
Das öffentliche Recht der Gegenwart.
In Verbindung mit einer großen Anzahl hervorragender Schriftsteller des In- und Auslandes

herausgegeben von

Dr. Max Huber, Dr. Georg Jellinek f, Dr. Paul Laband, Dr. Robert Pllotx,
Professor an der Weil. Professor an der Professor an der Professor an der

Universitit Zürich. Universität Heidelberg. Universitat Strahburg. Untversität Würzburg.

BandAxu.

BayerischesStaatsrecht.
Von

Marx von Seydel.

Auf der Grundlage der 2. Auflage neu bearbeitet
von

Dr. Josef von Graßmann, und Dr. Robert Piloty,
Ministerialrat im k. b. Staatsministerium für Universitätsprofessor in Würzburg.

Verkehrsangelegenheiten,

Zweiter Band:

Die Staatsverwaltung.
Bearbeitet von

Dr. Josef von Graßmann.

Tübingen

Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)

1913.

Google



JN
5

5u#
ê§u

Alle Rechte vorbehalten.

Altenburg
PiererscheHofbuchdruckerei

Stephan Geibel & Co.

Google



Inhalt des zweiten Bandes.

Fünftes Buch. Das Finanzrecht.
Erster Teil. Das Finanzrecht des Staates.

Erster Abschnitt.
Der König als Inhaber des Staatsvermögens.

Erstes Hauptstück.
8 155. Der Fiskus.. .....

Zweites Hauptstück.
Das Staatsgut.

z 156. Das Verbot der Veräußerungvon Staatsgut...
* 157. Die Verwaltung des Staatsvermögensim allgemeiien
* 158. Die einzelnen Bestandteile des Staatsvermöensss ..
* 159. Die Staatseken

Drittes Hauptstück.
Die Staatsschulden.

§*160. Das Staatsschuldenrcht .... .... ....

#rc#

S

c#.½%

Zweiter Abschnitt.
Der König als Inhaber der Finanzgewalt.

Erstes Hauptstück.
Die öffentlichrechtlichenEinnahmequellen des Staates und die Behörden der

Abgabenverwaltung.
Die öffentlichrechtlichenStaatseinnahmen im allgemeiien . ..
ReichsrechtlicheBeschränkungender staatlichen Abgabenhohet.
Die Behördender Abgabenverwaltung... ... . ...

Zweites Hauptstück.
Die Staatssteuern.

Erster Titel
Einleigg.
Die Grenzen des staatlichen Besteuerungsrechttes

Zweiter Titel. Steuergegenstände und Steueranlage.
Die Einkommensteernrnr.
Die Grundsteeierrerr.
Die Hausstrrreen
Die Grubenfeldabgabe
Die Gewerbesteernn
Die Kapitalrentensteenrnrnrnr -.......·.
SteuerveranlagungundRechtsmitteL....................

Cogle

Seite



IV Inhalt deszweitenBandes.
Seite

8 1738.Steueränderungen, Steuerzugänge und Steuerabgänge... . . . .. 61
* 174. Die Erbschaftssteiernrnrnr 62

Dritter Titel. Die Steuerpflicht.
*&175. Steuerpflichtigkeit und Steuerbefrin 63
* 176. Bemessungder Steuerschuldiggit:::# 68
§ 177. Ort und Zeit der Erfüllung, Nachzahlungs=,Rückstands=und Rückersatzforderungen 70
* 178. Steuerniederschlagungund Steuernachläsee 73
* 179. Nebenverpflichtunngen 74

Drittes Hauptstück.
* 180. Der Malzaufschllg 9 75

Viertes Hauptstück
§*181. Die Staatsgebürenn:: 79

Fünftes Hauptstück
* 182. Zölle und Reichssteenn. 2

Sechstes Hauptstück.
§*183. Die Beitreibung der Staatsabgaaseeen 93.

Dritter Abschnitt.
Das Budgetrecht.

* 184. Einleitende Bemerkuggen 95

Erstes Hauptstück.
Das Budgetrecht des Landtages.

§*V185. Budgetprüfung und Steuerbewillliiiiiiiigigng 97
§*186. Steuerbewilligung bei vereinbartem Budggttttttt. 106
§*187. Steuerbewilligung bei nicht vereinbartem Bugggge ........ 113
§*188. Ausnahmen von dem regelmäßigenBudgetrecchttetetetetete 113
ʒ 189. Verwendungen der Erübrigungen. . . . .. 121
§ 190. Vorlage der Rechnungsnachweisungenbeim Landtgeaa ... 123

Zweites Hauptstück.
Das Budgetrecht der Finanzverwaltung.

* 191. Vorbereitung und Vollzug des Budggttstss 128.
§5192. Rechnungsablageund Rechnungsaufnamhennnnnnn 132

Drittes Hauptstück.
*5193. Reichsbudgetund Staatsbuggggeeeeeeee 13#

Zweiter Teil. Das Finanzrecht der Gemeinden.

Erster Abschnitt.
Das Finanzrecht der Ortsgemeinden.

Erstes Haupt stück.
Ortsgemeinden und Ortschaften als Privatrechtssubjekte.

194. Die juristischePersönlichkeit der Ortsgemeinden und Ortschafen 138
5 195. Das Gemeinde=und Ortschaftsvermögenund dessenVerwaltingg .. 141
z 196. Schulden und Haftungsverbindlichkeitender Ortsgemeinden und Ortschaften 156

Gocgle



8 197.
188.
199.

201

5%%cin½%20.

Bl

7.

207.

S½%.

Inhalt des zweitenBandes.

Zweites Hauptstück.
Die Finanzgewalt der Ortsgemeinden.

Drittes Hauptstück.

Zweiter Abschnitt.
Das Finanzrecht der Distriktsgemeinden.

Dritter Abschnitt.
Das Finanzrecht der Kreisgemeinden.

Dricter Teil. Die öffentlichen Stiftungen.

Sechstes Buch. Das Recht der Landesverwaltung.

Erster Teil. Die Polizei.
Ersker Abschnitt.

Allgemeines Polizeirecht.

Zweiter Abschnitt.
Die Sicherheitspolizei.

Google

Seite

159
161
169
172
179
181
182

184
189

190
192
195

197
199
200

204
206
211

216

218
224



d Inhalt des zweitenBandes.

Seile

Zweiter Teil. Die Verwaltungstätigkeit in bezugauf das
physische Leben.

Erster Abschnitt.
Die Gesundheitsverwaltung.

Erstes Hauptstück.
Die Gesundheitspolizei.

8 224. Die Seuchenpolizei.. ... ... .. . . ... 261
g 225. Sonstige gesundheitspolizeiliche Bestimmungen und Polizei der Gesundbeits=

verwaltgngnagaaaa 265
§ 226. Leichen=und Bestattungspolittteeee . . ... . 269

Zweites Hauptstück.
Das Heilpersonal.

ʒ 227. Die höherenBerufsatttenn: 272
* 228. Die niederen Berufsactnnn: 277

Drittes Hauptstück.
* 229. Die Behörden der Gesundheitsverwalttngng . .. 279

Zweiter Abschnirt.
Das Armenwesen.

Erstes Hauptstück.
Die Armenpolizei.

§ 230. Teuerungspolizei, Bettelpolizei und armenpolizeiliche Aufenthaltsbeschränkungen 281
§5231. Polizeiliche Beschränkungender Eheschlienngagagaa 284

Zweites Hauptstück.
Die Armenpflege.

g 282. GeschichtlicheEntwicklung des Armenpflegerechees . ... 291
§ 233. Die Armenunterstützungund die Verwaltungseinrichtungen der Armenpflege .. 293
ʒ 234. Die Organe der Armenpflege und ihre Tätigkeitt. .. . . ... 305

Dritter Abschnitt.
Die Sozialgesetzgebung.

7§#235. Einleitende Bemerkungggen ... 312
§ 236. Die Arbeiterfürsorge im allgemenen:: 318
ß 287. Die Arbeiterversicherung........ 315
8 288. Die Angestelltenversicherung........ ... 322

Dritter Teil. Die Verwaltungstätigkeit in bezug auf das
wirtschaftliche Leben.
Erster Abschnitt.

7*239. Die Bau= und Feuerpoldzez .. . . .. 328

Zweiter Abschnitt.
Das öffentliche Wasserrecht.

Einleitung... ...... ... 329
Eigentumsverhältnissean und in denGewässen 331
Benützung der Gewässer... . . .. 333
Reinhaltung der Gewäser .. 336

Gocgle



Inhalt des zweitenBandes. VII
Seite

& 244. BesondereNutzungenn..g ... ... 337
8 245. Instandhaltung der Gewässer... .. . . . .. 340
g246. Die Fischerei... - 342
8 247. OffentlicheWassergenossenschaffen 342
*248. Zwangsrechte zur Förderung der Benützung und Instandhaltung der Gewässer 348
* 249. Zuständigkeit und Verfaren ... 345
ʒ 250. Wasserbücherund Wasserschau... .. . ... .. . . . B46

Dritter Abschnitt.
Die Versicherung gegen Vermögensschäden.

§ 251. Die Privatversicherungsanstaleen 347
* 252. Die Brandversicherungsanstalt... .. ... ... 348
§l 253. Die Hagelversicherungsansat: 356
7*254. Die Vieh- und Pferdeversicherungsansallltt ..... 359

Vierter Abschnitt.
Das Wegerecht.

* 255. Das Wegerechtdes Königreichs und der Landesteile rechts des Rheines 360
x 256. Das Wegerechtder Pfalzz...m ........ 370

Fünfter Abschnitt.
Die Verkehrsanstalten.

Erstes Hauptstück.
§ 257. Einleitende Erörtennennn . .. 371

Zweites Hauptstück.
Das Post=und Telegraphenwesen.

§5258. Die neuereEntwicklung des bayerischenPost=und Telegraphenwesens 375
* 259. Das geltendePost=und Telegraphenreccht ...... 377

Drittes Hauptstück.
Die Eisenbahnen und Schiffahrt.

§5260. Entwicklung des bayerischenEisenbahnwesesss 381
ʒ 261. Die Konzessionierung der Privatbahnen. .. . .. 384
ʒ 262. Das Eisenbahnverwaltungsrechtt.. ..... ... 387

Viertes Hauptstück.
ʒ 263. Die Behördeneinrichtungder Verkehrsanstaleen 390

Sechster Abschnitt.
* 264. Geld, Maß und Gewmichtt 391

Siebenter Abschnitt.
* 265. Kredit und Bankweses 393

Achter Abschnitt.
Die Verwaltungstätigkeit in bezug auf die einzelnen Erwerbszweige.

Erstes Hauptstück.
"S Die Landwirtschaft.

§ 266. Gesetzgebungund Verwaltung im allgemenen . .. 395
8 267. Abmarkung der Grundstücke.. ..... .. ..... 401

Google



VIII Inhalt des zweitenBandes.
Seite

g 268. Die Flurbereiniggggggggggaga ....... 402
ʒ 269. Die Landeskulturrentenanstalt.. .... ...... 407
ʒ 270. Die Feldpolizeii... ........ 408

Zweites Haupt stück.
. Die Biehzucht.

§ 271. Die Viehseuchenpolizei..w ....... 409
8 272. Die Förderung der Viehzuchtt.. .... . ... 412
*5273. Die Tierärzte und Behörden der Veterinärpolizeii .. 414

Drittes Hauptstück.
*#274. Die Forstwirtscatt ˙•.··#. #lwwl 416

Viertes Hauptstück.
8 275. Jagdrht. 419
8 276. Fischerei.. ....... 423

Fünftes Hauptstück.
#*#o277.Der Berggacgggaaanananaa .... . ... 426

Sechstes Hauptstück.
ʒ 278. Das Gewerberecht... 433
5 279. Die Handels=und Handwerkerkammern,Kaufmannsgericht .. 441

Vierter Teil. Die Verwaltungstätigkeit in bezugauf das
geistigeLeben.

Erster Abschnirt.
Das Recht der Glaubensgesellschaften.

Erstes Hauptstück.
Das allgemeine Recht der Glaubensgesellschaften.

* 280. Einleiing.... 444
7*281. Gewissensfreiheitund Hausandat ... 458
§*l282. Die Glaubensgesellschaffen::::: 460
*283. Die Glaubensangehöriggeiiteee.. 468
* 284. RechtlicheStellung und Verfassung der Glaubensgesellschafen 485
§ 285. Verwaltung der Glaubensgesellschafeeeeerrn . ... 492
#§*286. Finanzwesen der Glaubensgesellschafen⅛ 495
* 287. Die Staatspolizei und die Glaubensgesellschafen 506

Zweites Hauptstück.
8 288. Die katholischeKirche.. ... ... . . ... 514

Drittes Hauptstück.
ʒ 289. Die evangelischenKirchen... 525

Viertes Hauptstück.
g 290. Die Kirchengemeindenund Kirchenumlagen der öffentlichenGlaubensgesellschaften 534

Fünftes Hauptstück.
8 291. Das örtliche Kirchenvermögender öffentlichenGlaubensgesellschaften 544

Sechstes Hauptstück.
* 292. Die israelitischeGlaubensgesellschftt::::: 550

Gocgle



Inhalt deszweitenBandes. IX
Seitc

Zweiter Abschnitt.
Interricht und Bildung.

Erstes Hauptstück.
Das Volksschulwesen.

§ 293. GeschichtlicheEntwicklung des Volksschulwesessss . . .. 561
§ 294. Die Einrichtung des Volksschulwesesss . . ... 566
* 295.DerVolksschuldinst:t:::::... 580
* 296. Das Finanzrecht der Volksschulen . ... 586

Zweites Hauptstück.
* 297. Die höherenShulen. 592

Drittes Hauptstück.
*298. Die Universitten.□ 596

Viertes Hauprstück.
*299. Anstalten zur Förderung der Wissenschaftund der allgemeinen Bildung 600

Fünftes Hauptstück.
* 300. Die Privaterziehungs= und Unterrichtsanstalen 601

SiebentesBuch. Das Heerwesen.
Erster Abschnitt.

* 301. GeschichtlicheEntwicklung der bayerischenHeeresgesetzgebngngg . .. 603

Zweiter Abschnitt.
* 302. Die staatsrechtlichenGrundlagen des bayerischenHeerwesees .. 607
*l 303. Die Heeresverfasiggggg 612

Dritter Abschnitt.
§*304. Der Heeresttteettttttt. 615

Vierter Abschnitt.
S 305. Der Heeresdienst.... ... . ... 622
ʒ 306. Die Heereslasten.. ... .... . . .. 624

Achtes Buch. Die auswärtigen Angelegenheiten.
Erster Abschnitt.

* 307. Die Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten... 627

Zweiter Abschnitt.
5 308. Die Staatsvertieeeeennnn .... 629
Nachträge und Berichtigaungggen 633
Sachregiter ... 639

Google



Der ersteBand enthält:

GeschichtlicheEinleitung.
Erstes Kapitel.

Bayern bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Seite
8 1. Das landesherrlicheHaus und die Erbfoslseee 1
§ 2. Das Gebietund die landesherrlichenRechtt 2
8 3. Die Landstände.. ..... ... 3
*s4. Die Behörden der Rechtspflegeund Verwaltung im Hauptlande Bayegen 7
8 5. Staat und Kirche.. .... . ... 11
8 6. Die Reichsgesetzgebungund die GesetzgebungBayerns (Justiz und Polizei) 13
§*7. Das Heerwmsen ... 30

Zweites Kapitel.
Bayern vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Verfassungsurkunde von 1818.
5# 8. Außere politische Entwicklung und Verfassungsgeschiccht 33
§5*9. Die Behörden der Verwaltung und der Rechtspflenn ... 38
§ 10. Der Staat und die Glaubensgesellschafen 52
*l 11. Justiz und Verwalllngygygygyg. 55
* 12. Das Heerwseen. 68
* 13. Das Verhältnis Bayerns zum DeutschenReichthens 71

Erstes Buch. Herrscher und Staat.
Erster Teil. Der Herrscher.

Erster Abschnitt.
* 14. Natur und Inhalt der Herrschergewmaatt: ...... 76

Zweiter Abschnitt.
*15. Die Ehrenrechtedes Kniiseee 81

Dritter Abschnitt.
Die Vermögensrechte des Königs.

* 16. GeschichtlicheEntwicklknaaaaa; 84
*517. Zivilliste und Privatvermögen des Köniss; 85
7*#18. Vorrechte des Königs in bezug auf öffentlicheAbgaaeen 90

Vierter Abschnitt.
Erwerb und Verlust der Herrschergewalt.

* 19. RechtlicheNatur der Thronfoogggg 92
§ 20. Die ordentlicheThronfole.. 94
g 21. Die außerordentlicheThronfolge.. ......... ... 96

Google



Inhalt des ersten Bandes. XI

Seite
§*22. Der Anfall der Kneen. 99
g 23. Verlust der Herrscattiii . ... 100

Fünfter Abschnitt.
Das königliche Haus und die Familiengewalt des Königs.

8 24. Die Entwicklung des geltendenFamilienrechts des königlichenHauses 101
*25. Die Rechtsverhältnissedes königlichenHauses 103

Sechster Abschnitt.
Die Ausübung der Staatsgewalt für den Herrscher.

#5*26. Formen der Ausübung der Staatsgewalt für den Herrschernrnr 115
*#27. Begriff der Regentscfft::: 116
#*#28. Ordentliche und außerordentlicheRegentschft: 118
ʒ 29. Berufung zur Regentschaftt. 122
*f30. Befugnissedes Regenen:X 124
#531. Die persönlichenRechte des Regeen 131
5 32. Beendigung der Regentschaftund Regentenfoeeee 134
§ 33. Die Regierungsstellvertruiennggggggggg .... ... 136
&*34. Der Vizekönig... .... . ... 189

Zweiter Teil. Die Gegenständeder Herrschaft.
§5s85. Einleitende Bemerkungen.. .... 140

Erster Abschnitt.
Die Staatsangehörigen.

ʒ 36. Entwicklung der Gesetzgebungüber die Staatsangehörigkeit. (Vgl. Nachträge und
Berichtigungneggngngngngngngngngngng 142

* 37. Erwerb der Staatsangehöriggeiie: . . . . .. 144
§#38. Verlust der Staatsangehörigheiiee: 155
§ 39. Die Wirkungen der Staatsangehöriggeie 166
§*40. Anhang. Das Staatsbürgerreccht . 175
* 41. Rechtsunterschiedeund Auszeichnungen der Staatsangehörigen 175
* 42. Der UVie. 180
* 43. Der standesherrlichedeeeeee. ....... 191

Zweiter Abschnitet.
Die Gebietshoheit.

* 44. Das Geettttt:. 204
* 45. Die Frennmeeen. 208

Zweites Buch. Das Verfassungsrecht.
Erster Teil. Die Staatsverfassung.

§546. EinleitendeBemerkunnenn 213

#“5

Erster Abschnitt.
Der dandtag.

Erstes Hauptstück.
RechtlicheStellung des Landtages.

. Wesen und Rechtedes Landtages im allgemeinen.. 215

. Die Gewalt der Kammern über ihre Mitgliden 221

. Das Informationsrecht... 222

Gocgle



Inhalt des erstenBandes.

—u=

ceo.

—rrcorcin SS6S*8sd

—*

ES:

Das Petitionsrccht .................·.
DasBeschwerderecht..........·.................

Zweites Hauptstück.
Die Kammer der Reichsräte.

Zusammensetzungder Rammer
Prüfung der Legitimation der Reichsräte.. 6
Erlöschen der Reichsratswürde..

Drittes Hauptstück.
Die Kammer der Abgeordneten.

GeschichtlicheEntwicklung des Landtagswahlrechtes
Wahlfähigkeit, Wahlberechtigungund Wählbarkie:
Die WWhlln::
Wahlprüfung... .........
Erlöschen der Abgeordneteneigenscaat

Viertes Hauptstück.
RechtlicheStellung der Landtagsmitglidenr

Fünftes Hauptstück.
RechtlicheVoraussetzungender Tätigkeit des Landtaggs

Sechstes Hauptstürck.
Verfassung, Disziplin und Geschäftsgang der Kammern.

GeschichtlicheEntwicklee ...... ...
Verfassung der Kammern......
Disziplin der Rammern.n. ....
Geschäftsgangder Kammern im allgemenn
BesondereBestimmungen für einzelne Geschäftsgegenständddd

Zweiter Abschnitt.
Die Staatsbehörden.
Erstes Hauptstück.

Zweites Hauptstück.
Der Staatsrat.

GeschichtlicheEntwickllingngagaa
Zusammensetzung,Zuständigkeit und Verfahren des Staatsrates

Drittes Hauptstück.
Die Staatsminister und die Staatsministerien.

GeschichtlicheEntwicklung der staatsrechtlichenStellung der Minister
Theorien über die staatsrechtlicheStellung der Minister
Staatsrechtliche Stellung der Minister nach bayerischemStaatsrecht
Die Ministerverantwortlichkeit..... ... . . ...
Verfahren bei Ministeranklgena
Der Ministerrat und die Ministeren
Verteilung der Staatsgeschäfteunter die Ministeren

Viertes Hauptstück.
Die Justiz.

Entwicklung des Justizwesens von 1818—18699999 ..
Die Reichsjustizgesetzgebungund das Landesrcht ..
Die Militärjustizz... ... ... . ..

Google

239
243
244

246
251
256
269
277

301
312

319

328
325



Inhalt des erstenBandes. XIII

Seite

Fünftes Hauptstück.
Die Berwaltung.

§ 80. Einrichtung und Verfahren der Verwaltungsbehörden im allgemeinen . 389
* 81. Die Kreisregieugen ..... . . .. 395
§ 82. Die äußeren Behörddnn. 399

Sechstes Hauptstück.
Die Verwaltungsrechtspflege.

* 83. GeschichtlicheEntwicklllnngagagagagaa 401
§ 84. Die Verwaltungsgerichtsverfasinngggagagagagaga 405
§ 85. Abgrenzung des Gebietes der Verwaltungsrechtspflegen 413
§*86. Die Entscheidung über die Haftung öffentlicherBediensteterund des Staates oder

öffentlichenVerbandes aus Verletzungender Amtspflict 426
§*87. Rechtsquellenfür das verwaltungsgerichtlicheVerfarbhhen 446
§*88. Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte und Rechtssusssg 48
g 89. Die Parteien und deren Vertretung... .... ... 452
§ 90. Leitende Grundsätzedes verwaltungsgerichtlichenVerfahtnss . .. 454
§ 91. Zustellungen, Fristen, Tagfahrten, Protokollll. 457
§l 92. Prozeßleitung und Ordnungsstrafrecht . .. 461
g 93. Sacherhebungund Beweis.. ..... ... 462
& 94. Entscheidungen,Rechtskraftund Rechtsmitel 435
* 95. Prozeßkossen ...... 474
* 96. Gang des Verfahrens.. .... . ... 477
§*97. Vollstreckungsverfarren::⅛:⅛ 480

Siebentes Hauptstück.
Die Zuständigkeitsstreite.

’* 98. Begriff und rechtlicheNatur des Zuständigkeitsstreitts. 482
#* 99. Entwicklung des bayerischenRechthteeess 485
* 100. ZuständigkeitsstreitezwischenJustiz und Verwaltngng . .. 487
* 101. Zuständigkeitsstreitezwischenbürgerlichenund Militärgerichten 499
* 102. Zuständigkeitsstreitezwischender Verwaltung und dem Verwaltungsgerichtshofe 500

Drittes Buch. Das Recht der Gemeindeverfassungund des
öffentlichenDienstes.

Erster Teil. Die Gemeindeverfassung.
&*103. Einleitende Bemerknnnrren 503

Erster Abschnitt.
Die Ortsgemeinden.
Erstes Hauptstück.

GeschichtlicheEntwicklungder Ortsgemeindeverfassung.
§D*104. Die Gemeindegesetzgebungder Landesteile diesseits des Rheines von 1818—1869 506
§ 105. Die Gemeindegesetzgebungder Pfalz bis zum Jahre 18699 514
* 106. Die Gemeindegesetzgebungseit dem Jahre 1869... 518

Zweites Hauptstück.
Rechtliche Stellung der Ortsgemeinden.

;D107. Begriff, Namen und Wirksamkeit der Ortsgemeinden 520

§*108. Die Verbindungen von Ortsgemeinden und die Ortschaffen: 533

Gocgle



8
8

———0.

—.—1

c##n###r#v

#.□.——

Seite

Drittes Hauptstück.
Der Ortsgemeindeverband.

109. Die Gemeindemaringngagagagaga;;; 537
110. Das Heimatrechtund der Unterstützungswohiiggsss 540
111. Das Gemeindebürgerreht. 568

Viertes Hauptstück.
Die Organe der Ortsgemeinden.

112. Gestaltung der Gemeindeordggeen# 578
113. Besetzungder Gemeindemer# 584
114. Die Gemeindewaalrn 591
115. Die Prüfung der Gemeindewahen 610
116. Geschäftsgangder Gemeindeorneen ... 615
117. Zuständigkeit der Gemeindeorggen. 622

Zweiter Abschnitt.
Die Distrikesgemeinden.

I18. GeschichtlicheEntwicklung der Distriktsgemeinden 626
119. RechtlicheStellung der Distriktsgemeinden 629
120. Der Distrikkcnocatttt .... . ... 634
121. Der Distriktsausschuß und die Distriktsgemeindebedienstten .. 645

Dritter Abschnitt.
Die Kreisgemeinden.

122. GeschichtlicheEntwicklung der Kreisgemeinden 647
123. RechtlicheStellung derKreisgemeinnen 654
124. Der Landrat und der Landratsausshussss= 657

Iweiter Teil. Das Recht des öffentlichen Dienstes.
125. Die rechtlicheNatur und geschichtlicheEntwicklung des öffentlichenDienstes in

Bayern und der Begriff des Beaamren: 667

Erster Abschnitt.
Begründung, Bestand und Beendigung des öffentlichen Dienstverhältnisses.
126. Das Ernennungs= und Anstellungsrcht# 680
127. Begründung der öffentlichenDienstverhältnise . .. 683
128. Anstellung, Versetzung,Beförderung.. .. . . .. 689
129. Beendigung des Dienstes und des Dienstverhältnisesssr . .. 694

Zweiter Abschnirt.
Die Pflichten der öffentlichen Diener.

130. Die Dienstleistnnnnnnggga 703
131. Enthebung von der Dienstleitgggaa 708
132. Dienstgeheimnis, dienstlicher Gehorsam und außerdienstliches Verhalten 714
133. Rechtsbeschränkungender öffentlichenÄenenr 718
134. Die vermögensrechtlicheHaftung der Beamten gegenüberdem Staat und der

Gemeinde wegenVerletzung der Amtspflicttt 723

Dritter Abschnitt.
Die Rechte der öffentlichen Diener.

135. Ehrenrechteund Ansprücheauf Ersatzleistuggen 729
136. Das Gehaltsrecht der Beamen 735)

Google



MMIJEWJM

MEDIUM-MO-

Ul-

Jnhalt des erstenBandes. XV
Seite

137. VermögensrechtlicheWirkungen der Beendigung des Dienstes und des Dienst=
verhältnisseseseee„ 754

138. VermögensrechtlicheAnsprüche der Hinterbliebenen öffentlicherDiener. . . . .. 773

Vierter Abschnitt.
Die Folgen der Verletzung von Pflichten und Rechten öffentlicher Diener.
139. RechtlicheNatur des Dienststrafrechs. 788
140. GeschichtlicheEntwickelung des Dienststrafrecctes 792
141. Das geltendeDienststrafrecht ... . ... 796
142. Schutz der Rechte öffentlicherDiener und ihrer Hinterbliebenen 826

143. Anhang. Das Dienstrechtder Militärbeamen 881

Viertes Buch. Allgemeine Funktionen der Staatsgewalt.
144. Einleitende Bemerkngegegegggngna 834

Erster Abschnitt.
Gesetz und Verordnung.

145. Allgemeine staatsrechtlicheErörterugen 837
146. Der Gesetzesbegriffder Verfassungsurkundenachseiner Entstehungund Entwicklung 844
147. Das Gesetznach bayerischemStaatsrecchht . ... 847
148. Das Verordnungsrechtt... g ...... 852
149. Verkündigung der Landesgesetzeund Verordnugen 862
150. Reichsgesetzeund Reichsverordnngngennnn ... 865

Zweiter Abschnitt.
151. Das staatliche Zwangsrecht gegen die Personn. . 867

Dritter Abschnitt.
Das staatliche Zwangsrecht gegen das Vermögen.

* 152. GeschichtlicheEntwicklung.. ... ...... 70
5 153. Das Enteignungsrrstt 876
§*l154. Das Enteignungsverfarren 887
Nachträge und Berichtigungen 893
Sachregiern ....... 911

Gocgle



Verzeichnis der in diesem Werke besonders häufig vor=
kommenden Abkürzungen.

2. Aufl. (I, II, III) = M. v. Seydel, BaherischesStaatsrecht, 2. Auflage (1. Band, 2. Band,
3. Band). «

Annalen — Annalen des DeutschenReichs, begründetvon Georg Hirth und Max von Seydel,
herausgegeben seit 1901 von Karl Theodor von Eheberg und Anton Dyroff.

Archiv f. (d.) ö. R. — Archiv des öffentlichenRechts, begründetvon Paul Laband und Felir
Störck, herausgegeben(seit 1908) von Paul Laband, Georg Jellinek, Otto Mayer und Robert
Piloty.

B. G. oderBeamt.G. — Beamtengesetzvom 16. August 1908.
Bl. oderBl. f. adm. Pr. — Blätter für administrative Praxis, herausgegebenvon Karl von

Krazeisen,München.
Bl. f. R. A. — Blätter für Rechtsanwendung,herausgegebenvon Karl Kober und Theodor

Engelmann, München.
Erk. d. Komp. G. H. — Erkenntnis des Gerichtshofesfür Kompetenzkonflikte.
Gl. u. Sch. oderGlock oderGlock und Schiedermair — A. Glock undJ. Schiedermair,Das

im KönigreicheBayern geltendeReichs- und LandesrechtsamtdenVollzugsbestimmungenusw.,
Karlsruhe i. B. 1909, nebstNachtrag 1910.

F. M. Bl. —=Finanzministerialblatt.
G. V. Bl. — Gesetz=und Verordnungsblatt.
Jahrb. d. ö. R. — Jahrbuch des öffentlichenRechts der Gegenwart, herausgegebenvon Georg

Jellinek, Max Huber, Paul Laband und Robert Piloty, Tübingen.
I. M. Bl. — Justizministerialblatt.
K. M. Bl. — Kultusministerialblatt.

Kr. M. Bl. — Kriegsministerialblatt.
Laband, St.N. — Paul Laband, Das Staatsrecht des DeutschenReichs, 1. und 2 Band der

fünften, 3. und 4. Band der vierten Auflage (großer Laband).
Laband, R. St. R. — P. Laband, Reichsstaatsrecht,6. Auflage 1912.

M. A. Bl. — Amtsblatt des K. Staatsministeriums des Innern, seit 1905 auch des K. Hauses
und des Außern.

M. E. — Ministerialentschließung.
M. B. — Ministerialbekanntmachung.
Ob.G. H. in 3.S. — Entscheidungendes oberstenGerichtshofesin Zivilsachen.

Ob.G. H. in Str. S. — Entscheidungendes oberstenGerichtshofesin Strafsachen.
R. G. in 3.S. — Entscheidungendes Reichsgerichtsin Zivilsachen.
R. G. in Str. S. —EntscheidungendesReichsgerichtsin Strafsachen.
R.G. Bl. — Reichsgesetzblatt.

R. Bl. — BayerischesRegierungsblatt.
V. M. Bl. E. — Verkehrsministerialblatt,Eisenbahnabteilung.
V. M. Bl. HP.— Verkehrsministerialblatt,Postabteilung.
V.O. — Verordnung.
V. G. H. oder Entsch. d. V.G. H.# — Entscheidungendes bayerischenVerwaltungsgerichtshofs.
V. G. H. G. — Gesetzv. 8. August 1878 betr. die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofsund

das Verfahren in Verwaltungsrechtssachen.
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Fünftes Buch.

Das Finanzrechr.

Erster Teil.

Das Finanzrecht des Staates“.

Erster Abschnitt.
Der König als Inhaber des Staatsvermögens.

Erstes Hauptstück.
§ 155. Der Fiskus. Als Inhaber der Staatsgewalt ist der Herrscherauch

Inhaber des Staatsvermögens;aberer ist letzteresnur als König, nichtals Privat=
person2. Die Persönlichkeit des Königs als Herrscher und die Persönlichkeit des
Königs als Privatmann sind zwei rechtlich getrenntePersönlichkeiten. Daraus erklärt
sich,daß das Vermögen, welches der König als solcherinnehat, für ihn als Privat=
mann, und daß das Vermögen, welchesder König als Privatmann innehat, für ihn
als Herrscherein fremdesVermögenist. Daher könnenzwischendiesenseinenge=
sondertenRechtspersönlichkeitenprivatrechtlicheBeziehungenbestehen.

Der König ist Inhaber des Staatsvermögens zu demselbenZwecke, zu welchem
er Inhaber der Staaatsgewalt ist, nämlich nicht im Interesse seiner Person, sondern
im Interesse des Staates. Das Staatsvermögen ist ein Zweckvermögen,dessenIn=
haber keine vorgestellte, sondern eine wirkliche Person ist. Es ist nicht Folge einer
privatrechtlichenVerfügungsbeschränkungdes Königs, daß er mangels eines besonderen
RechtstitelsStaatsvermögennur für Staatszwecke,nicht für persönlicheZweckever=
wendendarf; sondernes ist dies Folge der Rechtslage,daß das Staatsvermögendem
Könige als Privatmanne überhauptnicht gehört.

Der König als solcherhat vom Standpunktedes bürgerlichenRechtesaus die=
selbe freie Verfügung über das Staatsvermögen, wie sie der Privatperson hinsichtlich
ihres Vermögens zukommt. Die Rechtshandlungen, welche der König als Inhaber
des Staatsvermögens im Verkehre mit anderenPrivatrechtssubjektenvornimmt, sind
Privatrechtshandlungen. Die privatrechtlicheBewegungsfreiheit des Königs bei der
Verfügung über das Staatsvermögen hat aber keinenBezug auf das Staatsrecht und
schließt staatsrechtlicheBeschränkungendes Königs in Ansehung dieserVerfügung nicht
aus. Die Handlungen, durch welche der König die staatlicheVermögensverwaltung
führt, sind im Verhältnisse zu anderenPrivatrechtssubjektenPrivatrechtshandlungen;;sie
sind aber zugleich Regierungshandlungen;denn sie enthaltendie Führung von Staats=

1 Aus der Literatur find für das bayer. Recht besonders zu erwähnen: Bl. für das bayer.
Finanzweken=München (seit 1892) und Finanzarchiv, herguẽgeger.v. „G. v. Schan (Stuttgart

Verh. d K. d. Abg. 187781 Neie Bd. III. S. 544 Sp. 1. she
München # VIII S. 151.

Sevdel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 1
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2 Der König als Inhaber des Staatsvermögens. 8 155

geschäften.Die allgemeinenstaatsrechtlichenGrundsätze,welchefür die Vornahme von
Regierungshandlungengelten, gelten daher auch für Handlungen der staatlichenVer=
mögensverwaltung. Die königlicheEntschließung,welchedie Veräußerung eines staat=
lichen Vermögensgegenstandesanordnet, bedarf nicht minder der Gegenzeichnungdes
Fachministers,wie die königlicheEntschließung, welcheüberdie Besetzungeines Staats=
amtes ergeht. Auch abgesehenjedochvon den allgemeinenstaatsrechtlichenBeschrän=
kungen,welchender König in bezugauf die Ausübung seinerRegierungsrechteunterliegt,
kann das Staatsrecht noch besondereBeschränkungenfür die staatlicheVermögens=
verwaltung festsetzen,und das bayerischeStaatsrecht hat dies getan. Aber ebenweil diese
Beschränkungenstaatsrechtliche,nichtprivatrechtlichesind, ist dieFrage ihrer Wirkung eine
Frage des Staatsrechtes, nicht des Privatrechtes, obschones möglichist, daß einestaats=
rechtlicheBeschränkungFolgen auf demGebietedes bürgerlichenRechtes nachsich zieht.

Es wird bei solchenBeschränkungendarauf ankommen, in welchemSinne sie
festgesetztsind. Sie könnenin dem Sinne gemeintsein, daß, wenn bestimmteVoraus=
setzungennicht gegeben, wenn gewisseFormen nicht eingehalten sind, ein gültiger
Regierungsakt überhaupt nicht vorliegt. In solchemFalle kann die staatsrechtliche
Beschränkung privatrechtliche Folgen haben. Wenn nämlich mittels oder auf der
Grundlage eines derartigen scheinbarenRegierungsaktes ein Privatrechtsgeschäft ge=
schlossenworden ist, so ist diesesRechtsgeschäftungültig. Das Rechtsgeschäftist dann
privatrechtlich ungültig, weil die eine der beidenWillenserklärungen, auf welchenes
beruht, ungültig ist. Aber daß letzteresder Fall ist, hat nicht im bürgerlichen,sondern
im Staatsrechte seinenGrund. Die Beschränkungen,von welchenhier die Rede ist,
können jedoch auch in dem Sinne gemeintsein, daß beim Mangel bestimmterVor=
bedingungengewisseRegierungsakte, durch welcheüber Staatsvermögen verfügt wird,
nicht vorgenommenwerden sollen, daß sie aber, wennsiedennochvorgenommenwerden,
gleichwohl gültige Regierungsakte sind. Solche Beschränkungenohne Rechtswirkung
nach außenkönnenim VerhältnissezwischenKrone und Landtag vorkommen. Es handelt
sich dabei um formell gesetzlicheBestimmungen, die keinemateriell gesetzlicheWirkung
gegenüberDritten haben, um staatsrechtlicheSätze, derenVerletzunglediglichministerielle
Verantwortung begründet.

Wie es sichmit etwaigenBeschränkungender einen oder der anderenArt nach
bayerischemStaatsrechte verhält, wird später zu untersuchensein. Hier ist zum Ab=

schlussedieser allgemeinenErörterungen nur noch festzustellen,daß der Satz, der König
als König könne über das Staatsvermögen privatrechtlich frei verfügen, unter allen
Umständenseinevolle Geltunghat. Der Satz muß nur richtig, das heißt dahin ver=
standen werden, daß der König in der staatsrechtlichvorgeschriebenenWeise zu jeder
Handlung staatlicherVermögensverwaltungbefugt ist.

Es ist im bürgerlichenRechtehergebracht,für das Staatsvermögenan Stelle seineswirklichen
Inhabers, des Königs, die nur vorgestellte Persönlichkeit des Fiskus oder des Arars als Inhaber
anzunehmen.Vom Standpunkteder obengegebenenDarlegungenaus erscheintdies als überflülfig.
Die eben bezeichneteAusdrucks=undBetrachtungsweise ist indessenauch in das Staatsrecht über=
gegangen.was sich,abgefehenvon der Macht der Uberlieferung,bei derAuffassungdesStaates als
Persönlichkeitund desHerrschersals „Organes“ dieserPersönlichkeitinnerlich leichterklärt. Ja,
der wissenschaftlicheund gesetzlicheSprachgebrauchhat denAusdruckFiskus oderArar selbstauf
Beziehungenübertragen, auf welcheer nach seinerprivatrechtlichenHerkunft gar nicht paßt. So
sprichtman von Steuerforderungendes Fiskus, obschondieSteuern nicht demInhaber desStaats=
vermögens,sonderndemInhaber der staatlichenFinanzgewalt geschuldetwerden.

Trotz der hier entwickeltengrundsätzlichenAuffassungwerdenaber die folgendenErörterungen
der AusdrückeFiskus und Arar sich bedienen. Es wäre ebensopedantisch,die Bezeichnungen,die
auch von der Gesetzesspracheübernommen find, nicht anzuwenden, als es pedantisch wäre, sich gegen
die Ubung zu sträuben,denAusdruck Staat im Sinne von Träger derStaatsgewalt zu gebrauchen.
Dazu kommt,daß in jenerRechtsvorstellungdesPrivatrechtesund in den ihr entfprechendenBezeich=
nungenFiskus und Arar die oben geschilderteStellung des Herrscherszum Staatsvermögeneine
jedenfallsunschädliche,zudemaber kurzeund treffendeVersinnbildlichungfindet.

Der Fiskus unterliegt in seinemvermögensrechtlichenVerkehredem bürgerlichen
Rechte. Er genießt jedoch innerhalb des bürgerlichenRechtes eine Reihe von Vor=
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155 Der Fiskus. 3

rechten. Die Erörterung dieser Vorrechte gehört nicht in eine staatsrechtlicheDar=
stellung3.

Keine Frage des Privatrechtes, sondern des Staatsrechtes ist es, ob der Fiskus
entschädigungspflichtigist, wenn durchAkte der Staatsgewalt Privatrechte beeinträchtigt
werden. Eine ausdrücklicheAntwort auf dieseFrage gibt das bayerischeStaatsrecht
nicht. Zweifellos erscheintmir hier vor allem der Satz, daß Akte der Gesetzgebung
und des rechtmäßigenGesetzesvollzugeseinen Anspruch auf Entschädigungnur dann
begründenkönnen, wenn das Gesetz einen solchen Anspruch ausdrücklich gewährt.
Denn wo dies nicht der Fall ist, muß die Erwägung durchgreifen,daß nur derjenige
Entschädigungfordern kann, der in seinemRechte verletzt ist. Ein Akt der Gesetz=
gebungaber enthält niemals eineRechtsverletzung;ein Akt des Gesetzesvollzugesenthält
eineRechtsverletzungnur dann, wenn er kein gesetzmäßigerAkt ist. Das B. G. B. hat
in den §§ 31, 89 und 831 die Haftung des Fiskus für jenen Schaden geregelt,
welchenBeamte oder sonstigeBeauftragte des Staates durch einein Ausübung privat=
rechtlicherVertretungsbefugnissebegangene,zum Ersatz verpflichtendeHandlung einem
Dritten zugefügthaben.

Die staatsrechtlicheFrage aber, inwieweitder Fiskus für einenSchadenhaftet,
den ein staatlicherBeamter in Ausübung der ihm vertrauten öffentlichenGewalt ver=
ursachthat, beantwortetsich, wie beim Beamtenrechtdargelegt", nach Landesrecht'7.

Nach bayerischemRecht“ bestehtnunmehr eine unmittelbare und ausschließliche
Haftung des Staates gegenüberdem in Ausübung der öffentlichenGewalt geschädigten
Dritten, wenn der Beamte vorsätzlichoder fahrlässig seine Amtspflicht verletzt.

Die Verjährung privatrechtlicherAnsprüche des Fiskus oder solcherAnsprüche
gegenden Fiskus bestimmtsichausschließlich"nachdemB.G.B. Für dieVerjährung
öffentlichrechtlicher Ansprüche auf eine Geldzahlung hat das A.G. z. B. G.B. unter
Aufhebungder früheren Bestimmungen½ neue, für das ganzeKönigreich geltendeVor=
schriften geschaffen,welche auch für gleichartigeAnsprücheund Verbindlichkeitender
Gemeinden!? und sonstigenKommunalverbände,der Kirchen und Genossenschaftendes
öffentlichenRechtesgelten. Hiernacherlöschendie aus Rechtsverhältnissendes öffent=
lichen Rechtes entstandenenAnsprücheauf eine Geldzahlung, soweit nicht ein anderes
vorgeschriebenist !, mit dem Ablauf von drei Jahren, wenn die Tatsachen festgestellt

Die landesrechtlichenBestimmungenüber privatrechtlicheVorrechtedesFiskus wurdendurch
das B.G U. beseitigt(Ausnahmein Art. 91 E.G., Art. 122,123,128 d.A G., Sicherungshypotheken
für staatlicheForderungen):das B.G.B. gewährtjedochebenfallsgewisseVorrechte. Staudinger,
VBorträgeS. 157—161,G. Rehm im Wörterb. d. V. R., E. B. S. 96 ff. E. Schepp. Das öff.
RN.i. B G.B. (Freiburg 1899)S. 72, 78, 110ff, Weyl, Der Fiskus im Privatrecht 1907.

* Ugl. 2. Aufl. 1 3 30 Anm. 17. « .
HA[.n.a.Labqnd,D-R.St.RS.390.TievomB.G.B.beliebteUnterscheidungztokfchcn

einem „ver assungsmäßig berufenen Vertreter" (6 31) und einem „Beauftragten, der zu einer Ver=
richtung bestelltist“ (§ 831),bietetauchfür das bayr. RechtSchwierigleiten.

* Vgl. v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 100u. 3. Aufl. 1 3 86. R. v. Schelhorn, Annalen 1906.
S. 439 ff., vgl. uch daselbst1901S. 481ff. 4 v

1 Art 77 E.G. z. B.G.B. Vgl. auchArt. 7 d. V.G. H.G. u. § 1 Abs. 3 d. R.G. v. 22.Mai 1910
(R.G Bl S. 798).

8 Art. 60, 61 ff. A.G. z. B.G. B. Hierzu Becher, Mat. IV S. 18, 78, 403, 910ff., Böhm=
Klein, AG. S. 103f Zur Entscheidungüber dieseAnsprüchegegenden Staat ist das Land=
gerichtzuständig,Art 26° d. A.G. z. G V.G. Hinsichtlich der Ersatzpflichtder Staatsbeamten vol.
BeamtenvGe1. 13 u. 226; hierzu Henle=Schneider, A.G. S. 109ff., Reger=Dyroff,
V. G. H. G. S. 176.

*7 Art 55 EG. § 196 Z. 3 B.G.B., hierzu Reindl in D. Jur. Z. 1903 S. 100.
10%Eine Ansnahme enthält nur F 197 B.G.B. hinsichtlichderAnsprücheauf Rückständevon

Besoldungen,Wartegeldernund Ruhegehältern,die nachunsererAuffassungebenfalls im öff. Recht
wurzeln. Vgl. Bl. 56 S 213. 6

11 Art. 175 A.G. u. Art 169 u. 174 d. E.G. z. B.G.B.; früher Finanz=G. v. 28. Dez. 1831.
G. v. 29. Sept. 1861(G.Bl. S. 33)u.Art. 39d. G. v. 18.März 1896(G.B. Bl. S. 176);vgl. 2. Aufl.II
S. 371—374.

17Nicht für Kirchengemeinden:richtig Oertmann § 40; vgl. auch V.G.H. 29 S. 151,
1

13 Insbesondere in den Steuer=u. Umlagengesetzen:vgl. BöBmm.Klein, A.G. S. 191:
ferner Beamten=G.v. 15. Aug. 1008(G.B. Bl. S. 581) Art. 13 Abf. 3.

1 *
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4 Der König als Inhaber des Staatsvermögens. 15
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sind, auf denen der Anspruch beruht4. Die Frist beginnt mit dem Schlusse des
Kalenderjahres, in dem der Zeitpunkt eintritt, von dem an die Leistung auf Grund der
festgestelltenTatsachengefordert werden kann. DieseFrist gilt auch für die erwähnten
Verbindlichkeiten15,namentlichauchfür Ansprücheauf Rückerstattuugmit Unrechter=
hobenerAbgaben oder Kosten eines Verfahrens 16.

Nach der Formations=V.O. v. 9. Dezember1825 obliegt „die obersteLeitung
und Vertretung des fiskalischenInteresse, soviel es das Staatseigentum und die nutz=
baren Rechte des Staates betrifft, und sofern es sich hier nicht um Differenzenmit
auswärtigenMächten handelt“, demStaatsministeriumder Finanzen. Im übrigen
richtet sich die Vertretung des Fiskus im bürgerlichenRechtsverkehrenach den Be=
stimmungenüber die Geschäftsverteilungunter die Behörden.

Außerdem besteheneigeneEinrichtungen für die Wahrnehmung der vermögens=
rechtlichenInteressen des Staates auf dem Gebiete des bürgerlichenund öffentlichen
Rechtes. Grundlegendhierfür ist die V.O. v. 27. November182577.

Hiernach sind im Finanzministerium zwei Referenten als Kronanwälte auf=
gestellt. Dieselben haben unter anderemauf Anfordern der Minister Rechtsgutachten
abzugeben, wichtige fiskalischeProzesse aus besondererVollmacht zuführen 18. Bei
den Kreisregierungen, Kammern der Finanzen, bestehtferner ein Kreisfiskalat. Den
Fiskalbeamten in denKreisen obliegt die selbständigeFührung der bürgerlichenRechts=
streitigkeitendes Fiskus und dessenVertretung in Konkursen½. Sie sind jedoch,was
Rechtsstreitigkeitenbetrifft, insofern beschränkt,als sie zum Beginn eines Rechtsstreites
und zur Einlassung in einen solchen,für den Streit= und Verteidigungsplan und dessen
Anderung, für die Einlegung und den Abstand von Rechtsmitteln, für die Aufstellung
von Rechtsanwalten der vorgängigen, für Vergleicheder vorzubehaltendennachträglichen
Genehmigung der vorgesetztenStelle bedürfen. Zuständig zur Erteilung der Ge=
nehmigung ist regelmäßig die Regierungsfinanzkammer,ausnahmsweisemit Rücksicht
auf die Wertsummeoder die Wichtigkeitder Sache das Staatsministerium der Finanzen.
Außerdem vertritt das Kreisfiskalat den Staat in einerReihe von Straf=, Verwaltungs=
und Verwaltungsrechtssachen20. Das Kreisfiskalat von Oberbayernist auchFiskalat
der Staatsschuldenverwaltung21. Besonders geregeltist die Vertretung für die Verkehrs=
anstalten??und für die Heeresverwaltung75.

Die Verf.Urk. sagt in Titel VIII & 5: „Der königlicheFiskus wird in allen
streitigen Privatrechtsverhältnissen bei den königlichen Gerichtshöfen Recht nehmen.“
Dieser Grundsatz, der schon bisher gegoltenhatte, ist auch in der folgendenGesetz=
gebungaufrecht erhalten gebliebenund nunmehr ein Satz des Reichsrechtes?“.

1 Sonst 30 Jahre. Näheres in Art. 124 A.G. z. B.G.B.
15Näheres in Art. 125 A.G. z. B.G.B. Böhm Klein, A. G. S. 95. Art. 56 d. A.G. be=

stimmt, daß das Erlöschenund die Verjährung der Ansprücheaus einer Schuldverschreibungoder
einem Zinsschein dem Fonds zustatten kommt, aus dem die Zahlung zu leisten war.

16Zur Entscheidungüber dieRückforderungfind dieVerwaltungsbehördenzuständig. Richtig
Henle=Schneider, A.G. S. 210, a. M Oberst.L. G. 5 S. 697.
" 7 And ig Aufldsung des Generalfiskalats betr. (R. Bl. S. 921). Vgl. v. Seydel 2. Aufl. J

18 Angef. V. O. 87 Abs. L: vgl. au .O,das Finanzrechn wesenbetr., v. 11. Jan. 182G.V. S. ug Lel. 8 s. g chV. O Finanzrechnungswesenbetr Jan. 1826

15Angef. V.O. §§ 4, 6: Form. VO. v. 17. Dez 1825 § 25: F. M. E. v. 22. Juni 1870
(Weber 8 S. 622), V.O. v. 27. Dez. 1875 (R Bl. S. 869). F. M. E. v. 2. Okt. 1879 (Weber 14
S. 155).— Die Fiskale sind regelmäßig nicht die gesetzlichenVertreter des Fiskus, sonderndie
Beauftragten der Behörden, welcheden Fiskus vertreten, für die Führung von Rechtsstreitigkeiten usw.
V.6 H. 13S 287,23S. 125,16S. 42,25S. 134,356(Zustellung).

10 S. das Nähere bei J. Hock a. a. O. l S. 124#ff.
1 Weber 12 S. 262 (Anderung des § 120 der Form.V O. v. 17. Dez. 1825).
22 Zuständig zur Vertretung des Eisenbahn= bzw. Postfiskus ist das Verkehrsministerium nur

im Rahmen des § 31 Au. B derVerwaltungs=Ordn.v. 19.Dez. 1906G.B. Bl. S. 871, im übrigen,
Vei. in Zen meisten Fällen, die Eisenbahn=oder Oberpostdirektionennach 5§842 u. 6 dieser

erw. . .
VsWeber2S.462,6S.251,16S117(Min.Bek.v.16.Febr.18833iss.IV),K:.M.B!.

1893 S. 429, J.M. Bl. 1895 S. 1 f. Uber die Zuständigkeitdes Kr Min. vgl. V. G.H. 23
S. 125,Zeitschrf. Rechtspfl.5 S. 195. EC.G.z.N.3.P.O. 4.
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§156 Das Verbot und die Veräußerungvon Staatsgut. 5

NachderR. Z.P.O.23J18 bestimmtsichderallgemeineGerichtsstanddesFiskus
durchdenSitz der Behörde,welchedenFiskus in dembetreffendenRechtsstreitevertritt.

Während nach früheremRechteder Fiskus bei Gericht durchdie Fiskale ver=
treten werden konnte,unterliegt jetzt der Fiskus nachder R.Z. P. O demAnwaltszwange
in derselbenWeise wie die übrigen Parteien.

Dagegenist nacheineranderenRichtunghin ein Grundsatzdes älterenRechtes
aufrechterhaltengeblieben. Nach letzteremmußten nämlich Klagen gegenden Fiskus
mit dem Nachweise belegt sein, daß die Beschwerdeüber den Klagepunkt bei der zu=
ständigenVerwaltungsbehördeerfolgloserhobenwordensei26. Nunmehrkönnengemäß
Art. 2 desA.G. vom 26. Juni 1897 zur R.Z. P.O.27AnsprüchegegendenFiskus erst
dann gerichtlichgeltendgemachtwerden, wenn der Beteiligte sich an die zunächstzu=
ständige höhereVerwaltungsstelle um Abtilfe gewendetund entwedereine abschlägige
oder innerhalb sechsWochengar keine Entschließungerhalten hat?. Die Ver=
waltungsstellen haben über solcheGesuche den Beteiligten die Empfangsbescheinigung
ungesäumtund unentgeltlichauszufertigen.

Neben dem besonderenFiskus Bayerns bestehtals gemeinsamerFiskus der ver=
bündeten deutschenStaaten der Reichsfiskus?. Es ist weder in der norddeutschen
B-Verf. noch in der R.V. ausdrücklichausgesprochenworden, daß der Bund auf dem
Gebiete des bürgerlichenRechtes juristischePerson sein solle. Im Gegenteilestellen
diese Verfassungen die staatsrechtlicheWirklichkeit in den Vordergrund, indem sie an
zahlreichenStellen von gemeinschaftlichenEinnahmen und Ausgaben der verbündeten
Staaten sprechen. Diese staatsrechtlicheWirklichkeit bildet jedochkein Hindernis, daß
aus Zweckmäßigkeitsgründendie privatrechtlicheVorstellung der juristischenPerson auf
das Reich bzw. auf das gemeinsameVermögen der Bundesstaaten5° übertragenwerde.
Dies ist denn auch durch die weitere Entwicklung der Reichsgesetzgebunggeschehen.
Die staatsrechtlicheWirklichkeit, die hinter der privatrechtlichenVorstellung liegt, kommt
aber trotzdemdarin zu bezeichnenderGeltung, daß der Reichsfiskus nicht als fremder
Fiskus, sondern,weil allen Bundesstaatengemeinsam, in jedemBundesstaateals ein=
heimischerFiskus, also nicht schlechter aber auch nicht besserals der Staatsfiskus zu
behandelnist 51.

Wo die Bundesstaaten eine Verwaltung auf eigenenNamen, wenn auch auf
Rechnungdes Reiches,führen,verpflichtendie Privatrechtsgeschäfte,welcheaus Anlaß
dieser Verwaltung geschlossenwerden, den Staatsfiskus, nicht den Reichsfiskus. Für
das Verhältnis Bayerns zum Reiche sind in dieserRichtung ohnehinbegründeteZweifel
nicht möglich.

Zweites Hauptstück.
Das Staatsgut#.

* 156. Das Verbot der Veräußerung von Staatsgut. Die Bestimmungen,
welcheder dritte Titel der Verf.U. über das Staatsgut trifft, gehörenzu den wenigst

25 über das frühere Recht f.2. Aufl. II S. 375.
26 Vgl. auch Annalen1905 S. 372ff.
über die reichsrechtlicheZulässigkeit solcherBestimmungen Entsch. d. N. 3 in Zivils. XVII

S. 416. Über die Zwangsvollstreckunggegenden Fiskus vgl. A.G. z. N.3.P.O. Art. 9.
8 Anträge auf ErlassungeinstweiligerVerfügungenwerdenhierdurchnichtberührt. A. Knab,

Annalen 1905 S. 372 ff., 455ff
*° Bgl. Seydels Aell. Das DeutscheReichals #ersonet, Jeitschr. f. d. deutsche

gryth VII 4%4 S. 226ff. g Komm. z. R.Verf. 2 JI#ff..P. Laband,
6. ann. s . 389 ff., O. Richter, Der Reichsfiskus, olifl.2 1908 u. Wach=f.

24 5
10Bgl. Schlußprot zum Bündnisvertr. mit Bayern v. 23. Nov. 1870 XIV § 2: „gemein=

sames igentum der Staaten des Bundes“.
3 Vgl. u. a. R.G. v. 25. Mai 1873 (RN.G.Bl. S. 113) § 1 Abse II u. über Staats=

u. Gemeindepest=uerung d. Reichsbesteuerungs=G.v. 15. April 1911 (R.G. Bl. S. 187)
(5156) Privatrechtlich, steht das Staatsgut den sonstigenSachen gleich.9 u. a. Henle=
Schneider#e A G. z. B.G. B. S. 368. Mgl. auchArt. 111 E.G. z. B.G. B., Arch. f. öff. Recht21

499 ff. (O. —it“ W. Se D Priv.N., II S. 20ff.
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gelungenendiesesGesetzgebungswerkes2. Als Vorbild hat, wie die Verf. in Titel III
3 selbst angibt, die Dominialfideikommißpragmatik vom 20 Oktober 1804 ge=

dient. Wenn aber die Verfassung an jener Stelle äußert, sie habe „die nach
veränderten Verhältnissen hierüber noch geltendenVestimmungen“ der Pragmatik in
sich ausgenommen",so ist zu bemerken,daß man sich diese lbertragungsarbeit zu
leicht gemachtund es vielfach den „verändertenVerhältnissen“ selbstüberlassenhat,
den verändertenSinn der übernommenenVorschriften der Pragmatik zu bewirken.
Die Veränderung der Verhältnisse aber, um die es sich hier handelte,war die größte,
die sich denken läßt. In der Pragmatik von 1804 beginnt die staatsrechtlicheAuf=
fassung neben der privatrechtlichen Auffassung sich geltend zu machen. Staats=
verlassenschaftund Privatverlassenschaft sondern sich: aber bezüglich der ersteren
kommt man aus dem Bannkreise privatrechtlicherAnschauungennicht hinaus. In der
Verf.U. von 1818 hat die staatsrechtlicheAuffassung insofern gesiegt, als das Ver=
hältnis des Herrschers zum Staate unter keinerlei privatrechtlichemGesichtspunktemehr
betrachtet wird. Aber indem man in dieser Beziehung den Gedankengangvollendete,
den die Pragmatik von 1804 begonnenhatte, hat man, in schwerbegreiflicherUn=
selbständigkeitgegenüberdiesemVorbilde, von einer Begriffsverwirrung sichnicht zu
befreienvermocht,die wohl der Pragmatik von 1804, nicht aber der Verf. von 1818
nachgesehenwerden kann. Der Titel III der Verf. vermengtgleich der Pragmatik
Staatsvermögen und Staatshoheit.

Der Unterschiedin der rechtlichenBedeutung, welcherzwischenden Vorschriften
der Pragmatik und jenen der Verf.U. obwaltet, ist gelegentlichvom Staatsminister
von Abel in der Sitzung der Kammer der Abgeordnetenvom à. April 1840 ziemlich
treffendmit folgendenWorten dargelegtworden: „Die Hausfideikommißpragmatik
hatte zunächstden Zweck, fürs erstefestzustellen,was zum Staatsgut im Gegensatze
des Privatgutes gehöre,und fürs zweite die Rechte zu bestimmen,welchedemzeitlichen
Regenten gegenüberden Agnaten bezüglich dieses Staatsgutes zustehen. Indem nun
aber die desfallsigenBestimmungender Fideikommißpragmatikin die Verf.U. hinüber=
getragenworden sind, habensie eine neue, eine ganz andereBedeutung gewonnen. Es
handelt sich hier in der Verf.U. nicht mehr, wie in der Dominialfideikommißpragmatik,
um Feststellungder Rechte des RegentengegenüberdenHausagnaten, sondernum Fest=
stellung der allgemeinenRechtedes Königs nach allen Richtungen.“ Die Agnaten sind
keineFideikommißanwärterder Krone.
' Den zuerstgenanntenZweck der Ausscheidungvon Staats= und Privatgut ver=
folgt die Verfassung im Anschlussean die Pragmatik mit den Bestimmungender 881
Absatz II und 2 des Titels III. §&2 gibt ein ziemlich überflüssigesVerzeichnis der
Staatsgutsbestandteile. Was aber den weiteren Zweck der Verf.U., die Feststellung
der königlichenRechte hinsichtlichdes „Staatsgutes“, anlangt, so kommenhier deren
Bestimmungen nur so weit in Betracht, als sie sich auf das Staatsvermögen, nicht
dagegen,insofern sie sichauf die Staatshoheit" beziehen.

2 EingehendereErörterungenhierüber findensichnur bei v. Spies, BeleuchtungderVerf. Urk.
f. d. Kgr. Bayern, Erlangen 1842,I. S. 62 ff.

* Val. hierüber2. Aufl. 1 § 42.
* In der Sitzung desRevisionsaussch.vom22.Nov. 1814 wurdeausdrücklichbetont,daßdies

nur eine „historischeErwähnung" sein solle. Hiernach ist diePragmatik von 1804 feitderVerf. Urk.
nicht mehr geltendes Recht. Vgl. Spies a. a. O. S. 62 f. Sie könnte aber als geltend gewesenes
Recht bezüglichsolcherHandlungen in Betracht kommen,die unter ihre zeitliche Herrschaftfallen.
Denn die Verf.Urk. hat Veräußerungen,die nach der Pragmatik ungültig waren,nicht für gültig
erklärt. Vgl. den Antrag der Stände=Verh.d. K. d. R. R. 1831 XII S. 279f.

5 Vgl. 2. Aufl. I § du Anm. 9ff. "“
" Prot. Bd. VII S. 305f.
7 Uber das Verhältnis zwischenStaats- und Privatgut f. Bd. I § 17.

» UVgLiusbeiTit.lll§lAbf·1,’3Abs.ll,’4Abi.ll,»«5Abs.lV,§6z-3iff.2.
UberGebietsabttetungeni.obcnl§44.

Von den BestimmungendesTit. III der Verf.Urk. ist jenedemZweckeund der rechtlichen
Natur nach verschieden,welche Tit. II § 18 u. das Ges. vom 26. Okt. 1887 hinsichtlich des Reichs=
verwesersenthalten. Hierüber obenI § 30 Anm. 27 f.
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156 Das Verbot der Veräußerung von Staatsgut. 7

Die Auslegungder Vorschriftendes III. Verf.T. zumZweckeihrer Anwendung
auf dem so umgrenztenGebiete begegnetnicht unbeträchtlichenSchwierigkeiten. Es
zeigtsichauf Schritt und Tritt, daß man bei Gestaltungder aufgestelltenRechtssätze
sich nirgends klargemachthat, wie dieselbenzur Anwendung zu bringen wären, und
wie sie zu wirken hätten.

Eines aber ist von vornherein zu bemerken. Die Vorschriften des III. Verf.T.
haben weder ihrem Wortlaute noch ihrer Entstehungsgeschichtenach irgendeinenBezug
auf das Budgetrechtdes Landtages160.Die Frage, ob und welcheBeschränkungendem
Rechte des Königs, über Staatsvermögen zu verfügen,aus demBudgetrechteerwachsen,
ist nicht aus Titel III, sondern aus Titel VII der Verf.U. zu beantworten. Ver=
fügungen über Staatsvermögen, die an sich nicht gegendas Veräußerungsverbotdes
Titels III laufen, können also aus budgetrechtlichenGründen der Mitwirkung des
Landtages bedürfen. Andererseits kann bei Verfügungen über Staatsvermögen, die
aus budgetrechtlichenGründen der Mitwirkung des Landtages nicht bedürfen, dessen
Zustimmung aus Gründen nötig sein, die im Titel III der Verf. liegen.

Fürs zweite kommtfolgendeszu erwägen. In Titel III der Verf.U. sindver=
schiedenegesetzgeberischeZwecke und Gedanken ineinander verwirrt. Dadurch ist das
Verständnis dessen,was der Gesetzgebergewollt hat, erschwert. Der Gesetzgebergeht
davon aus, daß Staatsgut nur Staatszweckendienenund demStaate nicht entfremdet
werden soll. Deshalb trifft er vor allem Vorsorge dahin, daß Staatsgut nicht in die
Privatverlassenschaftdes Königs gerate Bei diesenBestimmungenkann selbstverständ=
lich der UnterschiedzwischenGrundstockvermögenund laufendenEinnahmen nicht in
Betracht kommen. In der Tat werden auch z. B. in § 2 Ziffer 8 Vermögens=
bestandteileaufgeführt, welchezweifellos laufende Einnahmen sind, nämlich nebenden
Kapitalien (Grundstockvermögen)„alle vorhandenenVorräte an barem Gelde“ „in den
Staatskassenoder von Naturalien bei den Amtern, samt allen Ausständen an Staats=
gefällen“.! Wenn nun auchdieseVermögensbestandteilezumunveräußerlichenStaats=
gute gezählt werden,so kann dies natürlich nur den Sinn haben, daß sie dem Staate
nicht entfremdet,also z. B. nichtdurchPrivatverfügungdes Königs vererbtoderver=
schenktwerden dürfen, nicht aber, daß sie überhauptunveräußerlichseien, da sie ja
gerade dazu da sind, um für den Staat verbraucht zu werden. Der Grundsatz der
Unveräußerlichkeitdes Staatsgutes, wie er allgemein und ohne besondereRücksichtauf
die Ausscheidung von Staatsvermögen und Privatverlassenschafthingestelltist, kann
demnach—darüber wird kein Zweifel sein — nicht auf das gesamteStaatsvermögen,
sondern nur auf das Grundstockvermögendes Staates sichbeziehen. Er erstrecktsich
also auf dasjenige Vermögen, das dauernd dazu bestimmtist, durch Ertrag oder Ge=
brauch den Staatszweckenzu dienen, ohne Unterschied,ob es Finanzvermögenist oder
nicht. Dabei verstehtes sich, daß auch beweglichesVermögen, selbstsolches,welches
keinen Ertrag abwirft, Grundstockvermögensein kann.

Die ebendargelegteBeschränkungdes Veräußerungsverbotesauf das stattliche
Grundstockvermögenergibtsichaus demgesamtenInhalte des III. Verf.T. und mußte
nach der Pragmatik von 1804 vollends als selbstverständlicherscheinen, da dieses
Gesetzvon dem Begriffe des Hausfideikommissesausging. Die Beschränkungdes Ver=
äußerungsverbotesauf das Grundstockvermögendarf aber nur in demSinne genommen
werden, daß die Verf. lediglich in dieser Richtung es für veranlaßt erachtethat, be=
sondere Bestimmungen zu treffen; nicht in dem Sinne, daß der König über das
sonstigeVermögendesStaates nachprivatrechtlichemBeliebenverfügenkönne. Denn daß
Staatsvermögen nur für Staatszweckeverwendetwerdenkann, liegt in dessenBegriffe.
Die BeschränkungendesKönigs aber bei dieserVerwendungfür Staatszweckeergebensich
nicht aus den Grundsätzenüber die Erhaltung desBestandesder Staatsgutes, sondern
aus den Grundsätzenüberdie Führung des Staatshaushaltes, alsoaus demBudgetrechte.

10Dies ist in den Verh. d. K. d. Abg. 1877/81Sten. Ber. II S. 31 ff., 475ff., Beil. Bd. III
S. 542ff.Lielseitig verkannt. Val. 2. Aufl. II S. 377.

11 Vgl. 2. Aufl.II S. 378.
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8 Der König als Inhaber des Staatsvermögens. Das Staatsgut. 8 156

Das Veräußerungsverbotdes III. Verf.T. bezieht sich, wie aus dessen§ 4 er=
hellt, nur auf Verfügungen über die Substanz des staatlichenGrundstockvermögens,
nicht dagegenauf Verfügungen über dessenErtrag oder Gebrauch,welchedie Substanz
nicht angreifen2.

Das Veräußerungsverbot hat zweierlei Veräußerungen im Auge, freigebige—
wie Schenkung, Vergebung durch eine letzte Willensverordnung, Verleihung neuer
Lehen, Beschwerungmit einer ewigenLast —und nicht freigebigeVeräußerungen,wie

Verkauft Verpfändung,HingabedurcheinenVergleichgegenAnnahmeeiner Summe
eldes.

Das Verbot freigebigerVeräußerungenist, von Ausnahmen hinsichtlichder Lehen
abgesehen,ein unbedingtes.

Diese Ausnahmen sind folgende". Lehen, Staatsdomänen und Renten, welche
bei Erlaß der Verf.U. als Belohnung vorzüglicher dem Staate geleisteterDienste be=
reits verliehen waren, fallen nicht unter das Veräußerungsverbot;dem Könige steht
die Wiederverleihung heimgefallenerLehen frei. Die Verleihung anderer Staats=
domänenund Renten als Mannlehen der Krone zur Belohnung großer und bestimmter
demStaate geleisteterDienstekannnur mit Zustimmungdes Landtageserfolgen.

Verboten ist die Erteilung von Anwartschaftenauf künftigder Krone heimfallende
Güter, Renten und Rechte.

Das Verbot nicht freigebigerBeräußerungenvon Staatsgut wird von der Verf.
durch eine Mehrzahl von Ausnahmen durchbrochen.

Das Verbot erstrecktsich vor allem nicht auf das beweglicheVermögen. Mit
diesem kann der König „nach Zeit und UmständenzweckmäßigeVeränderungen und
Verbesserungenvornehmen“. «

Die weiteren Ausnahmebestimmungenbieten erheblicheSchwierigkeiten. Die
Verf. sagt zunächst17 allgemein, unter dem Veräußerungsverboteseien alle Staats=
handlungendes Königs nicht begriffen,welche„innerhalbder Grenzendes ihm zu=
stehendenRegierungsrechtesnach dem Zwecke und zur Wohlfahrt des Staates mit
Auswärtigen oder mit Untertanen im Lande“ über Staatsgüter vorgenommenwerden.
Da hieran, wenn auch als eigeneZiffern, weitere Bestimmungenmit dem einleitenden
Worte „insbesondere"“angereihtwerden, so folgt, daß dieseübrigen Bestimmungenden
Inhalt der vorausgehendennicht einschränken,sondern entwickeln. Um so mehr muß
der Wortlaut des oben angeführtenSatzes Erstaunen erregen Er scheint, wie schon
bei anderer Gelegenheit bemerktwurde19, die Regel nahezu aufzuheben. Indessen
wird man sichgegendieseAnnahme um somehrsträuben,als die Pragmatik von 1804,
aus welcherder Satz entnommenist, die schärfstenBestimmungenüber „Vindikationen
ungültiger Veräußerungen“ enthält, also doch eine ernsthafteAbsicht gehabthabenmuß.

Es sind die Worte „innerhalb der Grenzen des ihm zustehendenRegierungs=
rechtes", die den Versuch einer Auslegung der Bestimmung zu einem sehr mühsamen
machen. Aus der Entstehungsgeschichtelassen sich brauchbareAnhaltspunkte hierfür
nicht entnehmen20.

Versucht man nun den Sinn der erwähntenWorte zu ermitteln, so wird man
sich vor allem der Erkenntnis nicht verschließenkönnen, daß in einer Beziehung die

1#Das ist völlig zweifellos. Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1877/81Sten. Ber. II S. 479.
18 Vgl. M.E. v. 23. Juni 1830 (Weber 2 S. 540), worin gesagt ist, „daß Staatsrealitäten

nach den BestimmungenderVerf. Urk. nicht unentgeltlichabgetretenwerdendürfen“. Vgl. auch
Art. 11 d. Wasser=G.v. 1907.

14Verf. Urk. Tit. III § 5, Tit. VII § 18.
15 Nach Art. 2b des Ges. v. 4. Juni 1848, die Ablösung des Lehenverbandes betr. (G.Bl.

S. 121).sind Dotationslehen von der Ablösung ausgenommen,soferndenselbennicht ein lästiger
Rechtstitel zugrundeliegt.

15Verf. Urk. Tit. III § 7 Abs. II. In der Pragmatik von 1804 unter XII f war die ent=
sprechendeBestimmung mit den Worten eingeleitet: „Auch versteht es sich von selbst, daß“ usw.

17Tit. III §86 Ziff. 1. 18Vgl. 2. Aufl. 2 S. 37917.
10Vgl. F 44.
20Vgl. im einzelnen2. Aufl. II S. 380 und oben§&44.
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156 Das Verbot der Veräußerung von Staatsgut. 9

Rechtslageunter der Herrschaftder Verf.U. genaudie nämlicheist, wie siedurchden
Erwerb der Souveränitätwurde. Grenzendes Regierungsrechtesim Sinne vonEin=
schränkungender Staatsgewalt selbstgibt es jetzt so wenig wie vor der Verf.U., und
am allerwenigstengegenüberdenjenigen, auf deren Rechtsschutzes die Pragmatik von
1804 vor allem abgesehenhatte, gegenüberdenAgnaten und demRegierungsnachfolger.
Denn die Agnaten sind Untertanen des Königs, sie haben wederAnteil an der Staats=
gewalt, noch sind sie staatsrechtlicherFaktor, an dessenZustimmung der König in der
Ausübung der Staatsgewalt gebundenwäre?1. Auch dem Regierungsnachfolgergegen=
über bestehenkeineBeschränkungender Staatsgewalt. Er ists, eheer die Kroneer=
wirbt, Untertan des Königs; er setzt, wenn er die Krone erwirbt, die staatsrechtliche
Persönlichkeit des Herrschers fort ?3 und steht den Regierungshandlungendes Vor=
gängers wie eigenen Regierungshandlungengegenüber. Hiernach kann bezüglich der
vorgenommenenVeräußerungen von Staatsgut von einer besonderenRechtslage des
Regierungsnachfolgersnicht die Rede sein. Denn entwederwaren jeneVeräußerungen
rechtsgültig, dann sindsie es auch für denNachfolger; odersiewaren nicht rechtsgültig,
dann sind siees nicht für denKönigals solchen,für denjenigen,unterdessenRegierung
sie geschahen,so wenig wie für jedenNachfolger.

Nach alledemkönnendie Grenzendes Regierungsrechtes,von welchendie Ver=
fassungspricht, nur Beschränkungensein, welchedemKönige bei Ausübung der Staats=
gewalt durch die Verfassung oder auf Grund derselbenauferlegt sind. Diese Be=
schränkungenbestehenin der Notwendigkeit der Mitwirkung des Landtages bei ge=
wissen Staatshandlungen und in der Notwendigkeit der Mitwirkung der Minister bei
allen Staatshandlungen. Die Verfassung selbstkannübrigensnur erstereBeschränkungen
im Auge haben. x

Untersucht man nun die Grenzen der Ausübung des Regierungsrechtesnach
diesemGesichtspunkte,so ergibt sich folgendes. Schon das Veräußerungsverbotselbst,
welchesdie Verf. ausspricht, enthält keineBeschränkungder Staatsgewalt, was staats=
rechtlichunmöglichwäre, sondernnur der Ausübungder Staatsgewalt. Der König
kann jede Veräußerung von Staatsgut, auch eine solche, die durch keine Ausnahme=
bestimmungder Verfassung gedecktist, auf Grund einer gesetzlichenBestimmung vor=
nehmen, die nach den Vorschriften über Verfassungsänderungzustandegekommenist.
Darauf kann nun allerdings die Verf.U. nicht zielen, da es sich hierbeinichtum solche
Fälle handelt, die „unter dem Veräußerungsverbotenicht begriffen“ sind, sondern um
gesetzlicheAnderungen dieses Verbotes. Die Verf.U. kann also nur ausdrückenwollen,
daß es noch anderweitigeFälle gebe, wo der König in Ausübung seiner Regierungs=
rechteVeräußerungenvon Staatsgut ohne Mitwirkung desLandtages vornehmendarf.
Der Sinn der Vorschrift kann aber innerhalb dieser Grenzen nicht der sein, daß es
gewisseAusnahmen von der Regel geben solle, wonach der König zu Staatsguts=
veräußerungendie Zustimmung des Landtages nötig habe. Denn eine solcheRegel ist
von der Verf. nirgends ausgestellt.Die Zustimmungdes Landtagesist lediglichge=
fordert, wenn neue Mannlehen als Belohnung vergebenwerden sollen. Hiernach bleibt
nur eineAuslegungübrig. Dem Königesoll das Rechtzur VeräußerungvonStaats=
gut unbedingt in den Fällen zukommen,welcheTitel III § 6 der Verf.U. in Ziffer 2
bis 4 ausdrücklich nennt, Fälle, die sich:" sämtlich auf Handlungen der laufenden
Finanzverwaltung beziehenund für diese einen sehr weiten Spielraum geben. Im
übrigen soll das Veräußerungsrechtauf Fälle des Gesetzesvollzuges,also auf jene Ver=
äußerungensich erstrecken,die zur Verwirklichung gesetzlicherBestimmungennotwendig
werden. Auch hier kommt demnacheine Anteilnahme des Landtages nicht hinsichtlich
dererkuferun selbst, sondern nur hinsichtlichder rechtfertigendenGesetzesvorschrift
in Frage.

21 Val. 2. Aufl. § 62 Anm. 17 u oben§.24,
:2 Von der außerordentlichenThronfolge abgesehen.
: Vgl. § 19 Anm. 7.
" Soweit es sichum Staatsvermögenhandelt.
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So aufgefaßt enthält der Satz in Ziffer 1 des angeführten§ 6 eineAbgrenzung
nach zwei Seiten hin. Er bringt einerseitszum Ausdrucke,daß es in denletztgenannten
Fällen keiner Verfassungsänderungbedarf, und er bringt andererseitszum Ausdrucke,
daß die Ausnahmen vom Veräußerungsverbotenicht in das willkürliche Ermessendes
Königs gestelltsind, sonderndaß sie nur stattfindenkönnen,wo es sichum einegesetzlich
gerechtfertigteRegierungsmaßregelhandelt.

Die Ausnahmen vom Veräußerungsverbote, welche die Verfassung selbst näher
regelt, uͤnd folgende25. Unter das Veräußerungsverbotsollen nicht fallen:

1. „was von einzelnenGütern und Gefällen zur Beendigung eines anhängigen
Rechtsstreites gegenErhaltung oder Erlangung anderer Güter, Renten oder Rechte
oder zur Grenzberichtigungmit benachbartenStaaten gegenandern angemessenenErsatz
abgetreten wird“;

2. „was gegen andere Realitäten und Rechte26 von gleichemWerte vertauscht
wird“;

z. „alle einzelnenVeräußerungen und Veränderungen, welchean Staatsgütern
dem Staatszweckegemäßund infolge der bereitserlassenenVorschriften27nachrichtigen
Grundsätzen der fortschreitendenStaatswirtschaft, zur Beförderung der Landeskultur
oder sonstzur Wohlfahrt des Landes? oder zumBestendes Staatsärars und zur
Auphebungeiner nachteiligenSelbstverwaltung für gut befundenwerden“.

Die Bewegungsfreiheit,welchedurch all dieseAusnahmebestimmungender Finanz=
verwaltung gegebenist, ist eine so gut wie vollständige; denn über das Vorhandensein
der tatsächlichenVoraussetzungenfür eine Ausnahme vom Veräußerungsverboteent=
scheidetdas Verwaltungsermessen. Dies tritt besonders bei den zuletzt erwähnten
Ausnahmefällen dadurch klar zutage,daß die Verf. von einem Gutbefinden spricht.

Diese Freiheit des Handelns wird durch das, was weiterhin in § 7 Absatz 1
des 3. Verf.T. bestimmt ist, eingeschränkt. Es heißt dort nämlich: „In all diesen
Fällen (§ 6) dürfen jedoch:" die Staatseinkünfte nicht geschmälert,sondernes soll
als Ersatz entwedereine Dominikalrente, womöglich in Getreide, dafür bedungenoder
der Kaufschilling zu neuen Erwerbungen oder zur zeitlichen Aushilfe des Schulden=
uilgungssonds oder zu anderen das Wohl des Landes bezielendenAbsichtenverwendet
werden.“

Diese Vorschrift beziehtsich, wie der Wortlaut zeigt, überhaupt nur auf Finanz=
vermögen, welches einen Reintrag gibt. Denn bei Vermögensgegenständen,die keine
Einkünfte liefern, kann auch von einer Schmälerung der Erträgnisse nicht die Rede
sein 3f8.Die Ausbedingung einer „Dominikalrente, womöglich in Getreide, kann nach
dem jetzigenStande der Gesetzgebungnicht mehr in Frage kommen. Die Gesetzevom
4. Juni 1848 über die Aufhebung des Lehenverbandesund über die Aufhebung der
standes=und gutsherrlichenGerichtsbarkeit, dann die Aufhebung, Fixierung und Ab=
lösung von Grundlastens1 gestattetendie Veräußerung der zum Staatsgute gehörigen
lehens=und grundherrlichen Rechte ohne Rücksicht auf die Schmälerung der Staats=

* Dieie fraglichen Bestimmungen haben die Ziff. 6 des Ansbacher Vertrages v. 12. Okt. 1796
u. Ziff. XII der Pra mgtit von *r* zum Vorbilde.

Vgl. 2. Ausell
½7)è17Worte *s1 d rreite erlassenenVorschriften“ sind nur erläuternd, nicht ein

schränkendzu verstehen. Bei den Verhandlungen über die Verf. wurde auch nichtnäher erörtert,
welches dieseVorschriften seien. Die Bemängelung, welcheim Revisionsausschusseerfolgte (ogl Anm. 2
wäre unerklärlich, wenn man bestimmte Verwaltungsvorschriften der Vergangenheit zu Verfassunge
vorf riften hätte erklären wollen. In Einklange mit der hier vertretenen Auffassung steht hieg

.O. v. 16. Okt. 1848 (R.Bl. S. 1215, die von Lerchenfeld gegengezeichnetift.
28Val. 2. Aufl. II S. h

am Anf lautete ursprünglich:„In allen diesenFällen ist jedochBedachtdarauf zu
nehmen“usw. Der jetzigeWortlaut wurde in der Konferenzsitzungv. 16.Mai 1818 auf Anregung
von der Becke'sbeschlossen.

50 In Ziff. Nlle der Pragmatik von 1804 wird als Beifpiel zu der Bestimmung, die jetztin
Tit. III § 6 Fif. 4 der Verf. Urk. (obenZiff. 3) enthalten ist, genannt: „NiederlegungoderVer=
äußerungciüter und in Unterhalte kostbarerGebäude“.

Bl. S. 97, 121.
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einkünfte, welche sich daraus ergab. Letzteres Gesetz verfügt ferner32: „Die Ver=
wendung der Ablösungssummen nach den Vorschriften des 3. Titels der Verf.U.
wird in dem Finanzgesetzejeder Periode festgesetztund jederzeit darin die genaue
Einhaltung und Sicherstellung der Kapitalsbeträge der Annuitäten nachgewiesen,die
in keinemFalle zu einem anderen Zweckeverwendetwerden dürfen.“

Die Erlöse aus der Veräußerung von Staatsvermögen dürfen zur Bezahlung
von Staatsschulden nur vorübergehend,d. h. unter dem Vorbehalte verwendetwerden,
daß der Entgang an Grundstockvermögenspäter aus laufenden Einnahmen wieder
ersetztwird 338.Das Erfordernis für diesenZweck bildet also einegesetzlichnotwendige
Staatsausgabe.

Wenn schließlicha. a. O. von einer Verwendung der Erlöse aus Veräußerungen
„zu anderen das Wohl des Landes bezielendenAbsichten“ die Rede ist, so steht—
dies ist nicht zu übersehen— auch diese sehr weit gefaßteBestimmung unter der
Herrschaft des Grundsatzes, daß die Staatseinkünfte nicht geschmälertwerden sollen.

Die Ausnahmen,welchedie Verf.U. in Titel III § 6 von demVeräußerungs=
verbotemacht, haben, wie die Ausdrücke „Staatsgüter“ 3", „Realitäten oder Rechte“,
„Renten oder Rechte“ anzeigen, und wie aus § 7 noch deutlicher sich ergibt, nur
das staatlicheFinanzoermögen im Auge, wenn man von der ziemlich unklaren Ein=
mengung der Gebietshoheit absieht. An das staatliche Verwaltungsvermögen ist
nicht gedacht.

Eine rein formaleAuslegung könntedadurchverleitetwerden,anzunehmen,daß hiernachfür
das staatlicheVerwaltungsvermögendas Veräußerungsverbotnunbedingtgelte. Aber es wäre dies
eine Schlußfolgerung von solchersachlicherUngereimtheit, daß es geradezuundenkbarist, sie ent=
sprecheder Absicht der Verf. In der Tat ist es auch nachweisbar,daß dieseAbsicht nicht besteht.
Der Verf. ist es darum zu tun, daß der Kapitalwert und der Ertrag des Staatsgutes keine Be=
einträchtigungerfährt. Wo ein Gegenstandüberhaupt bestimmungsgemäßkeine Einkünfte zu ge=
währen hat, kann auchder Gesichtspunktder SchmälerungdesErtrages nicht zutreffen,sondernnur
der Gesichtspunktder Erhaltung des Kapitalwertes. Es wird also hinsichtlichdes staatlichenVer=
waltungsvermögensals unbedingtesVerbot nur das Verbot einer freigebigenVeräußerung,nicht
aber das Verbot der Veräußerung gegenEntgelt zu erachtensein. Es ist nicht abzusehen,warum
es unerlaubt sein soll, überflüssiggewordeneAmtsgebäude,Festungswerkeusw. zu verkaufenoder
zu vertauschen.Dazu tritt nocheine weitereErwägung. Sobald staatlichesVerwaltungsvermögen
dem Verwaltungszweckeentzogenwird, demes diente,kommtes für denStaat nur mehrale Wert=
gegenstandin Betracht, wird also zum Bestandteiledes Finanzvermögens?". Demnachrechtfertigt
sich die Annahme, daß nach der Absicht der Verf. die Bestimmungen in Titel III § 6 auch auf das
staatliche Verwaltungsvermögenanwendbar sind, trotzdemdiesemVermögen gegenüberdie An=
forderungendes § 7 Absatz1nicht zutreffenkönnen.

Der Umfang des verfassungsmäßigenVerbotes der Veräußerung von Staatsgut
ist durch die bisherigenDarlegungen festgestellt.Aber die Aufgabe, welcheder wissen=
schaftlichenAuslegung gegenüberdem 3. Titel der Verf. erwächst,ist damit nochnicht
gelöst. Man betritt einen womöglichnoch schwankenderenBoden, wenn man auf die
Untersuchungder Frage eingeht, welche Rechtswirkungen jenes Veräußerungsverbot
hat. Die Bestimmungendes #. Verf.T. können nämlich eine zweifache Bedeutung
haben. Sie können entweder lediglich Verwaltungsgrundsätzeüber die Führung der
staatlichen Vermögensverwaltung enthalten, die in der Form des Verfassungsgesetzes
aufgestelltsind, oder sie könnenauch materiell gesetzlicheBestimmungensein. Im ersten
Falle wirken sie lediglich nach innen, ihre Verletzungkannnur amtlicheVerantworrlich=
keiten begründen;im zweitenFalle wirkten sieauchnachaußen; ihre Verletzungberührt

#32WArt. 38.
38Vgl. 2. Aufl. 2 S. 38376. Vgl. hierherauchVerh. d. K. d. Abg. 188990 Sten. Ber. V

S. 225. Im Anschlussean diebesprocheneBestimmung wurde durch B. O. v. 16. Okt. 1818
(RBl. S. 1215) die einstweilige Uberweisung der Kaufschillinge aller veräußerten Realitäten an
den Schuldentilgungsfondeverfügt und dieseVerfügung durchGes. v. 22. Juli 1819(G.Bl. S. 243)
VIIl Ziff.4 bestatigt.

*!.Val. dieersteAufl diesesWerkesBd. I S. 4899. 4
* Daß es sofort einen Ertrag liefert, ist zum Begriffe nicht nötig.
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die Rechtsgültigkeit der Handlungen, welche im Widerspruche mit den Anordnungen
der Verf. vorgenommenworden sind.

Daß, wenn die zweite Annahme zutreffensollte, die Verletzung der Verfassungs=
vorschriftenauch amtlicheVerantwortlichkeiterzeugenwürde, ist selbstverständlich.
Man kann also unter allen Umständen den Satz als einen zweifelfreienaussprechen,
daß, vondergewöhnlichenDienstverantwortlichkeitabgesehen,dieMinisterverantwortlichkeit
begründet ist, wenn einem Minister die Verletzung der Verfügungen des 3. Verf.T.
zur Last fällt. Denn auch die Verletzungeines nur formellenGesetzesmachtden
Minister verantwortlich. Mit diesemSatze ist aber auch bereits alles gesagt,was als
ein glattes Auslegungsergebnis gelten kann. Denn kehrt man dazu zurück, zu er=
forschen,welcheder beidenobenzur Wahl gestelltenMöglichkeitenWirklichkeitist, so
begegnetman einemvölligenSchweigender Verf.U.26.

Die Verfassungsverhandlungenzeigen,daß es in der Tat dieAbsichtwar, das Verdußerungs=
verbotals materiellgesetzlichesVerbot auszusprechen7. Aber man hat sichderArbeit nichtunterzogen,
die Wirkungen diesesVerbotes und die Art ihrer Geltendmachungnäher zu regeln, wie dies die
Pragmatik von 1804 nachMaßgabe derdamaligenRechtslageund derdamaligenRechtsanschauungen
versuchthatte. Man ging auf dieseWeise einer gesetzgeberischenAufgabe aus demWege, bezüglich
deren man wohl fühlen mochte,daß sie sichals schwer,vielleichtals unlösbar herausstellenwerde,
und begnügtesichdamit, den Titel III der Verfassungals eine Art Damoklesschwertherabhängen
zu lassen. Unter diesenUmständenkann es sichhier wenigerdarum handeln,zu ermitteln, was die
Urheber der Verfassung gewollt, als darum,fest zustellen, was sie erreicht haben.

Eine Untersuchungder möglichenFälle unerlaubterVeräußerungenvon Staatsgut
liefert folgendesErgebnis58.

Veräußerungenvon Vermögensbestandteilendes Staates durchPrivathandlungen
des Königs, z. B. durch Schenkungoder letztwillige Verfügung, sind rechtsunwirksam.
Es ist zweifellos, daß, wenn etwa der König eine Kostbarkeitdes Hausschatzesver=
schenkenwürde, diese für den Fiskus durch Eigentumsklage zurückgefordertwerden
könnte. Aber das ist nicht erst Folge des Veräußerungsverbotes, sondern Folge
des Umstandes,daß niemand veräußern kann, was ihm nicht gehört. Für den König
als Privatmann ist das Staatsgut fremdesGut.

Eine Wirkung des staatsrechtlichenVeräußerungsverbotes kann nur für die
Staatshandlungen des Königs, also für jeneHandlungen in Frage kommen,die er als
König vornimmt. Die Staatshandlungen des Königs, welche nach außen hin gelten
sollen, haben ein formelles Kennzeichen. Die königlicheWillenserklärung muß unter
Gegenzeichnungoder durch Vermittlung des zuständigenMinisters ergehen.

Die Vorfrage, welche sichhier erhebt, ist folgende. Das Staatsgut wird von
der Verfassung als auf ewig unveräußerlich“erklärt. Welche Bedeutung hat dieser
Ausdruck? Wie der ganzeInhalt des III. Verf.Tit. zeigt, nichtdie, daß das Staatsgut
außerhalb des bürgerlichenRechtsverkehresgesetztwerden will. Der Sinn des Satzes,
daß das Staatsgut unveräußerlichsei, ist also nicht der wörtliche, daß es gar nicht
veräußert werden kann, sonderndaß es, wenn nicht bestimmteVoraussetzungenvor=
liegen, nicht veräußert werden soll. Ist dem so, dann ergibt sichdes weiteren, da
aus dem Veräußerungsverbote an sich noch nicht die Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes
folgt, das dem Veräußerungsverbote zuwider vorgenommenworden ist. Denn man
kann, wenn das Staatsgut verkehrsfähigist, nicht sagen,die Veräußerungshandlungsei
am untauglichenGegenstandevorgenommen.Von einerNichtigkeitdesRechtsgeschäfts
kann nur die Rede sein, wo sichdieselbeaus einer ausdrücklichenGesetzesbestimmung
ergibt, nicht allgemein. Es war schonnach dem Inhalte der Pragmatik von 1804
nicht durchweg zutreffend, wenn dieselbevon Vindikation sprach. Nachdem aber die
Verf.Urk. von der Vindikation schweigt, so ist dieseüberhaupt ohne besonderengesetz=
lichen Anhalt nicht mehr Rechtens.

16Überdie „Bindikationen“derPragmatikvon 1804vgl. 2. Aufl. II S. 384.
7 Vgl. im einzelnen2. Aufl. 2 S. 385 Anm. 41.

Uber die Vindikationen von Gerichtsbarkeiten s. 2. Aufl. 5 122 Anm. 27 ff.
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Nichtigkeii einesRechtsgeschäfteswegenVerletzungder Vorschriften des III. Verf.
Tit. kann hiernach nur da vorliegen, wo eine bestimmteArt von Rechtsgeschäften
innerhalb klar umschriebenerGrenzen verboten ist. Dies trifft hinsichtlichdes Ver⸗
botes zu, freigebige Veräußerungen von Staatsgut vorzunehmen, insbesondereneue
Mannlehen ohne Zustimmung des Landtags zu verleihen. Solche Vergabungen sind
nichtig. Dies sind aber die einzigen derartigen Fälle. In allen anderenFällen kann,
wenn nicht aus sonstigen,nicht der Verfassung entnommenenGründen Nichtigkeit des
Rechtsgeschäftesvorliegt?, weder von einer materiellen noch von einer formellen
Nichtigkeit, sondernmöglicherweisenur von einerAnfechtbarkeitdes Rechtsgeschäftes
die Rede sein. Eine Nichtigkeit kann schondeshalb nicht in Frage kommen,weil die
Verfassung in Titel III 88 6 und 7 die Ausnahmen vom Veräußerungsverboteder⸗
artig gestaltethat, daß die Würdigung des Vorhandenseins ihrer Voraussetzungenim
ErmessendesKönigs liegt, ja, daß es zumeistvon Handlungen, die nachvorgenommener
Veräußerung erfolgen, abhängt, ob die Veräußerung den Verfassungsbestimmungen
entspricht oder nicht". Eine Staatshandlung des Königs kann nicht deshalb nach
außenhin nichtig sein, weil in einer nach außen nicht erkennbarenWeise der König
angeblich von seinemErmessen einen unrichtigen Gebrauch gemachthat. Aber auch
eine Anfechtung von geschehenenVeräußerungen wegenUÜberschreitungder in 8 6
und 7 a. a. O. gezogenenGrenzenist nach demfraglichenRechtsstandeunmöglich.
Sie hätte nur durch ausdrücklicheVerfassungsbestimmungenermächtigtwerden können
Mit einer Anleihe beim bürgerlichenRechte läßt sichdieser Ausfall nicht decken.Der
Unterschied zwischen der Rechtslage von 1801 und jener von 1818 macht sich hier
geltend. Die Anfechtungeiner Veräußerung von Staatsgut durch den König (Fiskus)
ist stets, auch wenn die Person des Königs gewechselthat, Anfechtung eines eigenen,
nicht eines fremdenRechtsgeschäftes.In den gegebenenFällen würde dieseAnfechtung
darauf sich stützenmüssen, daß das nach bürgerlichemRechte gültige Rechtsgeschäft
nach öffentlichemRechte nicht hätte geschlossenwerden sollen. Aber diesesVorbringen
wäre nicht geeignet,die Anfechtungzu begründen.Die Anfechtungwird damit ge=
rechtfertigt, daß ein Verschulden vorgefallen sei, welchesdenFiskus geschädigthabe.
Aber sei dem auch so, und handle es sich um das Verschuldeneines Ministers oder
eines anderen Beamten, so können aus diesemVerschulden sich nur Haftungen des
Schuldigen gegenden Fiskus ergeben;aber der Fiskus, der für das Verschuldenseiner
Organe sogar Dritten gegenüberhaftet“!, kann unmöglich wegeneines Verschuldens,
das seineOrgane ihm gegenüberbegangenhaben, sichan einenDritten halten. Er kann
das nur dann, wenn der Dritte ihn arglistig geschädigthat, bedarf aber dazu nicht der
Bestimmungendes III. Verf Tit 8"2.

Das gewonneneErgebnis ist, soweniges den allerdings sehr unbestimmtenAb=
sichten entspricht, welche die Urheber der Verfassung gehabt haben, doch meines Er=
achtens ein sicheresund dem Interesse des Staates keineswegsabträglich. Die Ur=
heber der Verfassung haben an Gefahren gedacht,die jetzt angesichtsder ministeriellen
Verantwortlichkeit nicht bestehen,und sie hätten, wenn sie ihren Zweck erreicht haben
würden, lediglich denFiskus zu desseneigenemSchadenzu einemunsicherenVertragsteile
gemacht.

Klagen, welche der Fiskus auf Grund des III. Verf.Tit, erheben zu können
glaubt, gehören zweifellos vor die Gerichte. Jedoch gibt es keinebesonderenVor=
schriftenüber Zuständigkeitund Verfahren, da die bezüglichenBestimmungender
Pragmatik von 1804 nicht mehr gelten.

s Vgl. 8§134 d.B. G. B.
4°%Spies, Beleuchtung derVerf. Urk. usw. S. 93 f., erklärt eine „Vindikation“ bei Verletzung

des§ 6, nicht aber bei Verletzungdes § 7 für möglich, da in letzteremFalle „der Vertrag an sich
gültig war". Aber warum die Unterscheidung? Soll die Gültigkeit eines Kaufvertragesdavon
abtzängenkönnen,ob die aufgehobeneSelbstverwaltungnachteilig war oder nicht, ob aus der Ver=
äußerung sich eine Beförderung der Landeskultur ergeben hat oder nicht?

"7 Vgl. nunmehr§§ 89 u. 31B. G. B.
4 Val. § 123B.G. B.
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8 157. Die Verwaltung des Staatsvermögens im allgemeinen. Die
Wahrnehmung der Rechte, welche dem Könige hinsichtlich der Verwaltung und der
Veräußerung des Staatsvermögens zukommen,ist den Finanzbehördenübertragen.

Nach der Formations=VO.vom 9. Dezember18251 gehörtzumWirkungzskreise
des Finanzministeriums:

1. „Die Kenntnis und Konservation des gesamtenStaatsvermögens in allen
seinen Teilen. Zu diesem Ende steht demselbendie Inventarisierung des gesamten
Staatsvermögens sowohl in Domänen als nutzbarenRechten, die Übersichtder gesamten
Staatseinkünfte ohne Unterschied,die genaueKenntnis der Staatslasten zu.“

2. „Die obersteLeitung der Erhebung der sämtlichenStaatseinnahmen aus dem
Staatseigentum.“

Besonders sind die Zuständigkeitenhinsichtlichder Lehen geregelt. Die Thron=
lehen, das sind, abgesehenvon denKronämtern, „jene größerenHerrschaften,mit deren
Besitzedie fürstlicheoder gräflicheWürde verbundenist“ 2, gehörenzum Geschäftskreise
des StaatsministeriumsdesK. Hauses und des Außern benehmlichmit demFinanz=
ministerium, die übrigen Lehen zum Geschäftskreisedes letztgenanntenMinisteriums
und der Regierungsfinanzkammern3.

Die Obsorge für das staatliche Verwaltungvermögen fällt zunächst in den
GeichäftskreisdesjenigenMinisteriums, dessenVerwaltungszweckendas Vermögens=
stückdient.

Die Form=VO.“ überweist ferner dem Finanzministerium „die Anträge und
Leitung bei Veränderungen“ des Staatseigentums „durch Verkauf oder Austausch,
VerpfändungenoderReluitionen“. Die näherenBestimmungenüberdieVeräußerungen
von Staatsgütern waren bei Erlaß dieserVO. in einer V. vom 30. September18115
enthalten,die nunmehr durch VO. vom 19. April 18526 ersetztist?.

Die Anordnung des Verkaufs oder der Vertauschungeines Staatsgutes ist dem
Könige vorbehalten,wenn deren Wert 2000 Mark oder mehr beträgt; andernfalls ist
das Finanzministerium zuständig. Auch kann das Finanzministerium in dringenden
Fällen, „wo aus jedemAufschubewesentlicheNachteile entspringenwürden“, jedeVer=
äußerung anordnen,muß jedochgleichzeitigdies demKönige anzeigenund dessennach=
trägliche Genehmigung erholen". Die Leitung der Veräußerungen obliegt den Re=
gierungsfinanzkammern. Die Genehmigung der Veräußerungen steht denselbenzu,
„insoferne durch die zugrundeliegendeSchätzungund durch die vierprozentigenInter=
essendesKaufschillings der bisherigeErtrag erreicht wird“ ". Ist dies nicht der Fall,
die Veräußerung aber dennochrätlich, so ist die Genehmigungdem Könige oder dem
Finanzministerium vorbehalten, je nachdemder Wert des Veräußerungsgegenstandes
2000 Mark und mehr oderwenigerals 2000 Mark beträgt10. Dem Finanzministerium
ist außerdemanheim gegeben, die Genehmigungeiner Veräußerung, welcheder Regel
nach der Finanzkammer zustehenwürde, sichselbstvorzubehalten. Ferner ist die könig=
liche Genehmigung zur Veräußerung dann ohne Rücksichtauf die Wertverhältnisseer=

1 84, 85 Abs. I. 2 Lehenediktv. 7. Juli 1808 §§ 3, 5.
: Form.V O. v. 9. Dez.18253841, 85,v. 17.gl. Mts. § 91.
48 93. 5 R.Bl. S. 1577.
5 Die Normen bei den Veräußerungenvon Staatsrealitäten betr. (N.Bl. S. 473, Weber 4

S. 384). Vgl. dazu J. Hocka. a. O. III S. 462 ff.Die V.O. gilt für die Pfalz soweit, „als die
dortigen gesetzlichenBestimmungenund besonderenVerhältnissenichtentgegenstehen“.Mit K. Entschl.
v. 3. Dez. 1849 u. 6 März 1908 wurde dem themaligenHandels=bzw. demVerkehrsministerium
die allgemeineErmächtigungerteilt,Bahneigentum,das zum Eisenbahnbauerworbenwar, aber als
entbehrlichausgeschiedenwird, ohnebesondereK.Genehmigungwiederzu veräußern(sog.aufgeschobene
Arealausscheidung).

* Nach der V.O. v. 27. Dez. 1875 (G.V.Bl. S. 868) sind die Geldsätzeder V.O. von
1352 in der Art umzurechnen,daß an Stelle des Betrages von 1 fl. der Betrag von 2 Mk. tritt.
Eine weitere Anderung ergibt sich aus der k. genehmigtenM E. v. 18. Juni 1860(Weber 5
S. 192). Vgl. auch obenAnm. 6.

8 Angef. V. O. I Ziff. 1 u. M E. v. 18. Juni 1860.
* Form V.O. v. 17. Dez. 1825 § 94 Abs. I.
10Form.V.O. v. 17. Dez. 1825 § 94 Abs. II, M.E. v. 18. Juni 1860.
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forderlich, wenn die Anordnung zur Veräußerung vom Könige ausging und an den
Bedingungen dieserVeräußerungsbewilligung etwas geändertwerdenwill 11. Die Ent=
schließungendes Königs und des Finanzministeriums sind beim oberstenRechnungshofe
zu ingrossieren=.

Die VO. vom 19. April 1852 gibt eingehendeVorschriften hinsichtlichdes Ver=
fahrens und der allgemeinenBedingungen bei Veräußerung von Staatsgütern. Als
Regel ist der Verkauf im Wege öffentlicherVersteigerung vorgeschrieben.Die Ein=
leitung und Durchführung der Verkaufsverhandlungenist stets demjenigenRentamte
zu übertragen,welchemder Veräußerungsgegenstandin bezugauf Verwaltung oderVer=
rechnungbisherzugewiesenwar 18.

Die Erlöse aus veräußertenStaatsgütern (Staatsgüterkaufschillinge) sind, wie
bereits dargelegt wurde1, nach den Bestimmungen der Verfassung keine laufenden
Staatseinnahmen, sondern staatliches Grundstockvermögen. Sie bilden einen nicht
budgetmäßigenFonds und sind hauptsächlich" zur Erwerbung anderer Staatsgüter
und zur Ablösung von Lasten, welcheauf Staatsgütern ruhen17,zu verwenden18. Zu
Neuerwerbungen ist königliche Genehmigung erforderlich1. Ein verfassungsmäßiges
Mitwirkungsrecht in bezugauf dieseVerwendung kommt demLandtage nicht zu. Der
Landtag kann in dieserHinsicht nur Wünscheund Anträge an die Krone richten und,
falls er eine Verletzung der verfassungsmäßigenBestimmungen für gegebenerachtet,
BeschwerdeoderMinisteranklageerheben.Mit Rücksichthierauf erhält der Landtag
jedesmal bei seinemZusammentritte ein Verzeichnis über die vollzogenenVeräußerungen
von Staatsgütern zur Kenntnisnahmemitgeteilt20.

Eine Veräußerung von Staatsgut ist in ausgedehntemMaße als Folge der Ab=
lösungsgesetzgebungeingetreten. Von dieser Gesetzgebungist im Verwaltungsrechte
näher zu handeln1. Durch die Ablösung der staatlichenGrundgefälle ist ein weiterer
nicht budgetmäßigerFonds, der Gefällsablösungsfonds, entstanden. Es wurde bereits
erwähnt??, daß nach gesetzlicherBestimmung über die Verwendung der Ablösungs=
summen im Finanzgesetzezu verfügen ist25.

In diesemZusammenhangeist schließlichnoch der Lehenablösung zu gedenken.
Das hierauf bezüglicheGesetz vom 4. Juni 18182 erstrecktesich zwar nicht aus=

11V.O. v. 19. April 1852 1 3
12Vgl. FormV. v. 9. Dez. % 93 Abs. II. S. auch J. Hock a. a. O. IV S. 368.
18M.CE.v Z. Aug. 1862 (Weber VI S. 70.. Nach Ziff. 35 der M.E. v. v. März 1261

(Weber VS. 220) sind die Erlöse „demjenigenRentamte, welchesdie Nutzungenaus demver=
äußerten nimbemn und verrechnethat, zu Verrechnungeinzuweisen“.

4151 nm
15 Durch 8 14 des inanzses, n 10. Nov. 1861 (G.Bl. 1861/62 S. 89) wurde verfügt, daß

Sdie nochunter der Verwaltung derRegierungenstehendenund die bei der Zentralstaatskassevor=
handenenStaateaktivkapitalien“ dem Staatsgüterkauffchillingeiondszu4 uweisenseien S. auchGes.
über das Staatsschuldenwesenv. 28. Dez. 1831(G.Bl. 1831/32S. 217)§ 6. Vgl. überdie Staats=
altivlafitalien J. Hock a. a. O. I S 55, III S. 468, 470. Iy’“ . 297.

l. auchGes. v. 22. Juli 181 Art. VIII iff. 4%(oben§ 156 Anm. 33) u. Landtags=
absch.v. ge Nov. 1837(G.Bl S. 5) Abschn.III D, II.

½ m bandtoWeahsch v. I. Juli 1856(G Bl 1855/56S. 105)Abschn.III § 18.
.. aaOIO.-54Ill»4i)7468f—DurchdenLandtagsabfchv2bMarz

1859 G. S. lrbbai, III A 2 ist ausgefprochenworden,daßderStaategüterkaufschillingsfonds
zur Herstellung von Neubauten u. zu Erwerbungen für diesen Zweck lohne Zustimmung des Landtags)
nicht verwendetwerdensoll, sondernAusgaben für solcheZweckeaus demBauetat zu bestreitensind.
Dies hängt damit zusammen, daß seit 1855 dem Landtage die budgetmäßige Siabisierung der
Mittel für jedenNeubau eines Staatsgebäudeszugestandenist. Vgl auch*5 III

180 u. Verh. der Abg.K. 1893/94St.B. III S. 193ff., IV S. 419,600. E. v. 9keel. Foalll
des Bucgetrechte, 144. 1 Form V.O. v. 9. Dez. 1825 r 93 Abj. II.

20Vgl. auch ndt Sabsch.v. 11 Auß 1828 . Bl. S. 17)Abschn.III Ziff. 8 u. 1. Juli
1856 (6 l8 185556 S. 107) Abchn.1 §

UVglhierherJ Hock a. a. O. J els. II S. 706ff., III S. 467, 473f.
8 Oben § 156 Anm. 32.

1 Bl. 1855/56S. 105) Abschn.III § 11 u. die* Bgl. Landtagsabsch,v. 1. Juli 1856
Einnahmen des sog.außerord. l * 1

*“ G.B 0. Joeo . u. O. II S. 709ff=E d. o. G. H.s
W. Bkhared Finanzentsch., S

(#.S. 121. Weber

i 1

10
in Gegenst.des Zivilrechts usw. VI S. 785,
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schließlich25, aber seiner tatsächlichenWirkung nach vorzugsweiseauf die königlichen
Lehen. Das GesetzbestimmthinsichtlichderjenigenLehen, „welcheurkundlichals auf=
getragene(keuda oblata) oder durch den Vasallen vom Lehensherrnerkaufte(feuda
emtitia) nachgewiesenwerden“, daß sie sich ohne Entgelt in volles Eigentum ver=
wandeln. Die übrigen Lehen sind ablösbar. Ausgenommensind jedoch,abgesehenvon
den thronlehenbarenWürden, „jene Lehen, welcheauf königlicherDotation oder auf
Staatsverträgen beruhen,sofern denselbennicht ein lästigerRechtstitel zugrundeliegt“.

* 158. Die einzelnen Bestandteile des Staatsvermögens. Das gesamte
Staatsvermögen weist drei Bestandteile auf, welche sich durch ihre Zweckbestimmung
unterscheiden1.

EinendieserBestandteilebildendie öffentlichenSachen,d. h. solche,welchedem
allgemeinenGebrauchedienen,wie öffentlicheGewässer, öffentlicheVerkehrswege7. Die
öffentlichenSachen sind für Zweckebestimmt, die im Gebiete der Verwaltung liegen.
Sie stehen, je nachdemder Verwaltungszweck, dem sie dienen,durch den Staat bzw.
aus Staatsmitteln oder durch Gemeindeverbändebzw. aus derenMitteln erfüllt wird,
regelmäßig im staatlichen oder gemeindlichenEigentume#. Aber sie dienen und
hierin unterscheidensie sich vom Verwaltungsvermögen— demVerwaltungszweckeda=
durch, daß sie demallgemeinenGebraucheüberwiesensind". Dieser allgemeineGebrauch
enthält keineAusübung einesPrivatrechtes an der öffentlichenSache, sonderner beruht
auf der öffentlichrechtlichenBestimmungder Sache#. Er bedarf der Regelung. Solche
Regelung erscheintnicht als ein Ausfluß der privatrechtlichenBefugnissedes Eigen=
tümers, sondern als Geltendmachungder öffentlichenGewalt. Vorschriften über den
Gebrauch öffentlicherSachen gehörenhiernachdem Polizeirechte und zwar demRechte
der Verwaltungspolizei an. Es ist daher hiervon nicht im Finanzrechte, sondernim
Verwaltungsrechtezu handeln.

Einen zweitenBestandteil des Staatsvermögens bildet das Verwaltungsvermögen.
Zu demselbenzählen diejenigenVermögensgegenstände,welcheunmittelbar für Staats=
zweckegebrauchtwerden. Ein allgemeinesBenutzungsrechtan denselbenkraft öffent=
lichenRechtstitels bestehtnicht. Sie sind für deneinzelnennachEigentum wie Nutzung
fremdes Gut. Auch das Verwaltungsvermögen hat, soweit es sich um die Art und
Weise seiner Verwendung handelt, keinenBezug zum Finanzwesen. Gleichwohl steht
es nicht außer allen finanzrechtlichenBeziehungen. Das Verwaltungsvermögenstellt
für denStaat einenWert dar. Die Bestimmungen,welchebezwecken,demStaats=
vermögen diesen Wert zu erhalten, sind finanzrechtlicheBestimmungen. Das Ver=
waltungsvermögenkann ferner zumFinanzvermögenwerden. Sobald es aufhört, Ver=
waltungszweckenzu dienen, ist es für den Staat lediglich Wertgegenstandund wird
damit ausschließlichzum Gegenstandeder Finanzverwaltung.

Der dritte Bestandteil des Staatsvermögens ist das Finanzvermögen. Dasselbe
dient durch seinenWert oder Ertrag zur Bestreitungdes Staatsaufwandes. Der
Fiskus besitztund nutzt es nach den Regeln des bürgerlichenRechtes.

Unter den Bestandteilen des Staatsvermögens pflegt man auch die Regalien"“
aufzuführen. Indessen hat dieser Begriff im heutigenStaatsrechte keinenPlatz mehr.

2 Vgl. Verf.Beil. IV § .57(Aktivlehender Standesherren)u. Döllinger XXII S. 200.
(§158]1 Vgl. P. Laband, D. R. Staatsrecht,6. Aufl. S. 392ff.

* Festungswerkemögen nach bürgerlichemRechte##n VerkehrentzogeneSachen sein; aber
öffentliche Sachen im Sinne des Staatsrechtes sind sie nicht, sondern vielmehr Bestandteile des
staatlichen Verwaltungsvermögens.

über dasSfrühere Recht vgl. 2. Aufl. S. 370. Entsch. d o. L.G.s in Gegenst.des Zivil=
rechtesusw. VII. — S. auch Burckhard, Zeiischr. f. d. Privat= u. Feut Recht der
GegenwartXV. S.552 Tie * auchnachB.G. B. Vgl. u. a. Staudinger, orträge,S. 314.

VBaol.Wasser=G.Art.
5 Val. angef.Entsch. d o. L. G.s VIII S. 625.
* Vgl. 2. Aufl II S. 5 f. auch unten S. 28, auch§ 11 des Fin.G. v. 10. Aug. 1902

(„Ertrag desKreisamtsblätterals Staatsregale“) dielandesrechtlichenVorschriftenbleibennach Art.73
E.G. z. B.G. B. unberührt: nach der Begründung kommennur die sog. niederen oder nutzbaren
Regalien in Betracht.
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Es handelte oder handelt sich bei den sogenanntenRegalien zumeistentwederum eine
staatlicheBesteuerungin Monopolform oder um staatlicheEinrichtungen, die, wie z. B.
die Münzprägung und die Verkehrsanstalten,nicht um des fiskalischenInteresseswillen,
sondern zur Erfüllung staatlicherVerwaltungszweckebestehen,wenn sie auch zum Teile
dem Staate Einnahmen bringen. Die erstereGattung von Regalien ist nahezuganz
verschwunden7.

Die einzelnen Gattungen des staatlichen Finanzvermögens können als solche
GegenstandstaatsrechtlicherDarstellungwesentlichnur insoweit sein, als besondere
Behördeneinrichtungenfür deren Verwaltung zu schildern sind. Dagegen haben die
wirtschaftlichenGrundsätze, nach welchendie Verwaltung geführt wird, keinenPlatz,
im Staatsrechte.

1. Die Lehen. Solche kommen noch so weit vor, als sie nach dem Lehen=
ablösungsgesetzevom 4. Juni 1848 nicht abgelöstodernicht ablösbar sind. Das Lehen=
wesen ist durch das Lehenediktvom 7. Juli 1808° und das Gesetzvom 15. August
1828“ geregelt10. Streitige Lehensachengehörenvor die Gerichte11. Für nichtstreitige
Lehensachenist, was die Thronlehen angeht, das Staatsministerium des königlichen
Hauses und des Außern obersterLehenhof12. Für die übrigen Lehen bilden die Re=
gierungsfinanzkammerndie Kreis=Lehenhöfe;das Staatsministerium der Finanzen ist
obersterLehenhof18. Die Verwaltung der LehengefälleobliegtdenallgemeinenRent=
ämtern!“.

2. Das Staatsbauwesen Die Staatsgebäude zählen zum staatlichen
Finanzvermögen nur so weit, als sie nicht unmittelbar für Staatszweckedienen. Sie
weisen aber, sofern sie zum Verwaltungsvermögengehören,finanzielleBeziehungenhin=
sichtlichihrer Herstellungund Unterhaltungauf16. Letzteresgilt auchvon Straßen=,
Brücken=und Wasserbauten.

Die Leitung des Staatsbauwesens½ stehtdemMinisterium desInnern zu. Je=
doch verfügt jedes Ministerium selbständig über die Baufonds, welche ihm für den
Bauaufwand der Staatsgebäude seines Geschäftskreisesüberwiesensind17.

! Das Tabaksregal wurde durch das Zoll G. v. 22. Juli 1819 (G.Bl. S. 100), das Jagd=
regal durch G. v. 4. Juni 1848(G.Bl. S. 129),das Lotto durch den Landtags-Absch.v. 10. Nov.
1861 III 5 11 (G Bl. S 67,, das Berg=u. Salzregal sowie das Regal der Goldwäschereidurch
das Berg= G.v. 20.März 1869Art. 240, vgl. aber auchArt. 2 d. G. in derFassungv. 1.Sept. 1910,
beseitigt. Das staatlicheSalzmonopol wurde durchdas Salzsteuer=G.v. 16. Nov. 1867 (G Bl.
217) aufgehoben. Über das Regal der Perlfischerei vgl. Art. 26 d. Wasser=G.v. 23. März 1907.
Das Salpeterregal ist bedeutungslosgeworden,es darf überdies infolge des Art. 1 des A.G. z.

B.G. B. als aufgehoben gelten. Vgl. Henle=Schneider, A.G. S. 9.
8 R.Bl. S. 1893; auch ec Urt. Beil. IV § 57.
2G.uBl.S. 3533 «

10Vgl die weiterenAngaben bei Weber 1 S. 176 Anm., II S. 441 Anm. Es bleibt vom
B.G.B. unberührt. E.G. Art. 59 (vgl. 61): Böhm=Klein, A.G. S. 13, ferner Art. 14—16,
34—36 d. A.G. z Grundbuch=O., Art. 14—16, 18 d. G. v. 15. Juni 1898 (G.V. Bl. S. 301).

u Lehenedikt §#§214, 215.
12Lehenedikt Tit.VI, V.O. v. 27. Nov. 1825(R.Bl. S. 921) § 2, Form.V.O. v. 9. Dez.

* 41.1825 .
SI- V—O.v.27.Nov.1825§3,ForiiiV.O.v.9.Dez.1825§85,v.17.gl..Mts.§91.»
«Forin.B.O.v17.Tez.1825§91Al-s.l.Vgl-imübrigenJ.-Hocka.a.0.lS-63i.,

132 Anm. 9, II S. 709ff., 495, IV S. 295. *
15 Die Grundsätze über Benutzung u. Unterhaltung der Staatsgebäude find hauptsächlich in

den V.O. v. 28. Febr.1851 (N Bl. S 161)u. 11. März 1863(R.Bl. S. 174)enthalten. S. das
Nähere bei Glock S. 318. J. Hock a a. O. 1 S 214f. (Aufnahme in oie Brandversicherung),
III S. 151ff., 162ff. Vgl. auch MB. v. 2. April 1903, die Vergebung staatlicher Arbeiten
u. Lieferungenbetr (Weber 32 S. 418) u. auchGlock a. a. O. S. 12 u 316 (Dienstanweisungen).
Feuchtwanger, Staatliche Submissionspolitik i. B. 1910. Die Vorschriften über die Be=
huhung. 3 ienstwohnungen gehören dem öffentl. Recht an (jenefür staatliche Mietwohnungen dem
ürg. Recht).g. Bezüglich des Bauwesens der Verkehrsverwaltungvgi. V.O. v. 14. Dez. 1903 § 3.

Auch das Bauwesen der Heeresverwaltunghat seine besondereEinrichtung; vgl. unten §8303
11 V.O. v. 23. Jan. 1872 §6§1 Abs. 1I,9 Abfs.III, hierzu die erwähnteV.O. v. 14.Dez. 1903

*f3. über die früherenBestimmungenvgl. 2. Aufl. iii S. 392.
Sevdel=Graßmann. Bayerisches Verwaltungsrecht. 2
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Nach den dermalen½5geltendenBestimmungen½ ist dem Staatsministerium des
Innern die obersteBaubehörde als besondereAbteilung einverleibt20. Die oberste
Baubehörde ist zugleich für alle Ministerien mit Ausnahme des Verkehrsministeriums
und des Kriegsministeriums das sachverständigeOrgan bezüglichdes Landbauwesens.
Die obersteBaubehörde überwachtdas gesamteStaatsbauwesendurch ihre Mitglieder,
welche zu diesemZweckejährlich regelmäßigeUntersuchungsreisenvorzunehmenhaben;
derselbensinddas hydrotechnischeBureau?2und die Wasserkraftabteilung?"sowieder
kulturtechnischeDienst?3 angegliedert. Das Wasserversorgungsbureau?" ist dem
Ministerium unmittelbar unterstellt.

Die Leitung und Beaufsichtigungdes Staatsbauwesens in den Kreisen steht den
Kreisregierungen,Kammern des Innern, zu, denenBeamte (Kreisbauräte und Assessoren)
für Hoch=undTiefbau und das erforderlicheHilfspersonalbeigegebensind. Die Kreis=
bauräte haben an denSitzungen der Regierungen, in welchenGegenständebaufachlicher
Natur zu erledigen sind, mit Stimmrecht für dieseGegenständeteilzunehmen. Den
KreisbaubeamtenobliegtdieVerpflichtungzu jährlichenBesichtigungsreisen.Die Kreis=
baubeamtensind technischeOrgane auch für die Finanzkammern.

Die Leitung und Beaufsichtigungdes Staatsbauwesens in denBezirken ist Bau=
ämtern übertragen. Es sind gesonderteBauämter für den Straßen=, Brücken=und
Wasserbau(Straßen= und Flußbauämter) und für denLandbau (Landbauämter),ferner
zwei Sektionen für Wildtachverbauung gebildet. Ihr Amtsbezirk umfaßt mehrere
Verwallungsdistrikte. „Die Bauämter haben die Aufgabe, alle in ihren Bezirken
befindlichen, ihnen zugewiesenenbaulichenEinrichtungen des Staates zu überwachen,
zu unterhalten und die Herstellung neuer solcherbaulicher Anlagen zu leiten, alle Be=
schädigungenund Beeinträchtigungender Rechtedes Staates und der ihnen anvertrauten
Objektefern zu haltenundin denhierzugeeignetenFällendieBeihilfederVerwaltungs=
behördennach Maßgabe der bestehendenGesetzeund Verordnungen in Anspruch zu
nehmenoder die Intervention der Gerichte zu veranlassen. Dieselbenhaben ferner die
Unterhaltungsetatsaufzustellen,die etatsmäßigfür BauunterhaltungbewilligtenMittel
zu verwenden und die Projekte und Kostenanschlägefür Neubauten herzustellen,wenn
von der vorgesetztenStelle in letztererBeziehungnicht anders verfügt wird“6.

Zur Besorgung des äußeren kulturtechnischenDienstes, der dem Staatsbaudienst
aunelieder. ist, sind Kulturbauämter in Unterordnung unter die Kreisregierungener=
richtet.

3. Das Staatsforstwesen?t. Die Verwaltung desForstwesens?“ist unter
denVerwaltungendesstaatlichenFinanzvermögensdiewichtigste.Die leitendenGesichts=
punkte für die Verwaltung der Staatsforsten sind sogar in GesetzesformdurchArtikel 2
bis 5 des revidierten Forstgesetzesvom 4. Juli 1896 ausgesprochen,fallen jedoch,da
sie gleichwohl lediglich Verwaltungsvorschriften sind, nicht in das Bereich staatsrecht=
licher Erörterung.

18V.O. v. 18. Juni 1898(G.V.Bl. S. 239), über Hochwassernachrichtendienstvgl. M.A.Bl.
1902 S. 15, 1903 S. 25.

is V. O. v. 23 Jan. 1872, die Organisation des Staatsbauwesensbetr. (N. Bl. S. 337).
J. Hock a. a. O. III S.369 ff., 174ff.

10Uber den Vorbehalt besondererk. Genehmigungfür gewisseBauten §§ 14, 15 der V.O.
21 V.O. v. 1908F 8.
8 Für Wasserkraft=und Elektrizitätsversorgung,vgl. Min. V. v. 19. Mai 1908 (M.A.Bl.

S. 258),higch M.A. Bl. 1911S. 737; 1912 S 9531(elektrotechn.Beratungsstelle).
*78V.O. v. 21. Dez. 190—(G. V. Bl. S. 1159).
?" V.O. v. 21. Dez. 1908(G.V.Bl. S. 1155). Nach § 9 werdendie gesamtenPersonalkosten

aus demFonds für Förderung desFeuerlöschwesensbestrittens. u. § 252. Vgl. O. Naegele, Die
Wasserversorsung in B., München 1908.

7 V.S. v.9 Aug.1902GV.Bl. S. 456.
26S. im übrigen V.O. v. 1872 §§ 36 ff.
Über die frühere Organisation vgl. 2. Aufl. II S. 392 Anm. 23—26, ferner die Denk=

schriften des Finanzministeriums in Verh. d. K. d. Abg. 1883/86 Beil. Bd. I S. 347 ff. u. 1907/08
Beil. Nr. 362.

26G. V. Bl. S. 325.
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Die frühere Einrichtung der Behörden hat sichdurch die nunmehr geltendeVO.
vom 15. Dezember19½827,welchedie V. O. vom 19. Februar 1885 ersetzte,vollständig
verändert. Die wesentlichenBestimmungendieser VO. sind folgende.

Die Verwaltung des Forstwesens einschließlichder Jagden und Triften steht
unter der oberstenLeitung und Aufsicht des Finanzministeriums, in welchemzur Be=
arbeitung der auf das Staatsforst=, Jagd= und Triftwesen bezüglichenGegenstände
eine Ministerialforstabteilung gebildet ist.

Die Beaufsichtigungund Leitung des staatlichenForst=,Jagd=undTriftwesens in
den Kreisen gehört zum Wirkungskreiseder Regierungen,Kammer der Forsten. Diese
Kammer hat alle auf das Forst=,Jagd= und Triftwesen bezüglichenGegenstände,soweit
sie nicht Angelegenheitender reinen Finanzverwaltung sind, zu bearbeitenund unter
Leitung des Regierungspräsidentenzu erledigen.

In Gegenständender Forst=und Jagdpolizei, ferner der Oberaussichtüber die
Bewirtschaftung der Gemeinde=,Stiftungs= und Körperschaftswaldungenverbleibt „die
Kammerder ForstentechnischesOrgan der Kammerdes Innern.

Für die äußere Verwaltung und den Betrieb bestehenin unmittelbarer Unter=
ordnung unter dieRegierungssorstkammernForstämter30. Deren Vorstand führt den
Titel Forstmeister; dessenNebenbeamtefür den Verwaltungs= und Betriebsdienst sind
die Forstamtsassessorenund Forstassistenten. Erstere erhalten in der Regel ihren
Wohnsitz entfernt vom Amtssitze angewiesen. „Die Vorstände der Forstämter haben
die ihnen unterstelltenStaatsforst=, Jagd= und Triftrealitäten nach den bestehenden
Vorschriften selbständig zu verwalten und nach Maßgabe der aufgestelltenForst=
einrichtungswerke und der besonderenWeisungen der vorgesetztenStelle zu bewirt=
schaften. Weiter obliegt ihnen die Mitwirkung an der Verwaltung der Forst=und
Jagdpolizei und die Besorgungdes Forstrügewesens,sowiedie Oberaufsichtüberdie
Bewirtschaftungder Gemeinde=,Stiftungs=und Körperschaftswaldungen1.

Als Hilfsorgane für denBetriebsvollzug und als verantwortlicheOrgane für den
Forst= und Jagdschutzin den Staatswaldungensind den Forstämterndie Förster,
Forstassistentenund Waldwärter beigegebenund unmittelbar untergeordnet32.

4. Die Verwaltung der Staats=Berg= und Salzwerkess. Das
Berggesetz vom 20. März 1869 34, durch welches das Bergregal (ohne Anderung
des staatlichen Vermögensbesitzes)beseitigt wurde, hatte zur Folge, daß für die
Ausübung der staatlichenBerghoheit besondereBehörden gebildet und die Geschäfte
der Generalbergwerks=und Salinen=Administration“ auf die Betriebsleitung und Ver=
waltung der Staatswerke beschränktwurden36. Mit dem erstenJanuar 1874 ging
auch die Verwaltung der Staatsbergwerke in der Pfalz, die seitherder dortigen Re=
gierungsfinanzkammerunterstellt gewesenwar, an die Generaladministrationüber 7.
Der Wirkungskreisderselbenerstrecktsich hiernachauf alle vom Staate betriebenen
Berg=,Hütten=und Salzwerke.

Die Generaldirektionder Berg=, Hütten=und Salzwerkeist ein Kollegiummit
einem Generaldirektor als Vorstand. Bei derselbenbesteheneine Bergwerkshauplkasse,
sowie38 ein Handelsbureauder K. B. Bergwerksverwaltung. Der Generaladministration
find die verschiedenenBetriebsämter:Bergämter, Hüttenämter,Berg=und Hütten=
ämter, Salinenämter, Berg= und Salinenamt untergeordnet.

½ G V.Bl. S. 1087; hierzu Glock a. a. O. S. 451.
3° V.O. 88 aff S. auch V.O. v. 2. *. 1885 (G.V. Bl. S. 267), erlassen auf Grund des

*&17 des innne v. 21. April 1884(G V Bl. S. 129). Dgl. Weber XVII S. 134, 297.
r ig Pfalz vg##V.O.§ 12Ziss.4.
:2 V.O.§ 14. Überdie a h Weber XIX S. 68,XXII S. 6077.

.. IJ.Hocka.a. O.I S. 171ff.,521ff. it S673 f, IV. S 40,74. überdas
frühere„Be. u. Salinenmonopol s. oben 158 Anm7.

3“ G. Bl. 1866/69S. 673,nunmehrin derEasfungn 1 Sept. 1910(G.V.Bl. S. 815)Art. 247ff
Val überdie frühereOrganisation 2.Aufl. Anm. 13, §40 Anm 23ff. § 215Anm. 44

1½6V.O v. 16. Juni 1869 (R.Bl. S.sn 30. Juli 1900 (G.V. Bl S 839) § 1 u. v
10.Novl904(GVBl.S567)§lb

VIR.B1.1873S.1643.
UG.V.B1.1885S.306,Webcr1«-«S.29ti.G.V.Bl.1908S.-908.
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5. Die Verwaltung der Staatsökonomien und =Gewerbe. Zum
Staatsvermögen gehöreneineAnzahl wirtschaftlicherund gewerblicherBetriebe, die dem
Finanzministerium und den Regierungsfinanzkammernunterstellt sind". Dieselben
werden entwederverpachtetoder durch besondere,denFinanzkammernuntergebeneVer=
waltungen bewirtschaftet10.

6. Die königliche Bank in Nürnberg"!. Ihre Einrichtung und ihr
WirkungskreissindnunmehrdurchdieVerordnungvom 13.Dezember1878“ geregelt

Die Bank ist eine Staatsanstalt, welche dem Finanzministerium unmittelbar
untergeordnetist und von diesemdurch einen ständigenBankkommissärüberwachtwird.
Die Bank hat vorzugsweiseden Zweck, als Depositen=,Wechsel=und Leihbank ver=
fügbare Kapitalien nutzbar zu machenund insbesonderedurch Darlehen Handel, In=
dustrie, Gewerbe und Landwirtschaft zu unterstützen. Der Staat leistet für die Bank
vollkommeneGewähr. Vom Bankgewinne fällt die Hälfte dem Reservefondszu; die
andere Hälfte (nach Abzug der Nebenbezügeder Bankbeamten) und die Zinsen des
Stammkapitalesbilden die Bankrenteder Staatskasse.Der Betriebsfondsder Bank
bestehtaus dem Stamm= und Dotationskapital des Staates, dem Reservefonds, den
Depofiten der Gerichte und Verwaltungsbehörden des Königreiches und sonstigenbei
der Bank angelegtenKapitalien. Der GeschäftsbetrieberstrecktsichüberdasganzeLand.

Die Verwaltung und Geschäftsleitung der Bank obliegt der Bankdirektion, die
aus dem Präsidenten, dem Direktor der Hauptbank, den Bankkonsulentenund dem
Hauptbuchhalter zusammengesetztist. Unter der Direktion stehendie Hauptbank zu
Nürnberg und die verschiedenenZweigniederlassungen(Filialbanken).

* 159. Die Staatsgelder. Da die StaatswirtschaftüberwiegendGeldwirt=
schaft ist, so befindetsichder Fiskus stetsim BesitzebeträchtlicherGeldsummenund
Geldforderungen, die teils dem Grundstockvermögendes Staates angehören,teils und
überwiegendlaufende Einnahmen sind. Gleichviel, auf welchenTitel hin die Gelder
dem Staate zugekommensind, zu den Geldern selbst stehtder Fiskus in rein privat=
rechtlichemVerhältnisse; sie sind sein Eigentum. Die Vereinnahmung, Verwahrung
und Auszahlung der Staatsgelder bildet den Gegenstandder Kassenverwaltung1.

Ein Kassenwesenentstehtzunächstbei allen äußerenAmtern, welcheberufen sind,
Staatsgelder einzunehmen. Die wichtigstenäußerenKassen sind jene der Rentämter?,
mit welchen eine Reihe von Behörden und Beamten der Gebührenverwaltung ab=
zurechnenhaben.

Die Gelder der äußerenKassensammeln sich, soweit sie nicht zur Bestreitungder
Ausgaben dienen, welcheauf jene Kassen angewiesensind, bei der nächsthöherenKasse.
Dies sind bei den zentralisiertenVerwaltungen die Hauptkassender betreffendenVer=
waltungszweige; für die allgemeinenFinanzbehördenund eineAnzahl von Expeditions==
und Taxämtern, besondersbei Verwaltungsstellen,die Kreiskassen. DieseKassen haben

3 Verm. M. v. 9. u. 17. Dez. 1825 §F90.
DieeinschlägigenBetriebe sind das Hofbräuhaus München, das Weingut in Unterfranken

nebstdemk. Hofkeller in Würzvurg, die Fischereiauf demChiemsee. Verpachtetsind einigeBäder
(Kissingen,Bocklet,Brückenau,Steben). G.V. Bl. 1904 S. 291 Abschn.III. 8 23.

" Vgl. J. Hocka. a. DO.I S. 175ff. Glock a. a. O. S. 105ff. Uberdie Geschichteder
Bank s. 2. Aufl. II S. 395. Uber Besorgungdes Hinterlegungswesensvgl. V O. v. 18. Dez. 1899
46. We 6 5 2 551 über dieStellung derBeamtens.V.O. v. 10.Dez 1908(G.V.Bl. S. 1064.

.V. Bl.S.

§&159s 1 Ein Eingehenauf diegeschäftlichenEinzelheitendesKassenwesensist hier nicht beabfichtigt.
aasNähere über die einschlägigenBestimmungenfindet sichbei Glock a. a. O. S. 381 ff., 385ff.,

hierzu Fin. M.E. v. 5.Febr. 1912(M.A.Bl. S. 377)überdieVereinfachungd. Kassen=u. Rechnungs=
wesens,wodurchdie V O. v. 11. Febr. 1826 teilweisegeändertwurde,Art. 11d. A.G. z.B.G.B.—
L. Fahrmbacher, Zahlungswesenderallg. Finanzverwaltung,3.Aufl., Ansbach1898. W.Kraken=
berger, Das Kassen=und Zahlungswesendes Staates und der Kommunen in Bayern, Stuttgart
1910. Weber 37 S. 534 (Postscheckverkehr).

* Vgl. V.O. v. 10. Mai 1903 §§ 10, 11 (G.V.Bl. S. 456) und Geschäftsanw.v. 4. Junis
1903,VIII (Weber 32 S. 535),hierzu § 10 d. V.O. v. 4. Juli 1906 (G.V.Bl. S. 227). Da
Kassen= und Rechnungswesen der Verkehrsanstalten ist besonders geregelt, vgl. die Zusammenstellung
bei Glock S. 475, Nachtr. S. 133.
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neben den Zuflüssen, welche aus anderen Kassen an sie gelangen, auch eine Reihe
eigenerEinnahmen.

Bei jeder Kreiskasse sind, abgesehenvon sonstigemPersonale, ein Kreiskassier
und ein Kontrolleur aufgestellt,welcheunter gemeinschaftlicherHaftung und Sperre die
Kasse führen.

Die Gelder derHaupt= und Kreiskassen,welchenicht zur Bestreitung der dorthin
gewiesenenAusgaben notwendig sind, fließen, soweit sie nicht zur Verzinsung und
Tilgung der Staatsschulden bestimmt sind, in die Zentralstaatskasse. Diese ist dem
Finanzministerium unmittelbar untergeordnet. Vorstand ist der Zentralstaatskassier,
dem ein mithaftenderKontrolleur zur Seite steht. Nebstdemhat dieseKasse ein selb=
ständigesZahlamt mit einem Zahlmeister an der Spitze Die Zentralstaatskassehat
einige wenige selbständigeEinnahmen, dagegen selbständigeAusgaben in erheblichem
Umfange. Ihr obliegt ferner in der Regel die Verwaltung der besonderen,im Budget
nicht enthaltenenStaatsfonds s und ein ausgedehntesAbrechnungsgeschäft,worunter
auch die Abrechnungmit der Reichshauptkasse.

Die Verwaltungsvorschriften über das Kassenwesenbeziehensich auf Sicherheit
und Ordnung der Kasse und der Kassenpapiere,sowie auf die Buchführung.

Drittes Hauptstück.

Die Staatsschulden.
5 160. Das Staatsschuldenrecht". Die Verfassungs=U.schuf,um weitereOrdnung in das

staatlicheSchuldenwesenzu bringen, neueBürgschaftendurchEinräumung weitgehenderMitwirkung
der Stände bezüglichdieserVerwaltung. Durch spätereGesetzewurde allmählich die Einheitlichkeit
der Staatsschulden durchgeführt. Als einzigeZentralstelle blieb seit 1819 die durch VO. vom
20. August 1811 geschaffeneStaatsschuldentilgungskommission bestehen.

Nebender „allgemeinen Staatsschuld“ entstanddurchErbauung von staatlichenEisen=
bahnen eine besondereEisenbahnschuld. Das Gesetzvom 25 August 1843 (G.B. S. 89) ver=
fügte die Errichtung einer Eisenbahnbau=Dotationskassebei der Staatsschuldentilgungshauptkasse.

Als dritte Schuld entstandzufolge des Ablösungs=G.vom 4. Juni 1848 (G.Bl. S. 97) die
Grundrentenablösungsschuld,für welcheeine eigeneAblösungskasse(im Jahre 1910 aufgehoben)er=
richtet wurde.

Durch G. vom 15. März 19042 und Finanz=-G.vom 1. Nov. 1912 387 wurde der Finanz=
minister dauerndermächtigt,Schatzanweisungenbis zum Betrage vou 80 Millionen Mark teils zur
vorübergehendenVerstärkungder Betriebsmittel der Zentralstaatskasse,teils zur Bestreitung von
Ausgaben, zu derenDeckungdie Aufnahme eines Anlehens gestattetist, auszugeben.

Durch das G. vom 21. April 1884, die Landeskulturrentenanstaltbetreffend“",wurde eine
vierte Gattung von Staatsschulden, die Lan deskulturrentenschuld, ins Leben gerufen und
derenVerwaltung gleichfalls derStaatsschuldentilgungsanstalt,undzwar derGrundrentenablösungs=
kasse,überwiesen.

Die Schulden des DeutschenReiches" find, da das Reich selbständigesPrivatrechtssubijekttist,
privatrechtlichkeineSchulden Boyerns. Für Reichsschuldenhaftet privatrechtlichnur dasReich als

: J. Hock a. a. O. 1 S. 53 f. Die Verwaltung des durch Gesetzv. 30. Juni 1900
Bl. S. 560 geschaffenenAbmarkungsfondswird vomKatasterbureaugeführt(Bek.3. April 1901,

F.M. Bl. S. 279); auchdie VerkehrsanstaltenverwaltenbesondereFonds. — ÜbersichtdieserFonds
in den Nachweisungen,de dem Landtag vorgelegtwerden.

lÜiberdie Beziehungender Zentralstaatskassezur k. Bank in Nürnberg V.O. v. 13. Dez.
1878 (G Bl. S. 489) § 3.
160] 1 Val. dieAngaben, auchüberdiealtereLiteratur, in der2. Aufl. 11S. 397, Annalen 1904
S. 616 ff., Glocka. a. O. S. 427. Dr Segnor, Die bayer.Staatsschuldim Finanzarchiv21 Bd. 1.
* derzeitigen Stand der Staatsschuldenund derenTilgung vgl Beil.Nr. 418 d. Verh.
der z.K. 1912.

*9-n Bl. S. 59. Entw. in der Beil. 1059 d. Verh. d. Abg.K. 19034; vgl. Beil. 404
ebenda1912.

: Art. 3: „Die zur Verzinsung u. Einlösung der SchatzanweisungenerforderlichenBeträge
müssen der k. Staatsschuldentilgungshauptkasse aus den bereitestenStaatseinkünften zur Verfallzeit
jur Verfügungbetelt werden.“ ·

4 G.V Bl. S. 113. Finanzges.v. 11.Juni 1894 § 19, v. 17. Juni 1896 § 20, v. 15.Juni
1398 § 21. S. auch unten Anm. 37.
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solches. Staatsrechtlichaber sind die ReichsschuldenLastender Bundesstaateninsofern, als letztere
bei Unzulänglichkeitder „gemeinschaftlichenEinnahmen“ durchMatrikularbeiträgefür dieVerzinsung
und Tilgung der Reichsschuldenals für „gemeinschaftlicheAusgaben“" aufzukommenhaben.

Gegenstand der folgendenDarstellung sind nur die staatsrechtlichenGrundsätze
über die Eingehung von Staatsschulden und die Verwaltung des Staatsschuldenwesens.
Die Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes bleiben außer Betracht7. Jene staats=
rechtlichenGrundsätzeaber erstreckensichnur auf die Finanzschulden.

Staatsschulden sind stets Schulden des Fiskus, der für den ganzenStaat ein
einheitlicher ist. Die Frage, ob bestehendeStaatsschulden auch auf neuerworbenen
Landesteilenhaften,hatdemnachkeineBedeutungfür dasVerhältniszwischenGläubiger
und Schuldner. Sie beziehtsichnur auf die Aufbringung der Mittel für Verzinsung
und Tilgung der SchuldendurchdenStaat, und nachdieserRichtungist sie für den
Staat keine Frage des Rechtes, sondern nur GesetzgebungspolitikE. Sie ist durch
die „Verordnung“ über das Staatsschuldenwesenvom 22. Juli 1819 grundsätzlich
dahin beantwortet, daß die gesamteStaatsschuld des Königreichs „auf allen Kreisen
desselbengleichhaftet“.

An sich stehen für die Eingehung von Staatsschulden alle Formen zur Ver=
fügung, welche das bürgerlicheRecht darbietet. Es finden indes in dieser Hinsicht
reichsrechtlicheBeschränkungenstatt. Nach Artikel 4 Ziffer 3 der Reichsverfassung
erstrecktsich die Zuständigkeit des Reiches auf Feststellung der Grundsätze über die
Ausgabe von gedecktemund ungedecktemPapiergeld. Geld im rechtlichenSinne ist
ein durchRechtssatzzumallgemeinenZahlungsmittelerklärtesWertzeichen,gleichviel,
aus welchemStoffe es besteht. Die Ausgabe von Geld durch den Staat kann die
wirtschaftlicheWirkung des Schuldenmachenshaben; aber rechtlichist siekeinSchulden=
machen. Jedoch zeigen die Beiworte, welche dem AusdruckePapiergeld hinzugefügt
sind, daß die R.V. jenen Ausdruck im volkswirtschaftlichenSinne versteht, wonacher
auch die Geldersatzmittelumfaßt, d. h. Schuldscheineauf Inhaber, die auf eine be=
stimmte unverzinsliche Geldsumme lauten und auf Vorzeigen zahlbar sind. Durch
R.G. vom 30. April 1874 ist nun ausgesprochen,daß die BundesstaatenPapiergeld
nur kraft reichsgesetzlicherErmächtigung ausgebendürfen. Diese Bestimmung trifft
nach dem Dargelegtennicht nur die Ausgabe eigentlichenPapiergeldes, sondernauch
die Schuldeingehung mittels Ausgabe der eben beschriebenenGeldersatzmittel ohne
Annahmezwang. Die bloße Ermächtigung, Papiergeld auszugeben, welchedas Reich
einem Bundesstaate erteilt hat, greift selbstverständlichder Frage nicht vor, ob die
Regierung dieses Staates nach Landesrecht der Mitwirkung des Landtages bedarf,
um die Ermächtigung benützenzu können. -

Eine weitere reichsrechtlicheBeschränkung bezieht sich auf die Ausgabe von
„Inhaberpapieren mit Prämien“, Dies sind Schuldverschreibungenauf denInhaber,
in welchenallen Gläubigern oder einemTeile derselbenaußer der verschriebenenGeld=
summe ein Geldgewinn dergestalt zugesichertwird, daß die gewinnenden Schuld=
verschreibungenund die hierauf treffendenGewinnbeträge durch Auslosung oder eine
andere, auf denZufall gestellteArt der Ermittelung bestimmtwerden. Solche Schuld=
verschreibungendürfen nur zum Zwecke einer Anleihe eines Bundesstaates oder des

7 Reichsverf.Art. 73. v. Seydel, Komm.z. Reichsverf.2. Aufl. S. 481sff.
6#,Reichsverf.Art. 70. Vgl. über das ReichsschuldenwesenP. Laband, Das Reichsstaats=

recht1907 S. 365ff.
7 Vgl. nunmehrB G.B. § 793—807,E.G. Arf. 101,174—178,A.G. 49—57 (Umschreibung)u.

175 Nr. 35, 3.P.O. §§ 946ff. ferner Art. 9 des Ubergangs=G.v. 9. Juni 1899,A.G. z. 3VO.
v. 16. Juni 1899 Art. 29—31, Staudinger, Vorträge, S. 557 ff. Bek. v. 23. Nov. 1899 über
das Umschreibeverfahrenu. v. 14. April 1900 über Festmachungder auf den Inhaber lautenden
Staatsschuldenverschreibungen(Weber 28 S. 219,29 S. 526). EinlösungderZinsscheine(Weber 29
S. 196/. G. v. 20. Juli 1912 (G.V.Bl. S. 684) über das Staatsschuldbuch, hierzu § 12 des
Finanzg. v. 2. Nov. 1912. Freund, Die Rechtsverhältnisseder öff. Anleihen, Berlin 1907, hierzu
Laband i. Arch. f. öff. R. 23 S. 198.

* Vgl. 2. Aufl. II S. 401 Anm. 1.
?7Die Ausgabe von Reichskassenscheinenbetr. (R.G.Bl. S. 40) § 8, Nov. v. 5. Juni 1906

(R.G.Bl. S. 730).
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Reiches und nur „auf Grund eines R.G.“ ausgegebenwerden10. Die Bedeutung
der reichsgesetzlichenErmächtigung ist hier dieselbewie im vorigen Falle.

Die Verf.U. räumt dem Landtage einen sehr erheblichenEinfluß auf dem Ge=
biete des Staatsschuldenwesensein. An der Spitze der einschlägigenVerfassungs=
bestimmungensteht der Satz: „Die gesamteStaatsschuld wird unter die Gewähr=
leistung der Stände gestellt.“11 Einen rechtlichenInhalt dieses Satzes zu ermitteln,
ist nicht ganz leicht. Gewährleistung im bürgerlichrechtlichenSinne kann nicht ge=
meintsein; denn der Landtag ist keinSubjektdes bürgerlichenRechtes12. Soferne
man aber Gewähr hier ähnlich versteht, wie in derVerschrit des 10. Titels der
Verf.U., dann liegt die Gewähr nicht in jenem allgemeinen Satze, sondern in den
besonderenBestimmungen,durchwelchedie BefugnissedesLandtagesin Ansehungder
Staatsschulden festgesetztsind. Hiernach wäre also jener Satz, so bedeutungsvoller
klingt, im Grunde genommenüberflüssig. Indessen läßt sich für denselbenein gewisser
rechtlicherGehalt immerhin retten. Es ist damit der Gedanke ausgedrückt, daß der
Landtag den Rechtsbestandder Staatsschulden, sowohl jener, die bis zum Erlasse der
Verf.U. eingegangenwaren, wie jener, die in der Folge verfassungsmäßigeingegangen
wurden oder werden, anzuerkennenund zur Grundlage seiner Beschlüssezu nehmen
hat. Allerdings ist das eigentlichselbstverständlich.Immerhin abermochtees, wenigstens
was die ältereStaatsschuldanlangt,nichtunzweckmäßigsein,die staatsrechtlicheVer=
pflichtung des Landtags zu ihrer Anerkennung zu betonen. Dies ist denn auch mit
nochmehr Deutlichkeit durch die „V.O.“ vom 22. Juli 1819 8 geschehen,in welcher
überdies die „verfassungsmäßigeGewährleistung“ der Stände nicht bloß auf die be=
stehendeStaatsschuld, sondern auch auf die zur Verzinsung und Tilgung derselben
bestimmteDotation“ erstrecktwurde.

Die Verf.U. 1 sagt ferner: „Zu jeder neuen Staatsschuld, wodurch die zur=
zeit“, d. h. jeweils 15, „bestehendeSchuldenmasseim Kapitalsbetrage oder der jährlichen
Verzinsungvergrößertwird, ist dieZustimmungderStändedesReiches erforderlich.“
Hiernach ist also die Zustimmung des Landtages zur Eingehung solcher Schulden
nicht notwendig, aus welchender Staatskasse lediglich eine Entlastung an Haupt=
geld oderZinsen oder beidenerwächst;fernernichtzur EingehungsolcherSchulden,
welche den Schuldenstand des Staates nach den beiden genannten Richtungen un=
verändert lassen. Dagegen ist die Zustimmung des Landtages zu erholen, wenn die
aufzunehmendeSchuld eine Mehrbelastung des Staates auch nur nach einer Richtung
bewirken wird, mag dieser Mehrbelastung auch eine Entlastung nach der anderen
Richtung zur Seite stehen7.

½•J R.Ges. v. 8. Juni 1871(R.G.Bl. S. 210) §&1. Vgl. auchB.G B. K5793ff., ferner das
N.G. v. 4. Dez. 1899,die gemeinsamenRechteder Besitzervon Schuldverschreibungenbetr. § 24.

u Tit. VII8 11 Abs. 1. Der Satz wurde in der Sitzung derMinisterialkonferenzv. 18.April
1818eingefügt. Der öffentlicheKredit u. das Zutrauen des In= u. Auslandes auf die bayer.
Staatspapiere schiendieseszu fordern.“

12 Unklar Stokar v. Neuforn, Die Staatsschulden des r Bayern, S. 4.
13 Art. I, II. 11Tit. VII § 11 Abs. II. Vgl. 2. Aufl.II S. 402 Anm. 9.
15Dieser Sinn der Worte „zur Zeit“ ist zweifellos. Vgl. 2. Aufl. II S. 402 Anm. 10.
16 Nur diese, nicht die Form desGesees. welch letztere allerdings üblich, aber nicht not=

wendig ist. Vgl. A. Dyroff. Annalen 1889,S. 885f. Die Finanzgesetzevon 1906, 1908u. 1910
enthaltenzwar eine Ermächtigung für den Finanzminister, Anlehen aufzunehmen,lassenaber im
Eingang die erfordrlicheFeu#gnn. daß die „Zustimmung“ des Landtages zur Schuldaufnahme
erfolgt sei, vermissen. Nach dem Wortlaut des Eingangs würde die Ermächtigung nur „mit
Beirat“ d. L. durchdie Krone erteilt. DieseUntiklassungwird künfiig u beseitigensein Die frühere
Form der sog.Kreditgefetzeist Z. verlassen. Uberdie staaterechtlicheWirkung der Form desG.
vgl. zutreffendGraf v. Crailsheim, Abg. K. 1902 St. B X S. 749ff. R.R. Prot. III, S. 321,
ferner 1903.04Pr. B. Nr. 38.Repert.S. 281ff.: nunmehrVerh. d. R.R.K. 1907/08B B II Beil. 529
S. 443. Über die nunmehrige Einstellung der Anlehen in das sog. außerordentliche Budget f. unten
&191. Diese neueForm der Anforderung von Mitteln kann an den BestimmungenderVerf U.
über das Staatsschuldenwesen nichts ändern. «

11 Die Aufnahme eines Anlehens durch die Regierung, dessenZinsen von denVerkehrs=
interessentengewährleistetwaren, wurde vom Landtage trotz der Bestimmungdes Tit. VII § 11

d. Bech. nicht beanstandet. Verh. d. Abg.K. 1905/06, St. B. V S. 602, K. d. R.R. Prot. B. 1
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Als Staatsschuld im Sinne der Verf.U. ist jede Finanzschuld zu erachten5,
nicht bloß jene, die in der Form des Darlehensvertrageseingegangenwird. Es ist
daher insbesonderezweifellos, daß auch die Übernahme einer Gewährschaft für eine
fremde Schuld den verfassungsmäßigenBestimmungenüber die Eingehung von Staats=
schuldenunterliegt1.

Nur auf AnleihendagegenbeziehensichjeneAusnahmebestimmungenderVerf.#20,
die von „außerordentlichenFällen“ handeln,„wo drohendeäußereGefahrendie Auf=
nahme von Kapitalien dringend erfordern, und die Einberufung der Stände durch
äußere Verhältnisse unmöglich gemachtwird“. In solchenFällen sind die Kommissare
des Landtags? bei der Staatsschuldenverwaltung befugt, „zu diesen Anleihen
im Namen der Stände vorläufig ihre Zustimmung zu erteilen“. Sobald jedochdie
Einberufung des Landtages möglich wird, hat diese zu geschehen,und es ist den
Kammern, wie die Verf. sichausdrückt,„die ganzeVerhandlungüberdie Kapitals=
aufnahme vorzulegen, um in das Staatsschuldenverzeichniseingetragenzu werden“.
Das ist nun allerdings weder sehr schönnoch sehr deutlich gesagt. Gleichwohl läßt
sichmeinesErachtensmit Sicherheitermitteln,was die Verf. will. Es istzweifellos,
daß durch die Zustimmung der Landtagskommissaredie Staatsregierung zur Anlehens=
aufnahme ermächtigt wird 22. Das hiernach ausgenommeneAnlehen ist also recht=
mäßigaufgenommen,und der Landtagkanndaran nichtsungeschehenmachen8. Es
wäre auch wohl eine Torheit ohnegleichen,für Zeitläufte, wie die angeführteVer=
fassungsbestimmungsie voraussetzt,den ohnediesgemindertenKredit des Staates noch
obendreinvon Rechts wegenweiter zu beeinträchtigen. Wenn die Genehmigung der
Landtagskommissareals eine vorläufige bezeichnetwird, so kann dies nur die Be=
deutung haben, daß der Landtag jene Genehmigungzurückzuziehenbefugt ist, soweit
sie noch nicht benützt wurde. Da aber hiernachGegenstandder Beschlußfassungdes
Landtages die urüchnahme, nicht die Gutheißung einer erteilten Ermächtigung ist, so“
folgt, daß bei NichtübereinstimmungbeiderKammern die Zurücknahmeder Genehmigung
als abgelehnt,nicht etwa die Genehmigungals zurückgenommenerscheint.

Bei vorstehendenErörterungen ist selbstverständlichvorausgesetzt,daß es sichum
Fälle handelt, wo überhaupt die Vorbedingungen des Titels VII § 15 der Verf.U.
denkbarerweiseals zutreffenderachtetwerdenkönnen,wo also Regierungund Landtags=
kommissareinnerhalb der verfassungsmäßigenSchranken ihres Ermessens sich bewegt
haben. Dagegen wird die Staatsregierung durch die Zustimmung der Landtags=
kommissaredann nicht gedeckt,wenn die verfassungsmäßigenVorbedingungendes Zu=
stimmungsrechtesder letzterenobjektiv fehlen, also ein Fall vorliegt, der überhaupt
seiner Art nach gar nicht unter die angeführteBestimmung gestelltwerden kann.

Die Verf. U.25sagt weiter: „Eine Vermehrung der Staatsschulden hat nur
für jene dringendenund außerordentlichenStaatsbedürfnissestatt, welcheweder durch
die ordentlichen, noch durch außerordentlicheBeiträge der Untertanen ohne deren zu
gres, Belastung bestrittenwerden können, und die zum wahren Nutzen des Landes?
gereichen.“

Bgl. z.B. Ges. v. 24. Juni 1866(G.Bl. 1866/69S. 5), wo genanntwerden:Lombard=
auleihen mit Hinterlegungvon Wertpapieren,verzinsliche und unverzinslicheKafsenanweisungen,
Pramiitganlen n vel 21. dice 3. S. 57) Art. 4. r Gese

„Lehrb. des bayer. Verf. Rechtes S. Inm. 1. Dies ist durch zahlreiche tze
anerkannt. I. 2. Aufl. II S. 403 Anm. 13. ch zahlreich

70Tit. VII§ 15.
21Vgl. oben§ 63.
22Lehrb. des bayer.Verf.RechtesS. 540 Anm. 6. Vgl. 2. Aufl. II S. 403.

3 Pözl sagt a. a. O. im Texte,demLandtagesei „die ganzeVerhandlung über dieKapitals
aufnahme zumZwecke der nachträglichen Genehmigung vorzulegen. Allein die hervor=
gehobenen Wortefind ein ZusatzPözls. In Tit. VII § 15Abs.II derVerfUrk.stehensienicht.
Dun = l. Verh. d. K. d. Abg. 1837 Beil. Bd. I S. 335 (zumLandtagsabsch.v. 17.Nov. 1837

iff.
½5Tit. VII § 12.
26 „Für dringendeLandesbedürfnisseund zum wahren NutzenUnserer Länder“ heißt es in

der Schuldenpragmatikvon 1804.
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Es ist sofort klar, daß dieserSatz, trotzdemihm das Gewand einesVerfassungs=
rechtssatzesumgelegtist, doch wesentlichnur Gesichtspunkteder Finanzverwaltung auf=
stellt, von welchensichStaatsregierungund Kammernleiten lassensollen. Ob ein
Bedürfnis ein dringendes, ob es ein außerordentlichesist, ob ein Aufwand vom
Staatsinteresse gefordert wird, ob die Steuerkraft der Untertanen der Schonung be=
darf — all das sind nicht Rechtsfragen, sondernFragen des verwaltendenErmessens,
in deren Beantwortung Krone und Kammern voneinanderunabhängig sind. Die an=
geführte Verfassungsbestimmunghat überhaupt keine rechtliche Bedeutung für jene
Fälle, wo Staatsregierung und Landtag über Eingehung einer Staatsschuld einig sind.
Denn es gibt keinenWächter, der die Wächter der Staatsinteressenbewacht27.

Gleichwohl ist hinter jenem Verfassungssatzeein staatsrechtlicherSatz verborgen.
Er hat Bedeutung für die gegenseitigeStellung der Faktoren, deren Willenseinklang
nötig ist, damit eine Staatsschuld eingegangenwerden darf. Dem Satze der Verf.
liegt der Gedankezugrunde,daß keinerder beteiligtenFaktoreneinerechtlicheVer=
pflichtung hat, die Deckung eines Staatsbedürfnisses durch Schuldaufnahme gut zu
heißen. Die Kammernsindder Regierunggegenüberin keinemFalle verbunden,die
Bestreitung eines Staatsaufwandes mittels Schuldaufnahme statt mittels Steuer=
erhebung zu bewilligen. Ein unbeschränktesRecht der Steuerverweigerunghaben sie
nicht, wohl aber ein unbeschränktesRecht, die Ermächtigung zu einer Schuldaufnahme
zu verweigern. Die Kammern haben ferner —und hierin ist der Hauptinhalt jener
Bestimmung zu erblickens — in keinemFalle das Recht, die Regierung zu zwingen,
statt der Bewilligung von Steuern die Ermächtigungzur EingehungeinerStaats=
schuld anzunehmen. Ist der Aufwand, um den es sich handelt, ein solcher,der auch
unterbleibenkann, so muß er unterbleiben, wenn man sichüber die Art der Deckung
nicht einigt. Ist er ein solcher,der gemachtwerdenmuß, so muß er durchSteuern
gedecktwerden,wenn nicht alle verfassungsmäßigenFaktorendahin übereinstimmen,
daß er mittels Schuldaufnahmezu deckensei.

Es mag im Anschlussean dieseErörterungen noch einer Frage gedachtwerden,
die wohl einetatsächlicheBedeutungnicht leichterlangenwird. Ich meinedie Frage,
ob die verfassungsmäßigeZustimmung des Landtages oder seinerKommissarezur Auf=
nahme einer Staatsschuld auch Voraussetzungder bürgerlichrechtlichenVerbindlichkeit
der Schuld für die Staatskasse ist ?. Dies wird zu bejahen sein. Denn in der
Verf. ist jeneZustimmungzu jederneuenStaatsschuld,welchedie Schuldenlastver=
größert, schlechthinals „erforderlich“ erklärt, und die „Gewährleistung der Stände“,
d. h. ihre Pflicht, die notwendigenMittel zur Verzinsung und Tilgung zu bewilligen,
kann sichnur auf solcheneue Schulden erstrecken,denensie zugestimmthaben,oder zu
derenEingehungdieStaatsregierungfür sichalleinbefugtwar. Daß demErfordernisse
der Zustimmungdes Landtageszur Eingehungvon Staatsschuldenauch eine Be=
deutungnachaußenzukommt,beweistfernerdieVorschriftim ArtikelXII desStaats=
schuldengesetzesvom 22. Juli 1819: „Alle von nun an für neue Geldanlehen oder
für derlei ältere Papiere auszustellendeObligationen sollen nebstder Unterschrift und
Fertigung der (Staatsschuldentilgungs=)rKommissionauch mit der Unterschrift der
ständischenKommissareversehenwerden.“

Der Einfluß des Landtagesbeschränktsichnicht auf dieEingehungvonStaats=
schulden, sondern erstrecktsich auch auf deren Tilgung. Die Verf.U.=1 bestimmt:

# Vgl. 2. Anfl. II S. 404 Anm. 22. A
: In derMinisterialkonferenzv. 18.April 1818wurdehervorgehoben,daß „#esvon Wichtigkeit

sei, den Ständen die Grenzen, wo fie ihre Bewilligung zu Aufnahme neuerStaatsschuldengeben
könnten, genau anzugeben, indem sonstdiefelben sehr geneigt sein könnten, eine ihnen lästig scheinende
Steuer zu verweigernund dagegendie Aufnahme neuer Staatsschuldenzu bewilligen, wodurchfie
die Lastenauf ihre Nachkommenhinüberwälzen.“

F Vgl. 2. Aufl. 2 S. 4052. 4 » »«
VDoherwerdendieNamendergeivähltenLandtagskoiiimijsareimdihrchcrtreterseitciis

der StgutgschuäyiiivärikgltungimG.V. Bl. zur allgemeinenKenntnis gebracht.
it. * 13.
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„Den Ständen wird der Schuldentilgungsplan vorgelegt, und ohne ihre Zustimmung
kann an dem von ihnen angenommenenPlane keine Veränderung getroffen, noch
ein zur SchuldentilgungbestimmtesGefäll zu irgendeinemandernZweckeverwendet
werden.“

An der Spitze der Verwaltung der Staatsschulden steht, wie erwähnt, die
Staatsschuldentilgungskommission,nunmehrdie Direktion der Staatsschuldenverwaltungs3
genannt, eine dem Finanzministerium untergeordnete“ Zentralstelle3. Derselbenist
für die Verwaltung der allgemeinenStaatsschuld, der Eisenbahnschulds, der Grund=
rentenablösungund der Landeskulturrentenschuld? die Hauptkasseder Staatsschulden=
verwaltung unterstellt38.

Die fiskalischenGeschäfteder Staatsschuldenverwaltungbesorgtdas Kreisfiskalat
von Oberbayern3°.

Dem Landtagekommtein Rechtder Aufsichtüberdie Verwaltungder Staats=
schuldenzu. Er führt eine fortlaufendeAufsicht über die Tätigkeit der Staatsschulden=
verwaltung durch die bereits früher" erwähnten Kommissare"“!. Diese haben, und
zwar auch nach Beendigung des Landtages, über die genaue Einhaltung des ge=
setzlichenSchuldentilgungsplanes und die Befolgung der sonstigen gesetzlichenBe=
stimmungen,welchedas Schuldentilgungswesenregeln, fortwährendzu wachen. Ins=
besonderehabendie Landtagskommissaredarauf ihr Augenmerkzu richten, daß keine
Vermischung der Gelder der Ablösungskassemit jenen der Staatsschuldentilgungskasse
oder irgend einer anderenStaatskasse stattfinde. Zu diesemZweckehabendie Landtags=
kommissare von sämtlichen Verhandlungen der Zentralstelle Kenntnis zu nehmen.
Letztere hat ihnen auf Verlangen zu jeder Zeit die genanntenVerhandlungen, die
Tage=und Hauptbücher,ferner die sonsterforderlichenAkten, Rechnungen,Kassen=
bücher,Urkundenund übrigen Behelfe zur Einsicht vorzulegen.

Ein Recht, in die Staatsschuldenverwaltung anordnend einzugreifen, kommt
den Landtagskommissarennicht zu. Sie könnennur der Staatsschuldenverwaltung
Bemerkungen machen, falls sie eine llbberschreitung der Befugnisse derselben
oder eine Nichtbefolgung des genehmigtenSchuldentilgungsplanes wahrzunehmen
glauben. Bleiben diese Bemerkungenunbeachtet, so haben die Landtagskommissare
dies dem Staatsministeriumder Finanzen mitzuteilenund dem nächstenLandtage
anzuzeigen"5.

Die Landtagskommissareerstatten übrigens ihren Kammern bei jedem neuen
Zusammentritte des Landtages Bericht über ihre Geschäftsführung seit dem letzten
Landtage“.

:: Val. 2. Aufl. II S. 2182°, Verh. der Abg.K. 1906 Beil. Nr. 145. Uber die Tilgung
der Eisenbahnschuldvgl das am 1. Jan 1912 in Kraft getreteneG. v. 13. Aug. 1910B" u. § 185
Anm. 32. Die Rücklagen in den Ausgleichs=und Tilgungsfonds sind nur bedingtobligatorisch.

*8 Nach § 22 d. V.O. v. 10. Deg. 1908. Die egeichnung „Tilgungs' kommissionist in An=
betrachtder minimalenbiserigen. Schuldentilgung mit Rechtweggeblieben.

34Form V.O. vom 9. Dez.1825 § 91. Vgl. auch Stokar v. Neuforn, Die Staats=
schulden des Kars. Bayern. S. 12 "

5°über denGeschäftsgangvgl.auchV.O.vom14.Okt.1867(N.Bl. S. 1081).Überdie
Superrevision durch den Obersten Rechnungshofs. V.O. über das Finanzrechnungswesenvom
11. Jan. 1826§§S5, 59 (R Bl. S. 169)

26 S. auch Ges. v 29. April 1869 Art 2 (Vizinaleisenbahnfonds).
37 Ges. v. 21. April 1884 in der Fassungv. 31. März 1908 (G.V.=Bl. S. 234, V.O. v.

4. Juni 1884(lebendaS. 413). Weber 17 S. 88, 31 S. 454.
*s Val. G.V. Bl. 1910 S. 507.
16%Form. WOv I7. Dez. 1825 § 126 Abs. IV. V: Just. M.Bl. 1878 S. 89.
4° Oben Anm. 21.
4 Verf.Urk. Tit. VII § 14, Geschäftsg.Ges. v. 19. Jan. 1872 Art. 35, Grundlasten=

ablösungsgef.v 4. Juni 1848 Art. 36.
“ Val. § 63.
. Ges. v. 19. Jan. 1872 Art. 36. Vgl. 2. Aufl. II S. 406 Anm. 38.
“ In derGesch. Ordn. d. K. d. Abg. Art. 18 vorgeschrieben, in der K. d R. N. üblich.
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Seitens der Staatsregierung ist den Kammern „bei jeder Versammlung die
genaueNachweisung des Standes der Staatsschuldentilgungskasse“vorzulegen"5. Die
Stellung der Kammern zu diesenNachweisungenist dieselbe, wie zu den Rechnungs=
nachweisungenüberhaupt. Es kann daher auf dasjenige Bezug genommenwerden,
was hierüber bei Darstellung des Budgetrechtserörtert werden wirdé.

Zweiter Abschnitt.

Der König als Inhaber der Finanzgewalt.
Erstes Hauptstück.

Die öffentlichrechtlichen Einnahmequellen des Staates und die Behörden
der Abgabenverwaltung.

§*161. Die öffentlichrechtlichenStaatseinnahmen im allgemeinen. Die
privatrechtlichen Einnahmequellen des Staates finden die notwendigeErgänzung in
jenen öffentlichrechtlichenEinnahmequellen, welche der Herrscher kraft seiner Finanz=
hoheit sich erschließt. Dahin gehören vor allem die Staatsabgaben. Die Unter=
scheidungen,welche die Finanzwissenschafthinsichtlich der Staatsabgaben macht, sind
für die staatsrechtlicheBetrachtung vielfach nicht brauchbar. Rechtlich unterscheidbar
sind zunächstnur die Begriffe der Steuern, Zölle und Gebühren.

Staatssteuern sind Abgaben, welcheder Träger der Staatsgewalt von denjenigen,
welche mit ihrer Person oder ihrem Vermögen dieser Gewalt unterworfen sind, aus
ihrem Vermögen zur Bestreitung des Staatsaufwandes erhebt. Zölle sind Abgaben,
welche von bestimmtenGegenständenerhoben werden, wenn sie bei ihrer räumlichen
Fortbewegung über die Grenze eines gewissenGebietes gehen. Die Zölle sind rechtlich
eine Art der Steuern, die nach einemformalenKennzeichensichausscheidet.Ge=
bühren sind Abgaben, welche aus Anlaß einer öffentlichrechtlichenTätigkeit staat=
licher Behörden von denjenigenerhoben werden, welche diese Tätigkeit veranlassen.
Dem rechtlichenBegriffe der Gebühr ist es nicht wesentlich, daß sie eine verhältnis=
mäßige Gegenleistungsei. Sie bleibt rechtlichGebühr, mag sieauchfinanzwissenschaftlich
wie eineSteuer sichdarstellen,geradesogutwie auchein übermäßigerKaufpreis rechtlich
Kaufpreis bleibt. Damit ist aber allerdings nicht gesagt, daß alles, was der Gesetz=
geberGebühr nennt, auch rechtlichGebühr sei1. Fehlt einerAbgabedas obenbe=
zeichneteRechtsmerkmalder Gebühr, so ist sie Steuer.

Die finanzwissenschaftlicheUnterscheidungvon direktenund indirektenSteuern ist,
trotzdemsie in das Staatsrechtund sogarin die Gesetzessprache,insbesondereauchin
die bayerischeVerf.U., übergegangenist, für die Rechtswissenschaftnicht verwendbar.
Rechtlich sind alle Steuern direkte; denn die Staatsgewalt hat es stets nur mit dem
Steuerpflichtigen zu tun. Die Vorgänge, welcheeine Steuer finanzwissenschaftlichzur
indirekten machen, liegen auf dem Gebiete des bürgerlichenVerkehres. Wohl tritt
die gesetzgeberischeAbsicht, mit einer Steuer wirtschaftlich nicht den Steuerpflichtigen
zu treffen, in mehrfachenEinzelbestimmungenzutage; aber dieselbenändern nichts an
dem rechtlich entscheidendenUmstande der alleinigen öffentlichrechtlichenVerpflichtung
des Steuerzahlers. Aus dem Gesagten erhellt, daß es auch da, wo der Gesetzgeber
den Ausdruck „direkte Steuern“ anwendet, verloreneMühe wäre, einen Rechtsbegriff
der direkten Steuern aufzusuchen. Der Begriff läßt sich lediglich durch Aufzählung
der Steuergattungen bestimmen,die der Gesetzgeberunter jenem Ausdrucke versteht.
Diese Art derBegriffsbestimmungmachtfür dasbayerischeStaatsrechtkeineSchwierig=

“, Verf Urk. Tit. VII § 16 (vgl. § 10). Im Landtagsabschiedwird der Efüllung dieserBe=
stimmungstetsErwähnung getan und damit der Bescheidauf die etwa vorgebrachten Wünscheund
Anträge verbunden. · »

“ Unten § 190. Vgl. übrigens Verh. d. K. d. Abg. 1855 Beil. Bd. 1 S. 468ff.
S161) 1über dieNatur derBadetaxens.Bl. 56 S. 118, hierherauch2. Aufl. II S. 516,III S. 314
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keit. Direkte Steuern im Sinne unserer Gesetzessprachesind die Einkommensteuer,
Grundsteuer,Haussteuer, Gewerbesteuer,Steuer vom Gewerbebetriebeim Umherziehen
und Kapitalrentensteuer.

Die einzelnenSteuernscheidensichrechtlichvoneinanderdurchdenBesteuerungs=
gegenstand.Die Finanzwissenschaftfaßt dieseSteuern nach den ihr eigentümlichen
Gesichtspunkten in Gruppen zusammen. So scheidet sie die direkten Steuern in
Schatzungen(Erwerbs= und Besitzsteuern),Aufwands= und Luxussteuern, Verkehrs=
steuern; so scheidetsie Personal=und Realsteuernu. dgl. mehr. Mit all diesenEin=
teilungen ist aber für die staatsrechtlicheDarstellung nichts gewonnen. Diese kann,
wenn sie überhaupt die verschiedenartigenStaatsabgaben nachGruppen vereinigenwill,
nur aus deren rechtlicherGestaltung den Einteilungsgrund hernehmen. Sie ist also
durch das bestehendeRecht gebunden.

Für das bayerischeRecht ergibt sich als obersteEinteilung der Staatsabgaben
vor allem die in besondereAbgaben des bayerischenStaates und gemeinsameAbgaben
des Reiches. Die Staatsabgabenim engerenSinne werdenteils als Steuern, teils
als Aufschläge, teils als Gebühren bezeichnet. Unter dem Ausdrucke „Staatssteuern“
sind nunmehr nur noch die direkten Steuern im oben angegebenengesetzlichenSinne,
dann die Erbschaftssteuer, soweit sie noch auf Landesrechtberuht, und die allerdings
vom Gesetzenicht als Steuer bezeichneteGrubenfeldabgabebegriffen. Diese sämtlichen
Steuern sind je durch Einzelgesetzegeregelt, besitzenaber zahlreichegemeinsameMerk=
male, die einezusammenfassendeDarstellung gestattenund fordern. Die Staatsaufschläge
waren bis vor kurzem zwei: der Malzaufschlag und der Branntweinaufschlag. Die
Branntweinbesteuerungist jetztauf das Reich übergegangen.Unter demNamenGe=
bühren sind nicht bloß Gebühren im Rechtssinne, sondern auch Steuern im Rechts=
sinne (Verkehrssteuern)begriffen. Trotz dieser Verschiedenheiteignensichdie Gebühren
zu gemeinsamerBehandlung, da sie durch ein Gesetzgeregeltsind und eine Reihe ge=
meinschaftlicherRechtsgrundsätzeaufweisen. Dabei ist zu bemerken,daß der Ausdruck
„Gebühr“ im Sinne des Gebührengesetzes,auch soweit er Gebühren im Rechtsfinne
trifft, durchweg nur Gebühren für Amtshandlungen im Auge hat, welcheeine Aus=
übung der Staatsgewalt enthalten. Unsere Darstellung wird gleichfalls in diesen
Grenzen bleiben. Ein näheresEingehenauf die übrigenGebührenwürdezudem
wenig staats=und besonders finanzrechtlichesInteresse bieten. Soweit es aber ver=
anlaßt ist, derselbenzu gedenken,wird dies zweckmäßigerim Rahmen des Verwaltungs=
rechtesgeschehen.

Die Auflegung von Abgaben ist nicht die einzigeForm, in welcherder Träger der Staats=
gewalt von seiner Finanzhoheit Gebrauch machenkann. Eine andereAnwendungsform liegt in
djenenEinrichtungen, welcheunter den BezeichnungenRegalien, Regien, Monopole u. dgl. vor=
kommen. Es handelt sich dabei darum, daß der Staat gewissegewinnbringendeTätigkeitendem
privaten Erwerbe entzieht und zur Erzielung von Staatseinkommensich ausschließlichaneignet.
Der Staat kann und wird dabei die Stellung, die er sichselbstbereitethat, dazu ausnützen,daß
er sicheinen höherenals den gemeinenGeschäftsgewinnsichert.Die Finanzwissenschaftmagbezüglich
diesesMehreinkommensvon einer Art der Besteuerungreden,die Rechtswissenschaftkann dies nicht
tun. Denn wenn auch in der Tat die Schaffungder bezeichnetenEinrichtungen in Anwendungder
staatlichenFinanzhoheit geschieht,so liegt dochdieseAnwendung nicht in den einzelnenErwerbs=
geschäften,sondernin der Monopolisierung selbst. In hoheitlicherEigenschafttritt der Träger der
Staaatsgewalt auf, indem er anderen verbietet, mit seiner Einrichtung in Wettbewerb zu treten,
und indem er diesesVerbot unter seinen Strasschutzstellt. Der in solcherWeise monopolifierte
Staatsbetrieb ist dann in der Tat kein Gewerbe,sonderneine öffentlichrechtlicheEinrichtung: denn
die Möglichkeit der Gewinnerzielung für den Staat wird im öffentlichenInteressedurch einen
Rechtssatzdes öffentlichen,des Finanzrechtesgeschaffen.Aber die einzelnenErwerbshandlungen,
welche auf dieser Grundlage vorgenommenwerden, find gleichwohl Privatrechtsgeschäfte.Denn
denjenigen, an welcheder Staat die ErzeugnisseseinesBetriebes veräußert, tritt der Staat weder
als Träger der Finanzhoheit noch in Erfüllung seinerverwaltendenAufgaben gegenüber,sondern
einsachauf dem Boden des vermögensrechtlichenVerkehrs. Wer dem Staate Zigarren abkauft,be=
zahlt im Kaufpreise rechtlich keine Steuer; denn eine vertragsmäßige Gegenleistung kann niemals
Steuer sein. Aber er bezahlt im KaufpreiseauchkeineGebühr: weder eineGebühr im Sinne des
Entgeltes für eine obrigkeitliche Tätigkeit, noch eine Gebühr im Sinne des Entgeltes für eine öffent=
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liche Verwaltungstätigkeit, die sichin den Dienst der allgemeinenInteressenstellt. Das erstereer=
gibt sich ohne weiterenNachweis von selbst. In dem zweitenPunkte aber tritt der Unterschied
zwischenden hier besprochenenFinanzanstalten und den Einrichtungender Landesverwaltungscharf
an den Tag. Dieser Unterschiedist nicht immer ein denDingen selbstnotwendigerundangeborener,
sondern er ergibt sich aus der rechtlichen Bestimmung der Einrichtung. Wenn der Staat etwa ein
Tabakmonopol einrichtet, so ist der Grund seiner Veranstaltung der, daß er seinem Haushalte Ein=
nahmen zuführen will; er wird im Interesse seiner Finanzwirtschaft, nicht im Interesse der wirt=
schaftlichenVerwaltung tätig. Wenn der Staat Münzen schlägt. Eisenbahnenbetreibt, denPost=
verkehrvermittelt, so kann er zwar möglicherweisedieseAnstalten als Finanzanstalten ins Leben
rufen; aber der neuzeitliche Staat tut dies nicht, er betreibt sie als Anstalten der wirtschaftlichen
Verwaltung, nicht oder dochnicht zunächstder Gewinnerzielunghalber. Wer hier der Dienstedes
Staates sich bedient, nimmt eine Verwaltungstätigkeit in Anspruch, und das Entgelt, das er hier=
für zu entrichtenhat, ist seineminneren Wesen, wenn auch nicht immer der rechtlichenBe=
handlung nach eine öffentlichrechtliche Leistung, eine Gebühr. Wer dagegen einer Staatsregie eine
Ware abkauft, bezahlt ebensogut einen Kaufpreis, wie wenn er sie einem Privatmanne abkauft.
Auf strafrechtlichemGebiete zeigt sichder Unterschieddeutlich. Zölle, Steuern, Gebührenkönnen
hinterzogenwerden. Gegenübereinem Staatsmonopole ist eine strafbare Handlung, welcheder
Hinterziehung entspricht,wohl als Verletzungdes Monopols selbstdenkbar, dagegenkeineHinter=
ziehungbei denGeschäften,welcheder einzelnezum Zweckedes Erwerbes der Monopolerzeugnisse
abschließt.Der bayerischeStaat hat früher eine Mehrzahl zum Teile nicht unerheblicherMonopole
besessen.Sie find jedochim Laufe der Rechtsentwicklungsämtlichbeseitigtworden?.

* 162. ReichsrechtlicheBeschränkungender staatlichenAbgabenhoheit.
Die besondereAbgabenhoheit Bayerns erleidet infolge seiner Zugehörigkeit zum
DeutschenReiche nach einer zweifachenRichtung hin Einschränkungen. Der eine Teil
dieserEinschränkungenbetrifft denUmfang desBereiches,welchesder Landesbesteuerung
zugänglichist. Dadurch, daß das Reich eineAnzahl von Steuerquellenfür sichin
Anspruch nimmt, sind dieselbenden einzelnenStaaten entzogen. Hiervon ist unten
zu handeln. Zu diesenBeschränkungentretensodannnochsolchehinzu, welchedie
Landessteuergesetzgebungauf dem ihr verbliebenenGebiete in gewissenBeziehungen
einengen. Diese Bestimmungensind teils erst durch die Reichsgesetzgebunggeschaffen,
teils aus dem Rechte des Zollvereines in das Reichsrechtübernommenworden.

Zu denersterenBestimmungengehörenjenedesDoppelsteuergesetzesvom 22. März
19092, deren Erörterung zweckmäßigmit der DarstellungdesRechtes der Staatssteuern
(direktenSteuern) verbundenwird, da sie ausschließlichauf dieseSteuern Bezug haben.

Ferner ist durch das R.G. über die Presse vom 7. Mai 18743 ausgesprochen
worden, daß vorbehaltlichder auf denLandesgesetzenberuhendenallgemeinenGewerbe=
steuer eine besondereBesteuerungder Presse und der einzelnenPreßerzeugnisse,wie
z. B. durch Zeitungs=und Kalenderstempel,Abgaben von Inseraten usw. nicht statt=
findet. Unberührt bleibenjedochdie landesrechtlichenBestimmungenüber Abgabe von
Freiexemplarenan Bibliotheken und öffentlicheSammlungen.

Artikel 33 Absatz II der Reichsverfassungsagt: „Alle Gegenstände,welcheim
freien Verkehre eines Bundesstaatesbefindlichsind, könnenin jeden anderenBundes=
staat eingeführtund dürfen in letzteremeinerAbgabenur insoweitunterworfenwerden,
als daselbstgleichartigeinländischeErzeugnisseeiner inneren Steuer unterliegen.“5

Bezüglich der inneren Steuern sind eine Reihe von Grundsätzen,welcheim Zoll=
vereinigungsvertragevom 8. Juli 1867 Artikel 5 verabredetwaren, durch Artikel 10

2 Vgl. 2. Aufl. 11 S. 413, 515 u. oben§ 158 Anm. 7.
[/§8162]1 W§182. * R.G.Bl. S. 331.

: R.G.Bl. S. 65, § 30 Abs. III, IV.
1 Hierdurch ist die BestimmungdesArt. 68 desGes. v. 28. Juni 1865zum SchutzederUr=

heberrechtean literar. Erzeugnissen usw. (G Bl. 186365 S. 65) aufrechterhalten worden, die hier an=
eführt werdenmag, da sieim SteuerrechtekeinenPlatz findet: „Jeder Inländer, derein literarisches

His eine musikalische Komposition oder ein Werk der zeichnendenKunst im Inlande verlegt,
ist verbunden,bei der Herausgabezwei Exemplarean das k. Staatsministerium des Innern f. K.
u. Sch. Ang, abzuliefernund die Ablieferung bei jederneuenverbesserten(sic!) Auflage zu wieder=
holen.“ Vollz. Vorschr.Weber VI S. 616, VII S. 163,XXI S. 383.

5 Vgl. wegender UbergangsabgabenAnnalen 1893 S. 410ff.
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der Reichsverfassungin das Reichsrechtübernommenworden. Das wesentlichstedieser
Abreden ist folgendes.

Die Landessteuern,welcheauf die Hervorbringung,die Zubereitungoderden
unmittelbarenVerbrauch von Gegenständengelegtsind, sollen tunlichstin gesetzgeberischen
Einklang gebracht,inzwischenaber nachstehendeBestimmungenbeobachtetwerden.

Ausländische Erzeugnisse, welchebei der Einfuhr mit mehr als 1 Mk. 50 Pf.
vomZentnerbelegtsind", dürfen keinerweiterenAbgabeunterworfenwerden. Aus=
genommenhiervon sind:

1. Steuern, welche auf die weitere Verarbeitung oder auf anderweitige Be=
reitungen aus solchen Erzeugnissen allgemein ohne Unterschied des Ursprunges ge=
legt sind;

2. nach Reichsgesetzvom 27. Mai 18857 Steuern von Mehl und anderen
Mühlenerzeugnissen,Backwaren,Fleisch, Fleischwaren und Fett.

Von Gegenständen,welche innerhalb des Zollgebietes erzeugt sind und durch
einen Bundesstaat lediglich durchgehen,dürfen innere Steuern nicht erhobenwerden.

Innere Steuern der obenbezeichnetenArt sollen nur auf folgendeinländische
Erzeugnissegelegtwerdendürfen: Branntwein, Biers, Essig, Malz, Wein, Most,
Zider, Mehl, andereMühlenerzeugnisse,Backwaren, Fleisch, Fleischwaren,Fett. Für
Branntwein, Bier und Wein sind Hoöchstbeträgeder Besteuerung festgestellt. Die
staatliche Besteuerung des Branntweins hat inzwischen zugunstendes Reiches auf=
gehört und ist damit die bezüglicheVereinbarung insoweit gegenstandslosgeworden.
Wein?, Most und die übrigen weiter aufgeführtenErzeugnisseunterliegenin Bayern
keiner staatlichenBesteuerung.

Kein Staat darf das Erzeugnis eines anderen zur Zollgemeinschaftgehörigen
Staates in bezug auf die Besteuerungschlechterbehandeln, als die Erzeugnissedes
eigenenLandesoderder übrigenStaatender Gemeinschaft.

Die Staaten, welche eine innere Steuer auf Verkauf oder Kauf, Verzehrung,
Hervorbringung oder Zubereitung eines Verzehrungsgegenstandesgelegt haben, können
bei der Ausfuhr des Gegenstandesnach anderen Staaten der Gemeinschaftdie Steuer
unerhobenlassenoder ganz oder teilweise zurückvergüten10.

Die Erhebung der inneren Steuern von den damit betroffenenGegenständender
Zollgemeinschaftsoll regelmäßigim Lande desBestimmungsorteserfolgen,sofernenicht
ausnahmsweiseErhebung an der Binnengrenze oder im Lande der Versendung ver=
einbart ist.

&*163. Die Behörden der Abgabenverwaltung. Die Verwaltung der
Reichs= und Staatsabgaben, an deren Spitze das Staatsministerium der Finanzen
steht , kommt teils den allgemeinenFinanzbehörden, d. h. den Rentämtern unter
Leitung der Kreisregierungen,Kammern der Finanzen, teils besonderenFinanzbehörden,
teils endlichBehörden zu, welchenicht Finanzbehördenfind.

Die Hauptzuständigkeitder allgemeinenFinanzbehördenbeziehtsich auf die
Staatssteuern (direktenSteuern) in dem oben? erörtertenSinne und auf einen Teil

* Und „von welchenentwederauf die in derZollordnung vorgeschriebeneWeise dargetanwird,
daß sie als ausländisches Ein= oder Durchgangsgut die jolamtliche Behandlung bei einer Eryebungs=
behörde des Vereins bereits bestanden haben oder denselbennoch unterliegen."

7 R.G.Bl. S. 109. Das Ges. kommthier nur in Betracht,soweites von denStaatssteuern
Furant Scsschilch der gemeindlichenBesteuerungvgl. § 13 d. Zolltarif=G. v. 25. Dez. 1902
. unten § 200.

s über dieAnderung des Art. 5 Abs. 2 des Zoll=V.V. v. 8. Juli 1867 hinsichtlichder staat=
lichenBesteuerungdes Bieres s. u. § 182.

? über die frühereBesteuerungin Bayern s. 2. Aufl. II S. 410.
10Über die Voraussetzungens. Zollv. Vertr. Art. 5 II § 4a—d. Die Bestimmungunter d

wurde durchR.G. v. 19. Juli 1879 § 5 aufgehoben. Vgl. auchArt. 5 II § 5 a. a. O.
18163)1Lerm V. vom 9. Dez. 1825 ss 86—88. über die verschiedenenAnderungen in der
ministeriellenGeschäftsverteilungoben§ 76.
6.8 Si 8 i Auch die Reichszuwachssteuerist den R. zugewiesendurchV.O. v. 1. April 1911.

.V. Bl. S. 185.
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der Stempelabgaben38.Die Einrichtung jener Behörden ist bereits dargelegtworden#
Näheres über ihre bezüglicheTätigkeit wird sich bei Erörterung der einschlägigen
Steuergesetzeergeben.

Die Einrichtung der besonderenBehörden der Abgabenverwaltunghat im Laufe
der Zeit mannigfachgewechselt.

Die Zentralstelle erhielt durch V. O. vom 31. August 1880" die Bezeichnung
„Generaldirektionder Zölle und indirektenSteuern“. DieserBehörde, bei der zwei
Abteilungen bestehen,obliegt die Aufsicht über die Erhebung und Verwaltung der
Reichszölle und der eigenenEinnahmen Bayerns aus der Zollverwaltung, der Reichs=
steuern mit Ausnahme der Wechselstempelsteuerund eines Teiles der Stempelabgaben
nach dem Reichsstempelabgabengesetze,ferner die Erhebung und Verwaltung des
Malzaufschlages.

Diese Verwaltungszweige waren früher, soweit die betreffendenGefälle überhaupt
bestanden,in der Verwaltungseinrichtung getrennt5.

Den Postanstaltenobliegt nebendem Verlag und Verkauf der Gebührenmarken"
auch der Verkauf der Wechselstempelmarkenund gestempeltenWechselblanketts,ferner
der Verkauf von Reichsstempelmarkenund gewissengestempeltenFormularen 10. Dagegen
ist die Stempelverwaltung hinsichtlich der Aktien, Kuxe, Renten= und Schuld=
verschreibungenund sind gewisseAbstempelungendenKreiskassenund demStempelamte
Nürnberg übertragen. LetzteresAmt ist durchV. O. vom 16. August1881 errichtet
und mit dem Hauptzollamt Nürnberg vereinigtworden. Die Verwaltung der Stempel=
abgabevon Lotterielosen,Ausweisenüber Spieleinlagenund Wettsätze,sowie von
Personenfahrkarten (hierfür sind zum Teil auch die Kreiskassenzuständig)obliegt be=
stimmtenRentämtern12.

Die Einrichtung der äußeren und mittleren Zollbehörden ist seit Gründung des
Zollvereins im wesentlichenziemlich unverändertgeblieben18. Der Geschäftskreisdieser
Behörden dagegen hat auch dadurch eine Vermehrung erfahren, daß die Verwaltung
der vom Zollvereineund vom ReicheeingeführtenVerbrauchssteuernmit der Zoll=
verwaltung in Verbindung gesetztwurde.

Im Zollgrenzbezirke“ bestehenHauptzollämter und Nebenzollämter erster und
zweiter Klasse, die ersterenmit unbeschränktenBefugnissenzur Zollerhebung und Ab=
fertigung, die Nebenzollämtermit beschränktenZuständigkeiten. Die Aufsicht über den
Warenverkehr an der Zollgrenze und im Grenzbezirkewird durch eine Grenzwachege=
übt 15,die zum Gebraucheder Waffen nachMaßgabe ihrer Dienstvorschriftenbefugtist.

Im Binnenlande bestehenHauptzollämter, Zollämter und Salzsteuerämter16;
die Zuständigkeitender Zollämter sind hier gleichfalls verschiedenbemessen,insbesondere

0 r.. Juli 1906(G.V.Bl.S. 227)§8§1—4.
* 6F 8l,
r Über 46 unn Einrichtung vgl.2. Aufl. II S. 411.
* G.V.Bl. 1. Vgl. au weber14 S. 561. V.O. v. 6. Jan. 1906 Wl S. 9

FSssln M #. v. in #an. 1906. eber 34 S. 135. J. Graßmann imJahrb. d. öff. N.

7 56 v. 4 Juli 190; § 5. ülber die ihr unterstellt Echischeechrüfangs. u. Lehranstalt
der Verwaltung derJol#e usw. s. V. O. v. 23 Aug. 1908(G.V.Bl. S

Näheresf. 2 Aufl.II S. 411*ee
*Min Bek. v. 30 Nov. 1830(G.V.Bl. S. 639) u. 26. Jan. 1881(G.V. Bl. S
10Min Bek. v. 9. Juni 1871 (N.Bl. S. 1025, Weber 9 S. 47), V.O. v. 4 Nuu=1906

(G.V.Bl.S. 227)8§2,4: Weber37S. 507.
11Im übrigenaufgehoben durchV.O. v w. Juli 1006 • *
1 V.O. v. Aug. 1881 (G VBl. 1131) § 1 4. Juli 1906 (G.B.Bl. S. 227)

z8 3 u,5 bierz 2503. v. 3. Aug. 1906 — S. riuiu
ollges. v. 17. No9. 1837 (G.Bl. S 177)§§ 26, 27, Zollordn.vom gl. T. (N.Bl.

S. 825) M V; Vereinsgzollges.v. 26. % 1869(G.Bl. 186669 1381)88 128—133.
14S. hierüber Weber, Anh. Bd. S. 797, woselbstauch dieBeschreibung des Laufes der

Binnenlinie.
5 AdministrationsbureauderZollgrenzwachbeiderGenergiireltion: V. O. v. 6.Jan. 190689.
is Über letztere:Min. Bek. v. ov. 1867(R.Bl. S. 1195)§F3.
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macht es bei den Hauptzollämtern einen Unterschied, ob mit ihnen eine Niederlage
verbundenist oder nicht.

Den Amtern find untergeordnet:die Zoll= und die Übergangssteuereinnehmer,
die Steueraufseher,die Rübenzucker=und die Salzsteueraufseher,die Steuerhebestellen,
Steuerämter und Steuerstellen17.

Zweites Hauptstück.

Die Staatsstenern.
Erster Titel.

* 164. Einleitung. In BayernhattefasteinJahrhundertlangdasSystemder
reinenErtragssteuerngegolten1.Das im Jahre 1912 in Kraft getreteneSteuerreformwerk?
hat die Einkommensteuer,die nun den Reinertrag der gesamtenEinkommensquellendes
Steuerpflichtigenund zwar aus Grund undHausbesitz,Gewerbebetriebe,Kapitalvermögen,
Beruf und Arbeit einheitlicherfaßt, als Grundlage der Besteuerungausgebildet,nebenihr
bleibendieErtragssteuernaus Grund=undHausbesitz,GewerbebetriebundKapitalvermögen
als Ergänzungssteuernvorerst in Kraft, dochtreten die Gesetzeüber die Ertragssteuern
Ende 1818 außer Wirksamkeit, wennnichtdie Staatsregierung bis dahin dem Landtag
Gesetzentwürfezur Fortführung der Reform der direkten Steuern vorgelegthat.

Als weitere direkte Staatssteuer blieb die Steuer vom Gewerbebetriebeim
Umherziehen“,deren Erträgnisse allerdings der Gemeindedes Betriebsortes vom Rent=
amt überwiesenwerden, bestehen,während das Besitzveränderungs=und das Hunde=
abgaben=G.das bestehendeGemeindebesteuerungsrechterweitertenund das Warenhaus=
steuer=G.den Gemeinden eine neue Steuerquelle erschloß. Im übrigen bleiben die
Gemeinden und Gemeindeverbändeauch künftig auf Erhebung von Zuschlägenzu den
direkten Staatssteuern angewiesen;für dieHöhe der Zuschlägezu deneinzelnenSteuer=
arten ist aber nach neuemRechte das im Umlagen=G.im einzelnenbestimmteInteresse
der Steuerpflichtigenan den gemeindlichenEinrichtungen maßgebend.

Ab 1. Januar 1912 sind hiernach nebenden reichsrechtlichenVorschriften des
Doppelsteuer=G.vom 22. März 1909 für die staatlicheBesteuerung5 maßgebend:das
Einkommen=", Gewerbe=7, Kapitalrentensteuer=G. vom 11. August 1910, die Gesetze
über die allgemeineGrund= und Haussteuer in der Fassung vom 4. November 1910“
und das Einführungs=G. zu den Gesetzenüber die direktenSteuern vom 14. August
191010, ferner die nebendem Reichserbschaftssteuer=G.vom 3. Juni 1906 in einem
ganz beschränktenUmfang fortbestehendeneinzelnen Vorschriften des Bay.G. über
die Erbschaftssteuervom 18. August 1879 in der Fassung vom 11. November 1899½1.

1½VO. v. 15. Dez. 1908(G.V.Bl. S. 1098),hierzu Fin. M.Bl. 1909 S. 2ff. u. 123.
[/§164]1Uber dieGeschichtederbayer.Steuergesetzgebungvgl. 2. Aufl. I S. 45 ff., 155ff., II S. 413ff.
u. die dortigenLiteraturangaben,ferner die Reg.Dentschrift(s. Anm. 2), über die befeitigtenNach=
steuern2. Aufl. II S. 517. Vgl. auchG.V.Bl. 1907 S. 501 (Vertrag mit Schweden).

* BDgl.die Denkschriftüber die Reform der direktenSteuern in Verh d. Abg. K. 1905/06
Beil, N 300 u. Begründ. z. Eink.St G. 1908S. 38 ff. Hierzu vgl. Kutzer in d. Annalen 1907

* S. Art. 8 d. E.G. z. St.G. v. 14. Aug. 1910. Kommt eine Vereinbarung über die be=
absichtigteweitereSteuerreform(Vermögenssteuer)nichtzustande,somüssendieseG. in Kraft bleiben.
Dies gilt auchfür das UmlagenG. nachArt. 53 diesesG.

4 G. v. 19 März 1879 u. 20. Dez. 1897.
Die. G.Entwürfe nebstBegr. sind in Beil. Bd. IV 1907/08Beil. Nr. 555S. 30 ff. d. Abg.K.

enthalten. UberdieVerh wurdeein besonderesRepertoriumherausgegeben(1911). Vollzugs=Vorschr.
i. G. V. TI. 1911. Kommentar zu diesenGesetzenvon G. v. Breunig u. J. v. Henle, München 1911.
Eine trefflicheknappeGegenüberstellungdes früheren mit dem geltendenRechie f. Jahrbuch des
öff. R. Bd. S 444—514 (F. Brackerf. Vgl. auch E. v. Ziegler in den Annalen 1912 S. 451 f.

6 G.V. Bl. S. 493. Vollz. V. v. 28. Mai 1911. G. V. Bl. S. 455.
7G.V. Bl. S. 535. Vollz. V. v. 28. Mai 1911. G VBl. S. 673.
8 G.V Bl. S. 549. Vollz V. o. 28. Mai 1911.G.V. Bl. S. 721.
* GV. Bl. S. 1029. Vollz.V. v. 24. Dez. bzu. 2. März 1911.G.V. Bl. S. 1343, 107.
10G.V. Bl. S. 5768. ·
HGBVLSMOtil-erdicÄndcrungeninfolgederREStGf.u.§174.

Cogle



165 Die Grenzendes staatlichenBesteuerungsrechtes. 33

8 165. Die Grenzen des staatlichen Besteuerungsrechtes. Das Recht
der Besteuerungist eine Folge der öffentlichenGewalt, welchedem Herrscher
(Staate) oder der Gemeinde(Orts-, Distrikts=und Kreisgemeinde)innerhalbeines
bestimmten Gebietes und über einen bestimmtenKreis von Personen zukommt.
Das Besteuerungsrechtkann sich hiernach möglicherweiseauf zwei Titel stützen:auf
die Gewalt über das Gebiet und auf die Gewalt über die Person, also entweder
darauf, daß der zu besteuerndeGegenstandsich im räumlichen Machtbereichedes Be=
steuerndenbefindet, oder darauf, daß die zu besteuerndePerson der Gewalt des Be=
steuerndenunterworfenist. Daraus ergebensichdie Grenzen, in denendas Besteuerungs=
recht sichnaturgemäßbewegt. Für das staatlicheBesteuerungsrechtsind dieseGrenzen
unbedingte. Der Herrscher kann demGrundsatzenach alles besteuern,was im Bereiche
seiner Gebietshoheit sich befindet, ohne Rücksichtdarauf, ob der Inhaber des Steuer=
gegenstandesStaatsangehöriger ist oder nicht, und er kann dem Grundsatzenach alles
besteuern, was ein Staatsangehöriger besitzt, ohne Rücksichtdarauf, ob der Steuer=
gegenstandim Bereicheder staatlichenGevietshoheitsichbefindetoder nicht. Diese
Sätze finden auch auf die gemeindlicheBefteuerungentsprechendeAnwendung, mit der
Maßgabe jedoch, daß die staatliche Gesetzgebungdas gemeindlicheBesteuerungsrecht
auch über die hiernach sich ergebendenGrenzen ausdehnenkann, sofern sie sichnur
innerhalb der Grenzen des staatlichenBesteuerungsrechteshält.

Die äußerstenmöglichenGrenzen des staatlichenBesteuerungsrechtessind aber
nicht zugleichdie vernünftigen. Die folgendenBetrachtungensollendies näherdarlegen.

Von den Erwägungen, welchedie staatlicheGesetzgebungdazu führen, sichinner=
halb der möglichenGrenzen des Besteuerungsrechteszu beschränken,mögenzwei von
wesentlich praktischerArt nur kurz angedeutetwerden: die eine ist die Rücksichtauf
das Verhältnis zu anderenStaaten und denVerkehr mit ihnen und ihren Angehörigen,
die andere die Rücksichtauf die Möglichkeit, den Steueranspruchdurch die staatlichen
Machtmittel zu verwirklichen. Im übrigen aber sind für die Absteckungder Grenzen
der staatlichenBesteuerungfolgendeGesichtspunkteleitend. Die Steuer ist ein Beitrag
zum Haushalte des Staates. Dieser Gesichtspunktführt dam, diejenigenzur Steuer
heranzuziehen,welchedie Vorteile des Staatsverbandesgenießen. Die Steuer ist ferner
ein Beitrag aus demVermögen. Es wird daher gerechtsein, bei der Frage der Heran=
giehung zur Steuer auch die Frage mit in Betracht zu nehmen, ob die Vorteile des
Staatsverbandes dem Besteuerten mit Rücksicht auf den Steuergegenstandzugute
kommen. Demnach wird die örtliche Beziehung des Steuergegenstandeszum Staate
für die Besteuerungmaßgebendsein, wo, wie bei unbeweglichemBesitzeund Gewerben,
die Vorteile des Staatsverbandes zunächstauf die Sache gehen!, die örtlicheBeziehung
des zu Besteuerndenzum Staate, wo die Vorteile des Staatsverbandes dem wirtschaft=
lichen Leben der Person mit Rücksichtauf Wohnsitzoder Aufenthalt zugute kommen?.

Wenn wir nun untersuchen,inwiefern unsergeltendesRecht diesenAnforderungen
der Gesetzgebungspolitikentspricht,so werden wir sie ziemlich vollständig erfüllt finden.
Dabei ist zu bemerken,daß, was das Verhältnis zu den anderen Bundesstaatenund
die Besteuerungder Reichsangehörigenanlangt, die Landesgesetzgebungdurch die Be=
stimmungen des Reichs=Doppelsteuer=G.vom 22. März 19098 gebundenist. Auch
die deutschenSchutzgebietegelten als Inland im Sinne dieses Gesetzes“. Das Gesetz
bezieht sichnur auf die direkten Steuern. Unter den direkten Steuern im Sinne des

1 Vgl. Begr. zu&3 desfrüherenGes.gegendieDoppelbesteuerung,abgedr.Annalen 1887S. 781.
* Vgl. die von Seydel (Annalen 1876 S. 177 Anm. 4) u. von R. Blochmann ebenda

1887 S. 776 angef Stelle aus der vorbez.Begründung.
* N.G.Bl. S. 332, Erläutert in G. v. Breunig, Ertragssteuer=G.,München 1912S. 344f..

mit Literaturangaben. Uber das frühereG. v. 13 Mai 1870 f. Annalen 1876 S. 177. Auf die
Gemeindeabgabenpflichtbeziehtdas Gef sichnicht. Reger 14 S. 191. Bayer. Doppelbesteuerungs=
vertrag mit Osterreichv. 1903 (Weber 32 S. 608, hierzu F.M. Bl. 1908,S 91).

*9#9 Abf. 3 d. Schutzgebietsges.in derFassung v. 10.Sept. 1900(R.G.Bl. S. 812), bayer.
Eink.St. G. Art. 1 Abf. 4. » ·« .

5 Nicht auf sonstigeAbgaben. UberdieHeranziehungzu Umlagen vgl. Art. 6 d. Eink St.G.,
Art. 3 d. Kap. R.St.G., Art. 2 Abs. 2 d. Uml.G.

Servdel= Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 3
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Gesetzessind jene begriffen,die der Sprachgebrauchder bayerischenGesetzedarunter
versteht2, außerdemdie Grubenfeldabgabe.

Hinsichtlichder Steuernvom unbeweglichenBesitztumegilt der Grundsatz,daß
das staatlicheBesteuerungsrechtnur gegenüberdemjenigenBesitztumegeübt wird, das
innerhalb des Staatsgebietes liegt, gegenüberdiesemBesitztumeaber ohne Rücksicht
darauf, ob es einemBayern oder einem Fremden gehört. Dieser Grundsatz ist für
das Verhältnis zu den anderenBundesstaatenund zu Reichsangehörigen—hinsichtlich
der Erbschaftssteuer?'auch gegenüberAusländern —reichsgesetzlich ausgesprochen".
durch das Landesrechtaber auch im übrigenbezüglichder Einkommen=,Grund=, Haus=
steuerund Grubenfeldabgabeanerkannt7.

Auch der Gewerbebetriebund das EinkommenhierausdürfennachdemR D.
St.G. nur in dem Bundesstaat besteuertwerden, in dem die Betriebsstätte zur Aus=
übung des stehendenGewerbes unterhalten wird o. Außer dem Hauptsitz eines Be=
triebesgeltenals Betriebsstätten:Zweigniederlassungen,Fabrikationsstätten,Ein=und
Verkaufsstellen,Niederlagen,Kontoreundsonstigezur AusübungdesGewerbesdurchden
Unternehmerselbst,dessenGeschäftsteilhaber,Prokuristen oder andereständigeVertreter
unterhalteneGeschäftseinrichtungen.Befinden sichBetriebsstättendesselbengewerblichen
Unternehmensin mehrerenBundesstaaten, so darf die Heranziehung zu den direkten
Staatssteuern in jedemBundesstaatenur anteilig erfolgen. Die Besteuerungdes Ge=
werbebetriebesim Umherzieheneinschließlichdes Wanderlagerbetriebesbleibt demjenigen
Bundesstaate vorbehalten,in dessenGebiete der Betrieb stattfindetoder stattfindensoll.

Hinsichtlichder Einkommen=und der Kapitalrentensteuerist gegenüberdenDeutschen,
welche im Bundesinlande Wohnsitz oder Aufenthalt haben, der Grundsatz folgerichtig
durchgeführt, daß die örtliche Beziehung der Person zum Staate für die Besteuerung
entscheidendist. Der fraglichen Besteuerungunterliegenbei sonstgegebenenVoraus=
setzungendiejenigenDeutschen(Bayern wie Fremde), welchein Bayern ihren Wohnsitz!1
oder als Reichs= oder Staatsbeamte ihren dienstlichenWohnsitz oder mangels eines
Wohhnsitzesoder eines dienstlichenWohnsitzesinnerhalb des Bundesgebiets, in Bayern
ihren Aufenthalt 18haben18. Der fraglichenBesteuerungunterliegendiejenigenBayern
nicht, welchein einemanderendeutschenStaate ihren WohnsitzoderdienstlichenWohnsitz
bzw. ihren Aufenthalt haben, ohne danebenin Bayern einen Wohnsitz zu haben. In
„Reichs=oder Staats diensten stehendeDeutschedürfen, sofern sie sowohl in demjenigen
Bundesstaat, in dem sich ihr dienstlicherWohnsitz befindet,als auch in einem anderen
Bundesstaat einenWohnsitzhaben,nur in dem ersterenBundesstaat, sofern sie aber in
keinemBundesstaat einenWohnsitz, sondernnur einen dienstlichenWohnsitzhaben, nur
in dem Bundesstaatedes dienstlichenWohnsitzesbesteuertwerden. Woher die Rente
oder das Einkommen fließt, ist gleichgültig“.

Diese Vorschriften beruhenaus Reichsrecht, beziehungsweise,was die wirkliche
Steuerpflicht in Bayern anlangt, auf bayerischemLandesrechte,das denBestimmungen
des Reichsrechtesangepaßtist½.

Hinsichtlich r Erbschaftssteuerwird allerdings infolge des N.G. v. 6. Juni 1906 eine
D.St. husesh ossen sein. 7 K.Erbsch.St. G. v. 3. Juni 1906 8 7

§53. Grund- u. Gebäudebefitzu. Einkommen hieraus dürfen nur von demjenigen
Hundessldd oe werden, in welchemdieserBesitz liegt. Dazu Annalen 1876 S. 178,u.
ebenda1887 S. 781ff.. Reger 12 S 59.

Ebenso bez glich er BesipoeraiideriingssGebühreiiund -Abgabe und des Gebühren=
äquivalentes.

1%Val. Art. 1d. Eink St.G, Art. 12 d. Gew.St.G.
11X#. 8.1 Abf. II: „Einen Wohnsitzim Sinne diesesGes. hat ein Deutscheran dem

Orte, an welchemer eineWohnung unter Umständeninnehat, welcheauf dieAbsicht der dauernden
Beibehaltung einer solchenschließenlassen.“

2Vgl. bierher=Breuni a. a. 358.
18Eink St.G. A Kap. N.St.G. Art. 2 u 3UberdieAuslegungdieserBegrisse

sArtlAbsLd EintStG Breunig a. a O.S. 35
17Die früherereichsrechtlicheAusnahmehinsichtlich = aus bundesstaatlichenKassenfließenden

Besoldun 1 und Pensionen(§ 4 d. R.G. v. 13.Mai 1870,wurde durchdie Novelle von 1909 be=
seitigt. Eink. St. G. Art. 22,Kap. R.St. G. Art.

15R.D.St.G. 88 1—3. Begr. z. Eink. MNentw.S. 50.
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Auf reichsrechtlichnicht gebundenemLandesrechte“6 beruhenfolgendeBe=
stimmungen.

Staatsangehörige,welcheim Auslande seit mehr als zwei Jahren sichdauerndauf=
halten, ohne dort ihren dienstlichenWohnsitz oder in Bayern einenWohnsitz oder ihren
dienstlichenWohnsitz zu haben, sind nicht einkommen=oderkapitalrentensteuerpflichtig7.
Staatsangehörige,die das RechtderExterritorialität genießen,behaltenhinsichtlichder
Steuerpflicht ihren bisherigen Wohnsitz in Bayern; in Ermangelung eines solchengilt
München als ihr Wohnsttz15.

Während die in Art. 1 desEink. St.G als steuerpflichtigbezeichnetenPersonen
(auch Ausländer) und nicht rechtsfähigen Vereine in Bayern mit ihrem gesamten
steuerbaren(Art. 8) Jahreseinkommenohne Rücksicht darauf, woher diese Einkünfte
bezogensind,zur Eink. St.herangezogenwerden,sinddienachArt. 1 vonderSteuerpflicht
Ausgenommenennicht gänzlichvon der Besteuerungin Bayern befreit,sondernunterliegen
derselbenaus demin BayerngelegenenGrundvermögenoderbetriebenenstehendenGe=
werbe sofern hier eine Betriebsstätte sich befindet, ferner — vorbehaltlich der er=
wähntenreichsrechtlichenVorschrift — aus den von bayerischenöffentlichenKassen
bezogenenBesoldungen, Pensionen und derartigen Bezügen, sowie aus dem in
Bayern dinglich versicherten,in Bayern gerichtlich verwaltetenKapitalvermögen eines
Abwesenden1°. « «

Für Ausländer gilt als Regel der Satz, daß sie der Einkommen=und Kapital=
rentensteuerunterliegen, wenn sie in Bayern einen Wohnsitz haben oder sichdes Er=
werbes wegenoder länger als ein Jahr aufhalten70. Die Staatsregierung kann unter
der Voraussetzungder GegenseitigkeitSteuerbefreiungeintretenlassen ?1.

Einkommen an Gehalt, Pension oder Wartegeld und ähnliche Bezüge aus
bayerischenöffentlichenKassen,aus bayerischemGrundbesitzoder Gewerbebetriebewird
bei Ausländern ebensoder Steuer unterworfen wie bei Deutschen2.

Die juristischenPersonen und nicht rechtsfähigenVereine, die in Bayern ihren
Sitz haben, sind der Steuerpflicht wie die staatsangehörigennatürlichen Personen
unterworfen23, soweit nicht für einzelneArten Ausnahmen zugelassensind?.

Auch bei der Reichserbschaftssteuerentscheidetfür die Besteuerungdie örtliche
Beziehungdes Steuergegenstandeszum Staate. Besteuertwird hiernachdas ganze
beweglicheVermögen, wenn der Erblasser zur Zeit seines Todes Angehöriger eines
deutschenBundesstaates war; war er Ausländer, und hatte er in diesemZeitpunkte
seinen Wohnsitz oder in Ermanglung eines WohnsitzesseinengewöhnlichenAufenthalt
in einemdeutschenBundesstaat,so wird sein im Inland befindlichesVermögenbe=
steuert. Ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit des Erblassers unterliegt der
Steuer das Immobiliarvermögen, soweit es im Inland sich befindet?5. Solche
Grundsätzeliegenauchdemin beschränktemUmfangdanebennochfortgeltendenbayerischen
Erbschafts=St.G. zugrunde½.

16%Angef. N.G. § 5: „An den Wirkungen, welchederWohnsitzoderAufenthalt außerhalbdes
Bundesgebietesauf die SteuerpflichteinesDeutschenäußert, wird durchdas gegenwärtigeG. nichts
heändert.“ »

17Eink. St. G. Art. 1 Ziff. 16, Kap.R.St. G. Art. 2. Uber Abmachungenmit fremdenStaaten
s. Einf.G. Art. 2 u. Art. 3 Kiff. 3 d.Eink. St.G.

18 Eink.St.G. Art. 1Abf. 3.
1°Art. 2 dEink. St.G. Über eine abweichendeRegelung val Art. 2 d. Einf.G.
20 Art. 1 Ziff. 3, Ausnahmen zugunstender Exterritorialen odernachVölkerrechtu. Staats=

verträgen s. Art. 3 Ziff.2 u. 3 d.Eink. St.G.
21 Art. 2 d. Einf.G.
2#2Eink. St.G. Art. 2.
28Eink. St.G. Art. 1 Abs. 1 Ziff. 4.
4 Eink. St. G. Art. 4. çl
26R. E. St G. 85 5—9. BesondereVorschriften zur Ausgleichung.oder Vermeidung einer

Doppelbesteuerungfind in § 6 Abs.4 vorgesehen.Vgl. W. Zummermann, R.E.St.G.,München1906.
:6 Vgl. im einzelnenunten § 174.

3“
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Zweiter Titel.
Steuergegenstände und Steueranlage.

* 166. Die Einkommensteuer. DasE. St. G. hat, wie bisher, keineall=
gemeineBegriffsbestimmungdes Einkommens festgestellt,sondern nur möglichstgenau
bestimmt,was das G. hierunter begreift!. Einkommen im Sinne des neuenG. find
die gesamtenJahreseinkünfte des Steuerpflichtigen in Geld und Geldeswert, die aus
Grundvermögen (Grundstückeoder Gebäude, Betrieb der Land= und Forstwirtschaft#,
Gewerbebetrieb (Gewerbe, Handel, Bergbau), Kapitalvermögen, Beruf und sonstigen
Bezügen,Dienst=und Arbeitsverhältnissen,aus sonstigergewinnbringenderTätigkeit
oder aus Rechten auf wiederkehrendeBezüge oder Vorteile jeder Art ständig fließen.
Hierbei ist der Mietwert der Wohnung im eigenenHause und der Wert der zum
Haushalte verwendetenErzeugnisseund Waren der eigenenBetriebe einzurechnen.

Nicht als Einkünfte, sondernals Vermehrungendes Stammvermögensgelten da=
gegenErbschaften,Vermächtnisse,Schenkungen,Kapitalsauszahlungen aus Lebens=und
Unfallversicherungen,Einnahmen aus der nicht gewerbsmäßigenVeräußerung von Ver=
mögensgegenständen,Lotteriegewinne und ähnliche außerordentlicheEinnahmen; sie
kommenebensowie VerminderungendesStammvermögensbei der Einkommensermittlung
nur insofern in Betracht, als durch siedie Einkünfte aus demStammvermögenvermehrt
oder vermindert werden. Soweit jedochLotteriegewinneund ähnlicheEinnahmen sich
innerhalb eines Gewerbebetriebsergeben,bilden sie Einkünfte.

Bei den juristischenPersonen und nichtrechtsfähigenVereinen zählen die Ein=
nahmen an Mitgliederbeiträgen, Abgaben u. dgl., ferner bei denMitgliedern von Ver=
einen zum gemeinsamenEinkaufe von Lebens=oderhauswirtschaftlichenBedürfnissen im
großen und Ablaß im kleinen (Konsumvereinen)die an sie ausbezahltenWarenumsatz=
dividendennichtzu denEinkünften.

GeldwerteEinkünfte, wie der Genuß von Grundbesitz,Wohnung, Naturalien u. dgl.
sind in Geld nach den örtlichen Mittelpreisen anzuschlagen,soweit derenAnschlagnicht
von der Staatsregierung nach Durchschnittssätzengeregeltist.

Das steuerbare Einkommen wird nun in folgender Art ermittelt?. Von
den Roheinkünften des Steuerpflichtigenwerdendie Betriebsausgaben (Kosten
für die Erwerbung, Sicherungund ErhaltungdieserEinkünfte)abgesetzt,so daß die
Reineinkünfte verbleiben, die Reineinkünfte aus den vier einzelnenQuellen zu=
sammengenommengebendas Reineinkommen. Von demletzterendürfen aber noch
bestimmte persönliche Aufwandsausgaben, „Verbrauchsausgaben“, abgezogen
werden3. Erst nachAbsetzungdieserAusgaben von dem Reineinkommenist das steuer=
bare Einkommen festgestellt.

Die Betriebsausgabensind im G. nur beispielsweiseaufgeführt; die Abgrenzung
ist nur in der Weise negativ bestimmt,daß eine Reihe von Ausgaben besonders,aber
auch nur beispielsweise,genannt sind, die nicht als Betriebsausgabenabziehbar sind“.

1 Art. 7ff. 2 Art. 11.
Art. 11 Abf. II: Unzulässig ist der Abzug, soweit Aufwendungen u. Ausgaben zu Ein

künftenwirtschaftlichin Beziehung stehen,die bei der Veranlagung außer Betracht zu lassensind.
S. Anm. 7. AUberBeschränkungderAbzügebeibeschränkterSteuerpflicht(Art. 2)vgl. Art. 11Abs. 11I).

4 Art. 12 Abs. 1: Als Betriebsausgabengelten insbesondere:
1. Pacht= und Mietzinse für Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Bewegungskräfte und für das

lebendeund tote Betriebsinventar:
2. Kosten für Unterhaltung der Gebäudeund sonstigenbaulichenAnlagen sowie der Maschinen,

fernerKostenzur Erhaltung und Ergänzung des lebendenund totenBetriebsinventars, soweit
nicht für dieseZweckeAbschreibungen(Ziff. 4) stattfinden:

3. Schuldzinsen, die in einem Gewerbebetrieb anfallen:
4. Abschreibungen im angemessenen Betrage für Abnützung von Gebäuden, Maschinen und

lebendemund totem Betriebsinventare, soweit nicht die Kosten für Ersatzbeschaffungenals
laufendeBetriebsausgabenverrechnetwerden(Ziff. 2), ferner für Substanzverringerungbei
Bergwerksunternehmungen,Steinbruch=und derartigenBetrieben:
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Dagegensinddie abziehbarenVerbrauchsausgaben?erschöpfendaufgezählt,so daß

Wie das Gesetzsubjektive Steuerbefreiungen" einräumt, so hat es auchBe=

Kosten für Verficherungder Gebäude, der Vorräte, der zu gewärtigendenErzeugnisseund
-—¾m0e gegen Brand= und sonstigen Schaden und für Versicherung gegen

aftpflicht;
Anschaffungskostenfür die zum Betrieb erforderlichen Roh- und Hilfsstoffe, Waren und sonstigen
Matertalien;
Ausgaben für die im Betrieb erforderlicheHeizung und Beleuchtung;
Gehalte,Löhne und Naturalleistungenan die für denBetrieb angenommenenPersonen,serner
Beiträge, die vom Unternehmer* diesePersonen gesetz=oder vertragsmäßigzu Kranken=,
Unfall., Invaliden-, Alters-, Penfions=, Sterbe=,Witwen- und Waisenkassenoder -Versicherungen
zu leistensind odersonstin einer Formgeleistetwerden,welchedieVerwendungder Beiträge
für solcheZweckedauernd sicherstellt,sodann Unterhaltsbeiträgefür die Hinterbliebenenvon
Angestellten:
BetriebsverlustesowieangemesseneRücklagenfür wahrscheinlicheBetriebsverluste;
die im Betriebe zu entrichtendenindirektenAbgaben sowieBeiträge an öffentlichrechtlicheGe=
nossenschaftenund an öffentlichrechtlicheVerbändefür Standesvertretung:
Bodenzinse.
Nach Art. 12 Abt. III sind nicht abziehbareAusgaben insbesondere:

zu Eecsatzbeschaffungen,soweit für diesenZweck Abschreibungenbei den Betriebsausgaben
erfolgt sind (Abs. 1 Ziff. 4), zu Kapitalsanlagen und zur Schuldentilgung, ferner auchVer=
mögensverluste, Unterstützungen und sonstige freiwillige Leistungen, soweit sie nicht als Be=
triebsausgaben anzusehen sind, endlich bei Stiftungen und ähnlichen juristischen Personen
Auegabenauf denZweck;
direkte Steuern, Kirchensteuern und Umlagen;
Zinsanschlägefür das im Betrieb angelegteeigeneKapital und Mietanschlägefür die zum
Betriebe verwendeten eigenen Gebäude oder Gebäudeteile des Unternehmers:
Aufwendunfen in Geld und Geldeswert zur Bestreitung desHaushalts desSteuerpflichtigen.
und zum Unterhaltund zur Erziehung seiner Familienangehörigen, namentlich zur Be
friedigungpersönlicherBedürfnissefür Wohnung, Nahrung, Kleidung, Bedienung,Pflegeusw.,
auch wenn diese Bedürfnisse mit Erzeugnissen oder Waren der Betriebeoder mit sonstigen
Autungen des eigenenVermögens des Steuerpflichtigen gedecktwerden Wiederkehrende
Leistungendes Steuerpflichtigenan Familienangehörigesind jedochabziehbar, wenn diese
Leistungenauf besonderemVerpflichtungsgrundeberuhenund derEmpfängerwirtschaftlichselb=
ständig ist. Als solcheFamilienangehbrigegelten die Ehefrau und die Verwandten des
Steuerpflichtigenund seinerEhefrau in geraderLinie.
5 Als abziehbareVerbrauchsausgabengeltennachArt. 12 Abs. II:

Schuldzinsensowie — vorbehaltlich der Vorschriften über die nicht abziehbarenAusgaben
(o. Anm. 4) — Renten und ähnlichedauerndeLastendes bürgerlichenRechtes,soweitsie nicht
unter die Betriebsausgabenfallen und nunterdiesenabg#setztsind;
Beiträge, die vom Steuerpflichtigenfür sich, seinenicht selbständigzu veranlagendeEhefran
und seine ucchtselbständig zu veranlagenden Kinder zu Kranken=, Unfall., Invaliden-, Alters=,
Pensions-, Sterbe-, Witwen- und Waisenkassenoder =Versicherungen, zuHaftpflichtversicherungen
gesetz=odervertragsmäßigzu entrichtensind oderfür östntkechreKolicheVersicherungenfreiwillig
entrichtetwerden,soweitdieseBeiträge zusammenjährlich nicht mehr als 400 Mk.betragen;
Versicherungsprämienfür die Versicherungdes Steuerpflichtigenoderseinernicht selbständi
veranlagten Ehefrau auf den Todes=oderErlebensfall, soweit sie nicht mehrals 400 Mk.
jährlich betragenund soferndas EinkomwendesPflichtigen nachAbzug derSchuldzinsenusw.
(Abs. II Ziff. 1) den Betrag von 10000 Mk. nicht übersteigt;

Ehefrau und seinenicht selbständigzu veranlagendenKinder auf Fahrten zwischenWohnsitz
und Arbeitsftättezur Ausübung der Arbeit erwachsen.

Art. 3—5; vgl § 175 unten.
7 Art. 8, hierzu Art. 11 Abs. II, wozu Anm. 3 obenzu vergleichenist.
* Wenn die VoraussetzungendesArt. 6 d. E.St.G. gegebensind.
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1. Einkünfte, die nach reichsgesetzlichenVorschriften nicht steuerbarsind?;
2. Einkünfte aus dem im Auslande gelegenenGrundvermögen und den daselbfst

betriebenenstehendenGewerben,soweit sienicht zur Bestreitung des Aufwandes
nach Bayern bezogenwerden10;

3.Einkünfte aus demder bayerischenSteuer vom Gewerbebetriebeim Umherziehen
unterliegendenGewerbebetriebe1;

4. Einkünfte der Versicherungsvereineauf Gegenseitigkeitaus Kapitalvermögen;
5. Militärbezüge solcherOffiziere, die das im Etat für UnterofsiziereoderGemeine

ausgeworfeneDiensteinkommenbeziehen;
6. Ehrenzulagen,die mit Kriegsdekorationenfür die Soldaten bis zum Feldwebel

einschließlichverbundensind, fernerBeihilfen aus öffentlichenFonds an Militär=
personendiesesDienstgradesund an ihre Hinterbliebenen;

7. Leistungenaus einer Krankenversicherungan die Versicherten;
8. Bezügeaus öffentlichenMitteln oderaus Mitteln eineröffentlichenStiftung,

die als UnterstützungenwegenDürftigkeit oder als Unterstützungenfür Zwecke
des Unterrichts, der Erziehung, der Wissenschaftoder der Kunst bewilligt sind;

9. Bezüge aus in Bayern veranlagten Stiftungen, wenn die Bezugsberechtigung
stiftungsgemäßnach agnatisch=linealischerErbfolge mit Erstgeburtsrechtgeordnet
ist, vorausgesetzt,daß die Stiftung vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzeser=
richtet wurde;

10. Bezüge aus öffentlichenKassen zur Entschädigung für die mit der Erfüllung
staatsbürgerlicherPflichten verbundenenAufwendungen12;

11. Einkünfte der juristischenPersonen und nicht rechtsfähigenVereine, insbesondere
der Stiftungen, Anstalten und Kassen,soweit sie satzungsgemäßfür Zweckedes
Unterrichts, der Erziehung, der Wohltätigkeit, der öffentlichenGesundheitspflege
unter Ausschluß von Erwerbs= oder Sportszwecken,der Wissenschaftoder der
Kunst verwendetwerden1s;

12. Einkünfte der juristischenPersonenund nicht rechtsfähigenVereine, insbesondere
der Anstalten und Kassen,soweit sie satzungsgemäßzu fortlaufendenUnterhalts=
beiträgen oder zu Unterstützungenin Kranken=,Sterbe= oder Notfällen oder
im Falle der Arbeitslosigkeit an die Mitglieder oder deren Hinterbliebenever=
wendet werden.

Den Maßstab für die Veranlagung bildet das steuerbareJahreseinkommen.
Das G. hat die Durchschnittsberechnungenfür das Einkommen möglichst be=

seitigtund bestimmt,daß das steuerbareJahreseinkommennachdemStande derVer=
mögens=,Besitz=und Einkommensverhältnisseam 1. Oktober des dem Steuerjahre
vorausgehendenJahres (Steuervorjahres) zu ermitteln sei. Anderungen, die sichnach
diesemZeitpunkte bis zum Beginne des Steuerjahres an demStande dieserVerhältnisse
ergeben, sind bei der Festsetzungdes steuerbarenEinkommens zu berücksichtigenund
könnennoch im Rechtsmittelwegegeltendgemachtwerden.

Für Veranlagungen, die im Laufe des Steuerjahres einzutreten haben, ist der
Stand dieser Verhältnisse bei Beginn der Steuerpflicht zugrundezu legen. Mit dieser

*Hierher gehörennachR.Mil.G. v. 2. März 1874 (R.G.Bl. S. 58) § 46 die militärischen
Einkünfte derVessonen des Unteroffiziers=undGemeinenstandesund für denFall der Mobilmachung
des Heeresdie Militäreinkünfte aller Angehörigendes aktivenHeeres. Hierher gehörtauchdieBe=
soldung der Hartschiere (Wever 15 S. 103, M. B. v. 15. Sept. 1880 Düa aber nicht der Gen=
darmerievom Stabsoberwachtmeisterabwärts, da derenBesoldung auf Grunddes Beamten=G.ge=
währt wird. Ferner sind frei Einkünfte auf Grund desR.DoppelSt. G. s. o.

10Val. Art. 2 d. Einf.G. u. oben§ 165.
11Vgl. unten § 170. Einküntte aus demWandergew.Betrieb außerhalbBayerns, der nicht

unter das Sondergesetzfällt, sind nach§ 3 Abs. IV d.Doppel=St.G. in Bayern zu verstenern,sofern
der Unternehmer in Bayern steuerpflichtig ist.

½ Hierhergehorendie Entschävigungender LandtagsAbgeordneten,Schen usw.
15 Hierinliegt eine wesentlicheAnderung in der Besteuerungdes Stiftungsvermögens,das

nun im oben bez.Rahmen durchwegvon der Eink.St frei ist, aber den Ertragssteuernunterliegt.
Kap. R. t.G. Art.4 Z. 1, geändertdurchArt. 63 d. A.G. z. R.Vers.O. Agl. unten&175Anm. 35.
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Maßgabe sind feststehendeEinkünfte aus Kapitalvermögen und aus Beruf“ ufw.
mit dem für das Steuerjahr zu erwartendenJahresbetrag, alle übrigen Einkünfte
nach dem Ergebnissedes der Veranlagung unmittelbar vorausgegangenenBetriebs=
oder Kalenderjahres, nötigenfalls nach dem mutmaßlichenJahresergebnis anzusetzen.
Als der Veranlagung unmittelbar vorausgegangen ist das letzte Betriebsjahr an=
zusehen,dessenErgebnissezur Zeit der Abgabe der Steuererklärung festgestelltwerden
können.

Die gleichenGrundsätze gelten für die Berechnung der Betriebsausgaben und
Schuldzinsen, die an den Roheinkünften als Betriebsausgabenabziehbar sind.

Die abziehbarenVerbrauchsausgabenund diemit diesenabziehbarenSchuldzinsen
(Art. 12 Abs. II) fsindnach dem Stande an dem für die Vermögens=,Besitz=und Ein=

maßgebendenZeitpunkte(1. Oktober des Steuervorjahres)zu
berechnen.

BesondereVorschriftengebeneingehendeAnweisungenfür die Ermittlung der
Reineinkünfteausdenvier Einkommensquellen,nämlichausGrundvermögen15,Gewerbe=
betrieb16, Kapitalvermögen17 und aus Beruf oder aus sonstigenBezügen18. Wenn
auch damit der Umfang der Einkünfte möglichstgenau umschriebenist, so liegt darin
doch keineerschöpfendeBestimmungdes einzelnensteuerbarenEinkommens.

Die Reineinkünfte aus Grundvermögen umfassenden Reinertrag aus
jeder Art Nutzung von Grundstückenund Gebäuden und aus dem Betriebe der Land=
und der Forstwirtschaft.

Der Reinertrag ist bei verpachtetenoder vermietetenGrundstückenund Gebäuden
für den Verpächter oder Vermieter aus den Pacht= und Mietzinsen, dem Geldwerte
der dem Pächter oder Mieter obliegendenNatural- und sonstigenNebenleistungenund
demGeldwerteder demVerpächteroderVermieter vorbehaltenenNutzungenzu berechnen.

Bei Gebäuden oder Gebäudeteilen,die vom Steuerpflichtigenfür sich, seineHaus=
haltungsangehörigenund seine Bedienstetenzu Wohnungs- und Hauswirtschaftszwecken
benütztwerden,ist der örtlicheMietwert, bei dendiesenZweckendienendenZugehörungen
(Hofräumen, Hausgärten, Parkanlagen usw.) der Geldwert der Nutzung anzuschlagen.

Soweit Gebäude oder GebäudeteilenebstZugehörungenzum Betriebe der Land=
und der Forstwirtschaft, zum Gewerbebetrieboder zur Ausübung eines sonstigenBe=
rufes des Steuerpflichtigendienen, ist ihr Nutzungswert nicht eigens anzuschlagen.

Bei derErmittlung des Reinertragsaus demBetriebeder Land=und derForst=
aus4. mit eigenemoder erpachtetemGrundbesitze sind insbesonderein Betracht
zu ziehen:

1. derErlös für die Haupt=und Nebenerzeugnissedes Betriebes, die gegenBar=
zahlung, " Kredit oder gegensonstigeVorteile veräußert oder zur Nutzung
überlassenwerden;

2. der nachörtlichen Mittelpreisen anzuschlagendeGeldwert derHaupt=und Neben=
erzeugnissedes Betriebes, die der Steuerpflichtige für seineHauswirtschafts=
zweckeverwendet;

3. der Geldwert der Erzeugnisseund Vorräte des Betriebes, die am Schlussedes
Betriebsjahres noch vorhandensind.

Dagegenist der Geldwert des aus demVorjahr übergegangenenBestandesan
ErzeugnissenundVorrätenabzusetzen.Bei Betrieben,in denender Bestandan Erzeug=
nissenund Vorräten am Schlusseder einzelnenJahre wesentlichenSchwankungennicht
zu unterliegenpflegt, kann dessenGeldwert sowohl bei den Einnahmen als bei den
Ausgabenunberücksichtigtbleiben.

Auch ErgebnisseaußergewöhnlicherNutzungensind in Betrachtzu ziehen. Für
außerordentlicheWaldnutzungen,die durch Naturereignisseverursachtsind und über die
regelmäßigeNutzung wesentlichhinausgehen,gilt jedochfolgendes:

1 Art. 7 Abs. I Z. 3 u. 4. 1I5Art. 13. 16 Art. 14.
17 Art. 15. 18 Art. 16.
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1. ein Mehrerlös, der zur Ergänzung der Waldrente der nächstenJahre zurück=
gestelltwird, bleibt außer Betracht;

2. für einenMehrerlös,der nichtunterZiff. 1 fällt, wird die Steuer nachdem
Hundertsatzebemessen,nach dem sichdie Steuer für das EinkommennachAbzug
des außerordentlichenMehrerlöses tarifmäßig berechnet.

Für landwirtschaftlicheNebenbetriebe,wieBrauereien,Ziegeleien,Bodensubstanz=
nutzungen, die in keiner unmittelbaren Verbindung mit dem Hauptbetriebestehen,ist
der Reinertrag nach den Vorschriften des Art. 14 zu berechnen.

Werden vom Steuerpflichtigenüber denBetrieb der Land=und der Forstwirtschaft
geordnete,den Reinertrag nachweisendeBücher geführt, so haben die Bücherabschlüsse
einen Anhalt für die Ermittlung zu bilden.

Die Reineinkünfte aus Gewerbebetrieb umfassenden Reinertrag aus
Gewerbs=,Handels=und Bergbauunternehmungen.

Bei Steuerpflichtigen,die Handelsbüchernach Vorschrift der §§ 38 u. ff. des
Handelsgesetzbuchsführen, ist der Reinertragunter Beachtungder steuerrechtlichenVor=
schriften nach den Grundsätzen zu berechnen,die für die Inventur und die Bilanz
durch das Handelsgesetzbuchvorgeschriebensind und sonstdem Gebrauch eines ordent=
lichenKaufmannsentsprechen.

Fehlt eine solcheBuchführung, so ist der Reinertrag unter Beachtungder steuer=
gesetzlichenVorschriften aus der Gegenüberstellungder jährlichen Betriebseinnahmen
und Betriebsausgabenzu ermitteln.

Zum Ertrage sind insbesonderedie Erlöse für die gegenBarzahlung und auf
Kredit verkauftenErzeugnisseund Waren, die für geschäftlicheodergewerblicheLeistungen
gewährtenoder bedungenenGegenleistungenund der Geldwert der vom Steuerpflichtigen
für seine HauswirtschaftszweckeverwendetenErzeugnisseund Waren des Betriebes zu
rechnen. Dieser Geldwert ist nach den im Betrieb üblichenVerkaufspreisenund. falls
sich hierfür kein Anhalt bietet, nach den örtlichen Mittelpreisen anzuschlagen.

Bei denim Art. 1 Abs. I Ziff. 4à besondersbezeichnetenErwerbsgesellschaften
sind an dem steuerbarenReinertrage zwei vom Hundert des eingezahltenAktienkapitals,
der eingezahltenStammanteile oder Geschäftsanteileder Mitglieder und bei Berg=
gewerkschaftenzwei vom Hundert des Grundkapitals aus Erwerbspreis und Kosten
der Anlage und Erweiterung der Einrichtung bis zum Höchstbetragevon fünfzig vom
HundertdiesesReinertragsvor der Steuerberechnungabzusetzen.
6 Für den Reinertrag der nicht nach Art. 1 Abs. 1 Ziff. 4 steuerpflichtigenGe=
sellschaftensind die einzelnenGesellschafternach Maßgabe ihrer Anteile steuerpflichtig.

Die Reineinkünfte aus Kapitalvermögemn umffasseninsbesondere:
1. Zinsen und Renten aus Anleihen, Darlehen, Grund= und Rentenschulden,

Sparkasseneinlagen, Kontokorrentguthabenund sonstigen Kapitalforderungen,
sowie aus verzinslich gewordenenZins= und anderen Ausständen, ferner ver=
erblichesonstigeRentenbezüge;

2. Dividenden, Zinsen, Ausbeuten und sonstige Gewinnanteile von Aktien=
gesellschaften,Gesellschaftenm. b. H., Genossenschaften,stillen Gesellschaften,
Berggewerkschaften,ferner auch Gewinnanteile der Kommanditistenbei Kom=
manditgesellschaftenauf Aktien;

3. Jinsen und Gewinne, die in unverzinslichenKapitalforderungen(Zielforderungen,
Sechseln,Schatzscheinenusw.) dadurch inbegriffensind, daß ein höheresals

das ursprünglichhingegebeneKapital zurückgewährtwird; als solcheZinsen
und Gewinne sind im Zweifelsfallevier vom Hundert des Nennwertsder
Forderungen anzusetzen.

Fallen derartige Einkünfte im Betrieb eines Gewerbes, insbesondereaus dem
gewerblichenBetriebskapital an, so sind sie zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb
zu rechnen.

Die Reineinkünfte aus Beruf und an sonstigenBezügen umfassenins=
besondere:
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1. Die Lohn=,Gehalts=und anderenBezüge der Arbeiter, Dienstboten,Gewerbe=
und Handlungsgehilfen und der übrigen im Privatdienst angestelltenoder be=
schäftigtenPersonen;

2, die Gehalts=und anderenBezügeder im Hof=, Staats=odersonstigenöffent=
lichen Dienste angestelltenoder beschäftigtenPersonen;

3. den Erwerb aus wissenschaftlicher,künstlerischer,schriftstellerischer,unter=
richtenderodererziehenderTätigkeit,aus derBerufstätigkeitderArzte, Rechts=
anwälte, Architekten.Ingenieure und der Ausübung ähnlicherBerufsarten und
aus sonstigergewinnbringenderBeschäftigung;

4. die Pensionen, Wartegelder, Ruhegehalteund anderenständigenmit Rücksicht
auf frühere Arbeitsleistung, private oder öffentlicheDienstleistungoder Berufs=
tätigkeit zustehendenBezüge;

5. die nichtvererblichenRenten jeder Art, namentlichLeibrenten,Zeitrenten, Ver=
sicherungsrentenund sonstigenwiederkehrendenBezüge, sofern sie nicht unter
Art. 13 bis 15 fallen. SolcheRentenundBezügesindjedochbeimEmpfänger
nur insoweit steuerbar,als die Leistungenvom Geberan seinemEinkommen
abziehbar sind (Art. 12 Abs. III Ziff. 4). Zuwendungen, die herkömmlich,
wenn auch ohnebesondereZusicherung,für eineDienstleistungoderberufliche
Tätigkeitgewährtwerden,sindzu densteuerbarenEinkünftenzu rechnen.

Bei den im Privatdienste stehendenPersonen bleiben Bezüge, die nach Ver=
einbarung zur Bestreitung eines ausschließlichdienstlichenAufwandes gewährt werden,
insoweit außer Ansatz, als ihr Betrag den regelmäßigenwirklichen Aufwand hierfür
nicht übersteigt. · -

Bei den im Hof=, Staats= oder sonstigenöffentlichenDienste angestelltenoder
beschäftigtenPersonenbleibenBezüge, die nachBestimmungder zuständigenStellen
zur Bestreitung des Dienstaufwandesgewährt werden, außer Ansatz.

Die Steuerveranlagung für die einjährige Steuerperiode(Rechnungsjahr
—Steuerjahr) wird durch die Rentämter unter Beihilfe der Gemeindebehörden,welche
Personenverzeichnisseder Steuerpflichtigen zu liesern haben, vorbereitett?. Die
GemeindebehördenerholennachöffentlicherAufforderungvon denHausbesitzernHaus=
listen20 mit Angabe der steuerpflichtigenInwohner, der Mieten, Geschäfts=und Ge=
werberäume,von den Arbeitgebern Lohnlisten2: mit Angabe des vom Arbeitgeberher=
rührendenEinkommensihrer Arbeiter und Angestelltenund derenHinterbliebenen.
Diese Listen sind von der Gemeindebehördezu prüfen und zu ergänzen?.

Diese Unterlagen werden ergänzt durch die gesetzlichvorgeschriebenenSteuer=
erklärungen?s jener Pflichtigen, welche ein steuerbaresEinkommen von mehr als
2000 Mk. beziehenoder für das letzteSteuerjahrmit einemEinkommennachdiesem
Gesetz im Jahresbetrage von mehr als 2000 Mk. veranlagt waren; diesehaben auf
öffentlicheAufforderung eine Steuererklärung abzugeben.

Die steuerpflichtigenErwerbsgesellschaftenusw. sind gehalten, auf die öffentliche
Aufforderung ohne Rücksicht auf den Betrag ihres Einkommens eine Steuererklärung
abzugeben.Außerdemistzur AbgabeeinerSteuererklärungverpflichtet,wer hierzube=
sonders aufgefordert wird Eine Steuererklärung kann auch abgeben,wer nach vor=
stehendenVorschriften zur Steuererklärung nicht verpflichtetist.

Die Erfüllung der Steuererklärungspflichtdurcheinenvon mehrerenVertretern
oder Bevollmächtigtenbefreit die übrigen Vertreter oder Bevollmächtigten von dieser
Verpflichtung.

Die Staatsregierungist ermächtigt,in denFällen der Art. 3, 4 die Steuer=
erklärung zu erlassen“.

16Art. 23. 20Art. 24. « Art. 23. *: Art. 26.
26 Art. 27. Uber die Erklärungsabgabe für Minderjährige, Abwesende usw. juristische

Personenf. Abs. V—VII.
4 Dies ist hinsichtlichderin Art. 3 3Z.2, 3, Art. 4, Z. 1, 2,4 bezeichnetensteuerfreienPer=

ionenund Rechtssfubjekte(s. unten § 175)geschehen,soweitsie kein Gewerbe betreiben.V.V. 17.
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Die öffentlicheAufforderung zur Abgabeder Steuererklärungerläßt die Gemeinde=
behörde die besonderedas Rentamt unter Vorsetzungeiner Frist von mindestenszwei

ochen.
Die Steuererklärung ist auf dem vorgeschriebenenFormulare bei der Gemeinde=

behörde schriftlich oder zu Protokoll unter der Versicherungabzugeben, daß die An=
gaben nach bestemWissen und Gewissengemachtsind. Die schriftlicheSteuererklärung
darf auch verschlossenabgegebenwerden; die Gemeindebehördehat eine verschlossenab=
gegebeneSteuererklärung uneröffnet dem Rentamte vorzulegen, wenn der Name des
Erklärenden auf dem Umschlagersichtlichgemachtist.

Soweit es sich um Einkommen handelt, das seiner Natur nach nur durch
Schätzung zu ermitteln ist, genügt es, in die Steuererklärung statt der ziffermäßigen
Angabe des Einkommens die tatsächlichenNachweisungenaufzunehmen, deren es zur
Schätzungbedarf.

Wird die geboteneSteuererklärung innerhalb der festgesetztenFrist nicht ab=
gegeben, so hat der Steuerpflichtige neben der im Veranlagungs=und Rechtsmittel=
verfahren endgültig festgesetztenSteuer einen Zuschlag von fünf vom Hundert zu
zahlen. Wird auf die vom Rentamt oder vom Steuerausschusseergangenebesondere
Aufforderung die Steuererklärung innerhalb der festgesetztenFrist nicht abgegeben,so
hat der Steuerpflichtige— unbeschadetdes verwirkten Zuschlags —einen Zuschlag
von zehn vom Hundert zu zahlen.

Die Festsetzungdes Zuschlags erfolgt durch das Rentamt; sie hat zu unter=
bleiben und kann zurückgenommenwerden, wenn Umständedargetan werden, welche
die Versäumnis entschuldbarmachen. Gegendie Festsetzungist Einspruch zur Regierung,
Kammerder Finanzen,zulässig. Dieseentscheidetendgültig. Der Einspruchhat keine
aufschiebendeWirkung?. Wird die Steuer im Laufe des Jahres auf Grund der
Art. 67, 68 abgemindertoder abgeschrieben,so tritt auch eine entsprechendeAb=
minderung oder die Abschreibungdes Zuschlags ein.

Den Steuererklärungen der bezeichnetensteuerpflichtigenErwerbsgesellschaften?
usw. sind die Geschäftsberichte,Jahresabschlüsse(Bilanzen, Gewinn= und Verlust=
rechnungen), die neuestenSatzungen sowie gegebenenfallsdie darauf bezüglichenBe=
schlüsseder Generalversammlungbeizufügen.

Die Gemeindebehördehat dieSteuererklärungen,wennsienichtverschlossenüber=
gebenwurden, einzusehenund augenfälligeMängel oder Unrichtigkeitensoweit tunlich
im Einvernehmen mit dem Steuerpflichtigenzu beseitigen. Soweit dieseBerichtigung
wegenWeigerungoderVerhinderungdes Beteiligtennichtmöglicherscheint,hat die
Gemeindebehördehiervon auf der SteuererklärungVormerkung zu machen.

Binnen längstensdrei Wochen nachAblauf der in der öffentlichenAufforderung
für die Abgabe der SteuererklärungenbestimmtenFrist hat die Gemeindebehördedas
Personenverzeichnismit denHaus=und Lohnlistensowiedie Steuererklärungennebst
den Nachweisenüber den Vollzug der Aufforderungdem Rentamtezu übersenden.
Für größereGemeindenkanndieseFrist durchdie Regierung,Kammerder Finanzen,
verlängert werden?7.

Das Rentamt? hat die SteuererklärungennebstUnterlagen auf ihre Vollständig=
keit und Richtigkeit zu prüfen, über die Vermögens=, Erwerbs= und Einkommens=
verhältnisseder Pflichtigen möglichstgenaueNachrichten einzuziehensowie überhaupt
die Merkmalezu sammeln,die ein Urteil überdas in Ansatzzu bringendeEinkommen
zu begründenvermögen.

Das Rentamt ist befugt unter Vorsetzungeiner angemessenenFrist:
Personen,die eineSteuererklärungnicht abgegebenhaben,zur Steuererklärung
aufzufordern,
Personen, die eine unvollständige Steuererklärung abgegebenhaben, zur Er=
gänzunganzuhalten,

25Art. 33. *6Art. 1 Abs. 1 Z. 4a mit Art. 32. 27Art. 33.
Art. 34.
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von denPflichtigenauf bestimmteFragen schriftlicheodermündlicheAuskunft
über ihre Erwerbs= und Einkommensverhältnissesowieüber die sonstigenfür ihre
Veranlagung wesentlichenTatsachenzu verlangen, insbesonderebei Einkünften
aus Kapitalvermögen den Pflichtigen die Einreichung eines Verzeichnissesder
einzelnen Kapitalforderungen und Renten aufzuerlegen, ferner Pflichtige, die
Schuldzinsenoder sonstigeLasten zum Abzuge bringen, zu veranlassen,die Be=
rechtigungdieser Abzugspostenunter Benennung der Empfangsberechtigtendar=
zutun,
die steuerpflichtigenErwerbsgesellschaftenusw. zur Einreichung ihrer Geschäfts=
berichte usw., soweit deren Vorlage nicht auf die öffentlicheAufforderung er=
folgt ist, zu veranlassen.

Das Rentamtist fernerbefugt: ·
die Betriebsräume des Steuerpflichtigenbesichtigenzu lassen,endlichAuskunfts⸗
personenund Sachverständigezu vernehmen.

Die Gemeindebehördensind verpflichtet?", bei der Beschaffungder erforderlichen
NachrichtenüberdieVermögens=,Erwerbs=undEinkommensverhältnissederPflichtigen,
danmnüber das Vorhandensein etwaiger Steuer=Befreiungs=oder =Ermäßigungsgründe
mitzuwirken.

Sämtliche öffentlicheBehörden einschließlichder Notariate haben nach näherer
Bestimmung der Staatsregierung auf Grund der ihnen zur Verfügung stehendenamt=
lichen Behelfe dem Rentamte auf Verlangen Aufschlüssezu erteilen und die Einsicht
dieser Behelfe zu gestatten.

Soweit besonderedienstlicheRücksichtenentgegenstehen,finden dieseVorschriften
keine Anwendung00.

Sämtliche Kosten des Verfahrens, soweit sie sich nicht auf Verrichtungen be=
ziehen, die den Gemeindebehördenzugewiesensind, und soweit sie nicht von dem
Steuerpflichtigen getragen werden müssen, fallen der Staatskasse51, die in dem Be=
rufungs=und BeschwerdeverfahrenerwachsenenKostendemSteuerpflichtigenzur Last,
wenn er in diesemVerfahrenvollständigunterlegenist. Wird demRechtsmittelnur
zum Teil stattgegeben,so kann die entscheidendeStelle demSteuerpflichtigendie Kosten
ganz oder zum Teil überbürden58.

Die auf die Veranlagung erwachsendenVerhandlungen sind gebührenfrei. In
diese Gebührenfreiheit ist das Verfahren vor den Steuerausschüsseninfolge von Be=
rufungen und von Einsprüchen eingeschlossen.Im übrigen bemißt sichdie Gebühren=
pflicht im Rechtsmittelverfahrennach den Vorschriften des Gebührengesetzes3.

Die RegelungderdenMitgliedernderSteuerausschüsseundBerufungskommissionen,
dann der Oberberufungskommissionfür Reisekostenund Zeitverlust zu gewährenden
Entschädigung erfolgt durch die Staatsregierung. Das Gleiche gilt hinsichtlich der
Vergütungen an Auskunftspersonenund Sachverständige.

Soweit dieseKosten nicht als solchedes Rechtsmittelverfahrensvon demSteuer=
pflichtigen zu tragen sind, sind sie auf die Staatskassezu übernehmen".

§5#167. Die Grundsteuer. Die Steuerreformhat an den Grundsätzender
bisherigenErtragssteuer=Gesetzenur sovielgeändert,als die Einführungder allgemeinen
Einkommensteuerund die Mängel der Gesetzenotwendig erscheinenließen. Demnach
baut sich auchdas geltendeGrundsteuerrechtauf der in den Jahren 1829—1866
durchgeführtenBonitierung und dem hierauf ruhendenErtragskataster auf.

29 Art. 35.
30 Keine Auskunft habenzu gebendie GemeindenüberSpartasseneinlagenund Verhältnisse,

die ihnen im rein bürgerlichenGeschäftsverkehrbekanntwerden,die K. Bank überDepots usw., val.
auch Just.M.B. v. 14. Juli 1911(M. Bl. S. 285). Auch die Vertehrsanstaltenhaben keineAuf=
schlüsseüber Privatverhältnissezu erteilen.die ihnenunterdemPost=oderTelegraphengeheimnisoder
im Betriebe des Frachtgeschäftesbekanntwerden.

Vgl. Art. 85. : Vgl. im einzelnenArt. 86.
*8Art. 87. Geb.G. Art. 201ff.
3“ Art. 88.
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Das Grundsteuergesetzsagt!: „Die definitiveGrundsteuer ist einedirekteStaats=
auflagevon Grund und Boden.“

Verkehrswegeeinschließlichder Eisenbahnkörper, Kirchhöfe, kahle Felsen, durch
Naturereignisse?unwiederbringlichertraglos gemachtePlätze, unausgetrockneteSümpfe,
die wederWeide nochStreu gewähren,unterliegender Grundsteuernicht. Ebenso=
wenig die unterirdischenGrubenfelder der Bergwerkes.

„Für die Grundsteuerwird nur eineeinsacheBeitragsgrößeausgemittelt,und
es bleibt dieselbeunverändert", solange der Besteuerungsgegenstanddauert.““ Dieser
Unveränderlichkeitder Steueranlage(Grundsteuerverhältniszahl)siehtdie Veränderlich=
keit des Steuersatzesgegenüber.

Den Besteuerungsmaßstabbildet der mitteljährige Ertrag des Grundstückes?,
welcheraus demFlächeninhalteund der natürlichenErtragsfähigkeiterhobenwird.
Aiei, Ertrag bestehtbei allen Arten des Anbaues nur in dem Haupterzeugnisse,
nämli

1. bei Ackernim mittlerenKörnerertragenachAbzugder Aussaat, unterFrei=
belassungdes Strohes, der Früchteder Brache, der Weideund aller sonstigenwirt=
schaftlichenNebennutzungen,

2. bei Wiesen in dem mitteljährigen Ertrage an Heu und Grummet,
3. bei Waldungenin dem nachhaltigenHolzertragenachder Wirtschaftsweise,

welche der Holzgattung entspricht, und unter Freibelassungder Forstnebennutzungen,
4. bei allen übrigen Gründen in dem den Hauptanbauartenangeglichenen

Ertrages.
Der Flächeninhaltder Grundstückewird durchVermessungund Berechnung,die

natürlicheErtragsfähigkeitdurchErtragsausmittelung(Bonitierung)beiMustergründen
gefunden,mit welchendie übrigen Grundstückeverglichenund hiernach in Klassen ge=
bracht werden?. Nur bei Fischwassernwird letzteres Verfahren nicht eingeschlagen,
sondernder Ertrag der Fischrechtedurch Liquidation, Selbstangabeund kontrollierende
Schätzungermittelt und ausgeschiedennach besonderenKatastern besteuert10.

Die Vermessung der Grundstücke!1 richtet sich nach den Bestimmungen des
Grundsteuergesetzesund der hierzu erlassenenVollzugsvorschriften12.

Das Vermessungswesenwar ursprünglich12 unter die Leitung einer Steuer=
katasterkommissiongestellt,dienachVollendungihrerHauptaufgabe1 durcheinKataster=
bureau ersetztwurde1/. Dasselbe unterstehtdem Finanzministerium.

Bei den Kreisregierungen,Kammern der Finanzen, sind Steuerräte und Steuer=
assessorenaufgestellt . daneben sind Kreisgeometerals Gehilfen bei Überwachungdes
äußeren Ummessungsdienstestätig. Den letzterenhaben die Messungsämter zu be=

1 32. AUberdie Entwicklung der Grundsteuervgl. Annalen 1905 S. 811f.
: Uberkiesung, Verschüttung, Abschwemmung. Ges. § 36.
"Auch bei Anderungen in der Art des Anbaues. Anders natürlich, wenn ein Grundstück

aufhört, unter die Bestimmung des § 36 zu fallen, oder unter dieselbe fällt.
Vgl. dazu Flurbereinigungs=G.v. 29. Mai 1886(G.V.Bl. S. 271) Art. 11.

* Huotitätssteuer.Ges. § 86.
1 ÜberdenBegriff „Grundstück“= Englert, Die Ortsgemeindeumlagenvon unbeweglichem

Besitze nach bayer. Rechte, München 1887, S. 7.
sGes. §5. · IoGes.§8... DGes..7. .
1 Vgl. hierher J. Hock a. a. II S. 15 ff., IV S. 115.
11Ges. §§ 10, 11, 20. DazuV. O. v. 19.Jan. 1830(R.Bl. S. 89), Instr. für neueKatoster=

messungenv. 15. Fibr. 1898 G.V.Bl. S. 51) u. 10. Okt. 1901. S. auch Glock S. 393. Über
die Messungs=und Abmarkungsgebührens. Weber 35 S. 77. Bl. 46 S. 52 ff. Uber die Offen=
legungdesGrundsteuerkatastersvgl. Art. 134A G. z B.G.B. #. v. 23. Jan.1887 (Weber 19
S. 401). Uber den Schutz der Meßzeichenusw. Ges. §§ 12—14. Agl. Flurbereinigungsges.v.
29. Mai 186 Art. 42.

13 R.Bl. 1829 S. 141. 14 R. Bl. 1872 S. 161.
15Näheres bei J. Hock a. a. O. I S goff.: s. ferner V.O. v. 4. Juni 1892 (G.V.Bl.

182)§3. Hierzu § 3 d. V.O v. 15. Dez. 1908(G. . Bl. S. 1094).
16Über die frühereOrganisation vgl. 2. Aufl. 11 S 432. V.O. v. 15. Dez. 1908 (G.V Bl.

S. 1094). Die Verkehrsverwaltunghat besondereMessungsämterbei den Eisenbahndirektionen
f. V.O. v. 12. Sept. 1909 (G.V Bl. S. 677). Denkschrift in der Verh. d. Abg.K. 1907/08Nr. 441.
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sorgen,deren jedemein bestimmterVermessungsbezirk17angewiesenist. Die Vorstände
dieser Behörden!3 heißenOber=oder Bezirks=Geometer.

Jeder Verwaltungsdistrikt ist in mehrereSteuerbezirke („Steuergemeinden“)7°
geteilt,die „nachunwandelbaren,keinGrundstückdurchschneidenden,an sichgeographisch
geschlossenenGrenzen gebildet“sind 71.

Die Kosten der Messung?, mit Ausnahme der Kosten der Verpflockung und
Markungsvorweisung"'sder Grundstücke,trägt die Staatskasse. Die Grundbesitzer
habendie Grenzbezeichnungihrer Grundstückemittels Verpflockungzu bewerkstelligen
und haftenfür Aufrechthaltungder letzterenbis nachvollendeterMessungund Revision?“.
Außerdemsind die Grenzender Ortsfluren?“ durch Marken zu bezeichnenund die
Perimeter der Gemeindegrenzenden Feldmessernauszuweisen76.

Für jedenSteuerbezirk(„Steuergemeinde")ist ein besondererPlan gefertigt,
der die Grenzender Ortsgemeindenund Ortsflurendarstellt,die Hauptfeldabteilungen
benenntund bei jedemeinzelnenGrundstückedie unveränderlichelaufendePlannummer
sowie die polizeiliche Haus= oder Besitznummerangibt. Jede Ortsgemeinde erhält
hiervon unentgeltlichzweiAbdrücke,wovon der eine, der numerierteoder Extraditions=
plan, von der Katasterstelle ausgefertigt ist und unverändert im Gemeindearchive auf=
bewahrt werdenmuß, während der andere, der Umschreibplan, zur Nachtragung der
Veränderungendient7.

Bezüglich der Ermittelung der Ertragsfähigkeit der Grundstücke schreibt das
Gesetzs folgendesvor.

Die unmittelbareErtragsfeststellung(Bonitrierung)geschiehtnur beidenMuster=
gründen. Als solchesollen ausschließlichGrundstückedienen, die besondereVorzüge
oder Gebrechennicht aufweisen;die Ertragsfähigkeit der Mustergründe soll nach ihrer
natürlichen Entwicklung bei gewöhnlichem,gemeinüblichemWirtschaftsfleiße bemessen
werden25.

Die Ertragsfähigkeit der Grundstückewird durch Einreihung in Bonitätsklassen
ausgedrückt. Die Höhe der Klasse bestimmt sich nach der Zahl von ⅛ Scheffeln
(—27,7947 1)Korn (Roggen)mitteljährigenErtrages vom Tagewerke(3407,27qm).
Das / Scheffel Korn kommt in Geld zu 1 fl. in Ansatz. Alle übrigen Getreide=
arten bei den Ackern30 und alle Erträge bei den anderenHauptanbauartens1 werden
regelmäßignachfestem,gesetzlichemSatze auf ½ ScheffelKorn umgerechnet.2/8Scheffel
Weizen oderKorn, 1/8 ScheffelGerste,2 ScheffelHafer oderFesen(Dinkel,Spelz)
geltengleich1 ScheffelKorn, 12/2Ztr. Heu oderGrummetgleich½8ScheffelKorns=.
Bei den Waldungen34 soll durch die Sachverständigenund Eigentümererhobenwerden,
welche Menge Holzes auf dem Stamme mit Rücksichtauf die Preise des Standortes
⅛ Scheffel Korn gleich zu achtensei.
" Die Aufstellung von Mustergründen erfolgt nach Bonitierungsbezirkenund nur
bei den Hauptanbauarten36. Dabei werden auch „Grenzmusterplätze“bestimmt,welche
verschiedenenBonitierungsbezirkengemeinsamsind7.

!7 Einteilung s. Weber 14 S. 287, Glock S. 459. #
1'8Über die Vorbildung val. V.O. v. 29. Juni 1899,Glock S. 456.
1° VO. v. 15. Dez. 1908§ 5. FM. Bl. 1907 S. 117. Glock a. a. O. S. 460 (Gebühren).

Die Gebührenwerdenjetztfür die Staatskasseerhoben.
20 Vgl. oben § 104; G. v. Kahr, Gem. Ord. f. d. Landest. diess. d. Rh. 1 S. ö1 ff.
21 Ges. § 62. 22 Ges. §§ 15, 16 Abs. I, II, 113.
25 Mgl. oben § 109. :6 Ges. & 17.
27 Ges. §§ 18, 19. V V. bei Glock S. 333.
28 Dazu Instr. für die Bonitierung u. Klassifikation v. 19. Jan. 1830 (R. Bl. S. 227).
„„Gef.E 21,22. « · «
30 Bei diesen wird Dreifelderwirtschaft angenommen und daher das dritte Jahr abgezogen.
31Bes. Vorschr.für die Alpen. Ges. & 29, Instr. § 37. Bezüglich der Eggarten (Gründe

mit abwechselnderBenützung) Instr. 8§ 30, 31. ’ ·
UskachiieiicinMaßebzmGewichtc:148,2384,296,4768’,44437152Litcr.93’9.·iKilogranini.

DerAiisahbeimbeu»soll·zumgesetzlichenAnhaltspuiiktsürdriiSchätzekdieneii,dimselbenabcr
gleichwohlfreigelassensein, auf die Qualität desHeues billige Rücksichtzu nehmen.“

33 In 9* 32—35 “ Ges. 83 26, 28. « «95(«85i-s.d"-’3«...3.——..·
LSGLLKSZSADLILUL 3: Instr. 2.
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Gültige Muster sollen nur jene sein, bei welchendie Gesamtertragsangabender
Eigentümer usw. und der absoluten Mehrheit der Schätzer nicht um ¼ Metzen
(9,2649 1) Korn für das Tagwerk und bei welchenderen einzelneAngaben über Aus=
saat und Ernte nicht auffallend voneinanderabweichens8.

Zum Zwecke der Bonitierung werden von der Staatsregierung Bonitierungs=
bezirke gebildet. Das Bonitierungsgeschäftwird von einem königlichenKommissar
unter Anwesenheit des Vorstandes der Distriktsverwaltungsbehörde geleitet. Die
Bonitierung geschiehtdurch Taxatoren, die aus mittelbarerWahl durch die Gemeinden
hervorgehen.Die Katasterstelleruft sie zum Diensteund gibt ihnen einenOber=
taxatorbei30.

Für die übrigen Anbauarten außer Ackern, Wiesen und Waldungen werden
Mustergründenichtaufgestellt".

An die Bonitierung reiht sichdie Klassifikation"!, die gleichfalls nachdenBoni=
tierungsbezirkenerfolgt. Die Klassifikation geschieht"?nach den für die drei Haupt=
anbauarten aufgestelltenMustergründen unter Berücksichtigungder natürlichen Boden=
güte, der Lage und des Klimas der zu klassifizierendenGrundstücke. Dabei unterliegen
auch die Grundstücke,welchenicht unter die drei Hauptanbauarten fallen, der Klassi=
fikation, indem sie behandeltwerden, als gehörtensie zu einerderselben"8. Das Gesetz
trifft bezüglich der Klassifikation der einzelnenArten solcher Grundstückeeine Reihe
näherer Bestimmungen“". Wenn ursprünglichsteuerfreieGrundstückein nutz=und steuer=
bares Eigentum übergehen, so sind sie bei der Umschreibunganzugleichen5. Die
Klassifikation geschiehtunter Leitung des Obertaxators, der übrigens kein Stimmrecht
hat, und beginnt bei den Grenzmusterplätzen“.

Die Herstellungder Steuerverzeichnisseoder Steuerkataster57 vollzogsich auf
Grund einer Liquidierung, d. h. der Anerkennungder Richtigkeit aller maßgebenden
Feststellungendurchdie Besitzer“s.

Im Anschlussean die Liquidierung vollzog sichunter unmittelbarer Leitung der
Katasterstelledie Katastrierung in der Weise, daß für jede Steuergemeindeein eigenes
Kataster gefertigt wurde. Die abgeschlossenenKataster samt Zweitausfertigung und
Plänen sind der Kreisregierung ausgeantwortet. Jeder Steuerpflichtige erhielt, das
erstemalunentgeltlich,einenKatasterauszug,der gleichfallsunentgeltlichdurchUm=
schreibunglaufend erhalten wird“.

Die Kostender Bonitierung, Klassifizierung,Liquidierung und Katasteranfertigung
trug der Staat 50.

An die ersteAushändigungderKatasterauszügeknüpftedas Beschwerdeverfahren
anö1. Hervorzuhebenaus Kap. VII des Gesetzesist nur, daß Beschwerdengegen
fehlerhafte Messung und unrichtige Berechnung der Katastersätzejederzeitangebracht
werdenkönnen 52. Auch im übrigen ist eine fernereAnwendbarkeitder angeführten
Bestimmungenin einzelnenFällen nichtausgeschlossen.

K über die Erfordernisseder AusstellungeinesM.G. f. §§ 23—25, Instr. § 15.
„5 S. das NähereGes. §§ 25 Abs. 2 u. 3, 37—43, Instr. §§ 8—14.
4 Jur, * 36.
41 Instr.Abschn.III. Vgl. J. Hock a. a. O. II S. 20 ff.
": Verbot der Komplexualschätzung im § 31 des Ges. 18 Ges. § 30.
4 32—35.Vgl auchInst.8§53—58,60.
“5 Undzwar nachdenBestimmungenin §8333, 34. Ges. 8 77.
"* S das NähereGes. §§ 44—46, Instr. 8§861—68.
* Agl. zum folgendenJ. Hock a. a. O. S. 25 ff. Bl. 46 S. 52ff. M. B. v. 4. Dez.

1902 (Weber 32 S. 196), 23. Febr. 1905 (Weber 33 S. 410).
"“8Vgal. im einzelnen Ges. I 61—66 mit 89; Instr. (N.Bl. 1830 S. 301). S. ferner Gef. v.

55.Aug 1831(6.Bl. S. 1); Ges.v.28.März 1852(GBl. S. 165)Art. 4.
Ges. &8 67—70, 81. Vgl. Ges. v. 1. Juli 1834 (G.Bl. S. 69). aber dieAufbewahrung

der Steinplatten, worauf die Katasterpläne lithographiert find (in München),§ 85 des Ges.; val.
auch 1 bbende Beweiskraft der Grundsteuerkataster Bl. f. R. A. 57 S. 158 ff.

es. .
ClBgl2.Aufl.IlS.435.Ges.§87ss.
»Ges.§96.
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Zum Zweckeder Laufenderhaltungder Grundsteuerkataster(Umschreibung)sind

eingehendegesetzlicheAnordnungen? getroffen. Gegenstandder Umschreibungfind
alle Anderungen, welche sich mit den Personen der Besitzer, iv der Art und Weise
des Besitzesoder mit den katastriertenBesitzungenselbstereignen5“.

Jede Besitzänderung, welche eine Umschreibungbedingt, ist bei dem Rentamte
der belegenenSache als der Umschreibbehördeanzumelden55. Die Art der Erfüllung
der Anmeldepflichtwird durchMinisterialvorschriftbestimmt568.Bei Unterlassungder

: hatdasRentamtgegendieParteienvorzugehen,nötigenfallsmit Ordnungs=
rafe"7.

Die Umschreibungengeschehenin eigenenUmschreibkatastern,nur ausnahmsweise
in den Urkatastern58.

§ 168. Die Haussteuer. Wie bei der Grundsteuer(§ 167) erwähnt,hat die
neue Steuergesetzgebungauchan denGrundsätzendesHaussteuer=G.nur wenig geändert.

Die Haussteuerist, wie dasGesetzsagt7, einedirekteStaatsauflage,durchwelche
die Nutzungaus Häusernbelegtwird.

Haus im Sinne des Gesetzesist ein mit der Erde verbundenesgeschlossenes
Bauwerk, das die dauernde Bestimmung und Eignung hat, zum menschlichen
Aufenthalteoder zur Aufbewahrungvon Sachen zu dienen?. Haus im Sinne des
Gesetzes ist ferner nur ein vollendetesBauwerk. lberdies wird auch das vollendete
Gebäude oder der vollendete Bauteils zum Steuergegenstandeoder Bestandteile des
Steuergegenstandes"frühestenserst mit Ablauf des Kalenderjahres, welchesdemJahre
der Bauvollendungfolgt5. Nebengebäudebildenmit demHauptgebäudeeinenSteuer=
gegenstand". Zum Begriffe der ersterengehört, daß sie mit dem Hauptgebäudeohne
Trennung durch fremde Grundstückezusammenhängenund mit demselbendurch eine
Gesamtbestimmungverbundensind. Steuergegenstandist nur das Haus; dieGrund=
flüche des Anwesens unterliegt der Grundsteuers.

fund Besteuerungsmaßstabist die Mietertragsfähigkeit?. Der Mietertrag wird ge=
en l0.

1. wo in wirklichenMietbeständennochAnhaltspunkte(Mietmuster)vorliegen,
durch kontrollierteErhebungder jährlichenMietzinse vermieteterHäuseroderHaus=
teile und durch MieteinschätzungunvermieteterHäuser und Hausteile (Mietsteuer);

5#r§#§71ff. S. ferner G.V. Bl. 1882 S. 49. Das Verfahren ist nunmehr für alle Landes=
teile gleich. Vgl. § 82 Abs. II des ursprünglichenGes. u. Art. 13 Abs. IIa des Ges. v. 19. Mai
1881.V.G.H.12S. 288.

* Ges.§ 71. Hierher gehöreninsbesondereauchZugänge bisher steuerfreienund Abgänge
bisherLeeuerpflichtigenBesitzes.

* Burkhard, Finanzentsch.,S. 226.
56Gef. § 73: M.B v. 23. Febr. 1905 # . S. 39), Glock S. 392.
51NäheresGes. §§ 74—77, 120 Abs. II. Die StrafbescheidekönnendurchBeschwerdezur

Kreisregierung, K. d. F., angefochtenwerden. Die Regierung ist letzteInstanz. Gegen Notare
kann mit Ordnungs=undDienststrafe eingeschrittenwerden.
d 8 zo 81. UberGebührenundMessungskosten9882—84. Flurbereinigungsges.Art. 48.

Ges.§ 1.
* UberdenBegriff A. Seißer, Die G. überdie direktenSteuern, 1887,I S. 87, 7 Englert,

Die Ortsgemeindeumlagen vom unbeweglichen Besitze nach bayer. Rechte, München 1887, S. 2. Die
Bepriffsbestimmungendes Baupolizei=und Strafrechtessind nur mit einiger Vorsicht zu verwerten.
Vgl. in dieserBeziehungEntsch,desOb.G.H. in Gegenst.desStrafrechts usw.V S. 26,VI S. 281,
Rechtspr.d. R.G. in Str S. VI S. 477.
*’* über dieBegriffe Neubauund VollendungdesBauesM. B. v. 4. April 1882§ 20,

4 Es handeltsig also hier um keineSteuerbefreiungim Sinne des Art. 10 Ziff. 26 des
V.G.H.G.And.Auf. 5 13S. 475. » « ,

·Ges.§3-3Ab.l.bs.2u.3(Rov.v.1910)bringenSteuersreiiahresitrKleinioohiiungs-
bauten.inåSinnedesrt.14deSG.überdieLandeskulturrentenanstaltVgl.auch§34.

1ef. & 15.
7 Vgl. oben § 153 („Gebäudekomplex“im Sinne des Enteignungsrechtes),F. Englert

a. a.9. S. Zf.
Gr. St. Ges. § 35. ?7Ges.§ 3.

10Gef.s 4. Vollz.V. 8 4.
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2. wo in wirklichenMietbeständenkeinegenügendenAnhaltspunktederSchätzung
mehr gefundenwerden können,durch die Annahme einer Ertragsgröße, welche sichaus
demFlächeninhalteder überbautenund zu HofräumenbestimmtenPlätze berechnet
(Arealsteuer). Der Flächeninhaltdarf jedochkeinenfallsgeringerals zu 3 a und
keinenfallsgrößerals zu 25 a angesetztwerden11.

Unbedingt, also auch da, wo Mietsteuer eingeführt ist, unterliegender Areal=
steuer:

a) Gebäude,welchedem Betriebe der Landwirtschaft gewidmetsind½;
b) Pfarrhöfe,die nicht in StädtenoderMärkten gelegensind18;
T) Schlösser,die nicht in StädtenoderMärkten gelegenund in derRegelnicht

vermietetsind. Was ein Schloß sei, sagt das Gesetznicht. Es muß daheran=
genommenwerden,daß nur solcheGebäudegemeintsind, denenzur Zeit, als das
Haussteuer=G.in Kraft trat, die BezeichnungSchloß bereits herkömmlichbeigelegt
wurde“.

Bei der Erhebung oder Einschätzungder Miete darf künftig für die Ausgaben
desHausbesitzersfür Wasserzins,Kehrichtabfuhr,Straßenreinigungufw., für Brand=
und sonstigeSchadensversicherungein angemessenerBetrag abgezogenwerden, wenn
in der Miete die Entschädigunghierfür inbegriffenist5.

Bei der Mietsteuerbildet der in Mark ohneBruchteil ausgedrückteJahres=
ertrag, wie er wirklich bestehtodergeschätztist, die Haussteuerverhältniszahl.Der
Jahresertrag darf keinenfalls unter 15 Mk. angesetztwerden16. Bei der Arealsteuer
beträgt die Steuerverhältniszahl soviel Mark, als die Vervielfachung der ohne Bruch=
teil ausgedrücktenZahl der Are mit fünf ergibt7.

Haben sich in einer Gemeindeoder Ortschaft½ die Verhältnisseso wesentlich
geändert, daß an Stelle der dort eingeführtenSteuerform (Miet=, Arealsteuer)die
andereSteuerform zu treten hat, so kannsowohlvon denHaussteuerpflichtigenals auch
von der Steuerbehördedie Einführung der anderenSteuerform(„örtlicheRevision“)
beantragt werden. Über den Antrag hat die vorgesetzteKreisregierung, Kammer der
Finanzen, kollegial nach erholtem Gutachten des Landrates zu entscheiden. Die Ent=
scheidungwird der Gemeindebehördeund demLandratsausschusseschriftlich, denSteuer=
pflichtigen in ortsüblicher Weise durch den Bürgermeister eröffnet. Die Genannten
könnengegendie Entscheidunginnerhalb unerstrecklicherFrist von 14 Tagen Berufung
zum Staatsministerium der Finanzen erheben½.

Die Mietenerhebung und Steuerregelung bei der Mietsteuer hat für eine ganze
Gemeinde oder Ortschaft einzutreten:

1. wenn der Übergangvon der Arealsteuer zur Mietsteuer verfügt ist;
2. wenn eine Mietsteuerrevisionangeordnetist.
In letztererBeziehungist folgendesbestimmt20. In allen GemeindenundOrt=

schaften,in denendie Miersteuer eingeführt ist, findet eine Revision statt, die zunächst
spätestensim Jahre 1913 einzuleiten und dann nach ihrer Vollendung von zehn zu
zehn Jahren zu wiederholenist. In einzelnenGemeindenoder Ortschaften kann das
Finanzministerium auf Antrag der Gemeindevertretungjeweils vor Ablauf dieser
Perioden eine Revision durchführenlassen. »

Eine Einzelregelung der Mietsteuer tritt bei Neubauten ein, und zwar sowohl
bei völligen wie bei teilweisenNeubauten, bei letzterenjedochnur dann, wenn sieeine
wesentlicheAnderung der Mietertragsfähigkeit bewirken51.

11Ges.§ 5 Abs. II.
12Vgl. dazu M B. v. 4. April 1882(G.V.Bl. S. 119)§ 1 Abs. III. .
1#Vgl. § 1Abs. I desGes.,wonachStädte u.Märkte denGegensatzzum„plattenLande“bilden.
1 Vgl. im einzelnen2. Aufl. II S. 437 Anm. 14.
1½G.§4Abf.2,Vollz.V.F 7. 16Ges.F6Abs.I,&5Ab. I.
17 Ges. § 6 Abs. II. Weber 15 S. 301.
18„Ortschaft“ ist aus § 29 zu ergängen. 19Ges. § 28.
2°Ges.§ 29. Bgl. F.M.Bl. 1881S. 260.
1 G. 8#§33,34,35.
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Die Mietenerhebungund Regelung der Haussteuer für eine GemeindeoderOrt=
schafterfolgt unterLeitung der Kreisregierung,Kammerder Finanzen, durcheinen
abgeordnetenKommissär und unter Mitwirkung der Distriktsverwaltungsbehörde.
Die Einschätzung der Mieten geschieht durch sachverständigebeeidigte Taxatoren
unter Leitung eines Obertaxators. Letzterenernennt die Regierungsfinanzkammer?2;
ersterewerden in Gemeindenmit Stadtverfassungvon den in einemWahlkörper ver=

einigtenGemeindekollegien,in denanderenGemeindendurchdie Gemeindeverwaltung
gewählts.

Der Mietenerhebung unterliegen auch Nebengebäudeund Hausteile, und zwar
hat, wenn sie nicht schonin den Wohnungsmietenmit inbegriffen sind, die Erhebung
ausgeschiedenzu geschehen.

Die Mieterträgeganz oder teilweisevermieteterHäuser werdendurchdie An=
gabe (Fassion)der Mieter und Hauseigentümerausgemittelt. Selbstbenützteoder
vorübergehendunvermieteteHausteile schlägtder Eigentümervorbehaltlichder Be=
richtigung durch die Taxatoren nach Verhältnis der vermietetenTeile oder nach den
letztenMietzinsenan?5.

Einschätzung durch die Taxatoren je nach ihrer Mietfähigkeit und ohne Selbst=
angabe des Eigentümers erfolgt bei den übrigen nicht vermietetenoderunter abnormen
VerhältnissenvermietetenGebäudenoderGebäudeteilen6.

Beschwerden(Reklamationen) gegen die Haussteuerregelungkönnen sowohl vom
Steuerpflichtigenals von der Steuerbehördeerhobenwerden.

Bezüglich der Beschwerdender Steuerpflichtigengilt folgendes. Unbedingt un=
zulässig sind Beschwerden, wenn der behaupteteFehler in der Regelung weniger als
Mk. Mietertrag ausmacht?7. Bei der Arealsteuerkann eineBeschwerdelediglich
auf fehlerhafteFlächenbestimmunggegründetwerden?s. Bei der Mietsteuer kann Be=
schwerdeerhobenwerden:

1. wegen fehlerhafterAnnahme der Mietzinse;
2. wegengesetzlichnicht gerechtfertigterVornahmeeinerEinschätzungnach§ 11

Abs. I des Gesetzes;
3. wegenIrrtums beieinergesetzlichzulässigenEinschätzungnach§ 14 Abs.125.
Der Steuerbehördestehtein Rechtder Beschwerdezu:
1. wegenzu niedrigerAngabeoderEinschätzungder Mieten;
2. wegen gesetzlichungerechtfertigterUnterlassung der Einschätzung nach § 14

Abs. 120.
Beschwerdengegendie Steuerregelungbei der Arealsteuersind jederzeit zulässig

und in derselbenWeise zu erledigen,wie die gleichartigenBeschwerdenbei der Grund=
steuer31. Hinsichtlich der Beschwerdengegendie Steuerregelungbei der Mietsteuer ist
Nachstehendesbestimmt.Die Beschwerdefristbeträgtein Vierteljahr und ist ausschließlich.
Sie beginntbei allgemeinerSteuerregelungmit demTage zu laufen, an welchemdie

Ein führung der neu geregeltenSteuer verkündetwurde, bei Einzeleinsteuerungmit dem
Tage, an welchemdie neugeregelteSteuer dem Pflichtigen amtlich bekanntgegeben
wurde??2. Die Beschwerdeanmeldunggeschiehtbei der Distriktsverwaltungsbehördeder
belegenenSachess. Die Untersuchungund Bescheidungder Beschwerden““erfolgt
durch ein Schiedsgericht von Sachverständigen. Dasselbe bestehtaus einem Ober=
taxator, den die Distriktsverwaltungsbehördeauswählt, und zwei Taxatoren, deren

= Vegelmnsig ist der RentamtmannKommissär und Obertaxatorzugleich.
3 8 885 ; Vollz. V. 5§ 9—12. Aber die BeschlußfassungGes. § 10.

es. .
VGes-·§11,12.Wllz.V.§·'l-K—20.Entschd.R.G-inStrass.lXS.2;'-5.
26Ges. F 14. Die besondere Bestimmungfür Pfarrhöfe in § 14 Abs. II bezieht sich nur

auf r in Städten und Märkten.
ef. § 19. :8 Ges. § 20 Abf. I. 29Ges. §§ 21, 22.

20 Ges.8 23. 1 Ges. 20, Gr St. Ges. 7. Kap.
38Ges.§ 24. 3 Ges. 5 25; Vollz. V. § 22.
3“ „Und zwar sowohl in formeller als in materiellerBeziehung“.

Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 4
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einender beteiligteSteuerpflichtigeund derenanderendieSteuerbehördeausderZahl
der von der GemeindegewähltenTaxatoren ernennt86.

Bezüglich des Verfahrens und seinerKosten finden im übrigendie Bestimmungen
über das Beschwerdeverfahrenin GrundsteuersachenentsprechendeAnwendung?é.

Ülber die Haussteuer werden durch die Rentämter unter Aufsicht der Kreis=
regierungen,Kammernder Finanzen,Katasterangelegt.Die KostenderRegelungund
Katastrierung der Haussteuer trägt der Staat s7. Katasterumschreibungenergebensich
nur durch Steuerveränderungen; Besitzwechselwerden im Grundsteuerkatastervor=
getragen. Abschreibungenkönnensichdurch Untergang des Steuergegenstandes,Neu=
einträge bei Neubauten ergeben. Die Gemeindensind verpflichtet, zeitweiseAnzeigen
über die Neubauten zu erstatten und die verlangten Aufschlüssefür die Kataster=
fortführungzu erteilen38.

§ 169. Die Grubenfeldabgabe.GegenstandderGrubenfeldabgabeist das
„Bergwerkseigentum“nach dem Berg=G.vom 20. März 18692. Außerdem unterliegen
dieser Abgabe die nachden älteren Berg=G.verliehenenBergwerkeauf Ocker,Farberde,
Speckstein,Porzellanerde,Dach=und Tafelschiefer,Schmirgel,Schwer=und Flußspat;
ferner die nach den älteren Berg=G. auf andereniedereMineralien verliehenenStein=
brüche und Gräbereien, die Stollenwässer und die Eisensteinwäschen3.

Die Grubenfeldabgabewird nach Maßgabe desjenigen Raumes bestimmt, für
welchendas Recht erworbenist, anderevom Bergbau auszuschließen".

Die Bergbehörden haben den einschlägigenRentämtern ein Verzeichnis der
Bergwerkseigentümerund ihrer Feldesgrößen, sowie zeitweiseVerzeichnisseder hierin
sich ergebendenZugänge und Abgänge mitzuteilenö. Auf Grund dieserMitteilungen
erfolgt die Anlage der Abgabe durch die Rentämter. Zugänge und Abgänge treten
vom nächstfolgendenVierteljahre an in Wirkung.

Die Beschlüsseüber die Veranlagung der Abgabe sind den Beteiligten zu er=
öffnen,welchehiergegenBeschwerdezur Regierungsfinanzkammererhebenkönnen.Die
Beschwerdeist innerhalb einer unerstrecklichenFrist von 30 Tagen5, die mit demTage
der Beschlußeröffnungzu laufenbeginnt,beimRentamteanzubringen.Die Regierung
entscheidetkollegial. Gegenihre Entscheidungkannder AbgabenpflichtigeBeschwerde
zum Verwaltungsgerichtshofeerheben7.

Die Verhandlungen,welcheauf die Anlage der Grubenfeldabgabeerwachsen,sind
gebührenfreis.

* 170. Die Gewerbestenern. I. Auch die starkumgestalteteneueGewerbe=
steuer ist im StaatssteuersystemeineNebensteuer.Die Gewerbesteuerim engerenSinne
ist eineErtragsteuervon allen in Bayern betriebenen! Gewerben(einschließlichdes Berg=
baues und der auf Ausbeutung von Steinbrüchen und Gewinn von Kalk gerichteten
Unternehmungen),die nicht als Gewerbebetriebeim Umherziehenoder als Wander=
lager der Besteuerungnach den Gesetzenvom 10. März 1879 und 20. Dezember1897
unterliegen2.

3#Ges. § 26. „Der requirierteObertaxator darf bei der ursprünglichenMieterhebungin der
betreffendenGemeinde lnicht bloß im betreffendenSchätzungsbezirkenicht beteiligt gemetn sein.
Die beidenTaxatoren könnenaus derZahl der bei der ursprünglichenMieterhebungtätig gewesenen
Taxatoren genommenwerden.“

a6Hausft G. §27, Gr. St. G. §§ 104—113. Vollz.V. § 24.
37 Ges.58 16, 28. 38§ 35.

(§169)]1Ges. v. 6. April 1869Art. 1, 40.
2 Nun gültig in der Fassungv. 1. Snt. 1910.
* Art. 13. rt. 5 Abf. I. 5 Art. 14.
6#Der V.GH. nimmt nur eine ActtägigeFrist an; vgl. Reger=Dyroff S. 332.
7 Art. 6—8; Ges.v. 8. Aug. 1878 Art.10 Ziff. 10. s Art. 9.

(5170|1 Aber nur, soweit die Ausübung der stehendenGewerbe in B. stattfindet. Vgl. auch§ 3
des R.Doppel=St.G. s. o. S. 34.

* Vgl. hierherArt. 21 des Warenhaus=St.G. v. 14.Aug. 1910,ferner über den Begriff des
GewerbesBegr. zu Art. 1 S. 192 undBreunig a. a. O. 1 S. 166, II 167ff. Das Ges ziehtin zwei
BestimmungenüberSteuerbefreiungenFolgerungenaus demals bekanntangenommenenBegriffedes
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Von der Gewerbesteuersind unbedingt ausgenommendie Land= und Forst=
wirtschaft, die Jagd und Fischerei, der Obst=,Wein= und Gartenbau, soweit sichdiese
Erwerbszweige auf Gewinnung und Verwertung der bezüglicheneigenen Erzeugnisse
beschränken,sei es, daß letztere roh oder nach einer Verarbeitung verkauft werden,
welchein dem Bereiche solcherWirtschaftsbetriebeliegt; ferner die Branntwein=
brennerei im Nebenbetriebeder Landwirtschaft, endlich die vom Staate betriebenen
Verkehrsanstalten.

Das Gewerbe ist, auch wenn es von mehrerenPersonen gemeinsambetrieben
wird, einheitlich als einziges Gewerbe zu veranlagen; die Unternehmer gelten als
Gesamtschuldnerder Steuer". Werden von einerPersonmehrereGewerbebetrieben,
so werden sie einheitlich wie ein einziges Gewerbe veranlagt.

Mit dem Gewerbe des Ehemanns wird das von seiner Ehefrau —sofern die
Gatten nicht dauernd getrennt leben —selbständig betriebeneGewerbe ohne Rücksicht
auf den ehelichenGüterstand einheitlich veranlagt.

Das neue Gesetz hat die bisherige Merkmalbesteuerungnebstdem Tarife fallen
gelassenund nimmt den Ertrag und den Wert des Gewerbes als Ausgangspunkt der
Besteuerung.

Die Steuer scheidetsich daher in eine Ertrags= und in eine Betriebskapital=
anlages. Den Maßstab für ersterebildet der gewerblicheReinertrag, für letztereder

Wert des Betriebskapitals(desBetriebskapitalsim engerenSinne und des Anlage=
kapitals)7.

Das Betriebskapitalumfaßts sämtlichedemGewerbebetriebegewidmetenGegen=
stände und Rechte mit Ausnahmejener, die der Grund=und der Haussteuerunterliegen.

Unter der Voraussetzungdieser Widmung sind insbesonderehierher zu rechnen:
. benusbar gemachteWasserkräfte nebst den zugehörigenWasserbautenund An=

agen,
4Maschinen,Werkzeuge,Gerätschaften,Vorrätean Kohlen,Holz, Petroleumusw.,

Tiere und Futtervorräte,
. Roh=und Hilfsstoffe einschließlichder in BearbeitungbefindlichenStoffe und

die zumVerkaufebestimmtenVorräte an Erzeugnissenund Waren,
4Realgewerbeberechtigungen,Urheber=undPatentrechte,Nießbrauchs=,Gebrauchs=

und sonstigeNutzungsrechte,
6. Vorräte an barem Gelde, Gold und Silber in Barren, Papiergeld, Banknoten,

Wechseln, Wertpvapieren, vom Gewerbebetriebeherrührende Ausstände ein=
schließlichder Kontokorrentguthaben,Darlehensforderungender Pfandbrief=
anstalten, der Darlehenskassenund der Kreditinstitute.

An dem Werte der unter Ziff. 6 und an der Hälfte des Wertes der unter
Ziff. 4 aufgeführtenBestandteile des Betriebskapitals dürfen die aus der Inanspruch=
nahme von Warenbezugskreditoder Bankkredit sowie alle sonstigenunmittelbar aus
dem laufenden GeschäftsbetriebeherrührendenKapitalschulden abgezogenwerden. Zu
diesen Kapitalschulden zählen auch die Pfandbriefschulden der Pfandbriefanstalten,
die solchenPfandbriefschuldengleichstehendenVerbindlichkeitender Darlehenskassenund
Kreditinstitute und die Prämienreserven der Versicherungsanstalten. Im übrigen ist
der Schuldenabzugan dem Werte des Betriebskapitals nicht gestattet.

um Betriebskapital sind aber zu rechnenGrundstückeund Gebäude, soweit sie
wie Warenden Gegenstand des gewerbsmäßigenAn= und Verkaufs im Betriebe

Ker—

=

Gewerbes. Wenn Art. 1 Ziff. 3 sagt, daß die vom Staate betriebenenVerkehrsanstalten nicht unter
dieses Gesetzesfallen, so ist damit nur anerkannt, daß dieseAnstalten keine Gewerbebetriebe,sondern
staatliche Verwaltungseinrichtungensind. Ebenso erklären sich die Ausnahmen desArt. 3 daraus,
daß die dort genanntenBetriebekeineGewerbesind. Dies gilt auchfür gemeindlicheUnternehmungen,
die nicht auf einen gewerblichenGewinn abzielen, sondernvorwiegendöffentlichen,gemeinnützigen
oder wohltätigenZweckenunmittelbar dienensollen.

Art. 1 Ziff. 1—3. Diese Betriebe werden daher auch nicht vormerkungsweisezur Be=
gründungder Umlagenpflichtveranlagt.

Art. 4. 5 Vgl. im einzelnenArt. 5. s Art. 6.
7 Art. 7. s Art. 8. ° Art. 9.

4
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bilden. In diesemFalle ist jedochdie Betriebskapitalsanlage um die Grund⸗ und die
Haussteuerzu kürzen,mit denensolcheGrundstückeoderGebäudeveranlagtsind.

Der Wert des Betriebskapitals ist durch Berechnungund Schätzungseiner Be⸗
standteilenach deren Stand und Wert am 1. Oktober des Veranlagungsjahrs (Steuer⸗
vorjahrs) zu ermitteln. WesentlicheAnderungen an dem Stande desBetriebskapitals,
die sichnach diesemZeitpunkte bis zum Beginne des Steuerjahrs ergeben,sind bei der
Wertsfestsetzungzu berücksichtigenund können noch im Rechtsmittelwegegeltendge=
macht werden.

Für Veranlagungen, die im Laufe des Steuerjahres einzutretenhaben, ist der
Stand und Wert der Bestandteiledes Betriebskapitalsbei Beginn der Steuerpflicht
zugrundezu legen.

Die Berechnung und Schätzung hat nach dem gemeinenWerte zu geschehen.
Bares Geld deutscherWährung, Reichskassenscheineund inländische Banknoten sind
mit dem Nennwerte, Silber und Gold in Barren, fremde Geldsorten, ferner Wert=
papiere ohne deutschenBörsenkurs nach demVerkaufswerte, Wertpapiere mit deutschem
Börsenkursenach dem Kurswert anzusetzen.Kapitalforderungen sind nach dem Neun=
wert anzurechnen,sofern nicht besondereUmständeeine abweichendeBewertung nach
dem Verkaufswerte rechtfertigen oder sie wegen Uneinbringlichkeit außer Ansatz zu
lassensind.

Bei Steuerpflichtigen,die HandelsbüchernachVorschrift des §§ 38 u. ff. des
Handelsgesetzbuchsführen, ist der Wert des Betriebskapitals nach dem Stande und
Werte seiner Bestandteile in dem Zeitpunkte zu ermitteln, für den die letzteBilanz=
aufstellung stattgefundenhat, und sind die Inventur= und Bilanzergebnisse zugrunde
zu legen, soweitsiedenwirklichenWertenentsprechenund einewesentlicheAnberun
an dem Stande des Betriebskapitals nicht eingetretenist.

Der gewerblicheReinertrag ist (für das Gewerbe als einheitlichen Betrieb)
unter entsprechenderAnwendung der für die Ermittelung der Einkünfte aus dem Ge=
werbebetriebemaßgebendenVorschriften des Einkommensteuer=G.zuermitteln 10.

An demReinertragr darf der mit derHaussteuerveranlagteMietertragsanschlag
für die Geschäftsräumedes Unternehmersim eigenenHause abgezogenwerden, soweit
nicht unter denBetriebsausgabenbereitsSchuldzinsenfür die Erwerbung, Instand=
setzungoder Erweiterung dieserGeschäftsräumeangesetztsind.

Die Veranlagung der Gewerbesteuererfolgt im allgemeinen nach den Be=
stimmungendesEink. St. G. für ein Rechnungsiahr (Steuerjahr) .

Der Gewerbesteueranlageist ein Verzeichnis sämtlicher im Gemeindebezirkebe=
triebener Gewerbe und wohnhafter Gewerbetreibendenzugrunde zu legen. Die Her=
stellung dieses Verzeichnissesobliegt der Gemeindebehörde. Letztere kann zu diesem
Behufedie Mitwirkung derHausbesitzerbeanspruchen12.

Die Gewerbesteuerpflichtigensind von der Gemeindebehördeöffentlichaufzufordern,
innerhalb bestimmterFrist oder an einem bestimmtenTermine, welchebeidenicht unter
einer Woche gegriffen werdendürfen, ihre Steuererklärung schriftlich oder mündlichbei
der Gemeindebehördeabzugeben160.Die Steuererklärung muß die Tatsachenenthalten,
welchefür die Einsteuerungdes Gewerbes erheblichsind1½.

Auf die weitere Behandlung der Steuererklärungen durch die Gemeindebehörde
und das Rentamt, auf die Festsetzungder Grundlagen für die Besteuerungdurch den
Steuerausschuß, auf die Berechnungder Steuer durch das Rentamt, ferner auf das
Rechtsmittelverfahrenfinden die Vorschriften des Eink. St. G. Anwendung.

Mehrungen und Minderungen, die im Laufe des Steuerjahres an dem fest=
gesetzenBetriebskapital oder gewerblichenErtrage eintreten, werden für das laufende

10 Art. 10. Bei den Aktien=, Kommmanditgesellschaften auf Aktien, G. m. b. H., Genossen=
schaftenund Bergwerksschaftendürfen also an dem steuerbarenReinertrage 2 0%des eingezahlten
Aktien=-usw. Kapitals bis zum Höchstbetragvon 50% diesesReinertrages vor der Steuer=

berechnung abgeseßtwerden(EinkSt G. Art. 14).
11 Art.23. 12Art. 13. 13Art. 14 u. 15. 1#Art 16.
15Vgl. Art. 18—22 d. Gew.St G.
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Steuerjahrnur berücksichtigt,wennsiein derEröffnungeinesneuenBetriebesoderim
Erlöschen eines Betriebes ihre Ursachehaben16.

Hinsichtlich der Ab= und Zugänge während der Steuerperiodegilt folgendes17
Gewerbe, die im Laufe des Steuerjahres neu entstehen, oder bei denen die

Voraussetzungender Steuerbefreiung15 wegfallen,sind in Zugang, Gewerbe,die im
Laufe des Steuerjahrs erlöschen, oder bei denen die Voraussetzungender Steuer=
befreiung eintreten,sind in Abgang zu bringen.

Zeitweilige durch die Natur des GewerbesbedingteUnterbrechungendes Betriebes
begründenkeine Anderung der Veranlagung.

Beim Wechselder Person des UnternehmerseinesGewerbesohnewesentliche
Anderung des Gewerbebetriebsist, weil die Steuer nur denBetrieb als Objekt trifft, die
veranlagte Steuer bis zum Ablaufe des Steuerjahrs fortzuentrichten. In der Steuer=
liste findet durch das Rentamt nur eine Namensumschreibungstatt; hierbei hat eine
angemesseneAusscheidungder veranlagten Steuer einzutreten,wenn mehrereeinheitlich
veranlagte Gewerbe infolge des Unternehmerwechselsvon verschiedenenUnternehmern
weiterbetriebenwerden.

Die für die gewerbepolizeilichenAnzeigen des Gewerbebeginns zuständigeBe=
hörde hat von den Gewerbezugängendem Rentamte Mitteilung zu machen.

Soweit solcheAnzeigen nicht vorgeschriebensind, hat der Unternehmerden Ge=
werbezugangdem Rentamt oder der Gemeindebehördebehufs lbermittelung an das
Rentamt anzuzeigen.

Auf die Ermittlung des Betriebskapitals und des gewerblichenReinertrags der
zugegangenenGewerbe finden die Vorschriften über die Veranlagung entsprechendeAn=
wendung.

Anzeigen über erloscheneGewerbe sind von den Beteiligten beim Rentamt oder
bei der GemeindebehördebehufsÜUbermittlungan das Rentamtzu erstatten.

Die zum Vollzuge weiter erforderlichenAnordnungen,insbesonderewegender
Abgabeder Steuererklärungen,trifft die Staatsregierung1°.

Für die in Zugangoder in AbgangkommendenGewerbehat das Rentamtmit
Wirkung für denBeginn des auf die Betriebseröffnung,den Wegfall der Steuer=
befreiung, auf die Betriebseinstellung oder den Eintritt der Steuerbefreiungfolgenden
Monats die Steuer festzusetzenoderabzuschreiben20.

II. Der Steuer vom Gewerbebetriebe im Umherziehen? unterliegt,
wer außerhalbseinesWohnortes, ohneBegründungeiner gewerblichenNiederlassung
und ohne vorgängigeBestellung in eigenerPerson

1. Waren irgend einer Art außer selbstgewonnenenErzeugnissender Land=und
Forstwirtschaft, des Garten= und Obstbaues,der Jagd und des Fischfanges feilbieten,

2. Waren irgend einer Art bei anderenPersonen als Kaufleutenoder an anderen
Orten als in offenenVerkaufsstellenzumWiederverkaufeankaufen,

3. Warenbestellungenaufsuchen,
1. gewerblicheoder künstlerischeLeistungenoder Schaustellungen,bei welchenein

höheres wissenschaftlichesoder Kunstinteressenicht obwaltet, darbieten will 2.

16%Vgl. im einzelnendie Vollz.V. 8§23. Art. 24—26Gew.St. G.
158S. unten § 174. 1 V. v. 28. Mai 1911 (G.V. Bl S. 673) insbes.8§ 24, 25.
#0Für das weitereVerfahren gilt Art. 70 Abs. II—VI d E St.G.

G.VBl. 1897S 423. Handausgd.G. v. L. Jacob, München1912.Val. Burthard
Finanzentsch.S. 240ff. M B. v.8 Febr. 1880Weber 17 S. 19).— Auf Grund des Art des

werbsges. v. 30. Jan. 1868 kommen für die Ausfertigung von Wandergewerbescheinen besondere
Abgaben zur Sehebung.derenErtrag für den gewerblichen Unterrichtverwendetwird. Vgl V.O.
v. 29.März 1892 (G.V.Bl S. 61) §§826, 27, Anweisung v. 1. Juli 1890 (Weber 20 S. 202)
§ 11—13. Weber 11 S. 550, 17 S. 500.

½ Art 1. — Art 2 enthält nähereBestimmungenbzw.AusnahmengegenüberArt. 1; Art. 3
Sonderbestimmungenfür Ausländer, „welchewederihrenWohnsitznocheinegewerblicheNiederlassun
in einemdeutschenStaate haben“, „sofernenicht durchVerträge oderVereinbarungen oder dur
Anordnungen derStaatsregicrung anderweiteFestsetzungengetroffensind“. Vgl. Burkhard,
ienlht S. 251, 259, 262,Cntsch.d. O.L.G. München usw. VIS. 389, Weber 15 S. 460
(Vies j.
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Die Fortsetzungdes Betriebesdurchdie HinterbliebeneneinesVerstorbenengilt,
wenn Art und Ausdehnung des Betriebes gleich bleibt, steuerlichnicht als Beginn
einesneuenGewerbes?s.

Die Steuer bestehtin einer Normal- und einer Betriebsanlage nach Maßgabe
des gesetzlichenSteuertarifs?.

Der Steuerpflichtige hat das Gewerbe vor Eröffnung des Betriebes beim zu=
ständigenRentamte zur Besteuerunganzumeldenund damit die Angabe jener Ver=
hältnissezu verbinden,die für die Steueranlagemaßgebendsind?5. Die Festsetzung
der Steuer erfolgt für das Kalenderjahr durch das Rentamt ohne Zuziehungeines

Steuerausschusses. Jedoch sind dem Gewerbesteuerausschussebeim nächstenZusammen=
tritte die erfolgtenEinsteuerungenzur Kenntnisnahmeund etwaigenAntragstellung
vorzulegen?.

Spätere Anderungen in bezugauf Umfang, Betrieb und Art des Gewerbessind
anzumelden,und es hat die entsprechendeAnderung der Steuer zu erfolgen. Dagegen
findet wegenAbstandnahme vom Beginne des Gewerbes, Einstellung, Unterbrechung
oderVerminderungdes BetriebeskeineRückerstattungder Steuer statt. Nur dann
tritt dieselbeauf Verlangen ein, wenn der Beginn des Betriebes wegen unvorher=
gesehenerund vom Willen des GewerbsmannesunabhängigerEreignisseunterblieben
ist und der Besteuerungsnachweisinnerhalb vier Wochen nach der Ausstellung dem
Rentamtezurückgegebenwird?.

Wer außerhalb seines Wohnortes oder des Wohnortes des Unternehmersund
außer dem Meß= und Marktverkehre von einer festenVerkaufsstätteaus vorübergehend
Waren, gleichviel, ob zum Verkaufe aus freier Hand oder im Wege der Versteigerung,
feilbieletoderfeilbietenläßt (Wanderlager),ist für jedenOrt des Betriebesgesondert
der Steuer vom Gewerbebetriebeim Umherziehenunterworfen5.

Die Steuer von Wanderlagerbetrieben,derenErträgnis gemäßArt. 21 des
Warenhaussteuer=G.der Gemeindedes Betriebsortes abzuliefern ist, bestehtgleichfalls
in einer Normal= und Betriebsanlage nach dem Steuertarife. Die Größe der Normal=
anlage bemißt sich nach dem Steuertarif. Die Bemessungder Betriebsanlage erfolgt
mit zwei vomHundert des angemeldetenund durchSchätzungerhobenenGeldwertes
der für den Betriebsort zum Verkauf bestimmtenWarenvorräte.

Der Betrieb ist vor der Eröffnung bei der Gemeindebehördedes Betriebsortes
anzumelden,woraufdieSteuerfestsetzungdurchdaseinschlägigeRentamtvorgenommenwird.

Bei Verlängerung der Betriebszeit ohne Unterbrechungderselbenund bei nach=
waüglicherVermehrung der Vorräte erfolgt neue Steuerfeststellungfür den Gesamt=
etrieb20.

Steuererstattung findet nur statt, wenn der Beginn des Betriebes wegenun=
vorhergesehener,vom Willen des Gewerbsmannes unabhängigerEreignisse unterblieb
und der Besteuerungsnachweisinnerhalb einer Woche nach der Ausstellung demRent=
amte zurückgegebenwird 30.

Wegen Festsetzungder Steuer und Abweisung eines Anspruchs auf Steuer=
erstattung kann innerhalb einer Woche ausschließenderFrist Beschwerdezur Kreis=
regierung,Kammer der Finanzen, erhobenwerden. Die Beschwerdeist beimRentamte

*85Art. 13 Abs III; Abs. IV dehnt diesenGrundsatzauchauf den Wechselin der Person
der Handlungsreisendenaus.

“ Art. 4, 5 geben nähereBestimmungen über die Einsteuerung und über zuläffge Steuer=
ermäßigungen,die zugunsteneinzelner,dann derBewohnereinzelnerOrte oderBezirke füreinzelne

Gegenstäne oder Erwerbsarteneintretenkönnen.
5 Art. 7—11, wofelbst auch Bestimmungen über den „Besteuerun znag weis“ und dessen

Verhältnis zum Le itingtiensschin Strafbestimmungendazu Art. 16 Vgll. Burkhard,
Finanzentsch S. 27,0,Bl. 32 S

* Näheres Art. 14. 27Art. 12, 18 Abs. I, II.
ür den Begriff des Wanderlagerssind nur dietatsächlichen Verhältnissea ebend;un=

rcehlich ist die Anmeldung des Betriebes als stehendesGewerbenach GewO. §1 „sowie die
#Spübeebenne2Verlegung2n Wohnsitzesan denBetriebsort. Burkhark, Finanzentsch.SS. 252,
269, 270, 271 ½5 341. S. auch J. Hock a. a. O. IV S.

29 abl 46. * 5°%Näheres Art. 15.
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einzureichenund hat keine aufschiebendeWirkung hinsichtlichder Steuerzahlung. Die
Regierungentscheidetin letzterInstanz1.

Die Kosten, welchebei der SteueranlageinsbesonderedurchSchätzungenent=
stehen,trägt die Staatskasse,bei WanderlagernderInhaber dann,wenndergeschätzte
Wert den Wert übersteigt, der vom Unternehmerbeim Rentamte angegebenwurde?.

& 171. Die Kapitalrentensteuer.Die Kapitalrentensteuerist eineErtrags=
steuerund zwar nach dem derzeitigenSteuersystemeine Nebensteuerauf die Einkünfte
aus Kapitalvermögen. Von dem bisherigen Rechte ist sie grundsätzlichnur hinsichtlich
des Tarifs verschieden,dessenSätze wesentlichermäßigt wurden, da die Kapitalrenten
auch von der Einkommensteuererfaßt werden. Der Kapitalrentensteuerunterliegen:

1. die Zinserträgnisse von Geldkapitalien!;
2. Dividenden, Zinsen, Ausbeuten und sonstige Gewinnanteile von Aktien=

gesellschaftenodersonstigenGesellschaften,Genossenschaften,Berggewerkschaften,Ge=
winnanteile der Kommanditisten;

3. der in unverzinslichenGeldkapitalforderungennachweislichenthalteneErsatz
für Zinsen7.

Zu den Kapitalrenten im Sinne des Gesetzesgehörennicht jeneErträge, die im
BetriebeeinesGewerbes,namentlichaus demgewerblichenBetriebskapitalanfallen

Die Gesamtsummealler steuerbarenBezüge eines Rechtssubjekts bildet einen
Steuergegenstand.

Ausnahmsweise werden die Kapitalrenten verschiedenerPersonen zusammen=
gerechnet. Dies ist der Fall bei Ehegatten, sofern sie nicht dauernd getrennt leben",
und zwar ohne Rücksichtauf den ehelichenGüterstand.

Kapitalrenten von weniger als 70 Mk. fallen nicht unter die Besteuerung5.
Maßstab für die Veranlagung ist der Jahresbetrag der steuerbarenKapitalrente

der Pflichtigen, und zwar nach dem Stande des Kapitalvermögens am 1. Oktober des
Steuerjahres 5K.Maßgebend ist der wirkliche jährliche Rentenreinertrag. Bei versteckten
Zinsen wird, soweit nicht ein anderer Ertrag nachweisbar gemachtwerden kann, vier
vom Hundert des Nennwertes der Kapitalforderung angesetzt7.

An der steuerbarenKapitalrente dürfen abgezogenwerdens:
1. die Schuldzinsen, soweit sie nicht Betriebsausgaben im Gewerbebetriebdes

Pflichtigensind;
2. bürgerlichrechtlicheLasten, welcheeinemsteuerbarenKapitalrentenbezugedurch

besonderenVerpflichtungsgrundauferlegt sind?.
Für die Veranlagung der steuerbarenKapitalrente gilt der gleicheMaßstab, für

ihre Ermittlung gelten die gleichenGrundsätze wie bei der Einkommensteuerfür die
Einkünfte aus Kapitalvermögen10. Die Veranlagung erfolgt an dem Orte, wo der
Kapitalrentensteuerpflichtigezur Einkommensteuerzu veranlagen ist oder zu veranlagen
wäre, wenn er einkommensteuerpflichtigwäre11.

31 Art. 24. „Die Zuständigkeitder Reklamationsstellerichtet sich nach jenemRentamte,von
welchemtatsächlich— wenn auchan Stelle desRentamts des Wohnorts— die Steueranlagevor=
genommenoder bei welchemder Antrag auf Steuererstattunggestelltwurde.“

:2 Art. 14 Abs. III, Art. 15 Ziff. 11. Uber Beihilfe der Gemeindenf. Art. 25.
§8171)1 Das Ges. nennt einzeln: „Zinsen oderRenten aus Anleihen, Grund=und Rentenschulden,
Sparkasseneinlagen,Kontokorrentguthabenund fonstigenKapitalforderungen sowieaus verzinslich
gewordenenZins= und anderenAusständen,ferner vererblichesonstigeRentenbezüge.

* Das Ges. drückt dies nicht sehr glücklichmit den Worten aus: „Zinsen und Gewinne,
welchein unverzinslichenKapitalforderungen (Zielforderungen,Wechseln,Schatzscheinenusw.)in=
begriffen sind.“ Der versteckteZins bei verzinslichenForderungenwird also nichtHetroffen=

* Art. 1 Abf. 2. " Art. 5. 5 Art. 8. 6 Art.6.
2Art. 1 Ziff. 3. „ Art. 7. ·
VKeineLasteniniSinnedesGessindfreiwilligeoderausallgemeinengesehlichenVerpflichi

tutnenberuhende Leistungendes Steuerpflichtigen, serner bei Stiftungen die Ausgaben auf den
Stiftungszweck.

"mK N.St.G Art. 19—22. Hinsichtlichder Veranlagungsperioden,Steueränderungen,Nach=
holungen ist auf dasEink. St. G. verwiesen.

11K.R.St.G. Art. 10.

Gocgle



56 Der König als Inhaber der Finanzgewalt. Die Staatssteuern. 8 172

Jede Person, welchesich im Genussevon Kapitalrenten von mindestens70 Mk.
befindet! oder für das letzteSteuerjahr mit einer Kapitalrente veranlagt war, hat
auf öffentlicheAufforderung der Gemeindebehördebei dieser eine Steuererklärung ab=
zugeben15.

Bei der Anmeldung können allenfallsige Steuerbefreiungsgründeund Abzüge
geltendgemachtwerden=“.

Auf die weitere Behandlung der Steuererklärungen,Feststellungder Grundlagen
für die Berechnungder Steuer durchden nachdenVorschriftendesEink. St.G. ge=
bildeten Steuerausschuß (Festsetzungder Steuerpflicht, Höhe der steuerbarenRente,
ErmäßigungoderBefreiungvon der Steuer)geltendie VorschriftendesEink. St.G.

Nach Feststellungder Veranlagungsgrundlagenwird die Steuer jedesPflichtigen
vom Rentamt berechnet.

Gegen den Beschluß des Steuerausschussesist Berufung, gegen den Bescheid
der Berufungskommissionist Beschwerdezur Oberberufungskommissionzulässig. Die
Rechtsmittel können mit jenen gegen die Einkommensteuerveranlagungverbunden
werden. Im einzelnengelten hierfür die Vorschriften desEink. St.G., die auchwegen
der Kosten des Verfahrens, der Fälligkeit der Steuern, der Niederschlagungveranlagter
Steuerbeträgewie auch hinsichtlichder Hinterziehungsstrafenmaßgebendsind1.

§ 172. Steuerveranlagung und Rechtsmittel. Zur Veranlagungder Ein=
kommen=,Kapitalrenten=und Gewerbesteuerwird ein Steuerausschußals Steueranlage=
behördeund Steuergericht erster Instanz für je einen Steuerbezirk gebildet. Der
Steuerausschußhat die Grundlagenfür die Steuerberechnung,namentlichdie Steuer=
pflicht, Höhe des steuerbarenEinkommens, Ermäßigung der Steuer, festzusetzen.Jede
kreisunmittelbareoder mehr als 10000 EinwohnerzählendeStadt bildet mindestens
einenSteuerbezirk1.

Der Steuerausschuß besteht aus einem von der Regierungsfinanzkammerer=
nannten Vorsitzendenund drei bis sechsständigenMitgliedern #. Nach Ermessendes
Rentamtes oder Beschluß des Ausschusses ist dieser durch ein weiteres stimm=
berechtigtesMitglieds aus der Gemeinde zu verstärken, für deren Bezirk die Ver=
anlagungstattfindet. Sachverständigemit beratenderStimme könnenüberdiesbei=
gezogenwerden. AußerdemkanndieRegierungsfinanzkammereinenbesonderenKommissär
zu den Ausschußberatungenabordnen.

Dem Steuerausschusseist vom Rentamte ein beeideterSchriftführer beizugeben.
Die ständigenSteuerausschußmitgliederund ihre Ersatzmännerwerden auf drei

Jahre gewählt.
Die Wahlen erfolgen nach relativer Mehrheit und zwar

für Gemeindenmit städtischerVerfassung,die für sich einen oder mehrere
Steuerbezirke bilden, durch die in einen Wahlkörper vereinigten Gemeinde=
kollegienunter Leitung des Bürgermeisters,
für andereGemeindenmit eigenenSteuerbezirkendurchdieGemeindeverwaltung,
im übrigendurchdenDistriktsratund, wenndieserbis zumWahlterminnicht
zusammentritt,durch den Distriktsratsausschuß5.

Die Wahlen sindfür jedeneinzelnenAusschußvorzunehmen,hierbeiist auchdie
Reihenfolge der Ersatzmännerfestzusetzen.

12Gleichviel, ob steuerpflichtigoder nicht. Vgl. Burkhard, Finanzentsch.S. 231. In=
dessendenjenigenPersonenae Verisnen, die benerfchsind, kann dieFinanenc| die Steuer=

lärung . Art. 11 Abs. 5.
15 Art. 11—15. 15 Art. 13.
15K. R.St.G. Art. 15—22, über dasEink. St.G. f. u. § 172.

Kun Irt. 37 d.Eink. St. G. Die Einteilung stehtim übrigen den Regierungsfinanzkammernzu.

* Ärt. 38 (Ersatzmänner).
3 Wahl durchdie Gemeindeverwaltung. Art. 41
5 Art. 38 V.V. F 54, 55 (Ergänzungswahlen). BeiStimmengleichheit entscheidetdas Los.
* Abweichenvon der Reihenfolge8 Wt. 40. sch
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Ersatzwahlen sind nur abzuhalten, wenn eine Ersatzmannstellesich erledigt und
auch hier nur auf Antrag des Rentamts. Die Wahl hat durch denselbenWahlkörper
zu erfolgen, von welchemder betreffendeErsatzmann gewählt war.

1 Die weiterenAusschußmitgliedersind von der kollegialenGemeindebehörde'zu
wählen.

Wählbar für einenSteuerausschußsindnur männlichebayerischeStaatsangehörige,
welchemindestens30 Jahre alt find und seit wenigstensfünf Jahren im Steuerbezirk
oder in der Gemeinde,für welchesie gewählt werdensollen, ihren Wohnsitz habenund
keinem der im Art. 4 des Landtagswahl=G. vom 9. April 1906 aufgeführtenAus=
schließungsgründeunterliegens. it dem Verluste der Wählbarkeit geht auch die
Eigenschaft eines Ausschußmitgliedesoder Ersatzmannesverloren.

Die Wahlablehnung ist nur aus den gesetzlichenGründen statthaft?. Wahl=
ablehnungsgründesind für beide Arten von Steuerausschüssen:

1. die Ablehnungsgründe, die nach Art. 174 Ziff. 1, 2 und 4 der diesseitigen
Gemeindeordnungzur Ablehnung von Gemeindeämternberechtigen,

2. Tätigkeit als Mitglied eines Steuerausschussesoder einer Steuerberufungs=
oder der OberberufungskommissionwährendwenigstenssechsaufeinanderfolgenderJahre.

Unbedingt kann die Wahl abgelehntwerden von Mitgliedern des Reichs=oder
Landtags,aktivenAngehörigendesHof=,Reichs=,Staats=,Kirchen=,öffentlichenSchul=
oder öffentlichenStiftungsdienstes, sowie des aktiven Heeres.

Uber die Ablehnungsgründeentscheidetdie Distriktsverwaltungsbehörde, gegen
deren Beschluß Beschwerdean den Verwaltungsgerichtshofzulässig ist10.

Der Steuerausschußversammelt sich auf Veranlassung des Rentamtes in der
Regel an dessenSitze 1i. Die Mitglieder und Ersatzmänner sind vor dem Eintritte
in die Dienstleistungzu verpflichten?2. Sie haben auf Einberufung an den Sitzungen
teilzunehmen!8. Sie sind zur Wahrung des Dienstgeheimnisseshinsichtlichder Ver=
hältnisseder Steuerpflichtigenverbunden,soweit dieseVerhältnisse durch ihre amtliche
Tätigkeit zu ihrer Kenntnis gelangen4. Für Reisekostenund Zeitverlust erhalten sie
angemesseneEntschädigungaus der Staatskasse5.

Die Verhandlungen leitet der Vorsitzende, der nur bei Stimmengleichheit ein
Stimmrecht hat und dann entscheidet. Der Vorsitzendeoder ein Ausschußmitgliedhat
wegen gesetzlicherBehinderung abzutreten,wenn im Ausschusseüber seineVeranlagung
oderdie Veranlagung seiner Verwandten oder Verschwägertenin auf=und absteigender
Linie, sowie bis zum dritten Grade der Seitenlinie oder über die Veranlagung der
von ihm vertretenenPflichtigen oder der Gesellschaften, bei denener Aufsichtsrat ist,
beratenund abgestimmtwird 16.

Die Ausschüssesind nur bei gesetzlicherVollzähligkeit beschlußfähig7. Die Be=
schlüssewerden mit absoluter Mehrheit gefaßt; bilden sichmehr als zwei Meinungen,
so werdendie Stimmenfür die höchsteZiffer zu denStimmenfür die nächstniedere
so lange hinzugezählt,bis sich eine absoluteMehrheit ergibt5.

7 Art. 41,V.V. § 56. Das G sagt„Gemeindeverwaltung“.Breunig a. a. O. I S. 251
will hierunter für Städte die vereinigtenKollegien verstehen.Dies ist unzutreffend. Die V.V.
sind dieserauchim früherenG. schonvorhandenenStreitfrage (vgl. 2. Aufl. II S. 465 Anm. 260)
aus dem Wege gegangen.

#Eink. St. G Art. 39.
* OrdnungsstrafenachEink. St. G. Art. 82 Abf. I.
16Eink. St.G. Art. 39. Vgl. V.G.H.G. Art. 8 Ziff. 7.
11Eink. St. G. Art. 42.
1½DarüberEink. St.G. Art. 43, Strafbestimmungin Art. 79.
13Eink.St.G. Art. 82 (Besteafung.
14Vgl die Eidesformelu. Eink. St.G.Art. 79 (Strafe auf Antrag des Verletztenoder der

ötaatsregierung,
15Eink. St.G.Art. 88, M.B. v. 29. Juli 1911.
16%Art. 42. Hat der Vorsitzendeabzutreten,so überträgt er seineBefugnisseeinemanderen

Ausschußmitglied.
17V.V. z.Eink. St. G. § 57 mit Art 42 Abs. VI u. VII.
18Eink. St.G. Art. 42 Abs.III bis V.
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Bezüglichder Aufgaben,Rechteund PflichtendesSteuerausschussesist folgendes
bestimmt.

Der Steuerausschußhat — als eine von der Finanzverwaltung unabhängige
Behörde — die Grundlagen für die Berechnungder Steuer festzusetzen.Ihm obliegt
insbesondereüber die Steuerpflicht, über die Höhe des steuerbarenEinkommens und
über die Anwendungder im GesetzevorgesehenenErmäßigungsbestimmungenzu be=
schließen.Soweit für die ziffermäßigeBerechnungdes EinkommenseinesPflichtigen
keine ausreichendenUnterlagen vorhanden sind, hat er die Höhe des Einkommensunter
Würdigung aller Umständenach freier Überzeugungzu schätzen.

Der Steuerausschußist nicht verpflichtet, das Vorhandenseinvon Gründen der
Steuerbefreiungoderder Steuerermäßigung,von zulässigenAbzügenfür Schuldzinsen
und andere Lasten oder Auslagen wahrzunehmen,wenn keineglaubwürdigen Angaben
oder Nachweisedes Pflichtigen hierübervorliegen. Diesen trifft also zunächstdie
Geltendmachungseiner Rechte und die Beweislast16. Der Steuerausschußhat die ihm
vorliegendenSteuererklärungendurchVergleichungmit den zu Gebote stehendenUnter=
lagen zu prüfen und der Veranlagung zugrundezu legen, sofern gegendie Richtigkeit
der Angaben des Pflichtigen Bedenkennicht bestehen.

LiegenSteuererklärungennicht vor oderbestehengegendie AngabendesPflichtigen
Bedenken,so kann der Steuerausschußdie Veranlagung nach seinerKenntnis der Ver=
hältnisse und nach dem Ergebnisse der bereits angestelltenErmittelungen vornehmen
oder er kann die nachträglicheAnstellungsolcherErmittelungen und die Ergänzung der
vorhandenenVeranlagungsunterlagendurch das Rentamt2° veranlassen.

Er ist befugt, Steuerpflichtige über ihre Erwerbs= und Einkommensverhältnisse
sowie über die sonstigenfür ihre Veranlagung wesentlichenTatsachenzur Erklärung
zu veranlassen. Er kann sie insbesonderezu diesemZwecke unter Bekanntgabe be=
stimmterFragen zur mündlichenVerhandlungvorladen20. Dem Pflichtigenstehtfrei,
zum anberaumtenTermine persönlich zu erscheinenoder bis dahin die verlangteAus=
kunft schriftlich zu erteilen und in beidenFällen die Richtigkeit seiner Angaben durch
Vorlage von Urkunden, Geschäftsbüchernusw. sowie durch Namhaftmachung von
Auskunftspersonenund Sachverständigennachzuweisen.

Bestehen gegen die Angaben des Steuerpflichtigen Bedenken und können diese
durch Ermittelungen des Ausschussesnicht beseitigtwerden, so kann dieserdurch einen
Beamten des Rentamts oder durch ein geeignetesAusschußmitgliedvon denGeschäfts=
bücherndes Steuerpflichtigenam Orte der BuchführungEinsicht nehmenund überdas
Ergebnis der Einsichtnahmesich berichten lassen. Zur Biüchereinsichtnahmeist ein
Ausschußmitglied nicht geeignet, das ein gleiches oder ähnliches Gewerbe wie der
Steuerpflichtige betreibt oder Mitglied einer Gesellschaft ist, die ein gleiches oder
ähnliches Gewerbe wie der Steuerpflichtige betreibt?.

Der Ausschuß kann von Amts wegen Auskunftspersonenund Sachpverständige
vernehmen23, die nicht zu vereidigensind?“.

Diese Personen könnendie Auskunft nur unter den Voraussetzungenverweigern,
unterwelchennachdenBestimmungender Z.P.O.5 ein ZeugnisoderGutachtenver=
weigert werden darf. Außerdem könnenPersonen, die bei einem Steuerpflichtigenin
einem Dienst=oder Arbeitsverhältnissestehen,die Auskunft ablehnen26.

Die Entscheidungder Steuerausschüsseerstrecktsichnur auf die Feststellungder
Veranlagungsgrundlagen; die Berechnung der Steuerschuldigkeitist Sache des Rent=
amtes 7.

1%Art. 45Eink. St. G.
20Nach Maßgabe des Art. 34 Eink.St. G.
21Gelostrafebei Weigerungnach Art. 75. 2#Art. 46 mit 47 Eink.St.G.
23 Art. 47 Git S 24V. V. z.Eink. St. G. § 62.
25§§ 383. ÜberBestrafungder unzulässigenWeigerungArt. 75 Z. 4 u. Art. 78 Abs. III

d. Eink.St.G.
26 Das frühereVerbot, diesePersoneneinzuvernehmen,ist beseitigt.
27Eink. St.G. Art. 48.
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Gegen den Beschluß des Steuerausschusseskann sowohl vom Steuerpflichtigen
als vomRentamtBerufung ergriffenwerden, jedochohneaufschiebendeWirkung in
bezug auf die Steuerentrichtung. Die Berufungen sind innerhalb eines Monats aus=
schließlicherund unerstrecklicherFrist zu erheben. Die Frist beginnt an dem in der
rentamtlichen BekanntmachungbezeichnetenTage oder, wenn die Steuerveranlagung
erstnachdiesemTage erfolgtist, am Tage ihrer Eröffnungs.

Die Berufung ist schriftlich oder zu Protokoll beim Rentamte oder bei der Ge=
meindebehördeeinzulegen. Hierbei sind bei Vermeidung des Ausschlussesund der Ver=
werfung der Berufung die Anfechtungsgründevorzubringen, ferner die für notwendig
erachtetenBeweismittel bei Vermeidung des Ausschlussesmit denselbenzu benennen.
Beweisurkundenkönnenbeigefügtwerden?°.

Die Berufungen werden dem Steuerausschuß zur nochmaligen Prüfung des
ganzen Steuerfalles mitgeteilt, der Ausschuß kann die Prüfung nur ablehnen,wenn er
die Berufung für formell unzulässighält. Er kannseinenerstenBeschluß bestätigenoder
den Berufungsanträgen ganz oder teilweiseentsprechen.Soweit das Rentamt und der
Steuerpflichtige sichmit der Anderung einverstandenerklärt haben, ist ein Rechtsmittel
nicht mehr gegeben30.

Berufungen, die nicht auf dieseWeise erledigt wurden, sind der Kreisregierung,
Kammer der Finanzen, vorzulegen. Diese hat sie zur Entscheidungan die Berufungs=
kommissionabzugeben31.

Für jedenRegierungsbezirk bestehtmindestenseine Berufungskommission35, der
angehören:

1. ein vomFinanzministeriumernannterVorsitzender;
2. fünf Mitglieder, welcheaus Kreiseinwohnern durch den Landrat (gegebenen=

falls den ständigenLandratsausschuß)gewählt werden;
3. zwei Mitglieder, die das Finanzministerium ernennt.
Die Wahlen der Kommissionsmitgliedererfolgen auf drei Jahre mit relativer

Mehrheit. Auf dieselbeZeit sind ebensoviele Ersatzmännerzu wählen, deren Reihen=
folge durchdenWahlkörperbestimmtwird.

Ersatzwahlenfinden auf Anregung der Regierungsfinanzkammerstatt.
Hinsichtlich der Wählbarkeit und der Wahlablehnung gilt dasselbe, wie für die

Mitglieder des Steuerausschusses.Nur ist für dieEntscheidungüberWahlablehnungs=
gründe die Kreisregierung, Kammer des Innern, ersteInstanz.

Bezüglich der (nicht öffentlichen)Versammlung dieser Kommissionen, der Ver=
pflichtung und Entschädigung ihrer Mitglieder, der Beratung und Beschlußfassung,
endlich der Einberufung der Ersatzmänner gilt entsprechenddasselbe wie für die
Steuerausschüsse. Kein Mitglied einer Berufungskommissiondarf an der Beratung
und Beschlußfassungüber solcheBerufungen teilnehmen, welchegegenBeschlüsseeines
Steuerausschussessichrichten,dessenMitglied es warss.

Formell unzulässigeBerufungensindvondenBerufungskommissionenohneweitere
Verhandlung abzuweisen". Im übrigen sind die Berufungskommissionen,die die
ganze Steuerveranlagung von Amts wegennachzuprüfenhaben,volle von der Finanz=
verwaltung unabhängigeInstanzgerichte. Ihre Entscheidungensind von den Partei=
anträgen unabhängig. Sie könnenvon sich aus die EntscheidungersterInstanz auch
zu ungunsten des Berufenden abändern. Die Berufungskommissionist befugt35, von

„8 Eink.St.G. Art. 49 (Ausnahmevon der Frist in Art. 51). UmlageberechtigteVerbände
seen kein Berufungsrecht. Danebenbestehtauf Grund des§ 6 des R.D.St.G. ein Rechtzur Be=
chwerdean denBundesrat, wenn diesesG. verletztsein soll. WiedereinsetzunggegenAblauf der
Frist nur gemäßArt. 92 desE.St. G. zulässig.

? Art. 50. Hierzu B.V. § 65. DieseVorschriften gelten auchfür die Berufung desRent=
amts, die stets demSteuerpflichtigenzur etwaigenErklärung mitzuteilen ist (Art. 52).

66Bgl. im einzelnenArt. 53. .21 Art. 54.
#2Art. 55, z. Z. sindje drei B.K. gebildet. 4½*½
½L# 8 Abs. VII. überdieBestrafungdersäumigenMitglieders.Art. 82.

16%Art. 56, V. V. 8 70. Strafen nachArt. 75 Z. 4 u. Art. 78 Abs. III.
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demSteuerpflichtigenschriftlicheoder mündlicheAuskunft auf bestimmteFragen be⸗
züglich seiner Erwerbs= und Einkommensverhältnissesowie über sonstigefür die Ver=
anlagung wesentlicheTatsachen zu verlangen und ihn zur Vorlegung der Nachweise,
Urkunden und Geschäftsbücheraufzufordern. Die Aufforderung geschiehtunter der
Verwarnung, daß, wenn innerhalb der zu setzendenFrist die Auskunft nicht erteilt
wird und die Vorlage der Nachweise, Urkunden und Geschäftsbüchernicht erfolgt,
nach Lage der Akten werde entschiedenwerden.

Sie kann ferner die eidlicheVernehmungvon Zeugenund Sachverständigendurch
die Distriktsverwaltungsbehördenveranlassen,welchedie Auskunftserteilung nur unter
den für die Auskunftspersonen der SteuerausschüssegeltendenVoraussetzungenab=
lehnen können.

Die Durchführung einer beantragten Beweisaufnahme kann sie nur dann ab=
lehnen, wenn sie das angeboteneBeweisverfahren zur Begründung der behaupteten
Tatsachen für unerheblich erachtet oder der Beweiserhebung unverhältnismäßige
Schwierigkeitenentgegenstehen.Zur Vornahme von Beweiserhebungen(außer eidlichen
Vernehmungen)kann fie eine aus mindestenszwei ihrer Mitglieder bestehendeUnter=
kommission abordnen.

Der Steuerpflichtige ist befugt, seineBerufung vor der Kommissionpersönlich
oder durch einen Bevollmächtigtenzu vertreten. Als Bevollmächtigtesind außer
Rechtsanwälten nur Personen zuzulassen,welchedie Vertretung andererPersonennicht
gewerbsmäßigbetreiben.

Sofern eineBerufung nicht einfachabgewiesenwird, hat die Berufungskommission
das steuerbareEinkommen sowie den Steuerbetrag neu festzusetzen.Jede Entscheidung
muß einen Ausspruch im Kostenpunkteenthalten. Jede Entscheidungist mit Gründen
zu versehen3.

Gegen den Bescheid der Berufungskommissionenfindet Beschwerdean die Ober=
berufungskommissionstatt. Diese ist im wesentlicheneineRevisionsinstanz, die ebenfalls
in voller Unabhängigkeitvon der Finanzverwaltung entscheidet.

Die Beschwerde,die keineaufschiebendeWirkung hat, stehtdemStenerpflichtigen
wie der Regierungsfinanzkammerzu. Sie ist innerhalb einer Ausschlußfrist von
einem Monat vom Tage der Zustellung des Berufungsbescheidsan und zwar bei der
Regierungsfinanzkammerschriftlich einzureichen37; sie kann nur darauf gestütztwerden:

1. daß der angefochteneBescheid auf der Nichtanwendung oder auf der un=
richtigen Anwendung des bestehendenRechtes beruhe,

2. daß das Verfahren an einemwesentlichenMangel leide.
In der Beschwerdeist anzugeben, worin die Rechtsverletzungoder der Mangel

W* gefundenwird. Beschwerdenohne solcheAngaben sind formell un=
zulässig.

Die Oberberufungskommissionbei dem Staatsministerium der Finanzen setztsich
zusammen:

1. aus ständigenMitgliedern,die von der Staatsregierungernanntwerden;
2. aus nichtständigenMitgliedern, die in der Anzahl von je zwei in jedem

Regierungsbezirk aus Kreiseinwohnern durch den Landrat und, wenn dieser bis zu
dem Zeitpunkt, an dem die Wahl stattfindenmuß, nicht zusammentritt, durch den
ständigenLandratsausschuß auf die Dauer von drei je die Zeit vom 1. Oktober bis
zum 30. September umfassendenJahren gewählt werden. In gleicherWeise sind in
jedemRegierungsbezirkezwei Ersatzmänner, ferner in Oberbayern zwei in München
wohnendeHilfsmitglieder zu wählen.

Die Oberberufungskommissionentscheidetin einer Besetzungvon siebenMit=
gliedern, von denen fünf einschließlichdes Vorsitzendenständigeund zwei nichtständige
sind. Von den ständigen Mitgliedern müssen zwei den Räten des Verwaltungs=
gerichtshofsentnommensein. Im Bedarfsfalle könnendie Sachreferentender zuständigen
Ministerien mit beratenderStimme beigezogenwerden.

36Art. 58. “ Art. 59, 60. Wiedereinsetzungnach Art. 92 möglich.

Gocgle



§ 173 Steueränderungen,Steuerzugänge,Steuerabgänge. 61

Im übrigen finden die für Steuerausschüssegeltenden Vorschriften über die
Wahl, Wählbarkeit, Wahlablehnung, Verpflichtung und Eintreten der Ersatzmänner
mit der Maßgabe Anwendung, daß über Wahlablehnungsgründein ersterInstanz die
Regierung, Kammer des Innern, entscheidet.

Die näheren Bestimmungenwegen des Vorsitzes, wegen der Einberufung der
Mitglieder, dann über das Verfahren und den Geschäftsgangder Kommissionsind im
Verordnungswegezu treffenss.

Der Steuerpflichtigeist berechtigt,sein Interesse vor der Oberberufungskommission
persönlich oder durch einen Bevollmächtigten zu vertreten. Als Bevollmächtigtesind
außer Rechtsanwälten nur Personen zuzulassen,welchedie Vertretung andererPersonen
nicht gewerbsmäßigbetreiben.

Die von der RegierungsfinanzkammereingelegtenBeschwerden sind den Be=
teiligten zur etwaigenschriftlichenGegenerklärungmitzuteilen. Auf die von den
Steuerpflichtigen eingereichtenBeschwerdenkönnen von der Regierungsfinanzkammer
Gegenerklärungenabgegebenwerden.

Die Beschwerdenund Gegenerklärungenfind demFinanzministeriumvorzulegen,
das sie zur Entscheidungan die Oberberufungskommissionabzugebenhat.

Erachtet die Oberberufungskommissiondie Beschwerdefür begründet, so hat sie
den angefochtenenBrscheid aufzuhebenund entwederin der Sache selbstzu entscheiden
oder die Sache zur anderweitigenVerhandlung und Entscheidung an die Berufungs=
kommission zurückzuverweisen.Im Falle der Zurückverweisunghat die Berufungs=
kommissiondie rechtlicheBeurteilung, die der Aufhebung zugrundegelegtist, auchihrer
Entscheidungzugrundezu legen?“.

Nach derEntscheidungderBerufungskommissionoderderOberberufungskommission
kann ein Rechtsmittel nicht mehr zurückgenommenwerden1°.

* 173. Steueränderungen, Stenerzugänge und Stenerabgänge. Im
Interesse der Pflichtigen find die Veranlagungsperioden nur auf ein Jahr festgesetzt
worden; an der Veranlagung soll während des Steuerjahres grundsätzlichnichts ge=
ändert werden, auch wenn Mehrungen oder Minderungen des Einkommens in diesem

eitraum eintreten1. Ausnahmsweise bewirken jedoch gewisseEreignisse solche
nderungen. Es zieht nämlich die Mehrung des Einkommens während des Steuer=

jahres die Veranlagung oder die der Mehrung entsprechendeAnderung der veranlagten
Steuer nur nach sich, wenn sie infolge Erwerbes von Todes wegenoder infolge eines
durch Tod veranlaßten Lehens=oder Fideikommißanfalls eingetretenist.

Von der Veranlagung oder von der Anderung der Veranlagung ist jedochUm=
gang zu nehmen, wenn für die zugegangenenEinkünfte in Bayern die Einkommen=
steuer des laufenden Steuerjahres anderweitig fortentrichtetwird.

Außerdem hat eine solcheAnderung der Veranlagung einzutreten,wenn die Ein=
künfte aus dem Betriebe der Forstwirtschaft oder des Güterhandels im Steuerjahr
infolge unvorhergesehenerUmstände wesentlichhöher sind, als sie für das Steuerjahr
festgestelltwurden, und die Steuerpflichtfür die Mehrung bei einer künftigenallgemeinen
Veranlagung wegenWegzugs usw. nicht mehr zur Geltung gebrachtwerden könnte.
Für solcheEinkünfte ist auf alle Fälle eine Jahressteuer geschuldet?:.Die Minderung
des Einkommens während des Steuerjahrs zieht auf Antrag des Steuerpflichtigendie
dem verbliebenenEinkommen entsprechendeAnderung der veranlagten Steuer (Ab=
minderung der Steuer) nur nach sich, wenn das für das Steuerjahr festgestellteEin=
kommen infolge Verlustes einer Einkommensquelleoder infolge außergewöhnlicherUn=
glücksfälle sich um mehr als den vierten Teil vermindert hat oder wenn die weg=
gefallenenEinkünfte anderweitig zur Einkommensteuerveranlagt werden. Wenn nach

»s Art. 61. Hierzu V.O. v. 31. Dez. 1911(G.V.Bl. 1912 S. 1).
*PArt. 63. Auch in diesemFalle kann eine Entscheidungzum Nachteil des Beschwerde=

führers,fch raghen.
rt. 64.

(§W173) 1Eink. St. G. Art. 65 Abs. II, 66 Abs. IV, 67 Abf. III. 2 Art. 66.
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Berücksichtigungdieser Minderung der Steuerpflichtige in keineTarifstufe mehr ein=
zureihenist, so wird er mit einerSteuer von 1 Mk. veranlagt3.

Fälle, in denendie Steuerpflichtim LaufedesSteuerjahreseingetretenoderer=
loschenist, sind als Steuerzugängeoder Steuerabgängezu behandeln". Als ein solcher
Fall gilt auch der Übergangvon der beschränktenSteuerpflicht(Art. 2) zur allgemeinen
Steuerpflicht Art. 1) und umgekehrt. Von der Zugangführung ist jedochUmgang zu
nehmen, wenn für das Steuerjahr die in Betracht kommendenEinkünfte in Bayern
bereits veranlagt sind und die Einkommensteuerhierfür anderweitigfortentrichtetwird.
Wer im Laufe des Steuerjahreseinedie SteueränderungbedingendeMehrung des Ein=
kommenserlangt hat oder steuerpflichtiggewordenist, hat hierüber beimRentamt oder
bei der GemeindebehördeAnzeige zu erstattens. Die Gemeindebehördehat die Anzeige
demRentamtezu übersenden.

Anträge und Anzeigen wegen der bezeichnetenEinkommensminderungenund
Steuerabgänge sind von dem Beteiligten bei dem Rentamt anzubringen; sie sind nur
bis zumAblaufevon drei MonatennachSchluß desSteuerjahreszulässig,in demdie
Einkommensminderungoder der Steuerabgangeingetretenist.

Auf die Ermittlung der bezeichnetenEinkommensänderungenund Steuerzugänge
finden die Vorschriften über die Veranlagung entsprechendeAnwendung.

Die Steueränderungensowie die Steuerzugänge und Steuerabgängehat das
Rentamt mit Wirkung für den Beginn des auf den Eintritt ihrer Voraussetzung
folgendenMonats unter Festsetzungder Steuer durchzuführen. -

Fas Ergebnis der Festsetzungoderdie AbweisungdesAntrags ist demPflichtigen
mitzuteilen.

Gegen die Festsetzungoder Abweisung hat der Pflichtige das Rechtsmittel des
Einspruchs an den Steuerausschuß.

Der Einspruchist innerhalbeinerAusschlußfristvon zweiWochennachderEr=
öffnungbeim Rentamt anzubringen;er hat keineaufschiebendeWirkung. Erachtet
das Rentamt den Einspruch für begründet, so hat es die Veranlagung hiernachab=
zuändern; andernfalls ist der Einspruch an den Steuerausschußzu leiten und der
Steuerfall wie die Steuerfälle im allgemeinenVeranlagungsverfahrenweiter zu be=
handeln.Die DurchführungderSteueränderungensowiederSteuerzugängeund Steuer=
abgänge kann, soweit keine Steuerverlustgefahrbesteht, im Interesse der Geschäfts=
vereinfachungmit der nächstfolgendenallgemeinenVeranlagung unter entsprechender
Nachholung oder Rückvergütungverbundenwerden.

&*174. Die Erbschaftssteuer. Nach § 60 desReichserbschaftssteuer=G.vom
3. Juni 19061 treten die landesgesetzlichenVorschriften, welche die Erhebung einer
Abgabe von dem den Gegenstandder Reichserbschaftssteuerbildenden Erwerb von
Todes wegen, sowie von Schenkungenunter Lebenden oder von den über solche
SchenkungenausgestelltenUrkunden betreffen,insoweit außer Kraft, als den Bundes=
staatennicht die Erhebung besondererAbgaben nach § 59 diesesGesetzesüberlassenist.

Das bayerischeErbschaftssteuer=G.vom 11. November 18997 ist, von den Über=
gangsbestimmungenabgesehen,daher nur noch maßgebend, insoweit es sichum nach
dem 3. Juni 1906 begründeteErwerbe handelt, bei denen ein solcher Anfall an
leibliche Eltern, Großeltern und entferntereVoreltern gelangt und den Betrag von
10½00 Mk. nicht übersteigt. Soweit jedochder Anfall in Sachen besteht, die diese
Personen ihren AbkömmlingendurchSchenkungoder llbergabevertragzugewandthatten,
unterliegt er dem bayerischenErbschaftssteuer=G.nicht.

: Art. 67. Art. 68. 5 Art. 69.
6 Art. 70. Hierzu V.V. § 82,V.

S17411 S. oben§ 165.
* Vgl. die bayer. Vollz. Anw. v. 10. Aug. 1906 (G.V. Bl. S. 509) §§ 29, 30, dort ist auch

Rückwirkungauf das bayer.Gebührenrechtdargelegt.
* Val. Annalen 1906,S. 1ff. Ausgabe desR.E.St.G. v. A. R. Hofsmann, Leipzig1907,

Laband, D. R.St.R. 6. Aufl. S. 421ff. u. unten § 182.
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Eine DarstellungderreichsrechtlichenVorschriftenist hiernichtbeabsichtigt".Die
Bestimmungdarüber, welcheArt von Vermögensanfällennochunter das bayerische
Steuer=G. fallen, bemißt sichnach Reichsrecht?,während für die Höhe der Steuer und
das Verfahren die einschlägigenlandesrechtlichenNormen" gelten. Bei dieser ge=
ringen Bedeutung des Landesrechteskann desseneingehendeDarstellung unterbleiben7.

Die Berechnung, Erhebung und Verwaltung der Erbschaftssteuerobliegt den
Rentämterns, gegen die rentamtlichen Bescheideist Beschwerdean die Regierungs=
finanzkammernund gegen deren Entscheidungendie Beschwerdean den Verwaltungs=
gerichtshofzulässig"?. Die Beitreibung rückständigerSteuer=und Kostenbeträgeerfolgt
durchdie Rentämter10.

Dritter Titel.
Die Steuerpflicht.

*#175. Steuerpflichtigkeit und Steuerbefreiung. Die Steuerforderungen
sind bei den direkten Steuern persönliche— obligatorische— Forderungen des öffent=
lichen Rechtes1. Dies gilt auch da, wo der Besteuerungsgegenstandeine unbewegliche
Sache ist. Die Grund= und Haussteuer sowie die Grubenfeldabgabesind rechtlich
keine Grundlasten?. Selbstverständlich hindert die persönlicheNatur der Steuer=
forderungen nicht, daß die bereits begründeteVerbindlichkeit auf den Vermögens=
nachfolger(Erben usw.) des ursprünglich Verpflichtetenübergeht3.

Die Steuerforderung gegen eine bestimmtePerson hat zur Voraussetzungihres
Entstehens, daß bei dieser Person diejenigen Umstände gegebensind, an welchedas
betreffendeSteuergesetzdie Besteuerungknüpft. Bei jenen Steuern jedoch, die der
Bewilligungdes Landtagesvon Finanzperiodezu Finanzperiodeunterliegen,also bei
den direkten Steuern im Sinne derVerf. U., tritt als weitere Voraussetzungfür das
Entstehender Steuerforderung noch hinzu, daß die Steuer bewilligt und hiernachdie
Steuerpflicht durch Gesetz(Finanz=G., Steuererhebungs=G.)festgestelltist.

Da die Steuern Abgaben vom Vermögen oder von Vermögensgegenständensind,
so kann dem Grundsatzenach jedes Privatrechtssubjektsteuerpflichtigsein, mithin nicht
bloß wirkliche, sondern auch juristischePersonen. Als steuerpflichtigim Sinne der
Steuer=G. gilt auch, wer nur vormerkungsweise(behufsBegründung der gemeindlichen
Umlagepflicht)zu veranlagenist.

DasEink. St.G. hat die subjektiveunbeschränkteSteuerpflicht, die grund=
sätzlich die gesamtenEinkünfte des Steuerpflichtigenumfaßt, zunächstan die Staats=
angehörigkeitgeknüpftund bestimmt,daß einkommensteuerpflichtigalle Bayern seien,
wenn sie sich nicht seit mehr als zwei Jahren dauernd im Auslande aufhalten,
ohne daselbstihren dienstlichenWohnsitz oder in Bayern einen Wohnsitz oder ihren
dienstlichenWohnsitz zu haben. Aber auch die nicht bayerischenReichsangehörigen
find steuerpflichtig,sofern sie in Bayern wohnen". Daß nach beidenRichtungen das
Reichsdoppelsteuergesetzden Grundsatz des Landesrechtesdurchbricht,ist schonoben er=
wähnt worden5. Die Steuerpflicht ergreift auch Ausländer, die in Bayern wohnen
oder sichin Bayern des Erwerbs wegenlänger als ein Jahr aufhalten6. Die Steuer=

9859.
5 DVgl.auchdie Vollz.V. v. 27. Dez. 1899, Weber 28 S. 682, einzelneFinanz=G. haben

Zuschlägeangeordnet.
* Mgl. u. a. Bl. f. bayer. Finanzwesen15 S. 33 ff.
7 Art. 28. DiesenBehördenkommtauchder Vollz. d. R.E.St. zu.
8 Art. 38. ?! Art. 39 mit 38 Abs. 4

(§J175)]1Vgl. 2. Aufl. II S. 473 Anm. 1. DasGew. St.G. betrachtetals Gegenstandder Be=
steuerungdenBetrieb, während dasEink. St G. die Person des Steuerpflichtigenals Obiekt be=
zeichnet. Vgl inebes.§ 23 der V V. z. Gew.St.G.

7Gr. St. G. § 81 vll 1Ibestimmt:„Hmsichtlichder von der Anmeldung der Veränderungen
bis zur wirklichenUmschreibungfällig werdendenSteuern wird sichimmer an denBesitzergehalten
und den Parteien überlassen, sich über diesen Punkt untereinander auszugleichen.“

Vgl. Finanzee v. 28. Dez. 1831 § 32 Abs. IV. Vgl. aber auchGew. St. G. Art. 24
Abs. III u. V.V. hierzu § 23.

4 Art. 1. %S. o.§ 165. s Art. J.
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pflicht aller Personen, die eigenesteuerbareEinkünfte beziehen,ist wederdurchAlters=
grenzenoder Geschlecht,noch durch Stand, Geschäftsfähigkeitoder Selbständigkeit be=
dingt. Ob eine Person solcheeigeneEinkünfte hat, bestimmtsich nach bürgerlichem
Recht. Verfügungen über das Einkommen zugunstendritter, die das Bezugsrechtnicht
berühren,ändern daher nicht die Steuerpflicht des Bezugsberechtigten.Die einheitliche
Veranlagung der Ehegatten ändert nichts an dem Grundsatzeder subjektivenSteuer=
pflicht7.

JuristischePersonenund nicht rechtsfähigeVereine,die in Bayern ihren Sitz
haben, sind grundsätzlich alle ohne Unterscheidungihrer Arten einkommensteuer=
pflichtigs, sofern sie eigenesteuerbareEinkünfte haben. Die Frage nach dem Sitz ist
nachMaßgabe des öffentlichenund bürgerlichenRechtes, soweit hiernach zulässig,nach
den Satzungen zu beantworten. Sofern Vereinigungen nicht selbständigeVermögens=
subjektesind, werden die Mitglieder von der Steuerpflicht erfaßt.

Subjektiv beschränktsteuerpflichtigin Bayern sind ferner Personen und nicht
rechtsfähigeVereine, obwohl sie an sichder vorbezeichnetenallgemeinenunbeschränkten
Steuerpflicht nicht unterliegen, in Ansehung einzelnerArten ihrer Einkünfte10.
diesenFällen beschränkterSteuerpflicht entscheidetlediglich die Lage und Herkunft des
Steuerobjektesohne Rücksichtauf die Eigenschaftendes Einkommensberechtigten.

Die Person des Steuerpflichtigenbestimmtsich bei den Steuern von Liegen=
schaftennach dem Eigentumsrechteoder nach dem Besitze, sofern er bürgerlichrechtlich
dem Eigentume gleichsteht11. Die Frage, ob ein Dritter nach bürgerlichemRechte
gehalten ist, dem Pflichtigen für die Steuer aufzukommen,berührt densteuerfordernden
Fiskus nicht?. Der Dritte, der an Stelle des SteuerpflichtigendemFiskus leistet, er=
füllt vom Standpunkte des öffentlichen Rechtes eine fremde Verpflichtung in Ver=
tretungdes Pflichtigen. Steht eineLiegenschaftim Miteigentumemehrerer,so trifft
die Steuerpflicht alle gemeinschaftlich,wenn aber nur einer nutzungsberechtigterMit=
eigentümerist, diesen.

Gewerbesteuerpflichtigist derjenige, für dessenRechnung das steuerbareGewerbe
betriebenwird. Pächter von Gewerben gelten für die Steuerpflicht als Unternehmer.
Der Verpächter ist für seine Pachteinkünfte einkommensteuerpflichtig.Werden Ge=
werbe von mehreren gemeinschaftlichbetrieben, so ist das Gewerbe als ein einziges
Gewerbe zu veranlagen,die Unternehmergelten als Gesamtschuldnerder Steuer 8.

Kapitalrentensteuerpflichtigist derjenige, welchernach demEink. St.G. für Ein=
künfte aus Kapitalvermögeneinkommensteuerpflichtigist. Personen, die zwar in Bayern
Wohnsitzoder Aufenthalt haben, aber zur Vermeidung einer Doppelbesteuerungnicht
kapitalrentensteuerpflichtigsind, werdenzur Begründungder Umlagenpflichtvormerkungs=
weise veranlagt. Auch solche Personen gelten als steuerpflichtigeim Sinne des
Kapitalrentensteuer=G.14.

7 Val. Art. 9 insbes.Abf. 2. * Art. 1 Abs. I 3. 4.
* Über esellchosteformen die nicht juristischePersonen find und daher nicht unter diese

Vorschrift fallen, s. Breunig l S. 17 f.
1°Art. 2. Uver die bes. Vorschriften für Ermittlung (oben§ 166) des stenerbarenEin=

kommens fs.Breunig I S. 24.
11Nach demGes. über die BergwerksabgabenArt. 2 ist „jeder Bergwerkseigentümeroder

dessen gesetzlicher Vertreter (Repräsentant)“steuerpflichtig.
12Val. Gr.St.G. § 4 Abs.1: „Jeder Grundbesitzerhat die volleGrundsteuerunmittelbaran

die Erhebungsbehördezu entrichten.“ Das Gr.St.G. gestattetin § 4 Abs. II, III die Inanspruch=
nahmeeinesSteuerbeitragesvon jenen,welchesteuerbareReallasten oderGrundrentenvom Grund=
stückebeziehen.Dies ist aber innereAzelegenheeitder Beteiligten und berührtdasRechtsverhältnis
um Fiskus nicht. Vgl. bezüglichder Reallastengerner Ges.§§ 6, 9. Hiernach ist der Betrag des

steuerharenBezugesvon Reallasten nach Kap. IV desGes. zu bemessen.Die Regelung geschieht
auf Verlangen der Beteiligten durch Distriktsverwaltungsbehördeund Rentamt gemeinsesft .
Hiergegenkaun Berufungsur Kreisregierung,K. d. F., als letzterInstanz erhobenwerden. er
„Maierschaftsfristen“Bl. 37 S. 337ff.

15Gew.St.G. Art. 2. Dies gilt auch für den Gewerbebetriebim Umherziehenund die
Wanderlager.

1 Kap.R.St.G. Art. 2 u. 3.
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Erbschaftssteuerpflichtigist, soweit noch bayerischesRecht anwendbarist 5, der
Erwerber des steuerbarenAnfalles, bei Beteiligung mehrereran einem Anfalle jeder
nach seinem Anteile ½6.Für die Entrichtung der Steuer haftet die ganze steuerbare
Masse, aus welcherauch auf Erfordern für die Versteuerungbedingteroder strittiger
Anfälle Sicherheit bestellt werden muß. Erben und Miterben, welchein den Besitz
der Erbschaft gelangt waren, sind bis zur Höhe dessen,was sie aus der Erbschaft
empfangenhaben, für die VersteuerungderjenigenAnfälle haftbar, die von ihnen vor
Entrichtung oderSicherstellungder Steuer an die Berechtigtenausgeantwortetwurden1•7.
Testamentsvollstrecker,gesetzlicheVertreter und Bevollmächtigte der Erbinteressenten,
Nachlaßverwalter haften persönlich für die Steuer, wenn sie vor deren Entrichtung
oderSicherstellungdie Erbschaft,Erbteile, Vermächtnisse,Schenkungenauf Todesfall
ausantworten oder steuerpflichtigeAuflagen erfüllen1s.

Die Regeln über die SteuerpflichtigkeitwerdendurchAusnahmen— Steuer=
befreiungen— durchbrochen.Der Grundsatz der Verf.U.19, daß „keinemStaatsbürger
eine Befreiung von den öffentlichen Lasten bewilligt werden kann“, steht gesetz=
lichen Ausnahmen von der Steuerpflicht nicht entgegen. Die Steuerbefreiungensind
teils solche,welchedie Natur einer persönlichenBevorzugungan sichtragen, teils solche,
die in sachlichenRücksichtenihre Ursachehaben.

Hier soll zunächstdie ersteGruppe von Steuerbefreiungenbetrachtetwerden.
Der König ist von allen direktenStaatssteuern frei 20. Das gleichegilt von der

Königin Gemahlin, der Königin Witwe und dem zurückgetretenenKönige und seiner
Gemahlin?. Die übrigen Mitglieder des königlichenHauses sind von der Einkommen=
steuerfrei??, soweit sich die ihnen durch die Verfassung75 vorbehalteneSteuerfreiheit
erstreckt.Hiernach sind ihre Einkünfte aus Beruf und ähnlichenBezügen(Art. 7 Abl. 1
Ziff. 4) und der Anschlag desMietwertes der haussteuerfreienvon ihnen bewohnten
Schloßgebäudefrei, im übrigen sind sie ohne besondereEinschränkung steuerpflichtig.

Von der Einkommen= und Kapitalrentensteuer sind befreit's die
beim Könige beglaubigtenVertreter anderer Staaten und die ihnen zugewiesenenBe=
amten, ferner die in deren Diensten stehendenPersonen, sofern dieseAusländer sind,
dann Personen, denen sonst nach völkerrechtlichenGrundsätzen oder nach besonderen
Vereinbarungenmit anderen Staaten ein Anspruch auf Einkommsteuerfreiheitzukommt;
zu letzterengehörender Vertreter des Papstes; ferner die Berufskonsulnund Konsular=
beamten fremder Staaten?6, soweit deren Steuerfreiheit durch Verträge oder durch
Anordnungen der Staatsregierung begründetist?. .

DieseBefreiungenerstreckensich nicht auf steuerbareEinkünfteaus in Bayern
gelegenemGrundvermögenoder hierselbst betriebenemGewerbe oder aus Bezügen aus
öffentlichenbayerischenKassen.

Einkommensteuerfreisind ferner?8:
1. das Reich, der Staat, die Kreisgemeinden,die Distriktsgemeinden,die Ge=

meindenund die Ortschaften?°;

½S. oben§ 174. 16Erbsch.St. G. Art. 25 Abs. I, 26 Abs. I. V. G.H. 6 S. 24.
1 Erbsch.St.G. Art. 26 Abs. II, III. 18Erbsch.St.G. Art. 27.
1 Tit. III § 4 Abf. II.

benäi g S. hierüberoben§ 18 Anm. 1 ff. In der Begr. d.Eink. St.G. Entw. zu Art. 3 S. 64
igt.
„: 9825Anm.124. 23Art. 3 Z. 1 d.Eink.St.G.
24V. U. Beil. IV. 5 53 u. Bd. I § 25 Anm. 125ff. Die Steuer= u. Umlagefreiheitder

Standesherren war schon durchGes. v. 9. Juni 1899 beseitigt worden.
4 Vgl. auchArt. 16 u. V V. S§ S, 39, 40.
55Art. 3 d. Eink St.G. u. 4 d. Kap.N.St.G.
76Nicht derenFamilienmitglieder u. Bedienstete. ,
Engl.M.B.v.6.Sept.1899iWeber28S.35)u.Breuniga.a.O.S.31.V-B.§4.
WArt.4d.Eint·StG. .

« YGrundsatzderNeuregelunist,daßeinerseitsderStaatbondenGemeindenundOrts
schaftenkeineEinkommensteuererhebt, andererseitsdiesevon denprivatwirtschaftlichenEinkünften
des Staates (auchder kgl.Bank) keineUmlagenerhebendürfen. DieserSatz gilt aber nicht im Um=
kreisfe der Ertragsbestenerung und der hierauf sich gründenden Umlagen, wo nur besondereBe=
freiungengelten.

Sevdel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 5
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2. dieöffentlichenKirchengesellschaften,dieKirchengemeinden,danndie israelitischen
Kultusgemeinden;

3. die Kirchenstiftungenund die Kultusstiftungen,wennsiedurchEntrichtungder
Steuer außerstandgesetztwürden,ihren Zweckvollständigzu erfüllen, ferner
dieKirchenbauvereineunddieMissionsvereineanerkannterReligionsgesellschaften;

4. die Pfründestiftungen;
5. die zur Durchführung der Arbeiterversicherungauf Grund der Reichs=oderder

Landesgesetzeerrichteten Kassen, Berufsgenossenschaftenund Versicherungs=
anstalten;

6. die unter der Verwaltung der VersicherungskammerstehendenWohlfahrts=
anstalten;

7. die Reichsbank und ihre Zweiganstalten;
8. die BayerischeLandwirtschaftsbank,solangesieUnterstützungenaus Staatsmitteln

erhält;
9. dieGenossenschaften,die ausschließlichund unmittelbar der land=und forst=

wirtschaftlichenoder der gewerblichenProduktion oder der besserenVerwertung
der eigenen Erzeugnisse ihrer Mitglieder dienen, einschließlichder Vorschuß=
und Kreditgenossenschaften,wenn dieseGenossenschaftendie ihrem Zweckeent=
sprechendeTätigkeit auf den Kreis ihrer Mitglieder beschränken,ferner die
übergeordnetenVerbände solcherGenossenschaftenund die gemeinnützigenBau=
genossenschaften.Nicht als gemeinnütziggeltenBaugenossenschaften,die satzungs=
gemäß die Einzahlungen der Mitglieder mit mehr als vier vom Hundert ver=
zinsen oder den Mitgliedern im Falle der Auflösung mehr als die Einzahlungen
ausantworten. s

Genossenschaften,die einen gewerblichenGewinn anstreben, fallen nicht
unter dieseBefreiung.

Einkommensteuerfrei#°sindauchdieunbeschränktsteuerpflichtigennatürlichenPersonen,
deren steuerbaresEinkommen nicht mehr als 600 Mk. beträgt, sodann die juristischen
Personen und sonstigenVereine, die in Bayern ihren Sitz haben,und die nachArt. 2
steuerpflichtigenPersonenund Vereine, derenin Bayern steuerbaresEinkommennicht
mehr als 200 Mk. beträgt.

Von der Befreiung sind ausgenommenmännliche bayerischeStaatsangehörige,
derensteuerbaresEinkommenmehr als 300 Mk. beträgt, wennsienicht schoneine
anderedirekteSteuer von jährlichmindestens50 Pf. entrichten.

Man darf es zu den Steuerbefreiungennicht zählen, daß der Staat (Fiskus)
keinedirektenSteuernzu entrichtenhat. Denn dieserSatz ist, wenner auchin den
Steuergesetzenausdrücklich ausgesprochenist 31, an sich selbstverständlich. Bei der
Grund=, Haus=, Gewerbesteuererfolgt allerdings auch für denFiskus eineVeranlagung
der Steuer; dies geschiehtjedochnur zu dem Zwecke, die Erhebung der Umlagen der
Gemeindeverbändezu ermöglichen. Wo also ein Besteuerungsgegenstand,der sichin den
Händen des Staats befindet,ohnedieswegenseiner BestimmungSteuerfreiheit genießt,
findet auch eine Steuerveranlagungnicht statt #32.Was für den Staat gilt, gilt auch
für das Reich. Denn der Reichsfiskus ist in jedemBundesstaateStaatsfiskus 8.

Dagegen ist es eine wirkliche Steuerbefreiung, wenn die Reichsbank bezüglich
ihrer Zweiganstalten in Bayern als frei von der Gewerbesteuererklärt ist. Denn die
Reichsbankist ein vom ReichsfiskusverschiedenesRechtssubjekt.Jedoch wird auch
hier die Steuer behufs der Umlagenerhebungveranlagt .

10Eink. St.G. Art. 5.
21Gr. St. G. § 120. Hausst.G. § 2, Gew.St.G. Art. 4, Umlagen=G.Art. 4, 37, 44.
22 Dies hat bei der HaussteuerBedeutung. Vgl. auchGew.St. G. Art. 1 3. 3.
13Vgl. R G. v. 25.Mai 1873(N.G.Bl. S. 113)8 1Abs.II u. nun dasR.Besteuerungs=G.

v. 15. Aprik 1911(R G.Bl. S. 187),wonachdasReichFreiheit von allen zur Hebung gelangenden
Staatssteuernmit Ausnahme der Abgaben von Malz und Bier genießt.

34R.Bankges.v. 14. März 1875(R.G Bl. S. 177)§ 21,Gew. St.G. Art. 3 Abs. 1 u. III,
Eink. St.G. Art. 6 Z. 2.
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Kapitalrentensteuerfreiss sind die in Art. 4 desEink. St. G. unter 1—6
bezeichnetenRechtssubjekte,ferner Versicherungsvereineauf Gegenseitigkeitund einzelne
wirtschaftlich schwacheund der Schonung bedürftigePersonen, wie Witwen, Waisen
mit geringemEinkommen.

Von der Grundsteuer sindaußer demStaatsbesitz freiss die unmittelbar zur
ErfüllungöffentlicherAufgabendienendenGrundstückederGemeinden,Gemeindeverbände
und Ortschaften,sowie die Versicherungsträgerim Sinne der R.V.O., letzterehinsichtlich
der Grundstücke,die unmittelbar zur Erfüllung öffentlicherAufgaben dienen.

Frei von der Haussteuer sinds':
die Gebäude der Mitglieder des Königlichen Hauses, soweit sich die hierwegen
durch die Verfassung vorbehalteneSteuerfreiheit erstreckt;
die Staatsgebäudes;
Kirchen, Bethäuser, Synagogen;
die Dienstgebäudeder Versicherungskammer;
die unmittelbar zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienendenGebäude der
Kreisgemeinden, der Distriktsgemeinden, der Gemeinden und der Ortschaften
sowie der Versicherungsträgerim Sinne der R.V.O.;

6. die unmittelbar zu Zwecken des Unterrichts oder der Erziehung dienendenGe=
bäude öffentlicher Unterrichts=oder Erziehungsanstaltensowie Gebäude dieser
Art von Privatanstalten, die für öffentliche Unterrichts= oder Erziehungs=
anstalten Ersatz bieten und nicht Erwerbszweckeverfolgen;

7. Gebäude, die unmittelbar zu Zweckender öffentlichenWohltätigkeit oder der
öffentlichen Gesundheitspflegeunter Ausschluß von Erwerbs= oder Sports=
zweckendienen;

8. öffentlicheMuseen, öffentlicheMonumente.
Auf Gebäudeteile,die anderenals dendie Steuerfreiheitbegründendenbesonderen

Zwecken dienen, finden die regelmäßigenVeranlagungsvorschriftenAnwendung. Jedoch
erstrecktsichdie Steuerfreiheit nach Ziff. 4—8 auch auf Dienstwohnungen,die zu dem
Zwecke, auf den die Steuerfreiheit sich gründet, in Beziehung stehen.

Für Staatsgebäude werden zur Begründung der Umlagenpflicht die Steuer=
verhältniszahlen ausgemittelt und im Kataster vorgemerkt. Diese Ermittlung und Vor=
merkung unterbleibt für die Schlösser, die zur königlichenZivilliste gehören, und für
die Gebäude oder Gebäudeteile, die unmittelbar zur Erfüllung öffentlicherAufgaben
dienen, sowie für Dienstwohnungen, die zu der Erfüllung dieser Aufgaben in Be=
ziehung stehen. ·

Gewerbesteuerfrei sind das Reich, der Staat, die Reichsbank und ihre
Zweiganstalten,sowieGenossenschaften,die aucheinkommensteuerfreisind3s2e.Dagegen
find gemeindlicheGewerbebetriebevon der Gewerbesteuernichtbefreit.

Erbschaftssteuerfrei sind, soweit das bayerischeErb. St. G. noch anwend=
bar ist½%Eltern bis zum Betragevon1000Mk., undsofernderAnfall mehr beträgt,
mit 20 % des Mehrbetrags/1. .

H

END-OF

TCArt.4iinderFassungdeSArt.63d.A.G-z.R-V.O.v.2.Nov.l912)ii.Arts
II d. Kap. RSt. G,über teilweiseBesreiung s. Art. 9, s. auch oben Anm. 25 u. 28,

z6sG.St. G. 8 120 Abs. II mit Art. 63 d. A G. z. R.V. O. v. 2. Nov. 1912,V. V. 8 6.
9#. §*2 mit Art. 63 d A.G. z. R.V O.

38 Die Auslegung in der Entsch,d. V G.H. 6 S. 105 ist nicht richtig. Staatsgebäudeist
sedes Gebäude, das dem Staate gehört, auf die Persondes Nutznießers kann es nicht ankommen.
Einschränkungin § 1 der V.V. v. 2. März 1911. Steuerfrei sind auchdie GebäudedesReiches,
vgl. Anm. 33, Vollz V. § 1.

:3PArt. 3 d. Gew.St. G. Über die vormerkungsweiseVeranlagung für die Begründung der
Umlagepflicht vgl. Abs. III.

4%S. oö.F 174.
1 Art. 3. Ehegatten,ehelicheund diesengleich zu behandelndeKinder und derenAbkömm=

linge find auchnachReichsrecht(5 11) frei von Erbschaftssteuer.
5*
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Über Streitigkeiten, welchewegenSteuerbefreiungentstehen,wird im allgemeinen
in demselbenVerfahren entschiedenwie über sonstige Steuerstreitigkeiten. Nur bei
Ansprüchen auf Befreiung von der Grund= oder Haussteuer bestehteine Abweichung
insofern, als hierüber in letzterInstanz der Verwaltungsgerichtshof befindet"?.

* 176. Bemessungder Steuerschuldigkeit. Die Höhe der Steuerschuldig=
keit bemißtsichbei deneinzelnenSteuernin verschiedenerWeise.

Bei den direkten Steuern im Sinne derVerf. U., also jenen, die der periodischen
Bewilligung durch den Landtag bedürfen,entscheidetdie jeweilige finanzgesetzlicheFest=
stellungüber die Höhe der Steuer. Die Steuersätzesind zwar in den einzelnen
Steuer=G.selbstbestimmt(Normalsteuer),aber nur in demSinne, daß dieseSteuer=
sätze („die veranlagtenBeträge“) den verhältnismäßigen Anhalt für die Feststellung
der Steuerhöhedurch das Finanzgesetzabgeben. Nach derzeitigemSteuerrecht ist aber
bestimmt, daß Zuschläge wie Abschläge nach einem Hundertsatznur gleichmäßigfür
alle Steuergattungen eintreten können#. Hinsichtlich des Normalsatzes der Grund=
und Haussteuer ist bestimmt, daß von jeder Einheit der Steuerverhältniszahl ein Be=
trag von 4 Pf., hinsichtlich der Haussteuer, daß von jeder Mark derLaussteuer.
verhältniszahl ein Betrag von 2 Pf. als Jahressteuer zu erhebensei?. Diegrund=
legenden Steuersätzefür die Einkommen=und Gewerbesteuerergeben sich aus den
Steuertarifen. Der Tarif für die Einkommensteuer beginnt mit der niedrigsten
Steuerstufevon mehr als 600 Mk, wofür 1 Mk. Steuer sich berechnet,und steigtin
211 Stufen bis zu einemHöchsteinkommenvon 150000 Mk., wofür eineSteuer von
7321 Mk. sich ergibt; innerhalb dieser Grenzen beträgt die Steuer:

bei mehr als 600— 1500 Mk. („1.— 9. Stufe) 0.,17—0,93%
» ,,,,1500-—3900»(10.—33.»)l,00—1,970!o
„ „ „ 3900— 12600 „ (34.— 77. „ ) 2,00—2,99%
„ „ „ 12600— 61000 „ ( 78.—147. , ) 3,00—3,99%
„ „ „ 61.000— 150 000 „ (148.—211. „ ) 4,00—4-95 %.

Bei Einkommen von mehr als 150000 Mk. bis einschließlich 300 000 Mk.
steigen die Stufen um je 5000 Mk., bei solchenvon mehr als 300 000 Mk. um je
10000 Mk.; die Steuer beträgt dann 5% desjenigenEinkommens, mit dem die
vorausgehendeStufe endet.

Soweit Einkünfte von nicht mehr als 600 Mk. steuerbar sind, beträgt die
Steuer 1 Mk.3

Der Tarif wird ergänztdurchErmäßigungsbestimmungen,die denpersönlichen
und Familienverhältnissendes SteuerpflichtigenRechnung tragen und unter Umständen
nebeneinanderbei einem Steuerpflichtigenzur Geltung kommen".

Zugunsten von Berufseinkünften der Ehefrau kann der Steuerpflichtige, dessen
steuerbaresEinkommen unter Zurechnung des Einkommens seiner Ehefrau nicht mehr
als 1800 Mk. beträgt, verlangen,daß solcheEinkünfte bis zu 400 Mk. für die Steuer=
berechnungaußer Ansatz bleiben5,

Eine weitere Vergünstigung bringt der sogenannteKinderparagraph. Hiernach
kann ein Steuerpflichtiger, dessensteuerbaresEinkommen nicht mehr als 3000 Mk.
beträgt und der auf Grund gesetzlicherVerpflichtung Abkömmlingenden Unterhalt ge=
währt, verlangen, daß ihm Steuerermäßigungbei

4 Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 10 Ziff. 26. V.V. z. H.St.G. § 5. Bgl. unten § 177 Anm. 23.
(&17611 Eink. St. G. Art. 3. Hierzu bes.Repertorium S. 236—243. Die Absichtdes Landtags bei
Einschaltung des Abs. II war. die Steuergesetzegegen plötzlicheEingriffe im sog.Finanz=G. sicher
zu stellen; vgl. u. a. Abg. v. Orterer a. a. O. S. 239 u. Graf Crailsheim S. 242, 243;
abweichendSt. M. v. Pfaff S. 242, 243. Vgl. hierzu unten § 185 Anm. 46.

2Gr. St G. § 117, V.V. § 2, Haus-St G. § 7.
Eink. St G. Art. 17, Anlage, mit Art. 5. .
Die Ermäßigungenfinden auf die in Art. 2 desEink. St G. bezeichnetenPflichtigen keine

Anwendung.
* Art. 18. 6 Art. 19.
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176 BemessungderSteuerschuldigkeit. 69

einem oder zwei Abkömmlingenum eine Tarifstufe,
drei oder vier Abkömmlingenum zwei Tarifstufen,
fünf oder sechsAbkömmlingenum vier Tarifstufen,
siebenoder mehr Abkömmlingenum sechsTarifstufen,

gewährt wird. Wenn er hiernach in keineTarifstufe mehr einzureihenist, so wird er
mit einer Steuer von 1 Mk. veranlagt.

Ein Steuerpflichtiger, dessensteuerbaresEinkommen mehr als 3000 Mk., aber
nicht mehr als 5000 Mk. beträgt, und der auf Grund gesetzlicherVerpflichtung Ab=
kömmlingenden Unterhalt gewährt, kann verlangen,daß ihm Steuerermäßigungbei

drei oder vier Abkömmlingenum eine Tarifstufe,
fünf oder sechsAbkömmlingenum zwei Tarifstufen,
siebenoder mehr Abkömmlingenum drei Tarifstufen

gewährt wird.
In die für die Ermäßigung maßgebendePersonenzahl sind nur die Abkömmlinge

einzurechnen,die das 15. Lebensjahrnicht überschrittenhaben oder die nochin der Vor=
bildungfür einenBeruf begriffensindoder ihrer aktivenMilitärdienstpflichtgenügen.

Ein Steuerpflichtiger,dessensteuerbaresEinkommennichtmehrals 6000 Mk.
beträgt, kann weiter verlangen, daß ihm Steuerermäßigungwegen besonderer,seine
LeistungsfähigkeitwesentlichbeeinträchtigenderwirtschaftlicherVerhältnisseum zwei
bis vier Tarifstufen gewährt wird. Wenner hiernach in keineTarifstufe mehr ein=
zureihen ist, so wird er mit einer Steuer von 1 Mk. veranlagt.

Als solcheVerhältnisse kommennur außergewöhnlicheBelastung durch pflicht=
gemäßenUnterhalt von Abkömmlingenund mittellosensonstigenAngehörigen,durch
andauerndeKrankheit und besondereUnglücksfällein Betracht7.

Für die Ermittlung der Gewerbesteuer sind zwei Tarife gegeben, einer zur
Betriebskapitalanlage in 11 Stufen (von mehr als 4000—5°,000 Mk. mit einer An=
lage von 1,50—22 Mk., woran sich Stufen von je 5000 Mk. bis zu 100000 Mk.,
von je 10000 Mk. bis zu 200000 Mk. und von je 20000 Mk. bei mehr als
200000 Mk. Betriebskapital mit 0,5prozentigerSteigerung anschließen.— Der andere,
zur Berechnungder Ertragsanlage mit 25 Stufen von mehrals 1500— 14,000Mk. Rein=
ertragmit einer Anlage von 1,50—93Mk., beiReinerträgenvonmehrals 14000Mk.
steigen die Stufen wie bei der Einkommensteuermit je 0,7prozentiger Steigerung.

Hiernachsinddie kleinstenBetriebskapitalien(unter4000Mk.) und diekleinsten
Reinerträge (unter 1500 Mk.) von der Gewerbesteuerfrei, siewerdennur vormerkungs=
weise zur Begründung der Umlagenpflichtveranlagt.

Andererseits ist für Gewerbe, die mehr als einen Verkaufsladen oder mehr als
eine ständigeNiederlage zum Warenverkauf halten, eine Sondersteuervorgesehen,die
in einem Zuschlagevon 5% zur Betriebskapitalanlage für jede Filiale besteht10.

Auch die Wandergewerbe-undWanderlagersteuerbestimmtsichnacheinemTarife,
der für die Normal= und Betriebsanlage gesonderteSätze enthält11.

Für die Kapitalrentensteuer sind folgendeSteuersätzeausgesprochen12:
10/0 bei einerJahresrentevon.. J0— 100 Mk.
1 1% „ „ „ „ mehr als 100— 400 „
1/20% „„ „ » » „ „ 400— 700 „
1% „ „ „ „⅛ „ „ 700—1000
2% „ „ „ „ „ „ 1000 Mk.

1 Art. 20. 8 Anl. 1 zu Art. 6 d.Gew.St.G.
Art. 6 Abs. I, Art. 11 Abs. 1 u. II. Die Gewerbesteuerwird für solcheertragsarmeoder

ertragslose Gewerbe nach einem erhöhten Tarif für die Betriebskapitalanlage (bis zu 0,7 /) vor=
merkungsweisenur nach demBetriebskapital berechnet,wenn die Geworlstener nachdiesemhöher
ist als nach den Normaltarisen für Betriebskapital- und Erwerbsanlage (Art. 6 Abf. II). ·

10Art 6 Abs. III Die Filialensteuer bezwecktebenfallsdenSchutzderschwächerenBetriebe.
Beil. z. Ges.v 20.Dez.1897f. o. ··

18Kap R.St G Art. 8. — Ermäßigungen enthält Art. 9 zugunstenvon Steuerpflichtigen,
derersbeseans Gesamteinkommennicht mehr als 3000 Mk. beträgt (Ermäßigung von .—½
er Kap. R. St.).

Google



70 Der König als Inhaber der Finanzgewalt. Die Staatssteuern. 8177

Bezüglichder Steuerberechnungund der Abstufungder Steuersätzeist nochzu
bemerken,daß nur durch10 Mk. teilbarenachabwärts abgerundeteMarkbeträgein
Ansatz gebrachtwerden.

Als Grubenfeldabgabe sind bei geviertem Felde von jedem Hektar Oberfläche,
bei Längenfeldernvon je 20 m Länge 26 Pf. (9 Kr.) zu entrichten18. Bei Distrikts=
feldernsind für denjenigenRaum, welcherdie Größe von zehnMaximalgrubenfeldern
überschreitet,von jedemHektar 9 Pf. (3 Kr.) zu entrichten.Bei dennachälteren
BerggesetzenverliehenenSteinbrüchen und Gräbereien auf niedereMineralien mit Aus=
nahme von Ocker, Farberde Speckstein, Porzellanerde, Dach= und Tefelschiefer,
Schmirgel, Schwer=und Flußspat, dann bei den Stollenwässern und Eisensteinwäschen
wird die frühere jährliche Rekognitionsgebührals Grubenfeldabgabeerhoben.

Die noch zulässigebayerischeErbschaftssteuerbeträgt vier vom Hundert des An=
falles, wenn derselbean leibliche Eltern, sechsvom Hundert des Anfalles, wenn dieser
an Großeltern oder entferntereVerwandte aufsteigenderLinie kommt15.

* 177. Ort und Zeit der Erfüllung, Nachzahlungs=, Rückstands=und
Rückersatzforderungen.Die neuenSteuer=G.regelnnur die Zuständigkeitzur Ver=
anlagungder Staatssteuern,die Besonderheitender Veranlagungder Umlagensind
ausschließlichim Umlagen=G.geregeltund daher später zu erörtern.

Die Veranlagung der Einkommensteuer!erfolgt an dem Orte, wo der Steuer=
pflichtige am 1. Oktober des Steuervorjahres oder, wenn es sich um eine Zugangs=
veranlagung handelt, bei Beginn der Steuerpflicht seinenWohnsitzoder in Ermangelung
eines solchenseinenAufenthalt hat. Anderungen, die sich im Wohnsitz oder Aufent=
halte bis zum Beginne des Steuerjahres ergeben, sollen im Wege der uberweisung
Berücksichtigungfinden. Im Falle eines mehrfachenWohnsitzesin Bayern stehtdem
Steuerpflichtigendie Wahl des Ortes der Veranlagung zu.

Personen, die in Bayern wederWohnsitz nochAufenthalt habenund nachArt. 1
Abs. I Ziff. 1 zur Besteuerungherangezogenwerden können,sind, wenn sie außerhalb
Bayerns einen dienstlichenWohnsitz haben, an dem von der Staatsregierung zu be=
stimmendenOrte?, sonst am Orte ihres letztenWohnsitzesoderAufenthalts in Bayern
zu veranlagen. Personen, die der Besteuerungauf Grund des Art. 2 unterliegen,
find, sofern eine von einem bayerischenGerichte bestelltePflegschaft in Frage ist
(Art. 2 Abs. I1Ziff. 3), am Sitze des Pffegschaftsgerichtes,sonstaberdort zu ver=
anlagen, wo der für die Steuerverwaltung etwa bestellteVertreter seinenWohnsitz
hat, in Ermangelung eines solchenVertreters an jenemOrte, woher das steuerbare
Einkommen ganz oder zum größten Teile bezogenwird.

Die steuerpflichtigenjuristischenPersonen und nicht rechtsfähigenVereine werden
an dem Orte, wo sie ihren Sitz haben, veranlagt. Sofern sie ihren Sitz außerhalb
Bayerns haben, finden für die Veranlagung die Vorschriften im vorstehendenAbsatz
entsprechendeAnwendung.

Wird von dem dem Pflichtigen eingeräumtenWahlrechtenicht rechtzeitigGe=
brauch gemacht oder ergebensich aus anderemGrunde Zweisel über den Ort der
Veranlagung eines Pflichtigen, so entscheidetdie Regierung, Kammer der Finanzen,
z wenn mehrere Regierungsbezirkein Frage kommen, das Staatsministerium der

nanzen.
Ist die VeranlagungeinesSteuerpflichtigenan mehrerenOrten erfolgt,sokann

die Regierung, Kammer der Finanzen, und, wenn mehrereRegierungsbezirkein Frage
sind, das Staatsministerium der Finanzen bestimmen, welche der mehreren Ver=
anlagungen zu gelten hat, oder unter Aufhebung der erfolgten Veranlagungen eine
neuerlicheeinheitlicheVeranlagung anordnen.

13 Bruchteile dieser aheinheiten find für voll zu rechnen.
14Ges. v. 6. April 1879 Art. 5 Abs. II. III, 18 Abfs.II.
½Erbsch. St. G. Art. 2, dazu Art. 3 Z. 1a. s

[§17711Akt.22,V.V.,§42,43.
LStadtrentaintüncheiiII,V.V.z.E.St.G.§42.
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Die Veranlagung der Gewerbe=und Kapitalrentensteuererfolgt an dem Ortes,
wo der Gewerbe=oder Kapitalrentensteuerpflichtigezur Einkommensteuerzu veranlagen
ist oder zu veranlagen wäre, falls er einkommensteuerpflichtigwäre.

Die Steuerpflichtist beim unbeweglichenBesitzeam Orte der belegenenSache,
hinsichtlichder Grubenfeldabgabeam Orte der fachmännischenBetriebsleitungdes
Bergwerkes?"begründetund hiernachbei demRentamtezu erfüllen, in dessenBezirke
der Ort liegt.

Bei der Steuer von Gewerbebetriebenim Umherziehenist die Steuerpflicht bei
dem Rentamte jenes Ortes begründet, wo der Gewerbsmann seinen Wohnsitz hat,
mangels eines Wohnsitzes in Bayern bei demjenigenRentamte, in dessenBezirke der
Gewerbebetrieb begonnenoder der hierzu etwa erforderlicheLegitimationsscheinvon
einer bayerischenBehörde ausgestellt wird 5. Bei Wanderlagern ist die Steuerpflicht
ohne Rücksicht auf den Wohnort des Unternehmers bei jenem Rentamte zu erfüllen,
in dessenBezirke sich der Betriebsort des Wanderlagers befindeté.

Der Erfüllungsort der ErbschaftssteuerbestimmtsichregelmäßignachdemWohn=
sitzdes Erblassers, bzw. nach dem Orte der Verlassenschaftsbehandlungoder der be=
legenenSache in der Weise, daß der Steuerpflicht bei dem hiernachzuständigenRent=
amte zu genügenist7.

Die Steuerschuldigkeiteines Jahres wird bei der Einkommen=,Gewerbe=und
Kapitalrentensteuermit Beginn des Steuerjahres, bei späterer Entstehungdes Schuld=
verhältnissesam Tage der Entstehung fällig. Den Zeitpunkt der Entrichtung bestimmt
die Staatsregierung S#.Die Grund= und Haussteuerwird je zum entsprechendenTeil=
betrage am erstenTage jeden Kalendervierteljahresfällig?. Die Steuer vom Gewerbe=
betriebe im Umherziehenist jeweils bei dem Geschäftsbeginnein Bayern für das
Kalenderjahr im voraus mit dem ganzen Betrage zu entrichten10, die Steuer vom
Wanderlagerbetriebeje vor demGeschäftsbeginneam einzelnenBetriebsorte1.

Bei jenen Steuern, welcheperiodischangelegtwerden, kann die Forderung einer
Nachzahlung begründet sein12, wenn der Steuerpflichtige bei der Einsteuerung über=
gangen oder zu niedrig veranlagt worden ist. Die Nachzahlungsforderungumfaßt den
Betrag, welcher der Staatskasseentgangenist.

Die Nachzahlungsforderunghat, was die Steuern vom unbeweglichenBesitzean=
langt, tatsächlicheBedeutung nur für die Mietsteuer. Hier ist, wenn infolge Ver=
schweigens des wahren Mietertrages zu niedrige Einsteuerungstattgefundenhat, der
Steuerbetragnachzuzahlen,welcherauf die verschwiegeneRente trifft .

Bei der Steuer vom Gewerbebetriebeim Umherziehentritt die Verpflichtung zur
Nachzahlung in den Hinterziehungsfällen der Art. 16 und 17 des Gesetzes vom
10. März 1879 ein!“.

: Vgl. Gew.St.G. Art. 12,Kap.R.St.G. Art. 10.
4Geu v. 6. April 1869 Art. 3. 5 Ges. Art. 6 Abs. II; vgl. auchArt. 7, 8, 14.
#Gef. Art. 15 Ziff. 6.
1 Vgl. L. Knobling a. a. O. S. 47f., H. Pfaff a. a. O. S. 41f. *ê
#Eink. St.G. Art. 86, Gew.St.G. Art. 29, Kap.N.St. G. Art. 22. Uber Zwangsbeitreibung

vgl. unten § 183,Vollz V. z Eink St.G. § 96. ·
«GrSt-G.§116Abs.1,Haus-St.G.§37Abs.I,V.O.v.15.Maiu.18.Nov.1868

(R.Bl.S-808,2327i.HierzudieV.V-v.24.Dez.bzw.2.März191154bw.§36.Vgl.
auch Art. 10 des Ges. v. 6. April 1869 über die ratenweiseErhebung der MKubenfelhabgade.

1 8 Art. 6 Abs. I. ·
IlGe-Akt.153iss.4.DerErtragwirdderGemeindeüberwicsen.Art.27desWaren-

haus-St.G.s.u.§200. ·
1 Die Nachveranlagungerfolgt nebenund nabhängig von einemStrafverfahren, das nach

Art. 74 desEink. St.G. von wissentlicherHinterziehungder Steuerabhängig ist. Die Steuernach=
holung bewirkt von selbstdie nachträglicheEntstehungderentsprechendenUmlagenpflicht.—Henle,
Uml.G. S. 17. Dies gilt aber nicht für denBetrag derHinterziehungsstrafe. (Über die frühere
Nachzahlungserhöhung voal V.G.H. 17 S. 55 u. 20 S. 87.)

16Haus=St.G. F 14. ··
«Anges.Ges-Art.18:»NebenderinArt.16u.17ausgesprochenenGeldstraseistdievor-

enthalteneSteuer zu entrichten.“ S. auchBurkhard, Finanzentsch.S. 255.
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Ein Steuerpflichtiger,der entgegenden Vorschriften desEink.St. Gesetzesbei der
Veranlagung übergangenoder infolge tatsächlichenIrrtums zu niedrig veranlagtist oder
bezüglich dessennachträglich neue Tatsachen oder Beweise ermittelt sind, die eine
höhereVeranlagung begründen, ist zur Nachzahlungdes der Staatskasseentgangenen
Steuerbetragesverpflichtet.

Ist der Steuerpflichtige gestorben,so trifft die Verpflichtung zur Nachzahlung
7 ge nach den wegen der Haftung für NachlaßverbindlichkeitengeltendenVor=
riften

Der Anspruch auf Nachzahlung ist nicht weiter zurückzuverfolgenals auf zwanzig
Jahre, wennabernichtdie Absichtder Steuerhinterziehungerwiesenist, nichtweiter
zurückals auf zehn Jahre, vom Beginne des Jahres an zurückgerechnet,in dem der
Steuerentgangdem Rentamte bekanntgewordenist.

Der Berechnungder Steuer über die letztendrei Steuerjahrezurückist im
Zweifel die höchsteJahressteuer zugrundezu legen, die in einemder drei letztenJahre
entgangenist.

fuh Die Nachveranlagung hat das Rentamt unter Festsetzungder Steuer durch=
zuführen.

Auf solcheSteuernachholungensind mit Unrecht erhobenedirekte Steuern auf
Verlangen des Steuerpflichtigenanzurechnen,auch wenn der Anspruchauf Rück=
erstattungdurch Zeitablauf erloschenist 5.

Beim Ableben einesSteuerpflichtigen16 habender Testamentsvollstrecker,wenn
ihm die Verwaltung des Nachlasses obliegt, innerhalb eines Monats nach der An=
nahme des Amtes und der Nachlaßpflegerinnerhalb einesMonats nach der Bestellung
dem Rentamte Anzeige über das Nachlaßvermögenund die Einkünfte hieraus zu er=
statten,sowieein Verzeichnisder Nachlaßgegenstände,insbesondereüberdiezumNach=
lasse gehörigenEinkünfte aus Kapitalvermögen vorzulegen. Die Frist kann auf An=
suchenverlängert werden.

Das Rentamt ist befugt, von den Erben oder deren gesetzlichenVertretern eine
solcheAnzeige und Vorlage zu verlangen.

Die Angaben könnendurch die Urkunden, Geschäftsbücherund Aufschreibungen
über das Nachlaßvermögenbelegtwerden.

Genügendie Angaben und Vorlagen nicht und fehlensonstigeFeststellungsbehelfe,
so kann das Rentamt über die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachtenAngaben
und des vorgelegtenVerzeichnissesZeugen (vorbehaltlichder Vorschriften nochArt. 17
Abs. II) eidlich vernehmenund dem Testamentsvollstrecker,dem Nachlaßpflegersowie
denErben oderfür diesederengesetzlichenVertreterndieVersicherungan Eides Statt
auferlegenund abnehmen.

DieseVorschriftenfindenim Falle des Eintritts der fortgesetztenGütergemeinschaft
gegenüberdem überlebendenEhegatten entsprechendeAnwendung17.

Das Erbschaftssteuer=G.enthältkeineBestimmungenüberNachzahlungsforderungen.
Ist die rechtzeitigeEinsteuerungaus irgendeinemGrunde unterblieben,so kanndieselbe
jederzeitnachgeholtwerden,da nur rückständigeErbschaftssteuerbeträgeder Verjährung
unterworfen sind18. Ist die Steuer zu geringbemessenworden, so wird Nachforderung
innerhalb der Verjährungsfrist statthaft sein½.

Die Verjährungszeit für die festgestellteNachzahlungsforderungbemißt sichnach
den allgemeinenVorschriften,beträgtalso drei Jahre, derenBeginn ist vom Zeit=
punkteder Feststellungder Tatsachen, auf denender Anspruch beruht, zu rechnen20.

15Art. 72, Art 125 d. A.G. z. B.G.B., über das Rechtdes Einspruchszum Steuerausschuß
s. Eink.St.G. Art. 70 II-VI.

16Art. 73. 1 Art. 73 Abs. V.
18Erbsch.St.G. Art. 46 Abs. I.

s. Wmßee Krapp, Bl. f. d. bayer. FinanzwesenII S.33 ff. V.G. H. 16 S. 47: vgl. auch7

46Art. 124 d. A.G. 3. B.G. B. val. Wreunig 1S. 318. über Nachzahlungenauf Grund
der früherenSt.G. val. 6# Art. 7 Abs.1
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Von den Nachzahlungsforderungen(Steuernachholungen)sind die Rückstands=
forderungen zu unterscheiden. Steuerbeträge sind rückständig,wenn sie, nachdemdie
Steuer in gesetzmäßigerWeise festgestelltist, zur Zahlung verfallen, aber nicht bezahlt
worden sind. Auch dieseForderungen verjähren nach drei Jahren ##.

Ansprüche auf Rückersatzbezahlter Steuern können, soweit rechtskräftigeFest=
stellungenüber die Steuerschuld vorliegen, überhaupt nicht geltend gemachtwerden.
Im übrigen erlöschensolcheAnsprüchenach den allgemeinenVorschriften.

lber Rückersatzforderungenwird in den erörtertenFällen mangels anderweitiger
gesetzlicherBestimmungenim Finanzverwaltungswegeentschieden22. Ausnahmener=
geben sich nur in folgenden Beziehungen. Über Rückersatzansprüchebei der Grund=
und Haussteuer entscheidet,wenn diese Ansprüche auf eine Steuerbefreiung gestützt
werden,der Verwaltungsgerichtshofin letzterInstanz 38.Bei der Erbschaftssteuer
sind Rückersatzansprüchein derselben Weise geltend zu machen und im Streitfalle
zubsscheiden, wie Einwendungen gegen die Steuerpflicht oder gegen die Höhe der
Steuer ?“.

§*§178. Steuerniederschlagung und Steunernachlässe.Veranlagte Ein=
kommen=,Gewerbe=und Kapitalrentensteuerbeträge,ferner Grund= und Haussteuer=
beträge können in einzelnenFällen niedergeschlagenwerden!, wenn ihre zwangsweise
BeitreibungdieSteuerpflichtigenin ihremwirtschaftlichenFortkommengefährden,ferner
wenn das Beitreibungsverfahren voraussichtlich ohne Erfolg sein würde, oder wenn
die Kosten der Beitreibung außer Verhältnis zu dem beizutreibendenSteuerbetrage
stehenwürden.

Bei der Grund=und Haussteuerkann der Steuerpflichtigegegenüberder Steuer=
forderung unter gewissenVoraussetzungeneinen Anspruch auf Nachlaß erheben2.

Nachlaß an der Grundsteuer wirds gewährt, wenn infolge außerordentlicher
Elementarereignisse1. die gewöhnlicheJahresernte landwirtschaftlich benützterGrund=
stückemindestenszum vierten Teil beschädigtoder 2. der Wert des zum Wirtschafts=
betriebe eines Landgutes dienendenbeweglichenInventars um mindestensden vierten
Teil vermindertwurde“.

Die Schadensquoteist nach Zwölfteilen zu ermitteln; etwaige gesetzlicheoder
vertragsmäßigeEntschädigungensind zu berücksichtigen.Der Nachlaß beträgt in
den unter 1. bezeichnetenFällen eineder SchadensquotegleichkommendeQuote der
Jahresgrundsteuerder beschädigtenGrundstücke,in denFällen unter 2. desLandgutes.
Der Nachlaß wird in der Regel nur für das Kalenderjahr bewilligt, in dem die Be=
schädigungeintrat.

Nachlaß an der Mietsteuer§ wird gewährt, wenn Mieträume unvermietetund
unbenutzt bleiben und der Mietentgang (nach Kataster) mindestensden fünften Teil
des katastermäßigenMietertragesdes Gebäudesbeträgt. Auch in diesenFällen wird
der Nachlaß in Zwölfteilen der Jahressteuer und nur für das Kalenderjahr gewährt,
in dem die Räume unvermietetwaren.

Der Anspruch auf Nachlaß der Grundsteuermuß vom Beschädigtenbei der Ge=
meindebehördezu einer Zeit geltendgemachtwerden, wo der erlittene Schaden voll=

21 Art. 124 d. A.G. z. B.G.B.; Bmnig 1 S. 343. W## oben§ 155 u. Bl. 47 S. 343.
22 Vgl. die Komp.Konfl.Entsch.G.V. Bl. 1878Beil. II S. 7, 1886 Beil. I; Burkhard,

Finanzentsch.S. 54, 72.
*8 Ges. v 8. Aug 1878 Art. 10 Ziff. 26.
2/Erbsch.St.G. Art.37.

[/8178J2Eink. St. G Art. 90, Gew.St.G. Art. 29, Kap.St.G. Art. 22, Gr.St. G. § 119, H.St.G.
E Niederschlagungist nicht Erlaß, sie erstrecktsich auch auf die Kreisumlagen (Art. 48 1II

ml.G.). Zuständig sindbis zum Betrag von 10 Mk. (einschließlichder Kreisumlagen) die Rent=
ämter, sonst die Regierungsfinanzkammern. ·

IÜberdas sei-here,sürdasrechts-undlinksrheinischeGebietverschiedeneRechts.2.Auil.Il

Vorbehaltlich des Art. 12 Abs. 2 des Hagelversicherungs.G.
4 Ges § 123.
5 Nicht der Arcalsteuer. H.St.G. § 39.
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ständig erhobenwerden kann, der Anspruch auf Nachlaß der Mietsteuer bei demRent⸗
amte und zwar spätestensbis Ende Januar des dem Schadensjahrefolgenden
Kalenderjahres.Säumnis in der Anmeldunghat den Verlust des Ansprucheszur
Folges. Das Verfahren ist durch Ministerialvorschriften geregelt!. Über die Ge=
währung und Höhe des Nachlassesentscheidetdie Regierungsfinanzkammer;gegenderen
Bescheid ist Beschwerdean das Finanzministerium zulässig.

Die Nachlaßverhandlungensind gebührenfrei?, die Kosten trägt die Staatskasse.

* 179. Nebenverpflichtungen. An die Steuerpflichtknüpfensich da, wo
derenFeststellungvon einerMitwirkung desPflichtigenabhängt,Nebenverpflichtungen
in bezugauf dieseMitwirkung an.

Hierher gehört die Pflicht zur Folgeleistung gegenüberden diesbezüglichengesetz=
lichen Anforderungenund den gesetzmäßigenAnforderungender Steuerbehörden,sodann
die Pflicht zur Wahrhaftigkeit hinsichtlichder Angaben, welchefür die Bemessungder
Steuer von Erheblichkeit sind. Diese Verpflichtungenerstreckensich nicht bloß auf den
Steuerpflichtigen selbst, sondern auch auf denjenigen, der denselbenzu vertretenhat.
Die Verletzungder bezeichnetenVerpflichtungenist unterGeldstrafegestellt!. Ins=
besonderebildet jede wissentlichunrichtige oder unvollständige Angabe bei der Steuer=
erklärung oder bei Erteilung amtlich geforderterAufschlüsse, sofern dieseAngabe zur
Verkürzung der Steuer zu führen geeignet ist, die strafbare Handlung der Steuer=
hinterziehung?.

Das Strafverfahren richtet sich nach den Bestimmungender Reichsjustizgesetze
und des A.G. vom 18. August1879 zurR. St.P.O.3. Hiernachgehtin allenFällen
mit Ausnahme des Falles der Verschweigung des wahren Mietertrages bei der
Haussteuer dem strafgerichtlichenVerfahren ein Verfahren im Verwaltungswege
beimRentamtevoraus. Das Rentamt erläßt Strafbescheid,der, wenn nicht recht=
zeitig auf gerichtliche Entscheidung angetragen wird, die Wirkung eines rechts=
kräftigen Urteiles erlangt. Dieselben Bestimmungengelten auch, wofern die
Gesetzenicht ausdrücklicheine Ausnahmemachen", für die steuergesetzlichenOrdnungs=
straffälle anderer Personen als der Steuerpflichtigen und ihrer Vertreter. Die
erkannten Geldstrafen verfallen zur Hälfte den Gemeindekassen,zur Hälfte der
Staatskasse?.

Durch die Bestrafungwird die ForderungaufBezahlungvorenthaltenerSteuern
nicht getilgt. Die Steuergesetzefügen noch ausdrücklichbei, daß die Einziehung der
Steuer unabhängigvon der Bestrafungzu erfolgenhats. DieserSatz ist auchim
übrigen von unzweifelhafterGültigkeit. Er enthält ein Doppeltes; einerseitsnämlich,
daß die Entscheidung über die Steuerforderung unabhängig vom strafrichterlichen
Urteile, andererseits,daß das strafrichterlicheUrteil unabhängig von der Entscheidung
über die Steuerforderungist7.

"Gr. St.G. 8 124, . .19 S. 87.
7 Vollz. i = 40, Gr.St.G. 8 124.
s Gr.St.G. §. 124, S G. *40. Die bisherigeZuständigkeitdesV.G.H. beiVerweigerung

der Instruktion vonNachla gesuchen(Art. 10 Z. 28 . V.G. H.G.) ist durchArt. 5 Ziff. 4 d.E.G.
z. d. St.G. beseitigtworden.

! Gebührenges.Art. 234 Ziff. 8.
2 Einl .St.G. Art. 7—84, Gew.St.G. Art. 28, Kap.N.St G. Art. 21 u. E.G. Art. 7
Abs. 2 ber Umwandlung in Geldstrafen vPW Eink. St.G. Art. 80 Abs. IV.

: Haus=St. G. § 14, EinkSt. G. Art. 74,Kap.R.St.G. Art. 21.
ink.St.G.Art S#.AG. z. Ww Art.86f.

Eink St.G. Art. 82, 78 Abs.1
5 Eink.St.G. Art. 84.
° Eink.St.G. Art. 74, der auchfür Gew.- u. K.R.St. Klet EE*
7!Komp.Konfl.Entsch.v.11n„Juli 1883,G.V. Bl. Beil. 9; —= Finanzentsch.

S. 68. Ugl. oben§ 177 Anm. 12.
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Drittes Hauptstück.

§*180. Der Malzaufschlag. Nach dem Gesetzvon 18. März 19101 ist
Gegenstand des Malzaufschlages das zur Bierbereitung? innerhalb Bayernss be=
stimmte, in Bayern geschroteteMalz“, d. h. alles künstlich zum Keimen gebrachte
Getreide. Dasselbewird steuerbar,wenn und sobald es für den Zweckder Er=
zeugungvon Bier oder bierähnlichenGetränkenzum Schroten(Zerkleinern)in die
Mühle gebrachtwird; wennfür andereZwecke,so ist es aufschlagfreié.

Hinsichtlich der Biererzeugung bestehenfolgende gesetzlicheVerbote7, die jedoch
murdie Bierbereitung innerhalb des Staatsgebietes, nicht dagegendas eingeführteBier
treffen. Zur Bereitung von Bier dürfenandereStoffe als Malz, Hopfen,Hefeund
Wasser nicht verwendetwerden, untergäriges Bier darf nur aus Gerstenmalzbereitet
werden. Für die Herstellungvon bierähnlichenGetränken ist nur die Verwendung von
Malzersatzstoffenverboten.

Zur Herstellung von Bier oder bierähnlichenGetränken bestimmteZubereitungen
dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden. Der Zusatz von Wasser zum Bier
durch Brauer nach Feststellungdes Extraktgehaltesder Stammwürze im Gärkeller oder
durch Bierhändler oder Wirte ist untersagt. Die Frage, inwieweit aus der Ver=
wendung anderer Ersatzmittel eine strafrechtlicheVerantwortlichkeit sich ergebenkann,
liegt nicht auf dem Gebiete des Steuerrechtes“.

Das neue Gesetz ist von der Besteuerungdes Malzes nach dem Hohlmaße auf
jene nach dem Gewichte übergegangenund hat die Staffelung der Aufschlagssätze,
unter Erhöhung der Spannung zwischen dem niedrigsten und höchstenSatze, weiter
ausgebildet?.

Der Malzaufschlag,der vom Reingewichtedes in die Mühle eingebrachtenun=
geschrotetenMalzes erhoben wird 10, beträgt für einen Doppelzentner des in einem
BrauereibetriebsteuerbargewordenenungeschrotetenMalzes bei einemGesamtmalz=
verbrauch innerhalb eines Kalenderjahres

1 G.V.Bl. S. 113.Ausf.Best,v. 24. März 1910. Weber 38 S. 268. Uber dieLandtagsverh.
vgl. Rep. 1909/10 S. 329—365. Uber dieEntwicklung der Gesetzgebungvg 2. Aufl. II B 239
u. H. Zapf, das bayer. M. A.G. München 1911, VIIff. Schanz. Fin Arch.1910 S. 269 ff.
Bayern ist infolge des in der Reichs=Verf (Art. 35 Abs. 11, 38 Abf. IV mit bayer. Schluß=
protokoll X) festgesetztenSonderrechts im Besitze der eigenen Malzausschlaggesetzgebungund
der Erträgnisse des Malzaufschlages geblieben.Dagegen wurden die Beschränkungendieser
chtgebung. die schon vorher infolge Art. 5 des 3.V.V. v. 8. Juli 1867 und der älteren
3.V Verträgebestanden,aufrechterhalten(Art. 40). Das R.G. über metrischeMaße im usscha s⸗
wesen(G.Bl. 1870/71.,S. 337, vgl. 2. Aufl. II S. 482) ist auch für Bayern maßgebend. Art. IV
Abs I1 d. N Glüber Anderung des Brausteuer=Ges v. 15. Juli 1909 (R.G. Bl. S. 695) hat die
n. A u abs. II des3 V.V.v. 1867 festgesetzteGrenze für die staatlicheBesteuerungdes

ieres beseitigt.
2 Auf Grund des Art. 1 Abs. II ist auchk6 zur BereitungbierähnlicherGetränkebestimmte

Malz demM.A. unterstelltworden,Ausf.B. § 1. ÜberdenBegriff „Bier“ vgl. Entsch.d. Oberst.L.G.
imM. A. Bl. 1909 S. 180.

* Das Ges. gilt auchfür einzelneaußerbayerischeGebietsenklaven,Zapf a. a. O. S. 5.
Dörr=oderLuftmalz. Art. 2. ·

5 Art. 3. Ausnahmenach Art. 22 bei Einfuhr von Malz zum Schroten mit derBestimmung
der Wiederausfuhr.

Auch nicht mehr für Essigbereitung. Es ist aber erklärungspflichtigund der Kontrolle
unterworfen. DieVerwendung von aufschlagfreiemMalz zur Bereitung von Bier oderbierähnlichen
Getränken ist verboten. Art. 4.

7 Art. 2 u. Auef.B. 9 3—6 mit § 13.
"8Art. 51, 60 (Strafbestimmung). Bgl. hierher L. v. May, Kommentar zu M. A.G.

1870, s- 170ff., 521ff., 654 ff. S. auchBurkhard, Finanzentsch.S. 566ff., Zapf
S. 10 ff., .

1 . 6. Über gemeinschaftlich betriebene Brauereien, vgl. Abs. VIII, IX.
rt. 6.

Gocgle



76 Der König als Inhaber der Finanzgewalt. 8 180

bis zu 1000 dzæ15,00 Mt. für 1 d⸗
von mehr als 1000 dz „ „ 1500 „ 15,50 „ „

14 14 1 1 500 7° 7“ 7" 2000 1½ud 1 6,00 7 I'’

„ „ „ 2000 „ „ „ 2500 „ 16,50 „ „
„ „ „ 2500 „ „ „ 3000 „ 17,00 „ „

—————————

#*« » » 3000 « » » 3500 7. 17,50 7 7“

„ „ „ 3500 „ „ „ 4000 „ 18,00 „ „ „
„ „ „ 4000 „ „ „ 4500 „ 18,50 „„ »
„ „ „ 4500 „ „ „ 5000 „ 19,00 „ „ »
»»»5000»«»6000»19,50,,,, »
,,,,,,6000».....20,00»,, „

lbersteigt der Malzverbrauch in einemBrauereibetrieb innerhalb eines Kalender=
jahresdie ersteStaffel um nichtmehrals 50 dxzodereineder übrigenStaffeln um
nicht mehr als 100 dz, so ist nur für die überschreitendeMenge der Malzaufschlag
nach dem Satze der höherenStaffel zu entrichten.

Ülbersteigtin der Zeit bis 31. Dezember1918 der Malzverbrauchin einem
BrauereibetriebinnerhalbeinesKalenderjahresdenDurchschnittsverbrauchderJahre 1907,
1908 und 1909 bei Betrieben bis zu 6000 dz jährlichem Malzverbrauch um mehr
als 10%, bei Betriebenvon mehr als 000 dz jährlichemMalzverbrauchum mehr
als 5%, so erhöhen sich für die überschreitendeMenge die Malzaufschlagsätzedes
Abs. 1 um 10% 11. Auf Betriebe, die noch keine drei Jahre bestehen,findet diese
BestimmungsinngemäßeAnwendung.

Für Personen, die Bier nur für ihren Hausbedarf bereitenund hierzu im Kalender=
jahrenichtmehr als 5 dz Malz verwenden,beträgtder Malzaufschlag10 Mk. für
den Doppelzentner. Es ist verboten, Bier, das unter Inanspruchnahmeder Steuer=
ermäßigung hergestellt ist, an nicht zum Haushalte gehörigePersonen gegenEntgelt
abzugeben. Bierverkäufer haben auf die Ermäßigung keinenAnspruch.

Für neueBrauereien12,welchenachdem1. März 1910 in Betrieb genommen
werden,sowiefür Brauereien,welchenachdem1. März 1910 wiederin Betrieb ge=
nommenwerden, nachdemsie mehr als zwei Jahre außer Betrieb waren, erhöhen sich
die Malzaufschlagsätzeum 25 0, Von dieser Erhöhung können aus Gründen der
Billigkeit befreitwerdenneueBrauereien,welchenachdem1. März 1910 in Betrieb
genommenwerden,wenn die Verträge über den Bau des Brauereigebäudessowieüber
die Lieferungder erforderlichenMaschinenundBrauereigerätenochvor dem1. Oktober
1909 rechtsverbindlichabgeschlossenworden sind.

Nach dem Zollvereinigungsvertrage vom 8. Juli 1867 18 ist Bayern berechtigt,
von der Einfuhr aus anderenStaaten des deutschenZollgebietes eineÜbergangsabgabe
zu erheben,welchedemMalzaufschlageentspricht.Von dieserBefugnis ist hinsichtlich
des eingeführtenBieres und des zur Bierbereitung bestimmtengeschrotenenMalzes
Gebrauch gemacht1½. Unstatthaft ist es dagegen,Bier und bierähnlicheGetränke, die
aus dem Zollauslandeeingeführtsind, einer Übergangsabgabenebendem Zolle zu
— Von geschrotenemMalze wird die Übergangsabgabeneben dem Zolle
erhoben½. (

Aufschlagpflichtig ist der, für dessenRechnung das Malz geschrotetwird 16. Es
gibt keinerleiBefreiungvon der Aufschlagspflicht7.

11AusgleichungvonHarten nachAbs. IV d. Art. 5.
Ausnahmen nach Abs.VII.

1 Art. 5 Ziff.II § 3 d. Hierzu AusfB. v. 25. Aug. 1911.
Art.13. HierzudieV.O v.23.Aug.1911(G.V Bl.S. 1045).Hierzu39pf S. 362.

15Bgl. Zapf S. 106 Anm. 3. Überden Bierzoll vgl. Art. V d. R.G. über Anderung des
Braufteuer=G.v. 15. Juli 1909 (N.G Bl. S. 695),Zapf S. 82.

16Art. 7, hierzu Art. 17 Z. 1 über Eintragung in den Malzschein. Vgl. Zapf S. 60.
17Das Ges. agt hierübernichts. IndessenschadedieUnvollständigkeitnichts, da, wer nicht

genannt,ebensowenigbefreitist, als wer genannt ist. Auch der König ist aufschlagspflichtig(ogl#1
8 i8 — 5 unb 2. Aufl. II S. 495. Auchdas ReichunterliegtderSteuer nachdemR. Best.G.
v. 15. Apri 2.
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Über die Frage, ob die Aufschlagspflicht gegebenist, entscheidendie Finanz=
behörden, nicht die Strafgerichte18. Zwar ist diese Entscheidung an sicheine ver=
waltungsrechtliche; allein es ist für dieselbekein Rechtswegeröffnet, sondernsie ist
den Behörden der Gefällsverwaltung (Hauptzollämter, Generaldirektion der Zölleund
indirekten Steuern, Staatsministeriumder Finanzen als Oberaufsichtsstelle)über=
tragen1°.

Unter gewissenVoraussetzungenkann der AufschlagpflichtigeNachlaß am Auf=
schlageoderRückersatzdesselbenbeanspruchen.Dies ist der Fall, wennder Pflichtige
nachweist, daß steuerbar gewordenesMalz nicht geschrotetwurde, wenn geschrotetes
Malz, das malzaufschlagpflichtigwurde, vernichtet,verdorbenoder so verändert wurde,
daß es zur Bierbereitung nicht mehr verwendetwerden kann, oder wenn das aus ver=
steuertemMalz hergestellteErzeugnis in der Braustätte, und zwar bevor es aus dem
Lagerkeller entfernt ist, zum Genusseals Bier unbrauchbargewordenist. Erlaß oder
Vergütung findet nur statt, wenn der Betrag des Aufschlags im einzelnenFalle sich
auf mindestens5 Mk. berechnetund die steueraufsichtlichenVorschriftenbeachtetworden
find. Die Entscheidunghierüber steht in ersterInstanz der Generaldirektion der Zölle
und indirektenSteuern,in zweiterInstanz demStaatsministeriumderFinanzenzu 20.

Ein Recht?t auf Rückvergütungdes entrichtetenMalzaufschlagesbestehtferner
dann, wenn in Bayern hergestelltesBier oder bierähnlichesGetränk in einer Sendung
von mindestens10 1 in außerbayerischesGebiet, mit dem eine Aufschlaggemeinschaft
nicht besteht,ausgeführt wird. Der Anspruch steht demjenigenzu, welcherdas Bier
ausführt??. Hierbei find auchdie beschränkendenVorschriftendes Zollvereinigungs=
vertrages vom 8. Juli 18675 zu beachten24.

Die Aufschlagsschuldentsteht in dem Augenblick, in dem das Malz für den
Zweck der Erzeugung von Bier oder bierähnlichenGetränken in die Mühle eingebracht
wird 25, für die Fälligkeit der Forderung gibt aber das Gesetz je nach der Art des
zu erzeugendenBieres später liegendeTermine, bei tatsächlichbegründeterGefährdung
des Gefälls kann sofortige Bezahlung verlangt und die Ausstellung von Malzscheinen
von der vorherigen Bezahlung abhängig gemachtwerden2.

Freiwillige Vorauszahlungensindnur mit GenehmigungdesHauptzollamteszu=
lässig..

Sind Aufschlaggefälleinnerhalbder gesetzlichenZahlungsfrist im Zahlungstermine
nicht entrichtet worden, so hat das Hauptzollamt auf Anzeige des Steueramtesdie
Beitreibung des Rückstandesnach den Vorschriften über zwangsweise Einbringung
von Staatsgefällen zu veranlassen?3.

18Ausf B. § 8. Vgl. L. v. May a. a. O. S. 168f. Der Strafrichter ist allerdings seiner=
seitsbei Beurteilung der Frage, ob eine strafbareZuwiderhandlung gegendas Ges. vorliege,nicht
an die Entscheidungder Finanzbehördeüber die Aufschlagspflichtgebunden,und infolgedessenkann
sachlicheinWiderforuch, zwischender verwaltungsrechtlichenund strafrechtlichenEntscheidungsich
ergeben. Diese Möglichkeit ist aber — leider! — nichts Außergewöhnliches; sie beruht auf einem
Fehler im System der Zuständigkeitsausscheidung.Das neue Ges. hat hieran nichts geändert
(Art. 52). Vgl. Komp. Erk. in G.V. Bl. 1886Beil. I. *è#½ · ·

WDarausergibtsichderWiderspruch,daßberRechtsschutzdesPstichtigenbeinidrtlichen
Malzaufschlage Poher ist (V.G.H G. Art. 8 Ziff. 11) als beim staatlichen.
234 l Irt. 0 u. Aussf.B. § 27. Die Verhandlungen sind gebührenfrei nach G.G. Art. 3,
234 Ziff 8.

41Art. 9. Das Ges.gibt allerdings nur die Ermächtigungzur Rückvergütung.Vgl. hierzu
die Erklärung des FinanzministergSt. B. d. Ab#e 1909/10Bd. 9 S. 427 u. 8 1 der in Anm. 22
bezeichnetenVergütungs=O. (§.4 Abs. II durch MB. v. 25. Aug. 1911 geändert).

22 Vgl. im einzelnen dieMalzaufschlag-Vergütungs . in der Anl. zu den Ausf. B. §26.
66 Art. 5 Ziff. II §§ 4, 5. Hierzu Bundesratsbeschlußv. 22. Juni 1911,abgedrucktbei Zapf

4 Art. 11. Zapf S. 79. · ·· ·
:5 Abs. II enthält eine nähereAuslegung des Begriffs der Einbringung je nachder Art der

Mahlvorrichtung. · · ·
« ½ Näheres in Art. 8. Die Generaldirektionkann Stundung über die Termine hinaus ge=

währen. Hersteller bierähnlicherGetränkehaben den Aufschlag sofort bei Erholung des Malz=
scheineszu entrichten.

* Ausf.B. F.24. 28Ausf.B. § 25.

Der Malzaufschlag. 77
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Für die Verjährung des Malzaufschlages, der Übergangsabgabeund der For=
derungenauf Erstattung sind die Art. 124, 125 des A.G. zumB.G. B. maßgebend?.

Das Gesetz hat eingehendeVorschriften zur Sicherung der Gefällserhebung90.
Dieselben werden hier nur nach ihrem wesentlichenInhalte wiedergegeben,während
der strofrechtlicheTeil des Gesetzes! außer Betracht bleibt.

Dörr= oderLuft=Malz##?darf nur auf öffentlichen,gewerbsmäßigbetriebenen,fest=
stehendenMühlen und auf bewilligten, lediglich für den Gebrauch der Besitzer be=
stimmten(eigenen)Mühlen 35,oderauf zugelassenenQuetschmaschinen34bearbeitetwerden.
Der Besitz und Betrieb von eigenenMalzmühlen, ferner der Betrieb einer öffentlichen
Malzmühle, der Besitz oder die Benutzung von Schroteinrichtungen seitens eines
Brauereibesitzerssind ohne ausdrücklicheGenehmigungverboten,“ der erlangte Besitz
wie jener einer Brauerei und der Beginn eines Brauereibetriebes ist der Hebestelle
anzuzeigen.35 Zuständig zur Erteilung der Genehmigungist das Hauptzollamt. llber
die Voraussetzungender Erteilung dieser Genehmigung, dann über das Schroten von
Malz auf denMühlen oder zugelassenensonstigenVorrichtungenbestehengesetzliche
Bestimmungen7.

Ferner sind im Interesse der Gefällssicherung gesetzlicheVorschriften getroffen,
welchedengewerblichenBierbrauern,denMüllern undMalzbrechernbesonderefinanz=
polizeirechtlicheVerpflichtungenauferlegenund insbesonderedie Verbindung von Mühl=
gewerbenmit aufschlagpflichtigenGeschäftenunter gewissenVoraussetzungenvon Ge=
nehmigungoder Sicherungsvorkehrungabhängig machen.

Endlich habendie Aufschlagsverwaltungenund derenOrgane im gleichenInteresse
ausgedehnteKontrollbefugnissess.

Wer Malz auf einer öffentlichenMalzmühle brechenwill, muß dies jedesmal,
bevor das Malz zur Mühle gebracht wird, bei der Steuerbehördeseines Wohnorts
anzeigenund einen Malzschein erholen960. Dies gilt auch, wenn das Malz außerhalb
Bayerns geschrotetwerden soll"é.

Es ist verboten,mehrMalz zur Mühle zu verbringen, als der Malzschein besagt,
ein Uebermaßbis zu 5% ausgenommen.

Die im MalzscheinangegebeneMalzmengeist ohneUnterbrechungderBeförderung
auf einmalzurMühle undvonda zumBetriebsortezubringen. Die Einschaffung,Be=
arbeitungund Fortschaffunghat in der gesetzlichbestimmtenZeit — zwischen6 Uhr
morgens und 8 Uhr abends —zu geschehen“1.

Der Verkehr" mit geschrotetemMalz innerhalb Bayerns ist verboten. Wer
geschrotetesMalz nach Bayern einführt, hat die hierfür getroffenenAnordnungen der
Steuerverwaltungzu beachten"5.

Das Verfahren bei Zuwiderhandlungen gegen das Malzaufschlaggesetzund die
hierzuerlassenenVollstreckungsvorschriftenist im allgemeinendasselbewie bei Zollstraf=
sachenund entwederein Verfahren im Verwaltungswege oder gerichtlichesVerfahren.
Zuständig zur Durchführung der Untersuchungim Verwaltungswegeund zum Erlasse
von Strafbescheidensind in Aufschlagstrafsachendie Hauptzollämter als Oberaufschlag=
ämter, bei Verfehlungen gegenVorschriften über die Erhebung von Übergangsabgaben
die Zollbehörden"“.

29Art. 12. 30 II. Absch.d. Ges.
* 168 übt. III. Uber Freiheitsstrafenan Stelle uneinbringlicherGeldstrafens. Art. 66; Zapf

S. —197.
*32Für Grünmalz kommennur Art. 41, 42 in Betracht.
:33Art. 16. 34 Art 41. 42. 35 Art. 16 3. 2, Art. 23 u. 42.
36 Art 14, 44. 37 Art. 17—42. „#8Art. 47—50.
à9 Art. 17. 18, 22 (Wiederausführ). 40 Art. 21. 41 Art. 19, 20.

Einent*r D. h. nicht bloß der Verkauf, sondern ouch die Abgabe an anderePersonen als den
igentümer.

*35Art. 43 u.Ausf. Best. § 38. AusnahmenzulässignachAbs. 2 durchdie Generaldirektion.
4 Art. 65, ferner Art 85—94 d. A.G. " R.St. P.O. v. 18. August 1879 (s.u. § 183),

V.O. v. 1. u. Anweisung v. 2. Okt 1879 (G.V. Bl.S. 1379, 1381 u 1910 S. 792). An Stelle
der Aufschlageinnehmereiensind die Steuerämterund Steuerstellengetreten.
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Viertes Hauptstück.
§5181. Die Staatsgebühren. In die vollständigeRechtszersplitterungder früherenGesetz=

gebung über das Gebührenwesenhatte zunächstdie Reichsgesetzgebungdurch das G.K.G. vom
18.Juni 18785 ändernd eingegriffen. Dasselbe bestimmtein den §§ 1 und 2: „In den vor
die ordentlichenGerichtegehörigenRechtssachen,auf welchedie Z.P.O., dieStr. P.O. oder die K.O.
Anwendungfindet, werdenGebührenund Auslagen der Gerichtenur nachMaßgabe diesesGesetzes
erhoben Eine Erhebungvon Stempeln und anderenAbgaben nebenden Gebührenfindetnicht statt.
Urkunden, von denen im Verfahren Gebrauch gemacht wird, sind nur insoweit einem Stempel
odereiner anderenAbgabe unterworfen,als sie es ohne diesenGebrauchsein würden. Urkunden,
welcheim Verfahrenerrichtetwerden,bleiben,soweitihr Inhalt überdenGegenstanddes Verfahrens
hinausgeht, den allgemeinen Vorschriften über Erhebung von Stempeln oder anderen Abgaben
unterworfen.“ Hiermit war ein erheblicherTeil des Gebührenwesenszugleicheinheitlich geregelt
und der landesgesetzlichenRegelungentzogen.

DasR. G.K.G. beruht auf dem Systeme der Bauschgebührenmit bestimmtenKlassensätzen,
wonach das Verfahren regelmäßig als Ganzes je nach seinenHauptmomentenoder nachseinem
Ausgange mit Gebührenbewertetwird. Bezüglich der Gebührenfreiheitbeschränktsichdas R.G.
auf den Satz, daß das Reich im Verfahren vor den Landesgerichten,die Bundesstaatenim Ver=
fahrenvor den Reichsgerichtengebührenfreifind. Im übrigen ist die Bestimmung der Gebühren=
freiheit dort demLandesrechte,hier kaiserlicherVerordnung überlassene.

Der Landesgesetzgebungfällt serner anheim, darüber Anordnung zu treffen, von wem und
wie die Gebühren zu erhebenfind, welcheder Staatskassezufließen, ferner die Verjährung dieser
Gebührenzu regeln.

Die reichsgesetzlicheOrdnung umfaßt nicht das gesamteGebührenwesender Justiz. Aus=
geschlossenblieben das Verfahrenvor denbesonderenGerichten4, das Verfahren vor den ordentlichen
Gerichten,welchelandesrechtlichgeregeltist, die ganzenichtstreitigeRechtspflege,endlich die Justiz=
verwaltung. Für diesevom Reichsrechtenicht ergriffenenGebietedesGebührenwesensderJustiz wie
für das übrige Gebührenwesenbrachtedas Gesetzvom 18. Angust 1879°%eine einheitlichelandes=
rechtlicheNeuregelungfür das ganze Land. Hierher gehörenauchdie Gebühren, die auf Grund
der R.Verficherungsordnungerhobenwerdenund in dieStaatskassefließen(R.V.O. 8§ 80 mit 1803).
Das Ges. erfuhr in kurzer Zeit zahlreichereichsrechtlicheEinschränkungenund erheblicheAnde=
rungen, die hier nicht im einzelnenerwähnt werdenkönnen; es gilt zurzeit in der Fassung der
Bek. vom 13. Juli 1910s.

Von der folgendenDarstellung des Gebührenrechtesbleibt der reichsgesetzlichge=
regelteTeil ausgeschlossen.Die Darstellungdes Landesrechtesabersoll lediglicheine
allgemeinelbbersichtbieten.

Das bayer.Gesetzbezeichnetdie Gebührenals „böffentlicheAbgaben“,welche,
„soweitnicht gesetzlichetwas anderesbestimmtist, in die Staatskassefließen“. Offentliche
Abgabensindhiernachalle Gebühren; Staatsabgabensindsienur so weit, als der Staat
der Forderungsberechtigteist. Dieser letztereUmstand und nicht der, ob die Gebühren
in die Staatskasse oder in eine andereKasse „fließen“, ist für den rechtlichenBegriff
der Staatsgebührentscheidend.

* Näheres 2. Aufl. II S. 499.
d Gültig in der Fassungv. 20. Mai 1898, R.G.Bl. S. 659, hierzu V.O. v. 23. Dez. 1899

(G.Bl. S. 1223)u.J. M.Bl. S 343. AnderungendurchN.G. v. 1. Juni 1909Art. II u.e
22. Mai 1910 Art. VIII. Herausg. v. Reisenegger=H#Schmidt, München 1905.

e Vgl. R. G. K.G.8 98. 4 Vgl. oben§ 78.
npeVal. 2. Aufl. II S. 501 Anm. 42.
7 Vgl. 2. Aufl. 1I S. 502 (bis 1892). HierzuG.V. Bl. 1899S. 904, 1908 S. 679, Art. 10

d. Nachlaß-G. v. 9. Aug. 1902(G.V Bl. S. 463) u. Ges. v. 20. Aug. 1906 (G.V.Bl. S. 573).
*G.V. Bl. S. 311. Entwurf der letztenNov. in Beil. Nr. 676 d. Verh. d. Abg.K. 1909.

Vollz. V. f. Glock a. a. O. S. 413 ff., 416 ff., Weber 35 S. 2, 38 S. 539. Ugl. auch das
N.G. über die R.Stempelabgabenunten § 182. · ·
. 1 Vgl. zu derselbenHandausg. d.G. v. H. v. Pfasf=H. Schmidt 7. Aufl. 1911,H. Rizzi,
Studien über d. bayer. Gebührenwesen, 1906. Unter die Staatsgebühren fallen auch die Schiffahrts=
abgaben, Schleusengelder usw., die auf Grund des Art. 54 der Reichsverfassung in der Fassung des
PWPourgv. 24. Dez. 1911 (R.G.Bl. S. 1137)Art. I und nach Art. II u. III diesesR.G. erhoben
werden.

2 Val. *l B. Art. 241 u. 243, wonach gewisseGebühren dem allgemeinen Stipendienfonds
odergewissen Unterstützungsvereinenusw. „zufließen". Forderungsberechtigtist der Staat, der nur
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Insoweit die GebuhrensoroerungFolge einer behördlichenAmtshandlung ist, steht
siedemStaate zu, wenn eineStaatsbehörde, der Gemeinde,wenn eineGemeindebehörde
tätig war s. Eine Ausnahme hinsichtlichder ersterenFälle tritt da ein, wo der Staat
seinenBeamtenGebühren nebenoder an Stelle der Besoldung überweist. Hier sind die
Beamten Inhaber der Gebührenforderung“.

Das Gebührengesetzenthält keineallgemeinenBestimmungenzur Abgrenzung der
staatlichenAbgabenhoheit. Solche waren auch nicht veranlaßt, da die Gebührenpflicht
stets an Handlungensich anknüpft, die innerhalb desHerrschaftsbereichesdesKönigs sich
vollziehen. Die wenigenBestimmungen, welcheeine gesetzgeberischeSelbstbeschränkung
in der Auflegung von Gebühren mit Rücksichtauf die mangelndePersonal=oder Ge=
bietshoheitenthalten,entstammenZwecksmäßigkeits=oderBilligkeitsrücksichten5. So sind
von der Gebühr von Lebens=oder LeibrentenversicherungsurkundenPersonen frei, die
nicht in Bayern wohnen, ferner sind Feuerversicherungsverträge,die sich auf nicht in
Bayern befindlicheGegenständeoder nichtbayerischeSchiffe beziehen,gebührenfreiSK.Im
Übrigen ist grundsätzlichdaran festzuhalten,daß von einer Gebührenpflichtnicht die
Rede sein kann, wo die gebührenpflichtigeHandlung außerhalbdesBereichesder Staats=
gewaltsichvollzieht7. #

Das Gebührengesetzgestattetder Staatsregierung, gewisseGebührenAusländern
gegenüberabweichendvom Gesetzezu bestimmenund an sich gebührenfreieAkte für ge=
bührenpflichtigzu erklären.

Die Gebühren sind teils Amtsgebühren, d. h. solche,bei welchendie Gebühren=
pflicht durch die Vornahme einer behördlichenHandlung entsteht,teils steuerlicheGe=
bühren, d. h. solche,bei welchendie Gebührenpflichtdurch die Vornahme einesPrivat=
rechtsgeschäftesbegründetwird. -

Amtsgebührenkommenzur Erhebung
1. bei den Gerichten als solchenund zwar:
a) In bürgerlichenRechtsstreitigkeiten.Maßgebend ist hier, soweitdas Verfahren

reichsrechtlichgeordnet ist, das R.G.K.G. kraft Reichsrechts; soweit das Verfahren
landesrechtlichgeregelt ist, das nämliche Gesetz kraft Landesrechts?, hier jedochnur
insoweit, als nichtdas Gebührengesetz10oderStaatsvertrag 11etwas anderesbestimmt.

b) In Strafsachen. Auch hier gilt das R.G.K.G. für das reichsrechtlichge=
regelte Verfahren und kraft Landesrechtsfür das Verfahren in Forstrügesachenvorbe=
haltlich jedocheiniger besondererBestimmungendes G.G. 16

e) In Sachen der nichtstreitigenRechtspflege. Für diese ist ausschließlichdie
Landesgesetzgebung15entscheidend.Jedoch hat das G.G. eine Reihe von Vorschriften
des R.G.K.G. als entsprechendanwendbarerklärt.

Amtsgebührenkommenferner zur Erhebung
2. für Urkundenund Ausfertigungender Notare;
3. für Akte der Gerichtsvollzieher im Bereiche der nichtstreitigenRechtspflege½.
Hier wie dort ist das Landesrechtmaßgebend15.

über die erzieltenErträge zu gewissenZweckenfreigebig verfügt.— Der obendargelegteGrundsatz
gilt auchfür jeneSchiffahrtsabgaben,derenErtrag nachArt. II § 10 des in Anm. 1 erwähnten
R.G. v. 24. Dez. 1911 seinerzeitin die Kasse des Rheinstromverbandes fließen wird.

* Vgl. Art. 32, 229, wo der unbestimmte Ausdruck „fließen" steht.
Art. 5 nennt dieseAmtsgebührenvermischtmit den Privatgebühren, z. B. der Zeugen,

Rechtsanwälte, und weist derenNegelung auf den Verordnungsweg.
* Bel. Art. 269 u. auch 287 (Ausländer),270. 6 Art. 270 Abs. I.
! Vgl. hierher2. Aufl. II S. 503 Anm. 10 u. Art. 164 in der Fassungv. 1910(Grund=

stückeaußerhalb Bayerns). .
* Art. 297 Abs. III. ? G.G. Art. 287. 10 Art. 8—25.
11 Rheinschiffahrtsgerichte. Vgl. oben § 78. 12 Art. 27—31. 198Art. 39—143.
¼ „Auf dem Gebieteder streitigenRechtspflegeist gemäßder Vorschrift in § 2 Abs. I des

R.G.K.G., welchenach Art. 23 des Ges. auch in dem landesgesetzlichgeregelten VerfahrenAn=
wendung finden soll, für die Erhebung von Staatsabgabenvon Gerichtsvollzieheraktennebenden
Gebühren der GerichtsvollzieherkeinenRaum gegeben.“ Begründung des Entw. a. a. O. S. 91
Vgl. auchArt. 2 d. Ges. v. 16. Juni 1908,die Scheckprotestebetreffend(G.V.Bl. S. 311).

15Art. 144—195; 196—200.
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Amtsgebührenwerdenweiter erhoben
4. bei den Behörden der Justizoerwaltung, der Landes= und Finanzverwaltung

undderVerwaltungsrechtspflege,undzwarfür Protokolle,BeschlüsseundVerfügungen,
Bescheide16, Zeugnisse,Beglaubigungen,Eintragungenin das Grundbuch,und die
außerdemnoch imG. G. besondersbezeichnetenGegenständeund Amtshandlungen11;

5. im Strafverfahren des Verwaltungsweges18;
6. für Aufbewahrung von Geld und Wertpapieren bei den Gerichten, Notaren

oder bei der k. Bank und anderen Staatskassen(Depositalgebühren)1.
Wo das Gesetzfür denAnsatz von AmtsgebühreneinenSpielraum gewährt, haben

dieBehördendie FestsetzungunterBerücksichtigungdesUmfangesundderSchwierigkeit
derSache,derBedeutungderselbenfür dasbürgerlicheLebenundderLeistungsfähigkeit
des Pflichtigen vorzunehmen20.

BesondereVorschriften bestehenhinsichtlichder Amtsgebührenbei Erledigung von
ErsuchennichtbayerischerBehörden und bei Anträgen von Personen, die keinenständigen
Wohnsitz in Bayern haben. Diese landesrechtlichenVorschriften beziehensichnur auf
Angelegenheiten,auf welchedas R.G.K.G keineunmittelbare,d. h. reichsrechtliche,
Anwendung sindet.

In den erstgenanntenFällen kommenbei Amtshandlungen, für welchebesondere
Gebühren gesetzlichbestimmtsind, dieseGebühren zur Erhebung. Die Staatsregierung
kannjedochfür solcheFälle ausnahmsweiseauchandereGebührenbestimmen.Ist um
dieVornahme sonstigerAmtshandlungen ersucht,so könnenbesondereGebühren erhoben
werden,derenSätzedieStaatsregierungbestimmt21. Die VornahmederAmtshandlung
kannvonKostenvorschußabhängiggemachtwerden. BestehendeStaatsverträgebleiben
unberührt?s.

Wenn Personen, welchein Bayern nicht ihren ständigenWohnsitz haben?5, die
Einleitung eines amtlichenVerfahrens oderdie VornahmeeinzelnerAmtshandlungen
beantragen,so kann?", dringendeFälle ausgenommen,die amtliche Tätigkeit von dem
Erlage hinlänglichenVorschussesfür GebührenundAuslagenabhängiggemachtwerden.
Die Staatsregierungkanndie Gebührenfür dieseFälle besondersregeln.

Unter denAmtsgebührenbefindensich eineReihe von Gebühren, die zwar formell
an Amtshandlungenangeknüpftsind,bei denenaber sachlichderGesichtspunktderBe=
steuerungobwaltet oder doch vorwaltet.

Hierher gehöreninsbesondere:
1. Die Gebühr für Errichtung oder Vermehrung von Familienfideikommissen26;
2. die Gebühr bei Verkündung letztwilliger Verfügungen?;
3. die verhältnismäßigen Gebühren?25von notariell verbrieften Rechtsgeschäften,

dann Verträgen über die Gründung von Aktiengesellschaftenund Kommanditaktien=
gesellschaftenund Verträgen und Beschlüssenüber die Erhöhung des Grund= oder

1 Gebühren werdennachArt. 234 Ziff. 6 nicht erhoben „für das Verfahren in der Be=
schwerdeinstanz,sofern der Beschwerdevollständig stattgegebenwird und die Kosten nicht einem

merzur Last fallen. Wird der Beschwerdenur zum Teil stattgegeben,so kann die entscheidende
Sures n dodergauch vollständigeGebührenfreiheitgewähren". Vgl. V.G.H. 3 S. 246.

18„Bei Strafbescheidender VerwaltungsbehördenzeedenZuwiderhandlungengegendie Vor=
schriftenüber dieErhebung öffentlicherAlbgaben und Gefälle, sowie in dem Verfahren bei Straf=
beschlüssender Situerausschüsfe= Ges. Art. 32—38.

"Art ; VO. v. 25. Dez. 1899(G.V.Bl. S. 1235). Hierzu F.M. Bl. 1900 S. 81.
2 rt.0 55 Vollzugsvorschslftenkönnenhierüber erlassenwerden.

rt
* #rte200r nd stetszu erstatten.
: Ohne Unterschied,ob sie von einembayer Rechtsanwalt vertretensind oder nicht
4 Notare, welchevon dieier Befugnis nicht Gebrauch machen,haften dem Staate für die

Gebühren vorbeiverbetaltlich des Rückgrifsesauf die gebührenpflichtigePartei.

½It ri in der Fassungvon 1910. 3% des gestiftetenVermögensohneSchuldenabzug.
:# Art. 111. Eins vom Tausend des Reinvermögens, über welches verfügt ist.
„8 Val. dazu Art. 40 u. 40a (Pflicht zur Angabe der Gegenstandssumme).

v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 6
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Aktienkapitals solcherGesellschaften,von notariellen Versteigerungenund Wechselpro⸗
testen,von Erteilung vollstreckbarerAusfertigungen von Notariatsurkunden;

4. die Gebührenfür VersteigerungbeweglicherSachen durchGerichtsvollzieher.
Rein steuerlicheGebühren sind Gebühren
a) für Anstellung als Notar oderHypothekenbewahrer,Verleihung eines landes=

herrlichen Tischtitels?“,
b) für dieVerleihung vonTiteln undWürden,mit welchenkeinDiensteinkommen

verbundenist s0.
Tchdie besonderenAbgabenfür Erteilung von Konzessionenfür Eisenbahn=,Schiff=

fahrts=, Straßenbahnunternehmungen,Apotheken, Kranken=oder Unterrichtsanstalten,
euseneneb. Gast= oder Schankwirtschaften,Pfandleiher=oder Vermittler=

geschäfts
Der Gebührenpflichtunterliegenweiter
d) Lehenbriefe,Adelsbriefe und Eintragungen in die Adelsmatrikel;
e) Bewilligungenzur AnnahmefremdherrlicherOrden,Titeln, Ehrenzeichenund

Würden.
Eine Anzahl weiterer Gebühren habendie Natur von Verkehrssteuern.Hierher

gehören:
die Besitzveränderungsgebühr32 und das Gebührenäquivalent38.
Der ersteren Gebühr unterliegt jede Eigentumsveränderung auf anderem als

rechtsgeschäftlichemWege in bezug auf in Bayern gelegeneGrundstückeoder diesen
gleichstehendenRechtes“, gleichviel, aus welchemGrunde sie erfolgt, ausgenommen,
wenn eine bereits mit der verhältnismäßigenGebühr bewerteteUrkunde vorliegt35.
Die Gebühr wird aus dem Werte des Gegenstandesohne Schuldenabzugberechnet
und beträgt 1, 1½ oder 2 %.

Juristische Personen,Handels=36und Versicherungsgesellschaften,Genossenschaften,
Vereine sowie andereGesellschaftenund Anstalten, fernerGesamtgeschlechter,in deren
Güter keine agnatischeErbfolge stattfindet, haben statt der Besitzveränderungsgebühr
alle 20 Jahre, vom Tage des letztenAnfalles einer verhältnismäßigenGebühr an ge=
rechnet, ein Gebührenäquivalentzu entrichten. Dasselbe beträgt 1%%vom Werte des
unbeweglichenBesitzesohne Schuldenabzugs7.

3. Offentliche38 Versteigerungen3" von beweglichenSachen und von Nutzungen,
für welche nicht die sich auf GrundstückebeziehendenVorschriften gelten, unterliegen
einer Gebühr von 1 % des erzielten Gesamterlöses.

4. Gebührenpflichtig sind ferner Urkunden (Policen) von Versicherungsanstalten
überLebens=und Leibrenten=,Haft=Unfall=odersonstigeVersicherung.

:#Art. 239. Die übrigen Anstellungsgebührenwurden durchdie V.O. v. 9. Juli 1899 be=
Fitigt Die früherennterstühzungsfondsabgaen nebstZuschlägenfuͤr RagmatiktzeBeamte(2.Aufl.
II 506) find durchdas B.G. v AugS.1008beseitigt.

20Art. 240. V O.v. 20. Laab 1879(G.V.Bl. S. 1193)u. 16.April 1894(G.V.Bl. S. 149).
31Art. 220 in der Kaffung1010, hierzu Art. 283a über=Anskunftspflicht
32Art. 219,252fl.; hierzu H. Schmidta. a. O. S. 294f..
J7 Art 258ff.; !½ nn a. O. S. 312ff.

V.G.H. 4 S. 220, 2
*5 Art. 252; dazudie nähereninmun eenin Art. 253 —257. V. G. H. 6 S. 39, 13 S. 383,

16 S. 53. Diese Gebühr ist weder durch § 60 des R.Erbsch. St. G. v. 3. Juni 1908 noch durch
g 2 d. R.Stemp.G. v. 3. Juni 1906berührtworden. über Befreiungenvgl. Art. 259. über gemeind=
Sch. 3chge .s. u. §200.

S. 240, 13 S. 311, 24 S. 575.
1 Art."• 258a ff. V.G.H. 1i S. 271.
»sArt. 261ff. WGVH. 4 S. 300.13S. 389.
35 AusgenommenVersteigerungenfür Reichs=oder Staatsrechnung, Zwangsversteigerungen

(ogl. V.G.H. 5 S. 157. 6 S 131), Versteigerungenim Meß- und Marktverkehre,Versteigerungen
lasr. u.oforstwirtschaftlicher Erzeugnisse, kleinere sicerune von Mündelgnt. Näheres in Art.262.

°Näheres in Art. 269—273 u. Nov. v 1910 X—I.XXIV: hierzu V.G.H. 2 S. 331,
5 S. 8 26 S. 363, 310, 343. Ausnahmen in 271 bei denstaailichen und anderen Ver=
icherungen.
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5. Urkunden über zinsbare Darlehen, welche gegen Verpfändung oder Hinter⸗
legung von edlen Metallen, Waren, Wechseln oder Wertpapieren gegebenwerden
(Lombarddarlehen),unterliegen einer Gebühr zu ?/10vom Tausend der dargeliehenen
Summe“l.

Unter die Bestimmungender Gebührenpflichtigkeitfallen nicht:
1. Amtshandlungen, welche unabhängig von dem Verschulden einer Partei im

öffentlichenInteresse von Amts wegen stattfinden“;
2. Gegenständeder Dienstaussichtund des Dienststrafverfahrens,einschließlichdes

Verfahrens vor dem Staatsgerichtshofe"8;
3. das Verfahren vor demKönige als Richter für die Mitglieder des königlichen

Hauses und vor dem königlichenFamilienrate"“;
4. das Verfahren vor den Militärstrafgerichten und Verhandlungen, zu welchen

die bürgerlichenGerichte von den Militärstrafgerichten in Anspruch genommensind;
dann das standgerichtlicheVerfahren45;

5. das Verfahren wegen Verhängung von Ordnungs= und Ungehorsamsstrafen
im Sinne des Artikels 3 Ziffer 1 des A.G. zur R.St. P.O., jedochnur in der ersten,
nicht in der Beschwerdeinstanz";

6. das Verfahrenvor denRheinschiffahrtsgerichten";
7. alle Fälle, in welchenältere Gesetze"#8,Verordnungenoder Staatsverträge

Tax= und Stempel=oder Gebührenfreiheitaussprechen““;
8. alle Fälle, in welchendas G.G. selbstdie Gebührenpflichtigkeitausschließt55.
Bei einer Mehrzahl der letztgenanntenFälle im Bereiche der Verwaltung und

Verwaltungsrechtspflegehabendie getroffenenBestimmungenihren Grund in der Ab=
sicht, das in diesem Bereiche beibehalteneSystem der Einzelgebühren dem Bausch=
gebührensystememöglichstanzunähern. Das Gesetz51geht hier von dem Gesichtspunkte
aus, „die bisherigen mehrfachenAbgaben (Taxen, Stempel, Schreibgebühren)zu einer
Gesamtgebührfür den einzelnenAkt zusammenzufassen,Berichteund Schreibenan andere
Behörden, sowie die rein sachleitendenVerfügungen von Gebühren frei zu lassen *#".

AllgemeineRechtssätze,nachwelchensichdiePersönlichkeitdesGebührenpflichtigen
bestimmt,bestehennaturgemäßnicht.

Was zunächstdie Amtsgebührenanlangt, so gilt für die Gerichtsgebührender
streitigen Rechtspflege im allgemeinen der Grundsatz, daß Schuldner derselbender=
jenige ist, welchemdurch gerichtlicheEntscheidungdie Kosten des Verfahrens auferlegt
find, oder welcherdieselbendurch eine vor Gericht abgegebeneoder dem Gerichte mit=
geteilte Erklärung übernommenhat558.Für das Gebiet der nichtstreitigenRechtspflege
gilt als Regel derselbeSatz““, jedochbestimmtsich hier in einer Reihe von Fällen die
Person desPflichtigenin derWeise,daß derjenigepflichtigist, in dessenInteressedie
behördlicheTätigkeitstattgefundenhat?5. Das Gesetz“ sprichtinsbesonderehinsichtlich
der Tätigkeit der Notare und Gerichtsvollzieheraus, daß gebührenpflichtigist, wer
dieseTätigkeit veranlaßt hat (der Antragsteller), und daß, wenn dies mehreresind,

"1 Näheres Art. 274ff. 4 V.G.H. 3 S. 111, 619.
" Art. 3 Ziff. 1, 4, Art. 26 Ziff. 1.
“ Bgl. oben§ 25 Anm.38 ff. u. Begründung desGes.Entw. a. a. O. S. 82 f.
4 Lt. 2 6 #5469d.M. St. G.O. v. 1. Dez. 1898(NR.G.Bl.S. 1189ff. u.§ 12 d. E.G.

rt i«
«Art.26As.lV,revid.Rheinschiahrtsaktev.l7.0kt.1868(R.Bl.1869S.1131)Art.39,
48Jn3utunstkannnatttrlich»Gebhrenfreiheit'imWegedcsGei-stets,imWegederV-O.

oderdesStaatsvertragesniirdaiineingesührtioerben,wenneinGes.diesestattetbzw.dieBer-
tragsbestimmung zum Ges. gemachtwird. Zusammenstellunganderer ges. Bestimmungen bei
H. Schmidt a. a. O. S. *=

* V. G. H. 1 S. 345.
5%Vgl. H. Schmidt a. a. O. S. 71 u. Ges. v. 6. Juli 1908, denVollzug des Vereins=G.

betr. Art. 3, ferner Novelle v. 1910 Z. LVII.
51 Vgl. insbes.Art. 234 Ziff. 1—25.
*#Vgl nunmehrüber Auslagen #. SchreibgebührenArt. 39a—e, 226a.
6 N.G.K.G. § 86. Über die Kostender Zwangsversteigerungusw. G.G. Art. 19; in Forst=

rügesachen ebenda Art. 29, ferner Art. 39e.
5“ G.G. Art. 39. 55 Vgl. auchArt. 115. 56Art. 192, 197.

6
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sie samtverbindlichhaften. Die Gerichtsvollzieher haben dabei die Staatsgebühren vor=
behaltlich des Rückgriffs gegendie pflichtige Partei vorzuschießen".

Auch für das Gebiet der Verwaltung gilt im allgemeinendieser Grundsatzs.
In allen Fällen, in welchenfür eine Partei ein Rechtsanwalt handelt, ist für

die Entrichtung der Gebühren, Auslagen und Vorschüssenicht der Anwalt, sondern
die vertretenePartei haftbar,wennnicht derAnwalt dieZahlung ausdrücklichfür die
Partei übernommenhat.

Was die steuerlichenGebühren anlangt, so ergibt sich für die Anstellungs=usw.
Gebühren die Person des Pflichtigen von selbst,Schuldner der besonderenAbgabe ist
derjenige,dem die KonzessionoderErlaubnis erteilt wurde. Bei der Besitzveränderungs=
gebühr sind die neuen Eigentümer, beim Gebührenäquivalentedie Eigentümer des un=
beweglichenVermögensgegenstandesgebührenpflichtig/0“. Die Pflicht zur Entrichtung
der Versteigerungsgebührobliegt demjenigen,unter dessenLeitung die Versteigerung
ausgeführt wurde. Handelte dieser im Auftrage eines anderen,so haften beide für die
Gebühr samtverbindlich!. Die Versicherungsgebührist vom Versichertenzutragen s.
Die Verpflichtungzur Zahlung derLombardgebührobliegtzunächstdemAusstellerder
Urkunde und ist zu erfüllen, eheer die Urkunde aus den Händen gibt. Hat er dies
unterlassen,so ist die Gebührenentrichtungvom Empfänger der Urkunde, sowie weiter
von jeder Person, welche vor erfolgter Gebührenentrichtungauf Grund eines Rechts=
geschäftesin den Besitz der Urkunde gelangt, zu bewirken, und zwar binnen 3 Tagen
nach dem Tage des Empfanges, jedenfalls aber vor der weiteren Aushändigung“s.

Die Person des Gebührenpflichtigenkann durch Privatrechtsgeschäftnur da ge=
ändertwerden,wo das Gesetzdies ausdrücklichzuläßt. Im übrigen habenVerein=
barungen über die Tragung der Gebühren niemals gegenüberdemStaate, sondernnur
unter den Beteiligten Wirksamkeit "; sie können aber auch nicht als unstatthaft er=
achtet werden.

Von den oben erörterten Bestimmungen, welche das Gebiet der Gebühren=
pflichtigkeit sachlichabgrenzenund einschränken,sind jene zu unterscheiden5#5,welche
innerhalb diesesGebietes Gebührenbefreiungals Rechtsvorzug gewähren.

Hinsichtlich dieserBefreiungen gilt bei gebührenpflichtigenNotariatsurkunden über
VerträgeFolgendes.Ist einVertragsteilgebührenfrei,so wird für einseitigeVerträge,
welchenur diesemTeile Verpflichtungenauferlegen,keineGebühr, für zweiseitigeVer=
träge die halbe Gebühr erhoben66.

Eine Mehrzahl von Befreiungen hat die Natur rein persönlicherBegünstigung.
Hierher gehörenfolgendeFälle.

Der König genießtvölligeGebührenfreiheit". Dasselbegilt vomzurückgetretenen
Könige und den Königinnen“8.

Begünstigungenbestehenferner für Heeresangehörige. Einseitige oder wechsel=
seitigeTestamente,welchevon Militärpersonen errichtet oderhinterlegtwerden, sindvon
der Verlassenschaftsgebührund von der verhältnismäßigen Gebühr der Notariats==
urkunden befreit.

Eine zweiteGruppe bilden jeneBefreiungen, die in Erwägungen des öffentlichen
Interesses ihre Begründung finden. Dies sind durchwegFälle, wo das Vermögen,
welchesdurch die Gebührenpflichtbelastetwerdenwürde, selbstöffentlichenZwecken

7 57Sie könnenaber die UbernahmedesGeschäftsvon entsprechenderVorschußleistungabhängig
machen.

55 Art. 231 in der Fassung von 1910u. Art. 231az vgl. auchArt. 226 Abs. IV.
*° Art. 192, 231, 285.
5 Art. 258 u. 258a; V. G.H. 29 S. 55. vi Art. 267.
"2 Art. 272, wonachdie Einhebung durchdie Versicherungsanstaltengeschieht.
"8 Art. 277. Vgl. Art. 279.

Ausdrücklichhervorgehobenin Art. 192 Abs. II. .
CIJinGesselbstsindsicnichtgeschieden,dochistdieUnterscheidunginArt.193angedeutet,

wo von „perfönlicher Gebührenbefreiung“ die Rede ist.
"%Art. 193. Art. 3 Ziff. 2. ss Oben 8 25 Anm. 124.
" Art. 112, 194.
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oderdem öffentlichenNutzendient. Das Gesetz7° spricht in dieserBeziehungvor
allem aus, daß Gebühren „nicht erhoben“ werden, „wenn die Gebühr aus der Reichs=
oderStaatskassebezahlt werden müßte". Dies ist im Grunde, was die Staatsgebühren
betrifft, ebensoselbstverständlichwie die Steuerbefreiung von Staat und Reich. Die
Gebührenbefreiungerstrecktsich aber — und insofern ist sie nicht selbstverständlich—
auchauf diejenigenGebühren, bezüglich welcher nicht der Staat forderungsberechtigt
ist, ausgenommenjedochdie Gebühren, welcheals persönlicheBezüge auch demStaate
oderReiche gegenüberbeanspruchtwerden können71.

Im Zusammenhangemit der Gebührenfreiheitdes Staates und Reichesstehen
folgendegesetzlicheBestimmungen.

Gebühren werden nicht erhoben: 1. für Notariatsurkunden über Bürgschaften,
Verpfändungenoder hypothekarischeKautionen, welcheausschließlichdie Sicherung von
Forderungendes Staates bezwecken,sowie über die Amtsbürgschaftender Hypotheken=
bewahrerin der Pfalz!?;

2. von Versteigerungenfür Rechnung der Reichs=und Staatskasses;
3. von Urkunden überLombarddarlehen,welchevom Reiche oder vom bayerischen

Staate aufgenommenwerden!7“.
Frei von den Gebühren, welche nach Abteilung V des G.G. im Bereiche der

Verwaltung zur Erhebung kommen,sind alle Verhandlungen, welcheim kaufmännischen
odersonstigenVerkehre öffentlicherBehörden und Anstalten mit Privaten stattfinden;
frei von der Gebühr für Lombarddarlehensurkundendie Pfanddarlehen öffentlicher
Leihhäuser?“.

Das Gebührenäquivalent,welchesdie Besitzveränderungsgebührvertritt, wird von
unbeweglichenund diesengleichgeachtetenSachen nicht erhoben:

1. wenn sie77 Kreis=, Distriks= oder Ortsgemeinden, bzw. Ortschaften oder
gemeinnützigenBaugenossenschaftenoder Versicherungsträgernim Sinne der R.V.O.78
bei diesennur hinsichtlichder Grundstückeund Gebäude, die unmittelbar zur Erfüllung,
öffentlicherAufgaben dienen, gehören;

2. wennsieständigundausschließlicheinemfrommen,milden,gemeinnützigenoder
Unterrichtszweckeunmittelbar oder durch ihre Erträgnisse usw.7 dienen;

3. wenn sie ständig und ausschließlichdem Bergbaue gewidmetsind;
4. wenn sie öffentlichen Verkehrszweckendienen, wie Eisenbahnen, Kanäle,

Straßen, nebstdendazugehörigenGebäuden,Brückenund ähnlichenGegenständen?.
Den Behörden,Gerichtenwie Verwaltungsbehördenist in bezugauf die eigent=

lichen Gebühren ein außerordentlichesGebührenbefreiungsrechtgegeben. Sie können
nämlich, die Verwaltungsbehördenunbeschadetdes ärarialischen Erinnerungs=und Be=
schwerderechts,

1. Gebühren,welchedurchunrichtigeSachbehandlungohneSchuldderBeteiligten
entstandenfind, niederschlagen;

2. für abweisendeBescheide,wenn der Antrag auf nicht anzurechnenderUn=
kenntnis der Verhältnisse oder auf Unwissenheitberuht, Gebührenfreiheit gewähren"1.

Andererseitskönnenauchdie Behörden,wennnachihrerUberzeugungeineamt=
liche Tätigkeit von einer Partei mutwillig veranlaßt ist, Gebühren selbstda auflegen,
wo überhaupt an sich keine Gebührenpflichtoder wo Gebührenbefreiungbestehts.

ZahlungsunfähigkeitbegründetniemalsGebührenbefreiung.Abgesehenvon den
prozeßrechtlichenBestimmungenüber Armenrecht verfügt das G.G. s, daß Personen,

*7°Art. 8 Ziff 2. Art. 5.
#Art. 194 Ziff.2. n . BGB 3S. 296.

74 Art. 275 Ziff. 1. 75 Art. 284 16 Art. 275 Ziff. 3.
77128Baerischen V.G. H. 6S. 39. # 63 d. A.G. z. R.V. O.
* Weber14 S. 215 Anm. 2a. V. G. H. 22 S. 184,24S. 434.

% B 259. V. G. HP.15S. 259, 17 *
euArt 39, 235. Vgl. R.G.K.G. 8 6. S. auch G.G. Art. 3. 234 Ziff. 6, obenAnm. 17.

Sebas Nähere Art. 51, 236. Bgl. NG. k § 47 Abs.1
r
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deren Zahlungsunfähigkeit amtsbekannt oder durch obrigkeitlicheZeugnisse bescheinigt
ist, auch in Gegenständender nichtstreitigenRechtspflege,der Verwaltung und Ver=
waltungsrechtspflegelediglichaufeinstweiligeBefreiungvondenGebührenAnspruchhaben.

Die Bestimmungen über den Zeitpunkt der Fälligkeit der Gebühren sind sehr
mannigfaltig. Für die streitige bürgerlicheRechtspflegegilt als übrigens nicht aus=
nahmsloseRegel: „Die Gebühren und Auslagen werden fällig, sobald das Verfahren
oder die Instanz durch unbedingteEntscheidungüber die Kosten, durch Vergleich oder
Zurücknahme oder anderweiteErledigung beendigt ist.““ „In Strafsachen werden
die Gebühren und Auslagen, welche dem verurteilten Beschuldigten zur Last fallen,
erst mit der Rechtskraft des Urteils fällig.“ 35 Dasselbe gilt für das Strafverfahren
im Verwaltungswege/5. Im übrigen entscheidetdie gesetzlicheEinzelbestimmung.

Die Entrichtung der Gebühr erfolgt entwederin bar oder, wenn es durchGesetz
oder Verordnung vorgeschriebenist, mittels Verwendung von Gebührenmarken7.

RückständigeGebühren und Auslagen verjährenss nach den allgemeinen Be=
stimmungenin Art. 124 des A.G. zumB. G.B.8.
Fol Bezuglichder Entscheidungvon Streitigkeitenüber die Gebührenpflichtgilt

olgendes.
Für die Amtsgebühren der Gerichte ist der Grundsatz maßgebend,daß das

Gericht, welches in der Hauptsache zuständig ist, auch über die Gebührenpflichtent⸗
scheidet e. Ebenso ist hinsichtlich der Gebührenpflicht für notarielle und Gerichts=
vollzieherakte,ferner für die Besitzveränderungsgebührund das Gebührenäquivalent,der
Rechtsweg eröffnet; doch kannBeschwerdezumLandgerichteerst erhobenwerden,wenn
der Beteiligte sich an die zuständigeKreisregierung, Kammer der Finanzen, gewendet
und abschlägigeoder innerhalb sechsWochen keineEntschließungerhalten hat. Die
„weitereBeschwerde“geht an das ObersteLandesgericht?". Für das Gesamtgebietder
nichtstreitigenRechtspflegegilt die Vorschrift, daß vor der Entscheidungdes Gerichts
die Regierungsfinanzkammermit ihrer Außerung zu hören ist. Die Beschwerdeschriften
der Finanzverwaltung bedürfender Unterzeichnungdurch einen Anwalt nicht.

Eine besondereZuständigkeitsregelungbestehtfür die Fälle landwirtschaftlicher
Flurbereinigungen, die ohneMitwirkung der Flurbereinigungskommission?? vorgenommen
werden. In diesenFällen sind gebührenrechtlicheBevorzugungen gewährt. Uber die
Frage, ob die VoraussetzungendieserBevorzugungengegebensind,wird im Verwaltungs=
Schen os, über das Maß der Gebührenpflicht dagegenim regelmäßigenVerfahren
entschieden.

Für das Gebiet der Verwaltung einschließlichder Justizuerwaltung,des Ver=
waltungsstrafverfahrensund derVerwaltungsrechtspflege,dann bezüglichderAnstellungen
und Verleihungen ist die Zuständigkeit zur Entscheidungvon Gebührenstreitigkeitenin
nachstehenderWeise geregelt. Soweit solcheStreitigkeitenbei mittelbarenGemeinde=
behördenanfallen, entscheidendie vorgesetztenBezirksämter in erster,dieKreisregierungen,
Kammern des Innern, in zweiter und letzterInstanz. Soweit solcheStreitigkeiten
bei denMittelstellen und deren untergebenenBehörden anfallen, entscheidendie Mittel=
stellen in erster,die vorgesetztenStaatsministerien in zweiterund letzterInstanz. Wird
in einer Angelegenheit, welche zur Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofesgehört,
in der Hauptsachean diesenBeschwerdeergriffen, so entscheideter auch über etwaige

s.·R. G. K.G. 8§ 938ff., 24. 35 R.G.K.G. § 96; G.G. Art. 36.
8 G.G. Art. 32.
37Art. 1981, 2092. 2141, 278, 295, 296. V.O. v. 15. u. Bek. v. 17 Sept. 1879 (G.V. Bl.

S. 1171, 1173); Bek. v. 19. Febr. 1882. (G.V.Bl. S. 65).
88 Vorbehaltlich § 5 R.G.K.G. "
3° Vgl. oben§ 155 Anm. 10. Hierzu “ Schmidt a. a. O. S. 80 Anm. 6. Über Rück=

erstattung von Gebühren val. Art. 179, 184, 270.
20R.G.K.G. § 4, G G. Art. 25 Abs.2 in derFassungvon 1910,44—50, 257a, 260a, 282b.

G.G. Art. 49—50. H. Schmidt a. a. O. S.64 ff.
92 Flur=B.G. Art. 43.
23 Art. 154, 195. VWG.H. 2 S. 475: 13 S. 86.
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damit verbundeneBeschwerdenwegenGebührenund Auslagen?". Hinsichtlichdes
Ansatzes der Gebühren und Auslagen, die bei den Ministerien und den zwei obersten
Gerichtshöfen anfallen, findet nur Gegenvorstellungstatt. Gegenvorstellungenund Be=
schwerdenhaben keine aufschiebendeWirkung. Die Ansätzevon Gebühren und Aus=
lagen sowie die Entscheidungenüber die Pflicht zu deren Entrichtung und über deren
Größe könnenvon den Behörden der Instanz oder den Oberbehördenauch von Amts
wegen geändertwerden½.

Streitigkeiten über die Pflicht zur Entrichtung oder über die Größe steuerlicher
Gebühren, mit Ausnahme der Anstellungs=und Verleihungsgebühren,werden im Ver=
waltungsrechtswegeentschieden76. Erste Instanz sind die Kreisregierungen,Kammern
der Finanzen, zweite Inftanz ist der Verwaltungsgerichtshof"7v.

Die Erhebung und Ablieferung der Gebühren's und Auslagen, welche bei den
Gerichten anfallen, erfolgt unter Aufsicht der Finanzbehörden nach den näherenBe=
stimmungen,die von der Staatsregierung zu erlassensind. Die Besorgung dieser Ge=
schäftekann denGerichtsschreibernübertragenwerden?. Rückständesind zur Bei=
treibung an das Rentamt zu überweisen. Im übrigen erläßt die Staatsregierung die
Vorschriften über Erhebung und Verrechnung der Gebühren und Auslagen, über die
Führung und Prüfung der Gebührenverzeichnisse,über das Verfahren bei Auf=
nahmeund BescheidungderPrüfungsprotokolleund beiStreitfragenund Beschwerden,
soweit dasselbe nicht gesetzlichgeregelt ist, endlich über die Abrechnung mit den
Rentämtern100.

Die BeitreibungrückständigerGebührenund Auslagendes Staates wird durch
die Rentämter im Wege des Verwaltungszwangsvollzugesbewirkt. Durch Ver=
ordnungkanndas VollstreckungsrechtauchanderenVerwaltungsbehörden101eingeräumt
werden10°.

DasG. G. stellt eineReihe von ZuwiderhandlungengegenseineeigenenVor=
schriftenund gegendie Vollzugsvorschriftenunter Strafe. Die Zuständigkeitund
das Verfahren in solchenFällen richtet sichnach Reichsrecht108. Hinsichtlichdes
Strafverfahrensim Verwaltungswege,welcheshienachdem gerichtlichenVerfahren
vorauszugehenhat 10", findet das A.G. zur R. Str. P.O. vom 18. August 1879
Anwendung. An Stelle der Zollbehörden treten die Rentämter und gegenüber
öffentlichen Beamten und Bediensteten, mit Ausnahme der Gerichtsvollzieher, die
vorgesetztenBehörden1058.Die Einziehung der Gebühren erfolgt unabhängigvon der
Bestrafung106.

BesondereVorschriftenüber Bestrafungder Hinterziehung von Schiffahrtsabgaben,
worunter auch landesrechtlicheKanalabgaben und Schleusengebührenfallen, enthält
das R.G. vom 24. Dezember1911 betr. den Ausbau der deutschenWasserstraßen
und die Erhebung von Schiffahrtsabgaben107.

Vgl.V.H.G.19S. 101.
G. S t 2. „ 288, 38. Bezüglich der Verwaltungsrechtspflegevgl. auch oben § 95.

2#8Art. 250. Dies gilt für alle in der VII. Abt. d G.G. bestimmtenGebühren,vgl. jedoch
Art. 251 fürNotariatsurkunde

Bgl.darüberArt. 250. V.G.H. 1 S. 345, 3 S. 580.
?8Dann der rloefen und sonstigendem Staate zuverrechnendenGeldbeträge“. »
"Art.289.ÜberErebungderNotariatögeb. rt. 66 d. Not.G. u. Art. 292d.G.G.

M n. *mies Hierzu V.O. v. 23. Dez. 1899 u. Vollz.V.v. 25.Dez. 1899(G.V.Bl. S. 1223,

10:V.O. v. 23. Dez. 1899 (G.V.Bl. S. 1223)§ 12. Hiernach habendas Vollstreckungsrecht
alle Behörden,welcheihre Rückständenicht an die Rentämter 8 überweisenhaben.

"10 Art. 291. „Die Mitwirkung der Rentämter bei der BeitreibungrüchtündigerGeldstrafen
wird gleichfalls durchköniglicheVerordnung geregelt“(M.B. v. 27. Dez. 1899 (F.M.Bl. S. 355).

10 Art. 298 u. 292.
1%Vgl. oben§179 Anm. 3.
½6Wt. . über Verjährung Art. 299. — M.B. v. 21. Okt. 1879 (G.V.Bl. S. 1463).

rt. .
191R.G.Bl. S. 113, Art. IV, hierzu die Handausgabedes Esa v. J. v. Graßmann,

Mannheim 1912 S. 59 ff. Über Beitreibung dieser Abgabenvgl. Art. II §§ 13—15.
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Fünftes Hauptstück.
§ 182. Zölle und Reichsstenern1. Mit derGründungdesDeutschenReiches?

hatteder Zollverein seinEnde gefundenS. Das Reich wurde gewissermaßender Gesamt=
rechtsnachfolgerdes Vereins. Aber nicht bloß dies. Die Befugnissedes Reiches auf
demGebiete desZoll= und Steuerwesenssind weiter bemessen,als es jenedesVereins,
selbstin seiner letztenGestaltung, waren. Eine eingehendeDarstellung des hierher ge=
hörigen Reichsrechtesliegt nicht in dem Plane diesesWerkes. Das Reichsstaatsrecht
ist hier nur unter dem Gesichtspunktedes Einflusses zu erörtern, den es auf das be=
sonderebayerischeStaatsrecht äußert.

Die Grundlagedes gemeinsamendeutschenZoll= und Steuerrechtesbildet die
Reichsverfassung. Letztereaber sagt im Artikel 40: „Die Bestimmungenin dem Zoll=
vereinigungsvertragevom8. Juli 1867bleibenin Kraft, soweitsienichtdurchdie Vor=
schriften dieserVerfassungabgeändertsind, und solange sie nicht auf dem im Artikel 7
bzw. 78 bezeichnetenWegeabgeändertwerden.“ Da nun aberjenerVertrag die älteren
Vereinbarungen aufrechterhält, „soweit siebisher noch in Kraft waren und nicht durch
die folgendenArtikel abgeändertsind“, so ergibt sich aus Artikel 40 der Fortbestand
des gesamtenälterenVereinsrechtsinnerhalbder GrenzendesArtikels 40 der R.V.
einerseitsund desArtikels 1 desVertragesvon 1867 andererseits.Das ganzedurch
Artikel 40 aufrechterhalteneVereinsrechtgilt abernichtmehrals Vereinsrecht,sondern
als Reichsrechtfort“.

Eine unmittelbare Anderung hat der Zollvereinigungsvertrag vom 8.Nli 1867
bezüglichseinesArtikels 5 Ziffer I in der Folge durch die R. G. vom 27. Mai18855
und vom 25. Dez. 1902“, betr. den Zolltarif des DeutschenZollgebietes und durch

Sa IV Abs. 1 des R.G. v. 15. Juli 1909 überdie AnderungdesBrausteuer=G.7
erfahren. «

Das DeutscheReich zuzüglichder vertragsmäßigangeschlossenenfremdenGebiete
und Gebietsteile,Luxemburg,Jungholz und Mittelberg, und abzüglichder von der
Zollgrenze ausgeschlossenendeutschenGebietsteile bildet „ein Zoll= und Handelsgebiet,
umgebenvon gemeinschaftlicherZollgrenze“s.

Bezüglich des GesetzgebungsrechtesdesReiches in Zoll= und Steuersachenbestehen
zwei verfassungsmäßigeBestimmungen.Nach Artikel 4 Ziffer 2 der R.V. fällt die
Zollgesetzgebungund die Gesetzgebungüber die Steuern, welche für Reichszweckezu
verwendensind, in die Zuständigkeitdes Reiches. Hieraus ergibt sichFolgendes.
Nach derVerfassungist dasReichnicht befugt,Steuerngesetzlichzu regeln,derenEr=
trägnissenicht für Zweckedes Reiches,sondernfür ZweckederBundesstaatenVerwendung
finden sollen. Ein Abgehenvon dieserBeschränkungschließteineVerfassungsänderung
in sich. Wie sichzeigenwird, sind solcheAnderungenbereits erfolgt. Die R.V.
legt demReichekeineBeschränkunghinsichtlichder Steuergattungenauf, welchees an
sich ziehenwill. Aber das Steuergesetzgebungsrechtdes Reiches, von welchemdie all=
gemeineBestimmung des Artikels 4 handelt, ist für die Regel kein ausschließendes,
sondernnur ein vorgehendes.

Eine Ausnahme hiervon bildet die nunmehr zu betrachtendezweiteBestimmung
der R.V. im Artikel 35. Derselbesagt in seinemerstenAbsatze:„Das Reichaus=

1 Vgl. dieDaneellung der FescicgtüichenEntwicklung in Bayern und im Reich,2. Aufl. II
7 518 ff. O. Brh. v. Auffeß u. C.Wie inger, Die Zölleu.Steuern d. D. R., 6. Aufl. 1912.

ber den Anschlußder tirolischenGemeindeJungholz und dervorarlbergischenGemeindeMittelberg
an das Zollsystemdes Reichesund an die bayerischeBier- und Esfigbesteuerungvgl. bayer.R.B
1868 S. 1183, 1214, R.G.Bl. 1891 S. 59, G.V. Bl. S. 145 u. 2.Aufl. II S. 525, ferner hin=
sichtlichdesBezirksOstheimReg.Bl. 1843 S. 539ff., KönigsbergG.V.Bl. 1891S. 375.Anderungen
infolge der Heeresvermehrung1913 im Nachtrag.

* Vgl. P. Laband, Das Rei sstcatstecht 6. Aufl. S. 402 u. die Iiteraturangahe dortselbst;
Seydel, Komm. z. R.V. 2. Aufl. S.218 ff., O. Frhr. v. Aufseß, Annalen 1898 S. 161ff.,
ferner bersicht der geltendenBestimmungenbei Glock a. a. O. S.429 ff.

à Vgl hierüber insbes. R. Delbrück, der Art. 40 der R.V., Berlin 1881, S. 9f.
• 9 gem vorstehendenR. Delbrück a. a. O. 5 R.G.Bl. S. 109.
s R.G. Bl.S. 13. ! Val oben§ 180Anm. 1. #8N.V. Art. 38 Abs. I, 34.
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schließlichhat die Gesetzgebungüber das gesamteZollwesen, über die Besteuerung
des im Bundesgebiete gewonnenen Salzes und Tabaks, bereiteten Branntweins
und Biers und aus Rüben oder anderen inländischenErzeugnissendargestellten
Zuckers und Sirups, über den gegenseitigenSchutz der in den einzelnen Bundes=
staaten erhobenenVerbrauchsabgabengegen Hinterziehungen, sowie über die Maß=
regeln, welchein den Zollausschlüssenzur Sicherungder gemeinsamenZollgrenzeer=
forderlichsind.“

HinsichtlichdiesersämtlichenAbgabenhatPreußen,sowohlwas dieGesetzgebung
als auch was die Verwaltungsvorschriftenund Einrichtungen zu deren Ausführung an=
langt, ein Veto im Bundesrate gegenjede Anderung".

Für all dieseGegenständekann, von densonderrechtlichenAusnahmen abgesehen,
die noch zu erwähnen sind, eineTätigkeit der Landesgesetzgebungüberhaupt nicht Platz
greifen. Ferner gilt für die Zölle und Abgaben, welche nach Artikel 35 derR. V.
der Reichsgesetzgebungunterliegen, gleichmäßig wie für die anderenReichssteuernder
Satz, daß ihre Erträgnissein die Reichskassefließen10. „Die außerhalbder gemein=
schaftlichenZollgrenzeliegendenGebietetragen zu denAusgabendes Reichesdurch
Zahlung eines Aversums bei1.

BezüglichderZölle läßt dasReichsrechtdemLandesrechtinsoferneinengewissen
Spielraum, als es die Gewährungvon Zollrückvergütungenan bestimmteKlassenvon
Personen und die Ausstellung von Freipässen für einzelneGegenständegestattet,all
dies jedochnur zuLastendesStaates, welcherdieseVergünstigungeneinräumt12. In=
folgedessensindBestimmungendes bayerischenZollgesetzesvom 17. November18378
in Kraft geblieben.Hiernachtreten

1. Zollrückvergütungenzugunstendes Königs und der Mitgliederdes königlichen
Hauses in dem bereits früher erörterten Umfange¼ ein.

2. Gegenstände,welcheauswärtigeHerrschernachBayernu für ihrePersonund
zu ihrem Gebrauchebeziehen,sind zollfrei.

3. HinsichtlichderZollfreiheitderBotschafter,GesandtenundGeschäftsträger,die
in Baern beglaubigt sind, soll nach dem Grundsatze der Gegenseitigkeitverfahren
werden16.

Vergünstigungenfür Gewerbetreibendehinsichtlichder Zollentrichtung können,so=
weit sie nicht zollgesetzlichbegründetund überhaupt statthaft sind, auf Landesrechnung
gewährt werden17.

Die Reichsabgabendes Artikels 35 der R.V. einschließlichder später eingeführten
statistischenGebühr werden in den deutschenGebietsteilen, die vom Zollgebiete aus=
geschlossensind, nicht erhoben. Der Satz aber, daß dieseAbgaben lediglich der Reichs=
zuständigkeitanheimfallen,gilt auchfür die ausgeschlossenenGebietsteile.

Das Reich erhebt auf Grund des Artikels 35 folgendeAbgaben:

? R.V. Art. 5 Abs. II, 37.
10R.V. Art. 38 Abs. I. Sie find zum letztenMale in § 16 des Finanz=G. v. 18. Febr.

1871 (G.Bl. 1870/71S. 17) erwähnt, da diesessichnochauf 1870 zurückbezog.
N.V. Art. 38 Abs. III. Annalen a. a. O.S. 396.

1n (5 vom 8. Juli 1867 Art. 15.

¼ Oben§ 18 Anm. 7. § 25 Anm. 129, s. auch§ 43 Anm. 85.
15Das Ges.sagt — entsprechenddem damaligen Stande des Zollrechts — „durch das

Königreich oder aus demselben“,meint aber sicherauch dieEingangszölle.
1½6Dies paßt strengegenommenfreilich nicht auf die Fälle, wo Bayern in den betreffenden

fremden Staaten keinen Vertreterhat, oder wo, wie beim päpstlichenNuntius, der Vertretenenicht
betseherfaut ist. Indessenwird in den ersterenFälle unbedenklichdie Gegenseitigkeitnachdem
Rechtedes fremdenStaates, im zweitenFalle nach demHerkommen,das sichbis zum Aufhören
desKirchenstaates gebildethatte, bemessenwerdenkönnen.

'7 3 V. vom 8. Juli 1867 Art. 13; val. Art. 14 wegenderMeßplätze. Dazu R. Delbrück,
der Art. 40 der R.V., S. 59 ff.
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1. Eingangszölle nach demZollgesetzevom 1. Juli 1869 nebstNovellen und dem
Zolltarife 18, dann die statistischeGebühr nach dem Gesetzevom 7. Februar 1906 ½

die Rübenzuckersteuernach dem R.G. vom 6. Januar 190320;
die Tabaksteuer?!;

. die Salzsteuer nach der Zollvereinsgesetzgebung?2;
die BrausteuernachdemR.G. vom 15. Juli 19098;

. die Branntweinsteuernach dem R.G. in der Fassung vom 15. Juli 1909“;

. die SchaumweinsteuernachdemR.G. vom 15. Juli 1909°8;

. die Steuer auf Leuchtmittelnach dem R.G. vom 15. Juli 19096;
4 die Steuer auf ZündwarennachdemR.G. vom 15. Juli 190977;

10. die Abgabe von Kalisalzen nach dem R.G. v. 25. Mai 1910 (R.G.Bl.
S. 775).

Die Bestimmungdes Artikels 35 Absatz1 der R.V. war für Bayern — und
ebensofür WürttembergundBaden —durch eineAusnahmedurchbrochen.Absatz2
desArtikels sagt, daß in diesenStaaten „die Besteuerungdes inländischenBranntweins
und Biers der Landesgesetzgebungvorbehalten“ bleibt. „Die Bundesstaaten werden
jedoch ihr Bestreben darauf richten, eine lbereinstimmung der Gesetzgebungüber die
Besteuerung auch dieser Gegenständeherbeizuführen.“ Eine Folgerung aus der Aus=
nahmestellungder süddeutschenStaaten ist in Artikel 38 Absatz3 derR.V. dahinge=
zogen, daß sie keinenAnteil an den Erträgnissen der Reichssteuernvon Branntwein
und Bier ss haben?.

Hinsichtlich des Malzaufschlages ist es bei der SonderstellungBayerns und der
beiden anderenStaaten verblieben. Die einschlägigebayerischeGesetzgebungist daher
auchbereitsobenzurDarstellunggekommen.AndersgestaltetesichdieRechtsentwicklung
hinsichtlichder Branntweinbesteuerung90.

Nach dem R.G. vom 15. Juli 1909, das nach dem Eintritt Bayerns in die
deutscheBranntweinsteuergemeinschaftauch für Bayerngilt ?1, unterliegt der im In=
lande hergestellteBranntwein einer in die ReichskassefließendenVerbrauchsabgabe;
diesebetrug von der innerhalbdesKontingents (§§ 24—41) hergestelltenAlkoholmenge
1,05 Mk., von der außerhalb desselbenhergestelltenMenge 1,25 Mk. für das Liter
Alkohol. Außerdem wird von der erzeugtenAlkoholmengeeineBetriebsauflageerhoben,
(§8§42 ff.). Durch das R.G. vom14. Juni 1912 (R.G. Bl. S. 378) wurdedas Kontingent
(vergl.5§ 7 und8 diesesG.) für Bayern, Württembergund Baden aufrechterhalten,
im übrigen aberbeseitigt,die Abgabe neu bemessen,der Abgabensatzvon 1.05 Mk. be=

W——————

16Zolltarif=G. v. 25. Dez. 1902(R.G. Bl. S. 303) u. V.O. v. 27.Febr. 1905(N.G.Bl.
S. 155), hierzu Vollz.V. bei Weber 34 S. 165, 184, 205, Glock S. 441. Anderungendes Tarifs
brachteninsbes.die R.Steuer=G. v. 15. Juli 1909.

16R.G Bl. S. 108, hierzu Glock S. 445. ·
WR.G.V1.S.I.DasGes·brachteeineNeuorbnunginsolgederBrüsselerZuckerkonventioii

(R.G.Bl.1903S.7)hiekzuR.G-v.19.Febk.1908(R.G.B1.S.27u.Rin.G.v.15.Juu
1909(R.G.Bt.S·743)Art.V;zuletztereiibl.d·R.G.v.l4.Junil12(R..Bl.S.398).

IILetzteFaungd.R.G.v-l5·Julil9(R.G.Bl.S-793ss.i.DazudasZigarettensteuersG.
v.5Juni1906(.G.Bl.S.681iu.lö.Juli1909(R.G.Bl.S.705).

«9Annalena.a.O·S.287ss. -
23R.G.Bl. S. 773.,hierzuR.G. v. 3. Aug. 1909überdie kollwihrig Verwendungvon Gerste

(R.G.Bl. S. 899). Über das Gebiet der Brausteuergemeinschaft,zu der Bayernnicht gehört, val.
die Einleitung d. R.G.

24R.G.Bl. S. 661. 25R.G.Bl S. 714. 76R.G.Bl. S. 880.
27R.G.Bl. S. 814, geändertdurchR.G. v. 6. Juni 1911 (R.G. Bl. S. 241).
28 Und den Aversen nach R.V. Art. 38 Abf. II.
29Dazu Schlußprot. zum Bündnisvertr. mit Bayern Ziff. X: „Zu Art. 35 u. 38 der

Bundesverf. war man darüber einverstanden, daß die nach Maßgabe der 3.V auch ferner zu er=
hebendenbergangsabgoben von Branntwein undBier ebensoanzusehensind, wie die auf die Be=
reitung dieser GetränkegelegtenAbgaben.“ WegenderUbergangsabgabeim Brausteuergebietes.auch

Landtags-=Nep.1905 S. 533; V.O. v. 21. Aug. 1911(G.V.Bl. S. 1045).
0 ber das früherebayer. Rechtvgl. 2. Aufl II S. 528.

1868 W# 2. Aufl. II S. 530, Seydel, Komm. z. R.V. 2. Aufl. S. 422ff., fernerR.G.Bl.
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seitigt. Die Verbrauchsabgabeermäßigt sich für die in diesenStaaten innerhalb des
Kontingentes hergestellteAlkoholmengeund zwar für die gewerblichenBrennereien um
0,05 Mk., für die anderenBrennereien um 0,075 Mk. für das Liter Alkohol. Diese
Begünstigungkann nicht ohne Zustimmung der Staaten geändertwerden.

Von der nach§§ 24, 25 zum niedrigerenAbgabensatzezugelassenenJahresmenge
Branntwein wird der Anteil, der in Bayern, Württembergund Baden hergestellt
werden darf, in der Weise ermittelt, daß jedem dieser Staaten auf den Kopf seiner
Bevölkerung ⅜ derjenigenLitermengeAlkohol zugeteilt werden, die sich auf den Kopf
der Gesamtbevölkerungder Branntweinsteuergemeinschaftergibt, wenn das Gesamt=
kontingentnach der Kopfzahl der letzterenverteilt wird 38.

Die Reineinnahmeder Verbrauchsabgabeund desZuschlagswird denBundes=
staaten nach Maßgabe der Bevölkerung,mit der sie zu den Matrikularbeiträgen
herangezogenwerden, überwiesens.

Diese Art der lberweisung kann, wie die erwähnte Ermittlung des Anteils am
Gesamtkontingent,nur mit Zustimmungder genanntenStaaten geändertwerden.

Eine weitere Beschränkungder besonderenLandessteuergesetzgebungund Steuer=
hoheit ergibt sichdaraus, daß das Reich von seinerZuständigkeit zur Einführung von
Reichssteuernauchaußerhalbdes UmfangesseinesausschließlichenSteuergesetzgebungs=
rechtsGebrauchgemachthat. DieseGesetze,welcheauf Grund desArtikels 4 Ziffer2
der Reichsverfassungergangensind, habennichtfür das Zollgebiet,sondern das
Bundesgebiet Geltung. Es sind folgende

1. die Reichserbschaftssteuernach demR.G. vom 3. Juni 1906/". Sie ist von
jedemErwerb von Todes wegenund von Schenkungen,auchunterLebenden,zu ent=
richten. Befreit sind Deszendentenund Ehegatten, sowie der Landesherr und dessen
Gemahlin. Die Steuer wird von den Behörden des Bundesstaates,in dem der Erb=
lasser zur Zeit seinesTodes denWohnsitzhatteoder in demdas vererbteGrundstückliegt,
erhoben und verwaltet. DiesemStaat verbleibt ¼ der Roheinnahmen,der Rest fließt
in die Reichskasse;

2. die R.G. überErhebungvon Reichsstempelabgaben;solchesind
a) der Spielkartenstempelnach G. vom 3. Juli 187835:
b) der Urkundenstempel36 insbesonderefür Wechsel,Aktien, Wertpapiere, Divi=

denden=und Zinsbogen, Börsengeschäfte,Lotterielose,Frachturkundenim Schiffsverkehr,
Personenfahrkarten,Erlaubniskartenfür Kraftfahrzeuge,Tantiemen(direkteReichs=
steuer!), Schecks, Grundstücksübertragungen.Die dem Reichsstempelunterliegenden
Urkunden dürfen landesherrlichnicht besteuertwerden#7;

3. das Zuwachssteuer=G.vom 14. Februar 1911 .
Nach Artikel 36 Absatz 1 der R.V. bleibt die Erhebung und Verwaltung der

Zölle und der Reichssteuerndes Artikels 35 „jedemBundesstaate,soweitderselbesie

32Br. W.St.G. 1 26.
zHR. Fin.G.v. 15.Juli 1909 § 5 u. Br. W.St. G. § 154. Von der Mehreinnahme,die sich

aus den R G.v. 14. Juni 1912 ergibt, erhaltendie BundesstaatenkeineVergütung (§ 18).
*“ R.G.Bl. S. 654 hierzu§ 5 d. Reichs=Fin.G. v. 15. Juli 1909, Komm. v. F. W. A.

Zimmermann, München 1906;Bundesr. Ausf. Best.v. 16. Juni 1906 u. bayer. Vollz.Anw. v.
10. ug1905) weitere Vorschr. im G.V. Bl. über das Verhältnis zur bayer.Ertsch Se, val.
oben

26R.G.Bl. S. 133.
"6 Bgl. J u. Reichsstempel=G.v. 15. Juli 1909 (N.G.Bl. S. 825 u. 833)u.

Zuwachs euerG. §§67—71, hierzu Laband, R. St. R. 6. Aufl. S. 416 ff. u. G.V. Bl. 1912
l145 ff. 7 Ausnahme in 44 d. Reichsstempel=G.

es R. G.Bl. S. 33. Handausg. v. J.Merzbacher, München 1910. Von demErtrage er=
hält das Reich 50%, weitere10% erhalten,sofernnicht ein Landes=G.andersverfüct, die Bundes=
staaten als Entschädigungfür Verwaltung u. Erhebungder Steuer. Der Restmit 40%fließtden
Gemeinden oder Gemeindeverbänden zu, in deren Bereich das Grundstück sich befindet (§ 58). er die
emeindlichenZuschläge(§ 59) f. u. § 208. V.V. d. Bundesrats s.G.V.Bl. S. 190u. 791ff., bayer.

20. (Verwaltungsstreit=Verf.) v. 1. April 1911.(G.V. Bl. S. 185), V.V. ebenda S. 965. Die Ver=
waltung und Erte ung der iawachssteuer obliegt denRentämtern. Gegen den Steuerbescheidist
Beschwerdean die Regierungsfinanzkammer,gegenderenBescheidweitere Beschwerdean das Finanz=
ministerium bzw. denV. G.H. Alaffan (V.O. § 2).
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bisher ausgeübt hat, innerhalb seinesGebietes überlassen“. Dies ist lediglich die An⸗
erkennungeinerRegel,die nachArtikel 4 derR. V. für denganzenUmfangderGesetz⸗
gebungszuständigkeitdes Reichesund daher auch für die übrigenReichssteuerngilt,
daß nämlichdie VerwaltungdenBundesstaatenzusteht,soweitnicht das Reichsrecht
eineausdrücklicheAusnahmemacht. Für Bayern ist dieseRegel auchhinsichtlichdes
Verkaufes der Reichsstempelmarkedurchgeführt, da dieser gegenVergütung den bayer.
Postanstalten übertragenist.

Bezüglichder Verwaltungder Zölle und der SteuerndesArtikels 35 derR.V.
ist im Zollvereinigungsvertragevom 8. Juli 18675° bestimmt,daß dieselbein allen
Staaten „unter Berücksichtigungder in denselbenbestehendeneigentümlichenVerhältnisse
auf dengleichenFuß gebrachtwerden“soll"?. Die Anstellungenin dieserVerwaltung
erfolgen durch die Staaten 1, welchefür die Diensttreue ihrer Bedienstetenund für
die Sicherheit der Kassenräumeund Geldsendungenhaften“2.

Die Erhebungs=und Verwaltungskostenwerden den Staaten nachMaßgabe der
allgemeinenBestimmungenin Artikel 38 Ziffer 3 derR.V. undbesondererBestimmungen
in den einzelnenSteuergesetzengutgerechnet"8. Bei den Zöllen geschiehtdies jedoch
nur hinsichtlich „der Kosten, welchean den gegendas Ausland gelegenenGrenzen und
in den Grenzbezirken für den Schutz und die Erhebung der Zölle erforderlich sind“.
Infolge dessenbestehenbezüglichder Einrichtung der Zollämter im Grenzbezirke und
der Grenzaufsichteine Reihe von Vereinbarungen“, während die Staaten hinsichtlich
der Zahl der inneren Steuer=oder Hallämter und der Packhöfe völlig, hinsichtlichder
Besetzung und Zuständigkeit der Amter innerhalb der gollgesetzlichenGrenzen freie
Hand haben"5.

„Der Kaiser überwachtdie Einhaltung des gesetzlichenVerfahrens durchReichs=
beamte,welcheer den Zoll= und Steuerämtern und denDirektivbehördender einzelnen
Staaten nach Vernehmung des Ausschussesdes Bundesrates für Zoll= und Steuer=
wesenbeiordnet.““ Diese Art der Ausübung der Reichsaussicht,welchesich zunächst
auf die Zölle und die Steuern des Artikels 35 der R.V. bezieht,ist in der Folge auch
auf die Verwaltung der statistischenGebühr, der Erbschaftssteuer,der bezeichnetenVer=
brauchssteuernund der Zuwachssteuerausgedehntworden17. Die Bevollmächtigten
bei denDirektivbehördenführendie BezeichnungReichsbevollmächtigtefür Zölle und
Steuern Denselbensind die Stationskontrolleurebei den Zoll= und Steuerämtern
untergeordnet. Diese Reichsbeamtenkönnenin die Landesverwaltung nicht anordnend
eingreifen. Ihre Anzeigen über wahrgenommeneMängel werden dem Bundesrat zur
Beschlußfassungvorgelegt".

Über die Erträge der für das Reich vereinnahmtenZölle und Steuern habendie
Bundesstaatenmit demReicheabzurechnen“.

Die Zuständigkeit und das Verfahren in Zollstrafsachen5° richten sichnach den
allgemeinenVorschriftendesR.G.V.G. undderR.St.P.O., vorbehaltlichderbesonderen
Bestimmungen in Staatsverträgen und dazu erlassenenVollzugsvorschriften, dann im
Vereinszollgesetzeund,was das Verfahrenim Verwaltungswegeanlangt, in Artikel 86—94
des A.G. zurR. St. P.O. vom 18. August1879. Zuständigzur Durchführungder
Untersuchungim Verwaltungswegeund zumErlassevonStrafbescheidensinddieZoll=

36rt. 3 F 6. 4%Mgl. auchArt. 19 Abs. III.
%%%le pi BesoldungenArt. 16 Abs.1 Ziff. 4. Vgl. O. Frhr. v. Auffeß a. a. O.

S. . .
Art. 19Abs.II, 16Abs.II.

*8 S. das nähere bei Laband, R. St. N. 6. Aufl. S. 411.
4“ Darüber O. Frhr. v. Auffeß a. a. O. S. 859ff.
“5 3.V. v. 8. Juli 1867 Art. 16 Abs. III.

Art. 36 Abs. II R. V. Vgl. zum FolgendenO. hr. v. Aufseß a. a. O. S. 420f.
4 Vgl. Laband a. a. O. S. 412, Zuwachssteuer=G.§ 36.
*8 R.V. Art. 36 Abs. III.
". R.V. Art. 38, 39. Näheresbei O. Frhr. v. Auffeß a. a. O. S. 385ff. Zu diesenEr=

trägen gehören auch die Zollgebühren (3.6.0. s. bei Weber 34 S. 1).
5°%E. Löbe, Das d. Zollstrafrecht,Tübingen 1912.
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ämter. Die einschlägigenBestimmungenfinden auch entsprechendeAnwendungbei Ver=
fehlungen gegen die Vorschriften über die Besteuerungdes Salzes, Tabaks, Rüben=
zuckers, Schaumweins und Branntweins, der Leuchtmittel und Zündwaren und über
den Spielkartenstempel;bei Verfehlungen gegendie Bestimmungendes Wechselstempel=
gesetzesund der Reichsgesetzeüber die Stempelabgabenmit der Maßgabe, daß an die
Stelle der Zollbehördenim allgemeinendie Rentämtertreten51.

Ülberdas Strafverfahrenim Verwaltungswegeist unterm2. Oktober1879 eine
Anweisung erlassenworden57.

Sechstes Hauptstück.
5 183. Die Beitreibung der Staatsabgaben. Die Dienstvorschriften,durch

welche die Erhebung der Staatsabgaben geregelt ist, kommenfür die staatsrechtliche
Darstellungnicht in Betracht. Sie berührenlediglichinnereGeschäftsangelegenheiten
der Finanzverwaltung. 1 Die AbgabensindgegenüberanderenForderungen in mannig=
fachen Vorschriften des Bürgerlichen Rechtes bevorrechtigt, um ihre Einziehung im
öffentlichenInteressemöglichstsicherzu stellen?. Auch hierauf ist hier nicht näherein=
zugehen. Anders verhält es sich mit den Bestimmungenüber die zwangsweiseBei=
treibung der Staatsabgaben. Diese fallen in das Bereich der Gesetzgebung,nicht der
Verwaltungsverordnung.

Das neuereRecht? gründetsich in der Hauptsacheauf die Artikel 4—7 des
A.G. vom23.Februar1879(n. Fassungv. 26. Juni 1899/4)zur R.Z.P.O. undK.O.

Das Gesetzvon 1899 begnügtsichjedoch(ebensowie jenes von 1869 und 1879)
zunächstmit der Verweisung auf das vorhandeneRecht, indemes sagt: „Die bestehenden
Vorschriften über das Vollstreckungsrechtder Verwaltungsbehörden und über die
Organe und die Mittel der Zwangsvollstreckungbleiben vorbehaltlichder Bestimmungen
der Artikel 6 und 7 in Kraft.“ Die rechtlicheBedeutungdiesesSatzes wird, was
das GebietderFinanzverwaltunganlangt,darin zu suchensein,daß er dieGesetzlich=
keit des Vollstreckungsrechtes,wie es sichseither herausgebildethatte, und insbesondere
das von der Verwaltung geübteRecht der näherenRegelungdes Beitreibungsverfahrens
knnerhald der bisherigen und der neu gezogenengesetzlichenGrenzen der Anzweifelung
en 6.

Eine Ergänzung des bestehendenRechtes enthält der weitereSatz, daß denHaupt=
zollämtern das Vollstreckungsrechtin Ansehungder von ihnen verwaltetenZölle, Steuern
und Gebühren zukommt7.

51Vgl. V.O. v. 8. Mai 1871(R.Bl. S. 921),V O. v. 1. u. M.B. v. 2. Okt. 1879(G.V.Bl
S. 1379, 1409, f. auch 1898 S. 183), V.O. v. 16. Aug. 1881 § 1 (G.V.Bl. S. 1131). V.O. v.
4. Juli 1906(G.V.Bl. S. 229), V.O. v 1. April 1911 §.3 (G.V.Bl. S. 186).

52 G.l. S. 1381. DazuG.BV.Bl. 1910 S. 792. Uber die Beistandsleistungvon Behörden
verschiedenerBundesstaatenzum Zweckeder Durchführung des VerwaltungsstrafverfahrensR.G.
v. 9. Juni 1895(R.G.Bl. S. 256). Vgl. auchunten § 183 Anm. 18ff.
[§183)1 Vgl. darüber u. a. V. V. z.Eink. St. G. § 96. K. Soergel, Die Beitreibung d. öffentl.
Abgaben i. Bayern 2. Aufl. 1912.
» 2 Vgl. u. a. Art. 91 d. Einf.G. z. B.G.B., hierzu Art. 122, 123, 128 d. A.G. z. B.G.B.
Uber Rückerstattungzu Unrecht erhobenerAbgaben Art. 104 d. E.G. u. Art. 125, 126 A.G. z.
B. G.B., ferner Seydel in Bl. 47 S. 343. Hierunter fallen auchdieBrand=u. Hagelversicherungs=
beiträge, Beiträge für die land=u. forstw.Unfall=V.,zu Kulturunternehmungen:auch Leistungen
für Benutzung gemeindlicherAnstalten: vgl. Begr. d.A.G. S. 59. Ges. über dieAwangsverstezgerung
v. 20. Mai 1898 § 10 Ziff. 3 (R.G.Bl. S. 713), hierzu Art. 23, 24 d. A.G.;R.K.O. § 54
(R.G.Bl. 1898 S. 612),Weber 29 S. 88.

„ Uber das frühere Recht vgl. 2. Aufl. II S. 532. ·
«G.V.B1.S.401.DieseVorschriftensinddurchdieam1.Jaii.1900 in Krast gstretenen neuen

R.G. nur insosernberührt worden, als die Novelle z. N.3.P.O. v. 17. Mai 1898 Anderungenim
Verfahren brachte. Diese sind in der zusammenfassendenM. B. v. 27. Dez. 1899 (Weber 28
S. 702ff.) berücksichtigt.Hierzu pfälz. Regierungs=B.v. 16. April 1904 u. Weber 37 S. 720;
auchWeber 29 S. 88. · ·

5 DieseVorschriftenfind, soweitsie die Finanzämter (hierzuBem. bei Weber 28 a. a. O.)
betreffen,in § 2 der M.B. v. 27. Dez. 1899 aufgefühxt.

* Val. 2 Aufl. § 2486. 1 Art. 5. Üüberdas frühereRechtvgl. 2. Aufl. a. a. O.
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Neues Recht hat das angeführteA.G. in Artikel 6 und 7hinsichtlich der Zwangs=
vollstreckungauf Grund vollstreckbarerUrkundengeschaffens.WerdenStaatsabgaben
an den bestimmtenZahlungs= und Erhebungsterminennicht berichtigt, so ist das Bei=
treibungsverfahreneinzuleiten. Das Beitreibungsrecht kommt jedemFinanzamte hin=
sichtlichseinerAmtsangehörigenzu. Sind gegenübereinemFinanzamteAngehörigeanderer
Amter im Abgabenrückstande,so ist das zuständigeAmt um Beitreibung zu ersuchen7.

Vollstreckungsorganesind, soweit die Vollstreckungnicht denGerichten zugewiesen
ist10,bei denRentämterndie Amtsdiener,die verpflichtetenBeibotenund dieSteuer=
boten, bei den Hauptzollämterndie Amtsdiener und die Zoll= und Steueraufseher11.
Ausnahmsweiseist es auchgestattet,Gerichtsvollziehermit der Vollstreckungzu betrauen.

Die Hauptzollämtersindermächtigt,behufszwangsweiserBeitreibungvonRück=
ständenan den von ihnen verwaltetenZöllen, Steuern und Gebühren je nachder Lage
der Verhältnissedie Rentämter um Vollstreckungzu ersuchenodersofort einenGerichts=
vollzieher damit zu beauftragen.

AbgesehenvonZahlungenimVollstreckungsverfahrennach§§754,755derR.Z.P.O.
haben sichdie finanzamtlichenVollzugsorgane der Einhebung rückständigerGefälle im
Beitreibungsverfahrenzu enthalten12.

Das Beitreibungsverfahrenzerfällt in ein Mahnverfahren und ein Vollstreckungs=
verfahren18. Die Mahnung der säumigenPflichtigen ist längstenseineWoche nachAb=
lauf der bestimmtenZahlungs= und Erhebungsterminezu verfügen. Das Vollzugs==
organ hat mittels amtlicher Ausfertigung den Auftrag zu erhalten, die säumigen
Pflichtigen gegenErhebung einerGebühr von 20 Pfennigen zur Ablieferung ihrer Rück=
ständebinnen einerWoche unter demAndrohen aufzufordern,daß nachfruchtlosemAb=
laufe dieserFrist die Einleitung des Zwangsvollstreckungsverfahrenswerde angeordnet
werden. Der Vollzug ist auf denamtlichenAusfertigungen(Mahnvorweisen,Rückstands=
verzeichnissen)durch Unterschrift des Pflichtigen bestätigenzu lassen oder, wenn dies
nicht geschehenkann, vom Vollzugsorgane festzustellen“.

War die Mahnung ohneErgebnis, so erfolgtdie Zwangsvollstreckungauf Grund
von Beschlüssenund Urkunden, welche von dem betreibendenAmte mit der Voll=
streckungsklauselzu versehensind. In den Fällen, in welchen behufs Beitreibung
von Rückständenauf Grund von Heberegistern,Heberollenoder sonstigenEinhebungs=
behelfenAusstandsverzeichnisseangefertigtwerden, ist die Vollstreckungsklauselder Ur=
schriftder Ausstandsverzeichnisse,sonstder Ausfertigung der einschlägigenBeschlüsseoder
Urkundenbeizufügen. Die Vollstreckungsklauseldarf erst beigefügt werden, wenn die
gesetzlichenVoraussetzungender Vollstreckunggegebensind. Durch Beifügung der Klausel
wird die Urkunde oder Ausfertigung im ganzenKönigreichevollstreckbar½.

Für die Vollstreckungsind die Bestimmungender Z.P O. maßgebend16. Be=
züglich der Zuständigkeitzur Entscheidungvon Einwendungenund Streitigkeiten gelten
dieselbenGrundsätzewie für Verwaltungs=und Verwaltungsrechtssachen17.

Nach dem R G. vom 9. Juni 1895 15 bestehtzwischenden Behörden ver=
schiedenerBundesstaatendie Verpflichtung, sichauf ErsuchenzumZweckeder Erhebung

E adierzt erging dieV.O. v. 14. Juli 1879 u. dazu die jetztgeltendeM. B. v. 27. Dez.1899
4 oben Anm 4.

°*M.B. v. 1899 § 3 Abs. II, III, R.G. v. 9. Juni 1895(R.G.Bl. S. 256).
10A.G. z. R.Z.P.O. Art. 7 Abf. I.
11Ausschlußvon denVollstreckungshandlungennachder M.B. v. 27.Dez. 1899 § 4 Abs. II.
1½Die Behändigung geschiehtauf Gefahr des Zahlenden.Wenn eine amtlich gefertigte

Empfangsbestätigungzugestelltist, so ist im Falle der UnterschlagungnochmaligeZahlung seitens
des flichtigen hhsssschtoer. S. im übr. angef.Vorschr.§§ 4, 5.

1 Dies gilt auchfür den staatlichenMalzaufschlag,§ 25 d. A.B. z. M.A.G.
15A.G. z. R.Z.P.O. Art. 6, V.O. M.B. 8§ 9ff. ·
1«A.G.z·R.Z.P.O.Art.7Abs.1,MB.§§12ss.Überdie „Niederlegung“der Zustellung

beim Gemeinde=oder Polizeivorsteher (Z.P.O 8 182) s. Vorschr. § 23.
17 A. G. Art. 7 Abs. II. Vgl. M. B. § 56, über Vertretung des Arars f. § 58.
18S. Anm. 9 u. Bl. f. bayer. Finanzwesen11 S. 288. Vgl.auch Schiffahrtsabgaben=G.

v. 24. Dez. 1911( G.Bl. S. 113f.) Art. II 8§ 13—185.
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und BeitreibungderZölle, Reichssteuern,UÜbergangsabgabenundStaats=und anderer
öffentlicherAbgabenBeistandzu leisten. Unter denöffentlichenAbgabensindauchdie
Gebühren und Auslagen inbegriffen, die durch ein gerichtliches oder Verwaltungs=
verfahrenentstandensind, soweit nicht § 99 des R.G.K.G. vom 18. Juni 187812
Anwendungfindet20. Die Gewährungdes BeistandeskannbehufsAbwendungeiner
Doppelbesteuerungversagt werden?1.

Verpflichtet zur Beistandsgewährung sind, vorbehaltlich besondererlandesgesetz=
licher Bestimmungen,diejenigenBehörden, welchezu Handlungen der beantragtenArt
in dem entsprechendenGeschäftsbereicheihres Staates berufensind. Fehlt es an einer
hiernach verpflichtetenBehörde, so haben die Landesregierungensolchezu bestimmen“s.
Wenn eineHandlung beantragt wird, die nach demRechteder ersuchtenBehörde nicht
vorgenommenwerden darf, so findet Beistandsgewährungnicht statt7s.

Die Voraussetzungender Beistandsleistung sowie die Vollstreckbarkeitdes An=
spruchesrichten sich nach demRechte der ersuchendenStelle 7". Einwendungen, welche
denAnspruchselbstoderdessenVollstreckbarkeitbetreffen,werdenvondenBehördendes
Staates entschieden,dem diese Stelle angehört5.

Die Art der Beistandsleistungrichtet sichnach dem Rechte des Ortes der Voll=
ziehung. Über die Zulässigkeit desBeistandes, über Einwendungen, welchedie Art der
Beistandsleistung betreffen,sowie über die Versagung desBeistandesbehufsAbwendung
ziner,Doppelbesteuerungentscheidendie BehördendesStaates, demdie ersuchteStelle
angehört 26.

Dritter Abschnitt.
Das Budgetrecht.
Erstes Hauptstück.

Das Budgetrecht des Landtages.
5 184. Einleitende Bemerkungen. Die bayerischeVerfassung zählt zu jener Gruppe

deutscherVerf.=U., die, unbeeinflußtvon den Lehren des französisch=belgischenKonstitutionalismus,
das Mitwirkungsrecht des Landtagesbei Feststellungdes Staatshaushaltes im geschichtlichen,nicht
staotsrechtlichenAnschluß an die frühereständischeVerfassunggestaltethaben1.

1½N.G.Bl. S. 14. 20Ges. F 1.
1 Ges. § 3 Abs. II. Zwar verbietetdas Reichsdoppelsteuer=G.v. 22.März 1909dieDoppel=

besteuerung hinsichtlich der Staatsabgaben. Aber die Möglichkeit besteht, daß infolge verschiedener
Auffassungen des Rechtes oder der Tatsachen die Behörden zweier Staaten für denselben Gegenstand
Steuern fordern. „Man kann“, sagt die Begründung, „einemStaat nicht füglich zumuten, gegen
Angehörige, die seiner eigenen Rechtsauffassung gemäß von ihm selbstbesteuertwerden, auchnoch zur
ZmangevollstreckungwegensolcherAbgaben andererStaaten zu schreiten,die von ihm für eine

oppelbesteuerungerachtetwerden. Die Behörden würden in eine schiefeStellung zu den Steuer=
pflichtigen kommen,wenn sie auch in solchen FällendenBeitreibungsersuchenFolge gebenmüßten.“

—— * Ges. § 3 Abf.I.
Ges. & 4 Abs. I. „Die Vollstreckbarteit ist in dem Ersuchschreiben zu bescheinigen.“

Behõ 8 Ges. § 5 Abs. II. Dazu § 6 (vorläufige Einstellung der Vollstreckungdurchdie ersuchte
8 r

26Ges. 8§ 4 Abs. II, 5 Abs. I. Uber Kostenersatz§ 9. WeitergehendeStaatsverträge sind
nach § 11 aufrechterhalten.
1§818411 Dies ist im einzelnenin der Darlegung über die geschichtlicheEntwicklung des Budget=
rechtes in der 2. Aufl. §§ 249—255 ausgeführt,auf welchehier verwiesenwerdenmuß. Vgl. hierzu
auch v. Seydel) staatsrechtlicheupolitischt Abhondlungen,neueFolge,herausgegv.K. v. Krazeisen,
Tübingen 1902 S. 278ff., v. Seydel, über Budgetrecht(1888,ebendaS. 5—26).—H. Rehm hat
in den Annalen 1901 S. 641ff. die GrundauffassungSeydels, daß derLandtag in bezugauf das
Budget kein Zustimmungsrecht,sondern nur ein Prüfungsrecht habe, hinsi#e#tlichder Budget=
aufstellung als irrig nachzuweisenversucht— vgl. in ähnlicherDarlegungauchdie(wohlvon Rehm
beeinflußte) Erlanger Differtation v. O. Geßler, Die budgetrechtlicheBedeutung der Staats=
ausgaben nach Layer. Staatsrechte, 1900. Gegen Rehm die eingehende,nur in untergeordneten
Einzelheiten von Seydel abweichendeDarlegungv. R. Piloty in den Bl. f. a. P. 52S. 1 40. —
Es bestehtkeineausreichendeVeranlassung, hier in beschränktemRaum auf die Streitfrage weiter
einzugehen.Paul Bauer legt in der Beil. Nr. 91/92der vorm. Münchner Allg. Z. 1904,Das
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Der staatsrechtlicheUnterschiedzwischendem landständischenSteuerbewilligungsrechteund
dem Steuerbewilligungs=und Budgetrechteder Neuzeit ist so groß, wie der Unterschiedzwischen
Patrimonialstaat und Verfassungsstaat.ZwischendenSteuerbittendesLandesherrnund derBudget=
vorlage oder Steuerforderung des verfassungsmäßigenHerrschers liegt eine Kluft der Rechts=
anschauungen,wie fie tiefer kaum gedachtwerdenkann.

Die geschichtlicheAnknüpfung, von welcherobengesprochenwurde, ist nicht in allen deutschen
Verfassungeneine gleichunmittelbare. Sie tritt mit voller Deutlichkeitnur in jenenVerfassungen
zutage, nach welchendasZustimmungsrechtdes Landtages auf die Bewilligung von Steuern, auf
das Finanzoder Steuer=G. beschränkt,nicht aber auf das Budget ausgedehnt ist. Bei einer anderen
Gruppe von Verfassungendagegenhaben fremdeVorbilder und politischeLehrmetnungenEinfluß
auf die Gestaltung des Budgetrechtesgewonnen. Jene Vorbilder sind zunächstdie Verfassungen
Belgiens und Frankreichs, mittelbar auchEnglands gewesen.Wenn schondie Verfassungen,von
welchenhier die Rede ist, denSatz aufstellen:„Der Staatshaushalt wird durchein Gesetzgeregelt“,
und wenn hiernach scheinbarder geschichtlicheZusammenhangmit dem landständischenSteuer=
bewilligungsrechteverschwundenist, sobestehtdieserZusammenhangdessenungeachtet.Denn auch
diesesBudgetrechtenthält eine geschichtlicheWeiterbildung des ständischenSteuerbewilligungsrechtes,
obgleich dieselbe anders geartet ist, als in der ersterwähnten Gruppe von Verfassungen.

Aber trotz der Gemeinschaftder geschichtlichenWurzel find beideSystemeder Gestaltungdes
Budgetrechtesstaatsrechtlichso verschieden,daß jedesdieserSystemeeinewissenschaftlicheBehandlung
für sichfordert. Es fehlt natürlich beiden nicht an gleichmäßigenMerkmalen, da es sichja hier
wie dort um denselbenGegenstandrechtlicherRegelung handelt. Gleichwohl wäre es gewagt, aus
demeinen Systemein das anderehinüber Beweisezu führen. Denn schonein flüchtigerVergleich
zeigt, daß, was vom Standpunkte der einen staatsrechtlichen Ordnung aus zweifelloser Rechtssaß
ist, vom Standpunkteder anderenRechtsordnungaus die schwierigsteStreitfrage sein kann.

Die wissenschaftlichenBemühungender neuerenZeit habensichso gut wie ausschließlichdem=
jenigen Systemezugewandt, welchesdie Feststellungdes Budgets durch „Gesetz“fordert. Ist es
dochdiesesSystem, welchesden Bestimmungensowohlder preußischenals der Reichsverfassungzu=
grunde liegt. Das andereSystem dagegenist jenesder bayerischenVerf. U. Nach diesemSysteme
steht es außer jedem wissenschaftlichenStreite, daß die Budgetfestsetzungauch von Rechts wegen das
ist, was sie von Natur aus ist, ein Akt der Verwaltung. So entwickeltsichdenneine Reihe von
Folgesätzenmühelos, deren Geltung unter der Herrschaft des anderen Systems nur mittels des
r∆ä erkämpftwerdenkann, daß das Budget auchin derForm desGesetzesnochVerwaltungs=

akt bleibe.
Nicht als ob es in dem bayerischenBudgetrechtean der Möglichkeit rechtlicherZweifel

fehlte— ein Budgetrecht,das dieseMöglichkeitausschlösse,müßte erst nocherfundenwerden. Aber
dembayerischenBudgetrechtefehlt das oc#ron ½5dcx, welchesdemanderenSystemedadurchan=
haftet, daß es einen Satz aus demStaatsrechte des Parlamentarismus der Form nachwenigstens
in das Staatsrecht der deutschenverfassungsmäßigenEinherrschaftübertragenhat. Daraus erklärt

Budgetrechtdes Landtags nachbayer.Verf.N., (in teilweiserAbweichungvon Seydeh dar, daß das
von demLandtag beanspruchteRecht,das vorgelegteBudget zu amendieren,von der Regierungein=
gesetzteAusgabepostenzu streichenoder zu kürzen oder neueAnsätzeeinzustellen,nachbayer.Recht
nicht bestehe, daß die Regierung durch den Att der Steuerbewilligung daher lediglich an das vor=
gelegteund dem„Beirat der Stände unterstellte,jedochnicht an das von diesenamendierteBudget
gebundenist, und daß für dieselbeaus demvereinbartenBudget nicht das Verbot folge, nachMaß=

Püe der verfügbarenMittel nichtauch andere,von denStänden nicht bewilligteAusgabenzu leisten.
er Landtag habesich lediglichmit der Prüfung der Frage zu befassen,ob dieAusgabe nachZweck

und Umfang angemessen,die Einnahmen gesetzmäßigund richtig geschätztseien. — Auch diese
juristisch bemerkenswerteStudie zwingt nicht, die Seydel'sche Auffassung zu verlassen. Noch
wenigerkanndiePraxis, die meistensrechtlichenAuseinandersetzungenauswercht,hierzu einenGrund
bieten. Einzelne Vorgänge in den Beratungensind nicht immer für die wissenschaftlicheAuslegung
der Verf.U. bedeutsam,da hierbeifastnie die ersaffungefrageernstlichin Würdigung gezogenwurde.
Ausnahmen könnennur gelten, soweit wirkliche VereinbarungenzwischenRegierungund Landtag
(auf Grund staatsrechtlicherPrüfung der gegenseitigenRechte)in Fragekommen,wie z. B. das sog=
Verfassungsverständnisvon 1843(unten§ 185 Anm. 9). Nachlässigkeitin der Geltendmachungvon
RechtenoderNachgiebigkeitin vereinzeltenFällen kann nicht als Gewohnheitsrechtmit derogierender
Kraft geltendgemachtwerden. Auch Untenntnis des Rechtesoder Bezugnahmeauf andereVer=
fassungen, insbesondere die Verfassung des DeutschenReiches, können eine Anderung der verfassungs=
rechtlichenGewaltenteilungnicht bewirken. Vgl. auchM. v. Heckel, Das Budget, Leipzig 1898;
die tüchtige Schrift von E. v. Ziegler, Die Praxis des bayer.Budgetrechtes,München 1905;
ferner P. Laband, Staatsrecht, 4. Aufl. IV S. 481ff., 532ff. u. die dortigeLiteraturangabe.
G. Jellinek, Gesetzu. Verordnung, 1887 S. 169ff. W. van Calker, Die Anfängedesbad n
Vudgetrcchtes,Freiburg1900,S.8ff. .
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es sichauch,daß der Verfassungsstreitüber das Budget, den Bayern durchzumachengehabthat, in
keinemAngenblickedes Kampfes zu einemStreite um die Regierungsgewaltgewordenist. Unter
der Herrschaft des anderen budgetrechtlichenSystems dagegenwird es nicht so leicht sein, einen
etwa entstehendenZwist in der gleichenWeise einzudämmen. Denn sobald der Sat, das Budget
sei ein Gesetz,zu dem Satze entwickelt wird, daß erst auf Grund des ergänzenden Budget-G. alle in
besonderenGesetzenberuhendenEinnahmen und Ausgaben verwandt und bewirkt werdenkönnen,
daß erst auf Grund diesesBudget=G.alle besonderengesetzlichenErmächtigungenund Gebotevoll=
#iehbarwerden, dann erscheintdieser Satz von dem einen Standpunkte aus als Fremdkörperim
Leibedes deutschenVerfassungsstaates,von dem anderenStandpunkteaus als die Handhabe, um
demParlamente die Herrschaftüber die Krone zu verschaffen.

Es wird, wie ich glaube, nach dem bisher Gesagten der Rechtfertigung nicht bedürfen, wenn
eineDarstellung des bayerischenStaatsrechteses sichversagt, in den wissenschaftlichenStreit über
das Budgetrechteinzutreten,der auf einemandersgestaltetenRechtsbodenals demjenigenentstanden
ist. welchen die bayerische Verf.U. dem Budgetrecht gelegt hat. Damit ist selbstverständlich die Ver=
wertung der wissenschaftlichenErgebnissejenes Streites, soweit solchetunlich erscheint,nicht aus=
geschlossen.Vielleicht ist auch die Hoffnung keine ganz unberechtigte,daß die folgendenErörte=
rungen, indem sie davon absehen,da etwas Neues bringen zu wollen, wo kaum mehrNeues zu
sagenist, das andereZiel erreichen,eine Lücke in der bisherigenwissenschaftlichenBehandlung des
Budgetrechtesauszufüllen.

§ 185. Budgetprüfung und Steunerbewilligung. Die Dauer der Finanz=
periodenbetrugnachderVerfassungsurkunde!sechsund beträgtnachdemGesetzevom
10. Juli 18652 seit der IX. FinanzperiodezweiJahre #. Die Finanzperiodenund
daher auch die Rechnungsjahre, welchefrüher am 1. Oktober begannen,beginnenseit
dernämlichenFinanzperiodemit dem1. Januar“".

Spätestensdrei Monate vor Ablauf einer Finanzperiodeist das Budget der
nächstenFinanzperiodedemLandtagevorzulegen5. Mit dieserVorlage verbindetsich
naturgemäßdie Einbringung der Steuerforderungbzw. des Finanzgesetzes.Die Vorlage
muß bei der Kammer der Abgeordnetengeschehen,von welcher siesodannnacherfolgter
Beratungund Beschlußfassungan die Kammerder Reichsrätegeleitetwirds.

Ülberdie Rechte,welchedem Landtagehinsichtlichder Regelungdes Staats=
haushalteszukommen,bestimmendie V.U. und dasG. vom10.Juli 18657folgendes:

„Der König erholt die Zustimmung der Stände zur Erhebung aller direkten
Steuern, sowie zur Erhebungneuer indirekterAuflagen oderzu der Erhöhungoder
Veränderung der bestehenden.

Den Ständenwird dahernachihrerEröffnungdie genauelbersichtdesStaats=
bedürfnissessowie der gesamtenStaatseinnahmen (Budget) vorgelegt werden, welche
dieselbenprüfens und sodann über die zu erhebendenSteuern in Beratung treten.

Die zur Deckungder ordentlichenbeständigenund bestimmtvorherzusehenden
Staatsausgabenmit Einschlußdes notwendigenReservefondserforderlichendirekten
Steuernwerdenjedesmalauf zwei Jahre bewilligt.“

1 Tit. VII § 5 Abs. I. Abs. II enthält eine Ubergangsbestimmungfür das Etatsjahr, „in
welchemdie ersteStändeversammlungeinberufenwird“.

2 G.Bl. 1868/65S. 137. Uber die VorgeschichtediesesGef. s. 2. Aufl. II S. 579 Anm. 2.
Vgl. hierzu Landtagsverh. 1863/65K. d. Abg. Beil. Bd. V S. 1 (Entw.), 100ff., Sten. Ber. II
S. 40 ff.,K. d. R.RN.Beil. Bd. II S. 60 ff., Prot.Bd. II S.60 fo.

# Ges. Art. 1, 3ah I. Art. 1 ist nachArt. 4 des Ges. ein Verf.G.
4 Angef. Ges. Art. 3 Abf. I. ·

lÜberdie früherenBestimmungenund die Praxis f. 2. Aufl. II S. 580 Anm. 5.
* V.UTit. VI § 18 Abs. I. Vagl.oben§ 47 Anm. 27.
7 B.U Tit. VII S#§s3, 4, 5 Abs. I: Ges. v. 10. Juli 1865 Art. 1.
s Die Verf. schriebdie Prüfung „durch einenAusschuß" vor. Diese Worte wurden durch

iet ngsänderndesGes. v. 4. Juli 1904 (G.BV.Bl. S. 231)§ 1 gestrichen. Hierzu vgt Verh.
d. K. 1903/4Beil. 1137(Entw.), Repert. S. 289ff. Hierdurchist derBeweisführung Rehms,
Annalen 1901 S. 648 der Boden entzogen;es ist jetzt noch klarer, daß auch das Penum das
Juhet murw#üsenkann und nicht darüber zum ZweckeseinerZustimmung verhandelt. Vgl. auch

. ufl. . .

*5 über die Auslegung der obenangeführtenVerfassungsbestimmungenist unterderRegierung
Zonig Ludwigs I. Streit entstanden. DerStreit betraf, wie in der geschichtlichenDarlegung
der 2.Aufl. ausführlich erörtert ist, zwei Fragen. Die eine derselbenbezog sich auf die Ver=

7v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht.
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Die V. U. unterscheidethienach zwei Dinge: die Steuerbewilligung und die
Prüfung desBudgetsdurchdenLandtag. Letterehat denZweck,dieGrundlagefür
die erstereabzugeben.

Bei der Prüfung des Budgets aber und bei der Bewilligung der Steuern be=
findet sichder Landtag in einer grundsätzlichverschiedenenRechtslage.

Die Budgetfeststellungist der Sache nach kein Akt der Gesetzgebung,sondernein
Akt der Verwaltung 10. Sie hat daher unter Beobachtungder bestehendenGesetzezu
geschehen.Dies gilt nicht nur, was ja selbstverständlichist, gegenüberden materiellen
Gesetzen,sondernauch gegenüberden formellen Gesetzen. Denn die formelle Gesetzes=
kraft liegt geradedarin, daß, was das formelle Gesetzverfügt, nur wieder im Wege
des formellenGesetzesbeseitigtwerdenkann. Es kanndaherwederdieStaatsregierung
den Landtag, noch, was überdies aus ausdrücklicherVerfassungsbestimmung1 sich er=
gibt, der Landtag die Staatsregierunganläßlichder Budgetfeststellungnötigen,eine
bestehendeGesetzesvorschriftpreiszugeben. Aber auch bei Übereinstimmungvon Krone
#undLandtag kann ein bestehendesGesetznicht mittelbar durch das Budget beseitigt
werden.

Nach bayerischemStaatsrechte ist nämlich das Budget auch formell kein Gesetz,
d. h. der Landtag hat demselbengegenüberzwar ein Recht der Prüfung, aber kein
Recht der Zustimmung12. Die Zustimmung der Kammern kommtnur auf demGebiete
der Steuerbewilligung in Frage 18. Insofern indessendie Bewilligung von Mitteln

wendungder Erübrigungen. Die andereFrage aber war die, welchestaatsrechtlichenFolgen den
ständischenBeschlüssenbei Prüfung des Ausgabenbudgets,auf Grund dessendie Steuerbewilligung
geschieh, beizumessensei, insbesondereob den Ständen die Befugnis zukomme,die Ausgabenansätze

es Budgets mit bindenderKraft für die Regierung zu erniedrigen. DieseStreitfrage wurde da=
durchhervorgerufen,daß die Staatsregierung im Jahre 1337 das Ausgabenbudgetin Ziffern ver=
kündete,bei welchenauf die ständischenBeschlüssevorzüglich da keineRücksichtgenommenwar, wo#
die Stände nicht den vollen Regierungsansatzgenehmigthatten. Hiergegen legte die Abg.K. im
Jahre 1840 anläßlich der Prüfung der Tachweisunßenfür 1837/38Verwahrung ein. Im Jahre
1843 kam man im Landtage auf die Sache zurück. Der Finanzausschuß der zweiten Kammer
richtetedurch das Kammerpräsidium an die Staatsregierung die Frage, von welchenGrundsätzen
die Regierung bezüglichder verbindendenKraft des denStänden zur PrüfungübergebenenBudgets
ausgehe,und in welcherForm dessenBekanntmachungkünftig bewerkstelligtwerdensolle. Die Er=
widerung erfolge mit Schreiben vom 20. Juni 1843. Am 14. . M war in einer Sitzung des
Finanzausschussesder Reichsratskammervom Berichterstatterein Aufsatzverlesenworden, welcher
eine Lehre über die sämtlichen schwebendenStreitfragen aufstellte (ogl. 2. Aufl. II S. 567 ff.). Der
Aufsatzwurdeder Staatsregierung mitlgeteilt, die ihre Erklärung hierübermit Exmächtigungdes
Königs unterm 30. gl. M. dem Reichsratspräsidiumzugehenließ. Es ergab sich Ubereinstimmung
zbil en Regierung und Ausschuß, der Aufsatz wurde nochmals überarbeitetund in der Sitzung
er Reichsratskammervom 12. Juli 1843 einstimmig gebilligt. Dies ist das in der bayer. Ver=

sestungsgeschicheberühmt gewordeneVerfassungsverständnis. Inder Abg.K. fand keine
örmliche Beschlußfassungstatt. In derenFinanzausschussewurde aber die Ubereinstimmungmit
dem Verfassungsverständnissefestgestellt,einen Punkt, der die Ausgabenbewilligungbetraf, aus=
genommen.Das Verfassungsverständnisist kein Ges., aber ein wertvolles Auslegungsmittel von

heber politischer Bedeutung. Das Verfassungsverständnisgibt auch in der Tat im wesentlichen
eine richtige Entwickelung des Budgetrechtes, welches in der Verf.U. enthalten ist. Das Ver=
fassungsverständnisist in den Verh. d. R.N.K. 1842/43Beil. Bd. IV S. 269ff. u. bei Weber 3
S. 477 abgedruckt.Vgl. hierzu den Aufsatzv. Seydel, Das Budgetrechtd. bayer. Landtags u.
si Werng von 1843, abgedr. in S. staatsrechtlichenu. pol. Abh., neueFolge, 1902,

10 Die vergeit geltendenGrundsätze für die Gestaltung des Budgets (s. u. § 191) wurden zwar
demLandtage (ebensowie i. J. 1884 die Anderungender Form der Rechnungsnachweisungen)zur
Erinnerungsabgabevorgelegt,esFrlolge jedochkeineformelle „Zustimmung". Val. Verh. . K. d.
R.N. 1905/6 St. B. 1 S. 472, der Gesamtbeschluß(Beil. Bd. III d. Abgn. N. 502) lautet un=
richtig auf „Zustimmung". Daß die Art der Aufstellung nur Sache derStaatsregierung sei,

wurde zudrschanerkannt (Verh. d. Abg.K.St. B. VIS. 166, Abg. Pichler.
it.

15Vgl. auch Verh. d. K. d. Abg. 1846 Prot.Bd. VIII S. 439ff. (Minister v. Abel),
A. M. Rehm a. a. O. S. 641;vgl. auchE. v. Ziegler a. a. O. S. 4ff., P.Bauer i. Nr. 91/92
der Beil. d. M. Allg. Z. 1904.

15Die Zustimmung zu den einzelnen Ausgabenetats ist nicht identischmit der Steuer=
bewilligung, sondernnur die Anerkennungder einzelnenAusgabepositionnachArt und Höhe, aber
vorbehaltlichder endgültigenAbstimmung über die Deckungdes — aus der Zusammenstellungder
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nicht andersdenkbarist, als mit Rücksichtauf bestimmteZwecke,d. h. hier Ausgaben,
kann aus der Gebundenheitder Regierungin bezugauf die Bewilligungder Mittel
auch eine Gebundenheit in bezugauf deren Verwendung für bestimmteZwecke,gleich=
sam als eineReflexwirkung,sichergeben.DieseGebundenheitist gleichbedeutendmit
kns das englische Recht“ als die Appropriationsklausel bei einer Geldbill

zeichnet.
Den Unterschied,der zwischender Budgetprüfungund der Steuerbewilligung

durch den Landtag staatsrechtlichbesteht,betont das Finanzgesetzauf das schärfste5.
DieV. U. sprichtnur von zwei Vorlagender Staatsregierungan denLandtag:

demBudgetund der Steuerforderung.Von einemFinanzgesetzeweiß die Verfassung
nichts. Gleichwohl ist fast durchweg das Budget mit einem Finanzgesetzeverbunden
worden,und dieseÜlbung,welcheseit 1819 nur einmal,im Jahre 1843, eineUnter=
brechungerlittenhatte,ist seit der VI. Finanzperiodeeineständigegeblieben.

Angesichtsdessenist es erforderlich, ehe in der Entwicklung des Rechtsinhaltesder Verf.U.
weiter gegangenwird, vorerstzu untersuchen,ob durchdie Vorlage eines Finanzgesetzentwurifsdie
staatsrechtlicheStellung des Landtags zum Budget, das ja eine Beilage, also einen Bestandteil des
Finanzgesetzesbildet, eine Anderung erfährt.

Es liegt nahe, sichdabei derjenigenfrüherenAusführungen zu erinnern16, in welchen wir
die Möglichkeit dargelegthaben, daß durch die Krone das Gebiet der formellenGesetzgebungüber
das Gebiet der materiellenGesetzgebungdes Titels VII § 2 der Verf.U. ausgedehntwerde. Man
könntesagen,und man hat gesagt,daß, wenn die Regierung demLandtagedas Budget mit einem
Finanzgesetze vorlege, sie damit das Zustimmungsrechtdes Landtagesauf das Budget ausdehne,
und daß demnachder Landtag dem Budget so gegenüberstehewie jederanderenGesetzesvorlage.
Indessenwäre diese letztereFolgerung zweifellos selbstdann unrichtig, wenn der Vordersatz,aus
demsie abgeleitetist, zutreffendwäre.

Die Behandlung des Budgets als formelles Gesetzwürde dasselbeniemals zum materiellen
Gesetzeim Sinne desTitels VII/8 2 derVerf.U. machen,es würdenachwie vor Verwaltungsaktbleiben.
Niemals also könnte davon die Rede sein, daß der Landtag es beliebig ablehnen oder abändern
dürfe. Die verfassungsmäßigenGrundsätzeüber das Zustandekommendes Budgets und über die
Bewilligung der Steuern könntendurchdie Wahl derGesetzesformnicht befeitigt werden. Überdies
wäre der Gewinn, den dieseAnsicht, selbstwenn richtig, demRechtedesLandtagesbrächte,nur ein
scheinbarer.Deun die Staatsregierung hätte es jederzeit in der Hand, durch Zurückziehung des
Finanzgesetzesden Landtag vor die Rechtslageder Verf.U. zu stellen.

Aber auch der Vordersatz ist ein irriger, aus dem die eben besprocheneFolgerung abgeleitet
wird. Einleuchtendist nämlich, daß das bloßeWort Finanzgesetznichtsbeweist.Man mußvielmehr
diejenigenBestimmungen,die unter diesemNamen zusammengefaßtwerden, auf ihren Inhalt und
auf die Absichtprüfen, in welchersie der Würdigung des Landtages unterstelltwerden. Und da
zeigt sich denn auf den ersten Blick, daß das Finanzgesetz aus Zweckmäßigkeitsgründen eine Anzahl
der verschiedenartigsten Anordnungen vereinigt, die auf den Staatshaushalt einer Finanzperiode
Bezug haben,ohne damit die Absichtzu verbinden,demLandtageeineErweiterung seinerBefugnisse
darzubieten,in neuererZeit sogar solche,die ohne jedenZusammenhangmit dem Staatshaushalt
überhaupt stehenund staatsrechtlichin einem besonderenSammelgesetzzusammengefaßtwerden
sollten . Der Eingang der Finanzgesetzeläßt darüber keinenZweifel. Nach diesemhat derKönig
die Zustimmung des Landtagesnur bei denjenigenGegenständenerholt, hinsichtlichwelcherer dieser
Zustimmung nach dem bestehendenStaatsrechte in der Tat bedarf, in allem Ubrigen und daher

einzelnenEinnahme=und Ausgabepostensich ergebenden— Fehlbetragesdurch Steuern. Soweit
die Ausgabeposten anerkannt werden, besteht allerdings die Verpflichtungzur Bewilligung der er=
forderlichenDeckung. Die Auffassung von Piloty a. a. O. S. 31, daß mit der Abstimmung
über den einzelnenAusgabepostenauch schondie entsprechendeDeckungbewilligt werde, kann ich
nicht teilen. DieseAbstimmungenerfolgennur unter demVorbehaltederzusammenfassendenSteuer=
bewilligung. DieserUnterschiedmacht sich namentlich beiAuflösung des Landtags inmitten der
Budgetberatung(wie im Jahre 1912)geltend. A. M. Rehm a. a. O.S. 668. ·

14 Vgl. darüber R. Gneist, Budget u. Gesetz,Berlin 1867. Gesetzu. Budget, Berlin 1879,
G. Jellinek, Geest u. Verordnung, Freiburg i. B. 1887. S. 130f.

½5Vgl. die Eingangsformeldes erstenFin.G. v. 22. Juli 1819 (G.Bl. S. 227),die stets
beibehaltenwurde. 168 147. · ,» · ·
» 1 Hierfür bietenu.a. die §§ 7—12 des Fin.G. v. 2. Nov. 1912 ein Beispiel. Diese Ein=
schaltungensind bequem,verdunkelnaber den Begriff des Fin.G.

7*
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insbesonderehinsichtlichdes Budgets nur dessenBeiratta. Wenn gleichwohlin letztererBeziehung
eine GebundenheitderRegierung besteht,so kann hiernachder Grund dafür nicht in der formalen
Gesetzeseigenschaftdes Finanzgesetzes,er muß vielmehr in etwas anderem liegen. Dies wird später
zu untersuchensein.

Hier kann zunächstals Ergebnis festgestelltwerden, daß es für die Anwendung der ver=
fassungsmäßigenBestimmungenüber das BudgetrechtkeinenUnterschiedmacht, ob demLandtage
ein Finanzgesetzvorgelegtwird oder nicht. Demnach ist es eine unrichtigeEinschränkung,wenn
das Verfassungsverständnisin § III die Geltung seinerLehrsätzelediglich auf den Fall der „Nicht=
einbringung eines Finanzgesetzes“erstrickt. Richtig ist vielmehr diejenige Auffassung der Sache,
welcheseinerzeitderAbgeordneteFreiherr von Rotenhan (Verh. d. Abg.K. 1840Beil. II S. 102ff.
vertretenhat.

Wenden wir uns nunmehr wieder der Auslegung der oben angeführtenVer=
fassungsbestimmungenzu, so könnenwir zunächstals unbezweifelbarenInhalt derselben
folgendesaussprechen.

Das Recht der Zustimmung des Landtages auf dem Gebiete des Staatshaus=
halteserstrecktsichnichtüberdieGesamtheitderStaatseinnahmen½. Eine Bewilligung
durch den Landtag ist nur erforderlich:

1. für die direktenSteuern;
2. für indirekteSteuern,die entwederzur Zeit der Erlassungder Verfassungs=

urkundenochnicht bestanden,oderdie durchein späteresGesetzals unständige,von
periodischerWilligung abhängigeEinnahmen eingeführtworden sind;

3. für die Erhöhung der beim Erlasse der V. U. bereits vorhandenenoder später
ständigeingeführtenindirektenSteuern;

endlich, wie noch beigefügtwerden darf,
4. für diejenigen staatlichenGefälle, wie Gebühren und dgl., derenFestsetzung

nur periodischerfolgt20;
Hierzu ist des näheren noch zu bemerken. Darüber, welche Steuern direkte

Steuernim Sinne der hier besprochenenVerfassungsbestimmungensind,ist keinStreit.
Nach dem dermaligen Stande der Steuergesetzgebungsind dies: die Einkommensteuer,
die Grundsteuer,die Haussteuer,dieGewerbesteuer,dieSteuervomGewerbebetriebeim
Umherziehenund die Kapitalrentensteuer?1.

Hinsichtlich der Bewilligung dieserSteuern schreibtdas geltendeVerfassungsrecht
vor, daß dieselbe für die Finanzperiode erfolgen soll. Daraus ergibt sich, daß die
StaatsregierungsicheineBewilligungauf kürzereZeit nichtgefallen zulassenbraucht,
wogegeneine verschiedeneBemessungder Steuerhöhe während derFinanzperiode an
sichnicht ausgeschlossen,wenn auch bei der Kürze der Periode kaum veranlaßt ist?7.
Es ergibt sich ferner, daß die Umwandlung einer direkten Steuer in eine ständige,
von periodischerWilligung unabhängigeAbgabe, ebensodie Neueinführung einer der=
artigen direkten Steuer eine Verfassungsänderungin sich schließenwürde.

Hinsichtlichder indirektenSteuern geht die Verfassungzwar offenbarvon der
Annahme aus, daß dieselbenregelmäßigständigeAbgaben seien. Immerhin aber ver=
bietet sie es nicht ausdrücklich, daß neue indirekte Steuern oder Erhöhungen in=

direkter Steuern nur periodischbewilligt werden. Letzteresist daher statthafts.
Bei der periodischenFeststellungder Steuern handelt es sichum zweierlei: um

einenAkt derSteuerbewilligungdurchdenLandtaggegenüberderStaatsregierungund
um einenAkt der GesetzgebunggegenüberdenSteuerpflichtigen.Der Akt der Steuer=

18Vgl. darüber auchA. Dyroff, Annalen 1889S. 892.— Ferner 2. Aufl. 8 258 Anm. 13.
is Einahmen u. Ausgaben der nicht budgetmäßigen* . o. 8 159 Anm. 5) sind im

Budget nicht enthalten,dagegenwerdendemLandtagedieRechnungsnachweisehierzu vorgelegt. Vgl.
hierher v. Ziegler a. a. O. S. 144, Verh. d. Abg.K. 1898°94St. B. III S. 1939ff.

20 WVgl.unten § 260. Vgl. oben § 161.
22O#l- Art. 3 des Einf. G. zu den Ges. über die direktenSteuern v. 14.Aug. 1910. Abs. II

sichertdie"41eichmäßige Heranziehungaller Arten von direktenSteuern; hierüberuntenAnm. 46
u. 8 187Aum r gl. bucheo béBlerea. a. O. s 0n chi ta d

ie dies bezügli alzaufschlageswiederholttatsächlich anerkannt wurde. Vgl.
2. Aufl. § 239 Anm. 31. za o tsachüich 6
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bewilligung stellt die Steuereinnahmen zur Verfügung der Regierung, der Akt der
Gesetzgebungerzeugt die Verpflichtung zur Steuerzahlung Der Satz eines Finanz=
gesetzes,daß für die Finanzperiode 75/100der veranlagten Steuerbeträge zu erheben
seien, ist nicht bloß Begründung für einen Einnahmenansatzdes Budgets, er ist auch
ein Rechtssatz,der dieSteuerforderunggegendiePflichtigenbegründet.Aber auchda,
wo das Steuergesetzbereits den Steuersatzenthält, liegt die Sache nicht anders. Denn
dieser Steuersatz wird erst dadurch für die Finanzperiode zum Rechtssatze,daß der
Landtag die Erhebung der Steuer bewilligt?“.

Aus dieserDoppelnaturder periodischenSteuerfeststellungergibt sicheinerseits,
daß die Frage, ob und inwieweitder Landtagzur Ablehnungder Steuerforderungen
der Regierungbefugtsei, nichtnachden Grundsätzenzu beantwortenist, welchefür
das ZustandekommenmateriellerGesetzegelten. Diese Frage ist vielmehr ausschließlich
nach den Grundsätzen des Budgetrechtes zu lösen. Folgt aus dieseneine Pflicht der
Steuerbewilligung, dann bestehtauch eine Pflicht des Landtages, zu dem Akte der
Gesetzgebungseine Zustimmung zu erteilen, welchernotwendig ist, um der Regierung
die erforderlichenSteueraquellenzu erschließen. Aus der Doppelnatur der periodischen
Steuerfeststellungergibtsichandererseits,daß der ebenbezeichneteAkt derGesetzgebung
in derjenigenForm sich vollziehenmuß, welcheTitel VII § 30 der Verfassungsurkunde
vorschreibt.

Eine Bewilligungdes Landtagesist nicht erforderlich:
1. bezüglichaller fiskalischen und öffentlichrechtlichenStaatseinkünfte, die keine

Steuern find35, wie z. B. der Anteile Bayerns an der preußisch=süddeutschenKlassen=
lotterie16,derErträgnissederStaatsgüter,derGebührenanfälleusw."v,mit Ausnahme
jedoch der periodischfestgesetztenGefälle;

2. bezüglich der ständig in die Staatskassefließenden indirekten Steuern und
sonstigen Abgaben, die nicht direkte Steuern im Sinne der Verfassungsurkundesind;

3. nunmehr auch bezüglichder Erträgnisse von Reichssteuernund Zöllen, welche
dem Staate vom Reiche überwiesenwerden.

Das RechtdesLandtages,dasBudget zuprüfen,bekommtseinenstaatsrechtlichen
Inhalt durchdenverfassungsmäßigenZweckdiesesRechtes. DieserZweckist, zu be=
messen, in welcher Höhe die Erhebung jener Abgaben notwendig ist, welche der
periodischenWilligung durchdie Kammernunterliegen.

Der Landtag kann daher, was die Verfassung besondershervorhebt,fordern, daß
das Budget eine „genaue lleersichtdes Staatsbedürfnisses,sowie der gesamtenStaats=
einnahmen“s enthalte, daß, wie § 2 des Verfassungsverständnissessich ausdrückt,das
Budget „das gesamtebestimmt vorherzusehendeStaatsbedürfnis und alle irgend zu
erwartendenStaatseinnahmenvollständigundnachhaltigevidentstelle“. Die Kammern
haben ferner nach Maßgabe der bereits erörterten allgemeinenBestimmungen das
Recht, Erläuterungen und Aufschlüssebezüglichdes Budgets von der Staatsregierung
zu verlangen. Dabei ist indessenzu bemerken,daß all dieseAnforderungen,welchedie

" “ Dabei kann aucheine Anderung desvom Steuer=G.angenommenenSatzeseintreten,soweit
nichtsteuergesetzlicheSchranken vorliegen (vol. Anm. 22 oben und 46 und § 187 Anm. 7 unten);
vgl. u. a. u, v. 27. März 1888 (G.V. Bl.S. 195)§ 8 c—f.

25über die Annahme eines Geschenkesohne Zustimmungdes Landtages f. Verh. d. R.N.K.
1897/98 Beil. Bd. VII S. 514. Auch die vielerörterteZuwendung eines MitgliedesderK. d. R.R.
an den Staat zur Anscheffung von Kunstwerken (Aug. 1902) fiel unter jene Einnahmen, für
welcheeine Bewilligung desLandtagesnicht erforderlichist.

Nach dem Staatsvertrag v. 29. Juli 1911, vgal.hierzu Ges. v. 11. Okt. 1912(G.V.Bl.
. 988

* Vgl. v. Ziegler S. 157ff. über die Einflußnahme des Landtages auf die Verwaltung
der Güter usw.,hierzu Verh. d. Abg.K. 1895/96St. B. S. 770. Die Erhebungvon Eintrittsgeldern
in staatlichenSammlungen bedarf nicht der Zustimmung des Landtages; a. M. Landtags=Rep.
1909/10S. 301. Vgl. auchAnm. 30 unten. · »

IsAnSderewåhrnngvonstaatlichenZuschüssenzuStiftunenusw.kannntchtge7olgett
werdendbaoßbdenåLandtage Etats dieserAnstalten vorgelegtwerdenmüssen.

en .
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Kammern hinsichtlichdes Budgets zu stellenbefugt sind, auf die später zu erörternde
Frage der sogenanntenSpezialität des Budgetskeinen Bezughaben.

Bei der Prüfung des Budgets ist der Landtag nacheiner doppeltenRichtung
beschränkt.

Er muß, was die Einnahmen betrifft, als feststehendjene annehmen,welcheun⸗
abhängig von seiner Willigung der Staatskasse ständig zufließen. Er kann hier seine
Prüfung nicht auf die Frage erstrecken,ob dieseEinnahmen zu erhebenseienodernicht,
sondern nur darauf, ob sie richtig geschätztsind80.

Er muß ferner,was die Ausgabenanbelangt,als feststehendjene annehmen,
welchegesetzlichnotwendig sind, d. h. welche zur Erfüllung einer materiell oder auch
nur formell gesetzlichenVorschrift gemacht werden müssen. Er kann auch hier seine
Prüfung nicht auf dieFrage ausdehnen,obdieseAusgabenüberhauptzu machenseien,
sondernnur darauf, ob sie richtig angesetztsind. Für die NotwendigkeiteinerAusgabe
im Sinne diesesGrundsatzesbildet abernichtetwa dasBesteheneinergerichtlichklag=
baren Verpflichtung des Staates das entscheidendeMerkmal. Ausschlaggebendist viel=
mehr die staatsrechtlicheNotwendigkeit, d. h. die Unumgänglichkeitder Ausgabe zur
Erfüllung eines gesetzlichenStaatszweckes31. Für das Prüfungsrecht des Landtages
scheidensich also die Staatsausgaben in zwei Gruppen: solche,die zur Durchführung
der Gesetzeerforderlich, und solche, die hierzu nicht erforderlich sind. Dort erstreckt
sichdie Prüfung des Landtages nur auf die Höhe des Bedarfes, hier auf Zweck und
Höhe des Bedarfes.

Indessen kann diese Scheidung tatsächlich nur in einer beschränktenZahl von
Fällen ein Kennzeichengewähren, das über allen Zweifeln steht. Es gibt allerdings
Ausgaben,derenNotwendigkeitund Höhefeststeht,wie z. B. dieZivilliste desKönigs,
dieVerzinsungundTilgungderStaatsschuld32,dieMatrikularbeiträgean dasReichs88.
Es gibt ferner Ausgaben, bei denen außer Frage ist, daß sie nach Ermessengemacht
werden könnenoder nicht, wie z. B. die Leistungvon Zuschüssenan ein Gewerbemuseum,
die freiwilligen Zuschüssedes Staates für die Geistlichkeit,die Gewährung von Unter=
stützungenaus sogenanntenDispositionsfonds. Dazwischenaber liegt ein weitesGebiet
staatlicherTätigkeit, wo zwar der zu erreichendeZweck gesetzlichfeststeht,Maß und Art
des Bedarfs aber nicht. Denn darüber wird man streiten können, ob etwa zur Er=
füllung der staatlichenVerwaltungsaufgaben ein Bezirksamt oder eine Kreisregierung
mehr oder weniger, ob bei einer Behörde ein Beamter mehr oder weniger nötig ist.

Es handeltsichin solchenFällen— und diesesindtatsächlichgeradedie wichtigsten—
darum, welcheAusgaben bzw. Einrichtungen zur wirksamen und zweckmäßigenAus=

eoDer Landtag ist also insbes. nicht befugt, im Wege der SchätzungrechtmäßigeVer=
fügungen der Staatsregierung über die Verwaltung des Staatsgutes k,utiigen. Treffend be=
merkteder Abg. Freytag Verh.d. K. d. Abg. 1877/81Sten. Ber.II S.480 f.: „Der Antrag
Schels (unter Außerachtlassungder Bewilligung freier Dienstwohnungendurchden König) eine er=
höhteSumme (für Mietzinse) ins Budget einzusetzen,beabsichtigteigentlichnicht, das Budgetrecht
der Kammer zu wahren,sondernlediglich eine Verfügung der k.Staatsregierung,welchesiein ihrer
Kompetenz, also rechtlich erlassen hat, außer Wirksamkeit zu setzen,und dazu, glaube ich, sind wir
wohl ein 1 allemal nicht befugt, es mag uns dieseVerfügung angenehmoderunangenehmsein."“

1 Vgl.hierher P. Laband, Staatsrecht des Deusschenndnhe,4. Aufl. IV S. 490Anm. 2,
ferner v. Ziegler a. a. O. S. 93 ff., der übrigene (S. 108) diesenSatz mißverstandenzu haben
scheint. Der Landtagkann Verpflichtungendes StaatesgegenüberDritten nichtdurchVerweigerung
der Deckungder Ausgaben beseitigen. Er hat als Staatsorgan unter dem König (s. o. § 47)
alle zu 1 bestehendenstaatlichenVerpflichtungenebensozu beachtenwie die Ges. Die Staats=
regierungwürde aber gegendas Budgetrechtdes Landtagesverstoßen,wenn sie — abgesehenvon
den Aufwendungen,die aus demReservefondsbestrittenwerdenkönnen,— ohnebudgetmäßigeEr=
mächtigungden Staat vertragsmäßig zu Ausgaben verpflichtete,für welchesie die budgetmäßige
Bereitstellungder Mittel braucht. Der Landtag wird also, wie bisher anerkannt, die Deckung*
die Vertragserfüllung bewilligen müssen,kann aber den Minister verantwortlichmachen. S. unten
* 190 Anm. 22, P. Bauer a. a. O. S. 127.

2 Hierher gehörenu. a. die Einlagen in den Ausgleichs-u. Hlgungsfonde der Eisenbahn=
verwaltung nach dem Ges. v. 13. Aug. 1910 (G.V.Bl. S. 623). Vgl. Verh.d. = 1910
Beil. 1028(Entw.) u. 1088,St. B. Bd. XII S. 348 ff.K. d. R.R. Beil. Bd. XIBeil. 1198.

*3Vgl. hierzu Verh. d. Abg.K. 1896St. B. VIII S. 821, 1902 Bd. X Nr. 361.
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führung der Gesetzeerforderlich sind. Die Antwort, welche die Regierung, und jene,
welchederLandtagauf einesolcheFrage gibt, sindan sicheinandergleichwertig.Es
geht nicht an, zu sagen3", daß hier die alleinige Entscheidungder Krone maßgebend
sei; es geht aber ebensowenigan, die Ansicht des Landtages als ausschlaggebendzu
betrachten. Und dasselbe, was im Verhältnisse des Landtages zur Staatsregierung,
gilt auchim VerhältnissebeiderKammern zueinander,deren übereinstimmenderBeschluß
erst die Willensäußerung des Landtages darstellt.

Die Möglichkeit unausgleichbarer Meinungsverschiedenheitenist also gegeben.
Indessen verringert sich, wenn man näher zusieht, das Gebiet dieserMöglichkeit dem
erstenEindrucke gegenüberganz bedeutend.Der Voranschlag über die Ausgaben einer
Finanzperiode enthält nämlichnebendenAusgaben vorübergehenderNatur überwiegend
solche, die zur Befriedigung dauernder Staatsbedürfnisse bestimmtsind. Die zeitliche
Wirkung der AnerkennungeinesBedürfnissesdurchdenLandtagmußnun notwendig
soweit sicherstrecken,als die Dauer des Bedürfnissesselbst. Mit anderenWorten,
sind Staatsregierung und Volksvertretung einmal in der Anerkennung einer un=
wandelbarenAusgabe für einendauernden,über die Finanzperiodehinausreichenden
Staatsbedarf übereingekommen,so kann dieseAnerkennungnicht vom Landtage einseitig
zurückgezogenwerden. Dieser Satz wirkt auch über die Wahlperiode hinaus. Der
Grundsatz der Kontinuität, welcherdas Staatsleben beherrscht,gilt35 nicht bloß für
den Königss und die Behörden37, sondern auch für den Landtag, und er gilt nicht
bloß für die Gesetze,sondernauch für die Verwaltungsakte. Wie der neueHerrscher,
das neue Ministerium die rechtsgültigenAkte der Vorgänger nicht ungeschehenmachen
kann, ebensowenigder Landtag. Solche Willensakte der früheren Träger einer öffent=
lichenFunktiongeltenfür denjeweiligenTräger dieserFunktionrechtlichgleicheigenen
Willensakten und können in ihrer Wirkung nicht anders beseitigt werden als diese
letzterenu5.

Die rechtlicheBedeutung der Anerkennungeiner dauerndenAusgabe ist aber die,
daß deren Notwendigkeit außer Anfechtung tritt. Folgende Beispiele mögendies er=
läutern. Bewilligt der Landtagfür eineFinanzperiodeMittel zurAusbesserungeiner
Eisenbahnbrücke,so folgt daraus für künftigeFinanzperioden nichts. Bewilligt er da=
gegen einen ersten Teilbetrag zur Erbauung einer neuen Eisenbahnbrücke,so folgt
daraus sehr viel, nämlichdie AnerkennungdesBedürfnisses für denNeubau überhaupt.
DieseAnerkennungwirkt alsoauchfür künftigeFinanzperiodenund für künftigeLandtage3°.

Die wichtigstenFolgendieserAnschauungaberergebensichauf demGebieteder
Staatsverfassung10. Eine dauerndeStaatseinrichtung, welcheder Landtag durch Be=
willigung des Bedarfs einmal als notwendig anerkannt hat, kann er späternicht mehr
beanstanden,und zwar auchnicht ihremUmfangenach. Er kannalso nichteineKreis=
regierung oder die Regierungspräsidentenvom Etat streichen,weil er sienichtmehr für
notwendighält"1. Die Staatsregierungdagegenkann dies, wenn eine Einrichtung

. 3. B. mit Berufung auf das aet. Orcaanisationsreht=der Krone. Bgl. darüber oben
* 67. Hie## auchv. Ziegler a. a. O. S

Vgl. P.WMaband- Das W lo Bestimmun en derbreuß.Verf. U., Berlin,
1871, S. rürn . Schculse, Preuß. Siaaterecht.2. i LS.219ff.

ꝛsVgl. oldo l. oben § 67 Anm.1.
*8 Vgl. die in der 2. is *251 Anm. 151 erwähnten Erörterungen (1831), die aller=

dings zunächstauf die Wirkungdos8Söhnnm 13. nnungensichbeziehen.
S. 68 —3 auchdurchdieangebliche„Besonderheit“in denVerh. d.Abg.K. 1903/4St. B. 12

*ldus Bindung des Landta=r kann 38 erfolgen, ohne daß zunächstMittel für eine
Organisation angefordertwerden. Vgl v. Ziegler a. a. O. S. 8

1 Vgl. die oben § 67 Anm. angef. Kammerverh. u. iegher S. 789ff. Abg.
Dr. nittlr- bemerkte(Verh. d. K. d. n 1831/82Sten. Ber. Eu „Was die Praxis
betrifft, so war es seither Ubung der Kammer, daß sie, wenn es sich um S oder kuderung
einer Organisation handelte, einen Antrag an die Krone brachte und dieFrage #im Einvernehmen
mit der jeweiligenStaatsregierung degelte- S. auch 2. Aufl. § 252 Anm ,ferner die Er=
klärung des Finanzministers in der Verh.d . Ab . 1895/96St. B. Bd. 5S. * u. desSt. Min.
Febr. v. Crailsheim über die ichn des Landtages zur Bewilligung eines angestellten

amten f. ebenda 1899/1900St. B. B 581.
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nicht gesetzlichfestgestelltist, allerdings tun. Denn sie ist durch das Budgetrechtdes
Landtags nur so weit gebunden,als für die Durchführung einer Einrichtung die Be=
willigung von Mitteln erforderlichist.

Wir fassenunserErgebniszusammen.
Es gibt im Budget Einnahmen, die von der Willigung des Landtags un=

aüb sind, und bezüglichderen er nur das Recht hat, die Richtigkeit der Ansätze
zu prüfen.

Es gibt im BudgetAusgaben,derenNotwendigkeitundHöhezweifellosfeststeht,
so daß es für einePrüfung durchdenLandtagam Gegenstandefehlt.

Es gibt weiter Ausgaben, bei denenzwar die Notwendigkeit,nicht aberdie Höhe
Ser — ist; hier ist Gegenstandder landtäglichenPrüfung nur die Höhe des

edarfs.
Es gibt fernerAusgaben,derenNotwendigkeitund Höhezur Erörterungsteht;

hier erstrecktsichdie Prüfung der Kammern auf beide Punkte.
In all diesenFällen aber ist dasPrüfungsrechtdesLandtages,soweitesreicht,

innerlich gebundendurch dessenPflicht, die Gesetzezu beachten. Sobald der Landtag
sichvon der gesetzlichenNotwendigkeit einerAusgabe überzeugthat, ist es seinePflicht,
sie bei der Steuerbewilligung zu berücksichtigen“.

Es könnenendlichim Etat Ausgaben vorkommen,bezüglichderen es außer Frage
ist, daß sie lediglichSache des freienErmessenssind. Hier entscheidetdas Belieben
des Landtages,ob er sieanerkennenwill odernicht“s.

In allen Fällen, wo der Landtag die Budgetansätzezu prüfen berechtigtist, ist
er in seinerPrüfung formell frei. Die entgegengesetzteAnschauungder Staatsregierung
bindet ihn nicht. Aber auch die Staatsregierung ist in der gleichenLage; sie ist, von
den rein dem ErmessenunterliegendenAusgaben abgesehen,durch die Auffassung des
Landtagesnichtgebunden"“. Es bestehtkeinePflicht derStaatsregierung,dasBudget
so anzunehmen,wie es aus denHänden desLandtages hervorgeht;aber sie hat wegen
der Gleichberechtigungdes Landtages nur die Wahl, das Budget ganz oder gar nicht
anzunehmen“.

Betrachten wir zunächstden Fall des vereinbartenBudgets, so ergibt, wie in
F III besVerfassungsverständnissesrichtigdargelegtwird, der Unterschiedzwischenden
vereinbartenAusgaben und denDeckungsmitteln,die von der Willigung des Landtages
unabhängig sind, die Ziffer der zu genehmigenden„Ergänzungssteuern“. Die Bemessung
diesesSteuerbedarfs ist das Gebiet des Zustimmungsrechtesdes Landtages. Bei dieser
Zustimmungerscheintder Landtagrechtlichin zwei Punktengebunden.

Er muß, sobald er einen ungedecktenStaatsbedarf anerkannthat, die Mittel zu
dessenDeckung bewilligen. Dagegen ist er, wenn und soweit nicht Vorschriften der
Steuergesetzeentgegenstehen,innerhalbderGrenzenseinesWilligungsrechtesfrei in der

“4 Dies gilt namentlichauchvon jenenAusgaben, welchedie Regierungvor Erlassung des
Fin.G. auf Grund derin denGes.überdenvorläufigenVollzug desBudgetserteiltenErmächtigungen
„nach Bedarf“ u. „im Rahmen der Willigungen des vorhergehenden Budgets“gemachthat. Nur
hinsichtlichder darüberhinausgehendenMehrforderungenbesteht,sofernnichtandere Einschränkungen
maßgebendfind, die rechtlicheFisfert der Ablehnung (Vgl. Fin.M v. Pfaff in den Verh. d.
K. d. R.R. 1907 Beil. Bd. 1 Nr. 166,unrichtig ebendaR. R. v. Buhl).

“ Bgl. Verh. d.R.RN.K.1902 B.B. II 570,Prot. 1I S. 358ff. (Verweigerungeiner Position
aus politischen, nicht in der Sache liegenden Gründen). Seydel bemerkteüber dieseFrage (2. Aufl.II
S. 579): „Keine beantragte Staatsausgabe ist in dem Sinne merae facultatis, daß sienach Willkür
abgelehnt werden darf. Sie ist vielmehr sachlichzu prüfen. Die Prüfung kann zu einemver=
neinendenErgebnisseführen. Aber der Landtag kann nie ohne flichwwerletzungsagen, er erkenne
die Zweckmäßigkeitund Nützlichkeitder Ausgabe und die Leistungsfähigkeit des Staateshierfür
als gegebenan, aber er wolle sie nicht bewilligen. Es gibt gewißpolitischeAblehnungsgründe,
aber nur solche,diesachlichauf die Forderung sich beziehen.“ UbereinstimmendR. R. v. Auer
(Ref. ebendaS. 358; a. M. Prinz Ludwig u. a. (ogl.auchSt. B. II S. 570ff.) ferner die Abg.K.
(St.B. X S. 592, 910 fl.),die Regierung schwieg zu dieser staatsrechtlichenFrage. S. auch
E. v. Ziegler a. a. O. S.39,der sichfür die volle Freiheitder Entscheidungausspricht.

Entsprechend dasselbegilt, wie nicht weiter ausgeführtzu werdenbraucht, für das Ver=
hältnis der beidenKammern unter sich. Vgl. auchv. Ziegler a. a. O. S. 48.

A. M. P. Bauer a. a. O. S. 126.
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Würdigung der Frage, durchwelcheSteuern dieseMittel zu beschaffensind". Er
kannnur dieRegierungwider ihrenWillen nicht auf andereals die direktenSteuern,
auch nicht auf Anlehensaufnahmeverweisen7.

Der Landtag darf ferner nach ausdrücklicherBestimmung des Titels VII § 9
der V.U.“ die Steuerbewilligungan keineBedingungknüpfen,die außerrechtlichem
Zusammenhangemit demBudgetsteht,z. B. an die Bedingungder Entlassungeines

ninisters,der Versetzungeines Staatsbeamten, der Besetzungeines Staatsamts mit
einerbestimmtenPerson. Das bayerischeStaatsrechtverbietetgleichdem englischen
die bepacktenGeldbills“.. -

Aus diesemVerbote aber ergibt sich folgendes. Die Kammer, welche dessen⸗
umgeachtetderartige Bedingungen einer budgetmäßigenWilligung beifügt oder welche
wegenAblehnung einer solchenBedingung eine an sichgebotenebudgetmäßigeWilligung
verweigert, verletzt die Verfassung. Die beigefügteBedingung gilt rechtlichals nicht
vorhanden; die AblehnungeinesBudgetansatzesaus dem angegebenenGrunde berechtigt
die Staatsregierungzur Zurückweisungdes Budgets. Der Staatsminister,welcherdes
Verbotes in Titel VII § 9 derV. U. unerachtetauf eine derartige Bedingung eingeht,
machtsichder Mitwirkung zur Verfassungsverletzungschuldigund verletztdamit seine
Amtspflicht. Eine solche Zusage, mag sie im Ausschusseoder im Hause selbst oder
sonstwiegemachtwerden, ist ohne rechtlicheWirkung. Die verfassungsmäßigenRechte
der Krone stehennicht zur Verfügungder Staatsminister.

5 Vgl. z. B. die Abstufungen im Fin.G. v. 1. Juli 1856; jetzt gilt aber dieseleblich=
Bindung in Art. 3 des Einf.G. “= e direktenSteuern-G. v. 14. Aug. 1910(oben§ 176 Anm.1),
ferner Anm.22 obenu. u. § 187 Anm.7, hierzu Art. 8 über die Befristung dieserVorschrift. Verh.
d. NR.R.K. 1910St. B. II S. 252 ff.,256. Vgl. Steuer=Repert.1911 S. 236ff.; über die ab=
weichende,m. E. nicht zutreffende Meinungdes Finanzministersv. Pfaff, der eine bleibende
Bindung des Landtagesim Sinne des Art. 3 Abs. IId. E.G nur durchVerf.G. für möglichhielt,
s. St. B. d. R.N. K. 1910 II S. 255. Das System der neuen Steuer=G.verbietet ansich will=
kürlicheAnderungen in einzelnenTeilen. Die Ges. find als ein geschlossenes,sichgegenseitigbe=
dingendes Steuersystembeschlossenworden. Es wür nicht zulässig, die Steuerbewilligung zur
Bilanzierung desBudgets von der vorausgehenden AnderungderSteuer=G, einschließlichdesMNasur
wesentlichenEinf.G., abhängig zu machen. Solange eine Anderung diesergesetzlichenBestimmung
nicht im Wege des Gesetzeserfolgt, muß die Bestimmung der Steuersätzezur Ausgleichung des
Budgets nachaß abe des bestehendenSteuerrechteserfolgen. EineSieerverwei erung, die z. B.
von der Abg.K. beschlossenwerdenwollte, weil dieR.R.Kammer sichder AnderungdesSteuerrechtes
widersetzt, würde unzuläffig sein.
4 " Gegen die Bewilligung ungedeckterAusgaben f. Zyrh d. N.. K. 1904 Prot. S. 586,
ferner die Regierungserklärungin Verh. d. Abg.K. 1906St. B. VIS. 208 u. Beil. 495, überAn=
lehensaufnahmef. o. S. 23. Auch dieUbernahmeeiner unbegrenztenHaftung für fremdeDar=
lehen ohneDeckungist unzulässig(R.N.K. 1909St. B. 11 S. 46

"“8Die Bestimmungfindetsch auchin anderendeutschenVerf U. Vgl. Seydel, Staatsrechtl.
u, ppolit. Abbandlungen.Preiburg i. B. u. Leipzig 1893,S. 132 Anm. 2;Verh. d.Abg.K. 1897/98

. Einen ziemlichstarken, wenn auch wohl unabsichtlichenVerstoß gegenTit. VII § 9 der
Verf.U. weisen 16 Verh. d. K. d. Abg. 1883/85Sten. Ber. II ** m—wo „5000 Mk.zur

Anstellung eines katholischen Professors der Geschichte (an der Universität München)bewilligt
wurden. Uber die Tragweite des Tit. VII§ 9 der Verf.U. kam es im Jan. 1888 zur Erörterung
im Finanzausschußder K. d. Abg Nach Zeitungsnachrichten(die Prot. desGinanzausschn es
werden nicht gedruckt)verhielt sich die Sache folgendermaßen. Im Etat (Verh. d. K.d Abg.
1887/28 Beil. Bd.1II Nr. 26 Etat des Staatsmin. des Innern f. K. u. Sch. Ang. S. 22 Kap. 12
#*3 Tit. 4) warenMittel zur AnschaffungeinesneuenMeridiankreisesfür die Sternwarte in München
gefordert. Der BerichterstatterbeantragteBewilligung, wenn dieBestellungbei einer bayer.Firma
geschehe.Demgegenüberwurde auf die Verfassungswidrigkeiteiner solchenBedingung hingewiesen;
denn es sei eine Bollzugsfrage,wo die Staatsregierung den Meridiankreis bestelle. Der Bericht=
erstatter wandte ein, die Verf. sprechenur von Bedingungen bei der Steuerbewilligung: andere
Bewilligungen könntenan Bedingungengeknüpftwerden. Demwurde mit Rechtentgegengehalten,
es handle sichin der Tat um Steuerbewilligung; denn sobald Steuern erhobenwürden, liege in
jeder etatsmäßigenBewilligung eineSteuerbewilligung. Die RegierungzogübrigensihreForde
zurück (a. a. O. Sten. Ber. II S. 324 f. auch338),und so blieb die Frage auf sichberuhen. Vgl.
auch Abg K. 1910 St. B. 12 S. 749 (Ablehnung einer Forderung, da der von der Negierungin
Ausficht genommeneBauplatz der Mehrheit nichtkaßste)Wie# NR.R.K.Beil. Bd. VI S. 1209
Nr. 373, wo mit Recht ausgeführt wurde, daß über die Wahldes Peusaten der Landtag nich
zu entscheidenhat. Vgl. auchv. Ziegler a. a. O. S. 136 u. 175ff., Rehm a. o. O. S. 664.

N.R. K. 1903/4Beil. I S. 65.

Google



106 Das Budgetrecht. Das Budgetrechtdes Landtages. 8 186

Aber eine andere Bedingung ist mit der Steuerbewilligung von selbstverknüpft.
Die Steuerbewilligung ist keine Geldbewilligung zur freien Verfügung der Staats=
regierung, sondern sie erfolgt zu einem bestimmtenZwecke,nämlich zur Verwirklichung
des Budgets, und zwar, wenn über dasselbezwischenRegierung und Landtag Verein=
barung erzielt ist, zur Verwirklichung eben des vereinbartenBudgets. Das Budget
wird daher in diesemFalle, wie § III des Verfassungsverständnissesrichtig lehrt, durch
den Akt der Steuerbewilligung für die Krone bindend. Die Einhaltung des verein=
barten Budgets ist, um in der Sprache des englischenStaatsrechtes zu reden, die
—stillschweigende — Appropriationsklausel bei der Steuerbewilligung. Aber diese
bindendeKraft trägt das Budget nicht in sich selbst, sie ist nur Reflexwirkung der
Steuerbewilligung50.

§*186. Steuerbewilligung bei vereinbartemBudget. Das Budgetist, wie
gezeigt,formell keinGesetz. Es bindet die Staatsregierung nur dann und nur deshalb,
wenn und weil es nach Vereinbarung mit den Kammern die Grundlage der Steuer=
bewilligung geworden ist. Es brauchteden Kammern gar nicht vorgelegtzu werden,
wenn der tatsächlichallerdings undenkbareFall einträte, daß die Regierungden Staats=
bedarf mit denMitteln zu deckenvermöchte,die von der Willigung des Landtages
unabhängig sind.

Wir habennunmehr die Wirkung, welchedie Steuerbewilligungbei vereinbartem
Budget auf diesesletztereäußert, also denUmfang der Gebundenheitder Staatsregierung
durch das Budget (der „Appropriation“) näher zu bestimmen.DieseWirkung kann
sich,das ist klar, nicht aufdie einzelnenAnsätzedesEinnahmenetatserstrecken.Denn
die Einnahmequellenbestehenteils unabhängig von der Willigung des Landtags, teils
werden sie ebendurch die Steuerbewilligung erschlossen;ob sie aber in derjenigenEr=
giebigkeit fließen werden, wie man geschätzthat, das hängt vom Schicksale,nicht von
Landtagsbeschlüssenab 7.

Freilich ist die Regierung verpflichtet,die auf GesetzberuhendenEinnahmen, wie
Steuern, Gebühren usw., wirklich zu erheben. Sie darf insbesondereauchdie direkten
Steuern, die nach dem Finanzgesetzezu erheben sind, nicht unerhoben lassen oder
herabsetzen2. Aber dies ist nicht Wirkung der Gebundenheitdurchdas Budget, sondern
Folge derVerpflichtung der Regierung, die bestehendenGesetzezu vollziehen.

Wo einesolcheVerpflichtungderRegierungnicht vorliegt,da bestehtauchkeine
Gebundenheitderselbenin bezug auf die Verwaltungstätigkeit, die sie zur Erzielung
der Staatseinnahmen entfaltet, sondernnur, wie zu zeigensein wird, in bezugauf die
Verwendungder Einnahmen. Dies ist von erheblicherBedeutungfür dieVerwaltung
des staatlichen Finanzoermögens. Die Erträgnisse dieses Vermögens verdankt die
Regierung nicht der Bewilligung des Landtags, diese Erträgnisse fließen in die
Staatskasseeinfachdeshalb,weil dasVermögendemFiskus gehört Die staatlicheVer=
mögensverwaltungist also, von der Verausgabung der Erträgnisse abgesehen,budget=
rechtlichnichtgebunden.Nur hinsichtlichder VeräußerungstaatlichenGrundstockvermögens
bestehenBeschränkungen;abernicht nachBudgetrecht,sondernnach Titel III der V. U.“.

6° Die früher vertreteneAnsicht (s. hierüber2. Aufl. § 252 Anm. 17ff), auchdie5Bedingung
der Einhaltung des Brdgets sei eine unzulsfiige #en.Bedingungim Sinne des Tit. VII § 9d. Verf.U.
ist offenbarhaltlos. S. hierüber 2. Aufl. 1
(§5186)1 Mehreinnahmenkönnenalso nachbayer. rn“ etrechteniemals Etatsüberschreitungensein.

Sie könnennur möglicherweiseausGesehesverletungenPervolgetr.
2 Die in der 2. Aufl. § 250 Anm, 18 erwähnten Beisätzeund die ebendanachAnm. 26

wiedergegebeneStelle Abschn. II Ziss. 6 des Fin.G. v. 22. Juli 1819 lassen sich nur aus der
damaligenUnerfahrenheitin Handhabuung der konstitutionellenFormen erklären.

* Vollständig falschist derSatz im Ausschußberichte,Verh. d. K. d. Abg. 1877/81Beil. Bd. III
S. 544 Sp. 2: „Die Mietzinse aus Staatsgebäuden. sind Renten aus denselbenund waren in
Sn Eigenschaft bisher der budgetmäßigen Willigung und Genehmigun der
Kammern unterstellt. All. auchv. Ziegler a. a. O. S. 159,165 P. Bauer a. a. O.
„Die Prüfung derFrage,ob dieHofbeshhacsrerwollungbayerischeoderandereGersteverwendet 3; ,
ist ein Fiåigkiffbin ZielgämpetenzderRegierung, für welchejedeverfaffungsmäßigeGrundlagefehlt.“

gl. oben
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Die Schätzung,welchedie Einnahmenaus demFiuanzvermögenim Budgeter=
fahren haben, bringt also keineVerpflichtung der Regierung mit sich,die Schätzungs=
summewirklich zu erreichenoder diejenigeArt und dasjenigeMaß der Ertragerzielung
eintreten zu lassen,welcheder Schätzung zugrundeliegen. Die Regierung wird natür=
lich für die Regel selbstdabei interessiertsein, hinter demAnschlagenicht zurückzubleiben,
da siedas Geld brauchenwird. Aber es stehtin der VerfassungkeinRechtssatz,welcher
die Regierung hinsichtlich der Staatsgüterverwaltung an den Willen des Landtags
bindet. Die Regierung kann also hier in der Tat Veränderungen in der Verwaltung
vornehmen,welcheden Ertrag des Staatsguts mindern; sie kann, sofernedies nur für
Staatszweckegeschieht,Bestandteile des Staatsgutes, die bisher einenErtrag lieferten,
in einer Weise verwenden,welcheden Wegfall der Erträgnisse zur Folge hat.

An der Hand der erörtertenGrundsätzeergiot sichfernerdie Lösung der Frage, ob
und inwieweitder König berechtigtist, Forderungendes Staates im Gnadenwegezu
erlassen. Auch dies ist keineFrage des Budgetrechtes. Soweit es sich um gesetzliche
Staatsabgaben handelt, sinddie staatsrechtlichenSätze überdas Dispensationsrechtent=
scheidend7. Nachlässeaus Gnade sinddaher hier nur statthaft, wo etwadas Gesetzdies
ausdrücklichgestattet. Strafgelder und Strafkosten kann der König kraft seines ver=
fassungsmäßigenBegnadigungsrechts?erlassen. Auf dem Gebiete der staatlichenVer=
mögensverwaltungist das Recht desKönigs, gnadenweiseNachlässezu gewähren,zweifel=
los 10. DiesesRecht liegt in denBefugnissender Vermögensverwaltungund wird durch
das Budgetrechtdeswegennicht geschmälert,weil es sichdabeinicht um Verwendung von
Einnahmen,sondernumVerzichtauf solchehandelt.Das Recht,solcheNachlässezu be=
willigen, wird auchtatsächlichunbeanstandetgeübt, selbstverständlichnur da, wo erheb=
licheBilligkeitsgründe oderdas eigeneInteressedes Fiskus für denNachlaß sprechen11.

Eine undzwar einesehrbedeutendeWirkungallerdingsäußernSteuerbewilligung
und Budgetvereinbarung auf die Staatseinnahmen in ihrer Gesamtheit. Es ist dies
eineRückwirkungdes Ausgabenetats. Von verfassungsrechtlichen½und gesetzlichenAus=
nahmebestimmungenabgesehendarf nämlich die Gesamtheit der Staatseinnahmen nur
zum Vollzuge des vereinbartenAusgabenetats verwendetwerden. Zuranderweitigen
Verwendungbedarf es neuenBenehmensmit demLandtage. Dies gilt nicht bloß von
den Einnahmen, welcheim Budget vorgesehenfind, sondernauch von jenen, welcheim
Budget nicht vorgesehensind, und es gilt, was letztereEinnahme anlangt, nicht nur

* Die Staatsregierung bedarfalso z. B. keinerGenehmigungdesbandtageszur Einräumung
freier Dienstwohnungenan Beamte. Bgl. hierüberdie teilweisesehr unklaren Erörterungenin der
K. d. Abg. 1877/81,die oben§ 185 Anm. 30 bereits angeführtwurden. Staatsminister v. Riedel
äußertea. a. O. Sten. Ber. II S. 38 zutreffend:„Aber ein Recht hat die Regierung unbeschränkt
oder vielmehr unbestritten,will ich fagen,ausgeübt,das ist das Recht,innerhalb des Staats=
weckes über die Benützungdes Staatsguts bestimmteVerfügungenzu treffen,ohnedaß eine ge=

setzlicheRegelungstattgefundenhat.“ Bgl. aucha. a. O. S. 480 ff.,v. Ziegler a. a. O. S. 230 ff.
Vgl. auchM. Joöl. Annalen desDeutschenReiches1888S. 805ff.; 1891 S. 417ff.; 1892

S. 28 C. Vornbat= Archiv f. öff. Recht VIS. 311ff., P. Laband ebendaVII S. 169f.
1 Val.oben -·
*P. Laband, Archivf. eacRechtVII S. 194f., wendetsichgegendieVerwechslungvon

Dispenfations=und Gnadenrecht. IchverwechsledieseRechtekeineswegs;aberichbin derMeinung,
daß in demhier entscheidendenPunkte die Sache für beideRechtea0elS liegt. Es handelt sichum
eine Abweichung vom Gesetze. Der unbeschränkte Herrscher hat unbeschränktes Dispensations= und
Gnadenrecht; denn er kann in jedem Einzelfalle von dem abweichen, was er als unbeschränkterGe=
setzgeberverfügt hat. Auf den verfassungsmäßigbeschränktenHerrschertrifft dieseBegründungnicht
zu Er hat Dispensations= und Gnadenrecht nur da, wo, und in den Grenzen, in welchen es ihm
esetzlichbeigelegt ist. Die bayer.Verf. kennt ein allgemeines Gnadenrechtdes Königs nur in

Fteasfucen. Vgl. auchLaband, St.R. IV S. 527.
Verf.U. Tit. VIII§ 4. 4

10Dabei ist zu bemerken,daß es sichnatürlichum Nachlässein bezugauf laufendeEin=
nahmen,nichtin bezugauf Grundstockvermögenhandelnmuß. .

1 So können Nachlässe in be,ug 8 Fehlbeträge an Geldern oder Materialien eintreten,
wenn denverantwortlichenBeamten keineUntreue zur Last fällt, so in bezugauf Verpflichtungen
von Privatpersonenaus Verträgen mit dem Fiskus.

½Verf U. Tit VII 8 8.
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von den Mehreinnahmen aus den vorgesehenenEinnahmequellen,sondern auch von den
nicht vorgesehenenEinnahmequellen18.

Dies ergibt sich daraus, daß nach der Verfassungdie gesamtenStaatseinnahmen
in das Budget einzustellensind"#. Dadurch nun, daß der VoranschlagseineAbsicht, die
gesamtenStaatseinnahmender Finanzperiodezu umfassen,nichterreichthat, ja viel⸗
fach gar nicht erreichenkann, wird zweifellos eine Anderungin der Rechtslage der
Staatsregierung nicht bewirkt. Entscheidendist nicht, ob der VoranschlagderEinnahmen
wirklich als richtig und vollständigsichbewährt; entscheidendist, daß er alle Einnahmen
umfassenwill und soll. Hinter der Vorschrift der Verfassung, daß das Budget alle
Staatseinnahmenzu enthaltenhat, liegtderRechtssatz,daßdieGesamtheitderStaats=
einnahmender Deckungdes Ausgabenbudgetsdienen soll.

Die Frage, um die es sich hier handelt, ist im Landtage in bezug auf die Er=
übrigungen viel erörtert worden. Die Anwendung des hier gewonnenenSatzes auf
diese letzterensoll in anderemZusammenhangdargelegt werden.

Die Wirkung der „Appropriation“ erstrecktsich,was den Ausgabenetatanlangt,
nicht auf jeneAnsätzedesselben,die auchder Größe nachschongesetzlichfeststehen;dies
deshalb nicht, weil sie hier gegenstandsloswäre. Sie erstrecktsich also nur auf jenen
Teil des Ausgabenetats, der entwedernur der Größe nach oder auch demGegenstande
nachnicht gesetzlichfeststeht.Hier aber bestehtdie Gebundenheitder Regierungnur darin,
daß sie nicht mehr ausgebendarf, als anerkannt worden ist, nicht darin, daß siealles
ausgebenmuß, was anerkannt worden ist. Sie braucht vom Standpunkt des Budget=
rechtsaus? die bewilligtenMittel überhaupt nicht und sie braucht sie nicht vollständig
zu benutzen.Dies folgt daraus, daß die Gebundenheitder Staatsregierung sichnur auf
die Verwendung der bewilligten Einnahmen, nicht auf die Führung der Verwaltung be=
zieht. Der Satz, daß der Staatsregierung aus den bewilligtenMitteln 600000 Mark
zur Erbauung eines Bahnhofgebäudeszur Verfügung gestelltsind, hat nicht denSinn,
daß die Staatsregierung verpflichtetsei, diesenBahnhof zu bauen, und nicht den Sinn,
daß sie verpflichtetsei, jedenfalls 600 000 Mk. dafür aufzuwenden;er hat lediglich den
Sinn, daß sie diese600 000 Mk. nur für diesenZweck und daß sie nur 600 000 Mk.
für diesenZweck verausgabendarf 16.

Wenn im Vorstehendenvon einerGebundenheitder RegierungdurchdieAusgaben=
ansätzedie Rede ist, so bedarf dies noch einer einschränkendenErläuterung. Auch die
Ausgabenansätzesind, soweit deren Größe nicht von vorneherein rechtlich feststeht,
Schätzungen.Das Maß derGebundenheit,welchesderRegierungauseinersolchenSchätzung
erwächst,ist nicht in allenFällen das nämliche;dasselbewird sichvielmehrnachderNatur
derAusgabenrichten,umwelcheessichhandelt.Daß einBudgetansatzfürAnkaufvonGe=

mälden zur Bereicherungder Staatssammlungenunbedingtunüberschreitbarwäre, ist
klar. Ebensoklar ist,daßz.B. dieVerschubungvonLandstreichernusw.nichtdeshalbein=
gestelltwerdenmuß, weil die hierfür vorgesehenenMittel erschöpftsind, oderdaß auf die
Steigerung einer Einnahme nicht deshalbverzichtetwerden muß, weil dieselbeeineAus=
gabenvermehrungim Gefolge hat. Der leitendeGrundsatzwird der sein,daß dieRegierung

183. B. einer Kriegsentschädigung.Man hat dies auch, was die französischeKriegs=
entschädigungvon 1871anlangt, als selbstverständlichbetrachtet. Vgl. Repert. über die Landtags=
verhandlungen1871/72S. 37.

14Hieran ist auchdurchdasGes.v 13.u. 1910(s.o § 185Anm. 32)nichts geändertworden.
Doch verbleibendem allgemeinenStaatshaushait für jedesJahr nur 3 Mill. Mik. alsErträgnis
der Eisenbahnen, defsen sonstigerBetrag unter Umständen (Art. 2 dof 2) wieder an den Ausgleichs=
und Tilgungsfonds abzuführenist. UmgekehrtwerdenFehlbeträgekünftignichtaus demallgemeinen
Staatshaushalt, sondernaus demFonds gedeckt.

15Eine Verpflichtungder Regierung,Ausgabenzu machen,kann natürlich auchhier bestehen,
aber ebendich als Wirkung der Bu Pgebverein barung Vgl. P. Laband, Das Budrtrecht
nachder preuß. Verf.U., Berlin 1871, S.55 ff.Vgl. auchK. d. R.R. 1903/04Beil. Bd.I S. 323,
auchS. 67 (Lohnerhöhung). auchunten§ 187 Anm. 11, 1907/08Beil. Bd. I S. 323, Prot. Bd. 1
S. 148ff., Abg.K. St. B. V S. 452.

16Völlig irrtümlich waren die AusführungendesAbg. Dr. Frankenburger in denVerh.
d. K. d. Abg. 1883/86St.B. VI S. 508. Ahnliches2. Aufl. 9 252Anm. 31. Vgl. dagegen2. Aufl.
§ 252 Anm. 25, 27, 30, 35. Hierzu E. v. Ziegler a. a. S. S. 131.
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zur Überschreitungvon Ausgabenansätzendann, aber auch nur dann befugt ist, wenn es
sichum Ausgabenhandelt, die nachMaßgabe des Anfalls oderbei Erzielungder
Einnahmen gemachtwerden müssen,wenn also nicht das freie Belieben der Regierung,
sondernder Zwang der UmständeUrsacheder llberschreitungist. Unvermeidlich
waltet dabei ein gewisses Ermessen; denn selbstverständlichist bei jenem Müssen
nicht bloß an Rechtsanforderungen,sondern auch an Verwaltungsanforderungen zu
denken, und bei letzterenmag es mitunter zweifelhaft sein, ob sie zwingende waren
odernicht½.

Die Wirkung derAppropriationerstrecktsichauf denganzen,obenbeschriebenen
Teil des Ausgabenetats,auch wenn derselbeseineBefriedigung nicht ausschließendaus
denvomLandtagebewilligtenMitteln, sondernbis zu einemgewissenBetrageaus den
anderweitigenEinnahmen findet. Denn die vom Landtage bewilligten Steuern bilden
einen Zuschuß nicht für bestimmteeinzelneAusgabenansätze,sondernzum Vollzug des
Ausgabenetatsüberhaupt.Die AppropriationergreiftalsoalleAusgaben,dienichtschon
ohnediesgesetzlichnach ihrer Größe feststehen. ·

Die Art und Weise aber, wie die Appropriation innerhalb diesesUmkreiseswirkt,
läßt sich, da unser Staatsrecht Grundsätzehierüber nicht aufstellt, mittels einer allge=
meinen Formel überhaupt nicht beantworten. Für die Wirkung der Appropriation ist
vielmehr lediglich die Absicht maßgebend,welcheStaatsregierung und Kammern bei
Vereinbarung desBudgets gehabthaben,die Absicht also, welcheder Steuerbewilligung
zugrunde liegt. Die bloße Absicht genügt indessennicht; die Absicht muß vielmehr in
derjenigenWeise ausgedrücktsein, welcheihr Rechtsverbindlichkeitverleiht, d. h. durch
förmlicheBeschlußfassungder Kammernund Zustimmungder Krone, welcherentsprechend
dieAufnahmedesBeschlossenenin das vonderKrone erlasseneFinanzgesetzoderin das
Budget erfolgt158.Man kanndies auch etwa so ausdrücken,daß alles das und nur das
verbindlichist, worüberin denKammernabgestimmtwurde. Bindend ist alsohinsicht=
lich der ZweckbestimmungeinesAusgabenpostensdiejenigeBezeichnung,welchebeschluß=
mäßig festgestelltist, nicht was etwa dazu in der Budgeterläuterungoder von irgend=
einer Seite später bemerktworden ist, aber in keinerVerfügung desFinanzgesetzesoder
des Budgets sichniedergelegtfindet½.

Bindendist ferner,wasdieGliederungdesAusgabenbudgetsanlangt,jedeBudget=
ziffer, welcheals solcheGegenstandderAbstimmungwar20. Nichtbindendfinddagegen
die Einzelansätzeder Spezialetats,welchedemBudgetentwurfeals Erläuterungenbei=
gegebensind1. Sollen dieseverbindlichsein, so müssensie im Finanzgesetzeoderseiner
Beilage ausdrücklichals unüberschreitbarerklärt werden.

u Bal. Fin.G. v. 11. Juli 1894 (G.V.Bl. S. 279) § 4 Abs. II: „Die Ausgabenetatssind
mit Ausn ahme der Erhebungs-, dann der Betriebs., Produktions- u. Gewinnungskostenbei den
einzelnenVerwaltungszweigenin der Regel unüberschreitbar.“S. auchLandtagsabsch.v. 28. Mai
18928515,I7u F v.23.Juni 1907§ 16. ,

3 Hierna nd die in der 2. Aufl. § 251 Anm. 11 wiedergegebenenAußerungenbei den
Verh. d. K.d. Abg. v. J.1831(vgl.2. Aufl. § 256Anm. 17)zu würdigen.

1%Bezüglich der Bedeutung,welchedenErläuterungen zum Etat beizumessenist, vgl. K. d.
Abg. 1882(St B. III S. *28 Vgl. übrigens aucha. a. O. St. B. 1 S. 195 f.

70 Vgl. Verh. d. K. d. Abg.1883/86St. B. IV S. 18. DieseWirkung kann übrigensselbst=
verständlich durch Randvermerk oder allgemeine Bestimmung im F (Ubertragbarkeit und
Uberschreitbarkeit)ausgeschloen werden. l. z. B. Fin.G. v. 11. Juni 1894(G.V.Bl. S. 279)
*4 Abs. IV u. Fin.M.B. v. 23. Juni 1907 F. 14. #

# Vgl. das Schreiben des Gesamtstaatsministeriums v. 30. Juni 1843 (2.Aufl. § 253 Anm. 19).
Abg. Frhr. v. Rotenhan bemerktedazu a. a. O.: „Es ist klar, daß die obligatorischeNatur des
Budgets sich wohl auf die verschiedenenPositionen diesesBudgets (gleichviel,ob Haupt., Neben=,
Unterpositionenusw.), keineswegsaber auf Etats erstreckt,welchekeineintegrierendenBestandteile
des Budgets bilden, und daß die Stände, wenn sie in einemvorzelegten Budget diedurchTit. VII
z4 geboteneGenauigkeit(Vollständigkeit)entbehren,wohl dessenVervollständigung,keineswegsaber
die Ausdehnungder ihm verfassungsmäßigzukommendenKraft und Wirkung auf Vorlagen ver=
langen können, welcheneben, nicht aber in ihm existieren.“ S. ferner 2. Mil. 8 254 An 38
Verh. d. Abg.K. 1897/8St. B. 1 S. 42 (Einhaltung d. Spezialetats) u. XII S. 38f. ( ber=
tragung innerhalb der Einzelpositioneneines sog.Kredit=G.),1905/6St. B. I S. 1053ff.
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Bei dem Mangel gesetzlicherGrundsätzeüber die Spezialisierung des Budgets?
gibt es auch keinengesetzlichenZwang für die Staatsregierung, einen gewissenGrad der
Spezialisierung einzuhalten,oderfür denLandtag, ein gewissesMaß der Spezialisierung
nicht zu überschreiten.Wederkannim ersterenFall der Landtagder Regierungsein
Budgetrecht, noch im letzterenFall die Regierung dem Landtag die Kronrechte als
Schild entgegenhalten22. Beide Teile unterliegen nur dem tatsächlichenZwang, der
in dem Bedürfnis liegt, eine Vereinbarung zu erzielen.

Hiernach würde also staatsrechtlichnichts im Wege stehen,daß der Landtag den
ganzenStaatsbedarf oderdenganzenBedarf einesDienstzweigesals ein Bauschquantum
bewilligt?", sodaß alsodie Staatsregierung innerhalb derBauschsumme,soweitein Gesetz
sie nicht bindet, bezüglichder einzelnenPositionen freieHand hat. Es ist aber ebensogut
zulässig,daß die Appropriation auf einzelnePositionen spezialisiertwird, und es kommt
auf die Absicht der vereinbarendenTeile an, wie weit dieseSpezialisierung reicht. Die
Appropriation kann sich also auf den Gesamtbedarf einer Behörde mit 10000 Mk.
für denPersonal=und Realbedarf, sie kannsichauf denPersonalbedarf mit 8000 Mk.
und den Realbedarf mit 2000 Mk. richten, sie kann innerhalb dieser Bedarfssummen
die einzelnenPositionen ausscheidenusw. Soweit aber die Spezialisierung bei der
Appropriation reicht, hat sie die Wirkung, daß der appropriierte Anschlag nicht über=
schrittenwerdendarf,auchdannnicht,wennderfür eineandere,selbstsachlichzusammen=
hängendePosition appropriierte Bedarf nicht vollständig verausgabt wird?5. Mit
andern Worten, die Frage, wie weit eineÜbertragbarkeitder bewilligtenMittel von einer
Positionaufdieanderestattfindet,ist eineFragedeseinzelnenBudgets,keineallgemeine
staatsrechtlicheFrage 25. Ihre Beantwortung ist davon abhängig, wie weit oderwie eng
die Appropriation bemessenist. -

VerschiedenvonderebenerörtertenFrageistdieFragederzeitlicheiillbertrag-
barkeitder Mittel, welcheauf einePosition bewilligt sind. Da das Budget nur für eine
FinanzperiodeGeltung hat, so ergibt sich von selbst,daß die zeitlicheWirkung der darin
enthaltenenAusgabenermächtigungennicht über die Finanzperiodehinausgeht,daß also
die bis zumSchluß der Finanzperiode(d. i. bis zumRechnungsabschlusse)nichtver⸗
wirklichten Kredite erlöschen,falls nicht die Ermächtigung verlängert wird?.

22Es wäre auch bei demWechselder Verhältnissedes Staatshaushaltes nicht leicht, solche
Grundsätze ein für allemal aufzustellen. Vgal Verh. d. K. d. Abg. 1872 St. B. II S. 511.
Uber EtatsüberschreitungenP. Laband, Das Budget nachden Bestimmungender preuß. Verf.U.
S. 59 ff. Bei weitergehenderSpezialisierung bestehtdie Gefahr, daß die Beweglichkeitder Ver=
waltung zu sehrbeengtwird und der Landtag zu tief in die Exekutiveeingreist(3.B. die Lohn=
ulierungen) vgl. Landt. Rep. 1907/8 S. 514, Verh. d R.R K. Prot. Bd.1 S. 166, ferner Abg.K.

1910 St. B.12 S. 149 (Wahl einesBauplatzes). Nunmehr wird im BudgetzwischenBemerkungen,
die für die Verwendung der Summen maßgebend sein sollen, und Erläuterungen, die nur zur
näherenBegründungder Forderungen— ohnebindendeWirkung —dienen, unterschieden.

z„ Anders der Abg. Frhr. v. Rotenhan, vgl. 2. Aufl. § 252 nachAnm. 59.
*“.Das erstere muß sogar notwendig geschehen, wenn die Vereinbarung des Budgets

nicht gelingt. *5el. 2. Aufl. § 251 Anm.14.
26 EinBeispiel hierfür Verh. d. K. d. Abg. 1883/86St. B. I S. 195f. (Abg. Walter),

258 (Abg. Dr. Daller).
B9gl.z. B. Fin.G. v. 11. Juni 1894(G.V. Bl. S. 279)§ 1 Abs. II, III;: „Die für Ver=

wendungenin früherenFinanzperiodenbewilligten Kredite, welchenochnicht zur Realifierung ge=
langt sind, werdenhiermit für wirkungslosund aufgehobenerklärt. Ausgenommenhiervonfind: .:
ferner § 4 Abs. V. TatsächlichwurdenaberKreditrestejahrzehntelangohnebesondereErmächtigung
des Landtages aufrechterhaltenu. verbraucht, vgl. z. B. Verh. d. Abg.K.1903/4Beil. Nr.,,280,
hierzu Verh. d. K. d. NR.R.Beil. 308. Nunmehr wird dieBefugnis der Staatsregierungzur Über=
tragung nichtverwendeterKredite im sog.ordentlichenBudget durch den Beisatz auf die nächste
Fin.Per. oder auf spätereFin. Per. übertragbar“"gekennzeicohnet.Die im sog. außerordentlichen
BudgetenthaltenenWilligungen bleiben,da fie nachderrechtlichenNatur dieserBedarfsübersichtnicht
auf dieFinanfveriod= erfolgen, bis zur Erfüllung des bestimmtenZweckeswirksam. Die früher
übliche Bemerkungim Fin.G. unterbleibt. Vgl. § 14 d. F.M.B. v. 23. Juni 1907. Hinsichtlich
des übertragbaren Kredits für Grunderwerbungen vgl. Land.Rep. 1909/10 S. 129, 251 u. Fin.G.
v. 1910 § 9. Uber die früher übliche Bestimmung desFin.G. bezüglich der Verrechnungen
auf den Bestand der Vorjahre der Fin.Per. s. u. Anm. 28 u. 29. Uber dieUnzuläsfigkeitdesVer=
fahrens,HrrditüberschreitungendurchHeranziehungandererKredite auszugleichen“, vagl.Verh. d.
Abg.K. 1910 St. B. X S. 850.
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Hiermit stehtnicht im Widerspruch,was in denFinanzgesetzenbezüglichderVer⸗
rechnungenauf denBestandder Vorjahre der Finanzperiodebestimmtzu werden pflegte.
Es kann nämlich sich ergebenund ergibt sichstets, daß Einnahmen, die an sichfrüheren
Finanzperioden angehören,erft späterhereinkommen,z.B. Steuernachzahlungen,und daß
Ausgaben, deren Ursache in einer früheren Finanzperiode liegen, erst später zu leisten
sind, z. B. Nachzahlungenvon Umzugsgebühren,Rückersätzeusw. Es wäre nun an sich
denkbar,daß man sowohlfür jeneEinnahmen als für dieseAusgabenaus derVergangen⸗
heit Schätzungssummenin dasBudgeteinstellte.Aberdies geschiehtnicht. Man weiß
aus Erfahrung, daß die Einnahmen aus denVorjahren zur Bestreitung der Ausgaben
aus den Vorjahren der Finanzperiode stets zureichen. Man ließ daherbeideaußerhalb
des Budgets und bestimmteim Finanzgesetz:„Die nachträglichenEinnahmen und Aus=
gaben der vorigen Finanzperiode sind mit jenen der frühern Finanzperiode zu ver=
einigens und auf denBestandderVorjahreder vorigenFinanzperiodeund zurückzu
verrechnen.“??Dem Grundsatze,daßdie Kreditemit Abschlußder Finanzperiodeverfallen,
widersprach dies keineswegs. Denn die Ausgaben, um die es sich handelt, sindbereits
währendderbetreffendenFinanzperiodeentstanden,undnur dieZahlungwird ausirgend
welchemzufälligenGrundenachträglichbewirkt32. Man kannvielleichtdieSachemit
einemVergleichesoausdrücken,daßderBestandderVorjahre einkleinesBudget für sich
ist, bezüglichdessenzwar keineAppropriation besteht,auf welchesaber nur Ausgaben
gehören,deren Unausweichlichkeitbreits von früher her objektiv feststeht.

Die BestimmungfrühererFinanz=G.,wonachdie nachträglichenEinnahmenund
Ausgabender vorigenFinanzperiodemit jenender früherenFinanzperiodenzu ver=
einigen und auf den Bestand der Vorjahre der vorigen Finanzperiode und zurückzu
verrechnenwaren, ist seit der 28. Finanzperiode weggeblieben,weil nach den neuen
Grundsätzen über die BudgetaufstellungsolcheNachträge nach der Zeit des tatsäch=
lichen Anfalls unter den Einnahmen und Ausgaben für die laufende Finanzperiode
veranschlagtund verrechnetwerden.

Das Budgetgilt gleichmäßigfür jedesder beidenJahre derFinanzperiode.Die
aus demBudget sich ergebendeSumme der Ausgaben für denlaufendenDienst stellt also“
eineDurchschnittssummedar. Es entstehthiernachdie Frage, ob die Gebundenheitdurch
die budgetmäßigeFeststellung(die Appropriation) je für das Jahr oder für die beiden
Jahre der Finanzperiodezusammenwirkt1. Auch dies ist an sicheineFrage des ein=
zelnenBudgets, die jedochnunmehr eine stets gleichmäßigegrundsätzlicheBeantwortung
durch die Finanzgesetzegefundenhat. Es ist jetzt angeordnet,daß in der Regel, was
für das ersteEtatsjahr bewilligt ist, auch im zweiten, was aber für das zweite
Etatsjahr bewilligt ist, nicht im erstenEtatsjahre verwendetwerden32. Selbst=
verständlich können von dieser Regel Ausnahmen durch das Finanzministerium zu=
gelassenwerden38.

8 Ursprünglich machteman die unnötige Umständlichkeit,für jede frühere Finanzperiode
eine eigeneVerrechnungzufordern. Dies wurde durch das Fin.G. v. 10.Nov. 1861 (G.Bl.1861/62
Simo 1 beseitigt. Vgl.auch Landtagsabsch,v. 29. Dez. 1881 (G.Bl. S. 57) Abschn. III

iff. 72 a. "
15 a0l.NI. zuletzt Fin.G. v. 11. Aug. 1904 § 1 Abs. I, aber auch Fin.G. v. 20. Aug. 1906

30Wenn z. B. ein Beamter übersehenhat, seineUmzugsgebührenberechnungrechtzeitigein=
zureichenoder irrtümlich zu wenig Gebührenerhaltenhat, dies aber in dererstenfolgendenFinanz=
periode sich aufklärt, so ist die nachträglich geleisteteZahlung eine Zahlung nicht für den Dienst
der jetzigen, sondern für den Dienst der früheren Finanzperiode.

u Vgl. 2. Aufl. § 251 Anm. 9, 10, 32, 33, § 252 Anm. 2. 4
*: Vgl. Fin.M.B. v. 23. Juni 1907§ 16 Z. 3 u. 4, wodurchdieAnordnung frühererFin. G.:

Vorgriffe auf dieseDurchschnittssummefür Rechnung des nachfolgendenJahres findet nicht
statt“ gemildertwurde.

* Der innere Grund der Bestimmung ist, was den Standpunkt der Finanzverwaltung an=
langt, die Rücksichtauf die Barvorräte, also auf die Zahlungsfähigkeitder Staatskasse;unter Um=
ständen können auch noch anderweitigeGründe gegendie Gestattung von Vorgriffen sprechen.
Leßtereswird am seltenstenbei einmaligenAusgaben der Fall sein, die nur formell zwischenden
beiden Etatsjahren geteilt werden. Trotz der unbedingtenFassung der in Anm. 32 angef. Be=
stimmung möchteeiner Ausnahme dann nichts in Wege stehen,wenn wederdie ersterwähnteallg.
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Die Verfassungsurkundeträgt dem Umstande, daß die menschlicheVoraussicht
bei Veranschlagungdes Staatshaushaltes sich irren kann, mit zwei Bestimmungen
Rechnung, durchwelchedie Strenge der budgetrechtlichenGebundenheitderAusgaben ge⸗
mildert wird.

Die Verfassung gebietet vor allem, daß in den Ausgabenetat der „notwendige
Reservefonds“ eingestellt und demgemäßbei der Steuerbewilligung mit berücksichtigt
wirds“.

Die BestimmungdiesesFonds, der ursprünglichals „Reichsreservefonds bezeichnet
wurde, ist durch seine jetzigeBenennung „allgemeineReserve für unvorhergeseheneund
unabweisbareAusgaben“35 klargestellt36. Aus diesemFonds könnenhiernachAusgaben
bestrittenwerden,die im übrigenBudgetkeineDeckuugfinden,und zwarsowohlsolche,
die in demselbenkeinegenügende?7,als auch solche,die in demselbenüberhaupt keine
Deckunghaben358.JedochmüssendiezweiMerkmalezutreffen,welchein derBenennung
des Fonds ausgedrücktsind2°.

UnvorhergeseheneAusgabenwerdensolcheregelmäßignicht sein,die im Budget=
entwurfe gefordert,aber nicht bewilligt wurden10. Indessen sind doch Ausnahmefälle
denkbar,z. B. wenn der Grund des Abstrichsdie Annahme war, die an sichnotwendige
Ausgabe sei verschieblich,dieseAnnahme aber sichhinterherals unzutreffendherausstellt.
UnabweisbareAusgaben sind solche,welchedurch ein Staatsbedürfnis gebotensind und
ohneNachteil nicht auf die nächsteFinanzperiode verschobenwerden können. Lediglich
nützliche,aber nicht notwendigeAusgabendürfen daher aus der Reserve nicht bestritten
werden “1.

Treffenall dieseVoraussetzungenauf einegemachteAusgabezu, so ist dieselbe
ebensobudgetmäßig,wie wennsie auf einenbestimmtenBudgettitel hin geleistetworden
wäre"2.

Außerhalb des Rahmens der eigentlichenBestimmungder „allgemeinenReserve“
liegt es138,wenn, wie bisweilen geschah,gewisseAusgaben durch das Finanzgesetzauf
die Reserveverwiesenwerden"“. Dies wird sachgemäßerWeisenur dann geschehen,wenn
zwar feststeht,daß eineAusgabe zu machenist, ihre Höhe sichjedochnicht mit hinläng=

ratio legis zutrifft, nochbesondereRücksichtenim Wege stehen,oderwenn gar besondereRücksichten
(3. B. eine günstigeGelegenheitzum Ankaufe von Vorräten) für die Ausnahme sprechen.Selbst=
verständlichkann aber eine Ausnahme nur unter Zustimmung und Verantwortung des Finanz=
ministers eintreten.

Vgl. hierüber 2. Aufl. § 250 Anm. 6.
35DieseBenennung ist seit der XIII. Finanzperiode(1876/77)eingeführt. S. Verh. d. K.

d. Abg. 1875 Beil. Bd I Abt. 2 S. 1059. »
Wenn man sagt,der Reservefondsdieneauch zur DeckungderAusfälle in einzelnenEin=

nahmezweigen“(J. Hock, Handb. d. ges.Finanzverw, im Kgr. Bayern 1IIS. 457) so ist dies
eigentlichnur eine faxon de parler. Es ist damit lediglich ausgedrückt,daß bei einemetwaigen
Einnahmenausfallezunächstversuchtwird, ihn durchErsparnisseam Reservefondswett zu machen.
Der Fall ist übrigens nur in der I.Finanzperiodevorgekommen.

37Zum Reservefondsdarf also erst& riffen werden,wenn der betr. Etat erschöpftist. Vgl.
Landtagsabsch.v. 1. Juli 1856(G.Bl. 1855/56S. 105)Abschn.III § 15.

Unrichtig Schlör, Abg.K. 1859/61St. B. I S. 289 ff.,hierzu 2. Aufl. 8 254 Anm. 26.
*#Vgl. Landtagsabschiedv. 15. Aug. 1828(G Bl. S. 17)Abschn.III Ziff. 7. Ein Beispiel

einer unzulässigenAusgabe f. 2. Aufl. § 254Anm. 13. Die F.M. B. v. 23. Juni 1907(8 8) er=
klärt die bernahme von Ausgaben auf diesenEtat, die nur mit GenehmigungdesKönigs erfolgen
soll, nur für Bedürfnissezulästge die beiFlehung des Budgtt nicht Varherfehbarwaren und
ohne Gefährdung des Staatsinteressesau stenZusammentritt des Landtages
zurückgestelltwerdenkönnen.

*° Vgl. dieErbrterungen 3 Aufl. § 254 Anm. 16ff.
"1 Anders die in 2. Aufl.§ 254 Anm. . angeführtenAusführungen.
* Bgl. Verh. d. Abg.K. 1872 St.B. II S. 322 (St. Min. GrafHegnenberg-Dux),738ff.

(St. Min. v. Pfretzschner).Uber die Praxis s. Ziegler a. a. O. S. 218f.
“#VBgl. denGejamtbeschluß der Kammern v. 10. Aug. 1828 Ziff.17 (Verh. d. K. d. Abg.

1827/28Prot. Bd. XVII S. 546)u. Landtagsabsch.v. 15.gl. Mts.(G Bl.S. 17)Abschn.III Ziff. 7.0
“ Auch die Bildung einer allgemeinenReserve„für sonstigeStaatsbedürfnisse“,die zu Auf=

besserungender Lehrer u. Geistlichenusw. bestimmtwar (Boranchl. d. 25. F.P. Beil. C 29b)
oderfür Wahlkosten(1906)entsprachnicht demverfassungsrechtlichenZweckd. R. Verh. d. Abg.K.
1899/1900St. B. 5 S. 610. Vgl. auchFin.G. v. 14. Aug. 1910§ 6. 4

nicht bis zum nä
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licherSicherheitbemessenläht. Die StatthaftigkeitdiesesVerfahrensist nicht zubean=
standen.Dasselbebedeutetsachlichnichts anderes,als die Befreiungder Regierung

vn “* regelmäßigenBeschränkung auf eine bestimmteSumme für einen bestimmten
arf.

Die Verfassungsurkunde""hat eine zweite, noch weitergehendeVorschrift, welche
derRegierung einegewisseFreiheit der Bewegung außerhalbdes Budgets sichert.Außer=
ordentlicheund unvorhergeseheneBedürfnisse"“ können nämlich aus den bestehenden
Staatseinkünftengedecktwerden, soweit letzterezulänglich, d. h. nicht durch den Voll=
zugdes Budgets in Anspruchgenommensind. Durch das Verfassungsverständnis"?
wird dieseBestimmung, allerdings in anderemZusammenhang"“, richtig mit folgenden
Worten ausgelegt: „Außerordentliche, zur Zeit der Willigung unvorhersehbare,sonach
in das Budget nicht eingestellteStaatsbedürfnisse"“finden in demReichsreservefonds
undsubsidiär in denetwaigenÜberschüssendesStaatseinkommensihre gesetzlicheDeckung.“
Man kann also die Sache kurz auch so ausdrücken,daß solcheUberschüssedie allgemeine
Reservevon Rechtswegenverstärken50.

§ 187. Steuerbewilligung bei nicht vereinbartemBudget. Im Bisherigen
istder Fall des vereinbarten Budgetserörtertworden. Es erübrigtnoch,jenenFall
zu betrachten,wo, sei es zwischendenbeidenKammern,sei es zwischendemLand=
tag und der Staatsregierung, die Vereinbarung des Budgets nicht gelingt. Diese
Möglichkeitergibt sich,wie wir bereitssahen,aus der zwischendenKammernund
der Staatsregierung bestehendenGleichberechtigungin bezugauf die Würdigung des
Budgets. Die Regierung ist nicht verpflichtet, das Budget unter allen Umständenso
anzunehmen,wie es aus den Händen des Landtags hervorgeht, zumal dann nicht,
wennes nachAnsichtderRegierungdieMittel zur gesetzmäßigenFührungderStaats=
verwaltung nicht gewährt. In solchenFällen liegt die Sache nicht etwa so, daß nun
überhauptkein Budget möglich wäre. Denn da die Aufstellung desBudgets ein Ver=
waltungsakt ist, der zwar zu einem bestimmtenZwecke der Prüfung des Landtags
unterliegt,zu dessenVornahmees aberder Zustimmungdes Landtags nichtbedarf.
so folgt, daß die Regierung das nicht vereinbarte, also durch keineAppropriation ge=
bundeneBudget einseitigfeftstellendarf, lediglichgebundendurchdas natürlicheHindernis,
daß fie nicht mehr ausgebenkann, als sie hat.

Ihr Haben aber bestehtin den von der Willigung des Landtags unabhängigen
Einnahmen und in denvom Landtagebewilligten Steuern 1. Der Landtag wird nämlich
durchdie Nichtvereinbarungdes Budgets selbstverständlichvon der verfassungsmäßigen
Verpflichtungnicht befreit,das nachseinerAuffassungdes Staatsbedarfserforderliche
Maß von Steuern zu bewilligen. Denn es ist klar, daß eineMeinungsverschiedenheit
zwischenStaatsregierungund Landtag über das Budget, bei welcherfür keinender
beidenTeile eine Verpflichtung zur Unterordnung der eigenenAnschauung unter die
fremdebesteht,nicht zur Aufhebung des Staates führendarf?. Hier erübrigt also in

4 Tit. VII § 8.
D. d. also ebenjene,Wederen Deckungzunächstdie allgemeineReservebestimmtist.

» 8 IV Abs. II, vgl. § VI Ziff.I.
"8 Nämlichda, wo es vom nicht vereinbartenBudget handelt.

D. h. nach § II Ziss. III-B Ausgaben, „welchedie Erreichung des Staatszweckesge=
bietet, also„unabweisbare“Ausgaben.

EinschränkendP. Bauer in der Beil. d. Allg. Z. 1904 S. 131.
/9187)1Die gilt auch von den in den provisorischenGes. (s. u. § 188)bewilligten Einnehmen,

Über die hier erörterteVerfassungsfragestandensichvor demVerfassungsverständnissedie
Meinungender Abg.K. und der Staatsregierung schroffentgegen.Die Abg.K. vertrat, wie bereits
bemerkt,folgende Lehre: DasOrdnen der finanzgesetzlichen Grundlagen von Periode zuPeriode be=
ruhe auf einem Akte des Ubereinkommenszwischen König und Ständen. Die Steuern würden nur
auf Grund eines geprüftenund anerkannten Budgetsbewilligt. Die Basis der Steuerbewilligun
müsseauch der gesetzlicheAnhaltspunkt für die Verwaltungsperiodebleiben. Für denFall, da
eineVereinbarungüber dieseBasis nicht zustandekomme,nt die niedrigereSumme die bindende,
dennin der höherensei die niedrigereenthalten,dieseerscheinedaherjedenfalls als die vereinbarte.
Die Stände hätten nach der bayer. Verf. das Recht,die Ausgabenansätzemit bindenderKraft für

v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 8
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derTanichts als dieSteuernals BauschsummezurBestreitungdesStaatsaufwands
zu bewilligen.

Daß die VerfassungdemLandtag ein Rechtder Steuerverweigerungnicht ein=
räumenwollte, erhelltsowohl aus derenEntstehungsgeschichte:als auch aus deren
Wortlaute. Die Ausdrucksweiseder§§ 4 und 5 desVII. Titels zeigt,daßderFall der
Steuerverweigerungnicht als rechtlichmöglichangenommenwird". Die Verfassungsagt
schlechtweg,daßdieKammerndie erforderlichen direktenSteuernbewilligen.Wenn
ferner§9desselbenTitels diebedingteBewilligung,alsodiebedingteVerweigerungder
Steuernverbietet,sokannnochvielwenigerdieunbedingteSteuerverweigerungstatthaft
sein. Zu alledem kommt,daß der Bestand einesSteuerverweigerungsrechtesdes Land=
tags unverträglichmit derHerrscherstellungwäre,die derKönig nachTitel II § 1 der
Verfassungsurkundeinnehat'.

Nach Feststellungdieser wesentlichenstaatsrechtlichenGrundsätzeist zur Be=
handlungder sichergebendenEinzelfragenüberzugehen.In ersterLinie ist hier zu
ermitteln, aus welchenUrsachendie Vereinbarung des Budgets mißlingen kann.

Meinungsverschiedenheitenhinsichtlich der Ansätze des Budgets können sowohl
beim Einnahmen=wie beim Ausgabenetat zutage treten. Hier wie dort aber besteht
derenrechtliche Möglichkeitnur innerhalbderGrenzen,in denendasPrüfungsrecht
des Landtagssichzu bewegenhat.

Wenn wir nun untersuchen,inwiefern solcheMeinungsverschiedenheitenzur Nicht=
vereinbarungdes Budgets führen können,so werden wir, was zunächstdie Meinungs=
verschiedenheitenbeimEinnahmenetat anlangt, zwischenjenen unterscheidenmüssen,die
für sichbestehen,und jenen,welchenur die Folge vonMeinungsverschiedenheitenbeim
—— sind. Letztereerheischen,wie von selbsteinleuchtet,keinebesondereBe=

trachtung.
Bei Prüfung des Einnahmenetatskann sich,was die nicht periodischzu be=

willigenden Einnahmen betrifft, eine Verschiedenheitder Ansichtender Kammern unter
sich“oderzwischenLandtagundStaatsregierungdarüberergeben,obderAnschlagrichtig
ist. Bestehtder Zwiespaltdarin, daß eineKammer oderder LandtagdenAnschlag
niederer nimmt als die Staatsregierung, so hat dies, Einigkeit über die Ausgaben
vorausgesetzt,unter Umständeneinenweiteren Zwiespaltbezüglichder Steuerbewilligung
zur Folge. Ein solcherZwiespalt bleibt jedenfallsdann unschädlich,wenn derjenige,der

die Regierung zu erniedrigen. Der Trugschluß dieserAusführungen springt, wie bei Anm. 14
unten dargelegt, in die Augen. Nicht minder unrichtig war die damalige Ansicht der Staats=
regierung. Dieselbe stellte den Satz auf: Da den Ständen in Ansehungdes Budgets nur der
Beirat, nicht aber einWilligunz. oderFestsetzungsrechtzustehe,so habedie Prüfung desselben
keinenanderenZweck, als ein Motivfür die SteuerbewilligungG geben, ohnedaß die hierüber
gefaßtenstäwischen Beschlüsseeine weitere,über den Moment der Steuerbewilligunghinausgehende
rechtlichelelg ätten. DieseAnsicht widerlegt sichschondurchunserefrüherenAusführungen. Es
eißt die Budgetprüfung zueiner inhaltslosenFörmlichkeitherabwürdigen, wenn man behauptet,
obald die Regierungauf Grunddes vereinbartenBudgets das Geld bewilligt erhaltenhabe,könne
eedamit anfangen, was sie wolle. Im wesentlichendas Richtige boben die Regierung und die
„R.K. in § IV des Verfassungsverständnissesgetroffen,dessenInhalt in der Hauptsachemit der

obenentwickeltenAnschauungübereinstimmt.Der BerichterstatterdesFinanzausschussesder Abg.K.
bemerktehierzu, daß er auf demfrüheren StandpunktedieserKammer beharrenzu sollenglaube;
ebensowenigaber, fügte er bei, „könneer widersprechen,daß die Regierungsansicht,besonderswie
sie sich jetztherausstelle,sehrviel juristischeGründe für sich habe“. Vgl. hierzu2. Aufl. § 251
Anm. 25, 41, § 254 Anm. 46, 47, ferner Verh. d. Abg.K. 1899/1900St.B. 1 S. 584 (Budget=
verweigerungals Verfaffungsverletzungbezeichnet)— R.R K. 1910St.B. 2 S. 466.

*sUgl. oben § 47 Anm. 38; auch 2. Aufl. § 31 Anm. 6.
4A. M. v. Ziegler a. a. O. S. 172, übereinst.A. Geßler a. a. O. S. 46.
* Unter diesenUmständenbraucht die Frage nicht erörtert zu werden, was im Falle der

Steuerverweigerung, also eines Rechtsbruches seitens des Landtages rechtens wäre. Es genügt, auf
Tit. II § 1 derVerf U. hinzuweisen,wonach der König alle Rechteder Staatsgewalt in sichver=
einigt, und zwar auchdann, wenn es ihm unmöglich gemachtwird, dieseRechte„unter den von
Ihm gegebenen,in der gegenwärtigenVerf.U. festgesetztenBestimmungen“ auszuüben. Vagl.
P. Bauer a. a. O. S. 124.

* Bal. v. Ziegler a. a. O. S. 154ff. Verh. d. R.N.K. 1895/96Prot. IV S. 512 ff.,
Abg.K. Beil. Bd. 8 S. 868.
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187 SteuerbewilligungbeinichtvereinbartemBudget. 115

jenenAnschlagniederernimmt,denErtrag derzubewilligendenSteuernum ebensoviel
höheranschlägt,ohnewegendesSteuerfußesmit denanderenFaktorenuneinigzu sein.
Ein derartigerZwiespalthindertdieBudgetvereinbarungnicht,da ja, wie schonerwähnt,
die Schätzungender Einnahmen überhaupt keine bindendeKraft haben, und darüber,
daß die Mittel zur Bestreitung der vereinbartenAusgaben vorhanden sind, Einigkeit
besteht. Hier kann man es also getrostder Zukunft überlassen,zu lehren, wer recht und
werunrechthatte. Dagegenist dieSachlageeineandere,wennderjenige,derdenAn=
schlag der nicht periodisch zu bewilligendenEinnahmen niederer nimmt, daraus die
Folge einer Erhöhung des Steuerfußes zieht. Wird dieserErhöhung von den anderen
Faktoren zugestimmt,so ist auch hier die Budgetvereinbarunggesichert. Mißlicher ge=
staltetsich die Sache dann, wenn dieseZustimmung nicht erfolgt. Meines Erachtens ist
dieFrage in nachstehenderWeise zu lösen. Die Verfassungsurkundegebietetunbedingt
die Steuerbewilligung zur Deckung des Staatsaufwandes Es muß sonach ein Satz
ermittelt werden können,welcher die Einigung der beteiligtenFaktoren hinsichtlichder
Steuerbewilligung herstellt. Bei der Verhandlung über die Bedarfssummendes Aus=
gabenbudgetsist,wienochzuzeigenseinwird, derSatznichtrichtig,daßin derAnnahme
der höherenSumme die Zustimmung zu der geringerenenthalten ist. Dagegen ist an=
gesichtsdes verfassungsrechtlichenZwanges zur Steuerbewilligung der Sat gerechtfertigt,
daß, wer denhöherenSteuerfußwill, hiermiteventuelldemniedererenSteuerfußzu=
stimmt. Es hat also in dem angenommenenFall für jede einzelneSteuer der niederere
Steuerfuß als vereinbart zu gelten. Eine Vereinbarung desBudgets ist auchhier noch
denkbar,wenn alle Faktoren darüber einig sind, den Ausgabenetat so, wie vereinbart,
bestehenzu lassen und das Ergebnis des Budgetvollzugs abzuwarten. Es kann aber
auchderjenigeTeil, der den höherenSteuerfuß verlangt hatte, erklären, daß er nunmehr
denAusgabenetatso, wie er vorliegt, nicht mehr für durchführbarerachte,und dann ist
der Fall des nicht vereinbartenBudgetsgegeben.

BestehtderZwiespaltdarin, daß eineKammeroderderLandtagdenAnschlagder
nichtperiodischzu bewilligendenEinnahmenhöhernimmt als dieStaatsregierung,so
kann dies bei Einigkeit über die Ausgaben einen weiterenZwiespalt bezüglichder perio=
dischzu bewilligendenSteuernbewirken,der hier dann von Erheblichkeitwird, wenn
die Folge einer Herabsetzungdes Steuerfußes gezogenwird. Die Lösung der Frage
ergibt sichnach Maßgabe der ebendargelegtenGrundsätzevon selbst.

Ganz gleichartigistdieSachlagedann,wenneinFaktordenSteuerfußerniedrigt
wissenwill, weil er vonderErträglichkeitderSteuerneinebessereMeinunghat. Ebenso
bedürfendie Folgen keiner weiterenDarlegung, welchesichdann ergeben,wenn über die
Art der Verteilung des zu deckendenBedarfs auf die einzelnendirekten Steuern keine
Einigung erzieltwird, für jededieserSteuern alsoderniederstevorgeschlageneSteuerfußgilt.

Zu dem vorstehendDargelegtenist schließlichnoch allgemeinfolgendeszu be=
merken.Es machtin der RechtslagekeinenUnterschied,ob bei einerSteuer, welche
periodischerWilligung unterliegt, das Steuergesetzselbst bestimmteSteuersätzevorsieht
oder es demFinanzgesetzüberläßt, die Fahressteuer von der Steuereinheit festzustellen.
Auch im ersterenFall bestehtfür die Kammernkein Zwang, unter allen Umständen
diese Steuersätzezu bewilligen, wie auch umgekehrt eine Mehrforderung — über
dieseSteuersätzehinaus—seitens derStaatsregierungnichtausgeschlossenist. Wollte
man hier einen Zwang für die Kammern annehmen, so würde man nicht mehr noch
wenigerbehaupten, als daß die betreffendenSteuergesetzeeine Verfassungsänderung,
nämlich eine Beschränkung des Steuerbewilligungsrechts des Landtags, enthielten.
Darüber aber, daß eine solcheVerfassungsänderungwederbeabsichtigtwar nochbe=
wirkt worden ist, braucht man kein Wort zu verlieren.

Nur da, wo ein Steuergesetzeine Steuer nach gewissenKlassensätzenund dgl.
abstuft oder das Verhältnis der Besteuerungsartenuntereinander ausdrücklichregelt,
ist das Verhältnis der Besteuerungoder das Verhältnis der Steuergesetzeuntereiander
als Gegenstanddauernder gesetzlicherRegelung aufzufassen?. Hier kann also dieses

Vgl. Art. 3 Abs. II d. Einf.G. zu denGes. über die direktenSteuern v. 14. Aug. 1910
(G. MWl.S. 579). Hierüber s. oben§ 185 Anm. 46.
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Verhältnis nur durch Gesetzesänderung,demnachnur bei Übereinstimmungvon Krone
und Landtag anders gestaltet werden. Dagegen ist es Gegenstandder Würdigung bei
der Steuerbewilligung, ob die Steuersätzeder Steuergesetze— unter Beachtungdes etwa
gesetzlichfestgelegtenVerhältnisses der einzelnenSteuerarten untereinander— voll oder
mit einem Abschlage oder Zuschlage von so und so viel Pfennigen auf die Mark
erhobenwerdensollen.

Man mag vielleichtdenvorstehendenErörterungenvorwerfen,daß siezum Teil
mit Möglichkeitensichbeschäftigen,die im wirklichenStaatslebenferneliegenoderdoch
ihren Ausgleich finden?. Dem mag so sein. Indessen wurde der Optimismus, der zur
Rechtfertigung dienen mußte, um heiklen staatsrechtlichenFragen aus dem Wege zu
gehen, des öfteren schongetäuscht. Und jedenfalls haben jene Ausführungen den
Wert einerErläuterung der aufgestelltenRechtsgrundsätzeund der Erprobung ihrer
Richtigkeit.

Von größerem praktischen Belange ist allerdings die Frage, inwiefern an
Meinungsverschiedenheitenüber den Ausgabenetat die Vereinbarung des Budgets
scheiternkann. v

Es ist erstens vorgekommen,daß die beiden Kammern Regierungsansätze er⸗
höhenoderneueAnsätzeeinstellen10. Die Regierungwird in diesemFalle regelmäßig
keinenGrund haben, hieran die Budgetvereinbarungsich zerschlagenzu lassen,dies um
so weniger, als, wie bereits gezeigt,der Budgetansatzan sich sienicht nötigt, die Aus=
gabe zu machen. Aber immerhin muß die Regierung, wenn sieein vereinbartesBudget
und eine darauf gegründeteSteuerbewilligung habenwill, das Budget formell so, wie
es aus den Händen des Landtags hervorgegangenist, annehmen; sie darf es nicht
hinterherabändern. Die Regierungkannaberauchin demvorausgesetztenFalle die
Erhöhungen oder Zusätzezum Ausgabenetat ausdrücklichzurückweisen,z. B. weil eine
Steuererhöhung daraus als Folge sich ergibt. Alsdann ist, wenn kein Teil zurück=
weicht, Nichtvereinbarung des Budgetsgegeben1#1.

Die praktisch bedeutendstenStreitfälle sind jene, wo der Landtag Ausgaben=
ansätzeder Regierung kürzenoder gänzlich streichenwill. Dies ist, wie man sich er=
innern wird, derjenigePunkt, bei welchem seinerzeit in der Abgeordnetenkammer
Anstandgenommenwurde,der Rechtsanschauungbeizupflichten,die demVerfassungs=
verständnissezugrunde liegt. „Kommt“, so äußerte Freiherr von Rotenhan 13,
„eine Vereinbarung über die Ausgabenetats zwischenRegierung und Ständen nicht
zustande,so kommtvondenzweiabweichendenSummenderniedrigerendieobligatorische

#8Val. z. B. Fin.G. v. 14. Aug. 1910(G.V.Bl. S. 419) § 9: „An direktenSteuern find
für jedesJahr der Fin. P. zu erheben::

. die Gewerbesteuer nach dem Ges. v. 9. Juni 1899, "

d. die Steuer vom Gewerbebetriebeim Umherziehennachdem Ges. v. 10. Marz 187920. Dez. 1897
e. die KapitalrentensteuernachdemGes. v. 9. Juni 1899,
f. die Einkommensteuernach demGes. v. 9. Juni 1899 je mit einem Zuschlagvon 22 %.

NunmehrArt. 3 d. E.G. zu demSteuer=G.v. 14.Aug. 1910.
"„Indessennimmt doch das Verfassungsverständnisin § IVb wenigstensteilweisedarauf

40Vgl. hierüber die Landtagsverh.v. 1837 u. 1840, 2. Aufl. § 252 Anm.8ff., 62 ff. u.
oben§ 185 Anm. 47 u. § 186 Anm. 15, v. Ziegler a. a. O. S. 52 ff., P. Bauer a. a. O.
S. 125: „DerPraxis des Landtages, einzelne Positionenzu erhöhenoder gar neue einzustellen
und damit Akte materieller Verwaltung vorzunehmen, fehlt jede Grundlage.“

11Das Rechtder Regierung, infolge einer ihr nicht genehmenAusgabenmehrungdas Budget
ab Wp ist durch die Tatsache,daß sie regelmäßig in der Sanktion des F.G. den Landtags=
bhuaß uninmn, nicht beseitigt. Vgl. im einzelnenv. Ziegler a. a. O. S. 54 ff. f. o. 5 186

nin. 15.
12 Bei Meinungsverschiedenheiten unter den Kammern über die ebe einer Ausgabe gilt

der geringereBetrag als augenommenvgl. Verh. d. Abg.K. 1894St. B. S. 399 u. 560; 1902,
X S. 749; 1900St. B. V S.618 Landt. Repert. 1907/8 S. 518; aber auch unten nach Anm. 14
u. Verh. d. Abg.K. 1905°6St. B. II S. 236. K. d. R.NR. 1903/4 Beil. Bd.III S. 106, Prot.
Bd. 3 S. 33, ferner v. Ziegler S. 48 ff. über die andereRechtslagebei sog.Kredit-G. s. o.
S. 28, übereinst.v. Ziegler S. 50 Anm. 2.

78Vgl. 2. Aufl. § 253 Anm. 24.
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Kraft zu, als derjenigen,in welcherbeideTeile zusammentreffen.“11 Dem Landtage
wird also das Rechtzugeschrieben,die Ausgabenansätzemit bindenderKraft für die
Regierung zu erniedrigen. Indessen ist der Trugschluß, der hier vorliegt, augenfällig.
Es ist einleuchtend,daß, wenn die Regierung an der Ansichtfefthält, sievermögeeinen
notwendigenStaatsbedarf nur mit 100000 Mk. zu befriedigen, der Landtag oder
eineKammer aber nur 20000 Mk. anerkennenwill, von einer lbereinstimmung nicht
die Rede sein kann. Denn der Gegenstandder Vereinbarung ist nicht die einzelne
Mark, sondernder Gesamtbedarffür den betreffendenStaatszweck. Und überdies ist
jeneerkünftelteAnnahme einer Vereinbarung da völlig ausgeschlossen,wo der Landtag
oder eine Kammer die Mittel für einen bestimmtenStaatsbedarf ganz verweigert.

Demnach ist auch für dieseFälle die Möglichkeit einer Nichtvereinbarungdes
Budgetsanzuerkennen.DiesemErgebnissekannauf einemanderenWegeals demder
Nachgiebigkeiteines der verhandelndenTeile nicht ausgewichenwerden½. Vorbehalte
derRegierung im Landtagsabschiedesind entwederüberflüssigoder nutzlos. Sie sind
überflüssig,wenn sie der Regierung Rechte wahren, die sie ohnediesschonbesitzt; sie
find nutzlos, wenn sie gegenüberdem angenommenenBudget Abweichungenin Aussicht
nehmen,die in demselbenoder in den bestehendenGesetzenkeineBegründung finden15.
Ebensowenigist es bei Meinungsverschiedenheitenzwischenden Kammern ein richtiger
Ausweg, wenn eine Kammer beim Budget auf ihrer Ansicht beharrt, beimFinanzgesetze
nachgibt17.Denn wennsolcheBeschlüssenicht einenWiderspruchenthaltensollen, können
sienur dahinaufgefaßtwerden,daß der letztereBeschlußder entscheidende,der erstere
einebloße Demonstration ist.

Die Nichtvereinbarungdes Budgets findet, wenn sie in Meinungsverschieden=
heitender Kammern ihre Ursachehat, ihren rechtsförmlichenAusdruck in den beider=
seitigenBeschlüssen. Den Kammern erübrigt alsdann nichts, als die Steuerbewilligung
vorzunehmenund hiervon sowie von der Nichtvereinbarung des Budgets der Krone
Anzeigezu machen.

Die Nichtvereinbarungdes BudgetszwischenLandtagundStaatsregierungkann
ihren rechtsförmlichenAusdruck nur durch eine Erklärung der Krone gegenüberdem
Landtagefinden. Es stehtnatürlichnichtsim Wege, daß dieseErklärung zu irgend
einem geeignet scheinendenZeitpunkte in Aussicht gestellt wird. Aber die rechtlich
wirksameFeststellungder Nichtvereinbarungkann nur dann erfolgen, wenn die Krone
den Gesamtbeschlüssender Kammern gegenübersteht.

Wie schon bemerktwurde, kommt der Staatsregierung bei Nichtvereinbarung
desBudgets das Recht zu, dasselbeallein festzusetzen.Es fragt sich, nach welchen
Grundsätzensie hierbei zu verfahren hat. Das Verfassungsverständnisversuchtin § IV.
dieseFrage zu beantworten. Man kann diese Antwort gelten lassen, sofern sie nur
sagenwill, was die Staatsregierung regelmäßig vernünftiger Weise zu tun hat; aber
man wird sie als unrichtig erklären müssen, sofern sie sagenwill, was die Staats=
regierungrechtlicherweisetun muß.

Das Verfassungsverständnismeint nämlich, bei Nichtvereinbarung des Budgets
sei zwischen den in das Budget eingestelltenund den in dasselbenicht eingestellten
Ausgaben zu unterscheiden. Mit Budget ist hier wohl das dem Landtage vorgelegte
Budget gemeint. Aber es ist nicht abzusehen,wie diesemeine maßgebendeBedeutung
soll zukommenkönnen; denn da es nicht vereinbart wurde, ist es Entwurf geblieben
undsonachrechtlichbelanglos. Die Staatsregierungkannvielmehrnun das Budget
völlig neu gestaltenund ist hierbeidurchkeinerleibudgetrechtlicheBestimmungen,sondern
lediglichan die Beobachtungder Gesetzeüberhauptgebunden.Hiernachist also nur

Von diesemStandpunktte aus muf folgerichtiggesagtwerden,daß der Landtag auf Aus=
sabenerhöhungenHeaenden Willender Regierung nicht beharrenkann. Bgl. auchVerh. d.Abg.K.
905/6St. B. II S.236.

13In dieser Beziehung herrschte,wie die geschichtlicheDarstellung (2. Aufl. 85 250—254)
zeigt,beiBehandlun der Budgets der erstenFin. P.großeUnklarheit.

16Vgl. auch E.v. Ziegler S.45ff.
11Vgl. 2. Aufl.§ 254 Anm.2, 9; auchdort § 251 Anm. 46.
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soviel richtig, daß dieRegierung zunächstjeneStaatsbedürfnissezu befriedigenhat,
„welche auf gesetzlichenoder rechtlichenVerpflichtungenberuhen“; im übrigen aber hat
sie freie Hand 18.

§*188. Ausnahmen von dem regelmäßigenBudgetrechte. Das bayerische
Verfassungsrechtenthält keineausdrücklicheBestimmung darüber, bis wann die Budget=
beratung und die Steuerbewilligung durch den Landtag erfolgt sein müsse. An sich
ergibt sich freilich dieser Zeitpunkt aus dem Zwecke des Budgets von selbst; es ist
spätestensder letzteTag der ablaufendenFinanzperiode. Indessen, wenn dem auchso
ist, so fehlt doch weiterhin eine Vorschrift darüber, was geschehensolle, wenn jener
Zeitpunkt nicht eingehaltenwird. Und dieserFall ist nicht nur nicht außergewöhnlich,
sondern im Gegenteile sehr gewöhnlich. Da er in der Verfassung nicht berücksichtigt
wird, so erübrigt, solange eineErgänzung der Verfassung nicht stattgefundenhat, nur
der Weg, jeweils im Anschlussean Titel VII § 3 derV. U. die Fortführung des
Staatshaushaltes dadurchzu ermöglichen,daß durchGesetzdie einstweiligeForterhebung
jenerSteuern usw., die von landtäglicherBewilligungabhängen,bis zur endgültigen
Regelung des Staatshaushaltes gesichertwird. Dies geschahdurch die Gesetzeüber
die provisorische Steuererhebung, in welchen regelmäßig die Ermächtigung zur Er=
hebung der direkten Steuern nach bestimmtenSätzen für eine bestimmteZeit (ein
Vierteljahr) und gegen seinerzeitigeAbrechnung auf die für die Finanzperiode fest=
zusetzendenSteuern erteilt und, was sonstnoch nötig, einstweilenverfügt wird 1. Der
Formen der Verfassungsänderungbedarf es für derartigegesetzlicheVorkehrungennicht,
da es sichum Regelung einesVerhältnisses handelt, das von der Verfassungeinerseits
nicht vorgesehen,andererseits nicht verboten ist. Denn als verboten könntees nur

16Über das Verfahren bei nicht vereinbartemBudget infolge vorzeitigerLandtagsauflösung
s. u. § 188 Anm. 4.
(8188] 1 Vgl. 2. Aufl. II S. 601 Anm. 1. Bei der steigendenAusdehnungder Landtagsverhand=
lungen half die Regierung sichauchdamit, daß die Ermächtigung der Kammern, manchmalauch
nur derFinanzausschüsse,zur sobtortigenVerfügungüberdie in einzelnenEtats angefordertenSummen
erholt wurde Bos. Verh. d bglK. 1905/06 ib Nr. 89, 58 u. 179, 108 u. 149, 241, 315,

St. B. II S. 180),auch mit gesetzlicherLemächtiung zur Vollziehung einzelnerEtats (G.V.Bl. 1903
S. 665, 1906 S. 164)oderzur Auchahlung reiwilliger Leistungen,endlichdurch # liche Bereit=
stellung von Vorschüssen (Verh. d. Abg.K. 1909/10,St. B. VII S. 792, R.N.K. St. B. II S. 13).
DiesemverschiedenartigenVerfahren, das vielfachnicht einwandfreiwar, soll eine neueForm von
provisorischen Ges. ein Ende machen. Seit der 29. Fin.P. tragen nämlich diese Ges. die Bezeichnung
„den vorläufigen Vollzug des Budgets für die Jahre usw. betr.. Der Eingang des Ges. lautet:
„Wir habenin bezugauf die vorläufige Bestreitung der Ausgaben des Staates und ihre Deckung
im — Vierteljahr — mit Beirat und Zustimmung d. K. d. R.N. u. d. K. d. Abg. beschlofsen
und verordnen,was folgt.“ Die einzelnenArtikel ermächtigendie Staatsregierung bis zur end=
gültigen Festsetzungdes Budgets“ diezur Fortführung desStaatshaushalts notwendigenlauch frei=
wiliigen ordentlichen)Ausgabenbis zur Höhe der Willigungen desvorhergehendenBudgets bestreiten
ezu lassen“",außerdem gewisse, im sog. ußeverdentlichn Budget, das keinBudget im Sinne der
V.U. ist, vorgesehenen Summen „vor der endgültigen Festsetzung des Budgets“ zu verausgaben.
Andere Artikel geben die erforderliche gesetzlicheErmächtigung zur Erhebung von Steuernund Ge=
bühren und die Festsetzungvon Höchstsätzender Eisenbahntarife. (Über die Anderung val. Bec d.

Ges. Entw. in Beil. Bd. 1 Nr. 136 d. Verh. d. Abg.K 1907,ebendaSt. B. II S. 336, d. K. d. R.R.
Beil. Bd. 1 Nr. 166 u.St. B. I S. 87). — Es ist ohne weiteresklar, daß die Fassung dieser
Gesetzenicht streng dem staatsrechtlichenVorgange entspricht,wie er in den Eingangsworten der
Finanzgesetze so bestimmt zum Ausdruck kommt (vgl. oben § 185 Anm. 15). Auch ist es verfassungs=
rechtlich nicht geboten, hinsichtlich der durch Anlehen zu deckendenAusgaben besonders hervor=
zuheben,daßsievor ErledigungdesBudgets odernur „vorbehaltlichderAufnahmederSumme in das
nächstevorläufigeGes.“(ogl. Verh. d. Abg.K. 1907/08,Beil. 246,659 B, VI)gemachtwerden dürfen;
denn nach Tit. VII §&11 d.V. U. ist die Anlebensaufnahmeunabhängig von derVereinbarung
des Budgets oder von der Erlassung eines Fin G. Hieran kann auch das neueSchema eines
sog. außerordentlichen Budgets (s. u. § 191) nichts ändern (unrichtig R.R.K. 1907 Beil. Bd. I Nr. 166
S. 1). Der gelegentlicheHinweis auf die vorläufigenEtatsgesetzedes DeutschenReichesist verfehlt,
weil dasBudgetrechtdesReichstagessichwesentlichvon jenemdes bayer.Landtagesunterscheidet.—
Uber befondereSchwierigkeitendieserprovisorischenRegelungüberhauptvgl. u. a. Verh. d. Abg.K.
1909 Beil. 758, Begr. zu Art. 3—5, RR.K. 1905/06Beil. 1 Nr. 91, 1909St. B. II S. 43
(Steuerzuschlägeim vorl. St.G.). Uber die Wirkung der provisorischen8 auf das Budgetrecht
s. o. S. 104 Anm. 42. Auch die vorschußweiseBereitstellungvon Mitteln für sog. Notstands=
arbeitenverdunkeltdie Rechtslage,vgl. L. Repert. 1909/10S. 103.
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dannerachtetwerden, wenn die VerfassungMittel angegebenhätte, etwas zu verhüten,
was ohne gesetzlicheHandhabe nicht verhütetwerden kann.

Die Verfassungsurkundehat nur einen Fall in den Kreis ihrer Regelung ein=
bezogen,nämlich den, wo die rechtzeitigeOrdnung des Staatshaushaltes für die nächste
Finanzperiodedeshalbnichterfolgenkann,weil einerechtzeitigeEinberufungdesLand=
tages nicht ermöglichtwar. Die Verfassungsurkunde?sagt: „In dem Falle, wo der
König durch außerordentlicheäußereVerhältnisse verhindert ist, in diesemletztenJahre
der ordentlichenSteuerbewilligung die Stände zu versammeln,kommt ihm die Befug=
nis einer Forterhebungder letztbewilligtenSteuer auf ein halbesJahr zu.“3

Der Wortlaut dieserBestimmungzeigtvor allem, daß sienur anwendbarist,
wenndie Einberufungdes Landtags nicht mehr im letztenJahre der ablaufenden
Finanzperiodemöglich war, nicht dann, wenn die Einberufung in diesemletztenJahre,
abernicht rechtzeitigerfolgen konnte. Im zweiten Falle wird, wenn nötig, durch ein
provisorischesSteuergesetzAbhilfe zu treffen sein. Doch wird immerhin eineAusnahme
und also die Anwendung der Verfassungsbestimmungzuzulassensein, wenn die Ein=
berufungdesLandtages (unterUmständeninfolge einer vorangehendenLandtagsauflösung
wie im November 1911) erst so späterfolgen kann, daß auchein provisorischesSteuer=
gesetznicht mehr vor Beginn der neuenFinanzperiode zu ermöglichenist.

Die Verfassung spricht von außerordentlichenäußerenVerhältnissen"“,welcheden
König an der Versammlung des Landtages hindern. Es muß sich also um ein un=
ledinhe physischesHindernis handeln,das der Versammlungdes Landtagesent=
gegensteht.

Der König soll unter den angegebenenVoraussetzungen„die Befugnis der Fort=
erhebungder letztbewilligtenSteuer“ haben. Dies wird vernünftigerweiseeiner aus=
dehnendenAuslegung bedürfen. Die Absicht des Gesetzestrifft nicht bloß auf die
Steuern, sondernauf alle Abgaben und Gebühren zu, die etwa nach dem jeweiligen
Stande der Gesetzgebungder Feststellungfür die Finanzperiodeunterliegenund nicht
merhoben bleiben können. Wenngleich ferner die Verfassung jene Befugnis auf ein
halbes Jahr beschränkt,so wird man sie dochwohl oder übel auch noch weiter aus=
dehnenmüssen, wenn etwa unglücklicherweisedie Hindernisse der Einberufung des
LandtagesüberdieseZeit hinaus sicherstrecken.

Die Verfassungbestimmtnicht und kann auch wohl nicht bestimmen,in welcher
Art während der Zeit des Notstandes mit den Staatseinnahmen zu wirtschaftenist.
Darüber wird also, innerhalb der Schrankender Gesetze,das pflichtmäßigeErmessen
der Staatsregierung entscheiden.

Es wird endlichnicht ausdrücklichgesagt,wie die ÜberführungdesAusnahme=
zustandesin den regelmäßigenGang der Staatswirtschaft zu erfolgen hat. Bei Be=
antwortung dieserFrage kommtFolgendes in Betracht.

Die hier erörterteBestimmungdes Titels VII § 7 der V.U. beseitigtdie Be=
stimmungender §§ 3 ff. desselbenTitels nichtvöllig, sondernläßt siesoweitbestehen,
als fie neben ihr bestehenkönnen. Die Zeit der Notlage scheidetnicht aus der Finanz=
periodeaus, sondernverbleibt in derselben. Die verfassungsmäßigeNotwendigkeit der
Vorlagedes Budgets und der Einbringungder SteuerforderungbeimLandtagefür
die ganzeFinanzperiodebestehtfort. Nur erfolgendiese Vorlagen nunmehrstatt

* Tit. VII § 7. 1
hn Zut Entstehungsgeschichteder Bestimmungvgl. 2. Aufl. II S. 601 Anm. 3, 2. Aufl. J

:„ nm. 5.
» Das Wort „äußere“ erscheinterst in der Fassung v. 18. April 1818. Selbstverständlich
ist,daß unter „äußerenVerhältnissen“ nicht bloß auswärtige Verhältnisse, also z. B. kriegerische
Ereignisse, zuverstehenfind. Die Stratsregierung hat diese Ermächtigung nicht in Anspruch ge=
nommen,als der Landtag im Jahre 1869 u. 1911 vorVereinborung des udgetsaufgelöstwurde.
Vgl. Fin. M.E. v. 15 Dez. 1869 (hierzu Verh. d. Abg.K. 1870/71, Beil.Bd. 1 S. 553ff., St. B. 1
S. 306)u. M.B. v. 10. Dez.1911(G.BV.Bl. S. 1249,f. auchS. 1245). Derin letztererenthaltene

Ausdruck kechmungsständige Ausgaben“ ist den bez. Landtagsverh. v. 1870/71 entnommen. Die
Regierunghat freiwillige StaatsleistungengegenReverseweiter bezahlt; die Reversekonnten die
staatsrechtlicheVerantwortlichkeitnicht beseitigen.
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vorgängig nachträglich und selbstverständlichsobald als möglich; der Landtag muß
bei seinenBeschlüssendasjenigeanerkennen,was die Staatsregierung kraft ihrer außer⸗
ordentlichenVollmacht verfügt hat. Das Verhältnis hat also einige, wenn auch nicht
völlige Ahnlichkeitmit dem Verhältnisse zwischen einem provisorischenSteuergesetze
und dem endgültigenBudget der Finanzgesetze5. Daß die Sachlage von dem Urheber
der Verfassungsbestimmungso gedachtworden ist, beweistder Umstand, daß § 7 in
seinen vorhergehendenGestaltungen von einem Rechte des Prelevements, der weiteren
Vorauserhebung der letztbewilligtenSteuer, sprach.

Es erübrigt noch, zum Abschlussedieser Ausführungen diejenigenRechtsgrund=
sätze zu entwickeln, welche für die Beschaffungvon Mitteln außerhalb des Budgets,
bzw. für die Leistung solcherAusgaben gelten, die außerhalb des Budgets während
der Finanzperiode gemachtwerden wollen, und für die eineDeckungaus denbestehen=
den Staatseinkünften nicht stattfindenkann oder durch die Staatsregierung allein nicht
stattfindendarf. Die Möglichkeiten, die sichhier darbieten, sind folgende.

Es kannwährenddesLaufesderFinanzperiodeeinAusfall an denveranschlagten
Staatseinnahmensichergeben,der die volle Verwirklichungdes Ausgabenetatsun=
möglich macht. Kann hier weder durch Unterlassungvon Ausgaben abgeholfennoch
die Deckung des Ausfalles auf das nächsteBudget verschobenwerden, so entstehtdie
Notwendigkeit, außerhalb des Budgets Abhilfe zu treffen. Das Gleiche ist der Fall,
wenn während der Finanzperiode außerordentlicheund unvorhergeseheneAusgabensich
ergeben,welchenotwendigund unverschieblichsindund aus denbestehendenStaats=
einkünftennicht gedecktwerden können6.

Für diese beidenFälle trifft die V.U. ' dahin Bestimmung,daß der Bedarf, „den
Ständen zur Bewilligung der erforderlichen außerordentlichenAuflagen vorgelegt
werden“ müsse. Nach dem Wortlaute dieser Bestimmung ist es zweifellos, daß für
den Landtag hier eine Steuerbewilligungspflicht besteht, sobald er die Voraussetzung
der Anwendbarkeit der Bestimmung als gegebenerkennt, und nicht etwa Regierung
und Landtag auf Grund von Titel VII § 12 derV. U. über die Aufnahme einer
Staatsschuld sicheinigen.

Es könnenaberauchwährenddes LaufeseinerFinanzperiodeAnderungendes
vereinbartenBudgets wünschenswerterscheinenoder nicht etatisierteAusgaben gemacht
werden wollen, die nicht außerordentlichund unvorhergesehen,notwendig und un=
verschieblichsind. Die Verfassungsurkundeenthält bezüglichsolcherFälle keine Vor=
schrift. Daß dieselben aber vorkommen,lehrt die Erfahrung, und man wird nicht
behauptenkönnen,daß die Verfassung das einmal vereinbarteBudget als ein noli me
tangere für die ganzeDauer der Finanzperiode habe angesehenwissenwollen.

Sieht man nun in dieser Beziehung auf die seitherigeUbung, so gewahrt man,
daß die in sehrgroßerZahl vorgekommenenBewilligungen außerhalb des Budgets die
Form des Gesetzesan sich tragen, d. h. mit Beirat und Zustimmung des Landtages
erfolgt sinds. Auf den erstenBlick könntedies gegenüberder sorgsamenAbgrenzung
der Gebiete desBeirates und der Zustimmung im Eingange der Finanzgesetzeauffallen.
Man mag auch darüber zweifeln, ob das eingeschlageneVerfahren auf tiefer gehenden
staatsrechtlichenUntersuchungenoderzunächstaufNachahmungdesanderwärtsGebräuch=
lichenund weiterhinauf demFesthaltenamHergebrachtenberuht. Sei dem,wie ihm
wolle, keinesfallskannman auf diesesVerfahrenmit Grund sichberufen,um daraus
eine mittelbare Anerkennungder formellenGesetzesnaturdes ganzenFinanzgesetzesund
des Budgets abzuleiten. Denn diesesVerfahren, mag es nun in einer klaren staats=

5 Die nachträglicheGenehmigungläßt diePrüfung derAusgabendurchdieRechnungskontrolle
unddie Verfflichtung zur Vorlage der Rechnungsnachweisungenunberührt. Vgl. R.R.K. 1912,

BMgloben§ 186 Anm. 46.
..it. VII § 8. Es ist hier von Bedürfnis dieRede. Daß hierunter auchdie Deckungeines

Defizits gehört,ist wohl unbestreitbar. ·
§258 sAVgLIilber diese„Spezialgesetze=die AußerungendesAbg. Frhrn. v. Rotenhan, 2. Aufl.

nm. 9.
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rechtlichenErkenntnis seine Ursache haben oder nicht, ist in der Tat staatsrechtlich
richtig und findet eben in den von uns entwickeltenGrundsätzendes bayerischenBudget=
rechts seinevollkommeneRechtfertigung.

Wir habenals Inhalt diesesBudgetrechtesunter anderemden Satz ermittelt,
daß das vereinbarteBudget durchdenAkt der Steuerbewilligung für die Staatsregierung
bindendwird. Des weiterenhat sichgezeigt,daß dieseGebundenheitauf die Ver=
wendung der Gesamtheit aller Staatseinnahmen sich bezieht, gleichviel, ob sie richtig
und erschöpfendvorgesehenwurden oder nicht. Nur durch wenige verfassungsrechtliche
Ausnahmen wird dieseRegel durchbrochen. Ist nun das vereinbarte Budget in der
geschildertenWeise für die Staatsregierung bindend, so folgt, daß sie dieserGebunden=
heit nur durch die Zustimmung dessenledig werden kann, durch dessenBeschluß die
Gebundenheit entstandenist, also durch die Zustimmung des Landtages. Daraus er=
klärt sich, daß in den hier erörtertenFällen in der Tat der Weg eingeschlagenwerden
muß, den man betretenhat, wenn auch der Erlaß formeller Gesetzestaatsrechtlichhier
sirloenig notwendigist als bei der Ermächtigungzur Eingehungvon Staats=
s enꝛ.

8 189. Verwendung der Erübrigungen. ErübrigungensindjeneÜberschüsse,
welchesich nach Ablauf einer Finanzperiode dadurch ergeben,daß die Staatseinnahmen
von denStaatsausgabennicht vollständigaufgezehrtwurden!. ErübrigungundMehr⸗
einnahme sind keineWechselbegriffe. Die Mehreinnahme kann eine Ursache der Er=
übrigung sein?; aber ebensowohlkann letzterein einer Minderausgabe ihren Grund
haben oder es könnenbeide Ursachenzusammenwirken.

Die Finanzperiodebildet nachbayerischemStaatsrechteein untrennbaresGanzes.
Nach Abschlußdes erstenRechnungsjahreseinerFinanzperiodekönnensichalso rechnerisch
zwar Mehreinnahmen oder Minderausgaben ergeben,niemals aber Erübrigungen im
* des Budgetrechtes?.Erübrigungenkann nur die Finanzperiodeals solche
liefern4.

Hieraus ergibt sichder Satz, daß der rechnungsmäßigeAktivrest eines einzelnen
Jahres keingesetzlichnotwendigesDeckungsmittelfür dieAusgabendernächstenFinanz=
periodeoder für die DeckungaußerordentlicherAusgabenwährendder Finanzperiode
ist. Aber es bestehtandererseitsauch kein verfassungsrechtlichesVerbot, einem solchen
ResteMittel für DeckungderartigerAusgabenzu entnehmen5. UnterUmständenkann
es sofort sichersein, daß jenerRest ganz oder teilweise zur Erübrigung wird. Es ob=
waltet, sofernLandtagund Regierungin dieserAnnahmeeinig sind, keinHindernis,
dementsprechendüberdieMittel zu verfügen5. Aber keinTeil kanndenanderenauf
einen solchenAktivrest verweisen,wenn der andereTeil nicht beistimmt. Das richtige
wird sein, wenn eine derartige Verwendung beabsichtigtwird, die Deckungsmittelvor=
läufig demAktivreste unter demVorbehalte zu entnehmen,später endgültigzu verfügen,
je nachdemsichder Aktivrestin eineErübrigungverwandeltodernicht7.

Erübrigungen entstehenaus laufendenStaatseinnahmen und verlieren als Er=
übrigungennicht dieNatur solcherEinnahmen.Darüber kannkeinZweifel sein,wenn

° S. o. Anm. 1.
(§18911 Wortreicher, aber gerade deswegenweniger genau drückt sich § VII des Verfassungs=
verständnisses aus.

2 Wennund soweitsienämlichnichtdurch Mehrausgabenwiederin Anspruchgenommenwurde.
* Uberdie frühereabweichendeUbung f. 2. Man 259 Anm. 3, ferner Verh. d. K. d. Abg.

1877 Beil. Bd. II Beil. 10, II Nr.1 S. 3 (Bem.## Kap. 3. » ·
4 Val. Verh. d. K. d. Abg. 1883/84St. B. I S. 183ff. (Finanzminister v. Riedel), auch

S. 187 u. § 1 der F.M. B. v. 23. Zuni 1807.
5 Vgl. Abg. Keßler a. a. O.I S. 184.
* Verh. d. R.R.K. 1905/06Prot. I S. 441ff.
7 Val. die Auberung. des Finanzministersv. Riedel, Verh. d. K. d. Abg. 1885,/86

St. B. IV S.6: „Da die XVII. Finanzperiodenochnicht abgelaufenist, so kann über die Er=
übrigungen des Jahres 1884 selbstverständlich,und wie auchdieKammerbereits in früberenFällen
anerkannt hat, zurzeit nochnichtdisponiert werden;dieselbenwären höchstensteilweiseim Bedarfs=
falle zu Vorschüssenfür BestreitungaußerordentlicherStaatsausgaben heranzuziehen."
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man den Zweckder Führung des Staatshaushaltes bedenkt. Dieser Zweck ist die Be=
friedigung desStaatsbedarfes,nichtdieAnsammlungvonGrundstockvermögen.Soweit
ausnahmsweiseletztere,z. B. Bildung einesStaatsschatzes,bezieltwird, muß dies im
Budget durchEinsetzungbesondererMittel hierher zum Ausdruckekommen. Schon aus
diesereinfachenund wohl auchziemlicheinleuchtendenErwägungergibt sichdie Halt=
losigkeit jener Sophismen, mittels derer man seinerzeit versucht hat, für die Ver=
wendung der Erübrigungen die Bestimmungendesdritten Titels der Verfassungsurkunde
als maßgebenddarzutun. Für die Verfügungüberdie Erübrigungenkönnenvielmehr
keineanderenGrundsätzeals jenedes Budgetrechtsentscheidendsein.

Aus der bindendenKraft des vereinbartenBudgets aber ergibt sich, daß die
ErträgnissederStaatseinnahmenvonderRegierungregelmäßignur zudenvereinbarten
Ausgaben benutztwerden können, also soweit sie hierfür nicht in Anspruch genommen
werden, zu weiterer Verfügung in der Staatskasse liegen bleiben müssen. Diese Ge=
bundenheitder Mittel kannnur auf demnämlichenWegegelöstwerden,auf demsie
entstandenist, auf demWegedesBenehmensmit demLandtage. Aber auchbei etwa
nicht vereinbartemBudgetlägedie Sachenicht anders, wennhier, was freilichnicht
wahrscheinlichist, nachAbschlußder FinanzperiodeErübrigungensichergebensollten.
Auch diesemüßtenals laufendeEinnahmendemDiensteder nächstenFinanzperiode
zugute kommen.

UngenauunddaherunterUmständenirreführendist es allerdings, die Erübrigungen
als ohneRechtsgrundoderauchnur als zuviel bezahlteSteuernzu bezeichnen,dieden
Steuerzahlernin der nächstenFinanzperiodegleichsamgutgeschriebenwerdenmüßten.
Abgesehendavon, daß die Abrechnungder Erübrigungen der vorigenPeriode von dem
Steuerbedarfeder nächstenPeriode die wirtschaftlicheWirkung einer solchenGutschrift
durchaus nicht durchweg erzielen würde, kommt in Betracht, daß Steuerpflicht und
Budgetaufstellungrechtlichmiteinandernichtszu tun haben.Wederfür die Steuerzahler
nochauchfür denLandtagfolgtausdemVorhandenseinvonErübrigungeneinecondictio.

Dies hervorzuhebenist nicht überflüssig.Denn § VII des Verfassungsverständnisses
enthält bezüglichder Verwendung der Erübrigungen einen Satz, der, wenn man ihn
nicht näher prüft, leicht zu Mißverständnissenverleitenkann. Das Verfassungs=
verständnislehrt nämlich,daßdieErübrigungen„vonRechtswegen“„zudenDeckungs=
mitteln (Staatseinnahmen)der künftigenPeriode" gehörenund „als solchein das Budget
für diesePeriode nach ihrem vollen Umfange eingestelltwerden“ müssen.

DiesemSatze gegenüberwird man sichvor allem zu erinnernhaben,daß das
Verfassungsverständnis kein Gesetz, sondern eine „Doktrin“ ist, daß also auch der
wiedergegebeneSatz kein Rechtssatz, sondern ein Lehrsatz ist. Es gibt kein für
Regierung und Landtag zwingendesGebot, daß die Erübrigungen unter allen Um=
ständenin das nächsteBudget eingestelltwerdenmüssen;denndie Verfassungweiß
von einem solchenGebote nichts.

In der Tat beruht aber auch das, was das Verfassungsverständnislehrt, nicht
auf dem Gedanken,daß ein solchesGebot vorliege. Wenn man auf die Entstehungs=
geschichtedes Verfassungsverständnissesblickt, zeigt sich vielmehr, daß dasselbe hier,
beeinflußtvon der Streitfrage, aus welcherheraussein§ VII entstandenist, seiner
wirklichenMeinung keinenganzglücklichenAusdruckgegebenhat.

Der Hauptzweckdes §Vll ist, der früherenLehrederRegierung,siekönneüber
die ErübrigungeneinseitignachdenBestimmungendes drittenVerfassungstitelsver=
fügen,die richtigeLehre entgegenzustellen,daß die Regierungüberdie Erübrigungen
nur im Benehmen mit dem Landtage nach den Bestimmungendes Budgetrechtesver=
fügendürfe. Darüber,daß die Erübrigungennur für Staatszweckeverwendetwerden
könnten, war kein Streit. Ebensowenig war ein Anlaß gegeben,eine Entscheidung
dahin zu treffen, daß die Erübrigungen nur für ordentliche oder daß sie auch für
außerordentlicheStaatsausgabenverwendetwerdendürften,oderdieformelleForderung
aufzustellen,daß über die Erübrigungen nur im Budget, nicht auch besondersund
außerhalbdesBudgets verfügt werde. Zu diesenFragen Stellung zu nehmen,hat
das Verfassungsverständnisüberhaupt nicht beabsichtigt.
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Was nun aber den erstenPunkt anlangt, so konntees den Urhebern des Ver=
fassungsverständnissesnicht wohl beifallen, auszusprechen,daß Erübrigungen nur für
den ordentlichenStaatsaufwandverwendetwerdendürften. Denn es wäredies den
Absichten der V.U. geradezuentgegen,welche,wie aus Titel VII §§&8 und 12 erhellt,
voraussetzt, daß Erübrigungen zunächstzur DeckungaußerordentlicherAusgaben oder
zur Tilgung von Schulden verwendetwerden. Auch den finanzpolitischenAnschauungen,
welchendie Kammern zur Zeit des Verfassungsstreitesund des Verfassungsverständnisses
huldigten, würde eine Auffassung nicht entsprechen,nach welcherdie Erübrigungen vor
allem zu Steuerherabsetzungenzu benützenwären. Hat dochder AbgeordneteFreiherr
von Rotenhan damalss ausdrücklichbezeugt,die Stände hätten bei den bisherigen
Steuerbewilligungen geglaubt, mehr auf eine gewisseStetigkeit der Abgaben als auf
den möglichenNachlaß einiger SteuerquotenRücksicht nehmen zu sollen". Nur der
künstlichenErzeugung von Erübrigungen trat der Landtag entgegen.

Noch viel weniger konntees demVerfassungsverständnissebeifallen, die zwingende
Forderung aufzustellen,daß über die Erübrigungen geradeim Budget verfügt werden
müsse. Es stehtnichts im Wege, wie dies zum öfteren schongeschehenist, über die
Verwendung von Erübrigungen in besonderen„Gesetzen“oder im F.G. Bestimmung
zutreffen 10, letzteresum so mehr, als F.G. und Budget zusammenhängen.Das Ver=
fassungsverständnishat die Möglichkeit einer Verfügung im F.G. lediglich deshalb
nicht. ins Auge gefaßt, weil man damals annahm, F.G. würden nicht mehr vorgelegt
werden.

Der hier besprocheneSatz des Verfassungsverständnissesist nach alledem nur in=
sofern wörtlich zutreffend, als die Erübrigungen in das Budget der nächstenFinanz==
periode dann eingestelltwerden müssen,wenn Regierung und Landtag über eine Ver=
wendung der Erübrigungen außerhalb des Budgets sichnichteinigen ##.

§ 190. Vorlage der Rechnungsnachweisungenbeim Landtage. Die
Sicherung des Budgetrechtesbzw. Steuerbewilligungsrechtesdes Landtages erheischt
eineVorkehrungdahin, daß demLandtageGelegenheitgegebenwird, sich von der
ordnungsmäßigen Verwendung der Staatseinnahmen zu überzeugen. Die V.U.1 be=
stimmt: „Den Ständen des Reiches wird bei einer jeden Versammlung eine genaue
Nachweisung über die Verwendung der Staatseinnahmen? vorgelegtwerden.“

* BUgl.2. Aufl. § 252 nachAnm. 59.
?*Val. aus neuererZeit die BemerkungdesFinanzministers v. Riedel. Verh. d.K. d. Abg.

1885/86St. B. IV S. 6: „Nach den Grundsätzeneiner gesundenFinanzpolitik und den Prin=
zipien unsererVerf. wird davon auszugehensein, daß derartigeinäift nur zur Tilgung von
Schulden oder zur Bestreitung von außerordentlichenAusgaben, nicht aber für denregelmäßigen
laufenden Dienst herangezogenwerdensollen.“

10 Verh. d. K. d. Abg. 1885/86St. B. IV S. 194 klagt der Abg. Dr. Daller, daß
„die Uberschüssebei uns in das eigentlicheBudget gar nicht hineingelassenwordenfind“, daß man
mit ihnen im Fin. G. „aufgeräumt hat“. Vgl. auch Verh. d. R.R.st. 1906St. B. I S. 440,

11In der Behandlung der Erübrigungen ist mit der 28. Fin.P. eine wesentlicheAnderung
eingetreten— pgl. hierüber die Erläuterungen z. Etat Nr. 1 für die 28. Fin.P. u. Verh. d. Abg.
1906St. B. VI S. 166ff. SeitdemwerdennämlichErübrigungen, dienachträglich an den aus dem

gan. ordentlichenBudget übertragenenKrediten sichergeben,in demordentlichen Budgetdesnächsten
Fin. P. (Etat Nr. 1) als Einnohme eingestellt. Erübrigungen, die sichan den im sog.außerordent=
lichen Budget enthaltenenKrediten ergeben,werden diesemals neue Deckungsmittelzugeführt:
sofern jedochzur Bestreitung derbelr fferden Ausgaben die Aufnahme eines Staatsanlehens ge=
nehmigt war, werden dieseErübrigungen an den Anlehenskreditengekürzt(§ 23 d. F.M.B.v.
23. Juni 1907). Besondere Vorschriften über die Verwendung von Erübrigungen im Eisenbahnetat
enthält das zeseach erwähnte Ges. v. 13. Aug. 1910 über die Bildung eines Ausgleichs=und
Tilgungsfonds; s.o. § 160 Anm. 32.
(§61901:Tit. VII §810. Vgl. v. Ziegler a. a. O. S. 180f.

2 Dagegen hatder andtag kein verfassungsmäßigesRecht, Rechnungsnachweisungenüber
Anstalten zu fordern,die keine Staatsanstaltensind, sondernnur unter staatlicherAussa. oder
Leitung stehen. Vgl. bKandtagsahsch.v. 1. Juli 1834(G.Bl. S. 5)Abschn.I K Abs. II (Hypotheken=
u. Wechselbank).Dies gilt insbes. auch hinsichtlich der Versicherungskammer.Nach Art. 90
des Ges. v. 3. April 1875(G.V.Bl. S. 169)zahlt die Anstalt an den Staatfür dieFührung ihrer
Verwaltung eine jährliche Summe, die jeweils durch das Fin.G. zu bestimmenist. Über die
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Selbstverständlichist dieseVorschriftnichtwörtlichso zu nehmen,wie sie lautet.
Die Vorlage derRechnungsnachweisungenkannnur insoweiterfolgen,als dieRechnung
einesEtatsjahres bei oder während einerVersammlungdes Landtagesbereitsfestgeftellt
ist. Es wird ferner nichts im Wege stehen,wenn Staatsregierung und Landtag aus
Zweckmäßigkeitsgründen— ausdrücklichoderstillschweigend— sichdahin einigenwollen,
daß die Rechnungsnachweisungenfür die zwei Jahre einer Finanzperiode zusammen
vorgelegtwerdenꝛ.

Der Nachweis muß ein genauer sein, d. h. dem oben angegebenenZweckeder
Vorlage entsprechen. Die Nachweisungenmüssen, wie das Verfassungsverständnis“
sagt, „alle irgendwie realisierten Staatseinnahmen und alle irgendwie aus Staats=
mitteln, namentlich auch in Gemäßheit des Titels VII § 8 der Verfassungsurkunde
als außerordentlichundunvorhersehbaraus ÜberschüssendesbestehendenStaatseinkommens
bestrittenenAusgaben genau und vollständig nachgewiesen(dokumentiert)darlegen“.
Mit denRechnungsnachweisungenfür die Finanzperiode,die sichauchauf die sogenannten
nicht budgetmäßigenStaatsfonds erstrecken,wird dem Landtage seit 1910 ein vom
Obersten Rechnungshof verfaßter „Rechenschaftsbericht“durch das Finanzministerium
mitgeteilt", um dem Landtage die ihm zustehendePrüfung darüber zu erleichtern,ob
dieEinnahmenund Ausgabengenauim Sinne desBudgetsverwirklichtwurden. Der
Finanzministerist für Form und Inhalt der mitgeteiltenBeschlüsseund Feststellungen
desO. R.H. nicht verantwortlich.

Das RechtderKammern,ErläuterungenundAufschlüssevonderStaatsregierung
zu verlangen7, bestehtauch hier vollinhaltlich.

Darüber, was die Kammernmit denvorgelegtenNachweisungenzu tun haben,
äußert sich die Verfassungsurkundenicht. Daß die Kammern, wie es im Verfassungs=
verständnisseheißt, „befugt sind, die NachweisungeneinersorgfältigenPrüfung zu unter=
werfen“,leidetnatürlichkeinenZweifel. Dagegenbleibt dieFrage offen,welcheFolge=
rungendieKammernaus derWahrnehmungzu ziehenberechtigtsind,daß derVollzug
des Budgets in der einenoder der anderenRichtung keinordnungsmäßigergewesen
sei. Die Frage hat hauptsächtlichfür den regelmäßigenFall des vereinbartenBudgets
Bedeutung. Wenigstens erscheintes genügend,sie nur in Beziehung auf diesenFall
eingehendzu erörtern, da die entsprechendeAnwendung der gefundenenErgebnisseauf
den andern Fall keine Schwierigkeitenbietet.

Das Schweigen,welchesdie Verfassungüberdie angegebeneFrage beobachtet,
hat im Laufe der Jahre zu ziemlich tiefgehendenMeinungsverschiedenheiten,sowohl
der Kammern unter sichs, als auch zwischendiesenund der Regierung Anlaß gegeben.

Wenn wir nun unsererseits an die Beantwortung jener Frage herantreten, so
bieten sichuns vor allem folgendegrundsätzlicheErwägungen dar. Da die Verfassung,
in Titel VII § 10 weiter nichts sagt, als daß die RechnungsnachweisungendenKammern
vorzulegenseien, so kann aus dieserBestimmung überhaupt nichts darüber entnommen
werden, welcheFolgen die Kammern aus den Ergebnissenihrer Rechnungsprüfungab=
zuleiten in der Lage sind. Die Kammern haben nur diejenigenBefugnisse, die ihnen

VerwendungdieserSumme ogl. J. Hock a. a. O. III S. 496f.) wird demLandtageNachweisung
vorgelegt. Dagegen hat der Landtag auf dieGeschäftsführungkeinenrechtlichenEinfluß und kann
noch dieserRichtung hin Vorlage von Nachweisungennicht beanspruchen.Vgl. die Erörterungen
Verh. d. K. d. Abg. 1883/86St. B. VI S. 640ff., auchdie verwandtenBetrachtungend. Abg-K.
1895/96St. B. VIII S. 62. Uber den formellenGang s. unten § 192.

* So ist z. B. beim andtage 1887/88verfahren worden, bei dem die Nachweisungenvon
1884u. Bi nicht bber jenevon 1886 in Vorlage gekommensind.

i
5 Alsonicht bloß die etatisierten.
s Oben 8 49. Die ErläuterungenAnd von den Ministern, nichtvomPräsidentendesOberst.

Rech.H.zu geben. Richtig Verh. d. Abg.K.1910St. B. X S. 519, 525.
7 Der Ausdruck „Rechenschaftsbericht“ist sachlichunrichtig. Vgl. § 27 d. M.B. v. 23. Juni

1907; über die Herstellungder Hauptnachweisungund derEinzelnachweisungens.M.B. v. 23. Febr.
1909 E.M.Sl. S. 123)u. unten § 192, Verh. d. K. d. R.RN.1906Beil. 576 S. 922.

Vgl. in dieser Beziehung insbes. 2. Aufl. § 252 Anm. 40 ff. Vgl. auch Abg.K. 1910
Sten. Ber. VI S. 521.
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das geltendeStaatsrecht ausdrücklichzuschreibt,und wenn sie sonachdie Möglichkeit
haben sollen, auf Grund ihrer Rechnungsprüfungirgendwie vorzugehen,so kann nicht
Titel VII § 10 der Verfassung, der hierüber nichts enthält, sondernes könnennur
anderweitigeGesetzesbestimmungendenRechtstitel dafür abgeben. Alle Beweisführungen
also, welche an Titel VII § 10 in der Form anzuknüpfensuchen,daß sie den Zweck
der Bestimmung, die Natur der Sache und dergleichenallerallgemeinsteGesichtspunkte
geltend machen, sind von vorneherein staatsrechtlichvollständig verfehlt?. Aus dem
Schweigendes Titels VII § 10 im Zusammenhaltemit der rechtlichenNatur des
Budgets lassen sich allerdings gewisse,ziemlich sichereErgebnissegewinnen; aber diese
sind von verneinenderArt.

Das Budget ist, auchdann, wenn es mit demLandtagein dem erwähnten Sinne
vereinbart ist, eine innere Angelegenheit der Verwaltung. Es ist ein Wirtschaftsplan
für den Staat, kein die staatlicheTätigkeit mit Wirkung nachAußen objektiv bindendes
Gesetz. Eine Budgetwidrigkeit an sichmag zwar eineVerantwortlichkeit dessen,der sie
verschuldethat, begründen; aber die Frage, ob und welcheWirkungen das, was ge=
schehenist, für den Staat äußert, beantwortetsich nicht nach Budgetrecht.Sind
solcheWirkungen eingetreten,so muß damit, auch vom Landtage, als mit etwas Ge=
gebenemgerechnetwerden. Ob ein Schaden, der etwa für den Staat entstandenist,
diesemwieder gut gemachtwerden kann, das ist eine Frage, auf die das Budgetrecht
gleichfalls keineAntwort gibt. Denn es ist klar, daß, wenn man budgetwidrig ver=
ausgabtes Geld aus der Rechnung streicht, die zur Nachweisung vorgelegt ist, oder
wenn man es beim nächstenBudget in Einnahme stellt, man es dadurchnicht wieder
in die Staatskasseschafft.

Das bayerischeStaatsrechtkenntfernerkeineloi descomptes.Die Staatsregierung
hat demLandtagzwar dieRechnungsnachweisungenvorzulegen,aberfie hat nicht vor
demLandtagRechnungzu legen. Sie bedarfkeinesAbsolutoriumsdurchBeschlußdes
Landtags. Der Landtag ist mit einemWorte nichtRechnungsrevisionsstellehöchster
Instanz,nichtRechnungshof10.Die VorlagederRechnungsnachweisungenbeimLandtag
dient nicht demBedürfnisseder Finanzverwaltung, ihre Rechnungenkontrolliert zu sehen,
sondernlediglichdemZweck,demLandtagseinestaatsrechtlicheStellung in bezugauf
dasMitwirkungsrechtbeiRegelungdesStaatshaushalteszu sichern. Die Vorlage der
Rechnungsnachweisungenan denLandtag bezielt also weiter nichts, als ihm auf Grund
seinerPrüfung zu ermöglichen,diejenigenformellenRechte geltendzu machen,die ihm
zumSchutzeseinermateriellenRechte11überhauptgegebensind.

Wenn nun der Landtag, wie bereits bemerkt,befugtist, die ihm vorgelegtenRech=
nungsnachweisungenzu prüfen, so folgt daraus von selbst,daß es denKammern unbe=
nommenist, das Ergebnis dieserPrüfung beschlußmäßigfestzustellen.Nur kann diese
Feststellungdem vorhin Ausgeführten gemäßniemals die Bedeutung eines Rechnungs=
erkenntnisseshaben. Die Bedeutung der Feststellungkann vielmehr nur innerhalb des=
jenigenBereichs liegen, in welchemhier überhauptdie RechtedesLandtagssichbe=
wegen. Welches aber dieserBereich ist, das wurde soebenumschrieben.

Der Landtag kann hiernach in der ihm beliebigenFassung zum Ausdruckbringen,
daß er durch die Rechnungsnachweisungenbefriedigt oder nicht befriedigt ist. Er kann
die AnerkennungderRechnungenaussprechenoderdieselbenachdieseroderjenerRichtung
hin verweigern;er ist hierin insbesonderenicht an die BeschlüssedesOberstenRechnungs=
hofes gebunden12.

Die Anerkennungder Rechnung hat zwar nicht die Bedeutung einer Entlastung,
aber sie hat immerhinBedeutung. Sie enthält die Erklärung, daß der Landtag bei der

* Vgl. die in der 2. Aufl. § 251 Anm. 3 ff. u. § 252 Anm. 40 ff. erwähntenKammerverh.
von 1831 u. 1837.

10Vgl. die Außerungendes Finanzministers Frhrn. v. Lerchenfeld in der 2. Aufl. § 250
Anm. 30; s.ouchebenda§ 251 Anm. 52ff.

3 rgl. über die Begriffeder materiellen u. formellen Rechtedes Landtages oben § 47
Anm. 33.

12ÜUbereinst.Bericht d. O.N.H. v. 1911 S. 3.
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RechnungsprüfungkeinenAnlaß gefundenoderdochderselbenkeinenAnlaß entnommen
habe,mittels Ausübung seiner formellenRechtedie Verantwortlichkeit der Regierung in
Anspruch zu nehmen.

Die Nichtanerkennungder Rechnungäußertan und für sichkeinerleiWirkung.
Sie enthält nur die Feststellungder Ansichtdes Landtags, daß in dem oderjenemPunkte
etwasnicht in Ordnungsei. Ob aus dieserFeststellungtatsächlicheFolgensichergeben,
das hängt davon ab, ob der Landtag daraus Anlaß nimmt, irgendeinesseinerformellen
Rechtegeltendzu machen. Da nun aber dieseformellenRechte,soweitsiehier anwendbar
sind, sämtlichdemLandtag als solchemzustehen,so ergibt ch daß ihre Geltendmachung
ausgeschlossenist, sobald nur eine der beidenKammerndie Rechnungsanerkennungaus=
gesprochenhat18. 6

Auf die Frage, aus welchenGründen Beanstandungender Rechnungseitens des
Landtags eintreten, und welcheFolgen von demselhendaraus gezogenwerden können,
gibt das Verfassungsverständnis folgendeAntwort, die, wie sich zeigen wird, nicht
durchwegganz zutreffendist. Die Kammern, so sagt das Verfassungsverständnis,sind
befugt, „sofern sie die Überzeugungschöpfen,es seien

a) die Staatseinnahmen nicht vollständig und strenggesetzmäßigverwirklicht oder
b) die in das Budget eingestelltenordentlichenund außerordentlichen,bestimmt

vorherzusehendenStaatsbedürfnissenicht vollständig, nicht entsprechendoder mit Über=
schreitungihrer budgetmäßigenGröße bestrittenoder

W)sonstige,nicht in die Kategorie des außerordentlichen,zur Zeit der Willigung
unvorhersehbarenStaatsbedürfnissesgehörigeAusgaben bewirkt worden,

diesenWahrnehmungenmit allen Gegenmitteln entgegenzutreten,wozu ihre ver=
fassungsmäßigenWilligungs=,Antrags=,Beschwerde=und Anklagerechtesieermächtigen."“

Daß es sichin denFällen, welchean ersterund dritterStelle genanntsind,um
VerletzungendesBudgetrechtshandelt,ist zweifellos15. Dagegenist die an zweiterStelle
gegebeneAufzählung nicht bedenkenfrei. Unbedingt richtig ist nur, daß Budget=
überschreitungen,sofern ihnen nicht einer der bereits erörterten Rechtfertigungsgründe
zur Seiten steht,allemal eineVerletzungdes Budgetrechtsin sichschließen.Dagegenliegt
in der nichtvollständigenodernichtentsprechendenBefriedigungvonStaatsbedürfnissen,
d. h.alsodarin,daßdiebewilligtenMittel nichtaufgebrauchtodernichtzweckmäßigver=
wendet worden sind, niemals eine Verletzungdes Budgetrechts. Es kann unter Um=
ständen mit der geschildertenArt des Budgetvollzugs eine Gesetzesverletzungsich ver=
binden; aber dann ist es diese,nicht eineVerletzung desBudgetrechts,aus welcherdie
ministerielleVerantwortlichkeitgegebenenfallshervorgeht16. Die Schritte, die der Land=
tag etwa deshalb zu tun veranlaßt ist, haben mit dem Budgetrechtnichts zu schaffen.
Denn dasBudgetrechtan sichgebietetdieVerwendungderbewilligtenMittel nicht,und
die Frage, ob die budgetmäßiggescheheneVerwendung der Mittel auch zweckmäßiger=
folgt ist, ist keineFrage desBudgetrechts,sonderndes Ermessensder vollziehendenVer=
waltung17, die staatsrechtlichnicht dem Landtag unterstellt ist.

Was sodann die vom Verfassungsverständnissegenannten„Gegenmittel“ anlangt,
mit denendie Kammern wahrgenommenenBudgetwidrigkeiten sollen „entgegentreten“
können,so ist darüber folgendeszu bemerken.

„Die „verfassungsmäßigenWilligungsrechte“ desLandtags könneneinGegenmittel
im staatsrechtlichenSinne nicht, sondernallenfalls nur mittelbar, im politischenSinne
abgeben16.DerLandtagkannallerdings,soweiter in seinenBeschlüssennichtrechtlichge=

18 Vgl. dagegen die verworrenen Erörterungen in der K. d. Abg. von 1831 in der 2. Aufl.
*251Anm.0 | F3umichtig ferner der Abg. Völk ebenda§ 254 Anm. 32.

iff. .
16 #nl. aber auchzu a oben§ 186 Anm. 5.
16Ministerverantw. Ges. Art. IX. Vgl. oben§ 78.
1 Die Staatsregierung ist nicht verpflichtet, demLandtage z. B. Belege über Einkaufs=

abschlüsse usw. vorzulegen, um die Art des Einkaufs prüfen zu können. Bgl. Verh. d. Abg.K.
1899/1900Beil. 1 Nr.56 S. 772 u.St. B. I S. 955 (Frhr. v. Riedel).

15 A. M. v. Ziegler a. a. O. S. 186 ff. UÜberdie Schwierigkeiten, einen Ersatz geltend
zu machen,ebendaS. 196. "l7 6 *
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bunden ist, seineUnzufriedenheitmit demBudgetvollzugeder Regierung bei der Prüfung
des nächstenBudgets fühlbar machen; er kann, wie man zu sagenpflegt, die Hand fester
auf den Geldbeutellegen. Das mag politisch ein sehrwirksamerDrucksein; aberstaats=
rechtlichhat er mit denErgebnissenderRechnungsprüfungkeinenZusammenhang.Der
Landtag darf dagegenniemals die ausgesprocheneNichtanerkennungvon Rechnungsposten
zu Fiktionen bei der Prüfung des nächstenBudgets benützen19. Er mag allerdings
zweifelloseundeinbringlicheErsatzforderungenin Anschlagsetzen;abererdarf nichtGe=
schehenesals ungeschehenbehandeln,nichtSummenals in derKassebefindlichannehmen,
die tatsächlichnicht da sind2e. Die Budgetberatungist kein Schachspielzwischen
Gegnern,bei welchemder LandtagSchachdemKönig bietendürfte. Nur so viel —
dies ist aber ein rein verneinenderSatz —ist richtig, daß das, was gegenein früheres
Budgetgeschehenund vomLandtagauchnachträglichnichtanerkanntist 21, denLand=
tag beiPrüfung des künftigenBudgets so weit nicht bindet,als er nichtdurchGesetz
gebundenist28.

Dagegen find die übrigen, vom VerfassungsverständnisangegebenenGegenmittel
allerdings solche,derenAnwendung in staatsrechtlichemZusammenhangmit der Wahr=
nehmung von Budgetwidrigkeitenerfolgenkann. Der Landtag kann, je nachderNatur
und Bedeutungder vorgefallenenBudgetwidrigkeiten,Anträge an die Krone stellen,Ver=
fafsungsbeschwerdeneinreichen,Ministeranklageerheben. Ob er irgend etwas dergleichen
tun, und ob er das mildere oder das schärfereMittel gebrauchenwill, liegt in seinem
Ermessen. Denn der Landtag prüft die Rechnungsnachweisungennicht als Rechnungs=
richter, der den schuldigenRechner verurteilen muß, sondern vom Standpunkte der
Wahrung seiner Rechteund der Wahrnehmungder Staatsinteressen. Wo er sich also“
zu sagenhat, daß eineformelleBudgetwidrigkeit nicht aus Mißachtung jenerRechtege=
schehenist, oder daß etwa gar die Regierung im wohlverstandenenStaatsinteresse ihre
Verantwortung aufs Spiel gesetzthat, da wird er mit Fug die Sache als beruhender=
klären. Ja, er kannsich,selbstwo solcheEntschuldigungsgründenicht vorliegen,mit einer
Verwahrung begnügen25.

Auf Grund der vorstehendenDarlegungenkann nun auchdie öfter erörterteFrage
beantwortetwerden,ob die Staatsregierungverpflichtetist, für vorgefalleneBudget=
widrigkeiten „Indemnität“ beim Landtag nachzusuchenoder nur dessennachträgliche
Zustimmung zu erholen?". Die Frage ist, sofernedabei das Gewicht auf eine gewisse
Feierlichkeitder Form gelegtwird, zu verneinen. In Wirklichkeitverhält sich die
Sache folgendermaßen. ·

Sofern die Staatsregierung dem Budget ohne gesetzlichenRechtfertigungsgrund
entgegengehandelthat, bedarf fie allerdings, wenn sie gegendie Anwendung der eben
erörterten Gegenmittel geschütztsein soll, einer Erklärung darüber, daß der Landtag
daraus keinenAnlaß zu weiterenSchritten nehmenwerde, d. h. daß er das Geschehene
anerkenne25. Aber daß dieRegierungum dieseErklärung,sei es in Verbindungmit
der Vorlage der Rechnungsnachweisungen,sei es gesondert,ausdrücklichnachsuche,ist

1° Bgl. diegehrrichtigenBemerkungendesAbg. Culmann (1831),2. Aufl. 8 251 Anm. 28.
20 Irrige Anchauungen in dieserBeziehungfind wiederholtbeim Landtagegeltendgemacht

worden. Vgl. 2. Aufl. " 251 Anm. 7, 8, 24 f.
21 Vgl. 2. Aufl. § 251 Anm. 15ff.
*#Würde also z. B. die Staatsregierung budgetwidrigeine neue Stelle errichtethaben, so

braucht der Landtag die Mittel zu derenForterhaltung nicht zu bewilligen. Er muß aber die
Mittel bewilligen, die erforderlichsind, um die bereits entstandenenVerpflichtungendes Staates
zu erfüllen, 1ct minder dieAusgaben, die aus der Wiederaufhebungder Stelle notwendigsicher=
geben. Vgl. oben § 185 Anm. 30,auchv. Ziegler a. a. O. S. 194—196.

#%Her= darüber 2. Aufl. § 254 Anm. 14, ferner Verh. d. Abg.K. 1906St. B. 1 S. 1058,
1910 St B. X S. 521 (die „Dechargedes Ministers" ist nur vom Standpunktedes Budget=
rechtes aus erteilt — eine nach bayer.RechteunzutreffendeBemerkung, da dieseseine Decharge=
erteilung durchdenLandtag nicht kennt),525. Vgl. auch v. Ziegler a. a. O. S. 196.

Vgl. v. Ziegler a. a. O. S. 206ff, derdie(nichtstetseinwandfreie)Ubung derRegierung,
um „Indemnität“" nachzusuchen,darlegt. Dortselbst auch Hinweis auf die Be onderheitendes
Militäretats (S. 218 ff.)u. die Formen der Erledigung (insbes.S. 22598

15 Bgl. die 1834gewählteForm des Beruhenlassens,2. Aufl. 8 251Anm. 53.
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nichtnötig26.So gutderLandtageinenselbstentdeckten,abervonderRegierungnichtals
gerechtfertigtzugegebenenAnstandauf sichberuhenlassenkann,sogutkannerdies auch
bezüglicheiner Budgetwidrigkeit tun, die von der Regierung von vornherein oder auf
Vorhalt hin einbekanntworden ist. Die Staatsregierung wird es nur regelmäßigklüger
finden, für eine von ihr anerkannteBudgetwidrigkeit die Sicherung gegenSchritte des
Landtags nicht unter der Hand, sondern ausdrücklichnachzusuchen,da der Landtag
leichterzumEntgegenkommengeneigtseinwird, wenner sichdadurchkeinPräjudiz schafft.

Wie für die Erwirkungder „Indemnität“keinebesondereForm erforderlichist, so“
auchnicht für derenErteilung?.

Zweites Hauptstück.
Das Budgetrecht der Finanzverwaltung.

§&191. Vorbereitung und Vollzug des Budgets. ÜberdieVorbereitung
des Budgetentwurfesbestimmtdie Formationsverordnungfür die Ministerien vom
9. Dezember1825 1: „Jedes Ministerium wird in Zukunft die Etats über den er=
forderlichen Aufwand für die seiner Leitung übergebenenDienstzweigeselbstanfertigen
und die hierzu nötigen Materialien durch die ihm unmittelbar untergeordnetenStellen
rechtzeitigvorbereitenlassen.“ Die Etatsentwürfe über die Staatseinnahnen und über
die Verwaltungsausgaben sind in gleicher Weise durch das Staatsministerium der
Finanzen herzustellen. Aus diesenund den von den übrigen Staatsministerien mitge=
teilten Voranschlägen hat das Finanzministerium den Budgetentwurf und die damit
zusammenhängendenGesetzentwürfezu bearbeiten.

Das sog. ordentlicheBudget zerfällt nunmehr in zwei Hauptteile: die Etats
der Einnahmenund die Etats der Staatsausgaben(Staatsaufwandsetat).Die „Ein=

½ Dies gilt namentlich dann, wenn der Landtang0. B. Gesamtbeschluß3. Fin. G. 1908.
A lII2 u. B 1 2)die Regierung „ermächtigt“, über die Budgetansätzeoder die bewilligtenKredite
aus Anlaß besonderer(Verkehrs=)Bedürfnisse — vorbehaltlich nachträglicherGenehmigung des
Landtages— hinauszugehen. Der Vorbehalt kann, wenn anders die „Ermächtigung“ eine staats=
rechtliche Bedeutung habensoll, nur den Sinn haben, daß der Regierung für solche Ausgaben im
Rahmen des Bedürfnissesnicht die Anerkennungversagtwerdendarf. Eine Meinungsverschiedenheit
#an sichnur über die Höhe derselbenergeben. Gegen diesePraxis vgl. u. a. wiederholt R.N.
v. Auer.

*7Ein sehrbegeichnendesBeispiel findet sich Verh. d. K. d. Abg. 1887/88St. B. II
S. 264. (Vgl. auchoben§ 87 Anm. 20.) Über die Weigerungder Staatsregierung, wegenihres
Vorgehens bei der Ausrüstung der Chinaexpeditionum Indemnität nachzusuchen,(materielleRück=
wirkung einer demReichskanzlererteiltenIndemnität) vgl. Verh. d. Abg.K. 1901St.B. 6 S. 474ff.,
501ff. (Graf Crailsheim), hierzu v. Ziegler a. a. O. S. 226 ff. S. auch Verh. d. Abg.K.
1895/96St. B.5 S. 677, Beil. Bd. 7 Nr. 430;Verh. d. Abg.K. 1909/10St. B. X. S. 532.
(§19111Lal.

* Angef.Form. Verordn. § 95. Die schließlicheAbgleichung des gesamtenBudgets kann
kur ain gegenfeiigem Benehmender Ministerien erzielt werden, das Finanzministerium hat keine

ntscheidung.
23 Bgl. imübrigen die mit AllerhöchsterVenehmigungerlasseneDlanntmochung,desFinanz=

ministeriums v. 23. Juni 1907, Weber 35 S. 358ff. l. oben §8185 Anm. 10. Diesehat
die Aufstellung einesordentlichenund eines auferordentlichen.ndgetsangeordnet.Diese Scheidung
ist in der Verf. nicht vorgesehen.Nur das ordentliche“ Budget,das nebenden ordentlichenEin=
nahmendie ordentlichenAusgaben, sowiedie jeweils festzusetzendenBetrage für Tilgung derStaats=
schuld und die Reserveenthält, ist das Budget im Sinne desTit. VII § 4 derVerf. U., das die
Grundlage für die Bewilligung der Steuern bildet. Das außerordentlicheBudget, auf das die
Grundsäßeüberdas Budgetrechtnur hinsichtlichderVerwendungder Einnahmeüberschüßeanwendbar
find, faßt alle nicht regelmäßig wiederkehrendenAusgaben zusammen, die Deckung derselben bilden
aber die verfügbarenEinnahmeüberschüssefrühererFin P. (s. o. § 189) und Staatsanlehen, sowie
refundierliche Vorschüsseaus demstaatlichenGefällsablösungsfonds(s. o. S. 15),also keineSteuern.
Mit dieserZusammenfassungsollendie sog.Kredit=G.u. die besonderenBestimmungenim Fin.G.
oder in besonderenGes.,die über die Erübrigungen verfügten.entfallenu. eine größereUbersichtlich=
keit des Staatsbedarfs erzielt werden. Ausgaben und Einnahmenfür besondereFonds (l. § 159)
werdenauchkünftig nicht im Budget nachgewiesen.Die Einstellung von Anlehensbeträgenin das
sog.außerordentlicheBudget bedarfder Zustimmung des Landtags (Tit VII § 11 d. Verf.U.). Die
letztenbeiden Fin. G. haben die dS= Feststellungder erfolgtenZustimmung unterlassen.—Vgl.auchLandt.ep.1905|6S.68f. 1907/6S.217.
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nahmeetats“enthaltendie Bruttovoranschlägeder Einnahmenund der auf ihre Ge=
winnung erlaufendenAusgabenfür je ein Jahr der Finanzperiode.Der Etat der
Eisenbahnverwaltungwird durchdie Bestimmungendes G. v. 13. August 1910 über
die Bildung einesAusgleichs=undTilgungsfonds auchin formellerBeziehungbeeinflußt“.

Die obenbezeichnetenEntwürfe müssen,ehesiezur Vorlage an denLandtagge=
langen, der Beratung im Staatsrate unterstellt werden5.

Budget und Finanzgesetzwerdendurchdie Genehmigung,bzw. Sanktion des
Königs zur verbindlichenVorschriftfür dieFührungdesStaatshaushalteswährendder
Finanzperiode. Innerhalb der budgetmäßigenGrenzen werdendie Etats der Ministerien
festgesetztund hiernachder Kredit bestimmt,welcherjedemMinisteriumzusteht.Diese
Kredite werdenvom Präsidentendes oberstenRechnungshofesingrossiert.

Jedem Ministerium steht nach der Formationsverordnung? „die unmittelbare
Verfügungüberdie ihm zugewiesenenEtatssummenzu". Zu diesemBehufehat das
Finanzministerium auf Grund des Etats „an die betreffendenKassenden nicht zu über=
schreitendenBetragderEtatssummeneinesjedeneinzelnenMinisteriumsmit Bezeichnung
die Zahlungshauptepochenzu assignieren,diesesaber die Detailrepartition und Anweisung
ohne weitere Dazwischenkunftselbstzu besorgen“. Jeder Minister haftet für die Ein=
haltung des Etats, bei vereinbartemBudget nach Maßgabe der bereits dargestellten
Grundsätzeüber die verbindlicheKraft diesesBudgets, bei nicht vereinbartemBudget
dienftrechtlichunter entsprechenderMaßgabe der Bestimmungender Formationsver=
ordnungs. .

Die näherenVerwaltungsvorschriftenüberdenBudgetvollzugsindfür die Einnahme⸗
etats und für die Staatsaufwandsetatsverschieden.

Was die Finanzverwaltungsetats anlangt?, so findet eineAufstellung besonderer
EinnahmenetatszumVollzugdesBudgetsregelmäßig,weil überflüssig,nichtstatt. Die
Erhebungsbehördensind lediglichangewiesen,für tunlichsteErreichungder Einnahme=
anschlägeSorge zu tragen10.

Die Etats für die Ausgaben auf Erhebung, Verwaltung und Betrieb werdenfür
die Finanzperiode nur einmal ausgefertigt und gelten für jedes ihrer beidenJahre u.
Sie sind die Grundlage der Zahlungsbefugnis und der Ermächtigung zur Zahlungs=
anweisung12. Krediteröffnung und schriftliche Zahlungsanweisung bilden für alle
Amter und Kassen die VoraussetzungenjederZahlungsleistung. Können die Etats beim
Beginn der Finanzperiodenicht ausgegebenwerden,so werdenvorläufigeAnweisungen

1 Vgl. d.Be. d. G. in Beil. 1028C S. 900. Die E.V. liefert hiernachnur mehrjährlich
3 Mill. Mk. in den Einnahmeetatsan dieallgemeineStaatskaffeab,behält ihre sonstigenberschüsse,
gat aber auchalle ihre Ausgaben,insbesondereauch fürRuhegehalte,Verzinsung und Tilgung der

isenbahnschuldin ihrem Etat, nach Bedarf unter Heranziehungdes Ausgleichs=und Tilgungs=
fsonds,selbstaufzubringen. Ein etwaigesMindererträgnis belastethiernach den übrigen Staats=
haushalt nicht mehr. "

5 Vgl. oben§ 69.
*Form.V.Ov.9.Dez.1825§§23Abs.I, 24.
1 Form.V.O.§ 22; val. § 96. S. ferner Landtagsabsch,v. 22. Juli 1819 (G.Bl. S. 31)

Abschn.II B b: „Wir genehmigenden Wunsch, einem jeden Unserer Staatsministerien die zur
BestreitungseinesAmtes erforderlicheSumme unabhängigvon UnsermFinanzministeriumanweisen
und zurDisposition stellenzu lassen,und werdenzur Vollziehung desselbendas Geeigneteanordnen;
föbochsollen alle sich ergebendenUberschüssegenauder Staatskasseberechnetwerden.“

ied 41Form. B.O. 28 Abs. II. Früher war diese Vorschrift in den Finanz=G. ausdrücklich
wiederholt. .

* Maßgebend ist hauptsächlichdie M.E. v. 3. Juni 1868(Weber VII S. 310). S. auch
J. # a. * O. 1 S. 891 ff., auf dessenDarstellungbezüglichder hier übergangenenEinzelheiten
verwiesenwird. . ..

IOZiss.4a.a.O.til-erAhliefekuugvekuhkkichiisseT 5. *
u. A. a. O. Ziff. 2. Das Finanzministerium beschränkt sichdabeiregelmäßigauf die Aus=

fertiung von summari!. Etats für die Regierungsfinanzkammernund die Pntrauifiertey.Stellen
u. Verwaltungen.Die WerteilungdieserEtats auf die einzelnenverrechnendenKassenu. Amterist
nachZiff. 3 den genanntenKreis= u. zentralisiertenStellen überlassen. Val. auchZiff. 11, 12.

„Der Vollzug der Zahlungsleistung selbstaber richtet sichnachdenbe alich es Verfalles
der einzelnenAusgabenbestehendenbesonderenVorschriften.“ Vgl. a. a. O. Zi

v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 9
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zur Bestreitungder laufendenAusgabenerteilt. Diese Zahlungsermächtigungener=
löschenaber mit der Ausgabe des Etats von selbst15.

Die durchdie Etats gewährteErmächtigungzur Zahlungsanweisungund =Leistung
erstrecktsichnur auf einJahr und erlischtdaherebensowie eineetwaigeKrediterweite=
rung ½ mit dem Rechnungsabschlussedes betreffendenJahres.

Zur nachträglichenVerwendung der Erübrigungen des Vorjahrs sowie zu Vor=
griffen auf die Bewilligung desnächstenJahres, soweitdieselbenüberhauptbudgetrechtlich
statthaft sind1, ist die Ermächtigung des Ministeriums notwendig16.

Gleiche Ermächtigung ist erforderlich17:
1. zur Leistungvon Ausgaben,die im Etat nichtvorgesehensind;
2. zur Leistung von Ausgaben, durch welchebei einer Etatsposition die Gesamt=

befugnisüberschrittenwird, diederbetreffendenFinanzkammeroderzentralifiertenStelle
oderVerwaltungerteilt ist; ausgenommenjedochdieAusgaben,die nachdemwirklichen
Anfalle geleistetwerdenmüssen16;

3. regelmäßigzu Ausgaben auf den Bestand der Vorjahre, wofür in denEtats
keine Vorsehung getroffenist ½.

Hinsichtlichdes Vollzuges des StaatsaufwandsetatsgeltennachstehendeVer=
waltungsbestimmungen70. Die Einleitung zur Verwendung der budgetmäßigenMittel
erfolgt in der Regel auf Grund von Spezialetats, welche von den Fachministerien
für denAufwand ihres Geschäftskreisesaufgestelltund vom Finanzministerium mit den
erforderlichenKrediten assigniertwerden?!. Auch dieseEtats gelten für die beiden
Jahre der Finanzperiode?8. In bezugauf die Bedeutung der Spezialetats, die Dauer
der WirksamkeitderKreditassignierungund die NotwendigkeitbesondererErmächtigung
des Finanzministeriums gilt entsprechenddasselbe, wie für die Etats der Finanz==
ausgaben25.

Von der Bestimmung, daß nur Ausgaben geleistet werden dürfen, für deren
Erfüllung in den assigniertenSpezialetats Vorsehunggetroffenist, bestehenAusnahmen.
Für eineReihe vonAusgabennämlich,die nachdemAnfalle bezahltwerdenmüssen?",
werden in den Spezialetats keineBeträge ausgeworfen, sonderndie hierfür erforder=
lichenMittel in Reservebehalten. Diese Ausgabenwerdenim Laufe des Jahres
bezahlt und verrechnet,und die nachträglicheKreditassignierungerfolgt auf Grund von
Aufwandsanzeigen, welche bis längstens Mitte März des nächstenJahres von den
Regierungsfinanzkammernund derZentralstaatskassedemFinanzministeriumeinzusenden
sind25. Eine zweite Gruppe von Ausnahmen bilden eine Mehrzahl von Ausgaben,
welhe nach dem wirklichenAnfalle zu bezahlenund zu verrechnensind, ohnedaß hier=
zu einenachträglicheErmächtigungund Krediteröffnungnotwendigwäre7.

Die bisherige Darstellung hat sich damit beschäftigt,zu zeigen, wie durch Ver=
fügung über die bewilligten Mittel das Budget zum Vollzuge gelangt. Diese Ver=
fügung kommt jedem Staatsministerium für seinen Geschäftskreis zu. Sie ist eine
Amtshandlung, die sichinnerhalb desVerwaltungsbereichesdesbetreffendenMinisteriums
bewegt. Wie sich aber bereits ergebenhat, genügt diese Verfügung für sich allein

13Allg. Instr. über die Pahlungskefuanti 3der k. Kassen u. Amter v. 2 Närs 1814
(Weber IS. 452) S##1, 12, 13; danna. a Ziff. 7. Vgl. auch M.E. v. 5. Febr. 1912
(F.M.Bl. S. ih übetsüie VereinfachungdesKassen=-und Nechnungswesens.

14A. a. fis u. 52, d. M.. v. . Juni .
15Bal. oben 186 Anm.27
*rii:17rdn r 27

A. a. 18Au ezblt a. a. B Win. 8Abs. II
% A. a. r5)s *. menin A

5 S * bdie M. 4. Juni 1868 (Weber VII S. 314). Dazu I. Hock
a. a.

21An 8 l. 3
NV. v. t1 Eist. 1#4 Weber X S. 473) Ziff. 7.

ntschl. v. 4. Juni 1868 Ziff. 2—4. Eine Ausscheidun dersiius aben für das Vorjahr
der un findet jedochhier nicht salt. Vgl. Hock a. a. 79. 15 s '

23 ehitn . Ziff.5 ½Pirtd 1. a 1 22.
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nicht,um den Budgetvollzug zu bewirken. Die Verfügung richtet sich an die Organe
desbetreffendenFachministeriumsals solche.Diese aber habenals solchedas Geld
nichtin Händen, auf welchesdie Verfügung sich bezieht. Die Baarmittel des Staates
befindensichim VerwahrederKassen,die demStaatsministeriumderFinanzenunter=
stelltfind. Der Befehl an die Kassen, Zahlungenzu leisten, ist eine Amtshandlung,
die ausschließlich in den Geschäftsbereichder Finanzverwaltung fällt 27. Soll also
eineVerfügung über budgetmäßigeMittel wirksam werden, so ist nötig, daß eine

lungsanweisung,die der Verfügung entspricht, an eine Kasse erlassenwird. Diese
eisung,zu zahlen, kannunmittelbar odermittelbar lediglichvom Staatsministerium

derFinanzenausgehen28.
Unmittelbare Jahlungsanweisungen erläßt das Finanzministerium nur an die

Zentralstaatskasse. Bezüglichder Zahlungen, die von den übrigenKassenund Amtern
zu leistensind, erteilt das Finanzministerium den Finanzkammern? und Zentralstellen
dieErmächtigung,die ihnenuntergebenenKassenund Amter mit Zahlungsanweisung
zuversehen.Man nennt dies die Krediteröffnung.Die Zahlungsermächtigungwird
entwedermit Hinausgabeder Etats oder durchbesondereEntschließungerteilt,oder
sie ist bei den Ausgaben, die nach Anfall zahlbar sind, bereits allgemein im voraus
gewährt,sei es mit, sei es ohne Vorbehalt nachträglicherGutheißung.

Alle Krediteröffnungen des Finanzministeriums, welcheden Staatsaufwand be=
treffen,bedürfender Ingrossation beimOberstenRechnungshofe30. Letztererhat darüber
zu wachen,daß die Etats und Kredite der Ministerien nicht überschrittenwerden31.

Durch weitereVorschriften,auf welchehier nichtnähereingegangenwird, ist
die Erteilung der Zahlungsanweisungen auf Grund der Krediteröffnung und die
Zahlungsleistunggeregelt. In letztererBeziehungist hervorzuheben,daß die Kassen=
beamtenüber jede geleisteteZahlung sich durch eine vorschriftsmäßigeQuittung des
Empfangsberechtigtenauszuweisenhaben?2.

Eine wichtige, wenn auchnicht in der VerfassungvorgeseheneEinrichtung, welche
demZweckedes Budgetvollzuges dient, ist das Betriebskapital der Zentralstaatskasse
(früherVerlagskapital genannt). Dasselbe ist ein Betriebsfonds, welcher der Staats=
regierungaußer den budgetmäßigenEinnahmen zur Verfügung gestellt ist und als
eisernerBestand von einer Finanzperiode zur anderenübergeht. Das Betriebskapital
istdeswegennotwendig,weil auch der Haushalt des Staates die Erscheinungauf=
weist, daß die Einnahmen mit den Ausgaben nach Fälligkeit und Ergiebigkeit nicht
gleichmäßig zeitlich zusammentreffen33. Es hat nun den Zweck, in den Monaten,
in welchenunvermeidlicheStaatsausgaben zu leisten,die entsprechendenbudgetmäßigen
Einnahmenaber noch nicht verwirklicht sind, die erforderlichenMittel zur Vermeidung
vonZahlungsstockungendarzubieten.Die aus demBetriebskapitalgemachtenVor=
schüssemüssenan dasselbenachMaßgabedesspäterenZuflussesderEinnahmenzurück=
erstattetwerden. Dieses Kapital ist sonach, wenn auch eisernerBestand, doch be=
stimmungsgemäßnicht stets bar in den Kassen vorhanden. Sovweit es aber jeweils
nichtbar vorhanden ist, muß es in den Quittungsbelegen jener Ausgaben auffindbar

*Form. V.O. v. 9. Dez. 1825 58 89, 96.
„s Über die Hauptfinanzbuchhaltungdes Finanzministeriums J. Hock a. a. O. 1 S. 91f.
? ber Lere 17. * d 8 To0. ua v. 9. Dez. 1825 § 24.

V.O.über das Finanzrechnungswesenv. 11. Jan. 1826 § 50. ·
*: Vgl. im übrigen J. Hock a. a. O. 1 S. 406ff., 414ff.; dann über Vorschußleistungen

u. à conto-Zahlungen 421ff. Hierzu die in Anm. 13bet F M.E. v. 5. Febr. 1912 §§ 1—6.
Vgl. die Begründung eines Gesetzentwurfesüber dieVerstärkung des Verlagskapitals,

Verh. d. K. d. Abg. 1877/81Beil. Bd. 1V S. 265. Vgl. auch die Rede des Finanzministers
v. Riedel ebendaSt. B. III S. 69 ff. Daneben bestehtnoch ein besondererBetriebsfonds der
Eisenbahn=und Postverwaltung. Über denAusgleichsfondsder Eisenbahnverwaltungs. o.

Vgl. das Mißverständnis des Abg. Dr.Diendorfer u. die fitlärung des Staats=
ministersv. Riedel Verh. d. K. d. Abg. 1877/81St. B. III S. 231f. Überdie Entwicklungd.
V.K. f. 2. Aufl. II S. 614, dasselbebeträgtju eit 80Mill. Mk., wozudiedurchSchatzanweisungen
(. o. S. 21) beschafftenBeträge kommen. # eil. 404 d. Verh. d. Abg.K. 1912.

9*
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Dem nämlichenZweckewie das Betriebskapitaldient die Aufnahmeeiner
schwebendenSchuld durch Ausgabe verzinslicher Schatzanweisungen350. Hierzu wurde
derFinanzministerzumerstenMale durchdas obenerwähnteGesetzvom 19. Februar 1879,
dann durch die folgendenFinanzgesetze,endlich durch das Gesetzvom 15. März 1904
(G.V. Bl. S. 59) dauernd ermächtigt.

* 192. Rechnungsablage und Rechnungsaufnahme. Die Ordnung des
Staatshaushaltes fordert eine beständigeAufsicht über die Vereinnahmung und
Verwendung der Staatsmittel. Der verwickelteMechanismus, welcher dem staatlichen
Rechnungswesenunvermeidlicheigenist, machtes notwendig,sowohlfür die Stellung als
für die Prüfung der Rechnungen(Rechnungsablageund Rechnungsaufnahme)bestimmte
Grundsätze aufzustellen(„Komptabilität“) und die letztereAufgabe von der allgemeinen
Dienstesaufsichtgetrennt zu halten, teilweise sogarbesonderenBehördenzu überweisen1.
Das Rechnungswesenist von der Kassenverwaltungzu unterscheiden.Die letzterehat
es nur mit der Vereinnahmung, Verwahrung und Auszahlung der Staatsgelder zu
tun. Das Rechnungswesenentstehtdurch die Verwaltung des Staatsvermögens und
durch die Verfügung über die Staatsmittel. Jede Behörde, welche Staatsvermögen
verwaltet, hat die Pflicht der Rechnungsablage.

Die grundlegendenBestimmungen über das Rechnungswesensind in der Ver=
ordnung vom 11. Januar 18262 enthalten, welche durch die königlich genehmigten
Ministerialbekanntmachungenvom 23. Dezember18683 und 23. Juni 19074“,sowie
durchdie M.B. vom 23.Februar! 1909und5. Februar19125 mehrfacheErgänzungen
und Anderungenerfahrenhat . Im folgendensoll nur der wesentlicheInhalt dieser
Vorschriften wiedergegebenwerden. Die untergeordnetenEinzelheiten des Geschäfts=
ganges haben wohl in einem Handbuche der Finanzverwaltung, nicht aber in einer
staatsrechtlichenDarstellung ihren Platz.

Sämtliche Finanzrechnungen, die in der Regel für das Kalenderjahr gestellt
werden, müssenauf das Budget der Finanzperiode gestütztund dem Baue desselben
nachgebildetwerden r. In allen Staatsrechnungenmüssendie Kosten der Verwaltung
der Staatseinkünfte vom eigentlichenStaatsaufwande ausgeschiedenund gesondert
vorgetragen werden (Finanzverwaltungsrechnung,Staatsausgabenrechnung). Eigene
Rechnungen werden über den Staatsaufwand für die Schuldenverwaltunggeführt 10.
Die Rechnungensind entwederGeldrechnungenoderMaterialrechnungen. Der Rechner
hat den Nachweis der sachlichenRichtigkeit seiner Rechnung zu erbringen. Dies ge=
schiehtdurch Beifügung derRechnungsbelege11

Die Rechnungenüber die im BudgetveranschlagtenStaatseinnahmenund=Aus=
gaben sindfolgende 12.

1. Die Staatsfondsrechnungender allgemeinenRentämter, der besonderenAmter
und Verwaltungen und der Kreiskassen, welch letztereRechnungen teils selbständige
Verrechnungen, teils die übertragenenRechnungsergebnisseaus den zuvor genannten

35 Oben § 160 Anm. 4.
(5192)1 Das Hofrechnungswesenist keineStaatsangelegenheit,sonderneinePrivatangelegenheitdes

önigs. (Vgl. oben§ 17) Die V.O. v. 17. April 1853 (R.Bl. S. 625) hat daher unter Auf=
hebung der Bestimmung in § 100 der V.O. v. 11. Jan. 1826 eine besonoereHofrechnungsstelle
errichtet, jedoch einige Zuständigkeitengleichwohl den #telichen Rechnungsrevisionsstellenzu=
gewiesen. Vgl. die Angaben bei J. Hock a. a. O. 1 S.

li Finanzrechnungswesenfür das Kgr. betr. W* S. 169). Vgl. 2. Aufl. § 262
nm.

N.Ul. S. 2537. 4S. o. §191 Anm. 3.
.M. Bl. 1909 S. 123, 1912 S. 11, vgl. 1911 S. 37.

Vgl. außerdem Weber V S. 157.
7: M Hereser#nbe Ausnahme der F über die im Budget nicht enthaltenen

Staatsfonds (oben S. 21), worüber § 22 Ziff. 3 V d. M. B. v. 23. Juni 1907. Über sog. Ge=
heimfonds vgl. u. a. dand Rep. köögdo- S. 135.

9*dy5 "a 1—3,F.M. Bl. Tut 1907 8§ 18, 22 u. v. 23. Febr. 1909 nebst Anlagen.
* 5

11S. darüberJ. Hock a. a. I cMög
12Vgl. hierherJ. Hock a. a Glock a. a. O. S. 382ff.
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Rechnungenenthalten. Hieran schließensichdie Kreisfinanzrechnungender Regierungen,
Kammern der Finanzen, welcheRechnungendie übertragenenRechnungsergebnissealler
voraufgeführtenRechnungen umfassen. Auf Grund der Kreisfinanzrechnungenfertigt
der obersteRechnungshofeine Hauptfinanzrechnung.

2. Die Rechnungender zentralisiertenStellen und Kassen.
3. Die Staatsfondsrechnung der Zentralstaatskasse, welche teils selbständige

Verrechnungen,teils die übertragenenRechnungsergebnissesämtlicher vorher genannter
Rechnungen in sich begreift und außerdem die Verwendung des Berriebskapitales
(durchlaufenderPosten) dartut.

Das GesamtergebnisderStaatsfondsrechnungderZentralstaatskassewird in einer
Hauptnachweisungausgewiesen.

Die Finanzrechnungender äußerenAmter und Verwaltungen müssenlängstens
innerhalb dreier Monate nachAblauf des Rechnungsjahresabgeschlossenund mit allen
Belegenund Erfordernissenzur Rechnungsprüfungeingeschicktsein18.

Bei jederRechnung, welchemit einemAktivreste abschließt,muß entwedersofort
mit der Vorlage oder in längstensacht Tagen nach dem Rechnungstermineder Nach=

weisderbrut. werden, daß der Aktiorest an die unmittelbar vorgesetzteKasseabgeliefert
worden ist“.

Die erste Rechnungsprüfung („primitive Revision“) und die Bescheidungder
Finanzrechnungenin ersterInstanz stehtdenKreisregierungenund jenenZentralstellen
zu, unter deren Leitung und Aufsicht („Kuratel“) die rechnunglegendenKassen und
Amter stehen. Für eine Mehrzahl von Verwaltungen und Kassen½ ist jedoch eine
besondereerste Rechnungsinstanz,die Rechnungskammer,errichtet16. Die Rechnungs=

kammer bestehtaus einem Direktor als Vorstand und dem erforderlichenPersonale
an Nebenbeamtenund sonstigenBediensteten. Der Geschäftsgang ist bureaumäßig;
nur die End=(Definitiv=HBeschlüssemüssenkollegial gefaßt werden. Die Rechnungs=
kammer ist dem OberstenRechnungshofeund den Staatsministerien, dienstaufsichtlich
dem Staatsministerium der Finanzen untergeordnet7.

Die lberprüfung der Rechnungen(„Superrevision") kommt dem Obersten
Rechnungshofezu, der zugleichdie zweite und letzteRechnungsinstanzbildet8. Der
ObersteRechnungshofbestehtaus einemPräsidenten und der erforderlichenAnzahl von
Räten und sonstigenBeamten und Bediensteten. Seine Verfassung ist kollegial. Der
ObersteRechnungshofist in seinenEntscheidungenvom Staatsministerium der Finanzen
unabhängig18. Er unterstehtderOberaufsichtdiesesMinisteriumsnur in dernämlichen
Weisewie das ObersteLandesgerichtdemStaatsministeriumder Justiz20.

Die beidenRechnungsinstanzenhaben„nachdenGesetzenderKomptabilitätüber
die üähriich abzulegendenRechnungenunabhängig von dem Ministerium der Finanzen
zu erkennen“21.

1#M. B. von 1868Ziff. 1; V.O. v. 1826 § 6. Vgl. J. Hock a. a. O. 1 S. 457.
1. V.O. & 7. Bgl. J. Hock a. a. O. 1 S. 470f.
1 Aufgeführt bei J. Hock a. a. O. 1 S. 193f.
½V.O. 85 8—10.
I1 V. O. 8§§34—45.
18 V.O. S§ , 11.
1 S. schonLandtegsabschv. 22. Juli 1819(G.Bl. S. 31)Abschn.IICg# Vgl. auchRepert.

überdie Landtazsverh 1822S. 179f., 1825 S. 282 ff. u. Landtagsabsch.v. 11.Sept. 1825(G.Bl.
S. 9)Abschn.III Ziff. 7. Über die zeitweilig abweichendePraxis u. die nunmehrigeFeststellun
derausschließlichenZuständigteit desO.R H. in Rechnungssachenf. Verh. d. Abg.K. 1906St. B. V
S. 168,Beil. Nr.407 u. 502, ferner K. d. R.R. Beil. 576 u. St. B. S. 471, dazu dieM. C, v.
4. Okt. 1906 Nr. 12466 (Verh. d. Abg.K. 1910 St.B. X S. 520) u. erster„Rechenschaftsbericht“
in Beil. 120 d. Verh. d. Abg. ebendaS. 4ff. sowieunten Anm. 20.

2%V.O. 8§ 46—70, ferner Art. 184 d. B.G. v. 15. Aug. 1908. Vgl. J. Hock a. a. O. 1
S. 96ff. Widenmayer im Finanzarchiv Jahrg. VII (1890)Bd. 1 S. 142ff. — Wünschenach

Fegicher Re elung. der Stellung des O. R.H.'# sindAüher verschiedentlichlaut geworden.Vgl.
erüber2. Aufl. S. 617 Anm. 18. Die letzten Verh.hierüber f. Verh. d. Abg.K. 1910 St.

B. X S. 318 E # auchoben§ 190.

Google



134 Das Budgetrecht.Das BudgetrechtderFinanzverwaltung. * 192

Die Rechnungsprüfungist sowohleineformelle als einematerielle. Die Rechnungs=
aufnahme bewegt sich jedoch auch in materieller Beziehung lediglich im Gebiete des
Finanzrechtes22.

Das Rechnungsprüfungsverfahrengreift nacheinerRichtunghin überdie sach=
lichen Grenzen hinaus, welche ihm eigentlichseiner Bezeichnungnach gestecktzu sein
scheinen.Die Rechnungsprüfungnach demstrengenWortsinnehättesichnur darauf
zu erstrecken,ob der Rechner alles, was er wirklich eingenommenhat, wirklich ver=
rechnetund alles, was er ausgablich verrechnethat, wirklich ausgegebenhat. In der
Tat aber beziehtsich das Rechnungsprüfungsverfahrenauchdarauf, ob der Rechner
pflichtmäßig alles eingenommenhat, was er sollte, und nichts ausgegebenhat, was er
nicht sollte. Das Rechnungsprüfungsverfahrenkann daher aus Gründen der ersteren
wie der letzterenArt zur FeststellungeinerRechnungsschulddes Rechnersführen'e.

Das Rechnungsaufnahmeverfahrenist folgendes?". Die ersteRechnungsprüfung
ist durch das Rechnungskommissariatder Stelle vorzunehmen,welcher die Bescheidung
der Rechnung zusteht25. Das Ergebnis der Prüfung ist in einem Bedenkenprotokolle
zusammenzufassen,das der Durchsichtund Feststellungdurch den Referenten und den
Vorstand der bescheidendenStelle unterliegt#6. Alsdann wird das Protokoll „von
Revisionswegen“demRechnerzurBeantwortunginnerhalbeinerunerstrecklichenFrist
zugesendet7. Nach eingekommenerAntwort wird vom Rechnungskommissariatedas
Rechnungserkenntnisentworfen. Der Entwurf ist vom Referenten und Vorstande der
Stelle (bzw. vom Direktor der Regierungsfinanzkammer)zu prüfen und hiernachvor=
läufig zu genehmigen,dann aber bis zur Überprüfung der Rechnung zurückzulegenss.

Diese Überprüfung geschiehtdurch Räte des Obersten Rechnungshofes, welche
vom Könige29 jährlich an die Kreisregierungen,die Zentralstellen und die Rechnungs
kammerabgeordnetwerden30. Jeder Abrechnungskommissärhat überdenVollzug seines
Auftragesein Abrechnungsbuchund ein Vormerkungsbuchüberdie wahrgenommenen
Verwaltungsgebrechenzu führen31. Dem Abrechnungskommissärist der gesamtezur
VornahmeseinesGeschäfteserforderlicheStoff nebstden Entwürfender Rechnungs=
erkenntnissevorzulegen. Der Kommissär macht hiernach seine Erinnerungen („Super=
revisionserinnerungen“),welchevon der Abrechnungsstelle,bzw.derenReferentenals=
bald zu beantwortensinds.

Hieran reiht sichdas RechnungserkenntnisersterInstanz. Dasselbewird vonder
zuständigenStelle auf Grund kollegialerBeratung erlassen. Der Abrechnungskommissär
wohntder Verhandlung als Staatsanwalt 38 bei und stellt den Schlußantrag"“.

23M.E. v. 2. Jan. 1860 (Weber V S. 157) Ziss. 1 Abs. II: „Die Aufnahme von Ver=
waltun Seegenständenin das Rechnungsrevisionsprot.u. in die Beschlüsseist zu vermeiden; im
Falle sich beiRevision der RechnungenVeranlassungenzu administrativen Bemerkungenu. Be=
anstandungenergeben,so sind hierüber besondereErinnerungen von seitender Revifion zu fertigen,
solchean das einschlägige achreferatabzugebenu. im Administrativwegeauszutragen.“ M.C. v.
27. April 1873 (Weber S. 752) Ziff.11: „Die Aufnahme von Verwaltungsgegenständenin
den Rechnungsprozeß u. Rechnungsbescheid ist zu unterlassen.“ Superrevisionserinnerungen in

reinen Verwaltungesachen, mB. Vorschläge über Verbesserungen oder Beanstandungen der Höhe
einerAusgabesind demFin. Min.vorzulegen.Sie könnennichtGegenstanddesdemLandtag zugehenden
Ucchenschaftsberichtessein, da diesemkein so weit reichendesRecht der Kontrolle über die Ver=
wa tung zusteht. Vgl. § 55 d. V.O. v. 1826 u. § 27. d. F.M. B. v. 23.,Duni 1907. *“

à Vgl. die Ausführungenvon W. Krais, Bl. 33 S. 180ff. Üüberdie Zuständigkeits=
frage oben§ 86. S. auchW. Burkhard, Finanzentsch.S. 3, 13, 16, 27, 65, 112.

* Vgl. J. Hocka. a. O. I S. 472ff. *5 V.O. § 15.
26V.O. § 14,16.

½* t . 17. Die Vorlage der 2. Rechnung ist aufgehobendurch Ziff. 8 der M.B. v.
). Fe r. ·

. WV.O.§19·BeiderGeneraldirektiondeerlleundbeiderBerkehrsverwaltungerfolgt
dieBescheidsausfertigungsofort,V. O. 8 38 und Ziff. 9 der M.E. v. 23. Dez. 1868.

25Auf Antrag desPräfidenten bdesO. R. 8 u. Vortrag des Finanzministers.
20 BV.O. ð 48. à1V. O. 88 55, 56.
s2 V.O. § 20, M.E. v. 2. Jan. 1860 Ziff. 11. 38 V.O. § 48.

V.O. 8§21—23, M.E. v. 28. Febr. 1832(Weber V S. 160 Anm. 5), v. 2. Jan. 1860
Ziff. 3. PersönlichesErscheinendes Rechnersbei der Verhandlung ist regelmäßigwedernotwendig
nochzulässig. Vgl. auch§ 33.
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Das RechnungserkenntnisersterInstanz ist dem Rechner gegenEmpfangs=
bestätigungzuzustellen35. Das Erkenntnis kann sowohl vom Rechner als vom Ab=
rechnungskommissär36 durch Beschwerdean denOberstenRechnungshofangefochten
werden. Der Abrechnungskommissärhat seineBeschwerdesofort nach Erlaß des Er=
kenntnissesin der Sitzung selbstanzumelden. Die Beschwerdepunktesind alsdann dem
Rechner in der Ausfertigung des Erkenntnissesbekanntzu geben37. Der Rechner hat
seineBeschwerde, falls er in der Sitzung anwesendist, gleichfalls sofort, sonst inner=
halb acht Tagen nachZustellung des Erkenntnissesanzumelden35. Für die Ausführung
derBeschwerdeist eineFrist von sechsWochen gegeben,die gleichfalls von Zustellung
desErkenntnissesan läuft 35. Die Beschwerdenhaben keine aufschiebendeWirkung 10.

Der ObersteRechnungshofentscheidetüberdie erhobenenBeschwerdenin zweiter
und letzter Instanz nach kollegialer Beratung auf Vortrag eines Berichterstatters#41.
Mit dem Rechnungserkenntnissezweiter Instanz oder, wenn keine Beschwerdeerhoben
wurde, mit Rechtskraft des Rechnungserkenntnisseserster Instanz ist der Rechnungs=
prozeßbeendet.

Die Festsetzungder Rechnungender äußerenAmter geschieht,solangenochnicht
dieRechnungensämtlicherAmter eingekommensind,auf Grund derRechnungserkennt=
nisseerster Instanz"“; falls aber diese sämtlichenRechnungenvorliegen, und die Ent=
würfe der Rechnungserkenntnissegefertigtsind, im abgekürztenVerfahrenauf Grund
dieserEntwürfe "5.

NachMaßgabedieserFestsetzungerfolgtdieEinweisungdesRechnungsergebnisses
beiderKasse,welchedemRechnervorgesetztist. Mit dieserhat derRechnerschleunig
„vollkommeneRichtigkeit“zu „pflegen““, wenngegenüberder vorläufigenAbrechnung
eine Zifferänderung eingetreten ist. Alsdann erhält er das Absolutorium. Das
Absolutorium ist die Bescheinigung,welchedem Rechner darüber ausgestelltwird, daß
er seinenVerpflichtungenals solchergenügthat. Mit demAbsolutoriumkönnensich
besondereVorbehalte („Reservate“) verbinden; allgemeine Vorbehalte sind die des
Rechnungsfehlers,der Auslassungenund der vorsätzlichenBeschädigungdes Arars .

Nach Einweisung der Rechnungsergebnisseder äußerenAmter sind alsbald die
Rechnungender vorgesetztenKassenentsprechendden bereits dargelegtenBestimmungen
abzuschließen,der Prüfung zu unterstellenund zu bescheiden.

Auf Grund der entworfenenRechnungserkenntnisseerster Instanz sind die Rech=
nungsergebnissesofortderZentralstaatskassebzw.derStaatsschuldenverwaltungbekannt
zu geben“.

Nachdemdie RechnungsergebnissesämtlicherRechnungssteller— äußerstenFalles
bis zum 1. Juli, bzw. 1. August jedenJahres — zur Kenntnisder Zentralstaats=
kassegelangtsind,hat letztereihre inzwischenvorbereiteteRechnungsofortabzuschließen
und bis zum 8. August der Rechnungskammervorzulegen"7.

Die Rechnungskammerhat nach Maßgabe der allgemeinenBestimmungendie
Prüfung undBescheidungdieserRechnungzu betätigen,unabbrüchigdessenabersofort
auf Grund der lediglich rechnerischgeprüften Rechnung die Zusammenstellungüber
Einnahmen und Ausgaben der Zentralstaatskassebis längstens 15. AugustdemObersten

5 VB.O.8 24.
76 2 auch „einem dritten Beteiligten“ ein Beschwerderechtzukommenfolle (Hock

u. a. l* 1 S. 479), ist nicht erfindlich. Denn für einen dritten ist der Rechnungsprozeßeine res
inter aliosacta.

u V.O.3823,24. a28B.O.8 23,M.E.v.28.Febr.1832Ziff.II.
„ V. 523,M.E.v.2.Jan.1860Ziff.6.
4 V.O.E 32.
41 Welchernicht der Abrechunfskommisserbein darf. V.O. 8 57.
“ V.O.F 25. 6M.B. v.23. Dez.1868Ziff.3.
4 V.O. 8§ 26, 29; J. Hock a. a. O. I S. 476 Anm. 10. M.B. v. 5. Febr. 1912 Ziff. 12.
7 Vgl. V.O.9 27,28. M. B. v. 5. Febr.1912Ziff. 13. 4 ·

M. B. v. 23.Dez. 1868 Ziff. 4, 9. Die Kreisfinanzrechnungist unmittelbar nach dem
Entw. desRechnungserk.ersterInstanz zur Kreiskassenrechnungabzuschließen.Ebenda Ziff. 5, 6. —
Vgl. auchRit= 7 bezüglichder Staatsschuldenverwaltung.

* M. B.v. 23. Dez. 1868 Ziff. 10.
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Rechnungshofein Vorlage zu bringen. Die für die Generalfinanzrechnungweiter er=
forderlichen Übersichtenund Zusammenstellungenmüssenvon der Rechnungskammer
schonvorherdemOberstenRechnungshofegeliefertsein“.

Auf Grund der hiernacherhaltenenNachweisungen'“stellt der ObersteRechnungs=
hof die GeneralfinanzrechnungdesKönigreichesher, die bis längstens1. September
dem Staatsministerium der Finanzen vorzulegenist5°.

Die Berichterstattungder Abrechnungskommissäreüber denVollzug der Rechnungs=
aufnahmegeschiehtgetrennt von der eben geschildertenRechnungsstellung. Der Bericht
des Abrechnungskommissärsist noch vor dessenAbgange von der Abrechnungsstellean
den OberstenRechnungshofzu erstatten5!1. Die Bücher, die der Abrechnungskommissär
zu führen hat, sind dem Berichte beizufügen52.

Die kollegialeBeschlußfassungdes OberstenRechnungshofesüber die Vorlagen
der Abrechnungskommissärewird mit der Bescheidungder etwa gegendie Rechnungs=
erkenntnisseerster Instanz erhobenenBeschwerdenverbunden.

Die Bescheidungder Berichte der Abrechnungskommissäredurch den Obersten
Rechnungshoferstrecktsichnur auf die Rechnungszifferund die Einhaltungund An=
wendungdes Rechnungsschemas(die Komptabilität), wogegenüberwahrgenommene
Verwaltungsgebrechendas Staatsministeriumder Finanzen zu befindenhat, demdie
Abrechnungsverhandlungenvorzulegensind5s.

Drittes Hauptstück.
*193. Reichsbudget und Staatsbudget. Neben seinembesonderenHaus=

halte hat Bayern einenHaushalt mit den übrigenBundesstaatendes Reichsgemein=
schaftlich, den Reichshaushalt. In den Grundsätzen,welche hinsichtlichder Führung
diesesHaushaltes maßgeben,kommtdie Bundesnatur desReichs am klarstenzum Vor=
schein. Die Rechtsvorstellungder juristischenPerson, welchebeim vermögensrechtlichen
Verkehr des Reichs zur Anwendung gelangt, verschwindetim Innern seinesHaushaltes
völlig und die staatsrechtlicheWirklichkeitmachtsichgeltend1.

Jener Grundsatz der Gesellschaftswirtschaftfindet nach verschiedenenRichtungen
hin einensehrbezeichnendenAusdruck. Einmal dadurch,daß nicht alle Einnahmen und
nicht alle Ausgaben sämtlichenBundesmitgliedern gemeinsamoder nach gleichemVer=
hältnis gemeinsamsind. Sodann dadurch, daß, soweit die gemeinschaftlichenAus=
gaben durch die gemeinschaftlichenEinnahmen nicht gedecktsind, der Ausfall durch
Mitgliederbeiträge aufzubringen ist2. Endlich dadurch,daß, wie bereitsgezeigtwurdes,
gewissegemeinschaftlicheEinnahmen zur Verteilung an die Bundesglieder gelangen.

Bezüglich der Einnahmen, welcheaus der Führung einer Verwaltung durch das
Reich oder auf Rechnungdes Reiches anfallen, gilt der Grundsatz, daß sie nur jenen
Staaten gemeinsamsind, auf welchedie Verwaltungs= oderRechnungsgemeinschaftsich
erstreckt. Es ergibt sich also eine AbsonderungBayerns vornehmlichhinsichtlichder
Einnahmen der Post=und Telegraphenverwaltungund der Heeresverwaltung.

In bezugauf die Ausgaben ist der entsprechendeGrundsatz maßgebend. Die
Ausgabengemeinschaftbestehtso weit nicht, als eine rechtlicheGemeinschaftder Zwecke,

“8 A. a. O. Ziff.11.
1° A. a. O. zü 13 Abs. I, wodurch§ 58 der V.O. geändertist. Die Stellung derGeneral=

sinanzrichnung geht also nunmehr der Superrevision, bzw. Revision voraus, worüber a. a. O.
Ziff.

50B.O. §S§859—61, Bek. von 1868 Ziff. 1, wodurch4 53 der V.O. geändertist. Die in
der V.O. vorgeseheneTeilnahme der Kronanwälte u. anderer Vertreterdes Finanzministeriums an
den Verh. desO. R.H.'s kommtnicht mehr vor.

51M. E. v. 2. Jan. 1860 Ziff. 11. 52 V.O. § 56.
55 V.O. Is 55, 57; Form. V.O. v. 9. Dez. 1825 § 94. Dgl. auchVerh. d. K. d. Abg.

1889/90St. B. S. 55ff. u. oben Anm. 22.
18 Auch P. Laband, Staatsrecht,4. Aufl., IV S. 375 ff.,erkenntdies an, wenn er es auch
(von seinemStandpunkte)aus als eine Unebenheitin der Reichsverf.anfieht.

NächsrersAr. 70 in der Fassung d. R.G. v. 14. Mai 1904 (N.G.Bl. S. 169).
Oben .
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für welchedieAusgabenerwachsen,nicht vorliegt". In besondersbezeichnenderWeise
tritt dies bei denAusgaben für die Verzinsung und gegebenenfallsTilgung der Reichs=
schulden zutage. Hinsichtlich der privatrechtlichen Haftungfür die Schulden ist die
privatrechtlicheRechtsvorstellungdesReichesals juristischerPerson entscheidend.Das
Reich und nur das Reich ist Schuldner. HinsichtlichderAufbringungdes Aufwandes
für die Reichsschuldendagegenentscheidetdie staatsrechtlicheWirklichkeit. Für Anleihen,
die zu Zweckenaufgenommensind, welchenicht allen Staaten bundesmäßiggemeinsam
sind, habendiejenigenStaaten nicht mit aufzukommen,auf welchedie Gemeinschaftsich
nicht erstreckt.

Hinsichtlich des Reichsbudgetsbestimmtdie Reichsverfassung folgendes: „Alle
EinnahmenundAusgabendesReichsmüssenfür jedesJahr veranschlagtund auf den
Reichshaushaltsetat gebrachtwerden. Letztererwird vor Beginn des Etatsjahres
durch ein Gesetzfestgestellt.“Dieses Gesetzist Gesetznur im formellenSinne desWorts.
Das Etatsjahr des Reichesbeginntnunmehram 1. April 7.

„Die gemeinschaftlichenAusgabenwerdenin der Regel auf ein Jahr bewilligt,
könnenjedochin besonderenFällen auchfür einelängereDauer bewilligt werden.“5

Zur Bestreitung der gemeinschaftlichenAusgaben dienen zunächstdie aus den
Zöllen und gemeinsamenSteuern, aus dem Eisenbahn=, Post=und Telegraphenwesen
sowie aus den übrigen Verwaltungszweigen fließenden gemeinschaftlichenEinnahmen
sowieetwaigeÜberschüsseaus denVorjahren.

Aus der Abgleichung dieserPosten mit denAusgaben? ergibt sich,was von den
Bundesstaaten an Matrikularbeiträgen aufzubringen ist. Matrikularfuß ist die orts=
anwesendeBevölkerung der Staaten 10. Die Höhe der Schuldigkeit jedesStaates muß,
dasiesichausdemEtat ergibt,auchdurchdenEtat festgestelltwerden.Die Matrikular=
beiträge werden „in Höhe des budgetmäßigenBetrages durch den Reichskanzler aus=
geschrieben“11. Die Zahlungsverpflichtung der Staaten entstehtalso durch das Etats=
gesetz, bzw. Nachtragsgesetz,die Fälligkeit der Zahlungen nach Maßgabe der Aus=
schreibungendes Reichskanzlers.

DurchdieVerpflichtungzurBezahlungderMatrikularbeiträge,welchedasReichs=
budgetbegründet,äußertdasselbeWirkungenauf dasBudgetrechtderStaaten. Diese
Beiträge find gesetzlichnotwendigeAusgaben der Staaten, welche einer Bewilligung
kün den Landtag nicht bedürfen, sondern von ihm ohne weiteres anerkannt werden
müssen.

Das Reichsbudgetäußert aber auf das bayerischeBudget noch eine andere, un=
mittelbare und sehr erheblicheWirkung. Im Bündnisvertrage vom 23. November
1870 12, durch welchenBayern die selbständigeVerwaltung seinesHeerwesenssich vor=
behalten hat, hat Bayern sich verpflichtet,für seinHeerwesen„einen gleichenGeldbetrag
zu verwenden,wie nach Verhältnis der Kopfstärkedurch den Militäretat des Deutschen
Bundes für die übrigen Teile des Bundesheeresausgesetztwird"“. „Dieser Geldbetrag
wird im Bundesbudgetfür das königlichbayerischeKontingentin einerSummeaus=
geworfen. Seine Verwendung wird durch Spezialetats geregelt, deren Aufstellung
Bayern überlassenbleibt. Hierfür werdenim allgemeinendiejenigenEtatsansätzezur
Richtschnurdienen, welchefür das übrigeBundesheerin deneinzelnenTiteln ausge=
worfen sind.“

Die Art und Weise der Feststellungdes bayerischenHeeresetatsinnerhalbder
reichsrechtlichgezogenenGrenzenrichtetsichalso grundsätzlichnachbayerischemStaats=

4 Val, über die EinzelheitenP. Laband a. a. O. IV S. 470 f.
5 Art. 69. 6#Vgl. P. Laband a. a. O. IV S. 481 ff.
7 R.G. vom29. Febr.1876(R.G.Bl. S. 121).
#Reichsverf.Art. 71 Abfs.I. „% » » ·»
VWelcheAbgleichnugaberuutekBerücksichtigungderGememfamkettsverhdltmsse,also

individuell erfolgen muß.
10 P. Laband a. a. O. IV S. 479f.
11Reichsverf.Art. 70. Vgl. dazu P. Laband a. a. O. IV S. 489 ff.
12§ 5 Ziff. II.
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rechte. Es empfiehlt sich, die Erörterung dieser budgetrechtlichenFragen der Dar=
stellungdesHeereswesensvorzubehalten18.

Bezüglich der Rechnungskontrolle bestimmt die Reichsverfassung1½,daß vom
Reichskanzlerüber die Verwendungder Reichseinnahmen„demBundesrateund dem
Reichstagezur EntlastungjährlichRechnungzu legen“sei152.Was aberdenbayerischen
Heeresaufwandanlangt, so ist demBundesrateund dem Reichtagelediglich „die
Uberweisungder für das bayerischeHeer erforderlichenSumme an Bayern nachzu=
weisen“16. Es ist alsobezüglichderVorlagederRechnungsnachweisungenan denLand=
tagsowiebezüglichderRechnungsablageund Rechnungsaufnahmedas bayerischeRecht
für die bayerischeHeeresverwaltungmaßgebend.

Zweiter Teil.

Das Finanzrecht der Gemeinden.

Erster Abschnitt.
Das Finanzrecht der Ortsgemeinden.

Erstes Hauptstück.
Ortsgemeindenund Ortschaftenals Privatrechtssubjekte.

*#19#4.Die juristischePersönlichkeit der Ortsgemeinden und Ortschaften.
Die Ortsgemeinden sind juristischePersonen des bürgerlichenRechts. Dies ist Folge
ihrer Eigenschaft als öffentlicheKörperschaften1.

Das Recht der Selbstverwaltung, welchesdenOrtsgemeindeneingeräumt ist, be=
steht auchfür derenbürgerlichrechtlichenVerkehr, soweit nicht hinsichtlicheinzelnerFälle
die staatlicheKuratel aufrechterhaltenist#. Ausdrücklichwird von denG.O.“ zur
Beseitigung von Zweifeln ausgesprochen,daß die in den einzelnenLandesteilen gültigen
Vorschriften „über die NotwendigkeiteinesStreitkonsensesodereinerProzeßermächtigung
bei Rechtsstreitender Gemeinden“aufgehobenseien". Im übrigen ist die Stellung
der Gemeindenim bürgerlichenRechtedurchdieG.O. nicht geregelt. Im allgemeinen
sind daher die bürgerlichenGesetzemaßgebend5.

DerenErörterungliegt nicht im BereichunsererAufgabe. Nur folgendesist über
dasVerhältnis der älterenGesetzgebungzu demRechteder G.O. zu bemerken.Auf=
gehobensindältere Rechtsvorschriften,welche,wenngleichim Zusammenhangbürgerlicher

158Unten § 302. 17Art. 72.
15Vgl. P. Laband a. ao.O. IV S. 515.
16Shiußbestinmenumzu Abschn.XII der Reichsverf.

r*BSulr1 dm oben1 G. v. Kahr, Komm.z. bayer.Gem.Ordn. f. d. Landest.diesf.desRheins 1
40 ff.. Bl.f. R.A. 34 S. 323ff. Vgl. den Entw. der G.O. Art. 18 und 2. Aufl. II S. 623.

Der Ausdruck „Ortsgemeinde“hat sich in derSSsebenfkracheu. in der Praxis nicht eingebürgert,
biesePrechen von „politischerGemeinde“ oder „Gemeinde“ schlechthin.v. Kahr I S. 38 Anm. 4,

: Vgl. oben § 107.
1 Kesl G.O. Art. 206 Abs. 1 git 5, pfälz. G.O. Art. 130.

UberZwangsvollstreckungGegen emeinden915 Ziff. 4 d. E.G. z. Z.P.DO.u. Art. 9 u.
18 d. A.G., hierzu G. V. Bl. 1899 S. 401 u. Bl. 38 S.369 ff. »

IPgl.«B.G.B.§§976—979,fernerE-G.Art.126u.164(Realgem-indennfw.)Uber.die
Versuche,in dieG.O. Vorschriftenhierüberaufzunehmen7— 2. Aufl. II S. 624 Anm. 1 u. 5. über
den Rechtsstandvor Einf. d. B.G. B., J. Staudinger, Bl. f. N.A. XXXIV S. 329ff.,P. v. Roth,
bayer. Zivilrecht,2. Aufl., I S. 268 Anm. 11, Entsch. d. o. G.H. f. Bayern in Gegenst.des
Zivilrechtsusw.11IS. 355f.
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Gesetzestehend,doch an sich öffentlichrechtlicherNatur sind und in das Gebiet fallen,
das von den G.O. erschöpfendgeregelt ist. Unanwendbar sind ferner ältere Rechts=
vorschriften,die zwar an sichdembürgerlichenRechtangehören,aberauf öffentlich=
rechtlichenVoraussetzungenberuhen,die durch die G.O. beseitigtsind7.

Die Behandlung der Gemeindenals juristischerPersonen des bürgerlichenRechts
hat zunächstderen Rechtsverhältnissenach außen, im vermögensrechtlichenVerkehr, im
Auge. Sie treten hier als Einheit auf und genießendie Vorteile jener Verkehrsver=
einfachung, welche die Rechtsvorstellungzur Folge hat, wonach eine Mehrheit von
Persönlichkeitenrechtlich gleich einer Persönlichkeit behandeltwird.

Vom Standpunkte des bürgerlichenRechtes aus könnteman schließen,daß, inso=
lange eine Gemeinde in ihrer juristischen Persönlichkeit fortbesteht, ihr, mag ihre
Grundlage wie immer sich verändern, ihr Vermögen ungeschmälertverbleibt. Indessen
wäre es irrtümlich, sichhier lediglichauf denStandpunktdes bürglichenRechteszu
stellen. Die juristischePersönlichkeitder Gemeinde ist nur eineWirkung ihrer öffentlich=
rechtlichenEigenschaft als Gemeinde, als Verwaltungskörper. Diese letztereEigenschaft
aber äußert notwendigauchEinfluß auf die Stellung der Gemeindeals juristischen
Person. Die Sätzedes bürgerlichenRechtesüberdie juristischenPersonensindauf die
Gemeindeninsoweitnicht anwendbar,als siemit derenöffentlichrechtlicherNatur sich
nicht vertragen.

Dies gilt vor allem in bezugauf ihr Dasein selbst. Da die Gemeindenals solche
rechtlich notwendigeEinheiten sind, so könnensie auf ihre privatrechtlichePersönlichkeit
nicht nachfreiemBeliebendurchprivatrechtlicheHandlungenverzichten.Anderungen
ihres Bestandesvollziehen sichnicht durchprivatrechtliche,sonderndurch öffentlichrecht=
liche Akte. Die hiernacheintretendenvermögensrechtlichenWirkungen sind nur Folgen
jener Akte und stehenunter dem bestimmendenEinflusse des öffentlichenRechtes.

Nach außenhin erscheint allerdings das Gemeindevermögenim allgemeinenals
Privatvermögen einer Person. Nach innen hin aber stellt sich die Sache anders dar;
das öffentlicheRecht machtsichgeltend. Die Gemeindensind, trotzihrer privatrechtlichen
Behandlung als juristischePersonen, in Wirklichkeit Verbindungen physischerPersonen
zu einemVerwaltungszweck,und zwar Verbindungen, die auf einembestimmtenGebiete,
der Gemeindemarkung,haften. Das Gemeindevermögen,nach außen hin Einheit, ist in
der Tat gemeinsamesVermögen der Gemeindeglieder. Es ist aber nicht gewöhnliches
freies Vermögen, über welchesdieselbennachprivatrechtlichemBelieben verfügenkönnten.
Es stehtihnen nicht als Privatpersonen, sondern in ihrer öffentlichrechtlichenEigenschaft
als Gemeindegliederzu. Es ist ferner Zweckvermögen,d. h. staatsrechtlichan einenbe=
stimmten Verwaltungszweck, den der Gemeindeverwaltung, gebunden?, d. i. an einen
Zweck, der nicht bloß innerhalb eines gewissenPersonenkreises,sondernauch innerhalb
eines gewissenGebietes zu erfüllen ist. Das Gemeindevermögenist also Vermögen der
Gemeindegliedernur mit Rücksichtauf ihreZugehörigkeitzu einembestimmtenGebiets=
verband. Daraus ergibt sich im einzelnenfolgendes.

Der Anteil der Gemeindegliederam Gemeindevermögenkommt bloß mitglied=
schaftlichzur Geltung,solangeder Gemeindeverbandunverändertbleibt.

Der Anteil der Gemeindegliederam Gemeindevermögenerlischt,wenn sie nur
persönlichaus demGemeindeverbandausscheiden,dadas Gemeindevermögenseinerört=
lichen Gebundenheitnicht entzogenwerdenkann.

139

* Dahin gehörtder Rechtssatzvon der Unveräußerlichtet öffentlicherS e (res P#blieh
der sichauch iun 24 des Gem.Ed.'s aufgenommenfindet. Näheress. 2. Aufl. II S. 624Anm. 6.

1 Vgl. als Beispiel die Erörterungenvon J.Standinger, Bl. f. R.A. XXXV S. 18ff.,
auch P. v. Roth, Bayer. Zivilrecht, 2. Aufl. I S. 267 Anm. Ba.

* Es bedarf kaum der Bemerkung, daß unter Vermögen hier sowohl das aktive als das
passive Vermögen zuverstehenist. Vgl. Bl.20 S. 252f

* Bgl. den UnterschiedzwischendemKönige als Subiekt des Staatsvermögens(Fiskus) und
seines persönlichenVermögens.— Eine lediglich geschichtlich,nicht sachlichzu rechtfertigendeAus=
nahme von demSatze, daß das GemeindevermögenVermögenfür öffentlicheZweckeist, bildet die
Zuaftung von Rentenverteilungenund der Bestandvon Gemeindenutzungenzugunstender einzelnen.

iervon wird unten § 195 näher gehandeltwerden.
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Der Anteil der Gemeindegliederam Gemeindevermögenwird als Recht und
Pflicht zur Vermögensauseinandersetzung10lebendig,wenn ihr Ausscheidenaus dem
GemeindeverbandeFolge einer Gebietsänderungist, also die persönlicheund räumliche
Zweckbestimmungdes Gemeindevermögensberührtwird. Auch dann, wenndie Anderung
des Gemeindeverbandesin dessenVernichtung bestehtund daher den Untergang der
juristischenPersönlichkeit der Gemeindezur Folge hat 11, wird das Gemeindevermögen
nicht herrenlos; denn es wird zu entsprechendenTeilen von jenenAuseinandersetzungs=
ansprüchenerfaßt.

Die Gemeindevermögensanteilefallen aber in keinemFalle in denPrivatrechts=
kreisder einzelnen.Das Gemeindevermögenbehältnachwievor seineöffentlichrechtliche
Bestimmung, für ortsgemeindlicheVerwaltungszweckezu dienen. Infolge dessenvoll=
zieht sich zugleichmit der eintretendenAnderung des Gemeindeverbandesein Ubergang
des Auseinandersetzungsanspruches.Dieser Anspruch geht von Rechts wegen auf die=
jenigeOrtsgemeindeüber,welcherdie ausscheidendenGemeindemitgliederzugeteiltwerden.

Die vorstehenddargelegtenGrundsätzehaben allerdings bis auf die neuereZeit
keinenAnhalt in ausdrücklichenGesetzesbestimmungengehabt, sind aber, besondershin=
sichtlichder höherenGemeindeverbände,in Ubung gewesen. Nunmehr kann jedochan=
gesichtsder Bestimmungin Artikel 11desV.G.H.G. vom8. August1878 keinZweifel
darüber obwalten, daß der GesetzgeberdieseUbung hat anerkennenwollen. Der Gesetz=
geberhat gleichzeitigeineLückeausgefüllt, die aus demMangel gesetzlicherBestimmungen
über solcheVermögensausscheidungennotwendigsichergebenmußte. Es fehlt nämlich
an Grundsätzendarüber,nachwelchemMaßstabedie Vermögensauseinandersetzungbei
Anderung von Gemeindeverbändensich vollziehen soll 1.

Dabei ist vorweg zu bemerken,daß die Frage der Vermögensauseinandersetzung
und des Eigentumsübergangesan Vermögensgegenständeneine getrennte ist. Gegen=
stände,welchezu den öffentlichenSachen oder zum Verwaltungsvermögender Gemeinde
gehören18und einem Zweckedienen, der innerhald eines abgetrenntenGemeindeteils
liegt, gehen mit dem Gemeindeteil, in dem sie sich befinden, in das Eigentum der
Gemeindeüber, welcherjenerTeil zugeschlagenwird. Dies hindertabernicht, daß
ihr Wert oder die auf sie erwachsenenKosten bei der Vermögensauseinandersetzung
berücksichtigtwerden. Dies ergibt sich aus dem Standpunkt, den das Gesetzvom
8. August 1878 einnimmt. Das Gesetzsagt nämlich, daß mangels gütlicherEinigung
der Beteiligten Entscheidung über die Vermögensauseinandersetzungund über die

“ zubestehendenGemeindeanstaltennachRücksichtenderBilligkeit6 er=
olgen soll.

Da es sichhier um Vermögensauseinandersetzungenauf Grund öffentlichenRechtes
handelt, so ist die Zuständigkeit der bürgerlichenGerichte ausgeschlossen186.Die Ent=
scheidungerfolgt,wenneineunmittelbareStadt beteiligtist, durcheineKreisregierung,
Kammer des Innern, in denübrigenFällen durchein Bezirksamt; erstereist vomStaats=
ministeriumdes Innern, letzteresvon der vorgesetztenKreisregierungzu bezeichnen½2.

10Ausfälle an Gemeindeabgabenkönnen bei dieserAuseinandersetzungnicht in Anrechnung
Phyegt B die Gemeindeabgabennicht unter den Begriff des Gemeindevermögensgehören.

i Oben§ 109.
1 Vgl. V.G.H.12 S. 373. K. Jacubezky, Bl. 20 S. 246r verh cht Mechtsgrundsee

für die Teilung aufzustellen;G. v. Kahr a. a. O. I S. 109ff., Bl. 57 S.220 ff., Reger
S. 311.

13Nicht dagegenBestandteiledes Finanzvermögens.
14Man setzeden Fall, eschandle sichum eine durchHochwasserzerstörteund mit großem

ufwandeerst kürzlichneu hergestellteBrücke.Aufwandeerstkürzlich gestellteBrück
15Das Gef. sagt: öschiedsrichterlicheEntscheidung“,verbindet aber damit den oben an=

###benenSinn. Vgl. G.Kahr, Das bayer.Ges. überdieErichtung eines V.G. H. usw.S. 267f.
.Krais, V. G. HG.S. 151ff. V. G.H. 12 S. 373, 25 S. 418.

16%Vgl. die Komp. Konfl. Entsch.R.Bl. 1867 S. 841; 1870 S. 34. G. v. Kahr a. a. O.
1 S. 108 Bl.55 S. 299, 57 S. 218 u. 240.

Wenn die beteiligten Gemeindenin verschiedenenRegierungsbezirkenliegen, wird das
Ministerium einzugreifenhaben.
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Die Sacherledigunggeschiehtim Verwaltungsverfahren18. Die Entscheidungkann im
Verwaltungsrechtswegeangefochtenwerden. Die Beschwerdegeht stets unmittelbar an
denVerwaltungsgerichtshof, welcherin ersterund letzterverwaltungsrechtlicher Instanz
erkennt20. Für die Beschwerdeeinlegungund die SachbehandlungbeimGerichtshof sind
die Vorschriften des verwaltungsrechtlichenVerfahrens maßgebend71.

Die vorstehenderörtertenBestimmungenfinden auch auf Ortschaftenentsprechende
Anwendung?2;dagegen beziehensie sich nicht auf die Auseinandersetzungeines ge=
meinsamenEigentums mehrerer Gemeindenoder Ortschaften. Eine solcheEigentums=
gemeinschaftist ein rein bürgerlichrechtlichesVerhältnis und ebensodaher die etwaige
Auflösung der GemeinschafteineSache des bürgerlichenRechtes?s. Nach dem Rechte
diesseitsdes Rheins ist dieselbezweifellos als solchezu behandeln,währenddas pfälzische
Recht besondereVorschriftenüberderartigeEigentumsteilungenhat, die durchdieGe=
meindeordnungnicht beseitigtworden sind?".

Die Vertretung der Ortsgemeindenim bürgerlichrechtlichenVerkehr kommt den
kollegialenGemeindebehörden?5zu260.Inwieweit diesebei ihrerVertretunggesetzlichen
Beschränkungenihres Handelns unterliegen,wird die folgendeDarstellung ergeben.

Die Ortschaftensind, wie bereits früher gezeigtwurde, juristischePersonendes
bürgerlichenRechts,sofernsieeigenesVermögenbesitzen.Sie sindalsdannhinsichtlich
desselbenim allgemeinenden Ortsgemeinden gleichgestellt. Ihre vermögensrechtliche
Vertretung stehtder Gemeindebehördenur dann zu, wenn eine lbertragung der ort=
schaftlichenVermögensverwaltungan die Gemeinde stattgefundenhat76. Ist dies nicht
derFall, so wird dieOrtschaftdurchihre eigenenVerwaltungsorgane,bzw. durchdie
Ortschaftsversammlung70vertreten51.

§*195. Das Gemeinde=und Ortschaftsvermögenund dessenVerwaltung.
Das Vermögen der Gemeindenweist dieselbendrei Bestandteilewie das Staatsvermögen
auf: öffentlicheSachen, Verwaltungs=und Finanzvermögen1. Das Vermögen ist ent=
wederGrundstockvermögen?oder zum Verbrauchefür die laufendenBedürfnissedes
gemeindlichenHaushaltes bestimmt.

Aus den Bestandteilen des Gemeindevermögenswerden die „Gemeindeanstalten“
durcheineReihe besondererBestimmungenherausgehoben.Der Begriff „Anstalt“ ist
an sichkeinfinanzrechtlicher.Er bezeichnetalle bleibendenEinrichtungenzur Erfüllung
bestimmterZwecke2. In diesemeigentlichenSinne ist jedochdas Wort, wie die Zu=
sammenhängezeigen,in denG.O. nichtgebraucht.Es bezeichnetvielmehrsolchestaat=
liche odergemeindlicheEinrichtungen,die mit gemeindlichemGrundstockvermögenaus=

18Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 45 Abf. I.
1° Angef. Ges. Art. 11 Abs. III.
20Gleichfalls nachBilli isteiterndsichten
21Angef. Ges. Art. 57
:3 Angef.Ges. Art.

*'. 6oe r§PGegenst.des wrilrechtesw# 3 S. 65, 7 S. 401, V.G.H. 6 S. 14.
4 Bgl. darüberH. v. Wand, Gem,Ordn.f. d.Wüals 2. — S.72ff.

40 S. 7 Bcht dendemECW— jelbstündig.2 kA. G. H. 5 S. 534, 7 S. 753, Bl. f. R. A.

1 Diess. 40. Art. 84, 1304 Nähj, G.O. Art. 54. Vgl oben 117; auchV.G.H. I S. 417,
II S. 12. S. auch G. v. Kahhr 63 ff. gegenA. Luthardt

VBgl. oben 0108, 109. Vgl. angef.Entsch,d. o. G.Hs 5 S. 3.
2 V. lI.oben
r 5 gned00 0, 47S. 107
5 Vgl. b1n 8 112.
*1Im etteren Talledbehareses fbrmlicher is deriaiciat gung. 2Val. *

Gutsch. d. o. 7 . 362;
50 S. 136. S auchV.G.F. 24 H Geö. einesVertretersdurch die stcred
(81951, Vgl. auch J. Staudinger, Bl. f. R.A. 34 S. 354 Anm. 12.

*Dem gemeindlichenGrundstockvermögenist durch Ges. v. 29. Dez. * (G.V.Bl. 1874
S. 35) das Reinvermögender älteren Landwehrabteilungen,.#ugewiesen7 * berweisungenan
die unmittelbarenStädte durch* G. v. 26. Mai 1892(G.V.Bl. S. 1

* Val. Edel, Verh.d d. Abg. 1846 Prot. Bd. W S. 015“
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gestattetsind. DiesesGrundstockvermögenkann dadurchdie Natur sowohl von Ver=
waltungs=als von Finanzvermögenannehmen.

Inwieweit eine BenützunggemeindlicherAnstalten durch dritte stattfindenkann,
bemißt sichzunächstnachder Natur dieserAnstaltenund denfür siegetroffenenBe=
stimmungen5. Keinenfalls aber darf diesseits des Rheins der Gemeindebürger,in der
Pfalz der Heimatberechtigtevon der Benützungausgeschlossenwerden,wenndie Voraus=
setzungender Benützung bei ihm zutreffen:. Dagegen kann, wo die Natur der Anstalt
dies zuläßt, eine Beschränkungdes Benützungsrechtesauf die Bürger bzw. Heimat=
berechtigtenstattfinden?.Die diesseitigeG.O. bestimmtaußerdem:„Erfolgt derVer=
lust desBürgerrechteslediglichdeshalb,weil die betreffendePerson aufhört, steuer=
pflichtig oder selbständigzu sein, so zieht derselbedenVerlust der Ansprücheauf Mit=
genußder örtlichen ... Wohltätigkeitsanstaltensowieauf MitbenützungderGemeinde=
anstaltennicht nachsich.“

Die Gründung neuerGemeindeanstaltenund die Vornahme von Neubautenbedarf
diesseitsdes Rheines in Gemeindenmit Stadtverfassungder Zustimmungder Gemeinde=
bevollmächtigten,in Landgemeindender Zustimmung der Gemeindeversammlung,wenn
letzteredurch statutarischenBeschluß sichdies vorbehaltenhat.

Nach demRechtebeiderLandesteile10ist die vorgängigeGenehmigungder vor=
gesetztenStaatsaufsichtsbehördezur Gründung solcherGemeindeanstaltenerforderlich,
aus welchender Gemeindeeine dauerndeHaftungsverbindlichkeiterwächst. Aus diesem
Genehmigungsrechtekann jedochdie Aufsichtsbehördenicht die Befugnis ableiten, die
Einrichtung der betreffendenAnstalten überhaupt ihrer Würdigung zu unterstellen; sie
kann dies nur so weit tun, als die erwähntefinanzielleWirkung in Betrachtkommt.

Was für dieGründungvonAnstalten,gilt naturgemäßauchfür deren Anderung.
Anderungen, durch welche die gemeindlicheHaftungsverbindlichkeitgesteigertwird, be=
dürfen gleichfalls aufsichtlicherGenehmigung11.

Für das Grundstockvermögenüberhaupt sind folgende gesetzlicheBestimmungen
getroffen#1. Die Gemeindenund Ortschaftensind verpflichtet,denGrundstockihres
Vermögens ungeschmälertzu erhalten18. Unter demVermögen sind hier die sämtlichen

Der Entw. der G.O. sprach in Art. 108 Ziff. 7 von Gemeindeanstalten„für unmittelbar
emeindlicheoder für polizeiliche Zwecke“. Als Beispiele werden in der Begründung des Entw.

Vrch d. bes.Aussch.I S. 32. 41), Leichenhäufer,Wag u. Eichanstalten.Lagerplätzegenannt. Ein
weiteres Beispiel Weber X S. 353 (Sparkassen).Vgl. auchV.G.H. 9 S. 419 (Pensionsanstalt
für Gemeindebedienstete27 S. 117, 28 S. 80, 30 S. 49). Es stehtaber nichts im Wege, daß die
GemeindenAnstalten nicht geradefür öffentlicheZweckeals Verwaltungseinrichtungen(Bl. 37
S. 53 f.),sondernder Gewinnerzielung halber für fiskalischeZweckeerrichten. Vgl. G. v. Kahr
a. a. O.1 S. 876f., II S. 23:; Bl. 57 S. 1 u. 353, weiterer Begriff in ##6. 18 S. 112,
21S. 14,23S. 119,hiergegenBl. 57S. 24f.
» IV.G·H.32S. (GrundsatzgleichmäßigerBenußungsbedingungeh 219; 24 S. 138.
über die Rechtswirkungdes Statuts auf die Gemeindevgl. 21 S.149; 23 S. 205.

* Val. Bl. 37 S. 53 f. Dazu G. v. Kahr a. a. O. I S. 216 Anm. 7. Der Vorbehalt
des Art. 32 der diesf., 25 der pfälz. G.O. ist selbstverständlich. — V.G.H. 27 S. 117.

7 Diess. G.O. Art. 19 Abs. II Ziff. 4; „Der Gemeindebürger genießt ... das Recht, nach
den Bestimmungendes gegenwärtigenGes. die Gemeindeanstaltenzubenutzen. Heimat=G.Art. 30:
„Der aus dem Heimatrechtin einer pfälz. GemeindefließendeNnspeuchauf denMitgenuß an Ge=
meindeanstalten. bemißt sichnachden Bestimmungender G.O. u. nach dem örtlichen Her=
kommen.“ B9gl.auchH.G. Art. 29. Übri ensist zu bemerken,daß nachpfälz. RechtedieBildung.
einesHerkommensgrundsätzlichausgeschlossenist, ein Herkommenalso vor demInkrafttreten des
H. G. nicht entstehenkonnte. S. hierüberunten Anm. 94, 103 u. H. v. Wand a. a. O. S. 128ff.

5Art.18Abs.IV. Diess. G.O.Art.112Ziff.5,6,147Abs. I.
10Diesf. G.O. Art. 159 Ziff.5, pfälz. G.O. Art. 91 Ziff. 5 V. G.H. 12 S. 200.
11V.G.H. 1 S. 440, 4 S.478, 9 S. 419. KeinerGenehmigunß bedarf die Auflösun

einer Anstalt, soferndiesenichtnachgesetzlicherAnordnung besteht;vgl. V.G. H. 18 S. 38; ferner22
S. 39 (Rückwirkungvon Statutenänderungen).

12Sehr interefsanteu. zutreffende Erörterungendarüber, daß die Grundsätzeder G.O. über
die gemeindlicheVermögensverwaltung(bes.über die Staatsaufsicht)auchauf solchenBesitzderGe=
meindeAnwendungfinden, der außerhalbBayerns liegt, V.G.H. 12 S. 490.

15 #. zum Folgenden G. v. Kahr a. a. O. I S. 248 ff. Kutzer in Bl. f. ad. P. 49
S. 130ff. Vgl.auchM.B. v. 11. Okt. 1907(M.A.B. S. 482).
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drei Arten von Vermögensbestandteilenzu verstehen,die obengenanntwurden½. Eine
Schmälerung des Vermögensstockesliegt dann nicht vor, wenn in Abgang kommendes
Vermögen gleichwertigersetztwird. Dabei ist es wohl statthaft, daß an Stelle öffent=
licher Sachen oder von Bestandteilen des VerwaltungsvermögensFinanzvermögen er=
worben wird, das umgekehrteVerfahren ist jedochregelmäßigunzulässig15. „Veräußerte
Bestandteile des rentierendenVermögens“ sind „durch Erwerbung anderer rentierender
Objekte1 sofort oder mindestensallmählich nachvorher festgestelltemPlane zu ersetzen“.
Ausnahmen sind, auch abgesehenvon den ausdrücklichdurch das Gesetzzugelassenen,
zwar nicht ausgeschlossen17,bedürfenaber18 staatsaufsichtlicherGenehmigung19. Diese
aufsichtlicheGenehmigung bezieht sich nur auf die Abweichung von dem erwähnten
Grundsatzeder gemeindlichenFinanzverwaltung, nicht auf die privatrechtlichenGeschäfte,
als deren finanzielle Wirkung etwa eine Verletzung jenes Grundsatzessichherausstellen
kann30. Darausergibtsich,daß,wennderartigeGeschäftenichtan sichaufsichtlicher
Genehmigungbedürfen,sie deswegennicht ungültig sind, weil sie eine nicht genehmigte
SchmälerungdesgemeindlichenGrundstockvermögenszur Folge haben. Der Verwaltungs=
grundsatzgeht nur dahin, daß das Grundstockvermögenohne aufsichtlicheGenehmigung
dem Werte nach nicht geschmälertwerden darf, nicht, daß es in seineneinzelnenBe=
standteilen unveräußerlichsei1. Eine Verletzung jenes Grundsatzes kann daher keine
andere Wirkung haben, als daß diejenigenhaftbar sind, welche die Zuwiderhandlung
verschuldeten22.

Eine Gattung von Ausnahmefällenist durchdieGemeindeordnungenselbstnäher
geregelt, nämlich die Verteilung von Bestandteilen des gemeindlichenund ortschaft=
lichen?23Grundstockvermögens?“.

Diese Verteilung ist nur zur Förderung des landwirtschaftlichenBetriebes?5und
nur bei jenen Gemeindegründenstatthaft, welcheganz oder teilweise zum Vorteile der
Gemeindeangehörigenbenütztwerden.AnteilberechtigtsinddieGemeindenutzungsberechtigten
nach dem Maßstabe ihrer Teilnahme an denGemeindenutzungen26. Diejenigen, welche

1. Dgl.die Begründung zuArt. 22 des Enitw. (Verh. d. bes.Aussch. d. K. d. Abg. I S. 30).
Bal. aug v. Wond a. 20. S. 59 ff., ferner Bl. x in 17 fl. bs

16Verschiebungeninnerhalb des GesamtvermögensderGemeindevon einerVermögensgattung
zur anderenfind unbedingtstatthaft. Vgl. G. v. Kahr a. a. O. I S. 253, H. v. Wand a. a. O.
S. 63f. HierzuBl. f. ad.P. 49S. 137.

16Art. 22 Abs. II des Entw. forderte „vollen Ersatz für die entgehendenEinkünfte“.
Das Ges., wie es nun lautet, stellt dieseAnforderungnicht, es verlangtnur, daßkeineSchmälerung
des Kapitalwertes eintritt. Dies wird in der Regel wenig Unterschiedmachen.Vgl Bl. f. R.A 35
S. 18 Anm. 3: G. v. Kahr a. a. D. 1 S. 252 (and. Anf.)

17Vgl. dazu Edel in Verh. d. bes.Aussch.d. K. d. Abg. 1 S. 114.
16 Auch Abweichungenvom „vorher festgestelltenPlane“. H. v. Wand a. a. O. S. 61f.
15Diesf. G.O. Art. 26, pfälz. G.O. Art. 19. V. G. H. I S. 91. Daß Grundstockvermögen

laufenden Ausgaben auch dann nicht verwendetwerdendarf, wenn diesezweiSie eingehalten
##nd. stehtim Abs. I nicht. Daher ist dies auch nicht geltendesR A. M. v. Wand S.64.
Näheres2. Aufl.II S. 629Anm.19. S. auchG. v. Kahra. a.O. I S. 251Anm.15. Über

die sonstigenFälle der Kuratelgenehmigungs. unten.
piall. Begn dieseGeschäfteals solchegenehmigungsbedürftigfind, sagt Art. 159 der diesf., 91

*1 wae beidengrundverschiedenenDinge d verwechselt Bl. 21 S. 494 4%
:8 Teilweiseanders J. Staudinger, f. R.A. 35 S. 391ff. M.E. vermeidetnur die

hier vertreteneAnsicht einen Widerspruchzwischenden hier erörtertenu. den obenAnm. 20 an=
geführtenHeichesbeftimmungen.

: Nach Art. 27 Abs. VI der diesf.,20 Abs. VI derpfälg. G.O. findet, was für die Ge=
meinden 1t auch entsprechendeAnwendungauf die Ortschaften. gl. auchArt. 29 Abs. II, bzw.
22 Abs. II. Bl. 21 S. 343f. Im Texte ist der Kürze halber nur von Gemeindendie Rede.

Vgl. § 25 des rev. Gem.Ed. und die Bemerkungzu Art. 23 u. 24 des Entw. der G.O.,
Verh. d. 44. Aussch. d. K. d. Abg. I S. 31. — Die TeilungeinesHemeinsamenGrundbesitzes

ischenzwei Ortschaftenfällt nicht unter Art. 27 des diess.,20 der pfälz. G. O. V.G. H. 6 S. 14;
. oben 194 Anm. 23, 24. Vgl. hierher G. v. Kahr a. a. O. 1 S. 254f.

Bl. 22 S. 79ff.V.G.H.9 S. 284.
e Man wird zugebenkönnen(vgl. über die Ausschuß=V.2. Aufl. II S. 630 Anm. 20),

daß es den Anteilsberechtigtenfreisteht, von ihren Rechtenzugunstenanderer etwasabzulassen.
Allerdings kann aber hierzu niemanddurchdie Mehrheitgezwungenwerden. Vgl. Bl. 21 S. 8344
Sicher scheintmir zu sein,daß ein Anteilsrechtbei der Verteilung nur denjenigenzukommt,welche
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in Gemeinschaft ihrer Anteile zu bleiben wünschen,erhalten dieselbenim Zusammen=
hange zugemessen.Bei jeder solchenTeilung ist ein besondererAnteil für den Volks=
schulfonds27 derjenigenGemeinde, in welcher die Verteilung stattfindet, auszuscheiden.

die einzelnenAnteile,denAnteil desVolksschulfondsausgenommen,istein Grund⸗
zins?s zugunstender Gemeindekassezu legen, welcher durch Entrichtung seines fünf=
undzwanzigfachenBetrages abgelöst werden kann. Die Anteile gehen kraft des ge=
nehmigten Teilungsaktes?" in das Eigentum der Teilnehmer3° über 31. Eine Besitz=
veränderungsgebühr32ist nicht zu entrichten38.

An dieselbensachlichenVoraussetzungen3“, wie die Verteilung zu Eigentum, ist
auch die Verteilung von Gemeindegründenzur Nutznießungauf Lebensdauer oder auf
bestimmteZeit dann gebunden,wenndieNutzungohneEntgelt odergegeneineAbgabe
gewährt werden will, die geringer ist, als dem Nutzungswerteentspricht35.

Gemeindewaldungenkönnenüberhaupt nur zum Zweckeforstgesetzli½ zulässiger
Rodung, nicht als Wald zu EigentumoderNutzungverteilt werden. lberdiesdarf
die Teilung nur stattfinden,wenn entwederdie Waldungen sich zumForstbetriebenicht
eignen,oder wenn der örtlicheÜlberflußan Waldbeständenund der Mangel an Weide=,
Acker=oderWiesengründeneineTeilung im wirtschaftlichenInteresse nötig macht. Im
übrigen gelten die allgemeinenBestimmungenüber Gemeindegrundteilungen. Der Er=
lös37,welcherdurchdieAbtreibungerzieltwird, muß aberjedenfallsin dieGemeinde=
kassefließen38.

Die BewirtschaftungderGemeindewaldungenunterliegtden forstgesetzlichenVor=
schriften0.

ein Nutzungsrechthaben. BesondereRechtstitel und rechtlichesHerkommen(diess.G.O. Art. 32,
pfälz. G.O.Art. 25) könnendaher für das Nutzungsrechtund dadurchmittelbar für das Anteils=
rechtentscheiden,siekönnenaber nicht selbständigein Anteilsrechtbegründen. Die Absicht des Gef.
geht dahin, das Anteilsrecht vom unste cCabhänzigzu machen. Vgl. Bl. 21 S. 341f. u

es.die zutreffendenAusführungen 29 S ahr a. a. O. 1 S. 267. V.G 2 S. .
27Rigt notwendigzuuuten desBolkss illehrer. eber 10 S. 474. Nachder egründung.

uArt. 23 des Entw. (Verh.d. bef. Aussch,d. K. d. Abg. I S. 31) ersetztdieseVeir#t die
set in einzelnen VO zerstreuten Bestimmungenüber die Anteile der chule“. a#e=bierher

G. v. Kahr a. a. erPfarr⸗
bfründel. DazuSt. B. d. K. d. Abg. 1868/69VS. 17 . S. 26. Diese —
ist auchfürz Swernsehhulen (Art. W#Abs. II d. Schul=B. G.)vorgeschrib

lle aus demälterenRechte st 39 S. 161 (A. Luthardt#;
““—a * a. b

.Et Begründung des Entw. a. a. O. S. 31. Vgl. hierher Weber 6 S. 377, 9 S. 146,

g20J.) Sdin= er, Bl. f. R.A. 35 S. 389 f.,erörtert die Fage, ob der Mangel der
materiellen gesetzlichenVoraussetzungender Teilung die Wirlung der Genehmigungdes Teilungs=
aktes hindere. Er verneint dies mit Recht bezüglich der „sehrdehnbaren*W*ebendeshalbeiner
arbiträren Beurteilung tunterlie endenVoraussetzungenwirtschaftlicherArt“ undbeiht es, ebrn

falls zutreffend, fürden—* ß „das a Obiekt schonnachseinerabstraktenatur (z. B
m zufoge der rohibitivbestimmungendes Ges. überhauptnicht zur Verteilunggebracht

werd* darf
182 .r= V.G.H. 27 S. 93. über die Besitzveränderungsanzeigebeim RentamteG. V.Bl.

8 Die G.O. sprechenvon Tn unddeStembellgebühren“. S. nunmehr Gebühren-G.
Art. 252 , u. Art. 1desBes. V.A.G.v. Aug. 1

ies. G.O. Art. 27 Abf. 1, 1I pfälz. G.O. Art. 20 Abs. I, III—V. Darüber
Bl. 21 337f.

34D. h. jene des Abs. I des Art. 27 der diess., der pfälz. G.O.
. Diesk. G.O. Art. 28, pfälz.G.O. Art. 21. G. v. Kahr d. a. O. I S.270ff.

36 Für die Landest.diess.des R gin Srrns. 8 4. Juli 1896 Art. 34, für diePfalz V.O.
der Landesadm.v. 15. Dez. 1814ZiiK 3 12 S. 146, 15 S. 33. Bgl. im übrigen für die
Landest. diess. des Rheins G. v. Kahr . "ê»O. 1S. 213ff.P Bl. 20 271f. 21 S. 344ff.

881 f., für die Pfalz ##v. Wand a. a. O. S. 2#|#.
Bl. 21 S. 378ff. 38Diesf. G.O. Art. 29,W.päh. 6 O. Art. 22.

9 Diesf. 7 Art. 30, pfälz. G.O. Art. 23. Forst=G.v uli 186 mit V.V. v. 12.Mai
1897 u. Weber 9 S. 107für dlesf des Rheins, H. v.Wand a. a. S. 218ff. für die Vaabt.
V G. H. I S. 30, II S. 301, 377, 9 S. 91, 10 S. 312, 11S. 159, 8 S. 282, 17 S. 86
Nähere gehörtin die Darstellungdes Forstrechtes.

S. 269, Bl. 31 S. 414¾ßjIfGin geschliche Anteilrecht
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Die Veränderung oderBeseitigung öffentlicherDenkmäler und Bauwerke von ge=
schichtlichemoder Kunstwerte bedarf stets der Genehmigungder vorgesetztenAussichts=
behörde.

Die Ortschaften,welchein einemGemeindeverbandestehen,können,wie bereits
früher1 dargelegtwurde, ein gesondertesOrtschaftsvermögenfür Gemeindezweckebe=
sitzen und von der Gemeinschaft des Gemeindevermögensausgeschlossensein. Diese
Vermögenssonderungkann sich jedochnur auf das Finanzvermögenbeziehen. Offent=
liche Sachen und Verwaltungsvermögensind stets gemeinsam"7.

Beide G.O.“ lasseneineVereinigung desOrtschaftsvermögensmit demGemeinde=
vermögenhinsichtlichder Benützung im Vertragswege zu, sie bestimmenaber nicht, wer
über den Abschluß eines solchenVertrages zu beschließenhat“. Auf seitender Ge=
meindewird hierzu die kollegialeGemeindebehördekraft ihrer allgemeinenZuständigkeit
zur Vertretung der Gemeinde befugt sein. Auf seiten der Ortschaft wird in den
Landesteilen diesseits des Rheins ein mit Zweidrittelmehrheit!5, in der Pfalz ein mit
einfacher Mehrheit gefaßterBeschluß der Ortsversammlung nötig sein“é.

Auch eineVereinigung des Ortschaftsvermögens“' mit demGemeindevermögenzu
Eigentum iststatthaft. DiesebewirktdenUntergangder Ortschaft als Privatrechtssubjekt.
Dagegen kann nach diesseitigemRechte die Ortschaft als Umlagenbezirkfortbestehen,sie
muß dies aber nicht. Nach pfälzischemRechte ist dieserFortbestand nicht denkbar“s.

Über die Art und Weise, wie jene Eigentumsvereinigungund gegebenenFalles
auch die Umlagengemeinschaftherzustellenist, gibt nur die diesseitige G.O.“ aus=
drücklichenBescheid.Die Vereinigungmuß mittels einesVertragesgeschehen,zu dessen
Abschluß es zustimmenderBeschlüsseder Gemeindekollegien,bzw. von mindestenszwei
Dritteln der Gemeindebürgereinerseitsund von mindestenszwei Dritteln der im Orte
oder Bezirke wohnendenBürger andererseitsbedarf50. Dieser Vertrag muß außerdem
die Genehmigung der vorgesetztenAufsichtsbehördeerlangen. Dieselben Vorschriften
finden auchbei gemeindlichenNeubildungenAnwendung,da der ministerielleVerwaltungs=
akt, durchwelchendie Neubildunggeschieht,die ortschaftlichenVermögensverhältnisse
unberührtläßt 51.

"° Diesf. G.O. Art. 159 Abs. I1Ziff. 4, pfälz. G.O. Art. 91 Ziff. 4. Dazu Weber 8
S. 461, 36 S. 430ff., G. v. Kahr II S. 82f.

1 Vgl. oben § 108, G.O. Art. 5 hierzuBl. 38 S. 209, 44 S. 128ff., V G. H. 19 S. 220, 264;
24 S. 347, 538.

" S. oben§ 109. ZuweitgehtH. v. Wand S. 16; der Begriff des Gemeindevermögens
kann im Art. 5 der pfälz. G.O.kein anderersein,wie im Art. 5 der diesf.G. O. Vgl. auchEntsch.
d. v. G.H. in Gegenst.desZivilrechts usw.VI S. 241. Vgl. auchBl. 57 S. 22, Kahr I S. 121ff.

Slät. 5. Dazu G. v. Kahr a. a. O. I S. 123 f.Bl. 38 S. 209, 44 S. 153, 55 S. 279,

“ Art. 153 Abf. III der diess.G.O. beziehtsichnur auf die ÜbertragungderVerwaltung
an den Gemeindeausschuß,die durcheinfeitigenBeschlußder Ortschaftsbürgergeschehenkann. Vgl.
oben § 108. ber die Formder Verträge vgl. Bl. 57 S. 237.

45 Da dieseMehrheit zur Ubertragung der Verwaltung nötig ist, muß sie wohl gleichfalls
gefordert werden,wenn auchdie Nutzungübertragenwerdensoll.

8 Art. 85 Abs. I der pfälz. G.O.überträgt den dort genanntenOrganen die „Verwaltung“
des gesondertenVermögens. Darin wird nicht die Befugnis gelegensein, auf Verwaltung oder
Nutzung zu verzichten. Ist dies richtig, dann erübrigt nur die Su#iidiigtrt derKörperschaftselbst.
A-M. Bl. 57 S. 244. .

UOderdesVerinögenS-einessonstigenBestandteilesderGemeinde«.Diess.G.O.Art.153
Abs. IX. Vgl. oben§ 08.

“ Vgl. oben§ 108. 4%Art. 153 Abs. IX.
5°0Diesf. G.O. Art. 153 Abs. IX sagt: „wozu die Zustimmung sämtlicherBeteiligten wie

in Fällen des Art. 4 Abs. I—IV. . erforderlich ist". Vgl. über Art. 4 oben § 110 Anm. 9ff.
Die Bezugnahmeauf Art. 4 klappt nicht; denn dort ist nur von Gemeinden,nicht von Ortschaften
und überdiesvon keinemVertrage die Rede. Es bleibt nichts übrig, als die Sache, wie obenge=
schehen,zurechtzu legen. Beteiligte, also Vertragsteile, sind offenbarGemeindeund Ortschaftoder
Bezirk. Für die Zustimmung beiderwerdendieFoemen des Art. 4 Abs. III gefordert. Aufdiese
Weise kommt es, daß die zur Ortschaft gehörigen Bürger in Landgemeinden stets zweimal zum Ab=
stimmen gelangen;in der Gemeindeversammlungund in der Ortsversammlung. « »·

51 Darüber kannnach Art. 5 Abf. 111der diesf. G.O. kein Zweifel sein. Unrichtig ist die
Anficht Edels in Verh. d. K.d.Abg. 1868/69St. B. V S. 10): „Es kanndannmit derorganischen

v. Seydel=Graßmann, BayerischesBerwaltungsrecht. 10
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Sehr unklar liegt die Sache für die Pfalz. Die pfälzischeG. O. erwähntden
Fall gar nicht,daßOrtschaftsvermögenmit GemeindevermögenoderGemeindevermögen
mit Gemeindevermögenentweder sofort bei der politischen Vereinigung oder später
verschmolzenwerde52. Das pfälzischeRecht verbietetindesseneine derartigeVer=
schmelzungnicht?s und daher muß dieselbe auch als statthaft erachtetwerden. Dies
um so mehr, als Vereinigungsverträge5“ ausdrücklicherwähnt werden, und als, was
Gegenstanddes Vertrages bei der Vereinigung, auch Gegenstanddes Vertrages nach
derVereinigungsein kann. Durchwen und wie aber solcheVerträgesollengeschlossen
werden,ist nirgendsgesagt. Den Artikel 4 der pfälzischenG.O. hier anzuwenden"5,
ist ganz unmöglich; denn er handelt von völlig anderen Dingen. Der ministerielle
Verwaltungsakt, durch welchendie Umbildung von Gemeindebezirkenverfügt wird, hat
keinenBezug zu den Verträgen, die über das Gemeinde=und Ortschaftsvermögenunter
den Beteiligten geschlossenwerden. Diese Sache liegt in der Pfalz nicht anders als
diesseits des Rheins. Auch die Beschränkungendes Artikels 91 in bezug auf Ver=
äußerung von Gemeindegutsind hierher nicht anwendbar,da es sichnicht darum handelt,
das Vermögen seiner gemeindlichenZweckbestimmungzu entfremden. Hiernach erübrigt
nur zu sagen,daß in den hier besprochenenFällen das freie Vertragsrechtder Be=
teiligtenwaltet. Die Zuständigkeitzur Beschlußfassungkann nur dieselbesein wie
bei Vereinigung des Vermögens zur Benützung.

Der Ertrag des gemeindlichenFinanzvermögensist zur Bestreitungder Gemeinde=
bedürfnissezu verwenden.Er gehörtzudennächstenDeckungsmittelndesgemeindlichen
Aufwandes57.

Die ErträgnisseortschaftlichenFinanzvermögenssindnicht für die ortschaftliche,
sondern auchfür gemeinsamegemeindlicheBedürfnisseunter den gleichenVoraussetzungen
wie die Erträgnissedes gemeindlichenVermögenszu verwenden.Maßstab für die
Rentenzuschüsse,welchean die Gemeindezu leistensind,ist der Steuerfuß58.

Die Verteilung von Überschüssenvom Ertrage des gemeindlichenFinanzvermögens,
diesseitsdes Rheines an die Gemeindebürger5°, in derPfalz an dieGemeindeangehörigen,
ist nur dann zulässig, wenn alle GemeindebedürfnisseohneErhebung von Umlagen und
Verbrauchssteuerngedecktsind, und wenn größere Ausgaben für außerordentlicheBe=
dürfnissenicht in Aussichtstehens

BesondereBestimmungentreffen die Gemeindeordnungenbezüglichder Gemeinde=
nutzungen61. Diese Vorschriften beziehensichnur auf Nutzungen,die ihren Grund im

Vereinigung der Gemeindenunter Zustimmung der Beteiligten auf Grund des Art. 4 auch die
Vereinigung des Vermögens stattfinden.“ Jene „organische Vereinigung“vollzieht sichdurchVer=
waltungsakt, der in diesenFällen mit Zustimmung, in anderenauchohnegeinn der Be=
teiligten vorgenommenwerden kann. Die Vermögensvereinigungdagegenvollziehtsch nicht zu=
selg dieses Verwaltungsaktes— Art. 5chlißt das geradezuaus —, sondernkann
olge Vertrages vollziehen. A.M. Bl. 55 S.298. ·
S27 Vgl. über die einschlägigenKammerverh.Seydel in Bl. 38 S. 209ff., hierzu Bl. 55

55 Art. 5 wahrt nur das Recht auf ausschließendesEizentum am Vermögen.
54Art. 85 Abs. II. 56Medicus S. 18, WandS. 16.
56Oben Anm. 44 ff.
57Diess. G.O. Art. 31 Abf. I, 39 Abs. 1I,pfälz. G.O. Art. 24 Abs. I, 30 Abs. I. V.G.H.

2 S. 684; vgl. auch 13 S. 241, Bl.50 S. 238.
ös V. G.H. 4 S. 445, 5 S. 97, 19 S. 220, 264: 22 S. 89 (Pfalz), 24 S. 354.
50Gegenüberden Ansführungen Bl. 21 S. 81 ff. hat A. Luthardt (S.84 ff.) mit Recht

geltendgemacht,daß es nichtstatthaftsei, vomklarenWortlaute desGes.abzugehen,wonachlediglich
die GemeindebürgerAnteil an den zu verteilendenberschüssenhaben. 3. 12 S. 205.

60 Diesf. G.O. Art. 31 Abs. II, psälz G.O. Art. 24 Abs. III. Dazu Bl. 20 S. 130 f.;
ferner ebenda22 S. 205f., 362ff.; 38 S. 305, 50 S. 220 (Widerruflichkeitder G.W.). Über das
Verhältnis zu Art. 32 (Verteilung des Erlöses von Liegenschaftenan Nutzungsberechtigte)Bl. 45
2 *n erner Bl. 46 S. 321, G. v. Kahr a. a. O. I S. 279f., V.G. H. 13 S. 205, 13 S. 89,

» EIArt.31(24),hiervonfinddieFällederVerteilungzurNutznießungzuunterscheiden—-
Über die in Niederbayern, der Oberpfahz und Franken vorkommenden Kommunbrauereien vyl.
Bl. 37 S. 49 ff., v. Landmann, Gewerbeordnung,6. Aufl. S. 314ff. Art. 164 E.G. z. B

ch nur zu⸗
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Gemeindeverbande,nicht auf solche,die ihren Grund in einemprivatrechtlichenTitel
haben ".

Der Begriff derGemeindenutzungenim öffentlichrechtlichenSinne ist nachbeiden
G.O. dergleiche ?s.

Gemeindenutzungensind nicht an allen Bestandteilen des Gemeindevermögens
möglich. Sie sind nicht möglichan öffentlichenSachen und an gemeindlichemVer=
waltungsvermögen", weil sie mit der Zweckbestimmungdieser Gegenständeim Wider=
spruche stehenwürden. Sie sind auch nicht an allen Arten gemeindlichenFinanz=
vermögensmöglich, sondernnur an Liegenschaften55 und an dinglichenRechten,welche
der Gemeindean fremdenLiegenschaftenzustehen"6.

Dem Begriffe der Gemeindenutzungist wesentlich, daß sie auf der Gemeinde=
zugehörigkeit beruht. Sobald daher bezüglich einer Nutzung am Gemeindevermögen
feststeht,daß dieselbein einer von der GemeindezugehörigkeitunabhängigenBerechtigung
begründetist, stehtauch fest, daß sie keineGemeindenutzungim Sinne der G.O. ist7.
Allgemeine Grundsätzedarüber, wann ein NutzungsrechtGemeindenutzungin letzterem
Sinne ist, lassensichim übrigennicht angeben.Es ist dies eineFrage des einzelnen
Falles, die mitunter um so schwierigerzu entscheidensein wird, als die strengeAus=
einanderhaltungöffentlichenund bürgerlichenRechtes der Entstehungszeitsolcher
Nutzungsrechtefremdists. DieseSchwierigkeiterhöhtsichnochdadurch,daß weder
für die öffentlichrechtlichenoch für die bürgerlichrechtlicheNatur einesNutzungsrechtes
eine gesetzlicheVermutung spricht.

Die Vorschriften der beiden G.O. über die Gemeindenutzungensind zum Teile
verschieden.

Die diesseitigeG.O. unterscheidetzwischender Gewährung von Gemeindenutzungen,
welche ohne Verpflichtung hierzu seitens der Gemeinde durch einen freiwilligen Ver=
waltungsakt stattfindet,und Gemeindenutzungsrechten7°.

Widerrufliche Gemeindenutzungenkönnenunter denselbenVoraussetzungengewährt
werden, unter welchendie Verteilung von lberschüssenzulässig ist, und sie könnennur
unter den nämlichen Voraussetzungenfortbestehen.

Die Einräumungvon Gemeindenutzungsrechtenist unstatthaft?!.Die G.O. hält
nur die bestehendenNutzungsrechteaufrecht. Sie unterscheidethierbei7 Gemeinde=

Diess. G.O. Art. 36, pfälz. G.O. Art. 27. Die Begründung desEntw. zu Art. 31 (Verh.
d. bes. Aussch. 1 S. 32)bemerkt, daß, wo Nutzungen am Gemeindevermögenaus einem privat=
rechtlichenTitel in Anspruch genommenwerden, „der im Entw. festgehalteneBegriff Gemeinde=
mußungennichnichte mehr gegebensei“. An der obigen Unterscheidunghat dasB. G.B. nichtsgeändert.

es 3n zungen könnenauchan Ortschaftsvermögenbchen. Bl. 33 S. 182ff. Im
folgendenwird nur der Kürze halberlediglich=vonGemeindenv0gespro en. V. 5. 24 S. 347.

4 V.G.H. 1 S. 401, 11 S. 178, I8 S. 125, 22
6#Dies istceingehen nachgewiesenV.G.. 5 S Si vgl. 1 S. 211, 22 S. 107. Auch

eine M.C. v. 30. Sept. 1875 Nr. 7145hatausgesprochen,baßGemeindenutun #berechtigte,welche
ein Nutzungsrechtan unverteiltenGemeindegründenbesitzen,im Falle der Veräußerung der letzteren

keinen Aufpruch auf dieHinsen desPKausschillingehaben. Vgl. fernerBl. 13 S. 167f., 21 S. 378ff.,
22 S. 206 f., 45 S. 278, 57 S.

S, Sit Erk. : 1876Anh. S. 24, V.G. H. 1 S. 472, 25 S. 330. H. v. Wand
a. a.

sn Val. Komp. Guthsch R.Bl. 1864 S. 980; 1865 S. 11 1872 S. 1469,2050,
G.V. Bl. 199; Deil I1“ I. f. R.A. 35 S. 375, 50 S. 13, Entsch.d. O.G.HH.bzw. . in
Gegenst.des Zivilrechts usw. 5 S. 628, 10S. 50.

"8 Die Lehre von den privaten kunbnsrechten amGemeindegute gehörtnicht dem Staats=
—B an. Vgl. hierüberdie BemerkungenBl. 13 S. 128ff., 24 S. 33 ff., 25 S. 32, 233ff., Bl.

A. 35 S.67 ff. (J. Staudinger Zeitschr.desAlet, 210 für Bayern 13 (Nürnberg1873)
S. 156 ff., Entsch.d. Ob.L.G. usw. 12 S. 376, 15 S. 81.

V Staudinger a. a. O. S. 71ff. Zeitschr. des Anwaltvereins a. a. O. S. 166.
57°“K. Bgl- hierüberBl. 21S. 391ff., und wWegdelsAufsatz ebenda38 S. 305ff., G. v. Kahr

283ff. Bei Rechtsansprüchen auf zeeindenutungen ist stets dieGemeinde das ver=
Frchn Subjekt, wenn auch anderePersonen, ½ Skutungsberechtigte, prozessualals beteiligt
erscheinenkönnen. V.G.H.5 S. 191, 7 S.119,

71 Diesf. G.O. rt. 31 Abs. 11: nur in widerruflicher Weise“. Bl. 30 S. 14ff.
V. G.H. 11 S. 178. 1#Art. 32 Abs. 1 Reger 26 S. 562.

10“
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nutzungsrechte,die auf einembesonderenRechtstitel,und solche,die auf Herkommens
beruhen. Der besonbereRechtstitel muß selbstverständlichein solcherdes öffentlichen
Rechtessein und wird daher verhältnismäßigseltenvorkommen". Nutzungsrechte,
welchein einem solchenRechtstitel begründetsind, sind unentziehbar.

Wo Gemeindenutzungsrechteauf Herkommen'° beruhen, kann das Herkommen
sowohl dahin gehen, daß Nutzungennur so weit beanspruchtwerden können, als die
gemeindlicheFinanzlage es zuläßt, als auch dahin, daß die Gemeindenutzungsrechte
ohneRücksichtdarauf bestehen,ob Gemeindeumlagen7usw. erhobenwerdenodernicht 77.
Bezüglichder Bildung einessolchenHerkommensist folgendeszu bemerken.

Daß dasselbe unter der Herrschaft der G.O. sich nicht mehr ausbilden kann,
bedarf keiner Erörterung. Aber auch unter der Herrschaft des Gemeindeediktesvon
1818 war die Sachlage dieselbe. Das Edikt und übereinstimmenddas Umlagengesetz
von 181978 stellteden Grundsatz auf, daß Gemeindeumlagennur zulässigseien, wenn
die GemeindebedürfnissedurchdenErtrag desgemeindlichenGrundstockvermögensusw.
nicht gedecktseien. Das Edikt 7°“sagte sodann weiter: „Solange Gemeindegründeun=
veräußert oder unverteilt bleiben, richtet sich die Benutzung derselbennach den be=
stehendenVerordnungenund demrechtmäßigenHerkommen.“NachrichtigerAuslegung
dieserBestimmungen3° war zwar anzuerkennen,daß das Edikt ein bestehendesHer=
kommendes obenbezeichnetenInhaltes aufrechtließ, aber, ebensowenigals nunmehr
die Gemeindeordnung,die Entstehung eines solchenHerkommens duldete 1. Daraus
ergibt sich,daß das fraglicheHerkommenbei Einführung des Gemeindeediktesvon 1818
bereits nachweislichbestandenhaben muß, wenn es überhaupt als „rechtsbegründetes“
Herkommensoll in Betracht kommenkönnen. Aber auch dies allein genügt nicht; es
muß ferner erwiesensein, daß das Herkommenauch unter der Herrschaft des Ediktes
und der G.O. ununterbrochengedauerthatss.

Das Herkommenist von der G.O. als örtlicheRechtssatzunggefaßt. Diese
Rechtssatzungist, solange sie besteht,für die Gemeinde bindend. Aber die Gemeinde
kann durch einen Akt der Selbstgesetzgebungdie Rechtssatzungändern oder beseitigen.
Sie kannsolchessNutzungsrechte“ im Falle desBedürfnissesfür Gemeindezweckeganz
oder teilweise zurückziehen35.

Gemeindenutzungsrechte352,welcheauf einemHause oder Grundstückeruhens?,

73Das Ges. sagt überflüssigerWe; „rechtsbegründetes“Herkommen.
76Val. Bl. f. Ka. 35 S. 82, V. G. H.15 S. 190, 24 S. 541, 32 S. 145.
is Vgl. darüber Bl. 20 S. 155ff., 21S. 391ff., 22 S. 273ff., 300 ff.(Beweis des Her=

kommens): G.v. Kahr a. a. O. l S. 226ff. V.G.H. 12 S. 179, 205, 459, 13 S. 197, 258.
76 V.G.H. 14 S. 302, 24 S. 355.
7 Darüber, daß die diess. G.O. ein solchesHerkommen aufrecht erhalten will, kann bei Ver=

gleich des Art. 32 mit 31 kein Zweifel obwalten. Vgl. 2. Aufl. 2 S. ff. Bl. 20 S. 131f.
18 Gem Ed. § 34, Umlagenges. Art. La, a. 77 § 26.
50 Vgl. G. v. Kahr, Bl. 13 S. 155f. çl
#81Dies gilt aber nurbezüglich öffentlichrechtlicher, nicht bezüglich privatrechtlicher Nutzungen.

Entsch. des O. L.G. in Gegenst. desZivilrechtes usw. X S. 507. Art. 1 Abs. 2 des A.G. zum
B.G. B., Becher, Mat. Abt. IV S. 7, 40, 192ff.

s2 Vgl. Bl. 18 S. 338 Anm. 1; 20 S. 155ff. (A. Luthardt), 22 S. 279 ff.,362ff., 28
S. 223 (M. E.v. 20 Okt 1877 Nr. 8699), 378 ff., 29 S. 200ff. 42 S. 289 ff., 301 f., 45 S. 278,
46 S. 321, 50 S. 238; ferner V.G. H. 3 S. 493, 9 S. 59, 377 (hierzu Bl. 40 S. 17 ff.), 11 S. 178,
464. 13 S. 34, 135, 256, 22 S. 107, 119, 24 S. 347.

88Bgl. K. d. Abg., Verh. d. bes.Aussch.1 S. 116 Sp.2, zu Art. 30à.
3 „Durch nachVorschrift des Art. 27 Abs. 1 gefaßteGemeindebeschlüsse“.
"5 Diess. G.O. Art. 35 Der Beisatz: „sofernenicht das Nutzungsrechtauf einemprivatrecht=

lichen Titel beruht“ (vgl. hierüber Bl. f. R.A. 35 S. 98f) ist überflüssigund überdies nicht er=
schöpfend,da nochder besondereöffentlichrechtlicheTitel zuerwähnenwar. — S. auchG. v. Kahr
a. a. O. 1 S. 309 ff., V.G H. 11 S. 178 (184), 23 S. 89;Bl. 46 S. 321, 47 S. 321.

38 „Auf den Gemeindeverbandsich gründendeRechte auf Gemeindenutzungen“;also nicht
Privatrechte. Komp. Konfl. Entsch. R. Bl. 1858 S. 837; 1872 S. 1469, 2050, G.V. Bl. 1907
Bl. III, Bl. f. R.A. XXXV S. 84, 375. Entsch. d. Ob.G.H. bzw. L.G. in Gegenst. des Zivil=
rechtes usw. V S. 628, X S. 503. "

37Zweifellos ist,daß,wermehrerenutzun berechtigteAnweseninnehat,auch dieentsprechenden
Nutzungsrechtein sich vereinigt. Angef. Entsch.d. Ob.G.H. usw. V S. 628, VII S. 66, Bl. 30
S. 46; V.G.H. 27 S. 45 (Untergangdes Rechtesmit dem Haufe).
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dürfen hiervon in der Regel nicht getrenntwerden. Der Ausdruck Trennung umfaßt
jede Art von Übertragung der Ausübung an einen drittens. Ausnahmen von diesem
Verbote könnennach Maßgabe der Novelle vom 14. März 1890 eintreten?.

Was die Personenanlangt, denennachdiesseitigemGemeinderechteAnteil an
den Gemeindenutzungenzukommt,so ist zwischendenFällen zu unterscheiden,wo eine
freiwillige Verteilungvon NutzungendurchdieGemeindestattfindet,und jenenFällen,
wo es sich um Gemeindenutzungsrechtehandelt vo.

Für die ersterenFälle bestehenzwingendegesetzlicheVorschriften.Anteil an den
Nutzungen haben alle Gemeindebürger,jedochda, wo eine Gemeinderechtsgebührein=
geführt ist, nur jene, welchedie Gebühr bezahlt haben. Der Anteil an den Nutzungen
verbleibt denjenigen,welchedas Bürgerrecht lediglich desholb verloren haben, weil sie
nicht mehr selbständigsind, ebensoden Witwen von Bürgern, wenn sie denHausstand
in der Gemeindefortsetzenund daselbstdirekteSteuern zahlen, endlichelternlosenKindern
von Bürgern, wenn sie den elterlichenHausstand in der Gemeindeungeteilt fortsetzen
und daselbst direkte Steuern zahlen?1. Alle Teilnehmer haben gleichenAnspruch; in
dem letztgenanntenFalle haben die Kinder zusammeneinen Anteil.

Für die Teilnahme an Gemeindenutzungsrechtenentscheidetder besondereRechts=
titel oder das Herkommen. Hiernach könneneinzelneKlassen von Gemeindeangehörigen
alleinberechtigtund auchandere als die vorgenanntenKlassen von Gemeindeangehörigen
berechtigtsein. Es können ferner die Anteile ungleichesein.

Das pfälzischeGemeinderecht? bestimmtüber die Gemeindenutzungenfolgendes.
Die Gewährung von Gemeindenutzungendarf nur so weit stattfinden,als „hierfür ein
besondererRechtstitelbesteht,oder die Benützungder Almendenund die Verteilung
des Gabholzes bisher zugelassenwar“?“. Von diesenNutzungen sind Nutzungsrechte
nur jene, welcheauf besonderemRechtstitel beruhen,dann die Ansprücheauf Gabholz,
welche sich nach der Verordnung der Landesadministration vom 21. August 18165
bemessen.Der Anspruchauf Gabholz,derauf einenbestimmtenHöchstbetragbeschränkt
ist, besteht an sichunabhängig von der gemeindlichenFinanzlage. Jedoch kann auf
Beschluß des Gemeinderatesund mit Genehmigungdes Bezirksamtes das Holz in ge=
wissen Fällen zugunstender Gemeinde versteigertwerden. Dies kann namentlichge=
schehen,wenn „besondereGründe die Verteilung unschicklichmachen“, also auch aus
Rücksichtauf einen ungünstigenStand der Gemeindefinanzen?6. Eine Verteilung von

38 Bl. f. adm. Praxis29 S. 97ff. Vgl. auch V.G.H. 27 S. 45 (Abbruch).
s0 #ie G.O. Art.33 in derFassung der Nov. v. 14.März 1890 (vgl. oben§ 106;auch

Berh. d. d. Abg. 1888St. B. III S.265 ff.), Komp. Konfl. E.G V. 1907 Bl. III S.
1 desS#nMin. d. Innern 1893 S. 67. S. das Nähere bei G. v. Kahr a. a. O. 1 S. —
ber die AbtsS#a unter der Herrschaftdes revid. Gem. Ed.'s V.G.H. 11 S. 464, 13 S. 270,

14 S. 265, insbes. aber 16 S. 1 (Plenarentsch., hierzu Bl. 46 S. 320) ferner V.G. 17 S. 63
½,S'i geihen Fassung des Art. 33 V.6 e 8S. 79, 1 S. 474; Bl. 21 S. 332 ff.,

a
JnArtZLAbsll—lvsindbeideArtenvonFållenvermengtEsistindeffenllaydaß

besondereRechtstitelund Herkommenin braugauf Art und Maß der Verteilung nur da von Be=
deutungsein können,wo Nutzungsrechte vorliegen. Auch sprichtAbs. II von emeindenutzungen,

welcheeinzelnen Klassen „zustehen“,also von Rechten. Anders Bl. 22 S. 132ff.; V.G.H. 9S. 59.
"!1S. auch diesf. G.O. Art. 201 Abs. II, wo es unter den übergangsbestimmungenheißt:

„Personen, wocche bisher in der Eigenschaft wirklicher Gemeindeglieder an den Nutzungen des Ge=
meindevermögensteilgenommenhaben, behalten auchdann, wenn fie nicht auf Grund des Abl. J
(ogl. oben § 111) das Bürgerrecht erwerben, ihr bisheriges Nutzungsrecht, solangedie Voraus=
setzungendesselbenfortdauern.“

°2 Diesf. G.O. Art. 32 Abs. II—IV.
os Vgl. H. v. Wanda. a. O. S. 102ff.
*4Pfälz. G.O. Art. 24 Abf. II. über dieBedeutung der Bestimmungval. dieRegierungs=

erklärung in U# Verh. d. bes.Aussch.II S. 684Sp.
96%Amtsbl. f. d. k.bayer.Gebietauf demlinkenRidinufer 1816S. 246 u. dazuKr. A.Bl. 1832

S. 683. Gabholz ist Brandholz. Vgl. auchH. v. Wand a. a. O. S. 170ff. über Außungen
in Staatsforsten und über Bauholznutzungenval. die Angaben bei Geib a. a. O. I S.
S. v. Wand an. H. Sl 100f, 188

ber die effentlichrechtliche atur des AnspruchesEntsch.d. Ob.G.H. in Gegenst.des
Zivilrechtes usw. VII S. 5
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Nutzungen an Almenden findet nur statt, wenn die anderweitigen Erträgnisse des
Gemeindevermögenszur Bestreitung der Gemeindebedürfnisseausreichen?". Diese
Nutzungensind keineNutzungsrechte,sondernwerden nur widerruflich gewährts. Die
Anteilnahme an den Gemeindenutzungenrichtet sichda, wo es sichum Nutzungsrechte
aus besonderemRechtstitel handelt, zunächstnach diesem Rechtstitel selbst??. Im
übrigen haben alle in der GemeindeHeimatberechtigten,welche daselbstseit Jahres=
frist 100wohnen101,wenn sie einen eigenenHaushalt führen102, gleichheitlichenAnteil
an den Gemeindenutzungen1°8.

Ziemlich gleichlautend sind die Bestimmungen,welche beide G.O. 10 über die
Pflichten treffen, die für die Nutzenden mit den Gemeindenutzungenverbundensind.

Die Nutzendenhaben:
1. die auf denGegenständenihrer NutzungruhendenLastenzu tragen,
2. die zur Gewinnung der Nutzungenund zur Erhaltung und Erhöhung der Er=

tragsfähigkeit erforderlichenAuslagen zubestreiten 105,
3. die etwaigen106Gegenleistungenan die Gemeindezu entrichten.
Fließt ein Teil der Erträgnissedes genutztenGemeindegutesin die Gemeindekasse,

so sind die bezeichnetenLasten und Auslagen verhältnismäßig von der Gemeinde und
den Nutzendenzu tragen107. Die diesseitigeGemeindeordnungläßt jedochdieserRegel
gegenübereine Ausnahme zu, sofern „ein anderweitigesrechtsbegründetesHerkommen
besteht“,d. h. ein Herkommen in dembereits obenerörtertenSinne. Durch solchesHer=
kommenkanndie gesetzlicheRegelsowohlzugunstenals zuungunstender Gemeindege=
ändert sein108.

Streitigkeiten über Ansprüche auf Gemeindenutzungenund über die damit zu=

2 H.v. Wand a. a. O. S. 168f.
7838 Näherespfälz. Intell. Bl. 1823S. 1333ff. lauchbei Siebenpfeiffer, Handb,d.Verf. usw.

Rheinbayerns II S. 123ff., ferner H. v. Wand a. a O. S. 172ff.: die Ausführungen S. 178f.
(gegen Medicus S. 78), daß die Art. 20 u. 21 der pfälz. G.O. hier keineAnwendungfinden, sind
zweifellos zutreffend.

0 Es frägt sich dabei nur um Rechtsverhältnissekaus der Vergangenheit („fernerhin“, Art. 24
Abs. II). Vgl. hierher H. v. Wand S. 125ff.

10%H. v. Wand S. 116f.
101 Überden Begriff des „Wohnens" oben§ 111.
1%Das Ges. sagt: „einen eigenenHerd besitzen“.Gemeintist die wirtschaftlicheSelbständig=

keit. Vgl. H. v. Wand S. 118ff. V.G.H. 26 S. 198. Die Worte „seit Jahresfrist" gehörennur
zu „wohnen". DieseAuslegung ist aus inneren Gründen die wahrscheinlichereund auchPrachlich
zöglich. za jeneWorte zwischen„daselbst“und „wohnen“ stehen. Vgl.noch2. Aufl. II S. 638

nmm. 102.
103Pfälz. G.O. Art. 25. Mit dieserBestimmung standjene in Art. 31 des Heimatges.(in

der Fassung von 1868) in unmittelbarem und unbegreiflichemWiderspruche. An letztererStelle
heißt es: „Der aus dem Heimatrechtein einer pfälz. GemeindefließendeAnspruch ... auf die
Teilnahme an den Nutzungendes Gemeinde . vermögens bemißt sichnachden Bestimmungender
G. O. und nach dem örtlichen Herkommer.“ Pierzu 2. Aufl. II S. 638 Anm. 103. Die
Worte „und nach dem örtlichen Herkommen“wurden durchArt. 154 Z. X des A.G. z. B.G. B.
als gegenstandslosgestrichen.

10 Diesf. G.O. Art. 34, pfälz. G.O. Art. 26.
105Vgl. hierher V.G.H. 1 S. 466, welcheEntsch.m. E. vollkommenrichtig ist. And. Anfs.

H. v. Wand S. 160; vgl. auch Bl. f. adm. Praxis 31 S. 136 Anm. “. — Das Verhältnis
zwischenZiff. 1 der V.O. v. 21. Aug. 1816 u. Art. 26 der pfälz. G.O. ist dieses, daß beideBe=
stimmungensichgegenseitigbeschränken.Den Gabholzberechtigtendürfen nur solcheLeistungenauf=
erlegt werden,die nachbeidenBestimmungenstatthaftsind.

4%Die diesf. G.O. sagt — offenbarzu eng — „herkömmlichen“(die pfälz. G.O. die „be=
stehenden“). Bei Nutzungsrechten können Gegenleistungen auch auf besonderemRechtstitel beruhen;
bei Nutzungen, welcheohne Verpflichtung hierzu verteilt werden, könnenGegenleistungen„dblich“
sein oderbei derNeugewährungaufgelegtwerden.— Verpflichtungen,wonachderNutzungsberechtigte
ausschließlichdie Umlagenzu zahlen hatte, sind — gleichviel,ob sie auf Herkommenoder auf be=

sonderemRechtstitel beruhen—beseitigt. Vgl. darüber unten u. V.G.H. 15 S. 89, 16 S. 225,

10 Vgl. hierherH. v. Wand S. 154f.
108Vgl. die eingehendenDarlegungenV.G.H. 14 S. 89.
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sammenhängendenVerpflichtungensind16°Verwaltungsrechtssachen1160.Rein staats=
aufsichtlicheVerfügungenfallen nicht in das Bereichder Verwaltungsrechtspflege.

Die Gemeinden und Ortschaften diesseits des Rheins ½11sind befugt, die Teil=
nahme112an Almendenund sonstigenNutzungendesGemeinde=oderOrtschaftsvermögens
von der Entrichtung einerGemeinderechtsgebührabhängig zu machen½13,wennnicht die
Teilnahmeberechtigungauf einen besonderenTitel des bürgerlichenRechtes sich stützt
oder nach Herkommen an einem Grundbesitzhaftet 1141.Von juristischenPersonen115
kann unter gleichen Voraussetzungendie Gemeinderechtsgebührnach Ablauf von je
25 Jahren neuerdingsgefordertwerden116. Ein Zwang zur Entrichtung der Gebühr
bestehtnicht. Wer sienichtbezahlt,verzichtetauf die Gemeindenutzungen117.

10 Auch dann, wenn neindeglieder unter sich streiten. Angef. Entsch. d. Ob.G.H. 4
S. 703; val. ferner 5 S. 633, V.G.H. 24 S. 348.

uo Diesf. G.O, Art. 36, pfälz. G O. Art. 27; V. G.H.G. Art. 8 Ziff. 28, ferner Novelle
p. 14. März 1890. Uber das Verhältnis zu Art. 8 Z. 30 vgl. V.G.H. 19 S. 214, 24 S. 347.
Über die Grenzen der Zuständigkeit gegenüberden Gerichten(Rugunzen am Gemeindevermögen
auf Grund eines privatrechtlichen Titels“) s. die Komp. Konfl.Entsch. beiC. L. H. Matthäus,
Die Grenzender zivilrichterlichenund administrativenZuständigkeitusw., S. 95ff. G.V. Bl. 1902
Beil. II, 1903 Beil. I, 1907 Beil. III; angef.Entsch.d. Ob.G.H. IV S. 703, V. G.H. 2 S. (84,
7 S. 168, 8 S. 79, 10 S. 24, 11 S. 464, 12 S. 484, 22 S. 119, 27 S. 45, 30 S. 77; dann
Bl. f. R.A. 35 S. 100 ff.,113 ff.(ogl. S. 375ff.)) W. Krais, V.G. H.G. S.92 f., 334ff.;
G. v. Kahr a. a. O. 1 S. 312 ff.;H. v. Wand a. a. O. S. 160ff.; H. Becher, Das rechts=
rhein.=bayer.Landeszivilrecht usw. S. 388ff.; Bl. 27 S. 111f., 29 * 405ff., 30 S. 63 f.,
46 S. 321ff.; Bl. f. R.A. 39 S. 238f., 40 S. 299 f., 50 S. 213 ff. UbereinzelneIragen des
verwaltun gsgerichtlichenVerfahrens V. G.H. 1 S. 281, 2 S. 377, 3 S.94, 4 S. 210, 5 S.191,
11 40 I.E. 16 S. 1, 19 S. 24 S. 355, überUmlagepflichtigeals Beteiligte ebenda7 S. 119,

11 Bezüglich der Pfalz oben§ 110.
112Die Gebühr kann nur erhobenwerden,wo Gemeindenutzungenbestehen,nicht aber da,

wo die ErträgnissedesGemeindegzutesin die Gemeindekassefließen. „Der Vorteil, daß infolge der
Verwendung der Erträgnissedes Gemeindevermögensfür Gemeindebedürfnissedie Umlagenpflichter=
leichtert wird, welcherVorteil nicht ausschließlichden Gemeindebürgernund sonstigengemeinde=
nutzungsberechtigtenPersonen,sondernden sämtlichenUmlagepflichtigenzufute Eht. erscheintkeines=
Kgs nals.Gemeindenutzung im Sinne der Art. 22 u. 32 des Gef.“ . E.v. 25. Nov. 1875
r. 36.

113Diess. G. O. Art. 22. Begründung zu Art. 18, 14 des Entw. (Verh. d. bes.Aussch.I
S. 29). Dieselbe„erscheintlediglich als Vergütung für Nutzungen,die einen bestimmtenGeldwert
repräsentieren,wie Holz=und Weiderechteu. dgl., während das Entgelt für sonstigeVorteile, wie
3. B. für den eventuellenGenuß örtlicherWohltätigkeitsstiftungen,bereitsin denAufnahmsgebühren
enthalten ist". Art. 201 Abs. III bestimmt: „Eine Gemeinderechtsgebührkann unter Vor=
behalt des Art. 22 Abs. III nur von solchenPersonen erhobenwerden, welchenicht schonam
1. Juli 1869 Anspruchauf Gemeindenutzungenhaben.“ V.G.H. 24 S. 136 (Gebührennur gegen=
über einzelnenTeilnehmern festzusetzen,ist unzulässig).

114Diess. G.O. Art. 22 Abs. II: „Eine solcheGebühr kann nicht gefordertwerden, wenn
der Anspruch des Neueintretenden auf einem besonderen Privatrechtstitel beruht (Komp. G. H. in

G.V. Bl. 1902 Beil. II) odernach rechtsbegründetemHerkommenmit demBesitzedes von ihm er=
worbenenHaufes oderGutes verbundenist.“ Bgl. die richtigenDarlegungendes Abg. Dr. Bölk
bei denBeratungen der K. d. Abg. 1868°69St. B. V S. 14. Völks Ansicht ist zweifellosrichtig,
Edels Außerung (val. 2. Aufl. II S. 640) nicht ganzgenaugefaßt. Das Ges.erklärt als Fbbühren=
frei: 1. Nutzungsberechtigte,derenRecht auf „besonderem“"Privatrechtstitel beruht; 2. Nutzungs=
berechtigte,derenRechtnachHerkommenan einemHauseoderGute haftet. Das Wort „besonderem“
ist im Gegensatzezum Herkommengebraucht. Im zweitenFalle genügtdie dinglicheBeziehung
desRechteszur Begründung der Gebührenfreiheit;es braucht die Fragegar nicht aufgeworfenzu
werden, ob das Herkommen ein öffentlichrechtliches oder ein Privatrechtliches ist. In allen anderen
Fällen — und dies sind sämtlichFälle öszentlichrechtlicherutzungsberechtigung— kann die Ge=
meinderechtsgebührgefordertwerden,also nicht bloßdann, wenn das Nutzungsrecht„lediglich"
auf Grund des Bürgerrechtsangesprochenwird.

115Das Ges. (Art. 22 Abs. III) sagt: „von jurist. Personen u. privatrechtlichenVereini=
gungen“". S. darüber oben§ 111.

116Dazu diesf. G.O. Art. 201 Abs. III; „In Fällen des Art. 22 Abs. III beginnt mit dem
Tage, an welchem die Einführung einer Gemeinderechtsgebühr in der Gemeinde in Wirksamkeit tritt,

fir die zuvor schonnutzungsberechtigtenPersonenoder privatrechtlichenVereinigungender Lauf der
ünfundzwanzigjährigenFrist.“

1½Vgl. die Begründung des Entw. a. a. O. M.E. v. 25. Nov. 1875 Nr. 12236. § 13 der
R.Gew.O. trifft hier nicht zu.
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Wer nachVerlustdesBürgerrechtesin einerGemeindedasselbeebendortwieder
erwirbt,ist von derBezahlungderGemeinderechtsgebührsoweitfrei, als er sie früher
schonan dieseGemeindeentrichtethat 18.

Die Gebühr darf das Fünffache des Durchschnittswertsder einjährigen Nutzung
nicht übersteigen11 undkannnur auf Grund einesöffentlichbekanntgemachtenRegulativs
beanspruchtwerden120.

Die Beschlußfassungüber Erhebung und Regelung der Gemeinderechtsgebühren
steht in Gemeinden mit Stadtverfassung dem Magistrat unter Zustimmung der Ge=
meindebevollmächtigten,in den übrigenGemeindender Gemeinde=oderOrtschaftsver=
sammlungzu121.

Streitigkeiten über GemeinderechtsgebührensindVerwaltungsrechtssachen.Der
Instanzenzug ist derselbe wie bei Streitigkeiten über Bürgeraufnahmegebühren122.

Die Verwaltung des gemeindlichenVermögens steht der kollegialenGemeinde=
behörde1238bzw. dem ortschaftlichenVerwaltungsorgan14 zu.

Die ortschaftlicheVermögensverwaltungwird nachdiesseitigemRechtevom Pfleger
unter Leitung und AussichtdesBürgermeistersgeführt. Auf dieseVerwaltung findendie
BestimmungenAnwendung, welchefür die Verwaltung des Gemeindevermögensgelten.
Die Befugnisse des Gemeindeausschusseskommendem Ortsausschuß, mangels eines
solchender Ortsversammlung zu. Wird die Verwaltung demGemeindeausschusseüber=
tragen, so hat gesonderteKassen=und Rechnungsführunghinsichtlichderselbenstattzu=
finden125.

In der Pfalz besorgender Verwalter und gegebenenfallsdie Ortschaftsbevoll=
mächtigtendie ortschaftlicheVermögensverwaltungunterLeitung des Bürgermeisters
„nach den allgemeinengesetzlichenVorschriften“120. Diese Verwaltung kann auch hier
demGemeinderatübertragenwerden½7. GesonderteKassen=und Rechnungsführung
ist vom Gesetzzwar nicht ausdrücklichvorgeschrieben,aber selbstverständlich.

Die Führung der Verwaltung desgemeindlichenund ortschaftlichenVermögens ist
durchdie bereitsdargestelltenVorschriftenmateriellbeschränkt.Außerdembestehenaber
auchformelleBeschränkungen.Diesetreffenteils die verwaltendeBehördeals solche,
insofern letztere in gewissenFällen an die Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten
oder an denBeschlußder Gemeindebürgergebundenist. Zum anderenTeil aber treffen
jene Beschränkungendas Verfügungsrechtder Gemeindeoder Ortschaft, indem dieselbe
in gewissenFällen der Kuratelgenehmigungder Staatsaufsichtsbehördebedarf1##185.Wir
wenden uns zunächstzu den Beschränkungender ersterenArt.

In Gemeinden mit Stadtverfassung bedürfen folgendeVerwaltungshandlungen
des Magistratesder Zustimmungder Gemeindebevollmächtigten:

1. Erwerb von Liegenschaften,freiwillige VeräußerungoderVerpfändungunbeweg=
licher Gemeindegüteroder nutzbarerRechte, Veränderungenin deren Grundstockoder
Beschwerungderselbenmit ständigenAusgaben oder sonstigenbleibendenLasten129.

2. Verwandlung der bisherigenSelbstverwaltung bedeutenderOkonomiegüter
oder nutzbarerRechte in Verpachtungund dieser in Selbstverwaltung. Die Gemeinde=
sheig haben zu bestimmen, welche Vermögensbestandteilehierunter fallen
ollen 130.

116Diesf. G.O. Art. 18 Abs. III. #l. oben § 111.
119Diesf. G.O. Art. 22 Abs. I. Dazu Verh.d. bef.Auscch II S. = V.G. H. 20 S. 119.
180Diesf. G.O. Art. 23 Abf. I. Dazu oben § 111. V.G.H. 7S. 322, 1 S. 50 (Ab=

stufungen) 24 S. 136.
121Diess. G.O. Art. 23 Abs. 112 Abs. 1 Ziff. 4.
16 Vgl. oben§ 111. V.G 198.
183Diess. 90. Art. 87 Abs.1 11 Abs. I, 134 Abs. 1 V.G.H. 29 S. 11; pfälz. G.O.

Art. 66, 67 Abs.I.
ia. Oben 8 108. V. G.H.V S. 188.
129Diesf.G.O.Art. 153r III,V, VI. 1½6Pfälz.G.O.Art. 85Abs.I.
127Pfälz. G.O. Art. 5 Abft.1.
128Dieser Unterschiedwird bchte hervorgehobenBl. f. R.A. 15 S. 374.
199Diesf. G.O. Art. 112 Abs.I Ziff.7
150Diess. G.O. Art. 112 Abs. I Ziff.9. Abf. II.
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3. Anlage von Kapitalien, wenn sie gegendie verordnungsmäßigenVorschriften
geschehensoll 181.

4. Verpachtungenund Geldverleihungenan Mitglieder desMagistrates, derenVer=
wandte in auf=und absteigenderLinie und deren Seitenverwandte und Verschwägerte
des nächstenGrades 182.

5. Verteilung von lberschüssenaus dem Ertrage des Gemeindevermögensan
die Bürger und Gewährung von Nutzungen an Bestandteilen des Gemeindever=

mögens 68.
6. Abschluß von Vergleichenund Erklärung des Streitabstands, wenn hierdurch

eine Anderung im Grundstockdes Gemeindevermögensbewirkt wird 164.
In Landgemeindendiesseits des Rheines kann durch statutarischenBeschluß der

Gemeindeversammlungdie Zuständigkeit der letzterenauf die Beratung und Beschluß=
fassungüber jeneAngelegenheitenausgedehntwerden, welchevorstehendunter Ziffer 2,
4 und 6 aufgeführt sind185. In den Fällen der Ziffer 5 ist die Zustimmung der Ge=
meinde=oder Ortsversammlung gesetzlichnotwendig186.

BesondereBestimmungengelten auch nach dem Rechte beider G.O. für folgende
Verfügungen in bezugauf das Gemeindevermögen:

1. Verteilung von Bestandteilen des Grundstockvermögenszu Eigentum gegen
Grundzins;

2. Verteilung von Gemeindegründenzur Nutznießung auf Lebensdaueroder auf
bestimmteZeit ohne alles oder ohne volles Entgelt.

Hierzu kommt nach diesseitigemGemeinderecht3. der Fall gänzlicher oder teil=
weiser Zurückziehungbisher herkömmlicherNutzungsrechteam Gemeindevermögen.

In all diesenFällen bedarfderAntragderGemeindebehördederZustimmungvon
mindestensdrei Vierteln der Gemeindebürgerund müssendie Zustimmendenzusammen
mehr als die Hälfte der Grundsteuernentrichten,womit diesseits des Rheines die Ge=
meindebürger,Heimatberechtigtenund sonstigenNutzungsberechtigten,in der Pfalz die
sämtlichenHeimatberechtigten137in der Gemeindeangelegtsind188.

Die vorgängige Kuratelgenehmigung15° der vorgesetztenAufsichtsbehördeist bei
folgendenVerfügungen½%über Gemeindevermögen141notwendig:

181Diesf. G.O. Art. 112 A= Igiff 8. Dazu V.O. v. 5. Mai 1905 (G.V. Bl. S. 461).
M. E. v. 13. u. 17. Mai 1905 (Weber S. 736, 747), über Bankdepots vgl. Weber 33 S. 19.
Vgl. auch Glock a. a. O. S. 179 Bl. 53 S. 397. Über Kontokorrent usw. bei Banken vgl.
Weber 37S. 50.l PHelmreich=Nos G.O. S. 315.

1½Diesf. G.O. Art.112 Abfl 1IZiff. 2.
133Diess. G.O. Art. 31 Abs. 1II. DerFortbestend von Nutzungen,falls sie nicht überhaupt

mitPitlicher Beschränkunggewährt worden find, bedarf keinerneuenBeschlußfassung.Vgl. Bl.38
S.

144Diesf. G.O. Art. 112 Abs. 1IZiff. 12.
15 Diess. G.O. Art. 147 Abfs.I. 186Diesf. G.O. Art. 31 Abs. III.
1578 v. Wand a. a. O. S. 213f.
138 Diesf.G.O. Art. 27 Abs. I, 28, 35; pfälz.G.O. Art. 20 Abs. I, 21. G. v. Kahr

a. a. O. 1IS. 259f. Bgl. hierher oben § 116, ferner wegen der Nichtanwenddarkeitder Vor=
schriftenüber Stimmenthaltung § 116. Die Frage, ob ein Mangel in bezug auf die Be=
obachtungder obenerwähntenVorschriftenNichtigkeit der Verteilung (oderZurückziehung)bewirke,
glaube ich im Gegensatzezu Staudinger, Bl. f. R.A. 35 S. 390 bejahenzu eollen, und zwar
ohne Unterschied, ob die Zustimmung der Gemeindebürger gar nicht erholt worden odernicht mit
der erforderlichen Mehrheit erfolgt ist. Das Fehlen eines wesentlichen gesetzlichenErfordernisses eines
Rechtsaktesbewirkt dessenNichtigkeit, wenn nicht ausdrücklichdas Gegenteilbestimmtist. In den

Fällen der Ziff. 1 u. 2 kann man sichauchnicht auf Art. 27 bzw. 20 Abs. IV berufen; denndie
nehmigung des Teilungsaktes ist, wenn gleicheine causae cognitio auch nach der rechtlichen

Seite vorausgeht,docheineVerwaltungshandlung,keinerichterlicheAdiudikation, und vermagrecht=
licheMängel desTeilungsaktesnicht zu heilen. Anders liegt dieSachein denFällen obenAnm. 30.
übereinst. Helmreich=Rock a. a. O. S. 154, Bl. 39 S. 176.

1½ Über deren Bedeutung s. oben § 107, Bl. f. R.N. 38 S. 126, v. Kahr II S. 73ff.
Bl. 23 S. 1, 39 S. 170. » .

140Vgl. Art. 159 (91) u. Bl. 21 S. 411ff. Altere Vorschriflen, welcheweitergehendeBe=
schränkungender Gemeindenenthalten,find befeitigt.

141Bezüglich der Schmälerung des Grundstockvermögensoben Anm. 13ff.
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1. Freiwillige Veräußerung112von Liegenschaften143und dinglichen¼"Rechten,
wenn deren Wert die gesetzlicheGrenze des freien Verfügungsrechtesder Gemeinde
überschreitet,oder wenn im selbenRechnungsjahrebereits so viele derartigeVer=
äußerungen stattgefundenhaben, daß jene Grenze durch die neue Veräußerung über=
schrittenwürde.

Die gesetzlicheWertgrenzeist nach der Einwohnerzahl½15der Gemeindenab=
gestuft176. .

Der Kuratelgenehmigungbenötigenferner:
2. Kapitalsausleihungen, wenn sie gegendie verordnungsmäßigenVorschriften1/7

oder wenn sie an Mitglieder der Gemeindebehördegeschehensollen8;
3. Verteilungen von lberschüssen"“ und diesseits des Rheines Gewährung von

Nutzungenan Bestandteilendes Gemeindevermögens15°;
4. Verteilungen von Gemeindegründen151.
Bezüglich der Frage, ob gegenVersagung der Kuratelgenehmigungder Verwal=

tungsrechtswegoffen steht, ist folgendeszu bemerken.Soweit es sichum Beschwerden
dritter handelt, ist die Frage jedenfalls zu verneinen. Dies könnte überhaupt nur hin=
sichtlichder erwähntenVerteilungen zweifelhaft erscheinen.Ausschlaggebendaber ist in
dieserBeziehung, daß keinAnspruch darauf besteht,daß geteilt wird, sonderndaß nur
Ansprüche entstehenkönnen, wenn geteilt wird. Was aber die Gemeindenselbst an=
langt, so wird ihnenderVerwaltungsrechtswegnachArtikel 10Ziffer 2 desV.G.H.G.
dann offen stehen,wenn sie behaupten, daß eine Kuratelgenehmigungmangels der
gesetzlichenVoraussetzungenüberhaupt nicht erforderlich sei; nicht dagegendann, wenn
sie behaupten,die als erforderlich anerkannteKuratelgenehmigungsei ihnen zu Unrecht
verweigert worden. Denn auf Erteilung dieser Genehmigung haben die Gemeinden
kein Recht. Auch dadurch wird die Kuratelsache zu keiner Verwaltungsrechtssache,
daß die Aufsichtsbehördevon ihrer Befugnis, die Kuratelgenehmigung nach Ermessen
zu versagen, aus rechtlichenBedenkenGebrauch macht; denn auch dadurch entsteht
keineRechtsverletzung.Wenn das Gesetzsagt, daß etwas nur unter bestimmtenVoraus=
setzungengeschehendürfe, nicht aber, daß es unter diesenVoraussetzungengeschehenmüsse,
so kann denkbarerweiseeine Rechtsverletzungnur darin liegen, daß etwas trotz des
Mangels jenerVoraussetzungengeschieht,nicht jedochdarin, daß nichts geschieht. Wo
es also z. B. zu gar keinerVerteilung von Gemeindegründenkommt,da kann auch nicht

½ über den Begriff. Bl. f. R.A. 35 S. 386f. Auch bei zewissen freiwilligen Leistungen
Art. 159 Z. 7. Über Abteilung einer GemeinschaftG. v. Kahr II S. 79 Anm. 20.

14 „Realitäten“ zu dertschLiegenschaften.Vgl. Bl. f. R.A. 35 S. 385 Ang. 6.
14 Das Wort fehltim Ges., ist aberdemZusammenhangenachzu ergänzen. Ubereinstimmend

G. v. Kahr II S. 80. Der Entw. (Art. 151 Ziff. 1) sprachvon „Veräußerung u. Verpfändung
von Realitäten u. Rechten“.

1“ Auch hier herrscht in der diesf. G.O. dieselbeVerwirrung bei Festsetzungder Bevölkerungs=
stenn, wie in dem Falle des Art. 71 Abs. 1 Z. 3, und wie sie bei den Bestimmungen über Gemeinde=

1 ulden (vgl. unten § 196 Anm. 12)besteht. Da Art. 159Ziff. 1 der diesf.G. O. mit demArt. 68
Abs. 1 offenbar zusammenstimmensoll, und letztererdurch die Worte „mit größererSeelenzahl"
(Art. 159 sagt „in größerenGemeinden")über die Bedeutung der nach oben abgrenzendenFifer

Ausschlußiet, so ist wohl, wie geschehen,zu entscheiden.Dafür sprichtauch Art. 91 Ziff. 1 der
pfälz. G.O.

146Diess. G.O. Art. 159 Abs. I Ziff. 1, pfälz. G.O. Art. 91 Ziff. 1.
“ Vgl. obenAnm. 131.
118Diesf. G.O. Art. 159 Abs. I Ziff. 10, pfälz. G.O. Art. 91 Ziff. 9.
14 Diess. d.Rh. an die Gemeindebürger,in der Pfalz an die Gemeindeangehörigen. Es

ist offenbares Versehen,wenn Art. 91 Ziff. 3 der pfälz. G O. ebenfalls von Gemeindebürgern
spricht. Art. 24 Abf. in, der entscheidendist, sagt „Gemeindeangebrigen=

15°Diess. G.O. Art. 31 Abs. III, pfälz. G.O. Art. 91 Zus- 3. DaßerstereBestimmungauf
Stodte bkondgemeinensich bezieht, ist aus den Kammerverh.(St. B. VI S. 88) nachgewiesen

151Diess. G.O. Art. 159 Abs. 1 Ziff. 2, pfälz. G.O. Art. 91 Ziff. 2. Da das Ges. nicht
zinterscheidttfällt==die keilung zur NutzungebenfallsunterdieseBestimmung. Vgl. Bl. 37 S. 126f..,
(G. v. Kahr ..
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davon die Rede sein, daß durch Nichtbeachtungder gesetzlichenBestimmungen,welche
jene Verteilung beschränken,eine Rechtsverletzungbegangenworden sei152.

Entsteht Streit darüber, ob ein VermögensstückGemeindeeigentumoder Privat=
eigentummehrerersei1558,oder darüber, ob das Verfügungsrechtder Gemeindeüber
Gemeindevermögendurch privatrechtlicheNutzungsrechteeinzelnerbeschränktsei, so hat
die Verwaltungsbehörde,welcheder beteiligtenGemeinde unmittelbar vorgesetztist, den
Sühneversuchvorzunehmen. Die Behörde ist berechtigt,im Fall verübteroderdrohender
Selbsthilfe,oderwennsonstwieGefahr aufVerzugsteht,die nötigenvorsorglichenVer=
fügungen zu treffen16“. Diese sindso lange aufrecht zu erhalten, bis die Gerichte eine
andere vorsorglicheVerfügung getroffenoder in der Hauptsache,sei es über die Besitz=
oder die Rechtsfrage, rechtskräftig erkannt haben.

Jeder Gemeindebürgerkann im Interesseder Gemeindedie Einleitung einessolchen
Rechtsstreitesbeantragen195. Wird von der Gemeindebehördedem Antrag nicht statt=
gegeben,so ist die Entscheidungder vorgesetztenVerwaltungsbehördezu erholen156,welche
berechtigtist, den Sühneversuchvorzunehmenund, wenn dieser mißlingt, einenAnwalt
zur Prozeßführung im Namen der Gemeinde aufzustellen157. Liegt ein solcherAntrag
nicht vor, so kann im allgemeinengegenüberder Gemeindeein Zwang zur Prozeßführung
nicht geübt werden158.

Eine Handhabe für das aussichtlicheEingreifen zum Schutze des Gemeinde=
vermögens15° ergibt sich nur, wenn infolge Beschlußunfähigkeit der gemeindlichen
Organe die Aufsichtsbehördezuständigwird, im Interesseder Gemeindedarüber zu ver=
fügen, ob erhobeneprivatrechtlicheAnsprüchegegendas Gemeindevermögenanzuerkennen
oder zu bestreitenseien160, ferner dann, wenn die Bestimmungen über die Kuratel=
genehmigungbei freiwilligen Veräußerungenvon Liegenschaftenund dinglichenRechten
anwendbarsind. Man wird nämlich, was die letzterenFälle anlangt, sagendürfen, daß
die Aufsichtsbehördebefugtist, wenndie AnerkennungeinesAnspruchesauf gemeindliches
Vermögennach ihrer Ansichtungerechtfertigtist, dieselbeals freiwilligeVeräußerung
zu behandeln101.

Das nämlichegilt auchhinsichtlichder AnerkennungöffentlichrechtlicherAnsprüche
am Gemeindevermögen152. Eine allgemeineBefugnis derAufsichtsbehörde,einesolche
Anerkennung seitens der Gemeinde als unbegründet zu vernichten, bestehtnicht168.

15#Ich vermag mich daherdenAusführungen in den Bl. 37 S. 9ff. u. V.G. H. 9 S. 280
(auch15 S. 34) nicht anzuschließen,halte vielmehr dieam letzterenOrts wiedergegebenenDarlegungen
der Staatsanwaltschaft für zutreffend. Vgl. 2. Aufl. II S. 644. ÜbereinstimmendG. v. Kahr
a. a. O. 1IS. 264 Anm. 12; Bl. 53 S. 135. Vgl. Reger=Dyroff V.G.H.G. S. 258 u. 380.

158Die Hestimmungbezieht sichalso nicht auf Fälle, wo nur der Eigentumsansprucheines
einzelnen dem Anspruche derGemeindeentgegensteht. Dieserklärt sichaus der Absicht des Gef.k:
Schutzder bleibendenGemeindeinteressengegendie perfönlichenInteressender Gemeindegliederbzw.
derMitglieder derGemeindeorgane. Nurin denFällen, wo ein „gemeinschaftlichesPrivateigentum“
mehrerer(diess.G.O. Art. 37 Abs. 1) behauptetwird, liegt die Gefahr nahe, daß die Gemeinde=
interessenvernachlässigtwerden.
13 388Vel. hierher Bl. 26 S. 171ff. Entsch.d. Ob.L.G. in Gegenst.des Zivilrechts usw.

155Dies gilt, und zwar nach demstrengenWortlaute, auchfür den Fall, daß zwischender
Gemeindeund demDritten kein Streit besteht.
Ant ibs Vgl. hierher d. V.G.H. 7 S. 168 (keinVerwaltungsrechtsweggegendie Abweisung des

ntrages). ·
MDiess.G-O·Art.37,psälz.G.O.Art.28.G.v.Kahra.a.O.lS·323ss.Überdie

Bedeutungder BestimmungwegesSühneversuchesM E. v. 19. Sept. 1882 (Weber 16 S. 24).
168Vgl. über die Frage,Bl. 20 S. 141ff., A. Luthardt ebendaS. 145ff. u. dagegen

ebenda21 S. 49 ff., 30 S. 79f., 35 S. 298ff. — Daß mit denBestimmungendesArt. 26, bzw. 19
hier kein Erfolg zu erzielen ist, erhellt aus dem, was obenAnm. 19ff. über die Bedeutungdieser

Art. darzel t wurde. · «
165 Überdie Stellung des V.G.H. gegenüberdieseraufsichtlichenTätigkeit vgl. Entsch.5

S. 1, 8. S. 178, 13 S. 24.
160Vgl. oben§ 116, Bl 30 S. 385ff., 35 S. 109ff.
161Vgl. Entsch.d. O.G.H. in Gegenst.des Zioilrechts usw. V S. 535
168Art. 37 Abs. III der diesf.,28 Abs. II derpfälz. G.O. findet hier keineAnwendung.
168Hinsichtlichdes Art. 26 bzw. 19 gilt auchhier das obenAnm. 158 Bemerkte.

Google



156 Das Finanzrechtd.Ortsgemeinden.Ortsgemeindenu. Ortschaftenals Privatrechtssubjekte.§ 196

Dagegen ist ein aufsichtlichesEingreifen zweifellos statthaft, wenn die gesetzlichenGrund=
sätzedes gemeindlichenFinanzverwaltungsrechtesüberdieVerwendungdergemeindlichen
Vermögenserträgeverletztwerden10“.

BeschränkendeVorschriften bestehenhinsichtlichfreigebigerZuwendungen aus Ge=
meindemitteln.

Nach diesseitigemGemeinderechtebedürfendie Magistrate der Zustimmungder
Gemeindebevollmächtigten„bei Geschenkenund freiwilligenGabenfür Zwecke,welche
außerhalb der Verpflichtung der Gemeinde liegen“165. In den Landgemeindenkann
für die gleichenFälle durch statutarischenBeschluß der Gemeindeversammlungdie Ge=
nehmigungder letzterenals notwendig erklärt werden166.

Nach beidenGemeindeordnungenist vorgängige staatsaufsichtlicheGenehmigung
bei freiwilligen Leistungenaus Gemeindemittelnerforderlich, wenn derenBetrag die ge=
setzliche* überschreitet,die dem selbständigenVerfügungsrechteder Gemeinde ge⸗
zogenist 167.

Nach diesseitigemGemeinderechtist ferner in Gemeinden mit Stadtoerfassung
zur Bewilligung außerordentlicher Vergütungen, Unterstützungenund Nachlässe an
Magistratsmitglieder und höhere GemeindebediensteteZustimmung der Gemeinde=
bevollmächtigtennötig 168.

Beide G.O. verlangen die vorgängigeGenehmigungder vorgesetztenAussichtsbe=
hörde bei Überschreitungdes VoranschlagesdurchGewährungvon außerordentlichen
Vergütungen, von Geschenkenund Nachlässenan Mitglieder der Gemeindeverwaltung,
GemeindebevollmächtigteoderGemeindebedienstete10°.

§*196. Schulden und Haftungsverbindlichkeiten der Ortsgemeinden und
Ortschaften. Die GemeindenundOrtschaftensindals SubjektedesbürgerlichenRechts
fähig, Verbindlichkeiten zu übernehmen. Die hierauf bezüglichenRechtshandlungen
stehennicht unter denVorschriftendes öffentlichenRechts. Dem öffentlichenRechte
gehörennur jeneBestimmungenan, welchedieFührung der gemeindlichenVerwaltung
nachdieserRichtung hin regeln. SolcheBestimmungenbestehenhinsichtlichder Auf=
nahme von Anlehen durch die Gemeinden.

Die G.O. stellen vor allem Verwaltungsgrundsätzedarüber auf, unter welchen
VoraussetzungenAnlehensaufnahmen statthaft sein sollen. Diese Verwaltungsgrund=
sätzehabendeshalbdieNatur rechtlicherBeschränkungendergemeindlichenVerwaltungs=
befugnisse,weil deren Einhaltung staatsaufsichtlicherzwungenwerden kann.

Die Aufnahme eines Anlehens kann nur geschehen
1. zur Tilgung einer bestehendenAnlehensschuld?;
2. zur Bestreitung unvermeidlicheroder solcherAusgaben, welcheder Gemeinde

zum dauerndenVorteil gereichen38.In denletzterenFällen ist außerdemnoch erforder=

10“Vgl. über die Staatsaufsicht oben § 107; ferner G. v. Kahr a. a. O. 1 S. 321f.;
Bl. f. R A. 40 S. 230; Bl. 21 S. 289ff., 299 ff.(Luthardt), 28, S. 383f. Zwischenden Er=
örterungenin den Bl. herrschtsehrwenig Einklang.

66Diess. G.O. Art. 112 Ziff. 14. V.G.H. 18 S. 304; ferner Art. 41 d. Umlagen=Ges.
166Dies. G.O. Art. 147 Abf. I.

½ Diessf. G.O. Art. 159 Ziff. 7, pfälz. G.O. Art. 91 Ziff. 7. Die gesetzlichenHöchstbeträge
sind dieselben,wie bei Veräußerungenvon Realitätenu. Rechten. Auch was Ziff. 1 mit denWorten:
„poderwenn bereits“ einleitet, ist hierzu verwerten,G. v. Kahr II S. 87.

168Diesf. G.O. Art. 112 Ziff.3.
169Diesf. G.O. Art. 159 Ziff. 8, pfälz. G.O. Art. 91 Ziff. 8.

(5196: Diess. G.O. Art. 63 Abs. II, pfälz. G.O. Art. 47 Abs. II.
* „AufgekündeterKapitalien“ sagt die G.O. nicht sehrglücklich. Der Ausdruckumfaßt auch

die Kündigung durchdie Gemeinde. Selbstverständlichwill der Gesetzgeberhier denFall derHeim=
zahlung ute Kündigung nicht ausschließen.

* Vgl. dazu Verh. d. bes.Aussch.d. K. d. Abg. II S. 642. Es muß sichnicht geradeum
einen Aufwand für gesetzlichnotwendigeAufgaben der Gemeindehandeln; esgenügt,daß es sichum
einen dauerndenVorteil für die Gemeindehandelt. Ob dies der Fall ist, ist eine Frage des Ver=
waltungsermessens.Die Möglichkeit einer Anlehensaufnahmefür Kirchenbautenmöchte6 daher
nicht leugnen(andersBl. 39 S. 15f.),mag dieselbeauchtatsächlichnur in denseltenstenFällen sachlich
gerechtfertigtsein. Vgl. nunmehrKirchen=G.O.Art. 93—94, s. unten § 197 Anm. 3.
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lich, daß die Deckungder fraglichen Ausgaben aus anderenHilfsquellen der Gemeinde
ohne lberbürdung der Gemeindeangehörigennicht geschehenkann"“.

Zur Aufnahme eines Anlehens bedarf“ die kollegiale Gemeindebehördein Ge=
meindenmit Stadtverfassungder Zustimmungder Gemeindebevollmächtigtendann, wenn
es sich um Vermehrung des Schuldenstandesan Hauptgeld oder Verzinsung handelt,
in Landgemeindender Zustimmung der Gemeindeversammlungin allen Fällen?, in
pfälzischenGemeindender nämlichenZustimmung in jenenFällen, wo die Genehmigung
der Aufsichtsbehördenotwendig ists.

Für alle AnlehensschuldenderGemeindenmüssenTilgungspläne angefertigtwerden,
welche auf nachhaltige Einnahmen für Verzinsung und Tilgung gegründet sinds.
Zur FestsetzungdieserTilgungspläne ist in Gemeindenmit StadtverfassungZustimmung
der Gemeindebevollmächtigtennötig 10.

Die Anlehensaufnahmekann nur mit Genehmigungder nächstvorgesetztenStaats=
aufsichtsbehörde11geschehen,wenn der Betrag der in demselbenRechnungsjahr aufzu=
nehmendenSchuldenlafteinegewisse,gesetzlichausgesprocheneHöheübersteigt.DieserHöchst=
betrag ist bestimmtfür Gemeinden von weniger als 2500 Einwohnern auf 500 fl.
(857 Mark 14 Pfg.), für Gemeinden mit 2500 —5000 Einwohnern auf 1000 fl.
(1714 Mark 29 Pfg), für Gemeinden mit 5001—20,000 Einwohnern auf 5000 fl.
(8571Mark 43 Pfg.), für Gemeindenmit mehrals 20000 Einwohnernauf 100000fl.
(17142 Mark 86 Pfg.) in denLandesteilendiesseitsdes Rheins; für die Pfalz sind
die Beträge nach der gleichenBevölkerungsgrenzenur auf 1000, 2000, 10000 und
20000 Mark festgesetzt12. In den übrigenFällen kanndieAussichtsbehördedieDar=
lehensaufnahmeuntersagen, wenn deren gesetzlicheVoraussetzungenfehlen oder der
Tilgungsplan den gesetzlichenAnforderungen nicht entspricht.

Der Tilgungsplan muß daher regelmäßigder Aufsichtsbehördevorgelegt werden.
Wo keineGenehmigungerforderlichist, läuft eine 14tägigeFrist zur Geltendmachung
desEinspruchsrechtsder Aufsichtsbehörde,welcheFrist vom Tage nachEmpfangdes
Tilgungungsplanes gerechnetwird.

Mit Ausnahme außerordentlicherNotfälle 18 darf ohne vorgängigeFeststellung
und Vorlage des Tilgungsplans, bzw. vor Eintreffen der GenehmigungoderAblauf der
Einspruchsfrist kein neues Anlehen aufgenommenwerden1“4.

Diess. G.O. Art. 61, pfälz G.O. Art. 45.
5 Die Zustimmungder Gemeindebevollmächtigtenoder der —“* ist Er=

fordernis der i keit *,. n. hi die Gemeinde.Entsch.d. o. G.H. in Gegenst.des
Zivilrechtes usw. IV 417, VII S. 727; Bl. 30 S. %%Ehei 157 . Anm.
Uber W#ertierung. vonSphoh *nt.t 27S. 27.

Diess. G.O. Art. 112 Ziff. 13. Bgl. angef. Entsch.d. v. G. -. V S. 417. Die Be=
stimmungenüber Schuldverschreibungenauf den Inhaber, welchefür staatlicheAnlehen gelten(vgl.
oben § 160 Anm. 7), sind auch für gemeindliche Inhaberpapiere maßgebend. Sie können nur mit
Henehmigang des Min. d. Innern ausgegebenwerden. §*9 der Zust.V.O. v. 24. Dez. 1899,
G.V Bl. S. 1229. Art. 34 d. E.G., Art. 49 ff. d. A.G. z. B.G. B.; Bl. 52 S. 397; Weber 33

Diesf. G.O. Art. 63 Abf.1 s Psälz. G.O. Ajt. 47 Abs. I (Fassungvon 1896).
4G.O. Art. 62 Abs. I, fatz. G.O. 8 46 Abs.1
. G.O. Art. 112 38

2 die Bedeutung des riordernissesaufsichtlicherGenehmigungoben§ 107.
r Art. 63 Abs. I der diess. G.O. ist von der Subkommission mit beonderen Ungeschickege=

faßt. und nicht befferwar der entsprechendeArt. 47 Abs. I der pfälz. G.O., zu letzteremdieNovelle
v. 17. Juni 1896. Es wird von Vermehrung der Schuldenlastgesprochen,als ob der Bestand
einer Schuldenlast der natürliche Zustand einer Gemeindesei. Ferner ist, öhnlich, aber nichtKeich
wie in Art. 71 der diesf. G.O. die AbsteckungderBevölkerungsVenzen mißglückt. Anders bezügli
der Bevölterunggrenzen.G. v. Kahr 1 S. 660f. Für die Seelenzahl(„unter Einrechnungder
Zivil= wie der IIitärbeublkrrung) ist die letzte itdn maßgebend.Diess. G.O. Art. 203,
pfälz. G.O. Art. 127. Bl. 23 S

15Darunter können nur ealde,Fälle verstandenwerden, wo die Gemeindein der Zwangs=
lage, sofort Geld beschaffenzumissen, und in derUnmöglichkeit1 be ndet,bvorher.an die Ms#ichss-
behördezu berichten. Vgl. Verh.d. bes. Aussch.d d. Abg S. 642, wo zu Art. 57 des
Entw. in anderem Zusammenhangeder „ziemlich seaentend.Fat= # e wurde, „daß in Kriegs=
zeiten einer Gemeinde eine Kontri utjon auferlegt werde“.

1. Diesf. G.O. Art. 62 Abs.I, II, 63 Abs. II. pfälz. G.O. Art. 46 Abs. I, II, 47 Abs. II.

10
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Zur Abänderung der Schuldentilgungspläne und zur Einstellung der Schulden⸗
tilgung bedarfin Gemeindenmit Stadtverfassungder Magistrat der Zustimmungder
Gemeindebevollmächtigten½.

Zu Abweichungenvom Schuldentilgungsplan, wodurch die Tilgung ganz oder
teilweise eingestelltwird, müssendie Gemeinden die Genehmigung der vorgesetzten
Staatsaufsichtsbehördeerholen16.

Beide Gemeindeordnungen17enthaltennochbesondereBestimmungenüber die Ent=
nahmevon „Vorschüssen“.Die diesseitigeGemeindeordnungsprichtvon „Vorschüssen
aus besondersdotiertenGemeinde=oder Stiftungskassenan andere unter derselbenVer=
waltung stehendeKassen“, die pfälzischeGemeindeordnungvon „Vorschüssenaus be=
sondersdotiertenGemeinde=oder Stiftungskassenan andereKassenderselbenGemeinde“
und von „Vorschüssenaus einer Gemeindekassean eine von derselbenEinnehmerei ver=
waltete Kasse einer anderen Gemeinde'"18. Diese Vorschüsseenthalten die Gewährung
bzw. Aufnahme eines Darlehens, wenn die beteiligtenKassen verschiedenenRechts=
subjektengehören,und wären also in diesenFällen an sichnach denBestimmungenzu
behandeln,welchefür die Gewährung und Aufnahme von Darlehen gelten. Wo dagegen
die beteiligtenKassendemselbenRechtssubjektegehören,bildet eineVorschußleistungder
einenKasse an die anderean sichlediglicheineKassengebarung. Die Gemeindeordnungen
sehenjedochaus Zweckmäßigkeitsgründenvon dieserUnterscheidungab und macheneine
andere.

WerdensolcheVorschüsse„nichtbinnenJahresfrist½zurückersetzt“,d. h. stehtder
Rückersatzinnerhalb dieserFrist nicht von Anfang an fest20, so sind sie in allen Fällen
gleichGemeindeschuldenzu behandeln.Steht dagegenderRückersatzinnerhalbder be=
zeichnetenFrist fest,so genügtfür dieGewährungbzw. AufnahmedesVorschussesein
Beschluß der kollegialenGemeindebehördeund bzw. der außerdemnochbeteiligtenselb=
ständigen?! Kassenverwaltung.

Bezüglich der Übernahme einer finanziellen Gewährschaft (Garantie) durch die
Gemeinden enthalten die G.O. folgendeVorschriften. Nach der diesseitigenG.O. 2
ist in Gemeindenmit Stadtverfassung „bei Übernahme einer Garantie der Gemeinde
für Anstalten und sonstigeUnternehmungen“ein Beschluß des Magistrates unter Zu=
stimmung der Gemeindebevollmächtigtenerforderlich. In Landgemeindenkann für
dieseFälle durch statutarischenBeschlußder Gemeindeversammlungdie Zustimmung
der letzterenals notwendigerklärt werden228.Nach beidenG.O. bedarf die Über=
nahme einer dauernden Haftungsverbindlichkeit der Gemeinde zugunstender be=
zeichnetenZwecke?" der vorgängigenKuratelgenehmigungder vorgesetztenAusfsichtsbe=
hörde5.

15Diesf. G.O. Art. 112 Ziff. 13.
16Diesf. G.O. Art. 63 Abs. III, pfälz. G.O. Art. 47 Abs. III. Nach Art. 62 Abs. III der

diesf.,46 Abs. III der pfälz. G.O. haften für die richtige Erhebung u.Verwendungdes Tilgungs=
fonds zunächstdie Verwalter, bzw. Bürgermeisteru. Einnehmer „jeder in seinem Wirkungskreise“.

17 Art. 64 der diesf.,48 der pfälz. G.O.
18Unrichtig Wand S. 369f. Vgl. 2. Aufl. II S. 648 Anm. 18. Gegen Wand auch

G. v. Kahr I S. 663 Anm. 16.
10Ursprünglich hieß es: „im nämlichen Rechnungsjahre“. Die Anderung rührt von der

Subkommissionher.
20 Begründungzu Art. 57—59 des Entw. Verh. d. bes.Aussch.1 S. 35.
21 Art. 48 Abf. II der pfälz. G.O. sagt „gesonderte Verwaltung“; es kann aber wohl nur

eine der eeinebehe gegenüberselbständigeVerwaltung gemeintsein.
1„Art. 112Ziff. 1.
„2Art. 147Abs.I. « «
24Es heißt hier zwar bloß „Anstalten“, dochist zweifellos damit nicht wenigergemeint,als

mit den Worten „Anstalten und sonstigeUnternehmungen“".
u Diess- G.O. Art. 159 Ziff. 5, pfälz. G.O. Art. 91 Ziff. 5. Wand S. 207ff, G. v. Kahr

S. 83 f.
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Zweites Hauptstück.

Die Finanzgewalt der Ortsgemeinden.
* 197. Das Besteuerungsrechtder Ortsgemeinden1. Den Gemeindenist

zumZweckder Bestreitungihrer BedürfnisseeineFinanzgewaltbeigelegt,kraft deren
sie öffentlichrechtlicheEinnahmequellen sich erschließenkönnen. Dies sind, wie beim
Staate, Naturalleistungen, Steuern und Gebühren. Die Steuern scheiden sich in
direkte Steuern oderGemeindeumlagen,VerbrauchssteuernoderAufschlägeund sonstige
Abgaben,die keineGebührensind.

Die Inanspruchnahme solcher öffentlichrechtlicherLeistungen nach Maßgabe der
Gesetzeist in ersterLinie ein Recht der Gemeinden2. Die Auflegung von Steuern kann
zumZweckder Bestreitungaller Ausgaben geschehen,„welchedenGemeindennachGesetz,
besonderenRechtstiteln oder gesetzmäßigenBeschlüssenobliegen“3. Demnachkönnensolche
Leistungenzur Bestreitung nicht bloß des rechtlichnotwendigen,sondernauch des frei=
willig übernommenenAufwandesauferlegtwerden,sofernnur keinausdrücklichesgesetz=
liches Verbot dieser freiwilligen ÜUbernahmeoder der Inanspruchnahmedes Einzelnen
für den betreffendenAufwand entgegensteht.

Das Verhältnis zwischenden Steuern und densonstigenEinkünften im Gemeinde=
haushalt wird von den G.O. in folgenderWeise bestimmt. Nachdemsiezuvor ein, jedoch
nichtvollständigesVerzeichnisderübrigenEinnahmenderGemeindengegebenhaben, fügen
sie bei: „Soweit diese Einkünfte für den gesetzlichfestgestelltenBedarf nicht ausreichen,
ist derselbesdurchGemeindeumlagen,Verbrauchssteuernund sonstigeörtliche Abgaben?!

1 Uber die geschichtlicheEntwicklung f. 2. Aufl. 1I S.648 ff., W. Tröltsch, Die bayer.
Gemeindebesteuerungseit Anfang des 19. Jahrh. mit besondererBerücksichtigungder indirektenVer=
brauchssteuern,1. Abt. München 1891; derselbe,Beiträge zur BinanzgeschichteMünchens im 19.J.,
Finanzarchiv X Bd. 1 S. 1f. Josef Eßlen, Geschichteder Gemeindebesteuerungin Bayern,
München 1903. Die Verschiedenheitdes gemeindlichenAbgabenrechtesin den beidenLandesteilen
ist durchdie G.O. v. 1869,wenn auchnicht völlig, so dochim wesentlichenbeseitigtworden. Vgl.
über dieseVerh. W. Tröltsch, G.B. I S. 99 ff. Eine weitere Vereinheitlichung brachte die
Steuergesetzgebungv. 14. Aug. 1910. Die bisher nochbestehendenVorschriften(vgl. insbes.2. Aufl.
II S. 655) des G. v. 17. Nov. 1837, die Gemeindeumlagen im Rheinkreise betr., treten infolge der
Kirchen-G.O. v. 24. Sept. 1912(Art. 112 B Ziff. 1) außer Kraft.

2 Diesf. G.O. Art. 39, 40, 42, 49, pfälz. G.O. Art. 30, 31, 33, 39. Die Einnahmen auf
Grund des Hundeabgaben=u. Warenhaussteuer=G.,die stets zu erhebensind, fallen unter die in
Abs. I genannten, der GemeindekassegesetzlichzugewiesenenGebühren. Eine besondereEinnahme
bildet für einzelne Gemeindender in § 6 d. Reichsbestenerungs=-G.v. 15. April 1911 begründete
Zuschußdes Reichs; vgl. hierherauchArt. 12 d. Umlagen=G.v. 10. Aug. 1910) f. u. S. 163.

Art. 42 der diesf., 33 der pfälz G.O. sagt dies nur bezüglichder Umlagen, der Satz ist
aber, wie obengeschehen,zuverallgemeinern. Die Kirchen=G.Ov. 24. Sept. 1912 hat das Recht
der Gemeinden,beschlußmäßigLeistungenfür brchtige Zwece freiwillig zu übernehmen(vgl. 2. Aufl.
II S. 663, V.G.H. 18 S. 298, Geib, Handbuch II S.318ff.) zwar aufrechterhalten (auchfür
die Pfalz), dagegendie Pflicht zur Umlagenentrichtungfürdiese Ausgabe eingeschränkt.Vgl.
Art. 93 u. 94 d. K.G.O.

* Bl. f. ad. Pr. 22 S. 153 Anm. 7, 24 S. 305ff., 47 S. 228. Entsch. d. V.G.H.5
S. 298. v. Kahr I1S. 485.

5 Diesf G.O. Art. 39 Abs. I, pfälz. G.O. Art. 30 Abs. I. Vgl. dazu G. v. Kahr a. a. O.
1 S. 403ff. H. v. Wand a. a. O. S. 266ff. A. Geib, Handb. f. d. Gemeindebehörden,3. Aufl.,
I. S. 326. Uber Einnahmen aus Ordnungsstrafenim Vollzuge der Stener=G.s. o. § 179 Anm. 5.
Über das Verschuldenbei Steuerdeliktenvgl. Riß in Rechtu. Wirtschaft 1913 S. 76.

§ Die Gemeindedienste stehengesondert außerhalb der gemeindlichenGeldwirtschaft und wirken
für letztere, soweit sie überhaupt finanzielle Bedeutung haben, als Ersparung. Bgl. 2. Aufl. II
S. 655Anm. 5. Uber das Verhältnis zwischenBedarf u. Umlagehöhevgl. V.G.H. 24 S. 145.

1 Die Worte „sonstigeörtliche Angaben“ sind höchstunklar, besondersfür das pfälz. Ge=
meinderecht.Für die diesf. G. O. kann man an die Abgaben des Art. 40 Abs. IV denken:„welche
nicht unter die Bestimmungendes Abs. 1 fallen"“, für die Pfalz fehlt dieseGattung von Abgaben.
Die Pflasterzölle u. dgl. fallen an sichunter die Gebührenfür Benutzungvon Gemeindeanstalten,
welcheAbs. 1 des Art. 39 bzw. 30 aufführt. Es handelt sichhier um eine Unklarheit, die einiger=
maßen schon im Entw. herrschte und in den Verhandlungen sich noch steigerte. Ich halte es nach
denVerhandlungen für unmöglich, den Begriff der sonstigenörtlichenAbgaben festzustellen.Vgl.
2. Aufl. II S. 657Anm. 6. Man kann die Gedanken,welcheeiner Bestimmungzugrundeliegen,
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zu decken.“ Der hiermit ausgesprocheneSatz, daß die Steuern, Aufschlägeund sonstigen
Abgaben Subsidien, ein aushilfsweises Deckungsmittelfür den öffentlichenBedarf sind,
ist so alt wie das Steuerrecht. Er gilt für den Staats= wie für den Gemeinde=
haushalt. Steuern und vor allem direkte Steuern sollen nur so weit zur Erhebung
kommen,als die sonstverfügbarenEinkünfteunzulänglichsind, um die öffentlichen
Ausgabenzu decken.

Der fraglicheGrundsatzist einGrundsatzderFinanzverwaltung.Er ist, weil im
formellenGesetzeswegeaufgestellt,bindendfür diejenigenFaktoren, welchedenHaushalt
zu ordnen oderbei dessenOrdnung mitzuwirkenberufensind. Jener Grundsatz ist aber
lediglich ein Satz der Finanzverwaltung. Er hat keineBedeutung für das Rechts=
verhältniszwischenSteuerberechtigtemundSteuerpflichtigem?. Er bildetkeineGesetzes=
bestimmungim materiellenSinne des Wortes 10,auf welcheder Steuerpflichtigezur Ab=
lehnungderSteuerforderungsichberufenkönnte. Wohl ist es,wo, wiehier, nichtder
Staat, sondernderGemeindeverbandin Frage kommt,denkbar,daß derEinzelneeinen
Finanzverwaltungsaktangreift!1, weil dieserAkt ihm gegenjenenGrundsatzzu ver=
stoßenscheint. Aber ein solcherAngriff ist keinStreit um die Steuerforderung1°.

In der Tat ist auch, soviel den Staat überhaupt und soviel das Gebiet der indirektenBe=
steuerungüberhauptangeht,der Gedankebei uns nochniemals zutagegetreten,der Einzelne könne
die Bezahlung einer Steuer deswegenablehnen, weil die Steuer nicht nötig gewesensei oder weil
der Bedarf, den fie mit zu deckenbestimmtwar, bereits seineBefriedigung gefundenhabe. Wohl
aber ist der Versuchgemachtworden,hinsichtlichderVerpflichtung zur Umlagenleistungund zwar in
Fällen, wo es sich um Nachzahlung handelt, diesehaltloseLehre zur Geltung zu bringen. Die
Frage, welcheBedarfsgrößeungedeckt,welcheUmlagensummehiernachnötig ist, berührt den Bestand
derUmlagenforderungüberhauptnicht; sie ist eineFrage der gemeindlichenFinanzverwaltung, nicht
der Steuerpflicht8.

Die Bedeutungdes Grundsatzesder Subsidiarität der Gemeindesteuernfür die
Führung des gemeindlichenHaushaltesist im einzelnenfolgende.Steuerndürfennur
eingeführtwerden,wenndiesonstigenDeckungsmittelnichtzureichen.Zu welcherSteuer=
gattung dieGemeindengreifenwollen, ist Sache ihres Ermessens,dies jedochnur insoweit,
als nicht für die Einführung gewisserSteuern staatlicheGenehmigungerfordert ist. So=
weit dies der Fall ist, wird durchVersagung der Genehmigungdie betreffendeSteuer=
quelleverschlossen.SachedesErmessensderGemeindeist es ferner,wie weit siestatt
SteuerleistungenDienstleistungenin gegebenenFällen beanspruchenwollen1.

Der hier erörterte Satz der G.O. enthält aber noch einen anderenGedanken.
Die Steuereinführung ist nicht bloß ein Recht der Gemeinde, sie ist unter Umständen
auch ihre gesetzlichePflicht. Die Gemeinden müssen von diesem Rechte Gebrauch
machen, wenn es zur Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten notwendig ist. Sie können
hierzu aufsichtlichangehaltenwerden. Von dieser aufsichtlichenEinschreitung ist schon
in anderemZusammenhangegehandelt worden6. Hier ist nur zu prüfen, wie der
aufsichtlicheZwang auf die Ausübungdes Rechteswirkendarf.

Zunächst ist hervorzuheben,daß auch dem aufsichtlichenZwange gegenüberder
Gemeinde das Recht gewahrt bleibt, nach Ermessen innerhalb der oben angegebenen

auslegen,nicht aber den Mangel derselben. Was Wand S. 269 f. annimmt, daß Pflaster-,Weg=
u. Brückenzölle,dann Marktstandgeldergemeintseien,ist eine Vermutung, die manchesfür sichhat,
aber nicht bewiesenwerdenkann. Der Wortlaut desGes. enthält lediglich einen klaren Wider=
spruch. S. auchG. v. Kahr a. a. O. 1 S. 404. V.G.H. 23 S. 167.

#Diess. G.O. Art. 39 Abs. II, pfälz. G.O. Art. 30 Abs. II. Dazu diesf. G.O. Art. 206
Abs. I Sif. 5, pfälz. G.O. Art. 130.

A.M. V. G.H. 11 S. 451; auchG. v. Kahr 1 S. 404., 509.
0 gl. oben§. 144. 11Vgl. oben § 107
12Vgl. W. Krais, Ges. v. 8. Aug. 1878 usw. S. 96,339.
18 Vgl. hierüber im einzelnen 2. Aufl. II S. 658 u. V.G.H. 6 S. 275, 10 S. 253, 12

S. 311 ff.,20 S. 79, 29 S. 156, vgl. auch24 S. 145, Bl. 29 S. 312 u. H. v. Wand ad.a. O.
S. 293 ff. Reger 1 S. 215.

14 Zzt auchV. G. H. 16 S. 165.
is Oben 8 107.
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Grenzenzwischenden verschiedenenaushilfsweisenDeckungsmittelnund gegebenenfalls
Naturalleistungen zu wählen. Allerdings hebt die diesseitigeG.O. 16 denFall heraus,
wo eineGemeindeunterläßt, „die nötigenGemeindedienstefür gesetzlichnotwendige
Zwecke anzuordnen". Indessen wird auch hier ein Zwang zur Anordnung gerade
dieserLeistungennur angängigsein, wo nicht aus finanziellen,sondernaus sachlichen
Gründen geradeGemeindediensteerforderlicherscheinen.Abgesehenvon diesenAus=
nahmefällendarf das Recht der Gemeinde,zwischenden gesetzlichenDeckungsmittelnzu
wählen, nicht verkürzt werden. Nur wenn die Gemeinde im Widerstande so weit
geht, daß sie dieses Wahlrecht nicht gebraucht, kann die Staatsaufsicht zu unmittel=
baremEingreifen in das gemeindlicheBesteuerungsrechtvorschreiten. Sie hat aber ihrer=
seits keineWahl: siekannwederVerbrauchssteuernnoch„sonstigeörtlicheAbgaben“ 17in
der Gemeindeeinführen, sondernnur, soweiterforderlich, Gemeindeumlagenanordnen18.

Die G.O. haben den Grundsatz des früherenGemeindeediktesnicht aufgenommen,
wonach die direkten Steuern der Gemeindenstets in Beziehung zu einem bestimmten
Einzelaufwand stehenmußten. Die gesetzlicheRegel ist nunmehr, daß die Gemeinde=
umlagen zur Deckungdes Gemeindeaufwandesals Ganzen dienen, also zur Ergänzung
der gemeindlichenEinkünftebis zu derjenigenHöhe, die zur Deckungdes Aufwandes
erforderlichist1. Es bestehtkeinerleiBeziehungzwischender Umlagenpflichtund
dem persönlichen Vorteil des Einzelnen aus dieser oder jener gemeindlichen Auf=
wendung. Allerdings ist, wie späterzu zeigenseinwird, dieserGrundsatznicht aus=
nahmslos durchgeführt.

§ 198. Die allgemeinenUmlagen der Ortsgemeinden. Das gesamteUmlagen=
rechtder Gemeinden,Ortschaftenund Gemeindeverbändeist infolgeder Neugestaltung
der staatlichenBesteuerung im Umlagengesetzvom 14. August 19101 zusammengefaßt
und unter Beseitigung oder Anderung der bisherigen Rechtsvorschriftenneu und voll=
ständig geordnetworden?.

Die Gemeindeumlagenkönnen hiernach, wie bisher, nicht in der Form einer
selbständigengemeindlichenBelastung s, sondern nur in der Form von Zuschlägenzu

16Art. 157 Abs. V.
1 Dadurch wird die obenAnm. 7 dargelegteUnklarheit des Ges. ziemlichunschädlich.
is Dies ist m. E. der Sinn des Abs. VII des Art. 157 der diess.,89 der pla G.O. Die

Auffichtsbehördeerlangt durch den Widerstandder GemeindekeinefinanzrechtlicheDiktatur. „Die
zum Vollzuge(nämlich der Erfüllung einer festgestelltenVerpflichtung) nötigen Verfügungen"“des
Abf. VII sind zunächstdie sachlich,nötigen Verfügungen, z. B. Anstellung einesPolizeidieners,
Feststellungund Anweisung seines Gehaltes.Sodann wird gesagt,daß „insbesonderern= wenn
nämlich besondereFürsorge für die Kostendeckungüberhauptnötig ist, „die etwa erforderlicheUm=
lage“ und „deren Erhebung auf Kosten der Gemeinde" angeordnet werden kann. Es wird nicht
eine Art der Kostendeckungbeispielsweisegenannt,,sondern betont, daß auch die Sorge für die
Kostendeckungmittels Umlage in der Zuständigkeit der Aufsichtsbehördeliege. A. M. Wand
S. 528f., welcher der Aufsichtsbehörde sogar das Recht zuschriibt, an Stelle der Gemeinde Anlehen
aufzunehmen. G. v. Kahr 1 S. 466 ff., 487ff., II S. 49 f. Vgl. dagegenBl. 35 S. 398f., Bl.

f. 44 S. 62, Entsch.d. in Gegenst.des Ziwlechten usw. VIIS. 730.
16Diesf. G.O. Art. 39 Abs. II,pfälz. G.O. Art. 30 Abs. II. V.G.H. 3 S. 719, 8 S. 15.

/W198) 1 G.V. Bl. S. 581, hierzu eingehendeVollz. Anw. v. 12. Juni 1911. (G.V.Bl. S. 819),
Kommentar v. J. Henle, München 1911. -

«DasU.G-(Art.49,50)ebtaufdieArt.43-48,57,58derrechtsrh.,32Ab.v,34—38,
42d.psülz.G.O.u.öiidertArt.152!«84Abs.1beiderG.O.u.Art-31Abs.1Sa2der
pfälz.G.-O.DagegeniftArt.206Abs.llZiff.2derrechtsrb.G.-O.,derdenArt·Vdes.G.v.
22.Juli1819aufrechterhält,nichtaufgehoben.DiesevielunistritteneBorschriftiftaber Lür «Er·
hebiingvoiiSchulunilagennachArLstSchulbedars-Ges.v.28.Juli1902(s.u.§29)nicht
mehr anwendbar,war auchfür Bestreitungvon kirchlichenBedürfnissentrotzderformellenAufrecht=
haltung nicht mehr maßgebend. Vgl. hierüber 2. Aufl. 2 S. 663, Bl. 38 S. 65 ffl., Graßmann
i. Arch. f. öff. R. 8 S. 510ff., dagegenV.G. H. 13 S. 505, 562, 18 S. 298, 19 S. 16, v. Kahr
G.O. 1 S. 524ff., Meurer, Kirchenstift R. S. 116 ff. Die Kirch.G.O. v. 24. Sept. 1912 hat
die Vorschrift auch formell ganz beseitigt (Art. 112A Ziff. 2 u. 4)0. Unberührt v. U.G. bleibt
auch die V.O. v. 19. Juni 1810 Ziff. 2 über Umlagenerhebungenvon armen Pfründestiftungen,
vgl. 2. Aufl. II S. 664 Anm. 29: V.G.H.17 S. 134. Die Bestimmung in Art. 44 Abs. II
d. pfaͤlz. G. O. wurdeebenfalls durchdie Kirch.G.O. Art. 112 B Ziff. 2 beseitigt. «

Art. 1. Die gesetzlicheEinführung der sog.Steuerautonomied. Gemeindenwurde bei den
Verhandlungen in der Reichsratskammerverworfen. Wgl. hierüberJahrb. d. öff. R. V S. 495.

v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 11
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den direktenStaatssteuern(Einkommen=,Grund=und Haussteuer,Gewerbe=und Kapital=
rentensteuer,Steuer vom Gewerbebetriebim Umherziehen)erhobenwerden.

Gemeindeumlagenpflichtigist nur, wer mit einer direkten Staatssteuer veranlagt
ist; der Veranlagung stehtdie vormerkungsweiseVeranlagung" gleich. Die Gemeinde=
umlagenpflicht bemißt sichnach der veranlagten Steuer (und zwar nach Art. 3 des
Einf.G. nur nach der Normalsteuer). Auch die Steuernachholung bewirkt jetzt die
entsprechendeUmlagenpflicht, während Niederschlagungoder Nachlaß einer veranlagten
Steuer die Gemeindeumlagenpflichtnicht beeinflußt. Die Umlagenpflicht ist ferner
dadurchbedingt,daß derSteuerpflichtigein einerpersönlichenodersachlichenBeziehung
zur umlageberechtigtenGemeinde stehts. Daher sind? (natürliche) Personen, die mit
Steuer veranlagt sind, in Bayern aberwederWohnsitznochAufenthalt haben,gemeinde=
umlagenfrei in bezugauf Erträgnisse und Einkünfte aus Kapitalvermögen, ferner hin=
sichtlichder Einkünfteaus Beruf usw. (Eink.St. G. Art. 7 Abs. I Ziff. 4).

Die Gemeindeumlagenfreiheiterstrecktsich aber nicht auf Erträge und Einkünfte
aus Kapitalvermögen, das in Bayern dinglich versichertist, oder aus Kapitalvermögen
einesAbwesenden,für denvoneinembayerischenGerichteeinePflegschaftnach§ 1911
des B.G.B. angeordnetist.

Die Worte Wohnsitzund Aufenthalt sind im Sinne der reichsgesetzlichenVor=
schriftenüber die Beseitigung der Doppelbesteuerung10 zu verstehen.

Gemeindeumlagenfreisind ferner11 Erträge:
1. aus Schlössernund Gärten, die zur K. Zivilliste gehören;
2. ausGrundstückendesReichesoderdesStaates, die unmittelbarzur Erfüllung

öffentlicherAufgaben dienen;
3. aus Kirchen, Bethäusern, Synagogen; -
4. aus Dienstgrundstückender Versicherungskammer;
5. aus unmittelbar zur Erfüllung öffentlicherAufgaben dienendenGrundstücken

der bayerischenKreisgemeinden,Distriktsgemeinden,Gemeinden und Ortschaften sowie
der zur Durchführungder Arbeiterversicherungauf Grund der Reichs=oder der
kehenschenLandesgesetzeerrichtetenKassen, Berufsgenossenschaftenund Versicherungs=
anstalten;

6. aus unmittelbarzu Zweckendes Unterrichtesoder der Erziehungdienenden
GrundstückenöffentlicherUnterrichts=oder Erziehungsanstaltensowie aus Grundstücken
dieser Art von Privatanstalten, die für öffentlicheUnterrichts=oderErziehungsanstalten
Ersatzbietenund nicht Erwerbszweckeverfolgen;

7. aus Grundstücken,die unmittelbar zu Zweckender öffentlichenWohltätigkeit
oder der öffentlichenGesundheitspflegeunter Ausschluß von Erwerbs= oder Sports=
zweckendienen;

8. aus öffentlichenMuseen und öffentlichenMonumenten.
Zur Vermeidung mehrfacher Umlagenbelastungkann die Staatsregierung12 in

bezugauf Gemeindeumlagepflichtige,die auchdemSteuerrechtenichtbayerischerGemeinden

4 S. oben§ 175. Die staatlichenVerkehrsanstaltenwerdenfür die Gewerbesteuerauch nicht
vormerkungsweiseveranlagt.

" Art. 2. Die ZuschtägenachEink St.G. Art. 31, Gew.St. G. Art. 18 u. Kap.G. 14 bleiben
außer Ansatz.

6 S. oben§ 177, Henle, S. 17.
· — oben S. 73 u. für das frühere Recht V. G. S. 27 S. 97. Agl. Henle

a. a. O.S. 20.
;hber &* frühereabweichendeRechtvgl. 2. Aufl. II S. 659ff.

rt. 3.
10R.G. v. 22. März 1909 (V.G.=Bl. S. 329). Vgl. auch § 8 des Freizügigkeits=Ges.v.

1. Nov. 1867, das nunmehr (anders früher, vgl. 2. Aufl. II S. 662) für das Umlagenrechtvon
Bedeutung ist. Vgl. Art. 16 mit Art. 8 u. 14 Ziff. 1.

11Art. 4. Eshandelt sichnur um Zuschlägezur Grundsteuer. Vgl. § 15 d. V. Anw., Haus=
St. G. in der Fassung v. 4. Nov. 1910§ 2,Eink. St.G. Art. 4 begründenweiters dieUmlagenfreiheit.
Über Beginn und Ende der Umlagenfreiheitvgl. Art. 5. Uber die Umlagenpflichtdes Reichesvgl.
nun § 3 desR. Best.G. v. 15. April 1911. «

12Art. 7. Das R.Doppel=St.G. v. 22. März 1909 beziehtsichnur auf Staatssteuern.
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unterliegen, Vereinbarungen und Verfügungen treffen, die von den Vorschriften des
Umlagen=Gesetzesabweichen.

Zur Gewährung einer Umlagenminderung oder einer Umlagenbefreiungsind in
Fällen solcherArt auchdie Gemeinden berechtigt.

Die Staatsregierung kann ferner über die Gemeindeumlagenpflichtvon Personen,
die zu einem anderenStaate in Beziehung stehen,nach dem Grundsatzeder Gegen=
seitigkeitAnordnungen treffen, die von den Vorschriften dieses Gesetzesabweichen.

Neben der Umlagenpflicht regelt das Gesetz eingehend die Berechtigung der
einzelnen Gemeinden, von dem UmlagepflichtigenZuschläge zu den entsprechenden
Staatssteuern zu fordern.

Umlagenberechtigtin bezug auf die Erträge aus Grundbesitz, Hausbesitz und
Gewerbebetriebim Umherziehenist die Gemeindedes Ortes der Steuerveranlagung1.

Umlagenberechtigtin bezugauf die Erträge aus stehendemGewerbebetrieb6 ist
die Gemeinde, in der eine Betriebsstätte zur Ausübung des stehendenGewerbes unter=
halten wird.

Betriebsstätte im Sinne des Umlagen=Gesetzesist jede örtliche Anlage oderEin=
richtung,die der AusübungdesBetriebeseinesstehendenGewerbesdient. Außer dem
Hauptsitz eines Betriebes gelten hiernach als Betriebsstätten: Zweigniederlassungen,
Fabrikationsstätten, Ein= und Verkaufsstellen, Niederlagen, Kontore und sonstigezur
Ausübung des Gewerbes durch den Unternehmer selbst, dessenGeschäftsteilhaber,
Prokuristen oder andere ständigeVertreter unterhalteneGeschäftseinrichtungen.

Kommen hiernachmehrereGemeinden in Betracht, so ist jede dieser Gemeinden
anteilsweise umlagenberechtigt6. Die Berechnungder Anteile geschiehtdadurch, daß
die Gewerbesteuer(Betriebskapitalanlageund Ertragsanlage) ausgeschiedenwird.

Die Ausscheidunggeschiehtin folgender Weise:
1. Die BetriebskapitalsanlagewirdnachdemWertederin deneinzelnenGemeinden

befindlichenBestandteiledes Betriebskapitals(Gew.St.G. Art. 8, 9) ausgeschieden.
2. Die Ausscheidungder Ertragsanlage erfolgt nachdenErtragsteilen (Gew.St.G.

Art. 10), die von den einzelnenGemeinden aus erzielt werden. Ist eine verlässige
Bemessungder Ertragsanteileunmöglich,so erfolgt die Ausscheidungnacheinemge=
eignetenanderenMaßstabe.

Die Ausscheidungder Gewerbesteuererfolgt veranlaßtenFalles auchin bezug
auf die ausmärkischenBezirke.

Eine besondereVorschrift, die an sichmit der Umlagenerhebungnichts zu tun
hat, ist zugunstenvon Gemeindengetroffen, die in der Regel als Nachbarorte von
industriereichenGemeinden durch das Übermaß ihrer dort beschäftigtenArbeiter=
bevölkerungsehr belastetsind. Hier soll zwischender Wohnsitz=und der Beschäftigungs=
gemeindeein Ausgleich stattfinden, für dessenVollzug angesichtsder darin liegenden
SchwierigkeitenundderUnbestimmtheitdesGesetzesein schiedsrichterlichesVerfahren17
vorgesehenist. Wenn nämlich in einer Gemeindedurch dort wohnendePersonen, die
in eineranderenGemeindeim Betrieb eines stehendenGewerbesbeschäftigtwerden,
nachweislichMehrausgaben für Zwecke der öffentlichenVolksschulen, der öffentlichen
Armenpflegeoder der Polizei erwachsen,die im Verhältnisse zu denohnediesePersonen
für die gleichenZweckenotwendigenGemeindeausgabenerheblichsind und eine un=
billige Mehrbelastung der Umlagenpflichtigen dieser Gemeinde bewirken, so ist die

15Zuständig ist die Gemeindeverwaltung(Art. 84, 130, 154 G.O.).
14 Art. 8. Streitigkeiten über die Gemeindezugehörigkeit eines Grundstückes sind vor dem

Umlagenstreitzu erledigen. V G. H. 15 S. 269. Bl. 29 S. 61. Wegen der Steuer von Wander=
gewerbe vgl. auch Art. 16. « « «

!VArt.9.Vgl.V.A-iw.§27.DerBegriff»Betriebästätte«iftdemR.Doppel-St.G.-ient-
nommen. MaßgebenderZeitpunkt ist in der Regel der 1. Januar, val. Art 11

16Art. 10. Für die Bemessungder Umlagenberechtigungist regelmäßigder 1. Januar ent=
scheidend,vgl. Art. 11. .

I7Art.13.LetzteJnftanziftderV.G.H.Vgl-«Art.45d.VzG.-H.G.CintypischerFall
sind die Vororte von Augsburg, derenteilweiseEinverleibung zum Teil wegen dieserBestimmung
inzwischenerfolgt ist.

11“
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Betriebsgemeindeauf Verlangen der Wohngemeindeverpflichtet,diesereinenangemessenen
Zuschußzu leisten.

Der Zuschuß bestehtin einem entsprechendenTeilbetrage der Gemeindeumlagen,
die von den beteiligten Betrieben an die Betriebsgemeindeaus den Gewerbesteuernzu
entrichten sind. Bei Bemessungdes Zuschussessind außerdem neben der Höhe der
Mehrausgaben auch die der WohngemeindenachweislichzugehendenVorteile, soweit
sie in der Steuerkraft zum Ausdruckekommen,zu berücksichtigen18.—

Umlagenberechtigtin bezugauf die Erträge aus Kapitalvermögen½ist gegenüber
natürlichen Personen die Gemeindedes Wohnsitzes, in Ermangelung eines Wohnsitzes
in Bayern die Gemeinde des Aufenthaltes, gegenüberjuristischenPersonen und nicht
rechtsfähigenVereinen die Gemeinde des Sitzes, beimMangel einesWohnsitzes,Aufent=
haltesoderSitzes in Bayern die Gemeinde,aus welcherder umlagenpflichtigeErtrag
bezogenwird.

Im Falle eines mehrfachenWohnsitzes in Bayern 20 sind sämtliche Wohrsitz=
gemeindenanteilsweiseumlagenberechtigt.Die Berechnungder Anteile geschiehtda=
durch,daß die Kapitalrentensteuerausgeschiedenwird. Die Ausscheidunggeschiehtin
folgenderWeise:

Der Gemeindedes Hauptwohnsitzeswerden vorweg vier Zehntel der Steuer zu=
gewiesen. Bei mehrfachemHauptwohnsitzewerden diese vier Zehntel auf die Haupt=
wohnsitzgemeindengleichheitlichverteilt. Als Hauptwohnsitzgilt der Wohnsitz, der für
denUmlagenpflichtigenwirtschaftlichodergesellschaftlichvon vorwiegenderBedeutung
ist. Der Rest der Steuer wird auf sämtlicheWohnsitzgemeindengleichheitlichverteilt.

GegenüberNeuanziehendenentfällt die Umlagenberechtigung,wenn die Dauer
des Aufenthalts denWieitraum von drei Monaten nicht übersteigt21.

Kommen bei Mangeleines Wohnsitzes, Aufenthaltes oder Sitzes in Bayern
mehrereGemeinden in Betracht, so ist jede dieser Gemeinden anteilsweise umlagen=
berechtigt. Die Berechnungder Anteile geschiehtdadurch, daß die Kapitalrentensteuer
ausgeschiedenwird. Die Ausscheidung geschiehtnach dem Verhältnisse der Ertrags=
teile, die aus den einzelnenGemeinden bezogenwerden27.

Der maßgebendeZeitpunkt für die Bemessungder Umlagenberechtigungist der
1. Januar, bei späteremBeginne der Umlagenpflichtder Tag des Beginns ss.

Für die Umlagenberechtigungin bezugauf steuerbareEinkommen gelten ebenfalls
die vorstehendenVorschriften über Umlagen aus Kapitalerträgen?". Soweit aber das
Einkommenaus Grund=oderHausbesitzoderstehendemGewerbebetriebeaußerhalbder
umlagenberechtigtenGemeinde stammt25, ist auch die Gemeinde, die nicht nach den
vorstehendenVorschriften umlagenberechtigtist, in der aber dieseSteuerquellen sich be=
finden (die Ursprungsgemeinde),nach besondererBestimmunganteilsweiseumlagen=
berechtigtan der aus diesemEinkommensichberechnendenNormalsteuer. Die Umlagen=
berechtigungentfällt, wenn die Ertragssteuern des Pflichtigen, die auf die andere Ge=
meinde treffen, insgesamt weniger als 5 Mk. betragen.

Die Berechnungdes Anteiles der Umlagenberechtigunggeschiehtdadurch, daß die
Einkommensteuerausgeschiedenwird.

Die Ausscheidungerfolgt nach demVerhältnissedes Teiles der Reineinkünfte,
die aus der anderen Gemeinde fließen, zu dem Gesamt=Reineinkommen.Soweit dabei
einGewerbebetriebin Betrachtkommt,dersichauf mehrereGemeindenerstreckt,erfolgt
die Ausscheidungder Ertragsanlagenach den Ertragsteilen,die von den einzelnen

15Art. 12. Vorbildlich war § 53 Abfs.I d. preuß.Kommunalabgaben=Ges.v. 24. Juli 1906
(G. Samml, S. 377). Im einzelnenvgl. zu dendehnbarenBestimmungenHenle a. a. O. S. 39 ff.

1°9Art. 14. DieseVorschriften(Art. 14—18) geltenfür Umlagen aus Kapitalrentensteuernu.
Einkünften aus Kapital, also EinkommensteuerndieserArt, vgl. Art. 19. Das frühereWahlrecht

des umlageuflichtigenist beseitigt.
ri. 15.

sehen.Art. 16, s. o. Anm. 9. Das Zitat des Art. 15 in Art. 16 beruht auf einemRedaktions=
versehen. »

22 Art. 17. 1½Vgl. Art. 18 (nachträglicheAnderungen).
2“ Art. 19. 2/ Art. 20.
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Gemeinden aus erzielt werden. Soweit die Reineinkünfte aus Grundvermögen her=
rühren, das sich auf mehrereGemeindenerstreckt,erfolgt die Ausscheidungnach dem
Verhältnisse der Grund- und Haussteuern, mit denen das Grundvermögen veranlagt
ist. Die Ausscheidungerfolgt auch in bezugauf die ausmärkischenBezirke.

Der nachder AusscheidungverbleibendeRest derEinkommensteuertrifft auf die
zunächstumlagenberechtigteGemeinde.Im Falle einesmehrfachenWohnsitzesin Bayern
wird dieser Rest wieder so ausgeschieden,daß der Gemeinde des Hauptwohnsitzesvor=
weg 1½/10der Steuer zugewiesenwerdene.

Die Steuerausscheidungerfolgt27'mangelsvorgängigerVereinbarung desUmlagen=
pflichtigen mit den beteiligtenGemeinden durch Beschluß des Steuerausschussesoder
des Rentamts,demdie Steuerveranlagungzusteht.

Wird eineSteuerveranlagung von der Berufungskommissionoder von der Ober=
berufungskommissionabgeändert, so ist von dieser zugleichdie Steuerausscheidungzu
berichtigen. Gegen den Berichtigungsbeschlußder Berufungskommissionist Beschwerde
an die Oberberufungskommissionzulässig.

Zur Einlegung von Rechtsmittelnsind der Pflichtige und die beteiligtenGe=
meinden berechtigt.

Ist die Ausscheidungeiner veranlagtenSteuer zu Unrecht unterblieben,so erfolgt
deren Nachholung nur dann, wenn sie von dem Umlagenpflichtigenoder von einer be=
teiligten Gemeinde vor Ablauf von drei Jahren beantragt wird. Die Frist beginnt
mit dem Schlussedes Kalenderjahres, in dem die Steuerveranlagungerfolgt ist.

Um für die gemeindlicheBesteuerungdas Interesse des einzelnenPflichtigen an
den gemeindlichenEinrichtungen,nicht seineLeistungsfähigkeit,voranzustellenund um
das verhältnismäßig stärker zu den staatlichenLasten herangezogeneEinkommen aus
Beruf und Arbeit bei der gemeindlichenBesteuerungzu schonen,mußte der bisherige
gesetzlicheGrundsatz,daß für dieKreis=und Distriktsgemeinden,dieOrtsgemeindenund
Ortschaften die Zuschläge zu den direkten Staatssteuern nach gleichemMaßstabe er=
folgen, aufgegebenund die Heranziehungder einzelnenSteuerarten zur Berechnungund
Verteilung der Umlagen völlig neu geregeltworden.

Die Berechnung und Verteilung der Gemeindeumlagen geschieht daher nach
folgendennäherenBestimmungen?:

Die Ertragssteuerndes Reichs, des Staates, der Kreisgemeinden,der Distrikts=
gemeinden,der Ortsgemeindenund Ortschaften werden um ½ erhöht .

Die Einkommensteuernvon steuerbarenEinkommen,die lediglichaus Beruf usw.
herrühren,werden erhöht bei steuerbarenEinkommen:

von mehrals 8000 Mk. bis zu 12000 Mk. um ½0,
„ » „ 12000 „ , „ 16000 „ „ 2/10,

« „ 1 6 000 „ ½„ ½ 20 000 „ „ 3/1 0,

„ „ 20000 „ „ „ 24000 „ „ ",
, „ „ 24000 „ 5/10.

Diese Vorschriften gelten auch für steuerbareEinkommen der bezeichnetenHöhen,
die nur teilweise aus Beruf usw. herrühren, wenn die Reineinkünfte aus Beruf usw.
mehr als 8000, 12000, 16000, 20000 und 24000 Mk. betragen. Die Erhöhung
wird jedochnachdemSteuerbetrageberechnet,der sichergebenwürde, wenn das steuer=
bare Einkommen lediglich aus diesenBerufseinkünften bestünde. «

Nach Durchführung dieser Erhöhungen werden in Ansatz gebracht: sämtliche
Grundsteuern,Haussteuern,Gewerbsteuernund Steuern vom Gewerbebetriebim Um=

!4*“! Arl. Art.15,19.
* Art. 22. Das Verfahren regelt sich im allgemeinennach den Vorschriften der ein=

schlägigenSteuergesetzemit den in Art. 23 bezeichnetenAbweichungen. (In Art. 23 wird es statt
Art. 2, af 6. w⸗ 1 Abs. VII heißenmüssen.)

t. 20—S.
Doa diesejuristischenPersonen nur einkommensteuerfreisind, so würden sie zuungunsten

ve übrigenUmlagepflichtigen zu sehrentlastetwerden, wenn nicht dieserAusgleich einträte. Vgl.
Begr. .

Cogle
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herziehenmit den zweieinhalbfachenBeträgen; sämtlicheKapitalrentensteuernmit den
eineinhalbfachenBeträgen, sämtlicheEinkommensteuernmit den halben Beträgen.

Soweit Einkünfte aus Kapitalvermögenfür die Veranlagungzur Einkommen=
steuer außer Betracht bleiben30, werden die entsprechendenKapitalrentensteuernnur
mit deneinfachenBeträgenin Ansatzgebracht.

Der geringsteAnsatz der Einkommensteuerbeträgt 1 Mk.
Sind auf dieseWeisedieGrundlagenermittelt,so werdenaus derSteuersumme,

die sich hiernach ergibt, die Gemeindeumlagennach einem einheitlichen Hundertsatze
berechnet.Mit diesemHundertsatzewerdensieauf dieeinzelnenPflichtigenentsprechend
ihren Steueransätzenausgeschlagen1.

Die FeststellungderGrundlagenfür dieBerechnungderZuschlägezudenSteuern
aus Berufseinkommenerfolgt durchBeschluß des Steuerausschussesoder des Rentamts,
dem die Steuerveranlagungzusteht.

Auf die Beschlußfassungund auf die Rechtsmittel finden die Vorschriften des
EinkommensteuergesetzesentsprechendeAnwendungs#2.

Die Berechnungder Steueransätze,dann die Berechnungund Verteilung der
Gemeindeumlagenerfolgen durch die Gemeindeverwaltung Die Vornahme dieser Ge=
schäfte kann aber vertragsweise dem Rentamt übertragen werden. Die Gemeinde=
verwaltungensind befugt,bei denRentämtern,in der Pfalz auch bei denSteuer=
einnehmereiendie Steuerlisten und die sonstigenBehelfe einzusehenund Abschriften
davon zu nehmen.

Die Gemeindeumlagenwerdenam 1. Januar, beispätererEntstehungdesSchuld=
verhältnissesam Tage der Entstehungfällig. Den Zeitpunkt der Entrichtung bestimmt
die Gemeindeverwaltungs. Die Entstehungdes Schuldverhältnissessetztnebendem
Beginn des Steuerjahres voraus die Umlagenpflicht(und diesewiederum die Steuer=
veranlagung), ferner die Berechtigungder umlageforderndenGemeinde“.

Da die SteuerpflichtBedingungder Umlagenpflichtist, so folgt, daß diesean
jene auchzeitlich sichanhängt. Nur wenn die Steuer fällig ist, ist die Umlagefällig 5.
Die Anderung in der Steueranlage bewirkt, und zwar gleichzeitig, eine entsprechende
Anderung des Maßes der Umlagenpflicht. Aus dem ebenEntwickeltenergibt sich von
selbstdie Antwort auf die Frage, welchesSteuersolldenMaßstabfür die Umlagen=
schuldigkeitbildet: es kannnur die Steuersumme(Normalsteuersoll)des Jahres sein,
für welchesdie Umlage erhobenwird, und innerhalb diesesJahres nur das Steuersoll,
die Steuersumme, wie sie sichnach Steueränderungen,Zu= und Abgängen und Nach=
holungen gestaltet5.

Die gegenteiligeAnsicht,wonachdasSteuersoll entscheide,welcheszur Zeit derBeschlußfassung
über die Umlagenerhebungbesteht,beruht auf einer Vermengungder Grundsätzeüber die gemeind=
liche Finanzverwaltung und über die Umlagenpflicht57.

Die Beantwortung der Frage, welcheBedarfssummedurchUmlagen zu deckenund welcher
Umlagenhundertsatzzu dieserDeckungnotwendigist, ist Sache der gemeindlichenFinanzverwaltung.
Bei der Bemessungdes voraussichtlichenErtrages der zu erhebendenUmlage wird die gemeindliche

70Eink. St.G. Art. 8 Ziff. 11 u. 12.
31Vgl. V. Anw. §§ 85—91 (Beispiele).Der Hundertsatzwird nicht mehr aus den wirklichen

Beträgen der Staatssteuern, sondern aus den Steueransätzen berechnet, die sich nach Art. 25
ergeben. EntspreckenddiesenSteueransätzenwerdendie Umlagen auchauf die einzelnenPflichtigen
ausgeschlagen.Auch derSteueransatzder umlagenerhebendenGemeindeselbstist in die Steuersumme
einzurechnen.Vgl. ruch.Art. 39 Ziff. 1 (Distriktsumlagen).

:2 Art. 10 Abs. II,42—64, 70, 72 Abs. V, VI, 92. es Art. 82.
3" Ugl. 88 106, 107 der V. Anw. Die GemeindenkönnenregelmäßigeZeitpunktefür Teil=

zahlungen bestimmen.
5 Begr. d. Entwurfs zu Art. 32 u. V.Anw. § 106, auch§ 19 (überUmlagenfreiheit).Bl. 34

S. 49 ff., G. v. Kahr 1 S. 488f., V.G.H. 27 S. 97.
ZutreffendV.G.H. 3 S. 426, 4 S. 474. S. über die Frage auchM.E. v. 12.Juli 1871

Nr. 6572, Bl. 28 S. 59. Diese Rechtsauffassunggilt auch gegenüberdem neuen U.G. Art. 24
(s.,o. § 197 Anm. 13), da den Maßstab die veranlagten (also für das Steuerjahr, das ebenfalls
mit dem 1. Januar beginnt.)Staatssteuernbilden. Vgl. auch HenleS. 92.

37Nicht ganz klar Bl. 25 S. 369.
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Finanzverwaltung selbstverständlichdasjenigeSteuersoll in der Regel zugrunde legen, welchesdas
letztermittelteist. Sie mag aber unterUmständenauch ein höheresoder niedreresannehmen,wenn
fie triftige Ursachehat, eineMehrung oderMinderung derSteuererträgein derGemeindezu erwarten.
Die Gemeinde wird alsdann, wenn sie richtig verfährt, beschließen, wieviel Pfennig von der Mark
Steuer als Umlage zu erheben sind. Sie darf nicht bloß beschließen,daß die und die Summe durch
Umlage zu deckensei?s. Denn nur durchersterenBeschluß,der einen Akt der gemeindlichenSelbst=
gesetzgebungdarstellt, setztfie die Umlagenpflichtfür den Einzelnen bestimmtfest. Eine Umlagen—
forderungkann nie auf incerta pecunia gehen. Die RichtigkeitoderUnrichtigkeit der Berechnung,
welcheder Feststellungdes Umlagenhundertsatzeszugrunde liegt, hat auf die Umlagenpflichtkeinen
Bezug; sie ist eine innereAngelegenheitdes Gemeindehaushaltes.Es liegt bei derGemeindegenau
so wie beimStaate 25. Liefert die Umlage höherenErtrag als nötig, so hat die Gemeindeeinen
berschuß für das nächsteBudget"; zurückzuzahlenaber brauchtsie nichts. Erweist sichdie Umlage
als unzulänglich, so ist durchneueBeschlußfassungdieGrundlage für eine weitereUmlagenerhebung
zu schaffen.

Es kann wohl sein, daß dieserRechtsstandpunktbei der Durchführung Schwierigkeitenunter
Umständenverursacht.Das mag derGesetzgeberverantworten. Aber darüberkann meinerMeinung
nachkaumein begründeterZweifel bestehen,daß, was hier vorgetragenwurde,das geltendeRechtist1.

Die gesetzlichenBestimmungen über Umlagenpflicht und Umlagenmaßstabbilden
zwingendesRecht":a. Die Gemeindenkönnenniemand, der nach dem Gesetzeumlagen=
pflichtigist, von dieserPflicht" befreien“, siekönneneinenanderenUmlagenmaßstab
an Stelle des gesetzlichennicht einführen. Herkommen,Vertrag, Verzicht vermögendas
Gesetznicht zu ändern". Man darf meinesErachtensdie Sacheauchnicht so auf=
fassen, als ob eine vertragsmäßigeAbweichung vom Gesetzezwar zulässig, aber für
jeden „Beteiligten“ oder Umlagenpflichtigendas Recht gegebensei, die Rückkehrzum
Gesetzezu verlangen"é. Das GesetzschreibteinegleichmäßigeOrdnungdesUmlagen=
wesensvor. Eine Rechtswidrigkeitistauchdannnichtstatthaft,wennalle „Beteiligten“
darüber einig sind, daß sie begangenwerden soll.

Die FeststellungdererforderlichenGemeindeumlagen,bzw.desHundertsatzesder=
selben gegenüberden maßgebendenStaatssteuern vollzieht sich regelmäßig nach den
Vorschriften, welchefür die Feststellungdes gemeindlichenBudgets gelten17. Daraus
folgt, daß die Umlagenpflichtigkeitimmer nur für ein Jahr geregelt werden kann.
Sie bedarf nebendemallgemeinengesetzlichenRechtstitelfür jedesJahr einesneuen

28Das wäre nur ein Beschlußüber einenAnsatzdesEinnahmeetats,aber keinBeschlußüber
die Steuerpflicht. "

½ Dafbredah disGemeinde es nichtauf Uberschüsseanlegt,hat die Gemeindeauffichtzu sorgen.
oben .

« DigeV.Anw.§85sat:,,Die ErrecksnungdesHundertsatzesder G.U. kann natürlich nur
nachder Summe der Steueransätzeerfolgen, diezur Zeit der Errechnungbekanntist oder dochzu
dieser Zeit für das Erhebungsjahr erwartet wird. (§ 162). Die Umla escul des einzelnen
Pflichtigen bemißt sichdagegennachdenSteueransätzen,die sichfür ihn im Laufedes entsprechenden
(d. h. des Jahres, für das die Umlage erhobenwird) odernachträglichfür diesesJahr wirklich er=

ben.“ Vgl. Kahr I1S. 491 ff. Auch die vomV. G.H. (24 S 145) betonteNotwendigkeit,den
Fern bei starkemSteigen der Steueransätzenachträglichherabzusetzen,schafftkein Recht des

inzelnenauf Minderung seinesUmlagensatzes,diesekann nur als ein im Rechtswegericht erzwing=
bere=Prit, der gemeindlichenFinanzverwaltung in Betracht kommen. Vgl. auch2. Aufl.

. Ziff. 65.
2 Vorbehaltlich besonderergesetzlicherVorschriften, vgl. oben Anm. 2, ferner § 199 unten

Henle a. a. O. S.92. «
«BefreiungvonderUinlagenpflichtundGewährungvonNachläsfeniftzweierlei.
«Vl.auchEntsch.d-R.G.inZivils.12S.272.
« Be- 203136f.,257.,21S.174ss.,22S.71ff.,23S.869;G.v.KahrlS-518f.,

Henle S. 92; V.G.H. 1 S. 224, 4 S. 261, 15 S. 511, 19 S. 268, 27 S. 62. Dies schließtnicht
aus, daß Privatpersonenals solchefreiwillig gegenüberderGemeindeLeistungenfür Gemeindezwecke
übernehmenund dabei einen besonderenMaßstab ihrer Verpflichtungenmit derGemeindevereinbaren.
Ein solchesVerhältnis ist aber rein privatrechtlich. Vgl. den(übrigens nicht ganz klar erzählten)
Fall Entsch,d. Ob G.H. in Gegenst.des Zivilrechtes usw. VI S. 911.

1 So A. Luthardt, Bl.22 S. 77 ff., u. V.G.H. 4 S. 265 (Nr. 81). Vgl. 2. Aufl. II
S. 668,Anm. 69. « «

«Diess·G.O.Art.88,135,psälz.G-O.Art.68.DieUnilagenschuldkann«mirdurcheinenformell
gültigen Gemeindebeschlußentstehen.Keine Rückwirkungeines späterenSanierungsbeschlusses,vgl.
v. Kahr I S. 477 Ziff. 2, V.G.H. 32 S. 182.
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besonderenRechtstitels. Das Verhältnis ist ähnlich wie bei den periodischzu be=
willigenden Staatssteuern.

TeilweiseabweichendeVorschriftengeltenjedochfür dieEinführungvonGemeinde=
umlagen und für die Erhöhung der Gemeindeumlagenüber das bisherigeMaß, ferner
auch für die Beschlußfassungüber Unternehmungenund Einrichtungen, durch welche
die Einführung oder Erhöhung von Gemeindeumlagennotwendig wird“s.

Es bedarf zunächstder Untersuchung,was unter Einführung von Gemeinde=
umlagen zu verstehensei. Strenge genommenwerden die Gemeindeumlagenstets für
jedesJahr neu eingeführt. Darauf kannjedochdas Gesetznicht zielen,da es offen=
sichtlicheine Ausnahmebestimmungtreffen will. Da ferner die Umlagenerhebungnicht
zur DeckungeinzelnerAusgaben, sondernzur Deckungdes gesamten,anderweitig nicht
gedecktenGemeindeaufwandeserfolgt, so kann eine Anderung in den Ausgabenzwecken
für sichallein nicht als Anzeichendafür gelten,daß eineNeuerhebungvon Umlagen
eintrete". Eine Einführung von Gemeindeumlagenliegt nach alledemnur vor, wenn
in einer Gemeinde,welcheim Vorjahrevo keineUmlage erhobenhat, eine Umlage
eingeführtwerdensoll 51.

Eine Erhöhung der Gemeindeumlageliegt dann vor, wenn der Umlagenhundert=
satz gegenüberdemVorjahre gesteigertwerden soll, nicht aber dann, wenn lediglich der
Umlagenertrag sich steigert57.

Die darzustellendenbesonderenVorschriften beziehensich ferner nur auf die Be=
schlußfassungüber solcheUnternehmungenund Einrichtungen, deren Einführung Ein=
führung von Umlagen oder Erhöhung derselbenzur Folge hatss.

Die Beschlußfassungüber dieseAngelegenheitensteht in Gemeinden mit Stadt=
verfassungdem Magistrate unter Zustimmung der Gemeindebevollmächtigtenzu. Hierin
liegt keineBesonderheit,da dasGleichefür dieFeststellungdesBudgetsgilt. In den
Landgemeindendiesseits des Rheins kommt die BeschlußfassungdemGemeindeausschuß
zu, die aber der Zustimmung der Gemeindeversammlungbedarf. Für dieseBeschluß=
fassunggelten in den rechtsrheinischenLandgemeindenfolgendebesondereVorschriften5“:

Entfällt mehr als ein Drittel der Steuersumme,aus der die Gemeindeumlagen
berechnetwerden, auf fünf oder weniger als fünf Personen, so ist jeder dieser Höchst=
besteuertenim Gemeindeausschußund in der Gemeindeversammlungstimmberechtigtund
muß zu den Sitzungen besondersgeladen werden. Die Ladung hat an den Höchst=
besteuertenoderan dessenBevollmächtigten(G.O. Art. 25) zu ergehen.Ist die Auf=
stellung eines Bevollmächtigten trotz Verlangens des Gemeindeausschussesunterblieben,
so kann die Ladung durch öffentlichenAnschlag an der Gemeindetafelbewirkt werden.

Die Höchstbesteuertenkönnen in den Sitzungen durch Bevollmächtigte vertreten
werden. Juristische Personen, nicht rechtsfähigeVereine, Minderjährige und Personen,
die entmündigtodernach§ 1906 desB. G.B. unter vorläufigeVormundschaftgestellt
sind, werden durch ihre gesetzlichenVertreter oder durch Bevollmächtigte vertreten.
Die Bevollmächtigtenmüssendie Eigenschaftenbesitzen,die im Art. 15 Abs. IV der
G.O. bezeichnetsind.

Die Abstimmungin der Gemeindeversammlungerfolgt schriftlichnachSteuer=
stimmenin der Weise, daß jeder angebrocheneBetrag von 25 Mk. der Steuersumme,

48U.G. Art. 29.
« V.G.·F«.3S.719.BLMedicusS107f.,WandS.311s.,a.M-M.E.o.

23. Mai 1870 Nr.4755 u. 20. Mai1871 Nr. 7621 (Bl. 21 S. 287).
50V G.H. 8 S. 9.
öl v. Kahr I1 S. 565ff. Henle S. 11. Richtig V.G.H. 7 S. 109. Die dort (S. 117)

offengelasseneFrage ist m. E. dahin zu beantworten, daß bei einer Minderung der Steueransätze
der oben angeführteGrundsatzgleichfallsAnwendung findet.

58DieseAuffassungist in der Begr. d. U.G. bestätigtworden.
5# Die neueFassung bestätigtdie in der 2. Aufl. II S. 669 Anm. 76 vertreteneMeinung,

daß die besondereBeschlußfassungnachArt. 29—31 d. U.G. nicht bei solchenUnternehmungenzu
erfolgen hat, dienur die Forterhebungbereits bestehenderUmlagen voraussetzen(A. M. für das
frühereRecht v. Kahr I S. 466, 568ff. u. V G.H. 24 S. 154).

“ Art. 30, 31 hierzudie V.Anw. § 105. HenleS. 103ff. Die Beachtungder Vorschriften
ist Voraussetzungder Gültigkeit der Beschlüsse. Vgl.V.G. H. 24 S. 149, 156.
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die für die Gemeindeumlagenin Ansatz kommt,eine Stimme verleiht. Ein Einzelner
darf jedochnicht mehr Stimmen als ein Drittel der Zahl sämtlicher stimmberechtigten
Personen haben. »

Ein Beschluß, der gegendie Stimme eines Höchstbesteuertenzustandegekommen
ist, kann von diesemmit Beschwerdean die vorgesetzteVerwaltungsbehördeangefochten
werden. Er ist staatsaufsichtlichaußer Wirksamkeit zu setzen,wenn die Ausgabe, die
durch die Umlagen gedecktwerden soll, weder gesetzlichnotwendig noch im Interesse
der Gemeinde erforderlich ist.

Es handeltsichhier um keinenUmlagenstreit;denn die Umlagenpflichtdes
Einzelnen kann erst auf Grund des Beschlusseszur Entstehung kommen. Es handelt
sich vielmehr lediglich um einen besondersgeregeltenFall der Anrufung der Gemeinde=
aufsicht.Die MöglichkeitdieserAnrufungwird erweitert55. Im übrigenrichtensich
Verfahren und Instanzenzug nach den allgemeinenBestimmungen.

In denGemeindenmit pfälzischerGemeindeverfassungfinden für die erwähnte
BeschlußfassungdieseVorschriften mit der Maßgabe entsprechendeAnwendung, daß die
stimmführendenBevollmächtigten der Höchstbesteuertenzur Ausübung des Bürgerrechts
befugtseinmüssen.

Die vorstehendenBestimmungen finden auf die Ortsumlagen (Zuschläge der
Ortschaftenzu dendirektenStaatssteuernbehufsBestreitungder besonderenortschaft=

lichen Bedürfnissenach Art. 153/85 Abs. II der beidenG.O.) entsprechendeAn=
wendung?.

§ 199. Die Sonderumlagen der Ortsgemeinden. Von demGrundsatze,
daß die Gemeindeumlagenzur Deckungdes Gemeindeaufwandesim ganzenund von den
Umlagepflichtigenüberhaupterhobenwerden,machenbeideG.O. Ausnahmen,welche
sich im allgemeinen auf Ausgaben im Interesse des Grundbesitzesund der Viehzucht
beziehen1. Die betreffendenBestimmungensind leider ohne triftige Ursache in beiden
G.O. verschiedengestaltet?; es erübrigt daher nur deren getrennteDarstellung.

Eine grundsätzlicheBemerkunggilt jedochfür das Gemeinderechtder Landesteile
diesseitsund jenseitsdes Rheinesgleichmäßig.Wennauchder hier in Rede stehende
Aufwand nicht zu denGemeindeausgabenoder, wie die pfälzischeG.O. etwasbesser
sagt, zu den Lasten der Gesamtgemeindegehörensoll, so hat dies doch lediglich den
Sinn, daß die Gemeindegesetzlichnicht gehaltenist, jenenAufwand auf allgemeine
Rechnung zu übernehmen. Aufwand der Gemeinde ist der bezeichneteAufwand aber
gleichwohls, und die Umlagen, die zu dessenBestreitung von den Beteiligten erhoben
werden,sindGemeindeumlagen.Soweit besonderegesetzlicheBestimmungennicht ge=
troffen find, geltendie allgemeinenmateriellenund formellen" Vorschriften des Gemeinde=

556„Im Interesseder Gemeindeerforderlich.“ Vgl. oben § 107.
56Oben§ 107. Ich halte es nicht für richtig, wenn in der Entsch.d. V G.H. 1 S. 466, 473,

5 S. 175 eaccheFälle unter Art. 8 Ziff. 30 des V.G.H.G. gestellt werden; denn der Streit
beziehtsichnicht auf die „Verbindlichkeitzur Teilnahme an Gemeindelasten“,sonderndarauf, ob ein
beftimmterGemeindeaufwandgemachtwerdensoll, übereinst.Reger-Dyroff S. 261,Henle S. 108.
Letzteresist aber eine Frage der Gemeindeverwaltungund der Staatsaufsicht. Vgl. V.G.H. 19
S. 264 zu demfrüherenRechte

ö' U.G. Art. 36, 37. über Ausscheidungder Einkommensteuervgl. jedochArt. 37 Abs. II.
Hierzu Henle S. 128ff. u. V.Anw. 88 125—129.
(§ 199)1 Vgl. aach § 1 Abs. II d. Reichs=Best.G. v. 15. April 1911. Unternehmungen u be=
üglich welcherbesonderegesetzlicheBestimmungenüber dieKostendeckungbestehen,wie z. B.Ufer=

san usw., fallen nicht unter die Bestimmungen der G. O. Bl. 26 S.261; Wand S. 332 f.,
enle S. 94.— Art, 56 derdiesf.,41 derpfälz. G.O. sindinfolge desWasser=G.(Art. 101,104u.
) gegenstandslos.Uber einen weiteren Fall von Sonderumlage unten § 221 Anm. 46. Tier=

zucht=G. p. 13. Aug. 1910 (G.V.Bl. S. 609) Art. 4—6, 8, ferner Schulbedarf=G. Art. 3 f. u.
5 296. Uber den nun beseitigtenArt. V d. Uml.G. v. 22. Juli 1819 s. o. § 198 Anm. 2.

* Val. 2. Aufl. II S. 670.
* A. M. ist A. Luthardt, Bl. 28 S. 376ff. Dagegen stimmt G. v. Kahr I S. 620ff.

in ausführlicherDarlegung Seydel bei. «
Daraus ergibt sichinsbes.,daß auf die BeschlüssederGemeindebehördenin Angelegenheiten

desArt. 55 der diesf.,40 der pfälz. G.O. die Vorschriften über das Verfahren in eigentlichenGe=
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rechtesundvor allemdesGemeindeumlagenrechtes5. Dabei ist, was letzteresRechtan⸗
langt, hervorzuheben,daß auchhier nur derjenigemit Umlagenbelegt werdenkann, der
überhaupt der gemeindlichenBesteuerungsgewaltunterliegt , daß aber die allgemeinen
Umlagenbefreiungenauf diesebesonderenUmlagen keine Anwendung finden. Umlagen=
streitigkeitenwerden im Verwaltungsrechtswegeentschieden.Die Distriktsverwaltungs=
behördeist erste,der Verwaltungsgerichtshof zweite Instanz.

Das Gebiet des Aufwandes, welcher zur Aufbringung durch die Nächstbeteiligten
abgesondertists, wird in der diesseitigenG. O. wie folgt umschrieben?:Aufwand für
den Schutz der Grundstücke160gegen außerordentlicheElementarereignisse,für Her=
stellung und Erhaltung der Feldwege11 und Abzugsgräben,welchezur Bewirtschaftung
der Grundstückeerforderlich sind, für Haltung der Hirten 1 und für Anschaffungund
Unterhaltung der Zuchttiere18.

Weiter sinddieGrenzennachpfälzischemGemeinderechte“ gezogen.Das Gebiet
des abgesondertenAufwandes umfaßt: Ausgaben, welchesich auf den Schutz15und die
Benützungdes Grundeigentumsoder auf ein InteressedesFeldbausbeziehen,dann
Ausgabenauf die Viehzucht.

meindeangelegenheitenund über das Beschwerderecht GemeindebeschlüsseAnwendung finden.
G. v. Kahr I S. 632, V.G.H. 2 S. 728, 4 S. 426. ird dies anerkannt, dann muß man auch,
entgegender Ansicht des ersterenErk. und im Einklange mit demStaatsanwalte a. a. O. S. 731
ein Beschwerderechtder Gemeindebehördeanerkennen.Der Beweisgrund,daß Art. 55 hiervonnichts
sage, entbehrt der Folgerichtigkeit. Art. 55 sagt vom Beschwerderechtüberhauptnichts. Bezieht
man sichaber einmal auf die allgemeinenBestimmungen, dann muß man sichvollständig auf die=
selbenbeziehen;dennman hat dann zugestanden,daß es sichum eine Gemeindeangeleenbet nicht
um eine eivatangelegenheit einzelner handelt. Vgl. auch die Bemerkungenvon W.Krais,
V. G H.G. S. 348 f., G.v. Kahr 1 S. 633. Die Ansicht über die Bedeutung des Art. 163 der
G.O., die in demletzterenErk. des V.G. H. (4 S. 426) zum Ausdruckekommt, teile ich nicht. Es
ist dies späternochdarzulegen. Vgl. übrigens auchoben§ 107.

5 Bal. Begründung zu Art. 45—48 des Entw., Verh.d. bes. Aussch. d. K. d. Abg. 1
S. 34. M.E. v. 17. Juli 1873 Nr. 6888, Bl. 26 S. 251. Oberstrichterl. Erk. v. 14. Okt. 1873,
ebenda27 S. 125.

* Anders V.G.H. 6 S. 209. Dort wird (S. 214) gesagt, es sei zweifellos, daß die Be=
teiligung an einemFlurwege auch für ein Grundstückaußerhalb des Gemeindegebietesgegebensein
könne. Das Ges. aber biete keinen bestimmtenAnhaltspunkt dafür, daß die Zugehörigkeitdes
Grundstückesoder seinesBesitzers zurGemeinde„Bedingung"“für denBegriff derBeteiligung“ sei.
Es handelt sich aber hier gar nicht um den Begriff der Beteiligung, sondernum die Grenzendes
gemeindlichenBesteuerungsrechtes.Nur innerhalb dieserGrenzen können die Beteiligten gesucht
werden. Das Erk. verschiebtm. E. in unstatthafterArt die Beweislast.Nicht das brauchtdar=
getanzu werden, daß der GesetzgeberdieseGrenzen habe einhalten, sondernes müßte dargetan
E9 daß er über dieselbenhabe hinausgehenwollen. Mit mir einverstandenG. v. Kahr I

V.G.H.G. Art. 8 Ziff. 32; 9 Abs. I. Vgl. V.G H. 5 S. 308. Uber das Verhältnis zu
Art. 8 Ziff. 30 vgl. V.G.H. 14 S. 365. Die Beitreibung der Umlagen richtet sichnachden allg.
Bestimmungen. V.G.H. 4 S. 426, 16 S. 121, 298.
s 259 Eine Ausdehnungdiefes Gebietesüber die gesetzlichenGrenzen ist unstatthaft. V. G.H. 1

Art.55Abs.I. ·
10Die diess. G. O. meint nur landwirtschaftlicheGrundstücke. Dies erhellt deutlich aus

Art. 55 Abs. III, der nur Ausgaben für Viehzuchtund für landwirtschaftliche (also nicht z. B.
auch forstwirtschaftliche) Zwecke unterscheidet.

11V.G.H. 3 S. 29, 16 S. 305, 18 S. 101, 107; 25 S. 68. Auf Waldwegebeziehtsich
art. ericht. Val. Anm. 10. And. Ans. Bl. 26 S. 257 ff., v. Kahr a. a. O. I S. 387, V.G.H.

4 0 . 0 4 5 ½ 40% st.desZivilrechtsusw.IV S. 748,Val. hierher au . d.O.G.H. in Gegenst.desZidvilrechtsusw. . ,
S. 247, VI S. 480, VII S. al

14Pfälz. G.O. Art. 40 Abf. I. «
15Und zwar auchauf den polizeilichenSchutz,val. däl G.O. Art. 75 Abfs.1 (vorbehaltlich

des Art. 40). V.G.H. 11 S. 171. Der Berichterstatterd. K.d. Abg. (Berh. d. bes.Aussch.
S. 122)hatte bemerkt: „Sollte dagegenunter demSchutzedes Gemeindeeigentumsder polizeiliche
Schutz der Grundstückeund der landwirtschaftlichen Produkteverstandenwerden, so wäre dies
abselu verwerflich. Diese Verwerflichkeitwurde jedochnur für die Landesteile diess. d. Rheins
anerkannt.
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Bezüglich der Aufbringung der Kosten für die Zuchttierhaltung sind nun eigene
gesetzlicheBestimmungengetroffen,die besserim Verwaltungsrechtezur Darstellung
kommen1.

Als beteiligtan einembesonderenAufwandeder vorherbezeichnetenArt sindnach
den G.O. diejenigen anzusehen,für welche die betreffendenEinrichtungen nach der
Gattung ihres Besitzes überhaupt von Interesse sind, ohne Rücksicht darauf, ob die
einzelne Einrichtung gerade dem einzelnen Besitzgegenstandeunmittelbaren Nutzen
bringt 1 oder von dem einzelnenBesitzer wirklich benütztwird 18.

Die beidenG.O. gehenwiederumauseinanderin bezugauf dieBeantwortungder
Frage, wann der Aufwand für die erörterten Zwecke von Gemeinde wegen mittels
besondererUmlagenund wann aus der Gemeindekasseaufzubringenist.

Die diesseitigeG.O. läßt die Möglichkeitoffen, daß der bezeichneteAufwand
kraft besonderenRechtstitelsder Gemeindekasseobliegt;die pfälzischeG.O. hat diesen
Vorbehalt nicht. Die diesseitige G.O. 20 gibt ferner der Gemeinde die Möglichkeit
eines Eingreifens in dieseAngelegenheitennur dann, „wenn die Beteiligten nicht un=
mittelbar solcheEinrichtungen treffen und derenKosten unter sich aufbringen“21. Auch
dieser Vorbehalt fehlt in der pfälzischenG.O.

DagegensindbeideG.O. wiederumdarin einig, den Gemeindenunter gewissen
Voraussetzungendie freiwillige Übernahmeder mehrerwähntenAusgaben auf die Ge=
meindekassezu gestatten25. Verschiedenist jedochdieFeststellungjenerVoraussetzungen
ausgefallen.

Die diesseitige G. O.2##sagt: „Der Gemeinde bleibt jedoch unbenommen,zur
Förderung der landwirtschaftlichenKultur auch derartigeAusgaben ganz oder teilweise
auf die Gemeindekassezu übernehmen,soweit dies ohne Einführung neuer oder Er=
höhung bestehenderUmlagen geschehenkann.“ Da die letzterenWorte in absichtlichem
Gleichlaut mit Artikel 47 Absatz I der diesseitigenG.O sichbefinden,so sind sie auch
ebensoauszulegen,wie die entsprechendenWorte des genanntenArtikels5.

Die pfälzischeG.O. sagt: „DemGemeinderatbleibt es jedochvorbehalten,bei
vollkommenzureichendemVermögen die unter Ziffer 1 und 2 angeführtenAusgaben
ganzoderteilweiseauf dieGemeindekassezu übernehmen.“Hiernachist diebezeichnete
Ausgabenübernahmeunbedingt ausgeschlossen,sobald überhaupt in der Gemeinde Um=
lagenerhobenwerden2.

Die beidenG.O. sind des weiteren verschiedenin ihren Bestimmungenüber An=
ordnungundVerteilungdesAufwandes,wenndieservondenBeteiligtenaufzubringenist.

16Vgl. unten § 272.
17So ist die FeldwegunterhaltungSache allerPeüer von Feldgrundstückenin derGemeinde,

M.E. v. 11. Sept. 1874 Nr. 5620, a. Ans. G. v. Kahr I S. 642 Anm. 65 u. V.G.H. 6 S. 209,
18 S. 55, 181, 107, 25 S. 68. Anders Wand a. a. O. S. 342f. (vgl. auch Bl. 26S. 264f.,
28 S. 376 ff.,41 S. 54 ff.) mit Berufung auf die pfälz. Ubung.

is M.C.v. 17. Juli 1873 Nr. 6888, Bl. 26 S. 251. S. auch M. E. v. 30. Sept. 1878,
Bl. 28 S. 373. Vgl. ferner Nepert. über die Landtagsverh. 1875/76S. 27 (unter d. W. „Ge=
meindeordnung")u. Bl. 26 S. 241ff. Enger wird der Begriff gefaßtvon G. v. Kahr 1 S. 641f.
u.V.G.H.11S. 99,14S. 122,160.

1° Art. 55 Abf. I. 20 Art. 55 Abs. II.
Es ist aber, da die G.O. nichts anderesbestimmt,Einstimmigleit aller Beteiligten in allen

Beziehungenerforderlich. Bl. 26 S. 262, G. v. Kahr a. a. O. I S.627. Ein derartiges ge=
naepisdmehUnternehmenist reine Privatangelegenheit. Vgl. Komp. Konfl. Erk. v. 18. März 1880,

.V. Bl. Beil. I.
:2 Streitigkeiten darüber, ob dies gesetzmäßiggeschehenkonnte, find keineselbständigenver=

waltungsrechtlichenStreitsachen. Die rue„ eines bezüglichenBeschlussesvollzieht sich im
Auffichtsverfahren. -½. 6 S. 292: vgl. 5 S. 308.

„5Art. 55Abs.IV.
44Vgl. oben§ 118Anm.48 ff. Vgl. G. v. Kahr I S. 644 Anm. 70. V.G.H. 10 S. 148,

16 S. 305. Nach denAusschußbeschlüssenhieß es: „Wird durcheinensolchenBeschlußdieErhehung
von Gemeindeumlagenveranlaßt, 4 finden die Bestimmungendes Art. 47 Anwendung.“" Uber

die Umgestaltun Verh. d. K. d. Abg.St. B. V S. 39 ff.
Art. 40 Abs. III.

26V.G. S. 4 S. 321.
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Nach diesseitigemGemeinderechte ist die Gemeindebehördebefugtund auf An=
trag eines Beteiligten verpflichtet, die notwendigenAnordnungen zu treffen und über
den erforderlichenAufwand zu beschließen22. Vorauszugehen hat?" die Vernehmung
eines Ausschussesvon drei bis fünf Mitgliedern 30, welchervon den Beteiligten unter
Leitung des Bürgermeisters aus ihrer Mitte zu wählenist 31. Die Ausgabenverteilung
richtet sich, wenn eine Übereinkunft38 aller Beteiligten vorliegt, nach dieser, andern=
falls nachdemGesetze8. Letzteres3" bestimmt,daß Ausgaben im Interesseder Viehzucht
nach dem Viehstand, d. h. nach der Kopfzahl der betreffendenViehgattung, Ausgaben
für an ZweckenachderGrundsteuerder beteiligtenGrundstückezu ver=
teilen sind55.

Die pfälzischeG.O. 36 gibt die Anordnung und Verteilung der mehrerwähnten
Ausgaben demGemeinderate7 anheim8. Jedoch ist ein Ausschuß von drei bis fünf
beteiligten Grund= oder Viehbesitzerndarüber einzuvernehmen. Der Ausschuß wird
von den Beteiligten unter Leitung des Bürgermeisters gewählt38°e.Der Maßstab der
Kostenverteilungkann nur der gesetzlichesein: die Grundsteuer, bzw. der Viehstand.

8 200. SrtlicheAufschlägeund sonstigeörtlicheAbgaben. Die Ge=
meinden sind, auch ohnedaß Gemeindeumlageneingeführtsind, zur Erhebung von Ver=
brauchssteuernoderAufschlägenbefugt, welchetunlichstnur die Verzehrung innerhalb des
Gemeindebezirks,nicht die ErzeugungoderdenHandel treffensollen2. Bezüglichder
Gegenständedieser Besteuerungbestehenreichs=und landesrechtlicheEinschränkungen7.

Nach früher geltendemReichsrecht"konntender gemeindlichenBesteuerungüber=
haupt nur unterworfen werden: Bier, Essig, Malz, Wein, dieser jedochnur in den
Bezirken, „welchezu deneigentlichenWeinländerngehören“,Obstwein,Branntwein?,
die Erzeugnisse,welcheder Mahl= und Schlachtsteuerunterliegen,Lebensmitteldes

* Diessf.G.O. Art. 55 Abf. II.
s / Über Anordnung von Naturalleistungen bei Feldwegennach der diess.G. O. V.G. H. 14

29.V.G.H. 3 S. 8387.
30Die Zahl ist m. E. von der Gemeindebehördezu bestimmen,da, wo das Ges.einenSpiel=

raum läßt, die gemeindlicheSelbstverwaltungeintritt. A. M. ist A. Luthardt, Bl. 26 S. 263,
der die Wählerentscheidenlassenwill; ebensoG. v. Kahr I S. 630.

*1Vgl. auchReindl, Bl. 41 S.49ff.
52Diese fordert also Einstimmigkeit. A. Luthardt, Bl. 26 S. 266.
538Die gesetzlichenBestimmunzen sind dann unbedingtmaßgebend. V.G.H. 3 S. 29.
44Diess. G.O. Art. 55 Abs. III.
5 Vgl. Bl. 28 S. 369ff., 41 S. 54 ff. (A. Luthardt). M. E. könnenhier Natural=

leistungen nicht stattfinden,wenn sichdie Beteiligten nicht darübergeeinigt haben.
6 Art. 40 Absf.II.

# Die Bemerkungenvon Wand S. 343f. gegenMedicus S. 126find zweifelloszutreffend.
„8 Die Gemeindenkönnen also nicht, wie nachdiesf. Rechte, von den Beteiligten genötigt

werden, sich der Sache anzunehmen. r sind sie zur Aufstellung der Feldhüter gesetzlichver=
pflichtet. Pfälz. G. O. Art. 75. Vgl. Wand S. 331f.

35 „Demselben“in Art. 40 Abs. II ist ein offenbarerDruck=oder Schreibfehler,den man in
„denselben“verbesserndarf und muß. Denn abgesehendavon, daß die Beziehung von „demselben"
auf Gemeinderat eine arge stilistische Härte ergibt, wären die Worte „unter Leitung des Bürger=
meisters“eine unbegreiflicheUberflüssigkeit. Anders, unter AnerkennungdesSachverfaltes, Bl. 19
S. 346 ff.u. Wand S.342f.

"4°Pfälz. G.O. Art. 40 Abs. I. Die Worte „in der Regel“ in Ziff. 2 habenkeinebesondere
Bedeutung.
([§200|1Fr. v. Sicherer, Die gemeindlicheFinanz=, Polizei= n. Strafgewalt in bezugauf Ver=
brauchssteuernusw., München 1892; G. v. Kahr a. a. O. I S. 406ff. Über die Notwendigkeit
gleichmäßigerBelastung, vgl. V.G.H. 11 S. 90, 16 S. 68, 268.

2 Diess. G.O. Art. 40 Abs. I, 41 Abs. 1; pfälz. G O. Art. 31 Abs. I, 32 Abs. I. Zoll=
vereinsvertragv 8. Juli 1867(G.Bl. 1866/69S. 93) Art. 5 Ziff. II 8 7 a. Anf. — V.G. H. 3 S. 353,
4 S. 213, 5 S. 333, 25 S. 150, 26 S. 265, 28 S. 138. Bgl. hierzu Fr. v. Sicherer a. a. O.
S. 2f.

) Igl.V.G.H.16S. 185.
übber die rechtlicheNatur dieserBestimmungenG. v. Kahr a. a. O I S. 426 Anm. 62.
5 Fr. v. Sicherer a. a. O. S. 16 Anm. 1, G. v. Kahr a. a. O. 1 S. 420 Anm. 40.
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Marktverkehrs,Futter5. Außerdemist reichsrechtlichder Grundsatzaufgestellt,daß
ausländischeErzeugnisse, welchebei der Einfuhr mit mehr als 1,50 Mk. Zoll vom
Zentner belegt sind, keiner gemeindlichenAbgabe unterworfen werden dürfen?. Aus=
genommenvon dieserBeschränkungsindBier, Branntwein, Mehl und andereMühlen=
erzeugnisse,Backwaren, Fleischwaren und Fett“. Diese Schranken sind weiter eingeengt
worden,indem§ 13 des Zolltarifgesetzesvom 25. Dezember1902 bestimmt:„Für
Rechnung von Kommunen oder Korporationen dürfen vom 1. April 1910 ab Ab=
gaben auf Getreide, Hülsenfrüchte,Mehl und andere Mühlenfabrikate, desgleichenauf
Backwaren, Vieh, Fleisch, Fleischwaren und Fett nicht erhobenwerden. Auf die Er=
hebung von Abgaben von dem zur Bierbereitung bestimmtenMalz seitens der
Kommunen findet diese Bestimmung keine Anwendung. Die entgegenstehendenBe=
stimmungenunter Ziff. I und im § 7 Ziff. II des Art. 5 des Zoll=V.V. vom
8. Juli 1867 und des Ges. vom 27. Mai 1885 sind aufgehoben."“

Innerhalb dieser reichsgesetzlichenGrenzen ist der Umkreis der Gegenstände,
welchevon den Gemeindenmit Verbrauchssteuernbelegtwerdenkönnen,für die Landes=
teile diesseits des Rheines und für die Pfalz verschiedenumschrieben.

Die diesseitigeG.O. bestimmt,daß nur solcheVerbrauchssteuerneingeführtwerden
dürfen, welchein denLandesteilen diesseits des Rheines bisher in llbung waren. Vom
GesetzeselbstwerdenderMalz= undBieraufschlag11(derFleisch=,Getreide=undMehl=
aufschlag12)genannt1s.

Der örtlicheMalzaufschlag kannnur von jenemMalz erhobenwerden,das
dem staatlichenMalzaufschlagunterliegt16. Die Bestimmungen,welchefür die Er=
hebung16 und Sicherung des staatlichenMalzaufschlages gelten, gelten auch für den
örtlichen Malzaufschlag 17.

Die pfälzischeG.O. 16 hat gleichfalls den Grundsatz, daß die Einführung von
Verbrauchssteuernsich in den Grenzen der seitherigenUbung, d. h. der bis dahin
geltendgewesenenBestimmungendesfranzösischenRechtes5, zu haltenhabe. Hiernach
und unterBerücksichtigungderreichsrechtlichenBeschränkungenkönnenmit gemeindlichen
Aufschlägenbelegtwerden:Bier bzw. Malz 20,Wein, ObstweinundEssig 21,Brenn=
stoffe, Futter 22. Ausgenommensind jedoch: die im Zolltarifgesetzevon 1902 (s. o.)
bezeichnetenLebensmittel,fernerMilch, Käseund Butter, Obst,Gemüseund andere
Küchengewächse,welchezur gewöhnlichenNahrung des Menschendienen?s.

* Zollv. Vertr. v. 8. Juli 1867 a. a. O. Dazu noch ebendaVorbehalte zugunstendes
zheau, aduo in bezug auf Abgaben von Branntwein und anderen als den oben genannten

egenständen.
7 Zollv. Vertr. Art. 5 Ziff. I, hierzu Anm. 9 unten. Agl. G. v. Kahr a a. O. L

S. 421 Anm. 47.
s R.G. v. 27. Mai 1885(R.G.Bl. S. 109). Vgl. hierzu Anm. 9.
.N.G.Bl. S. 303, hierzu V.O. v. 13. Febr. 1910, Bl.53 S. 49 ff., 54 S. 4#% Unter

eisch ist auch Wildbret zu verstehen(a. M. Helmreich=Rock, Gem.O. S. 203). V.G.H. 32
S. 213 (Erhöhung v. Fleischbeschaugebühren). s

IOAkt.4oAbf.It.Vgt.V.G.H.8S.29.
« 11Der BieraufschlagbestimmtsichnachOrtsstatut. Jedoch kann derBieraufschlagnur vom

eingeführtenBiere, von derErzeugunginnerhalb der Gemeindeaber nur der Maheaufschlagerhoben
werden. Malzausschlags=G.Art. 68. M.E. v. 13. Okt. 1869 Nr. 12780. Überdie Frage, wer
den Bieranschlag zu entrichten hat, V.G.H. 16 S. 97, 27 S. 69.

12Diese sind iett unzulässig.
12Vgl. hierzu G.v. Kahr a. a. O. 1 S. 428.
14 Vollzugs=Best. s. im M.A. Bl. 1910 S. 287.
15Das M. A.G. enthält hierüber keineausreichendbestimmteVorschrift. Dies folgt aberaus

dem Verhältnisse beider Besteuerungsarten. M.E. v. 5. Juli 1880 Nr. 1578. Im einzelnen ent=
scheidethierüber die Genehmieungeentfchliebhung.Zapf, M.A. G. S. 203.

1 AuchfürdenNachlaß.Vgl.Ausf-Best.&27Abf.VI.
17M.NA.G. Art. 68. 18Art. 31 Abs. II.
½ Hierüber2.Aufl.§267Anm.63f.
20 DieBestimmungendes Malz.N.G. Felten nunmehrauchfür die pfälz. Gemeinden.

Boissons et liquides. Regl. v. 17. Mai 1809 Art. 16.
„ In Wegfallkommendiematériaux.
18Ges. v. I1. Frimaire VII Art. 55 (vgl. 2. Aufl. § 267 Anm. 65). Vgl. 2. Aufl. II S. 675.
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Da die gemeindlichenVerbrauchssteuernnur dieVerzehrungtreffensollen,so ist
jede Bemessungderselbenunstatthaft, welche eine Bevorzugung von Erzeugnissenmit
Rücksichtauf ihre Herkunft“ oder lediglich eineBelastung von Gewerbsleutenenthält?.

Die Beschlußfassung26über die Einführung oderErhöhung von Verbrauchssteuern
stehtin Gemeindenmit StadtverfassungdemMagistrate unter ZustimmnngderGemeinde=
bevollmächtigten,in Landgemeindender Gemeindeversammlung:7, in der Pfalz, soweit
nicht Gemeinden mit Stadtverfassungin Frage stehen,dem Gemeinderatezuss. Das
gemeindlicheSelbstgesetzgebungsrechtunterliegt jedochhierbei erheblichenBeschränkungen.

Die zulässigenVerbrauchssteuernkönnen nur mit Genehmigung des Staats=
ministeriums des Innern eingeführt oder erhöht werden29. Diese Genehmigungkann
zeitlich beschränkt9° und an Bedingungen hinsichtlich der Verwendung des Gefälles
geknüpft werden?!. Selbstverständlichbezieht sich das Genehmigungsrechtauch auf
die Aufschlagssätzein dem Sinne, daß dieselbengegenüberden gemeindlichenAnträgen
abgeändertwerden können. Der Betrag der Aufschlagssätzevon Bier und Wein darf
die reichsrechtlichenGrenzen#2 nicht überschreitenss.

Die Gemeinden sind nicht behindert,unter die bewilligten Aufschlagssätzehinab=
zugehens“,jedochdarf dies nur allgemein, nicht gegenübereinzelnenPflichtigen geschehen.
Vereinbarungenmit denPflichtigen über Bezahlung einerAbfindungssummeanstatt der
wirklichenErhebung des Gefälles sind nicht statthaft; denn dadurch würde der Grund=
satzder Gleichmäßigkeitder Besteuerung,wenn nicht materiell, so dochjedenfalls formell
verletzt35. Für denMalzaufschlagder Gemeindensind solcheVereinbarungendurch
ausdrücklichegesetzlicheBestimmung ausgeschlossen36.

Unter welchenVoraussetzungenund in welchenGrößen Rückvergütungenbei der
Ausfuhr aufschlagpflichtigerErzeugnissegewährt werden müssen,wird durchVerordnung
bestimmt37. Die Verordnung schreibtlediglich vor, wann und in welchemMaße zurück=

44Dies ist, was das Verhältnis der inländischenzu den vereinsländischenErzeugnissenan=
langt, ausdrücklichausgesprochenim Zollv.Vertr.v. 8. Juli 1867 Art. 5 Ziff. II § 7 a.A. M.E.
v. 16. Mai 1884 Nr. 6722 u. 1. Mai1888 (Weber 16 S. 444 Anm "). V. G. H. 6 S. 59
(sehr eingehend), Bl. 37 S. 397, Fr. v. Sicherer a. a. O. S. 28f.

25B.G H. 11 S. 90, 16 S. 68.
26War dieBeschlußfassungnichtig, so ist selbstverständlichauchdieministerielleGenehmigung

unwirksam. V.G.H. 11 S. 436. Bg auchWeber 37 S. 693.
27Diesf. G.O. Art. 40 Abs. III. :8 Agl. Wand S. 316.
#Diess. G.O. Art. 40 Abs. IV, n= G.O. Art. 31 Abs. IV. Tatsächlicherholt das

Ministerium die k. Genehmigung. Agl. auch M.E.v. 7. Mai 1902 Nr. 10774 V G.H. 16 S. 22.
7o Es läßt sich allenfalls zugeben,daß dieseGenehmigungauchrückwirkenderteilt werden

könne(V G.H. 7 S. 81), keinenfallsaber, daß die Gemeindedie Sigsührung.eines Aufschlagesrück=
ishend boschließnkönne. Über die BedentungdesZeitpunktesderEinführung beimörtlichenM.A.

31Die M.E. v. 23. Dez. 1878 Nr. 15797 führt aus, daß das staatlicheGenehmigungsrecht
auchdas Recht in sichschließe,die Genehmigungnäher zu begrenzen.Daher könnenichtanerkannt
werden,daß Gemeinden,die am 1. Juli 1869 tatsächlichim Hüife des M.A. sichbefundenhaben,
der Fortbezug ohne staatlicheGenehmigungfür alle Futunt gestattetsei. — Weber 8 S. 502.
(Jede Verwendung,welchenicht ausdrücklichgestattetist, bedarfneuerBewilligung.) — UberM.A.
für KultuszweckeBl. 39 S. 13 ff. Kahr I1 S. 439f.

1½Hinsichtlich derBierbesteuerungist dieBestimmungin Zoll=V.Pertr. v. 8. Juli 1867Art. 5
Ziff. II § 7 Abs. durch Art. IV d. R.G. v. 15. Juli 1909über Anderung der Brausteuerer=
setztworden (Weber 37 S. 420). Vgl. Zapf S. 198ff. Der für die staatlicheBesteuerung
eltendeGrundsatzgegenseitigerGleichmäßigkeitin der Behandlung andererVereinsstaatengilt auch
ür die gemeindlichenAbgaben(Art. 5 II 5 7 Abs. I u. J 3 d. #V v. 1867), daher kann ein=

geführtesBier nicht anders behandeltwerdenals in der GemeindeerzeugtesBier.
38Bezüglich des Bier= u. Malzaufschlagesvgl. Weber 10 S. 371, 11 S. 240, 16 S. 130.
31 MC. v. 28. Dez. 1869 Nr. 15043.

* 35A.M. V.(8 H. 12 S. 375. Vgl. V.G.H. 26 S. 207 (Ausnahmenv. Pflasterzoll).
36 M.A G. Art. 68. M.E. v 22. Aug. 1869 Nr. 9707, v. 15. Jan. 1882 Nr. 16217.

B. 37 S. 398 (V.G.H.). Jener Grundsatzgilt auchfür die Pfalz. Vgl. auchV.G#H. 12 S. 375,
Kahr I1S. 423. Auch Hausbrauer (Art. 5 Abs. V d. M.A.GG.)dürfennichtausgenommenwerden.

# Diess. G.O. Art. 41 Abs. II, pfälz. G O. Art. 32 Abs. II. V.O. v. 27. Nov. 1875
(G. . Bl. S. 690) u. 12. März 1883 (G.V.Bl. S. 193, dazu Weber 16 S. 131). Vgl. guch
V. G.H. 10 S. 31, 143, 12 S. 271, 22 S. 19, 23 S. 167, 25S. 148. G. v. Kahr a. a. O.
S. 453 ff., ferner V.O. v. 13. Febr. 1910 (G.V.Bl. S. 75).
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vergütetwerdenmuß. Sie hindertdieGemeindennicht,überdieGrenzenihrerRück=
vergütungspflicht hinauszugehen385. Selbstverständlich darf nicht mehr rückvergütet
werden, als geleistetwurde35, und es muß die Gleichmäßigkeitder Behandlung aller
Pflichtigen gewahrt bleiben. Ausfuhrprämien sind unstatthaft.

Die Rückvergütungdes örtlichenAufschlagesbei der Ausfuhr von Bier richtet
sichnach dem Malzaufschlag=G. und den hierzu erlassenenVollzugsvorschriften10, die
unbedingtbindend sind"1.

Die Erhebung der örtlichenAufschläge stehtregelmäßig den Gemeindenselbstzu.
Nur der Malzaufschlag"“machteine Ausnahme. Seine Erhebung"smuß“ durch.
die staatlichenSteuerbehörden geschehen.Hierfür ist dem Staate von der Gemeinde
Vergütung zu leisten"5.

Bei dem Malzaufschlage hat das Bedürfnis mehrfach dazu geführt, die Ver=
einigungvonGemeindenzu einerAufschlagsgemeinschaftzu gestatten.Die G.O. selbst
geben,wie sichnicht verkennenläßt, keinenAnhaltspunkt für die Statthaftigkeit einer
solchenVereinigung. Indessen kann vielleicht eine Rechtfertigung im Artikel 37 des
Distriktsratsgesetzesgefundenwerden, der denGemeindenerlaubt, wegenEinrichtungen,
„die ihren ausschließendenGemeindenutzenbetreffen“, „in besondereVerbindung zu
treten“"“é.

Nach beidenG.O. sinddie Gemeindenals befugt"“erklärt,örtlicheAbgaben
(Gebühren)für die Benützung ihres Eigentums, ihrer Anstalten und Unter=
nehmungen“ zu erheben"". Sie haben sichhierbei innerhalb der Schranken der reichs=
gesetzlichen3° und der besonderenlandesgesetzlichenBestimmungen zu halten. Solche
Gebühren sind Leistungen"! öffentlichrechtlicherArt 5s. Verpflichtet zur Entrichtung
sind im Zweifeldiejenigen, welche die gemeindlicheEinrichtung tatsächlichbenützen58.
Für die Fälle, wo die Benützungdurch ein Privatrechtsgeschäftmehrererveranlaßt
ist, steht es der Gemeinde frei, zu bestimmen,wer nach öffentlichemRechteihr gegen=
über der Abgabenpflichtigeist“.

Ülber die Einführung der bezeichnetenGebühren beschließtin Gemeinden mit
Stadtverfassungder Magistrat unter Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten55, in

#8M. E. v. 4. Nov. 1875 Nr. 10642 (Ausnahme bezüglich des Bieres).
*#Nicht bloß bei Ausfuhr in einen anderenBundeestaat, sondernüberhaupt. Denn jene

#Meschränkungsieg imin Segrift der Rückvergütung. Unrichtig H. v. Wand a. a. O. S. 281.
Diess. Art. 41Abs. V. M. A.G. Art. 69ff. Auss#et. §5884, 86 u. M.B. v.

19.utt 46 E. 97, 170, 23 S. 157, v. Kahr I S. 460ff.

". Nicht der Bieraufschlag. Ausf.Best. z. M.A.G. § 8
“8 Nicht dagegendie Zwangsbeitreibungvon m Zapf S. 204.
« MAG ArtbsnøfBest§§81-8 Bsts
«VlvMay,-Komatsz)le 18t0 S. 594f., veuindessendie Zuläsfigkeit voraus=

setzt.G. v.Pahee. — #416f; V.G.H. 27S. 34.
4#Nicht als verpssichten Val. M. 22 S. 269 f. H.v. Wand a. a. O. S. 270. Abs. II

des Art. 39 bzw. 31 der G.O. am Anfang ist von der bra#nsen zusammengezogenaus: „Im
Falle solcheEinkünfte nicht bestehenoderfür den Bedarf nicht ausreichen“.

“ über den Begiff Anstalt vgl. oben§ 195 Anm. 3ff., über den BeFriff Unternehmungen
F.v. Sicherer a. a 49ff. Uber denZwang zur Benutzungsolcher Anstaltenvgl. V.G.H.
I8S. 110, 20S. 21, 21S. 5, 24 S. 138.

4 Diess. G.O. Art. 99Ab#. 1. 40 Abs. 1; pfälz. G.O. Wat.30 Abs. I, 31,Abs. I. Bl. 30
S. 321ff., 39 S. 395ff. Beispielebei . Krais, V.G.H. G. S. 341 Anm. 1. über Handhabung
d Staalgaufict vgl. V.G.H. 33 S. 4

0 Zollv.Vertr. v. 8. uli 1867 * 22—25,Gew-t §*s68 N.Verf. Art. 54 in der Fassung
der 10. v. 24. Dez. 1911. Agl. auch Wand a. a. O. 98ff, 225f. Über die Besteuerung
des Reichsvgl. das RG. v. 15. April 1911 §8 1 u. 3; N.Fa#erftn 28. Okt. 1871 § 16.

61Auch eine einmalige Leistung kann als solcheGebühr erscheinen(V.G.H. 10 S. 281):
notwendig aber ist für den Begriff der Abgabe (Gebühr), daß fie auf einer allgemeinen, im wesent=
lichen für die TeilnehmergleichförmigenNegelung beruht. V.G.H. 12 S. 63, 370; 24 S. 138.

5 Vgl. die Jusammenstellungder E. d. V.G.H. bei Reger=Dyroff -.. a. O. S. 266 u.
Bl. 30 S. 5 3 Anm.

6 i. —Wi= 22S. 39,23S. 201.
: W.H.4
* Diesf.V.. uuns40Abs.III,Art.112Ziff.10.
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Landgemeindendie Gemeindeversammlung,in der Pfalz — abgesehenvon Gemeinden
mit Stadtverfassung— der Gemeinderat. Zur Einführung und Erhöhung von Pflaster=,
Weg= und Brückenzöllen36 ist die Genehmigungdes Staatsministeriums des Innern
erforderlich7. Bei Regelung von Gebühren für eine Benützung von Gemeindeanstalten,
die den Beteiligtenzur Pflicht gemachtist“s, ist die vorherigeGenehmigung° der
vorgesetztenStaatsaufsichtsbehördenotwendig.

Die diesseitigeG.O.“1 kenntnocheine besondereGattung örtlicherAbgaben,
die nur verneinendbeschriebenist. Dies sind solcheAbgaben, welche nicht unter die
Bestimmungen des Artikels 40 Absatz 1 fallen, also weder Verbrauchssteuernnoch
Gebühren für die Benützung des Eigentums, der Anstalten und der Unternehmungen
der Gemeinde sind62. Für die Einführung dieser Abgaben ist dieselbeArt der ge=
meindlichen Beschlußfassungwie für die ebengenanntenGebühren s#und außerdem
ministerielle Genehmigungvorgeschrieben.

Hinsichtlich der Arten von örtlichen Abgaben, die hiernach zulässig sind, ist eine
gesetzlicheBeschränkung nicht ausgesprochen. Daher können mit ministerieller Ge=
nehmigungbeliebigeörtliche Abgaben eingeführt werden, sofern nicht irgend eine aus=
drücklicheGesetzesbestimmungdem entgegensteht“. Auch der Fortbestand solcherAb=
gaben, die in älterer Zeit eingeführt wurden, wird unter gleicher Voraussetzungnicht
zu bemängelnsein65. Dagegenwird es beimMangel einergesetzlichenErmächtigung
nicht als zulässig anzusehensein, daß die Gemeinde einen Gegenstand,welcher der
staatlichenBesteuerungunterworfen ist, zu gemeindlicherBesteuerungheranziehe. Der
Gesetzgebersagt es, wo er einesolchemehrfacheBesteuerungzulassenwill. Vollends ist sie
da ausgeschlossen,wo das GesetzbereitsdenAnteil der Gemeindenam Steuerertragregelt.
Die Annahme ist ausgeschlossen,als hätte es der Staat zulassenwollen, daß die Willkür
der GemeindenseineSteuerfestsetzungensteigere. Dies ist dermaßenselbstverständlich,daß
es nicht gesagtzu werdenbraucht,vielmehrdas Gegenteildes Ausdrucksbedarf.

56 Nicht dagegenzurEinführung von Markt- u. Schrannengebühren,gleichviel, um welche
Art Märkte es sich handelt. Denn solcheGebühren sind keineAbgaben, „welchenicht unter die
Bestimmungendes Abs. I fallen", sondernsie fallen im Gegenteilevollständigdarunter. Die völlige
Klarheit desArt. 40 bzw. 31 kann durchdie oben§ 197 Anm.7 dargelegteUnklarheit desArt. 39
bzw. 30 Abf. II nicht verdunkelt werden. Die M.E. v. 30. Nov. 1875 (Weber 11 S. 216) geht
daher von einer unhaltbaren Rechtsauffassungaus, wie A. Luthardt, Bl. 26 S. 234ff. (vgl. 32
S. 408ff.) gegenüberdemRechtfertigungsversucheebenda26 S. 225 ff. treffenddargetanhat. Vgl.
auch Fr. v. Sicherer a. a. O. S. 61 ff., G. v. Kahr a. a. O. 1 S. 410 ff., Bl. 47 S. 225.

o Diess. G.O. Art. 40 Abs. IV, pfälz G.O. Art. 31 Abs. IV. Vgl. V.G.H. 5 S. 248,
14 S. 33. G. v. Kahr a. a. O. 1 S. 412ff.

*“ Man sollte es nicht für nötig halten, ausdrücklichbemerkenzuzl daßauf dieseVor=
schrift, die nur von der erforderlichenAuffichtsgenehmigunghandelt, die BeuFrais, nicht gegründet
werdenkann, Zwangsbenutzungvorzuschreiben,daß hierfür eine anderweitige Gesetzesvorschriftnicht
eltend gemachtwerdenkönne. Beispiele bei G. v. Kahr II,85 f., der mit mir übereinstimmt.
gl. Seydel, Erörterungen Bl 48 S. 385 ff., 50 S. 23, die dort angef.Entsch, v. V.G.H.

(anders 18 S. 110, 20 S. 21); ferner Th. Kutzer in Bl. 49 S. 190ff., übereinst.Heelmeich=
Rock, G.O. S. 390. Vgl. auch V.G.H. 21 S. 5 (zwangsweiseÜbernahmevon Leistungender
Hausbesitzerauf die Gemeindeunzulässig),24 S. 138, 27 S. 55.

Dgl. oben§ 107.
60 Diesf G.O. Art. 159 Ziff. 6. psa G.O. Art. 91 Ziff. 6. Gegen die Versagungist keine

Beschwerdean den V.G.H. zläsüg. vgl. V.G.H. 33 S. 52. Dazu .G 4 S. 539, 18 S. 110,
26 S. 189. Eine M.E. v. 27.Okt, 1869 Nr. 12351 spricht richtig aus, daß, sobald ein Zwang
zur Benützung einer Gemeindeanstaltbesteht, die Anstalt also öffentlicheVerwaltungseinrichtung
ist, keineVermietung, sondern nur Gebührenerhebun statthaft ist. Wil.5 hierher auch Wand
S. 225f. u. Bl. 32 S.413f. 1 Art. 40 Abs.IV. V.G H. 23 S. 184.

Uber die Entstehungder Vorschrift vgl. 2. Aufl. II S. 678 Anm. 66. V. G. H. 33 S. 81.
6#Art. 40 Abs. III. »

sslu Vgl. V.G.H. 33 S. 81 v. Kahr II S. 316/17. Über Lustbarkeitsabgabens. Weber 37

"5 Vgl. hierher Full, Bl. 21 S. 53 ff., dann ebenda22 S. 375ff., Fr. v. Sicherer
a. a. O. S. 67 ff. V.G.H. 27 S. 55.

ss So Seydel in seinen letzten Aufeeichnungen. And. Ans. Th. Kutzer, Bl. 48 S. 42 ff.
Die Frage ist auchberührt in den bei G. v. KahrII S. 317 angef.Landtagsverh. Die gegenteilige
Ansicht erklärt sich aus einer gemeindlichen Finanznotlage, für die aber nicht die Gesetzesauslegung,
ondern nur der Gesetzgeberselbstdas richtigeHeilmittel besitzt.
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Das Hundeabgaben=G. vom 14. August 19107 verpflichtetdie Gemeinden
zur Erhebung einer gemeindlichenJahresabgabefür die Hundehaltung.Abgaben=
pflichtig ist, wer einenHund im Alter von mehr als 4 Monaten besitzt558.Das Gesetz
gewährtauchBefreiungen", die Gemeindenaber könnenMinderungen und Befreiungen
von der Abgabe nur hinsichtlichsolcherHunde beschließen,die auch einer Besteuerung
außerhalb Bayerns unterliegen. Abgabenberechtigtist die Gemeinde,in der der Hund
nach Erreichungdes Alters von 4 Monaten im Laufe des Jahres zuerstgehalten
wird.70. Die Abgabebeträgtje nachder Einwohnerzahl3—15 Mk.71. Die gesetz=
lichenSätze könnendurchGemeindesatzungunter staatsaufsichtlicherGenehmigungerhöht
werden. Die Erhöhung kann auch abgestuft erfolgen, eine Schranke ist hierfür im
Gesetzenicht vorgesehen72. Die Einhebungder Abgabe erfolgt in dem gemeindlich
bestimmtenZeitpunkte durch die Gemeindenund zwar nach staatlichenAnweisungen7#,
dieGemeindeverwaltungenkönnenwie bei anderenGemeindegefällenStrafbescheideim
Verwaltungswegebei ZuwiderhandlungengegenpolizeilicheSicherungsvorschriftener=
lassen;die Geldstrafen fließen in die Gemeindekasse.

Streitigkeitenüberdie Pflicht zur EntrichtungoderRückerstattungder Abgabe
sindVerwaltungsrechtssachen7“.

Weiterhin sind die Gemeinden nach dem Warenhaussteuer=G. vom
14. August 1910 75verpflichtet,von gewerblichenUnternehmungen,derenGeschäftsbetrieb
zurgewinnbringendenVerwertunggrößererBetriebsmitteleineaußergewöhnlicheAusdehnung
hat und durch die Art des Geschäftsverfahrensvon den Grundsätzenund Formen der
üblichenGewerbeausübungwesentlichabweicht,— ausgenommensind aber gewerbliche
Betriebe rechtsfähigergemeinnützigerGesellschaften—, die gesetzlichbestimmteSteuer
für die Gemeinde (alsowirtschaftlich betrachtet,eine gemeindlicheAbgabe)zu erheben“.
Steuerberechtigtist jede Gemeinde, in der eine Betriebsstättedes Warenhausesunter=
halten wird. Die Steuer beträgt in 7 Stufen desGeschäftsumsatzes(Gesamteinnahmen)
1—7 % desselben77. Würde dieseSteuer hiernach mehr als 20 0%des gewerblichen
Reinertrages7. betragen,so ist sie auf diesenBetrag, aber nicht auf weniger als 1 %
desGeschäftsumsatzesherabzusetzen.Die Veranlagungerfolgtjährlich durchdie Ge=
meindedes Betriebssitzes,hiergegenist — ohneaufschiebendeWirkung — Beschwerde
an die nächstvorgesetzteVerwaltungsbehördeund gegenderenEntscheidungan denVer=
waltungsgerichtshofzulässig. Die Erhebungerfolgtdurchdie Gemeinden3°, denen
auch wie für andereGefälle das Recht zur Erlassungvon Strafbescheidengegeben
ist; die Geldstrafen fließen in die Gemeindekasse#1.

Die Gemeindensindfernerbefugt32,nachMaßgabedesGes.vom14.Aug. 19103

* G. B.Bl. S. 604, hierzu oberpolieilicheV. zur Sicherung und r*— der Hunde=
abgabenu.Vollzugs=Anw., beidev. 13. Juni 1911(G.V.Bl. S. 907, 909) F6n *&W r*
meindlicheAnordnungenvor. Erläuterung d. H.A.G. in Henle, S00on&. r ses

"#Bgl. Art. 2 über die Verpflichtung des sog.mittelbaren Befitzers, den ’ desBe=
sitzersim Laufe des Jahres; über Lunde umherziehenderGewerbetreibenders.Art. 7

Art. 4 u. 5. Art. 6.
½ krt. 9 in gewissenFällen (Einöden,Schäfereien,Hundevon Forstschutzbeamten)stets3 Mk.

1 Art. 12 mit §§ 38—42 d. Vollz Anw. über Nachlässevgl. Art. 35 des Uml.G.
. Art. 12 mit Art. 8 Ziff. 31 des V.G.H.G
75G.V.Bl. S. 597. Vollz„Anw. v. 14.Juni 1911 (G.V.Bl. 943), hierzu Henle

a. a. O. S. 337f. %% 33 S. 133. Auch das Reinerträgnis der Füautd Steuer für den
Wanderlagerbetriebe?(s. o. § 171II) fließt nachArt. 21 d. W.St.G. in die Gemeindekasse;hierzu
Vollz. Anw. § 44. ÜberP-n Umlagenzuschlägezu dieserStaatssteuer s. o. 162.

76Art. 1—8. 1 Art. 5, 6. sGew.St. G. N44. 10 f. v. § 170.
7°.Art. 7—12 u. 20 mit Art. 8 Zif. 31 d. V.G.H.G., hierzu V.G. H. 33S. 188
3%Das Ges. (Art. 15) fiehthier keinestaatlichenVollz.8 vorbrlanders H.A.G. obenAnm. 67).

Die Volll Anw * Ges: (8 35) verweistaber auf das Uml.G.Art. 33,34.

s2 Ich Art 4 bestehtein gesetzlicherZwang zur Erhebung dieserAbgabe gegenüberge=
werbsmäßibigen äindlern, die ländliche Grundstückeerwerben oder veräußern.

l. S. 433 (das frühereaufgehobeneGes. in G.V. Bl. 1898 S. 292). W. Dennler,
8 uber Einf. einer B.V.A.,Aurge 1908. Vollz.Anw. v. 15. Aug. 1910 G.V.Bl. S. 436.
J. Henle, Gemeindesteuer=G.,München 1911 S. 233.

v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungerecht. 12
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eine Besitzveränderungsabgabe entsprechendder Besitzveränderungsgebührund
demGebührenäquivalentdes Staates“ und zwar einheitlichfür alle Fälle nacheinem
Bruchteil der Staatsgebühr, der die Hälfte nicht überschreitendarf, einzuführen35.
Die Abgabe kann nur von der kollegialenGemeindebehörde,und zwar in städtischen
Gemeinden mit Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten,in diesrheinischenLand=
gemeindender Gemeindeversammlung,eingeführt werden. Der Beschluß bedarf der
Genehmigung des Staatsministeriums des Innern. Die örtliche Abgabe wird als
Zuschlagzur Staatsgebührnach Vorschrift des Finanzministeriumserhoben5. Die
Befugnis des letzteren, Stundung und Nachlässe an der Staatsgebühr zu bewilligen,
erstrecktsichauchauf dieseAbgaben37. Inmübrigenfindendie gesetzlichenVorschriften
über die genannten staatlichenGebühren auf die Abgaben entsprechendeAnwendung.
- Weiterhin hat das Reichs-Zuwachssteuer-G. s8s, den Gemeinden, in deren
Bereichdas veräußerteGrundstückliegt, vier Zehnteldes Ertrags der R.Z.St. zuge=
wiesen und ihnen die Berechtigung gegeben,zu diesem Anteil Zuschläge für eigene
Rechnung zu erheben. Reichssteuerund Zuschlag dürfen zusammen30 % der nach
demR. G. zu bemessendenWertsteigerungnicht übersteigen.

Endlich ist es gestattet, in Badeorten, klimatischen und anderenKurorten nach
nähererBestimmung der Staatsregierung Badetaxen als örtlicheAbgaben zu erhebenss.

n Den Gemeindenkommenferner gewisseGebühren nach Maßgabe des Gebühren=
gesetzeszu.

Bei Zuwiderhandlungen gegendie Bestimmungenüber den gemeindlichenMalz=
aufschlagund sonstigegemeindlicheGefälle fließen die Gebühren des Verwaltungsstraf=
verfahrensin dieKassederGemeinde,derenVerwaltungdenStrafbescheiderlassenhatvo.
« Insoweit ferner Akte, die von Gemeindebehördenausgehen, gebührenpflichtig
find, fließen die Gebühren in die Gemeindekasse?1.

Bei den Gemeindebehörden,welcheeinerDistriktsverwaltungsbehördeuntergeordnet
sind, werdendie Gebühren der Artikel 202 und 212 Ziffer 5 des Gebührengesetzesnur
zur Hälfte erhoben. Durch Verordnung?s wird bestimmt, in welchenAngelegenheiten
bei den genannten Gemeindebehördendie Gebühren zur Erhebung kommen, die in
Artikel 202 bezeichnetsind?s.

Die Gemeindensindbefugt,ortspolizeilicheVorschriftenzurKontrolleundSiche=
rung örtlicher Gefälle?“ zu erlassen75. Dabei könnensiedieGefährdungderGefälle durch
ZuwiderhandlungengegendieseVorschriften,sowiedierechtswidrigeEntziehungundVer=
kürzungder Gefälle mit Geldstrafebedrohen. Die Strafandrohungenhabensichinnerhalb
des gesetzlichenRahmens zu halten. Die erkanntenGeldstrafenfließen in die Gemeinde=
kasse 2. Die Aburteilung der lbertretungen jener Vorschriften erfolgt durch die zu=

s. Oben s Anm. 32, 33. Über die einzelnenFälle vgl. Anw. Zifl 1. Über Grbliche
Befreiungen s. — Reich u. Staat zahlen ie Ab abe oemaß Art. 5 d. B. V.A.G
§ 3 d. R.Besk G. "1. K. Zivilliste ist frei. — V.Anw.8§ 1

85 Bei Tauschverträgen über Grundstückeoder Rechte, 154 in verschiedenenGemeinden liegen
oder bestehen,verteilt sichdie Befugnis zur Erhebung der Abgaben auf dieseGemeindennachden
Verhältnissendes Wertes dereinzelnenGrundstückeoderRechte. ObligatorischeVerträge fallen nicht
unter die Abgaben.

5„ Art. 7. 7 Art. 8 Abs. III. Dazu G. v. Kahr II S.315 ff.
* 5 58—60 " oben§ 182, hierzubayer.V.O. v. April 1911§ 4 (über ausmärkischeGrund=

stücke)u. die M. B. 27. Juni 1911 §§ 33—44. Stundung u.Niederschlagung erfolgt auch für
die gemeindlichen,uig, ausschließlich durch die Rentämter.

6Art. 227 d. Geb.G. in der Fassungv. 1910,Bl. 56 S. 105.
*rlGrtuhs = 32 u. M.A.G. Art. 72. 1 Geb.G. Art. 229, 230 Abs. II.
os B.O. v. 20. Sept. 1879(G.V.Bl. S. 1187). 223Geb.G. Art. 228, s.auch215,227.
Der Ausdruck „Gefälle“ umfaßt nicht bloß die Aufschläge, sondernalle A gaben des

Art. 40 der diess., 31 der pfälz. G. O. Daß nicht auch die Umlagen mit inbegriffen sind, ergibt
dieÜberschriftderArt. 40,bzw.31,32.

os Diesf. G.O. Art. 41Abs. III, pfälz. G.O. Art. 32 Abs. III, M.A.G. Art. 71. WVgl.
dazu Bl. 20S. 231 ff., Kahr a. a. O. 1S. 454 ff. V.G.H. 22S. 19,23 S. 167.

56Diesf. G.O. Art. 41 Abs. III, pfälz. G.O. Art. 32 Abs. III mit 6t die Bestimmungvon
Hedstrafen usw. nach derReichswährung betr., v. 8. Nov. 1875 (G.V.Bl. S. 665) Art. 2. Bgl.
A.G. v. 18. Aug. 1879zurR. St. P.O. Art. 3 Ziff. 2, 13.
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ständigenStrafgerichte. Doch kann der llbertreter die richterlicheAburteilung dadurch
abwenden,daß er sich bei dem „Verfahren im Verwaltungswege“, mit dem vorläufigen
Strafbescheideder Gemeindebehördeberuhigt. Dieser Strafbescheid erlangt alsdann
die Wirkung eines rechtskräftigenUrteils?.

Die Bestrafung der Hinterziehung und der Zuwiderhandlungen gegendie Vor=
schriften,welchezur Kontrolle und Sicherung des örtlichen Malz= und Bieraufschlages
erlassensind, richtet sichnach den Bestimmungendes M.A.G.#Die Strafen jedoch
find gesetzlichfestgestellt. Die Aburteilung erfolgt auch hier durch die zuständigen
Strafgerichte??. Bei dem „Verfahren im Verwaltungswege“ werden in den Fällen
der Artikel 70, 71 des M. A.G. die Befugnisse, die sonstden Aufschlagsbehördenzu=
stehen,von den Gemeindebehördenausgeübt100.

§ 201. Gemeindedienste. Hinsichtlichdes Rechtesder Ortsgemeinden,Ge=
meindedienstezu fordern, nehmendie beiden G.O. einen verschiedenenStandpunkt ein.

Die pfälzischeG.O. kennt keine allgemeineVerpflichtung zu Gemeindediensten,
sondernsagt, daß solchevon Gemeindeangehörigennur gefordertwerden können,wenn
ein Gesetzdies ausdrücklichbestimmt1. Die Verpflichtung zur Übernahmeder Sicher=
heitswache und zur Dienstleistung behufs Fahrbarerhaltung der Gemeindewegeund
Distriktsstraßenwird durchortspolizeilicheVorschriftgeregelt?.Der Gemeinderatkann
denUmlagenpflichtigengestatten,in gewissenFällen ihre UmlagendurchFuhr=oder

andarbeitenabzutragen, wobei der Lohnsatzvorher vom Gemeinderat festzustellenist.
ulässig ist diesesVerfahren dann, wenndie GemeindenUmlagen erheben,um damit die
ostensolcherArbeiten zu bestreiten,die nicht wissenschaftlicher,kunft- oderhandwerks=

mäßiger Art sinds.
Die diesseitigeG. O. sagt allgemein":: „Für Gemeindezwecke,insbesondereauch

zurHandhabungder öffentlichenSicherheit, könnenGemeindediensteangeordnetwerden.“
Die Fassung dieserBestimmung scheintzu zeigen, daß der Gesetzgebersich nicht

darüberklar gewordenist, wie unter demAusdrucke„Gemeindedienste“zweierleiDienste
vongrundverschiedenerArt begriffenwerdenkönnen.DemGemeindefinanzrechtegehört
nur die Verpflichtung zu solchenDiensten an, die der Gemeinde um des Vermögens=
werteswillen, zur Ersparung von Auslagen geleistetwerden. Es handelt sichalso hierbei
um einen Rest von Naturalwirtschaft neben der regelmäßigenGeldwirtschaft. Nach
demZusammenhange,in welchemdie obenangeführteBestimmungsteht,hätte man auch
zu erwarten, daß dieselbenur auf solcheNaturalleistungen sich beziehe. Es gibt aber
noch eine andereArt von Gemeindediensten,die demFinanzrechtenicht angehören,solche
nämlich,welchenichtNaturalbeiträgezumGemeindehaushaltesind,sondernunmittelbar
öffentlichenVerwaltungszweckendienen,die von der Gemeindezu erfüllen sind. Zudiesen
zählendieGemeindedienstefür dieHandhabungder öffentlichenSicherheit. Die Pflicht
zum Sicherheitsdienstegehört derselbenGattung persönlicherVerpflichtungen an, wie
die FeuerwehrpflichtoderdieWehrpflicht. Die Personwird hier unmittelbarin den
DienstderöffentlichenInteressengestellt,umebendieserInteressen,nichtumfinanzieller
Interessenwillen.

6t. Derl= G.O. Art. 41 Abs IV (ogl. auch Art. 206 Abs. I Ziff. 5), pfälz. G.O. Art. 32
Abs. IV; A.G K3 . . Art. 2 Ziff. 8. Art. 97 Abfs.I.

os Diesf. O. Art. 41 Abs. V. DieErlassungorts ol.„Vorscheistenist nachArt. 41 Abs. III
bzw. 32d. G.O. zulässig.M. A.G. Art. 70 u. 71ff. V.G.

9%M.A.G. Art. rl ff. Geldstrafenfließen in die — * 72.
10°M.A.G. Art. 72.

(8201 Iih GO. Art. 39 Abs. I. Vgl. Medicus S. 113ff., Wand S. Mfl
St.G.B. Art. 29 Abs. II. Dazu Bl. 15 S.273ff., 16 S. 49 ff., 58S. 367, O.G.H.

i. ets S. 312.
urlsanz. G. O. Art. 39 Abs. II. „Wer die ihn treffendenUmlagenquotennicht abverdient,

wird zur ahlung der schuwdigennlage angehalten.
*Art. 49 Abs.I. Vgl. auchArt. 60. 3 16 S. 225 (G. d. für Schulzwecke),24 S. 150.
5 Vgl. unten § 239 a. E. V.G.
* Anders G. v. Kahr I S. 592f.

12°
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Da nun die G.O. nebenden Gemeindezweckendie Handhabung der öffentlichen
Sicherheit mit den einleitendenWorten „insbesondereauch“ nennt, so könntedies zu
der Annahme verführen, als ob, des systematischenZusammenhangesder Stelle uner=
achtet,alle Diensteder geschildertenbeidenGattungengemeintseien.Dies ist jedoch
nicht der Fall. Es handeltsich,wie die Entstehungsgeschichteder Bestimmungzeigt, nur
um eineUnbehilflichkeitim Ausdrucke7. Die GemeindedienstezurHandhabungder öffent=
lichen Sicherheit sinddie einzigenihrer Gattung, welchezugelassenwerdenwollten. Und
auch dies mit einer, eigentlichselbstverständlichen,Beschränkung,die für die Gemeinde=
diensteüberhaupt gilt. Als Gemeindedienstekönnennur bestimmteEinzelleistungen,es
kann nichtder Eintritt in ein Dienstverhältnis,ein Gemeindeamtgefordertwerden.
Die Verpflichtungzur Übernahmevon Gemeindeämternrichtet sichnach anderen,bereits
früher dargestelltenVorschriften3.

Eine Art von Übergang von der erstenzu der zweiten Gattung von Diensten
bilden die immerhin zur erstenGattung gehörigenFälle, wo die Naturalleistungen ge=
Fünnernwerden,weil sie nach Lage der Sache das einzigeMittel sind, das zum Ziele
führt?.

Als Gemeindedienstekönnenwissenschaftliche,kunst=oderhandwerksmäßigeArbeiten
nicht verlangtwerden10.

Zur Leistungvon Gemeindedienstensindverpflichtet:
1. die Gemeindebürger;
2. die nachArtikel 32 Ziffer 2—411 der G.O. Gemeindenutzungsberechtigten:;
3.tjeneselbständigenGemeindeeinwohner,welcheseit sechsMonaten in der Ge=

meindewohnenund daselbstmit einerdirektenStaatssteuerangelegtsind;
4. die Besitzereines in der GemeindegelegenenWohnhauses12.
In denFällen der Ziffern 2 und 3 sindPflichtige,welchein Familiengemein=

schaft leben, in denFällen der Ziffer 4 mehrereMitbesitzer gleich einem Verpflichteten
zu behandeln8.

NiemandkannzuGemeindedienstenfür Zweckeangehaltenwerden,für welcheer
nicht mit Umlagen belegtwerden dürfte 1½4.

Von der Leistungder HanddienstesindPersonenbefreit, welchezur Erfüllung ihrer
Wehrpflicht oder infolge eines öffentlichenDienstverhältnissessich in der Gemeindeauf=
halten15, ferner Personen, welchezur Erfüllung einer öffentlichenPflicht von der Ge=
meindeihres Wohnsitzesabwesendsind16.

Spanndienstpflichtigsind nur die Besitzervon Gespannen17. Nach reichsgesetzlicher
Bestimmung16dürfendie vorschriftsmäßigzu haltendenPostpferdeundPostillone,nach
der G.O. ½ die zum öffentlichenDienste gehaltenenGespannenicht zu Spanndiensten
herangezogenwerden.

7 Vgal.2. Aufl. I1IS. 681 Anm. 6. Die jetzige,mißverständliche Fassungrührt, wie ge=
wöhnlich ven Zublonmission her (a. a. O. S. 348)und wurde ohneErörterungangenommen.

abs. 1* Ein Beispiel bietetdie Beseitigungvon Verkehrshindernissen.Vgl. auchP.St.G.B. Art. 29
Abs. I.

10Diess. G.O. Art. 49 Abs. II.
11Und zwar nur die auf Grund diesser BestimmungenNutzungsberechtigten.
12Diess. G.O. Art. 50 Abf. 1.
13Diesf. G.O. Art. 51 20tl I.
14Diesf. G.O. Art. 50 Abs. IV. V.G.H. 24 S. 157.
15Die letzterenWorte sind die nämlichenwie jene,derensichder ersteSatz desAbs. II Art. 17

der G.O. bedient. Vgl. daherdie Erörterungenoben§ 111. S. auchV.G.H. 12S. 219, 32 S. 119.
Daß prakt. Arzte in keinemöffentlichenDienstverhältnissestehen(M.E. v. 6. April 1874 Nr. 3653),
verstehtsichvon selbst. V.G.H. 15 S. 171.

16Diess. G.O. Art. 50 Abs. II. Nach dem Wortlaute der Bestimmung ist kein Zweifel
darüber möglich,daß die bezeichnetenPersonen unter allen Umständen,auchwenn sie Bürger oder
Leusbesiger sind, Freiheit von Gemeindedienstengenießen. E. v. 27. Aug. 1871 Nr. 9348,

I. 22 S. 270, V.G. H. 2 S. 499, 14 S. 73.
17Diesf G.O. Art. 51 Abf. I.
18 R.Postges. v. 28. Okt. 1871 (R.G. Bl. S. 347) § 22.
19Diess. G.O. Art. 51 Abs. III.
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Die Gemeindedienstekönnenauch durchgeeigneteStellvertreter geleistetwerden20.
Die Handdienstewerdennachder Zahl der Personenverteilt, welchezu Gemeinde=

dienstenverpflichtetsind, die Spanndienstenachder Zahl der pflichtigenGespanne,welche
in der Gemeinde vorhanden sind. Bezüglich der letzterenhat die Gemeindedas Ver=
hältnis festzusetzen,das zwischenden Besitzernvon Pferden und von anderemZugvieh
einzuhalten ist. Die Spanndienstesind nach einem billigen Anschlage an den Hand=
dienstleistungenabzurechnen21. Ein anderer als der gesetzlicheVerteilungsmaßstabist
unstatthaft?2.

Die Gemeindensind befugt, zur Abwendung einer etwaigenÜberbürdungmäßige
Vergütungfür die geleistetenGemeindediensteausderGemeindekassezubewilligen. Sie
können ferner dieseDienste für einzelneoder alle Pflichtigen auf derenAntrag besorgen
lassen. Die Pflichtigen haben hierfür eine Geldabgabe zu entrichten, die nach den
ortsüblichen Fuhr= und Taglöhnen zu regeln ist?28.

Es steht im Ermessender Gemeinden,ob siefür einengemeinschaftlichenAufwand
Gemeindedienstein Anspruch nehmenoder denselbenanderweitig deckenwollen?“.

Die Anordnung der Gemeindedienstestehtder kollegialenGemeindebehördezu7.
In Gemeindenmit Stadtverfassungbedarfjedochder Magistrat der Zustimmungder
Gemeindebevollmächtigtenzur Anordnung von Gemeindediensten,die bisher nicht be=
standenhaben7e.

§ 202. Abgabennachlässeund Abgabenverjährung. Nachlässean Gemeinde=
umlagenodersonstigenöffentlich=oderbürgerlichrechtlichenLeistungen, welcheder Ge=
meinde geschuldetsind, können ganz oder teilweise bewilligt werden, wenn deren
Einhebung die Pflichtigen in ihrem wirtschaftlichenFortkommen gefährden würde.
Zuständig zur Nachlaßbewilligung ist die kollegiale Gemeindebehörde.Magistrate be=
dürfen der Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten,wenn sie Magistratsmitgliedern
oder höherenGemeindebedienstetenNachlässegewährenwollens. Die vorgängige
Kuratelgenehmigungder vorgesetztenStaatsaufsichtsbehördeist nötig,wennsolcheVer=
günstigungenMitgliedernder Gemeindeverwaltung,GemeindebevollmächtigtenoderGe=
meindebedienstetenzugestandenwerdensollen". Selbstverständlichist, daß,wennNach=

20Diesf. G.O. Art. 50 Abs. III. 21Diesl. G.O. Art. 51, V.G. H. 12 S. 303.
1½#Bzt Begründung u Art. 37—39 desEntw., Verh. d.bes.Aussch.d. K. d. Abg. 1 S. 33 f,

D. 21S. 5fl..5 S. l. V.G.ö.11S. 151,192,518.
28 Diess. G.O. Art. 53. Vgl. auch§ 29 ff. d. Umlagen-G.

Diess. G.O. Art. 52: „Den Gemeindenist freigestellt,Gemeindearbeitenauf Rechnungder
Gemeindekassein Akkord zu gebenoder durchLohnarbeiterherstellenzu lassen. Wird hierdurchdie
Einführung neuer oder die Erhöhung bestehenderGemeindeumlagen veranlaßt, so sind die Be=
stimmungen der Art. 43—47 zu beobachten.“ Der Art., dessen zweiterSatz jedenfalls überflüssig ist,
hot keineweitereBedeutungals die obenangegebene,obschonseine unnötigeWeitschweifigkeitdazu
verleiten könnte, etwas Besonderesdahinter zu suchen. Über dessenEntstehungvgl. 2. Aufl.
S. 682 Anm. 23. Ich glaube übrigens, daß man demArt. 54 nicht denVorwurf der Uberflüssig=
keit, sondern nur den der ungeschicktenFassung machen kann. Denn das „können“ im Art. 49 sagt
an sich nicht mehr wie das „können“ im Art. 42. So wenig aus Art. 42 zu entnehmen ist, wann
Umlagen erhoben werden dürfen, und wann sie erhoben werden müssen, ebensowenig bringt Art. 42
zum Ausdrucke, ob die Forderung von Gemeindedienstenmerae kacultatis ist oder nicht. Daß
ersteresder Fall ist, wird erst durchArt. 52 sicher.Vgl. zu Art. 52 Bl. 28 S. 246ff., auchS. 55 ff.
Die BemerkungA. Luthardts ist vollkommenAtreftendk V.G. H. 26 S. 123 (Ertschaftswegy=

25Vgl. Urt. d. O.L.G. München v. 29. Mai 1883 u. 21. März 1884,Bl. f. R. A. XLIX
S. 88 (M.A. Bl. 1884 S. 104). Bl. 41 S. 89 ff., 43 ff.

26Diesf. G.O. Art. 112 Ziff. 11.
[§202) 1 Vgl. Vollz. Anw. 1 Umlagen-G.§ 123. Auch Leistungen an gemeindlicheStiftungen
fallen darunter. Über Nachlaß der pfälz. Heimatgebührens. o. & 110. Bgl. auch v. Kahr I
S. 653f. V.G.H. 15 S. 51, 27 S. 97 (Steuernachlaßbewirkt nicht auchUmlagennachlaß).Dies
gilt auch nach jetzigem Recht, Vollz. Anw. § 9. Die Nachlässe usw. für die gemeindlichen Zuschläge
zur N.Zuwachssteuer(s. o. S. 91) erfolgennur durchdie Rentämter(R.G. § 54, M. B. v. 27. Juni
1911 § 40). EbensobeidenNachlässenfür dieBesitzveränderungsabgabenachB. V. A. G.s. o. S. 178
Art. 8 Abs. I u. M. B. v. 15. Aug.1910 3. 43. Vgl. ferner Malz=A.G. Art. 10 u. Armen=G.
Art. 21 Abs. III.

: Umlagen=G.Art. 35. Diesf. G O. Art. 112 ff. 3.
Diess. G.O. Art. 159 Abs. 1 Ziff. 8, pfälz. G.O. Art. 91 Ziff.8.
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lässe das Grundstockvermögender Gemeinde angreifen, die BeschränkungenAnwendung
finden,welchedenGemeindenundGemeindebehördenhinsichtlichsolcherVeränderungen
auferlegt sind. Im übrigen aber waltet hinsichtlich der Gewährung von Nachlässen
und insbesonderehinsichtlichder Frage, ob die gesetzlichenVoraussetzungenhierfür
vorhandensind,das Ermessender Gemeindebehörde.IndessendürfenNachlässenur
von Fall zu Fall, nicht allgemein, und nur nach Würdigung der persönlichenVer⸗
hältnissedes Einzelnen stattfinden.

Die Verjährung der Umlagen-,Abgaben- und GebührenforderungenderGemeinden
bemißtsichnachdenVorschriftendesA.G. zumB.G.B. (Art. 124). Diese(Art. 125)
gelten auch für die Verjährung öffentlich=rechtlicherAnsprüche gegenGemeinden,wie
für Ansprüchegegen die Gemeindenauf Rückerstattungzu Unrecht gezahlterUmlagen
und Abgaben7.

§ 203. Abgabenstreitigkeiten und Abgabenbeitreibung. Streitigkeiten,
welcheüber die Verbindlichkeitzur EntrichtungsolcherLeistungenentstehen,die von
den Gemeinden kraft ihrer Finanzgewalt in Anspruch genommmenwerden, sind Ver=
waltungsrechtssachen1. Das Gesetz vom 8. August 1878 hat indessendiesen allge=
meinen Grundsatz nicht als solchenaufgestellt, sonderndie einzelnenAnwendungsfälle
aufgeführt.

Als Verwaltungsrechtssachenwerden hiernach bezeichnetStreitigkeiten über die
„Verbindlichkeit zur Teilnahme an Gemeindelastenmit Einschluß der Umlagen und
andererLeistungenfür die Armenpflege"2. Hierunter fallen sowohlGemeinde=als Ort=
schaftslasten,und zwar Umlagen wie Dienste und andere Naturalleistungen2. Ferner
gehörendiejenigenLeistungenfür Staats= und andere öffentlicheZweckehierher", welche
durchdieGemeindenvon denGemeindeangehörigenaufzubringensind5. Gesondertwerden
daneben als Verwaltungsrechtssachenjene Streitigkeiten erklärt, welche über die
Pflichtigkeit zu Leistungen auf Grund des Artikels 55 (Absatz 1—3) der diesseitigen,
40 der pfälzischenG.O.“ entstehen. In diesenFällen liegt eine Verwaltungsrechts=
sacheerstdann vor, wenn infolge einerAnordnung der GemeindebehördenachAbsatz2
der angeführtenArtikel Streit über die fraglichen Leistungen zwischenden Betelligten
oder zwischendiesenund der Gemeindeentsteht#. In getrennterAufführungwerden

weiterhin jene Streitigkeitenals verwaltungsrechtlichebezeichnet,welchedie „Ver=

5Doch kann die staatsauffichtlichePrüfung über dieZuläsfigkeit desNachlassesnachArt. 157
bzw. 89 bs. J Ziff. 2 u. Abs. ß eintreten.

# früherenRechtszustandvgl. 2. Aufl. II S. 684, Bl. 47 S. 321, zu A.G. Art. 124
u.

S. 3 u. 4 u. 72. VG.H. 29 S. 155, 30 S. 1, 81 S. 7. DieseVeriährungefei
ilt aug für=r Erhebung von Umlagen aug einer— Die Frist kann erst nach
ststellungder Steuernachsolnn beginnen. ÜberVerjährung von Umlagenforderungengegendas

Reichvgl.dasR.Best.G.v.15.o n e .G Bl. S. 187).Malz=A.G.Art.12mit68.Über
das frühere Rechts. 2. Aufl. 1 Über den gemeindlichenVerzicht auf Umlagennach=
forderungV. G.H. 20S. 79. 4 6
§203)1 Hierunter fallen auch Streitigkeiten über denScersat emachteraber angeblichnicht ge⸗

Leistungen. Vgl. o en 8 88, W. Krais, 341, 406 Anm.5. V. G.H. 4
S. 213 mit5 S. 333, 7 S. 87, 8 S. 92. Re aai ee V.G.H.G. 259, B.G.H. 25 S. 114
W der13undigoeith), Lich Vorschriftendgeltenauch gegenüberdemNeich, vgl. § 10 des

e v pril
G. Art. 8 Ziff.30. Über die Tragweite der RechtskraftderEntscheidungenV. G.H. 11

vne n %a ker reen, un "4 armenver ügun na em Ge er die öffentliche Armen=u. Krankenpflege Art. 19
Abs. III. V.G.H. Eide *r pfleg

Militär asten denndiess G.O. Art. 59, pfälz. G.O. Art. 43. Bl. 39 S. 108 Anm.
* W.Krais a. a. O. S. 95ff., 339f. Ni t AutreffendV.G H. 23 S. 186.

Art. Mrn ——n 8ff. Die zälle des Art. 55 Abf. IV der diesf. G.O. gehörenunter
r

Bss Art. " Ziff. 32. W. Krais a. a. O. S. 99, 342f. V.G.H. 9 S. 150,
16 S. 43 S. 107.

W. Krais a. a. O. S. 342, Bl. 34S. W f. 7 358ff., V. G. H. 8 S. 119, 12 S. 319,
15 S. 14 20 S. 128,NReger=Dyoff, V.G. H.G., 60ff.
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bindlichkeitzur Teilnahmean den Gemeindelasten,Diensten,Umlagenund anderen
Leistungenfür Schulzwecke“betreffen?.

VerwaltungsrechtssachensindsodannStreitigkeitenüber die „Verpflichtungzur
Entrichtung10 von gemeindlichenVerbrauchssteuern,Warenhaussteuern11und sonstigen
örtlichen Abgaben15 mit Einschluß der Hundeabgaben16, Benützung der Gemeinde=
anstalten und Verbindlichkeit zur Entrichtung von besonderenVergütungen hierfür,
Ansprücheauf Rückvergütungdes Lokalmalz=oderBieraufschlagesund sonstigerörtlicher
Verbrauchssteuernund Abgaben“15. Außerdem werden selbständigals Verwaltungs=
rechtssachenStreitigkeiten aufgezählt,welcheüber das Recht16 zur Erhebung von Weg=
und Pflasterzöllen, Brücken=und Überfahrtsgeldernentstehen,jedochnur so weit, als
es sich nicht um das Verleihungsrecht der Staatsregierung handelt, ferner Streitig=
keiten über die Verbindlichkeit zur Entrichtung von Gebühren der bezeichnetenArt 17.
Streitigkeiten über die örtliche Besitzuveränderungsabgabewerden ebensowie Streitig=
keitenüber die entsprechendeStaatsgebühr entscheiden16.

Soweit der Verwaltungsrechtsweg eröffnet ist, ist regelmäßig die Distrikts=
verwaltungsbehördeVerwaltungsgericht erster Instanz. Dabei macht es keinenUnter=
schied,ob die Distriktsverwaltungsbehördeein Bezirksamt oderein Magistrat ist . In
denFällen desArt. 8 Z. 31 und32 desV.G.H.G. gehtdieBeschwerdegegendieEnt=
scheidungder Distriktsverwaltungsbehördeunmittelbar an denVerwaltungs=gerichtshof20.

Bezüglichder Zwangsvollstreckungbei NichtbefriedigunggemeindlicherAbgaben=
forderungenist folgendesvorgeschrieben71.

Die Gemeindeumlagensind von demPflichtigen an denGemeindeeinnehmer?
abzuliefern7s.

Säumige2" Umlagenschuldnersind vom Gemeindeeinnehmerzu mahnen. Für
die Mahnung ist eine Gebühr von 20 Pfg. zu erheben.

Bleibt die Mahnung erfolglos,so ist vom Gemeindeeinnehmerein Ausstands=
verzeichnisanzufertigen.Die Gemeindeverwaltung?5 hat dasAusstandsverzeichnismit

.V. G.G. Art. 8 Ziff. 38. Dazu W. Krais a.a. O. S. 109f., Reger=Dyroff S. 295.
10Gemeint sind nur ih überbranspruchteGefälle, nicht über die Einführung von

Gefällen. g Krais a. a. O.S. 34
.St. G. Art. 20.

11S bei r“N der Gefälle. R. Bl. 1871 S. 1474; Bl. f. R.A. 382 150,
40S. 69, 316, Entsch.d H. in Ge nst=des Ziilrechtesgulw. J3 S. 60. 5S. 244, 246,
7 S. 955. W 152, 8 S. 97, O.G.H. in Str. S. 9

r
osernsie nicht auf Hrund einerbürgerlichrechtlichenVereinbarung erfolgt. Vgl. übrigeeuns

auch ie h 17 S. 200, 21S. Frrüichecktl 40, 24 S. ————i 201,
27S. 117,2 S 90. 9 S. 20, *

15V.G. G. Art. 8 Zif.. zi. Diese Bestimmung,ilt r7 Art. 49 Ziff. 2 desUml.G. nun
ruch kürdie Halz 2. Pras a. a . ff., v. Kahr a. a. O.1 S. 4193ff.

eger=Dyro u.
16In dieserBeziehung ist dieSberwaltungsgerichtlicheSuständ keit weiter bemessenals in

denübrigenhier erörterten Fällen. Vgl. auchKomp onftE im G.V. Bl. 1902 Beil.
V.G.G. Art. 8Ziff. 19. Dazu W. Krais a. a. O.S. 84, 329.

. 252 2el. 3 14. Aug. 1910 Art. 8, Vollz.Anw. Zif. 40—43; hierzu Henle a. a. O.
nm.

2#l o0n — 13 und§ 154Anm. 89 A.M. derV.G. P.
r

nUnilArt JAnw §108—IlsHenleaaO-Slls Diex Vorschriften
elten auch für andere b bolln n tli e Gemeinbegefaͤlie (Art. 34). Durch die Einleitung der

d ayolstr n, Vird die Wmn¾’liei ForderunSung nelbstzufesreiten nickt augechbessen,
S eider hatauch das Um nicht be=

stimmt, k5 seise Einwendungen die e hemmen können. Aa hierüber Henle
a. a. O.

e *mm*m G.O. Art. 87, 129 Abs. III u. 134; pfälz. G.O. Art. 65, 67, 78 M X u. 89
Abs. u pfälz. Städte=Verf.G.Art. 2 Abs. III. Voll, An 8110, V.G. H. 20 S. 13

Dies itt auch für Umlagen des — Vollz.Anw. § 109, Bl. 40 S. 53. Kahr,
G.O. zu Art. 48 Anm. 1a.

*“ Den ZeitpunktderEntrichtungbestimmtdieGemeindeverwaltung(Art. 32 d. Uml.G.). BVgl.
Art. 6 u. 3 d. A.G.z RO

GHIL 2785 kollegialeBeschlußfassungist nicht nötig.
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den Vermerkzu versehen:„VorstehendesAusstandsverzeichniswird hiermit für vollstreckbar
erklärt".

In den Landesteilen rechts des Rheines ist die Vollstreckungvon der Gemeinde=
verwaltung zu bewirken; diesehat dabei die nämlichenBefugnisse wie das Rentamt
in bezug auf die Beitreibung der Staatsgefälle22. Die Einhebung der Gemeinde=
umlagen und die Vollstreckungkönnenvertragsweisedem Rentamt übertragenwerden.

In der Pfalz erfolgtdie Vollstreckungauf Antrag desBürgermeistersdurchdas
Rentamt nachden Vorschriftenüberdie Beitreibung der Staatsgefälle27. Die Gemeinde=
verwaltung kann jedochbeschließen,die Vollstreckungselbstzu bewirken; sie hat dabei
alsdann dieselbenBefugnissewie das Rentamt. In Gemeindenmit städtischerVer=
fassungbedarf ein solcherBeschluß der Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten.

Gemeindedienste,derenLeistungnichtrechtzeitigerfolgt,läßt diesseitsdesRheines
der Bürgermeister nach vorgängiger einmaliger Mahnung auf Kosten des Säumigen
leisten. Kann dies nichtgeschehen,so ist der Pflichtige zur Nachholungder Leistung
oder Zahlung eines entsprechendenBetrages an die Gemeindekasseverpflichtet?2e.Die
statt der Gemeindedienstezu entrichtendenGeldbeträge werden wie Umlagen bei=
getrieben?s.

In der Pfalz richtet sichdie Zwangsvollstreckungbei Verweigerungder Gemeinde=
dienste, die in Artikel 29 desPol. St. G.B. bezeichnetsind 30, nach den Bestimmungen
diesesGesetzbuches#1.

Ülberdie RechtshilfezwischendenBundesstaatenbeiBeitreibungvonGemeinde=
abgaben gelten die nämlichenGrundsätze,wie für Staatsabgaben32.

Drittes DHaupestück.
204. Das Budgetrecht der Ortsgemeinden. Das Finanzrechtder G.O.

kennt denBegriff der Gemeindelastzwar nicht demNamen, aber der Sache nach.
Ebenso wie die Distrikts= und Kreisgemeindenhaben auchdie Ortsgemeindendie Pflicht,
den Aufwand zu bestreiten,welcher zur Erfüllung ihrer gesetzlichenAufgaben und
ihrer sonstigenVerbindlichkeiten erforderlich ist. Die Gemeindeist in dieserBeziehung
in völlig anderer Rechtslage wie der Staat. Verbindlichkeiten des Staates haben
stets ein besonderesRechtsverhältnis zu einem berechtigtenSubjekte zur Voraussetzung.
Dagegen gibt es keine öffentlichrechtlichenStaatslasten im objektiven Sinne; ohne
besonderenRechtstitel kann niemand den Staat zwingen, den erforderlichenAufwand
für die Staatszweckezu machen.Die Gemeindedagegenkannnichtbloß zur Erfüllung
derjenigenVerpflichtungengenötigt werden, die sie einembestimmtenBerechtigtengegen=
über hat; für sie ist auch die Erfüllung ihrer objektivgesetzlichenAufgaben einePflicht,
und zwar einePflicht gegenüberdemStaate, die Bestreitung der hierfür erforderlichen

26 S. oben§ 183. Voraussetzungder Vollstreckungist die gesetzmäßigefruchtloseMahnung.
Unter Um landen it auchdie VollstreckungnachArt. 46 AbfK.i#t 5! V.G.H.G. ein.

. O.
26Art. 54. DieseBestimmungwurdeauf Antrag der Staatsregierung beigefügt. Verh. d.

bes.Aussch.d. K. d. Abg. II S. 710. Manchesbleibt hier unklar. er setztden „entsprechenden
Betrag“ fest? Wohl die kellegiale Gemeindebehörde,nicht der Bürgermeister;dennes handelt sich
nicht mehr um bloße Vollstreckung,sondernum Ersetzungdes Anspruchesauf Dienstleistungdurch
einen Anspruchauf Geldleistung. Ist es fernermöglich, die Feststellungdes Betrages anzufechten,
und wenn ja, wie wird der Streit entschieden:Die ersteFrage ist m. E. zubejahen,die letztere
wohl dahin zu beantworten,daß über denerfetzendenAnspruchin demselben Verfahrenzu entscheiden
ist, wie über den ursprünglichenA#nspruch,

* Diessf.G.O. Art. 54 Abs. 1— III. Außerdemist die Verweigerungvon Gemeindediensten
strafbar. P.St. G.B. Art. 29 Abs.1, diesf.G.O. Art. 54 Abs. IV. Bgl. auchv. Riedel=Sutner,
Komm, zumP. St. G.B., 7. Aufl. Anm. zu Art. 29. Bl. f. R.A. 34 S. 366, 50 S. 45, 455, 51
S. 103. Bl. 58 S. 367. V.G.H. 7 S. 140, 12 S. 305.

20Vgl. oben§ 201 Anm. 1.
zu Wand S. 325, 461ff. Geib, Handb. 1 S. 239.
38Vgl. oben§ 183.
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KosteneineöffentlichrechtlicheLast. Wo dieGemeindederForderungdesGesetzesnicht
genügt,tritt der staatsaufsichtlicheZwang ein1.

Die gesetzlichenGemeindelastenkönnensowohlim Gebietedeseigenenwiedesüber=
tragenenWirkungskreisesder Gemeinde liegen, ja es kannsogar der Aufwand für solche
Zwecke,die verwaltungsrechtlichgar nicht in dengemeindlichenWirkungskreisfallen?,
den Gemeindenals Last auferlegt sein.

Es würdeohneWert sein,ein VerzeichnissämtlichergesetzlicherGemeindelasten
hier zu geben. Diese Verpflichtungensind bei Darstellung derjenigenEinrichtungen und.
Verwaltungszweckezu erwähnen, auf welche sie sich beziehen. Die G.O. haben
allerdings an einer Stelle" den Versuch unternommen,eine Aufzählung der gemeind=
lichen „Obliegenheiten“ zu geben. Indessen ist dieseAufzählung nicht erschöpfendund.
beabsichtigtauch nicht, es zu seinö. Sie hat rechtlicheBedeutungnur insofern,als
siegewisseVerpflichtungender GemeindenaußerZweifel stellt oder derenUmfang fest=
setzt. Aus der Nichtaufführung einer Gemeindelastin demVerzeichnissefolgt also nicht
notwendig,daß dieseLast nicht besteht;aber aus derenAufführung folgt, daß sie nur
in dem hier umschriebenenUmfange besteht", soweit nicht etwa später eine gesetzliche
Ausdehnung erfolgt.

Soweit? eine Last gesetzlichGemeindelastist, bestehtsie nur für denUmfang des
Gemeindebezirkess. .

Der Umstand, daß die Herstellung und Unterhaltung von Einrichtungen bzw. die
BestreitungdesKostenaufwandeshierfür als gesetzlicheGemeindelasterklärt ist, schließt
die Möglichkeit nicht aus, daß Verpflichtungen Dritter in dieser Beziehung kraft be=
sonderenRechtstitels begründetsind'. Denn solcheVerpflichtungen, die im Gebietedes
öffentlichenRechtes und unter Anderung des Gemeinderechtesüberhaupt nicht entstehen
können10, lassen die Gemeindelast unberührt und erzeugennur ein Verpflichtungs=
verhältnis gegenüberder Gemeinde12.

Die Ausscheidungder Gemeindelastenzwischender Gesamtgemeindeund den ihr
zugehörigenOrtschaften1 bemißt sich nach den bereits früher15 dargestelltenBe=
stimmungen14.

Das Rechnungsjahrder Gemeindefällt mit dem Kalenderjahrzusammen15.
Für jedes Rechnungsjahr ist ein Budget festzusetzen,das den Voranschlag sämtlicher
voraussehbarerEinnahmen und Ausgaben der Gemeinde enthalten muß. 16.

1 Oben § 107.
2 Vgl. z. B. diesf. G.O. Art. 59, pfälz G.O. Art. 43, S uldedarsge v. 28. Juli 1902.

C. A#lHieher G. v. Kahr a. a. O. 1 S. 327ff., Wand S. ff., Helmreich=Rock
a. a. O. S.185.

/v* 2 G.O. Art. 38, pfälz. G.O. Art. 29. Vgl. dazuVerh. d. bes.Aussch.d. K. d. Abg.

5 „Außer den in besonderen Bestimmungendes gegenwärtigenGes.oder in sonstigenGes. u.
HiebmähigenV.O. festeestelltenVerpflichtungengehört. zu denObliegenheitenaller Gemeinden.

ie Planlosigkeit des Verzeichnissesist insb. bei Vergleichungder Art. 38 u. 141 der diesf. mit 29
u. 75 der pfälz. G.O. ersichtlich.

* V.G.H.5 S. 127, 6 S. 93. Nicht ganz genauist es, wenn in den Ausschuß=V.II S. 522
esagtwird, daß Art. 38 der diesf. G.O. „erschöpfenddie öfenklichrechtlichenObliegenheitenaller
emeindenals selbständigeröffentlicherKorporationen“ „verzeichne"“. DerArt. bezeichnetnur den

Umfang der aufgeführten Obliegenheitenerschöpfend.
1 V. G. H.3 S. 282.
8 V.G.H. 1 S. 322, 2 S. 517, 3 S. 157, 619, 4 S. 506, 6 S. 73, 25 S. 88.

Diesf. G.O. Art. 38 Abf. II, pfälz. G.O. Art. 29 Abs. II. V.G.H. 32 S. 153, ferner
19 S. 4, 31 S. 69.

16V.G.HH.4 S. 235, 454, 5 S. 209. · ·
UV.G..5S.209.Vl.auch7S.207,32S·153.(DieGe-iieindeistgegenüberder

Aufsichtsbehördeprimär verpflichtet.) "
is Es handelt sich dabei nicht umVerpflichtungen „dritter“ im Sinne der vorher besprochenen

Bestimnung. Bl. 23 S. 274ff., V.G.H. 1 S. 95,auchS. 187, 19 S. 26.

1. Ugl.hierher unten § 255.
u Diess.G.O.Art.88Abs.I, 135Abs.I. pfälz.G.. Art.68Abs.J.
1 Diess.G.O.Art.88Abs.II, 135Abs.II,pfälz.G.H.Art.68Abs.II. V.G.H.14S. 195.
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Der Budgetentwurf½ist vonderkollegialenGemeindebehördeim MonateOktober
des vorhergehendenJahres aufzustellen. Er ist sodann, und zwar in Landgemeinden
diesseits des Rheines und in dennicht unmittelbaren Gemeindender Pfalz im Laufe
des November, nach vorgängigerBekanntmachung14 Tage lang öffentlich aufzulegen.
Jedem Umlagenpflichtigen3 steht frei, schriftlich oder zu Protokoll Erinnerungen ab=
zugeben19. Das Erinnerungsrecht ist nicht beschränkt. Die Budgetansätzekönnenaus
Rechts=und aus Zweckmäßigkeitsgründenbeanstandetwerden70.

In Gemeindenmit Stadtverfassungwird alsdann der Budgetentwurf nebstden
abgegebenenErinnerungendenGemeindebevollmächtigtenmitgeteiltund ist von den=
selbenzu prüfen. Findet eineMeinungsverschiedenheitstatt, und tritt der Magistrat der
Ansicht der Gemeindebevollmächtigtennicht bei, so ist eine gemeinsameSitzung?21beider
Kollegien zu veranstalten,in welcher auf Grund gemeinsamerBeratung die Feststellung
desVoranschlagesdurchBeschlußfassungderGemeindebevollmächtigtenerfolgt. Die Ge=
meindebevollmächtigtensind jedochhierbei an die ZustimmungdesMagistrates gebunden,
soweit sie bisher nicht bestandeneEinnahmequellenoderAusgaben beschließenoder die
beantragtenEinnahmen oderAusgaben erhöhenwollen?2. Das Budget muß jedenfalls
vor Jahresschluß festgestelltwerden23.

In denLandgemeindendiesseitsdes Rheines und in den nicht unmittelbaren
Gemeindender Pfalz hat die kollegiale Gemeindebehördenach Ablauf der Auslegefrist
das Budget unter Würdigung der eingekommenenErinnerungen festzustellen?“.

Nach Feststellungdes Budgets ist Abschrift desselbender nächstvorgesetztenAuf=
sichtsbehördezur Einsicht vorzulegen25. Findet letzteresichzur Ausübung ihres Aufsichts=
rechtes26 veranlaßt, so hat siedies innerhalb der gesetzlichenFrist der Gemeindebehörde
zu eröffnen. Die Frist beträgt gegenüberGemeinden mit Stadtverfassungvier, sonst
sechsWochen27. Die VorsteckungdieserFrist kann nur denSinn haben, einerseits der
Aufsichtsbehörde eine Weisung für die Geschäftsbehandlungzu geben, andererseitsder
GemeindebehördeeinenAnhalt, von wann an sieihr Budget als unbeanstandetbetrachten
dürfe. Dagegen würde es der Natur des Aufsichtsrechteswidersprechen,die Frist als
Ausschlußfrist aufzufassen.Denn das Aufsichtsrechthat die Wahrung des Gesetzeszum
Herl, und ein Versehen oder ein Versäumnis der Aussichtsbehördekann nie die

irkung haben, die Gemeinde von der Innehaltung gesetzlicherBestimmungenund von
der Erfüllung gesetzlicherVerpflichtungen zu befreien?.

Das Budget bildet die Grundlagefür die Führungdes Gemeindehaushaltes?°.
Allgemeine gesetzlicheRegeln über die bindendeKraft der EinzelansätzedesBudgets be=

17Uber die esstellungdurchGSmeindeschreiherin Landßemeindendiess.G.O. Art. 129Abf. I.
18 Im Aussch. d.K. d. Abg. (Verh. S. 747) bemerkte der Bericherstatter daß nicht nur

diejenigen,die wirklich Umlagen zahlen,sondernjeder,der nachdem Ges. hierzupflichtig sei, wenn
sichdas Bedürfnis ergebe,im Sinne dieserBestimmungals umlagenpflichtigzu betrachtensei“.

19Diesf. G.O. Art. 88 Abs. II, III, 135 Abs. II,pfälz. G.O. Art. 68 Abs. II. V.G.H. 12
S. 319, 24 S. 46.

20Wand S, 429f. *1Vgl. darüber oben§ 116.
1#Selbstverständlichist, daß dieGemeindebevollmächtigtenaußerdeman dieallgemeinenrecht=

lichen Grenzendes Bndgetrechtes,also insbes.an die staatlichenund ertlichenestte gebundensind.
Sie können demnachz. B. bestehendeAufschläge durchihren einseitigen Beschlußnicht abschaffen.
Val. Bl. 38 S. 264f., 39 S. 193f..

?28Diesf. G.O. Art. 88 Abs. IV—VI.
“ Diesf. G.O. Art. 135 Abs. III, pfälz. G.O. Art. 68 Abs. III. Vgl. L. Wagner, das

Gemeinde=u.Stiftungerechnungwesen der Pfalz l S. 154ff.
: Vgl. hierher V G.H. III S. 35.
% S. oben§ 107 Anm. 27 ff. Es handelt sichhier selbstverständlichnur um jeneAufsicht,

welchevon Amts wegen zuüben ist. Dagegenist es ni * derBudystprüfung Rechtsstreitig=
keiten mit dritten zum Austragezu bringen. Val Bl. 22 S.296ff. Andererseitsist aber die
Anrufung der Staatsaufsicht seitens dritter (§ 107) nach Maßgabe der allgemeinen gesetzlichen
Bestimmungenauchhier nichtausgeschloffen. l. 36 S. 17ff.

27Diess. G.O. Art. 88 Abs. VII,135 == III:; pfälz. G.O. Art. 68 Absl. III.
26Vgl. über dieFra auchBl. 28 S. 337 f., 345 ff, Medicus S. 180, Wand S.430f.,

2. Irht. v. Pölnitz, DasSelbftverwaltungsrechtder Gemeindenusw. S. 99 Anm. 324 gegen
eydel.

29Diess. G.O. Art. 88 Abs. VIII, 135 Abs. IV, pfälz. G.O. Art. 68 Abs. IV.
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stehennicht. In dieserRichtungist alsodieAbsichtmaßgebend,welchebeiFeststellung
des Budgets obgewaltethat 5°.

ÜlberunvermeidlicheAusgaben,welcheim Budgetnichtvorgesehensind,beschließt
die kollegialeGemeindebehörde.In Gemeindenmit Stadtverfassungerfordernaber solche
Ausgaben die vorgängige Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten. Die Vor=
schriften über die Feststellungdes Budgets finden auf derartige außeretatmäßigeAus=
gaben keineAnwendung1.

Selbstverständlich ist, daß die Vorschriften über die Einführung gemeindlicher
Steuern und Abgaben durch die Bestimmungen über das Budget nicht berührt
werden92.

Die Führung des Gemeindehaushaltesund daher insbesonderedie Verwaltung des
9 und der Vollzug des Budgets ist Sache der kollegialenGemeinde=

behörde58.
Nach diesseitigemGemeinderechte,welchesnunmehrauchfür die unmittelbaren

Städte der Pfalz gilt84,besorgtdieseBehördedie gemeindlicheVermögensverwaltung
durch Verwalter, die aus ihrer Mitte oder besonders aufsgestelltwerden35. Den
Bürgermeisternund Beigeordnetenist untersagt, selbsteineVerwaltung zu übernehmen86.

In den nicht unmittelbaren Gemeinden der Pfalz führt der Gemeinderat
die Vermögensverwaltung „zunächst durch das Organ des Bürgermeisters und in
Kasseangelegenheitendurch den Gemeindeeinnehmer". Bürgermeister, Adjunkten und
Gemeinderätedürfen die Gemeindekassenicht selbstverwalten?7.

Nach beidenG.O. haftendie verschiedenenVerwalter innerhalbihresWirkungs=
kreises zunächstfür die richtige Erhebung der Einkünfte, die Einhaltung der Voran=
schlägeund die vorschriftsmäßigeOrdnung in den Ausgaben .

Die Verwalter und Einnehmer dürfenbei Meidung eigenerHaftung keineZahlung
ohneschriftlicheZahlungsanweisungmachen. Zum Erlasseder letzterenist, vonFällen
staatsaufsichtlichenEinschreitensabgesehen,in Gemeindenmit Stadtverfassungder
Magistrat, sonstder Bürgermeister zuständig3°.

In Gemeindenmit Stadtverfassung sind sämtlicheKassen,welcheder Verwaltung
des Magistrates unterstehen,mindestenseinmal jährlich unvermutetzu untersuchen. Die
Untersuchunggeschiehtdurch eine Kommission,welcheaus Mitgliedern desMagistrates
und des Kollegiumsder Gemeindebevollmächtigtengebildetwird. Die näherenVor=
schriftenüberFührungund Untersuchungder Kassensind vomMagistratezu erlassen,
bedürfenjedochder Bestätigungder vorgesetztenVerwaltungsbehörde. Die Formulare der

10Vgl. hierher die Bemerkungin der Begründung des Entw. der G.O. (Verh. d. bef.Aussch
d. K. d. Abg 1 S. 38): „Selbstverständlichist die im vorletztenAbs. des Art. 83 (jetzt88 Abs. VIII
der diesf. G.O.)erwähnteZustimmung der Gemeindebevollmächtigtennur für solcheAusgaben er=
ferberlich, derenZulässigkeitnicht aus denHauptpositionender Etatshervorgeht; dagegenstehtdie

nweisungaller im Etat zwar nicht speziell aufgeführten,aber in den generellenPefttienen be=
griffenen AusgabendemGemeinderateallein zu.“

31Wand S. 432. ,
«IM.E.v-23.Mai1870Nr.4755,v.20.Mai1871Nr.7621.
«Diess.G-O.Art.862lbs.l,133Abs.l,psål·G.O.Art.66Abs.l.

k4. 2 des pfälz. Städteref.=Ges.v. 15. August 1908 G.V. Bl. S. 471.
35 UberdieQeforgungdesKasen= u. Rechnungswesensin Landgemeindendiess.G.O. Art. 129.
36Diess. G.O. Art. 87Abs. I,II, 134 Abs. I, II. Eine M. E. v. 5. April 1882 Nr. 4368

hat ausgesprochen,daß nachArt. 101 Abs. I der Magistratsvorstand befugt ist, die Magistrats=
mitglieder zu bestimmen,welchedie Kassen-u. Rechnungsführungbezüglichdes magistratischver=
walteten Gemeinde=u. Stiftungsvermögenszu besorgenhaben.

37Pfälz. G.O. Art. 67 Abs. I, II. Die Einkichtung der G.E. bleibt auchin den unmittel=
baren Städten, Ges. v. 15. August 1908 Art. 7 (G.V. Bl. S.472).

##8Diesf. G.O. Art. 87 Abs. III, 134 Abf. III, pfälz. G.O. Art. 67 Abs. III, Art. 89 d.
A.G. z. B.G.B. (Sicherung d. Gemeinden). Vgl. auchBöhm=Klein, A.G. S. 173, 174.

9 Diesf. G.O. Art. 88 Abs. IX, 135 Abs. VI, pfälz. Gemeinderechnungsinstr.8§§152ff.
Eine M. E. v. 24. Nov. 1885 Nr. 11540 hat ausgesprochen,daß Art. 88 Abs. IX nicht entgegensteht,
die Vorsitzendender besonderenAusschüsse,welchenachArt. 107 der diesf.G.O. mit derVerwaltung
einzelnerGemeindeanstaltenbetraut sind, zur Zahlungsanweisung innerhalb der Grenzen zu er=
mächtigen,welchefür dieseAnstalten jeweils etatsmäßiggezogensind. Vgl. unten § 205.
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Voranschläge,Rechnungenund RechnungsübersichtenkönnendurchMinisterialvorschrift
festgestelltwerden.

In denLandgemeindendiesseitsdes Rheinesund in denpfälzischennicht un⸗
mittelbarenGemeindenhat derBürgermeisterdas gemeindlicheKassen-undRechnungs⸗
wesenzu überwachen10. Die formelle Behandlung des Kassen- und Rechnungswesens
wird für die ersterenGemeindendurch das Staatsministerium des Innern"1, für die
pfälzischenGemeinden durch die Kreisregierung, Kammer des Innern, geregelt2.

Dabei ist übrigens hervorzuheben,daß das staatlicheAnordnungsrechthier nur
auf den Erlaß von Formuvorschriftensich bezieht, daß dagegenmittels desselbennicht
materiell in das gemeindlicheFinanzverwaltungsrechteingegriffenwerden darf.

Den Staatsaufsichtsbehördenkommt das Recht der Amts=und Kassenunter=
suchungzu"s.

Die Führung des gemeindlichenHaushaltes unterliegt einer nachträglichen
Prüfung für jedesabgelaufeneRechnungsjahr.

Die Gemeinderechnungendes vergangenenJahres müssenin unmittelbarenStädten
spätestensbis zum 1. Juli, in den übrigen Gemeindenbis zum 1. Mai gestelltsein. Sie
sind alsdann nach vorgängiger Bekanntmachung14 Tage lang öffentlich aufzulegen“,
in denLandgemeindendiesseitsdes Rheines auchan bestimmtenTagen zu verlesen.Jedem
Umlagenpflichtigensteht frei, binnen jener Frist bei Vermeidungdes Ausschlusses"5
seine Erinnerungen schriftlich oder zu Protokoll abzugeben"“é.

In Gemeindenmit StadtverfassunggehensodanndieRechnungensamtdenein=
gekommenenErinnerungen zur Prüfung an die Gemeindebevollmächtigten.Gibt diese
Prüfung zu keinerBeanstandungAnlaß, oder sind die gemachtenBeanstandungendurch
die Beantwortung des Rechners gehoben,so sprechendie Gemeindebevollmächtigtendie
Genehmigungder Rechnungaus. Bleiben Beanstandungenungehoben,so erfolgtdie
Entscheidungin gemeinschaftlicherSitzung beiderGemeindekollegienauf Grund gemein=
samerBeratungdurchBeschlußder Gemeindebevollmächtigten“.

In den übrigen Gemeindenwerdendie Rechnungendurchdie kollegialeGemeinde=
behörde unter Würdigung der abgegebenenErinnerungen und nach Vernehmung des
Rechners über etwaige Beanstandungenfestgestellt. .

DieRechnungensindalsdannnebstdenBelegenundallenVerhandlungentDan
die vorgesetzteStaatsaufsichtsbehördeeinzusenden,und zwar in Gemeindenmit Stadt=
verfassungbinnen zwei Monaten nach Ablauf der Frist zur öffentlichenAuflegung der
Rechnungen50.

4 Diesf. G.O. Art. 131 Abs. V, Pein G.O. Art. 63 Abs. V.
1 Diess. G.O. Art. 107 Abs. IIIV, 145 Abs. VIII. Dazu M. E. v. 10. u. 12. Okt. 1869

(Weber 8 S. 345, 382, auchS. 504). Vgl. auchWeber 10 S. 77, 17 S. 75, 22 S. 216. Uber
die Behandlung des gemeindlichenKassen=undRechnungswesensBl. 21 S. 61 ff.,22 S. 177ff.,
305ff., 23 S. 385ff., 24 S. 97 ff., 154ff., 230ff., 29 S.1ff., 46 ff., 30 S. 141f., 33 S. 13ff,
87 S. 285ff., 39 S. 144ff.

4#Pfälz. G.O. Art. 78 Abs.X. Dazu NR.E.(Gemeinderechnungsinstr.)v. 23. Dez. 1879
(Kr. A. Bl. 1880 Beil. zu Nr. 5). S. über diese Instr. L. Wagner a. a. O. 1. Band, 1889.
Frühere Gemeinderechnungsinstr.v. 17. Juni 1869 (Kr.A. Bl. S. 1149). Vgl. Art. 2 Abs. III des
pfälz. Städteverf.=Ges.u. G V. Bl. 1908 S. 487ff. Anm. ).

4 Val. oben§ 107.
4 Nicht nur die Rechnungen, sondern auch die dazu gehörigen Belege. M. E. v. 10. Juli 1888

Nr. 1631. G. v. Kahr I S. 798.
"5 Mit demErinnerungsrechte.
48 Diesf. G.O. Art. 89 Abs. I, II,136 Abs. I, II, pfalz. G.O. Art. 69 Abs. I, II. V. G.H.

12 S. 319. 47 Diess. G.O. Art. 89 Abs. III—V. »
«sDiess.G.O.Art.136Abs.lll,psälz.G.-O.Art.69Abf.Ill.UberdieAiisbewahrung

der Rechnungen diess. G. O. Art. 131 Abs. IV, pfälz. G. O. Art. 63 Abs. IV.
* Hierzu Febren insbes. die eingekommenenErinnerungen und in Gemeinden mit Stadt=

verfassungdieBesrüft= der Gemeindebevollmächtigten.
5° Diesf. G.O. Art. 89 Abs. VII sagt: „nach den in Abs. I bezeichnetenTerminen" Diese

höchstundeutlicheFassung ist derSubkommissionzu verdanken.Die gebrauchteMehrzahl, diefreilich
auchanders erklärt werdenkann, scheintfür die Auslegung zu sprechen,die im Textegegebenist;
ebenso die in der früherenFassung (ersterLesung) vorkommendeWendung: „binnen 3 Monaten nach
Abgabe derselbenan die Gemeindebevollmächtigten“.Ubereinstimmend G.v. Kahr I S. 799f.
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Die Prüfung der Rechnungendurch die Aufsichtsbehördekann sichs! bei den un⸗
mittelbaren Städten auf dasjenige beschränken,was von Amts wegen Gegenstandder
Staatsaufsicht ist. Für die übrigen Gemeindenhat auch rechnerischePrüfung und Ver=
bescheidungder Gemeinderechnungenstattzufinden. Ist die Aufsichtsbehördedurchdie vor=
gelegteRechnung zur Ausübung ihres Aufsichtsrechtesveranlaßt, so hat sie dies binnen
vier, bei Gemeindenmit Stadtverfassung binnen drei Monaten52 der Gemeindebehörde
zu eröffnen58. Auch hier ist übrigens die Frist keineausschließende2“.

Anhang.
§ 205. Die Haftung der Gemeindebeamten gegenüber der Gemeindel. In diesem

Werke ist bereits früher die Ansicht vertreten und begründetworden?, daß die Haftung der Ge=
meindebeamten?gegenüberder Gemeindeaus dienstlichemVerschuldenöffentlichrechtlicherNatur sei.
Es erübrigt demnachhier nur dieDarstellungdessenim einzelnen,was die G.O. hinsichtlichderfrag=
lichen Haftung und ihrer Feststellungbestimmen.

Die G.O. unterscheidenzwischender Haftung derjenigenBeamten, welcheeine gemeindliche
Finanzverwaltung führen, und der Haftung der übrigen Gemeindebeamten".

In letztererBeziehung wird gefagt", daß die Mitglieder der Magistrate und Gemeinde=
ausschüffefür allen Schadenhaften,der durchdie Nichterfüllung ihrer Dienstobliegenheitenentsteht.
Dies ist nicht mehr als die ausdrücklicheHervorhebungeinesRechtssatzes,der für alle Gemeinde=
beamtenals ein selbstverständlichergilt. Diese Haftung hat an sich keine weiterebesondereBe=
ziehung zum Finanzrechte, als die, daß es sichum Ersatzeines Vermögensschadenshandelt. Die
Bestimmungenüber Zuständigkeitund Verfahren sind aber die nämlichen,wie bei den nunmehrzu
erörterndeneigentlichfinanzrechtlichenHaftungen.

Dieser gedenkendie G.O. an verschiedenenStellen, die in der Darstellungdes Budgetrechtes
bereits erwähnt worden sind. Auch hier handelt es sich nur um die besondereBetonung jenes
vorhin erwähntenallgemeinenGrundsatzes,der ja auchauf demGebietederFinanzverwaltung seine
hauptsächliche Bedeutung hat.

Die G O. gedenkensodannder Haftung desRechnersim Zusammenhangemit derRechnungs=
prüfung. In Gemeindenmit Stadtverfassungerfolgt die Entscheidungüber die Rechnungdurch
das Kollegium der Gemeindebevollmächtigten.„Glaubt sich der Rechnerbei einemdie Feststellung
seinerVerpflichtungenbetreffendenBeschlussenicht beruhigenzu können, so entscheidethierüberdie
zuständigeVerwaltungsbehördegemäßArt. 158“.“ Dabei ist jedochzu bemerken,daß in mittel=
baren Städten die endgültigerechnerischePrüfung und Verbescheidungdurchdie Aufsichtsbehördezu

Diesf. G.O. Art. 89 Abs. VII sagt: „hat die Prüfung derAufsichtsbehördenachMaßgabe
des Art. 157 zu geschehen"“.Damit will jedoch,wieschon der VergleichdesAbs. II desArt. 157
zeigt, nur die P#ech, nicht das Recht der Aufsichtsbehördebeschränktwerden. Ubereinstimmend
Bl. 22 S. 168, G. v. Kahr I S. 801, 802f.; M.E. v. 28. Jan. 1887,angef.Bl. 39 S. 151.

58 Vom Empfangeder Rechnungan.
58 Diess. G.O. Nrt. 89 Abs. VII, 136 Abs. III, V, pfälz.G O. Art. 69 Abs. III, V. Verh.

d. K. d. Abg. St. B. V S. 64, der F. d. R. R. Prot. Bd. VIS. 52 ff., Beil. Bd. V S. 418, 606,
Medicus S. 183ff., Wand S. 434 ff., Bl. 22 S. 166ff., 31 S. 81 ff., 32 S. 13ff.
Sn “" Vgl. obenAnm. 286 Wand S. 435. Über die Bekanntgabeder Rechnungsergebnisseoben

(§8205|: G. v. Kahr II S. 55 ff.,derSegzbele Auffassungenteilt. UbereinstimmendKrais in der
Krit. V.J. Sch. 1900 S. 145 u. Erk. d. G.H.für KompetenzK. im G.V. Bl. 1905 Beil. II S. 18
Art. 60 Abs. 4 des A.G. z. B G.B. in derFassungdes Art. 226 d. Beamten=Ges.v. 15.August 1901
(G.V. Bl. S. 581) regelt die Ersatzpflichtdes G.B. gegenüberder Gemeinde,wenn dieseinfolge der

Berlehung keiner Amtspflichten einem Dritten den verursachten Schaden ersetzenmußte. Mgl. Kerren
die neue immung des Art. 7 d. V.G#H.G.: fernerArt. 89 d. A.G. z. B.G. B. u. Bl. 56 S. 289,
59 S. 272, 60 S. 115. Helmreich=Rock, G.O. S. 266ff. Gem.Z. 1911S. 399ff. Wegen der

ständigkeit der Gerichte und der Frage der Vorentscheidungvgl. obenBd. l § 86; wegen der
aftungsfrage überhaupt oben § 137 a. E. Der Regreßanspruch der Gem. kann sich unter Um=
nden auchauf §§ 421, 426 Abs. III u. 840 B.G.B. stützen.— Das in AussichtstehendeGemeinde=

Beamten=Ges.wird auchdieseFrage neu regeln.
2 Vgl. Bd.I § 86. Wand 2. Aufl. S. 533f., Reger=Dyroff V.G.H.G. 4. Aufl. S. 181,

V.G. H. 23 S. 81, 32 S. 33.
: Nicht derjenigenPersonen,die in einembürgerlichrechtlichenDienstverhältnissestehen.

VBaol.Bl. 33 S. 160 .
5 =* G.O. Art. 86 Abs. II, 133 Abf. II.

Diesf. G.O. Art. 89 Abs. VI. Vgl. hierher Bl. 38 S. 273ff., 39 S. 198, 253, 40 S. 413.
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geschehenhat, so daß also' hier „dem Beschlusseder Gemeindebevollmächtigtenin bezugauf Fest=
stellungvon VerpflichtungendesRechnersnur die Bedeutungder Erhebung eines Anspruches"“zu=
kommt. In denLandgemeindendiesseitsdesRheins stehtdiePrüfung und rechnerischeBescheidung
der RechnungendemvorgesetztenBezirksamtezu. „Betrifft der BescheideineHaftungsverbindlichkeit
des Rechners, so finden die Bestimmungendes Artikels 158 Anwendungs.“ Für die pfälzischen
Gemeindenist das nämliche verfügt, indem auf die Bestimmungendes entsprechendenArtikels 90
der pfälzischenG.O. verwiesenwird .

Beide G.O bestimmenin den angeführtenArtikeln16: „Die Haftungsverbindlichkeitder Ge=
meindebeamtenund GemeindebedienstetenwegenNichterfüllung oderüberschreitungihrer gesetzlichen
Dienstesobliegenheitengegenüberder Gemeindewird durchdie vorgesetzteVerwaltungsbehördevor=
behaltlich der Beschwerdeführungfestgestellt.“12 Die Feststellungbeziehtsichsowohl auf das Ver=
schuldenwie auchauf das Maß der Ersatzpflicht.

Zuständig zur Entscheidungist in ersterInstanz hinsichtlichder Beamtenund Bediensteten
von Landgemeindendiesseits des Rheines und von nicht unmittelbarenGemeindender Pfalz das
Bezirksamt, hinsichtlichder Beamtenund Bedienstetender Gemeindenmit Stadtverfassung,gleich=
viel, ob fsieunmittelbar odermittelbar sind, die vorgesetzteKreisregierung,Kammer des Innern 1.
Der Beschwerdewegist der Weg der Verwaltungsbeschwerde,nicht der Verwaltungsrechtsweg“.

Zweiter Abschnitt.
Das Finanzrecht der Distriktsgemeinden.

5 206. Die Distriktsgemeinden als Privatrechtssubjekte. Die Distrikts=
gemeindensind juristischePersonen des bürgerlichenRechtes aus dem gleichenGrunde
wie die Ortsgemeinden. Ihre Behandlung als juristischePersonen des bürgerlichen
Rechtes hat dieselbeBedeutung, wie bei den Ortsgemeinden, und die Stellung der
Mitglieder des Verbandes zu dem gemeindlichenVermögen ist daher hier wie dort die
nämliche. Dabei ist jedochzu beachten,daß Glieder des Distriktsverbandesdie Orts=
gemeindenals Ganzes und die Eigentümer der abgesondertenMarkungen sind7.
Daraus ergibt sich, daß nur diese am DistriktsvermögenAnteilsrechtehaben,die bei
Anderungen des Distriktsverbandes zur Geltung gelangen, und daß daher die Los=
trennung bloßer Gemeindebestandteile,wobei die Gemeinde als solche im Distrikts=
verbandebleibt,keinenAnlaß zurAuseinandersetzungdesDistriktsvermögensbietet. Es
ergibt sichferner, daß hier der Unterschiedzwischenrein persönlichemund territorialem
Ausscheiden aus dem GemeindeverbandekeineBedeutung hat, vielmehr nur letzteres
in Frage kommenkann. «

Auch bei der Vermögensaussonderungder Distriktsgemeindengeht der Anteils=
anspruchvonselbstauf jenenGemeindeverbandüber,in welchendas ausscheidendeMit=
glied eintritt 53.Eine Ausnahme ergibt sich im rechtsrheinischenBayern jedochfür den
Fall, daß das ausscheidendeMitglied unmittelbareStadt wird"#. Es behältdann seinen
Anteil für sich.

1 Wie Bl. 33 S. 153 Anm. 99, richtig bemerkt.
s Diess. G.O. Art. 136 Abf. IV. ?°Pfälz. G.O. Art. 69 Abs. IV.
10Dazu Bl. 21 S. 346ff., 22 S. 378ff., 23 S. 1 55Z. Wand S. 531f.
1 Richtiger „ÜberschreitungderDienstbefugnisse“.
18Sodann heißt es weiter: „Die Betretungdes Zivilrechtsweges ist durchdie Entscheidung

der Verwaltungsbehördennicht ausgeschlossen,hat jedochkeine aufschiebendeWirkung". Hierüber
vgl. die obenAnm. 2 angef.früheren Erörterungen,ferner Komp. Konfl. im G.V.Bl. 1905 Beil.II,
1909 Beil. I. Helmreich=Rock a. a. O. S. 385.

15 Diesf. G.O. Art. 160.
14V.G. H. 3 S. 503, 9 S. 15. Vgl. oben§ 86.

(86206)]1 Uber ZwangsvollstreckunggegenDistriktsgemeindenoben§ 151.
* Val. oben § 119. · -

Es entsteht aber für letiere keine Pflicht, sich in das vorhandeneDistriktsvermögen sozu=
sagen einzukaufen. An diesem hatdas eintretendeMitglied kraft seinerMitgliedschaftvon selbst
Anteil. Vgl. dagegenBl. 34 S. 21 f. -

«Die psäzischenStädte bleiben,auchwennsie dieKreisunmittelbarkeiterhalten,im Distrikts=
verbande. Art. 3 d.Pf. St.Verf.G. v. 15. Aug. 1910.
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Das Recht der Vermögensabteilung ist hinsichtlichder Distriktsgemeindenschon
früher in der Rechtsprechungder Verwaltungsbehörden anerkannt gewesen. Es hat
wunmegrdurch Artikel 11 des V.G.H. G. seine gesetzlicheBestätigung gefunden. Dies
ist im allgemeinenin der nämlichenWeise wie für die Ortsgemeindengeschehen.
Daher kann auf die früherenErörterungenverwiesenwerden5. Nur ist nochzu be=
merken,daß zur EntscheidungstreitigerFälle in ersterInstanz stets eineKreisregierung,
KammerdesInnern, berufenist, dievomStaatsministeriumdesInnern bezeichnetwird.

Das Vermögen der Distriktsgemeinden? zeigt die nämlichen Bestandteile wie
jenes der Ortsgemeinden: öffentlicheSachen, Verwaltungs=und Finanzvermögen.

Hinsichtlich der Vermögensverwaltungder Distriktsgemeindengelten folgendege=
setzlicheBestimmungen.

Das Finanzvermögen der Distriktsgemeindensoll in seinemGrundstockeunge=
schmälerterhalten werden8. Die Ergänzung diesesVermögens, falls dasselbegleichwohl
eine Abminderung erfahren hat, ist eine gesetzlicheVerpflichtung der Gemeinde, eine
Distriktslast?. Die Distriktsgemeindensind außerdem verbunden, für die Zweckeder
Distriktsarmenpflegeeinen besonderenDistriktsarmenfonds anzusammelnund allmählich.
zuvermehren10.

Finanzschuldenkönnenvon den Distriktsgemeindenzur Bestreitung außerordent=
licherBedürfnissedesDistriktesausgenommen,es muß abergleichzeitigein Tilgungs=
plan hierfür festgesetztwerden. Die Verzinsung und Tilgung solcherSchulden bildet
eine Distriktslast½.

Die Verwaltung des Distriktsgemeindevermögens½ obliegt demDistriktsausschusse
und stehtsonachnicht unter staatlicherKuratel, sondernlediglich unter Staatsaufsicht18.
Der Distriktsausschußhat insbesonderedie Distriktsgemeindein vermögensrechtlicherBe=
ziehung und daher auch in bürgerlichenRechtsstreitigkeiten1“ überall da zu vertreten,
wo nicht durch ausdrücklichegesetzlicheBestimmungdie Zuständigkeit des Distriktsrates
begründetist 1/. Letzteresist der Fall bei Erwerbung oder Veräußerung von Grund=
stückenodernutzbarenRechten 16, sowiebei Aufnahme von Finanzschulden17. In diesen
Beziehungenunterliegendaher die Distriktsgemeindender staatlichenKuratel F.

Die Nutzungen des Distriktsgemeindevermögensbilden nebst den sonstigenZu=
flüssen,welcheauf besonderenrechtlichenVerpflichtungen oder auf freiwilliger Leistung
andererRechtssubjekteberuhen,die nächstenDeckungsmittelfür denBedarf desDistrikts=
gemeindehaushaltes1.

Soweit in bezugauf denBedarf oderUnterhaltvonDistriktsanstaltenöffentlich=
rechtlicheAnsprücheder DistriktsgemeindegegenGemeindenaus besonderenRechtstiteln

5 M.E. v. 15. März 1864u. 6. Dez. 1865 (Bl. 14 S. 90, 18S. 200),Komp. Konfl. Entsch.
v. 1.Juli 1867(G.Bl. S. 540 S. auchBl. 14 S. 321 „.327f.

* § 194 Anm.12 f. Vgl. auch W Lermann, b.G.O. S. 31 ff. Pf. St.Verf.G. Art. 3,
Bl. 57 S. 248 V.GH. 24S. 475, 25 S. 4
*! 159 Überweisungan die Wxyis in § 21 des Fin.G. v. 26. Mai 1892 (G.V.Bl.
S. 1=

* D.R.G. Art. 30 Abs. Ia. Diese Bestimmunghindert nicht, daß Distriktsfonds — vom
Armenfonds abgesehen—,die einembestimmten Zwecke Gewidmet,a4½.—aufgehoben und mit einem
andern Fonds vereinigt werden. M.C. v. 23. Mai 1834Nr. 6

Art. 27b JZif.2.
10%Armen-G Art. 38 Ziff. 3.
11D.R.G. Art. 11d, 27 Abs. Ib Ziff. 1. Val. M.A.Bl. 1907S. 482.
½Dazu gehört auchdas Ausleihen von Geldern. Nur derAusschuß, nicht dessenVorstand.

oder derKofünn#e sind hierzu befugt. Vgl. Bl. 19 S.394 ff., u. übereinstimmendM.E. v. 24.Okt.
1872 Nr. 11490

15Lol. oben§ 119.
K. Brater, Komment. S. 69.
Art. 16a; bazu oben§ 119.

16 Auch dann, wenn es sich um den Verzicht auf solche Vermhgensgegenstände im Wege des
Vergleicheshandelt D#ösl, Verf. RechtS. 345 Anm. 4, K. Brater, Bl. 5 .

1« 448 119. Entsch.d. o. L.G. in GHegenfl.des Zivilrechts usw. xIV S. 633.
19 98 30 Abs. I, Armen=G.Art. 39 Abs. II. W. Lermann a. a. O.S. 147ff.
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bestehen,sindetwaigeRechtsstreitigkeitenhierüberim verwaltungsrechtlichenVerfahren
auszutragen. Instanzen sind die Distriktsverwaltungsbehörden,die Kreisregierungen,
Kammern des Innern, und der Verwaltungsgerichtshof0.

ErgebensichÜberschüssean den Renten des Distriktsvermögens,so stehtes ?
im Ermessen des Distriktsrates??, ob dieselbendem Vermögensstockeeinzuverleiben
oder zur Bestreitung der Ausgaben zu verwendensind6. Bei den übrigen oben=
genanntenEinnahmen kommendie etwa bestehendenbesonderenRechtsverhältnisse
in Betracht.

Es kann jedochauch der Fall sein, daß die aufgeführtenEinnahmegquellenfehlen,
und es wird regelmäßig der Fall sein, daß sie zur Bestreitung der Bedürfnisseder
Distriktsgemeindenicht zureichen. Mit Rücksichthierauf ist denDistriktsgemeindeneine
Finanzgewalt eingeräumt, kraft deren sie sich öffentlichrechtlicheEinnahmequellener=
schließenkönnen24.

§ 207. Die Finanzgewalt der Distriktsgemeinden. Die Distriktsgemeinden
haben das Recht der Besteuerung. Sie dürfen jedoch nur direkte Steuern, Distrikts=
umlagen, erheben. Voraussetzungfür die Zulässigkeit einer Umlagenerhebungist, daß
die sonstigenEinnahmen! der Distriktsgemeindezur Bestreitung der Distriktsbedürfnisse
nicht genügen2.

Das Umlagen=G. vom 14. August 1910 hat ausdrücklichangeordnet,daß die
Distriktsumlagen steuerlicheBeiträge der Gemeindenund der Eigentümer ausmärkischer
Grundstückezur Bestreitung der Distriktsbedürfnissesind“, ferner daß sie von den Ge=
meinden in gleicherWeise wie ihr sonstigerBedarf, also durch Gemeindeumlagennur,
wenn ihre übrigen Einnahmen zur Deckungdes Anteils nicht ausreichen, aufgebracht
werden.Es gibt hiernachfür den einzelnenSteuerpflichtigen(ausgenommendie Aus=
märker) keineDistriktsumlagen mehr.

Bei Berechnung und Verteilung der Distriktsumlagen ist in folgenderWeise zu
verfahren: Für die Gemeindenkommendie Steuersummenin Ansatz, die für Berech=
nung und Verteilung der Gemeindeumlagennach Art. 24 und 25 d. U.G. festgestellt
sind5. Für die ausmärkischenGrundstückewerden in entsprechenderAnwendung der
Art. 2 bis 25 ebensolcheSteuersummen festgestellt. Aus der Gesamtsummedieser
beiden Steuersummen werden die Distriktsumlagen — vorbehaltlich des Art. 32 d.
Dist.R.G.“ —nach einemeinheitlichenHundertsatzeberechnet.Mit letzteremwerden
sieauf die einzelnenPflichtigen,nämlichdie Gemeindenund Ausmärker,entsprechend
ihren Steuersummenausgeschlagen.

Für dieseAusscheidung ist der ersteJanuar des Jahres, für das die Umlage

1%V.G.H.G. Art. 8 Ziff. 23. Dazu W. Krais, S. 87f. V.G.H. 15 S. 16, 23 S. 119,
24 S. 482, Bl. 46 S. 364, 47S. 74.

21Abgesehenvon den obenerwähntenVerpflichtungen.
:8 Art. 11a.
**K. Brater, Komm. S. 85.

Die gesetzlichenBestimmungen,kraft derenhiernacheine Inanspruchnahmeder Distrikts=
gemeindegliedereintreten kann, können, mangels eines gesetzlichenVorbehaltes, durchHerkommen
nicht geändertwerden. V.G.H. 3 S. 640.
§8207]1Hierzu gehört auch der Anteil an demErtrag der R.Z. St. — s. o. S. 91 — von ver=
äußerten aueärischen GrundstückenR.Z.St. G. § 58. V.O. v. 1. April 1911 § 4 u. M. B. v.

schn# 1911§ 44.Der Distriktsrat kann hiernachauchZuschläge,wie die Gemeinde(s.o. S. 178)
eschließen. s

«Art.30Abs.I.
sArt·38-41G.V.Bl.S.592,überdasbisherigeRecht vFL 2.Aufl.IIS.696.

Damit ist die Streitfrage im Sinne der in der 2. Aufl. II S. 696ff. vertretenen Meinung
entschieden.Hieraus ergibt sichauch, daß es keinebesonderen Gründe für die Befreiung von
der Heranziehungder Einzelnen zum Distriktsaufwandegibt, wenn die Gemeindezur Aufbringung
ihres Anteils Umlagen erhebenmuß.

5 Die Steuersummenwerden durch die Rentämter bezw. Steuereinnehmermitgeteilt, vyl.
§&137 d. V.V. z. U.G. Hierzu kommt auch der Ansatz der Steuern, mit denen die verpflichtete
Gemeinde selbstveranlagt ist, ferner find dieSteueransätz derDistiiktsgemeinde einzurechnen.

6 Abstufung des UmlagenanteilsnachbesonderenVorteilen s. u. Anm.14.
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erhobenwird?, der maßgebendeZeitpunkt. SpätereAnderungen sind für das Kalender=
jahr nicht zu berücksichtigens.

Eine Folgerungaus der Umlagenpflichtder Gemeindengegenüberder Distrikts=
gemeindeund der Einzelnen gegenüberder Gemeinde ist die, daß Ausfälle an Um=
lagen, welche durch Uneinbringlichkeit entstehen,der Gemeinde, nicht der Distrikts=
gemeinde,zur Last fallen?.

Die DistriktsgemeindenhabenauchAnspruchauf Naturaldienste.Dieselbenwerden
im Gesetzeder Art nach nicht näherbezeichnet.Indessen ist anzunehmen,daß Natural=
diensteim Sinne des Gemeinderechtesgemeint sind1d. Das Gesetzbestimmthierüber:
„Die NaturaldienstewerdennachdemGeldanschlageumgelegt,mit derRücksicht,daßsie,
wo tunlich, den nächstgelegenenGemeinden“, und, wie zu ergänzenist, gesondertenGe=
markungen,„gegenAbrechnungder sie treffendenGeldleistungenzugewiesenwerden"“11.
Die Umlegunggeschiehtauf die Gemeindenals solche.Eine AbstufungderLeistungen
kann nach den unten zu erörterndenGesichtspunkteneintreten12.

Die Gemeindenkönnendie Naturaldienste auf Gemeindekostenausführen lassen,
letzteresind wie anderer Bedarf der Gemeinde zu decken. Diese könnendaher auch
für diesenBedarf Naturaldienst von Einzelnen verlangen, sofernletzterenachGemeinde=
recht zu solchenLeistungenverpflichtetsind18.

Der Distriktsrat ist berechtigt1. wenn die Vorteile aus einer distriktsgemeind=
lichen15 Anstalt oder Einrichtung nicht allen Mitgliedern der Distriktsgemeindegleich=
mäßig zugutekommen,den Umlagenanteil6 für einzelneGemeinden1 oder abge=
sonderteMarkungenverschieden,d. h. der Verschiedenheitdes Vorteils entsprechend,

7 Entspr. der schonin der 2. Aufl. II S. 697 in Übereinstimmungmit dem V.G.H. ver=
tretenenAuffassung. "

2 Vgl, hierzu Begr. d. U.G. S. 313. Ob der dort gemachteVorschlag,uß bei Minderungen
der Steuerkraft einer Gemeindewährend des Jahres der Distrikt freiwillig auf einen Teil ihrer
Umlagenverzichte, gegenüberder bestimmtenAnordnung des Ges. über die Art der Verteilung —
zu ungunstender übrigen Beteiligten — zulässig ist, möchtezweifelhaftsein. Die V.V. enthalten
bierüber nichts. Vgl. § 136 der V.V. über nachträglicheBerichtigung des Steueransatzes. Uber
Verjährung, Rückforderung,Niederschlagungder Distr.U. enthält das U.G. keineBestimmung, vgl.
Art. 124, 125 des A.G. 9 B.G. B.u. Het#e S. 140.

?°Vqgl.Art. 39 Abs. II. Unrichtig Bl. 27 S. 60 ff. Ausfälle lassen denBestand der Steuer=
pflicht der Gemeindeunberührt.

10Vgl. oben§ 201. UbereinstimmendM. E. v. 17. April 1875Nr. 3513. Vgl. auchV. G.H.
24 S. 525, 25 S. 148. «

IIAri.slAbsIII(nachArt.49,Z.4desUml.G.weiter gültigl Die Begründung (Beil.
Bd. II S. 566) bemerktzu dieserBestimmung, sie suche„einer unverhältnismäßigenBelastung der
entfernterenGemeindenvorzubeugen,ohneden Weg abzuschneiden,den oft beträchtlichenAufwand
durch den milderenWeg der Naturalkonkurrenzzu erleichtern“. Die Bestimmungkönnteklarer ge=
faßt sein. M. E. ist ihr Sinn folgender. Die Naturaldienstesollen auf die Gemeinden nicht nach
Kopfzahl oderGespanneu,sondernnachder Steuerkraft verteilt werden. Deswegensind siezunächst
in Geld zu veranschlagen,und nachdiesemAnschlageeinerseits,den Steuern andererseitsbemißtsich
der Anteil dereinzelnen Gemeindenan den Naturaldiensten. Da dieserAnteil in Geld ausgedrückt
ist, so ist die Uberweisungder Ausführung der Naturaldienste an einzelneGemeinden, und zwar,
wo tunlich, an die nächstgelegenen,ohneSchwierigkeit durchzuführenund auszugleichen.Werden
die Naturaldienste einzelnen Gemeindenganz aufgelegt, so kommt, was fie hiernach über den sie
treffendenAnteil mehr zu leistenhaben, nachdemGeldanschlagevon ihrem Umlagenanteile in
Abzug und bei den Gemeinden,welchekeineNaturaldienstezu leistenhaben,entsprechendin Zugang.
A. A. lauf Grund des D..G. frühererHaffung) A. Luthardt, Bl. 40 S. 388ff.; vgl. auch
Bl. 42 S. 249ff. u. 30 S. 209 u. Dicknether, DieNaturaldienste1910(E.Diss.).

1 Art. 32. Uber die Gleichmäßigkeitder Belastung als Regel V.G.H. 10 S. 350.
16Das neue Uml.G. hat dieseStriitfrage nicht entschieden.über das frühereRecht val.

2. Aufl. 11 S. 700. Die geleistetenNaturaldienste sind den Einzelnen auf ihre der Gemeindege=
schuldetenUmlagenanzurechnen.Naturaldienstevon Ausmärkern find unmittelbarauf derenUmlage=
schuldigkeitanzurechnen;vgl. Bl. 30 S. 209ff. .

«Abernichtverpslichtet.Vgl-BLZS.390Anm·«,V.G.H.5S.205,18S.140.
15V.G.H. 13 S. 298. .
ICBgL.G.H.3S.5,8S.826,US.326,81S.110.DasGes.sagt-dieBeitragss

quote'.Esmüsseiialsoüberhauthmlagenerhobenwerden,ziidenensodanndieErhöhunghinziis
trittV-G.H.4S.334,5S·203.. . . .

«RichtOrtfchasten.V.G.H.13S.524,81S.4.
v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 13
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abzustufen18. Diese Befugnis beziehtsich nur auf die Bemessungdes Umlagenanteils
der unmittelbaren Distriktsgemeindeglieder,sie bestehtnicht gegenüberden einzelnen
Umlagenpflichtigeneiner Ortsgemeinde1. AllgemeineRechtsgrundsätzeüber dieseaus=
nahmsweise Bemessung der Umlagenanteile lassen sich im übrigen selbstverständlich
nicht aufstellen20. -

Sonstige Abweichungenvon dem regelmäßigengesetzlichenMaßstabe für die Um=
lagenverteilungsind unstatthaft, und zwar selbstdann, wenn kein Beteiligter dagegen
Einsprucherhebt 51.

Eine BeschränkungdesBesteuerungsrechtesderDistriktsgemeindentritt in folgender
Beziehungein. Für Zwecke,zu derenÜbernahmekeinerleirechtlicheVerpflichtungder
Distriktsgemeinde besteht,dürfen Distriktsumlagen nur bis zu einem gesetzlichfest=
gestelltenHöchstbetrageerhobenwerden. Der Umlagenbetragfür einensolchenZweck
kann nämlich in keinemJahre 5 „##der jährlichen Gesamtsummeübersteigen,welche
im Distrikte an direkten Steuern?25entrichtetwird 7.

Die Feststellungder Distriktsumlagen und Naturaldienste, welcheauf die Distrikts=
gemeindegliedertreffen, geschiehtauf Vorschlag des Distriktsausschussesdurch den
Distriktsrat, dessenBeschlüsseauch hier der Regierungsgenehmigungbedürfen?“.

Die Stellung der Kreisregierung gegenübersolchenBeschlüssenist dieselbe, wie
im allgemeinen gegenüberBeschlüssendes Distriktsrates. Die Regierung kann eine
Anderung der Beschlüssedes Distriktsratesnur vornehmen,wenndies zur Erfüllung
gesetzlichnotwendigerVerpflichtungen der Distriktsgemeindeerforderlich ist?.

Der Distriktsausschußkann wegenNichtgenehmigungder Beschlüssedes Distrikts=
rates regelmäßig nur Verwaltungsbeschwerdezum Staatsministerium des Innern er=
heben,da die staatliche Kuratel innerhalb der gesetzlichenSchranken nachVerwaltungs=
ermessengehandhabt wird. Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshofe steht lediglich
dann offen, wenn gesetzwidrigeAuferlegung oder Verteilung von Distriktslasten be=
hauptetwird6.

Im übrigenkönnenRechtsstreitigkeitenwegender Distriktsauflagenin doppelter
Weise entstehen:wegen Verteilung der Distriktsauflagen unter die Distriktsgemeinde=
glieder, dann zwischenden Gemeindenund deren Umlagepflichtigen.

BeschwerdenwegengesetzwidrigerAuflegungoderVerteilungder Distriktslasten
richtensichgegendenBescheidder Kreisregierungüberdie einschlägigenDistriktsrats=

16Ges. Art. 32. W. Lermann a. a. O. S. 166ff. — Aus demWorte „Qabstufen“ergibt
sich, daß der Distriktsrat den Gemeindennicht unter demTitel der Vorausleistung alle Kosten
aufladen kann. G. H. 12 S. 342. Die Bestimmung in Abs. II (Genehmigungder Kreis=
regierung)ist überflüssig,da sie sich schonaus Art. 23 Abs. 1 ergibt. Selbstverständlichist, daß

lelche Präzipualleistungenstetsnur für das betr.Jahr auferlegtwerdenkönnen. V. G. P. 8 S. 326.—
gl. auch 10 S. 194,31 S. 5.

½6. P. 2 S. 90.
6 E 10 1 die Beispiele V.G. H. 3 S. 637, 4 S. 333, 13 S. 80, 243, 27 S. 138, 141;

*!1Das Ges. enthält zwingendesRecht. And. Anf. eine M.E. v. 8. März 1872 Nr. 3170.
überNacklässevgl.Art. 11D.N.G. V.G.H.15S. 51.

* Hierunter ist nunmehrdie Gesamtheitder Steuersummeim Sinne desArt. 39 Ziff. 3 d.
Uml.G. zu verstehen.

½##Art. 30 Abs. II. W. Lermann ad.a. O. S. 145f. S. auchV.G.H. 4 S. 441, wo
richtig ausgeführt wird, daß bei Aufnahme einer Schuld nur der Jahresaufwand für Verzinsung
u. Tiegug. in Betracht kommt,dann 6 S. 219.

“ Art.16f, 11b, 23, 32 Abs. II. .
«Vl·K.Brutera.a.O.S.-58s.DasobenGesagte gilt notwendigerweiseauchfür die

Faue des Art.32. ÜbereinstimmendK. Brater a. a. O. S. 89,auchM.E. v. 29.Dez.1856
r. 4114 u. 18. April 1866 Nr. 7811. Die Rechtsanwendunghat sich zuerst in der M.E. v.

8. Juli 1869Nr. 5629, dann in zahlreichenfolgendenM.E. derAnsichtzugewandt,daß dieNegierung
die ümlagenabstufung,welcheder Distriktsratvorgenommenhat, auchändern könne. Vgl. Bl. 2
S. 271f., 36 S. 277f. Diese Meinung ist zwar zweifellos zweckmäßig,aber rechtlichkaum zu
balten. 292. Aufl. II S. 701 Anm. 35. Eine mittlere Meinung vertritt W. Lermann
a. a. O. S. 172.

:6 Art. 23 Abf. IV, V.G. H.G. Art. 10 Ziff. 1. Vgl. G. Kahr, V. G.H.G. S. 135f.,
V. G. H. 5 S. 203, 12 S. 299. 5 6 5
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beschlüsse. Zur Erledigung solcher Beschwerden ist der Verwaltungsgerichtshof zu=
ständig7. Hierbei ist zubemerken,daß in denFällen verschiedenerAbstufungderUm=
lagenanteile8 die Zuständigkeitdes V.G.H. auch auf die Würdigungder Frage sich
erstreckt,ob die Abstufung eine entsprechendeist??. Berechtigt zur Erhebung der Be=
schwerdesind die Mitglieder der Distriktsgemeinde0 und die Personalistendes Distrikts=
rates 1. In bezugauf Beschwerdeerhebung,Beschwerdefristund Sachbehandlungbeim

fernrsslünkseri hähofe gelten die Bestimmungen für das verwaltungsrechtlicheVer=
fahren37.

StreitigkeitenzwischendenDistriktsgemeindeneinerseits,den umlagepflichtigen
Gemeinden23soder Ausmärkernandererseitsüber die Verbindlichkeitzur Teilnahme
an Distriktsauflagensind in ersterInstanz vom Bezirksamte,in zweiterund letzter
Instanz vom Verwaltungsgerichtshofeim verwaltungsrechtlichenVerfahren zu ent=
scheiden34.

Hinsichtlichder Beitreibungder Distriktsumlagenvon denGemeindenfindendie
Bestimmungen der G.O. über die Handhabung der Staatsaufsicht Anwendung5.
Gegenüber den Eigentümern gesonderterMarkungen steht das Vollstreckungsrechtden
Bezirksämternzu?“.

§ 208. Das Budgetrecht der Distriktsgemeinden. Die Bestimmungenüber
die Führung desHaushaltesder Distriktsgemeindensind folgende.

Rechnungsjahr ist! das Kalenderjahr2.
Der Distriktsausschußhat rechtzeitigdenjährlichenBedarfsvoranschlagherzustellen

und denselbenauf Grund der etwa erforderlichenErhebungenmit den nötigen Belegen
zu versehen. Er hat ferner den Voranschlag der Einnahmen nebsteinem vollständigen
Verteilungsentwurfefür die Distriktsumlagenzu bearbeiten3. Auf Grund dieserVor=
lagendesAusschusseswird dasBudgetderDistriktsgemeindevomDistriktsrategeprüft
und festgestelltund die notwendigeUmlagenverteilungbeschlossen“.
bund Die Organeder Distriktsgemeindesindbei FeststellungdesBudgetsrechtlichge=
unden.

**3488 Art. 10 Ziff. 1; Reger=Dyroff S. 309.
5„ Ges

55 brtune. die —Erbrterungenoben § 85. r’—.n— W. Krais,
V. G. H.G. 123, fernerV. 637,6 S. 245, 333; a. M. ist G. Kahr a. a. O. S. 111.

120“# hierher oben §27 Anm. 10 f. W. Krass a. a. O. S. 88 f. erörtert, daß beie
. eiondettkn arkungenStreitigkeiten wegender VerpflichtungzurIenaenichtun unterArt. 8
zif. 24 „Streitigkeiten wegen Umlagenverteilununter Art. 1 iff. 1 des Ges.v. 8. Aug. 1878

ierfür besteht.rek innerer Grund. Art.8 Ziff. 24 1so tfis m. E. nur aufHreitig.
ale zwischenden Gemeindenund den einzelnennuelnnshee gl. hierher “)i .Ler⸗
mann#. a. O. S. 161f. Mit Krais übereinstimmendReger=Dyroff, S. 241
un

1 Ges. Art. 23 Abs. IV. V.G.H. 11 S. 455 (keinBeschwerderechtderUmlagenpflichtigey),
12 S. 3 (Fiskus).

G. H. 3 S. 299.
Die früherePraxis der V.G.H. (vgl. 2. Aufl. II § 278 Anm. 8), wonachdie Gemeinden

„ diesen 55% “ beschwertebercchiiggseien,ist gegenüberArt. 39 u. 41 d. Uml.G. nicht mehr
ltbar.

Art. 8 Ziff. 24, Art. 9 Abs. I, 1 Begr. d. U.G. S. 312, wonach auch
ze hierunter fallen. Diefrühere iteratur ist nur mehr mit derEinschränkun
verwertbar, daßder einzelneSteuerpflicht e nicht mehr distriktsiimlagepflichtigistBglaii
VGHIZISZRe Dyroff V.GG. G%e 1, 308ff.

=z Ges.Art. 33i durch Art. 49 d. UG. uesc
36BVgl.—na Art. 46, W. Krais a. a. O.S. 206ff., G. Kahr a. a. O. S. 252ff;

ferner oben§ 97.
(8208 Seit dendemE Januar 1868 (Weber 8 S. 394).

e .
2 843 u Vgl. auch Bl. 3 SSeuft 364f. Über die Einrichtung des Etats

s. W. Krais, Handb. 4. Aufl, I S. 183, Weber 4 S. 697; wegen der#edistriktsarenpflege
insbei. M E. v. I1. Januar 1870(Weber 8 S. 483). Geib, Handbuch3. Aufl. 1 S. 203
eandert*Art. 11 a, b. Vgl. hierherWeber 4 S. 673. Hieran ist durch das UmlG. nichts

geändert.
137
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Zuflüsse,welchedie Distriktsgemeindenfür bestimmteZweckeerhalten,dürfen
nur hierfür verwendetwerden.

In das Budget müssenferner alle Ausgaben eingestelltwerden, welchefür die
Leistungennötig sind, die der Distriktsgemeinde rechtlichobliegend. Diese Leistungen
der Distriktsgemeindensind teils solche,welcheihnen kraft Gesetzesobliegen (gesetzliche
Distriktslasten)“, teils solche, welche durch Beschlüsse des Distriktsrates für die
Distriktsgemeindeübernommensindv, teils endlich solche,welchein besonderenRechts=
titeln ihren Grund habens. Über die Art der Erfüllung solcherVerbindlichkeitenbe=
schließtderadiltriktsratk.

Zur lbernahme anderer als der eben erörtertenDistriktslasten kanndie Distrikts=
gemeindenicht gezwungenwerden; für dieselben ist vielmehr die Zustimmung des
Distriktsrateserforderlich10. »

Wenn eine Distriktslast 11 das InteressemehrererDistriktsgemeindenoder solcher
und einer unmittelbarenStadt berührt,so habendiesenachdemVerhältnisseihrer
Beteiligungbeizutragen12.

Die Beschlüssedes Distriktsrates über das Budget unterliegender Bescheidung
durch die Kreisregierung nach den allgemeinenGrundsätzen168.Die Kreisregierung hat
insbesonderedas Recht, bei Verweigerung der DeckunggesetzlichbegründeterDistrikts=
bedürfnissedie nötigenDistriktsumlagenanzuordnen". Der Beschwerdeweggegendie
Entschließungender Kreisstelle kann nach Maßgabe der allgemeinenBestimmungenbe=
schrittenwerden.

Das festgestellteBudget bindet die distriktsgemeindlichenOrgane, die mit seinem
Vollzuge betraut sind, denDistriktsausschußund denDistriktskassier, unter persönlicher
Haftung 0. Wenn jedochdie ErgreifungaugenblicklicherMaßregelnzur Abwendung
dringenderGefahren oder erheblicherNachteile für denDistrikt16 erforderlich ist, so ist
der Distriktsausschuß befugt, die erforderlichenLeistungen innerhalb der Grenzen des
unabweisbarenBedürfnissessogleichzubeschließen.SolcheBeschlüssemüssenabernach=
träglich dem Distriktsrate unterbreitet werden, sei es bei einer außerordentlichen17, sei

5 Art. 27 Abs. I a. 29 Abs. II.
6Eine beispielsweisezuddaher nicht erschöpfendeAufzählung Ginsbesondere, gibt. Art. 27

Abs. Ib. S. außerdemW. Krais a. a. O. 1 184f., W. Lermann d. a. O.S. 121, Bl. 37
S. 222f. Armen=G.Art. 38 in der Fassung d.Ert Deklaration v. 18. Mai 1902(G.V.Bl. 185

M.A.Bl. S. 233),39, ferner G. v. 10. Mai 1902, die Zwangserziehungbetr. Art. 8 (G.V.Bl.
S. 185)u. M.C. v. 28. Juni 1902 §50 ff. Weber 32 38: B. G. v. 1908 Art. 188 Abkf. V.

7 Ges. Art. 27 Abs. I a mit b Zif. 3. DauerndeVerpflichtungenkönnenvon derDistrikts=
Lemeinte nicht bloß für „Anstalten“ imeigentlichen Sinne desWortes übernommenwerden,sondern

für VerwaltungseinrichtungenjederArt. Denn Art. 27 àaskeichtallgemein von „Leistungen“.
auchArt. 11 f „Einrichtungen u. Anstalten“. Verh. d. K. d. Abg. 1846 Prot. Sd. 8 S. 297.

2 14 S. 26. E6 ist serner denDistriktsgemeinden nicht verwehrt, „auch solche Anstalten,
welchenichtbeu. dengeigentlichenDistriktsanstalten gehören,durch ihre Unterstützungzu fördern“.
M. E. v. ai 1875

s i 27 Abs. La.
Art. 27 Abs. .

10Art. 29 Abs. I. Vgl. dazu die M.E., die Kosten der Landratswahlen betr. zifs, 2, u.
Entschädigung derWahlmänner bei denLandtagswahlen betr. (Weber 4 S. 542. 5 S. (1 90.

Es muß sch also für jedeeinzelneDistriktsgemeinde,wenn ein staatlicherA#
a4t sen.geübtwerden können,um eineDistriktslasthandeln,die für sie bereits besteht. gn

oli, Art. 34 Abs. J. Vgl. W. Lermanna. a, S. 178 ff., bezüglichder Verteilung der
Beitragspgsicht bei Straßen. #W 10 S. 194. i 1 dieBehandlung solcherAngelegenheiten
oben § 1

15 I. Art. 23, 27 Abs. II, ferner oben§ 120 u. V.G.H. 32 S. 157. über dieEinstellung
der e 1. iorhehfé in das Budget der Distriktsgemeinden.Weber 12S. 29

r
½ Art. 21 Abs. V. über die fäleischenBestimmungenvgl. L. Wagner a. a. O. 1

S. 381ff. Geib, Handbuch3. Aufl. 1t
16DieseWorte, welchedas K4T v*4eänthatt, sind wehl zu ergänzen. Es muß sich um

Dinge handeln,die den Wirkungskreis derDistriktsgemeindeberühren.
n über derenBerufung oben§ 120.
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es bei der nächstenordentlichenVersammlung. Der Distriktsrat kann alsdann zwar
den weiterenVollzug dessen,was der Ausschußbeschlossenhat, einstellen,dagegenbedarf
das bereits Vollzogene keiner Genehmigung18. Der Distriktsratsbeschluß ist durch die
Kreisregierung zu bescheiden. Im übrigen bedürfen außeretatmäßigeAusgaben der
Bewilligung des Distriktsrates unter Genehmigungder Kreisregierung1°.

Der Distriktskassierhat auf Grund des Budgets das Distriktsgemeindeeinkommen
zu erheben, zu verwenden und zu verrechnen20. Der Distriktsausschußerläßt durch
seinenVorstanddie Verrechnungs=und Zahlungsanweisungenan denKassier!.

Der Kassierhat am Schlussejedes Verwaltungsjahres Rechnungzu stellen. Die
festgesetztenEtats bilden die Grundlage für die Verrechnung22. Ebenso sind die Ver=
waltungen der Distriktsanstalten zur Rechnungsablageverpflichtet?2s.

Die DurchsichtsämtlicherRechnungenobliegtdemDistriktsausschusse?",der auch
die ganzedistriktsgemeindlicheFinanzverwaltungzu überwachenhat25. Die Prüfung
bzw. AnerkennungoderBeanstandungder Rechnung steht demDistriktsrate zu2. Die
Rechnungenwerdensodannsamtden BeschlüssendesDistriktsratesdurchdasBezirks=
amt an die Kreisregierungzur schließlichenPrüfung und Bescheidungeingesandt?7.
Das Rechnungsverfahrenrichtet sichnach den Bestimmungen,welchefür das Staats=
rechnungswesengelten. Die Berufung gegen die endgültigen Beschlüsseder Kreis=
regierung geht daher an den oberstenRechnungshofs.

arn RechnungsergebnissewerdendurchdasKreisamtsblattzur öffentlichenKenntnis
gebracht2°.

Dritter Abschnitt.
Das Finanzrecht der Kreisgemeinden.

5 209. Die Kreisgemeinden als Privatrechtssubjekte. Die Kreisgemeinden
find als KörperschaftenjuristischePersonendesbürgerlichenRechtes. Die Ausstattung
mit juristischerPersönlichkeithat für die Kreisgemeindendie gleicherechtlicheBe=
deutung wie für die Orts= und Distriktsgemeinden. Insbesondere finden die Be=
stimmungendes V.G.H.G. Artikel 112 auch auf die Teilung und Auseinandersetzung
desKreisvermögensund der Rechtsverhältnissezu bestehendenKreisanstaltenAnwendung.

Bezüglich des Bestandesdes kreisgemeindlichenVermögens sind keineallgemeinen
gesetzlichenBestimmungengetroffen.Nur folgendebesondereVorschrift ist zu erwähnen.
Wenn entbehrlicheStaatsgebäudezu unentgeltlicherBenützungfür Kreisanstaltenüber=

18 Art. 25. Dazu K. Brater a. a. O. S. 81. Die Rechtswirksamkeitder Handlungendes
Distriktsausschussesfür die Distriktsgemeindeist unabhängigdavon, ob der Ausschußden Art.25
mit Recht angewandt bet oder nicht. Die letztere Frage kann nur für die Haftbarkeit der Ausschuß⸗
mitglieder Bedeutung ekommen. 4

15Art. 21 Abs. IV. Dazu K. Brater a. a. O. S. 76.
20 Art. 20 Abj. J.
31 Art. 16e.
ꝛ2ãirt.2i Abs.1,V.
:2 Die Rechnungender Distriktsanstaltensind in Art. 11 c, 16 e desGes.besondersgenannt.

Vgl. auch wegender ArmenanstaltenWeber 8 S. 483.
Art. 16e. Nicht dem Bezirksamte. Vgl. Bl. 23 S. 62f.

½ Vgl. K. Brater a. a. O. 70.
:e Art. Lc, 21 Abs. I. K. Brater a. a. O. S. 59. Über die Abstimmung vol. oben

§ 120. NachM.E. v. 14. Okt. 1869 (Weber 8 S. 393) geschiehtdie Rechnungsvorlageregelmäßig
erstbei dernächstenordentlichenDistriktsratsversammlungdes Jahres,das dem Rechnungsjahrefolgt;
wenn vorher eineaußerordentlicheVersammlungaus anderemAnlasse stattfindet,bei dieser=

##Art. 21 Abs. IIII „Bzw. ist die Bereinigung der vomDistriktsrate gegendie Rechnungen
erhobenenBeanstandungenherbeizuführen“. Weber 8 S. 393.

4 Nicht nachArt. 38 an das Staatsmin, des Innern. Begründung zu Art. 17 des Entw.
Beil. Bd. II S. 565.

? Art.21Abs.IV.
(520912überZwangsvollstreckungoben§ 151.

*ObenF 151.
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lassenwerden, so gehendie Herrichtungs=und Unterhaltungskostenfür die Dauer dieser
Benützung auf die Kreisgemeindeüber. Werden dergleichenGebäude aber wieder für
allgemeineStaatszweckezurückgenommen,so hat die Staatskasseder Kreisgemeindeden
Aufwand nichtnur für Verbesserungen,sondernauchfür dieHerrichtungderGebäude
zu dem besonderenKreiszweckezu ersetzens.

Hinsichtlich der Aufnahme von Finanzschuldengelten nachstehendeBestimmungen.
Dieselbe darf nur zur Bestreitung außerordentlicherBedürfnisse,nicht zur Deckungdes
ordentlichenKreisaufwandeserfolgen. Zur EingehungsolcherSchuldenist fernereinzu=
stimmender Beschluß des Landrates und die Genehmigung des Königs notwendig.
Außerdemist, wenndurcheinKreisanleheneineMehrbelastungderKreisgemeindenan
seital aer Zinsen bewirktwird", zu dessenAufnahmegesetzlicheErmächtigunger=
orderlichs.

Die Verwaltungdes Kreisgemeindevermögensstehtder Kreisregierungzus. Der
Landratsausschußhat lediglich das Recht, in bezugauf dieseVermögensverwaltung
„die ihmsachdienlichscheinendenAnträgezustellen“7. Der Kreisregierungobliegtdaher
auch, über die VerwaltungRechnungzu legenund demLandrate zur Prüfung zu
unterbreitens.

Von der regelmäßigen Zuständigkeitder KreisregierungbestehenfolgendeAus=
nahmen. Beschlußfassungdes Landratesund GenehmigungdesKönigs ist erforderlich:

1. zur Erwerbung, Veräußerung und Verpfändung von Grundeigentum und
Rechtender Kreisgemeinde?;

2. zur Verwendung des Kapitalvermögens der Kreisgemeindeund der Einkünfte
aus demselben10;

3. bei Führung von Rechtsstreitigkeitender Kreisgemeindeund Abschlußvon
Vergleichen für dieselbe11. In letzterer Beziehung kann der Ausschuß dringlichen
Falles denLandrat vertreten15.

Die hiernacherforderlichenVollzugshandlungensindSache der Kreisregierung,
durchwelche überhauptdie Kreisgemeindeim bürgerlichrechtlichenVerkehrevertreten
wird18.

Außer denErträgnissendesKreisvermögensstehendenKreisgemeindenzunächst
nochfolgendeEinnahmequellenzur Verfügung?“:

: Lasten=Ausscheidungs=G.v. 23. Mai 1846 Art. 9.
Diese Einschränkungist im Texte des Ges. nicht enthalten, ergibt schafter aus dessenAb=

sicht. Vagl.2. Aufl. II S. 705 Anm. 4. Fürdiehier vertreteneAnsichtist auch die Ubung.Vgl. M.E.
v. 10. Dez. 1883 Nr. 16579 (öerbaperng v. 5. Jan. 1884Nr. 30 (Schwaben),oberbayer.Kr. A.Bl.
1885 S. 1833. Selbstverständlichgilt das Erörterte nur für jeneFälle, wo kediglicheine Ent=
lastung bewirkt wird, nicht z. B. da,wo einer Zinsenminderungeine Erhöhung derSchuld im
Kapitale gegenübersteht.

6 * Landrats-G. Art. 15f. Selbstverständlichdarf man bei der allg. Fassung der angef.Be=
simmungnicht etwa aus Art. 15g („Verpfändungvon Realitäten oderRechten")denSchluß ziehen
aß die Aufnahmeeiner FinanzschuldgegenPfanbestellung auchfür ordentlicheBedürfnisse der

Heisgemeinde oder ohnegesetzlicheErmächtigunggeschehenkönne.ÜbereinstimmendM. E. v. 17.Nov.
r. .

·CGefArt.29Abf.Ivmitl-5b,380.K.Bratera.a.O.S.l42.Esistiilfoz.B.
zurAnorbnungu.Genebmi uizigder Verpachtungvon Kreiseigentumdie Regierung, K. d. J., zu=
ständig. W v 30. Dez. 1853Nr. 16516.

rt. 33c.
#8Art. 15b.
° Art. 15 g mit Art. 28.
16K. Brater a. a. O. S. 127f., Pözl, Verf. RechtS. 358 Anm. 1. Was nachArt. 15d

Abs. II des Landrats=G. u. Art. V desAussch.G. v. 23. Mai 1846 für die „Kreisfonds“ (Üüber
denBegriff Art. VI des letzterenGes.)gilt, muß um somehrfür diekapitalisiertenKreisfonds gelten.

11Art. 15 h mit Art. 28.
12Art. 33 a. Vgl. oben§ 123 Anm. 8.
1 Art.29Abs. IV. K. Bratera. a. O. S. 121f. DieübertragungdieserVertretung

an den Landratsausschuß,wie sie8 B. gegenüberdem mittelfränkischenUberlandwerkerfolgte, ist
zwecmaßig widersprichtaber dem Gesetze;vgl. auchu. § 211 Anm. 86.

14 Aussch.G.v. 23. Mai 1846 Art. VI Abs. I Ziff. 1—4.

Gocgle



8 210 Die Finanzgewalt der Kreisgemeinden. 199

1. „Fundations⸗undDotationsbeträge“desStaates oderderGemeinden,welche
auf besonderenRechtstiteln und Bewilligungen beruhen;

2. die durch das Schulbedarfgesetzaus Staatsfonds „zur Fernhaltungeiner
Überbürdung“dauerndüberwiesenenBeträge,welcheausschließlichfür dieVolksschulen
zu verwendensind15.

3. die budgetmäßigenZuschüsseaus der Staatskassefür Mittelschulen, Gewerbe
Landwirtschaftoderfür sonstigeKreiszwecke(insbesonderefür Armenpflege);

4. sonstigebesondereEinnahmen16.
§*210. Die Finanzgewalt der Kreisgemeinden. Insoweit die sonstigen

Einnahmen zur Befriedigung der Kreisbedürfnisse unzulänglich sind, haben die Kreis=
gemeindendas Recht der Erhebung direkter Steuern; sie können „Kreisumlagen“ in
der Form von Zuschlägen zu den direkten Staatssteuern erheben.

Zur Entrichtung der Kreisumlagen sind gegenüberder Kreisgemeinde alle die=
jenigenverpflichtet,welcheim Regierungsbezirkemit einerdirektenStaatssteuerver=
anlagt find?, gleichviel, ob sie innerhalb der Kreisgemeindewohnen oder nichtS. Die
UmlagenpflichtbemißtsichnachdemNormalsteuerbetrage,wie er sichnachdensteuer=
gesetzlichenVorschriften(Tarifen) berechnet",und zwar nachder veranlagtenSteuer.
Das Umlagengesetzvom 14. August 19105 bestimmt nunmehr, daß umlagenfrei sind
die Erträge aus unmittelbarstaatlichenoder den imU. G. bezeichnetenöffentlichen
ZweckendienendenGrundstückendes Reiches, des Staates, der K. Versicherungs=
kammer, ferner von Gemeindeverbänden,Ortsgemeinden,Ortschaften,Trägern der
Arbeiterversicherung,Unterrichtsanstalten, die Erträge aus Schlössernund Gärten der
Zivilliste, ausKirchen,öffentlichenMuseen,sowiedieim Art. 11Abs. 2 desGew.St.G.
bezeichnetenkleinerenGewerbebetriebe,letztere hinsichtlichder vorgemerktenGewerbe=
steuern. Dagegen sind für die Kreise umlagepflichtig auch die nur vormerkungsweise
zu einerdirektenStaatssteuerVeranlagten.

16Dies sind nachArt. 16 d. Sch.B.G.:
a) die nach Maßgabe des Art. VIII des Aussch.G. v. 23. Mai 1846 gebildetenKreisschul=

dotationenmit den späteren,im außerordentlichenEtat erfolgtenErhöhungen,
b) die Zuschüssezur Ergänzung und Aufbesserungdes Lehrereinkommens,dann die Zulagen an

alle Schulverweser,weltliche Lehrerinnen u. Schulgehilfenaus Staatsfonds, soweit fie nicht
zur Abfindung der in Art. 14 des Sch.B.G. bezeichnetenGemeindenerforderlichsind,

e) der im ordentlichenEtat bewilligte Anteil an der neuenKreisschuldotation,
d) ein jeweils durchdas Fin.G. zu bestimmenderZuschußzur Durchführungdes Sch.B.G. erst=

mals in der Höhe von ½ des zur Erhöhung der MindestgehaltedesLehrpersonalsnachArt. 7
d. Ges. notwendigenMehrbedarfs.
Diese flaatlichen Leistungenunter lit. a—- verbleiben den einzelnenKreisen als Bausch=

betrag in der durch die Rechnungsnachweisungenfür 1901 ausgewiesenenHöhe. Im Budget
1912/13 sind für dieseStaatszuschüsse4937788 Mk. vorgesehen. Die bisher dem Lehrpersonal
ummittelbar zugewendetenGehaltszuschüsse— zu unterscheidenvon den Dienstalterszulagen—
find menffallen. Vgl. Graßmann Sch. B.G. S. 20 u. 126ff. über Art. VIII d. Aussch . vgl.
2. Aust 706 Anm.15. Die Pfalz hatte keinenAnteil an der Kreisschuldotation. Vgl.auch
unten .

H· Renten des allg. deutschenSchulfonds usw. Verh. d. K. d. Abg. 1846 Beil. Bd. IV
S. 352. Art. 188 Abs. V d.B. G. v. 16. Aug. 1908 verpflichtetDistrikte u. Städte zur Fort=
entrichtungder bisherigenLeistungenzum Personalaufwandevon Kreisschulen.
(5210]: Art. 42 d. Uml.G. — Der früher maßgebendeArt. 16 d. L.R.G. ist aufgehoben.

Es treten also nicht die Distriktsgemeindenu. unmittelbaren Städte als Mittelglieder
dazwischen. Ausnahmen durchVerfügung der Staatsregierung sind nachArt. 45 d. A.G. zulässig,
wenn Kreisumlagenpflichtigeauch außerhalbBayerns zur Bestreitung kreislastenähnlicherAusgaben
beizutragenhaben. Diese Voraussetzungkann namentlichbei Beamten und Offizieren mit Dienstsitz
außerhalb Bayerns gegebensein. Die Kreisgemeindenkönnen (anders Art. 7 des U.G) hierüber
nicht beschließen. Vgl. V. Anw. §. 146.

2 Dies galt auchschonvor demUml.G., vgl. u. a. M. E. v. 20. April 1876 Nr. 41538.lber
die Umlageberechtigungder einzelnenKreisgemeindenval. Art. 46 d. A.G. u. 5 147 d. V.V. Art. 3
d. U.G. ist hier nicht anwendbar. Vgl. Bepründunß des Entw. S. 313, 314.

4 Art. 3 Abs. III d. Einf.G. v. 14. Aug. 1910.
5 Bgl. im einzelnenArt. 4 u. 44 des U.G. u.N. Best.G. v. 15. April 1911 §§ 1—3.

Über das frühereRecht2. Aufl. II W
* S. Art. 6 Eink.St.G. u. § 120d. Gr. St. G., Art. 73 d. Haus-⸗St.G., Art. 832d.Gew.St. G.,

Art. 3 d. Kap.R.St.G.
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Steuer=Niederschlagungenund Nachlässe bewirkendie verhältnismäßigeAuf=
hebungoderMinderungder Kreisumlagenpflicht.

Die Kreisumlagewird aus derSteuersumme,die sichnachvorstehendemfür den
Kreis ergibt, nacheinemeinheitlichenHundertsatzeberechnetund nachdiesemauf die
einzelnenPflichtigen entsprechendihren Steuern ausgeschlagen. Der Hundertsatz der
Kreisumlagewird auf Antrag des Landrates vomKönige im Landratsabschiedefest=
gesetzt5#.Durch die Verkündung des letzterenist die Umlagenforderungfür die Kreis=
gemeindenbegründet?.

Es bestehenkeine gesetzlichenBestimmungendarüber, in welcherWeise Streitig=
keiten wegender Kreisumlagenpflichtzu entscheidensind. Insbesondere sind durchdas
V. G. H.G. keineZuständigkeitendes Verwaltungsgerichtshofesauf diesemGebiete be=
gründet worden160.Da die Kreisumlagenpflichtaus der Staatssteuerpflichthervorgeht,
so werden selbständigeStreitigkeiten überdie erstereverhältnismäßigseltensich ergeben.
Regelmäßigwird mit der Entscheidungüber die Staatssteuerpflichtauch die Frage
der Kreisumlagenpflichtsich erledigen. Immerhin ist aber die Möglichkeit nicht aus=
geschlossen,daß selbständigeStreitigkeiten über die Kreisumlagenpflicht zutage treten.
Für solcheFälle wird auf die allgemeine Zuständigkeitsregelzurückzugehensein, daß die
VerwaltungsbehördeninnerhalbihrerZuständigkeitzur EntscheidungöffentlicherRechts=
streitigkeiteninsoweit berufen sind, als nicht dieseStreitigkeiten ausdrücklichzum Aus=
trage im Verwaltungsrechtswegeverwiesensind 11. Da letzteres,wie bereits bemerkt,
hier nicht der Fall ist, so ergibt sich,daß überKreisumlagenstreitigkeitenjeneBehörden,
denendie Erhebung der Kreisumlagen obliegt, und im Beschwerdefalledie denselbenvor=
gesetztenhöherenStellen zu entscheidenhaben12.

Die Kreisumlagenwerdenmit den Staatssteuernfällig, denensiezugeschlagen
werden. Bei spätererEntstehungdes Schuldverhältnisses15 tritt die Fälligkeit am
Tage der Entstehungein. Ihre Erhebunggeschiehtzugleichmit den Staatssteuern ohne
besondereVergütungdurch die staatlichenFinanzbehörden. Die Kreisumlagensind
in derselbenWeise beizutreibenwie die Staatssteuern15.

§ 211. Das Budgetrechtder Kreisgemeinden. Überdie Führungdes
Haushaltesder KreisgemeindengeltenfolgendeBestimmungen.

Rechnungsjahrist: das Kalenderjahr.
Der Entwurf desKreisbudgetswird vonderKreisregierung,KammerdesInnern,

soweiterforderlichim Benehmenmit derKammerderFinanzen,hergestellt2. Er gelangt
dann durch Vermittelung des Staatsministeriums des Innern, das vorher mit den
Staatsministeriendes Innern für KirchenundSchulangelegenheitenund derFinanzen

: Art. 43 Abs. III.
8 Ges. Art. 18 Abs. 1; Aelche v. 23. Mai 1846 Art. VI Abs. II. Bl. 26 S. 56 ff.

Eine Anderung desHundertsatzes,selbstwenn sieeineAbminderung ist, kann ohneZustimmungdes
Landrates nicht verfügt werden. 4

?* Uberdie Fälligkeits. u. Anm. 13.
10Art. 10 Ziff.26—28 des gen.Ges.beziehtsichnur auf Staatssteuern.
11 Vgl.oben § 83 nach Anm. 10, § 85 Anm.24 ff. Vgl. auch §§ 152, 153 d. V.V. z.

LU.G.,Henle a. a. O. S. 149. »
JDiesgiltauchiiachdemneuenRecht.Vgl.V-V.§152;HöchfieJnftanzFin-inz-

ministerium im Benehmenmit d. M. d. Innern.
18Die Begr. d. Entw. bemerkthierzu, dies könntederFal sein, wenn diedeeng des

Kreisvoranschlageserstspätererfolge. Richtiger hießees „die Verkündungdes Landratsabschiedes“.
HinsichtlichderWeriährung gilt dasselbewie für Gemeindeumlagen;s. o. § 202.

gl. 5.
15Art. 48 d. Uml.G. Daß die erhobenenKreisumlagen sofortin das Eigentum der Kreis=

gemeindeübergehen,ist zweifellos. Bl. 36 S. 13f., 37 S. 257 ff.Die Frage, ob derStaat gegen=
über der Kreisgemeindefür PflichtverletzungenseinerBeamten beieBerweltungder Kreis=-U.W
ist nachArt. 60, 61 d. A.G. z. B.G.B. zu beantworteu;hierzu V.G. H.G. Art.7 u. V.G. H.25
S. 82, 29 S. 11, 30 S. 99.
(§S2111: tt 1 Jau= 1868. GleicheAnordnung wie oben § 208 Anm. 1.

es. Art.15 a.
*“ Is aes. V.O. v. 17. Dez. 1825 § 121, M.E. v. 18. Juli 1832 u. 6. März 1873 (Weber
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sich verständigt, an den König und von diesem mittels Entschließung an die Kreis=
regierung,Kammerdes Innern, zurück. Der Entwurf wird vor Beginn des Jahres,
für welchesdas Budget Geltung erhalten soll, demLandrate vorgelegt". Der Landrat
hat ihn zu prüfen und die zur Deckungder Ausgaben erforderlichenKreisumlagen zu
beantragen5.

Der Landrat ist hierbei in folgenderWeise gesetzlichgebunden.
Zuflüsse,die durchdas Staatsbudgetoderaus einemsonstigenRechtsgrundeder

Kreisgemeindezugehenund für einen gewissenZweck bestimmtsind, dürfen nur hierfür
verwendetwerden". Ein Zustimmungsrechtdes Landrates kommtnur in Frage, soweit
v #ch um die VerwendungsolcherZuflüsseim einzelneninnerhalbjenesRahmens
andelt7.

Bei Unterstützungder Gemeindensfür denUnterhalt ihrer Volksschulenist die
Verpflichtungder Kreisgemeindennicht auf das Maß dessenbeschränkt,was sievom
Staate als Zuschuß erhalten. Sie haben vielmehr bei Unzulänglichkeit der letzteren
für den Mehrbedarf aufzukommen?. Dagegen gehen die Verpflichtungender Kreis=
gemeindenhinsichtlichder „isolierten“ Lateinschulennicht weiter, als der hierfür über=
wieseneTeil der Kreis=SchuldotationMittel bietet10. Hört eine Lateinschuleauf,
„isoliert“" zu sein, d. h. wird sie mit einem Gymnasium verbunden, so ist sie nicht
mehr vom Kreise, sondern vom Staate zu unterhalten11.

Der Landrat muß ferneralleAusgabenanerkennen,welchefür dieLeistungener=
forderlich sind, die rechtlichder Kreisgemeindeobliegen; er muß demzufolgedie Kreis=
umlagenzu derenDeckungbewilligen12. Im Falle der Weigerungist der König
befugt, durch den Landratsabschieddie Erhebung der nötigen Umlagen anzuordnen18.

Unter den Leistungen, welchehier in Rede stehen,kommenvor allem die gesetz=
lichenKreislastenin Betracht. Diese bilden öffentlichrechtlicheVerpflichtungen“ der
Kreisgemeinden.

Das Gesetzvom 23. Mai 1846 hat eineAusscheidungder Kreislasten, jedochnur
gegenüberden Staatslasten, vorgenommen. Abgesehenvon demAufwande für Erhebung
und Verwaltung der Kreisfonds und für den Bedarf des Landrates15,den die Kreis=
gemeindenunter allen Umständenbestreitenmüssen,ist die BedeutungdieserAusscheidung.
zunächsteineverneinende.BezüglichbestimmterAusgabenwird gesagt,daß, wennsie

« Ges. Art. 22 Abs. I. Was K. Brater a. a. O. S. 118 unter Ziff. 2 ausführt, beruht
auf einer allzu formalistischenAuslegung des Art. 15a mit d u. würde eine sehrunzweckmäßige
Sachbehandlungzur Folge haben.

5 Art. 15 a,
· %%.G.v.23.Mai 1846Art.VII.

1 12 Aussch.G.Art. VIII, Schulbedarf=G.v. 28. Juli 1902 Art. 16. Vgl. auchoben§ 209.
nm.

*Nach dem Wortlaute des S ulbedarf=G.sind die Unterstützungenden Gemeinden als
solchen,nicht einzelnenUmlagenpflichtigenzu gewähren.
i 14.. Schulbedarf=G.Art. 16 Abs. 1. Hierzu die Vollzugs=V. v. 2. Nov. 1902(Weber 32

10Dies ergibt Wortlaut u. Entstehungsgeschichtedes Art. VIII des Aussch.G. Vgl. 2. Aufl.
II S. 709 Anm. 11.

11 Näheres f. 2. Aufl. II S. 709 Anm. 12.
14Ges. Art. 15a, 18 Abl, II.
18 K. Brater a. a. O. S.128f. Brater bemerkt: „Verwendung aus demVermögen

des Kreises kann der Landrat, auch wenn sie zur Befriedigung geseblicher Kreisbedürfnissege=
fordert werden,verweigern,sofernees sichnicht umStantsauchngse,die ausschließlichzu bestimmten

weckengeleistetwordensind, oder um privatrechtliche,auf dem Privatrechtswege. verfolgendeAn=
prüche dritter Personenhandelt. Abs. II (desArt. 18)beeichnetals diejenigen Mittelzur Deckung
gesetzlicherBedürfnisse, die der Landrat nichtverweigern darf, nur die Umlagen.“" Die hier er=
örterte Frage scheint,insofernBrater die Vermögensrentenim Auge hat, eine Doktorfragezu sein.
Da die Umlagenfestsetzungstets ein Ergebnis der Abgleichung zwischenden sonstigenEinnahmen
und den Ausgaben ist, so wird eine Erhöhung der letzterenstetszurUmlagenerhöhungführen. Den

all aber, daß eine Kreisgemeindegar keiner Umlagen bedarf, wird man getrostaußer Betracht
ssenkönnen. Val. ’ Pözl, Lehrb. des bayer Verf.RechtsS. 358 Anm. 1.

14Vgl. M.E. v. 29.Sept. 1879,Oberbayer.Kr. A. Bl. 1879 S. 1678 (Landratsverh.).
15 Aussch.G.Art. I Ziff. 1, 2.
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gemachtwerden,sienichtderStaatskasse,sondernderKreisgemeindezurLastfallen 16.
Aber letzteres nicht unbedingt. Der Bedarf für die Kreislasten ist nur insoweit aus
Kreismitteln zubestreiten,als er nicht in denMitteln zunächstverpflichteterStiftungen,
GemeindenoderDistriktsgemeindenseineDeckungfindet17.Innerhalbdersoumschriebenen
Grenzenscheidensichdie Kreislasten in zwei Gruppen: solcheLasten, denensichdie Kreis=
gemeindenunterziehenmüssen,und solche,denensie sich unterziehenkönnen.

Der Umfang der notwendigen Kreislasten bestimmt sich durch folgende zwei
Sätze: Notwendige Kreislasten sind alle diejenigenLeistungen, zu welchendie Kreis=
gemeindendurchbesondereGesetzeoderRechtstitelverpflichtetsind15. Für bestehende15
Anstalten, welche von der Kreisgemeindeerhalten werden, hat letztereso lange auf=
zukommen,als nichtderenAufhebungmit ZustimmungdesLandratesvomKönigebe=
schlossenwird20. Anstaltensind alle „bleibendenEinrichtungenfür Erfüllung be=
stimmterZwecke“21. Die VerpflichtungderKreisgemeindegehtdahin, solcheAnstalten

1 Das Ges. zählt dieseKreislasten in Art. I Ziff.3—6 für alle Kreisgemeindenauf und
behält in Ziff. 7 derenVermehrung,im Wege des Ges. vor. Eine solcheVermehrunghat insbes.
durch die unten Anm. 18 aufgef. Ges.,durch Art. 92—94,98, 101 des Wasser=G.v. 23. März
1907, durch Art. 41 des Armen G. v. 29. April 1869stattgesunden. Art. II enthält eine Reihe be=
sondererKreislastenfür die Pfalz. S. darüberoben§ 122. Vgl.auch§ 15d. V.O.v. 21. Dez. 1909
(Bezahlung der Kulturvorarbeiter).

17AusschG. Art. III. Dazu Verh. d. K. d. Abg. 1846 Prot Bd. VIII S. 296 ff.
15Aussch.G. Art. 1 Ziff. 7, Art. V; Landrats=G. Art. 15 d Abs. II. GesetzlicheVer=

pflichtungenergebensichinsbes.aus folgendenBestimmungen:
1. Wasser.G. v. 23. März 1907 Art. 92;:Schut u. Unterhaltungder Ufer an öffentlichen

Gewässernist (vorbehaltlichdes Art. 84) Kreislast. Diesgilt nachArt. 93 auch für Uferschutz=
anlagen, die zugleichder Flußregulierung dienen. (Rheindammbautenausnahmsweiseals Kreislast
s.Art. 94 Ves, II. DieseBestimmungwird voraussichtlichbald geändertwerden.)Durch Art. 98
ist die Instandhaltung der füsse u. Bäche mit erheblicher ochtg ergefahrdenKreisen zugewiesen.
doch sind diesenfreiwillige Beiträgedes Staates zugesichert. Überdie begutachtendeStellung der
Landräte bei Fltlehung dieserGewässers. Art. 96, über Heranziehungvon Beteiligten zu den
Kosten s. Art. 98 Abs. III. Hierzu Art. 101.

2 Nach dem Schulbedarf=G.v. 28. Juli 1902 Art. 11 habendieKreise einenTeil derKosten
für Verwesungvon Schulstellenzu tragen u. nach Art. 16 denGemeinden.welchedenvollen Bedarf
ür die Voltoschuen.ohneÜberbürdungauchdurchUmlagen nicht aufzubringenvermögen,die not=

wendigenZuschüsseauf die Dauer der Bedürftigkeit aus Kreisfonds, im Bedarfsfalle auchüber die
Höhe der Staatsguschüsse hinaus, 9 gewähren. Fier ist es zwar in das Ermessen des Landrates
gestellt,ob er ein Bedürfnis nach Maßgabedes Art. 17 d. Sch.B.G. u. der dazuerlassenenministe=
riellen Grundsätzefür die Beurteilung der Leistungsfähigkeit(zurzeitM.E. v 2. Nov. 1902,Weber
32 S. 143) für begründeterachtet:aber es wächst ihm eine gesetzlichePflicht zur Unterstützun
sobalder die P bejaht hat. Vgl. auch Art. 1 Abs. I u. Verh. d. oberb.L.R. 1890S.20.

3. Sch. B.G.Art. 18 Abs. IV: „Soweit die eigchenEinnahmenderKreisanstalten(ür dienst=
unfähiges Lehrpersonal(V.O. v. 2. Januar 1904 G.V.BBl.S. 1ff.) zur Aufbringung derRuhe=
gehalte nicht ausreichen,ist das fehlendeauf Kreisfonds zuübernehmen.“

4. Nach Art. 38 Abf. V des Armen=G. in der Fassung v. 30. Juli 1899 (G.V. Bl. S. 489ff.)
u. der K. Dekl. v. 10. Mai 1902 (G.V.Bl. S. 185) muß den Distriktsgemeindenu. unmittelbaren
Städen ein Teil des Aufwandes für Armenpflegevon der Kreisgemeindeaus Kreismitteln ersetzt
werden.

16Hiermit find nicht nur die zurzeit der Erlassung des Ges.bestandenen,sonderndie jeweils
bestehendenAnstalten gemeint. Dies ergibt sich außer aus demWortlaute mit voller Deutlichkeit
aus den Kammerverh.über den 6• KrückgesogenenAntrag Closen nt" sagen: „Die dermal
bestehendenKreisanstalten“. Vygl. Verh. d. K.d. Abg. Prot. Bd. VIII S. 302—317,der K. d.
R.R. Prot. Bd. V S. 183ß—

20Aussch.Ges. Art. IV. Einen weiterenEingriff in dieSelbstbestimmungderKreisebrachte
das B.G. v. 16. Aug. 1908 Art. 188 durchGestlehungder Gehalte von Beamten und sonstigenAn=
gestelltenvon Kreisschulanstalten. Vgl. auchArt. 189 d. B.G.

21So richtig Abg. Dr. Edel (Verh. d. K. d. Abg. 1846 Prot. Bd. VIII S. 297), der als
Gegensatzdie vorübergehendenAusgabenbezeichnete.Vgl. auchAussch.G.v. 18.Nov. 1837Art. VIII
„Staatsanstalten und Staatsausgaben.“ Im gewöhnlichenLeben pflegt man wohl das Wort
„Anstalt" vorzugsweiseauf Einrichtungen anzuwenden,die in Gebäudenuntergebrachtoder mit
unbeweglichemVermögenausgestattetsind. Allein das Ges. verstehtden Ausdrucknicht in diesem'
immerhin willkürlich beschränktenSinne. Die GEutstehungsgeschichtedes Ges. liefert hierfür klaren
Beweis. Bl. 2. Aufl. II S. 711 Anm. 22. Ebensoviel Beweiskraft wie die Entstehungsgeschichte
des Ges. hatübrigens die Erwägung, daß für eine UnterscheidungzwischenAnstalten im engeren
Sinne und sonstigenbleibenden Einrichtungen,wenn man den gesetzgeberischenZweckdes Art. IV.
ins Auge faßt, schlechterdingskein vernünftigerGrund zu denkenist. Aus derspäterenGesetzgebung
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in demBestande zu erhalten, in welchembzw. für welchensie errichtet worden sind?.
Der angeführtegesetzlicheGrundsatzkannnachseinemganzenZweckenichtauf jeneFälle
beschränktsein,wo eineAnstalt ausschließlichausKreismittelnerrichtetwird. Er er=
strecktsichauch auf jeneFälle, wo die Kreisgemeindenmit anderenRechtssubjekten,z. B.
dem Staate, Distriktsgemeindenoder Ortsgemeinden,zur finanziellenBegründung einer
Anstalt zusammenwirken28. Dabei verstehtsich von selbst, daß es dem Landrate un=
benommenbleibt,sichauf BewilligungwiderruflicherZuschüssefür solcheAnstaltenzu
beschränken4. Ob seine Absicht nur hierauf oder auf Übernahme einer dauernden
Kreislast gerichtetgewesenist, ist Auslegungsfrage.

Abgesehenvon denFällen gesetzlichnotwendigerKreislastenkanndieVerwendung
von Kreismittelnselbstfür Zwecke,die nachausdrücklicherGesetzesbestimmungzu den
Kreislasten zählen, und kann insbesonderedie Errichtung neuer Anstalten auf Kreis=
kostennur mit Zustimmung des Landrates geschehen7.

Eine gesetzlicheKreislastenausscheidungnach unten gegenüberden niederenGe=
meindeverbändenist nur mittelbarinsoweitgegeben,als die GesetzediesenVerbänden
gewisseLasten ausdrücklichauferlegen26.

Die Grenze des Umfanges derKreislasten ist übrigens nach oben und unten eine
veränderliche. Durch Beschluß des Landrates mit GenehmigungdesKönigs könnenbe=
liebige Ausgaben „wegen ihres Nutzens für das Gesamtinteressedes Regierungsbezirks
oder zur Erleichterung von Distrikts= und Gemeindelasten“auf die Kreisgemeindeüber=
nommen werden. Dies kann insbesondereauchzumZweckeder Errichtung solcherAn=
stalten geschehen,die nicht zu jenen gehören, welchegesetzlichausdrücklichals Kreis=
anstaltenbezeichnetsind27. Der Antrag zu derartigenAusgabenkannsowohlvomKönige
als vomLandrateausgehen.Bezüglichder Aufhebungvon Anstalten,die infolgedessen
errichtet wurden, finden die oben erörtertenBestimmungengleichmäßigAnwendungss.

Die FeststellungdesKreisbudgetsundderKreisumlagenaufGrund derBeschlüsse
des Landratesgeschiehtmit demLandratsabschiededurchdenKönig?°.

ist zu erwähnen,daß Art. 336 des Landrats=G. von „Einrichtungen und Anstalten"“spricht, und
daß Art. 8 des Sch.B.G. v. 10. Nov. 1861 #ogl nun Art. 18 d. G. v. 28. Juli 1902)die Unter=
stützungsvereine für dienstuntauglicheSchullehrer „Kreisanstalten“ nannte. Vgl. nocheinzelnes
ebendaAnm. 22, a. M. Bl. 57 S. 35. ·

UVgLoberbLandratsabfchv.24.·Mårz1883.(G.V.BI.S.251)Abfchn.1v3iff.lferner
Seydel's GutachtenBl. 36 S. 65 ff.

Die Möglichkeit eines solchenVerhältnissesdeutetK. Brater a. a. O. S. 117an. Kraft
Ges. bestehtdasselbehinsichtlichder Lehrerunterstützungsvereine,die als Kreisanstaltenerklärt sind
(Sch.B.G. Art. 18). Diese Vereine decken ihren Bedarf aus Mitgliederbeiträgen, Staatszuschüssen
u. gegebenenfallsErgenzungszuschüssender Kreisgemeinden. Vgl. auchdas Anm. 23 angef.Rechts=
Lgutachten.V.G.H. 18 S. (Realschulen).

2" Verh. d. K. d. Abg. 1846 Prot. Bd. VIII S. 302ff., insbes.S. 313, 317.
25 Aussch.G. Art. V, Landrats=G.Art. 15d Abs. II. Folglich darf derallg. Reservefonds,

der im Kreisbudget ausgeworfenzu werden pflegt, nur für Ausgaben nachArt. 1 Ziff. 1—7 u.
Art. II des Aussch.G. verwandt werden; ferner ist, mangels einer Ermächtigung jm Landrats=
abschiede, auch innerhalb dieser Grenzen die Verwendung des Reservefonds nur bel Überschreitung
etatmäßigerAnsätzestatthaft. M.E. v. 17. Mai 1850Nr. 10356.

*8 K. Brater a. a. O. S. 117. -
27Ausfch.G·Art.lZiss.8(wenderWorte.innerhalbbesdurchdas Budget festgesetzten

Maximums desKreisaufwandes“2. Aufl. II § 173 Anm. 72), Landrats=G.Art. 15d Abs.I. Letztere
Bestimmung ist übrigens in der Fassung völlig verunglückt. Die Worte „zu beantragen und
mit Zustimmung der Landesbehördenoder auf den Antrag der letzterenzu bewilligen“sind sprach=
lich fehlerhaft. Außerdem ist die Erwähnung der „Landesbehörden“ geradezu unbegreiflich; denn
nicht irgendwelcheLandesbehörde,sondern der König läßt Anträge an den Landrat felan en
(Landrats-G. Art. 22 Abs. I) u. bescheidetdie Landratsbeschlüsse(a. a. O. Art. 28 Abs. II). Bei=
spiele für die Üübernahmeder Kosten staatlicher Einrichtungen auf Kreismittel sind die Einführung
der Kreisschulinspektorenu. die Errichtung von Lehrerinnenbildungsanstaltenauf Kreiskosten

“ Dies ergibt sichaus der allg. FassungdesArt. IV im Zusammenhaltemit Art.1 Ziff. 8.
Vgl. auch die Beispiele in Anm. 21 u. 27. ·

«VLandrats-G.Art.28,Ausfch.G.Art.6Abf-Il.DieKrengenieindenhabenleinenvers
galåiöizgfsgerichtlichenRechtsschutzgegendie Regierung vgl. v. Seydel, Abhandlungenu. F. 1902
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Wenn Ausgaben mehrereKreisgemeindenberührenund bei den beteiligtenLand=
räten Anstände sich ergeben,so wird hierüber in den Landratsabschiedenfuͤr die ein⸗
zelnenKreisgemeindenEntscheidunggetroffen30. Handelt es sich nicht um gesetzlichnot⸗
wendige Ausgaben, so kann ein Zwang zur Vereinbarung zwischendenKreisgemeinden
überhauptnicht geübtwerden31. Sind dieAusgabendagegennotwendige,soentscheidet
der König über das Vorhandenseinund das Maß der Beteiligungss.

Durchdie Veröffentlichungdes Landratsabschiedesist die ErmächtigungzurEr=
hebungder Kreisumlagenund regelmäßig58 auchder Staatszuschüsse,sowiezur Ver=
wendungder Kreiseinnahmen für die budgetmäßigenZweckegegeben?“.

Das aufgestellteKreisbudgetbindet die mit seinemVollzuge betrautenBehörden"5.
Der Landrat und der Landratsausschußhabenan diesemVollzugekeinenAnteil, sie
könnennur mit Wünschenund Anträgen auftreten36. Die Kreisverwaltung wird durch
die staatlichenBehörden geführt31. Demgemäßwerden auch die Kreisfondsrechnungen
von den staatlichenFinanzbehördengestelltund unterliegender staatlichenFinanz=
kontrolles. Der Landrat ist jedochbefugt, die verbeschiedenenRechnungen3° über die
Erhebung und Verwendung der Kreisumlagenund über Verwaltung der sonstigenKreis=
fonds und Kreisanstalten zu prüfen. Die Kreisfondsrechnungenwerden ihm daher bei
seiner Eröffnung übergeben.Er kann gegendie Behörden, welche für die Rechnungs=
legung und für die Einhaltung der Etats verantwortlich sind, bei den zuständigen
Staatsministerien Beschwerdeerheben.

Der Landrat hat einellbersichtüber die Rechnungsergebnisseder Kreisfonds=
rechnungenund des Etats herzustellen,die sogleichnach geschlossenerVersammlung
durchdas Kreisamtsblattzu veröffentlichenist 1.

Die Kreisfondshauptrechnungsamt den Nebenrechnungensoll auch an denLand=
tag gelangen,damit dieser sichdavon überzeugenkann, daß die Staatszuschüssean die
Kreisgemeindenbestimmungsgemäßverwendetwordensind"“.

Dritter Teil.

Die öffentlichenStiftungen!.

5 #212.GeschichtlicheEntwicklung. Den Ausgangspunktder neuerenEntwickelungfür das
öffentlicheRecht der Stiftungen bildet die V. O. vom 6. März 18178. Die Verfügungendieser
V.O. find, da sie dem Gemeindeediktevorausgingen, teils unvollständig, teils nur vorübergehend.

1%Landrats=G.Art. 17. * 28 . die Begründuug zu Art. 11 des Entw.
*#A. M. ist K. Brater a. a. O. S. 127, welcher bemerkt,daß „die Verweigerung a fich

auchdann fakultativ“ bleibe, „wenn für den einzelnenKreis die Last, deren urbse ber=
nahmeverhandelt wird, eine notwendigeist“. DieseAnsicht ist, wenn ichsie rechtverstehe,irrig=
Vgl. hierher2. Aufl. S. 713 Anm. 33.

is Ausnahmennach der M.E. v. 2. März 1880 Nr. 1815(Weber 14 S. 348). S. J. Hock,
Handb. der ges.Finanzverw. 1 § 31 Anm. 29.

34 M.E. v. 6. Dez. 1872 Abschn. I Ziff. 1—3 (Weber 9 S. 609).
38Uber die AnweisungenM.E. v. 18. Juli 1882 u. 6. März 1873(Weber 9 S. 710).
s6 Landrats=G.Art. 151,33c. #37Vgl. Ges.Art. 29 Abs. IV u. oben§ 209Anm. 13.
35Art. 15b. Dazu M. E. v. 6. Dez. 1872(Web er 9 S. 609). Vgl. J. Hock a. a. O. 1

S. 78ff. III S. 482f..
*PVgl. hierherdie ErörterungenVerh. d. K. d. Abg. 1851St. B. III S. 188f.
10Ges.Art.15b,22Abs.I. M.C.v.6.Dez.1872Ziff.33.
"“1Ges. Art. 27 Abs. II
(2 Aussch.G. Art. VIAbs. III, Landrats=G.Art. 27 Abs. III. Eine Abschrift der be=

BichnetenRechnungenwird als Beilage der Kreisfinanzrechnungeinverleibt. M.E. v. 6. Dez.1872
Ial. ·3

G21 1 Vgl. hierher G. v. Kahr, GO. I S. 664ff., wo auchweitereSchriften angegebenfind.
. Mayer, Die KirchenhoheitsrechtedesKhuigs von Bayern S. 261ff.

2 R. Bl. S. 153. Näheres 2. Aufl. I S.123, II S. 714ff. u. obenI S. 39, 40.
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Die V.O. scheidetdie öffentlichenStiftungen? in solche,welcheeinembestimmtumschriebenen
engerenPersonenkreisegewidmetfind, dann in allgemeineOrts= oderGemeindestiftungen.

Die ersteGruppe umfaßt „Stiftungen zugunsten"von Privaten, Familien, erlaubtenGesell=
schaften,bestätigtenKongregationenund Bruderschaften“. DieseStiftungen sind zwar keineört=
lichen, sie werdenaber, mangels einer befsonderenstiftungsmäßigenVerwaltung, in bezugauf die
verwaltendenOrgane gleichden örtlichenStiftungen behandelt.

Die beidenanderenUnterscheidungensind von demräumlichenUmkreisehergenommen,inner=
halb dessender Stiftungszweck" sich bewegt. Hiernach zerfallen die Stiftungen in allgemeineund
Orts- oderGemeindestiftungen.

Der Begriff der ersterenwird dahin bestimmt, daß dies solcheStiftungen seien, „welchesich
nachder Allgemeinheit ihrer Zweckein die Kategorievon Orts=oderGemeindestiftungennichteignen
und derenVermögenzum Gemeindegutenicht gehört“. AllgemeineStiftungen im Sinne der V.O.
sind daher nicht etwa bloß diejenigen, die einem Zweckefür das ganze Land dienen (Landes=
stiftungen), sondern alle jene, deren Zweck über den örtlichen Umkreis einer Gemeinde hinausreicht".
Für diese Stiftungen „soll die vor dem 1. Oktober 1807 bestandeneVerwaltung wieder herbeigeführt
oder,wenn Hindernissedagegenobwalten,eine anderezweckmäßigeVerwaltung mit dem 1. Oktober
1817 angeordnetwerden“7. Hiermit wird die Verwaltung der allgemeinenStiftungen als An=
gelegenheitder staatlichenVerwaltung erklärt.

Die örtlichenStiftungen sind nachder V.O. denGemeinden zur Verwaltung zu übergeben.
Die Kuratel über das Stiftungsvermögenwird zunächstunter Einschränkungdes Wirkungs=

kreisesder ministeriellen oberstenKuratel den Generalkreiskommissariatenbelassen, sodann durch
die Formations=V.O. v. 27. März 18177 den Kreisregierungen, Kammern des Innern, die an Stelle
der Generalkreiskommissariatetraten, überwiesen.

Mit dem Gemeindeediktevom 17. Mai 1818, welchesder Verf.U. voraufging10, erhielt die
Verwaltung der örtlichenStiftungen ihre endgültigegesetzlicheRegelung!1. Das Edikt bestimmtin
§59 für dieStadtgemeinden,daß derMagistrat das örtlicheStiftungsvermögendurchdie Stiftungs=
verwalter nach den hierübergegebenenbesonderenVorschriftenzu verwaltenhabe. Den Ortspfarrern
ist ein Recht der Einsicht und Erinnerung hinsichtlichder Rechnungenüber das Kultusvermögen
eingeräumt. In den Landgemeindensteht nach § 94 des Ediktes die Verwaltung des Stiftungs=
vermögensdem Gemeindeausschussezu, zu dessenMitgliedern ein Stiftungspfleger gehört. In allen
Gegenständendes Gemeindestiftungswesens„wohnt der Ortspfarrer dem Gemeindeausschussebei“.

Bestimmungenüber das Stiftungswesentraf sodanndie Verf.U. vom 26. Mai 1818. Diese
Bestimmungenscheidensich in drei Gruppen. Ein Teil derselben(Verf.U. Titel IV 9 AbsatzIVu#,
Beil. II 8§ 46—49) betrifft die Sicherung des Stiftungsvermögensder Glaubensgesellschaftenund
das Kirchenvermögen und dessen Verwendung insbesondere. Eine weitere Bestimmung (Verf.U.
Titel IV § 10) bezielt die Sicherung des Stiftungsvermögens überhaupt. Endlich ist noch eine
Gruppe von Bestimmungen(Verf.Beil. IV § 47, VI 8§ 96 ff.) zu verzeichnen,welcheauf diestandes=
und gutsherrlichenRechtehinsichtlichder Stiftungsverwaltung Bezug haben.

Die Zuständigkeitender Verwaltungsbehördenhinsichtlichdes Stiftungswesenswurdendurch
die beiden Formations=V.O. v. 9. und 17. Dezember182515neu geregelt.

Eine wichtigeAnderung der Bestimmungenüber die Verwaltung der örtlichen Stiftungen
brachtedie Novelle zum Gemeindeediktevom 1.Juli 1834. Dem Edikte“ wurdenVorschriftenein=
gefügt, in denendie Verwaltung des „KirchenvermögensjederKonfeffion und Parochie“ den Ge=
meindebehördenentzogenund besonderenKirchenverwaltungenanvertraut wurde. Es findet sich15
ferner hervorgehoben,daß, „wo durchdie Stiftungsbriefe besondere,mit der gegenwärtigenGesetz=
gebungnochvereinbareVerwaltungen angeordnetsind“, diesendie Stiftungsverwaltung zukomme.

Die gutsherrlicheStiftungskuratel kam mit derBeseitigungder gutsherrlichenGerichtsbarkeit
und Polizei durchdas Gesetzvom 4. Juni 184816in Wegfall.

* Daß reine Privatstiftungen nicht von der V.O. getroffenwerden, hat Seydel Bl. 38
S. 171f.. nachgewiesen.

WVal. Seydel's Bemerkunga. a. O. S. 176.
* Die Dreiteilung der Stiftungszwecke(Kultus, Schule, Wohltätigkeit) hat keinenEinfluß

auf die MW tt Insbes. werdendie Kusussistnng,n gleichlden übrigenStiftungen behandelt.
epVgl. M.E. v. 11 t. 1817 (Döllinger XI S Prler ) Ziff

l. 2.Slal. II S. 715 Anm. 8. 1V.O. A- MnVII. * V.O. Ziff. VIII.
„: N.Bl. S. 233. 16Bgl. auch VerfBeil. V.
n Bezüglich dyreet vgl. Die Gemeindegefetzgebungder 9 Speyer 1855,S. 71 ff.
½ Vgl. Art. G.B.

63ä 755 der 39, 61,69ff. der letzteren.
141838 ,94. zo. 4 oben§ 77 Anm. —.
in de Verf.Beil. VI § 96 f.2 § 43Anm.87Ziff. 3.
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Durch die Gemeindeordnungenvom 29. April 1869 wurden hinsichtlichder örtlichenund der
in gemeindlicherVerwaltung stehendenStiftungen Bestimmungengetroffens.

Die erwähntenVorschriften des Gemeindeediktesvom 1. Juli 1834 wurde hinsichtlichdes
ortskirchlichenStiftungsvermögensdurchdieKirchengemeindeordnungvom 24. September19121° er=
setzt.Die neueRegelungdieserVerwaltung wird untenim kirchlichenFinanzrechtedargestelltwerden.

§*#213. Enutstehung,Veränderung und Beendigung der öffentlichen
Stiftungen!. Die EntstehungeineröffentlichenStiftung? hatnachbayerischemRechte
einenAkt des bürgerlichenund einenAkt des öffentlichenRechteszur Voraussetzung:
einerseitsnämlich eineVerfügung des Stiftars 5, die denBestimmungendes bürgerlichen
Rechtesentspricht,andererseitseinenAusspruchderStaatsgewalt",welcherdieStiftung
genehmigtund sie dadurchmit Rechtspersönlichkeitausstattet5. Die staatlicheGe=

nehmigung zur Entstehungvon Stiftungen wird —in Übereinstimmungmit dembisherigen
Rechtes— sowohlvomB.G.B. , als auchin denbeidenGemeindeordnungensbezüglich
der örtlichenStiftungen gefordert. Das Erfordernis jener staatlichenGenehmigung
wird ferner sowohl in der Formationsverordnung vom 27. März 18177 als auch in
einer Stelle der Verfassungsurkundeselbst70 als allgemein bestehendvorausgesetzt11.
Die BestätigungderStiftungengeschiehtdurchdenKönig18. Die vorbereitendeSach=

18Hierzu Art. 5, 6, 158 u. 159 Ziff. IV d. A.G. z. B.G. B. Über das frühere Recht
E. v. Moy, Staatsrecht des Kgrs. Bayern, II, 1 S. 591ff., Thom. Mayrhofer, theoretprakt.
Hanbb. z. Verwaltung des Stiftungs= u. Kommunalvermögensim Kgr. Bayern, 2. Aufl., Regens=
urg 1848/44.

1° Art. 112.
[§213)1 G. v. Kahr a. a. O. S. 663 ff., C. Sartorius im Wörterb. des d. Verw.R., Erg.
Bd.lI S. Dä#f-.Vecher Dasrechtsrhein, baperKand=szivilre.tusw. S.Sol e. v. Standin er,
Vorträge S. 164, Chr. Meurer, Die jurist. Pers. nachdeutschemR.N., Stuttgart1901. Auch
egenüberden Vorschriftendes B G.B. (§8 80—89) über Stiftungenbestimmt das Landesrechtden

Beruiff der öffentlichenStiftung, derenRechtsverhältnisseu. Verwaltung (v. Seydel, Abhandl. nu.
S. 267, übereinst.v. Krais, Krit. V.J. Sch. 42 S. 151, Planck, Kom. z. B.G.B. I S. 125).

Hiernach haben für Bayern als 5. St. jene St. zu gelten, welche,wie Art. 6 d. A.G. z. B.G.
sagt, nichtausschlielsichprivaten Zweckendienenoder anders ausgedrückt(uvgl.V.G.H. 21 S. 59,
v. Kahr a. a. O. 678, Bl. 50 S. 273, 51 S. 89 ff.)ganz oder dochteilweiseöff. Zwecken
des Kultus, des Unterrichtesu. derWohltätigkeit (Tit. IV 8 10 V. l.)dienenodersog.gemeinnützige
Zweckeverfolgen. (gl- unten Anm. 19.) Die bei Beratung des A.G. ’** (wl, Be= rl
Art. 26 des Entw. B,Staudinger, Vorträge S. 165 ff., Becher, Materialien Abt.1V,
Bd. 1 S. 891)zutagegetreteneAnschauung,daß die landesrechtlicheUnterscheidungmit jener des
B.G.B. sich nicht deckeu. letzteremaßgebendsei, #t sehl, da nur das Landesstaatsrechtent=
scheidendist. A. M. auchStaudinger Komm. 3 B.G. B. I S. 250, Henle=Schneider, A.G.
S. 21; F.Fux, Rechtd. Staatzauffict über die öff. Stiftungen 1911(Würzb.D.) hältdie landes=
rechtl. Begriffsbestimmungnur magebend für die Behandlung der Stiftungen, soweitdieseden
Vorschriftendes öff. L R. über ihre Verw. u. Beaufsichtigungunterliegen. DieseScheidungdürfte
die Frage nicht lösen. An denbisherigenZuständigkeiten,derGerichteeinerseits,der Verwaltungs=

behördenu. Verwaltungsrechtsinstanzenandererseitsward nichts geändert. Val. Art. 6 d. A.G.,
B—14Anm. 3u. 36 untenu. V.G. H. 21 S. 60 u. Helmreich=Rock, G.O. S. 234ff. Oertmann

. L.Pr. N. . 28. Thiesing, D. Jur.Z. 1913 S. 318.
* Vgl. M.E. v. 11. Okt. 1835 (Weber 3 S. 38). Hierunterfallen auch die kirchlichen

SEtiftungen,vgl. Krais, Bl. 52 S. 90 gegenMeurer, PfründerechtS. 88, nun Kirchen=G.O.
rt.

3 Val. auch V G. H.21 S. 163.
Selbstverständlich ist, daß letzteresErfordernis nicht rückwirkendgeltendgemachtwerden

kann. Auch hat Anerkennung einer Stiftung seit unvordenklicher Zeit jedenfalls, wie die Anm.
zum bayer. Landrecht(Th. V Kap. 30 § 3e)dia ausdrücken,„vim privilegii et specialis eon-
cessionis-. UbereinstimmendKult. M.E. v. 22. Okt. 1885 Nr. 10374. V.G.H. 23 S. 149,
Reger=Dyroff, V. G.H.G. S. 288. · . · .

5 Über das Verhältnis beiderAkte vgl. Karlowa in Grünhut's Zeitschr.f. d. Privat=
u. öffentl. Recht der GegenwartXV S. 412ff.

6 Vgl. 2. Aufl. II S. 716 Anm. 5. 17880.
s Diess. G.O. Art. 69, pfälz.G.O. Art. 53. r*?) 2 S. 214.
*Kal. 10P 19i des II. Anh. zur II.Verf. Beil.

11 Bgl.auch die Angaben von P. v. Roth bayer.Zivil-R. 2. Aufl. I S. 312 Anm. 9,
der mit der hier vertretenenAnsicht übereinstimmt. Ebenso, jedochohne zureichendeBegründung,
Pözl, Lehrb. des bayer.Verf.R. S. 225, E. v. Moy, StaatsrechtdesKgrs. Bayern II, 1 S. 591 ff.
Bgl. auchH. Becher, Das rechtsrhein.=bayer.Zivilrecht usw. S. 308 Anm. 3.

12Zuständigkeits=V.O.v. 24. Dez. 1899 § 5 (G.V.Bl. S. 1229)Kirchen=G.O. Art. 7.
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behandlungund AntragstellungkommtdemjenigenStaatsministeriumzu, in dessen
Heichästerreie der Stiftungszweckliegt, also unter UmständenauchmehrerenMinisterien
gemeinsam.

Der Bestand der Stiftungen sowohl in ihrem Vermögen wie nach ihren Zwecken
ist von der Verfassungsurkundemit Sicherungen umgeben.

Sie verbietet15, das Stiftungsvermögen zum Staatsvermögen einzuziehen. Die
Gemeindeordnungen fügen das Verbot hinzu, das der Verwaltung der Gemeindenan=
vertraute Stiftungsvermögen mit dem Gemeindevermögenzu vermischen.

DieV. U. 1 untersagtferner, Stiftungen, welcheeinenkonfessionellenCharakter
haben,desselbenzu berauben,und zwar ohneRücksichtdarauf, ob der Stiftungszweck
ein eigentlicherKultuszweckist odernicht.

Sie erklärt es endlichals unstatthaft,StiftungendemZwecke,für welchensie
gegründet sind, zu entfremden. Die Verfassung bringt diesenGedanken16 allerdings
in nicht sehr geschickterWeise zum Ausdrucke17. Es ist indessenjedenfalls, was den
aufgestelltenGrundsatz anlangt, eine unschädlicheKurzsichtigkeit, wenn die Verfassung.
nur drei Gattungen von Stiftungszwecken— Kultus, Unterricht und Wohltätigkeit —
als möglich annimmtus und lediglich von der Unzulässigkeitder Verwendung von Stif=
tungen „für andere als die drei genanntenZwecke“ spricht. Die Absicht des Gesetz=
gebersist zweifellosdie, als Regel auszusprechen,daß keinStiftungsvermögenseinem
besonderenStiftungszweckesoll entzogenwerdendürfen.

Die VerfassunggestattetjedochAusnahmen von dieserRegel. Eine Veränderung.
des Stiftungszweckes soll mit „Zustimmung der Beteiligten“ und „bei allgemeinen
Stiftungen“ mit „Zustimmungder Stände des Reiches“ eintretenkönnen. Es empfiehlt

sich, denInhalt dieserBestimmungzunächstohneRücksichtauf die spätereGesetzgebung
zu würdigen.

Hierbei ergibt sich zunächst,daß die Verfassung die Zulässigkeit von Anderungen
des Stiftungszweckesmit keinensachlichenBeschränkungenumgebenhat, abgesehenvon
jener, die in demVerbote liegt, denkonfessionellenCharakter einer Stiftung anzutasten.
Insbesondere wird die Unausführbarkeit des Stiftungszweckesnicht als Voraussetzung
für die Statthaftigkeit seinerAnderung erklärt. Der Gesetzgebermochtewohl den Schutz
gegen Willkür bei Anderungen der Stiftungszwecke in den formellen Voraussetzungen
erblicken,an welcheer dieseAnderungen geknüpfthat.

Die Anderungdes Stiftungszweckessoll nur durcheinenAkt der Staatsgewalt
vorgenommenwerdenkönnen. Dieser Akt der Staatsgewalt soll ferner teils an die Zu=
stimmung der Beteiligten, teils an die Zustimmung des Landtages gebundensein. Es
ist zu untersuchen,inwieferndas eineund das andereder Fall ist.

18Tit. IV § 10, Beil. II § 47.
14Diesf. G.O. Art. 66 Abs. I, pfälz. G.O. Art. 50 Abf. I.

Tit. IV "4 9Abf. IV (bleibt von Art. 5 d. A.G. z. B.G.B. unberührt),Beil. II § 46.
DieVerf U. drückt sichallerdings nicht richtig aus, wennsievon einem„Eigentume“der „Religions=
teile“ an den „Stiftungen“ spricht. Zu bemerkenist übrigens, was P. v. Roth, Bayer. Zivil=
recht, 2. Aufl., 1 S. 254 Anm. 5, hervorhebt, daß der Sprachgebrauch der bayer Gesetzevielfach
u. besondersin älterer Zeit das tichliche Körperschaftsvermögenunter der BezeichnungStiftungen
mit begreift. Vgl. noch 2. Aufl. II S. 71718. V.G.H.23 S. 149. gl. auch § 63d. Reichs=
deput.H.Schl. v. 25. Febr. 1803 u. &8 50, 51 d. Rel.E. v. 24. März 1809.

% Tit. IV § 10, VII § 17. Beil. II § 47.
11Nach Verf.U. IV §510 darf das Stiftungsvermögen „unter keinemVorwande in der

Substanz für andereals die drei genanntenZweckeohneZustimmung der Beteiligten, und bei all=
ßemeinenStiftungen ohneZustimmung der Stände des Reichesveräußert oder verwendetwerden“.

Ausführ. 2. Auft II S. 717 Anm. 15. Die dort mitgeteilte Entstehungsgeschichtedes § 10 läßt
aber auch — abweichendvon Seydel —den Schluß zu, daß die Anderung des besonderenun=
ausführbar gewordenen(vgl. § 65 des Reichs=Deput.=Haupt=Schlussesv. 25. Fedr. 1803) Zweckes
verfassungsrechtlichnicht beschränktist, wenn das Vermögen an einen derselbenHauptgattung von
StiftungszweckenangehörigenanderenStiftungszweckzugewiesenwird. Dies wurde angenommen

bei Anderung des Kreisesder Bugebercchtigten der Friederizianischen(allgemeinen)Stiftung in
Aschaffenburg;vgl. unterfränk.Kr. A.Bl. 1912 S. 109.

½2.Kuss II S. 71814.
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Die Verfassung hebt die allgemeinenStiftungen im Gegensatzezu den übrigen
Stiftungen besondersheraus. Sie bestimmtdenBegriff nichtnäher,dochunterliegtes
keinemZweifel, daßderAusdruckim Sinne desdamalskurzvorhergeschaffenenRechtes,
im Sinne der Verordnung vom 6. März 1817 zu verstehenist 15. Die erstspäter ent=
standenenBegriffe der Distrikts= und Kreisstiftungen kommenhier nicht in Betracht;
auch solcheStiftungen sind allgemeine im Sinne der V.U. Für die Anderung des
ZweckesallgemeinerStiftungen fordert die VerfassungZustimmungder Beteiligten
und des Landtages20.

Für die Anderung des Zweckesder übrigen Stiftungen genügt nach der Ver=
fassungdie Zustimmungder Beteiligten.Zu diesenübrigenStiftungen zählendie
reinenPrivatstiftungennicht. Wenn auchdieZweckangabenin Titel IV § 10 derVer=
fassungsurkundeunvollständig sind, so zeigensie doch, indem sie an die Einteilung der
Verordnung von 1817 anknüpfen,soviel, daß nur an Zweckegedachtist, mit denensich
ein öffentlichesInteresseverknüpft?21.Damit ist nicht etwa gesagt,daß solcheStiftungen
keinen Schutz gegenEingriffe genießen,sondernnur, daß ihre Rechtsverhältnisse,weil
dieseStiftungenkeineöffentlichrechtlichenBeziehungenaufweisen,ausschließlichunter
dembürgerlichenRechtestehen?". »
Es ist endlichnochdie Frage zu erledigen,was die Verfassungunter denBe⸗

teiligten versteht, deren Zustimmung zur Anderung eines Stiftungszweckessie fordert.
Der Begriff der Beteiligten ist späterbei denKammerverhandlungenüberdie Gemeinde=
ordnung erörtert worden; indessenkönnendieseAuseinandersetzungenhier zunächstnoch
nicht als maßgebendangesehenwerden, da es sichum Auslegung des gesetzgeberischen
Willens der Verfassungsurkundehandelt. Würde man dem unbedingt folgen dürfen,
was in derKonferenzsitzungvom 1. April 1818 geäußertwurde, so wäre der Begriff der
Beteiligten rasch festgestellt.Man meinte damals?25,es seiendarunter die betreffenden
Obrigkeiten sowie die Gemeinden begriffen. Indessen ist sofort klar, daß in dieser
Außerung nicht ein Erzeugnis reiflichenNachdenkensvorliegt?". Man wird sichbei der
Auslegung also an denWortlaut der Verfassungsbestimmungzu halten haben. Was nun
diesenanlangt, so wird keinZweifel darüber obwalten, daß die geforderteZustimmung
bloß eineZustimmungrechtlich Beteiligterseinkann. Rechtlichan einerStiftung
beteiligt sind abernur:

1. diejenigen,welcheein Rechtauf dieVerwaltungoderan derVerwaltungder
Stiftung haben;

2. diejenigen, welche aus irgend einem Titel ein Recht auf den Bestand der
Stiftung haben; .

3. diejenigen,welcheein erworbenesRechtaus der Stiftung haben.

19Vgl. oben§ 212 Anm. 5.
20Darüber läßt der Wortlaut beiderStellen Tit. IV § 10 u. Beil. II § 47 keinenZweifel.

Vgl. auchv. Spies, Beleuchtungder Verf.U. I S. 203f.
Vgl. die beidenKomp. Konfl. Erk.R.Bl. 1852 S. 826;:1856 S. 1130. Die in V.O.

v. 6. März 1817 Ziff. VI (vogl.oben § 212 Anm. 4) gegebeneAufzählung decktsichallerdings
nicht völlig mit dem Begriffe der Privatstiftungen. DessenAnwendung auf den einzelnen Fall
wird ohnehinunter UmständenbedeutendeSchwierigkeitenmachen. Jedenfallsist sicher, daß, sofern
eine Stiftung auch öffentlichenZweckendient, sie eine öffentlicheist. Vgl. VG.H. 13 S. 14, 21
S. 59. Dazu G. v. Kahr 1 S. 691f. Im übrigen mag bezüglichder Privatstiftungennoch
folgendesbeigefügtwerden. Es ist zwar richtig, daß „eine Stiftung jetztzu jedemerlaubtenZwecke
emachtwerden“kann (P. v. Roth, bayer.Zivilrecht, 2. Aufl., 1IS. 311),und daherkeinZweifel,
* sie zu Rechtbesteht,wenn sie genehmigtist. Im WesendieserRechtseinrichtungund im Geiste

unsererverfassungsrechtlichenBestimmungenliegt esaberkosft. daßdieGenehmigungeinerStiftung
nur erteilt werden sollte,wo ein öffentliches Interessehierfür gegebenist. Stiftungen, die un=
mittelbar gegenden (durchArt. 135 d. A.G. z. B.G.B. aufgehobenen)§ 109 der VII. Verf. Beil.
verstießen,sind, wie H. Becher, das rechtsrhein.=bayer.Landeszivilrechtusw. S. 309 bemerkt,
zweifellos rechtsunwirksam.Vgl. übrigens auchP. v. Roth a. a. O. S. 317 Anm. 41.

22 9§ 87, 88 d. B.G.B. u. Art. 158 u. 159 Ziff. IV d. A.G. z.B.G. B.
# S.2. Aufl. II S. 717 Anm. 15.

So hat die Zustimmung der staatlichenBehördenda keinenSinn, wo es sichum Vor=
nahme eines Aktes der Staatsgewalt handelt.
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Dagegen sind diejenigennicht rechtlichbeteiligt, denenlediglich ein Vorteil aus
der Stiftung in Aussicht steht oder erwachsenkann, ohne daß ihnen ein rechtlich ver=
folgbarer Anspruch zukommt?5.

Die hier erörtertenBestimmungender Verfassungsurkundehaben in der Folge
durchArtikel 67 der diesseitigen,Artikel 51 der pfälzischenG.O.26Anderungener=
litten. Diese Artikel bezeichnenaber die Arten von Stiftungen, auf welche sie sich
beziehen,nicht näher, auch die Landtagsverhandlungengebenum der Unklarheit willen,
die sich in denselbenzeigt, für die Auslegung keine verlässigeGrundlage. Es bedarf
dahereingehenderUntersuchungdarüber,auf welcheStiftungendieseVorschriftenBezug
haben. Ich habe an einem anderenOrte die Bedeutung derselbennäher dargelegt?7.
Hiernach stehtzunächstvon vornehereinzweierlei fest.

Auf die allgemeinenStiftungen als solcheund auf die Kultusstiftungen als solche
kannsichderArtikel 67 nichtbeziehen:auf dieersterennicht,weil sieaußerhalbdesRahmens
einer Gemeindegesetzgebungliegen, auf die letzterennicht aus demselbenGrunde, und weil
die Gemeindeordnungenüberdies ausdrücklichbetonen,daß siesichgrundsätzlichnicht mit
ihnen befassenwollen. Diese beidenArten von Stiftungen könnenvon demArtikel denk=
barerweise nur dann getroffenwerden, wenn sie in einem einzelnenFalle ausnahms=
weise rechtlicheMerkmale aufweisen,infolge deren der fraglicheArtikel auf sie zutrifft.

Untersuchtman nun den Inhalt des Artikels 67, bzw. 51 des näheren, so findet
man, daß er die Befugnis, unter gewissenVoraussetzungendenZweck einer Stiftung zu
ändern,als einenAusfluß desRechtesansieht,dieStiftung zu verwalten. Der Artikel
kann also nur solcheStiftungen meinen, welche „der Verwaltung der Gemeindenan=
vertraut sind, mit anderenWorten Stiftungen des vorhergehendenArtikels 66 bzw. 50
Absatz 126. Dafür spricht auch der Zusammenhangund die Entstehungdes ersteren
Artikels aus demletzteren.Der Artikel 67 bzw.51 trifft also zu
sieh 1. auf alle örtlichenweltlichenStiftungen, welchein gemeindlicherVerwaltung

ehen; «
2. unter der gleichenVoraussetzungauf örtlicheKultusstiftungen? und nicht

örtliche Stiftungen.
Gleichgültigist dabei, ob die örtlichenStiftungen ihremZweckenachörtliche

Stiftungen der verwaltendenGemeindesind oder nicht.
Der Artikel trifft nicht zu
1. auf jene örtlichen Stiftungen im Einne des Artikels 65 bzw. 49, welche

nicht von der Gemeindeverwaltet werden;
2. auf örtlicheKultusstiftungenund nichtörtlicheStiftungen,dieunterderregel=

mäßigen oder einer sonstigennicht gemeindlichenVerwaltung sich befinden.
Auf reine Privatstiftungen beziehtsichder Artikel weder in der bisherigenFassung,

wie aus dem Hinweise auf die „Hauptzwecke“und die „speziellenStiftungszwecke“sich
ergibt,da dies nur öffentlicheZweckeim Sinne desTitels IV § 10 derVerfassungs=
urkunde sein können30, noch nach der neuen Fassung, da diesenur die Anderung von
Stiftungen des öffentlichenRechtes betrifft.

Man kanndieSachevielleichtkurzso ausdrücken:OrtlicheStiftung im Sinne
des Artikels 67 bzw. 51 ist jedeöffentlicheStiftung, die von der Gemeindever=
waltet wird.

Aus demGesagtenergibt sich auchdie Abgrenzung zwischenden Geltungsgebieten
der angeführtenArtikel beider Gemeindeordnungenund Titel IV § 10 der Verfassungs=
urkunde.Der letzterefindetfortdauerndeAnwendungaufjeneStiftungen,dienichtunter

26TAbreinte G. v. Kahr I S. 715.
*6sNunmehrgültig in der Fafsung der Art. 158 u. 159 Ziff. IV d. A.G. z. B. G.B.
m Bl. 38 S. 178ff., hierzu 2. Aufl. II S. 720ff.
„6 übereinstimmendG. v. Kahr I S. 712.
„? Dabei ist jedochhervorzuheben,daß auch gemeindlichverwalteteKuftissftiftungen unter

die BestimmungenderVerf. Beil. II §§ 48, 49 fallen. Kult. M.E. v. 15. Juli 1881 Nr.13930.
20 Diese Einschränkungwird von geringer tatsächlicherBedeutungsein.

v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 14
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die genanntenArtikel fallen, sonachauf die öffentlichenStiftungenjederArt, welche
nichtvon denGemeindenverwaltetwerden.

Des weiterenistdarzulegen,von welchensachlichenundformellenVoraussetzungen
Anderungen des Zweckes solcherStiftungen! nach den G.O. abhängig gemachtsind.
Dabei ist zu betonen,daß all dieseVorschriftenauf jeneStiftungenkeineAnwendung
finden,die auchjetztnochunterTitel IV § 10 der Verfassungsurkundefallen.

Die Veränderung des Zwecks einer Stiftung oder ihre Aufhebung soll nach der
nunmehr geltendenVorschrift##?überhaupt nur dann zulässig sein, wenn die Erfüllung
desZweckesunmöglich gewordenist oderdas Gemeinwohl gefährdetss. Der sprachliche
Sinn dieserWorte ist ein zweifelloser.Nur der Wegfall des ZweckeseinerStiftung
berechtigtdazu, der Stiftung einen neuenZweck zu geben. Hat eineStiftung mehrere,
einander nebengeordneteZwecke,so kann, wenn einer derselbenin Wegfall kommt, ein
anderer an die Stelle gesetztwerden.

Bei der Umwandlungdes Zweckesist die Absichtdes Stifters tunlichstzu be=
rücksichtigen,insbesonderedafür Sorge zu tragen, daß die Erträge des Stiftungsver=
mögens demPersonenkreise3", dem sie zustattenkommensollten, im Sinne des Stifters
tumlichsterhalten bleiben. Die Behörde kann die Verfassung der Stiftung ändern,
soweit die Umwandlung des Zweckeses erfordert.

In formeller Beziehung fordert das Gesetzzur Anderung oder Aufhebung eines
Stiftungszweckesfolgendes. Sie muß von der Gemeindebehördeoder dem Ortsaus=
schussebeschlossenwerden. Dieser Beschluß bedarf nach dem Rechte der diesseitigen
Gemeindeordnungin Gemeindenmit Stadtverfassungder Zustimmungder Gemeinde=
bevollmächtigten, in Landgemeindender Zustimmung der Gemeinde=oder Ortsver=
sammlung35. Er bedarf nach beidenGemeindeordnungender Genehmigungder vor=
gesetztenVerwaltungsbehörde.

Die Anderung des Zweckes oder die Aufhebung einer öffentlichenStiftung ist
stets ein öffentlichrechtlicherAkt. Eine Anfechtung desselbenvor den bürgerlichenGe=
richten ist daher nicht möglich, was nicht hindert, daß unter Umständenwegenbürger=
lichrechtlicherFolgen diesesAktes die Gerichteangerufenwerdenkönnen. Auch der
Verwaltungsrechtswegist in diesenFällen gegenden Verwaltungsakt, welcherdie
Stiftungsänderung oder Aufhebung genehmigt,nur dann eröffnet, wenn die Stiftung
unter gemeindlicherVerwaltung steht36. Dies schließtaberdie verwaltungsrechtliche
Verfolgung stiftungsmäßigerAnsprüche,welcheangeblichdurchdieVeränderungverletzt
werden, nicht aus7

Aus dembisher Dargelegten ergibt sich auch, daß öffentlicheStiftungen, die

31Die neue Fassung des Art. 67 (51) will auch jene Privatstiftungen treffen, welchege=
eindlich verwaltet werden. Für die ubrigen Privatstiftungen, welchehier nicht weiter zu er⸗
Fete nd,43 Pusprechenen.Zuständigkeitsvorschriften;vgl. u. a. Staudinger, Komm. z.

G. B. 3./4. uf
8 642 d. B. G.B.,welcher nach Art. 158 u. 159Ziff. IV d.A.G. auchfür die gemeindlich

verwaltetesöff. Stiftungen gilt. Hiernach ist die nter urs der örtlichenSiiftungen in öff.
u.private in ieser Hinsicht gegenstandslosgeworden. egr. zu Art. 26 d. Eniw

*8 Auch die dem § 87 d. B.G.B. entnommene s beinsdenZweifel nicht ganz, ob es
zulässig ist, nebenden noch ausführbarenZweck einer Stiftung deshalbeinenerr tweckzu
stellen,weil die Mittel derStiftung — aviglleicht ogar nachhaltig— größerfind. als ihr Zwecker⸗
heischt. Vgl. hierzu 2. Aufl. II S. 722 Anm. 30, a. M. v. Kahr a. a O. 1 S. 714. Es wird
zulässigsein zu sagen,daß auchdie teilweisekansäbnbn bg einer Stiftung die Anwendungdes
88 ermd liche. Vgl. auchDeutscheJur. Z. 18 S

n dieserBestimmung des § 87 Abf. Il d BGB liegt eine dembayer. Rechtebisher
= Einschränkung.

365Die Einvernahme der „Beteiligten“ ist, soweiti 87 d. B.G.B. Anwendung findet, auch
für gemeindlichverwaltete e d. öß. Rechtesnicht mb“Erforderlich es ist nurmehr der
Vorstand der Stiftung zu horen bereinst. Reger=Dyroff

t. 10Ziff. 3 a b. G (Art. 165 Abs. II d. 299 50..
" rt. W. Krais, rm v. 8. Aug. 1878 usw. S. 107f., Fur, Reger=Dyxoff a. a. O.

S. 288. Swtigeeiten. die vor erteilter enehmigungüber dieZulässigkeit der Anderung ent-
stehen,werdenrichtigerweisevorher auszutragen sein.
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nicht unter gemeindlicherVerwaltung stehen35, nach bayerischemRechtenur durch
Untergang ihres Vermögens, nicht wegenUnausführbarkeit untergehenkönnen, es
müßte denn sein, daß die Stiftungsbestimmungenselbst einen Heimfall der Stiftung
vorsehen1°.

§*214. Verwaltung der öffentlichenStiftungen. Das öffentlicheStiftungs=
vermögenist nachderVerfassungsurkunde!„unter denbesonderenSchutzdesStaates“
gestellt. DieserbesondereSchutzäußertsichvornehmlichin derRegelungderStiftungs=
verwaltung und in der Aufsicht, welchedie staatlicheVerwaltung darüber führt, daß
das Stiftungsvermögen in seinemBestande erhalten und für seineZweckerichtig ver=
wendet wird *.

In den folgendenErörterungen ist von den Kultusstiftungen abgesehen,da von
diesen in anderemZusammenhangegehandeltwerden soll.

Das Vermögender allgemeinenStiftungen steht,wenn anderweitigestiftungs=
mäßigeBestimmungennicht getroffensind,in staatlicherVerwaltung3. Die Einrichtung
der Stiftungsverwaltung und die Ernennung der Beamten, welchezur Führung der Ver=
waltung erforderlichsind, kommtdaher in solchemFalle der Staatsgewalt zu. Die frag=
lichenBeamtensind,wennauchaus Stiftungsmittelnbesoldet,Staatsdiener;dennsie
führen Geschäftefür den Staat 4. Ist für eine allgemeineStiftung stiftungsmäßig eine
besondereVerwaltung angeordnet,so ist der Vollzug dieserBestimmungSache der staat=
lichen Verwaltung 5. Ist die Verwaltung einer allgemeinenStiftung stiftungsmäßig
einer Gemeindebehördeübertragen, so sind hierfür die Bestimmungender Gemeinde=
ordnungen,insbesondereauch in bezugauf die Staatsaufsicht, maßgebend.

Im übrigen steht die Verwaltung der allgemeinenStiftungen unter staatlicher
Kuratel. Eine Ausnahme von dieserKuratel „kann durchStiftungsbriefe odersonstige
Bestimmungen von Privaten nicht begründetwerden“. Die Entscheidungder Frage
aber, ob eineStiftung eine öffentlichesei und daher der staatlichenKuratel unterliege,
kommt den Verwaltungsbehördenzu7. Der Zivil= wie der Verwaltungsrechtsweg ist
ausgeschlossen.Die Kuratel wird, soweitnichtfür einzelneStiftungenoderGattungen

8 Fürdie gemeindlichverw. Stiftungen gilt, wie erwähnt, § 87 d.B. G. B. Vgl. auch
Art. 5 d. A.G. z. B.G.B.über das Anfallsrecht des Fiskusbei Privatstiftungen.

½ # rl. v. Roth, Bayer. Zivilrecht, 2. Aufl., I S. 318, fernerLeunft.Privatrecht 19 70.
VI Z. 30, Stobbe, D. Pr.R. 2. Aufl. I § 62 S. 583 Anm. 27a, Meurer, Der Begriff u.
Eigentümer der heiligen Sachen 1 § 10 S. 79 ff. Reger=Dyroff a. a. O. S. 326.

* Art. 153 Abf. IX derdiesf. G.O. sprichtvon einer „Vereinigung“ des Grundstockesdes
besonderenStiftungsvermögenseiner Ortschaft mit dem Gemeindestiftungsvermögen.Da indessen
dieStiftungen nicht als Eigentum der GemeindenoderOrtschaften,sondernals selbständigeRechts=
subjektevombüsrrlichen Rechtebehandeltwerden, so ist nicht abzusehen,wie ein Vertrag zwischen
Gemeindeund Ortschaftden UntergangeinerOrtschaftsstiftungals Rechtssubjektsoll bewirkenkönnen.
Die Begriffsverwirrung, die sich hier zeigt, erklärt sichdaraus, daß die Sprache der bayer. Ges.
häufig auf die privatrechtlicheVorstellung der Rechtspersönlichkeilder Stiftungen vergißt. (Vgl.
auch Arch. f. ziv. Praxis X S. 321 ff.) So rechnetschondie V.O. v. 6. März1817 Ziff. VII die
Ortsstiftungenzum „Gemeindegut“,u. die beidenG O. selbstredenin Art. 5 von einem„Eigentums=
rechte“der Ortschaftenan ihrem Stiftungsvermögen und von einemStiftungsvermögen,das zum
Vermögen" einer Markung oder eines Gemeindebezirkesgehört.
(S214 Tit. IV § 10.

* Uber Zwangsvollstreckung gegenStiftungen, die „unter Leitung des Staates oder einer
Gemeindestehen“, s. oben§ 151. Über einzelneStiftungen s. Glock S. 375.

*sUber das bisherigeRechtvgl. 2. Aufl. II S. 724 Anm. 3. — Art. 6 desA.G. z. B.G.B.
bestimmt: „Für den Vollzug von Stiftungsbestimmungenund für die Aussichtüber die Stiftungen
find, unbeschadetder Zuständigkeitdes Verw.G. H., die Verwaltungsbehörden zuständig, sofern nicht
dieStiftung. ausschließlichprivaten Zweckendient."

Vgl. Beamten=G.v. 15. Aug. 1908 Art. 189.
Koomp.Konfl.Erk.v.17.Nob.1856(R.Bl.S. 1130. « »

* So richtig M.E. v. 24. Aug. 1832(Weber 2 S. 621),allerdingsbezüglicheiner„Familien=
stiftung“. Der Grund, warum der Stifterwille zwar die staatlicheVerwaltung der Stiftung, Lict
aber die staatlicheKuratel ausschließenkann, ist der, daß in erstererBeziehungdas öffentlicheRecht
dem Stifterwillen den Vorrang lägt. in letztererBeichung nicht. .

Ilioniu KonJLEntfch v. 22.März 1851 (N.Bl. S. 644). P. v. Roth a. a. O. S. 317
Anm.36. V.GH. 21S. 60.

14*
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von Stiftungen anders bestimmtist, von den Kreisregierungen,Kammern des Innern,
geübts. Die obersteKuratel steht,je nachder Natur des Stiftungszweckes,demStaats=
ministerium des Innern oder dem Staatsministerium des Innern für Kirchen- und
Schulangelegenheitenzu'?.

ÜberdieRechteder distrikts=undgemeinderechtlichenOrganehinsichtlichderVer=
waltung der Distrikts= und Kreisstiftungen ist bereits in anderemZusammenhangedas
Erforderlichebemerktworden10. DieseStiftungensindim übrigenallgemeineStiftungen.

Hinsichtlich der Verwaltung derjenigenStiftungen, die nicht unter den Begriff
der allgemeinenStiftungen fallen, gilt folgendes.

DiejenigenöffentlichenStiftungen, welchewederallgemeinenochörtlichesind1#,
werden von dem stiftungsmäßig bestimmtenOrgane, mangels einer stiftungsmäßigen
Verfügung von der Gemeindebehördedes Stiftungssitzes verwaltet. Für letztereVer=
waltung geltendie Vorschriftender Gemeindeordnungen.Die erstereVerwaltung
unterliegt der staatlichenKuratel in derselbenWeise, wie die Verwaltung der allge=
meinenStiftungen!.

Die Verwaltungdes örtlichenStiftungsvermögens8 steht,wennnicht durchbe=
sondereGesetzeoder stiftungsmäßigeBestimmungenein anderes angeordnetist, der Ge=
meinde oder Ortschaft zu, innerhalb deren Grenzen der Stiftungszweck sich bewegt.
Ortschaften könnendie Verwaltung ihres Stiftungsvermögens ebensoan die Gemeinde
übertragen,wie die Verwaltung ihres Ortschaftsvermögens½.

Der Begriff des örtlichen Stiftungsvermögens decktsich indessennicht mit dem
Begriffe des Stiftungsvermögens, das der Verwaltung der GemeindenoderOrtschaften
anvertraut ist.

Einerseits kann eineStiftung, die keine örtliche ist, in gemeindlicherVerwaltung
stehen. Dies kann der Fall sein:

1. bei allgemeinenStiftungen aus besonderemRechtstitel;
2. bei Kultusstiftungen auf gleichemGrunde 16;
3. bei öffentlichen Stiftungen zugunsteneines bestimmtenPersonenkreises(„zu=

gunsten von Privaten, Familien, erlaubten Gesellschaften“),wenn sie keinestiftungs=
mäßigverordneteVerwaltunghaben½7.

Andererseits kann eine an sich örtlicheStiftung durch den Stifterwillen der ge=
meindlichenVerwaltung entzogenund einer besonderenVerwaltung übertragensein.

8 V.O. v. 6. März 1817Ziff. VIII. DieBestimmungen der Form. V.O. v. 17. Dez. 1825
F0 60bössindsehrverworren, da sie die allg. Stiftungen nebenden Ortsstiftungen nicht genügend
erücksichtigten.

* Form.V.O. v. 9. Dez. 1825 §§863, 74a. Im § 63 Abs. II wird gesagt. daß es be=
züglich der dem Ministerium (des Innern f. K. u. Sch.Ang.) bisher unmittelbar untergeordneten

Stiftungen bei denbisherigenBestimmungenbleibe. Vgl. hierherV.O. v. 5. Nov. 1826(N.Bl. S. 769).
15Oben § 119, § 123.
11V.O. v. 6. März 1817 Ziff. VI.
17Bezüglich der reinen Privatstiftungen bestehtwederein Recht,nocheine Micht, staatliche

Kuratel über dieselbenauszuüben. Dies ergibt sichvor allem daraus, daß die Verf.U. Tit.IV § 10
nur das öffentlicheStiftungsvermögen(vgl. oben§ 213 Anm. 19) dem besonderen Schutzedes
Staates, d. h. der Kuratel, unterstellt; ferner daraus, daß die V.O. v. 6. März 1817, deren
Ziff. VIII den Ausgangspunkt für die Bestimmungender späterenForm.V.O. bildet, nur von
öffentlichenStiftungen handelt. Vgl. v. Seydel's Ausführungen Bl. 38 S. 171ff.
2. S 18Mit Ausnahme des Kirchenstiftungsvermögens.Vgl. Art. 5 u. 6 d. Kirchen=G.O. v.

. Sept. .
«DicsfG.O·Art.5,65spfälz.G.O.Art.5,49.Berh.d.»bef.Ausfch.d.K.d-Abg.ll

S. 515. Bl. 20 S. 238 ff., 286..; v. Kahr a. a. O. 1 S. 663. Uber besondereAusschüssezur
#stundsverwaltung diess.G.O. Art. 106, 145 Abs. VI, pfälz. G.O. Art. 67 Abs. V, VI. Bgl.
oben§ 112.

18Diesf. G.O. Art. 153 Abs. III, pfälz. G.O. Art. 5. Vgl. oben§ 213 Anm. 40.
16Vgl. Vollz. V. v. 381.Okt. 1837 zum revid. Gem.Ed. Ziff. 142 (Weber 3 S. 152).
!1 V.O. v. 6. März 1817 Ziff. VI. Die dort nochweiter genanntenStiftungen zugunsten

von Kongregationenund Bruderschaftensind nach der VerfU. zweifellos Kultusstiftungen. Val.
K Roth bayer, Zivilrecht, 2. Aufl., 1 S. 263 Anm. 53. ÜbereinstimmendKult.M.C. v. 13.Mai.

r.
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Die Vorschriften der Gemeindeordnungenüber die Führung der Stiftungs=
verwaltung haben für dasjenige StiftungsvermögenGeltung, welchesder gemeindlichen
Verwaltung anvertraut ist, ohneRücksichtdarauf, ob die verwalteteStiftung eine ört=
liche ist odernicht. DieseVorschriften werden aber außerdemauch nachder Absichtdes
Gesetzesaushilfsweise auf die besondersverwaltetenOrtsstiftungenanzuwendensein, so=
weit dies mit derNatur derbesonderenVerwaltung sichverträgt15. Anwendbarsinddaher
die Bestimmungen,welchedie Rechte und Pflichten bei der Verwaltung des Stiftungs=
vermögens regeln, nicht minder die Bestimmungenüber die Kuratel= und Aussichts=
befugnisseder vorgesetztenVerwaltungsbehörden19, nicht dagegen die Bestimmungen,
welchedie Loständigkeitender verschiedenenGemeindeorganeunter sich abgrenzen20.

Die Vorschriftender Gemeindeordnungenüber die Stiftungsverwaltung sind
olgende.

Das Stiftungsvermögen darf mit dem Gemeinde=oder Ortschaftsvermögennicht
vermischtund zu einemanderenals demStiftungszweckenichtverwendetwerden. Es
ist im Grundstockeungeschmälertzu erhaltenund im Falle unvermeidlicherVerluste
tunlichstdurchRentenansammlungwiederzu ergänzen.Von diesenVerwaltungsgrund=
sützenkann nur mit Genehmigung der vorgesetztenStaatsaufsichtsbehördeabgewichen
werden21.

Die Verwaltungdes Stiftungsvermögensrichtetsichin Ermangelungbesonderer
gesetzlicheroderstiftungsmäßigerBestimmungen?#nachdenVorschriftenüberdieVer=
waltungdes Gemeindevermögens?3.Die Vorschriftenüber die Staatsaufsichtbilden
dagegenzwingendesRecht, das auch durchAnordnungendes Stifters nichtbeseitigt
werden kann?“.

Die Gemeindeordnungenerwähnenbei den Verfügungen, welchesie über die ge=
meindlicheFinanzverwaltungtreffen,manchmaldie Stiftungsverwaltungausdrücklich,
in anderenFällen wiederum nicht. Das eine wie das andere beruht, wie man fast
sagen möchte,auf Zufall; aus der Nichterwähnung der Stiftungen sind keineSchlüsse
zu ziehen. Alle Bestimmungenüber gemeindlicheFinanzverwaltung, die überhaupt
ürem Inhalte nach auf die Stiftungsverwaltungpassen?5,sind auf dieseauch an=
wendbar.

Die Gemeindeordnungenheben ausdrücklich hervor, daß die Verwaltung des
Stiftungsvermögens den kollegialenGemeindebehördenbzw. den Verwaltungsorganen
der Ortschaftenzukommt6.

Ferner wird gesagt?,daßfür die gemeindlichverwaltetenStiftungenebensowenig

18Ubereinst.v. Kahr a. a. O. I S. 695 Anm. 104.
½ So z. B.diess.G.O. Art. 159, pfälz. G.O. Art. 91.
20So z. B. diesf. G.O. Art. 112, 147. Vgl. Bl. 25 S. 345a.
21Dies. G.O. Art. 66 Abfs.I—III, pfälz. G.O. Art. 50. G. H. I S. 91 (Frage des

freien Ermessens). ·
IIDieVorschriftenderG-O.bildennuraushelfendeöRet.FürdasGebietderdiesf.G.O.

ist demnachdie BemerkungH. v. Wands, Gem. Ordn. # d. Pfalz, 2. Aufl., S. 372f., jedenfalls
unzutreffend, der Stifter sei, wenn er die Verwaltung derGemeindeüberträgt, an die gesetzlichen
Bestimmungenüber die gemeindlicheStiftungsverwaltungLebunden=Aber auchfür die Nale wird
die Sache nicht anders liegen; denneineBeschränkungdes StifterwillensnachdieserRichtung müßte
ausdrücklichvom Ges. ausgesprochensein. Erregen dieBestimmungendesStifters schwereBedenken,
so kann wohl die Bestätigung verweigert, aber nicht die Verfügung des Stifters geändert werden.
Vgl. V. G.H. 2 S. 216 u. 85 d.B. G.B.

:8 Diess. G.O. Art. 66 IV. 153 Abf. V. In der pfälz. G.O. ist erstereBestimmungver=
ssen,was sichdaraus erklärt, daß der Aussch.d. K. d. Abg. sie erst in dritter Lesung(Verh. II

711f.) einfügte. Indessengilt zweifellos (Wand a. a. O.S. 373f.) für die Pfalz sachlichdas=
selbe. Dies erhellt insbes. aus Art. 85 Abs. I der pfälz. G.O., der von der Verwaltung des ort=
schaftlichenrerle, „nachden allg. gesetzlichenVorschriften"spricht.

“ Es ist nicht anzunehmen,daß die G.O.von der verfassungsmäßigenBestimmunghaben
abgehenwollen, welchealle öffentlichenStiftungen dembesonderenStaatsschutzeunterstellt.

Bgl. hierherBl. 22 S. 4f.
26 Diess.G.O. Art. 87 Abs. I,134 Abs.I, 153Abs.V, pfälz. G.O. Art. 67 Abs. I, 85 abl 1.

Daher wird aucheine Stiftung nachaußen nicht von ihrem besonderenVerwalter, sondernin der=
selbenWeise wie die Gemeindeselbstvertreten. Bl. 20 S. 297ff. u. S. 302 Anm. “, 22 S. 248f.

*#Diess.G.O.Art.206Abs.I Ziff.5,pfälz.G.O.Art.180.
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wie für die Gemeindenselbstdie Notwendigkeit einer Streitgenehmigungoder einer Er=
mächtigungzur FührungeinesRechtsstreitesbestehe.

Dagegensind die Beschränkungender Verwaltungsbefugnisse,diesseitsdes Rheines
durch die Mitwirkungsrechte der Gemeindebevollmächtigten,Gemeinde=und Orts=
versammlungen,hier und in derPfalz durchdieStaatsaufsicht,nur vereinzeltauchfür

die Stiftungen hervorgehoben. Dessenungeachtetgelten dieseBeschränkungen,soweit
ihre sachlicheAnwendbarkeit reicht, sämtlich auch für die Stiftungsverwaltungen28.

Die diesseitigeGemeindeordnung2° erklärt aufsichtlicheGenehmigung außerdem
für erforderlich „bei Erhöhung der in einzelnenGemeindenbestehendenBeiträge der
Unterrichts=und Wohltätigkeitsstiftungenzu denGemeindeverwaltungskosten“.Ferner
bedarf nachbeidenGemeindeordnungendie Annahme von Stiftungszuflüssen,welchemit
bleibendenLasten30 verbunden sind, der Genehmigung der vorgesetztenVerwaltungs=
behörde.BezüglichandererZuflüssekannjährlicheAnzeigeangeordnetwerden1.

Auch die Bestimmungenüberdie Eingehung von Schuldensind, obschondies nicht
besondersgesagtist 32, auf die örtlichenStiftungen anwendbar. Nur entfällt natürlich
bei den Voraussetzungender Schuldaufnahmeder Hinweis auf andereHilfsquellen der
Gemeindeund auf die Überbürdungder Gemeindeangehörigen.Statt des dauernden
za der Gemeindeist ferner der dauerndeVorteil der Stiftung in Betrachtzu
nehmen.

Hervorgehobenist wiederum38, daß die Bestimmungenüber Vorschußgewährung
auf die StiftungskassenAnwendung finden.

Auch die Bestimmungenüberdas Gemeindebudget,überdie Kassenuntersuchung,
die Rechnungsablage3“ und die Rechnungsprüfungsind ausdrücklichauf die Führung des
Stiftungshaushaltes erstreckt.Jedoch ist in der diesseitigenGemeindeordnungbeigefügt,
daß die Voranschlägefür einenlängerenZeitraum als das Kalenderjahr festgestelltwerden
können,sofernnichtdie vorgesetzteVerwaltungsbehördeim einzelnenFalle andereAn=
ordnungtrifft 35.

Die Handhabung der Staatsaufsicht überdie Verwaltung der örtlichenStiftungen
richtetsichnachdenjenigenVorschriften,welchefür die Staatsaufsicht„in eigentlichen
Gemeindeangelegenheiten“gelten35.

Hinsichtlich der Zuständigkeitenund des Verfahrens in Streitigkeiten über Ange=
legenheitenöffentlicherStiftungen gilt folgendes.Streitigkeiten,welcheauf denbürgerlich=
rechtlichenAkt der Stiftungsbegründung und dessenAuslegung sichbeziehen,sindbürger=
liche Rechtsstreitigkeiten37. Im übrigen gehören die Rechtsverhältnisseder öffent=
lichenStiftungeninsoweitvollständigdemGebietedes öffentlichenRechtesan, als es
sichum die Stiftungsverwaltung und um stiftungsmäßigeRechtsansprüchehandelt ss.

28Also z. B. von Art. 112 (vgl. 147)der diesf. G.O. nicht bloß die Ziff. 2, 6, 7, 12. Im
Art. 159 der diess.,91 derpsälz.G.O. ist am Anfange das StiftungsvermögennebendemGemeinde=
vermögenausdrücklich genannt.

2° Art. 159 Ziff.3, dazu v. Kahr a. a. O. II S. 81f.
z0 Bleibende Lastensind wohl alle Auflagen, die auf mehr als eineeinmaligeLeistunggehen.

Vgl. Verh. d. bes.Aussch.I S. 125 Sp. 2.
31Diesf. G.O. Art. 69 Abs. I, pfälz. G.O. Art. 583Abl. I.
3 Dagegenist dies Verh. d. bes.Aussch,d. K. d. Abg. II S. 712 anerkannt.
33Diesf. G.O. Art. 64, Pfah. G.O. Art. 48.
54Vgl. auch diesf. G.O. Art.129 (Gemeindeschreiberu. Einnehmer in Landgemeinden).

S. ferner Bl. 21 S. 61 ff.
1° Diesf. G.O. Art. 88 Abs. X, 89 Abs. I, 107 Abs. II, 131 Abs. V, 135 Abf. V, 136Abf. 1:

pfälz. G.O, Art. 63 Abs. V, 68 Abs. V, 69 Abf. I.
* Über die Grenzen der Staatsaufsicht V.G.H. 1 S. 380, 2 S. 123. S. auch M.E.

v. 20. Sept. 1869 (Weber 8 S. 279).
*7Komp.Konfl. Erk. v. 17. Nov. 1856 (R.Bl. S. 1130),v. 26. Juni 1865 (N.Bl. S. 754),

v. 5. Nov. 1872(R.Bl. S. 2610). In demerstgenanntenErk. scheintübrigens Ziff. VII derV.O.
v. 6. März 1817nicht gen richtig aufgefaßtzu ig. S. ferner das Komp. Konfl'Erk. v. 15.Nov.
1876 G.V.Bl. Beil. XIII S. 75 u. Entsch.d. Ob.G.H. in Gegenst.desZivilrechtesusw.V S. 890;
dazu Entsch.d. V.G. H. 10 S. 269.

28Dgl. das Komp.Konfl. Erk. v. 17. Nov. 1856(R. Bl. S. 1130); dann Komp. Konfl.Erk.
v. 22. März 1851(R.Bl. S. 644):feruer Entsch.d. V.G. S. 6 S. 231, 21 S. 59, Entsch.d.Ob.V.G.
in Gegenst.des Zivilrechtes usw. XII S. 283.
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Innerhal dieses Rahmens sind als Verwaltungsrechtssachenerklärt3° Streitig=
eiten über

1. stiftungsmäßigeRechtsansprücheauf den Genuß oder Mitgenuß einer
Stiftung40;

2. Rechtein betreffder Stiftungsverwaltung"1;
3. Verleihung des Stiftungsgenusses";
4. Umwandlung desZweckesoderAufhebung einer Stiftung nach§ 87 B.G.B.“
Der Verwaltungsrechtswegist übrigens in all diesenStreitsachenausrrozessualen

Gründen da verschlossen,wo nach den bestehendenZuständigkeitsbestimmungeneine
Stiftung nichtderOberaufsichtderKreisregierung,KammerndesInnern, unterliegt“.
Soweit der Verwaltungsrechtswegeröffnetist, bildet diejenigeVerwaltungsbehörde,
welchedie unmittelbareAufsichtüberdieStiftungsverwaltungführt, dasVerwaltungs=
gericht ersterInstanz“é.

½ V.G.H.G. Art. 8 Ziff. 35 u.Art 54 Ziff. 3a. Hierzu v. Kahr a. a. O. IS. 663, 697,
535 ff. V. G.H. 18 S. 171, 21 S. 1

Vagl.überStipendienstiftungenM0 8S. 279, V.G.H. 1S. 380, 2 S. 123,4 S. 537,
.268, 11 S. 331, 13 S. 14, 18 S. 171.
u V.G.H. 9 S. 3283,12S. 0.
“ Vgl. W. Krais, Ges. v. 8. Ag. 1878 usw. S. 106ff., 350f.
4 Art. 165 Z. II d. A.G. 5. B.G. B. Böhm=Klein, A.G. S. 318, Reger=Dyroff

a. a. O. S. 326.
4 Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 9 Abs. II.
5 Misodie Distriktsverwaltungsbehörde (auch unmittelbare Stadtmagistrat) oder die Kreis=

regierung,K. d. J. V.G.H. 5 S. 113, 7 S. I71, 18 S. 91. Vgl. auch über einzelneFragen des
Verfahrens ebenda4 S. 537, 570. über die Zuständigkeitder krt Stadtmagistratezu=
treffendKrais a. a. O. S. 362 #% 3, Reger=Dyroff a. a. S. 286 f. gegendie neuere
Rechtssprechungder V.G. H. 18S. 9

s*

Google



SechstesBuch.

Das Recht der Landesverwaltungl.

§*215. Einleitende Bemerkungen. Die Worte Verwaltung und Verwaltungsrechtwerden
von der wissenschaftlichenSprache in mehrfachenBedeutungengebraucht.Es ist in dieserBeziehung
nichtnötig, bekannteDinge zu wiederholen,die in allen Lehrbüchernzu lesensind. Hier soll lediglich
erörtertwerden,in welcherWeise ich den AusdruckLandesverwaltungversteheund damit für dieses
sechsteBuch den Stoff der Darstellung abgrenze.

Wenn man die verschiedenenGebietebetrachtet,auf welchendieTätigkeitdesheutigenStaates
sichentfaltet, so findet man, daß dieseTätigkeiten für den Staat teils Mittel zum Zwecke, teils
Selbstzwecksind. Wenn der Staat eine bewaffneteMacht unterhält, wenn er seineBeziehungenzu
anderenStaaten wahrnimmt, wenn er für seineFinanzen Sorge trägt, so betreibter all dieseDinge
nicht um ihrer selbstwillen. Die Heeresverwaltung,die Verwaltung der auswärtigen Angelegen=
heiten,die Finanzverwaltung sind nicht zur Erfüllung der Staatszweckeda, sondernvielmehrdazu,
damit der Staat imstandesei, seineZweckezu erfüllen. DieseunmittelbarenStaatszweckeaber sind
zwei: die Rechtspflegeund die Sorge für das Wohl derStaatsangehörigenin bezugauf ihr körper=
liches,wirtschaftlichesund geistigesLeben. DieseletztereTätigkeit ist die Landesverwaltung?.

Die Rechtspflegeist eine juristischeTätigkeit, sie bestehtin Anwendungund Durchführung
des Rechtes. Die Landesverwaltung, wie die Verwaltung überhaupt, ist keine juristische Tätigkeit.
Ihr bestimmenderGrund ist nicht das Recht, sonderndie Zweckmäßigkeit,die Erreichungder vor=
gestecktenAufgaben auf demjenigenWege,der am bestenzum Ziele führt. Die Verwaltung bedarf
daher der Freiheit des Handelns, derMöglichkeit der Wahl zwischenverschiedenenMitteln zum
Zwecke, des verwaltenden Ermessens. Uber all dies vermag das Staatsrecht nichts zu sagen; die
Verwaltungslehre hat hierüber Aufschluß zu geben. Mit welchenMitteln die Landwirtschaftam
bestenzu fördern,wie Schulpläne am zweckmäßigstenzu gestaltenseien,darüberdarf man das Recht
nicht befragen. Die landwirtschaftliche Verwaltung, die Schulverwaltung ist keineRechtsanwendung.
Die Verordnungen, welche die Behörden anweisen, wie sie verwalten sollen, oder die Lehrer, wie sie
lehren sollen, sind Dienstanweisungen; sie enthalten keine Rechtssätze.

Gleichwohl ist die Verwaltungstätigkeit ebensowenig wie irgend eine andere Tätigkeit im
Staate ohneBeziehungenzum Rechte. Sie kann in solcheBeziehungenauf demBoden desbürger=
lichen Rechtestreten, indem sie in die Lage kommt, behufsErfüllung ihrer ZweckePrivatrechts=
geschäfteabzuschließen.Sie kann aber auch— und hiervon allein ist hier zu handeln— mit dem
öffentlichenRechtein Beziehungtreten.

Die Staatsgewalt und die von ihr eingesetztenöffentlichenGewalten könnennicht verwalten,
ohne den Staatsgenossen zu gebieten und zu verbieten, d. h. ohne mit deren Rechtskreise in Be=
rührung zu kommen. Zum Eingriff in einenfremdenRechtskreisaber bedarf im Verfassungsstaate
auchdie öffentlicheGewalt des Rechtstitels. Daher müssenGesetzesbestimmungengeschaffenwerden,
welche den öffentlichen Gewalten das Recht geben, jene Gebote und Verbote an den Einzelnen zu
richten. Aus dieserAbgrenzungder Rechtskreisezwischender öffentlichenVerwaltung und denEin=
zelnen entsteht das Verwaltungsrecht.

1 Als treffliches Nachschlagewerk für Einzelfragen eignet sich K. H. Fischer, Lexikon des
E! B. geltenden Verw.=, Staats=,Polizei= usw. Rechtes nach den Entsch. d. b. oberen Verw.=,Straf=

ihte München 1910. Ferner das von K. Th. Soergel herausgegebeneJahrbuchd. Rechtspr.
z. Verw.=,Reichs= u. Landesrecht (seit 1907), Stuttgart. Das im Erscheinen begriffene Handbuch
der innerenVerwal tung für Bayern r. d. Nh., herausgegeben mit verschiedenenMinisterialbeamten
von Jul. v. Henle, München 1913 (auf Grund der vielfach veralteten Handb. von Krais,
Pechmann=Brettreich) konnte nur mehr hinsichtlich der ersten Lieferung benutzt werden.

Orlohhal fror
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Die Frage, welcheRechtssätzedie Verwaltung braucht, um die Geboteund Verbote erlassen
zu können,die zur Erreichung ihrer Zweckenötig find, beantwortetsichnatürlich nicht aus irgend
einem Rechtssysteme.Hierüber entscheidetdas Verwaltungsbedürfnis. Die Rechtssätzedes Ver=
waltungsrechtes stellen sich daher, wenn man sie lediglich mit dem Auge des Juristen betrachtet,
auf den erstenBlick als eine verworreneMasse dar, welchedes rechtswissenschaftlichenZusammen=
hangesentbehrt. Einen anderenZusammenhang,der soforterkennbarist, habensie allerdings; aber
dieserliegt außerhalb derRechtswissenschaft— es ist derZusammenhangdesZweckes,demsiedienen.
Hiernach fügen sichz. B. die Rechtssätzefür die Zweckeder Armenverwaltung, der landwirtschaft=
lichen oder Forstverwaltungusw. in Gruppen zusammen.Daß aber damit jene Rechtssätzenicht zu
rechtswissenschaftlicherEinheit verbundenwerden,ist ohneweiteresklar.

Daher liegt der Gedankesehrnahe,für die StoffmassedesVerwaltungsrechtesnacheiner rein
rechtswissenschaftlichenGliederungzu suchen.Bis zu einemgewissenMaße wäre ein solcherVersuch
nichtaussichtslos. Die geistvolleDarstellungdesfranzösischenVerwaltungsrechtesdurchOtto Mayer
bietet hierfür einen glänzendenBeweis. Daß eine andereSachbehandlung—die Stoffgliederung
nachGesichtspunktender Verwaltungslehre— für die Darstellung des Verwaltungsrechtesbislang
hergebrachtwar, läßt sich jenemVersuchegewiß nicht entgegenhalten.Denn im Staatsrechteüber=
haupt und im Verwaltungsrechte insbesondere war bei der wissenschaftlichenBehandlung gar manches
hergebracht,was einer mehr juristischenAuffassung hat weichenmüssen. Aber der Befolgung des
Beispiels von Otto Mayer steht wenigstensfür die Aufgabe, die diesemWerkegestellt ist, ein
anderesBedenkenentgegen.Das Ideal, demMayer nachgestrebthat, ist — und dies gilt für die
Darstellung des Verwaltungsrechteseines deutschenStaates noch viel mehr als für jene des
französischenVerwaltungsrechtes— nicht oder doch nur um den Preis anderweitiger Nachteile
erreichbars.

Es mag wohl gelingen,in der Masse der VerwaltungsrechtssätzeZüge juristischerEinheit zu
entdeckenund dieseSätze hiernach systematischzusammenzufassen.Aber die Mannigfaltigkeit der
Sätze, die durchdie Verwaltungszwecke,denensie dienen, erzeugtwird, ist dochso groß, daß das
Einheitliche vom Verschiedenenüberwuchertwürde, und außerdemwürde noch sehrviel sperriges
Gut übrig bleiben. Damit wäre der juristische Gewinn eines solchen Verfahrens wesentlich beein=
trächtigt. Und er würde nochweiter erheblichdurcheinen anderenMißstand geschmälert.Die Ver=
waltungsrechtssätzesind nämlich aus demVerwaltungsbedürfnissehervorgegangen,welchemsie zu
Hilfe kommen. Die BerücksichtigungdesZusammenhanges,in welchemsie mit diesemBedürfnisse
und dadurchunter sichstehen,ist daher ein sehrwesentlichesMittel ihres Verständnisses.Der Ge=
brauch diesesMittels würde ungemeinerschwert,wenn die Darstellung diesenZusammenhangzer=
risse. Und darin liegt wohl der Hauptgrund derBerechtigungfür diehergebrachteArt, das System
des Verwaltungsrechteszu gestalten. Ein Werk, das auch, und nicht in zweiter Linie, der Rechts=
anwendungzu dienenwünscht,wird dahernicht umhin können,an diesemSystemefestzuhalten.Es
braucht damit nicht in eine bloße Gesetzesstatistikzu verfallen. Denn die Wissenschaftlichkeitstaats=
rechtlicherDarlegungen beruht nicht im System allein, sondernmindestensebensosehrin der Ent=
wickelungdes Inhaltes der Rechtssätze.—

AuchdiesessechsteBuch umfaßt, und zwar in sehrbeträchtlichemUmfange,nebenmateriellem
organisatorischesRecht. Daß diese Ausscheidung einzelner Teile aus dem Verfassungsrechtein
Zweckmäßigkeitserwägungenihren Grund hat, wurde seinerzeit“bereits bemerkt.

: Nicht in denBereich der Landesverwaltunggehörtdie sog.nichtstreitigeRechtspflege.Dies
gilt selbstverständlichauchbezüglichderjenigenGegenständederselben,die aus irgendwelchenGründen
der Zweckmäßigkeitoder der Geschäftsüberlieferungden Verwaltungsbehördenzur Behandlung zu=
gewiesensind, wie z. B. ZivilstandssachenoderNamensänderungen. i=l*l

* Bgl. hierherauch dieBemerkungenvon H. Rehmin derKrit. Wierteljahesschriftfür üee.
gebungu. ae N. F. X S. 106ff. u. insbes.P. Laband, Archiv f. öff. Recht II S. 149ff.

·Bd 46.
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Erster Teil.

Die Dolizei.

Erster Abschnitt.
Allgemeines Polizeirecht.

§&216. WesenundRußerungsformenderPolizeigewalt.DiePolizeiim
Sinne der neuerenWissenschaft!ist an sichkeinematerielleTätigkeit des Staates,
sonderneineForm der Staatstätigkeit,welcheihren Inhalt durch die verschiedenen
Zweckebekommt,denensiedient. Die Polizei ist diejenigeZwangsgewalt,durchwelche
der Staat sich und seine Verwaltung sowohl wie auch seine Angehörigen vor Ge=
fährdungendurchMenschenschützt.Nicht zutreffendist es dagegen,Sicherungsmaß=
regeln gegennatürlicheGefahren unter denBegriff der Polizei zu stellen. Einer solchen
ZusammenfassungwürdekeininnererZusammenhangentsprechen.

Das Polizeirecht bezweckt,zumSchutzeder Untertanengegenwillkürliche Eingriffe
der Behörden die Tätigkeit der Polizei mit gesetzlichenSchranken zu umgeben.

Nach dem Gegenstandeder abzuwehrendenGefährdung scheidetsich die Polizei
in zweiTeile. Insofern siegegenGefährdungensichrichtet,welchedie Sicherheitdes
Staates oderseinerAngehörigenim allgemeinenbedrohen,ist sieSicherheitspolizei;in=
sofern sie den Schutz bestimmterstaatlicher Verwaltungsgebiete bezielt, ist sie Ver=
waltungspolizei. Nur die ersterehat einen selbständigenZweck und erheischtdaher
eine gesonderteDarstellung; dagegen ist die Verwaltungspolizei kein selbständiges
Bereich staatlichenWirkens, sondernverbindetsich mit den einzelnenTeilen der
Verwaltung.

Bei dem allgemeinenPolizeirechte, in dessenErörterung hier zunächsteinzugehen
ist, kann es sichhiernachnur darumhandeln,die Formenzu betrachten,in welchen
die polizeilicheTätigkeit der Verwaltung sichbewegt,die gesetzlichenBestimmungen,
welche für die Handhabung der Polizeigewalt im ganzen Umfange der Verwaltung
gleichmäßigGeltung haben.

Schon früher? wurde hervorgehoben,daß das staatlicheBefehls=und Zwangsrecht
nur auf dem Gebiete der Landesverwaltung im Polizeirechte als geschlossenesRechts=
systemauftritt. Die hierüber geltendenBestimmungensind imP. Str. G.B. vom
26. Dezember1871 getroffen8.

Die Verwaltungsverfügungen,welcheeinenobrigkeitlichenBefehl an die Amts=
untergebenen,ein Gebot oder Verbot, enthalten, stehenals Polizeiverfügungen den
übrigenVerwaltungsverfügungengegenüber.Hinsichrlichder Zulässigkeitder ersteren
und der letzterenwaltet ein verschiedenerGrundsatz. Die eigentlicheVerwaltungstätig=
keit,die innerhalbder gesetzlichenSchrankendie öffentlichenInteressenpflegendwahr=
nimmt, und daher auch die eigentlichenVerwaltungsverfügungen kommen mit dem
Rechtskreisedes Einzelnen in keinenZusammenstoß.Dagegen hat die Polizeiverfügung
den Eingriff in denRechtskreis des Einzelnen geradezuzu ihrem Inhalte. Sie bedarf

1 BVgl.hierher2. Aufl. III S. 3, H. Schulze, Lehrb.desdeutschenStaatsrechtsI S. 617ff.,
ALöning, Lehrbuchdes deutschenVerwaltungsrechts2 4 ff. u. die weiterenAngabenbei beiden,

v. Seydel in G. Schönbergs Handb. der polit. Okonomie,4. Aufl., IV S. 295. S. auch
Thoma, Der Polizeibefehl im badischen Recht, Tübingen I 1906, S. 1—114. Fritz

einer, Institutionen des deutschen Verwaltungsrechtes, 2. Aufl., Tübingen 1912, S. 1—61,
ff.; derselbe, Einzelrecht und öff. Interesse, Tübingen 1908, S. 4. Georg Meyer=
chow, DeutschesVerw.R., 3. Aufl., Leipzig 1910 § 1ff. Rosin, Polizeiverordnungsrecht,
1 ff. Vgl. auchv. Seydel, Allg. Staatsrecht, Annalen 1900 S. 359f.

? § 151. Vgl. namentlichauchThoma a. a. O. § 29. Fleiner, Inst. § 13.
s Literaturangabenu. Anderungend. Ges. s.bei v. Riedel=Sutner, Komm.7. Aufl. 1907.

s
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daher zu ihrer Begründung eines Rechtstitels, der Bezugnahme auf eine bestimmte
Rechtsvorschrift“.

DasP. Str. G.B. erkenntdiesenGrundsatzan, wennes sagt: „Die Zuständig=
keit zur Erlassung der zulässigen polizeilichen Anordnungen, Gebote und Verbote
an einzelnePersonenoderin bestimmtenFällen richtet sich,soweit das Gesetznicht
hierüberVorschriftenenthält, nach den bestehendenoderkünftig zu erlassendenVor=
schriftenüberdie Zuständigkeitder Behörden.“

Ebensosagt die Zuständigkeits=V.O. vom 4. Januar 1872“, die zum R.Str.=
und P. Str. G.B. erging: „Die Zuständigkeitzur Erlassung der gesetzlich statthaften
polizeilichenAnordnungen,Geboteund Verbote an einzelnePersonen oder in bestimmten
Fällen richtet sich, soweit nicht das Gesetzoder gegenwärtigeV.O. hierüber maßgibt,
nach den über die Zuständigkeit der Behörden bestehendenallgemeinenNormen oder
denzu einzelnenParagraphenoderArtikeln desStr.G.B. bezw.P.Str. G.B. besonders
erlassenenV.O. oder Polizeivorschriften.“

Die leitendenGedanken,welchesichhierausergeben,sindfolgende. Polizeiliche
Gebote und Verbote müsseninhaltlich stets unmittelbar oder mittelbar auf eine gesetz=
licheBestimmunggestütztsein. Soweit dies der Fall ist, könnensolcheGeboteund
VerboteauchHandlungenauferlegen,mit welchenein Vermögensaufwandverbunden
ist, und Unterlassungenanordnen, durch welchedem Betroffenen ein Vermögensnachteil
zugeht oder die Verfügung über sein Eigentum beschränktwird'. Selbstverständlich
ist all dies dann ausgeschlossen,wenn die ermächtigendeRechtsvorschrift eine Be=
schränkung nach dieser Richtung ausdrücklich enthält; zu vermuten ist jedoch diese
Beschränkungnicht. Nicht minder selbstverständlichaber ist, daß das polizeilicheAn=
ordnungsrechtsnicht dazu ausgenütztwerdendarf, die Vermögensleistungum der
— willen, d. h. also eine Abgabe in der Form des Polizeibefehls auf=
zulegen?

Für die behördliche Zuständigkeit zum Erlasse polizeilicherEinzelanordnungen,
mögendieselbengegeneine einzelnePerson oder gegeneineMehrheit von Personen im
Einzelfalle sich richten, entscheidetzunächstdie etwa vorhandenegesetzlicheBestimmung.
Soweit einesolchefehlt, fällt die FeststellungdieserZuständigkeitin das Bereichder
Organisationsgewalt10. Soweit auchdie organisatorischenVorschriften überdie behörd=
lichenZuständigkeitenkeineRichtschnurgeben,liegt in der Befugnis zum Erlassevon
Polizeiverordnungen11 die Befugnis,darüberzu bestimmen,wer berufenseinsoll, die
Einzelanordnungenzu deren Vollzuge zu treffen.

Ein allgemeinespolizeiliches Befehlsrecht bestehtfür Inanspruchnahmevon Not=
hilfe. Jedermann ist verpflichtet, „bei Unglücksfällenoder gemeinerGefahr oderNot“
auf polizeiliche Aufforderung Hilfe zu leisten, wenn er dieserAufforderung ohne erheb=
liche eigeneGefahr genügenkann 12.

Zur SicherungdesGehorsamsgegenüberpolizeilichenGebotenundVerbotendient
in ausgedehntemMaße der Zwang des Strafrechtes.

l. hierherF Rofi Das Poligeiverordnungarcht in Preußen, 1895,P. Laband,
re .St. R. 6. S. 156, Reger, Samml. 19S. 170,Entsch. d. Oberst. L.G. i. Str. S. 3
S. 61.Anders G. sal6 Lehrb. des deutschenr. 3. Aufl., S. Galf- hier* Anschütz
inder 6. Slutendes Staatsrechtes von Meyer § 1785; Thoma, Polizeibefehl S. 162, Fleiner
a. a. O.

5 Art. 1 Abf. III.
* K.Bl. S. 25. & 33. Dazu für München V.O. v. 2. Okt. 1869u. 24. Juni 1898,worüber

oben S. 107. Die Zust L. für einzelneGebietefind Fii denenschöctGGaigen,WAoschnittenangegeben.
Ml. Entsch. dre-G.rn in Strafsfachenusw. . ;Entsch. d. O.L. G.

München S. 415, IVe. 199. Wie d. R.G. in Straff IV S. 107. Erlaß von Rechts=
verordnunen.)V.6.6. 20 S. 26,21 S.

bensowenigwie das Näkislos ungerecht
* Vgl. unten § 255.

1½* oben44 67, § 147.

12 R.St. i 8 360 Ziff. 10.
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Hier tritt dennein eigentümlichesVerhältnis ein, das keineswegszu den Vorzügen unserer
öffentlichenRechtszuständegezählt werdenkann. Der Strafrichter hat, indem er darüberbefindet,
ob jemanddurchUngehorsamgegenein Gebot oderVerbot der Verwaltungsbehördesichstraffällig
gemachthat, auch die Gesetzmäßigkeitdieses Gebotes oder Verbotes zu prüfen. Er übt damit
mittelbar eine Verwaltungsrechtsprechung.Die Sache liegt keineswegsso, daß bei bestrittener
Rechtmäßigkeitdes Gebotesoder Verbotes stetszunächsthierüber entschiedenwerdenmüßte,und daß
erst der Ungehorfamgegeneine unbestrittenrechtmäßigeoder im Verwaltungsrechtswegerechtmäßig
befundeneAnordnung strafbar wäre. Dies kann zweierleiFolgen haben. Die eine ist die, daß die
Rechtsprechungder Strafgerichte und der Verwaltungsgerichtein Widerspruchgeratenkann. Noch
empfindlicheraber ist die Folge, die sichdaraus ergibt, daß auf bedeutendenGebieten,wo das Ver=
waltungsrechtunter Strafschutzgestelltist, der Verwaltungsrechtswegausgeschlossenist!2. Das
V.G. H.G. erklärt überdies, daß die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofessich nicht auf
Rechtssachenerstreckt,die vor die Strafgerichtegehören. Darunter zählen15 „vor allem jeneFälle,
in welchendie NichtbeachtungöffentlichrechtlicherGebote oder Verbote direkt vom Gesetzeunter
Fixierung des Tatbestandesmit einer vom Richter zu erkennendenStrafe bedrohtist“. Es gibt,
mit anderenWorten gesagt,Fälle, in welchender Einzelne eine richterlicheEntscheidungdarüber,
ob ihm etwas rechtmäßiggebotenoder verbotenwordenist, nur auf die Gefahr einer Bestrafung
hin erlangen kann. Dieser „Schutz des Strafrichters“, wie man es wohllautend genannt hat,
mochtebeim Mangel einer Verwaltungsrechtsprechungnocheinigermaßenerträglich erscheinen,nun=
mehr aber, wo eine solcheRechtsprechungeingeführtist, gewährt jenerSchutzdemUntertanen eine
ebensozweifelhafteBeruhigung,wie demDamoklesjenesHaar, an welchemdasSchwertüberihm hing.

Außer demStrafzwange,der durchdie Gerichtegeübtwird, bestehteineselb=
ständigeZwangsgewalt der Polizei 16.

Zu einemTeile ergibt sichdieseZwangsgewalt schon aus allgemeinenGrund=
sätzen. Das Recht der Notwehr 7 haben die Behörden der öffentlichenVerwaltung
selbstverständlichebensogut, ja mit nochgrößererNaturnotwendigkeitals der Einzelne.
Ist das Notwehrrecht für den letzterenein öffentlichesRecht, mittels dessener sichselbst
schützt,soweitder staatlicheSchutzsichnicht einstellt,somußesumsomehrdemjenigen
zukommen,der, indem er für den Staat amtlich handelt, einen rechtswidrigenAngriff
erfährt. Einer ausdrücklichenGesetzesbestimmungbedarf es hierfür nicht. Aber auch
hiervon abgesehenergibt sichein allgemeinesZwangsrecht aus demWesen der obrigkeit=
lichen Gewalt. Die obrigkeitlicheGewalt ist Staatsgewalt und hat daher hinsichtlich
ihrer gesetzmäßigenBefehle Anspruch auf den Gehorsam der Gewaltunterworfenen18.
DiesenGehorsamist sie überall da unmittelbarzu erzwingenbefugt,wo der Befehl
mittels Anwendung körperlichenZwanges zum Vollzuge gebrachtwerden kann, wo es
sich also darum handelt, tätigen oder untätigenWiderstand zu brechen . Der Zwang
darf nicht weiter gehen als der Zweck erheischt. Demnachkann, wo ein Erscheinen
vor der Behörde oder das Verlassen eines Ortes gefordert ist, nur zwangsweiseVor=
führung oder Wegschaffung20 eintreten, während bei tätigem Widerstande das Maß
des Zwanges nachdemMaße des Widerstandessichrichtet. Dagegendarf ohnege=
setzlicheErmächtigung der körperlicheZwang als Mittel des Vollzuges niemals da
angewendetwerden, wo das Befohlene durch die körperlicheGewalt nicht unmittelbar
durchgesetztwerden kann, wo also die körperlicheGewalt nur durch ihre Einwirkung
als zugefügtesÜUbelmittelbar die Gehorsamleistungveranlassenwürde21. Alle diese

18Vgl. oben § 85, V.G.H. 18 S. 231, 20 S. 48. über Polizeibefehlund richterliches
PrüfungsrechtBl. 62 S. 378. Polizeibef 5⅛

¼ Art. 13 Ziff. 1.
16Wie W. Krais, V.G.H.G. S. 155, richtig ausführt.
16Eine Befugnis der Polizeibehörden, eine in den StrafgesetzenangedrohteStrafe durch

Verfügung festzusetzen(vgl. R.E.G. z. R. St. P. O. § 6 Ziff. 3, R.St. P.O. §§453—458) kennt das
bayer. Recht nicht. Uber die Zwangsvollstreckungder Verwaltungsbehördenvgl. auch Henle,
Handuch S. 77ff. Uber den Zwang gegenVermögen und Person vgl. auch Fleiner, Instit.

1 Val. auchB. G.B. §§ 227— 231.
18Val. oben§ 39 Anm. 16 f.
1° Vgl. 2. Aufl. III S. 6 u. Bl. 40 S. 399f., Reger 12 S. 210.
20Vgl. 83 P.St. G.B. Art. 38 Abf. II.
21Vgl. Verh.d. K. d. Abg. 1859/61Beil. Bd. 3 S. 329.
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Sätze sind nicht geschriebenesRecht, sie dürfen aber wohl für unser Staatsrecht als
unbestritteneFolgerungenaus demWesendes staatlichenImperiums angesehenwerden22.
Von selbstverstehtsich dabei, daß diesesRecht zur Anwendung körperlichenZwanges
nur jenen Behörden zukommt,welcheein Befehlsrecht haben, und nur so weit, als sie
ein Befehlsrecht haben23.

Zu diesem allgemeinen obrigkeitlichen Zwangsrechte tritt noch ein gesetzlich
besonders geregeltesZwangsrecht hinzu. Dieses Recht steht teils völlig selbständig
dan—* ist es mit der Ausübung der richterlichen Strafgewalt in Zusammenhang
gebracht.

Die ZwangsbefugnisseerstererArt sollen nach dem Gesetze?"nur den „Behörden
der innerenVerwaltung“ zukommen.DieserAusdruckbegreiftnicht alleBehördender
Landesverwaltung. Er umfaßt die Gemeindebehördenund von den staatlichenVer=
waltungsbehördennur jene,welchedemGeschäftskreiseder beidenMinisterien des Innern
angehören,nebstdiesenMinisterienselbst?5.

Der Sinn der gesetzlichenEinräumung ist der, daß den bezeichnetenBehörden die
darzustellendenZwangsbefugnissegesetzlicherweisezukommenkönnen, nicht der, daß sie
denselbenzukommenmüssen. Die DienstvorschriftenkönnenEinschränkungenverfügen?.

Durch besonderegesetzlicheBestimmungenkönnendie bezeichnetenZwangsbefugnisse
auch solchenBehördeneingeräumtsein, welchekeine „Behördender innerenVer=
waltung“ sind?7.

eneZwangsbefugnisseerstreckensichnur auf denVollzuggesetzlicherVorschriften,
deren Ubertretungricht mit Strafe bedroht ist2s. Den Gesetzensind die bestehenden
gültigenV.O. sowiejeneV.O. gleichgestellt,welchekünftigzu einemGesetzeaufGrund
eines Vorbehaltes erlassen werden, der in dem Gesetzeselbstgemachtist?9?. Enthält
jedochin Fällen, wo das P. Str.G.B. auf V.O. Bezugnimmt,eineV.O. eineMehr=
heit von Anordnungen, und ist in der V.O. nur bei einemTeile der getroffenenAn=
ordnungendie lbertretungunterStrafe gestellt,so ist auchbezüglichder übrigenAn=

: DasP. St. G.B. Art. 21 Abs. 1, 2 („durchAnwendunggesehlicher,Wwangsnitzele „ins⸗
besondere")setztsie voraus. Vgl. v. Riedel=Sutner, Komm. z. P.S 7. Aufl., S. 78:
C. Risch bei C. F. v. Dollmann, Gesetzgebungdes Kars. Bayern usw E 148, 151. Mit
aller Deutlichkeit ist die ubenvertreteneAnsicht in den Berh. d. K. d. 1859•61 Beil. Bd. 1I
S. 363f. von dem Abg. Dr Weis entwickelt. S. auch ebenda III S. Fa. 329.

*8Das Zwangsrecht kann durch ausdrücklicheDienstvorschriftentzogengein gl. V.O. v.
31. März 1892 (G.V Bl. S. 83) § 6: „Den Fabriken= u. Gewerbeinspektoren stehen. die amt=
lichen BefugnissederOrtspolizeibehördenque siehabenjedochpolizeiliche,ev.im Wegeadm.Zwanges
durchzuführendeVerfügungennicht* erlassen.“

.St. G.B. Art. 2 Wi. auchWasser=G.Art. 174, Fischerei=G.Art. 1
25 Vgl. Abg. Dr. Eier, erh. d. Gesetzgeb.Aussch.d. d. Abg. uaecd 1 S. 103. Der=

selbe bemerkte,die Befugnisse, welcheim E.G. von 1861 Crt. 28) den Polizeibehördenbeigelett
waren, seien aufdie Behördender inneren Verwaltung ausgedehnt. „Diese Ausdehnungist durch
das praktiiie, Bedürfnis gerechtfertigt,da auchfür jeneBestandteileder innerenVerwaltung, welche
nicht als Polizeisachenim engeren Sinneauf ufassenfind, neben dem Anordnungsrechtebestimmte
dew gahn unentbehrlichsind.“ Vgl. Berg=G.Art. 238

26 Bgl. obenA 23.
3 So z. B. NVo. & 111. Über Eisenbahnpolizeis. unten § 262.

PFSSS. Art. 21 Abs. I, VII. Abs. VII enthält eine an sich selbstverständlicheEr=
läuterung. Wenn dort von ee die Rede ist, so ist dieser unbestimmbare Ausdruck
einfach als „Gesetze“ zu verstehen K. d. Abg. 1859/61 Beil. Bd. III S. 233 u. 328.
C. Ri . S. 160 Anm. 5, huchud v6 des V.G. H.G. v. 8. Aug. 1878, ferner Thoma
a. a. O.

*„ P.’St.G.B. Art. 22 Abs. I. Gemeint sind Rechts⸗V.O.; denn für Verwaltungs-V.O. be⸗
darf es einesgesetzlichenVorbehaltesnicht, für Rechts=V.O.stets. Verwaltungs=V.O. enthaltenferner
nie Gebote oder Verbote für die Untertanen. Vgl. oben § 148 u. C. Risch a. a. O. S. 157f.
Gu Art. 29 Abs. I des E.G. v. 1861), wo die frühere Unklarheit der egeise szue tritt.
Art. 22 Abs. II des P. St.G. B. ist sachlich überflüssig. Er drückt lediglich aus, da O. aus der
Zeit vor der Verf.U. denGes. gleichstehen,wenn dies ihr Inhalt mit sichbringt (ugl. oben§ 147),
u. daß es bei Ges. aus der Zeitnach Erlaß der Verf.U.na4, ausmacht, wenn sie, trotzdem1
m intwirkung dedesLandtageszustandegekommenfind, sichV.O. nennen oben§ 146). S. auch

. Rischa. a
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ordnungendie Anwendung irgend welcherMittel der Zwangsgewalt ausgeschlossen30.
Unter V.O. sindnur landesherrlicheV.O. zu verstehen##.

Innerhalb der angegebenenSchranken sind die Verwaltungsbehördenim Bereiche
ihrer Zuständigkeit berechtigt,Verfügungen, die sie an bestimmtePersonen erlassenund
dieseneröffnethaben, im Falle desUngehorsamsdurchAnwendunggesetzlicherZwangs=
mittel zur Ausführung zu bringen. Insbesondere könnensie die Nichtbefolgung solcher
Verfügungen mit Ungehorsamsstrafen32bedrohen und diese Strafen im Ungehorsams=
falle für verwirkt erklären. Als Ungehorsamsstrafekann nur Geldstrafe angedroht
werden, und zwar eine Strafe bis zu 6 Mark von den Bürgermeisternund Gemeinde=
ausschüssender Landgemeindenund von denBürgermeisternder pfälzischenGemeinden,
die Städte ausgenommen,bis zu 9 Mark von den Bürgermeisternund Magistraten
der mittelbaren Gemeinden mit Stadtverfassung und von den Bürgermeistern der
pfälzischenStädte, bis zu 45 Mark von den Bürgermeistern und Magistraten der
unmittelbaren Städte und von den übrigen35 Verwaltungsbehördenund Verwaltungs=
stellenmit Einschlußder beidenMinisteriendes Innern“.

Wird nach verhängterUngehorsamsstrafeder erneutenVerfügung der Behörde
nicht gehorcht,so kann diese, jedochnur dann, wenn ein sonstigesZwangsmittel nicht
anwendbar ist, die Ungehorsamsstrafewiederholt androhen und in angemessenerFrist
als verwirkt erklären. Mit diesenWiederholungenkann so lange fortgefahrenwerden,
bis Gehorsam geleistetist s5.

Besteht in den vorerörtertenFällen der Ungehorsamdarin, daß jemand die Vor=
nahme einer Handlung innerhalb der hierfür bestimmtenFrist unterlassenhat, so kann
die anordnendeBehörde, sofern dies nach der Natur der gefordertenHandlung möglich
ist, denVollzug auf Kosten desUngehorsamenbewirkenlassen,den hierfür erwachsenen
Aufwandfeststellen36underforderlichenFalles vondemZahlungspflichtigenbeitreiben?.
Diese Maßnahme steht für die Behörde beim erstenUngehorsamsfallenebender Un=
gehorsamsstrafezur Wahl; im wiederholtenUngehorsamsfalle ist sie, wenn überhaupt
anwendbar, das allein zulässigeVollzugsmittel.

Gegen die Androhung und Vorkehrung all dieser Vollzugsmaßregeln ist Ver=
waltungsbeschwerdean die höherenStellen zulässig. In dringendenFällen 38 hat die
BeschwerdekeineaufschiebendeWirkung°.

In Fällen, welchemit Strafe gesetzlichbedrohtsind, ist die zuständigePolizei=
behördebefugt, vorbehaltlich der späterenStrafverfolgung, soweit nötig, vorläufig ein=
zuschreiten0. Voraussetzungdieser Befugnis ist das Vorliegen eines strafbarenTat=
bestandes. Die zu ergreifendenMaßregeln richten sich nach den Umständen,dürfen

u0P.St. G.B. Art. 22 Abs. III. C. Risch a. a. O. S. 161 f. Vgl. dazu Art. 21 Abs. VII.
#1P. St.G. B. Art. 8 (E.G. von 1861 Art. 29 Abs. III). Vgl.oben § 148.
:2 Die Ungehorsamsstrafenwaren bei denKammerverh.über die Ges. von 1861Hetenstand

lebhaftenStreites. Man war, indem man sichfür dieselbenentschied,derMeinung, daßsie lediglich
Zwangsmittel, keine nigentlichenPolizeistrafen sein sollten. Daraus ergibt Hi die Unzulässigkeit
der Umwandlung einer Ungehorsamsstrafein Haftstrafe, ferner die Statthaftigkeit ihrer Wieder=

holung. Vgl. Verh. d. Gesetzg.Auesch,d. K d. Abg. 1871/72S. 103, v. Stengel, Handb.d.
Verw.R. 2 S.801, über Ausschluß derUngehorsamsstrafenin Fällen desPolizeistrafvollzugeszu=
treffendThoma a. a. O. S. 259ff.: E. d. O.L.G. i. Str. S. 4 S.365ff.

*6Dazu gehörtauchdie LokalbaunkommissionMünchen. !*½m1•
3“ „Die von einer Gemeindebehörde verfügten Ungehorsamsstrafen fließen in die Kasse der

betreffendenGemeinde.“ P St.G.B. Art. 21 Abs. VII.
*"5v. Riedel=Sutner a. a. O. S. 72f. ·
26 Vorbehaltlich seinerVerpflichtung zum Erfatzedes etwa verursachtenSchadens“, wie es

in Art. 16 etwas deutlicherheißt. Vgl. Fleiner, Instit. S. 200 ff.
27Das Beitreibungsverfahrenrichtet sich für die Staatsbehördennunmehrnach Art. 291

des Gebühren=G.(vgl. oben§ 181 Anm. 102), für die Gemeindebehördennach den Bestimmungen
über die BeitreibungderGemeindeabgaben(vgl. oben§8203, V.G.H. 1 S. 219, Art. 4 bis 8 d. A.G.
3. N.3 Pr. u. K.O. in der Fassungv. 26. Juni 1899: Bl. 30 S. 171. ·

IsllberdieDriiiglichleitentfcheidetzunåchstdieaiiordneiideVehördr.DaßdiesschoiiJn
Perfügung selbst ausgesprochensein“ müsse(C. Risch a. a. O. S. 154)schreibtdas Gesetz

nicht vor.
139P.St.G. B. Art. 21 Abs. IV. Vgl. hierher oben § 97, § 117 Anm. 34.
4°P. St. G.B. Art. 20 Abs. I, V.G.H. 11 S. 56, 12 S. 423, 18 S. 235.
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jedochüberdie GrenzendesNotwendigenüberhauptnichtund da, wo das polizeiliche
Einschreiten für bestimmteFälle bestimmtgeregeltist, über diesegesetzlichenGrenzen
nicht hinausgehen. Ein vorläufiges Einschreitenohnedie Absicht, späterStrafverfolgung
zu veranlassen,ist unstatthaft“1.

Die Polizeibehördehat insbesonderedas Recht, in Fällen, in welchendie Ein=
ziehung einzelner Sachen gesetzlichzulässig ist, letzterevorläufig zu beschlagnahmen2.
Sie hat fernerdas Recht,in Fällen, in welchendurchStrafurteil dieSchließungeiner
Anstalt ausgesprochenoder als zulässig erklärt werden kann, dieseSchließung vorläufig
zu verfügen,darf dieselbejedochnichtüberachtTagefortsetzen,wennderRichternicht
die Fortdauerals zulässigerklärthat“s.

Unterläßtjemand,dasjenigezu tun, was ihm bei Meidung vonStrafe gesetzlich
zu tun geboten ist, so kann die Polizeibehörde dieseHandlung statt seiner vorläufig
vornehmen lassen. Die Kosten könnenjedochvon dem Ungehorsamennur auf Grund
richterlichen Urteils, d. h. dann beigetriebenwerden,wenn er entwederzu einer Strafe
oder doch zum Kostenersatzeverurteilt wurde"“

Polizeiliche Zwangsmaßregelnkönnen auch einer gerichtlichenVerurteilung.
nachfolgen.

Hier ist zunächstfolgendeallgemeineVorschrift zu erwähnen. Unterläßt jemand,
innerhalbder hierfür bestimmtenZeit dasjenigezu tun, was ihm auf Grund eines.
rechtskräftigenStrafurteiles wegenlbertretung von der zuständigenPolizeibehörde
auferlegt worden ist, so kann letzteredie Handlung auf Kosten des Ungehorsamenvor=
nehmenlassen,den Aufwand festsetzenund beitreiben15. Ein anderweitigespolizeiliches
Zwangsverfahren ist unzulässig.

Die besonderenpolizeilichenMaßnahmen, welchean eine gerichtlicheVerurteilung.
sich anreihen können,sind teils solche,die vom Strafgerichte erkannt und von der Ver=
waltungsbehördelediglichvollzogenwerden,teils solche,zu welchendas Strafgericht
durch sein Urteil die Ermächtigung erteilt hat, teils endlich solche,die auf Grund der
bloßen Tatsache der Verurteilung wegengewisserHandlungen ergriffen werden können.
DieseMaßnahmenliegenteils““ in demGebieteder Sicherheitspolizei,teils in jenem
der Verwaltungspolizei. Es ist daher von denselbenam geeignetenOrte zu handeln.

Eine allgemeineFrage, die sichhinsichtlichdieserFälle erhebt, ist die, ob die Ver=
waltungsbehördein der Lage ist, ihrerseitsdas strafrichterlicheUrteil auf seineBe=
gründung zu prüfen. Von vornherein ist klar, daß dies denkbarerweisenur da an=
genommenwerden könnte, wo die Verwaltungsbehördeeine selbständigeVerfügung zu
treffen hat. Aber auch hier bestehtkeinenfalls ein Parteianspruch darauf, daß das
richterlicheUrteil auf seine tatsächlicheund rechtlicheBegründung von der Verwaltungs=
behördeuntersuchtwerde. Die Verwaltungsbehördeist jedochnichtgehindert,bei der
Entscheidungdarüber,ob sievon demRechte,einePolizeimaßregelzu treffen,Gebrauch
machenwill, auf ihr Ermessendie Überzeugungeinwirkenzu lassen,daß das straf=
richterliche Urteil offenbar irrtümlich sei“7.

"1 UVgl. F.C. v. Dollmann a. a. O. T. III Bd. V S. 152ff., aber auchArt. 32 Abs. II,
33, 34, 38, 83 („unabhängigvon der Strafverfolgung").

“ P. St.G. B. Art. 20 Abs. II. Vgl. dazu v. Riedel a. a. O. S. 73f.
12P. St.G. B. Art. 20 Abs. III.
“ P. St. G. B. Art. 20 Abs. IV. Abs. V sagt: „War die vorläufig getroffeneMaßregel

nicht gerechtfertigt,so bleibt demFreigesprochenender allenfalsigeAnspru àr Schadenersatzvor=
behalten.“ Das Gesetz sagt damit nicht mehr, als daß es den Ersatzanspruchnicht abschneiden
wolle, wenn ein solcher bestehe. Die Frage, wann ein solcher Anspuch besteheund gegen wem, ist
offen gelassen. Vgl. nunmehrArt. 60 d. A.G. z. B.G.=Bu. Art. 13 d.B.G., s. o. § 184. Über
das frühere Recht2. Aufl. III S. 9 Anm. 44. ·

«sP.St.G-B.Art.16;vgl.obenAnm.37u.v.Riedela.·a.-O.S.65f.,ferner
Thoma a. a. O. S. 254ff. Fleiner: Instit. S. 197ff. S. auch die Ausführungen Bl. 12
S. 129 ff., die ebendaS. 133 ff.als verfehlt nachgewiesensind. V.G.H. 11 S. 192.

AllgemeinerNatur ist nur P.St.G.B. Art. 17 Abs. II; „Ist dieSchließungeinerAnstalt
im Strafurteile für zulässigerklärt, so stehtdie Beschlußfassungüber die AnwendungderMaßeegel
und der Vollzug der Polizeibehördezu.“ Bgl. auch P.St.G. B. Art. 17 Abs. I, 18; R.St.G.B.
§5§40—42, Abs. II, 367 Abs.II, 369 Abs. II, R.Gew.O. § 15 Abs. II, Bl. 34 S. 30.

Dgl. über die Frage Bl. 34 S. 410ff., Reger 2 S. 183.
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§ 217. Die Gendarmerie. Die Polizei besitztals Hilfsorgan und als regel=
mäßiges Organ ihrer Waffengewalt eine militärisch eingerichteteSicherheitstruppe,die
Gendarmerie. Die Anrufung desBeistandes des Heeres tritt nur als außerordentliches
Mittel zur Aufrechterhaltungder öffentlichenOrdnung,demnachals Mittel derSicher=
heitspolizei ein 1. Hiervon ist also später zu handeln2.

Die Einrichtung derGendarmeriesowiederK. Schutzmannschaftfür die Haupt=und Refidenz=
stadtMünchen ist nunmehrdurchdie Verordnungenvom 21. Dezember19087neu geregeltworden.
Das Beamtengesetzfindet nur in beschränktemUmfange auf Offiziere und Mannschaften An=
wendung“",Dienstaufsichtund Dienststrafrechtsind im Hinblick auf dieEigenart derEinrichtung durch
die erwähnteV.O. geregelt.

Die Gendarmerie bildet keinenTeil der bewaffnetenMacht. Sie gehört lediglich
dem Organismus der staatlichenVerwaltung anö. Sie nimmt indessengleichwohl eine
eigentümlicheDoppelstellungein. Sie ist „in bezug auf Disziplin und übrige innere
Verfassung“ militärisch organisiert, hat militärische Befehlshaber und untersteht in
persönlicherund disziplinärer Hinsicht dem Kriegsministerium. Die Angehörigen der
Gendarmerie sind der Militärgerichtsbarkeit unterworfen, jedoch ist die Militärstraf=
gerichtsbarkeitauf die militärischenVerbrechenundVergehenbeschränkt6. Die Schutz=
mannschaftin Münchenist ein militärischorganisiertesZivilinstitut7.

Die Gendarmerieoffizierestehenzu denVerwaltungsbehördennicht im Verhältnisse
der Unterordnung, sondernsind nur ihren militärischen Vorgesetzten untergeben.

In bezugauf ihre WirksamkeitundDienstleistung,dann in wirtschaftlicherHin=
sicht unterstehtdie Gendarmerie demStaatsministerium des Innern, den Regierungen,
Kammerndes Innern und denBezirksämtern?.Dem Staatsministeriumkommtdie
obersteLeitung des Dienstes und die Erlassung der allgemeinenAnordnungen zu, den
Kreisregierungen die obere Leitung im Regierungsbezirke. Das Bezirksamt ist die
Zivildienstbehördefür die Mannschaft desBezirkes und hat denDienst unter Beiziehung
des Oberwachtmeisterszu leiten.

Die Mannschaft vom Oberwachtmeisterabwärts steht in bezugauf ihre Dienst=
leistung, deren Anordnung und Ausführung ausschließlichunter den Polizeiftellen und
Behörden. Das Bezirksamtist insbesonderebefugt,dieMannschaftenin ihrerDienst=
leistung unmittelbar mit Weisungen zu versehen,denenunbedingt Folge zu leisten ist,
es hat das Recht der Belehrung und Zurechtweisung75.

Die der Gendarmerie nicht unmittelbar vorgesetztenbürgerlichenBehörden mit
Ausnahme der Behörden der Rechtspflegehaben,wenn nicht Gefahr auf Verzug steht,
die Dienstleistung der Gendarmerie bei dem Bezirksamt anzufordern, dieses ist ver=
pflichtet zu willfahren, wenn die beanspruchteDienstleistungzu den Obliegenheitender
Gendarmerie gehört.

Die Einteilung der Gendarmerie ist folgende. Das Kommando führt ein Chef
des Gendarmeriekorps. Die Gendarmerie ist in acht Abteilungen entsprechendden

1 Ein Ges. v. 28. Okt. 1831, betr. die Anwendung der eiee bei der Vollziehun
von Maßregeln zum Schutze— die asiat. Cholera (G.Bl. S. 41), wurde durchArt. 2 Ziff.
des 6. umzr. 6l. u. P.St. G.B. aufgehoben.

nten
":G.V. Bl. S. 1189 u. 1204. über die früherenEinrichtungen vgl. 2. Aufl. I S. 37f.,

III S. 10 ff., auchKrais, Handb. II S. 53a. Sber die Gend.=Witwen=u. Waisenpensionskasse
G. V. Bl. 1900 S. 891, 1904 S. 499; ferner Glock S. 182.

*Beamt. G. kr. 2# hinsichtlichder Pensionen vgl. V.O. § 6
5*Vagl.V.O. v. 8 * fernerWeber 8 S. 646, 707, 9 4 572.
6 V.O. §.2, Rl Wd. v. 29. Aprib 1869Geber 8 S. 83) Art. 4. S. fernerR.E.G. z.

3 WSt., v. 20. Juni 1872(R.G.Bl. S. 173)§ 2 Abs. II u. bayer. E.G. z. M.St.G. B. u.
M. St.G.O. v. 29. April 1869 (G.Bl. 1866’69 S. 1341) Art. . Die se Bestimmungen sindburch die
R.M.St.G. v. 1. Dez.1908nichtberührtworden Fl. E 6 2 Abs.III (R.G.Bl.S. 1289).
Der Ges.=Entw.zur Regelungder militärstrafrechtlichen2 gete se Fill. 909 der Abg.K. 1903)
wurde abgelehnt. Vgl. auchV.O.v. 21. Dez. 1908§ 3 Abs. II, über Disziplin §§ 34—59.

V.O. v. 21. Dez. 1908.. 3 (G.V.l. S. —
* § 20, Ausnahmenin § 22 derV.O. v. 21.Dez.1908.
* VO. §22. 1°V.O. §23.
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einzelnenRegierungsbezirkengegliedert. An derSpitzejederAbteilungstehteinStabs⸗
offizier oder Hauptmann, dem ein oder zwei Hilfsoffiziere beigegebensind. Die Ab⸗
teilungen teilen sich in Bezirke, welche die Gendarmerie einesBezirksamtssprengels
umfassen. Denselben ist ein Oberwachtmeistervorgesetzt. Die Bezirke teilen sich in
Stationen. Diese werdenvon Wachtmeisternbefehligt11. Die Verteilungder Gen=
darmerie wird vom Staatsministeriumdes Innern bestimmt,vorbehaltlichgewisser
vorübergehenderoder dringlicher Anordnungen durch die Kreisregierungen12.

Als Aufgabe der Gendarmerie wird im allgemeinenbezeichnet,die Verwaltungs=
behörden „in Erhaltung der öffentlichenRuhe, Ordnung und Sicherheit und in der
Handhabung der hierüber erlassenenGesetzeund Anordnungen zu unterstützen“15.

Der Dienst der Offiziere, des Rendanten und der Mannschaft wird durch
Ministerialvorschriften geregelt. In der Regel leistet die Gendarmerie ihre Dienste
nur innerhalb des ihr angewiesenenPatrouillen= oder Dienstbezirks14.

Die Befugnis zum Gebrauche der Waffen ist nur für jene Fälle besondersge=
regelt, wo eine bezüglicheausdrücklicheErmächtigung oder Anweisung der vorgesetzten
Behörde nicht vorliegt 15. Die Mitglieder der Gendarmeriekönnenhiernachbei Ausübung
ihres Dienstes,umihrenAnordnungenFolge zuverschaffen,sichihrer Waffenbedienen:
bar d wenngegensieselbstein gewalttätigerAngriff gemachtwird oderunmittel=
ar droht;

2. wennihnenein Widerstandentgegengesetztwird, der nur durchWaffengewalt
überwunden werden kann;

3. wenn sie die Personen, Güter oder Posten, die ihnen anvertraut sind, auf
andereWeisenicht zu verteidigenvermögen.

Die Gendarmerieistverpflichtet,auchin diesenFällen dieWaffenmit möglichster
Schonungund nur dann zu gebrauchen,wennalle anderenMittel, wie gütlichesZu=
reden, Ermahnungen, Warnungen erfolglos gebliebensind, wenn dies ohneVereitelung
des Zweckesmöglich ist, von der Waffengewalt erst nach vorausgegangenerWarnung
Gebrauch zu machen,die leichtereWaffe ist zu gebrauchen,wenn der Zweck voraus=
sichtlichohneAnwendungderSchußwaffeerreichtwerdenkann. Wenn irgendmöglich,
hat demWaffengebrauchdie ausdrücklicheAndrohungvorauszugehen.

Für den Ortspolizeidienstdarf die Gendarmerieregelmäßig½nicht verwendet
werden 17. Die Aufstellung des erforderlichenörtlichen Polizeipersonals ist nach den
G.O. Pflicht derGemeinden.AußerdemsinddieGemeindebehördenberechtigt,Gemeinde=
dienste zur Übernahmeder Sicherheitswacheanzuordnen.

Zweiter Abschnitt.
Die Sicherheitspolizei.

§ 218. Die Sicherheitspolizei im allgemeinen1. In der sicherheitspolizei=
lichen Tätigkeit berühren sichVerwaltung und Strafrechtspflege. Die Sicherheitspolizei

hat die Verhdie Verhütung und Bekämpfungvon Rechtsverletzungen,die gerichtlichePolizei die

11B V.O. 8§ 3, 20 Abs. II, §23; ÜberUnterstellungunter militärischenBefehl vgl. § 26,
aduch§ 25,F Art. 115 desForst.G. Hier ist insbes. der Grundsatzausgesprochen,daß dieG.
denAnordnungen des Bezirksamtesunbedingt zugehorchenhat, diesesist daherallein für dieRecht=
mäßikett und mew der erteilten Baost verantwortlich, lotern zdie G. nicht nach§ 26

den Besehlender Militärbehörde untersteht. Vgl. hierher oben§ 132 Anm. 9f.
o% V.O. § 4, über Zusammenwirkenimit brunhgl, hierhes5*26, über außerordentlicheZu=

sammenziehungen.der GendarmerieV.O. § 3
.O. § 1; zur V.O. ist eine Lche. Dienstvorschrift, die im Mai 1913 im M.A.Bl. ver=

öffentlicht2 6erlassen. Hienp-Vorschr. 3 5. ne
ienst=Vorschr. ienst=Vorschr. .

UBOv IM? 23, 24, 27.
18 Vgl. oben § 112; 8 20I.

218)]1 Vgl. O. Gerland, Archiv f. öff. RechtV S Loening, Art. „Polizei“ im
aondw.derStaatswisseni . Aufl. VI S. — 1 r Inkteutiorer d. deutschen

erw. N., 2. Aufl. . .-
v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 15
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Herbeiführungder BestrafunggeschehenerRechtsverletzungenzumGegenstande.Das
tatsächlicheIneinandergreifenbeiderTätigkeitenhat zur Folge, daß? die Organeder
Sicherheitspolizei auch in den Dienst der gerichtlichenPolizei gestelltsind, jedochnicht
selbständig,sondern in Abhängigkeit von den Organen der Rechtspflege.

DasR. G.V.G.“ erklärt die Beamtendes Polizei=und Sicherheitsdienstesals
Hilfsbeamteder Staatsanwaltschaftund demgemäßals verpflichtet,denAnordnungen
des Staatsanwaltes bei demLandgerichteihres Bezirkes und der diesemvorgesetzten
BeamtenFolge zu leisten. Die nähereBezeichnungder Beamtenklassen,auf welche
diese Bestimmungen Anwendung findet, ist den Landesregierungenüberlassen". Die
R. St. P. O. hat ferner den Organen des Polizei= und SicherheitsdienstesohneRücksicht
darauf, ob sie Hilfsbeamte der Staatsanwaltschaft sind, eineReihe von Obliegenheiten
der gerichtlichenPolizei übertragen5. All dieseDinge gehörennicht in die Darstellung
des Verwaltungsrechtes.

GewisseBefugnisseferner,diefrüherauchim BereichederSicherheitspolizeilagen,
wie Verhaftung, Durchsuchung,Beschlagnahmevon Schriftstücken,fallen nunmehr ent=
weder völlig oder größtenteils in den Bereich der gerichtlichenPolizei.

Das Gesetz“bezeichnetdieAufgabederSicherheitspolizeimit folgendenWorten?:
„Die Behörden und Beamtendes Polizei= und Sicherheitsdienstessind verpflichtet,durch
Aufsicht und Anstalten den Übertretungen der Strafgesetzemöglichst zuvorzukommen
und dieselben in ihrem Laufe zu unterdrücken.“ Die Sicherheitspolizei fällt in den
Geschäftskreisder allgemeinenBehördender Landesverwaltungs.

Man pflegt die Sicherheitspolizei in verschiedenerWeise einzuteilen. So wird als höhere
oder öffentlicheSicherheitspolizeijene bezeichnet,welchedas öffentlicheRecht und seineGrundlagen
zu schützenhat, als niedereoderEinzelsicherheitspolizeijene,welchedenRechtszustanddesEinzelnen
beschirmen soll. Daß dies die beiden Aufgaben der Sicherheitspolizei sind, ist richtig. Bezüglich
der zweitendieserAufgaben aber ist zu bemerken,daß es zwar zu denBefugnissenund Obliegen=
heitenderSicherheitspolizeigehört, von denPrivatrechten rechtswidrigeAngriffe abzuwehren,nicht
aber, die Erfüllung privatrechtlicherVerpflichtungenzu erzwingen?. Letzteresist nur dann Auf=
gabe der Polizei, wenn dies für gewisseFälle ausdrücklichaus RücksichtenöffentlichenInteresses
bestimmtist15.

In Wirklichkeit unterscheidetsichdie Tätigkeit der Sicherheitspolizei weit weniger nachdem
Gegenstande,welcherzu schützen,als nach der Art der Bedrohung, welcheabzuwehrenist. Denn
die letztere ist das Nächstbestimmendefür die Art der zu gebrauchendenGegenmittel. Richtiger
dürfte es also sein, als höhereSicherheitspolizei jene zu bezeichnen,bei welcheres sichum Ab=
wendung von Gefahren handelt, die von einer Mehrheit von Personen oder von der Einwirkung
auf eineMehrheit von Personendrohen,als Einzelsicherheitspolizeijene,die sichgegenden einzelnen
sicherheitsgefährlichenMenschenrichtet. Dabei muß man sichaber gegenwärtighalten, daß auch
von der Masse eine Bedrohung des Rechtszustandesdes Einzelnen, auch von Einzelnen eine Be=
drohung des öffentlichenRechtesund seinerGrundlagen ausgehenkann.

Jene ganzeEinteilung hat ohnehin,wenn überhaupt,eherfür die Verwaltungslehreals für
das VerwaltungsrechtBedeutung. Wir werdendaherin der folgendenDarstellung von dieserEin=
teilung absehen.

2 Nach dem Vorbilde des franz. Rechtes. 37§153.
* B.O. v. 31. Aug. 1879 (G.V. Bl. S. 1057). M. B. v. 6. Aug. 1880 (G.V.Bl. S. 545);

Weber 13 S. 354. Ferner A.G. v. 23. Febr.1879 z. R.G.V.G. Art. 56. Vgl. Verh. d. K. d.
Abg. 1878/79 Beil. Bd. V S. 150 f. Dienst.Vorschr. für die Gendarmerie § 9.

5 Vgl. R.St. P.O. §§ 105, 156, 157, 159, 161, 187. ·
«Art.102desA-G.v.18.Aug.ls793.R.St.P-O.(vgl.auchArt.23iss-1)erseht.

S.hierüberVerh.d-K.d.Abg.ls78J79Bcil·Bd-VS.14f.,48.überdasfrühereRechtng
2. Aufl. III S. 136.

1 Angef. A.G. Art. 102 Abs. I.
s Form. V.O. v. 9. Dez. 1825 §.74, 17. Dez. 1825 § 57; diesf. G.O. Art. 92, 138, pfälz.

G.O. Art. 71.
—’i ? Es ist also keine Aufgabe der Polizei, Ehegattenzusammenzu schaffen. Vgl. Bl. 27

81ff.
16So z. B. bei Rückschaffungvon Lehrlingen zum Lehrherrn, Zuführung von Dienstboten

zum Dienstherrn. Val. uch die tatfächlichziemlich belangloseBestimmung in Art. 39 Ziff. 10
Satz 1 mit Art. 37 Abs.I u. 49 des Heimat=G. Uber RückschaffungentlaufenerMinderjähriger
Bl. 26 S. 161ff.
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8 219. Die Sicherheitspolizei gegenüberden Einzelnen. DenZweckender
Einzelsicherheitspolizeidient zunächstdie polizeilicheAufsichtüberdenFremdenverkehr.
Das Reichsgesetzüber die Freizügigkeithat die Vorschriften,welchedieFremdenpolizei
betreffen,unberührt gelassen. Die reichsgesetzlichgewährleisteteFreizügigkeit kann aber
durch fremdenpolizeilicheBestimmungendes Landesrechtesnicht beschränktwerden1.
Den Ausländern gegenübersind solcheBeschränkungenstatthaft.

Die Fremdenpolizeiumfaßt zunächstdas Anmeldewesen,welcheslandesrechtlich
geregelt ist?. Fremde im Sinne der polizeilichen Bestimmungenüber die Anmelde=
pflicht sind die Gemeindefremden,d. h. diejenigenPersonen, welchewederHeimat=noch
Bürgerrecht in der Gemeindehabens.

Wer sich in einer fremdenGemeindeaufhält, hat hiervonder Ortspolizeibehörde,
in München der k. Polizeidirektion", nach Maßgabe" der ober=oder ortspolizeilichen
Vorschriften Anzeige zu erstatten. Die genanntenVorschriften könnenden Kreis der
anmeldepflichtigenPersonen einschränken. Sie könnenaber Personen, die sich weniger
als acht Tage in der Gemeinde aufhalten, eineAnmeldepflichtnicht auferlegen#.Von
derAnmeldepflichtsindfernergesetzlichjenePersonenausgenommen,welcheauf Grund
ihrer Anstellung im öffentlichenDienste oder im Dienste einer öffentlichenGlaubens=
gesellschaftoderzur Erfüllung eineröffentlichrechtlichenPflicht in einerGemeindesich
aufzuhaltengenötigtsind'. Üüberdie erfolgteAnzeige hat die Ortspolizeibehörde
gebührenfreieBescheinigungzu erteilen.

Außerdemsind durch dasP. St. G.B. in einerReihe von Fällen Vorschriften
zugelassen,welchedritten PersonenAnzeigeverpflichtungenauferlegen,die sichnicht bloß
auf Fremde im oben erörtertenSinne beschränken.

Hiernach können oberpolizeilicheVorschriften ergehen,welcheden Gastwirten und Herberg=
gebern die Verpflichtung auferlegen,Ankunft und Abreise der aufgenommenenFremden und be=
herbergtenPersonenaufzuzeichnenund anzuzeigen. Die genanntenWirte sind ferner gehalten,die
vorgeschriebenenAufzeichnungender Polizeibehörde oder den obrigkeitlichenDienern auf Verlangen
vorzuzeigenund zur vorgeschriebenenZeit vorzulegen. Durch ortspolizeilicheVorschrift kann auch
anderenPersonenAnzeigeüber die Beherbergungvon Fremdengebotenwerden1°.

Durch Verordnung oder ortspolizeilicheVorschrift kannAnzeige von der Aufnahme undEnt=
lafsung von Handelsdienern,Gewerbegehilfen,Gesellenund Lehrlingen, Fabrikarbeitern und Tag=
löhnern, welche am Orte keinen festen Wohnsitz haben, gefordertwerden ½

Durch ortspolizeilicheVorschrift kannPersonen,welcheWohnungsräumein Miete oderAfter=
miete geben,Anzeige über Ein= und Auszug ihrer Mieter auferlegtwerden12.

Reichsangehörigewie Ausländer sind verpflichtet, sich auf amtliches Erfordern
über ihre Person genügendauszuweisen18. SolcherAusweis kannvon denOrts=und
Distriktspolizeibehördensowie von denöffentlichenDienern, welchemit der Handhabung

1 Freiz.G. § 12. Abs. 1 Härern die polizeilicheAusweisung Bundesangehöriger„in anderen,
als in den durchdiesesGes. vorgesehenenFällen“, also als Mittel der Handhabung derFremden=
polizei, aus. In § 10 wird gesagt,daß die unterlasseneMeldung neuAnziehendernur mit Polizei=
strase,nicht mit Verlust desAufenthaltsrechtesgeahndetwerdendarf. · .

2 Freiz. G. § 10: „Die Vorschriften über die Anmeldung der Neuanziehendenbleibenden
Landespeshen . .. vorbehalten . . .“ Vgl. dazu Seydel, Annalen 1876 S.162 Anm. 4. S.
jerner R. G. über das Paßwesen v. 12. Okt. 1867 § 10 Abf. 3.

* Heimat=G.Art. 38 Abs. II mit 42.
Dieseist verpflichtet,von denFoemdeeeide wenigstenseinmal wöchentlichdemMagistrate

vollttändige Mitteilung zu machen. Heimat=G.Art. 38 Abs. 4.
5 D.h. auch:sofernesolcheVorschriftenüberhauptbestehen.
* Heimat=G.Art. 38 Abs. 1 (Abs. 2 Strafbestimmung; dazu Ges. v. 8. Nov. 1875 Art. 1).

V.V. v. 29. Juni 1868(Weber 7 S. 352)Absch.XVIII. üÜberdie Aufbebung der Aufenthalts⸗
karten Heimat=G.Art. 47 Abs. 2 R.Paß=G. v. 12. Okt. 1867 § 10 Abfl. 4. —

eimat⸗G. Art. 38 Abs. 2 mit 42.
* Heimat=G.Art. 38 Abs. 3 (Zusatzmit Bezug auf Art. 20 des Armenpflege⸗G.).
* Vgl. zum folgendenv. Riedel, Kom. z. P.St.G.BB., 7. Aufl., S. 152ff.
10P.St. G. B. Art. 46, 47.
11 P.St.GB. Art. 49.
12 1. Art. 50.

#1# Paß=-G.§ 3, Freiz. G. § 2 (FassungnachE.G. z. B.G. B. Art. 37).
15“
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der Sicherheitspolizei beauftragt sind, verlangt werden1. Dagegen bestehtkein polizei=
licher Zwang zur Führung bestimmterAusweispapiere.

In dieser Beziehung hat das Polizeirecht im Laufe unseresJahrhunderts eine völlige
Anderung der leitendenGrundsätzedurchgemacht1.

Den Abschluß dieser Rechtsentwicklungbildet das R.G. über das Paßwesenvom 12. Ok=
tober 186716.

Nach demPaßgesetze11bestehtwederfür Reichsangehörigenochfür Ausländer
irgendwelcherPaßzwang. Jedochkann16diePaßpflichtigkeitüberhauptoderfür einen
bestimmtenBezirk oder zu Reisen aus und nach bestimmtenStaaten des Auslandes
durchAnordnungdesKaisers vorübergehendeingeführtwerden,wenndieSicherheitdes
Reichesoder eines Bundesstaatesoder die öffentlicheOrdnung durchKrieg, innere
Unruhen oder sonstigeEreignisse1 bedroht scheint.

Dagegenmüssen29denReichsangehörigenPässe odersonsteingeführteReisepapiere
auf Verlangenausgestelltwerden,wennihrer Reise gesetzlicheHindernisse21nicht im
Wegestehen?.

Pässe oder andere Reisepapiere,sowie sonstigeAusweisurkunden,welchevon der
zuständigenBehörde eines Bundesstaates ausgestelltsind, haben Gültigkeit für das
ganzeBundesgebiet,wenn sie nicht eine ausdrücklicheBeschränkungin dieserBeziehung
enthalten?3.

In allen Bundesstaatenmüssenfür Pässe und andereReisepapiereüberein=
stimmendeFormulare eingeführtsein und benütztwerden". Es bestehenhiernachPaß=
karten und Reisepässe25.

Zuständig,anReichsangehörigePässezumEintritt in dasBundesgebietzuerteilen,
sinddieGesandtenundKonsuln?édesReichssowiedieGesandtenjedesBundesstaates,
jedochfür Angehörige anderer Bundesstaatennur soweit, als letzterein ihrem Bezirke
nicht vertreten sind. Zur Erteilung von Auslandspässen und sonstigenReisepapieren
find jeneReichsbehördenzuständig,welchevonReichswegen,undjeneStaatsbehörden,
welchevon den einzelnenBundesstaatenhierzu als befugtbezeichnetwerden?7. In
Bayern sind zuständig das Staatsministerium des k. Hauses und desAußern, die
Regierungen,KammerndesInnern, dieDistriktsverwaltungsbehörden,in Münchendie
Polizeidirektion,und die exponiertenBezirksamtsassessoren7.

Ausländern, welchesich genügendauszuweisenvermögen,können,wenn keine
Bedenkendagegenbestehen,Pässebis auf die Dauer von 4 Wochenerteiltwerden?.

14 B.O. v. 9. Dez. 1865 (N.Bl. S. 1409)§§ 17, 18; M E. v. 23. Dez. 1865 (Weber VI
S. 549) Abschn.XIII.

15Val. hierüber2. Auf III S.
16Närdd B. G.Bl. S 6.bayer “m“ 1870/71Beil. S. 6. Eingef. in Bayern durch38.

v. 22. April 1871(B.G.Bl. S ** iff. 1. Dazu M.E. v. 9. Mas 1871(Weber IX S. 3
val. auchS. 20. Glock S. 229 ? tachtragS. 62, Geib, Handb. II S. 481.

K1, 2, 5 (Beseitigung der Visierung der Pässe).
1 9. — R.G.Bl. 1879 S. 155, 1881 S. 1, 1994 S. 501 Reisende aus Rußland).
½ 7=ie Szucheen, pruhen umAuslande.Verh. d. nordd.Reichstages1867St. B. I S. 185f.

a.
26. 4 M.V. r. 13. 4. 1908§ 8 u. 10 (G.V.Bl. S. 561),V.O. v. 9. Dez. 1865§ 7. Reger

B 8 (1.1 Abs. II. Vgl. oben§ 38 Anm. 81, 82. *2Ges. § 4.
es

M.E. v. 9. Mai 167 iff III-VI. Hierzu M.A. Bl. 1902 S. 52. über die Gebühren
Laß G. 5. * . M. E. Ziff. j. Gebühren=G.Art. 211; fernerM.E. v. 22.Mai 1872 (Weber 9
S. ÜberdieHaur keltsdauerderNeisehässeM.B. v. 21. Nov. 1881(6.V.Bl. S. 1316).

os *4 über die andestonsuletev. Nov. 1867 (bayer. G.Bl. 1870/71Beil.
S. 45)5§ 252

8,6
es 88 v. 14.Jan. 1851(RN.S. S. 25)Art. VI u. 9. Dez. 1865(R.Bl. S. 1409)8 14, 15;

dazuZiff. XI der M,E. v. 23. gl. Mts.; M.E. v. 9. Mai 1871 Ziff. VII u. M.A.Bl. 1 S. 52.
ir die uutnd igten der Negierungenund äußerenBehördenentcheidet der Wohnort des Gesuch=

ers. auch Reger 7
.v. 9. Dez. s 8 #M. E. v. 23. gl. Mts. Ziff. VII, M.E. v. 9. Mai 1871Ziff. VI.
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Die sicherheitspolizeilichenEingriffein dieBewegungsfreiheitdes Einzelnenkönnen
in völligerEntziehungderselben— Festnahmeund Verschaffungin ein Arbeitshaus
—und in Beschränkungendes freienZuges bestehen.

Die Festnahmevon Personen ist als sicherheitspolizeilicheMaßregel nur in eng=
begrenztemUmfange zulässig.

Die Polizeiorgane3° sind berechtigt,bei allen strafbarenHandlungen denjenigen,
welcher auf frischer Tat betreten wird, vorläufig festzunehmen,wenn dies nötig ist,
um die Fortsetzungder strafbaren Handlung zu verhindern. Der Festgenommeneist
jedoch,sofern er nicht wegen Wegfalles der UrsacheseinerFestnahmesofort wieder in
Freiheit gesetztwird, unverzüglichdem Amtsrichter des Bezirks, in welchemdie Fest=
nahmeerfolgt ist, vorzuführen. Dieser hat, wenn nicht ein andererrechtfertigenderGrund
derFestnahmevorliegt, die Freilassung anzuordnen, sobald eine Fortsetzungder straf=
barenHandlung nichtmehrzu beforgenist. Die Festnahmezu demZwecke,um die
FortsetzungeinerstrafbarenHandlungzuhindern,darf in keinemFalle über24 Stunden
dauern31.

Betrunkene, welche die Sicherheit anderer oder fremden Eigentums gefährden
oder Störungen der öffentlichenRuhe verüben,können,soweites zur Verhütung ferneren
Unfugs erforderlichist, bis auf höchstens24 Stundenin polizeilichenGewahrsamge=
nommenwerdens“.

Endlich kann die einstweilige Festnahme vorläufig entlassenerSträflinge aus
dringendenGründen des öffentlichenWohles von der Polizeibehörde ihres Aufenthaltes
verfügt werden25. Solche Personen unterliegenüberdiesbis zum Ablaufe ihrer
Strafzeit besondererpolizeilicher Überwachung durch die Ortspolizeibehörde und be=
susern BeschränkunghinsichtlichderEntfernungvon ihremUnterkunfts=oderAufent=
altsorte5.

Die zwei schärfstenFormensicherheitspolizeilicherBeschränkungder Bewegungs=
freiheitsinddieStellung unterPolizeiaufsichtunddieÜberweisungan dieLandespolizei=
behörde. Beide sind reichsrechtlichgeregelt3s8.Die Frage, ob dieseMaßnahmenals
Strafen (Nebenstrafen)anzusehenseien, ist tatsächlichvon geringemBelange. Sie ist
übrigens,wenn man auf denZweckder Maßnahmensieht, zu verneinen36. Aber
selbst wenn man in demrichterlichenAusspruche,welcherjeneAufenthaltsbeschränkungen
zuläßt, einenStrafaussprucherblickt,so ist dochderenwirklicheVerhängung,die dem
Verwaltungsermessenanheimgegebenist, eine polizeiliche Anordnungs?. 6

Nach demR. St.G.B. 38 kann nebeneinerFreiheitsstrafein dengesetzlichvor=
gesehenenFällen3° vom Strafrichterauf die ZulässigkeitvonPolizeiaufsicht" erkannt
werden¼1.

Die höhereLandespolizeibehörde,d. i. in BayerndieDistriktsverwaltungsbehörde,
in MünchendiePolizeidirektion,erhältdurcheinsolchesErkenntnisdieBefugnis,nach

20 Ugl. Dienst-Instr. für die Gendarmerie§68 fs.
„ A.G.v. 18 Aug.1879zurN.St.P.O.Art.102Abs.II—V. Vgl.N.St.P.O.38127

bis 129. S. auch revid. Forst=G.v. 4. Juli 1896 Art. 127 ff. u. pfälz. Forststraf=G.Art. 51 f.
##2P. St.G.B. Art. 55 Abs. II, vgl. auch Art. 88 überpolizeilicheEinschaffungGeisteskranker;

M.A.Bl. 1895 S. 2.
138R.St.G.B. § 25 Abs. II. Der Widerruf der Beurlaubung ist sofort nachzuuchen.
. M. B. v. 1. Jan. 1872 (R.Bl. S. 43) und 16. Febr. 1882 (Weber 9 S. 255Anm. 5).
½ Bgl. Bl. 18 S. 44ff. (früheresRecht),J. Keidel, Vagantenpolizei 1900.
3 Ubereinst.K. Saher= Die Polizeiaufsichtnachdem Strafgesetzbuche,Gießen 1888,S. 94 f.
3 Dieselbekann daher nur durchVerwaltung beschwerde,nicht beim Strafrichter (St.P.O.

§ 490), angefochtenwerden. K. Fuhr a. a. O. S. 91ff.
38 § 38.Vgl. dazu Reger I S. 78, III S. 53, V S. 348.

S. eingehendK. Fuhr a. a. O. S. 8ff. Dazu C.G. z. R.St.G.B. 88 5, 6, woraussich
ergibt, daß späterelandesgesetzlicheVorschriftenPolizeiaufsichtnicht androhenkönnen,währendnicht
W*“23 Landes-G., soweitsie Polizeiaufsicht androhen,auch in dieserBeziehungnachMaßgabe
des § 6 in Kraft bleiben. Vgl. K. Fuhr a. a. O. S. 30 ff.

* Uber die Polizeiaufsicht im allg.: K. Fuhr, Strafrechtspflegeu. Sozialpolitik usw.,
Berlin 1892 (insbes.S. 191ff.), A. Zucker, Die Polizeiaufsichtnach österr.Recht,Prag 1894.

“ AusnahmeR. St.G.B. § 57 Abs. I Ziff. 5.
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AnhörungderGefängnisverwaltung“sdieVerurteiltenunterPolizeiaufsichtzustellen.
Zuständigist dieDistriktsverwaltungsbehördeihrerHeimat oder,wenndieselbenander=
wärts ständigenAufenthalt haben, die Distriktsverwaltungsbehördedes Aufenthalts=
ortes; für Landesfremde"“zunächstdie Distriktsverwaltungsbehördeihres etwaigen
ständigenAufenthaltsortes, mangels eines solchendie Distriktsverwaltungsbehördedes
Ortes derStraferstehungoder" derVerurteilung"5.BezüglichsolcherPersonen,gegen
welche in einem anderenBundesstaate auf die Zulässigkeit von Polizeiaufsicht erkannt
wurde, kann, wenn siesichnachBayern begeben,die Stellung unter Polizeiaufsicht
von jener Distriktsverwaltungsbehördeausgesprochenwerden, in deren Bezirke sie
Aufenthalt nehmen“.

Die Polizeiaufsicht kann auf höchstens5 Jahre verhängt werden, berechnetvon
dem"8Tage, an welchemdieFreiheitsstrafe" verbüßt5 odererlassenoderderenVoll=
streckungverjährtist 51. Sie soll nachVerwaltungsvorschrift,soweitdies nochgesetzlich
Möglich ist, mindestensauf sechsMonate angeordnetwerden52. Die Anordnung kann
während des fünfjährigen Zeitraumes stets erfolgen58.

Die verhängteMaßnahme kann innerhalb der gesetzlichenGrenzen abgeändert
werden4.

Den Personen,welcheunterPolizeiaufsichtgestelltsind,kannwährendderDauer
dieser Maßregel jederzeit auf beliebigeZeit und für beliebigeZeiten der Aufenthalt
in einzelnenbestimmtenGemeinden oder Ortlichkeiten?“ innerhalb derselbendurch die
Distriktsverwaltungsbehördeuntersagt werden'6. Jedoch kann sichdieseUntersagung
nicht auf denAufenthalt in demganzenBezirk der Heimatgemeinde'7, sondernnur
auf den Aufenthalt in einzelnenbestimmten Ortlichkeiteninnerhalb derselbenerstrecken.
Bei Personenunter Polizeiaufsichtkönnenferner Haussuchungenzu jederZeit als
polizeilicheMaßnahmenstattfinden“s.

GegendieBeschlüssederDistriktsverwaltungsbehördenin bezugauf dieStellung
unter Polizeiaufsichtist jederzeitVerwaltungsbeschwerdezur Regierung,Kammerdes
Innern, zulässig; doch hat die BeschwerdekeineaufschiebendeWirkung .

Die Überwachungder Personen,welcheunterPolizeiaufsichtgestelltsind,obliegt
der Distriltspollzeibehördeihres jeweiligenAufenthaltsortes,in Münchender Polizei=

irektion.5V
Nach demR. St. G.B.1 kannnebeneinerHaftstrafein dengesetzlichbestimmten

12 D. h. wenn überhauptein Vollzug der erkanntenFrähetsftraf=stattgefunden.hat.
*5V.V. in der M. B. v. 13. Aug. 1908(G.V.Bl. S.561); sernerM. A.Bl. 1891 S. 119,

1901 S. 169, 1903 S. 55.
4“ Landesfremdemit vorläufiger Heimat werdenPeich Bayern behandelt.
45Wenn dieerkannteStrafe alsGeticgt durcherlittene Untersuchungshafterklärt wurde.
46 V.O. v. 4. Jan. 1872(N.Bl. S.25) § 1.
4M. B. v. 9. Aug. 1872 (N.Bl. S. 1967; erlassengemäßVereinbarung im Bundesrate v.

16. Juni 1872) Ziff. 1. Daselbst auchBestimmungenüber Verständigungder beteiligtenLandes=
polizeibehördenandererStaaten.

"8 Nicht mitzuzählenden.
49 Auch die GesamtstrafenachR.St.G.B. § 76 9 II.
50 S. auch R.St.G.B. § 26. In den Fällen der §§ 7, 60 des R.St. G.B. kann der Tag der

Rechtskrast des Urteils maßgebend werden.
51 Vgl. dazu K. Fuhra. a. O. S. ö3 ff.
52M. B. v. 13. Aug. 1908 § 5 Abfs.I. 53 Ebenda § 4.
5“ Ebenda § 7 Abf. 4.
553. B. Wirtshäusern. Vgl. auchP.St. G.B. Art. 31.
bs R.St G.B. § 39 Ziff. 1. S. auchM.B. § 8. ÜUberdie sonstigenWirkungen v. Riedel,

Kom. z. P.St.G.B., 7. Aufl., S. 556; K. Fuhr a. a. O. S. 60 ff., 87¾l5

“mes 1.3 . S1 103—111.DazuK.Fuh O.S. 9ff.St.G.B. iff. 3, R. St.P. O.88 —111. Dazu K. Fuhr a. a. O. S. .
ssM.B.v.13.Aug.1908§-k.
60M. B. § 8. Vgl. dazu K. Fuhr a. a. O. S. 60 7 Über Zuwiderhandlungengegendie

Aischränkungen,welchedurch die Stellung unter Polizeiaufsichtauferlegt sind, R.St.G.B. § 361
1

#1 § 362Abs.II in der *“ desN.G.v. 25.Juni 1900(K.G.Bl.S. 301).Dazu
Bl. 29 S. 49 ff. v. Riedel a. a. O.S. 160ff., J. Keidel, Die HandhabungderVagantenpolizei,
Ansbach 1900,Krais, Handb. II S. 14, Geib l S. 151.
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Fällen vomStrafrichtererkanntwerden,daß die verurteiltePerson nachverbüßter
Strafe der Landespolizeibehördezu überweisen sei. Auf Grund einer Vereinbarung
der deutschenRegierungen65 ist bestimmt“, daß die Befugnisse, welchehiernachder
Landespolizeibehördezukommen,nur durch die zuständigeBehörde jenes Bundesstaates
auszuübensind, in welchemdie Verurteilung erfolgtist 65. Dies ist in Bayern die
Distriktsverwaltungsbehördeder Heimat, mangelssolcherdes ständigenAufenthaltsortes,
weiterhindes Ortes der Straferstehungoder Verurteilung8. Die Polizeibehörde
erhält durchdie Überweisungdie Befugnis"7,die verurteiltePerson bis zu zwei Jahren 68
in einemArbeitshause"“ unterzubringenoder zu gemeinnützigenArbeiten zu verwenden.

LetztereMaßnahme wird in Bayern zur Zeit nicht getroffen. Die Dauer der Unter=
bringung in einemArbeitshause kann von der Distriktsverwaltungsbehördenachträglich
abgekürztoder innerhalb der gesetzlichenGrenzen verlängert werden.

Die bezüglichenVerfügungender DistriktsverwaltungsbehördenergehendurchBe=
sa rer mit Verwaltungsbeschwerdezur Regierung,KammerndesInnern, anfecht⸗

ar ist
Die Arbeitshäuser unterstehendem Staatsministerium des Innern und den

Regierungen, Kammern desInnern 71. Die Arbeitshäuser haben bestimmte Ein=
lieferungsbezirkeund sind teilweisefür beideGeschlechter,sowiefür jugendlicheund
älterePersonengesondert72. Die Hausordnungenfür die Arbeitshäuserwerdenim
Verordnungswegeerlassen7s.

Das Sicherheitspolizeirechtkennt weiter, auch abgesehenvon den Aufenthalts=
beschränkungen,welche sich mit der Stellung unter Polizeiaufsicht verbinden können,
Aufenthaltsverbote als selbständigeMaßregeln, und zwar Ortsverweisung, Landes=
verweisungund Reichsverweisung. Bei VerhängungdieserMaßnahmen, soweitdieselben
gegen Deutsche sich richten, kommt die Sicherheitspolizei mit dem reichsrechtlichen
Grundsatzeder Freizügigkeit in Berührung. Es sind daher zunächsteinige allgemeine
Erörterungen über die Tragweite dieses Grundsatzesveranlaßt“.

Der reichsrechtlichausgesprocheneGrundsatz der Freizügigkeit hat eine doppelte
Bedeutung. Er sichertjedemReichsangehörigendieFreiheit desAufenthaltesund der

iff. 3—8. Dazu § 362 Abs. 2. Vgl. hierzu E’i? V. 30.hunlug 1878 Ziff. 3 u.
11. Mai ##861. eber 12 S. 4 14 S. 441); v. Riedel a. a.

"„ Bundesratsbeschlußv. 16. Juni 1872.
“ M. B. v. 9. Aug. 1872 u. 27. Juni 1883(Weber9 S. 493 u. Anm. 2; überkorrektionelle

Nachhaft M. E. v. 28. März u. 26. Mai 1891 (Weber 20 S. 567).
Wegender Landesfremdenvgl. M.E. v. 28. März 1891 Ziff. 5. ril 1901

(M.A.Bl. = 4die slechdotbosn sind den bayer. mrso % handeln.
os VO 4. Jan. 1872 §K57, Bek. Aug. 2. Juni 1890,

28.März1891if= Lu. 5.April190155% 20 S. 195, d 31S. 197).
" N. St.G.B. 8 362 Abs. 2, A.M. B. v. 5. April 1901 (M. Bl. 169). Bgl. aa Glock a. a. O.

S. 131. ÜUberdie Frage, obdas Vorhandenseinder gesetzlichenVoraussetzungenderüberweisung
durchdie KonlheibeberngQoch zu prüfen sei, Reger 2 S. 183 (bejahend).

eger
*rl 2696 über die früherenEinrichtungen 2. Aufl. Bd. 3 S. 19 Anm. 75. über die Unter=

bringung Mindesähriger 60 das Gef. v. 20.Mai 1902 überdieZwangserziehungMinderjähriger
G.. S W00fl. nebstV. V., Kom. v. F. Englert, München 1902, Bl. 53 S. 177, Riedel
a. a

1%M.E.v.28.März1891Ziff.XlI.
71 Form. V.O. v. 9. Dez 18 5 8 74b, v. 17. Dez. 1825 § 58. — An der Spigzeder

Arbeitshäusersteben Verwaltungen. V.C. v. 17. Juni 1862, M.B. v. 14. Okt. 1869(Weber 5
E“ M. B. v. 26. Jan. 1872 — 9 S. 288). S. auch C. 1892S. 114, 1905

rn v. 28. März 1907(M.A. Bl. S. 149) u. G.V. Bl. 1907 S. 475. Vgl. v. Riedel
. a.

12A.G. z. R.St. P. O. Art. 28. KörperlicheZüchtigung ist auch als Disziplinarmittel aus=
eschlossen,Festliung nur aus besonderenGründenstotißasts # Art. 27 Abs. III, IV.
aus=O. v. 14. Jan. 1908 (G.BV.Bl S.45). Weitere tuui bei=v.Dut a. a. O. S. 163.

i. Vgl. zum folgenen auchK. W. Dames, Freizügigkeit u. Aufenthalt u. derenBeschrän=
#ngen Würzbr 1893,H. Rehm imchor der Staatswissensch.IIIS. 672ff., v. Riedel

**ieA. Grill, Handausg.d. F. 3.G., München 1906. A. Weinberger, Das
*½ #14 ach 1905.

w
—
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Niederlassung sowohl innerhalb seines Heimatstaates wie innerhalb aller anderen
Bundesstaatendes DeutschenReiches75.

Das Recht, im Gebiete seinesHeimatstaateszu wohnen, verdankt der Staats=
angehörigenicht dem Reichsrechte.Das Wohnrechtliegt im Begriffe der Staats=
angehörigkeit76. Aber diesesWohnrecht ist an und für sichbeschränkbar;die äußerste
GrenzedieserBeschränkbarkeitergibtsichdaraus, daß einegänzlicheAusstoßungdes
Staatsangehörigen aus dem Staatsgebiete dem Grundsatzenach unzulässigist.

An diesemder StaatsangehörigkeitanhaftendenWohnrechtehat die Freizügigkeits=
gesetzgebungdesReichesnichtsändernwollen77. Denn die AbsichtdieserGesetzgebung
ging nicht dahin, den Angehörigen der deutschenBundesstaaten etwas von dem zu
nehmen,was sie als solcheschonhatten, oder sie überflüssigerweisedarin zu bestätigen,
sondern vielmehr dahin, ihnen reichsrechtlichhinsichtlich ihrer Bewegungsfreiheit ein
Mehr zu gewährleistengegenüberdem,was aus ihrer Staatsangehörigkeitfolgt. Bei
Auslegungder BestimmungendesFreizügigkeitsgesetzesist also unbedingtdaran festzu=
halten, daß dieselbenin keinem Falle die Bedeutung haben, die Ausstoßung eines
Staatsangehörigenaus seinemHeimatstaate zu ermöglichens.

Hiernach ist die Tragweite des reichsrechtlichenGrundsatzes der Freizügigkeit
folgende. Er hat für das Verhältnis desDeutschenzu seinemHeimatstaateden Inhalt,
daß der Staatsangehörige innerhalb seinesHeimatstaates freien Zug hat und darin
polizeilich nur so weit beschränktwerden kann, als das Reichsrecht dies selbstbe=
stimmt oder zu bestimmengestattet. Der angegebeneGrundsatz hat für das Verhältnis
des Deutschenzu dem Bundesstaate,dem er nicht angehört,den Inhalt, daß er auch
dort freien Zug hat, gleich als wäre er Staatsangehöriger; dies jedochmit der Maß=
gabe, daß er, eben weil er nicht Staatsangehöriger ist, unter den reichsrechtlichen
Voraussetzungennicht bloß, gleich den Staatsangehörigen, im freien Zuge beschränkt,
sondern unter Umständenauch aus dem Staatsgebieteverwiesenwerden kann.

Abgesehenvon den Fällen, welchedurch das R.St.G.B. geregeltsind, bemißt
sich die Zulässigkeit örtlicher Aufenthaltsbeschränkungeninnerhalb des Staatsgebietes
nach Landesrecht. Das Landesrechtist hierbei nicht gebunden,soweit es sichum
Ausländer handelt; es ist reichsrechtlichgebunden,soweit es sichum Deutschehandelt.
Letztere können nämlich nur auf Grund erlittener Bestrafung7 landesgesetzlichen
Aufenthaltsbeschränkungenunterworfenwerdens0.

Die AufenthaltsbeschränkungendesbayerischenRechtes#1bestehenregelmäßigin dem
VerbotedesAufenthaltesin einerbestimmtenGemeinde,nämlichderjenigen,in welcher
derAuszuweisendesichaufhält. DochkanndasVerbot auchauf angrenzendeGemeinde=
bezirke2 erstrecktwerden,wenn nachdemErmessender ausweisendenBehörde32andern=
falls zu besorgenstünde,daßderZweckderAusweisungvereiteltwerde. Ist in einem
Bezirke Standrecht verkündet,so kanndie Ausweisung gegenüberPersonen, die in keiner
Gemeinde des Bezirkes Heimat= oder Bürgerrecht besitzen,auf den ganzen Bezirk
(Verwaltungsdistrikt) ausgedehntwerdens".

75Freiz. G.§ 1. R.V. Art. 3.
76Val. P. Laband.D. R.St. R. S. 49.

Es ist insbes. zuerwägen,daß der Gothaer Vertrag v. 15. Juli 1851, auf welchenauch
Art. 3 Abf. IV der nordd. Bundes=und derReichs=V.Bezugnimmt, zwischendendeutschenStaaten
den Grundsatzzur Anerkennunggebrachtbette, es dürfe kein Staat seinereigenenAngehörigen sich
durchAusweisung entledigen. Daß man diesenwichtigenGrundsatzstillschweigendhabepreisgeben
wollen, ist nicht anzunehmen. »

18Dies ist zwischenden deutschenStaatsregierungenunbestrittenund ergibt sichfür Bayern
zudemaus den Bestimmngen des Heimat=G.,die durchSonderrechtgeschütztsind.

7!FK. W. Dames a. a. O. S. 42ff.
9° Freiz.G. v. 1. Nov. 1867 § 3 Abs. I. — Der in der 2.Auflage (III S. 21 Anm. 89)er=

hobenenBeanstandungdes Art. 43 (nun 37) desHeimat-G. wurde durchAnderung seiner Fassung
(Art. 154Ziff. XVI desA.G. z. B.G.B) Rechnunggetragen.

6#1Vgl. V. V. z. Heimat=G. v. 28.Dez 1899 Ziff. 19—24 (M.Bl. S. 803) u. Kutzer,
HeimatrechtS. 494ff. 82V. G. H.2 S. 718, 19 S. 1.

33 Dies ist also keineverwaltungsrechtlicheFrage. V.G. H. 1 S. 105.
8“ Heimat=G.Art. 39 a. Anf., 41. StrafbestimmungP.St.G.B. Art. 28.
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Die Ausweisung aus einer Gemeinde ist grundsätzlichausgeschlossen:
1. hinsichtlichderjenigenPersonen,welchein derGemeindeihrewirklicheodervor=

läufige Heimat25 oder das Bürgerrecht ohne Heimat325haben;
2. hinsichtlichsolcherPersonen,welcheaufGrund einerAnstellung,d.h. dauernden

Verwendungim DienstedesStaates, derGemeinde,eineröffentlichenKörperschaftoder
Stiftung oder einer öffentlichenGlaubensgesellschaftin der Gemeindesich aufzuhalten
genötigt find;

3. hinsichtlichsolcherPersonen, derenAufenthalt in der Gemeindedurch die
Erfüllung eineröffentlichrechtlichenPflicht37gebotenist ss.

Die Ausweisung erstrecktsich3 nur auf die Person desjenigen,gegenwelchenein
gesetzlicherAusweisungsgrund vorliegt, der Schutz gegenAusweisung nach den eben
erörtertenBestimmungenauch auf die Ehefrau und die Kinder, die im väterlichenoder
mütterlichenUnterhaltestehen,sofernes sich nicht bloß um einen vorübergehenden
Aufenthalt des Familienhauptes handeltvo.

Die Ausweisungkann nachMaßgabe der dargelegtenGrundsätzein folgenden
Fällen gegenDeutscheund Ausländer verfügt werden:

1. wennsiewegenDiebstahls,Unterschlagung,Betrugs,Hehlerei,Fälschungoder
Zuwiderhandlung gegendie Sittlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 6 Wochen
oder wegen einer sonstigenstrafbarenHandlung zu einer Zuchthausstrafevon mehr als
fünf Jahren verurteilt worden sind;

2. wennsieinnerhalbJahresfristwiederholtwegenEntwendungvonFeldfrüchten,
wegenFeld= oderForstfrevels oder wegenunberechtigtenJagens verurteilt wordensind;

3. wenn sie wegen Arbeitsscheue?"1,Landstreicherei, Bettels??, Gaukelei oder
gewerbsmäßigerUnzucht zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind.

In allen diesenFällen kann die Ausweisung in der Zeit von der Rechtskraft
W— bis zumAblaufe zweierJahre?s nach verbüßteroder erlassenerStrafe
olgen.

Die AusweisungkannfernergegenDeutscheund Ausländerunterder Voraus=
setzung verfügt werden, daß die betreffendestrafbare Handlung im Gemeindebezirke
bzw. wiederholtim Gemeindebezirkeverübtwurde:

4. bei VerurteilungwegenGlücksspielsoderVeranstaltungvon Lotteriennach
§§ 284—286 und § 360 Ziff. 14 desR. St.G.B.“;

5. bei VerurteilungwegenunberechtigtenHausierens5;
6. bei binnen Jahresfrist wiederholter Verurteilung wegenÜbertretung in bezug

auf das DienstbotenwesennachArt. 106 und wegenBlaumontagmachensnachArt. 155
Abs. 1 desPolizeistrafgesetzbuches,fernerwegenVerfehlungengegen§ 153derReichs=
Gewerbeordnungé.

In diesenFällen kann die Ausweisungin der Zeit von der Rechtskraftdes
Urteils bis zumAblaufe einesJahres nachverbüßterodererlassenerStrafe erfolgen.

In sämtlichenFällen kanndie Ausweisungauf die Dauer von höchstenszwei
Jahren, gerechnetvom Tage der Ausweisung, verfügtwerden. Die Zeit der Ein=
sperrung zählt nicht mit v.

65Oben §8110. ss Oben z.110 H.G. Art. 37 Abs. 3. Vgl. V. G.H. 3 S. 270.
81 „GesetzlichenPflicht.“ Heimat=G.Art. 42 mit 37.
85 „Vorbehaltlich ihrer zi#ilrechtlichenFolgen.“
90 Heimat=G.Art. 40, V.G.H. 2 S. 76f.
1 V.G.H.14 S. 330.
2?2VG.H. 4 S. 477, 8 S. 288; 2 S. 76.
° V. G.H. 25 S. 47.

Verfehlungen gegendas R.G. v. 4. Juli 1905,betr. Wetten bei öffentlichenPferderennen
(R.G.Bl. S. 595, vgl. G.V. Bl. 1906 S. 178) fallen nicht hierunter.

?56Das Ges. führt hier Art. 149 Abs. 1 desP. St.G.B. an, der nun durchdie R.Gew.O.
beseitigt ist. Hierzu v. Riedel, Kom. 54P.St.G. B., 7. Aufl., S. 494 ff.

s 28Das Ges. nennt Art. 10 des V.G.z. R.St. G.B., der durchdie obenangef.Bestimmung
ersetztist.

n * Heimat=G.Art. 39 Ziff. 5, 6, K. W. Dames a. a. O. S. 53 ff., Bl. 48 S. 257.
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Nur gegenAusländerkannAusweisungaus einerGemeindein folgendenFällen
verhängt werden8:

1. Personen,welchenicht binnen vier Wochennach ergangenerAufforderung
genügendenNachweisüber ihre Heimatberechtigung,d. h. über ihre Staatsangehörigkeit?“,
liefern, kannder Aufenthaltfür so langeuntersagtwerden,als jenerNachweisnicht
beigebrachtwird.

2. Personen, welchesichin einerGemeindeaufhalten, um dort Dienst oderArbeit
zu suchen,könnenauf drei Monate weggewiesenwerden, wenn sie innerhalb der ihnen
gewährtenangemessenenFrist weder ständigesUnterkommennoch eine ihren Unterhalt
sicherndeBeschäftigungfinden, noch den Besitz hinlänglicher Unterhaltsmittel darzutun
vermögen. Sie dürfen schonfrüher zurückkehren,wenn für sie ein solchesUnterkommen
oder eine solcheBeschäftigunggefundenist. SelbständigeGewerbsleute,welcheden an=
gemeldetenGewerbebetriebinnerhalb der ihnen gewährtenangemessenenFrist begonnen
haben,fallen nicht unterdie Bestimmung100.

3. Weibspersonen,welcheoffenkundigmit ihrem Körper ein unzüchtigesGewerbe
treiben und die Gelegenheithierzuauf öffentlicherStraße aufsuchen,dann jenePersonen,
welcheoffenkundigan dem Erträgnisse des unzüchtigenGewerbes Anteil haben, können
auf zwei Jahre weggewiesenwerden.

4. Ist in einemGemeindebezirkedie öffentlicheSicherheitdurcheineHandlung
gestörtworden, zu deren Unterdrückungdas Aufgebot der bewaffnetenMacht erfolgte
oder gesetzlichzulässig war 1°1, so könnenPersonen, welche an der Sicherheitsstörung
oder an den Vorbereitungen hierzu teilgenommenoder hierzu aufgeforderthaben1°8,
auf ein Jahr ausgewiesenwerden; ebensoPersonen, welche einer Beteiligung an den
Ruhestörungendringend verdächtigsind, wenn sieweder ständigenArbeitsverdienstnoch
ausreichendeUnterhaltsmittel haben. Solche Aufenthaltsverbote sind jedochnur statt=
haft, solangedie Ruhestörungdauert oder deren Wiederholung zu befürchtenist.

5. Schüler oder Zöglinge einer Unterrichtsanstalt, welche zur Strafe entlassen
worden oder ohne Vorwissen ihrer Eltern oderVormünder ausgetretensind, dann ent=
wicheneoderentlasseneLehrlingekönnenbinnendreiMonatennachderEntfernungvon
der Anstalt oderLehreauf ein Jahr weggewiesenwerden,wenndie Familie, welcher
sie angehören,nicht in der Gemeinde ihren Wohnsitz hat108.

Die im Bisherigen vorgeführten Bestimmungen haben eine völlig verschiedene
rechtlicheNatur, je nachdemsie sichauf Reichsangehörigeoder auf Ausländer beziehen.
Soweit ersteresder Fall ist, sind sie materiell=gesetzlicheVorschriften. Sie bezeichnen
die Voraussetzungenfür das Recht der Polizeigewalt,in die Bewegungsfreiheitdes
Reichsangehörigen einzugreifen. Soweit es sichdagegenum Ausländer handelt, sind
die bezüglichenBestimmungenVerwaltungsvorschriften in Gesetzesform.Sie gebenden
Behörden bindendeAnweisungendarüber, unter welchenVoraussetzungensiedenAufent=
halt beschränkenkönnen,der dem Ausländer im Lande gewährt ist.

Für alleFälle erscheintals VerwaltungsvorschriftdieAnordnungdesGesetzes101,
eine Ausweisung solle nur dann verfügt werden, wenn besondereVerhältnisse die An=
nahme begründen,daß die öffentlicheSicherheit oderSittlichkeit durch die Anwesenheit
der auszuweisendenPersonenin der Gemeindegefährdetwerde105.

"?8Daß es sichüberall um polizeilicheRücksichtenhandelt,zeigt Art. 43 Abs. 2. Die Fälle
des Art. 39 Ziff. 2, 3, 10 des Heimat=G.gehörennicht hierher.

5° Heimat=G.Art. 37 Abf. 2.
10% S.Reger 10 S. 85.
101Das letztereist dargetan,wenn sichdie gewöhnlichenpolizeilichenMachtmittel tatsächlich

als unzulänglich erwiesenhaben.
10%Unbeschadetder Stra Erfolgung,und unabhängig von derselben.
10#Heimat. #. Art. 39 Ziff.1, 4, 7,8, 9.
104 Dieselbebeziehtsichnachdemklaren Wortlaute Duc, auf dieFälle des Art. 39 .=. 1.

Val. 2. Aufl. III S. 23 Anm. 111, a. M. v. Riedel S. 298Anm. 4,übereinst.Reger H. G.
S. 140 Anm. 5. Ebenso K. W. Dames a. a. O. S. 83, Bl. 18 S. 377 ff. u. 482 Anm. »

105Heimat=G.Art. 43 Abs. 2. Die Frage,ob folcheVerhältnissevorliegen, ist daher keine
verwaltungsrechtliche,auch wenn es sichum AusweisungeinesReichsangehörigenhandelt. V.G.H.

S. 105,2 S. 70,374,718,20S. 27.
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Das Aufenthaltsverbotkannauf Antrag derGemeindebehördeodervon Amts wegen
erlassenwerden.Zuständig istdie DistriktsverwaltungsbehördejenerGemeinde,aus welcher
einePersonausgewiesenwerdensoll,inMünchendiePolizeidirektion196.DerBeschlußkann
von demAusgewiesenensowievon der Gemeindebehördeangefochtenwerden; von letzterer,
wenn sie Ausweisung beantragt hatte und diesemAntrage nicht entsprochenwurde1°7.

Bezüglich des Verfahrens ist folgendes zu bemerken105. Wenn es sich um die
Ausweisung einesReichsangehörigenhandelt, ist eine verwaltungsrechtlicheund eineVer=
waltungsfrage zu entscheiden,nämlichzuerstdie Frage, ob die Ausweisung gesetzlichstatt=
haft, sodann die Frage, ob siewirklich zu verfügensei. In bezugauf jeneFrageist die
DistriktsverwaltungsbehördeVerwaltungsgericht, in bezugauf dieseVerwaltungsbehörde.

Bei der Entscheidungdes erstenPunktes, die auf alle Fälle erfolgenmuß, kommt
es darauf an, ob sie bejahendoder verneinendlautet. Ist letzteresder Fall, so ist eine
Anfechtungder Entscheidung seitens der Gemeindebehördenicht möglich100. Denn da
diesekeinenRechtsanspruchauf die Ausweisung hat, ist sie auch nicht Partei des ver=
waltungsgerichtlichenVerfahrens; in einem anderen als dem verwaltungsgerichtlichen
Verfahren kann aber diese Entscheidungnicht angefochtenwerden.

Lautet die Entscheidungim erstenPunkte bejahend, so kommt es weiter darauf
an, ob sie im zweitenPunktebejahendoderverneinendausfällt, und wie die Parteien
sichdazu stellen.

Wird die Ausweisung wirklich verfügt, so kann der Ausgewiesenehiergegenin
zweierleiArt Beschwerdeerheben.Er kann die gesetzlicheZulässigkeitder Maßregel
bestreiten. Diese Beschwerde ist im verwaltungsgerichtlichenVerfahren zu erledigen.
Die vorgesetzteRegierung, Kammer des Innern, bildet die zweite, der Verwaltungs=
gerichtshofdie dritte Instanz. Der Ausgewiesenekannaber auchunterAnerkennung
der gesetzlichenZulässigkeit der Maßregel oder für den Fall, daß die Bestreitung der
Gesetzmäßigkeitder Ausweisung erfolglos bliebe, Verwaltungsbeschwerdeerheben. Hat
er ersteresgetan, so wird im Verwaltungswegeentschieden.Die Regierung,Kammer
des Innern, entscheidetnachkollegialerBeratung in zweiter, das Staatsministerium
des Innern in dritter Instanz. Hat der Ausgewieseneden letzterenWeg eingeschlagen,so
sind jene Grundsätzemaßgebend,die für das Verfahren dann gelten,wenn Verwaltungs=
und Verwaltungsrechtsfragenin einer Sache zu entscheidensind'10. Die antragstellende
Gemeindebehördehat stets nur im Verwaltungswege ein Beschwerderecht111.

Wird die Ausweisung zwar als gesetzlichzulässig,aber gleichwohlnicht als ver=
anlaßt erachtet,so ergibt sich, falls die Gemeindesichbei der Abweisungihres Antrages
nicht beruhigenwill, nachdemnunmehrigenStande desRechteseineSchwierigkeithin=
sichtlichdes Verfahrens, die meines Erachtens nur auf folgendeWeise zu lösen ist.

Demjenigen,um dessenAusweisung es sichhandelt, ist eineAnfechtung der Ent=
scheidungnichtzuzumuten.Denn er ist in seinerFreizügigkeitnicht beeinträchtigtund
er hat zur Beschwerdeerhebungerst dann Anlaß, wenn etwa später auf Grund des ein=
genommenenRechtsstandpunktesgegenihn eineAusweisungwirklichverfügtwird. Die
AblehnungseinerAusweisungerfolgt aus Gründen des Verwaltungsermessens.Die
rechtliche Zulässigkeit der Ausweisung ist zwar geprüft worden, eine verwaltungs=
gerichtlicheEntscheidungihm gegenüberliegt abernicht vor; dennes ist wederaus=
gesprochen,daß er nicht ausgewiesenwerden dürfe, noch ausgesprochen,daß er aus=
gewiesenwerde,alsowederdieUnbeschränktheitseinerFreizügigkeitrichterlichanerkannt,
nochderenBeschränkungrichterlichausgesprochen.Dieser bloßeVerwaltungsbescheid
kann also ihm gegenübernicht in Rechtskraft erwachsen.

Art g tnat6. Art. 43 Abs. 2, 51. über die GebührenArt. 46 Abs. V und Gebühren-G.
rt. iff. 3.

¾vrsHeimat=G. Art. 46 Abs. 2. Das letztereBeschwerderechtbestehtauchdann, wenn dem
Antrage nicht vollständig(hinsichtichder Dauer der Ausweisung)entsprochenwurde.

#108Heimat=G. Art. 46 Abs. 1, V.G.H.G. Art. 8 Ziff. 3, Art. 9 Abs. II. V. G. PH.24
S.522,25S.46. ·

10 Liegt ein Antrag derGemeindevor, so muß ein Beschlußgefaßtwerden. Vgl. Heimat=G.
Art. 39 it= 2.

110 Obeng 85. 111 V. G. H. 4 S. 202, 8 S. 289, 23 S. 2.
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Die etwaigeBeschwerdederGemeindebehördeaberistVerwaltungsbeschwerde11½;
wäre sie dies nicht, so wäre sie unstatthaft. Die Verwaltungsbeschwerderichtet sich
darauf, daß, unter der Voraussetzung,es besteheein Ausweisungsrecht,hiervon wirklich
Gebrauch gemachtwerde. Die Verwaltungsbeschwerdeist in dem bereits geschilderten
Verwaltungswege zu erledigen. Die oberen Instanzen können in diesem Wege die
verwaltungsrechtlicheVorfrage nicht entscheiden.Da aber nur auf Grund einer be=
jahendenEntscheidung der Vorfrage die Ausweisung verfügt werden kann, so dürfen
die oberenVerwaltungsinstanzen,wenn sie die gemeindlicheBeschwerdenicht ablehnen,
sondern ihr stattgebenwollen, die Ausweisung nicht selbstverfügen, siemüssenvielmehr
die Sache an die ersteInstanz mit der Anordnung zurückverweisen,verwaltungsrecht=
lichen Beschlußzu erlassenund, falls die Zulässigkeitder Ausweisungsich hierbei
neuerlichergibt, von dem Ausweisungsrechtewirklich Gebrauchzu machen.Dieser
Beschlußist dann für denAusgewiesenennachMaßgabeder bereitsgeschildertenBe=
stimmungenim Verwaltungswege anfechtbar.

Sofern es sichum die Ausweisung eines Ausländers handelt, liegt, da dieser
keinAufenthaltsrechthat, stetseineVerwaltungssachevor. Die Beschwerdenfind da=
her in dem dargestelltenVerwaltungswegezuerledigen 118.

Soweit derVerwaltungsrechtswegeinzuschlagenist, richtetsichdas gesamteVer=
sahrennachdenVorschriften,welchefür Verwaltungsrechtssachengelten.

Für die Verwaltungsbeschwerdenist gesetzlichverfügt, daß sie bei der erstenIn=
stanz anzubringensind, sowie daß sie an eineNotfrist von 14 Tagen gebundensind 114.

Für die verwaltungsrechtlichenund für die Verwaltungsbeschwerdengilt dieBe=
stimmung115,daß sie keineaufschiebendeWirkung haben, wenn ein sofortiger Vollzug
des Ausweisungsbeschlussesim öffentlichenInteresse gebotenerscheint. Ob dies der
Fall ist, hat die ersteInstanz im Ausweisungsbeschlusseauszusprechen116. Die höhere

erwaltungsinstanzkann übrigens diesenAusspruch abändern.
Von denAufenthaltsbeschränkungeninnerhalb des Staatsgebietes scheidensichdie

Reichs=und Landesverweisungen.
Reichsverweisungenkönnennur gegenAusländer verfügt werden117. Da es sich

hierbei um polizeilicheMaßnahmen handelt, die über die Grenzen der Polizeigewalt
jedes einzelnenBundesstaateshinausgehen,so könnendieselbenvon den Landespolizei=
behördennur getroffenwerden,wo eine ausdrücklichereichsrechtlicheVorschrifthierzu
berechtigt. Die einzelnenFälle sind folgende.

Ist gegeneinenAusländer auf Grund richterlicherErmächtigungdie Stellung
unter Polizeiaufsicht verhängt, so kann er von der höherenLandespolizeibehörde18 aus
dem Bundesgebieteverwiesen werden1½. Die Verweisung kann nicht auf länger er=
folgen, als die Stellung unter Polizeiaufsicht statthaft ist 1210.Nach Verwaltungs=
vorschrift121soll von der Befugnis in der Regel Gebrauch gemachtwerden. Doch
könnenAusländer, welchefür die Sicherheit der Personen oderdesEigentums besonders
gefährlich sind, in ein Arbeitshaus eingeschafftwerden.

Ist gegeneinenAusländer strafrichterlichauf Überweisungan die Landespolizei=
behördeerkannt, so kannan Stelle der Unterbringungin einemArbeitshauseVerweisung

11 Übereinst.V.G. ganlS. 27.
us V.G.H. 14S. 3 aberArt. 37 Abs. 3u. V.G. H. 25S. 46.
14 Hemat. , Art. 3 A
1½ Heimat=G.Art. 46—9— 3 4%%. Art 24. Vgl. oben§ 94.
16 Uber den Vollzug "# Bek. v. 10. Dez. 1890(Weber 20 S. * dannM.E. v. 13.Febr.

u. 13. Juni 1891 (Weber 20 S. 526, 677), 5. Jan. 1895 (Weber 23 SS. 3), 15. Juli 1902
(Weber 32 S. 63)

in über . „Anzeigen der nach demR. St.G.B. verfügtenANeichsperweisungenWeber 10
S. 18 u. Anm. 1. über Zigeuner vgl. Weber 17 S. 112, 32 S. 163.

118Die Zuständigkeitaichtetsichnachden oben Anm. 42ff. dargelegtenGrundsätzen.
115R.St.G.B. § 39
120K. Fuhr a. a. O.*s 77ff. A. M. das Schreiben des Reichskanzleramtsv. 8. Okt.

it p100unntgegebeng.durchM.C. v. Febr. 1874 (Weber 10 S. 191; s. auch 12S. 455),

121M. B. v. 28.März 1891Ziff. VII, VIII u. v. 5. April 1901(Weber 20 S. 567,31S. 200).
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8 219 Die Sicherheitspolizei gegenüber den Einzelnen. 237

aus demBundesgebietegegenihn verfügtwerden 122. Eine zeitlicheBeschränkungdieser
Ausweisungbestehtnicht 18. Wieweit von diesergesetzlichenErmächtigungGebrauch
zu machenist, bestimmendie jeweils erlassenenVerwaltungsvorschriften12“.

Ausländer, welchewegengewerbsmäßigenGlücksspiels verurteilt sind, könnenauf
Grund der Tatsache dieser Verurteilung durch die Distriktsverwaltungsbehörde15 aus
dem Bundesgebieteausgewiesenwerden 126.

In allen Fällen der Reichsverweisungkann die Erlaubnis zur Rückkehrerteilt
werden½7. Zuständigist die Behörde,welchedie Ausweisungverfügthat.

LandesverweisungenkönnengegenAusländer auf Grund landesrechtlicherVor=
schriftenverfügt werden128. Maßgebendsind hierfür die Bestimmungendes H.G.
vom 16. April 1868 in der Fassungvom 30. Juli 1899. HiernachkönnenAus=
länder, welchenauf Grund des Artikels 39 des H.G.1296der Aufenthalt in einer
Gemeinde versagt wird, für die Dauer dieses Aufenthaltsverbotes aus dem Staats=
gebieteweggewiesenwerden, wenn dies im öffentlichenInteresse gelegenist W0.

Zuständig zu dieser Verfügung ist die Distriktsverwaltungsbehördederjenigen
Gemeinde, aus welcher der Ausländer ausgewiesenwurde, in München die Polizei=
direktion. Gegen solche Beschlüsse ist der Weg der Verwaltungsbeschwerde181 er=
öffnet1582.Zweite Instanz ist die Regierung, Kammer des Innern. Die Beschwerde=
frist beträgt 14 Tage 68. Die Beschwerdehat aufschiebendeWirkung, wenn nicht die
ausweisendeBehörde den sofortigenVollzug der Landesverweisungim öffentlichen
Interessefür gebotenerachtet1“.

Das Staatsministerium des Innern kann Ausländer aus Rücksichtenderüöffent=
lichenWohlfahrt sowohldes Landes verweisenals auchihnen den Eintritt in das
Land versagen185. DieseMaßregel kann nicht nur gegenbestimmteeinzelnePersonen,
sondernauch gegenPersonenklassen(z. B. Zigeuner)verfügt werden. Angabe von
Gründen ist nicht erforderlich.

LandesverweisungenkönnengegenlandesfremdeDeutschenur auf Grund reichs=
rechtlicherBestimmungenverfügtwerden186.

DieseBestimmungensind, soweitdie Sicherheitspolizeiin Frage kommt,durch
83 desFreizügigkeitsgesetzesgetroffen187.HiernachkönnendiebezeichnetenPersonen133
des Landesverwiesenwerden:

122N.St G.B. § 362 Abs. 3. Die Zuständigkeitsverhältniss sind dieselben, wie für die
Unterbringung im Arbeitshause. Vgll. obenAnm.66.
1 1.* Vgl. die oben Anm.120 angef.Leah. Reger 11 S. 341, K. Fuhr a. a. O. S. 81

nm.
124M.E. v. Ar 1891. Vgl. auchM.E. v. 13. Juni 1891(Weber 20 S. 677).
1½5 Inder e Elen: 1872 ist vergessen,dies ausdrücklich zu bestimmen.

t.G.B. § 361Zif. 2 (m. d W. „ohne Erlaubnis=).
1½8Vgl. K- er 9 S. 338. Vgl obenAnin90fs
I« ZeimatG Art. 44 Abs. J. vog, Ziff. 22 131Vgl. oben§ 45 Anm. 21.
1½8 Beschwerdeberechtigtist nur der andesverwiesene,nicht auchcei Nichtausweisungaus

dem— die Gemeinde; denn letztereist nur bei der Ausweisung aus dem Gemeinde=
ezi eilig

Die Beschwerdensind vbei der erstenInstanz anzubringen.
eimat=G.Art. 41, l. auchV.V. v. 28. d glsoo Ziff. 23.
eimat=G.Art. 44 146 9= l. oben 8 5 Anm.2

½ reiz.G. § 12. V.V. Ziff. 19.
157 Die shigung des § 3 ist sehr umstritten. Im folgendenist v. Seydels Ansicht

diteeten hinsichtlichihrer Begründung vgl. Annalen 1890 S. 90ff., 173ff. Zu dendort an=
l Schriften vgl. noch E. Meyer, Annalen 1890 S. 561f.. K. W. Dames, Freiz Wigteit

Aufenthelt 54Bzburg 1893, S. 66f. #Hban Staatsrecht des WSil— eichs,
Aufl., 1 S. 145 Anm lübereinst.), V.G.H. 1 165. UÜberdie Meinungsverschiedenheiten

#r=Bundesregierungens. M.E. v. 18. Aug. 1883 uns23. Juni 1885 bei Weber 16 S. 370, 371
Anm. 2. Neuerlich ist eine teilweiseBerständigung im AundeprateFrzielt worden,worüberM..
v. 27. Juli 1894 (Weber 22 S. 668),Cahn, u. St. A.G. 3. Aufl. S. 58 ff. Uber den unaus=
geglichonen Streitpunkt Reger 15 S. 99, 107 Greuß. u. bad.M.C.), Weber 23 S. 103 (M.E.

9. März 1895). chauchKutzer, Heimat.N. S. 51ift
158Nach der M.E.v. 27. Juli 1854Ziff. 1 ist anerkannt,daß eineAufenthaltsverweigerung
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1. wenn sie, gleichviel,ob in Bayern oder in einemanderenBundesstaate,
Aufenthaltsbeschränkungenunterliegen,welchensiedurchdie Polizeibehördeauf Grund
erlittener Bestrafung unterworfen worden sind½89;

2. wenn sie in Bayern oder in einem anderenBundesstaateinnerhalb der letzten
zwölf Monate wegenwiederholtenBettelns oder wegenwiederholterLandstreicherei
bestraftwordensind.

Die LandesverweisungkannnachdemWortlautedesGesetzesschondann verfügt
werden,wenn die Bestrafungdes wiederholtenBettels oder der wiederholtenLand=
streichereiin die letztenzwölf Monate fällt. Es ist nicht wiederholteVerurteilung
inmerhalbder bezeichnetenZeit erforderlich. Ferner ist unerheblich,wo die verschiedenen
Verurteilungen erfolgt sind½6°.

Das Gesetzspricht eine zeitlicheBeschränkungder Landesverweisungnicht aus.
Eine solche ergibt sich jedoch mittelbar. Die LandesverweisungwegenAufenthalts=
beschränkungkann nicht länger dauern, als letztereverhängt ist, selbstwenn die Be=
schränkung auf länger hätte verhängt werden können. Die Landesverweisungvon
Bettlern und Landstreichernwirkt nicht längerals auf zwölf Monate, gerechnetvon
der Verbüßung der letztenStrafe, wegen welcherdie Ausweisung verfügtwurde 111.

Zuständig zur Verfügung dieserLandesverweisungensinddie Distriktsverwaltungs=
behörden142.Die Verfügungist im Verwaltungsrechtswegeanfechtbar.Die Regierungen,
Kammern desInnern, bilden die zweite,derVerwaltungsgerichtshofist dritte Instanz 45.
Als Partei kann hier nur der Ausgewiesene,nicht auchdieAufenthaltsgemeindeauftreten.
Auch der Verwaltungsbeschwerdewegkann beschrittenwerden,wenn die Rechtmäßigkeit
der Verfügung nicht angefochtenwird.

DiepolizeilichenMittel zurDurchführungvonAusweisungensinddieVerschubung,
ferner die Anweisung einer Reiserichtung(Zwangsroute) oder Reisezeit.

Das Schubwesenobliegtin Münchender Polizeidirektion,im übrigendenBe=
zirksämtern,und zwar auchhinsichtlichder unmittelbarenStädte. Jedochverbleibtden
Magistraten der letzterendie Zuständigkeit zur Anordnung der Verschubung1/". An den
Amtsgerichten,derenSitz nichtSitz einesBezirksamtesodereinesexponiertenBezirksamts=
assessorsist, wird das Schubwesenvom GerichtsschreibernachAnleitungdes Bezirks=
amtes besorgt. Die Schublieferungerfolgt in der Regel durch die Gendarmerie.
Voraussetzungder Verschubungist bei Inländern, daß die Heimat, bei Ausländern,
daß die Staatsangehörigkeit feststeht145.

Zur Vorschreibungeiner ReiserichtungoderReisezeitsinddieDistriktsverwaltungs=
behörden,in Münchendie Polizeidirektion,fernerdie exponiertenBezirksamtsassessoren

in einemBundesstaateauf Grund des §3 nicht stattzufindenhat, wenn der Reichsangehörige,um
den es sichhandelt, dort staatsangehörigist oder einenUnterstützungswohnsitz(Heimatrecht)besitzt.

189Die Landesverweisungauf Grund von Aufenthaltsbeschränkungenkann nur dannverhängt
werden, wenn dieseBeschränkungenwirklich verfügt sind, nicht schondann, wenn sie nur verfügt
werden können. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des Ges., das mit genauer Unterscheidung in
Abs. 1 von Personenspricht,welcheAufenthaltsbeschränkungenunterworfenwerdenkönnen,in Abs. II
von Personen, welcheAufenthaltsbeschränkungenunterliegen. Übereinst.A. Luthardt, Bl. 21
S. 134. Was die Ortsverweisungennach Art. 39 Ziff. 5 mit 48 Abs. 2 desHeimat-G. betrifft,
so ist es zweifellos,daß, falls eine solche Ausweisungvorliegt, gegenlandesfremdeDeutscheLandes=
verweisung verfügt werden kann, auch wenn keine wiederholteVerurteilung stattgefundenhat.
Denn der Rechtstitelder Landesverweifungist in diesemFalle nicht die Verurteilung, sonderndie
Aufenthaltsbeschränkung. *

14%M.E. v. 27. Juni 1894 Ziff. 1: „Zur Verweigerungdes Aufenthalts Fenüst eine ein=
malige Bestrafung innerhalb der zwölfmonatlichen Frist, oren nur vor Beginn derselbenbereits
eine Bestrafungstattgefunden hat.“

141Anerkannt zufolgeM.E. v. 27. Juli 1894 Ziff. 2. Reger 3 S. 63.
12 M.E. v. 16.Sct 1879 (Weber 13 S. 561).
112V.G. H.G. Art.8 Ziff. 3, Art. 9.
4“" Bgl. Weber (4 S. 598),6S. 21, 7 S. 305. « ·
WVgLüberdasSchubweseniinübrigendieausführlicheDarftellungbeiW.Krais,

Handb. der inneren Verwaltung usw., 4. Aufl. II S. 49 ff., Geib 1 S. 152. ZahlreicheEr=
lassebei Glock a. a. O. S. 194ff., 199. ·
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zuftändig. DieselbeZuständigkeithabenbei den Amtsgerichten,die nicht am Sitze eines
Bezir ksamtesoderexponiertenBezirksamtsassessorssichbefinden,diesseitsdes Rheines
die Amtsanwälte, in der Pfalz die Ortspolizeibehörden!“s. Wer ohne genügendeEnt=
schuldigungdie vorgeschriebeneReiserichtungoder Reisezeitnicht einhält, unterliegt
einerÜbertretungsstrafe½7. .

Dem Gebieteder SicherheitspolizeigehörenauchjeneBestimmungenan, welche
bezüglichdes Feilhaltens und der Führung von Waffen "5, sowie teilweise jene, welche
über die Aufbewahrung, das Feilhalten und denGebrauch von Sprengstoffenu. dgl. °.
getroffensind.

Anhang.
§ 220. Der Gethaer Vertrag und die Eisenacher Übereinkunft?. I. Das Bedürfnis

vertragsmäßigerVereinbarungenzwischenden deutschenStaaten wegender ÜbernahmeHeimatloser
und Ausgewiesener mache sich schon in den ersten Zeiten des deutschenBundes geltend. Die Miß=
stände,welcheaus demregellosengegenseitigenZuschiebensolcherPersonenentstanden,waren um so
größer, als viele Bundesstaatensogar einer gesetzlichenOrdnung des Erwerbes und Verlustes der
Staatsangehörigkeitentbehrten.

Den Anstoß zu einem allgemeinendeutschenHeimatrechtsvertragegab erst ein Menschenalter
späterdie Ubereinkunft,welchePreußen und das Königreich SachsenwegenderUbernahmeHeimat=
loser und Ausgewieseneram 31. Dezember1850 abschlossen.Im Juli 1851 tratenBevollmächtigte
deutscherStaaten in Gotha zusammen,aus derenBeratungen dieÜbereinkunftvom 15.Juli 18512
hervorging. Dieser traten die meisten deutschenStaaten beis.

Beratungenim Juli 1854zu Eisenachführten zu erläuterndenund ergänzendenAbmachungen,
die in einemSchlußprotokollevom 25. gleichenMonats niedergelegtfind“. Auf gleicheWeise kamen
die Verabredungenin dem Schluß= und dem Separatprotokolle der EisenacherÜbereinkunft vom
29. Juli 18585zustande.

Eine Ergänzung diesesVertragsrechtesbildet die EisenacherÜbereinkunftvom 11.Juli 18536
wegender Verpflegungerkrankterund der Beerdigung verstorbenergegenseitigerStaatsangehöriger.
Die Übereinkunftumfaßtealsbald 28, zuletzt31 Bundesstaaten,einschließlichSÖsterreichs.

1“ B.O. v. 4. Jan. 1872 § 18. „Außerdem sind die VorständederZuchthäufer, sowieder
Gefangenenanstaltenund der Arbeitshäuserzuständig,den zur EntlassungkommendenPersoneneine
ReiserouteoderReisezeitzwangsweisevorzuschreiben.

1u½P. St.G. B. Art. 45.
148Val. R.St.G.B. 8§360 Abs. 1 Ziff. 2, II (V.O. v. 4 Jan. 1872§ 3), 367 Abs. I Ziff. 9,

10, II (P. St.G.B. Art. 2 Ziff. 10); P.St.G.B. Art. 39; V.O. v. 19. Nov. 1887,das Verbot des
Feilhaltens u. Führens von Waffen usw. betr. (G. . Bl. S. 655).

1½Vgl. R.St.G. B. § 367 Ziff. 4, 5, R.G. (hierzu V.O v. 17.Jan. 1910(G.V.Bl. S. 45),
M. B. ebendaS. 46,R.G.gegen denverbrecherischenundgemeingefährlichenGebrauchvon Sprengstoffen
v. 9. Juni 1884 (R.G.Bl. S.61) mit Bundesr. Bek. v. 13. März1885(R.G.Bl. S. 78), 16. April
1891 (R.G.Bl. S. 105), 11. Aug. 1896 (R.G.Bl. S. 698), V.O. v. 17. Sept. 1884 (G.B. Bl. S. 451),
M.B. v. 5. Okt. 1884 (G.V.Bl. S. 471),4. Febr. 1890 (G.V.Bl. S. 96), 22. Juli 1898(G.V.Bl.
S. 491), 27. Juli 1905 (G.V. Bl. S. 531),M. B.v. 26. Jan. 1910(G.V.Bl. S. 46); dazuWeber 18
S. 8, 510, v. Riedel a. a. O. S. 216f. V.O. v. 9. Juni 1902 (G.V.Bl. S. 211) über leichtent=
ündliche flüssigeStoffe, V. O. v. 15. Okt. 1905 (G. VBl. S. 611) über Azetylen u. Karbid,
ierzu M. B. a. a. O. S. 618,G.V. Bl. 1907 S. 1 über die bes.Zuständigkeitder Bergbehörden

V.O. v. 19. März 1906(G.V.Bl. S. 127),;M. B. v. 26. Jan. 1910.
(§220]1 Die folgendenAusführungen gebenmit Weglassungdessen,was auf das bayer.Rechtkeinen
Sezug hat, den Inhalt einer Abhandlung wieder, welche v. Seydel in den Annalen 1890.
S. 178ff. veröffentlichthat. Der Inhalt der oben genannten Verträge berührt zum Teile auch
das Armenpolizeirecht. Es erschienjedochzwecmäßig,die Darstellungnicht auseinanderzu reißen.
Vgl. auch Annalen 1902 S. 390ff.: Neumeyer, G.V.u. das B.G B.

2 R. Bl. S. 1396, Weber 4 S. 268, woselbst auch S. 275—284 die dazugehörigen
Materialien abgedrucktsind. Uber die älteren Verträge s. Pögl in Bl. 1 S. 415 ff., ferner2. Aufl.
III S. 29. S. ferner A. Müller, Die übereinkunft deutscherBundesstaatenv. 15. Juli 1851
u##., Stuttgart 1861; dann A. Reger, Kleinere Reichsverwaltungsgesetze usw., Ansbach 1885,
S. 58 ff., Bl. 2 S. 430 ff., P. Laband, St.R. 4. Aufl. 1 S. 146. "

S. darüher die Angaben bei Weber 4 S. 269 obenu. Anm. 27. über die nunmehrigen
Beziehungenzu Österreich=UngarnWeber 11 S. 151, 16 S. 245, 20 S. 97.

"Peber 4 S. 278. BehördenverzeichnisWeber 25 S. 11
* Weber 4 S. 281, 282.
* N.Bl. 1854 S. 120; Weber 4 S. 581.
7 S. die Angaben bei Weber 4 S. 580f. u. Anm. 2.
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240 Die Sicherheitspolizei.Anhang. g 220

Der Artikel 8 der norddeutschenBundesverfassungverfügteim Anschlußan denSatz, daß der
AngehörigejedesBundesstaatesin jedemanderenBundesstaateals Inländer zu behandelnsei: „Die=
jenigenBestimmungen,welchedieArmenversorgungunddieAufnahmein denlokalenGemeindeverband
betreffen,werdendurchden im erstenAbsatzausgesprochenenGrundsatznichtberührt. Ebensobleiben
bis auf weiteresdie Verträge in Kraft, welchezwischendeneinzelnenBundesstaatenin Beziehung
auf die Ubernahmevon Ausgewiesenen,die Verpflegungerkrankterund dieBeerdigungverstorbener
Staatsangehörigerbestehen.“Damit warenfür denNorddeutschenBund dieVerträgevon Gotha und
Eisenachzum Bundesrechteund für unkündbarerklärt; inhaltlich bliebensie unverändert.

Wenn nun im folgendenerörtertwerdensoll, welchenEinfluß die weitereEntwickelungder
norddeutschenBundes=und der Reichsgesetzgebungauf den Bestand jener Verträge geäußerthat, so
ist vor allem nötig, das Gebiet der vertragsmäßigenRegelung festzustellen.

Der GothaerVertrag befaßt sichnicht mit derFrage, aus welchenGründen ein Staat sichzu
Ausweisungenveranlaßt sehenkönne. Dies ist völlig demLandesrechteanheimgegeben.Der Vertrag
ordnetvielmehrzwischendenVertragsgenossennur dieFrage,welchePersoneneinStaat auf Verlangen
eines anderenStaates wiederzu Übernehmengehaltensei, ohnesichmit denUrsachenzu beschäftigen,
aus denendas Verlangenerhobenwird. Der Vertrag löst jeneFrage im wesentlichendahin, daß jeder
Staat seineAngehörigenübernehmenmüsse,stelltsernergewissePersonendenletzterengleichund trifft
Bestimmungenüber den Einfluß desFamilienbandes auf die Ubernahmepflicht.Aus all diesenAb=
machungenergibt sich,daß nebender Ubernahmepflichtauf Grund derStaatsangehörigkeitfür eine
Reihe von Fällen eine solchePflicht ohneRücksichtauf die Staatsangehörigkeitbesteht.Die landes=
rechtlichenGrundsätzeaber überdenErwerb und denVerlust derStaatsangehörigkeitläßt derVertrag
völlig unberührts. Der Gothaer Vertrag ordnetsodanndas Ubernahmeverfahreneinschließlichdes
Kostenpunktesund dieschiedsrichterlicheEntscheidungentstehenderÜbernahmestreitigkeiten.

Die EisenacherUbereinkunftenthält Abmachungendarüber,von wann ab erkranktePersonen
überwiesenwerdenkönnen,fernerVereinbarungendahin,daßbis zu diesemZeitpunktediegegenseitigen
AngehörigengleichInländern verpflegtund daß diehierauf oderfür BeerdigungerwachsenenKosten
gegenseitignicht ersetztwerdensollen. "

Das norddeutscheBundesgesetzüber dieFreizügigkeit vom 1.November1867 hat denRechts=
zustand,auf welchendiebesprochenenVereinbarungenaufgebautwaren, in sehrdurchgreifenderWeise
verändert. Es hat allen BundesangehörigenFreizügigkeitim ganzenBundesgebietegewährtund läßt
BeschränkungendieserBewegungsfreiheitnur so weit zu, als die Bestimmungendes Gesetzesselbst
hierzu berechtigen10. Hiernach kann alsoBundesangehörigenderAufenthalt in einemBundesstaate,
demsie nicht zugehören,nur nachMaßgabe des F.G. versagtwerden. Daraus folgt, daß Bundes=
angehörigengegenüberdie Anwendbarkeitder mehrgenanntenVerträge nur für solcheFälle über=
haupt in Frage kommenkann.

Das F.G. kennt nun zwei Gattungen von Fällen, in welchenLandesverweisungengegen
Bundesangehörigeverfügt werdenkönnen11.

s Vgl. A. Müller a. a. O. S. 31f., 57.
* Wegen der Ubergangsbestimmungin § 13 des Vertr. A. Müller a. a. O. S. 27f.

Schlußprot. v. 25. Juli 1854 r 10.
0 A. Reger (Bl. 30 S. 372ff.) vertritt die Ansicht, daß dieseBewegungsfreiheitsichnur

auf einen für die eventuelleNiederlassungbedeutungsvollenAufenthalt“ beziehe, sodaß also das
F.R. auf Reisendeunanwendbarwäre. Hiernach würden reichsangehörigeReisendenachMaßgabe
des Goth. Vertr. beliebig ihrem Heimatstaate#ugeschobenwerden können. Diese Ansicht ist mit
§*12 des Ges. nicht vereinbar. Vgl. 2. Aufl. III S. 30 Anm. 14. —-

IIAuS§lAb-IZiff.ldesF.G.läßtsichnichteinedritteGattungvonAusweisuiigSs
fällen ableiten. Das Ges.sagt: „Jeder Bundesangehörigehat das Recht, innerhalb des Bundes=
gebietes1) an jedemOrte sichaufzuhalten oder niederzulassen,wo er eine eigeneWohnung oder
ein Unterkommensich zu verschaffenimstandeist., Das ist ein Teil der Begriffsbestimmungder
bundesrechtlichenFreizügigkeit. AusdieserBegriffsbestimmungfolgen aber keinepolizeilichenBe=
fugnisse. Der bundesrechtliche Satz: Jeder darf sich überall aufhalten, wo er Unterkommen findet,
7 keineswegsgleichbedeutendmit demSatze: Jeder darf überall ausgewiesenwerden, wo er kein

nterkommenfindet. Die Bejahung der natürlichenVewegungsfreiheitin gewissemUmfangeund
derenzuntersiellungunter den Schutz des Bundesrechtesenthält nicht die VerneinungdieserBe=
wegungsfreiheitim übrigen. VBielmehrgilt bezüglichdieser bundesrechtlichnicht gewährleisteten

Bewegungsfreiheit immerzin der Satz, daß niemandin seinerFreiheit von einerBehördebeschränkt
werden darf, wenn die Behörde nicht durch eine gesetzlicheBestimmungdazu ermächtigtist Die
BedeutungjenerbegrifflichenEinschränkungder bundesrechtlichenFreizügigkeit ist also die, daßdas

Landesuicht nicht gehindertist, die Behördenzu Zmächtigen,Personenaus einemOrte wegzuweisen,
wo sie kein Unterkommenfinden. (A. M. ist K. W. Dames,Freizügigkeit u. Aufenthalt usw.,
Wrburg 1893, S. 25). BesondereFälle der Landesverweisungkönnen aber daraus niemals
entstehen.
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Die eineGattung bildendieFälle, welchedemGebietederSicherheitspolizeiangehören.Hiervon
handelt§ 3 desGesetzes.DessenInhalt, soweiter hier in Betrachtkommt,ist der,daßunterbestimmten
VoraussetzungeneinemBundesangehörigender Aufenthalt in einembestimmtenStaate verweigert
werdendarf. .

Der Ausspruch,welcherauf Aufenthaltsversagunglautet, läßt dieFreizügigkeitdesBetroffenen
gegenüberallen anderenBundesstaatenunversehrt,in denener nichtbereitsdergleichenMaßregel aus
einem gesetzlichenGrunde unterliegt. Demnachgeht das RechtdesStaates, der ihn ausgewiefenhat,
ihm gegenübernicht weiter,als ihn nötigenfalls mit Zwang aus seinemGebietezu schaffen.Eine
„Ubernahme“durcheinen anderenStaat kommtdabei nicht in Frage. Denn es handelt sichnicht,
wie dies derGothaerVertrag voraussetzt,um einevertragsmäßigeVerpflichtungvon Staat zu Staat,
sondernum das persönlicheRecht desAusgewiesenen.Jeder Bundesstaat,aus dessenGebieteer nicht
ausgewiesenist, muß ihn in seinemGebietedulden,nichtkraft einerUbernahmepflichtvon Staat zu
Staat, sondernwegenderjedemBundesangehörigenals solchempersönlichzukommendenFreizügigkeit.
Der Deutsche,welcheraus einemBundesstaateausgewiesenist, ist GegenstandpolizeilichenZwanges
nur so weit, als es sichdarumhandelt, ihn aus diesemStaate zu verschaffen.Ist er auf dieseWeise
über dieGrenze in das Gebiet eines anderenBundesstaatesgelangt, so ist er dort nicht mehrGegen=
stand polizeilichenZwanges, sondernRechtssubjektmit demAnsprucheauf Freizügigkeit. Sache des
Staates, in dessenGebietesichder anderwärtsAusgewiesenenunmehrbefindet,ist esdann, zu prüfen,
ob auchfür diesenStaat die gesetzlicheMöglichkeitderAusweisungbestehe,und ob davonGebrauchge=
machtwerdenwolle12. Das Ergebnis unsererErörterungenist alsodies, daß durchdas Freizügigkeits=
gesetzdieMöglichkeit derAnwendbarkeitdesGothaer Vertrages auf die Fälle des § 3 diesesGesetzes
ausgeschlossenist. Das Ubereinkommen,welchesdie Bundesregierungenim Jahre 1894 getroffen
haben, hat sichüberdie dargelegtenrechtlichenErwägungenhinweggesetzt.Es lautet dahin, daß „bei
Ausweisungen auf Grund des § 8 Abs. II des F.G. bezüglich des Verfahrens die Bestimmungen
des Gothaer Vertrages vom 15. Juli 1851 (§8 8—12) und die zur Ausführung derselbenspäter
getroffenenVereinbarungenzur Anwendung zu bringen“ sindus.

Auch nachderhier vertretenenAnsicht hat das F.G. den GothaerVertrag insoweit unberührt
gelassen,als sichletztererauf Personenbezieht,denenbundesrechtlichFreizügigkeit nicht eingeräumt
wurde, d. h. auf Ausländer.

Das F.GG.beschäftigtsichferner in den §§ 4 und 5 mit den Fällen der Wegweisungvon
einer Gemeinde aus armenpolizeilichenGründen. Diese Fälle können zu Fällen der Übernahme
von Staat zu Staat dann werden,wennderWeggewieseneeinemanderenBundesstaateals jenemder
wegweisendenGemeindeangehört. Deun insofernderWeggewiesenederArmenfürsorgebedarf,entsteht
dieNotwendigkeit,ihn dahin zu verbringen,wo die Armenfürsorgepflichtzu erfüllen ist. Hier handelt
es sichalsonicht lediglichum Landesverweisung,sondernauchum Übernahme. Damit ist dieAnwend=
barkeit des Gothaer Vertrages und derEisenacherÜbereinkunftgegeben.Dies wird auchdurch§ 7
Abs. I des F.G. ausdrücklichbestätigt,der für die bezeichnetenFälle! ausspricht,daß das „Ver=
fahren“ sich nach demGothaer Vertrage und den dazu gehörigenspäterenVerabredungenrichtet.
Wenn dabei nur von dem„Verfahren" dieRede ist, so darf diesdurchausnicht zu demSchlussever=
leiten, als seiendamit jeneVerträge in allem übrigen aufgehoben. Vielmehr ist mit jenemAus=
druckelediglich der Gegensatzzu den sachlichenVoraussetzungender Ausweisung bezeichnet,welche
das Freizügigkeitsgesetzselbstregelt, so daß also das ällere Vertragsrechtnur hinsichtlichder Fälle,
auf welche§7 sichbezieht,so weit beseitigtist, als es nicht das „Verfahren“ regelt. .
» Noch durcheine andereBestimmungdes F.G., nämlich durchjenedes § 11 Abs. II, ist eine
Anderung des Gothaer Vertrages bewirkt worden6. Dort ist gesagt: „Wenn jedochnach den
LandesgesetzendurchdenAufenthalt oderdieNiederlassung,wenn solcheeine bestimmteZeit hindurch
ununterbrochenfortgesetztworden, das Heimatrecht(Gemeindeangehörigkeit,Unterstützungswohnsitz)

12 Dagegen ist dieserStaat jelbswwerständlichnicht befugt, die Gesetzlichkeitder anderwärts
verfügten Ausweisung zu prüfen und etwa auf Grundeiner abweichendenRe ksauffafsungden
Ausgewiesenenwieder an den ausweisendenStaat zurückzuschicken.Vgl. die schlagendeBeweis=
führung von A. Luthardt, Bl. 30 S. 380f.

1#M.E. v. 27. Juli 1894. Dazu ist nochbemerkt, daß „nach einstimmigerAuffassungder
beratendenAusschüsse(des Bundesrats) bei Anwendung dieser Bestimmung die Übernahmeeines
auf Grund des § 3 a. a. O. Ausgewiesenenvon den Behördeneines Bundesstaatesnichtverweigert
werden darf, wenn der Ausgewiesenein diesemStaate die Staatsangehörigkeitoder einen Unter=
stützungswohnsitz(Heimatrecht)besitzt,oderwenn derselbedieseRechtein einemdritten Bundesstaate
besitzt,welchem er nicht wohl anders als durch das Gebiet des erstgedachtenStaates zugeführt
werden kann.“

4 ImGes,.ist nur auf § 5, nicht auf § 4 Bezug genommen. Dies ist unrichtig. Bgl.
2. Aufl. III S. 3218. Es ist § 6 zu lesen.

15 Vgl. hierher Tourbié, Archiv. f. öff. Recht1II S. 144f.
v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 16
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erworben wird, behält es dabei sein Bewenden.“ Daraus ergab sich, daß, wenn nachLandesrecht
in der bezeichnetenWeise ein Verhältnis armenrechtlicherZugehörigkeit zu einer Gemeinde ohne
Staatsangehbrigkeitbegründetwerdenkonnte,durchdas Vorhandenseineines solchenVerhältnisses
die Uberweisungan den Heimatstaat aus armenpolizeilichenGründen ausgeschlossenwar. Dagegen
konnte natürlich ein derartigesVerhältnis für denHeimatstaat keinenRechtstitel der Ausweisung
abgeben. »

Keine Anderung der bestehendenVerträge hat dagegen§ 7 Abs. II des F.G. bewirkt. Dort
sindBestimmungendarüber getroffen,wie es für die Zeit bis zur Übernahmeeines armenpolizeilich
Auszuweisendenmit derUnterstützungdesselbenund derenKostenzu haltensei. DieseBestimmungen
lassen aber, wie die Begründung des Gesetzentwurfesausdrücklichhervorhebt,die EisenacherÜber=
einkunftunberührt; fie geltennur für jeneFälle, welchevon derUbereinkunftnichtgetroffenwerden.

Eine einschneidendeAnderung des seitherigenRechtszustandesvollzog sichdurchdas Bundes=
gesetzüber denUnterstützungswohnsitzvom 6. Juni 187016. Durch diesesGesetz!!wurde im Gebiete
der Armenpflegedas ganzeältereVertragsrechtfür dieBeziehungender norddeutschenBundesstaaten
untereinander ausgehoben. Der Rechtsstand des Norddeutschen Bundes wurde nach Gründung des
DeutschenReichesauf Südhessen,Württembergund Baden vollständigübertragen,indem dort nicht
bloß das F.G., sondernauchdas Gesetzüber den Unterstützungswohnsitzeingeführtwurde18.

Für Bayern bestimmtederBündnisvertrag vom23.November1870unter III §81: „Das Recht
der Handhabung der Aufsicht seitensdes Bundes über die Heimats=und Niederlassungsverhältnisse
und dessenRechtderGesetzgebungüberdiesenGegenstanderstrecktsichnichtauf dasKönigreichBayern.“
Dem entsprechendlautet nunmehrauch Art. 4 Ziff. 1 der R.V. Die bezeichneteVereinbarung des
Bündnisvertrages wurde in Ziff. I des Schlußprotokollsnäher erläutert und sodannin Ziff. III
gesagt:„Die unterzeichnetenBevollmächtigtenkamendahin überein, daß in Anbetrachtder unter
Ziff. 1IstatniertenAusnahme von derBundeslegislativederGothaerVertrag vom 15.Juli 1851
dann die sog.EisenacherKonvention vom 11. Juli 1853 für das Verhältnis Bayerns zu dem
übrigenBundesgebietefortdauerndeGeltung habensollten.“ .

Das F.G. ist für Bayern zufolgeR.G. vom 22. April 1871 unverändertin Kraft getreten15.
Das F.G. ist unterZustimmungBayerns vollinhaltlich in Bayern eingeführtworden,trotzdem

hiermit notwendigEinbrüche in das oben erwähntebayerischeSonderrechtsichverbanden20.
Verhältnismäßig unbedeutendist es, daßdieälterenVerträge, soweit§ 7 desF.Gesetzesdarauf

Bezug nimmt, nunmehrfür Bayern Reichsrecht,demnachunkündbarwurden,geradeso wie für die
anderenStaaten, solange§7 für siegalt. Erheblicherist, daßdie §8 5 und 6 auf diearmenrechtliche
übernahmepflichtinnerhalb der Staaten Einfluß äußern, also das Gebiet des bayerischenNieder=
lassungsrechtesberühren. Endlich ist auch der § 3 vorbehaltlos in Bayern eingeführt worden.
Nun wurde bereits obengezeigt,daß, soweitdessenAnwendung im Frage kommt,die Anwendbar=
keit des Gothaer Vertrages ausgeschlossenist, nicht deswegen,weil § 3 den Vertrag unmittelbar
aufgehobenhätte, sondernweil durch den Grundsatzder Freizügigkeitdie Möglichkeit weggefallen
ist, daß derVertrag tatbeständlichPlatz greift. DieseWirkung trifft trotzdesSonderrechtesBayern
ebensogut wie die anderen Staaten, weil sie eine notwendigeWirkung der auch für Bayern
geltendenFreizügigkeit ist.

Hiernach ist nach meinerAuffassungeine Anwendungdes Gothaer Vertrages nur nochfür
jeneFälle möglich, wo nach diesemVertrage die übernahme eines Ausländers gefordertwerden
kann. Der Grund, warum dieseForderung erhobenwird, kann in armenpolizeilichenoderin sicher=
heitspolizeilichenErwägungen liegen.

Ist ersteresder Fall, so hat Bayern eine sonderrechtlicheStellung insofern, als für sein
Verhältnis zu anderenBundesstaaten(einschließlichElsaß=Lothringen)die älteren Verträge gelten,
währendfür das Verhältnis jenerStaaten unter sichdas GesetzüberdenUnterstützungswohnsitzgilt.

16 AeneFassung = 7. Juni 1908(R.G.Bl. S. 380).
11 Val. .7, 60.
158Bgl. Kun= 1876 S. 159 Anm. 2: 1877 S. 557Anm. 2. Die Einführung desU.W.S.

in Bayern ist nunmehr in Aussicht genommen,vgl. Ges. v. 26. Okt. 1912 (G.V.Bl. S. 1083)und
unten § 280 Anm. 1.

160Vgl. Verh. d. Reichst. I. Leg.Per. 1. Sess. 1871 Bd. III S. 65.
#6Vgl. hierherTourbié a. a. O. III S. 154f., 406f. .

Wäre der Goth. Vertr. nur Vertrag geblieben, so könnte man vielleicht an eine still=
schweigende Aufhebung des davon übrig gebliebenen Restes denken. Aber da er R.G. wurde, ist
dieseAnnahme unmöglich. Der Bundesratsbeschl.v. 28. Febr. 1873(Weber 9 S. 748) hat hin=
sichtlich der Verschaffungskosten, welche die Ausweisung von Ausländern aus dem Bundesgebiete
und die Ausweisung von Deutschen aus dem Auslande verursacht, sich dem Grundsatze angeschlossen,
den das ältere Vertragsrecht(Goth. Vertr. § 11, EisenacherVerabredung v. 27. Juli 1858)an=
genommenhatte. Er betrifft aber Fälle, die durchden Goth. Vertr. nicht geregeltfind.
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Wird dagegendie übernahmeeines Ausländers lediglich aus sicherheitspolizeilichenGründen
begehrt,und ohne daß eineUnterstützungsbedürftigkeitdesselbenin Frage kommt,so nimmt Bayern
meines Erachtenseine Sonderstellung in dieserBeziehung nicht ein. Inhaltlich gilt derVertrag
binsichtlichder bezeichnetenFälle für alle Bundesstaaten.Wenigstensist mir keinAkt derAufhebung
des Vertrages nach dieserSeite hin bekannt. Der Artikel 3 Abs. III der R.V. ist niemals auf=
gehoben,sondernnur die Geltung der dort genanntenVerträge nach bestimmtenRichtungen hin
beseitigt worden?. "

Wenn sichdiesesVerhältnis, wie es scheint,derAufmerksamkeitentzogenhat, soliegt derGrund
wohl in derSeltenheitder einschlägigenFälle. Den Ausländern gegenüberwird regelmäßigdieVer=
weisung ins Ausland Platz greisen. Bei denjenigenAusländern aber, wo nocham ehestenan die
Möglichkeit gedachtwerden kann, daß die Ubernahmepflichteines anderenBundesstaatesgeltend
gemachtwerde,nämlich bei staatlosenAusländern, wird die Sache in der Regel so liegen,daß für
ihre Ubernahmedie armenrechtlichenGrundsätzeentscheiden.

NocheineandereFrage bleibt übrig, diefür das RechtdesNorddeutschenBundes nichtentstehen
konnte,sondernerst dadurchentstandenist, daß im DeutschenReichedie GeltungsgebietedesGesetzes
über den Unterstützungswohnsitzund desGesetzesüber die Freizügigkeit sichnicht decken.Die Frage
beziehtsichauf die Ubernahmepflichtaus armenpolizeilichenGründen im VerhältnissezwischenBayern
und einemStaate, welcherdem Geltungsgebietedes Gesetzesüber den Unterstützungswohnsitzan=
gehört. Die Frage liegt einfachfür die Fälle, wo die Ubernahmeeines nichtbayerischenDeutschen
auf Grund der §§ 5 und 7 des F.G. seitensBayern verlangt wird. Denn der in §§ 5 mit 11
Abs. II a. a. O. gemachteVorbehalt, daß derStaatsfremdeeinHeimatrechtan seinemAufenthalts=
orte erworbenhabe, kann nachderzeitigembayerischemRechtenicht vorkommen. Anders gestaltet
sich, was hier nicht weiter zu erbrtern ist, die Sache im Geltungsgebietedes Gesetzesüber den
Uuterstützungswohnsitzs.
» II. Auf derGrundlage vorstehenderDarlegung soll im folgendendas zur Zeit nochgeltende
ÜbernahmerechtzwischenBayern und den übrigen Bundesstaatenzur Erörterung kommen.

Die materiellenGrundsätzedesGothaerVertrages bezüglichderUbernahmepflicht22habennur
noch hinsichtlichjener PersonenBedeutung, welchereichsrechtliche.Freizügigkeit nicht besitzen,d. i.
der Ausländer2#. Auch hinsichtlichder Ausländer kann die übernahmepflichtvon Bundesstaatzu
Bundesstaat nur in Frage kommen,

1I.falls Reichsverweisunggegensie verhängt ist, wenn diesenicht durchführbarist,
2. falls Landesverweisunggegensie verfügt ist, nur dann, wenn nicht staatsvertragsmäßig

ein außerdeutscherStaat übernahmepflichtigist.
Innerhalb dieserGrenzenbemißt sichdie übernahmepflichtnachfolgendenGrundsätzen.
Jeder Bundesstaatist übernahmepflichtig?hinsichtlichsolcherAusländer, die vormals seine

Angehörigen waren26. War derauszuweisendeAusländer AngehörigermehrererStaaten, so ist der=
jenige Staat übernahmepflichtig,dessenAngehörigerder AuszuweisendenachvorgängigemVerluste
jeder früherenStaatsangehörigkeit zuletzt gewesenist. War er gleichzeitigAngehöriger mehrerer
Staaten, so hat der ausweisendeStaat hinsichtlichdes Verlangens der Ubernahmezwischendiesen
Staaten die Wahl, ohnedaß es auf den Zeitpunkt des Verlustes der Staatsangehörigkeit in den
einzelnenStaaten ankommt.

War ein Ausländer zu keinerZeit Angehörigereines anderenBundesstaates,somußderjenige
Staat, in welchemderAusländer sichaufhält, denselbenbehaltens, wenn nicht einer der folgenden

355 Vgl. hierüber v. Seydels Ausführungen, Annalen 1890S. 185ff., ferner Annalen 1901

*s Schlußprot. v. 25. Juli 1854 Ziff. 12: „Auf Auslieferungen, welchezufolgeAntrages
odervertragsmäßigerVerpflichtungbewirktwerden,finden die BestimmungendiesesVertrages keine
Anwendunfet cber das geltendeAuslieferungsrecht(R.G. über die Gewährung der Rechtshilfev.
21. Juni 1869§§ 23, 25) P. Laband, Staatsrecht,4. Aufl., I S. 147S. fernerM. B. v. 28. Dez.
1908(Weber 36 S. 658),ferner Glock Nachtr. S. 38.

44Vgl. Reger 8 S. 273.
2:5Hier kann von einer Prüfung ob die Ausweisung veranlaßt war, nochviel wenigerdie

Rede sein, wie in den oben Anm. 12erörtertenFällen, da hier nur der Goth. Vertr. anzuwenden
ist, wonach das „Verlangen des anderen Staates“ genügt.

*#6 Goth.Vertr. § 1 b. Uber einen l der AnwendungBl. 25 S. 349 ff.
!7 Schlußprot. v. 15. Juli 1851 Ziff. 2 c und d. ·
28 In einer schiedsrichterlichenEntsch.des Kgrs. Sachsenin S. Mecklenburg=Schweringegen

Lübeckv. 5. Mai 1865 wird ausgeführt, daß § 6 Abs. 1 des Goth. Vertr. „überhauptnur dann
zur Anwendung gelangenkann, wenn dieFrage nachderHeimat einesIndividuums bei demjenigen
Staate, in dessenGebietederselbeebenverweilt, bzw. bei dessenBehördenals solchewirklichexistent
geworden,bzw. wenn im weiterenVerfolg dieserFrage das Vorhandenseindes einen oder anderen
der in § 2 (resp.zunächst§ 1) des Vertrages gedachtenKriterien in der Tat Gegenstandder Er=

16“
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Gründe für die Übernahmepflichteines anderenStaates vorliegt2. übernahmepflichtigist nämlich
derjenigeStaat, in dessenGebiet ein auszuweisenderAusländer

1. nachzurückgelegtem21. Lebensjahresich zuletzt290fünf Jahre hindurch#ununterbrochen!
aufgehaltenhat32 oder

2. sich verheiratetund mit seinerEhefrau unmittelbar nachder Eheschließungeine gemein=
schaftlicheWohnungs mindestenssechsWocheninnegehabthat oder

3. geborenist. "„
Die Geburt begründetnur dann eineUbernahmepflicht,wenn keinerder beidenanderenFälle

vorliegt; treffenletzterezusammen,so entscheidetdas neuereVerhältnis“.
SelbstverständlichkannkeinStaat dieUbernahmeverlangen,der nachden dargelegtenGrund=

säbzenselbstübernahmepflichtigwäre. Wenn Gebietsteile von einemStaate an einen anderenab=
getretenworden sind, so wird der abgetreteneTeil in bezug auf alle eine Übernahmepflichtbe=
gründendenTatsachenund Verhältnisseso angesehen,als ob er demStaate, an den er abgetreten
worden ist, stetsangehört hättes5.

Auf die Ubernahmepflichtäußert die Familienangehbrigkeit nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungenunter der VoraussetzungEinfluß, daß die FamilienangehdrigendesAusländers nicht
für sicheine deutscheStaatsangehörigkeitbesitzen.

Ehefrauen sind in den vorerörtertenFällen von demjenigenStaate zu übernehmen,welcher
hinsichtlich desEhemannes Übernahmepflichtigist, und zwar sowohl dann, wenn ihre UÜbernahme
zugleichmit jener des Ehemannes,als auchdann, wenn fie ohnedieselbein Frage kommt.

Bei Witwen und geschiedenenEhefrauen bemißt sich die Ubernahmepflichtnach dem Ver=
hältnissedes Ehemanneszur Zeit der Auflösung derEhe; dies jedochnur solange,als nicht in der
Person derfrüherenEhefrau eineAnderung eintritt, welcheauf dieübernahmepflichtEinfluß äußert.

Die Giltigkeit derEhe wird bei vormaligenDeutschennach denGesetzendesStaates beurteilt,
dem der Ehemann angehört oder angehörte25, in den übrigen Fällen nach demRechtedes Ortes
der Eheschließung7. «

Eheliche und durch nachfolgendeEhe legitimierte?s Kinder sind nach demVerhältnissedes
Vaters zu beurteilen,wenn essichum derenÜbernahmevor vollendetem21. Lebensjahre3Phandelt0.

örterung gewordenist, letztereaber, wenigstensvorläufig, ein negativesErgebnis Alisert hat“.
Der ganze Vertrag apdle nur von der ubernahmeAuszuweisenderoderHeimatloser, seineAn=
wendungsetzedemnachvoraus, daß ein Individuum von diesemGesichtspunkteaus dieAufmerksam=
keit des betreffenden Staates auf sich gelenkt, also zur Erörterung feinerHeimatverhältnisse Ver=
anlassunggegebenhabe. Dies treffedann nicht zu, wenn jemandfür denStaat lediglichals durch=
reisende Personin Betracht komme.

?:5PGoth. Vertr. § 6 Abs. I., Schlußprot. v. 25. Juli 1854 . 4.
30 D. h.vor Stellung des übernahmeantrages. Prot. v. 22. Juli 1854 u. 22. Juli 1858.

A. Müller a. a. O. 87, 104.
81 Prot. v. 10. Juli 1851. A. Müller a. a. O. S. 34.
22 Nach Ziff.8 des Schlußprot. v. 15. Juli 1851 zählt die Dauer eines unfreiwilligen

Aufenthaltes nicht, bewirkt aber keineUnterbrechungeines vorher begonnenenund nachherfort=
esetztenAufenthaltes. Der Aufenthalt ist vielmehr als ruhendzu betrachten. In einemSchieds=
prucheNassaus in S. Kurhesseng. Sachsen=Weimarv. 31. Mai 1856 wird ausgeführt,daßes sich

um einen tatsächlichenununterbrochenenAufenthalt, nicht um ein Domizil im Sinne desromischen
Rechtes handle. Vgl. A. Müller a. a. O. S. 34.

33 Vgl. Schlußprot. v. 15. Juli 1851 Ziff. 4.
34 Goth. Vertr. § 2.
55 Schlußprot. v. 25. Juli 1854 2.
36Vgl. dazu preuß. M.E. v. 21. März1870.
*7Goth. Vertr.§ 3. Nach demProt. v. 19. Juli 1854(A. Müller a. a. O. S. 66)wurde

welscboffen„es im einzelnenFalle derBeurteilung derjenigenRegierung,welcheumhtompromissarische
Entscheidungersuchtworden ist, zu überlassen,ob sie sichnachden besonderenUmständen zurEnt=
scheidungüber die Nichtigkeitsfrage(bezüglichderEhe) für kompetenterachtetodernicht.“ Ineinem
Schiedsspruche Württembergs in S. Frankfurt a. M. g. Hannover v. 18. Juni 1860 wird diese

uständigkeitbejaht. Der Schiedsrichtersei desfalls nicht an dieAussprüchederbetreffendenLandes=
ehördengebunden. Selbstverständlichbeschränkesich aber die Wirkung des Ausspruches„auf die

hier allein streitigeWirkung der Ehe“.
38Nur diese. Vgl. A.Müller a. a. O. S. 39.
?*#In einem SchiedssprucheNassaus in S. Kurhesseng. Sachsen=Weimarv. 31. Mai 1856

wird bemerkt,der Zeitpunkt, an welchemdas 21. Lebensjahrnochnicht zurückgelegtsein dürfe, sei
der, wo der Antrag auf Übernahme dem anderen Teile zur Kenninis gekommen sel.

Goth. Vertr. & 4. Dazu Schlußprot. v. 25. Juli 1854 Ziff.35, wonach — vom Falle
sptteren Erwerbs der Reichsangehörigkeitabgesehen— die Feststellungder Ubernahmepflichtdurch

nerkenntnisoder Schiedsspruchauchüber das zurückgelegte21. Lebensjahrhinaus wirksam bleibt.

Gocgle



§220 DerGothaerVertragiinddieEifenacherübereinkunft 245

Uneheliche Kinder einer vormaligen Deutschen sind, solange sie Ausländer hleiben “!, nach der
Staatsangehörigkeitder Mutter zur Zeit der Geburt zu beurteilen. Spätere Änderungen in der
StaatsangehörigkeitderMutter kommennicht in Betracht. GehörtedieMutter zur Zeit derGeburt
des unehelichenKindes keinemVertragsstaatean, so bemißt sich die Übernahmepflichthinsichtlich
des ausländischverbliebenenKindes nach denallgemeinenGrundsätzen.

Die Trennung von Familiengliedern, welchesichaus der Anwendung derGrundsätzeüber die
übernahmepflichtergebenkönnte,ist durch folgendeVorschrist hintangehalten. Von demEhemanne
bzw. der": Mutter sollen die Ehefrau bzw. die Kinder unter 16 Jahren nicht im Wege der über=
nahme getrennt werden können“.

Hinsichtlich derReichsangehörigenbestehteine Üübernahmepflichtnicht mehr kraft der älteren
Verträge, sondern nur mehr kraft reichsgesetzlicherBestimmungen. Nach diesen aber kann, wie bereits
dargelegtwurde“, nachmeinerAnsicht eineÜbernahmepflichtnur aus armenpolizeilichenGründen in
Frage kommen.Dies ist dann der Fall, wenn im VerhältnissezwischenBayern und einemanderen
BundesstaatedieübernahmelandesfremderDeutschendadurchveranlaßt wird, daß eineGemeindevon
demRechteder Aufenthaltsversagungnach §§ 4 und 5 desF. G.Gebrauch gemachthat . Die
sachlichenVoraussetzungender Ubernahmedeckensich hier vollständig mit den sachlichenVoraus=
setzungender Aufenthaltsversagungdurch die Gemeinde,wie sie durch das F.G. geregeltsind.“.
Dies gilt auch hinsichtlich des Personenkreises,der von der Ubernahmebzw. Ausweisung erfaßt
wird. Daher sind die oben dargelegtenBestimmungendes Gothaer Vertrages über dieBehandlung
von Ehefrauen,geschiedenenEhefrauen,Witwen und Kindern auf dieseFälle nicht anwendbar. Dies
ergibt sich überdies auch daraus, daß das F.G.“ hier die älteren Verträge nur hinsichtlichdes
Verfahrens noch gelten läßt“. Allerdings ist richtig, daß für die Ubernahmepflicht der Familienange=
hörigen zwischenBayern und dem Rechtsgebietedes Unterstützungswohnsitzgesetzesnicht die Be=
stimmungendes letzterenüber die FamiliengemeinschaftAnwendung finden können,da diesesGesetz
für Bayern so wenigGeltung hat, wie das bayerischeRecht für die anderenStaaten. Die Frage
ist ebensozu beantworten,wie sie für die Staaten des NorddeutschenBundes vor Erlaß desUnter=
stützungswohnsitzgesetzeszu beantwortenwar, d. h. nachdem Sinne desFreizügigkeitsgesetzes.Nach
diesemaber" wird die ÜUbernahmepflichtalle unfselbständigenFamilienglieder mit ergreifen.

Für dieFälle derübernahmevon Ausländern und von Reichsangeh5rigengleichmäßiggelten
folgendeBestimmungen.

Kann die Ubernahmevon mehrerenStaaten gefordertwerden,so ist derjenigeStaat zunächst
in Anspruch zu nehmen,welcherin bezugauf denVerpflichtungsgrundoder dieZeitfolge näher ver=
pflichtet ist. Hat letztererStaat auchnachvorgängigemSchriftenwechselder oberstenLandesstellendie
Übernahmeverweigert, so kann die Übernahmevom nächstverpflichtetenStaate gefordert0 und
diesemdie GeltendmachungseinesRechtesgegenden vermeintlich näher verpflichtetenStaat über=
lassenwerden51.

Ohne Zustimmung der Behörde des übernahmepflichtigenStaates darf diesemkein Aus=
gewiesenerzugeführtwerden,außer

*1 Bal. a denSchirdespruch des Kgr. Saäsen in S. Hannover = Mecklenburg=Schwerin
v. 11. Zuls 1859, worüber A. Müller a. a. 17. Der Vorbehalt verstehtsichnachdem
jetzigen71 von selbst.

2Ehelichen oder unehelichen
4 Goth. Vertr. §§ 5 Abf. Ur, 6 Abs. II. Schlußprot.v. 15. Juli 1851Ziff. 5, v. 29. Juli

1858 *! 2. Vglgl.A Müller a. a. O. S. 78f. Ein Sched pruch des Kar.Sachchsenin S.
Großh. Hesseng. Preußen v. 8. Okt. 1858Fos zu §§ 6 Abs. II, 5 Abs.III des Goth. Vertr.
aus, daß dieseBestimmungensich nur auf den Fall beziehen,wo durchdie Anwendung der ver=
tragsmä igen Regel „dieTrennung eines tatsächlichbestehendenFamilienbandes herbeigeführtoder
die von denBeteiligten bezweckte Wiederherstellungeines solchenberßindertwerdenwürde". Daher
sei die Frage zu verneinen,„ob auch wider den Willenoder dochohne das Zutun der Eltern oder
der außerehelichen Mutter derjenige Staat, welchem jene oder die letztereals Untertanen angehören,
ür verbunden achten sei, deren zu ihm in keinem Untertanenverhältnisse stehendeKinder auf
erlangen des iasinatet derselbenauf seinStaatsgebiet zu übernehmenund für derenUnterhalt

bis zum erfüllten 16. LebensjahreSorge zu tragen, sobald dieEltern, bzw. die außerehelicheMutter
hierzu ucht bereit, nach Befinden nicht imstande sind“.

4Bei Anm. 12. 5 S. darüber obenbei Anm. 14.
Das obenAnm. 12 Erdrteri gilt auchhier. 87Abs. J.

“8 And. Ans. Tourbiéx a. a. O. S. 412. Ebenso Bl. 31 S. 283 f., wo übrigens die Ent=
scheidunggerichwohl richtig ist.

4 „Angehörige".
50z bluch: also kein S iedsspruchnach§ 12 des Goth. Vertr. herbeigeführtzu werden.
1 Goth. Vertr. § 7. Die Einrede,daß ein näher verp ichteterStaat vorhandensei,muß

von dem bewiesenwerden, der Hee,zobeingt. Schiedsspruch Preußensin S. Sachsen=Weimarg.
Sachsen=Meiningenv. 30. Aug.1
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1. wennderRückkehrendesichim Besitzeeines von derBehördeseinesWohnortes ausgestellten
Reisepapieres(Heimatscheines)# befindet,seit dessenAblauf nochnicht ein Jahr verstrichenistés,

2. wenn der Ausgewieseneeinemin geraderRichtung rückwärtsliegendendritten Staate zu=
gehört", welchemer nicht wohl anders als durchdas Gebiet des anderenVertragsstaateszugeführt
werdenkannö. Wird in letzteremFalle von dem drittenStaate die Annahme verweigert,so kann
der Ausgewiesenein den ausweisendenStaat zurückgeschafftwerdenö6.

JItntdie ÜbernahmepflichteinesStaates durch die zuständigeBehördes’ anerkannt,so darf
die übernahmenicht aus dem Grunde verzögertwerden,weil es der Feststellungder Ortes bedürfe,
wohin der Aufzunehmendezu weisenseis.

Die Überweisunggeschiehtregelmäßig mittels Verschaffungund Abgabe des Ausgewiesenen
an die Polizeibehördedes Ortes, wo die Verschaffungseitensdes ausweisendenStaates ihr Ende
erreicht. Zugleich sind die Beweisstückefür die Vertragsmäßigkeit der Verschaffungzu übergeben.
Wo keineGefahr obwaltet, könneneinzelneAusgewiesenemit Zwangspaß heimgewiesenwerden?.

Die KostenderAusweisung und derDurchschaffungträgt jederStaat innerhalb seinesGebietes.
Die Kosten# einer notwendigwerdendenRückschaffungträgt der ausweisendeStaat 1.

Der Gothaer Vertrag enthält keineBestimmungendarüber, von wem die Kosten zu tragen
find, welchedurchdieFürsorge für einenAusgewiesenenerwachsensind. Hierfür sind dieEisenacher
Übereinkunftund § 7 Abs. II des F.G. maßgebend.

Die Geltung der ersterenbeziehtsichauf alle diejenigenPersonen— Ausländer wie Deutsche—,
auf welcheder Gothaer Vertrag nochanwendbarist; die Geltung des letzterennur auf Deutsche.

Nach der EisenacherüÜbereinkunftbestehtim VerhältnisseBayerns und der übrigen Bundes=
staatenfolgendeVerpflichtung. Personen,hinsichtlichderen ein andererStaat übernahmepflichtig
ist, sind, wenn sie durchErkrankungs hilfsbedürftig werden und ihre Heimkehrin diesenStaat““
ohneNachteil für ihre oder andererGesundheitnicht geschehenkann, in demStaate ihres Auf=
enthaltesin bezugauf diebenötigteBehandlung und Verpflegungwie Staatsangehörigezu betrachten.
Die Krankenhilfe ist solangefortzusetzen,bis die Heimkehr" möglichwird 36. Ein Ersatzderhierbei
oder durchdieBeerdigung erwachsendenKostenkanngegenüberdenStaats-, Gemeinde=oder anderen
öffentlichenKassendes übernahmepflichtigenStaates nicht beanspruchtwerden".

56 Der Vertr. sagt: „Paß (Wanderbuch,Paßkarte)“. S. darüber A. Müller a. a. O. S. 77.
ba Unanwendbar,wenn dennochangefragtund die übernahmeabgelehntwurde. Schlußprot.

v. 29. Juli 1858 Ziff. 3S.S. auchSchlunroß v. 25. Juli 1854 Ziff. 6.
Dies ist durch Beibringung der Aufnahmezusicherungoder durch die unter Ziff. 1 ge=

nannten Papiere nachzuweisen, widrigenfalls der Durchtrensporf verweigert werden kann. Schut
prot. v. 25. Juli 1854 Ziff.5.

55 Goth. Vertr. mulDie Bestimmungen§§ 8, 11 find unanwendbarauf Verschaffungen
in andereals Vertragsstaaten,sowie auf Verschaffungenfwischen getrenntenGebietsteilendesselben
Staates. Schlußprot. v. 25. Juli 1854Ziff 7. Dazu Weber4 S. 280 Anm. 25, 283.

5 Goth. Vertr. § 9.
ÜberdieZuständigkeits. Weber 25 S. 11 u. 36 S. 222.

58 Schlußprot. v. 29. Juli 1858 Ziff. 4. Vgl. dazu den preuß.M. E. v. 9. April 1883 bei
7 2. n, Rei S.G. über die Erwerbung u. den Verlust der Reichs=u. Staatsangehörigkeit,

. nin..
5° Goth. Vertr. § 10 u. wegen der ZwangspässeSchlußprot. v. 25. Juli 1854 Ziff. 8;

Separatprot. v. 29.Fac 1858.
60 D. h. nur die Barauslagen. „Sie werden nachdenselbenNormen berechnet,welchefür

das Inland gelten.“ Schlußprot.v. 29. Juli 1858Ziff. 5.
"1 Goth. Vertr. § 11. Reger 7 S. 271. Abf. II des § 11 ist aufgehoben.Vgl. M.E. v.

1. Febr. 1859 u. 25. Febr.1860 (Weber 4 S. 283). Die Aufhebung wurde zunächstauf Zeit
verabredet,ist aber aufrechterhalten worden.

62Auch Geisteskrankheit.M. E. v. 7. Jan. u. 20. Dez. 1870(Weber 4 S. 580f. Anm. 3, 4).
"5 Vl. 29 S. 285ff. u. dazu richtig K. Krazeisen ebenda47 S. 33ff.
Hierunter ist die freiwillige Heimkehrund dieHeinschaffungbegrifsen ferner jedeArt der

räumlichenFortbewegung. M.E. v. 11. Febr. 1854(Weber 4 S. 581Anm. 6). Es kommtnur
auf die Möglichkeit der Heimkehrvom Standpunkte desErkrankten, nicht auf den Zeitpunkt der
ubernahmeerklärungan. Reger I S. 413.

5%Eis. Ubereink.§ 1.
# Eif. Ubereink.§ 2. DieseBestimmungbezieht sich nicht „auf jenePersonen, welchein

öffentlichenDienstenstehen,diesesDiensteshalber im Gebiete,desandern Staatessichbefindenund
dort erkranken". M. E. v. 11. Febr. 1854. Nach § 3 der Ubereink.bleiben Ersatzansprüchegegen
den Unterstütztenselbstund gegenprivatrechtlichVerpflichtetevorbehalten,bezüglichwelcherAnsprüche
sichdie Regierungenwechsele behilflich sein werden.
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Nach demF.G. gilt im Verhältnisse der obengenanntenStaaten zueinander für Deutsche
in den Fällen, die nicht von den Bestimmungender EisenacherUbereinkunftgetroffenwerdene#,
folgendes.

Der Aufenthaltsstaat hat bis zur übernahme eines Hilfsbedürftigen durch den hierzu ver=
pflichtetenStaat demAuszuweisendenam AufenthaltsorteArmenfürsorgenach den Grundsätzenzu
gewähren,welcheim Aufenthaltsstaatefür die öffentlicheArmenpflegegesetzlichgelten.

Ein Anspruchauf Ersatzder Kosten,welchehierfür erwachsenfind, findet, sofernnicht ander=
weitige Verabredungenbestehen#,gegen Staats-, Gemeinde=und andereKassen des übernahme=
pflichtigenStaates nur so weit statt, als die Fürsorge für denAuszuweisendenlänger als drei
Monate gedauerthat.

DieseFrist beginnt mit demTage zu laufen, an welchemderÜbernahmeantragzur Kenntnis
des übernahmepflichtigenStaates gekommenists.

Streitigkeiten, welchezwischenden Staaten über die Rechteund Verbindlichkeitenaus dem
Gothaer Vertrage, der EisenacherUbereinkunftund dendazu gehörendenBestimmungenentstehen70,
werden,falls dieMeinungsverschiedenheitenzwischendenbeteiligtenBehördenauch im diplomatischen
Wege nicht ausgeglichenwerdenkonnten,durchSchiedssprucherledigt. Die schiedsrichterlicheZu=
ständigkeiterstrecktsichauchauf dieEntscheidungderFrage, ob die StreitsacheunterdieBestimmungen
desVertrages fällt . Das Schiedsrichteramtobliegt derjenigenunbeteiligtenRegierung einesVer=
tragsstaates, welche der Beklagte wählt.

Jeder Streitteil hat beim Schiedsrichtereine Denkschriftin kürzesterFrist einzureichenund
diefe auch dem anderenStreitteile abschriftlichzuzustellen. Der Schiedsrichterkann Ergänzungen
anordnen72. Der Schiedsspruchist unanfechtbar.

Bis zur Eröffnung der schiedsrichterlichenEntscheidunghat derjenigeStaat, in dessenGebiete
der Auszuweisendebeim Entstehender Streitigkeit sichbefand,denselbenzubehalten 7.

§ 221. Die Polizei der Volksbewegungen. Die Polizei derVolksbewegungen
beruht auf demGedanken,daß außerordentlicheGefahren für die Sicherheit des Staates
mit außerordentlichenMitteln zu bekämpfensind. Dabei scheidensichnaturgemäßjene
Fälle, wo es sichum Unterdrückungeiner sicherheitsgefährlichenBewegungvon vor=
übergehenderNatur handelt, und jene, wo einer zuständlichgewordenenGefährdung
der öffentlichenOrdnung entgegenzu wirken ist.

Bezüglichder ersterenFälle kommenbesondereGesetzesbestimmungennicht in
Frage, solangedie staatlichePolizeigewaltmit ihrengewöhnlichenMachtmittelnaus=
reichenzu könnenglaubt1. Hier sindsogar außerordentlicheMaßnahmendurchAn=
wendung der ordentlichenZuständigkeitender Regierung denkbar.

So enthält die Formationsverordnungvom 17. Dezember18252 ein Videant
consules für die Regierungspräsidenten,wenn sie es als „persönlicheObliegenheit des
Vorstandesder Kreisverwaltungsstelleerklärt, „in Fällen bedrohterodergestörteröffent=
licher Sicherheit, wo Gefahr auf dem Verzuge haftet, oder der Erfolg der Maßregeln
von der Bewahrung des Geheimnissesabhängt, sogleich auf seine Verantwortlichkeit

# Dies find die Fälle einer Hilfsbedürftigkeit, die nicht durch Erkrankung veranlaßt ¾ö
ferner die Fälle der UnterstützungKranker in andererBeziehungals Be adl undVerfft Zugg
endlichdie Fälle derUnterstützungKranker, wenn derenHeimkehrmögli l. Reger

» Dahin gehört„vorzugsweise“der EisenacherVertrag.
ssSchledeforech 2Badens in S. Bayern g. Preußen 6 4. März 1881 (Reger I S. 413),

wo mit Rechtauch ausgeführt wird, daß ein nicht anzurechnenderIrrtum inbeug auf.bie zu=
ständigeBehördedes Übernahmestaatesunschädlichsei. S. auchReger 8 S. 407. 9 S.
2. . Mcht atrb über die Übernahmepflicht. Schlußprot. v. 25. Juli 1854 Ziff. # Boyl.
.u

«Schsldgspruch des Gohh Haeftenin S. Nassau g. Frankfurt a. M. v. 11. Mai 1855.
ler a. a.

½nGoth. Vertr. § 12. Nach dem Prot. v. 12. Juli 1851 (A. Müller a.a. O. S. 46)
wurde ein Beisatzabgelehnt, wonach Rückerstattungder Kosten auf Erhaltung und Anterni ung
des Auszuweisendenfür dieZeit des übernahmestreitesdann eintretensollte, wenn die Üübernahme=
pflicht vom Richter ausgesprochen werden würde. „Man war indessen darüber nwerstanden, daß
Er Schiedsspruch,der nur die Feststellungder übernahmeverbindichkeitzum Gegenstandehaben
könne, eben deswegen die Verfolgung etwaiger zivilrechtlicher?!) Ansprüche von Gemeinde zu Ge=
meinde oder sonst wederausschloge noch bxschranfe..
§221) 1 Vgl. hierher Art. 44 d. Pol.St.G. , gAnsammlung von Menschenmassen)u. oberp.Vorschr.
rkrirh G.V. Bl. 1910 S
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entwederallein und für sich oder mit Zuziehungder Direktorenund nachBelieben
auch der ordentlichenReferentendie ersten auf die GesetzegegründetenVerfügungen
zu erlassen,damit die Gefahr nochzu rechterZeit abgewendetoder auf der Stelle
unterdrücktund die Verdächtigen oder Täter außerstandzu schadengesetztwerden“.

Der KönigkannfernerseinRecht,BehördeneinzurichtenundderenZuständigkeiten
zu bestimmen5, dazu anwenden,um den Staat gegenaußergewöhnlicheStörungen der
Ordnungzuschützen.Der Königkann,selbstverständlichnur soweit als diebehördlichen
Einrichtungen und Zuständigkeitennicht durch formelles Reichs=oder Landesgesetzfest=
gelegt sind, bestehendeZuständigkeitenerweitern oder beschränken,vorübergehendeEin=
richtungenschaffenund besondereGewaltenübertragen". Er ist dabeizweifellosauch
befugt, Amtsgewalten des bürgerlichenStaatsdienstes an Befehlshaber des Heeres zu
übertragen.Denn nirgendsist einesolcheAmtervereinigungverboten5, und so gut es
dem Könige freisteht, jeden beliebigen Privatmann mit derartigen Obliegenheiten zu
betrauen,ebensoist es ihm auchunverwehrt, einenBefehlshaberder bewaffnetenMacht
zueinem besonderenStaatsamte vorübergehendzu berufen oder ihm einzelnebesondere
Befugnissezu übertragen. Für die Wahrnehmung dieser Befugnissegelten die jeweils
bestehendenallgemeinenVorschriften.DerartigeMaßnahmenhabenmitdenBestimmungen
über Truppenverwendungzu Polizeizweckennichts zu tuns.

Die Inanspruchnahmeder bewaffnetenMacht zur Bewältigung innererUnruhen
tritt dann ein, wenndie bürgerlicheGewalt mit ihren eigenenMitteln die Ordnung
nichtmehrherzustellenvermag. DiesefolgenschwereMaßnahme,welchezu erheblichen
Eingriffen in die Freiheit der Personenführenkann,bedarfder gesetzlichenRegelung.

Die Verfassungsurkunde?spricht den Grundsatz aus: „Die Armee handelt gegen
denäußerenFeindundim Innern nur dann,wenndieMilitärmachtvonderkompetenten
Zivilbehördeförmlich(d. h. schriftlichs) dazuaufgefordertwird?."

Nähere gesetzlicheVorschriften über die Verwendungdes Heeres im Dienste der Sicherheits=
polizeifehlten 10, trotzdemsolcheangesichtsder verfassungsmäßigen11 Gewährleistungder Sicherheit
der Person wohl veranlaßt waren15.

EingehendeVorschriften über die Verwendung desHeeres im Dienste des Sicher=
heitspolizei,damit, „insoweit es möglich ist, an die Stelle ungeregelterNotwehr ein ge=
setzlichbestimmtesVerfahren“ trete, sind erst mit dem auch für die Pfalz geltenden
Gesetzevom 4. Mai 185118erlassenworden.

Die sachlicheVoraussetzungfür das Einschreitender bewaffnetenMacht zu sicher=
heitspolizeilichenZweckenist die, daß die gewöhnlichenpolizeilichenZwangsmittel„zur
Erhaltung der innerenSicherheitoderder gesetzlichenOrdnung“ nicht zureichen.Die
formelle Voraussetzungdes Einschreitens ist, daß die bewaffneteMacht von der zu=

Vgl. oben§ 67.
Val. unten Anm. 78. Dies gilt auch für den Fall der Erklärung des Kriegszustandes.

sieht iet Abs. 8 des B.G. beziehtsich nicht auf diesenFall, auch Art. 12 1 d. B.G.
eht nicht entgegen.

. bn Stellung militärischerHiliekommandos bei öffentlichenNotständen(auchzum Schutze
von Privatinteressen)vgl. M. B. v. 20. Mai 1899(Weber 27 S. 60).

Tit. IX § 6. s Verh. d. K. d. Abg. 1831 Beil. Bd. IV Beil. XXVII S. 28.
* Tit. IX § 5 (dazu E. v. Moy, Staatsrecht des Kgr. Bayern II, 1 S. 196f.) ist durch

dasWehrverf G v. 30. Jan. 1868 Art. 96 aufgehobenworden.
Eine Mct über den damaligenRechtsstandbietetdie Anm. 8 angef.Beil.

it. IV.§ 8.
18ÜberdiefrüherenV.V. f. 2. Aufl.III S. 39.
13DasEinschreiten der bewaffnetenMacht zur Erhaltung der gesetzlichenOrdnung betr.,

G. Bl. S. 9. Ein Entw.v. 1850 (Verh. d. K. d. Abg. 1849/50Beil. Bd. III S. 389 ff.) blieb
unerledigt. Zu dem Ges. rgt Landtagsverh. 1851/52 K.d. Abg. Beil. Bd. I S. 47 ff. (Entw.),
84ff., St. B. 1 S. 177ff.; K.d. R.R. Beil. Bd. 1 S. 379ff, Prot.Bd. I S. Zeof. Kom. von
Pözl bei C. Fr. v. Dollmann, Geletgebung des Kgr. Bayern usw., T. II Bd. IV S. 521ff.
Der strafrechtlicheTeil des Ges.(Art. 9—13; vgl. E.G. z. St.G.B. u. P.St. G.B. v. 10. Nov. 1861
Art. 3 Ziff. 7, Art. 12) ist durch das R.St.G.B. beseitigt. Vgl. bayer. V.G. v. 26. Dez. 1871
Art. 2 Ziff. 13. — S. auchHeimat.G. Art. 38 Ziff. 8 u. Art. 145 d. A.G. z. B.G.B. A. Wilf=
ling, Der adm. Waffengebrauchder öff. Wachorganeu. des Heeres,Wien=Leipzig1909.
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ständigenZivilbehörde in gesetzlicherForm aufgebotenwird. Ob die sachlicheVoraus=
setzungdesEinschreitensgegebenist, entscheidenausschließlichdiePolizeibehördennach,
pflichtmäßigem Ermessen. Das Gesetz hat mit gutem Grunde unterlassen, hierüber
Nähereszu sagen. Indessenliegt es in der Natur der Dinge,daß eineUnzulänglich=
keit der gewöhnlichenpolizeilichenMachtmittel regelmäßig einergrößerenwidersetzlichen
Menschenmengegegenübereintretenwird, und das Gesetzspricht denn auch weiterhin
von „Zusammengerotteten"“.Dabei ist aber nicht lediglich an Zusammenrottungenauf
öffentlichenStraßen und Plätzen zu denken. Welche Behörden zuständigsind, die
bewaffneteMacht aufzubieten,ist vom Gesetzeabsichtlichnicht bestimmt,sondernder
Regelung im Verwaltungswege überlassen. Besondere Vorschriften sind aus Anlaß
des Gesetzesvon 1851 nicht ergangen. Es wird daher bei denjenigenZuständigkeiten
sein Bewenden haben, die vor dem Erscheinendes Gesetzesaus den bestehendenVor=
schriftenunmittelbarodermittelbarsichergaben. Hiernachist zunächstzweifellos,daß
zur Aufbietung der bewaffnetenMacht in erster Linie nicht die Ortspolizeibehörden,
sondernnur die Distriktsverwaltungsbehördenbefugtsind15; dies um so mehr, als
diese Befugnis in den unmittelbaren Städten den staatlichen Polizeibehörden, der
PolizeidirektionMünchenunddenStadtkommissären,übertragenist10. DenRegierungen,
Kammern des Innern, ist die Zuständigkeit zur „Veranlassung außerordentlichenbe=
waffnetenBeistandes“ ausdrücklicheingeräumtund „Anzeige an das Ministerium“ des
Innern in jedemderartigen Falle zur Pflicht gemacht17. Dieses letzterewird daher
auch selbstunmittelbar die Hilfeleistung der bewaffnetenMacht fordern können.

Das Aufgebot muß, wenn möglich, schriftlich, in Notfällen kannes auchmündlich
erfolgen,ist aber dannsobaldals tunlichin schriftlicherForm zu wiederholen18.

Das GesetzselbstenthältkeineAnordnungdarüber,an welcheMilitärbehörde
dasAufgebotzurichtenist. NachderbestehendenVorschriftsinddieGeneralkommandos
zuständig, den beanspruchtenbewaffnetenBeistand zu gewähren. Bei dringender
Gefahr können auch die Garnisonskommandosund Truppenbefehlshaberselbständige
Hilfe leisten10.

Es ist ausschließlichSache der Militärbehörde, zu bestimmen,in welcherStärke
und aus welchenWaffengattungenTruppen abgeordnetund welchemilitärischenMaß=
nahmengetroffenwerdensollen. Die PolizeibehördehatderMilitärbehördediehierfür
erforderlichenAufschlüssezu geben2.

Dem wirklichenEinschreitender bewaffnetenMacht habenregelmäßigfolgende
Förmlichkeiten vorauszugehen?!. Die Zusammengerottetensind dreimal im Namen des
Gesetzeszu ruhigem Auseinandergehenaufzufordern. Jeder Aufforderung soll, wenn
möglich,einSignal vorausgehen.Die AufforderunggeschiehtdurcheinenAbgeordneten
der Zivilbehörde,der in Amtstrachtoderdochmit weißerSchärpezu erscheinenhat.
Könnendie AufforderungennichtdurcheinenAbgeordnetender Zivilbehördeerfolgen,
so hat der Truppenbefehlshabereine Militärperson hierzu abzuordnen22. Bleibt auch
die dritte Aufforderung vergeblich, so haben die Truppen von ihren Waffen den er=
forderlichen2s Gebrauch zu machen?“.

1“ Die Begründung zu Art. 3 des Entw. (Beil. Bd. I S. 49) erwähnt den Fall, daß eine
Patrouille in einemGasthauseeinzuschreitenhat.

15S. die Anführungen bei W. Krais, Handb. 4. Aufl., 1IIS. 90. ·
1«B.O.v.2.lt.1869§6Abf.11,M.B.v.29.Juni18693iff.I.Bgi.hierheroben

8 107.
17Ferm, V.O. v. 17. Dez. 1825 § 57 Abf. III.
18 Ges.Art. 1.
1%W. Krais a. a. O. II S. 92.
20 Ges. Art. 2.
21 Vorbild derBestimmungen im französ. Rechte. Vgl. v. Seydel's Darstellung bei

G. SchortgtghHandb. polit. konomie,3. Aufl., IIIS. 874f.
es. Art.3.

23D. h. jenenGebrauch, „welchererforderlich ist, um den Zweckder Einschreitung— die
Herstellung der Ordnung, den Schutz der Personenund des Eigentums, sowiedie Verhaftungder
Schuldigen — zu 2 Begründung des Entw.

Ges. Art. 4 Abs.I.
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Auch ohne Signal und Aufforderung, bzw. ohne deren Wiederholung kann zur
Anwendung der Waffen geschrittenwerden, wenn die Zusammengerotteten

auf die Truppen eindringen oder dieselbenirgendwie angreifen oder
. Barrikaden errichtenoder

in Gebäude eindringen oder einzudringensuchenoder
. Gewalttaten an Personen verüben oder
. fremdes Eigentum gewaltsamwegnehmen,beschädigenoder zerstören?5.

Die Art und Dauer des Waffengebrauchshat stetsder Truppenbefehlshaberallein
unter eigenerVerantwortlichkeit zu bestimmen?“.

Unabhängig von dem bewaffnetenVorgehen gegendie zusammengerotteteMenge
als solchekannvon denWaffen in allenFällen auchgegenjedeneinzelnenTeilnehmer
an der ZusammenrottungGebrauch gemacht werden, der sich der Entwaffnung oder
Verhaftung gewaltsam widersetzt?7. Personen, welche auf dem Wege zum Orte der
Zusammenrottung betroffen werden, können zurückgewiesenund, wenn sie bewaffnet
sind,entwaffnetund zur Haft gebrachtwerden?s.

Auch nach erfolgterWiederherstellungder Ordnung hat die bewaffneteMacht
zu den notwendigenVerhaftungensowie zur Ablieferung der Gefangenenmitzuwirken°.

Die französischeGesetzgebunghat denGrundsatzausgebildet,daß dieOrtsgemeinden
für den Schaden nach bürgerlichemRechte haftbar sind, welcher in ihrem Bezirk durch
Aufläufe oder Zusammenrottungenverursachtwird. Nach demVorbilde dieserGesetz=
gebung,die auch in der Pfalz Geltung erlangte30, wurdefür die Landesteilerechts
des Rheinesdas Gesetzvom 12. März 185031erlassen.DiesesGesetzwurde unter
Beseitigungdes französischenRechtesdurchArt. 142 d. A.G. z. B.G.B. 3 auchauf
die Pfalz erstreckt,es bestimmtfolgendes: «

Jede Ortsgemeinde, in deren Bezirke von einer zusammengerottetenbewaffneten
oder unbewaffnetenMenge oder von Einzelnen aus einer solchenMenge mit offener
Gewalt Verbrechen oder Vergehen gegenPersonen oder gegendas Eigentum verübt
worden sind, ist verpflichtet,den dadurch verursachtenSchaden zu ersetzen. Für jenen
Schadensbetrag, welcher den Beschädigtenaus Versicherungsanstaltenvergütet wird,
haftet die Gemeinde weder den Beschädigtennoch den Anstalten38.

Die Gemeindewird von ihrer Haftung frei, wenneinerder nachstehendenAus=
nahmefälleals gegebennachgewiesen5" wird. Bestanddie zusammengerotteteMenge
überwiegend35 aus nicht beurlaubtenSoldaten, so ist der Fiskus schadenersatzpflichtig.
Bestandsie überwiegendaus Personen, die aus einer oder mehrerenanderenGemeinden
gekommensind,und warenzugleichdieEinwohnerderGemeinde,in welcherdieGewalt=

25Ges. Art. 5. ,
26 Ges. Art. 4 Abs. II. über die Mitwirkung der GendarmerieV.O. v. 21. Dez. 1908

8 25. 26. Das Kommando ist einheitlich und steht dem höherenbzw. dienstälterenOffiziere oder
Unteroffiziere zu.

—.= Verhaf licheSich Kregel,nichtStrafes. Art. 7. Die Verhaftungist nur polizeiliche Sicherungsmaßregel,ni afe.
29Ges. Art. 8. 20Hal. 2. Aufl. III S. 44.
31Die Verpflichtung zum Ersatz des bei Aufläufen diess.d. Rheins verursachtenSchadens

betr. G. Ul. S. 73. Dazu Landtagsverh. 1849/50, nachgewiesenim Neorat. S. 14. Komm. von
E. v. ßint bei C. Fr. Dollmann, Gesetzgebungusw., T. J Bd. III S. 221ff. Die Art. 4

Abs. II, 5—7, 8 Abs. II des Ges. (vgl. Art. 15) wurden durch Art. 38 Ziff. 6, 160 Ziff. 9, 590
bis 604 der bayer.3.P.O. v. 29. April 1869 beseitigtbzw. ersetzt.Die nunmehrgeltendeR 3 P.O.
enthält keine besonderenBestimmungen für die Ersatzansprüche nach dem Ges. v. 12. März 1850.
Dogegen kommt Art. 11 des A. G. in der Fassung der M. B. v. 26. Juni 1899 in Betracht. Im
übrigen ist das Ges. v. 12. März 1850 nebst Art.14 des Ges. v. 4. Mai 1851 durch die diesf.
Hp 653006 Abs. II Ziff. 1 ausdrücklichaufrecht erhalten worden. Vgl. auch E.G. z.

... rt. .

32Abs. II gilt nicht für jenepfälz. Städte, die auf Grund des pfälz. Städteverfassungs=G.
v. 15. Aug. 1908 (G.V. Bl. S. 471) unmittelbar gewordensind. Für diesekommt das Ges. v.
12. März 1850voll zur Anwendung.

833Ges. Art. 1. * Zink a. a. O. S. 235.
2.6. Das ist zwar regelmäßig,aber nicht notwendigderZahl nachzu verstehen.Zink a. a. O.
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tätigkeit begangenwurde, außerstande,die Beschädigung zu hindern, so trifft die
Haftung ausschließlichdie Gemeindeoderdie Gemeinden,aus derenMitte die Teil=
nehmeran der Zusammenrottunggekommenfinds. Mehrere Gemeindenhaften samt=
verbindlich7.

Der Inhalt der Schadenersatzansprüchebemißt sichnach bürgerlichemRechte.
Nach denselbenGrundsätzen wie für jene Schäden bestimmt sich auch für die

Kosten,die mit demEinschreitender bewaffnetenMacht verbundensind, das ersatz=
pflichtigeRechtssubjekt?s.

Die Distriktsverwaltungsbehördensind verpflichtet,sobald sie von einer in ihrem
Distrikte vorgefallenenBeschädigungder obenbezeichnetenArt Kenntnis erhalten haben,
sofort an Ort undStelle unterBeiziehungvonSachverständigendieGrößedesSchadens
unddieUmständezu erheben,unterwelchendieBeschädigungstattfand.Die bezüglichen
Verhandlungen sind dem zuständigenGerichte zu übersenden37.

Die haftbaren Gemeindenkönnen mit den Beschädigten und bezüglichder oben
erwähntenKostendesEinschreitensmit demFiskus einegütlicheÜbereinkunftschließen1,
und zwar Gemeindenmit Stadtverfassungdurch den Magistrat unter Zustimmung der
Gemeindebevollmächtigten,Landgemeinden durch den Gemeindeausschußunter Zu=
stimmungder Gemeindeversammlung", in der Pfalz durchdenGemeinderat.

Entschädigungsklagenauf Grund des Gesetzes vom 12. März 1850 müssen
innerhalb eines Jahres vom Tage der Beschädigungans, Ersatzklagendes Fiskus auf
Grund des Art. 14 des Gesetzesvom 4. Mai 1851 innerhalb eines Jahres von dem
Tage an, mit welchemdie Verwendung der bewaffnetenMacht ihr Ende erreicht hat,
erhobenwerden; andernfalls sind die Ansprücheverloren“.

Der obsiegendeKläger hat unter Vorlage einer vollstreckbarenAusfertigung des
Urteils den Vollzug bei der zuständigenBehörde zu beantragen“.

Wenn eine Gemeinde sich durch lbereinkunft zum Schadensersatzeoder zum
Kostenersatzean den Fiskus verpflichtethat oder hierzu rechtskräftigverurteilt ist, so
hat die nächstvorgesetzteAufsichtsbehördeden Vollzug zu betreiben“.

Der erforderlicheAufwand ist durchgemeindlicheSonderumlage" zu erheben.
Umlagenpflichtigist „die Gesamtheitder Steuerpflichtigenin derGemeindenachMaß=
gabe der vereinigtendirektenSteuern"7v.Die Umlagenbefreiungender Gemeindeordnung
finden hier keineAnwendung. lbberdie Umlagenverteilungauf die einzelnenPflichtigen
beschließtin Gemeinden mit Stadtverfassung der Magistrat unter Zustimmung der
Gemeindebevollmächtigten,in Landgemeindender Gemeindeausschußunter Zustimmung
der Gemeindeversammlung,in der Pfalz der Gemeinderat. Diese Beschlüssesind durch
Anschlag am Gemeindehausebekannt zu machen. Sie sind sofort vollziehbar. Be=
schwerdenschiebenden Vollzug nicht auf"s. Wenn die Umlagenverteilungbinnen 30
Tagen" nicht erfolgt ist, so wird dieselbedurch die Aufsichtsbehördeunverzüglichauf
Kosten des Säumigen50 festgestellt51.

eꝛsGes. Art. 2. 21Zink a. a. O. S. 237f.
28 Gef. v. 4. Mai 1851 Art. 14 in der Fassungdes Art. 145 d. A.G. z. B.G.B.
16Ges.v. 12.März 1850Art. 3. · ·
«DieBestiinniunghattef.Z.dieBedeutung,daßkeineKuratelgenehiniguiignötigwar.

Eine solchekann jetztschwerlichmehr in Frage kommen. Vgl. oben§ 195 Anm. 134.
41 Ges. Art. 4 Abf. I.
4 „Ist die HaftungsverbindlichkeitmehrererGemeindenbesründet, so müssendieselbenge=

mein sam belangt werden.“ Ges. v. 28. Febr. 1879 Art. 10 Abf. II.
42 Angef. Ges. Art. 10 Abs. I. » ·

A 6. Angef. Ges. Art. 10 Abs. III. Über Zwangsvollstreckunggegenden Fiskus oben§ 151
nm. 6.

“5 Ges. v. 12. März 1850 Art. 8 Abs. I. “ Vgl. oben§ 199.
! 8 Art. 9. Val. oben§ 198. ·
«Ge.Art.10Abf.I,11(Gef.v.8·Au.1878Art.24),12.DieZivangsbeitreibung

richtet sichnach den allg. Bestimmungen S. oben§ 203. ·
is Gerechnetvom Abschlusseder ÜbereinkunftoderRechtskraftdes Urteils.
50 Also nicht der Gemeinde,sondernder an der Säumnis schuldigenPersonen.
51 Ges.Art. 10 Abs. II.
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Die Aufsichtsbehördekann auf einen in obenbezeichneterWeise beschlossenen
Antrag der Gemeinde gestatten,daß der fragliche Aufwand vorschußweiseaus dem
Gemeindevermögenbestritten werde. Alsdann ist für den Rückersatzdurch Umlage
eine Frist zu geben,die keinenfalls mehr als zwei Jahrebetragendarfs.

Die Gemeindenbzw. der Staat haben das Recht,den gemachtenAufwand von
den Teilnehmern an der Zusammenrottung, sowie von denjenigen zurückzufordern,
welche mit Verletzung ihrer Dienstpflicht's die Maßregeln unterließen, durch welche
die Beschädigungverhindert werden konnte. Bei Zahlungsunfähigkeit dieser letzteren
Personen ist, sofern sie im Staatsdienste54 stehen,der Fiskus gegenüberden Gemeinden
ersatzpflichtigö. Die Gemeindebehördensind verpflichtet,solcheRückgriffsansprüche
geltendzumachen5.

Die äußersteMaßregel, welcheder Staatsgewalt zumSchutzeder öffentlichen
Ordnung und Sicherheit bei zuständlich gewordenerGefährdung derselben zur Ver=
fügung steht, ist die Verhängung des Standrechtes.

Die bayerischeGesetzgebungüber Standrechtnimmt ihren Ausgang von der königlichenVer=
ordnung vom 27. Juli 1809 über die Errichtung von Spezialgerichten57.

Die BestimmungendieserVerordnung über das Standrecht wurden das Vorbild für dessen
Regelung im Strafgesetzbuchevon 1813°8,allerdings mit zwei nicht unerheblichenAbweichungen.
MWährenddieVerordnung zur Verurteilung einenförmlichengesetzlichenBeweis derSchuld verlangt,
hat nachdem Gesetzbucheder Richter über Schuld und Unschuldauf Grund seinersubjektivenUber=
zeugungzu erkennen.Während ferner die Verordnung das Standrecht auf Tumult und Aufruhr
beschränkt,ist das Standrecht vom Gesetzbucheauch auf einige anderegemeingefährlicheVerbrechen
ausgedehnt. Die Vorschriften des Strafgesetzbuchesvon 1813 über das Standrecht sind für die
Landesteilediesseitsdes Rheins im wesentlichengeltendesRecht geblieben58. Der Entwurf eines
Gesetzesüber den Belagerungszustandblieb in Landtage 1850und 1851 unerledigt.

Das E.G.6 zum St.G.=B. und P.St.G.B. vom 10. November 1861 begnügtesich damit,
die gesetzlichenBestimmungenüber das Standrecht aufrechtzu erhalten und die Bezugnahmeauf
das materielleStrafrecht in Teil II Art 441 und 443 des Strafgesetzbuchesvon 1813 dem neuen
Strafgesetzbucheanzupassen.

Beim Eintritte Bayerns in das Reich wurde durchden Bündnisvertrag vom 23. November
1870%vereinbart,daß Art. 68 der Reichsverfassung,welchervon derErklärung desKriegszustandes
durchdenKaiser handelt,auf Bayern keineAnwendungfinde. Der Vertrag sagtsodannweiter: „Die
Voraussetzungen,unter welchenwegenBedrohung der öffentlichenSicherheit das Bundesgebietoder
ein Teil desselben durch den Bundesfeldherrn in Kriegszustand erklärt werden kann, die Form der
Verkündungund dieWirkungen einersolchenErklärung werdendurchein Bundesgesetzgeregelt.“Ein
solchesGesetzist bisher nochnicht ergangenundhiernachdiebayerischeLandesgesetzgebungüberdiesen
Gegenstandunberührtgeblieben. Da aber nachderReichsverfassungdas Recht,denKriegszustandzu
verhängen,demKaiser als Bundesfeldherrnzukommtund das bayerischeHeer erstmit der Mobil=
machungunter kaiserlichenOberbefehltritt, so wird auchin einemkünftig etwa ergehendenReichs=
gesetzedas Recht zur Verhängung des Kriegszustandesfür FriedenszeitendemKönige von Bayern
belassenwerdenmüssen62.

52 Ges. Art. 13. gdie Feist berechnetsich wie obenAnm. 49.
58 Vgl. oben 88 8 „Staats= und Militärdienste.“
55Ausnahme von".n1*—* Bal obenz8 86, 155. 5° Ges. Art. 14.
51Dazu eine FläuterndeV. 29. Aug. gl. Is. Im Zusammenhangemit der 3 O. v

27. Juli 1809 seeheeine V.O. p. gl. 7 über die Wrasung der Sreniuire Vgl. 2#.
7§*39 Anm. 1, 6. Aum, 5. Koa den Inhalt dieserV.O. vgl. 2. Aufl.1 44.
aff. R.rn I Art. 323, T. II Art. 441—456. Vgl. hierherK. Endres imArchiv f.

5 brr Kaieshäteirn Versucheeinerv-geleblichenRieNeuregelungf. 2. Aufl. III S. 45.
r

sa Vgl. hierherGSeydel zeiiche i beutschean VII S. 620ff., Laband
Stagtersct — deutschenReiches, 4. Aufl. .A. Gänel, Deutsches Aleaban "—
S. 432 r. Brockhaus, Das deutsche eer und die onlingentederEinzelstaaten,Leipzig 1888,

S. 70 ff.“ Endres a. a. O. S. 570. DieZuständigkeit der bayer. Gesetzgebungist zweifelsfrei.
Wird dieseMaterie vor Erlaß des in Aussicht genommenenR.G. in Bayern gesetzlichAre elt,
um denBedürfniten derZwangslage gerechtzu werden,so muß das bayer.Landesrechtdie Mögich=
keit haben, dem6riegszustand dieselbenrechtlichenWirkungen zugeben,wie derselbenachArt. 68
der R.V. im übrigen Reichsgebietehat. Diesesk1nhserr lu auch Reichsrechtzeitweilig
suspendieren und ändern können. Vgl. Laband a. a. O. S
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In Anerkennungdes bayerischenSonderrechteswurde durchdasR.G. vom 22. April 187108
bestimmt, daß § 4 des E.G. zum St.G.B. vom 31. Mai 1870/1 auf Bayern keineAnwendung
finde. Dem entsprechenderklärt auchdas bayerischeA.G. v. 26.Dezember1871/ dieBestimmungen
über das Standrecht als fortbestehend.Die gleichenErklärungen wiederholensich in § 16 des
NR.G.V.G. und im bayerischenA.G. hierzu vom 18. August 187966. LetzteresGesetzbringt auchdie
BestimmungendesSt.G. B. von 1813 mit jenendesR. St G. B. in Einklang.

Da das Reich ein Gesetzüber denKriegszustandbisher nicht erlassenhat, so ist Bayern mit
dem G. v. 5. Nov. 1912#: selbständigvorgegangen. Dieses schließtsichin materiellerBeziehung
im wefentlichenan die Bestimmungendes für das übrige ReichsgebietgeltendenpreußischenG.
v. 4. Juni 1851an, währendesdas formelle Verfahren in Anlehnung an das für innere Unruhen
geltenderechtsrheinischeStandrechtregelt.

Das bayerischeRecht über denBelagerungszustand,wie es nach alledemsich
gestaltet hat, ist zweifellos ungenügend. Es muß unter allen Umständen eine Um=
gestaltung erfahren, wenn die Notwendigkeit praktischerAnwendung der Bestimmungen
über den Belagerungsstand nahe gerückt erscheint. Bei dieser Sachlage wird eine
kurzeDarstellung desdermaligenRechtszustandesum so mehrgenügen,als das bayerische
Standrecht,wenn es auch aus Rücksichtender öffentlichenSicherheitdurchdie Ver=
waltung veranlaßt wird, doch wesentlichdem Strafprozeßrechteangehört.

Für die Landesteile rechts des Rheines gilt folgendes.
Standrecht kann — abgesehenvon der Verhängung des Standrechtes nachMaß=

gabe des Kriegszustands=G.— angeordnetwerden:
1. in allen Fällen, in welchen sich eine Menschenmengezu hochverräterischen

Unternehmungen(§§ 80—82 des R.St.G.B.), sowie zu Verbrechenin Beziehung auf
die Ausübung staatsbürgerlicherRechte (§ 105) zusammenrottet,oder der Tatbestand
der Verbrechendes Aufruhrs, Auflaufs oder Landfriedensbruchs(§§ 115, 116, 125)
begründet ist, sofern die verbrecherischeUnternehmungan Umfang oder Hartnäckigkeit
so weit gediehenist, daß die Ruhe nur durch außerordentlicheGewalt wiederhergestellt
werden kann;

2. wenn in gewissenGegendenMord, Raub, Brandlegung ungewöhnlichüberhand
nehmen,vorzüglichaber,wennsichganzeBandenzusolchenVerbrechenvereinigthaben
und die ordentlichenMittel zur Wiederherstellungder öffentlichenSicherheitfruchtlos
geblieben sind7.

Im Falle eines Aufruhrs hat die Regierung, Kammer des Inneren, im Ein=
verständnismit demOberlandesgerichteoderbei höchsterGefahr auf Verzugfür sich
allein zu erklären,daß die Notwendigkeitdes Standrechtesvorhandensei. Wegen
Mordes, Raubes oder Brandlegung kann das Standrecht nur vom Könige auf Antrag
der Regierung nach eingeholtemGutachten des betreffendenOberlandesgerichtesund
nach Vernehmung des Staatsrates angeordnetwerden“.

Die Wirkung des Standrechtesist, daß für die Bezirkeund für dieVerbrechen,
für welche es verkündet ist, an Stelle der ordentlichenGerichtsbarkeit die Gerichts=
barkeit der Standgerichteund an Stelle der ordentlichenStrafen die Strafe des Er=
schießensfür Urheberund Gehilfentritt °.

Sobald die nötigen Ernennungen und Vorbereitungen geschehensind, wird an
den Orten und in den Distrikten, für welche das Standrecht bestellt wurde, unter
Trommelschlag oder Trompetenschall die eingetreteneWirksamkeit des Standrechtes
verkündet7°.

Das Standrechtbestehtsolange, als es nicht durchdie Behörden, von welchenes
angeordnetworden, für aufgehobenerklärt wird. Das Standgericht kann jedoch, wenn

62 B.G. Bl. S. 87, § 7 Abf. II. "4B. G.Bl. S. 195.
erG.Bl. e#i: S. 81. Art.3 Ziff.12.

3 2 ifl 1¼rt. 3 Zifs. 11.
' G.V. Bl. S 1161, Entw. in Beil. 417 der“Verh. der Abg.K. 1912 hierzuSt. B. Bd. VI

S. *od Das Gef. ist es Vgl. Aussch-Prot.d. R.R.K. v. 29.Okt. 1912l Art. 12. Vollz.V.
v. 13. März1913 (G.V.Bl. S. 97) u. M.B.v. 17.NMärz 1913(Just.M.Bl. S. 53).

esSt.G.B. von1813T.II Art.441;A.G.v. 18.Aug18768 3 Ziff.12.
" St.G.B. von 1813 T. II Art. 443,444. oA. a. O. Art. 442.
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nachstandrechtlicherAburteilung der Hauptschuldigender Zweckdes Standrechteserreicht
scheint, seine Tätigkeit vorläufig einstellen, sie aber veranlaßtenfalles wieder auf=

nehmen, beides mit Beschluß von vier Stimmen Mehrheit und Zustimmungdes Staats=
anwaltes71.

Das Standgericht zählt fünf Mitglieder, davon drei Mitglieder einesLand= oder
Oberlandesgerichtesund zwei Offiziere von mindestensHauptmannsrang. Der älteste
Richterbeamte ist Vorsitzender. Es wird ein Protokollführer und ein Staatsanwalt
aufgestellt. Die Ernennungen geschehendurch den Regierungspräsidentenbenehmlich
mit dem Oberlandesgerichtspräsidenten,bzw. dem nächstenMilitärbefehlshaber72.

Das Verfahren ist summarisch Der Urteilsspruch erfordert eine Mehrheit von
vier Stimmen, andernfalls geht die Sache an das ordentlicheGericht78. Das Todes=
urteil, gegenwelcheswederRechtsmittelnochGnadenweggegebenist, ist binnenzwei
Stundenzu vollziehen?“.

Der Stand des pfälzischenRechtesfür BekämpfunginnererUnruhenist ein
höchst unklarer. Unbestrittengültig, weil für die Pfalz verkündet, sind Art. 7 des
Dekretsvom 10. Juli 179175und das Dekret vom 24. Dezember1811, ferner in
einem kleinenTeile der Pfalz das Gesetzvom 10. Fructidor W76. DieseBestimmungen
sind nahezuwertlos. Sie sind nur auf places de guerre und postes militaires an=
wendbar, also nach den dermaligen Verhältnissennur auf Germersheim. Offene Orte
als Kriegsplätzezu erklären, wäre gesetzwidrig;die Erklärung eines Ortes zum poste
militaire war schonnach demDekret vom 26. Mai 1792 demWege der Gesetzgebung
vorbehalten. Von einer näherenDarstellung des pfälzisch=französischenRechtes kann
unter diesenUmständenabgesehenwerden7s.

Bei denMilitärstandgerichten!“der Militärstrafgerichtsordnung,die im Falle
der Verkündung des militärischen Standrechtes errichtet werden30, handelt es sich im
wesentlichenum eine Einrichtung der Militärjustiz. Nur ausnahmsweiseerstrecktsich
nachArt. 8 Ziff. 5 und 6 der M.St.G.O. die militärgerichtlicheund daherauchdie
militärstandgerichtlicheZuständigkeit auf Zivilpersonen #1. -

Neben diesenBestimmungenfür die Bekämpfung innerer Unruhen besteht,wie
erwähnt, nun einheitlichesLandesrechtfür die Verhängung des Kriegszustandes.
DieserkanndurchköniglicheVerordnungbei unmittelbardrohenderKriegsgefahroder
nachAusbrucheinesKriegesüber das ganzeLand, übereinzelneLandesteileoderOrte
verhängt werden??2. Die Maßnahme ist in den davon betroffenenOrten oderBezirken
öffentlichzu verkünden,siehatzunächstnur strafrechtlicheFolgen. Es werdennämlich
gewisseschwereVerbrechen(Hoch=oderLandesverrat,Spionage,Zerstörungvon Ver=

71 A. a. O. Art. 448, wo auchnäheresüber den Inhalt der Verkündungbestimmtist.
2 A. a. O. Art. 456. 75Näheres Art. 445—447
4 Art. 449—453, 455. 15 Art. 454.
16DagegenHin Art. 8,9 nicht verkündet.
77Vgl. C. Rischbei C. Fr. v. Dollmann, Gesetzgebungdes Kgr. Bayern usw.,T. III

Bd. III S. 45 Anm. 25, A. Geib, Handb. f. d. Gemeindebehördender Pfalz,3. Aufl. 1 S. 790.
18Bgl. im einzelnen2. Aufl. III S. 47 Anm. 85. Dazu Verh. d. K. d. Abg. 1849/50

Beil. Bd. III S. 315ff., St. B. IV S. 437, 553ff., V1 S. 314.
7%Vgl. über das franzil. Recht v. Seydel's Darstellung bei G. Schönberg, Handb. d.

polit. Bkonomie,4. Aufl., 4 S.202f.
80Vgl. oben§ 79.
81 Bayer. Mil. St. G.O. Art. 21, 22, 57, 58, 61, 169—180; vgl. k. Entschl. v. 19. Aug.

1813(R.Bl. S. 1049),hierausließesichdie UbertragungdergesamtenvollziehendenGewaltan die
Militärbehörden nicht ableiten(G.). Vgl. auchobenAnm. 4.

": Nämlich auf Ausländer oderDeutsche,welcheim Kriegeeineder5§ 57—59,134M.St.G.B.
vorgesehenenHandlungen auf dem Kriegsschauplatzeoder eine nach deutschenGesetzenstrafbare
Handlung in einem deutscherseitsbesewztenausländischenGebietegegendeutscheTruppen oderAn=

Kebbrige derselbenodergegeneine auf kaiserl.Anordnung eingesetzteBehördeverüben(§8§160, 161
.St. G.B.), hinsichtlichdieser Handlungen, wenn die genanntenPersonen einer bayer.Militär=

behördevorgeführt werden und ihr Gerichtsstandnicht vor einer anderendeutschenMilitärbehörde
begründetist; dann auf die Bewohnereines in BelagerungszustanderklärtenPlatzes u. Bezirkes.—
Diese Vorschriftenfind durchEinführung derR. M.St.G.O. v. 1898nicht berührtworden,vgl. auch
Laband, St. R. 4 Aufl. 4 S. 43.
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kehrseinrichtungenusw.), die nach demR. St. G.B. mit lebenslänglichemZuchthaus
bedrohtsind,auf Grund diesesLandesgesetzes35mit demTode bestraft,wennsiein einemin
KriegszustanderklärtenOrte oderBezirke begangenwerden. AndereHandlungensind—
unter derselbenVoraussetzung— mit schwerenStrafen bedroht". Die Aburteilung dieser
Straftaten verbleibt den ordentlichen Gerichten. Wird aber die Verhängung des.
Kriegszustandesdurch königlicheVerordnung, die ebenfalls öffentlich kundzumachenist,
mit der Anordnung des Standrechtes verbunden35, so geht die Aburteilung sowohl
der erwähntenHandlungen als auch anderer im GesetzebezeichnetenStraftaten wider
die öffentlicheOrdnung auf die für den Kriegszustand angeordnetenstandrechtlichen
Gerichte5 über. Für das Verfahren vor diesenAusnahmegerichtenhat das G. die
Bestimmungendes St.G.B. v. 1813 überdas Standrechtim allgemeinenbeibehalten.
und nur einige besondereRechtsgarantien beigefügts7.

Die Aufhebung des Kriegszustandes erfolgt durch K. Verordnung, spätestensin
diesemZeitpunkterlischtauchdas Standrechtim Sinne desK. Z.G.

§*222. Die Polizei der Versammlungenund Vereine. NachArtikel4
Ziff. 16 der R.Verf. fällt zwar die Gesetzgebungüber das Vereinswesenin die Reichs=
zuständigkeit1; die Reichsgesetzgebunghatte sich aber auf diesemGebiete bis in die
jüngsteZeit mit dem ErlasseeinzelnerBestimmungenbegnügt?. Erst das B.G. B.
(§§ 21—79)8 gab unter Aufhebungdes LandesrechtesumfassendeVorschriftenfür
die Vereineals Träger privaterRechteundPflichten. Im übrigenblieb dasLandes=
recht“, namentlichhinsichtlichder Polizei der Versammlungenund Vereine, maßgebend,
bis das R.G. vom 19. April 19085 auch hierfür öffentlich=rechtlicheVorschriften
brachte,die das Landesrechtim wesentlichenbeseitigten.

Das R.V.G., hinsichtlichdessenpolizeilicher Einzelbestimmungenauf die reichs=
staatsrechtlichenWerke Bezug zu nehmenist, hat den bisher geltendenGrundsatz der
Versammlungs=und Vereinsfreiheit als Regel anerkannt und daher den Satz an die
Spitze gestellt: „Alle Reichsangehörigenhaben das Recht, zu Zwecken,die den Straf=
gesetzennicht zuwiderlaufen,Vereine zu bilden und sich zu versammeln. Dieses Recht
unterliegt polizeilich nur den in diesemGesetzeund anderen Reichsgesetzen ent=
haltenenBeschränkungen.“Dem Landesrechteist es daher verwehrt,einschränkende
Vorschriften polizeirechtlicherArt im Wegeder Gesetzgebungoderdes Vollzuges zu geben.

Abs. 2 des § 1 fügt ausdrücklichbei: „Die allgemeinensicherheitspolizeilichen
Bestimmungendes Landesrechtsfinden nur soweitAnwendung,als es sich um die

**s K.3.G. Art. 1 u. 2. Vgl. obenAnm. 62. 34Art. 3. "5 Art. 4.
Art. 5. überdieOrganisationdieserStenrehe vgl.Art. 8.

58Art. 7. Das königl. Begnadigungsrechtist auch in diesen Fällennicht aufgehoben,es
wird Kü# keineErtschliehung des Königs über die Ausübung des Rechteseingeholt. Vgl. Prot.

. R.R.K.zu Art.8.
(§222] 1 Vgl. v. Seydel, Kom. zur N.Verf. 2. Aufl. S. 111.

* Bgl. v. Seydel a. a. O. S. 115, R.G. v. 11. Dez. 1899.
* Hierzu Zust. V.O. v. 24. Dez. 1899 § 4 (G.V.Bl. S. 1229ff.) u. § 22 d. R.V.G., der

5 72 d.B. G. B. ändert. Vgl. auch Becher, Materialien zum A.G. z. B.G. B V S. 894,
Staudinger, Komm. z. B.G.B. 3./4.Aufl. 1 S. 135. Unter den Voraussetzungendes § 43,

44B. G.B. kann von der DistriktspolizeibehördeEinspruch gegendie Eintragung einesVereins in
das Vereinsregister erhobenwerden. beggn den Einspruch oder die Entziehung der Rechtsfähigkeit

eines Vereines ist verwaltungsrechtliche Beschwerdezulässig. Art. 4 d. A.G. z. B. G. B.Bl. 48

* Bgl. hierüber, insbes.über das Ges. v. 26. Febr. 1850, welchesnur einmal darch.die
Novelle v. 15. Juni 1898 (G.B.Bl. S. 21) im freiheitlichenSinne geändertwordenwar, 2. Aufl.
III S. 47ff., v. Seydel in Schönbergs Handb. d. pol. Okonomie4. Aufl. II S. 296 f.,
J. Graßmann, Versammlungs=u. Vereinspolizei, in Schmollers Jahrbuch f. Ges. usw. 1896
S. 795 ff. u. bayer. Vereinsgesetzgebung,Anebach 1898.

5*R.G. Bl. S. 151, Entw. Anl. 482. Komm. B. Anl. 819 der R.T.Drucks. 12. L. P. 1. Sess.
1907/08,Verhand.St. B. S. 2091, 2125ff.,4555, 4789ff. Handausgabenv. E. Frhr. v. Sartor,
München1908,Bl. 59S. 21ff. u. E. Müller u. Schmidt,Stuttgart1908.Bayer.V.B.
M. B. v. 12. Mai 1908 (G.V.Bl. S. 291ff.) u. M. E. v. 12. Mai 1908(M.A.Bl. S. 245ff.) Vgl.
auchSt. B. d. Abg.K. 1908 Bd. V S. ab. 29Pff., 66.

*LabandimJahrb.d.öff.R.1IIS. 45f.
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Verhütung unmittelbarer Gefahr für Leben und Gesundheit der Teilnehmer an
einer Versammlung handelt.“

Der Zusammenhalt dieser beiden Bestimmungen ergibt eine wesentlicheEin=
schränkungderAnwendbarkeitlandesrechtlicherallgemeinerPolizeivorschriften;sieward in
das Gesetzeingefügt,um das im erstenSatzedes§ 1 gewährleisteteRechtgegenlandes=
rechtlicheBeeinträchtigungzu schützen. Es ist hiernachnicht zulässig,auf Grund von
bau=oder gewerbe=,feuer=oder sittlichkeits=oder sonstigenpolizeilichenVorschriften
landesrechtlicherNatur die Vereins= oder Versammlungsfreiheit zu schmälern, wenn
der Eingriff nicht aus Abs. 2 des § 1 des R.G. gerechtfertigtwerden kannv. Auch
das Recht,Versammlungenim vorauszu verbieten(Art. 102desbayerischenA.G. zur

R. Str.P. O. ward hierdurchwesentlicheingeschränkt.
Eine Erläuterung der Begriffe Versammlung und Vereine hat auch das R.G.

nichtgebrachts, siesinddahernachwie vor wissenschaftlichfestzustellen.
Versammlung ist jedes räumlicheZusammenseinmehrererPersonenin der Absicht,

irgendeinen gemeinsamenZweckals Gemeinschaft160zu verfolgen. Verein ist jede
freiwillige und auf die Dauer berechneteVerbindungeinerPersonenmehrheit,die auf
Lemeinsameund einheitlicheVerfolgung irgendeines Zweckesgerichtetist 11. Ein
Verein ist also allemal ein Vertragsverhältnis zwischenmehrerenPersonen. Die Ver=
sammlung kann eine Außerungsform der Vereinstätigkeit sein. Versammlungen und
Vereine sind Erscheinungendes bürgerlichenLebens. Die Teilnehmertretendabei
lediglichals Privatpersonen,nichtals Subjektedes öffentlichenRechtesauf, dies auch
dann,wennsiemit öffentlichenDingensichbefassen.VersammlungenundVerbindungen,
die auf Grund von Bestimmungendes öffentlichenRechtes sich bilden, kommenhier
überhauptnicht in Betracht12. Sich versammelnodersichvereinigenin demerörterten
Sinne heißtalso nichtsanderes,als in einerbestimmtenWeisediejenige Freiheitdes
Wollens und Handelns betätigen,die jedemMenscheninnerhalbder Schrankender
Gesetzezukommt.

An sich kann demnachvon einem besonderen„Rechte“, sich zu versammelnoder
zu vereinigen, nicht die Rede sein #8.Wenn die gesetzlichenBestimmungengleichwohl
von einem solchenRechte sprechen,so beruht dies auf jener Begriffsverwechselung,die,
wie früher schon gezeigt wurde11, bei allen sogenanntenFreiheitsrechten vorliegt.
Und wie überhauptnicht um besondereRechte, so handeltes sich auch nicht um

7 Dies beweistauch die Entstehun#ssschichte.Die Einengung erfolgte gegen die Absicht
der Regierung, vgl. Komm.B. S. 4825, 4829—32.Ubereinst.R. Einhauser im „Recht"“1912
S.149s.,Anschü,D. Jurist.3.16S. 864,a.A. Sartor a.a.O.S.295,Reger32S.860,
preuß.Min. Anw., die z. B. die Vorschriften über Polizeistunde auch auf Versammlungen an=

wenden wollen Des früher Verbot von rlksersemelungen, unte um Hinne h de=
andtagsversammlungist beseitigt,vgl. oben nm. 20. Vgl.au einer, Inst. d.

D. Verw.R. S. 353 Anm. 47.
6 Eal. Begr. z. R.V.G. S. 22 u. 26.

» ? Uberdie Rechtspr.zum bisherigenRechteu. die Literatur z8 Sartor a. a. O. S.20ff.
Uber öff. V. u. öff. Einladung 3 i. Str. S. 5 S. 196, 7 S. 299.

io Dies letztereist dem Begriffe wesentlich. Reger 11 S. 99, 15 S. 93, 18 S. 132. Da=
egen kommt es nicht darauf an, ob die Versammlung auf „Einladung oderAufforderung“ zu=

semengetemmen ist. Dies ist nur der gewöhnlicheFall.
11Vgl. preuß. allg. Landr. T. II Tit. 6 § 1. Entsch.des O.L.G. München usw.II S. 155.

V. G.H. 11 S. 253. Rege 9 S. 470, 10,S. 347, Staudingex, Komm. z. B. G.B. I S. 178
un ů . i. Str.S. Bd.24 S. 247. über vorübergehendeVereinigungen(Wahlvereine)f.

12Vgl. Ges. § 20: „die durch das Gesetzoder die zuständigenBehördenangeordnetenVer=
sammlungen“.uber die Wahereine u. Wahlversammlungenvgl. §§4, 6 Abs. 2 u. 12 Abs. 2 d. G.

13Es bedarfalso auchkeinerweitwendigenErörterung darüber, ob dieBeteiligung an außer=
bayer. Vereinen gestattetsei. Sie ist nirgends verboten. Auchdie Verbindung inländischerVer=
Li mit ausländischenVereinen ist nicht mehr verboten,soweit nicht das R. Str. G.B. Schranken
aufstellt. »

14§39Anm.58,59.Ubereinst.P.LabandSt.R.lS.138A.M.G.Meyer Lehr=
buch d. deutschenStaatsrechtes§ 217, Staudinger Komm. z. B. G.B. I S. 136. Hinsichtlich
der Ausländer vgl. Komm.B. S. 7; ihr Aufenthaltsrechtbestimmtsichnach Landesrecht,bayer.

Vollz. Anw. I Ziff. 4. -

Cogle



§222 Die Polizei der Versammlungenund Vereine. 257

öffentlicheRechte. Dem öffentlichenRechtegehörennur diepolizeilichenBeschränkungen
an, welchenVersammlungenund Vereine gesetzlichunterliegen.Das Vorhandensein
solcherpolizeilichenEingriffsrechteabermacht,wie ohneweiteresklar ist, das Gebiet
des privaten Handelns, auf welchesdieseEingriffe sichbeziehen,nicht zum Bestandteile
des öffentlichenRechtsgebietes.

Der Grundsatz der Versammlungs=und Vereinsfreiheit richtet seineSpitze gegen
polizeilicheBeschränkungen.Er grenzt das Gebiet der privaten Handlungsfreiheit gegen
polizeiliche Eingriffe ab, welche nur so weit zulässig sein sollen, als das Gesetzdies
ausdrücklich gestattet. Dagegen läßt das Gesetzbesondere,namentlichberuflicheVer=
pflichtungen,durch welchedie freie Selbstbestimmungdes Einzelnenetwa eingeengt
wird, selbstverständlichunberührt15.

Dies ist bezüglicheinerReihe öffentlichrechtlicherVerhältnisseausdrücklichin den
Gesetzenanerkannt16. So könnenVorschriften des militärischen Dienstrechtesdie Ver=
sammlungs=und Vereinsfreiheit beschränken.Nach Reichsrecht!7 ist denMilitärpersonen
des aktiven Heeres die Teilnahme an politischenVereinen und Versammlungenunter=
sagt; außerdemsind unbefugteVersammlungenvon Personen des Soldatenstandeszum
Zweckeder Beratung über militärischeAngelegenheitenverboten; diesesVerbot erstreckt
sichauchauf PersonendesBeurlaubtenstandes,selbstwährendsie sichnicht im Dienste
befinden18. DasR. V. G. is läßt endlichdie dienstrechtlichenVorschriften für Staats⸗
beamteund öffentlicheDiener unberührt,ebensodieVorschriftenin denSchulordnungen
öffentlicherLehranstalten1.

Der Grundsatz der Versammlungs=und Vereinsfreiheit kann im übrigen durch
reichsgesetzlicheBestimmungeneineallgemeineBegrenzungerleiden. Selbstverständlichist
vor allem, daß die Verkehrsformender Versammlung und des Vereins nicht zur Be=
gehungstrafbarerHandlungenbenütztwerdendürfen. Das R.V.G. untersagt außerdem
bei Strafe, in einerVersammlungbewaffnetzu erscheinen22. Sodann verbietetdas
R.St.G.B.2

1. die Teilnahme an einer Verbindung, deren Dasein, Verfassung oder Zweck
vor der Staatsregierung geheimgehaltenwerden soll, oder in welchergegenunbekannte
Obere GehorsamodergegenbekannteObere unbedingterGehorsamversprochenwird;

2. die Teilnahmean einerVerbindung,zu derenZweckenoderBeschäftigungen
es gehört, Maßregeln der Verwaltung oder die Vollziehung von Gesetzendurch un=
gesetzlicheMittel zu verhindern oder zu entkräften.

EinschränkungendieserArt enthaltenfernerzurzeitdasR.G. v. 30. Juni 1900,
die BekämpfunggemeingefährlicherKrankheitenbetreffend,die Seuchengesetze,das
Reblaus=G. und die R. Str. P.O.“.

Auf der anderen Seite hat das Reichsrecht Bestimmungen, welche die Ver=
sammlungs=und Vereinsfreiheit beschränken,ausdrücklichals unstatthaft erklärt. Die
R.Gew.O.= sagt: „Alle Verbote und Strafbestimmungen gegen Gewerbetreibende,

15 Vgl den Ausbuud zvolieilich= in 44 1Tol= 1 d. Ges.
38 g 23 v. 2. Mai 164 4 Abs. II

E#. MSt 6. B. vĩi, 118, vgl. 8 l u P R.M. St. G. O. v.1. Dez. 1898(R.G.Bl.
S.

150Das Ges.selbsthat, abweichendvon Art. 28 des früherenV.G., es unterlassen,dieseAus=
nahmen sckzuftellen,vgl. aber Komm.B. S. 11

Vgl. B.G. rt. 16, der sog. Vereinseid (Be. v 5. März 1850) ist gegenstandslos ge=
worden. 21Vgl. dazu Sartor a. a. O. S

22 Ges. § 11. Eine felösberstandliche.Mnsnahme7 ugunstenderj igen gemacht,die infolge
Dienstleistung im öffentlichenAmte berechtigtsind, kewaffnet bei der Versemnkn zu erscheinen.

* 9§P 128, 129, vgl. auch § 110,2# 15, 116, 124, 125, 127.
ai24 Vgl. auch§ 81 d. R.G. v.1. 4. Juni 1898 über Erwerbs=u. W.=Genossenschaften;§ 62 d.

20.April 1892R.G. v.** März iẽge uber G. m. b. H.
* §& 152,3154a hierzu v. Sartor S. 95. Vgl. § 6 Abs. 3 d. R.V.G. In den hierin

b.geichnereVer ammlungenist nach Ziff. 11 der M. B. 9 12. Mai 1908 der Ecrauch! einer nicht
deutschenSprache zulässig. Vgl. auchVerh. d. Abg.K. 1908St. B. Bd. 5 S. 29 u.

v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 17
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Gehilfen, GesellenoderFabrikarbeiterwegenVerabredungenund Vereinigungenzum
Behufeder Erlangung günstigerLohn=und Arbeitsbedingungen,insbesonderemittels
Einstellung der Arbeit oder Entlassung der Arbeiter, werden aufgehoben. Jedem Teil=
nehmerstehtder Rücktritt von solchenVereinigungen und Verabredungenfrei, und es
findet aus letzterenweder Klage noch Einrede statt.“ Diese Vorschriften gelten auch
für die BesitzerundArbeiter vonBergwerken,Salzwerken,Aufbereitungsanstaltenund
unterirdisch betriebenenBrüchen oder Gruben.“ Dieses sog. Koalitionsrecht ist vom

R.V. G. nicht berührt worden26.
Wie das frühere bayerischeV.G., so hat auch das R.V.G. sowohl insofern es

den Grundsatz der Versammlungs=und Vereinsfreiheit ausspricht, wie auch insofern
es dieseFreiheit beschränkt,keinerleiBezug auf die Bildung von Glaubensgesellschaften
und auf deren gottesdienstlicheHandlungen. Das R.G. regelt nichts von dem, was
durch die zweiteVerfassungsbeilagegeregeltist 7. Unter das Gesetzfallen dahersolche
Vereinigungennicht, welchedie Natur von EinrichtungenoderAnstalten einerGlaubens=
gesellschaftan sich tragen, und ebensowenigsolcheVersammlungen,welchezum Zwecke
des Gottesdienstesoder sonstwieinfolge kirchlicherEinrichtungen stattfinden. Dagegen
ist natürlich die Anwendung des Gesetzesnicht schondeswegenallein ausgeschlossen,
weil ein Verein, eine Versammlung oder ein Auszug einen konfessionellenCharakter
an sich trägt ?s.

Außerdem bleiben vom R.V.G. unberührt die landesrechtlichenVorschriften in
bezugauf Vereine und Versammlungenfür die Zeiten der Kriegsgefahr, des Krieges,
deserklärtenKriegs=(Belagerungs=#ZustandesoderinnererUnruhen(Aufruhrs)?°, ferner
solcheVorschriften zum Schutzeder Feier der Sonn= und Festtages0, jedochsind für
Sonntage,die nicht zugleichFesttagesind,BeschränkungendesRechtes,Versammlungen
abzuhalten, nur bis zur Beendigung des vormittägigen Hauptgottesdiensteszulässig.

Das R.V.G. machtsowohlbei denVersammlungenwie bei denVereineneinen
Unterschied,je nachdemsie sich mit politischenAngelegenheitenbefassenoder nicht#1
SolcheAngelegenheiten32sindvor allemdiejenigen,welcheausschließlichin denWirkungs=
kreis des Staates oderdes Reichs, der GemeindeverbändeodersolcherKörperschaften

26Vgl. hierher für das frühereRechtJ. Graßmann, Die in Bayern gültigeVereins=u.
Bregohepaebung.S. 11 f.; ferner für die jetzigeRechtslageR. r. Landmann, Vence= 6. Aufl. II.

! R.V.G. § 24 lautet: „Unberührt bleiben die Vorschriftendes Landesrechtsüber kirchliche
u. veligisse Vereine u. Versammlungen, über kirchlicheProzessionen,Wallfahrten und Bittgänge
sowie übergeistlicheOrden u. Kongregationen.“ Uber das Verhältnis des bisherigenV.G. zur

erf. vgl. im einzelnen2. Aufl. III S. 51 Anm. 43. Auch gegenüberdemReichsrechtebildet die
Kirchenpolizei au Grund des bayer. Staatsrechtes ein Rechtsgebietfür sich. Vgl. v. Seydel,

I. 47 S. 337, v. Staudinger Komm. I S. 231. Herkömmliche(d. i. in der betr. Eligiösen.
Gesellschaftherl. — dgl. Verh. d. Abg.K. 1897/98Beil. B. XV S. 482, dagegenebendaSt.B. 12
S. 42 u. Bl. 50 S. 1) Prozessionen, Wallfahrten u. Bittgänge bedürfen nach Art. 4 Abs. 2 u.
Art. 20 des hierfür noch geltendenbayer. V.G. v. 26. Febr. 1850 nicht der im Abs.1 desArt. 4
diesesG. für öffentlicheAufe# e vorgeschriebenenGenehmigungderDistriktspolizeibehörde.Vollz Anw.
v. 12. Mai 1908 Ziff. 21, #. d. Abg.K. 1908 Bd. V S. 32. Für aufererdenküchekirchliche
Feierlichkeitenist § 79 der II. Verf. Beil. — vgl. dazu Weber 4 S. 264, 301; 10 S. 155— maß=
gebend,nicht das V. G. · ·

28 Vgl. als Beispiele einige der bei Weber IV S. 86 Anm. s. angef.Entschl. S. auch
Verh. d. K. d. Abg. 1885/86St. B. IV S. 332ff.

:#mUber Standrecht,vgl. oben S. 252.
"#Vgl. v. Riedel, Pol. St.G.B. S. 218, v. Sartor S. 191.
31G. §§ 3 u. 5. Das ft bezeichnetnämlich Vereine,dieeine Einwirkung auf politische

Angelegenheitenbezwecken,als po iticcheVereine, öffentlicheVersammlungen,die zur Erörterung
politischerAngelegenheitenveranstaltet werden, als politischeVersammlungen,unterläßt es aber,
den Begriff der politischenAngelegenheitennäherzu bestimmen.Gewerkschaftengeltenim allgemeinen
nicht als politische Vereine, vgl. St. B. d. Abg.K. 1908 Bd. V. S. 67 ff., Graßmann a. a. O.
S. 11ff. O.G.H. i. Str. S. 7 8 299, 9 S. 422. Unter den Begriff der Erörterung fällt jedeArt,
mündlicherSachbehandlung,aucheine bloße Berichterstattungohne DarlegungeigenerAnsichten.

3 Hinsichtlich der bisherigenPraxis vgl. 2. Aufl. III S. 54 Anm. 55, das bayer.Ge *
von „ffentlichen Angelegenheiten"und „politischenZwecken“gesprochen.— BVgl.auch V.G.H. 8
S. 229, 11 S. 251 v. Sartor S. 51, Graßmann, Vereins=G.S. 3.
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fallen, die zu denstaatlichenEinrichtungengehören;nichtminderdiejenigenAngelegen⸗
heiten, die nicht ausschließlich in diesen Wirkungskreis fallen, wenn sie unter dem
Gesichtspunkteihrer Beziehung zum Staate usw. behandeltwerden.

Die Eigenschaft einerVersammlungodereinesVereins als politischeVersammlung
oder politischer Verein ist etwas rein Tatsächliches38. Diese Eigenschaft ist nicht etwa
erst von da an als vorhanden anzunehmen,wo sie durch einen behördlichenAusspruch
festgestelltisft. Nicht minder ist der tatsächlicheBestand eines politischenVereins davon
unabhängig,ob derVereindengesetzlichenVerpflichtungenüberseineinnereEinrichtung
genügt hat oder nicht“.

as R.V.G. hat es demLandesrechteüberlassen,Erleichterungenhinsichtlichder
Anzeige=und Genehmigungvon öffentlichenAufzügen (§ 9) und der Zulassung einer
nichtdeutschenSprache in öffentlichenVersammlungen(§ 12) zu gewähren,hiervon ift
in Bayern Gebrauch gemachtworden35.

Höhere Verwaltungsbehörden im Sinne desR.V. G. sind die Kreisregierungen,
Kammern des Innern, untere Verwaltungsbehörden die Distriktspolizeibehörden, in
Münchendie K. Polizeidirektion.

Die Auflösung eines Vereins, dessenZweck den Strafgesetzenzuwiderläuft36,
erfolgt durch Beschluß der Distriktsverwaltungsbehörde (in München der Polizei=
direktion); diese Behörde ist auch zur erstinstanziellenEntscheidung über die An=
fechtungder Auflösung einer Versammlung zuständig. Diese Verfügungen können im
Wege des verwaltungsrechtlichenVerfahrens angefochtenwerden#7; in letzter Instanz
entscheidetder Verwaltungsgerichtshof.

Für die meisten im Vollzuge des R.V.G. ergehendenAmtshandlungen der Be=
hörden ist Gebührenfreiheitgewährt38.

§ 223. Die Preßpolizei 1. Der Eingang derVerf. Urk. bezeichnetals einenihrer Grundzüge
die „Freiheit der Meinungen mit gesetzlichenBeschränkungengegenMißbrauch“. Titel IV § 11 der

Verf. Urk. erklärt sodann: „Die Freiheit derPresseund desBuchhandelsist nachden Bestimmungen
des hierüber erlassenenbesonderenEdikts gesichert.“ Dieses Edikt bildet die dritte Verfassungs=
beilage?. Diesewurde durch das Preßediktvom 4. Juni 1848ersetzt,an das sichein Preßstrafges.
vom 17. März 1850 anschloß.

NachdemerheblicheTeile dieserBestimmungendurch die spätereLandesgesetzgebungbereits
geändertwaren, griff das Reichsrechtein.

Es ergingauf Grund desArtikels 4 Ziff. 16 derR.Verf. unterm7. Mai 1874
das Reichsgesetzüber die Presse, durch welchesdas Preßedikt von 1848 fast vollständig
aufgehobenwurde S8.Die Meinung, das Preßedikt gelte noch so weit fort, als dessen
§ 9“ sich auf Gegenständebezieht, die nicht unter das R.P.G. fallen, ist zweifellos
unrichtig. Sie ist unrichtig vom Standpunkte der Absicht des bayerischenGesetzgebers,
der, indem er jene Gegenständeunter das Preßrecht stellte, nicht die Meinung haben
konnte, es solle bezüglichihrer das alte Preßrecht fortgelten, wenn die spätereGesetz=

*8 B.G.H. 11 S. 251 Reger III E.B. S. 143.
à Nichtig Entsch.d. O..G. München usw. II S. 155. .

g 59Bekv 12Mail908111 Ziff. 8; zu§ 12 a. a. O. Ziff. 11. Verh. d.
Abg.K. 15 St.B. Bd. 5 S. 2ff., 30, 44

56Aus anderenGründenist. eine Au lösung unzuläfig
37 Ges.v. 6. Juli 1908(G.V.Bl. S. 351) Verh.d. Abg. 1907/08Beil. 4%½Entw, St. B. B. 5

S. 2 ff., 44 Art. 9Abs. 2 d. V.G. H.G. Reger=Dyroff, V.G.H.G. S
1 Art. 3 b.Gebühren=G.

(§22311 über dieEntwicklungdesbayer.Rechtesvgl. 2. Aufl. Bd. III S.60f.
* R.G.Bl. S. 68. W. Koller, DasR.Pr. G., Nördlingen 1888,P. Klöppel, Das Reichs=

eßrecht1894, J. Graßmann, Anusbach1898,F. v. Schroeder, N.Pr.G., Leipzig 1910. Weitere
ngaben 2.Aull. 3 S. 62, die aucheine kurzesystemgtischeDarstellung des kechhrdih gibt.

26 auchz. Riedel= Sutner P. Str. G. B.S. 190. Über TheaterzensurBl. 51S. 23 ff.
: Über § 4, der das Staatsdienerrechtbetrifft, s. oben§ 132. über § 8 unten Anm. 94.
4 „-Was von ErzeugnissenderPresse verordnetist, gilt auchvon Gemälden,Bildern, Zeich=

nungen. Kupferstichen, Erzeugnissen der Lithographie, Holzschnitten und überhaupt von jeder Art
und Form finnlicher DarstellungenundMitteilungen an das Publikum."

17“
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gebungden Begriff des Preßerzeugnisseseinengenwürde. Sie ist unrichtig auch vom
Standpunkte der Absicht des R.G., das, wie die Begründung sagt, „die Angelegen=
heiten der Presse einheitlich unter Ausschluß der Landesgesetzgebungenin dieserMaterie
regeln“ will 5. LandesgesetzlicheBestimmungenüber die Presse gelten hiernachnur so
weit, als sie durch das Reichsgesetz„zugelassen“sind6.

Durch das G. zur RSt. P. O. vom 18. August 1879 ist das G. vom 17. März
1850, soweitdasselbeüberhauptnochgalt, als aufgehobenerklärtund sinddiejenigen
preßrechtlichenBestimmungengetroffenworden, welchegegenüberder Reichsgesetzgebung
landesgesetzlichnoch erlassenwerdenkonnten'. DasR. P.G. sagt nämlich: „Die
für Zeiten der Kriegsgefahr, des Krieges, des erklärten Kriegs=(Belagerungs=)Zu=
standes oder innerer Unruhen(Aufruhrs) in bezugauf die Pressebestehendenbesonderen
gesetzlichenBestimmungenbleiben . bis auf weiteresin Kraft. Das Recht der
Landesgesetzgebung,Vorschriftenüberdas öffentlicheAnschlagen,Anheften,Ausstellen,
sowie die öffentliche unentgeltlicheVerteilung von Bekanntmachungen,Plakaten und
Aufrufenzu erlassen,wird richt berührt.“

Da die Preßpolizeihiernachim wesentlichenreichsrechtlichgeordnetist, bleibt
im Rahmen dieserDarstellungdes bayerischenLandesrechtesnur nachstehendeszu
emerken.

Es bestehenfolgendepreßpolizeilicheBestimmungendes bayerischenLandesrechtes.
Strafbar ist, „wer denVerordnungenzuwiderhandelt,durchwelchedie Staats=

regierungbei drohendemoder ausgebrochenemKriege den Verkehrmit feindlichenLändern
oder feindlich besetztenTeilen des Staats= oderReichsgebietesverboten,beschränktoder
geregelt, die Sammlung von Nachrichten, die Verbreitung oder Veröffentlichung
gewisserMitteilungen sowie die Erlassung gewisserAufforderungen untersagt oder be=
schränktoder ähnlich mit derKriegsgefahr in ZusammenhangstehendeMaßregeln an=
geordnethat,“ soweit nicht die in den §§ 15 und 18 des. R.P. G. enthaltenenVor=
schriften anzuwendensind10.

Polizeiliche Erlaubnis ist erforderlich zum Anschlagen,Anheften, Ausstellen und
öffentlichenunentgeltlichenVerteilen von Bekanntmachungen,Plakaten und Aufrufen
auf Straßen oder öffentlichenPlätzen. Die Erteilung der Erlaubnis ist in das
polizeiliche Ermessen gestellt; gegendie Versagung kann nur Verwaltungsbeschwerde
erhobenwerden 11. Die Polizeibehörde ist befugt, jede Schrift, welche diesen Be=
stimmungenentgegenverbreitet wird, vorläufig mit Beschlag zu belegen. Jedoch muß
innerhalb 8 Tagen,gerechnetvomTage nachderAnordnung,das strafrichterlicheVer=
fahren eingeleitetwerden.

Die polizeiliche Überwachung der Presse!s obliegt den Distriktsverwaltungs=
behörden, in München der K. Polizeidirektion, in den übrigen Kreishauptstädten und
den unmittelbaren Städten wird die Preßpolizei durch K. Kommissärebzw. Bezirks=
ämtergehandhabt11. Die PflichtexemplareperiodischerDruckschriftensinddaher,wenn
eineDistriktsverwaltungsbehörde am Orte ist, an diese,sonst an die Ortspolizeibehörde
abzuliefern. welch letzteresie dem Bezirksamte einzusendenhat ½.

*Vgl. W. Vogel, Staatsrecht des Kgr. Bayern S. 156 Anm. 5.
s Peei=G. § 1. Ein lehrreichesBeispiel über die BedeutungdiesesGrundsatzesReger XII

1 Angef. Lei Art. 2 Ziff. 9,Art. g 12—14, hierzu A.G. z. B. G.B. Art. 162.
8 § 30 Absf.I, II. l hierher Reger VIS. 316, VIII S. 105.
10A. G. z. Eir P. O. Art. 6, KV § 30 Abs. 1. Laband, D. R.St. R. 4. Aufl. 4 S. 44.
1 A.G. 3. R.Str. P.O. rtt. 12 Preß=G. § 30 Abfk. II. vgi. auch Pol. St. G. B. Art. 37

(Ausrusen Dchn Weber XS. 5
Art = Angef. A.G. Art. 12, 13. —ie v. 4. Juni 1848§ 8, R.F.G. § 30 Abf. 2, Pol.St.G.BV.

rt.
18 Vgl. Weber 4 S. 102, 6 S. 735, 737, 7 S. 388, 10 S. 548.
14Diesf. G.O. Art. 97, 98; V.O. v. 2. Okt. 1869, Bek. v. 29. Juni 1869 (Weber 8

S. 335, 216). .
15 Weber 10 S. 450, 464.

S. 203
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Zweiter Teil.

Die Verwaltungstätigkeit in bezug auf das
physischeLeben.

Erster Abschnitt.
Die Gesundheitsverwaltung.

Erstes Hauptstück.
Die Gesundheitespolizei.

§*224. Die Seuchenpolizei. Das Gebietder Gesundheitspolizeifällt in die
gesetzgeberischeZuständigkeit sowohl des Reiches wie der Bundesstaaten. Das Reich
hat dieSelbstoerwaltungderBundesstaatenfast gänzlichunberührtgelassen,vonseinen
BefugnissenjedochdurchErlassungvon Gesetzenund Abschlußvon Staatsverträgen
Gebrauchgemacht.NebendemuntenerwähntenImpfgesetzehat namentlichdasR.G.
vom 30. Juni 1900P, betreffenddie BekämpfunggemeingefährlicherKrankheiten(Aussatz,
asiatischeCholera, Flecktyphus, Gelbfieber, Pest und Pocken), in das Landesrechtein=
gegriffen; in gewissenFällen kann hiernach der Reichskanzler die Landesbehördenun=
mittelbar mit Weisungen versehen“.

Die landesrechtlicheRegelungder Gesundheitsverwaltungauf diesemGebietewar nochlange
Zeit nachErlaß der Verf.Urk., von unerheblichenAusnahmen abgesehen,im Verwaltungswegeer=
folgt. Soweit es sich nur um Anweisungen für die behördlicheTätigkeit und um die Erteilung
von Ratschlägenan die Bevölkerung handelte— Dinge, die nicht in das Bereich staatsrechtlicher
Darstellung fallen, — war hiergegennichts zu sagen. Soweit aber die Anwendung polizeilichen
Zwanges in Frage kommt,ist es für den Rechtsstand,wie er sichnachder Verfassunggestaltethat,
zweifellos, daß ein derartigerZwang nur auf Grund gesetzlicherBestimmungenoder solcherRechts=
verordnungengeübt werdenkann, derenErlaß durchformellesGesetzgestattetist. Auf diesenBoden
hat sich denn auch dasPol. St.G. B. vom 10. November 1861 gestellt. Dessen Bestimmungen sind
nunmehr durch jene des Pol.St.G. B. vom 26. Dezember 1871 und die reichsgesetzlichenVor=
schriftenersetzt. .

ur VerhütungderEinschleppungoderVerbreitungvon ansteckendenKrankheiten,
die nicht unter das R.G. vom 30. Juni 1900 fallen, können Absperrungs=und
Aufsichtsmaßregelnsowie Einfuhrverbote durch Verordnung oder oberpolizeilicheVor=
schriften verfügt werden5.

Von den zuständigenBehörden können ferner zum Schutze gegenden Eintritt
oderdie VerbreitungeineransteckendenoderepidemischauftretendenKrankheitSicher=
heitsmaßregeln angeordnet werden. Zuständig hierzu sind das Staatsministerium des

1 Neben den in der 2. Aufl. 3 S. 69 bezeichnetenWerken vgl. C. Becker, Handbuchder
Medizinalgesetzgebungdes Kgr. Bayern, München 1894—1907, J. Keidel, Lan habung der
Medizinalpolizei, Ansbach 10 mitErg. Bd. 1910. Laband, R. St. R. 6. Aufl. S. 294 ff.

2 R.Verf. Art. 4 r 15. Über den Begriff „Medizinalpolizei“ im Sinne dieserZu=
ständigkeitsbestimmungP. Laband, Staatsrecht des DeutschenReichs, 4.Aufl. 3 S. 251.

* R.G.Bl. S. 306 (s. unten Anm. 10). HierzuV. V O. v. 8. Nov. 1904 (G.V.Bl. S. 563
u. 1911 S. 425ff.). Vgal.haters 33 S. 307, 34 S. 7; Bl. 57 S. 343; Art. 65, 67, 72 Pol.St.

G. B. find durchdas R.G. teilweise beseitigt. Glock S. 207, Nachtr. S. 56 ff. hber gemeindliche
Leistungen f. insbef. § 35 d. R.G., hierzu V.G H.33 S. 122. Über die reichsrechtlicheRegelung
derguapreenhhole, sowieder Schlachtvieh=u. Fleischbeschauvgl. unten 1 225 u. Laband,
St. R. 4.Aufl. III S. 257ff. Internationale Sanitätskonvention v. 3. April 1894(N.G.Bl. 1898
S. 973 ff.)v. Riedel. Sutner, P.St.G.B. S. 232. Intern. Ubereinkunftbetr. Maßregeln gegen
Pest, Cholera u. Gelbfiebers. R.G.Bl. 1907 S. 425. Glock S. 210.

lAlberReichsseuchenkommissäreBl. 45 S. 91.
5*N.St.G.B. 3 327, P.St.G. B. Art. 2 Ziff. 1.
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Innern, dieRegierungen,KammerndesInnern, unddieDistriktsverwaltungsbehörden,
in dringendenFällen auchdie Ortspolizeibehörden.

Die Distriktsverwaltungsbehördensind weiterhin befugt, Vorschriften über die
Reinigung von Gegenständenzu treffen,', welchevon einem an ansteckenderKrankheit
Leidenden während derselbengebrauchtworden und zur Verbreitung von Ansteckung
geeignet sind. Diese Behörden können auch die Vernichtung solcherGegenständean=
ordnen. Sie sind befugt, denselbennachzuforschen.Die Verheimlichung ist strafbar.
Auch ist bei Strafe verboten,derartigeGegenständezu verkaufen,in Umlauf zu setzen
oder an sich zu bringens.

Die Distriktsverwaltungsbehördensindberechtigt,wenn Gesellen, Gewerbsgehilfen,
Lehrlinge und Fabrikarbeiter, dann Dienstboten und Ammen an einem ansteckenden
lbel leiden,die erforderlichenMaßnahmenwegenAbsonderungund Heilung solcher
Personen zu treffen°.

Durch VerordnungkannapprobiertenArzten, Wundärzten,Badern und Heb=
ammendieVerpflichtungauferlegtwerden,vomAusbrucheeineransteckendenKrankheit
sofort Anzeige bei der Verwaltungsbehördezu erstatten10. Nach verordnungsmäßigen
BestimmungenbestehtdiesePflicht für die genanntenPersonen bei einer Anzahl
Krankheitsarten in der Weise, daß sie „von jedembei Ausübung ihres Berufes zu ihrer
KenntnisgelangendenAuftreten“,bei denübrigenepidemischenoderansteckendenKrank=
heiten in der Weise, daß sie dann Anzeige zu erstattenhaben,wenn dieseKrankheiten
in größerer Verbreitung oder in besondererHeftigkeit sich zeigen. Die Anzeige ist
binnen24 Stundenbei derDistriktsverwaltungsbehörde,in denzuerstgenanntenFällen
zugleichauch bei der Ortspolizeibehördezumachen11.

Unter den besonderenBestimmungenhinsichtlicheinzelnerArten von ansteckenden
Krankheitensindvor allemjeneüberden Schutzgegendie Blattern zu erwähnen.

Die Schutzimpfungund der Impfzwang sind in Bayern schonAnfang des 19. Jahrhunderts
eingeführtworden7.

Erst durchdasPol. St.G.B. erhieltendie Bestimmungenüber das Impfweseneine gesebliche
Grundlage. «

Von diesenVorschriften ist jene zu erwähnen13, wonachFamilienhäupter und
deren Stellvertreter, in deren Wohnung die Blattern ausgebrochensind, bei Strafe
verpflichtet sind, innerhalb 12 Stunden, nachdemsie von der Natur der Erkrankung
Kenntnis erlangt haben, der Ortspolizeibehörde Anzeige zu machenoder einen
approbiertenArzt zu Hilfe zu rufen. '

DasJinpfwesenistnunniehrdurchdasR.G.vom8.Apri11874«-ge-
regelt. Soweit nichtdie Vollzugsanordnungenvom GesetzeausdrücklichdemBundes=

" P.St. G. B. Art. 67 Abs. II. V.O. v. 4. Jan. 1872 § 21 Abs. II. Dazu v. Riedel,
P. St. G.B. usw., S. 248f.
g.s 9 Sot Bl. 57 S. 130,343. Desinfektionsanweisungdes Reichskanzlersv. 11. April 1907

3 Pöt.G.B. Art. 67 Abs. I. V.O. v. 4. Jan. 1872 § 21 Abs. I. Hinsichtlichder im N.G.
v. 30. Juni 1900Penannten Krankheitenenthält § 44 diesesGes. die Strafvorschriften.

? P.St. G. B. Art. 66 Abs. 2. Nach Abs. 1 ist die VerheimlichungsolcherUbel gegenüber
dem Dienstherrnstrafbar. V.O. v. 4. Jan. 1872 §F20.

10P.St. G.B. Art. 72. V.O. v. 22. Juli 1891 (G.V. Bl. S. 229). Dazu M.A.Bl. 1891
S. 263. Für Aussatz,Cholera, Pest, Gelbfieber,Flecktyphusu. Pockenfind jetztdieBestimmungen
d. R.G. v. 30. Juni 1900(s.o. u. die im R.G.Bl. veröffentlichtenV.V. desBundesrates(vgl. Glock
S. 207) sowie weitergehendeVorschr. des Staatsministeriums des Innern (insbes. G.V. Bl. 1911
S. 426ff.) maßgebend. Hierzu V.O. v. 8. Nov. 1904 (G.V. Bl. S. 563 u. 1905 S. 519),über
bakteriologische UntersuchungsanstaltenV.O. v. 31. Aug. 1910 (G.V. Bl. S. 798). ÜUberfrühere

lanbesrechlliche Maßnahmen zur Bekämpfungder Cholera vgl. 2. Aufl. III S. 73.
11v. Riedel a. a. O. S. 243f.
18Vgl. die näherenAngaben in der 2. Aufl. 1 § 47 Anm. 22 ff. u. III § 295 Anm. 17f.
18P.St.G.B. Art. 63—65. Art. 63, 64 sind nunmehr aufgehoben.Vgl. auchobenAnm. 3.
14V.O. v. 4. Jan. 1872 § 19. .
15R.G.Bl. S. 31; V.O. v. 17. Dez. 1899 (G.V.Bl. S. 1049 f. auchS. 1054, ferner 1905

. h DieseVorschriftenbliebenvom R.G.v. 30. Juni 1900(s. o. Anm. 3) unberührt. Glock
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rate vorbehaltenfind 16,werdendieselbenvon denBundesstaatengetroffen. Das Gesetz
läßt die landesrechtlichenBestimmungenunberührt, welchedie Maßnahmen gegenbereits

ausgebrocheneBlatternkrankheiten und insbesonderedie Zwangsimpfung bei Ausbruch
einer Pockenseuchebetreffen17; dieseBestimmungensind nun durch das erwähnteR.G.
vom 30. Juni 1900 berührtworden.

Die Impfpflicht bestehtin folgendemUmfange. Der Impfung mit Schutzpocken
ist zu unterziehen:

1. jedesKind vor Ablauf desKalenderjahres,welchesseinemGeburtsjahrefolgt;
2. jederZögling eineröffentlichenLehranstaltodereinerPrivatschulemit Aus=

nahme der Sonntags=und Abendschulen6, innerhalb des Jahres, in welchemer das
12. Lebensjahr zurücklegt.

Gänzlich von der Impfpflicht befreit sind:
1. die Kinder, wenn sie nach ärztlichemZeugnissedie natürlichenBlattern über=

standenhaben,
2. die Zöglinge, wenn sie nach ärztlichemZeugnisse1 in den letztenfünf Jahren

die natürlichen Blattern überstandenhaben oder mit Erfolg geimpft worden sind.
Ein Impfpflichtiger,welchernachärztlichemZeugrisse20nichtohneGefahr für

sein Leben oder seine Gesundheit geimpft werden kann,ist binnen Jahresfrist nach
Aufhören des Zustandes, welcherdieseGefahr begründet,zu impfen21. Darüber, ob
dieseGefahr noch fortbesteht,entscheidetim Zweifel endgültig der zuständigeImpfarzt.

Ist eineImpfung nach dem Urteile des impfendenArztes erfolglos geblieben:2,
so muß sie spätestensim nächstenund, falls sie auchdann erfolglos bleibt, im dritten
Jahre wiederholt werden. Die Distriktsverwaltungsbehördekann anordnen, daß die
letzteWiederholungder Impfung durchden amtlichenImpfarzt vorgenommenwerde.

Ist die Impfung ohne gesetzlichenGrund unterblieben, so ist sie binnen einer
Frist, welchevon der Distriktsverwaltungsbehördefestgesetztwird, nachzuholen5.

Jeder Impfling muß frühestensam sechsten,spätestensam achtenTage nach
der Impfung dem impfendenArzte vorgestelltwerden?“.

Eltern, Pflegeeltern und Vormünder müssenauf amtlichesErfordern mittels der
vorgeschriebenenBescheinigungennachweisen,daß die Impfung ihrer Kinder und
Pflegebefohlenenerfolgt oder aus einem gesetzlichenGrunde unterbliebenist25.

AußerordentlicheöffentlicheImpfungen habenstattzufinden,so oft in einemOrte
die Blattern (Variolen oderVarioliden) ausbrechen. Die Impfpflicht wird hier durch
Anordnung der Distriktsverwaltungsbehördebegründet,welcheAnordnung benehmlich
mit demImpfarzte sofort auf erhalteneAnzeige vom Ausbrucheder Blattern zu erlassen
ist. Dabei ist zu bestimmen,auf welcheGemeindensich die Anordnung erstreckt.Der
Impfpflicht unterliegenalsdann unbedingt alle Kinder, auch die im Laufe des Jahres
geborenen,wenn denselbennicht die gänzlicheoder teilweise Befreiung von der Impf=
pflicht zukommt.Die Wiederimpfungkann von der Distriktsverwaltungsbehördefür
diezunächstGefährdetenangeordnetwerden,insoferndieselbenin denletztenfünfJahren
weder die Blattern überstandenhaben,noch mit Erfolg geimpft worden sind?.

16Ges. §§ 7 Abs. 4 (Einrichtungder Impflisten), 9 Abs. 1 (Impfinstitute), 11 Abs. 1
(Formulare der aͤrztlichenBy einigungen).

1 Gef. 8 18 M III. — Das Ges. trifft auchAusländer. P. Laband a. a. O. 3
S. 252 Anm. 4. Binbbsnnl, der Pockennun das R.G. von 1900.

18Sonn= und Feiertagsschulenfallen darunternicht.
1½über die Verpflichtungder Anstaltsvorstände§ 138des Ges. Dazu Reger * 103.
20Vgl. wesensdiedieser,* der vorgenanntenZeugnisseGes. 8 10, 11; V.O. §1
:1 Reger
3 * v. 6. rs *45D 6 S. 608).

es.§§ 1—4; V.O. 8§1, 10. Sesbegimmung Ges. § 14 Abs. II. Reger 11 S. 91,
426, 1 *4r i7 al.

**Ges. V.O. 86, Stresbestimmung Ges.§ 14 Abs. II. Vgl. Reger 1 S. 190, 3
S. 190, 5 S. 4#%7 S. 91, 463,9

* He5. 12, 14Abs. 1. % Eb imung. Neger 13 S. 77, 15 S. 89, 27 S. 152, 327.
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Der Impfpflicht kann entwederbei dem amtlichenImpfarzte oder bei einem
anderenapprobiertenArzte genügt werden7.

Daß die Impfung, falls der Gehorsamgegendas GesetznichtdurchBestrafung
herbeigeführtwerden kann, polizeilich erzwungenwerden dürfe, scheintmir zweifellos.
EntgegengesetzteAußerungenbei den Reichstagsverhandlungenüber das Impfgesetz
haben keine Bedeutung. Das Impfgesetz verbietet solchenZwang nicht, und hiernach
verstehtsichseineZulässigkeitnachMaßgabe der landesrechtlichenGrundsätzevon selbst?s.

Nach Landesrecht29 sind die nicht impfpflichtigenBewohner eines Impfbezirkes
berechtigt,unentgeltlicheZulassungzur öffentlichenImpfung zu verlangenv0.

Die Verwaltungseinrichtungenfür das Impfwesensindfolgende. Nach Reichs=
recht31 sind die Bundesstaaten verpflichtet, für die erforderlichenImpfanstalten zur
Beschaffungund Erzeugung der Schutzpockenlymphezu sorgen. Für Bayern bestehtzu
diesemZweckedie Zentralimpfanstaltin München. Von dieserwird die Lymphean
die öffentlichenImpfärzte unentgeltlichgeliefert32. Die letzterensind verpflichtet,
Lymphe, soweit ihr entbehrlicherVorrat reicht, an andereArzte unentgeltlichabzugeben.

Unter Oberleitung und Aufsicht der Regierung, Kammer des Innern, ist jede
Distriktsverwaltungsbehördefür ihren Verwaltungsbezirk,in München die Polizei=
direktion,die zumVollzugedes ImpfgesetzeszuständigeBehörde28.

Jede unmittelbareStadt sowiejederAmtsgerichtsbezirkbildet einenImpfbezirk 34.
Impfarzt ist der Bezirksarztoderder bezirksärztlicheStellvertreter36,in Münchender
Jentralimpfarzt. Die Impforte müssennachdemGesetzeso gewähltwerden,daß kein

fertdesBezirkesvon demnächstbelegenenImpforte mehrals fünf Kilometerentfernt
ist. Dieser Vorschrift ist Rechnungzu tragen, wenn erforderlichenFalles der Impf=
bezirkvon derDistriktsverwaltungsbehördein mehrereImpfdistriktegeteiltwird. Über
die Bildung der Distriktehat der Impfarzt Antrag zu stellen.

Die Ortsgemeinden,welcheImpforte sind,habendie Verpflichtung,eineRäum=
lichkeitfür die Vornahmedes Impfgeschäftes,einenPolizei=und Gemeindedienerund
die erforderlichenSchreiberzur Verfügungzu stellen. Ein Mitglied der Ortspolizei=
behörde hat bei der Impfung und der Vorstellung der Impflinge nur anwesend zu
sein, wenn der Impfarzt es verlangt, oder besondereGründe es veranlassens6.

Das Imnpfgeschäftvollzieht sich auf Grund von Impflisten, welchevon der
Distriktsverwaltungsbehördebzw.denVorstehernder Lehranstaltenanzulegen,von den
Impfärztenauszufüllenund am JahresschlussedenDistriktsverwaltungsbehördenvor=
zulegenund von diesenzu prüfensind. Über die Privatimpfungen habendie betreffenden
Wl Listen zu führen und der Distriktsverwaltungsbehördeam Jahresschlusse ein=
zusenden57.

Die ordentlichenöffentlichenImpfungenfindenjährlich in der Zeit von Anfang
Mai bis Ende Septemberunentgeltlichstatt. Die Impf= und Vorstellungstagewerden
von derDistriktsverwaltungsbehördebenehmlichmit demImpfarzt festgesetztund nebst
Ort undStunde öffentlichbekanntgegeben28. Über die vollzogeneImpfung wird ein
Impfschein ausgestellt3°.

27 Ges. §§ 8 Abs. I, 16 (unbefugte Vornahme von Impfungen strafbar). V.O. 8§3, 13.
28 Vgl. oben § 216 Anm. 18 ff. P. Laband, Staatsrecht, 4. Aufl. 3 S. 253 Anm. 2,

v. Riedel, P. St.G.B. S. 247, s. auch G.V.Bl. 1906 S. 44 (Verbot der Einstellung nicht ge=
impfter Arbeiter).

29V.O. 8 8.
10 „Auch erst im Laufe des Jahres Geborene dürfen zur ordentlichen öffentlichen Impfung

zugelasseniwerden6 Kinder unter 3 Monaten jedochnur dann, wenn Gefahr auf Verzug haftet.“
e

» »Über Herkunft und Abgabe der Lymphe find Listen zu fähren. Vgl. ferner V.O. § 13.
Über #Aeschaffunu. Verwendungder LympheM. B. v. 21. Dez. 1899B.

33 V.O. § 1 34 V.O. 9 35 V. O. 8 3.
6 Ges.d'6,.M.B. 1899E.
" “5* 57.8Abs.II,15;V.O.8&10,M.B.v.21.Dez.1899A u.F.

c- 6Abf.II·V.O·§§4,6,9,12(VerlegungwegenKranlheiten).
»Ge.§§10,11:s!m.V.v.1899P.
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Die Kostender öffentlichenImpfungensindvon denGemeindenzu tragen.
Das Gebiet der Gesundheits=und Sittlichkeitspolizei zugleichberührendie Be=

stimmungen"!, welchesich auf die gewerbsmäßige Unzucht weiblicher Personen
beziehenund nach ihrer gesundheitspolizeilichenSeite bezwecken,der Verbreitung der
Syphilis entgegenzuwirken.

Das R. St. G.B., welchesnunmehr maßgibt, hat gleich dem bayerischenSt.G.B.
den Bestimmungenüber die Strafbarkeit der Kuppelei"“#keinerleiAusnahme beigefügt.
Weiterhin bedrohtees mit Haftstrafe eine„Weibsperson,welchepolizeilichenAnordnungen
zuwider gewerbsmäßigUnzuchttreibt“. DiesekeinenfallsglücklicheFassungist durch
R.G.B. vom 26. Februar 1876"3 umgestaltetworden.

Bei der Verurteilungkannauf überweisungan dieLandespolizeibehördeerkannt
werden“". Die Verhängung und Handhabung der polizeilichen Aufsicht auf Grund,
der ebenerwähntenBestimmungenkommtdenDistriktsverwaltungsbehörden,in München
der Polizeidirektion zu5. DieseAufsicht ist eineMaßnahme des Verwaltungsermessens,
die indessennur gegensolcheWeibspersoneneinzutretenhat, welcheder gewerbsmäßigen
Unzucht geständig oder genügendüberführt sind. Das Ermessen der Polizeibehörde
entscheidetauchdarüber,welcheVorschriften½ derartigenPersonenaufzuerlegensind",
sowieüberdieAufrechterhaltungoderZurücknahmederMaßregel. Ob die polizeilichen
Anordnungen mit Grund oder Ungrund getroffen worden sind, entzieht sich der
Würdigung des Strafrichters. Den Personen, gegenwelchedie polizeilichenVer=
fügungensich richten, stehtder Weg der Verwaltungsbeschwerdeoffen“.

Die staatlicheSorge für die öffentlicheSittlichkeit, die sichnaturgemäßvorwiegend
nur in polizeilichenMaßnahmen und in der Zurückdrängungvon Sittlichkeitsgefährdungen
äußern kann, wird vielfach von dem Bestreben bestimmt, die öffentlicheGesundheit zu
bewahren und zu schützen. Hierher gehören namentlich die erwähnten Maßnahmen
der Unzuchtspolizei und gewerbepolizeilicheBestimmungen, die auf dem Gebiete des
Arbeiterschutzesliegen“°.

§225. Sonstigegesnadheitspolizeiliche Bestimmungen und Polizei der
Gesundheitsanstalten. NachdemR.G. vom 14.Mai 18791 unterliegtderVerkehr
mit Nahrungs= und Genußmitteln, mit Spielwaren ?2,Tapeten, Farben, Eß=, Trink=
und Kochgeschirrund mit Petroleum polizeilicher Beaufsichtigung.

4%Gef. v. 15. WMiil 1875, die Bestreitung der Impfkosten in der Pfalz betr. (G.V.Bl.
S. 361, dazn Repert. über die Landtagsverh. 1873/75 S. 31) V.O. v. 28. April 1875 (ebenda
S. 403). E. v. 23. Jan. 1878 (Weber 12 S. 218) u. v. 10. Sept. 1881(Kuby a. a. O. 2
S. 175). M. E. v. 15. Mai 1876 (Weber 11 S. 540) Af= 11. V.O. v. 17. Dez. 1899 § 11.

hüberdie früherenBestimmungenvgl. 2. Aufl. III S. 74; über die geltendenVorschriften
vgl. Krais, HandbuchII S. 327ff. Feiis HandbuchII S. 562ff. ·

«§§I,181·Vl.hierherhinsichtlichderpoieilichgediildetenBordelleR.G.inStraff.
I S. 88, Reger I S. 171. Das deutscheStrafgesetzbuchu. polizeilich konzessionierteBordelle,
Hamburg 1877. “8 R.G.Bl. S. 25.

N.St.G.B. 88 361 Ziff. 6, 362 Abs. II. Bl. 29 S. 53 M.B. v. 5. April 1901 Ziff. II
(Weber 31 S. 199).

“5 V.O. v. 4. Jan. 1872§ 5.
4 Dies sind keine ortspo ibellichen, sondernnur gleichheitlicheVorschriften, die im Sinne

des Art. 1 Abs. III des P.St.G.B. an „einzelnePersonen“ erlassenwerden. M.C. v. 13. Juli
1876 Ziff. 9.
E * Me. v. 4. Febr. 1872 u. 13. Juli 1876(Weber 11 S. 572). Vgl. auchReger

½ Entsch. d. OL.G. München usw.2 S. 86, auszugsweiseauch bei Reger 3 S. 53.
S 56. Vgl. hierher Heimat=G.Art. 39 Ziff. 7. Krais, Handb. II S. 327, Geib, Handb. 11

625 1 R.G.Bl. S. 145. Uber die Nechtsprechungwird in den Veröffentlichungendes kaiserl.
esundheitsamtesberichtet. Lebbin und Baum, DeutschesNahrungsmittelrecht,Berlin 1907,

Bretzfeld, Handausg.d. R.G., Nürnberg 1909. S. auchReger, Entsch.,E. v. Raumer=Spaeth,
Die Vornahmeder Lebensmittelkontrolle,München 1907.

: Nicht bloß Kinderspielwaren. Reger 13 S. 206. ·
«Vgl.auchR.Süßftoff-G.v.7·Juli1902(R.G.Bl.S.258),R.G.v.10.Mai1903betr.

Phosphorzündwaren(N.G.Bl. S. 217),Th. v. d. Pfordten, Ges.betr. d. Verkehrmit Nahrungs=
u. Genußmitteln usw. 2. Aufl., München 1912.
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Die Polizeibeamten" find befugt, in die Räumlichkeiten,in welchensolcheGegen⸗
ständefeilgehalten werden, während der üblichen Geschäftsstunden,oder während die
Räumlichkeiten dem Verkehr geöffnet sind, einzutreten. Sie sind ferner befugt, von
Gegenständender bezeichnetenArt, welchesich in den angegebenenRäumlichkeiten be⸗
finden oder an öffentlichenOrten, auf Märkten, Plätzen, Straßen oder im Umherziehen
verkauft oder feilgehalten werden, nach ihrer Wahl Proben zur Untersuchung"gegen
Empfangsbestätigungund VergütungdesüblichenKaufpreiseszu entnehmen.Dem Besitzer
ist auf Verlangen ein Teil derProbe unteramtlichemVerschlusseoder Siegel zurückzulassen.

Die polizeilichenBefugnissesteigernsichgegenüberPersonen, die nach 88 10, 12,
13 des Gesetzeszu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden sind, und zwar während der
Zeit von der Rechtskraft des Urteils bis zumAblaufe von drei Jahren, gerechnetvon
demTage, an welchemdie Freiheitsstrafeverbüßt, verjährt odererlassenist. Bei solchen
Personenkönnennämlich währendder angegebenenStunden polizeilicheDurchsuchungen
vorgenommenwerden,und dies nicht bloß in denRäumlichkeiten,welchezur Feil⸗
haltung, sondernauchin jenen,welchezur Aufbewahrungund Herstellungder genannten,
zum Verkaufe bestimmtenGegenständedienen?.

Durch kaiserlicheVerordnungmit ZustimmungdesBundesrateskönnenbezüglich
der Gegenstände,welcheoben angeführt sind, und außerdembezüglichder Verwendung
bestimmter Stoffe zur Herstellung von BekleidungsgegenständenVorschriften zum
Schutzeder Gesundheit erlassenwerden. Diese Vorschriften könnenbestimmte,im Ge⸗
setzenäher bezeichneteVerbote enthaltens. LandesrechtlicheVorschriften sind so weit
statthaft, als sie mit den ergangenenreichsrechtlichenVorschriften nicht im Widerspruche
stehen?. Durch kaiserlicheVerordnungmit ZustimmungdesBundesrateskannferner
das gewerbsmäßigeHerstellen,Verkaufen und Feilhalten von Gegenständen,welchezur
Fälschung von Nahrungs= oder Genußmitteln bestimmtsind, verboten oder beschränkt
werden10. Alle dieseVerordnungensinddemReichstage,soferner versammeltist, sofort,
andernfalls bei dessennächstemZusammentritt vorzulegen. Sie sind außer Kraft zu
setzen,soweit der Reichstag dies verlangt11.

Auf Grund der Verordnungenvom 27. Januar 1884 und 26. Juni 189812
bestehenUntersuchungsanstaltenfür Nahrungs= und Genußmittel. Die Anstalten zu

“8 4 Abs. I verweistbezüglichder Zuständigkeitauf das Landesrecht. Nach Art. 92, 138
derdiers 71 derrb G.O. ist hier zunächstdie ortspolizeilicheZuständigkeitgegeben.

Reger2
6 Dazu W v 29 Juni 1887(R.G.Bl. S. 276), T im Falle der Verurteilung die

Kosten der—9 UntersuchungeemVerurteilten zur Last fallen.
Ge 3, 9. Nach § 4 Abs. 2 bleiben landesrechtlicheBestimmungenunberührt,

welche der Polizei weitergehendeBefugnissegeben Damit find insbes. die allg. Befugnisseder
n gewahrt. Vgl. Reger 4 S. 212, 6S. 182.

Ergangen sind: V. über das gewerbsmäßigeVerkaufenu. Feilhalten von Petroleum v.
ebr. ol (R.G.Bl. S. 40). Dazu Weber 16 S. 248. R. G., betr. die Verwendung

2 eitsschädlicher orben bei der Herstellun von nn-i= Genußmitteln u. Geli#ts.
Eenstander v. 5. Juli 1887 (R.G.Bl. S. 277):G.V.Bl. 1888 S. 144. Glock S. 213, Nachtr.
S. 58 V.O. über den Verkehr mit Essigsäure(R.G.Bl. 1908 S. 475). Außerdem ist ergangen
R.G., betr. denVerkehr mit blei=u. zinkhaltigenGegenständen,v. 25. Juni 1887(3.-Bl. E. 273)
nebst“ Abänderungs=-G.v. 22. März 1888 (N.G.Bl S. 114). Vgl. dazu Verh. d. Abg.
1887/88St. B. I S. 469 ff., Weber 19 S. 26, 303. Vgl. P. Laband, mi= 4. =
S. 257f. Das *.G. v. 15.Juni 1897,betr. denVerkehrmit Butter, Käsfe,Schmalz und derErsatz=
mittel (R.G.Bl. S. 475), hierzu Weber 25 S. 181, verfolgt keine gesundheitspolizeilichenZuwecke;
ebensowenig,in der Hauptsachewenimm=m das R.Wein=Er= v 7. April1909 (R.G.Bl. S. 398);
hierzu V.V. bei Glock, Nachtr. S Handausg. v. Th. v. d. Pfordten 2. Aufl. 1010%bayer-
23 v. 17. Juli 1909 (G.V.Bl. S. 435),Weber 37S. z6l, 434ff. Zeitschr.f.Nechtspfl. V

? S. jedoch§ 8 Abs. II des Gefs.Ceschränkungdes Strafmaßes), über die eite des
*367 Ziff. 7 d. St.G. B. u. Art. 75 des etG G. 4.Riedel, P.St.G.=B. S. 25 25|.u.

10Vgl. kais.V.O. v. 1. Febr. 1891(N.G.Bl. S. 11), betr. Maschinenzur Beisfiue ünst=
licher Kaffeebohnen.

11Ges. §§ 5—7.
12G.BVBl. 1884 S. 43, 1898 S. 351 u. VO. v. 10. Dez.1908 § 12 (G.V.Bl. S. 1055).

Ta i 21Febr 1884 u. 25. Juli 1890 G. 1884S. 49, 1890 S. 517). Weber 16
o
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München, Erlangen und Würzburg ½ unterstehenunmittelbar dem Staatsministerium
des Innern, die Anstalten zu Speyer der Kreisregierung und dem genanntenMini=
sterium. Den Untersuchungsanstaltenobliegtauf ErsuchenderBehördenundGerichte,
welchemit demVollzugedes Reichsgesetzesvom 14. Mai 1879 und der daran an=
schließendenBestimmungenbetraut sind, die Vornahme der erforderlichenUntersuchungen
von Nahrungs= und Genußmitteln, dann von solchenGebrauchsgegenständen,welchein
das Gebiet jenes Gesetzesfallen. Die Anstalten können ferner zu Gutachten über
verwandteGegenständeder Gesundheitspflegeund Gesundheitspolizeivon denzuständigen
Behörden herangezogenwerden, falls die Erfüllung ihrer Hauptaufgabe nicht darunter
leidet. Innerhalb der GrenzendieserAufgabeobliegt denUntersuchungsanstaltenauchdie
Auskunfterteilungan Privatpersonen, soweitdie geschäftlichenVerhältnissees gestatten!“.

Das Staatsministerium des Innern kann ausnahmsweiseeinzelne gemeindliche
Untersuchungsanstaltenals öffentlicheerklären, sofern dieselbennach allen Beziehungen
vollkommenentsprechendausgestattetsind . Diese Anstalten treten dann für den Ge=
meindebezirkan die Stelle der staatlichenUntersuchungsanstalt1.

Die landesgesetzlichenBestimmungenüber die Gesundheitspolizei in bezug auf
Nahrungsmittelund Gebrauchsgegenständesind aus dem älterenP. St.G.B. in jenes
von 1871 mit einigen Anderungen übergegangen½½7.

Hiernachkönnenober=oderortspolizeilicheVorschriftenerlassenwerden, welche
für Vieh, das zur menschlichenNahrungbestimmtist, eineBeschauvor und nachder
Schlachtung18 und für andereverkäuflicheNahrungsmittel,Eßwaren oder Getränke
eine Beschau anordnen1°.

Ferner könnenober=oderortspolizeilicheVorschriftenergehen,durchwelchezum
Zweckeder Verhütung von Gefahren für die GesundheitBestimmungen über die Be=
schaffenheit,Zubereitung und Aufbewahrung oder das Ausmessen und Auswägen ver=
käuflicherNahrungsmittel, Eßwaren und Getränke getroffenwerden70.

OberpolizeilicheVorschriftenkönnenweiter ergehenzur Verhütungvon Gesund=
heitsgefahr .

1. bei Verfertigung, Aufbewahrung oderVerpackungvon Tabak, bei Verfertigung
von Koch=,Eß= oder Trinkgeschirren,Kleidungsstoffen,Kinderspielwaren, Tapeten oder
sonstigenGegenständendes menschlichenGebrauchs;

2. beimAnstreichenoderBemalenvon Wohnungsräumen.

19UntersuchungsanstaltMünchen,verbundenmit dempharmazeut.Institute und Laboratorium
für angewandteChemieder Universität, für Oberbayern,Niederbayern,Schwaben; Erlangen, ver=
bundenmit demgleichenInstitut und Laboratorium an der Universität,für Mittelfranken, Ober=
pfalz, Oberfranken; Würzburg, verbundenmit dem technologischenInstitute der Universität, für
Untersganten.— über NahrungsmittelchemikerV. O. v. 14. Juni 1894(G.V. Bl. S. 303),Glock

14Nach 9 könnendie Anstalten veranlaßtenFalles den Bezirkzarzt, bzw. einen Tierarzt,
fernen industrielle oder landwirxtschaftliche Sachverständige beiziehen. — Uberdie Gebühren bestimmt

ie M.B. v. 25. Juli 1890. Überbalteriologiche Untersuchungendurch die hygienischenInstituie
der Universitäten usw., vgl. Weber 34 S. 168 ff.

15Vgl. G.V. Bl. 1884S. 183, 1905 S. 481.
½ Mgl. § 17 des R.G. v. 14. Mai 1879,R.G. v. 25. Juni 1887 § 7, v. 5. Juli 1887§ 14,

v. 15. Juni 1897 § 20. — Weber 16 S. 462. ·
"Vg1.bezüglichderfrüherenBestimmungenDdllinger13S.827.,29S.391ff.
MAufhebungdei:älterenBestimmungendurchstJi.EJn28.Miii1862(Bl(.O·-.929).kfiff.·7.
1VElt.St.G.2lZ-Art.74,derduirchdas?)i.G.v3.Juni1900betr·dieSehlachtviehkm

Fleischbeschau(R. G.Bl. S. 547) im wesentlichenersetztist. Hierzu Handausg. v. F. v. Brettreich,
München 1902, Bl. 54 S. 327. Die V.V. f. bei Glock S. 216ff. u. Nachtr. S. 59; vgl. auch
Bl. 31 S. 253 ff., 49 S. 216, Entsch.d. O.L.G. München usw.I S. 1, II S. 7, 167, IV S. 192

70Oberpoliz. Vorschriftendes Staatsmin, des Innern, den Verkehr mit Milch betr., v.
15. Juli 1887 (G.V.Bl. S. 365, dazu Weber 18 S. 502, 758),v. 25. Juni 1892 in bezugauf
die Beschauder mit Erscheinungender Tuberkulose(Perlsucht, Lungensucht)behaftetenRinder und
Schweine(G.V.Bl. S. 277); G.V.Bl. 1899 S. 445. R. Schreiber, Die gesetzl.u. pol. Regelung
des Milchverkehrs in Deutschland,1912. ·· ·

20P.St.G-V.Art.75.Abf.2läßtortspolizeilicheVorschriftenüberReinlichteitinMülen,
Schlachtbåiifern,Fleiscgiänten u. auf Märkten zu. Vgl. hierherv. Riedel, Komm. z. P.St G.B.
S. 267ff. Entsch,d. O.L.G.München 3 S. 220.
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Ferner kanndas FeilbietenoderVerkaufengesundheitsgefährlicherGegenstände
der obenbezeichnetenArt durch oberpolizeilicheVorschriften verbotenwerden21.

Die großeZahl von gesundheitspolizeilichenVorschriften, welchemit der Regelung anderer
Verwaltungsgebiete,wie Baupolizei, Gewerbepolizeiusw., im Zusammenhangestehen,wird am ge=
eignetenOrte Erwähnung finden. Zu erwähnen ist hier die polizeiliche Beaufsichtigung
der Wohnungen, wofür das Gesetzvom 22. Juni 1900 (G.V.Bl. S. 483) durch Anderung
des Art. 73 des P.St.G.B. die mangelndeGrundlage brachte.

Außerdem enthalten das R.St.G. B. und dasP. St. G. B. Vorschriftenoder Ermächtigungen
zu Vorschriften,welcheden Schutzvon Lebenund GesundheitgegenGefährdungendurchHandlungen
und Unterlassungen,Zustände,Tiere, bezwecken.DieseEinzelheiten werdenhier übergangen:s.

Endlich verfolgt auch die Viehseuchengesetzgebungdes Reiches zum Teil Zweckeder Gesund=
heitspolizei,insbesonderein den Bestimmungendes R.G. vom 23. Juni 1880 über die Tollwut der
Hunde und sonstigerHaustiere.

Die Sorge für die Wiederherstellungder gestörtenGesundheitüberläßt der Staat
naturgemäßzunächstdem Einzelnen, soweit nicht seuchenpolizeilicheRücksichtenin Be=
tracht kommen. Nur aus demGesichtspunkteder Armenverwaltung tritt, wie im nächsten
Abschnittezu zeigensein wird, eine öffentlichrechtlicheVerpflichtung zur Krankenpflege
ein. Im übrigen unterstütztder Staat den Einzelnen auf diesemGebiete nur mittelbar
durch gesetzlicheBestimmungen und Einrichtungen, welche das Heilpersonal und die
Heilanstaltenbetreffen.Hiervon wird weiterhinnochdie Rede sein.

Nur mit wenigenBestimmungengreift das öffentlicheRechtausRücksichtender
Menschlichkeitund der Sicherheit andererin das Gebiet der privatenKrankenpflege
auch abgesehenvon der Seuchenpolizei ein, um Vernachlässigungenpflegebedürftiger
Personen durch dritte entgegenzutreten.

Wer ihm angehörigeoderanvertraute:" Kinder, Kranke,Gebrechliche,Blödsinnige oderandere
dergleichenhilflose Personen in bezug auf Schutz. Aufficht, Verpflegung oder ärztlichenBeistand
verwahrlost,unterliegt der Bestrafung. Durch das Strafurteil kann die Polizeibehörde ermächtigt
werden,in andererWeise für die Unterbringung der betreffendenPerson auf KostendesPflichtigen
zu sorgen?5. Zuständig ist die Distriktsverwaltungsbehördeder Heimat, mangels einer Heimat des
Aufenthaltsortes des Verwahrlosten7.

Es ist ferner unter Strafe verboten,Blödsinnige oderGeisteskranke,von denen Gefahr für
Personenoder Eigentum oder für die öffentlicheSittlichkeit droht, frei auf Straßen oder öffentlichen
Orten herumgehenzu lassen. Hat eine solchePerson Angriffe oder Sittlichkeitsverletzungenwirklich
verübt, oder ist derenGemeingefährlichkeitanderweitig festgestellt,so ist die Distriktsverwaltungs=
behördeihrer Heimat bzw. ihres Aufenthaltsortesberechtigt,auf Grund bezirksärztlichenGutachtens.
derenUnterbringung in eine Irrenanstalt oder derensonstigegenügendeVerwahrung anzuordnen7.

Vorwiegend gesundheitspolizeilicherNatur ist auchdie Bestimmung, wonachzur Aufnahme
fremderKinder unter acht Jahren in Pflege oderErziehung gegenBezahlung (Kostkinder)die jeder=
zeit widerruflicheBewilligung der Distriktsverwaltungsbehördeerforderlichistss.

Hinsichtlichder Gesundheitsanstaltenist vom verwaltungsrechtlichenStandpunkte
aus nur weniges zu sagen.

OffentlicheGesundheitsanstaltenkönnenals Anstaltendes Staates, der Orts=,
Distrikts= und Kreisgemeindenbestehenoder auf öffentlicheStiftungen gegründetsein.

½ P.St.G.B.Art.76.Weber6 S.181,12S.114.Val.v. Riedelc.u.O.S.Aaff
* e n Strafanteile der Ortsarmenkassenin den Fällen der Art. 74—6 P.St.G. B. f. Art. 74

22Hierzu V.O.v. 10. Febr. 1901(G.V.Bl. S. 73), 21. Aug. 1906(G.V.Bl. S. 585,Zentral=
wohnungsinspektor)u. Webe 31 S. 121 (Staatsgebäude). Die HandhabungderAufficht obliegt
den —–7 in größeren Stchten find eigene nrmrn o'ainen= zu bestellen.

Vgl. v. Riedel a. a. O. S. 29
24Entsch.d. O.G.H.f. Bayern in We.1½3d Strgftechts usw. 9 S. 2
ꝛb . onG B. Art 81 Dazu Bl. 2 172ff. u. 5½ über die Zwangs=

erziehungv. Jo. Nai 1902 ö vv S. 180)* 2# 5
4. Jan. 1872 §24..

en3 Art. 80, V.O.v. 4. Jan. 1872 r 23. Vgl. auchP.St G.B. Art. 42 (An=
zeigeder Inverwahrnahme bihfloserPeriongen M. E. v. 1. Jan. 1895 (Weber 23 S. 1); vgl.
auch ebenda 22 S. 449, 26 S. 653 Cranzport)

28P. St. G.B. Art. 41 V.O. v. 4. Jan. 1872 § 17VglRGeioO§6Abs I BGB
§1741fs.S.v.Riedela.a.O.S.144,M.B.vFebr1906Weber34S1
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lber rechtlicheVerpflichtungender Gemeindeverbändein bezugauf derartigeAnstalten
nachArmenpflegerechtist im folgendenAbschnittezu handeln7°.

Private Kranken=,Entbindungs=und Irrenanstalten fallen unter die Be=
stimmungender R.Gew.O. Unternehmer solcherAnstalten bedürfen einer Konzession
der Distriktsverwaltungsbehörde,in München der Polizeidirektion. Die Konzession ist
nur dann zu versagen,wenn

1. Tatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeitdes Unternehmensin Be=
ziehung auf die Leitung und Verwaltung der Anstalt dartun;

2. wenn nach den vom UnternehmereinzureichendenBeschreibungenund Plänen
die baulichenund sonstigentechnischenEinrichtungender Anstalt den gesundheits=
polizeilichenAnforderungennicht entsprechens0;

3. wenn die Anstalt nur in einem Teile eines auch von anderenPersonen be=
wohnten Gebäudes untergebrachtwerden soll und durch ihren Betrieb für die Mit=
bewohnerdieser Gebäude erheblicheNachteile oder Gefahren hervorrufen kann;

4. wenn die Anstalt zur Aufnahme von Personen mit ansteckendenKrankheiten
odervon Geisteskrankenbestimmtist und durchihre örtlicheLage für dieBesitzeroder
BewohnerderbenachbartenGrundstückeerheblicheNachteileoderGefahrenhervorrufenkann.

Die polizeilicheBehandlungsolcherUnternehmungenbestimmtsichnachGewerbe=
polizeirecht.

Schließlich ist noch zu bemerken,daß zugunstender Erbauung und Erweiterung
von „Spitälern, Kranken=und Irrenhäusern“, dann für alle Vorkehrungen„zu wesentlich
notwendigensanitäts=oder sicherheitspolizeilichenZwecken“ Enteignungsrechtbesteht 51.

§ 226. Leichen=und Bestattungspolizei !. Die BestimmungenüberdieLeichen=
schauund dieZeit derBestattungsindauf Grund desR.St.G.B. unddesP.St. G.B.
durchoberpolizeilicheVorschriftengetroffen5. DerenwesentlicherInhalt ist folgender.

„ Uber die bestehendenAnstalten s. Krais, Handb. II S. 168ff. (teilweiseveraltet).
20R.G.O. § 30 Abs. I, V.O. v. 29. März 1892 §§ 10. 24 Abs. II. M. E. v. 3. Dez. 1895

(Weber 23 S. 484). Reger 1 S. 14, 6 S. 165, 9 S. 413, 13 S. 354. Vgl. hierher
Sezek. Annalen 1881 S. 644 Anm. 1, 645ff., R. v. Landmann, Gewerbeordnung,6. Aufl

31Ges. v. 17. Nov. 1837 (G.Bl. 1837/38S. 109) Art. I A ziff. 2. 13. Der Ausdruck
esicherheitspolizeilich“ist vom Ges. nicht im wissenschaftlichrichtigenSinne gebraucht.Vgl. darüber
W. Henle, DieZwangsenteignungvon Grundeigentumin Bayern, 2. Aufl. S. 74.
(§226] 1 BVgl.hierher L. A. Grill, L.=u. B.=Polizei, München 1909, Staudinger, Vorträge
S. 86, v. Riedel=Sutner P. St. G. B. S. 241. Vgl. auch K. Fischer, Die Leichenverbrennung
u. das bayer. Recht,Nürnberg 1911: G. Aufhauser, Die Feuerbestattungund das in Bayern
geltendeöffentlichestaatlicheu. kirchlicheRecht, München 1912. In letztererSchrift ist nebenden
ministeriellen Erklärungen u. Entschließungenauch die Entsch, d. V.G.H. v. 20. Dez. 1911 ab=
edruckt. Die Praxis ließ zu, daß die Leicheeiner in Bayern verstorbenenPerson in ein außerhalb
ayernsgelegenesKrematoriumverbrachtund daß die Aschein Bayern beigeset werde,wollte aber

den Betrieb eines gemeindlichenKrematoriums in Bayern, dessenErbauung auf Grund desgeltenden
Rechtes(auchnachder Entsch.d. V.G.H.) nicht mehr verhindertwerdenkann, nicht zulassen. Diese
Praxis ist, solange nicht ein Ges. die Leichenverbrennungausdrücklichverbietet, ernstlich wohl
nicht haltbar. Die Gründe des V.G.H. und der beidenSchriften über dieseFrage, die einereine
Rechtsfrage ist, können hier nicht wiederholt werden, um so weniger als inzwischen der V.G H. den
Betrieb des NürnbergerKrematoriums mit Entsch.v. 13. Nov. 1912 für zulässigerklärt hat, und
infolgedessen in München ohne polizeiliches Eingreifen Leichenverbrennungen stattgefunden haben.
Ein polizeilichesVerbot ist ohne gesetzlicheErmächtigung unzulässig. Vgl. oben 1 S. 168.F 151,
II S. Erscheinteine weitererechtlicheGrundlage zur Erlassung von polizeilichenVorschriften
im Sinne des Art. 61 d.Pol. St.G.B. nochnotwendig, so muß diesedurchGes. geschaffenwerden.
Vgl. Tit. VII §&2 der Verf Urk., serner v. Seydel, Allg. Staatsrecht in den Annalen 1900 S. 359,
Laband, D.St. R. d. D. R., 5. Aufl. 2 S. 193. Die Ausf. bei Aufhäuser a. a. O. S. 91/92
find verfehlt, die bloß theoretischeMöglichkeit,daß bei irgendeinerHandlung eine Verfehlunggeen
ein Staatsgesetzsichereignenkönnte, rechtfertigtnochnicht ein EinschreitennachArt. 102 d. A.G.
3. St. P.O. Seit Niedeshiheit dieser Zeilen hat sich guch die ministeriellePraxis geändert. Das
Staatsministerium des Innern hat am 28. Dez. 1912 oberpolizeilicheVorschriftenund am selben
Tage weitere V.V. hierzu erlassen(G.V. Bl. S. 1297, 1299), deren wesentlicherInhalt oben im
Text berücksichtigtist. Ob §#3 d. o. V. nochim Nahmen des Art. 61 ist, erscheinszweifelhaft.

2 R.St. G.B. § 367 Ziff.2, P.St. G.B. Art. 2 Ziff. 7, 60, 61 Abs. I Ziff. 8.
*G.V. Bl. 1885 S. 655 gbest Dienstanweisung),1887 S. 690, ferner 1907 S. 227, 1911

S. 445, Weber 35 S. 1353,frühereVorschriftenvgl. 2. Aufl. III S. 807.
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Jede menschlicheLeiche‘ unterliegt vor der Bestattung der Leichenschau“. Zu
diesemZwecke werden Leichenschaubezirkegebildet, wobei dieAbteilung größerer und
die VereinigungkleinererGemeindenzulässig ist. Für jedenBezirk ist ein Leichenschauer
und ein Stellvertreter widerruflich aufzustellen,wenn möglich Arzte, andernfalls Heil⸗
diener und dergleichen, äußerstenfalls Laien. All dies geschiehtdurch die Distrikts=
verwaltungsbehördeim Benehmen mit dem Bezirksarzte. Die Leichenschauin Straf=
anstalten,öffentlichenKranken=und dergleichenAnstaltenobliegtdenAnstaltsärzten6.

Jeder Todesfall ist sofort, wenn der Tod zur Nachtzeit und nicht gewaltsam
eintrat, spätestensam folgendenMorgen demLeichenschaueranzuzeigen. Anzeigepflichtig
ist das Familienhaupt, weiterhin derjenige, in dessenWohnung oder Behausung der
Sterbefall sichereignete.Die Leicheist bis zur AnkunftdesLeichenschauersunverän=
dert zu belassen7.

EinmaligeLeichenschaubildetdie Regel. ZweimaligeLeichenschaufindetin Ge=
meinden statt, die ein Leichenhausbesitzen,ferner wenn der Leichenschauerkein Arzt
ist. Die Regierung, Kammer des Innern, kann jedochmit Rücksichtauf örtlicheVer=
hältnissedie zweite Leichenschauerlassen,welche auch da unterbleibt, wo sie offenbar
zwecklosists. Die ersteodereinzigeLeichenschausoll tunlichstinnerhalb24 Stunden?
und jedenfalls vor Verbringung der Leiche in das Leichenhaus,die zweiteLeichenschau,
soweit möglich, erst kurz vor der Bestattung eintreten10. Über die erfolgteLeichen=
schau hat der Leichenschauer,jedocherst dann, wenn volle Gewißheit desTodes besteht,
einen Leichenschauscheinauszustellen11. Der Schein wird regelmäßig dem Anzeige=
pflichtigen ausgehändigt und schließlich dem Bürgermeister zur Sammlung und Ab=
lieferung an den Bezirksarzt übergeben.

Voraussetzungder Zulässigkeit der Bestattung18 ist, daß die Ausstellung des
Leichenschauscheinesund der standesamtlichenBescheinigungüberden Eintrag des Todes=
falles in das Sterberegistererfolgt ist. Von letztererVorbedingungkanndie Orts=
polizeibehördebefreien15.

Leichendürfenin derRegel nichtfrüherals 48 und nichtspäterals 72 Stunden
nach eingetretenemTode bestattetwerden. Frühere Bestattung kann mit ortspolizei=
licher, späteremit orts=oderdistriktspolizeilicherBewilligungeintreten. Die seuchen=
polizeilichenBestimmungenbleiben unberührt1“.

Nach demP. St. G. B. können auch oberpolizeilicheVorschriften ergehen,welche
sich auf Ort und Art der Beerdigung, sowie auf die Verbringung der Leichen vom
Sterbeorte an den auswärts befindlichenordnungsmäßigenBegräbnisplatz beziehen.
Ortspolizeiliche und bei deren Ermangelung distriktspolizeilicheVorschriften15 können
überdieLeichenordnungunddieBeisetzungderLeichenin Leichenhäusernerlassenwerden16.

Hinsichtlich der Feuerbestattungsind folgende besondereAnordnungen hervor=
zuheben. Sie darf nur auf gemeindlichenFriedhöfen in Anlagen erfolgen,die von Ge=
meindenbetriebenwerdenund im BetriebdenpolizeilichenAnforderungenentsprechen;
ob die AnlagedenVorschriftengenügt,hat die Regierung,K. d. J., vor Inbetrieb=
nahmefestzustellen. Die Einäscherung ist von schriftlicher Genehmigung der Orts=

Leichen Neugeborenernur dann, wenn die Frucht nach zurückgelegtemsiebentenMonate
derSchwanzerschaft von der Mutter getrenntwurde.

1. Ziff. I der Dienstanweisung. »
Be. .88 2—5 (hierzu u ** 1907 227). Uber die Gebührender Leichenschauer§ 12.

58 ek. §6.
Die erste stunlicht bald“, die einzige „in der Regel nicht vor Ablauf von 7 Stunden“.

Beschlennigungbeibei plötzlichenoderverdächtigenTodesfällenund bei Tod an ansteckenderKrankheit.

11Bek. "l Über die Fälle des Verdachteseines gewaltsamenTodes u. der Auffindung
von 67 ½. Art. 43 Ab. I, R.St. P.O. § 157,M. B. v. Z. Okt. 1879(Weber14 S. 158,
7 S. 3 u

Higuntet ist auchdieVerbrennungvon Leichenzu verstehen.Oberp.O. v. 28.e= 191295.
13 R.G Febr. 1875 über die? Surkusnerndes Personenstandesusw. 6.
14Näheres Bek. § 10 u. Bek. v. 6.Dez. 1887. 15 oben§ O70.
16P. St. G. B. Art. 61 Abs. I Ziff. d215 Art. 62 kann dieAsben. Schaustellungvon

Leichenortspolizeilichverbotenwerden.
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polizeibehördedes Einäscherungsortesbedingt. Diese Genehmigungist zu versagen,
wennnicht folgendeNachweisebeigebrachtsind: 1. die amtlicheSterbeurkunde,2. eine
amtsärztliche Bescheinigung über die Todesursache, 3. der Nachweis, daß der Ver=
storbenedie Feuerbestattungin entsprechenderForm angeordnet hat, 4. eine orts=
polizeiliche oder gerichtlicheBescheinigung darüber, daß Umstände, die den Verdacht
der Herbeiführung des Todes durch eine strafbare Handlung begründen,nicht bekannt
sind. Die AschenresteeinereingeäschertenLeichemüssenin einembesonderen,amtlich
zu verschließendenBehälter auf einemöffentlichenFriedhofeoder in einer sonstigen
nach Art. 61 Abs. 1 Ziff. 2 d.Pol. St.G.B. zugelassenenBestattungsanlagebei=
gesetztwerden.

Nach gesetzlicherBestimmung ist zur Verbringung einer Leiche vom Sterbeorte an
einen andern als den ordnungsmäßigenOrt der Beerdigung die Bewilligung der zu=
ständigenBehörde nötig, und es sind dabei die getroffenenpolizeilichen Anordnungen
zu beobachten17. In dieser Beziehung sind auf Grund einer Vereinbarung unter den
deutschenRegierungen oberpolizeilicheVorschriften des Staatsministeriums des Innern
unterm 17. Februar 1888 ergangen16. Hiernach ist zu solchenVerbringungen von
Leichenein Leichenpaßder Distriktsverwaltungsbehördenötig, in deren Bezirke der
Sterbeort liegt. Über den Verschluß usw. der Leiche, die einen Begleiter haben muß,
sind Anordnungen getroffen . Für die Verschaffung ausgegrabenerLeichen gelten
entsprechenddie gleichenBestimmungen.

Die Leichenpässeder deutschenStaaten findengegenseitigeAnerkennung. Im
Verhältnissezu Staaten des AuslandesentscheidenüberdieAnerkennungdie etwaigen
Staatsverträge,welchekünftig von Reichs wegenabgeschlossenwerden?1. Mangels
solcher Verträge ist bei Leichensendungenaus dem Auslande zur Ausstellung des
LeichenpassesdiejenigedeutscheBehörde berufen, in deren Bezirke die Leiche zuerstauf
deutschesGebiet gelangt. Der Reichskanzler kann übrigens die Konsuln und diplo=
matischenVertreterdes Reichs zur Ausstellungvon Leichenpässenermächtigen22. Bei
Leichenverschaffungenin das Ausland darf mangels einer Übereinkunftmit dem aus=
wärtigen Staate der Leichenpaß nur erteilt werden, wenn der Gesuchstellerdie Zu=
stimmungserklärungder betreffendenfremdenRegierungsofortübergibt.

Die Herstellung und Unterhaltung der erforderlichenöffentlichenBegräbnisplätze
obliegt den Ortsgemeinden238. Der Bestand von Begräbnisplätzen der Glaubensgesell=
schaftenist dadurchnicht berührt. Die kirchenrechtlichenVerhältnissehinsichrlichder
Begräbnisplätzesindhier nicht zu behandeln:". „Die obersteAufsicht auf die Begräbnis=
stätten und die Sorge für deren zweckmäßigeAnlegung und notwendigeErweiterung
oder Verlegung“ kommt den Kreisregierungen, Kammern des Innern, die unmittel=
bare AufsichtdenDistriktsverwaltungsbehördenbenehmlichmit denBezirksärztenzu25.

17P.St. G.B. Art. 61 Abs. 1Sif, 1 mit 3. Dies gilt auchfür dieVerbrennungderLeichen
in einemKrematorium s. Anm. 1. Oberp.V. v. 28. Dez. 1012 5.

18G.V. Bl. S. 123. Dazu Weber 25 S. 26, G.V.Bl. 1902 S. 706. Beförderungauf dem
SeewegG.V. Bl. 1906S. 165.

16Außerdems. Verkehrs=O.f. d. Eisenb.
20Uber die zuständigenBehördenWeber 19 S. 312.
1 v. Riedel, Komm. z. Pol.St.G.B. S. 245.
*3:2Bek. im G.V.Bl.
:8 Diesf. GO. Art. 38, piau G. O. Art. 29, Art. 183 E.G. z. B. G.B. G. v. Kahr, G.O.

1 S. 330 f., Geib, Handb.II S. 648 ff.. H. v. Wand, GO. f. d. Pfalz, 2. Aufl., S. 80 ff.
V.G. H. 24 S. 151, 295. Bl. 47 S. 13. Uber die Leichenträgers. V G.H. 24 S. 271. Byl. auch
die Denkschriftin Beil. 261 der Verh. d. Abg.K. 1907/08über sog. SepulturgemeindenS. 39.
Vgl. auchHelmreich=Rock, G.O. S. 188. Eine K.M. E. v. 30.März 1876Nr. 1948sprachzu=
treffendaus, daß die Abteilung einesgemeindlichenFriedhofes nachKonfessionennicht erzwungen
werdenkann. Der Bestand eines kirchlichenBegräbnisplatzes ist kein rechtlichesHindernis für die
Errichtung eines gemeindlichenBegräbnisplatzes. Streitigkeiten über Benutzung einer solchenGe=
meindeanstaltfallen unter Art. 8 Ziff. 31 d. V.G.H.G.

4 Vgl. unten § 286.
25Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 § 53; vgl. M. E. v. 10. Aug. 1848(Weber 3 S. 723)

Ziff. 2 M.E. v. 4. Dez. 1877(Weber 12 S. 193).
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Zugunstender Anlage und Erweiterungvon BegräbnisplätzenbestehtEnteignungs=
recht20.

Anweisungen über deren Anlage und Erweiterung enthält für die Landesteile
diesseitsdes Rheines eineM.E. v. 8. Juli 191127; für die Pfalz ist das Dekret
vom 23. Prairial XII maßgebends8. ÜberAnlage,Tiefe, OrdnungundOffnungder
Gräber kann die Distrikts= oder OrtspolizeibehördeDienstanweisungenfür die Toten=
Präber erlassen722.Zur SicherstellungderFriedhöfekönnenober=,distrikts=oderorts=
polizeilicheVorschriftengetroffenwerden60.

Die Bestattung einer Leiche an einem anderenOrte als auf einem öffentlichen
Begräbnisplatze oder in einerbesonderengesetzlichzulässigenoder polizeilichgenehmigten
Gruft oder Begräbnisstätte bedarf der Bewilligung der zuständigenBehördes!.

Nach einerV.O. v. 14. Oktober186232 ist zur ErrichtungneuerKlostergrüfte
und neuer Familiengrüfte in Kirchen die Genehmigung des Staatsministeriums des
Innern für Kirchen= und Schulangelegenheitennotwendig. Die Anlegung sonstiger
Grüfte und anderweitigerbesondererBegräbnisstätten,sowiedie Benützungvorhandener
Familiengrüfte in Kirchen darf nur mit Genehmigung der Regierung, Kammer des
Innern, erfolgen35. In der Pfalz kann jedermann auf seinemEigentum begraben
werden,wenndiesesaußerhalbder bewohntenOrte (Städte und Flecken)und in der
vorgeschriebenenEntfernungliegt 3"1. Keine polizeiliche Genehmigung ist ferner nötig
zur BestattungderBischöfein ihrenDomkirchenundderenGrüften oderKreuzgängen35,
dann zur Bestattung der Mitglieder der Klöster und der Anstalten der englischen
Fräulein in den vorhandenenKlostergrüften oder auf den Begräbnisstätten innerhalb
der Klostermauern.

Zweites Hauptstück.
Das Heilpersonal.

v 227. Die höheren Berufsarten. Einer Approbation,welcheauf Grund
eines Nachweisesder Befähigung erteilt wird!, bedürfenApothekerund jenePersonen,
welche sichals Arzte oder mit gleichbedeutendenTiteln bezeichnenoder vom Staate oder
einer Gemeindeals Arzte anerkanntodermit amtlichenObliegenheitenbetrautwerdensollen.

Die VorschriftenüberdenNachweisderBefähigungerläßt derBundesrat. Er
bezeichnetfernerdie Behörden,welchezur Erteilung derApprobationbefugtsind. In
Bayern sind dies die beiden Staatsministerien des Innern. Von letzterenwerden all=
jährlich die Approbationsprüfungskommissionenbei dendrei Landesuniversitätengebildet.
Dasselbegilt hinsichtlichder Kommissionfür die ärztlicheVorprüfung.Die Prüfungs=
behördenfür die Prüfung der Apothekergehilfenwerden ernannt? durchdie Regierungen,
Kammern des Innern. Dem Bundesrate ist vorbehalten,zu bestimmen",unter welchen
VoraussetzungenPersonen wegen wissenschaftlicherprobter Leistungen ausnahmsweise
von der vorgeschriebenenPrüfung zu entbindensind. Über die Zulassung der Aus=
nahmen,welchein denPrüfungsordnungen desBundesrates vorgesehensind, entscheidet
der Reichskanzler in lbereinstimmung mit der zuständigenoberstenLandesstelle.

26 Ges. v. 17. Nov. 1837(G.Bl. 1837/38S. 109)Art. 1 A Ziff. 3.
27 M.A. Bl. S. 447.
*s Weber 6 S. 505. A. Geib, Handb. II S.648f.
29P.St.G.BB. Art. 61 Abf. II. eo P. St. G.B. Art. 95.
81P.St.G. B. Art. 61 Abs. I Ziff. 2. ?8 Weber 6 S. 96.
a Vgl. Weber 6 S. 277. 3 Dekretvom 28. Prairial XII Art. 14.
35Vgl. V.O. v. 3. Okt. 1826(Weber 2 S. 352).

18227) 1 Über die Führung der Titel „Arzt, Apotheker usw“. Bl. 53 S. 145f. »
: Arzte:Bek.,betr.diePrüfungs=O.f. Arzte,v. 28.Mai 1901(Weber31S. 285).Ande=

rungen bei We.hber 36 S. 195. Vgl. Glock S. 203. Behnzrzter Bek. v. 15. März 1909 (Weber
37 S. 147). Apotheker:Bek. v. 18. Mai 1904 (Weber 32 S. 769) u. bayer. Bek.v. 3. Sept.
1904 (Weber a. a. O. Anm. 3).

* M.E. v. 14. Dez. 1875(Weber 11 S. 182 Anm. 2).
Bek. v. 9. Dez. 1869(Weber 8 S. 456); nur auf ärztlichePrüfungen bezüglich.
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Wer die Approbation erlangt hat5, kann innerhalb des Bundesgebietes überall
seinenBeruf ausüben,vorbehaltlichjedochderBestimmungenüberErrichtungundVer=
legung der Apotheken.

Die reichsrechtlichenVorschriftenüberdie Approbationschließenlandesrechtliche
Anordnungennicht aus, wonachfür denStaatsdienstnocheinebesonderePrüfung ge=
fordert wird7.

Die erlangteApprobationgilt auf Lebenszeit. Sie kann nur zurückgenommen
werden, wenndie Unrichtigkeitder Nachweisedargetan wird, auf Grund derensie erteilt
worden ist, ferner auf die Dauer des gegenden Inhaber der Approbation erkannten
Verlustes der bürgerlichenEhrenrechtes. Zuständig zu solcherZurücknahmesind die
Regierungen,KammerndesInnern. Die Entscheidungerfolgt im Verwaltungsrechtswege.
Die Beschwerde hiergegen geht an den Verwaltungsgerichtshof, sofern die gesetzliche
Zulässigkeit der Zurücknahme der Approbation bestritten wird, andernfalls an das

inisteriumdes Innern, welchesim Benehmenmit demMinisteriumdesInnern für
Kirchen= und SchulangelegenheitenEntscheidung trifft. Vor der Entscheidung der
Regierung ist die Arztekammer oder die Apothekerkammerdes Regierungsbezirkeszu
vernehmen. Der ministeriellenEntscheidunghat die Einvernahme des Obermedizinal=
ausschussesvorherzugehen.

Der Besitzder Approbationhat nicht für alle Berufsarten,welchehier in Rede
stehen,die nämliche Bedeutung.

Für den Apotheker ist die Approbation Vorbedingung, damit er überhaupt eine
Apothekebetreibenkann. Aber die Approbation genügtzum selbständigenBetriebe nicht;
es ist auch noch die Konzessionnach Landesrecht erforderlich. Andererseits ist nur
der Betrieb einerApothekediesenBeschränkungenunterworfen,nicht der Gewerbebetrieb
mit Heilmitteln überhaupt. Welche Apothekerwarendem freien Verkehr anheimfallen,
wird durchkaiserlicheVerordnungbestimmt10. NachdiesenBestimmungenistderGroß=
handelmit Arzneimitteln(vorbehaltlichderBestimmungenüberdenVerkehrmit Giften
und Geheimmitteln11) unbedingt freigegeben; im übrigen ist die Grenze zwischendem
Apothekergewerbeund dem freien Betriebe in der Art gezogen, daß dem ersteren
das Feilbieten und der Verkauf gewisser Zubereitungen als Heilmittel, dann ge=
wisser Drogen und chemischerZubereitungen überhaupt ausschließlich gestattet ist.
Vom Ankaufeoder Feilbieten im Umherziehensind Arznei=und Geheimmittelaus=
geschlossen=.

Zur Ausübungder Heilkundeist dieApprobationnicht erforderlich,soferndiese
Ausübung nicht in der oben bezeichnetenöffentlichenEigenschaft und nicht mit Führung

5 Die Namen der Approbierten werdenvon Reichs wegen(Reichsanzeiger)und von Staats
wegenin Bayern(M.A. Bl.) bekanntgegeben

6 Iyt R. Gew.O. 8 29. Abs. über die älteren landesrechtlichenApprobationen. Vgl.
übrigens Bl. 28. S. 273.

7 Vgl. V.O. v. 7. Nov. 1908u. 12.Jan. 1910.
8 N.Gew.O.G. §§ 40 Abs. I. 53 Abs. I. Vgl. Reger 9 S. 411. DieZurücknahne kann,

muß aber nicht erfolgen. Die Wirkungen der Zkrücknahor find für Apotheker und Arztever=
schieden. Ersteredürfen ihr Geschäftnicht weiter treiben; letzteremüssensichnur der Führung des
ärztlichen Titels und ähnlicher Bezeichnungenenthalten.

?°N.Gew.O. §&54; V.G. H. Art. 8 Ziff. 8; V.O. v. 29. März 1892(G.V.Bl. S. 61) § 24
Abs. I u. V.O. v. 26. April 1908 § 13.

16R.Gew.O. 86 Abs. II; R.St.G.B. § 367 Ziff. 3. Kais. V.O. v. 22. Okt. 1901(N.G.Bl.
S. 380) mit späterenAnderungen(s. R.G.Bl.), ferner die auf Grund des Art. 72a d.Pol. St. G.B.
erlassenenV.O. v. 15. März 1901 u. v. 26. Juli 1907 (G.V.Bl. S. 157, 598),v. Riedel, P.St.
G.B. S. 254. Verh. d. Abg.K. 1900Beil. Bd. 2 S. 462, St.B. 3 Nr. 115. Uberdas Verhältnis
der reichsrechtl.zu den landesrechtl.Vorschr.O.G.H. i. Str S. 6 S. 60. Bl. 53 S. 166ff. uber
den Gebrauch der BezeichnungApotheker usw. im freien GewerbebetriebeWeber 14 S. 533,
Reger 1 S. 310, 2 S. 454, 3 S. 451, 4 S. 262, 5 S. 151 u. Kuby, Medizinal-G. 1887
a. a. O. 2 S. 117, v. Landmann, Gew.O. I S. 103.

11NR.Gew.O.§ 34 Abs. 3; bayer. V. O. v. 29. März 1892 u. 16. Juni 1895 über denVer=
kehr mit Giften, hierzu Bl. 61 S. 126ff. V.O. v. 26. Juni 1901 u. 26. Juli 1907(G.B.Bl.
S. 593),Urt. d. O. L.G. im M.A.Bl. 1905S. 438, 1906S. 276, v. Landmann a. a. O. I S. 363.

i2 R. Gew.O. 88 56 Abs. II Ziff. 9, 56b Abs. I. Reger 6 S. 178.
v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungerecht. 18
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des ärztlichen Titels geschieht18. Arztlicher Titel im Sinne des Gesetzesist nicht nur
die BezeichnungArzt, sondernjede, welchegeeignetist, den Glauben zu erregen, daß
derjenige,welchersie gebraucht, die Approbation erlangt hat ½. Außerdem ist Nicht=
approbierten die Ausübung der Heilkunde im Umherziehenuntersagt15.

Auch abgesehenvon den Bestimmungen über die Approbation ist die rechtliche
Regelung der Berufsausübungfür die Apothekerund die Arzte eine wesentlichver=
schiedene.

Die ersterenunterliegengrößerenBeschränkungen. Vor allem gelten für sie die
allgemeinenBestimmungender R.Gew.O. über den Gewerbebetrieb.Ausnahmen hiervon
bestehen,und das Landesrechtkommtzur Anwendung:

1. bezüglichder Errichtung und Verlegung der Apotheken18,
2. teilweise bezüglichdes Verkaufes von Arzneimitteln,
3. bezüglichder BerechtigungderApotheker,Gehilfen undLehrlinge anzunehmen1.
Die Grundlage des heutigenRechtes18 bildet trotzvielfacherVeränderungen,die sie inzwischen

erlitten hat, die Apothekenordnungvom 27. Januar 184215.
Solche Anderungenergabensich insbesondereaus demErkassedes P.St.G.B. von 1861 und

des Gew.G. vom 30. Januar 186820,das an der KonzessionspflichtigkeitderApothekenfesthält,und
dessenBestimmungennochgelten,soweit sie durchdie R.Gew.O. nicht beseitigtsind?1

Fernere Anderungen brachte die Reichsgesetzgebung,vor allem durch die schon erwähnte
Regelung des Approbationswesens.Die sonstigenBestimmungenwerdenan ihrem Orte Erwähnung
finden. Hier sei noch bemerkt,daß durch die Einführung der Maß= und Gewichtsordnungvom
17. August 186822das besondereMedizinalgewicht° beseitigtwurde.

Neue Verordnungenüber Zubereitung und Feilhaltung der Arzneien wurdenauf Grund des
§ 367 Ziff. 3 und 5 des St.G.B. und Art. 2 Ziff. 8 und 9 desP. St.G.B. von 1871erlassen,zuletzt
erging die Verordnung vom 29. Dezember19002.

Parmakopdeund Arzneitaxewurdenwiederholtneugeregelt5 und dabeidas Staatsministerium
des Innern beauftragt,die Arzneitaxe jährlich einer Durchsichtzu unterziehen.

Die Bestimmungen,welche für die Errichtung und den Betrieb der Apotheken
gelten, sind folgende. Zum Betrieb einer Apotheke ist außer der Approbation eine

13Die besonderenBestimmungendesLandesrechts,welcheesApothekernoderdemniederenHeil=
bersonalezvur Berufspflichtmachen,Ac Artlicher Wtigkei zu enthalten, werdenhierdurchnicht
berührt. Ken. 144 Abs. . Reeri

GewO147 Ziff . Vgl hierger v.S. n Annalen 1881 S. 683, v. Land=
mann a. a. O. J e 257, G. Meyer, 2 rhrb. d. deutschenVerw. Rechts,2. Aufl., I S. 2½ Anm. 6.
Entsch. d55 Müne en usw 7S. 254

½N.Gew.. 5 #aZiff. 1. Reg er 5S. 294, 6 S. 179, 9 S. 419, 44 S. 218,15 S. 137,
Erg.Bd. 1 S. 235. überdie * inseieege Fulassung ber Madizinalpersane. zur Berufsausübung
in den Grenzhezirkengegenda Ausland bestehenStaatsverträge. Fi Bayern hat insbes.Be=
deutung die übereinkunstmit —= worüber R.G.Bl. 1 39 G.BV.Bl. 1883 S. 391,
Weber 16 S. 460. S. auchR.G.Bl. 1884S. 45 Echweih= Urt. 5 O#.G. in ** IVS. 11.

16Vgl. dazu Annalen 1881 S 681 Anm. 4; Bl. 23 S. 212; M. E. v. 20. Mai 1873,
Weber 3 r“ 432 Anm. 3.

175 KGew. §§ 6, 41 Abs. II. v. Landmann I S. 430.
ber die Enwigling I. 2. Aufl. 3 S. 85; ferner M. Bichele, Die ges.Best. f. d.

iten B. 4. A 6 s *7
l. S. 257. Wl 3 S. 431 (mit sorgfältigenAnm., welchedas Zurechtfindenin

dembochserWl. S. 2 Rechtszustandewesentlicherleichtern).B#glldiege% * 20 derV.O. v. 26. April
1908 (s. u. Anm. 47) u. § 17 d. V O.v. 9. Jan. 1912 (s. u.

20 G.Bl. 1866/69S. 309.
21 Dies sind Art. 8 Ziff. 3, 9 a, 10—12, 28, 30. Art. 29 wurde zunächst durch Art. 11

#e 6 s Dez. 1871 zum N.St.G.B., dannburch Art. 8 des A.G. v. 18. Aug. 1879zur
erse

22 Art. 7. Nordd. B. G.Bl. S. 473, 83B 1871/72Beil. S. 24.
25Vgl. Dariber.2. Aufl. § 47 Anm. 3E0,31, 91.
2 G.V. B 1225, hierzu G.V.Bl. 1 S. 497, Bl. 53 S. 166.
252. * 5# S. 85 Anm. 31—33 u. v.Niedel, P .St.G.B. S. 275. Durch wiederholte

V.O. wurde die deutscheArzneitaxe jeweils als maßgebenderklärt (ogl. u. a. G. V.Bl. 1906 S. 867).
Dazu die V.O. v. 22. Juli 1896 (G.V.Bl. S. 507) über Abgabe starkwirkenderArzneien, Be=
schaffenheitder Arzneigläserusw. mit Nachträgen,die im G.V. Bl.veröffentlichtwerden.
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Konzessionerforderlich28. Dies gilt auchfür die lbernahme einerbestehendenApo=
theke27, ebensofür die Verlegung von Apotheken?s.

Bezüglich der Konzessionserteilungfinden die allgemeinen Bestimmungen des
Gewerbe=G.vom 30. Januar 1868 Anwendung?, insbesondereauch hinsichtlichder
Behandlung realer Gewerberechte.Zur Konzessionsverleihungist Nachweis einesgesund=
heitspolizeilichenBedürfnissesundgesichertenNahrungsstandesfür denBewerber erfordert.
Außerdem ist der Nahrungsstand der vorhandenen Apotheker zu berücksichtigen30°.
Wo zwar ein Bedürfnis gegebenist, aberdie übrigenVoraussetzungenfür Konzessionierung
einer selbständigenApotheke nicht vorliegen, können Filial= oder Handapothekenzu=
gelassenwerden31.

Die erforderlichenErhebungenüberdie KonzessionsgesucheobliegenderDistrikts=
verwaltungsbehörde32. Der Bezirksarzt ist einzuvernehmen. Die Gesuchesind, soweit
es sich nicht um Realrechte handelt, auf Kosten der Antragsteller zur Mitbewerbung
innerhalbvierwöchentlicherAusschlußfristauszuschreiben58.

Die Verleihungvon Apothekerkonzessionen,die Bewilligung zur Verlegungvon
Apotheken und zur Errichtung von Filial= und Handapothekenstehtden Regierungen,
Kammern des Innern, zu?". Hierüber ist der Kreismedizinalausschußzu hören. Die
Entscheidung erfolgt bezüglich der Konzessionenund Verlegungen durch einen drei=
gliederigenSenat der Regierung auf Grund öffentlicherund mündlicherVerhandlungss.
Die Entschließungist innerhalbeinerAusschlußfristvon 14TagendurchBeschwerde26
zum Staatsministerium des Innern anfechtbar, welches nach Anhörung des Ober=
medizinalausschussesentscheidet.

Die erteilte Apothekerkonzessionerlischt bei Verlust der Approbation, ferner nach
MaßgabederVorschriftendesArt. 12 Abs. I desGewerbe=G.vom 30. Januar 1868.
Die Konzessionkann auf bestimmteZeit eingestelltdder ganz zurückgezogenwerden,
wenn die Unrichtigkeit der Angaben dargetan wird, auf Grund deren sie erteilt
wurde; ferner nach Art. 8 des A.G. z. R. St. P.O. v. 18. August 187987. Das
Verfahren ist in diesenFällen dasselbewie bei Erteilung der Konzession88.

Die Vorschriften der Apothekenordnungüber dieVerhältnissederApothekerlehrlinge
und =Gehilfen3° sind, soweit sie auf die Vorbildung und die Prüfungen Bezug haben,
durch die reichsrechtlichenBestimmungenersetzt. Sie gelten im wesentlichennur noch
so weit, als sie das Dienstverhältnis betreffen. Von der Aufnahme oder Entlassung
der Lehrlinge und Gehilfen hat der Apotheker binnen drei Tagen der Distrikts=
verwaltungsbehördeAnzeige zu machen. Einer amtlichen Bewilligung bedarf die Auf=
nahmein die Lehrenicht°.

Die Befugnisseund Verpflichtungender Apothekerbemessensich—erstere innerhalb
der reichsrechtlichgezogenenGrenzengegenüberdemfreienVerkehremit Arzneiwaren
—nach denBestimmungenderApothekenordnung“"undderV.O. v. 29.Dez.19004“.
Hiernach gibt die Apothekerkonzessiondie Befugnis zur Zubereitungund Feilhaltung.

S. 81 26 *=mv. 1868 Art. 8 Abs. I Ziff. 3, Art. 154 P.St.G. B. v. Landmann a. a. O. 1
S. ..

7Weber3S432Anm3 VIApothO§
IVArt7Abs1111230SauchMEv26Juni 1882 u. 31. März 1883(Weber

15 S. 734, 16 S. 137). über Ablösung desVorkeliders vgl. M.E. v. 29. Juni 1900 u. 21. Maie
1907, erwähnt bei Jor dan, Die Rechtsverh.d 14 1909. 6°%Apoth.O. § 2.

u GewG. Art. 10; Apoth.O. S§ 4, 6Abs. II, III, 8 u. die Anm. 1t bei Weber.
Vgl. auch v. Landmann, Gew.O. I S. 65 S.: Bl. 23 S. 212ff.: dann ebenda24 S.381ff.

:2 In München demMagistrate, V.D. v. 2. Okt. 1869 § 24.
38 S. die Angaben bei Weber 3 S. Anm. 9.
* Gew.G. Art. 30, Apoth.O. § 6 Abs.1
*5 Gew.G. Art. 31 Abs. III, V.C. v. 23. März 1892 (G.V.Bl. S. 61) J 53.
» Gew. G. Art. 31 Abf. 1, il. . H. 3 S. 609. “ Val. Gew.G. Art. 12 Abs. III.
38 Gew.G. Art. 30, 31. 35 J§§9—30. Dazu Weber ¾=S. 435ff.
4 VB.O.v. 15. Juli 1862 § 2. M.E v. 9. Aug. 1881(Weber 15 S. 406).
188 30733 1 67, pgl. hierzu 2. Aufl. 3 S. 87.
*7G.V. Bl. S. 1225. deran in Weber 35 S. 342, über die MusterungderApotheken,

M.B. v. 11. Jan. 5|5 (M.A. Bl. S. 89).
18“

Google



276 Die Gesundheitsverwaltung. Das Heilpersonal. 8 227

von Arzneien und Giften, und es ist dieseBefugnis, soweit sie eine ausschließlicheist,
gegenEingriffe zu schützen“s.

Die Apotheken"“unterliegenamtlicherAufsicht, welchezunächstvon denDistrikts=
verwaltungsbehördenund den Bezirksärzten geübt wird. Die Aufsichtsbehördenhaben
die sofortige Beseitigung wahrgenommenerMißstände und gegebenenfallsStraf=
einschreitungzu veranlassen. Eine Disziplinareinschreitungkommt ihnen nicht zu. Sie
find befugt, jederzeitNachsicht zu halten. Die Distriktsverwaltungsbehörden“ haben
mindestenseinmal jährlich unter BeiziehungdesBezirksarztes eineallgemeineApotheken=
untersuchungvorzunehmen. Ferner haben die Regierungen außerordentlicheUnter=
suchungenin größerenZwischenräumenderart anzuordnen,daß jedeApothekemindestens
jedesfünfte Jahr einersolchenUntersuchungunterworfen wird. Dieselbegeschiehtdurch
den Kreismedizinalrat oder ein ärztliches Mitglied des Kreismedizinalausschussesunter
Zuziehung der äußerenBehörden und nach Umständeneines Pharmazeuten“.

Zur Wahrnehmung der Standesinteressender Apotheker“ besteht für jeden
Regierungsbezirk eine Apothekerkammer,die die sämtlichenim Kreise angesessenenund
die in ApothekentätigenunselbständigenApothekerumfaßt. Ihre Aufgabe ist Förderung
des Apothekenwesensund der Interessen des Apothekerstandes Die Kammer hat
einen Vorstand und einenAusschuß,welchedurch die Generalversammlunggewählt
werden. Im übrigen werden die Verhältnisse der Kammern durchSatzungen geregelt,
welchevon der Kammer beschlossenwerdenund der Genehmigungdes Staatsministeriums
des Innern unterliegen. Die Apothekerkammernsind im verstärktenObermedizinal=
ausschussedurcheinen Abgeordnetenvertreten“.

Auf die Arzte finden die allgemeinenBestimmungender R.Gew.O. keine An=
wendung. Es bedarfausdrücklicherVerfügung im Gesetze,wenneineVorschrift desselben
für die Ausübung der HeilkundeGeltung haben soll"““. Gleichwohl verbleibt hier für
das Landesrecht5°%nur ein verhältnismäßig beschränktesGebiet der Entfaltung, da das
wichtigste,die Zulassungzur Berufsausübung,reichsrechtlichgeregeltist.

Nach der V.O. v. 9. Januar 1912 51 hat, wer sich in Bayern zur Berufs=
ausübung als Arzt oderZahnarzt niederlassenwill, binnen 14 Tagen nachder Nieder=
lassung von der Wahl seines Wohnortes der Distriktsverwaltungsbehördedes letzteren
unter Nachweis seinerBerechtigungAnzeige zu erstatten. Ebenso ist jedeVeränderung
des Wohnortes bei der Distriktsverwaltungsbehördedes bisherigen Wohnortes anzu=
zeigen. Es war nur eineFolge der reichsrechtlichenUmgestaltungdes ärztlichenStandes=
rechtes,wenn die Verordnung auf die bisher vorgeschriebeneeidlicheVerpflichtung der
Arzte verzichtete?s.

Die bayerischeMedizinaltaxordnung52wurdedurchdieBestimmungderR.Gew.O.:
„Die Bezahlung der approbiertenArzte usw. bleibt der Vereinbarung überlassen. Als

4 Apoth.O. §§ 31. 32 (dessenZiff. 2b aufgehobenist), V. O. von 1900 § 2. Uber Zu=
bereitungu. Abgabe von Giften vgl. v. Riedel, Set B. S. 274, 281ff., V. O. v. 29. März
1892 u. 16. Juni 1895 F 22.

“ Ebensoder Geschäftsbetriebder übrigenPersonen,welchezur gewerbsmäßigenZubereitung
u. Feilhaltung von Arzneien und Giftenbeiugt, sind. S. V.O. v. 1900§§ 21 u. 36 über den
Großhandel mit Arzneien, v. 16. Juni 1895 § 27.

"5 In München die Polizeidirektion. V.O. v. 2. Okt. 1869 § 15. M. B. v. 11. Jan. 1912
(M.A.Bl. S. 89).

Näheres Apoth.O. 8§#69—77, V.O. v. 1890 §§30, 31; M.C. v. 23. Juni 1842 (Weber 3S. 462).
" V.O. v. 26. April 1908 (G.V. Bl. S. 267).
"8 V.O. v. 24. Juli 1871(N.Bl. S. 1489)§ 6.

R.Gew.D. 8 6 Abs. 1, hierzu § 29 Abs. 1. Vgl. Reger 5 S. 153.
doüber die Entwicklung des Landesrechtesvgl. 2. Aufl. 3 S. 88.
ö1G.V. Bl. S. 15. ErmächtigendeBestimmung in P. St.G.B. von 1871 Art. 128; reichs=

rechtlichzulässig nach R.Gew.O. J 144 Abs. I. BVgl. auch Gew.G. v. 30. Jan. 1868 Art. 32
Ziff. 10. Kurpfuscherbrauchensichnicht anzumelden! »..

VALE-v.20·Juli1876(Weber11S.581).EinDienststrafrechtfürdieArztebesteht
selbstverständlichnicht.

oꝛVgl. 2. Aufl. 3 S. 90.
5*§ 80 Abs. 2. Dadurch ist die gleichinhaltlicheBestimmung in Art. 127 Abs. 3 des

P.St.G. B. von 1871 beseitigt.
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Norm für streitigeFälle im Mangel einer Vereinbarung können jedochfür dieselben
Taxen von den Zentralbehördenfestgesetztwerden,“ beseitigt. Im Anschlussehieran
wurde durch V. O. vom 17. Okt. 190155 die jetzt geltende Gebührenordnung für
ärztliche und zahnärztlicheDienstleistungenin der Privatpraxis erlassen.

Eine staatlich geordneteStandesvertretungder Arzte ist verhältnismäßig spät, im
Jahre 1871, zur Einführung gelangt565ö.Nunmehr ist die V.O. vom 9. Juli 1895 57
in Geltung. Hiernach bleibt die Bildung ärztlicher Bezirksvereine den Beteiligten
anheimgestellt. Ein Zwang zum Beitritte oder zum Verbleiben im Vereine besteht
nichtös. Zweck der Bezirksvereine ist wissenschaftlicheFörderung und Wahrung der

Standesehre der Mitglieder, sowie Schlichtung von Streitigkeiten derselbendurch ein
Schiedsgericht. Für jeden Regierungsbezirk bestehteine Arztekammer,gebildet aus
Abgeordnetender ärztlichenBezirksvereinedes Kreises. Ein königlicherKommissär
wird von der Kreisregierung, Kammer des Innern, ernannt und kann denBeratungen
beiwohnen.Gegenstandder Beratungensind „Fragen und Angelegenheiten,welche
entwederdie ärztlicheWissenschaftals solcheoderdas Interesseder öffentlichenGesund=
heitspflege betreffen oder auf die Wahrung und Vertretung der ärztlichen Standes=
interessensich beziehen"“".Außerdem ist der Abgeordnetezu wählen, welcher bis zur
nächstenVersammlungdieArztekammerbeimObermedizinalausschussezu vertretenhat.
Dem Staatsministerium des Innern ist anheimgegeben,Abgeordneteder Arztekammern
zu denjenigen Sitzungen des Obermedizinalausschussesbeizuziehen, in welchen über
Beratungsgegenständeder Arztekammernverhandelt wird.

§ 228. Die niederen Berufsarten. Die RechtsverhältnissedesniederenHeil=
personals sind durch die Reichsgesetzgebungnur wenig berührt worden. Dies gilt vor
allem hinsichtlichder Hebammen. Die gesetzlichenGrundlagen für die Neuregelung
desHebammenwesens!sindfolgende.NachReichsrechtist diegewerbsmäßigeAusübung
der Geburtshilfe durch Personen weiblichen Geschlechtesunbedingt? approbations=
bedürftig. Die R.Gew.O.“ bestimmt:„HebammenbedürfeneinesPrüfungszeugnisses
der nach den LandesgesetzenzuständigenBehörde.“ Die R. Gew.O. setzt ferner die
Voraussetzungenfest, unter welcheneine Zurücknahmeder Approbation eintreten kann.
Im übrigen läßt sie" dem Landesrechtefreie Hand. Das R. Str. G.B.v verpflichtet
die Hebammenzur Wahrung des Berufsgeheimnisses.

Das P.Str. G.B. von 1871 bestimmtbezüglichderHebammen,daß sieaußerin
Notfällen ihre durch V.O. oder Ministerialvorschrift bestimmtenBefugnissenicht über=
schreiten dürfens, daß sie gehalten sind, den Verpflichtungen nachzukommen,welche

55 G.V. Bl. S. 629. Vgl. auchV.O., Gebührenfür ärgtliche * 51= bei Behörden
17. Nov. 1902(ebendaS. 75 hierzu 1910 S. 415). M. B 1902 (G.V.Bl.S. 757),

Weebe 32 S. 164, Glock S.205, Spaet u. Stpn De n eden (orp- in Bayern,
Augsburg 1903.

d6über denPensionsverein für Witwen u. eien baher.Ärzte C. R. osfwann, Das
Zwwilmediginalwesen.in Kgr. Bayern I. Landshut 1858, S. 164ff..,Kuby a. a. 1S. 154,275.

57G. V.Bl. 31I. Über das frühere Rechtval. 2. Aufl. 3 S., 90. über die Schaffung
ärztlicher e ä vgl. v. Seydel, Annalen 1897 S. 393. über die Verleihung von
Körperschaftsrechtenvgl. G.V. Bl. 1905 S. 693.

i Die V.O. enthält nähereBestimmungenüber Eintritt und Ausschluß. über die Berech=
tigungceinesAusschlussesentscheidengegebenenfallsdie Gerichte.

*. Val. o 24. Juli 1871(R Bl. S. 1489)5 7
[S2281 1 über msiuter Rechtvagl.2. Aufl. III S. 91. Hinsichtlich der Aufbringung derKosten
des Unterrichtsfür die „SchülerinnenderEntbindungskunst“vgl. G. überdieistriktsräte v. 28. Mai
1852 Art. 27 Abf. Ib Z. 6. Vgl. auchv. Landmann, Gew.O. 1S. 270ff.

2 Reger 7 S. 362.
" d Ausdruck„Approbation“ wigdjedochnicht gebraucht,was für die Auslegung von Be=

deutung sein laniiV l Reger 4S. 4
0 Al IIlSeseme 14*dn Ziff. 1).Dazu v. — Annalen 1881S. 683.
* A

dem ortlaute desArt. 2 Abs. II 7 P.St.G B.5P. die Verweigerungder Hilfe
hraflos. Ent ch.d. O.L.G. München usw. III S. 80. § 144 Abs. II der N.G.O. würde einer
landesrechtlichenStrafbestimmung für r“ir Fälle nicht entgegenstehen;dennHebammensind keine
„Medizinalpersonen“ im Sinne der N.G.O
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ihnen in bezug auf Wahl und Veränderung ihres Wohnsitzes durch V. O. auferlegt
sind, daß durch V.O. für sie die Verpflichtung zur Anzeige ansteckenderKrankheiten
begründet werden kann. Ihre Bezahlung bleibt der Vereinbarung vorbehalten. Als
Norm für streitigeFälle beim Mangel einer Vereinbarung könnenTaxen durch V.O.
festgesetztwerden.

Die Vorbedingungen für die Erlangung des Hebammenzeugnissessind nunmehr
durch die V.O. v. 23. April 1874 und 26. Juli 189016 geregelt. Eine weitere V.O.
v. 4. Juni 189911 trifft über die gewerblichenVerhältnisseder HebammenBestimmung.
Hieraus ist folgendeshervorzuheben.Zur Ausübungdes Hebammenberufesist jede
Frauensperson berechtigt, welche das in der R.Gew.O. vorgeschriebeneBefähigungs=
zeugnis12einer bayerischenPrüfungsbehörde (Abweichungensind nach Bestimmungdes
Staatsministeriums des Innern zulässig)erworben hat 18. Bezüglich der Wohnorts=
anzeigengilt für dieHebammendasselbewiefür dieArzte141.Gemeinde=oderDistrikts=
hebammenkönnenaufsgestelltwerden, jedochohne ausschließlicheBerechtigung15. Die
HebammeneinesVerwaltungsbezirkesstehenunter der Aufsichtder Distriktsverwaltungs=
behörde im Benehmen mit dem Bezirksarzte. Die Zurücknahme der Approbation 16
kann17aus den gleichenGründen wie bei Arzten und Apothekern eintreten, ferner
dann, wenn aus Handlungen oder Unterlassungender Hebamme der Mangel jener
Eigenschaftenklar erhellt, welchebei Erteilung der Approbation nach den bestehenden
Bestimmungen18vorausgesetztwerden mußten. Das Verfahren ist verwaltungsrechtlich.
Erste Instanz ist die Distriktsverwaltungsbehörde,zweiteInstanz die Regierung,Kammer
des Innern. Von Verwaltungs wegen ist dieseauch die letzteInstanz; wird dagegen
die gesetzlicheZulässigkeit der Approbationsentziehungbestritten, so kann Beschwerde
zum Verwaltungsgerichtshofeerhobenwerden 1°.

Die R.Gew.O. findetauf die Bader keineAnwendung20. Die Bader und das
übrige niederärztlichePersonal unterliegenals Gehilfen der Arzteder Strafbestimmung
desR. Str. G.B. wegenVerletzung des Berufsgeheimnisses21. Der dermalige Rechts=
stand22 für die Tätigkeit als Bader bestimmtsichnach der V.O. v. 31. März 18998.
Die Niederlassung als Bader ist hiernachdurch Erlangung der Approbation bedingt.

» ?P. St. G. B. Art 72, 127 Abs. II, III, 128. V O. v. 8. Dez. 1890(G.V.Bl. S. 635)§ 28.
Uber zeitweiseUntersagungder BeumssauzübungnachArt. 67 Abs. 2 desP. St.G. B. bei Kindbett=
fieber M. E. v. 15. Dez. 1875(Weber 11 S. 260),fernerG.V. Bl. 1911 S. 445.

10G.V.Bl. 1874 S. 222, 1890 S. 527, Weber 10 S. 267. Dazu M.E. v. 31. März 1876
(Weber 11 S. 479).

11 G.V.Bl. S. 418. Dienstanweisung v. 9. Juni 1899 (G.V. Bl. S. 416), ferner Weber 37 . 206.
12Die früher erworbeneBefugnis verbleibt. UÜberVersassung der Aufnahme in die Schule,

der Zulassung zur Prüfung und desPrüfungszeugnisseswegen UnzuverlässigkeitV. O. v. 23. April
1874 u. 26. Juli 1890 §§ 6 Abs. 4, 13 Abs. 2, 16Abfs.2.

1 V.O. § 1. Durch das Reichsrechtist dieAnerkennungnichtbayer.Zeugnissenicht geboten.
Val. Reger 4 S. 132,5 S. 153,8 S. 333u. v. Seydel's Ausführungen, Annalen 1881 S. 685
Anm. 2. UbereinstimmendBundesratsprot. 1885 Nr. 284. Ausländerinnenkönnenaus Rücksichten
der Gegenseitigkeitoderauf Grund besondererStaatsverträge zugelassenwerden. über Zulassung
in den Grenzbezirkenoben§ 227 Anm. 15. G.V.Bl. 1887 S. 370, Glock S. 205.

14V.O. 8 2. ½über Hebammendistriktevgl. V O. 8 3.
15Nichtbayer.Zeugnissekönnenzwar nicht „JZurückgenommen“,aberfür Bayern als ungültig

erklärt werden. Reger 8 S. 333.
17 R.Gew.O. § 53 Abs. 2, Dienstanw. § 42.
18Es heißt in § 53 „nachderVorschrift diesesGes.“ d. h. § 30 Abs. 2. Gegenv. Seydel's

Auslegung (Annalen 1881S. 684 Anm. 1) Reger 4 S. 396, 6 S. 14 (beideMale das nämliche
Erk. des preuß.Ob.Verw.G.) u. V.G.H. 6 S. 146, 13 S. 451, 20 S. 196 (Zurücknahmewegenun=
Klichens Nuriultens. 21 S. 200. S.auch Reger 2 S. 368, 4 S. 277. III. Erg.BB.L. 419,

19V.O. v. 29. März 1892(G.V.Bl. S. 61) § 24 Abs. II; V. G.H.G. Art. 8 Ziff. 8.
*6PUber die Entwicklung der Regelung des niederärztlichenDienstes seit demMedizinaledikt

von 1808vgl. 2. Aufl. 1IIIS. 93.
21 G. V. Bl. S. 111. Hierzu Vollz.Bek. v. 4. April 1899 (G.V. Bl. S. 121), O.G. H. in

Str. S. 7 S. 150, Art. 127 Abs. 1 P. St.G. Bl. Bl. 53 S. 161. G.V.Bl. 1908 S. 64.
12R.Gew.O. 8 6 Abs. I. Reger 6 S. 363.

8 300. über die Frage, ob Bader Medizinalpersonenim Sinne des Landesrechtesfind,
Reger II S. 364.
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Personen,welche,ohnehierzuapprobiertzu sein, sichals Bader, Landarzt oder
Chirurg odermit einemzurTäuschunggeeignetenähnlichenTitel bezeichnen,sindstraf=
bar24. Zur selbständigenAusübung der Befugnisse eines Baders sind jene Reichs=
angehörigenberechtigt,welchenach Erfüllung der verordnungsmäßigenVoraussetzungen
die Approbationerlangt haben265.Die Bader müssenständigenBerufssitzin Bayern
haben und haben bezüglich der Wohnortsanzeige dieselbenVerpflichtungen wie die
Arzte 26. Ihre Befugnisse umfassenim wesentlichendie Unterstützungder Arzteund die
Hilfeleistung bei Leichenöffnungen,die selbständigeVornahme gewissereinfacherchirur=
gischerVerrichtungen, ärztliche Nothilfe, Leichenschau,Abgabe gewisserArzneimittel?.
Sie haben eine AnzeigepflichthinsichtlichansteckenderKrankheiten, sowie die Ver=
pflichtung zum Vollzuge amtlicherAufträge8. Ihre Bezahlung bemißt sichnach freier
Vereinbarung, mangels solcherim Streitfalle nach der verordnungsmäßigenTaxe .

Badern, welcheihre Befugnisseüberschreiten3° oder ihren Verpflichtungenzuwider=
handeln, kann der Badertitel entzogenwerden. Hierüber entscheidendie Distrikts=
verwaltungsbehördenin erster,die Regierungen,Kammern des Innern, in zweiter und
letzter Instanz. Das Verfahren ist Verwaltungsrechtsverfahren, aber Beschwerdean
denVerwaltungsgerichtshofausgeschlossen?1.

Drittes Hauptstück.
§ 229. Die Behörden der Gesundheitsverwaltung. Die Grundlage, auf

welcherdie Behördeneinrichtungder Gesundheitsverwaltungsichentwickelthat, bildet
das Edikt überdas Medizinalwesenvon1808½.Das bayerischeVerwaltungsrechthat
seither daran festgehalten,daß die Gesundheitsverwaltungzu den Aufgaben der all=
gemeinenBehörden der Landesverwaltung gehört?, und daß die obrigkeitlichen Be=
fugnissedurch dieseBehördenunter dem Beirate der fachkundigenBeamten aus=
zuübensind.

Die jetzige Einrichtung der Fachbehördender Gesundheitsverwaltung und der
gerichtlichenHeilkunde“beruht auf einer Mehrzahl von V.O. aus den siebenziger
Jahren; die geltendenVorschriften sind im wesentlichenfolgende.

Nach der V.O. v. 28. November19125 bestehtein Obermedizinalausschußin
unmittelbarerUnterordnungunter das Staatsministeriumdes Innern und in aus=
schließlichemDienstverkehremit diesem. Der ärztlicheund der tierärztlicheReferent,
sowie der rechtskundigeReferent für Gesundheitswesenim Ministerium gehören dem
Ausschussevon Amts wegenan. Die übrigenMitglieder" werdenvom Könige er=
nannt. Die Mitglieder erhalten Dienstbezügeund Vergütungen für größere Arbeiten.
Der Ausschußwählt aus seinerMitte denVorsitzendenund dessenStellvertreter. Im
Ausschussebestehteine ständigetierärztliche Abteilung.

:4P. St. G. B. Art. 127 Abs. I. Entsch. d. O. L.G. München usw. 4 S. 383. Die Be=
rechtigungzur Führung des Titels Chirurg, Landarzt bemißt sichnachder V.O. v. 11. Aug. 1873
(Weber 16 S. 90).

:5 V.O. 8§1, 0oft 26 V.O. § 6a. P. St. G. B. Art. 128.
V.O. §§2—5, 7;M.B. v. 4. April 1899.

28V. O. 5 6 b—d. P. St. G.B. Art. 72.
:PP.St.G.B.Art.127Abs.3,V.O.§8.
20DieseÜberschreitungistals solchenichtstrafbar.Reger 6 S. 363.
1 B.O. § 9. V.G.H. 14 S. 120. Reger 26 S. 164.

[(§S229] 1 Vgl. hierüber 2. Aufl. 1 § 38 Anm. 39 ff.
1 Kabinettsbefehlv. 15.April 1817§ 53,Form.V.O. v. 27.März 1817§§ 22—26.Form. V.O.

v. 9. Dez. 1825 & 74c u. 17. Dez. 1825 §§ 51—56.
* Vgl. V.O., die Owßenisationu. Ernennung der Gerichtsärztebetr., v. G. Okt. 1809(R. Bl.

S. 1817) . III Abs. III. uber die Entwicklung der Organisation vgl. 2. Aufl. III S. 94.
erner V.O. v. 7. Nov. 1908, die Prüfung für den ärztlichenStaatsdienst betr. (G.V.Bl. S. 973),
ierzu G. B. Bl. 1910 S. 9.

über die früherenMedizinalkomiteesvgl. 2. Aufl. III S. 95 Anm. 17.
5 G.V Bl. S. 12, 19, frühere V.O. im R. Bl. 1871 S. 1013.
#Die Zahl ist unbestimmtgelassen.
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Für bestimmteFälle und Zwecke,und zwar jährlich mindestenseinmal, verstärkt
sichderObermedizinalausschußdurchdenHinzutritt je einesAbgeordnetender einzelnen
Arztekammern,Apothekergremienund der tierärztlichenKreisvereine. Außerdem können
die medizinischenFakultäten der drei Landesuniversitätenje einen Vertreter aus ihrer
Mitte abordnen7.

Der Obermedizinalausschußsist ein „Sachverständigen=Ausschußfür die Beratung
der oberstenStaatsverwaltung auf dem Gebiete des Gesundheitswesens“. Er kann
aus eigener Initiative Anträge auf Verbesserungvon Verhältnissen und Einrichtungen
des Gesundheitswesensstellen. Er soll insbesondereeinvernommenwerden?:

1. „in allenFragen,welchedieMedizinalverfassungoderdieMedizinalverwaltung
berühren oder sonst in medizinischerHinsicht von besonderemInteresse sind;"

2. über Entwürfe von V.O. oder oberpolizeilichenVorschriften desMinisteriums,
welchesichauf Gegenständedes Gesundheitswesenserstrecken;

3. über Besetzungvon Stellen des öffentlichenGesundheitsdienstes;
4. in Apothekenkonzessionssachen,sowieüber Gesucheum Haltung von Filial=

oderHandapotheken.
Bei jeder Regierung bestehtein Kreismedizinalausschuß,der ihr untergeordnet

ist und ausschließlichmit ihr verkehrt. Der Kreismedizinalausschußzählt außerdem
ärztlichenund tierärztlichenReferentender Regierung,dem Kreismedizinalratesechs
Mitglieder, welche der König auf vier Jahre ernennt. Ein Verwaltungsbeamterder
RegierungwohntdenSitzungenmit Stimmrechtbei. Für EinrichtungundGeschäfts=
ganggilt entsprechenddasselbewie für denObermedizinalausschuß.Ebensohat der
Kreismedizinalausschußder Regierung gegenüberdie nämlichenAufgaben zu erfüllen,
wie der Obermedizinalausschußgegenüberdem Ministerium. Er soll insbesondere
gehörtwerden:

1. über den Erlaß oberpolizeilicherVorschriften und dauernder Anordnungen,
welchedas Gesundheitswesenberühren;

2. über die Besetzungvon Stellen im Gesundheitsdiensteder Bezirksärzteund
der Landgerichtsärzte, sowie die Feststellung der Befähigung der für den ärztlichen
StaatsdienstgeprüftennichtamtlichenArzte;

3. in Apothekensachen10.
Ülberden äußerenärztlichenDienst bestimmtdie V.O. v. 9. Januar 191211.

Hiernach wird der ärztlicheDienst bei den Distriktsverwaltungsbehördenvon den
Bezirksärzten, bei den Landgerichten von den Landgerichtsärztenund bei den Amts=
gerichtenvon denLandgerichtsärztenund denBezirksärztenversehen,die sämtlichvom
Könige ernannt werden.

Bezüglich der Einrichtung von Organen für das Gesundheitswesenin den Ge=
meinden sind die Bestimmungendes Gemeinderechtesmaßgebend. Eine besondereEr=
örterunghierüberist dahernichtveranlaßt12.

Im Reiche gehört das Gesundheitswesenzum Geschäftskreisedes Reichsamtes
des Innern, demdasReichsgesundheitsamtuntergebenist18. ObrigkeitlicheBefugnisse
im Gebiete der Gesundheitsverwaltunghat letzteresnicht auszuüben1/.

* ———tx
8sWeber 9 S. 104 Anm. 2 (Geschäftsanweisung).
? V.O. § 1 (Weber 12 S. 263, 264 Anm. 8, 16 S. 36); ferner Weber 12 S. 275 mit

M.E. v. 6. Nov. 1882. » ,
1°V.O. §§ 8—10. über die Bildung ärztlicher Kollegien bei denKreisregierungen zur

Esstattung,Dabon(bergutachten in UnfallversicherungsangelegenheitenM. B. v. 27. Juli 1894
(Weber 22 S. 669). 6

G.V. Bl. S. 7, hierzuM. B. v. 23. Jan. 1912(M.A. Bl. S.=153)FF. Gebhard, Hilfsbuch
f. B.A., München 1912. Dazu V.O. v. 17. Nov. 1902 u. 4. Aug. 1910, die Vergütung für ärzt=
liche Dienstleistungen bei Behörden betr. (Weber 32 S. 164). .

12Eine JusemmenstelllngderEinrichtungengibt dieM.E. v. 15.Juni 1875(Weber 11 64.
1 Vgl. P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReiches,5. Aufl. I S. 391.
14Über das Recht des Reichskanzlers,die Landesbehördenunmittelbar mit Weisung zu ver=

sehen,vgl. R.G. v. 30. Juni 1900,§ 41 (N.G.Bl. S. 306),Bl. 45 S. 91ff.
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Zweiter Abschnitt.
Das Armenwesent
Erstes Hauptstück.

Die Armenpolizei.
3 230. Teuerungspolizel, Bettelpolizel und armenpolizeiliche Aufenthaltsbeschränkungen.

Die Aufgabe der Armenpolizei wurde früher als eine doppelteaufgefaßt. Man glaubte nicht bloß
denHang der unbemitteltenBevölkerungsklassenzur Trägheit durch die Bettelpolizei bekämpfen,
wondernauch der Teuerungder notwendigenLebensmittel durchdie Teuerungspolizeientgegentreten
zu müssen?.

Die polizeilichenLebensmitteltaxenhabensichin Bayern diesseitsdesRheines ziemlich lange
erhalten,trotzdemschonfrühzeitig Versuchezu derenBeseitigunggemachtwordenwaren.

Den Abschluß der Rechtsentwicklungbrachteerst § 72 der R.Gew.O.“, wonach polizeiliche
Lebensmitteltaxenunstatthaftsind.

Die anderweitigenBestimmungendes P.St.G. B. von 1861 über die Abgabe von Lebens=
mitteln durchGewerbsleutewurden in jenesvon 18715übernommen.

Bezüglich der polizeilichenBehandlung von Bettlern und Landstreichern ist die
V.O. v. 28. November 1816 zum Teile noch maßgebend?7.

Im übrigenberührensichBettel=undSicherheitspolizeivielfach,und es ist ins=
besonderehinsichtlichder Ausweisungen von Bettlern und Landstreichernnach § 3 des
Freizügigkeitsgesetzesan das früher Gesagte zurückzuerinnerns.

Nach demR. Str.G.B. ist mit Haft zu bestrafen:
1. wer als Landstreicher16 umherzieht;
2. wer bettelt,Kinder zumBettel verleitetoderausschicktoderPersonen,welche

seiner Gewalt und Aufsicht untergebensind und zu seiner Hausgenossenschaftgehören,
vom Betteln abzuhaltenunterläßt;

3. wer sich dem Spiele, Trunke oder Müßiggange dergestalthingibt, daß er in
einen Zustand gerät, in welchemzu seinemUnterhalte oder zumUnterhalte derjenigen,
zu derenErnährunger verpflichtetist, durchVermittlungder BehördefremdeHilfe
in Anspruch genommenwerden muß;

4. wer nach Verlust seines bisherigen Unterkommensbinnen der ihm von der
zuständigen Distriktsverwaltungsbehörde11 bestimmten Frist sich kein anderweitiges
Unterkommenverschaffthat und auchnichtnachweisenkann,daß er solchesungeachtet
angewandterBemühungensichnicht zu verschaffenvermochthabe.

1 Durch G. v. 26. Okt. 1912(G.V.Bl. S. 1083)murdedie Einführung des Unterstützungs=
wohnsitz=G.in Bayerneingeleitet.Mit demInkrafttreten desR.G. in Bayern werdendie im R.G. der
LandesgesetgebnnvorbehaltenenAngelegenheiten(8§8, 30, 33, 37 Abs. 1, 38Abs. 2 u. 52)durchein

besonderes gfüßrung=G. geordnetwerden. Hierfür hat die Regierungbereits „Richtpunkte“aus=
gearbeitet und dem Landtage vorgelegt (Beil. 168 d. Verh. d. Abg.K. 1912), die Abg.K. hat hierüber
eingehendberaten(vgl. insbel Beil. 293,304, 324),die R.R.K. hat aber eineStellungnahmehierzu
abgelehnt. Unter diesenUmständenist es nicht möglich, das künstigeRechthier darzustellen,da
die reichsrechtlichenBestimmungenfür sichallein nur ein lückenhaftes Bildgebenwürden. Da die
Anderung des derzeitigenRechtesbald eintretenwird, ist dessenDarstellungmöglichstgekürztworden.

: Hierzu gehörtenauchdie BestimmungengegenWucher und Zwischenhandel. Eine Uber=
sicht der älteren Vorschriften über den Getreidehandelf. Verh. d. K. d. Abg.1847 Beil. Bd. 11
S. 230ff., 251f. Vgl. auchRepert. über die Landtagsverh.1847 S. 45 ff.

*#Ugl. im einzelnen2. Aufl. III S. 97.
Val. hierher2. Aufl. 1 § 92C Ziff. 1 a. E. (Antrag Hafenbrädl).

5 Art. 143. * S. auchWeber 15 S. 639. *
7 Vgl. zum folgendenwegender EinzelheitenW. Krais, Handb. II S. 49, 79 ff.
1 S. oben§ 219 Anm. 137f.
?*361 Ziff. 3—5, 8. %

10Begriffsbestimmungin Art. 88 des P.St.G.B. von 1861. Reger 7 S. 263. Zahlreiche
Erlasse bei Glock S. 195 (Arbeiterkolonien,Wanderunterstützung).J. Keidel, Handhabung d.
Vagantenpolizei, 2. Aufl. 1911.

11 V.O. v. 4. Jan. 1872 F 6.
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Bei solchenVerurteilungen kann nach Maßgabe des 8 362 des R.Str. G. B. auf
Ülberweisungan die Landespolizeibehörde12 erkannt werden.

Zum Schutzeder GemeindengegenfremdePersonen, welcheder Armenpflege
zur Last fallen oder zur Last zu fallen drohen, besteheneine Reihe von polizeilichen
Bestimmungen.

Der Aufenthalt in einer Gemeinde kann verbotenwerden:
1. Ausländern, welchevon der AufenthaltsgemeindeArmenunterstützungbe=

ansprucht oder erhalten haben, wenn sie nicht während15 der zwei unmittelbar vorher=
gehendenJahre!“ in der Gemeinde Umlagen5 bezahlt oder Gemeindedienstegeleistet
haben, und wenn seit demTage, an welchemsie zuletztArmenunterstützungbeansprucht
odererhaltenhaben, nochnichtvolle sechsMonate verflossensind. Die Ausweisung
kann bis zur Dauer von drei Jahren verhängt werden. Will die ausgewiesenePerson
vor Ablauf der Ausweisungszeit in die Gemeinde zurückkehren,so hat sie den Besitz
zureichenderUnterhaltsmittel darzutun10.

2. Ausländer, welche mit ihren Abgaben an die Aufenthaltsgemeinde1 länger
als ein Jahr, vom Verfalle gerechnet,im Rückstandebleiben, könnenaus der Gemeinde
ausgewiesenwerden. Sie sind jedoch zur Rückkehr befugt, wenn sie den schuldigen
Betrag berichtigthaben18.

Zuständig zur Verfügung dieser Ausweisungen ist die Distriktsverwaltungs=
behörde1. Die Ausweisung kann nur verfügt werden, wenn die Gemeindebehördeder
Aufenthaltsgemeindedarauf angetragen hat, und sie muß bei gegebenengesetzlichen
Voraussetzungenverfügt werden, sobald dieser Antrag vorliegt20.

Im übrigen finden auf diese Ausweisungendie BestimmungenAnwendung,
welche für die sicherheitspolizeilichenAufenthaltsbeschränkungender Ausländergelten ?21.

Die Zulässigkeit armenpolizeilicherAufenthaltsbeschränkungengegenDeutschebe=
mißt sichnachdenBestimmungendesR.G. überdieFreizügigkeitvom 1.November186728.
Hiernach habendie Gemeindenunter gewissenVoraussetzungenein Ab=und Ausweisungs=
recht gegenüberGemeindefremden,eineBefugnis, die, wenn sie gegenein Familienhaupt
geltendgemachtwird, auchdie unselbständigenFamilienglieder mitergreift3. Zuständig
zur AusübungdiesesRechtesist die kollegialeGemeindebehörde“.

Das Abweisungsrechtkann?5gegenneuanziehende25Arme geltendgemachtwerden,
d. h. gegensolchePersonen,welchebeimMangel eigenenVermögensoderder Unter=
stützungdurchernährungspflichtigeVerwandte nicht hinreichendeKräfte besitzen,um sich
und ihren nicht arbeitsfähigenAngehörigen den notdürftigenUnterhalt zu verschaffen.

12Vgl. oben§ 219 Anm. 61 f. · s Also fortgesetztin beidenJahren.
1. Gerechnetvon demTage, an welchemdie Unterstützungbeanspruchtwurde.
15Das G. sagt: „Abgaben für Armenzwecke.“ Solche gibt es jedochals besondereUm=

lagen — und nur Umlagen sindgemeint—nach dembestehendenGemeinderechtenicht.
18 Heimat=G.Art. 39 Ziff. 2. „Die gesetzlicheVerbindlichkeit der Aufenthaltsgemeinde, in

Krankheitsfällen oder in sonstigen FällendringenderNot die unentbehrlicheHilfe leisten,wird durch
gegenwärtigeBestimmungnicht aufgehoben."“

1 Dazu gehörenauch dieDistriktsumlagen. Vgl. oben§ 207 Anm.4ff.
18Heimat=G.Art. 39 Ziff. 3. Die Bestimmungin Ziff. 4 ist gemäß Art.43 Abs. 2 nicht

armenpolizeilicherNatur.
16 Heimat=G.Art. 45. Vgl. insbes.Th. Kutzer, HeimatrechtS. 471f., 495, 506ff.
20 Heimat=G.Art. 43 Abs. 1. Unrichtig ist die bei E. v. Riedel a. a. O. S. 289 Ziff. 3

wiedergegebeneAußerung des Berichterstattersd. K. d. R.R. Die Gemeindenhaben keinen ver=
waltungsrechtlichenAnspruchauf selcheVerfügung (vgl. V.G.H. 21 S. 27).

Agl. oben§ 219Anm.104 ff. V.G.H.23S. 137,25S. 46,416.
“ DieseBestimmungenfind aus 8§ 4, 5 des preuß. Aufnahme-G. v. 31. Dez. 1842 ent=

standen, worüber zu vgl. Fr. Arnoldt, Die Freizügigkeit u. der Unterstützungswohnsitz,Berlin
1872, S. 41 ff. S. auch oben § 220 Anm. 14. K. W.Dames, Freizügigkeit u. Aufenthalt,
Würzburg 1873,S. 57 f.

28 V.G.H. 4 S. 450; Reger 6 S. 203 (bef. S. 206), 11 S. 81. Bl. 36 S. 408 ff.
: Rict der Armenpflegschaftsrat.Vgl. M.E. v. 4. Mai 1871(Weber 9 S. 1) Ziff. 5.

2 Gleichviel, ob sie Wohnsitzodernur Aufenthalt nehmenwollen.
* Darunter find wohl dieEhefrauunddie im FamilienverbandestehendenKinder zu begreifen.
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Den Nachweis der körperlichenArbeitsunfähigkeit2s des Neuanziehendenhat die
Gemeinde zu erbringen. Der Beweis muß auf den gegenwärtigenund dauernden
Mangel der Ernährungsfähigkeitgerichtetsein. Durch Feststellungder Tatsache,daß
der Anziehendesichmit öffentlichenAbgabenim Rückstandebefindet,ist dieserBeweis
nicht erbracht22. Die bloße BefürchtungkünftigerVerarmungberechtigtnicht zur
Abweisung. Ebensowenigkommt ein nur vorübergehenderNotstand in Betracht. Da=
gegen berechtigtauch teilweise Unterstützungsbedürftigkeitzur Abweisung. Den Nach=
weis des Besitzes hinlänglichen eigenen Vermögens oder des Genusses ausreichender
Unterstützungseitens ernährungspflichtigerVerwandter hat der Anziehendezu führen80.
Der Nachweis hinlänglicherUnterstützungdurchanderePersonen als die ebengenannten
schütztnicht vor Abweisung.

Offenbart sichnach demAnzuge, d. h. nachdemder Anziehendein einerGemeinde
endgültigseinenAufenthaltgenommenhats!, dieNotwendigkeiteineröffentlichenArmen=
unterstützung32desselbenoder eines seiner Angehörigen, bevor erstererdie Heimat in
der Aufenthaltsgemeindeerworbenhat, so kann die Fortsetzungdes Aufenthaltesversagt
werden, wenn die Gemeindebeweists8, daß die Unterstützung„aus anderenGründen als
wegen einer nur vorübergehendenArbeitsunfähigkeit“3" notwendig gewordenist 5.
Nach genommenemAufenthalte kann also der nicht beheimateteDeutschenicht schondann
weggewiesenwerden, wenn seineArbeitsfähigkeit beschränktoderaufgehobenwordenist,
sondern erst dann, wenn sichdie NotwendigkeiteinerdauerndenöffentlichenUnterstützung
desselbenoderseinerFamilie geoffenbarthat, d. h. wenn er odereiner seinerAngehörigen
eine derartige Unterstützungwirklich erhalten hat36. Dabei ist nicht erforderlich, daß
diese Unterstützunggeradevon der abweisendenGemeindes7 gewährt wordenist .

Die Abweisung und Ausweisung kann von der Gemeinde bei gegebenengesetz=
lichenVoraussetzungenals einRechtgefordertwerden359.DiesesRechtderGemeinden
kann jedochEinschränkungenerleiden. Das F.G.“%sagt bezüglichder Abweisung:
„Den Landesgesetzenbleibt vorbehalten,dieseBefugnis der Gemeindenzu beschränken.“
Demzufolge finden die Bestimmungen in Art. 42 des Heimatgesetzes,welche bereits
früher erörtert worden sind"1, auch hier Anwendung. Dagegen ist dieser Artikel auf
die Fälle der Ausweisung anwendbar, da dasR. G. für diesekeinenVorbehalt zu=
gunstendesLandesrechtesmacht. Sachlichallerdingsgilt das, was Art. 42 desHeimat=
gesetzesbestimmt,zum Teile auch für die Fälle der Ausweisung. Es handelt sich bei
der letzterenum eine armenpolizeilicheBeschränkungder privaten Bewegungsfreiheit.
Diese Beschränkungkann da nicht Platz greifen, wo der Aufenthalt am Orte nicht
Folge des Gebrauchesder Freizügigkeit, sondernFolge der Erfüllung einer öffentlich=
rechtlichenVerpflichtung ist, gleichviel, ob letztereunmittelbar im Gesetzebegründetist
oder nicht. Wo dagegender Aufenthalt Folge einer privatrechtlichen Verpflichtung
ist, obwaltet kein Hindernis der Ausweisung, und zwar auch dann nicht, wenn die

18Die moralischeArbeitsunfähigkeitinfolgesitlicher Verkommenheit,Trunksuchtu. dgl. kommt
nicht in, et t. p=t auchFr. Arnaldte. a. O. S. 48.

gl. Fr. Arno a. a. O. S. .
WJnletztercmFallemußauchnachgewiesenwerden,dadje Vårwanhten tatsächlichihrer

Verpflichtungnachkommen,und daß dieUnterstützungeinedauerndeist. Über die Beweislast s. Be=
sidu Sabei r. Koldt a. a. O. S. 4.

!t#„Ras als öffentlicheUnterstützungzu betrachtenist, richtetsichnachden Gesetzenoder der
Verwaltungspraxis des betreffendenStaates.“ Begründungdes G.Entw.Vgl. d. V.G.H. 2 S. 70.

2 4 S. 357,5 S. 111.
Uber die ungenaueFassungs. Annalen 1877 S. 585 Anm. 1. ·

«»EincfolchevorausuchtlichlängerdauerndeUnterstüpungsbedürftigkeitkannitzccnertmcht
bloß vorübergehenden)Arbeitsunfähigkeit,sie kann aber auchin anderenVerhältnissenihren Grund
haben.“ Begründungdes G.Entw. Fr.Arnoldt a. a. O. S. 54.

6 388 2 S. 374, 3 S. 267, 4 S. 357, 5 S. 111. Etwas abweichendBl. 34 S. 132
L *

u„V.G.H.3S.267. esGes.85
„„V.G.H.2S.70. 4 F4Abf.I.
41Oben § 219 Anm. 88.
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ichtuns gegenüberdemStaate, einerGemeinde,einer öffentlichenKörperschaftusw.
esteht".

Die Aufenthaltsversagung"skann in keinemFalle auf eine bestimmteZeit er=
folgen, denn das Gesetz enthält keinederartige Vorschrift. Vielmehr kann der Fort=
gewiesenealsbald wieder anziehen, wenn ihm ein gesetzlicherAbweisungsgrund nicht
mehr entgegensteht“.

Die Verfügung der Aufenthaltsversagungfällt in die Zuständigkeit der Distrikts=
verwaltungsbehörden,in München der Polizeidirektion15. Ist die Distriktsverwaltungs=
behördezugleichGemeindebehörde,so bedarf es keines gemeindlichenAntrages auf Ab=
oder Ausweisung.

Streitigkeiten über die Abweisung und Ausweisung von Deutschensind Ver=
waltungsrechtssachen,und zwar für die beteiligtenPersonen,sowohlwie für die be=

teiligten Gemeinden"7. Zweite Instanz ist die vorgesetzteRegierung,Kammer des
Innern, dritte Instanz der Verwaltungsgerichtshof“.

#§*231. Polizeiliche Beschränkungender Eheschließung1. Das Heimatgesetz
v. 16. April 1868 regelte in seinem zweiten Titel? das Verehelichungswesenfür die
Landesteile diesseitsdes Rheines und für die Pfalz, ohnejedochzwischendiesenGebieten
die Rechtseinheit herzustellen. Diesseits des Rheines verblieb es vielmehr bei dem
Grundsatzeder polizeilichenBeschränkungder Verehelichung,wenn auchin abgeschwächter
Weise, in der Pfalz bei dem Grundsatzeder Verehelichungsfreiheit.

Die einschlägigenBestimmungensind, wie schon früher erwähnt wurde, weil
sonderrechtlichgeschützt,auchnach demEintritte Bayerns in das Reich aufrechter=
halten geblieben2. Das Gesetzhat aber mannigfacheAnderungen", zuletztdurch das
A.G. (Art. 154 XI) zumB. G.B., erfahrenund gilt jetztin der Fassungder Bek. v.
30.Juli 18995.

Die Gesetzgebung,von welcherhier die Rede ist, enthält nur öffentlichrechtliche
SätzeüberdasVerehelichungsrecht,undnur aufdiesepolizeilicheSeitederEheschließung

" UbereinstimmendK. W. Dames, Freizügigkeitund Aufenthalt, S. 64. Anders V.G.H. 2
S. 423, wo es sichzweiselias um einprivatscchtsichesDienstverhältnishandelt. Die a. u O. auf=
gestellteBehauptung,daß § 5 des Freiz.G. die Anwendbarkeitdes Art. 48 (jetzt42) desHeimat=G.
nicht ausschließe,ist nichtweiter begründetund ist auchm. E. nicht begründbar.Ebensowenigläßt
ich die Annahmerechtfertigen, daß dieEingehungeinesDienstmietevertragesdeshalbdieAusweisung

hindere, weil die „freie Selbstbestimmung"des AuszuweisendenhinsichtlichseinesAufenthaltesda=
durchaufgehobensei. Die „freie Selbstbestimmung“kann auchbei einemMündel aussehyobensein,
dessenAufenthalt der Vormund bestimmt. Dies schütztaber sichernicht vor Ausweisung. Vgl. auch
Reger 7 S. 272.

4 V. G. H.2 S. 191.
“ V.G. H.4 S. 239,450; 24 S. 522. A. M. ist v. Riedel, Die Reichsverf.Urk.usw.,Nörd=

lingen 1871 S. 235. — Vgl. auchNeger 15 S. 222.
“ M. E. v. 4. Mai 1871(Weber 9 S. 1) Ziff. 5.
4 V.G.H.2 S. 191. «
«V.G..2S.70,4S.202,20S.29;W.Krais,V.G-H.G.usw.S.58.UberBe-

schwerdeberechtigungvgl. Heim.G. Art. 46.
"8 V.G.H.G. Art. diß Art. 9 Abs. II. V.G.H. 25 S. 47, 72. Den Anforderungen

in § 6 des Freiz.G. entsprichtdie bayer. Landesgesetzgebung.Vgl. oben§ 110 und über die vor=
läufige Armenunterstützung unten § 233.
[§231) 1 Vgl. im allgemeinenH. Rehm, Handwörterb. d. Staatswissensch.III S. 7 ff. Uber die
Entwicklung desbayer.Rechtesvgl. 2. Aufl. II S. 53 ff., III S. 102ff., das vortrefflicheBuch von
Th. Kutzer, Dasbayer. Heimatrecht,München 1905 S. 77 ff. Mit der Einführung desUnter=

süpun swohnsitzesin Bayern wird auchdas besondere(armenpolizeiliche)Verehelichungsrechtfallen.
eil. 168d. Verh. d. Abg.K. 1912 S. 5.

: Bgl. v. Seydel's Darstellung,Bl. 39 S. 274ff.
3 Das Schlußprot. zum Bündnisvertr. mit Bayern stellt in Ziff. 1 sest, daß das nordd.

Bundesges.v. 4. Mai 1868 nicht auf Bayern ausgedehntwerdenkönne. 6
4 2. Aufl. Bd. 3 S. 103. » «
5 G.V. Bl. S. 469. Hierzu vgl. M.E. v. 20. Dez. 1899 (M.Bl. S. 673ff.) Z. II. Uber die

einzelnenAnderungen,namentlichüber die wichtigeNovelle v. 17. März 1892,welcheschwereMiß=
6¾*3& d, erthelichungsgelehgebungbeseitigt hatte,vgl. 2. Aufl. III S. 103ff. u. Bl. 45 S. 43
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bezieht sich auch der Schutz, den das Sonderrecht Bayerns seiner Landesgesetzgebung
gewährt. Daraus folgt, daß die Reichsgesetzgebungüber die bürgerlichrechtlicheSeite
der Eheschließung auf Bayern Anwendung findet. Es folgt aber nicht minder, daß
dieseGesetzgebungdes ReichesohneZustimmungBayerns an dessenpolizeilichemEhe⸗
rechte nichts ändern kann und darf und das Reichsrecht insbesonderedie bürgerlich=
rechtlichenFolgen anerkennenmuß, welche aus den öffentlichrechtlichenSätzen des
bayerischenEherechtessich etwa ergeben. Es liegt im Wesen des Polizeirechtes, daß
es in das Privatrecht eingreift.

DieR. G., welchehier in Frage kommen,habenauchin derTat das bayerische
Sonderrechtnicht angegriffen7.

u bemerkenist hier noch, daß die Bestimmungendes Heimatgesetzesüber die
EheschließungkeineAnwendung auf die Angehörigen des königlichenHauses finden.

Die VerehelichungeinesAngehörigender Landesteilerechts des Rheines darf
nur auf Grund einesVerehelichungszeugnisseserfolgen,welchesvon der zuständigen
Behörde ausgestellt? ist. Das Zeugnis enthält nach neuemRechte nur mehr die Be=
stätigung,daß der Eheschließungdas in Art. 32 des HeimatgesetzesbestimmteEinspruchs=
rechtnichtentgegensteht10. Das Zeugnis hat dahernur auf einebestimmteEheschließung
Bezug!!1. Zur Ausstellungdes Zeugnissesist die Distriktsverwaltungsbehördejener
Gemeindezuständig,in welcherder Mann seineHeimat hat12.

Es ist zwar zunächstSachedessen,welcherdes Verehelichungszeugnissesbedarf,
sich klar zu machen, welches die Behörde sei, an welcheer sich zu wendenhat. Es
ist aber auch Amtssache der angegangenenBehörde, sichdarüber schlüssigzu machen,
ob sie zur Ausstellung des Zeugnisses zuständigsei. Hat sie dieseFrage durch Aus=
stellung des Zeugnissesbejaht, so ist letzteresein gültiges Verehelichungszeugnis.

Das von einer DistriktsverwaltungsbehördeausgestellteVerehelichungszeugnisist
niemals von Rechts wegennichtig. Das Verehelichungszeugniskann allerdings, wenn
die ausstellendeBehördeoderdie höhereInstanz sichüberzeugt,daß dasselbemit einem
Fehler in der Entstehungbehaftetsei, zurückgezogenoder für kraftlos erklärt werden.
Dies ist jedochnur so lange möglich, als das Zeugnis noch nicht benutztist, nicht da=
gegendann, wenn es seine Wirkung vollendet hat, d. h. wenn auf Grund desselben
die Ehe geschlossenworden ist. Und zwar wirkt die Ungültigerklärungnur dann, wenn

"62 H. v. Sicherer, Personenstand u. Eheschließung in Deutschland, Erlangen 1879,
S. 333ft. lI. 39 S. 241 ff. Solche bür Slichrechtiste Wirkungen sind jetzt beseitigt.

Vgl. das nordd. B.G. über Eheschließungusw. von Bundesangehörigenim Auslande v.
2. Mai 1870(B.G. Bl. S. 522),geändertdurchArt. 40 d. E.G. z. B. G. B., in Bayern eingeführt
durchR.G. v. 22. April 1872§ 2 1.3 12(B.G. Bl S. 87,hierzuWeber 8 S. 522Anm. 1),fernerdas

erf.St. G. v. 6. Febr. 1875; derzeitigeFassung s. Weber 26 S. 727 u. R.G.Bl. 1905 S. 251.
ierzu Komm. v. Sartorius, 1902, S. 442ff. Ausf.Best. s. bei Glock a. a. O. S. 134ff.,
andausg. d.Pers. St.G. v. Reger=Dames, 4. Aufl. 1908. Auch das B.G.B. * 1303f.) hat

das Sonderrechtnicht berührt. Dochhat die bayer. GesetzgebungdurchArt. 154 3. XXII d. A.G.
z. B.G.B. in weitemUmfangeUbereinstimmungmit dem übrigen Reichsrechtehergestellt.— Un=
richtig Jastrow im Arch. 6 öff. R. 12 S. 1, zustimmend— auf Grund des ausdrücklichenVor=
behaltes in den Motiven zu Art. 28 (jetzt46) d. E G. z. B.G. B. S. 140, in denMot. z. B.G.B. IV
S. 34, in den Beratungen der Reichstagskomm. (K. B. S. 2011) und des Plenums (St. B. S. 3051) —
die Komm. z. B.G. B. v. Planck, Schmidt, Staudinger usw. Bgl. hierher Sartorius,

Pers. St. G. S. 294ff. Th. Kutzer a. a. O. S. 83 ff., A. Reger,H.G. 1902S. 97ff. Die Vor=
schrift des § 1588 d. B.G.B., wonachdie kirchlichenVerpflichtungenin Ansehungder Ehe durch
die eherechtlichen Vorschriften desselben nicht berührt werden, haben an den landesrechtlich be=
stehenden Befugnissen der Glaubensgesellschaften (vgl. insbes. Verf.Urk. Beil. II §41, 42 u. 71)
nichts geändert. Es gibt daher keinerlei staatlichen Zwang hinsichtlich der Einholung der kirch=
lichen Asegnune, auchnicht im Wege des dienstlichenBefehls oderder dienstlichenV.Bewilligung.

s D. h. eines Mannes, welcher in einer Gemeinderechts des Rheines die eigentlicheoder
uneigentlicheHeimat (vogl.oben§ 110) besitzt.

* D. h dem Antragsteller oder demStandesbeamtenausgeantwortet. V G H. 6 S. 264.
10 Ges. Art. 31 Abs. I. Uber das anzuwendende FormularM.C. v. 20.Dez. 1899 Beil. 12

(Weber 28 S. 378). Vgl. Th. Kutzer a. a. O. S. 83ff.
11E. v. Riedel a. a. O. S. 209. 211.
1½Ges. Art. 38 Abs. III. Vgl. V.G.H. 7 S. 43. SachlicheUnzuständigkeitderausstellenden

Behörde machtdas V.Z. ungültig.
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sie vor dem angegebenenZeitpunkte nicht bloß erfolgt, sondernauch dem Inhaber des
Zeugnissesamtlicheröffnetwordenistis.

Anders liegt die Sache dann, wenn nach Ausstellung des Zeugnisses und vor
Abschluß der Ehe die Verhältnisse sichändern, welcheauf die Erteilung oderVersagung
des Zeugnisses von rechtlichemEinflusse sind. Es muß hier unterschiedenwerden.
Eine Anderung in der Heimat des Mannes beseitigtdie Rechtsgrundlage,auf welcher
das Verehelichungszeugnisausgestelltist. Sie macht also das Zeugnis hinfällig, ohne
daß es einerNichtigerklärung desselbenbedarf. SonstigeAnderungen dagegenbewirken
keineNichtigkeit des Zeugnisses,sondern könnennur dessenZurücknahmeveranlassen1.

Das Verehelichungszeugnisverliert seineKraft, wenn die Ehe nicht binnen sechs
Monaten nach dessenAusstellung geschlossenwird 15.

Der Besitz des Verehelichungszeugnisseswird vom Gesetzeauchdann gefordert,
wenn die Ehe von einem Angehörigen der Landesteile rechts des Rheines außerhalb
dieser Landesteile im Inlande oder Auslande geschlossenwerden will 16.

Der Mangel des Verehelichungszeugnisseshatte vor demErlasse des Gesetzesvom 17. März
1892 andereund weit empfindlichereRechtsfolgen,als nunmehrder Fall ist. Es ist unumgänglich
nötig, zuerst das frühere Recht zu erwähnen.

Nach diesemfrüherenRechte ist eine Ehe, welchenicht auf Grund des vorgeschriebenen
Verehelichungszeugnisseseingegangenwurde, „so lange“ „bürgerlichungültig“, „als die Ausstellung
jenesZeugnissesnicht nachträglicherwirkt wurde' 18.

Das Gesetzfordert das Verehelichungszeugnisund knüpft an dessenMangel die Folge der
Oebürgerlichen“Ungültigkeit der Ehe nicht für alle Fälle, sondernnur dann,

1. wenn die Ehe innerhalb Bayerne geschlossenwurde, gleichviel ob der Mann innerhalb
oder außerhalb Bayerns seinenWohnsitzhatte,

2. wenn die Ehe außerhalb Bayerns geschlossenwurde, dann, wenn der Mann innerhalb
Europas seinenWohnsitzhatte.

Ungültigkeit der Ehe soll nicht eintreten,wenn die Ehe außerhalb Bayerns geschlossenwurde
und der Mann außerhalbEuropas seinenWohnsitz hatte, vorausgesetzt,daß die Ehe nach dem
Rechtedes Eheschließungsortesoder des Wohnsitzesdes Mannes gültig ist.

Der Ausdruck „bürgerlichungültig“ umfaßt, wie es in der Begründung des ursprünglichen
Gesetzentwurfesheißt, „sowohl die Beziehungendes öffentlichenals des Privatrechtes, da es nicht
wohl angeht,eine Ehe nur als teilweiseungültig zu erklären“10.

18Vgl. u früherenRechtsstandBl. 39 S. 273ff., dann V. G.H. 3 S. 392, 4 S. 369,
5 S. 183,11 S.595, 20 S. 11. Vgl. Th. Kutzer a. a. O. S. 88 (zutreffendgegenV.G. H.).

14Ubereinstimmendv. Riedel a. a. O. S. 225 Anm. 6b. Teilweise a. M. Kutzer
a. u. O. S. 114.

15Art. 31 Abfk.5.
16Vgl. Art. 36 (n. F.) Strafbestimmung gegen Angehörigeder Landesteile diesseits des

Rheines, welcheohneveerehlichungezeugus außerhalbBayerns (nur für diesen Fall bestehteine
Strafbestimmung) eine Ehe schließen. Das A.G. v. 18 Ang. 1879 Art. 15 enthält die Strafbestimmung
gegenbayer. Standesbeamte,welcheeine Ehe vor Beibringung des erforderlichenVerehelichungs=
-eugnissesfür geschlossenerklären. Die deutschenStandesbeamten außerhalb Bayerns dürfen Ehe=

#lehungen von Angehörigender bayerischenLandesteilediesseitsdesRheines ohneVerehelichungs=
zeugnis Fiichfalls nicht vornehmen. Vgl. Art. 13 Abs. 1 d. E.G. z B.G B., dementsprechenddie
meisten Landesgesetzenun ausdrücklichdie Eheschließungder im rechtsrheinischenBayern beheimateten
Personenvon der Beibringung des V.Z. abhängig machen. DieseVorschrift gilt auchdann, wenn
der Mann nocheine andereStaatsangehörigkeitbesitzt. Vgl. Sartorius, Pers.St G.S. 296°97,
426 gegenReger=Dames a. a. O. S. 959.M. E. v. 27. Mai 1901 in Bl. 52 S. 222, Straf-=
bestimmungin § 69 d.Pers. St.G., dessen§ 74 Abs. 2 infolge Art. 154 d. A.G. z. B.G.B. gegen;
standslos gewordenist. Vgl. ferner Art. 4 des Haager übereinkommens(RN.G.Bl. 1904 S. 221)
u die V.V. in Weber 35 S. 247.

1 Heimat=G.Art. 33 Abs. II (fr. F.).
s 105 2ietüglich desHerrschaftsbereichesderfrüherenbayerischenGesetzesbestimmungvgl. 2.Aufl. III

. nm. 36. »
UBgLdazuH-v.Sicherera.a.O.S.335Anm.22.Bl.4lS.l26f.Uberdie

Wirkung dieserBestimmungV. G. H. 2 S. 173.
L Verh, d. bes.Aussch.d.K. d.Abg. 186669 1 S. 51; vgl. auchebendaII S. 157, 171 ff.,

sernerSt. B. III S. 32. Dazu H. v. Sicherer a. a. O. S. 338ff. Uber die Wirkungen dieser
Ungültigkeitvgl. 2. Aufl. S. 106,v. Seydel's Darlegungenin Bl. 40 S. 113, derensichderV.G.H.
angeschlossenhat (Samml. 13 S. 404, 19 S. 317). Sonderbarer Fall in V.G.H. 10 S. 290.
BVll. auchReger 1S. 266, 7 S. 52 u. 456, 13 S. 299, Bl. 39 S. 247, Th. Kutzer a. a. O. S. 82.
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Dies war der Stand des Rechtesbis zum Gesetzev. 17. März 1892. Man
wird nicht leugnenkönnen,daß er den schärfstenTadel herausforderte.Denn die
Wirkungen, welchemit demMangel des Verehelichungszeugnissessichverbanden,standen
außer allem Verhältnisse, ja geradezuaußer Zusammenhangmit dem gesetzgeberischen
Zweckeder Einrichtung Durch das G. v. 17. März 1892 21wurden die Bestimmungen
des bisherigen Rechtes und ihre schädlichenWirkungen beseitigt.

Das neue Gesetzverfügte, daß der Mangel des Verehelichungszeugnissesauf die
Rechtsgültigkeitder geschlossenenEhe ohneEinfluß seinsolle22. Die Wirkung dieses
Mangels wurde, wie bereits in anderemZusammenhange75dargelegt,auf die Heimat=
verhältnisseder Ehefrauund der Kinder beschränkt?“.

Mit dieserBestimmung allein wäre indessennur sehrunvollkommeneArbeit getan
gewesen,denn sie hätte nur für die Zukunft geholfen,dagegennicht beseitigt,was an
Wirkungen der gesetzgeberischenMißgriffe aus der Vergangenheit in die Gegenwart
hineinragte. Man entschloß sich daher zu einer ungewöhnlichenund einschneidenden
Maßnahme. „,VorstehendeBestimmungen“(desArt. 33 Abs. II f. F.), sagt das Gesetz,
„sind unbeschadeterworbenerRechte Dritter 25 auch auf diejenigenEhen anzuwenden,
welchenach den bisherigenFassungendes Art. 33 Abs. II oder nachden entsprechenden
älterenVorschriften26als ungültig?! zu behandelnwaren“. Hiermitsind,wie auchdie
Begründung des Gesetzentwurfesersehenläßt , nicht bloß die nochbestehenden,sondern
auch die gelöstenEhen gemeint, mit selbstverständlicherAusnahme jener, welchedurch,
Richterspruchgelöstsind?.

Die Vorschrift, welchenunmehr zum Gesetzeerhobenist, erfuhr bei den Verhandlungenim
Landtage lebhafte Beanstandungen. Soweit sich die Wirkungen der neuen Bestimmung ausschließlich
auf das bürgerlicheRecht beziehen,sind sie hier nicht zu erörtern. Der Streit aber, welcherim.
Landtagegeführt wurde,betraf hauptsächlicheine Frage, derenBeantwortung auch für das öffent=
liche Rechtvon Bedeutungist. Dies ist die Frage, was nachden Bestimmungendes H.G., welche
seithergegoltenhatten,unter der bürgerlichenUngültigkeit einer Ehe zu verstehengewesensei. Be=
antwortete man diese Frage im Sinne der Darlegungen, welcheich obengegebenhabe, so er=
schieneine zweite Ehe, welche bei Bestand der „bürgerlich ungültigen“ erstenEhe eingegangen
wurde, schon nach bisherigemRechteals nichtig. Betrachteteman dagegendie erste „bürgerlich.
ungültige“ Ehe als nach bisherigemRechtenicht vorhanden,so war nacheben diesemRechtedie
zweite, mit VerehelichungszeugnisabgeschlosseneEhe die allein gültige Ehe. Von diesemletzteren
Standpunkte aus erhob sichdann die Schwierigkeit, zu entscheiden,wie die vorgeschlageneBe=
bimmung über die rückwirkendeKraft des neuenGesetzesauf die erste,seither„bürgerlichungültige“

wirke.
Die Sachlage ist hiernachklar. Vom Standpunkte meinerAuffassungaus wies derEntwurf,

der nunmehr auchGesetzgewordenist, keineLückeauf. Denn hiernachwar in demerörtertenFalle

21 Vgl. 2. Aufl. 3 S. 107 u. Annalen 1891 S. 72 ff.
:2 Vorbild für diedassung ist nach der BegründungR.Mil. St. G. § 150 Abs. II und

Fweso ’ Febr. 1875 § 38.
en .

4 Heimat=G.Art. 31 Abs. II n. F. Die Einschränkung,welcheArt. 33 Abfs.II (31 n. F.).
ursprünglicher Fassung durch das Ges. v. 23. Febr. 1872 erfahren hatte (es sei denn, daß die
Ehe usw.“),konntenunmehrwegfallen, behält aber selbstverständlichihre Bedeutungfür die Ehen,
de unter der Herrschaftdes letzterengeschlossenworden sind. Bl. 45 S. 102ff. Kutzer a. a. O.

über denBegriff * Verh. d. K. d. Abg. 1891/92St. B. VII S. 355 (v.Riedel a. a. O.
25 zustimment,Herd. d. K.d. R.N. 1891/92Prot. Bd. V S. 277. S. fernerBl. f. R.Anw.

mJuli 1808Ziff. 16,17; G. überAnsässigmachungund Verehelichungv. 11.Sept.
8.

* Das Wort faßt die Vorschriften der verschiedenenälteren Gesetzezusammenund bezieht
sich daher auch auf das „bürgerlich ungültig“ des Heimat=G.Eine Auslegung der Worte
ebürgerlich ungültig“, wie Rehm, Arch. f. öff. RechtVIII S. 93 ., annimmt, ist damit
keineswegsbeabsichtigt.Der Ausdruck „bürgerlichungültig“ ist nur vermieden,weil ihn dieälteren.
Bestimmungenvor dem Heimat=G.nicht haben.

:5 Verh. d. K. d. Abg. 1891/92 Beil. Bd. XIII S. 322 Op. 1.
25Ubereinst.V.G. H. 18 S. 250.

1825
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die zweiteEhe schonbisher nichtig und bleibt dies nach wie vor; die ersteEhe aber wird nunmehr
mit rückwirkenderKraft vollgültig 5°.

Vom StandpunktedergegnerischenAuffassungaus konnteman allerdings denGesetzesvorschlag
lückenhaftfinden und eine Regelung darüber vermissen,wie die bisher schongültig gewesenezweite
und die nunmehr gültig werdende erste Ehe sich zueinander verhalten sollen. Ein Vorschlag, welcher
diesevermeintlicheLückeausfüllen sollte, drang nicht durch3#1.Wäre dieserVorschlag angenommen
worden,dann würde sichderGesetzgeberallerdings gegenmeine,auchvon derneuerenRechtsprechung
gebilligte Ansicht erklärt haben. Nachdemaber dieserVorschlag verworfen wurde, bleibt für die
Auslegung des Gesetzeskaum eine andereGrundlage übrig, als meineAnsicht über das Verhältnis
derbeidenEhen. DieseAnsichtliegt, wennauchuneingestandenermaßen,demneuenGesetzezugrunde.

Die Ausstellung des Verehelichungszeugnissesist nur mehr davon abhängig=s,
daß ein begründeterEinspruch gegen die Ausfertigung des Verehelichungszeugnisses
nachArt. 32 desHeimatgesetzesnichtbesteht31. Das Zeugnis beschränktsichnur auf
diese Feststellung.

Das Zeugnis ist daher für die im rechtsrheinischenBayern beheimatetenMänner
nur eineVoraussetzungfür die Eheschließung,nicht mehr für Erlassung des Aufgebotes.
Das bisherige gemeindlicheAufgebot35 ist durch das A.G. z. B.G.B. beseitigt . Das
Aufgeboterfolgt nunmehrnur durchden Standesbeamtengemäß§ 44 ff. des Pers.Str. G.
Nicht die Distriktsverwaltungsbehörde,sondern der Standesbeamtehat zu prüfen, ob
etwa Ehehindernisse, die jetzt ausschließlichnach dem B.G.B. zu beurteilensind, der
Eheschließungentgegenstehen.

Aus gesetzlichbestimmtenGründen kann von der Heimatgemeindedes Mannes?7
Einspruch gegen die Ausstellung des Verehelichungszeugnisseserhobenwerden. Besitzt
der Mann keinewirkliche, sondernnur eine vorläufige Heimatgemeinde,so kommt das
EinspruchsrechtdemKreisfiskalatedes Regierungsbezirkeszu, in welchemdieseGe=
meinde liegt. Einspruchsrechtbestehtin folgendenFällen:

1. wenn und solangegegenden Mann oder die Braut wegenVerbrechensoder
Vergehens öffentlicheKlage erhobenist;

2. wenn der Mann oder die Braut wegen Verbrechens oder Vergehens ver=
urteilt worden ist und sich weder über Abbüßung noch über Nachlaß der Strafess
ausweisenkann;

3. wenn der Mann oderdie Braut zu einerZuchthausstrafeoderwegenVer=
brechens oder Vergehens gegendie Sittlichkeit oder wegenRaubes, Diebstahls, Unter=
schlagung,Betrugs, Hehlerei,Fälschung,Gaukelei zu einerFreiheitsstrafe von wenigstens
vier Wochens° verurteilt worden ist und seit Abbüßung oder Nachlaß der Strafe ½
drei Jahre noch nicht verflossensind, sowie wenn der Mann oder die Braut innerhalb

*6 Der Antrag Beckh, Verh. d. K. d. Abg. 1891/92,St.B. VII S. 329 Sp. 2, ging
von einer dritten Annahme aus, die E irrig ist, nämlich von der, daß erst durch das neue
Ges. die ersteEhe gültig, die zweite E
kommen(a. a. O. S. 340f.).

u Antrag Gunzenhäuser a. a. O. S. 329.
38 Staatsminister Frhr. v. Feilitzsch a. a. O. S. 353. In der Verh. d. K. d. R.N. Prot.

Bd. V. S. 284 bezog sich der Minister auf die Entsch. d. V.G. H. 13 S. 404, die v. Seydel's Ansicht
zustimmt, und bemerkte: „Wenn die Anschauung, welche der V.G. H. in diesemErkenntnisse sich an=

Lerignet, hat, auch bei denGerichtenEingang findet, dann wird die Sache für die Zukunft keine
chwierigkeitenbieten.“ Für v. Seydel's AnsichtSt. B. VII S. 348f., vgl. auchebendaS. 351f.

Vgl. V.G.H. 19 S. 317. — Ein Aufsatzvon H. Rehm, Arch. f. öff. Recht VIII S. 47 ff., ent=
hält eine sehr klare Darstellung der Rechtsentwicklung bis zum Ges. von 1892 und der Entstehungs=
geschichteviesesGes. Er gelangt aber m. E. infolge des obenAnm. 27 erwähntenMibverahndnißes
zu einer unzutreffendenAuffassungder Absicht des neuenGesetzes.

:*5Uber dasVerfahrenzur Erlangungdes V 3. vgl. M.E. v. 20. Dez.1899,II N.36 a,
3 u. 4. V.G.H. 13 S. 216. Kutzer a. a. O. S. 93 ff. ÜUberBefreiung von Ehehindernissenu.
Aufgebot f. 95 12—14 der Zust.V.O. v. 24. Dez. 1899,serner Just.M.Bl. 1900 S. 105.

34 Heimat=G.Art. 31 Abs. I u. 33. 5 Vgl. § 74 desPers. St.G.
36#Vgl. Begr. zu Art. 21 des Entw. Beil. B zu Verh. d. G.Ausschufsesd. Abg.K. 1898S. 34.
I Ist die # streitig,so muß zuvor gesondertdarüberentschiedenwerden. Bl. 43 S. 26.
78Darunter sind Nebenstrafenoder Straffolgen nicht begriffen. V.G.H. 1 S. 45.
!o D. h. von wenigstensvier Wochenin einemeinzelnenFalle. V.G.H. 4 S. 337, 15 S. 43.
° V.G.H. 7 S. 142, 18 S. 50, 19 S. 21.

e ungülkig werde und wollte der zweiten Ehe zu Hilfe
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der unmittelbar vorhergehendendrei Jahre mindestensdreimal wegen Arbeitsscheue,
Landstreichereioder Bettels verurteilt worden ist;

4. wenn die Braut wegengewerbsmäßigerUnzuchtverurteilt worden ist, und
seit Abbüßung oder Nachlaß der Strafe drei Jahre noch nicht abgelaufensind, sowie
wenn die Braut innerhalb der unmittelbar vorhergehendendrei Jahre irgend einmal
wegen gewerbsmäßigerUnzucht polizeilicher Aufsicht unterstellt war;

5. wenn der Mann innerhalb der unmittelbar vorhergehendendrei Jahre öffent=
liche Armenunterstützungbeanspruchtoder erhalten hat“!;

6. wenn und solange der Mann oder die Braut mit öffentlichrechtlichen"
Leistungen,die ihnengegenüberderGemeinde=oderArmenkasseihrerHeimatgemeinde
obliegen,sichim Rückstandebefinden"“;

7. wenn und solangeder Mann unter Vormundschaft steht oder gegenihn das
— eingeleitet oder über sein Vermögen das Konkursverfahren
eröffnet ist.

Ülberdie Natur dieserEinspruchsrechteist folgendeszu bemerken.Es handelt
sich nicht um die Erteilung einer allgemeinenGenehmigungzur Eheschließung,sondern
nur um ein Recht, die Eheschließungunter Berufung auf einen bestimmtengesetzlichen
Einspruchsgrund zu hindern". Der Tatbestand eines Einspruchsgrundes gibt den
Rechtstitel des Einspruches ab; daher könnenauch mehrereRechtstitel des Einspruches
vorliegen. Ein Einspruch, der ohneAngabe einesbestimmtenEinspruchsgrundeserhoben
wird, ist kein Einspruch im Sinne des Gesetzes“. Mehrere Einspruchsgründegeben
mehrereEinspruchsrechte,deren jedes ausdrücklichgeltendgemachtwerdenmuß, wenn es
Berücksichtigungfinden soll. Dem Einspruche muß, wenn er erhobenund begründetist,
unbedingt Folge gegebenwerden. Aber di Einspruchserhebungist nur Recht, nicht
Pflicht. Das Einspruchsrechterlischtdaher durch ausdrücklicheVerzichtleistungdes
Berechtigten"7. Es erlischt ferner kraft des Gesetzes,wenn es nicht innerhalb der
gesetzlichenEinspruchsfrist", von welcheruntenzu handelnist, geltendgemachtwird.

DieseFrist ist keineProzeßfrist;dennein verwaltungsrechtlichesStreitverfahren
beginnt denkbarerWeise erst dann, wenn ein Einspruch wirklich erhobenwird. Sie ist
vielmehr eineVerjährungsfrist, derenungestörterAblauf das materielleRecht, das Recht
auf Einspruch, vernichtet. Da das GesetzjeneFrist schlechtwegeine ausschließende
nennt, so sind die Brautleute nach Ablauf der Frist gegenjeden Einspruch unbedingt
gesichert,dessenrechtlicheBegründung zur Zeit der Erklärungsabgabe,bzw. wenn keine
Erklärung erfolgt, nach Ablauf der Erklärungsfrist bereits gegebenwar. Sie sind nur
gegensolcheEinspruchsrechtenicht gesichert,die erstnachherentstandensind". Die
Brautleute sind ferner, wenn Einspruch aus einem bestimmtenGrunde erhobenwurde,
nach Ablauf der Frist gegenjedenEinspruchgesichert,der etwa aus einemanderen
Grunde hätte erhobenwerdenkönnen 50.

lber die Geltendmachungdes gemeindlichenEinspruchsrechtesist folgendes be=
stimmt. In Gemeinden mit Stadtverfassungist der Magistrat befugt, anzuerkennen,
daß gesetzlicheEinsprüchenichtvorhandensind,wenndiesvollständignachgewiesenoder
amtsbekanntist. In zweifelhaftenFällen, sowiedann, wennunzweifelhaftein Ein=

41 Vg
“

V.43

l mher unemzelnen RecraaOcllfoZkssöKuperaaOSlLOff
E ? ferner 92 unten.

* 1 291, 4 S. 273, 5 S. 239, 15S. 51.
G.r 1½. 255, 15 S. 105.

4V. G. H. 4 S. 619, Bl. 56 S. 45 (Entrichtung der Heimatgebühr)
45 Ist die Ehe mzs 64können auch nicht verwirkteEi erüh 185nicht mehr durch=

gesetzt— . H. 7
11 S. 33.

*P56 Art. 33 Abs. I.
l VGQ 7 S. 273.

235 7 S. 282.
50 B V.G.H. 4. S. 420. Ein WiedereinsetzendesEinspruchsbereti ten, derseinesEin⸗

spruchesverlustig gegangenist, kann nicht stattfinden. u denselbenein chuldentre en oder
Feh. Vgl. 2. Aufl.3 S. 111, übereinst.Kutzer a. a. O. S. 102, andersV. 5 I“ S.

v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht.
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spruchsgrundvorliegt,habendie Gemeindebevollmächtigtenzu beschließen,obEinspruch
erhobenwerdensolld1. In Landgemeindenstehtdie Geltendmachungdes Einspruchs=
rechtesdem Gemeindeausschussezuss.

Wenn der Gesuchstellerdurch eine schriftlicheErklärung seiner heimatlichenGe=
meindebehördebzw. des Kreisfiskalates sofort nachweist, daß ein Einspruchsrechtnicht
bestehtoder nicht geltendgemachtwird, so erfolgt, wenn im übrigen keineHindernisse
mehr obwalten, die Ausfertigung des Verehelichungszeugnisses.

Ist jenerNachweis nicht geliefert, so hat die Distriktsverwaltungsbehördean die
Heimatgemeinde5s bzw. an das KreisfiskalatMitteilung von dem Gesucheund die
Aufforderung gelangenzu lassen,einen etwaigenEinspruch binnen ausschließenderFrist
von 14 Tagen zu erheben.

llber die gesetzlicheZulässigkeitdeserhobenenEinspruchesentscheidetdieDistrikts=
verwaltungsbehörde als Verwaltungsgericht. Die Ausstellung des Verehelichungs=
zeugnissesdarf erst erfolgen,wennder Beschluß,welcherdenEinspruchzurückweist,
rechtskräftig gewordenist?“.

Bezüglich der nachträglichenErwirkung desVerehelichungszeugnissesist folgendes
zu bemerken. Die dargelegtenBestimmungenüber die Erholung des Verehelichungs=
zeugnissessind nach der Fassung des Gesetzesnur auf die Fälle bezogen,wo das Ver=
ehelichungszeugnisvor Abschluß der Ehe nachgesuchtwird. Das Verehelichungszeugnis
wird dem Manne ausgefertigt und dieser ist der Gesuchsteller. Art. 31 Abs. II des

H. G. dagegensieht die nachträglicheErwirkung 55 vor und überläßt es der Auslegung,
die Bestimmungender Art. 32 ff. auf dieseFälle entsprechendanzuwenden.Wenn
man nun dieseentsprechendeAnwendungversucht, so ergibt sich sofort eine wesentlich
andere Rechtslage als bei jenen Fällen, welche das Gesetzunmittelbar im Auge hat.
Wird nämlich das Verehelichungszeugnisbehufs Abschlusseseiner Ehe gefordert, so
kann in der Tat nur der Mann antragsberechtigtsein, weil ein rechtlichesInteresse
der Braut, das Verehelichungszeugnisgegenden Willen des Bräutigams zu erwirken,
gar nicht bestehtund umgekehrtkein Anlaß, nach dem Willen der Braut zu fragen,
da das Verehelichungszeugnisfür sichkeineEhe macht. Völlig andersliegt die Sache
dann, wenn das Verehelichungszeugnisnachträglichfür eine bereits geschlosseneEhe
gefordert wird. Auf die Beseitigung der Unvollkommenheitder geschlossenenEhe in
heimatrechtlicherBeziehunghabenbeideEheteilegenaudas gleicheRecht56, und zwar
ist der BestanddiesesRechtesfür jedenEheteil unabhängigvon dem Willen des
anderen. Es wird daher keinemBedenkenunterliegen,anzuerkennen,daß auchdie
Frau, sofern sie den Bestand der Ehe nachweist, in rem suam die Ausstellung des
Verehelichungszeugnissesnachsuchenkönne, und zwar gleichviel, ob der Mann damit
einverstandenist oder nicht.

Was Art. 32 neuer Fassung über die gemeindlichenEinspruchsrechtefestsetzt,
ist au die Fälle nachträglicherAusstellung des Verehelichungszeugnisseswörtlich an=
wendbars!. -

Pfälzer bedürfeneines Verehelichungszeugnissesauch dann nicht mehr, wenn sie
in den Landesteilen diesseits des Rheines eine Ehe schließenwollen.

*!1Die Erhebung des Einspruchs auf Grund des Beschlusseswird aber durchdenMagistrat
als Vertreter der Gemeindezu erfolgenhaben.

*2Heimat=G.Art. 32 Abs. II. V.G.H. 28 S. 145.
57 „Ist der Magistrat der Heimatgemeindezugleichdie Distriktsverwaltungsbehörde,und ist

die Zuständigkeitder Gemeindebevollmächtigtennach Art.32 Abs. II begründet,ß wird das Gesuch
mit obiger Aufforderung sofort den Gemeindebevollmächtigten zugestellt.“ Ges. Art. 33 Abs. II.

““ Heimat=G. Art. 33. V.G.H. 20 S. 11 (Unterlassungder Würdigung des Einspruchs).
Aus anderenpolizeilichenoder aus bürgerlichrechtlichenGründen darf das V. Zeugnisnicht versagt
werden. Vgl. Kutzer a. a. O. S. 33 Anm. 4; V.G.H. 28 S. 68.

55Vgl. V.G.H. 2 S. 180, 6 S. 260, 16 S. 193,22 S. 400. — Das V.3Z. kann nur aus=
gestelltwerden,solangedie Ehe besteht,v. Riedel a. a. O. S. 231, Bl. 22 S. 400.

56 Dies wird auch für die übrigen Interessentenzutreffen.
57EinschränkendV.G. H. 16 S. 190.
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Ausländer58,welchein Bayern5°eineEhe schließenwollen,habennachzuweisen,
daßnachihremheimischenRechtedieseEheschließungzulässigistunddieselbenWirkungen
hat, wie wenn sie im Heimatlandeselbsterfolgt wäre60öe.Der Nachweis ist der
DistriktsverwaltungsbehördedesOrtes zu erbringen,an welchemder zuständigeStandes=
beamteseinenSitz hat, der das Aufgebot anordnet. Ist dieser Nachweis geliefert, so
hat die Distriktsverwaltungsbehördeein Zeugnis auszustellen,daß der Eheschließung
nichts im Wegestehe"1,

Die BeschlüssederDistriktsverwaltungsbehördenin Verehelichungssachensind,so=
weit sie die Natur verwaltungsgerichtlicherBescheidehaben, im Verwaltungsrechtswege,
sonst im Verwaltungswege anfechtbar. Das erstereist der Fall, wenn es sichhandelt:

1. um die Verweigerung des Zeugnisseszur Verehelichungvon Angehörigender
Landesteile rechts des Rheines, gleichviel, aus welchemGrunde die Verweigerung statt=
gefundenhat;

2. um die Erteilung des Verehelichungszeugnissesan Angehörige der Landes=
teile diesseits des Rheines unter Abweisung eines öffentlichrechtlichenEinspruches der
Heimatgemeindeoder desRegierungsfiskalates.

BeschwerdeberechtigteBeteiligte sind in diesenFällen die Gesuchstellerund die
Einspruchsberechtigten#2. Die Beschwerde geht unmittelbar an den Verwaltungs=
gerichtshof.

Im übrigen ist nur der Weg der Verwaltungsbeschwerdeeröffnet. Selbst=
verständlichkönnenbürgerlicheRechtssachen,welchesichübrigens kaum ergeben,weder
im Verwaltungsrechtswegenoch im Verwaltungswege zum Austrage kommen“5.

Die Verwaltungsbeschwerdensind innerhalb einer Notfrist von 14 Tagen an
die vorgesetzteRegierung,KammerdesInnern, zurichten,welcheauf Grund kollegialer

Beratung in zweiterund letzterInstanz entscheidet“.

Zweites Hauptstück.

Die Armenpflege.
§ 232. GeschichtlicheEutwicklung des Armenpflegerechtes1. Die neuereEntwicklung des

Armenpflegerechtesin Bayern beginnt mit der V.O. vom 17. November 1816, das Armenwesen
betreffend.Nach dieserV.O. soll jede Ortsgemeindeeine örtlicheArmenpflegehaben, „welchezu=
nächstfür die eingehörigenArmen sorgt". Die Vereinigung mehrereroder aller Gemeindeneines
Gerichtssprengelszu einer gemeinsamenArmenpflegeist gestattetund in jederWeisezu erleichtern.
Auf alle Fälle hat jedesLand= und Herrschaftsgerichteine Bezirkspflegezur Unterstützungüber=
lasteter Gemeinden und zur Bestreitung „nicht bloß örtlicher“ Bedürfnissezu bilden. „Der An=
spruchauf denPflegegenußin einer bestimmtenGemeindeoder in einembestimmtenBezirke wird
nach den Gesetzenüber die Heimat bemessen.Ausnahmsweisetritt der Pflegeverbandauchfür die

50Ticht=dagegensatsfemde eichsangehörige. Vgl. dazu H. v. Sicherer a. a. O. S. 271
Anm. 38, Bl. 2 2 E200 Gemeint ssrd natürlich nur Männer.

5° Das—* Art 34 fü tbet „ohne nach Bayern förmlich eingewandertzu sein“. Die
Worte En überflüssig. Denn ( der Ausländer Bayer geworden, so ist er kein Ausländer mehr.

Der Nachweisist vielfach erlassen,pgl. M.E. v.20. Dez. 1899Wil= 350 (Weber 28
S. 369, ferner die auf Grund desHaager Übereinkommensergangenen v. 6. Mai 1907
(Weber=35 S. 247).

Feimat= Art. Fe ganhe II1Se 8 4 Wr d 8 ben, sigzhe 6
o die Gemeindebevollmächtigten das Einspruchsrechtgeltend gemacht ha2 eht au

ihnen die Beschlußfassung darüber zu, ob Beschwerde zu erheben sei. 9## 290. Die
Beschwerdeerhebungauf Grunddes Beschlusseshat aber durchdenMagistrat " d0 ee da dieser
die Gemeindebach=außenvertritt.

"„ Bl. 22S. 393ff.
= G. Art. 35. V.G. H. Art. 8 Ziff. 5 (derdarin zitierte Art. 38 ist weggefallen),

Art. 9 Ab
(6232) 1 über das ältere RechtE, v. Rie del, Komm.4. Aufl. S. ich V.G.H. 9 S. 445. Staats=
verträgeüber UnterstützungoderÜbernahmeHilfsbedürftigerbei Glock K 225ff.scheinerBöhm=
Klein A.G. z. B.G. B. S. 297ff., Standinger, Vortr. S. 263 ff. Überdie Entwicklungdes
wialzlsch Armenrechtes,das von denBesonder eiten despfälzischenENN]N¾⅜wOsibeeinflußtwar,

2. Aufl. § 158 Anm. 77f. § 303 Anm. 28f.
19“
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nicht angehörigenArmen dann in Wirkung, wenn ein auswärtiger Armer in demOrte und Be=
zirke, wo er sichebenbefindet,einer augenblicklichendringendenHilfe bedürftigwird“.

Als Hilfsquellen der Armenpflegewerden in ersterLinie außerordentlicheZuflüsse, die Er=
trägnisseder Wohltätigkeitsstiftungen,freiwillige Beiträge, Sammlungen, besondereunständigeAb=
gaben,vorzugsweisevon öffentlichenVergnügungen,bezeichnet.Der weitereBedarf ist zunächstaus
dem Gemeindesäckeloder durchAnleihen und „erst, wenn dieseMittel nicht anwendbar oderzu=
reichend sein sollten“, durch Pflichtbeiträge oder Armenbeisteuernzu decken.„Die Art und der
Maßstab derselbenwird nach den Verhältnissen der Orte und Bezirkebesondersbestimmt,und sie
gelten nur auf eine gewisseZeit“.

Die Verwaltung des Grundstockvermögensfür Armenzweckewurde den Armenpflegennicht
übergeben. Es blieb bei dessenbesondererVerwaltung bis zur Neuregelungdes Stiftungswesens
durchV.O. vom 6. März 1817. Dagegen wurde der Armenpflegedie laufendeFinanzverwaltung
zugewiesen.

Auf die weitereGestaltung des Armenpflegerechteswar die bereits früher geschilderteEnt=
wicklungdesHeimatrechtesvon Einfluß. Die Armenunterstützungspflichtblieb mit derHeimat ver=
bunden. Doch wurde die Unterstützungspflichthinsichtlich der Personenmit angewiesenerHeimat
den Kreisen und später dem Staate überbürdet, welch letzterem auch die Verbindlichkeit auferlegt
wurde, die Armenunterstützungverarmtervormaliger Staatsdiener zu übernehmen.

Eine wichtigeErgänzung des Armenpflegerechtesbrachtedas Gesetzvom25.Juli 1850. Das=
selbebestimmte,daß die Aufenthaltsgemeindeverpflichtetsei, in allen Fällen augenblicklichenBe=
dürfnisses,insbesonderebei vorübergehenderErkrankung und Arbeitsunfähigkeit, auch nicht heimat=
berechtigtePersonen zu unterstützen.Unterstützungen,welchedie Arbeitsgemeindean Dienstboten,
Gewerbegehilfen und l#ehrlinge sowie an Fabrikarbeiter gewährt hat, sind von der Heimatgemeinde
nicht zu ersetzen.Dagegen kann die Arbeitsgemeindevon solchenPersonen unter Haftung der
DienstherrenUnterstützungs=oder Krankenverpflegungsbeiträgeerheben. EntstehendeStreitigkeiten
sind von den Distriktsverwaltungsbehördenin erster, von den Kreisregierungen, Kammern des
Innern, in zweiter Instanz zu entscheiden.

Die Ansätzezu einer distriktivenArmenpflege,welchefür das diesseitigeBayern in derV.O.
von 1816 enthalten waren, hatten durch die Vollzugsvorschriftenvom 24. Dezember1833 eine
nicht geradeglücklicheWeiterbildung erfahren. Dieselben fügten zu dem Bezirksausschussenoch
zwei Organe. Das eine war der Distriktsarmenpflegschaftsrat,welcher unter Vorsitz des Distrikts=
polizeibeamten die Patrimonialrichter, die Gerichtsärzte, dann alle Pfarrer und Gemeindevorstände
des Distrikts umfaßte,das anderedieDistriktsversammlung,bestehendaus VertreternderGemeinden,
owie der Zehnt=und Gutsherren,den Großgrundbesitzernund einemVertreter des etwa beteiligten
rars. DiesenschwerfälligenKörpern oblag die beschließende,demBezirksausschussemehr die voll=

ziehendeTätigkeit. Durch das Gesetzvom 28. Mai 1852 über die Distriktsräte wurde die bisherige
Distriktsversammlungbeseitigtund folgendesbestimmt. „Die Distriktsarmenpflegerichtet sichnach
den dieselbe diesseits regelndengesetzlichenNormen. Distriktsumlagen zum Behufe derselben
fallen dem Wirkungskreise des Distriktsrates anheim. Die Anregung derselben kommt dem Distrikts=
armenpflegschaftsratezu, welcherberechtigtist, seineAnregungenund Vorschlägein demDistrikts=
rate durchAbgeordnetezu vertreten.“

In der Pfalz, wo die Einrichtung distriktiverVerbändebis zum Gesetzevom 28. Mai 1852
gänzlich fehlte,bestandkeineDistriktsarmenpflege.

Die Entwicklung der Kreisarmenpflegehängt mit der Ausbildung der Kreisvertretungenund
der Kreisgemeindenengezusammen,in welcherBeziehung auf die frühereausführlicheDarstellung
zu verweisenist. Schließlich hat das Kreislastenausscheidungsgesetzvom 23.Mai 1846den Umfang
der Kreisarmenpflegefestgesetzt.Für die Pfalz blieben dabei jene besonderenEinrichtungen und
Bestimmungengewahrt, durchwelchedort der Kreisarmenaufwandetwas umfassendersichgestaltete
als in den LandesteilendiesseitsdesRheines.

Die Sozialgesetzgebung,welcheim Jahre 1867 in Angriff genommenwurde?, brachtemit
dem Gesetzevom 29. April 1869 eine befriedigendeNeuregelung des Armenpflegerechtesund zu=
gleich Rechtseinheitauf diesemGebiete für das ganze Königreich. Das unterm 16. April 1868

1 al. hierüber2. Aufl. 2 S. 162.
Die öffentlicheArmen=u. Krankenpflegebetr. G. Bl. 1866/69S. 1093. Dazu Verh. d.

Landtags 1866/69K. d. Abg. Verh. d. bef. Busi= 1 S. 85ff. (Entwurf), 219ff., 1I S. 309ff.
387 ff., St. B. III S. 58 ff.; K.d. R.N. Beil. Bd. VIS. 33 ff., 210 ff., Prot. Bd. VII S. 47 ff.;
K. d. Abg. Verh. d. bef. Aussch.II S. 755f., St. B. VI S. 139ff.; K. d. R.N. Prot. Bd. VII
S. 323ööu K. d. Abg St. B. XI S. 207ff. — E. v. Riedels Komm. z. Ges.,4. Aufl. von
J. Henle, München 1898;Bl. 21 S. 97 ff.
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vorangegangeneHeimatgesetzbildet seineErgänzung. Das Armenpflegegesetzist am 1. Juli 1869
in Kraft getreten. ·

Das Gesetzhat seithermehrfacheAnderungenerfahren,die jedochseinWesenunberührtließen.
EigentlicheNovellen zum Gesetzefind § 41 des Landtagsabschiedsvom 15. April 18757, die G.
vom 3. Februar 18885und 17. Juni 18967 sowieArt. 160 des A.G. zum B.G.B.. Hierzu kam
noch die K. Deklaration vom 10. Mai 19027, die eine stärkereHeranziehung der Kreisgemeinden

ewirkte.
Auch das Reichsrechthat auf das ArmenpflegegesetzEinwirkungen geäußert. Der Bestand

desbayerischenRechtesals solchenblieb zwar beim Eintritte Bayerns in das Reich sonderrechtlich
geschützt10. Ebensowenighatten die R.G. vom 7. und 8. April 1876½ über die eingeschriebenen
Hilfskassen und über die Abänderung des Titels VIII der R.G.O. Einfluß auf das bayerische
Armenrecht. Dagegen wurden durch die Einführung desR.St. G.B. einige KtrafrechtlicheBe=
stimmungendesA.-Gesetzesbeseitigt,wie dies in demVollzugsgesetzezum St.G.B. vom 26.Dezember
187112 und im A.G. zur R. Str. P. O. vom 18. August 1879 5 festgestellt ist. Eine erhebliche Ein=
wirkung hat endlichdieReichsgesetzgebungüberArbeiterversicherungund diedaran sichanschließende
Landesgesetzgebungauf das bayerischeRecht gehabt. Dies wird unten näher darzulegensein.

5 233. Die Armenunterstützungund die Verwaltungseinrichtungender
Armenpflege. Die öffentlicheArmenpflegebildet nach bayerischemRechtekeinen
GegenstandstaatlicherVerwaltung in der Weise, daß diese Verwaltung ausschließlich
durch Staatsbehörden auf Staatskosten geführt würde. Vielmehr ist die Armenpflege
eine Angelegenheit der Orts=, Distrikts= und Kreisgemeinden, welche im wesentlichen
für die Kosten derselbenaufzukommenhaben. Für die Ortsgemeindeninsbesondereist
die Armenpflegeein GegenstandgemeindlicherVerwaltung, wenn auch keineeigentliche
Gemeindeangelegenheitim Sinne der Gemeindeordnungen. Die Gemeindebehörden
nehmenan derselbennur „Anteil“ 1, die örtliche Armenverwaltung wird durch eigene
Organe geführt. Bei den höheren Gemeindeverbändenkann von einer Verwaltung
des Armenwesens nur so weit die Rede sein, als sie überhaupt zur Führung einer
eigenenVerwaltungrechtlichfähig sind, demnachbei denKreisgemeindengar nicht5.
Die öffentlicheArmenpflegehat ihr Sonderrecht, das allerdings vielfachauf das eigent=
liche Gemeinderechthinüberweist,insbesondereda, wo Gemeindelastenin Frage kommen.
Das Gesetzhat ferner, soweit es sich um die Stellung der Staatsbehörden gegenüber
der Armenpflegehandelt,im allgemeinendas Gemeinderechtauf das Armenpflegerecht
übertragen.

Das Schwergewicht der Armenverwaltung ruht in der örtlichen Armenpflege.
Die örtliche Armenpflegeist eine Aufgabeder Ortsgemeindenund zwar regelmäßig
nur dieser. Hiernach ist eine Armenpflege durch die Ortschaften, sowohl was die
Verwaltung als auch was die Bestreitung des Aufwandes anlangt, gesetzlichaus=
geschlossen"“.Die innerhalb einer GlaubensgesellschaftgeübteArmenpflegeist zwar

es.Art. 45. Vgl. dazu Bl. 24 S. 129ff., V.G. H. 4 S. 279.
V.Bl. S. 333.
.. Bl. S. 81. M. E. v. 17. Febr. 1888(Weber 18 S. 743).
.B.Bl. S. 297. Im einzelnenvgl. v. Riedel a. a. O. S. 20, 151ff. Pandtagsverh)

s Auf Grund der Art. 179 d. A.G. erteiltenErmächtigung wurde mit M.B. v. 30.Juli
1899 der Text des Ges. in neuerFassung u. Woisrunt der Arlikelveröffentlicht(G. V. Bl. S. 489).
Handausgaben d. Ges. v. A. Reger 1909 u. J. Henle1904. J. Körbling, Handbuchder öff.
Armenpflege 2. Aufl. 1903. ·

V.V·Bl.S.18-5,hierzuV.V.v.8.Jun11902··
16 Das Unterstützungswohnsitz=G.gilt in Bayern zurzeit nochnicht, dochstehtdie Einführung

desselbenund damit eine tiefgreifend Anderung desArmenrechtesbevor, vgl. oben§ 229).
11R.G.Bl. S. 125, 134. LetzteresGes. ist wiederaufgehoben.
12 Art. 2 Ziff.20, Art. 3 Ziff. 3.
13Art. 3 Ziff.3.

(§233) 1 Diesf. G.O. Art. 91, 197, pfälz. G.O. Art. 70.
* Vgl. oben58 119, 123.
2 Ges. Art. 2, 9. Über distriktiveVerbändeArt. 18 Abf. 2. ·
«S.auchdiesf.G.O.Art-153Abs.2,pfülz.G.«O.Art·«85Abs.2:Hetmat-G.Art.14

Abs. . — 1 S. 302, 2 S. 441, 4 S. 445; Bl. 20 S. 113ff. Dazu v. Riedel
a. a. O. S. .
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ebensowenigwie irgend eineanderefreiwillige Wohltätigkeits verboten; sie ist aber keine
öffentlicheArmenpflegeund daherder gemeindlichenArmenpflegenichtnebengeordneté.

Ausnahmen von der Regel besteheninsoferne,als diesseits des Rheines die Be=
sitzerausmärkischerGrundstückeinnerhalbsolcherMarkungendie Verbindlichkeitender
Gemeindenzu erfüllen haben7, sodann insofern, als in mehrerenFällen an die Stelle
der Unterstützungspflichtder Gemeinde die Verpflichtung anderer Rechtssubjekte,ins=
besonderedes Fiskus, tritt. Diese letzterenAusnahmenhabenjedochnicht die Be=
deutung,daß dadurchdie betreffendenUnterstützungsfällegänzlichaus demBereiche
der örtlichen Armenverwaltungstätigkeit ausgeschiedenwürden. Den Gemeinden ist
nur die Pflicht der Kostentragung,nicht die ArmenpflegeselbstabgenommenS. In=
dessensind, wenn der Fiskus Personen mit vorläufigerHeimat unterstützt,die Staats=
behördenberechtigt, aber nicht verpflichtet, solchePersonen außerhalb der Gemeinde
ihrer vorläufigen Heimat unterzubringen.

Die örtliche Armenpflege bezieht sich hauptsächlich auf die Unterstützungder
einzelnenhilfsbedürftigenPersonen10, und zwar erstrecktsichdie gesetzlicheRegelung
nur auf diejenigenPersonen, welchesich im Staatsgebietebefinden. Eine Verpflichtung
der örtlichen Armenpflegezur Unterstützungvon Staatsangehörigen, die außer Landes
verweilen,bestehtnicht,ebensowenigeinePflicht, außerLandesgewährteUnterstützungen
zu ersetzen. Das Staatsbudget enthält einen Posten für Unterstützunghilfsbedürftiger
Bayern im Auslande. Freiwillige Leistungen der örtlichen Armenpflege nach dieser
Richtung sind jedochnicht ausgeschlossen11.

Über die Voraussetzungen,unter welchenjemand zum Gegenstandeder Armen=
pflegewird, bestimmtdas Gesetzfolgendes.

Gegenstandder Armenpflegeist nur derjenige,der hilfsbedürftig und hilflos ist.
Hilfsbedürftig ist, wer sich wegenMangels eigenerMittel und Kräfte oder infolge
einesbesonderenNotstandesdasjenigenicht zu verschaffenvermag,was zur Erhaltung
desLebens und der Gesundheitunentbehrlichist 12. Dieser Begriff der Hilfsbedürftigkeit,
der nur diephysischeNot umfaßt,wird vomGesetzebeiKindern auchauf denFall aus=
gedehnt,daßsiedieMittel zuder erforderlichenErziehungund elementarenAusbildung
entbehren18. Hilflos ist derienige,der die nötigeHilfe weder von rechtlichErnährungs=
oderUnterstützungspflichtigennochdurchfreiwilligeArmenpflegeerlangenkann14.

Derjenige,welcherGegenstandder Armenpflegeist, d. h. der, dessenpersönliche
Verhältnisse das Eingreifen der Armenpflegeveranlassen,ist nicht notwendig auch der
Empfängerder Unterstützung,d. h. derjenige,demrechtlichgeleistetwird. Die Unter=
scheidungzwischendem,derdieUnterstützung„genießt“,und dem,dersierechtlichempfängt,
tritt zwar im Gesetzenicht klar hervor, sieist aber wichtig, weil vielfachan denEmpfang
einer öffentlichenArmenunterstützungnachteiligeRechtswirkungen für den Empfänger
sich knüpfen15. Stehen nämlich Personen in wirtschaftlicherund Familiengemeinschaft
derart, daß die Familienglieder ihren Unterhalt ganz oderteilweise vom Familienhaupte

5 Vgl. z.B. Weber 8 S. 701 (Reiseunterstützungenan entlasseneSträflinge).
* V.G. H.1 S. 180. v. Riedel a. a. O. S. 68.
7 Ubereinst.V.G. H. 6 S. 203, 9 S. 364, 16 S. 61 Bl. 44 S. 284. *W oben§ 109.
8 Vgl. v. Riedel a. a. O. S. 101. " Heimat=G.Art. 19 Abf. II.
10 Ges.Art. 1 Ziff. 1. 1!1Vgl. v. Riedel a. a. O. 104, 172.
12Art. 3. Ein Notstand liegt vor, wenn die an sichvorhandenenMittel u. Kräfte zur Ab=

wendungder Not augenblicklichnicht verfügbar sind. Es ist dahernur eine Folgerung aus Art. 3,
wenn Art. 1 Abs. II sagt: „Arbeitsfähige Paronen haben keinenAnspruchauf Unterstützung;die

Armenpflege n64 jedochauchsolchenPersonen in Fällen dringenderNot die im Interesse deröffent=
lichen Sicherheit oder Sittlichkeit augenblicklichunentbehrlicheHilfe zu gewähren". Vgl. dazu
v. Riedel a. a. O. S. 105ff., Bl. 41 S. 3 Anm., V. G.H. 4 S. 117, 18 S. 150 (Kostenseuchen=
polizeilicherAbsonderung).

18Ges. Art. 11 Abs.2 Ziff. 4. «
Ges. Art. 4. Es genügt die Tatsache,daß die Hilfe nicht erlangt werdenkann, und

gleichgültig ist, warum sie nicht erlangt werdenkann. Vgl. V.G.H. 3 S. 54, 470, 9 S. 521.
15 Nicht Empfang bloßer Nothilfe. V.G. H. 2 S. 261, 20 S. 132, 21 S. 71. Vgl. auch

das Ges. v. 4. April 1910, die Einwirkung von Armenunterstützungauf öff. Rechtbetr. (G.V.Bl.
33 2#s im Anschlussean das R.G. v. 15. März 1909 ergangenist. Zeitschr.f. Rechtspfl.5
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bekommenund nicht aus eigenenMitteln und Kräften sichernähren,so ist das Familien=
haupt der Empfänger der Unterstützung,welcheeinem Familiengliede gewährt wird 16.
Dagegen kann, wo dieseVoraussetzungenfehlen 17, ein Dritter nicht schondeswegen
allein als der Empfänger der Unterstützungbetrachtetwerden, weil er dem Unter=
stütztengegenübernachbürgerlichemRechteernährungs=oder unterstützungspflichtigist 8.

Die VerpflichtungzurGewährungderArmenhilfeist eineöffentlicheLast, für die
Gemeinden eineGemeindelast16. Es handeltsich also hierbei um Erfüllung einer öffent=
lichen Aufgabe, einerVerbindlichkeitgegenüberder Staatsgewalt. Dagegenhat derjenige,
welcher öffentlicheArmenhilfe begehrt, keinenRechtsanspruchauf deren Gewährung2.
Er ist lediglich Gegenstandder Armenpflege,deren Leistungenim Verhältnisse zu ihm
freigebige Leistungen sind. Dies kommt darin zum bezeichnendenAusdrucke, daß der
angeblich Unterstützungsbedürftigezwar die staatsaufsichtlicheTätigkeit, nicht aber den
Verwaltungsrichter zu seinen Gunsten anrufen kann.

Die öffentlicheArmenunterstützungspflichtist nur eine aushilfsweise. Sonstige
Unterstützungsverbindlichkeitengehen ihr vor 21. Auf Antrag der Armenpflegekönnen
der Ehegatte und der frühere Ehegatte, die Eltern und Großeltern, die Kinder und
Enkel, die unehelicheMutter, unter bestimmtenVoraussetzungenauch der uneheliche
Vater einer hilfsbedürftigen Person, dann die unehelichenKinder einer hilfsbedürftigen
Mutter im Verwaltungswege angehalten werden, nach Maßgabe ihrer gesetzlichen
Unterhaltspflicht22 die notwendigeUnterstützungzu gewähren und für die öffentliche
ArmenunterstützungErsatz zu leisten, die infolge Nichterfüllung jener Verpflichtung
erforderlich gewordenist22. Hierüber entscheidetdie Distriktsverwaltungsbehördejener
Gemeinde, derenArmenpflegedenAntrag gestellthat. GegendenBeschlußstehtbeiden
Partreien binnen 14 Tagen unerstrecklicherFrist die Beschwerdean die Regierung,
Kammer des Innern, zu, welche vorbehaltlich des Rechtsweges endgültig entscheidet.
Die Verwaltungsentscheidungist vorläufig vollstreckkar.Wird durchrechtskräftiges
gerichtlichesUrteil anders entschieden,als im Verwaltungswege entschiedenwar, so hat
die Armenpflege das Geleistete oder das zu viel Geleistete nebst den Streitkosten zu
ersetzen,letztereso weit, als sie nicht dem anderenTeile auferlegt sind. Die Armen=
pflegeist hierzuim Weigerungsfalleaufsichtlichanzuhalten?“.

Die öffentlicheArmenhilfe erfolgt im übrigen, auch wenn sie gewährt wird, nur
vorbehaltlich eines Rückgriffsrechtesgegenden anderweitig Unterstützungspflichtigen,ja
unter UmständengegendenUnterstütztenselbstoderdessenNachlaß. Von diesenErsatz=
ansprüchenwird unten näher gehandeltwerden.

Die Armenunterstützungspflichtist eineendgültigeodereinevorläufige. Die end=
gültige Unterstützungspflichtobliegt regelmäßig der Heimatgemeinde?5. Von dieser
Regel 26 bestehenfolgendeAusnahmen.

2.0.5. Dberüber lierstühung an unehelicheKinder 56 S. 1ff. über Anrechnungsfähigkeitvgl.

175. I S. 41.
18V. G. H. I S. 361 (s. auchebendaS. 202),3 S. 291, 577, 4 S. 285.
5 überdenBegriffoben8 204a. Auf.
70Art. 7 sprichtallerdings, ebensowie Art. 14 Abs. I des 4 mißverständlichvon

einem Anspruche i ur1nterstühung. (Anders Art. 21 IV, hierzu S. 104.) Gegen die hier
vertretene Ansicht B S. 17ff.; für dieselbeebenda21S. 100ff., 5 5 20 Anm. (A. Luthardtz,
25 ff., 52 S. 50. E. v. Riedei a. a. H. S. 89, V.G. 8 S. 154, 15 S. 93. Vgl. auch
aa 1877 S. Sof .. NVellinek, Systemder ubj. öffentl. Rechte,Freiburg i. B.

r
s Wr 9. Unterhaltspflicht ——. sich nach demB.G.B.; vgl. v. Staudinger, Vorträge

*4Dazu Luthardt a a. O. S. 6ff.; vgl. auch## 41 S. ffl.
24 Mtt. 6 (Novellev.3. Febr. 1888) das Verh.d. Landtages1887/88K. d Abg.St. B. 1

S.627ff., B.d. R.N.Prot.Bd.I S. 294:M.C.v. 17.Febr.1888(Weber16S. 7.. al
bierber=ich R.St.G.B. § 361 Ziff. 10 (ZusatzdurchArt. 2 d. R.G. v. 12.März 1894)u. M.A.

Art. 11 Abs. I,HeimatG. Art. 14 Abs. I. V.G.H. 4 S. 279, 5S. 263.
20Die AusnahmenZif. 2—4 dürfen nicht auf die Ausnahme Ziff. 5bezogen werden. Vgl.

Armen=-G.Art. 1
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1. HinsichtlichderPersonenmit vorläufigerHeimat obliegtdie endgültigeUnter⸗
stützungspflichtder Staatskasse27.

2. Vormaligedefinitivangestellte23DienerdesStaates,deröffentlichenGlaubens=
gesellschaften,der Gemeinden, öffentlichenKörperschaftenund öffentlichenStiftungen,
Offiziere, Arzte im Offiziersrange und obereBeamte der Militärverwaltung ?° sind,
wenn sie Pensionsanspruchhatten und diesendurch Verzicht auf ihre Dienstesstellung
oder zur Strafe verloren haben, aus derjenigenKasse zu unterstützen,aus welcher sie
Pensionzubeziehengehabthätten.Das Gleichegilt bezüglichihrerFrauenoderWitwen
und ihrerKinder 30. Diese Unterstützungspflichtbestehtnur unter der Voraussetzung,
daß die genanntenPersonennoch die durchAnstellungbegründeteHeimatbesitzen31.

3. Notare, welcheihr Amt durchVerzichtoderzur Strafe verlorenhaben,sind
aus der Staatskassezu unterstützen. EbensoderenFrauen, Witwen und Kinder, sofern
die Ehe während des Dienstverhältnissesund mit dienstlicherBewilligung geschlossen
wurde87.

4. Volksschullehrer,derenFrauen oderWitwen und Kinder sind,solangedie durch
die Anstellung im SchuldienstebegründeteHeimat besteht,von derjenigenoderdenjenigen
Gemeindenzu unterstützen,welchedenAufwand für die Schule zu bestreitenhaben oder
hatten, in welcher der Lehrer zuletzt angestellt war. Bei Beteiligung mehrerer Ge=
meindenrichtetsichdieBeitragspflichtzurUnterstützungnachdenGrundsätzenüberdie
Beteiligungam Schulaufwande8. Dagegenfindetdie gesetzlicheRegel bezüglichder=
jenigen FamilienangehörigenAnwendung, welche aus einer Ehe herrühren, die ohne
dienstlicheBewilligung oder nachdemAusscheidendesLehrers aus demDienstverbande
geschlossenwurde5“.

5. Wird in einer GemeindefremdenPersonen,welchesichunmittelbarvor
Eintritt der Unterstützungsbedürftigkeit35 mindestens6 Monate lang freiwillig und
ununterbrochenin der Gemeinde ausfgehaltenhaben, Krankenhilfe oder Unterstützung
zur Bestreitung des Lebensunterhaltesgewährt, so tritt — abgesehenvon der Unter=
stützungGebärender35 und Geisteskranker— ein Ersatzanspruchgegen die Heimat=
gemeindenur ein, wenn und soweit die Unterstützungüber 4 Wochen fortgesetztworden
ist 3. Diese Einschränkungdes Ersatzanspruchesgilt nicht bei Ersatzansprüchengegen
ausländischeGemeindenoderKassenodergegendie bayerischeStaatskasse".

Heimat . Art. 19 Abs. I, 31 abh II, hierzu V. G. H. 25 S. 232.
iesefind nunmehrdie unwiderruflichenBeamten im Sinne des B. G. v. 16. Aug 1908,

Art. ogl. auchArt. 186, 188—191,194, 203—206,208f.
Zat. oben 110.
D. h. auch letzterefallen der Kassenur dann zur Armenunterstützunganheim, wenn sie

n’ese Lehabt habenwürden. Heimat.G.Art. 14 Abs. II, III (Fassungvon 1862)ist un⸗
nötig weitläufig u. andererseitsin Abs. III wiederzu eng. Für die Ehe, welcheohnedienstliche

Beusinigan gischlossenist, gilt dasselbe,wie für diejenige,welchenachdemAusscheidenaus dem
Dienste, e ist.

Beamte usw. u. deren Hinterbliebene,welchePension genießen,aber gleichwohlunter=
ze n sind, sallen.nicht unter obigeAusnahmebestimmung.Val. M. E. v. 27. Juni

r. 8612, Bl. 23 S. 267
eimat-G. Art. 14Ab#. 2Gu atzv. 1892), 3.
eimat.G. Axt. 14 Abs.4 as Ges. spricht von einer „Schulgemeinde“,die es nicht

ibt. unten § 294. Es ist aber m. E. — zumal wenn manAbs. 5Dvergleicht. zweifellos
O2 aussueezeen, wie oben geschehenist. übereintt. E. v. Riedel a. a. 3 S. 110,382
Anm. 337. Bei zusammengesetztenSchulsprengelnobliegt die W den
Leeinden, die zu der Zeit,i der Lehrer diente, zum Sprengel gehörten. Ubereinst.V.G

258, ierner 17 S. 282,

Feimat.. Hürt — abenoa 20. Unterst B d. Unt(frühere Unterstützung),21 S. 77 (Beginnd. Unter=
wubng 2 S. 143. bung)

*V.G. H. 25 S. 21.
37Art. 14 ash. 4 in der Fassung d. Ges. v. 17. Juni 1896. Zum Berichte d. Aussch.d

16 . o9,J. 6enle, Handausgabe2. Aufl. S. 32, insbes. S. 38 Anm. 4—10, fernerBl. 48
267, . 19'S. 305, 20 S. 100.

* . * s 3.
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6. Die endgültige Unterstützungspflicht obliegt endlich, soweit sie vor dem
1. Januar 1914 wirksam wird, der Arbeitsgemeinde" einer Person unter folgenden
Voraussetzungenund in folgendemUmfange". In Betracht kommenLohnarbeiter"!,
d. h. Personen, welchegewöhnlichekörperlicheDienstefür fremdeRechnung" ver=
richten, Dienstboten und Lehrlinge, soweit alle diese Personen nicht der Kranken=
versicherungauf Grund gesetzlicheroder gesetzmäßigerstatutarischerBestimmung unter=
liegen. Weiter wird vorausgesetzt, daß die genannten Personen „außerhalb ihrer
Heimat im Dienste oder in einer ständigenArbeit stehen“. Es muß sich also um ein
Vertragsverhältnis zu einembestimmtenArbeitgeber"shandeln, und zwar um ein solches,
das nicht vorn vornherein zeitlich begrenztist““ und nicht einen bloßen Nebenerwerb
darstellt"s. Darauf, ob die bezeichnetenPersonenStaatsangehörigesind oder nicht,
kommtnichtsan. Die Unterstützungspflichtbeschränktsichauf dieLeistungderKranken=
hilfe in demspäter“" zu erörterndenSinne "7. Ausgeschlossensindjedochdie Kostenfür
Verpflegunghilfsbedürftiger Geisteskranker" oderGebärender. Diese obliegenvon An=
fang an der Heimatgemeinde. Die Unterstützungspflichtbeziehtsich ferner lediglich auf
die Person des Arbeiters". Sie ist endlich zeitlich insofern beschränkt,als sie nur für
volle 90 Tage0 besteht,während für die weitereDauer die Unterstützungsbedürftigkeit
wiederdie regelmäßigeVerbindlichkeit der Heimatgemeinde#1oderder sonstverpflichteten
Kasseeintritt. ·

DieUnterstützungspflichtobliegtjenerGemeinde«,inwelcherderArbeiterzuder
ZeitinDienstoderArbeitstand58,woerdurchseineErkrankungMhilfsbedürftigwurde55.

ns zu folgendenAnnalen 1877 S. 611ff.
*° Ges. Art.12. V.G.H. 11 S. 155. Die in Art. 12 enthaltenenBestimmungenkönnen

zwar durchArt. 21 eine Einschränkungihres Anwendungsgebieteserfahren, find aber, soweit sie
zur Anwendungkommen,von demInhalte des Art. 21 völlig unabhängig. Aus Art. 21 darf also
nichts in den Art.12 übertragenwerden. S. V. G. H.2 S. 60, 3 S. 328. Bl. 45 S. 102f.
Die Art. 12 u. 21 treten gemäßArt. 71 d. A.G. z. R.V.O.v. 2. Nov. 1912 am 31. Dez. 1913
außerLaßt, da die auf diesenArtikeln baruhendebayer. Gemeinde=Kr.V. mit demInkrestreten
des 2. B. d.R.V.O. zugunstender reichsrechtl.erweitertenK. K.beettigt wird.

4 V.G H. 4 S. 77,12 S. 171. 4 V.G. H. 4 S.319.
"#So weicellos richtig Entsch. d. V.G. H. 1 S. 77, 2 S. 660(ber. S. 663l.), 19 S. 23.,

S. auch Bl. 24 S.137, 28 S. 143f., 220ff, 29 S. 172ff., 30 S. 204f., 222ff. u. insbef. 37
S. 321ff., wo die Wäicht des V.G. H.eingelendbekämpftwird.

4 V.G.H. 3 S. 328, 10 S. 328,12 S. 171. “5 V.G.H. 10 S. 238, 19 S. 23.
“ Unten Anm. 57ff.
#V.’G. H.2 S. 531. Bl. 24 S. 165ff. “ V.G.H. 14 S. 318.
4V. G.H. 2 S. 581, 4 S. 288 (bzw. S. 290).
66Es findetnatürliche Zeitberechnungstatt, u. zwar nur für den betr. Erkrankungs=u.

Unterstützungsfall.V.G.H. 4 S. 401. Vgl. Entsch.16 S. 64. Art. 11 Abs. II sagt:„Wurde diese
Hilfe währendvoller 90 Tage gewährt“. Diese Hilfe ist die Abs. 1 bezeichnete,d. i. die Hilfe der
Arbeitsgemeinde. Auf den Beginn der Erkrankung kommt überhauptnichts an,sondern auf den

Jeitwunkt. wo die Arbeiter „wegen Erkrankung der Hilfe bedürfen“. Der Hilfe im Sinne des
es.bedürfensie von demZeitpunktean, wo die öffentlicheArmenpflegeeinzugreifenhat. Haben

sie Privathilfe erhalten,und ist für diesekein ErsatznachArt. 18 Abs. 4 desGes.verlangtworden,
so sind sie überhaupt noch nicht hilfsbedürftig im Sinne des Armenrechtesgeworden. Es liegt
dannein Akt privater Freigebigkeitvor, aber zugunstendes Kranken, nicht zugunstender Armen=

bilege übereinst. Bl. 30 S. 221f. Vgl. hierher auch V.G.H. 13 S. 17, 559, 14 S. 320, 15

51Diesehat daher entwederdie erkranktePerson zu übernehmenoder die weiter entstehenden
Kosten zu ersetzen.

58 V.G. H.3 S. 343, 397.
is V.G. H.4 S. 572, 10 S. 325, 16 S. 61 (Sitz des Gewerbebetriebes),22 S. 153, Bl. 24,

S. 1385f., 46 S. 190,47 S. 198.
3 Über diesenZeitpunkt vgl. V.G. H. 3 S. 328, 17 S. 245, J. Henle a. a. O. S. 27 u.
55 V.G.H. 3 S. 328, 4 S. 583, 5 S. 85, 11 S. 44, 60. Die nerstüßun spflicht besteht

also nicht, wenn zwar die Erkrankung zurzeit des Bestandes des Dienstverhältnisses, die ilss
bedürftigkeitaber erstspätereingetretenist (andersBl. 22 S. 92, 29 S. 272);dagegenbesteht die
Unterstützungspflicht,wenn Beendigungdes Dienstverhältnissesund Hilfsbedürftigkeit als unmittel=

bare Fae der Erkrankung zusammentreffen(Bl. 29 S. 317). Das Ges. sprichtallerdings von
der „Zeit der Erkrankung“, meint dies aber offenbarim Sinne der vorhergehendenWorte „wegen
Erkrankungder Hilfe bedürfen“. Vgl. auchBl. 24 S. 150f., 180ff., 29 S. 284f., 305ff.

Google
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Dies gilt auchdann, wenn er in einer anderenGemeindewohnt, oder wenn die
Krankenhilfe in einer anderenGemeindeerforderlich wird “.

Der Umfangder Unterstützungspflichtist folgenderö57.Die Armenpflegehat
1. ganz oder teilweise arbeitsunfähigenPersonen die zur Erhaltung des Lebens

oderder GesundheitunentbehrlicheNahrung,Kleidung,Wohnung,HeizungundPflege
zu gewähren;

2. Kranken56 und Genesenden die erforderliche ärztliche Hilfe nebst Pflege
und Heilmitteln % zu verschaffen,insbesondereGeisteskranke,welcheder notwendigen
Aufsicht und Pflege entbehren,in einer Irrenanstalt 51 unterzubringen;

3. für die einfacheBeerdigung52 mittelloserPersonenzu sorgen,wobeijedoch
eine Verpflichtung zur Bezahlung von Stolgebühren# nicht besteht;

4. armenKindern die erforderlicheErziehungund Ausbildungzu verschaffen"“;
5. arbeitsfähigenPersonenbei dringenderNot die Hilfe zu gewähren,die im

Interesse der öffentlichenSicherheit und Sittlichkeit augenblicklichunentbehrlichist.
u Eine vorläufige Unterstützungspflichtder Ortsgemeinden besteht in folgendem

mfange:
1. Jede Gemeindeist verbunden,Hilfsbedürftigen,welchesich imGemeindebezirke

befinden,und derenHeimat unbekanntoder bestrittenoder derenUnterstützungvon der
verpflichtetenGemeindeoderöffentlichenKasseverweigertist65,die erforderlicheArmen=
und Nothilfe 5 so lange zu gewähren, bis die Heimat oder die Unterstützungspflicht
amtlich festgestellt,bzw. die Erfüllung der letzterenamtlich erzwungenist.

2. Jede Gemeinde hat ferner allen sonstigenPersonen, bezüglichderen sie nicht
endgültig unterstützungspflichtigist67, die unentbehrlichenReisemittel#3soder die unver=
schiebliche?Armen=und Nothilfe zu gewähren70, wennsie währendihrer Anwesen=
heit in der GemeindeöffentlicherHilfe bedürfen.

3. Jede Gemeindehat endlichfür einfacheBeerdigung71der mittellosenTremden.
die in ihrem Bezirkeverstorbensind, und der dort aufgefundenenunbekannten Leichen'°
1% Kusgn: wobei jedoch eine Verpflichtung zur Bezahlung von Stolgebühren nicht
besteht!

Die Gemeinde“", welche kraft ihrer gesetzlichen Verpflichtung7 vorläufige
Hilfe geleistethat75, hat einen Anspruch auf Ersatz des gemachtenAufwandes,

56 V.G.H.3 S. 343.
ö7 Ges. rt. 11 Abs. II, III, 7 Abs. I. Dazu v. Riedel a. a. O. S. 102f.
58Bl. 25 S. 268f. (ansteckendeKrankheiten). V.G.H. 3 S 502 (Altersschwäche),19 S. 47

(poliz. Einrei ung).
5°%Pal. V.G.H. 3 S. 343, Bl. 23 S. 411f.
60 Uberdiest * #Zngaben bei Heul ea. a. O. S. 23
61 V.G. H. 3 V. G 5% . E5. Bl. 33 E 20.

0 . 1%, 25 S. 2m1 1 S vst. 31 S. 202ff. V.G. H. 4 S. 346, 8 S. 209. Weber

V.G. H. 2 S. 197, 4 S. 450, 5 S. 275, 9 S. 49 (Anschaaffung vonSchupüchern), 10
S. 60, ½#S. 61, 20 S. 132,val. auch m— v. 28. Juli 1902Art. 15 Abf.3.

vesVgl.V.G. HP.5S. 291, 10 S-260
s 2 Art. 11 Abs, II Ziff. 1 III Vgl. dazu V G.H. 6 . 102.
" Das Ges. sagt „Fremden“. Über den Sinn richtig Bl. 30 S. 2
*8sVol. Weber 8 S. 255, 10 S. 386, 11 S. 477. M. A.Bl. 1882 SS. 52, 1884 S. 70,

kck i .wö„ diesofortigeHeimweisungnichtzulässigodnverschieblich ist die Hilfe, wenn die„sofortige Heimweisungnicht zuläsfig oder nicht
ut ist". Ges. Art. 34 Abf. Heimweisungist nicht Hümnschaffundg-. 14 S. 61, 21

70V.G. H. 2 S. 261, 7S. 249.
u VBgl.obenAnm. 62. Bl. 24 S. 163f., 26 S.110ff.
7225.. 4 S. 304, M. 34 S. 180.
17Art. 13. Bl. 32·S. 343ff. Vgl. auchobenAnm.63

S. 26 f. V.G. H. 4 S. 288. Bgl. überdieseaepen 6 überhaupt Bl. 45 S. 385 ff., 47

75Art. 11, 12u. 14 Abf. 4. #. V.G. H. 5 S. 291, 19 S. 229, Bl. 47 S. 254,48 S. 267.
is Der Gemeindestehtdasjenige Rechtssubjektgleich,welchem von der Gemeindenach öffent=

khen Rechtebiedie “* enwurde, Vgl. Art. 31 des Ges. u. V.G.H. 3 S. 615, 14

Gocgle
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sowie auf ÜMbernahmeeingegangenerVerbindlichkeiten77 innerhalbder unten zu er=
örternden Grenzen.

D er Anspruchrichtetsich,sofern im gegebenenFalle die endgültigeUnterstützungs=
pflicht einer Gemeindeoder öffentlichenKasseBayerns obliegt,gegendiese'8. Die
Zulässigkeit eines ErsatzanspruchesgegenGemeindenoderöffentlicheKasseneines anderen
Staates bemißt sichdeutschenStaaten gegenübernach Reichsrechtund der Eisenacher
Übereinkunftvom 11. Juli 185279, Staaten des Auslandes gegenübernach den etwa
vorhandenenStaatsverträgen0. Ist hiernach ein Ersatzanspruchausgeschlossen,oder
ist tatsächlichein Ersatz nicht zu erlangen, so richtet sichdas Rückgriffsrechtder vor=
läufig unterstützendenGemeindegegendie bayerischeStaatskasse1.

Der Anspruch beschränktsich auf den Ersatz der notwendigenKosten38. War die
hilfsbedürftige Person in einem gemeindlichenoder Distriktskrankenhauseuntergebracht,
so dürfen für Verpflegung und ärztlicheBehandlung nur die Sätze angerechnetwerden,
welchedurchdie Tarife festgestelltsind. Hierbei sind der Eintritts= und Austrittstag
zusammenals ein Tag zu berechnens7.

Das Rückgriffsrechtbestehtteils ohne weiteres kraft der Tatsacheder vorläufig
geleistetenHilfe, teils bedarf es zu dessenWahrung einer Anzeige an den endgültig zur
Armenhilfe Verpflichteten3". Ersteres ist der Fall, wenn nur eine einmalige oder die
Dauer von drei Tagen nicht überschreitendeUnterstützunggewährt wurde35, ferner bei
Beerdigungskostenund Zahlung des Volksschulgeldes . In den übrigen Fällen muß
der Armenpflegschaftsrats7der hilfeleistendenGemeinde " oder die Verwaltung der
namensder GemeindehilfeleistendenKrankenanstalt35Nachrichtabsenden:

1. wenn eine bayerische Gemeinde20°ersatzpflichtig ist, an deren Armen=
pflegschaftsrat?;

2. wenn die Staatskasse ersatzpflichtig ist und es sich um eine in Bayern be=
heimatetePerson handelt,an die Distriktsverwaltungsbehördeder Heimat desHilfs=
bedürftigen??;

3. wenn eine andere öffentlicheKasse in Bayern ersatzpflichtigist, an deren
gesetzlichenVertreter;

7 V.G. H. 5S. 296.
75Armen=-G.Art. 14 Abs. I, 15 u. Art. 16 Abs. III, V.G.H. 12 S. 125.
7 Hierüber oben§ 220Anm. 62 ff.
so v. Riedel a. a. O. S. 1
#81Ges. Art. 16. Weber 8 S. 656, 9 S. 22, 404. Dazu v.Tiedel a. a. O. S. 175,

J. enle a. a. O. S. 43. Vgl. auch We er 8.S. 667, 9 S. 364, 10 S. 100, 171, 608, 11
S. 529,16 S. 428, 18 S. 121, 23 S. 594. In diesen Fällen tritt keine "Kfris bes Ersatz=
es nachArt. 14 Abf. IV ein

66"3Ges. Art. 14 Abs. II. V.G.H. 3 S. 68, 4 S. 345, 8 S. 227 (keineVerzugszinsen),24

ss Art. 14 Abf. 3.
. Art. 31. Dazu v. Riedel a. a. O. SSmitftu
"5 Dies ergibt sichmittelbar aus art. zi Abj V.G. 52 S. 641, 3 S.592, 11 S. 388

G3#.),ug.auch22S. I#0.Bl. 2. S. 158f. 30S. 218fl. 36S.291.
Schultehorf. r 15Abs.3. B.G.U.2 S. J, 5 S. 277,10 S. 145.Bl. 28

. 24 M Bl.f. K.u. Sch.Ang,1869,S. 20,
W. . 2 S. 4a 11 S. 352, 12 S. 45 gegen Bl. 45 S. 139; V.G.H. 20 S. 111.

9=Beie Kfesthalssthte. ist neueAeig= erforderlich. V.5. 12 S. 48.
9 .# H. 1 615, 4 S. 185, 250, 14 S. 320, 343, 17 S. 112; vgl. unten
Anm.

7o Vgl. Bl. 14 S. 153, V.G. H. 3 S. 343, 397.
*1 Zuch Anzeige an den Bür ermeistergenüct. wo dieserVorstand desArmenffegscheftsrats

ist. V.G. H. 2 S. 237. Dagegensckeint.es mir unzulässig(vgl. auchArt. 27 Abs. D, dieAnzeige
an die Gemeindetehördefür genügendzu rrachten wie ja aucheine Anzeige von der Gemeinde=
behördenicht Fuügt. übereinst. v. Seydel 195. Anders V.G. H. 2 S. 49 (dazu
4 S a68 wo das dedenklichederSache zutage* 3 328, 7 S.201, 12 S. 46, 20 S. 111.
4 S. 84, 24 S. 161, 26 S. 271, 30 S. 44 S. 139 f. Dagegenbtannman wohl zu=
* daß die Anzeige von da ab wirkt, wo der salscheEmpfänger sie an den gichtigen Empfänger
abgegebenhat, sowiedaß die Wglist=geltend gemachtwerdenkann, wenn die Abgabegeilissentch,
unkerlassenwurde. V.G.H. 3

*„ M. E. v. 24. Aug. 16 Weber 21S. 15).

6%
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4. wenn die Heimat desUnterstütztenunbekanntist, oder wennderselbekeine
Heimat in Bayern hat?s, an die Verwaltungsbehörde, welche der unterstützenden
Gemeindezunächstvorgesetztist?“.

In all diesenFällen schadetes der Wirksamkeitder gemachtenAnzeigenichts,
wenn sie infolge entschuldbarentatsächlichenIrrtums an die unrichtige Adresse ge=
richtetwurde55.

Die Anzeigeist regelmäßigbinnendrei Tagen,gerechnetvomTage, welcherdem
Tage der Hilfeleistung folgt, abzusenden??. Wo die geleisteteHilfe sich nach einer
bestimmtenZeit ihrer Dauer aus einer endgültigenin eine vorläufige verwandelt7, ist
die Nachricht spätestensfünf Tage vor Ablauf jenes Zeitraumes abzuschicken?s.Das
schuldhafte?2Versäumnis der vorgeschriebenenFrist hat die Folge, daß der Ersatz=
anspruchnur für die Hilfeleistungbesteht,welchenachdemTage der Absendungder
Nachrichtgewährtwordenist100.

Wo die vorläufigeArmenhilfe von einer Gemeinde an Stelle einer endgültig ver=
pflichtetenGemeinde geleistetwird, kann letztere, falls dies zulässig und tunlich ist,
die Auslieferungdes Hilfsbedürftigenin ihre eigenePflege verlangen101 und wird,
wenn diesemVerlangen nicht entsprochenwird, von der Ersatzpflichtfrei 103.

Die Geltendmachungder Ersatzansprücheaus vorläufigerHilfeleistungist Sache
des Armenpflegschaftsratesoder der Verwaltung der hilfeleistendenAnstalt 108.

Von denvorstehenderörtertenFällen sindjene verschieden,wo eineGemeinde aus
Irrtum an Stelle der wirklich verpflichtetenGemeinde Armenhilfe geleistethat. Für
solcheFälle ist ein Ersatzanspruchnachden Grundsätzenüber Geschäftsführungzweifellos
begründet.Da aberdieserAnspruchnichtauf denbesonderenBestimmungendesArmen=
pflegerechtes,sondern auf allgemeinenRechtsgrundsätzenberuht, die dem öffentlichen
mit dembürgerlichenRechtegemeinsamsind, so ist zur WahrungdiesesAnspruches
auch die Einhaltung der Vorschriften nicht nötig, welchedas Armenpflegerechtlediglich
für die Fälle vorläufiger Hilfeleistung kraft gesetzlicherVerpflichtungaufstellt 10“.

Die Armenhilfe,welcheohnerechtlicheVerpflichtung105vonanderenRechtssubjekten
als den Gemeinden106geleistetworden ist 107,wird vom Gesetzenur dann als Geschäfts=

28 Weber 9 S. 711, W*= 6 S. 135.
4 Ges. Art. 31Abf. II. Dazu Bl. 38 S. 348ff. (Staatsausgabenauf Armen=

verpflegne "
1 S. 117, 15 S. 217, Bl. 25 S.275ff., 80 S. 8. Bu auchV. G.H. 10S. 325,

11 S. 29 # p von Irrtum und Zweifel). 13 S. 228, 14 S.
*6Die Anzeige,für welcheeinebestimmte Formnicht mlbbmssnsnist, brauchtnähereAn=

gabenüber denFall nicht zu enthalten. Vgl. V.G. H. 2 S. 588, 13 S. 223, Bl. 45 S. 140. Da
die Absendungentscheidet,kommtes nicht darauf an, wann dieAn eigeeinläuft (V.G.H. 2 S.660,
14 S. 63), ja ob sie überhaupt anlangt. über de Berechnung der Frist,wenn das Ende auf einen
Sonn= oder Feiertag fällt, Bl. 42 S. 263ff. M. E. ist für Verlängerung der Frist zu entscheiden,
zumal es sichum et behördliche,Täigteit handelt die an Sonn= und Feiertagenregelmäßignicht
gefordertwerdenkann. V.G.H. 22 S. 146, 28 S. 184.

.1 Art. 12 Vbh, II, 14 Abs. 4.
68Art. 31 Abs. ii. V.G.H. 10 S. 186 ist mit Recht ausgofprochendaß eine irrtümlich

nachArt. "= 1l I erstöatteteAnzeige auchgegebenenfallsdem Abs. II genügt.

20 E T16e Art. 311 IV, Bl. 24 S. 151 ff., 29 S. 299, V.G.H. 3 S. 397, 11 S. 388,

12 Art. 31 Abs. 1 (ogl.Art. All⅝ II), V.G. H. 14 S. 61.
10 26.. 3S. 302, 397,24 S. 399.
108Art. 31 Abs. V. t 3S. 46, 5S. 250, 19S. 127.

W hhierher V.G. H. 4 S.383, 9 S. 372 (Plenarentsch., richtig gegen15 S. 263), 23

10610 desErsahanfpruchest in“ *2 diesenFällen, dß der Unterstühunghilfs=
bedürftig.u. bilfelos war (Art.3 u. 4) 191; vgl. auch23

10628 4 es. sagt: „von einer 1 e . Val. über die W des Ar
2 185, 5. 521, 14 S. 320, 343, 16 S. 32, 28 S. 72. S. auch Bl. 44S. 97 ff.,

e. 111107Ges. Art. 18 Abs. IV, V. Dazu v. Riedel a. a. O. 192ff. V.G.H. 138S. 431, 14
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führungfür das nachArmenpflegerechtunterstützungspflichtigeRechtssubjektangesehen,
wenn die Hilfeleistung108dringend105°war. War sie so dringend, daß die vorherige
Anzeigebei demArmenpflegschaftsrate116des Ortes der Hilfeleistungnicht stattfinden
konnte, so muß der Ersatzanspruchgegendas endgültig unterstützungspflichtigeRechts=
subjektinnerhalblängstens48 StundennachBeginn der Hilfeleistungdadurchgeltend
gemachtwerden,daß demArmenpflegschaftsratedesOrtes derHilfeleistung!!11Anzeige112
von derselbenerstattet 115 wird. Geschiehtdies nicht, so ist auf den Ersatz für die
Zeit verzichtet, welche hinter 48 Stunden, von der Anzeige zurückgerechnet,liegt 114.

War die Hilfeleistung eine dringliche, die vorgängigeAnzeige an den genannten
Armenpflegschaftsrat aber möglich, so wird durch die rechtzeitigeAnzeige der Ersatz=
anspruchvom Beginne der Hilfeleistung ab gewahrt116. Wird rechtzeitigeAnzeigenicht
erstattet, so ist der Ersatzanspruchnur von demZeitpunkte der etwa später erstatteten
Anzeige ab begründet, vorausgesetztjedoch, daß die Hilfeleistung immer noch eine
dringlicheist 116.

Der Ersatzansprucherstrecktsich,wenndemArmenpflegschaftsratedesOrtes der
HilfeleistungeinVerschuldenzur Last fällt, auf alle notwendigenAuslagenund Mühe=
waltungen 1½17;wenn dies nicht der Fall ist, beschränktsich der Ersatzanspruchauf
Entschädigung für notwendigeAuslagen und besondereMühewaltungen118.

Der Ersatzanspruch1½ geht wahlweise gegendas armenrechtlichvorläufig oder
endgültigunterstützungspflichtigeRechtssubjekt120;demUnterstützendenkann nicht an=
gesonnenwerden, zunächstan die nach bürgerlichem Rechte Unterhaltspflichtigen151
oder an den später zu Vermögen gekommenenUnterstütztenselbst 122sich zu halten.

Bereits oben wurde bemerkt,daß die Leistung öffentlicherArmenhilfe unter Um=
ständenErsatzansprüchegegenPrivatpersonen begründet. Diese Ersatzansprüchesind als
öffentlichrechtlicheerklärt, soweit sie gegenden Unterstütztenselbstsich richten1#5: im

7 gehörensie dem bürgerlichenRechte an ½4. Der Unterstützteselbst ist ersatz=
pflichtig:

1. wenn er ungeachtetdes BesitzesgenügenderMittel öffentlicheArmenhilfeer=
langt bat, sei es deshalb, weil er diesenBesitz verschwieg,sei es deshalb, weil er Not=
standshilfe bedurfte;

2. wenn er binnen zehn Jahren nach empfangenerUnterstützungein Vermögen
erworben hat, welches ihm unbeschadetder Sicherstellung seines Lebensunterhaltesdie
Ersatzleistung ermöglicht #255.Die Ersatzpflicht beschränktsich auf das binnen jener
zehn Jahre Empfangene126.

ierunter kann auch die Veerdigung sallen. V.G.H. 14 S. 248, 22 S. 180, 26 S. 1.
G. H. 5 S. 241, 12 S 11°Vgl. obenAnm. du u.3V.G. H. 4 S. 586.

n V.G.H.2 S. 543. 4 S #n#586. 11S. 382, n S. 168, 20 S. 111, Bl. 17 S. 265ff.,

M388. 4 S. 586, 5 S. 88. Weber 10 S. 491.
uis Nicht bloß innerhalb 48 Stunden die Anzeige abgeschicktwird. Vgl. Bl. 30 S. 11

(A. e#thardz, 158, V.G. H. 10 S. 224, 11 S. 348; Weber 10 S. 491.
G.H. 2 S. 237, 7 S. 201 (nicht genau übereinstimmend,wenigstensderüberschrift

nach),Bl. * 226 Anm.
115Art is Abs. IV: „so dringend,daß die vorgsängise Anzeige" usw.
116V.G.H. 11S. 351, 12 S. 433. 22S. 81 ff., 30 S. 238f.#.
118ÜberFerderungen von Arzten und ApothekernV.G.H. 13 S. "0 hüber Verzugszinsen

ebenda7 S. 315,8 127; überVerjährung B.G.B. §195ff., E.G. Art.
119Die Uu3eig. dazeen ist stets an denArmenpflegschaftsratdes 4% der Hilfeleistung

zu machen Zet obenAnm. 111.
. 2S. 237. 11. wr 20 S. 113,22 S. 71.

½ 2. . 2 S. 257,12 S. 433 128V.G.H. 5S. 87.
e F. Art. 43 Abs. I. über denAnspruch gegendenNachlaß s.Art. 8, fernerArt. 102d. A.G.

z. B.
18“Komp. Konfl. Entsch.G.V. Bl. 1874 Beil. I lleBeilIlVGHlSZslsSLII

470 (vgl. zuh S.80 f.), 4 S. 273. Vgl. auchE.G. z. B. G.B. Art. 103 u. Begr. zu Art. 21 des
Entw. G. Bür erl.Brechtl. 2Vorschriftens. ürl= 5 Abs. 2, Art. 8, 27 Abs. 2, 36 Absf.4.

1„ Art. 5 Abs. I. öllf. Entsch. d. O.L.G. f. Bayern in Gegenst. des Zivil=
nts uf. 14S. 165. e%23

126Bl. 24 S. 129ff.

30 S.
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Personen,welchenach den Vorschriftendes B.G.B. gegenübereinemHilfs=
bedürftigenunterhaltspflichtig sind, haben Ersatz für die öffentlicheArmenunterstützung
zu leisten,die infolge der Nichterfüllung ihrer Verbindlichkeitnotwendiggewordenist 127.

Zur Geltendmachungvon Ersatzansprüchenauf Grund der vorerörtertenBe=
stimmungenist jene Armenpflegeoder öffentlicheKasse berechtigt,welcheden Aufwand
für die Unterstützungbestrittenhat128.

Hat eineGemeinde12/ vorläufigeArmenhilfe in einemFalle gewährt, in welchem
einer der obenbezeichnetenErsatzansprüchebesteht,so ist sie nicht verpflichtet,dieseAn=
sprüchezunächstgeltend zu machen, vielmehr befugt180, sich an die endgültig unter=
stützungspflichtigeGemeinde oder öffentlicheKasse zu halten. Die letzteretritt durch
Befriedigung der vorläufig unterstützendenGemeinde in derenErsatzansprüchekraft des
Gesetzesein 161.

Die öffentlichen152Armenpflegen,sowiedie öffentlichenKassen,welchezur Armen=
unterstützungverpflichtetsind, können vollen Ersatz für die gewährte Unterstützung188
aus dem NachlassederjenigenPersonen verlangen, die von ihnen im Laufe der letzten
zehn Jahre vor eingetretenemTode unterstütztwurden. Dieser Anspruch ist jedoch
gegenüberarmen Pflichtteilsberechtigtenausgeschlossen18“.

Parteistreitigkeiten185überAnsprücheöffentlichrechtlicherNatur auf demGebiete
des Armenpflegerechtes,insbesondereüber die Armenunterstützungspflicht188 und über
die Ersatzpflicht, werden zunächstim Verwaltungswege durch die Distriktsverwaltungs=
behördenin erster,durchdie Regierungen,Kammerndes Innern, in zweiterInstanz
entschieden187. Zuständig ist bei Ansprüchen gegen eine Gemeinde die Distriktsver=
waltungsbehörde derselben, bei Ansprüchen gegen ein anderes Rechtssubjekt138 die
DistriktsverwaltungsbehördederjenigenGemeinde,welchedenAnspruch erhebt185. Sind
die Voraussetzungender Zuständigkeit,sei es von Anfang an, sei es infolge des weiteren
Verlaufes des Streites, für mehrereDistriktsverwaltungsbehördengegeben,so ist und
bleibt diejenigeBehördezuständig,bei welcherdie Streitsachezuerstanhängig wurde10.
Beschwerdensind an eine unerstrecklicheFrist von 14 Tagen gebunden171.

GegendieEntscheidungenderRegierungen,KammerndesInnern, kannderVer=
waltungsrechtswegmittels Beschwerdean denVerwaltungsgerichtshofbeschrittenwerden.
Das Gesetz" eröffnetdiesenWeg für nachstehendeAngelegenheiten: „Verbindlichkeit
zur UnterstützungeinesKranken oderHilfsbedürftigen und zum ErsatzegeleisteterUnter=
stützungenoderLeichenkosten,sofern in einerdieserBeziehungenStreit zwischenGe=

11 Art. 5 Al= I, hierzu I. 2 a. a. O. S
18 Art. 5 Abs. 3 Vgl. auch Bl. 21 4. 412ff.
180S. jedochV.G.H. 4 S. 533. Wegen der UnterstützungFremder M.E. v. 6. Aug. 1870

(Weber 8 S. 656 letzterAbs. u. 4. Mai 1871(Weber 9 S. 1) Ziff. 6
151Art. 17. Dazu Bl. 24 S. 167f., 39 S. 112f., D'ule -u.a. O. 177 (auchgr*

über einer Einrichtung auf Grund der R.Verj.G. Bl. S. 254, a. M. derSd 14 S
18 S. 1, 11, 216,Bl. 47S. 246.

1, Bl. 24S. 285f., V.. 1S. 180.
133D. h. für alle überhaupt geleistetenUnterstützungen,nicht bloß für iene welchein die

10 Jahre fallen. Für die Geltendmachungdieses is Hitt auchArt.
1 Näheres in Art. 8. Val. Art. 101 d. A.G taudinger, tr. 265.
1½6„ Also nicht Staatsaufsichtssachen.V.G.H. 1S 453 2S 64, 260, 8 S. 1

*nD. h. über den Bestand der Verpflichtung überhaupt,nicht über die —m— der
unternühund.

151Uber Heimatstreitigkeitenu. deren vorgängige Erledigung Bl. 30 S. 21, 34 S. 109.
V.G.H. 20 S.

188Bl. 1½c 89s
MArt4zAbslIlDauvRiedelaOczlsBlMSMlÜberden

Geri tsstand des Zusammenhanges armen=u. vrriicherungerehllicheErlaßensprüche. V.G.H
S. 136, hierzu Bl. 52 S. 113. Die Zuständigkeitder verwaltungsrechtlichenInstanzen sur

Ersasianskrücheaus der * 8 O.vi et =
Weber 8 S 49; Bl. 22S. 86 ff., 24 S. 170ff., 179,30 S. 23fff.

141Art. 43 ** 3.54% r 8 94 Anm. 2½# 2 i 5 1 19 S. 86. 131, Bl. 4
S. 248. Zust. v. Riedel a. a. O. S. 318gegen V.G

.0. .26 Art. 10 Ziff. 5, 6. Über unehten * #augt: s. Reger=Dyroff,
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meinden, dem Fiskus oder anderen öffentlichenKassen besteht; Ersatzansprüchevon
Privatpersonen für geleisteteArmenhilfe; Ersatzverbindlichkeit derjenigen Personen,
welche öffentliche Armenunterstützungempfangenhaben.“ Die Zuständigkeit erstreckt
sich auf die Gesamtheit aller Voraussetzungender bestrittenenRechtsansprüche!“4.

Die bisherigen Erörterungen haben sichdamit beschäftigt,das Gebiet der gesetz=
lichen Verpflichtungenfestzustellen,welchein bezugauf die persönlicheArmenpflege
bestehen. Dieses Gebiet decktsich jedoch nicht mit jenem, das der örtlichen Armen=
verwaltung hinsichtlichder persönlichenFürsorge überhaupt offen steht. Es gibt Hand=
lungen solcherFürsorge, welcheder örtlichenArmenverwaltung nicht zur Pflicht gemacht,
wohl aber gestattetsind. Zwei Einzelfälle hebt das Gesetzausdrücklichhervor. Der
Armenpflegschaftsratkann Armen die erforderlichenbaren Prozeßauslagen zur gericht=
lichen Verfolgung von Vermögensrechtenvorschießen14. Er ist ferner berechtigt, für
arbeitsfähigePersonenArbeit zu vermittelnoderihnensolcheanzuweisen,wenndieselben
ungeachteternstlicherBemühung keinenErwerb finden5.

Aber auchhiervonabgeseheneröffnetsichfür diepersönlicheArmenpflegederOrts=
gemeindenein gesetzlichnicht näher umschriebenerBereich ungebotenerTätigkeit durch
den Satz, daß es Aufgabeder öffentlichenArmenpflegeist, derVerarmung entgegenzu=
wirken14. Hiernach könnenalso auchPersonen, die nicht arm im Sinne des Gesetzes

sind, Gegenstand einer vorbeugendenArmenverwaltungstätigkeit werden. Vom recht=
lichen Standpunkte ist hinsichtlich all dieser freiwilligen Leistungen zu sagen, daß sie
keineArmenunterstützungenim Sinne des Gesetzessind1/7. Daher knüpfensichfür den
EmpfängersolcherLeistungendaran nicht dieRechtsnachteile,welchederGenußöffent=
licherArmenunterstützungnachsichzieht. Ferner begründenderartigeLeistungenkeinen
Ersatzanspruch.

Der Genuß öffentlicherArmenunterstützungim eben erwähnten gesetzlichenSinne
hat für den Empfänger auch Rechtsfolgen, welcheim Gebiete des Armenverwaltungs=
rechtes liegen. Für ihn entstehenbesondereVerpflichtungen und polizeiliche Be=
schränkungen.

Wer öffentlicheArmenunterstützunggenießt,ist verpflichtet,sichnachAnordnung
der Organe der öffentlichenArmenpflege zu einer Arbeit, welche seinenKräften an=
gemessenist, inner=oder außerhalb einer Beschäftigungsanstaltverwendenzu lassen“.
Er unterliegt ferner einer Beschränkungseiner Freizügigkeit und seines heimatlichen
Aufenthaltsrechtes insofern, als er gehalten ist, sich zum Zwecke der Unterstützung,
Verpflegung, Beschäftigungund Beziehung in jeder Gemeinde des Königsreichs unter=
bringen zu lassen15.

Den Mitgliedern und den besondersbeauftragtenVollzugsorganendes Armen=
pflegschaftsrates,sowie denBezirkspflegernkannder Eintritt in die Wohnungender
unterstütztenArmen zu keinerZeit verwehrtwerden150.

142Hier ist auf die allg.Ausführungen über richterlichesu. eabfn8
Anm.43 ff., insbef. Anm. 48 zu verweisen. S. auchW. Krais, V. G.H.G. S 370f., 378,

409 f. V.G.5 3 S. 68, 4 S. 117, 345, 6 S. 235, 13 S. 268. Armen=G.Art. 43 Abs. 4sagt:
„Die W könnennötigenfalls die Urkunden,durch welcheSchuldigkeiten.festgestellt

werden, Vohssteecar erklärenund für derenBeitreibung rrgen
14 Art. 36 Abs. 1. Dazu Niedel a. a. O. S. 173 f.
145Art. = Abs. 2. Dazu a. a.O. S. 255.
1½Art.1 Ziff.2. n auch r10h3½6Abs. 4 (Einleitung der Entmündigung, hierzu Verh.

d. K. d. Abg. 0 Beil. Bd.20 II S. 317.
14 V.G. H. 3 S. 724 (Vorschußgewährung),5 S. 239 (Auslösung verpfändeterGegenstände),

312 (Leistungenzur Anschaffungvon GewerbelegitimationenundWonderbüchern) 9 S. 342(Beitrag
zur Ermglichung der Auswanderung) 20 S. 132, 21 S. 71, Bl. 41 S. 6

Abs. 2 ** 55 361Ziff. 7, 362.
1 Art. 18 Abs. 3, Heimat=G. Art. 19 Abs. II. An ersterer Stelle ist beigefügt: „vor=

behaltlich der gesetzlichenBestimmungenüber denAufenthalt". Das will sagen,daß durchdieVer=
süczungender Armenpflege die bothecchen! Ausweisungsbefugnissenicht berührtwerden. Vgl.
.Riedel a. a. O. SE of. B

150Art. 36 Abf. 2
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Der Armenpflegschaftsratkann denjenigen, welche seinen161 Anordnungen in
bezugauf die Ermittelungihrer Hilfsbedürftigkeit,auf die Verabreichungvon Unter=
stützungen,auf LeistungzugewiesenerArbeit oderauf denAufenthalt in einer bestimmten
Armenanstalt ungerechtfertigtenUngehorsamentgegensetzen,jede Unterstützungversagen,
solange dieserUngehorsamdauert 162.

Wenn die Erziehungvon Kindern,für welcheUnterstützungaus der Armenkasse
gewährtist, von denEltern oderderenStellvertreternoffenbarvernachlässigtwird, so
kann der Armenpflegschaftsratdie Fortsetzungder Unterstützungdavon abhängig machen,
daß solcheKinder ihm zur besserenUnterbringungundErziehungüberlassenwerden158.

Personen,welchein AnstaltenderöffentlichenArmenpflege,gleichviel,obgemeind=
lichen oder sonstigenAnstalten, untergebrachtsind, unterliegendenHausordnungen und
Disziplinarbestimmungen,welchefür dieseAnstalten erlassensind 15“.

Personen,welcheöffentlicheArmenunterstützunggenießen,sind bei Strafe ver=
pflichtet, ein geziemendesBenehmen gegenüberden Organen der Armenpflege zu be=
obachten155. Sie unterliegen ferner der Bestrafung, wenn sie Lebensmittel,Heizstoffe,
Kleidungsstücke,Heilmittel. Arbeitsstoffe,Werkzeugeu. dgl., welchesie von der
öffentlichenArmenpflegeoder von einerWohltätigkeitsanstaltempfangenhaben,unbefugt
veräußern oder mutwillig unbrauchbarmachen166.

Zu dengesetzlichenAufgaben der Armenverwaltung gehört außer der persönlichen
Armenpflegeauchdie Schaffungder erforderlichenVerwaltungseinrichtungen. Die Orts=
gemeindensind verpflichtet,die für die örtlicheArmenpflegeunerläßlichen157Einrich=
tungen zutreffen 1568.Diese Verpflichtung erstrecktsich nur auf solcheEinrichtungen,
welchederjenigenpersönlichenArmenpflegedienen,zu welcherdieGemeindennachdem
Gesetzeverbundensind, und sie erstrecktsich auch da nur so weit, als die persönliche
ArmenpflegeohnedenBestand allgemeinerVerwaltungseinrichtungennicht durchführbar
ist 155. Selbstverständlichkönnen aber die Gemeindenüber dieseGrenzen hinausgehen
und insbesondereauchEinrichtungender vorbeugendenArmenpflege16°treffen. Nachbar=
gemeindenkönnensich zur Herstellungder gesetzlichnotwendigenwie freiwilligen Armen=
pflegeeinrichtungenvereinigen 161. Durch eine solcheVereinigung kann übrigens stets
nur eine Verwaltungsgemeinschaft, nicht eine Gemeinschaft der gesetzlichenVer=
pflichtungen zur Armenhilfe erzielt werden162.

Die Gemeindensindbefugt,dieUnterstützung,BeschäftigungundErziehunghilfs=
bedürftiger sowie die Verpflegung kranker Personen an andereArmenpflegen, Wohl=
tätigkeitsanstalten,Vereine oder geeignetePrivatpersonenzu übertragen168. Das
öffentlichrechtlichverpflichteteSubjektwird dadurchnichtverändert,sondernlediglichein
bürgerlichrechtlichesVertragsverhältnis½4 zwischender Gemeindeund demjenigenbe=
gründet, der die betreffendenLeistungenihr gegenüberübernimmt. Von einer Befugnis
der Gemeinden,mittels solcherVerträge die Erfüllung ihrer gesetzlichenVerpflichtungen
zu bewerkstelligen,kann übrigens nur insofern gesprochenwerden, als ihnen die Wahl

151„allgemeinenoder besonderen“.
152Art. 30. V.G.H. 5 S. 118, 15 S. 118, Bl. 32 S. 314.
155Art. 36 Abs. 3. Vgl. P. St. G.B. Art. 81 mit 20 Abs. I.
154Art. 7 Absf.3, 4. 155Art. 44 Abs. I Ziff. 1.
156Art. 44 Abs. 1 Ziff. 1.

· 157Die Unerläßlichkeitist gewiß eine7 des Ermessens;aber sie ist als Voraussetzung
einer recktlichen Verpflichtung ebensogewiß im Streitfalle eine Frage des richterlichenErmessens.

155Art. 18 Abs. I. Dazu v. Riedel a. a. O. S. 179f.
E Vgl. V. G.H. 1S. 473 (Armenarzt),2 S. 441, 26 S. 3 (Armenhäuser).S. auchebenda

160Art. 1 Ziff. 2.
161Ges. Art. 18 Abf. 2. Vgl. dazu v. Riedel a. a. O. S. 186ff. u. V.G. H. 3 S. 619,

*½ eSdr Ausdruck „benachbarteGemeinden“ wird hier nicht strengzu nehmensein. Vgl.

Zun dvebder Fall, welcherBl. 22 S. 113ff. erörtert wird, gehtvon einemgesetzlichunzulässigen
Zustande aus.

163Ges.Art. 18 Abs. III.
164Vgl. Bl. 22 S. 82f., 24 S. 149, 28 S. 316ff. V.G.H. 5 S. 291f., 22 S. 180. Komp.

Konfl. Entsch.R.Bl. 1867 S. 426, 1869 S. 1766, 1872 S. 1451. G.V.Bl. 1903 Beil. IV S. 31.
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zwischen diesem Wege und der unmittelbaren Erfüllung ihrer Verpflichtungen durch
eigeneVorkehrungenfreisteht. Wo aber im einzelnenFalle die Erfüllung einerVer=
pflichtung nur mittels einer Anstalt bewirkt werden kann, die der Gemeinde fehlt, da
ist es Pflicht der Gemeinde, sich einer der verfügbaren anderweitigenAnstalten zu
bedienen165.

Hinsichtlich der Einrichtungen für die Armenpflege kommen neben den Orts=
gemeindenauchdiehöherenGemeindeverbändein betracht. DenDistriktsgemeindenob=
liegt als gesetzlicheLast die Unterhaltung der bestehendenDistrikts=Wohltätigkeit=und
Krankenanstalten. Sie können ferner Distriktsarmenhäuser, Beschäftigungsanstalten,
Armenkolonien, Krankenhäuserund Distriktsanstaltenzur Erziehung armer verwahrloster
Kinder errichten; außerdemSpar= und Vorschußkassenund ähnlicheAnstalten166. Als
Kreisanstalten könnenbestehen:allgemeineGesundheitsanstalten,namentlichKranken=,
Gebär= und Irrenhäuser, dann Wohltätigkeitsanstalten,namentlichArmen=und Findel=
häuser, Armenkolonienund Beschäftigungsanstalten.Der Unterhalt bestehenderAnstalten
bildet eine gesetzlicheLast der Kreisgemeinden166.

§ 234. Die Organe der Armenpflege und ihre Tätigkeit. Die Behörde
der örtlichen Armenverwaltung ist der Armenpflegschaftsrat1. Dgelbe. besteht?:

1. aus denBürgermeisternoder demBürgermeister, dann in Landgemeindendem
Beigeordnetenund in den pfälzischenGemeindendem oder den Adjunkten;

2. aus Mitgliedern der kollegialen Gemeindebehördeund in Gemeinden mit
Stadtverfassung des Kollegiums der Gemeindebevollmächtigten;

3. aus sämtlichen Pfarrvorständens der Gemeinde" und dem Vorsteher der
israelitischenKultusverwaltung, wenn sich eine solchein 5 der Gemeinde befindet;

4. aus einer Anzahl gewählter Armenpflegschaftsräte;
5. aus demBezirksarzte, wenn ein solcherin der GemeindeseinenAmtssitzhat?;
6. wenn der Armenpflegschaftsratso beschließt,aus Vorstehern der Wohltätig=

keitsvereine,welchein der Gemeindevorhandensind.
Die Zahl der unter Ziffer 2 und 4 aufgeführten Mitglieder wird von der

kollegialen Gemeindebehörde,in Gemeindenmit Stadtverfassung unter Zustimmung der
Gemeindebevollmächtigten,festgesetzt7.Es muß jedenfalls eine Mehrzahl seins.

Die Bildung des Armenpflegschaftsrateshat stets nach Vollendung der ordent=
lichen Gemeindewahl zu erfolgen?. Die Abordnung10 der unter Ziffer 2 genannten
Mitglieder geschiehtdurchdas Kollegium selbst,demsie entnommensind. Die Wahl der
unter Ziffer 4 genanntenArmenpflegschaftsrätewird durchdie kollegialeGemeindebehörde,
in Gemeinden mit Stadtverfassung durch die zu einem Wahlkörper vereinigten
Gemeindekollegien,die Wahl der unter Zisser 6 erwähntenMitglieder durchdenArmen=

165Vgl. V.G.H.3 S. 549.
166Art. 38 Ziff. 2, 4, 5, Art. 39Abs. I. Vgl. oben§ 208 Anm. 64d. 2 15 S. 145,

21 S. 111, 23 S. I16, 24 S. 482. 26 S. 353 (Distr.=Krankenhäuser),M. A. Bl. sn #. 321.
167Art. 41 l 5 u. 38 Abs. 5, Kreislastenaussch.Ges. Art. I Ziff. 4, 5, 6, 8. Val

bbenu8n 14 überbes.Berhältnisse der Pfalz vgl. Geib-Besnard, Handt. 3. Auf

(§234]: Vgl. zum folgendenv. Riedel *l a. O. S. 224ff. Über dieGrbühreufreihelt in öffent=
lichen #enn%t eiten Art. 9 Abs. I. V.d 13 S. 76, 18 S. 180,2

r
LPl Weber 9°8 271 (arrverwesen Gemeint sind nur die Pfarrvorständeöffentlicher

lsbheft Ugl. auchV.G. H.1 561.
20 S. 162 Anm:; ferner 3S# 22 S. 369ff. Mitglied ist jederPfarrvorstand,

dessen #onswerbanh sich in die Gemeinde erstreckt.
5 Hier entscheidetalso der Sitz der Verwaltung.
* Uber die Verpflichtung. jur unentgeltlichen Behandlung Armer vgl. V. G. H. 19 S. 84

Die M. B. v. 23. Jan 1912 XUVI kenntkeinesolcheVerpflichtung,mehr (M.A. Bl. S. 178).
7 D. h. ein fürBzhallemal bis zur Abänderung. 8Art. 22 Abfs.2.

Art. 23 M Die Neubildung bezieht sich auf sämtliche Klassen von Mitgliedern mit
Ausnahme jener, sel bnza) ihr Amt berufensind.

u Wie dieseerfolgt, bestimmtdas Kollegium selbstdurchdie Geschäftsordnungodervon Fall
zu Fa

v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 20
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pflegschaftsratvollzogen1. Wählbar½ sind in beidenFällen alle volljährigenmänn=
lichenEinwohner,welcheeinedirekteSteuer in der Gemeindeentrichten.

Für dieWahl genügtrelativeMehrheit. Gültig gewähltsinddiejenigen,welche
die meistenStimmen erhalten habens.

Die Mitglieder, die kraft ihres Amtes berufen sind, könnenden Eintritt in den
Armenpflegschaftsratnicht ablehnen , die gewählten Armenpflegschaftsrätediesseits
des Rheines nur aus den Gründen, welchedie Gemeindeordnungals Ablehnungsgründe
anerkennt, in der Pfalz unbedingt15. UnbedingtesAblehnungsrecht haben auch die
Vereinsvorsteher.

Die Gewählten werdendurch denVorstand des Armenpflegschaftsratesauf Hand=
gelübdeverpflichtet und in ihre Stellen eingewiesen,welchesie bis zur Vornahme der
nächstenWahl zu versehenhaben16.

Bezüglich der Übernahmeund Fortführung des Amtes durch die gewählten
Armenpflegschaftsräte!1, dann bezüglichder Disziplin über dieMitglieder desArmen=

pilesschaftsrates finden die Bestimmungen der GemeindeordnungenentsprechendeAn=
wendungis.

Der Verwaltungsrechtsweg ist, was die besondersgewähltenArmenpflegschafts=
räte betrifft 1, hinsichtlichder wahlrechtlichenFragen und der Übernahme und Fort=
führungdes Amtes in derselbenWeiseeröffnet,wie dies bezüglichderGemeindeämter
der Fall ist20.

Die Mitglieder des Armenpflegschaftsratesversehenihr Amt unentgeltlich?21.
Vorstanddes Armenpflegschaftsratesist in Gemeindenmit Stadtverfassungund

in den übrigen Gemeindender Pfalz der ersteoder der einzige Bürgermeister, in den
rechtsrheinischenLandgemeindender Pfarrvorstand ? und, wenn deren mehrerevor=
handen sind, der Dienstälteste?5 derjenigen öffentlichen Glaubensgesellschaft,welche
unter den Gemeindeeinwohnerndie größereMitgliederzahl?" hat?5; den Stellvertreter
des Vorstandeswählt der Armenpflegschaftsrataus seinerMitte 28. Dem Vorstande
kommt die Leitung des gesamtenGeschäftsgangesund der Sitzungen zu.

Der Armenpflegschaftsratkann innerhalb der Schranken des Gesetzes seinen
Geschäftsgangdurch eine Geschäftsordnungregeln. Zur Gültigkeit eines Beschlusses
ist Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse

3 ##. 3 9 « 22 UI, V.G. H. 22 S. u.
.r . eeieuslieunsrüne

18Art. 23 Abs. IV. beseblich schliehungeg *
· Auch die Gemeinderatsmitgliederin der Pfalz nicht, solange sie ihre Gemeinderatsstelle

nicht niederlegen.
15Art. 25 Abs. II, III. Vgl. oben§ 113.
14Art. 23 Abs. V. Vgl. oben81 , 129.

1 Oben Ziff. 4. Die übrigen Mitgliederscheidenaus, wenn fie aus der Stellung aus=
cheiden, w en welcher sie berufen sind. DieAbg. dergemeindlichen Kollegien können von diesen
hrer Dienstleistungim Armenpflegschaftsrateenthobenwerden. Zutreffend v. Riedel a. a. O.

S. 229f. Die Vereinsvorsteherhaben freies Rücktrittsrechtund könnenvom Armenpflegschaftsrate
jederzeitausgeschlossenwerden.

158Art. 25 Abf. III. Vgl. oben8§ 130, 141, Bl. 53 S. 125.
17Nicht die kraft Amtes berufenenMitglieder. Übereinst.W. Krais, Komm. z.V. G. H.G.

S 10l; als zweifelhaftwird dieFragebehandeltV. G.H.9 S. 127f. M. E. ist das Auslegungs-
ergebnis, welchesman aus demWortlaute des Gesetzes gewinnt, so ficher,daß die Begründung
des Entw. demgegenübernicht in Betracht kommenkann.

2038 Art. 8 Ziff. 33, Art. 9 Abs. J. V. G.H. 22 S. 223.
:1 Art. 25 Abf. I.
4#Auch der Pfarrverweser. Weber 9 S. 271.
4„ Gleichviel, ob er in der GemeindeseinenPfarrsitz hat oder nicht.
24Nach der letztenamtlichenZhlung. V.G. H.11 S. 561.
"5 Bl. 20 S. 161ff, 21 S. 38 ff. Ich glaube nicht, daß (Bl. 21 S. 40 Anm.) von der ge=

setzlichenBestimmungabgegangenwerdenkann, wenn der Armenpflegschaftsratdamit einverstanden
ist. Denn eine organisatorischeVorschrift des Ges. kann nie durk „Vereinbarung“ abgeändert
werden.— Streitigkeitenüber die Verpflichtungzur übernahme der VorstandschaftKa keineVer=
waltungsrechtssachen.V.G.H. 9 S. 125.

*8Art. 22 Abf. 4, 5.
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werden mit absoluterMehrheit der Anwesendengefaßt; bei Stimmengleichheithat der
VorsitzendedenStichentscheid?.

Die Armenkassewird entwederdurch Mitglieder des Armenpflegschaftsrates,die
dieserwählt, oderdurchbesondereBediensteteverwaltet28. Die Verwaltung der Armen=
anstalten wird entwedervom Vorstande nach Maßgabe der Geschäftsordnungan Mit=
glieder des Armenpflegschaftsratesübertragen oder gleichfalls durch eigeneBedienstete
geführt20. Mitgliedern des Armenpflegschaftsrates,welche mit der Verwaltung der
Armenkasseodermit derLeitung besondererAnstalten betrautsind, kannein entsprechender
Bezug20 aus der Armenkassebewilligt werden. Die Bewilligung erfolgt auf Antrag
des Armenpflegschaftsratesdurch die kollegiale Gemeindebehörde,in Gemeinden mit
Stadtverfassung unter Zustimmung der Gemeindebevollmächtigten31.

Der Armenpflegschaftsratist befugt, für bestimmteGemeindebezirkeBezirksarmen=
pfleger aufzustellen,die unter seiner Leitung bei der Armenpflegemitzuwirkenhaben32.

Die Bediensteten,welche für die Armenpflege oder deren Anstalten erforderlich
sind, werdendurchdie kollegialeGemeindebehördeauf Antrag des Armenpflegschafts=
rates nach Maßgabe der Vorschriften der Gemeindeordnungenausgenommen.Sie sind
aus der Armenkassezu bezahlen38.

Die Mitglieder des Armenpflegschaftsrates, die Kassenverwalterund Rechner
haften für dienstlichesVerschulden nach den Grundsätzen, welchefür den öffentlichen
Dienst im allgemeinenund für den Gemeindedienstim besonderengelten. Die Kassen=
verwalter haben angemesseneAmtsbürgschaft zu leisten; jedochkann ihnen der Armen=
pflegschaftsratdies erlassen3“.

Der Armenpflegschaftsratist der ausschließlicheVertreterder Ortsgemeindein
allen Angelegenheitender öffentlichenArmenpflege, soweit nicht durch ausdrückliche
gesetzlicheBestimmungdie Zuständigkeiteiner anderenBehörde" begründetist. Er
vertritt, allerdings nur in seinemWirkungskreise35, die Gemeinde in demselbenUm=
fange, wie sie sonstdurch die kollegiale Gemeindebehördevertretenwird s7.

Der Armenpflegschaftsratist verpflichtet, sichüber den Stand und die Ursachen
der Armut in der GemeindeKenntnis zu verschaffen35 und in den Einzelfällen die
Zulässigkeit einer Unterstützungzu ermitteln39. Er beschließtüber Versagung oderGe=
währung, Umfang, Art und Dauer der Unterstützungund regeltderenVerabreichung0.
Der Armenpflegschaftsratkann die Entmündigung wegenVerschwendungoder Trunk=
sucht beantragen,wenn Grund zu der Besorgnis besteht,daß der zu Entmündigende
der Armenkassezur Last fallen werde"1.

Die ArmenhäuserundsonstigenAnstalten,welcheunmittelbarausderArmenkasse
erhaltenwerden, stehenunter Aufsichtund Leitung des Armenpflegschaftsrates", welcher
für dieselbenmit Genehmigungder vorgesetztenBehördeHaus= undDisziplinarordnungen

uuArt. 37 Abs. 1, 4. — Art. 37 Abs. 5 (dieErstattungvon übersichtsanzeigen).S. hierüber
Weber 15 S. 787. v.W a. a. O. S. 200.

„8 Art. 33 Abs.I 20Art. 37 Abs.3, 4
1½0Vgl. diesf. . 0. Art. 74Abs. 2 . Abs. 1.
222 in Irt 24, 25 Abs.i, 3. über Mitwirkung von Frauens. M.B. v. 7. Aug.

1909; V Art. 8 33, Art. 9iri I.
* 58 6. 32 Ab GO Art 132 (für die Pfalz 64).
3 Amt.-= Abl. 2, 3 Abs. 2,35 Abs. 3.z Wl. oben,8 8 (auch§ 86), Bl. 50 S. 289.

Art. 31Abf.1,5. V.G.H.3 S.46,
⅜t. ie in ea V.G. H. 2 S.1½

Me H. 1S. 358, 2 S. 49, 4 S. 168,7 S. 128, S##½, 21S. 100,
24 S. 161. erner oben§ZzzAnm91Bl2l S 177ss, v. Niedel S. 246f.

38Art.Soi Die frühere M#menbeschreibungist nichtmehr eine gesetzlichnotwendigeEin=
richtung. Vgl. 2. Aufl. III S 134 An .

IArt28 Abg 2 sagt: „Alle öffentlichenBehörden,Stiftungsverwaltungen,Religionsdiener,
Ärzte und Privatwohltäti zitszereinesind verpflichtet, dem Armenpflegschaftsrateauf Verlangen

die erforderlicen AufAuf crüf ezu ertei en 241
Ar

41 Art. 36 àll 9 38 d K d Abg. 1882St. B. III S. 372f. Reger 3 S. 196,431,
4 S. 355, 9 S. 373.

Art. 29 Abf. 3.
20
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Husen kann und die Disziplin über die in diesenAnstalten untergebrachtenPersonen
handhabt“.

Dem Armenpflegschaftsrateobliegt ferner die Sorge für Herstellung und Unter=
haltung aller Anstalten und Einrichtungen, die zur UÜbungder Armenpflege in der
Gemeindenötig sind. Jedochstehtbei Unternehmungen,derenKostennicht aus den
laufenden Einnahmen der Armenpflegegedecktwerden können, und bei Einrichtungen,
welcheeinedauerndeBelastungderGemeindezurFolge haben,demArmenpflegschafts=
rate nur die Anregung und Begutachtung, die Beschlußfassungaber den nach den
GemeindeordnungenzuständigenGemeindeorganenzu. Der Armenpflegschaftsratkann
indessen,wenn seinenAnträgen nicht entsprochenwurde, die Staatsaufsicht anrufen“.

Der Armenpflegschaftsrat ist befugt, von den Rechnungender Armenfonds und
Wohltätigkeitsanstalten,welchein der Verwaltung der Gemeindebehördestehen,Einsicht
zu nehmen. Er kann die Anstalten nach vorgängigerAnzeige bei der Gemeindebehörde
durch abgeordneteMitglieder besichtigenlassen, die Abstellung wahrgenommenerMiß=
stände beantragen und, wenn die Abhilfe verweigert wird, bei der Staatsausfsichts=
behördeBeschwerdeführen"“.

Hinsichtlich der Führung des Haushaltes der gemeindlichenArmenpflege gelten
folgendeBestimmungen.

Der Aufwand für die Armenpflegesetztsichaus demAufwandefür persönliche
Unterstützungund dem Aufwande für Armenpflegeeinrichtungenzusammen. In Land=
gemeindendiesseits des Rheines kann ein Teil des ersterenAufwandes durch Natural=
leistung aufgebracht und dadurch die gemeindlicheFinanzwirtschaft entlastet werden.
Durch übereinstimmendeBeschlüssedes Gemeindeausschussesund des Armenpflegschafts=
rates kann nämlich die Verköstigungder Armen an die Einwohner, welcheselbständigen
Haushalt führen, in bestimmterReihenfolge nach einem billigen Maßstabe übertragen
werden(Umkost,Umessen). Kinder, welchenochwerktagsschulpflichtigsind, dann kranke
und sicherheitsgefährlichePersonen dürfen nicht in solcherWeise verköstigtwerden"“.
Streitigkeitenüberdie UmkostsindVerwaltungsrechtssachen7.

Soferne die Gemeindenein ausgeschiedenesVermögen für Armenzwecke(Lokal=
armenfonds)besitzen,wird dies nicht vom Armenpflegschaftsrate,sondernvon der
Gemeindebehörde“nach den Bestimmungenüber die Verwaltung des Gemeindever=
mögens verwaltet. Zur Begründung oder zur Vermehrung eines solchenArmenfonds
müssenalle nachhaltigenÜberschüsseder Armenkasse,soweitsie nicht als Reservedienen,
ferner alle Schenkungen,Vermächtnisseund sonstigeZuflüsse verwendetwerden, welche
nicht zur Bestreitung laufender Ausgaben bestimmtsind“.

Die Nutzungendes Armenfonds sind demArmenpflegschaftsrate zur Bestreitung
des Bedarfes der Armenpflegezur Verfügung zu stellen30. Dasselbe gilt nachMaßgabe
der Stiftungsbestimmungenvon den Nutzungender örtlichenWohltätigkeitsstiftungen"!.

Außerdem gehörennoch zu den Deckungsmittelndes örtlichen Armenaufwandes:
1. die Einnahmen, welcheder Armenpflegedurch eineReihe besonderergesetzlicher

Bestimmungenzugewiesensind52;
die örtlichenAbgaben für feierlicheHochzeitenin öffentlichenWirtschaften, für

VeranstltnahgöffentlicherFestlichkeiten,Lustbarkeiten,Pferderennen,Musikaufführungen,
Theatervorstellungenund Schaustellungenaller Art, soweitsolcheAbgabenrechtmäßig,

4#Art. 7Abs. 3, 4. v. Riedel a. a. O. S. 98
4“ Art. 32, 42. Dazu v. Riedel a. a. O. 265 “5 Art. 33 Abf. 3, 42.
48 Art. 19° t 3.

W6.H.G. Art. 8 Ziff.30, Art. 9 Abs. II. V.G.H. 3 S. 77, 9 S. 156 (worichtig aus=
geführt wird, dußauch die Frage,#bder Naßstb“ ein „billiger= ist. Gegenstandverwaltungs=
gerichtlicher bEutscheidan ein kann), 22

“8 Art. 33 Abs.1 « 20 Abs. II. Vgl. auchB. G.B. 8 2072.
bo Über die J weisnn der Renten ortschaftlicher Armenfonds an die gemeindliche Armen=

pflege r V.G.H. 4 S. 445.
Ges. Art. 19b l Ziff

52Krais, Handb. 3 S Zos. 3. Riedel a. a. O. S. 201, hierzu Malz-A.G. Art. 65,
vgl. V.G.H 21 S. 103, 23S. 4

Gocgle



§234 Die Organe der Armenpflegeund ihre Tätigkeit. 309

insbesondere auch herkömmlich bestehenoder in gesetzlichzulässigerWeise eingeführt
werdenss. Bezüglich der Einführung, Erhöhung und Regelung solcherAbgabenkommt
dem Armenpflegschaftsratenur die Anregung und Begutachtung, die Beschlußfassung
aber den zuständigenGemeindeorganenzu5". Der Armenpflegschaftsrat kann jedoch
gegebenenFalles die Staatsaufsicht anrufen55.

Zu den Einnahmen der örtlichen Armenpflege zählen weiter:
3. regelmäßigeoder außerordentlicheZuschüsseaus der Gemeindekasseund andern

öffentlichenKassen?", endlich
4. die ausdrücklich57 für laufende Ausgaben bestimmtenSchenkungenund Ver=

mächtnisse's, Erträgnisse von Sammlungen und Verlosungen zum Besten der Armen=
pflege. Ersatzleistungen5° und sonstigeaußerordentlicheEinnahmen60.

Soweit all dieseEinnahmennicht ausreichen,ist derBedarfder örtlichenArmen=
pflege nach denVorschriften der Gemeindeordnungenüber die Bestreitungder Gemeinde=
bedürfnissezu decken!.

Der Haushalt der örtlichen Armenpflege ist vom allgemeinenGemeindehaushalte
gesondert. Alle vorstehendaufgeführten Einnahmen fließen in die Armenkasse,aus
welcherdie Ausgaben für Armenzwecke,welchederGemeindeobliegen,zu bestreitensind5#1.

Rechnungsjahr der Armenpflegeist das Kalenderjahr. Für jedesRechnungsjahr
ist durchdenArmenpflegschaftsrateinVoranschlagherzustellens. Er istderkollegialen
Gemeindebehörde,in Gemeindenmit StadtverfassungauchdenGemeindebevollmächtigten,
zur Einsichtund etwaigenErinnerungmitzuteilen. Alsdann ist er während14 Tagen
nach vorgängiger Bekanntmachung“ öffentlich auszulegen. Jedermann" kann Er=
innerungen erheben. Die Würdigung der vorgebrachtenErinnerungen und die Fest=
stellung des Budgets erfolgt noch vor Beginn des Rechnungsjahresdurch den Armen=
pflegschaftsrat in öffentlicherSitzung58. Die Bedeutung des Armenpflegevoranschlages
ist dieselbe,wie die des Gemeindevoranschlages".

lber notwendigeAusgaben, welcheim Voranschlagenicht vorgesehensindes, hat
der Armenpflegschaftsrat, und zwar stets in öffentlicherSitzung, Beschluß zu fassen.

Sind zurBestreitungvorgesehenerodernachträglichbeschlossenerAusgabenaußer=
ordentlicheZuschüsseaus der Gemeindekasse" erforderlich, so darf die Mehrausgabeüber

55Vgl. für diess.d. Rheines M.E. v. 17. Juni 1882(Weber 15 S. 717),für die Pfalz
Instr. v. 29.Nov. 1834 (Kr.A.Bl. 1835S. 37) Ziff.4, a, b, d. v. Riedel a. a. O. S. 203f. Uber die
gemeindlichenLustbarkeitsabgabens. Weber 37 S 681; V.G. H.32 S. 40, 106,33S. 55.

“ Diess. G.O. Art. 40 (vgl. dazu oben§ 200 Anm. 61 ff.); für die Pfalz die zu Ziff. 4a
u. b der Instr. v. 29. Nov. 1834 angef.Bestimmungen. Über das Verhältnis zu demerw.Art. 40
vgl. auch— 33 S. 81.

55Art. 33 Abf. 2.
568Insbes. von den Distrikts=u. Kreisgemeinden,worüber unten Anm. 86 ff., 99 ff. Vgl.

auch Verf. Beil. II § 49.
57 Vgl. Ges. Art. 20 Abs. II, obenAnm. 49.
"58Vgl. § 2072B.G.B.
6° Val. oben§ 233 Anm. 73 ff., 122ff. S. auchV. G. P. 7 S. 128.
60 Art. 19 Abs. 1 Ziff.3—6. Weber 31 S. 782 Anm. 1.
1 Ges.Art. 19 Abs. 2. BesondereArmenumlagen werden nicht erhoben. Die Erwähnung

derGemeindeumlagen in Art. 32 Abs. 2 des Ges.,die mit Art. 19 Abs. 2 indölligem Widerspruche
steht, beruht auf Versehen. Nur soviel darf daraus abgeleitet werden, daß der Armenpflegschafts=
rat die Staatsaufsicht anrufen kann, wenn die Gemeindeorganeihm die erforderlichenDeckungs=
mittel nicht zur Verfügung stellen., ·

CIGes.Art.20Abs.l.UberdieBefreiungderArmenpflegenvonStaatssu.Notariatss
gebühren,dannüberderenZulassungzumArmenrechteArt·9·Vgl.v.Riedela.a-O.S.99fs.
V.G.H.1S.345,3S.49,13S.76,18S.180;Reger15S.91,23S.124. «

«Art.34Vgl-M.E.v.14.Mai1870(Weber8S.533):sürdiePfalzR.C.i-.16.Jiini
1870 (pfälz. Kr A. Bl. S. 1085).

Dies ist nicht ausdrücklichgesagt,aber selbstverständlich.
"56Nicht bloß Umlagenpflichtige. V.G. H. 12 S. 319. 56Art. 34 Abs. 1—4.
"#Vgl. oben§ 204 Anm. 29.
"8 Dahin gehören auch die Ausgaben aus dem Reservefonds.
" Auch in Art. 34 Abs. 8 werden, wie in Art. 19 Abs. 2, „neueoder erhöhteGemeinde=

umlagen“ genannt.
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denBetrag der ordentlichenDeckungsmittelerst gemachtwerden, wenn die Bewilligung
oder Anweisung der nötigen Mittel nachMaßgabe der Gemeindeordnungerfolgtist 70.

Der Vollzug des VoranschlagesobliegtdemArmenpflegschaftsrate.Die Personen,
welchemit der unmittelbarenKassenverwaltungbetraut sind, haftenzunächstfür richtige
Erhebung der Einnahmen, Einhaltung der Etats und vorschriftsmäßigeVerrechnungder
Ausgaben71. Sie dürfen Zahlungen ohne oördnungsmäßigeZahlungsanweisung nicht
machen.SoweitdieZahlungennichtauf Grund ziffermäßigerFeststellungim Etat durch
denVorstanddesArmenpflegschaftsratesständigeingewiesensind,kannZahlungsanweisung
und Zahlung regelmäßignur auf Grund eines besonderenBeschlussesdes Armenpfleg=
schaftsrates erfolgen. In dringenden Fällen ist jedoch der Vorstand des Armen=
pflegschaftsratesdurch das Gesetzermächtigt, die erforderlicheVerfügung vorbehalllich
nachträglicherGenehmigung des Armenpflegschaftsrateszu treffen. Letztererkann die
gleicheErmächtigung auch anderenMitgliedern, dann den Bezirkspflegern und Leitern
von Armenanstaltenerteilen 73.

In bezug auf Führung und Untersuchung der Kassen und Behandlung des
Rechnungswesens finden die Vorschriften der GemeindeordnungenentsprechendeAn=
wendung 73.

Die Führung desHaushaltes der örtlichenArmenpflegeunterliegt einer nachträg=
lichenPrüfung für jedes abgelaufeneRechnungsjahr. Die Rechnungendes vergangenen
Jahres müssenspätestensbis zum 1. Mai gestelltsein. Sie sind während 14 Tagen
nach vorgängiger Bekanntmachungöffentlich aufzulegen #. Jedermann kann Erinne-
rungenerheben.NachAblauf derFrist sinddieRechnungenan diekollegialeGemeinde=
behördeabzugeben. Die Prüfung und Bescheidungder Rechnungenund das Beschwerde=
recht richten sich nach den Bestimmungender Gemeindeordnungenüber die Prüfung
und Bescheidungder Gemeinderechnungen75.

Die örtliche Armenpflege steht unter Staatsaufsicht nach denselbengesetzlichen
Bestimmungen,wie sie für die Staatsaussicht in Gemeindeangelegenheitengelten7“.

Da, wie schonfrüher erwähnt, die Gewährung der Armenhilfe zwar einegesetzliche
Last der Gemeinde,also eineVerbindlichkeit gegenüberdemStaate ist, nicht aber eine
Verbindlichkeit gegenüberdemUnterstützungsbedürftigen,so ist die Erfüllung jenerVer=
pflichtungnötigenFalles im Wegeder Handhabungder Staatsaufsicht?7zu erzielen.
Den Gemeindenstehthierbeidie BeschwerdezumVerwaltungsgerichtshofenachMaßgabe
der allgemeinenBestimmungen's offen.

Die Distriktsarmenpflegehat als solchekeineeigenenOrgane, sonderndie Organe
der Distriktsgemeinde,allerdings unter Hinzutritt einiger besondererMitglieder, sind
zugleich Organe der Distriktsarmenpflege. Die Rechte der Staatsgewalt sind die
nämlichenwiein Distriktsgemeindeangelegenheitenüberhaupt.Hierüberistdas Erforder=
lichebeiDarstellungdesDistricktsgemeinderechtesgesagtworden. Auchfür dieArmen=
Anstalten und =Einrichtungender Distriktsgemeindenfinden die allgemeinenBe=
stimmungenAnwendung7°. Es ist lediglich noch zu bemerken,daß hinsichtlich der
Hausordnung und Disziplin in jenen Anstalten das nämliche gilt, wie für die An=
staltender örtlichenArmenpflege360.Die Zuständigkeitenbemessensichnachdemall=

0 Art. 34 Abs. 5 8 Art. 89 d. AG. z.B. G.B. 1 Art. 33 Abf. 2.
#Art. 34 2

17Art. 37 Abs. 4. (dan M. E. v. 14. Maie 18#0(Weber 8 S. 533, 548; r* 10 S. 77),
für dieat 3% 5r1#. Juni 1870iri. Kr.A.Blles 1085). Vgl. auchoben Anm. 39ff.

Entsch.d. O.G.H. f. Bayern in. jegenst.d 8 usw. 5 S. 154, 6 S. 197.
57Art. 35. 20% oben § 204 Anm. 44fl.; vA.Riedel a. a. O. S. 27xsk. Bei der ge=

meinsamenBeratung nach Art. 89 Abs. V der diess. G.O. tritt an Stelle des Magistrates der
A#menhfiegschaftsrat

Art. 42 Abs. I. Vgl. oben 107, v. Riedel a. a. O.S. 300ff.
77 Vgl. hierüber Bl. 32 S. 209ff. 3. 4 S. 129, 15 S. 93. S. auch V.G.HH.8

S. 154,u dazu Bl. 38 S. 152 Unm=
8 V.G. H.G. Art. 10 Ziff. 2 V. G. H. 2 S. 441, 549, 3 S. 54, 470,5 S. 118,21

S. 18 vgl. * Bl. 53 S. 133. Bai. auchoben§ "5 Anm. 48.
7°mArt. 40, 42 Abs. 2. Bgl. hierher oben§ 119.
eo Ges. Art. 7 Abl. 3, 4. Vgl. obenAnm.42ff.
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gemeinenRechtederDistriktsgemeinden31. DiesesRechthat auchfür dieVerwaltung
des Distriktsarmenvermögens und für die finanzrechtlicheBehandlung der Distrikts=
armenpflegeGeltung ss. Aus diesemRechte ergibt sich die bereits erwähnte " Ver=
pflichtung der Distriktsgemeindenzur Erhaltung ihrer einschlägigenAnstalten. Als
besonderegesetzlicheVerpflichtungen rein finanzieller Natur sind denDistriktsgemeinden
außerdemnochauferlegt:

1. die Ansammlung und allmähliche Vermehrung eines Distriktsarmenfonds's;
2. die Unterstützungder mit ArmenlastenüberbürdetenGemeindendes Distriktes".
Diese letztereVerpflichtung ist in folgenderWeise näher geregelt. Eine Gemeinde

ist dann als mit Armenlastenüberbürdetzu erachten,wennder gemeindlicheZuschuß
zur Armenkasse,welcher mittels Umlagen' aufzubringen ist, im Zusammenhaltemit
der Umlagenbelastungder Gemeindeüberhaupt so hoch ist, daß dadurch der Nahrungs=
stand eines erheblichenTeiles der Umlagenpflichtigengefährdet wird 38. Gemeinden,
welcheeinenZuschußausDistriktsmittelnbeanspruchen,habendiesenAnspruchjährlich
vor der ordentlichenDistriktsratsversammlungbeimBezirksamteanzumelden.Dieses
hat die Gesuchezu prüfen und dem Distriktsrate zur Beschlußfassungvorzulegen.
Lehnt der Distriktsrat ein Gesuch ganz oder teilweise ab, so steht der Gemeinde
hiergegenbinnen14 TagennachderBeschlußeröffnungdieBeschwerdean dieRegierung,
Kammer des Innern, frei. Letztereentscheidetnach kollegialer Beratung darüber, ob
und in welchemUmfange die Gemeinde als mit Armenlasten überbürdet zu erachten
und ob und welche Unterstützungaus Distriktsmitteln ihr zu gewähren sei. Diese
Entscheidung ist durchVerwaltungsbeschwerdezum Staatsministerium des Innern nach
Maßgabe der Bestimmungendes Distriktsgemeinderechtsanfechtbarv.

Als nächsteDeckungsmittel für den Aufwand der Distriktsarmenpflegebenennt
das Gesetz1:

1. die Nutzungendes Distriktsarmenfonds;
2. auf GesetzoderbesonderemRechtstitelberuhendeLeistungendes Staates, der

Kreisgemeinden,einzelnerOrtsgemeinden,StiftungenundGenossenschaftenoderanderer
Rechtssubjekte;

3. freiwillige Zuschüssedes Staates oder der Kreisgemeinden;
4. Beiträge von Gemeinden? oderPrivaten, welcheneineDistriktseinrichtung

besonderenVorteil gewährt;
5. sonstigeaußerordentlicheEinnahmen.
Reichenalle dieseMittel nicht aus, so ist der nochungedeckteBedarf von der

DistriktsgemeindenachMaßgabe der allgemeinenVorschriften des distriktsgemeindlichen
Finanzrechtesaufzubringen?5.Nach diesemletzterenrichtetsichauchdie Behandlung
des Budgetsund der Budgetvollzug?“.

e1 Vgl. oben§ 119. #88Art. 40 Abf. I.
3 Darüber oben§ 206. 4 Oben § 233 Anm. 167.
35Art. 38 Ziff. 3. Die Bedeutungder Bestimmungliegt darin, daß hier die Beschränkung

des Art. 30 Abs. 2 desDistr. R.G. (oben§ 207 Anm. 3 keineAnwendungfindet. Im übrigen
son ein Zwang. gegendie Distriktsgemeindennur hinsichtlichder Zuwendung nachhaltigerber=
chüssean den ArmenfondsFeübt werden. Vgl. v. Riedel a. a. O. S. 286. 4

36Art. 38 Ziff. 1. DerFall, der V.G.H. 14 S. 26 behandeltist (Naturalverpflegstationen),
gehört sicherwederhierher,nochunter eine andereZiff. desArt. 38. A.M auchneuerdingsV.G.H.

S. 119. Vgl. auchBl. 57 S. 111;Reger=Dyroff, V.G.H.G., S. 240.
#87Die UmkostnachArt. 19 Abs. III des Ges. kommt nicht in Betracht. Vgl. Verh. d. K.

d. Abg. 1887/88St. B. I S. 594.
ss Vgl. hierüber Verh. d. K. d. N.N. 1887/88Prot. Bd. 1 S. 397.
3° S. oben § 120.
6%Art. 38 Abs. 2—4 nachArt. 5 des Ge. 3. Febr. 1888. ·· ·
VIArt.39Abs.2.Vglziimsolgenden.Lermann,Bayer.Distriktsgemeindeordnung,

München1895,S. 191 f. „ Vgl. oben§ 207Anm.24f.
8 Art. 39 Abs. 3. V.G. H. 12 S. 342, 13 S. 294.
*“ Art. 40. Sowohl das Distriktsrats= wie das Armen=G.scheinendavon auszugehen,daß

der Haushalt derDisteittsormenifle vom übrigenDistriktsgemeindehaushaltegetrennt zubehandeln
sei. Vgl. Distr.R.G. Art. 31 Abs. 1 (oben§ 207 Anm. 5) mit 36, Armen=-G.Art. 39 Abs. 2 im
Gegensatzezu Art. 41. S. jedochM.E. v. 11. Jan. 1870 (Weber 8 S. 483).
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Die Kreisarmenpflege? fällt in die Zuständigkeit der kreisgemeindlichenOrgane
nachMaßgabeder allgemeinenBestimmungendesKreisgemeinderechts?.Diesegelten
auchfür AnstaltenundEinrichtungen,auf welcheüberdieshinsichtlichderHausordnung
und Disziplin die nämlichenSätze zutreffenwie für die Distriktsgemeinden??.

Die Aufgaben der Kreisarmenpflegesind aus den übrigen Aufgaben der Kreis=
gemeinden nicht ausgeschieden. Es findet das allgemeine Finanzrecht der Kreis=
gemeinden? Anwendung. Die finanziellenVerpflichtungenhinsichtlichder Armenpflege=
Einrichtungen und =AnstaltenbemessensichnachdenBestimmungenüber die Kreislasten.

Eine besondereLast der Kreisgemeindenist dieUnterstützungderDistriktsgemeinden
hinsichtlichder Armenlasten.Die Hälfte des Aufwandes,welcherden letzterenauf
Unterstützungder Ortsgemeinden nach den oben? erörterten Vorschriften jährlich er=
wächst, muß ihnen von der Kreisgemeindeaus Kreismitteln ersetztwerden100. Neben
dieserVerpflichtung besteht,allerdings in gemindertertatsächlicherBedeutung, dasjenige
fort, was das A.G. 101 über „die Unterstützungder mit Armenlasten überbürdeten
Distriktsgemeinden“undunmittelbarenStädtedurchdieKreisgemeindebestimmt.Hier=
nach hat der Landrat „bei jeder seiner ordentlichenJahresversammlungen“ „darüber
zu beratenund zu beschließen,ob und in welchemUmfange einzelneDistriktsgemeinden
oder unmittelbare Städte 108 des Kreises als mit Armenlasten überbürdet erscheinen
und deshalb einer Kreisunterstützungbedürfen“.

Dritter Abschnitt.
Die Sozialgesetzgebung.

§ 235. Einleitende Bemerkungen. Das bayerischeLandesrechthat in der
zweitenHälfte des 19. Jahrhunderts nur einige geringeAnsätzezu einer öffentlich=
rechtlichen Arbeiterfürsorge aufzuweisen. Zunächst hat das allerdings mehr armen=
pfleglichen Zwecken dienende Gesetz vom 25. Juli 18501 die Arbeitsgemeinde ver=
pflichtet,Dienstboten,Gewerbsgehilfen,Lehrlinge und Fabrikarbeiter bei vorübergehender
Erkrankung und Arbeitsunfähigkeit — ohne Rücksichtauf ihre Heimatzugehörigkeit—
zu unterstützen,und die Gemeindeberechtigt,hierfür von den Arbeitern unter Haftung
ihrer DienstherrenBeiträge zuerheben;dieseVorschriftenwurdendurchdieobenerwähnten?
BestimmungendesArmen=G.v. 1868 ersetzt.Danebenhattedas Berg=G.v. 20.März 1869
—“ 32 der Bergarbeiter durch Ausbau der Knappschaftsvereine?zu sichern
versucht.

Erst das DeutscheReich unternahmes, nach einem großangelegten,weit=
umspannendenPlane durch gesetzgeberischeMaßnahmen öffentlichrechtlicherArt nicht
nur den wirtschaftlichenNachteilen entgegenzuwirken,die den unselbständigarbeitenden
Klassen der Bevölkerung aus Erkrankung, Betriebsunfällen, Alter und sonstigenUr=
sachender Erwerbsminderung und Erwerbsunfähigkeit entstehen,sondernauch für die
Hinterbliebenen der Versicherten eine gesetzlicheFürsorge zu schaffen. Aus der Er=
kenntnis der sittlichenVerpflichtung des Staates (die insbesonderein der kaiserlichen
Botschaftvom17.November1881 verkündetwurde),dieseSchädenund ihre Ursachen
durchZwangsvorschriftenzu bekämpfen,die Arbeiterwirtschaftlichmöglichstzu sichern

25Art. 41, 42 Abf. 2. * r. hierher oben§ 123.
97Art. 7 Abs. 3, 4. Vgl. obenAnm. 80. 38Vgl. oben§ 20). ° Anm.86 ff.
1%Art. 38 Abs. V (Vgl. Verh. d. K. d.Abg. 1887/88St. B. I S. 634). Weiterhin habendie

Kreisgemeinden drei Viertel des Aufwandes für Unterbringung von Geisteskranken u. Blöden in
Irren= u. Blödenanstalten den Distriktsgemeinden u. überbürdeten unmittelbaren Städten zu er=
etzen. K. Dekl. v. 10. Mai 1902 (G.V.Bl. S. 185. M.E. v. 8. Juni 1902(Weber 31 S. 782).

r die pfälz. unmittelbaren Städte gilt Art. 41 Abs. 4 nicht, solangesie im Distriktsverbande
ind. Städte-Verf.G. v. 15. Aug. 1908 Art. 3.

101 Art. 41 Abs. 3, 4 (K. Dekl. v. 10. Mai 1902).
108 Überdas Beschwerderechts. Art. 41 Abs. 5 (K. Dekl. v. 10. Mai 1902).

(§ 235)] 1 Vgl. 2. Aufl. 3 S. 116 u. J. Graßmann, Geschichteder Augsburger Industrie, 1894.
2 Oben S. 297. 1 S. unten § 277.
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und die Unterstützungsbedürftigennicht mehr ausschließlichder Armenpflege zu über=
weisen,erwuchsendie R.G. überKranken=,Unfall=,Alters=undInvaliditätsversicherung
der Arbeiter und Angestellten,denen sichdie Versicherungder Hinterbliebenenanschloß
(§ 15 desZolltarif=G. v. 25. Dezember1902).

Dieser umfassendenArbeiterversorgungstehenweitgehendegesetzlicheAnordnungen
zur Seite, die vorwiegenddazu bestimmtsind, schädlicheWirkungen der vollen Gewerbe=
freiheit — namentlichdurchmißbräuchlicheAusbeutung der Arbeitskraft des wirtschaft=
lich Schwächeren— einzuschränken.

Da hiernachdas Landesrechtals selbständigeRechtsquelleauf diesemGebiete
nur mehr wenig in Betracht kommt, so muß sich die Darstellung, dem Plane des
Werkesentsprechend,nur auf einekurzeUbersichtdesRechtsstandes,unterHervorhebung
der landesrechtlichenVorschriftenbeschränken.

§ 236. Die Arbeiterfürsorge im allgemeinen. In ersterReihe stehendie
Vorschriften über den Schutz der gewerblichen Arbeiter1. Auch auf diesemGebiete ist
das Reich im Anschluß an die bahnbrechendeGesetzgebungPreußens, allen Staaten
vorangeschritten.Die GrundlagendiesesRechtesschufendie R.Gew.O. und die hierzu
ergangenen Ausführungsbestimmungendes Bundesrates?; daneben griff die Unfall=
versicherungdurchSchaffungvon Unfallverhütungsvorschriftenein, die durchlandes=
rechtlicheVorschriften,auchbaupolizeilicherArt, ihre Ergänzungfandens.

Die R.Gew.O.“hattevor allem in die RechtsverhältnissezwischenGewerbsleuten
und gewerblichen5 Arbeitern eingegriffenund als leitendenGedankenhierfür den Satz
vorangestellt: „Die Festsetzungder Verhältnisse zwischenden selbständigenGewerbe=
treibenden und den gewerblichenArbeitern ist, vorbehaltlichder durchR.G. begründeten
Beschränkungen,Gegenstandfreier lbereinkunft.“ Demgemäß sind alle Verbote und.
Strafbestimmungen gegendiesePersonen wegenVerabredungenund Vereinigungen zur
Erlangung günstigererLohn=und Arbeitsbedingungen,insbesonderedurch Arbeits=
einstellungund Arbeiterentlassung,aufgehoben. Hieraus folgt, daß das Landesrecht

1 Vgl. hierher Landmann, Gew.O. 1I S. 200ff. mit ausführl. LiteraturangabeS. 208,
v. Seydel=Schecher, GewerbepolizeirechtdesDeutschenReiches,Tübingen 1910,S. 187ff. Fleisch=
mann im Wörterb. 1 S. 149ff. Die VerhältnissedesGesindesbestimmensichnachLandesrecht,vgl.
hierüber Art. 15ff.d.A.G. z. B.G.B., ebensojenederGehilfenu. Lehrlingein Apotheken(Gew.O.§ 154).

* Die Gew.O. fieht in einzelnenBestimmungen(insbes.58 105h, 120=, 1502)landesrechtliche
Anordnungen vor. Auf Grund hiervon ergingen u. a. die oberpol. Vorschr. v. 2. Mai 1909.
(G.V. Bl. S. 369) zum Schutzeder Arbeiter in chemischenWäschereienu. v. 9. Märg 1912(G.V.Bl.
S. 77) über Zelluloidbetrieb v. 7. April 1913, betr. den Betrieb der Schleif=und Polierwerkeder
Spiegelglasindustrie (G.V. Bl. S. 133). Uber die zahlreichen Ausführungsbest. des Bundesrates
(R G.Bl.) vgl.u. a. die Zusammenstellungbei Glock a. a. O. Ziff. 2730, 2794 u. 1. Nachtr.
S. 71—74, sowiedas N.G. Bl., ferner Landmann a. a. O. II S. 873—1023.

* Vgl. oben Anm. 2. Uber landesrechtliche Vorschriften zum Schutze der bei Bauten be=
schäftigtenPersonenvgl. unten § 239 Anm. 57. ·

«§§105ff.152,153.Daß§§152,153fürstaatlicheu.privateEisenbahniinternehinungen
nichtgelten,ergibtsichaus§6R.Gew.D.—§154IhataiichBergwerkeii.ähnlicheBetriebe
teilweise einbezogen.

5 Hierunter sind nur jene Arbeiter (Gesellen,Gehilfen, Lehrlinge,Betriebsbeamte)zu ver=
stehen,die für ZweckeeinesunterdieR.Gew.O. fallendenBetriebesdienen. Uber die Frage, ob auch
Arbeiter in Betrieben des Staates u. der Gemeindenunter Tit. VII fallen, bestehtStreit, s.u.
* 278. Sowohl Laband, N.St.N. 4. Aufl. 3 S. 219 als auchLandmann ll S. 222 ff.u.
Nelken, Die deutschenArbeiterschutz=-G.S. 351 lassen,wie die herrschendeMeinung überhaupt,den
Tit. VII auchfür bisst Betriebe gelten. Die abweichendeMeinung v. Schecher a. a. O. S. 189,
wonach dieseVorschriftennur für die gewerbsmäßigbetriebenenUnternehmungendesStaates u. der
Gemeinde unmittelbar gelten, sonst aber nur auf Grund landesrechtlicherAnordnung, verdient,
wenn man nur den Wortlaut des Ges. als ausschlaggebendhält, den Vorzug. Auch von der Er=
wägung aus, daß der Staat nicht mit Polizei= oder Strafmitteln gegenseineVerwaltungsorgane
vorgehenkann,sendern nur im Dienstwegeeinschreitet.— Über sonstigeAusnahmen s.Landmann
a. a. O. S. 218.

6#Die Bestimmung des § 152 über die sog. Koalitionsfreiheit ist durch § 1 des R.Vereins=G.
v. 19. April 1908 (s. o. S. 258) zum Teil Uoraholt die in der Gew.. ausgesprocheneStraffreiheit
der bez.Verabredungenu. Vereinigungenist aber auch jetztnochrechtlichbedeutsam.Insoweit die
Gew.O. nicht Anwendung findet, wie z. B. nach § 6 der R.Gew.D. aufEilenbahnunternehmungen.
besteht hiernach keine reichsrechtlicheSchranke zur Einführung landesrechtlicherStrafen. gl.
Landmann II S. 287 zu g 105a, auch II S. 820ff.
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in die Regelungdieser Vertragsbeziehungennicht mehreingreifenkann7. Die Be=
schränkungen,mittels deren die R.Gew.O. in die Freiheit des gewerblichenVertrags=
rechteseingreift, gehörennur zum Teil dem Gewerbepolizeirechtean, im übrigen find
siebürgerlichrechtlicherNaturs.

Die allgemeinengewerbepolizeilichenVorschriftenbeziehensichauf dieSonn=und
Feiertagsarbeit?,das Verbot des Truckes,den Schutzder Arbeiter gegenGefahren
für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit, die Arbeitszeugnisse,die Beschäftigung von
Arbeiterinnen und jugendlichenArbeitern; endlich sind die Verhältnisse in größeren
Gewerbebetrieben,welchedie Gew.O. infolgeder Novellevom 28. Dezember1908 in
solche mit mindestens20 und in solchemit mindestenszehn Arbeitern scheidet10, be=
sonders geregelt.

Fast ausschließlichdem bürgerlichenRechtegehörtan, was die Gew.O. unter
den Titeln: Verhältnisse der Gesellen und Gehilfen, Lehrverhältnisseund Verhältnisse
der Betriebsbeamten,Werkmeisterund Technikerbestimmt;dasB. G.B. ergänzt
diesesRecht.

Das R.G. v. 30. Mai 1903u überdie Kinderarbeitin gewerblichenBetrieben
hat denArbeiterschutzauchauf Kinder ausgedehnt,die nicht als gewerblicheArbeiter
im Sinne der Gew.O. zu erachtensind15;das R.G. v. 20.Dezember191118brachte
weitgehendeSchutzvorschriftenfür die Hausarbeiter.

Zur Sicherung des richtigen Vollzugs dieser Schutzvorschriften,der in erster
Linie den Polizeibehörden obliegt, hat das Reichsrecht die Aufstellung besonderer
Gewerbeaussichtsbeamtenverfügt, nebendenennochdie technischenAufsichtsbeamtender
Träger der Unfallversicherung im Interesse möglichsterUnfallverhütung tätig sind.
Die StellungundAufgabenderstaatlichenAufsichtsbeamtensind im Gewerberechtnäher
darzulegen1“.

Im Anschlussean diegewerbepolizeilichenVorschriftenhat die Landesgesetzgebung
auch die Verhältnisseder Bergwerksarbeiter,die nur zumTeil reichsrechtlicherfaßt

l in denNovellen zumBerg=G.v. 20. Juli 1900 und 13. August 1910 um=
gest8altet!é.

Um die Organisierung des öffentlichenArbeitsnachweises hat sich der Staat
verhältnismäßig spät gekümmert;außerdem gewerbepolizeilichenEingreifen der Reichs=
gesetzgebungin die Betriebeder Gesindevermieterund Stellenvermittler17ist zunächst
nur die Landesverwaltung tätig geworden, welche die Besorgung dieser Geschäfte im
wesentlichendenGemeindenüberließund sichauf allgemeineWeisungenbeschränkte½8.

Dagegenhat sichdie staatlicheFürsorgein neuererZeit eifrigerderVerbesserung
der Wohnungsverhältnissezugewendet, teils durch Erbauung staatlicher Wohnungen,

7 Laband a. a. O. 3 S. 217; Schecher a. a. O. S. 187ff.
8—* auch § 823 d.B.G B. u. Art. 32 d. E.G., hierzuLandmann II S. 206,Neukamp

im Verw. Arch. S. 209 ff., weitere Angaben der Literatur über das Verhältnis vonB. G. B.
zum Gew.O. bei Landmann a. a. O. II S. 207.

" Welche Tage als Festtagegelten, bestimmenunter Berücksichtigungder örtlichenu. kon=
fessionellenVerhältnisse die Landesregierungen(§ 1052-b). § 105h läßt weiterelandesrechtliche
Einschränkungenzu. Hiervonhat Bayern durchV.O. Gebrauchgemacht,vgl. Landmann II S. 239
u. 303, auchunten 9 285 u. M. B. v. 30. April 1895, die durch die V.V.v. 21. April 1897 u.
die Bek. v. 12. Mai 1912 teilweiseüberholt ist.

16%Gew.H. Tit. VII Abschn.IV Aku. B (§§ 133h—134 h, 138 aa;— 1341—139an).
11Vgl. unten § 278, bayer. V.V. v. 20. Dez. 1908(G.V.Bl. S. 687ff.) u. 18. April 1906

(Weber 34 S. 324). Handausg. v. G. Rohmer, München 1903.
12Vgl. § 3 u. Schecher a. a. O. S. 192 u. 247.
13Vgl. unten § 278. Handausg. v. G. Rohmer 1912, bayer. V.V. v. 27. März 1912

(G.V.Bl. S. 148)u. v. 3. April 1912 (M.A. Bl. S. 464).
14Bgl. unten § 278.
½ Bgl. §§ 6 mit 154a R.Gew.O. in der Fassungv. 28. Dez. 1908 u. 27. Dez. 1911.
16In der FassungdesG. v. 1. Sept. 1910. Art. 84—138, 253ff. S. unten § 278.
z Vgl. nunmehrdas Stellenvermittler=G.v. 2. Juni 1910 —s. unten § 278.
18 M. B. v. 1. Mai 1898 (Weber 25 S. 422) u. 28. Nov. 1907 (Weber 35 S. 554, val.

32 S. 575). K. Hartmann, Die gemeindlicheArbeitsvermittlung 1900.
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teils durch Förderung von Baugenossenschaften.Die Abänderung des Art. 73 des
Pt-. schufdie Grundlage für neuereVorschriftenzur VerbesserungderWohnungs=
polizei ½.

§ 237. Die Arbeiterversicherung1. Die Einzeldarstellungdes großenGesetz=
gebungswerkesmuß, wie erwähnt, den wissenschaftlichenWerken über Reichsrechtüber=
lassen bleiben; hier ist nur eine gedrängteÜbersicht unter Hervorhebung der landes=
rechtlichenAusführungsbestimmungenoder Sondereinrichtungenzu geben.

Die Reichsgesetzgebungkonntenur unter Erweiterung der in der Reichsverfassung
gezogenenZuständigkeitsgrenzenden Weg der öffentlichrechtlichenVersicherungder
Arbeiter und Angestelltenbeschreiten;sie hat dabei auch denGrundsatz, daß der Voll=
zug der R.G. im wesentlichenSache der Landesregierungensei, in weitem Umfang
aufgegeben. Doch ist es denBundesstaaten,und zwar derenZentralverwaltungsbehörden,
überlassenfür die Fälle, in denenBehörden oder Gemeindeverbändeder Gattung nach
ge werden, zu bestimmen,welcheBehördenoderVerbändedarunterzu ver=
stehenfind.

Der Ausdruck „Arbeiterversicherung“oder „Reichsversicherung“umfaßt eine Reihe öffentlicher
Einrichtungen,welcheder staatlichenFürsorge für dasWohl der arbeitendenKlassenihre Entstehung
verdanken. Der AusdruckVersicherungist im rein sprachlichenSinne zutreffend'. Er bezeichnet
den Zweck, aber eben deswegenallerdings nicht notwendig auch die rechtlicheNatur jenerEin=
richtungen. Einen Versicherungsvertrag,ja überhaupt ein Vertragsverhältnis bezeichneter nicht.
Immerhin bestehtkein Grund für die Wissenschaft,den vom Gesetzgebergewählten Ausdruck zu
verwerfen.

Es ist jedenfallsangängig, diejenigenLeistungen,welchedurchdie Versicherungseinrichtungen
den Angehörigender arbeitendenKlassenzuteil werdensollen,als Versicherung,nämlich als Sicher=
stellung gegenwirtschaftlicheNotlagen zu bezeichnen.DieseVersicherungaber ist für diejenigen,
auf welchesie sichbezieht,GegenstandrechtlicherAnsprüche. Damit ist auchschongesagt,daß dem
berechtigtenein verpflichtetesRechtssubjektgegenübersteht.Die Versicherungbildet also ein Rechts=
verhältnis zwischenzwei Rechtssubjekten.Nur beruht diesesRechtsverhältnisnicht auf einemVer=
trage, sondernunmittelbar auf dem Gesetze.Freilich ist diesesRechtsverhältnisnur einesvon den
vielen, zu welchendie VersicherungseinrichtungenAnlaß geben; aber immerhin ist diesesRechts=
verhältnis jenes, um dessenBegründung willen jeneEinrichtungen und alle anderendaran an=
knüpfendenRechtsverhältnisseda sind. Es ist also das kennzeichnendeRechtsverhältnis für jene
Einrichtungen. Die letzterenhiernachzu nennen,ist daher richtigeAusdrucksweise.

Die Versicherungseinrichtungen,welchederGesetzgebergeschaffenhat, sind mannigfachbenanut
und gestaltet:Krankenkassen,Berufsgenossenschaften,Versicherungsanstalten,die Reichsversicherungs=
anstalt für Angestellte. Darüber, daß all dieseEinrichtungenund die daraushervorgehendenRechts=
verhältnisse öffentlichrechtlicherNatur sind, kann ein begründeterZweifel kaum obwalten. Denn
sie tragen das Merkmal des öffentlichenRechtesan sich, daß sie um des öffentlichenWohles, nicht
um des Interessesder Einzelnen willen bestehen.Die Staatsgewalt tritt an allen entscheidenden
Punkten mit ihrem hoheitlichenZwange auf und handhabtdie Befugnisse,die sie sichhinsichtlich
jener Einrichtungenbeigelegthat, mittels der Behördenihrer Verwaltung. Daß die Beteiligten an
der Ausübung dieserBefugnissein bestimmtemUmfangeAnteil haben,kann dieseBeurteilung eben=

½S. u. § 239 Anm. 58. Bl. 58 S. 231ff. 278. Denkschriftüber Wohnungsfürsorgein
den Verh. d. Abg.K. 1909/10Beil. Bd. X N. 283.
[§2371, über die Entwicklung vgl. 2. Aufl. 3 §§ 306—328, ergänzt in der 3. Aufl. dessog.kleinen
Senydelf’schen Staatsrechtes, herausgeg. v. J. Graßmann 1903 § 96. Über diebisherige iteratur,
die durchdie R V.O. meistüberholt ist, vgl. insbes.die Angabe bei Laband, D. Reichsstaatsrecht
6. Aufl. 1912 S. 300. Von systematischenWerken istnamentlich H. Rofin, DasRecht der A. V. 1893/1905
hervorzuheben. — Unter „Arbeiter“ sind auch die Werkmeister, Betriebsbeamten, Angestellten usw.
inbegriffen. Das A.G. z. R.V.O. v. 2. Nov. 1912 hat in Art. 49—53 Vorlehrungengetroffen,
um öffentlich Angestellten, die nach neueremRecht von der Versicherungspflichterfaßt würden,
hiervon auszunehmen.Dies gilt namentlich für Personen, die in Betrieben oder im Dienstedes
Staates oder von Gemeindenoder Gemeindeverbändenstehen,oder an öffentlichenVolksschulenals
Lehrer tätig sind. Zu erwähnenist J. Soergel, Jahrb. d. R.V.R., Stuttgart.

: R.V.O. I 110—114,326.
* Vgl. Laband, StaatsrechtdesDeutschenReiches.4. Aufl., 3 S. 266ff. u. R.St. R. 6. Aufl.

S. 301 ff. Weilere Literaturangabe s. v. Seydel 2. Aufl. III S. 143 und Laband, R. St. N.
S. 302, Piloty, Unf. Vers., I S. 163ff., II S. 490ff.
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sowenigbeeinflussen,als der Umstand, daß es sichbei der Gesamtheitder Einrichtungen der Ver=
sicherungum die Verwirklichungvon AnsprüchenEinzelner handelt.

Will man nun aber die Versicherungseinrichtungen,von jenenallgemeinenMerkmalen ab=
gesehen,nach ihrem rechtlichen Wesen näher bezeichnen, so wird man meines Erachtens darauf ver=
zichtenmüssen,wissenschaftlichmehr leistenzu wollen, als der Gesetzgeberermöglichthat. Es ver=
dient sicherhöchsteBeachtung, wenn ein scharffinnigerSchriftsteller es unternimmt, die neuenEr=
scheinungenzusammenmit einigen älteren unter eineneinheitlichenRechtsbegriff,wie den deröffent=
lichenGenossenschaftzu stellen". Aber die Gefahr liegt nahe,daß hierbei verschiedengearteteRechts=
gestaltungenauf ein begrifflichesProkrustesbettgespanntwerden. Denn wenn man die einzelnen
Gattungen von Versicherungseinrichtungenunter sich und dann mit anderenDingen, wie etwa
Wasser=oderWiesengenossenschaftenvergleicht, wird man neben einigemAhnlichen auchgenugdes
Unähnlichenentdeckenund schließlichdie Frage verneinenmüssen,ob es vorteilhaft oder auchnur
möglich ist, aus wenigenZügen derAhnlichkeit oderVerwandtschafteinenBegriff zusammenzufügen.
Es erscheintzweckmäßiger,jedeEinrichtung, so wie der Gesetzgebersie geschaffenhat, als ein Ding
für sich zu behandeln. Das schließt nicht aus, der Betrachtungder verschiedenenVersicherungs=
einrichtungenallgemeineErörterungenvoranzuschicken,zu welchensie in derTat auchAnlaß bieten.

In ihrer überwiegendenMehrzahl stellensich die Versicherungseinrichtungenals öffentlich=
rechtlichePersonenvereinigungendar. Man mag bezüglichderselbenhervorheben,daß sie nicht, wie
die Gemeindeverbände,auf ein Gebiet gegründetsind; allein da sie sichvon den letzterenauchsonst
in den meistenPunkten unterscheiden,hat dieseHervorhebungwenig Bezeichnendes.

Auch über Mitgliedschaft und Zugehöbrigkeitzu den einzelnenVersicherungeeinrichtungenläßt
sich wenig Allgemeines aussagen. Jedoch bieten die Begriffe der Versicherungsangehörigkeit,der
Beitragspflicht und der VersicherungsberechtigungStoff zu allgemeinenBemerkungen.

Die VersicherungsangehörigkeitbezeichneteinenRechtszustand,einenstatus, nämlich den, daß
eine Person einer Versicherungseinrichtungzur Fürsorge gehört. Dieser Zustand beruht regelmäßig
auf gesetzlicherNotwendigkeit,ausnahmsweiseauf demfreien Willen des Versicherten,niemals auf
Vertrag 5. Man mag da noch von Vertrag reden, wo der andere Teil nach demGesetzewollen
muß, immerhin aber beiderseitigeübereinstimmendeWillenserklärung nötig ist. Coactus attamen
voluit. Dagegenkann man nicht von einemVertrage sprechen,wo, wie hier, der Wille des einen
Teils allein die Rechtswirkungerzeugt.

Jener Rechtszustandhat rechtlicheFolgen an Ansprüchenund Verbindlichkeiten. Der eine
Teil, welcherhierbei in Frage kommt,ist regelmäßigdas RechtssubjektderVersicherungseinrichtung,
der anderenicht notwendigder Versicherte.

Des näheren ist hierüber folgendeszu bemerken.Wirtschaftlich steht,wie einleuchtendist,
das, was die Versicherungseinrichtungen zu fordern, und das, was sie zu leisten haben, im Wechsel=
verhältnisse. Denn sie habenzu fordern,damit sie leisten können. Ja, diesesWechselverhältnisist
sogar nicht nur ein allgemeines,sondernes beziehtsichganz im einzelnenauf dieselbePerson. Ein
solcheswirtschaftlichesWechselverhältnisist nichts Auffallendes; es bestehtein allgemeinesauchfür
Staat und Gemeinden. Aber so wenig wie bei diesenist es hier ein rechtlichesWechselverhältnis:
es handelt sichnicht um Leistungund Gegenleistungim Rechtssinne.

Die Beiträge, welchevom Versichertenoder für den Versichertenvon Dritten zur Ver=
sicherungseinrichtungzu zahlen sind, bilden rechtlichkein Entgelt. Sie haben vielmehr die Natur
von öffentlichenAbgaben. Hiermit stehtes im Einklange, wenn die Versicherungsgesetzebestimmen,
daß rückständigeBeiträge usw. wie Gemeindeabgabenbeizutreibensind, und daß ihnen das Vorzugs=
rechtdes § 61 Nr. 1 der Konkursordnungzukommt. Allerdings tritt eine rechtlicheBeschränkung
der Versicherer hinzu. Sie dürfen nämlich jene Abgaben nur für die Zwecke der Versicherung und
nur in dem Umfange erheben, wie er für die Deckung der Versicherungslast erforderlich ist7.

Die Leistungen, welcheder Versicherteempfängt, sind öffentlichrechtlicheLeistungen, deren
RechtsgrunddasVorhandenseinder gesetzlichenVoraussetzungenihrer Gewährung,nichtdieBeitrags=
zahlung ists. Sie gehörenderselbenGattung an wie die Armenunterstützungen,von denensie sich
allerdings im übrigen wesentlichunterscheiden.Vor allem dadurch,daß sieGegenstandeinesRechts=
anspruchesfür denjenigensind, dem sie zukommen,keine freigebigenZuwendungen. Sie haben

* H. Rosin, Das Recht der öff. Gpnossenschest.2#%%darüber Ernst Mayer in der Krit.
Viertelsahesschrf.i Gesbg, 1. 7u. Rechtswiss.,N. F. 1.

6 e7r §28. Vg#l.2 M.A.Bl. 1886 S. 34. üÜberBeitreibung der Gemeindeabgaben
oben

7 Kr.V.G. F§29 Abs. II, Gew.U. V.G. § 31,L. Uu.V.G. § 34 5, R.V.O. 8§25, 363.392,736.
s Vgl. V.G. H. 9 S. 355 11 S. 152, bew. 156, 29 S. 23 (gleichzeitigerBezug von

Krankengels u. Invalidenrente).
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daherauch für den Empfänger nicht die Rechtswirkungender Armenunterstützung?. Es ist in ihnen
das, was die Armenunterstützungbezweckt,in einer anderen, man kann sagenedlerenRechtsform
zur Verwirklichung gebracht.

Die öffentlichrechtlicheNatur der Leistungen, welcheder Versicherteempfängt, machtsichin
mehrfachenBestimmungender Versicherungsgesetzegeltend, welchebezielen, zu verhüten, daß nicht
der privatrechtlicheVerkehrdie Kreise des öffentlichenRechtesstöre. Jene Forderungen des Ver=
sichertenkönnenmit rechtlicherWirkung nur in beschränktemUmsang verpfändetoder übertragen
oder gepfändetwerden10. Den Arbeitgebernund den Versicherungsträgernist es untersagt,dieAn=
wendung der Bestimmungender Versicherungsgesetzezum Nachteile der VersichertendurchVertrag
auszuschließen oder zu beschränken. Vertragsbestimmungen, welche diesem Verbote zuwiderlaufen,
find ohneRechtswirkung11.

Die Gesamtheit der öffentlichenVerpflichtungen, welchezur Durchführung der Arbeiter=
versicherunggesetzlichauferlegt find, läßt sichals Versicherungszwangbezeichnen12.

Daß das Arbeiterversicherungswesenein Gebiet der staatlichenVerwaltung ist, für welches
Gesichtspunktedes öffentlichenInteresses maßgebendsind, kommtauch darin zum Ausdrucke,daß
für die Verhandlungenund Urkunden,zu welchendieseVersicherungAnlaß gibt, in ausgedehntem
Maße Gebührenfreiheitbewilligt ist13; ferner darin, daß allen öffentlichenBehörden im Reichedie
Verpflichtung zur Rechtshilfe,zur Aufschlußgewährungund zu Mitteilungen von Amts wegengegen=
über den Behörden der Arbeiterversicherungund den Organen der Versicherungseinrichtungen
obliegt 4.

Für das ganzeArbeiterversicherungsrechtbestehengemeinsameBegriffehinsichtlichdesPersonen=
kreises,auf welchendiesesRechtsicherstreckt.Vorweg ist zu bemerken,daßauf Staatsangehörigkeitund
Geschlechtim allgemeinen nichts ankommt, sondern lediglich die Beschäftigunginnerhalb des
Bundesgebietesentscheidendist. Für die Zugehörigkeitzur Kranken=und Unfallversicherungist auch
keineAltersgrenzegesetzt,währendder Invaliden= und Altersversicherungnur Personenangehören,
die das 16. Lebensjahrvollendethaben½.

Die Erörterung der für die ReichsversicherungwichtigenallgemeinenBegriffe,
wie Betriebsunternehmer,Arbeiter, Betriebsbeamte, Betrieb muß hier ebensounter=
bleibenwie das Eingehenauf die von der VersicherungumfaßtenPersonenkreise,die
Leistungen der Versicherungsträger,die Pflichten der Versicherten und das Verfahren
beim Vollzug des R.G. Alle Vorschriftendes Reichsrechtessindnunmehr,von den
R.G. v. 30. Juni 1900 (R.G.’Bl. S. 536), betreffenddie Unfallfürsorgefür Gefangene,
undv. 20.Dezember1911(R.G. Bl. 989), betreffenddieVersicherungfür Angestellte17,
abgesehen,in der R.V.O. 16 v. 19. Juli 1911 (R.G.Bl. Nr. 42), einheitlich, unter
Aufhebung der sonstigenEinzelgesetzezusammengefaßtworden ½. Das R. G. v.
20. Dezember1911, betreffenddie Aufhebung des Hilfskassen=G.v. 7. April 1876 und
1. Juni 1884, ist am 1. Juni 1912 in Kraft getreten20.

Hiernach sind Träger der reichsgesetzlichenKrankenversicherung, die jetzt
namentlich auf land= und forstwirtschaftlicheArbeiter, Dienstboten und Hausgewerbe=

"*Vgal.R.V.O. § 118. 10R.V.O. . 119. 11R V.O. 8§ 139, 140.
½Val. P. Laband a. u. O.3 S. 270,K. Rosin, Daslecht der Arbeiterversicherung1 S. 432.
„ à. 88137,138. 1 N.V.O. 95115—1
1½N.V.S. 1226.
16 Durch die V.O. v. 31. Jan. 1902 (G. V. Bl. S. 59) wurde sum Vollz. d. R.G. eine be=

sondere Ausführungsbehörde bei der Staatsanwaltschaft es O. L. G. München errichtet u. die Ent=
scheidungüberBeschwerdeneiner im Justiz.Min gebildeten„Beschwerdestellefür Gefangenenfürsorge"
übertragen. LechtereStelle wird vorausichtlich durch das Landesversicherungsamtersetztwerden,
vgl. Verh. d. Abg.K. 1912 Beil. 251 S. 56. 17S. unten §.238.

158Eine nute libeH#bsrnt der Anderungen geben H. Rosin im Jahrb. d. öff. N. VI S. 1ff.,
R. Piloty, Bl. f. R.A. S. 1 ff., Komm., herausgeg. von Düttmann, Berlin 1912. Die

Entsch. u. Anordnungen 9 Neicheveisicherungsamtessind in dessen„Amtlichen Nachrichten“,jene
des bayer. L.V.A. in dessen„Mitteilungen“ enthalten. Uber die reichsrechtlichenV.V. vgl. insbef.
die Sonder=Nr. 2 à1912 der A.N. Über frühere Entsch. d. L.V. A., auf die die §§ 169, 1799 d.
R.V.O. anzuwendensind, vgl. G. V.Bl. 1912 S. 1276ff. Jos. Kohler, Die R.V.O.,Ansbach 1911.

15 Die einzelnen Teile der R V.O. treten zu verschiedenen geien, zuletzt die Vorschriften
über die Krankenversicherung, in Kraft. Hierüber bestimmt die Kaif. V.e. 5. Juli 1912 (R.G.Bl.
S. 439), nebender das E.G.z. R.V. C. u. die vom Bundesrat auf Gran des Art. 100 des E.G.
erlassenenAnordnungenals Überrgangsbestimmungenin Letrachtgonmen. Diese letzterenscheiden

hier ganz aus. Bgl. auchM. A. Bl.1911 S. 918u. V.G.H. 34 S. 1.
Kais. V.O.v. 13. Mai 1912 (N.G.Bl. S. 309).
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treibendeausgedehntwordenist, die Orts=(allgemeineund besondereO.K.K.), Land=,
Betriebs=und Innungskrankenkassen.Die in Bayern bisher in weitem Umfang als
Anstalt der OrtsgemeindenbestehendeGemeindekrankenversicherungwird mit demInkraft=
treten der neuen reichsrechtlichenBestimmungenbeseitigt. EingeschriebeneHilfskassen,
denen schon vor dem 1. April 1909 eine Bescheinigung nach § 75a des bisherigen

Kr. V.G. erteilt worden war, können unter gewissenVoraussetzungenals Kranken=
kassen zugelassenwerden. Die Mitglieder der nach landesgesetzlichenVorschriften
errichteten knappschaftlichenKrankenkassenkönnen den nach Reichsrecht bestehenden
Krankenkassennicht angehören?1.

Hinsichtlich der Krankenversicherungist der Landesgesetzgebungnur mehr die
Möglichkeit gegeben, für das Gebiet oder einzelneGebietsteile des Bundesstaateszu
bestimmen,daß keineLandkrankenkassennebendenallgemeinenOrtskrankenkassenerrichtet
werden22. Das bayerischeGesetz hat davon abgesehen,diesenAusschluß der Land=
krankenkassenallgemein anzuordnen; es hat nur verfügt, daß in kreisunmittelbaren
Städten mit mehr als 15000Einwohnern solcheKassen nebenden allgemeinenOrts=
krankenkassennicht errichtet werden dürfen16. lber die Personenkreise,die den ein=
zelnen Kassenartenangehören,und über deren örtliche Umgrenzungbestimmtteils die
R.V.O., teils derBundesrat,teils dieobersteVerwaltungsbehördedesBundesstaates?“".

Allgemeine Ortskrankenkassenund Landkrankenkassenwerden durch Beschluß des
Gemeindeverbandeserrichtet. Ist es gemäß § 231 der R.V.O. für den Bezirk eines
Versicherungsamtes(sieheunten) zulässig, sowohl eine wie mehrereallgemeineOrts=
odermehrereLandkrankenkassenzu errichten,so habensichdie beteiligtenGemeinde=
verbändedarüberzu einigen. Einigensiesichnicht,soentscheidetdasOberversicherungs=
amt und ordnet die Errichtung an75.

Wird eine allgemeineOrts= ober Landkrankenkassenicht rechtzeitigerrichtet, so“
ordnet das Oberversicherungsamtdie Errichtung an. Hiergegen stehtden beteiligten
Gemeindenund Verbändendie Beschwerdean die obersteVerwaltungsstelle(Landes=
versicherungsamt)zus?5.

Umfangreicher ist die Zuständigkeit des Landesrechtes auf dem Gebiete der
Unfallversicherung, derenTräger die Berufsgenossenschaften,bzw. das Reich und
die einzelnen Bundesstaaten für staatliche Betriebe sind, Gemeinden oder Gemeinde=
verbände für gewisseBetriebsarten sein können7. Während von der Befugnis des

834 derR.V.O., durchLandesgesetzfür dieDeckungder durchdieUnfallversicherung
ei kurzenBauarbeiten entstehendenLasten (die in Bayern von den Kreisgemeinden

getragen und durch Kreisumlagen gedecktwerden) einen anderenVerteilungsmaßstab
festzustellen, in Bayern kein Gebrauch gemachtworden ist?s, hat das A.G. vom
2. November 1912 im Anschlussean die bisherige besondereGestaltung der land=und
forstwirtschaftlichenUnfallversicherung?auchjetzt eine vom Reichsrechteabweichende
Regelung getroffen, wofür die R.V.O. in §§ 1034—1046 die Ermächtigung gegeben
hatte2o. Diese ist im wesentlichenfolgende:

"1 R.V.O. 8§ 225,289ff. 503, über die Knappschaftsvereines. u. § 277. Art. 49—53 der
A G. z. R.V.O. bringen für eineReihe öffentlichAngestellter,snanentlichfür Volksschullehreru.
weibiiche Beamte,die Befreiung von derKrankenversicherungspflicht.

!#N.V.O § 227. DanebenbestehenErmächtigungenfür die Landeszentralbehördenzur Fest=
setzungvon Zuständigieitenirim Vollz. der R.V.O., die im wesentlichenbei derBehördenorganisation
zu erwähnenfind. 2.)

8 A.G. z. R.V.O v. 2. Nov. 1912 (G.V.Bl. S. 11355n Art. 62. Über die Gründebdieser
Maßnahmen vgl. **“ Lnn#k d. A.G. d. Beil. 266 d. Verh. d. Abg.K. 1912S. 18ff. Komm.
B. Beil. 385 S. 2, 13ff. Die V.V. 3. Kr.V.G. find zurzeit noch nicht erschienen.über die
Stellungnahmedes Ministeriums zu einzelnenFragen landesrechtlicherRegelung vgl. Komm. B.

28 N.V.O. 8§ 228—238. 2:5R.V.O. * 231.
26RN.V.. 882232,233. „ R.V.O.S 3, 623—
28Begr. d. Entw.d. A.G. (s. Anm. 28 oben)S. 17. Die 56re4 hat auf demGebiete der

gewerblichenU.V. sonstkeinelandesgesetzlichenBesonderheitenzugelassen.
Byl. hierüberv. Seydel=Graßmann, Staattercht d ayern 3. Aufl. S. 285ff.

*l Mu den Befugnissen in § 1036 u. von der Übertragungder Unfallerhebungenan das
Vers. Amt (5§81037, 1189 ff.N.V.O.) wurdenicht Gebrauchgemacht.
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Zunächsthat das A.G. die landwirtschaftliche Unfallversicherung,
wie bisher,auf die Betriebsunternehmerund derenEhegattenausgedehnt.

Die nachArt. 2 des früherenA.G. v. 5. April 1888 errichtetenlandwirtschaft=
lichen Berufsgenossenschaften,die für jeden Regierungsbezirk von den Unternehmern
der unter die §§ 915—922 der R.V.O. fallenden Betriebe gebildetwerden, sind bei=
behalten; sie regeln im Rahmen der gesetzlichenVorschriften ihre innere Verwaltung
und GeschäftsordnungdurcheineSatzung. Diese bedarfderGenehmigungdes bayerischen
Landesversicherungsamtes,gegendessenBescheidBeschwerdean das Staatsministerium
des Innern zulässigist 1. Die Errichtung von Sektionen ist unzulässig.

Die Genossenschaftsversammlungbesteht32 aus jenen Mitgliedern des Landrates,
die Mitglieder der Berufsgenossenschaftdes Regierungsbezirkessind, ferner aus Land=
ratsmitgliedern, die von kreisunmittelbarenStädten auf Grund ihrer Eigenschaft als
landwirtschaftlicheBetriebsunternehmerim Regierungsbezirkebesondersbenannt werden,
endlich aus zwölf weiteren Mitgliedern, die vom ständigenLandratsausschußfür die
Wahlzeit des Landrates aus Unternehmernvon mittleren und kleinenlandwirtschaftlichen
Betrieben gewählt werden; die Auswahl der letzterenerfolgt aus dem Kreise jener
Unternehmer, die jeder Distriktsrat gelegentlichder Landratswahl als Vertreter — je
ein mittlererund kleinerUnternehmerfür jedeDistriktsgemeinde—bezeichnethat.

Der Genossenschaftsvorstandbesteht aus dem Vorsitzenden und vier weiteren
Mitgliedern; letzterewerden von der Genossenschaftsversammlungfür die Zeit ihrer
eigenenAmtsdaueraus denMitgliedern der Berufsgenossenschaftgewählt. Das A.G.
hat unter Durchbrechungdes nach Reichsrecht für die Verwaltung der Berufsgenossen=
schaftengeltendenPrinzips — Ausschlußder versichertenArbeiterundAngestellten—
angeordnet,daß zur Feststellungder Leistungenfür Versicherte,die als Arbeiter oder
Dienstboten in fremdenBetrieben beschäftigtund nicht Genossenschaftsmitgliedersind,
der Vorstand einen Vertreter aus den Kreisen dieser Versichertenmit vollem Stimm=
rechte zuzuziehenhat36. Der Vorstandsvorsitzendeund seine Stellvertreter werden vom
Ministerium des Innern den höherenBeamten der innerenVerwaltung entnommens“;
auch die sonstigenBeamten werden vom Staate aufgestelltund sind Staatsbeamte im
Sinne des Beamten=G.Die Bezügedes Vorsitzendenträgt der Staat, ebensoden
Aufwand für die Bureau=,Kanzlei=und Unterbeamten,soweit hierfür nicht mehr auf=
zuwenden ist als nach demStande vom 31. Dezember1912; den übersteigendenBetrag.
hat nunmehrjedeBerufsgenossenschaftdemStaate zu vergüten,der die sämtlichen
Gehälter auslegt35. Der Staat übernimmt in weitem Umfang auch den sächlichen
Aufwand (Geschäftsräumeusw.) und besorgtunter Kontrolle des Landesversicherungs=
amtes die Kassen=und Rechnungsführung der Berufsgenossenschaftendurch die staat=
liche Finanzverwaltung(Kreiskasse)gegenVergütung; für die Vermögensverwaltung
geltendie BestimmungenderR.V.O. 36.

Die Beiträge werdennachdem Maßstabe der Grundsteuerumgelegt,ohneUnter=
schied,ob dieseerhobenwird odernichts'7.Die Genossenschaftsversammlungbeschließt,
wieviel Hundertteileder Grundsteuerjährlichals Beitrag zu erhebensind. Über die
zulässigenZuschläge(für Betriebsbeamte,Facharbeiterund Unternehmer)und die be=
sonderenBeiträgebestimmtdie Satzungss, die auchdenGefahrentarifaufstellt.

Die Beiträge nach Art. 23 und 25 Abs. I hat zu zahlen, wer gesetzlichzur
Grundsteuerfür die Grundstückeveranlagtist oderveranlagtwäre, wenndiesenicht
grundsteuerfreiwären. Zahlt ein anderer(Pächter)als derUnternehmerdenBeitrag,

z1 Vgl. A.G. Art. 6, woselbst§ 973 statt *r673 der R.V.O. zitiert ist.
22 A.G. Art. 7—11. M. B. v. 30. Nov. 1912(G.V.BBl. S. 1235). ·

PS xgllbsezdie Wahl vgl. Art. 14 Abs. 2 u. 3. Uber die Gründe dieserVorschrift vgl. Komm.

„ Art. 17,M.B.v.30.Nov.1912F 2,3.
½5Art. 18—19; hinsichtlichder Angestelltenvgl. Art. 20 u. 15 Nr. 2.
26Art.21—22,44. .

66nat 23. Über Ausnahmen vgl. Art. 23 Abs. 2, 24—25. über Grundsteuervgl. oben
* 166, 167.

x *#Vgl. Art. 27—29, 31, 32, 34—37.
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so hat ihn der Unternehmerzu erstatten32. Sonstige Beiträge und Zuschläge hat der
Unternehmerzu zahlen. Für Einhebung und Beitreibung gelten die Vorschriften wie
für Staatssteuern, für die Verjährung die Art. 124, 125 des A.G. zumB. G.B.“
Streitigkeiten über die Pflicht zur Zahlung oder zum Rückersatzevon Beiträgen ent=
scheidetder Genossenschaftsausschuß,auf Beschwerdedas Oberversicherungsamt¼1.

Die Satzung kann statt der Grundsteuer einen anderenMaßstab für die Um=
legungder Beiträge bestimmen;in diesemFalle tretendie Vorschriftender R.V.O.
für die Beitragsleistungenund für Streitigkeiten an Stelle der erwähnten landesgesetz=
lichenVorschriften.

Auf dem Gebieteder Invaliden=, Alters= und Hinterbliebenen=
versicherung"s, deren Träger die Versicherungsanstalten— in Bayern wie bisher
für jedenRegierungsbezirkeineAnstalt — und die vomBundesratnach§ 1360 der
R.V.O. zugelassenenSonderanstalten"“ sind, ist für landesgesetzlicheallgemeineMaß=
nahmenkein Raum"5.

Das neue Reichsrecht hat einschneidendeAnderungen für den Vollzug gebracht,
indem es hierfür einen einheitlichen Behördenaufbau schufund die Mitwirkung
andererBehördenam unmittelbarenGesetzesvollzugausschloß"é.Damit scheidenin
Bayern in weitemUmfang die Distriktsverwaltungsbehördenals solche,die Kreis=
regierungen,Kammern des Innern, ferner der Verwaltungsgerichtshofaus dieser
Tätigkeit aus. .

Für alle Arten der Versicherungim Sinne der R.V.O. sind nur mehr die
Versicherungsbehördenvollziehendeund rechtsprechendeBehörden; nur demMinisterium
des Innern und dem Bundesrat sind einige Aufgaben bei der Durchführung des R.G.
vorbehalten. Die Versicherungsbehördensind"7: das Versicherungsamt,errichtet als be=
sondere Abteilung der Distriktsverwaltungsbehörden18, das Oberversicherungsamt“,
wodurch das bisherige Schiedsgericht für Arbeiterversicherungersetztwird, und das
Reichs= oder Landesversicherungsamt.Diese Behörden, natürlich mit Ausnahme des
Reichsversicherungsamtes,sindLandesbehörden;die Kosten derselbenträgt der Bundes=
staat bzw. der Gemeindeverband,der sie errichtet. Die Versicherungsträgerhaben aber

5 Über Streitigkeiten wird vom Versicherungsamtu. O.V.A. entschieden.Art. 40 Absf.III.
10 Art. 42, 43. Agl. oben S. 3. über uneinziehbareBeiträge bestimmt§ 763 R.V.O.
41 Art. 45. “#Art. 46, hierzu Komm. B. S. 37 f.
134. Buch d. N.V.O.
4 V.O. v. 29. Dez. 1911 (G.V.Bl. S. 135)§ 4. In Bayern ist nur dieArbeiterpensionskasse

derK. Verkehrsanstalten,vertretendurchdas Wohlfahrtsamt in Rosenheim,als Sonderanstaltbestellt.
Bgl. auchM.B. v. 24.Dez.1911Ziff. III. ÜberdasWohlfahrtsamtvgl. V.O. v. 31. Dez.1912
(G.V.Bl. S. 435, 1278).

45 Vgl. M. B. v. 29. Dez. 1911(G.V.Bl. S. 1368)Ziff. IIII. Gemeindeverbändeim Sinne
des 8 336. der sichanschließendenVorschriftenüber V. A. u. der 88 1402 u. 1408sind die Kreis=
gemeinden.

“6 Allg. V.V. hinsichtlichder Zuständigkeitenenthält die in Anm. 45 bez.M. B. Hiernach
sind untereVerw.B. die Distr.V.B., höhereVerw.B. die Reg.,K. d. Innern. Gemeindeverbandim
Sinne des 2. Buches d. R.V.O.mit Ausnahmeder §§ 169, 172 sowie im Sinne der 8 953 u.
1275, ferner der Art. 9 u. 16 d. E.G. find, soweit nicht in einzelnen Fällen ausdrücklich etwas
anderesbestimmtwird, die kreisunmittelbarenStädte u. Distriktsgemeinden.Jene sind es auch im
Sinne der §§ 39 u. 59 d. R. V. O. Im übrigen sind Gemeindeverbände im Sinne der R.V.O. u.
d. C.G. sowohl dieseStädte als auchdie Distrikts=u. Kreisgemeinden. Für die Entscheidungvon

ständigkeitestreitigleitenzwischenden Gerichten u. den Versicherungsbehördenist das Ges. über
ompetenzkonflikte(I § 102) durch Art. 58—61 d. A.G. z. R.V O. entsprechendergänztworden.

“ Uber die Organisation vgl. im einzelnenVerh. d. Abg.K. 1912 Beil. 251 u. die M. B.
v. 30. Nov. 1912 (G.V. Bl.Nr. 77).

* Ausnahmsweisewurden für einige Bezirke ein gemeinsamesV.A. nach§ 36 d. N.V.O.
Siißtetz zuul die Anm. 47 erwähnte Beil. 251 S. 25 und die M. B. v. 30. Nov. 1912 (G.WBVBl.

“ Die Bezirke der O.V. A. sind teilweise abweichend von den Regierungsbezirken festgesetzt,
vgl. die erwähnteBeil. 251 S. 42 ff. Für die Betriebe der Berkehrsverwalkungist auf Grund des

63 d. R.V.O. ein bef. O.V.A. in München(M.B. v. 16.Dez. 1912,G.V. Bl. S.1273),ein solches
ist auchfür jeneBergbaubetriebeerrichtet,die infolge gesetzlichenZwangesKnappschaftsvereinenan=
gehören (M.B. v. 17. Dez. 1912, G.V. Bl. S. 1279). Ersteresumfaßt die gesamteVersicherung,
letzteres(Knappschafts=O.V.A.) nur dieKranken=u. Unfallversicherungder ihm unterstelltenBetriebe.
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nachMaßgabe der R.V.O. und der hierzu ergangenenBekanntmachungdes Reichs=
kanzlers vom 16. März 1912 für die Spruchtätigkeit der Versicherungsämterund der
OberversicherungsämterVergütungen an die Staatskassebzw. an denGemeindeverband
zu leisten3e. Für Geschäftsgang und Verfahren des Reichsversicherungsamtes,der
Oberversicherungsämterund der Versicherungsämtersinddie R.V.O. und die kaiserlichen
V.O. vom 24. Dezember191151 maßgebend,während das Verfahren vor demLandes=
versicherungsamtesichnach der R.V.O. und der auf Grund des § 109 der R.V.O.
„mit AllerhöchsterErmächtigung“ ergangenenM.B. v. 2. März 191282 regelt. An=
weisungen der vorgesetztenAufsichtsbehördenan die Versicherungsbehördensind nur
hinsichtlichihrer verwaltendenTätigkeit möglich; in bezugauf ihre Rechtsprechungist
eine materielle Einwirkung der vorgesetzienDienststelleunzulässig.

Die Zuständigkeitender einzelnen Versicherungsbehördenkönnen hier nicht im
einzelnen aufgezählt werden53. Das Versicherungsamt, als Abteilung der Distrikts=
verwaltungsbehördenorganisiert, ist als untersteVerwaltungs= und Spruchinstanz in
der Hauptsache mit dem gesamtenVollzug der R.V.O. befaßt, wobei in gewissem
Umfange nach ReichsnormengewählteVertreter der Arbeitgeber und der Versicherten,
als Versicherungsvertreter,beratendoder beschließendgemäßden reichsrechtlichenVor=
schriften mitzuwirken haben. Diese Behörden sind in ihrem Wirkungskreiseauch für
jene Betriebe zuständig,für welchebesondereOberversicherungsämtererrichtet sind.

Die den KreisregierungenangegliedertenOberversicherungsämter“, deren Bezirke
sich in der Regel mit denGebieten der Regierungsbezirkedecken,sind in allen Zweigen
der Versicherungdie Mittelinstanz, in einzelnenFällen letzteInstanz; auch ihre Tätig=
keit ist teils verwaltend, teils rechtsprechend;nach manchen Richtungen sind ihnen
Zuständigkeiten übertragen worden, die bisher einerseits das Reichsversicherungsamt
und die Landesversicherungsämter,andrerseits die Regierungen,Kammern des Innern,
hatten. Sie bestehenaus Mitgliedern (darunter der Direktor des Oberversicherungs=
amtes), die von dem Ministerium des Innern ernannt werden, und Beisitzern, die je
zur Hälfte aus Arbeitgebernund Versichertennach den Bestimmungender R.V.O.
gewählt werden.

Bayern hat das durch V.O. v. 29. Mai 1886 errichteteLandesversicherungsamt
auf Grund des § 105 der R.V.O. beibehalten?5. Dasselbe bestehtaus ständigen,vom
König ernanntenMitgliedern — teils im Haupt=, teils im Nebenamte— und aus
nicht ständigen, unter Leitung des Landesversicherungsamtesgewählten Mitgliedern,
die je zur Hälfte den Arbeitgebern und den Versichertenangehören“.

Das Landesversicherungsamt,über welchesdas Staatsministeriumdes Innern
die dienstlicheAufsicht führt, ist nach dem vollen Inkrafttretender R.V.O. oberste
Spruch=, Beschluß=und Aufsichtsbehördeauf dem Gebiete sämtlicher Versicherungs=
zweige,aberbeschränktauf die Träger der Versicherung,derenBezirkesichnur auf Bayern
erstrecken. Soweit jedochein Versicherungsträgermitbeteiligt ist, für den das Reichs=
versicherungsamtoder ein anderes Landesversicherungsamtzuständig ist, entscheidetdas
Reichsversicherungsamt?57.Die EinheitlichkeitderRechtsprechungdesLandesversicherungs=
amtesmit demReichsversicherungsamteist hinsichtlichder grundsätzlichenRechtsfragen

50%R.B.O §§ 59, 80, 104, 105. Auch Geldstrafenu. Gebührenfallen indiese Kasse. Hin=
sichtlich Vorschußleistungender Verf.Träger vgl. die kais.V.O. v. 24. Dez. 1911überdieVers.Amter
§§ 96, 97 (R.G.Bl. S. 1107ff.).

*1 R.G.Bl. Nr. 70 S. 1083ff, 1095ff., 1107ff. Auch die Gebührender Rechtsanwälteim
Verfahren vor denVers. Behörden sind durch kais. B.O. v. 24. Dez. 1911(R.G.Bl. S. 1090ff.)

eregelt.
*# ½G.V. Bl. S. 65"5 *• 4

51Eine ziemlicherchpfende Zusammenstellungenthält u. a. die in Anm. 47 obenerwähnte
Reg.VorlageBeil. 251Anlagen1, 6, 9. · « ·

«.V.O.§§61—82.M.B.v·30.Nov.1912(G.V.BI.S.1229).DerRegierungspräsident
sEisenbahnpräsidentbzmOberbergdirektorsistsorinellVorsitzenderdesO.VA.,wirdaberständig

u. ausschließlich vom Direktor des O.V.A. vertreten. · »
R.V.O. §F«105—106,M.B.v.29.Dez.1911(G.V.Bl·e-.1365).

56 Vgl. imeinzelnen §§8106—108N.V.O.
„ R.VO. S 1708.

v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 21
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dadurch gewahrt, daß bei Meinungsverschiedenheitder große Senat des Reichs=
versicherungsamtesentscheidet,zu dem der verweisendeSenat des Landesversicherungs=
amtes zwei Mitglieder absendet5.

Dem Landesversicherungsamtesind endlich auf Grund des § 110 der R.V.O.
Aufgabenüberwiesenworden,die nachderR.V.O. demStaatsministeriumdesInnern
zukommenwürden, so daß das Landesversicherungsamtin der Hauptsache auch als
oberste Verwaltungsbehörde in allen Angelegenheitender Arbeiterversicherungzu
gelten hat5°.

#§*238. Die Angestelltenversicherung.Zuletzt wurde die Versicherungfür
Angestellte durch R.G. v. 20. Dezember19111 geregelt, dessenEinzelbestimmungen
hier nichtdarzustellensind. Der Träger dieserVersicherungist dieReichsversicherungs=
anstalt für Angestelltein Berlin 2, derenOrgane das Direktorium, der Verwaltungsrat,
die Rentenausschüsseund die Vertrauensmänner sind. Die Mitglieder desDirektoriums
werden auf Vorschlag des Bundesrats vom Kaiser auf Lebenszeit ernannt?, die Mit=
gliederdesVerwaltungsrats (außerdessenVorsitzenden,welcherPräsidentdesDirektoriums
ist) von den Arbeitgebervertreternbzw. Angestelltenvertreternunter den Vertrauens=
männern gewählt". Die Rentenausschüssewerden von der Reichsversicherungsanstalt
als ihre Organe mit Genehmigung des Bundesrats errichtet; dieser bestimmt deren
Sitze und Bezirke und kann sie ändern. Die Rentenausschüssehabendie Eigenschaft
öffentlicherBehörden. Der Reichskanzlerernennt den Vorsitzendenund dessenStell=
vertreter nach Anhören der oberstenVerwaltungsbehörde(in Bayern desMinisteriums
des Innern); er setzt auch deren Amtsdauer und Bezüge fest. Die Kosten trägt die
Reichsversicherungsanstalt.Die Beisitzer der Rentenausschüssewerden von den Ver=
trauensmännerngewählt?; diesewerden teils durch die Versicherten,teils durch deren
Arbeitgeber, und zwar nach Bezirken der unteren Verwaltungsbehörden (unmittelbare
Städte und Bezirksämter), gewählt; die Wahlordnung erläßt der Reichskanzler, der
auch die Leiter der Wahl bestellt8. Über Wahlstreitigkeiten,Wahlablehnung und Ent=
hebung der Vertrauensmänner von ihrem Amte entscheidetdas Bezirksamt, in un=
mittelbarenStädtender Magistrat; hiergegenist Beschwerdezur Kreisregierung,K. d.
Innern, zulässig.

RechtsprechendeBehörden höhererInstanz 10sind die Schiedsgerichte,derenZahl,
Sitz und Bezirke durch kaiserlicheV. O. mit Zustimmung des Bundesrats bestimmt

werden 11,unddas Oberschiedsgerichtin Berlin. Die obersteVerwaltungsbehörde, in
deren Bezirk der Sitz gelegen ist, führt die Aufsicht über das Schiedsgericht12; der
Vorsitzende und dessenStellvertreter werden vom Reichskanzler nach Anhören der
oberstenVerwaltungsbehörde des Bezirks ernannt18. Die Beisitzer des Oberschieds=

58 RN.VO. 8 1718,vgl. auch§ 1719(Rechtsprechunginnerhalb des L.V.M.).
7“ M. B. v. 29. Deg. 1911(G. Wl. S. 1368)§ 8. Weitere Bestimmungenin der M.B. v.

30. Nov. 1912§ 5 (G.V. Bl. S. 1230)u. § 3 lebenda1235.
1 R.G.Bl S. 989. V.V. v. 8. Aug. 1912 G.V. Bl. S. 701. Das A.G. 3z.R.V.O. v. 2. Nov.

1912 hatauf Grund des § 9 d. R.G. in Art. 51—53 u. 57 Anordnung getroffen,um Personen,
die in Betrieben oder im Dienste des Staates oder an öffentlichen Volksschulen beschäftigt sind,
sernerweiblicheBeamte u. Gemeindebeamtevon der reichsgesetzlichenVersicherungspflichtzu befreien.
Die entsprechendenAnwartschaften sind auf Kosten des Staates, im Bereiche des Art. 57 der Ge=
meindenu. Gemeindeverbändesichergestellt. Vgl. auch Verh. d. Abg.K. 1912Beil. 380 S. 56 u.

60ff. u. M.A.Bl. S. 871. Handausg.d. R.G. v K. Meinel, München1912. Komm.v. O. Hagen,
Berlin 1912. Uber dieGeschäftedesWohlfahrtsamteshinsichtlichderAng.V. der staatlichen Verkehrs=
anstaltenvgl. V.O. v. 31. Dez. 1912(G.V.Bl. S. 435).

2 Gs 96. * Ges. 101.
Ges. § 109,W.O. v. 22. Okt. 1912(R.G.Bl. S. 513). * Ges. § 122ff.
s Ges. § 129,über Hilfsbeamte § 141.
! W.O. v. 22. Nov. 1912 (N.G.Bl. S. 513).
8 Ges. & 149, W.O. v. 5. Juli 1912 (R.G Bl. S. 419), hierzu M. B. v. 9. Aug. 1912

(M.A.Bl. S. 875, 910).
? Ges. § 149, 153,W.O. § 34. 10 § 156.
11Zunächstnur ein Schiedsgerichtin Berlin, kais. V.O. v. 15. Nov. 1912R.G.Bl. S. 551.
½F 166. ½F 41.
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gerichtes und der Schiedsgerichtewerden aus den Versichertenbzw. derenArbeitgebern
durch die Vertrauensmänner gewählt1. Die Kosten des Schiedsgerichts, die der
Reichsversicherungsanstaltzur Last fallen, schießtder Bundesstaat vor, in dem der Sitz
gelegenist. Der Bundesrat kann auf Antrag der ReichsversicherungsanstaltGrundsätze
für die Bemessungder Kosten festsetzen½.

Streitigkeiten über Beitragsleistungen,Berechnung,Anrechnung,Erstattung und
Ersatz der Beiträge, Versicherungspflichtund über die Leistungenwerden ausschließlich
durch die auf Grund des R.G. errichtetenRentenausschüsse16bzw. durch die Schieds=
gerichte und in den Redoisionsfällen17durch das Oberschiedsgerichtentschieden. Die
Auszahlung der Leistungen erfolgt auf Anweisung des Rentenausschussesdurch die
Post, die hierfür von der Reichsversicherungsanstalteine Vergütung18erhält.

NebendieserreichsrechtlichenFürsorgeläßt dasGesetzöffentlichrechtlichePensions=
rEJ7s und private Pensionseinrichtungen, teils als Zuschußkassen,teils als Ersatz=
assen,zu1.

Dritter Teil.

Die Verwaltungstätigkeit in bezug auf das
wirtschaftliche Leben.

Erster Abschnitt.
§*239. Die Bau= und Feuerpolizei1. Das Baupolizeirechtumfaßt jene

Bestimmungen,durch welcheaus Gründen öffentlichenInteresses? Beschränkungenhin=
sichtlich der Herstellung von Baulichkeiten festgesetztwerden.

Das Reichsrechtenthält, abgesehenvon den verwandtennachbarrechtlichenVor=
schriften des B.G.B.3, nur in der Gew.O. einzelneBestimmungenfür lästige oder ge=
fährlicheGewerbeanlagen,im Festungsrayongesetzvom21.Dez.1871Baubeschränkungen,
außerdemin den §§ 367 Ziff. 13—15, 368 Ziff. 3 und 8, 369 Ziff. 3 des
R.St. G.B. Strafbestimmungenfür die VerletzungbaupolizeilicherVorschriften.

Die Baupolizei ist daher überwiegenddurchLandesrechtgeregelt. Die bisherige
Verschiedenheitder Vorschriftenfür die Landesteilerechtsund links des Rheines"

11V.O. v. 22. Okt. 1912 NR.G.Bl S. 513.
16R.G. §. 167.
16§J§210—213, 229ff. Geschäftsgangund Verfahren sind durch V.O. d. Reichskanzlersv.

14. Febr. 1913(N.G.Bl. S. 103ff.) geregelt.
17§ 281. Auch das Verfahren dieserInstanzen bemißt sichnach reichsrechtlichenV.O., die

3. Z. nochnicht erschienenfind.
18§ 316. 19§ 365 ff., 387ff.

[§239) 1 G. Meyer, Lehrb. des deutschenVerw.Rechts, 3. Aufl. §§ 61—63, E. Löning, Lehrb.
des deutschen Verw Rechts S. 451 ff.,682 ff., C. E. Leuthold, Annalen 1879 S. 809 ff. Für
das frühere Rechtvgl. Angaben 2. Aufl.3 S. 241. E. v. Moy, StaatsrechtdesKgrs. Bayern II,
1 S. 257 ff., Dlinger 16 S. 1106ff. Art. „Baupolizei“ in Stengel=Fleischmann, Wörterb.
2. Aufl. 1 S. 320. eib, Handb.1 S. 149ff.

2 Vgl. auchdie neueFassung des Arr. 101 desPol. St.G.B. I. u. Anm. 20). M.E. v.
1. Jan. 1904 (M. A. Bl. S. 1) über Denkmalpflege u. Pflege der heimischen Bauweise. O.E. im
M4 t *W S. 136, 389. H. Schanz, Die Baugenehmigungin Bayern, München 1900,
Bl. 51 S. .

HVgl.insbes.§§905ff.,hierzuArLill,124u.125d.E.G-u·Art.62—79desA.G-,
fernerR-G.überdieSicherungderVausorderungenv.1·Jiini1909R.G.V1.S.449.Staudinger,
Vorträge S. 314—351. Chr. Meisner, Nachbarrecht,München 1901,Henle=Schneider A.G.
3. B.G. B. S. 121ff.

Uber die Entwicklung desBaupolizeirechtesvgl. 2.Aufl. 3 S. 241, Englert, Handausg.
der Bauordnung, 4. Aufl. 1911 S. V ff.

21“
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wurde nachAbänderung? desArt. 101 und Aufhebungdes Art. 102 desPol. Str. G. B.
durch die Bauordnung vom 17. Febr. 1901beseitigt, nur für München blieben be=
sondereBestimmungen7.

Gegenstanddes Baupolizeirechtes" sind Hochbauten, welche mit der Erde so in
Verbindung gebracht sind, daß sie mit dem Grundstückedie Eigenschaft einer unbe=
weglichenSache teilen, nebstderenbaulichenZugehörungenund Hilfsbauten, auch wenn
diesean sich keineHochbautensind?.

SubjektebaupolizeilicherVerpflichtungenkönnennicht bloß die Bauherren, sondern
auch Baumeister und Bauhandwerkersein10.

Als polizeirechtlicheVoraussetzungenfür die Zulässigkeit von Bauführungen
kommenvor allem der BestandöffentlicherVerkehrswegeund die Feststellungeiner
Baulinie, gegebenenFalles auch Höhenlinie inBetracht 11.

Erstere Voraussetzungbeziehtsich auf Bauführungen in Städten, Märkten und
zusammenhängendgebautenDörfern. Die Bewilligung zur Aufführung neuerGebäude
in neuenBauanlagen darf hier erst erteilt werden, wenn vorher die Herstellung des
Straßenkörpers für den treffenden Teil der Straße von einer Querstraße bis zur
nächstenQuerstraße und für die Verbindung mit einer bereits bestehendenStraße ge=
sichert oder wenigstensSicherheit dafür geleistetist, daß dieseHerstellung binnen zu
bestimmenderFrist erfolgt.

Das Baupolizeirecht kümmert sich nicht darum, von wem dieseVoraussetzung
erfüllt wird. Ein unmittelbarer Zwang ist nicht möglich. Da nachGemeinderechtdie
Ortsgemeindennur zur Unterhaltung, nicht zur Herstellungvon Ortsstraßen verpflichtet
sind12, so wird der Baulustige sich zumeist einer trockenenEnteignung unterwerfen
müssen18. Die Baupolizeibehörde kann in gewissenFällen nach Einvernahme der
GemeindebehördeErleichterungen,namentlich bei Kleinwohnbauten,gewähren.

Wo die Baulinien noch nicht bestimmtsind, hat derenFestsetzungvon Amts=
wegenunter Ausarbeitung eines Generalbaulinienplanesnur so weit zu geschehen,als
überhaupt ein Bedürfnis hierzu vorliegt 1. Eine Baulinie muß für bestehendeoder
neuanzulegendeöffentlichePlätze,Straßen undWegebestehen,wenndaran gebautist
oder gebaut werden soll. Solange eine Baulinie fehlt, darf nicht gebaut werden.
Die Baulinie ist bei Gebäuden und Hilfsbauten einzuhalten16,sowohl wenn es sich

Ges. v. 12. Juni 1900 (G.V.Bl. S. 483), hierzu Verh. d. Abg.K. Beil. Bd. 2 S. 467,
St. B. 3 S. 1795. Zusammenstellungder V.V. bei Glock S. 190ff.

* G. V. Bl. S. 87; hierzu V.O. v. 3. Aug. 1910 (G. V.Bl. S. 403) mit Erleichterungen für
Kleinwohnungs= u. ländliche Bauten. Hierzu M. A. B. v. 3. Aug. 1910 (M. A. Bl. S. 482 u. 516)
u. Bl. 60 S. 413ff. Vgl. auchM. B. v. 18. Aug. 1908 III 26.

1 G.V. Bl. 1895 S. 333, hierzu 1900 S. 217; 1902 S. 729; 1910 S. 411 ff.
8 Das Ges. v. 5. Mai 1890brachte eine A#derung des.Art. 101 d. P.St. G. B. namentlich

in dem Sinne, daß die Strafbarkeit von Ubertretungen baupolizeilicherVorschriftennicht mehrauf
die Fälle beschränktist, wo der Bau polizeilicher Genehmigungbedarf. Vgl. auch v. Riedel,
Pol.St. G. B. S. 359ff.

?°*B.O. 8§ 6, 8. Entsch. d. O.G#H. f. Bayern in Gegenst.des Strafrechtes5 S. 26, 6
S. 281, Entsch. des O L.G. München usw. 5 S. 140. 6, S. 617, 7 S 401. C. E. Leuthold
a. a.8. S. 813ff. über die Unterscheidungvon ,baulichen Anlagen“ s. auchEnglert a. a. O.

10 Vgl. N.St.G B. § 367 Ziff. 15, P.St. G. B. Art. 101 (n. F. v. 22. Juni 1900),103.
C. 6 Wenthold a. a. O. S. 817ff. Bl. 48 S. 49. Urt. d.Oberst.L.G. Samml. 2 S. 406, 4
S. 355.

u Hinsichtlich der pfälz. Bestimmungenüber Alignement u. Nivellementvgl. H. Wand,
Die Rechtsverhältnisseder öffentl. Wegein der Pfalz, 2. Aufl., S. 102ff., A. Geib, Handb. für
die Gemeindebehörden der Pfalz, 3. Aufl., II S. 408. Bl. 44 S. 257.

ie .G.H. 6 S. 93. #I. unten3 255.
15B.O. F 62 in derFassungderV.O. v. 1910. Die Bestimmungenin Abs. 4, 6 überKosten=

ersatz im Verhältnisse zwischen einem späteren und früheren Bauunternehmer gehenüber die Grenzen
des Polizeiverordnungsrechteshinaus. Vgl. auchV.G. H. 22 S. 87.

11B.O. §8 59, 60. Uber Baulinienpläne M.E. v. 18. Juli 1905, Weber 34 S. 31.
V.G.H. 27S. 145.

1 B.O. 886, 8.
16Ausnahmen B.O. § 38; vgl. § 8. — Entsch.d. O.L.G. München usw. 5 S. 210.
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um Neuaufführungen, als wenn es sich um eine Hauptausbesserungoder Haupt=
änderung an der UmfassungbestehenderBaulichkeiten7 handelt.

Fehlt eine Baulinie noch, oder soll von der bestehendenFlucht abgewichen
werden18, so hat vor allem deren Feststellungstattzufinden. Bei Bauführungen kann
von einer Baulinie abgesehenwerden, wenn für eine hinreichendeZufahrt gesorgt ist
und deen Festsetzungweder von denBeteiligten verlangt noch im öffentlichenInteresse
nötig ist ½.

Bei Bestimmung der Baulinie muß Rücksicht auf die Höhenlage und etwaige
Baubeschränkungen20 genommenwerden. Eine Feststellung derselbenfindet nur im
Bedürfnisfallestatt ?. «

Die vorbereitendeVerhandlung über Anträge und Entwürfe wegenFeststellung
neuer und Abänderung bestehenderBaulinien, Höhenlagen oder Baubeschränkungen
kommt stets den Distriktsverwaltungsbehördenzu?2. Die Beteiligten sind mit ihren
Erinnerungen zu hören25, bei Bauanlagen in der Nähe der Gemeindegrenzeauch die
beteiligtenNachbargemeinden. Die Entscheidung" erfolgt für unmittelbare Städte 25
durch die Regierung, Kammer des Innern, in erster und durch das Ministerium des
Innern in zweiter und letzterInstanz; sonst durch die Bezirksämter in erster und
durch die Regierungen in zweiter und letzterInstanz, vorbehaltlich des ministeriellen
Oberaufsichtsrechtes. Beschwerdeberechtigtsind alle Beteiligten?.

Baupolizeiliche Genehmigung ist, vorbehaltlich einiger Ausnahmen für gering=
fügige Bauten ?7, erforderlich zur Herstellung neuer Haupt= und Nebengebäude,zur
Verlegung solcher an einen anderenOrt und zur Vornahme einer Hauptausbesserung
oder Hauptänderung?s an denselben25.

Baupolizeiliche Genehmigungist ferner nötig für Abänderungenbei Ausführung
eines genehmigtenBauplanes, welche,wenn am plangemäßhergestelltenBauwerke vor=
genommen,genehmigungspflichtigwären3.

Für gewisseHilfsbauten und Anbauten kann durch ortspolizeiliche Vorschrift
Genehmigungs=oder Anzeigepflichtigkeitbegründetwerden:1.

Alle Bauplätze,welchezurAufführungneuerWohngebäudebestimmtsind,müssen
den Anforderungender öffentlichenGesundheitspflegeentsprechenoder entsprechendge=
macht werden.

Die Landesgrenzedarf bei Herstellung neuerGebäude oderAnbauten nicht über=
baut werden32. »

Sämtliche Bauarbeiten bei Bauführungen jeder Art, insbesondere auch an
Gerüsten und anderen vorläufigen Bauvorrichtungen, müssenfest und sicher und den
Rücksichtenauf Leben und Gesundheit entsprechendnach Maßgabe des genehmigten

1! Ausnahme 1 1 Abs. 2. Vgl. hierzu§ 8 d. V.O. v. 1910.
138Pläne und sonstigeBehelfe sind nach B.O.§ 60 von den Antragstellern beizubringen.
15Näheres B.O. § 1 Abf. 5.
20 Vgl. hierüber Art. 101 d.Pol. St.G. B. u. §§, 2 atß 2, 58 ff. d. V.O. v. 1910 (orts= u.

distriktspol. Vorschr.), Bl. 60 S. 431 ff. ÜüberPflege der heimischenBauweise u. Denkmalpflege
s. Weber 32 S. 641, 750, 35 S. 557, Art. 22b Pol.St.G.B. (G.V. Bl. 1908 S. 354); Bl. 59 S. 1ff.

21 Uber die Bestimmungder Bau= u. Höhenlinie f. §§ 2, 3 der B.O. u. M.E. v. 18. Juli
1905 (M.A. Bl. S. 317); über die vorzulegendenPläne § 4. 6

»ꝛDazu 63 über Berichtigungender Vorlagen. V.O. v. 26. Juli 1873 (R.Bl. S. 1185)
betr. die Erhebung von Gebühren für die Prüfung der Pläne über Baulinien u. Bauführungen.

18Näheresin § 61 Abs.I. »
! Zustellung an die Gemeindeu. die Beteiligten nach§ 64. Uber die Rechtskrafts. Bl. 60

S. 430 ff.
Für pfälzischenichtunmittelbareStädte mit mehrals 10000EinwohnernerfolgtdieVor=

behandlung durchdie Gemeindebehörden,die Bescheidungdurchdie Kreisregierung.
26 B.O. §§ 58, 61, 77. Vgl. auch V.G. H. 2 S. 183; Komp. Konfl. Entsch.G.V.Bl.

1883 Beil. I.
*1Darüber B.O. § 6 Abf. II.
28 Was darunter zu verstehenist, bestimmt§ 7 der B.O.

B.O.56 Abf.I. = auB.O.g8.
„ B.O.F 5.
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Planes und der etwaigen besonderenAnordnungen38 und unter Einhaltung der bau=
polizeilichenVorschriften ausgeführt werden3“.

Die baupolizeilichenAnordnungen, welchein den bestehendenVerordnungen und
ortspolizeilichenVorschriftenbegründetsind, müssenauch bei solchenBauten eingehalten
werden, zu deren Herstellung,Ausbesserungoder Abänderung polizeilicheGenehmigung
oder vorgängige Anzeige nicht erforderlichist 5.

Die baupolizeilichenVorschriften überdie Bauführung beziehensich im einzelnen3“
auf das Baumaterial, die Begründung und Stärke der Mauern, die Feuerstättenund
Schornsteine, die Höhe der Gebäude und deren Abteilung in Stockwerke,die Höhe
und die Fenster der Wohn= und Arbeitsräume, die Dachungen, Keller= und Dach=
wohnungen, äußere Aufgangsstiegen,Erker= und Oberlichtschachte,Altanen. Balkone
und Galerien, Bauten mit und ohne Feuerstätten,Bauten von mehr als gewöhnlicher
Ausdehnungund Brandgefahr37, Winkel, Hofräume und Rückgebäude,Abtritte, Dung=
und Versitzgruben38. Hierzu kommennoch besondereBestimmungen für Städte und
Märkte mit geschlossenerBauweise32?für Märkte mit nicht geschlossenerBauweise und
für Bauten auf dem Lande, dann im Hochgebirgeund anderenGebirgs= und Wald=
gegenden, endlich für freistehendeLandhäuser“", ferner für Kleinwohnungsbauten.
Zum Schutze der Bauarbeiter hat das Staatsministerium des Innern oberpolizeiliche
Vorschriften erlassen1.

Die Kreisregierungen, Kammern des Innern, könnenunter ganz besonderen
Verhältnissen von einzelnenBestimmungender allgemeinenBauordnung befreien,sofern
hierbei weder öffentlicheInteressennoch Rechte oder erheblicheInteressen Dritter be=
einträchtigt werden12.

Bezüglich des polizeilichen Baugenehmigungsverfahrensist folgendes bestimmt.
Eine Baugenehmigungist nichterforderlichfür BauführungenaufKostenderZioilliste
des Staates, der Gemeindeverbändeund öffentlichen Stiftungen, wenn diese Bau=
führungen nach den bestehendenVorschriften einer höherenfachkundigenPrüfung unter=
liegen. Jedoch sind die Entwürfe der Baupolizeibehördezur Erinnerung in bezugauf

Baulinie, Höhenlage und sonstigebau= und gesundheitspolizeilicheVerhältnisse mit=
zuteilen“s.

Zur Entscheidungüber Gesucheum Baugenehmigungsind in ersterInstanz die
Distriktsverwaltungsbehörden,in zweiter und letzterInstanz die Regierungen,Kammern
des Innern, zuständig, vorbehaltlich des Oberaufsichtsrechtesdes Staatsministeriums
des Innern “. Bei den Behörden ersterInstanz muß für die Prüfung der Baupläne
und für die Überwachung der planmäßigen Ausführung genehmigterBauten durch
Aufstellung von Sachverständigengesorgtsein5.

Wer die Baugenehmigungnachsucht,hat die erforderlichenPläne"“ einzureichen.
Die Ausfertigungen müssenvom Bauherrn, vom Planfertiger und von den beteiligten

23 Amtsbl. d. St. Min. d. Innern 1890 S. 354. Urt. d. O.L.G. Samml. 5 S. 107.
182 1 Sicherungsmaßregelnbei Bauten usw. R.St.G. B. § 367Ziff. 14 u. V.O. v. 4. Jan.

* B. * 12, Art. 101P.St G.B.
88 14—16 in der Fassungd. V.O. v. 1910.

aꝛ d. St M. d. Innern 1807 S. 145 (Theater), 1903 S. 425 (Warenhäser
38Dazu S2. Art. 73 Abs.I, III, IV. Bl. 38 S. 329ff., insbes. S. 333 Anm.

v. Riedel P. St. G.B. S. 256.
39 Die V.O. v. . Mai 1876 über offene Bauweise ist durch Art. III d. V.O. v. 1910 auf=

gehoben,vortieihntsind ortspol. Vorschriftenaufrechterhalten. Vgl. auch2. Aufl. 3 S. 246.
53—5

41 3 Art. 101 Pol.St.G.B., § 120e R.Gew.O. u. M.B. v. 1. Jan. 1901(#. B.. S. 1).
.24. Juli 190% (G.V. Bl. 257 für Bauten im allg., v. 4. Sept. 1905 (G. V. Bl. S. 567) für

pule bierzu M.A.Bl. S
O. 65 a II, 2 v. 1. D# 1902(G.BV.Bl. S. 729),VO. v. 1910 § 16.

r S F vg uch d #en f
«BO§65AbfÜberden Inhalt des Genehmigungsbescheides§ 71; über Gebühren

u. Kosten§8878. 79.
"“ NäheresBO. 8 66. " 959;vgl. § 75.
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Nachbarn uuterschriebensein. Verweigerung der Unterschrift seitens letzterer ist auf
den Plänen zu vermerken“7.

Bei gewissenBauführungenmuß mit Rücksichtauf nachbarlicheInteressendes
Staates oder des Königs die Einvernahme der einschlägigenBehörden oder Hofämter,
bei Bauten von mehr als gewöhnlicherAusdehnung und Brandgefahr die Einvernahme
der Versicherungskammer,Abteilung für Brandversicherung,eintreten, falls nicht deren
Zustimmung schon von den Gesuchstellernbeigebrachtist. Die genanntenBehörden
und Hofämter haben ein Beschwerderechtals Beteiligte gleich den Nachbarn. Die
baupolizeilichenBeschlüssesind ihnen also mitzuteilen, falls ihren Erinnerungen nicht

entsprochenwirds.
Kommen bei einem BaugesuchegesundheitspolizeilicheFragen in Betracht, so ist

vor der Entscheidung das Gutachten der zuständigenGesundheitsbehördeeinzuholen.
Werden gegen ein baupolizeilich statthaftesBaugesuchEinsprüche aus Privat=

rechtstiteln erhoben,so hat die Baupolizeibehörde erster Instanz eine gütliche Aus=
gleichung unter den Beteiligten zu versuchen. Bei Erfolglosigkeit des Versuches ist
der baupolizeilicheBescheid zu erteilen. Die Austragung der Einsprüche im Rechts=
wege bleibt vorbehalten"“.

Die Beschwerdefristin Baugenehmigungssachenbeträgt 14 Tage und ist aus=
schließend.Beschwerdeberechtigtsind alle an der BausacherechtlichBeteiligten, die
Nachbarn und die oben genanntenBehörden und Hofämter5.

Eine Baugenehmigung,die auf Grund unrichtigerPläne erteiltwurde, ist un=
wirksam und jederzeitzurückziehbar?!.

Mit denBauarbeiten einschließlichder Herstellungder Baugruben darf erst nach
eingetretenerRechtskraftdesbaupolizeilichenBescheidesbegonnenwerden.Wird binnen
zwei Jahren von diesemZeitpunkt an mit dem Baue nicht begonnen,so wird die
Baugenehmigung unwirksam, kann jedoch bei unveränderten Verhältnissen auf ein
weiteres Jahr verlängert werden"2.

Der Bauführer ist?5sder Orts= und Baupolizeibehördevor demBaubeginnezu
nennen. Die Ortspolizeibehördehat für Aussteckungder Baulinie zu sorgen.

Die Orts= und Distriktsverwaltungsbehördenhaben die Einhaltung der Bau=
linien und der Bestimmungenüber die Höhenlage,dann bei Privatgebäuden den Voll=
zug der baupolizeilichenVorschriften und Anordnungen zu überwachen??. Die Orts=
polizeibehördehat binnen acht Tagen nach Vollendung jedes genehmigungspflichtigen
Neubaues der Distriktsverwaltungsbehördehiervon Anzeige zu erstatten. Letzterehat
durch ihren Sachverständigendie planmäßige Bauführung prüfen zu lassen und je
nach dem Ergebnissedas weitere zu versügen.

In allen Fällen strafbarer Baupolizeiwidrigkeitenhaben die Baupolizeibehörden
ersterInstanz das Recht, soweit nötig, vorläufig einzuschreiten,also insbesonderedie
Bauarbeiten einzustellen,und bei Gefahr auf Verzug diejenigenMaßregeln sofort zu
treffen, zu denenregelmäßig richterlicheErmächtigung erforderlich ist.

Der Strafrichter hat, wenn er wegeneiner Baupolizeiwidrigkeit verurteilt, im
Urteile auszusprechen, daß die Polizeibehörde berechtigt ist, die Beseitigung des
ordnungswidrigen Zustandes anzuordnenund zu diesemZweckedie Sicherstellung, die
Abänderung, den gänzlichen oder teilweisenAbbruch des betreffendenBauwerkes oder
der betreffendenVorrichtung zu verfügen. Diese Ermächtigung kann auch dann aus=
gesprochenwerden, wenn die Verurteilung wegenVerjährung ausgeschlossenist 55.

4 Bgl. § 67 u. Bl. 39 S. 204ff. “8 Näheres B.O. 8 68.
1 B.O. § 69. Vgl. Bl. 31 S. 191f. B.O. 77.
51B.O. § 76 Abs. III. 5 B.O. §§ 72 Abs. I. 76Abs. I, II.
58Nur bei genehmigungsbedürftigenBauten. 5“ NäheresB.O. § 72 Abf. 2, 3.

4 Auch die Beachtungder Vorschriftenüber Straßenherstellungs. obenAnm. 13 u. Bl. 60

5 B.O. 73; P. St.G. B. Art. 20 Abs. I, 105. M. E. v. 16. Okt. 1899(M.A.Bl. S. 593).
Bl. 34 S. 30 ff. Reger 27 S. 61. Vgl. auch P.St.G.B. Art. 18 u. Gew.O. § 147 Abf. 3.
Bl. 29 S. 395f, Entsch d. O.L.G. München usw. II S. 42, 527, V S. 76, 367, VI S. 293.
O.G.H. in Str. S. 2 S. 52, 4 S. 365, 5 S. 228.

*

Google



328 ErserAbschnitt. g2309
Mit dem Baupolizeirechtehängen— abgesehenvon der polizeilichenSicher⸗

stellung des Arbeiterschutzes"'— noch folgendeBestimmungenzusammen. Neu her=
gestellteWohnungen oder Wohnungsräume dürfen ohne ortspolizeilicheGenehmigung
nicht bezogenwerden?5. Die Distriktsverwaltungsbehördenund exponiertenBezirks=
amtsassessoren,in München die Lokalbaukommission,sind befugt, die Ausbesserungoder
Niederreißung von Gebäudenanzuordnen,welcheeinzustürzendrohen?“.

Mit der Baupolizei steht die Feuerpolizei'““ in naher Verbindung Ein
großerTeil der Vorschriftendes Baupolizeirechtesberuhtauf RücksichtenderFeuerpolizei.

Hiervon abgesehenenthält das R. St.G.B.“! eine Reihe von Bestimmungenin
bezugauf feuergefährlicheGegenstände,Anlagen, Zustände und Handlungen, an welche=
Bestimmungen sich eine Mehrzahl von Polizeivorschriften anschließt#u5.Auf dem
Gebiete der Feuerpolizei bewegtsich ferner zum Teil das R.G. vom 9. Juni 1884
über den Gebrauch von Sprengstoffens. Auch das Gewerbepolizeirechtenthält Vor=
schriften,denenfeuerpolizeilicheErwägungen zugrundeliegen“.

Als vorbeugendeMaßregel zur EntdeckungfeuergefährlicherZustände in Ge=
bäuden dient die Feuerbeschau. Dieselbe wird in den Gemeindeordnungenals Ein=
richtung der örtlichen Polizei vorausgesetzt.Ihre nähere Regelung ist auf Grund des
Art. 2 Ziff. 14 des Pol.Str. G. B. durch Verordnung vom 17. Juni 189855 erfolgt.

Mit Rücksichtender Feuerpolizei hängt auch die Regelung des Kaminkehrer=
wesens zusammen.Die R.Gew.O. hat in dieserBeziehungdemLandesrechteziemlich
freies Spiel gelassen. Sie gestattet"“die Einführung von Kehrbezirkenund derenUm=
bildung, ohne daß den Bezirksschornsteinfegernein Widerspruchsrechtoder ein Ent=
schädigungsanspruchzukäme. Ferner "7 könnenfür Schornsteinfeger,wenn ihnen Be=
zirke ausschließlich zugewiesensind, von der Ortspolizeibehörde oder, wenn der zu=
gewieseneBezirk mehr als eineGemeindeumfaßt, von der unterenVerwaltungsbehörde
(Distriktsverwaltungsbehörde)63 Taxen aufgestelltwerden“.

57Pol.St.G.B. Art 101 in der Fassungd. G. v. 22. Juni 1900(G.V.Bl. S. 484),Glock
a. a. O. S. 192. Die oberpol. Vorschriften zum Schutz der Bauarbeiter (auch bei Staatsbauten.
Kontrolle durchAufseher aus demArbeiterstand) f. im G.V. Bl. 1905 S. 567, 1908 S 990, 1909 S. 653,
Weber 37 S. 538 mit Anm., Glock 1INachtrag S 51. R.Gew.O. 8 137Abs. II (Fassungv. 1908).

bdaPt.G.B. Art. 73 Abs. 2; vgl. B.O. § 74. V.O. v 10. Febr. 1901 § 9 (G.V.Bl.
S. 73) über Wohnungsaufsicht.Hierzu O.E. in Str. S. X1I S. 376. Durch die neueFassungdes
Art. 73 (G.V.Bl. 1900S. 483) wurdeeinepolizeilicheBeaufsichtigungder Wohnungenermöglicht
u. die Verbesserungdes Wohnungswesensangebahnt. Vgl. O.G H. inStr. S. 5 S. 417. V.O.
v. 21. Aug. 19064G.BV.Bl. S. 585) betr. die Aufstellung einesZentralwohnungsinspektors.Bgl.
auchBl. 58 S. 231ff, Zeitschr.f. Wohnungswesenin Bayern 1905Nr. 3 u. dieNov. v. 24.März
1908z. Ges. über die Landeskulturrentenanstalt(KRleinwohnungsbauten).

*N.St.G.B. § 167Ziff. 13,V O. v.4. Jan. 1872F.11.
60 Vgl. Krais, Handb. 2 S. 198ff., Geib, Handb. 2 S.345ff.

! f.K Ft 62. §5§367 Ziff. 4—6, 368 Ziff. 3—8, 369 Ziff. 3. v. Riedel, P.St. G.B.
S. 7

""*Vgl. V.O. v. 27. Juni 1862 (R.Bl. S. 1573), v. 31. Dez. 1867 (R.Bl. 1868 S. 5).
M.B. v. 6. Aug.1820(N.Bl.S. 1425),VO. v. 10.Jan. 1872( Bl. S. 127).M.. v. 5.Aug.
1872(R Bl. S. 1961),vgl V.G.H. 2 S. 5981,M. B. v. 5. Aug. 1874(G.V.Bl. S. 449),v. 9. Aug.
1879 (G.V. Bl. S. 753), V O. v. 17. Juni 1881 (G.V. Bl. S. 700), M. B. v. 6. April 1887 (G.V. Bl.
S. 272,V.O.v. 9.u. 22.Juni 1902(G.V.Bl. S. 211,463),26.März 1903(G.V.Vl.S. 115),
v. 19.März1906(G.V.Bl.S. 127).

" Vgl. oben§ 218 Anm. 149.
5“ Uber die V.O. v. 20. Nov. 1815, die Vermehrung von Blitzableitern betr. (N. Bl. S. 971)

s. Weber 10 S. 371, V.G.H. 2 S 494, 501, 17 S. 148, 19 S. 55. Bl. 7 S. 156 ff., 28 S. 177 f.,
31 S. 405 Anm. -*", W. Krais, Handb. 2 S. 208, 454. Die V.O. ist durchdie Kirchen=G O.
Art. 112 A Ziff. 1 teilweise beseitigt.

"*8G V. Bl. S. 332 (Feuerbeschaubezirke,Fuerbeschaukomwission. Dazu M. B. v. 19. gl.
Mts. (G.V. Bl. S. 336), Bl. 50 S. 283 Wt eib, Handb. II S. 348 ff., Reger 26 S. 133.

§39; vgl. auch § 47 Abs. 2. Dazu V.O. v. 29. März 1892 (G.V.Bl. S. 61) § 54
Abf. 1n8 M. hierhernamentlichR. v. Landmann, Gew.O. 6. Aufl. I S. 674.

6#8V.O. v. 29. März 1892F 35.
» CV Vgl. Seydel, Annalen 1881 S. 664 Anm. 1: N. v. Landmann a. a. O. S. 674f.
Über die privatrechtlicheNatur der KehrlöhneReger 11 S. 10.
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Auf Grund des bayerischenGewerbegesetzesvom 30. Januar 186870 wurden
die Verhältnisse der Kaminkehrer zuletztdurch die Verordnung vom. 26. März 190371
geregelt. Hiernach bestehenKehrbezirke, die von der Distriktsverwaltungsbehördezu
bildensind 7#. Letztere bestellt auch die Kaminkehrer und bestimmtdie Kehrtermine.
Beschwerdenwerdenim Verwaltungswege,nicht im Verwaltungsrechtswegeentschiedens.

Bezüglich des Feuerlöschwesens gelten folgende gesetzlicheBestimmungen?“.
Die Herstellung und Unterhaltung der erforderlichenFeuerlöschanstaltenund =Geräteist
eineLast der Ortsgemeinden75. Das Gesetzüber die Distriktsräte vom 28. Mai 185276
zählt ferner unter die Distriktslasten „die Beischaffung und Unterhaltung der zum
gemeinsamenGebrauch bestimmtenFeuerlöschmaschinen“.Die polizeilicheÜberwachung
des Feuerlöschwesensfällt zunächstin den Wirkungskreis der Ortspolizei77.

Durch distrikts=und ortspolizeilicheVorschriften werden die Anordnungen über
die polizeilich vorgeschriebenenLöschgerätschaften,welche von den Einzelnen zu halten
find, sowiedie Feuerlöschordnungenerlassen;sonstigefeuerpolizeilicheAnordnungendurch
Verordnung oder ortspolizeiliche Vorschrift'se. Durch die Feuerlöschordnungenkann
insbesondereeine Feuerwehrpflicht7° begründetwerden,welchedie Natur einer Dienst=
pflicht gegenüberdem Staate, nicht einer Gemeindedienstpflicht hat 1. Ferner kann
eine Pflicht zu nachbarlicherHilfe zwischenden Gemeinden ausgesprochenwerden?.

Wer in seiner Wohnung oder in einem dazu gehörigenGebäude oderHofraume
einen Brand wahrnimmt, hat alsbald die öffentlicheHilfe anzurufen#. Es besteht
eine öffentlichrechtlichePflicht zur Nothilfe bei Bränden“.

Zu erwähnen ist schließlich,daß nachdemEnteignungsgesetzevom 17. November
1837 85 bei Feuersgefahr ein Recht der Enteignung ohne weitere Förmlichkeit ge=
geben istsé6.

Zweiter Abschnitt.

Das öffentliche Wasserrecht!.
8 240. Einleitung. An Stelle der drei Gesetzevom 28. Mai 1852

über die Benützung des Wassers, die Bewässerungs= und Entwässerungsunter=
nehmungen, den Uferschutzund den Schutz gegen liberschwemmungen,auf welche
das reich entwickeltefranzösischeWasserrechteinen erheblichenEinfluß geübt hatte, ist

16%G. Bl. 1866/69 S. 309. Art. 15.
11G. B.Bl. S. 115 (hierzu 1908S. 363),auch V.O. v. 10. Jan. 1872(N.Bl. S. 127)55 5,

6 u. Art. 154 P.St.G. B. M.E. v. 28. März 1903(Weber 32 S. 408).
7*Bl. 32 S. 86 ff. «
73 V.O. v. 29. März 1892§ 53, V.O. v. 26. März. 1903 § 16. V.G. H.G. Art. 8 Ziff. 8.

V. G.H. 4 S. 209, 26S. 144,383.
!“ G. über das nähereW. Krais a.a. O. II S. 209ff., A. Geib a. a. O. II S. 350ff.

Glock a. a. O. S. 189. » · ·
«Diesi.G.L.Art.38Abs.l, psalz. .L. Art. 29 Abs. 1. Uber gemeindlicheFenerspritzen=

verbändeBl. 20 S. 47f. — B.G.H. 25 S.
4"Art. 27 Abs. I bZiff. 5

!7 Vgl. diesf. G.O. Art. 138.Abs. 5 pfälz. G.O. Art. 71 Abs.5
NE.GT. § 368 Ziff. 8, P.St G.B. Art. 2 Ziff. 14. v. Niedel, .St.G. B. S. 354,

Krais, Handb. II S. 209, Geib II S. 381: N.t.G.B. § 360 Ziff. 10,Pol. 3 Art. 27, 28.
über die alteren Feuerordnungenvgl. 2. Aufl. Register(Feuerpolizei).

!*Val. Weber 11 S. 569, 31 S. 166 (Feuerwehr-Verdienstkreuzz Entsch. d. Seen
Boue# in Gegenl desStrafrechtes. usw. S. 118, 8 S. 88, des O. G. München 2 S. 231,

108, Bl. 320 ff. O.G.H. in Str. S. 10 S 423.
io 3% 75S. 151, Reger 16 S. 82.
a# Außerdem besteht ein Verband freiwilliger Feuerwehren. Vgl. Weber 10 S. 373, 666,

14 S. 286.
* Vgl. bierher Komp. Konfl.Schr G.B. Bl. 1880 Beil. III.
s8 V.O. v. 10. Jan. 1872 § 4
s. 8 360 Ziff. 0. — Vgl. ferner P.St.G. B Art. 27, 87 Abs. I Ziff. 3, Abs. II.
5 Art. IB. 36 Vgl. oben§&153.

(§240) überdieRechtsentwicklungs. 2.Aufl.§ 330.
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das Wassergesetzv. 28. März 1907 getreten. Die Einwirkung der Reichsgesetzgebung?
sowie der wasserrechtlichenBeziehungenzu anderenStaaten wird unten im einzelnen
dargestelltwerden.

Die Gewässerunterliegender Regelungdurchdas öffentlicheRecht“ in einer
zweifachenArt. Sie sind zu einemTeil als öffentlicheSachen erklärt und demStaate
als Eigentum zugewiesen,zu einem anderenTeil stehensie im Privateigentum, dieses
ist aber öffentlichrechtlichenBeschränkungenunterworfen. LetzteresindpolizeilicherNatur.

Die öffentlichen Gewässer sind einerseits Staatsgut, andererseits allgemeiner
Benützung übergeben. Es entstehenhieraus zu denselbenprivatrechtlicheBeziehungen
des Fiskus, hoheitliche der Staatsgewalt. Soweit es sich darum handelt, den all=
gemeinenGebrauch der öffentlichenGewässerzu regeln, kommennur polizeilicheAn=
ordnungenin Frage, die das Eigentum des Staates nicht berühren. Soweit aber die
Einräumung von Sondernutzungenan einem öffentlichenGewässer in Betracht kommt,
verbindet sich mit der polizeilichenHandlung noch ein anderes, die Verfügung über
Staatsgut zugunsteneines Einzelnen. Der Fall nähert sich jenem, wo bei Nutzungs=
gewährung an einem Privatgewässer der Staat als Eigentümer und in hoheitlicher
Eigenschaftbeteiligt ist.

Die Gesetzgebungkannsichzu diesenFällen verschiedenstellen. Sie kann, wie
das französischeRecht, das staatlicheEigentum an der öffentlichenSache als öffentlich=
rechtlichesEigentumbehandeln. Dann erscheintdieNutzungsgewährung— concession—,
zwar immerhinals etwas anderes,denndie polizeilicheGenehmigung— autorisation —,
aber gleichwohlals eine öffentlichrechtlicheHandlung mit öffentlichrechtlicherWirkung.
Die Gesetzgebungkann ferner das staatlicheEigentum an der öffentlichenSache als
Privateigentum ansehen, das dem öffentlichenRechte nur bezüglich seiner Zweckbe=
stimmung angehört. Dies ist der Standpunkt des bayerischenRechtes hinsichtlichder
öffentlichen Sachen überhaupt, das W.G. bestimmt nunmehr ausdrücklich, daß die
öffentlichenGewässer im Eigentum des Staates stehen5. Ob bei Gewährung eines
Sonderrechtes die privatrechtliche und die polizeiliche Seite der Sache in bezug auf
Behandlung und behördlicheZuständigkeit getrennt werden, wie bei jedem anderen
Privateigentum des Staates, oderob die ersterein letztererVerfügungshandlungäußerlich
verschwindet,ergibt sich nicht aus diesemGrundsatze, sondernnur aus den Einzel=
bestimmungendes Landesrechtesé.

Die Beziehungendes Wassers zum öffentlichenRechte sind indessenmit dem bis=
her Erörterten noch nicht erschöpft. Gewässerkann, wenn es auch nicht öffentliches
Gewässer im Sinne des Wasserrechtesist, docheiner öffentlichenVerwaltungseinrichtung
dienen und insofern unter öffentlichemRechte, wenn auch nicht unter öffentlichem
Wasserrechte,stehen; es kann, falls es zu allgemeinemGebrauchebestimmtist, auch
öffentlicheSache sein.

Hier kommenvor allem Anstalten der Ortsgemeindenin Betracht. Die Gemeinde=
ordnungen?' erklären die Sorge für Unterhaltung und Reinlichkeit der öffentlichen

*G.V. Bl. S. 157, in Kraft seit1. Jan. 1908. HierzuVollz. V.O. v. 1. Dez. 1907 u. V.V.
v. 3. Dez. 19071GV. Bl. S. 873ff.). Eine Vergleichung des alten und neuenRechtesim Jahrb.
d. öff. R. Bd. II S. 43 ff., Bl. 60 S. 1910. Handausgabe v. G. v. Brenner. Kommentar von
Harster=Cassimir, München 1908, O. Eymann, Ansbach 1908, Angabe der Landtagsverh.
im Rep.

N.Verf. Art. 4 Z. 8 u. 9 u. Art. 54 in der FassungdesR.G. v. 24.Dez. 1911 (R.G.Bl.
S. 1137),Art. 65 d. E.G. z. B.G.B. hat die Regelung des Wasserrechtesdem Landes=G.über=
lassen;daß nebendemL.G. auchdas B.G.B ergänzendeintritt, ist jelbstverständlich.Vgl. über=
sichtbei Brenner a. a. O. S. 685.

* Nach Art. 16 Abs. 2 d. W.G. finden hinsichtlichder Solquellen und Bergwässerdie Be=
stimmungendes Berg=G.Anwendung.

· chtshA·r·t.2. Hierzu Art. 207, der die besonderenRechtsverhältnissean diesenGewässern
aufre ält.

* Vgl. z. B. Art. 30 u. Vollz.V. §§ 69—74.
7 Diesf. G.O. Art. 38 Abs. I, pfälz. G.O. Art. 29 Abs. 1. Komp. Konfl.Entsch.R.Bl. 1861

S. 467, 1862 S. 1983, 1863 S. 523, 1867S. 409. Bl. 27 S. 294, V.G.H. 1 S. 396, 4 S. 603,
5 S. 15, 6 S. 103,28 S. 147,33 S. 122.
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8 241 Eigentumsverhältnissean und in denGewässern. 331

Brunnen, Wasserleitungenund Abzugskanäle als eine Gemeindelast. Eine gesetzliche
Verpflichtung zur NeuherstellungsolcherEinrichtungen, sofern sie nicht als Feuerlösch=
anstalten oder zum Schutze gegen gemeingefährlicheKrankheiten notwendig werden,
bestehtnicht. Jene Anstalten unterliegen den Rechtsgrundsätzen,welchefür die Ge=
meindeanstaltenund deren Benützung allgemein geltens.

Die Gemeindenkönnenfür Zweckeihrer WasserversorgungUnterstützungaus dem
Fonds für Förderung des Feuerlöschwesenserhalten, welcher auf Grund des Art. 89
des Brandversicherungs=G.(in der Fassung des Finanz=G. v. 15. Juni 1898) gebildet
ist. Zur Förderung der W.V. ist das WasserversorgungsbureaubeimStaatsministerium
des Innern errichtetworden?.

Zugunsten öffentlicherVerwaltungseinrichtungender hier erörtertenArt sindBe=
stimmungendes Enteignungsrechtesgetroffen. Das Gesetzvom 17. November 1837 10
zählt die Herstellung!! öffentlicherWasserleitungen,dann die Erbauung von öffentlichen
Häfen, Kanälen und Schleusen zu den Zwecken, zu deren Gunsten Enteignungsrecht
gegebenist. Quellwasser, welches für öffentlicheZwecke,insbesonderezur Befriedigung
eines unabweisbaren wirtschaftlichenBedürfnisses einer Gemeinde oder Ortschaft er=
forderlich ist, kann nach dem W.G. unter Anwendung des Enteignungszwangesbe=
anspruchtwerden 12.

*#241. Eigentumsverhältnisse an und in den Gewässern1. Die bisherige
Grundeinteilung der Gewässer in öffentliche und Privatgewässer wurde beibehalten.
Doch ward einerseits der Gemeingebrauchder öffentlichen Gewässer zugunstender
staatlichen Ausnützung mehr beschränkt, anderseits die Einwirkung der Staatsver=
waltung auf die Privatgewässer zuungunstender Eigentümer im Interesse des Ge=
meinwohls? außerordentlich, manchmal bis zur Beseitigung der Sondernutzung des
Eigentümers, gesteigert.

Offentliche Gewässer sinds diejenigenStreckender Flüsse, die tatsächlich
der Schiffahrt oderFloßfahrt dienen,mit ihrenNebenarmen,selbstwenndiesenicht
von SchiffenoderFlößen befahrenwerden,fernerdie vom Staate errichtetenKanäle,
soweit sie durch die Staatsregierung der Schiff=oder Floßfahrt eröffnet sind. Ist die
öffentlicheEigenschaft von Flüssen oder Flußteilen auf dieseWeise einmal begründet,
so bleiben sie mit ihren Nebenarmen auch dann öffentlicheGewässer, wenn sie nicht
mehr diesenZweckendienen. Endlich sind öffentliche Gewässer Seen und sonstigege=
schlosseneGewässernach Maßgabe der bestehendenRechtsverhältnisse".

Ein Fluß=oderFlußteil, der bisherPrivatgewässerwar, kann in ein öffentliches
Gewässer umgewandeltwerden. Diese Umwandlung setztvoraus?:

1. die Einrichtung des Gewässers zur Schiff= oder Floßfahrt;
2. die Durchführung der etwa erforderlichenEnteignungen?;
3. denAusspruchdesStaatsministeriums desInnern, derdieUmwandlungverfügt.

s BVgl.auch Bl. 30 S. 321ff. .
V.O. v. 21. Dez. 1908(G.B. Bl. S. 1155). Vgl. auchWeber 37 S. 76, O. Nägele,

Die Wasserversorgungin B., München 1908. Verh. d. Abg K. 1905/06St.B. 6 S. 210.
10Art. 1 A Ais. 6, 9 in der Fassungdes G. v. 13. Aug. 1910(G.V.Bl. S. 622).
n W.6.H.4 P. 190. 1½Art.1533Z.6.

[§F241) 1 Die beim Inkrafttreten desW.G. bestehenden,auf Privatrechtstiteln beruhendenEigen=
tums=, Nutzungs= und sonstigen Rechte an den Privatgewässern bleiben unberührt. Art. 207.
F. Feil. Das Eigentum a. öff. Gew., 1910 (E.Diff.).

: Begriffsbestimmungf. V.G H. 30 S. 121. Uber die Ausnützung der Wasserkröfteund
die Elektrizitätsversorgungdes Landes f. Landtagsabschiedv. 13. Nov. 1911 §§ 18—20. Uber den
Wasserwirtschaftsrat s.V.O. v. 25. Nov. 1908(6.V.Bl. S. 9951.

à Art. 1 u. 3; ein Verzeichnis der öff. Flüsse in Anlage I der V. V. Der Streit darüber,
ob ein Gewässeröffentlich,ist Verwaltungssache,Art. 177a d. W.G. Wenn die Frage in einem
Zivil- oder Strafprozesse auftritt, entscheidet im Rahmen dieses Verfahrens hierüber dasGericht.
V. G. H. 10 S. 295, 19 S. 283.

* Das W. G. stellt hierfür keine Merkmale auf. Der Eigentümer kann sie in öffentliches
Gewässer umwandeln=

* Art. 4 Abs. 2 mit 154—156. Die Entschädigungspflichttrifft den Unternehmer.
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332 Das öffentlicheWasserrecht. 8 241

Die Eigenschaftdes öffentlichenGewässers,die sichauch auf die Nebenarme
erstreckt,beginnt mit allen Rechtswirkungen von dem in der ministeriellen Erklärung
festgesetztenZeitpunkte.

Für die Entziehung des Flußbettes, das ohne weiteres staatliches Eigentum
wird goans eine Entschädigung nicht verlangt werden, Benützungsrechtesind jedoch
abzulösen?7.

Im staatlichenEigentum steht nur das Flußbett und das Gewässer, die Ufer
gehörenden Eigentümern der anliegendenGrundstücke;die Eigentumsgrenzebildet die
Uferlinie, die durch die Distriktsverwaltungsbehördenach dem mittleren Wasserstande
unter Berücksichtigungder Grenze der nicht im Wasser gedeihendenPflanzen festgesetzt
wirds. Die Ufereigentümersind öffentlichrechtlichenDuldungspflichten unterworfen,
um die Benutzung und Instandhaltung der öffentlichenGewässer zu sichern. Her=
stellung und Unterhaltung des Leinpfades obliegt in der Regel dem Staate.

Während Inseln im öffentlichen Flusse Staatseigentum sind10, gehören kraft
Gesetzesnatürliche Verlandungen dem Ufereigentümer, künstlicheVerlandungen dem
Unternehmerder Flußbauten!!. Das Ministerium des Innern kann Verlandungen
letztererArt zugunstender geschädigtenGrundeigentümer oder sonstigerBerechtigter
verteilen, das Eigentum geht mit der Verfügung ohne weiteres über132.Verläßt ein
öffentlicherFluß sein Bett, so bleibt dieses im Eigentum des Staates, der auchEigen=
tümer des neuenBettes oder Nebenarmeswird s.

Die Privatgewässer zerfallen in geschlosseneGewässer, Privatflüsse und
Privatbäche, sie stehenentweder im Eigentum der Uferanlieger, wofür die gesetzliche
Vermutungspricht 1/, oder des Staates oder Dritter.

Als geschlossenesGewässer und zwar als Grundstücksbestandteilgilt das
Wasser, das

1. auf demGrundstückein Seen, Weihern(Teichen),Zisternen,Brunnen und
zsen Behältern, in künstlichangelegtenWasserleitungen,Kanälen und Gräben sich
efindet;

2. auf dem Grundstückunterirdisch vorhandenist ½5;
3. auf demGrundstückentspringt(Quelle)odersichnatürlichsammelt,solange

es hiervon nicht abgeflossenist.
Das RechtderEigentümer,überdasWasserzu verfügen,ist aberim öffentlichen

Interesse vielfach beschränkt. So muß der Eigentümer der höher liegendenGrund=
stückeden natürlichen Ablauf der oberirdischabfließendenGewässerwahren, darf dem=
selbenkeine belästigendegrößere als die natürliche Stärke geben, während der Eigen=
tümer des tiefer liegendenGrundstückesden natürlichen Abfluß dulden muß16. Er=
fordert es das Gemeinwohl, insbesonderefür Anlagen und Bauten zu öffentlichen
Zwecken, so kann von der Distriktsverwaltungsbehördeeine andere als die privat=
rechtlich zulässigeZuleitung, Wegleitung oder Abwendung des Wassers angeordnet
oder genehmigtwerden!½7.
· DieZutageförderungoderAbleitungvonGrund-undQuellivasserISsowiedie

Anderung am Abflusseeines Sees oderWeihers unterliegen,mit gewissenAusnahmen,
der Erlaubnis der Distriktsverwaltungsbehörde. Diese hat Interessen des Gemein=

7 Entschädigungsverfahren nach Art. 195.
* Art. 6, Verwaltungsverfahren; vgl. §§ 2—12 d. V.V.; V.G. H. 15 S. 274

Art. 5, 80, 85, 86; fernerArt. 7 (Leinpfad);überdieVerpflichtungwird im Verwaltungs=
verfahren,über die Entschädigungin demin Art. 195 bestimmtenVerfahren entschieden.

5 rt. 3 u. 15. 1uArt. 8—10; über Abrisse f. Art. 14.
Art. 11.

15 Art. 12, über Aufteilung des verlassenen Flußbettes vgl. Abf. 2.
4 Art. 21 Abf. 1. ½ Uber Sol= und Grubenwassers. o. § 240 Anm. 4.
16Uher dieseprivatrechtlichenVorschriften im einzelnenvgl. Art. 17; § 906B.G. B. findet

keineAnwendung.
11Art. 18. Vgl. auchArt. 160 u. 161; überEnteignungundEntschädigungArt. 154—156.
18Diese zu weitgehendeVorschrift ist durchM.E. v. 22. Mai 1909 Nr. 15069 im Vollzug

(allerdings gegen das G.) gemildert worden.
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wohls und einzelner an der Wassernutzungoder FischereiBeteiligter zu berücksichtigen,
kann aber privatrechtliche Ansprüche auf Fortdauer des bisherigen Zustandes nicht
beseitigen . Zugunsten von öffentlich benütztenHeil- und Solquellen ist auch die
Vornahme von Grab= und Bohrarbeiten im Bereiche dieserQuellen an eine solche
Erlaubnis geknüpft2°.

Die Angrenzerflüssegelten als Bestandteile der Grundstücke,zwischendenen sie
hindurch fließen, das Eigentum stehtden Angrenzern bis zur Flußmitte (bei mittlerem
Wasserstande)und innerhalb der von den Grundstücksgrenzensenkrechtzur Mittellinie
gezogenenQuerlinie zu'!. Dies gilt auch für die Inseln. Die erwähnten,für öffent=
liche Flüsse geltendenBestimmungen über Betreten der Ufer, Verlandungen, Abrisse
und Ufer der Inseln finden auch auf die AngrenzerflüsseAnwendung.

Die Staatsprivatflüsse, die dem Staate auf Grund privatrechtlichenTitels ge=
hören, unterliegenim allgemeinenden Vorschriften für öffentlicheFlüsse75.

Die Privatflüsse im Eigentumdritter, bei denendas Flußbett nicht im Eigen=
tum des Staates oder der Angrenzer ist, unterstehendenselbenVorschriften wie die
Angrenzerflüsse25.

Hat im Privatfluß oder Bach, der nicht im Staatseigentum steht,sein bisheriges
Bett verlassen, so sind die Beteiligten insgesamt oder einzeln berechtigt, auf Grund
einer binnenJahresfrist zu erstattendenAnmeldung bei der Distriktsverwaltungsbehörde
den früheren Zustand auf ihre Kosten wieder herzustellen“.

5*242. Benützung der Gewässer. 1. Der Gemeingebrauch an Ge=
wässern. Hinsichtlich aller öffentlichenGewässer,Privat=Flüsse und -=Bäche—nicht
der geschlossenenPrivatgewässer — gewährt das W.G.1 der Allgemeinheit eine ge=
wisse Benützung, ohne dem Einzelnen ein Privatrecht auf solcheNutzungen zu geben.
Diese Benützungdarf nur so ausgeübtwerden, daß dadurchder Gemeingebrauchanderer
oder die besonderenRechte Dritter nicht gefährdetoder ausgeschlossenwerden.

Die kleineren, ganz freigegebenenNutzungen, deren Ausübung aber polizeilich:
geregelt oder beschränktwerden kann, umfassen den Gebrauch des Wassers durch
Schöpfen mit Handgefäßen,zum Baden, Waschen,Schwemmen,Tränken, zur Eisbahn,
soweit dies ohne rechtswidrigeBenützung fremder Grundstückegeschehenkann.

Dagegen ist zur Entnahme von Eis, Sand, Kies, Steinen, Schlamm, Erde und
Pflanzungen, ferner zur Goldwäscherei bei öffentlichenund staatlichenPrivatflüssen die
Erlaubnis der Verwaltungsbehördes erforderlich. In den übrigen Privatflüssen und
Bächenhat dieseBefugnis der Eigentümer,soweitsie ohneNachteil für andereaus=

3 werden kann. In allen Fällen bleiben besondererBerechtigungendritter un=
erührt.

Die Entnahme von Wasser aus jederArt von Gewässern ist bei gemeinerGefahr
unbeschränktund regelmäßig ohne Entschädigungzulässig“.

2. Schiffahrt und Floßfahrt. Die Benützungder öffentlichenFlüsseund
staatlichenKanäle zur Schiff= und Floßfahrt? ist grundsätzlichfreigegeben; dochbleiben

1°%Art. 19, V.G. . 30 S. 121, 32 S. 134, Beschwerdein letzter stand 2 V.G. H., im
Falle besA 4 (Entschndigung)z. Min. d. Innern nachArt. 177b, 172 A

Art. 20. Nachträgliches polizeiliches Eingreifen (Abs. 3). Ws der geschützten
Quellen ist Sache des Min. d. Innern, Vollz.V.O. §.2;bal. auchPol. St G.B. Art. 92, 95 u. 7:3
u. die Novelle z. Zw. E. G.v iu8 Aug. 1910 Art. 1 3. 5

21 Art. 21. Ob auch das fließendeWasser im Eigentum der Angrenzersteht,hat das G.
nicht bestimmt. Eine mißbräuchlicheAusnützung seitens der Angrenzer kann nur im Kon=

zessionierungsverfahrenverhindertwerden.
2 Art. 23. # Art. 24. 24Art. 25 mit 177b.

(5242)41 Art. 31; vgl. auch§ 366 Z. 10 d. R.Str.G. B. u. V.O. v. 17.Jan. 1910(G..Bl. S. 45).
3Art. 79 'd Pol. St.G.B. (Baden), ferner V.V.O. § 8; Art. 206 W.G. (Strafbestimmung).
" At. 26 (Straßen- und Flußbauamt bzw. Forstamt). Hierzu Art. 204 (Strafe), V.V. 867

(Gebühren). über Perlfischerei als Staatsregale s. Abs. 3 der Art. 26.
Art. 28. Ersatzpflichtig ist die Gemeinde. Verfahren nach Art. 195.
* Über den Unterschiedgegenüberder Flößerei oderTrift f. u. Anm. 22.
*#Art. 29. Art. 8 Ziff. 1 des bayer. Gew.G. v. 30. Jan. 1868 (Konzessionierungder

Dampfschiffahrtsunternehmungen)ist durchArt. 29 u. 30 W.G. beseitigt. überZwangsenteignung
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einerseitseinschränkendeBestimmungender Staatsverträge? als gesetzlichbestätigteAus=
nahmenvon diesemGrundsatzeaufrecht erhalten, andererseits sind für die Ausübung
der Schiffahrtdie im WegeoberpolizeilicherVorschriftenerlassenenSchiffahrts=,Floß=
und Kanalordnungens maßgebend.

Zu der Bestimmung des Wassergesetzestreten solchedes Polizeistrafgesetzbuches
ergänzendhinzu. Hiernach könnenHafen=und Ländeordnungendurch ober=oder orts=
polizeilicheVorschriften erlassenwerden?.

Die Grenzen des Verordnungsrechtesergebensichnach dem Gesagtenvon selbst:
sie werden einerseits durch die formell=gesetzlichenFeststellungengebildet, andererseits
durchdie Grenzendes Begriffesder Polizeiverordnung.Die Erhebungvon Abgaben
insbesondereliegt außerhalbdiesesGebietes160.Mit diefer letzterenBemerkung ist jedoch
nicht ausgesprochen,daß alle und jede Gebührenerhebung,die mit der Schiff= und
Floßfahrt zusammenhängt,der formell=gesetzlichenGrundlage bedarf. Die Regelung
von Gebühren liegt nur außerhalb des Rahmens des Polizeiverordnungsrechtes.

Die Regelung diesesGebührenwesensist zunächst reichsrechtlichdurch diejenigen
Grundsätzebeschränkt,welcheder Zollvereinigungsvertragvom 8. Juli 1867 in den
Artikeln 23—25 und die R.V. in Artikel 54 Absatz III—V in der Fassung des
R.G. vom 24. Dez. 1911 aufgestellt haben. Des weiteren hat die R.V. in Art. 4
Ziffer 9 der Gesetzgebungszuständigkeitdes Reiches den „Flößerei= und Schiffahrts=
betrieb auf den mehrerenStaaten gemeinsamenWasserstraßenund den Zustand der
letzteren,sowie die Fluß= und sonstigenWasserzölle“ überwiesen. Von dieserBefugnis
ist durchdie R.G. vom 1. Juni 187011überdieAbgabenvon derFlößereiund vom
24. Dez. 1911, betr. den Ausbau der deutschenWasserstraßenund die Erhebung von

Schiffahrtsabgaben! Gebrauch gemachtworden. Soweit hiernach Gebührenerhebung
landesrechtlichüberhaupt statthaft ist, kann dieselbe, was die bloße Wasserbenützung
öffentlicher Gewässer anlangt, nur auf Grund eines Gesetzesoder einer gesetzlichen
Ermächtigungerfolgen. Dagegenkönnenfür die BenützungöffentlicherVerwaltungs=
einrichtungen,die nicht mit demGewässerdie EigenschaftöffentlicherSachenteilen,
Gebührenim WegederVerordnung festgestelltwerden,nicht auf Grund derErmächtigung
im Wassergesetze,sondernauf Grund der staatlichen(oder gemeindlichen)Verwaltungs=
befugnissein Ansehungdes Finanz= und Verwaltungsvermögens18.

Die sämtlichen vorstehendenDarlegungen sind von entscheidenderBedeutung für
die Beantwortung der Frage, wie weit staatsvertragsmäßigeVereinbarungenhinsichtlich
des Verkehrs auf öffentlichenGewässern der Zustimmung des Landtages bedürfen.
Diese Zustimmung ist, sofern nicht nach dem jeweiligen Stande der Gesetzgebungdie
unbeschränkteVertragsbefugnis der Staatsregierung erweitert ist “, überall da nötig,
wo die Vertragsbestimmungenin das Gebiet der formellenGesetzgebungeingreifen.

zugunstenvon öffentlichenHäfen usw. vgl. G.v. 13. Aug. 1910 Art. 1 3. 3. Zu erwähnenist
hier das R.G. v. 15. Juni 1895 bzw. 20. WMai 1898 (N.G Bl. S. 301, 8 1 über die privatrecht=
#chenVerhältnisseder Binnenschifert und Flößerei usw.Leerz die bayer. V.O. v. 14.Dez. 1895
G. V. Bl. S. 421) und J. Keidel in den Annalen 1897 89. Zust. V.O. v. 24. Dez. 1899
Ea 29, z0 Schifferegister

Vgl. auchArt. 212 W.G. u. unten Anm. 15.
* V. V.O. & 7, Strafbestimmung in Art. 206 W.G. Die Ordnung für den Ludwigskanal

bleibt der K. V. überlassen. Agl hierüber 2. Aufl. § 331 Anm. 72u. 73; Kanal=O. v.
9. Jan. 1842(R.Bl. S. 161 u. 1852 S. 753), derenAnderung bevorsteht Zusammenstellungder
bestehendenO. bei Brenner a. a. O. S. 10#f. Solche O. können auchfür Privatgewässerer=
lassenwerden.

* Art. 98. Vgl. Brenner a. a O. S. 108.
1%Bgl. auchoben§ 216 Anm. 3.
11 dt B.G. Bl. S. 312, bayer. G. Bl. 1870/71 Beil. S. 87. Über die Einführung in

Bayern .G.B. 1871 S. .
R.G. Bl. S. 1137. Handausgabe d. N.G. v. J. v. Graßmann, Mannheim 1912;

M. 9 2 Berlin 1912.
* 3. B. die Magazins= und Lager kbühren. überVerjährung oolcherGebühren und Ab=

gaben die R.G. l 15. Juni 1895(R.G.Bl.S. 301, 341) § 118 bzw. §5303Z. 1
gl. X.B. §5 desAdditional-G.z. Zoll=O.v. 28.Dez.1831(G.Bl. S.341).
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Die öffentlichenGewässersind teils solche,welcheunter die Gebietshoheitmehrerer
Staaten fallen, teils solche, die ausschließlichunter bayerischerGebietshoheitstehen.
Von den ersterenGewässern werden jene als konventionelleFlüsse bezeichnet,welche
in ihremschiffbarenLaufemehrereStaaten trennenoderdurchschneiden.Konventionelle
Gewässer Bayerns sind der Rhein und der Main, die Donau, die Iller, der Inn,
die Salzach und die Saale.

Im Anschlussean Vereinbarungendes Pariser Friedens vom 30. Mai 1814 hat
die Wiener Kongreßaktevom 9. Juni 1815 in denArtikeln 108—117 eineMehrzahl von
Verfügungen hinsichtlichder konventionellenFlüsse getroffen . Die Beilage XVI der=
selben enthielt außerdem unter anderembesondereAbmachungenbezüglichder Schiff=
fahrt auf dem Rheine und dem Maine. Nur die ersterenhaben ihren Vollzug durch
weitere Staatsverträge gefunden,währendVereinbarungen für denMain fehlen. Eine
staatsvertragsmäßigeRegelung der Schiffahrt auf der Donau ist erst auf Grund des
Pariser Friedensvom 30. März 1856 erfolgt16.

Der Bodensee fällt nicht unter die Vereinbarungen der Wiener Kongreßakte17.
Die Seeuferstaatenhaben sichüber eine internationale Schiffahrts= und Hafenordnung

geeinigt18.
Für denMain unddie ausschließlichbayerischenGewässersindzahlreichePolizei=

vorschriftenerlassen1°.
Die Einlegung der Kette oder einer ähnlichen Vorrichtung, die der Schiffahrt

dient, unterliegt der Genehmigungdes Ministeriums des Innern 25.
Die im StaatseigentumstehendenSeen dürfenmit Dampfschiffenodersonstigen

durch eigeneTriebkraft bewegtenSchiffen nur auf Grund besondererwasserpolizeilicher
Erlaubnis?! befahren werden. Das Befahren mit anderenSchiffen oder Flößen be=
mißt sich nach den bestehendenRechtsverhältnissen. Auch für diese Seen können
Schiffahrts= und Flößordnungen erlassenwerden.

15Vgl. Art. 19 d. deutschenBundesaktev. 8. Juni 1815.
16%Die wichtigsen Verträge (über die geschichtlicheEntwicklung s. 2. Aufl § 331 Anm. 80

u. Pözl 1 S. 396, II S. 436)Aende:die revidierte Rheinschiffahrtsaktev. 17. Okt. 1868 (Reg.Bl.
1869 S. 1129), hierzu § 25 d. Landtags=Absch. v. 29. April 1869 (G.V.Bl. 1866/69 S. 801) u.

usatzprotokoll v. 19. Jan. 1898 (G.BV.Bl. S. 16); die Donauschiffahrtsakte v. 7. Nov. 1857
(Reg.Bl. 1858 S. 105),die in Art. XIII eine Konzessionierungfür Dampfbootevorschreibt.Hierzu
find eine Reihe von polizeilichenVorschriftenvereinbart worden, namentlich die Rheinschiffahrts=
polizeiordnung (letzterNeudruckv. 13. Jan. 1913 imG. V. Bl. S. 5ff.); ferner die Ordnung für
die bmtersuchangder Rheinschiffev. 26. März 1905(G.V.Bl. S. 175, mit Anderung ebenda1913
S. 40), die prov. Schiffahrts=und Flußordnung für dieDonau innerhalb Bayerns v. 1. Jan. 1901
(G. V. Bl. S. 13: 1903 S. 720; 1909 S. 424; 1911 S. 1053; 1912 S. 679). Zu erwähnen ist
die Schiffahrtspolizei.O. für dennichtkanalisiertenMain v. 25. Nov. 1901(G.V.Bl. S. 676,hierzu
1904 S 46); die Schiffahrtspolizei=O. für denkanalisierten. Main (Unterf. Kr. A. Bl. 1899 S. 66)
gilt z. Z. nur für die preußisch=hessischeKanalstrecke. Ubersicht der zahlreichen Vorschriften in
den erwähntenG.Ausgaben, ferner bei Glock S. 490ff. u. Nachtraghierzu von 1910 S. 142ff. —
Vgl. auch2. Aufl III S. 257. Ullmann, DonauschiffahrtinStengel Fleif mann, Wörterb.
d. V.N. 2. Aufl. 1 S. 604ff. Staatsvertrag mit Österreichv. 2. Dez. 1851 (Reg. Bl.1852 S. 716).
u #iber die staatsrechtlichenVerhältnisse fs.Bd. I § 44 Anm. 5 ff. Pözl I S. 424,

18Bek. v 27. Dez. 1909(G.V.Bl. S. 937); vgl. auchGlock a. a. O. S. 493.
½ S. Anm. 16u. Brenner a. a. O. S. 106ff. Ubereinkunftv. 6. Febr. 1846 über die

Wassertiefe des Mains. Uber die jetzt in Angriff genommeneKanalisierung des Maines #oi en
Aschaffenburgund Offenbachvgl. den Staatsvertrag zwischenBayern, Baden, Hessenund Preußen
v. 21. April 1906 (G.V.Bl. 1907 S. 13).

7° V. V.O. § 2.
: Art. 30. Zuständig ist bei Schiffahrt für öffentlichenVerkehrdas Verkehrsministerium,

das für die Erteilung der Erlaubnis die Ermächtigung des Königs einzuholen hat, sonst die
Distriktsverwaltungsbehörden.Strafbestimmung in Art. 203 Z. 4. Dadurch ist die frühere ge=
werbepolizeilicheKonzessionierungderKauost iffahrt ersetzt. Die alten Konzessionenbleiben in

Kraft. 1 auchV.V. §§ 69—74. Voraussetzungder Erlaubniserteilungist die privatrechtliche
GenehmigungdesSeeeigentümers.Diese erwirkt beiSeen im Eigentumder Zivilliste oder in deren
Nutzgenusseder K. Obersthofmeisterstab.
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3. Triftss. Triftgewässer find Gewässer, die schon bei Inkrafttreten des
W. G. zur Trift benütztwurdenoderseitdemvomMinisteriumdesInnern als solche
erklärt wurden25. Die Eigenschaft als Triftgewässer gibt nicht die Natur eines
öffentlichenGewässers.Die Flößerei ist grundsätzlichfrei, dochkönnendurchTrift=
ordnungenGebühren für Benützung von Vorrichtungen und die Vergütungen an die
Triebwerksbesitzerfür Stillstand ihrer Werkeund Beihilfe zurTrift festgesetztwerden.
Die Triftunternehmer haften für Schäden, die unmittelbar durch die Trift verursacht
werden, den Ufereigentümern,Triebwerksbesitzernoder anderen Beteiligten". Die
Ufereigentümersind im Interesseder Trift verpflichtet,das Wassernur sozu gebrauchen,
daß die Trift nicht gefährdetoder gehemmtwird, die nötige Betretung des Ufers und
das Anbringen von vorübergehendenVerhängen, in Notfällen auch das Ausheben von
Triftholz zu gestatten?5.

Der Triftunternehmer hat die Trifteinrichtungen auf die Dauer der Trift zu
unterhalten und nach Aufgabe der Trift auf Verlangen der am Flusse Beteiligten
wegzuräumen2“.

#*243. Reinhaltung der Gewässer. Die Zuführung von Flüssigkeitenoder
anderen nicht festen Stoffen, die eine schädlicheVeränderung der Eigenschaften des
Wassers bewirken, in öffentlicheGewässer,Privatflüsse und Bäche sowie in solchege=
schlosseneGewässer!, an denenandereRechte haben, ist von der stets widerruflichen?
Erlaubnis der Distriktsverwaltungsbehördeabhängig. Die Erlaubnis kann zur Ab=
wendung von Schäden natürlich an Bedingungen geknüpft werden, auch kann ihre
Aufrechterhaltungjederzeitvon der Erfüllung weitererAuflagen, soweit diesemit dem
ordnungsmäßigenBetriebe vereinbar sind, abhängig gemachtwerden, wenn die Ent=
stehunggesundheitlicheroder erheblicherwirtschaftlicherNachteile aus der Zuführung
zu besorgenist. Die Erteilung der Erlaubnis befreit den Unternehmer nicht von der
Pflicht, für dendurchdie Zuführung entstehendenSchadenanderenam WasserBe=
rechtigtenErsatz zu leisten#

Grundsätzlich verboten ist die Einbringung von festen Stoffen, die auf das
Wasser nachteilig wirken".

Aus Gründen des Gemeinwohls können diese Vorschriften auch auf die am
1. Januar 1908 bereits bestehendenAnlagen angewendetwerden, auch kann ein dritter
Wasserberechtigter,der durch eine solcheAnlage erheblichgeschädigtist, auf Kosten des
Anlagenbesitzersdie Herstellung von Einrichtungenerwirken5, welchedie schädlicheEin=
wirkungausschließenodermöglichstbeschränken— abernur soweitdiesemit ordnungs=
mäßigemBetrieb der Anlage vereinbar sind. Bei einer den bestehendenRechtsverhält=
nissen entsprechendenAnlage muß aber der Antragsteller die Einrichtung bezahlen.

22Trift oder Flößerei ist Beförderung von unverbundenenHölzern (Bloch=oderScheitholz)
in Gewässern,währenddie Floßfahrt mit festverbundenemHolz unter Verwendungvon Menschen=
kraft stattfindet. S. oben Anm. 5. 28 Art. 31 mit 4 Abs. 2, 3.

24Art. 35. Geltendmachungbei der DistriktsverwaltungsbehördeArt. 195.
27Hierfür habensie grundsätzlichAnspruchauf Vergütung, Art. 32 Abf. 3, 33.
26Art. 34, 36. Zuständigkeit der Distrikteverwaltungsbehördes. Art. 166—175, über

Schadensansprüche Dritter entscheidendie bürgerlichen Gerichte.
(§W243]1 Uber Einleitung in anderegeschlosseneG. val. Art. 39.

* DerWiderruf soll nur aus Rücksichtauf das Gemeinwohl erfolgen (AusschProt. d.
N.NR.K. V S. 181). Uber die ständigeBeaufsichtigungf. Art. 41. Nur Verwaltungsbeschwerde.

Art. 37, Entschädigungsverf.Art. 195, Strafbest. Art. 202 Z. 1, die auchdie Erlaubnis=
bedingungen umfaßt. Über die Einleitung von Abwässern in den Rhein und Main ufw. vgl.
Art. 4 3. 9 der Reichsverf.u. Bundesratsbeschl.v. 25. April 1901. Auchfür Anderungenbereits
genehmigterZuführungen ist Erlaubnis notwendig. Art. 37 Abs. 1 u. 40. Diese Vorschriften

gelten neben den gewerbepolizeilichenBestimmungen. Dgl. auchPol. Str. G. Art. 2 Abs.1,
7 Abs. 2 u. 73 Abs 1 (Krankheiten).

Ausnahmen kann die Distriktsverwaltungsbehördewiderruflichzulassen,Art. 38.
5 Antrag bei der Distriktsverwaltungsbehörde,Art. 40. Streitigkeiten sind Verwaltungs=

rechtssachen,Art. 177b, hierzu V.V. § 103.
Dies gilt nicht bei genehmigungspflichtigenBetriebsänderungen.ZivilrechtlicheAnsprüche

Dritter werdendurchsolchewosierrechlich=Verfügungennicht berührt (andersobenAnm. 3); über
wasserrechtlicheAnsprüchewird nachArt. 195 entschieden.
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5*244. Besondere Nutzungen. a) Nutzungen ausschließlich der
Stauanlagen. Jede Art von Benützung! öffentlicherGewässersowie der im
Privateigentum des Staates stehendenPrivatflüsse und Bäche, die nicht Gemeingebrauch
ist? oder mittels einer besonderenAnlage erfolgt, unterliegtder öffentlichrechtlichen
Erlaubnis der Distriktsverwaltungsbehördes; der Erteilung muß die Zustimmung des
Staates — als Eigentümers dieserGewässer— zur Wasserbenützungvorangehen. Das
Gesetzgibt der Behörde Weisungen zur Rücksichtnahmeauf Interessenanderer und auf
das Gemeinwohlund bestimmt,daß die Erlaubnis in der Regel auf einebestimmte
Zeit oder in widerruflicherWeise“ erteilt werde.

Die Entziehung oder Schmälerung der unwiderruflich genehmigtenNutzung kann
nur durchZwangsenteignung?erfolgen,ebensodie Schmälerungoder vorzeitigeEnt=
ziehung einer auf bestimmteZeit gewährtenNutzung. Dagegen muß der Berechtigte
eine zeitweiseBeeinträchtigungder Nutzung— in derRegel gegenEntschädigung"—
dulden7.

Der Ufereigentümerdarf das an seinemGrundstückvorüberfließendeWasser, das
im Eigentum der Ufereigentümersteht,ohneweiteres benützen,abernur unter Rücksicht=
nahme auf die Rechte der übrigenUfereigentümerund der sonstigenWasserberechtigten,
sowieaufdenseitherigenZustand(Wassergebrauch,Wasserführungusw.). Die Distrikts=
verwaltungsbehördekann aber wegen vorwiegendenNutzens einer Anlage und gegen
EntschädigungAusnahmen von der BeachtungdiesergesetzlichenBeschränkungenzulassen,
sofernnichtdurchdie geplanteWasserableitunganderenBeteiligten ein Nachteil entsteht7.
d Ahnliche Grundsätzegeltenfür Benützungder Privatflüsse und Bäche im Eigentum
ritter 10.

Der Distriktsverwaltungsbehördekommtdie ständigeAufsichtsowie das Recht
zu allgemeinenund besonderenAnordnungen für Privatflüsse und Bäche zu, wenn das
Gemeinwohl solcheerheischt11. Sie kann auch jede zulässigeWasserbenützungbe=
schränken,wenn durch sie die häuslichenoder wirtschaftlichenBedürfnisseoder die
FeuersicherheiteinerOrtschaftgefährdetwürden12.

b) Stauanlagen. Zur Errichtung von StauanlagenoderTriebwerkenmit
gespannterWasserkraftan öffentlichenGewässern,PrivatflüssenoderBächenist, auch
abgesehenvon den Fällen des § 16 der R.Gew.O., die Genehmigungs der Distrikts=
verwaltungsbehörde erforderlich. Dasselbe gilt für Anderungen solcherAnlagen, die
auf Verbrauchund Führung des Wasserswirken, sowiefür AbänderungoderAus=
wechslungvon Hauptteilen bestehenderStau- und Triebwerksanlagen,selbstwenn hier=
durch Rückwirkungenauf Verbrauchund Stand des Wassersnichteintreten.

Bei Anlagenan öffentlichenGewässernund staatlichenPrivatflüssenist zunächst
die Vorfrage zu entscheiden,ob die wasserpolizeilicheErlaubnis zur Wasserbenutzung

» 1 Art. 42 nenntals BeispieleTriebwerkeohnegespannteWasserkraft,Wassereinleitungenusw.,
Anderung solcherAnlagen.

* Hierüberoben§ 242.
Art.42. Kein verwaltungsrechtlicherAafpruch auf Erteilung d. E. Verfahren nach

Art. 168ff. Bei wichtigen Anlagen muß die Weisung des Ministeriumsdes Innern eingeholt
werden.— Uber Berücksichtigungder Fischereüinteressens. Art. 109.

4 Nach Erklärung der Staatsregierung soll der Widerruf derWasserbenütun nur aus
zwingendenGründen des öffentlichenInteresses stattfinden;das G. bietet aber keinen Rechtsschutz
gegenden Widerruf.

5 Art. 43 Abf. 3. * Ausnahmen nach Art. 82.
7 EntgegenstehendeRechtsverhältnissebleibenunberührt. ·
* Art. 45. Ausnahmen bei besonderenRechtsverhältnissennach Art. 45 Abf. 1.

· «Art.44u.45.StreitigkeitensindVerwaltungsretsachenssoweitnichtreinePrivats
rechtsverhältnissein Fraß stehen);EntschädigungArt. 195.

10Vgal.Art. 47,hierzu V.G.H. 32 S. 123, 34 S. 18 (Herkommen).
u Art. 48, der auch eine Anzeigepflichtfür die UnternehmerbleibenderAnlagen begründet.

Strafbest. Art. 204 Z. 2, WasserschauArt. 201.
11Art. 49, Streitigkeiten find Verwaltungsrechtsachen;Strafbest. Art. 203 Z. 1.
13 Art. 50. Uber den Begriff „Stauanlage“ vgl. V.G.H. 30 S. 51. Vgl. hierherK. Haff,

Das Wasserkraftrecht,Mannheim 1910, insbes. S.14ff. zu Art. 19. v. Landmann, Komm. z.
Gew.O.,6.Aufl.I S. 160f.

v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 22
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gemäßdenim vorigenAbschnittdargelegtenBestimmungenzu gebenoderzu versagen
oder von Bedingungen abhängig zu machen ist!“. Wird dieseErlaubnis erteilt, so
ist das Gesuchum Genehmigungder Anlage gemäßder R.Gew.O. und in dem dort=
selbstvorgeschriebenenVerfahren15zu prüfenund zu verbescheiden16.

Mit der öffentlichrechtlichenGenehmigung einer Anlage an diesen Gewässern
wird ein Privatrecht für den Unternehmer nicht mitbegründet, letzteresberuht stets
auf einer VereinbarungzwischenStaat und Unternehmer17. Die Frage, ob Unter=
nehmungendesStaates genehmigungspflichtigsind,hat das neueW.G. ebenfallsnicht
ausdrücklich beantwortet18. Sie ist mit der Einschränkungzu bejahen, daß nur die
rechtlicheZulässigkeitder Anlage nochGegenstandder Prüfung sein kann, daß aber
derenZulässigkeitvom Standpunktedes öffentlichenInteressesdurchdie Anordnung
der Anlage seitens der zuständigenStelle bereits der Anzweifelung entrücktist°.

Bei Stauanlagenan denPrivatflüssenundPrivatbächenist zu prüfen,ob nach
den wassergesetzlichenVoraussetzungender Wasserbenützung,den Vorschriften der
R.Gew.O. für die Anlage oder aus sonstigenGründen des Gemeinwohls die Ge=
nehmigungzu versagenoder nur bedingt zu erteilen ist20.

Bei jederStauanlageund jedemTriebwerkmit gespannterWasserkraftist nach
behördlicherAnordnungein bleibendesHöhenmaß(Eichpfahl, Pegel) aufzustellen!.
# Besiter ist verpflichtet,denWasserstandzu regelnund für die Wasserabführung
zu sorgen

Auch zur Beseitigung solcher Anlagen ist die Genehmigung der Distriktsver=
waltungsbehördeerforderlich28, sie kannnur im Interessedes Gemeinwohlsund nur
so langeverweigertwerden,bis die zur WahrungdieserInteressennotwendigenVor=
kehrungen“getroffensind.

Die Einstellung eines genehmigtenBetriebes kann von einem Dritten nicht er=
zwungen,aber von der höherenVerwaltungsbehördewegenüberwiegenderNachteile und
Gefahrenfür das Gemeinwohl—unter Ersatzleistung— verfügtwerden5.

VorstehendeBestimmungenfinden auch auf Anlagen mit gespannterWasserkraft
an geschlossenenGewässernentsprechendeAnwendung26.

c) Gemeinsshaftliche Bestimmungen für Wasserbenützungsan=
lagen aller Art. Der Unternehmerist verpflichtet27, die Anlage, solangesiebenützt
wird 28, gemäß der erteilten Erlaubnis oder Genehmigungzu unterhalten; hört die
Benützung auf, so kann er von der Distriktsverwaltungsbehördeaus Gründen des
GemeinwohlszurBeseitigungundWiederherstellungdes früherenZustandesgezwungen
werden29. Der Unternehmerhat die Kostenzu tragen;falls er mittellos ist, haben

14Art. 51, fernerArt. 43 Abs. 1, 2 u. Art.46. Gegen bese GutscheidungistderVerwaltungs=
rechtsweg nicht eröffnet. S. v. Anm. 'g, V.G.H. u 43. r die Schnälerung oder

Entziehung deder Erlaubnisgelten die Vorschriftenwit unter a obenS ; vgl. Art.
Gew.O. § 18 Satz 1—3, 19; ferner8§ 17—21a. Diese ch Lten 15. Art. 178

d. W.G. auchfür nicht — Stauanlagen.
½Verwaltun Wosire Art. 177b; fernerV. G.H.G. Art. 8 Z. 8 mit Art. 13.

g ro
18 Der Staat bedarfdar seineeigenen4itegen einerErlaubnis wedernachArt. 42, 43, 46,

51 Abs. 5 noch nach Art. 76—
½ S. hierüberFal II S 194, Brenner a. a. O. S. 170. Auch die Erlaubnis

nach Art. 37Jan in Frage kommen. Uber dieAnhörung der Beteiligten M.E. v. 15. April 1910
Nr. 32041. #.7 231ff. sind zu beachten. A.M.Bl. 58 S. 357 (1909).

20T 512 Auch in diesen FällenistderVerwaltungsrechtswegnachArt. 177 er#1
21Näheres ale *8 u. V. V. §§ 132—143; Strafvorschrift Art. Z 3u206Ab

über die Letsbesichtigung s. Art. 54.
Artt. 55( (Hochwasserschleusen)“Strafvorschr. Art. 203Z. 7

* Itt 3 A#reswaorär.Art. 202 3. 2 , VerwaltungsrechtswegArt. 177b.
r

WArt56 mit 85 26 u. 51 R. Gew.O. Dies gilt nuchfür nicht Sirerblih Anlagen.
Art. 57 mit 177 (Verwaltungsrechtsweg),Art. 202 Z. 2 un=ust.)

21 Art. 59, öff. rechtlichePflicht, daher Verwaltungsrechtssachenach Art. 177b (ogl.
V.G. H. 34 S. 15,, Strafe nachArt. 203 3.

26Dies gilt auch im Falle desErlöschens der Erlaubnis, Art. 64.
:9 Art. 60 Abs. 1. Im vollen UmfangVerwaltungsrechtssacheArt. 177b.
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sie der Staat oder die interessiertenOrtsgemeinden oder Ortschaften zu über=
nehmen, die die Beteiligten nach Maßgabe ihrer Vorteile zu den Kosten heranziehen
können30. Aber auch die Forterhaltung einer nicht mehr benütztenAnlage kann von
der Distriktsverwaltungsbehördeaus Gründen des Gemeinwohlsgefordertwerden.
Die Kosten treffen nicht den Unternehmer, sondernden Staat, die interessierteOrts=
gemeindeoderOrtschaft,die von demUnternehmereventuellim Wegeder Zwangs=
enteignungdie Abtretung der Anlage, soweit notwendig, verlangen können. Auch in
diesemFalle ist ein Rückgriff auf die unmittelbar Beteiligtenzulässig 5#.

Die Erlaubnis oder Genehmigungfür eine Anlage bleibt in Kraft, solangenicht
Widerruf oder Fristablauf eintritt 35 oder nicht eine wesentlicheAnderung hieran vor=
genommenwird #s. Ein Wechsel in der Person des Unternehmers berührt, sofern
nicht in den Erlaubnisbedingungenein zulässigerVorbehalt nachdieserRichtungge=
machtist, nicht denFortbestandder Erlaubnis.

Im übrigenfindendie §§ 49, 50 derR.Gew.O. überdieFrist zur Ausführung
einer Anlage und überdas Erlöschender Erlaubnis auf alle AnlagenAnwendung“.

d) Ausgleichsverfahren bei Nutzungen an Privatflüssen und
Bächen. Für die Regelungdes Wasserbezugesbei widerstreitendenInteressender
Beteiligten hat auch das neue GesetzeineVermittelung durch die Distriktsverwaltungs=
behördevorgesehen. Diese kann eingreifen, wenn das Wasser für die Berechtigten55,
zum Beispiel wegenVerminderung der Wassermenge,nicht zureicht und für diesenFall
nicht anderweitigeVorsorgegetroffenist36, ferner wenn sichMißständedurchver=
schwenderischeoder ungleichmäßigeAusnützungzumNachteil andererergeben37. Im
ersterenFall ist das Verfahren nur auf Antrag einesBeteiligteneinzuleiten.Im
letzterenFall kann die Verwaltungsbehörde die Besitzer der Wasseranlagen anhalten,
ihre Betriebseinrichtungenentsprechendzu ändern und zu unterhalten. Sie kannferner
das einzelnenBerechtigtengehörigeWasser, ganz oder teilweise, vorübergehendzur Er=
ielung des Ausgleichs in Anspruch nehmen, sofern den Berechtigten kein erheblicher
achteilerwächstund den übrigenBeteiligtenein bedeutenderVorteil verschafftwird.

Unter der letzterwähntenVoraussetzunghat sie auch die Befugnis 3/8,die Regulierung,
die Anderung, denUmbau oderdie Neuherstellungeiner Bewässerungsanlageanzuordnen.
Auch kann sie im Interesse der Gesamtheit der Beteiligten gewisse,sonstnur einzelnen
Beteiligten zustehendeZwangsrechte für die Gesamtheit zur Ausgleichung ausüben3°.
Soweit im AusgleichsverfahrenRechtehinsichtlichder Wasserbenützungbeeinträchtigt
werden, ist der Schadenunter AbzugdesdemBerechtigtenaus der Anordnungetwa
zugehendenVorteils zu ersetzen.Hierfür habenjeneBeteiligten aufzukommen,die einen
Vorteil aus demAusgleichehaben", und zwar nachMaßgabe der Vorteile. Dies
gilt auchfür die Aufbringungder Kostendes Verfahrens"1.

e)bGebühren. Außer dendurchdie Schiffahrts=, Floß=,Kanal=und Trift=
ordnungen zugelassenenGebühren, deren Erhebung nur im Rahmendes Art. 54 der
Reichsverfassung"“und der Staatsverträge8zulässigist, könnennun auchfiskalische

30Art. 60 Abs. 2. Im vollen Umfang VerwaltungsrechtssacheArt. 177b.
Art. 62. In diesemFalle kein Verwaltungzsrechtsschutz.

8 Art. 63, der Ausnahmen zuläßt. In diesemFalle ist der Verwaltungsrechtsweger=
öffnet; Art. 177b.

38 Art. 61, in 178 wiederholt.
2#4Biebmerksbeiter, Wässerungs-, Fischereiberechtigteusw.
#5Art. 65 (Lokalverordnungen,Herkommen,Vereinbarungenufw. sind zu beachten).
36 Art. 66. Das Verfahren ist reinesVerpalinngsbensahern nach Art. 168ff. Für die Be=

messungderWasserent diehungist Art. 72 zu beachten.
7 Ohne ücsicht auf Art. 45 Abs. 1 3. 2.

38 Art. 70. Wenn die in AnspruchGenommenenihre Verpflichtungbestreiten,so tritt das
verwaltungsrechtlicheVerfahren ein nach Art. 177b.

35Art. 69 mit 70. Uber dasSchähungsverahren s. Art. 195.
4 Art. 71. "41S. oben Anm. 30.
“ In der Fassungdes N.G. v. 24. Dez. 1911 (N.G.Bl. S. 1137). »

Art 4 Donauschiffahrtsaktev. 7. Nov. 1857 Art. 19—21, Rheinschiffahrtsaktev. 17. Okt. 1868
frt. 3—6.
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Benützungsgebührenerhoben werden und zwar für die Gewährung von besonderen
Autzungen an öffentlichen Gewässern und staatlichen Privatflüssen und Bächen, für
Einleitung von Flüssigkeitenin solchesowie für Entnahme der in Art. 26 Abs. 2 be=
zeichnetenGegenstände“. .

§245.Jnstandhaltimgdersetvåsseua)AllgeineineVestiinmungen
für öffentliche und private Gewässer 1. Die Instandhaltung der Gewässer
ist für alleGewässerim wesentlichengleichmäßiggeregelt2.Sie umfaßtdieReinigung
und Räumung des Flußschlauches,Freihaltung, Schutz und Unterhaltung der Ufer und,
soweit das Gemeinwohles erfordert,die Ausführungund Unterhaltungvon Fluß=
regulierungen, Dammbauten und Wildbachverbauungen. Die Verpflichtung zur In=
standhaltungist, soweitdiesenichtdurchden Staat oderdie Kreisgemeindeerfolgt,
eineöffentlichrechtliche#,nebender privatrechtlicheSonderverpflichtungenbestehenkönnen.
Vor Durchführungder erforderlichenMaßnahmenkann die Verwaltungsbehördedas
Normalprofilund die dazugehörigenNormallinienfestsetzen7.

Für alle öffentlichenFlüsse, für Privatflüsseund Bäche mit erheblicherHoch=
wassergefahrs und für sonstigePrivatflüsseund Bäche, soweithierfür ein Bedürfnis
besteht,hat die Distriktsverwaltungsbehördedie Grenzen des Überschwemmungsgebietes
festzusetzen"und zwar mit der Wirkung, daß innerhalb derselbenBauten oderAnlagen
ohneErlaubnis nicht ausgeführtwerdendürfen,wennsiedieWasserführungbeeinflussen
könnten. Für alle Uferschutz=,Regulierungs=und Dammbauten,die von Privaten,
Genossenschaften,Orts= oder Distriktsgemeindenausgeführt werden, ist die Erlaubnis
der Verwaltungsbehörde einzuholen, deren Erteilung oder Versagung Sache des Er=
messensist 10. Brücken, feststehendeStege und Überfahrtsanstalten11 über öffentliche
Gewässer,Privatflüsseund Bäche im Eigentumdes Staates sowie überPrivatflüsse
und Bäche mit erheblicherHochwassergefahr,ferner Uberführungen(Wasser=,Gas=,
Drahtleitungen usw.)über und Unterführungendurch öffentlicheGewässeroderPrivat=
flüsseund Bäche mit erheblicherHochwassergefahr1 dürfen ebenfallsnur mit solcher
Erlaubnis errichtetodergeändertwerden,außer wennsiedurchStaatsbehördenzur
Ausführung gelangen15.

Die Erlaubnis 14 kann auf bestimmteZeit oder in widerruflicher Weise erteilt,
nach Ablauf der Zeit oder bei Widerruf kann aus Gründen des Gemeinwohls die
Wiederherstellungdes früheren Zustandes angeordnetwerden, im Falle der Unwider=
ruflichkeitnur gegenSchadensersatz5.

Den Ufereigentümernsind gesetzlicheDuldungspflichtenauferlegt; sie müssen
namentlichdie zur SicherungihresEigentumsundzur Erhaltungdesordnungsmäßigen

“ Die nähereRegelung ist demMinisterium des Innern überwiesen. V.V. § 163—174.
[(§245]1 Mit Ausnahme der geschlossenenGewässer(Art. 16). 2 Art. 74.

Ugl. obenII S. 18 u. W.G. Art. 90 Abf. 2. ·
Gee Staat und Kreis gibt es für Dritte keinenRechtsanspruchauf Erfüllung seiner

Aufgaben. Bgl.auch V.G.H. 16 S. 275. Der Staat kann seineAufgabe nicht abwälzen.
5 Die Pflicht ist im Perwaltungsrechtswege erzwingbar. Art. 177b mit 84, 88, 89, 94

Abs. 1 S. 2 u. Abs. 2 S. 1, Art. 98 Abs. 3, 100, 107. ·
«Art.74 Abz. 3. Auf öff.=rechtlichemHerkommenberuhendeVerpflichtungen sollen nicht

aufrechterhaltenbleiben. Abg K. Aussch.B. S. 177.
7 Art. 75, V.V. 6 198—203.
s Art. 97 hat dieseneueKlassevon Privatgewässerngeschaffen.
? Art. 76. Reines Verwaltungsverfahrennach Art. 168—175; Art. 202 Z. 2 (Strafe).
16%Art. 77 mit 79, Art. 202Z. 2 (Strafe). Die Erlaubnis hat nur öff.=rechtlicheWirkungen.

Vgl. E. d. O.G. 15 S. 636; auchV.G.H. 17 S. 92. ·
11Auch Fähren.Hierfür sind auch in den SchiffahrtsordnungenVorschriftengegeben.Bgl.

Brenner a. a. O. S. 239. · · ·
UAuchfürsonstigePrivatflüsseundBächekanndieEinholungdieserErlaubnisangeordiiet

werden.Art. 78 Abf. 2.
18Uber Einvernahmeder Beteiligten s. V.V. § 231. · · ·
¼ Zuständig ist in der Regel die Distriktsverwaltungsbehörde,in gewissenFällen in erster

Instanz die Kreisregierung. V. V.DO. § 3.
7 Art. 79. Nurin letzteremFalle liegt eine Verwaltungsrechtssachevor, sonstVerfahren

nach Art. 168ff.
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Zustandes des GewässerserforderlichenArbeiten und Bauten ohneEntschädigung vor=
nehmen lassen, ferner vorübergehenddie Zufuhr, Ablagerung und Bereitung von
Materialien bei Flußregulierungen,Dammbautenund Wildbachverbauungendulden;
letzteres aber nur gegenEntschädigung. Die für solcheBauten nötigenMaterialien
müssensie gegenEntschädigungablassen,wenn dieselbenin ihren Ufergrundstückenoder
im Flußbette vorhandensind 16.

Auch die Besitzervon Wasserbenützungsanlagenhabendie zur Ausführung von
InstandhaltungsarbeitenerforderlichenMaßnahmenzu dulden!7.

Den zur Erhaltung von angrenzendenStraßen und EisenbahnenVerpflichteten
sowie denEigentümernvon Triebwerken oder sonstigenWasserbenützungsanlagenobliegt
der erforderlicheUferschutz,soweit er der Sicherung dieser Anlagendient 18.

Die Distriktsverwaltungsbehördekann für das festgesetzteUberschwemmungsgebiet
Anordnungen zur Freihaltung des Wasserlaufs und zur Ufersicherungtreffen18. Zur
Sicherung von Uferschutz=,Regulierungs= und Dammbauten sowie vonWildbachver=
bauungenkönnenoberpolizeilicheVorschriften und sonstigeAnordnungen20 erlassen
werden 21.

Das Gesetzhat hier denKreis der auf Grund öffentlichenRechtesverpflichteten
„Beteiligten“ ausdrücklich festgesetzt?. Hierunter sind zu verstehenbei Dammbauten
die Anlieger und Hinterlieger,bei den übrigenMaßnahmenzur Instandhaltungvon
Privatflüssenund Bächen die Anlieger, Hinterlieger,Besitzervon Triebwerkenund
anderenWasserbenützungsanlagen,sowie von Brücken, Überfahrtsanstalten,Trifteinrich=
tungen, Wasser=Ein=und Ausleitungen, endlich die Eigentümer des Flußbettes?3.

Soweit nicht der Aufwand in andererWeise rechtlichfür die einzelnenBeteiligten
festgesetztist?", hat die Distriktsverwaltungsbehördedie Verteilung nach Maßgabe des
erzieltenNutzensoderabgewendetenSchadensundunterBerücksichtigungdesbesonderen
Einflusses,den eine Anlage auf die Instandhaltungausübt, vorzunehmen26. Diese
Anteile find von den Gemeindenwie Umlagen einzuziehen22. Die Höhe der freiwilligen
Kreis= und Staatszuschüssehängt ausschließlichvon der budgetmäßigenWilligung ab?7.

b) Besondere Bestimmungen für die einzelnen Arten von Ge=
wässern. Für öffentliche Gewässer gilt folgendes:

Reinigung undRäumung desFlußschlauches,sowieFreihaltung derUfer, letzterevor=
behaltlich privater Verpflichtungen23, ferner die Instandhaltung der staatlichenKanäle
erfolgen auf Staatskosten:9, Schutz und Unterhaltung der Ufer sindKreislast 30, soweit
nicht das GesetzdenUferschutzeinzelnenBeteiligtenauferlegt31. Flußregulierungen
obliegenderStaatskasse33.Hochwasserdämmewerden,sofernnichtvordem1.Januar 1908

16Art. 80. Ent chäbigungsverf=Art. 195. Über Beseitigungvon Inseln usw. für die Her=
stellung dbes2 Normalpto“ ils s. A

II Art 84. Verpflichtung ist verwaltungsrechtlicherzwingbar. PrivatrechtlicheVerbindlich=

beitenWitzen wbe digkeit nach.. ro Abs. 4u. § 5, Strafe Art. 206 Abs. 2. HiAr uständigkeitna u. rafe Ar ierzu
R.St. G.B. g8 305, usn u.366 a.

21Hierzu kommtdas Verbot des Art. 86 an die Ufer- und Flußeigentümer hinsichtlich der
Gefährdung des Uferschutzes.

2Art. 88 unterscheidetzwischenInstandhaltung (Art. 100) und Mitwirkung an derselben
(Art. 94 r*! 1 u. 98 Abfs. 3) seiten? der Beteiligten. heer die Beteiligung des Einzelnen wird
imStreitsolle ðverwaltungsrechtlichentschieden.Art. 177b

Staat kann nur in dieserEigenschaft (alsBeteiligter) als verpflichtet gelten. Anders
nachArt. 91, 93, 94.

. B. durchGenossenschaftssatzung,Urteil. Wertrag.
erwaliunr— Emmessen.Art. 1

" Art. 89. I. Art. 33 d. Uml.G. u#art17 S. 183.
#7Art. 90 berkao einzelnePin für dieGenehmig g solchler Zuschüsse,ohne

damit den Teteiligeeneiueeinen Anspruch auf Zuschüsseeinzuräumen. Ker den Unterhaltungsfonds
vgl.Abl. 2 u. V

Vgl. oben “ 18. :2#Art. 91 u. 90. 0 Art. 92.
« S oAnui18
UArtOZÜber Wildbachverbauungens. Art. 54 Abs. 1. — Vereinbarungen zwischen

Staat und Kreis über gemeinsameKorrektionenbleiben aufrecht.Prot. d. R R.K.
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die öffentlichrechtlicheVerpflichtungfürOrtsgemeinden,Ortschaften,Genossenschaftenoder
Private schonbegründetwar, durch den Staat hergestelltund unterhalten; dieser ist
aber berechtigt,die Beteiligten bis zu 50 % des Gesamtaufwandes zu den Kosten
heranzuziehen33. Dritte haben auf Erfüllung dieser Aufgaben des Staates und der
KreisekeinenRechtsanspruchs“.

Für die neugeschaffeneKlassevonPrivatflüssenundBächenmit erheblicherHoch=
wassergefahr35 ist angeordnet,daß ihre Instandhaltung, von besonderen,im W G.
begründetenVerpflichtungen35 abgesehen,Kreislast ist37; den Kreisen werden staatliche
Zuschüsseals freiwillige budgetmäßigeLeistungen gewährt; sie können auch die Be=
teiligten bis zu 25 % des Aufwandes zu den Kosten heranziehen88.

Die Instandhaltungder übrigen Privatflüsse und Bäche obliegt den
Beteiligten35, auch hierfür sindZuschüssedes Staates und der Kreise im Gesetzein

Aussicht gestellt. Die Beteiligten können entwederselbstGenossenschaftenbilden oder
zu einer Zwangsgenossenschaftvereinigt werden. Wenn die Instandhaltung auf diesem
Wegenicht entsprechendausgeführtwird, habendie beteiligtenGemeindengegenRück=
ersatzder Kosten hierfür einzutreten4.

Auch die Instandhaltungvon geschlossenen Gewässern kannaus Rück=
sichtendes Gemeinwohls von der Distriktsverwaltungsbehördeerzwungenwerden 11.

c) Vorkehrungen gegen außerordentliche Wassergefahr. Werden
zur Abwendung von Wassergefahr augenblicklicheMaßnahmen nötig, so sind die be=
nachbartenOrtsgemeinden zur Unterstützungder bedrohtenGemeindemit Hand=und
Spanndiensten,Arbeitern, Materialien und Gerätschaftenverpflichtetund zwar ohne
Anspruch auf Entschädigung. Bedrohte Gemeinden haben selbst alle Vorkehrungen
gegensolcheGefahrenzu treffen.

§ 246. Fischerei1. Die Fischereiberechtigtensindzu hörenvorErteilungeiner
Erlaubnis oderGenehmigungzu Anlagenfür dieWasserbenützungan öffentlichenund
Privatgewässern, zur Einleitung von Flüssigkeitenoder Stoffen in solche Gewässer
sowie zu Regulierungsbauten. Ihre Interessen sind hierbei möglichstzu berücksichtigen.
Wird durchsolcheMaßnahmendasFischereirechtbeeinträchtigt,sohatderUnternehmer—
auch der Staat oder Kreis bei Regulierungsbauten—den daraus (auch später2) ent=
stehendenSchadendemBerechtigtenzu ersetzen.

§ 247. OffentlicheWassergenossenschaften.Das neueW.G. ermöglichtdie
Bildung von öffentlichenWassergenossenschaftenfür landwirtschaftlicheodergewerbliche
Wasserbenützung,für Instandhaltung,Uferschutzund Flußregulierungen,ferner für
Wasserversorgungt. Sie werden gebildet? durch Vereinbarung der sämtlichen Be=

38Art. 94. Streit istVerwaltungerechtssache,Art. 177b; die Rheindammbautenbleiben
Kreislast (Art. 94 Abs. 8), die tg dee zu den Staat ist aber in Ausficht genommen.

4Begr. S. 104 u. 111. V.G S. 275.
¾Die Zestimmun dieser.5s5. urlul durch das Ministerium des Innern, Art. 97.
26Art. 84 M. Anm. 18 u. 19.
1 Art. 98.ul. RNechtsaugruchDritter. über Beaufsichtigungs. Art. 99.

Art. im oart. 98. über den Kreis der Beteiligten s. o. Anm. 22, 25. Verwaltungsrechtssache
r

:# Art. 100. Vgl. oben Anm. 22 u. 25. BesondereVerpflichtungen nach Art. 84 u. 85
(s. o. Anm. 17 u 18) nd auchhier vorbehalten.

Art. 102—1 41 Vgl. Art. 107 (Entschädigung).
4#Art. la6 K. die Wlu zissederder elizeibehörteval. Art. 92ff. bzw. 138 der Fechtsrhin.

bzw. Ml Gem.O., Art. 21 ge „Art. 174 d. W.G. al. auch §360 3. 1
N.St.G.B. mit Art. 27
(§24611 Vgl. hierher"3 276unten, fernerW.G. Art. 4, 11, 18,19,26 Abs.2, 28 Abf. 2, 35,
157 u. 160.. Beitschr .1 Whteni# 8 S. 4: F.N. u.Hafenordnung.

Vgl. aber Ar
Art. n“ Art. 109. Kein Rechtauf Unterlassungoder Beseitigung der Anlage. Verfahren nach

r
825 1 Art. 110. Art. 83, 134 d. E.G. z. B.G.B. über das Terfahrens- unten §249. über
ie Anpasung bestehenderG. an die neuerenVorschriftens. Art. 2
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teiligten3 (freiwillige G.), durch Mehrheitsbeschlußder Beteiligten mit zwangsweiser
Beiziehungder Minderheit (G. mit Beitrittszwang), durchVerfügung der Kreisregierung,
Kammer des Innern, (Zwangs=G.). Voraussetzung“ der Bildung einer G. ist ein
Interesse des Gemeinwohls oder wenigstens ein gemeinwirtschaftlicherNutzen für die
Beteiligten; bei G. mit Beitrittszwang ist überdies erforderlich, daß die Beiziehung
der Ablehnenden für das Gelingen des Unternehmensnötig und daß dessenvoraus=
sehbarerNutzendenaußerhalbdes GenossenschaftszweckesentstehendenSchadenüberwiegt.
Zwangs=G. sind nur für Instandhaltung der Gewässer zulässig und davon abhängig,
daß die Durchführung des Unternehmens aus Gründen des Gemeinwohls dringend
gebotenist.

DiesenGenossenschaftengibtdasW.G. dieRechtsfähigkeitin öffentlich=undbürger=
lich=rechtlicherBeziehungS. Die Mitgliedschaftstehtnur denEigentümernjenerGrund=
stückezu, auf welche sich das Unternehmender G. hinsichtlichseiner nutzbringenden
Wirkungen erstreckt. Dieses Realprinzip gilt auch hinsichtlichdesWechselsdes Eigen=
tümers"“,undfür dieBeitragspflicht,die eineöffentlicheLast derbeteiligtenGrundstücke
und Anlagen ist?.

Die Distriktsverwaltungsbehörde, in deren Bezirk die G. ihren Sitz hat, führt
die staatlicheAufsicht10,die Satzungensindaber von der Kreisregierung zu genehmigen11.
Hinsichtlichder innerenOrganisation,der Mitgliederbeiträge,der Auflösungder G.
ist im einzelnenauf das W.G. zu verweisen12.

Neben diesenallgemeinenBestimmungenfür alle G. sind für jede der drei Arten
von G. besondereVorschriftengetroffen,die namentlichdenKreis der Genossen,das
Stimmenverhältnis und das Zustandekommender Mehrheitsbeschlüsseund denBeitrags=
maßstab betreffen15.

5 248. Zwangsrechte zur Förderung der Benützung und Instandhaltung
der Gewässer. Um die möglichsteAusnützungdesWasserszu sichern,hatdasW.G.
unter Ausdehnung der im G. vom 17. Nov. 1837 begründetenRechte zur Zwangs=
enteignung: weitereFälle derZwangsenteignunggeschaffenund diesefür zulässigerklärt?

1. zur Ausführung von allen Arten von Instandhaltungsmaßnahmenan öffent=
lichenGewässernund Privatflüssen,bei ReinigungdesFlußschlauches,Freihaltungder
Ufer, Uferschutz,Regulierungen, Hochwasserbauten;

2. zur Herstellungvon Vorrichtungenund baulichenAnlagen an Privatflüssen
und Bächen, die in öffentliche oder Privatflüsse einmünden, soferne die Anlagen zur
Herstellung oder Erhaltung des normalen Zustandes des Hauptflussesnötig sind;

3. für UnternehmungendesStaates odervon Genossenschaftenzur Wasserbenützung;

2 Über die notwendigeLefehrt vgl. Art. 179—182.
4 Art. 112, V.G.H. 33 S
" Art. 112 Abs.3 u. ve
* Art. 115. Die Rechtsfähi 1tritt mit der Satzungsgenehmigungein, Art. 118.
7 Art. 113 Abs. 2, 136 (V. 1S. 66), 146, 150. Streit ist Verwaltungsrechtssache

nach Art. 177b. V.G.H. 33S. 1.
5 Ausscheidennur * Maßgabe desW.G. zulässig. Vgl. auchArt. 122 d. A.G. z. B.G. B.
!*Art. 124. Streit ist Verwaltungerechtssache%) Art. 177b. Daneben bestehtaber eine

ksbaliche HoaftungdesEigentümers nachArt. 125, dieebenfalls imVerwaltungsrechtswegegeltend
zu machen ist. — eitreibung wie rückständige Eoeeindeumlagen nach Art. 126.

10Art. 132—134 11Art. 118, 135.
12Art. 116, 117, 119—131. V.GG.H. 31 S. 93 (Schiehsgericht
18G. zur Walrtuaüh vgL.Art. 136—145V.G.H. 34 S. 13, für Instandhaltung

Art. 146—14, für WasserversorgungArt. 150—152.
823 1 Art. I A Ziff. 4, 6—10 u. 13, Art. I B, ferner Art. 18, 31 Abs. 2, 43 Abf. 3,

Abs. 2 u. 80 Abf. 2 desFupurrteisnungsnfobe,. Vgl. Bd. I 6§153, 154.Hierzu dieNovelle
v. 13. Aug. 1910 Art. I Ziff

* Bgl. Art. 153. Die FassungdesArt. stelltnichtGpeiselsfrei. ob die im Zwangsenteignun*
esetzfür Entei # bestimmteVoraussetzungder eneimnüffikeit des hernehmers und

Shoteendigeendes wohich tigten Eingriffs in die fremde RechtsSschereauch für die neuen Eur=
eignungsfälle erforderlichitr Nur in Ziff.5 u. 6 ist dies klar gesagt.Dise Voraussetzungen
werdenaber auchsonstgegebensein müssen. Vgal.Art. 8 Ziff. 10 des V.G.H.G

Gocgle



344 Das öffentlicheWasserrecht. 248

4. für genossenschaftlicheTrink= und Nutzwasserleitungen;
5. zur InanspruchnahmevonGrund=undQuellwasser,dasfür öffentlicheZwecke,

insbesonderezur Befriedigung eines unabweisbaren wirtschaftlichenBedürfnisses einer
Gemeinde oder Ortschaft nötig ist.

Das allgemeineVerfahren für Zwangsenteignunggilt auch für die vorgenannten
Fälle des Wasserrechtes3, aber mit zweiNeuerungen: Der zur EnteignungVerpflichtete
kann auf der Abtretung seines Eigentums an Stelle der beanspruchtendinglichen Be=
lastung nur dann bestehen,wenn die Belastungdie zweckmäßigeBenützungseinesEigen=
tums nicht mehr zuließe". Weiterhin muß auf Anordnung der Distriktsverwaltungs=
behörde jeder Besitzer auf seinemGrund und Boden alle Handlungen, die zur Vor=
bereitungeines solchenUnternehmensnötig sind, gegenEntschädigung (auf Verlangen
auch gegenSicherheitsleistungbei nichtstaatlichenUnternehmungen)vornehmenlassen5.

Daneben bestehensonstigeZwangsrechte (außer den schon erwähntengesetzlichen
Duldungspflichten)als Eingriffe in fremdeRechteéf.Gegendie Anwendungdieser
ZwangsrechtebestehtverwaltungsrechtlicherSchutz', die notwendigenEntschädigungen?
werden jedochin dem besonderenVerfahren des W.G. festgesetzt?.

In ErgänzungdesAusgleichverfahrens16hat das W.G. ein Zwangsrechtgeschaffen
zugunstenvon nicht zur WassernützungBerechtigten an einem Privatflusse,wenn der
Berechtigtedas Wasser nicht nutzt, der Nichtberechtigteaber aus der Nutzungerheblichen
Vorteil erwartenkann11. Ein Ufereigentümer,der zur Wassernutzungan einemPrivat=
flusse oder Bache eine Stauanlage errichtet, kann von dem Eigentümer des gegenüber
liegendenUfers oder des Flußbettes dessenBenützungzur Ausführung der Anlage bean=
spruchen12. Dieser Eigentümer kann dagegen,soweit er Eigentümer desFlußbettes ist,
die Mitbenützung der Stauanlage begehren15. .

Ferner kannder Eigentümer einesfremdenGrundstückesunter bestimmtenVoraus=
setzungenzum Zwecke der Bewässerung und Entwässerung, zur Teichwirtschaft, für
Stau= und Triebwerksanlagenangehaltenwerden, die Benützung des Grundstückesfür
die Wasserleitungzu dulden“. «

Der OberliegerkanndenAbfluß des Wassersvon seinemGrundstücküberdas
niedriger liegendein belästigender,größererals der natürlichenStärke — nur gegenEnt=
schädigung— erzwingen1.

Weiterhin kanndie Mitbenützung einerStauanlage, einerWassereinleitungs=oder
Wasserausleitungsanlagezugunstender Schiff=und Floßfahrt, für Zweckeder Landes=
kultur oder Industrie begehrtwerden, sofern nicht der Besitzerder Anlage hierdurch
zu sehr geschädigtwird 16.

Wird bei einer den bestehendenRechtsverhältnissenentsprechendenAnlage durch
das Wasser fremdesEigentumgeschädigt,so muß die festgesetzteOberwasserhöhege=
mindert werden11. Es kann aber auch die Anderung der gesamtenAnlage begehrt
werden, wenn sie Beschädigungen,zum Beispiel Überschwemmungen,verursachtoder zu
bewirkendroht und dieseübelständeohnewesentlicheSchmälerungdes bisherigenBe=
triebes behobenwerden können18.

* Art. 154. Eine Ausnahmeenthält Art. 191 für genossenschaftlicheUnternehmungen.
* Art. 155. Bgl. hierzu die Novelle zum Zwangsenteignungsgesetzv. 13. Aug. 1910,

Art. 3 mit Art. 1 Z. 1.
5 Art. 156. s Art. 157—164.
7 Art. 177b. Das Zwangsenteignungsverfahrenist hierfür nicht anwendbar.
8 Bgl. 157—164. DieEntschädigung ist einevolle, mit Ausnahme im Falle des Art. 159.

Art. 165 gibt eine bürgerlich=rechtlicheSicherstellungder dinglich Berechtigtengegendie Werts=
minderung,

Art.195. 10S. oben§ 244d.
11Zgl. Art. 157,hierzuArt. 158Abs.3 u. 159Abs.4.
1 Val. Art. 158. 13 Art. 159. 14 Art. 160.

val. #inrt 161. Liegt keine Belästigung vor, so kann keineEntschädigungbegehrtwerden.
rt. 17.

6 16 Art. 162.
17Art. 163. Auch hier schließtüberwiegendeBenachteiligungdesAnlagebesitzersdas Zwangs=

rechtaus. 18Art. 164.
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§5249. ZuständigkeitundVerfahren. Der VollzugdesW.G. obliegt,vor=
behaltde der Zuftändigkeitder Gerichtel, denBehördender innerenVerwaltung,die
im einzelnendurch Verordnung? bezeichnetwerden; die Oberaufsichtführt das Mini=
knh des Innern 3. Zur Sicherung desVollzuges sind eingehendeStrafvorschriften
erlassen".

Das W. G. unterscheidetdas allgemeineVerfahren5 von den besonderen,letztere
sind das Verfahren in Verwaltungsrechtssachen,bei Bildung von Genossenschaftenund.
bei Festsetzungvon Entschädigungen. Die allgemeinenBestimmungenfinden auch auf
das verwaltungsrechtlicheund genossenschaftlicheVerfahren,aber nur ergänzend,An=
wendung,bei Behandlungvon Stauanlagennur insoweit,als nicht die einschlägigen
Vorschriftender R.Gew.O. oderdes Verw.G.H.G. entgegenstehen.

Das allgemeine Verfahren wird von demGrundsatzebeherrscht,daß der
SachverhaltzurWahrungder öffentlichenInteressenvonAmtswegen,unabhängigvon
den Anträgen und Beweismitteln der Beteiligten“ festzustellenist. Letzteresind, soweit
tunlich, zu hören, nach Ermessender Verwaltungsbehördekönnensie zu einerTagfahrt
mit der Wirkung geladenwerden, daß Einwendungen gegendas Unternehmenspätestens.
in dieserVerhandlung geltendzu machensind . Sämtlichen Beteiligten ist schriftlicher
Bescheidzu erteilen.

Gegendie Bescheideund VerfügungenderDistriktsverwaltungsbehördenund der
Straßen= und Flußbauämter findetBeschwerdezur Kreisregierung, Kammer des Innern,
statt; hat diese aber als erste Instanz entschieden,so geht die Beschwerdean das.
Ministerium des Innern. Die Beschwerdefristbeträgt 14 Tage, die Beschwerdehat
in der Regel aufschiebendeWirkung . Die Verwaltungsbehördenkönnendie Be=
folgung ihrer Anordnungen und Beschlüssedurch Ordnungsstrafen erzwingenund die
erforderlichenMaßnahmenim Falle der Weigerungdes Pflichtigen auf seineKosten
ausführenlassen 10.

Das verwaltungsrechtliche Verfahren findet in allen Fällen statt, in
denen subjektiveöffentlicheRechteoderPflichten im Gesetzefestgelegtsind und die
Möglichkeit besteht,daß diese, obwohl sie der freien Verfügung der Verwaltungs=
behörde entrücktsind, von denBeteiligten oder diesenBehördenbestrittenwerden. Ver=
waltungsrechtssachensind nur Streitigkeiten über Rechtsansprücheund Verbindlichkeiten
in denFällen des Art. 8 Ziff. 8 und 10 des V.G.H.G.11 und des Art. 177 und
189 Abs. 4 des W.G. 18. Auch in solchenStreitigkeiten sind vorsorglicheAnordnungen

i*itnFiurdasverwaltungsrechtlicheVerfahrengeltendieallgemeinenBestimmungen
es

1 Art. 166. DieAusscheidung.der Zustsndigset der bürgerlichenGerichteerfolgt nachall=
gemeinenRechtsgrundsäten,val. # 8, 100, über die Zuständigkeitder Verwaltungsgerichte
s. Art. 177 u. 189 Abfs.4

* V.O. v. 1.Dez. 1907(G.V.Bl. S. 873ff.). RegelmäßigeVollzugsbehördeist die Distrikts=
verwaltungs.B., Bez.A. und unmittelbareStadtmagistrate, auchwenn dieseselbstUnternehmeroder
sonstbeteiligt find. Art. 167 bestimmt, was selbstverständlichist — s. obenBd. 1 G. 98 —, daß.
bei Streitigkeiten über diegrtlich=Banendigtet im einzelnenFalle die übergeordneteStelle ent=
scheidet. Vgl. auchArt. 17 desV

* Art. 174 (einefuu Worl rifdg

At FS 22. dhanl'en öffentlichenFlüss ch dasStaatsäágoen mii ierzu ge reienieiiiienaua aatsärar.
7Art. 168Abs. 5, V.G.FH.311%
s Art. 169. ühe. Behandlung lünnseer privatrechtlicher Einwände f. Art. 170, über

— Art. 1
1°178, 15. über vorforglicheVerfügungen u. verwaltungsrechtlicheBeschwerde

s. V. G
5½5Art. F ov*56gilt auchfür verwaltungsrechtlicheEntscheidungennebenArt. 46 d.V.G.H.G.
11Ziff. 8betrift die Befuß nis zum Gewerbebetrieb,die auchunter Art. 177b fällt — val.

hierzu Art. 178 über dieVleichsel ung der nicht gewerblichenStauanlagen, — Ziff. 10 betrifft die
Zwangssbtretung von GrundeigentumoderdessenB Belastung.

Die einzelnenFäe sind in vorstehenderDar KuungSchonangegeben.Vgl. auchBrenner
a. a. . 405 letzter Absatz.V.G.H. 32S. 138,

Art. 175 mit Art. 13 Abs. 1 Ziff. 1—3 be**50.
14 Nebstden Vollz.V. Für Kompetenzkonfliktegeltenebenfallsdie allgemeinenVorschriften.
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Auch für das Verfahren bei Bildung von Genossenschaften ist das
Offizialprinzipmaßgebend160.Die Distriktsverwaltungsbehördehat, sofernder Antrag
Beteiligter nicht als unzulässig zurückzuweisenist 16, die Verhandlung unter Mit=
wirkung der übrigen beteiligtenBehörden vorzubereitenund in einer Verhandlungs=
tagfahrt, nach Ladung der Beteiligten Widersprüche gegenBeiziehung zur Genossen=
schaft oder Einsprüche öffentlicherund privatrechtlicherNatur gegendas Unternehmen
entgegenzunehmenund hierüber sowie über die Voraussetzungendes Unternehmens zu
verhandeln17.

Erhebt sich kein Widerspruch, so ist sofort eine freiwillige Genossenschaftzu
bilden18, sonst ist, bei Vorhandenseinder gesetzlichenVoraussetzungen,ein Mehrheits=
beschlußherbeizuführenund eineGenossenschaftmit Zwangsbeitrittzu gründen10. Ist
in solchenFällen ein Mehrheitsbeschlußnicht zulässig, dagegendie Bildung einer
Zwangsgenossenschaftzulässigoderaußerdemnotwendig, so hat die Distriktsverwaltungs=
behördederen Bildung einzuleiten. Sowohl nach Bildung einer freiwilligen Genossen=
schaft als auch nach Abschluß der Verhandlungen in den übrigen Fällen ist die ver=
waltungsrechtlicheEntscheidungder Kreisregierungeinzuholen20; unabhängighiervon
erfolgt die Genehmigungder Satzungen21.

Für das Entschädigungsverfahren geltendie erwähntenVorschriften
desallgemeinenVerfahrensmit folgenderAbweichung.Die FeftstellungderEntschädigung
erfolgt auf Antrag eines Beteiligten durch die Distriktsverwaltungsbehördeim Wege
der Schätzung. Dieses Verwaltungsverfahren, das dem Verfahren bei administrativer
Festsetzungder Entschädigung bei zwangsweiser Abtretung von Grundeigentum an=
gepaßt ist, findet nur statt, wenn die Verpflichtung zur Entschädigung dem Grunde
nach unbestritten ist. Das Verfahren ist gebührenfrei; gegendie Feststellung ist der
Rechtswegeröffnet22.

§*250. Wasserbücherund Wasserschau.Zur UnterstützungderStaatsaufsicht
und zur Förderung einer geordnetenWasserwirtschaft ordnet das neue Gesetz die
Führung von Wasserbüchernan, die bei jeder Distriktsverwaltungsbehördeüber die
Stauanlagen und Triebwerke mit gespannterWasserkraft an öffentlichen und Privat=
gewässern,über die Anlagen zur Zuführung von Flüssigkeitenin solcheGewässer, über
Be= und Entwässerungsanlagen,soweithierfür behördlicheErlaubnis oderGenehmigung
erteilt ist, anzulegensind1. Sie sollen über die Rechtsverhältnissedieser Anlagen in
gedrängterForm die erforderlichenAufschlüsseenthalten; die Eintragungen haben nicht
die Wirkung von Grundbucheintragungen,sondernnur bis zum Beweisedes Gegenteils
die Vermutung der Richtigkeit für sich, und auch dies nur, soweit sie auf öffentlich=
rechtlichenUrkundenberuhen und von Amts wegenerfolgen2. Ein Eintragungszwang
für Anlagen, die am 1. Januar 1908 schon bestanden,ist nicht vorgesehen. Die
Einsichtnahmein die Wasserbücherund ihre Beilagen stehtjedemfrei, der ein be=
rechtigtesInteressedarlegt5.

15Art. 179. WeitgehendeGebührenfreiheitnach Art. 194. Vgl. auchV.G.H. 33 S. 94.
16Art. 180 (Verwaltungsbeschwerde).Vgl. auch Art. 192 u. 193 über die Behandlung

konkurrierender Unternehmungen.
2½7Art. 181 begründetdie Präklusion späterer Einwendungen, sofern nicht nach Art. 183

ihderiigsetng gewaͤhrt wird. Uber Ergänzung und Erneuerung der Tagfahrt f. Art. 186;

16Art.184.EinsprüchefindkeinHindernis.
1°Art. 185.

Au 160 Über denInhalt der Entscheidung,die u. a. auch die Zwangsenteignungumfaßt, val.
rt.

1 Art. 190.
:2 Vgl. im einzelnenArt. 195, der die Entschädigungsfälleerschöpfendaufzählt.

(5250] 1 Art. 196, hierzu die V.V. 88 279—297.
2 Aur Eintragungenvon Amts wegensind gebührenfrei. Vgl. Art. 197u. Bl. 59 S. 355.

Art. 198 Eintragung o Antrag).
rt. 200.
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Das Gesetz ordnet regelmäßigetechnischeBesichtigungenan den Gewässern an,
um deren Benützung und Instandhaltung zu überwachen. Die Beteiligten müssen
hierfür das Betreten der Anlagen und Grundstückegestattenund Aufschlüsseerteilen".

Dritter Abschnitt.

Die Versicherung gegen Vermögensschäden.
7*251. Die Privatversicherungsanstalten?:. Die VersicherunggegenVer=

mögensschädenist der Aufsicht und Gesetzgebungszuständigkeitdes Reiches zugewiesen;
Bayern gegenübermit der Einschränkung, daß reichsgesetzlicheBestimmungenüber die
VersicherungunbeweglicherSachen für Bayern ohne dessenZustimmung keineGeltung
erlangen könnenS. Das Reich hat erst mit G. v. 12. Mai 1901“ für die öffentlich=
Feteche Regelung des Versicherungswesens von seiner Zuständigkeit Gebrauch
gemacht.

Die staatlicheVerwaltungstätigkeit auf diesemGebiete tritt in zwei Formen auf:
in der Form der Aufsicht und in der Form der Leitung. Die reichsrechtlichgeordnete
Beaufsichtigungder privaten Versicherungsunternehmungen(Ausnahmenin §§ 116, 122
des R.G.) wird, sofern ihr Geschäftsbetriebdurch die Satzungenoder die sonstigen
Geschäftsunterlagenauf das Gebiet eines Bundesstaates beschränktist, durch Landes=
behörden, andernfallsdurch das kaiserlicheAufsichtsamtfür Privatversicherungin
Berlin ausgeübt?. Die Ausfsichtsbehördeerteilt die zum Geschäftsbetriebeerforderliche
Erlaubnis und entscheidetunter anderen auch darüber, ob Versicherungsvereineauf
Gegenseitigkeitdem Gesetzeim vollen Umfang oder nur nach Maßgabe des § 53
(kleinereVereine) unterstellt sind.
· Die Erteilung der Erlaubnis zumGeschäftsbetriebeerfolgtunabhängigvon dem
Nachweise eines Bedürfnisses und, sofernenicht der Wirkungskreis des Unternehmens
auf eine bestimmteZeit oder auf ein kleineresGebiet beschränktist, ohneZeit=
beschränkungund für den Umfang des Reiches, ohne besondereZulassung in den
einzelnen Bundesstaaten. Die Erlaubnis darf nur aus gesetzlichbestimmtenGründen

Art. 201 u. V.V. §298. Die Kosten trägt dieStaatskasse. Ordnungsstrafen nach Art. 174.
Ferner M.B. v. 3. Okt. 1908 (M. ABl. S. 521). V.V. v. 4. Mai 1909 (Weber 37 S. 241). Über
den Hochwasser=Nachrichtendienstvgl. Weber 31 S. 614, 32 S. 310. "
ELZUI Vgl. im allg. G. Meyer, Lehrb. des deutschenVerw. Rechts, 3. Aufl. S. 360ff.,

Löning, Lehrb. des deutschenVerw.RechtsS. 670ff. »
IUberdiefrühereRechtZentwickluiigng2.Aiisl.3S.282·Uberbssentl.Versicherungs-

anstaltens.V.G.H.24S.879.
«Reichs-Vers.Art.43iss.1,Schlußprot.v.23.Nov.18703iss.lv. «
* R.G.Bl. S. 139, vgl. hierzu §§ 2—9 d. R.G. v. 20. Dez. 1911 über die Aufhebungd.

Hilfskassen=G. (R.G. Bl. S. 985). Gemäß § 125 Abs. 4 d. ersterenR.G. tritt diesesGes., soweit es sich
um das Immobilienversicherungswesenhandelt, nur mit Zustimmung der K. Bayer. Regierung in
Bayern in Kraft. Da dieseZustimmung nicht erteilt wurde,gilt für diese escherumneig das
bisherige Landesrecht fort, im einzelnen Fälle kann die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf
Bayern nur mitGenehmigungder ayer. Regierungerfolgen (Vyl. Glschafts.wedesKais. Aufsichts=
rates, 3. Jahrg. S. 123.) Dazukam das R.G. v. 30. Mai 1908 über den Versicherungsvertrag
(R.G Bl. S. 263)— hierzu R.G. Bl. 1911 S. 988 à½ —, das die landesrechtlichen Bestimmungen
für die öffentl.Versicherungsanstaltenunberührt ließ; vgl. 88 192 u. 193, Art. 2 d. C.G. (R.G. Bl.
S. 305). Handausg, des R.G. v. 1901 v. K. Deybeck, Leipzig 1902.

5 Die R.Gew.O. findet nur insofern Anwendung, als der Betrieb der Versicherungsagenten
nach § 14 anzeigepflichtigist GE6). "

* Nach bayer. V.O. v. 23. Juni 1901(G.V.Bl. S. 461) durchdie Kreisregierungen,K. d.
Innern. Zentralbehörde ist das St. M. des Innern. — Art. 100 u. 134 Pol.St.G.B. wurden
durchdas N.G. sehreingeschränkt,vgl. v. Riedel, Pol. St.G B. S. 358 u. 461ff., 472. Auf Antrag
Bayerns wurde überdiesdurchkais. B.O. v. 25. Nov. 1912(R.G.Bl. S. 561) die Beaufsichtigun
zahlreicher Versicherungsunternehmungen,deren Geschäftsbetriebauf Bayern beschränktist, 4Wr
Grund des § 3 Abs. I d. N.G. demkais.Aufsichtsamtef. P.V. übertragen.

7 Das Verfahren bestimmtsich nach der kais. V.O. v. 23. Dez. 1901(R.G.Bl. S. 498) .
auch Bek. d. Aufsichtsamtesv. 10. Juli 1901 im M.A. Bl. S. 301 u. V.V. bei Glock S. 254ff.
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versagtoderentzogenwerden. Gegendie Entscheidungender Aufsichtsbehördenist der
Rekurs bzw. der Verwaltungsrechtswegeröffnet5.

Insoweit hiernachdie Aufsichtdurchdie Landesbehördenstattfindet,geltendie
verwaltungsrechtlichenBestimmungen über Privatversicherungsanstalten,die im Ver=
ordnungswegezu erlassensind, fort ?.

Die Errichtung oder der Betrieb solcherVersicherungsanstalten,gleichviel, ob sie
sichals Gewerbebetriebedarstellenoder nicht, bedarf der Genehmigungdes Staats=
ministeriums des Innern, soferne nicht bezüglicheinzelner derartiger Anstalten etwas
besonderesbestimmtist 16.

Die Versicherungvon Gebäudenund deren Zugehörungenist Privatgesellschaften
nur so weit gestattet,als jene Gegenständevon der Versicherungdurch die bayerische
Brandversicherungsanstaltausgeschlossensind11. Auswärtige Anstalten unterliegen be=
sonderenBestimmungen, so über AufstellungeinesHauptbevollmächtigtenin Bayern 18,
über Rechtsstreitigkeitenaus der Versicherung, über Bürgschaftsleistung,welche von
Anstalten gefordert werden, deren Sitz sich außerhalb des Bundesgebietesbefindet.
Allgemeine Vorschriften für sämtliche dergleichenAnstalten beziehensich auf die jähr=
licheVorlage des Rechnungsabschlussesund der Bilanz und auf die amtlicheEinsicht=
nahmevon Büchern und Schriften, auf die Anstellungvon Agentenfür bestimmte
Bezirke¼,die polizeilicheAufsichtüberdie Vertragsabschlüsse160,dasVerbot derÜber=
undDoppelversicherung16.

§ 252. Die Brandverficherungsanstalt. Die Versicherungunbeweglicher
Sachen— einzelneArten vonGebäudensindgesetzlichausgenommen—gegen Brand=
schadengeschiehtdurch eine staatlich geleiteteAnstalt.

Die Grundlagendes geltendenRechtes:schufdas G. vom3. April 18757,welchessichnur auf
die Landesteilerechtsdes Rheines bezog. Nunmehr ist durchG. vom 5. Mai 1890 das erstereG.

§ 74, 84 d. R.G. u. bayer.A.G. v. 20. Dez. 1901(G.V.Bl. S. 733), welches ee diedie
W Reiunrsche die Pu zum 9#.# gewährt (Entsch.Bd. 24 S
den Begriff „kleinererVerein“). Hinsichtlich der vor demR.G. landesrechtlichzugelassenenhücerr
nehmungenosh die ausfühelichenübergangsvorschriften&92 ff.), von denenhier insbes.die Be=
stimmung(3 121)hervorzuhebenist, daß gewisseVerpflichtungender Feuer=V.U., die auf der landes=
rechtlichenKonzessionberußen Ceistungenfürfür ollsemeine Zwecke),unberührtbleiben. ##hierzu
Finanz=G. v. 15. Juni 189, 3. Juni 18898(Weber 26 S. 34 u. 71).

R.St. G.B. § 360 9, ela v Art. 2 Ziff. 2, 134 (FassungdesGes. v. 9. Febr.
1892, 6•7#5 S. 29),dessenGeltun= 3 wesentlichbeschränktist. v. Riedel-Sutner, Komm. 3.

P. 7.Aufl., S. 462ff., 467 (/Zufammenstellungder einzelnenM.E.). Vgl. auchLandtags=
absch.v. * isch §*57. Weber 10 S. 52

10V.O. v. 4. Jan. 1872 (N.Bl. S. 28) P|| Abs. III. Für Mobiliorfeuerversicherung gelten
die bayer.Vorschriften, insbes.die V.O. v. 11. Sept.1872(N.H S 42113), nur im Rahmen des
8 121 Abs. 1 u. 2. des R.G. fort. v. Riedel a. a. O. S. 467. WrlI. auch: Die Landwirtschaft
in Bayern usw., München 1890 S. 552ff. ber dieSeusichtt ung iasigein v. 29. April
1869 (G.Bl. 1866/69S 801) § 41 u. M.E v.2. Okt. 1872#W# S.543). val. auch
Brandvers.G. Art. 85vbs I. Über zahlreicheAnträge auf deh dieserVersi erun.

vg ininsbes. die letzteDenkschriftder Staatsregierung Verh. d. K. d. Abg. 1910 Beil.
r. 1145. Weber 17 S. 641, 18 S. 22

11V.O. v. 11. Sept. 182 § 2.
15V.O. v. 11. Sept. 1872 §§ 3—6. ÜberdieMünchen=AachenerMobiliarfeuerversicherungs=

anstalt u. den Gewinnanteil des Staates s. die Angaben bei Weber 2 S. 714, 716, 3 S. 103, 4
S. 73,6 S. 172; fernerLandtagsabsch.v. 25. Julic 1850(G.Bl. S. 225) Abf. 7leine budget=

mäßige Stgastelinahme) vgl. oben§ 190 Anm. 2.
1 Vgl. Entsch.d. O.G.H. in Gegenst.des ivilrechtesusw. VI S.
1„ 2. #§§7, 8. Dazu P.St.G. B. Art. 134 Abs.3; R.Gew.O. 88 Abs. II, 148Ziff. 2.
½ . V.V. v. 29. Dez. 1885(Weber 7 S. 6230.

O. § 9. Val. P.St. G.B. Art. 100.
(525211 über die Rechtsentwicklungs. 2. Aufl. 3 S. Vgl. 8 Haag, „Feuervers.“ in
Stengel=Fleischmann, Wörterb. d. St. u. V.N. 2. Aufl. I S. 776

2 Die Brandversi erungsanstalt für Gebäude in den Landest.r. d. Rh. betr. (G.V. Bl.
S. 269). Die Kammerverh. sind nachgewiesenim Repert. 1873/75 S. 15f. BV. v. 30. Juni 1875

sbs S. 47).Handausg. v. Th. v. Hauck=H. Stör, 4. Aufl.,München 1907, Bl. 54
S. 78ff, Sis Wohlfahetsanstallen. für Brandversicherungin r# ünchen1899 u. 1906.

G.V. Bl. S. 223. Verh.d. Landtages1889/90vgl. 2. Aufl. 3 S. 285 Anm. 13.
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unter einigenAnderungen in der Pfalz“ eingeführt und die Brandversicherungsanstaltder Pfalz
vom 1. Oktober 1890 an mit der diesseitigenAnstalt vereinigt worden5.

Für das ganzeKönigreich besteht zur Versicherung der Gebäude gegenBrand=
schaden eine Anstalt, welche auf dem Grundsatze der Gegenseitigkeitberuht. Der
Wirkungskreis der Anstalt erstrecktsich lediglich auf das bayerischeStaatsgebiet7.

Die Anstaltist einePersonenvereinigungöffentlichrechtlicherNatur; siehatRechts=
persönlichkeits.

Die Anstalt steht unter staatlicher Leitung. Die Verwaltungstätigkeit der
Beamten, welche Geschäfte für die Anstalt besorgen,ist staatsdienerlicheTätigkeit .
Aber der Staat, in dessenAuftrage die Beamten handeln, besorgtdamit nicht eigene,
sondern fremdeGeschäfte10.

Für dieVerwaltungderAnstalt bestehteinebesondereBehörde,dieVersicherungs=
kammer,Abteilung für Brandversicherung,deren Einrichtung, Wirkungskreis und Ge=
schäftsgangdurchV.O. geregeltist. Die höherenBeamten ernennt der König 11. Durch
die Versicherungskammerwird die Anstalt mit Rechtswirksamkeitvertreten. Am Sitze
der Kammer hat die Anstalt ihren Gerichtsstand12.

Die Versicherungskammerist dem Staatsministerium des Innern unmittelbar
untergeordnet. Letzteremist die Festsetzungdes jährlichen Voranschlagesder Anstalt,
sowie jede allgemeine Anordnung und Veröffentlichung in Sachen der Anstalt vor=
behalten. Das Staatsministerium des Innern hat von der Geschäftsführungder Ver=
sicherungskammervon Zeit zu Zeit Einsichtzu nehmenund hierbeidas Interessedes
Staates, der Anstalt und der Versichertenzu wahren. Es ordnet die Veröffentlichung
der Rechnungen an, welche von der Versicherungskammerzu stellen sind18. Es ist
hm Erusse von Vollzugsvorschriften über die „Geschäfte der Brandversicherung“zu=

mndig14.
In jedemRegierungsbezirkewerden zur Besorgung jenerAnstaltsgeschäfte,welche

Fachkenntnissevoraussetzen,mehrerebauverständigeBrandverficherungsinspektorendurch
das Staatsministerium des Innern aufgestellt. Diese haben die Obliegenheitenzu er=
füllen, welche ihnen gesetzlichbesondersübertragen sind15, die Anstaltsinteressenin
bau= und feuerpolizeilicherBeziehung zu wahren, endlich bei der polizeilichen Be=
aufsichtigungder FeuerversicherungbeweglicherSachenso weit mitzuwirken,als es sich
um Zugehörungen handelt, die bei der Anstalt versicherbarsind. Die Geschäftsführung
der Brandversicherungsinspektorenund ihr amtlichesVerhältnis zu denGemeinde=und
Distriktsverwaltungsbehörden,sowie zur Versicherungskammersind durchMinisterial=
vorschriftengeregelt15. Den Brandversicherungsinspektorenist es verboten,Bauten als
Baumeister oder Bauunternehmerzu führen17.

* Uber das fühpre pfälz. Recht s. 2. Aufl. 3 S. 285.
5 Dazu einige AnderungendesP. St.G.B. u. Aufhebung des Art. 99 desselben,G. v.

11. Mai 1896 (G. V.Bl.S. 207)Art. 20, § 12a d. Fin.G. v. 15.Juni 1898 sowieArt. 164 u. 172
des A.G. z. B.G. B. (Weber 27 S. 132),§ 8 d. Fin.G. v. 2. Nov. 1912u. Art. 95 d.Kirchen=G.O.
v. 24. Sept. 1912.

* Ges.Art. 1 u. Ges. von 1890 Art. 1. » ·
7Ges.Art.97(VorbehaltguguiifteiifreniderGebietseinschlitise). sGes.Art.95.
« VI B.G.Art.186,überdieBeamtenhastuiigArt.79d.B.G.u.Art.88deSB.V.G.—

Satz 2 des Art.88 ist aufgehoben.Hauck S. 180.
10Das Verhältnis ist ähnlich, wie bei der Reichsbank.
11Ges. Art. 80, 82. VWO. v. 15. Dez. 1896 u. 21. Dez. 1908(G.V.Bl. S. 663 bzw.1150),

hierzu Ges. v. 15. April 1900(G.V.Bl. S. 877). Bezüglich der Ausfertigungen,„welchegegenüber
den Mitgliedern der Anstalt urkundlichenNachweisüberRechteundVerpstichsanoer=geben“,Art. 81
des Ges. Vgl. auch B.G. Art. 186.

12Ges. Art. 80, 99.c-.
13Ges. Art. 80, 83. Uber die Rechnungsnachweisungenoden§ 190 Anm. 2.
11Ges. Art. 100. V.V. v. 30. Juni 1875 (Weber 11 S. 47), V.O. v. 21. Dez. 1908

9. »
16S. die Ubersichtbei HauckS. 178f.
16 V.O. v. 15. Dez. 1896 §F13 u. 21. Dez. 1908 § 9. Instr. v. 30. Juni 1875(Weber

11 S. 72). M. B. v. 22. März 1880 nebst späteren Anderungen (Weber 14 S. 380). Agl. auch
oben § 251 Anm. 14.

11Ges. Art. 85, 86.
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Die KassengeschäftederAnstalt besorgtdieK. Bank in Nürnberg,welchehierüber
mit der VersicherungskammerlaufendeRechnungführt. Die Zahlungsanweisungen
erläßt letztere15.

Die ErhebungderAnstaltsbeiträgegeschiehtauf VeranlassungderVersicherungs=
kammer1°%nach den Bestimmungen über die Staatssteuern in unmittelbaren Städten
durch die Magistrate, sonst durch die Rentämter, und zwar außerhalb des Rentamts=
sitzesdurchVermittlungder Gemeindebehörden,in derPfalz durchdieRentämterund
Steuereinnehmer20. Die einkommendenBeiträge sind kostenfreian die königlicheBank
abzuliefern. Die Auszahlung der Entschädigungsgeldererfolgt durch Vermittlung der
unmittelbaren Stadtmagistrate bzw. der Rentämter51.

Zur Bestreitung der Gesamtausgaben für den Bedarf der Versicherungskammer
und für die Ausstellung der Brandversicherungsinspektorenund deren Funktionäre hat
die Anstalt derStaatskassejährlicheineEntschädigungssummezu bezahlen,die jeweils
im F.G. bestimmtwird?..

Eine Leistung für öffentlicheZwecke ist der Anstalt durch die Bestimmung auf=
erlegt, daß das Staatsministerium des Innern an den regelmäßigenjährlichen Mit=
gliederbeiträgenbis zu 70% der Gesamtsummezur UnterstützungverunglückterFeuer=
wehrmänner und deren Hinterbliebenen, sowie zur Förderung des Feuerlöschwesens
verwendenkann?8.

Hinsichtlich des Haushaltes der Anstalt gilt folgendes.
Die Anstalt besitztals Vermögen einen „Vorschußfonds“. Derselbe ist zunächsft

dazu bestimmt,diejenigenEntschädigungenvorschußweisezu leisten,welchebis zur Ein=
hebungder Beiträge notwendig werden?“. .

Der Anstalt obliegenals laufendeAusgaben,abgesehenvon denVerwaltungs=
kostenund den schon erwähnten gesetzlichenLasten, die Brandentschädigungenan die
Mitglieder. Sie bezieht als laufende Einnahmen, abgesehenvon Vermögenszinsen,
Strafgeldern und sonstigenbesonderenZuflüssen, die Mitgliederbeiträge.

Die Jahresbeiträge werden, soweit sie zur Bestreitung des voraussichtlichen
Jahresbedarss nicht erforderlich sind, um so viele Zehntel ermäßigt, als der Vorschuß=
fonds volleTausendstelderVersicherungssummebeträgt. Bei BerechnungdesVorschuß=
fonds bleibendiezugehörigenGebäude,Grundstücke,sowiediezumBetriebenotwendigen
Barbestände,die zu Beginn des Rechnungsjahresder Hälfte der Jahresbeiträge gleich=
kommenmüssen,außer Ansatz.

Ein am JahresschlusseverbleibenderÜberschußfällt dem Vorschußfondszu;
ein Fehlbetragwird aus dem Vorschußfondsgedeckt.Zu diesemZweckekann die
Anstalt gegen Verpfändung von Wertpapieren des Vorschußfonds eine Anleihe auf=
nehmen2.

Das Versicherungsverhältniszur Brandversicherungsanstaltist ein Verhältnis des
öffentlichenRechtes?.

18Uber die Form Ges.Art. 84.
1°9Durch Mitteilung der Einheberegister.
20Ges.Art. 87 mit 69 Abs. I;Ges. von 1890 Art. 5.
# Val. oben § 183. Weber 20 S. 377.(Pfalz).
:32Ges. Art. 90. Dazu Hauck S. 182f. Uber sonstigeGebührenu. KostenGes. Art. 91—93

u. Ges. von 1890 Art. 5 Abs. 2. Instr. v. 30. Juni 1875 F 4.
:2 Art. 89 in der Fassungdes Fin. G. v. 15. Juni 1898 § 12a (Weber 26 S. 34). gl.

hierheroben§ 251 Anm. 8 u. 12u. HauckS. 181. — Weitere Belastungender Brandversicherungs=
anstalt ergebensich aus Art. 19 Abs.I (da die dort bestimmteEntschädigungkeinevolle ist) u.
aus Art. 23 desG. überdieHagelversicherungsanstaltv. 13.Febr. 1884,worüberunten§ 253Anm. 19.

4 Ges. Art. 65, 66 Abs. 1, 3 mit Art. 41, 42, 46, 47, 60 Ziff. 3, 64 Abs. 2, 96 Abf. 3.
Hauck S. 139, 207ff. — S. ferner Ges. von 1890 Art. 2, 3 über dieEinverleibung der pfälz.
Anstalt. Hiernach bildet der verhältnismäßigeFehlbetrag am Vermögender letzterenAnstalt im
Vergleichemit demVermögen der diesseitigenAnstalt eine3% ige Schuld der pfälz. Versicherten.
Diese ist dadurch zutilgen, daß für die Pfalz in denJahren, wo nur ein halberBeitrag einzuheben
wäre, dergarze eitrag erhobenwird. Vgl. Hauck S. 197.

26 Vgl.Art. 1, 34, 56 des Ges.
16 Ges.Art. 68 in der Fassungdes § 8 des Fipn.G. v. 2. Nov. 1912. Hauck 156ff.
: Vgl. auch V.G.H. 7 S. 320, 19 S. 108. Uber Beitragsverjährung vgl. § 197 B.G.B.

Google



§252 Die Brandverficherungsanstalt. 351

Ein Zwang, Gebäude gegenBrand zu versichern, bestehtregelmäßig nichts.
Einem öffentlichrechtlichenVersicherungszwangeunterliegennur die Gebäude2 des
Staates, der Ortschaften, Orts=, Distrikts= und Kreisgemeinden30, der öffentlichen
Stiftungen51,dieGebäudeder öffentlichenGlaubensgesellschaften32und, ohneRücksicht
darauf, wer Eigentümer ist, die Gebäude der Pfarreien, Benefizien, ständigenKuratien,
Pfarrvikariate und Exposituren38.

Die Versicherungsnehmersind einem öffentlichrechtlichenZwange insoferneunter=
worfen, als sie sowohl die gesetzlichnotwendigewie die freiwillige Versicherungver=
sicherungsfähigerGebäude3“ nur bei der bayerischenBrandversicherungsanstaltnehmen
dürfen (Anstaltszwang). Verbotwidrig eingegangeneVersicherungsverträgemit anderen
Anstalten oder Gesellschaftensind nichtig und machendie Übertreter strafbar38. Die
Anstalt hat hiernach ein ausschließlichesBetriebsrecht („Monopol“). Anderweitige
Versicherungist nur statthaft:

1. hinsichtlichnichtversicherungspflichtigerGebäude;
2. hinsichtlichversicherungsfähigerGebäude dann, wenn auf Grund des Gesetzes

derenAufnahme in die Brandversicherungsanstaltversagt oder derenAusschluß aus der
Anstalt verfügt worden ist36.

Für die versicherungsfähigenZugehörungen von Gebäuden, welche dem Ver=
sicherungszwangeunterliegen, bestehtder Versicherungszwanggleichfalls, dagegender
Anstaltszwang nur bedingt, nämlich nur dann, wenn die Beteiligten sich nicht darüber
auszuweisenvermögen,daß jeneZugehörungenbereits bei einer in Bayern zugelassenen
Feuerversicherungsanstaltfür beweglicheSachen, und zwar genügend7, versichertsindss.

Wo das Gesetz für versicherungsfähigeZugehörungen von Gebäuden Voll=
versicherungin der Brandversicherungsanstaltnicht zuläßt, ist deren anderweitigeVer=
sicherunggleichwohl verboten3°.

Für die Anstalt bestehtein Zwang zu verfichern. Die Besitzer#°versicherungs=
fähigerGegenständehabenein gesetzlichesRechtaufVersicherung.Durch dieBeitritts=
erklärung, welche den gesetzlichenAnforderungen entsprechendabgegebenist“1, wird
das Versicherungsverhältnismit demTage begründet,welcherauf denTag des Ein=
laufes der Beitrittserklärungbei derVersicherungskammerfolgt ". Die Versicherungs=
summe bemißt sichnach der späteren endgültigenFeststellung#8. Der Eintritt in die
Anstalt kannzu jeder Zeit,mit Ausnahmedes September,erfolgen. Beitrittserklärungen,
welchewährenddes Septembersin denEinlauf der Versicherungskammergelangen,
wirken also vom 1. Oktober an“.

28Ges. Art. 2 Abf. 1.
sich 3 Auch die im Bau begriffenen. Ges. Art. 7 Abs. 2, Art. 14 (Mindestbetragder Ver=

erung).
*° Das Ges. sagt nur: der „Gemeinden“. Hörmann, Kommentar z. G. v. 1852,Erlangen

1863, S. 24 (demHauck S. 19 anscheinendbeistimmt)will die Distrikts- u. Kreisgemeindenaus=
geschlossenwissen,weil dieseder Brandversicherungs=O.von 1811unbekanntwaren. Dieser Grund

wird jeßt keinenfallsmehr durchschlagendsein. "
1 Das Ges.sagt —nicht sehrgeschickt— „Schul= u. sonstigeStiftungen“. Es sind wohl

nur öffentlicheStiftungen (vgl. oben § 212) gemeint, da nur um diesedas öffentlicheRechtsich
kümmert. Vgl. Hörmann S. 25, Hauck S. 19.

#21% bloß, wie Hörmann S. 24 annimmt,die gottesdienstlichenGebäude;denn „Kirche“
bedeutet im Zusammenhangedes Ges. Kirchengesellschaft. Daßhierbei nur die öffentlichen Glaubens=
esellschaften,nicht alle staotlichanerkannten(Hauck S. 19) gemeintsind, dafür sprichtaußer der

Fre#unz, die der Staat zudenteiwatglandenegeselschafteneinnimmt, auchArt. 3 Ziff. 3 desGes.
4 Ges. Art. 3 * I Ziff. 1—3. DieseGebäudetreffenermäßigteBeiträge, vgl. Fin.G. v.

2.Nov.1912§8 Zif. 4.
:3“Vgl. Art. 9 des Ges. 35Ges. Art. 2, 96 Abf. I.
36 Ges. Art. 2 Abf. mit 9 u. 78. 37 Ges. Art. 14.
s Ges. Art. 5 Abs. II, 6 Abf. II.
22Ges.Art.6 Abf.I, V.G.H.25S. 158.
4%Vgl. Hauck S. 291. 1 Art. 10.
»2Die Bestimmungüber die sofortigeWirkung der Beitrittserklärung bindet beideTeile.
*#Ges. Art. 10. HBaur S. 36 ff. Vgl. auchGef. Art. 34 Abf. 4.
“ Ges. Art. 11 Abs. J. , ,
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Gebäude,welcheim Bau begriffensind, können, solange sie nicht vollendet sind,
nur für das laufendeund folgendeJahr in die Versicherungaufgenommenwerden"“

Aus dem Dargelegten ergibt sich, daß die Mitgliedschaft nicht durch Vertrag
der Anstalt mit dem Versicherungsnehmer,sonderndurch die einseitigeErklärung des
letzterenbegründetwird. DurcheinseitigeErklärungwird hier ein zweiseitigesRechts=
verhältnis hervorgerufen“.

Die Mitgliedschaft haftet, wenn begründet, auf dem Besitzedes Versicherungs=
gegenstandes.Der neueBesitzertritt in die Rechte, die ordentlichenLeistungenund die
diesbezüglichenRückständeseines Vorgängers ein"7.

Versicherungsfähigsind alle Gebäude"5, welcheHochbautensind", ausgenommen
Gebäude im Werte unter 100 Mark, Schaubuden, Bau= und Wirtschaftshütten, Ge=
bäude, welche zur Herstellung oder Aufbewahrung von Sprengstoffen bestimmt find,
Feuerwerkswerkstätten,Petroleumlagerhäuser,abgesondertliegendeFestungswerke,welche
ausschließlichZweckendesHeeresdienen50.

Regelmäßig ist nur das Gebäude selbstversicherungsfähig. Jedoch sind gewisse
Zugehörungen31 als versicherungsfähigerklärt, aber nicht selbständig, sondern nur
Lgemeinsammit den Gebäuden.

Der Versicherungsnehmerhat die Wahl, ob er das ganzeGebäude oder einen
Teil und ob er denganzenWerts der VersicherungsgegenständeodereinenTeil ver=
sichern will, beides nach Maßgabe folgenderBestimmungen. Das Gebäude kann auch
ohne Grundmauern und Keller oder nur hinsichtlich der verbrennbarenBestandteile,
mit Ausnahmeder massivenMauern, Treppenund Gewölbe,versichertwerden. Die
Versicherungssummemuß stets durch zehn teilbar sein. Für die Fälle öffentlichrecht=
lichen Versicherungszwangesist der Mindestbetrag der Versicherungssummedurch
Ministerialvorschrift ös, und zwar nicht unter dem halben Werte der verbrennbaren
Teile, zu bestimmen.Teilversicherungmuß ausdrücklicherklärt werden;andernfalls
wird Vollversicherungangenommen“.

Eine Erhöhung55oderMinderung der Versicherungssummekann jederzeitbe=
antragt werden; ersterewird nach denselbenGrundsätzen wie die Eintrittserklärung,
letzteremit dem folgendenKalenderjahrewirksam5°.

Der Eintritt in die Anstalt ist durch vorgängigeSchätzungdes Versicherungs=
gegenstandes""und gegebenenfallsderZugehörungenbedingt,durchwelchederenWert
im dermaligen Zustande festzustellenist. Über die Schätzung,welche entwederdurch
den Brandversicherungsinspektorbzw. dessenGehilfen oder durch verpflichteteSchätzer
geschieht,besteheneingehendegesetzlicheBestimmungen58s. Im übrigen ist das Ver=
fahren durch Ministerialvorschrift geregelt#5. Das Schätzungsergebnisist vom Ver=
sicherungsnehmermit dem schriftlichenAntrage auf Größe und Art der gewünschten
Versicherung dem Brandversicherungsinspektorund von diesem gutachtlich der Ver=

Ges. Art. 7 Abs.1
“ Die isnahmeurtund- (Art,3 bezeugtnur die Mitgliedschaft,abet et sie nicht.
1 Ges. Art. 76. Auch im Baue begriffene. Ges. Art. 7Abs. 1

brmann S. 42ff. Haue S. 21ff.
es.Art. 4 Abs. 1mit's. 9.

Art. 5 u. 6, letztererin der Fassung des § 8 Zii. 1 desFinS.. . 2. Nov. 1912. Sie
müssenaber dem Eigentümerin der Hauptsachegehören. G.H. 12 S

53 Niemals kann die Versicherungssumme„den durch* vuseeelen Wert des Ver=
sichrungsobiekteszur Veit der Aufnahme in die Anstalt übersteigen“.gber die Untergrenzevon
100 Mk. (Ges.Art. 9 Abs.1) vgl. Hauck S. 25, 34, örmann S. 5

53Ges. Art. 14, V.V. v. 30. Juni 187582, 3. Aug. 238 (Weber 12 S. 422).
5. Ges. Art. 12—14.
55Dahin gehört auch Einschränkungder VersicherungdemUmfangenach bei gleicherVer=

sicherungsumme,
Ges.Art. 15. Bei der Minderung müssendie Gläubiger zustimmen.

Scbbkei. Gebäuden, die im Baue begriffen sind, tritt zunächst der Kostenvoranschlag an Stelle
er un

58 Eef= Art. 16—21; 96 Abf. 4, 5. Hauck S. 49ff.
bo Ges. Art. 23. V.V. v. 30. Juni 1875 §§ 3ff.
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sicherungskammervorzulegen.Letzterebescheidetsofort den Antrag. DieserBescheid
ist Parteierklärung und dem Antragsteller zu eröffnen. Gegebenenfallswird die Ver=
sicherungvon der Versicherungskammerin das Grundbuch eingetragen und die Auf=
nahmeurkundeausgefertigt °.

Gegen den Bescheid der Versicherungskammerkönnen der Antragsteller bzw.
Versicherungsnehmerund die Gemeindebehördeder belegenenSachedenVerwaltungs=
rechtswegbetreten. Dies geschiehtdurchErhebung des „Einspruches“ bei der Distrikts=
verwaltungsbehördeder belegenenSache. Für Anmeldung und Begründung"# des
Einspruchesläuft eineAusschlußfristvon 14 Tagen?s. Gegendie Entscheidungder
Distriktsverwaltungsbehörde"sstehtdenBeteiligtendie BeschwerdezumVerwaltungs=
gerichtshofeoffen".

Die Bestimmungenüber die Schätzung gelten auch für Anträge auf Erhöhung
der Brandversicherungssumme.Neue Schätzungist jedochregelmäßig#5nur nötig, wenn
die letzteSchätzungälter ist als zwei Jahre, von der Antragstellung zurückgerechnet.

Die bestehendenVersicherungenunterliegen einer Nachprüfung, die vom Gesetze
eingehendgeregeltist“.

Die Abänderungender Versicherungwirken, wenn es und soweites dabeiver=
bleibt, gegen den Versichertenvom Zeitpunkte des Einlaufes der Verhandlungen bei
der Versicherungskammer. Doch kann der Versicherte gegenüberAbänderungen der
Versicherungdurch die Versicherungskammerdas oben geschilderteEinspruchsverfahren
veranlassen7.

Die Mitglieder?" sind gegenüberder Anstalt zur Leistung von Jahresbeiträgen
und einer Beitrittsgebühr verpflichtet.

Der JahresbeitragrichtetsichnachderGröße derVersicherungssummeund nach
der Feuergefährlichkeitdes Versicherungsgegenstandes"#, in welch letztererBeziehung
ZugehörungenderHauptsachefolgen 70. Die Feuergefährlichkeitwird zunächstnachder
Bauart bemessen.Hiernach sind vier Klassen mit regelmäßigen71 Jahresbeiträgenvon
10, 13, 20, 25 Pfennigen von je 100 Mark der Versicherungssummegebildet72.
Dazu treten besondereZuschläge, wenn die gesetzlichenMerkmale besondererFeuer=
gefährlichkeit zutreffen75, sowie wenn die Versicherungssummeder Einrichtungen für
Gewerbe=und Fabrikbetrieb 300 000 Mark übersteigt7“.

Die Einreihung der Versicherungsgegenständein die Klassen und die Feststellung
der etwaigen Zuschlägegeschiehtdurch die Versicherungskammer.Hiergegen kann der
Verwaltungsrechtsweg mittels „Einspruches“ betreten werden. Bei Zuschlägenwegen
feuergefährlichenZweckeseinesGebäudes kann jedochnur die Entscheidungdes Staats=
ministeriums des Innern angerufenwerden.

Die Beitrags=und Zuschlagsfestsetzungist sofort7. wirksam7“.

0 Ges. Art. 22, 24—26. o1 V.G. H.4 S. 380.
sꝛVgl. K. Dekl. v. 15. Juni 1898(G.V.Bl. S. 294).
6##Uber Erhebungenusw. Ges. Art. 27 Abs. II, III. V.G.H. 7 S. 320.
" Ges. Art. 27 u. dazu dieselbstverständliche Bestimmung in Art. 34 Abs. 4; V. G.H.G.

Art. 8 Ziff. 40, Art. 9 Abs. 1. Hauck S. 62 ff. UberdieGeltendmachungdes Rechtsanspruches
vgl. Bl. 47 S. 257ff. V.G. H. 19 S. 106ff., 25 S. 158, 261.

"%Ausnahme in Art. 28 Abs. 2. "8 Art. 29—33.
en Näheres Ges. Art. 29—32. V.G.H. 1 S. 58. Uber die KostenArt. 32.
6s In den Art. 70—75 des Ges. u. Art. 6 des Ges. von 1890 sind Vorschriftenfür eine

Reihe besondererRechtsverhältnisseim Sinne einerFeststellungdarübergetroffen,an wendieAnstalt
Echenhelten hat. Zu Art. 74 vgl. Art. 95 d. Kirchen=G.O. Vgl. hierher HauckS. 165.V.G.H.

"* Art. 57. 63. 10Art. 63 Abf. 1.
I1 Über jrbsehungen u. ErhöhungenobennachAnm. 25.
72Art. 58, 59. V.V. v. 30. Juni 1875 § 7 Ziff. 7. HauckS. 139ff.
78Art. 60, hierzu § 4 Ziff. 4 d. Fin. G. v. 2. Nov. 1912,Art. 61, 96 Abs. 2, 3; M.E. v.

9. Febr. 1889(Weber 19 S. 410).
7. Art. 64 Abl. 2.

= zu Art. 10 Abs. 2, 32 Abs. 2. Entscheidendist selbstverständlichim Streitfalle dieendgültige
Festsetzung.

16Art. 62 mit 11. Hauck S. 146ff. S. auchfür die Pfalz Ges. von 1890 Art. 10.
v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 23
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Bei WiederaufbauoderbaulicherAnderungeinesGebäudesbleibendessenVer=
sicherungsverhältnissein Kraft, bis sie in gesetzmäßigemWege abgeändertwerden77.

Der Jahresbeitrag ist am Beginne jedesGeschäftsjahresfällig und in ungeteilter
Summe vorauszubezahlen. Nachlässefinden nicht statt.

Beim Eintritte in die Anstalt und bei spätererErhöhungder Versicherungs=
summe ist eine Beitrittsgebühr von ½10% der Versicherungssummebzw. ihrer Er=
* zu entrichten.Die Gebührwird zusammenmit demnächstfolgendenBeitrage
erhoben.

Die Mitglieder der Brandversicherungsanstalthaben gegendie Anstalt 30 Ent=
schädigungsansprüchein bezug auf die versichertenGebäude und deren Zugehörungen

1. für eigentlichenBrandschaden;
2. für solcheSchäden, welchedurch Löschungeines Brandes entstehen!;
3. für Beschädigungdurch Blitz, auch wenn er nicht gezündethats.
Der Entschädigungsanspruchist für denjenigenvöllig ausgeschlossen,der in An=

sehung des erlittenen Brandschadens wegenVerbrechens oder Vergehens der Brand=
stifstungoder wegen Betruges an der Anstalt rechtskräftig verurteilt worden istss.
Außerdem bestehenbesondere,die Haftung der Anstalt beschränkendeBestimmungenfür
Kriegsschäden“.

Die Höhe der Entschädigungbemißt sichnach folgendenVorschriften. Muß ein
beschädigtesGebäude vom Grunde aus neu gebaut werden, so wird der wirkliche
Schaden, die Kosten der Schuttwegräumung inbegriffen, bis zur Höhe der Ver=
sicherungssummevergütet. Trifft der Schaden einen Teil des Gebäudes, so wird nur
der verhältnismäßige5 Teil der Versicherungssummeund keinesfalls mehr als der
wirkliche Schaden vergütet. Die Entschädigung für Zugehörungen wird in gleicher
Weise ermittelt, bei Gewerbe=und Fabrikbetriebseinrichtungenunter Berücksichtigung
der seit der Versicherungdurch Abnützung usw. entstandenenWertminderung . Für
Gebäude, welcheim Baue begriffensind, gelten die gleichenGrundsätze; doch obliegt
dem Versichertender Beweis, welchesder Stand des Baues und Bauwertes zur Zeit
des Brandschadenswar. Werden baufälligeGebäude,hinsichtlichderer eine polizeiliche
Aufforderung zur Ausbesserungergangen ist, in der Zeit bis zur Vollendung der
Wiederherstellungvon einemBrandschadengetroffen,so gelten für die Entschädigungs=
bemessunggleichfalls die allgemeinenGrundsätze mit der Maßgabe, daß dem Ver=
sichertender Beweis des wirklichenBauwertes zur Zeit desBrandschadensobliegts.

Die Entschädigung für ein Gebäude wird regelmäßigunter der Bedingung ge=
leistet, daß dasselbean der alten Stelle bauordnungsmäßigwieder aufgebautund die
Entschädigunglediglich hierfür verwendetwird. Die Entschädigungfür Zugehörungen
wird unter der Bedingung geleistet,daß sie in einer ihrem bisherigen Zweckeent=
sprechendenWeise in dem bisherigen oder wiedererrichtetenGebäude wiederhergestellt
werden. Ausnahmen könnennach Maßgabe der Artikel 39 und 40 Abs. II des Gesetzes

17 Art. 7 Abs. 3, vgl. 79a: Hauck S. 33.
78Art. 67, 69 Abs. 2. Über die Einhebungoben Anm. 20.
mArt. 66 Abs. 1 u. 2.

ö65Über bürgerlichrechtlicheRückgriffsansprücheder Anstalt gegenDritte Ges. Art. 47. Wgl.
auchBl. 47 S. 257 (Zuständigkeit).

##Gleichviel, ob in dem Gebäude, wo esgebrannt hat, oder in einem anderen. Dies ist
weitläufig ausgeführtin Art. 34 Abs. 2. V.G. H. 2 S. 370.

#82Art. 34 Abs. 3 in der Fassungdes § 8 zifb 2 d. Fin.G. v. 2. Nov. 1912.
8 Art. 36 mit 35 Abs. 1 Abs.3 (neuinf. d. Fin G.d. 1912).Dazu Art. 44—46(Bestimmungen

für den Fall der Einleitung eines Strafverfahrens u. Über Vorschüssezugunstender Gläubiger u.
h#hiteigentümer).S. auch Weber11 S. 156.

#8“Art. 37 mit 35 Abs. 2 (überflüssig).Dazu Weber 10 S. 522.
"85V.G.H. 1 S. 58, 5 S. 78; 25 S. 96, 261.
5 —i*' gach Verhältnis der wirklichenKostenzu den KosteneinesvollständigenNeubaues.

rt. 50.
m8 Art. 79 (vom Aussch. d. K. d. Abg. herrührendu. in der Fassungganz verunglückt).

oie estimungen sind in § 193 d. R.G. v. 30. Mai 1908 über denVersich=Langvertrag auf=
rechterhalten.
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mit Bewilligung teils der Distriktsverwaltungsbehörde,teils der Regierung,Kammer
des Innern, eintreten. Beschwerdengehenan die nächsthöhereStelles.

Die Auszahlung der Entschädigungssummefindet nach näherer Bestimmung des
Art. 41 des Gesetzesregelmäßig fristenweise,bei Wiederherstellungsarbeitenim Kosten=
betrage von 100 Mark und weniger nach deren Vollendung statt. Ist der Kosten=
aufwanderwiesenermaßengeringerals dieEntschädigungssumme,so fällt derlberschuß
der Brandversicherungsanstaltheimv0. Streitigkeiten über den Vollzug dieser Be=
stimmungengehörenzur Zuständigkeitder Gerichte"1.

Die Wiederherstellungder Versicherungsgegenständehat längstens innerhalb fünf
Jahren vom Tage der Brandbeschädigungan zu geschehen;doch kann die Regierung,
Kammer des Innern, aus erheblichenGründenFristverlängerungbewilligen. Frist=
versäumnis hat Verlust des Entschädigungsanspruchesfür die ganzebzw.die nochnicht
verwendeteSummezur Folge#.

Die Brandentschädigungwird aufGrund einerSchadenserhebungvonderBrand=
versicherungskammerfestgesetzts. Gegen die Festsetzungoder Ablehnung kann der Ver=
waltungsrechtsweg mittels Einspruches in der bereits geschildertenWeise betreten
werden?". Doch kann, soweit es sichum die Höhe der Schadensschätzunghandelt, der
Berechtigtebei Anmeldungdes Einspruchesein Schiedsgerichtbeantragen,welches
endgültig entscheidet55.

Die Mitgliedschaft zur Brandversicherungsanstaltdauert bis zur Erklärung des
Austrittes oder bis zur Ausschließung". Bei Gebäuden,welchedemVersicherungs=
zwangeunterliegen,ist, solangedies der Fall ist, eine Austrittserklärung unstatthaft?.

Der Austritt muß für das nächstfolgendeJahr vor dem1. Septemberschriftlich
bei der Versicherungskammerangezeigt werden?“. Letztere hat über die als wirksam
erkannteAustrittserklärung amtlicheBescheinigung zu erteilen?.

Der Ausschlußaus derAnstalt kannvon derVersicherungskammerausgesprochen
werden:

1. wenn das versicherteGebäude im Werte unter 100 Mark sinkt;
2. wenn es zu Zweckenverwendetwird, die es versicherungsunfähigmachen;
3. wenn der BesitzerwegenvorsätzlicherBrandstiftungrechtskräftigverurteilt

worden ist 100.
Das Versicherungsverhältnisendetmit demZeitpunktedes Ausschlusses,jedoch

bleibt der bisher Versicherteverpflichtet, die Beiträge für das laufende Jahr noch zu
entrichten101.

GegendieVerweigerungderAustrittsbescheinigungundgegendieVerfügungdes
Ausschlusseskann der Verwaltungsrechtswegmittels Einspruchs betretenwerden 102.

Die Bestimmungenüber das Verfahren in Brandversicherungsstreitigkeitensind
bereits an den geeignetenOrten im einzelnenerwähntworden. Im allgemeinenist
hier noch folgendeszu bemerken.Soweit zur Entscheidungvon Streitsachen nicht aus=
drücklich die Verwaltungsbehördenfür zuständigerklärt sind, was übrigens zumeistge=
schehenist, sind die Gerichte zuständig. Soweit die Verwaltung zuständigist, greift,

3 Ges. Art. 38—40, 94Abs. 3. Mml # § 1130. Bl. 33 S. 30ff., 34 S. 230ff.
36 S. 104ff. Weber 4 S. 674. V.G.H.

„%Art. 41. Über Beschlagnahmeund, eplphreng der EntschädigungsansprücheArt. 43.
21Ges. Art. 94 Abfs.1.
5s S. darüber Art. 48, 49, 51, 52, *

V.G.P. 19 S. 106.Nach Art. 54 erlischtdas RechtdesEinspruches,wennder Beteiliigte
oder ein Dritter mit Zustimmung vor e dgültiger Festsetzungder Entschädigungssummeohne Er=
laubnis derDiftrittsverwaltungebehrde nderungen an den unzerstört gebliebenen Gebäudeteilen
vorgenommenhat. V.G.H. 25 S

Näheres Art. 53.
5e Art. 76; Vgl. auch Art. 7 Abfs.3 (Wiederaufbauu. baulicheÄnderung).

Art. 3 Abf. # 7 Abs.2
GegebenenFalles sind bei Meidung der Unwirksamkeitdie in Art. 15 Abs. 3 bezeichneten

NachweisungenKeizhrinsen.
5 Art. 77 Abs.1 100S. auch Weber 11 S. 156.
1%Art. 78 Abfs. 1. 102Art. 77 Abs. 3, 78 Abs. 2.

23“
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wo „Einspruch“ zugelassenist, das verwaltungsrechtlicheVerfahren 103,im übrigen das
Verwaltungsverfahren Platz. Bei letzteremsind, wo die Distriktsverwaltungsbehörden
die ersteInstanz bilden, die Regierungen,Kammern des Innern, zweite Instanz; wo
letztereersteInstanz sind, ist das Staatsministerium des Innern zweiteInstanz. Die
Berufungsfrist beträgt 14 Tage. Die Regierungen entscheiden10“ durch Senate in
öffentlicherSitzung nach mündlicherVerhandlung105.

§ 253. Die Hagelversicherungsanstalt. Die Einrichtungeiner staatlichge=
leitetenHagelversicherungsanstaltwurde, nachdemwiederholt dahin zielende Wünsche
im goniu laut gewordenwaren1, durch Gesetzvom 13. Februar 18842 ins Leben
gerufen?

Hiernach bestehtzum Zwecke der Versicherung gegenHagelschadeneine Hagel=
versicherungsanstaltauf Gegenseitigkeit. Die Wirksamkeit der Anstalt beschränktsich
auf Bayern. Die Anstalt hat Rechtspersönlichkeitund die RechteöffentlicherKörper=
schaftenwie die Brandversicherungsanstalt“.

Die Anstalt steht unter staatlicherLeitung ?. Die Verwaltung wird durch die
„Versicherungskammer,Abteilung für Hagelversicherung“geführt#. Durch letzterewird
dieaet rechtswirksamvertreten. Der Sitz und Gerichtsstandder Anstalt ist in

ünchen.
Die Anstaltsverwaltung regelt, soweit nicht das Gesetzselbstbestimmt,die Ver=

sicherungsbedingungen,das Verfahren bei der Versicherungsnahme,bei der Beschreibung
und Schätzungdes Schadens, die Abstufung der Beiträge nachGefahrenklassenund die
Grenze, von welcheran Entschädigung geleistetwird, endlich die Beitrittsgebühren.
Sie hat überdie VerwaltungsergebnissejährlichöffentlichRechnungzu legen7.

Der Anstaltsverwaltung ist ein Ausschuß beigegeben,der auch das Schiedsgericht
der Anstalt wählt?. Hierzu wählt der Landrat jedes Regierungsbezirkesauf sechs
Jahre aus der Zahl der Versichertendes Regierungsbezirkesein Mitglied sowie einen
erstenund zweitenErsatzmann. Außerdem wählt der bayerischeLandwirtschaftsrat einen
stimmberechtigtenVertreter. Den Vorsitz führt der Anstaltsvorstand oder dessenStell=
vertreter. Der Vorsitzendehat Stimmrecht. Das Staatsministerium des Innern ordnet
einenKommissar zu denVerhandlungen desAusschussesab. Dieser sowie die Anstalts=
koree welchevom Vorstande zur Beratung beigezogenwerden, haben kein Stimm=
recht10.

Die Anstaltsverwaltung bedarf der Zustimmung des Ausschusseszur Anderung
der allgemeinenVersicherungsbedingungen,der Beitrittsgebühren und der Grenze, von
welcheran Entschädigunggeleistetwird. Bei gewissenVerwaltungshandlungen ist teils
die Zustimmung, teils die Einvernahme des Ausschusseserforderlich1. Hiervon wird
noch die Rede sein. Dem Ausschusseist die geprüfteAnstaltsrechnungzur Einsicht und
Erinnerungsabgabevorzulegen. Das Staatsministerium des Innern kann dessenEin=
vernahmeauch in sonstigenAngelegenheitenanordnen12.

105V.GH. G. Art. 8 Ziff. 40, rt, 9.*—— 1. über die,GrenzendieserZuständigkeitV.G. H.
1 S. 428, 12 S. 291, 25 S. 151, B. 4 Hauck 186

104Gleichviel, ob sie ersteober hotheIneS. sind. aW. 90 34 S. 252ff.
105Ges. Art. 94.

(8233) 1 Vl. 2. Aufl. III S. 294 Anm. 1.
* G.BV.Bl. S. 61. Gültig in der Fassung v. 23. April 1910 (G.V.Bl. S. 179). Die

Lammezperh. sind nachgewiesenRepert. 1883/86 S. 126ff. Entwurf u. Begründung Annalen 1883
. 587ff. Ausgaben des G. von H. v. Haag, 2. Aufl. von H. v. Jan, 1910; s. auch

v. Hang. Annalen 1884 S. 65ff
/über die Ausdehnung des auf die PfaL s. lessen Art. 24, V.O. v. 16. Dez. 1884

(G.V.Bl. r*7 Bgl. auchFin.G. v. 10. Aug. 19

4 Es Er r das oben § 252W 9, 10 Bemerkte.
* G. v. 11. Mai 1896 (G.V.Bl. S. 207) Art. 20 u. V.0. v. 21. Dez. 1908 §8§2, 3.
7 N 16. 6 Art. 15 Abf. 3 * Art. 21.
10Art. 20. 1 Art. 13 Abf.2
is Art. 21.
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Die Anstaltsverwaltung ist dem Staatsministerium des Innern unmittelbar
untergeordnet. Letzteres hat von der Geschäftsführungvon Zeit zu Zeit Einsicht zu
as und dabei das Interesse des Staates, der Anstalt und der Versicherten zu
wahren 19.

Die Kassengeschäfteder Anstalt werden von der K. Bank in gleicherWeise besorgt
wie jene der Brandversicherungsanstalt.Ebenso gilt bezüglichder Einziehung der Bei=
träge und Kosten sowie der Auszahlung der Entschädigungendasselbe wie für die
Brandversicherung1.

Zur Bestreitung der Verwaltungskosten leistet die Hagelversicherungsanstaltan
die Brandversicherungsanstalteine jährlicheEntschädigungssummemit 4 Pfennigen auf
100 Mark der Versicherungssumme. Über eine etwaige Anderung dieses Beitrags=
verhältnisses bestimmtdas F.G.15.

HinsichtlichdesHaushaltesis der Anstalt ist folgendeszu bemerken. ·
Die Mittel der Anstalt werden ausschließlichzu deren Zweckenverwendet und

gesondertverwaltet1.
Der Anstalt wurde bei ihrer Eröffnung ein Stammkapital von 1000000 Mark

aus der Staatskassezugewiesen,welchesals besondererStaatsfonds zu verwalten und
in gesonderterRechnungnachzuweisenist. Der Zeitpunkt, mit welchemdasselbezur
freien Verfügung an die Staatskassezurückfällt,wird durchdas F.G. bestimmt. Außer=
dem erhält die Anstalt einen jährlichenStaatszuschußvon 40000 Mark zu ihren
laufendenAusgaben18.

Die Anstaltsverwaltung ist ermächtigt, nach vorgängiger Genehmigung des
Staatsministeriums des Innern die Betriebsmittel, welche für ihre Geschäftstätigkeit
erforderlich sind, aus den Beständen der Brandversicherungsanstaltvorschußweisezu
entnehmen. Letztereerhält hierfür dieselbeVerzinsung wie von der K. Bank ½.

Die Anstalt besitzteinenReservefonds.Diesemfließen20zu:
4.#die Zinsendes oben genanntenStammkapitales;
4die Zinsendes Reservefonds;
.die Beitrittsgebühren;
.die infolge Bestrafung oder Verjährung?! verfallenen Entschädigungsbeträge;
.die lberschüsse,welchenachBestreitungder Entschädigungenund Verwaltungs=

kostenverbleiben 23.
Der Anstalt obliegenals laufendeAusgaben die Verwaltungskostenund die Ent=

schädigungsleistungenan die Mitglieder; ihre laufendenEinnahmen bestehenaus den
Mitgliederbeiträgen, dem Staatszuschusseund denZinsen des Vermögens, denReserve=
fonds ausgenommen.Reichen dieseMittel zur Vergütung von #/20des Jahresschadens
nicht aus, so ist der Reservefonds bis zu ¼ seines Bestandes?25heranzuziehen.
Kann trotzdemdie angegebeneVergütung nicht geleistetwerden, so sind die einzelnen
Entschädigungsbeträgeverhältnismäßig um den Fehlbetrag zu kürzen?". Das Gesetz
verlangt für die erstereMaßregel die Zustimmung“, für die letzteredie Einvernahme
des Anstaltsausschusses?"5.Da es sichlediglich darum handelt, die gesetzlichnotwendigen
Folgerungen aus einer gegebenenFinanzlage zu ziehen, wird jene Unterscheidungtat=
sächlich belanglos sein.

Das Versicherungsverhältniszur Hagelversicherungsanstaltist öffentlichrechtlicher
Natur 26. Ein Versicherungszwangbestehtwederzugunstender Anstalt?7 noch für

P#—

18Art. 15 Abf. 3.
14 Art. 18, 19 Abs. 2, 3, 24 Abs. 2, V.O. v. 16. Dez. 1884 §§ 2, 3. Weber 16 S. 670.

Vgl. oben 8 252Anm. 13
5Art. *r#Ubl. 1. Fin.G. v. 2 Ar k.1|12 5 9. Über GebührenArt. 22.

16 Art. 3

18Art. 0 teilweisen desStammkapitals vgl. Fin.G. v. 2. Nov. 1912 § 5.
1PArt. 2 Zuschuß nachdl7dFinGv10Aug04
21Art. 11, 13 Abs t. 14. 23 T dembetreffendenJahre.“
2“ Art. 13 Abs.1 = 7 21 Abf. I Siff 11,
26 Art. 1Abs. 1; . d. R. d. Abg. 1884 835. St.B S. 5
27 Also auch ein „Monopol“.
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dieselbe28. Die Versicherungberuht auf beiderseitskündbaremVertrage. Die Wirk=
samkeitder Versicherungbeginntmit demTage, welcherauf die Ausfertigung? der
Aufnahmeurkundefolgt. Die Mitgliedschaft haftet, wie bei der Brandversicherung,auf
dem Versicherungsgegenstande.Die Austrittserklärung muß in der Form erfolgen, die
von der Anstaltsverwaltung vorgeschriebenist. Austritt und Kündigung seitens der
Anstalt wirken erst für das nächsteVersicherungsjahr30.

Die Mitglieder der Anstalt sind zur Leistung von Beiträgen und Beitritts=
gebühren verpflichtet. Das nähere regelt die Anstaltsverwaltung. Gesetzlichist hin=
sichtlichder Beiträgefolgendesbestimmt.

Wird eineVersicherungvon mehrerengenommenoder geht sie auf mehrereüber,
so haftet jeder für den ganzenBeitrag.

Der Versicherungsbeitragist am 1. März fällig, wird jedochregelmäßigerst im
Oktober oder November erhoben. Nachschüssewerden nicht erhoben. Nachlässeoder
Rückerstattungenan geschuldetenBeiträgenfindennichtstatt31.

Die Mitglieder habengegendie Anstalt Entschädigungsansprüche22nachMaß=
gabe der Versicherungsbedingungen.Der Entschädigungsanspruchgeht verloren:

1. durch Versäumung der Frist für Anzeige des Hagelschadens,wenn nicht die
—28 sich als unverschuldetdarstellt, worüber die Anstaltsverwaltung ent=
scheidet35;

2. durch strafrichterlicheVerurteilung des VersicherungsnehmerswegenBetruges
oder Betrugsversuchesan der Anstalt in Ansehung des erlittenen Hagelschadens";

3. durchNichterhebungder Beträge binnen zwei Jahren nach erfolgterAn=
weisungs5.

Wer wegenHagelschadensEntschädigungbeansprucht,hat hierüberbinnenzwei
Tagen nach dem eingetretenenSchaden, den Tag des Hagelschadensnicht eingerechnet,
Anzeige an die Gemeindebehördezu erstatten,die binnen 24 Stunden“ der Anstalts=
verwaltung hiervonKenntnis zu gebenhat37. ErscheinteineSchätzungnotwendig,so setzt
die AnstaltsverwaltungdenTag hierfür fest, läßt denBeschädigtenhierzudurchdie
Gemeindebehördeladen und den Schadendurch einen beeidigtenSachverständigen
schätzen. Der Beschädigte,der übrigens nicht erscheinenmuß, kann sich eines sach=
verständigenBeistandes bedienen. Bei der Schätzung trägt die Anstalt die von ihr,
der Beschädigtedie von ihm veranlaßten Kosten. Auf Grund dieser Verhandlungen
setztdie Anstaltsverwaltungdie Entschädigungfest38und stellt diesenBescheiddem
Beschädigtenzu.

Der Versicherte kann Antrag auf nochmalige Schätzung stellen. Der zweite
Schätzunggeschiehtin gleicherWeise wie die erste. Der hiernachergehendeBescheid
der Anstaltsverwaltung kann den ersten Bescheid auch zuungunstendes Versicherten
ändern. Der zweiteBescheidist endgültig. Die Kostendes zweitenBescheidesträgt
der Versicherte,wenndie Entschädigungnichterhöhtwird; wird sieerhöht, so gilt
bezüglichdes Kostenpunktesdasselbewie beim erstenBescheide°.

Aus dem Dargelegten ergibt sich, daß die Anstaltsverwaltung nicht bloß Ver=
treterin der Anstalt, sondern auch Verwaltungsgericht erster und letzter Instanz für
Entschädigungsstreitigkeitenzwischender Anstalt und ihren Vertretern ist.

Die Auszahlung der Entschädigungenerfolgt spätestensbis zum Schlusse des
Kalenderjahres4.

28 Es gibt kein Rechtsmittelgegendie Verweigerungder Aufnahme oder die Kündigung.
29 Nicht Zustellung. Die Zustellung geschieht durchdie Gemeindebehörde.
20 Art. 2—4, 6. NachArt. 6 ist die Gemeindebehördeverpflichtet, auf Verlangen die Ein=

und Austrittserklärung aufzunehmenund der Anstaltsverwaltungeinzusenden.
Art. 5. Bl. f. d. bayer. Finanzwesen1 S. 85ff. Art. 16 Abs. 3 (Verjährung).

8 Diesekönnenvom Versicherungsnehmeran einenDritten wederübertragennochverpfändet
werden. Art. 10.

33 Art. 7 Abs. 2. HiergegenBeschwerdezum Schiedsgericht.
3“.Art. 11. „Während desStrafverfahrens darf die Entschädigungnicht ausbezahltwerden.“
35 Art. 13 Abf. 5. 36 „Bei Vermeidungdisziplinärer Einschreitung.“
*7Art. 7 Abf. 1. 35Art. 8. 3 Art. 9 u. 21. 4 Art. 13 Abl. 4.
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8 254. Die Vieh⸗ und die Pferdeversicherungsanstalt. Durch G. vom
11. Mai 18961 wurde, den Wünschen des Landtages entsprechend?,auch für die
Viehversicherungeine öffentlicheAnstalt begründet,derenTätigkeit auf Bayern beschränkt
ist. Die Anstalt, bei der zur Entscheidung gewisser Streitigkeiten ebenfalls ein
Schiedsgericht gebildetwird, befaßt sich mit der Versicherungvon Vieh mit Ausnahme
der Pferde?, insbesonderevon Schlachtvieh. Sie stehtunter staatlicherLeitung, hat
juristische Persönlichkeit und die Rechte einer öffentlichenKörperschaft.

Die Anstalt wird dadurchgebildet, daß jeneOrtsversicherungsvereine,die das
Normalstatut der Anstalt angenommenhaben5, auf ihr Ansuchenvon der Verwaltung
in die Anstalt ausgenommenwurden. Gegen die Versagung der Aufnahme findet nur
Verwaltungsbeschwerdezum Staatsministerium des Innern statt. Die Aufnahme ist
also nicht Gegenstandeines Rechtsanspruches. Ebenso ist es in das Ermessen der
Verwaltung gelegt, Vereine wegen fortgesetzterVerfehlungennach Art. 13 Abs. III
des G. zeitweise“ aus der Anstalt auszuschließen. Auch seitens der Vereine ist die
Zugehörigkeit zur Anstalt eine freiwillige Der Austritt steht jedem Vereine am
SchlussedesVersicherungsjahresnachvorherigerdreimonatigerKündigungfrei?7.

Auch die Ortsvereine sind öffentlicheKörperschaftenund beruhenauf Freiwillig=
keit und Gegenseitigkeit. Sie können regelmäßig für einen oder mehrereGemeinde=
bezirke, ausnahmsweisefür einen oder mehrereOrtschaftsbezirkederselben Gemeinde
errichtet werdet S8.Gründen die beteiligten Viehbesitzernicht selbsteinenVerein, so ist
die kollegiale Gemeindebehördestets befugt und auf Verlangen von mindestenszehn
Viehzüchternverpflichtet,eineVersammlungder Beteiligteneinzuberufenund dort den
Antrag auf Vereinserrichtungzur Verhandlungzu bringen. Mehr als dieseformelle
Hilfeleistung kann der Gemeinde nicht angesonnenwerden. Sie wird nicht Vereins=
gründerin.

Die Versicherungkann stets nur den ganzen versicherungspflichtigenViehstand
eines Mitgliedes umfassen,es gibt keineTeilversicherung.

Überdie Verwaltungsergebnisseist jährlichöffentlicheRechnungzu legen. Der
Anstaltsverwaltungobliegt die Aufsicht über die beigetretenenOrtsvereine10; der
Verwaltung ist ein aus der Zahl der Versicherten(auf sechsJahre) gewählter Aus=
schuß beigegeben11, zu dem auch der Landwirtschaftsrat auf dieselbeZeit ein weiteres
Mitglied wählt. Das Staatsministerium des Innern ernennt einen Kommissär, der
nicht Mitglied ist. Vorsitzender im Ausschusseist der Anstaltsvorstand, der die zur
Beratung beizuziehendenBeamten bestimmt;er hat selbstStimmrecht.

Die Verwaltung bedarf der Zustimmung des Ausschusseszur Anderung des
Normalstatuts, zu Aufwendungenfür sonstigeZwecke und zur Aufstellung der Ver=
teilungsgrundsätzesowie zur zeitweisenAusschließungeines Ortsvereines.

Die geprüfte Anstaltsrechnung ist dem Ausschussezur Erinnerung vorzulegen;
das Staatsministerium des Innern kann auch bei sonstigen Anlässen dessen Ein=
vernahme anordnen.

1 G.V. Bl. S. 207, gültig in der Fassung v. 23. April 1910(G V. Bl. S. 187), hierzu
Fin.G. v. 2. Nov. 1912 § 10. Handausg. Thelemann=O. Schmitt, München 1910. Normal=
statut für die Ortsviehversicherungsvereine. G. V.Bl. 1912 S. 1085. 4

: Landtagsverh.1893/94,K. d. R.R. Prot. 1 S. 334ff., Abg.K. St.B. 2 S. 956ff. Uber
Privatvereine s. oben § 251 Anm. 6, Verh. d. Abg.K. 1895/96 Beil. Bd. 7 S. 303 ff. (Entwurf,,
St. B. 5 S. 126ff., Beil. Bd. 7 S. 725ff., St. B. 6 S. 23 ff., K. d. R.R. Beil. Bd. 4 S. 255,
Prot. Bd. 3 S. 717ff. »

·ErweiterteFassunginsolgedesG.v.6.Juli1908(vgl.Jahrbuchd.öss.R.3S.488).
4 Art. 1, 5 Abs. 1; Gebührenfreiheit nach Art. 19. ½ .-
ZanaltdesStatut3s.«)lrt.4(Fassunv.1912)(Organisation.Mitgliedschastörechtusw.).
* Unter Zustimmuugdes Ausschussesvgl. Art. 16 Abs. 1 in der Fassungv. 1912.
i Über Haftung bei Austritt oder Auflösung s. Art. 2 Abs. 4. Die Auflösung kann zwar

während des Jahres erfolgen, wirkt aberge gen die Anstalt erst mit dessenSchlusse
s Ob der Verein dem Gesetze und dem Normalstatut entspricht, beurteilt die Anstalts=

verwaltung. bei Würdigung des Aufnahmegesuches. ·
* Normalstatut§ 2. 1 BesondereBefugnissegibt Art. 13.
11.Uber die Wahl val. Art. 15.
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Die Anstaltsverwaltung unterstehtunmittelbar dem genanntenStaatsministerium.
lber den Anstaltshaushaltgilt folgendes.

Das Versicherungsjahrbeginnt mit dem 1. November. Die Anstalt deckt die
Hälfte der nach dem Normalstatut zu leistendenEntschädigungen,der zuständigeOrts=
verein die andereHälfte; letzterer setztden Schaden fest12. Die Anstalt erhebt zur
Deckungder sie treffendenEntschädigungen,der Verwaltungs= und sonstigenKosten,
soweit nötig, Beiträge, die auf sämtlicheOrtsvereine nach den von der Verwaltung
aufgestelltenVerteilungsgrundsätzenumgelegtwerden. Die Vereinsbeiträgewerden wie
Staatssteuern erhobenund beigetrieben15.

Der Anstalt wurde bei der Gründung ein Stammkapital von 500000 Mark
unter denselbenBedingungen zugewiesenwie der staatliche Fonds für die Hagel=
versicherungsanstalt,auch erhält sie den gleichenJahreszuschuß aus der Staatskasse.
Für die Betriebsmittel könnendie Beständeder Brandversicherungsanstaltvorschußweise
beanspruchtwerden. Die Mittel der Anstalt sindgesondertzu verwaltenund aus=
schließlich zu deren Zwecken zu verwenden1. Die Prüfung und Bescheidung der
hRechnungerfolgt durch das Staatsministerium desInnern; die Kassengeschäftebesorgt
die K. Bank.

Auf Grund des G. v. 15. April 190015 wurde sodann eine öffentlichePferde=
versicherungsanstaltauf Gegenseitigkeitgegründet, deren Verwaltung von der K. Ver=
sicherungskammer,Abteilung für Pferdeversicherung,geführt wird. Die Organisation
ist jener für Viehversicherungvöllig nachgebildet, die Anstalt erhielt ebenfalls ein
refundierlichesStammkapital und wird durcheinen staatlichenJahresbeitrag unterstützt.

Vierter Abschnitt.
Das Wegerecht!.

§5255. Das Wegerechtdes Königreiches und der Landesteile diesseits
des Rheines. Die öffentlichenWege? sind Verwaltungseinrichtungendes Staates
oder der Gemeindeverbändeund zwar öffentlicheSachen3. Sie sind durch einen Akt
der Verwaltung dem öffentlichen Verkehre überwiesen, es steht daher deren Be=
nützungunter Beobachtungder hierfür geltendenöffentlichrechtlichenVorschriften jeder=
mann frei.

15 Näheres Art. 7 u. 8, dazu 16 Abs. 4 (Schiedsgericht).
18Näheres in Art. 10 (Fassungv. 1912).

» «DieBrand-V.A.mußalsoderVieh-V.A.helsen;dasUmgelehrtewäreaberunzulässig.
UberdenReservefoiidss.Art.12.
» is G.V. Bl. S. 377, gültig in der Fassung v. 23. April 1910 (G.V.Bl. 193). Weitere
Anderungendurch§ 10 desFinanz=G.v. 2. Nov. 1912.Handausg.v. Haag. 2. Aufl., München1910.
(§255] 1 S. hierüber im allg. G. Meyer, Lehrb. des deutschenVerw.Rechtes,3. Aufl. S. 237f.,
E. Löning, Lehrb. des deutschenVerw.RechtesS. 565ff., F. Frhr. v. Reißenstein, Das deutsche
Wegerechtin seinenGrundzügen,Freiburg i. B. 1890,G. v. Kahr, Gemeindeordnung1 S. : .
PachträgellS«.öslss,Oertrnaiin,Bahrr.LandsPrinR’93,Reer-Dyrossa.a.O.S.27.
UberdazsogEisenbahnwegerechtv.Kahraa.O.lIS.60Ar.s.ö.Rechtl-5S.5Uss.,
16 S. 38 ff.; Krais, Handb. III S. 146 ff., Geib, Handb. a S. 408 ff.,Weber 37 S. 201,
lber ufuhr= u. Ladestraßen in Bahnhöfen V.M. Bl.E. 1908 S. 444. Die Darlegung in Bl. 45
S. 193ff. ist mehrfachverfehlt, ebenda54 S. 314. Uber Wegeverlegungenbei Eisenbahnbauten,
vgl. M.E. v. 9. April 1909(M.A.Bl. S. 295). UÜberdas Notwegerechtf. 8§ 917, 918 B.G.B. u.
Art. 106 d. E.G. Ein G.Entw. über Straßenwesenwurde nur in der K. d. R.KR.erledigt,Landt.
Rep. 1905/6S. 506ff. Fleiner, Instit. S. 321ff., Thoma, Der Polizeibefehlim bad. Recht§ 41.

über den Begriff Bl. 43 S. 323ff., Entsch. d. O L.G. München usw. VI S. 119. Der
unten Anm. 35 erwähnteG.Entw. von 1855/56gab in Art. 1 folgende Begriffsbestimmung:
„OIffentlicheWege sind diejenigen, welchedem allgemeinenGebrauchedienen und demselbenkecht
Privatrechtesnicht entzogenwerdenkönnen.“ Bgl. O.G.H. i. Str. S. 1X S.96 f.

S. hierüberoben§ 158 Anm. 2.
* Wege des Staates oder derGemeindeverbände,welcheeinembestimmtenVerwaltungszwecke

dienenund dem VerkehreDritter, sei es selbstallgemeinund für unbestimmtePersonen,nur zufolge
Eiree icher 26günstigung eröffnetsind, sind also keineöffentlichenWege. Fleiner, Instit.

. nni.,.
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Der Begriff des öffentlichenWeges erstrecktsich auch auf dessenZugehörungen,
wie Brücken5, Gräben, Böschungen,Kanäle, Viadukte6.

Offentliche Wege sind Einrichtungen, welcheStaat oder Gemeindeverbändedem
öffentlichenVerkehre? darbieten. Daß dies geschieht,ist Erfüllung einer Verwaltungs=
aufgabe, aber nicht Befriedigung eines Rechtsanspruchesder einzelnenStaats= bzw.
Gemeindeangehörigen. Es bestehtkein subjektivesRecht, weder ein bürgerliches noch
ein öffentliches,auf denBestandöffentlicherWegesundebensowenigauf einebestimmte
EinrichtungodereinenbestimmtenZustandderselben. Der Einzelnemuß sichbei dem
bescheiden,was und wie es dargebotenwird. Er kann, wenner hierbeiseinenIntercssen
nicht genügt, ja selbstdann, wenn er sichgeschädigtfindet,niemals über verletztesRecht
klagen. Er kann, wenn die öffentlicheGewalt kraft ihrer Befugnisseauf denöffentlichen
Wegen Einrichtungen trifft oder zuläßt, die ihn störenoder aus denenihm Vermögens=
schaden zugeht, keinenRechtsanspruchauf Entschädigungdaraus ableiten. Ist z. B.
auf öffentlichemWege eine Trambahnanlage staatlich gestattetworden, und erleidet
jemand infolge dieser Anlage Schaden an Pferd oder Wagen, so hat er wohl einen
Unfall, aber keineRechtsverletzungerlitten. Denn er hat keinRecht auf eine bestimmte
Beschaffenheitder Straße. Er benübtztdie öffentlicheVerkehrseinrichtung,so wie sie ist,
auf seine Gefahr! Nur ein Recht1 hat jedermann in Ansehung der öffentlichen
Wege, das in derenBegriffe selbstliegt, das Recht nämlich, von denselben,solange sie
ihrem Verwaltungszweckenicht zuständigerseitsentzogensind, nicht ausgeschlossenzu
werden12. Auch darf niemand in deren Gebrauche anders als nach allgemeinenund
für alle gültigen15polizeilichenVorschriften1“ beschränktwerden15.

Die Eigenschaftdes öffentlichenWegesals öffentlicheSacheentziehtdessenGrund
und Boden nichtder Herrschaftdes bürgerlichenRechtes. Es ist, und zwar auchfür
das bayerischeRecht, zweifellos, daß die öffentlichenSachen überhaupt und die öffent=
lichen Wege im besonderenGegenstanddes Eigentumsrechtessind16. Daraus ergeben
sich sehr wichtige Folgerungen.

5 Uber denBepeif Reger II S. 97.
* Val. V.G.H.G. Art. 8 Ziff. 34, W. Rrais, Komm. S. 105, 348. V.G.H. 7 S. 2277

18 S. 188,325, 344, Komp. Konfl. Entsch. R. Bl. 1869 S. 939. W. Krais, Handb. 3 S. 146
G. v. Kahr a. a. O. I S. 363ff. Uber Abzugskanäleals GemeindelastV.G.H. 33 S. 122.

1 WelchenArten des Verkehres, dies ist, wenn es sich nicht schonaus der Gattung des
Beg⸗ Fribt, Sache der Einzelbestimmung. G. v. Kahr a. a. O. I S. 346 Anm. 13. V.G.H.

* V.G.H. 3 S. 38, 488, 7 S. 238 (bzw.242) 8 S. 226, 17 S. 331, 19 S. 189,32 S. 154.
Dazu A. Luthardt, Bl. 20 S. 338 f., 33 S. 378ff.; auch22 S. 174ff., 35 S. 49ff. Reger
1 S. 337, 3 S. 93, r*v 1 S. 202. Thoma a. a. O. S. 366, 369.

? Entsch d. O. 2. in Gegenst.des Zivilrechtes usw. 7 S. 50, 842, 8 S. 611, Entsch.d.
V.G. H. 14 S. 379, 19 S.189 Komp. Konfl. Entsch. G.V. Bl. 1883 Beil. 1 u. die dort angef.
älteren Entsch.,A. Luthardt, Bl. 20 S. 336ff. Vgl. auch ebenda26 S. 157ff., 27 S. 238f.

16 Diese Sätze sprechen selbstverständlich nur die Regel aus, welche gilt, wenn nicht eine
ausdrückliche Bestimmung, die auch in einembürgerlichenGesetzbuchestehenkann, anders ver=
fügt. Ißt hierher Reger ð S. 455, sowieden Fall in der Komp. Konfl. Entsch.G. V. Bl. 1884

*“

Beil. III, fernersentsch.d. O.L.G. in Gegenst.des Zivilrechtes usw. 11 S. 379, 13 S. 602 (m.E.
beide Urrich ig Über dieprivatrechtlicheSchadenshaftungdes Wegeberechtigtenvgl. Fleiner
a. a. O.S. 315.

11ÜberSioilrchtliche Ansprüchegegeneinen Dritten, derdiesesRechtbeeinträchtigt,angef.
Entsch.d.O.v.G.9S. 49. ·

«Jnsbes.daalsoauchdieBeiiützungvonGemeindewegeiiGemeindesreindennichtversagt
werden.Bl.22S.59ss.Bgl.auchV.G-·H.32S.160·

1-Bi.24S.369s. «
14AußerdemkönnenVerkehrsbeschränkungenzur SccherungderErhebung öffentlicherAbgaben

stattfinden. Bgl. H. Wand, Die Rechtsverhältnissederöffentl. Wegein derPfalz, 2. Aufl., S. 224f.
16Wegabgabensind hierdurchnicht ausgeschlossen.Vgl. hierher2. Aufl. § 246 Anm. 48, 61,

oben § 200 Anm. 56, § 203 Anm. 16, mit Zollv.Vertr. v. 8. Juli 1867 Art. 22, 25. S. auch
H. Wand a. a. O. S. 227f. Thoma a. a. O. S. 369ff. über Wegeverbote.

16Vgl. oben § 158 Anm. 6, § 194 Anm. 6; ferner A. Luthardt, Bl. 20 S. 321ff.,
E Frhr. v. Reitzenstein a. a. O. S. 24 ff., G. v. Kahr a. a. O. I. S. 357 ff. Entsch.d.

G.H. in Gegenst.des Zivilrechtes usw. 7 S. 53, 12 S. 178; das B.G.B. hat über die öffent=
lichen ZweckengewidmetenSachen keine besonderenBestimmungengetroffen. Vagl. V.G.H. 26
S. 242 u. oben§ 155, ferner Fleiner, Instit. S. 310 gegenO. Mayer, Arch.f. öff.R. 21 S. 499.
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Die Schaffung und der Bestand eines öffentlichenWeges hat zur unumgänglichen
Voraussetzung,daß diejenigeöffentlicheGewalt, welchedie Verwaltungseinrichtung ins
Leben ruft, nach bürgerlichemRechte unbestritten in der Lage ist, über den hierzu
dienendenBoden zu verfügen. Fehlt diese privatrechtlicheBefugnis, so ist der Ver=
waltungsakt nichtig, weil ihm die Grundlage mangelt17. Wird dieseprivatrechtliche
Befugnis angestritten,so ist dies ein Streit des bürgerlichenRechtes.Wenn der Be=
hauptung dinglichen Rechtes die Behauptung entgegengestelltwird, das Grundftück sei
öffentlicherWeg, so ist dieseseinHieb in die Luft. Von öffentlichemWegekannnur
die Rede sein, wenn feststeht, daß das privatrechtlicheVerfügungsrechtbestandenhat,
welches dazu nötig war, damit der Verwaltungsakt überhaupt stattfindenkonnte, der
denöffentlichenWeg schuf18.

Der regelmäßigeund einfachsteFall ist der,wenndie privatrechtlicheGrundlage
für die Schaffung eines öffentlichenWeges dadurch gegebenist, daß der erforderliche
Boden sich im Eigentume des Staates oder Gemeindeverbandesselbst befindet. Es
genügt aber auchals Grundlage ein dinglichesRecht an fremderSache, eineDienstbar=
keit12. Der Erwerb dieser dinglichen Rechte kann, wo die Voraussetzungengegeben
sind, auf Enteignung und im übrigen auf allen Rechtstiteln beruhen,welchedas Privat=
recht darbietet. Aber auch da, wo es sichum den Rechtstitel der erwerbendenVer=
jährung handelt, kanndieserniemals als öffentlichrechtlicher,sondernnur als bürgerlich=
rechtlicherTitel aufgefaßt werden20; denn was durch die Verjährung Dritten gegen=
übererworbenwird, ist nichtdie öffentlichrechtlicheBestimmungderSache,sonderndie
Voraussetzunghierzu, das bürgerlicheRecht an der Sache. Daraus ergibt sich,daß alle
Streitigkeiten, welchedas Eigentum oder sonstigedingliche Rechte an der Grundfläche
öffentlicherWegebetreffen,StreitigkeitendesbürgerlichenRechtesund dahervor den
bürgerlichenGerichten auszutragensind21.

Da die öffentlichenWegeauf der GrundlageeinesentsprechendenPrivatrechtes
an der Wegeflächeruhen, so muß sich auch die Verwaltungseinrichtung innerhalb der
Grenzen halten, welchedas bürgerlicheRecht im InteresseDritter der Ausnutzung des
Eigentumes oder des dinglichen Rechtes an fremder Sache zieht22. Der Inhaber des
öffentlichenWeges hat, soweit nicht einzelnebesondereBestimmungenzu seinenGunsten
bestehen,den Nachbarn gegenübernicht mehr Recht wie jeder andere Eigentümer.
Behauptet ein Dritter, daß diese privatrechtlichenGrenzen zu seinemNachteile über=
schrittenseien,soist der entstehendeRechtsstreitgleichfalls vor denbürgerlichenGerichten
auszutragen25.

Ist nun aber in all diesenStreitfällen die Zuständigkeit der Gerichte zweifellos,
dann kannauchvon vorläufigenEntscheidungenderVerwaltungsbehörden(„administra=

. 24.— 4 S. 565, 5 S. 170, 18 S. 325, 22 S. 86, 24 S. 549, 26 S. 246. Fleiner
a. a. O. S. 322.

16Die Schaffung einesöffentlichenWegeskannnie unmittelbarEntziehungoderBeschränkung
des Eigentumes (oder dinglicher Rechtean fremderSache, val. Entsch. d. O.L.G. in Gegenst.d.
Zivilrechtes usw. IX S. 81) bewirken; dies kann nur durchEnteignun geschehen.Vgl. Verf. U.
Tit. IV § 8 Abs. IV. — 6 2 32 S. 160. Art. 105, 109 u. 111 E.G. z.B. G.B.

15m. A. Luthardt, Bl.20 S. 357. Komp. Konfl. Entsch.R.Bl. 1869S. 881 u. Bl. 26
S. 141ff. Angef.Enisch.d. O.G.H. IV S. 421. Fleiner a. a. O. S. 310 ff.

& Ingeß Entsch.d. O L. G. IX S. 700. O. G. H.i. 3.S. X S. 199.
21Vgl. die ausgezeichneteAbhandlung von A. Luthardt, Bl. 20 S. 321. Ebenda findet

sichS. 358 ff.eine eingehendeWürdigung der damals (1870)vorliegendenKomp. Konfl. Entsch.,
welche zumeistdie Verwaltungszuständigkeitin ungerechtfertigterWeise ausdehnten.Es ist das Ver=
dienstLuthardt's, daß die spätere RechtsprechungrichtigereBahnen einschlug. Vgl. die neueren
Komp. Konfl. Entsch.R.Bl., bzw. G.V.Bl. 1871 S. 243: 1872 S. 1550, 1968:;1873 S. 63, 913;
1874 Beil. II, IV, 1876 Beil. VII, 1878 Beil. I, 1883 Beil. I, 1889 Beil. III; ferner Entsch.d.
V. G.H. I S. 405, II S. 211, III S. 521, IV S. 235, 565, V S. 170, 236, 32 S. 160; angef.
Entsch. d. O.G. H. I S. 113, V S. 391, VI S. 241, 647, VII S. 133, 134, 230, VIII S. 576.
S. auch Bl. 24 S. 39 ff., 340 ff. — Die Komp. Konfl. Entsch. in Wegsachen bis Ende 1877 sind

zusammengestell bei C. L. H. Matthäus, Grenzen der jwilgerichl. u. adm. Zuständigkeit,
ördlingen 1878, S. 136 ff. Fleiner a. a. O. S. 313, Stölzel, Rechtsweg u. Komp. Konfl. S. 230.

2#Beispiel Bl. 26 S. 175f.
*„„A. Luthardit, Bl. 20 S. 344ff.; dazu 29 S. 96, 248, auch43 S. 360ff.,angef.Entsch.

d. O.G. H. I S. 113,5 S. 82, 7 S. 132. ·
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tiven Provisorien")hier nichtdie Redesein. Im allgemeinengilt dieRegel,daß zur
vorläufigen Entscheidung nur der zuständigist, welcherzur endgültigenEntscheidung
berufen ist?". Soll dem anders sein, so muß hierfür eine ausdrücklichegesetzlicheBe=
stimmungbeigebrachtwerdenkönnen. Beim Streite um Mein und Dein ist es völlig
einerlei, wer die Streitteile sind. Von demselbenRichter, der über Mein und Dein
erkennt, ist auch die Feststellungdes Besitzstandeszu erwirken. Die zuständigeVer=
waltungsbehörde mag in dem Sinne vorläufige Maßnahmen treffen, daß sie festhält,
was sie hat, daß sie den Besitzstandwahrt, wenn ein solchergegebenist; aber sie tut
dies als Partei, sie entscheidetnicht. Eben darum kann auchhier mit allgemeinen
Erörterungen über die Nebenordnungvon bürgerlichen und Verwaltungsgerichtenund
über das Wesen der vollziehendenGewalt nicht geholfen werden. Denn von Ver=
waltungsrechtspflegeist keineRede, wo es sichum bürgerlichesRecht handelt, und zu
den Befugnissender Verwaltung gehört es, wo es nicht ausdrücklichbestimmtist, nicht,
bestrittenePrivatrechte vorläufig durch ihre eigeneEntscheidungfür sichin Anspruch zu
nehmen5.

Die öffentlicheEigenschaft eines Weges hat, gerade weil danebendas Privat=
eigentum am Wege besteht,auch bürgerlichrechtlicheFolgen. Zu diesenFolgen gehört
die Unveräußerlichkeitnicht 25. Soweit öffentlicherWeg im Eigentume des Staates
oder eines Gemeindeverbandessteht, ist er nach denjenigenGrundsätzen veräußerlich,
welche für die Veräußerung von Staats= oder Gemeindevermögengelten7. Entzieht
die Veräußerung dem öffentlichenWege die privatrechtlicheGrundlage, so hört er da=
mit von selbstzu bestehenauf. Daß es hiergegen,was den Staat anlangt, keinerlei
rechtlicheEinwendung gibt, begreift sichvon selbst. Aber auchsoweitVerfügungen der
Gemeindeverbändein Frage kommen,gibt es keinebesonderenRechtssätzezum Schutze
öffentlicher Wege gegenVeräußerung, sondernnur jenenSchutz, der in der allgemeinen
Rechtseinrichtung der Gemeindeaufsichtund der Gemeindekuratelliegt. Bei öffentlichen
Wegen, deren Grund und Boden im Eigentume Privater steht, bedarf es eines be=
sonderen SchutzesgegenVeräußerung überhauptnicht; dieserSchutz ist zur Genüge in
dem Satze gegeben,daß niemand mehrRecht auf einen andern übertragen kann als er
selbstbesitzt.

Die öffentlicheEigenschaft einesWeges hindert auch nicht andereprivatrechtliche
Verfügungen über denselbenaußer der Veräußerung, sei es durch dingliches, sei es
durch obligatorischesRechtsgeschäft. Insbesondere können privatrechtliche Dienstbar=
keiten an öffentlichenWegen begründetwerden25. Aber geradehier treten die privat=
rechtlichenFolgen der öffentlichrechtlichenBestimmungdes Weges ein. Privatrechte an
demselbenkönnenso weit nicht begründetwerden, als derenInhalt mit der öffentlich=
rechtlichenBestimmung des Weges sichnicht verträgt?°.

Die SchaffungeinesöffentlichenWegessetzt,wie bereitsbemerkt,einenbegründen=
den Verwaltungsakt voraus. Dieser Verwaltungsakt kann ein stillschweigendersein, die
tatsächlicheBehandlung eines Weges als öffentlicheVerkehrseinrichtung30. Unter der
Herrschaft des geltendenRechts wird indessender gewöhnlicheVorgang der sein, daß
der öffentlicheWeg durcheinenausdrücklichenVerwaltungsaktentsteht,daß er eröffnet

4 Bl. 3 S. 206 ff., 43 S. 372 ffl., G. v. Kahr a. a. O. S. 392f., Z.Sch.f. R.Pfl. 7
S. 327. Die Zuläsfigkeit uüe Versüungen deder Verwaltungsbehörden beiStraßenbauten

wird angenommenbei J. v.Henle,. Handbuch# 75, Reger=Dyroff, V. G.H.G. S. 276.
35Anders A. Luthardt, Bl. 9 S. 356ff., = auch ebenda23 S. 63 .), W. Lermann,

Dlkrite Fweindeordnun S. 137 f., V.G.H. 1S. 405. 4 S. 569, 5 S. 175, N#ger-Dyroff.
S. 276. — Bgl.auchW. Krais, Handb.4. Aufl. 1 S. 83ff., 3 S.

5#“ Vgl. A. Luthlrn, Bl. 20 S. 326 Anm. 7.
Bgl. oben§ 156, §rn194Anm. 6, § 195, § 206 Anm

28A. Luthordt, B 339fl. 396ff. ferner Lun . 24 S. 337ff.; Bl. f. R.A. N. F.
XXVI S. 121 zger nS. 6.

?5 Vgl. v. Nothz Bayer. Zivilrecht, 2. Aufl., I S. 332 Anm. 16; R.Bl. 1857 S. 377;
1867S. 376 Bl. 6 e 29ff., 328ff. (Subeschlagbrüse auf öffentlichemWegel. S. auchangef.

Entsch. d2 22%%%.8 S 625, 9 S. 81, 10 S.
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wird #1.Die Vornahme eines solchenVerwaltungsaktes ist regelmäßig keineRechts=
pflicht. Sie ist es nicht, soweit der Verwaltungsakt vom Staate auszugehenhat, und
sie ist Rechtspflicht, wenn überhaupt, nur gegenüberdem Staate, soweit der Ver=
waltungsaktvoneinerGemeindeauszugehenhat32. LetzterenFalles aberistdieGeltend=
machungdieser Pflicht seitens des Staates Sache des Verwaltungsermessens38.

Zur näherenDarlegung dieserVerhältnisse ist es erforderlich, schonhier die Ein=
teilung der öffentlichenWege nach bayerischemRechte3 in Betracht zu ziehen. Diese
Einteilung ist nachder Wegbaulastgemacht,und es werdenhiernachStaats=, Distrikts=
und Gemeindestraßen,letzterewieder von verschiedenerArt, unterschieden35.

Die Erklärung eines Weges zur Staatsstraße ist Sache derStaatsgewalt, und
zwar des freien Ermessensder staatlichenVerwaltung.

Die Erklärung einesWeges zur Distriktsstraße35 ist gleichfalls Sache der Staats=
gewalt, und es bestehtauchhier freies Ermessender Verwaltung in der Frage, ob über=
haupt eineDistriktsstraße errichtetwerden will oder nicht. Der oben aufgestellteSatz,
daß der Verwaltungsakt nicht erzwingbar ist, gilt also auch hier7. Dagegensindhin=
sichtlich der Voraussetzungen, unter welchen eine Straße als Distriktsstraße erklärt
werden kanns, Rechtsschrankenmit Rücksichtauf die Wegbaulast aufgerichtet, welche
der Distriktsgemeindeaus solcherErklärung erwächst. Nur jeneStraßen könnennämlich
als Distriktsstraßen erklärt werden, welchezur Vermittelung eines Verkehrs bestimmt
oder geeignetsind, der über die nachbarlicheVerbindung einzelnerGemeindenerheblich
hinausgeht3°5.Widersprichtder Distriktsratder Erklärung einerStraße zurDistrikts=
straße, so entscheidethierüber die Kreisregierung, Kammer des Innern, in kollegialer
Beratung. Hiergegenkann, soweit es sich lediglich um Erwägungen des verwaltenden
Ermessens handelt, Beschwerdezum Staatsministerium des Innern erhoben werden.
Bestreitet hingegen die Distriktsgemeinde,daß die oben dargelegtegesetzlicheVoraus=
setzungfür die Erklärung der Straße als Distriktsstraße gegebensei, so ist die Sache
im Verwaltungsrechtswegeauszutragen. Gegen die Entscheidungder Regierung ist die
Beschwerdezum Verwaltungsgerichtshofeeröffnet 10.

Die Erklärung eines Weges zum Gemeindewegeist Sache der Ortsgemeinde.
Eine Verpflichtung der Gemeindenzur Schaffung öffentlicherWege bestehtnicht bezüg=

"1 V.G.H. 4 S. 438, 8 S. 223, 306, 10, S. 334, 11S. 325, 25 S. 1,29 S. 87.
32Von den besonderenVerhaltnissenderFeldwege usw. ist hierabgesehen. Darüber unten

Anm. 69, V G.H. z8 S. 189.
V.G.H. 3 S. 38, 4 S. 438, 7 S. 238, 32S. 153.

3“ Nach Art. * Zifl 8 der N.Verf. fällt unter die Gesetzgebungszuständigkeitdes Reichesdie
Herstellung von Landstraßen im Interesse der Landesverteidigung u. des allg. Verkehres. Von
dieserZuständigkeitist nochkein Gebrauchgemacht.

b über das ältere Straßenwesen u. Landt. Verh. (Entw. v. 18555) vgl. 2. Aufl. 3 S. 301
Anm. 34 über die Geschichte der Kreislastenausscheidung oben § 122. — Die Ges. v. 28. Mai
1852über die Distrikts=u. Landräte handeln ersteresin Art. 28 über die Erklärung von Straßen
zu Distriktsstraßen, letzteresin Art. 15i. jedochnicht näher,von den Straßen, die auf “*i der
Kreisgemeindenauszuführen sind. Dazu Landt.Absch vom gl. Tage Abschn. III § 7 Ziff. 2.
Über Weg=u. Brückenbaupflichtder Gemeindenu. Distrikte in ihrer geschichtlichenuitl. 2.
A. Luthardt, Bl. 26 S. 217ff.; sernerderselbe ebenda37 S. 0 S über den letztenEntw.
eines Ges. über dasStraßenwesen. vgl. Verh. d. K. d. R.N. 1906 Beil. Bd. 1 Beil. 232, Prot.
Bd. I S. 304 ff. Vgl. ebenda auch die wertvollen Referate. Beil. 360, 361, 448—451.

*6Bl. oben § 119. Bezüglich des (berganges der früherenDistriktsstraßen = die
wusügensisde die nach dem Ges. v. 28. Mai 1852 gebildet wurden, V.G.H. 12S. 225,

26. 3S. 704, 8 S. 226, 32S. 154.
es DieseBestimmmungen.beziehensichnicht auf dieAuflassungeinerbestehendenDistriktsstraße

— V.G.HH.5 S. 301 —u. nicht aus dieNichtausführungeiner bereitsbeschlossenenu. genehmigten
Distriktsstraße — ebenda 7S. 244

5 Bezüglich der freiwilligen Üübernahmeeiner Straße durchdie Sistriktsgemeinde entscheiden
die allg Asticmungen des Distriktn#enindercht, Vgl. V G.H. 6 S. 219, 29 S. 8

G. Art. 48 mit 1 1. über die Gründe der Andetung desvirt. 28 des
rr *l W. Kais 56#| usw. S. 210f.; s. auchebendaS. 122; dann Bl. 6

81ff. V.G. H. 1 S. 389, 3 S. 7
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lich der Ortsstraßen1, sondernnur bezüglichder notwendigen""Ortsverbindungswege
(„Gemeindewege“nach dem Sprachgebrauchder Gesetze),Brücken und Stege"#. Die
Erfüllung dieserVerpflichtung ist erforderlichenfallsdurchstaatsaufsichtlichesEingreifen
zu bewirken“.

EntsprechenddieselbenGrundsätze, wie für die Schaffung, gelten auch für die
Auflassung der öffentlichenWege“.

Die Wegbaulasthinsichtlichder öffentlichenWegegehörtdemöffentlichenRechte
an. Die Verpflichtungen,welcheletzteresin dieserBeziehungbegründet,schließendie
Möglichkeit nicht aus, daß VerpflichtungenDritter zur Herstellung und Unterhaltung
solcher Wege bzw. von Wegteilen"““oder zur Bestreitung des hierzu erforderlichenAuf=
wandes bestehen. Allein dieseVerbindlichkeiten lassen, wenn sie, wie regelmäßig",
privatrechtlicheVerbindlichkeitengegenüberdemTräger der Baulast“ sind, die öffentlich=
rechtlicheBaulast unberührt“.

Die Wegbaulast umfaßt den gesamtensachlichenund persönlichenAufwand für
Anlage, Anderung und Unterhaltung des Weges, die Unterhaltungspflicht „lle
Leistungen und Aufwendungen, welche notwendig sind, um den Weg in einem seiner
Bestimmung entsprechenden,gebrauchsfähigenZustande zu erhalten“30. Die Wegbau=
last ist in folgenderWeise geregelt.

Die Anlage und Unterhaltung der Staatsstraßen obliegt dem Staate. Dieser
Satz hat nicht die Bedeutung, daß eineVerpflichtung des Staates begründetsei; er hat
rechtlich lediglich eine verneinendeBedeutung, nämlich die, daß der Staat jene Last
niemandemanderenaufbürdenkann51.

4 G. v. Kahr a. a. O. I S. 382f. V G.H. 6 S. 93,21 S. 13. Überreiter, Die
rechtl. Verh. d. Ortsstraßen,Würzburg 1908(Dissf.).

2 Darüber, daß das Verkehrsbedürfnisnicht geradeein solchesder verpflichtetenGemeinde
zu sein braucht,Bl. 24 S. 343ff., 26 S. 223., 27 S. 121ff. S. auch23 S. 180ff., 30 S. 391ff.,
32 S. 153 u. Reger 8 S. 447 (Zufahrtstraßenzu Bahnhöfen). — Die Frage, ob ein Orts=
verbindungsweg nötig u. wie er zu führen sei, ist eine Fragedes Verwaltungsermessens der Ausfsichts=
behörde,kann also auchnicht im Wege des Art. 10 Ziff.2 des V.G.H.G. (vgl. Art. 8 Ziff. 34)zur
Enicch 16 V.G. H. gebrachtwerden. V G.H. 2 S. 710, 3 S. 488, 521, 619, 654, 18 S. 331,

"4 Diess. GO. Art. 38 Abs. I, pfälz. G. O. Art. 29 Abs. I. Vgl. auchoben § 204 Anm. 6.
4 Bl. 25 S. 141ff., 303 f. Vgl. auch22 S. 380ff., V.G. H. 32 S. 154 ff.
“5 Vgl. V G.H. 3 S. 704, 19 S. 4. Dabei ist, was die Distriktsstraßenbetrifft, zu be=

merken,daß zwar derAntrag desDistriktsratesauf derenAuflassungderGenehmigungder Regierung,
aber die Verfügung der Auflassung durch die Regierung nicht der Zustimmung des Distriktsrates
bedarf. Vgl. auch oben Anm. 38. Bl. 43 S. 341 ff. wird auszuführen gesucht, daß nicht bloß bei
Ortsverbindungswegen, sondern auch bei Ortsstraßen staatsaufsichtliche Genehmipung zu deren Auf=
lassung erforderlichsei. Die hierfür angegebenenGründe scheinenmir unzulänglich. Aus der
Pflicht, die bestehendenOrtsstraßen zu erhalten, ergibt sich keineswegs „von selbst“ die Pflicht, sie
beizubehalten. Die Vorschriften serner über die Erhaltung des gemeindlichenGrundstockvermögens
haben hierher keinen unmittelbaren Bezug, sondern kommen nur dann in Betracht, wenn es sich
um Veräußerung einer Wegfläche handelt. Mit der Auflassung einer Ortsstraße braucht sich aber
nicht notwendig eine solche Veräußerung zu verbinden Vgl. auch G. v. Kahr a. a. O. 1 S. 371 f.

"8 Uber Trennung der Brückenbaulastvon der WegbaupflichtBl. 21 S. 333ff. Vgl. auch
Weber II S. 538.

“ Uber einen Fall zusammentreffenderöffentlichrechtlicherVerbindlichkeitenV.G. H. 3 S. 282.
Vgl. auchBl. 21 S. 33ff.

"“8Vgl. diess. G.O. Art. 38 Abs. II, Hfält. G.O. Art. 29 Abs. II u. dazu oben§ 204
Anm. 11, angef. Entsch. d. O. G. S. IX S. 202, X S. 337. V.G.H. 2 S. 667, 4 S. 235, 454,
5 S. 209,10 S. 338. Reger II S. 443, V S. 470. Bl. 11 S. 101 ff.,30 S. 401ff.

“ Uber Verpflichtungenkraft HerkommensV.G.H. 5 S. 4, kraft VertragesReger 5 S. 113
Lichti gegendie aat maßlofeAusdehnung solcherVerbindlichkeiten);ferner V.G.H. 16 S. 17, 17

S. 32 S. 154.
66Entsch.d.V.G.H. 3 S. 637,4 S. 496,8 S. 301,10S. 334.
51 Über Verpflichtungen zum Schneeräumen auf den Staatsstraßen (nach diess. Rechte)

Weber 1 S. 34,35,3.S. 97, 619(Landtagsabsch,v. 23.Mai 1846§.22),4 S. 1. Schneezeichen
ebenda 3 S. 455. — Über die Aufhebung der V.O. v. 6. April 1818, die Konkurrenzen zum
Straßenbau betr. (G.Bl. S. 41), Fin.G. v. 28. Dez. 1831(G.Bl. 1831,/32S. 121)8 23. — S. auch
Landtagsabsch.v. 25. Aug. 1843 Abschn.IV § 40 u. 23. Mai 1846 Abschn.III 833 (keinePflicht
der Gemeindenzum Pflanzen von Alleebäumen).über StraßenalleenWeber 3 S. 454, 14 S. 310,
15 S. 702 (Instr. v. 10. Juni 1882),W. Krais, Hanob. 4. Aufl. 3 S. 151, 165.
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Die Anlage und Unterhaltung52 der Distriktsstraßen ist eine Distriktslast5s nach
Maßgabe der allgemeinen Bestimmungendes Distriktsgemeinderechtes5“. Die Ver=
pflichtung reichtselbstverständlichnicht über das Gebiet der Distriktsgemeindehinaus5..

Die Wegbaulast des Staates bzw. der Distriktsgemeinden5° erstrecktsich regel=
mäßig" auch auf diejenigen Straßenteile, welche innerhalb einer Ortschaft laufen.
Allerdings kann dieseBaulast durch einseitigeWillensentschließungder Staatsgewalt
ihr Ende finden, da es letztererfrei steht, den Weg als Staats= oder Distriktsstraße
aufzugeben. Aber durch dieseVerfügung kann die Last zwar ab=,nicht jedochauf die
Gemeindeübergewälztwerden. Die Aufhebung einesWeges als Staats=oderDistrikts=
straße macht denselbennicht von Rechts wegenzur Gemeindestraße.Zu letztererkann
er nur unter denselbenVoraussetzungenund in demselbenVerfahren erklärt werden,
wie dies für die Neuschaffung der verschiedenenArten von Gemeindewegenvor=
geschriebenist?.

Die Gemeindewegeteilen sich in Ortsverbindungswege,Ortsstraßenund Wege
für wirtschaftlicheZwecke.

Die Herstellung und Unterhaltung? der Ortsverbindungswege, Brücken und
Stege und der Sicherheitsvorrichtungenan solchenzur Verhütung von Unglücksfällen
bildet nach den Gemeindeordnungeneine Gemeindelast560,in abgesondertenMarkungen
eine öffentlichrechtlicheVerpflichtung ihres Eigentümers61. Diese Verbindlichkeiten

52Die Bestimmungin Art. 29 desP.St.G. B. (vgl. oben§ 201, v. Riedel, Komm. zum
P. St. G.B. 7. Aufl. S. 109ff.), begründetkeineGemeindelastoder Verpflichtungder Ortsgemeinden
gegenüber der Distriktsgemeinde, die Distriktsstraßen fahrbar zu erhalten. Der Sinn der Bestimmung
ist vielmehr der, daß die Gemeinden ihren Angehörigen gegenüber das Recht haben, Dienste zur
Fararerhaltung der Distriktsstraßen(wie der Gemeindewege)im Interessedes örtlichenVerkehrs
zu fordern. »

HsDistrittsratssCArt.27Abs-lb3iss.4.UberdieGrenzenderverioaltunsrichterlichen
ZuständigkeitV.G.H.2S.633,4S.496,7S.244.—Vgl.auchBl.24S-385.

54 Staat u. KreisgemeindenleistenBeihilfe. Vgl. Weber 9 S. 549.
boV.G.H.2 S. 667,10S. 194. 5 V.G.H.2 S. 1II,3 S. 157.
57Ausnahmen bezüglichder Staatsstraßen für die Landest. diess. d. Rh nach V.O. v

16. Aug. 1805(R.Bl. S. 597) Ziff. I. II. Vgl. V.O. v. 6. April 1818(G.Bl. S. 41) Ziff. IVb;
dins. v. 28. Dez. 1831(G.Bl. S. 121)e M. B. v. 28. April 1863(N.Bl. S. 691)J 2 Ziff. 1,

eber 20 S. 77. V.G.H. 5 S. 154. Bl. 27 S. 292.
*“ Die Regierung kann also nicht, wie in demFalle Entsch.d. V.G. H. 3 S. 704 geschehen

ist, bei Bescheidung der Verh. eines Distriktsrates aussprechen, eine Distriktsstraße sei aufzuheben
eund den Gemeinden, deren Gebiete sie durchschneidet, zur ferneren Unterhaltung als Gemeindeweg
z überweisen“. Die Entsch, d. V.G.H. läßt S. 706 Zweifelüber die gesetzlicheZulässigkeitjenes

achsatzesdurchblicken.S. Entsch.2 S. 111. — Ein AufsatzBl. 27 S. 353 ff. will die Unter=
haltung der Staatsstraßenstrecken, welche in den städtischenVerkehr einbezogen sind, der Gemeinde
überbürdetwissen. Dazu die Ausführungen von A. Luthardt ebendaS. 360ff. Letßerersagt:
„Gemeindewegist jederöffentliche Weg.der wederStaats- nochDistriktsstraßeist. Folglich ist jede
aufgegebeneStaats= oder Distriktsstraßenstrecke von selbst sofort Gemeindeweg u. muß von der Ge=
meinde un erhalten werden.“ Diese Schlußfolgerung dürfte nicht zwingend, vielmehr nur ein Schein
der Folgerichtigkeitund durchdie vorangestellteverneinendeBegriffsbestimmungdes Gemeindeweges
entstandensein. M. E. verhält sichdieSacheso. Es gibt keinenöffentlichenWeg schlechthin,sondern
öffentlicher Weg ist nur eine zusammenfassendeBezeichnung für Staatsstraßen, Distriktsstraßen u.
Gemeindewege. Jeder öffentliche Weg fällt unter eine der drei Klassen. Hört er infolge Verfügung
der zuständigenBehörde auf, Staatsstraße, DistriktsstraßeoderGemeindewegzu sein, so fällt er
damit nicht von selbst in eine der beiden anderen Klassen, sondern er verliert zunächst die Eigen=
schafteines öffentlichenWeges überhaupt. Er kann dieseEigenschaftnur dadurchwiedererlangen,
daß er in eine der beiden anderen Klassen neu ausgenommen wird. Selbstverständlich kann Vor=
sorgegetroffenwerden,daß beideVorgänge sichunmittelbar aneinanderschließen.übereinstimmend
mit der hier vertretenenAuffassungG. v. Kahr a. a. O. I S. 370,383 ff. Über das Verhältnis
zur Flurbereinigung vgl. V.G.H. 22 S. 167.

5PDazu gehörenauch Schneeräumenu. Schneezeichen.V.G.H. 3 S. 639, 10 S. 334, 11
S. 518. ÜberStreuen bei Glatteis V.G.H. 33 S. 259. Über die privatrechtlicheSchadenshaftung
vgl. Fleiner a. a. O. S. 315.

60 Diesf. G.O. Art. 38 Abs. I, pfälz. G.O. Art. 29 Abs. I. V.G. H. 1 S. 417, 4 S. 454,
17 S. 312, 19 S. 26 (Verhältnis zu Art. 153 Abs. 2), 32 S. 33, 33 S. 9 (Haftun des Bürgermeisters).

61Diess. G.O. Art. 3 Abs. III. Fin. M. Bl. 1878 S. 65. Dazu Bl.23 S. 376ff., wo
ausgeführt wird, was sich sigentiich von selbstversteht, daß dieseVerpflichtung sich nicht auf

Lirifraßen Füzießt. — Über die Schwierigkeitendes früheren RechtesBl. 12 S. 146ff., 16
S. 161 ff.,389ff.
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reichen örtlich genau so weit wie der Gemeindebezirkbezw. die Markungsgrenze, was
insbesonderefür Grenzbrückenvon Erheblichkeit ist2.

Eine Gemeindelastist ferner die Sorge für die Unterhaltung und Reinlichkeit3
der Ortsstraßen, dann die Herstellung und Unterhaltung der nötigen Fähren, Weg=
weiser,Orts=und Warnungstafeln".

lber die Erfüllung dieser Verpflichtungen hat die Staatsaufsicht zu wachen“.
Die Wegbaulast kann bei Ortsgemeinden,welcheeine Mehrzahl von Ortschaften

umfassen, den Ortschaften obliegen66. Diese Verpflichtung ist, wenn und soweit sie
besteht, unmittelbare Verpflichtung der Ortschaft und schließt die Verpflichtung der
Gemeinde aus"7.

Eine Mehrzahl von Gemeindenkann sichnach Maßgabe der bereits früher dar=
gestelltengesetzlichenBestimmungendurch Vertrag zu gemeinsamerBestreitungvon
Kosten ihrer Wegbaulast vereinigen“8. «

Bezüglich der Feldwege usw. ist schon in anderemZusammenhange" das Er=
forderlichedargelegtworden. Es verstehtsichvonselbst,daß auchhierdas öffentliche
Recht mit bloßenPrivatwegen10nichis zu tunhat 71.

ugunstender Durchführungund des Bestandesder öffentlichenWegehat das
öffentliche Recht eine Mehrzahl von Bestimmungen getroffen. Das Geseh vom
17. November183778 gibt Enteignungsrechtfür die Anlegungneuerund Anderung
schon bestehenderStaats= und Distriktsstraßen. Dagegenkann zugunstenvon Gemeinde=
wegen Enteignung nur Platz greifen, wenn es sich um dringlich notwendigeVor=
kehrungen zur Sicherung von Leben, Gesundheit oder Eigentum738,insbesondereum
Schirmung staatlicherKunstschätzeund wissenschaftlicherSammlungen vor Feuers=oder
anderer Gefahr, handelt?". Enteignung der Wirkung nach kann jedoch durch Fest=
stellung der Baufluchten und Straßenzüge eintreten760. Enteignungsrechtbestehtferner
zugunsten öffentlicherBrücken76 selbstdann, wenn sie Bestandteile einer Straße sind,
die nicht mit Enteignungsrechtausgestattetist.

Für Staatsstraßen77 ist die Enteignungvon GrundstückenzumZweckeder An=

s2 V. G.H. 1 S. 278, 2 S. 517, 4 S. 506, 6 S. 73, 10 S. 338; G. v. Kahr a. a. O.
S. 374ff.; unrichtig Bl. 23 S. 193ff., 28 S. 183ff., bes.187; vgl. auch 14 S. 13f.

6*„BVal.Art. 94 P.St.G.B. Auch Abzugskanälegehören hierher.
Diess. G.O. Art. 38 Abs. I. pfälz. G. O. Art. 29 Abs. I. Weber 3 S. 464, Bl. 9

289 ff. G. v. Kahr a. a. O. I S. 378f. Uber StraßenbeleuchtungV.G.H. 16 S. 123, 32
155, über Sicherheitsmaßnahmen 29 S. 1, 32 S. 33, über Abzugskanäle 33 S. 122.

55 über die Grenzen der verwaltungsrichterlichenZuständigkeitV.G.H. 4 S. 108,8 S. 306,
12 S. 141, 344 (dazu unten Anm. 101).

W G.H. 1 S. 187. 2 S. 460, 3 S. 508, 4 S. 235, 5 S. 4, 7 S. 62 (dazuA. Luthardt,
Bl. 37 S. 168 Anm. ), 209 ff., 11 S. 520 ff., 555, 12 S. 87, 13 S. 131, 19 S. 26, 29 S. 86.
S. ferner Bl. 23 S. 197ff., 221ff., 270ff., 275ff., 24 S. 360ff., 28 S. 28 ff., 42 S. 353ff. (sehr
eingehendeErörterungen),44 S. 142ff. (F. Keidel)l.

61 V.G.H. 1 . 95. 2#- den anders gelagertenFall ebenda4 S. 87.
#8Vgl. oben§ 108. Bl. 26 S. 350ff.
*%Oben§ 199, G. v. Kahr a. a. O. 1 S. 386ß Vgl. über Regelungder Feldwegeu.

Beseitigung der TrepprechteRepert. über dieLandtagsverh. 1863/65S. 78,Landtagsabsch.v. 10.Juli
1865 § 34. V.G.H. 19 S. 4. %

20Der öffentlicheu. der Privatfeldweg unterscheidensichdadurch,daß ersterereine gemeind=
liche Einrichtung ist u. dem allg. Gebrauche,wenn auch nur für bestimmteZwecke, offensteht,
währendletztererPrivatpersonenausschließlichgehört. Vgl. Bl. 23 S. 248f., auch43 S. 347 f.,353ff.

11 And. Ans. V G.H. 3 S. 29; vgl. ebenda4 S. 452. Bl. 28 S. 328 ff.
72Art. I A Ziff. 5 (Nov. v. 13. Aug. 1910 Art. 1 Ziff. 2), 9, 12, 13. Zu den beiden

erstenZiff. vgl. auch Art. 211—213 desVerg=G. worüber unten § 277 Anm. 31.
* Das Ges. sagt: „zu wesentlichnotwendigensanitäts=u sicherheitspolizeilichenZwecken“.

„Sicherheitspolizeilich“ ist in dem oben§ 216 bezeichnetenunrichtigenSinne gemeint. Daßauch
Sicherheit des Eigentums mit in Frage kommt,zeigt das verknüpfende„insbesondere“(im Abdrucke
bei B. Hartmann, Kommentar S. 23, weggelassen).

“ Vgl. hierherVerh. d. Landtages1873°75K. d. Abg. Beil. Bd. II S. 334 (Antrag Jegel
u. Gen), St. B. I1I1S. 57 ff., K. d. R.R. Beil. Bd. I S. 326ff., Prot. Bd. I S. 439 ff. Uber
Enteignung zugunstenvon FeldwegennachdemGes. v. 29. Mai 1886 unten § 268.

'5 Vgl oben § 239 Anm. 13. 76 V.G.H. 9 S. 393.
77Nicht Distriktsstraßen. Falsch Bl. 16 S. 151ff.

—
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lage von Kiesgruben und Steinbrüchen nach Maßgabe der Verordnung vom 3. Juli
181276 zugelassen. Diese Verordnung steht, jedoch nur in den Landesteilen, die bei
ihrem Erlasse zu Bayern gehörten7°, sowohl hinsichtlichihrer sachlichenBestimmungen
als auch hinsichtlichder Vorschriften über das Verfahren noch in Kraft, in letzterer
Beziehung mit den Anderungen, die sich aus der nunmehrigenNatur solcherSachen
als Verwaltungsrechtssachen30ergeben31.

Eine Verordnung vom 16. August 180582, welchegleichfalls nur in denLandes=
teilen gilt, in welchensie verkündet wurde, enthält öffentlichrechtlicheEigentums=
beschränkungenzugunstenvon Staatsstraßen338.Hierzu kommennoch Bestimmungen
über die Auslichtung der Gehölze an den Staatsstraßens“.

Das Wegepolizeirecht beziehtsichauf denSchutz der öffentlichenWege gegen
Beschädigung,sodann auf die Regelung — Erhaltung der Sicherheit und Bequemlich=
keit — des Verkehrs. Die einschlägigenBestimmungensind fast durchwegdurchPolizei=
vorschriftenzu treffen, hinsichtlichwelchernebendem R.G. v. 3. Mai 1909 über den
Verkehr mit Kraftfahrzeugen dasR. St.G.B.2 und dasP. St. G. B.37 manchfache
Strafvorschriften und (letzteres)Ermächtigungen, zum Teil auch unmittelbare Anord=
nungen enthalten. Besondere gesetzlicheBestimmungen bestehenüber die Einrichtung
des Fuhrwerkes, welchesKunststraßen(Staats= oder Distriktsstraßen) befährt55. Auf
dieseEinzelheitensoll hier nicht eingegangenwerden87. Dagegensind einige allgemeine
Erörterungenüberdie GrenzendesPolizeiverordnungsrechtesin Anwendungauf die
Wegepolizeiam Platze.

Es ist selbstverständlich,daß, wenn ein Gesetz die Erlassung von Rechts=
verordnungenfreigibt, es die Grenzen beliebig absteckenkann, in denensich solcheVer=

78 R. Bl. S. 1353; dazu die Anm. bei Weber I S. 359 (II S. 27) und die gründlichen
Aussührungenbei, Henle, Tie A#wangsenteignungvon Grundeigentum in Bayern,2. Aufl.

56 ff., 58ff., 192ff. Vgl. auchV.O. v. 4. Okt. 1805(R.Bl. S. 663).
1%„In jel Gebietsteilen 2 Königreiches, für welchedie V.H. v. 3. Juli 1812 keine

bindende Kraft hat, behält es bei den anderweitig verordnetenVorschriftensein Bewenden.“ M.C.
.v. 2. Jan= 1840(Döllinger 31 S. 179, Weber 1 S. 395 Anm. “). Vgl. Geib, Handb. II

l 386& Art. 8 Ziff. 10. 31V.G. H. 8 S. 316.
": N.Bl. S. 597, Weber 1 S. 106 (mit Anm.). Die Bestimmungen über meindliche

Baulast in #f i, II sind oben Anm. 57 erwähnt; die Strafbestimmungender V.O. findi
* Voll, R.St.G.B. v. 26. Dez. 1871 Art. Ziff. 14 als beseitigterklärt.— Vgl. Bl. "Eu
S 113 ff. 6— ahrin überkSteatsstraßengräben.

* Dzu .. März 1870 (R.Bl. S. 393). M.C. v. 46. Jan. 1890 (Weber 20
S. 77). — 20 S. ., 26 S. 5 ff., W. Henle a. a. O. S. 59f. —Die Ansicht, daß die
*l v. 1805 für dieStraßen gelte, welche bei Verkündung desG. v. 1837 bereits bestanden
haben,halte ich für entschiedenunrichtig. Die V.O. v. 1805 enthältNechvregeln für alle Staats=
straßen; ihre fraglichenBestimmungenmüssenalso nachErlaß des G.v. 1837 entwederallgemein

Ver ogt nichtegeten. Art. 111 d. E.G. z. B.G. B. Hierzu Voeneside A.G. z. B.G.B.
S. nm.

8· S. darüber Weber 1 S. 21, 86, 277, 3 S. 31, 4 S. 202, 6S. 167, 8 S. 505,
11 S. 542,557,659.— Bl. 13S. 116ff. Zu derKomp.Konfl.Entsch.N.Bl. 1854S. 649),
15 S. 141ff. R 13 S. 345 (keineZustänzigten des V.G.H.). gg dasWoldauslichten an
den Straßen vgl dieSausführliche Darlegung bei W. Henle a. a. O.S. 60 ff., 195ff. Piloty=

Smner, iecht .3"35 bi Glock, Nach 2,A Ph. Seufferth, Münchierzu o achtr., S. 16u. 52, Ausg.v. Ph. Seufferth, uchen,
fernerR.GBe 1910 S. 300. s.

*366 Ziff. 2—5,83—10, 367 Ziff. 12, 370 Ziff. 1, 2.
rt. 2 Ziff. 6, 90 (Bl. 39 S. 113),gl. Zu erwähnensind die oberpol. Vorschr. über

* Nodsatrt, . (G.V.Bl. 1907S. 230) überDistr. PolVorschr.vgl. O.S.G. in Str. S. XI

5 G. v. 25. Juli 1850 (G.Bl. S. 321), aufrechterhalten bung Art. 3 Ziff.10a d. A.G.
K # Str.P. O. — pvgl.aber auch * 2 Ziff. 11 —, u. Landtagsabsch.v. 1. Juli 1856 (G.Bl.
S. 105)Abschn.III § 33. Dazu Bl. 1 S. 179ff. (Brater). — Amtsbl. d.St. Min. d. Innern
## . 49, Bl. f. k.A. 71S. 199.

3 Vgl. darüber im allgemeinen F. P 5 v. Reitzenstein a. a. O. S. 140 ff., dann
W. Krais, Handb., II S. 221 ff., A. Geib, Handb.,II S. 418, 684, H. Wand, Die Rechts=

verhältnisse der öffentl. Wege in der Pfalz, 2 Aufl. 1887 S.208ff., v. Riedel, P.St. G. B.
S. 3 — Über polizeiliche„IwangsbesugnsfeAl. 22 S. 129ff. WegepolizeilicheVor chr. s. bei
S19n .196 u. Nachtr. S.
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ordnungenzuhaltenhaben. Wo aberdie zu erlassendenRechtsverordnungenausdrück⸗
lich oder durch den Zusammenhangder Bestimmungals Polizeiverordnungen bezeichnet
sind, da ergibt sich eine sehr wichtige Beschränkungdes Rechtsverordnungsrechtesaus
dem Begriffe der Polizei. Polizei ist Zwangsgewalt, Recht des Gebietens und Ver=
bietens zum SchutzeöffentlicherInteressen. Soweit die WegepolizeidenVerkehr regelt,
hält sie sichnaturgemäß in der Form des Verbotes". Soweit sie den Verkehr schützt,
kann sie wohl auch gebieten;sie mag den Straßenanliegern Auflagen machen,um Ge=
fährdungen desVerkehrs zu verhüten,und die Grenzender Polizei sinddabei auchdann
nicht überschritten, wenn hieraus den Anliegern Kosten entstehen1. Aber wenn den
Anliegern nicht bezüglichdes Zustandesihres eigenenGrundstückes,sondernbezüglich
der Straße —also eines fremdenGrundstückes— Leistungenauferlegt werden, zu dem
Zweckeund mit der Wirkung, denjenigenzu entlasten,der für die Verwaltungseinrichtung
zu sorgen hat, dann ist dies schlechterdingsnicht mehr Polizei. Straßenreinigung und
Pflasterung derStraße oderdes Bürgersteigeshabenmit der Polizei so wenig zu schaffen,
wie Steuer= und Umlagenzahlungoder Leistung von Gemeindediensten.Polizeigewalt
und Finanzgewalt sind zweierlei'#2.Verpflichtungen, wie die eben erwähnten, mögen
unter Umständen der Gemeinde gegenübernach Gemeinderechtoder sonstwie kraft
besonderergesetzlicherBestimmung bestehen;aber sie können nicht durch die Polizei=
behörde mittels Polizeivorschrift erzeugt werden. Darüber kann trotz der gegen=
teiligenAuffassungder Verwaltung und der Gerichte8 keinbegründeterZweifel ob=
waltenꝛ.

Das Wegwesengehörtin denGeschäftskreisderBehördenderLandesverwaltung?s.
Für den Wegbausind besonderesachverständigeBeamte und Behördenaufgestellt,

vo Selbst wo die Form desGebotesgewähltwird. Wenn dieWegepolizeisagt: Rechtsgehen!
so ist dies ein Verbot, links zu gehen.

!1 Vgl. A.Bl. d. St. Min. d. Innern 1885 S. 239; 1886S. 52,320; auchEntsch.d. O.L.G.
München usta III S. 415. Dies gilt z B. für Befeitigung von Haustreppen; vgl. O.G.H.
i. Str. S. 6 S. 211.

*#*Vgl. oben§ 216 Anm. 9. Man kann auchhier mit derM.E. v. 6. April 1868(Weber?7
S. 211) von ortspolizeilichenVorschriftenreden, „welchenicht in den Rücksichtenauf Sicherheit
und Bequemlichkeitdes Verkehrsund in derSicherstellungderWege gegenBeschädigungen,sondern
3 de 4betreben, sichder Verpflichtungder Unterhaltung der Wege möglichstzu entschlagen,ihren

rund haben“.
?5 Entsch.d. o. G. H.usw. V S. 74, Entsch.d. O.L.G. München usw. IV S. 81, 100, 238,

V S. 90, VI S. 543, 626, 685. Amtsbl. d. St. Min. d. Innern 1888S. 241, 424; 1895S. 329.
Das O.-L.G. hat an dieserPraxis festgehalten,insbes.S. in Str. S. I1S. 59, wo der Bürgersteig
als nicht notwendigerBestandteilder Straßebezeichnetwird, um die gemeindlicheVerpflichtungzu
leugnen. Diese Begründung wird sich — jedenfalls für großstädtischenVerkehr — nicht halten lassen.
Daß dieHerstellungderBürgersteigein das Wegepoligeirechtverwiesenwird,ein Gebiet, in demGeld=
leistungen begehrt werden können (vgl. oben Anm. 91), ist ein neuer Beweis für die Gewaltsamkeit
der Konstruktion. UÜbereinstimmendebenda6 S. 195,250 (für die Pfalz), 4 S. 178. Vgl. auch
v. Riedel, P.Str. G B. S. 325 u. Reger III E.B. S. 159; das preuß.O. V.G. 26 S. 151;
ferner Reger Bd. 26 S. 151. S. auch Zeitschr.d. Grund=u. HausbesitzervereinsMünchen XVI
(1895) S. 34 ff. (Nr. 6). Die Beweisführung in den neueren gerichtlichen Urteilen ist geradezu er=
staunlich. So, wenn es heißt, die diesf. Gem.Ordn. habe, indem sie in Art. 38 den Gemeinden
die „Sorge'" für Unterhaltung und Reinlichkeitder Straßen überträgt, ihnen die Möglichkeit! ien
elassen,sichdieserSorge — zu entledigen,nämlich durchortspolizeilicheVorschriften. Die Uber=

* „, die geradeüber Art. 38 * schein dabei übersehenzu sein. A. M. Mch 21 S. 7.
Bygl.H. Wand a. a. O. S. 213, 394f., welcher der hiervertretenenAnsicht ist: auch

K. Edel, Kommeentar z. P. St. G.B. v. 1871 S. 164fil G. v. Kahr I S. 552f.,der demAus=
legungsunfug entgegentritt, welcher mit Art. 45 Abf. I der diesf. G.O. getrieben wird; ferner den
ausführlichenArtikel: Die Belastung des Grundbesitzesmit Straßenunterhaltung, in der Zeitschr.
des Grund- und Hausbesitzervereins, München XIV (1893) S. 61 ff. (Nr. 11, 12); dann C. Merlo,
Die Ungesetzlichkeitder die Straßenreinigung betr. Polizeiverordnungenu. Ortsstatuten,Köln 1894;
Bl. 26 S. 1 ff.,44 S. 31 f. UnzutreffendHP.Rehm. Annalen 1895 S. 50 ff. Leider ist die

uständigkeitdesV.G.H. zur Entscheidungder hier erörtertenFrage ür die Regel ausgeschlossen.
l. Väh 2 S. 530, aber auch 19 S. 11. v. Seydel in den Bl.47 S. 333, 48 S. 177,
, 49 S. 148, 50 S. 23, 51 S. 107. Der V.G H. (21 S. 5) hat jetzt wenigstensdie zwangs=

weiseUbernahmeder Straßenreinigung auf Kostender Hausbesitzerfür unzulässigerklärt.
56 Form.V.O. v. 9. Dez. 1825 § 81 f (dazuWeber II S. 701 überBeteiligung desKriegs=

ministeriums),v. 17. Dez. 1825§ 65. Val. A. Luthardt, Bl. 24 S. 332.
v. Seydel-Graßmann, BayerischesVerwaltungerecht. 24
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worüber bereits in anderemZusammenhangeberichtetwurde?6. Die Gemeindeverbände
sind zur Aufstellung sachkundigerBediensteterfür denWegbau verpflichtet, falls dies
sich als notwendig darstellt.

Wegstreitigkeiten sind Verwaltungsrechtssachenund im vollständigen ver=
waltungsgerichtlichenVerfahren auszutragen?s. Die Zuständigkeitsgrenzenergebensich
aus dem, was weiter oben über die Zuständigkeit der Gerichte, über die Fragen des
verwaltenden Ermessens, endlich über das Eingreifen der Staatsbehörden aus dem
Standpunkte der Kuratel über die Distriktsgemeindenund der Aufsicht über die Orts=
gemeindenerörtertwordenist?. Innerhalb dieserGrenzensindVerwaltungrrechtssachen:

1. Streitigkeiten über die öffentlicheEigenschaft105,also insbesondereauch die
Klassenzugehörigkeit101 und den Umfang der Verkehrsbestimmung02 eines Weges mit
Zugehörungen,einer Brücke oder eines Abzugskanals:

2. Streitigkeiten108über die Baulast an Distriktsstraßen und Gemeindewegen½,
einschließlichder Brücken, Fähren, Stege und Abzugskanäle10.

§ 256. Das Wegerechtder Pfalz. Mit Einführung des B.G.B. traten in der Pfalz die
Bestimmungendes Code eivil, insbesonderedie Unterscheidungvon domaine privé und domaine
public, gemäßArt. 1 und 175 Abs. 2 des bayer. A G. außer Kraft. Damit wurden auch alle
Vorschriften, die zur Wahrung des öffentlichenEigentums erlassenwaren und besondereBefugnisse
der pfälzischenVerwaltungsbehördenhinsichtlichder öffentlichenWege begründethatten1, beseitigt2.
Für die Zuständigkeitender pfälzischenVerwaltungsbehördengelten daher, wie jetztallgemein an=
erkannt?s,im vollen Umfange dieselbenVorschriftenwie für das rechtsrheinischeBayern, insbesondere
hinfichtlich der Entscheidungder Frage, ob eine WegflächePrivateigentum und ob ein Weg ein

96 Oben § 158. Uber die Straßenwärter Weber 1 S. 110, 147, 431, 2 S. 28, 693,
4 S. 17 (k.Entschl. v. 27. Jan. 1849), 6 S. 192, 9 S. 509 (Dienstinstr. v. 20. Aug. 1872), 705,
762, 11 S. 702, 12 S. 183, 16 S. 488. — über Straßenprojekte Weber 10 S. 232,Straßen=-

unterhaltung 9 S. 694,Straßendeckmaterial1S. 110,395, 719, 3 S. 80, 10 S. 553, 11 S.582,
12 S. 200,Verakkordierung 6 S. 347, 413, 436, Vorschriftenüber Erbauung u. Unterhaltung der
Distriktsstraßenv. 7. Jan. 1845 3 S. 568, eiieilung, Bezeichnung der Brücken, Wegweiserusw.
2 S. 483, 3 S. 341, 368, 464 (mit Bl. ’(9 S 289 ff ), 9 S. 118, 10 S. 2 361, eiserne
Brücken 12 S. 224,552. Baumpflanzungen1 S. 86, 2 S. 751, 3 “*5454, 6S. 43, 12 S. 219,
477, 14 S. 310. über Vermarkung derStaatsstraßen 17 S. 592.
2 S. 20 gl. oben Anm. 50. Bezirksbauschaffner,WegmacherBl. 14 S. 129, 18 S. 129ff.

vs über pglorglige Anordnungen betr. die Unterhaltungahnbestrittinöffentlicher e
Entsch. d. V.G.H. zumVoolFolgenden auch Bl. S. 139ff., 43 S. 369 ff.

G. v5nshn E
*ôVgl. auchReger=Dyroff a. a.O. S. 6#80 Ausgeschlossenvon der verwaltunaerichter=

liche Zuftändigkeit sind ferner alle wegepolizeilichenFragen. V.G.H. 5 S. 127, 2; 21
24 S

2. 11S. 585.
101 And. Ans. W. Lermann, Distriktsgemeindeordnung S. 141 f., V.G.HH. 12 S.

(vgl. 11 S. 326). Es gibt, wie bereits oben Anm. 58 gesagt wurde, keinen 5 entlichen a
lanns sonderndie 5 fentlicheEigenschafteines Weges kann nur mittels seinerZugehörigkeitzu

einer der drei Klassenbestehen.Demnachist die einschränkendeAuslegung nicht moglich welcheder
38 8. OemArt. 8 Ziff. 34 des V.G.H.G. gibt. Vgl. auchReger=Dyroff a. a.O. S. 278,

102Entsch,d. V.G.H. 7 S. 238 (Fuß=oder Fahrweg).11 S. 325.
108Sobald streitig ist, werverpflichtet ist, kann Eein.Auffcchsverfabren stattfinden. V.G. H. 2

S. 413 (dazu A. Luthardt, Bl. 31 S. 391f.), 23 S.
10“Bei Streitigkeiten, ob ein Weg Feldweg oder niger Gemeindewegist, sind die betr.

Grundbesitzerrechtlichboetilig. VG.H. 8 S.223. S. im übrigen über die Streiibeteiligung
Einzelner ebenda12S. 87.

105V#.G.H.G.Art. Ziff. 34. Dazu W. Krais, Kommentar,S. t 346ff.
§25611 über das frühere Recht vgl. 2. Aufl. III S.308ff.; 9#.H. 16 S. 213, 19 S. 177;
amWand: Die = der öff. Wege in der Pfalz. ufl. 1887.Ferner Geib,
andb. 3. Aufl. II S. 4

2 * l. auch 5m 26 S. 241ff. Aufrecht erhalten blieb gemäßArt. 109 des E.G.
Ach. 1 des bayer. A.G. die Bestimmung in Art. 6 des G. v. 9. VentöseXlII (Band

a a O S. 20)über tn behufsVer weiterungvon Vizinalwegen bis zum Obcstmaße
von6 m. Bgl. Heule: chneider, A.G. Art. 1 S. 7 Anm. IIa„, Wanda. a. O. S. 47ff.
369ff. u. V G.H. 8 242.

Nach v. **mt*t (2. Aufl. III S. 310) war dies schonfrüher Rechtensgewesen.

T
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öffentlichersei, ferner hinsichtlichderSchaffungund AufhebungöffentlicherWege sowiederRegelung
der Wegbaulast". Das Gesetzüber die Ausscheidungder Kreis= und Staatslasten vom 23. Mai
18465 zählt jedochfür die Pfalz „die Beiträge zu dem Unterhalte der Bezirkswege“(Distrikts=
straßen)zu den Kreislasten.

Zu erwähnenist ferner, daß ein französischesGesetzvom 16. September 1807zugunstenge=
wisser öffentlicherArbeiten, wozu auch Straßen= und Brückenanlagengehören,die Möglichkeit er=
öffnet,die Eigentümervon Privatgrundstückenmit Entschädigungszahlung(indemnité) beizuziehen,
wenn diese Grundstücke durch das Unternehmen eine namhafte Werterhöhung erfahren haben.

Was die Vorschriftenzugunstender Durchführung und des BestandesöffentlicherWege an=
langt, so finden die BestimmungendesEnteignungsgesetzesauchauf die Pfalz Anwendung.

Im übrigen besteht ein gesondertesRecht hinsichtlich der öffentlichen Dienstbarkeiten (servi=
tudes c’utilité publique) zugunstender öffentlichenWege (servitudes de voirie). Der Code
civil verweist in dieser Beziehung auf die besonderenGesetzeund Verordnungen. Zu jenen öffent=
lichen Dienstbarkeitengehören die Ausbeutung von Nachbargrundstückenzur Gewinnung von
Straßenbaumaterialien, die Auslichtung der Waldungen längs der Straßen, die Auswerfung von
Material bei der Grabenreinigung,die Anlegung von Baumpflanzungen.

Für das Wegepolizeirechtgelten in der Pfalz dieselbenGesetzewie diesseitsdes Rheines.

Fünfter Abschnitt.
Die Verkehrsanstalten.

Erstes Hauptstück.
§ 257. Einleitende Erörterungen 1. Anstalten für den öffentlichenVerkehr kommenin

zweierleiWeisevor: als Anstalten desStaates und als Anstalten gewerbetreibenderPrivatpersonen.
Der Umstand,daß eineVerkehrsanstaltstaatlichbetriebenwird, bewirktnichtnotwendigeinen grund=
sätlichen Unterschiedihrer Rechtslage im Vergleichemit dem Privatbetriebe. Der Staat kann
lediglich als Fiskus auftreten und gleich demPrivatmanne nach gemeinemRechte sein Gewerbe
treiben. Staatshoheit und öffentlichesRecht kommendabei nicht in Frage. Nur insofernderStaat
seinePolizeigewalt geltendmacht, kann ein UnterschiedzwischenStaats= und Privatbetrieb sicher=
geben. Und auch dies insoweit nicht notwendig, als die Polizeigewalt zum Schutzedes Unter=
nehmensauftritt. Die polizeilichenVorschriftenzum Schutzevon Eisenbahnenkönnen gleich sein,
mag es sich um Staats= oderPrivatbahnen handeln. Anders, soweit die Polizeigewalt in die
Unternehmungeneingreist. Gegen sich selbst übt der Staat keinePolizei, sondernnur gegendie
Untertanen.

Ein sehr tiefgreifenderUnterschiedin der Rechtsgestaltungkann aber zwischendem Staats=
und demPrivatbetriebe von Verkehrsanstaltendann eintreten, wenn der Staat seinem Betriebe
einen anderenZwecksetzt,als derPrivatmann dies vermag,und wenn derStaat aus dieserZweck=
setzungFolgerungenin der Rechtsordnungzieht.

Bol. V.G.H. 19 S. 177. Die bei Wand S. 313f. angef.französ.Bestimmungenüber
die Staatssßen habenkeineBedeutungmehr,wohl aber geltennochdie ebendaS. 390f., 162ff.
erörterten Bestimmungenüber die Pflasterung innerhal der Ortschaftenund über die Uraben,
reinigung, jedoch nur für die Staatsstraßen. Für die Baulast an den Distriktsstraßen #ohm
zweifellos französisches Necht nicht mehr in Betracht, ebensowenig für die Gemeindewege.

i vgl. WandS. 402ff.

* S. das * bei H Wand S.E # ffo Vgl. auchmeineBemerkungenoben§ 69 Anm. 23.
7 Art 649, 650. Geib a. a.
28S. das Nähere bei Wand S Ssz 1v9sf — Nach französ. Rechte find bei Klagen auf

Ersatzleistunggn für Beschädigungen,welchejemand durch Anlage, Unterhaltung oder Benutzung
öffentlicher Wegeerlitten hat, die Verwaltungebehördenzur Entscheidungzuständig. Die neuere
Tchtsserchng hat mit gutemGrunde angenommen,daß dieseZuständigkeitdurch§ 4 desNlhinsso

N.3.P.O. v. 30. Jan. 1877 beseitigtFoi Sel= tbierher Wand S. 286 ff., auch Entsch,d
6. G.H. in Gegenst.des Zivilrechtes usw. VII
(§ 257) ½#l. bierher insbef. P. Laband, Penn" des Deutschen Reiches, 4. Aufl. 3 S. 17 ff.
u. D. R. St. R. 6. Aufl. S. 246. Ausführliche Literaturangabendaselbst,sowie bei Meili, Das
Recht dermodernen Verkehrs- 1 Transportanstalten, Leipzig 1888, u. G. Meyer, Lehrb. des
deutschenVerw.Rechtes,2. Aufl. 13S. 523ff., 562ff., dann in denArt. des Wörterb. des deutschen
Verw.RechtesI S. 323ff., II S. 289ff, 617ff. Vm.G.H. 24 S. 517, fernerH. Nawiasky, Deutsches
und österreichischesPoftrecht, Wien 1909. In derfolgendenDarstellung ist darauf verzichtetworden,
auchauf die staatsvertragsmäßigenBeziehungenhinsichtlichderVerkehrsanstaltennäher einzugehen.
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Der private Betrieb einer Verkehrsanstaltwird stetsden Zweckeiner Erwerbstätigkeit,eines
privatrechtlichenVermögensgewinneshaben. Beim Staate ist dies nicht notwendigder Fall.

Der Staat kann mit demBetriebe einerVerkehrsanstaltzwar die Erzielung einer Einnahme
bezwecken,sich dabei aber nicht lediglich auf den Boden des Privatrechtes stellen, sondern sich durch
AnwendungseinerFinanzhoheit eine Finanzanstalt, ein ausschließlichesBetriebsrechtschaffen. Die
Rechtslage, welche sich alsdann ergibt, ist bereits früher? dargelegt worden. Indessen betrachtet
und behandeltder Staat der Neuzeit seineVerkehrsanstaltennicht als Finanzanstalten.

Der Staat kann aber auch ein anderes tun. Er kann seine Verkehrsanstalten als Anstalten
der Landesverwaltungbetreiben,demnachim Interesse der Landeswohlfahrtnicht zur Gewinnung
einerEinnahme auf einemder beidengeschildertenWeges. Es fragt sich,ob damit der Betrieb der
staatlichen Verkehrsanstalten notwendig völlig in das Bereich des öffentlichen Rechtes kommt.

Der Umstand, daß der Staat in der Darbietung der Dienste seinerVerkehrsanstaltenkeine
Herrschaft ausübt, bildet kein Hindernis, diese Anstalten als öffentlichrechtliche Einrichtungen auf=
zufassen. Das KennzeichenöffentlichrechtlicherVerhältnisse liegt nicht notwendigin demAuftreten
staatlichen Zwanges, sondern in ihrer Gestaltung nach Rücksichten öffentlichen Interesses. Die
Staatsstraßen sind zweifellos rein öffentlichrechtlicheEinrichtungen, trotzdem der Staat durch deren
Darbietung für denVerkehrkeineHerrschaftausübt. Der Umstand,daßderStaat sichbei Darbietung
seiner Dienste hier auf den Vertragsfuß mit denjenigen stellt, welchedie Dienste in Anspruch nehmen,
steht gleichfallseiner öffentlichrechtlichenAuffassung nicht entgegen. Denn es gibt auchVerträge
des öffentlichenRechtes. Noch wenigerder Umstand,daß derStaat seineDienstenur gegenEntgelt
gewährt. Unentgeltlichgewährtder Staat regelmäßigüberhauptnichts. Aber auchdie Fälle sind
zahlreich, wo Staat oder Gemeinde für Gewährungen von unstreitig öffentlichrechtlicher Natur ein
besonderesEntgelt von ebensozweifellos öffentlichrechtlicherNatur, eine Gebühr auferlegen. Hält
man Gebühren nicht für beweiskräftig, die für hoheitliche Handlungen erhoben werden, wie die
Gerichtsgebühren,so lassen sichandereGebührenin großerZahl nennen, wo der Grund der Ge=
bührenzahlung die Benutzung einer Verwaltungseinrichtung ist, wie Weg. und Brückengelder,
Pflasterzölle, Abgaben von der Benutzung gemeindlicher Anstalten usw.

Kommt sonachfür dieBeantwortung unsererFrage auf dieEntgeltlichkeitoderUnentgeltlich=
keit derDienstleistungnichts an, dann auchnichtsdarauf, mit welchemfinanziellenGesamtergebnisse
der Staat seineBetriebsrechnungenabschließt. Ob der Staat nicht auf seineKostenkommt, ob er
geradeauf seineKostenkommt,ob er Uberschüsseerzielt: das ist völlig gleichgültig. Auch bei ander=
weitiger Gebührenerhebungmacht der Staat häufig einen Gewinn, ohne daß dies der öffentlich=
rechtlichenNatur derGebührenAbtrag tut. Nicht jedeTätigkeit desStaates, bei welcherfür diesem
ein wirtschaftlicherErfolg herauskommt,ist mit Rechtsnotwendigkeitein Gewerbe. Auf der anderen
Seite ist ebensorichtig, daß der Begriff des Gewerbesnicht mit Rechtsnotwendigkeitausgeschlossem
ist, wennGewinnerzielungnicht der eigentlicheBeweggrundder staatlichenTätigkeit ist. Es kommt
vielmehr lediglich daräuf an, welchen Beweggrund seiner Tätigkeit der Staat zum rechtlich ent=
scheidendenerhoben und für die Rechtsgestaltung seiner Einrichtung hat maßgeben lassen.

Das Ergebnis unsererBetrachtungenist hiernachdies. Verkehrsanstalten,welcheder Staat
als Anstalten für die öffentlicheWohlfahrt betreibt,könnenvon ihm dem bürgerlichenRechtevöllig
entzogenund demöffentlichenRechtevöllig unterstelltsein; aber sie müssenes nicht. Ob ersteres
der Fall ist, ist eine Frage des geltendenRechtes. Die Bejahung derselbenmag vom Standpunkte
allgemeinerErwägungenaus als richtiger erscheinen;ob sie für ein bestehendesRecht richtig ist.
kann nicht nach vorgefaßter Meinung entschiedenwerden. Daß aber die Bejahung jener Frage nichts
Undenkbaresist, zeigt ein Blick auf französischeAuffassungenüber das Postrecht". Die Post als
staatlicheVerwaltungseinrichtungbesorgthiernachdie Versendungen,ohnedadurch in ein privat=
oder öffentlichrechtlichesVertragsverhältnis zum Absenderzu treten. Das Porto wird als Abgabe,
und zwar gleichden indtrektenSteuern, behandelt. DieseAuffassung enthält nichts, was rechts=
wissenschaftlichnicht gestaltbarwäre. Die Erscheinungist nicht so selten,daß derStaat dem
einzelnenDienstezur Verfügung stellt, ohnedadurchin ein Verpflichtungsverhältniszu demfelben
zu tretend. Allerdings ist es nicht notwendig,das Verhältnis geradeso zu fassen,um es für das
öffentlicheRechtzu gewinnen.

28 161.
s Die Entsch.d. R.G. v. 7. Jan. 1886 (Reger 7 S. 177, Entsch. d. N.G. in Zivilf. 15

S. 156)berührt diesebeidenMöglichkeiten. Sie sagt,Eisenbahnbetriebdurchden Staat könnenur
dann nicht als Gewerbebetrieberscheinen,wenn er „der bloße Ausfluß eines Hoheitsrechtesoder
einesTegals= wäre. Ein besonderes„Hoheitsrecht“braucht indessenzu demEndenichtangenommen
zu werden.

* Val. Otto Mayer, Theorie des französ.Verw.Rechts,S. 323 ff.
5 Vgl. obenI § 39 Anm. 55, § "P o 4. 5 1
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Betrachtetman nun aber das Recht unsererStaatsverkehrsanstalten,wie es liegt, so bietet
sichein Bild von Widersprüchendar. Das öffentlicheRecht ist in das Recht der Staatsverkehrs=
anstalten wohl eingedrungen,aber nur da und dort. Es hat diesesGebiet nicht völlig erobert.
So erscheinensie wie Amphibien des öffentlichenund desPrivatrechtes. Und dem entsprechend
folgen auchdieSchriftstellerteils mehr demZuge zur öffentlichrechtlichen,teils mehr demZuge zur
privatrechtlichenAuffassungjener Anstalten und ihrer Rechtsordnung. Der erstereZug erscheint
wohl als der natürlichere.

Indessen,die allgemeinenErwägungen sind nicht das Entscheidende.Das entscheidendeWort
hat der Gesetzgeber.Der Betrieb von VerkehrsanstaltendurchdenStaat ist nichts,was mit solcher
Naturnotwendigkeit völlig unter das öffentliche Recht fiele, daß sich dies von selbst verstünde. Der
Gesetzgebermuß es sagen,wenn er es so habenwill. Er hat es aber nicht gesagtoder doch,wo er
es einmal gesagthat, sichselbstwidersprochen.

Die Frage, um die es sichhandelt, ist die: Bewegt sichderStaat auf demBoden des öffent=
lichen oder des bürgerlichenRechtes, wenn er als Unternehmereiner Verkehrsanstalt mit dem
Einzelnen, welcherdie Anstalt benützt,einen Vertrag schließt?

Daß die Beilegung eines ausschließlichenBetriebsrechtes,wie bei der Post und der Tele=
graphie, den einzelnenBetriebsgeschäftenden öffentlichrechtlichenStempel nicht aufprägt, bedarf
keinerAusführung.

Auch darin liegt keineÜüberweisungan das öffentlicheRecht, daß den staatlichenVerkehrs=
anstalten zumTeile ein Zwang zur Besorgung ihrer Geschäfteauferlegt ist. Ein solcherZwang
bestehtz. B. nach§ 453 des H.G.B. vom 10. Mai 1897 hinsichtlich des Frachtgeschäftesaller
Eisenbahnen,nicht eot der staatlichen. überhaupt könneneinemprivatrechtlichenGeschäftsbetriebe
Verpflichtungenaus Gründen öffentlichenInteressesobliegen, ohnedaß deswegender Betrieb seine
privatrechtlicheNatur verlöre. Die ganzeGewerbeordnunglegt davon Zeugnis ab.

Ebensowenigist in der Verleihung von Vorrechtenan die Staatsverkehrsanstalteneine Zu=
weisungihrer Geschäftean das öffentlicheRechtzu finden.

Das PostgesetzbezeichnetdasRechtsverhältniszwischenderPostanstalt und demAbsenderoder
Reisendenals Vertrag: das gleichegilt, wie die Verwaltungsvorschriftenanerkennen,für die Tele=
graphie (einschließlichTelephonbetriebsund die Eisenbahnen. Daß Streitigkeiten aus solchenVer=
trägen als Zivilrechtssachenzu behandelnsind, ist zweifellos. Daß jeneVerträge aber auch in
Wirklichkeit Verträge des bürgerlichenRechtes sind, ist nicht minder gewiß. §451 des H.G.B.
nennt die öffentlichenBeförderungsanstaltinhaltlich derBegründung nur deshalbnicht ausdrücklich,
weil man esfür selbstverständlicherachtethat, daß die Vorschriftendes Abschnittesüber das Fracht=
geschäftauchauf Güterfrachtgeschäftevon Eisenbahnenund anderenöffentlichenTransportanstalten
Anwendung finden. Und wenn§ 452, anders wie früher Art. 421, vorsieht,daß die Bestimmungen
jenes Abschnittes auf die Postverwaltungen des Reiches und der Staaten keine Anwendung finden,
so hat dies lediglich darin seineUrsache, daß nunmehr gegenüberden eingehendenVorschriftendes
Reichspostgesetzesein Bedürfnis nichtmehrbesteht,diehandelsrechtlichenVorschriftenüberdenFracht=
verkehr für erweisbar zu erklären.

Für dieBeförderungvon Personenund Gütern auf derEisenbahntrifft dasH.G.B. außerdem
nochbesondereAnordnungen. Indem dabei auf die Eisenbahnverkehrsordnung(§ 454) ausdrücklich
Bezug genommenist, ist derselben— auchder bayerischen— mit bewußterAbsichteine wesentliche
andere rechtliche Bedeutung als bisher eingeräumt. Sie hat die Natur einer eigentlichen Rechts=
verordnung?erhalten,fie ist innerhalbgewisserGrenzen(H.G.B. § 471)RechtsquellenebendemH.G.B.

Hiernach steht fest, daß die Beziehungender Staatsverkehrsanstaltenzum Publikum nach
dem geltendenRechteprivatrechtlicheBeziehungensind. Sind sie dies aber, so würde an sichnichts
im Wege stehen,den Staat hinsichtlichdieserAnstalten als Kaufmann im Sinne des Gesetzesan=
zusehen. Wenn derGesetzgeberin derEigenschaftderStaatsverkehrsanstaltenals Einrichtungender
Landesverwaltungnicht, wie es vielleicht veranlaßt gewesenwäre, ein Hindernis erblickthat, ihre
Geschäftsbeziehungenunter das bürgerlicheRecht zu stellen, dann obwaltet auch kein Hindernis,
hier, so unnatürlich dies scheinenmag, den Koufmannsbegriffanzuwenden,falls dessenMerkmale
im übrigen zutreffen. Das neueH.’G.B. hat indessenhinsichtlichder Post im § 452 dahin ent=

b Vgl. 2. Aufl. III S. 313 u Goldschniidt Handbuchdes Handelsrechts,1 §&44.
!7P. Laband, Staatsrecht,4. Aufl. III S. 122f. u. R. St. N. 6. Aufl. I S. Anm.

bezweifelt—abweichendvon derAuffassung desN.G.E. 15 S. 147.—die l, keitderE.V. ur%
Der Bundesrat hat seine Zuständigkeit zur Erlassung der E. V.O. auf Art. 45 der R.V., nicht auf
das H.G.B. gestützt.Das bayer. Sonderrechthinsichtlichder privatrechtlichenBestimmungender
E.V.O. läßt sich nur begründen,wenn die E.V.O. auf Grund des Art. 45 R.V. erlassenwerden
konnte(G.). Vgl. auchv. Seydel, Komm.z. R.Verf.U. 2. Aufl. S. 278. R. Bäseler, Die recht=
licheNatur ' Tübingen1912,hierzu Eger in d. Deutsch.J3. 1913 S. 542.
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schieden,daß die Postverwaltungennicht als Kaufleute im Sinne diesesGesetzbuchesgeltensollen.
„In Wirklichkeit,“ bemerktdie Begründung, „entsprichtes nicht demWesenund den Aufgaben der
Post, wenn ihr Betrieb, für welchenderErwerbszweckkeineswegsdas Entscheidendeist, als ein kauf⸗
männisches Gewerbe behandelt wird.“ Ich bin weit entfernt, zu leugnen, daß dies eine richtige
Einsicht ist. Aber abgesehendavon, daß der gleicheGesichtspunktauchauf dieStaatsbahnen zutrifft
oder dochzutreffensollte,hätte jeneErkenntnis dazu führen müssen,diePost ganz aus demBereiche
des Privatrechtes herauszunehmen.So weit ist aber unsereRechtsentwicklungnochnicht gegangens.

Die gewonnenenErgebnissescheinenwenig im Einklange mit demzu stehen, was seinerzeit
im Finanzrechte über die Gegenleistungenfür Benützung der Staatsverkehrsanstaltenbemerkt
wordenist. Sie sind dort finanzrechtlichals Gebühren für eine staatlicheVerwaltungstätigkeit be=
zeichnetwordenꝛ.

In der Tat ist dies ein Widerspruch, aber ein solcher, den das bestehendeRecht selbstauf=
weist. Denn dasselbebehandelt wirklich jene Gegenleistungen,die im Verhältnisse der beiden
Vertragsteile zueinander vertragsmäßigeLeistungen sind, nach anderen Richtungen wieder als
Gebühren.

Im ReichsrechtekommtdieserGesichtspunktdarin zur Geltung, daß dasPostgesetzdieHinter=
ziehungvon Postgebührenals Hinterziehung öffentlicherAbgaben,als Post=und Portodefraudation
behandelt. Dies mag man indessennur als Gleichbehandlung, nicht als Gleichstellungim Wesen
ansehen.

Bezüglich aller vom Staate betriebenenVerkehrsanstaltenkommtferner der Gedanke,daß sie
keineGewerbebetriebesind, dadurch zum Ausdrucke,daß sie nicht unter das Gewerbesteuergesetzfallen
und demgemäßder gemeindlichenBesteuerungentzogensind10. Man kann indessenauchhierin viel=
leicht eineEinzelbestimmungerblicken,dieanderweitigerklärbar ist. Die staatlichenVerkehrsanstalten
fallen ferner nicht unter das Gewerbepolizeirecht.

Aber, wenn man auch von allem dem absieht, so weist das bayerische Landesrecht noch eine
Erscheinungauf, bezüglichderen sich jenerWiderspruchschlechterdingsnicht überdeckenläßt. Wie
späternochdes näherendarzulegensein wird, betrachtetdas bayerischeFinanzrecht die Gebühren
der Staatseisenbahnen und des Ludwig=Donau=Mainkanals und betrachtete es die Gebühren der
früheren staatlichenDonaudampfschiffahrtals öffentlichrechtlicheStaatsgefälle, zu derenRegelung
die Mitwirkung des Landtageserforderlichist. Dies ist der obengeschilderteStandpunkt des fran.
zöfischenRechtes — allerdings ohne dessen Voraussetzungen. In der Tat wurde im Jahre 1846
vom Ministertischeaus nachanfänglichemWiderspruchezugegeben,daß die Eisenbahneinnahmenzu
den indirekten Steuern zu rechnenseien1. Alle Finanzgesetzehaben daran festgehalten! und
hebenin ihrer Eingangsformel ausdrücklichdie Zustimmung derKammern zu derRegelung jener
Gebührenhervor. Dies ist nicht bloß ein Widerspruchnach der oben bezeichnetenRichtung hin.
sondernes gibt nochin andererBeziehungRätsel auf. Daß diePostgebühren,bei welchendochdie
Rechtslagedie gleicheist, nicht ebenfalls in die finanzgesetzlicheRegelungeinbezogenwurden, mag
man sichaus der Macht der Uberlieferungund dem hergebrachtenBegriffe des Regales erklären15.
Aber bei denTelegraphen(Telephon),die eine ebensoneueEinrichtung sind als die Eisenbahnen,
und auchbis auf die allerneuesteZeit kein „Regale“ bildeten,läßt dieseErklärung im Stiche, und
vollends ist nicht einzusehen,warum das, was für die früherestaatlicheDonaudampfschiffahrtals
Recht galt, nicht auchfür die jetzigestaatlicheBodensee=undAmmerseedampfschiffahrtsowie für die
Kettenschleppschiffahrt auf dem Main und die Schiffahrt auf der Amper Geltung hat.

All dieseWidersprüchesind nur auf eineWeise zu beseitigen,wobei man sichaber allerdings
über den Gesetzgeberstellenmuß, nämlich durchdie Annahme, daß die Behandlung der Eisenbahn=
und Kanalgebührenals öffentlichrechtlicheAbgabenzwar an sichinnerlich gerechtfertigtwäre, aber
nach der ganzen Rechtslage, in welcher sich die Staatsverkehrsanstalten in Wirklichkeit befinden, für
rechtsirrtümlichzu erachtensei.

8 Vgl. P. Laband, R. St. R. 6. Aufl. S. 232ff. u. Dambach=Grimm, Das G. über
das Postwesend. D. R. 6. Aufl. S. 5. Zuständig zur Erlassung der E. V.O. ist das St.M. für
Verkehrsangelegenheiten;vgl. § 28 der Zuständigkeits=V.O.v. 24. Dez. 1899.

?*Vgl. 2. Aufl. § 244 Anm. 8.
1%Vgl. oben § 170 Anm. 2, § 198 Anm. 4.
11Damit stehtes freilich wenig im Einklange, wenn einige Jahre darauf der Landtagsabsch.

v. 25. Juli 1850 Abschn. III 91 28 die Eisenbahnen zu den „finanziellen Staatsanstalten“ rechnet.
1#Eine Ausnahme brachteArt. 4 des G. v. 10. Aug. 1904 (G.V. Bl. S. 286) für Bahnen

von lokalerBedeutung,wonachdieFestsetzungdieserTarife ausschließlichderVerwaltung zusteht.—
Dem Handtagekommthinsichtlichder Privatbahntarife keineEinwirkung zu. Richtig Sage 1903/4
Beil. Bd. III S. 470.

1 Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1845/46Prot. Bd. V S. 150ff., 194ff.; Beil. Bd. III S. 274f.
ist gesagt:„Ein Regale, dessenVerwaltung demStaate ausschließlichzustehe,liege (bei den Eisen=
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Zweites Hauptstück.
Das Post= und Telegraphenwesen.

§ 258. Die neuere Entwicklung des bayerischenPost=und Telegraphenwesens1. Durch
denEintritt Bayerns in dasReich ist eineerheblicheUmgestaltungdesPost=und Telegraphenrechtes
bewirkt worden. Die RN.V. schreibtdem Reiche das Recht der Gesetzgebungüber das Post=und
Telegraphenwesenzu und bestimmtweiter, daß diePosten und Telegraphenals einheitlicheStaats=
verkehrsanstalten für das ganze Reich eingerichtet und verwaltet werden sollen Für Bayern
—ebenso wie für Württemberg—gilt jedochder ersteSatz nur mit Einschränkung, der zweite
Satz überhaupt nicht.

In erstererBeziehung ist für Bayern folgendesbestimmt. Dem Reicheallein stehtdie Gesetz=
gebung über die Vorrechteder Post und Telegraphie, über die rechtlichenVerhältnisse dieserAn=
stalten zum Publikum, über die Portofreiheiten und das Posttaxwesen, endlich die Feststellung der
Telegraphengebühren zu. Von dieser Zuständigkeit find die reglementarischen und Tarifbestimmungen
für den inneren VerkehrBayerns ausgenommens.

Einen Rechtsgrundsatz,nachwelchemsichentscheidenließe, was gesetzlicher,was reglemen=
tarischerBestimmung anheimfällt, gibt es nicht". Art. 48 Abs. II der N.V., der übrigens für
Bayern nicht gilt, verweistin dieserBeziehungauf „die in der norddeutschenPost=undTelegraphen=
verwaltung maßgebendgewesenenGrundsätze“. An diesen ist in der Folge nicht durchwegfest=
gehalten worden. Das bayerische Sonderrecht wird dahin aufzufassen sein, daß der selbständigen
RegelungBayerns für den inneren Verkehr all das anheimfällt, was nachder jeweiligenLage der
GesetzgebungSache „reglementarischer“Bestimmungist.

Die Post und die Telegraphie sind für Bayern Staate=, nicht Reichsverkehrsanstalten. Dieses
Sonderrecht ist von der R.V. nur verneinend zum Ausdruckegebracht, durch deren Ausspruch
nämlich, daß Art. 48 der N.V. für Bayern nicht gilt. Ausdrücklichist die Folgerung gezogen,daß
Bayern keinenAnteil an den Einnahmen hat, welchedas Reich aus seinerPost=und Telegraphen=
verwaltung erzielt". Dies ist ebenso selbstverständlich, wie daß die Einnahmen der bayerischenPost=
und Telegraphenanstalt, und nicht minder deren Ausgaben, lediglich den bayerischenStaat angehen.
Aus dem hier besprochenenSonderrechteergibt sichaber notwendignochein andererSat, nämlich
der, daß im Wege derReichsgesetzgebungkeineBestimmunggetroffenwerdenkann, welchedemRechte
Bayerns auf den BesitzseinerPost=undTelegraphenanstaltund auf den ungeschmälertenBezug der
Einnahmen hieraus Abtrag tun würdes.

Das SonderrechtBayerns in bezug auf die Selbständigkeit seinerPost=und Telegraphen=
verwaltung macht sichauch nachder Richtung geltend, daß dieserVerwaltung ohneZustimmung
Bayerns auch durch R.G. neue Aufgaben, z. B. Postscheckverkehr,Mitwirkung beim Vollzug der
Versicherungsgesetze,nichtübertragenwerdenkönnen1. DieseeRechterheischtschließlichnocheineAb=
grenzunghinsichtlichder Beziehungzu fremdenVerwaltungen. Soweit der Verkehrmit denbeiden
anderendeutschenVerwaltungen in Frage kommt, verstehtes sichvon selbst,daß dessenRegelung
innerhalb derGrenzender reichsgesetzlichenBestimmungendervertragsmäßigenVereinbarung zufällt.
In dieserRichtungbliebennachEinführung derR.V. zunächstderPostvertragvom23.November18673
und der Telegraphenvereinsvertragvom 25. Oktober 1868 maßgebend.ErstererVertrag wurde in
der Folge durch die übereinkunft vom 9. November1872f°nebst Nachtrag vom 7. Mai 1875 ge=

bahnen)nicht vor: denn keinGesetzerkläredieEisenbahnenfür ein solches“.— AuchdiePortofreiheit
ist durch V.O. (v. 22. Dez. 1907) geregelt, da die Ordnung der Rechtsverhältnisse zwischen Post und
Publikum —die Post als „Regal“ — wesentlichden Verwaltungsvorschriftenüberlassenblieb.
Die Rechtsverbindlichkeit derselben beruht allerdings auf dem mit der Post abgeschlossenenVertrag,
dessenBedingungenaber tatsächlichnur durchdie Postverwaltungfestgestelltwerden.
(255 1 Uber die geschichtlicheEntwicklung des bayer.Post=u. Telegraphenwesensbis zumEintritt

ayerns in das DeutscheReich s. 2. Aufl. I § 35 Anm. 31, § 40 Anm.27 ff., III § 340. Amt=
liche Denkschrift1911.

2 R.Verf. Art. 4 Ziff. 10, Art. 48 Abs. I.
2 R.Verf. Art. 52 Abs. II; vgl. § 13 d. Posttax=G.v. 28. Okt. 1871,Telegr.G. § 15.
* Ugl. P. Laband, D.R.St. R., 6. Aufl. S. 239 (mit Lit.=Angaben).
5 R.Verf. Art. 52 Abs. IV. Uber die Bedeutung der eigenenBriefmarke vgl. Verh. d.

Abg.K. 1902 St.B. 7 S. 383ff. (Graf Crailsheim).
* Val. v. Seydel's Ausführungen, Annalen 1882 S. 6717ff.
! v. Seydel. Komm. z. R.Verf., 2. Aufl. S. 297.
8 Nordd. B.G.Bl. 1868 S. 41:; V.O. u. Anz.Bl. der k. bayer. Verkehrsanstalten1867

S. 557 u. Beil. zu Nr. 107.
Annalen 1873 S. 1257.
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ändert, an derenStelle nunmehr das übereinkommenvom 25. Mai 188910 getretenist. Der
Telegraphenvereinsvertragvon 1868 ist durchneueVereinbarungenersetzt.Die neuesteVereinbarung
für den TelegraphenwechselverkehrzwischendemReichstelegraphengebiete,Bayern und Württemberg
ist vom 20./23. Mai't. Juni 187911.

Die Regelungdes Post=und Telegraphenverkehrsmit demAuslande stehtauch für Bayern
dem Reichezu12. Ausgenommenist der eigeneunmittelbareVerkehrBayerns mit dessenNachbar=
staaten, die nicht zum Reiche gehören. Wegender Regelung diesesVerkehrs ist es bei der Be=
stimmungdesArt. 49 des Postvertragesvom 23. November1867 verbliebens.

Die dargelegteZuständigkeitdes Reichesbeziehtsichnur auf die Regelung des Post=und
Telegraphenverkehrs,d. h. auf denAbschlußvon Staatsverträgen, nicht auf den dienstlichenVerkehr
überhaupt. Es bedarfkaum der Bemerkung, daß die bayerischePost- und Telegraphenverwaltung
nicht gehalten ist, sich für etwaige geschäftlicheMitteilungen an ausländischeVerwaltungen der
Vermittelung des Reicheszu bedienen.

Auf den dargelegtenGrundlagen hat das Postrechtdurch folgendeGesetzeund daran sich
schließendeVerwaltungsvorschriftenseineRegelunggefunden:

1. R.G. über das Postwesenvom 28. Oktober 18714¼,abgeändertdurchR.G. vom 20. De=
zember18751 und 20. Dezember1899(Beseitigungder Privatposten)16. Das R.P.G. 17 überträgt
demReichskanzlerdie Befugnis, durchein Reglement „die weiteren,bei Benutzungder Postanstalt
zu beobachtendenVorschriften"zu treffen,und gibt Bestimmungendarüber, worauf das Reglement
sichzu erstreckenhat. Einige Anordnungen in Gegenständen(5 50 Abs. III Ziff. 2, 4, 6), an deren
RegelungBayern und Württembergwegendes Wechselverkehrswesentlichinteressiertsind, find der
Beschlußfassungdes Bundesrates überwiesen. Für den inneren Verkehr Bayerns werden „die
reglementärenAnordnungen“ von diesemStaate erlassen.

2. R.G. über das Posttaxwesenvom 28. Oktober 187118, das für den inneren Verkehr
Bayerns keineGeltung hat .

3. R.G., betr. die Portofreiheiten, vom 5. Juni 186920. Durch R.G. vom 29. Mai 187221
ist diesesGesetzfür den Wechselverkehrzwischenden drei deutschenPostgebietenauf Bayern und
Württemberg ausgedehntworden22. Bezüglich der Portofreiheiten innerhalb Bayerns ist die
B.-O. v. 22. Dezember1907 maßgebend.

4. R.G. v. 18.Mai 19082“,betr.dieEinführung desPost-überweisungs-und Scheckverkehrs.—
Die weiteren verordnungsmäßigenVorschriften sind für das Reich durch die Postordnung vom
20. März 1900 56getroffen.

Der innerePostverkehrBayerns ist durcheine entsprechendebayerischePosttransportordnung
oder,wie sie nunmehrheißt, Postordnungvom 27. März 190026geregelt.

1%BO. u Anz.Bl. S. 252, Weber 19 S. 607.
11Nichtveröffentlicht.
12 Weltpostvertrag v. 26. Mai 1906 (R.G. Bl. 1907 S. 598), mit dem weiteren gemäß Art. 19

d.Weltvosertragen abgeschlossenenübereinkommen(N.G.Bl. 1907S. 654ff.), Intern. Telegraphen=
vertrag (Weber 33S. 40), Intern. Funkentelegraphenvertrag(R.G.Bl. 1908 S. 411). Uberdie
sonstigenPostvertrage vgl. Glock a. a. O. S. 44 ff.

R.Verf. #et 52 Abs. III.
1 R.G. Bl. 347. Ersetztedas nordd. B.G. v. 2. Nov. 1865 (B.G.Bl. S. 61). Dazu

Dambach, Das 8 über dasRostwesen des DeuiIchenReiches, 6. Aufl., Berlin 1901/04und
ũschenbeig Das G. über das Postwesen,Berlin 190

R.G. Bl. S. 318. Das sog. Eisenbahn=Postgesetz(N.G. v. 20. Dez. 1875) findet auf
Bayern keineAnwendung.

1½Art. 2 (R.G. Bl. S. 715).
7 PF50.Dazu Max Mittelstein, Beiträge zum Postrecht,Berlin 1891,S. 1ff.

½ R.G.Bl. S. 358. Anderungens. N.G.Bl. 1873 S. 507, 1874 S. 127, 138, 1901 S. 15
u. 1910, S. 837.

? § 13 des G.
20Nordd. W S. 141; G.V.Vl. 1907 S. 1094.
„„ R.G.Bl. S. 167. G.V.Vl. 1907 S. 1097.

Vgl. dazu Weber 9·.6. 448, 486, 523, 19 S. 444). Bek. v. 29. Aug. 1870 (B.G.Bl.
S. 514, Wse) 8 S. 657) u. 8.Juli 1873(N.G.Bl. S. 232y.

23G.V.Bl. S. 1082. Die auf LandesgesetzenberuhendenPortofreiheiten wurden durchG.
v 22. Dez. 1907Emgt 1081, Entw. in Veil=68 d. Verh d. Abg.K. 1907)beseitigt;Vollz. V.
vv. .312 1907 (G.V. Bl. S iosh u. Bek. v.23. Juli 1909(G tS. 439). Hierzu Glock

24 S. 197 u 587, für den inneren VBerkehr giltdie Postscheckordnungv. 17. Nov. 1908
(G.V.Bl. S. 982),gierzn Denkschriftin Beil. 453 d. le . 151902 ich 6

„ G.V.Bl.S. 312.„Anderungenwerdenim G.V.Bl. 1#ln“icht
ꝛ6G.B.Bl. S. 227,Anderungenim G.V.Bl. Vgl. hierzu V.Bl.d. V.A. 1900,S. 162.
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Fur das Telegraphenwesen ist das R. G. über das Telegraphenwesenv. 6. April 18928,
ergänzt durchR.G. v. 7. März 19085 (drahtloseTelegraphie)grundlegend.

DiesesGesetzfindet mit denAnderungen,welchesichaus denSonderrechtenergeben,auchauf
Bayern und WürttembergAnwendungso.

An Verordnungenfind von Reichs wegenfolgendeergangen:
1. Die Telegraphenordnungv. 16. Juni 1904 in der Fassung v. 1. Juli 1909#1.
2. KaiserlicheV.O. v. 2. Juni 1877, die gebührenfreieBeförderungvon Telegrammenbe=

treffend32.
3. Fernsprechgebührenordnungv. 20. Dezember18993.
DieseVorschriften haben für den inneren Verkehr Bayerns keineGeltung. Die bayerische

Telegraphenordnungist wiederholt neu erlassenworden; die geltendeist v. 29. Juni 1904 in der
Fassung v. 1. Juli 19092/. Die Anderungenwerdenim G.V. Bl. verkündet.

Durch das R.Telegraphenwegegesetzv. 18. Dezember18995 wurde eine gesetzlicheGrundlage
für Anlage und Führung von Telegraphenliniengeschaffenund hierdurch das G. über Zwangs=
enteignungv. 17.November1837ergänzt. Durch dieNovelle zu letzteremGesetzev. 13.August 191076
wurde der Telegraphenverwaltungdas Recht der Enteignung auch für staatlicheTelephonanlagen
eingeräumt.

§ 259. Das geltende Post= und Telegraphenrecht. Der Betrieb der
bayerischenPost umfaßt:

1. den Briefpostdienst:, d. h. die Annahme, Beförderung und Zustellung von
Briefen und Schriftensendungenohne Wertangabe, Postkarten, Drucksachen,Geschäfts=
papiere, Warenproben, Postanweisungenund Postaufträgen;

2. den Paketpostdienst,d. h. die Annahme, Beförderung und Zustellung von
Paketen mit und ohneWertangabe, von Geldbriefen und Briefen mit Wertangabe;

3. denZeitungsdienst,d. h. die Vermittelungdes Bezugesvon Zeitungenund
Zeitschriften;

4. die Beförderung von Reisendenund deren Gepäck?.
Nicht alle Geschäfte,welchedie Post betreibt,ist siezu betreibengesetzlichver=

pflichtet2. Eine unbedingteVerpflichtungergibt sichnur für denUmfangdes Post=
zwanges, sowie aus abgeschlossenenStaatsverträgen. Aus der Regelung der Gebühren
für gewissePostgeschäftefolgt für sichallein nochnichtdie Pflicht, dieseGeschäftein
den Wirkungskreisder Postanstalteinzubeziehen.

Auf welcheOrte die Post ihren Betrieb erstreckenwill und für welcheBetriebs=
arten, istSachedesVerwaltungsermessens"“.DagegenkommtdieEigenschaftderPost

iF DVgl.hierher Meili, Das Telegraphenrecht, Zürich 1871, und Meili, Das Telephonrecht,
Leipzig 1885; derselbe über das Recht der drahtlosenTelegraphie,Zürich 1908.

w„sN.G. Bl. S. 467. Dazu Annalen 1891 S. 589ff; 1892 S. 499ff. G. Maas, Das G.
über das Telegraphenwesen,Berlin 1892, u. derselbe, Archiv f. öff. Recht VII S. 479ff.,
L. v. Bar, Das G. über das Telegraphenwesendes DeutschenReiches,Berlin 1892.

1 2 XG#. S. 79, hierzu Bek. v. 9. Dez. 1908 (G.V.Bl. S. 1085) über Schiffstelegraphie
u. 12.Dez. .

«0DasR.G.v.16.Mai1869,betr-dieEiusührungderTelegraphensreimarken(nordd.
B.G.Bl. S. 377),gilt für Bayern und Württembergnicht.

31 G.V. Bl. 1900 S. 202; 1909 S. 389.
32R.G.Bl. S. 524; G.V. Bl. 1907 S. 1107.
3 R.G.Bl. S. 711, hierzu der mehrfachgeändertebayer. Telephongebührentarif(G.V.Bl.

1900 S. 143 u. 1189; 1902 S. 219). Vgl. auchGlock S. 457.
G.V. Bl. 1904S. 179; 1909S. 401. Anderungenf. auchbeiWeber 37 S. 315.

75N.G.Bl. S. 705; vgl. hierzu §§ 905, 906 B.G.B. u. Staudinßer= Vorträge S. 323,
ferner die Ausf Best. v. 26. Jan. 1900(R.G.Bl. S. 7) u. V.V. v. 11.April 1900(G..Bl. S. 398),
Hotz, Telegraphenwege=G.,München u. Berlin 1910. 26 G.V. Bl. S. 621.
833 über den Begriff „Brief“ vgl. u. a. O. G.H. in Str.S. IX S. 77, VIII S. 423; über

eförderungebendaX S. 50.
2Vayer= Post=-O.§ 71, 81. Verk.O. für Motorpostlinien v. 5. Mai 1913(G.V.Bl. S. 172).
* Vgl. zum folgendenauchM. Mittelstein, Beiträge zumPostrecht,Berlin 1891,S.30f.

. Die gesetzlichenObliegenheitender Postbehörden,die außer Zusammenhangmit demPost=
betriebestehen,kommenhier nicht in Betracht, z. B. die Erhebung des Postprotestesfür Wechsel
(Bek. d. R.K. v. 13. Aug. 1908,abgedr. i. G.V.Bl. S. 564, für den innerbayer.Verkehr ebenda
S. 576 ff.), die Besorgung des Uberweisungs=u. Scheckverkehrs(s. oben § 258Anm. 24), dieMit=
wirkung beim Vollz. d. R.V.O., d. Stempel=G.(V.O. v. 17. Okt. 1909,G.V.Bl. S. 729).
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378 Die Verkehrsanstalten.Das Post=und Telegraphenwesen. 5 259

als einer staatlichenVerwaltungseinrichtung, welchedem öffentlichenInteresse dient,
darin zum Ausdrucke,daß sie innerhalb des Bereiches ihres Betriebes ihre Dienstehin=
sichtlichder Postsendungen?nicht willkürlich verweigerndarf. Die Annahme und Be=
förderung derselbendarf von der Post nicht abgelehntwerden, soferndie Bestimmungen
des Postgesetzesund der Postordnung beobachtetsind. Auch darf keine im Bundesgebiet
erscheinendepolitischeZeitung vom Postvertriebe ausgeschlossenwerden#. Ebensowenig
darf beiBemessungder Vergütung, welchefür die Beförderung und denVertrieb der im
BundesgebieteerscheinendenZeitungen zu erheben ist, nach verschiedenenGrundsätzen
verfahren werden. Die Post muß Bestellungen auf die vom Verleger zum Zeitungs=
vertriebangemeldetenZeitungenannehmensowiedengesamtenVertriebder Zeitungen
besorgen7.

Eine „grundsätzlichePflicht“ der Post, die mit ihrer Eigenschafteiner staatlichen
Verwaltungsanstalt zusammenhängt,ist die, über Dasein und Inhalt der Sendungen,
welche ihr anvertraut werden, dritten gegenüberdas Geheimnis zu wahren und auch
selbst dem Inhalt der Sendungen nicht nachzuforschen,letzteres vorbehaltlich des
Rechtes,die PostmäßigkeitoffenerSendungen zu prüfens. DiesePflicht wird mit nicht
erschöpfendemAusdrucke als Pflicht zur Wahrung des Briefgeheimnissesbezeichnet.
Man würde besservon Postgeheimnissprechen.Das Postgesetz"sagt: Das Brief=
geheimnis ist unverletzlich. Ausnahmen sind überhaupt nur statthaft „bei strafgericht=
lichen Untersuchungenund in konkurs=und zivilprozessualischenFällen“ 10. Ausnahmen
in letzterenFällen sindjedochnichtgemacht.Das Postgeheimnisist in ersterLinie
ein gesetzlicherGrundsatz für den Betrieb der Post. Dienstliche Anordnungen, die
denselbenverletzen,dürfen nicht erlassenwerden. Die Wahrung des Postgeheimnisses
ist ferner eine Dienstpflicht der Postbeamten, durch deren Verletzung sie sich ver=
antwortlich und unter Umständen11 strafbar machen.

Daß es nicht minder einegrundsätzlichePflicht der Post ist, die ihr anvertrauten
Sendungen, sofern sie nicht unanbringlich sind12, den Berechtigtenauszuantworten,
verstehtsichvon selbst,wenn das Postgesetzdies auchnicht ausdrücklichsagt. Mittelbar
kommt es in diesemGesetze18 dadurch zum Ausdruck, daß der Pofst nur bei Ent=
deckungvon Hinterziehungen die Beschlagnahmeund Zurückhaltung der Sendungen
gestattet ist, welcheGegenstand der Ubertretung sind. Unmittelbar aber bringt das
R.St.G.B. jenenSatz dadurchzumAusdruck,daß es dieUnterdrückungvonBriefen
und Paketen unter denselbenVoraussetzungenmit Strafe bedroht wie derenEröffnung.

Am bezeichnendstenmachtsichder öffentlichrechtlicheGesichtspunktin der Be=
handlung der Postgebühren(Porto, Personengeld) gleich öffentlichenAbgaben geltend.
„Die Postanstaltensind berechtigt,unbezahltgebliebeneBeträge an Personengeld,Porto
und Gebühren nach den für die Beitreibung öffentlicherAbgaben bestehendenVor=
schriften exekutivischbeitreiben zu lassen.“ „Dem Exequierten steht jedoch die Be=
tretung des Rechtswegesoffen½.“

Die Verkürzung der Post in den ihr zukommendenGefällen wird ferner als
Hinterziehung (Defraudation) gestraft,und es ist im Postgesetzeein Strafverfahren im
Verwaltungswege vor denPostbehördenvorgesehen,an dessenStelle jedochgerichtliches
Verfahren treten kann und auf Verlangen des Beschuldigtentreten muß15.

Der Staat hat für seine Postanstalt innerhalb gesetzlichumschriebenerGrenzen
ein Alleinbetriebsrecht 1. Der Postzwang erstrecktsich sachlich auf verschlossene15

5 Post=G.§ 3. Hinsichtlich der ReisendenbestehtkeinegesetzlicheVerpflichtung. Vgl. jedoch
bayer. Post=O. §§ 72, 73, 85.

* Vgl. aber § 14 d. Preß-G. v. 7. Mai 1874.
7!Post=G.§ 3. Agl. hierherM. Mittelstein a. a. O. S. 130ff.
8 Bgl. bayer. Post=O. & 12 Ziff. IV, aber auch § 2 Ziff.III. ?*5.

10R.St. P. O. 8§§.99—101, R.K.O. § 121. Vgl. auchWeber 10 S. 664.
N.St.G.B.§ 354.

1 Vql.Post=O.§ 39,45,46. is g 32. 148854.
15Post G. § 25. 16Post=G.Abschn.IV, V.
17Vgl. hierherM. Mittelstein, Beiträge zum Postrecht,Berlin 1891,S. 19ff.
1s Dazu Post=G.§ 1 Abs. III.
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Briefe sowie auf Zeitungen politischenInhaltes, welcheöfter als einmal wöchentlich
erscheinen. Er ergreift nur die entgeltlicheBeförderung solcherGegenständeund auch
diese nicht, wenn sie durch expresseBoten oder Fuhren geschieht,die ausschließlich
einem Absenderdienen!%.Der Postzwangbestehtnicht nur für denVerkehr von Orten
mit einer Postanstalt nach anderenOrten mit einer Postanstalt des In= oder Aus=
landes20, sondern auch für den Verkehr, der innerhalb der Gemeindegrenzendes mit
einer Postanstalt versehenenUrsprungsortes verbleibt?; für politische Zeitungen ist
nicht nur innerhalb der Gemeindegrenzendes Ursprungsortes, sondernauch innerhalb
des zweimeiligenUmkreisesdes Ursprungsortes private Beförderung gestattet?2.

Die Post genießt außerdemeine Mehrzahl besondererVorrechte zugunstenihres
Betriebes. Dieselbenbeziehensich auf die Befreiung von Weggeldernund anderen
Verkehrsabgaben,auf den Gebrauch von Notwegen, Freigabe des Weges28, Leistung
von Nothilfe 2", Befreiung von Beschlagnahmenund Spanndiensten25.

Das Rechtsverhältnis zwischen der Postanstalt und demjenigen, der sich ihrer
Dienste bedient, ist ein Vertragsverhältnis des bürgerlichenRechtes26. Die Rechteder
beiden Vertragsteile sind teils durch Gesetzfestgestellt— dies u. a. insbesonderehin=
sichtlichder Ersatzleistungender Postverwaltung—, teils durch die Postordnung, deren
bBestimmungenals Vertragsbestandteilgelten. Eine solchePostordnung, welchefür alle
Verträge der Postanstalt gleichmäßigAnwendung zu finden hat, muß nach dem Post=
gesetzebestehen?7.

Bezüglichder Rechtsstreitigkeiten,welchesichaus denbezeichnetenVerträgener=
geben, ist solgendesvorgeschrieben:Reklamationen sind bei den Oberpostdirektionen
anzubringen und werden im Verwaltungswege beschieden.Ergeht seitens der Ober=
postdirektionein abschlägigerBescheid, so ist das Verkehrsministerium als die nächst=
höhereVerwaltungsstelle um Abhilfe anzurufen. Erfolgt seitens dieseseineabschlägige
oder binnen sechsWochen keineEntschließung, so stehtden Reklamanten der Rechts=
weg mittelst Klage gegendenFiskus offen. Die Klage ist zur Vermeidung der Einrede
der Verjährung bei dem zuständigenGerichte längstensinnerhalb sechsMonaten an=
zubringen, gerechnetvom Tage der Zustellung oder Eröffnung des beschwerendenBe=
scheidesder Oberpostdirektion. Durch das Abhilfegesuchgegenden Bescheid wird die
Verjährung nicht unterbrochen?s.

Bezüglich der Rechtsverhältnissedes Telegraphenbetriebes?" ist zunächst zu
erwähnen, daß für Herstellung staatlicher3° Telegraphen=und TelephonanlagenEnt=
eignungsrechtbesteht31,ferner die BestimmungdesTelegraphenwegegesetzes,nach derder
Staatstelegraphenverwaltungbei Errichtung der zu öffentlichenZweckendienendenTele=
graphen=und Telephonlinienein öffentlichrechtlichesMitbenützungsrechtan denVerkehrs=
wegen und das Recht der Führung an Telegraphenlinien durch den Luftraum der

1° Reger 1 S. 313, 9 S. 347; Entsch.d. N.G. i. Str. S. 19 S. 108.
20Seßern. eine Postanstalt hierfür besteht. Vgl. P. Laband, R. St. R., 6. Aufl. S. 238,

vgl. aber auch§ 2 a d. Post=G.
31Dazu Post-G. 88 1a, 2a, vgl. auch§ 15 (Fälle des Kriegs u. gemeinerGefahr).
28Post=G. §§ 1, 2, Strafbestimmung § 27 Ziff. 1. Art. 3Not 3 des R.G. v. 20. Dez.

1879 (R.G.Bl. 715). Reger 1 S. 427. Die gewerbsmäßigbetriebenenPrivatbeförderungsanstalten
sind durchR.G. v. 20. Dez. 1899 (gegenEntschädigung, beseitigtworden.

28 M. B. v. 7. Nov. 1910, G.V.Bl. S. 1026.
Vgl. N.St.G.B. § 360Ziff. 10. « .

26Naheres hofftg. §& 16—23. Vgl. auch R.G. über die Kriegsleistungen v. 13. Juni
sen # iff. 4. Über Rechtean unbestellbarenPostsendungenu. vorgefundenenGegenständen

oft=G. § 26.
26 Selbstverständlichnicht, sofernder Staat selbst sichseinerPost bedient.
„ Vagl. hierherP. Laband a. a. O. im Handb.I S. 218f.
**Post.G. J§s13, 14; A.G. z. R.3.P.O. u. K.O. Art. 2.
2: Uber den Begriff Telegraph Reger 2 S. 60, Entsch.d. R.G. i. Str. S. 19 S. 57.
3° Nicht für Privattelegraphen,wohl aber für Nebentelegraphenim Anschlußan eine staat=

licheTelegraphenanstaltu. für sämtlicheTeilnehmerleitungeneinesOrtstelephonnetzes.
Nov.z. Zw.CE.G.v. 13.Aug.1910Art. 1 Ziff.4. Vgl. Hotza. a.O. S. 71,72. gl.

R.Telegr.G. § 14; über gegenseitigeStörungen elektrischerAnlagen §812, 13.
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Privatgrundstücke3, sowiebei Arbeiten an Telegraphenlinien,insbesonderezur Ver=
hütung und Beseitigung von Störungen, das Recht des Betretens von Privatgrund=
stückenzusteht.

Die rechtlichenBeziehungender Telegraphenverwaltungenzum Publikum stehen
unter dem Bürgerlichen Rechte. Der Telegraphenvertragist nicht handelsrechtlichge=
regelt 33. Maßgebend sind die Bestimmungendes Telegraphengesetzesund der Tele=
graphenordnung, welch letztere, soweit sie die Beziehungenzum Publikum betreffen,
Vertragsrecht bilden.

Die Telegraphenverwaltungensind gesetzlichverpflichtet, jedermann ihre Dienste
zu leisten. Jedermann hat gegenZahlung der Gebühren das Recht auf Beförderung
von ordnungsmäßigenTelegrammenund auf Zulassungzu einer ordnungsmäßigenFern=
sprechunterhaltungdurch die Anlagen, welche für den öffentlichenVerkehr bestimmt
sind. Doch sind Vorrechte bei der Benützung und Ausschließungenvon derselbenaus
Gründen des öffentlichenInteresses zulässig; einen Anspruch auf Herstellung eines
Teilnehmeranschlusseshaben nur die Grundstückseigentümer4. Durch die Telegraphen=
ordnung ist den Staats= und Telegraphendiensttelegrammender Vorzug in der Be=
förderung vor den Privattelegrammen eingeräumt95 und der Verwaltung auch das
Recht gewahrt, ihre Linien und Anstalten zeitweiseganz oder zum Teile für alle oder
für gewisseGattungen von Mitteilungen zu schließen38. Die Verwaltung hat sich
ferner vorbehalten7, Telegramme zurückzuweisen358,deren Inhalt gegen die Gesetze
verstößtoder aus Rücksichtendes öffentlichenWohles oder der Sittlichkeit für unzulässig
erachtet wird. Gegen solche Zurückweisung steht nur der Weg der Verwaltungs=
beschwerdeoffen.

Das Telegraphengeheimnisist in derselben Weise gesetzlichgewährleistet wie das
Postgeheimnis30. Das R.St.G. B.%#enthält eineStrafbestimmung gegenVerfälschung,
Eröffnung und Uünterdrückungvon Telegrammenund gegenVerletzung des Telegraphen=
geheimnisses.

DieTelegraphengebührensindin der Telegraphenordnunggeregelt1. Sie werden,
regelmäßig voraus, in Freimarken" oder bar entrichtet.

„Die Telegraphenverwaltungleistet für die richtige Uberkunft der Telegramme
oder deren Überkunft und Zustellung innerhalb bestimmterFrist keinerleiGewähr und
hat Nachteile, welche durch Verlust, Entstellung oder Verspätung der Telegramme
entstehen,nicht zu vertreten.“ Es findetnur unter UmständenGebührenrückersatzstatt.

Nach demTelegraphengesetzekommt das Recht, Telegraphenanstalten,Fernsprech=
anlagen inbegriffen, zur Vermittlung von Nachrichten zu errichtenund zu betreiben“,
in Bayern ausschließlichdem Staate zu"5. Die Ausübung diesesRechtes kann jedoch

32 S. auch§ 905 B.GB., Hotza. a. O.S. 70.
½ Val. * * band a. a. O.S. 235f. 34 Telegr.G. Si 5 6.
5 7* r ssTelegrO§
37 TelegrO 1 li.
38Die 8 weisung steht den Vorstehernder Aufgabe-, Zwischen⸗u Pteg zu.
**vKelegr § 8. „Dasselbe erstrecktsich auchdarauf, ob und zwischenwelchen Personen

telegraphische nnn stattgefundenhaben."“Scholz im Wörterb. d. St. u. V R. v. Stengel=
Fleischmann 1 S. 525f.

1° § 355 in der Fassungdes G. v. 19. Juni 1912(R. G.Bl. S. 397).
n Telegr.G. 8.7,, wonachdie bestehendenTelegraphen-und Fernsprechgebührennur durch

Ges. erhöht 8* die Gebührenbefreiungen nur durch Ges. ausgedehnt werden können, gilt gemäß§ 15
nicht für den inneren VerkehrBayerns. Für Bayern vgl. auch den Telephongebührentarifv.
7.Febr. 1900 (G.V.Bl. S. 143, mit Nachträgen1900 S 1189. 1902 S. 219). Über Teilnahme

"r7 einemOrtstelephonnetz! = Anz, Bl. 1900 S. 143 u. 1902 S. 272.
4 BWgl.Telegr.O. § 1
4àTelegr.O. § 20. 6

v * f. öff. Recht, 7 S. 487ff., L. v. Bar, Das Ges. über das Telegraphenwesen
usw.,

", Die in der Begründung des Entw. enthalteneBehauptung, daß schonaus Art. 48 der
R.Verf. ein Alleinrecht des Reiches folge, „insoweit 5. lich um Benutzung der Telegraphie zu Zwecken
des Verkehrs handell“, ist zweifellos unrichtig. I. P. Laband a. a. O. S. 239, Archiv f.
öff. Recht 6 S. 138ff. (Horch),535ff., Stge26 Zeitschr. f. d. ges.Handelsrecht31 S. 63ff.
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für einzelneStreckenund Bezirke an Privatunternehmer“ unter Bedingungenverliehen
werden,welchein der Verleihungsurkundefestzustellensind. Die Verleihungmuß in
dieser Weise an Gemeinden für den Verkehr innerhalb des Gemeindebezirkesgeschehen,
wenn die GemeindegenügendeSicherheit für ordnungsmäßigenBetrieb bietet, und der
Staat eine solcheAnlage weder bisher errichtet hat, noch zu deren Errichtung und
Betrieb bereit ist“'. Die Verleihung geschiehtdurch das Staatsministerium für Ver=
kehrsangelegenheiten,in gewissenFällen auch durch die Oberpostdirektionen"“. Vom
staatlichen Alleinrechte sind ausgenommenund können ohne Genehmigung hergestellt
und betriebenwerden:

1. Telegraphenanlagen,welcheausschließlich dem inneren Dienste von Staats=
oder Gemeindebehörden,Deichkörperschaften,Siel- und Entwässerungsverbändendienen;

2. Telegraphenanlagen, welche von Transportanstalten auf ihren Linien aus=
schließlich zu Zwecken ihres Betriebes oder für die Nachrichtenvermittlung innerhalb
der bisherigen Grenzen benütztwerden;

3. Telegraphenanlageninnerhalb der Grenzen eines Grundstückesoder zwischen
mehreren zu einem Betriebe vereinigtenGrundstücken, deren keinesvon den anderen
über 25 km in der Luftlinie entfernt ist, wenn die Anlagen ausschließlich für den
unentgeltlichenVerkehr bestimmtsind, welcherder Benutzungder Grundstückeentspricht.
Durch dieOberpostdirektionenwird Aufsichtdarübergeführt,daß sichHerstellungund
Betrieb derartiger Anlagen in den gesetzlichenGrenzen hält “.

4. Telegraphenanlagen,die ausschließlichzum Verkehr innerhalb eines Schiffes
bestimmt sind.

Unbefugterrichteteoder betriebeneAnlagen sind im Verwaltungszwangsverfahren
außer Betrieb zu setzenund zu beseitigen. Doch stehtgegendie Entscheidung,welche
im Verwaltungswege ergangenist, der Rechtswegoffen51.

Drittes Hauptstück.
Die Eisenbahnenund Schiffahrt!7.

§ 260. Entwickelung des bayerischenEisenbahnwesens. Die Erbauung von Eisenbahnen
ist in Bayern schonziemlichfrüh angeregtworden. Indessenbestandensolcheim Lande nochnicht,
als das Enteignungsgesetzvom 17.November1837 zugunstender „Errichtung von Eisenbahnenzur
Beförderung des inneren oder äußerenHandels und Verkehrs“ Enteignungsrechtgab. Die beiden
erstenEisenbahnenin Bayern warenPrivatbahnen". Gesetzeüber dieErbauung von Staatsbahnen“
erscheinenzuerst in der V. Finanzperiode(1843—1849). Es ist nicht ohneInteresse, einen Blick
auf die staatsrechtlichen Erörterungen zu werfen, zu welchen die neu auftretende Verwaltungs=
einrichtung im LandtageAnlaß bot.

Die ersteVorlage über denBau einerStaatsbahn gelangteim Jahre 1843 an dieKammern.
Sie betraf die Erbauung einer Eisenbahn von Hof nachLindaus. Die Vorlage der Regierung

Über private Telegraphen=(u. Telephon.)Anlagen M. B. v. 3. Aug. 1906(G.BV.Bl. S. 501).
Telegr.G. § 2. Über das Anschlußrechtder Grundeigentümer§ 6.

48 S. § 8 Abs. 2 Ziff. 46 derZust.—.) dieVerk.Anst. v. 16.Febr. 1908(G.V.Bl. S. 175),
bayer. Post=u. Telegr.Dienst=Anw. schn.IV Abs. 1 S. 4. — Anm. 2 zu § 2 d. Telegr.G.

4 Telegr.G.## 4 mit 9, 10, M. B. v. 17. Febr. 1908(V.M. BlPost S. 91).
50 R.G. v. 7. März1908 § 3a.
ö1 Telegr.G. § 11.

Sorol 1 Das deutscheEisenbahnwesender Gegenwart,Berlin 1911,Verlag v. Reimer Hobbing. —
öll, Enzyklopädiedes gesamtenEisenbahnwesensin alphabetischerOrdnung, Wien 1911.— Er=

örterungenüber den Begriff EisenbahnReger 6 S. 75, 289, 359, 8 S. 390. Art. Eisenbahnusw.
in Stengel=Fleischmann, Wörterb. d. St. u. V. R., 2. Aufl. 1911 1 S. 653—705.

: Vgl. 2. Aufl. 3 § 342. : Art. I A Ziff. 11. ·
«Nürnberg—Fürt:Statiitenv.9.Mär-i1839beiDöllingerXXxlS.323.(Diee·rfte

deutscheEisenbahn.) München—Augsburg: Döllinger XIV S. 2229—2242. LetztereLinie
wurde zufolgeGes. v. 23. Mai 1846(G. Bl.S. 73) vom Staate angekauft.— Moy, Staatsrecht
des Kars. Bayerns II, 1 (1843)S. 523f. — S. ferner „Fundamentalbestimmungenfür sämtliche

Eisenbahnstatutein Bayern“ v. 28. Sept. 1836 Döllinger XXXI S. 320.
S. die Zusammenstellung2. Aufl. § 217 Anm. 28, 30.

* S. Repert. über die Landtagsverh.1843 S. 51 ff.
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hatte die Form einesGesetzentwurfes,welcherdie Ermächtigungzur Aufnahme eines Anlehens für
den bezeichnetenZweck aussprach. Der Landtag verwandelteden Entwurf in einen Gesetzentwurf,
betreffendden Bau einer Eisenbahnaus Staatsmitteln von der Reichsgrenzebei Hof bis Lindau.
So lautet auchderBetreff des hiernachergangenenGesetzesvom 25. August 18437. DessenArtikel I
sagt: „Es wird eine Eisenbahnauf Staatskostenvon der Reichsgrenzebei Hof bis Lindau in der
Richtung über Bamberg, Nürnberg und Augsburg erbaut. Die Bestimmungder Bahnlinie außer
diesenHauptrichtungslinien bleibt derRegierung vorbehalten.“ Der Landtag ging davon aus, daß
Eisenbahnen in Bayern ohne Zustimmung der Stände aus Staatsmitteln nicht gebaut werden
könnten. DiesesständischeMitwirkungsrechtwurdeauf einen doppeltenTitel gestützt.Die Richtung
einer Bahnlinie müssedurchGesetzbestimmtwerden,weil sieEinfluß auf das Eigentum derStaats=
angehörigenäußere. Ferner müßtendie Mittel vom Landtage bewilligt werden, sowohlwenn es
Einnahmenüberschüsseseien, wie wenn es sichum Anlehensaufnahmehandle. Der ersteGrund ist
keinenFalles sehrkräftig; dagegenist zutreffend,daßTitel VII § 9 derVerfassungsurkunde,welcher
das bekannteVerbot derBeifügung von Bedingungenenthält, nur von derSteuerbewilligung,nicht
von derAnlehensbewilligungspricht. Indessenlag dieSache staatsrechtlichso einfach,daß es nicht
nötig gewesenwäre, Beweisführungenzusammenzukünsteln.Das Recht, welchesder Landtag be=
anspruchte,bei Bestimmungdes Laufes der Bahnlinie mitzuwirken,bestehtzweifellos, gleichviel,ob
die Bewilligung von Anlehensaufnahmenoder von Steuern verlangt wird. Denn der Zweckeiner
Bahnlinie ist nicht bloß Verbindung des Anfangs=und Endpunktes, sondernauch Verbindung der
dazwischenliegendenGegenden. Daher enthält die Mitwirkung des Landtagesbei der Bestimmung
von Zwischenpunktennicht eine Einmischungin den verwaltendenVollzug, sondernes handelt sich
um eine genauereFeststellungdes Zweckesder Willigung, was auch gegenüberTit. VII § 9 der
Verfassungsurkundevollkommenstatthaft ists. Unbedingt irrig wäre nur die Auffassung, daß der
Bahnbau als solcherGegenstandformell gesetzlicherBestimmung, bzw. eines formell gesetzlichenGe=
botes an die Staatsregierung sei.

Einen Schritt weiter in der Ausdehnung seinesEinflussesauf dasEisenbahnwesenging der
Landtag des Jahres 1846, welchemvier Entwürfe von Eisenbahngesetzenvorgelegtwurden?. Die
Entwürfe führten zu ebensovielen Gesetzenvom 23. Mai 184610. In sämtlicheGesetzefügte der
Landtag folgendeBestimmungein 11: „Die Tarife für Personen=,Waren=und jedenanderenTrans=
port sollen in ihren Maximalbeträgen von Budget= zu Budgetperiode mit Beirat und Zustimmung
der Stände festgesetztwerden. Die Regierung ist zu der Feststellungder provisorischenTarife bis
zur vollständigenEröffnung der Bahn ermächtigt12.7 Die Frage der verfassungsmäßigenZulässig=
keit dieserVorschrift wurde im Landtage, zunächstin der Kammer der Abgeordneten,lebhaft er=
örtert 38.Die Gegengründewurden hauptsächlichdenBestimmungendes Titels III der V.U. über
das Staatsgut entnommen, währendauf der anderenSeite geltendgemachtwurde, daß die Fest=
stellungder Eisenbahntarifeebensoeine Handlung der Gesetzgebungsei, wie die Regelungder Zölle
oderWeggelder. Auch das wurde hervorgehoben,daß man bei Bewilligung eines Anlehens Be=
dingungensetzenkönne½. Mancherlei Unklares, das übergangenwerdenkann, lief dabei nochmit.
Der drohendeStreit mit der Regierung löstesichin Eintracht auf, da der Minister von Abel den
ursprünglichen Widerspruch aufgab 15. Der Minister erklärte dabei, daß die „Eisenbahneinnahmen“
„wohl gleichdemWeggelde“zu den indirektenSteuern zu zählenseien 16.

Die damaligenErörterungen und die daraus gezogenenFolgerungenzeigen, daß man die
Staatseisenbahnennicht als gewerblicheUnternehmungendesFiskus, sondernals Einrichtungender
Landesverwaltungbetrachtetwissenwollte. Hätte man ersteresgetan, dann würde in der Tat die
Feststellung der Eisenbahntarife ebensowenig der Mitwirkung des Landtages bedurft haben, wie etwa

!2 * sl.8 S. 8255gl. noch 2. Aufl.3 S. .
Bee Revert. übrr die Kondtagsverh.von 1845/46S. 120, 121, 201, 209f.

Bl. S. ? *“ e «
UEssindindervorsteheiiden ReiheVolge der Ges. die Art. V, bzw. VII, VIII, VI. Eine

entsprecheudeBestimmungist auchin Art. IV desGes.v. 23.Mai 1846überdenAnkauf desDonau=
dampfschiffahrtsunternehmens(G.Bl. S. 77) enthalten.

12Vgl. über die erstmaligeEinschaltung des Art., der in der ursprünglichenFesie F.
Hellung deras von 3 zu 3 Jahrenwollte, Verh. d. K. d. Abg. 1845/46Beil. Bd. 111S. 270f.,

iergegen 273f.
Zah wt Verh.2. K. d. Abg. et. . V S. 145ff.
S. bes. Abg.v. Scheurl ebendaS. 166 ff. "

is Verh. d. K. d. Abg. Prot. Bd. V S. 204 ff. — über die „Regalität“ der Eisenbahnen
s. auchVerh. d. K. d. Abg. 1855/56St. B. 1 S. 247ff.

16Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1845/46Prot. Bd. V S. 209ff.
11Vgl. 2. Aufl. 3 S. 315.
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die FeststellungderWeinpreisebeimHofkeller in Würzburg. Faßte man dagegendie Staatsbahnen
als Verwaltungseinrichtungenfür den öffentlichenVerkehr, dann konnteman den Eisenbahntarif
als Gebührentarif ansehen, dessenRegelung nicht in das Bereich des privatrechtlichenVertrags=
schlusses,sondernin jenesder staatsrechtlickenGesetzgebungfiel. Dabei obwaltetekein verfassungs=
rechtlichesHindernis, im Gesetze,so wie geschehen,die Regelung des Tarifes innerhalb gewisser
Grenzen der Regierunganheimzugebenund die Geltung der gesetzlichenBestimmung auf einenge=
wissenZeitraum zu beschränken.Ob freilich dieseBehandlung der Eisenbahntarifein den Rahmen
der sonstigenBehandlung derEisenbahnenhineinpaßte,ist eineandereFrage, die in den einleitenden
Bemerkungenzu diesemAbschnittebereits erörtert worden ist.

Die folgendeRechtsentwicklunghat die beidenin den Jahren 1843 und 1846 vom Landtage
erfolgreichbeanspruchtenRechteaufrechterhalten.

Die Feststellungder zu bauendenBahnlinien und die Bestimmungüber die hierfür erforder=
lichen Kosten und über Aufbringung des Bedarfes geschahjeweils durch besondereGesetzeüber
Eisenbahnbau und über Aufbringung des Bedarfes (Eisenbahnbaudotation).

Die Vorschrift wegen der Tarife ging in die Finanzgesetzeüber. Das Finanzgesetzvom
25. Juli 1850 1 sagt in der Eingangsformel, daß „die Feststellung der Maximalbeträge der Tarife
für den Transport auf den Staatseisenbahnenund mittels der Dampfschiffahrtauf der Donau“20
mit Zustimmung der Kammern erfolgt sei1. In der Eingangsformel des Finanzgesetzesvom
28.Mai 185222ist dann der ebenangeführteSatz auchauf die (im Jahre 1911ermäßigten)Kanal=
gebührenfür denDonau=Main=Kanal erstreckt.DurchArt. 4 desLokalbahn=G.v. 10.August 190424
wurde bestimmt, daß diesefinanzgesetzlichenBestimmungenauf die staatlichenBahnen von lokaler
BedeutungkeineAnwendungfinden.

In der Pfalz wurdenPrivateisenbahnen mit staatlicherZinsgewährschafterbaut, die auf
Grund des Gesetzesvom 7. Dezember190578am 1. Januar 1909 an den Staat übergingen.

Durch die Verordnung vom 20. Juni 1855, die Erbauung von Eisenbahnenbetreffend,
wurden sodannBestimmungenüber die Privateisenbahnen getroffen. Eine Bezugnahmeauf be=
stehendeGesetzeist in der Verordnung nicht enthalten. Es wird von derselbenweiterhin nochdie
Rede sein.

Für dieLandesteilerechts desRheines entstandum jeneZeit als wichtigstePrivateisenbahn=
gesellschaftdie Ostbahngesellschaft. Der GesamtbesitzdieserGesellschaftwurde zufolge des Gesetzes
vom 15. April 1875 vom Staate erworben.

In demGesetzevom 29. April 1869½8finden sich zum erstenMale Bestimmungen über
Vizinalbahnen.

Unterm 28. April 1882 erging sodannein weiteresGesetz,die Behandlung der bestehenden
Vizinalbahnen und den Bau von Sekundärbahnenbetreffend??. Dieses Gesetztraf zunächsthin=
fichtlich der bisherigenVizinalbahnen BestimmungenzugunstenderGemeindenund Privaten, welche
den Aufwand für Grundabtretung und Erdarbeiten bestritten hatten, indem es denselbenRück=
vergütungen teils ohne weiteres, teils unter gewissenVoraussetzungengewährte0. Es ersetzte
sodann die Verfügungen im Artikel 2 des Gesetzesvom 29. April 1869 durch folgende neueAn=
ordnungen#1.

158Uber Zinsgewährschaftfür Bahnen, Pachtungen,s. 2. Aufl. 3 S. 326, ebendaüber die
pfälz. Bahnen.

15mG.Bl. S. 473. S.über dasselbe2. Aufl. 8 254Anm. 1.
20 Vgl. oben Anm. 12. Uber Veräußerung der Donandampfschiffahrtu. den Erwerb des

Lindauer Dampfschiffahrtsunternehmensvgl. 2. Aufl. 3 S. 326 Anm. 21.
*1 § 12 erklärt dieprovisor.Tarife v. 15.Mai 1845(R.Bl. S. 291)„als Maximalsähzauchfür

die VI. Finanzperiode“ — Vgl. auchLandtagsabsch.v. 26. März 1859Abschn,1 § 6. — Anderung
der Maximalsätze mit Art. 2 des provisor. Fin.G. v. 7. Febr. 1874 (G.V. Bl.S. 71), v. 20. Aug.
1906 § 10, v. 16. Aug. 1908 § 5. Maximaltarife G.V.Bl. 1884 S. 440.

22 G.Bl. 1851/52 S. 221.
# Val. Art. 2 des Ges. v. 4. *s 1852(G.Bl. S. 65).

90% 4 G.V. Bl. S. 280. Hierzu Denkschriftin der Beil. Nr. 1097 zu den Verh. d. Abg.K.
190 .

VGVBL·689;sernerGes.v.17.Juni1908(G.V.B1.S.313).
ARVLSSZT
:7 Vgl. 2. Aufl. S. 326 Anm. 28 u. 29.
25 G.Bl. 1866/69 S. 1129. Vgl. 2. Aufl. 3 S. 327.
:°G.V. Bl. S. 253. Dazu Landtagsabsch.v. 19. Mai 1881 §8§8, 21. Vgl. die Denkschrift

Urrd. d. K. d. Abg. 1881/82Beil. Bd. II S. 295ff. u. im übrigen Repert. 1881°·82S. 98 ff.
ber Lokalbahntarifevgl. § 10 d. Fin.G. v. 20. Aug. 1906.

39 S. das Nähere in Art. 1—4. Art. 5.
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Bahnen von örtlicherBedeutungkönnennur danndurchdenStaat zur Ausführung kommen,
wenn dieInteressentenmindestens??denGrund und Boden kostenfreizur Verfügung stellen,welcher
für den Bahnbau und dessenZugehör nötig ist.

Zur Durchführungvon Privatunternehmungensind Staatszuschüsseohne Rückzahlungspflicht
zulässig, wenn vonseiten der Interessenten entsprechendefinanzielle Lasten übernommen sind ?s.

Sowohl denSekundärbahnen,welchevomStaate, wie jenen,welchedurchPrivatunternehmer
zu erbauenfind, habendie bestehendenBahnen in Bayern den Anschlußgegenbillige Enschädigung
für Abtretung oderMitbenutzungbestimmter,für ihre ZweckeentbehrlicherGegenständezu gestatten.
Die Entschädigungist gegebenenFalles von der Staatsregierung festgusetzen.

Der Vizinaleisenbahnfondswird auch fernerhin zur Förderung des Baues von Sekundär=
bahnenbestimmt. Jedochbedarf dieVerwendungin jedemeinzelnenFalle gesetzlicher25 Feststellung.

Durch das Finanzgesetz vom 26. Mai 189226 wurde der Staatsregierung aus den Er=
übrigungen ein Betrag von 700000 Mark zur Verfügunggestellt,um einenFonds für vorschußweise
Bestreitungvon Grunderwerbungskostenzu Eisenbahnbauzweckenzu schaffen.Dieser Betrag ist von
der Staatsschuldenverwaltungals nicht budgetmäßigerFonds#7zu verwalten.

Der Eintritt der bayerischenEisenbahnverwaltungin die deutscheGüterwagengemeinschafthat
an der staatsrechtlichenSonderstellungder bayerischenVerwaltung nichts geändertss.

Die Staatseisenbahnverwaltungbetreibt ferner als Nebenbetriebdie Dampfschiffahrt auf
demBodensee,demAmmerseeund auf der Amper, sowiedie Kettenschleppschiffahrtauf demMain
zwischenAschaffenburgund Bamberg.

261. Die Konzessionierungder Privateisenbahnen. NachderR.Gew.O.1
findet diesesGesetzauf den Gewerbebetriebder Eisenbahnunternehmungen?keineAn=
wendung3. Hiernach sind bezüglich der Privateisenbahnen die Bestimmungen des
bayerischenGewerbegesetzesvom 30. Januar 1868“ in Geltung geblieben. Letzteres
aber sagt5, daß Privateisenbahnunternehmungennur auf Grund einer Konzessionbe=
trieben werden dürfen. Es verfügt sodann weiter, daß die Zuständigkeit und das
Verfahren bei Erteilung, Einziehung und einstweiligerEinstellung gewerblicherKon=
zessionen"durch Verordnungen festgesetztwerde, die sich auch auf den Umfang des
betreffendenGewerbesund die mit demselbenverbundenenRechteundVerpflichtungen
zu erstreckenhaben7. Solche Verordnungen könnenselbstverständlichan dem nichts
ändern, was das Gewerbegesetzselbstgeregelthats.

In dendargelegtenBestimmungenfindet die V.O. vom 20. Juni 1855, die
Erbauung von Eisenbahnenbetreffend,soweit sie von den „Eisenbahnen für denöffent=
lichen Verkehr“ handelt, ihre gesetzlicheGrundlage. Die Verordnung ist auf alle Eisen=

bahnen anwendbar, ohne Unterschied, mit welcher bewegendenKraft sie betrieben
werden1°.

*: Mehrleistungensind z. B. gefordertin Art. 2 desGes.v. 21. April 1884(G.V.Bl. S. 149).
35Vgl. z. B. Art. 4 des angef.Ges. vom 21. April 1884.
3“ „Insoweit derselbenicht zum Ausbau der bestehendenViginalbahnen und zu den gemäß

Art. 1 und 2 eintretendenRückvergütungenin Anspruchgenommenwird.“
35Vgl. darüber obenzwischenAnm. 7 u. 8.
26G.V. Bl. S. 154 § 20; vgl. auchFin. G. von 1910 § 9.
* Uber weiterebesondereFond= vgl. Ges. v. 17. Juni 1908 G.V. Bl. S. 313, über den

Tilgung. u. Ausgleichsfondss. oben§ 160 Anm. 32.
Vgl. hierüber(Staatsbahnwagenverband)u. a. Landt.Rep. 1909/10S. 215.

18261] 8 e##nman Gew 6. Ausl Sn ½ idi bo ch Strahenbah
. hierher Reger S. 1, 5, ., .ieruerenau raenanen.

Vgl. Bl. l S. 137. 1 r#%
* Gleichviel, ob dieselbenmit Dampf oder einer anderenbewegendenKraft betriebenwerden.

Se 3#6. 1 S. 446, anders, jedochnur beiläufig, das ReichsgerichtReger 6 S. 75 (vgl. auch
S. 152).

G.Bl. 1866/69S. 309. 5 Art. 8 Ziff. 1. — Dazu P.St.’G. B. Art. 154.
*Die Worte „vorbehaltlichder Bestimmungendes folgendenArtikels find hier gegenstands=

los, da in Eisenbahnsachendie Voraussetzungdes Art. 31 nicht zutrifft, daß eine „nächsthöhere
Verwaltungsstelle"vorhandenist.

2 Art. 30. 8 Hier kommeninsbes.Art. 11 Abs. I, II, 12 in Betracht.
BV.V. im V.M Bl. (Eisenb.) 1910 Nr. 7, wodurch mit K. Ermächtigung einzelne #½

ständigkeiten,namentlichhinsichtlichder sog.Industriebahnen,geändertwerden. Vgl. auchG.V. Bl.
1910 Nr.65 (Betrieb vonGrubenanschluß 17 u. Art. 59 d. A.G. z. B.G.B.

1%Auch Drahtseilbahnen,Schwebebahnenfallenhierunter.
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„Die Erbauung von Eisenbahnen, welchebestimmtsind, als öffentlicheTrans=
portmittel für Personen und Waren zu dienen, oder wodurch ein öffentlicherWeg
in eine Eisenbahn umgewandeltwerden soll, setztdie besondereBewilligung der Staats=
regierungvoraus,und zwar:

a) die Bewilligung zu den Vorarbeiten — Projektierungskonzession;
b) die Bewilligung zumBau und Betriebe der Bahn — Eisenbahnkonzession11.“
Die Bewilligung zu den Vorarbeiten stehtdemStaatsministerium für Verkehrs=

angelegenheitenzu12. Sie kann einzelnen,Körperschaftenund Vereinen,auchPer=
sonen, die erst einen Verein bilden wollen, erteilt werden. Sie gibt dem Inhaber
das „Recht“, auf seine Kosten die Vorerhebungenfür die Bahnausführung unter be=
hördlicher Aufsicht zu machen, namentlich Vermessungs=und Niovellierungsarbeiten
gegen vollständigeEntschädigung der beteiligten Grundbesitzer1 vorzunehmen. Die
Konzession erlischt bei Nichterfüllung der etwa auferlegten Bestimmungen und mit
Ablauf des festzusetzendenZeitraumes, kann aber auf Nachsuchenerneuertwerden 1“.

Die rechtlicheBedeutung der Projektierungskonzessionist nicht völlig die, wie
es nach dem Wortlaute der Verordnung den Anschein hat. Die Projektierungskon=
zessionkann nur im Sinne der Erfüllung einerVoraussetzungfür die Gewerbekonzession
gefordertwerden. Aber um Projekte zu machen, bedarf an sich niemand einer Er=
laubnis, am wenigsteneiner Gewerbekonzession.In den Fällen, von denen hier die
Rede ist, mögen derartige vorläufige Schritte, wenn ihnen die ministerielleBilligung
fehlt, zweckwidrigsein, rechtswidrig sind sie jedochnicht½5.

Die Eisenbahnkonzessionwird vom Könige erteilt 10E.Das Gesuch ist beim
Staatsministerium für Verkehrsangelegenheiteneinzureichenund von diesem zu prüfen
und zu begutachten17.

Die Konzession darf an Körperschaften, Aktiengesellschaften,Kommanditgesell=
schaften auf Aktien und andere Erwerbsgesellschaftennur auf bestimmteZeit erteilt
werdenund wird diesenhöchstensauf 99 Jahre erteilt8. DieseZeit beginntmit
dem Tage zu laufen, an welchemdie Bahn ganz oder teilweise dem öffentlichenVer=
kehreübergebenwird 1°.

Rechte und Pflichten der Eisenbahnunternehmerbemessensich— abgesehenvon
den für alle EisenbahnengeltendengesetzlichenVorschriften — in ersterLinie nachder
Konzessionsurkunde;soweitdiesenichts festsetzt,nachdenBestimmungender Verordnung.
Aus der letzterenist folgendeshervorzuheben.

Die Konzessiongibt dem Unternehmer das Recht20 zum Bau der Bahn zwischen

11V.O. F 1.
12 Im Benehmenmit dem Ministerium des Innern u. dem Kriegsministerium, bei Be=

teiligung des Fiskus auchmit demFinanzministerinm.
1½Sie kann ihm aber, mangels gesetzlicherUnterlage, keinHecchtgegenjene Grundbesitzer

geben. Vgl. übrigens für die Pfalz H. Wand, Die Rechtsverhältnisseder öffentlichenWege in
derPfalz,2. Aufl.,S. 13.

1 S. das Nähere V.O. § 2—4. Was dort bezüglich der „Ermächtigung zu den vor=
bereitendenMaßregeln für die Bildung eines Vereines“ gesagt ist, hat gegenüberder geltenden
GesetzgebungkeineBedeutungmehr. Vgl. H. Wand a. a. O. S. 414f.

15 Vgl.auchH. Wand a. a. O. S. 437. Anders die M.E. v. 13. März 1866 beiWeber
4 S. 706A##u=2.

16Uber die Gebühr Gebühren=G.Art. 219 (50—500Mk.).
17Näheres V.O. 8§ 2 Abs. II, 5, 6, 11 u. die in Anm. 9 bez.B.V. Gemäß § 6 Abf. II

kann Kaution bzw. Nachweis hinlänglicher Pond= „nachUmständen“verlangt werden. Auch hier
kommt in Wegfall, was über die Vereine bestimmtist, abgesehenvon der Forderungvon Nach=
weisen. Bgl H.Wand a. a. O. S. 416, 422.

18Gew.G. Art. 11 Abs. II, V.O. § 7 Abs. I. Eine Zeitbeschränkunggegenübernatür=
lichen Personen ist gesetzlichunstatthaft, doch ergibt sicheine genügendeBeschränkungaus Art. 12
Abs. 1 Ziff. 6 u. Abs. II desGew.G. «

«.-O.§7.DieweiterenBestimniungendes§7überHeimsallderBahnusin.anden
Staat finden, wie H. Wand a. a. O. S. 417 zutreffend ausführt, in Art. 30 desGew. G. keine
Deckung. Sie könnennur als vertragsmäßigeVereinbarungenmit demFiskus unter Umständen
rechtlicheBegründung haben. Vgl. H. Wand a. a. O. S. 440.

20 Die V.O. sagt „ein ausschliehuchesRecht“. Bgl. jedochhierzu R.Verf. Art. 41 Abfs.III,
worüber unten § 262 Anm. 6.

v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 25
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den bestimmtenEndpunkten unter Berührung der bestimmten Zwischenpunkte,sowie
das Enteignungsrechtnach Maßgabe21 des Gesetzesvom 17. November1837. Der
Unternehmerist ferner befugt, auf der erbautenBahn Personen und Sachen nach dem
festgesetztenTarife zu befördern, sofern hierdurch die Rechte der Post nicht verletzt
werden22. ·

Die VerpflichtungendesUnternehmersbeziehensich auf den Eisenbahnbau?3und
auf den Betrieb. Ministerielle Genehmigungist zur Eröffnung der Fahrten, für die
Tarife?2" und für den Fahrplan nötig. Über letzterenkann unter Umständendas Mi=
nisterium von Amts wegenBestimmung treffen. Ferner ist für die Aufstellung von
Betriebs= und Aufsichtsbeamten, welche die Bahnpolizei handhaben, Bestätigung der
Distriktsverwaltungsbehörde5 erforderlich. Dem Unternehmer obliegen endlich Ver=
bindlichkeitenim Interesseder Postverwaltung26,der Zollverwaltungund derHeeres=
verwaltung. Diese letzterenbeiden Verpflichtungen beruhen übrigens nicht auf der
Konzession,sondernauf Reichsrechtund sind allgemeinerNatur.

Die Konzessionerlischt?7:
1. mit Ablauf der Konzessionszeit;
2. bei Nichteinhaltung der gestecktenFristen für Bahnvollendung und Betriebs=

eröffnung,wenn das Ministerium nicht Nachsichtgewährt?;
3. durch Verzicht;
4. durch Auflösung der Gesellschaft;
5. wenn der Konzessionsinhabereine natürliche Person ist, durch dessenTod,

vorbehaltlichdes Rechtesder Witwe9.
Die Konzessionkann durch das Verkehrsministeriumauf bestimmteZeit eingestellt

oder ganz zurückgezogenwerden 3°2
1. wenn sie auf Grund nachweislich falscherAngaben erlangt worden ist;
2. wenn, ungeachtetwiederholterErmahnungen, der Unternehmer die Anord=

nungen der vorgesetztenBehörden nicht befolgt oder wesentlichenBestimmungen der
Konzessionoderder Eisenbahnbetriebsordnungzuwiderhandelt51.

21 Also nicht, wenn die Bahn keinesolcheist, die nach demGes. von 1837 Enteignungsrecht
erlangenkann. Vgl. unten § 262 Anm. 10. 6

22V.O. § 9. Bezüglich derenZiff. 4 vgl. nun Kriegsleistungs=G.v. 13. Juni 1873.
?*sZu § 10 Ziff. 2 der V.O. vgl. die Gesetzgebungüber die Arbeiterversicherung.Über die

Verpflichtungzur WiederherstellunggestörteröffentlicherVerkehrsverbindungenu. zur Vornahme u.
Unterhaltung von Bauten, die insolge der Bahnanlage für solcheVerkehrszweckenötig werden, f.
die Ausführungenbei H. Wand a. a. O. S. 441ff., ferner V. G. P. 7 S. 207, 218. Hierzu die
abweichenden,aber zutreffendenEntsch.Bd. 19 S. 41, 188, 23 S. 209, wonachdie letztinstanzielle
Zuständigkeit des V.G.H. ausgeschlossenist. Vgl. Reger=Dyroff V.G.H.G. S. 283. Die ein=
SchlägigenBestimmungensind als Konzessionsbedingungenkaum durchdas Gew.G. gedeckt.Soweit

ie bezeichnetenVerpflichtungensonstwiezu Recht bestehen,bedarfes der V.O. nicht; soweitdies
nicht der Fall ist, können sie durch die V.O. nicht begründet werden. Zwischen dem Unternehmer
u. Dritten wird durch die Konzession ein Rechtsverhältnis nicht begründet. die Verpflichtungen aus
der Konzessionbestehennur gegenüberdemStaat. V.G.H. 31 S. 69. Vgl. auchBl. 54 S. 314,
wo die Ministerialpraxisdargelegt ist. — Bedenklichliegt die Sache auchhinsichtlichder in lP 10
Ziff. 4 der V.O. auferlegten Dienstbarkeit,die Errichtung einer Telegraphenleitunglängs der Bahn
auf dem Bahngrunde unentgeltlich zu gestatten.

2" So schonZiff. 14 der Fundamentalbestimmungenv. 28. Sept. 1836.
25§ 10 der V.O. ist geändert,vgl. V.M. Bl. E. 1910 Nr. 7.

Vgl.jedochbezüglichder unentgeltlichenBeförderungH. Wand a. a. O. S. 422.
** Gew.G. Art. 12 Abs. I, V.O. § 12. Es ist zu bemerken,daß nachGew.G. Art. 30 § 12

der V.O. nur so weit gilt, als er mit Art. 12 im Einklange steht. Der Falldes § 12 gehört
also unter Art. 12 of III des Ges. Vgl. auchH. Wand a. a. O. S. 422 f.

28Dazu Gew.G. Art. 12 Abs I Ziff. 1.
? Gew.#G.Art. 12 Abs. I, Ziff. 6, Abs. II.
„0Gew.G.Art.12Abs.III,V.. 8812c,13.
31Die V.O. läßt hier „Squestration der konzessioniertenEisenbahnauf Gefahr u. Kosten

des Unternehmers“zu. DiesMeht mit demWortlaute des Art. 12 des Ges. nicht im Einklange:
immerhin ist es das mildere Mittelim Vergleichemit dir Konzessionseinstellung,dessenAnwen ung
sichder Unternehmerunter Umständenfreiwillig unterwerfenwird.
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„lber die aus derKonzessionsverleihunghervorgehendenRechteund Verpflichtungen
des Konzessionierten32, insoweit sie nicht Privatrechte dritter berühren, insbesondere
über die Befugnis zum Bau und zum Betriebe der Eisenbahn und über den Umfang
und die Erlöschung der Konzession sowie über jede nach administrativen oder polizei=
lichenBestimmungenzu entscheidendeIrrung beschließenund verfügendie Administrativ=
behörden8.6“ Instanzenzug und Verfahren richten sich,soweit nicht die unmittelbare
Zuständigkeit des Ministeriums gegebenist, nach Artikel 31 des Gewerbegesetzesvon
1868 und §§ 5 und 42 der V.O. vom 4. Dezember1872, bzw. § 2 der V.O. vom
14. Dezember190334.

Die Privateisenbahnen fallen in den Geschäftskreisdes Verkehrsministeriums.
Es verstehtsich von selbst,daß, wenn durch ein Eisenbahnunternehmen,wie dies

insbesonderebei Straßenbahnen der Fall ist, die Mitbenützung öffentlicherWege in
Anspruchgenommenwerdenwill, auchdieMitwirkungderjenigenBehördenundRechts=
subjekteeintritt, welcheüber die Wege zu verfügen haben. Dies hat insbesondereBe=
deutung bei Benützungvon Gemeindewegen.Der Eisenbahnunternehmerkann sich das
Recht dieserBenützungnicht durch die Konzessionverschaffen,da in der Konzession
nicht über fremdes Eigentum verfügt werden kann, sondern nur durch Vereinbarung
mit der Gemeinde.

Die V.O. v. 20. Juni 1855 enthält in § 15 auchBestimmungen,welcheEisenbahnen, die
lediglich demPrivatgebrauchedesUnternehmersdienen,teilweiseeiner„baupolizeilichenBewilligung“
unterwerfen. Daß eine Bewilligung nötig ist, wenn öffentliche Wege benützt werden wollen, ergibt
sichaus anderenGründen. Im übrigen aber haben jeneBestimmungenwederdamals, als sie er=
lassenwurden, eine gesetzlicheGrundlage gehabt, noch dieselbespätererlangt. Unter das Gew.G.
von 1868 fallen sie nicht, da kein Betrieb der Eisenbahn als Gewerbein Frage kommt'“, und
ebensowenigfinden sichanderwärts, insbesondereim P.St.G.B., eine deckendeGesetzesvorschrift57.

5*262. Das Eisenbahnverwaltungsrecht. Nach Art. 4 Ziff. 8 der R.V.
unterliegt „das Eisenbahnwesen“„im Interesse der Landesverteidigung und des all=
gemeinenVerkehrs“ der Beaufsichtigungund der GesetzgebungdesReiches1, „in Bayern
vorbehaltlichder Bestimmung in Artikel 46".

Aus der letzterenBestimmung aber ergibt sich, daß der VII. Abschnitt der
Reichsverfassung,welchervom Eisenbahnwesenhandelt, auf Bayern in sehrerheblichem
Umfange unanwendbar ist. Für Bayern gelten nur folgende Bestimmungen.

Eisenbahnen,welcheim Interesse der Verteidigungdes Reiches oder im Interesse
des gemeinsamenVerkehrs zwischen Bundesstaaten für notwendig erachtet werden,
könnenkraft ReichsgesetzesauchgegendenWillen derBundesglieder,derenGebietdie
Bahnendurchschneiden,für Rechnungdes Reiches angelegtoder an Privatunter=
nehmungenzur Ausführung konzessioniertund mit dem Enteignungsrechteausgestattet
werden8.

##2#Auf diese Konzessionsverleihung selbst bezieht sich diese Bestimmung nicht.
½ BO. §S14. V.G.H. 23 S. 209.
„ N.Bl.S. 2657bzw.G.V.Bl. 1903S. 672.
:5 Vgl. hierher oben Anm. 21 u. H. Wand a. a. O. S. 457ff. V.G.H. 1 S. 446.

Reger 5 S. 116.
56 Vergl. Verh. d. bes.Aussch.d. K. d. Abg. 1867/69Abt. II S. 23.

Übereinst.H. Wand a. a.O. 424,432.
(§262.]1 Vgl. hierhernebendenin § 260Anm. 1 bez.Werkenüber dasEisenbahnwesen,v. Seydel,
Komm, zur Verf.U. f. d. DeutscheReich 2. Aufl., S. B#8ff.,268—283,Laband, R.St. R., 6. Aufl.
S. 246 ff., A. Hänel, DeutschesStaatsrecht1 S. 634 ff.,Coermann, Die deutscheReichseisen=
bahn=Gesetzgebung,Berlin.

: Vgl. v. Seydels angef.Komm.S. 268ff., P. Laband a. a. O. S. 247. Die R.Gew.O.
findet keine Anwendung (Bl. 59 S. 96), dies Ailt auch für Tit. VII d. Gew.O., L. Schecher,
Gew.P.N. 1910S. 189(vgl. Landmann, Gew.#.1 S. 93, 160; überdieUnzulässigkeitdesStreikes
s. die zutreffendeBemerkungin § 36 d. Landt.Absch.v. 13.Nov. 1911),dagegengeltenR.G., die auf
Grund des Art. 4 Ziff.13 oder anderer Vorschriften der R. Verf. ergehen, auch für Bayern, z. B. das
Haftpflicht=G.,die frachtrechtl.Bestimmungend.H.G. B., ebensosteuerlicheBestimmungenz. B. die
Fahrkartensteuer.

N.Verf.Art. 41Abs.I.
25“
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Dem Reiche steht auch Bayern gegenüberdas Recht zu, im Wege der Gesetz=
gebungeinheitlicheVorschriften für den Bau und die Ausrüstung solcherEisenbahnen
aufzustellen,welchefür die Landesverteidigungwichtig sind“.

Den Anforderungen der Behörden des Reiches in betreff der Benutzung der
Eisenbahnen zum Zwecke der Verteidigung Deutschlands haben sämtliche Eisenbahn=
verwaltungenunweigerlichFolge zu leisten. Insbesondere sind Truppen und Kriegs=
material zu gleichenermäßigtenSätzen zu befördern.

Jede bestehendeEisenbahnverwaltungist verpflichtet,sichdenAnschlußneuan=
gelegter Eisenbahnenauf Kosten der Unternehmerder letzterengefallen zu lassen.

Die gesetzlichenBestimmungen,welchebestehendenEisenbahnunternehmungenein
Widerspruchsrechtgegendie Anlegung von Parallel= oderKonkurrenzbahneneinräumen,
sind, unbeschadetbereits erworbenerRechte, durch die R.V. für das ganze Reich auf=
gehobenworden. Ein solchesWiderspruchsrechtkann auch künftig nichtmehrver=
liehen werden“.

Von diesenRechtssätzenabgesehen,beruht das öffentlicheEisenbahnrechtin Bayern
auf der Landesgesetzgebung7.

Vorweg ist zu bemerken,daß das öffentlicheWegerechtauf die Eisenbahnenkeine
Anwendung findet. Eisenbahnen sind keine öffentlichenSachen zu jedermanns Ge=
brauch, und die Merkmale öffentlicher Wege fehlen ihnen vollends ganz und gar.
Niemand darf auf dem Bahnkörper fahren als der Unternehmer: das ist also das
geradeGegenteil des allgemeinenGebrauches. Der Bahnkörper dient lediglich einer
Verkehrsanstalt, derenBenutzung überdies nicht jedermannfreisteht,sondernnur jenem,
dergit dem Unternehmereinen Vertrag geschlossenhat. Das Gesagte gilt auch für
die Pfalz.

Durch das Enteignungsgesetzvom 17. November 18377 ist ein Recht der Ent=
eignung für die „Errichtung von Eisenbahnen zur Beförderung des inneren oder
äußerenHandels und Verkehrs“ gegeben10.Enteignungsrechthaben also jene Bahnen
nicht,die lediglichörtlicheVerkehrsmittelsindodernichtauchdenZweckendesHandels
dienen oder nur für den Privatgebrauch ihres Eigentümers, nicht für denallgemeinen
Verkehr bestimmtsind.

Das Eisenbahnpolizeirecht,soweites sichgegendritte, nicht gegendie Bahn=
unternehmungenselbst richtet, findet seine gesetzlicheGrundlage im Artikel 88 des
P.St.G. B. HiernachkönnenoberpolizeilicheVorschriftenüberdenSchutzder Eisen=
bahnen und des Bahnbetriebes, ferner über die Aufrechterhaltung der Ordnung auf
der Bahn und in denBahnhöfen11erlassenwerden12. Den Bahnpolizeibeamtenstehen

4 R.Verf. Art 46 Abs. III.
5 R.Verf. Art. 47. Dazu R.G. v. 13. Juni 1873 §8 28—31, 24. Mai 1898Fl5.

Ferner Militärtransport=S. v. 18.Jan. 1899nebstMilitärtarif (R.GBl. rs 15 u. 108): Ande=
rungen im G.V. Bl.). Laband a. a. O. S. 254

8 R.Verf. Art. 41 Abs. II, III.
! Agl. auchArt. 125 d C.G. u. Art. 80 d. A.G. z B.G.B., wonacheine Einstellung des

Zetriebes von Verkehrsunternehmungengemäß §§ 906, 1604 des V.GB. nicht verlangtwerden
kann. Ferner Art. 64 ebenda(Nachbarrechtsverhältnissez.Erwähnt sei nochdas R.G. v.
1886 (R.G. Bl. S. 131)über die Pfändung von Fahrbetriebsmitteln der Eisenbahnen. Das eil K#
durchdie Fälle veranlaßtworden,welcheoben1§ 100Anm.15erörtert find. Ubereinst.Art. 23 Abs.5
des internat. übereinkommensüber Eisenbahnfrachtverkehrvon 1890. Art. 58 d. A.G. z. B.G.B.
enthältgise ErweiterungderreichsgesetzlichenHaftpflicht:bierzu! enle=Schneider, 16,n5S. 100ff.

ber das Recht vorEinführung des B.G.B. f. 2. Aufl. 3 S. 332, übereinst. vZ Kahr,
G.O. 1 S. 350 gegenH. Wand a. a. . S. 2,6 Nunmehr auchV.G.H. 26 S. —

Art. 1 A Ziff. 11. Vgl. dazu V.G. 32 (Erweiterungd. E.B. 16),S. 41. S.
die Bestimmungen in Art. 211—213 des Berg.G. v. 1. Sept. 1910; unten § 277 Anm. 31, 32.
eydel, Komm. z. R.Verf. S. 269.

16 Die Erteilung einer Eisenbahnkonzession ist zwar Paorauske ror die Entstehung des
Enteignungsrechtes zugunsten einer Privatbahn, macht aber die in Art. XI— Ges.v. 17. Nov.
1837 vorgeschriebeneministerielleWeisung nicht entbehrlich. V.G.H. 11 S

1! Sowie auf Dampfschiffenund anderenMotorschiffen.
12Entsch.d. O.L.G. München usw. V S. 148. Als solcheallgemeine, unter strafrecht=

lichen Schutzgestellte Anordnungen (vogl.§ 77 der unter Anm. 17 bezeichnetenEisenbahnbau=und
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im Rahmen des Betriebes auch die allgemeinen Befugnisse der Polizeibehörden zu.
Ferner gibt Artikel 44 des P. St. G.B. das Recht,polizeilicheAnordnungenzur Auf=
rechthaltungder öffentlichenRuhe, Ordnung und Sicherheit bei Eisenbahnbauten,regel⸗
mäßig durch ober=oder distriktspolizeilicheVorschriften zu erlassen, was am 18. Ok=
tober 1910 geschah1.

Im übrigenbedarf das Eisenbahnverwaltungsrecht,soweit es sichum Sraats=
bahnen handelt, einer gesetzlichenGrundlage im allgemeinen nicht. Der Betrieb von
Eisenbahnen durch den Staat ist eine pfleglicheVerwaltungstätigkeit, und es kommt
der Verwaltung zu, dieseTätigkeit selbstzu regeln und die Bedingungen festzustellen,
unter welchendie Dienste der staatlichenVeranstaltung dem Einzelnen zur Verfügung
stehensollen. Nur bezüglichder Tarife ist 14,wie bereits obenerwähnt , eine gesetz=
liche Grundlage der Regelung als notwendig erachtetworden.

Soweit es sich um Privateisenbahnenhandelt, findet das Eisenbahnverwaltungs=
recht seineBegründung in den gesetzlichenBestimmungenüber die Konzessionspflicht.

Die in Bayern bestehendenverwaltungsrechtlichenVorschriften sindfolgende 16:
1. Eisenbahnbau=und Betriebsordnung für die Haupt=und Nebeneisenbahnen

Bayerns vom 13. April 190517. Dieselbe enthält Bestimmungen über Bauzustand,
Unterhaltung und Bewachung der Bahnanlagen, Zustand, Unterhaltung und Unter=
suchungder Fahrzeuge,Bahnbetrieb und Bahnpolizei. Hieran schließensich als ober=
polizeilicheVorschriftenzu Artikel 88 desP. St.G. B. „Bestimmungenfür das Publikum“.
Die Aussicht über die Ausführung der erlassenenVorschriften ist für die vom Staate
betriebenenBahnen den Eisenbahndirektionen,für die von Privaten betriebenenBahnen
deren Direktion bzw. den Eisenbahndirektionenübertragen15.

2. Eisenbahnsignalordnungfür die EisenbahnenBayerns vom 14. Juli 1907 u.
Dieselbe findet Anwendung auf alle Hauptbahnen und auf die Nebenbahnen, soweit
bei denselbenSignale zur Anwendung kommen. Ausnahmen könnenunter besonderen
Verhältnissen zugelassenwerden.

3. Bestimmungenüber die technischeEinheit im Eisenbahnwesenvom 25. Juni
1908 20, auf staatsvertragsmäßigerVereinbarung zwischendem Reiche, Belgien, Bul=
garien, Dänemark, Frankreich, Griechenland, Italien, Niederlande, Norwegen, Oster=
reich, Ungarn,Rumänien,Rußland, Schweden,Schweizund Serbien beruhend.

Die Einreihung der Bahnen unter die Nebenbahnen(früher Bahnen von unter=
geordneter Bedeutung) erfolgt durch das Staatsministerium für Verkehrsangelegen=

heiten 21.

Betriebsordnung)gelteninsbesonderedieVorschriftenderEisenbahnverkehrsordnung(s.untenAnm. 22
über das Verhalten desPublikums. — An derZuständigkeitderBahnpolizeibehördenfindet jeneder
allgemeinen Polizeibehörden ihre Schranken. Agl Eger, Eisenbahnrechtl. Entsch. 19 S. 115; auch
Reger 3. Erg.Bd. S. 493. Agl. überdiePolizeigewalt derFahrdienstleiterauchO.G.H. i. Str. S. X
S. 130, über Betretender Bahnanlagen durchForstschutzbeamteebendaVII S. 378.

1#G. V. Bl. S. 987. Agl. auch Bl. 45 S. 248 (Rollbahnen), 46 S. 245 (Eisenbahnbauten).
14 Bezüglich des Eisenbahngütertarifwesens bestehenVereinbarungen der deutschenEisenbahn=

verwaltungen (Generalkonferenz der deutschenEisenbahnen, ständige Tarifkommission). Vgl. über
die Eisenbahntarife Laury in d. deutsch.Eisenbahnwesenusw. 1911 1 S. 381 ff., Stieler,
Eier “% (n= Annalen 1901 S. 241. Über die sog. Tarifhoheit vgl. Hubrich Arch. f.
öff. R. 96 ff.

15 § 259 Anm. 70 ff. Agl. auch Fin.G v. 20. Aug. 1906 § 10 (G.V.Bl. S. 561).
16Dieselben.schließensichjenenan, welchefür das Reich ergangensind. Vgl. P. Laband,

R. St. R. S. 249. Uber die früheren Vorschriften vgl. 2. Aufl. 3 S. 353.
17 G.V. Bl. S. 251; ferner 1907 S. 528, 1913 S. 85°ff. Die Normen für den Bau u. die

Ausrüstung der Haupteisenbahnen v. 10. Dez. 1892 sind aufgehoben
15 EineKontrolle derOrts=oderDistriktspolizeibehördenüberdieBeschaffenheitderEisenbahn=

bauten oder sonstige Einrichtungen kann neben dieser Aufsicht, da völlig getrennte Verwaltungs=
zweigein Frage sind, nicht ausgeübtwerden.

16 G. V. Bl. S. 517.
20 G.mV.Bl. S. 327. ·
»BekanntgabedurchdasGVBLVgl.auchG.V.Bl.lleNr.65(Betr’iebvonGruben-

anschlußbahnen).
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4. Eisenbahnverkehrsordnung?5,eingeführtin Bayern unterm 25. Januar 1909 28.
Diese enthält außer einigenallgemeinenBestimmungenüber denBahndienstVorschriften
über die Beförderung von Personen, Reisegepäck,Expreßgut, Leichen, lebendenTieren
und Gütern. Die Vorschriften finden auf sämtliche,dem öffentlichenVerkehr dienende
EisenbahnenAnwendung; auf den Verkehr mit dem Auslande nur so weit, als der=
selbenicht durch besondereBestimmungengeregelt ist?“.

Bestimmungender Eisenbahnverwaltungen,welchedie Verkehrsordnungergänzen,
bedürfen der Genehmigung des Verkehrsministeriums. Abweichende Bestimmungen
können für Nebeneisenbahnen,sowie mit Rücksicht auf die Eigenart der Betriebs=
verhältnisse von dem genanntenMinisterium bewilligt werden. Alle derartigen Be=
stimmungenbedürfen zu ihrer Gültigkeit der Aufnahme in die veröffentlichtenTarife.
Die Genehmigungmuß aus der Veröffentlichungersichtlichsein.

5. Internationale Vereinbarung über die zollsichereEinrichtung der Eisenbahn=
wagen im internationalen Verkehr25.

Viertes Hauptstück.
#§263. Die Behördeneinrichtung der Verkehrsanstalten. Die vielgestaltige

Entwicklung des jüngstenZweiges staatlicherVerwaltung führte erst im Jahre 1903
zur vollständigenAufhebungseinerUnterordnung unter fremdartigeRessorts; die Ver=
ordnungenvom 18. Dezember19062 brachten den Abschluß der neuen, im wesent=
lichen dem preußischenVerwaltungssystemangepaßtenOrganisation.

Die obersteLeitung und Aufsicht über sämtliche Verkehrsanstaltensteht dem
Staatsministerium für Verkehrsangelegenheitenzu, das in drei Abteilungen (Eisen=
bahn=,Post= und eine für Eisenbahn und Post gemeinschaftlicheBauabteilung) ge=
gliedert ist. DiesemuntersteheneinerseitssechsEisenbahndirektionennebstzehnAmternss,
welch letztere (neben einzelnenDirektionen) mit der zentralen Behandlung einzelner
Eisenbahn=Geschäftsaufgaben(Personalangelegenheiten,Fahrplan=, Tarif=, Rechnungs=
wesen, Reklamationen, maschinen=und bautechnischesKonstruktionswesenund Be=
schaffung von Fahr= und Betriebsmaterial, ferner Vollzug der Arbeiterversicherungs=
gesetzeund Verwaltung von Wohlfahrtseinrichtungen) betraut sind, andererseitsacht
Oberpostdirektionennebst sechs Amtern (letzterezur zentralen Erledigung besonderer
Aufgaben im Gebiete der Personalverwaltung, des Rechnungswesens,der Betriebspläne,
des Telegraphenkonstruktionswesensund der Beschaffung und Verwaltung der Mate=
rialien und Wertzeichen). Das Wohlfahrtsamt nimmt die Geschäfte der Arbeiter=
versicherungfür beideVerwaltungszweige wahr.

Den Eisenbahndirektionensind unmittelbar die Inspektionen (Betriebs=,Bau==,
auch Betriebs=und Bau=, Maschinen=,Werkstätte=,Schwellenwerk=und Neubau=

:8 Erläutert v. Eger 3. Aufl. Berlin 1910.
23 G.V. Bl. S. 29. Die in der E. V O. vorgeseheneZuständigkeit des R.Eisenbahnamtes gilt

dicht für Bayern, an dessen Stelle ist das Verk. Min. zuständig. Seer die früheren Vorschriften s.
2 uft 3 S. 333. AnderungenimG.V. Bl. Über die Rechtsgültigkeitder E.Verk.O. oben§ 257

nm.7.
24 #l. insbes.Berner Vertrag v. 14. Okt. 1890(R.G.Bl. 1892 S. 793),geändertR.G.Bl.

1901 S. 295, dann die Verträge bei P.Laband a. a. O. S. 252.
25Bek. v. 26. Juni 1908(V. M.Bl. E. S. 357).

8 V.O. v. 14. Dez. 1903G.V. Bl. S. 672. Vgl. J. Graßmann im Jahrb. d. öff. R. II

2G. V. Bl. S. 871 Gerwaltungsordnung), 880. Hierzu G.V. Bl. 1910 S. 997ff.; ferner
Zuständigkeits=O.,ebenda1909 S. 175; 1910 S. 998. Eine Übersichtder neuenDienstanweisungen
bei Glock S. 473ff., 488, 564.

*sDas Wagenamt ist infolge Eintritts der bayer. Eisenbahnverwaltung in den Deutschen
Staatsbahnwagenverband(Güterwagengemeinschaftunter Aufrechthaltungdes Sondereigentumsder
einzelnen deutschenVerwaltungen) wieder aufgehoben worden (G.V. Bl. 1909 S. 735).

4 Das Wohlfahrtsamt hat die Befugnisse u. Obliegenheiten der Ausführungsbehörde für
den gesamten Betrieb der Staatseisenbahnen u. der Post=u. Telegraphenverwaltung, auch hinsichtlich
“ Angestelltenvericherungwahrzunehmen(G.V.Bl. 1907 S. 213, 1912 S. 435, 1278). Vgl. oben

. 320 u. .
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Inspektionen, für den Ludwigkanal die Kanalinspektion) untergeordnet;den Betriebs=
inspektionenunterstehendie Bahn= (fünf Klassen)und Güterstationen sowie die Lokal=
bahnbetriebsleitungen, den Maschineninspektionen die Betriebswerkstätten, Wagen=
meistereien, die Lokomotivstationen. Elektrizitätswerke und Gasanstalten; den Bau=
inspektionen sind die Bahnmeistereienund Brückenmeistereien,der Kanalinspektion die
Kanaleinnehmereien des Ludwig=Kanals unterstellt Den Oberpostdirektionenordnen
sich als äußereDienstesstellenunter die Post=,Telegraphen=und Telephonämter,sowie
die Postagenturen.

Den Direktionen obliegt innerhalb ihres Bezirkes als Mittelstellen die gesamte
Verwaltung des staatlichenEisenbahn=und Schiffahrtswesensbzw. des Post=und
Telegraphenwesens, sowie die Aufsicht über die Betriebe der Privatbahnen und die
Privatschiffahrt; sie sind auch innerhalb ihres Geschäftskreiseszur gesetzlichenVer=
tretung der Verwaltung berufen5.

Zufolge Verordnung vom 15. August 1908“ ist dem Verkehrsministerium ein
Landeseisenbahnrat beigegeben7. Dieser hat die Aufgabe, gutachtlicheAuße=
rungen in wichtigen Fragen des Eisenbahnbetriebesoder der staatlichen Schiffahrt
abzugeben,welchedenHandel, die Gewerbeoderdie Landwirtschaftberühren. Auch
kann er innerhalb seinesWirkungskreises Wünscheund Beschwerdenan das Verkehrs=
ministerium richten, sowie Auskunft von ihm verlangen. Für die pfälzischenVerkehrs=
fragen ist ein besondererVerkehrsausschußbei der Eisenbahndirektion Ludwigshafen
errichtet.

Der Landeseisenbahnratzählt 28 Mitglieder", welcheder König ernennt. Die
Abteilungen der bei dem Staatsministerium des Außern errichtetenZentralstelle für
Industrie, Handel und GewerbekönnenachtMitglieder, jedeHandelskammerkann
ein Mitglied, jeder Kreisausschuß des landwirtschaftlichenVereins ein Mitglied gut=
achtlich vorschlagen. Der Vorschlag ist nicht auf die eigenenAngehörigen dieser
Kollegien beschränkt. Die Bestellung der Mitglieder erfolgt auf drei Jahre, vor=
behaltlich des Rechtes des Königs, die Auflösung und Neubildung des Eisenbahnrates
anzuordnen.

Der Eisenbahnrat wird von dem Verkehrsministeriumnach Bedarf, mindestens
aber zweimal jährlich einberufen. Den Vorsitz führt der Staatsminister.

Sechster Abschnitt.
§s 264. Geld, Maß und Gewicht!. Geld im Rechtssinne?ist ein durch

Rechtssatzals allgemeinesZahlungsmittel anerkanntesWertzeichen. Für diesenRechts=
begriff ist der Stoff, aus welchemdas Wertzeichenbesteht,unerheblich.Ist derStoff
Metall, so heißt das Geld Münzes.

Nach Artikel 4 Ziffer 3 der R.V. erstrecktsich die Gesetzgebungszuständigkeit
des Reiches auf die Ordnung des Münzsystems und die Feststellungder Grundsätze

5 Siehe obenS. 4 Anm. 22; im einzelnensind dieZuständigleiten sämtlicherStellen der
Eisenbahn=u. Postverwaltung durch die M. B. v. 16. Febr. 1909 (G.V.Bl. S. 175ff.) festgesetzt.
Auf diesewird hier Bezug genommen.Die EisenbahndirektionLudwigshafen hat eine Reihe von
Befugnissen, die im rechtsrheinischenNetzeeinzelnenAmtern zur einheitlichenWahrnehmungüber=
tragen find. Anderungender Zust. sind im G.V.Bl. veröffentlicht.

* G V.Bl. S. 523.
7 Daneben besteht in einer losen Verbindung mit dem Verkehrsministerium ein Landes=

fremdenverkehrsrat nach V.O. v. 19 Okt. 1910 (G. V. Bl. 1023) u. 16. Juni 1912 (G.V. Bl. S. 673).
8 Diefelbenerhalten nach § 9 der V.O. keine Entschädigung,aber freie Fahrt auf den

Staatsbahnen zur Teilnahme an den Sitzungen.
1826411 G. Meyer=Dochow, Lehrb. des deutschenVerw.Rechtes,3. Aufl. § 118, E. Löning,
Lehrb. des deutschenVerw.Rechtes, S. 652ff., G. Schönberg, Handb. der polit. Okonomie,
3. Aufl., I S. 305 ff. (L. Jolly), 315 ff. (E. Nasse), Knapp, Staatl. Theorie des Geldes, 1905.

: Vgl. G. Hartmann, Uber den rechtlichenBegriff des Geldes usw.
bend W. über das ältere Münzwesen die geschichtlicheEinleitung in der 2. Aufl., ferner

ebenda§ 246.
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über die Ausgabe von Papiergeld. Das Reich hat von dieser Zuständigkeit zur
Regelung des gesamtenGeldwesens erschöpfendenGebrauch gemacht". In dieser Be=
ziehung ist auf die Darstellungendes Reichsstaatsrechteszu verweisen. Hier ist nur
folgendeshervorzuheben.

Das Recht, Geld zu schlagen,kommtdenBundesstaaten,nichtdemReichezu.
Die Ausprägung der Münzen erfolgt „auf den Münzstätten derjenigenBundesstaaten,
welchesich dazu bereit erklären“. Bayern besitzteineMünzanstalt in München, welche
von dem Hauptmünzamte? geleitetwird . Dasselbe unterstehtdemStaatsministerium
der Finanzen?.

Papiergeld im Rechtssinnebesteht innerhalb des DeutschenReiches nicht mehr.
Die Bundesstaaten könnensolches nur kraft reichsgesetzlicherErmächtigung schaffens.

Auch dieOrdnungdesMaß=undGewichtswesens?fällt in dieReichszuständig=
keit10. Bayern erhielt jedochanläßlich der Einführung der Maß= und Gewichtsordnung
des NorddeutschenBundes v. 17. Aug. 1868 11 ein Sonderrecht zugestanden;hiernach
tratendie Artikel 15—20 der deutschenM. und Gew.O. in Bayern nicht in Kraft,
sondernes bleiben die Art. 11 und 12 der bay. M. und Gew.O. v. 29. April 1869
(G.Bl. S. 853) in Geltung; das R.G. v. 20. Juli 1881 über die Bezeichnungdes
Raumgehaltesder Schankgefäßegilt dagegenauchin Bayern12. Hinsichtlichdes In=
haltes der R.G. wird auf die Darstellungendes Reichsstaatsrechtes16verwiesen; nur die
Besonderheitendes bayerischenRechtessollennäherentwickeltwerden1.

ImR. G. vom 17. August 1868, nun gültig in der Fassungvom 30. Mai 1908 15,
findensichBestimmungenüberdie Eichungsämterder Bundesstaatensowieüber Ein=
richtung und ZuständigkeiteinerNormaleichungskommissiondes Reiches, der nebender
Beaufsichtigungdes Eichwesensim ganzenReichsgebiete16insbesondereauchein Ver=
ordnungsrechtzukommt.

Für Bayern bestehtnach§ 25 d. R.G. einebesondereNormaleichungskommission
mit den gleichenBefugnissenfür Bayern, wie sie die kaiserlicheN.E. K. im übrigen
Reichsgebietehat. Sie istdemStaatsministeriumdesInnern 17unmittelbarunterstellt.
Das nähere wegenEinrichtung und Wirkungskreis dieserKommission ist durch Ver=
ordnung zu regeln!. Kraft gesetzlicherBestimmung fällt in den Geschäftskreis der

#.Münz=G. v. 1.Juni 1909(R G.Bl. S. 507),hierzuLaband, R.St.N., 6. Aufl. S. 259 ff.
(mit Litt.=Angaben), Glock a. a. O. S. 294ff., 562. Der frühere Vorbehalt für Bayern (Aus=
prägung eines Halbpfennigstückes)ist beseitigt.über DenkmünzenRN.G. 5 (Zuaassigleitvon D. M.
mit dem Bilde des Regenten). Die bisherigen Ausführ. B. bleiben in Geltung, s. R.G. Bl.1909 S. 512.

* VB.O. v. 28. Okt. 1808 (R.Bl. S. 2751); vgl. 2. Aufl. 8 35 Anm. 29.J. Hock, Handb.
der ges.Finanzverw. im Kgr. Bayern, I S. 174.

* Das Münzzeichender bayer.Anstalt ist D. ! Form. V.O. v. 9. Dez. 1825 § 90e.
* BVgl. hierüber oben § 160 Anm. 9. Laband a. a. S. S. 263 ff.

· » Uber das frühere Landesrecht vgl. 2. Aufl. III S. 338. Amtl. Ausgaben der neuen
reichs⸗ u. landesrechtl. Vorschr, München 1912.

0 R.V. Art. 4 Ziff. 3. P. Laband, R. St. R., 6. Aufl. S. 8 StaatsrechtIII S. 189 ff.
1 B.G.Bl. S. 473,bayer.(6.Bl. 1871/72Beil. 24,nunmehr M.u. G.O. v. 30.Mai 1908

(RG. Bl. S. 349).Hierzu kam ein R.G. über dieelektrischen Maßeinheiten v. 1. Juni 1898.
(N.G.Bl. S. 905). DerVollzug diesesG. obliegt, soweit sich nicht der Bundesrat denfelbenvor=
behaltenhat, der physikalisch=technischenReichsanstalt. Bek. v. 6. Mai 1901(N.G.Bl. S. 127),M. B.
v. 21. Nov. 1902 (Weber 32 S. 186), Bl. 52 S. 134.

12N.G.Bl. S. 249. Neue Fassungv. 24. Juli 1909. Die bayer. V.O. v. 17. April 1870
(R. Bl. S. 547) ist dadurch beseitigt. gl. Bl. 32 S. 33 ff., ferner Entsch. bei Reger. Die
Schiffsvermessungsordnungv. 1. März 1895(N.G.Bl. S. 160) mit Nachträgenist für Bayern be=
langlos; vgl. dagegendie Vereinbarung bezüglichder BinnenschiffeR.G.Bl. 1899S. 299; 1908
S. 398; über Schiffseichämter am Main V.DO. v. 7. Aug. 1907 (G.V. Bl. S. 617).

18S. insbes.Laband, R. St. R., 6. Aufl. S. 255ff.
14Vgl. Zeulmann, Bl. 49 S. 361ff., 51 S. 269ff, ferner Weber 18 S. 708 (aus=

ländische Maße usw.).
15R.G. Bl. S. 349, hierzu V. V. d. Bundesrats v. 18. Dez. 1911. Amtliche Ausgabe der

geltendenreichs=und landesrechtlichenVorschr.über Maß= u. Gewichtswesen,München 1912.
16R.G. § 19 Abs. 1 u. § 25 Eichordnungv. 8. Nov. 1911,R.G.Bl. S. 966.

V. O. v. 29.März 1912(G.V.Bl. S. 333) 1-
ssG.v.29.Apric1869Akt.1221bs.1.LQv.29.März1912§2ss»hierzuM.B.

v. 9. März 1912 über denEichdienst(M. A. Bl. S. 421).
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Kommission insbesonderedie Befugnis zur Erlassung von bayerischenAusführungs=
bestimmungenüberBeschaffenheitund Bezeichnungder Meßgeräte, die Bedingungen ihrer
Eichfähigkeit, die Fehlergrenzen,die ausnahmsweiseZulassung der Eichung, ferner die
Anordnungen über Zurückziehung von Meßgeräten aus dem Verkehr und über die
ganzetechnischeSeite des Eichwesens1. Das R.G. hat in weitemUmfangdieUber=
einstimmungdieserVorschriften mit jenender kaiserl.N.E.K. gesichert20. Die bayerische
Normaleichungskommissionhat ihre Normale von der kaiserlichenNormaleichungs=
kommissiondes DeutschenReiches zu beziehen.

Die Festsetzungder EichgebührenstehtdemBundesrat zu, jene der Nacheichungs=
gebührenden Landesregierungen21.

Zur Vornahme der Eichungen und StempelungenbestehenstaatlicheEichämter:,
die mit Eichmeistern?3 besetztsind. Hierüber ist im Verordnungswege zu bestimmen.
Das Staatsministerium des Innern errichtet und besetztdie Amter. Die Eichmeister
stehen unter der Aufsicht der Distriktsverwaltungsbehörden, der Kreisregierungen,
Kammern des Innern, und der Normaleichungskommission?". Die Errichtung neuer
gemeindlicherEichämterist durchdas R.G. vom30.Mai 1908 ausgeschlossenworden.

GemäßR. G. v. 1.März 1893(R.G.Bl. S. 93) gilt auchin Bayernals gesetz=
liche Zeit die mittlere Sonnenzeit des 15. Längengrades östlich von Greenwich?=.

Siebenter Abschnitt.
§*265. Kredit= und Bankwesen!. Das Kredit=und Bankwesenund die

damit verwandtenEinrichtungen haben zu dem Verwaltungsrechte nur wenig Bezug,
so sehr sieAnlaß zur Verwaltungstätigkeit bieten mögen. Auch die Vorkehrungengegen
denMißbrauch desKredits, insbesonderedenWucher, liegen nicht auf polizeirechtlichem
Gebiete. Das Folgende kann hiernach, von der Schilderung der geschichtlichenEnt=
wicklung des Bankwesens abgesehen,nur eine Zusammenstellungvon einzelnen Be=
stimmungenbieten.

Die Errichtung von Aussteuer=,Sterbe=oderWitwenkassen,Versicherungsanstalten
oder anderendergleichenGesellschaftenoderAnstalten, welchebestimmtsind, gegenZah=
lung einesEinkaufsgeldes oder gegenLeistung von GeldbeiträgenbeimEintritte gewisser
Bedingungen oder Fristen Zahlungen an Kapital oder Rente zu leisten, bedarf staat=
licher Genehmigung2. Zuständig ist regelmäßigdie Kreisregierung, Kammer des Innern,

19 V.O. v. 16. Nov. 1911 (G. V. Bl. S. 1143) ist seit 1. April 1913 größtenteilsdurch die Bek.
d. Reichskanzlersv. 14. Nov 1911 (RN.G.Bl. S. 951) ersetzt,vgl. M. A. Bl. 1912 S. 423. Eich=
ordnung v. 10. Dez. 1911 (G.V.Bl. S. 1163, hierzu 1913 S. 146). Die V.O. v. 19. Dez. 1869
ist gegenstandslosgeworden. Das R.G. hat die früher in Bayern bestehendeperiodische— nun
zweisährige— Nacheichungallgemein angeordnet,(§& I1, 12). Die Eichung nachden Vorschriften
des R.G. gilt für das ganze Reichsgebiet (§ 20). Uber die frühere Rechtslage s. 2. Aufl. u. Reger,
Entsch.20 S. 261. gl. auchR.t.G.B. § 369 Ziff. 2. Pol. St.G. B. Art. 2 Ziff. 15 u. Verh.
d. Abg.K. 1912,St. B. 3 S. 530ff.

20§ 19 Abf. 1.
& 16 d. N.G. (N.G.Bl. 1911S. 1074),V.O. & 24 u. M.B. v. 31. März 1912

(M.A.Bl. S. 428).
22 15, 17, 18 d. R.G.
?*# Beamten=G.v. 15. Aug. 1908 Art. 205. V.O. v. 29. März 1912 Ziff. 7, M.A.Bl. 1912

S. 821 (Penfionsverein).
: Näheres in §§ 12 ff. der V.O. v. 29. März 1912 u. M B. von dem gleichenTage, M. A. B.

S. 421ff. über gemeindlicheEichanstaltenR.G. § 18 Abs. 3 u. zit. V.O. §§ 20 ff. Über orts=
polizeilicheUberwachungvon Maß u. Gewicht diess. G.O. Art. 138 Abs. 5, pfälz. G.O. Art. 71
Abs. V u. V.O. v. 29. März 1912 F 25.

?5 Val. P. Laband, N.St R., 6. Aufl. S. 259.
.o !1G. Meyer=Dochow, Verw.Recht, 3. Aufl. § 121, E. Löning, Lehrb. des deutschen
Verw.Rechtes,S. 634 ff., Ad. Wagner bei G. Schönberg, Handb. derpolit. Skonomie,3. Aufl,
Tübingen 1890, I S. 379ff. Weitere Angabe P. Laband, R.St. R., 6. Aufl. S. 264.

2 NSt.G.B. § 360 Ziff. 9, welcheBestimmungdurch§ 120 des R.G. v. 12.Mai über die
privatenVers. Unt. — s. oben§ 251 — ausfgehobenist, soweit sie sich auf Vers.Unt. im Sinne
diesesG. bezieht.
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in deren Bezirke die Errichtung stattfindet, für Zulassung nichtbayerischerKassen und
Anstalten und für Versicherungsanstaltendas Staatsministerium des Innerns.

Für die Sparkassen" war nach den beidenP. G.B. polizeilicheGenehmigung
erforderlich. Dieses Erfordernis ist durch Einführung der R.Gew.O. in Wegfall ge=
kommen. Jedoch verstehtes sich von selbst,daß, wenn solcheKassen,Hilfskassen oder
Leihanstaltenals distrikts=oder ortsgemeindlicheAnstalten entstehenoderbestehensollen,
hierfür das Orts= bzw. Distriktsgemeinderechtmaßgebendists.

Die Rechtsverhältnisseder Erwerbs=und Wirtschaftsgenossenschaftenund Konsum=
anstaltensowie der Gesellschaftenm. b. H. sind nunmehr? durchdie Reichsgesetzgebung
geregelt, sie fallen unter das bürgerlicheRecht. Doch sind hinsichtlichderselbenden
VerwaltungsbehördeneinzelneBefugnissezugewiesen.

Die Befugnisse,welchedie R.G. hinsichtlichder polizeilichenAuflösung solcher
GesellschaftendenVerwaltungsbehördeneinräumen,werdendurchdieDistriktsverwaltungs=
behörden,in Münchendurchdie Polizeidirektionausgeübt.

Gegen solcheBescheideder Distriktsverwaltungsbehördenfindetbinnenvierzehn=
tägigerFrist Beschwerdezur Kreisregierung,Kammerdes Innern, statt. Gegendie
Entscheidungder letzterenkann der Verwaltungsrechtswegdurch Beschwerdezum Ver=
waltungsgerichtshofebeschrittenwerden.

Eine durchgreifendeVeränderung der gesetzlichenGrundlagen des Bankwesens10
trat durch die Reichsgesetzgebungein. Die Geltung des bayerischenGew.G. hörtehin=
sichtlichder Banken mit Einführungder R.Gew.O. auf. Ferner ergingdas Reichs=
bankgesetzvom 14. März 187511, durch welchesdas Banknotenwesenund die Rechts=
verhältnisseder Notenbankenneugeregelt wurden.

Dieses Gesetz,auf dessennähere Erörterung hier verzichtet wird 18, verfügte die
Gründung einer Reichsbank als Notenbank, deren Geschäftsbetriebauch auf Bayern
sich erstreckt.

Bezüglich der Privatnotenbanken ist im wesentlichenfolgendesausgesprochen.
BestehendelandesrechtlicheNotenprivilegien bleiben aufrecht. Die betreffenden

Bankensindabermit ihremGeschäftsbetriebeund ihremNotenumlaufauf denStaat
beschränkt,demsie angehören18. Dieser Beschränkungenkonntensichdie Banken durch
Erfüllung der Voraussetzungenentledigen,welche§ 44 des Bankgesetzesaufstellt. In

" t. G Art. 2 Ziff. 2, V.O. v. 4. Jan. 1872 § 4. Bgl. hierherv. Riedel, Komm.
z. P.St.G. B. 7. Aufl. S. 358ff., 461. Weber 10 S. 259, 522.

über die S brtosencgpttalin bei derStaatsschuldenverwaltung s. Staatsschulden=G.v.
22. Juli 1819 Art. 2. Aufl. § 217 Anm.33. — Einen allg. Vorbehalt enthält Art. 99 des
E.G. z. B.G B., vol. r 109f. des A.G. u. M. v. 21. Dez. 1899 (G.V.Bl. S. 1239) sowie die
Kuftändigkeits=O. v. 24. Dez 1899 § 22. Vgl. auch 2. Aufl. III S. 341 Anm. 4 u. M.A.Bl.

1S. 321, 1912 S. 108. ferner Bl. 62 S. 353.
5 1841 Art. 193; 1871 Art. 140.

l. V. G. H* S. 478. Weberr 10 S. 353, 11 S. 505, 15 S. 742. — Über verschiedene
Qreiahilsseeen W. K. Handb. 3 S.186f., 2. Aufl. III S. 341 Anm. 6.

über das frühere Rechtvgl. 2. Aufl. III S. 342. Das Vereins=G.v. 29. April 1869 ist
durch das B.G.B. im wesentlichenbefeitigt,s. Art. 161 A.G. 8 B.G. B.

sR.G. v. 1. Mai 1889 in der Fassungv. 1898 (R.G. Bl.S. 810)§*81, § 92 (Zuweisung
von Vermögenan dieGemeindedes Sitzes derG.); R.G. in der Fassungv. 1898(.G.l. S. 8466)
8 62: E.G. z. H. G. v. 10. Mai 1897 Art. 11. hierzu die bayer.Ges. v. 28. Nov. 1889(G.V. Bl.

. 581),22. t 1892(G.BBl. S. 119),V.O. v. 14 Juli 1889(G.V.Bl. S. 409).
? R.G. v. 1889 F 79, v. 1892§ 62; bayer. Ges. v. 28. Nov. 1889 u. 22. Mai 1892.

10Vgl. H. v. Poschinger, ankgeschichtedes Kgrs. Bahern, 3. Lief., Erlangen 1875,
S. 42ff., 4. Lief. Erlangen 1876.— v. Seydel, 2. Aufl. Bd. 3 S. 343, Bl. 50 S. 53. über
die K. Bank vgl. oben rl 453 über die wichtigerenbayer. B. s Krais, Handb. 3 S. 182.

Geib, „Handbn II S.
1 R.G.Bl. S. r§ä7.?Dau Novellen v. 18. Dez. 1889u. 7. Vini 1899, 20. Febr. 1906 u.

1. Juni 1909; fernerHyp.=Bank=G.v. 13. Juli 14 .G.Ue. S. 375), dessenVollzug dem
Staats=M. des Innern zusteht. Vgt auchR.G.Bl. 1911 S. 25.

12Vgll. P. Laband a. a S. 264ff., dortselbstLiteraturangaben.
15Bank=G.§§ 42, 43.
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Zukunft ann die Befugnis zur Ausgabe von Banknoten nur durchReichsgesetzerworben
werden14.

Das Bankgesetztrifft Bestimmungen,welchedieAusübungdesNotenprivilegiums
regeln, sowie solcheüber den Geschäftsbetriebder Notenbanken.

Die Notenbankenunterliegender Aufsicht der Landesregierungen,in Bayern des
Staatsministeriums des Innern. Danebenbestehtauch eineAufsichtdes Reiches, welche
durch den Reichskanzler ausgeübt wird 15. Zur Klage auf Einziehung des Notenprivi=
legiums nachMaßgabe des § 50 des Bankgesetzesist sowohldie Regierungdes Bundes=
staates, in welchemdie Bank ihren Sitz hat, als auch der Reichskanzler befugt.

Das Bankgesetz enthält endlich zugunsten Bayerns folgendes Sonderrecht:
„Die bayerischeRegierungist berechtigt,bis zumHöchstbetragevon70Millionen Mark
die Befugnis zur Ausgabe von Banknoten für die in Bayern bestehendeNotenbank zu
erweitern oder dieseBefugnis einer anderenBank zu erteilen, sofern die Bank sichden
Bestimmungendes§ 44 unterwirft.“ Auf Grund diesesreichsgesetzlichenZugeständnisses
wurde unterm 20. März 1875 zwischen der bayerischenStaatsregierung und der
bayerischenHypotheken=und Wechselbankfolgendesvereinbart17. Die bayerischeStaats=
regierunggebrauchtdie ebenangeführtereichsgesetzlicheBefugnis zugunsteneinerAktien=
gesellschaft,welchevon der bayerischenHypotheken=und Wechselbankals Privatnoten=
bank zu begründen ist. Das Notenausgaberechtder ersterenist der neuenNotenbank
unentgeltlichzu überlassen. Die Notenbank darf ohneZustimmungder Staatsregierung
auf ihr Recht zur Banknotenausgabeweder ganz noch teilweise verzichten, noch auch
wegen einer derartigen Verzichtleistungmit einer anderenBank eineVereinbarung ab=
schließen. Die SatzungenderNotenbankbedürfenderGenehmigungder Staatsregierung18.
Die Notenbank steht unter Ausfsichteines königlichenKommissärs. Die Hypotheken=
und Wechselbankist verpflichtet, ihre Satzungen entsprechendumzuarbeiten und der
Genehmigung der Staatsregierung zu unterstellen. Die Beaufsichtigung auch dieser
Bank durch einen königlichenKommissär ist beibehaltenworden. Im Anschlussean
diesen Vertrag wurden auf Grund eines Gesetzesvom 15. April 1875 15durch V.O.
vom 19. Oktobergl. Is. 20 die drei Gesetzeüber die H. und W.Bank von 1834,
1840 und 1866 als aufgehobenerklärt 21.

Achter Abschnitt.
Die Verwaltungstätigkeit in bezug auf die einzelnen

Erwerbszweige.
Erstes Hauptstück.
Die Landwirtschaft.

#§*266. Die Landwirtschaft. Gesetzgebung und Verwaltung im
allgemeinen!. Während die Befreiung der Person des Bauern sich in Bayern
verhältnismäßigfrüh (Edikt überdieAufhebungderLeibeigenschaftv. 31. Juli 1808)

11Bank.G. § 1. — Vgl. auch B.G. v. 27. März 1870(B.G. Bl. S. 15) mitR. G. v.
22. April 1871 (N.G.Bl. S. 88) § 2; dann R.G. v. 16. Juni 1872, 30. Juni 1873, 21. Dez. 1874
(a. a. O. S. 169, 159, 193). § 795 desB. G.B. hat hierannichts geändert.

½Bank=G. § 48. ½§ 47 Abs. III.
tt den Vertrag Verh. d. K. d. Abg. 1873/75Beil. Bd. 1V S. 303f.; Annalen 1875

6 (en In Ziff. V—VIII sind erheblichefinanzielle Abmachungenzugunstender Staatskasse
enthalten.

1° G. BBl. S. 363. Repert. 1873/75 S. 30.
20G.V. Bl. S. 635. “
21 Uberden Betrieb der Notenbank f. G.V.Bl. 1875 S. 642. Uber die Annahme ihrer

Noten bei den StaatskassenWeber 11 S. 173; vgl. Ziff. IX des Vertr. v. 20. März 1875.
*26611 Über die frühereEntwicklung vgl. 2. Aufl. I S. 68, 72, 153,534 ff.,S. Kausmann,
Die Grundentlastungin Bayern, Straßburg 1892,Chr. Meurer, Das Zehnt=u. Bodenzinsrecht
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vollzog, hat das Übel der Patrimonialherrlichkeitund die Belastungdes bäuerlichen
Grundbesitzessich noch bis zum Jahre 1848 forterhalten. Die Verfassung hatte die
gutsherrlichen Rechte geschontund sich neben der Sicherung adeliger Fideikommisse
darauf beschränkt,die Grundlasten nur „nach dem Einverständnisseder Beteiligten“
für ablösbar zu erklären und die Umwandlungder ungemessenenFronden in gemessene,
ohne Gewährung einer Entschädigung,anzuordnen2. Die Gutsheimfälligkeit als Strafe
und das gutsherrlicheEinstandsrechtwurden beseitigt, andere gutsherrlicheRechte be=
schränkt. Später ward die Fixierung, Umwandlung und Ablösung der Zehnt-=und
gutsherrlichenGefälle ermöglichtS. Für die Pfalz galten die Bestimmungenüber guts=
herrlicheRechte nicht"“. Dort waren durch die französischeGesetzgebungdie Feudal=
lasten abgeschafft,nur les rentes et redevances purement foncières aufrecht erhalten
worden. Dabei blieb es5.

Nach verschiedenenvergeblichenAnläufen zu einer Kulturgesetzgebung brachte
das Jahr 1848 für das rechtsrheinischeBayern die entscheidendeWendung in der
Entlastung des bäuerlichen Besitzes und zwar durch die Gesetze vom
4. Juni 1848 über die Aufhebung der standes=und gutsherrlichen Gerichtsbarkeit,
dann die Aufhebung, Fixierung und Ablösung der Grundlasten, ferner über die
Aufhebung des Jagdrechtes auf fremdem Grund und Boden8. Ergänzend trat das
G. v. 28. Mai 1852 über Aufhebung und Ablösung des Weiderechtes?hinzu. Hier
kann nur eine gedrängteUbersichtder Ablösungsgesetze gegebenwerden10. Hier=
nach kann eine Verleihung von Grund und Boden unter Vorbehalt des Obereigentums
nicht mehr stattfinden, Jagd= oder Weiderecht als Dienstbarkeit oder Vorbehalt bei
Veräußerung nicht mehr entstehen.

Ein Teil der gutsherrlichenRechte wurde sofort undohne Entschädigung auf=
gehoben11. Von den übrigen Grundlasten mußten die unständigenfixiert, d. h. in
eine jährliche unveränderlicheAbgabe vom pflichtigen Grundstück verwandelt werden.
Diese sowie die schonursprünglich ständigenGefälle wurden als ablösbar erklärt, für

in Bayern 1898,K. Haff, Jahrb. d. öff. RechtesII S. 68 ff., derselbe,Die Bauernbefreiungu.
der Stand des Bodenzinsrechtesin Bayern, Leipzig 1910, J. Graßmann in Stengels Wörter=
buchd. DeutschenVerw.R. 2. Aufl. I S. 37 ff. Art. „Agrargesetzgebungin Bayern“; ebenda„Ab=
lösung der Reallasten“. Ferner Schrüffer in Annalen 1907 S. 865 4 Über die gesetzgeberischen
u. Verwaltungsmaßnahmenim einzelnen, val. die vom Ministerium bes Innern herauͤsgegebenen
Denkschriften:Die Landwirtschaft in Bayern 1890,1897, 1903; ferner das amtliche landw. Jahr=
uch, München, seit 1911; Glock a. a. O. S. 274 ff., Nachtr. I S. 75 ff.; Geib, Handb.1

2 Verf.U. Tit. IV § 7, Beil. VI 3§84—20. Agl. 2. Aufl. 1 S. 534ff. u. Literaturangabe
ebenda3 S. 3457.

Vgl. darüber 2. Aufl. 3 S. 345.
1K. Entschl.v. 5. Okt. 1868(pfälz. Kr. A.Bl. S. 847) C.
5 Lock. Handb. d. ges.Fin. Verw. II S. 707ff. u. Geib, Handb. 3. Aufl. I S. 505ff.
* Ugl. hierüber2. Aufl. 3 S. 34 ff.
7 G.Bl. S. 97. Komm. von Pözl bei Dollmann, Die Gesetgebung d. K. B. Teil 1

Bd. 1 S. 155 ff. 1852, Gerstner, Systematische Entwicklung des Ges. v. 4.Juni 1848, Ansbach
1850. Die landesgesetzlicheRegelung der Ablösung (Beschränkung der Vertragsfreiheit) blieb vom
B. G.B. unberührt,val. E.G. Art. 115, auch 113, 114 ferner Art. 85, 86 d. A.G über das Verbot
lünftiger Beglicher Wlastungen, dazu Komm. von Henle=Schneider S. 152fff.

9 — ru15

? G.Bl. S. 601, Komm. v. Pözl a. a. O. S. 379ff., auch im Lehrb.d. Verw.R. S. 375ff.
V G. H.G. Art. Z Ziff. 12 u. A.G. 3. B.G.B. Art. 150. Auch das Uieide-G. gilt nicht für die
Pfalz, wo französischesRechtgalt. Vgl. hierüberGeib, Handb. a. a. O.

10 Die V. . f. 2. Aufl. 3 S. 346 Anm. 18. Uber Komplexlasten, vgl. Bl. 27 S. 20, 49
S. 273 u. 52 S. 257 (Reg.Dentschrift);über die Ablösung der Ehehaftsverhältnisse,s. Ges. v.
23. Febr. 1868 (G.Bl. 1866/69 S. 333) u. Art. 153 d. A.G. z. BG.B., ferner v. Landmann,
Komm. z. Gew.D. I S. 107.

"1 Val. 2. Aufl. 3 S. 346. Nebender standesherrlichenGerichtsbarkeitu. Polizei fielen die
Naturalfrohndienstemit derenGegenreichnissen(vgl. Forst=G.v. 4. Juli 1896 Art. 31, V.G H. 14
S. 109), das Mortuarium (Besthaupt), der Blutzehnt (Neubruchzehnt, Kleinzehnt, wenn dieser
nicht seit 30 Jahren bestandoder anerkannt isti, alle rein persönlichen Abgaben, die nicht auf Grund
u. Boden haften, die Weide auf Ackern während der Fruktifikation u. auf Wiesen während der
Hegezeit,endlichdie Gutsheimfälligkeit. Damianoff, DieFehntaegulierang in Bayern 1896.

"70
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die Ablösungwurden verschiedeneWege eröffnet12. Insbesondereward zur Ver=
mittlung desAblösungsgeschäfteseine Grundrentenablösungskassebei der Staatsschulden=
verwaltung errichtet.

Da das Gesetz 1848 dem Gefällschuldner keineAblösungspflicht auferlegt hatte,
blieben viele Gefälle unabgelöst. Das G. v. 28. April 1872 führte in erheblichem
Umfangedie Ablösungspflicht ein und eröffneteneuerdingsdie Möglichkeit zur llber=
weisung von Grundgefällen an die Grundrentenablösungskasse,die durch die Finanz=
gesetzevon 1856 und 1861 eingestelltwar. Turch das G. v. 1872 war nur die
Tilgung der Bodenzinsezur A-Kasse geregelt: Gefälle, welcheder Staat als Grund=
herr einnimmt, waren nicht inbegriffen. Das G. v. 2. Februar 1898 ¼ brachteeinen
entschiedenenFortschritt in der Grundentlastung. Zunächst wurdedie lberweisung der
nochim Eigentum der Privaten, Stiftungen und GemeindenbefindlichenGrundgefälle
andie Staatskasseermöglicht. Sämtliche Bodenzinsezur Staatskasse,die einemindestens
4%ige Verzinsung des festgelegtenKapitals bildeten, wurden um ½ % des Kapitals
ermäßigt, ebensodie bisher nach den veränderlichenNormalpreisen erhobenenKorn=
bodenzinse,die für den Pflichtigen vorteilhaft firiert wurden. Außerdem ward durch
Dotierung eines Amortisationsfonds aus Staatsmitteln die Tilgung der staatlichen
Bodenzinseohne Inanspruchnahme der Pflichtigen eingeleitet. Die weitere Leistung
des von den Pflichtigen seither zur Tilgung der A-KassebodenzinsegezahltenZuschlages
von ½8% des ursprünglichenBodenzinskapitals übernahm die Staatskasse; zugleich
ward die Ermäßigung des ursprünglichenBodenzinsesum ein weiteres 1½2% dadurch
ermöglicht,daß die Tilgungszeit um 8 Jahre verlängert wurde. Die freiwillige A.
wurde weiter begünstigt,die Befugnis der Regierung zur Gewährung von Nachlässen
erweitert. Der erwähnte Amortisationsfonds hatte Ende 1907 eine Höhe von rund
22½ Millionen Mark erreicht, so daß ohne weiterestaatlicheZuschüssedie Entrichtung
von Bodenzinsen an die Staatskasse im Jahre 1964 aufgehört hätte, während die
Bodenzinse zur A.Kasse im Jahre 1942 zum letztenmal zu bezahlengewesenwären.
Hatten die weiteren G.G. vom 12. Dezember 1899, 18. Dezember 1901 und vom
10.August190415sowiedesFinanz.G. von 1907§ 15 namentlicheinewesentlicheVer=
stärkungdes Amortisationsfonds und die Erleichterung der freiwilligen A. gebracht,
so bewirktedas G. vom 16. August 1908 16den Abschlußder gesetzlichenMaßnahmen.
Die Bodenzinse jeder Art sollen hiernach im Jahre 1940 aufhören. Dies ward für
diestaatlichenBodenzinse (das entsprechendeKapital war für 1906/07 auf 171226.000
Mark berechnet)dadurch ermöglicht,daß einerseitskraft gesetzlicherBestimmung künftig
der Amortisationsfonds durch jährliche, dem ordentlichenBudget zu entnehmendeZu=
schüssevon gleicherHöheso zu verstärkenist, daß er beiZugrundelegungeines3 ½2%oigen
Zinsfußes mit Schluß des Jahres 1940 die Höhe der Bodenzinskapitalienerreicht.
AnderseitswurdedernachArt. 15desG. v. 1898an dieA-KassezuentrichtendeZuschuß
des Staates entsprechendder Abkürzung der Tilgungsfrist verstärkt.

Erwähnenswert ist nochArt. 3 des G. v. 10. August 1904, wonachdenGemeinden
dieBefugnis gegebenwurde, die BodenzinsederPflichtigen des ganzenGemeindebezirkes
oder eines Teiles zu übernehmen;doch muß in diesemFall eine Zwangstilgung der
BodenzinsedurchAnnnitäteneintreten.

12 Vgl. im enzelnen 2. Aufl. 3 S. 346 ff.; K. Haff, Jahrbuch a. a. O. S. 70 ff.; Stengel,
Wörterb. 2. Aufl.I 37

18G.Bl. S. 35 u. Art. 163d. A.G. z B.G.B., Komm. v. Pözl 18753,Knobling 1873:
Hon: andb. II S. 713, III S. 473, die vernaltung=gerichtlicteHtundpee nach Art. 8 Ziff 11
d.V.G.H.G. hat wenig Bedeutung. Entsch.Samml. 1 S. 6 S. 49, 19

14G V.Bl. S. 19. Hierzu Art. 173 A.G. ren n bei Weber:572 S. 184,373, v.
25. März 1898 über Bodenzinsnachlässe(Fin.M. Bl. S. 167); ferner Weber26 S. 680,2 S. 266,
2 S. 255, Handausg. von L. Fahrenbacher 18. Bl. 53 S. 253, „8 S. 351: V.G.H. 20
S. 94 (Zuständigkeit d. V.G.H.). Uber den Begriff des gewerbsmäßigen Güterhandels im Sinne
*s Art. 19 find zahlreicheV.G.H.Entsch.ergangen,vgl. Bd. 19 .—29d. Entsch.

* G.V. Bl. S. 279. Vgl. Lud. blagger, Ges. betr. der Fortsetzungder Gr.E. 1905.
" G.V. Bl. S. 521. G.Entw. in Beil. 548 d. Abg.K. 190708. vgl. auchBeil. 444.
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Der Staat hat nunmehrunter großenOpfern der übrigenStände die völlige
Entlastung der Landwirtschaft, welchedie Mängel der früherenGesetzesolangeverzögert
hatten, sichergestellt.

Das Weidegesetz, das für dieTätigkeitderVerwaltungnochvonerheblicher
Bedeutung ist, erklärt in Vervollständigung des Ablösungsgesetzesvon 1848 18 als
geschlosseneZeit für Acker die Zeit vomBeginneder Bestellungbis zur Abräumung
nach der Ernte9, für Wiesen die Zeit vom 1. April bis zur Abräumungder Heu=
bzw. letztenGrummeternte7, unbeschadetbestehenderkürzererZeitbestimmung.Der nötige
Viehdurchtrieb ist vorbehalten21. Neu angelegteund frischumgebauteWiesen27bleiben
von der Schafweide drei, von der übrigen Viehweide fünf Jahre lang nachVollendung
derAnlagefrei. In allendiesenFällen findetfürdenWeideentgangkeineEntschädigung
statt, ebensowenigdann, wenn infolge von Kulturverbesserungendie geschlosseneZeit sich
verlängert23. In Weidebezirken,wo die regelmäßigeHegezeitzum Schutzeder Wiesen
nicht genügt, kann auf Antrag der Mehrheit der Wiesenbesitzerdie Hegezeiterweitert
werden. Es ist aberdann der Teil der Weidedienstbarkeit,welcherauf die Erweiterungs=
zeit trifft, nach den unten erörtertengesetzlichenBestimmungenabzulösen“.

Die Ablösung einer einseitigenWeidedienstbarkeit25 kann nur für den Gesamt=
umfang eines zusammenhängendenWeidebezirks an Ackern und Wiesgründen, dann
Odungen, Heiden und anderennicht kultiviertenWeideplätzen,es mag sichderselbeüber
eine oder mehrereGemeindemarkungenerstrecken,von wenigstensder Hälfte der Ver=
pflichtetenbeantragt und zwangsweisedurchgeführtwerden.

Die Stimmenzahl wird nach der beteiligtenTagwerkzahl berechnet;die Stimmen
der Eigentümer von Odungen usw. zählen26 nur mit, wenn sie für die Ablösung sind.
Findet der Antrag die erforderlicheStimmenzahl, so müssenauch die Widersprechenden
an der Ablösung sichbeteiligen7. Bei Wiesen mit künstlichenWässerungseinrichtungen,
dann bei nassenoderdurchbrüchigenWiesenkanndie Ablösungdes Weiderechtsvor=
behaltlich der Einräumung der nötigen Triebwege28 von jedem einzelnenBesitzerbe=
antragt werden29. Das Recht, auf Ablösung anzutragen, ist unbeschränktund un=
beschränkbar30.

Über Art und Betrag der Entschädigungdes Weideberechtigtenentscheidetzunächst
gütliches Übereinkommen;andernfalls wird die Entschädigung nach dem Reinertrage
durch Abschätzungermittelt und amtlich festgestellt. Über die Abschätzungtrifft das
Gesetz eingehendeBestimmungen31. Der ermittelte und in Geld veranschlagteRein=
ertragdesWeiderechtsbildetdieJahresabgabe,welchean Stelle desWeidegenussesauf
die weidedienstbarenGrundstückeals Reallast zu übernehmenund, wo nichts anderes
vereinbart,jährlicham 15. Dezemberzu entrichtenist 52.

V.V. Weber 4 S. 530. ·
US 1;6Art. 5.DazuBl.lS.382ss.Entsch-d.O.G.H.inGegenstdessivilrechtesusun

1 Über die AnwendungbeimehriährigenGewächsen36.. 14 S. 115 (Kleeäcker).
2c Vgl. insbef.nochArt. 2 Abs. III. Bl. 28 S. 65 ff. V.G.H.20 S. 154.
ei Hierüber, insbes. über die Bestimmung des bweges, nötigenfalls von Amts wegen,

Art. 3 Abs. II, III. Dazu V G.H. 8 S. 248, 9 S. 398. DieArt der Bestimmungdes Trieb=
weges ist wohl Sache des Verwaltungsermessens.So W. Krais, Komm. z. V.G.H.G. S. 71
gegenG. Kahr, Komm. S. 104.

22AusgenommenEggarten, d. h. Gründe, die abwechselndverschiedenbenürft und ungleich
bewirtschaftetwerden. § 30 der Instr. v. 19. Jan. 1880zum Grundsteuer=G.(R.Bl. S. 225).

:8Ges.Art. 1—5. V.G.H.20S. 4.
*/ Ges. Art. 7 = 1, Art. 39.
25Die folgenden Bestimmungenüber einseitigeu. gegenseitigeWeidedienstbarkeitensind nach

Art. 36, 45 des Ges. unanwendbarauf das sog. LenPechtrech in den Hochgebirgen. Darüber
Pözl, Komm. S. 423.

26 Im Falle desArt. 6, nicht in jenemdes Art. 7 Ziff. 1, wovon oben.
2 Ges. Art. 6, 8—10. Dazu Art. 33, 45, wonach Gemeindenu. Stiftungen in Weide=

ablösungssachenkeinerAufsichts=und Kuratelgenehmigungbedürfen.
2 „Nach Maßgabe des Art. 3.“
29Ges.Art. 7 Ziff. 2.
20 Ges. Art. 35. #1Ges. Art. 11—16. 32 Ges. Art. 17, 25.
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Der Pflichtigekannsowohldie amtlichfestgestellteals die etwagütlichverein=
barte 33JahresabgabeganzoderteilweisedurchBarerlag ihres zwanzigfachenBetrages
ablösenoder für diesenBetrag ein vierprozentigesBodenzinskapitalbestellen,welch
letzteresvon seiner Seite jederzeitheimzahlbar ist.

Auf Verlangen des Berechtigten gehen solche Jahresabgaben oder Bodenzins=
kapitalien an die AblösungskassedesStaates über,welcheihm denBetrag des Ablösungs=
bzw. Bodenzinskapitals in vierprozentigenAblösungsschuldbriefennach demNennwerte,
Beträge unter 25 fl. bar zu vergütenhat.

Der Pflichtigekanndie Zahlung des Ablösungs=oderBodenzinskapitalsan die
Ablösungskassein Ablösungsschuldbriefennach dem Nennwerte leisten3".

Die Verteilung der Jahresabgabe auf die einzelnenweidepflichtigenGrundstücke
ist zunächstSache des libereinkommenssämtlicher Eigentümer. Kommt solches nicht
zustande,so erfolgt die Verteilung durch die Behörde, welchedie Verhältniszahlen des
Steuerkatasterszum Maßstabe zu nehmenhatss5.

Das ErlöschendesWeiderechtsunddieVerbindlichkeitzur BezahlungderJahres=
abgabe treten mangels anderweitiger Übereinkunft mit Schluß des Jahres ein, in
welchem die Verteilung der Jahresabgabe oder der sonst vereinbarten Entschädigung
auf die Pflichtigen endgültig erfolgt ist35. Ausnahmsweiseist jedochdie einstweilige
Fortsetzung der Weideausübung auf höchstensdrei Jahre von der Behörde aus wirt=
schaftlichen Rücksichten37' zu gestatten. Fideikommiß=und Lehenanwärter, Hypothek=
gläubiger und Pächter könnendie Ablösung nichthindern 38.

Zugleichmit demWeiderechterlöschendie damit verbundenenDurchtriebsrechte,
soweit sie überflüssigwerden, und zwar ohne besondereEntschädigung°.

Bei gegenseitigenWeidedienstbarkeiten0, bei welchenkeiner der Teilnehmer ein
größeres Teilnahmerechtauszuübenhat, als ihn nach Verhältnis der Größe und Be=
schaffenheitseinesbeteiligtenGrundbesitzestreffenwürde,kannjederTeilnehmerjeder=
zeit ohne Entschädigungspflichtaus der Weidegemeinschaftaustreten. Der Austretende
ist jedoch gehalten, den übrigen Teilnehmern den erforderlichenDurchtrieb“ zu ge=
statten. Im Streitfalle kannder Austritt erstnachamtlicherEntscheidungerfolgen“.

Bei gegenseitigen Weidedienstbarkeitenmit verhältnismäßig ungleichartigen
Teilnahmerechtentritt die Aufhebung der Weidegemeinschaftnur gegenEntschädigung
und nur dann ein, wenn sie für den gesamtenUmfang der Gemeinschaftund mit der
Stimmenzahl wie bei Ablösung einseitigerDienstbarkeitenverlangt wird "5s.

Bezüglich gütlicher Vereinbarung oder amtlicherFeststellungder Entschädigungen
gilt gleichfallsdasselbewie oben. Hierbei leistet oder empfängtjeder Teilnehmer
Entschädigung, soweit sein Teilnahmerechtgeringer oder größer ist als die Weidelast,
welche auf seinenGrundbesitztrifft; gleicheBeträge hebensichauf. Die Entschädigungen
werden in Form von Jahresabgaben festgesetztund gehen auf die Grundstückeder
entschädigungspflichtigenTeilnehmerals Reallastüber. Die Verteilungder auf solche
Art bestelltenJahresabgaben unter die Entschädigungsberechtigtenerfolgt mangelsÜber=
einkommensdurch amtliche Entscheidung.

Bezüglichder Fälligkeit, der Ablösungund der Abtretungder Jahresabgaben
finden die oben erörterten BestimmungenAnwendung. Die llbernahme der Jahres=
abgaben und Bodenzinskapitalien durch die Ablösungskasseerfolgt jedochnur auf Ver=
langen sämtlicherBezugsberechtigtereiner Weidegemeinschaft.Die Ablösungskasse

38Letzteres,wenn nichts anderesverabredetist. 6 ¾ Ges. Art. 18—21.
3 89 rt 3 Angef. Entsch.d. O. G.H. 7 S. 688 (auchBl. 30 S. 254f.).

es. Art. 23.
*? Nach Maßgabe des Art. 24 des Ges. „Die in Art. 28 bestimmtenFolgen tretenin diesem

Falle mit dem Ablaufe des hierfür eigens bestimmten Termines ein.“
38Näheres Ges. Art. 27—32. 3#S. Ges. Art. 26.
46 Bl. 35 S. 362ff. 41Nach Art. 3. Vgl. V.G.H. 8 S. 248.c.
4. Ges. Art. 37, 38. (Die EntscheidungsetztEinvernahme von Sachverständigenvoraus.)

DazuBl. 14 S. 17ffl.,16 S. 306ff., 26 S. 12f., 29 S. 235ff. Angef.Entsch.d.O.G.H. 6
S. 408, 7 S. 981.

Die Ausnahme des Art. 7 Ziff. 2 gilt auchhier.
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brauchtsichin keineAuseinandersetzungmit deneinzelnenBeteiligten einzulassen,sondern
kann für den übernommenenGesamtbetragdie Ablösungsschuldbriefehinausgeben“.

GegenseitigeWeideberechtigungenerlöschenmit dem Jahre, in welchemdie Ver=
teilung, bzw. die Festsetzungder Entschädigungenendgültig erfolgt ist “.

Bezüglich der ausnahmsweisenVerlängerung der Weideausübung gilt dasselbe,
wie für einseitigeDienstbarkeiten,mit der Maßgabe, daß nur die Teilnehmer, welche
für Aufrechterhaltungder Gemeinschaftwaren, den Antrag stellenkönnen,und daß die
Genehmigungdes Antrages die Fortsetzungder ganzenGemeinschaftzur Folge hat “.

Fideikommiß=und Lehenanwärter, dann Hypothekgläubigerhaben auch hier kein
Hinderungsrecht, und es ist auch hier das Ablösungsrecht unbeschränktund un=
beschränkbar"7.

Das Verfahren in Weiderechtssachenist durch folgendeBestimmungengeregelt“s.
Vor die bürgerlichenGerichtegehörendiejenigenStreitsachen, welchedenselbenausdrück=
lich vomGesetze Überwiesensind. Die Durchführung des Ablösungsverfahrens seitens
der Verwaltung hängt davon ab, daß vorgängig entwederdie präjudizierlichen Zivil=
rechtsstreitigkeiten3“ rechtskräftig entschiedenwerden oder die Wertsummedes Streit=
gegenstandesdurchden Antragsteller bei Amt hinterlegt wird. Im übrigen obliegt der
Gesetzesvollzugund die Entscheidungvon Streitigkeiten hierbeider Verwaltung51. Nach
demGesetzevon 1852 sind die Distriktsverwaltungsbehördenerste52,die Kreisregierungen,
Kammern des Innern zweiteInstanz58. Nunmehr sind Streitigkeiten über Ausübung
und Ablösung des Weiderechtsauf fremdemGrund und Boden als Verwaltungsrechts=
sachen erklärt, also bei den genanntenInstanzen im verwaltungsrechtlichenVerfahren
zu behandeln, und es steht gegendie Entscheidungender KreisregierungenBeschwerde
zum Verwaltungsgerichtshofeoffen.

Diesen Entlastungsgesetzenfolgten die auch für die Landwirtschaft bedeutsamen
Wasser=G.v. 28. Mai 1852, denendie wenigerfolgreichenG. v. 22. Februar 1855
überdie landwirtschaftlichenErbgüter undv. 28. Mai 1855überdieGutszertrümmerung?"“
sich anreihten. Die nächstenJahre brachten Gesetzeüber Gewährleistung bei Vieh=
veräußerungen(beseitigtdurch A.G. z. B.G. B.) und überdie Zusammenlegungund Ver=
markung der Grundstücke; das landwirtschaftlicheKreditwesen ward durch Gründung
der Landeskulturentenanstalt und Bereitstellung erheblicher Staatsmittel' für die
Zentraldarlehenskasse(E. G.) und die bayerischeLandwirtschaftsbank ausgestaltet.
Weitere Förderung gaben die Organisationen der staatlichenVersicherunggegenVer=
mögensschädigungen,die Gesetzezur Förderung des Feldbaues, der Tierzucht, wie zur
Bekämpfung der Tierseuchen,ferner die Novelle zumForst-G. v. 17. Juni 1896. In
diesemZusammenhangist nebenderschonobenerwähntenUmgestaltungderWassergesetze
nochdes Fischerei=G.v. 15. Aug. 1908 und des GüterzertrümmerungsG. v. 13. August
1910“ zu gedenken;mannigfacheEntlastung für die landwirtschaftlicheBevölkerung

4 Ges. Art. 39—44, 45.
“5 Ges.Art. 45. „Abgesehenvon den in Art. 37 u. 38 besondersvorgesehenenFällen.“
6 Ges.Art. 46. Ges.Art. 45.

"“.Ges. Abschn.IV (Art. 47 64) mit V.V. v. 12. Aug. 1852; Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 8
Ziff. 12. — Bl. 5 S. 116 f., 28 S. 86 ff. (Verfahren nach älterem Rechte). 6

Art. 27, 32, 48 Abs. I. Angef. Entsch d. O.G. H. 7 S. 981; auchBl. 30 S. 295 ff.
u. Komp. Konfl. E. i. G.V. Bl. 1906 Beil. I. "

50B1.28S·381f.,29S.182ss.
ZIVLZISJZZIfsHierzudasobenangeslkomtnKonfl.E.
»2Über derenAufgabe der Ermittelung des SachverhaltesV.G.H. 8 S. 269.
5#Bei Weidebezirken, die sich über verschiedeneVerwaltungsdistrikte erstrecken, entscheidet

die Belegenheit des größten Teils für die Zuständigkeit. Art. 49. Statt eines beteiligten un=
mittelbaren Magistrates hat die Kreisregigrung eine andere Distriktsverwaltungsbehördefür die
Sachbehandlungzu benennen. Art. 50. Uber SchätzungenArt. 51—58 (dazuBl. 10 S. 401ff.),
über Kosten Art. 59 —61.

1 Vgl. 2. Aufl. 3 S. 353 u. Denkschriftüber d. L. 1890 S. 642ff.
*“Fin.G.v. 17.Juni 1896F I7,Ges.v. 24.Jan. 1898(G.V.Bl.S. 13),Landt.Absch.v.

1899 § 50, Ges. v. 1. Juli 1900(G.V.Bl. S. 569).
56G.V.Bl. S. 627, Entw. d. Ges. in Beil. 852 d. Abg.K. 1909/10,V.V. v. 24. Aug. 1910

(G.V.Bl. S. 633), Handausg. v. F. v. Braun; ferner v. F. Goldschmit u. Gardé 1911.
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brachtendie NovellenzumArmen=undHeimat=G.,das Schulbedarf=G.vom 28. Juli
1902, die Novellen zumGebühren=G.und die staatlicheOrganisationder landwirt=
schaftlichenUnfallversicherung. DieseMaterien sind an ihrer Stelle eingehenderörtert.

An der landwirtschaftlichenTätigkeit ist die staatlicheallgemeineunddiegemeindliche
Verwaltung starkbeteiligt,im Anschlussean die Verwaltungsorganisation besteht,mangels
einer gesetzlichenOrganisation der Landwirtschaft, der landwirtschaftliche Verein in

Bayern 57, dessenVertretungskörper den ständigenBeirat der Behörden bilden. Von
besonderenstaatlichen Einrichtungen sind hier zu erwähnen die Moorkulturanstalt“,
die Stationen für Pflanzenschutzund Pflanzenkrankheiten in München und Freising,
die agrikulturbotanischeAnstalt 57, der im allgemeinen die Förderung des landwirt=
schaftlichenPflanzenbaues und die Vornahme botanischerVersucheund sonstigerUnter=
suchungenobliegen;dieLandesinspektorenfür Obst=undGartenbau10,für Hopfenbaus1,
Weinbaus', Tierzucht"3sund Milchwirtschaft “.

§*267. Abmarkung der Grundstücke. Die Sorge für die Feststellungder
Eigentumsgrenzenvon Grundstückengehört an sichebensoin das Gebiet der freiwilligen
Gerichtsbarkeit wie die Sorge für die Sicherung von RechtsgeschäftendurchEinrichtung
eines Notariates. Staatsrechtlich sind nur die Bestimmungen über die Abmarkungs=
behörden. Vom bayerischenRechte wird jedochdas ganze Abmarkungswesenals An=
gelegenheitder Landesverwaltung behandelt1.

Das revidierte G. v. 30. Juni 1900 bezieht sich auf alle, nicht bloß auf land=
wirtschaftliche Grundstücke, mag aber bei seiner überwiegendenBedeutung für die
letzterenin diesemZusammenhangezu kurzer Erörterung kommen.

Die Eigentümer von Grundstücken,deren Grenzen unbestritten oder nicht durch
Grenzzeichengesichertsind, haben die Pflicht 3, die erforderlicheneue oder ergänzende
Abmarkung vornehmenzu lassen.

Streitigkeiten über das Bedürfnis und die Art der Abmarkung, über ihre
Gültigkeit und die Erhaltung von Grenzzeichenwerden im Verwaltungsrechtswegeent=

Hierzu die amtlicheDarstellung über die Güter=Z.v. H. Graf v. Lerchenfeld 1907. Das G.3.G
gewährt bei gänzlichemoder teilweisemVerkauf geschlossenbewirtschafteterlandw. Grundstückean
einen Güterhändler ein Vorkaufsrecht jener Gemeinde, in deren Bezirk eines der verkauften Grund=
stückeliegt, den in dieserGemeindebestehendengemeinnützigenländlichen Darlehenskassenvereinen
u. sonstigen vom Min. d. Innern bezeichneten jur. Personen. Die Ausübung dieses Rechtes ist in
der Regel an eine Frist von 3 Wochen gebunden. Außerdem kann der Verkäufer binnen einer
Woche vom Vertrag zurücktreten; der Güterhändler aber kann ein solches Recht für sich oder den
Käufer nicht ausbedingen. Zeitschr.f. R. Pfl. VI S. 391, 446.

ev.Satzungenin M.A. Bl. 1895 S. 577 u. 1909 S. 750. Vgl. Glock, Nachtr.I S. 76,
P. St. G.B. Art. 120 Abs. 2. Vgl. auchWeber 32 S. 100,34 S. 290. Geib, Handb.I S. 552.

58 V.O. v. 3. Juli 1908(G.V.Bl. S. 570),hierzuWeber 31 S. 105,34 S. 15,Bl. 46 S. 23.
5°%VO. v. 9. Aug. 1902 (G.V.Bl. S. 454, hierzu ebenda1908 S. 1054)u. A.Bl. 1908

S. 169. Weber 36 S. 15.
so Weber 30 S. 607.
"1 Weber 26 S. 483.
* Weber 33 S. 777.
"8 G.V. Bl. 1894 S. 317.“
*“Weder 26 S. 52. Uber die Tätigkeit der Kulturbauämter u. das Wasserversorgungs=

bureau s. obenS. 18.
"4 267)1 Zur vorschußweisenBestreitung der Kosten der Grenzsteinewurde nachArt. 26 ein be=
onderer,im Budget nicht enthaltenerStaatsfonds (Abmarkungsfonds)gebildet, der vom Kataster=
büro verwaltet wird. Vgl. Bek. v. 3. April 1901(Weber 31 S. 194).

2G.V. Bl. S. 553. Hierzu V.V. v. 21.Dez. 1900!Weber 30 S. 767),20. Febr. 1901(technischer
Vollzug) u. v. 24. März 1901 (Weber 31 S. 151 u. 184) über A. der Staatsforstgrundstücke;
Verh. d. Abg K 1899/1900Beil. Bd. I S. 345ff., II S. 523, 920, St. B. B. III S. 841 ff.,
IV S. 774: K. d. R. R. Beil. Bd. 1 S. 576, 636, St. B. I S. 300. Vgl. auch Art. 113, 142, 143
d.E.G. z. B.G. B. Die ersteRegelunghattedas Ges.v. 16.Mai 1868gebracht;G Bl. 1866/69S. 573.
Bgl. hierüber 2. Aufl. III S. 351, Pözl, Ges., die Vermarkung der Grundstückebetr. usw.,
Erlangen 1871, Stadelmann=Reitmayr, Wirkungskreis der Feldgeschworenen,Bamberg 1907.
Handausgabendes Ges. v. Brettreich=v. Scheurl, München 1907 u. Windstoßer (Ansbach
1909),Bl. 51S. 49.

WG. H. 23 S. 232, vgl. auchKomp.Konfl. Erk im G.V.Bl. 1907 Beil. II.
v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 26
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schieden,und zwar durch die Distriktsverwaltungsbehördenin erster und den Ver=
waltungsgerichtshofin zweiter Instanz".

Für jede Gemeinde find vier bis siebenFeldgeschworeneaufzustellen. Die Auf=
stellung kann auch gesondertfür die einzelnenOrtschaften einer Gemeinde geschehen.
Die Feldgeschworenenwerden auf Lebensdaueraus der Zahl der Gemeindebürgerge=
wählt, und zwar ergänzensie sichbei Abgängen durch eigeneWahl. Sind jedochnur
zwei vorhanden, so geschiehtdie Wahl durch die kollegiale Gemeindebehörde. In
bezugauf Wählbarkeit, Wahlablehnung, Zulässigkeit oderNotwendigkeit des Austrittes
gelten dieselben gesetzlichenBestimmungen wie jeweils für die Mitglieder eines länd=
lichen Gemeindeausschussesoder des Gemeinderates. Streitigkeiten hierüber sind Ver=
waltungsrechtssachen7. Die Feldgeschworenenwählen aus ihrer Mitte einenObmanns.

Ihre Geschäftsführungwird durch eine vom Staatsministerium des Innern er=
lasseneDienstanweisung" geregelt. Für jedeDistriktsgemeindewird durch die Distrikts=
verwaltungsbehördenach Einvernahme des Distriktsrates eine Gebührenordnung fest=
gesetzt1. Die Feldgeschworenenwerden durch die Distriktsverwaltungsbehördeeidlich
auf die Dienstanweisungund die lebenslänglicheWahrung des bestehendenSiebner=
geheimnissesverpflichtet11. Die Aufsicht überdie FeldgeschworenenstehtdemObmanne,
die Oberaufsichtder Distriktsverwaltungsbehördezu½2.

Die Feldgeschworenenhaben innerhalb ihres Bezirkes die ausschließlicheBefugnis,
Grenzzeichenzu setzen,behufs Untersuchung13 zu heben,sie wieder in die richtige Lage
zu bringen und bei Entbehrlichkeit herauszunehmen½. Die Feldgeschworenenkönnen
sich beim Setzen der GrenzmarkengeheimerZeichen (Unterlagen) bedienen5.

Die DienstverrichtungenderFeldgeschworenenwerdendurchdenGemeindevorstand
vermittelt. Sie sind dessenHilfsbeamte für die Erhaltung der Flur= und Markungs=
grenzen. Sie haben die Grenzmarken der Gemeindeflur und der etwa besondersver=
markten Abteilungen derselbensowie der Privatgrundstücke zu beaufsichtigen. Hierzu
dient die zeitweise,und zwar mindestensalle drei Jahre, stattfindendeGrenzbegehung
nachMaßgabeder DienstvorschriftenodernachAufforderungdes Gemeindevorstandes.
Letzterem sowie den etwa besonders beteiligten Grundeigentümern sind die wahr=
genommenenMängel binnen acht Tagen zur sofortigenAbhilfe anzuzeigen1.

§.268. Die Flurbereinigung. Die früherenVersuche,die unwirtschaftliche
Gemenglage der Grundstückedurch zwangsweiseDurchführung von Flurbereinigungen
zu beseitigen,blieben wegender übergroßenAngstlichkeit vor Anwendung eines Ein=
griffes in das Eigentum fast ganz erfolglos1.

Ges. Art. 19—22 u. 30 mit V.G.H.G. Art. 8 Ziff. 16 (hierzu Samml. 17 S. 156)u.
V. V. § 32. Der V.G.H. entscheidetauch über Streitigkeiten aus § 919 B.G.B. Die Feststellung
der Grenze ist Sache der Gerichte,vgl. hierher Komp. Konfl.Erk. Beil. III z. G.V. Bl. 1910S. 21.

5 V.G.H. 1 S. 134 (keineVerwaltungsrechtssache)h.
* Ebenso das erste Mal. Für ausmärkische Bezirke wählt der Distriktsausschuß.
7!Ges. Art. 12, 13, 15: V.G.H.G. Art. 8 Ziff.33, Art. 9 Abs. I. Vgl. oben § 113.

V.G.H. 8 S. 38.
#Ges. Art. 5 Abs. II.
2 Frlvarschworenen.. v. 21. Dez. 1900 Weber 30 S. 1.
10 Ges.Art. 24. V.V. 5 33. Uber dieFrage, inwieweitGebührenstreitigkeitenVerwaltungs=

rechtssachensind, Entsch.d. V.G.H. 1 S. 107,3 S. 607.
1 8 Art. 16.
12Ges. Art. 14. V.G.H. 2 S. 228 (keineVerwaltungsrechtssache).
13Auch in gerichtlichemAustrage. ·
«Ges.Art-9.VoraussetzungistjedachZirseifellosigkeitderGrenze,soivie,daßwegen

Vornahme der Vermarkung Ubereinstimmungder Beteiligten oder rechtskräftigerverwaltungs=
richterlicher Bescheid vorliegt.

15Ges. Art 10. Vorschriftenüber das Verfahren, dann über Führung einesProtokolles in
Art. 38. Dazu V.G. H. 1 S. 107, 147, 17 V. 253.

16Ges. Art. 12, die Art. 92 Abs. 3, 138 Abs. 6 der diess.,71 Abs. 6 der pfälz. G.O. sind
aufgehoben.Vgl. auchPSt. G.B. Art. 3 Abs. II, worüber oben§ 148.
(§ 268] Vgl. über die Entwicklung u. frühereLiteratur 2. Aufl. 3 S. 353, ferner die Darstellung
v. Rud. v. Schreiber bei Haag=L. v. Müller, Fl.B.G. 1891 S. 78ff. Wismüller, Ge=
schichteder Teilung der Gemeinländereienin Bahern.
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Erst das G. v. 29.Mai 18862,welchesdurchArt. 171 desA. G. zumB. G.B.
geändert und ergänzt wurde, brachte wesentlicheFortschritte, es gilt in der Fassung
vom 30. Juli 18994.

Das Gesetzverstehtunter FlurbereinigungUnternehmungenfür landwirtschaft=
liche Zwecke, welche eine bessereBenützungvon Grund und Boden durch Zusammen=
legung von Grundstückenoder durch Regelung von Feldwegen bezielen. Die Flur=
bereinigung kann ganzeGemeinde=oder Ortsfluren oder zusammenhängendeTeile der=
selbenumfassen.Auch ist die Einbeziehungvon GrundstückeneinerbenachbartenGe=
meinde=oderOrtsflur statthaft, wenn und insoweit dieseszur zweckmäßigenAusführung
der Unternehmungnotwendig erscheint.

Gegen den Willen einzelnerGrundeigentümerkann die Flurbereinigungnur
stattfinden, wenn

1. bei einerZahl der beteiligtenGrundeigentümervon wenigerals 20 mindestens
drei Fünftel, bei einer größeren Anzahl die Mehrheit mit der Unternehmung ein=
verstanden ist;

2. die Mehrzahl der beteiligtenGrundeigentümerzugleichdas Eigentum an mehr
als der Hälfte der Bereinigungsfläche?hat;

3. auf dieseMehrzahl auch mehr als die Hälfte der betreffendenGrundsteuer
entfällt und

4. von der Flurbereinigungeine bessereBenützungvon Grund und Boden zu
erwarten ist und dieserZweckohneBeiziehungder Grundstückeder Minderheitnicht
erreicht werden kann.

Hinsichtlichder Regelungvon Feldwegengenügtjedochin allen Fällen die Zu=
stimmung der Mehrzahl der beteiligtenGrundeigentümer,wenn im übrigen die Voraus=
setzungenunter 2—4 gegebensind.

DemFlurbereinigungszwangekönnenzusammenhängendeGrundstückeeinesGrund=
eigentümers, welchewenigstens10 Hektare umfassen,nicht unterworfen werden; ferner
nicht Gebäude und deren Hofräume, Hausgärten und Grundstücke,welchemit Wohn=
oder Wirtschaftsgebäudendes Grundeigentümerszusammenhängen.Dazu kommt noch
eine Reihe weiterer Ausnahmen, die mit Rücksichtauf die Benützungsart von Grund=
stückengemachtsind'. Jedoch könnengewisseArten von Grundstücken10

1. bei ZusammenlegungrücksichtlichderjenigenTeile, welche in unwirtschaftlicher
Weise in die Bereinigungsflächehineinragen,

2. wennes sichum die Regelungvon Feldwegenhandelt,vollständig
dem Zwange unterworfen werden.

Fernerkann bezüglichder meistenGattungenbefreiterGrundstücke11, wennein
UnternehmenohnederenInanspruchnahmenichtausführbarundderenBeiziehungnicht
ohnedies nach den ebenerwähntenBestimmungenzulässigist, Enteignung der erforder=
lichen Fläche nach Maßgabe des Enteignungsrechteseintreten. Die Enteignung ge=

2 G.V. Bl. S. 271. Die Kammerverh. find nachgewiesenim Repert. 1883/86 S. 78 ff.
H. Haag, Annalen 1888 S. 161ff.; fernerBl. 55 S. 333. "

: G.V. Bl. 1899 S. 469. Das Gesetzgilt jetztauchfür die Pfalz, in vollem Umfangeaber
erst nach Anlegung des Grundbuches(Art. 171 Ziff. XX). Böhm=Klein, A.G. z.B.G.B.
S. 386ff. Nach Art. 113 d. E.G. z. B.G.B. bleibt die landesgesetzlicheRegelungunberühre Verh.
u. Art. 171K. d. Abg.189899 Beil. Bd. 20, 1 S. (7ff., 127ff., 369ff., St.B. 13 S. 772;
K. d. R.R. Sonderband des Justiz"G.=Aussch.S. 233; Prot. Bd. 8 S. 302ff.

4 G.V. Bl. S. 507. V.O. v. 30. Nov. 1886, 4. Juni 1892u. 10. Dez. 1908 § 9 (G.V.Bl.
635, 182, 1054),Vollz.V. v. 3. Febr. 1900(Weber 29 S. 2100. Uber weitereVollz.=V. vgl. An=
hang zu den ““ des Ges. v. H. v. Haag=Brettreich, München, u. v. Wind=
stoßer, 5. Aufl., Ansbach 1909.

5 %. 22 S. 159.
* Ges.Art. 1, 2; vgl. auchV.G.H. 23 S. 13.
1 Uber den Begriff L. A. v. Müller S. 110f. u. Haag, Handausgabed. G. 1891.
* Ges. Art. 3. Dazu Art. 5 über besondereprivatrechtlicheVerhältnisse.
* Sämtliche Ausnahmen sind in Art. 4 Abs. I des Ges.aufgezählt.
4%Nämlich die in Art. 4 Ifl 8—11 genannten.
11Nämlich der in Art. 4 Ziff.5—11 genannten.
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schiehtzugunstender Gesamtheit. Grundstücke,welcheunmittelbar militärischenZwecken
dienen, können zur Flurbereinigung nur mit Zustimmung der Heeresverwaltung bei=
gezogenwerden 12.

Für den Grundbesitz,welcher in eine Flurbereinigung einbezogenwird, hat der
Eigentümer15vollen Ersatz zu erhalten. Dieser Ersatz ist, soweit tunlich, in Grund
und Boden gleicherKulturart anzuweisen;hierbei sind die wirtschaftlichenVerhältnisse
aller Beteiligten gegeneinanderabzuwägen. Ein Ersatz in Grund und Boden, wodurch
eine wesentlicheAnderung des seitherigenWirtschaftsbetriebesbedingt wäre, darf nur
unter Zustimmung des Beteiligten stattfinden. Beteiligten mit verhältnismäßig ge=
ringem Grundbesitzeist derErsatz in Grund und Boden auf ihr Verlangen möglichstin
der Nähe ihrer Behausung bzw. der Ortschaft anzuweisen.

Geldentschädigungenund Geldleistungendürfen nur insoweit stattfinden,als die
Ausgleichung nicht in Grund und Boden sowie durchZuweisung von Vorteilen hierbei
erfolgen kann. VorübergehendeMehr= oder Minderwerte der eingetauschtenoder aus=
getauschtenGrundstückemüssenin Geld ausgeglichenwerden!=“.

Bei der Flurbereinigungsind jedemGrundstückedie erforderlichenZufahrten,
Viehtriebe und Wasserläufezu schaffen. Der Raum, welcherfür Wege,Brücken,Wasser=
läufe und etwa veranlaßte gemeinschaftlicheAnlagen benötigt wird, ist bei Zusammen=
legung von Grundstückenzunächstaus der Bereinigungsfläche zu entnehmen16. Die
Unterhaltung der vorbezeichnetenWege, Brücken, Wasserläufe und gemeinschaftlichen
Anlagen ist durch Vereinbarung der Beteiligten sicherzu stellen1.

Der Ersatz, welchen der einzelne beteiligte Grundeigentümer in Grund und
Boden erhält, tritt an die Stelle der dafür abgetretenenGrundstückeund überkommt
in jeder rechtlichenBeziehung alle Eigenschaften derselben, soweit das Gesetz nicht
andersverfügt 17.

Zur Leitung und Durchführungder Flurbereinigungenbestehteine Flur=
bereinigungskommissionim Staatsministerium des Innern. Dieselbe hat kollegiale
Verfassung; ihre Mitglieder ernennt der Königus.

Hinsichtlich sämtlicher Unternehmungen,bei welchen die Anwendung von Be=
stimmungender Artikel 3, 4, 8—17 des Gesetzesin Frage steht, ist die Mitwirkung
der Flurbereinigungskommissiongeboten; im übrigen kann sie in Anspruch genommen
werden. Wo die Anwendung der Artikel 3 oder 4 nicht in Frage steht, kann die
Kommission ein vereinfachtesVerfahren anordnen. Bei der Durchführung von Flur=
bereinigungen,welchemit Zustimmung der beteiligtenGrundeigentümerund ohneWider=
spruchDrittberechtigter stattfindenund für welchedie Mitwirkung der Kommissionnicht
in Anspruch genommenwird, bleibt das Verfahren dem Übereinkommender Beteiligten
überlassen°.

Der Antrag auf Vornahme einer Flurbereinigung kann von jedem beteiligten
Grundeigentümeroder von der Gemeindebehördegestelltwerden. Die Flurbereinigungs=
kommissionentscheidet,ob und in welchemUmfangedie beantragteUnternehmungsich
zur weiteren Sachverhandlungeignet20.

12Ges.Art. 4 a IL-IV: vgl. Art. 30.
138Vorbehaltlich Art.7 Abs. II des Ges, wovon unten.
1“ & Art. 6.
15Ges. Art. 7 Abs. I, II.
16Ges. Art. 7 Abs. III.
11Ges. Art. 8 Abs. I. — Die Art. 8—17 des Ges. regeln sodanndie privatrechtlichenVer=

hältnisse, welche durch die Flurbereinigung sich ergeben, bzw. berührt werden. Ansprüche Dritt=
berechtigtergehenregelmäßigauf dieeingetauschtenGrundstückeüber. Widerspruchsrechtstehtsolchen
Dritten nursoweit zu, als derbingelaufön: Grundbesitzdemausgetauschtennicht mindestensgleich=
wertig ist. Uber Verwendungvon Geldentschädigungenzur Ablösung von GrundlastenArt. 14.
» ISUberihreBildungvgl.V.-O.v.30.Nov.löst-iu.v.10.Dez.1908§9(G.V.B1.S.1054).
Über die Kostentragungdurch den Staaz Ges. Art. 44 Abs. I. Vgl. auchG. V. Bl. 1888 S. 151;
1892 S. 276 (Stellung der Geometer). Über Bildung von Kreiskommissionenvgl. Art. 18 d. Ges.

15Art. 19 Abs. IV enthält einebesondereVorschrift für Fideikommisse.
20NäheresArt. 20.
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Die Distriktsverwaltungsbehördeladet sodann gegebenenFalles die beteiligten
Grundeigentümer zu einer Tagfahrt, zu welcherdie Flurbereinigungskommissioneinen
Kommissär abordnet. Bei der Tagfahrt ist zu beschließen:

1. über die Inangriffnahme der Flurbereinigung und die wesentlicherenGrundzüge
der Unternehmung,insbesondereauch über die Unterhaltungder Wege,Brücken,Wasser=
läufe und gemeinsamenAnlagen;

2. über die Ausarbeitung desProjektes durch einen geprüftenGeometeroder den
Flurbereinigungsausschuß;

3. über die Bestellung des Schiedsgerichtes.
Weiter können in Ansehung des KostenpunktesAnträge gestellt und Beschlüsse

gefaßt werden.
Die Inangriffnahme der Unternehmunggilt als beschlossen,wenn die Mehrzahl

der beteiligtenGrundeigentümer! zustimmt22.
Werden in der Tagfahrt oder binnen 14 Tagen nach derselbenvon den Be=

teiligten Einwendungen erhoben?3, so hat hierüber die Kommission zunächstzu ent=
scheiden. Gegen den Bescheidist die Beschwerdezum Verwaltungsgerichtshof zulässig.

Erst nach Abschluß diesesVorverfahrens, in welchemdie gesetzlichenVoraus=
setzungeneines Unternehmensfestgestelltwerden, wird in die weitere Durchführung
eingetreten.

Bei Flurbereinigungen geringerenUmfanges kann, wenn derKommissär der Flur=
bereinigungskommissioneinwilligt, die Ausarbeitung einem geprüftenGeometer über=
tragen werden, den die Kommission aufstellt. In den übrigen Fällen ist die Aus=
arbeitung einemFlurbereinigungsausschussezu übertragen,welcher besteht:

1. aus einemKommissärder Flurbereinigungskommissionals Vorsitzenden?“;
2. aus einem geprüftenGeometer,den die genannteKommission bezeichnet;
3. aus mindestenszwei Landwirten, welchevon den Beteiligten zu wählen sind.
Die beiden erstgenanntenFunktionen können je nach Befinden der Kommission

vereinigt werden.
Bei der Tagfahrt ist die Zahl der Landwirte zu bestimmen,welchein den Aus=

schuß zu wählen sind, und die Wahl derselbensowie einer entsprechendenAnzahl von
Ersatzmännern vorzunehmen. Der Minderheit, welchedem Unternehmenwiderspricht,
steht die Wahl eines Mitgliedes und des Ersatzmanneshierfür zu.

Der Ausschußwird vom Vorsitzendenberufen. Er beschließtmit Stimmen=
mehrheit unter Stichentscheiddes Vorsitzenden?.

Der Ausschuß und dessenVorsitzenderbzw. der beauftragteGeometerkönnenim
Zweifelsfalle jederzeit bei der FlurbereinigungskommissionEntscheidung über Ein=
stellung oderFortsetzungdes Verfahrens beantragen. Wird erstereverfügt, so gilt dies
als Endbescheid26. Das weitereVerfahrendesAusschussesbzw.Geometersist gesetzlich
eingehendgeregelt,insbesonderehinsichtlichder Einvernahme Drittberechtigter?7.

Zur Austragung streitiger Fragen in bezugauf die Wertermittelung, die Ent=
schädigung bei vorläufiger Besitzeinweisung,dann zur Bescheidungder Widersprüche,
welche von den widerspruchsfähigendrittberechtigtenPersonen und Streitbeteiligten?5
erhoben sind, wird aus sachverständigen,unbeteiligtenVertrauenspersonenein Schieds=
gericht bestellt. Dasselbe bestehtaus fünf Mitgliedern?", von welchendrei durch die

*1 Die Mehrzahl ist bei zwangsweiserFlurbereinigung nachArt. 3 Ziff. 1—3 des Ges. zu
berechnen.— Im übrigen entscheideteinfacheMehrheit.

?2 Näheres Art. 21, 22 23 Vgl. V.G.H. 29 S. 75.
24DieserKommissär ist von derMitwirkung bei denBeschlußfassungenderFlurbereinigungs=

kommissionin der nämlichenSache nicht ausgeschlossen.V.G.H. 14 S. 168; 17 S. 26.
# Näheres Art. 24, 25; über die Befugnis zur Vertretung der Beteiligten Art. 26.
26Im Sinne der Art. 38, 39, worüber unten. — Ges. Art. 27. ·

2997Art. 28—31, V.G.H. 23 S. 13. Über die Zulassung der vorläufigen Besitzanweisung
Art. 29.

38Art. 8 Abs. II, III. ·
WDieMitgliedererhaltenVergütungnachArt-28Abs-Vllu.Miii.-Bek.v.28.Fcbr.1868

(Weber 18 S. 754).
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beteiligtenGrundeigentümerbei der oben erwähntenTagfahrt zu wählen sind und je
eines durch die Flurbereinigungskommissionund die Distriktsverwaltungsbehördede⸗
stimmt wird. Der Minderheit, welchedem Unternehmenwiderspricht, stehtdie Wahl
eines Mitgliedes und Ersatzmannes aus der den Beteiligten zukommendenAnzahl zu.
Mitglieder desFlurbereinigungsausschusseskönnendemSchiedsgerichtenicht angehören30.
Den Vorsitz im Schiedsgerichteführt das Mitglied, welchesvon der Flurbereinigungs=
kommissionbestellt ist. Das Schiedsgericht wird vom Vorsitzendenauf Veranlassung
des Ausschussesbzw. des beauftragtenGeometers berufen. Die Bescheidedes Schieds=
gerichtessind endgültig31; es entscheidetnachGehör der Beteiligtenmit Stimmen=

mehrheit82.
Wegen erforderlicher Zwangsenteignung ist Antrag an die Flurbereinigungs=

kommissionzu stellen. Letzterehat die Zuständigkeiten,welchedurch das Enteignungs=
gesetz33 den Regierungen und dem Staatsministerium des Innern zugewiesensind.

VerhandlungenundFlurbereinigungsprojektwerdenschließlichderFlurbereinigungs=
kommissionvorgelegt,welchedieetwanotwendigenErgänzungenverfügtund wennnot=
wendig eine Schlußtagfahrt vor der Distriktsverwaltungsbehördeveranlaßt 4.

In demEndbescheidederFlurbereinigungskommissionwird entwederdie Ablehnung
des Unternehmensausgesprochenoder über die GenehmigungdesselbenBeschluß gefaßt.
Zugleich ist die Verpflichtung zur Tragung der Kosten35 durch einen Verteilungsplan
festzustellen.

Dem genehmigendenBeschlusseist eine tabellarischeÜbersichtder Unternehmung
(Flurbereinigungsoperat)zugrundezu legen. Dieseenthältdie genaueBezeichnungder
Grundstücke,welchejedembeteiligtenGrundeigentümerzugewiesensind, sowie die An=
gabeetwadarauf liegenderdinglicherLastenoderdamit verbundenerRechte,dann die
Ordnung der Belastungsverhältnisse,Geldentschädigungenund Geldleistungen,sowie die
Namhaftmachungaller sonstigenPunkte, welchemit der Flurbereinigungzusammen=
hängen und einer rechtlichenSicherstellungbedürfen86.

Gegen den Endbescheidsteht die Betretung des Verwaltungsrechtswegesdurch
Beschwerdean den Verwaltungsgerichtshofoffen37. Insoweit der Endbescheiddie
Vermessungder Grundstückeoder den Verteilungsplan betrifft, findet hiergegenBe=
schwerdenur statt, wenn unrichtige Gesetzesanwendungbehauptetwird s8.

Nach eingetretenerRechtskraft des Beschlusses,wodurch eineFlurbereinigung ge=
nehmigt wird, ist das Operat von der Flurbereinigungskommissionfür vollziehbar zu
erklären und jedem beteiligtenGrundeigentümerein Auszug aus demselben,mit der
Vollziehbarkeitserklärungversehen,zuzustellen.Dieser Auszug tritt an Stelle einer
Erwerbsurkunde hinsichtlich des zugeteiltenGrundbesitzesund aller Rechte und Ver=
pflichtungen,welchedamit in Verbindung stehen. Der Tag des Eigentumsüberganges
wird in der Vollziehbarkeitserklärungbestimmt5.

Die AusführungdesUnternehmensobliegtdemFlurbereinigungsausschussebzw.
dem beauftragtenGeometer". Der Zeitpunkt des Besitzübergangeswird mit Rücksicht
auf die wirtschaftlichenVerhältnisse bestimmt"1.

760„Ist ein Mitglied an einemdemBescheidedesSchiedsgerichtesunterliegendenGrundstücke
berechtigt,so hat sichdasselbederMitwirkung. an dem Bescheidezu enthalten, und ist statt seiner
ein Ersatzmanneinzuberufen.“ Art. 32 Abs. VI.

# Art. 32 Abs. V. V.G.H. 14 S. 168, 23 S. 16.
32Es kann Zeugen und Sachperständige,welchefreiwillig erscheinen,unbeeidigtvernehmen.
„2Ges.v. 17.Nov.1887Art. 14,18. Vgl. oben§ 154.
3 S. das Nähere in Art. 33—37.
5 S. hierüberArt. 43, 44 Abs. II—V. F.M. Bl. 1889 S. 31. Bl. 38 S. 43 ff. V.G H. 14

S. 168.11.S. 666 Dr En
rt. 38. r dbescheidist den beteiligten Grundeigentümernschriftli uzustellen.

Vgl. V.G.H. 17, S. 25. V.G.H. 24 . 72, 29 *m * ch auznste
» JVArt.39.«Art.83ifs.lsdesV.G-H.G.istdurchArt-48Abs.lIbdesGes-ausgehoben.
Uber dieJaständigkeit des V.G. H. 14 S. 168; 17 S. 28, 260; 23 S. 13.

r
* Bezüglich derTätigkeit derGrundbuchämterArt. 41, bzw. für die Pfalzbis zurAnlegun

desGrundbuchesArt. 49. 4 NäheresArt. 42. zw. f Pfalz zuns
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Aus Staatszuschüssen,deren Höhe jeweils das Budget festsetzt,wird im Staats⸗
ministerium des Innern ein Flurbereinigungsfonds gebildet, aus dem vorschußweise
sämtlicheKosten bestrittenwerden, welcheauf Flurbereinigungen erwachsen. Die Rück=
zahlung dieser Vorschüssekann unter Berücksichtigungder wirtschaftlichenLage der be=
teiligten Grundeigentümer und des Umfanges der Unternehmung teilweise, höchstens
bis zur Hälfte des Gesamtbetrages,nachgelassenwerden. Die zurückzuzahlendenVor=
schüssesind in drei gleichenJahresbeträgen zu erstatten; jedoch kann das Staats=
ministerium des Innern die Rückzahlungsfristenbis zu sechsJahren erstrecken“.

#§269. Die Landeskulturrentenanstalt. Durch G. v. 21. April 18841
wurde eine Landeskulturrentenanstaltals Staatsanstalt errichtet, um die Beschaffung
von Kapitalien für Kulturunternehmungen?zu erleichtern. Zu diesemBehufe werden
Landeskulturrentenscheinein dem jeweils durch Finanz=G. festgesetztenHöchstbetrage
(zurzeit 70 Millionen Mark) ausgegeben;dieseStaatsschuld wird mit dem Vermögen
der Anstalt durch die Hauptkasseder Staatsschuldenverwaltungverwaltet3.

Die Anstalt gewährt Darlehen" für Bewässerungs=und Entwässerungsunter=
nehmungen,Wasser=Schutzbautenund Korrektionen, Zusammenlegungvon Grundstücken,
Urbarmachungöder Flächen und Verbesserungenan Feldern und Wiesen, Weganlagen
für landwirtschaftliche Zwecke, Aufforstung gemeindlicherOdflächen, Herstellung von
Wasserbautenzur Gewinnung elektrischerKraft für Kleingewerbeund Landwirtschaft,
endlich für Kleinwohnungsbauten und Ansiedlung landwirtschaftlicherArbeiter. Über
die DarlehensgesucheentscheideteineLandeskulturrentenkommissionim Staatsministerium
des Innerné.

Die Darlehen werden bar oder in Schuldverschreibungenzum Nennwerte gegeben
und sind seitens der Anstalt regelmäßig? unkündbar. Verzinsung und Tilgung sind
im Gesetzegünstig für den Darlehensnehmer bemessen(Kulturrente); der Tilgungs=
anteil kann auf Antrag erhöht und dadurchdie Tilgungszeit verkürzt werden". Zur
Sicherung ist Hypothek auf land=oder forstwirtschaftlichbenutzbaremGrundbesitzean
erster Stelle und innerhalb der erstenWerthälfte zu errichten. Die Kulturrente kann
auch als ablösbare Reallast übernommenwerden.

Gemeindenund staatlich beaufsichtigteStiftungen könnenDarlehen ohne Sicher=
heitsbestellungerhalten. Be= und Entwässerungsgenossenschaftenhaben in der Regel
das Darlehen in 28 Jahren abzutragen10.

Das Darlehen darf nur für denZweck verwandt werden, für welchenes bewilligt
ist. Die ausgeführteAnlage ist in gutem Stande zu erhalten. Bei nicht planmäßiger
Verwendung der Darlehensgelder kann die Kommission die Auszahlung weiterer Teil=

42 Art. 44, 45. Weber 19 S. 402. M. E. v. 29. April 1898, Weber 25 S. 404.
(5§26911 NeuereFassungv. 31. März 1908 (G.V.Bl. S. 234). Die Vorschriften gelten nunmehr
im vollenUmfange für das Staatsgebiet. BesondereZuschüssesind durchFinanz=G. bereitgestellt
worden. Uber frühere LandtagsVerh. s. 2. Aufl. 3 S. 358 Anm. 1; ferner Novellev. 8. Febr. 1911
(G.V Bl. S. 77). DazuV.O. v. S. Febr.1911,ebendaS. 77. über das am 11.Sept.1825
erlassene und nun aufgehobene (Art. 39 d. Ges. v. 18. März 1896 G.V.Bl. S. 174) Ges., betr. die
Kreditverejne der bayer. Gutsbesitzer vgl. 2. Aufl. 3 S. 358.

* Uber die Tätigkeit der Kulturbauämter s. V.O. v. 21. Dez. 1908 (G.V. Bl. S. 1161 ff.).
*sNäheres in Art. 1, 28 —1. Weber 31 S. 454 (Kassen= und Rechnungswesen) und

G.V.Bl. 1910 S. 507.
Ges. Art. 2. »
VNähercss·inArt.14-2:3.UberSteuerbefreiungvgl.Art.6-’id.A.G.z.R.V.O.v·

2.Nov.1912.M.A.Bl.·19llS.3i59.
«Ges.Art.3.UberdiesormelleBehandlungvgl.Art.10-12,M.B.v.l9.Märzl901

(Weber 31 S. 180. ·
Sie find zur Rückzahlungnach6 Monaten kündbar: 1. wenn das Darlehen innerhalb der

bestimmtenFrist nicht demZweckentsprechendverwendetwurde; 2. wenn die Nechtsgüttigteitoder
der Rang der bestellten Hypotheken oder Realrenten bestritten wird; 3. wenn ein Besinachfolger
die persönliche Verbindlichkeit des Darlehensnehmers nicht übernimmt; 4. wenn der Pflichtige die
ausgeführteAnlage nicht gut unterhält.

3 NäheresArt. 6. E.G. z. B.G. B. Art. 118, A G. Art. 56, B.G.B. 88§892, 893.
?°Näheres Art. 7, 8. Unter Umständen kann Ablösung binnen 6 Monaten gefordert werden.
10NäheresArt. 9.
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beträge einstellen oder von Bedingungen abhängig machen. Der Anspruch auf noch
nicht ausbezahlteTeilbeträge kann nur mit dem Grundstücke,auf welchemdas Unter=
nehmenausgeführt werden soll, veräußertwerden11.

Die Kulturrenten werden durch die Rentämter eingehoben,welchen das Voll=
streckungsrechtzusteht2. Der SchuldnerkannnachvorgängigerdreimonatlicherKündigung
das Darlehen bzw. die Realrente früher ganz oder teilweise, bar oder in Rentenscheinen
zumNennwertezurückzahlenbzw.ablösen15.

Soweit die Kulturrentenund Rückzahlungen,sowie der Reservefondszur Ver=
zinsungund Tilgung der ausgegebenenRentenscheinenicht zureichen,sowie für die

Koten der Anstaltsverwaltung sind die erforderlichenZuschüsseaus der Staatskassezu
eisten 14.

Die Landeskulturrentenkommissionbesteht aus je einem höheren Beamten der
Staatsministerien des Innern, der Justiz und der Finanzen und einem Mitgliede des
bayerischenLandwirtschaftsrates, sämtlichevom Könige ernannt. Verstärkung ist vor=
behalten. Die Beschlußfähigkeitszifferist drei; das Mitglied vom Ministerium des
Innern hat den Stichentscheid. Die Kommission untersteht unmittelbar letzterem
Ministerium.

Die Anstalt, d. h. der Fiskus, wird im Verhältnissezu denDarlehensgebern
von der Staatsschuldenkommission,im Verhältnisse zu den Darlehensnehmernvon den
Regierungsfinanzkammernvertreten15.

§ 270. Die Feldpolizei. Die Handhabungder Feldpolizei ist Aufgabe der
Ortsgemeinden, welche auch das erforderlicheFlurschutzpersonalaufzustellenhaben1.
Nach demPol. St.G.B. bestehteineMehrzahl vonErmächtigungenzum Erlassefeld=
polizeilicher Vorschriften. "

Das Reich hat außerhalb seiner regelmäßigenZuständigkeit durch gesetzliche
Maßregeln gegen die Reblaus“ das Gebiet der landwirtschaftlichenPolizei berührt.
Die Kostendes VollzugessinddenBundesstaatenauferlegt. Ferner sind für die Ein=
griffe in das Privateigentum, welcheauf Grund des Gesetzeserfolgen, Entschädigungs=
ansprüchegegeben;den Staaten wird überlassen,zu bestimmen,wer die Entschädigung
zu leistenhat, und wie dieselbezu bemessenist. Die bayerischenA.G. v. 27. Januar
1884 und 20. Mai 19065 haben jeneErsatzleistungendemStaate überbürdetund die
Feststellung der Ersatzpflicht und der Höhe der Entschädigung den Kreisregierungen,
Kammern des Innern, übertragen. Gegen deren Entscheidungensteht den Beteiligten
die Beschwerdezum Verwaltungsgerichtshofeoffen.

11 Art. 13.
12Art. 23. V.O. v. 10. Mai 1903 § Um#beiDienstanweisung;Weber 31 S. 452.
13S. das Nähere Art. 24—27. Berechnungstabellefür Tilgung von Restschuldenu. Ab=

löung von Kulturrenten, G.V. Bl. 1897 S. 38. Über Gebühren (Gebührenfreiheit!)u. Kosten
Art.

14Art. 32.
15Ges. Art. 1; V.O. v. 8. Febr. 1911 §2.

* 270] 1 Diess G.O. Art. 33, 92, 138, 141; pfälz. G.O. Art. 29. 71, 75. Vgl. oben§ 112
Anm. 45, 65. V.G.H. 9 S. 98.

* Vgl. Hptst. XI u. den Vorbehalt in § 2 Abs. II des E.G. z. R.St.G.B. v. 31. Mai
1870; ferner A.G. z.B.G. B. Art. 162. ,

* S. darüber v. Riedel, P. St. G.B. S. 398, 417ff. — Uber Feldfrevel u. Felddiebstahl
R. St.G. B. §§ 368 Ziff. 1, 2, 9, 370 Rif. 1, 2, 6 P.St. G. B. Art. 112—115, 120 u. 121.
hierher auch das Feldschaden=G.v. 6. März1902(G.V.Bl. S. 99),Krais, Handb. 4. Aufl. III
S. 14, Geib, Handb. 3. Aufl. II S. 650ff.

4R. G.Bl. 1875 S. 175, 1883 S. 149, 1904 S. 261. Dazu die Staatsverträge ebenda
1880 S. 15; 1882 S. 125: 1889S. 203. V.O. ebenda1873 S. 43; 1879 S. 303; 1 S. 153;
1887 S. 155; 1905 S. 465. S. auch Weber 16 S. 324, 331, 451, 464, 21 S. 151, 23 S. 218,
33 S. 44, 34 S. 397 u. 439, v. Riedel a. a. O. S. 418. Über Ein= u. Ausfuhrverbote vgl.

Vereinsfoll. G. v. 1.26. Sept. 1869 (bayer. G Bl. 1866/69S. 1381)§ 2. Ausf.Best. bei Glock
a. a. O. S. ·.

5G.V. Bl. S. 41 u. 193, Ges. Entw. in Verh. d. Abg K. 1905 Beil. 77. Vgl. auchArt. 120
Ziff. 2 d. P. St.G. B., Weber 34 S. 397 u. 439.
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Zweites Hauptstück.
Die Viehzucht!.

8 271. Die Viehseuchenpolizei?. Die Polizei der Viehkrankheitenwar in
Bayern seit dem Erlasse der Strafgesetzbüchervon 18613 auf Grund gesetzlicherEr=
mächtigungendurch Verordnungen geregelt.

Durch die Reichsverfassung"ist die gesetzgeberischeZuständigkeit desReiches auch
auf „Maßregeln der Veterinärpolizei“ erstrecktworden. Von dieserZuständigkeit hat
das Reich einen erschöpfendenGebrauch gemacht.

Zunächst erging das norddeutscheBundes=, später R.G. vom 7. April 1869,
Maßregeln gegendie Rinderpest betreffend?. Das durch das R.G. vom 25 Februar
1876, betreffenddie Beseitigung von Ansteckungsstoffenbei Viehbeförderungenauf
Eisenbahnen“, ergänztwurde.

Das Gesetz erklärtdie zuständigenBehördenderBundesstaatenermächtigtund
verpflichtet,die erforderlichenMaßregelnzu ergreifen,wenndie Rinderpestin einem
Bundesstaate oder in einem fremden Staate ausbricht, der an das Bundesgebietan=
grenzt oder mit demselbenin unmittelbaremVerkehr steht. Die zulässigenMaßnahmen
find im allgemeinen3: Beschränkungenund Verbote derEinfuhr 10, der Verschaffung
und des Handels,Grenzkontrolle,Absperrungenmit militärischerHilfe11,Tötung von
Tieren und Vernichtung von Sachen, Desinfektion1 und Enteignung18des Grundes
und Bodens für die Gruben, die zum Verscharrender getötetenTiere und giftfangenden
Dinge nötig sind. Über die behördlichenZuständigkeitenund Obliegenheitenbestimmt
die M. Bek. vom 8. August1873 das Nähere.

Der Reichskanzlerhat das lierwachungsrecht hinsichtlichdes Vollzuges des Ge=
setzes und der Maßregeln, welche auf Grund desselbengetroffen werden. Er kann
erforderlichenfalls selbstAnordnungen erlassenoder einenReichskommissarbestellen,der
den bundesstaatlichenBehörden Weisungen zu erteilen befugt ist 15.

1 G. Meyer=Dochow, Lehrb. des deutschenVerw.Rechtes,3. Aufl. § 88, E. Löning,
Lehrb. des deutschenVerw.Rechtes S. 406 ff., Geib, Handb. 3. Aufl. 1 S. 583 ff.

* Vgl. Ph. Göring, Annalen 1881 S. 809. E. Junginger, Das JZivilveterinärwesen
Bayerns, 1050h7. W. F. v. Stengel, N.V. G., München 1912. J. v. Windstoßer, WBieh=
seuchenbelzupfung.Ansbach 1912.

* Uberdie frühereZeit s. 2. Aufl. 3 S. 360.
Art. 4 Ziff. 15. Hierzu Laband R.St. R. S. 296f. · ·
INordd-B.G.Bl.S.10,baher.G.Vl.1871l72Veil.S.2.·EingeführtinBayerndurch

R.G.v.2.Nov.1871(R.G.V1.S.372).—StrafgesetzlicheBestimmungenRStQV§3W;
Vereinszoll-6.v.l.-'26.Sept.1869lbayer.G.Bl.1866.!69S.1381)§lZ4(daziiReger5S-359):
R.G.v.21.Mai187sltlt.(H.Bl.S.95).Jnstr.v.9.Juni1873(R.G.Bl.S.147),dauWeber
10 S. 80, 113, 207, 12 S. 453, 13 S. 15, 14 S. 411 (Kontrolltierärzte),417, 15 S.507, 34
F 178.29gl. v. Riedel, P. St. G. B. 236. Ferner Gew.O. 8§56 b, hierzu v. Landmann, Komm.

S. 2 .

* N.Bl. S. 163. DazuG. V. Bl. 1904 S. 249, 481, 494, Weber 33 S. 393M. A. Bl. 1908
S. 155. Die an sichzweifelhafteZuständigkeitdes Bundesrates zur Erlassung seuchenpolizeilicher
Vorschriftenaus Art. 42 u. 43 d. R.V. (z. B. N.G.Bl. 1899S. 11)erstrecktsichnachArt. 46 Abs. 2

d. R.V. nich auf bayer.Bahnen.
*8

s Pflicht zur Anzeige bei der Ortspolizeibehoͤrdenach 84 (ogl. Reger 3 S. 422) u. zur
Unterstützungder Kolihele örden nach § 5 des Ges., Pflicht der Staaten zur Anzeige an die
Reichsleitungnach§ 11 des Gef.

* Näheres in § 2. Dazu Reger 5 S. 455. ·· · ·
mNach§li(vgl.(ij.kli·Bl.1e";t:l7c-.-J.13;189()S.631,663)Anzeigeliiertionandiessleiehs-

leitung u. die benachbartenBundesregierungen.EinfuhrbeschränkungenzwischenBundesstaatensind
nach Srloers miafig, wenn die Rinderpest in einem Bundesstaate ausbricht.

azu § 14.
12Dazu das oben angef.R.G. v. 25. Febr. 1876.
13 Nach demEnteignungsG v. 17. Nov. 1837.
1“ Weber 10 S. S80. :
16Näheres in § 12. § 13 verpflichtetdie Behörden der Staaten zu wechselseitigerUnter=

stützung.
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Der Erlaß der allgemeinenVollzugsanweisungenzu § 2 Ziffer 1—4 desGesetzes
stehtdemKaiser16zu; im übrigenwerdendie näherenAusführungsbestimmungenvon
denBundesstaatengetroffen17.

Für dienachrechtzeitigerAnzeigegefallenenundfür dieauf behördlicheAnordnung
getötetenTiere, vernichtetenSachen und enteignetenPlätze vergütet die Reichskasseden
gemeinenWert 18. Ebenso trägt die Reichskassedie Mehrkosten,welchedurchLeistung
militärischer Hilfe verursachtwerden19. «

DasViehseuchen-G.v.26.Juni190920beziehtsichaufdieübrigenHaustier-
seuchenaußer der Rinderpest.

Zur AbwehrvonSeucheneinschleppungenaus demAuslandeist die Einfuhr ver=
seuchteroder seuchenverdächtigerTiere verboten2#1.Einfuhr= und Verkehrsverboteund
beschränkungen,Untersuchungendes Viehbestandesund regelmäßigeKontrolle des Zu=
und Abganges an Vieh in den Grenzbezirkensind die zulässigenMaßnahmen.

Ferner sind zur Bekämpfungder Viehseuchenim Inlande teils allgemeineVor=
schriften, teils besondereBestimmungenfür einzelneSeuchen getroffen??.

Vor allem bestehteineAnzeigepflicht?sbei Fällen von SeuchenoderSeuchen=
verdachtfür die Viehbesitzerusw.,das tierärztlichePersonal, FleischbeschauerundPersonen,
welche gewerbsmäßig mit Tierleichen oder tierischen Bestandteilen zu tun haben.
Das Gesetznennt die Seuchen,hinsichtlichwelcher die Anzeigepflichtauferlegt ist, und
ermächtigt den Reichskanzler,diesesVerzeichnis vorübergehendzu vermehren.

AußerdemsindVorschriftenüberErmittelungder Seuchenausbrüche?"und über
Schutzmaßregelngegen ständige oder besondereSeuchengefahrgegeben5. Hierzu ge=
hören namentlich: Absonderung,BewachungoderpolizeilicheBeobachtungder erkrankten
oderseuchenverdächtigenTiere, Beschränkungenin bezugaufBenutzung,Verwertungund
Verschaffungvon Tieren, tierischenErzeugnissen,anderenGegenständen,Beschränkungen
in bezugauf Weidegang und sonstigenVerkehr der Tiere und Verbot des freien Umher-
laufens der Hunde, Sperren, Impfung, Tötung von Tieren, jedochnur in dengesetzlich
ausdrücklich vorgesehenenFällen, Beseitigung von Viehleichen, Teilen derselbenund
Abfällen", Desinfektion,Einstellungvon Viehmärktenund Tierschauen,tierärztliche
Untersuchungvon Tieren.

Besondere gesetzlicheund verordnungsmäßigeVorschriften sind für Milzbrand,
Rauschbrand,Wild=undRinderseuche,Tollwut27,Lungenseuche,TuberkulosedesRind=

16 F 8. .

"§7.MitteilunghiervonandieReichsleitung—Strafbestimniungens.obenAiim.5
u.P.St-G.B.Art.68.

lSGes 3. Ausnahmen in Abs. II u. Anspruchsverlustnach84. Dazu M.E. v. 17.März
1872(Weber 9 S. 346). Reger 3 S. 184, 422.

1%P 4 Abs. III. Dazu Bek. desReichskanzlersv. 12. Dez. 1878 (Weber 12 S. 520).
20R.G.Bl. S. 519. Dazu V.WV.des Bundesrates im R.G. Bl.1912 S. 3 ff.— Bayer. A.G.

v. 13. Aug. 1910 mit zahlreichen Ausf.B. in G.V. Bl. insbes. d. V.O. v. 21. April 1912 u. M. B.
v. 27. dess.M. (G.V.Bl. S. 401ff.), vgl. auchGlock a. a. O. S. 284. Zur Verhütung der Ver=
schleppungvon Tierseuchendient namentlichdas Viehseuchenübereinkommenmit Österreich=Ungarn
v. 25. Jan. 1905 (N.G. Bl. 1906 S. 287), M. B. v. 25. Febr. 1906 (G.V Bl. S. 53), hierzu Weber
33 S. 392 ff., 34 S. 217, 35 S. 717. M. B. v. 27. April 1912 §F341; überFeschrönkungen des
Verkehrs mit demAusland vgl. dieAusgabederG. u. V.O. zur Viehseuchenbekämpfungv. J. Wind=
stoßer=Schwarzmaier, Ansbach1912, vgl. auch Weber 26 S. 296 (Nachrichtendienst) u.
v.Riedel.P.StG.B.S. 237. »

II§F6—8.—-Strasbestiinniunen§’74—77.UberderenVerhältniszii§328des
R.St.G-B..Reger2S.420uv.Rieel,.St.G.B.S.236.

22Anderungeniiach§62.fltrVieh-u.SchlathdsesowieSchlachthäuser.
««§§9——10.V.G.H.3.689,10S.861,7l,17S.52,18S.63,275;Reger4

S. 220, 7 S. 116, 10 S. 118, 13 S. 327.
24 9§11—16. Uber Beaufsichtigungder ViehmärkteR.G. § 16.
u25 Beschwerdeverfahrenist nach § 2 Abf. 3 landesrechtlichzu regeln.
26P.St.G. B. Art. 70 ist nurmehrauf VorschriftennichtseuchenpolizeilicherNatur anwendbar.
u Bgl.M.V.v.27.April19128§122ff. Reger2 S. 106,444,11S. 208,346.Be=

züglich der Lunde kommt auch Art. 83 des P.St.G.B. in Betracht, der nur so weit noch gilt, als
nicht das R.G. bestimmt. Abs. IV ist ganzaufgehoben. Die polizeilicheUntersuchung der Hunde
—t.zöt, der Erhebung der Hundeabgabe(vgl. oben§ 200) im Zusammenhange. BVglauch Bl.29
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viehs, Pockenseucheder Schafe, Rotz's, Maul= und Klauenseuche,Beschälseucheund
Bläschenausschlag,Räude, Rotlauf der Schweine getroffen.

Die Anordnung der Abwehr=und Unterdrückungsmaßregelnund die Leitung des
Verfahrens obliegtdenLandesregierungenund Landesbehörden ?°. Für Bayern sind die
allgemeinenBehördender Landesverwaltungzuständig36.

Rücksichtlichder eigenenViehbeständeder Militärverwaltung bleibendie Maßregeln
zur Ermittlung und Unterdrückungvon Seuchen,soweit davon nur das Eigentum dieser
Verwaltung betroffen wird, den Militärbehörden überlassen. Dieselben Befugnisse
stehenkraft reichsgesetzlicherZulassung auch denVorständen der militärischenRemonte=
depots hinsichtlichder eigenenPferdebeständezu, ferner könnensolcheden Vorständen
der landesherrlichen und Staatsgestüte und anderen Anstalten hinsichtlich aller dort
aufgestelltenViehbeständeübertragenwerden31.

Dem Reichskanzler kommen hinsichtlich der Ausführung des Viehseuchengesetzes
dieselbenordentlichenund außerordentlichenBefugnissezu, wie nachdemRinderpest=
gesetze;außerdemkann er bei Gefahr, die durch auswärtige Seuchenverbreitungdroht,
die beteiligtenBundesregierungenzu den erforderlichenAbwehrmaßregelnveranlassen"2.

Die Bestimmungen über die Bestreitung der Kosten des Gesetzesvollzuges,abge=
sehenvon den unten zu erwähnendenEntschädigungen,sind durchdie Bundesstaatenzu
treffenss. Nach dem bayerischenA.G. v. 13. August 19103" sind jene Kosten teils
demStaate, teils35 den Gemeindenund Eigentümern außermärkischerBesitzungen,teils
denPrivaten auferlegt.StreitigkeitenüberdieVerpflichtungzurKostentragungwerden
im Wegeder Verwaltungsbeschwerdeerledigt 36.

Für Tiere, welcheauf polizeilicheAnordnunggetötetwordenoder nachErlaß
dieser Anordnung an der Seuche gefallen sind, sowie für jene Tiere, welche infolge
polizeilich angeordneterImpfung eingehen,muß zufolge reichsgesetzlicherBestimmung
regelmäßig ' der gemeineWert 3°“vergütet werden395.Empfangsberechtigtist, wenn
ein anderer Berechtigter nicht bekanntist, derjenige,in dessenGewahrsam oder Obhut
das Tier sich beimTode befand Mit dieserZahlung ist jederEntschädigungsanspruch
Dritter erloschen Die Bestimmung desEntschädigungspflichtigenund die Regelungdes
Verfahrens zur Ermittlung und Feststellungder Entschädigungist den Staaten über=
lassen"#. Das bayerischeA.G. vom 13. August 1910 ermächtigtaußerdemdie Staats=
regierung bei Viehverlusten(infolge Wild= oderRinderseuche,Milz= oderRauschbrand)
auf Ansucheneine teilweiseVergütungdes Schadens aus der Staatskassezu gewähren/1.
Diese Entschädigungist eine freiwillige Leistung des Staates.

Der Fiskus ist entschädigungspflichtig,soweit das R.G. einenAnspruchaus'
Entschädigungeinräumt"2.

Die Kreisregierung,Kammer des Innern, beschließtüber die Entschädigungs=
pflicht und setztzugleichgegebenenfallsauf Grund vorgängiger Schätzung“s die Höhe
der Entschädigungfest.

18Reger VI S. 332. *8R.G. § 2. · ·
wV.O.v.2l.Aprillsl«3’l,M.B.v.27.dess.Mts.§l(inderRegeldieVezirk-Z-

tierärzte),vgl. auchdie V.O. v. 21. Dez.1908 §§ 10—12 über die Tierärzte.
41Näheres R.G. 8 3.
32R.G. § 4. §55— & 13 des Rinderpest=G.Vgl. oben Anm. 15.
38 R.G. 1 2 Abf. 3. 3“ Art. 6—10. ··
UAußerdeniauchStellungvonMannschast,Verschassungsmittelnu.tltäumlichkeiten.
26A. G. Art. 10.

216 ¶Ausnahmen nach R.G. §§ 70—72 u. A.G. Art. 2. V.G. H. 17 S. 55, 23 S. 54,

38 In einigenFällen wird nur ¾ oder½ vergütet. Hierüber das Nähere in § 68. In den
Fällen #% " 71 5.G. wird keineEntschädigunggewährt.

4%NäheresR.G. § 67 u. A.G. v. 13. Aug. 1910,Begr. d. Entw. in derBeil. 962 d. Druckf.
d. Abg.K. 1909/10.

4 Vgl. hierzu die M. B. v. 27. April 19125 328 ff. (Schätzungsausschüsse).über die
staatlichgeleiteteBiehversicherungsanstalts. oben§ 254.

4. A.G. Art. 1. (In den Fällen des § 71 d. R.G. ausgeschlossen.)
4 A.G. Art. 4 u. 5.
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Gegen dieseEntscheidungüber die Voraussetzungendes Anspruchskönnendie
Beteiligten““ den Verwaltungsrechtswegdurch Erhebungder Beschwerdezum Ver=
waltungsgerichtshofebetreten“.

Mit der Polizei der Viehkrankheitenstehenauchdie Bestimmungenüber Wasen=
meistereien im Zusammenhang"“. Die Reichsgewerbeordnung“ läßt“ Vorschriften
über die Berufspflichten derWasenmeister zu. Solche Anordnungen können für die
Wasenmeisterselbst und die Personen, welche in ihrem Geschäftsbetriebeverwendet
sind, durch oberpolizeilicheVorschriften erlassenwerden.

Über die Beseitigungvon Tierkadavernhat das R.G. v. 17. Juni 191150
Vorschriften gegeben, die nach § 3 durch landesrechtlicheBestimmungen ergänzt
werden können.

§*272. Die Förderung der Viehzucht. Für die staatlichenMaßnahmen zur
Förderung der Viehzucht kommenhauptsächlichdie Pferdezucht und die Rindviehzucht
in Betracht 1.

Die Mißstände, die sich aus der Beseitigung der Approbation der Hengste in
den Landesteilen rechts des Rheines ergaben, führten zu einer gesetzlichenNeuregelung
der Sache#?,dem Gesetzevom 26. März 1881, die Körordnung betreffend". Hiernach
darf ein Hengst, der sich im Privatbesitzebefindet, zur Bedeckungvon Stuten, welche
dem Hengstbesitzernicht gehören, nur dann verwertet werden, wenn für den Hengst
auf Grund amtlicher Untersuchungein Körschein ausgestelltworden ist". Zu diesem
Behufe werden Körausschüssegebildet. Deren Zahl und die Körorte werden jährlich
für jedenRegierungsbezirkvom Landrate festgesetzt".Die näheren Bestimmungensind
teils im Gesetzeselbst, teils in den Verordnungen vom 8. Juni 18908 und 7. Nov.
1898 enthalten.

Durch die erstere Verordnung? ist auf Grund der R.Gew.O. 10 der Gauritt,
d. h. das Herumziehenmit Zuchthengstenzur Deckungvon Stuten, untersagt Nur
ausnahmsweise kann der Gauritt im Falle bestehendenBedürfnisses für bestimmte
Bezirke auf Grund einesGutachtens desKörausschussesdurch die Distriktsverwaltungs=
behördegestattetund hiernachder Wandergewerbescheinfür die Deckzeitdes betreffenden
Jahres ausgestelltwerden12.

16 10 Auch der Fiskus. M. B. v. 24. März 1881Ziff. 4, v. 15. Juni 1892Ziff. 5. V.G.H.

#Nrt. 5.u.10.V.G.H.8S. 201.
Vgl. dieDentschrift= Die handwirtschaft? in Bayern, 1890 S. 441 ff.

7½ Me auch deren§ 7 Abs.I Ziff. 2 § 1

*rP.St.G.B. Art. 71. Weber 10 S. 694. Bl. 23 S.284ff., dagegenrichtig 24 S.295ff.,
26 S. 65 2 6 fernert die M. B. v. 27. April 1912 F 69ff. Geib, andb. II S. 707.

8 272)1 Vagl.vee 8 Landwirtschaft in Bayern 1890 usw. S. 303ff. Über staatlicheZu=
schüsses. Weber 37 S. 15. Vgl. auch oben§§ 254, 266.

2 Eingeführt im Jahre 1818. über das frühere.Necht, vgl. 2. Aufl. 3 S. 364. F. Brett=
reich, Die bayer. Pferdezucht1899.

* Vgl. Landt #bst v. 15. April 1875 5 20c; über eine gescheiterteGesetzesvorlageRepert.
über die Landt.Verh, 1875/76S. 17 unter „Beschälgeschäft“.
*½m * V.Bl. S. 166. Repert. über die Landt.Verh. 1877/81S. 91 . — Handausg. von

Bal. dazu Entsch. d OLG München usw. IV S. 210M.A. Bl. 1886 S. 342; 1887
20; s. auch ebenda 1883 S

6 Das Ges. enthält Sic Vschrantung der Zulassunzng zum Privatbeschälgeschäft,da dies
nachdemdamaligen Stande der Gew.O. (ietzt§ 56b Abs. III) unstatthaftwar.

7 Dies ist eine sehrstarkeRegelwidrigkeitgegenüberder “6 welchedem Landrate im
allgemeinenugewiesenist.

Abschn. V. S. im übrigen unten. ? Abschn
1056b Abs. III. Zweisellos unrichtig Reger XV S. "7 “*v[L.G. München).
11Dies war bereits durchV.O. v. 2. Nov. 5 geschehen.

e1 dor len das Beschwerderechtbei Abweisung oder Zurücknahmedes Wandergewerbescheines
8 er

Google



§272 DieFdrderungderViehzucht. 413

Zu erwähnenist ferner, daß anknüpfendan die R. Gew.O.18durchGesetzvom
1. März 188414 der Betrieb des Hufbeschlaggewerbesvon der Beibringung eines
Prüfungszeugnissesabhängig gemachtwordenist 5.

Durch die V.O. v. 8. Juni 1890 hat das Gestütwesenauch im übrigeneine
zusammenfassendeRegelung gefunden60. Nachdem ein Gesetz vom 10. März 1890 17
die Übernahmedes pfälzischenKreisgestütes auf den Staat und die Ausdehnung der
Wirksamkeit des Landgestütesauf die Pfalz verfügt hatte, wurde die vorhergenannte
V.O. vom 8. Juni 1890 erlassen. Die Verordnung, die unterm 7. November 1898
abgeändert worden ist 1½,bestimmt hinsichtlich der staatlichenGestütsanstalten in der
Hauptsachefolgendes.

Das Landgestütumfaßt fünf Gestütsanstaltenmit bestimmtenBezirken und den
dazu gehörigenBeschälstationen. Außerdem bestehenzwei Stammgestütemit Gestüts=
direktoren als Vorständen. Diesen Anstalten ist die Landgestütsverwaltungvorgesetzt,
deren Vorstand, der Oberlandstallmeister,zugleichReferent im Staatsministerium des
Innern ist. LetzteremMinisterium steht die obersteLeitung der Gestütsanstaltenzu.

Die Errichtung, Veränderung und Aufhebung der Beschälstationen2° erfolgt nach
Benehmen der Landgestütsverwaltungmit der betreffendenKreisregierung und bedarf
der GenehmigungdesMinisteriums. Die StationenstehenunterderAufsichtvonTier=
ärzten, die Gestütswärter unter der Uberwachungder Distriktsverwaltungsbehörden.

Zur Beratung der Angelegenheitender Pferdezucht bestehenbei den Kreisregie=
rungen sachverständigeKreisberatungskomitees,beim Staatsministeriumdes Innern
ein Zentralberatungskomitee.

Auf die Hebung der Viehzucht?! bezieht sich das G. v. 13. Aug. 1910 die
Haltung und Körung der Bullen, Eber, Ziegenböckeund Schafböckebetreffend?2.

Hiernach obliegtdie Beschaffungund Unterhaltungder erforderlichen23männlichen
Zuchttiere sowie der hierfür unbedingt nötigen Einrichtungen der Gemeinde“, in der
Rinder= oder Schweinezuchtbetrieben wird?5. Der Aufwand ist von den Besitzern
zuchtfähigerweiblicherTiere der entsprechendenGattung aufzubringen26. Für die
Bestreitung des Aufwandes aus sonstigenGemeindeeinnahmengelten Art. 55/10 der
Gemeindeordnungen.

Von dieserUmlagenpflichtsinddiejenigenViehbesitzergesetzlichbefreit,welchedieer=
forderlichentauglichenZuchttiere nachweislichselbsthalten. Ferner könnendurch das
St. M. des Innern Mitglieder von Zuchtvereinigungen,durch die Gemeindeaussichts=
behördenunter besonderenörtlichen Verhältnissen die Tierbesitzer einzelner Ortschaften
von der Umlagenpflicht befreit werden?7.

13§ 30a.
14G.V. Bli. S. 79; V.O. vom gl. T. ebendaS. 80. S. auchG.V. Bl. 1892 S. B53,

1905S. 681 u. M.A. Bl. 1905 S. 481.
°5So schon§ 24 der V.O. v. 1. Febr. 1810. Vgl. 2. Aufl. § 38 Anm. 47 §354 Anm. 17.
16GeändertdurchV.O. v. 25. Mai 1908(G.V. S. 301). Uber die älterenEinrichtungen

u. Bestimmungenvgl. 2. Aufl. § 354 Anm. 18; ferner Geib, Handb. 1 S. 558ff.
11G.V. Bl. S. 103. Repert. über die Landt.Verh. 1889/90S. 52 f. HierdurchwurdeArt. 1I

Ziff. 5, 6 des Kreislastenaussch.Ges. v. 23. Mai 1846 aufgehoben.
E —* S. 425. Über die aufgehobeneV.O. s. 2. Aufl. 3 S. 365 Anm. 20. Weber

18 S. 551.

19G. V. Bl. S. 593, hierzu Weber 26 S. 361.
20Voraussetzungdes Bestandesist unentgeltlicheBereitstellungu. Unterhaltung dererforder=

licen Tbic durchdie beteiligten (GGemeindenoder Distrikte. Die Stutenbesitzerhaben
„Deckgeld“zu zahlen.

*1Vgl. über ältere Bestimmungen2. Aufl 3 S. 366: fernerdiess.G.O. Art. 55, pfälz. G.O.
Art. 40, über Rinderschauen M.A. Bl 1898 S. 553.

22G.V.Bl. S. 609. Entw. in Beil. 661 der Drucks.d. K. d.Abg. 1909. DazuM. B. v.
12.Nov. bonn,G.V. Bl. S. 1087,Handausg. v. L. Vogel, München 1911G.V. Bl. S. 99.

Art. 3.
*“ Unbeschadetder etwa durchbesondereRechtstitel begründetenVerpflichtungenDritter, z. B.

Reallasten. Vgl. Art. 1 Abs. 3. V.G. H. 1 S. 254, 4 S. 210.
35Ausnahmen s. Art. 15.
26 Art. 4 (Erhebung von Sbrungt eldern oder besonderen Gemeindeumlagen).
„ NäheresGes.Art. 5. DazuV.V. §§9 u. 10,V.G.H.18S. 150,Bl. 56S. 18.
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Die Gemeinde kann die Tierhaltung in eigenerVerwaltung besorgenoder durch
(staatsaufsichtlichzu genehmigenden)Vertrag an verlässigeViehzüchtervergeben?8.

Nachbargemeindenkönnensich zu gemeinsamerHaltung der erforderlichenZucht⸗
tiere freiwillig vereinigen. Die Vereinigung kann außerdemstaatsaufsichtlichverfügt
werden2°.

Streitigkeiten über besondereGemeindeumlagender Tierbesitzersowie über Rechte
und Pflichten aus Vereinbarungenvon Gemeindenwerdenim Verwaltungsrechtswege
nach den nämlichenVorschriften entschieden,wie sie für Streitigkeiten über Leistungen
zugemeindlichemSonderaufwandeüberhauptgelten,in ersterInstanz durchdie nächst=
vorgesetzteStaatsaufsichtsbehörde,in zweiterInstanz durchdenV.G.H. 30.

Bezüglichder Verwendungvon Bullen und Ebern3!1zur Paarung bestehtdie
Anordnung, daß diese nur erfolgendarf, wenn das männliche Zuchttier auf Grund
amtlicher Untersuchungals zuchttauglichanerkannt ist ??. Zu diesemZweckewird für
jedeDistriktsgemeindeundim Bedarfsfalleauchfür unmittelbareStädteeinKörausschuß
gebildet. Die näherenBestimmungensind teils im Gesetzeselbst 35, teils in der Ver=
ordnungvom 16. Juni 18883 enthalten.

§ 273. Die Tierärzte und die Behörden der Veterinärpolizei 1. Eine
völlige Neuregelungder Verhältnisseder Tierärzte erfolgte nach Einführung der
R.Gew.O. Dieses hat hinsichtlichder Approbation der Tierärztes und der Führung
des tierärztlichenTitels, dann der Freigabeder Ausübung der Tierheilkundedie nämlichen
Rechtsgrundsätzeaufgestelltwie für die Menschenärzte".

Drei Verordnungen vom 20. Juli 1872 betreffendas Zivilveterinärwesen, die
Gebühren für die Dienstleistungender Tierärzte und die Taxe der von den Tierärzten
verordnetenArzneimittel Öä.Diese Verordnungen, durch welchedie Selbständigkeitder
Tierheilkunde und ihrer Vertreter gegenüberder Menschenheilkundevoll zur Aner=
kennunggelangte, haben in der Folge verschiedeneAnderungen erfahren, insbesondere
durch die V.O. über die Gebühren vom 18. Dezember 1875“" und durch die V.O.
über die Arzneitaxen vom 4. Dezember 18757 und vom 13. Januar 18838; durch
V.O. v. 21. Dezember1908, die auch die amtlichenTierärzte betrifft, wurden die
Verhältnisse vollständig neugeregelt?.

Den Privattierärztenist auf Grund des Art. 128 desP. St. G.B. die nämliche
Anzeigepflicht in bezug auf Niederlassung und Wohnsitzänderungauferlegt wie den
Menschenärzten10. Als Berufspflichten sind ihnen ferner durch die Viehseuchengesetz=
gebung1 gewisseAnzeigepflichtenbeim Ausbruche von Viehkrankheitenauferlegt.

26Art. 2. Verboten ist Turnushaltung u. Versteigerungder Haltung. — Vgl. auch Bl. 28
S. 369 v,„35S. 358ff.

ülüberKostenverteilungs. Art. 7 Abf. 3.
5 Art. 8. Streitigkeiten über Sprunggelder werdenwie solcheüber Gebühren für gem.

Anstalten u erledigensein.
ber Körun von, Ziegen=u. Schafböckens. Art. 16.

38Näheres in 9 ff. Dazu Art a (Strafbestimmung).
35Art. 9—13. a Bl. 39S. 142f.

DUgl.auchM.B v. gl. T. Fi. 15. u. v. 13. Febr. 1890, 12. Nov. Wonl.
(I **. Val. Die Landwirtschaft in Bayern 1890 S 428ff. u. v. Seydel, 2. Aufl. 3 S. 368.

29,40, 53,34,80 Abs.II, 147Zif. 3
*l*•·eW der darübergeltendenVorschriften s. Bek. des Reichskanzlersv. 24. Dez 1912

im3.Bl. f R. 1913 S. 2ff. u. im M. A.Bl. 1913S. 43
4Ve l oben 8 8 Vgl. auch 8 24 Abs. I der V.O. v. 29. März 1892 (Wahl des Aus=

schusses 62 tierärztlichenKreisvereine).
R. Bl.S. 1585, 1605, 1623. Dazu die zun, bei Weber 9 S. “i

6#G.V.Bl. S. 852. Bll. auch Weber 9S. 704, 10 S. 465. 11 S. 268, 12 S. 23,
13 S. 158. 7 G.V.Bl. S161.

8 G.V. Bl. S. 39. R u V.O. v. Dez. 1890 (G.V.Bl. S. 635) u. 16. Juni 1895
(G.V.Bl. S. 267) § 22 Vgl. auch 12 S. 482. Die Tierärzte sind berechtigt,die
benötigtenArzneimittel selb abzugeben.

9# S. 1141
10V.O. v. 21. Dez.1908 82
11Val. Biehleuche!.K. i=lAbf. III, 65 Ziff. 2 (P.St.G. B. Art. 72).
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Die verordnungsmäßigeRegelungihrer Gebührenhat entsprechendder R. Gew.O. is
nur die BedeutungeinerNorm für streitigeFälle beimMangel einerVereinbarung18.

DurchV. O. vom 11. Februar 1877« sind die bestehendentierärztlichen Kreis⸗
vereine als die zuständigenOrgane für die Vertretung der Interessen der Tierärzte
in ihrem Regierungsbezirkeanerkannt worden, falls sie sich den Bestimmungender
Verordnung unterwerfen. Die Sitzungensind der Kreisregierung, Kammer des Innern,
anzuzeigen,welcheeinen Vertreter abordnen kann. Die Vereinssatzungenbedürfender
Genehmigungder Regierung Die tierärztlichenKreisvereinekönnenvomMinisterium
des Innern und ihrer Kreisregierungzur Erstattung von Gutachten aufgefordertwerden
und aus eigenemAntriebe Anträge stellen.

AuchfürdiestaatlicheVeterinärverwaltunggilt, wiefür dieGesundheitsverwaltung,
der Grundsatz, daß dieselbezum Geschäftskreiseder allgemeinenBehörden der Landes=
verwaltung gehört1, und daß die obrigkeitlichenBefugnissedurchdieseBehörden unter
dem Beirate der fachkundigenBeamten 6 auszuübensind.

Beim Staatsministerium des Innern sind ein tierärztlicher Referent1 und ein
Landesinspektorfür Tierzucht15 angestellt.

Nach der V.O. vom 28. November1912½ erstrecktsichder Wirkungskreisdes
Obermedizinalausschussesauch auf das Veterinärwesen Er zählt sachkundigeMitglieder
für dieses Fach. Außer diesen ständigen Mitgliedern sollen nach der V.O. vom
11. Februar 1877 20 in geeignetenFällen noch weitere Tierärzte zugezogenwerden
können. Zu diesem Behufe wählt jeder tierärztliche Kreisverein in einer General=
versammlungeinen Abgeordnetenund einen Ersatzmann. Der Dienst ist ehrenamtlich.

Durch das G. vom 21. März 188121 ist sodann die Errichtung einer veterinär=
polizeilichen Abteilung des Obermedizinalausschussesangeordnet worden. Die V.O.
v. 28. Nov. 191222 bestimmthiernach,daß dieseAbteilung unter demVorsitzedes
tierärztlichenReferentendesMinisteriums des Innern aus den tierärztlichenMitgliedern
des Obermedizinalausschusseszu bestehenhabe.

Bei jederRegierung,Kammerdes Innern, ist ein tierärztlicherReferentauf=
gestellt,den Regierungen unterstehenauch die Grenztierärzte unmittelbar.

Als fachkundigeBerater der Distriktsverwaltungsbehördenwerden Bezirkstier=
ärzte aufgestellt?2. Das Nähere über deren dienstlicheStellung und Obliegenheiten
ist teils durch die Verordnung?“, teils durch die Dienstanweisung geregelt?25. Den
Tierärzten, welchevon denMagistraten unmittelbarerStädte aufgestelltwerden, können
dieGeschäftevonBezirkstierärztenübertragenwerden26. Die Distriktsgemeindenkönnen
Distriktstierärzte aufstellen27.

129490 Abs. II.
1 VBgl.ferner über Abgabe von Heilmitteln usw. 3 19 der V.O. über das Zivilveterinär=

wesenv. 20. Juli 1872,§ 28 der V.O. v. 8 Dez. 1890.
14G.V. Bl. S. 39.
!5 Val. Form.V.O. v. 9. Dez. 1825 § 74c, v. 17. Dez. 1825 §§ 51 ff. (vielfach geändert'.
le ÜberdieStaatsprüfungs.Abschn.IX derV. v. 21.Dez.1908.
17 V.O. v. 1908 F 3.
18V.O. v. 21. Juni 1894(G.V.Bl. S. 317).
16 §§ 1, 3, 5, 6 Abs. II, 10. Vgl. oben § 229 Anm. 5 ff. Hierzu V.O. v. 21. April 1912

§2 (G.V.l. S. 40).
20G.V. Bl. S. 22.

21G.V.Bl. S. 123. Art. 6 Abs.IV.
22 8 5. “ V.O. v. 21. Dez. 1908 F 5.
2"4Nunmehrv. 21.Dez. 1908(G.V.Bl. S. 11411. S. auchM. B. v. 17.März 1881 (G.V.Bl.

S. 101)u.14.Juli1884(G. Bl. S. 4421 "
*5M E. v. 28. Juli 1872(Weber 9 S. 4903,hierzu 36 S. 640). Über die Jahresberichte

Weber 10 S. 498 u. über Aufstellung einer ViehfeuchenstatistikWeber 17 S. 612.
26 Näheres in §§ 7, 8 der angef. V. O.

» Angef. V.O. 4610, M. E. v. 25. Nov. 1872 u. 1. Januar 1878 (Weber 9 S. 588). —
ÜberKontroßtirrörzl= Weber 14 S. 411 (Dienstesinstr.v. 11. April 1880).
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Drittes Hauptstück.
#§*#274. Die Forstwirtschaft!. Das Forstpolizeirechtsowie das Forststrafrechtund Forst=

strafverfahrenwurdenfür das rechtsrheinischeBayern erstmals? mit Ges. v. 28. März 18522 um=
fassendgeregelt, das durchdas A.G. z. R.Str. P.O. vielfacheAnderungenerfuhr. Eine abermalige
Durchsichterfolgte im Anschlussean eineKammerverhandlungüber einen Bauernaufstandim Lehen=
walde zu Fuchsmühl durch Ges. v. 17. Juni 1896“". Der nunmehrige Text wurde unterm
4. Juli 18965 verkündet. Weitere Anderungen brachtenArt. 146 des A.G. z. B.G.B. und das
Gesetzvom 26. Februar 19085.

In der Pfalz bildet im wesentlichennochjetzt die Verordnung der Landesadministrations=
kommissionvom 15.Dezember18147dieGrundlage desForstpolizeirechtesfür diePrivatwaldungen.
Auf dieses pfälzischeRecht wird hier nicht eingegangen2. Unterm 28. Dezember1831 erging
sodannein umfassendesForststrafgesetzfür den Rheinkreis, dessenspätereAnderungen in der Neu=
textierungvom 2. Oktober187910berücksichtigtsind.

Das Forstgesetzfür die Landesteile rechts desRheines bezwecktvor allem11 tun=
lichsteBefreiung des Waldes von schädlichenBelastungen. Esbestimmt 12: Neue ding=
liche Forstberechtigungenkönnenvom Tage der Verkündung des Forstgesetzesan nicht
mehr erworben werden18. Was die bestehendenForstberechtigungenanlangt, so trifft
das GesetzVerfügungen:

Zunächst über die Umwandlung ungemessenerForstberechtigungenin gemessene.
Diese kann von beidenTeilen verlangt werden. Mangels gütlicher Übereinkunftder
Beteiligten ist die Umwandlungdurchdie Forstpolizeibehördevorzunehmen“, wofür das
GesetzbindendeAnleitungen gibt 15. Des weiteren ist gesetzlicheVorsorge getroffen,daß
bei Bauholzberechtigungen,welchenicht auf ein bestimmtesjährliches Maß festgesetzt
sind, das Maß des wirklichen Bedarfes nicht überschrittenwird. loer den Bedarf
entscheidetinim Streitfalle die Forstpolizeibehördevorbehaltlich des Rechtsweges16.

1 G.Meyer-Dochow, ehb. des deutschenVerw.=R., 3.Aufl. S. 393ff., E. Löning,
Lehrb. desdeutschen Verw.=R. S. 431ff.

2 über diegfrühere Entwicklung s. 2. Aufl. III S. 370. Vollz.=D. v. 10. Okt. 1879
(Weber 14 S. 163

: G.Bl. 1851/52S. 69, hierzu f. 2. Aufl. § 356 Anm. 7.
S. 23 Kammerverh.s. Repert.1895/96S. IOff., 74ff., 80ff. Entw.Beil. Nr. 525..V.B

l.
.V.Bl. 25 hierzu Zeitschr. f. R Pfl. IV S. 213. Die Vollz.Best. z. F.G. s. bei

Glock a. a. O. 4497°ff.aWeber 14 S. 163, 17 S. 227, 24 S. 18 u. 500, 36 S. 18. Vgl.
auch FinanzG. v. 1884 & 17 u. V.O. v. 2. Mai 1885 (G.V.Bl. 129 bzw. 88 Kom. v

Ganghoxfen AuflEWeber,Muncheiil904SimKno Die allg. Grund⸗
— des bayer orststrafrechtes1908. Krais, HandbuchII S. 282f. ÜlberMilitärstrafgerichts=

Ans in erststraffachenvgl. auchZeitschr.f. N. fl. VIII S. 305. Hümmer, Forstrügeverfahren,
München

7 Pfälz. Kr. A. Bl. S. 156.
s Vgl. 2. Aufl. 3 S. 371. Zum Teile gilt auch die ordonnance des eaux et forsts

v. 13. Aug.Sieb. M. Siekerhiziiferg. = der Verf. usw. RheinbayernsIV S. 48

en"#See

A. Geib, Handb., 2. Aufl.1 S. 711 warz, Die Forstberechtigungenin #en ehemal.vier
Departements des linken Nheinufers, Hefte, Speyer1864, 1871,H. v. Wany G.9 f. d. Pfalz.
2. Aufl. S. r Ritzmann, Handb.des F.Str. u. .G. derP Lalz.1904. lberdie nrnrl
keit des V.G. H. W. Krais, V. G. H.G. S. 325. — S. ferner Entsch. d. O.G.H. in Gegenst.d
Jibilrechtes Ann i 155. .

10G.V. Bl. S. 1419. Dazu V.V. v. 10. Nov. 1879, Beil. zu Nr. 71 des pfälz. Kr.A.Bl.
Weitere Andeeungendes Ges.durchGes. v. 17. Juni 1896 **: S. 286) u. Art. 138 d. A.G.
3. B.G. B. Vgl. Glock a. a. O. S. 450; Ganghofer, S.461f.

11 Art. 1 des Ges. enthält ganz psrerstnndliche, Art. 2—5 Verwaltungsgrundsätze für
die tretswoldungen vgl. oben§ 1583. 3

rt. 36
18Vgl. hierherE.G. z. B.G.B. Art. III, 184. Gan hrier S. Slift Entsch.d. O.G.H. 3

S. 380, 6 S. 571, 8 S. 395. Für die Pfalz Art. 86 des G.B. über Eintragung der
F.B. in das Grundbuchs. § 28 des Landt.=Absch.v. 13. Nov. *

14Streitigkeitenüber das Recht selbstoder en Aant sind auf denRechtswegzu weisen.
' Art. 27. Dazu Ganzofer S. 117 ff.,
16NäheresArt. 8 Ganghofer S. 1 2 14 S. Arl.
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Das Gesetzbestimmtsodannüberdie Umwandlungvon Forstberechtigungenin
andere Forstberechtigungenoder jährliche Geldleistungen und über deren Ablösung in
Geld. BeabsichtigteinWaldbesitzereineAnderungderHolz oderBetriebsart,in deren
Folge eineForstberechtigungnicht mehr in der bisherigenWeise ausgeübtwerdenkann,
so muß er vor der Ausführung die Forstpolizeibehördedavon in Kenntnis setzen. Diese
versuchtgütliche Übereinkunft und entscheidetmangels solcherüber die Statthaftigkeit
der Anderung und über die Entschädigungder Berechtigten,über die ersteFrage ohne,
über die zweite mit Vorbehalt des Rechtsweges17. Die Entschädigung ist tunlichst
durch Zuweisung eines anderen entsprechendenForstnutzungsbezuges,andernfalls in
Geld zu leisten185.Von dem ebenerörtertenFalle abgesehenkanneineForstberechtigung
nur durch freie Übereinkunft der Beteiligten in eine feste jährliche Geldleistung um=
gewandeltwerden. Solche Geldleistungensinddann durchErlegung des Fünfundzwanzig=
fachenablösbar, soweitnicht eineanderweitigeUbereinkunftvorliegt. Forstberechtigungen,
welche nicht in jährliche Geldleistungen umgewandelt sind, könnennur im Wege der
lbereinkunft abgelöst werden. Bei teilweiser Ablösung steht dem Besitzer des be=
lastetenWaldes die Befugnis zu, die Nutzungenselbstzu beziehen,welcheden Inhalt
des abgelöstenRechtes bildeten15.

Das Gesetz enthält ferner Bestimmungen über Natural=Holz= oder Wald=
frohnen20, d. h. Berechtigungenzugunstendes Waldes. Hatten dieselbennicht die
Eigenschaft von Gegenleistungenfür forstrechtlicheNutzungen, so waren sie mit dem
Tage der Verkündigung des Forstgesetzesohne Entschädigungaufgehoben. Haben sie
dieseEigenschaftgegenübernochbestehendenoder bereits durchEntschädigungabgelösten
Forstberechtigungen,so sind sie mangels gütlicher Ubereinkunftauf Anrufen eines Be=
teiligten durch die Forstpolizeibehörde21 in eine bestimmtejährliche Geldabgabe um=
mwndeln 12. LetzterekannvomVerpflichtetenmit demFünfundzwanzigfachenabgelöst
werden?s.

Das Gesetztrifft schließlichAnordnungenüberdie Ausübungder Forstberechti⸗
gungen. Es erklärt vor allem, daß die forstpolizeilichenBestimmungenauchfür den
Forstberechtigtenbei Ausübung seines Rechtes bindend sind.

Streitigkeiten über die Art der Ausübung von Forstberechtigungenwerden von
den Forstpolizeibehördenentschieden,vorbehaltlich des Rechtsweges, insoferne ein Be=
teiligter sichdurchdie Entscheidungin seinemRechte oderdessenUmfange verletzthält?“.

Forstberechtigungenkönnenden Waldbesitzerin der nachhaltigenBewirtschaftung
des Waldes sowie in solchenVeränderungender Holz=und Betriebsarten nicht hindern,
welche durch die Verhältnisse des Bodens und des Klimas geboten sind?". JForst=
berechtigungen,welchedie nachhaltigeWaldbewirtschaftungbeeinträchtigen,sind auf
Antrag des Verpflichteten auf einen bestimmtenZeitraum entsprechendzu ermäßigen.
Entschädigung ist hierfür nur dann zu leisten,wenn die Maßregel durch unnachhaltige
Bewirtschaftung seitensdes jetzigenoder der früherenWaldbesitzerveranlaßt ist. Über
Ermäßigung und Entschädigungentscheidetdie Forstpolizeibehördevorbehaltlichdes
Rechtsweges26.

StreitigkeitenüberFixierung,Sicherung,Veränderungund AblösungvonForst=
berechtigungen,einschließlichder Natural=Holz=und Waldfrohnen,sind Verwaltungs=

17Dazu Art. 26 Abs. 3 mit Art. 25 Abs. 5, 6 des Ges. V.G.H. 20 S. 53.
16Art. 26. Ganghofer S. 114f.
½ Bgl. über das NähereArt. 29, 30, dazu Fin. M.E. v. 7. Aug. 1907 (Weber 35 S. 431),

Ganghofer S. 126ff., Brater, Komm. z. F.G. 1852 S. 457ff. Bl. 14 S. 289ff. Entsch.
desO.G.H.1S. 107,5S. 76. ·

MNichtxllaturalspolzioderWiildfrohnen«,wieesimGBLii.1851!52u.indem
G. V. Bl. v. 1878 u. 1886, offenbar aus Versehen, heißt.

2 Nach Maßgabe des Art. 27. „Streitigkeiten über das Recht oder den Umfang oder die
Eigenschaft einer Natural=,Holz=oderWaldfrone gehörenvordie Gerichte.“ Art. 31 Abs. VI.

* Die Kosten sind vom Waldbesitzer und den Berechtigten je zur Hälfte zu tragen.
8 Art. 31. * Art. 253. Gongofer S. 100ff.
26Art. 24. Brater a. a. O. S. 445f. DazuArt. 26.
26Näheres im Art. 25. Ganghofer S.110 ff.

v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 27
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rechtssachen.In ersterInstanz entscheidendie Distriktsverwaltungsbehörden,in zweiter
die Kreisregierungen, Kammern des Innern, in dritter der Verwaltungsgerichtshof.
In den Fällen, in welchendie Verwaltungsentscheidungenunter Vorbehalt des Zidvil=
rechtswegesergehen25, ist der Verwaltungsrechtsweggrundsätzlichausgeschlossen“.

Die Forstpolizei wird regelmäßigin ersterInstanz durch die Distriktsverwaltungs=
behörden,in zweiter und letzterInstanz durch die Regierungen,Kammern des Innern
(Forstpolizeibehörden,Forstpolizeistellen),ausgeübt.Wo die RegierungenersteInstanz
sind, ist das Staatsministerium des Innern zweite Instanz. Für die Berufungen ist
eine unerstrecklicheFrist von 14 Tagen, gerechnetvon der Eröffnung des Beschlusses,
gegeben. Die dargelegtenBestimmungenhaben indessennur unter Vorbehalt des Auf=
sichtsrechteseinerseits, des Verwaltungsrechtswegesin den hierzu geeignetenFällen
andererseits Geltung. Die obersteAufsicht und Leitung der Forstpolizei wird vom
Staatsministerium des Innern unter Mitwirkung des Finanzministeriums geführt.
Den Forstämtern steht die Antragstellung und das amtliche Gutachten bei den Forst=
polizeibehördenzu20.

Das Forstpolizeirechtbeziehtsich, schondem Begriffe der Polizei nach, nicht auf
Staatswaldungenund vomStaate verwalteteStiftungswaldungen31. Es erstrecktsich
nur auf Gemeinde=,Stiftungs=undKörperschaftswaldungen32und aufPrivatwaldungen 38.
Das Forstgesetzmacht zwischendieseneinen Unterschiedhinsichtlichder „forstwirtschaft=
lichen“ Bestimmungen und trifft sodann allgemeine „dforstpolizeiliche“Bestimmungen.

Die Bewirtschaftung der Gemeinde=,Stiftungs= und Körperschaftswaldungen3“
steht unter der Oberaufsichtder Staatsregierung35. Diese Oberaufsichtwird zunächst
von den Forstämtern ausgeübt, welche den betreffendenVerwaltungen Erinnerungen
über den Forstbetrieb machen können. Bleibt dies erfolglos, so können sie nur in
dringendenFällen selbstvorläufig Anordnungen treffen, im übrigen habensiedenForst=
polizeibehördenAnzeige zu erstatten56.

Die Bewirtschaftung der bezeichnetenWaldungen muß auf Wirtschaftspläne7
gestütztsein, die von Sachverständigen35 herzustellensind3° und der Genehmigungder
Distriktsverwaltungsbehörde,beimehrals 10haGesamtflächederRegierungsgenehmigung
unterliegen.

Das Forstgesetzbestimmt weiter über Aufstellung des Personals zur Betriebs=
ausführungund zum Forstschutze.Ersteresbedarf der Bestätigungder Regierung.
letzteresder Bestätigungder Distriktsverwaltungsbehörde"1. Die Aufstellunggeschieht

27Forst=G. Art. 109ff., V.G H.G. Art. 8 Ziff. 11. Für dieWBeschwerbefisist aiuh über=
sihensrdes Gesacers Art. 22 Abs. 4 diesesGes.,micht Art. 112 Abf. orst-G. aberbend.

64,biersn Dyroff, V.G.H.G.S. 231 u. * l. 47 S
9 S. darüber auchBl. 206ff. 220f., 236f.. (#=Brater#.
2° Vgl. oben1 § 85 #38 We. über die Frist zur Betretungdes„MechtswegesArt. 32 des

Gesetzes. Wu Ganghofer S. 76, Bl. 6 S. 143f. V.G.H. 20 S
20 Näheres Art. 10 4½%(Art. 115 über das Hilfsper evnal de B.poigzei. Ganghofer

S. 343 ff. Vgl. V.G.H. 27 S. 17. Die begutachtendenOrgane in denhöheren#ustansennsind die
Regierungs=K.De Forsten u dieMinisterialpprstabteilung BLvIoDeleOSlGV S. 1087)
9 4, 18. Vgl. oben § 158 Anm 27ff. Uber die Beiziehung von Forstschöffenseit derNovelle
1896 val. Art. 110 u. B.O. v. 5. Juli 1896(G.V. Bl. S. 319). Dazu Ganghofer S. 351ff.

# BesondereBestimmungenüber die Waldungen von Lehengüternin Art. 20, 21 des Ges.
6oiHiiernit sind nur öffentlicheStiftungen u. Körperschaften#e#eArt 18 desGef. ) gemeint.

S. auch anghofer S. 57f. Entsch. des O L.G. München usw. 1IIS. 533.
bend 36 Ustruftion s. Weber 31 S. 669 (Hebungder nicht staatlichenWaldwirtschaft): s. auch

ebenda
34Vgl. zum folgendenGanghofer S. 18 f. Vgl. auchArt. 83 des E.G. z. B.G.B.
35Vgl. diesf. G.O. Art. 30. Uber das Verhältnis zwischenForstges.u. Gem.O. V.G. H. 9

S. 92 f., 16 S. 282, ferner Helmreich=Rock, Gem.O.S. 161f.
36Art. 6, 14. V.G.H. 5 S. 151. über die örtliche 7 keit Bl. 13 S. 409
8Ausnahmen kann die Kreisregierung bei Waldungen zulassen, welcheregelmäiger Be=

wirtschaftungunfähig sind.
38 Dieselbenbedürsen,der Bestätigungder Distriktsverwaltungsbehörde.
3 V.G.H.10 S.
4 Art. ür Henn derbrivatwirtschaft ergin en bei.Weisungen imFin. M. Bl., z. B.

1902 S. 55,auch .V.Bl. 9 S. 88 70. 1S. 30,2 S. 30

Google
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von Aufsichts wegen,wenn sie von der zuständigenVerwaltung nach vorgesteckterzwei⸗
monatlicher Frist nicht betätigt wird .

Privatleute sind, wenn auch im übrigen hinsichtlich der Bewirtschaftung und
Benützung ihrer Waldungen frei, doch an die Beobachtung der forstpolizeilichenBe=
stimmungen gebunden"#. Ihre Forstdiener und Forstschutzbedienstetenbedürfen der
Bestätigung der Distriktsverwaltungsbehörde"“.

Außerdem ist zur Verteilung gemeinschaftlicherPrivatwaldungen auf gesondertes
Eigentum die Zustimmung der Kreisregierung, Kammer des Innern, dann erforderlich,
wenn die Forstbenützungfortgesetztwerden will. Die Zustimmungdarf nicht verweigert
werden, wenn die einzelnenTeile auch nach der Verteilung einer regelmäßigenBewirt=
schaftungnochfähig bleiben15. Streitigkeiten hierübersindVerwaltungsrechtssachenin der
Weise, daß gegendie forstpolizeilicheEntscheidungzweiter Instanz der Verwaltungs=
rechtsweg durch Beschwerdezum Verwaltungsgerichtshofe beschrittenwerden kann"5.

Die „forstpolizeilichenBestimmungen"“des Gesetzesbeziehensich auf Rodungen"
und kahlenAbtrieb " —beides beiSchutzwaldungen“verboten—, auf dieAbschwendung,
die Aufforstung von Waldblößen0, Maßregeln gegenschädlicheInsekten, Wald=#1und
Alpenweide"7?,Feueranmachen und Errichtung von Gebäuden in Waldungen oder
deren Näheb.

Viertes Hauptstück.
§ 275. Jagdrecht 1. Die GestaltungdesJagdrechtesin der Pfalz" und in den Landesteilen

rechtsdes Rheines bot bis zum Jahre 1848 ein Bild des schärfstenGegensatzes:dort neuzeitliches,
hier mittelalterlichesRecht. Nach derLostrennungderPfalz von Frankreicherließ die gemeinschaft=

“ Näheres Art. 8—13; diesf. G.O. Art. 141 Abs. VII. V.O. v. 15. Dez. 1908 § 17.
V.G. H. 9 S. 91. Die KostenderOberaufsichtkeägtderStaat, die Kostender Deatriebsausführung
und des Forstschutzesdie Gemeinde,Stiftung oder Körperschaft.Art. 15. (Dazu Weber 4 S. 677,
6 S. 417.) Über die Gemeinde=Oberförsterin Unterfranken Art. 16. Zu Art.17 vgl. die Dar=
stellung des Gemeindefinanzrechtesund des Rechtes der öffentlichenStiftungen u. insbes.§ 195
Anm. 36 ff., Ganghofer S.48ff.

“8 Art. 1, 19, Ganghofer S. 75 f. Vgl. zu Art. 19 u. 190 (früher 181, dann 186) die
nicht sehrüberzeugendenAusführungen Bl. 4 S. Böft Weber 26 S. 169.

“ Näheres Art. 120. Diesf. G. O. Art. 45 Abs. III ist durch Art. 49 d. Uml.G. aufgehoben,
oben § 198 Anm. 2.

“5 Art. 20. Ganghofer S. 77ff. Weber 4 S. 742. V.G.H. 6 S. 143, 12 S. 146.
4 V. G.H.G. Art. 10 Ziff.8.

Uber die Zuständigkeitbei GemeindewaldungenBl. 20 S. 271f., 21 S. 344ff. u. da=
gegenrichtig 21 S. 381f.

"8 Entsch.d. O L.G. München usw. III S. 271, M.E. v. 9. Okt. 1899 (Weber 28 S. 66).
VerschärfteBestimmungenfür gewerbsmäßigeGütlerhändler im Ges. v. 26. Febr. 1908. Dazu
V.V. im G.V. Bl. 1908 S. 255ff. O.E. im M.A. Bl. 1912 S. 593, 1002.

Schutzwaldungensind nachArt. 35 die Waldungen:
„1. auf Bergkuppenund Höhenzügen,an steilenBergwänden,Gehängenund sog.Leiten:
2. auf Steingerölle des ochgebirges.auf Hochlagender Alpen und in allen Brtlichkeiten,

wo die Bewaldung zur Verhütung von Bergstürzen und Lawinen dient, oder wo durch die Ent=
sernung desWaldes den Sturmwinden Eingang verschafftwürde;

3. in Ortslagen, wo von dem Bestehendes Waldes die Verhütung von Sandschollenoder
die Erhaltung derQuellen oder Flußufer abhängig ist.“ — Vgl. hierherRepert. über die Landtags=
verh. 1873/75S. 47 u. Landtagsabsch,v. 15. April 1875 § 37. Entsch.d. OL.G. f. Bayern in
Gegenst.des Str.R. usw. 4 S. 504, Entsch,d. O.L. G. München usw. 6 S. 282. Art. 30, 40, 168
(Nov. v. 1896). Vgll. Ganghofer S. 142. ·

WVerschärstdiirchdieNov.v.26.Febr.1908.—Entsch.d.O-.G.H.Münchenusiv.4S.525.
51 Angef. Entsch.2 S. 460.
58 Entsch. des O.L.G. in Gegenst. des Zivilrechtes usw. 9 S. 610; Entsch. des O.L.G.

München usw.3 S. 357. ·
58 Ges. Art. 34—47. Dazu Ganghofer S. 140ff. Bl. 14 S. 280 ff., 20 S. 69 ff.,

23S. 12ff.,29S. 129ff.,Entsch.d.O.L.G.Münchenusw.2 S. 203,338,5 S. 519(zuArt.430.
DieseAnordnungendes Ges. sind durchStr. Best. geschützt.Dazu auchBl. 27 S. 92 ff.
(§27611G. Meyer=Dochow, Lehrb.desdeutschenVerw.R., 3. Aufl., S. 398ff.,E. Löning,
Lehrb. des deutschenVerw.R. S. 418ff. ·

2 Wl 2. Aufl. III S. 374. Geib, Handb. usw. I S. 675ff. Henle=Schneider,
A.G. z. B.G.B. S. 4.

27°“
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liche Landesadministrationskommissionunterm 21. September 1815 eine Jagdverordnung, welche
den Grundsatzals Regel aufstellte,daß die Jagd durchVerpachtungauszuübensei“. Der Ertrag
der Feldjagdpachtungenwurde den Gemeindekassenzugewiesen.Eigene Jagdausübung wurde nur
für größerenGrundbesitzund umfriedeteGrundstückezugestanden5. Die Jagdverordnungvon 1815
steht hinsichtlich ihrer verwaltungsrechtlichenBestimmungen noch zu einem großen Teile in
Wirksamkeit.

In das pfälzischeJagdrechthat zunächstdie Strafgesetzgebungvon 1861änderndeingegriffen“.
Durch das V.G. vom 26. Dezember1871zumR. Str. G. B wurden sodann: eine Anzahl strafrecht=
licher und jagdpolizeilicherBestimmungender pfälzischenJagdordnung sowiedas französischeDekret
vom 4. Mai 1812 über die Bestrafung der Jagdausübung ohne Erlaubnisschein aufgehoben.
Art. 125 desP. Str. G.B. vom 26. Dezember1871 erhielt auchfür die Pfalz Geltung. Die unten
zu erwähnendeV.O. vom 5. Oktoher 1863 wurde durchV.O. vom 4. Januar 1872" auchfür die
Pfalz in Kraft gesetzt?.Weitere AnderungenbrachteArt. 148 des A.G. zumB. G. B.

Von einer näherenDarstellung des pfälzischenJagdrechteswird hier Umgang genommen10.
Es sei nur nocherwähnt, daß auch für die Pfalz Streitigkeiten über Ausübung der Jagd, soweit
das Jagdrecht der Grundeigentümerin Frage steht,Verwaltungsrechtssachensind 1.

Im diesseitigenBayern war die Jagd von altersher Regale. Im übrigen kam das Jagd=
recht, von perfönlicherVerleihung aus landesherrlicherGnade abgesehen,nur in Verbindung mit
der Standes=und Gutsherrlichkeitvor12.

Erst durchdas G. vom4. Juni 184818wurde Wandel in einemRechtszustandegeschaffen,der
demVolke auf das äußerstewiderwärtig war: Das G. bestimmte:„Das Jagdrechtauf fremdem
Grund und Boden ist aufgehobenund gehtmit dem 1. Februar 1849 auf die betreffendenGrund=
eigentümerüber.“ Bezüglich der Ausübung der Jagd wurde das pfälzischeRecht teilweisezum
Muster genommen. Das G. wurde jedochin Bälde durch ein G. vom 30. März 1850, die Aus=
übung der Jagd betreffend!"“,ersetzt,welchesan den Grundgedankendes bisherigenRechtesfesthielt,
aber genauere Bestimmungen traf und die Jagdkarten einführte.

Ergänzende Vorschriften brachten in der Folge die erwähnten Artitel des P. Str. G.B.
Anderungendes G. wurden durchdas G. vom 8. August 1878,die A.G. zur R.Str. P. O. und zum
B.G.B. bewirkt15.

Das Jagdausübungsgesetzspricht aus: „Im Grundeigentume liegt die Be=
rechtigung zur Jagd 1 auf eigenemGrund und Boden. Die Jagdgerechtigkeit auf

Pfälz. Kr. A.Bl. S. 455 —. auch 1 7 105 (Einführung in den Kantonen des
Kreises Landau).

. ## . 7 S .301, 8 S 271,P # ##n*i S. 501. Vgl. auchHenle=Schneider
a. a.

26. E.G. * Nov. 1861Art. 15, 16, P.St. G.B. Art. 100 Abs. II, 229.
r

s RBi SEi Ju§2A-idkkunge«u§tzi«ihiIiueodkaOviscs
R tPbAußeiidem gilt für die Pfalz auchArt. 11 Abs. II, III des A.G. v. 18. Aug. 1879zur

S

10Vgl. hierüberA. Geib,b. Handb. f. d. Gemeindebehördender Pfalz, 3. Aufl., 1 S. 675ff.;
ferner Bl. 2 S. 97 ff. Entsch L.G. in Gegenst. des Zivilrechtesusw. 14 S. 250. Maenner.
das JIgghrechtder 2% 23 S. 62; O.G.H. in Str. S. XI S. 313, Zeitschr.f. RN.Pfl.

i .G.H.G. Art. 8 Ziff.17. Ziff.18trifft auf die Pfalznicht zu. V.G.H. 3S. 609,
4S. 69, 18 S. 157,23 S .z Ziff. st auf Pfalz nicht v

1 Vgl. Verf.Beil. VI 83. 2. Aufl. 3 S. 375.
is G#r S 129. Vgl. 2. Fenn S. 375.
14G. Bl. S. 34. 2c #erh nd nachgewiesenRepert. 1849/50S. 34. Vgl. . ie. III

S. 378 Anm. ieẽ V.V. v.3. Febr. 1857 (WeberV S. 21). — Komm. z. s K. Brater
bei C. F. Dollm ann, Seren des Kgrs. Bayern usw. T. III Bd. 1 S. 87 ff.; Ausg. v.
M. Pollwein, 7 Aufl. ünchen1910; Bl. 60 S. 385ff. — Das Ges. v.S. Juli i8öo⸗ die
Bestrafungder Jagdfrevel betr. (G.Bl. S. 461), wurde durchArt. 2 Ziff. 10 desA.G. v 26. De3
1871 z. R.St.G.B. als aufgehobenerklärt. — Das Ges. v. 15.Juni 1850, denErsatz2h Mies=
schadensbetr. (G.Bl. S. 185), ist privatrechtlichenInhaltes. über denWildschaden s. nunmehr
B.G.B. §835, E.G. KeersuArt. 69—72 u. A.G. Art. 144 (Motive S. 94). Staudinger, Vor=
träge S. 356ff. Die Art. 1, 2, 5, 7, 8 ad.W.Sch.G. wurdenauf die Pfalz erstreckt.Hierzu
Böhm =Klein, A.G.z .B.G.B. S. 248 u. Pollwein a. a. Anhan

15Vgl. auch . z. B. G.B. Art. 69. (Die n Vorcheiftenbleiben,unberührt.)
* 958 Abß. ½ u. Art. 86 d. A.G. z. B.G. B.; Staud inger orträge S

#.. hierzu Bl. 3 S.10ff., 5 . 241ff. 0 S. 1ff. Auch Weber 5 e oo, Reger
4 s ist nichtbloß Jagd nachWaidmannsbrauch gemeint.Böhm=Klein, A.G. z. B.G. B.
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fremdemGrund und Boden bleibt aufgehobenund darf in Zukunft nicht wiederals
Grundgerechtigkeit17bestelltwerden.“ Dem Jagdrechte unterliegendie wilden Säuge=
tiere und Vögel, deren Fleisch und Pelzwerk oderGefieder verwertet zu werden pflegt,
oder die als Raubtiere diesemWilde nachstellen. WelcheTiergattungendemJagdrechte
unterliegen,wird nunmehr einheitlich für das Staatsgebiet gemäßArt. 143 des A.G.
zumB. G.B. durchV.O. bestimmt°. Das ausschließlicheRechtdes Jagdberechtigten
erfaßt die verendetenTiere und die Eier des Federwildes; diesesRecht auf die
Jagdbeute erstrecktsich auf jeneschädlichenTiere, die der Fischereiberechtigteauf Grund
des Art. 85 des Fischerei=G.20erlegenoder fangen darf.

Das Jagdrecht schließtnicht von selbstauchdas Recht zu eigenerAusübung der
Jagd in sich. Vielmehr entziehtdas öffentlicheRecht regelmäßigdemEigentümer die
letztereBefugnis und läßt nur ausnahmsweiseeigeneJagdausübung zu. Die Frage,
ob das Privatrecht von jeneröffentlichrechtlichenBeschränkunggetroffenwird odernicht,
ist eine verwaltungsrechtlicheFrage 21.

Eigene Jagdausübung: stehtdem Grundeigentümer25 nur zus":
1. auf unmittelbar an die Behausung stoßendenHofräumen und Hausgärten,

wenn diesedurcheineUmfriedung begrenztoder sonstvollständig abgeschlossensind;
2. auf Grundstücken,welche mit einer Mauer, zusammenhängendenHeckeoder

dichtenEinzäunung2°umgebensind, wenn die angebrachtenTüren verschließbarsind2e;
3. auf zusammenhängendem27Grundbesitze?"5von mindestens136/8%ha im Hoch=

gebirge und 81,77 ha in anderenGegenden?;
4. auf Seen und Fischteichen30 von mindestens17,03 haFläche 81.
In den beiden letztgenanntenFällen 33 gelten öffentlicheStraßen 38 und Wege,

Flüsse “ und Bächenichtals Unterbrechungdes Jagdbezirkes25. Noch wenigerbildet
die Gemeindegrenzeeine Unterbrechung36.

Der Jagdbezirk erstrecktsich37auch auf die Grundstücke,welchevon ihm völligs
umschlossensindundnichtzusammenhängenddieunterZiffer 3 bezeichneteFlächehaben,
soweit nicht den Eigentümern dieser Grundstückedie eigeneJagdausübung nach den

11 0 V.O. v. 11. Juli 1900 (G.V. Bl. S. 693), welcheauchfür die Pfalz gilt. Diese
V.O. hat Gesetzeskraftauch gegenüberdem Ges. Hinsichtlich des pfälz. Rechtesvgl. Henle=
Schneider A.G. S. 242.
» 18 Für das Ausnehmen ist aber besondereErlaubnis nötig (5 10 d. V.O. v. 5. Okt. 1863).
Uber Vogelschutzf. unten. · · ·

lVAusnahmennai·hAbs-3u.6desArt.85desFisch-(5s).TiberFischereiberechtigtebedarf
keinerJagdkarte zur Ausübung des in Art. 85 begründetenRechtes.

(0%#. P. Roth b. Ziv. R. III S. 133 Anm.66 (richtig gegenBrater). Für die Pfalz
Art. 86 d. A.G.z. B.G.B.

u Über die Grenzen gegenüberden privatrechtlichenFragen V. G.H. 1 S. 161,3 S. 117,
530; Komp. Konfl Entsch. R.Bl. 1866 S. 5, 1246, 1872 S. 1155, G.V.Bl. 1907 Beil. I, Bl. 19
S. 142, 30 S. 347, 31 S. 351.

?: Darin liegt auch die Befugnis, über diesesRecht durchPrivatrechtsgeschäftfrei zu ver=
fügen. 28 1 S. 173,2 S. 346.

:3 Auch mehrerenMiteigentümern. 388. 1 S. 250 (7 S. 45); vgl. auch4 S. 459, 7
S. 277, 24 S. 496. EbensodenGemeindenhinsichtlichihres Eigentumes(dazuArt. 11 Ziff. 1 des
Ges.). V.G. H. 2 S. 340.

AUberdie Natur diesesRechtesV.G. H. 4 S. 84. Die getroffeneEnzscheidung ist zu
billigen; aber von einem ppersönlichen“Rechtekann nicht gesprochenwerden. Das Rechtist dinglich,
d. h. Ausfluß des Eigentumes. Aber die Verneinung des Rechtes,um die es sichhandelt,der Aus=
schlußder Selbstausübungder Jagd, ist nicht dinglicherNatur. S. ferner ebenda3 S. 170.

*5Agl. Bl. 58 S. 341, V#. 33 S. 109 (Parkanlagen).
26V.G.H. 6 S. 196. 1 V. G. HP.3 S. 170, 8 S. 321, 21 S. 37.
z V.G.H. 5 S. 164. ? V.G.H. 7 S. 45, 32 S. 37.
1%V.G.H. 3 S. 399, 8 S. 313.

—.
za V.G.H. 4 S. 349, 24 S. 111,33 S. 272 (Eisenbahnen).
34 V.. 6 S. 44. 35 Ges. Art. 2. Vgl. V.G H. 18 S. 180.
„ VB.G.H.3 S. 117,170.
37 In den Fällen Ziff. 3, 4. V. G.H. 3 S. 399.
28 V.G. H. 4 S. 259, 6 S. 141; Bl. 16 S. 376 f.
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oben dargelegtenBestimmungenzukommt. Der Eigentümer des umschließendenJagd=
bezirkes hat die Eigentümer der umschlossenenGrundstückefür die Ausübung ihres
Jagdrechtes zu entschädigen.

Von den vorstehenderbrterten Ausnahmefällen abgesehenübt jede Gemeinde"
innerhalb ihres Bezirkes das Jagdrecht namens der Grundeigentümeraus"1. Da diese

gesetzlicheBestimmungauf ausmärkischeBesitzungennicht zutrifft und für letztereander=
weitige Vorschriften nicht bestehen,so erübrigt nur die Entscheidung, daß in solchen
Fällen dem Eigentümer die eigeneJagdausübung stets zukommt"2.

Jeder Gemeindebezirk7obildet einenJagdbezirk. MehrereGemeinden könnensich
zu einemJagdbezirke vereinigen. Gemeinden,derenFlur 163,)#4ha oder mehr umfaßt,
könnenmehrere Jagdbezirke(Jagdbögen)"“ bis zu sechsbilden, jedochkeinenzu weniger
als 81,77 ba“d

Grundeigentümer in einer Gemeinde, welchen die eigene Ausübung der Jagd
zukommt,sind berechtigt,die Jagd auf ihrem Besitztumemit in die gemeindlicheVer=
pachtungzu geben,wenn dasselbein oder an dem betreffendenJagdbezirke liegt“.

Die regelmäßigeForm der Jagdausübung durch die Gemeinde ist die Ver=
pachtung“7 durch öffentlicheVersteigerung oder durch Vertragsabschluß ohne solche.
Unter den gesetzlichbestimmtenVoraussetzungenist auch Selbstverwaltung der Jagd
durch die Gemeinde statthaft“.

Die Pachtschillinge werden in die Gemeindekasseeingezahlt und den beteiligten
Grundbesitzernverrechnet, bzw. an den sie treffendenLeistungen zur Gemeindekasse
abgezogen1.

Streitigkeiten über die Ausübung der Jagd sind Verwaltungsrechtssachen,soweit
es sichum das Recht der Grundeigentümerzur Jagdausübung oder um Verrechnung
und Verwendung der gemeindlichenJagdpachtschillinge oder Jagderträgnisse im Ver=
hältnissezu denGrundeigentümern5 handelt. Erste Instanz ist die Distriktsverwaltungs=
behörde, zweite Instanz der Verwaltungsgerichtshofbt. Sonstige Streitigkeiten sind,
sofern sie nicht zivilrechtlicherNatur sind, im Verwaltungswege zu entscheiden.

Hinsichtlich der Jagdausübung selbstbestehenfolgendepolizeilicheBestimmungen.
Die zur JagdausübungberechtigtenGrundeigentümerund die Jagdpächterkönnenge=

* Ges. Art. 3: über die Größe der EntschädigungbestimmtAbs. II. — Weber 6 S. 504.
Bl. 15 S. 238f., kaum richtig; Streitigkeiten über die Entschädigungsind vielmehr Verwaltungs=
nechtssachen.=In Bl. 39 S. 413 ff. ist eine Verwaltungssacheangenommen.Es scheintmir aber
r3 5 %ie Gasfungdes Art. 8 Ziff. 17 des V.G.H. auchauf dieseFälle zu beziehen. Über=
ein

1 5035Pp0 .. 1 S. 195.
* Ges. Art. 4. V.G.H. 4 S. 267, 18 S. 180, 21 S. 39. Bl. 47 S. 347, Bl. f. R. A. 64

Bgl.bierher, Bl. 30 S.81 ff., 46 S. 314, Pollwein a. a. O. S. 35, Bl. 57 S. 359.
1 V.G.H. 4 S. 260 Anm., 22 S. 207.
“ V.G.H. 1 195. Über Jagdbezirkeu. Jagdöogen ebenda14 S. 372.
"5 Ges. Nrt. 5. weifellos ist in diesenFällen diekollegialeGemeindebehördealleinin #standig.

Ges. Art. 6. DazuArt. 9 über die Verteilung desPachtschillings. Entsch.d. O.L.G.in
Gegenst.des Zivilrechtes usg 8 S. 568

Bl. 17 S. 19 S gff. Über denEinfluß einer Anderung des Gemeindebezirkes auf
den 3. tns 17 S8 215ff. 8 6. 25 S.

S. das Nähere in Art. 7, 10 Abs.I, 11Ziff. 2 u.s, 12. V.G.H. 2 S. 340, ¾ S. 23,
4S. 134:ferner 2 SS. 136, 3 251, 530. . 33 S. duff. 42S. 256ff. Entsch. d O.L.G.
München usw. 3 S 463 Esilung eine HepachtetenSeibesir 3

1 Ges. art. 8. V.G. H. 1 S. 7 S. 235, 9 S. 319, 14 S. 96, 23S. 162, 26 S. 349,
28 S. 121. Komp. Konfl. | *rS 1872 S. 1155 landers Bl. 15 S. 161ff.).

50Streitigkeiten mit denPächtern sind Hoilrechtesachen übereink. V.G.H. 22 S. 83. —
Komp.oft Entsch.in Beil. 1Id. G.V.Bl. 1907,Bl. 60S. 228

V.G. H.G. Art. 8Ziff. 17, Art. 9 Abf. I. W. Krais, Komm. S. 80ff., 328 f. Außer=
dem konnn sichVerwaltun rechtsfachenauf Grund des Art. #10Ziff. 2 des angef.Ges. rreben.
Gegen die Ansicht des 56. daß die#LemeindlicheJagdverpachtung unter das Selbstverwaltun
S der Gemeinde falle (vg= W. Krais, Komm.S. 368), Bl. 33 S. 88 f., 340 f., m. E. ungs=

recht. Vgl. 2. Aufl. 3 S. 378. Bgl. hierher auch Bl. 16 S.97 ff., 22 S. 1# 37 S. 201.
V.G. H. 11 S. 201.
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lernteJäger? aufstellen.Jenen und diesenist gestattet,Personen,welcheeineJagd=
karte besitzen,mit auf die Jagd zu nehmen53. Hiervon abgesehendarf in fremdem
Jagdbezirkenur derjenigejagen,der eine schriftlicheErlaubnis des Jagdausübungs=
berechtigtenmit sich führt?“. Bei der Jagdausübung sind die feld=,forst=,jagd=und
sicherheitspolizeilichenVorschriften einzuhalten55.

Niemand darf jagen“, wenn er nicht eine Jagdkarte besitztund mit sich führt.
Die Jagdkarte ist persönlichund wird von der Distriktsverwaltungsbehörde57 ausgestellt.
Sie gilt für ein Jahr und für das ganzeKönigreichbs. Dem Jagd= und Forstschutz=
personale" sind von der DistriktsverwaltungsbehördeSchutzgewehrscheineauszustellen,
welchenur für dessenAufsichtsbezirkgelten und zur Jagdausübung nicht berechtigens0.

Aus gesetzlichbestimmtenGründen muß teils, teils kann Verweigerung oderEin=
ziehung der Jagdkarte und des Schutzgewehrscheinseintreten. Gegen den bezüglichen
Beschluß der Distriktsverwaltungsbehörde kann Beschwerde an die Kreisregierung,
Kammer des Innern, und gegenderen BescheidBeschwerdezum Verwaltungsgerichts=
hofe, letzterejedochnur dann erhobenwerden,wenn das Recht zur Verweigerung oder
EinziehungeinerJagdkartebestrittenwird61.

Polizeiliche Vorschriften über die Ausübung der Jagd können im Verordnungs=
wegeerlassenwerden52.

Ülber den Schutz von Vögeln ist unterm 22. März 1888 ein Reichsgesetz
erlassenworden5#38.Dieses Gesetz läßt die landesrechtlichenBestimmungenunberührt,
„welchezumSchutzederVögelweitergehendeVerboteenthalten“. SolcheBestimmungen
können in Bayern durch V.O. getroffen werden". Eine bezüglicheV.O. ist am
5. Mai 1913° ergangen.

g 276. Die Fischerei. Die Verhältnisseder Fischerei! sind, abgesehenvon
§& 958 und 960 des B. G.B., nunmehr umfassenddurchFischereigesetzvom 15. August
19082, dem die Bestimmungen des Wassergesetzesvom 23. März 1907 ergänzend

5 Bl. 15 S. 173 ff.,17 S. 46, 18 S. 144. 5 Ges. Art. 10 Abs. II, III.
5“ Ges.Art. 23 Abs. I Ziff. 6. Entsch.d. O.L.G. München usw. 4 S. 435.
56Ges. Art. 13 Abs. I. Abfs.II ist privatrechtlichenInhaltes. — Entsch.d.O.L.G. München

usw. 4 S. 147, 329.
56Entsch. d. O.G.H. in Gegenst.d. Strafrechtes usw. 1 S. 75, d. OL.G. München 6

S. 197. ö7 V. G. H.21 S. 193.
58 Ges. Art. 14, 15 Abs. I, 16, 17, 23 Abs. I Ziff. 1—4, II (letzterer in der Fassung nach

Art. 11 des A.G. z. R.St. P. O.); Gebühren=G.Art. 218, Bl. 5 S. 241ff.,32 S. 382ff.,37 S. 287ff.
V.G.H. 21S. 193,195.

5PBl. 15S. 203 ff.,17S. 46f. 18S. 144. Weber 7 S. 188.
6%Ges.Art. 15 Abs. II.
6#1Näheres Ges.Art. 18—20 in der Fassungdes Art. 143 d. A.G. z. B.G.B., Art. 10 des

A.G. z. R. St.P.O. mit Rt.5 15 Abs. II u. über die Folge der Jastrteneinziehung für ein
Pachtverhältnis Art. 22. Überdas Streitverfahren Art. 11, V.G. H. Art.8 Ziff. 18. — V.G. H.
2 S. 481,5 S. 163,7 S. 255,9 S. 312,21 S. 19,23, 183,193/196(Gebührenpflichh,
Bl. 34 S. 410ff.

62 Ges. Art. 23 Abs. 1 Zif. 5 (A.G. z. R.St. P.O. Art. 151 Abs. 1). V.O. v. 6. Juni
1909 (G.V.Bl. S. 409), Weber 37 S. 302, 304 Anm., hierzu Bl. 60 S. 396 R.Str.G.B.
- 368 Ziff. 9 u. 11, ferner V.O. v. 13. Febr. 1911 (G.V.Bl. S. 81). P.St. G.B. Art.125 Abf. 3,
erzu Riedel=Sutner a. a. O. S. 440 ff.

ss Gültig in der Fassung v. 30. Mai 1908 (R.G.Bl. S. 317), hierzu Bl. 60 S. 38 ff.,
bayer. V. O. v. 19. Okt. 1908u. 6. Juni 1909 (übereinkunftzum Schutzeder für die Landwirt=
schaftnützlichenVögel): Weber 31 S. 725, M. A.Bl. 1902 S. 151u. 1908S. 201, H. v. Welser,

Der Vezelschut in Bayern,München 1909. 6 P. St.G. B. Art. 125 Abf. 4. »
G.V.Bl. S. 189. Frühere V.O. v. 5. Okt. 1863 (R.Bl. S. 1657) u. 19. Okt. 1908

(G.V.Bl. S. 965).
(6 29 über das frühereRecht vgl. 2. Aufl. 3 S. 379. J. Bleyer, Handausg. d. Fisch.G.
S. 1 ff.Art. 69 d. E. G. z. B.G. B. hatte die landesrechtlichenVorschriftenaufrechterhalten. Im

St. Min. d. Innern ist ein Landesinspektorfür Fischzuchtaufgestellt(G.V.Bl. 1908 S. 1051 § 13)
Instr. bei Weber 26 S. 659. Uber die biologischeVersuchsstations. Weber 31 S. 113.

* G.V.Bl. S. 327, V.V.O. v. 18. März 1909 u. V.M. B. v. 19. März 1909(G.V.Bl.
S. 245 u. 252). Landt. Verh. s. Repert. 1907/08u. bei Graßmann im Jahrb. d. öff.RechtsIII
S. 484. Vgl. auch Art. 19 d. Feldschaden=G.v. 6. März 1902. Handausg. d. Ges. v. Jos.
Bleyer, München 1909, C. v. Malsen-Br. Hofer, Das bayer. Fischereirecht,München 1910.
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zur Seite stehen3, geregelt und zwar nach ihrer bürgerlich=und öffentlichrechtlichen
Seite. Die Absicht, vor allem eine wirtschaftlich nachhaltigePflege der Fischgewässer
und die Hebung der ziemlich vernachlässigtenFischzuchtzu sichern, ist mit voller Be=
stimmtheitund unter starkenEingriffen in bestehendeRechte durchgeführtworden.

Über den Inhalt des Fischereirechtes bestimmtArtikel 1: Das Fischereirecht
gibt die Befugnis, in einem GewässerFische, Krebse und anderenutzbareWassertiere,
soweit sie nicht Gegenstand des Jagdrechtes sind — letztere sind im Artikel 1 a des
Jagdgesetzesvom 30. Mai 1850 und in der V.O. vom 11. Juli 1900 bezeichnet
—zu hegenund sich anzueignen. Artikel 83 gewährtaußerdemdas Recht, Fischotter,
Reiher, Fischadler, gewisseMövenarten und Eisvögel im Fischwasseroder am Ufer —
in einem geschlossenenFischwasserauch die Wasseramsel— zu fangen; die gefangenen
oder in erlaubter Weise erlegtenjagdbaren Tiere sind an den Jayberechtigten abzu=
liefern. Bei Nachlässigkeit des Jagdberechtigten gegenüber zu starker Vermehrung
dieses Raubzeugeskann die Verwaltungsbehördeeinschreiten.

Zum Froschfang, der nicht Gegenstanddes Fischereirechtesist, ist der Fischerei=
berechtigtesowiejedePerson, die seineschriftlicheBewilligung erhalten hat, befugt.—
Dem Fischereiberechtigtenund seinemPersonal wurde ein gesetzlichesUferbenützungsrecht
eingeräumt(Art. 70).

Hinsichtlich des örtlichen Umfanges des Fischereirechts ist die Unter=
scheidungvon geschlossenemund nichtgeschlossenemGewässervon großer Bedeutung, da
eine Reihe von Vorschriften, z. B. über räumliche Beschränkungdes Fischereirechtes,
Koppelfischerei,nach der Natur der Verhältnisse auf ersterekeine Anwendung finden.
Die Entscheidungüber die Art der Gewässer im Einzelfall trifft in der Regel die Ver=
waltungsbehörde, da sie fast ausschließlich nur für das Polizeirecht bedeutsamist.
Abweichend vom Wassergesetze"gelten nach Artikel 2 als geschlosseneGewässer alle
künstlichangelegtenFischteicheund Fischbehälter,mögensie mit einem natürlichenGe=
wässerin Verbindung stehenoder nicht, ferner die nur zumZweckeder Fischzuchtoder
Fischhaltung künstlichhergestelltenund ständig abgesperrtenRinnsale, solange sie nur
diesemZweckedienen, endlich — mit Ausnahme der Altwässer —alle anderen Ge=
wässer, denen es an einer für den Wechselder Fische geeignetenregelmäßigenVer=
bindung mit einem anderennatürlichen Gewässerfehlt.

Das Fischereirechterstrecktsich im allgemeinennicht bloß auf das Hauptwasser,
sondernauch auf die natürlichenoder künstlichhergestelltenAbzweigungenfließender
Gewässer. Verändert ein fließendesGewässersein Bett, so erstrecktsichdie Berechti=
gung auch auf den neuenFlußlauf und zwar nach der räumlichen Ausdehnung der
Fischereirechteim alten Flußlaufe.

Entsprechenddem bisherigenRechtszustandeund denGrundsätzendes bayerischen
Jagdrechtes bestimmt Artikel 3, daß das FischereirechtAusfluß des Eigentums am
Gewässersei; es ist daher, soweit nicht besondereRechtsverhältnissezugunstendritter
bestehen,in öffentlichenGewässern der Staat 5, in Privatgewässern der Eigentümer
des Gewässers fischereiberechtigt.Es bestehenmithin Eigentums= und selbständige
Fischereirechtes. Die ersterenscheidensich im Hinblick auf die wassergesetzlichenVor=
schriften in Rechte der Ufereigentümer,die Adjazentenfischereiberechtigungenund die
Berechtigungenin solchenGewässern,bei denendas Eigentum am Gewässerunabhängig
ist vom Eigentum an denUfergrundstücken,z. B. die Fischereides Staates in den

ÜberdasVerhältnisbeiderGes.vgl.Bleyer a.a.O. S. 8ff. Oben§246.
Vgl. hierüber Abg.K. 1907/08Beil. 302 S. 9 u. K. d. R.R. Beil. 432 S. 239. Es

müssen hiernachgeschlosseneGewässernach Fischereirecht,Wasserrechtu. demB.G.G. unterschieden
werden.

5 Vgl.Fin. M.B. v. 17.Juni 1909. M.A.Bl. S. 497.
5 Die Bestimmungenüber die bürgerlichrechtliche Natur der selbständigen Fischereirechte

(Art. 9—16) im einzelnendarzulegen,ist hier nicht Raum; sie geltenals besondersgestalteteding.
liche Nutzungsrechte u können in das Grundbuch eingetragen werden. Vgl. Weber 37 S. 140,
über Abmarkung d. F.N. ebendaS 163. Außerdemkann ihre Abmarkung(Art. 12 u. 97) nach
Maßgabe der M.Bek. v. 19. März 1909 (G.V. Bl. S. 249) begehrtwerden. Künftig können
Fischereirechtenicht mehrals GrunddienstbarkeitenbestelltwerdenG#eeo15).

Gocgle



§276 f Die Fischerei. — 425

öffentlichenGewässern.BesondereBestimmungensindfür denFall getroffen,daß ein
Privatgewässer in ein öffentlichesGewässer umgewandeltwird.

Befugt zur Ausübung der Fischerei sind nebendemBerechtigtendie
Pächter einer Fischereiberechtigung,die Inhaber von Erlaubnisscheinenund die Be=
auftragten des Berechtigten.

Die bisherige Verschiedenheitder Partikularrechte hinsichtlich der sogenannten
Fischnacheile hat Artikel 8 beseitigt. Hiernach kann der Berechtigte auf überfluteten
fremden Grundstückenfischen,sofern dies ohne Beschädigungderselbengeschehenkann.
Den angerichtetenSchadenhat er zu ersetzen.BleibennachdemRücktrittedesWassers
Fische in Vertiefungen dieser Grundstücke,die nicht in fortdauernderVerbindung mit
dem Fischwassersind, zurück, so ist der Fischereiberechtigtebefugt, sie sich längstens
einer Woche anzueignen;nach dem Ablauf dieser Frist kann der Grundeigentümerdie
Fische sich aneignen.

Fischereirechte, die bisher einer unbestimmtenZahl von Personen (den Ein=
wohnern oder Angehörigen einer Gemeinde) zustanden, werden durch Artikel 7 als
unwirtschaftlichaufgehobenund dieseRechtean Personendes öffentlichenRechtes
(Staat, Gemeinde,Ortschaft) übertragen. Um die wirtschaftlicheAusübung des Rechtes
durchdieseKorporationensicherzu stellen,verbietetArtikel 30 dieFreigabedesFisch=
fangesund gestattetdie Ausübungnur durchÜbertragungan Berufsfischer,Pächter
oder an einzelnePersonen, denen mit Genehmigung der vorgesetztenVerwaltungs=
behördeErlaubnisscheineauszustellensind.

Fischereirechtein Gewässern,die bisher dem freien Fischfangunterlagen,wurden,
wie die am Rheine übliche Angelfischerei, ohne Entschädigung aufgehobenund
bei öffentlichen Gewässern an den Staat, bei Privatgewässern an die Gemeinden
übertragen.

Aus der Absicht des Gesetzes,die Ausübung der Fischereimöglichsteinzuschränken
und dieWirtschaftlichkeitderFischzuchtdurchZusammenfassungderBerechtigungenzu
sichern, entspringt auch die Vorschrift, welchefür die Zukunft die Beschränkungdes
Fischereirechtesauf das Hegen oderAneignenbestimmterWassertiereoder auf die
Benützung bestimmterFangmittel ausschließt. Die bestehendenderartig beschränkten
Fischereirechtein nicht geschlossenenGewässern sollen unter gewissenVoraussetzungen
zwangsweisegegenEntschädigungweiter beschränktoder aufgehobenwerden können.

Besonders einschneidendsind die Vorschriften über die Art der Ausübung des
Rechtes in nicht geschlossenenGewässern,wofür die Rücksicht auf die Erhaltung und
Vermehrung des Fischbestandes,nicht die Willkür des Berechtigten maßgebendsein
soll. Zur Ausübung eines selbständigenRechtes ist nach Artikel 18 regelmäßignur
derjenige befugt, dessenRecht auf einen solchenräumlichen Umfang sich erstreckt,daß
hierdurch eine ordnungsmäßigeund nachhaltigeBewirtschaftung ermöglicht ist — vom
Gesetze als selbständigerFischereibetriebbezeichnet. In fließenden Gewässern wird
hierfür regelmäßig eine zusammenhängende,die ganzeBreite des Gewässersumfassende
Strecke von mindestens 2 km Uferlänge erfordert. Die Verwaltungsbehörde kann
einen geringerenUmfang als genügendoder einen größerenals erforderlicherklären.

Entsprechen die einzelnenRechte nicht diesenMindestforderungen,so sollen sie
durch die Verwaltungsbehörde zu einem gemeinschaftlichenBetriebe (Artikel 19) ver=
einigt werden. Die BewirtschaftungdieserBetriebedarf nur in gesetzlichbestimmter
Weise erfolgen, nämlich nur durch besondersaufgestellteFischer oderPächter oder auf
genossenschaftlichemWege. Hierüber beschließendie Berechtigtenmit absoluter Mehr=
heit; bei Berechnung der Mehrheit ist neben der Kopfzahl auch der Umfang der
einzelnenRechtezu berücksichtigen.

Mangels einer freiwilligen Regelung der Ausübung hat die Kreisregierung von
Amts wegen die Beteiligten nach den Vorschriften über Bildung von Zwangsgenossen=
schaften zu einerGenossenschaftzu vereinigenoder die Ausübung des Rechtes für deren
Rechnung an eine Gemeindezu überweisen(Artikel 21).

Den Nachteilender Koppelfischerei, d. h. des Nebeneinanderbestehensmehrerer
FischereiberechtigungenoderderBeteiligungmehrererPersonenan einemFischereirecht
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für dieselbeGewässerstrecke,tritt das Gesetzentgegen; es läßt die bestehendenRechte
unberührt,verbietetaberdie Neubegründungvon KoppelfischereirechtenoderAnteils=
rechtenan solchen. Durch besondereVorschriften sucht es eine weitere Zersplitterung
dieser Rechte durch Erbgang, Verkauf ufw. zu vermeiden. Falls es für eine ordnungs=
mäßige und nachhaltigeBewirtschaftung einer solchenGewässerstreckeerforderlich ist
oder die Berechtigtensichüber die Ausübung nicht einigen, so kann die Verwaltungs=
behördejederzeiteine Fischereiordnungerlassen(Artikel 28), eine solche muß auf An=
trag von mehr als der Hälfte der Berechtigtenerlassenwerden. Für geschlosseneGe=
wässer gelten dieseBestimmungennicht.

Eine weitere Maßnahme gegendie unwirtschaftlicheAusbeutung der Fischwasser
und Unterlassungder Fischpflegebringendie eingehendenNormen über die Pacht=
verträge und diebehördlicheGenehmigungderAusgabevonErlaubnisscheinen,
Feststellungder Höchstzahlund desInhaltes dieserErlaubnisscheine,die der Fischerei=
berechtigteoder mit dessenZustimmung der Pächter oder der Vorstand einer Genossen=
schaft ausstellenkann. Pachtverträgesindfür mindestenszehnJahre und mit höchstens
drei Personen in schriftlicherForm abzuschließen. Die Vorschriften über Erlaubnis=
scheinefinden auf geschlosseneGewässernur teilweiseAnwendung.

Um die Maßnahmen zum Schutzeund zur Hebung des Fischbestandesnoch wirk=
samer zu gestaltenund die rationelle Bewirtschaftung der Fischwasser noch weiter zu
sichern,hatdasGesetzdie Bildung öffentlicher Genossenschaften entwederdurch
freiwillige VereinbarungoderVerfügung der Kreisregierungvorgesehen(Artikel 37—68).
Neben den Berechtigtenkönnenauch die Pächter hierzu beigezogenwerden.

Dem Wunscheder Interessentenentsprechendwurde auch die Fischerkarteals
eine obligatorische, von der Verwaltungsbehörde auszustellendePersonallegitimation
für die in nicht geschlossenenGewässernFischendeneingeführt. Die gebührenpflichtige
Karte kann, ähnlich wie die Jagdkarte, gewissenPersonenklassenverweigert werden?7.

Eine größere Zahl von Bestimmungensichertden Schutz der Fische im all=
gemeinen,der Fischbrut und des Fischlaichs im besonderen.Vorschriften über Fang=
und Schonzeiten, Fangmittel, Markt= und Verkehrsverbotesind der oberpolizeilichen
Regelungüberlassen,siesindin derLandesfischereiordnung vom23.März 19098
zusammgefaßt.

Daran schließensichVorschriftenüber das Verfahren; der Vollzug des Gesetzes
ist im wesentlichen,abgesehenvon der Zuständigkeitder Gerichtein rein zivilrecht=
lichen Streitigkeiten? und im Strafverfahren, unter Oberaufsichtdes Staatsministeriums
des Innern den Verwaltungsbehörden,namentlichden Distriktsverwaltungsbehörden10,
wie beimWassergesetze,zugewiesen.Für eineReihe von Streitigkeitenist das Ver=
waltungsrechtsverfahreneröffnet (Artikel 96). Soweit das Reichsstrafrechteinelandes=
gesetzlicheRegelung zuließ, sind weitgehendeunter Strafe gestellteVerbote erlassen,
welchenamentlich eine scharfeKontrolle gegenüberunberechtigtfischendenPersonen er=
möglichen(Artikel 100—107). Mit Rücksichtauf das große allgemeineInteresse an
demVollzuge des Gesetzesist weitgehendeGebührenfreiheit für das Verfahren ein=
geräumt 11.

Fünftes Hauptstück.
#5277. Der Bergbau!. Im Anschlussean das preußischeallgemeineBerggesetzvom24.Juni

1865,das von derfranzöfischenRechtsentwicklungstarkbeeinflußtwordenwar, ergingdas Berggesetz
vom 20. März 18692. Dieses brachteeinheitlichesRecht für das ganzeLand und fand auch für

1 38 7 S. 14. 8G. V.Bl. S. 294. " Val. Bleyer a. a. O. S. 164.
10In Münchendem Stadtmagistrat: Art. 93 regelt eingehenddas Beschwerdeverfahrenin

reinenDekwallung sachen. Die Verwaltung derstaatlichen ischwasserobliegt den Rentämtern.
Vgl. — die .V. v 17. Juni 1909 (Weber 37 S. 323),Ausnahmen in Ziff. 15.

rt. 99.
6 277)1 G. Meyer, Lehrb. des deutschenVerw.R., 3. Aufl. S. 404, E. Löning, Lehrb. des
eutschenVerw.R. S. 443ff. #ber die Entwicklungdes bayer.Rechtes, vgl. 2. Aufl. III S. 379.

* Vgl. hierüber2. Aufl. 8 S. 380 Anm. 7.
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Erwerb und Betrieb von Bergwerkenauf Rechnungdes Staates Anwendung. Durch die Be=
stimmungendesB.G. B. ward esnichtberührt?; esgilt nun in derFassungvom 1. September1910“4.

Die folgendeDarstellung beschränktsich auf eine gedrängteErörterung derjenigenTeile des
Bergrechtes,welcheBeziehungenzum öffentlichenRechtehaben5.

Das Berggesetz, welches das seitherigeBergregal aufhob, bezieht sich nur auf
folgendeMineralien: Gold außer Waschgold, Silber, Quecksilber,Eisen, Blei, Kupfer,
Zinn, Zink, Kobalt, Nickel,Arsenik,Mangan, Antimon und Schwefel,gediegenund
als Erze; Alaun und Vitriolerze; Stein=und Braunkohle;Steinsalz nebstden mit
demselben auf der nämlichenLagerstätte vorkommendenSalzen, namentlich Kali=,
Magnesia=und Borsalzensowiedie Solgquellen.

Das Grundeigentumerstrecktsichauf dieseMineralien nicht. DerenAufsuchung
und Gewinnung unter Einhaltung der berggesetzlichenVorschriften" ist jedermannge=
stattet; dem Staate ist jedochdie Salzgewinnung vorbehalten7.

Die Bestimmungenüber das Schürfen" nach den bezeichnetenMineralien be=
wegen sich fast völlig im Gebiete des bürgerlichenRechtes. Das öffentlicheInteresse
kommt in einigen Beschränkungendes Schürfens zur Geltung. Das Schürfen ist
nämlich auf öffentlichenPlätzen und Straßen, Eisenbahnen, Friedhöfen unbedingt
untersagt. Auf anderen Grundstückenist es dann unstatthaft, wenn nach der Ent=
scheidungdes OberbergamtesüberwiegendeGründe des öffentlichenInteresses ent=
gegenstehen7.

Das Gesetzberuft ferner die Bergbehörden zur Entscheidung darüber, ob und
unter welchenBedingungen die Schürfarbeiten unternommenwerden dürfen, falls eine
gütliche Einigung des Schürfers mit dem Grundbesitzernicht gelingt. Die Ermächti=
gung zum Schürfen kann nur verweigertwerden, wenndasselbegesetzlichunstatthaftist.

Das Schürfen in den Feldern fremder Bergwerke ist von der Bergbehördezu
untersagen,wenndurchdie Arbeitendie Sicherheitder Baue oderder ungestörteBe=
trieb des Bergwerkes bedrohtwird.

Die Feststellungder EntschädigungundSicherheitsleistungan denGrundbesitzer,
bzw. der Sicherheitsleistung an den Bergwerksbesitzererfolgt durch das Oberbergamt
vorbehaltlichdes Rechtsweges10.

In gewissenFällen gibt das Gesetz dem Grundeigentümergegenden Schürfer
das Recht, die Erwerbung seinesEigentumes zu verlangen. Die Bestimmungenhierüber
wie über die Entscheidung im Verwaltungs= und Verwaltungsrechtswege, welche ge=
gebenenFalles einzutreten hat, sind dieselben, wie sie im Verhältnisse zwischendem
Grundeigentümerund dem Bergbautreibendengelten11.

Im Gebiete des öffentlichenRechtes bewegensich die Bestimmungenüber das
Muten und das Verleihen des Bergwerkseigentumes, welchesdenbürger=
lichrechtlichenVorschriften über Grundeigentum unterliegt12. Die Verleihung ist eine
Verwaltungshandlung, durch welchePrivatrecht begründetwird 18. Durch dieseletztere

2 B. G. B. Art. 67. kher traten ein durch Art. 78 des A.G. P.O. u
K.O. v. * 1879,Art. 34 d. A.G .P.O. in der Fasung v. 26. Juni r u. 15#
d. A.G. z. B.G.8. endlich d. Ges. v. 30.ls 1900u. 13. Au 10 (G.V.Bl. S. 745 u. #nuk
Die R.Gew.O. u. dieReich=versicherungG. berührendas Verget in einzelnenPunkten. Val.
auch R. Str. G. B. §§ 308ff., 321, 325 u. das R.G. v. 25. Mai 1910 über den Absatz vonKali=
salsen(N.GBl. S. 775), ierzu die V.V. im R.G.Bl. 1911S. 107ff. 256ff. vgt. auchThoma
i. Jahrb.d. # N. 1911 S. 387ff. Die letzteAnderung brachtedas A.G. z. N.V.O.v. 2. Nov. 1912
(G.V.Bl. S. 1135)Art. 48.

1 G.V. Bl. S. 799. Handausg.v. A. v. Rauck 1911. gammerperh.vgl. Repert. 1907/08
YWofOff. (Entw. abgelehnt).Vgl. auchBöhm-Klein, A.G. z. B.G. B. S. 273ff., Glock a. a. O.

Pie Strafbest. Art. 263ff. u. die Übergangsbest.find hiernicht, berückichtigt.
ber EinschreitunggegenunbefugtesVorgehenBerg=G.Art. 271 ff.

—1Art. 2. Ausnahmen kanndas St.Min, der Fin. zulasse
8 Art. 4—12. vBjt auchArt. 23 (Versuchsarbeitendes kerg

——— J Die Bestimmungin Abs. III ist reinprivatrechtlich.
Art. 9, 10. u Art. 5. Bgl. unten. 2Art. 44, 45.

is uͤbereinsi. Georg Meyer, Lehrb. des deutschenVerw.R., 2. Aufi. sS.366; dagegen
H. Rehm, Die rechtlicheNatur der Gewerbskonzession,München 1889.S.35 f.
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Wirkung unterscheidetsie sich von der Gewerbekonzession.Letztereenthält nichtdie
AbgrenzungeinesRechtsbereichesgegenüberdritten, sondernnur die Feststellung,daß
gegendie Entfaltung einer gewissenErwerbstätigkeit polizeilich nichts einzuwendenist.

Die Mutung, d. h. das Gesuch um Verleihung des Bergwerkseigentumesin
einem gewissenFelde, ist bei dem Oberbergamte anzubringen. Das B. G. verlangt
Angabe der Lage und Größe des begehrtenFeldes; ferner zur sachlichenBegründung
der Mutung Findigkeit, d. h. daß das in derMutung bezeichneteMineral an dem
angegebenenFundpunkte auf seiner natürlichen Ablagerung vor Einlegung der Mutung
entdecktworden ist und bei der amtlichenUntersuchungin ausreichenderMenge und
Beschaffenheitnachgewiesenwird, und daß außerdem nicht bessereRechte auf den
Fund entgegenstehen½.

Die Mutung, welchedengesetzlichenErfordernissengenügt,begründetein Vor=
zugsrechtgegenDritte, die nicht besserberechtigtsfind, und einen Anspruch auf Ver=
leihung des Bergwerkeigentumes5.

Das erstereRecht gehört dem Privatrechte an. Das Vorrecht hat zunächstder
Finder, im übrigen der ältere Muter 16. Streitigkeiten hierüber sind im Zinilrechts=
wege auszutragen17. Der Verleihungsanspruchist öffentlichrechtlicherNatur. Es wird
darüber nur im berggesetzlichgeordnetenVerfahren entschieden6. Die Verleihung des
Bergwerkseigentumesgeschiehtnach Feldern, die für Stein= und Braunkohlen bis zu
800, im übrigen bis zu 200 Hektaren betragen können und von senkrechtenEbenen
in die ewige Teufe begrenztwerden15.

Über das Verleihungsgesuchist von der BerginspektionTagfahrt zu halten. Zweck
der Tagfahrt ist die Entgegennahmeder Schlußerklärung des Muters über Größe und
Begrenzungdes Feldes,der ErklärungenüberAnsprücheundEinsprücheDritter und
der Gegenerklärungendes Muters 70.

Liegen Einsprüche und Berührungen mit den Rechten Dritter nicht vor, und
findet sich auch sonst gegendie Anträge des Muters gesetzlichnichts zu erinnern, so
fertigt das Oberbergamtdie Verleihungsurkundeaus. Andernfalls entscheidetes über
Erteilung oder Versagung der Verleihung durch Beschluß, der dem Muter und den
beteiligtenDritten zugefertigtwird51.

Privatrechtliche Einsprüche oder Ansprüche, welche von der Bergbehörde ab=
gewiesenbzw. nicht anerkanntwurden, müssenbei Vermeidung des Ausschlussesbinnen
drei Monaten vom Tage der Zustellungder rechtskräftigenbergbehördlichenEntscheidung
im Rechtswege verfolgt werden22. Die Geltendmachungprivatrechtlicher Ansprüche,
welchenicht Gegenstandder Würdigung der Bergbehördewaren, wird von dieserBe=
stimmungnicht berührt28.

Sind dieHindernisse, welcheder Verleihung entgegenstanden,durchrechtskräftige
Entscheidungder Bergbehördeoder durch Richterspruchbeseitigt, so fertigt das Ober=
bergamt die Verleihungsurkundeaus?“.

Die Kosten desVerleihungsverfahrens trägt der Muter 25.
Der Bergwerkseigentümersowohl wie die Eigentümer angrenzenderBergwerke

könnendie amtlicheVermessungundVerlochsteinungdesdurchdieVerleihungsurkunde
bestimmtenFeldesverlangen.

Das erheblicheMaß öffentlichenInteresses, das beim Betriebe des Bergbaues
obwaltet, macht sich in einer Reihe öffentlichrechtlicherBestimmungengeltend, von
welchendas Privatrechtdurchsetztwird.

11S. Art. 13—23. Über ein Borecht zum Muten zugunstendes Bergwerkseigentümers
innerhalbThäinesʒZeldes Art. 45. V. G. H. 25S. 161

16Näheres — 26, i
17P, 3
18Art. 25. 15Näheres Art. 28, 29.
20NäheresArt. 31, 32.
1 Art. 33, 34 (Kosten). 27Art. 34.
23v. Rauck a. a. O. S. 25. :“ Art. 33—36.

Art. 41 (Ausnahmein Art. 34).
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Eine Gruppe dieser Bestimmungen stattet den Bergwerkseigentümerzugunsten
seinesBetriebesmit RechtengegenüberfremdemEigentumeundmit schützendenNormen
für sein Eigentum aus.

Der Bergwerkseigentümerist zur Anlagevon Hilfsbauen im freienFelde un=
bedingt, im fremdenFelde dann befugt, wenn es dem eigenenBetriebe nützt und dem
fremdennicht schadet. Entsteht über das VorhandenseindieserVoraussetzungenStreit,
so entscheidetdarüber das Oberbergamtmit Ausschluß des Rechtsweges?“.

Der Bergwerkseigentümerist ferner befugt, die Abtretung des Grundes und
Bodens, welcherzu seinenbergbaulichenZwecken27 erforderlich ist, sowiedie Benützung
des Wassers nach Maßgabe der näherenBestimmungenzu verlangen, die im fünften
Titel des B.G. getroffensinds. In erstererBeziehung kann die nötigenfalls zwangs=
weise lberlassung eines fremden Grundstückeszur Benützung und andererseitsunter
bestimmtenVoraussetzungenauch der zwangsweiseErwerb des Eigentumes durch den
Bergwerksbesitzerin Frage kommen.

Das Verfahren in Streitfällen ist eigenartiggestaltet. Über die zwangs=
weise Gebrauchsüberlassungoder Eigentumserwerbungentscheidetin erster Instanz ein
Senat, der Kreisregierung, Kammer des Innern, der aus drei Mitgliedern der
Regierung und zwei Mitgliedern des Oberbergamtes besteht. Gegen diesen Bescheid
kann der Verwaltungsrechtswegdurch Beschwerdezum Verwaltungsgerichtshofebe=
treten werden7.

lber die zu leistendeEntschädigungund Sicherheit entscheidetder Beschluß erster
Instanz, jedochvorbehaltlichdesRechtsweges30.

Gegendie Anlagevon Staats=und Distriktsstraßen,Eisenbahnenund Kanälen
und anderen öffentlichenVerkehrsmitteln, zu deren Durchführung dem Unternehmer
Enteignungsrechtgewährt ists, hat der BergbautreibendekeinWiderspruchsrecht. Vor
Feststellungder Richtung, welchesolchenAnlagen zu gebenist, sind jedochdiejenigen,
über deren Bergwerkeeine derartige Anlage geführt werden soll, von der zuständigen
Behördezuhören 32.

Nach demFlurbereinigungsgesetze38 bestehenzugunstender BergwerksanlagenAus=
nahmen vom Flurbereinigungszwange.

Eine zweiteGruppe berggesetzlicherBestimmungenunterwirft gewisseprivatrecht=
liche Handlungen der Bergwerkseigentümerim öffentlichenInteresse der Genehmigung
der Bergbehörden. Die Bestätigung des Oberbergamtesist erforderlich:
G 1. für die Vereinigung zweier oder mehrererBergwerke zu einem einheitlichen

anzen:
2. für die reale Teilung des Feldes eines Bergwerkes in selbständigeFelder,

sowie für den Austausch von Felderteilen zwischenangrenzendenBergwerken3“:
3. für die von einer GewerkschaftbeschlossenenSatzungen35.
Dieser Behörde obliegt auch die Führung des Gewerkenbuches,d. h. des Ver=

zeichnissesder Gewerkschaftsmitgliederund ihrer Kuxe, und die Ausfertigung der Kux=
scheine35. Sie kann ferner unter gewissenVoraussetzungeneineGewerkenversammlung
berufen?7, zur Bestellung eines Repräsentantenoder Grubenvorstandesauffordern und
einen vorläufigen Repräsentanteneinsetzen5“.

2 NäheresArt.52—356.
Art. 56.

—20, Art. 56u. 178ffd.B.G.H.27 S. 4; dazuM. Stupp, Das B.G.,München1879
9Art. 191,249,V.G.H.25S. 161.
* a 100.200, d Rechtsstandedie Fäll 1AZifl. 4,5,9-11 dies findnach demdermaligen Rechtsstandedie e in Art. iff. 4,5, 9—11 des

Ges. v. 17. Nov. 1837, 6#
22Art. 211. Uber privatrechtlicheSchadenersatzansprücheder BergbautreibendenArt. 212,

213. Entsch,d. O.G.H. für Bayern in Gegenst.des Zivilrechtes usw. 7 S.275.
38 Art.4 Ziff. 3. Vgl. oben§ 268 Anm.9ff. 34Art. 57 ff.
25 Art. 139. 66 Art. 147. 37 Art. 165.
as Art. 170. Vgl. auchArt. 177,296.
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Eine dritteGruppeöffentlichrechtlicherVorschriftenbeziehtsichauf Betrieb und
Verwaltung der Bergwerke. Hieraus sind folgendeHauptpunkte hervorzuheben:

1. der Bergwerksbesitzerist verpflichtet, das Bergwerk zu betreiben, wenn der
Unterlassungoder Einstellung des Betriebes nach der EntscheidungdesOberbergamtes
überwiegendeGründe des öffentlichenInteresses entgegenstehen30. Hierfür kann ihm
eine Frist von sechsMonaten gesetztund für den Fall der Nichtbefolgungder Auf=
forderung die Entziehung des Bergwerkseigentumesangedrohtwerden. Sowohl der
Beschluß auf Einleitung des Verfahrens wegen Entziehung des Bergwerkseigentumes
wie der Beschluß, welcher dessenAufhebung ausspricht, werden vom Oberbergamte
gefaßtund sinddurchBeschwerdezum Verwaltungsgerichtshofeanfechtbar1;

2. der Betrieb darf nur auf Grund einesBetriebsplanes geführt werden. Der
Plan und dessenAnderungen sind der Berginspektion zur Prüfung aus dem berg=
polizeilichenGesichtspunktevorzulegen.Einen vorschriftswidrigenBetrieb kann die
Bergbehördeeinstellen";

3. der Betrieb darf nur unterLeitung, Aufsichtund Verantwortlichkeitvon
Personen geführt werden, deren Befähigung hierzu ausdrücklichanerkannt ist. Die=
selbenhaben ihre Befähigung, auf Erfordern durch Ablegung einer Prüfung vor der
Berginspektion, nachzuweisen,welchedie sofortige Entfernung Unbefähigter verlangen,

nötigenfalls mittelsBetriebseinstellungderenErsatzdurchbefähigtePersonenerzwingen
ann½;

4. die Verhältnisse zwischenBergwerksbesitzerund Arbeitern sind in Angleichung
an die gewerbepolizeilichenBestimmungendurchdieNovellenvom 30. Juni 1900 und
13. August 1910 neu geordnet" worden, indem diesebindendeVorschriften über den
Erlaß von Arbeitsordnungen,über Berechnungund Auszahlung des Lohnes, Arbeiter=
fürsorge,Bildung von Arbeitervertretungeneinfügtenund denBergbehördenweitreichende
Befugnissezur Wahrung der Arbeiterinteresseneinräumten". Zur Entscheidungvon
Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnisse wurde ein Berggewerbegerichtin München
errichtet"5. Ein Teil der Bestimmungender Reichsgewerbeordnungüber Arbeiterschutz
findet unmittelbar auch auf die Bergwerke Anwendung½;

5. die Personen welche die Leitung und Beaufsichtigung des Betriebes über=
nommen haben, sind für die Einhaltung der Betriebspläne und für die Befolgung aller
gesetzlichenund gesetzmäßigenVorschriften und Anordnungenverantwortlich. Sie sind
verpflichtet,die Bergbeamten,welcheim Dienste das Bergwerk befahren, zu begleiten
und denselbendie geforderteAuskunft über den Betrieb zu geben";

6. in bezugauf Anlage und Einrichtung der Anstalten, welchezur Aufsuchung
und Gewinnung der Mineralien und zur Aufbereitung der Bergwerkserzeugnisseer=
sorderlich sind, ist der Bergwerkseigentümerallen reichs=und landesgesetzlichenBe=
schränkungenund Vorschriftenunterworfen.Die Distriktsverwaltungsbehördenhaben
ihre desfallsigenVerhandlungen der Berginspektion zum Gutachten und zur Antrag=
stellungmitzuteilen. Letzterehat ein Beschwerderecht,wennihrenGutachtenoderAn=
trägen nicht entsprochenwird. Die Regierung, Kammer des Innern, hat vor Erlaß
ihres Bescheidesdas Oberbergamt einzuvernehmen“.

Eine vierte Gruppe von Vorschriften beziehtsich auf die eigentlicheBergpolizei.
Der Bergbau stehtunter der polizeilichenAufsicht, welchedie Verhütung von Gefahren
für PersonenundEigentumbezweckt,und sichnamentlichauf dieSicherungdesLebens
und der Gesundheitder Bergarbeiter, auf Aufrechterhaltungder guten Sitten durch die
Betriebseinrichtungen,auf die Sicherungder Baue, auf denSchutzderOberflächeund auf

35mDaher AnzeigepflichtnachArt. 69, 74.
1° Art. 214 ff. Angef. Entsch.d. O.G. H. 5 S. 237.
41 Art. 70 ff. Voflag eines Grubenbildes nach Art. 75.
4 Art. 76—80. Überdas BeschwerderechtArt. 78. Art. 83 (Ausdehnungder Vorschriften

auf alle unterirdischenBaue).
43Art. 82 ff. 4 Art.84 ff., 253ff.
"5 G.V Bl. 1901 S. 658; 1910 S. 799ff.
1 Dgl. auchArch. f. öff. RechtV S. 325 ff. 4#Art. 79—81.
"“8Näheres Art. 51. Bgl. M. Stupp, DasB. G., München 1879 S. 302 f.

Gocgle



§277 , Der Bergbau. 431

die BeseitigunggemeinschädlicherEinwirkungendes Bergbaueserstreckt.Hiermit ist
der UmfangderBergpolizeiunüberschreitbarbezeichnet.DiesesBergpolizeirechterstreckt
sich aber über die Grenzen, welche das Bergrecht sich sonst gezogenhat, insoferne
hinaus, als ihm auchdie unterirdischenBaue und das Schürfen auf andereMineralien
als die in Artikel 1 des B.G. genanntenunterliegen,einschließlichder unterirdischen
Steinbrüche und Gräbereien“.

Die bergpolizeilichenBestimmungen sind durch Verordnung oder durch ober=
polizeiliche Vorschriften zu erlassen50.

Den Bergbehördenstehenbeim Vollzuge des Berggesetzesdie Befugnisseder
Polizeibehörden zur Anwendung von Zwangsmitteln und von Ungehorsamsstrafenzus!.

AußerdemsindgesetzlicheBestimmungengetroffen,welchebei eintretendenGefahren
oder UnglücksfällenbergpolizeilichesEingreifen ermöglichen. Den Betriebsführern und
stellvertretendenGrubenbeamtenobliegtin bezugauf solcheVorgängeeineAnzeigepflicht5..

Für die Arbeiter aller dem BerggesetzeunterworfenenBergwerke und der dazu
gehörigenAufbereitungsanstalten?, desgleichenfür die Arbeiter der Salinen müssen
Knappschaftsvereine bestehen,welchevon denBergbehördenbeaufsichtigtwerden.
Zu der Frage, ob dieseöffentlichrechtlicheEinrichtungen sind oder dem Privatrechte zu=
gehören,hat das GesetznichtausdrücklichStellung genommen.Indessensind deren
Rechtsverhältnisseso überwiegendnachGesichtspunktendes öffentlichenInteressesge=
regelt, daß es richtig sein wird, die Frage im ersterenSinne zu beantworten56. Diese
Vereine haben den Zweck, ihren Teilnehmern und deren Angehörigen nach näherer
Bestimmung des GesetzesUnterstützungenzu gewähren?.

Sind mit den oben bezeichnetenWerken Gewerbeanlagenverbunden, die nicht
unter bergbehördlicherAufsichtstehen,so könnendie hierbeibeschäftigtenArbeiterauf
ihren und der WerkbesitzergemeinschaftlichenAntrag vom Vorstande in den Verein
aufgenommenwerden.

Die Bezirke neu entstehenderKnappschaftsvereinewerden durch Beschluß der
Beteiligten, erforderlichenfallsdurch das Oberbergamtnach Anhörung der Werkbesitzer
und eines gewähltenArbeiterausschusses,gebildet#7.

Alle Bergwerke und dazugehörigenAufbereitungsanstalten,dann Salinen, welche
im Bezirke eines Knappschaftsvereinesliegen, sowie die auf denselbenbeschäftigten
Arbeiter sind berechtigtund verpflichtet,dem Vereine beizutreten. Die Werksbeamten
sowie die Verwaltungsbeamtendes Vereines sind zum Beitritte berechtigt58. Für die
Mitglieder der Vereinebestehtdie reichsgesetzlicheKrankenversicherungspflichtnichtund
tritt auch eine gemeindlicheKrankenversicherungnicht ein5.

Das Gesetzregelt im einzelnendie Aufstellung der Satzungen,Organisation und
Leistungender Knappschaftsvereine60.Die R.V.O. hat eineReihe von Bestimmungen6

4 Art. 253 u. 12. .
5%Art. 254, seit1.Jan. 1905 ist das St. Min. desAußern#utändi —Oberbergpol. Vorschr.

v. 30. Juli 1900u. 30. Sept. 1910(G.V. Bl. S. 843; 911). Vgl.auchV.O. v. 19. März 1906
(G.V. Bl. S. 127). Uber GrubenbahnenG.V.Bl. 1910 Nr. 65.

ö51Art. 256. Dies ist eine Abweichungvon demoben§ 216Anm. 25 dargelegtenGrundsatze.
52 S. das Nähere Art. 257—262. 58Art. 50.
5“ Allerdings betrachtetes Art. 235 offenbarals selbstverständlich,daß über streitigeRechts=

verhältnisseder Vereine zu ihren Mitgliedern im Rechtswegezu entscheidenist, währendArt. 245
auch einen Verwaltungsbeschwerdewegfür die Vereinsmitgliederkennt.

55 Art. 221, 227. Die hier zu erörterndenBestimmungendes Berg=G.,von den unten er=
wähnten Ausnahmenabgesehen,bleibenvon der R.V.O. unberührt.

5“ Berg.G. Art. 221. Besitzeru. Arbeiter von Hüttenwerkenu. anderenals den obenge=
nannten Aufbereitungsanstaltenscheidennach Art. 222 auf ihren gemeinschaftlichenAntrag aus
ihrerbisherigen Zugehrigkeit zu einemKnappschaftsvereineaus.

rt. 223.
58Art. 224. Da die Werksbeamtenkurfti der Angestelltenversicherungnach demR.G. v.

20. Dez. 1911 (s. obenS. 322) unterliegen,so ist ihr Ausscheidenaus demKnappschaftsvereineer=
leichtertwordendurchArt. 48 Ziff. I d. A.G. z. R.V.O.

5 R.V.O. § 225 Abs. II.
1° Art. 225ff., hierzu Art. 48 des in Anm. 3 erwähntenA.G. z. R.V.O.
#1Insbes. §8 495.—502.

Gocgle



432DieVerwaltungstätigkeitinbezugaufdieeinzelnencrwerbszweigr.Fünfteshauptstück.§277

fürdieknappfchaftlicheKrankenversicherunggebracht,diedasLandesrechtäiidern02.
Im Anschluß an die durchR.V.O. geschaffeneOrganisation der Versicherungsbehörden
sind nunmehr diesen eine Reihe von Zuständigkeitenauch im Vollzuge der berggesetz=
lichen Vorschriften für die Knappschaftsvereineund Knappschaftskassenüberwiesen
wordens3. Als Mittelinstanz wurde auch hierfür das beim Oberbergamteerrichtete
besondereOberversicherungsamtfür die Betriebe der bayerischenKnappschaftsvereine,
als obersteInstanz das Landesversicherungsamtbestimmt"“.
n N Betriebsunfälle unterliegendie Bergleute demVersicherungszwangenach der

Unternehmervon Betrieben, welcheKnappschaftsvereinenoderKassennachLandes=
recht angehören, könnenauf Antrag vom Bundesrate zu Knappschaftsberufsgenossen=
schaftenvereinigt werden. Durch Bundesratsbeschlußvom 21. Mai 1885 wurde eine
solcheBerufsgenossenschaftfür das ganzeBundesgebietgebildet.

Durch das Genossenschaftsstatutkann bestimmtwerden:
1. daß die Entschädigungsbeträgeauch über 75% hinaus von den Sektionen

zu zahlen sind;
2. daß den Knappschaftsältestendie Stellen der Arbeitervertreterzu über=

tragen sind;
3. daß die KnappschaftsältestenstimmberechtigteMitglieder desGenossenschafts=

bzw. Sektionsvorstandessind;
4. daß die Entschädigungendurchdie Knappschaftskassenausgezahltwerden“.
Das Invalidenversicherungsgesetzeröffnetedie Möglichkeit, der Versicherungspflicht

auch durch Beteiligung an Knappschaftsvereinenzu genügen, wenn bei letzterendie
geforderten gesetzlichenVoraussetzungenvorliegen, und der Bundesrat dem Vereine
den bezeichnetenVorzug durch Beschluß ausdrücklicheinräumt7.

Der Vermögensrest, welcher bei Auflösung eines Knappschaftsvereinesbleibt,
kann durch Satzungsbestimmung,mangels solcherdurchBeschluß der letztenMitglieder
nur anderen Knappschaftsvereinenoder Gemeinden zugewendetwerden. Fehlt eine
solcheVerfügung, so sind die Knappschaftsvereineoder Gemeinden, welchender Ver=
mögensrestzufallen soll, durch die Staatsregierung zu bezeichnen"s.

Die Handhabung der Berghoheit gehört zum Wirkungskreisedes Staats=
ministeriums desK. Hauses und desAußerenos. Sie ist von der staatlichenBergwerks=
verwaltung7° getrennt!!. Die Ausübung der Bergpolizei obliegt zunächstden Berg=
inspektionen7 (München,Bayreuth,Zweibrücken);als NebenbeamtesindMarkscheider
aufgestellt.Die Aufsichthierüberführt das Oberbergamtin München, welchesin

S. 51 Revision des Tit. 7 des Berg.G. ist in Vorbereitung, vgl. Entwurf d. A.G. z. R.V.O.
S. 51ff.

N.V.O. § 37 Abs. 3, § 63 Abs. 1 Z. 3, A G. z. N.V.O. Art. 48, hierzu dieBegründung
in der Beil. Nr. 266 der Drucks.d. Abg.K. 1912 S. 52 ff. u. Beil. 264 S. 3.

“ Art. 48 d. A.G. z. R.V.O. f. obenAnm. 3.
65 R.V O. § 630 Abs. 2 u. 3. Das bei demK. Oberbergamterrichtetebes.Oberversicherungs=

amt (s. o. Anm. 63) ist im übrigen nur für das Gebiet der Unfallversicherungzuständig.
*6#R.V.O. 8§ 687 Abs. 4, § 713, 730. Die Knappschaftsberufsgenossenschaftist in acht

Sektionen geteilt, derenachteihren Sitz in München hat.
51 Inv.V.G. v. 13. Juli 1899 § 8. Ein solcherBundesratsbeschlußist bisherjür die bayer.

Knappschaftsvereinenoch nicht ergangen. Vgl. nun R.V.O. §s 1360. Die bayer. nopyichaser.
vereine,bestehenzurzeit als sog.Zuschußkassenfort. Vgl. 8§ 1321, 1322 d. R.V.O.

*ie
6%V.O. v. 10. Nov. 1904 § 1k(G. V. Bl. S. 568).
70 Vgl. darüber oben§ 158 Anm. 33. »

„gij 3 v. 30. Juli 1900 (G.V.Bl. S. 839) § 1. V.O. v. 1. Dez. 1871(N.Bl. S. 1833)
§2 ziff.2c.

1#Über Zuziehung von Arbeitervertretern s. Landtagsabsch. 1904 (G.V. Bl. S. 291) III M#4,
feuerpolizeilicheZuständigkeitend. B.Insp. nachV.O. v. 19. März 1906 (G.V.Bl. 127. ber

ihre ahanpiakei im Vollzuge des Angestellten=Vers.G., vgl. M. B. v. 9. Aug. 1912 (G.V.Bl.
S. .
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der Regel die ersteInstanz bildet. Gegen seineEntscheidungen,die kollegial erfolgen,
ist, soweitnichtderVerwaltungsgerichtshofletzteInstanz ist, BeschwerdezumMinisterium
22 aun Dem Oberbergamtist auchdie geognostische Untersuchung des Landes
unterstellt?“.

Sechstes Hauptstück.
Die Gewerbe.

* 278. Das Gewerberecht. Das bayerischeGewerbepolizeirechtwar von dem
Systemder staatlichenKonzessionierung(Montgelas'scheReformen)allmählichzu dem
GrundsatzederGewerbefreiheitfortgeschritten!, diesenhattedas für das ganzeKönig=
reich gültige G. v. 30. Juni 1868, das Gewerbswesenbetr.?, zur gesetzlichenRegel
erhoben, die Gewerbevereinewurden aufgehoben,den Gewerbsleutenward das Recht
gegeben,freie Vereine zu bilden.

Durch das Reichsgesetzvom 12. Juni 18728s ist die bayerischeGewerbegesetz=
gebungfastvöllig außerKraft getreten,an ihreStelle trat dieReichsgewerbeordnung"
mit ihren Novellen und Nebengesetzen.Die eingehendereDarstellungder reichsrechtlichen
Vorschriften, deren Vollzug" grundsätzlichden Landesbehörden zusteht, muß im
Rahmen diesesWerkes, das im wesentlichennur Landesrechterörternwill, unterlassen
werden, es ist im allgemeinen nur der Hinweis auf die besonderenBearbeitungen
des Reichsrechtesmögliché.

1#Art. 249 hat die Zuständigkeitdes V.G.H. erheblicherweitert. Vgl. V.G.H. 32 S. 50.
über das Beschwerdeverfahrenval. Art. 226—228.

14Vgl. hierzu § 6 d. V.O.v. 10. Dez. 1908.
(§ 2781 über dieseEntwicklungvgl. E. v. Moy, Staatsrecht des K.K. Bayern II 1 S.400ff.,
J. Kaizl, Der Kampf um die Gewerbereform u. Hgerbg Feipeit inin W* Geipeg 1879,
v Seydel, Staatsrecht, 2. Aufl. § 359, Bl. 15 S. 120 ogel, St.R. d. K. Bayern i

S. 113ff. Negierungsdentschrift1903 in denBl. 54 S. gel= J. Graßmann, * Entwicklung
der Ausburzer Industrie im 19. Jahrh. 1894S. 11ff.

l. 1866/69S. 309. Dazu die Ausgaben v. G&Echöller, Erlangen 1869, nebst
Rahe 1870 u. von Nar, Erlangen 1869, v. Pözl, Lehrb. bayer. Verw.R. 408 f., Bl. 18

20g Uber Ehehaftsverhältnisse. v. Seydel, St. R. 2. Aufl. 5 Anm. Hierzu Art. 153
5 % , u B.G. B. u. Stenglein in Dollmanns Samml. 1 4 S. 30 fta ber ältere Gewerbe=
veivilehihr atente fbl7#Art. 3 Z. 11 d. A.G. z. R.Str. P.O. v. 18. Aug.1

Der letztealec veröffentlichteGesamtextd. Gew.O. ist v. 26. Juli 1900 (N.G.Bl.
S. 871 ff.). Dazu die Novellenv. 30. März 1903, betr. dieKinderarbeiten in gewerblichenBe=
rieben (R.G.Bl. S. 113)— Ausg. v. G. Nohmer, München 1903—;v. 14.Okt. 1905,betr. die
Anderung des § 44 (R.G.Bl. c 759); v. 7. Jan. 1907 (R.G.Bl. S. 13 — Baiigeioerbe).
v. 30 Mai 1908Vog. kleinerBefähigungsnachweis),R.G.Bl. S.Eorftn v. 29. Juni 1908(R.G.Bl.
S. 473ff.); v. 28.Dez.1908 (Anderungenin Tit. VII) N.G.Bl. S. 667ff.; das Stellenvermittler=G.
v 2. Juni 1910 (R G.Bl. S. 860); das Hausarbeit G. v. 20.Dez. 1911 . G.Bl S. 976); endlich
. 27. Dez. 1911 (N.G. Bl. 1912S. 139).

5 Vgl. Laband, R St.N. 4.Aufl. 3 S. 199. Die Al#nnuenen o Vorthrien u.dieRegelung
29.März 18928der Zuständigkeitenfür Bayern enthältdieV.O. v. 2#.März 1912 uv. 29.Okt. 1897; dazu M.B. v.

1in.#e 1anG.. Vl.S.61böw.140),Weber21S.195,M.V.v.30.Sept.1900(Weber30
S. 67 Zum KinderschutzG. erging die M. B. v. 20. 2%%1903(G.V.Bl. S. ## zur Novelle
v. 7.Jan. 1907 die M.B. v. 21. Mai 1911 Ge 781), zur Nov. v.30. Mai 1908 die

M. B. v. 5. Sept. 1908G8. Bl. S. 765), zur Nov.r. 28. Dez. 1908 die V.V. v. 10. Dez. 1909
(Weber 37 S 722), zum Stellenvermittler=G. die V. v 5. Git 1910 mit den M.B. v.6. desf.
Mnats (G.V. Bl. S. 923ff.) u. 16. Dez. 1911 . V.Bl. S. 1336), zum Hausarbeit=G.dieM.B.
.27. März 1912. V. Bl S. 143)u. M. B.v. 3. April # (M.A Bl. S. 463). Nur der Voll=

rn des R.G. v. 9. Juni 1897(N.G.Bl. 463), 6örAuswanderungewesenbetr., fällt überwiegendder
Nichsverwaltun anheim; s. unten Anm. 48. Bgl hierzu die V.O. v. 28. März 1898 (G.V.Bl.

I77)),u. die usf Vorscht. d. Reichs in Webers Samml. 25 S. 255. 326 u. 387ff.
band, Das St.R. d.DeutschenReiches,4. Aufl. 3 S. 193ff. (1901)u. R St. R. 6. Aufl.

S. 2# zun rrt -Angaben, mK.B. Schecher, Gewerbepolizeirecht d. D.R., system. Darstell. auf
der Grundlage von M. v. Seydels Gewerbepolizeirecht(Annalen 1881S. 569ff., neu bearbeitet,
Tübingen 1910. Das Verhältnis derGewO. zum bayer R. berücksichtigenvollständigR. v. Land=

v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 28
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Die R. Gew.G. geht,wie das bayerischeG. v. 1868, von demGrundsatzeder
Gewerbefreiheitals Regel aus; hiernachist jedermannzum Gewerbebetriebe,soweit
diesersachlichim Geltungsbereicheder Gew.O. liegt, grundsätzlichfrei zugelassen,gewerbe=
polizeiliche Beschränkungenin der Ausübung solcherBetriebe sind nur zulässig, wenn
sieentwederin der Gew O. selbstoder in solchengesetzlichenBestimmungenvorgeschrieben
sind,die in der Gew.O. selbstausdrücklichvorbehaltensind7.

Dieser Grundsatzbeseitigt entgegenstehendesLandesrechtund schließt die Befugnis
et Landesgesetzgebungzu selbständigengewerbepolizeilichenEingriffen in die Gewerbe=
reiheit aus.

lber dieGeltungderR.Gew.O.für staatlicheundgemeindlicheBetriebeist folgendes
zu bemerken. Soweit solcheBetriebe ausschließlichoder überwiegendauf die Erfüllung
öffentlicherVerwaltungsaufgabenabzielen, also nicht auf Erwerb, kann die R.Gew.O.
für sie nicht gelten. Soweit sie ausschließlichoder überwiegendfiskalisch sind, sind
sie allerdings Gewerbe; daraus folgt aber noch nicht deren Unterstellung unter das
Gewerbepolizeirecht. Geht man davon aus, daß die R. Gew.O. nur auf Privatunter=
nehmungenAnwendungfindet?, und daß der Staat gegensichselbstweder einePolizei=
noch eine Strafgewalt, sondern nur gegen die beamtetenLeiter der Betriebe eine
Dienstgewalt ausübt, sich nicht selbstkonzessioniertoder approbiert10, so ist es folge=
richtig, anzunehmen,es seien auch solchestaatlicheBetriebe nicht der R.Gew.O. unter=
stellt. Soweit das R.G. denVerwaltungsbehördengewerbepolizeilicheBefugnisseüber=
trägt, könnendiesestaatlichenGewerbebetriebengegenüberim Zweifel nicht geltend
gemachtwerden; wenn die G.DO. einzelneBestimmungenauch für staatlicheBetriebe
gelten lassen wollte, so hat dies nur die Bedeutung einer Zuständigkeitsausscheidung
zwischendenBehörden.Dagegen geltensolcheVorschriftendes Gewerbeverwaltungsrechtes
auch für den Staat, die sich nicht auf das Verhältnis des Unternehmerszur Staats=
gewalt, sondernzu Dritten beziehen,indessenmit der Einschränkung,daß die Beachtung
dieser Vorschriften nicht im Wege polizeilichenZwanges, sondernnur im Dienstwege
bewirkt werdenkann 11.

Für gemeindlicheGewerbebetriebekann die R.G.O. ebenfalls nicht gelten, da sie
nicht Privatunternehmungen im Sinne derselben12 sind. Insoweit das Recht des
Tit. VII und die Vorschriften über genehmigungspflichtigeAnlagen (§§ 16 ff.) auf

mann, Kom. z. G.O.,München 1911,6. Aufl. u. Reger=Stöhsel, Handausg. 5. Aufl. 1911/12,
K. H.Fischer, Kommentard. Stellenvermittler=G. München 1912, G. Rohmer, Kinderschutz=G.
in v. LandmannsKom. 5. Aufl. 1I S. 839ff., derselbe, Handausg d. Hausarbeits=S München
1912; ersteresGes. ist auchbei Landmann a. a. O. 6. Aufl. II S. 873, 881 erläutert.

7 Uber dieBedeutungdiesesGrundsatzesvgl. insbes.Laband imSt. N. 3 S. 196ff.,Seydel=
Schecher S. 21ff., v. Landmann I S. 57 f. 3½ erwähnenist hier das R.G. v. 8. Febr. 1909
über die Preisfeststellungbeim Markthandel mit Schlachtvieh(N.G.Bl. 262); hierzu die M. B. v.
14. Aug. 1910. Vgl. neben schon an anderen Stellen erwähnten einschränkenden R.G. auch die
R.G. v. 16. Juli 1884 u. 19. Mai 1891 über den Feingehalt der Gold= und Silberwaren bzw.
über die Frftlung der Handfeuerwaffen; ferner die Beschränkung der Gewerbebetriebe an Sonn= u.
Feiertagen. Uberdas Reservatrecht Bayerns zur selbständigenRegelung des Immobiliarversicherungs=
wesens f. o. S. 347.

* UbereinstimmendV.G.H. 2 S. 556, Laband a. a. O. 3 S. 49 f., 197 Anm. 5 N.St.N.
S. 279 Anm. 1, der aber die Vorschriften über genehmigungspflichtigeAnlagen §#§16ff. (soaus
v. Seydel 2. Aufl. 3 S. 406) u. des Tit. VII, wähe v. Landmann S. 45, 158 u. 1
S. 16, 222, 869 nur den Tit. VII der R.G.O. für diese Betriebe gelten läßt. Vgl. auch Schecher
S. 189, Bl. 59 S. 49 ff., insbes. S. 76. UÜberGenehmigungspflichtvon Stauanlagen s. oben
S. 337 u. Reger 26 S. 111 (V.G.H.).

* Laband 3 S. 197 Anm. 5 u. die Fassungder Strafbestimmungenim Tit. X d. G.O.
10A. A. v. Landmann I S. 45 Anm. 1. Mit ihm ist die überwiegendeMeinung für die

Anwendbarkeitdes Tit VII auf alle staatlichenund gemeindlichenBetriebe. Hiergegenzutreffend
Schecher S. 189.

11Vgl. auchR.Gew.O. 8 155 Abs. 3, bayer.V. O. v. 29. März 1892§ 52 Abs. 2, ferner
G.V.Bl. 1892 S. 105.

12A M. v. Seydel 2. Aufl. III S. 395, der die gemeindlichenGewerbebetriebeder Gew.O.
unterstellt, weil die Gemeindenals „Privatrechtsfubjekte“Gewerbebetreiben; die Beachtung der
Vorschriftenkönneaber nur im Wege der Staatsaussichterzwungenwerden.
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solche Betriebe, wie auf staatlicheBetriebe, tatsächlichAnwendung findet, gründet sich
diesesVerhältnis auf landesrechtlicheAnordnung15.

Der Grundsatzder Gewerbefreiheitläßt jenereichs=und landesrechtlichenBe=
schränkungenunberührt, die auf öffentlichemDienstrechtberuhenoder durch die Zoll=,
Steuer= und Postlu. Telegraphen)=Gesetzeausgesprochensind14.

Die Befugnis zum Gewerbebetriebekannregelmäßigweder durch richterlichenoch
durchVerwaltungsentscheidungentzogenwerden. VorbehaltenbleibendieAusnahmennach
Reichsrecht, namentlichnachder R.Gew.O. selbst,fernernachdenLandessteuergesetzen5.

Das erwähnte R.G. vom 12. Juni 1872 enthielt in § 1 einen Vorbehalt zu=
gunstendes bayerischenRechtes, der nunmehr auf den „Ausschank eigenerErzeugnisse
an Getränken ohne polizeilicheErlaubnis“ beschränktist. Hiernach bestehenvon der
durch die R.Gew.O. vorgeschriebenenGenehmigungspflichtigkeitdes Schankgewerbes
für Bayern Ausnahmen!6. In den Landesteilen rechts des Rheines!7 ist den Bier=
brauern “ in einer hierfür bezeichnetenRäumlichkeit und auf ihren Lagerkellern15, den
schankberechtigtenKommunbrauern2? und Weinbauern?! nach Maßgabe des örtlichen
Herkommensund der ortspolizeilichenVorschriftender Ausschankdes eigenenErzeug=
nisses freigegeben22. In der Pfalz ist der Ausschank der eigenen Erzeugnisse?:5
überhaupt ohne polizeiliche Erlaubnis statthaft?".

12 Schecher S. 190. So die Ausdehnungder Aufsicht derGewerbeaufsichtsbeamtenauf die
technischenBetriebe der staatlichenVerkehrsanstalten.Entschl.des Verkehrsminist.v. 13.Mai 1905,
7. Sept. 1909 u. 6. Nov. 1911, ferner die Kriegs=M.E. v. 29. Okt. 1892 (Kr. M. Bl. S. 517).
A. M. v. Landmann II S. 222 u. 869.

½ R.Gew.O. 5 12 atß II u. § 5. Hierzu v. Landmann 1S. 130,81 fz Schecher S. 31.
15R.Gew.O. § 143; hierzuSchecher 30, 31. v. Landmann II S. 730nimmt wohl mit

Recht an, daß die Landesgesetzgebungauch bei Abänderung der durchAbs. 2 aufrechterhaltenen
steuergesetzlichenBestimmunzenolche Entziehungenzulassenkönne. Vgl. auch Art. 13 Abs. 4
u. Art. 23, 33 desMalz=A.G. v. 18. März 1910.

16Darüber, daß Art. 9b Ziff. 3 des bayer. Gew.G. nicht mehr gilt, kann kein Zweifel sein.
Vgl. Landmann I S. 316, V.G.H. 6 S. 245; Entsch.d. O. L#G. München usw. III S. 138.

17Das Gew.G. v. 30. Jan. 1868 hat in Art. 8 Ziff. 4 die Wirtschaftsgewerbediess.d.Rh.
als konzessionspflichtigerklärt (dazu V.O. v. 25. April 1868, R. Bl. S.693). Von dieserBe=
stimmung ist in Art. 9b Bif 1 die im Texte wiedergegebeneAusnahme gemacht. Das N.G. v.
12. Juni 1872 § 1 Abs. II hielt beides— die Freigabe der Wirtschaftsgewerbein der Pfalz und
die Ausnahme von der KonzessionspflichtS d. Rh. — aufrecht. Das R. G. v. 23. Juli 1879
Art. 3 Abs. II hat in nicht sehrgeschickterFassungdieAusnahmestellungderPfalz beseitigenwollen
und die Bestimmungübrig gelassen:soweit bisher in Bayern derAusschankder eigenen Erzeugnisse
an Getränken ohnepolizeilicheErlaubnis statthaft war, vedan es einer solchenauch in der du
nicht. Hiernach bleibt es diess.d. Rh. beim alten. Für die Pfalzhat die bisherigegänzliche Frei⸗
gabe der Wirtschaftsgewerbeaufgehört. Wie angesich dieserSachlagesoll behauptetwerdenkönnen,
mit demR. G. v. 1879 sei die Bestimmung des Art.9b Ziff. 1 des Gew.G. auch für die Palz „in
Kraft getreten“ (Entsch. d. V.G H. V S. 35, Entsch. d. O.S G. München usw. IV S. 78, VI S. 633),
ist mir nicht klar. DerArt. 9 hat für die Pfalz niemals gegoltenund ist dort niemals eingeführt
worden, am allerwenigstendurchdas R.G. v. 1879. Dies ist die Wahrheit, alles andereDichtung.
Val. 2. Aufl. III S. 415 Anm. 115. Nun hat sich das OL.G. der hier vertretenen Ausfassung
angeschlossen.Vgl. u. a. Reger 27 S. 363. Uber das Schankrechtder Brauer PMa.noch O.E.
Samml.f.Str. S. 4 S. 34,376,5 S. 131thierzu2 S. 67)u. 144,7 S. 35,51, I16,8 S. 75,
185, 244, 9 S 185, 10 S. 207, 11 S. 279 u. 429.

18Bl. 23 S. 363 Anm. (A. Luthardt).
½ Bl. 19 S. 113ff., 239ff., 39 S. 385ff., 40 S. 241ff., 48 S. 277, 59 S. 376. = 5

S. 59; Entsch.d. O.L.G. Münchenusw. I S. 454, II S. 439, III S. 418, IV S. 78, V S. 158,
VI S. 9, 526, 681. Reger 2 S. 371, 4 S. 269, 271, 6 S. 173, 26 S. 19 u. 180, 29 S. 513,
30 S. 191, Weber 24 S. 642. Urt. d. Oberst. L.G. 2 S. 67, 4 S. 34, 7 S. 81, 8 S. 75.
Zeitschr. f. Mchtepi= VIII S. 145ff.

20 Entsch.,d. O.L G. München usw. III S. 175, VI S. 322, 433, VII S. 365, Reger V.
S. 292, V.G.H. 11 S. 49. Über KommunbrauereienauchBl. 7 S. 267ff., 8 S. 304, 37 S. 49 ff.,
57 S. 65 u. 392, Weber 1 S. 355 u. oben § 195 Anm. 61, Reger 28 S. 487 u. M.A.Bl. 1909
S. 633, 1910 S. 7. E.G. z. B.G.B. Art. 164;Malzaufschlag.G. Art. 5.

2 V. G. HP.5 S. 327, Reger V S. 292. Vgl. v. Landmann 1 S. 312.
z Vgl. hierherV.G. H. 3 S. 681, ferner 30 S. 25.
*“ Vgl. Anm. 13oben; übereinst.v. Landmann I S. 313, Bl. 51 S. 211, fernerO.L.G. u.

Oberst. L.G. München (Reger 19 S. 301, 27 S. 363 u. 30 S. 193), während der V.G. H. auch
neuerdings (80 S. 25) an seiner entgegengesetztenMeinung festhielt. Vgl. auch O.E. Samml. 4

Str. S. 9 S. 217 (für diehier vertreteneAnsicht),11 S. 429. Zeitschr.f. Rechtspfl.VII S. 14,106.
28“
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Die Einstellung eines solchen Gewerbetriebes kann jedoch nach Maßgabe des
§ 53 Abs. 2 und § 54 derR.Gew.O. verfügtwerden,wennTatsachenvorliegen,auf
Grund deren gemäß § 33 der R.Gew.O. die Erlaubnis zum Betriebe der dort be=
zeichnetenGewerbe versagt werden könnte?5.

Für das Wirtschaftsgewerbe? bestehenzum Teil auch polizeiliche Vorschriften
über das Anschlagender Preise27.

Im übrigen läßt sich das besonderebayerischeGewerberechtin drei Gruppen
von Bestimmungenteilen. Solche die außerhalb des Bereiches der reichsgesetzlichen
Regelung liegen, solche,die an reichsgesetzlicheErmächtigungenanknüpfendmaterielles
Recht?“ schaffen,endlich solche, die lediglich den Vollzug des Reichsrechtesbezwecken.

1. Die R.Gew.O. bestimmt in § 12, daß es hinsichtlich des Gewerbebetriebes
juristischerPersonen des Auslandes bei den Landesgesetzenbewendet. Damit ist die
bayerischeVorschrift ? weiterhin gültig: „Aktiengesellschaften,Kommanditgesellschaften
auf Aktien und andereErwerbsgesellschaftendes Auslandesdürfen,sofernnicht durch
Staatsverträge3° ein anderesfestgesetztist, nur mit staatlicherGenehmigungin Bayern
Gewerbebetreiben."“

Ferner verfügtdie R.Gew.O. die AufhebungeinerReihe von Rechten,die mit
dem Grundsatzeder Gewerbefreiheitunvereinbar sind; einige Berechtigungenaber hält
sie aufrecht31.

Für Bayern hat nur die Aufrechterhaltungder Realberechtigungen3 Bedeutung
Hierunter fallen sowohl die radizierten Gewerberechte,die an ein bestimmtesGrund=
stückgeknüpftsind, wie die Realrechte im engerenSinne, welche, ohne an einem be=
stimmtenGrundstückezu haften, vererblich und veräußerlich sind und gleich dinglichen
Rechtenbehandeltwerden538.Solche RealrechtekönnennachMaßgabe des Landesrechtes
auch ferner weiter übertragen werden31. Wo das Gesetzfür die Ausübung einesGe=
werbes besonderepersönlicheEigenschaften fordert, kann auch das Realgewerbe nur
durch einen gesetzlichBefähigten ausgeübt werden. Sachliche Anforderungen des
Gewerbepolizeirechteskönnennur soweitgeltendgemachtwerden,als siedenBestand

26R.G. v. 12.Juni 1872Abs.3. v. Landmann I S. 315,V.G.H. 19 S. 1, 21 S. 65;
vgl. M.A. Bl. 1897 S. 540. Zuständig ist die Distriktspolizeibehördenach § 24 d. V.V. v.
29. März 1892. ç

26 Vgl. die allgemeine V.V. v. 30. Dez. 1909, Weber 37 S. 776; Bl. 54 S. 289 u.
V.G.H. 24 S. 199.

27Gew.O. §.75, V.O. v. 29. März 1892 § 33, P.Str. G.B. Art. 143.
28Unter „Landesgesetz“verstehtdie R Gew.O. auch die nach LandesrechtzulässigenVer=

ordnungen(§ 155).
20 Bayer. Gew.G. v. 1868 Art. 2 Abs. 3, V.O. v. 19. Mai 1871 (N.Bl. S. 660), ferner

Art. 86 E.G. z. B.G.B. u. Art. 7—10 d. bayer. A.G. z. B.G. B., M.A.Bl. 1906 S. 520; auch
Bl. 54 S. 289. Vgl. v. Landmann I S. 63, 64, 129. “

20Hierunter sind auch die Handelsverträgedes Reicheszu verstehen;ÜUbersichtderselbenbei
v. Landmann a. a. O. S. 65—68.

ae §§ 7—9. Bgl. dazu Schecher S. 21 f., 25, v. Landmann I S. 105, 119, Weber I

*#Gew.O. §§ 1 Abs. II, 10 Abs. II, 48; Gew.G. v. 1868 Art. 7, E.G. z. B.G.B. Art. 74.
Vgl dazuv. Landmann 1 S. 106ff., 119ff. P. v. Roth, bayer, Zivilrecht III S. 6 ff.,dann die
Komp.Konfl. Entsch.G. u. V. Bl. 1887 Beil. II, 1888 Beil. 1; auch Bl. 9 S. 180ff., 257ff.
Böhm=Klein, A.G. 3.B.G. B. S. 16. V.G H. 25 S. 104u. 191.— O.E. Samml. f. Zivil-S. 10
S. 26, 52; 11 S. 370.

5 Ugl. hierüber v. Seydel, Annalen 1881 S. 588ff. V.G. H. 3 S. 7, Reger 2 S. 121.
*“ G.O. §48. v. Landmann S. 120u. 500ff. Über„Transferierung“ Reger 2 S. 12,.368.

7 S. 357 u. für Bayern V.G. H. 8 S. 72. 11 S. 1, Entsch. d. o. G.H. in Gegenst.des Zivil=
rechtesusw. XIII S. 435, Urt. d. Oberst. L.G., Samml. f. Zivil-S. 8 S. 530, Bl. 9 S. 180f.,
25 S. 356ff. u. insbes.37 S. 69 ff., 40 S. 257ff., 44 S. 359ff. Uber die Konstatierung der
NealgewerbeBl. 41 S. 289ff., 44 S. 65 ff. (A. Luthardt), 184ff., G.V.Bl. 1895 Beil. 1
(Komp. Konfl.Entsch.), wo S. 6 die älteren Erk. angegeben sind. V.G.H. 26 S. 105 (Kataster=
eintrag), 29 S. 105. Uber das Erlöschen der Realrechtenach bayer. Rechte v. Landmann I
S. 121ff. — Eine besondereAuffassung vertritt H. Rehm, Die rechtlicheNatur der Gewerbs-
konzession,S. 37 ff., 49 ff.
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des Realrechtesnicht angreifen35. Soweit landesrechtlicheVorschriftenüber solche
Berechtigungenaufrecht erhalten sind, bleiben sie vom B. G. B. unberührt88. Streitig=
keitenüber das Bestehenvon Realrechtensind bürgerlicheRechtssachen87.

Beschränkungender Gewerbefreiheitkönnenauf privatrechtlichemWege nicht neu
geschaffenwerden. Hiernach können ausschließlicheGewerbeberechtigungen,Zwangs=
oder Bannrechteund Realgewerbeberechtigungennicht mehr begründetwerden58.

Der Grundsatzder Gewerbefreiheitbeziehtsichnur auf die ZulassungzumGewerbe-
betriebe, nicht auf dessenAusübung ?. Beschränkungenin letztererBeziehung hat die
Gewerbeordnungsowohl selbstaufgestellt,als auch denStaaten aufzustellenüberlassen.
AllgemeinepolizeilicheBeschränkungennachLandesrechtgeltenselbstverständlichauchfür
Gewerbsleute1; rein gewerbepolizeilicheBeschränkungennach Landesrechtkönnen wie
erwähnt, nebender GewerbeordnungohnereichsgesetzlicheErmächtigungnicht bestehen"1.
Allgemein behält die Gewerbeordnung" strafrechtlicheBestimmungenüber Zuwider=
handlungender Gewerbsleutegegenihre Berufspflichten"s vor. Solche Berufspflichten
können also auch landesrechtlichgeschaffenwerden, jedochnicht im Widerspruche mit
der GewO. Letzterehat insbesonderedie polizeilichenTaxenfür gewerblicheDienste
oder Erzeugnisse in allen Fällen beseitigt, wo sie nicht selbstsolchezuläßt. Auch wo
letzteresder Fall ist, dürfendieTaxennur denHöchstbetragderForderungbezeichnen,
und es muß den Gewerbsleutenein Heruntergehengestattetbleiben“.

Die R.Gew.O.“ nimmteineAnzahlvonErwerbszweigen,die übrigensnichtalle
Gewerbe im eigentlichenSinne sind, ganz oder teilweise von der reichsrechtlichen
Regelung aus. Dies gilt, wie schonfrüher erörtert, teilweisefür das Apothekergewerbe,
den Verkauf von Arzneimitteln, den Vertrieb von Lotterielosen, das Bergwesen und
die Viehzucht, gänzlich für die Fischerei, das Unterrichtswesen,die Rechtsanwalts=und
Notariatspraxis, das Halten von öffentlichenFähren, die Annahme von Kost=und
Ziehkindern, die gewerblichenEisenbahn=Versicherungs="“'und Auswanderungsunter=
nehmungen". Die Regelung der Dienstbotenpolizei“ ist Sache des Landesrechtes;
auch für die Benützungdes Wassers, insbesondereder öffentlichenGewässer,zurSchif=
fahrt 3° ist das Landesrechtmaßgebend.

Die Bedürfnisfrage kann also bei keinemRealrechteaufgeworfenwerden; die Lage kann
bei radizierten Gewerbenct beanstandetwerden, aber die Räumlichkeit. 9 Reger 3 S. 21,
7 S. 182, 13S. 20. Erg.Bd. 1 S. 1. V.G.HS. 1S. 217, 3 S.7, 555, 8 2, 11 S. 1 Hl.C.),
13 S. 16h. v. Landmann S 502 f., Bl. 25 S. 355, 38 S.13 ff.

20 % n B.G.B. Art. 7.
Val. bben Anm. 22, VWG. H. 3 S. 555, s. auch24 S. 265, 28 S. 108, Bl. 43 S.39ff.

*8Gew.O. S 10. Die Tragweite desgestglichen Verbotes ist.streitig. Bg.l. v. Seydel,
Angalen 1881 S. 587ff., v. Landmann! S. 118ff. G. Meyer, behrbe d. Autschen Verw.Nechtes,
. Wfl= 1 S. 384 Anm. 21. Rechtspr.s. bei v. sandmann a. a. O. S. 379ff., 28

S. 60ff., Art. 13d. A.G.z.B.G.B.
* überwiegendpripat. u. strasrechtlichen,Natur ist dasR.G. zur Bekämpfungdes unlauteren

Wettbewerbs v. 7. Juni 1909 (N.G.Bl. S. 499).
Weber 10 S. 106. Re er 1S. 62o 3S. 210, 5 S. 2, 7 S. 3339,353, 355,9 S. 182,

10 S. 373. V.G.H. 14S. 299, Entsch.d. = München usw. 4 S. 268, 6 S. 175.
“1 Val. v. Seydel, Annalen 1881 596 f. u. ühereinst.P. Laband, Staatsrecht 3

S. 196 ff., Reger 2 S. 132, 8 S. 14, 10 8. 391. — lber= den Erlaß landesrechtlicherBe=
finmun GSe. 155 Atl. lu San v. Seidel a. a. O. S. 597f., Reger 4 S. 6.

144 Abs. I. Schecher S.35. Entsch. d.o. G.H. f.Bayern in Gegenst. des Straf=
vrchtes ulS. 3S. 36 326. Reger 9S. 25.

u s= sie z. B. im sog. De v. 5. Juli 1896(R.G.Bl. S. 183, 194)für Kaufleute
gerege

4z G.O. 9§ 72, 79.
248 # Landmann I S. 85ff. Schecher S. 15ff.

St. G.B. Art. 57 u. 57a.
"n Val. oben S. 384ff. u. Art. 80 d. A.G.z. B.G.B.
48 Das Auswanderungswesenift jetztdurch . G. v. 9. Juni 1897(R.G.Bl. S. 463, hierzu

1898 S. 39, 57) geregelt:bayer.V.V. im G.V. Bl. 98 S. 171 u. 1900 S. 171, 884. Weber 25
S. 264,387 mit Anm. Uber dieeichsgeseblicheRegelung des1erscherungweens vgl. oben8 251.

4PE.G. z. V.G. B. Art. 95, A.G. J. B.G.B. Art. 16—31
5%S. uohn §*242. Das Personal dergewerblichenVinnenschiffahrtund * Flöherei ist

ausdrũcklichder Gew.O. unterstellt. B. Schiff. G. v. 20. Mai 1898 § 21 u. Fl.G. §17
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Hierzu ist folgende Bestimmung des Art. 8 d. bay. A.G. z. R. Str. P.O. zu
beachten:„Wird ein Gewerbe,hinsichtlichdessennachder R.Gew.O. das landesgesetzliche
Erfordernis einerKonzessionfortbesteht,zu einerHandlung mißbraucht,welcheals Ver=
brechenoder Vergehen strafbar ist, und wird der Gewerbetreibendedieserhalbzu einer
Verbrechens=oderVergehensstrafeverurteilt, so ist die zuständigeGewerbepolizeibehörde
berechtigt,innerhalb dreier Monate nach eingetretenerRechtskraft des Strafurteils dem
Verurteilten denselbständigenGewerbebetriebauf höchstensdrei Jahre zu untersagen51.

2. Die R.Gew.O. verweist in einer Reihe von Bestimmungenauf den Erlaß von
Polizeiverordnungen und Ortsstatuten, indem sie hierdurch die Ermächtigung erteilt,
für einzelneGewerbezweigeBeschränkungeneinzuführenoder ergänzendeAnordnungen
zum Vollzuge der reichsrechtlichenVorschriftenzu erlassen;eineallgemeineEinschränkung
dieser landesrechtlichenErmächtigung ist in der Zuständigkeit des Bundesrates be=
gründet, der teils nach Art. 7 Ziff. 2 der R.Verfassung, teils nach ausdrücklicher
Vorschrift der R. Gew.O. zum Erlaß von allgemeinenVerordnungen für Durchführung
der R.Gew.O. berechtigtist 52.

Hinsichtlichder Ausübung des gemeindlichenSelbstgesetzgebungsrechtesgilt
folgendes58. Statutarische Bestimmungeneiner Gemeinde oder einer Distriktsgemeinde
könnendie ihnen gesetzlichüberwiesenengewerblichenAngelegenheiten3" rechtsverbindlich
regeln55. Solche Bestimmungensind nach Anhörung beteiligter Gewerbsleute und
Arbeiter abzufassen. Sie bedürfen, was Gemeinden anlangt, der Genehmigungder
zunächstvorgesetztenAufsichtsbehörde.Sie sind in gehörigerForm zu veröffentlichen.Das
Staatsministerium des Außern“%kannStatuten, die mit den Gesetzen,und Ortsstatuten,
die mit Statuten des höheren Gemeindeverbandesin Widerspruch stehen,aufheben57.

Die übrigen Anordnungen sind teils durch dasP. St.G.B. ö5, teils durch
K. Verordnungen5°, teils durch Ministerialvorschriften86 getroffenworden. -

«Vgl.v.LanbmannlS.86iss.2.Bl-30S.165·
«Bgl.Labaiida.a.-O.S.198.
IVSJI46u.155d-G.Q,§§1,3,50.52d.baher.V-O.v.29.März1892.
«usaniiuenstelluiif.beiv.LandnianiiIlS.723ff.
Istach»§50ber.O.v.29.Mürz1892istdieZustiinniungderGeiiieinbebevollinächtiten,

bzw. der Gemeindeversammlungerforderlich. (Für die Pfalz vgl. M. B. v. 18. Aug. 1908 Ziff. III.)
56V.O. v. 10. Nov. 1904 § 1a.
57Zur AufhebungdesStatuts ist keineGenehmigungnötig. Wenn jemandeineGenehmigung

braucht, um etwas zu bestimmen,so folgt daraus nicht, wie der preuß.M.E. v. 1. Aug. 1881
(Reger 6 S. 409) annimmt, daß er deshalb auch eine Genehmigungbrauch , um nichts zu be=
stimmen. Anders die bayer.V.V. v. 29. März 1892 § 50, v. LTandmann II S. 726, übereinst.
Bl. 41 S. 241, auch48 S. 280.

58Zu § 23 R.Gew.O. vgl. (nebenden Vorschriftendes Wasser=G.überStauanlagen, s.oben
S. 337 u. dem zu§ 30 a der Gew.O. ergangenen Hufbeschlag=G. v. 1.März 1884 — G.V. Bl.
S. 79,hierzuv. Landmann 1 S. 277—), Art. 145(Schlachthäuser),Art. 101Abs. II in derFassung
d. Ges. v. 22. Juni 1900 (Fabrikviertel), zu § 24 Art. 131, ferner die Art. 127—157 über Erwerbs=
u. Gewerbepolizei,wovonallerdings in Art. 127,134,143, 146, 152,155,156 teilweise,die Art. 129,
130, 132, 135, 138 bis 141, 148—150, 157, 158 durchdie R.Gew.O. u. derenNovellen gänzlich
aufgehoben worden sind. Art. 133 ist durch das R G. v. 9. Juni 1897 über das Auswanderungs=
wesenersetzt.Vgl. v. Riedel=Sutner, Komm. 7. Aufl. Die nach§ 70 Gew.O. zulässigen An=
ordnungen für die besonderen Märkte sind (neben Art. 146 P.St.G.B.) in S§ 3, 4, 7 VO. v.

25. Iuni 168 (.Bl. S. 1029)enthalten,hierzu V.O. v. 29.März 1892 §§29 ff. Vgl. v. Land=
mann . ·

bs Neben den in Anm. 5 obenu. bei deneinzelnenVerwaltungs weigenerwähntenV.V. find
hervorzuheben zu § 24 der R.Gew. O. (Dampfkessel u. Dampfgefäße) die V.O. v. 24. Nov. 1909
(G.V. Bl. S. 861), hierzu die M. B. v. 12. Jan. 1910 (G.V. Bl. S. 15) u. M.E. v. 1. März 1910.
Erläutert v. F. v. Brettreich 2. Aufl., München 1912. Die V.O. (Min. des Innern ist oberste

Aufsichtsbehörde)findet auchauf nicht gewerbsmäßigeAnlagen Anwendung. Fürstaatlich= Anlagen
ist nach§ 50 besonderepolizeilicheGenehmigungderDistriktspolizeibehördenicht erforderlich.Ve auch
V.M. Bl.E. 1910 S. 95, ferner We ber 21 S. 506, 32 S. 443 (bayer. Revisionsverein), 36 S.571
u. v. Landmann I S. 219ff., 226; zu § 33- (Schaustellungen)die V.O. v. 8. Juli 1868
(R.Bl. S. 1161), O.G.H. in Str. S. 4 S. 95 u. P.Str. G.B. Art. 32 Ziff. 1 u. 2; zu 64—71
(Marktverkehr),V. O. v. 25. Juni 1868 (R.Bl. S. 1029),O G.H. i. Str. S. 2 S. 82,5 S. 288
zu § 139 (Gewerbeaufsicht)die V.O. v. 7. Fb 1907(G.V.Bl. S. 73).

5° Eine vollständige Aufzählung dieser Vorschriften, die sich insbes. auf die Regelung des
Betriebes der Pfandleiher, Trödler, Viehhändler, Auktionatoren,Güterhändler,Haufierer usw. be=

"
!
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3. Lediglich den Vollzug des Reichsrechtesbezweckendie Vorschriften über die
Zuständigkeitender Landesbehörden"1, die nach § 155 d. R.Gew.O. von denZentral=
behördender Bundesstaatenzu treffensind. Landeszentralbehördefür denVollzug der
R.Gew.O. ist nun das Staatsministerium desK. Hauses und des Außern, doch sind dem

St. M. des Innern verschiedeneZuständigkeiten vorbehalten62. Ferner können für
staatlicheBetriebe bestimmte,in der R. Gew.O. den Polizei=, unteren und höherenVer=
waltungsbehördenübertrageneBefugnisse und Obliegenheitenauf die den Betriebsver=
waltungen vorgesetztenDienstbehördenübertragenwerden6#8.

Die reichsrechtlich(Gew.O. § 139b) vorgeschriebeneBeaufsichtigungder Gewerbe=
betriebe findet durch die staatlichenGewerbeaufsichtsbeamtenstatt "“,deren Aufgaben
durch Dienstanweisungnoch erweitert wurden. Für die Anlagen, die der Aufsicht der
Bergbehörden unterstehen, sind die Gewerbeaufsichtsbeamtennicht zuständig650. Für
jeden Aufsichtsbezirkist ein Gewerberat bestellt,dem (seit 1898 auchweibliche). Hilfs=
kräfte beigegebensind. Dem im Staatsministerium des K. Hauses und des Außern
aufgestelltenZentralinspektor für Fabriken und Gewerbestehtals hygienischerFachmann
ein Landesgewerbearztzur Seite "/8. Die Beamten haben in ihrem äußerenWirkungs=
kreise die Befugnisse der Ortspolizeibehörden, die ihrerseits auch zu regelmäßigen
Revisionen der Fabrikanlagenverpflichtetsind; sie könnenjedochpolizeilicheVerfügungen
nicht erlassen, sondernmüssensich wegen(etwa zwangsweiser)Beseitigung von Miß=
ständen und wegen Strafanträge an die ordentlichePolizeibehördewenden“.

Die R.Gew.O. greift im allgemeinenin den Behördenorganismusund das Ver=
fahren der Bundesstaaten beim Vollzuge nicht ein, doch stellt sie an das Landesrecht
namentlich hinsichtlich des Beschwerde=und Rekursverfahrens bestimmteMindest=
anforderungen,um einenausreichendenRechtsschutzzuschaffen58. Hierzu ist folgendes
zu bemerken.

Wegen überwiegenderNachteile oder Gefahren für das Gemeinwohl"° kann die
fernere Benützung jeder gewerblichenAnlage durch die Kreisregierung, Kammer des

Innern 70, untersagt werden. Gegen die untersagendeVerfügung ist Beschwerdezu=
lässig, die, sofern es sichum die rechtlichenVoraussetzungendes Verbotes handelt, an
den Verwaltungsgerichtshof, sofern die tatsächlichenVoraussetzungenzu prüfen sind,
an das Ministerium des Außern,bzw.des Innern geht71. Der Besitzerder Anlage muß
aus der Staatskasse'? für den erweislichenSchaden entschädigtwerden. Streitigkeiten

Kehen, iß hier nicht möglich. Vgl. hierzu die Samml. v. Glock=Schiedermair mit I. Nachtr.
Sif. 73ff. Hierzu die 5rv . Oktt. 1910146 S. 945) zu §§ 35, 38 d. R.Gew.O.:
v. . 1911 (G.V.Bl. " auch 1912 S. 18) über Pfandlzite= u. Pfandvermittler, v
10.## 1911(G.V.Bl. S. 125 über Auskunfteien. Vgl, auchdie Darstellungder einzelnenVer=

waltungszweige ineTi hinsichtlich der Arbeiterfürsorge. über Pfandvermittler s. auch Zeitschr. f.
Rechtspfl. V S. 144 f.. Val. die V.V. O.in Anm. 5 oben.

* V.O. v.#th#Nov. 1904 (G.V.Bl. S. 567), für die Bergwerkes. oben§ 277 Anm.69 f.
Die Privatdampf= u. Motorschiffe wie die bribateisndahmen“ unterstehen. soweit sie gewerbsmäßig
betriebenwerden, der Aufsicht desVerkehrsministeriums (V.O 4. Dez. 1903 G.V.Bl. S. 672).

* § 155Abs. 3, hierzuG.V. Bl. 1909 S. 670 ursel d t v. Landmann II. S.869ff.
6“ V.. v. 7. Febr. 1907(G.V.Bl. S. 62). Dgl. hierzu Weber 35 S. 62ff. ferner oben

Anm. 11; autogr. Dienstanw.v. 19. Juli 1907. über dielandesrechtlicheAusdehnungihrer Tätig=
keit 2 itne,o u. Anweis., ferner v. Landmann II S. 683

7. Febr. 1907§ 2 u. V.O. v. 30. Juli 19008 4 (G.V.Bl. S. 839) mit Berg=G.
Art.

Weber 37 S. 2. Dem Zentralinfpelton if a8 das staatliche Arbeitermuseum in
Manch zutzehent 2 v. 23. Nov. 1906 (G.V. Bl.

7 V.O über die Befugnisseder Duu rden F—–i Landmann a. a. O.
II S. 64 u. Soldrnbbe Der Gew.Aussichtsdienstbei den O.P.B.

"# 88 21 V.O. v. 29. März 1892 § 7. DBgl.hierzu Szpaul. 4% S.54 ff.,
v. Landmann'] S. 199ff., 207

o Nicht beieSchädigun von werePen. hierübervgl. § 26 GewO. u. Art. 80 d. A.G.
z. B.G B. 244 lußfassungim Senat.

71 Gew.O. § 51,9*5 5 O. v. 29. März 1892 § 23. V.G. H.G. Art. 8 Ziff. 8, 13 Ziff. 3;
V.G. H. S. 137.

1 über die Person des Entschädigungspflichtigen besteht keine Vorschrift: daher ist es der
Staat, da es sichum eine staatspolizeilicheMaßnahme handelt. Ebensodie Entsch.d. o. L.G. in

Gegenst. d. Zivil-R. 14 S. 628, Reger14 S.
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hierübergehörenvor die ordentlichenGerichte78. Den Anforderungender §§ 20 und 21
der R.Gew.O. hinsichtlichder Entscheidungvon „Rekursen“?7“in Gewerbepolizeisachen
ist vom bayerischenRechte durch Art. 8 Z. 8 des V. G.H. G. Rechnung getragen.
Hiernach sind Streitigkeiten über die „Befugnis zum Gewerbebetriebauf Grund der
Gew.O. in jenenFällen, in welchendas in §§ 20 und 21 d. Gew.O. vorgesehene
Verfahren nach den jeweils geltendenBestimmungen einzutreten hat“, Verwaltungs=
rechtssachen75.

Die hauptsächlichstenAnwendungsfälle sind folgende:
Zunächst die Genehmigung gesetzlichbestimmter(gefährlicher oder belästigender)

Anlagen, insbesondereDampfkessel(§3816 und 24 derGew.O.) 76. GegendenBescheid
der GewerbepolizeibehördeI. Instanz (Distriktsverwaltungsbehörde)können nur die
Parteien, d. h. der Gesuchstellerund jene,welcheEinwendungenerhobenhaben,Be=
schwerdezur Kreisregierung,Kammerdes Innern, erheben77.

Die Erteilung der GenehmigungsolcherAnlagen liegt im Ermessender Ver=
waltung. Daher' sindBeschwerden,diesichhieraufbeziehen,Verwaltungsbeschwerden.
Verwaltungsrechtssachensind dagegenStreitigkeiten darüber, ob eineAnlage nach dem
Gesetzeder Genehmigungbedarf odernicht 7,. Für letztereFälle ist in letzter,dritter
Instanz der V.G.H. zuständig30, während im übrigen, unter Vorbehalt desministeriellen
Oberaufsichtsrechtesin zweiterund letzterInstanz dieKreisregierung,Kammerdes Innern,
und zwar im Senate, nach öffentlicher Verhandlungs! entscheidet. Das Verfahren
bei polizeilicher Beseitigung solcher nicht genehmigter Anlagen bestimmt sich nach
Landesrecht#2.

Ferners#sdie Untersagungder Benützungeiner gewerblichenAnlage (§ 51) oder
eines Gewerbebetriebes(§ 35), die Zurücknahme einer Approbation, Genehmigung
(KonzessionoderBestallung(§§ 33 a, 53), die Untersagungder Ausführung oderLeitung
einesBaues (§ 53a)“.

In diesen Fällen ist der Beschwerdewegeröffnet, und zwar teils der Ver=
waltungsbeschwerdewegin dem bereits früher geschildertenVerfahren, teils der Ver=
waltungsrechtsweg. Beschwerdekann hiernach erhobenwerden25:

13Gew.O. § 51 u. wegenbereitsvorhandenerAnlagen § 52, v. Seydel=Schecher S. 74 ff.
4 Der Rekurs ermöglichteine vollständigeNachprüfung des angefochtenenBescheidesin tat=

sächlicher wie rechtlicher Hinsicht. Er hat in der Regel Suspensiveffekt (Ausnahmen Gew.O. 8§ 63,
42 b u. 43 Abs. 1); a. M. V.G. H. 21 S. 94, Schecher S. 59; übereinst. v. Landmann! S. 206.
Zu § 19a G.O. über Gestattungder unverzüglichenAusführung vgl. die bayer. V.O. v. 19.Sept.
1900 (G.V. Bl. S. 1157).

*#Vgl. Reger=Dyroff, V. G. H.G. S. 219ff. ZusammenstellungderBeschwerde=u. Rekurs=
fälle bei v. Landmann I S. 199, v. Seydel=Schecher S.55ff., 300.

½ VBgl.hierzu § 23 u. v. Landmann I S. 154ff. hinsichtlichder ZündholzfabrikenR.G.
v. 13 Mai 1884,derWasserstauanlagen.s. obenS. 337.

I1 V.O. v. 29. Mänh,1892 § 2, 6, 7, vgl. auch § 10 der allg. Bau=O. (Staatsbauten).
78 Nur aus diesem Grunde. A. M. 2 S. 295, 4 S. 312.

E 9 Sonderbarerweisenur dann, wenn ein Genehmigungsverfahreneingeleitetist; vgl. V.G.H.

30 Uber die drei Instanzen vgl. v. Seydel, Annalen 1881 S. 622ff. V.G.H. 1 S. 12,
v. Seydel=Schecher S. 56.

zuGew.O.§ 21,V.O.v.29.März1892§§2,7 Abs.1h.
8 Verwaltungsverfahren,vgl. Gew.O. § 147 Abs. 2. V.O. v. 29. März 1892 § 51; auch

Gew.O. §.27 mit § 15.
88 Gew.O. § 54. Vgl. hierzu v. Seydel 2, Aufl. III S. 410 ff.über die rechtlicheBe=

deutungdieserBeschränkungender Gewerbefreiheit.Uber die (vom V.G.H. abweichende)Auslegun
desArt. 8 Ziff. 8 d.V.G.H. (Verwaltungsermessenu. verwaltungsrichterlichePrüfung).vgl. 2. Aufl. 11
S.412 ff., ferner Bl. 53 S. 132 u. Reger=Dyroff, V.G.H.G. S. 221 (in Übereinstimmung
mit demV.G. H.). Vgl. auchoben I S. 420ff.

*“ Dies gilt auch bei Verfehlung gegenlandesrechtlicheErfordernisse;§ 53 a Abs. 2 u.
M. B. v. 21. Mai 1911(G.V.Bl. S. 78). Fr

5*e5Und zwarnur vom Gesuchsteller,bzw. Realberechtigten.V.G.H. 2 S. 77, 3 S. 7, 11
S. 414, 543. Reger1 S. 227, 2 S. 130, 240, Erg. Bd. 1 S. 229, 11 S. 11. S. auch Bl. 40
S. 200ff. u. dagegenrichtig S. 203ff.

Google



§279 Die Handels=und Handwerkskammern,Kaufmannsgerichte. 441

1. gegen Versagung der Genehmigung zum Betriebe; die Beschwerdeist Ver=
waltungsbeschwerde,sofernkeinRechtaufGenehmigungbesteht,andernfallsverwaltungs=
rechtlicheBeschwerde;

2. gegenZurücknahmeder Genehmigung;die Beschwerdeist Verwaltungsrechts=
beschwerde,sofern sie die Zulässigkeit der Zurücknahmebestreitet, sonstVerwaltungs=
beschwerde36;

3. gegen Untersagung eines nicht genehmigungspflichtigenBetriebes; in diesen
Fällen ist die Beschwerdestets verwaltungsrechtlicheBeschwerdes7.

Infolge einer höchstsonderbarenRechtsgestaltungkann die Frage, ob eine Ge=
nehmigungüberhaupt notwendig ist, nur dann im Verwaltungsrechtswegeausgetragen
werden, wenn der Gewerbsmann gegen seine eigene Überzeugungum Genehmigung
nachsuchtund dieselbenicht erhältss.

Zum VollzugedesR.G. v. 29.Juli 1890, betr.dieGewerbegerichtess, ist
die Ausführungs=V.O. vom 16. August 18907°ergangen.Hiernach wird das Ortsstatut,
durch das ein solchesFachgerichtfür eine Gemeinde errichtet werden kann, durch die
kollegiale Gemeindebehörde,in Städten rechts des Rheines und in den pfälzischenun=
mittelbaren Städten unter ZustimmungderGemeindebevollmächtigtenbzw.derGemeinde=
versammlungbeschlossenund bedarfder GenehmigungderRegierung,Kammerdes Innern.
Mehrere Gemeinden könnenein gemeinsames,Distriktsgemeindendistriktive Gewerbe=
gerichteerrichten. Das Ministerium des K. Hauses und desAußern kann auf Antrag
beteiligter Arbeitgeber oder Arbeiter auch gegenden Willen der Gemeindenoder Ge=
meindeverbändedie Errichtung solcherGerichte verfügen.

lber die reichsrechtlicheRegelung des gewerblichen Arbeitsverhält=
nisses?t s. o. § 236.

* 279. Die Handels=!und Handwerkskammern,Kaufmannsgerichte.
Art. 27 des Gew.=G. v. 30. Januar 1868 hatte die gesetzlicheGrundlage desVer=
ordnungsrechtesgeschaffen,auf welchenicht bloß organisatorische,sondernauchmateriell
gesetzlicheVorschriften für die Bildung von Handels=und Gewerbevertretungengestützt
werden konnten.

Die reichsrechtlicheEinrichtungvonHandwerkskammern?sowiedieBildung einer
Zentralstellefür Industrie, Gewerbeund Handels führtendazu, die durchV.O. v.
20. Dezember 1868 geschaffeneVerbindung von Handels= und Gewerbevertreternin
den Handels= und Gewerbekammernzu lösen und diese durch Bildung besonderer

36V.G.H. 11 S. 340.
#37Gew.O. §§ 40 Abs. II, 54 NR.G.12. Juni 18724 1 Abs. III; 288. Art. 8 Ziff. 3.

Val. hierzuv. Landmannl S.518. UberUntersagungvon Gewerben,welchenachdembayer.Gew.G.
v. 30. Jan. 1868 konzessionspflichtigsind, A.G. z. R.St. P.O. v. 18. Aug. 1879Art. 8. Vgl. auch
V. G. 24 S. 89 (Ausschankauf Lagerkellern).

38 V.G.H. 6 S. 245, 298, Reger 6 S. 379.
36 Gültig in derFassang v. 29. Sept. 1901(R.G.Bl. S. 353),dazu§ 11 desinderschuff=G.

u. Art. 101 d.E G. z. R.V.O. Handausg.v. Menzinger=Prenner 3. Aufl., München1910. Nach
§ 2 d. Gew.G. Ges. mit § 6 d.R.Gew.DO.findetdas Ges.auf denEisenbahnbetriebu. zwar auchauf
dessen Hilfsbetriebe keine Anwendung (V.M.E. v. 1. Okt. 1910); auch der Post= u. Telegraphen=
betrieb ist ausgenommen,Verh. d. Abg.KK.19·2St. B. 2 S. 454. »

EPl. S. 571. geändertdurchV.O. v. 10. Nov. 1904 § 1g. Uber das Berggewerbe=
gericht s. oben S. 430.

*1 Vgl. insbes.J. B. Prenner, Der gewerblicheArbeitsvertrag, 2. Aufl., München 1912.
1(§#279]1 Uber die Entwicklung dieserEinrichtungenf. 2. Aufl. III S. 400.

2 Zur Heckretungder Interessen des HGandwertesnach §§ 103ff. d. R.Gew.O. (Ges.v.
26. Juli 1897,N.G.Bl. S.633)errichtet, vgl. M. B. v. 11. Dez. 1899(G.V.Bl. 1900 S. 1000).
Für jedenRegierungsbezirkbestehteineH.KK.mit Abteilungen,die einzelneStädte u. Bezirksamts=
sprengel umfassen. Über dieZeutral Handwertsgenossenschaftzeasses. Landt.Absch.v. 19041I1 § 55.

s Die Z.St. ist beim St. Min. des K. Hauses u. des Außernals Beirat für wichtige wirt=
schaftlicheu. sozialeAngelegenheitenerrichtetu. gliedertsich in drei Abteilungen für Industrie u.

andel. Handwerku. Gewerbe,Arbeiterschutzu. Wohlfahrt.Vgl. V.O. v. 10.Jan. 1907G.V.Bl.
7 Heerz . v. 12. Jan. 1907 (M.A. Bl. S. 43). Vgl. auchLandt. Rep. 1905/06S. 83.

eber . ·
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Handelskammern und Handelsgremien zu ersetzen. Dies geschahdurch V.O. vom
25. Februar 19084.

Für jedenRegierungsbezirkbestehtmindestenseineHandelskammer.Das Staats=
ministerium des K. Hauses und des Außern bestimmtSitz und Bezirk der Kammern.
Handelsgremienwerden für Orte oder Bezirke, wo hierfür ein Bedürfnis ist, auf An=
trag der Beteiligten mit Genehmigungdieses Staatsministeriums gebildet.

Bei jeder Handelskammer wird ein Ausschuß von 4—6 dem Handwerk nicht
angehörigen Kleingewerbetreibendenund ein Ausschuß von 6—14 Vertretern der
Handlungsgehilfenund technischenAngestellten gebildet; die Ausschußmitgliederhaben
bei Beratungen der Handelskammer über Gegenstände,welche diese Berufskreise be=
rühren,die Rechteund Pflichtender Kammermitglieder.

Die Kammern werden gebildet aus unmittelbar gewählten sowie aus den von
den Gremien abgeordnetenMitgliedern .

Die Wahlen erfolgenauf sechsJahre in der Weise, daß alle drei Jahre Er=
neuerung zur Hälfte stattfindet. Die Auflösung der Handelskammern und Gremien
stehtdem genanntenStaatsministerium zus.

Ablehnung der Wahl ist bei Wiederwahl, Ablehnung und Austritt wegenzurück=
gelegten60. Lebensjahres, erwiesenerDienstuntauglichkeitund aus sonstigentriftigen
Gründenstatthaft. Über Ablehnungenund Austrittsgesucheentscheidetdie Kammer
endgültig7.

Jede Kammerabteilungwählt sich auf drei Jahre einen Vorsitzendenund dessen
Stellvertreter. Die Kammerhat außerdemeinenfachwissenschaftlichgebildetenSekretär,
der nichtKammermitgliedist, und das erforderlicheHilfspersonalaufzustellen.

Die Kostender KammernwerdendurchZuschüsseaus Kreis=und Zentralfonds
sowie durch Beiträge der Wahlberechtigtengedeckts.

Für jede Kammer stellt die Kreisregierung einen königlichenKommissar auf,
welcherden Sitzungenregelmäßigbeizuwohnenhat und zu jederZeit das Wort ver=
langen kann.

Die Handelskammern, welche die Rechte einer juristischenPerson haben, sind
dem Staatsministerium des K. Hauses und des Außern untergeordnet. Sie sind be=
gutachtendeOrgane in Fragen, welcheHandel und Gewerbe, Industrie und Bergbau
betreffen. Sie haben die Interessen der von ihnen vertretenen Berufskreise des
Regierungsbezirkeswahrzunehmen,die Einrichtungenanzuregen,die zur Förderung
dieserInteressen geeignetsind, sowie die Obliegenheitenzu erfüllen, welcheihnen durch
besondereGesetze, V.O. oder Ministerialvorschriften übertragen sind7d. Mit ihrer
Zustimmung kann ihnen die Verwaltung oder die Aufsicht über die Verwaltung von
Anstaltenund Einrichtungenübertragenwerden,die zur Förderungdes Handels, der
Industrie undderGewerbebestehen.SolcheAnstaltensind insbesonderedie Börsen,

G.V. Bl. S. 69. Über Wahlberechtigung, Wählbarkeit, Wahlordnung, welche von der
Kreisregierungerlassenwird, vgl. V.O. §§ 20—31 u. Vollz.B. v. 2. März 1908(M.A. Bl. S. 123).
Verzeichnis der Gremien bei Weber 36. S. 387. Die obersteAufsicht über dieseVertretungen

führt das St.Min. d. K. Hauses u. des Außern, vgl. § 1d der V.O. v. 10. Nov. 1904(G.V.Bl.

* Eine Ausnahmebestimmungenthält § 35 für Mittelfranken. Hiernach bleibt dort der
Kammersitzin Nürnberg, und tritt an die Stelle der dort zu wählendenMitglieder der Handels=
kammerder dortigeHandelsvorstand. Letztererist ein seit alters bestehendesKolleginm. Er ist als
Merkantil=Friedens=u. Schiedsgerichtder Stadt Nürnberg durch Art. 7 des A.G.z. R.G.V.G=

aufrechter alten worden.

schluß 33. über die Pflicht der Mitglieder zur Dienstleistungund über strafweisen Aus=
u

Näheres8 11. Entsch.d. V.G. H. B S. 590.

10 er0. 81 Ziff. 6; über die Aufstellung von Handelsmäklernu. Sensalen Weber
6 S. 638; § 6 der Zuständigkeits=V.O.v. 24. Dez.1899 u. G.V. Bl. 1901 S. 6, E.G. v. 10.Nov.
1861 z. H.G.B. (G.Bl. 1861°62 S. 425) Art. 11—36, M. B. v. 30. Juni 1866 (R. Bl. S. 952,
Weber 6 S. 638., V.O. v. 18. Juni 1887(G.V.Bl. S. 353).
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die durch das Reichs=Börsen=G.v. 22. Juni 1896 11 ihre nähere Regelung gefunden
haben. Die Oberaufsichtüber dieselbenstehtdem Ministerium des K. Hauses und des
Außern benehmlichmit demMinisterium der Finanzen zu. Die Ministerialinstanz ent=
scheidetauch über die Genehmigungneuer und Aufhebung bestehenderBörsen, über die
Bestellungund Entlassung derKursmakler, sie ernennt die Staatskommissare,genehmigt
die Börsenordnung und übt überhaupt alle Befugnisse, die das Gesetz der Landes=
regierung überweist. Die unmittelbare Aufsicht über die Börsen in München (nebst
dem Kollektivskontrodaselbst)und Augsburg ist nebenden Staatskommissaren(Fiskal=
räten) den dortigenHandelskammernübertragen. Diese wählen auch das Börsenehren=
gericht aus ihrer Mitte 12.

Die Einrichtung der Handelsgremien entsprichtjener der Kammern; die Kosten
find, soweit nicht die Handelskammer,Orts-=und Distriktsgemeindendafür aufkommen,
durch Umlagen der Wahlberechtigtenzu decken. Die Gremien haben in ihrem engeren
Bereiche die Aufgaben der Kammern zu erfüllen und insbesondereden Distrikts=
verwaltungsbehördenbegutachtendzur Seite zu stehen. Sie könnenin Angelegenheiten
von überwiegendörtlichemInteresseunmittelbarmit den zuständigenBehördenver=
kehren,jedochunter Verständigungder Handelskammerin wichtigerenFällen.

Infolge des R.G. v. 6. Juli 190415 können zur Entscheidung von Streitig=
keiten aus dem Dienst= oder LehrverhältnissezwischenKaufleuten!“ einerseits, ihren
Handlungsgehilfen oder Handlungslehrlingen andererseits Kaufmannsgerichteerrichtet
werden. Dies geschiehtdurchGemeindestatutnachMaßgabe des § 142 der R.Gew.O. .
Für Gemeinden,die nach der jeweilig letztenVolkszählung mehr als 20000 Einwohner
haben, muß ein solchesSondergericht errichtet werden. Das Staatsministerium des
K. Hauses und des Außern16 kann im letzterenFalle ohne weiteres, sonst nur auf
Antrag beteiligter Kaufleute oder Handlungsgehilfen, die Errichtung anordnen. Es
kann auch die Ausdehnung der örtlichenZuständigkeit eines auf Anordnung errichteten
Kaufmannsgerichtesverfügen11. Auf das Verfahren vor dem Gerichte, das auch als
Einigungsamt und begutachtendeBehörde dient, finden die Vorschriften des Gewerbe=
gerichtsgesetzesentsprechendeAnwendung1s.

Zu erwähnen ist hier noch die Errichtung einer Sachverständigenkammerfür
Werke der Literatur und einer Kammer für Werke der Tonkunst1°.

11Aunmehr gültig in derFassung v. 27. Mai 19°8 (N.G.Bl. S. 215). Dazu E. Tischer,
Der Begriff und die Errichtung einer Börse nachdemReichs=G.,Komm=v. H. Rehm, Berlin 1909,
A. Nußbaum, „München 1911.

!12M. B. v. 21. Nov. 1896 (Weber 24 S. 176, 177). Bundesrats=Best. v. 9. Okt. u.
II. Dez. 1896 (Weber 24 S 152, 200),v. 28. Juni 1898 betr. die FeststellungdesBorsepreifes
vonWertpapieren (R.G. Bl. S. 915). Ugl. auch Weber 28 S. 280,. Glock aa.

i3 R.G.Bl. S. 266ff. Auegabe vonMenzinger-Prenner, München,3.Aufl. Lin
14 Die Postverwaltungen fesen nicht hierunter, da sie nach § 452 d. H.G.B. nicht als Kauf=

leute —

½W. v ioNov.i904§ig.
§§2

88 16—20.
1 Errichtet gemäß§ 49 d. R.G. v. 19.Juni 1901R.G.Bl.227, hierzuWeber 31S. 339f.

Val. guoche#t*#inl 1910S. 793(AnderungeninfolgederBerner bercnrhte Vgl. dieKommentare
von e
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Vierter Teil.

Die Verwaltungstätigkeit in bezug auf das
geistigeLeben.

Erster Abschnitt.

Das Recht der Glaubensgesellschaften.

Erstes Hauptstück.
Das allgemeine Recht der Glaubensgesellschaften.

§ 280. Einleitung. I. Geschichtliches!. A. Der Staat und die
katholische Kirche. Die verfassungsmäßigenBestimmungenüberdieRechtsverhält=
nisseder Glaubensgesellschaftensind, abgesehenvon einigen späterenGesetzen,die am
geeignetenOrte Erwähnung finden werden, enthalten? in Tit. IV §§ 9 und 10 der
Verf.U., in derenzweiterBeilage, demReligionsedikte,und in den zwei Anhängen
hierzu,demKonkordatevom 5. Juni 18178und demEdikte überdie innerenkirch=
lichenAngelegenheitender protestantischenGesamtgemeindein demKönigreiche.

Eine besondereErörterung über dieseRechtsquellenist nur deshalb nötig, weil
das Verhältnis zwischen Konkordat und Religionsedikt, die in ihrem Inhalte sehr
wesentlichvon einander abweichen,GegenstandlebhaftestenStreites ist.

Freilich ist vom staatsrechtlichenStandpunkte aus ein Streit kaum möglich, das
Verhältnis zwischen dem Konkordate und den übrigen Bestandteilen der Verfassung
stehtvielmehr völlig außer Zweifel.

Das Konkordat Bayerns mit Rom wurde unterm 5. Juni 1817 vom bayerischenGesandten
Freiherrn von Häffelin unter Überschreitungseiner Vollmachten abgeschlossen.Die bayerische
Staatsregierung fand denVertrag unannehmbarund zur Verkündungals Staatsgesetznichtgeeignet.
Unter demEinflussedesMinisters desAußern Grafen Rechberg beschloßman jedoch,nur in einigen
wenigen Punkten auf Abänderung des Konkordates zu bestehen,im übrigen aber dasselbe äußersten
Falles unter stillschweigendemVorbehalte der landesherrlichenRechteabzuschließen.

Hervorzuhebenist insbesondere,daß Artikel XVII jenes Konkordates,der durchseinenWort=
laut solchenVorbehalt völlig ausgeschlossenhätte, von bayerischerSeite unbedingtverworfenwurde.
Es wurde eine wenigerverfänglicheFassung verlangt und auch durchgesetzt.Artikel XVII lautete

1 Uber die Entwicklung bis 1811 vgl. oben 1 §§85 u. 10 u. die in § 10 Anm. 1 an=
gegebenenSchriften.

2 Aus demReichsdeputationshauptschlussev. 25. Febr.1803, insbesondereaus § 35 desfelben
könnenrechtlicheVerpflichtungendes Staates zum Unterhalte katholischerGeistlicherusw. nicht ab=
Leittt werden(sozutreffendR.N. v. Auer gegenR.RN.v. Stein, St. B. K. d. R.N. 1902Md. 11

. 404, 402), denn dieser Vertrag begründete als völkerrechtlicher Vertrag nur Verbindlichkeiten
zwischendenKontrahenten,zu denendie katholischeKirchenichtgehört. Die nachderSakularisation
übernommenen Verpflichtungen des Staates sind ausschließlich im Konkordate begründet und fixiert
worden. V9gl.hierheru. a Landratsverhandlungenfür Oberbayern1890 S. 260. ÜUbereinstimmend
Chr. Meurer, Bayer. Pfründerecht, ee 1901 S. 40 ff. S. auch Minister v. Londmann
in den Verh. d. K. d. Abg. 1897/98St. B. XII S. 920.
4 3 S. vor allem: H.v. Sicherer, Staat und Kirche in Bayern usw.,dann die ebenfalls
im LiteraturverzeichnisseangeführtenLerchenfeldschen Werke; fernerM. Frhr. v. Lerchenfeld,
Zur Geschichtedes bayer. Konkordates,Nördlingen 1883: O. Mejer, Zur Geschichteder römisch=
deutschenFrage II, 1, Rostock1872; E. Mayer a. a. O. S. 104ff, 121ff.; Reinhard a. a. O.
S. 108 ff. Außerdem K. Fürst v. Hettingen Wallerstein, Beiträge zu dem bayer.Kirchen=
staatsrechte, München 1846, (Höfler), Konkordat und Konstitutionseid der Katholiken in Bayern,
Augsburg 1847 (darüberScheurl, in seinerSammlung kirchenrechtlicherAbhundlungenS. 1ff.),
Strodl, Über Konkordate usw., Schaffhausen 1868. Über die Broschürenliteratur f. v. S##
2. Aufl. 3 S. 434. Girisch, Hellmuth u. Pachelbel, Handwörterb.d. bayer. St. K.R.,
München 1912. Vgl. auch K.Neumeyer, Internat. Verw.R., München1910 S. 377ff., 381 ff.
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zuerst:„Praesens conventio substituitur omnibus legibus, ordinationibus et decretis a gubernio
circa res religionis huc usque latis.“ Es lautet nunmehr: „Per praesentem conventionem
leges, ordinationes et decreta in Bavaria huc usque lata, in qduantum illi adver=
santur, abrogata habebuntur.“

Schließlich erfolgte die beiderseitigeGenehmigungdes abgeändertenKonkordatesunter Bei=
behaltung des alten Datums.

Man kann nicht sagen, daß hier eine glänzendePolitik getriebenwordensei. Immerhin
wurde Rom nicht getäuscht.Es mußtewissenund wußte, daß Bayern das Konkordatnicht vor=
behaltlos vollziehenwerde. Unmöglichesdurfte vom Könige von Bayern nicht erwartetwerden.

Im Artikel XVIII desKonkordateswar gesagt:„A maiestate regia praesens conventio
lex status declarabitur.“ Damit war anerkannt, daß das Konkordat staatsrechtlicheWirkung in
Bayern nur durcheinen Akt der Gesetzgebungerlangen könne. Das weitereVerfahren schloßsich
denn auch hieran an.

Auf königlicheWeisung verhandeltedie Ministerialkonferenz, welchemit der Beratung der
Verf.U. beauftragt war, am 11. März 1818 über die Frage der Verkündigungdes Konkordates.
Man einigte sich dahin, dieseVerkündigung nochzurückzuhaltenund dieselbeseinerzeitmit einem
königlichenEdikte zu begleiten, durch welchesdie oberstenHoheitsrechtedes Landesherrnüber die
Kirche bewahrt und die Rechte der protestantischenKirche sichergestelltwürden. Die Haupt=
bestimmungenjenesEdiktes wären in die Verfassungaufzunehmen,und das Edikt selbstsolle die
Eigenschafteines Verfassungsgesetzeserhalten. Auch begutachteteman den sofortigenErlaß einer
königlichen Erklärung zur Beruhigung der Protestanten.

Schon am folgendenTage wurde eine königlicheEntschliehungan dieRegierungendesOber=
main- und Rezatkreisesals protestantischeGeneraldekanateund an das Distriktsdekanatin München
erlassen"“. Im Eingange der Entschließung werden die Besorgnisse der protestantischen Geistlichkeit
hinfichtlich desKonkordates erwähnt, und es wird hervorgehoben,daß das Konkordat „nochnicht
im ordentlichengesetzlichenWege“ bekanntgemachtsei. Sodann erklärt der König zu euererund
der protestantischenGesamtgemeinde“„Beruhigung“, „daß Wir nicht nur alle in Beziehungauf
ihre kirchlichen Verhältnisse erlassenen früheren Edikte und Verordnungen aufrecht erhalten, sondern
auch denselbenin der bevorstehendenVerfassungdesReichesund den damit in Verbindungstehenden
konstitutionellenGesetzengegenjedenEinfluß der katholischenGeistlichkeiteine vollkommeneSicher=
stellungverschaffenwerden“.

In denKonferenzsitzungenkam es schließlichzu folgenderFassung:
„Dieses allgemeine Staatsgrundgesetzbestimmt, in Ansehung der Religionsverhältnisseder

verschiedenenKirchengesellschaften,ihre Rechte und Verbindlichkeitengegenden Staat, die un=
veräußerlichenMajestätsrechtedes Regenten, und die jedemUntertan zugesicherteGewissensfreiheit
und Religionsausübung.

In Ansehungder übrigen inneren Kirchenangelegenheitensind die weiterenBestimmungen
in Beziehung auf die katholischeKirche in dem mit dem pöäßpstlichenStuhle abgeschlossenenKon=
kordat vom 5. Junius 1817und in Beziehungauf die protestantischeKirche in demhierüberunterm
heutigenTage erlasseneneigenenEdikte enthalten.“

Dabei ist ausdrücklichfestzustellen,daß ein Beistrich zwischenden Worten „üÜbrigen“und
„inneren“ in der ersten Zeile des letzten Absatzes sich weder in den vorbereitenden Aktenstückennoch
in der eigentlichenUrkundenochauch im Abdruckeder II. Verfassungsbeilagefindet. Im Gegenteile
zeigt sowohl die Lerchenfeldsche Formel wie die Erwägung der gesetzgeberischenAbsichtund des
sprachlichenSinnes des Satzes, daß ein Beistrich hier sinngemäßgar nicht stehenkann".

Im Gesetzblatte vom 22. Juli 1818 erfolgte dann die Verkündung der beiden Anhänge zu
ʒ 103der II. Verfassungsbeilage,nachdemdasReligionsediktbereitsim StückeIX vom 17.Juni 1818
erschienenwar7.

4 Weber I S. 554.
5 Im einzelnenvgl. v. Seydel 2. Aufl. III S. 435ff.
* Bgl.hierüber auch 2. Aufl. 3 S. 456, 458. «
7DiedeutschellbersetzungdesAonLweistinihreinEinganeeinebenierlenswerte Anderung

egenüberdem latein. Wortlaute auf. Die Worte „in ü#s,quae ad res ecclesiasticas pertinent
ind mit „die katholischen Kirchenverhältnisse"übertragen. BeideFassungensindabsichtliche.Der

Eingang des römischenKonk.Entw. v. 1807hattebereits erstereFassung, der bayer. Gegenentw.v.
gl. J. „res eccles. catholicorum“, der römische Entw. v. 1816 hatte letzteres Wort wieder ge=
strichen. (Vgl. H. v. Sicherer a. a. O. Urk. S. 40, 44, 54, derselbe, Hber Eherecht u. *
erichtsbarkeitin Bayern, München 1875,S. 9 Anm. 3). Im Entw. der Übersetzungist die ur=

srünglich Fassung „die kirchlichenVerhältnissedes KönigreichesBayern“ in die jetzigeabgeändert.
Dasselbe geschahauch in denEinleitungsworten zum Konk., wo der deutscheu. latein. Wortlaut
dennämlichenUnterschiedzeigen.
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Die geschildertenVorgänge liefern für die unbefangeneBetrachtung ein zweifelsfreiesEr=
gebniss. Es stehtfest, daß es niemals die Absicht der bayerischenRegierunggewesenist, das ab=
geschlosseneKonkordatseinemvollen Inhalte nachzum Staatsgesetzezu erheben?.Es stehtfest,daß
die BestimmungendesReligionsediktes für alle Glaubensgesellschaften,die katholischeKirche in=
begriffen,Geltung haben. Es stehtfest,daß nachder Absichtdes Gesetzgebers,welcheim § 103des
Religionsediktes den deutlichsten Ausdruck gefunden hat, der sich denken läßt, die Bestimmungen des
Religionsediktesjenen des Konkordatesunbedingtvorgehen. Das Konkordat ist nur soweit
Staatsgesetz, und zwar Verfassungsgesetzto, als sein Inhalt dem Inhalte des

. Religionsediktes nicht widerspricht. Das Konkordat ist zwar ein besonderesGesetzfür die
katholischeKirche, aber nachausdrücklicherBestimmung der Verfassunghat es gegenüberdemall=
gemeinenGesetzenicht den Vorrang, sondernes steht hinter demselbenzurück11. Hieraus ergibt
sichweiter, daß die Auslegungsregel,wonachWidersprücheinnerhalb einesGesetzeswerkestunlichst
auszugleichensind, im Verhältnisse zwischenReligionsedikt und Konkordat nicht anwendbar ist.
Der Gesetzgeberkann jeneAuslegungsregelausschließen,und er hat es hier getan.

Diese gesehgeberischeLösung erfuhr bald Angriffe aus zwei Richtungen. Zunächst ergaben
sich bei einzelnenMitgliedern der katholischenGeistlichkeitAnstände wegender Leistungdes Ver=
fassungseides1. Der zweiteAngriff kam von Rom; auf die Einzelheiten der Verhandlungenist
hier nicht einzugehen15.

Der bayerische Gesandte in Rom, Kardinal Häffelin, hatte am 27. September 1818 ohne
Ermächtigung des Königs in dessenNamen u. a. erklärt, daß das Religionsedikt nur für Nicht=
katholikenmaßgebendsei, währenddas Konkordat für die Katholiken gelte. DieseErklärung wurde
am 7. November1818 sowohldurchein Schreiben an denKardinal=Staatssekretärwie durcheine
Entschließung an die Landesstellen14 in entschiedenerWeise berichtigt. In weiteren Verhandlungen
mit Rom wurde die Wiederherstellungder Erklärung Häffelins unbedingtabgelehnt,und die Kurie

* Vgl. auchdie klare Auseinandersetzungbei K. Schmidt, DieKonfthion der Kinder nach
den Landes=G. im D. N. 1890, S. 299f. — EinenVergleich von Konk. u. II. Verf. Beil. versucht
M. Frhr. v. Freyberg, Archiv. f. kath. K R. XILIX S. 231ff. Über die feststehendeund mit

olgendemsichdeckendeAuffassungderRegierungvgl. zuletztAbg.K. 1910St.B. XI S. 391,
yroff, K.G.O. S. 162. ·

Die Frage, welchesdie Naturder Konkordate sei, ist hier nicht zu erörtern. Sie ist für
das Staatsrecht unerheblich. Einen guten Uberblick über die verschiedenenAnsichten gibt Hübler
in K. Frhrn. v. Stengels Wörterb. des deutschenVerw.Rechtes1 S. 827ff.

!6%K. Brater hat die etwasbefremdliche.Ansicht vertreten, das Konk. sei überhauptkein
Bestandteil der bayer.Gesetzgebung.Vgl. dessenAußerung Verh. d. K. d. Abg. 1868°69St. B. V
S. 315 u. E. Mayer, Die Kirchenhoheitsrechtedes Königs von Bayern S. 124 Anm. 5.

11 Dies wurde auch seitens der Kurie anerkannt u. bildete zugleich den Gegenstand ihrer Be=
chwerde. Vgl. die Stelle aus der Beilage zur Note des Hardinal StaatssekretärsConsalvi v.
. März 1820 bei H. v. Sicherer a. a. O. Urk. S. 103 Anm. 1. So ziemlichdas Gegenteil

lehrt E. v. Moy, Staatsrecht des Kgrs. Bayern usw. 1, 1 S. 344ff., trotzdemihm die Verf.Verh.
zugänglichwaren. S. auchM. A. Strodl, über Konkordateusw., Schaffhausen1868. Richtig
L. v. Dresch, Grundzügedes bayer. Staatsrechtes,2. Aufl., Ulm 1835, S. 430, J. Pözl, Krit.
Jahrb f. d. Rechtswissensch. 1847 S. 59 ff., derselbe, Lehrb d. bayer. Verf-Rechtes, 5 Aufl.,
S. 43 ff. Eine Deutung des §5103 im Sinne desunbedingtenVorranges des Konk.hatneuerlich
M. Lingg, Archiv f. kath. KircheurechtI.X S. 311 ff., versucht:vgl. S. Frank ebendaXI-
S. 146 ff. Von den grundsäßlichen Bestimmungen des Konkordates werden hierdurch insbesondere
folgendebetroffen:Art. I: Religio Catholica Apostolicu Romana in toto Bavarine Regno
terrisque ei rubjectis sarta tecta conserrabitur cum iis juribus et praerogativis, quibus
frui debeter Deiordinatione et Canonieis sanctionibus. Art. XVI: Fer praesentem
Conventionem Leges, Ordinationes et Decrcta in Bavaria huc usque lata, in duantum illi
adversantur, abrogata habebuntur. Art. XVII: Cetera, quae ad res et personas Ecclesi
asticas spectant, quorum nulla in his Articulis expressa facta est mentio, dirigentur omnia
et administrabuntur juxta doctrinam Ecclesine, ejusque vigentem et approbatam disciplinam.
Si vero in posterum supervenerit difficultas, Sanctitas Sua et Kiani Maseetes secum
conferre et rem amice componere sibi reservant. Art XVIII: Praeterea Majestas Sua
Regia spondet, nihil unduam Se Suecessoresdue Suos, qduavis de causa, Articulis hujus
Conventionis addituros, neque in tis duidquam immutaturos, vel eosdem declaraturos esse
absque Sedis Apostolicae auctoritate et cooperatione. »

IVP.o.Sicherera-«aO.S.305.,W.Kahl,UberdieTeuiporaliensperreusw«
Erlangen 1876, S. 166ff., (Höfler) Konkordat u. Konstitutionseid der Katholiken in Bayern,
Augsburg 1847, S. 113 f. Bemerkenswert ist, daß damals gegen einen widersetzlichenPfarrer
Temporaliensperre verhängt wurde. S. die Entschließungen bei bhlinger VIII S. 674—677.
Vgl. wegen des Konk.4173 Repert. über die Landt. Verh. 1819 S. 103 ff., 221f.

½ Bgl. 2. Aufl. III S. 439 ff. u. die dort —— Literatur, insbes. v. Sicherer, Staat
u. Kirche S. 286 ff. 1 Weber I S. 745.
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verzichtetedarauf, eine Erklärung der bayerischenRegierung des Inhaltes zu erlangen, daß das
Konkordat demReligionsediktevorgehe.

Am 15. September1821 erschiensodann im Regierungsblatt, nicht im Gesetzesblatt,jene
k. Entschließung,die unter demNamen Tegernseer Erklärungm berühmtgewordenist. Deren
entscheidendeStelle lautet: „Zugleichfügen Wir zur Beseitigungaller Mißverständeüber denGegen=
stand und die Beschaffenheitdes von Unseren katholischenUntertanen auf die Konstitution ab=
zulegendenEides die Erklärung bei, daß, indem Wir UnserengetreuenUntertanendie Konstitution
gegebenhaben,UnsereAbsicht nicht gewesensei, demGewissenderselbenim geringsteneinen Zwang
anzutun, daß daher nach den Bestimmungender Konstitution selbstder von Unsern katholischen
Untertanenauf dieselbeabzulegendeEid lediglich auf die bürgerlichenVerhältnissesichbeziehe,und
daß fie dadurchzu nichts werdenverbindlichgemachtwerden,was den göttlichenGesetzenoder den
katholischenKirchensatzungenentgegenwäre. Auch erklärenWir neuerdings, daß das Konkordat,
welchesals Staatsgesetzgilt, als solchesangesehenund vollzogenwerdensoll, und daß allen Be=
hördenobliege,sichgenau nachseinenBestimmungenzu richten.“

Es ist angesichtsdessen,was der TegernseerErklärung vorausging, eine Mißkennung des
Sachverhaltes,wenn man sie mit einembeinahedichterischenSinne desAusdruckesein Königswort
genannt hat. Keine Silbe dieservom Könige gezeichneten,vom Freiherrn von Zentner gegen=
gezeichnetenEntschließungstammt aus der Feder des Herrschersselbst. Nichts lag demGeber der
Verfassungferner, als der Welt neueAusschlüsseüber die Gedankenzu erteilen, die er bei Erlaß
der Verfassunggehabthatte. Für den,welcherdie Geschehnisseunbefangenverfolgt, ist es eine der
unbegreiflichstenBehauptungen, daß die TegernseerErklärung auch nur beabsichtigthabenkönne,
den Willen des Urhebersder Verfassung in einer Weise zu beurkunden,welchevon demabweicht,
was in der Verfassung selbst steht.

Nach einemdiplomatischenSchriftenwechsel,wobei jedeWendung ausgetüfteltwurde, ist ein
Aktenstückzustande gekommen,welchesbezweckte,einen Scheinfrieden zu ermöglichen,auf Grund
dessenman beiderseitsdieWaffen niederlegenkönnte. Infolge diesesZweckeshandeltees sichdarum,
eine Fassung zu finden, bei welcher jeder Teil sich das, was er wollte, denken oder doch hoffen
mochte,es würden Dritte sich das Gewünschtedabei denken. Daß ein kleinlicherZug in diesen
Dingen ist, wer wollte es leugnen? Aber dochzeigt sich in diesenKünstender Kabinettspolitik
eine festeHaltung der bayerischenRegierung hinsichtlichder Hauptsache. In der Tat hat der
König — und auf den Willen des Erklärenden allein kommt es hier an, da die TegernseerEr=
klärung kein Vertrag ist— von der Verfassungnichts preisgebenwollen und auch denWorten nach
nichts nachgelassen.Die Erklärung enthält in ihrem erstenTeile, welcherden Verfassungseidbe=
trifft, lediglich den Ausdruckder Überzeugung,daß der Katholik diesenEid ohne Gewissensbedenken
leisten könne. Die Worte „nach den Bestimmungender Konstitution selbst“verfolgen, plus cou=
vertement, wie Consalvi sagenwürde, denselbenZweck der Wahrung der Verfassung, wie die
in der vorhergegangenenFormel beabsichtigteAnführung der einzelnenStellen, Titel IV § 9 usw.
Zu den bürgerlichenVerhältnissen im Sinne der Verfassunggehörenauch die Kirchenhoheitsrechte
des Staates und die Vorschriftenüber das gegenseitigeVerhältnis der Glaubensgesellschaften.Der
zweite Teil der Erklärung aber spricht geradezuaus, daß nur dasjenigeKonkordat, welchesals
Staatsgesetzgilt, als solchesvollzogenwerdensolle,nicht der mit Rom abgeschlosseneVertrag nach
seinemganzenInhalte.

Wie demaber sein mag, der oft ausgesprocheneSatz bleibt staatsrechtlichunerschütterlich
wahr: die TegernseerErklärung als einfacheköniglicheEntschließunghätte an demVerfassungsrechte
Bayerns nichts zu ändern vermocht, selbst wenn sie dies gewollt hätte. Sie ist eine Urkunde der
bayerischenPolitik, nicht des bayerischenStaatsrechtes. So oft wir daherderselbenauch in derge=
schichtlichenDarstellung noch begegnenwerden, bei der Entwicklung des geltendenRechteswerden
wir sie als wertlos beiseitelassen.

In den nächstenJahren entspannsichein Kampf zwischenweltlicher und geistlicherGewalt,
bei dem der Widerstreit zwischenKonkordat und Religionsedikt eine Rolle spielte, zunächstauf dem
Gebiete des Eherechtes,namentlich wegen der Haltung des Ordinariates Regensburg gegenüber
den konfessionellgemischtenEhen16; hiermit befaßte sich auch der Landtag in eingehendenVer=
handlungen½7.

Sodann bot die AusschreibungpäpstlicherJubiläumsablässe durch die Bischöfe wiederholt
Anlaß zu Streitigkeiten, namentlichwegenderErteilung desPlazet. Unter dem Druckepersönlicher

16N. Bl. S. 803. Weber II S. 65. Bgl. auchdenk.Entschl.an das prot.Oberkonsistorium
v. 19. Jan. 1822 bei Weber II S. 72.

1 Vgl. im einzelnen2. Aufl. 3 S. 442ff.
1 Nachgewiesenim Repert. für 1831 K. d. Abg. S. 161ff., K. d. R.N. S. 61 ff.
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Weisung des Königs Ludwig I.is hielt die Regierung an demVorrange der II. Verfafsfungsbeilage
vor demKonkordatefest.

Dagegen gab sie bezüglich der Vorschriften über denGlaubenswechsel(Aufnahmeminder=
jähriger Protestantenin die katholischeKirche und Erteilung von katholischemReligionsunterrichte
an solchePersonen) die II. Verfassungsbeilagein denMin Entschl. v. 4.1½u. 5. Nov. 1843 dem
Konkordat preis; hinsichtlich der Einzelheiten und der staatsrechtlich völlig verfehlten Begründung
dieserErlasse, gegendie sich das protestantischeOberkonsistoriumund die beidenGeneralsynoden
ohneErfolg beschwerten,muß hier auf die ausführlicheDarlegung in der 2. Auflage des Werkes:%
verwiesenwerden. Die Entschließungenwaren auch Gegenstandvon Verfassungsbeschwerdenbeim
Landtage,wo der Standpunkt der Regierung nicht gebilligt wurde21.

Ohne erheblichen praktischen Grund traten bald nach den Bewegungen des Jahres 1848 die
bayerischen Bischöfe mit jenen Ansprüchen wieder hervor, die ein Menschenalter früher die päpstliche
Kurie vergeblichgeltendgemachthatte. Mit dersog.Freisinger Denkschrift vomOktober18502
versuchtensie den Anstoß zu einer Anderung des bestehendenKirchenstaatsrechteszu geben. Sie
fand Erwiderung durchzweiEntschließungenvom8. April 1852,die durchein k.Handschreibenvom
30. März 1852 veranlaßt waren.

Die eine, anordnendeEntschließungwar an die Kreisregierungen, Kammern des Innern ?,
die andere, erläuterndean die Bischöfegerichtet. Die AbsichtdesKönigs ging dabei dahin, durch
die Zugeständnisse,welche in der ersterenEntschliehunggemachtwerden, klare Beziehungenund
geordneteGrenzverhältnissezwischenStaat und Kirche herzustellen.Daß die Staatsregierung diesen
Versuchder Friedensstiftung unter der Voraussetzungder Gegenseitigkeitunternommenhabe, war
am Schlussedes Erlasses durchdie nicht mißzuverstehendeWendung angedeutet,die Anordnungen
des Königs seien genau zu beachten, insolange als Allerhöchstdieselbe nicht anders verfügen werden.

Bei Würdigung des Inhaltes der Entschließung läßt sich keineswegsverkennen, daß der
Wunschder Staatsregierung, den Bischöfentunlichstentgegenzukommen,zu Bestimmungenführte,
die nicht ohneBedenkenwaren. Die politischenBedenken,die etwa erhobenwerdenkonnten,fallen
nicht in das BereichunsererBetrachtung. Wohl aber ein sehrerheblichesstaatsrechtlichesBedenken,
welchemZiff. 1 der Entschließungunterliegt. Dieselbe lautet: „Bei Auslegung und Anwendung
mehrdeutigerund zweifelhafterStellen der II. Verfassungsbeilageist jeneInterpretation anzunehmen.
welchemit den Bestimmungendes Konkordates übereinstimmendist oder sichdenselbenannähert.“
Die hier gegebeneAuslegungsregelsteht zweifellos mit der Verfassungsbestimmungüber das Ver=
hältnis von Konkordat und Religionsedikt nicht im Einklange?". Das letztereist aus sich selbst
und ohneRücksichtauf das Konkordat auszulegen25. Indessenwird man wohl beifügenkönnen.

18Im Nov. 1846 hatte Papst Pius IX. einen Jubiläumsablaß ausgeschrieben,welchender
Erzbischofvon München ohne Plazetverkündete.König Ludwig l. sprachgegenüberdem Minister
des Innern, der bei einemAblasse als einem „Gegenstandeder Dogmatik“ das Plazet nicht für
rrforderlich hielt, mit Handschreibenv. 26. Jan. 1847 die gegenteiligeAnsicht aus. „Daß in
solchen,nicht dem Klerus allein geltenden,sondernwenn auch fakultative dem gesamtenVolke
egebenenVorschriften nichts enthalten, was der von dem Könige und seinen Untertanenbe=

sehvorenen.Verfassung,dann den Gesetzendes Landes entgegenist — das ist der Grund desPlazet,
welchesin demMir nicht bestreitbarenins inspieiendi eiren sacra gründet.“ Die Kronanwälte
pflichtetendemKönige bei, welcherdann mit Schreiben v. 31. Jan. 1847 die Handhabung des
Plazet auch in dergleichenAngelegenheiteneinschärfte. Das Ministerium des Innern für kirchliche
Angelegenheitenerließ unterm 5. Febr. 1847 an den Erzbischofvon München die entsprechende
Weisung. König Ludwig l. hielt sehrstrengeauf das Plazet. Infolgeeines k.Signates v. 6. Aug.
1829 wurde durch M.E. v. 14. Dez. gl. J. die Beobachtungder einschlägigenBestimmungenein=

geschärst. r*“i%auch die Mitteilungen des Staatsministers Dr. v. Lutz Verh. d. K. d. Abg. 1871/72
St B. 1 S. 398 f., 1889/90St. B. IV S. 163. Im Handschreibenv. 26. Jan. 1847 heißt es be=
züglich des Plazet: „Daß im Konk. darüber nichts enthalten ist, ist erklärlich. Sagte mir doch
weiland Staatssekretär Consalvi selbst— ich vernahmes unmittelbar aus seinemMunde —, nie
anerkenneRom das landesherrlichePlazet, aber es lassees geschehen.“

16Döllinger 23 S. 9, Weber 3 S. 523 mit Anm.
20 RBd.3 S.44 21Vgl. 2. Aufl. III S. 446.
22 Veröffentlicht, ünchen1850. S. auchGinzels Arch. f. Kirchengeschichte,1852S. 173ff.

Vagl.im einzelnen2. Aufl. III S. 447.
28 Döllinger 23 S. 91, Weber 4 S. 379. Verh. d. Abg.K. 1851/52St. B. V S. 3 u. 45.
24Anders Pözl, Lehrb. des bayer.Verf. RechtesS. 45 Anm.10; dagegenE. Mayer,

Die Kirchenhoheitsrechteusw. S. 125 Anm. 8, A. Reinhard, Die Kirchenhoheitsrechteusw.S. 111.
Vgl. jedochauch die Äußerung des Staatsministers Dr. v. Lutz Verh. d. K. d. Abg. 1881/82
St. B. II S. 373 Sp. 1. Den entscheidendenPunkt trifft die lßerung. des ReichsratesGrafen
zu Ortenburg Verh. d. K. d. R.N. 1881/82Prot. Bd. IIS. 1003: „Edikt und Konkordat sind
nicht aus einemGusse;es weht in beidenein sehrverschiedenerGeist.“
tath a Des um so mehr,als das Rel.Ed. alle Glaubensgesellschaftenangeht, das Konk. nur die
ath. Kirche.
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daß praktischgenommenjenerAuslegungsregeldamals keineso großeTragweite zukam, als es dem
Wortlaute nachscheinenmag, weil der Streit zwischendem Staate und der katholischenKirche
sich in der Hauptsachenicht auf mehrdeutige,sondern auf sehr eindeutigeBestimmungender
II. Verfassungsbeilagebezog26.

Hiervon abgesehenzeigt ein Vergleich der M.E. vom 8. April 1852 mit den Forderungen
derFreisingerDenkschrift,daß trotzvielfachenEntgegenkommensdieStaatsgewalt dochin zahlreichen
und entscheidendenPunkten sichzu Zugeständnissennicht bereit fand. So wird in Ziff. 3 der Ent=
schließungentgegendemVerlangen der Denkschriftauf demPlazet bestandenund dasselbenur für
einige minder erheblicheErlasse im voraus erteilt7. So wird ebendaan demOberaufsichts-und
Schutzrechtedes Königs und in Ziff. 6 am recursus ab abusu festgehalten.In Ziff. 25 wird
gesagt, daß es bei dem königlichenOberaufsichtsrechteüber die Verwaltung des Kirchenvermögens
sein Verbleiben habe.

Fast nochbezeichnenderals das Reden ist das Schweigender Entschließung. Keine Antwort
Lab sie auf die Forderung, daß die Gründung klösterlicherAnstalten ohne staatlicheEinmischung
solle erfolgendürfen, keineAntwort auf die sehrweitgehendenForderungen, welchedie Erziehung
des Klerus und den Einfluß der Kirche auf alle Unterrichtsanstalten, von den Volksschulen bis zu
denHochschulen,betrafen, keineAntwort auf das Verlangen, daß die Bestimmung des § 6 des
Neligionsediktesüber das Unterscheidungsalteraufgehobenwerde.

Die bayerischenBischöfezeigten sich denn auchdurchdie ergangeneEntschließungnicht be=
friedigt. Sie brachtendieseEmpfindung in einer Eingabe an den König vom 28. April 1852 und
durcheine Gegenvorstellungvom 15. Mai 1853zum Ausdrucke,welchemit M. E. v. 9. Okt. 1854:5
verbeschiedenwurde.

Auch in den sechzigerJahren fehlte es nicht an Mißhelligkeiten; so als die Staatsregierung
hinsichtlich der bischöflichenSeminarien die §§ 76d u. 77 der II. Verfassungsbeilagezur Geltung
brachten. Der Streitigkeiten über die Volksschuleist an andererStelle gedacht.

Daß die Ergebnisseder vatikanischen Kirchenversammlung zu staatsrechtlichenAus=
einandersetzungenführen mußten 30, war unausbleiblich; schon am 9. August 1870 ward den heim=
gekehrtenBischöfen erdffnet, daß die vatikanischenBeschlüsseallgemeindemplacetum regium zu
unterstellenseien.

Der wesentlicheInhalt derConstitutio dogmatica prima de ecclesia Christi sei hier kurz
eingeschaltet.Es wird die Lehre aufgestellt,daß demPapste nicht bloß der primatus honoris,
sondernauchverae propriaeque iurisdictionis primatus zukomme. Der Papst besitzeplenam et
supremam potestatem iurisdictionis in universam ecclesiam. Diese Gewalt, quse vere
episcopalis est, sei eine potestas ordinaria et immediata. Aus der oberstenRegierungsgewalt
des Papstes wird gefolgert, daß demselbendas Rechtzukomme,mit der ganzenKirche frei zu ver=
lehren. Die Behauptungwird verdammtund verworfen,daß dieVerordnungen,duae ab apostolica
sede vel eius auctoritate ad regimen eecclesiaeconstituuntur, keineGültigkeit hätten, wenn
sie nicht durchdas Plazet der weltlichenGewalt bestätigtwürden. Endlich wird als Glaubenslehre
aufgestellt: „Romanum pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, rum omnium christi=
anorum pastoris et doctoris munere fungens, pro suprema sua apostolica auctoritate
doctrinam de fide vel moribus ab universa ecelesia tenendam definit, . es infallibilitate
pollere, quasdivinus redemptor ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus
instructam esse voluit; ideoque eiusmodi Romani pontificis definitiones ex sese, non autem
ex consensu ecclesiae irreformabiles esse.“

Bei demSazz, welcherauf das Plazet sichbezieht,ist sofort aus demWortlaute klar, daß
er mit denBestimmungender bayerischenVerfassungsurkundenicht in Einklang zu bringen ist. Beie
den übrigen Sätzen, insbesonderedem Satze von der päpstlichen Unfehlbarkeit, ist ein
Widerspruchmit der bayerischenVerfassungauf folgendeWeise abgeleitetworden. Durch dieselben
seien mittelbar auch die Sätze des Syllabus errorum von 1864 und einer Anzahl früherer

*8 Verh. d. K. d. Abg. 1881/82Beil. Bd. III S. 303 (Staatsminister Dr. v. Lutz).
„ Dabei könnenallerdings schwerestaatsrechtlicheBedenkendarüber nichtunterdrücktwerden,

ob, wenn man einmal für dieseErlasse das Plazet als erforderlichansah, eine solchePlazetierung
im voraus, d. h. ein Verzicht auf das Plazet, statthaftwar. « .

28 Den Vollzug des Kont. betr. Weber 4 S. 654; auchArchiv f. kath.KirchenxechtVIII
S. 430ff. Vgl. Staatsminister Dr. v. Lutz Verh. d. K. d. R.N. 1881/82Prot. Bd. II S. 955.
ferner 2. Aufl. III S. 448, 449.

½ Vgl. Arch. f. kath.KirchenrechtVIII S. 438—460, M.E. v. 8. Mai 1858; Archiv 13
S. 107ff., 472f., 14 S. 308 (istud reg. Bav. Ministeriuml. Vgl. auchhinsichtlichdesEichstädter
Lyzeums die Verh. d. Abg.K. 1910 St.B. 9 S. 200!

10 Vgl. die Darstellung in der 2. Aufl. II § 368.
v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 29

Gocgle



450 Das RechtderGlaubensgesellschaften.Das allgemeineRechtderGlaubensgesellschaften.8 280

dogmatischerBullen für unfehlbare Sätze der Glaubens=und Sittenlehre erklärt worden; diese
Saͤtze aber seiendembayerischenStaatsrechteentgegen.

Von denbayerischenBischöfenwar der Erzbischofvon Bamberg der einzige, welcherunterm
26. September1870 die „landesherrlicheErlaubnis“ zur Verkündigung und Erklärung der ersten
dogmatischenKonstitution des VatikanischenKonziles sich erbat#. Durch Ministerialentschließung
vom 22. März 187122wurde das Gesuchabgeschlagen.

Mit dieserEntschließungwar derStreit befestigt,da wederderErzbischofvon Bamberg noch
einer der anderenbayerischenBischöfe durch den Mangel des landesherrlichenPlazet sich an der
Verkündigungder Konzilsbeschlüffehindern ließ.

Unterm 15. Mai 1871 richtetendie bayerischenBischöfe eine gemeinschaftlicheEingabe an
den Königs. In dieserwird unter anderemhervorgehoben,daß „das Plazet, auch wenn es in der
Tat zu Recht bestände .., auf dogmatischeDekreteder Natur der Sache nach nicht ausgedehnt
werden“könne. Die Prüfung der Rechtmäßigkeitdes VatikanischenKonziles sei Sache der Kirche,
nicht des Staates. Neue Glaubenslehrengebees in der katholischenKirche überhauptnicht. Das
unfehlbareLehramt des Papstes beziehesichnur auf die Glaubenslehre. Seine Wirkung könnesich
also auf das weltlicheGebiet nicht erstrecken.Hiernach wird die Erwartung ausgesprochen,daß der
König der katholischenKirche den konkordat=und verfassungsmäßigenSchutzgewährenwerde.

Der Staatsminister von Lutz beantwortetedie Vorstellung der Bischöfe auf Befehl des
Königs und in übereinstimmung mit dem Gesamtstaatsministeriumdurch Schreiben vom
27. August 187184. Das Schreibengibt der Ansicht Ausdruck, daß die Lehre von der perfönlichen
Unfehlbarkeitdes Papstes sowohl eine wesentlicheNeuerung desLehrbegriffesder katholischenKirche
als aucheine Gefährdungdes bayerischenVerfassungsrechtesenthalte. Es hält den Satz aufrecht,
daß das Plazet für alle GesetzederKirchengewaltohneUnterschiedzwischenKirchen=und Disziplinar=
gesetzenerforderlichsei, und wirft den Bischöfen mit herbenWorten die Verfassungsverletzungvor,
welchesie durchAußerachtlassungdesPlazet sich hätten zuschuldenkommenlassen. Die Staats=
regierung, so schließendie Ausführungen des Schreibens, „wird jedeMitwirkung zur Verbreitung.
der neuenLehre und zum Vollzuge von Anordnungen verweigern, welchevon den kirchlichenBe=
hördenin Rücksichtauf die neueLehre und zu derenDurchführung getroffenwerden; sie wird an
demGrundsatzefesthalten,daß denMaßregeln, welchedie kirchlichenBehördengegendie das Dogma
nicht anerkennendenMitglieder der katholischenKirche ergreifen, jedeWirkung auf die politischen
und bürgerlichenVerhältnisse der davon Betroffenenversagtbleiben muß, und wird erforderlichen
Falles solcheVorkehrungentreffen, welchedie Unabhängigkeitdes bürgerlichenGebietesvom kirch=
lichen Zwange verbürgen.“ An diesesSchreiben schlossensich eingehendeVerhandlungen in der
Abgeordnetenkammer15, in denen der Staatsminister v. Lutz den Standpunkt der Regierung ein=
gehenddarlegteund schließlichfolgendeserklärte:

„Die Staatsregierung ist gewillt, allen katholischenStaatsangehörigengeistlichenund welt=
lichen Standes, welchedie Lehre von der Unfehlbarkeitdes Papstes nicht anerkennen,denvollen,
in denGesetzendes Landes begründetenSchutzgegendenMißbrauch geistlicherGewalt zu gewähren

:7 so weit ihre Zuständigkeit reicht, in ihren wohlerworbenenRechten und Stellungen
zu schützen.

Sie ist entschlossen,das religiöseErziehungsrechtder Eltern gegenüberdemDogma von der
Unfehlbarkeit des Papstes anzuerkennen.

Wenn von Anhängern der alten katholischenLehreGemeindengebildetwerden,so gedenktdie
Staatsregierung, wie sieden einzelnensortwährendals Katholiken betrachtenzu wollen erklärt hat,
auchdie Gemeindenals katholischeanzuerkennenund folglich denselben,sowie ihren Geistlichenalle
jene Rechteeinzuräumen, welchesie gehabt haben würden, wenn die Gemeindebildungvor dem
18. Juli 1870 vor sichgegangenwäre.

Fest entschlossen,jedenEingriff in dieRechtedesStaates mit denverfassungsmäßigenMitteln
abzuwehren, erklärt sie zugleichsichbereit, die Hand zu Gesetzenzu bieten, durchwelchedie volle

1 Abgedr. Altenhude des Ordinariates München u. Freising S. 146. Vgl. auchArchiv f.
kath.Kirchenrecht XXVI XXXI

52 Abgedr. R#n# desOrdinariates München u.Fräsing S. 148, Archivf. kath.Kirchen=
rechtXXVI S. CXIV. über dieGegeneingaben, “i die sesdess. val. Allg.

1871 S. 1756f. u. dazuArchiv f. kath. Kirchenrecht## ’ Aufl. 1

a8uber die vorhergehendenMinisterberatungenu. die v. Auer'sche Schrift vgl. 2. Aufl. III

« Abgedr. nebstden pithch Außerungenauf das Schreiben:AktenstückedesOrdinariates
Mün u. Fechfng 291 ff., 370ff. u. Archiv. f. kath.KirchenrechtXXVI S. CLIII ff., XXVII

ab . d. Abg.K. 1871/72St. B. 1 S. 14f. Vgl. 2. Aufl. III S. 452ff.
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Unabhängigkeitsowohl desStaates als derKirche begründetwird, da auchnach ihrer Ansicht allein
auf diesemWege die Herstellungdes religiösenFriedens und dessenErhaltung für die Zukunft ge=
sichertwerdenkann.“

Der Standpunkt der Staatsregierung, daß sie hinsichtlichdes Vollzuges der Lehre von der
päpstlichenUnfehlbarkeitder katholischenKirche den weltlichenArm verweigere,gelangtein einer
Neihe von Fällen zur Geltung. Von diesen ist insbesondereder Fall des Pfarrers Reuftle in
Mering bemerkenswert,welcher beim Landtage zur Erörterung kam. Renftle war wegenNicht=
anerkennungjener Lehre schließlichdurchErkenntnis des bischöflichenOrdinariates Augsburg vom
28. Dezember1870 seinerPfarrpfründe entsetztund bis zu betätigterSinnesänderungfür unfähig
zur Verwaltung eines geistlichenAmtes und einer kirchlichenPfründe erklärt worden. Renftle
führte dessenungeachtetseinAmt fort. Schließlich riefen beideTeile denSchutzderStaatsregierung
an: das Ordinariat nachVerfassungsbeilageII § 51, Renftle und eine Anzahl Pfarrangehöriger
nach § 52. Durch Ministerialentschließungvom 27. Februar 1871 wurden das Ordinariat mit
seinenAnträgen gänzlich.Renftle usw. im wesentlichenabgewiesen.

Der Versuch der Altkatholiken, die Staatsregierung zu einer förmlichen Anerkennung
einer besonderenaltkatholischenKirchenverfassunginnerhalb derkatholischenKirche zu bewegen,blieb
aber ebenfallserfolglos, da die Regierunghierzu ein Verfassungsgesetzfür erforderlichhielt7.

Inzwischen war mit Genehmigungdes Königs durchMinisterialentschließungvom 20. No=
vember18738 die frühereEntschließungvom8. April 1852 außer Wirksamkeitgesetztworden. Dies
war mehr eine äußere Bestätigung des Kriegszustandeszwischender Staatsregierung und den
katholischenBischöfen,als eine den Gegner sachlichtreffendeMaßregel. Selbst das wichtigste,was
dieEntschließungvon 1873enthält, ist, so bedeutungsvollauchdieZurücknahmeeines staatsrechtlichen
Irrtums sein mag, doch für den entstandenenKampf von geringemBelange gewesen.Die Ent=
schließungvon 1878 hat nämlich in Ziffer 1 die unrichtigeAuslegungsregel,welchein Ziffer 1 des
Erlasses von 1852 gegebenwordenwar, durchdierichtigeersetzt.Sie sagt: „Es sollen in allen bei
den Verwaltungsstellen und Behörden vorkommenden Geschäftsgegenständen kirchlicher und kirchen=
politischerNatur, wie es der Staatsverfassungentspricht,die bestehendenGrundgesetzedes Staates,
sowie die übrige hierherbezüglicheGesetzgebungdes Landes die Norm gebenund nach denRegeln
des Rechtesihrem ganzenInhalte nach zur Anwendung gebrachtwerden.“ Im übrigen aber ist
ein Teil der Entschließungvon 1852 ausdrücklichaufrechterhaltenworden,ein andererTeil besteht
in Verweisungenauf geltendesRecht, wiederandereBestimmungensagenSelbstverständlichesoder
sprechenVerwaltungsgrundfätzeaus, die auch jetztnochoder jetztwieder iu übung find. Der Rest
ist von keinergroßenErheblichkeit.

Auch dieseEntschließungward im Landtag wiederholt angegriffen359,und da dieseAngriffe
mißlangen, so versuchtendie Bischöfemit einer neuenFreifinger Denkschriftv. 14. Juni 1888eine
Anderung der Regierungsauffassungherbeizuführen,dochblieb dieRegierung in dermit Allerhöchster
Ermächtigungdes PrinzregentenLuitpold"é ergangenenEntschließungv. 28. März 1889“41hinsicht=
lich der staatsrechtlichenHauptfragen auchdiesmal unnachgiebig.

Daran schlossensich wieder ausgiebigeAuseinandersetzungenin beidenKammern des Land=
tags, wobei die Staatsregierung u. a. ihre Lehre von der Bedeutungdesplacetum regium neu
formulierte. Hiernach würde die Nichterholungdes nachder VerfassungerforderlichenPlazet nicht
eine Verfassungsverletzung,sondernnur als eineVerzichtleistungauf den weltlichenArm sichdar=
stellen“. «

Gegenüberden Altkatholikenbahnte sich eine Anderung in der Haltung der Regierungmit
solgendenWorten desMinisters an: „Wenn gefagtwerde, daß die Altkatholikennochin anderen
Dingen als der Lehre von der Unfehlbarkeitsich von der katholischenKirche getrennthätten, so

26Diesämtlichen einschlägigenAktenstückesind abgedrucktVerh. d. K. d. Abg. 1871/72
Beil. Die hierauf folgenden LandtagsverhandlungenüberdieVerfaffungsbeschwerdendesOrdinariats
Augsburg u. eines Teils der PfarrangehörigenF in der 2. Aufl. III S. 455 ff. eingehenddar=
gestellt.

Val. ferh 2. Aufl. III S. 461. ·
38Den Vollzugdes Konk. betr. Weber X S. 155. Auch Zeitschr. f. KirchenrechtXII

S. 259,Archivf. kath.KirchenrechtXXXI S. 177.
* Val. Verh. d. Abg.K. 1881/82 Beil. III S. 225 ff., 299 ff. St. B. II S. 391 ff. K. d.R. R.

Prot. Bd. II S. 930, 9783. v. Seydel 2. Aufl. III S. 463 ff.
1° DessenHandschreibenv. 24. März 1889 ist in Arch. f. kath.R.R. 62 S. 152veröffentlicht.
4 Weber 19 S. 452. Vgl. 2. Aufl. III S. 465.
4 Vgl. hierüberim einzelnen2. Aufl. III S. 466. Uber den staatsrechtlichwirkungslosen

Vorbehalt der Zentrumspartei u. des Episkopateshinsichtlichihrer Auffassungüber das Verhältnis
von Religionsedikt u. Konkordat in den K.Verh. 1912 (Kirchen=G.O.),vgl. die Zusammenstellung
bei Dyroff, Kirchen=G.O.1912 S. 154—1356.

29.
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kommeihm darüber kein Urteil zu. Möge die geistlicheBehörde die Frage einmal genauunter=
suchen,mögesie prüfen, wie es denn damit steht,und mögefie das in ihrer Zuständigkeitliegende
Urteil fällen! Dann werdenwir weiter sehen,was unseresAmtes ist.“ Das Vorgehen gegendie
Altkatholiken, das nach diesen Verhandlungen zu gewärtigen war, folgte nun rasch. Am 10. März
1890 wandtesichdas Kapitularvikariat München=Freisingan das Kultusministerium mit den An=
trage, „die Ausschließungder Altkatholiken aus der katholischenKirche auch für das staatliche
Gebiet als wirksamanzuerkennen“,da sie sichauch in anderenwesentlichenPunkten von der Lehre
und Verfassungder katholischenKirche getrennthätten.

Die Antwort auf die Eingabe desMünchenerKapitularvikariats erfolgteschonnachwenigen
Tagen. Die Ministerialentschließungvom 15. März 1890, welchevom Staatsminister Dr. Frei=
herrn von Lutz gezeichnet ist, weist zunächst die Begründung des Antrages, soweit sie sich auf das
Vatikanum bezieht,zurückund fährt weiter: „Der Rückhalt,welchenso dieAltkatholiken infolgeder
Nichtplazetierungder erwähntenVatikanischenKonzilsbeschlüssebei der königlichenStaatsregierung
seithergefundenhaben, hat aber eben in diesenBeschlüssenseineGrenze. Sobald sonachvom zu=
ständigenkirchlichenRichter festgestelltund ausgesprochenist, daß die Altkatholiken nicht bloß mit
Rücksicht auf das Vatikanum, sondern auch aus bestimmten anderen Gründen die Ausschließung aus
der katholischenKirche verwirkt haben, ist die Staatsregierung angesichtsder verfassungsmäßigen
Rechteder katholischenKirche in Bayern verpflichtet,diesemUrteil den Vollzug zu sichern.“ Be=
züglich der von den Altkatholiken nicht angenommenenLehrevon der unbeflecktenEmpfängnis be=
merkt die Entschließung, daß dieser Lehre zwar „eine wörtliche Plazetierung niemals zuteil geworden“
sei; dagegensei dieselbe„durchHandlungen und Entschließungender königlichenStaatsregierung,
welche keiner anderen Deutung und Auffassung Raum geben können, tatsächlich plazetiert worden"“"s.
Das Staatsministerium eröffnetedaher durchEntschließungvom gleichenTage dem Ausschussedes
bayerischenaltkatholischenLandesvereineszu München, daß „vorerst die innerhalb der Erzdiözese
München=FreisingwohnendenAltkatholiken von nun ab seitensder Staatsregierung nicht mehrals
Mitglieder der katholischenKirche betrachtetund behandeltwerden, daß vielmehr die Rechteder
Altkatholiken in der gedachtenErzdibßzesehinfichtlichder Religionsausübung sichvorläufig nach§ 2
der II. Verfassungsbeilagezu bemessenhaben““.

Eine weitere Entschließung vom 2. April 1890“8 gab bekannt, daß den Altkatholiken in der
ErzdiözeseMünchen=Freisingdie Rechteeiner Privatkirchengesellschaftbewilligt worden feien.

EntsprechendeVerfügungen ergingen in der Folge auchfür die anderenDiözesen". Jedoch
ist für die DiözesenEichstätt und Regensburgeine Anerkennungder dort wohnendenAltkatholiken
als Angehöriger der altkatholischenGlaubensgesellschaftnoch nicht erfolgt. Dieselbensind auf die
Hausandacht beschränkt7.

Mag man die ministeriellenEntscheidungenbeurteilenwie immer, formellesRecht habensie
jedenfallsgeschaffen,und die Altkatholikenhabensichin die neueRechtslagegefügt".

B. Der Staat und die evangelischen Kirchen.
Bei der geringerenWehrhaftigkeitder protestantischenKirche gelang es, wie erwähnt"., in

der Zeit vor der Verfassung die Ordnung der protestantischenKirchenverfassungdurch die Staats=
gewaltallein durchzuführen;dieHandhabungderKirchengewaltwar einstaatlichesGeschäftdesGeneral=
konfistoriums,einerAbteilung derMinisterialsektion. Bei demweiterenAusbau derKirchenverfassung
wurde hieran festgehalten,die nächstfolgendenUmbildungen der Behördeneinrichtungenbrachten
sogar noch eine weitereAbminderung der selbstständigenGestaltung, die denKirchenorganenzu=
gebilligt wordenwar.

Bei den Verhandlungen über die Verf.U. erfuhrendie Angelegenheitender protestantischen

4 VAgl.hierüber2. Aufl. III S. 471.
S#.die oben erwähnten AktenstückeWeber 20 S. 100, auch Zeitschr. f. Kirchenrecht

XXIII S. 179ff., Archiv f. kath.KirchenrechtLXIV S. 442 ff.Eine erbitterteKritik derministeri=
ellen Verfügungen enthält die Schrift v. J. Fr. v. Schulte, DasVorgehen des bayer. Ministeriums

gegen die Altkatholiken, Gießen 1890. Vgl. andererseitsAdolf Mayer, Die Lösung der Alt=
atholikenfragein Bayern, Zeitschr. f. Kirchenrecht XXIII S. 126ff. S. auchK. A. Geiger,

DieAltkatholilenfrage in Bayern, Archiv f. kath.KirchenrechtLXVI S. 168ff.; sernerS. Frank
ebendaXI1I. S. 119ff.

4 Weber 20 S. 110. Vgl. auchDeutscherMerkur XXI (1890)S.94ff., 105ff.
“ Weber 20 S. 103 Anm. 2, 110 Anm. 2.

St.s 5 B Staatsminister Dr. v. Müller in der Sitzung d. K. d. Abg. v. 24. Mai 1892,

s Ihre Gesucheum Anerkennung als öffentliche Glaubensgesellschaftwurden abgelehnt;
zuletzt aurchM.E. v. 11. Okt. 1891 (Archiv ß kath. KirchenrechtLXVII S. 156).

“ Ddl.oben§ 10, ferner 2. Aufl. III § 570.
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Kirche keine besondersgründliche Würdigung 70. Das „Edikt über die kirchlichenAngelegenheiten
der protestantischenGesamtgemeindein dem Königreiche“ ist keine sehr gelungenegesetzgeberische
Leistung. Auf der einen Seite trifft es über kleinlicheEinzelheitendesGeschäftsgangesVorschriften,
die in einer Verfassungsurkunde nicht am Platze find. Andererseits aber verweist es aus Be=
quemlichkeit auf eine Anzahl älterer Bestimmungen zurück, statt deren Neubearbeitung wenigstens
anzuordnen. Angelegenheitendes Schulwesens, die nicht hereingehören,werden herbeigezogen.
Manches ist nicht klar und scharfausgedrückt1.

Es läßt sich nicht umgehen,schonhier jene Bestimmungendes Ediktes kurz vorzuführen,
welche später Gegenstanddes Streites gewordensind. „Das obersteEpiskopat und die daraus
hervorgehendeLeitung der protestantischeninnerenKirchenangelegenheitensoll, so sagt das Edikt“,
„künftig durchein selbständiges5s Oberkonsistoriumausgeübtwerden,welchesdemStaatsministerium
des Innern unmittelbar untergeordnetist. 5“ Das Oberkonsistorium„empfängt hiernach“ vom
Ministerium „Aufträge und BefehledurchReskripte und erstattetan dasselbeBerichte'"#. Die
Fälle, in welchemdas Oberkonfistoriumdurch „gutachtlicheBerichte“ an das Ministerium die Ent=
schließungdes Königs einzuholenhat, werden aufgezähltöé. Ausführlich wird dargelegt, daß die
protestantischen Kirchenbehörcen es nur mit den inneren Kirchenangelegenheiten und der „Ausübung
des mit der Staatsgewalt verbundenenEpiskopates“zu tun haben, währenddie Handhabung der
Kirchenhoheit auch der protestantischen Kirche gegenüber den allgemeinen Behörden der Landes=
verwaltung zukommen soll7.

Schon wenige Jahre nach Erlaß der Verfassungsurkundetraten Wünschezutage's, welche
darauf abzielten,daß demOberkonfistoriumnachden Grundsätzendes protestantischenKirchenrechtes
in rein kirchlichenGegenständendie Ausübung des Episkopatesunabhängigvom Ministerium des
Innern übertragenwerde. Die königlicheEntschließungvom 28. Oktober 1824°, durchwelchedie
Anträge der beiden Generalfynoden beschiedenwurden, antwortete auf jene Wünsche mit der feier=
lichen Verficherung“,„daß Wir in den inneren Kirchenangelegenheitender ProtestantenohneMit=
wirkung Unseres protestantischen Oberkonfistoriums, welches darüber die Meinung der General=
spnodennach Umständeneinholen mag, niemals irgendeineVeränderung vornehmenoder vor=
zunehmengestattenwerden". Dies war eine unzweideutigeAblehnung der gestelltenBitte in der
Form einer Zusicherungüber die Art der Ausübung des Episkopates#.

Da es im Jahre 1828 zu ernstlichemZwiespalte zwischendem Oberkonfistoriumund der
Staatsregierung wegender Stellung des Oberkonsistoriumsgekommenwarst, so erhobdas Ober=
konsistoriumbei der Kammer der Reichsräte im Jahre 1831 Beschwerdewegen Verletzung ver=
fassungsmäßigerRechte. Durch die königlicheEntschließungvom 12. Januar 1829 werde das
Staatsministerium des Innern zur obersten Kirchenbehörde der Protestanten erhoben, das Ober=
konfistoriumin allen GegenständenseinesWirkungskreiseszu einembloßenOrganedesMinisteriums
herabgesetzt.In seinemselbständigenWirkungskreiseaber sei das OberkonfistoriumdemMinisterium
ebensowenigzu unbedingtemGehorsamverpflichtetwie etwa der obersteGerichtshofoderderoberste

70Vgl. auchK. Rieker, Das landesherrlicheKirchenregimentin B. DeutscheZeitschr.f.
K. NR.23 S. 1ff. (1913). Vgl. 2. Aufl. III S. 474

t Val= die zutreffendenBemerkungenv. Spies, Beleuchtungder Verf.Urk. S. 259.

5# DerAusdruck „selbständig“bezeichnetnur den Gegensatzzu der bisherigenVereinigung
des Oberkonsistoriumsmit demMinisterium. Daß dies die Meinung ist, zeigt deutlichfolgender
Schlußfatz,welchererst nachUnterzeichnungdes Entw. durchden König (26.Mai 1818)auf Grund
der letztenBeratung im Juni gestrichenwurde: „Das k. Staatsministerium des Innern hat sowohl
das prot. Generalkonsistorium als die in den Kreisen bestandenenGeneraldekanate nach diesen Be=
stimmungenals selbständige Kollegien anzuordnen und in Wirksamkeitzu setzen.

5. Wiederholt in § 18: „Das Oberkonsistoriumist ein dem Staatsministerium des Innern
unmittelbar untergeordnetesKollegium.“

deF 19. Das Wort „hiernach" im Eingang ist ein Zusatz letzterHand und offenbarnur
als stilistischeVerbesserunggemeint,was es allerdings nicht ist. Diefes „hiernach“hat eineähnliche

Nolle Eepielt.wwicdas gleicheWort in § 58 der II. Verf.Beil.

bs Vgl. 2. Aufl. III S. 475 Anm. 2 . Vgl. hierher auch A. v. Feuerbach, Kleine
Schriften vermischtenInhalts. Nürnberg 1833, S. 252 ff. (über die oberstenEpiskopalrechteder
prot. Kirche),S. 349ff. (Religionsbeschwerdender Prot. in Bayern im Jahre 1822).

5° Weber 3 S. 218 Ziff.16.
5° Vgl. über die Tragweite der Erklärung A. v. Scheurl, Die verfassungsmäßigeStellung

der ev. luther. Kirche in Bayern zur Staatsgewalt, Erlangen 1872,S.34ff.
"#1Vgl. Günther, Fist dure t u. 6 Aktenstückeüber die Verf. d. prot. Landeskirche,

München 1883 S. 9 ff., Weber 2 S. 455.
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Rechnungshofbei ihren Entscheidungenvon den vorgesetztenMinisterien Befehle zu empfangen
hätten. Da demOberkonfistoriumin den §§ 1, 9, 11, 13, 14 desProtestantenediktesverfassungs=
mäßig ein bestimmterWirkungskreis zugewiesensei, so könnedie in den 8§ 1 und 18 ausgesprochene
Unterordnung unter das Ministerium sich nur auf die Gegenstände beziehen, die nach der II. Ver=
fassungsbeilagefür alle Glaubensgesellschaftenunter das obersthoheitlicheSchutz=und Aufsichtsrecht
fallen, sowie auf die Vorbehalte im § 19 des Protestantenediktes. Das Edikt sage nirgends, daß
das Oberkonfistoriumauch in der ihm zugeschriebenenLeitung der protestantischenKirchenangelegen=
heiten demMinisterium untergebensei. Die Auslegung, welchedie Staatsregierung demWorte
oselbständig“gebe,sei gegenden Sprachgebrauch. Bezüglich der Bezeichnungdes Episkopates„als
mit derStaatsgewalt verbunden",wird bemerkt,die protestantischeKirche würde, wenn fie bei Ab=
fassungdes Protestantenediktesdurch Vertreter gehört worden wäre, Einwendungen gegen diese
Worte gemachthaben. „Da eine solchevorherige Verwahrung, welcheder katholischenKirche ge=
währt wurde, ihr nicht zuteil ward, so kann fie den fraglichenAusdruck auch nur in der be=
schränktestenWeiseverstehenund annehmen.“Die ÜUbertragungdes Episkopatesan ein selbständiges
Oberkonsistorium„war keinGeschenk,keinewillkürlicheDisposition derGnade, vielmehr ein gewissen=
haftes Anerkenntnis des Grundsatzes,daß das obersteEpiskopateiner Kirche nur von denjenigen
ausgeübtwerdenkönneund dürfe, welchezu derselbengehören“. Ubrigens gebe§ 103 derII. Ver=
fassungsbeilagedurchdie Worte: „in Ansehungder übrigen innerenKirchenangelegenheiten“aus=
drücklichzu erkennen,„daß prinzipaliter auf diesezweiteBeilage zu rekurrierenist, daherauch,
wenn in demzweitenAnhang zu derselbenirgend etwas zweifelhaftgefundenwerdensollte, solches
aus jener erklärt werdenmüßte". Sonach wurde gebeten,die Beschwerdeals gegründetzu erachten
und den König anzugehen,die Unterordnung desOberkonsistoriumsunter das Staatsministerium
des Innern und die Befugnissedes letzterenin Angelegenheitendes sogenanntenEpiskopatesund
der Leitung der protestantischenKirchensachen„nicht weiter ausdehnenzu lassen, als das landes=
herrliche obersthoheitlicheAufsichts=und Schutzrechtnach den Bestimmungen der II. Beilage zur
Verfassungsurkunde,dann des § 19 des II. Anhanges zur II. Beilage der Verfassungsurkunde
vorschreibt“.

Berichterstatterund Ausschuß der Kammer der Reichsräte hielten die Beschwerdefür be=
gründet". Die Frage, ob das Oberkonfistoriumbeschwerdeberechtigtsei, wurde bejaht. In der
Sache wurden die Ausführungen der Beschwerdeschriftals richtig befunden. § 19 desProtestanten=
ediktesenthaltekeinebeispielsweise,sonderneine erschöpfendeAufzählung. Wenn in den § 1 und 11
vom Epifkopate die Rede sei, so müsse dies im Sinne der protestantischen Kirche genommen werden.
Dabei sei zu beachten,daß geradehier die Ausübung des Episkopatesganz im Geisteder protestan=
tischenKirchenverfassungeinemprotestantischenKollegium anvertraut werde. Diese richtigeStellung
des Kirchenregimenteswäre verrückt,„wenn die obersteLeitung der protestantischeninnerenKirchen=
angelegenheitenin die verordnendeund vollziehendeGewalt geteilt und jenedemMinisterium des
Innern mit dem Rechte, in Kirchensachenzu befehlen,diesedemOberkonfistoriummit der Ver=
bindlichkeit, in Kirchensachenzu gehorchen,übertragenwerdenwolle“. Auch bei der Verhandlung
im Hause selbst stellten sich sämtliche Redner auf den Standpunkt der Beschwerdeschrift.

AngesichtsdieserSachlage trat die Regierung den Rückzugan. Unterm 2. Juli 1831 erging
eine königlicheEntschließungan das Oberkonsistoriume#s,in welchererklärt wurde, daß die „ver=
fassungsmäßignormierte Zuständigkeit“ des Oberkonsistoriums„in der Ausübung des mit der
Staatsgewalt verbundenenEpiskopates“ nicht beeinträchtigtwerden solle. Der König wolle der
Entschließungvom 12. Juni 1829, „insoweit daraus eine verfassungsmäßignicht begründeteEin=
mischungsbefugnisdes Staatsministeriums des Innern in innere Kirchensachenabgeleitet werden
könnte, durchaus keineWirkung beilegen“. „Es ist vielmehr,“ heißt es weiter, „Unser ernstlicher
Wille, daß die in den §§ 1 und 18 des vorerwähntenAnhanges festgesetzteUnterordnung Unseres
protestantischenOberkonfistoriumsunter UnserStaatsministerium des Innern nur jeneGegenstände
und Einschreitungenbegreife,in und zu welchendessenZuständigkeitteils nachder II. Beilage zur
Verfassungsurkunde,teils in den Bestimmungendes II. Anhanges zur gedachtenBeilage und ins=
besonderein dem§ 19 desfelbenbegründetist, wobei jedenfallsdie Aufsichtauf die Erhaltung und
Beobachtungder bestehendenKirchenverfassungensowohl, als der geltendenbesonderenOrdnungen
vorbehaltenbleiben muß.“" Schließlich wird noch die „feierlicheVersicherung“ in Ziffer 16 der
königlichenEntschließungvom 28. Oktober18244 erneuert.

Da sich der Präsident des Oberkonsistoriumsvon Roth durch den königlichenErlaß be=
friedigt erklärte, nahm die Kammer der Reichsräte von weiterer Behandlung der Beschwerde
Umgangs'.

6#Verh. d. K. d. R.N. Bd. II S. 7 f.
65Döllinger 8 S. 1326,Weber 2 S. 557. 4"“Oben Anm. 56.
5 Verh. d. K. d. R.N. 1831 Prot. Bd. II S. 139ff. Agl. hierher auchA. v. Scheurl,

Die verfassungsmäßigeStellung der ev. luther. Kirche usw. S. 37...
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Die Rechtsauffassungder Staatsregierung hatte sich mit überraschenderSchnelligkeit völlig
geändert. Der kirchenpolitischeStreit war damit erledigt, eine bindendeAuslegung der Verfassung
allerdings nicht erzielt.

In dem Verfassungsgesetze vom 4. Juni 1848,betreffenddie protestantischenGeneral=
synodenund denKonfistorialbezirkSpeyer58,wird zumerstenMale durchdenGesetzgebermit unzwei=
deutigenWorten demOberkonsistoriumeineselbständigeRolle beigelegt. Die Vereinigungderbeiden
diesseitigenGeneralsynodensoll nur auf Antrag desOberkonsistoriums,alsonur mit dessenZustimmung
erfolgen können. Der Reaierungsentwurf selbst hatte dies vorgeschlagen. Die Lostrennung der Pfalz
vom Wirkungskreisedes Oberkonsistoriumssoll nur auf Antrag der pfälzischenGeneralsynodeund
nur nach Vernehmung des Oberkonsistoriumsvollzogen werden können. LetzteresErfordernis
(Art. III) wurde durchdie Kammer der Reichsrätebeigefügt.

Bei der nochmaligenBeratung in der Kammer der Abgeordneten,welchezur Annahme des
Artikels III in der Fassung der Reichsräte führte, äußerte der AbgeordneteDr. von Scheurl:
„Nach dem in DeutschlandgeltendenprotestantischenKirchenrechtefind die Staatsobrigkeiten als
solcheInhaber desKirchenregimentes,währendjedochzugleichderGrundsatzgilt, daß dieRegierung
der Kirche von der Regierung des Staates wesentlichgeschiedensein muß, sowohl in Beziehungauf
die Organe und Behörden,durchwelche,als in Beziehungauf die Art und Weise, in welcherbeide
zu handhabensind, ein Grundsatz,der von besondererWichtigkeitda ist, wo das Staatsoberhaupt
nicht selbstMitglied der protestantischenKirche ist. Er ist auchanerkannt in demEdikte, worauf
die Verfassungder protestantischenLandeskircheBayerns beruht; er ist wiederholtanerkanntworden
in besonderenfeierlichenErklärungen der Krone. Jenes Edikt gebrauchtfür die landesherrliche
KirchengewaltdenAusdruckEpiskopat und bestimmt, daß dieserEpiskopatauszuübensei durchein
selbständiges,nur formell dem Ministerium des Innern untergeordnetesOberkonfistorium. Die
Staatsregierung im engerenSinne also, d.h. im Gegensatzezum Kirchenregimente,kann in inneren
protestantischenKirchenangelegenheitenebensowenigetwas anordnen, als sie dies in den inneren
Angelegenheitender katholischenKirche tun könnte. Allein dieStaatsregierung in demSinne, daß
darunter verstandenwird: das Staatsoberhaupt, beraten durch ein verantwortlichesStaats=
ministerium, . kann allerdings in diesenAngelegenheitenauf Antrag des Oberkonsistoriumsbzw.
der GeneralsynodenAnordnungentreffen. Eine Mitwirkung von seitender Stände kann dabei nur
insofern stattfinden, als sie notwendig werden kann zur Beseitigung von Schranken, welche staats=
grundgesetzlicheBestimmungenderFreiheit des landesherrlichenKirchenregimentessetzen.Ein solcher
Fall ist hier gegeben.Das landesherrlicheKirchenregimentkönntedieseVerfügungen nicht treffen,
ohneUmgang zu nehmenvon Verfassungsbestimmungen,und dazu, aber dazu allein, daß diese
Schrankenbeseitigtwerden,bedarf sie der Mitwirkung der Stände.“

Bald nach Erlaß des Gesetzesvom 4. Juni 1848 kam bei der vereinigtenGeneralsynodezu
Ansbach im Jahre 1849 die Frage einer Neugestaltungder protestantischenKirchenverfassungzu
ausführlicher Erörterung und führte zu sehrweitgehendenAnträgen“.

Die königlicheEntschließungvom 18.August 1853,welcheauf dieVerhandlungenderGeneral=
synodeerging, tat der VerfassungsfragekeineErwähnung. Die Angelegenheitblieb beruhen.

In den siebzigerJahren begannendieWünschewegengrößererTrennung der protestantischen
Kirche vom Staate sich lebhafter zu regenes. Die Generalfynodeder protestantischenKirche rechts
des Rheines beschloßunterm 19. Oktober1873, folgendeVerfassungsänderungzu erbitten: „Die=
jenigen Bestimmungendes Ediktes vom 26. Mai 1818 über die innerenAngelegenheitender pro=
testantischenKirche in demKönigreiche(II. Verfassungsbeilage,II. Anhang) und des Gesetzesvom
4. Juni 1848,die protestantischeGeneralsynodeund den KonfistorialbezirkSpeyer betreffend,welche
die Verfassungund die sonstigeninneren Angelegenheitender protestantischenLandeskirchebetreffen,
gelten fortan nicht als Staatsgesetz,sondernals Kirchengesetz.In dieserEigenschaftkönnensie
künftig unter königlicherSanktion auf Antrag der das obersteEpiskopat ausübendenselbständigen
protestantischenKirchenbehördeund mit Zustimmung der bezüglichenGeneralfynodeauthentisch
interpretiert und abgeändertwerden,ohneAnwendungder in Titel VII § 2 bzw. Titel X § 7 der
VerfassungsurkundevorgeschriebenenFormen. Der Summepifkopat des Landesherrn und das ver=
verfassungsmäßigeVerhältnis der Kirche zum Staate bleibenvon diesemGesetzeunberührt.““.

*#6%G. Bl. S. 149. — Verh. d. Landt. 1848 K. d. Abg. Beil. Bd. II S. 236 ff., 358ff.,
Prot. Bd. VI S. 74 ff.; K. d. R.R. Beil. Bd. IV S. 71 ff., Prot. Bd. IV S. 250ff.; K. d. Abg.
Prot. Bd. VII S. 43 ff. Vgl. hierzu 2. Aufl. III S. 371.

. Vgl. hierüberZeitschr.f. Protestantismusu. Kirche XVII S. 233ff., A. v. Scheurl,
Die versassungemäßige,Stellung der ev. luther.Kircheusw.S. 75 ff., v. Seydel 2. Aufl. III S. 478.

ss Vgl. auch W.Kahl, DieSeloständigkeitsstellung der prot. Kirche in Bayern gegenüber
dem Staate, Erlangen 1874,u. die obenAnm. 67 angef. Schriftv. A. v. Scheurl.

59Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1873/75St. B. II S. 472 f., 505ff. Interpellation Kraußold).
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Das Oberkonsistoriumfand den Antrag nicht zeitgemäß. Die königlicheEntschließungvom
17. August 187670aber bemerkte11,daß „in demvon der GeneralsynodevorgeschlagenenVerfahren
und insbesonderein der von ihr gegebenen,zu unbestimmtgehaltenenFassung jenesnachihrer
Ansichtzu erlassendenVerfassungsgesetzes“„eine entsprechendeund gedeihlicheLösung dieserwichtigen
Angelegenheitnicht gefundenwerden“ könne. Ubrigens erhielt das Oberkonsistoriumden Auftrag
zu vorläufiger Berichterstattungüber die Grundzüge einer durch die dermaligenBedürfnisseder
protestantischenKirche gebotenenRevision der Bestimmungenüber die Verfassung und.Verwaltung
der protestantischenKirche“.

Die diesseitigeGeneralsynodevon 1877 erneuertedie Bitte, „es möge der nächstenVer=
sammlungeine Vorlage zu demZweckegemachtwerden, daß die der protestantischenLandeskirche
durch die Verfassungsurkundegarantierte Selbständigkeit in ihren inneren Angelegenheitenver=
wirklicht werde"72.

Die königlicheEntschließungvom 1. August 188178 lehnte im Einklange mit dem Gutachten
desOberkonsistoriumsden gestelltenAntrag ab. Sie verfügtezugleich, indem sie die ständigeVer=
einigung der beidendiesseitigenGeneralsynodenbis auf weiteresgenehmigte,„daß alle allgemeinen
und beziehungsweiseneuenorganischenkirchlichenEinrichtungen und Verordnungen,welchesich auf
Lehre,Liturgie, Kirchenordnungund Kirchenverfassungbeziehen,ohneVernehmungundZustimmung
der Generalsynodenkünftig nicht getroffenwerdensollen“.

Das Oberkonfistoriumrechtfertigte,einer königlichenAufforderungentsprechend,seinenStand=
punkt in einer „Darlegung“ vom 10. August 18817“.

Hierin war u. a. bemerkt: „Das Verlangen der Generalsynode,daß für die Erlassung künf=
tiger Kirchengesetzeaußer der Sanktion durch den König nur die Einigung zwischendemOber=
konsistoriumund der Generalsynodefür notwendigerklärt werde,erachtetdas Oberkonsistorium,in=
soferndabei an eine Mitwirkung der Landesvertretunggedachtwurde, nachdemVorerörtertenals
gegenstandslos,und insoweit damit die Beseitigungdes Staatsministeriums hierbei beabsichtigtist,
als nichterreichbar,da auchauf innerkirchlicheAngelegenheitenbezüglicheallerhöchsteEntschließungen
nach den GrundsätzenunseresStaatsrechtes die Beratung der Krone durch das für selbeverant=
wortlicheStaatsministerium unbedingtinsolangevoraussetzen,als bei solchendieStaatsaufsichtvor=
behaltenund das Episkopat mit der Staatsgewalt verbundenist.“ Was aber das Mitwirkungs=
rechtder Generalsynodenbei der Kirchengesetzgebunganlange, so sei nunmehrdurch die königliche
Entschließungvom 1. August1881 der bisherige tatsächlicheZustand in einen rechtlichenverwandelt
worden. So fei es gelungen,unterVerzicht auf voraussichtlichUnerreichbareseinen nicht zu unter=
schätzendenFortschritt zu erzielen.

II. Allgemeine lberf icht. Die folgendeDarstellungdes Rechtesder
Glaubensgesellschaftenist eine rein staatsrechtliche5. Sie gibt nur bayerischesKirchen=
staatsrecht,nicht Kirchenrecht. Ausgeschlossenbleibt daher all dasjenige,was zwar im
Kirchenrechteabgehandeltzu werdenpflegt,aberüberhauptnicht Recht ist; ausgeschlossen
ferner,was zwar Recht,abernichtunmittelbarvomStaategeschaffen,sondernaus der
Selbstgesetzgebungder Glaubensgesellschaftenhervorgegangenist.

Der hergebrachteBegriff der „Kirchenhoheit“ nebstdenUnterscheidungenverschie=
dener „iura“ ist beiseitegelassen76. Der Begriff der Staatsgewalt ist auch hier völlig
ausreichend. Indem wir den Rechtsstoff in seiner natürlichen Gliederung vorführen,
findetdie Tätigkeitder Staatsgewalt auf diesemGebieteihre sachgemäßeEinteilung.
Aber auch die Einteilung, welchedie Verfassungsurkundeselbstbei der Regelung des

70M.Bl. f. K. u. u#n S. 265. I1 Ziff. 16.
77PVgl. bierhergug h . Sie Reform der ev. Kirchenverfassungin Bayern, Zeitschr.

f. KirchenrechtXIV S. 294ff . eurl Zur Verfassungsfragein der prot. Landeskirche
Bayern biess. des Rheines, ebendaXUII ff

7WeberIoS8
’«Giinther, Amtshandb d. prot. Geistlichendes Kgrs. Bayern diess. des Rheines,

Neue Aufl., München 1883,I S. 530; auchbei Günther, Zusammenstellungusw. S.1. Bgl.
hierzu 3 Nufl. 3 S. 480.

5Die allgemeine Kirchenrechtsliteratur ist hier nicht anzugeben. Für Bayern: Ernst Mayer,
Die Wnß desKönigs von Bayern, München 1 84, Aug. Reinhard, Die Kirchen=
hoheitsrechtedes Königs von Bayern, München 1884, J. Silbernagl, Verfassun und Ver=
waltung sämtlicher Religionsgenossenschaften inBayern, 4. Austg Negensburg 1900, #Thudinchum,
DeutschesKirchenrechtdes 19. Jahrhunderts, I, Leipzig 1877. G. Schmidt, Die kirchenrechtlichen

Entscheidungendes weichsgerich und desbayerischenoberstenGerichtshofes,München 1897.
½ Bgl.lechnan!chius in Marquardsens andb. des öff. RechtesI, 1 5 ?60, Ph. Zorn,

Lehrb. des rechtes,Stuttgart 1888,S. 216ff., E. Mayer a. a. O. S.
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Kirchenstaatsrechtesbefolgt, werden wir uns nicht aneignen. Sie ist wissenschaftlich
wertlos. Zum Verständnis des Gedankengangesund der Ausdrucksweisedes Gesetz=
gebers ist es indessendienlich, seine Anordnung des Stoffes in Kürze vorzuführen.

Der ersteAbschnitt der II. Verfassungsbeilageenthält „allgemeineBestimmungen
über Religionsverhältnisse“und handeltin drei Kapiteln von der Religions=und Ge=
wissensfreiheit,der Wahl des Glaubensbekenntnissesund dem Religionsverhältnisseder
Kinder aus gemischtenEhen. Der zweiteAbschnitt: „von Religions= und Kirchengesell=
chaften“ regelt im erstenKapitel ihre Aufnahme und Bestätigung, im zweiten ihre
echteund Befugnisse. Der dritte Abschnitt ist denVerhältnissender im Staate auf=

genommenenKirchengesellschaftenzur Staatsgewaltgewidmet.Hierbei scheidetdieVer=
fassungdrei Gruppenvon Angelegenheiten,wovoneinezumTeil schonin AbschnittII
Kapitel 2 vorweggenommenist.

Die ersteGruppe (AbschnittIII Kapitel 1) wird mit verschiedenenWendungenbe=
zeichnet: innere Kirchenangelegenheiten77, Religions= und Kirchensachen7", eigentlicher
Wirkungskreis der geistlichenGewalt 7. Dieses Gebiet wird aufzählendgeschildertse.
Hier soll staatlicheEinmischung nur stattfinden, soweit das königliche obersteSchutz=
und Aussichtsrechtreicht.

Die zweite Gruppe (Kapitel 2) ist die der bürgerlichenHandlungen und Be=
ziehungens1, derweltlichenGegenstände.SolcheGegenständewerdenbeispielsweise„zur

Beseitigung aller künftigenAnstände“genannt. Auf diesemGebieteentscheidetallein.
er Staat.

Die dritte Gruppe Gapieel 3) bilden die GegenständegemischterNatur, d. h. jene,
„welchezwar geistlichsind, aber die Religion nicht wesentlichbetreffenund zugleich
irgendeine Beziehung auf den Staat und das weltliche Wohl der Einwohner desselben
haben32. Diese Gegenständewerden aufgezählt. Bei denselbentritt Mitwirkung der
Staatsgewalt ein.

Der vierteAbschnittendlichbetrifftdasVerhältnis derGlaubensgesellschaftenzu=
einander. Er behandelteine Mehrzahl verschiedenartigerDinge in den zweiKapiteln:

eemeine Staatspflichten der Kirchen gegeneinanderund vom Simultangebraucheder
rchen.

Hieran reihensichdie Schlußbestimmungenüber das Verhältnis derII. Verfassungs=
beilage zu ihren Anhängern.

Das Reich besitzteine allgemeinegesetzgeberischeZuständigkeit zur Regelung der
Rechtsverhältnisseder Glaubensgesellschaftennicht. Dagegenverstehtsichvon selbst,daß,
wo dem Reiche eine Zuständigkeitauf irgend einem Rechtsgebietezukommt,diesenicht
deswegen eingeschränktist, weil auch die Glaubensgesellschaftenmitberührt werden35.
Unter denBestimmungenüber das Vereinswesen,wovon Artikel 4 Ziffer 16 der Reichs=
verfassungspricht,sinddieBestimmungenüberdieGlaubensgesellschaftennicht begriffen3".
Wohl aber fallen darunter die kirchlichenVereine. Die hieraus sich ergebendeGrenzlinie
der Zuständigkeit ist natürlich nicht jene, die zwischendem Inhalte des Vereinsgesetzes
und der II. Verfassungsbeilageläufts5K. Immerhin werdenaber solchePersonen=

¾Heibkn1I—" 38. 18Uberschriftvon Abschn.III Kap. 1.

so . §*38 Abs. II; § 50 hat die allgemeinereWendung: Hegenständedes Gewissensu. der
Religionslehre. Vorbild des § 50 ist Abs. II des inganges der V. O.v. 7. Mai 1804. Vgl. oben
#*.49 Anm. 20. Das Edikt v. 10. Jan. 1803(R.Bl. S.25)Ziff. 7 sagt: „Wir werdenUns zwar
inbie Ianen konstitutionelleGesetzgebungdes Kirchenwesens,in eigentlicheLehr=u. Glaubenssachen
nie mischen . ..“

= HerschrittvonAbschn.III Kap. 2.
#82Beil. II § 76 Abs. I. Die Wendung entstammtder V.O. v. 7. Mai 1804 Eing. Abs.V.
ae Vgl. F.Thudichum, DeutschesKirchenrechtdes 19. Jahrhunderts, I S. 149 ff.
s. Vgl. Seydel, Komm. zur Verf.U. für das DeutscheReich 2. Aufl. S. 113 ff. Richtig

E. Mayer a. a. O. S. 126 Anm. 10. S. auch Hänel, DeutschesStaatsrecht
E. Sehling, Die religiöse Erziehung der Kinder usw., Erlangen u. Leipzig 1891, S. 20 ff.,
Staudinger, Komm. z. . 3./4.Aufl. I S. 230ff.

25 Agl.oben§ 222 Anm. 27.
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verbindungen,welchezur Verfassung einerGlaubensgesellschaftgehören,nicht unter die
Reichszuständigkeitfallen36.

* 281. Gewissensfreiheit und Hausandacht. Die Staatsgewalthat es mit
den inneren lberzeugungen des Einzelnen nicht zu tun, auch dann nicht, wenn eine
Mehrzahl von einzelnenin ihren lberzeugungentatsächlichübereinstimmt. Die staatliche
Rechtsordnung beschäftigtsich nicht mit den Gedanken. Nur der Gedanke,welcher in
die Außenwelttritt, ist für die Rechtsordnungerfaßbar. Aber auchdie Außerungen
und Betätigungendes Gedankenswerdenvon der Rechtsordnungnur zumTeile ergriffen.
So bestehtdenn innerhalb der Rechtsordnung ein weites Gebiet menschlicherFreiheit,
in welchesdie Staatsgewalt nicht eindringt, teils weil es ihr überhaupt von Natur
aus verschlossenist, teils weil sie sich in vernünftigerErwägungdes Staatszweckes
davon ferne hält. Das hiernach von der Rechtsordnung frei gelasseneGebiet kommt
rechtlichnur insoweitin Betracht,als es gegenEingriffe geschütztwird.

Was vondenGedankenüberhaupt,das gilt insbesondereauchvomGlauben,dessen
Bekenntnisseund dessenBetätigung. Es ist sonachnur Anwendung eines allgemeinen
gesetzgeberischenGrundsatzes nach einer bestimmtenRichtung, wenn die Verfassungs=
urkunde! nicht nur jedemAngehörigen, sondern jedem Einwohner des Staates
„vollkommene Gewissensfreiheit“ zusichert. Eine FolgediesesGrundsatzes
ist es, wenndie Verfassung?ausspricht,daß niemand in Gegenständen des
Glaubens und Gewissens einem Zwange unterworfen werden dürfe.
Dieser Satz hat zunächstrechtlicheBedeutunggegenüberjenemZwange,der nicht von
der Staatsgewalt, also insbesonderegegenüberjenem, welchervon einer Glaubens=
gesellschaftausgeht. Die „Gewissensfreiheit“ kommt auch demjenigen
zu, der im Verbande einer Glaubensgesellschaft sich befindet.
„Keine Kirchengewalt,“ sagt die Verfassung3, „ist befugt, Glaubensgesetzegegenihre
Mitglieder mit äußeremZwange geltendzu machen.“ Da aber solcheräußerer
Zwang den Glaubensgesellschaftenaus eigenemRechte nicht zu Gebote steht, so hat
die angeführteVerfassungsvorschrift vor allem die Bedeutung, daß die
Staatsgewalt ihren Zwang den Glaubensgesellschaften zur Be=
schränkung der Gewissensfreiheit nicht zur Verfügung stellt.

Die Verfassung erkenntfernerdenSatz an, daß niemandgezwungenwerdenkann,
an den Glaubensbetätigungen, den gottesdienstlichenHandlungen einer Glaubens=
gesellschaftteilzunehmen,zu welcherer nicht gehört. Und zwar ist auchdie Staats=
gewalt zu solchemZwange nicht befugt". Denn der Grundsatzder Glaubensfreiheithat
auchBedeutung für denStaat selbst. Es liegt in jenemGrundsatzedas eingeschlossen,
was das preußischeallgemeineLandrecht ausdrücklicherklärt: „Die BegriffederEin=

5 Dazu zählen z. B. für die kath. Kirche die Klöster. — Die Frageist bei den Reichstags=
verh. über das Jesuiten=G. v. 4. Juli 1872 (worüber oben §93 Ziff.18) u. anläßlich der Be=
schwerdeFugger (Ovgl.unten § 287 Anm. 111) beim Landtage 1873/75erörtert worden. Agl.
insbes.die Wgeug des Staatsministers v. Lutz Verh. d.K. d. R.N.1873/75Prot. Bd. 1IS. 878ff.,
der ich nicht beizustimmenvermag. Die hier vertreteneAnsicht teilt auchA. Hänel a. a. O. 1
S. 611. Die Gültigkeit des Jesuiten=G.stehtselbstverständlichaußer Frage. Es ist in seinem§ 1,
der im Entw. nicht enthaltenwar, mittels Zuständigkeitserweiterungad hoc ergangen.
#231 Tit. IV 8§9 Abs. I, Beil. II 3 1. Vgl. Konstit. v. 1808 Tit. L8, VII, Rel. Ed. v.

. Wärz 1809 § 1 Satz 1. S. auchpreuß.allg. LandrechtT. II Tit. 11 § 2. Über die Grenzen
der Staatsgewalt vgl. auchNeumayer, Internat. Verw.R. 1010 1 § 32.

2 Bell. II 2; ebensoRel.Ed. v. 1809 § 1 Satz 2. Bgl. Pruß. allg. LandrechtT. II
Tit. 11 §§ 1, 3, 4. Vgl. auchRothenbücher, Jahrb.d. öff. R. III S. *5W§

* Beil. II § 42; ebensoRel. Ed. v. 1809§ 46. Vgl. preuß.allg. Landrecht T.II Tit. 11 § 45.
* Es kann keinembegründetenZweifel unterliegen, daß die Vorschrift im erstenSatze des

§ 2 der II. Verf.Beil. zwingendesRecht für alle, Fälle bildet. Sie kann also auch nicht durch
VorschriftendesDienstrechtesdurchbrochenwerden. über die sog.„Kniebeugungsfrage'(1838—1845)
vagl.2. Aufl. 3 S. 4834. Durch Entschl. v. 13. Dez. 1845 (Döllinger 23 S. 68) wurde der
protestantischenBeschwerdenRechnunggetragen. Vgl. auch Entschl. v. 13. April 1848 (ebenda
S. 48). S. auchE. Mayer a. a. O. S. 148. Eine Reihe von Erlassenüber die Verhältnisse der

prot. Herezanghörigen zu kathol.Kirchenfeierlichkeitenist in Günthers Amtshandb.1 S. 385 ff.
ausamimengestt.

5 T.II Tit. 11 88 1, 3.
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wohner des Staates von Gott und göttlichenDingen, der Glaube und der innere
GottesdienstkönnenkeinGegenstandvonZwangsgesetzensein.“ „Niemandist schuldig,
über seine Privatmeinungen in ReligionssachenVorschriften vom Staate anzunehmen.“

Allein wennhiernachauchderGlaube als Glaube demstaatlichenEingriffe ent⸗
zogen ist, so kann doch die Glaubensmeinungdes einzelnen nicht als Rechtsschranke
gegenüberden Anforderungen der Staatsgewalt geltend gemachtwerden. Der Staat
läßt jeden glauben, was er will, aber er läßt nicht jeden handeln, wie er will. Die
Betätigung des Glaubens durch Handlungen oder Unterlassungenist nur so weit frei,
als hierdurch die staatlicheRechtsordnungnicht verletztwird. Niemand kann sich mit
Berufung auf die GewissensfreiheitstaatlichenVerpflichtungen entziehen,ebensowenig
als er dies mit Berufung auf andere, z. B. politischeUberzeugungenzu tun vermags.
Es ist sehr bemerkenswert,daß der bayerischeGesetzgeber,so sehr er sich vielfach bei
Gestaltung des Kirchenstaatsrechtesdas preußischeallgemeineLandrecht zum Muster
nahm, dochjeneBestimmungendesselbensichnicht angeeignethat, welcheder bedenklichen
Lehre vom leidendenGehorsam? ein Zugeständnis machens.

Aus demGrundsatzeder Gewissensfreiheitergibtsichdesweiterennoch,daß niemand
verpflichtet ist, überhaupt irgend einer Glaubensgesellschaftanzugehören". Da es eine
Rechtspflicht, einen Glauben zu haben, noch viel weniger gibt, so ist es rechtlich
belanglos,aus welchemGrunde sichjemandkeinerGlaubensgesellschaftanschließt,ob
wegen Mangels einer Glaubensüberzeugung,oder aus sonstigerUrsache10. Diese Fol=
gerung aus dem Grundsatzeder Gewissensfreiheitgilt, wie später noch näher zu ent=

wickeln sein wird, auch für diejenigen,welcheaus einerGlaubensgesellschaftausscheiden
wollen.

Die äußereBetätigung des Glaubens in der Form der Gottesverehrungist dem
einzelnen als solchemund der häuslichenGemeinschaftfreigegeben,und zwar ohneRück=
sicht darauf, ob ein Zugehörigkeitsverhältnis zu einer bestimmtenGlaubensgesellschaft
bestehtodernicht. Mit anderenWorten,dieseHandlungengehörenzudergroßenZahl
der rechtlich gleichgültigenHandlungen. Die Verfassungsurkunde! sagt, daß „nie=
mandem, zu welcherReligion er sichbekennenmag, die einfacheHausandacht½8untersagt
werden“darf.

Nicht freigegebenist dagegendie Betätigung des Glaubens durch Gottesdienst,
wenn sie außerhalb des Verbandes einer Glaubensgesellschaftunter llberschreitungdes
Kreises der häuslichenGemeinschaft18 erfolgt. „Alle heimlichenZusammenkünfte“(mehr
als einer Familie) „.unterdemVorwande des häuslichenGottesdienstessind verboten“1“.
Diese Bestimmung gilt auch für Mitglieder einer Glaubensgesellschaft15. Auch diesen
ist, von der Hausandacht abgesehen,die Vereinigung zu eigenem,nicht gesellschaftlichem
Gottesdiensteverboten16. Die Einhaltung der Grenzen, welchehiernachder nicht gesell=

" Vgl. " B. die Entschl.über die Wehrpflichtigkeitder Mennoniten bei Döllinger VIII
S. 1782ff., 1785,über die Feiertage der Israeliten ebendaVI S. 154ff. S. auchdie Bemerkung
des Kammerpräsidenten Seuffert 2. Aufl. 3 § 366 Anm 10, Piloty, Verf.U. S. 22 Anm. 2.

!7Bgl. darüber oben§ 78 Anm. 10.
* Vgl. 2. Aufl. 3 S. 4835.

" Dies folgt völlig klar aus demZusammenhangevon 88 2 u. 3 der II. Verf.=Beil.u. auch
aus§ 5.

16Eine sehrerheblicheVerletzungder GewissensfreiheitließensichverschiedeneM. E. (Weber 3
S. 736—738; vol. auch7 S. 37) zuschuldenkommen, welchein Sachen der zeschlsthole er⸗
gingen, als denselbendieAnerkennungals Glaubensgesellschaftentzogenworden war. Vgl. im
einzelnen2. Aufl. 3 S. 484 10u. V.G.H. 11 S. 36 f.

u Tit. IV 9 9 Abs. I, Beil. II § 2. Vgl. preuß. allg. LandrechtT. II Tit. 11 8§ 7, 8.
12 Val. Ae. L. Richter, Lehrb. des kath.u. ev. Kirchenrechtes,8. Aufl., S. 318. Vgl. auch

§§ 618, 619 B.G.B. u. Bl. 53 S. 244.
18Die Hausandacht ist nicht auf die eigentlichenFamilienangehdrigen beschränkt. Ent=

EE“ Lee Kausgenoffenschaft.in der auch die Dienstbotenstehen. Vgl. Spies, Beleuchtung
er ...«

14Vers.Beil.ll§-tinit§8.Vgl·preuß.all.LandrechtT.llTit.ll§9.
15Vgl. Judenediktv. 10. Juni 1813 § 25 rr I.
1%V. G. H. 3 S. 222, 17 S. 72, 25 S. 59 u. 154 * Bl. 48 S. 1 (Luthardt). Vgl.

M.E. v. 3. Juli 1836 u. 15. Jan. 1837 (Döllinger 8 S. 1722,Weber 3 S. 67) u. Günther,
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schaftlichenGottesverehrunggezogensind, ist von denVerwaltungsbehördenzu über=
wachen. Denselbenstehenhierfür, beimMangel besondererStrafbestimmungen,die all=
gemeinenpolizeilichen Zwangsbefugnissezu Gebote!7. Erachten sich die Betroffenen
durch die erlassenenVerfügungen in der verfassungsmäßiggewährleistetenHausandacht
beschränkt,so könnensiegegendie Entscheidungder Kreisregierung, Kammer des Innern,
denVerwaltungsrechtswegdurchBeschwerdezum Verwaltungsgerichtshofebetreten18.

§*282. Die Glaubensgesellschaften.Währenddie BetätigungdesGlaubens
durch den Einzelnen innerhalb der Schranken der allgemeinenGesetzefrei ist , tritt
dieseBetätigung in das Bereich der staatlichenRechtsordnungals ein besondererGegen=
stand rechtlicherRegelung ein, wenn sie die Form der Glaubensgesellschaftannimmt.
Daß sie in dieser Form sich der staatlichenRechtsordnunggänzlich entzöge,wie dies
beim innerenGlauben der Fall ist, ist völlig undenkbar;denn mit der gesellschaftlichen
Form sind rechtlicheVerhältnisse von selbst gegeben. Denkbar wäre nur, daß die
Glaubensgesellschaftenlediglichdem allgemeinenRechtedes Staates unterstelltwären.
Aber auchdas trifft nachdemgeltendenRechtenicht zu; es bestehtein Sonderrecht
für dieGlaubensgesellschaften.DiesesSonderrechtist zumerheblichstenTeile öffentliches
Recht. Der Staat betrachtetdie Betätigung des Glaubens, welchein gesellschaftlicher
Form sich vollzieht, als einen GegenstandöffentlichenInteresses. Dies nach einer
doppelten Richtung. Er erblickt in der gesellschaftlichenGlaubensbetätigung einen
wichtigenTeil desgeistigenLebensdesVolkes,dessenPflegeundFörderungeineStaats=
aufgabeist. Mit Rücksichtauf diesesöffentlicheInteresseerhebter die Glaubens=
gesellschaftenzu Körperschaftendes öffentlichenRechtes2. Die Staatsgewaltverkennt
aber auch nicht, daß dem Staate von den Glaubensgesellschaftenher Gefahren drohen
können,und sie trifft mit Rücksichtdarauf beschränkendeund schützendeVorschriften,
die gleichfallsdem öffentlichenRechteangehören.Man bezeichnetdie Gesamtheitder

e welchesichderStaat hinsichtlichderGlaubensgesellschaftenbeilegt,als Kirchen=
oheit 5.

In den vorstehendenAusführungensind Standpunktenicht berücksichtigt,die,
wie die Geschichteund auch noch die Gegenwart zeigt, Vertretung fanden und finden,
nämlich,daß eineGlaubensgesellschaftund die in derselbengeübte„Kirchengewalt“der
Staatsgewaltübergeordnetoderdaß sieihr nebengeordnetseinkönne. Auf dieseAn=
sichten, ihre Entstehung und ihre Wandlungen in der Geschichtehier einzugehen,ist
nicht am Platze. Hier ist nur bayerischesKirchenstaatsrecht,so wie es ist, nicht

Kirchen= oderKirchenrechtsgeschichtedarzustellen.
Daß keine Glaubensgesellschaft in Bayern den Anspruch er=

heben kann, über der Staatsgewalt zu stehen, d. h. die Souveränität zu
besitzen,darüber braucht man kein Wort zu verlieren. Aber auch eine
Nebenordnung von Staatsgewalt und Kirchengewalt auf dem Ge=

biete des Rechtes ist unmöglich; denn die Souveränität erträgt keine
Teilung.

Dabei ist klar, daß die Untertanen durch ihre Vereinigung zu einer Glaubens==
gesellschaftan ihrer Unterworfenheitunter die Staatsgewalt nichts ändernkönnen. So

werig wie als einzelne,könnensie als Gesellschaftder Staatsgewalt mit demAnspruche
der Uberlegenheitoderder Gleichberechtigunggegenübertreten.Die Glaubensgesellschaften

Amtshandb. f. die prot. Geistlichenusw. I S. 10ff.; ferner Verh. der verein. Generalsynode zu
Baireuth im J. 1889 S. 178ff., 187ff., M.Bl. f.K. u. Sch.Ang. 1891 S. 5. Verf.Beil. 11 § 2
beziehtsichüberhauptnicht hierher, da er vom Gottesdiensteder Privatkirchengesellschaftenhandelt.

17Vgl. oben § 216 Anm. 19ff. P.St.G. B. Art. 21.
18Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 10 Ziff. 16. Samml. 17 S. 73.

252S. Die ebenerörtertenBestimmungenbezeichnennur die Grenze der gesellschaftlichenund der
inzelbetätigung.

2 Nach Landesrechtbemißt sich,inwieweit Religionsgesellschaftenals juristischePersonende
öff. Rechtes gelten. Art. 84 des E.G. z. B.G.B. beziehtsichnur auf nichtöff.Rel.G.

W. Kahl, Lehrsystemdes Kirchenrechtesü. der Kirchenpolitik,Freibuxrgi. B. u. Leipzig
1894 1 S. 309f. Vgl. auchU. Stutz in der Holtzendorff'schen Enzykl. d. Ncchtswissenschaftert
1904 II § 55 überStaat undKirche, mit Literaturangabe. Neumeyer, Internat. Verw.N.1 § Z31.
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find daher rechtlichder Staatsgewalt mit derselbenUnbedingtheitunterworfenwie alle
anderenGesellschaftenoderKörperschaften.Wieweit der Betätigungder Staatsgewalt
gegenüberden Glaubensgesellschaftennatürliche oder tatsächlicheGrenzen gezogensind,
ist keine Frage des Rechtes.

Diese letztereBemerkungweist auf eine andereSeite der Sache hin. Das ganze
WeseneinerGlaubensgesellschaftist mit der Feststellungihres rechtlichenWesensnicht
erfaßt. Die Glaubensgesellschaftstellt nicht nur einerechtliche,sondernaucheinegeistige
Gemeinschaftdar. Und wie das geistigeLeben und der Glaube des Einzelnen für die
Rechtsordnung nur äußerlich erreichbarsind, so ist ihr auchdas geistigeGemeinschafts=
leben der Glaubensgesellschaftnur äußerlichzugänglich. So ergibt sichein weitesGebiet
des Gemeinlebensder Glaubensgesellschaften,dem der Staat teils notwendiger, teils
vernünftigerweisefern bleibt. Auch von dem, was der Staatsgewalt an sicherreichbar
wäre, wird sievielfach,von anderenErwägungenabgesehen,schondeshalbdie Hände
lassen, weil es keinenSinn hätte, sichdes Außerlichenzu bemächtigen,wenn man des
InnerlichennichtHerr werdenkannund — wohl auchnichtdarf.

Und in jenergeistigenGemeinschaftgibt es in der Tat auch eine geistigeGewalt,
so gut wie in der staatlichenGemeinschafteineStaatsgewalt. Jene Gewalt kannebenso,
wie diese es ist, höchsteGewalt in ihrer Sphäre sein. Und beideGewalten bleibendies
so lange, als die Grundlage währt, auf der sieruhen, dort die geistige,hier die physische
Macht, welcheMächte nur von ihresgleichengestürztwerdenkönnen. Aber die höchste
geistigeGewalt, welchein einerGlaubensgesellschaftbesteht,kannniemals im Rechtssinne
Souveränität genannt werden. Dazu fehlt ihr das Schwert, die eigeneMacht zum
physischenZwange. Denn dieser ists, der im Rechtssinnezu Gesetzund Befehl gehört.
Und so sind denn jene beidenGewalten zwar von einander unabhängig,aber rechtlich
einander nebengeordnetsind sie nicht. Vielmehr ist die Kirchengewalt, sobald sie den
Boden der Rechtsordnungbetritt, der Staatsgewalt untertan.
· Die Verfassungsurkunde* nimmt eineGlaubensgesellschaftals gegebenan, „sobald
mehrere Familien zur Ausübung ihrer Religion sich verbindenwollen". Der Begriff
der Glaubensgesellschaftläßt sichhieraus im Zusammenhaltemit anderenVerfassungs=
bestimmungenentwickelns.

Die Glaubensgesellschaftist eine Vereinigung, die über den Kreis einer Familie
hinaus eineMehrzahl vonMenschenumfaßt. ZweckdieserVereinigungmuß dieAus=
Üübungeiner Religion sein. Religion ist nicht jeder beliebigeGlaube, sondernnur ein
solcher, der auf der Verehrung einer persönlichenGottheit beruht. Dies ist auch die
Meinung der Verfassungsurkunde,wie schondaraus hervorgeht,daß siebeiallen Glaubens==
gesellschafteneinen Gottesdienstvoraussetzt7. Atheismus und Pantheismus sind dem=
nach keineReligionen.

Eine Glaubensgesellschaftmuß eine bestimmte, ihre Mitglieder verpflichtende
Glaubensformel habens, also durch bestimmteGlaubenssätzeverbundensein. Eine Ver=
einigung dagegen,welcheihren Mitgliedern freigibt, zu glauben,was siewollen, ist keine
Glaubensgesellschaft. Sie kann nur ein gewöhnlicherVerein sein.

Die Glaubensgesellschaftmuß ferner eineVerfassunghaben,und zwar nicht etwa
bloß eine solche,welche den Zweckendes Rechtsverkehrs,sondern eine solche, welche
dem Zweckeder Glaubensbetätigungdurch Gottesdienstdient10.

* Anders H.Gerlach, Logisch=juristischeAbhandlung über dieDefinition desKirchenrechtes,
Paderborn 1862 8 12. Vgl. auchv. Seydel, Annalen K96 S. 334. i chenrech

Beil. ir *#3. VBgl. preuß. allg. LandrechtT. II Tit. 11 §§ 10, 11 mit 12. Letzteres
bezeichnet als „Kirchenzesellschaften. solche „Religionsgesellschaften, welche sich zur bffentlichenFeier
des Gottesdienstesverbunden haben"; als eistliche Gesellschaften“solche, „welchezu gewissen
anderen besonderenReligionsübungen verbunden sind“.

s Vgl. zum folgendenA. Reinhard a. a. O. S. 125ff.
7 Val auchpreuß. allg. LandrechtT. II Tit. 11 88 1 u. 11.
r=W*s1 II 827. lich derDeunf

ie Frage ist begüglich der DeutschkatholikenzurErörterung gekommen.Vgl. im einzelnen
2. Aufl. 3 S. 4875u. V.G. H. 11 S. 31 f. b z 88 6 zein

10„Innere kirchlicheVerfassung“Verf. Beil. II 8 27.
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Es ist nachbayerischemRechte nicht erforderlich, daß die Glaubensgesellschaftsich
innerhalb des Staatsgebietes hält; sie kann vielmehr auch über dasselbehinausreichen.
Die geistigeGlaubensgemeinschaftkann natürlich überhaupt nicht durch die staatlichen
Grenzpfähle gehindertwerden; sie bildet keinerechtlicheVerbindung11. Aber auch die
gesellschaftlicheGlaubensvereinigung über die Staatsgrenze hinaus kann vom Staate
zugelassenwerden und wird zumTeil kraft tatsächlicherNotwendigkeit zugelassenwerden
müssen. Selbstverständlichkann in solchemFalle die rechtlicheRegelung der glaubens=
gesellschaftlichenVerhältnissenichtweitergehen,als die Staatsgewaltreicht.

Der hier gebrauchteAusdruckGlaubensgesellschaft,welcher im folgendenals all=
gemeineBezeichnungfestgehaltenwerdensoll, ist nichtderjenigederVerfassungsurkunde.
Die Verfassunghat vielmehrfür diesenBegriff eineMehrzahl wahllos gebrauchterAus=
drücke. Es ist für die Auslegung der Verfassung wichtig, zu bemerken,daß die Ver=
schiedenheitdieser Ausdrückeohne sachlicheBedeutung ist2.

Die Glaubensgesellschaftkann als rechtlicheGemeinschaftim Staate nicht kraft
eigenen,sondernnur kraft staatlichenRechtes bestehen. Nach bayerischemStaatsrechte
bestehendie Glaubensgesellschaftenentwederauf Grund unmittelbarer gesetzlicherEinzel=
anerkennung— gesetzlichausgenommeneGlaubensgesellschaften— oder auf Grund der
Genehmigungdurch einenstaatlichenVerwaltungsakt —königlich genehmigteGlaubens=
gesellschaften18.

Die Verfassung 14selbsthat „die in dem Königreichebestehendendreichristlichen
Kirchengesellschaften“als gesetzlichaufgenommeneGlaubensgesellschaftenanerkannt. Wie
es sichmit demBestandedieserGesellschaftenverhält, soll später untersuchtwerden.

11Der Unterschiedzwischengeistigeru. rechtlicherVerbindung tritt insbel. bei der prot.
Kirche klar hervor. Die Einheit der prot. Kirche, von welcherbei GelegenheitderBeratungen über
das Verf.G. v. 4.Juni 1 gesprochenwurde (vgl. Abg. Dr v. Scheurl, Verh.d d. Abg.
1848 Prot. Bd. VII S. 47) ist geistige,nicht rechtlicheEinheit.

1 Der Unterschiedder öffentlichenund privatenGlaubens Fssuschter kommtalso nur da in
Frage, wo er mit einemdieserWortebezeichuenist. Vgl. auch J. Heimb * Die staatsrecht=
liche Stellung d. Israeliten in Bayern, 2.Aufl., Tübingenn S. 29, 3 Im folgendenist

tnNse welcheAusdrückefür Glaubensgesellschaftvorkommenu. an welchenStellen der

1. FircheTit. IV § 9 Abs. VI, Beil. II l 11, 18, 35, 44, 63, 73, 81, 101.
2. flentticheingeführteKircen Beil. II
3. fiegtich aufgenommene Kirchen:Beil.
4. Kirchliche Gesellschaften:Tit. IV. 9 Abs. § überschrift der II. Beil.
5. Kirchengesellschaften:Beil. 11 §§ 28,32, 41 43, 52,.bär 57,64 e, 82, 103 Absf.II.
6. Vei christlicheKirchengesellschaften;i IV 9Abf. 1I
7. OffentlicheKirchengesellUdafterr Beil. 11 §524, 38.
8. Nicht öffentlichekast engesellschaften:Beil. II 8 45.
9. Privatkirchengesellschaften:Beil. II §§ 35, 38.

10. AufgenommeneKirchengesellschaften:ee II 3. Dbschn,übelberschrift.
11. OffentlichausgenommeneKirchengesellchestene Beil. II. §88
12. Religionsgesellschaften:Beil. II 88 25, 32, Abschn.4hberschrift, 88 50 82.
13. Religions=u. Kirchengesellschaften:Beil. 1# Abschn.2 UbeEschrift 5s
14. Ausfermommeneu. bestätigteReligions=u. Kirchengesellschaften:Beil.II Abschn.2 Kap. 2

erschrif
15. Peligione=oderKirchengefellschaften:Beil. II §826.

ffentlichaufgenommeneKirchengemeinde:Beil. II § 103.
17. Glaubensbekenntnis:Beil. II §#§12, 14, 15, 18, 19, 21.
18. Konfession:Beil. 11 8§85, 86.
19. Drei christliche64%%rbeteitefinen Beil. II § 24.
20. Religion: Beil. I
21. Religionsteile: Tit. 18 ¾9 Abs. IV, Beil. II § 6 o 82, 100.
22. Partei, Religionspartei: Beil. II 8g'8 11, 22,
3. Nicht christlichezrtei. Beil 11 MTit. IVe 5 Ws en. Beil. II § 25.
Mehr Auswahl kann kaum gebotenwerden. Zubemerkenist außerdem,daß das Juden=

ediktv. 0. Juni 1813 von kirchlichenGemeindenu. KirchenvermögenderFrraeliten spricht.
1 Dieses dem preuß. allg. LandrechtentnommeneSystem, das in Preußen selbst(Verf. v.

31. Inn. 1850 Art. 12) gefalleni war im Landtagewiederholt GegenstanderfolgloserAngriffe.
Vgl. im einzelnen2. Aufl. 3 S. 48

* Tit. IV § 9 Abs. II, v ů 8 24.
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Die Verfassung weist ferner16 in einer allgemeinenWendung auf die bereits ge=
scheheneAufnahme der israelitischenGlaubensgesellschafthin 16. Sie bestimmt,daß diese
„nichtchristlichen Glaubensgenossen“als Glaubensgesellschaft„nach den über ihre
bürgerlichen Verhältnisse bestehendenbesonderen Gesetzenund Verordnungen zu be=
handeln“ seien,daß ihnen übrigens vollkommeneGewissensfreiheitnach§§ 1 und 2 der
II. Verfassungsbeilagezukomme. Hiermit ist ausgedrückt,daß die sonderrechtlichenBe=
stimmungen,welchefür die Israeliten getroffensind, den allgemeinenBestimmungender
II. Verfassungsbeilagevorgehen. Es wird aber keinemZweifel unterliegen, daß diese
letzterenVorschriften auch für die israelitische Glaubensgesellschaftso weit Geltung
haben,als sieunbeschadetdes Sonderrechtesanwendbarsind17.

Die Verfassunghält außerdemdie AnerkennungsolcherchristlicherGlaubensgesell=
schaftenaufrecht,welchedie Aufnahmebei Erlaß der Verfassungbereitsgesetzlicherlangt
hatten18. Diese Glaubensgesellschaftenunterliegen,da über dieselbennichts Besonderes
verfügt ist, demgleichenRechte wie jene, welcheauf Grund der Bestimmungender Ver=
fassungaufgenommenwordensind15.

Glaubensgesellschaften,welche nicht zu den bereits gesetzlichausgenommenenge=
hören, können nur mit Genehmigungdes Königs entstehen20. Einer Mitwirkung des
Landtages, also der Form des Gesetzes,bedarf es zu dieserGenehmigung in keinem
Falle 1. Ausgeschlossenist jedochdie gesetzlicheund sogar verfassungsgesetzlicheAuf=
nahme einer neuenGlaubensgesellschaftnicht.

Die Aufnahmekannnur mit Wirkungfür das ganzeStaatsgebiet,nichtlediglich

15Beil. II § 25.
16v 2. Aufl. 3 S. 48915Üüberdie EntstehungderPchimmung, ferner über die rechtliche

Natur der Bestimmungendes Judenediktesals Ges. oder V.O. die Erörterungenv. J. Heim=
berger a. a. O. S. 32 ff., der sichfür die V. O. ausspricht.

17r auch Judenedikt v. 10. Juni 1813 F§ 23, 25 Abs. I. J. Heimberger a. a. O.
S. 27ff., 39 V.G.H. 21 S. 34.

18Beil. 11 §.26 „die nicht zu den bereits gesetzlichaufgenommenengehören“.
1 Die obendargelegtenSätze find für die Verhältnisseder Mennoniten (Wiehertäusfer)von

Bedeutung. Mennoniten fanden sich sowohl rechts des Rheines(ogl. Döllinger VIII S.1780.
bis 1782, Weber 1 S. 148) als auch insbes. in der Pfalz (vgl. J. H. Bachmann, Pfalzzzwei=
brückischesStaatsrecht,Tübingen 1784,S. 267)vor. Bezüglich der pfälz. Mennoniten u. Wieder=
läfer pracheine k. Entschl.v. 8. Jan. 1819 aus, daß ihnen das volle Staatsbürgerrechtzukomme,
weil sie sich in der Hauptfachean die ev. Kirche anschließenu. von derselbenauchohneAnstand
aufgenommenfind“, u. weil die in der Verf. „enthaltenen Stellen über die Beschränkung der nicht=
hritichen Kirchengemeindendurchaus nicht hierher bezogenwerden können". Von diesenbeiden

ründen ist der erstefalsch,der zweite zutreffend.Vgl. auchdie ganz unverständlichgefaßteZif. 4
der M.E. v. 9. Nov. 1835 (Weber III S. 47) u. v. 20. Jan. 1836 (ebenda S. 47 Anm.).
Hierüber 2. Aufl. 3 S. 48918. Die Sache ist einfach die, daß die Mennoniten, weil bereits vor
der Verf. zugelassen, nun einePrivatglaubensgelellschaft mit den Rechten einer solchen nach der
Verf.U. sind. In diesem Sinne ist der Inhalt der M.C.richtig gestellt in der pfälz. R.E. v.
11. Sept. 1845(A. Geib, Handb. für die Gemeindebehördender 9%%%2. Aufl. II S. 120). In
den M. E. v. 12. Okt. 1847 u. 28. März 1862 (Weber III S. 671, V S. 611) werden die
Mennoniten dennauch als Frivattirchengesellscheft bezeichnet.Bemerktmag nochwerden, daß
die k. Entschl.v. 20. Okt. 1811 (Weber I S. 357) über die feierlichengerichtlichenAussagender
Mennoniten nur nochbezüglichder Formel in Ziff. 3 Bedeutunghat, im übrigenaberaußerKraft
getretenist, wie sich aus 3.P.O. u.St. P. O. mit Art. 22 bzw. 71 der beidenbayer.A.G. hierzu
ergibt. — Außer denMennoniten sind auchdie Herrnhuter bereitsvor Erlaß derVerf. als Privat=
aubens esellschaft anerkannt worden, diese aber unter der Herrschaft des Rel. Ed. v. 1809. Vgl.

Weber 1 S. 411. Diese Glaubensgesellschaft scheint in Bayern erloschenzu sein. Es versteht sich
von selbst,daß ihre Verhältnissesichjetztnur nachder II. res Beil zu richtenhätten,u. daß die
ihnen seinerzeitauferlegtenbesonderenBeschränkungenkeineGeltung mehrhabenwürden.

70Verf.Beil. 11 § 26. DieseBestimmungensind von den VorschriftendesB.G.B. überVer=
gne ,nberührt geblieben. Art. 84 E.G.; hierzu Staudinger, Komm. z.B. G.B. 3./4. Aufl. 1

21 In der Verf.U. steht kein Wort, daß eine Zustimmung des Landtages in irgendeinem
Falle nötig sei. Zweifellos unrichtig das Rechtsgutachtenüber die Anerkennung des altkath.
Bischofs Reinkens, München 1874; val. 2. Aufl. 3 § 36876. Richtig E. Mayer a. a.O. S. 136,
A. Reinhard a. a. O. S. 128f., J. Heimberger a. a. O. S. 34. F. Thudichum, Deutsches
KirchenrechtI S. 356f.; dagegenArch. f. kath. KirchenrechtLXVI S. 180ff. —
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für einen bestimmtenTeil desselbenerfolgen22. Eine Ausnahme bestehtbei den gesetz=
lich aufgenommenenGlaubensgesellschaften.Wie später darzulegensein wird, ist durch
besondereverfassungsgesetzlicheBestimmungbei den evangelischenGlaubensgenosseneine
Abteilung von Glaubensgesellschaftendem Gebiete nach vorgenommenworden.

Die Form der Aufnahmehat für die Gewähr des Bestandeseiner Glaubens=
gesellschaftBedeutung.Den Glaubensgesellschaften,welchedurchVerfassungsgesetzoder
Gesetzaufgenommensind, kann die Anerkennungnur in dieser Form wieder entzogen
werden; Glaubensgesellschaften,welche durch königliche Entschließung ausgenommen
wordensind, könnendurchebensolcheEntschließungder Anerkennungwiederverlustig
erklärt werden?3.

Für die Aufnahme neuerGlaubensgesellschaftendurch königlicheGenehmigungbe=
stehenfolgendeVorschristen.Die Aufnahmeist beimStaatsministeriumdes Innern
für Kirchen=und Schulangelegenheitennachzusuchen.DiesemMinisterium muß die
Glaubensformel und die innere kirchliche Verfassung der zu gründendenGlaubens=
gesellschaftzur Einsichtund Prüfung vorgelegtwerden?".Der König ist bei derEnt=
scheidungder Frage, ob er die Aufnahme gewähren will, nur so weit rechtlichge=
bunden, als er die Aufnahme nicht erteilen darf, wenn die verfassungsmäßigen
Voraussetzungendes Begriffes einer Glaubensgesellschaftfehlen; im übrigen waltet
sein freies Ermessen75.

Die königlicheGenehmigungbeziehtsichlediglichaufdieZulassungderGlaubens=
gesellschaft;Glaubensformel und Verfassungsind nur Gegenstandder Prüfung und An=
erkennung,nicht der Genehmigung?8. Die Zulassungder Glaubensgesellschaftbringt
zugleichzum Ausdrucke,daß der Staat gegenderenGlaubensformelund Verfassung
nichts zu erinnernfinde. Inwieweit die Staatsgewalteinzugreifenbefugt ist, wenn
Anderungenin der einenoderanderenBeziehungeintreten,bemißtsichnachbesonderen
Bestimmungen,von welchenin anderemZusammenhangezu reden ist. Aus dem Ge=
sagtenergibt sichdie wichtige Folgerung?7, daß eine Glaubensgesellschaftdurch Ande=
rungen, welchesie nachden gedachtenRichtungenhin vornimmt, nicht aufhört, rechtlich
noch dieselbeGlaubensgesellschaftzu sein232.Auf theologischeMeinungsverschiedenheiten
über die Statthaftigkeitoder UnstatthaftigkeitsolcherAnderungenvom Standpunkte
des Glaubensaus kommtfür das Rechtnichtsan. Für das Rechtunterscheidensich
die Glaubensgesellschaftenvoneinanderdadurch,daß jedeeinebestimmteAnzahl Menschen
unter einerbesonderengefellschaftlichenVerfassungvereinigt. Wie die Art des Glaubens=
bekenntnissesnur Beweggrund für die staatlicheAnerkennungeinerGlaubensgesellschaft
ist, so kann auch die Anderung des Bekenntnissesnur Beweggrund für die Entziehung
dieser Anerkennungsein, niemals aber denWegfall der Anerkennungvon Rechts wegen
zur Folge haben.

22Die II. Verf.Beil. gibtkeinenAnhalt für eine derartigeBeschränkung. Gleichwohl heißt
es z. B. in der M.E. v. 19. März. 1844 (Weber III S. 544),die anglikanischeKirche sei als
Privatglaubensgesellschaft„zunächstir München“ genehmigtworden. EineGlaubensgesellschaft
für München ist ein etwas senderharlr Gedanke. "

*s E.Mayer a. a. O. S. 139, A. Reinhard a. a. O. S. 140. Uber die einschl.Land=
tags=Verh.v. 1851/52f. 2. Aufl. 3 S. 496 2.

4“Verf. Beil. II § 27; vgl. § 3. — Bgl. 2. Aufl. 3 S. 4918. "
45 A. Reinhard a. a. O. S. 127f. Vgl. V.G.H. 1 S. 145. Bei Würdigung von Auf=

nahmegesuchenwird nicht bloß die Unbedenklichkeitder Glaubenslehrenu. der inneren Einrichtun
der zu gründenden oekelschoft in Betracht gezogen, sondern au darauf gesehen,ob dieselbe na

der Babr u. der Beschaffenheitihrer Mitglieder u. nach der geschichtlichenEntwickelungdes Be=
kenntnissessoviel Bedeutungu. Bestandesfähigkeithat, daß sichihre Anerkennungrechtfertigt.

* Vgl. Verf. Beil. II § 38 Abs. I: „nach der Formel (dazuebendaAbs. II a) u. der von
der Staatsgewalt anerkanntenVerf. ihrer Kirche“. "

#Für die durchGes. aufgenommenenGlaubensgesellschaftenist diesohnehinselbstverständlich.
:8 Erörterungenüber die Frage 2. Aufl. § 368 Anm.70, 71. übereinst. A. Reinhard

-a. a. O. S. 136ff. Anders A. v. Scheurl, Die verfassungsmäßigeStellung derev.luther.Kirche
in Bayern zurStaatsgewalt, Erlangen 1872,S. 70 vgl. E. Mayer a. a. O. S. 168 Anm. 1,
Zeitschr. f. Protestantismusu. Kirche 1872(N.F. LXIII) S. 361 ff. S. auch preuß.allg. Land=
rechtT. II Tit. 11 § 171.
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Die bayerischeVerfassung hat sich die in Deutschland überlieferte, auch im
preußischenLandrechte2 angenommeneUnterscheidungder Glaubensgesellschaftenin
mehr oder minder bevorrechteteangeeignet. Ersteres sind die öffentlichen, letzteresdie
Privat=Glaubensgesellschaften32. DieseBezeichnungenhabenkeineswegsdenSinn, daß
erstereGesellschaftendem öffentlichen,letzteredem bürgerlichenRechte zugehören;viel=
mehrist die privateGlaubensgesellschaftebensogutein öffentlichrechtlicherVerbandwie
die öffentlicheGlaubensgesellschaft. Die gemachteUnterscheidungläßt sich überhaupt
nicht durchAufstellung zweier verschiedenerRechtsbegriffenäher bestimmen,sondernnur
durch Einzelaufzählung dessen,was die öffentlichenGlaubensgesellschaftenan Rechten
mehr, die privaten Glaubensgesellschaftenan Rechten weniger haben.

Alle GlaubensgesellschaftenohneAusnahme bestehenkraft öffentlichenRechtes, sie
sind öffentlichrechtlichePersonenvereinigungen.Sie sind dies deswegen,weil der Staat
die Verbindungen zur Glaubensübung als einen GegenstandöffentlichenInteresses be=
handelt und ihre Verhältnisse aus diesem Gesichtspunkteregelt. Der Bestand einer
obrigkeitlichenGewalt der Vereinigung selbstist nicht erforderlich31, um sie dem öffent=
lichenRechtezuweisenzu können32.

Nach demgeltendenbayerischenRechte haben die Glaubensgesellschaftenkein all=
gemeinesRechtder Selbstgesetzgebung,der Gerichtsbarkeitund der Polizeigewalt.Sie
habenöffentlicheGewalt, gleichvielwelcherArt, nur da und in denGrenzen,wo und
wie sieihnen von der Staatsgewalt ausdrücklichübertragenist. Dies wird später näher
zu erörternsein.

Die UnterschiedezwischenbeidenArten der Glaubensgesellschaftensind untendar=
zulegen.Jetzt ist zunächstzu untersuchen,wiederRechtsstandeinerGlaubensgesellschaft
als öffentlicheoder private begründetwird.

Den Kirchen, welchedurch die Verfassung selbst anerkannt sind, ist auch durch
die Verfassung die Eigenschaft öffentlicherGlaubensgesellschaftenbeigelegt38.

Glaubensgesellschaften,welche durch königlicheEntschließungzugelassenwerden,
könnendie Eigenschaft von öffentlichen oder privaten Glaubensgesellschaftenerhalten.
Trifft die königliche Entschließung keine ausdrücklicheBestimmung, so ist die auf=
genommeneGlaubensgesellschafteine privates“.

1465

I. II Tit. 11 85 17, 20: ausdrücklichaufgenommene,geduldeteKirchengesellschaften;
religio reçgepta, tolerata; publicum, privatum religionis exereitium.

v4%Uberdie Ausdrucksweiseder Verf.obenAnm. 12.
# Wäre dies der Fall, dann wären Distrikts=u. KreisgemeindenkeineöffentlichenVerbände.

22 Die allg. Frage, wie die besondereFrage für die Glaubensgesellschaftenist bekanntlichviel
umstritten. Vgl. z. B. Sohm, Zeitschr.f. achenlechtXI S. 167,P. Hinschius, Handb. des
öffentl. RechtesI, 1 S. 249 ff., Ph. Zorn, Lehrb. des Kirchenrechtes,Stuttgart 1888, S. 219f.,
E. Mayer a. a. O. S. 127ff., H. Rosin, Das Recht deröffentlichenGenossenschaft,bes.S. 35ff.;
C. Sartorius, Die staatlicheVerwaltungsgerichtsbarkeitauf dem Gebiete des Kirchenrechtes,
München 1891, S. 120 ff.

*8 Beil. II § 24. Die griech.Kirche ist wederdurchVerf.G. nochsonstwieals öffentliche
Glaubensgesellschaft anerkannt, ja es fehlt ihr sogar die förmliche Anerkennung als private Glaubens=

Hiellscheft. Der tatsächlicheZustand, welcherbezüglichder griech.Kirche in Münchenbesteht(vgl.
eber II S. 741), entbehrt, streng genommen, der achlschen Grundlage, man mag sich indessen

dabei beruhigen, daß k. Entschl. vorliegen, die den Bestand der Gemeinde anerkennen. Wie man das
nun gegenstandsloseGes. v. 1. Juli 1834,die bürgerl. u. polit. Rechteder griech.Glaubensgenossen
betr. (G.Bl. S. 41), hat dahin mißverstehen können, daß dadurch die griech Kirche als öffentliche
Glaubensgesellschaftanerkannt sei, ist schwerbegreiflich. Vgl. im einzelnen2. Aufl. 3 S. 49232.
Vgl. hierherauchAbg. Dr. Deinhard, Verh. d. K. d. Abg. 189192 St. B. IX S. 797.

44Verf.Beil. II § 32=Rel.Ed. v. 1809 F 36, val. preuß. allg. LandrechtT. II Tit. 11
20. Die II. Verf.Beil. u. das RelEd. v. 1809gebrauchen(§ 28, bzw. § 32) für die Verleihung

er öffentlichen Eigenschaft die Wendung „auedrückliche königliche Genehmigung"; ebenso spricht das
preuß. allg. Landrecht T. 11 Tit. 11 & 17 von Tauehrüclich aufgenommenen Kirchengesellschaften“.
In §& 26 der II. Verf.Beil. — Rel.Ed. v. 1809 F 30 ist das Wort „ausdrücklich“ bedeutungslos.

Als Privatglaubensgesellschaften sind außer den bereits oben Anm. 19 u. 33 erwähnten (Juden,
Mennoniten, Herrnhuter, Griechen)anerkannt:die Anglikaner (Weber 3 S. 544), die Irvingianer
(Weber 5 S.611), die bischöflichenu. weslehanischenMethodisten(Weber 16 S. 138),die Alt=
dlatholilen, Hol. § 280 Anm. 45, 46). — Uber die Deutschkatholiken oben § 281 Anm. 10, § 282

nm. 9,23.
v. Seydel=Graßmann, Banerisches Verwaltungsrecht. 30
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lber denUnterschiedzwischendenöffentlichenund privaten Glaubensgesellschaften5
äußert sich die Verfassung folgendermaßen. Die ersterensollen die Rechte öffentlicher
Körperschaftengenießen,die letzterennur als „Privatgesellschaften“geachtetwerden“.
Hiermit ist zunächstnichts Greifbares ausgesagt;es kommtvielmehrdarauf an, was die
Verfassung an diese verschiedenenBezeichnungenfür Wirkungen reiht. Eine dieser
Wirkungen ist die, daß für die öffentlichenGlaubensgesellschaftendie Frage ihrer
Vermögensfähigkeit von Gesetzeswegenbejaht ist, für die Privatglaubensgesellschaften
nicht38. Hiervon wird späternochdie Rede sein. Wenn sodanngesagtist, daß das Ver=
mögender öffentlichenGlaubensgesellschaftenunter „besonderem“Staatsschutzestehe/,
so erhält dieser Satz, wenn überhaupt,einenInhalt nur durch die Bestimmungenüber
diekirchlicheVermögensverwaltung,wonacheineStaatskuratellediglichüberdasKultus=
vermögender öffentlichenGlaubensgesellschaftengeübt wird.

Der weitere Satz, daß die gottesdienstlichenGebäude der öffentlichenGlaubens=
gesellschaften„wie andereöffentlicheGebäudegeschütztwerdensollen“, ist ohneErheblich=
keit, zumal der strafrechtlicheSchutz der gottesdienstlichenGebäude und ihrer Ein=
richtungenfür alle Glaubensgesellschaftengleich ist32. Eine Bevorzugunghat die spätere
Gesetzgebungden Kirchen der öffentlichenGlaubensgesellschafteninsofern angedeihen
lassen,als nur zugunstendieser ein Enteignungsrechtbesteht ".

Ein andererVorzug der öffentlichenGlaubensgesellschaftenbestehtin erleichternden
Bestimmungenüber die Gemeindebildung#1. Auch dies ist in anderemZusammenhange
zu erörtern.

Der hauptsächlicheUnterschied,welchendie Verfassungsurkundezwischendenöffent=
lichen und privaten Glaubensgesellschaftenmacht, liegt in denAuerkichkeiten der
Glaubensbetätigung. Der Vorzug, welcherden öffentlichenGlaubensgesellschaftenhier
zukommensoll, wird von der Verfassung verneinendmittels der Beschränkungenaus=
gedrückt,welchesie denPrivatglaubensgesellschaftenauferlegt. Den letzterenist nämlich
nur „Privatgottesdienst“ gestattet,d. h. „die Anstellung gottesdienstlicherZusammen=
künfte in gewissendazu bestimmtenGebäuden und die Ausübung der ihren Glaubens=
grundsätzenentsprechendenGebräuchesowohl bei solchenZusammenkünftenals auch in
den Privatwohnungen der Mitglieder“ "2. Hiernach darf der Gottesdienstder Privat=
glaubensgesellschaftenniemals aus den vier Wänden heraus an die Offentlichkeittreten,
während dies den öffentlichenGlaubensgesellschaften— allerdings innerhalb der staats=
polizeilichen Grenzen — gestattet ist. Die Israeliten sind insofern einer besonderen
Beschränkungunterworfen, als ihnen da, wo sie „keinekirchlicheGemeinde“bilden, nur
die einfacheHausandacht gestattet,der Privatgottesdienst aber untersagt ist"5,

Noch eine weitere Beschränkungder Privatglaubensgesellschaftenist in der Ver=
fassungverfügt. Sie dürfensich„der GlockenodersonstigerAuszeichnungen“nicht „be=
dienen“, „welcheGesetzeoderGewohnheit den öffentlichenKirchen angeeignethaben““.

35 Vgl. Sohm, Zeitschr. f. KirchenrechtXI S. 157ff., E. Mayer a. a. O. S. 134ff.,
W. Kahl, Lehrsyst.des Kirchenrechtesusw. 1 S. 332f.

26Verf.Beil. II 8§ 28, 32.
Verf. Beil. II 88 44, 45; vgl. § 37.

*. Berf. Beil. 11 § 31 (Rel.Ed. v. 1809 § 35). Vgl. E. Mayer a. a. O. S. 134 Anm. 3.
:.Verf. Beil. II § 29 (Rel.Ed. v. 1809 § 38). Vorbild: preuß. allg. Landr. T. II Tit. 11

#*18. R.St.G.B. §§ 243 Ziff. 1, 304, 306 Ziff. 1.
40 Ges. v. 17. Nov. 1837 (G.Bl. 1837/38S. 109) Art. 1 A Ziff. 2 („Erbauung oder Er=

weiterung von Kirchen“).
4 Berf Beil. II § 88. Vgl. Einl. z. Kirch.G.O. v. 24. Sept. 1912, aber auchderenArt. 93.
2 Verf. Beil. II 58 33, 34 (Nel.Ed. v. 1809 §§ 37, 38). Vorbild: preuß. allg. Landrecht

T. II Tit. 118822,23.
4 Judened.v. 10. Juni 1813 § 25 Abs. I.

· «Vers.Beil.ll§35·—Preuß.»allg.LandrechtT.llTit.ll§24istbestiiiinit:»Jhr
(einer bloß geduldetenKirchengesellschaft)ist nicht gestattet,sichder Glockenzu bedienenoder öffent=
liche Feierlichkeiten außerhalb der Mauern ihres Versammlungshauses anzustellen.“ Der erste
(Brancasche) Entw. des Rel.Ed. hattedies wörtlich übernommen. 39 desRel. Ed. v. 1809 er=
hielt dann nachZentners Bearbeitung,u. ohnedaß es zu weitererErörterung darübergekommen
wäre, die Gestalt, welche § 35 der II. Verf.Beil. aufweist.
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über die Bedeutung dieser BestimmungbestehtStreit. Vor allem wird darübergestritten,
ob das Wort „Kirche“ in demangegebenenZusammenhangeKirchengesellschaftenoderKirchengebäude
bezeichne.LetterenFalles wären die Auszeichnungen,von welchendieRede ist, Auszeichnungender
Kirchengebäude.DieseAnsicht würde, wenn richtig, den Vorteil gewähren, daß der Begriff der
„Auszeichnungen"einige Bestimmtheitgewänne. Allein dieseAuffassungist kaum haltbar. Daß
„Kirche“ im angegebenenZusammenhangeKirchengebäudebedeutenmüsse"“,läßt sichkeinenfallser=
weisen. Vielmehr deutet die Ausdrucksweisedes Gesetzgebersdarauf hin, daß er die Kirchen=
gesellschaften,ein berechtigtesSubjekt, nicht einen Gegenstand,meint. Es ist davon die Rede, der
Glockensichzu bedienen,also damit zu läuten. Das Glockengeläuteaber gehörtzu dengottesdienst=
lichen Gebräuchen,nicht zu den Auszeichnungender Kirchengebäude,und vom Gottesdiensteund
gottesdienstlichenGebräuchenhandeln auchdie §§ 33 und 34, an welche§ 35 der II. Verfassungs=
beilage einschränkendmit „aber“ anknüpft"é. Sind also die Auszeichnungen, von welchen die Ver=
fassungspricht, Auszeichnungender Kirchengesellschaften,nicht der Kirchen, so wird es allerdings,
da der Gesetzgeberkeine weiterenAnhaltspunkte für die Beurteilung gibt, ziemlich schwierig,im
einzelnenFalle festzustellen,ob eine Kultuseinrichtung unter den Begriff der Auszeichnungfällt
odernicht, zumal Auszeichnungein Unterscheidungsmerkmalist, welcheshöhereäußereEhre gibt,
also nicht jedesUnterscheidungszeichen.Die Frage muß mithin von Fall zu Fall beantwortet
werden. Nur soviel kann man allgemeinmit Sicherheit sagen,daß nicht lediglich Auszeichnungen
gemeint sein können, welche allen öffentlichen Glaubensgesellschaften gemeinsam sind. Dies deswegen,
weil es gemeinsameAuszeichnungen außer dem Glockengeläutenicht gibt, die Bestimmung demnachdann
inhaltsleer wäre v. Es kann ferner eine Einschränkungdes Begriffes der Auszeichnungaus § 38b
der II. Verfassungsbeilagenicht abgeleitetwerden. Denn die Befugnis der Glaubensgesellschaften,
Form und Feier ihresGottesdiensteszu regeln,bewegtsichinnerhalbder Grenzen,welchedieübrigen
Verfassungsbestimmungenziehen. Zu dieseneinschränkendenVorschriftengehört§ 76 a, b und nicht
minder § 35. Ist doch auch das Verbot des Glockengeläuteseine Beschränkungder „Form und
Feier des Gottesdienstes““.

Die Verfassungsurkunde" gibt ferner den Personen, welche von öffentlichen
Glaubensgesellschaften„zur Feier ihres Gottesdienstesund zumReligionsunterrichte be=
stellt find“, die „Rechte und Achtung öffentlicher Beamten"“, während sie den ent=
sprechendenBedienstetender Privatglaubensgesellschaftenalle besonderenVorzüge ver=
sagt. Jene erstereBegünstigunghat indessenmehrdie BedeutungeinesProgrammsatzes
und einerAnleitung für die AuslegungsolchergesetzlicherVorschriften, welcheöffentlichen
BedienstetenVorzüge einräumen30. Es handelt sich bei diesenBestimmungenaber ledig=
lich, wie auch der Wortlaut deutlich zu erkennengibt, um Einräumung und Versagung
persönlicherVorzüge. Die geistlichenBedienstetenvon Privatglaubensgesellschaftensind
selbstverständlichauch für den Staat Inhaber geistlicherAmter. Es kann ihnen nicht

45Vgl. 2. Aufl. 3 S. 4944.
4 Vgl. 2. Aufl. 3 S. 49545. 6
4 Vgl. Staatsminister Dr. v. Müller, Verh. d. K. d. Abg. 1891/92St. B. IX S. 805f.

Den anderenBeweisgrund, daß die rWi die Mehrzahl „der öffentlichenKirchen“ habeanwenden
müssen,weil mehrereöffentlicheKirchengesellschaftenaufgenommenwaren, halte ich nicht für durch=
schlagend.Denn die Möglichkeit einer unzweideutigenAusdrucksweiselag vor. Man hätte sagen
müssen:„einer deröffentlichen Kirchen“. 4 „

"8 Nach derbisherigenUbung ist die gottesdienstlicheTracht der Geistlichen,d.h. die in einer
Kirche eingeführtebestimmteForm derselben,zu den Auszeichnungender öffentlichenGlaubens=
esellschaftengerechnetworden. Vgl. M.E. v. 9. Juni 1833(Weber 2 S. 689)u. v. 10.Mai 1886

Lorüber a. a. O. S. 805 Sp. 1). — Beide M. E. sprechenaus, daß es den Rabbinern verboten sei,
sichder Amtstracht der prot. Geistlichenzu bedienen. Den gleichenStandpunkt nahm die Staats=
regierung hinsichtlichder Frage ein, ob die altkath. Geistlichensich„der in der kath.Kirch= ein=
geführtenäußeren Abzeichender bischöflichenu. Fiesterlichen.Würde“ bedienendürfen. M.E. v.
v. 11. Okt. 1891 (Archiv f. kath. KirchenrechtLXVII S. 156). Die M.E. gab Anlaß zu einer
Verfassungsbeschwerdebeim Landtage 189192 (Rep. S. 13fv), welchevon der K. d. Abg. als nicht
begründetbefundenwurde. M#. hierübernoch2. Aufl. 3 S. 49547.

Beil. II §§ 30, 36; Vorbild preuß.allg. LandrechtT. II Tit. 11 §§ 19, 26. Das Land=
recht spricht in § 26 von „besonderenperfönlichenRechten“,die II. Verf. Beil. in § 36 von Sbe=
sonderenVorzügen“. Es ist zu bemerken,daß der geh.Rat in der Sitzung v. 16. März 1809 in
§ 40 des Rel.Ed. v. 1809, welcher dem § 36 der II. Verf.Beil. wörtlich gleich lautet, statt „be=
sondereperfönlicheRechte“„besondereVorzüge" deshalbsetzte,weil auchin § 34 das Wort „Vor=
züge“ gebrauchtwar. In § 30 der II. Verf.Beil., der diesem§ 34 entspricht,wurde dann statt
„ orzügeu. Achtung“ „Rechteu. Achtung gesagt,in § 36 blieb aber „Vorzüge“ stehen.

55 Vgl. hierher E. Mayer a. a. O.S. 191 f.
30“
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verwehrt werden, sich als solchenach Maßgabe der Satzungenihrer Glaubensgesellschaft
zu bezeichnen5!1. Ihre Amtshandlungen gelten auch für den Staat als geistlicheAmts=
handlungen52.

Die Verfassungsurkunde?3 bemerkt bezüglich der Privatglaubensgesellschaften
schließlichnoch: „Die ihnen zustehendenweiterenRechte müssennachdemInhalte ihrer
Aufnahmeurkundebemessenwerden.“ Der Sinn diesesSatzes kann nur folgendersein.
Die Aufnahmeurkundedarf über die Rechte der Privatglaubensgesellschaftenso weit Be=
stimmungenenthalten, als jene Rechte nicht durch die II. Verfassungsbeilagefestgesetzt
sind, und als dieseBeilage solchebesondereBestimmungenzuläßt?“ oderdoch nicht aus=
schließt5. Durch die Verfügungen der Aufnahmeurkundekann daher den Privat=
glaubensgesellschaftennichts genommenwerden, was ihnen die Verfassung zugesteht5°,
und es darf ihnen nichts gegebenwerden, was nachder VerfassungVorrecht der öffent=
lichen Glaubensgesellschaftenist.

#*283. Die Glaubensangehörigkeit. Wenn die Glaubensgesellschaften
GesellschaftendesbürgerlichenRechtes wären, sokönnteder Rechtsgrundder Zugehörig=
keit zu denselbennur der Eintritt in den Gesellschaftsvertragsein. Die Glaubens=

51 Vgl. jedochM.E. v. 30. Jan. 1836 (Weber 3 S. 47 Anm. “) bezüglichderMennoniten
u. v. 28. März 1862(Weber 5 S. 611) bezüglichder Irvingianer.

62a#l. Verf. Beil. II & 38 Abs. II/c, dann die ebenangef.M.E. v. 28. März 1862. Un=
klar ist M.CE.v. 9. Nov. 1835(Weber 3 S. 47). Übereinst.J. Heimberger a. a. O. S. 215.

58Beil. II 8 37; vgl. auch§ 89. 5 Val. Beil. II § 45.
55Wenn daher die M.CE. v. 27. Dez. 1852 (Döllinger XXIII S. 488) bemerkt, den

Deutschkatholiken„sei eine Autonomie in Ehesfachendurch ihre Anerkennung als Privatkirchen=
gesellschaftnicht zugestandenworden“, so beruht dies auf Mißverständnis der Verfassungsbestimmungen.
Autonomie in Ehefachenhattennach § 64d der II. Verf.Beil. die Glaubensgesellschaftenüberhaupt
nicht; solche konnte daher auch den Deutschkatholiken nichtverliehen werden. Die Glaubensgesell=
schaftenkonntenu. könnenüber die Ehe nur Vorschriften für das Gebiet des Gewissenserlassen,u.
diese Befugnis hatten natürlich auch die Deutschkatholiken.

56Ubereinst.J. Heimberger a. a. O. S. 48 Anm. 2geoen A. Reinhard, Die Kirchen=
hoheitsrechtedes Königs von Bayern S. 184. Es darf also z. B.nicht — entgegenden §§ 33, 34
der II. Verf. Beil. — ihr Gottesdienst auf die Privatwohnung des Geistlichen beschränktwerden.
Vgal. M. E. v. 19. März 1814 (Weber 3 S. 544), worüber auch oben Anm. 21.
[/§283)1 E. Mayer, Die Kirchenhoheitsrechte des Königs von Bayern, S. 140 ff., 270 ff,
A. Reinhard, Die KirchenhoheitsrechtedesKönigs von Bayern, S. 184f., W. Vogel, Staats=
recht des Kgrs. Bayern, I S. 163 ff., A. B. Schmidt, Der Austritt aus der Kirche, Leipzig1893,
C. Sartorius, Die religiöseErziehung derKinder aus gemischtenEhen nachbayer.Rechte,Nörd=
lingen 1887,K. Schmidt. Die Konfessionder Kinder nach denLandesrechtenim DeutschenReiche,
Kraäiburgii.B. 1890,bes.S. 233—305,A. Nüßlein, Die konf.Kindererziehungnachbayerischem

echte, Bamberg1890,K. Stauder, Die religiöseErziehung derKinder aus gemischtenEhen nach
bayer.Rechteusw., Nürnberg 1892, J. Stangl, Die Religionsverhältnisseder Minderjährigen
nachder bayer.Verf.Urk., München1895(St. gehtvon der unzutreffendenAnsicht aus, daß die ge=
samte Materie der religiösen Erzlehung ausschließlich in der V. U. geregelt sei, kommt daher vielfach
zu anderenErgebnissens.Vgl. auchK. Neumeyer in der Z.Sch. f. internat.Privat= u. öff.RN.17
S. 54 ff. u. Internat. Verw.N. 1910 1 § 34. K. A. Geiger, Die religiöseKindererziehungin un=
emischten Ehen nach bayer. Rechte, Archiv f. kath. Kirchenrecht XX S. 69 ff. (gute Zusammen=

fellung derRechtsprechung),derselbe, Die religiöseKindererziehungin gemischtenEhen nachbayer.
Rechte,Augsburg 1894,derselbe, Die Wahl d. Glaubensbekenntnissesusw.,Regensburg1899u. Die
religiöseKindererziehungim deutschenReiche1903.H. v. Sicherer im Wörterb.desd.Verw.Rechtes11.
S. 383ff. E. Eck, Begr. derkirchl.Mitgliedschaft,2. Aufl. 1911. Zusammenstellungderergangenen
M.E. beiGünther, Amtshandb.für dieprot. GeistlichendesKgrs. Bayern diesf.d.Rh., Pürrsen 883.
1 S. 29 ff. Erörterungen anläßlich des Entw. eines bürgerl. Gesetzb.enthaltendie Schriften von
Drache, Die religiöseErziehung der Kinder usw., Halle 1889, u. Sehling, Die religiöseEr=

lechunz der Kinder usw., Erlangen u. Leipzig 1891, Frhr. v. Scheurl, Zeitschr. f. Kischenrecht.
XIII S. 5ff., Eck. Die Begründung der kirchl. Mitgliedschaftusw.,Würzburg 1902, Th. v. d.

Pfordten in Bl. 50 S. 177, ferner ebenda 51 S. 171 u. W. Güttler, Die religiöse Kinder=
erziehungim deutschenReiche1908; Bl. 52 S. 125. W. Bärtblein, Die religiöseKindererziehung
in Bayern, München 1912. Ottmar Kollmann, Die Religionsverhältnisse der Kinder in
Bayern, Ansbach 1913; F. Eichelsbacher, Der Zwang zur religiösenBetätigung in Familie u.
Schule, 1911 (Würzb. Diss.)) Rothenbücher, Trennung von Staat und Kirche (S. 463) sagt
(ähnlichNeumayer, Internat. Verw.R. S. 383), daß „jeder,der durchdie katholischeTaufe in die
katholischeKirche aufgenommensei, solange er sich auf dem Staatsgebietebefindet, ihr angehöre=
und nachMaßgabe der staatlichanerkanntenkirchlichenGebietseinteilungdenzuständigenkirchlichen
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gesellschaftensind jedochVerbände des öffentlichenRechtes. Sie bestehen,wenn sie
durch das Gesetzoder in Anwendung desGesetzeszugelassensind, nicht kraft Vertrages,
sondernkraft Gesetzes. Die Zugehörigkeitzu denselbenist ein öffentlichrechtlichesVer=
hältnis ebensogutwie Staats= oder Gemeindeangehörigkeit;aber in bezugauf die Art
der Begründung dieser Verhältnisse bestehtein sehr wesentlicherUnterschied. In die
Staats= und Gemeindeangehörigkeitkann man ohne weitereshineingeborenwerden,und
dies ist sogar ihre nächsteund ursprünglicheBegründungsart. In das Verhältnis der
Zugehörigkeit zu einer Glaubensgesellschaftgelangt man niemals durch die Geburt
allein?. Es müssennoch Rechtshandlungenhinzukommen,welchedie Aufnahme in die
Glaubensgesellschaftbewirken. Die Feststellungder hierfür maßgebendenRechtsgrund=
sätzeist nicht leicht; denn die Verfassungsurkundebietet nur Bruchstückeeines Rechtes
der glaubensgesellschaftlichenZugehörigkeitdar. Zu einemTeil erscheintdieseRegelung
unvollständiger,als sie ist; zu einem anderenTeil handelt es sichum absichtlicheEnt=
haltsamkeit des Gesetzgebers,welcher der Selbstgesetzgebungder Glaubensgesellschaften
einen Spielraum lassenwollte.

Der Gesetzgeber,der ausdrücklichnur über die Glaubenswahl der Volljährigen
und über die Zugehörigkeitsverhältnisseder Kinder von Eltern verschiedenenGlaubens
Bestimmungengetroffenhat, verfolgt ein zweifachesZiel: den Schutz der Gewissens=
freiheit und die Verhütung von Zusammenstößenzwischendem Rechte verschiedener
Glaubensgesellschaften.Das Selbstgesetzgebungsrechtder Glaubensgesellschaftenist un=
bedingt ausgeschlossen,soweit diesestaatsrechtlicheRegelung reicht. Es ist aber noch
nach einer anderenRichtung hin ausgeschlossen,und zwar durch Rechtsgrundsätze,die
mit dembürgerlichenRechtezusammenhängenund, wie späterdarzulegensein wird, von
der Verfassung mittelbar als maßgebendanerkannt sind. Aus der Erziehungsgewalt
geht nämlich die Befugnis hervor, über die Glaubenszugehörigkeitder Kinder zu be=
stimmen. Diese Befugnis kann durch Satzungen der Glaubensgesellschaftennicht ge=
schmälertwerden.

So ausgedehnthiernachdas Gebiet staatlicherRegelungist, bleibt dochimmer noch
der eigenenGesetzgebungder Glaubensgesellschaftenein weitesFeld. Das staatlicheRecht
will verhüten, daß die Glaubensgesellschaftensich jemandemaufdrängen; aber es will
auchdenGlaubensgesellschaftenniemandenaufdrängen. Die letzterenkönnenfrei darüber
Bestimmungen treffen, unter welchenVoraussetzungensie jemanden als ihr Mitglied
annehmenwollen, sowiedarüber, unter welchenVoraussetzungensie jemandenaus ihrer
Gemeinschaftausschließen2. Sie könnennur niemandenals ihr Mitglied beanspruchen,
der es nach zwingendemstaatlichenRechte nicht ist.

Der Rechtsstand läßt sich also dahin feststellen,daß Mitglied einer Glaubens=
gesellschaftnur ist, wer es nach ihrem und nach staatlichemRechte ist.

Dabei ift ausdrücklichzu bemerken,daßdasstaatlicheRechtdieMitgliedschaftzu
einer Glaubensgesellschaftnicht von der Staatsangehörigkeit abhängig macht“. Im

Amtern unterstelltsei.“ Bei dieserFormulierung, die zunächstden staatlichenZwang zurMit=
liedschaftimöffentlich =rechtlichenVerbande der Bekenntnisgenofsenhervorhebt, darf aber nicht

hbere en werden, daß der Staat nur jeneMitgliedschaftmit der erwähntenWirkung ausstattet,
die auchseinenGesetzenentspricht. Vgl. unten Anm. 3, 7, 8, 35.

2 UbereinstimmendV.G.H. 14 S. 220. Dieser Satz bedarfeiner Einschränkungzunächstauf
die christlichenGlaubensgesellschaften.Uber dieNotwendigkeiteines besonderenAufnahmeaktes,wie
B. der Taufe, entscheidetdie innere Verfassungder betreffendenGlaubensgesellschaft.Dieser Akt

bonn aber nur dann zur Begründung der Mitgliedschaft führen, wenn sein Vol mit dem
statlichen ** in Einklang steht. Vgl. Bl. 62 S. 274ff. u. d. V.G.H. 322S. 128 (Israelit
von Geburt).

: Val. Bl. 62 S. 74ff.; A. Reinhard a. a. O. S. 200f., der zutreffendnachweist,daß
ausVerf. Beil. II § 43 die UnzulässigkeitdesAusschlussesnicht gefolgertwerdenkann. V.G.H. 32
S. 133, auchS. 168. Neumeyer, Internat. Verw.R. S. 336.

Die Berf. spricht von Staatseinwohnern. Bgl. auch V. G.H. 5 S. 179, 9 S. 19,
11 S. 433, 12 S. 449. Zweifellos unrichtig die bei Günther, Amtshandb. für die prot. Geist=
lichen usw. I S. 29 ff., angeführtenM.E. Das prot.Oberkonsistoriumhat die richtigeAnsichtver=
treten. Wenn in der Entsch d. V.G.=H. 3 S. 694 (vgl. auch 11 S. 218) ausgesprochenist, daß der
ifraelitischeGemeindeverbandauchauf nichtbayer.Juden sicherstreckt,so ist dies sicherrichtig; aber
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Gegenteilegilt für die Glaubensgesellschaften,innerhalb des Umkreises der Glaubens=
genossen,sowohlhinsichtlichder Gesellschafts=wie der Gemeindeangehörigkeitder Grund=
satz der Territorialitäts.

Nach derVerfassungsurkunde“stehtjedemStaatseinwohner,welcherdiegesetzliche
Volljährigkeit — das „Unterscheidungsalter“—erreicht hat, die Entscheidungdarüber
frei, ob er einerGlaubensgesellschaftund welcherer zugehörenwill. Wer also als
Angehöriger einer Glaubensgesellschaftin das Alter der Volljährigkeit eintritt, kann
durch das Recht dieser Gesellschaft nicht am Ausscheiden verhindert werden. Dabeie
ist gleichgültig, ob mit dem Ausscheidensich ein Übertritt zu einer anderen Glaubens=
gesellschaftverbindet oder nicht7.

Der Wechselder Glaubensgesellschaft,beziehungsweisedie Austritts= oderEintritts=
erklärung sind jedochungültig, wenn demErklärenden die Willensfähigkeit fehlt, ferner
wenn die Erklärung durchZwang, Betrug oderIrrtum hervorgerufenist #.Das Vor=
handenseindieserMängel ist nachbürgerlichemRechtezu beurteilen.

Die Austrittserklärung, welchemit Willensmängeln nicht behaftetist, wirkt für
sich allein; es bedarf keinerEntlassung seitens der Glaubensgesellschaft.Die Eintritts=
erklärung dagegen wirkt für sich allein nicht; es muß Aufnahme nach Maßgabe des
Rechtes der betreffendenGlaubensgesellschafthinzukommen.

Formvorschriftendes staatlichenRechtes bestehennur für jeneWillenserklärungen,
nicht für die Aufnahme. Der Übergangvon einer Glaubensgesellschaft10 zu einer
anderenmuß nämlich „bei dem einschlägigen11 Pfarrer oder geistlichenVorstande“
sowohl der verlassenenals der neugewählten Glaubensgesellschaftpersönlich erklärt
werden12. Der Ubertritt ist also unwirksam, wenn nicht die beidenErklärungen und
wennnicht beidepersönlicherfolgtsind138.Der Nachweis,daßdies geschehenist, kann
nicht, weil § 1 des Judened. v. 10. Juni 1813 aufgehobenist; denndieserbeziehtsichnur auf die
bürgerlichenRechteu. Vorzüge. Solange die früherenNiederlassungsbeschränkungenbestanden,konnte
der Fall,um den es sichbanel, nicht wohl vorkommen. ·

Bal auchuntenAnm. 21 ff., sowiedieErörterungenZeitschr.f. KirchenrechtXXI S. 401ff.,
bes.425ff., XXIIS. 322ff. (Th. Braunl, XXII S. 211ff. (Otto Mejer). S. ferner H. Rehm,
Annalen 1892 S. 137ff., u. derselbe, Der Mitgliedschaftserwerbin der evangelischenLandes=
kirche u. landeskirchlichenOrtsgemeindenDeutschlands, DeutscheZeitschr. für Kirchenrecht 11
S. 192ff., 329f. Das Prinzip der Territorialität ist auchvom V.G.H. 3. B. 33 S. 169ff.) in
Ülbereinstimmung mit der Literatur stets anerkannt worden. Neumeyer, Internat. Verw. R. S. 390 ff.,
419, 468. Bgl. auchunter Anm. 29. Menner in Bl. 62 S. 313ff.

Verf.=Beil. II I§ 5, 6.
Dies ist durch Plenarentsch.des V.G.H. v. 23. Okt. 1889 (Sammlung 11 S. 17) ent=

n einer früherenEntsch.(Sammlung I S. 331) mit so schlagendenGründen dargetan,daß den=
en nichts beizufügenist. Die zustimmendenSchriftstellersind daselbstS. 30 angegeben.Außer=

em ist zunennenA. B. Schmidt, Austritt aus derKirche, S. 12f. DagegenE. Mayera. a. O.
S. 146 Anm.13. — DieV.G. H.E. 21 S. 32 hält die Austrittserklärung auch gegenüberPrivat=
kirchen=G.für notwendig.

Verf.Beil.II 9 7, 8 (—=Rel. Ed. v. 1809 9, 10);kürzerpreuß.allg. LandrechtT. II
Titel 11 68 40, 43. Vgl. 2. Aufl. 3 S. 498 Anm. 8.

?*UbereinstimmendJ. Heimberger a. a. O. S. 67 ff. Eck a. a. O. S. 126. Unrichtig
M. E. 2. l 88 Ziff. 1 u. 28. Sept. 1833(Weber II S. 694, 703),denenA. B. Schmidt
a. a. O. S. 174folgt.

10Gleichviel, welcher. Der Ausdruck „Kirche“ im § 10 ist nach demSprachgebraucheder
II. Verf. Beil. (vgl. oben § 282 Anm. 12) nicht gleichbedeutendmit öffentlicherGlaubensgesellschaft.

alschM.E. v. 14. Mai 1820 u. 22. Sept. 1851 (Döllinger VIII S. 32, XXIII S. 20). Es
ist zubemerken,daß beim Erlasseder letzterenM.E. die Deutschkatholikenals Glaubensgesellschaft
nochanerkanntwaren. —Nichtig. l. 4 S. 81 ff., A. Reinhard a. a. O. S. 195, W. Vogel,

= des Kars. Bayern I S.164 Anm. 3, J. Heimberger a. a. O. S. 65 ff. u. V.G.H. 21
. (Israelit).

L Heimber er a. a. O. S. 69, 70 f. Vgl. auch M.E. v. 16. Mai 1826 u. 11. Juli 1839
(Weber II S. 347, III S. 291); Günther, Amtshandb. usw. I S. 44; ferner Weber 3
S. 592, 4 S. 20 u. Günther I S. 77 ff. (ÜUbertrittvon Sträflingen).

12Verf. Beil. II § 10 stimmt mit § 12 des Rel.Ed. v. 1809 überein. # 2. Aufl. 3
S. 498 Anm. 12. Vgl. M. E. v. 31. Okt. 1878 bei Gönther. Amtshandb.usw. I S.73.
» 1½M.E. v. 7. Sept. 1842 u. 11. Jan. 1844 (Weber III S. 465, 529). — Anders bei

Anderung. der Glaubensangehörigkeitder Minderjährigen infolge Verfügung der Eltern. Hier hat
nur der Verfügungsberechtigtedie Abmeldung vorzunehmen. Ubereinst.Kollmann S. 21 gegen
Bl. 62 S. 266. Bgl. auchV.G. H. 33 S. 159.
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in beliebigerArt erbrachtwerden,da die VerfassungeinebestimmteForm der Be=
urkundungnichtvorschreibt1. Es kommtfernernichtsdarauf an, welcheder beiden
Erklärungen zeitlich vorausgeht15.

Die dargelegtenVorschriften der Verfassungsehendie Zulässigkeit von Ausnahmen
nicht vor. Sie enthalten auch, sofernsie erfüllt werdenkönnen,keineBeschränkungder
„eigenenfreienUberzeugung“. Anders, wenn sie nicht erfüllt werdenkönnen. Sol hier
das, was die Verfassung zweifellos sachlichwill, nicht durch Überspannungeiner for=
mellen Anforderung vereitelt werden,so muß man zugeben,daß die Vorschriften über
die Form des lbertrittes dann, aber nur dann und nur so weit nicht erfüllt zu werden
brauchen, als der lbertretende durch Verhältnisse, deren Beseitigung nicht in seiner
Macht liegt, an der Einhaltungder Verfassungsvorschriftengehindertist. Dies trifft
insbesonderedann zu, wenn jemandemdie Abgabe der Austrittserklärung arglistiger=
weise unmöglichgemachtwird 16, oder wenn wegenunmittelbarer Todesgefahr17 eine
Austrittserklärung nicht mehr stattfindenkann. Erkennt man die Statthaftigkeit solcher
Abweichungenvon der gesetzlichenRegel an, dann ist der hiernach als wirksam zu er=
achtendeÜbertritt als endgültig wirksam anzusehen,und es kann nicht etwa gefordert
werden, daß die unterlassenenFörmlichkeitenspäter, bei eröffneterMöglichkeit hierzu,
nachzuholenseien.

Für denbloßenEintritt in eineGlaubensgesellschaftoderdenbloßenAustritt aus
einer solchenhat die Verfassungkeineunmittelbar zutreffendenBestimmungen. Nachdem
aber der von ihr geregelteUbertritt zwei Rechtshandlungenin sich schließt— Austritt
undEintritt —., für derenjedediegleicheForm vorgeschriebenist!5, so muß als Wille
der Verfassungschon im Interesse der Rechtssicherheitangenommenwerden, daß die
nämliche Form einzuhaltenist, wenn eine der beidenRechtshandlungenfür sich allein
stattfindet1.

Aus den dargelegtenFormvorschriftender Verfassungsurkundeergibt sich auch,
daß niemand zwei Glaubensgesellschaftenzugleichangehörenkann20.

Es ist oben?1bereitshervorgehobenworden,daß die Glaubensgesellschaften,welche
im Staate zugelassensind, sowohl dem gesellschaftlichenBande nach über das Staats=
gebiethinaus sicherstrecken,als auchgeistigdurchdie Glaubensgemeinschaftmit anderen
Glaubensgesellschaftenverbundenseinkönnen.Im erstenFalle istderGlaubensgenosse,
welchevon auswärts nach Bayern kommt, auch für das bayerischeRecht Angehöriger
seinerGlaubensgesellschaft,ohnedaß es einer weiterenRechtshandlungbedarf. Zweifel=
haft ist die Rechtslage im zweitenFalle. Es wird folgendeszu erwägensein. DieBe=
stimmungender Verfassungsurkundehabenentschiedennur jenenWechselder Glaubens=
gesellschaftim Auge, welcherzugleichWechseldes Glaubensbekenntnissesist. Hiernach

14Die BestimmungendesM. E. v. 7. Juli 1833 (Weber II S. 694) Ziff. 3—6 entbehren
dergesetlichen Grundlage. Vgl. A. Reinhard a. a. O. S. 193 f. · »

IVgl.M.E·v-7.Juli1833 kiff. ,28·Sept.1833(»inioelimmereinerReihensolge«)
u. 4. Februar 1834(Dällän ger VIII S. 33, 34, 36/). A.M. ist A. Reinhard a. a. O. S. 193
mit Berufung auf denZweck desGes. Daß es demVolljährigen freisteht, Unterrichtin fremdem
Glauben zu nehmen, eheer denUbertritt zu demselbenvollzieht, ist ganz selbstverständlich.Vgl.
Günther, Amtshandb. usw. I S. 24. 4

16Dahin gehörtauchder Fall, daß der Geistliche, der zur Entgegennahmeder Erklärung
ans Sterbebettgerufenwird, nicht erscheint.

Bgl. die M.E. bei Weber 3 S. 348, 465, 561. Vgl. auchGünther, Amtshand=
buchusw. I S. 69 ff., insbes.S. 73, M. E. v. 31. Okt. 1878. "

* 18 Wenn man den Inhalt vonVerf. Beil. II 5 10 auseinanderlegt, so ist er der, daß der
„Ubergang" einen in gesetzlicherForm geschehenenAustritt und einen in gesetzlicherForm ge=
schehenenEintritt, also zwei Willenserklärungen,voraussetzt.Agl. 2. Aufl. 3 S. 499 Anm. 18.

1 Vgl. A. Reinhard a. a. O. S. 199, V.G.H. 11 S. 17. Nachdem den Deutschkatholiken
die Anerkennungals Glaubensgesellschaftentzogenworden war, sprachenM.E. v. 23. Sept. und
26. Nov. 1851(Weber lIll S. 736)aus, daß „die Aufnahmeder Mitglieder jener Sekte" in den
Verband einer anerkanntenGlaubensgesellschaft„an dieBeobachtungkeineräußerenFormalität von
seitender Staatsregierunggebundenseik. *ê;½:5

20Vgl. über eine absonderlicheAuffafsung der Irvingianer die Entschl. d. prot. Ober=
konsistoriumsv. 16. März 1870 bei Günther, Amtshandb. usw. I S. 317.

21 § 282 Anm. 11.
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wird, da das staatlicheRechtnichteingreift,dasRechtderGlaubensgesellschaftenmaß⸗
gebendsein. Betrachtetdieses,wie z. B. das Rechtder protestantischenKirche, den
fremdenGlaubensgenossen,welcher in Bayern Wohnsitz genommenhat, als Angehörigen
der Glaubensgesellschaft,so ist er dies sofort von Rechtswegen. Will er dieseMitglied=
schaft nicht, so steht ihm die Erklärung des Austrittes frei?. Entsprechenddasselbe
gilt auch für die Teilung der protestantischenGlaubensgenossenin die Kirchen rechts
des Rheinesund der Pfalz?s.

Es bleibt noch die Frage zu würdigen, ob die oben erörtertenFormvorschriften
auch auf denFall zutreffen, wo Angehörige einer bestehendenGlaubensesellschest eine
neue Glaubensgesellschaftgründen wollen. Daß hier die Formen des llbbertrittsnicht
verlangt werden können,ist klar; denn in eine Glaubensgesellschaft,die noch nicht be=
steht,kann man nicht eintreten. Aber auchAustritt vor der Gründung kannnicht ver=
langt werden,da die Verfassungnicht sagt, daß zur Gründung einer neuenGlaubens=
gesellschaftnur Personenfähig sind, die keinerGlaubensgesellschaftangehören. Auf jeden
Fall ist sicher, daß mit dem Augenblickeder königlichenGenehmigung einer neuen
Glaubensgesellschaftderen Gründer unanfechtbareMitglieder derselbensind. Dagegen
haben diejenigen, welchespäter beitretenwollen, selbstverständlichdie Formvorschriften
der Verfassung zu erfüllen.

Das Recht freierWahl derGlaubensgesellschaftwird vonderVerfassungsurkunde2",
deren Bestimmungendurch dasB.G. B. nicht berührt worden sind25, solchenPersonen
nicht zugestanden,welche das Alter der Volljährigkeit noch nicht erreicht haben2s.
Hierauf bezüglicheeigene Willenserklärungen solcher Personen und alle darauf sich
gründendenAkte sind also nachjederRichtung hin rechtsunwirksam:7, und zwar gleich=
viel, ob es sich um Personen handelt, die bisher keiner oder einer öffentlichenoder
einer privaten Glaubensgesellschaftangehörten28.

Ülber die Glaubensangehörigkeitder Minderjährigen entscheidetzunächstdie Be=
stimmung,welchevon denInhabern der elterlichenErziehungsgewaltgetroffenist. Daß
hiernacheineprivatrechtlicheGewalt maßgebendfür die Begründungeinesöffentlichrecht=

22Der Standpunkt, welcherin den M.E. bei Günther, Amtshandb.usw. I S. 29 ff., ein=
Frnommenwird, ist sonachunrichtig. Vgl. auch,M. E. v. 19. März 1844 (Weber III S. 544) u.

ünther a. a. O. S. 320. H. Rehm in derDeutschenZeitschr. f. KirchenrechtII S. 361.
S. ferner obenAnm. 5. «

25Vgl. unten § 289 Anm. 38. Bezüglich der Israeliten vgl. V.G. H. 3 S. 694, 11 S. 218.
24Beil. II § 6. Die insbes. in der k. Entschl.v. 26. April 1845 (Weber III S. 580) u.

der M. E. v. 29. April 1846 (Weber III S. 609) Ziff. 1 Vgl. auch weitere Entschl. Döllinger
XXIII S. 2, 8fl.) aufgestellteLehre, daß die Bestimmung des§ 6 der II. Verf.Beil. eine Ein=
chränkungdurchden Grundsaß der Gewissensfreiheiterfahre, den Tit. IV § 9 derVerf. Urk. aus=
preche, ist völlig haltlos. Vgl. darüber Verh. d. K. d. Abg. 1846 Beil. Bd. VII S. 276 ff..

zorg ferner A. Reinhard a. a. O. S. 189f. C. Sartorius a. a. O. S. 25 f., 52 ff. u. 2. Aufl.
366 Anm. 31 ff. Der V.G,. hat das Verdienst, die richtige Auffassung mit Entschiedenheit

urchgeführtzu haben. Vgl. Entsch.2 S. 149,3 S. 102,438,
2„5E.G. z. B.G. B. Art. 134; val. B.G.B. § 1801.— Uber die Gründe der Enthaltsamkeit

derNeichsgesetgebungProt. S. 6562f. — V.G.H. 25 S. 141,33 S. 101.
26 Verf.Beil.II 98 5, 6. Uber dieEntstehungdieserBorschrift s. 2. Aufl. 3 S. 501 Anm. 25.

Die Ansicht E. v. Moys, Staatsrecht des Kgrs. Bayern I, 2 S. 25, daß aucherlangte Voll=
jährigkeitserklärunggenige, widersprichtnicht bloß der Absicht, sondernauch demWortlaute der
Verf. EbensoBl. 50 S. 178. Uberdas Unterscheidungsalterim allg. A. B. Schmidt, Austritt
aus der Kirche, S. 82 ff.

27Uber die wunderliche,auchin M.E. angenommeneLehfe von E. v. Moy (Staatsrechtdes
Kgrs. Bayern I. 2 S. 24 f.), daß nachVerf. Beil. II § 6 der Übertrittmit bürgerlicher Wirkung
„für die äußerenGesellschaftsrechte“erstnacherlangterVolljährigkeit geschehenkönne,mit kirchlicher
Wirkung, „für die inneren Gesellschaftsrechte“aber schon früher, vgl. 2. Aufl. 3 S. 501 Anm. 26.
Geistlichen, welchedie einschlägigenVerfassungsbestimmungennicht beachteten,ist seitensder welt=
lichen Stellen die „Mißbilligung“ ausgesprochenworden. „Ein weiteresVorgehen,“sagt eine M.E.
v. 23. März 1877, „gegendie genanntenGeistlichen,nämlich eine Einschreitungmit Strafen gegen
dieselben,kann beim Mangeleiner gesetzlichenStrafandrohung nicht statthaben.“ S. Günther
a. a. O. I S. 99 ff., Verh. d. Abg.K. 1903/4St. B. X S. 350, 352 (Wiederholungder Taufe bei
Konvertierungen).

28Anders die M.E. bei Döllinger VIII S. 32, XXIII S. 19, 21. Dagegenzutreffend
A. Reinhard a. a. O. S. 191f., C. Sartorius a. a. O. S. 35f.
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lichenVerhältnissesseinkann, hat nichts Ungewöhnliches.Die Frage, welchesRecht zur
Anwendung zu kommenhat, bestimmtsich nach den allgemeinenGrundsätzenüber die
persönlichenund räumlichenGrenzender Gesetzeund insbesondereder bürgerlichrechtlichen
Gesetze.Diese allgemeinenFragen sind hier nicht zu erörtern. Hervorzuhebenist ledig=
lich, daß auch diejenigenBestimmungen,welchedie Verfassungselbstüberdie Glaubens=
angehörigkeitder Minderjährigen trifft, keineswegsnur für die Staatsangehörigen,
sondern für alle Staatseinwohner gelten, also innerhalb der Grenzen der Gebietshoheit
nach Maßgabe der erwähnten allgemeinen Grundsätze jedermann ergreifen (Terri=
torialitätsprinzip) 27.

Die elterlicheErziehungsgewalt ist nichts anderes als die elterliche,insbesondere
väterlicheGewalt, angewandtaufdieErziehung;sie ist nach§ 1631 (8§ 1627,1634)
des B.G.B. an den BesitzedesRechtesgebunden,für die Person desKindes zu sorgen.
Demnach liegt sie nicht mehr vor, wenn entwederdie elterliche Gewalt 30 oder die
Erziehung"1 beendetist. Ist dies der Fall, so bleibt von nun ab bis zu erreichter
Volljährigkeit die Glaubensangehörigkeitder Kinder unabänderlich. Der hier aus=
gesprocheneGedankehat in einer VerfassungsbestimmungAusdruck gefunden,welchezu=
gleich, soweit sie reicht, den aufgestelltenSatz ändert. Diese Bestimmungist, nicht
ihrem Wortlaute, aber ihrer Bedeutung nach die: Wenn Kinder dem bestehenden
Rechte gemäß in einer Glaubensgesellschaft die Konfirmation oder Kommunion
empfangenhaben,so ist ihre Zugehörigkeitzu dieserGesellschaftbis zu erreichterVoll=
jährigkeit unabänderlich32. Dieser Satz gilt für alle Glaubensgesellschaften,welchedie

: Vgl. V.G.H. 5 S. 179, 9 S. 19, 11 S. 17, 433, 12 S. 449, 18 S. 227, 32 S. 133.
K. Schmidt a. a. O.S. 441ff. Neumeyer in Zeitschr.f. internat. P.u. öff.Recht17 S. 51f.
u. Internat. Verw. R. 418—433, Oertmann, Bayer. L.Priv. N. S. 97, P. Scherber, Die recht=
liche Stellung der Ausländer in Bayern 1897.

#30Val. § 1666B.G. B., hierzu Bl. 50 S. 183.
11 W#.lauchV.G.H. 2 S. 160f., 9 S. 130, 21 S. 189., K. Schmidt a. a. O. S. 242ff.

Anders C. Sartorius a. a. O. S. ö5.
38Hieran finden auchetwaigeSchutzmaßnahmenaus §8 1666,1686, 1857 u. 1886 B.G.B.

ihre Schranken.— Die BestimmungstehtVerf.Beil. II § 18. (Vgl. über das Wort „ausgenommen“
4.Schmidt a. a. O. S. 290 Anm. 1.) Sie hat dort einen Zusammenhang, wonach sie sich nur

auf den Fall bezieht, daß ein Ehevertrag über religiöse Kindererziehung durch Umwandlung der Ehe
aus einer gemischtenin eine ungemischtehinfallig wird. Uber die Entstehungsgeschichteder Be=

immung Seydel, Bl. 42 S. 34, 38, 58 ff.; vgl. auch J. Stangl, Die Religionsverhältnisse der
inderjährigenusw. S. 126ff. Darüber, daß die Bedeutung dieserBestimmungüber den dal

des § 18 hinausreiche,daß es sich um Anwendung eines allg. Grundsatzesauch auf diesenFall
#endle, war man von jeher einig. (Vgl. Bl. 42 S. 62.) Nur darüber, wie weit die ausdehnende

uslegungzu gehenhabe, hat die Aussasung gewechselt.Uber die ältere abweichendeMinisterial=
Praris s. 2. Aufl. 3 S. 502 Anm. 30. Der V.G.H. hat zunächst1. für die vom §&18 der
I. Verf. Beil. unmittelbar getroffenen Fälle mit Recht die Beheutung. der Worte: „dem bestehenden

Ehevertragegemäß“ hervorgehobenund ausgesprochen,daß eine AufnahmekeineRechtswirkung
habenkönne, welchedemEhevertrageentgegenerfolgt ist. Er hat 2. die Gültigkeit des § 18 in
dem eben erörterten Sinne auch für die Fälle angenommen, wo, obne daß ein GEhevertragbesteht,
eine bisher gemischteEhe ungemischtwird. Der V.G.H. gehthier über den Wortlaut desGes. mit
Rückfichtauf dieEntstehungsgeschichte(ogl. v. Seydels angef.Abh.) hinaus. Dagegenwar er lange
Zeit nicht geneigt, den hier besprochenenSatz des § 18 auch 3. auf fortdauernd gemischte und auf
ursprün ¾|ö ungemischte Ehen auszudehnen. (Entsch. 2 S. 149, 3 S. 216 f., 4 S. 463, 550,
11S. 435f.; vgl. C. Sartorius a. a. O. S. 42ff., K. Schmidt a. a. L. S.300 ff.) M. E.
muß aber diese letztereFolgerung gleichfalls gezogen werden, wenn man jene ersterezieht. Denn
die ausdehnendeAuslegung, welcheder V.G.H. mit Rechtals statthaftanerkannthat, findet ihre
Begründung nicht darin, daß derGesetzgeberirrigerweisegeglaubthat, den Fall Ziff. 2 ausdrücklich
Pregell zu haben. Was der Gesetzgeberaus Irrtum zu bestimmenunterlassenhat, bildet kein Ges.

er Grund ist vielmehr der, daß § 18 in erkennbarerWeiseeinenallg. gesetzgeberischenGedanken
um Ausdrucke bringt, der nur formell zu eng gefaßt ist. Dieser Grund aber trifft auch auf die
älle Ziff. 3 zu. Der VG.H. hat dies auch in denEntsch.13 S. 526, 18 S. 207 bezüglichder

fortdauerndgemischten,nunmehrauch für die fortdauerndungemischtenEhen (33S. 63) anerkannt.
Übereinstimmend mit der hier vertretenen Ansicht E. Mayer a. a. O. S. 145, A. Reinhard
a. a. O. S. 188ff., J. Stangl a. a O. S. 143 ff., C. Sartorius a. a. O. S. 84f.
pflichtet nur teilweisebei, d. h. nur bezüglichder gemischten,nicht der ungemischtenEhen. Ent=
scheidend ist aber folgendes. Die Verf. erkennt eine Aufnahme in die Kirche an, wenn
Kommunion oder Konfirmation stattgefunden hat und nach der Rechtslage, unter der sie ge=
schah, gesetzlicherlaubt war. Es ist nicht abzusehen,warum diese„Aufnahme“ bei ungemischten

Gocgle



474 Das Recht der Glaubensgesellschaften. Das allgemeine Recht der Glaubensgesellschaften. 8 283

Einrichtung der Konfirmation oder Kommunion besitzen35; für andere Glaubensgesell=
schaftenverbleibt es bei der allgemeinenRegel, wonach das elterlicheBestimmungsrecht
erst aufhört, wenn die Tätigkeit der Erziehungsgewalt ihr Ende erreicht hat3“#. Eine
gesetzwidriggescheheneKonfirmation oderKommunion ist ohnejederechtlicheWirkung 35.

Obschon die Bestimmungender Verfassung von den Kindern aus ungemischten
Ehen nicht handeln,so läßt sichdochaus demInhalte der II. Verfassungsbeilageein
alle Fälle erschöpfendesRechtermitteln.

Der Grundsatz der Gewissensfreiheitund der freien Wahl der Glaubensgesellschaft
gilt auch für den Gebrauch, welcher von der Erziehungsgewalt gemachtwird. Die
elterlicheErziehungsgewalt bestehtin gleichemUmfange, mag die Ehe eine gemischte
sein oder nicht. Die Verfassung setztdies als selbstverständlichvoraus37.

Demnach bestimmtder elterlicheWille, bei unehelichenKindern der mütterliche
Wille ss, ob die Kinder überhaupt in eineGlaubensgesellschaftund, wenn ja, in welche
sie ausgenommenwerdensollen3°. Die Eltern sind in ihrer Wahl nicht an die Glaubens=
gesellschaftengebunden,denensie selbstangehören10. Sie sind auch an die einmal ge=
troffene Wahl nicht gebunden,könnenvielmehr, solangeihre Erziehungsgewalt dauert
und nicht eine dem bestehendenRechte entsprechendeKonfirmation oder Kommunion
erfolgt ist, eine Anderung vornehmen"#1.

Ehen wenigerKraft habensoll als bei gemischten.Ubrigens ist der BeweggrunddesGesetebers
nicht der, denSartorius annimmt. Bezwecktist vielmehr(vgl. v. Seydels angef.Abh. S. 34,38)
der Schutz der Kinder gegenGewissenszwangmit Rücksichtauf das weit hinauegeschobeneUnter=
scheidungsalter.Es wird angenommen,daß, wer die Kommunion oderKonfirmation empfangen
hat, bereits im Glauben der betr. Kirche befestigtsei. Mit anderenWorten, diesenAkten wird die=
selbeWirkung beigemessen,wie der beendigtenreligiösenErziehung. Das sind Erwägungengan
allgemeinerNatur: sietreffenauf jedenFall desGlaubenswechselsin diesenBekenntnissenzu, derKuch
die Eltern herbeigeführtwird.

*5Auch für privateGlaubensgesellschoften,daher auchfür die Altkatholiken.
“ Anders E. Mayer a. a. L. S. 142, dagegentreffendC. Sartorius a. a. O. S. 85

Anm. 133. J. Heimberger a. a. O. hat in den Bl. 62 S. 326ff. m. E. zutreffenddargelegt,
daß die analoge Anwendungdes § 18 auf die nichtchristlichenBekenntnisseunbedenklichsei, wenn
dieseeine Erfetung des Endpunktesder religiösenErziehung — wie z. B. die Israeliten — haben.
A. M. V.G.H.33S. 159f.

*5 C. Sartorius a. a. O. S. 86 ff. V.G.H. 33 S. 104. Die Ansicht von A. Reinhard
a. a. O. S. 188, daß die älteren Bestimmungenüber die Zeit der Zulassung zu Beichte und
Kommunion (ebendaS. 99 Anm. 1) nochfür die „bürgerlicheWirkung“ dieserHandlungenGeltung
haben, scheintmir nicht haltbar. Das müßte gegenüberVerf. Beil. II § 38 Abs. IIb in der

Verf Urk. selbst gesagt sein. Über das Alter der Konfirmation Weber 1 S. 353, 2 S. 211f.
(Ziff. 2) 3 S. 289. Vgl. auchV.G.H. 14 S. 221, Kollmann a. a. O. S. 35.

36 Grundsätzlichanders J. Stangl a. a. O., insbes.S. 173ff.
31Dies ist dargelegt in der M.E. v. 13.DTuli 1838 (Weber 3 S. 246), welchemit der

Rechtsauffassungfrüherer Entsch.(Döllinger VIII S. 50 f.) brach. Nur dürfendieAusführungen
der M.E. nicht dazu verleiten, anzunehmen,daß es zur Erziehung der Kinder in einemanderen
Glauben als demder Eltern bei ungemischtenEhen notwendigeines Vertrages bedürfe.

35 V.G H.33 S. 99, 103. Günther, Amtshandb. usw.I S. 115f. HinsichtlichderKinder
aus nichtigenChen vgl. Bl. 50 S. 190. Kollmann a. a. O. S. 14, 15ff.

3mDies ist auch für gemischteEChendurchKap. 3 derII. Verf.Beil. anerkannt.V.G. H. 11S. 17.
Vgl. auch33 S. 159. Das verfassungsmäßigeRecht der Eltern, ihreKinder auchkeinerGlaubens=
geseüschuftzuzuweisen,kann durchAnordnungen der Schulverwaltung nicht eingeschränktwerden;
diese kann nur die Teilnahme am Unterrichte in jener Religion fordern, der die Kinder nach staat=
lichemund kirchlichemRechteangehören,nicht aber Kinder, die keinerReligion im Sinne derVerf.
angehören,zur Teilnahme an irgendeinemGlaubensunterrichtezwingen. Denn dieverjassungemäßig
gewährleisteteGewissensfreiheit kann nur durch ausdrückliches Verfassungsgeseh=wie z. B. das Rel.Ed.
9 6, 14, beschränktwerden. Vgl. auch unten Anm. 90, 91, ferner Kollmann a. a. O. S. 6 gegen

enner in Bl. 62 S. 298, der selbst ebenda S. 259, 263 die volle Freiheit der Eltern anerkennt.
4° V.G.H. 4 S. 114. Vgl. C. Sartoriue a. a. O. S. 58 ff., der treffend darlegt, daß

Verf.Beil. II 8 188hiergegennicht geltendgemachtwerden kann; anders E. Mayer a. a. O.
S. 215 Anm. 31. ülechee Bl. 62 S. 259, 263. Krapp i. Arch.f. kath.Kirchenrecht,89 S. 252.
Über den Mißbrauch der Erziehungsgewalt vgl. B. G.B. § 1666, 1686; O.E. in der Zeitschr. f.
R.Pfl. in Bayern 1912 S. 260, Bl. 62 S. 265, Kollmann d. a. O. S. 11.

4 Bgl. obenAnm. 32. Verf.Beil. II § 6 hat hierher gar keinenBezug; er handelt vom
Glaubenswechselaus eigenem Willen.
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Während in bezug auf dieseGrundsätzeKinder aus gemischtenund aus unge=
mischtenEhen und außerehelicheKinder von Eltern des nämlichen und verschiedenen
Glaubens sichgleich stehen,zeigt sichnach anderer Richtung ein Unterschied.

Die Ausübung des elterlichenBestimmungsrechtesbemißtsichnämlich bei Kindern
aus ungemischten Ehens und bei unehelichenKindern von Eltern gleichen
Glaubens lediglich nach dem bürgerlichen Rechte, nicht nach der zweiten
Verfassungsbeilage“s. Die Vorschriften des bürgerlichenRechtes z. B., welche
demWillen des Vaters ein UbergewichtüberdenWillen der Mutter einräumenoder
die elterlichenRechtenach Lösung der Ehe einem Eheteile voll zugestehen,finden hier=
nachauchhier Anwendung". Dagegensind diejenigenVorschriftender bürgerlichen
Rechte, welche einen gesetzlichenZwang gegenüberden Eltern zur llberweisung der
Kinder an eine bestimmteGlaubensgesellschaftbegründen,durchden verfassungsmäßigen
Grundsatzder Gewissensfreiheitbeseitigt. Denn dieserGrundsatzerleidetnur so weit eine
Einschränkung,als die Verfassungselbstes ausspricht oder zuläßt“.

Für die gemischten Ehen hat die Verfassung" besondere Be=
stimmungen getroffen,die auch in das bürgerlicheRecht übergreifen"7v. Diese Be=
stimmungengeltensowohl für Ehen, welchevon Anfang an gemischtsind, als auch für
solche,welchespäter gemischtwerden13. Sie bilden zwingendes Recht'.

Eine gemischteEhe5° liegt dann vor, wenn nur ein EhegatteeinerGlaubensgesell=
schaft angehört,sowiedann, wenn die Ehegatten verschiedenenöffentlichenoderprivaten

*2Ebensobei Ehen, die nachträglichinfolge Glaubenswechselzu einer ungemischtenwerden;
V.G.H. 18 S. 213 u. untenAnm.67. v

«SorichtigC.Sartoriusa.a.O-S.56s.;V.G·.3S.438,4S.111,5S.138,
20 S. 104, 32 S. 132, zgt auch 31 S. 78; and. Anf. A. Reinhard a. a. O. S. 186 ff. u. Stangl
a. u. O. S. 182, 186, 189. — Eck a. a. O.S. 82. Zat. 1707 B.G.B.

4“V. G. H. 4 S. 111, 9 S. 129, 12 S. 60, 449. Vgl. K. Schmidt, Die Konfession der
Kinder usfw.,S. 31. Daß nunmehrbie einschlägigenVorschriftendes B.G.B. (namentlich §§1627,
1631, 1634—37, 1666, 1676—80, 1684—1686, 1698, 1793, 1800, 1811, 1837), insoweit überhaupt
das Zivilrecht neben der Verf. anwendbarist, maßgebendsind, ergibt Art. 1 d. A.G. Dies gilt
auch für die Pfalz (vgl. Bl. 51 S. 271). Uber die infolge des B.G.B. eintretenden Anderungen
vgl. insbes.v. d. Vferdten in den Bl. 50 S. 177ff.; 51 S. 171 ff.,aber auchZeitschr.f. R.Pfl.
1912 S. 344, Eck a. a. O. S. 36ff., Geib=Besnard, Handb., II S. 203, Staudinger, Vor=
träge usw., S. 179, Kollmann a. a. O. S. 10ff. Uber die Frage, wer erziehungsberechtigtist,
und über Umfang seinerRechte,entscheidendie bürgerl.Gerichte,soweitsie nicht als Inzidentpunkt
im verwaltungsrechtlichen Verfahren zu entscheidenist. Vgl. Anm. 121 unten. Der Vormund hat
kein Bestimmungsrecht. V.G.H 9 S. 27, 11 S. 86, 17 S. 319, 31 S. 78; Bl. 62 S. 250 ff., 256.
Vgl. aber auch§§ 1666, 1686,hierzuEichelsbacher a. a. O. S. 15/16.—Der V. G.H. 4 S. 111
(16 S. 77) hat — allerdings vor demB. G.B. — dem Vormundschaftsgerichtim allgemeinenein
Antrags=oder Beschwerderechtnicht zugestanden(ugl. auch Reger=Dyroff 4. Aufl. S. 214,
Menzinger in den Bl. 53 S. 137). Hierzu V.G.H. 26 S. 147, 33 S. 104. Vgl. auch
Reger=Dyroff, V.G.H.G., S. 182, Bl. 50 S. 182ff.

45 So richtig C. Sartorius a. a. O. S. 58, übereinst. Neumayer, Int. V.R. S. 411,
dagegenV.G.H. 5 S. 138, 12 S. 442, 18 S. 265. Das B. G.B. kennt keinensolchenÜber=

weisungszwang. ·
.CDieVestiniiiiungender§§12—28derlI.Verf.Beil.(vgl.§:ql4—27desRel.Ed.v.18l)9)

weichenvon demVorbilde despreuß.allg. LandrechtesT. II Tit. 2 39 74—85,642 teilweiseerheblich
55 zueSelois mit § 79 wörtlich gleichlautend.— Über derenGültigkeit auchfür die Pfalz

... 255.
4 Bgl. zum folgendenK. Schmidt a. a. O. S. 251ff. Dies gilt auchgegenüberdem

B. G.B. (E Art. 134).
4# W= 1 S. 331, 18 S. 203, 209, 33 S. 60. Die Tragweite der Bestimmungen reicht über

dasGebietderRegelungderGlaubensangehörigkeitnichthinaus. Verf.Beil. II § 15sagtausdrücklich:
„Ubrigens benimmt die Verschiedenheitdes kirchlichenGlaubensbekenntnisseskeinemder Eltern die
ihm sonstr’ der ErziehungwustehendenRechte“ »
VGHUZZVC S. 11, 16, E.G.z. B.G.B. Art. 134. Ausnahmenur § 21 Halbsatz2, hierzu

50Vgl. C. Sartorius a. a. O. S. 11f., 32f., K. Stauder, Die relig.Erziehung der
Kinder aus gemischtenEhen usw. S. 11ff. Die Ansicht, welcheJ. Stangel a. a. O.S. 21ff.
entwickelt,ist m. E.jurssisch unhaltbar. Der rechtliche Begriff der gemischtenEhe kann nicht
darauf gestelltwerden, daß die Gatten verschiedeneGlaubensüberzeugungenhaben. Rechtlichkann
nur die ZugehörigkeitoderNichtzugehörigkeitzu einer Glaubensgesellschaft in Betrachtkommen;
denn nur dies 6n ein Rechtsverhältnis. Der Glaube, den der Einzelne hat oder nicht hat, ist
rechtlichunfaßbar.
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Glaubensgesellschaften5! angehören; nicht dagegendann, wenn beide Ehegatten, ohne
einer Glaubensgesellschaftanzugehören, verschiedenenGlaubens sind; ebensowenig
dann, wenn Ehegatten, die derselben Glaubensgesellschaftangehören, verschiedenen
Glaubens sind52.

Der leitendeGedankebei deneinschlägigenVerfassungsbestimmungen,die für alle
Glaubensbekenntnissegelten, ist der, daß für gemischteEhen hinsichtlichdes elterlichen
Verfügungsrechtes über die Glaubensangehörigkeit der Kinder an die Stelle der
Vorschriftendes bürgerlichenRechtesderGrundsatzder GleichberechtigungbeiderEhe=
teiletritt 55.

Die Braut= oderEheleute5“, und zwar nur diese,könnenüberdie Glaubens=
angehörigkeitder aus ihrer55 Ehe hervorgehenden5° Kinder beliebigeVereinbarungen
treffen. Der Umfang des Bestimmungsrechtes,dessenAusübung bei gemischtenEhen
zum Gegenstandevertragsmäßiger Regelung erklärt ist, ist genau derselbewie bei un=
gemischtenEhen. Den Eltern steht also auch hier frei, für die Kinder eine beliebige
Glaubensgesellschaftzu wählen57 oder sie keiner Glaubensgesellschaftzuzuweisenss.

Da hier die Ausübung des gemeinsamenelterlichenBestimmungsrechtesdurch
Vertrag?“ geordnet ist, so ergibt sich von selbst, daß die Erfüllung des Vertrages
GegenstandwechselseitigerVerpflichtungen der Gatten ist. Aus der Gemeinsamkeit
des elterlichenRechtesergibtsichferner, daß der geschlosseneVertrag nicht einseitig
kündbar ist6°.

Die Vereinbarung kann entwederdurch Ehevertrag oder durch sonstigenVertrag
getroffenwerden. Ist ersteresder Fall, so finden die Bestimmungendes bürgerlichen
Rechtes über die Form #1und die Zeit der Errichtung von Eheverträgen Anwendung.
Das bürgerlicheRechtentscheidetalso insbesondereauchdarüber,obsolcheVerträgenur

51 Eine andere,Ansicht tritt in der M.E. v. 20. Aug. 1852(Weber 4 S. 534)zutage. S.
dagegenV.G.H. 11 S. 113, 10 S. 17, A. enser a. a. O. S. 191f., K. Schmidt a. a. O.
S. 252ff., Günther, Amtshandb. usw. I S. 108 (Oberkonsistorium).VG.H. 11 S. 36 (frei=
religiöse,Gueinde=

V.G.HH.8 S. 193 u. andererseits9 S. 19 sichtcttorikusacheng. LetzteresErk. machtden
sehr schwierigenVersuch,die„Möglichteit einer rechtlichzu berücksichtigendenGlaubensverschiedenheit
innerhalb derselben Glaubensgeseschaft.darzutun= Der Versuch ist . * nicht gelungen.

.Sartorius a. a. O. Sibl EbensoV.G.H. 2
: Auch Mindrriährige Anders M.E. v. 22. Juni 1838 Ea 'z S. 245); dagegen

BV.G. H. I1 S. 525. Val. K. Schmidt a. a. t S. 276f.
55 Das Ges. meint hier nur leibliche Eltern u. Kinder, nicht Pflege= oder Stief= u. auchnicht

Adoptiv=Elternu. Kinder. V.G.H. 3 S. 102,438, 20 S. 105, 28 S. 485 31 S. 78, 33 S. 1
and. ’ bezüglichdes AdoptivverhältnissesC. Sartorius a. a. O.S. 70ff. u. bezüglich9
u. des Fallesder EinkindschaftE. Mayer a. a. O. S. 210. Gegen Sartorius im einzelnen
2 Aufl. 3 S. 505 Anm. 52 und unten Anm. 76.

56 Gleichviel, ob schonvorhandeneoder lünktige Falsch M.E. v.7. Okt. 1835(beltänger
IIS 53; über die vorangegangeneM.E. v. 4. Nov. 1834 Bl. * . 66); dagegenV.G.H. 4

51And. Ans. V.G.H. 1 S. 109 (115), E. Mayer a. a. O. S. 215 Anm. 31, J. Stangl
a. a. O. S. 117ff.; Wereinstimmend C. Sartorius a. a. O. 67, A. Nüßlein, Die konf.
Kindererziehungusw. E 20 ff. V.G.H. 32 S. 128.

58 Dies nzunehmnenerfordertdie Logik u. ist durch ert Beil. II & 12 nichtausgeschlassen=
A. M. ist C. Sartorius a. a. O. S. 68 ff. Ubereinst. W. Vogel, Das Staatsrechtd. Kars.
Bayern I S. 165 Anm. 3.

5° C. Sartorius a. a. O. S. ühhrt richtig aus, daß eineVerpflichtunggegeßenubet
einemDritten (Reversan denve in kein ertragiin Sinne der Bestimmungender Verf
Beil. ist. — Immerhin kann unter Umständen in einer Urkunde solchen Inhaltes auch der beider=
seitigeJerteawille LerGatten zum Ausdruckekommen.

8 S .
«NunmehrausschließlichnotatielleFokni,vglBGHBSUIAItMlEG167Ziss

des A.G. z. B.G.B., Art. 15 d. A.G. z. G.V.G. u. Art. 1 Abfs.1 Not.G. v. 9.Juni isdo, Bl. 50
S. 185. Dies gilt auch für Ausländer bie in Bayern wohnen. Die Form der Pereinbarun bemißt
sichnach demAachte. des erstenehelichenWohnsitzesder Eltern. Hierzu V.G.H. 1 50, 18
S. 227, 25 S. 384.33 S. 171. Die RechtmäßigkeitderVerträge hat derrrnee selb
Mandi zu prüfen. : das frühereRecht* 2. Aufl. 3 S. 505 Anm. 58—60, 387, 42

(v. Seyd F dagegenebendaS.235ff.; ferner Krit. Viert.J. Schrift N. F. 17 S 290 ff.
V.G.H. 25 S. 384, K. Schmidt a. a. O. S. 276fl.
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vor oderbei Abschlußder Ehe eingegangenund ob siespäterabgeändertwerdenkönnen#2.
Ist die Vereinbarung durch gewöhnlichenVertrag "3 getroffen,so sind hierfür die Vor=
schriftenmaßgebend,welchedas bürgerlicheRecht für Verträge im allgemeinengibt ".
Wenn und solangekeinevertragsmäßigeVereinbarung der einen oder anderenArt ge=
troffen ist, folgen65 in bezugauf die Glaubensangehörigkeitdie Söhne demVater, dic
Töchterder Mutter “6.

Ist über die Glaubensangehörigkeitder Kinder durch Ehevertrag bestimmt, so
bleibt der Vertrag auch dann aufrecht, wenn in der Glaubensangehörigkeitder Eltern
Anderungeneintreten,ohnedaß die Ehe aufhört gemischtzu sein. Liegt nur ein sonstiger
Vertragvor,soentscheidenim gleichenFalle dieRegelndesbürgerlichenRechtesdarüber,
ob der Vertrag durch die Anderung in seinenVoraussetzungenberührt, also hinfällig
wird. Liegt gar keinVertrag vor, so ergreift die Anderung der Glaubensangehörigkeit
eines Eheteils die Kinder seines Geschlechteskraft des Gesetzes.

Wird durchWechselder Glaubensangehörigkeiteine bisher gemischte Ehe
zur ungemischten, so sind die Vorschriften, welche für gemischteEhen gelten,
hinsichtlich der Glaubensangehörigkeitder Kinder nicht mehr anwendbar. Die ge=
schlossenenVerträge werden hinfällig; die allgemeinenGrundsätzeüber das elterliche
Verfügungsrechttreten in Kraft. Wenn und solangehiernachnichts anderes bestimmt
wird, folgendie Kinder der nunmehrgleichenGlaubensangehörigkeitder Eltern7.

Die Auflösung der Ehe wirkt verschieden,je nachdemsieunter Lebendenoder durch
den Tod eines Ehegatten erfolgt. Bezüglich der ersterenFälle sagt die Verfassung,
daß sie „auf die Religion der Kinder keinen Einfluß haben“ können"". Sofern also
nach bürgerlichem Rechte beide gewesenenEhegatten an der Erziehungsgewalt noch
Anteil haben, bleibt hinsichtlichder Bestimmung über die Glaubensangehörigkeitder
Kinder dieRechtslagejedenfallsnachwie vor dieselbe5. ZweifelhafterliegtdieSache,
wenn einer der gewesenenEhegatten,wie dies nach § 1635 desB.G. B. stets eintritt,
die Erziehungsgewalt verloren hat. Nach dem Wortlaute der Verfassungsvorschrift
bleibt hier sowohl die vertragsmäßige Abmachung, wie auch die gesetzlicheRegelung,
welchemangels einesVertrages eingetretenist, in Kraft. Kann nun hieran der Eheteil,
welcher im Alleinbesitzeder Erziehungsgewalt verbliebenist, etwas ändern? Im zweiten

": V.G.H. 13 S. 573. Jetzt kann auch in der — Vertragsschlußvor u. nachder
Sbeschlietung,erfolgen (B.B. §§ 1432, 1434); V.G.H. 22 S.57, Art. 200 d. E.G. z. B. G.B.;

3 Es genügt zur Annahme eines Vertrages nicht bloß die Feststellungeines gleichheitlichen
Willens, sondern es ist die Feststellung eines Vertragswillens erforderlich. V.G.H. 6 S. 178, 7

11, 11 S. 487. Vgl. C. Sartorius a. a. O. S. 75 ff., insbes. über die Bedeutungder
„Reserve“",K. Schmidt a. a. O. S. 267 ff. »

«DieFrtige,welchesbürgerlicheRechtAnwendungzufindenat,istkeineaqtsrechtliche
Frage.NeumeiierinderZeitschr.f.Jnt.VeriV-R.1907S.93ss.,lkt.11d.E.-z.B-G·B.;
überdasfxühcrcRechtVLZöS.387.Kollmnnna.a.O.S.25-28. » «

«UberdieEntstehungdcs§l4d.II.Verf.Beil.vgl.2.Aufl.3S-506.DiefeBokschrift
gilt auch, wenn der Vater nach dem Tode der Mutter zu einer anderen Glaubensgesellschaft über=

tritta.vgl. VG.H. 33 S. 91ff. *r
6 Verf.Beil. II §§ 12—14. DieseAnsicht,welchemit jener des V.G. H. (Entsch.4 S. 161,

255, 6 S. 178, 7 S. 11, 183. 9 S. 250, 11 S. 141, 435, 487, 12 S. 453 f., 13 S.566, 573,
C. Sartorius a. a. O. S. 34 f., K. Schmidt a. a. O. S. 274ff..)im Widerspruchesteht, ist
ausführlich begründetin Bl. 42 S. 17 ff. Hierzu noch v. Seydel in der Krit. Vierteljahresschr
für Gesetzgebungu. Rechtswiss.,N. F. 17 S. 291ff. Die Auffassung desV.G. H. (vgl. auch33
S. 91 ff.) hat bei denSchriftstellernnur vereinzelteZustimmung gefunden.Sie ist in derTat Vlis
unhaltbar. S. über die Frage Bl. 3 S. 72 ff., 88ff., A. v. Scheurl ebenda 42 S. 225 ff. u. Bl. f.
N.A. 44 S. 154ff., 161ff., E. Mayer a. a. O. S. 208Anm. 15, C. Sartorius a. a. O. S. 13ff.,
75 ff., Bl. 35 S. 373ff., K. Schmidt a. a. O. S. 270ff., ders elbe, Archiv f. kath.Kirchenrecht
LXX S. 94 ff., K. Stauder a. a. O. S. 20 ff., J. Stangl o. a. O. S. 77 ff. »

STVerf Beil-II§18.DerSatz:»fofolgendieinderdernungleichenReliiqnder
Eltern“ begründetkeinenRechtszwangfür letztere,er hebtnur die regelmäßigeintretende Wirkung
Frvor. G. p. 18 S. 213, 33 S. 93, 162. Uber die in § 18 beigefügteAusnahme s. oben

nm. 30 ff.
ssVerf. Beil. II 5 17. Vgl. 2. Aufl. 3 S. 506 Anm. 65. Kollmann a. a. O. S. 13, 30.
ss Vgl. V. G.H. & S. 151. Anders J. Stangl a. a. O. S. 161 Anm. 10.
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Falle gewiß nicht; denndie gesetzlicheRegel kann nur durcheinenVertrag ausgeschlossen
werden, und ein Vertrag mit dem, der keinRecht auf die Erziehung mehrhat, ist nicht
möglich. Aber auchfür denerstenFall wird dasselbegelten. Denn wennder Gesetzgeber
die Vertragsbestimmungfortbestehenläßt, trotzdemder eine Vertragsteil sein Recht
verloren hat, so wandelt er die bisher vertragsmäßigeGebundenheitin eineGebunden⸗
heit unmittelbar durch denWillen desGesetzgebersum. An dem so festgelegtenRechts=
zustandeaber kann aus demselbenGrunde wie im vorigen Falle vertragsmäßig nichts
mehr geändertwerden70. Genau ebensowie diesebeidenFälle sind nach ausdrücklicher
Gesetzesbestimmungdie gleichartigenFälle zu entscheiden,welchesich ergeben,wenn die
Ehe durch den Tod eines Eheteiles gelöstwordenist 71.

Diese Bestimmungenbilden unbedingt zwingendesRecht. Ihre Geltung kann
unter keinenUmständenGegenstandeines „Verzichtes“ für denEheteil sein, welcher im
Alleinbesitzeder Erziehungsgewalt verbleibt72. Andererseits verstehtes sichvon selbst,
daß diejenigenAnderungen der Glaubensangehörigkeitder Kinder, welche auch dann
eingetretensein würden, wenn die Ehe noch bestünde,ebensoeintreten,wenn die Ehe
nicht mehr besteht. Wo also kein Vertrag vorliegt, sondernTeilung der Kinder nach
dem Geschlechtezufolge der gesetzlichenRegel eintrat, da bewirkt auch nachgelösterEhe
der Glaubenswechseldes Eheteiles, welchemdie Erziehungsgewalt allein zukommt, eine
entsprechendeAnderung der Glaubensangehörigkeitfür die Kinder seines Geschlechtes.

Ist kein erziehungsberechtigterEheteil mehr vorhanden, so kann die Glaubens=
angehörigkeit der Kinder durch die nunmehrigenTräger der Erziehungsgewalt (Vor=
münderusw.)nichtmehrgeändertwerden76.

Die Glaubensangehörigkeitder Pflegekinder aus gemischtenEhen richtet sich,
wie die Verfassungausdrücklichsagt, „nach ihrem vorigenStande"“". Natürliche
Kinder, welchedurch nachfolgendeHeirat ehelichwerden,werdengleichdenursprünglich
ehelichenKindern behandelt'.. Keine Bestimmungentrifft die Verfassung bezüglichder
Adoptivkinder. Nach § 1757 desB. G. B. erlangt das Kind durch Annahme
an Kindesstatt die rechtlicheStellung eines ehelichenKindes des Annehmenden, der
damit die volle Verfügungsgewalt über die religiöse Erziehung erhält; Verfügungen
oder Vereinbarungen der früheren Erziehungsberechtigtenbleiben nur insofern weiter
wirksam, als sie die Grundlage der schon vor der Annahme oder vor einer anderen
Bestimmung des Annehmendenvollzogenenendgültigen Aufnahme des Angenommenen
in eine Glaubensgesellschaftbilden 7606.Wird die elterliche Gewalt auf die neuen
Eltern voll übertragen, so geht das volle Bestimmungsrechtüber die Glaubens=
angehörigkeitdes Kindes auf die neuenEltern über. Dieses Bestimmungsrechtaber
bemißt sich, selbstwenn die Ehe der Adoptierendeneine gemischteist, nicht nach
den Vorschriften der II. Verfassungsbeilage,sondernnach dem bürgerlichenRechte, da
erstere Vorschriften nur auf leibliche ehelicheKinder sich beziehen77. Die leiblichen
Eltern des Angenommenenverlierenmit der Annahmedie elterlicheGewalt, die sie

7° Ubereinst.V.G H. 25 S. 138,33 S. 92; Bl. 50 S. 186. Die Scheidungnach§ 1659B.G. B.
kommt hiernicht in Betracht.

1 Verf. Beil.II § 16. Vgl. C. Sartorius a. a. O. S. 40 ff., 88 ff. V.G.H. 3 S. 102,
5 S. 76,28 S. 166, 33 S. 172, 92.

#½1Uberdie ältere, unrichtige Auffassung C. Sartorius a. a. O. S. 20 ff.; dagegen
V. G.H. 5.S. 76, vgl. hierzu 33 S. 92.

# Übereinst.Bl. 62S. 256.
7“Verf. Beil. II § 19. Vgl. obenAnm. 55 u. Kollmann a. a. O. S. 86, ferner S. 37

zutreffendLegen Wi 31 S. 78. V.G.H. 11 S. 88, 26 S. 174.
/ Verf,.Beil. 8 20, der sichzwar auf gemischteEhen bezieht, aber nur ausspricht,was

für alle Ehen gilt. — 268 26 S. 170, Kollmann a. a. O. S. 41.
76Vgl. oben Anm. 30u. Bl. 50 S. 189, ferner § 1765 B.G.B. A. M. Geiger, R.

Kindererz. S. 150, v. Leuckart, Verf.U. S. 92. E. D. Kammer=G.22 A 233.
7 S. obenAnm. 55. DieseFolgerung ist unausweichlich.Entwedergilt die II. Verf. Beil.

oder das bürgerlicheRecht; ein drittes gibt es nicht. A. M. V.G.H. 31 S. 78; s. auch20 S. 103ff.
Wird das Kind nach § 1757 Abs. 2 B.G.B. als gemeinschaftlichesKind angenommen,so erlangt
das Kind die rechtlicheStellung eines gemeinschaftlichenehelichenKindes der Ehegatten. Auch in
diesemFalle gilt obiger Satz.
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auch durch Aufhebung des Annahmevertrages,der nicht mit ihnen abgeschlossenwird,
nicht wieder erlangen(Ausnahme nach § 1765 Abs. 2), sie verlieren daher auchjedes
Verfügungsrechtüber die Glaubenszugehörigkeitihres Kindes 7s.

Natürliche Kinder, welche nicht durch nachfolgendeEhe legitimiert sind, aber
nach bürgerlichemRechte auf Grund der Anerkennung durch den außerehelichen
Vater 7“ in dessenväterliche Gewalt gekommensind, unterliegen nach Maßgabe des
bürgerlichenRechtesauch hinsichtlichder Glaubensangehörigkeitseiner Verfügung.
Für denFall, daß beide Eltern verschiedenenGlaubens sind, schreibtdie Verfassungso
vor, daß auf solche anerkannten Kinder dieselben Bestimmungen Anwendung zu
finden haben, wie sie für Kinder aus gemischterEhe gelten. Anerkennungim Sinne
der Verfassung ist die Anerkennungnatürlicher Kinder nach dem seit 1. Januar 1900
außer Kraft getretenenCode eirils! und die Ehelicherklärung durch die Staats=
gewalt 82. Liegt eine derartige Anerkennungnicht vor, so kommtdas Verfügungsrecht
nur der Mutter zu, deren Glaubensbekenntnissedas unehelicheKind, wenn die Mutter
nicht anders bestimmte,zu folgen hatss.

Kinder unbekannterHerkunft " gehören,wenn sie jemand zum Unterhalte und
zur Erziehung angenommenhat's5, von Gesetzeswegenzu dessenGlaubensgesellschaft,
vorausgesetzt,daß er einer öffentlichenGlaubensgesellschaftangehört. Werden sie nicht
von einemPrivaten angenommen,sondernin eineFindlingsanstalt verbracht,welchefür
Angehörige einer bestimmtenöffentlichen5 Glaubensgesellschafteingerichtetist, so ge=
hörensie von Gesetzeswegenzu dieserGesellschaft.Außer diesenFällen sindsie gesetzlich
derjenigenöffentlichenGlaubensgesellschaftzugewiesen,welcherdie Mehrheit der Ein=
wohner des Findungsortes angehört7.

Ist jemand während seiner Minderjährigkeit tatsächlichAngehöriger einer be=
stimmtenGlaubensgesellschaftgewesenund von denErziehungsberechtigtenunbeanstandet
in dem Bekenntnissedieser Glaubensgesellschafterzogen worden, so kann die Recht=
mäßigkeitdes Geschehenennachträglichnicht mehr angefochtenwerden. Er ist vielmehr,
wenn er als Volljähriger in dieser Glaubensgesellschaftverbleibt, rechtlichals deren
Angehöriger zu erachten8.

18 Übereinst. Kollmann a. a. O. S. 57. über das jetzt beseitigte Rechtsinstitut der Ein=
indschaft 631 Aufl. 1 508u. Art. 209 d. E.G. z. B.G.B. Bgl. Eck a. a. O. S. 87 ff.

30Beil. II *l2
81Neben der ecichteitertlarung (nach§ 1723 B.G.B) giltnachder Ausstassungd. V.G.H.

(ugl. Samml. 33 S. 100 mit Lit. Angaben) u. zwar auch sell..dem Fnkraftleben deb .G.B., das § 21
nicht berührt, nur die Anerkennung der Vaterschaft unter übernahme von Leistungen für Ernährung
u. Erziehung des Kindes, die über das gesetzlicheMindestmaß der Verpflichtungen des natürlichen
Vaters hinausgehenals Anerkennungim Sinne des § 21. A.M. zutreffendnebenOertmannu.
Krapp im Arch. f. kath. Kirchenrecht 89 S. 243 ff., auch v. Leuckart, Verf.. S. 93. Die bloße
Anerkennung der Vaterschaft nach § 1718B. G. B. ist für dasBestimmungerecht des Vaters be=
deutungslos. B.G.H. 26 S. 173,33 S. 99. Vgl. auchKollmann S. 42f.

Diese Streitfrage ist durch5 1736 B.G.B. im Sinne obigerAuffassungentschieden.Über
das frühere Recht s. 2 Aufl. 3 S. 508 Anm. 76. Bl. 42 S. 81 ff. Vgl. auch Art.208 des
E.G. z. B.G.B. u. Bl. 50 S. 189.

# Vgl. & 1707 B.G.B. Verf.Beil. II.& 21 sagt allerdings: „werdensie nachdemGlaubens=
bekenntnisder Mutter erzogen“. Dies hatdieselbeBedeutungwie die Worte: „sofolgendie Kinder
der nun gleichenReligion ihrer Eltern“ in § 18 (vgl. obenAnm. 67). Bei einer anderenAus=
legung würde man überdies, da § 21 Eltern rhhie deden Glaubens Poraussecht, zweierlei Recht für

Feichartige Fälle erhalten. Ubereinst. 0- 33 S. 99. And. Anf. C. Sartorius a. a. O.
4f. (vgl. S. 31), der den Urhebern der II.Verf.Beil einenTiefsinnzuf reibt, von welchem

ße weit entfernt waren. Vgl. K. Schmidt a. a. O. S. 304f. V.G.H. 8 162, 12 S. ä442,
6S. 81f. u. 19 S. 80. Zeitschr.f. R. Pfl. i. B III S. 8u. 117.

3“ „Findlinge und natürliche Kinder, deren Muer unbekanntist". Vgl. K. Schmidt
a. a. O. S. 470; Spies, BeleuchtungderVerf.U. S 191f., Krapp a. a. O. S. 442ff.

s5 Vgl. über die Entstehungsgeschichte,vgl. Bl. 12 S. 81ff. (v. Seydeh).
54 Dies ist im Ges nicht susdrücklichhHüagt, entsprichtaber seiner zweifeltosen,a#lbsich.

übereinst.J. Leimbeger a. a. O. S. A. M. ist J. Stangl a. a. O. S.
# Verf.Beil. II 9.22
"8 Val. V.G.H. 14 S. 219.
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Im Anschlussean dieseErörterungen über die Glaubensangehörigkeitist noch von einem
anderenGegenstandezu handeln, der an sichdemStaatsrechtefremd, aber durchdie Gesetzgebung
und noch mehr durchdie Rechtsprechungmit den Bestimmungenüber die Glaubensangehörigkeit
verquicktist 3.

Früher ist bereits dargelegtworden,wie das BestimmungsrechtderEltern überdieGlaubens=
angehörigkeitder Kinder mit dem Erziehungsrechtein innerem Zusammenhangesteht. Aber nur
die Glaubensangehörigkeitist ein Verhältnis desöffentlichenRechtes;die elterlicheErziehungsgewalt
gehört ausschließlichdem bürgerlichenRechtezu. In die Handhabung dieserletzterenGewalt hat
die staatlicheVerwaltung grundsätbzlichnichts darein zu reden,demnachauchnichtsin dieGlaubens=
erziehung90. Ein Eingreifen des Staates von Amts wegenkann regelmäßignur auf Grund jener
Bestimmungendes bürgerlichenund öffentlichenRechteserfolgen,welchedenSchutzder Kinder gegen
den Mißbrauch der elterlichenGewalt bezwecken?0#a#.Die richterlicheTätigkeit des Staates kann in
Frage kommen,wenn über den Besitz oder die Ausübung der väterlichenGewalt zwischenPrivat=
personen Streit entsteht.

Nur ein Gebiet derErziehung hebt sichdurchseinegesonderterechtlicheRegelung heraus: der
Unterricht. Soweit staatlicherUnterrichtszwangbesteht,ist die elterlicheErziehungsgewaltöffentlich=
rechtlich beschränkt,demnach auch, innerhalb der Grenzen jenes Zwanges, hinsichtlich des Glaubens=
unterrichtes. Dabei bringt es aber der Grundsatzder Gewissensfreiheitmit sich, daß dieserletztere

Zwang das elterlicheBestimmungsrechtüber die Glaubensangehörigkeitder Kinder nicht verletzen
darf. Es kann nur Unterricht in demjenigen Glauben erzwungen werden, dem die
Kinder nach elterlicher Verfügung oder mangels einer solchen nach staatlichem
Gesetze zugehören. Sovweit kein staatlicherUnterrichtszwangbesteht,sondernder Staat nur
Unterrichtsanstaltenzu freiwilliger Benützung darbietet, kann die Unterrichtsverwaltungdie Be=
dingungen dieser Darbietung feststellen. Sie kann unter diese Bedingungen — dies mit der
gleichenMaßgabe wie im vorerwähntenFalle — die Teilnahme an demGlaubensunterrichte,auch
die Teilnahme am Gottesdiensteund an sonstigenGlaubensbetätigungensetzen.Zwang ist dies
nicht. Denn niemandbrauchtsichjenerAnstalten zu bedienen#1.

Vgl.zum folgendenJ. Stangl a. a. O., der mit Unrechteine allg. Rechtspflichtder
Eltern zur Glaubenserziehungilrer Kinder annimmt. Was oben gegendenV. G.H. aus fführt
werdenwird, genügt auch zur WiederlegungStangls, der sich über die Absicht der Urheber
desRel. Ed. u. über derenAusdrucksweisein völligemVeriung= befindet.

6%Die Behauptung, daß nach der Verfassung alle in Bayern wohnhaften Kinder, trotz
Tit. IX 8 9 d. V.U. religiös erzogenwerdenmüssen— wie u. a. in Bl. 62 S. 309 zinterbine
weis auf die Praxis u. die Literatur dargelegt wird —, ist auch nach v. Seydels Auffassung
(vgl. nächstennbschnitt oben) nicht zutreffend. Selbst Menner a. a. O. S. 317 muß anerkennen,
daß die Durchführung diesesSatzes bei Nichtbayern (die wie die Bayern, volle Gewissensfreiheit
genießen.)zu den größten Härten und Unbilligkeiten führen kann. DerVorschlag, u. U. weit=
gehendeDispensevom Zwang zum Besuchdes religiösenVolksschulunterrichteszu gewähren, geht
der wissenschaftlichenLösung aus dem Wege; im übrizen wird M. die bayerischen Eltern kaum
schlechterale die Ausländer stellenwollen. Wenn der V.G.H. Bd. 32 S. 133 unter Hinweis auf
die Vorschriftend. B.G.B. darlegt, daß die religiöse Erziehung des Kindes nicht nur ein Recht,
sondern auch eine Pflicht der Eltern sei, so ist dem beizufügen, daß es sich hier nicht um eine mit
polizeilichenMitteln oder im Wege des Verwaltungsrechtsverfahrenserzwingbare Verpflichtung
öffentlichrechtlicher Art handelt. Vgl. hierzu den Text oben u. unten S. 482°83.

½0 Eingreifen des Vorimnundschafterichers nach§§ 1666, 1668 d. B.G. B.
81Auf v. Seydel's Darlegung, die im Texteunverändertstehengebliebenist, haben in

den Verhandlungenüber densog.Kirchenzwang(vgl. insbesondereLandtagsrepert.1907/08S. 421,
754, Abg.K. v. 13., 24. u. 25. Mai 1910 mit eingehendenAusführungen des Kultusministers
v. Wehner St. B. S. 17, 32, 249 ff., ferner des Kultusministers v. Knilling in den Verh. d.
Abg.K. 1912St. B. II S. 964, III S. 553 ff.) Anhänger und Gegner sich berufen. Ich kann in
der Ausführung Seydel's, die sichin diesemPunkte nicht mit all seinensonstigenSätzen, z. B.
dem nächsten Absatze des Textes nach Anm. 91 oben, 96. 99 unten, deckt,keine volle Lösung finden.
v. Seydel stellt in § 281 oben fest, daß infelge der Gewissensfreiheit niemand in Gegenständen
des Glaubens und Gewissens einem Zwange unterworfen werden dürfe, und daß die ewissens=
freiheit auch demjenigenzukomme,der im Verbande einer Glaubensgesellschaftsichbefindet(Verf Beil. II
842). Darüber, daß der staatlicheZwang zur Teilnahme am religiösen Unterrichteund am
Gottesdienste,der polizeilicheZwang zum Empfang kirchlicherGnadenmittel einen Eingriff in die
verbürgteGewissensfreiheitbedeutet,gibt es keinenZweifel. Der Wortlaut der Verfassung wahrt
mit absoluter unbestreitbarer Klarheit jedem Einwohner vollkommene Gewissensfreiheit („Freiheit
der Gewissen“sagt die Einleitung der Verfassung). Nach allgemeinemRechtsgrundsatzkann eine
EinschränkungdiesesRechtesnur durchdie Verfassungoder einspaterre Verfassungsgesetzbegründet
werden. Die Verfassung selbst hat nicht ausgesprochen,daß die Minderjährigen dieses Recht
überhaupt nicht haben, sie hat nur ausgesprochen, daß sie ihre Mitgliedschaft bei einer Glaubens=
gesellschaftnicht selbst bestimmen können. Aus dieser einen Einschränkung, die, wie oben in § 281
(S. 458) dargelegt ist, nicht den vollen Umfang und Inhalt der Gewissensfreiheit erfaßt, kann
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Aber im übrigen geht die Glaubenserziehungden Staat nichts an. Teilnahme am
Gottesdienste, Empfang kirchlicher Gnadenmittel usw. sind kein Gegenstand
staatlichen Zwanges. Der Inhaber der elterlichen Erziehungsgewaltkann das Kind dazu
nötigen; aber der Staat kann ihn zu dieserNötigung nicht nötigen. Der Staat zwingt niemanden,
in die Kirche zu gehen, und er zwingt ebensoniemanden,einenanderenin die Kirche zu schicken.
Der Satz, daß kein Einwohner des Königreiches in Gegenständendes Glaubens und Gewissens
einem Zwange unterworfen werden kann, gilt auch hier

Über die Richtigkeit dieser Sätze kann nicht der Schatten eines Zweifels bestehen, soweit es
sichum Kinder von Eltern gleichenGlaubens handelt3.

Dagegen ist die Gültigkeit der dargelegtenGrundsätzehinsichtlichderjenigenKinder an=
gestrittenworden,derenGlaubensangehörigkeitsichnachdenBestimmungender Verfassungsurkunde
bemißt, also hauptsächlichder Kinder von Eltern verschiedenenGlaubens. DieseAnsicht, welche
insbesonderein derRechtsprechungdesV.G.H. ihrenAusdruckgefundenhat, läuft kurzgesagtdarauf
hinaus, daß die Vorschriften in Abschnitt1 Kapitel 3 der II. Verfassungsbeilagenicht bloß auf
die Regelungder staatsrechtlichenFrage der Glaubenszugehörigkeitsichbeziehen,sondernauchüber
die Glaubenserziehungder Kinder in zwingenderWeise bestimmen.DieseAuffassung hat, zumal

nicht, wie Minister v. Wehner unrichtig (a. a. O. St. B. S. 32) argumentiert, gefolgertwerden,
daß damit auch eine noch weitergehendeEinschränkunggewollt oder gar stillschweigendverfügt
sei, denn *)57 contra rationem iuris receptum est, non est producendum ad consequentias
(Lex 141D L, 17). Der Zwang zur Teilnahme an der Betätigung des Glaubens ist nicht in der
Verfassung ausgesprochen, sondern wird nur auf die gesetzlichenund verordnungsmäßigen Vor=
schriftenüber dieeschencht SPündet (vgl. unten Anm. 98). Solche Vorschriftenmüssenaber,
weil fie nicht Verfassungsrecht sind,und dazu gehört auch Art. 58 des Pol.St.G. B. (der überdies
nicht vom Besucheder Gottesdienste,sondernnur vom Schulbesuchespricht: hierzu v. Knilling
a. a. O. III S. 554 Anm. 1: ferner Bl. 62 S. 302), mit der Verfassung im Einklang stehen.
Daß sie dem Wortlaut und Sinn des Tit. IV § 9 widersprechen,ist zweifellos;man hat ihre
Gültigkeit wiederholtmit demHinweisedaraufzu rechtfertigenversucht,daß(vgl. z. B. Menner in
den Bl. 62 S. 309) der allgemeineLehrplan von 1804/11trotz der Verfassungvon 1808/09und
der darin jedermanngufesichertenvollkommenenGewissensfreiheitdenReligionsunterrichtgleichwohl
weiter als Pflichtfach behandelteund daß damit die Tendenz der Verfassung von 180809 und
damit jener von 1818 im Sinne der Zulässigkeit zwangsweiser Glaubenserziehung klargestellt sei. Daß
die Praxis dieseletztereAuffassungnicht stetsgebilligt hat, ergibt u. a. die M. E. v. 13. Juli 1838
(Döllinger VIII S. 47). In neuerer Zeit hat die Praxis unter dem Einflusse des V.G. H. G. B.
5 S. 105, wo von Staats wegen der Begriff der katholischenReligionserziehungdefiniert wird)
wieder das Zwangssystem angenommen, obwohl der V.G. H. (13 S. 27) ausgesprochenhat, daß
„jede Bedrückung, die bei Kindern mit entwickeltem konfessionellenBewußtsein denkbar sei, vom
Gesetzgeberhat hintangehaltenwerdenwollen“. Bgl. hierher auch oben S. 474 Anm. 32 a. E.
Eichelsbacher a. a. O. S.50 ff., Kollmann a. a. O. S. 6 u. oben § 281 Anm. 10. Die
Auläff keit einessolchenZwanges ist jüngst namentlichfür diesog.Mittelschulenbestrittenworden.

ie rechtlicheBeweisführung für dessenZulässigkeit stütztesichauf die obige Ausführung v. Seydel's.
v. Seydel hat durchdie Art seinerBeweisführungselbstzugegeben,das auchaus dem Schulrecht
die AnwendungdiesesZwangesgegenMittelschüler nicht abgeleitetwerdenkann. Es wäre auchein
seltsamer Rechtszustand, wenn, wie der V.G. H. u. a. andere annehmen, die Dauer der religiösen Er=
ziehung sichnicht über die Dauer der allgemeinen Schulpflicht hinaus erstrecktUol. u. a. v. Leuckart,

Verf. Urk. S. 79), die älteren Mittelschüler aber mit polizeilichen Zwangsmitteln behandeltwürden, die
für ihre Altersgenossen ohne Mittelschulbildung nicht mehr als zulässiggelten. Daher der Ausweg,
die Schulverwaltung übe nur Vertragsrechte aus. M. E. ist die Annahme, daß bei solchenAnstalten,
derenBesuch„freiwillig" ist,kein Zwanggeübtwerde,nur dann zutreffend,wennderStaat keinUnter=
richtsmonopol für dieKrrreffende chulgattung beansprucht. Die Beantwortung der Frage aus dem
Gesichtspunktedes Vertrages scheintmir aber, abgesehenvon der Frage, obhier überhaupt ein
Vertrag vorliegt, nicht ausreichend. Nicht die Natur des Mittels, durch das die Gewissensbedrückung
im einzelnen Falle formell gedecktwird, ist für die Zulässigkeit eines solchen Vorgehens entscheidend.
Der Staat dürfte keine Verträge schließen, die ihm zwar zur Gewissensbedrückungdie formelle Be=
fugnis zu geben scheinen, aber materiell mit verfassungsrechtlichenGrundsätzen nicht im Einklang
stehen;vgl. auchE. d. ReichsgerichtsXXI S. 279. Wäre dieVertragstheoriezutreffend,so könntedie
Staatsverwaltung auch auf dem Wege des Dienstvertrages entgegen dem positiven Verf.Rechte die
schwerstenEingriffe in die Gewissensfreiheit der Beamten rechtfertigen, denn niemand muß Beamter
werden.— Zu untersuchenist vielmehrdieprinzipielle Frage,ob derStaat nicht infolge des Grund=
satzes der Gewissensfreiheit überhaupt gehindert ist, jemand zu Feliziehen Handlungen zwangsweise
anzuhalten. Nur die wissenschaftlicheAuslegung des geltenden Rechtesgibt hierauf die richtige
Antwort; die Frage,ob dieses Recht mit den jeweiligen Ansichten über die religiöse Erziehung im
Einklang steht,scheidetbeiPrüfung derRechtslagegänzlichaus. Vgl. auchE. Mayer a.a. LO.S. 212f.

2 UbereinstimmendK. Stander a. a. L. S. öfff. " *
zu Insbes. ist es ganz sicher, daß Verf.Beil. II § 23 hier keinesfalls anwendbar ist. Richtig

K. Schmidt a. a. O. S. 238f., andererseitsV.G.H. 4 S. 111,9 S. 129.
v. Seydel=Graßmann, Banerisches Verwaltungsrecht. 31
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in Anbetrachtdessen,was § 28 derII. Verfassungsbeilageüber das lberwachungsrechtder geistlichen
Obern usw. enthält, zur Ausbildung einer weitgehendenstaatlichenGlaubenspolizei geführt,die ihr
polizeilichesWesendadurchnicht verliert, daß sie in die Formen der Verwaltungsrechtspflegesich
kleidet“.

Es verdient sorgfältigstePrüfung, ob diese „Durchbrechung“"?des Grundsatzesder Ge=
wissensfreiheitvon der Verfassungwirklich gewollt ist. Die fraglicheDurchbrechungwürde,dies ist
dabei hervorzuheben,nicht in derBehauptung liegen,es könneim VerhältnissederEltern zueinander
eine Verpflichtunghinsichtlichder Glaubenserziehungder Kinder bestehen,sondernsie liegt in der
Behauptung,daß in denFällen, von welchenhier dieRede ist, für dieEltern ein gesetzlicherZwang
zur Glaubenserziehungbestehe.

Der Grund, auf welchendie Behauptunggestütztwurde, daß im Bereichedes Abschnittes#
Kapitel 3 der II. Verfassungsbeilagedie Gewissensfreiheitzu einemerheblichenTeile beseitigtsei, ist
nur aus einem einzigen von der VerfassunggebrauchtenAusdruckehergenommen,demAusdrucke
„religiöseErziehung“. Daraus hat man abgeleitet,daß die Verfassungüber die religiöseErziehung
nach ihrem ganzen Umfange, nicht bloß über die Glaubensangehörigkeit habe bestimmen wollen.
In Anbetrachtder geringenSorgfalt, welchegeradedieII. Verfassungsbeilagein ihrer Redeweisezeigt,
ist es an sich schon mißlich, aus einem Worte auf den Umsturz eines klar ausgedrückten Grundsatzes
zu schließen. Es wird sichaber meinesErachtensnachweisenlassen,daß in Wirklichkeit jenerAus=
druck nicht in der Absicht gewählt ist, den oben angeführten Gedanken auszusprechen. Die Verfassung
läßt die Frage derHandhabung derErziehungsgewaltvielmehrvöllig offen,sie läßt Verpflichtungen
nachdieserRichtung, soweitsie vorhandenfind, bestehen;aber sie begründetsie nicht. Sie verbietet
nur eines: denGebrauchder väterlichenGewalt zur überweisungan eineandereGlaubensgesellschaft,
der Erziehungsgewaltzur Erziehung in demGlauben einer anderen Glaubensgesellschaftals der=
jenigen,welcherdas Kind rechtlichangehörts.

Der Gesetzgebergebrauchtden Ausdruck „religiöseErziehung“ und die ähnlich lautenden
Wendungen nur, indem er dabei an zwei Dinge denkt, welche in der Tat Gegenstand zwingender
Regelungfind: die Glaubensangehörigkeitund denGlaubensunterricht. Dies ergibt sichdaraus, daß
„religiöseErziehung" sowohl in den Entwürfen des Religionsediktesvon 1809 als auch in letzterem
selbstund in der II. Verfassungsbeilagebald als gleichbedeutendmit Glaubensangehörigkeit,bald
als gleichbedeutendmit Glaubensunterrichtgebrauchtwird27. Folgerichtigkeitist darin keine:denn
jene letzterenbeiden Dinge sind zweierlei. Aber so viel ergibt sich daraus deutlich, daß der Gesetz=
gebernicht an mehr als dieseDinge gedachthat. Und daß er nur an diesegedachthat, ist völlig.
begreiflich und der freien Auffassung, welche in den beiden Edikten von 1809 und 1818 herrscht,
ganz gemäß. Uberdieswäre kein Grund einzusehen,warum Eltern verschiedenenGlaubens einem
so gehässigenAusnahmerecht unterworfen sein sollten, daß sie und nur sie sich das Dareinreden aller
möglichen Leute in ihre Familienverhältnisse gefallen zu lassen hätten. In das staatliche
Gebiet fällt nur der Unterricht. GegenstandstaatlichenZwanges ist derGlaubensunterricht
kraft der Bestimmungen über die Schulpflichtss. Nach diesenBestimmungen bemißt sich, wann
und wie der Unterrichtszwangbesteht,aber nachden Bestimmungender II. Verfassungsbeilage,
in welchemGlaubensbekenntnisseder Unterricht stattzufindenhat7.

Darüber hinaus, im Bereicheder freien Erziehung, mag — was hier nicht zu untersuchen
ist — nachbürgerlichemRechteein Anspruchder Gatten gegeneinanderhinsichtlichder Art der Er=

"“ Vgl. V.G.H. 1 S. 109 u. 5 S. 107 (Zwang # BesuchedesGottesdienstesu. Empfange
derSakramente) 2 S. 160, 3 S. 438, 18 S. 261; Sartorius a. a. O. S. 38ff. Eine
Schwenkungim Sinne ges oben vertrelenenStandpunktes bedeutetdie Dorlegung in V.G. H.E.
1 S. 250. BVgl.auchA. Reinhard a. a. O. S. 118 Anm. 2. Unrichtig Kollmann a.a. O.

18 Ziff. 10 II u. III, der lediglich die Praxis desM.G. wiedergibt; vgl. hierzu unten
Heunt2. Vgl. aberauchEichelsbacher a. a. O S. 50ff.

* C. Sartorius a. a.O. S. 6
6 Ich stellemich damit inder=Eingfrage. (nicht in allem einzelnen)auf denjenigenStand=

punkt, welchenE. Mayer a. a. O. S. 207 ff. mit ausgezeichnetemScharffinne vertretenhat, und
àe auchA. Reinhard a. a. O. S. 187teilt. — V.G.H. 32 S. 128, 138,Vl. 62

S. 321ff. DagegenC. Sartorius a. a. O. S.
I Die übersicht der verschiedenenSphirene f Aufl. 3 S. 510 Anm. 89.
96Vgl. hierher Anm. 91 oben. Daß Verf.Beil. I1 5*s384d hierher keinenBetug hathat, ist

v. E. Mayer a. a. O. S. 211 überzeugenddargelegt,ebensoEichelsbacher a. a.
5#Es ist *—— daß auchder V.G.H. sichauf den festerenRechtsbodenderScutsicht

bingezogen fühlt, trotzdemdies mit feiner sonstigenAuffassungnict cht im Einklange steht(aller=
dings nicht aus dem Grunde, den C. Sartorius a. a. O. S. 55 Anm. 90 annimmt). Vgl.
Entsch.2 S. 160, 7 S. 18, 8 S. 39 (hierzu2. Aufl. 3 S. 511 Anm. 91), 32 S. 128u. 18 S. 259
(Zwangsmaßregelngegen Eltern nur dann l, wenn der Glaubensunterrichtschulordnungs=
mäßig organisiert ist. Vgl. auchV.G.H. 22
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ziehungsbetätigungbestehen,niemals aber eine Pflicht zur GlaubenserziehunggegenüberdemStaate
oder der Glaubensgesellschaft.Nur folcheErziehungshandlungen— nicht Unterlassungen— sind
verboten,welcheeine Verletzungder rechtlichbestehendenGlaubensangehörigkeitenthalten100.

Man kannnichtsagen,daßdieBestimmungenunseresRechtes,welchedieGlaubens=
angehörigkeitregeln, auch nur bescheidenenAnsprüchen an die Gesetzgebungskunstge=
nügen. Gleichwohl werdensiean Unzulänglichkeitnochweit durchdiejenigenVorschriften
übertroffen,welchedas Streitverfahren ordnen. Die Gelegenheit,welcheder Erlaß des
V.G. H.G. gebotenhätte, hierin Wandel zu schaffen,ist — nur zum Teile unver=
schuldeterWeise— nichtbenütztworden. -

Es sind zweierleiArten von Streitigkeiten denkbar: solche,welchedie selbständige
Wahl der Glaubensangehörigkeit,und solche,welche die Bestimmung der Glaubens=
zeansöt durch die Erziehungsberechtigten,die sogenanntereligiöseKindererziehung,
etreffen.

lber die erstereGattung von Streitsachen bestehengar keineVorschriften. Der
Entwurf zum V.G.H.G. wollte Streitsachenüber die Wahl des Glaubensbekenntnisses
zu Verwaltungsrechtssachenerklären; doch ging dieserVorschlag nicht durch101. Die
Verfassungselbstbestimmtnichts überdie Fälle, die hier in Betrachtkommen,d. h.
über Streitigkeiten wegen der Glaubenswahl eines Menschen, der keinem fremden
Bestimmungsrechtemehr unterliegt102. Hiernach bleiben also nur zweierlei Meinungen
übrig. Man kannsagen,daß dieseFragen im gewöhnlichenInstanzenzugeder Ver=
waltung zu erledigenseien; aber dem stehtentgegen,daß einerseitsdie Feststellungder
Glaubensangehörigkeitfür sich allein und ohne besonderenAnlaß nicht zur Amtssache
erklärt ist, und daß andererseitsniemandein Klagerechthat. Hiernachwird die
Meinung die richtigesein,daßdieseFrage nur dann einerechtlicheEntscheidungfinden
könne,wenn sie einen Zwischenpunktin einemRechtsstreitebildet 08.

Was diezweiteGattung von Streitsachenanlangt, so kommenhierbeiBestimmungen
der II. Verfassungsbeilageund des Gesetzesvom 8. August 1878 inBetracht 1°%.

Es ist nötig, hier zunächstden § 9 der II. Verfassungsbeilagein seinerUnbehilf=
lichkeitdes Ausdruckeswörtlich renübren: „Wenn von denjenigen,welchedie Re=
ligionserziehung zu leiten haben, eine solche Wahl (des Glaubensbekenntnisses)aus
einemder obigenGründe105angefochtenwird, so hatdiebetreffendeRegierungsbehörde
denFall zu untersuchenund an das königlicheStaatsministeriumdesInnern zu be=
richten“ (das dann vermutlich irgend etwas verfügen soll).

Die Bestimmungbeziehtsich,wie aus ihremWortlaute klar erhellt, auf An=
fechtungender Glaubenswahl:

1. wegenmangelndenUnterscheidungsalters(VerfassungsbeilageII § 6);
2. wegenMängeln in bezugauf den „Geistes=und Gemütszustand“ (§ 7);
3. wegenAnwendung von „Zwang oder List“ (§ 8).
Sie beziehtsich nicht auf Mängel in der Form der Erklärung über die Glaubens==

wahl, weil hierübererstderfolgende§ 10handelt.Die NichterstreckungderBestimmung

0%V.G.H. 3 S. 210, 8 S. 39, 9 S. 208. — Die k. Entschl. v. 26. April 1845u. 22. April
1846 (Döllinger 23 S. 12, Weber 3 S. 609 u. Anm.), dann die M. E. v. 29. April 1846
Ziff. 2 (Weber 3 S. 610) erklärenes für statthaft,daß ein GeistlicherMinderjährige einesanderen
Bekenntnissesin seiner Glaubenslehre unterrichte. Vgl. auchdie prot. Beschwerdebeim Landtage
1846, insbes.Verh. d. K. d. Abg. 1846 Beil. Bd.VII S. 280f., danndieSchrift: Die Beschwerde=
vorstellungender Mitglieder der prot. Generalsynodenusw., St. Gallen u. Bern 1846,S. 86 f.
C. Sartorius a. a. O. S. 27f., A. Reinhard a. a. O. S. 191. *1⅝:

101W. Krais, Komm. z. V.G.H. S. 54. Man erachtetein der K. d. Abg. Zweidrittel=
mehrheitfür erforderlich. · .

MGMayersAnsichta.a.-O.S.148,daßBerf.Beil.Il§9hierherbezogenwerden
könne,ist, wie unten zu zeigensein wird, nicht zutreffend. ½ ·

mäVl...W..Kraisa.a.O.S.311.DieLücke ist nicht sehrfühlbar, da über die
Glaubensangehörigkeitals solchemeist in der Form der Entscheidungüber Pfarr= u. Kirchen=
gemeindeangehörigkeitentschiedenwerdenkann.

½ Bgl. zum folgendenauchC. Sartorius, Die staatlicheVerwaltungsgerichtsbarkeitauf
dem Gebiete desKirchenrechtes,S. 44ff., der völlig abweichendeAnschauungenvertritt.

105Vgl. 2. Aufl. 2 S. 51297.
31“
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auf 8 10 beruht nicht auf Versehen,sondernerklärt sichsachlich. § 9 hat nämlich nur
solchePersonenim Auge,welchenochunter einerErziehungsgewaltstehen.Dies ergibt
sich daraus, daß das Recht, die Glaubenswahl anzufechten,nur denjenigenzugestanden
wird, „welchedie Religionserziehungzu leiten haben“. Dies sind, wohl zu bemerken,
nur die nach bürgerlichem Rechte überhaupt zur Leitung der Erziehung berufenen
Personen, also Eltern, Vormünder usw., nicht die im § 23 genanntenPersonen106.
Daraus erhellt also, daß der Zweck des § 9 der Schutz der Erziehungsgewalt gegen
derenVerletzungdurchunbefugteGlaubenswahlder Gewaltunterworfenenist. Mit
anderenWorten, es handelt sich um Fälle der sogenanntenreligiösen Kindererziehung.
Die Vorschriftdes §9 ist allgemeinerNatur.

Dazu tritt die besondereVorschrift für die Fälle des Abschnittes1 Kapitel 3 der
II. Verfassungsbeilageim § 23 daselbst. Sie ist in Ungeschicklichkeitdes Ausdruckesdem
§#beinahe ebenbürtigund lautet wörtlich: „Die geistlichenObern107,die nächstenVer=
wandten1°/, die Vormünder1% und Paten haben½#das Recht, darüber zu wachen,
daß vorstehendeAnordnungenbefolgt werden. Sie könnenzu diesemBehufe die Einsicht
der betreffendenBestimmungender Eheverträge½11und der übrigen auf die Religions==
erziehungsich beziehendenUrkunden fordern."“

Das Recht, welches§ 23 den genanntenPersonen nur hinsichtlichKindern aus
gemischtenEhen gibt, ist nicht ein Recht der Mitbestimmungbei der Glaubens=
angehörigkeit112,sondernnur ein Recht, über die Einhaltung des Gesetzeszu wachen
und wegenVerletzungdes GesetzesKlage zu führen. Eine Einschreitung der Behörden
von Amts wegen ist nicht vorgesehen;dieselbedarf daher nichterfolgen 118. Jenes
Recht der oben bezeichnetenPersonen kann sichselbstverständlichnicht weiter erstrecken,
als die gesetzlicheRegelungreicht,auf welchees sichbezieht. In dieserRichtungist
auf das früher Erörterte zu verweisen.

Über die Streitigkeiten, welchesichzwischendenEltern selbstwegender Glaubens=
angehörigkeitder Kinder ergebenkönnen,sagt die Verfassungsurkundenichts.

Durch das Gesetzvom 8. August 187811 sind neueBestimmungenüber das Ver=
fahrenin denhier besprochenenStreitsachengetroffenworden.HiernachsindStreitig=
keitenüber „religiöse Kindererziehung“ Verwaltungsrechtssachen.

Nach demWortlaute des Gesetzeswie nachdessenEntstehungsgeschichte115erstreckt
sich dieseVorschrift nicht bloß auf Streitigkeiten aus Abschnitt 1 Kapitel 3 der II. Ver=

106Anders, aber zweifellos unrichtig J. Stan - a. a. O. S. 32 Anm. 16, S. 68 ff.
107V gl. M.E. v. 11. Sept. 1837 (Weber S. 104), V.G.H. 2 S. 161. Übrigens

kann nicht Wuch M.E. bestimmtwerden, was die Verf. unter geistlichenObern versteht. Es ist
darunter wohl jeder Inhaber eines geistlichen Amtes zubegreifen, der nach den Bestimmungen seiner

Glaubensgesellcchaftzu derraslichen Überwachunghinsichtlichder betreffendenPerson zuständig ist.
2% 7S. 175, 9 S. 22, 11 86, 20 S. 103,32 S. 131 (Rabbiner). K. Schmidt a. a. O.

. 23
108Aus der Entstehungsgeschichtemöchteman schließen,daß den Verwandten ein über=

wachungsrechtnur an Stelle des Elternteiles, mit demsie verwandt sind, nicht geg nüber
demselben ein gicunt grerden wollte.

10°V. G.H. 3 S. 86 f., 11 S. 23f. Nicht dagegendie Obervormundschaftsbehörde,a. a. O.
16 S. 77, 26 S. 147.

½ Die Auszählung ist erschöpfend. Rechtlich beteiligt find anßerdem aur die leiblichen
Eltern. V. G.H. 3 S. 210,438, 4 S. 229, 231, ½#38,9 S. Ecka. a. O. S. 92
desR reb istezzubeachten,daß es nichtmehr heißt: „die Fancs der= *9 „ wie in §26
es Re v.

112Daher * ihr Stillschweigen auch kein „Verzicht"., Wal. Schmidt a. a. O.
S. 62f., 239f., ferner Kollmann a. a.O. S. 47 V.G. P. 20 S. 1. 4 auchobenAnm. 94ff.

is übereinst.M. E. v. l Juli 1832,dagegenW.E. v. 12.April 1842(Döllinger 8 S. 41,
42, Weber 3 S. 455). Bgl. K Schmidt a. a. O. S. 234f. Aus demobengesagtenfolgtauch,
daß der Vollz8 erlassenerEntscheidungennicht von Amts wegen, sondernnur auf Antrag zu ge=
schehenhat. ird auf Grund der erlassenen Entsch. die Schulpflicht verwirklicht, so ist daszucht
Vollzug des verwaltungsgerichtlichenUrteiles, sondern eine Sache für sich. Vgl. K. Schmidt
a. a. O. S. 245 Anm. 1 u. J. Stangl a. a. O. S. 216 Anm. 14 gegenV.G.H. 9 S. 178, 14
S. 221, 18 S. 259, 26 S. 147.

#Et, 5 Ziff. 4, Art. 9 Abs. I. Hierzu Reger=Dyroff a. a. O. S. 213ff., Kollmann
a. a.

im W. Krais, V.G. H.G. usw.S. 54, V. G. H. 32 S. 131.
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fassungsbeilage,sondernauf alle Streitigkeiten der bezeichnetenArt, auchsolche,die sich
auf Kinder aus ungemischtenEhen beziehen. Der Ausdruck „religiöseKindererziehung"
aber ist in demjenigenSinne zu nehmen,in welchemihn die II. Verfassungsbeilagege=
braucht. Die verwaltungsrichterlicheZuständigkeitbestehtdahernur hinsichtlichder
öffentlichrechtlichenFragen der Glaubensangehörigkeit116 und der Verletzungderselben
durch eigeneHandlungen der Kinder, Erziehungshandlungender Erziehungsberechtigten
und unberechtigteEingriffe dritter 117. Dabei ist der Verwaltungsrichter selbstverständ=
lich befugt, auchFragen desbürgerlichenRechteszu würdigen, die für seineEntscheidung
in Betrachtkommen118.

Die verwaltungsrichterlicheZuständigkeit ist hiernach allgemeingegebenfür alle
Streitigkeiten der Erziehungsberechtigtenüber die Glaubensangehörigkeitvon Kindern,
ferner, was den Umkreis der verfassungsmäßigenRegelung anlangt, für Streitigkeiten
nach 9 und23 1½15der II. Verfassungsbeilage.

ie Entscheidung erster Instanz kommt derjenigenDistriktsverwaltungsbehörde
zu, in derenAmtsbezirkezur Zeit der Entscheidungder Inhaber der Erziehungsgewalt
wohnt120. Befindet sich letztereraußerhalb, das Kind innerhalbBayerns, so wird der
Aufenthalt des Kindes entscheiden.Befinden sich beide außerhalb Bayerns, so kann
überhauptkein Verwaltungsrechtsstreit anhängig gemachtwerden. Zweite Instanz ist
der Verwaltungsgerichtshof½1.

§*284. Rechtliche Stellung und Verfassung der Glaubensgesellschaften.
Aus den früheren allgemeinenErörterungen steht uns bereits fest, daß die geistliche
Gewalt, welche in einer Glaubensgesellschaftgeübt wird, keine Herrschergewalt im
staatsrechtlichenSinne ist. Daraus ergibt sichdie notwendigeFolgerung, daß die geistliche
Gewalt durchsichselbstnicht zur rechtlichenGewalt werden kann. Wenn und soweitsie
rechtlicheGewalt ist, kann sie es nur kraft staatlichenRechtes sein. Ob und in welcher
Beziehungdies abernachdembestehendenRechtezutrifft, ist nunmehrzu untersuchen.

Man kann bei den Außerungen der geistlichenGewalt, ähnlich wie bei den
Außerungender Staatsgewalt, nach den Zwecken,welchesie verfolgen, und nach der
Art des ausgedrücktenWillens unterscheiden.In erstererHinsichtsondertsichnatur=
gemäßdiejenigeTätigkeit, welcherein im geistigenGebiete der Glaubenslehre und der
Verwaltung der Gnadenmittel sich bewegt, von der anderenTätigkeit, welcheauf das
äußere,gesellschaftlicheLebensichbezieht.Hier wiedorterscheinenals ArtenderWillens=
äußerung die Aufstellung allgemeinerVorschriften und die — richterliche oder ver=
waltende — Verfügung. So ergibt sich, wenn wir Ausdrückedes Rechtes mit allem
Vorbehalte hierher übertragen,die Möglichkeit einer kirchlichenGesetzgebung,Gerichts=
barkeitund Verwaltung. Ob dies Gesetzgebung,Gerichtsbarkeit, Verwaltung im Rechts=
sinneist, das hängt einerseitsdavonab, ob der Gegenstand,worauf sichdieseAußerungen
der geistlichenGewalt beziehen, überhaupt in das Gebiet der Rechtsordnung fällt,
andererseitsdavon, ob, wenn letzteresder Fall ist, die Rechtsordnungjenen staatlichen
Zwang hinzufügt, der das Recht erst ausmacht.

Im Umkreise des oben bezeichneten,rein geistigenGebietes gibt es keineBe=
tätigungender geistlichenGewalt, welcherechtlicheNatur an sichtragen. Daß auf
diesemGebieteEinmischungendes Staates vorkommenkönnen,ändertdarin nichts.

16V.G.H.12S. 250.
117Nicht hierhergehörenFragen des Schulrechtes. ## V.G. H. 18 S. 262, 26 S. 117.
1 V.G.H. 4 S. 231, 18 S. 227,19 S. 80, 28 S. 35, 32 S. 24.
1½ V.G.H. 2 S. 149.

.# 20. Sept. 1836(Weber 3 S. 71), V. G.H. 3 S. 214, 11 S. 23, Neumeyer
a. a. O. S. .

Istübekdie Zwangsvoastkeckunz(Art. 46desV.G.H.G.)V.G.H. 1 S. 109,5 S. 107,6
S. 174, 9 S. 178, 212, 464, 13 S. 291, 26 S. 145, über das Verhältnis zu den Schulaufsichts=
u. denkirchlichenBehörden13 S. 293, 26 S. 148, 32 S. 131, 33 S. 169;auch33 S. 65,67.
K. Schmidt a. a. O. S. 244ff. Uber die GebührenpflichtV.G. H. 2 S. 165 u. 7 S. 175, 14
S. 311. Vgl. hierherauchArt. 58 d.Pol. Str.G.B. mit Art. 21 daselbst;übervorsorglicheMaß=
nahmen vol. die Zusammenstellung bei Kollmann, a. a. O. S. 52, V.G. H. 3 S. 413, 11 S. 59,

S. 9
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Es gibt hiernachin diesemBereichekeineKirchengesetzeim Rechtssinne,sondernnur
im kirchlichenSinne. Die Fähigkeit,welchedenGlaubensgesellschaftenzweifelloszu⸗
kommt, Glaubenslehren1 und Kirchengeboteaufzustellenund eine Gesinnung oder ein
Verhalten, welchesden Kirchensatzungenwiderspricht,mit geistigenStrafen zu be=
drohen2, bildet kein Selbstgesetzgebungsrechtim staatlichenSinne. Dies kommt zum
klaren Ausdruckein demSatze derVerfassung: „KeineKirchengewaltist befugt,Glaubens=
gesetzegegenihre Mitglieder mit äußeremZwange geltendzu machen.“?

Es gibt ferner auf rein geistigemGebietekeineGerichtsbarkeit mit Vollstreckungs=
recht und keine Verwaltung, die sich in der Vornahme von Rechtsgeschäftenbetätigen
könnte oder mit Polizeigewalt ausgestattetwäre; also keine Gerichtsbarkeit und keine
Verwaltungim Rechtssinne".Der Schutz,welchenderStaat diesenkirchlichenHand=
lungen angedeihenläßt, soweit sie in das äußereLeben treten, machtdieselbennicht zu
Rechtshandlungen.

Die Verfassungsurkunde umschreibtdas Gebiet der „Gerichtsbarkeit in rein geist=
lichenSachen“ziemlichtreffendals Gerichtsbarkeit„in SachendesGewissensoderder
Erfüllung derReligions= und KirchenpflichteneinerKirche nachihren Dogmen, symboli=
schenBüchern und darauf gegründetenVerfassung“6. Bezüglich einer hierher gehörigen
Grenzfrage stellt die Verfassung? fest, daß die Ehegesetzgebung,soweit sie „den bürger=
lich Vertrag und dessenWirkungen“ betrifft, und daher in gleichemUmfange auch die
EhegerichtsbarkeitSache des Staates ist. Die letztereVerfassungsbestimmung,mit welcher
eine Bestimmungdes Konkordatess im Widerspruch steht, ist nur in der Pfalz, nicht
in den Landesteilen rechts des Rheines? von Anfang an völlig verwirklicht gewesen10.
Nunmehr ist mit demReichsgesetzevom 6. Februar 1875 Reichsrechtan die Stelle des
Landesrechtesgetreten.Die freiwillige und streitigeRechtspflegein Ehesachengehört
demStaate; nur als „rein geistlicheSachen“ sinddie EhesachendenGlaubensgesell=
schaftenverblieben.

Die Urteile der geistlichenGerichte binden nur das Gewissen; ihre Befolgung ist
vom Rechtsstandpunkteaus keineerzwingbarePflicht.

Daßes keinegeistlicheVollstreckungsgewaltim Rechtssinnegibt, wedereine richter=
lichenocheinepolizeiliche,sagt die Verfassungsurkundesehrdeutlich. Sie stelltzwar
fest11,daß die geistlicheGewalt „das rein geistlicheKorrektionsrecht1 nach geeigneten
Stufen“ ausübt,und daß jedesMitglied einerGlaubensgesellschaft„schuldig“sei, sich
der „darin eingeführtenKirchenzucht“zu unterwerfen; aber sie verbietetnicht nur, wie
schonbemerkt,jedenäußerenZwang in Glaubenssachen,sondernsagtauchnochaus=
drücklich18: „Keinem kirchlichenZwangsmittel wird irgend ein Einfluß auf das gesell=

1Verf. Beil. II à3 (Rel.Ed. v. 1809 § 52) Abs. II a. *Verf. Beil. II § 40.
* Verf.Beil. II § 42 (Rel.Ed. v. 1809 § 46,. Bgl.den Unterschiedder Fassunggegenüber

dempreuß allg. LandrechteT. II Tit.11 § 45: „Keine Kirchengesellschaftist befugt, ihren Mit=
liedernGlaubensgesetzewider ihre Uberzeugungaufzudringen."“Die Worte „mit äußeremZwange“

in § 42 der II. Verf.Beil. ersetzendie §§ 51, 52 des vueug allg. LandrechtesT. II Tit. 11.
über die Gerichtsbarkeitoben1 § 78 Anm. 61. 5 Verf Beil. II § 38 Abs. II h.

* Die Bestimmung in Verf.Beil. 1I §60 bezieht sich auf dieKirchen verfassung und
kommtdaherhier nicht in Betracht.

1 Beil.II §§64 d, 65. s Art. XILe. ° Vgl. 2. Aufl. § 366 Anm. 1, 2.
1% Uberdas durch Art. 175 d. A.G. z. B. G.B. aufgehobeneGes. v. 2. Mai 1868(G.Bl.

1866/69S. 405),das sog.Notzivileheges.,86 2. Aufl. 3 S. 515.
11Beil. II S§ 40, 41 (Rel. Ed.v. 1809 §§44, 45), letzterergleichlautendmit preuß. allg.

LandrechtT. 1I Tit. 11 § 50. S auch Verf.Veil. II 8 38 Abs. IIe.
1 Der Ausdruck „rein geistlich" zeigt, daß eigentlicheStrasen ausgeschlossenund nur

moralischeZuchtmittel statthaft sind. Vgl. auch im Konk. XIId denGegensatzvon 7 in
clericos infligere und censuris animadvertere in duoscumque fideles; die letztereStelle
m in dem ursprünglichenEntw. gelautet: poenis duoque canonicis animadvertere. BVgl

4 v. Sicherer a. a. O. Urk. S. 61 (Art. 12d u. Anm. 23), 70 (Art. 12 d). Freiheitsstrafen.
örperliche Züchtigungen, Geldstrafen sind also keine „rein geistlichen“ Strafen. Mäuxer: Bl. 61

S. 72, begreiftunter demr. g. K.N. das ganzeGebiet derKirchendisgiplin. —Uber die Zulässig=
keit von Geldstrafen(bei Israeliten) Weber 11 S. 101 Anm. 1. Vgl.auch V.G.HP.1 S. 180
u. unten § 288 Anm. 85 ff.
4% 6#6 eil. II § 71. — Ml. hierzu Meurer in Bl. 58 S. 292ff., Weber 2 S. 409, 565,
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schaftlicheLeben1 und die bürgerlichenVerhältnisse ohne Einwilligung der Staats=
gewalt im Staate gestattet.“ Nur im Wege der Gesetzgebungkönntedie Möglichkeit
einer solchen„Einwilligung der Staatsgewalt“ eröffnetwerden,was für das Gebiet, von
welchemhier die Rede ist, nicht geschehenist 6.

Eine rechtlicheBedeutunghat die staatlicheAnerkennungder Kirchenzuchtaber
immerhinnach verneinenderRichtung. Außerungender geistlichenGewalt innerhalb
der GrenzenderKirchenzuchtenthaltenkeineRechtsverletzungdesBetroffenenund sind
daherauchnicht strafbar17.

Wir gelangennun zur Betrachtung des zweiten Tätigkeitsgebietesder geistlichen
Gewalt, demjenigennämlich,welchesdas gesellschaftlicheLebenderGlaubensgesellschaft
umfaßt. Auf diesemGebiete treten die Glaubensgesellschaftenganz und voll in das
Herrschaftsbereichdes Staates. Damit eröffnensichMöglichkeitenrechtlicherOrd=
nung, welcheauf dem rein geistigenGebiete nicht bestehen.Die Staatsgewalt kannhier
bestimmteTeile der gesellschaftlichenOrdnung dem Belieben der Glaubensgesellschaften
völlig entziehen; sie kann andere Teile den Glaubensgesellschaftenzur Regelung nach
Maßgabe der allgemeinenstaatlichenGesetzevöllig frei geben; siekann endlich nach ge=
wissenRichtungenhin denGlaubensgesellschafteneine wirklicheRechtsgewaltübertragen,
entwederunter der Aufsicht des Staates oder ohne solcheAufsicht. Aber eines ist auf
diesemganzenGebiet nicht möglich, daß nämlich an irgend einemPunkte die Glaubens=
gesellschaftenvon der Herrschaft des Staates frei wären. Eben deswegenist es auch
alleinige Sache des Staates, die Grenzen zwischendem zu ziehen,was der besonderen,
gleichviel wie geregelten, glaubensgesellschaftlichenRechtsordnung und was der all=
gemeinenRechtsordnungzufällt.

Bezüglich dieser letzterenFrage mag zunächstbemerktwerden, daß unsereGesetz=
gebung hier mit Rücksicht auf die frühere geschichtlicheEntwicklung manches im ein=
zelnenausdrücklichausgesprochenhat, was an sichselbstverständlichist.

Es gilt der verfassungsmäßigeGrundsatz, daß die allgemeineRechtsordnungdes
Staates auch über die Glaubensgesellschaften,ihre Oberen und ihre Mitglieder sich er=
streckt18. Ausnahmen hiervonkönnendie Glaubensgesellschaftensich aus eigenemRechte
nicht beilegen16; solcheAusnahmen bestehennur so weit, als die Staatsgewalt selbstsie

11 Der Ausdruck wirdlnicht, wie E. Mayer a. a. O. S. 218f. annimmt, buchstäblich zu
verstehensein. Denn auf das gesellschaftlicheLeben, wenn man es als Gegensatzzum kirchlichenu.
staatlichenLeben faßt, hat auchder Staat keinen unmittelbaren rechtlichen infliß. Die beiden
Ausdrückewerdenals ##qe Jok# die staatlicheRechtsordnungbezeichnen.Ich glaubedahernicht,
daß die excommunicatio maior staatlicherGenehmigungbedarf, weil sie ein Verkehrsverbotent=
halte. Ein rechtlichwirksamesVerbot enthält sie ebennicht, und fiehat gerade wegendes § 71
keineEinwirkung auf das esellschaftliche Leben“. Der § 71 unterwirft die=TiirchlichenZwangs-=
mittel“ nicht staatlicherGenehmigung,sondernversagtihnen nur dieRechtswirkungu. den Vollzug,
wenn die staatlicheGenehmigung fehlt. Dies gilt auch für die Disziplinarerkenntnisse,die die
bürgerlichenVerhältnissedes Verurteiltenmitberühren z. B. durchVerhängung einer Haft. Val.
auchMeurer Bl. 58 S. 290, 296, 61 S. 74, Eichmann im Arch. f. kath.K. N.88 S. 158, 322ff.

16Bgt dazu die richtigen Bemerkungenvon E. Mayer a. a. O. S. 152fa/ insbes.über
Konk. Art. XII d a. E., wo für die Laien lediglich das gesagtist, was Verf.Beil. 11 88 40, 41 be=
stätigt. Tuch Meurer, Bl. 61 S. 78. Über recursus ab abusu f. u. § 287. Hinschius,
Kath. K. N. VI S. 232 Anm. 7. Uber die Vornahme einer Beerdigung,die seitensder katholischen

Kirchenbehördeverweigertwurde, seitenseinesprotestantischenGeistlichenvgl. die zutreffene M.E.
v. 18. Febr. 1905(Arch. f. kath. K. R. 88 S. 740 ff.),dazu Meurer a. a. O.S. 90.

16 Sondern nur für dasHistl, e Dienststrafrechtder öffentlichenHlandenogehheaften.
* 168 E 4.G.B. 5 193. Val. E. Mayera. a. O. S. 218; Bl. f. Rechtsanw.J II S. 39

18Verf. Urk. Tit. IV § 9 Abs. VI, dann Beil. II 88 62, 68 (Rel.Ed. v. 1809 Ss 72, 73).
Letztereentsprecheninhaltlich ganz dem preuß.allg. LandrechteT. II Tit. 11 l 27, 28. Das
Motuproprio „duantavis diligentia“ v. 9.Okt. 1911 kann an dembeer Verfassungsrechtenichts
ändern. Vgl. Verh. d. Abg.K. 1912St. B. II S. 467 (Justiz=M. v. Thelemann).

10Verf.Beil. II §&64 (Rel.Ed. v. 1809 § 74)e erklärt „zur Befeitigung aller künftigenAn=
stände“ „als weltlicheGegenstände"“„Privilegien, Dispensationen,Immunitäten, Exemtionen zum
Besten ganzer Kirchengefellschaften,einzelner Gemeindenoder Gesellschaftsgenossenoder der dem
ReligionsdienstegewidmetenOrte und Güter, insofern sie politischeoder bürgerlicheVerhältnissebe.
rühren“. §§ 73, 74 (Rel.Ed. v. 1809 8§ 83, 84) sagen,daß die „Kirchen u. Geistlichen“hinsichtlich
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zuläßt. Es gibt hiernach insbesonderekeineSelbstgesetzgebungder Glaubensgesellschaften
im Gebietedes allgemeinenbürgerlichenRechtesund desStrafrechtes,und es gibt—
was bürgerliche Rechtsstreitigkeiten und Strafsachen anlangt, nunmehr kraft
Reichsrechtes— keineGerichtsbarkeit der Glaubensgesellschaftenauf diesenGebieten20;
dieseunterstehenvielmehr als solchewie ihre Mitglieder ohne jede Einschränkungder
staatlichenGerichtsbarkeit.

Für die Betrachtungder besonderengesellschaftlichenRechtsordnungder Glaubens=
gesellschaftenwird es sich empfehlen,deren einzelneTeile nach einer ähnlichenReihen=
folge ins Auge zu fassen,wie sie für die Darstellung der staatlichenRechtsordnungin
diesemWerke eingehaltenworden ist.

. Wir wendenuns hiernachvor allemderVerfassungderGlaubensgesellschaftenzu.
Die geistigeGewalt, welcheinnerhalb der Glaubensgesellschaftengeübt wird, ist, wie
bereits gezeigt, der Einwirkung der staatlichenGewalt nicht unmittelbar zugänglich,
wohl aberdie äußereVerfassung,welchedieseGewalt in ihrer Innehabung durchmensch=
liche Träger annimmt, zumal da die Tätigkeit der letzterensichnicht ausschließlichin
geistigem,sondernauch im Rechtsgebietebewegt. Die Verfassungsurkundespricht von
der TätigkeitjenergeistigenGewalt zunächstan derStelle 21,wo sieihr dieBefugnis
beilegt, „nach der Formel und der von der Staatsgewalt anerkanntenVerfassung ihrer
Kirche alle innerenKirchenangelegenheitenanzuordnen“,worunter allerdings nicht
durchweg Dinge verstandenwerden, die außer jeder Berührung mit der staatlichen
Rechtsordnung stehen. Soweit es sich aber wirklich um rein geistigeDinge handelt,
liegt die rechtlicheBedeutung jener Verfassungsbestimmungnicht darin, daß sie eine
Rechtsverleihungenthielte. Denn die Möglichkeitz. B., Glaubenslehrenaufzustellen,
hat die geistlicheGewalt nicht vom Staate, und ebensowenigverdankt sie dem Staate
dieMöglichkeit,daß dieGlaubensgenossendieseLehrenfür wahrhalten. Die rechtliche
Bedeutung der Bestimmung ist vielmehr die, daß der Staat für diesesfreie Gebiet der
Betätigung der geistlichenGewalt einerseitsseinenSchutz verleiht, andererseitsseine
Aufsichtsichwahrt. Ganz dasselbegilt von der weiterenBestimmung22, welchedas
Aufsichtsrechtder kirchlichenOberen usw. in bezug auf die „inneren“ Angelegenheiten
der Glaubensgesellschaftenanerkennt23.

Ein GegenstandrechtlicherRegelung im vollen Sinne ist die Glaubensangehörig=
keit, freilich nicht insoweit, als die innereGemeinschaftder Gläubigen in Frage kommt.
Aber die Glaubensgesellschaftist auch eine rechtlicheGemeinschaftund daher die 4
gehörigkeitzu derselbenein Rechtsverhältnis. Hier nun hat, wie wir bereits geseen
haben, die staatlicheRechtsordnung den Glaubensgesellschaftenstillschweigendein teil=
weisesSelbstgesetzgebungsrechteingeräumt.Dieselbenkönnen,auchmit Wirkungfür die
Rechtsordnung, ihre Zugehörigkeitso weit regeln, als dies nicht durch die staatliche
Gesetzgebunggeschehenist.

ihres Vermögens keineBefreiung von der Landesuntertänigkeit, insbes.weder von der Gerichts=
barkeitnach tvon den Staatslasten, beanspruchenkönnen. Alle älteren Befreiungen werden als
nichtig erklär

20 Verf. Beil. II §§ 64 a„f (unter f werden nog besonders die allgemeinen Normen über
bie Verbindlichkeit zur ü#uens, und Erhaltung der cchen und **F Gebäude“ genannt),

.66, 69, 72, vgl. auch §§ 68. 70. (Rel.Ed. v. 1809§ .7 9,80, 82. Entschl.v.
3 Rov. i808, Dollinse VIII S. 152. V.O. v. ö+G1 * ff. ü) N.Ger.Verf G. v.
27. Jan. 1877§ 15. (3½# 64a, 66, 68: Weber 1 S. 125,319 61, II S. 485, 541f. Zu
Verf. Beil. An d gogt *. einhard a. a. O. S. 233 Anm. 3

Be
*2 Verf. Varh II § 39.
# Aus dem obenGesagten ergibt sich auch, daß die Aufzählung der „inneren Kirchen=

angelegenheiten“nicht die Bedeutungeines Verboteshat, anderer Angelegenheitensichanzunehmen.
Da die Organe der geisttichenGewalt keinestaatlichenOrgane sind, steht ihnen vom Standpunkte
des Staates aus frei, alles zu tun, was ihnen rechtlich nichtverboten ist. Pol. hierher Verh. d.
K. d. Abg. 1873/75Sten. Ber. 1 E. 3 (verdruckteSeitenzahl statt 385ff.). Der Abg. Dürr=

schmidt. bezeichneteden Erlaß von Wa hirten vriefen durch die Bischöfe 8* überft d d
irkungskreises, welcher ihrer Zuständigkeit für innere Kirchenangelegenheitenna -

llVersBeil überwiesensei. Staatsminister r. v. Lutz bemerktedagegen:§38 „bestimmtrder
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Wenn die Verfassungsurkunde?“als einen GegenstandstaatlicherAnordnung die
„Vorschriften über die Einrichtung der Kirchenlisten, als Quellen der Bevölkerungs=
verzeichnisse,als RegifterdesZivilstandesund überdieLegalitätder pfarrlichenDoku=
mente“ bezeichnet,so ist dieserBestimmung gegenübernunmehr zu bemerken,daß, seit
das R.G. vom 6. Februar 1875 überdie BeurkundungdesPersonenstandesund die
Eheschließungin Kraft getretenist, die Kirchenlistenfür Personenstandund Eheschließung
nicht mehr in Betracht kommen. Da hiernach die Bedeutung der Kirchenlisten nicht
mehr diejenigeist, von welcherdie Verfassungsurkundeausgeht,entfällt auch die Vor=
aussetzungstaatlicherRegelung. Jedoch behaltendie Kirchenbücherdie Eigenschaftvon
Urkunden über die Glaubensangehörigkeit,und zwar die Kirchenbücherder öffentlichen
Glaubensgesellschaften?5die EigenschaftöffentlicherUrkunden26.

Die Amtereinrichtung der Glaubensgesellschaftenkann Gegenstand einer
Verfassungsgesetzgebungim Rechtssinnesein, da die geistlichenAmtsbefugnissezum Teile,
die äußerenHandlungender Amtsträger völlig im Gebiet der Rechtsordnungsichbewegen.

Im allgemeinenfällt die Bestimmung der Amtereinrichtung und der Amts=
gewaltendemSelbstgesetzgebungsrechtederGlaubensgenossenschaftenzu?27.Ndoch kommt
nebendieserRegel das besondereRecht einzelnerGlaubensgesellschaftenin Betracht.Bei
der katholischenKirche, als einerWeltkirche, entziehtsichselbstverständlichderjenigeTeil
ihrer Verfassung, der außerhalb des Bereichesder Staatsgewalt liegt, einer unmittel=
baren Einwirkung der letzteren. Eine solche ist nur möglich, soweit die auswärtigen
Kirchenorganeinnerhalb des Staatsgebietes tätig werden28.

Die Gebietseinteilung für die Zweckeder geistlichenAmtsführung —die Ein=
teilung der Diözesen,Dekanats=und Pfarrsprengel usw. — ist an die Mitwirkung der
Staatsgewalt gebunden?". Dabei verstehtsich von selbst,daß, wie die geistlicheAmts=
gewalt nur auf die Angehörigender eigenenGlaubensgesellschaftsich erstreckt,so auch
jeneGebietseinteilungnur für die letzterenBedeutung hat. Es kam also insbesondere
von einem Pfarrzwange gegenüberAngehörigen fremdenGlaubens unter keinenUm=
ständen die Rede sein, dies selbst dann nicht, wenn dieselbenkeiner Pfarrei ihrer
Glaubensgesellschaftangehören. Bei solchenGlaubensgenossenkann daher zwar eine
Einpfarrung in einePfarrei ihrer Glaubensgesellschaftstattfinden,von einerUmpfarrung
aber kann nicht gesprochenwerden30. Die Organisation der durch staatlichesGesetz
geschoffenenKirchengemeinden(s.u. § 290) schließtsich an die kirchlichenVerwaltungs=
ezirkean.

Den Angehörigender öffentlichenGlaubensgesellschaftenläßt die Verfassungeine
Begünstigunghinsichtlichder Bildung neuerKirchengemeinden— nicht bloß Pfarreien —
zuteil werden. Sie haben nämlich —selbstverständlich unter der Voraussetzung,daß
die Zustimmung ihrer Kirchengewalt vorliegt — ein Recht! auf „Bildung einer

welcheRechtedie genehmigtenöffentlichenoderPrivatgesellschaftenin bezugauf die Ordnung ihrer
inneren Kirchenangelegenheitenhaben,und welcheGegenständehierzu zu rechnensind, verfügt aber
nicht, daß dieMirchengesellschaftenund derenRegimentgar keineandereTätigkeit entwickelndürfen,
nochweniger,was die Folgesein solle,wenn eine solcheTätigkeit eintritt".

*“Pei. II § 64h. Döllinger VIII S. 387ff., Weber I S. 60, 377.
?5 Val. Verf.Beil. II § 28; auf §30 kann man sichdict beziehen,da dieservon persönlichen

Vorzügen (vgl. § 36) handelt. Anders E. ahen a. a. O. S.191.
26 H.v. Sicherer, Personenstandu. Eheschließung,Erlangen 1879,S. 1f. S. auchM.E.

v. 5. Jan. 1876(Weber 11 S. 311),wonachdieKostenderPfarrmatrikeln nicht mehrvomStaate,
sondernvom örtlichenKirchenvermögenzu bestreitensind. Weber 9 S. 761.

Verf. Beil. II 88 38 Abs. IIc, 39.
25Vgl. oben§ 282 Anm. 11. Uber Staat und Papst vgl. auchNeumeyer, Int. Verw.R.

S. 515. 70 Verf.Beil. II §§ 76 Abs. IIe, 77. Vgl. auchDyroff, K.Gem.O. S. 206f.
7° Vgl. über denPfarrzwan Leen 6& 2z2GlaubensangehbrigeRichter, Lehrb. des kath.

a„diKirchenrechtes, 8. Aufl., S. 466Anm.8. Vgl. hierherdie ausführlicheDarlegung in 2. Aufl.

31Entschiedenfahch ist die Auffassungdes 8 88 der II. Verf. Beil., welchein der M.E. v.
26. März 1839(Weber III S. 282) zutagetritt. Vgl. 2. Aufl. 3 S. 521 Anm. 50, fernerO. v.
Dungern im Archiv d. 5. R. 30 S. 244ff. gegenRothenbücher, Trennung von Staat und
Kirche 1908. E. Mayer a. a. O. S. 167 Anm. 12. S. auch Landtagsabsch.v. 25. Aug. 1843
(G. Bl.S. 43) Abschn.IV F 4.
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eigenenGemeindealler Orten“, „wenn sie das erforderlicheVermögenzum Unter=
haltederKirchendiener,zudenAusgabenfür denGottesdienst,dannzur Errichtungund
Erhaltung der nötigen Gebäude besitzen,oder wenn sie die Mittel hierzu auf gesetzlich
gestattetemWege aufzubringenvermögen“32.

Die Mitwirkung der Staatsgewalt tritt ferner bei einer Anzahl besondererEin=
richtungen der Glaubensgesellschaftenein38. Die Verfassungnennt als .gemischte“
Gegenstände die „Errichtung geistlicherGesellschaften“ und sonstigerInstitute und Be=
stimmung ihrer Gelübde“35, Bruderschaften, „organischeBestimmungenüber geistliche
Bildungs=, Verpflegungs=und Strafanstalten“, auch „alle Gegenständeder Gesundheits=
polizei, insoweit diesekirchlicheAnstalten mitberühren“. In allen diesenBeziehungen
kommenvornehmlichdie öffentlichenGlaubensgesellschaftenund insbesonderedie katho=
lischeKirche in Betracht, so daß später nochdavon zu handelnsein wird. In diesen„ge=
mischten“ Gegenständensind einseitigeAnordnungen der geistlichenohne Mitwirkung
der weltlichenMacht verboten;derStaatsgewaltistdasRechteingeräumt,Einsichtvon
den Anordnungen der geistlichenGewalt zu nehmen,sowie durch eigeneVerordnungen
alles zu verhindern, was dem öffentlichenWohle nachteilig sein könnte. Diese letztere
Befugnis ist rein verneinenderNatur; es kann also nur verboten, nichts geboten
werden6.

Die Verfassungs?hat fernerdieBestimmungenüberdieEinrichtungunddieEin=
setzunggeistlicher Gerichte der königlichenBestätigungunterworfen, trotzdemdurch
denHinweis auf § 38h der II. Verfassungsbeilageausgedrücktist, daß es sichnur
um Gerichte in rein geistigenDingen, also nicht um eine Gerichtsbarkeit im Rechts=
sinne handelt.

Nicht minder fällt die Einrichtungder Kirchengemeindenbei den öffentlichen
Glaubensgesellschaftenund bei denIsraeliten unterdas staatlicheRecht. Wie es sich
damit nach den geltendenVorschriften verhält, wird besonderserörtert werden.

In diesem Zusammenhangeist noch eine eigentümlicheBestimmung der Ver=
fassung2s zu erwähnen. Hiernach ist der König befugt, „wenn er wahrnimmt, daß bei
einer KirchengesellschaftSpaltungen, Unordnungen oderMißbräuche eingerissensind, zur
Wiederherstellungder Einigkeit und kirchlichenOrdnung unter seinemSchutzeKirchen=
versammlungenzu veranlassen,ohne jedochin Gegenständeder Religionslehre sich selbst

32Verf.Beil. II § 88 (vgl. Ed. v. 10. Jan. 1803 — Döllinger VIII S. 29 — Ziff. 5,
Rel.Ed. v. 1809 § 103).— Die Handhabung dieser Bestimmungen— r# Landtagsabsch.vom
25. Aug. 1843 Absch.IV § 4, k. Entsch.v. 28. April 1845 u. 10.April 1846(Weber III S.578,
605) — gegenüberden Protestanten gab Anlaß zur Verfassungsbeschwerdebeim Landtage1845/46.
Vgl. hierüber 2. Aus 3 S. 521 Anm. 51.

*„ Verbbeil. 1. * 76 Err d, f. C. ellschaf solcheEinrich
ervorzuhebenist, daßunter „geistlichenGesellschaften“nur solche Einrichtungenzu ver=

stehensind, welchedemOrganismus einerAüschenGeesschf als Bestandteilangehören.Wo dieses
Kennzeichennicht zutrifft, finden das allg. Vereinspolizeirechtu. die Vorschriftendes B.G. B. über
Vereine Anwendung. Bygl.oben§ 222 Anm. 28, E. Mayer a. a. O. S. 219f., A. Reinhard
a. a. O. S. 129f, 219ff. Staudinger, Kom. z. B.G. B.I S. 230ff.

*5 § 94 des älteren Ed., der mit d des § 88 d. N.E. v. 1809 zu ammenhängt. ist in der
II. Verf. Veil. we gelassen. Er lautete: „Ewige oder unwiderruflicheGelübde sollen in bürgerlicher

Hinscht keinere siichenWirkungen haben.“ Ich glaube nun zwar nicht mit E. Mayer a. a. O.
222 f., daß diese Bestimmungformell noch gilt; denn dasRel. Ed. v. 1809 ist zweifellos auf=

gehoben. Aber materiell gilt fie sicher,einfachdeswegen,weil ein Gelübdekein verbindlichesRechts=
geschäft, sondernnur eine Gewissensverpflichtungist, und weil die aufhebendeWirkung des § 94
gegenüberdemfrüherenRechtedurchdieAufhebungdes § 94 natürlich nicht beseitigtist. Uberein=
stimmendH. Dürrschmid. Die klösterlichenGenossenschaftenin Bayern. Nördlingen 1875, S. 34.
Was Chr. Meurer Bl.49 S. 24 ff. gegen mich vorbringt, ist unzutreffend. Wenn eine Rechts=
vorschriftdurcheine anderebefeitigtwordenist, so erwecktman dadurch,daß man letztere gleichfalls
beseitigt,ersterenicht wiederzum Leben. Jetzt hat das Gelübde jedenfallsnur soweitWirkung, als
das B.G.B. zuläßt. E.G. zuB. G.B. Art. 87. Ein Ehehindernis oder Eheverbot begründendie
GelübdenachdemgeltendenReichsrechtekeinenfalls.

26Verf.Beil. II §§ 77, 78. Vgl. E. Mayer a. a. O. S. 160f.
37 Beil. II §§ 60, 61. Vgl. k. Entschl. v. 8. April 1852 Ziff. 6, 2. Aufl. § 368 Anm. 78

u. 3 S. 522 Anm. 56.
28 Beil. II § 56 (Rel.Ed. v. 1809 § 63). Vgl. A. Reinhard a. a. O. S. 233ff.
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einzumischen“.DieserBestimmungkommteine tatsächlicheBedeutungnicht zu, von
sonstigemabgesehenschondeshalb,weil solcheKirchenversammlungenstaatlichnicht er=
zwungenwerdenkönnen3°.

In ausgedehntemMaße bestehtSelbstgesetzgebungs=und Selbstverwaltungsrecht
der Glaubensgesellschaftenim Gebiete ihres Dienstrechtes.

Die „Approbation und Ordination der Kirchendiener“ ist von der Verfassung#
als innereAngelegenheitder Glaubensgesellschaftenerklärt "1. Diese sind daher befugt,
die Voraussetzungenfür die Aufnahme in ihrem Dienst festzustellen.Die Ordination hat
übrigensrechtlicheBedeutungnur als Eintritt in denkirchlichenDienerstandundUnter=
werfungunter das Dienstrecht.Im übrigen fallen ihre Wirkungen, z. B. die des
Sakramentes der Priesterweihe in der katholischenKirche, nicht in das Bereich der
Rechtsordnung"2.

Während das staatlicheRecht beimEintritte in den Dienst einer Glaubensgesell=
schaft nicht eingreift, macht sichdasselbeallerdings bei der Übertragung von Kirchen=
ämtern und Kirchenpfründengeltend. Abgesehenvon den Bestimmungen,wonach hier
teilweiseder Besitz der Staatsangehörigkeit in Frage kommt"s, sind auch die Bestim=
mungenüber die „Zulassung zu Kirchenpfründen“ als Gegenstandunmittelbarer staat=
licher Regelung erklärt“, während die Grundsätzeüber die Übertragung der Amter der
Regelungder Glaubensgesellschaftenanheimfallen.Die BesetzungderAmter stehtden
Glaubensgesellschaftenselbstzu, und zwar frei, soweitnicht das Sonderrechtder einzelnen
Glaubensgesellschaftenein anderes mit sich bringt.

Die Verfassung“ rechnetferner die „Gegenständeder geistlichenAmtsführung“ zu
den „inneren Kirchenangelegenheiten“.Sie gestattet außerdem", den Glaubensgesell=
schaftenein Selbstgesetzgebungsrechtbezüglich des Dienststrafrechtesund eine Dienst=
strafgewalt einzuräumen. Dies ist zugunstender verfassungsmäßiganerkanntenöffent.
lichen Glaubensgesellschaftengeschehen“.

Die dienststrafrechtlichenVorschriften für Staatsbeamte und öffentlicheDiener finden auf
Diener der Glaubensgesellschafteninnerhalb ihres kirchlichen Wirkungskreises keine An=
wendung"s. Der Kirchendienstist kein mittelbarer Staatsdienst. Selbst wenn man darauf Gewicht
legenwürde, daß den öffentlichenGlaubensgesellschaftendurchdie Verfassungdie Rechteöffentlicher
Körperschaftenbeigelegtsind, so fallen ihre Diener dochnicht unter dieFormel „Beamte und öffent=
liche Diener“; denn dieVerfassungerklärtfie nicht als Beamte,sondernschreibtihnen nur die Rechte
(„Vorzüge") und die Achtung öffentlicherBeamten, als eine persönlichbevorrechteteStellung zu.

369Vgl. 2. Aufl. 3 S. 523. 1%Beil. II § 38 Abs. IIf.
41Es ist also z. B. bei Erledigung eines bischöflichenStuhles die Erteilung der Weihen

durcheinenaußerbayerischenBischofauf Grund von litterne dimissoriales oder licentia ordinandi
des Domkapitels staatlichnicht zu beanstanden.

*2 Vgl. E. Mayer a. a. O. S. 177f.
4 Vgl. darüberoben I § 37 Anm. 97 ff.
44 Berf=Beil. II §64 g.
"“5Beil. II § 38 Abs. IIc.
“ Beil. II § 71 EFshne Einwilligung der Staatsgewalt"). Vgl. hierzu Bl. 58.S. 292 u.

61 S. 65 ff.,V.O. v. 7. Mai1804 (R.Bl. S. 509) Ziul II. Uber Vollzug von Geldstrafen
Weber III S. 233 ().

Bgl. E. Mayer a a. O. S. 153f., 187f. Wenn an letztererStelle behauptetwird,
Lfründerntziehun sei keineStrafe im staatsrechtlichenSinne, so ist dies schwerlichzutreffend.

ie ist Dienststrafe. E. Mayer kommt zu seinerAnsicht lediglich deswegen,weil, wie er sagt
(ogl. a. a. O. S. 152, 153, 187 Anm. 27), PfründeentziehungauchwegenKetzereieintritt, wegen
Ketzerei aber nach §42 der II. Verf.Beil. keineStrafe whenet werden dürfe. Diese Beweis=
führung ist nicht schlüssig.Eigentlich müßteMayer vielmehr dazu kommen,diePfründeentziehung
wegen Ketzerei für unstatthaft zu erklären. Indessen glaube ich, daß man nicht vor derWah
wischendiesenzwei Folgerungensteht. Beim Kirchendienstehebt sichebensowie beimStaatsdienste
ie besondereDienstpflicht aus der allg. Rechtslageder Kirchen- u. Staatsgenossenheraus. Die

Keßerei oder vielmehr die Außerung derKetzereidurcheinenKirchendienerist erletung der Dienst=
pflicht und kann als solcheeineDienststrafenachsichziehen. Es ist — trotzdes§ 42 — demKirchen=
diener als solchemebensowenigerlaubt, sichals Ketzer,wie etwa dem Staatsdiener sichals Gegner
derMonarchie zu bekennen.Der Dienststrafeunterliegt er also. Nur dieGlaubenslehreselberkann
ihm nichtaufgezwungenwerden. Bah A. Reinhard a. a. O. S. 228.

“8 Vgl. 2.Aufl. 3 S. 524. ÜbereinstimmendChr. Meurer, PfründerechtS. 205.
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Für die Diener der katholischenKirche ist die Frage ohnehin durch ausdrücklicheVerfassungs=
bestimmung"?in unseremSinne erledigto.

Aus demGesagtenergibt sichvon selbst,daß die Diener der Glaubensgesellschaftennicht als
Inhaber eines öffentlichenAmtes, als mittelbareStaatsdiener im Sinne des Strafgesetzbucheszu
Kchten fidd 51. Dies gilt insbesonderehinsichtlich der „Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher

mter“ 57.
§5285. Verwaltung der Glaubensgesellschaften.Im GebietederVerwaltung

der Glaubensgesellschaftenkommtvor allemdie Feier der gottesdienstlichenHandlungen
mit EinschlußderSpendungderHeilsmittelund die VerkündungderGlaubenslehrein
Betracht. Die gottesdienstlichenHandlungen, die Erteilung von Sakramentenusw. sind
keineRechtsgeschäfte.Sie sindnachInhalt undZweckderRechtsordnungvöllig fremd.
Darum erklärt auchdie Verfassung1, daß Formund Feier des Gottesdienstes,sowie
die Weihe von kirchlichen Gebäuden und Kirchhöfen„innere Kirchenangelegenheiten“
seien. Der Staat hat sich also in die Frage, wie die Glaubensgesellschaftendiese
Dinge regeln wollen, tätig? nicht einzumischen. Allein immerhin bewegensich jene
Handlungen in der Außenwelt. Es ist also ein Eingreifen der Staatsgewalt in ver=
neinender Richtung möglich. BeschränkendeBestimmungenbestehenhier vor allem zu=
ungunstenderprivatenGlaubensgesellschaften.HiervonwarbereitsdieRede3. Allgemein
gültige Bestimmungensind folgende.

Die „Anordnungen über den äußerenGottesdienst,dessenOrt, Zeit, Zahl usw.“
unterliegender Einwirkungder staatlichenPolizei"#. Hierüber sollen von seitender
geistlichenGewalt „ohne Mitwirkung der weltlichen Obrigkeit keine einseitigenAn=
ordnungengeschehen“;die Staatsgewalt soll befugtsein, nicht nur von allen solchenAn=
ordnungen„Einsicht zu nehmen“, sondernauch „durch eigeneVerordnungendabei alles
dasjenige zu hindern, was dem öffentlichenWohle nachteiligsein könnte“3. „Zu außer=
ordentlichenkirchlichenFeierlichkeiten,besonderswenndieselbenan Werktagengehalten
werden wollen“, ist stets eigeneköniglicheBewilligung nötigs.

8 diesenBestimmungenist vor allem zu bemerken,daß die Annahme eine ganz
willkürliche ist, als sei bei den öffentlichenGlaubensgesellschaftendie Befugnis, über=
haupt Gottesdienst oder öffentlichenGottesdienst zu halten, davon abhängig, ob sie an
einemOrte eineGemeindebilden. Diese Annahme steht zumTeil mit den irrigen Vor=
stellungen über Pfarrzwang im Zusammenhang,von welchenbereits die Rede war7.
Wohl ist einestaatspolizeilicheEinmischungnachMaßgabeder ebenerwähntenVor=
schriftenmöglich. Aber wenn hiernacheineBeanstandungnicht zu erhebenist, dann muß
der Gottesdienstals öffentlicherGottesdienstgestattetwerden. Denn auf Privatgottes=
dienstbrauchtsicheineöffentlicheGlaubensgesellschaftnichtverweisenzu lassen5.

4 Konk. Art. XII 1d
50A. M. sindA. Reinhard a. a. O. S. 270ff. u. E. Mayer a. a. O. S. 194f., welch

letzterer idog bezüglichder kath.Kirchendienerdie oben vertreteneAnsicht hat. Für Disöiplinar=
sachenkath. eisticherhat schondie V.O. v. 7. Mai 1804(2. Aufl. § 49 Anm. 20ff.) den Grund=
satzder staatlichenNichteinmischung.vorbehaltlichder BeschwerdewegenMißbrauches der geistlichen
Gewalt, ausgesprochen.

½ gsssenh 3. Nein erd. a. a. W vnagege6 Ma 2. dn
auch Zeitschr. f. Gesetzgebungu. Rechtspfl. . ., ., . .,

VIS. 186,glx Sch48ff. aebuns p
(§ 285)1 Beil. II ʒ 38 Abs. IIb, g. J. Silbernagel, Verf. u.Verwaltunß, sämtlicherR.G.
in Bayern, 4. Aufl. 1899. C. A. Geiger, Handb. d. ges. Pfarramtsverwaltung in Bayern,
10. Aufl. 1912. G. Seeberger, Handb. d. Amtsf. d. prot. GeistlichkeitBayerns v. d. Rh. 1899.

* Damit ist die Grenze zwischendiesenBestimmungenu. § 76 Abf. II a bezeichnet.Der
Staat kann nicht vorschreiben,wie derGottesdienstzu halten ist; er kann nur verbietendeingreifen.

3 Oben § 282 Anm. 42 ff.
"Verf. Beil. II § 76 Abs. II a (Rel. Ed. v. 1809 § 88 a). Der Entw. Brancas hatte noch

die Worte: „Einführung einer gemeinschaftlichenGottesdienstordnungfür alle Gemeindenderselben
Konfession."“Bgl. auchpreuß. allg. LandrechtT. II Tit. 11 §§ 46—49.

5Verf. Beil. II 3§ 77, 78. Dazu oben§ 284 Anm. 36. V.G.H. 14 S. 277ff. — § 93 d.
Rel. Ed. v. 1809,welcherGottesdienstezur Rachtzeit verbot, ist in der II. Verf.Beil. weggelassen.

Verf. Beil. II § 79 (Rel.Ed. v. 1809 § 92).Religiöse Vorträge ohnekirchliche Handlungen
sind keineKirchenfeierlichkeiten. *

7 Vgl. oben § 284 Anm. 30. s Uber frühereVorgänge vgl. 2. Aufl. 3 S. 525.
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Das Nähere über den Vollzug der eben erwähntenBestimmungenist durch Ministerial=
vorschriftengeregelt. Hiernach gelten insbesonderegewöhnlichegottesdienstlicheFeierlichkeitenals
allgemein genehmigt. Die in diesenVorschriften enthalteneteilweiseÜbertragungdes königlichen
Bewilligungsrechts an die Distriktsverwaltungsbehördenist formell nicht ohneBedenken,wenn sie
auchsachlichnicht viel auf sichhat, ja sogar zweckmäßigist.

ZahlreicheEntschließungen,bei welchenauchRücksichtauf Leben und Gesundheit70mit in
Betracht kommen,sind wegendes Glockengeläutesergangen11. Der Glockenauf Kirchhöfen, welche
in gemeinsamerBenützung stehen, kann jede össentlicheGlaubensgesellschaftbei ihren Leichen=
feierlichkeitengegenEntrichtung der Gebühr sichbedienen2. Streitigkeitenhierüberwerdenin dem=
selbenVerfahren wie Streitigkeiten über ein Simultaneum entschieden6.

Unter die staatlichePolizei nach Maßgabe der dargelegtenBestimmungenfällt
auch die „BeschränkungoderAufhebungder nicht zu den wesentlichenTeilen desKultus
gehörigenFeierlichkeiten,Prozessionen,Nebenandachten,Zeremonien,Kreuzgänge“14.

* Vgl. insbes. M. E. v. 3. Juli 1886, 20. Juni u. 6. Nov. 1851 (Weber 3 S. 67,
4 S. 264, 301),8. April 1852 Ziff.12 (ebendaS. 379) u. 20. Nov. 1873 (Weber 10 S. 155)
Abschn. # Ziff. 5 (ugl. oben § 280Anm. 38), k. Entschl. v. 25. Juni 1887 Ziff.1 (Weber 18
S. 421),31. Dez. 1890 Ziff. X (Weber 20 S. 504, hierzu34 S. 719A I u. V.G.H. 25 S. 154).
S. auch die Zusammenstellungbei Weber 4 S. 264f. in den Anm. u. Günther, Amts=
hendb, usw. I S. 373. Zu Ziff. 4 der M.E. v. 20. Juni 1851 vgal.die Aktenstückeim Archiv f.
ath. Kirchenrecht n S. 119 f.(OggersheimerFall). Die Auslegung des Ministeriums war

zweifellos richtig. — UberFeierlichkeitenbeim AblebendesPapstes Weber2 S. 204, 12 S. 224.
202 ff., E. Mayer a. a. O. S. 203f.; dazu auch oben § 222— A. Reinhard a. a. O. S

Anm. 27ff. ·
«0Vers.·Beil-Il§76Abf.Ilf.AusdiesemGesichtspunkte(z.B.Feuerpoligei,Reinlichkeits-,

Gesundheitspolizei)ist also eine staatlicheBeauffichtigungu. Untersuchungaller kirchlichenGebäude
u. Anstalten statthaft;auch polizeilicheAnordnungenim Interesseder Sicherheitspolizeiusw. find
natürlich zulässig.Vgl. Fleiner, Inst. d. V.R. 2. Aufl. § 23 Anm. 41 mit 37.

11 Die Erlasse wegendeslochenzeeläutesfinden sichbeiDöllinger VIII S. 302f., 1145ff.,
XXXIII S. 76ff., 361f.; ferner bei Weber1 S. 33, 63, 124, 143; 2, S. 204, 341; 3, S. 518,
555. Die Eigentumsverhältnissean den Kirchenglockensind selbstverständlichweltlicherGegenstand
und Streitigkeiten hierüber vor den Gerichten auszutragen. Verfügungen, durch welche das
EigentumsrechtDritten gegenübergeltendgemachtwird, gehörenniemals zu den „Gegenständenge=
mischterNatur“. Dagegen Kühlt der Gebrauch der Glocken zu gottesdienstlichenZweckenzu den

emischtenGegenständen.Insbesonderekönnenauf Grund des § 767 u. § 78 der II. Verf.Beil.
v * koiteb= Staatsgewalt ergehen, wie solche z. B. wegen des Wetterläutens zahlreich er=
assen wordenfind.

k den MitgebrauchderGlockenbei einemSimultaneum entscheiden§§90ff. der II. Verf.
Beil. Dezüglich der Kirchhofsglockenbegründet§ 103 ein gesetzlichesMitgebrauchsrechtfür die
öffentlichen Glaubensgesellschaften.

Die M.E. v. 13. Sept. 1843 (Weber 3 S. 518) kam beim Landtage 1845/46 in der K. d.
N.N. (Beil. Bd. V S. 87 ff., Prot. Bd. III S. 347 ff) zur Erörterung. Der Erlaß des Ordinariates
Passau, auf welchensichdieM.GE.bezieht,ist a. a. O. Beil. Bd. V S. 118 ff. abgedruckt.Er verbot
unter Beachtungdes § 103 der II. Verf.Beil. das Läuten der kath.Kirchenglockenbei Beerdigungen
von Protestanten. Die M. E. erblickte hierhin mit Recht eine statthafte Verfügung über das Kirchen=
zut. Es handlesichum keineAnordnung über einenTeil des äußerenGottesdienstesund also um

eine Verletzung der §§ 58 u. 77 der II Verf.Beil.
Vgl. über die KirchenglockenauchChr. Meurer in Wörterb. desdeutschenVerw.R. 1. Aufl.

I1S. 749ff. Seeberger S. 63, Fleiner a. a. O. S. 319.
2 Verf. Beil. II & 103. Archiv f. kath.KirchenrechtLIX S. 28 ff., 386ff. (unrichtig). Vgl.

V. G. H. 4 S. 295, 9 S. 428 (438), 12 S. 77, 256, 24 S. 368 (438). Es ist zu bemerken,daß § 103 der
II. Verf.Beil. nur bezweckt,das Mitbenützungsrechtan den Kirchhofsglockenzu regeln. Darüber,

welche GlaubensgesellschaftensichderGlocken bedienendürfen,bestimmtschon§ 35. Es scheintmir
nicht zweifelhaftzu sein, daß, wenn derAngehörigeeinerPrivatglaubensgesellschaftdurchden Geist=
lichen einer osfentlichenGlaubensgesellschaftmit den Feierlichkeitendieserletzteren beerdigt wird,
das Glockengeläute stattfinden darf. Denn in diesem Falle ist es die 5 Eutüice Glanbensgsseuschaft,
welchesichder Glockenbedient. — Da die Bestimmungender II. Verf.Beil. sichüberhauptnur auf
kirchlichesGlockengeläutebeziehen,so verstehtsichvon selbst,daß sichnicht das Mindesteeinwenden
läßt, wenn die Gemeindenbei Beerdigungen von Personen, welche einer öffentlichen Glaubens=
gesellschaftnicht angehören,ein weltlichesGeläute zurVerfügung stellen. Die Frage wurde Verh.
d. K. d. Abg. 1891/92 Sten. Ber. IX S. 797 f., 800 Sp. 2 berührt.

18V.G.H.G. Art. 10 Ziff. 11, Art. 45 Abf. IV.S. W. Krais, Kommentar S. 132f.,
388. Vgl. auchV.G.H. 13 S. 467, 24 S. 368. Reger=Dyroff, V.G. H.G.S. 281, 333, O. E.
16 S. 251 (Simultanrecht an Kirchenglocken).

1 Verf.Beil. II § 76 Abs. IIb entspricht dem § 88 b des Rel.Ed. von 1809; aus dem weg=
gelassenen§ 91 des letzterensind nebstden Kreuzgängen, stilistischnicht sehr glücklich, auchdie
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In das rein geistlicheGebiet greift die Bestimmung der Verfassung½ hinüber,
wonachderKönig „bei feierlichenAnlässenin denverschiedenenKirchenSeinesStaates
durchdie geistlichenBehördenöffentlicheGebeteund Dankfesteanordnen“kann. An
einen Zwangsvollzugist hierbei wohl nicht zu denken.

ine ausdrücklicheVerfassungsbestimmungwahrt denGlaubensgesellschaftendas
Hausrechtfür ihre VersammlungenauchgegenüberdeneigenenMitgliedern. „Wenn
einzelneMitglieder durch öffentlicheHandlungen eineVerachtungdes Gottesdienstesund
der Religionsgebräuchezu erkennengebenoder anderein ihrer Andachtstören,so ist
die Kirchengesellschaftbefugt,dergleichenunwürdigenMitgliedern denZutritt in ihre
Versammlungenzu versagen.“16

AusschließlichStaatssacheist der straf=und polizeirechtlicheSchutz,welcherden
LgottesdienstlichenHandlungender Glaubensgesellschaftenzukommt17. Hervorzuheben
sind insbesonderedie polizeirechtlichenBestimmungenzum Schutzeder Sonn= und
Festtagsfeier us.

Die bezüglichenAnordnungensind durchV.O. oder auf Grund derselbendurchortspolizeiliche
Vorschriften zu treffen 56. Das Polizeistrafgesetzbuchfügt bei: „unter Beachtung des § 82 der
II. Verfassungsbeilagefür gemischteOrte“. § 8220 sagt: „Keine Kirchengesellschaft?:kann ver=
bindlich gemacht werden, an dem äußeren Gottesdienste der anderen teilzunehmen. Kein Religions=
teil ist demnach schuldig, die besonderen Feiertage des anderen28 zu feiern, sondern es soll ihm frei=
stehen, an solchen Tagen sein Gewerbe und seine Hantierung auszuüben, jedoch ohne Störung des
Gottesdienstesdes anderenTeiles, und ohnedaß die Achtung dabei verletztwerde,welchenach § 80

———= der anderenbei Ausübung ihrer religiösen Handlungen und Gebräuche
uldig ist.“

Es ist sofort klar, daß der Vorbehalt im Polizeistrafgesetzbucheund die Bestimmungder Ver=
fassung nicht im Einklange stehen. Die Verfassung weiß nichts von „gemischtenOrten“, sondern
sprichtfür jedermann,gleichviel, wo er wohnt, ganz allgemeinaus, daß ihn die besonderenFeier=
tage einer fremden Glaubensgesellschaftnichts angehen. Er ist nur verpflichtet, sichder Störung
des fremdenGottesdiensteszu enthaltenund keinerAchtungsverletzungengegendiefremdeGlaubens=
gesellschaftsichschuldigzu machen.Da nun § 82 der II. Verfassungsbeilagenicht aufgehobenist7.,
so folgt, daß durch Polizeiverordnung nichts von dem verboten werden kann, was gemäß § 82 er=
laubt ist. Die Verfassungsurkundehindert hiernachzwar nicht, Vorschriftenzu erlassen,welchevon
den Glaubensgesellschaftenbei der Feier ihrer Festtagezu beobachtensind, dagegenkönnensolche
Vorschriftenniemals den Angehörigeneiner Glaubensgesellschaftauferlegen,Feiertageeiner anderen
Glaubensgesellschaftzu begehen,sondernsie könnenihnen nur Verpflichtungenauferlegen,welcheden
fremdenGottesdienstgegenStörungen oder unmittelbareAchtungsverletzungsichern. Vom Stand=
punktederVerfassungsurkundeaus istesalsounstatthaft,hinsichtlichderGültigkeit solcherBestimmungen

Bruderschaftenin § 76b hineingeraten. Vgl. hierher auchdie Angaben bei W. Krais, Handb.1
S. 271f., dann A. Geib, Handb. für die Gemeindebehördender Pfalz, 2. Aufl., II S. 118
IM.E. v. 4. Sept. 1838). Besiglich des pfälz. Rechtesvgl. noch2. Aufl. 3 S. 527.

16Beil. II 5 55 (Rel.Ed. v. 1809 § 62) ierzu und zu § 79 vgl. preuß. allg. Landrecht
T. II Tit. 11 § 34, wonachdie Anordnung öffentlicherBet., Dank=u. anderer außerordentlicher
Festtageallein vom Staate abhängt.

1 Verf.Beil. 1I § 43 (Rel.Ed. v. 1809§ 47); vgl. preuß.allg. LandrechtT. II Tit. 11 §54.
A. Reinhard a. a. O. S. 200 f., E. Mayer a. a. O. S. 219.

77R.St.G.B. 88 166, 167; vgl. auch§§ 248 Ziff. 1, 304, 306 Ziff. 1.
18 Sikafbestimmung im R.St. G. B. § 366 Ziff.1. Uber das Verhältnis den gewerbe=

gollweilichenVorfchr=über Sonntagsruhe:Reger=Stöhsel, Gew.O. 5. Aufl. 2 S. 32ff., v. Riedel,

16P.St.G.B. Art. 2 Ziff. 5. Hierzu Urt. d. O.L.G. S. 1 S. 404, 5 S. 316.
1 Über frühereBestimmungenval. 2. Aufl. 3 S. 527 Anm. 20, 21.
Gleichviel also, ob öffentlicheoderprivate.

..,Die besonderenFeiertagedes anderen“ heißtklärlich: alle Feiertage,diedenverglichenen
Religionsteilen nicht gemeinschaftlichsind. Es sind also auchdie christlichenFeiertage „besondere
Feiertage des anderen"für die Israeliten und umgekehrt.

Nicht durchR.St.G.B. § 366 Ziff. 1; denndort wird nur zu demvorausgesetztenLandes=
polizeirechtedie Strafsatzung hinzugefügt. Nicht durch das P.St.G.B.; denn wenn dieses sagt,
Verf.Beil. II § 82 sei für gemischteOrte zu beachten,so folgt daraus nicht, daß er für andereOrte
nicht zu beachtensei. Es handeltsich um keineAnderung der Verf.Urk. — sonsthätte man wohl
de — Formvorschrifteneingehalten—, sondernum eine mißverständlicheVerweisung
auf die Verf.Urk.
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eine Ausscheidungvon „katbolischen“,pprotestantischen“und „konfesfionell-gemischten"“Orten?“ zu
machen. Aus diesenDarstellungenergibt sich, daß gegendie V.O. v. 24. Mai 1897,die Feier der
Sonn= und Festtagebetreffend, dieselbenverfassungsrechtlichenBedenkenbestehen,die ich gegendie
frühereV.O. vom 30. Juli 1862 geltendzu machenhatte.

Die Verwaltung des Lehramtesder Glaubensgesellschaftenist auchin ihrer äußeren
Betätigung einer staatlichenEinwirkung im allgemeinennicht unterworfen. Die Ver=
fassung27 erklärt die „Gegenständedes religiösenVolksunterrichtes“ als „innere Kirchen=
angelegenheiten"“.Hiermit ist aber nur der kirchlicheUnterricht gemeint, nicht der
Unterricht,welcheran öffentlichenUnterrichtsanstaltenerteilt wird2s. Dieserunterliegt
vielmehr unter selbstverständlicherWahrung des Grundsatzesder Gewissensfreiheitder
staatlichenRegelung.

§ 286. Finanzwesen der Glaubensgesellschaften. Die Finanzverwaltung
der Glaubensgesellschaftenbewegtsichganz und voll im Bereicheder Rechtsordnung.
Jeder Schritt, den sie hier tun, betritt den Boden des Rechtes; auch die gesetzliche
Regelung der Verwaltung des kirchlichenVermögens ist ein rein weltlicher Gegenstand
im Sinne der II. Verfassungsbeilage2, es kanndaherdie Verwaltung beliebigorganisiert
werden durch einfachesGesetzoder kraft gesetzlicherErmächtigung durch Verordnung.

Der Staat regelt hiernachausschließlichvor allem die Vermögensfähigkeitder
Glaubensgesellschaften8. Die öffentlichenGlaubensgesellschaften,gleichviel, ob ihre Auf=
nahme auf Verfassungsbestimmungoder auf königlicherEntschließungberuht, sind als
öffentlicheKörperschaftenvermögensfähig,also juristischePersonen“. Mag man das
Vermögen der Glaubensgesellschaftenals Körperschafts=oderals Stiftungsvermögen an=
sehen,auf alleFälle bestehtdieVermögensfähigkeitderöffentlichenGlaubensgesellschaften

4 Die Rechtsprechungbetrachtetes als „Tatfrage“, unter welchendieserBegriffe ein Ort
fällt, wobei zuweilen sonderbareErgebnissezum Vorscheinekommen. Vgl. Entsch. d. O.L.G.
München usw. V S. 56, VI S. 256, VIIS. 826, VIII S. 73; v. Riedel, P.St.G.B. S. 220ff.
Bl. 45 S. 2 u. O.G.H. in Str. S. I S. 405.
4 N. Bl. 1862 S. 2069; G. u. V.Bl. 1897 S. 197, 201; fernerWeber 18 S. 225. Bgl.

hierzu die Angaben bei W. Krais, Handb. 1 S. 369, v. Riedel- Sutner, P.St.G.B. S. 218 fl.;
ferner E. Mayer a. a. O. S. 205 Anm. 8. Auf die Bestimmungen des Gewerbepolizeirechtes ist
hier nur hinzuweisen. Über die anerkanntenFeiertage vgl. 2. Aufl. 3 S. 528 Anm. 27. M.B.
v. 12. Mai 1912(M.A.Bl. S. 639).

26A.M. d. Urt. d. O.G.H. in Str. S. 5 S. 316. S. auchv. Riedel a. a. O. S. 218.
22 Beil. II § 38 Abs. II d. Über staatlicheEinflußnahme auf religiöse Lehrbücherval.

Abg. K. 1903/4St. B. 11 S. 387.
*:ßUbereinst.S. Eichelsbacher,. Der Wwangzur religiösenBetätigung in Familie und

Schule 1911 (Würzb. W S. 48. Über die Stellung der Volksschule gegenüber den Glaubens=
gesellschaftenvgl. auchJ. Graßmann, Schulbedarf=G.1903 S. 12ff.

* Anders E. Mayer a. a. O. S. 211. Die M.C. v. S. April 1852(2. Aufl. § 280 Anm. 23,
2550 Anm. 38) Ziff. 21 bezieht sogar Verf.Beil. II § 39 hierher (vgl. Konk. Art. V Abs. IV).

ie obendargelegteAnsicht jölliett. nicht aus, daß das Schulrecht und die Schulverwaltung des
Steates den GlaubensgesellschaftenangemessenenEinfluß auf den religiösenTeil des Schulwesens
einräumen.
8281 1 Bgl. Verf.U. Tit. IV § 9 Abs. VI. Beil. II §64 b, f. Dyroff in den Annalen 1905

641ff., Die Entwicklung desbayer. StaatskirchenrechtesbezüglichdesOrtskirchenvermögensbis
zum Konkordat 1817.

Dies wurdein derBegr. desEntw. wie bei Beratung derK.Gem.O. von derStaatsregierung
sowohl als auch vom Landtage ausdrücklich— im Gegensatzzu den Darlegungenvon Piloty,
Die K.G.O. im Geiste des bayer. Entwurfes 1808, gegenwelcheauchRehm i. Arch. d. öff.Rechtes
23 S. 301 u. Chr. Meurer, Kirchenstiftungu. K.Gem. 1910, Stellung nahmen—anerkannt.
Die einschl.Verh. u. Materialien s.beiDyroff, K.G.O. S. 145ff., 152. An dieserRechtslagekonnte
auch der bei den Landtagsverhandlungen ausgesprocheneVorbehalt der Mehrheitspartei hinsichtlich
ihrer grundsätzlichenAuffassung über das Verhältnis von Religionsediktu. Konkordatnichtsändern.
Vgl. hierüberMeurer a. a. O.; die Materialien sind abgedr.bei Dyroff, K.Gem.O. S. 154f.
Vgl. inbef. die Erklärung d. St. M. v. Knilling, Verh. d. Abg.K. 1912, St. B. V. S. 26.

* Vgl. Richter, Lehrb. des kath.u. ev. Kirchenrechtes,8. Aufl., S. 1267f.
WVerf. Beil. II § 44 mit §§ 24, 28. (Rel.Ed. von 1809 § 48.) Vgl. P. v. Roth, Bayer.

Zivilrecht, 2. Aufl., 1 S. 253ff.; E. Mayer a. a. O. S. 233ff.; Chr. Meurer, DerBegriff u.
Eigentümer der heiligen Sachen, Düsseldorf 1885, II S. 97 ff.; A. Reinhard a. a. O. S. 236
leugnetdie Vermögensfähigkeitder „Kirchen als solcher“.
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für das bayerischeRecht nur so weit, als sie demStaatsgebieteangehören5. Die
katholischeKircheist demnachnichtals Gesamtkirche,sondernnur als bayerischeLandes=
kirche in Bayern vermögensfähig. Dabei ist allerdings zu bemerken.daß gesetzliche
Bestimmungenüber die Vertretung der so geschaffenenRechtspersönlichkeitder katho=
lischenLandeskirche fehlen. Tatsächlich gibt es auch kein katholischesLandeskirchen=
vermögen.

ÜberdieRechtsverhältnissederKirchengemeindenwird späterbesondersgehandelt
werden. Wie weit einzelnenAnstalten und Einrichtungen der öffentlichenGlaubens=
gesellschaftenjuristischePersönlichkeitzukommt,bemißtsichnachbürgerlichemRechte7.

Der Vermögenserwerbwird den öffentlichenGlaubensgesellschaftendurchdie Ver=
fassungs „nachden hierüberbestehendenGesetzen“eingeräumt.Damit ist nicht nur
auf das bürgerlicheRecht im allgemeinen verwiesen, sondernes sind auch diejenigen
Beschränkungenaufrechterhalten,welchedurchbesondereGesetzeder Erwerbsfähigkeit
der öffentlichenGlaubensgesellschaften,ihrer Anstalten und Körperschaftenauferlegt sind.
Die Gesetzgebungüber denErwerb zur totenHand war bisher keineeinheitliche,sondern
nachLandesteilenverschieden?.Das A.G. zumB. G.B.16 hat nunmehrauf Grund
der Art. 86, 87 des Einf.G. einheitlichfür das Staatsgebietden Vermögenserwerb
von geistlichenGesellschaften(Art. 76 Abs. 2c der II. Verfassungsbeilage)11 in ge=
wissem Umfange von der landesherrlichenGenehmigung abhängig gemacht. Besitz=
erwerbungen und Geldentschädigungenauf Grund des Flurbereinigungs=G. vom
29. Mai 1886 unterliegen diesen Beschränkungennicht12. Die Aufsicht über die
Beobachtungder Amortisationsgesetzeobliegt den Kreisregierungen,Kammerndes
Innern 18. Die „Handhabung der Amortisationsgesetze“",vor allem die Erteilung von
staatlichen, insbesonderelandesherrlichenGenehmigungenund Befreiungen auf Grund
dieser Gesetze,gehört in den Geschäftskreis des Staatsministeriums des Innern für
Kirchen=und Schulangelegenheiten14.

Die Vermögensfähigkeit der privaten Glaubensgesellschaftenrichtet sich zunächst
nach ihrer Aufnahmeurkunde. Sie können also durch diese zu Körperschaften mit
juristischerPersönlichkeiterklärt werden. Bestimmt die Aufnahmeurkundenichts, so sind

5 Vgl. die Worte „in demKönigreiche“in Verf.Beil. 11 §§ 24, 44. P. v. Roth a. a. O.
S. 255 Anm. 9 u. 10, E. Mayer a. a.O. S. 236 Anm. 4. Was die M.C. v. 8. April 1852
Ziff. 24 saztnistvöllig belanglos= Vgl. Shr.Meurer, ult: „Heilige Sachen“ im Wörterbuchd.
d. St. u. V.R. 2. Aufl. S. 380,Fleker a. a. O. S. 310ff.

* Chr. Meurer, Der Begriff u. E. h. S. II S. 102sagt, dieRechtsfähigkeitderbayer.kathol.
Landeskirche stehebisher nur auf demPapier, die Tatsachen seienklüger gewesenals dieGesetzgebung.
Brankas Entwurf desRel.Ed. hatteim Abschn.II u. a. folgendeungemeinbezeichnendeBestimmung.
„n#§32;: denKirchengelelllcheftenstehtdas Eigentumdes icheeher 46 mystischenPersonenzu.
Vgl. auch§§ 33 Vgl hierherauch Amann i. Arch.f. öff.R. S. 213ff., hiergegenNeu=
meyer, Internat. Verw.R. I S. 519 ff.; auch Rothenbüche#. Die Trennung von Staat und
Kirche 1908 S 465, Dy roff, K. GemO. r 199z. Art. 1 Abs.V d. K.Gem.O. u. v. Schilgen,
Arch. f.rkath.K N. 20 S. 201.K. Eie . R.Pfl. 3 S. 230, 249.

v. Roth a. a. O. 53 E. Mayer a. a. O. S. 236, Chr. Meurer, Die
zrnich r=e 1901 § 37, hierzu v. Ca er, Komm. z. B. G.3.4. Aufl. 1 S. 275.

II §&44. Kont. Art. VIII Abs. II kommt daneben nicht in Betracht, steht
örigen beil. nicht damit im Widerspruche. P. v. Roth a. a. O. S. 258 Aum 30,

einhard a. a. O. S. 112f., 238f., Kahl, Die deutschen Amortisations=G. S. 246 ff.,
Chr. Meurer, Bl. 49 S. 1ff. mit iteraturangaben. S. auchdie k. Entschl.v. 15. Nov. 1825
u. 16. Juni 1836 (Weber 3 S. 64).

* Döllinger XI S. 1263 Weber Bd. I, Register unter „Amortisationsedikte",8
S. 127, v. Seydel 2. Aufl. 1 S. 87,## S. 529, 600, A. oben, Die Kämpfe um die adeligen
Güter in Bayern u. die ersten Am.G. (Tübinger Zeitschr. f. d. ges. Staatew. 1903 S. 1 ff.,
M. Döberl, Der Ursprung der Am.G. in Bayern, München 190#.

16 Art. 7—10, hierzu Becher, Materialien Abt. IV. V Bd. 1 S. 158,3 S. 23, 2777ff.,
Böhm=Klein, A.G. S. 39ff., Staudinger, Vorträge S. 26, 162.

L Hinsichtlich der nichtdeutschenGes. vgl. Art. 10. —Heule- Schneider A.G. S. 27.
12Angef. Ges. Art. 16 Abs. III. Die Frage, ob hier die Bestimmungenüber Verfassungs=

änderung anzuwenden seien, wurde verneint.
orm. V.O. v. 17. Dez. 1825 § * Abs. III.

14 V.O.v. 27. Febr. 1847 (N.Bl. S. 169) § 5, I Ziff. 4 mit V.O. v. 16. März 1849
(R.Bl. S. 249) § 1.
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sieGesellschaftenohnejuristischePersönlichkeit15. Die Frage,ob die privaten Glaubens=
gesellschaften,wenn ihnen die Eigenschaft von Körperschaftenverliehenist, auchKörper=
schaftendes öffentlichenRechtes seien, ist von geringemBelange. Denn Verbände des
öffentlichenRechtes sind alle Glaubensgesellschaftenohnehin, und die Verleihung der
privatrechtlichenKörperschaftsrechteäußert selbstverständlichauchWirkungen im öffent=
lichen Rechte. BevorrechteteKörperschaftenim Sinne der II. Verfassungsbeilageaber
könnendie privaten Glaubensgesellschaftennicht werden; werdensie es, dann sind sie
keineprivaten, sondernöffentlicheGlaubensgesellschaften.Privatglaubensgesellschaften,
denenjuristischePersönlichkeit zukommt,gibt es zurzeit nicht .

Allen Glaubensgesellschaftengewährleistetdie Verfassungsowohl das Vermögen,
das sie als solche und in ihren einzelnenKörperschaftenbesitzen,wie auch die Un=
versehrtheitund denGenuß ihrer Stiftungen, „sie seien für denKultus, den Unterricht
oder die Wohltätigkeit bestimmt"11. „Das Kirchenvermögendarf unter keinemVor=
wande zum Staatsvermögen eingezogenwerden. Hinsichtlich der Zulässigkeit von
Anderungen des Stiftungszweckes wiederholt die Verfassung18 für das Stiftungs=
vermögen der Glaubensgesellschaftendieselben Bestimmungen, welche sie für die
Stiftungen im allgemeinengetroffenhat1.

Dagegen räumt die Verfassungsurkundeder Staatsgewalt hinsichtlichder Ver=
wendung der Erträgnisse des Kirchenvermögensfür andere Zwecke als den unmittel=
baren Stiftungszweck weitgehendeBefugnisse ein. Die einschlägigenBestimmungen?0
beziehensich jedochnur auf örtliches Kirchenvermögen?!1. Wenn dasselbein einzelnen
Gemeinden nach hinlänglicher Deckung der örtlichen Kirchenbedürfnisse28 Überschüsse
aufweist, so sind diese zum Besten der nämlichenGlaubensgesellschaftfür die in der
Verfassung aufgezähltenZwecke28 zu verwenden. Sofern alsdann noch weitere ent=

15Verf. Beil. II 8 45. P. v. Roth a. a. O. S. 292ff.
16v. Seydel bemerktehierzu in seinenNotizen: „Art. 84 des E.G. z B. G.B. paßt dem

Wortlaute nach nicht hierher. Er sagt: „Unberührt bleiben die landesgeseßlichenVorschriften,
nach welchen eine Religionsgesellschaft oder geistliche Gesellschaft Rechtsfähigkeit nur im Wege
der Gesetzgebung erlangen kann.“. Die Prot. (S. 8809) bemerkenhierzu: „Hinsichtlich
der landesgesetzlichenBestimmungen, nach welcheneine Religionsgesellschaftund eine geistliche
Gesellschaft,insbesondereau eine neu sich bildende Sekte, Rechtsfähigkeitnur durch eine im
Wege der Gesetzgebung erlassene besondereNorm erlangen könne, bedürfe es eines Vorbehaltes,
weil sonst die Meinung aufkommen könnte, die genannten, nicht zu den juristischen
Personen des öffentlichen Rechtes gehörenden Gesellschaften seien in der Lage, die Rechtsfähigkeit
ohne Rücksichtauf entgegenstehendelandesgesetzlicheVorschriftendurchEintragung in das Vereins=
register nach Maßgabe der Vorschriften des B.G B. zu erlangen.“ Es ist hieraus offensichtlich,
dunnArt. 84 des E.G.der Absicht gegenüberzu eng gefaßt ist und übrigens nur einen Irrtum
verhüten will. Was eine juristische Persondes öffentlichenRechtesist (B.G.B. § 89), bemißt
sich übrigens nach Landesrecht,der Sinn der Worte „nicht zu den mvG42 Personen des
öffentlichenRechtesgehörenden“kann also nur sein: „wenn sie . nicht gehören“,nicht, #daß
sueet nicht gehören"“.— Vgl. hierher auch P. Oertmann, Bayer. Landesprivatrecht,Halle

11Verf.U. Tit. IV 8 9 Abk. IV, Beil. II 8 46, hierzu Art. 5 d. A.G. z. B.G.B. Unter=
richts- u. Wohltätigkeitsstiftungengehörenselbstverständlichnur dann zumKichendermögen im
Sinne der Verf., wenn sie keineweltlichen Stiftungen find. Entscheidendfür ihre kirchlicheEigenschaft
ist aber nichtderkonfessionelleStiftungszweck,sonderndieVerwaltung durcheineGlaubensgesellschaft.

18Beil. II § 47; val. Rel. Ed. von 1809 § 51, wo die zweiteHälfte des Satzes nach „ein=
Woen= lautete: „noch für fremdeZweckeverwendetoder veräußertwerden“. Die vorgenommene

nderungentsprichtder Fassungvon Tit. IV § 10.
½5Vgl. hierheroben§ 212. »
VVe.Beil.ll§§48,49enprechendeniReLEdvonlsOs 52, 53. Uber die Ent=

siehung val. 2.Aufl. 3 S. 580. Die K.Gem.O.v. 24. Sept. 1912 hat hierannichts geändert,da
e nur ein einfachesGef. ist. Vgl. Art. 112 Abs. III. Das in der Verf. neu eingeführteZu=

stimmungsrechtder geistlichenOberbehördebeziehtsichnur auf die Fälle des t nicht auf jene
des § 48 der II. Verf.Beil. Vgl. hierher auch Spies, Beleuchtung der Verf. U.S. 204 f.

21 S. darüber die unten angef. M. E. v. 24. April 1857 §§ 10, 11 u. bez.des Bruderschafts=
vermögensLandtagsabsch.v. 25. Aug. 1843 Abschn.V § 1 u. Staatsratsentsch.v. 8. Febr. 1844
(R.Bl. S. 161, Weber 3 S. 536), worüber 2. Anfl. § 93 Ziff. 8. Vgl. auchWeber 4 S. 64.

22 M.E. v. 24. April 1857 § 6. V. G. H. 19 S. 10.
8 „àa.Zur Erhaltung u. Wiederherstellungder Kirchen u. geistlichenGebäude(ogl. Weber

2 S. 478) in anderen Gemeinden, die dafür kein hinreichendes eigenes Vermögen besitzen; b. zur
v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 32
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behrlicheÜberschüsseverbleiben,so sindsieanderweitig,vorzugsweise„zur Ergänzung
von Schulanstalten“, dann von Armenstiftungen, einschließlichjener für Krankenpflege,
zu verwenden. Die Verfügung erfolgt durch die Kreisregierung, Kammer des Innern,
in denerstgenanntenFällen nachgutachtlicherEinvernahme,in denletztgenanntenFällen
im Einverständnissemit der zuständigengeistlichenOberbehörde?". Die näheren Voll=
zugsvorschriften sind in der Ministerialentschließungvom 24. April 18575 enthalten.
Nach dieserEntschließung76kanngegendie Beschlüsseder KreisregierungenBeschwerde
mm Staatsministerium des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenerhoben
werden?7.

Die Vermögensverwaltungder Glaubensgesellschaftensteht „nach den hierüber
gegebenenGesetzen“,d. h. auch: soweit hierüber Gesetzeerlassensind, unter staatlichem
Schutzeund staatlicherAufsicht28.

Auf demGebieredesVermögensrechteskönnenverschiedeneGlaubensgesellschaften
dadurch in rechtlicheBeziehungen treten, daß kirchlichesGut den Zwecken mehrerer
Glaubensgesellschaftenzugleichdient. Hierher gehörenvor allem die sogenannten
Simultanverhältnisse, mit deren teilweiserRegelung sichdie II. Verfassungsbeilage
beschäftigt. Es ist nicht angängig,die ziemlich weitschichtigekirchenrechtlicheLehre vom
Simultaneum in einerDarstellung des bayerischenStaatsrechtes nachallen Einzelheiten
zu erörtern. Um so mehr kann hiervon abgesehenwerden,als der Gegenstandgerade in
neuererZeit vielfach und eingehendbehandeltworden ist769.Allerdings haben sichda=
bei beträchtlicheMeinungsverschiedenheitenherausgestellt. Auch die Frage kann hier
füglich unerörtert bleiben,wie weit oder wie eng man den Begriff des Simultaneums
wissenschaftlichsichabsteckenmag. Für uns kommtjedenfallsnur dasjenigeSimultaneum
in Betracht,von welchemdie Verfassungsurkunderedet.

Die Verfassungsurkundehandelt nur von einem Simultaneum, welchessich auf
den Mitgebrauch einer Kirche bezieht,sowie weiterhin von einer Gemeinschaftlichkeit
desKirchenvermögens,wenndiesenebendemMitgebraucheeinerKirchevorliegt. Über
denMitgebrauch von Kirchen werden eingehendeBestimmungengetroffen. Für das ge=

Ergänzung des Unterhaltes einzelnerKirchenendieneroder c. zur Fundation neuernotwenbigerer Pfarr⸗
stellen; d ## Unterstützung geistlicher Bildungsanstalten;e z Unterhaltsbeiträgen derdurch
Alter oder rankheitzumAKrchendienstunfähig gewordenengeist ichenPersonen“.

Über die eh des Landtages1833/55vgl. 2. Aufl. 3 S. 53181.— über die Zuständigkeit
7 uieohen fiedie prot. Kirche Döllinger = 34 Weber 3S. 457; vgl.
au

"5 Weber 5S. 47 (auch 3 S. 355). Über dieLonkurrenzen. der Kultusstiftungennach
Beil. II 98 48, 5 ergin 5 als. Anordnungen durchdie M.E. v. 6. Juni 1888(Döllinger

* 1 S. 60: vgl. au 9. Juni 1840 (Döllinger X S. 363), u. v. 21. Juni
1846 (Döllinger X u S. — Im SAu lusse an Ziff. 26 der M.E. v. 8. April 1852.
den Vollzug des Konk. betr. GWeber 4 9), kamenabändernde Anordnungen durch M.E.
v. 21. Mai 1853 lahgedr Verh. d d. Abg. 1854/55 Beil. Bd. II S. 148). Hierüberu. über
die Landt.Verh. f. 2. 3 S. dzi Anm. 22. W. Krais, Handb. derinneren Verwaltungusw.,

4. Aufl= 1 . 320. #½. 19S. 13.
27, hierzu Reger=Dyroff V.G.H.G. S. 325.

¾ ie Frage,ob in den Fällen der §§ 4, der II. Verf.Beil. dieBestimmung desArt. 10
T 3 desV. anwendbarsein könne,wird in denKommentaren e letzteremGes.v. W. Krais

E G. Kahr S. 143f., dannvonE. Mayer a. a.O. S. 239 Anm. 12, Meurer
1 S. 266 bejaht, cbenseV.G.H. 16 S. 21, 24 S. 22. Ich glaubefie verneinenzu sollen. Es
handelt sich hier um keine „Verfügungen in GegenständenderßStaatsaufsichte ondern um
etwas, was eher das Gegenteil iß Sagri in Vermögensrechte.Auch die Verf. Beil.rechnet
das nicht #ur Otaatsauffi tvonrsieaneinerweitabliegendenctee(§75)s riiäS
Tlth Zeitnt 88 75 mit 31. Vgl. Rel.Ed. von 1809 §§ 85, 86; preuß. Landrecht

i * 16
29E. Mayer a. a. O. S. 273fl., Hirschel, Archiv f. kath.Wchemrcht 1. . 3229f..,

n. K#ichhon. Das Aircherrecht derKatholiken u. Protestanten, IV S. Krais,
liche Simultanverhältnisse, insbef. nach bayer. Rechte, Würzburg 5505 l r Meure
rhrn. v. Stengels Wörterb.desdeutschenVee Rechtes1. Aufl. I S. 740ff., E. Sehling, u

z. liche isltenhltaife Achives. öff. RechtVII S. 1 ff. Krit. Verreisahrh f Gesetz-
Xbiins u. Rechtswiff., N. S. 133 ff. (Chr. Meurer), XVI S. 143 ff. (W. Kraisl.
"0t. auter, Die 2— N K. S. Würzburg, 1894 Weitere Sls in den angef.

riften
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meinschaftlicheVermögen sind nur Vorschriften über dessenAbteilung gegeben;seine
Verwaltungistanderweitiggeregelt.Hiernachistzunächstsoviel sicher,daßalleanderen,
hier nichtgeordnetenGemeinschaftsverhältnissein bezugauf kirchlichesGut, magman
sieunterdenBegriff des Simultaneumsstellenodernicht, für Bayern in das Gebiet
des bürgerlichenRechtes fallen.

Als Rechtssubjektedes Simultaneums bezeichnetdie Verfassung30„zwei Gemeinden
verschiedener Religionsparteien“.Diese Ausdrucksweiseist teils ungenau, teils falsch.
Sie ist ungenau, weil auch mehr als zwei Berechtigte vorkommenkönnen 31; sie ist
falsch hinsichtlichder Benennung der Berechtigten. Der Ausdruck „Gemeinden“ ist
nämlich aus dem preußischenallgemeinenLandrechte ohne weiteres Nachdenkenab=
geschrieben32. Das Rechtder öffentlichenGlaubensgesellschaftenin Bayernaberkannte,
wie wenigstensfür die Landesteile rechtsdesRheines und für die Zeit der Verfassungs=
urkundeunbestreitbarist, keineKirchengemeindenals Rechtssubjekte33. Für die öffent=
lichenGlaubensgesellschaftenmußteman also als berechtigtesSubjektregelmäßigdie
Kirchenstiftung3 annehmen,und zwar die Kirchenstiftung des Pfarrverbandes der
Glaubensgenossen,zu deren Gunsten das Simultaneum besteht35; für Privatglaubens=
gesellschaftendasjenigeRechtssubjekt,das die Interessendes örtlichenVerbandesdarstellt.

Die Kirchen=Gem.O.(unten§ 290) gehtin Abweichungvon dieserAnsichtdavon
aus, daß in der Regel die beteiligtenKirchengemeindendie Subjekte der Simultan=
berechtigungan der Kirche und dem dazu gehörigenVermögen seien. Eine Simultan=
kirchengemeindehat auchdiesesGesetznicht begründet,wohl aber für das rechtsrheinische
Bayern eine gemeinsameKirchenverwaltungfür Simultanverhältnissegeschaffen26.

Auf die Frage, welchesder Inhalt und die rechtlicheNatur des Simultaneums
sei, gibt die VerfassungsurkundekeineausdrücklicheAntwort. Sie läßt es vor allem
offen, auf welcheArt das Simultaneum entstandenist, und sagt, dem preußischenall=
gemeinenLandrechte37wörtlich folgend: „Wenn zwei GemeindenverschiedenerReligions=
parteien zu einer Kirche berechtigtsind, so müssendie Rechte einer jeden hauptsächlich
nach den vorhandenenbesonderenGesetzenoder Verträgen beurteilt werden. Mangelt
es an solchenBestimmungen,so wird vermutet, daß eine jede dieser Gemeindenmit
der anderengleicheRechtehabe.“36

Die Berechtigungzu einerKirche kann hiernachauf die verschiedensteArt ent=
standensein: durchGesetz,durcheinenEinzelakt landesherrlicherGewalt, durchPrivat=
rechtstitel. Ihrer Natur nach kann die Berechtigung dingliches Recht, Miteigentum
oderRechtan fremderSache, sie kann sogarobligatorischesRechtsein3°2.Auch der
Umfang der Berechtigungkann von mannigfachsterArt sein. Gleiches Recht der Be=
teiligten wird vermutet, wenn nichts anderes feststeht. Welches aber dieses gleiche
Recht sei, entscheidetsichwiederumnachLage des einzelnenFalles. In der Regel
aae ss Miteigentum sein; doch ist auch denkbar, daß das Eigentum einem Dritten
zusteht.

Sind nun all das Verhältnissedes bürgerlichenoderdes öffentlichenRechtes?
Bezüglich jenerSimultanverhältnisse,die nicht durchdie Verfassunggeregeltsind, haben

20Beil. II § 90. 31Sehling S. 28.
3 Vgl. E. Mayera. a. O. S. 273 Anm. 1.
z Hierüber unten —290. · » .
«.M.V.G..9S.309,24S.583,Reger-Dyrossv.G-H.G.S334.Uberdie

Vertretungsfragebei Simultankirchenverwaltungenspäter.
15Sehling S. 26f.
*“ Vgl. Art. 90—92, 101 Abs. V, ferner Begr. des Entw. (Sonderausgabe)S. 295f.

V.G. H.24 S. 583. Die Simultankirchenverwaltungist vorgesehen1. für die Verwaltung eines
dem Eigentumoder nur der Nutzung nach gemeinfamenrentierendenortskirchlichenStiftungs=
vermögens, sofernnicht die Verwaltung demeinen Religionsteil ach besonderemRechteallein zu=
kommt, 2. für die simultaneBefriedigung von Ortskirchenbedürfnissenauchda, wo Ziff. 1 nicht
zutrifft. Vgl. Art. 91. J. Frank, K.Gem.DO.1912 II S. 309fl.

a T. II Tit. 11 88 309, 310.
es über die Lastenverteilungf. V.G.H. 19 S. 309. Art. 92 d. K.G.O. bestätigtdenGrund=

satzder BedarfsdeckungnachMaßgabe der Berechtigungsanteile.
3PLetzteresist wenigstensdurchden Wortlaut der Verf. nicht ausgeschlossen.

32
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wir bereits im erstenSinne entschieden. Sollte nun bezüglichjener Verhältnisse, die
durch die Verfassung geregeltsind, anders zu entscheidensein? Jedenfalls kann dies
nicht aus dem Grunde geschehen,weil es sichum Rechtssätzeder Verfassung handelt.
Denn in der Verfassungkönnen,wie unter anderemdas Familienfideikommisediktzeigt,
auchBestimmungendes bürgerlichenRechtes enthalten sein. Die später zu erörternden
Vorschrifien über die Zuständigkeitenbeweisengleichfalls nichts. Der Gesetzgeberkann
bürgerlicheRechtsstreitigkeitenvon den Verwaltungsbehördenoder den Verwaltungs=
gerichten,öffentlicheRechtsstreitigkeitenvon denbürgerlichenGerichtenentscheidenlassen.
Man muß also auf denInhalt der Rechtsverhältnissesehen,von welchendie Rede ist.
DieserInhalt ist Eigentum,dinglichesRecht an fremderSache, Recht aus obliga=
torischemVertrage. Das alles fällt zweifellos in das Bereich des Privatrechtes. Der
Zweck, zu welchemdieseRechte bestehen,die Vornahme gottesdienstlicherVerrichtungen,
ändert daran nichts. Der öffentlicheWeg dient zu öffentlichenZwecken,demallgemeinen
Verkehre; dessenungeachtetbleibt das Eigentum an demselbenEigentum und der Streit
hierüber bürgerlicherRechtsstreit. Und ebensoist es mit allem staatlichenVerwaltungs=
vermögen. Auch die Entstehungsart eines Simultaneums macht nichts aus. Das
Simultaneum kann möglicherweisedurch einen öffentlichrechtlichenAkt, möglicherweise
durch eine Handlung des bürgerlichenRechtsverkehresbegründetworden sein. Aber
die Wirkung ist im einen wie im anderenFalle dieselbe. Ob derjenige,welcherEigen=
tum hat, dieses Eigentum auf Grund eines öffentlichrechtlichenoder eines privatrecht=
lichen Titels erworben hat, im einen wie im anderenFalle ist er Eigentümer.

Das Simultaneum ist also in der Tat nichts als die Anwendung privatrecht=
licher Verhältnisse auf einen kirchlichenZweck". Dahersind auch die weiteren Be=
stimmungender Verfassung, welche über die Simultanverhältnisse Rechtsvermutungen
aufstellen, privatrechtlichenInhaltes. Des Zusammenhangeswegen mögen sie gleich=
wohl in Kürze dargelegtwerden.

Die Vermutungen beziehensich auf den Fall, wo bei einemStreite über ein
Simultaneum „nicht erhellt“, daß beide Teile „zu der Kirche wirklich berechtigtsind“,
d. h. ein Recht besitzen,dessenFortbestandvom Willen des anderenTeiles unabhängig
ist. Wie Krais"! überzeugenddargelegthat, kann damit kein anderer Fall gemeint
sein als der, daß es beidenTeilen nicht gelungenist, ihre Berechtigungdarzutun. Es
soll dann angenommenwerden, daß derjenige, welcherfrüher zum gegenwärtigenGe=
brauche gekommenist, der „wirklich Berechtigte“ sei, der später hierzu Gelangte aber
den Mitgebrauch „als widerrufliche Gefälligkeit“ erhalten habe . War jedochdieser
Mitgebrauch ein vieljähriger, und haben dabei beideTeile die Unterhaltung der Kirche
gemeinsambestritten,so wird vermutet, daß auch dem Teile, der später zum Mit=
gebrauchegekommenist, ein selbständigesRechtzustehe.Hat gemeinsameKostentragung
nicht stattgefunden,so kann gegenüberder gesetzlichenAnnahme, welchezugunstendes
älterenGebrauchsrechtesspricht,der RechtserwerbdurchVerjährungnur für die Zeit
vor Erlaß desReligionsediktes von 1809 gelrendgemachtwerden; für die spätereZeit
ist dies ausgeschlossen"s.

Wer den Mitgebrauch einer Kirche nur bittweise, als widerrufliche Gefälligkeit
hat, bedarf zu jederbisher nicht gewöhnlichengottesdienstlichenHandlung der Erlaubnis
des zur KircheberechtigtenTeiles ".

4° Hinschius u. Krais weisendas Simultaneum demöffentlichenRechte, Meurer teils
demöffentlichen,teils dem Privatrechte zu. Vgl. auch Sehling S.28 ff. V.G.H. 19 S. 309,
dieserverneint ebenfallsden BestandvonS. Kirchengemeinden. ·

«A.a.O.S.11sf.;zustiinniendMeurer,dagegenE.Mayeru.Sehling.
«.Vers.Beil.II§94-preuß.allg.LandrechtT.IlTit.11§314initAbstrichderWorte:

„nur bittweise d. h.“
*3Verf. Beil. II 88 95, 96. — § 110 desRel.Ed. von 1809,mit welchem§95 derII. Verf.

Beil. wörtlich übereinstimmt. Über die Entstehungvgl. 2. Aufl. 3 S. 534;8. ·
«Verf·Beil·l§97:vgl.preuß.allg. gandrechtT.llTit.11’317.EineFolgeder

hier vertretenenAnsicht ist die, daß — im Gegensatzezu Krais —auch die Prekarienals Simultan=
verhältnisseim Sinne der Verf. anzusehensind. Val. Sehling S. 96f.
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Die Frage, ob Simultanverhältnissenochneuentstehenkönnen,ist aus demStand=
punkte der Verfassungzu bejahen; denn es ist nirgends ein Verbot ausgesprochen"5.

Wegender Zuständigkeitzur Entscheidungvon Streitigkeitenüberein Simulta=
neum bestimmtdie Verfassung folgendes. „Die Entscheidungder über die Ausübung
dieser Rechte entstehendenStreitigkeiten, wenn die Beteiligten sie durch gemeinschaft=
liches Einverständnis nicht beizulegenvermögen,gehört an das Staatsministerium des
Innern, welchesdie Sache nach Verhältnis der Umständevor den Staatsrat bringen
wird.““ „Wird aber darüber gestritten, ob eine oder die andere Gemeinde zu der
Kirche wirklich berechtigtsei, so gehörtdie Entscheidungvor den ordentlichenRichter.““

Diese Zuständigkeitsausscheidungstellt der Auslegung keinesehr angenehmeAuf=
gabe. Ja auf den erstenBlick könnteman meinen,es sei ganz unmöglich,den Streit
um das Recht und um dessenAusübung voneinanderzu trennen.

Soviel ist sicher,daß die Zuständigkeitdes Richters sichnicht bloß auf die Frage
erstreckt,ob ein Recht bestehtoder nicht, und von welcherArt diesesRecht ist, sondern
daß sie auch auf die Untersuchungder AusdehnungdiesesRechtes sichbezieht,also auf
die Frage z. B., ob das Mitgebrauchsrechtauf eine bestimmteZeit, einen bestimmten
Raum oder bestimmteHandlungen eingeschränktist. Daß dem so ist, zeigt der Wort=
laut der Verfassungselbst,welchevon der Entscheidungüber „Ausübung dieserRechte“,
d h. der einzelnenaus dem Simultaneum hervorgehendenBefugnisse, im offenbaren
Gegensatzezur Entscheidungüber das Vorhandenseinder Befugnissespricht.

Wo liegt nun aber dann die Grenze? Wohl in folgendem. Es kommtdarauf
an, welches Maß von Bestimmtheit die Rechtsgrundlage aufweist, auf welcherdas
einzelneSimultanverhältnis ruht. Diese Rechtsgrundlagekann lediglich darin bestehen,
daß Miteigentum oder gleichesRecht vorliegt. Das Simultaneum kann aber auch so
geregeltsein,daß dasGebrauchsrechtdeseinenTeiles oderbeiderTeile in bestimmter
Weise bejahendoder verneinendbeschränktist. Ist überdieseDinge Streit, so handelt
es sichum Fragen, bei welchendas ErmessenkeineRolle spielt: ob Miteigentum oder
Rechtsgleichheitbestehtoder nicht, ob der Vertrag dem einen Teile die Benutzungder
ganzenKirche einräumt oder nur die Benutzungdes Chores usw., all dies entscheidet
der Richter.

Allein es sindnochandereStreitigkeiten denkbar,bei welchennicht auf bestimmte
Rechtssätze,Vertragsberedungenusw. zurückgegangenwerden kann. Wenn zwei Gleich=
berechtigtedarüber in Streit kommen,wie sie ihre Rechtenebeneinanderausübensollen,
wenn zwei Parteien, zwischenwelchendie Kirche räumlich geteilt ist, sichnicht darüber
einigen können,wie die Zeit der Gottesdienstezur Vermeidung gegenseitigerStörungen
zu regeln sei, so sind das Fragen, über welchekein bürgerlichesGesetzbuchwörtlichen
Bescheidgibt". Der Richter müßte sie gleichwohlnach seinemrichterlichenErmessen
und unter Beachtungder einschlägigenallgemeinenRechtsgrundsätzelösen, wenn das
Gesetzhier keineAusnahme gemachthätte. Die Verfassunghat dies aber getan. Sie
hat an Stelle des richterlichenErmessensdas Ermessender Verwaltungsbehördengesetzt.
Damit sindjedochsolcheAngelegenheitenihrer rechtlichenNatur nicht entkleidetworden.
Es handelt sichnicht um Polizei, nichtum Verwaltungsermessen;es handeltsichdarum,
zwischendenParteien bestrittenesRecht festzusetzen.Die Verfassungspricht denn auch
von Entscheidungder Streitigkeiten, nicht von polizeilicherAnordnung. Es fragt sich
dabei nicht um öffentlichesRecht, sondernum AbgrenzungprivatrechtlicherBefugnisse;

übereinst.Meurer u. Sehling= gegenHinschius u. Krais.
4 Verf.Beil. 11 § 92. Dazu W.Krais a. a. O. S. 59f., Entsch.d. V.G. H. 10S. 181.—

Das preuß. allg. LandrechtT. II Tit. 11 I§s311, 312 sagt: „Die näherenMaßgabenwegender
Ausübung dieser Rechte müssen bei entstehendemStreite nach dem Einverständnisse der iideeseit en
Obern und, wenn dies nicht stattfindet, durch unmittelbarelandesherrlicheEntscheidungfestgesetzt
krde Dabei ist jedoch auf dasjenige, was bisher üblich gewesen, hauptsächlich Rücksicht zu
nehmen.“
1½ 29 Verf Beil. II § 93=preuß. allg. LandrechtT. II Tit. 11 § 313. V.G. H. 13 S. 319

u . als BeispieldenFall beiWeber2 S. 341;fernerV.G.H.9 S. 271,10S. 181,
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nicht um Regelungdes GottesdienstesnachpolizeilichenRücksichtenwie im Falle des
76 Abs. IIa der II. Verfassungsbeilage,sondernmit Rücksichtauf die beiderseitigen
ivatrechte.

Zuständigkeitensindnunmehr anders geordnet. Die bezeichnetenStreitsachen
werden von den Distriktsverwaltungsbehördenin erster, von den Kreisregierungen,
Kammerndes Innern, in zweiterInstanz entschieden.Das Verfahren ist Verwaltungs=
verfahren. Gegen die Bescheideder Regierungenkann der Verwaltungsrechtswegdurch
BeschwerdezumVerwaltungsgerichtshofebeschrittenwerden.

Der Verwaltungsgerichtshof ist meines Erachtens Gesamtnachfolgerin die Zu=
ständigkeitdesMinisteriums und des Staatsratesgeworden.Eine Ausscheidungvon
Rechts=und„Ermessensfragen“,die hierauchtatsächlichschwerdurchführbarseinwürde,
halte ich nicht für zulässig. Denn das Ermessen,das hier waltet, ist stetsrichterliches
Ermessen,nachwelchemüberbestrittenesRechtentschiedenwird30. Es handeltsichum,
wennichsosagendarf, künstlicheVerwaltungsrechtssachen,daeigentlichZivilrechtssachen
vorliegen; auf alle Fälle aber um Rechtssachen*1.

Die Verfassung trifft auch Bestimmungenüber das Erlöschen von Simultan=
verhältnissen. Die Verfassunggibt überhaupt keineerschöpfendeRegelung dieser Ver=
hältnisse. Die Frage, ob andereErlöschungsgründeals jene zugelassenseien,welchedie
Verfassung erwähnt, ist daher zubejahen 52. Von erheblichertatsächlicherBedeutung
ist das allerdings nicht. -

NachderVerfassungkanndieAufhebungeinesSimultaneums,vorausgesetzt,daß
dasselbe nicht bloß auf widerruflicher Gefälligkeit beruht, im Wege der Übereinkunft
der Beteiligten75unter Genehmigungdes Königs erfolgen. Die Genehmigungist durch
das Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenzu erholen.
Je nach Lage der Sache verbindetsichmit der AufhebungdesMitgebrauchesder
Kirche auch die Abteilung des vorhandenen gemeinschaftlichenKirchenvermögens5“.
Außerdem kanndie Aufhebung durch denKönig auchohneAntrag 5 oder auf Ansuchen
der Beteiligten, und zwar selbstnur eines derselben, verfügt werden56. Entstehende
Vermögensstreitigkeitensindübrigensin solchemFalle vor demRichter auszutragen57.

GemeinschaftsverhältnissezwischenGlaubensgesellschaftenkönnensichauchbezüglich
der Beerdigungsplätze ergeben. Die Anlage der erforbverlichenBegräbnisplätzeist
zwar eineLast der Ortsgemeinden58. Der Bestandvon Begräbnisplätzenals besonderen
Einrichtungen der Glaubensgesellschaftenist abernicht ausgeschlossen36. LetzterenFalles
ist die selbstverständlicheRegel die, daß ein solcherBegräbnisplatz ausschließlichzur Be=
erdigung der Glaubensgenossendient, für welche er bestimmt ist. Diese Regel wird
aber, unbeschadetder Eigentumsverhältnisse,durch eine Ausnahmebestimmungder Ver=
fassung3° durchbrochen.Die Ausnahme beziehtsich auf denFall, daß „ein Religions=

4V.’G. H.G. Art. 10 Ziff. 11, Art. 45 Abs. IV. Vgl. auchV.G.H. 13 S. 63 (Provisional=
verfügung),19S. 309,24S. 583,26S. 36.

56Vgl.§ 85Anm.40f.
*1 Vgl. zum Vorstehendendie Ausführungen v. W. Krais a. a. O. S. 46, auf welchefür

die Einzelfragen zu verweisenist. Ich himme mit Krais nur bezüglichdes zuletzt erörterten
Punktes nicht überein, indem ich Art. 18 Ziff. 3 des V.G.H.G. hier nicht für anwendbarhalte.
A. M. V.G.H. 26 S. 41, übereinst.Reger=Dyroff S. 332.

52 Sehling a. a. O. S. 82 ff., Krais a. a. O. S. 62ff.
58 Dies sind für die öffentlichenGlaubensgesellschaftendie Kirchenverwaltungenusw. als

Vertreterinnen des Stiftungsvermögens.
44Verf. Beil. II § 98. Vgl. hierherW. Krais a. a. O. S. 66f.
56°„Aus polizeilichenoder administrativenErwägungen“.
656Verf. Beil. II 9. 51W. Krais a. a. O. S. 67.
58Oben § 226 Anm.23. WMgl.Art. „Friedhofsrecht“in derZeitschr.dasRechtVII S. 91 ff.,

K##&Meurer, Bayer. Kirchenftift. 1 S. 140, 319, Synodalbescheidbei Weber 23 S. 512.
er die sog.Sepulturgemeinden,die kein G.Verband sind, g RegDenkschriftin Beil. Nr. 261

d. Abg.K. 1907/8S. 39 ff. Helmreich-Rock, Gem.O. S. 188.
55 8. B G.B. Art. 133. Agl. V.G.H. 14 S. 346, 24 S. 151, 295.
60 Verf. Beil.II & 100. Derselbestehtmit den Bestimmungen §§90—99 nicht in unmittel=

barem inneren Zusemmenhanhe. Er begründetkein Simultanverhältnis im eigentlichenSinne.
Vgl. M.E. v. 12. Dez.1827(Geber 2 S. 395). Über dieEntstehungderVorschr.vgl. 2. Aufl.
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teil keinen eigenenKirchhof besitzt“"1:.Unter Religionsteil sind die Angehörigenaller
GlaubensgesellschaftenohneUnterschiedzu verstehen2. In demangegebenenFalle ist,
wie die Verfassung sagt, „der im Orte befindliche(Kirchhof) als ein gemeinschaftlicher
Begräbnisplatz für sämtlicheEinwohner des Ortes zu betrachten“. Daß damit nur
der Begräbnisplatzeiner anderenGlaubensgesellschaftgemeintsein kann, ist klar's.
Denn wenn ein gemeindlicherBegräbnisplatzbesteht", gibt es ohnedieskeineSchwierig=
keiten.Die Verfassungwill also bestimmen,daß untergewissenVoraussetzungenOrts=
einwohner,welchenkeinBeerdigungsplatzihrerGlaubensgesellschaftzurVerfügungsteht,
das Recht haben sollen, des Beerdigungsplatzes einer anderen Glaubensgesellschaft
—in gleichberechtigterGebrauchsgemeinschaft— sichzu bedienen65. Das Rechtist
ein persönlichesfür jeden, dem die vorzunehmendeBeerdigung obliegts.

Die Voraussetzungen,um die es sich fragt, sind zwei. Die eine ist, daß ein
ReligionsteilkeineneigenenKirchhof„besitzt".Es scheintsicherzu sein,daß hiernicht
an juristischeFeinheiten gedachtist. Es ist nicht gemeintund kann nicht gemeintsein,
daß die Voraussetzungausgeschlossensei, wenn ein Religionsteil irgendwo ein Recht
auf Benützungeines Kirchhofes besitzt !7.Es kann ebensowenig gemeintsein, daß die
Voraussetzungnur dann ausgeschlossensei, wenn der betreffendeReligionsteil in der
Ortsgemeindeselbsteinen Kirchhof hat. Denn das müßte gesagtsein, und möglicher=
weise bestehtüberhauptkein Kirchhof am Orte. Das Nächstliegendeist vielmehr, die
Sache dahin aufzufassen,daß die Voraussetzungdes Gesetzesdann vorliegt, wenn ein
Religionsteil keinen Begräbnisplatz besitzt,der nach seiner örtlichen Entfernung die
Vornahme von Beerdigungenin üblicherWeise und ohne außergewöhnlicheBeschwerden
ermöglicht. Die zweiteVoraussetzungist die, daß ein andererReligionsteil einen
Begräbnisplatz „im Orte“, d. h. innerhalb des Ortsgemeindebezirkes,besitzt“s.

Liegen beide Voraussetzungenvor, so dient der Ortskirchhof, wenn eine ander=
weitige Vorsorge nicht getroffenwerden kann, nicht nur demReligionsteile, dessenAn=

3 S. 537 Anm. 55, hierzu V.G. H. 24 S. 367. In der Fieifinger Denkschriftv. 20. Okt. 1850
(ogl. oben § 280 Anm. 22) wird die Anwendung der kirchlichen Vorschriftenüber Benützungder
Kirchhöfefür die Fälle verlangt, „wo aus Kirchenmitteln und Beiträgen der Gläubigen und nicht
aus denender polit.GemeindenBegräbnieplät angelegtwerden“. "

61 Der Beisatz„oder nicht bei der ilunß des gemeinschaftlichen Kirchenvermögens einen
solchenfür sichanlegt“ ist überflüssig. Die Gedankendes Umarbeiters des § 100 weilten offenbar
nochbei den vorhergehendenParagraphen über das Simultaneum.

": Richtig M.E. v. 12. Okt. 1847 u. 5. Dez. 1862 (Weber3 S. 671,6 S. 129); anscheinend
anders V.G.HH.9 S. 441, wo die Bestimmung auf christlicheKirchengemeindenbeschränktwird.
Ebenso H. v. Wand, G.O. f. d. Pfalz, 2. Aufl., S. 90. Die AusdrückeKirchhof und Kirchen=
vermögenbeweisennichts, da die Verf. das Wort Kirche“ nicht auf die christlichenGlaubens=
gesellschaftenausschließlichanwendet.

##Früher it die Bestimmungviess mißverstandenworden. So bcht fich die Entschl.
bei Günther Amtshandb. für die prot. GeistlichenI S. 410, auf einenKirchhof, der in gemeind=
licher Verwaltung stand, u. an welchemsich die kath.Kirchenstiftungnur das Eigentum vor=
behaltenhatte. Auch die M.E. v. 13. Juli 1826 bei A. Geib, Handb. II S. 654, ist jedenfalls
insoferneirrtümlich, als sie den § 100 der II. Verf.Beil. auf gemeindlicheBegräbnisplätzemit be=
hette Mlehierher auch H. v. Wand, G.O. f. d. Pfalz, 2. Aufl., S. 89f. Bl. 56S. 27;

“ Vgl. V.O. v. 6. Febr.1812 Art. VIII Ziff. 5, Uml.G. v. 22. Juli 1819Art. 1b Ziff. 7.
*5 Von „sämtlichen Einwohnern“ist nur deshalbdie Rede, weil an den gewöhnlichen Fall

Ledachtist, daß es sichum zwei Glaubensgesellschaftenin der Gemeindehandelt.
"#Vgl. E. Sehling, Archiv . öff. RechtVII S. 27, V.G. H. 24.S. 365.
" So V.G.H. 5 S. 313; vgl. dagegenM.E. v. 11. Jan. 1848bei Günther, Amts=

handb.usw. I S. 422.
"8 Das Ges. sagt „im Orte" u. wiederumsämtliche„Einwohner des Ortes“; es heißt nicht

farrbezirk oder berdigunßsbeirt. Dies gibt einen ganz unzweideutigenSinn. V.G. P.9 S. 442
eißt es: „Als Begräbnisplatz desOrtes nachder Bedeutungdes § 100 der II.Verf. Beil. ist aber

diejenigeBegräbnisstättezu erachten,woselbstdie Angehörigendes Kirchenverbandesbeerdigtzu
werdenpflegen,welchemder fraglicheKirchhof gehört,wo der ordnungsmäßigeOrt der Beerdigung
der einschlägigenKonfessionsgenossenist.“ Der Sinn dieser Begriffsbestimmungist nicht klar.
Später heißt es deutlicher,der Mitgebrauch eineskirchengemeindlichenFriedhofesmüssedenjenigen
fremdenGlaubensgenossenfrährt werden, derenAufenthalts=bzw. Sterbeort innerhalb des Be=
erdigungsverbandesdieses Kirches sich befinde. Aber wie dann, wenn dieseGlaubensgenossen
einem Beerdigungsverbandeihres Bekenntnissesangehören?
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stalt er ist, sondern auch den Ortseinwohnern des anderenBekenntnisses. Nach dem
Wortlaute der Verfassungsbestimmung" wird es fernerkeinemBedenkenunterliegen,
zu sagen, daß unter entsprechenderVoraussetzungauch die Beerdigung von Personen,
welche keinem anerkanntenGlaubensbekenntnisseangehören, in dem Begräbnisplatze
einer Glaubensgesellschaftzugelassenwerden muß70.

Soweit ist die Sache klar. Die gesetzlicheBestimmungweist aber eineLückeauf.
Der Fall ist nichtgeregelt,daß„im Orte“ überhauptkeinBeerdigungsplatzsichbefindet.
Hier ergibt sichdann keineSchwierigkeit, wenn jeder Religionsteil einen Beerdigungs=
platz im Sinne der oben gegebenenDarlegung besitzt. Anders dann, wenn nur ein
Religionsteil in dieser Lage ist, ein anderer aber überhaupt keinen oder nur einen
solchen hat, der für die Benützbarkeit zu entlegenist. Für den letzterenFall könnte
man etwa sagen,daß dann ebendochdieseMißlichkeit in denKauf genommenwerden
müsse. Fehlt aber dem anderenReligionsteile ein Beerdigungsplatz ganz, so kommt
man damit nicht durch. Ebenso wenig dann, wenn es sichum BeerdigungeinesToten
handelt, der keinemoder einem ausländischenGlaubensbekenntnisseangehörthat.

Man wird folgendeErwägung anstellendürfen. Der Gedankeder Verfassung
ist offenbar der, daß die kirchlichenBegräbnisseals Aushilfe beim Mangel weltlicher
Begräbnisplätzedienen sollen. Die Verfassungwill denOrtsgemeindennicht zugemutet
wissen,wenn ein kirchlicherBegräbnisplatz für eineReligionspartei besteht,wegeneiner
vielleicht kleinenMinderheit anderenBekenntnisseseinen gemeindlichenBegräbnisplatz
anlegen zu müssen. Aus diesemGesichtspunktehat die Verfassung ihre Bestimmung
getroffen, welche nur einen, und zwar den nächstliegendenunter den möglichenTat=
beständenvor Augen hat. Es ist aber unverkennbar,daß die oben weiter dargelegten
Fälle gleichartig sind und eine gleicheBehandlung erheischen.Hiernach wird dahin zu
entscheidensein, daß in solchenFällen der Kirchhof, welchereiner Religionspartei des
Ortes auswärts zur Verfügung steht, auch für die anderenEinwohner diesesOrtes
geöffnetwerdenmuß71.

Da bei gegebenenVoraussetzungendie Benützung des Begräbnisplatzes einer
fremdenGlaubensgesellschaftein verfassungsmäßigesRecht ist, so verstehtsichvon selbst,
daß diesesRecht unter BeobachtungderjenigenFeierlichkeiten ausgeübt werden darf,
welche in der Glaubensgesellschaftdes Verstorbenengebräuchlichsind72. Das Eigen=
tumsrecht am Kirchhofe kann dagegennicht geltendgemachtwerden, weil es vor der
verfassungsrechtlichenBestimmungzu weichen hat; der Pfarrzwang nicht, weil er in
seinem räumlichen Umkreise nicht alle Menschen, sondern nur die eigenenGlaubens=
angehörigendes Pfarrers umfaßt76.

Die Verfassungbestimmtnoch,daß in denFällen gemeinschaftlicherBenützung
eines Kirchhofes „zu dessenAnlage und Unterhaltung sämtliche Religionsverwandte
verhältnismäßig beitragenmüssen“. Näher geregeltist dies nicht. Bei allgemeinerund
dauernder Gemeinschaftlichkeitder Benützungwird wohl die Gemeinde als solchemit
Leistungeneinzutretenhaben,wie denn auch der Verfassungnachder damaligenRechts=
lage nichts anderes vorschwebenkonnte als die Erhebung einer Umlage durch die Ge=
meinde. Bei gelegentlicherBenützung wird die Entrichtung von Gebühren genügen.

Streitigkeiten, welche sich in den vorstehenderörtertenFällen ergeben,sind von
denDistriktsverwaltungsbehördenin erster,von denKreisregierungenin zweiterInstanz
im Verwaltungswegezu entscheiden.Gegendie Entschließungender letzterenkann

"° „Sämtliche Einwohner des Ortes“.
S * Vgl. M.E. v. 10. Mai 1871 bei Günther, Amtshandb. usw. I1S. 442. V.G.H. 24

!1 Bgl. Plenarentsch.d. V.G.H. v. 9. März 1888 (9 S. 428), derenBeweisführungaber
nicht durchwegzutreffendist.

7# ÜbermancherleiSchwierigkeitenin BeerdigungssachenzwischenKatholiken u. Protestanten
Weber 2 S. 480, 3 S. 79, dann 4 S. 114 u. hierzu Günther, Amtshandb.usw. I S. 432.
Vgl. auchB.G.P.24S. 365. **m½

73Ganz unrichtig M.E. v. 19. Jan. 1837 Köllinper VIII. S. 259), richtig M.E. v.
10. Okt. 1849 (Döllinger XXIII S. 82 — abgesehenvon derBemerkungüberdie Auspfarrung)
u. 5. Dez. 1862(Weber 6 S. 129).
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der„Verwaltungsrechtewegdurch Beschwerdezum Verwaltungsgerichtshofebeschritten
werden“.

lber eineFinanzgewalt derGlaubensgesellschaftenenthältdieVerfassungsurkunde
keineallgemeinenBestimmungen. In diesemZusammenhangeist nur zu bemerken,daß
jedenfalls den Glaubensgesellschaftenals solchenein Besteuerungsrechtnicht zusteht75.
Sie könnenKirchensteuern nur erheben,wennein Staatsgesetzihnendie Ermächtigung
zur Erhebung von Zwangsbeiträgen ihrer Mitglieder eingeräumt hat. Eine solche
Berechtigungwurde durch das weiter unten darzulegendeG. v. 24. September 1912
den katholischenund protestantischenKirchengemeindenzur Befriedigung der örtlichen
Kirchenbedürfnisse,durch das G. v. 15. August 190876 der protestantischen Kirche
Bayerns rechts des Rheines und der vereinigtenprotestantischenKirche der Pfalz zur
BeseitigungkirchlicherNotständeverliehen77. Nach letztgenanntemGesetzekönnenfür die
kirchlichenBedürfnisseallgemeiner Natur, welchedurch Leistungendes Staates oder
sonstbereiteMittel nicht ausreichendgedecktsind, Kirchensteuernerhobenwerden. Das
Gesetz bestimmt im einzelnendiese Zwecke, für die nach Beschluß der Steuersynode
Steuern —in der Form eines gleichmäßigenprozentualenJuschlages zu den direkten
Staatssteuern, und zwar im Höchstbetragevon zehnvom Hundert der von deneinzelnen
KirchensteuerpflichtigengeschuldetendirektenStaatssteuern — erhobenwerdendürfen.
Eine ErweiterungdiesesKreisesderzu deckendenBedürfnissekanndurchEntschließung
des Königs, aber nur auf Antrag der kirchlichenOberbehördeund mit Zustimmung
der Steuersynode,zugelassenwerden. Durch dieseScheidung zwischenallgemein kirch=
lichen und ortskirchlichenBedürfnissenist dieGrenzezwischenkirchlichenSteuerneiner=
seits, kirchlichenUmlagen andererseitsgezogen.

Zur Entscheidungüber Erhebung und Höhe der Steuern schuf das Gesetz im
Anschlussean die bestehendenSynodenneueVerwaltungsorgane,die Steuerynoden.
Letzterebestehennämlichaus den weltlichenMitgliedern der Generalsynoden,aus deren
geistlichenMitgliedern, dieseaber nur in der Zahl der Hälfte der ersteren;in der
rechtsrheinischenSteuersynodekommendazu ein geistlichesund zwei weltlicheMitglieder
der reformiertenSynode. Die BeschlüssederSteuersynoden7. bedürfender königlichen
Genehmigungwie die Beschlüsseder Generalsynode(§ 19h des zweitenAnhanges det
II. Verfassungsbeilage).

Das Steuererträgnis fließt in eine allgemeineKirchenkasse,die der gleichenVer=
waltung und Aussicht untersteht wie die allgemeine Unterstützungsanstaltfür die
protestantischenPfarreien im rechtsrheinischenBayern, bzw. die allgemeinePfarr=
witwenkasseder Pfalz7°0. Die Rechnungsstellungerfolgt gegenüberdenSteuersynoden30,

““V. G. H.G. Art. 10 Ziff. 11, Art. 45 Abs. IV. Dazu W. Krais, Komm. S. 132f.
Reger=Dyroff a. a. O. S. 333.

7'5And. Anf. ist A. Luthardt, Bl. 43 S. 161ff., der sichdarauf stützt,daß in der Verf.U.
Kirchensteuernnicht verbotenseien. Entscheidendscheintmir zu sein, daß sie von der Verf.U. nicht
erlaubt sind. Das Steuerzahlen ist keine „kirchliche Pflicht", welche von den Glaubensgesellschaften
aus eigener Befugnis auferlegt werden kann. Val- auch v. Seydels Bemerkungen, Krit. Viertel=
jahrsschr.f.Gesesgebungu. Rechtswiss.,N. F. XVII S. 297ff. Unrichtig eineM.E. v. 12. Dez.
1833 (Weber 3 S.707),die denSatz ausgesprochenhat, daß „jede von dem Staate autorifierte
Kirchengesellschaft“verpflichtetsei, „diejenigenLasten zu tragen, welchedie Aufrechterhaltungdes
Kultus bedingen“. Dieser Irrtum ist in der Entsch. d. V.G.H. 4 S. 344 wiederholt. Die Zufrecht=
erhaltung desKultus ist kein Gegenstandstaatlichen Zwangesgegendie Glaubens geellschatselbst.
Von einer derartigen Gemeindeaufficht. weiß die Verf.nichts. Näheres 2. Aug. III S. 540
Anm.70. Ubereinst.Chr. Meurer, V.Kirchenstift. R. S. 96 ff., Begr. z. G.Entw. überKirchensteuer
ür die .= Kirchen S. 16(s. Anm. 76). Vgl. auch Heimberger, Israeliten i. B. 2. Aufl.

. nni..
«G·V.Bl.S·513,hierzuG.V-Bl.1910S.149(Jnkrafttreten),Verh.d·K-d.Abg.ll)07-’8

Beil. Nr. 370 (Entw.), 573; St. B. 6 S. 432ff., K. d. R.A. Beil. Bd. 3 S. 710, 741;St. B.
S. 625 ff.,Jahrb. d. öff. R. III S. 490ff., Handausg.v. A. Geggerle, Ansbach 1911.

7 Hiernach sind die Angehörigen des reformierten Botenntnes.e inrechtsrheinischen Bayern als
Angehörigederzukeech gardegkicchein finanziellerHinsicht behandelt,obwohlnur in derPfalz
eine Union besteht; berücksichtigtist jedochder Unterschied beider Zusammensetzungder Steuersynoden.

78Uber die Verh. s. näheresArt. 3. Vgl. G.V. Bl. 1910 S. 1142.
76Im einzelnenvgl. Begr. zu Art. 5. *•’1 ·
80AuchdieausdieRechnungspritsungbezüglichenBeschlüssebedürfenköniglicherGenehtnigiing
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das Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheitenerhält jähr⸗
lich ÜbersichtenüberEinnahmenundAusgabenderKasse,auf VerlangendieRechnung
selbstzur Einsicht.

Zur Zahlung der Kirchensteuersind alle Angehörigendes protestantischenBe=
kenntnissesohne Unterschiedder Staatsangehörigkeit verpflichtet, die im Gebiete der
dieseSteuer erhebendenLandeskirchemit einer direkten Staatssteuer (auch nur vor=
merkungsweise)veranlagt sind. Das Gesetz versteht hierunter die Angehörigen der
evangelisch=lutherischen,der reformierten und der unierten Kirchen sowie einer nicht=
bayerischenprotestantischenKirche, sofern diese nicht in Bayern als Privatkirchen=
gesellschaftanerkanntist. JuristischePersonenoderVereine sindnicht kirchensteuer=
pflichtig8r. Die kirchlicheBehördekannSteuernachlässenicht bewilligen. Die Ver=
anlagungund Einhebungder Steuer erfolgtdurchdie Rentämter32, aberunter Aus=
schluß der Haftung des Staates für diese Tätigkeit seiner Behörden.

Das Streitverfahrenist den VorschriftenüberBehandlungvon Steuerstreitig=
keitenangepaßt,daherauchnachArt. 10 Ziff. 13 des V.G.H.G. der Verwaltungs=
rechtswegeröffnet. Hinterziehungder Steuer ist strafbar.

Gebühren für Dienstleistungen der Geistlichen und sonstigenBe=
dienstetender Glaubensgesellschaftenwerden von der Verfassung erwähnts8. Die
RegelungsolcherGebühren,insofernsieGegenstandeinesRechtsanspruchessein sollen,
steht aber dem Staate zus“.

§ 287. Die Staatspolizei und die Glaubensgesellschaften. Die Siaats=
polizeikommtmit denGlaubensgesellschaftennach einer zweifachenRichtung in Be=
rührung. Sie tritt sowohl zum Schutze der Glaubensgesellschaftenals auch zum
Schutze gegen die Glaubensgesellschaftenauf. Die Verfassungsurkunde bezeichnet
diese beidenpolizeilichen Tätigkeiten als Schutz=und Aufsichtsrecht. Sie betont be=
züglich dieses Rechtes ausdrücklich:, daß es auch auf die inneren Kirchenanlegenheiten
sich erstrecke,daß die staatspolizeilicheEinmischung auch in „rein geistlicheGegenstände
des Gewissens und der Religionslehre“ grundsätzlichnicht ausgeschlossensei.

Die staatlicheSchutzgewalt, welche zugunsten der Glaubensgesellschaftengeübt
wird, sondert sich als eineeigeneTätigkeit nur auf dem Gebiete der Polizei ab. Den
allgemeinenRechtsschutz,welchender Staat durch seine Gesetzeund seineGerichte ge=
währt, genießendie Glaubensgesellschaftennach Maßgabe des gemeinenRechtes unter
den gleichenVoraussetzungen,wie jedermann. Auf dieses gemeineRecht haben diese
Bestimmungender VerfassungsurkundekeinenBezug.

Aber auch hinsichtlichder Mittel, welcheder Staatsgewalt bei Ausübung ihrer
polizeilichenSchutzgewaltzur Verfügungstehen,hat die Verfassungsurkundebesondere
Bestimmungennicht getroffen. Die Schutzgewaltgibt keinenallgemeinenRechtstitel
zur ErgreifungbeliebigerpolizeilicherMaßnahmenab. Nur solcheVerfügungensind
statthaft,welcheüberhauptnachder bestehendenGesetzgebungzulässigsind, und auch
diesenur unter den Voraussetzungen, welche diese Gesetzgebungaufstellt. In dieser

enüberweitereAusnahmenf. Art. 7 u. Begr.dazu.
e2Über die Mitwirkung der FinBeh. f. F.M. B. v. 14. Dez. 1910(G.V.Bl. S. 1155).
"83Vgl. Verf. Beil. II § 60. DazuWeber 3 S. 372, 387 (Taxen für päpstliche pesen
3 Verf, Beil. II 3 64 b, Form.V.O. v. 17. Dez. 1825 § 34, Ges. v. 8. Aug. 1878 Art.10

Ait. 13, V.G. H. 30 S. 61. Vgl.über die Stolgebühren, die vomB. G.B. unberührt blieben,
(Art. 80 d. E.G.), L. Benario, Die Stolgebührennachbayer. Staatskirchenrecht,München 1894
u. derselbe Bl. 45 S. 409ff.; Chr. Meurer, Pfründe=R.S. 290ff., 411 ff. (überkirchlicheReich=
nisse),B. Karl, Grundzügedes bayer. Stolrechtes,Würzburg 1894, Neumeyer, Int. Verw.N.
S. 541; dann die Darlegungen der M.E. v. 19. Dez. 1839 #L llger 23 S. 437) u. die An=
gabenbei Weber 3 S. 326, ferner.Döllinger 8 S. 968ff., Bl. 31 S. 202ff., 44 S. 241, über
das Seelrechtoder Seelgeraith). Über ihre Ablösung vgl. K.Gem.O. Art.85 ff. Entscheidungbeie

Streitigkeiten über Ablosung sind VerwaltungsrechtssachennachArt. 96 a d. K.G.O. bzw. Art.8
Ziff. 11 d. V.G.H. G. UÜberVerjährung dieserGebühren,s. Art. 126, 127 d. A.G. z. B.G.B. Vgl.
überkirchlicheReichnisseüberhauptunten§ 291Anm. 4 u. Dyroff, K.Gem.O.S. 169f.
S 287)1 Tit. IV § 9 Abß V, Beil. II §850.

1 Beil. II 38 38 Abf. I, 50. Vgl. Landtags=Repert.1907/8S. 73. Abg.K. 1907/8St. B. 3 S. 82.
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Beziehungist alsolediglichaufdiefrühereDarstellungdesPolizeirechteszuverweisen3.
Dabei macht sich denn hier zuungunsten,wie in den später zu erörterndenFällen zu=
gunstender Glaubensgesellschaftendie Beschränkunggeltend,welchedie Polizeigewalt
überhaupt durch die neuereEntwicklung des Polizeirechtes erfahren hat". Nur nach
einer Richtung hin findet die Anwendung der Polizeigewalt einen besonderenRechts=
titel in denstaatsrechtlichenBestimmungenüberdieGlaubensgesellschaftenselbst. So⸗
weit nämlich das staatlicheRecht den Organen der GlaubensgesellschaftenGewalt im
Rechtssinne—obrigkeitliche oderDienstgewalt— einräumt,sinddie Polizeibehörden
so befugtwie verpflichtet,denAnordnungenjenerOrganemittelspolizeilichenZwanges.
denVollzug zu sichern.Dies hatinsbesondereBedeutungfür dasgeistlicheDienstrecht.

Die Gewährung des polizeilichenSchutzesist ein verfassungsmäßigesRecht der
Glaubensgesellschaften.Die zuständigenStaatsbehördendürfen sich,wenn sieangerufen
werden,der Erfüllung derSchutzpflichtnichtentziehen.Bei VerweigerungdesSchutzes
kann Beschwerdeim Verwaltungswege ergriffen werden. Weiterhin steht auch die
Beschwerdean denLandtagwegenVerletzungverfassungsmäßigerRechteoffen.

In diesemverfassungsmäßigenAnsprucheauf Schutz liegt die eine Besonderheit
des Schutzrechtes,von welchemhier die Rede ist. Die andereBesonderheitliegt in
einer sehr wichtigen Beschränkung,welche die Verfassungsurkundehinsichtlichder Ge=
währung jenes Schutzes ausspricht. Sie sagt nämlich #: Solange demnach die
Kirchengewalt die Grenzen ihres eigentlichenWirkungskreisesnicht überschreitet,kann
dieselbegegenjede Verletzung ihrer Rechteund Gesetzeden Schutz der Staatsgewalt
hen, der ihr von den königlicheneinschlägigenLandesstellennicht versagt werden

a .“ 6

Diese Bestimmung erfordert nach allen Richtungen hin eine sehr sorgfältige
Untersuchung. Es wird zu ihrer Verdeutlichungbeitragen, wenn man zunächstden
Gedanken,welcherdarin enthaltenist, auch in bejahenderForm darstellt. Er lautet
dann: der Kirchengewalt darf der staatlicheSchutz gegenVerletzungen ihrer Rechte
und Gesetze versagt werden, wenn und solange sie die Grenzen ihres eigentlichen
Wirkungskreisesüberschreitet.

Soviel ist sofort klar, daß man in der angeführtenVorschrift der Verfassung
nicht eineBedingungzu erblickenhat, vonwelcherdieGeltungdesbestehendenRechtes
abhängig gemachtwäre. Was geltendesRecht ist, bleibt geltendesRecht, was Rechts=
verletzungist, bleibt Rechtsverletzung, mag sichdie Kirchengewalt benehmen,wie sie
will. Die Bestimmungder Verfassungknüpft lediglich das Recht auf Gewährung des.
Staatsschutzesgegenüberden Glaubensgesellschaftenan eine Bedingung. Die Be=
dingung ist, daß die geistlicheGewalt die Grenzen ihres Wirkungskreiseseinhält. Eine
lberschreitungdieserGrenzenliegt in jederVerletzungder Staatsgesetze.Dieselber=
schreitungmuß der „Kirchengewalt“ zur Last fallen. Dies ist dann der Fall, wenn
die Überschreitungentweder von den oberstenTrägern dieser Gewalt ausgeht oder
unter deren Verantwortlichkeitdurch untergebeneOrgane stattfindet.Dabei ist die
Meinung der Verfassungsurkundekeineswegsdie, daß der Rechtsnachteil,welcheran
die Verletzung jener Bedingung geknüpft ist, sich lediglich in denselbenGrenzen wie=
die Verletzung zu bewegenhabe. Das Recht auf den Staatsschutzist allgemein
verwirkt, wenn die Bedingung seiner Gewährung irgendwie verletzt ist. Denn die
Verfassung sagt „solange“, nicht „insoweit“". Daß die geistlicheGewalt nicht für
ihre Gesetzesverletzungselber den Staatsschutz verlangen kann, daß die Staatsgewalt
nicht ihren Zwang dazu herleiht, um einerGesetzwidrigkeitzumVollzuge zu verhelfen,
dafür bedarfes keinerausdrücklichenVorschriftder Verfassung.

Oben § 216. "
Vgl. die unten Anm. 44 angef. Außerung des Staatsministers Dr. v. Lu, ferner

Fleiner, Intte d. deutschenVerw.R. 1912 S. 351 Anm. 37, 41.
5 Beil. II 8 51 (Rel.Ed. v. 1809 § 56).
6#Agl. hierherdie Außerung des Staatsministers v. Lutz in den Verh. d. Abg.K. 1871/72

St. B. I S. 16 ff.,Meurer, Bl. 61S.86 ff.
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Der Rechtsnachteilaber, um welchenes sichhandelt,ist der, daß die geistliche
Gewalt den Rechtsanspruchauf den polizeilichenSchutz verliert. Sie verliert nicht
den richterlichenSchutz. Denn die Folge einerVerletzungderStaatsgesetzedurchdie
geistlicheGewalt ist nicht die, daß die Glaubensgesellschaftenalle Rechteverlieren,
welchesie besitzen. Der Richter aber ist verpflichtet,das bestehendeRecht anzuwenden,
solange es nicht aufgehobenist. Für ihn gibt es keineBefugnis, seinenSchutz zu
versagen. Im gegebenenFalle kann um so weniger davon die Rede sein, als jede
nähere Regelung darüber fehlen würde, unter welchenVoraussetzungenund in welcher
Art der Richter von einer solchenBefugnis Gebrauch machendürfte oder müßte.

Der Rechtsnachteil,von welchemunterder angegebenenVoraussetzungdie geist=
liche Gewalt betroffenwird, bestehtferner nur darin, daß sie den Anspruch verliert,
gegenVerletzungenihrer Rechte und Gesetzestaatspolizeilichgeschütztzu werden. Es
handelt sich also lediglich um Verwirkung eines Rechtes der geistlichenGewalt, nicht
um Beschränkung der Rechte der Staatsgewalt. Die Staatsgewalt kann ihren
Schutz verweigern,weil das Recht darauf verwirkt ist; ob sie ihn aber und wie weit
sie ihn verweigernwill, ist, soweit es sichnicht geradezuum eine Beihilfe zu einer
Gesetzesverletzunghandelt, Sache ihres Ermessens. Sie kann also dieseVerweigerung
auf dasjenigeGebiet beschränken,das unmittelbar oder mittelbar im Wirkungsbereiche
der geschehenenRechtsverletzungliegt.

· Das Recht der Staatsgewalt, untätig zu bleiben, bestehtferner nur gegenüber
Verletzungenvon „Rechten und Gesetzen“der geistlichenGewalt, die sichdesUngehor⸗
sams schuldig gemacht hat. Die Staatsgewalt kann hier Gewehr bei Fuß nehmen
und der geistlichenGewalt sagen: Ich verweigeredir meineHilfe, solangedu nicht
gehorchst. Dagegen darf die Staatsgewalt gegenübersolchenRechtsverletzungen,welche
nicht lediglichgegenRechte der geistlichenGewalt, sondern gegendas eigeneRecht des
Staates sich richten, keineswegsuntätig bleiben. Sie kann z. B. nicht aus dem Ge=
sichtspunkteder Verweigerung des weltlichenArmes „heimlicheZusammenkünfteunter
dem Vorwande des Gottesdienstes“, die Bildung einer neuen Glaubensgesellschaftmit
eigener Verfassung ohne staatliche Genehmigung, die Bildung von Kirchengemeinden
ohneEinhaltung der gesetzlichenVorschriftengestatten. Die Verletzungder Staats=
gesetzedurchdie geistlicheGewalt kannstets nur verneinendeFolgen haben; neuesRecht
und neue Zuständigkeitender Verwaltungsbehördenkönnendadurchnicht entstehen.

Die staatspolizeilicheTätigkeit gegenüberden Glaubensgesellschaftenäußertsich
in einer zweifachenWeise: sie bezielt den Schutz des Einzelnen gegenMißbrauch
der geistlichen Gewalt und den Schutz der allgemeinenstaatlichenInteressen.

In erstererBeziehung räumt die VerfassungsurkundesjedemAngehörigen? einer
Glaubensgesellschaftdas Recht ein, den staatlichenSchutz anzurufen, wenn er sich
durch Handlungen der geistlichenGewalt 10 „gegendie festgesetzteOrdnung“ beschwert
erachtet. Dieses Beschwerderechtgreift zweifellos auch in das rein geistigeGebiet ein;
denn die „festgesetzteOrdnung“ bezeichnetdie gesamte,nicht bloß die rechtlicheOrdnung
der Glaubensgesellschaften.Es muß sich ferner um subjektiveVerletzungen handeln,
allerdings nicht bloß von rechtlichen,sondernauch von kirchlichenAnsprüchen11.

7 Agl. die Außerungen Döllingers, St.B. über dieVerh= des Katholitenkongresses,
abgehalten“n. 22. bis 24. Sept.1871 in München,München 1871,S. 108ff., 129 ff. S. auch

u#flL#.§ 368 Anm. 19 mit§ 369 Anm. 47 u. obenS. 450ff.
#Beil. II § 52 (Rel.Ed. v. 1809 § 57). Vgl. zumFolgenden im allg. E bruetnh

Die Grenzen zwischenStaat u. Kirche u. die Garantien gegenderenVerletzun Zudingen,
dann oben r½½Anm. 24 u. Kreittmah#, Anm. z. Cod. Max. Bav. Civ. Fs Kap. 19

iff. 28, EE. Nayer a. a. O. S. 161ff., A. Reinhard a. a. O. S.251ff., nn. Zeitung ###
S. 2821f. (Beil. v. 7. Juni).

7 Geistlichenu. Laien. Val. Spies, Beleuchtungder Verf.Urk. S. 211. Die Verhängung
von KirchenstrafenwegenGeltendmachungdieses Beschwerderechteswidersprichtder Verfassung.

10 Seiner eigenen Kirche
11Beispiele („vorne 7r nennt Ziff. 6 der M.E. v. 8. April 1852(Weber 4 S. 379).

Dagegen entfernt sich die M.E. 9. Okt. 1854 (Weber 4 S. 654) III Z#t 4 in ihrer Er=
läuterungallerdings.Ebeblich vomWWottlautederVerf. Vgl. E. Mayer a. a. O. S. 162Anm. 11,
Meurer in Bl. 58 S.

Gocgle



8 287 Die StaatspolizeiunddieGlaubensgesellschaften. 509

Die BeschwerdewegenMißbrauches der geistlichenGewalt kann bei der vor=
gesetztenKreisregierung,Kammerdes Innern, und beimKönige, wohl auch beim
Staatsministerium des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten!"eingereicht
werden. Sie gehtauf alle Fälle an das genannteMinisteriumzur Untersuchungund
Bescheidung,und zwar, wenn nichtGefahr auf Verzug ist, nachvorgängigerEin=
vernahme der beteiligten geistlichenBehörde. Überden Inhalt des zu erlassenden
Bescheidessagt die Verfassunglediglich, daß „das Geeignete“ zu verfügensei16. Diese
mehrbequemeals klareAusdrucksweiseist für dentatsächlichenWert derBestimmung
nicht sehrvorteilhaft. Es verstehtsichvon selbst,daß, soferndie Beschwerdebegründet
befundenwird, und nachMaßgabebestehenderBestimmungengerichtlicheoderpolizei=
liche Einschreitung erfolgen kann, diese zu veranlassensein wird. Im übrigen wird
die Wirkung der Entscheidungnur eine eng begrenztesein können, zumal wenn die
Beschwerdeauf dem rein geistigenGebiete liegt, das der unmittelbarenEinwirkung
der Staatsgewalt unzugänglichist. Es wird der vorliegendeMißbrauch festzustellen
und Zurücknahmeder beschwerendenVerfügung zu fordern sein. Die staatlicheHilfe
ist hinsichtlichdieser Verfügung selbstverständlichzu verweigern,die Verfügung für den
Staat als nicht geschehenzu betrachten;aus letzteremUmstandesind gegebenenfalls
die weiteren rechtlichenFolgerungen zu ziehen1“.

Den Schutz der allgemeinen staatlichen Interessen gegenüberden
Glaubensgesellschaftenbezwecktdie Einrichtung des königlichen Plazet 15. Die
Verfassung handelt von demselbenan zwei Stellen. Es wird in der Haupturkunde16
allgemein erwähnt, sodann in der II. Beilage17 näher geregelt.

Über das Anwendungsbereichdes Plazet kann nach dendeutlichenBestimmungen
der Verfassungsurkundekein Zweifel obwalten. Es gibt kein Gebiet kirchlicher An=
gelegenheiten,auf welchem das Plazet grundsätzlichausgeschlossenwäre. Ja, das
Plazet enthält geradezugrundsätzlicheinenstaatspolizeilichenEingriff auch in diejenigen
Teile des kirchlichenLebens, welchean und für sich, sei es schonnaturgemäß, sei es
nur kraft gesetzlicherBestimmung, von der staatlichenEinwirkung frei sind. Man
mag dies mißbilligen, aber man wird schwer zu leugnenvermögen,daß es geltendes
Recht ist. Die Verfassungsurkundeerklärt wiederholt, daß das Plazet eineAusnahme
von demsonstbestehendenGrundsatzesei, wonach der Staat sich in die innerenKirchen=
angelegenheitennicht einmische18. Die Verfassungsagt dies so unzweideutig,daß nur
der lebhaftesteWunsch,es mögedemanderssein, darüberzu täuschenvermag. Zu=
dem kann das Placet auf gar nichts anderes als auf die inneren Kirchenangelegen=

1V22. Auste3 S. 543 Anm. 12. · ·
»Verf-eil.Il§§53,54(Rel.Ed.v.1809§§58,59)·Vgl-auchdiegestrichenen§§60,

61 des Ed. v. 1809. · «·
14Vgl. die M.E. v. 27. Febr.1871 oben§ 280 nachAnm. 36 und als ein neueresBeispiel

der Anwendung die M.C. v. 4. Nov.1875,betr. dieBeschwerdedes Domkapitulars Hohn, Archiv
für kath.KirchenrechtXI. S. 130ff., worüberauch2. Aufl. § 102 Anm. 20. Die staatlicheVoll=
ziehung trotz festgestellterVerletzung des Kirchenrechtes anzuordnen, wie Meurer, Bl. 58 S. 300,
zuläßt, wixd nicht angehen. »

UberdasPlazetiinAll.f·dieAngabenbeiÄ-L.Richter,Lehrb.,8.Ausl.S.325sf.,
dann P. Hinschius, Kirchenrechtder Katholiken u. Protestanten, III S. 838 ff.; für Bayern
W. Kahl, Die Temporaliensperre,Erlangen 1876,S. 132ff., 180f.., E. Mayer a. a. O. S. 155 ff.,
A. Reinhard a. a. O. S. 141ff., R. Nicklas, Archiv f. öff.RechtX S. 181ff. S. auch2. Aufl.
§27 Anm. 59, 60, S 49 Anm. 21. Ferner die Landtagsverh. 2. Aufl. § 368 Anm 3, 32 ff.,
§ 369 Anm. 16ß. u. obenS. 449, 451, hierzu Abg.K. 1907/8Sten. Ber. 3 S. 151 u. 160ff.

rnse rn dieEntstehungsgeschichtevgl.2.Aufl.3380, erdie Entstehungsgeschichtevgl. 2. Aufl. .· ·
is Ruilr ut 1V 6, Wv.eb v Aicheeinmischen,alsinsoweit.. wo=

nach . . .“), Beil. II § 38 („unter der oberstenStaatsaufficht nachden im dritten Abschnitteent=
haltenenBestimmungen“),§ 50 („sichnicht einmischensolle,als infoweit:). Dazu kommt, daß die
Bestimmungenüber das Plazet im Abschn.III Kap. 1 der II.Verf. Beil. unter der Uberschrift
„In Religions=und Kirchensachen“"stehen, welcheSachen die innerenKirchenangelegenheitenim
Gegensatzezu den „bürgerlichenHandlungen und Beziehungen“(Kap. 2) und zu den „Gegenständen
gemischterNatur' (Kap. 3)bezeichnen. Vgl. auch Ziff. 1 der Entschl. v. 18. Nov.1807
Döllinger VIII S. 152.
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heiten im Sinne der Dreiteilung der Verfassung1 berechnetsein. Denn über die
„weltlichen Gegenstände“ verfügt der Staat allein, und bei den „gemischtenGegen=
ständen“ hat er das Mitwirkungsrecht ohnedies20.

Die Verfassung bezeichnetals dem königlichen Plazet unterworfen: „Gesetze,
VerordnungenodersonstigeAnordnungenderKirchengewalt21.7#Es ist soforteinleuchtend,
daß mit diesenWorten das Bereich des Plazet innerhalbdes Gesamtumfangesder

Kirchenangelegenheiteneingegrenztwerden will.
Vor allemfindeteineAbgrenzunghinsichtlichderOrganestatt,von welchendie

kirchlichen Akte ausgehen. Dies ist für die „sonstigen Anordnungen“ wichtig. Es
muß sichumAußerungenderKirchengewalthandeln,also,umin derkirchlichenSprache
zu reden, der potestas iurisdictionis oder des Kirchenregimentes?s.

Sodann beziehtsichdie Abgrenzungauf die Art derkirchlichenAkte. Die Ver=
fassunggibt keinenähereErläuterung der gebrauchtenBezeichnungen.Soviel ist sicher,
daß die Ausdrücke nicht im Sinne der Rechtssprachezu verstehensind. Das erhellt
aus der geschichtlichenEntstehungdes Plazet, aus der Redeweiseder II. Verfassungs=
beilage selbst,die von Aufrechthaltung des Kultus gemäßden „Kirchengesetzen“23 und
von der Nichterzwingbarkeitder „Glaubensgesetze“?spricht; es erhellt endlichund
hauptsächlichdaraus,daßes sichumAkteim GebietederinnerenKirchenangelegenheiten
handelt. Wenn hiernach auch die Worte Gesetz, Verordnung, Anordnung nicht im
Sinne des Staatsrechtes angewendetsein können,so darf doch ihre Erklärung, da sie
in einer allgemeinenVorschrift für alle Glaubensgesellschaftenenthaltensind, nicht
lediglich aus dem Sprachgebraucheeiner bestimmtenGlaubensgesellschaftentnommen
werden. Es kannz. B. nicht daraufankommen,was diekatholischeKircheconstitutio
nenntund was nicht, nicht auf die Unterscheidungvon Glaubens=und Disziplinar=
gesetzenu. dgl.

Die richtige Erklärung der Worte scheint mir sehr nahe zu liegen. Sie sind
offenbar in einem dem staatsrechtlichenanalogen Sinne gebraucht. Es sind solcheAkte
der Kirchengewaltgemeint,welchealle Merkmale der gleichbezeichnetenstaatlichen
Akte aufweisen, abgesehenvon dem Merkmale des rechtlichenZwanges; Akte, welche
„vollzogen werden"?5 können, wenn sie auch nicht mit äußerem Zwange vollzogen
werden. Gesetzeund Verordnungenbeeichnen also solche Vorschriften der Kirchen=
gewalt, durch welche ein Tun oder Nichttunkirchlich befohlen wird, sei es den
Gläubigen überhaupt (Gesetze), sei es den Kirchendienern (Verordnungen)6. Nicht
minder fallen hierunter Bestimmungen,welchedie Handhabung der kirchlichenGewalt
betreffen,also die Zuständigkeiten zu Geboten und Verboten (organisatorischeGesetze
oder Verordnungen). „Sonstige Anordnungen“ sind Verfügungen, Gebote oder Ver=
bote, welchean denEinzelnen gerichtetwerden. Ausgenommenvom Pl%zet sind jedoch
die Dienstbefehle,welcheauf Grund bestehenderVerordnungen ergehen.

Die dargelegtenBegriffsbestimmungensind die einzigen,welcheden Anordnungen
der Verfassungsurkundeeinen greifbaren Sinn geben. Sie begrenzenzugleich die An=
wendbarkeitdes Plazet auf dasjenige Gebiet, welchesBerührungspunktemit der staat=
lichen Rechtsordnung hat, das Gebiet des menschlichenHandelns.

Aber auch innerhalb diesesGebietes sindnicht alle Erlasse der geistlichenGewalt
demPlazet unterworfen. Erlasse, die keinenBefehl enthalten, sind vom Plazet frei?s.

1°%Vgl. oben§ 280 S. 457.
7° Vgl. die Bemerkungdes Staatsministers Dr. v. Lutz, Verh. d. Abg.K. 1871/72St.B. 1

S. 395; auchWeber 2 S. 480. Becheichnendist, daßsich vor dem Vatikanum über Kdeutung
und Unfang des Plazet ken ngZweife o Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1866/69St. B. III S. 1

*1Beil. II § 58; Tit —— nur Verordnungen undGese eggt Kirchengewalt“.
*“ So richtig E. Mayer • a Anm
* #4 vsn gichnicht erwingbares* ist im GebietedesRechteseineronic in adiecto.

erf. Bei
26 Vgl. z. Be I Eg 2 S. 480 (andererseits3 S. 573 f.1),2 S. 622.
27Deri*#ill II g 59.
28Vgl. Staatsminister Dr. Lutz, Verh.d. K. d. Abg. 1873/75St. B. I S. 357

lirrige Seitenzahl statt S. 387). vͤl. auͤch Verh. d. Abg.K. 1510 St. B. XI S. 776, 778
.(Borromäus-Enzyklika).
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Ermahnungenan die Gläubigen?“ oder Begrüßungenderselbenbeim Amtsantritte,
VerheißungengeistigerGnadenwirkungen für den Fall der freiwilligen Vornahme ge=
wisserAndachtsübungen,bloßeBefreiungenvon kirchlichenVerpflichtungen,wie solche
in Hirtenbriefen, Ablaßverkündigungen, Fastenpatentenvorkommen, unterliegen dem
Plazet nicht. Die frühere Übung hat dieseGrenzen des Plazet vielfach verkannt20.
Die neuereUbung hat sichder richtigen Auffassung zugewandt, wie denn seit 1873
insbesonderefür Ablaßverkündigungenund Fastenhirtenbriefedas Plazet nicht mehr
gefordert wird. Aber auch Erlasse, welche einen Befehl erhalten, unterliegen dem
Plazet nur dann, wenn der Befehl ein Handeln, nicht wenn er lediglich ein Denken
zum Gegenstandehat. Der bloßeBefehl,etwaszuglauben,der reineGlaubenssatzs!,
unterliegtdemPlazet nicht22. Es war also z. B. keineswegseinVersehen38,sondern
es war vollkommenrichtig, wenn die Glaubenslehre der katholischenKirche von der
unbeflecktenEmpfängnisMarias demPlazet nicht unterworfenwurde. Denn dieser
Glaubenssatzenthält schlechterdingskein Gebot oder Verbot, etwas zu tun. Anderer=
seits ist aberwohl zubeachten,daß es auf dieBezeichnungeinesSatzesals Glaubens=
satz nicht ankommenkann. Ein Kirchengesetzoder eine Kirchenverordnung, welche in
der Form des Glaubenssatzesauftritt, dabeiaber nichtnur einenBefehl zu glauben,
sondernauch einen solchenin bezugauf das Handeln in sichschließt, fällt zweifellos
unter das Plazet3“4.

Die Erlasses5 der geistlichenGewalt, welche dem Plazet unterliegen, dürfen,
wie die Verfassungsagt, „ohneAllerhöchsteEinsicht und Genehmigung“nicht „publiziert
und vollzogenwerden“. Das Plazet ist die königlicheGenehmigungzur Verkündigung
und zum Vollzuge. „Publikation“ bedeutetselbstverständlichnur die amtlicheVer=
kündigung36.

Die Verfassung gebietetdie Erholung des Plazet fürdie fraglichen Erlasse un=
bedingt. Die Vorschrifthat mit derGewährungoderNichtgewährungdes„weltlichen
Armes“ unmittelbar nichts zu tun, auch der Verzicht der Kirche auf den staatlichen

wang beim Vollzuge befreit nicht von der Verpflichtung, das Plazet einzuholen.
ie Erholung des Plazet ist kein Gesuchum Gewährung des Staatsschutzes, sondern

BefolgungeinerVerfassungsvorschrift,die NichterholungdesPlazet in Fällen, wo sie
verfassungsmäßigerforderlich ist, kein Verzicht auf denStaatsschutz,sonderneineVer=
letzungder Verfassungs?.

Welches nun aber die rechtlicheBedeutung des Plazet nach der bejahendenund
verneinendenSeite sei, das ist, da der Gesetzgebersich hierüber ziemlich schweigsam

*#Bgll. Weber 3 S. 573. · ·
«0Vgl.2.Ausl.§366Anin.22ff.unddieErlassebeiDollingervlllS.7lfs-,Weber2

S.131,205,213,388,365,483;4S.20.S-andererseitsZAusLsMAnni.8l.
UDagegenallerdingseinSasdertirchlichenSittenlehre,dereinbestininitesshandelnoder

Anterlassen zur Pflicht macht. ·
«DasvielhiniundhergegogeneWort.Hiernach«(vgl.2.Aufl.§86·8Aiiin.23sf., 869

vor Anm.41,45), mit welchem8 58der II.Vers.Beil. beginnt,hat auf dieseK# e gar, keinen
Bezug. Es scheintmir ganz augenfällig zu sein, daß hiernach“ nicht auf den Nachsatz,sondern
auf denVoroersaßz des § 57 geht. Aus dem Grundsatze der Gebietsgewalt werden wei gol erungen
ezogen: 1. das Rechtder Kenntnisnahmevon dem,was in den Versammlungender chengeseh=

n aften gelehrtund verhandeltwird; 2. dasPlazet. Wenn uns der Gesetzgebervor dieWahl stellt,
ob wir r guten Stil und schlechteLogik oder schlechtenStil und gute Logikzutrauen sollen, so
wird wohlletztere Annahme vorzuziehen sein.

Vgl. 2. Aufl. 8 368 Anm. 66, 7.
4 Die Enzyklika pascendi dominiFrgie (1907) wurde mit Recht demPlazet unterstellt.

ierzu die amtlicheDarlegung in den Münch.NeuestenNachrichten Nr. 521. Abg.K. 1907/8
t. B.III S. 147ff., 161, 177ff. Auch für dasDekretv. 31. Aug. 1910 „Maxima eura“ (amotio

Administrativa) war das Plazet einzuholen.Vgl. Dyroff. K.Gem.O. S. 234 Anm. Die
Plazetierung des päpstlichenDekretesvom 1. Sept. 1910 „sacrorum antistitum“ (Modernisteneid)
wird von Chr.Meurer (Der Modernisteneid u. das Plazet 1911)als notwendig bezeichnet(übereinst.
DeutscheZeitschr.f. K. N. 21 S. 331),währenddieStaatsregierung dasPlazet nicht für erforderlich
hält. gl, dieVerh.d.Abg.K.1912St.B.II S. 783ff. 806ff.,856f.

35 Uber die bloße Hinweisungauf bereits bestehendeAnordnungen vgl. Weber 3 S. 525.
36Vgl. M. E. v. 21. Sept. 18382(Weber 2 S. 6231.
37 Anders Landtagsverh.1889,vgl. 2. Aufl. 5 369 Anm. 24 f.
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verhält, eine sehrschwerzu bestimmendeSache,selbstdann,wennmanzunächstnur
fragt, was der Gesetzgeberwill, und die noch mißlichere Frage beiseite läßt, wie
seinemWillen Geltung zu verschaffensei.

„Das landesberrlichePlazet,“ sagtH. von Sichererss, „beruhtauf demGe=
danken,daß kirchlicheErlassejedwederArt, um in dieRechtsordnungdesLandesauf=
genommenund mit der Erzwingbarkeit des Rechtes ausgestattetzu werden, der Ge=
nehmigung durch die weltliche Gewalt bedürfen.“ Damit ist die geschichtlicheEnt=
stehungsursacheder Einrichtungzutreffendbezeichnet.Aber für das geltendeRecht ist
dieser Gedanke nicht mehr verwertbar. Dem stellensichzwei Erwägungen entgegen.
Erlasseder geistlichenGewalt besitzenin keinemFalle die Fähigkeit, an demRechte
des Staates auch nur eine Silbe zu ändern. Sie könnendieseFähigkeit auch durch
die Erteilung des königlichenPlazet nicht erlangen. Denn abgesehendavon, daß das
Plazet nichtdie Bedeutungder Sanktion hat, vermöchteder König durcheinesolche
VerwaltungshandlunggesetzlicheBestimmungennicht zu beseitigen.DerartigeErlasse,
welchedenGesetzenwidersprechen,würdenalso auf alle Fälle jederRechtswirksamkeit
entbehrenund demnachrechtlichnicht vollziehbar sein35m.Sodann kommt folgendes in
Betracht. Die Bedeutungdes Plazet liegt auf dem Gebiete der innerenKirchen=
angelegenheiten.Erlasse der geistlichenGewalt auf diesemGebiete sind in der Regel
ihrem Inhalte nach nicht fähig, in die Rechtsordnung des Landes ausgenommenund
mit der Erzwingbarkeit des Rechtes ausgestattetzu werden. Wo dieseFähigkeit fehlt,
kann sie auch durch das Plazet nicht beigeschafftwerden. Solange die staatliche
Polizei die Einhaltung der Fasttage durch Strafe erzwang, hatte die Erteilung des
Plazet für kirchlicheFastengebotedie Bedeutung,daß dieseGebote in die Rechts=
ordnung des Landes aufgenommenwurden. Seit sich der Staat um solcheDinge
nichtmehrkümmert,ist dieseBedeutungweggefallen.Der Gesetzgeberhätte freilich
darausdie Folgerungziehenkönnenund sollen,das Plazet hier wegfallenzu lassen;
aber er hat es ebennicht getan.

Die Bedeutung desPlazet kann auch nicht die sein, daß es von seinerErteilung
oder Nichterteilung abhängig wäre, ob ein Erlaß der geistlichenGewalt kirchlich, d. h.
für das Gewissender Glaubensgenossenverbindlich ist oder nicht. Darüber hat der
Staat überhaupt keine Gewalt. Soweit also solcheErlasse freiwillig, d. h. ohnerecht=
lichen Zwang, vollzogen werden, kann eine staatlicheEinmischungnicht staattfinden,
es müßtedenn sein, daß die betreffendenHandlungenrechtswidrigwären. Ob sie
das sind oder nicht, dafür ist das angeblichverletzteGesetzentscheidend,nicht die Er=
teilung oder Versagung des Plazet 4.

Man bemerkt,daß dieBedeutung des Plazet sich immer mehr einengt, je näher
man zusieht. Und wenn man nun endlich nach so viel Verneinungen versucht, zu
einem bejahendenErgebnissezu gelangen,so wird man seineMühe wenigbelohntfinden.

Der Zweck des Plazet ist, die kirchlichenErlasse darauf hin zu prüfen, ob darin
„nichts zumNachteiledes Staates verfügtwerde“41. Ob eineUrsachezurBeanstan=
dungvorliegt oder nicht, ist, sofernes sichnicht etwa um Gesetzwidrigkeitenhandelt, eine
Frage des verwaltendenErmessens. Die Bedeutung der Gewährung des Plazet ist
also die einerstaatspolizeilichenFeststellung.Es wird nicht untersucht,ob der Erlaß
kirchlichgültig ist odernicht"; es wird nicht seinInhalt mit derstaatlichenSanktion
versehen;es wird keine staatlicheVerantwortung dafür übernommen. Es wird ledig=
lich gesagt,daß „nichts dagegen zu erinnern“ ist. Der Erlaß kann dann verkündet
und vollzogen werden. Die geistlicheGewalt genießt hierbei den staatlichenSchutz

38 Staat u. Kirche in Bayern usw,S. 37.
*Wie 2. Aufl. § 366 Anm. 9. ÜbereinstimmendR. Nicklas a. a. O. S. 2

ereinstimmendVerh. d. Abg.K. 1912St. B. II S. 856; DeutscheeS s K.N. 71

«Bgl k Entschl v. 25. Jan. 1823 (Weber 2 S. 131).
* A. M. ist A. Reinhard a. a. O. S. 156. Aus Verf.-=Beil.II § 38 kaun man wohl

kaum W 7 daßsich der Staat um die kirchlicheShültieett eisticheErlasse zu kümmernhabe.
Vgl. hierherauch die M.E. v. 27. Febr. 1871(2. Aufl. § 66 Km. .

S. 2
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nach e der bereitsdargelegtenGrundsätzeund selbstverständlichin denSchranken
der Gesetze.

Erhält ein Erlaß der geistlichenGewalt das Plazet nicht,so darf er innerhalb
des Staatsgebietes nicht amtlich verkündetund vollzogenwerden. Er darf nicht durch
die geistlicheGewalt selbstmit kirchlichenZwangsmitteln, weder mit Mitteln der all=
gemeinenKirchenzucht,noch mit solchender Dienststrafgewalt,vollzogen werden. Die
AnwendungsolcherZwangsmittelzumVollzugeeinesnichtplazetiertenErlasseswürde
eine BeschwerdewegenMißbrauchesder geistlichenGewalt begründen.Noch viel
weniger darf die weltliche Gewalt zum Vollzuge mitwirken. Sie hat insbesondereim
Bereiche desgeistlichenDienstrechtesdie Bereitstellung ihres Zwanges zur Durchführung
des Erlasses zu verweigern"#ö.Das Verbot des Vollzuges gilt für alle Staats=
behörden. Ferner kann auf Grund des gezeigtenUngehorsams der geistlichenGewalt
der staatspolizeilicheSchutz nach den früher erörtertenBestimmungenversagt werden.

Aus dem, was hier ausgeführtwurde, ergibtsich, daß die Staatsgewaltdie
rechtlicheund tatsächlicheMöglichkeit besitzt, den Vollzug von nicht plazetiertenEr=
lassen der geistlichenGewalt zu hindern, soweit es sichum äußerenZwang handelt.

Es erhebt sich aber noch die andere Frage, ob die Staatsgewalt die Möglichkeit
besitzt,die nicht plazetiertenErlasse selbst,d. h. ihre Verkündigung, zu verhindern und
gegebenenfallsgegeneine verbotwidrig erfolgte Verkündigung mit Polizei= oder Straf=
zwang einzuschreiten. Die Verfassungsurkundeselbstschweigthierüber gänzlich. Und
doch ist dies geradefür die Bedeutung des Plazet der entscheidendePunkt. Denn da
die geistlicheGewalt mit ihren Gebotenund Verbotensichan die Gewissenwendet,
diesesBand geistigenGehorsams aber sichder staatlichenEinwirkung entzieht,so kann
das Plazet seinenZweck nur dann erfüllen, wenn es möglich ist, mittels desselbendie
Erlasse selbst,welcheder Staatsgewalt nicht genehmsind, zu verhütenoder doch ihre
Verkündigung zu verhindern. Damit sieht es nun in der Tat sehr mißlich aus“.

Daß die allgemeinenMittel der Polizeigewalt zur Bekämpfungvon Gesetzwidrig=
keiten auch hier angewendetwerden dürfen, ist ebensosicher, als daß damit nichts
auszurichten ist. Insbesondere ist das polizeiliche Ordnungsstrafrecht ein zu un=
bedeutendesKampfmittel, und das Preßpolizeirecht läßt im Stiche“.

Allein man hat behauptet,daß der Staatsgewalt ein andereswirksamesZwangs=
mittel aus demRechteder früherenZeit nochzur Verfügung stehe,nämlich die Befugnis,
zur Bewirkung des Gehorsamsgegendie StaatsgesetzedenInhabern geistlicherAmter
das Diensteinkommenzu sperren,die Temporaliensperre““. Die II. Verfassungs=
beilage enthält im § 58, wo sie vom Plazet spricht, denHinweis darauf, daß dasselbe
keineNeuerung sei, sondernbereits „nach denhierüber in denköniglichenLanden schon

4 DieserSatz ist auf lr 58 („dürfen. nicht vollzogenwerden“),keineswegsauf § 51 der
II. Verf.Beil. zu stützen.— WVgl.auchdie in Anm. 40 bez. Landtagsverh.(Minister v. Knilling).

4“ Uber die Mittel, welcheder Staatsgewalt beimVollzug= desRel. Ed. und besondersdes
§ 58 der II. Verf.Beil. zuGebote stehen, machte Staatsminister Dr.v. Lutz anläßlich der Inter=
pellation über diebischöflih,e WahlhirtenbriefefolgendebemerkenswerteAußerung (Verh. d. K. d.
Abg. 1873/75St. B. I S. 357, bzw. richtig 887):Man habe sich darüber verwundert, daß die
Staatsregierung sich aus diesem Anlassejedes Einschreitens enthalten habe. Aber abgesehenvon
der Frage, ob dasselbesichhabe gefetzlichbegründenlassen,und wie weit derwahreWert desPlazet
reiche,beständennochandereHindernissegegendiesesEinschreiten. „Es liegt hier kein Fallvor, in
welchemdie Hilfe des brachium saeculare in Anspruch genommenwird und in praktischerVer=
wertungderverfassungemäßigenBestimmungenüber das Plazetverweigertwerdenkann. Wer das
erwägt, dem werden dieHindernisse nicht entgehen, die, wie männiglich bekannt, in den Ver=
änderungenihrenGrund haben,denender Umfang der administrativen GewaltendesStaates durch
die seit dem Jahre1818erfolgteVeränderungderGesetzgebungunterlegenist, währenddieVerfasser
desRel Ed. einenRechtszustandvor sichhatten,der die Verf.Urk.in den hier fraglichenBeziehungen
nicht als eine lex imperfecta erscheinenließ.“ Vgl. auch a. a. O.St. B. II S. 533 ff. —
Ein sehr einschneidendesSchutzmittel stehtder Staatsgewalt zur Sicherung desPlazet allerdings
rechtlichzu Gebote: sie kann der Glaubensgesellschaft,welcheden Staatsgesetzensichnicht fügt, die
Anerkennungentziehen. Vgl. oben§ 282 Anm. 23. Dies hat jedoch, wie sichvon selbstversteht,
keinetatsächlicheBedeutunggegenüberden alten, verfassungsrechtlichanerkanntenKirchen.

4 . Reinharda.a.O.S.159. -
CHnghierheraiich2.Ausl.§365Anni.16,§366Anin.14.

v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 33
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längst bestehendenGeneralmandaten“gefordertwerde. Man hat nun gesagt,die Ver=
fassung habe mit diesen Worten jene Mandate nicht bloß aufrechterhalten, sondern
auch auf das ganzeKönigreich ausdehnenwollen. Da nun dort von der Temporalien=
sperre die Rede sei, so sei dieseauch jetzt noch ein zulässigesZwangsmittel. Ich ver=
mag dieserAnsicht, die dem § 58 der II. Verfassungsbeilagewiderspricht, nicht bei=
zupflichten"7.

In bezugauf Zuständigkeitund Verfahren bei Erholung des Plazet bestehen
folgendeVorschriften. Das Plazet kann nur vomKönige selbstauf Grund vorgängiger
Einsicht des zu genehmigendenErlasses gegebenwerden. Unzulässig ist daher die Ge=
währung desPlazet im voraus"", sowie die Übertragung der Zuständigkeit zur Plaze=
tierung an Behörden. Es gibt ferner kein stillschweigendesPlazet". Die Erlasse,
welchedes Plazet bedürfen, müssendem Staatsministerium des Innern für Kirchen=
und Schulangelegenheitenvorgelegtwerden, durch welchesder König seineEntscheidung
erteilt35ö. Im Eingange der AusschreibungengeistlicherErlasse muß ausdrücklicher=
wähnt werden, daß die königlicheGenehmigungzur Verkündung erfolgt sei31. Nicht=
beobachtungdieserForm hat dieselbenFolgen wie die Nichterholungdes Plazet52.

Zweites Hauptstück.
§*288. Die katholischeKirche. Die katholischeKirchein Bayern zählt acht

Diözesenmit zwei Erzbischöfenund sechsBischöfen. Dem Erzbischofevon München
und Freising sind die bischöflichenKirchen von Augsburg, Passau und Regensburg,
dem Erzbischofe von Bamberg jene von Würzburg, Eichstätt und Speyer unterstellt.

Die Grenzen der Diözesen sind auf Grundlage der Bestimmungen des Konkor=
dates! durch die päpstlicheZirkumskriptionsbulle vom 1. April 1818 festgesetzt,welche
Bulle unterm 15. September 18218 die königliche Genehmigung erhalten hat und
hiernach durch den päpstlichenNuntius verkündet worden ist. Anderungen in der
Diözesaneinteilungkönnennur unter Mitwirkung der Staatsgewalt erfolgen". Eines
Gesetzesbedarf es zu solchenAnderungennicht; wohl aberbedürftees zur Veränderung
der Zahl der Bistümer und zur Verlegung der bischöflichenSitze eines Verfassungs=
beleher. danhierüber durch Verfassungsgesetz,nämlichdurchdas Konkordat,Bestimmung
getroffenist.

Die Bistümer bildennicht bloßkirchlicheVerwaltungsbezirke,sondernsiebesitzen
auch juristischePersönlichkeit? und werden als solchedurch den Bischof vertreten?7.

* Bgl. die Begründunghierfür 2. Aufl. 3 S. 549u. 20. Ubereinstimmenddie bayerische
Regierung(2. Aufl. § 368 Anm. 12). A. M. W. Kahl, Über dieTemporaliensperre,Erlangen 1876;
ferner E. Mayer a. a. O. S. 157ff., sowieim Wörterb. des deutschenVerw.N. 1.Aufl.II S. 623
und Allg. Zeitung 1871 S. 5037ff. (Hauptbl. v. 13.Okt.) u. 1875 S.361f. (Hauptbl. v. 19.April):
ernerGerhardinger in der DeutschenZeitschr.f. K. R. 21 S. 241ff. Für die hier vertretene

einung A. Reinhard a. a. O. S. 261ff., dann ein Aufsatzin derAllg. Zeitung 1871 S. 2785ff.
(Hauptbl. v. 5. Juni). Chr. Meurer, Pfründerecht, S. 208. Über * Temporaliensperreim
Sinne einer Zurückbehaltung wegen Forderung Weber 2 S. 652, 3 S. 227.

48 Val. 2. Aufl. § 367Anm. 9.
*° DVgl.2 Aufl. § 368 Anm. 67. § 369 Anm. 51; auch Zeitschr. f. KirchenrechtXIII

S. 248f., W.Kahl, Lehrsvstemd. Kirch.R. I S. 376.
% . 161. u Vgl.Weber3 S. 574.
52sE. Mayera. a. O. S. 157.

(§ 2887J1 Art. II. 2 Döllinger III S. 361.
* R.Bl. S. 803, Weber 2 S. 65.
Val. oben§ 284 Anm. 29.

" Schon aus diesem Grunde war es daher s. Z. unmöglich, den altkath. Bischof in Bayern
als Bischofder römisch=kath.Kirche durchbloßenVerwaltungsaktderStaatsregierunganzuerkennen.
Vgl. auchE. Mayer a. a. O. S. 166 u. 2. Aufl. § 368 Anm. 76.

* Vgl. die Angaben bei P. v. Roth, bayer.Zivilrecht, 2. Aufl. I S. 256 Anm. 16; Chr.
Meurer, Begriffu. Eigentümerder heiligen Sachen II S. 183f.

1 Uber das Vermögenund den Unterhalt usw. der bischöflichenKirchen(Zuschußpflichtigkeit
des Staates) Konk. Art. IV Abs. X. Bgl. hierher Landtagsverh.v. 1840K. d.Abg. Prot. Bd. VI
S. 222ff., K. d. R.R. Beil. Bd II S. 169ff.
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Die Einkünfte der bischöflichenStühle, der Würdenträger und Mitglieder der
Domkapitelund der Vikare fließenfür die Zeit der ErledigungdieserStellen der be=
treffendenKirche zus.

Wie die Besetzungder Kirchenämter überhaupt eine innere Angelegenheitder
Glaubensgesellschaftenist, so insbesondereauch die Besetzung der bischöflichen
Stühle in der katholischenKirche Bayerns. Das Konkordat? enthält hierüberdie Be=
stimmung,daß der Papst demKönige Maximilian Josef „und seinenkatholischenNach=
folgern“ durch„apostolischeBriefe“, welchesogleichnacherfolgterVertragsgenehmigung
ausgefertigt werdensollen, „auf ewigeZeiten das Indult verleihen“werde, „zu den er=
ledigten erzbischöflichenund bischöflichenStühlen im KönigreicheBayern würdige und
taugliche Geistliche zu ernennen,welche die nach den kanonischenSatzungen dazu er=
forderlichenEigenschaften besitzen“. „Denselben wird,“ so heißt es weiter, „Seine
Heiligkeit nach den gewöhnlichenFormen die kanonischeEinsetzung erteilen.“ Die
„apostolischenBriefe“, von welchendas Konkordat spricht, sind unterm 13. November
1817 erlassenworden10.

Dem Königeist sonachdie Ernennung(nominatio)der Bischöfeeingeräumt11;
die Einsetzung(institutio) geschiehtdurchden Papst. Erst durch letzterewird das
bischöflicheAmt wirklichübertragen,verwandeltsichdas Rechtauf das Amt in das
Recht zum Amte. Die Bischöfe dürfen sich,wie das Konkordat ausdrücklichsagt, ehe
siedie Einsetzungerlangthaben, „auf keineWeise in die LeitungoderVerwaltung
der Kirchen, zu welchensie ernannt sind, einmischen“.

Die Ernennung der Bischöfe durch denKönig beruht nicht auf staatsgesetzlichem
Rechtstitel, sondernauf einemkirchlichenTitel, dem kraft vertragsmäßigerVerpflichtung
erteilten päpstlichenIndult. Dies ist trotz des Artikels XVIII des Konkordates und
seiner Verkündigung als Verfassungsbestandteilrichtig, da das Konkordat nicht un=
mittelbar die Ernennung einräumt, sondernnur die Vertragsverpflichtung zur Erteilung
des Indultes ausspricht. Wohl aber ist die Vertragsverpflichtung selbstin die staat=
licheRechtsordnungformellaufgenommen,insbesonderedie Unwiderruflichkeitdes ge=
währtenIndultes12.

Die Ernennung ist demKönige zwar nur, insoferneer katholischist, aber immer=
hin als Herrscher,nicht als Privatperson zugestanden. Die Bischofsernennungensind
also Staatshandlungen des Königs, und demgemäß ist hierbei die Mitwirkung des
— des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenverfassungsrechtlich
erforderlich.

Das Konkordat begründethinsichtlichder Besetzungder bischöflichenStühle eine
Gebundenheitdes Königs wie des Papstes.

Der König ist in der Auswahl der zu Ernennendenauf „würdige und taugliche
Geistliche“ beschränkt, welche die kanonischenEigenschaften eines Bischofs5 besitzen.
Die Würdigkeit und Tauglichkeit,soferneman in letzterernoch ein besonderesEr=
fordernis neben den kanonischenEigenschaftenerblickenwill, wird nur bei schweren

Verletzungen der geistlichenStandes=und Amtspflichten als ausgeschlossenzu erachten
sein, da im übrigen naturgemäßdas Ermessendes Ernennendenwalten muß, wenn
anders die eingeräumteBefugnis gegenüberder kanonischenEinsetzungnoch einenIn=
halt haben soll1“.

8 Konk. Art. IV Abs. IV, k. Entschl.v. 27. Sept. 1829,M. E. vom3. Juni 1830(Weber 2
S. 482, 538).

rt. IK.
1%S. dieselbenArchiv f. kath. KirchenrechtCXXVIII S. 82f. über dieAchwieri en Kon⸗

kordatspfrh vgl 2. Aufl. 3 S. 553 undH. v. Sicherer, Staat u. Kirche in BayernS. 205ff.
el Hergenröther, P50 12kath.KirchenrechtXXXIX S. 193ff., P. Hinschius,

Kirchenrecht IIS. urS. Auch die Weihbischöfe,die kein jus succedendi aben. werdenvom
König Ernt. Verh 82 1910St. B. XII S. 501.

12 Vgl. E. Mayer a.a. O. S. 180 Anm. 5.
Vel. Richter, *—m des kath. u. 7 “(2*’% 8. Aufl. S. 625ff.

14A. MMist E. Mayer a. a. S. S. 1
33
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Eine Beschränkungdes Königs hinsichtlich der Zeit der Ernennung oder ein
Verlust des Ernennungsrechtesunter irgendwelchenVoraussetzungenist im Konkordate
nicht ausgesprochen.Auch die apostolischenBriefe vom 13. November 1817 sagen
darüber nichts.

Soweit die verschiedenenFassungen, welchefür die einschlägigenKonkordatsbestimmungen
während des ganzen Verlaufes der Verhandlungen in Frage gekommensind, überhaupt ein könig=
liches Ernennungsrechtzu denbischöflichenStühlen festsetzen,findet sichdas Erfordernis einer be=
stimmtenZeitfrist für die Ernennung nur einmal. Artikel IX des nicht genehmigtenKonkordates
vom 5. Juni 1817 enthielt im AbsatzeV bezüglichdes erstmaligenErnennungsrechtes,welchesdem
Könige für die damals erledigtenbischöflichenSitze zugestandenwerdensollte,die Beschränkungauf
eine Frist von zwei Monaten „#adie ratificationis praesentis Cconventioniscomputandos“. Will
man auf die Vorverhandlungenüber das KonkordatWert legen, so sprechendiesejedenfallseher
gegeneine zeitliche Beschränkungdes Ernennungsrechtes,da die bayerischeStaatsregierung stets
darauf drang, ein freies Ernennungerechtzu erhalten,und ihr Verlangenauchschließlicherfüllt sah.

Das Entscheidendewird aber immer der Wortlaut des Konkordatesselbstbleiben. Diesem
Wortlaute gegenüberzu denkanonischenSatzungenzu greifen, wird nur dann ongehen,wenn der=
selbe eine Lücke aufweist. Das ist aber nicht der Fall. Dem Könige ist das Ernennungsrecht ohne
Vorsetzungeiner bestimmtenFrist eingeräumt. Auf die sacri canones ist bloß hinsichtlichder
Eigenschaftender zu Ernennendenverwiesen.

Eine besondereErwähnung des ius devolutionis, wenn dasselbehätte vorbehaltenwerden
wollen, wäre aber um so mehr veranlaßt gewesen,als die kanonischen Satzungen keineBestimmung
enthalten, welcheauf den Fall des königlichenErnennungsrechtesunmittelbar anwendbarwäre.
C. 41 X. de elect. I, 6½ sagt zwar allgemein,daß bischöflicheSitze nicht länger als dreiMonate
verwaist bleiben sollen, handelt aber im übrigen nur von der Wahl, nicht von der Ernennung. Es
wird bestimmt, daß bei Versäumnis der Frist die „eligendi potestas ad eum, qui proximo
praceessedignoscitur, devolvatur“". Auf denernennungsberechtigtenKönig paßt das entschieden
nicht. Man kanndarausäußerstenFalles ableiten,daß der König seinErnennungsrechtbinnen drei
Monaten ausübensoll, aber nicht, daß er dies bei Meidung des Verlustes des Ernennungsrechtes
tun muß. Denn damit würde man zu einem Ergebnissegelangen, welchesdem Wortlaute des
Konkordatesunmittelbar widerspricht. Das KonkordatkenntkeinenanderenWeg, bayerischerBischof
zu werden,als Ernennung durchden König und EinsetzungdurchdenPapfst.

Die Gebundenheitdes Papstes bestehtnach demKonkordatedarin, daß er dem=
jenigen, welchender König zumBischofe ernannt hat, die kanonischeEinsetzungerteilen
muß, wenn der Ernannte die konkordatmäßigenEigenschaftenbesitzt16. Bei ungerecht=
fertigter Verweigerung der Einsetzungist der König jedenfalls befugt, eineweitereEr=
nennungabzulehnen,so daß, bis die SachenachArtikelXVII des Konkordatesaus=
getragenist, der bischöflicheStuhl erledigt bleibt.

Dem Papste ist die Erhebung von Gebühren für die Einsetzung der Bischöfe
eingeräumt11. Außerdemsind von denBischöfendie gesetzlichenStaatsgebührenzu
entrichten5.

Die Bischöfe haben dem Könige einen besonderenTreueeid zu leisten, dessen
Formel im Konkordate19 bestimmtist.

Das Konkordat sagt20: „Die Einkünfte zum Unterhalte der Erzbischöfeund
Bischöfe werden auf Güter und ständigeFonds gegründetwerden, welche der freien
Verwaltung der Erzbischöfe und Bischöfe übergebenwerden.“ Nur für Speyer ist
eine vorläufige Ausnahme zugelassen.Bei Erledigung eines bischöflichenStuhles sollen
dessenEinkünfte der Kirche zufließen. Jene Abmachung des Konkordates ist jedoch

15 Mgl. auchc. 18 de elect. in VIte I, 6.
16Der Versuch,ein freiesVerwerfungerechtdesPapstes zu beanspruchen,scheintnur einmal,

1818,gemachtwordenzu sein. Vgl. H. v. Sicherer a. a. O. S. 270. Überdie Vorgänge von
1876 vel. 2 Aufl. 3 . 555 u. Allg. Zeit. 1877 S.69 ff. 101ff.

7 „Annatarum et cancellariae taxae“, Konk. Art. IX. Nach der Zurkumsteiptionshulle
vom 1. April 1818 (D llin ger VIII S. 361) betragen die Annaten für München 1000, Bamberg
800, Regensburg,Augsburg, Würzburg600, Tassau, üichstätt.Speyer 500 Kammergulden. Der
Kammer=oder Goldguldenist gleich4 fl. 50 kr. südd

½ Gebühren=G.Art. 241, V.O. v. 30. März 5 (G.B. Bl.S. 1), MB. v 28 Nov 1911.
5 Art. XV. Der Eid wird in ReutsaerSprachegeleistet. Art.
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unvollzogen geblieben?1. Sämtliche Bischöfe erhalten das Reineinkommen, welches
ihnen im Konkordate zugesichertist72, als Geldbezug aus der Staatskasse25. Bei er=
ledigtem Sitze fällt der entsprechendeTeilbetrag der betreffendenKirche zu. Darüber,
daß dieseBezüge Gegenstandeines bürgerlichrechtlichenAnspruches sind, kann um so
weniger ein Zweifel bestehen,als sie den Ersatz für eine Ausstattung von jedenfalls
privatrechtlicherNatur bilden". Den Bischöfen hat der Staat außerdem eine ihrer
Würde und ihremStande entsprechendeWohnunganzuweisen5. Auch sind ihnen
vom Staate gewisseEhrenrechtein bezugauf Rang und Titel zugestanden26.

Das Konkordatzählt im Artikel XII eineReihe von Befugnissen auf, welche
den Bischöfen bei Leitung ihrer Diözesen zukommensollen. Es verstehtsichnach dem
früher erörtertenvon selbst,daß die Ausübung dieserBefugnissenur unter Einhaltung
der allgemeinenVorschriften stattfinden kann, welchedie II. Verfassungsbeilagehin=
sichtlichder Betätigung der geistlichenGewalt für alle Glaubensgesellschaftengetraffen
hat27. Der Verkehr der Bischöfe mit dem heiligen Stuhle in kirchlichen
gelegenheitenund geistlichenDingen ist freigegeben78.

Die Domkapitelzählenzwei Würdenträger,denPropst und denDechant,dann
10Kononiterbeidenerzbischöflichen,8beidenbischöflichenKirchen29,außerdemwenigstens
6 Vikare0.

Die Propsteien verleiht der Papst, und zwar nach einer lbereinkunft, welchebei
Abschluß des Konkordates getroffenwurde, auf Grund Vorschlages desKönigs 31. Die
DechantenwerdenvomKönigeernannt. Der König ernenntauchzu denKanonikaten
in den sechspäpstlichenMonaten Januar, März, Mai, Juli, September,November#2,
während für die Kanonikate, welchesich im Februar, Juni und Oktobererledigen,den
Bischöfen, für die übrigenKanonikatedenDomkapitelndas Ernennungsrechtzukommt55.

Die Besetzungen,bei welchenkein könglichesErnennungsrechtbesteht,unterliegen
der landesherrlichenGenehmigung3#. In Erledigungsfällen findet ein Nachrückender
jüngerenKanoniker in die nächsthöherenStellen statt, so daß stets die letzteStelle
besetztwiwird 35. Die Stellen der Vikare werden von den Bischöfen frei besetzt36.

n⸗

frrüher rJ— im Landtageberührt: vgl. 2. Aufl. 3 S. 5558.
ünchen20000, Bamberg 15000, Augsburg, Regensburg,Würzhurg 10000, Passau,

etsn Sdever 8000fl.:. jetztuehst nachdem Satze1 fl. =1 M. 80dl.
28 Ugl. hierüber Döllinger VIII S. 295ff., Weber 2 S. 67, 214, 342, 482, 538. über

die zivilrechtlicheVerfolgbarkeit N Girhls eeft s. Chr. Mäurer Pfründerecht S. 45.
4 übereinst. W. Kahl, Temporaliensperre S. 200 ff.: F. Christl, die rechtliche

Natur der Dotationen der Bischöfeund Domkapitel nach bayer.giecll Regensburg1895(Erlanger
Disf.). . auch2. Aufl. 9 368 nachAnm. 12.

onk. Art. IV Abs. V. Vgl. dazu Weber 2 S. 210u. Abg.K. 1903/4St. B. 15 S. 325.
V.O. v. 10. Jan. 1822, k. Entschl. vom 19. Geufl 1826 W 2S. 71). Vgl. auch

Weber 3 S. 36 (Titel), 556 (Empfangsfeierlichkeiten) ber die Beerdigungder Bischöfe oben
§ 226 Anm. 35. üÜberbischöflicheTitelverleihungenWeber 2 S. 208.

3 Über den bischöflichenSekretärKonk. rt. III Abs. IV.
Konk. Art. Klle. Weber 3 S. 372, 387.

29Davon einer Cheolo, einerFnitentier Konk. Art. III Abs. 11
10VermehrungderStellen bei Vermögenszuwachsist in Art. III Abs.des Konk.vorbehalten.
3 M. E. v. 14. April 1831 (Weber 2 S. 552). Val . v. Sicherer a. a. O. S. 251.
es Vgl. Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 § 20 Abs. 1 # er Beförderung eines Kanonikers

zumDomptöyft M.E. v. 12. April 1842 (Döllinger Xj 11 S. 97, Weber 1 S. 698 Anm. 11).
Die Auslegung, welcheJ. Silbernagl der M. E. gibt, scheintmir unzutreffend,vgl. 2. Aufl. 3
S. 556¼. — über denZeitpunkt der Erledigung beim Rücktritte eines vom Könige ernannten
Domheirn vgl. M.E. vom 28. Juni 1875,Archiv f. kath. KirchenrechtXXXIV. S. 367 fl., wo die

ministerielle Auffassunggetenfft wird.
3„sKonk. Art. X Abs„ Zirtunsteiptionsbulle v. 1. April 1818. über die Besatigung der

Ernannten J. Silbernagel a. a. 59 ., M. E. v. 7. März 1836 (Döllinger VIII S. 311,
Weber, 1 S. 698 Anm. 11.

3"Hierfür eine ständigeübung. Vgl. auch gdytm.V.O. v. 17. Dez. 1825 § 35 Abf. II.
üt deegefgrdertenEigenschaftenKonk.Art. X Abs. IIund wegenderStaatsangehörigkeitoben J

nm.
26 folgt, aus der Unterscheidungder älteren und jüngerenKanoniker in Art. IV des

Konk. So auch auf Grund einesGutachtens des Staatsrates v. 27. Mai 1829 die k. Entschl. v.
27. Sept. 1829(Weber 2 S. 482)Ziff. 8 36Konk. Art. X Abs. II.
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Hinsichtlich der Einkünfte der Kanoniker und Vikare enthält das Konkordat
ähnliche Abmachungen, wie für die Bischöfe. Es ist aber auch hier bei der Aus⸗
zahlung jährlicherGeldbezügeaus der Staatskasseverblieben3s. Die Würdenträger
der Domkapitel und die älteren Kanoniker erhalten vom Staate eine entsprechende
Wohnung39. Den Würdenträgern und Mitgliedern der Domkapitel sindgewisseEhren=
rechteeingeräumt0.

Die Würdenträger der Kapitel und die Kanoniker dienenden Bischöfenals Räte in
derVerwaltung derDiözesen.Das RechtderGeschäftsverteilungkommtdenBischöfenzu“!.

Die Domkapitel haben juristischePersönlichkeit und das Recht der Selbstver=
waltung ihres Vermögens.

Für die einzelnenBistümer bestehenzur Behandlung derDikzesonangelcgenheien
oberhirtlicheBehörden" unter demNamenOrdinariate"“, für EhestreitsachenKon=
sistorien5; zweiteInstanz überbeidenist dasMetropolitikum des betreffendenErz=
bistumes, für die Erzbistümer selbsteiner der Bischöfe, und zwar jener von Augsburg
für München, jener von Würzburg für Bamberg"“é. Staatlicherseits vollzieht sichder
regelmäßige Dienstverkehr mit den bischöflichenStellen in Dihzesanangelegenheiten
durch die Kreisregierungen,Kammern des Innern 7.

Die Bistümer sindin Dekanatssprengeleingeteilt,derenUmbildungstaatlicher
Genehmigungbedarf“". Die Pfarrer und Benefiziatendes Sprengels bilden ein Land=
kapitel mit einemDekan als Vorstande4. Die Dekane werden teils gewählt50, teils
vom Bischofe ernannt. Eine königlicheBestätigung wird nicht verlangt?!. Nach den
Bestimmungender Verfassung? ist es zweifellos, daß zu denWahl= und sonstigenVer=
sammlungender Landkapitel königlicheKommissare abgeordnetwerden können, wenn
auch nicht müssen58s. Die Aufgaben der Dekanate und Landkapitel bieten im übrigen
kein staatsrechtlichesInteresse56.

Das unterstekirchlicheAmtsgebietist der Pfarrsprengel ?5. Die Einteilung und
Anderung der Pfarreien erfolgt durch die Bischöfe mit Zustimmung des Königs. Die

#1Art. IV.
os Vgl. hierbert Entschl. v. 27. Sept. 1829Webernt 2 S. 482). Wegen Umrechnungder

Bezügeund ens. J. Silbernagl a. a. O. S. 57f. Über dasVerbotderPfründenhäufung
Konk. Art. Ae1 u. M. E. v. 10. Aug.1831(Weber 2 S. 563). ÜberstaatlicheZulagen val.
Reg.Depchrift. Salux#ugd. Abg.K. 190786Beil. Nr. 375 S. 16.

Art. IV Abs. M. E. v. 16. Nov. 1821 (Weber 2 ir 67) Ziff.3
Web 1 K Sussch=7 28. Okt. 1821, V.O. v. 10. Jan. 1822,k. Entschl. v. 2 Juli 1822
(Weber

* ** Art. 11IAbs.III. ÜberdieResidenzpstchturt.Art.X Abs.IV. Vgl.hierherE. Mayer
a. a. O. S. 168f., Ar iohf kath.KirchenrechtX

Konk. Art. 1 Abs. II. Vgl. die AngabenbeieV. v th, bayer.Zivilrecht *. ft.
1 S. 256 Anm. 16, Chr. Meurer, Begriffund Eigentümerder beillzenSachenII
gegenBl. f.Nechtsanw. NXXXIII S. 337 ff.

13Dieselbensind keinejuristischenMsonen, Vgl. P. v. Roth a. a. I. S. 256 Anm. 18
und insbesondereChr. Meurer a. a. O.II. S. 210ff. Bl. f f. Rechtsanw. K S. 280, Entsch.

d. OG#. in Gegenst.des Zivilrechtesusw. III S. 223.
Bezug des Generalvikars Konk. Art. III Abs. IV.

“ Uber dieDienstgebäudeKont. Art. IV Abs. VI. r*. uWeber 2 S. 210.
46Näheres in der V.O. v. 7. Mai 1826 nebstM.E. v. 27.Juni 1851#Webe= 2 S. 346).

ilberTaxenWeber 2 S. 216,389,OBu W. 3S. 72, Döllinger VII 318ff., XXIII
S. 98ff. undI. nrs a.

* Vgl. Weber 1 S. 261,2 * 5 *5. 402.
s 106f. Verf. Beil. II § 75e. Voal. über die DekanateDöllinger VIII S. 338 ff., XXIII

4 Weber 1 S. 376. 3 S. 413 (Antsfie elh);1 S. 121 Anm. Grädikat „bischöflich“).
50 Vgl. Weber 1 S. 121,2 S. 344 8
51 ml. die aufgehobene M.C. v. 8. April i 8 54 (Weber 4 S. 379), M.E. vom

17. April 1874(Weber 10 S. 250).
53 Vgl. Weber 3 S. 60, 10 S. 250 Anm. *Wi. vom 25 April 1874).
5“ S. das Nähere bei J. Silbernagl a. a. O. S. 66 ff.
55ÜüberSiegel und Ferti ung der Pfarrämter Weber 1 S. 376, 3 S. 373 (dazuRepert.

über die Landtagsverh.184516 S 3), 673, 7 S. 11 (vgl. dagegen3S. 673, wo, offenbar mit
Ungrund, die Bezeichnung k. Pfarramt gefordert wird).
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Anregungkannvon kirchlicherodervon staatlicherSeite ausgehen.Die Entschließung
des Königs wird auf Grund der Sachbehandlungdurch die Kreisregierung, Kammer
des Innern, erlassen,welch letzteresichmit der zuständigenkirchlichenOberbehörde
ins Einvernehmenzu setzenhat 58.

Die Zugehörigkeitzu demPfarrverbandeoderdemVerbandeeinerTochterkirche
ist nicht bloß ein rein kirchlichesVerhältnis, sondern auch Quelle rechtlicherVer=
pflichtungen.Mit Rücksichtdarauf ist bei Streitigkeitenüber solcheZugehörigkeit
und über die Pfarrsprengelgrenzender Verwaltungsrechtswegeröffnet, der durch Be=
schwerde zum Verwaltungsgerichtshofe gegen die Entscheidung der Kreisregierung,
Kammerdes Innern?, betretenwerdenkanns.

In gleicherWeise stehtder Verwaltungsrechtswegoffenbezüglichaller Ansprüche
und Verbindlichkeiten aus dem Pfarr= und Kirchenverbande, über Dienste, Umlagen,
Abgabenund andereLeistungenfür kirchlicheZweckeund überdie Verbindlichkeitzur
Entrichtung besondererVergütungenfür BenützungkirchlicherAnstalten und Ein=
richtungen,selbstverständlichsoweites sichnicht umprivatrechtlicheBeziehungenhandelt°.
Eine einheitlicheRegelungdieserRechtsverhältnissefehlt.

Bezüglich der Besetzung der Pfarreien sowohl wie der sonstigenKurat=
und einfachenBenefizienenthält das Konkordat60Bestimmungen,derenVerständnis
nur aus einer geschichtlichenDarlegung sichgewinnenläßt 61.

Das Konkordat bestimmtfolgendes: Dem Königes stehtdas Präsentationsrecht
„auf alle Pfarreien, Kurat= und einfacheBenefizien“ zu, „auf welcheseineVorfahren,
die Herzöge und Kurfürsten, aus gültigem Patronatsrechte, es mag sich dieses nun
auf Dotation, Fundation oder Bauführung gründen, präsentiert haben“8; ferner auf
alle jene Benefizien, „zu welchengeistlicheKorporationen, die gegenwärtig nicht mehr
bestehen4, präsentierten“.

5° Verf. Beil. II § 76 Abs. IIe, Konk. Art. XII k. Zirkumstriptionsbulle vom 1. April
1818(Döllinger VIII S. 361). Vgl. M.E. v. 20. Sept. 1810 u. 13. Juli 1811 (Weber 1
S. 337, 351, s. auch 1 S. 442, 12 S. 18); Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 §§ 34 Abs. IV d, 35
Abs. V, geändertdurchM.E. vom 13. Dez. 1844 (Weber 3 S. 562). In der Amtssprachefind
die unschönenWortbildungen Pfarreidismembrationenund Pfarrpurifikationen üblich. Über die
sog. koneistonellenPfarrpurifikationen oben § 284 Anm. 30 ff. — Über die Zugehörigkeit der
Militärpersonen zum Pfarrverbande Weber 3 S. 494.
E cahber den Instanzenzug,der sichan die Zuständigkeitin Kuratelfachenanschließt,V.G.H.

!“ V.G. P.G. 1878 Art. 10 Ziff. 12. (NeueFassung nachArt. 96d d. K.Gem.O.). Dazu
W. Krais, Kommentar S. 133, 389f. Die Bestimmungbeziehtsichnur auf Streitigkeiten über
die bestehende Einteilung. Über die „Kirchengemeinden“unten §§ 290, 291.

5° V.G. H.G. Art. 10 Ziff. 13. W. Krais, Kommentar S.134 f., 390f. Interessante
Ausführungen V.G.H. 13 S. 543 (Benützungvon Kirchhöfen);vgl. auch 14 S. 346. Reger=
Dyroff S. 335ff. Hierher gehörenaußer den späterzu erwähnendenLeistungenfür Kultuszwecke
und an die Pfarrer auch die niederen Kirchendiener (vgl. V.G.H. 2 S. 1, 677, 5 S. 121, 6 S. 8,
9 S. 287, 415, 13 S. 172. 24 S. 583) und Verpflichtungenzu Dienstleistungen(Gtn 3 S. 135,
14 S. 109). Vgl. auchV.G.H. 6 S. 49. Entsch, d. O. L.G. inGegenst. des Zivilrechtes usw. V.
S. 250. Nicht hierher#ohoren Streitigkeiten über Kirchenstühleu. Kirchenstuhlgelder E.G.z.
B.G. B. Art. 138. Vgl. W.Krais, Hgndb. I S. 320f., Chr. Meurerim Wörterb. desVerw.=R.
1. Aufl. 1 S. 737 f., C.Meidinger, Überdie Rechtean KLrchenstählemeBerlin 1891, Fr. Uibel=
eisen, D. 3eitfchr. f. KirchenrechtVIII S. 294. Fleiner, Inst.d. V.N. § 21, II. UberKirchen=
stühle s. nunmehr auch K.Gem.O. Art. 12 12. Weber 1 S. 443, 2 S. 601, 603, 3 S. 65. Archiv
f. kath.KirchenrechtXVII S. 117 (M.E. v. 2. Sept. 1866). V. G. P. 11 S. 478, 25 S. 278,
Böhm, Klein, A.G. B. G. B. S. 28. Chr. Meurer, Kirchenvermögenarecht1 S.235ff.,
438, 2 S. 423, Weber 23S. 512 (Synodalbescheid).Bl. f. R.A. 75 S. 769f.

4%Art. XI. — überAufstellungvonHilfspriesternWeber 1 S. 204,813,383,2 S. 481.
61 Val. diesein 2. Aufl. III S. 559.
"2 Vgl. Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 § 20 Abs. Ig. ·
CVBthierherauchE-v.Moy,StaatsrechtdesKrS-Bayeriil,lS858f.— über

Nominationsrechte neben dem Präsentationsrechte (Univerfität München)vgl. Kreittmayr, Anm.
zum Cod. Maxz.Bav. Civ. Th. V Kap. 19, 22 Nr. 1. — lber sog.Monatpfarreien k. Entschl
v. 26. Juli 1830 (Weber 2 S. 541. — Über Entlassung aus der Diözese Weber 2 S. 510).

¾Gemeintfinddie1803säkularisierten.Vgl. Döllinger VIII S. 598Anm.a, II.
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Sodann werden die rechtmäßigbestehendenPatronatsrechte der Untertanen"5 ge=
wahrt, und weiter wird gesagt: „Alle übrigen Pfarreien, Kurat= und einfachenBene=
fizien, welchedie vorigen Bischöfe der nunmehrigenacht Kirchen in Bayern frei besetzt
haben (conkerebant), werden von den Erzbischöfenund Bischöfen an Personen, die
von Seiner Majestät genehmigtwerden, frei vergeben.“

über die Auslegung dieserBestimmungenhaben sichzwischender Staatsregierung und den
BischöfenMeinungsverschiedenheitenergeben"

Die ganzeStreitfrage hat übrigens jetztkaum mehrtatsächlicheBedeutung,da die bezüglichen
Verhältnisse,von vereinzeltenFällen abgesehen,für alle Diözesenim Benehmenmit den Bischöfen
geregeltsind67.

Bei Neuerrichtungvon Pfarreien wird, wenn die Mutterpfarrei demlandes=
herrlichen Besetzungsrechteunterliegt, daran festgehalten,daß der Landesherr ein ab=
wechselndesBesetzungsrechtan der neuenPfarrei auch dann erhalten muß, wenn auf
letzterekein Dotationsbestandteilder Mutterpfarrei übergeht. Diese Forderung findet
sowohlin demEinspruchsrechtedesPatrons,wie in demlandesherrlichenGenehmigungs=
rechteihre Begründung.

Die Präsentationen des Königs s und der Privatpatrone müsseninnerhalb der
Zeit“ geschehen,welchein den kanonischenVorschriftenbestimmtist. Andernrfalls
werden die betreffendenBenefizien von den Bischöfen frei vergeben70.

Die VergebungderPfründendurchdieBischöfeist an dieköniglicheGenehmigung
gebunden!). Die Genehmigung ist vom Ordinariate durch Vermittelung der Kreis=
regierung, Kammer des Innern, und des Staatsministeriums des Innern für Kirchen=
und Schulangelegenheitenvorher7# zu erholen75. "

Auch für die Präsentationen der Privatpatrone wird das königlicheBestätigungs=
recht in Anspruch genommen?“.DessenAusübung ist regelmäßigdenKreisregierungen,
Kammern des Innern, übertragen7.

Aus diesenVerleihungs=und Genehmigungsrechtendes Königs im Zusammen=
halte mit der allgemeinenBestimmungder Verfassungsurkunde76 ergibt sichdas Recht

656Vgl. über die Patronatsrechteder Standesherrenu. GutsbesitzerVerf. Beil. IV § 48, VI
§ 22, Weber 3 S. 274, 480; über räfentationsrechtevon NichtchristenWeber 2 S. 563, au
preuß. allg. LandrechtTh. II Tit. 11 * 581—588; s. fernerArchiv f. kath.KirchenrechtLX
S. 307f., Zeitschr.f. KirchenrechtII S. 123ff. (Dove); PatronatsrechtederGemeindendiess.G.O.
Art. 113, Vollz. Vorschr=v. 31. Okt. 1837 zum revid. Gem.Ed., Nr. LIII (Weber 3 S. 156.
vgl. 1 S. 747, 2 S. 18, V.GH 25 S. 169). S. auch E. Stingl, Verwaltung des kath.Pfarr=
amts diesf. d. Rh., 2. Aufl., München1890, I S. 63 ff.; J.Scheill, Die Patronatsrechte der
tremmunenim Kgr. Bayern, München 1819 (unbedeutend). Imallg. P. Hinschius, Kirchenrecht

6"6Fol. hierüber2. Aufl. III S. 561. 6##VBal.2. Aufl. III S. 562101.
6s Uber vorgängigeEinvernahmeder BischöfeM.E. v. 20. Nov. 1873 (Weber 10 S. 155)

II gif 4. Fürdie landesherrlichePräsentation wird der AusdruckVerleihung gebraucht. Val.
M. E.v. 9. Okt.1854(Weber 4 S. 654)3 Ziff. 6 Abs. VI. · ·

CHVierMonatr.DerKöniistjedochnachAblausder Frist noRmal zuerinnern.Vgl.
Kreittmayr, Anm. zum Cod. Max.Bav. Civ. Th. V Kap. 19 § 21 Nr.1, M.E. v. 22. März
1850 (Weber 4 S. 103).

70Konk.Art. XI Abs. VW.
11Konk. Art. XI Abf. VI. Uber die Bedeutungder Genehmigungsichtig M.E. v. 8. April

1852 Ziff. 9: vgl. M.E. v. 20. Nov. 1873II Ziff. 2. So auchWeber 7 S. 217.
!½PNicht statthaft ist es, die Vergebung vor erhaltenemk. Bescheidevorzunehmenund die

Erwirkung der k. GenehmigungdemErnannten zu überlassen.
Abs ur K. Entschl. vom 20. Dez. 1821 (Weber 2 S. 69), Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 § 20

¼ V.O. v. 12. Nov. 1808 Ziff. 13,18.Febr. 1819 (Weber 1 S. 251,747, f. auch3 S. 480).
E. Mayer a. a. O. S. 182 äußert Bedenken gegendie Fortgeltung dieserBestimmungen. In=
dessensteht Art. XI Abs. III des Konk. wohl nichr entgegen, da er die privaten Präsentationsrechte,
so wie sie nach bisherigemRechtegeübtwurden,aufrechterhält. Auchwäre nichtabzusehen,warum
das in Abs. VI anerkanntek. Genehmigungsrechtin den Fällen des Abf. III wegfallensolle. Ein
kirchliches Interessehierfür ist nicht wohl denkbar.

5 Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 § 35 Abs. II; M.E. v. 3. Dez. 1838 (Weber 3 S. 274
u. die Anm. daselbst). Vgl. hierzu V.G.H. 24 S. 322.

16Beil. II §64g.
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des Königs, im VerordnungswegeVorschriften über den Befähigungsnachweis der
Pfründebewerberzu lassen. Für „die lbertragung aller katholischenPfarr= und selb=
ständigenPredigerstellen,dann aller selbständigen,mit pfarrlichenRechtenbekleideten
katholischenSeelsorgestellen“wird „das befriedigendeBesteheneinerKonkursprüfung“,
dessogenanntenPfarrkonkurses,verlangt77.Die geschäftsordnungsmäßigenBestimmungen
hinsichtlichder Pfründebewerbungenusw. werden hier übergangen78.

Die kanonische Einsetzung der Bepfründeten stehtdem Bischofe zu. Die
Einsetzungmuß denpräsentiertenGeistlichenerteilt werden, „wenn sie die erforderlichen
Eigenschaftenbesitzen,nach vorgängiger Prüfung über Wissenschaftund Sitten, welche
die Bischöfe selbstvorzunehmenhaben, wenn es sich um Pfarreien oderKuratbenefizien
handelt“70. Die Einweisung (Installation) geschiehtin das Kirchenamt (immissio in
spiritualia) durch einen Vertreter des Bischofs, in den Besitz der Pfründe (immissio
in temporalia) durch einen Vertreter der Staatsgewalt 35. Diese letztereEinweisung,
welche, den Distriktsverwaltungsbehörden1 obliegt38, ist durch Ministerialvorschriften
geregelt 88.

Von denRechtsverhältnissendesPfründebesitzerszur Pfründe wird später be=
sonders gehandeltwerden.

Über den freiwilligen und unfreiwilligen Pfründe= und Amtsverlust enthält das
Konkordat keinebesonderenBestimmungen. Es sind daher die kanonischenSatzungen
hierfür maßgebend38. Übrigens können die Bischöfe Verzichtleistungenauf Pfründen
nur dann unbedingtannehmen,wenndie Pfründennicht landesherrlichenPatronates
sind,und wenndurchdenVerzichtdas Staatsärar nichtbelastetwirds5.

Die Dienststrafgewalt über die Geistlichenss kommt den Bischöfenzu.
Die Bischöfe haben das Recht, „gegenGeistliche,welcheeine Ahndung verdienen,oder

I7 V.O. v. 28. Sept. 1854(R.Bl. S. 833). S. auchM.E. v. 8. April 1852Gist 8, 20.Nov.
1873II Ziff. 1, 29. Aug. 1873 (Weber 10 S. 112, Verbot des Besuchesdes egium ger=
manicum). — E. Mayer a. a. O. S. 183ff. — Mit den oben bezeichnetenechten desKönigs
stehtauchdie VerleihungdeslandesherrlichenTischtitels im Zusammenhange.Vagl. M.E.v. 8 April
1852 Ziff. 15 mit M.E. v. 9. Okt. 1854 Ziff. 11. Über landesherrlicheund sonstigeTischtitel
M. B v. 8. Dez. 1900 u. 6. Juni 1903 (Weber 30 S. 738), ältere Vorschriften bei Weber 1
S. 24, 87, 125, 158, 417, 2 S. 30, 31, 32, 378, 401, 456, 467, 565, 709, 3 S. 467, 6 S. 610,
15 S. 547; ferner Julius Meyer, Urst rung u. Entwickluna des Tischtitels nach gem. bayer. Recht
(MünchenerPreisschrift), Archiv f. kath. KirchenrechtIII S. 257ff., J. Silbernagl a. a. O.
S. 112 ff.,L. H. Krick, Handb. d.Pfründewesens,Passau1905,Chr. Meurer, Pfründe=R.S. 594.

* S. die ZusammenstellungbeiE. Stingl, Verwaltung deskath.Pfarramtes diesf.d. Rh.,
2. Aufl., München 1890 1 S. 45 ff.,66 ff., u. bei L. H. Krick a. a. O.; insbes. auchWeber 1
S. 482, 4 S. 383, 6 S. 373.

7 Konk. Art. XI Abs. IV. Vgl. k.Entschl.vom 12.Nov. 1808(Weber 1 S. 252). S. auch
E. Mayer a. a. O. S. 181f.

30Uber die Bedeutungder letzterenvgl. M.E. v. 8. April 1852 Ziße 9 mit M. E. v. 9. Okt.
1854 Ziff.6 nebstweiterer Entschl.vom9. T., dann M.E. v. 20.Nov. 1873II Ziff. 2 (Weber 4
S. 379, 654, 657 Anm. 5, 10 S. 155). Vgl.auch Weber 2 S. 343.

bi Auch den unmittelbaren Magistraten. eber 8 S. 276. #
8 Das Pfarrinstallationsrechtder Standes=u. Gutsherren (Verf. Beil. IV § 48, VI § 23)

= wegpffallen= Vgl. M. E. v. 24. März 1852 (Döllinger XXII S. 232, Weber 1 S. 623
nm. 21).

ss Vgl. Form. V. O. v. 17. Dez. 1825 8 35 Abs. IIL, Instr. v. 6. Juli 1845 (Weber 3
S. 585 u. die Angaben in den Anm.), M.E. v. 19. Dez. 1867 (Weber 7 S. 167, vgl. 1 S. 481)
u. 19. Juli 1877 (Weber 12 S. 140). S. auch geistl.Rats=O. v. 16. Aug. 1779 § 11 (Weber 1
S. 26) u. 2. Aufl. § 27 Anm. 19ff. — Über den AmtseidWeber 1 S. 451, 3 S. 587, 4 S. 255,
über rpflichtung derPfarramtsverweserWeber 2 S. 211, 9 S. 20. Vgl. im übrigenE. Stingl
a. a. O. . 75 ff.

3 Konk. Art. XII d, XVII. Verf. Beil. II §64g erklärt die Bestimmun en über die
Zulassung zu Kirchenpfründenals weltlichenGegenstanb. Vgl. auch oben § 284 Anm. 44,
A. Reinhard a. a. O.S. 175ff. Letztererversteht§ 64g auchvon dem„VerlustederZulassung.

85 M.E. v. 8. April 1852 Ziff. 10 v. 20. Nov. 1873II Ziff. 3. — Bgl. auchBl. 52 S. 373.
Dies gilt auchgegenüberder Encpcl. pascendi dom. esis s. oben§ 287 Anm. 34.

s6 Vgl. oben § 284 Anm. 47. Meurer, Bl. 58 S.286 ff., 61 S. 65 ff. Uber das Ver=
ahren val. Sägmüller, Lehrb. d. kath. K.R. 2. Aufl. S. 749 ff.;hierzu das päpftl. Dekretv.
0. Aug. 1910 über die amotio administrativa. Uber dieseskirchl.Beamten=G.vgl. oben § 287

Anm. 34, fernerGerhardinger in der DeutschenZeitschr.f. K. RN.(Sehling) 21 S. 200ff.

Gocgle



522 Das Rechtder Glaubensgesellschaften.Zweites Hauptstück. * 288

keineehrbare, ihremStande und ihrer Würde anständigeKleidungtragen, die von
demKonzilium von Trient bestimmtenoder ihnen sonstzweckmäßigscheinendenStrafen s7
unter Vorbehalt des kanonischenRekurseszu verhängenund dieselbenin die Seminarien
oderanderedazubestimmteHäuserzu versetzen“38. Die Urteileder geistlichenDienst=
strafgerichteunterliegenkeiner staatlichenBestätigung325,wohl aber der Prüfung, falls
eine BeschwerdewegenMißbrauchs der geistlichenGewalt erhobenwird vo.

Zu denEinrichtungen der katholischenKirche gehörenauch eine Mehrzahl geist=
licher Anstalten.

Die Bestimmungen,welchedie II. Verfassungsbeilageund das Konkordat hinsicht=
lich der geistlichenBildungsanstalten enthalten?!, sind die Quelle vielfacherMißhellig=
keiten zwischen den Bischöfen und der Staatsregierung geworden?2. Zweifellos ist,
daß die Verfügungen desKonkordatesnur unter Vorbehalt der allgemeinenVorschriften
der II. Verfassungsbeilage3sGeltung haben. Das staatliche Oberaussichtsrechtüber
die geistlichenBildungsanstalten ist hiernachnicht zu bestreiten. Da ferner das Kon=
kordatnur vonden„bischöflichenSeminarien“handelt,so fallen alle anderengeistlichen
Bildungsanstaltenunterdas allgemeineRechtder Unterrichtsverwaltung.Der Begriff
der bischöflichenSeminarien ist nicht ganzklar. Knabenseminarienfallen nicht darunter,
da das Konkordat von adolescentes, nicht von pueri als Seminarangehörigenspricht“.
Gemeint sind wohl Klerikalseminarien. Die Genehmigungdes Staates zur Gründung
solcherAnstalten kann zweifellos, und zwar auchnachdemWortlaute desKonkordates,

7 Dieselbenmüssenaber die Natur von Dienststrafenhaben. Die Mitwirkung der Staats=
gewalt zur VollstreckungerkannterDienststrafenwird nur bei solchenErkenntnissengewährt,welche
nicht auf eine Strafe lauten, die lediglich durch gerichtlichesUrteil verhängtwerdenkann. So
wurdederweltlicheArm in Fällen verweigert,wo verlangtwordenwar, ein Geistlicher,der sich
einer mehrmonatlichenPönitenz im Priesterhausenicht freiwillig unterwarf, solle aufgegriffenund
eingeliefertwerden. Dagegenwurden wiederholtPfarrer, welchekirchlich abgesetztworden waren,
aber den Pfarrhof nicht verlassen wollten, mit weltlicher Gewalt aus ewiesen. Dies rechtfertigt sich
indessen schon daraus, daß der abgesetztePfarrer kein Recht mehrgal, im Pfarrhofe zu bleiben.
Der Staat kannübrigens nicht für verpflichteterachtetwerden(auch nicht durch § 51 des R.C.),
denweltlichen Arm blindlings zu gewähren. Er muß sich insbesonderedavon überzeugenkönnen,
daß ein ordnungsmäßigesUrteil vorliegt. Bei Beanspruchungdes weltlichenArmes ist daherdas
Fiftüche Erkenninis vollständig mit Einschluß derEntscheidungsgründevorzulegen. Vgl. Meurer,

l. 58 S. 299ff., 61 S. 67 ff,85, 89 u. oben § 284 Anm. 12.
38Konk. Art XII d, Weber2 S. 409, 565f. und Sif 5, 7 der M.E. v. 8. April 1852.

Vgl. wegender Strafanstalten Verf. Beil. 11 § 76d mit V.O.v. 11.Okt. 1807(Kbllinger VIII
S. 746) Ziff. 33, 34. E. Mayer a. a. O. S. 153f., E. Stingl a. a. O. I S.328 ff. Vgl.
auch Verh. d. Abg K. 1907/8,St. B. 1 S. 288 (BischöflicheEinschränkungdes pasfivenWahlrechtes
eines Geistlichen; eine solcheist staatsrechtlichwirkungslos). Hier ist ein Konflikt möglich, der
Staat kann u. a. den weltlichenVollzug ablehnen.

*5 Val. Weber 2 S. 565, übereinst.Chr. Meurer Bl. 61 S. 69, 81 ff.
» WBgLobenS-508,Chr.Meurer(Bl.58S.296ss.undK.B-R.IlS-223ss.)hältauch
in anderenFällen eine staatlichePrüfung für suläsig und gebotenund zwarstetsdann, wenn das
kirchlicheUrteil in bürgerlicherBeziehungwirksamwerden soll. So auchM.E. v. 30. Ang. 1831,
Weber 2 S. 565. DieseAnsicht dürfte begründetsein (G.), vgl. auchAnm. 87 oben. Uber den
niederen Kirchendienst f. insbes.Form. V O. v. 17. Dez. 1825 § 35, diess.G.O. Art. 113, für

die acz kais. Dekrekt v. 30. Dez. 1809 (A. Geib, Handb. 2. Aufl. II S. 17) Art. 33. V. G. H.G.
Art. iff. 39, Art. 10 Ziff. 13, 22, 23. Das nähere bei W. Krais, Handb.1 S. 291 ff. Auch
Weber 1 S 75, 169, 341, 755f., 3. S. 234, 4 S. 31f., 11 S. 672. Bl.30 S. 199f. V.G. H.
8 S 20 S. 200, 24 S. 319, 25 S. 169 (Besetzungsrecht).Reger=Dyroff, V.G.H.G.

Verf. Beil. II § 76 Abs. IIxc, d, Konk. Art. V Abs. IIII: M.E. v. 4. Juni 1846
(Weber 3 S,. 632), 8. April 1852 Ziff. 15—17; M.E. v. 20. Nov. 1873 II Ziff. 6 (Weber 10
S. 155).— Über das georzianischePriesterhaus in München Weber 1 S. 104,115, 7 S. 670,
10 S. 641: A. Schmid, sschichtedes Georgianums in München,Regensburg1894.— S. auch
Döllinger VIII S. 516 ff., XXIII S. iifv Repert. über die Landlaßeer 1827/28 S. 334 f.
u. Landtagsabsch.v. 15. Aug. 1828 Abschn.III Ziff. 9, Verh. d. Abg K. 1910St. B. XI S. 200 ff.
(Lyzeumin Eichstätt).

?2 Vgl. hierüber2. Aufl. § 367 Anm. 17, 18, § 381 Anm. 125.
°8 S. oben § 284 Anm. 33 ff.
““ Sollen die KnabenseminarieneigenesVermögenbesitzenund erwerbenkönnen,so bedarf

es landesherrlicherGenehmigungderSeminarstiftung.Uber diejuristischePerfönlichkeitderSeminarien
(vgl. Konk. Art. VIII) Chr. Meurer,Begriff u. Eigentümer der heiligen Sachen II S. 193.
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gefordertwerden. Die Rechte, welchedas Konkordatden Bischöfenin bezugauf
Leitung und Einrichtung der Seminarien, Ernennung und Entlassung der Vorstände
und Lehrerzuschreibt,schließengleichfallsstaatlicheVorschriftenüberdie Ausübung
dieser Rechte nicht aus. Nunmehr sind für alle Anstalten, welche die Heranbildung
zum geistlichenStande bezwecken,die Bestimmungender Verordnungvom 10. Mai
190595 maßgebend. Diese Verordnung fordert für die Errichtung solcherAnstalten
die Genehmigung des Staatsministeriums des Innern für Kirchen= und Schul=
angelegenheiten.

Nach demKonkordate5%sollteder König mit demBeirate derBischöfe„für die
Herstellung eineshinlänglich dotiertenHauses sorgen,in welchemkrankeund alte wohl=
verdiente Geistliche Unterstützungund Zuflucht finden können“. Dies wurde nicht
Huastu vollzogen; wohl aber sind Emeritenanstaltenfür die einzelnenDiözesen ent=

anden?.
Die allgemeinenBestimmungender II. Verfassungsbeilagehinsichtlich der geist=

lichenGesellschaftensindoben? bereitserwähntworden.Hiernachist? zurZulassung
von katholischen Orden und Kongregationen und zur Errichtung von
Klöstern 100 königliche Genehmigung1°1 erforderlich102. Die Erteilung der Ge=
nehmigungist Sache des verwaltendenErmessens und an Rechtsvorschriftennicht ge=
bunden. Die BedingungenderGenehmigungkönnenauchim WegevonVerwaltungs=
verordnungenganz oder teilweise im voraus festgestelltwerden108.

Der Orden der GesellschaftJesu und die ihm verwandtenOrden und ordens=
ähnlichen Kongregationen sind jedoch durch Reichsgesetzvom 4. Juli 1872 10" vom
Bundesgebieteausgeschlossen,und die Errichtung von Niederlassungendieser Orden und
Kongregationen ist untersagt. Der Bundesrat hat kraft seines Verordnungsrechtes10

?5 G.V. Bl. S. 671. Bgl. unten § 300. Uber die Zöglinge der Dibzesanknabenseminarien
Weber 10 S. 69.

*6Art. VI, hierzu Verh. d. Abg.K. 1905/6St. B. 5 S. 893. .
2 Val. V.O. v. 11. Okt. 1807 (R.Bl. S. 1615); Döllinger VIII S. 744 ff.,XXIII

194ff.. Weber 3 S. 469. Repert. über die Landtagsverh.1827/28S. 334f., 1831(Abg.)
544, 1834 S. 255f., 1837 S. 145ff. u. Landtagsabsch.v. 15. Aug. 1828 Abschn.III Ziff. 9,

.Juli 1834 Abschn.III Ziff. 12, 17.Nov. 1887 Abschn.III, F, IX. — J. Silbernagl a. a. O.
124ff., C. H. Krick, Handb. d. Pfründewesensim Kgr. Bayern, 4. Aufl. 1905.

7°8§ 284 Anm. 34.
?6 S. Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 § 34 Abs. IVb, V.O. v. 27. Febr. 1847 (Weber 3

S. 659)§ 5, I Zif. 4.
100Auch zur Errichtung von Filialen odereinzelnen,wenn auchnochsogeringfügigenZweig=

niederlassungenbestehenderKlöster (z. B. in Krankenhäusern,Schulen, Kinderbewahranstaltenusw.)
wird, und zwarmit Recht,staatlicheGenehmigungverlangt.

101## k. Entschl.v. 17. Sept. 1814 (2. Aufl. § 31 Anm. 2) VIII Ziff. 12d zähltezu den
Gegenständedes Zustimmungsrechtesder Kammern „die Wiedereinführungeinesabaäschufftenoder
dieErrichtung einesneuenreligiösenOrdens odereinerunter fremdenEinfluß stehendenKorporation“.

102Vgl. auch die obenAnm. 95 angeführteV.O. v. 10. Mai 1905§ 4.
108Vgl. über die Klöster H. Dürrschmidt, Die klösterlichenGenossenschaftenin Bayern,

Nördlingen 1875, E. Mayer a. a. O. S. 220ff., A. Reinhard a. a. O. S. 221ffl., J. Silber=
nagl a. a. O. S. 127ff. Chr. Meurer, Begrift u. Eigentümer der heiligen Sachen IIS. 227ff.
u. im Wörterb. d. deutschen V R. 1. Aufl. S. 191 ff. A. Grauer, Das kath. Ordenswesen
nachbayer. St.K.R. 1910 (Würzb. Diss.) — In Bayern find dermalenzugelassenan männlichen
Orden: Augustiner, BarmherzigeBrüder, Benediktiner,Eremiten (vgl. 2.Aufl. 8 49 Anm. 51, 52
u. Döllinger XXIII S. 277), Franziskaner, Kapuziner, Karmeliter, Minoriten, Redemptoristen;
an weiblichenOrden: Brigittinerinnen, Benediktinerinnen,Servitinnen, Clarissinnen,Karmeliterinnen,
Zisterzienserinnen,Salesianerinnen,Elisabethinerinnen,Dominikanerinnen, Ursulinerinnen, Fauen
vom guten Hirten, Barmherzige Schwestern,Franziskanerinnen, Töchter vom göttlichen Erlöser,
arme Schulschwestern,Schwesternvom armen Kinde Jesu, englischeFräulein, Niederbronner

chwestern.— Döllinger VIII S. 795ff., XXIII S. 246ff., Weber Anh. Bd. S. 700ff.
ber die Einwirkungen d. B.G.B. s. Staudinger, Vorträge S. 25, 131. Von dem Vorbehalt

der Art. 86, 87 d. E.G.z. B.G. B. wurde in Bayern kein Gebrauchgemacht.
10“R.G. Bl. S. 253. § 2 wurdeR. G. v. 8. M 1904 aufgehoben. Dazu Vollz. Vorschr.

des Bundesrates v. 5. Juli 1872 (ebendaS. 254), M.E. v. 6. Sept. 1872 (Weber 9 S. 533).
ÜberdieReichszuständigkeitoben§ 280Anm.8 f.

105§&3 des Ges.

#nrent
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die Kongregation der Lazaristen und die Gesellschaft vom heiligen Herzen Jesu als
jesuitenverwandterklärt106.

Das Reichsgesetzenthielt außerdem bezüglich der Angehörigen der genannten
Orden und KongregationenBestimmungenüber Ausweisung und Aufenthaltsbeschrän=
kungen. Diese sind beseitigtworden107.

Das Konkordat108enthält bezüglichder Orden die Bestimmung,daß der König
im Benehmenmit dem heiligen Stuhle einige Klöster der geistlichenOrden beiderlei
Geschlechtesmit angemessenerAusstattung werde herstellenlassen. Als Zweckeder zu
begründendenKlöster werden der Unterricht der Jugend im Glauben und in denWissen=
schaften,die Aushilfe in der Seelsorge und die Krankenpflegegenannt. Der über=
nommenenvertragsmäßigenVerpflichtung ist längst genügt10°2.

Den Klöstern und geistlichenBruderschaftenkommtjuristischePersönlichkeit zu110.
Nach der Verfassung111 ist die Bestimmung der Ordensgelübde115 „gemischter

Gegenstand“. Hiernach sind staatlicheAnordnungen über Aufnahme von Novizen und
über das Alter für die Ablegung der Gelübdeerlassen 118. Durch das Gelübde wird
übrigens der Ordensangehörigerechtlichnicht verpflichtet½14.

Die Verordnung vom 4. April 1807 115,wonachbayerischeStaatsangehörigezum
Eintritte in Klöster außerhalb Bayerns königlicherGenehmigungbedurften, ist infolge
der Anderung der sog. Amortisationsgesetze(s. obenS. 496) außer Wirkfamkeit gesetzt

106Bek. v. 20. Mai 1878 (R.G. Bl. S. 109), M.E. v. 10. Juni 1873 (Weber 9 S. 533
Anm. ) über die Auflösung der Niederlassungender Redemptoristen. Bezüglich letztereru. der
Priester vom hl. Geist, die ursprünglichals jesuitenverwandterklärt waren, wurde zufolgeBek. v.
18. Juli 1894(N.G.Bl. S. 503)vom Bundesrate beschlossen,daß das Jesuitengesetzauf fie keine
Auwendung zu finden habe. Vgl. auch Repert. über die Landtagsverh.1889/90(Antrag wegen
Wiederzulassung der Redemptoristen). Uber die Jefuiten u. Redemptoristen vgl. die unten Anm.
109 erwähnten Kammerverh. von 1845/46. Einen interessanten Uberblick über die Stellung der
Staatsregierung zu denJesuitenu. Redemptoristenbiet die InterpellationsbeantwortungdesStaats=
ministers v. Lutz, St. B. d. K. d. Abg. 1870°71 IV S. 389 ff.; vgl. dazu Döllinwer XXIII
S. 351f. — S. auchArchivf. kath.K.N.XVII S. 256ff.,XK X S. 463f., XXXI S. 171f,
318 = XXXII S. 157f.; ferner die Landtagsverh. von 1873/75(Jesuitenpater Graf Fuggerg
Verh. d. K. d. Abg. 1887/88St. B. 1 S. 261f., II S. 2f. — Uber die M.E. v. 4. Aug. 1911
u. 11. März 1912 vgal. die Verh. d. Abg.K. 1912,St. B. II S. 2ff., 46ff. (über die ministerielle
Auslegung des Begriffs „Ordenstätigkeit")ferner Verh. d. Reichstags1912St. B. S. 1434ff., 1439
(Reichskanzler):die Entscheidungdes Bundesratesv. 28. Nov. 1912(R.G.Bl. S. 553) hat die ver=
boteneOrdenstätigkeitgenauerumschrieben,dadurchist dieerwähnte,ohneEinvernahmedesBundes=
rates erlassene,M. E. v. 11. März 1912besetigt, vgl. Kult. M. Bl. 1912 S. 805.

10 & 2 wurde durchR.G. v. 8. März 1904aufgehoben.
08 Art. VII.
1% Bei Art. VII des Konk. weist der deutsche Text gegenüber dem lateinischen den Unter=

schiedauf, daß„et in parochorumsubsidium“mit „oder zur Aushilfe in derSeelsorge“über=
setzt ist. Uber den Vollzug des Art. VII. fanden wiederholt Erörterungen beim Landtage statt,
welchenamentlich gegenein allzugroßesUberhandnehmender Klöster sichrichteten. Vgl. 2. Aufl.
3 S. 567. S. ferner Döllinger VIII S. 811ff., XXIII S. 250 ff.; Weber 2 S. 398, 407,
755, 3 S. 1, 72, 99, 219, 284, 378, 547, 4 S. 324, 556.

116Chr. Meurer am oben Anm. 103 angef. Orte. Vgl. jedochüber die Eigentums=u.
Erwerbsfähigkeitder Franziskaner=u. KapuzinerklösterWeber 2 S. 552, 3 S. 731. — Über das
„Terminieren“ der Bettelorden Weber 1 S. 30 (Ziff. 35), 57, 3 S. 279, 340, 350, 9 S. 699.

dagiedel. Komm. zumP. St.G B. 7. Aufl. S. 156. S. auch H. Dürrschmidt a. a. O.

in Beil. II § 76 Abs. IIc. 113Über „ewigeGelübde“vgl. oben§ 284Anm. 35.
118Vgl. geistl Rats=O. von 1779 Ziff. 32, Weber 1 S. 28 u. Anm., auch V.O.v. 7. Mai

1804 Ziff. 6, Weber 1 S. 88. — Weber 2 S. 408, 470, 555, 557 (k. Entschl. v. 9. Juli 1831
über die Nonnengelübde), 3 S. 236, 284, 48, 538, 575, 662, 665, 668, 728 (Nonnengelübde), 219,
342 (Karmeliten), 450 (Augustiner), 541 (Franziskaner), 3 S. 284 u. 7 S. 529 „barmheraige Brüder),
3 S. 74 Anm. (Benediktiner). Vgl. auch Silbernagl a. a. O. S. 132 ff., A. Reinhard
a. a. O. S. 223f., H. Dürrschmidt a. a. O. S. 35ff. Zur k. Entschl. v. 9. Juli 1831 voal.
die bischöflichen Denkschriften von 1850 u. 1853 (2. Aufl. § 367 Anm. 2, 12) u. die M.E. v. S. April
1852 Ziff. 14 u. 9. Okt. 1854,III Ziff. 10 (Weber 4 S. 381s,658).

114Die bisherigeBeschränkungder Eigentums=u. Erwerbsfähigkeit der Ordensangehörigen
ist durch das B.G. B. beseitigt. Von demVorbehalte des Art. 87 d. E.G. z. B.G. B. wurde kein
Gebrauch gemacht. Über die Klaufur (Weber 3 S. 22, 4 S. 333 f. die zutreffenden Bemerkungen
bei A. Reinhard a. a. O. S. 224 Anm. 5.

115Weber 1 S. 135.
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worden116. In einzelnenEntschließungenist auch das Verbot ausgesprochen,Staats=
fremde117 in bayerischeKlöster aufzunehmen118.

Die Wahl der Klosteroberenbedarf königlicherBestätigung1192.Dies ist in
Bayern geschichtlichhergebracht,und der Vorbehalt der Bestätigung ist auch nach dem
jetzigenRechtsstandeals eine Bedingung der staatlichenZulassung des Ordens oder
Klosters statthaft120. Die Absendung eines königlichenKommissars zur Wahl findet
nur statt, wenn Anlaß hierzu vom Standpunkte der Staatsaufsichtbesteht 151.

« Hinsichtlichder Bruderschaftenund sonstigengeistlichenBündnisse,welchekirch=
liche Einrichtungen sind122, ist es zweifellos, daß sie einerseits nicht dem Vereins=
polizeirechte,andererseitsaberdenselbenVerfassungsbestimmungenwie die Orden unter=
liegen1285.Es ist sonachunrichtig, wenn eine Ministerialentschließungvom 27. April
1849 ½4 ganz allgemein sagt, daß „nur diejenigenreligiösen Verbindungen die Ge=
nehmigungder Staatsregierung zu erholen haben, welcheKorporationsrechte oder die
öffentlicheAnerkennunggewisseranderer Rechte zu erlangen wünschen125,daß dagegen
die Bildung anderer religiöser Vereine, z. B. Bruderschaften,geistlicheBündnisseusw.,
welchederlei Rechte nicht ansprechen,von seitender Staatsgewalt unverwehrt sei und
nur den allgemeinen gesetzlichenBestimmungen über das Vereinsrecht unterliegen
solle 126. Es ist unzulässig,daß die Staatsgewalt auf die Aufsichtsrechteverzichtet,
welchesienachder Verfassungzu übenhat157.

Drittes Hauptstück.
§ 289. Die evangelischenKirchen . Die Stellung des Königs zu den

evangelischenKirchen?ist eine anderewie seineStellung zu der katholischenKirche.
Der König übt nach der Verfassung der protestantischenKirche gegenübernicht nur die
Staatsgewalt —die Kirchenhoheit— aus, sonderner ist auch Inhaber der Kirchen=
gewalt in dieserKirche. Die Verfassung"bezeichnetausdrücklichden „Episkopat"“
als verbunden mit der Staatsgewalt. Damit ist nicht gesagt, daß die Kirchengewalt

116K.M. E. v. 22. Juni 1901 Nr.11 316.
117Es bedarfkaum der Bemerkung,daß Art. 3 der Reichsverf.hierherkeinenBezug hat.
118Vgl. bezüglichder Benediktiner k. Entschl.v. 12. Dez. 1834 Ziff.12a, M.E. v. 20. gl.

A. Siff. 1, .B u. v. 20.Nov. 1836Ziff. XX (Weber 2 S. 755,3 S.1, 72);s.fernerWeber=

11 M.E. v. 20. Nov. 1836,den Benediktinerordenin Bayern betr. (Weber 3 S. 72) Ziff.
XIII. XNlI: s. fernerWeber 2 S. 547, 3 S. 70, 105,219, 657 (vgl. 1 S. 29,32). J. Silber=
nagl a. a. O. S.136f.

120Anders E. Mayer a. a. O. S. 222.
121M.E. v. 2. Febr. 1875. Bgl. 2. Aufl. § 368 Anm. '8 (zu Ziff. 14 der M.E. v.

8. April 1852).
ziusBgl. oben § 284 Anm. 34.
1n Richtig M.E. v. 15. Juli 1847 (Weber 3 S. 666!.
14 Weber 4 S. 31; vgl. auchS. 64, 647.

Zivilrechtes usw. VI S. 590.125Vgl. Entschl.d. O.L.G. in Gegenst.des
126Vgl. A. Reinhard a. a. O S. 226.
127A. M. ist E. Mayer a. a. O. S. 220 Anm. 41, welcherdie Freigabe der Errichtung

religiser Vereine (d. h. solcher,die von der Kirchengewaltautorisiert find) für Latbet hält, weil
die Genehmigungauch„generellerteilt“ werdenkönne. Vgl. dagegenVerf. Beil. II 8 77.
K. 21 1 Günther, Amtshandb.für dieprot. eiftlichen des Kars. Bayern diesf. d. Rhein, Neue

ufl., 4 Bde., München 1883; M. Kraußold, Die in derbayer.prot. Landeskirchediess. d.Rheines
gegenwärtiggültigen Ges. u. V.O., 2. Aufl., München 1893; H. Wand, Handb. der Verfassung
u. Verwaltung der prot.=ev.=christl.Kirche der Pfalz, 3. Aufl. von L. Wagner 1899. G. See=
berger, Handb. derAmtsführung usw.,München1899. Geib=Besnard, Handb. d. Gemeindeb.
Hir Sut uut l= S z ff. K. Rieker, Das landesherrlicheKirchenregimentin Bayern,

* Der II. Anh. zur II.Verf Beil. hat in der überschrift den Ausdruck „prot. Gesamt=
emeinde“. Die k. Entschl. v. 28. Okt. 1824 (Weber 2 S. 218) Ziff. 13 hat den Gebrauchder
ezeichnung„prot. Kirche“ genehmigt. DieseBezeichnungist seitherdie amtliche geblieben. Vgl.

hierher2. Aufl.III S. 568 Anm. 2. " "
2 Vgl. überdas landesherrlicheKirchenregimentA. L. Richter, Lehrbuch,8. Aufl., S. 497ff.,

und die dortfeien gegebenenNachweisungen.
* Anh. II/§ 11.
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Staatsgewalt sei, sondernnur, daß sie kraft verfassungsmäßigerNotwendigkeitals eine
gesonderteGewalt demInhaber der Staatsgewaltzustehe.Eben deswegentreffendie
staatsrechtlichenBeschränkungen,welchender König in Ausübungder Staatsgewalt
durchdie Rechtedes Landtagesunterliegt,demGrundsatzenachnicht auchdie Aus=
übung der Kirchengewalt5. Innerhalb des gesamtenBereiches der Kirchengewalt steht
also irgend ein Mitwirkungsrecht desLandtagesso weit nicht in Frage, als es sichnicht
um Abänderung verfassungsmäßigerBestimmungenüber diese Kirchengewalt handelt.
VerfassungsmäßigenBestimmungengegenüberkann allerdings nicht in Betracht kommen,
ob sie in die inneren Angelegenheitender Kirche übergreifen oder nicht. Die formelle
Gesetzeskraftist entscheidend.Im übrigen aber findet sich in der VerfassungkeinSatz,
worauf ein Rechtdes Landtagesin bezugauf die Handhabungder Kirchengewaltin
der protestantischenKirche gestütztwerden könntes.

Dagegen ist die Frage, ob der König, soweit er Rechte der Kirchengewalt per=
sönlichausübt, der Mitwirkung des verantwortlichenStaatsministersdes Innern für
Kirchen= und Schulangelegenheitenbedürfe, im Einklange mit der bestehendenUbung
allerdings zu bejahen. Das entscheidendeGewicht ist dabei nicht darauf zu legen, daß
nach der Verfassung? in den bezeichnetenFällen die königliche Entschließung durch
Vermittlung desjenigenStaatsministeriums zu erholen ist, in dessenGeschäftskreisdie
kirchlichenAngelegenheitenfallen. Entscheidendist vielmehretwas anderes. Der König
ist Inhaber der Kirchengewalt nicht als Privatmann, sondernals König. Er übt die
Kirchengewalt, weil er König ist, nicht „zufällig“"s, sondern weil die Verfassungdies
bestimmt. Der Satz, daß dem Könige der Episkopat zukommt,ist nicht bloß ein Satz
der Kirchenlehre, sondern auch ein Satz des Staatsrechtes. Der König stützt sich bei
allenHandlungen,welcheer als Träger derKirchengewaltvornimmt,auf einenstaats=
rechtlichenTitel. Er übt einRechtaus, das mit derKrone verbundenist, unddarum
sind solcheHandlungen auch Regierungshandlungenund mithin der ministeriellenMit=
wirkung bedürftig. Es fehlt auch für eine ministerielle Verantwortung durchaus nicht
an einem Gegenstande. Der Minister übernimmt durch die Gegenzeichnungköniglicher
Entschließungen,welchesichaufdieAusübungderKirchengewaltbeziehen,nurdieHaftung
dafür, daß durch dieselbendie verfassungsmäßigenRechte der Staatsgewalt nicht be=
einträchtigt und die verfassungsmäßigenRechte der Kirche nicht verletztwerdenv. Die
hier vertretene Ansicht tut der Selbständigkeit der protestantischenKirche und der
Scheidung zwischenKirchengewalt und Staatsgewalt keinenAbtrag. Der verfassungs=
mäßigen Stellung der protestantischenKirche erwächstvielmehr eineGewähr, wenn für
dieAusübungderRechtederKirchengewalt,welchedemunverantwortlichenTräger der
Staatsgewalt ustehen, die allgemeinenstaatsrechtlichenGrundsätzeüber das Erfordernis
ministerieller Mitwirkungals anwendbarerachtetwerden.

Die Trennungder beidenGewaltenkommtin derVerschiedenheitderOrganezu
deutlicherAusprägung,welchezur Wahrnehmungder Kirchenhoheitund der Kirchen=
gewalt eingesetztsind. Die Verfassung10 bestimmtausdrücklich,daß die Kirchenhoheit
auchder protestantischenKirchegegenübervon dennämlichenStaatsbehördenzu hand=
haben ist, von welchensie gegenüberden anderenGlaubensgesellschaftenausgeübtwird.

Der Bestand der landesherrlichenKirchengewalt über die protestantischeKirche
knüpft zwar tatsächlichan einen Satz der evangelischenKirchenlehrean; rechtlichaber
ruht er auf einem Satze des Staatsrechtes. Und ebensoverhält es sichmit der Art
der AusübungdieserGewalt. Es wird hierbeider kirchlichenAuffassungRechnung
getragen, daß ein nicht evangelischerLandesherrdie Kirchengewaltnicht persönlichhand=

5 E. Mayer a. a. O. S. 171.
* Vgl. hierher auchA, v. Scheurl, Die verfassun smäßigeStellung derevang. luther.

Kirche in Bayern zurStaatsgewalt, Erlangen 1872,S. 6 Rieker a. a. O. S. 40ff.
! Anh. 18 19. » «E.Mayeka.a.O.S-l7l.
VÜbereinstimmenddieAußerunenobenS.455(Abgv.Scheurliu.456(Oberkonfistorium1,

fernerA.v.Scheurl,Zeitschr.f.irchenrechtlellS.443f.n·Riekera·a-O.S.35ff.
Anders E. Mayer a. a. O. S. 170f.

10Anh. II § 10.
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haben solle. Aber dies geschiehtnicht in dem Sinne, als ob sichder Gesetzgeberda=
durch rechtlich als gebundenerachtet hätte, wie denn jene Auffassung nicht ohne er=
heblicheAusnahmenzumgeltendenRechtegewordenist 11.

Die Verfassung sagt, daß der „obersteEpiskopat und die daraus hervorgehende
Leitung der protestantischeninneren Kirchenangelegenheiten“„durch ein selbständiges
Oberkonsistorium“ausgeübtwerdensoll. Sie fügtaberbei, daßdiesesOberkonsistorium
demStaatsministeriumdes Innern, jetztalso jenemfür Kirchen=und Schulangelegen=
heiten, unmittelbar untergeordnetsein solle. Dies wird an anderer Stelle mit dem
Beifügen wiederholt, daß „hiernach" das Oberkonsistoriumvon dem Ministerium Auf=
träge und Befehle empfangeund an dasselbeBericht erstatte. Bereits aus den früheren
Darlegungen1½hat sich ergeben,zu welchenSchwierigkeiten dieseBestimmung geführt
und wie dieselben ihre Lösung gefunden haben. Dies enthebt uns jedochnicht der
Aufgabe,denInhalt jenerVorschriftenselbständigzu untersuchen1#8.Es kommtdabei,
dies ist sehr zu betonen,nicht darauf an, ob die Ergebnisse, zu welchenman gelangt,
dem widersprechenoder dem gemäßsind, was als gemeinesprotestantischesKirchenrecht
gelehrt wird. Es kommt für eine staatsrechtlicheDarstellung lediglich darauf an, was
der Wille des bayerischenGesetzgebersist.

Aus der Entstehungsgeschichtedes 1I. Anhanges zur II. Verfassungsbeilageist
für unserenZweck wenig Gewinn zu ziehen. Die hierüber bereits oben gegebenenAuf=
schlüssezeigendies zur Genüge. Hiernachbleibt in der Hauptsachenichtsübrig, als
das geschaffeneRecht aus sich selbst,aus seinemWortlaute und Zusammenhange,aus=
zulegen.

Der zunächstentscheidendeSatz der Verfassung ist der, daß der obersteEpiskopat,
dieKirchengewalt,durcheinselbständigesOberkonsistoriumausgeübtwerdensoll. Dieser
Satz spricht, wie sich zeigenwird, keineausnahmsloseRegel aus. Vorerst handelt es
sich jedochum den Inhalt der Regel Auf das Wort „selbständig“ kommt, so sehr
dasselbebetont worden ist, für die Auslegung nichts an. Es bedeutetzweifellosnichts
als den Gegensatzzur früheren Ministerialsektion . Das Entscheidendeist etwas
anderes. Die Verfassungüberträgtmit klarenWorten den oberstenEpiskopatdem
Oberkonsistoriumzur Ausübung. Wäre der Sinn der Sätze, welchedie Unterordnung
desOberkonsistoriumsunter das Ministerium aussprechen,der, daß das Oberkonsistorium
in bezugauf die Ausübung des Episkopates beliebigeBefehle vom Ministerium erhalten
könne,so wäre der Hauptsatzwiederaufgehoben,welcheran der Spitze des Protestanten=
ediktes steht. Die Verfassung hätte dann sagen müssen,der obersteEpiskopat werde
durch das Ministerium mittels des Oberkonsistoriumsund der Konsistorien ausgeübt.
Wer den oberstenEpiskopat ausübt, der kann in dieserTätigkeit keinenweiterenOberen
über sich haben. Das liegt im Begriffe der oberstenGewalt auch da, wo sie rechtlich
übertrageneGewalt ist. Die Unterordnung, von welcherdie Verfassung spricht, kann
sich also nur auf die Dienstaufsicht sowie auf diejenigenFälle beziehen,wo die ver=
fassungsmäßigeRegel durchbrochenist. Weiterhinaberwill durchjeneBestimmungen
zum Ausdruckegebrachtwerden, daß die staatlicheKirchenhoheitdem Oberkonsistorium
gegenübernur durchdie höchsteStelle, nicht durchdie untergebenenStaatsverwaltungs=
behörden,ausgeübtwerdenkann. In derselbenArt, wie dieKonsistoriendenRegierungens5,
ist hier das Oberkonsistoriumdem Ministerium untergeordnet16.

11Ebensowie die gesetzliche Geltung des Konkordates, soweit ihm solchezukommt, nicht
auf der Vereinbarung mit dem Papste,sondernauf einseitigemAkte der Staatsgewalt beruht, ist
48 die gesetzlicheGeltung des Protestantenediktesnicht von dessenEinklange mit kirchlichenLehren
abhängig.

172. Aufl. § 370 Anm. 28 ff.
18Vgl. zum lgendenE. Mayera. a. O. S. 172ff. Rieker a. a. O. S. 12f.
14Vagl.2. Aufl. § 370 Anm. 19.
u Anh.II N§16.
16Die richtigeAnsicht wird auch von Spies, BeleuchtungderVerf. Urk., S. 261, und

E. v. Moy, Staatsrecht des Kars. Bayern, I, 1 S. 370 Anm., vertreten. Vgl. ferner Fr. Chr.
K. Schunck, Staatsrecht des Kgrs.Bayern, 1 S. 693. ÜbereinstimmendauchK. Rieker, Die
rechtlicheStellung der evang.Kirche Deutschlandsusw.,Leipzig 1893,S. 364ff. u. Z. Schr. S. 25.
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Diese Auffassung wird noch durch andere, gewichtige Erwägungen unterstützt.
Die II. Verfassungsbeilagegeht bei ihren Bestimmungendavon aus, daß dieselbengleich=
mäßig auf alle GlaubensgesellschaftenAnwendung finden sollen, soweit sie nicht selbst
Ausnahmen macht. Insbesondere wird die Staatsaufsicht für alle Glaubensgesellschaften
in gleicherWeise geregelt. Der Schluß der II. Verfassungsbeilagegeht ferner davon
aus, daß ihre Bestimmungendurchdie Bestimmungender beidenAnhängekeineAnderung
erleidensollen. Das Recht,welchesderII. Anhangfür dieprotestantischeKircheschafft,
muß also ein solchessein, daß die Vorschriften der II. Verfassungsbeilageauf sie in
allen dem, was für die öffentlichenGlaubensgesellschaftenallgemein bestimmtist, an=
wendbar sind. Wäre nun der Inhalt des II. Anhanges der, daß die Kirchengewalt
in der protestantischenKirche ganz und voll auch der Ausübung nach demKönige und
dem verantwortlichenMinister für Kirchenangelegenheitenzustehenwürde, so würde die
II. Verfassungsbeilageder protestantischenKirche gegenüberzu einemerheblichenTeile
ihren Sinn verlieren. Ist das Oberkonsistoriumweiter nichts als ein gehorchendes
Vollzugsorgan des Ministeriums, so bleibt für eine Staatsaufsicht kein Raum. Die
obersteStaatsaufsicht, von welcherdie II. Verfassungsbeilageredet, hat nur unter der
Voraussetzung eine Bedeutung, daß Staatsgewalt und Kirchengewalt wenigstens der
Ausübung nach und wenigstensteilweise getrennt sind. Fallen sie tatsächlichganz zu=
sammen, und sind sie also nur in der Idee geschieden,so ist nichts zu beaufsichtigen.
Denn König und Minister müßtendann sichselbstbeaufsichtigen.Soviel der II. An=
hang zur II. Verfassungsbeilageauch sonst an Klarheit zu wünschenübrig lassenmag,
daß ihm derartiges nicht vorgeschwebthat, gibt er deutlich zu erkennen. Er unter=
scheidet17 unter offensichtlicherBezugnahmeauf die II. Verfassungsbeilagezwischender
staatlichenKirchenhoheit und der Ausübung des Episkopates, der Leitung der inneren
Kirchenangelegenheiten.Letzteresoll demOberkonsistoriumzukommen;die Kirchenhoheit
soll auch der protestantischenKirche gegenüberdurch die Kreisregierungen und das
Ministeriumgehandhabtwerden.

Es mag sehr wohl sein, daß der Verfasser des II. Anhanges sich all das nicht
hinlänglich zurechtgelegt hat; aber es ist vollkommengenügend,daß der logischeZu=
sammenhangdes erlassenenGesetzesein sicheresErgebnis liefert.

Die dargelegteRegel ist aber in erheblichemUmfange durch Ausnahmen durch=
brochen. Der König hat in der Verfassung eine Reihe von Gegenständenseiner Ent=
schließungvorbehalten18. In diesenFällen hat das Oberkonsistoriummittelst gutacht=
lichenBerichtesdie königlicheEntscheidungzu erholen NachdemsehrdeutlichenWort=
laute der Verfassung19 ist kein Zeifel, daß hier die königlicheEntscheidungdurch das
GutachtendesOberkonsistoriumsrechtlich nicht beschränktist20. Es hilft nichts,daß
man?! dies als einen Widerspruch „gegen die Fundamentalsätzedes protestantischen
Kirchenrechtesund der unveräußerlichenRechteder protestantischenKirche“erklärthat.
Die Geltung des bayerischenStaatsrechtes ist nicht davon abhängig, ob es mit kirch=
lichen Anschauungenim Einklange stehtoder nicht. Es ist sonachirrig, die Stellung
desKönigs in diesenAngelegenheitendahin aufzufassen,als ob er nur die Anträge des
Oberkonsistoriumsverwerfen, selbst aber ohne Zustimmung desselbennichts verfügen
könne22.

Die Umschreibungder Fälle, welche dem Könige zur Entscheidung vorbehalten
sind, ist eine nicht sehr befriedigende. Zum Teile wird als Kennzeicheneine formale

17 8§10, 11.
18 Vgl.über die sog. Reservatrechteder Landesherrenauch A. v. Scheurl, Sammlung.

tirchenrechtlicherAbhandlungen,Erlangen 1872, S. 307 ff.,411ff.
159Anh. II § 19. Vgl.auchRieker in d. 3Shr S. 29ff. " ·
«0UnzutresscndW.Kahl,DieSelbftündigitsstellungdeyprohKirchemBayermSJZ
IIIStahl,DiekirchenvetfassungnachLehren·RechtderPtotestanten,S·369f.
EllbekeinstimmendE.Mayera.a.O.S.l73ss.A·M.insbes.A.v-Scheurl,Die

verfassungsmäßigeStellung der evang.-luther.Kirche in Bayern usw., S. 12ff. SchonE. v. Moy,
Staatsrecht des Kgrs. Bayern, I, 1 S. 374 mit 377 Anm. m, hat darauf aufmerksamscmacht,
daß die einzelnenBestimmungendes § 19 fast sämtlichauf ebensovieleParagraphen der II.Beil.
zur Verf.=Urk.,die ihren politischenGrund nachweisen,sichzurückführenlassen."“
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Zufälligkeit aufgestellt,so, wenndie ErgebnisseallgemeinerSynodalversammlungenoder
Fälle, wo ein Benehmen mit anderen Staatsministerien erforderlich ist, aufgeführt
werden. Ferner ist die Anordnung außerordentlicherSynodalversammlungendemKönige
vorbehalten28.

In das Bereich der königlichenEntscheidunggehörenaußerdem„alle Gegenstände
neuerorganischerkirchlicherEinrichtungenund allgemeinerVerordnungen“?".Diese
Vorschrift läßt den kirchlichen Satz unberührt, wonach Anderungen in der Lehr=
verwaltung der Zustimmungder Gesamtkirchebedürfen25. Dem ist nunmehr durch die
königlicheEntschließung vom 1. August 188125°Rechnung getragen, welche bestimmt,
„daß alle allgemeinenund bzw. neuen organischenkirchlichenEinrichtungen und Ver=
ordnungen, welche sich auf Lehre, Liturgie, Kirchenordnungund Kirchenverfassungbe=
ziehen,ohneVernehmungund Zustimmungder Generalsynodenkünftignicht getroffen
werden sollen“.

Weitere Gegenständedes landesherrlichenVorbehaltes sind gewisseAnordnungen
über allgemeineGebete und Feste, geistlichePersonalangelegenheiten,Pfarreiangelegen=
heiten, „Annahme neuer Stiftungen zu kirchlichenZwecken“27, Ehedispense28.

Die protestantische„Gesamtgemeinde“,welche nach der Verfassung unter dem
oberstenEispkopate vereinigt war, umfaßte mit Erstreckungüber das ganzeKönigreich
zwei Glaubensbekenntnisse,das lutherischeund das reformierte. Die II. Verfassungs=
beilage spricht daher auch22 von den „in dem Königreiche bestehendendrei christlichen
Glaubenskonfessionen“.

In der Pfalzs#o war schonvor Erlaß derVerfassungsurkundeeineBewegungin
Gang gekommen,welcheauf Vereinigung dieserbeidenBekenntnisseabzielte. Auf Grund
derBeschlüsseeinerGeneralsynodezuKaiserslautern,welcheim August1818versammelt
war, kam eineVereinigungsurkundeder „protestantisch=evangelisch=christlichenKirche zu=
stande,welcheunterm 10. Oktober1818 die königlicheBestätigungerhielt 31. Indessen
blieb die rechtlicheVerbindung der pfälzischenund der diesseitigenprotestantischenKirche
unter dem durch den König und das OberkonsistoriumausgeübtenoberstenEpiskopate
noch ein Menschenalterhindurch aufrecht.

Das Verfassungsgesetzvom 4. Juni 184832 verfügtejedoch 35: „Die Staats=
regierungist ermächtigt,den KonsistorialbezirkSpeyer nach Vernehmungdes pro=
testantischenOberkonsistoriumsvon dem Wirkungskreisedesselbenauszunehmenund dem
mit den KirchenangelegenheitenbeauftragtenStaatsministeriumunmittelbar unter=
zuordnen,wenndie Generalsynodedes genanntenKonsistorialbezirkeseinenhieraufge=
richtetenAntrag stellt.“

Letzteresgeschahnochim OktoberdesnämlichenJahres31. Eine königlicheEnt=
schließungvom 11. Mai 184935, welchean das KonsistoriumSpeyer erging, genehmigte
die beantragteTrennung und sprachaus: „Ihr habt hiernachvon nun an in dendurch
den § 19 des II. AnhangesderII. VerfassungsbeilagebestimmtenFällen eueregutacht=
lichenBerichteunmittelbaran UnserStaatsministeriumdes Innern für Kirchen=und
Schulangelegenheitenzu erstattenund durch diesesUnsereAllerhöchsteEntschließungzu
erholen, überhaupt aber das obersteEpiskopat für die vereinigteprotestantischeKirche
der Pfalz nach den Bestimmungender Verfassungsurkundein derselbenAusdehnung
auszuüben,in welcheresUnseremprotestantischenOberkonsistoriumfür dieprotestantische

1#Anh. II§ 19g, h,k. « «Au.11«19-.
ssV A. Scheurla.a.O.S. 44f. ½DBat 55S. 385.Ziff.III.
„ „Mit VorbehaltderKompetenzder Kreisregierungenin Ansehungder administrativen

Beziehungen.“ Von „Annahme"“kann nur bei Zuwendungenan die Kirche als Ganzes, nicht bei
Stiftungen die Rede sein. Die Genehmigungvon Stiftungen aber ist Staatssache.

Anh.II § 19b.f, i. * 5247::
7%Überdieprot.Aircherverfassungunterfranz.Herrschaftundweiterbis 1818vgl.H. Wand=

Wagner a. a. O., 3. Aufl= S. 81 ff. ·
««DölliugeerIS.lP0.Vgl.httpherWanda-a.O.,3.Aufl.,S.81ff.;auch

WeberlS-736.
82V1.2.Au.§371.« eaArt. III Abs.J.
*“ Ml. H. ztl. a a. a. O., 1. Aufl., S. 124. :5 Ebenda S. 125. v

v. Seydel-Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 34
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Kirche des ganzenKönigreichesbisher zugestandenhat.“ Damit war die rechtliche
Sonderung der protestantischen„Gesamtgemeinde in zwei Glaubensgesellschaftenmit
eigenenGebieten und völlig getrennterVerfassungvollzogen 36.

Als Folge dieserSonderung ergibt sichaus den früher37dargelegtenGrundsätzen
überdie Glaubensangehörigkeit,daß die Angehörigender einen der beidenKirchen,wenn
sie in das Gebiet der andern übersiedeln,von Rechts wegenderenAngehörigewerden.
Es ergibtsichferner,daß keineder beidenKirchenim Gebieteder andereneinegeist=
liche Gewalt ausüben kann. Dies schondeswegennicht, weil sie dort rechtlichkeine
anderenAngehörigenhabenkannals solchePersonen, die sichvorübergehendaufhalten38.

In den Landesteilenrechts des Rheines nehmendie reformierten Ge=
meinden eine eigentümlicheSonderstellungein38. Über die Entwicklung dieser Ver=
hältnisseist folgendeszu bemerken.

Die reformiertenGemeinden rechts des Rheines waren bei dem Übergangeder
betreffendenGebietsteile an Bayern unter sich in keinerlei organischerVerbindung ge=
standen,sondernzunächstnur denDekanatenund Konsistorienunterstellt,in derenBe=
zirken sie lagen"0. Das Protestantenedikthielt an der Unterwerfung der lutherischen
und reformiertenGemeinden unter ein und dasselbeKirchenregimentfest, welche zur
Zeit der Verkündigungdes Ediktes vollzogenwar. Es bestimmtemit Rücksichtdarauf"1,
daß dem Oberkonsistoriumauch ein reformierter Rat anzugehörenhabe.

In der Mitte der fünfzigerJahre machtedasVerlangenderReformiertennach
Wiederherstellungihrer früherenkirchlichenSelbständigkeit mit steigenderLebhaftigkeit
sich geltend. Die geforderteTeilung der kirchlichenLeitung wurde von der Staats=
regierung als verfassungsmäßigunstatthaft abgelehnt,da die allgemeineKirchenleitung
durchdas Oberkonsistoriumund dieUnterordnungder diesseitigenreformiertenGemeinden
unter den allgemeinenKonsistorialverbandauf denBestimmungendes II. Anhanges zur
II. Verfassungsbeilageberuhe. Nach mehrjährigenVerhandlungen wurde jedoch den
Wünschender Reformierten soweit Rechnunggetragen,als dieseBitten auf Gewährung
einer eigenenSynode mit bestimmtenBefugnissen zur freien Beratung und Ordnung
ihrer inneren kirchlichenAngelegenheitengerichtetwaren".

Durch die königlicheEntschließungvom 26. Februar 1853 wurde der Wirkungs=
kreis der reformiertenSynode und des leitendenOrganes, welchesvon ihr zu wählen ist,
des Moderamen, genau festgesetzt.

Die evangelisch=reformierteKirche rechts desRheines ist mithin zwar im übrigen
von der evangelisch=lutherischenKirche getrennt,das Kirchenregimentaberwird für beide
durch das Oberkonsistoriumgehandhabt.

Hiernach gestaltetsichdie evangelischeKirchenverfassungBayerns folgendermaßen.
Der obersteEpiskopat des Königs wird in den bereitsangegebenenGrenzen rechts

des Rheines durchdas Oberkonsistorium,für die pfälzischeKirche durchdas Konsistorium
in Speyer ausgeübt.

Das Oberkonsistorium hat kollegialeVerfassung. Es bestehtaus einemPräsi=
dentenund vier Räten, wovon einer weltlich ist 38.Sein Wirkungskreis ist des näheren

26Vgl. hierüberoben§ 282 Anm. 11.
3 Oben§ 283Anm. 22,23.
zn Über die einschl.Verhandl. der Generalsynodev. 1881 vgl. 2. Aufl. III S. 574 Anm. 38.
½ Vgl. J. Silbernagl a. a. O. S. 224ff., Günther, Amtshandb.usw. 1 S. 823—854.

H. Rehm, Deutsche# f. KirchenrechtII S. 344. K. Rieker, Dierechtliche Stellung der
reform. Gem. im rechtsrhein. Bayern, Erlangen 1911. Vgl. auch Begr. z. prot. Kirchensteuer=G.
(s. o. S. 505 Anm. 76) S. 24/25.

Die reformiertenGemeindenFrankens bezeichnetenin ihrer Vorstellung v. 5. Sept. 1844,
mit welchersie zuersteineseloständigereStellung —ein reformiertesDekanat— zu erlangensuchten,
als Grundlage ihrer früheren kirchlichenOrdnung die kurpfälz. Kirchenordnungvon 1563,welche
eine den deutsch=u. französisch=reformiertenGemeinden in Bayern gemeinsamegeworden sei. Die
Aufnahmeurkundenfür die Reformierten babenseitensder bayer. Regierungnie eine ausdrückliche
Anerkennung gefunden. 112 .

.E. v. 12. Juli 1855. Günther, Amtshandb. usw. 1
4

42 K. Cntschl.v. 26. Febr. 1853,
S. 823, 826, va auchS. 828.

"“8Anh. II 8§ 2, 3, 20ff. Vgl. auchWeber 4 S. 11 (Ziff. 4), 542.
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durch die Verfassungsurkundeteils unmittelbar, teils mittelstVerweisung auf die älteren
Vorschriftenvon 1808 und 1809 bestimmt“.

Dem Oberkonsistoriumunterstehendie beiden Konsistorien in Ansbach und
Bayreuth /5. Dieselbensind gleichfallsKollegienund bestehenaus einem Vorstandeund
drei Räten, wovon einer weltlich ist 65.Vorstand ist der Regierungsdirektoroderälteste
Rat protestantischenBekenntnissesbei der Kreisregierung.Ihr Wirkungskreisbemißt
sichgleichfjallsnachdemProtestantenedikteund den genanntenälterenVorschriften“7.
Außerdem ist das reformierte Moderamen dem Oberkonsistoriumunterstellts.

Das Konsistoriumzu Speyer hat Kollegialverfassungund bestehtaus einem
„selbständigenVorstande“(Konsistorialdirektor)und drei Räten, wovon einer welllich
ist. Seine Zuständigkeitentsprichtjenerdes Oberkonsistoriumsund der Konsistorien
rechtsdes Rheines50.

Die sämtlichen Mitglieder des Oberkonsistoriumsund der Konsistorien werden
vom Könige ernannt und haben die Rechte von etatsmäßigenStaatsbeamten im Sinne
desB.G. Der Aufwand für dieseBehördenwird aus der Staatskassebestritten51.

In beiden evangelischenKirchen bestehtverfassungsmäßigdie Einrichtung von
Generalsynodenss. Die Verfassung'“sschreibtvor, daß alle vier Jahre eineall=
gemeineSynode am Sitze des Konsistoriums gehaltenwerden soll. Die Leitung steht
einem Mitgliede des Oberkonsistoriumsbzw. des Konsistoriums Speyer56 zu. Ein
königlicherKommissär wohnt den Verhandlungen beiss.

Als Gegenstandder Beratungen der Generalsynodenwaren in der Verfassungs=
urkunde nur die inneren Kirchenangelegenheitenbezeichnet55. Nach dem Verfassungs=
gesetzev. 4. Juni 184877 dagegenerstrecktsich die Beratung „über Angelegenheiten
der protestantischenKirche des Königreiches Bayern“58.

Für die protestantischeKirche rechts des Rheines hat die königlicheEntschließung
vom 1. August 1881 in dem bereits oben5° erwähntenUmfange ein Zustimmungsrecht
der Generalsynodenbegründet. Für die Pfalz ist ein derartiges Zustimmungsrechtder
Generalsynodenbereits in der Vereinigungsurkundevon 1818 anerkanntso.

“ Bal. 2. a *370 Anm. 6ff., Anh. II I§ 7ff., 10 ff., 15, 18ff. Günther, Amts=
handb.usw.S S.

Über derenVe VO. v. 7. März 1838 (Weber 3S. 232). Über dieZuteilung
des Untermainkreiseszum KonsistorialbezirkeMyreuth allg. Intell. Bn. 1820 S. 8. Üder Ober=
bayernK#anat niie unten Anm. 73.

5 Anh.II § 4, 5. — Über standesherrlicheMediatkonfistorien(Verf.Beil. IV # 44, 48) u.
derenrn un Si 4 * 256.

Außr 10ff., 15ff., 20ff. Weber 1 S. 7 über die Pfarrunt üFungs.
haun a ll 9) Günther Amtshandb. usw. IV S. 456 gann Weber 1 S. 387, 449,

706; 2 S. 357, #, 467, 655; 3 S. 325; 15 S. 491; M. Bl. . n. Sch. Ang. 1890 G. 32.
Weber 22 S. e 2 S.)50509, 34S. 122u. 719.

9o Vgl. dieoben angef.Entschi. u. M.E. v. 27. Juni 1856,Günther, Amtshandb. usw. 1

4 Anh. II § 4, Ges. v. 4. Juni 1848 Art. III Abs. II.
5%überdie, pi P ersunterstützunggenstalten. % 3, Habe der.der prot.=evang.cchristl.

KirchederW#ialhlaAufl., S.627ff. K.M.Bl.1882
1 3, 5. Uber #llor Sparversuchef. 2. Aufl. III S. | N 52.

5n.* die Steuersynodens. oben505. 5PAnh. II § 7
"4 Die abweichendenVorschriftenin 6 5—7 derGesch.O.jür die2 m—. stehen

mit der Verf.nicht im Einklange. Vgl. k. Entschl.v. 15.Mai 1879 A 107);
" Wand a. a.O. S. 130ff. Die „weitereAllerh. Entschl.“, welcheN die angef.Luch v.
5. Mai 1879 in ##Hiah 1 wurde, ist nicht ergangen,eine 15 wegenAufhebung

des § 7 des II. Anh. zur 1 Verf.Beil§7 ür die evang. Kircheder P nicht
Bgl. hierher k. Entsch kt. 1824(Millinger VII 5 2 S. 218)

Ziff. 1, 2, dann die Entschl.¾lu * 1845 u. 22. April 1846(Weber —S. 606).
be ÜüberBeschwerdenwegen Auslegung des § 7 desFra. .Ed., welchezufolge des r" v.

4. Juni 1 W4kein gegenwärtigesInteressemehr bieten,vgl. 2. Aufl. IIIS 555 Anm. 5

½8über z. Stellung der Konsistorialmitgliederzu den Generalsynodenk. Entschl.v. 2. Juni
1836(Weben 3 S.6 )

2. Aufl. § 371 Anm. 21. 6 § 17 Abs. V.
34“
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Für die diesseitige protestantischeKirche hat ferner das Verfassungsgesetzvom
4. Juni 184861es als statthaft erklärt, daß die beidenGeneralsynodender Konsistorial=
bezirkeAnsbach und Bayreuth „auf Antrag des Oberkonsistoriumsmit königlicherGe=
nehmigungin eine ungetrennte,an einem geeignetenOrte in einemdieser Bezirke ab=
zuhaltendeVersammlung vereinigt werden"“. Von dieser gesetzlichenErmächtigung
wurde Gebrauchgemacht. Nunmehr ist durchdie königlicheEntschließungvom 1. August
188158ausgesprochen,„daß einstweilenund bis auf weiteres unbeschadetetwaiger be=
sondererVerfügung“ die Generalsynoden„in einerungetrenntenVersammlungabgehalten
werden"“. Die Bestimmungdes Ortes der Tagung hat sich der König vorbehalten.

Über die Zusammensetzungder diesseitigenGeneralsynodenentscheidetdie Wahl=
ordnung vom 31. Juli 1853, über den Geschäftsgang die Geschäftsordnung vom
31. August 18535, beide mit einigen späterenAnderungen.

Durch V.O. vom 25. Juni 1887 und 26. Januar 1896 ist die Bildung eines
General=Synodalausschusses verfügt worden, der „das königliche Ober=
konsistoriumauf dessenErforderung in wichtigen Angelegenheitenmit seinemratsamen
Gutachten zu unterstützen“hat. DessenBeratungenfinden, und zwar wenigstenseinmal
zwischenzwei Generalsynoden,am Sitze des Oberkonsistoriumsstatt.

Den reformierten Pfarrgemeinden ist durch königliche Entschließung vom
26. Februar 185367gestattet,für ihreKirchenangelegenheiteneine besondereSynode zu
bilden. DieseSynode ist jährlich einmal abzuhalten; ein außerordentlicherZusammen=
tritt bedarf königlicherGenehmigung. Die reformierten Gemeinden nehmen an den
General=und Dibzesansynodender protestantischenLandeskirchenicht teil.

Für die pfälzische Generalsynode gelten die durchgeseheneWahlordnung vom
17. Juni 1876 und die Geschäftsordnungvom 15.Mai 1879. Auch hier bestehtdie
Einrichtung eines ständigenAusschussesnach einer V.O. vom 17. Juni 187668.

Die Konsistorialbezirke sind in Dekanatsdistrikte" eingeteilt70. DieBildung
dieserDistrikte ist Gegenstand„gemischterNatur“ 71. Die Dekane werdenvom Könige
ernannt2. Das Dekanat München, zu dessenSprengel sämtliche protestantischen
Kirchengemeindenvon Oberbayern gehören, steht unmittelbar unter dem Ober=
konsistorium?'; die übrigen Dekanate stehenunter den Konsistorien?“. Die Pfarrer
und Pfarrverweser eines Dekanates bilden ein Kapitel mit einem gewähltenSenior,
welcher Stellvertreter des Dekanesist 75.

Die Verfassungsurkunde'“. schreibt vor, daß für die DekanateDiözesansynoden
bestehenund jährlich am Dekanatssitzeabgehaltenwerden sollen. Deren Wirkungskreis,
der wesentlichein beratenderist, ist für beide Kirchen verschiedengeregelt. Für die
protestantischeKirche rechts des Rheines mit Ausnahme der reformiertenGemeinden??

1 Art. I.
s2 Uber frühereVer= s. 2. Aufl. III S. 576. 6: Ziff. II.
*" Geändert durchk. Entschl. v. 7. Febr. 1861. M.CE. v. 20. Sept. 1871 u. k. Entschl.v.

31. Dez. 1890. Günther. Antsthandv. usw. J S. 758, Weber 4 S. 583,5 S. 630, 20 S. 507.
"5 Geändert durch k. Entschl. v. 17. Aug. 1876, 26. Jan. 1896 u.2. Dez. 1902 (K. M.Bl.

. 4 Güntper. Amtshandb.usw. I/. 802, Weber 4 S. 588, 11 S. 632 (Weber 23
. 513 u

ss Weber l8 S. 424, 23 S. 51314, 82 S. 185, 88 1u. 2 in derFassungv. 21.April 1913
(K.M.A. Bl. S. 165).

6' Günther, Amtshandb. usw. I S. 823.
6¾Wand, Handb. usw., S. 70, 76, 130.
5 Früher eKlrcheninspektionen(Ineniosheaicth im Untermain- u. Rheinkreise.S. F. Chr.

K. Schund, Staatsrecht. desggts Vayhern, J 676
1!2%S. auch Anh.Il 8 6. Den Dekanenobliegendie KirchenvisitationennachAnh. II § 7

W. im Allg. osug3 VIII S. 11354 ff.; Weber 1 S. 311, 341, 398, 8 S. 270, 4 S. 186,
· Günther a. a. I S. 65 fl Warnd a. a. O. S. 109fl.: J. Silbernagl a. a. O.
S. 152ff., 232ff.

L d Beil. II 8 76 Abs. ILe. 7? Betzer 3 S. 62.
72 . v. 7. März 1838 (Weber 3S. 232) Ziff. 3 1 Anh.II § 17.
75.3 Günther a. a. O. I S. 686ff.,-Wand. a. S. S. 123ff., J. Silbernagl a. a. O.

S.158ff., 235f.
½Anh. II § 7. Vogl. obenAnm. 67.
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ist hauptsächlichdie Wahl=und Diözesansynodalordnungvom 26. und 30. August 185178
maßgebend,für die vereinigteKirche der Pfalz die durchgeseheneWahlordnungvom
17. Juni 1876 und die durchgeseheneGeschäftsordnungvom 25. September 1877.
In der Pfalz bestehenständigeAusschüsseder Diözesansynoden7°.

Das unterstekirchlicheAmtsgebietistauchfür dieevangelischenKirchenderPfarr=
sprengel. Die Bildung und Anderung der Pfarreien unterliegtzunächstdenallgemeinen
Verfassungsgrundsätzen. Es kann also auchhier, wie bei der katholischenKirche, die
Anregung von der geistlichenStelle oder von der Kreisregierung ausgehen#i. Nur ist
die schließlicheGeschäftserledigunginsofern eine andere, als die Verhandlungen durch
das Konsistorium dem Oberkonsistoriumund durch dieses dem Staatsministerium des
Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten,vom pfälzischenKonsistorium aber un=
mittelbardemMinisteriumvorzulegensind. LetztereserholtdieköniglicheEntschließungs?.
Die verwaltungsgerichtlichenZuständigkeiten sind hier dieselben,wie sie oben für die
katholischeKirche erwähnt wurden8.

Die Besetzungder Pfarrstellen erfolgt durch den Königs“ nach gutachtlicherVer=
nehmungdesOberkonsistoriums,bzw. desKonsistoriumszu Speyer35. Die Präsentations=
rechteder Gutsbesitzerund Gemeindensind aufrecht erhaltens5. ·

Die Einweisung(Installation)ist wie bei der katholischenKirche7 einedoppelte;
sie geschiehtvon kirchlicherSeite durch den Dekan, von staatlicherSeite durch die
Distriktsverwaltungsbehördess.

Die Bestimmungenüber die Zulassung zu den protestantischenKirchenämternsind
teils durch die Verfassung35, teils durch eine Reihe von Verwaltungsvorschriften ge=
troffenvo. Uber die Rechtsverhältnisseder Pfründen wird spätergehandeltwerden. Im
übrigen ist das geistlicheDienstrecht und insbesonderedas Dienststrafrechtkirchliches
Recht?i. Hervorzuhebenist nur, daß nachBestimmungder Verfassung72„Versetzungen,
Degradationen,SuspensionenvomAmte,Pensionierungen,EntsetzungenoderAusschließung
vom geistlichenAmte“ der königlichenEntscheidungvorbehaltensind.

In beidenevangelischenKirchenbestehenals VertretungsorganederPfarrgemeinden
Kirchenvorstände,die in den reformierten Gemeindendiesseits des Rheines und in der

76Weber 4 S. 294, 32 S. 196. S. das Nähere bei Günther a. a. O. I S. 739ff.,748f.,
auch J. Silbernagl a. a. O. S. 211 f.

265fähers bei Wand a. a. O. S. 69 f., 72ff., 140ff., auch J. Silbernagl a. a. O.

s0Verf. Beil. II § 76 Abs. IIe. 81 Vgl. oben& 288 Anm, 56.
"82Anh. II S§ 11, 19f, M.E. v. 13. Dez. 1844 (Weber 3 S. 562). Über „konfessionelle

Purifikationen“ oben§ 284 Anm.44 ff. Vgl. auchGünther a. a. O. II S. 1ff..Wand a. a. O.
S. 432 ff. ÜberdieZugehörigkeit der Militärpersonen zumPfarrverbande Weber 3 S. 494.

Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 10 Ziff. 12 (neuere FassungnachArt. 96 I derKirch. Gem.O).
Vgl. oben§ 288 Anm. 57 ff. und wegender prot. Pfarreigrenzen zutreffendW. Krais, Kommentar
S. 390,gecen G. Kahr, KommentarS. 150. Wegen der oben§ 288 Anm. 59 erwähnten Kirchen=

stühle Wl. V. v. 26. Jan. 1896(Weber 23 S. 512).
Die Besetzungder ständigenVikariate — auchder jelbständigen, vom Pfarramte unab=

Hngigen —-erfolgt nichtdurchdenKönig, sonderndurchdie kirchliche Oberbehörde.Die M.E. bei
Weber ; S 3 wird nicht mehr angewendet.Wegen der Vikarierung von Pfarrstellen vgl.

eber ..
SCAnh-1l§190.Güntheta.a.O.IlS.588ss.,670ss.;Wandu.a.O.S.16»lss.,

Weber2S.51,62,68,728.J.Silbertiagla.a.O.S.165ss.,228ss.(refotmiekte
Pfarreien), 242ff. “

56Verf.Urk. Beil. IV § 48, Beil. VI § 22. Dgl. hierherWeber 2 S. 31, 132, 215, 567,
755, Günther a. a. O. II S. 632ff. V.G. H. 25 S. 169.

Oben § 288 Anm. 80.
38 Form. V.O. v. 17. Dez 1825 § 35 Abs. III. Günther a. a. O. 1 S. 623, dann 825,

846 (reformiertePfarrer), III S. 307ff.; Wand a. a. O. S. 180f. Weber 2 S. 611, 3 S. 387,
4 S. 323, 572. Uber Diensteid u. Verpflichtung Günther a. a. O. II S. 682 ff., III S. 325 ff.,
Wand a. a. O. S. 179f. Weber 1 S. 451, 4 S. 242, 255, 7 S. 527.

3#Verf Beil. II § 64g. Vgl. auchAnh. II § 8.
9° Günther a. a. O. 1 S. 543, III S.63 fl., 124ff., 262f.., Wand a. a. O. S. 444ff.

Weber 1 S. 262, 2 S. 38, 51, 687, 688, 3 S. 229. J. Silbernagl a. a. O. S. 197 ff.,262 ff.
'! Günther a. a. O. II S. 164ff., 213 ff., 1V S. 246ff., Wand a. a. O. S. 185 ff.,468 f.
»rAnh.II § 19e.
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Pfalz denNamenPresbyterienführen. Dieselbensindaus denGeistlichender Kirche
und weltlichenMitgliedern zusammengesetzt.Ihr Wirkungskreis?sumfaßtim wesent=
lichen rein kirchlicheAngelegenheiten"".Nur in der Pfalz sindsie auchOrganeder
kirchlichenVermögensverwaltung?5; hierin ist durchdie Kirchengemeindeordnungeine
grundsätzlicheAnderungangebahnt,die untennäherdarzulegenists.

Viertes Hauptstück.
Die Kirchengemeinden und Kirchenabgaben der öffentlichen

Glaubensgesellschaften.
#*290. Die Kirchengemeindenund Kirchenumlagen. Die Kirchengemeinde=

ordnung vom 24. September 1912½hat dem sehr lückenhaftenund unklaren Rechts=
zustandeein Ende gemacht,der für die Verwaltung des Ortskirchenvermögensim
Laufe des 19.Jahrhundertssichentwickelthatte2. War dieseVerwaltung ein Jahr=
zehnt vor der Verfassung ausschließlichStaatsverwaltung gewesen,so wurde sie durch
die Gesetzgebungder Jahre 1817 und 1818 denOrtsgemeindenübertragenund hierbei
dem Ortspfarrer einigerEinfluß in Stiftungssacheneingeräumt. Die Gemeindenwaren
zum Teil in erheblichemMaße zu Leistungenfür kirchliche Zweckeherangezogen.Das
revidierte Gemeindeediktvom 1. Juli 1834 vertraute das KirchenvermögenjederKon=
fessionund Parochie einer besonderenKirchenverwaltung an. Diese bestand aus dem
Pfarrer, einem Vertreter der kollegialen Gemeindebehördeund besondersgewählten
OrtsgemeindemitgliederndesselbenBekenntnisses. Die Vorlage der Voranschläge und
Rechnungen an die Kuratelbehörde geschahdurch die Gemeindebehörde,die ein Er=
innerungsrechthatte; außerdemdurch das Pfarramt an die kirchlicheOberbehörde,der
ebenfalls ein Erinnerungsrecht zustand. Zur Ausführung diesesgesetzgeberischenGe=
dankenswaren umfassendeMinisterialvorschriften vom 31. Oktober1837 (insbesondere
§§ 136 ff.) erlassenworden, die davon ausgingen, daß das Gesetzbeabsichtigthabe,
die Verwaltung des Lokalkirchenvermögensder sogenanntenKirchengemeindezu über=
tragen, deren Organ die Kirchenverwaltungsein sollte. Weiterhin brachteArtikel 206
der diesrheinischenG. O. vom 29. April 1869 die Bestimmung, daß die erwähnten
Kirchenverwaltungenberechtigtseien,dieKirchengemeindein allenrechtlichenBeziehungen

?*#Vgl. für die luther. Gemeindendiess.d. Rh. k. Entschl.(Kirchenvorstandsordnung)vom
7. Okt. 1850 mit Anderungenv. 7. Febr. 1861, 4. Okt. 1863 u. 2. Dez. 1902(Weber 4S. 187,
32 S. 195),dazu Günther a. a. O. I S. 705ff., J. Silbernagl a. a. O. S.160ff., F. Soßt.
herr, Die luther.Kirchengemeindeim Kgr. Bayern diessf.d.Rh., Ansbach1892,S. 18ff. Bezüglich
der reform. Gemeindendiess.d. Rh. f. J. Silbernagel a. a. O. S. 228f.; bezüglichderPal)
(Wahlordnung v. 17. Juni 1876)s. Wand a. a. O. S. 65 ff., 151f., J. Silbernagl a. a. O.
S. 236ff. gl. über die seinerzeitbeabsichtigteEinführung einesRates von Kirchenvorstehernfür
alle prot. GemeindenF. Chr. K. Schunck, Staatsrecht des Kgrs. Bayern. I S. 677ff.

VDgl.über die Stellung der KirchenvorständeV.G. H. 12 S. 256. «
»ÜberdieniedrigeiiKirchendienstef.insbes.§lldesAnh.llzurll.Verf-Beil.,

diesf.G.O.Art.118,.K.Gem.O.Art.123Z,B·G.H.G.Art.83iss.39·stt.10iss.13,22,28.
Das Nähere bei Günther a. a. O. IV RegisterS. 149, Wand a. a. O. S. 476ff. Vgl. auch
Weber 1 S. 341, 755, 2 S. 49, 211f., 3 S. 234, 382. 554, 641, 669, 4 S. 31, 303, 11 S. 672.

76K.G.O. Art. 108—105,Ausnahmenfind zugunstenderreformiertenGemeinden,die keineUm=
lagen erheben,nachArt. 36 Abs. VI in Aussichtgestellt,vgl. Verh. d. Abg.K. 1912Beil. 305 S. 112.
K0 G.V. Bl. S. 911ff. Allg. V. V. in der M. B. v. 19. Okt. 1912 (G.V.Bl. S. 1071).

.O. (Kirchenwahlordnung)v. 20.Okt. 1912 über dieWahlen der ortskirchlichenVertretungskörper
(G.V.Bl. S. 997), bistzn M. B. v. dems.Tage (ebenda S.1043), Allg. V.V. v. 19. Okt. 1912
(G.V. Bl. S. 1071). Uberdie Landtagsverh.vgl. LandtRepert. 1911 S. 22—65 u. die Angaben in
derAusgabedesG. v. A. Dyroff. München1912,S. 1877u. Jos. Frank, Einleitung. 1.Ges.Entw.
v. 1907 in Beil. 5 d. Verh. d. Abg.K. 1907/8(auchSonderabdruckS. 1—331 von 1912),val.auch
Statistik in Beil. Nr. 261. Verh. d. (IX.) Ausschussesd. Abg.K. Beil. Bd. X Nr. 930 u. 96
(1. u. 2. esung AusschußberichtBeil. Nr. 968;St. B. 1910 Bd. XI S. 354—387, 390—433,
487—500. R.R.K. 1911Beil. Bd. VII Beil. 5 (Bericht desReferentenDr. Freiherrn v. Hertling).
II. Entw. i. d. Verh. d. R.R.K. 1912 Beil. I Nr. 88, Nferate Beil. 91 u. 92, Ausschußprot.
Beil. 94—g8, Verh. d. Abg.K. 1912,Ausschußprot.Beil. Bd. 1I Nr. 305, 310, St.B. Bd. V S. 5f.

2 Vgl. hierüber namentlichv. Seydel 2. Aufl. 3 § 285 u. die dortigen Literaturangaben,
ferner die Begr. des in Anm. 1 bez.Ges. Entw. v. 1907 S. 10ff. Dyroff a. a. O. S. 191ff.

Gocgle



8 290 Die Kirchengemeindenund Kirchennmlagen. 535

zu vertreten. Die Kirchengemeindeward jedochauch in diesemGesetzenicht organisiert.
Der Landtagsabschiedvom 28. Mai 1892 schufendlichnochein Notgesetzzur Legali=
sierung der bisherigen Rechtssprechungdes Verwaltungsgerichtshofes,der sichmit der
Annahme des Bestandes von Kirchengemeindenals Rechtssubjekteund der analogen
Anwendungälterer gemeindlicherUmlagevorschriftenhatte behelfenmüssen3. Nach
dieser Bestimmung konnteinsbesonderean Stelle der Kirchengemeindeversammlungeine
Kirchengemeinderepräsentationtreten, deren Bildung und Zusammentretenim Falle des
Bedürfnissesdurchdie Regierung,Kammerdes Innern, angeordnetwurde. Die Mit=
glieder der Repräsentation wurden nach der Anweisung über die Kirchenverwaltungs=
wahlen vom 25. August 1869 und 29. September 1875 gewählt. Dem Kirchen=
verwaltungsvorstand stand die Leitung der Verhandlung und Abstimmung der Re=
präsentation zu.

Die Kirchengemeindeumlagenwurden von den Glaubensgenossen,welche im
Kirchensprengelwohnen und daselbstmit direkterSteuer angelegtsind, nachVerhältnis
dieser Steuer aufgebracht“.

Endlich ist zu erwähnen, daß das V.G.H.G. vom 8. August 1878 einige Zu=
ständigkeitenenthält, die sich auf kirchengemeindlicheVerhältnisse beziehen.

Die Kirchengemeindeordnung,die als einfachesGesetz“ die Verwaltung des Orts=
kirchenvermögensnur für die drei christlichen Glaubensgesellschaften und zwar
—von einzelnenBesonderheiten,namentlich für die Pfalz abgesehen— einheitlich für
das Königreich geordnetund dieBefriedigung der örtlichen Kirchenbedürfnisseerschöpfend
geregelthat, schufKirchengemeinden,nicht als innerkirchlicheEinrichtungenderGlaubens=
gesellschaften,sondern als gesetzlichorganisierterechtsfähigeKorporationen mit weltlichen
Aufgaben. Das Gesetz bezeichnetsieals zur Befriedigung der örtlichenKirchenbedürfnisse
organisierteBeitragsverbände, ohne sie damit erschöpfendzu bestimmen.Sie sind nicht
Korporationen mit dem Rechte freier Selbstverwaltung, sondern sie haben nur die in
der K.Gem.O. bestimmtumschriebenenVerwaltungsrechte und Aufgaben, die sie nicht
auseigenemRechteerweiternkönnen.Sie genießendieVorrechteöffentlicherStiftungen.

Die Kirchengemeindeist die Gesamtheit derjenigenAngehörigen eines und des=
selbenBekenntnisses,welchein AnsehungihrergesamtenKultusübungodereinesTeiles
derselben einer bestimmtenKirche zugewiesensind. Als Kirchengemeindengelten die
Pfarrgemeinde,welchesichmit den Grenzender Pfarrei deckt;die Muttergemeinde,
das ist die Pfarrgemeinde nach Abzug der Tochtergemeinde;die Tochtergemeinde,das
ist der Teil einerPfarrei, für welchenein rechtlichgeordneteskirchlichesEigenleben
bestehtohne Rücksichtauf die sonstigeBeteiligung an den Einrichtungen einer anderen
Filiale oderPfarrei, und die Gesamtkirchengemeinde,das ist dieVerbindungmehrerer
benachbarterKirchengemeinden. Mehrere benachbarteKirchengemeindendesselbenBe=
kenntnisseskönnenzum Zweckeder gemeinsamenBefriedigungvon Ortskirchenbedürf=
nissendurch freie königlicheEntschließungzu einerGesamtkirchengemeindevereinigt und
es können auf gleichemWege die sämtlicheninnerhalb des Gesamtkirchensprengelssich
ergebendenBedürfnisse,für welcheKirchenumlagenerforderlichsind, als gemeinsamzu
deckendeOrtskirchenbedürfnisseerklärt werden. Es gibt keinenAnspruch auf Bildung
einer solchenGesamtgemeinde.

" * Bgl. u. a. Samml. 26 S. 387, 30 S. 33, Bl. 52 S. 92 gegenMeurer, Das Kirchen=
stiftungsrecht321. v. Seydel hatte(vgl. 2. Aufl. § 388)nachgewiesen,daß gesetzlicheBestimmungen,
durchwelche irchengemeindenzu Rechtssubjektenerklärt wären, auchnach demLandtagsabschiedv.
1892 nicht bestandenhatten. DieseStreitfrage ist durchdie K.G.O. erledigt.

* Vgl. u. a. V. G. H. 20 S. 176,30 S. 31.
5 Art. 10 Ziff.3, 12, 13: V.G. H.21 S. 128, 26 S. 386. «
«Bl.aiioben§286Anni.n.75.DieverfassungskechtlichenGrundlagenwurdeniii

den Art. 61,65 u. 75 der II. Verf. Beil. gefunden. Für die Auslegung des Ges. ist der Grundsatz
von Bedeutung, daß dasselbe keinerlei materielle Anderungen irgendwelcher materieller Verfassungs=
bestimmungenenthält. Über die Ubereinstimmungmit enschlegeen BestimmungendesKonkordates
u. der Verf. vgl. namentlichdie DarlegungendesSt. Ministers v. Wehner i. Ausschußd. Abg.K.
v. 20. Jan. 1910(A.B. 1IS. 471). » »

7Art.1.Vgl.Z.Schr.f.R.Pfl.19086.37ss.UberdasVerältnisurinnereuKikcheni
verfassungDytoffmeS180,196ss.Rieker,D.Z.Schr.f..R.193S.51.
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Die Grenzen der Kirchengemeindendeckensich mit den bestehendenkirchlichen
Organisationseinrichtungen8. ’

Zur K.G. gehörenalle in ihrem BezirkewohnendenAngehörigendes betreffenden
Bekenntnisses,ohneRücksichtauf Alter, GeschlechtoderStaatsangehörigkeitoder Steuer⸗
veranlagung . Die K.G.=Mitglieder sind nicht alle gleichberechtigt,so sindAusländer
und Frauen nicht wahlberechtigtund nicht wählbar; es sindaber andererseitsPersonen
und Rechtssubjektefür die K.G. umlagepflichtig,obwohlsienichtMitglieder derK.G. sind.

Die VertretungskörperderK.G. sinddie Kirchenverwaltung und die Kirchen=
gemeindeversammlung,sofernnicht an Stelle der letzterenK.G.=Bevollmächtigtetreten 10.
In der Pfalz bestehenweder K.G.=Versammlungennoch K.G.=Bevollmächtigte11.

Für die Regel soll eine Kirchenverwaltung in den Pfarrgemeinden, in den Ge=
samtkirchengemeindenund in den Tochtergemeindenbestehen12.

Sie ist in der Regel zusammengesetzt! aus demPfarrer oder demStellvertreter
im Pfarramte als Vorstand und aus gewähltenweltlichen Kirchengemeindemitgliedern,
deren Zahl mindestenszwei, höchstenszwölf beträgt.

Die Gesamtkirchenverwaltung,welche die Geschäfte der Gesamtkirchengemeinde
besorgt,bestehtaus zwei bis acht geistlichenMitgliedern und aus gewähltenweltlichen
Mitgliedern, deren Zahl dreimal so groß als die der geistlichenist.

Die Kirchenverwaltungsmitgliederwerden von der K.G. gewählt. Das aktive
Wahlrecht besitzen die männlichen,selbständigenBekenntnisgenossen,die das 25. Lebens=
jahr vollendet haben,die deutscheReichsangehörigkeitbesitzen,im Kirchengemeindebezirke
wohnen und darin mit einer direkten Steuer angelegt sind, mit Ausschluß

1. der Gemeinschuldnerwährend der Dauer des Konkursverfahrens;
2. jener, die nicht im Besitzeder bürgerlichenEhrenrechtesind;
3. jener, die zu ZuchthausstrafeoderwegenbestimmterVerbrechenund Vergehen

zu Gefängnisstrafe rechtskräftig verurteilt worden sind, wenn nicht die Strafe seit
fünf Jahren verbüßt, verjährt oder erlassenist.

Durch dievom StaatsministeriumdesInnern für Kirchen=undSchulangelegenheiten
aufzustellendeKirchenwahlordnungkann die Befugnis zur Ausübung des Wahlstimm=
rechts von dem Eintrag in eine ständigeoder jeweils anzulegendeWählerliste und der
Eintrag von der eigenenAnmeldungdesWahlstimmberechtigtenabhängiggemachtwerden.
s Wählbar sind15 nach zurückgelegtemdreißigstem Lebensjahre die wahlstimm=
berechtigtenweltlichenBekenntnisgenossen,die ständig im Kirchengemeindebezirkewohnen,
und denennicht die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicherAmter fehlt oder durch be=
sonderenordnungsmäßig veröffentlichtenAusspruch des zuständigenkirchlichenOrgans
die kirchlichenGemeinschaftsrechteaberkanntsind.

Innerhalb vierzehn Tagen nach der Bekanntmachungdes Wahlergebnisses kann
von der kirchlichenOberbehördedie Wahl von Personenbeanstandetwerden,

"8Art. 3. Vgl. oben § 284 Anm. 29. Streitigkeiten über die Grenzen sind Verw.Rechts=
sachennachArt. 10 Ziff. 12 d. V.G.H.G., in der Glung. d.Art. 96d. d. K.G.O. — ÜberK.Gem.,
die in nichtbayer.Gebisteübergreifen,vgl. Art. 109. ÜberdieeinzelnenArten v. K.G. vgl. Dyroff
a. a. O. S. 188ff. UberBildung der K.Gem. ebendaS. 206ff.

? Art. 4. Abs. II regelt besondereVerhältnisse in protestantischenGemeindenu. bei mehr=
fachemWohnsitze.— Streitigkeiten über Zugehörigkeitzu einemK.G.Verbande u. überStimmrecht
in K GAngelegenheitensind Verwaltungsrechtssachennach Art. 10 Ziff. 12 d. V. G. H.G. in der

Faffung des Art. 96dd. K.G. O. Vgl. Dyroff S. 216ff. ÜberGlaubensangehörigkeitoben§ 283.
5Nrt.36,53,65,68.

11Art. 101.
12Vgl. im einzelnenArt. 36, dessenAbs. VI eine Blankettvollmachtder Regierung für Aus=

nahmefälle (namentlichzugunstender reformiertenK.G.) enthält. Aasnahmsweszebestehennach
7 96 u. 136 d. VI.Verf. Beil. eine standes-u. gutsherrliche, oder nach Stiftungsbestimmungen
esondere,z.,B. #Eeindliche Verwaltungen der ortskirchl.Stift. V.; solcheEinrichtungen bleiben

unberührt. Uber Aufhebungeiner besonderenK.Verw. vgl. Art. 36 Abs. IV.
15Art. 37. Uber staatsauffichtlicheAnordnungen bei Nichtzustandekommenvon Wahlen für

die K V. vgl. Art. 39.
1 Art.438. Ausnahmen nach Art. 19 Abs. I 1, 42, II, Vi u. VI.
15 Art. 44 Ausnahmen nach Art. 19 Abs. I, 42 Abs. II, III, V, VI u. 84 Abs. IV.
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1. die durch offenkundigenunsittlichen Lebenswandel Anlaß zu öffentlichem
Argernis geben;

2. die durch öffentlicheHandlungen eine Verachtung des Gottesdienstesund der
Religionsgebräuchezu erkennengebenoder

3. die wegen eines in Art. 43 Abs. 1 Ziff. 3 angeführten Verbrechens oder
Vergehens zu Gefängnisstrafe rechtskräftig verurteilt sind, wenn seit der Verbüßung,
Verjährung oder Erlassung der Strafe mehr als fünf Jahre verflossensind.

Bestreitetder Gewählte, daß die gesetzlichenVoraussetzungenfür die Beanstandung
der Wahl gegebensind, so erfolgt die Feststellungnach Maßgabe des Art. 8 Ziff. 37
des V.G.H.G. in der Fassungdes Art. 96 derK.GemO.

Die Wahlberechtigungkannnur persönlichausgeübtwerden, die Wahlperiode
beträgt sechsJahre 16.

Zur Teilnahmean der Kirchengemeindeversammlung, die derregelmäßigbe=
schließendeKörper der Kirchengemeindeist17, mit je einer Stimme, sind, soferne sie
nicht an dem Gegenstandder Beratung und Beschlußfassungunmittelbar beteiligt sind,
berufenalle männlichen, volljährigen, selbständigen,im Besitzeder deutschenReichs=
angehörigkeitund der bürgerlichenEhrenrechtebefindlichenBekenntnisgenossen,die in
demKirchengemeindebezirkwohnen,und von denenein Steuerbetragauf die K.G. trifft 15.
Die Versammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesendenStimmberechtigten
beschlußfähig,wenn sie vorschriftsmäßig berufen wurde19.

Wo mit Rücksichtauf die Zahl der Stimmberechtigten,die räumlicheAusdehnung
des Kirchengemeindebezirkesoder sonstige besondereVerhältnisse der Zusammentritt
einer KirchengemeindeversammlungSchwierigkeitenbegegnet,kann zu ihrem Ersatze bei
gegebenerVeranlassung ein aus gewähltenKirchengemeindebevollmächtigtenbestehender
Vertretungskörpereingeführtwerden2.

Die Entscheidunghierüber erfolgt auf Antrag der K.Verwaltung oder von Amts
wegennach Einvernahme der kirchlichenOberbehördedurchdie Staatsaufsichtsbehörde.
Auf gleichemWege kann die Aufhebung des Vertretungskörpersstattfinden, wenn die
Veranlassung,die für die Einführung desselbenmaßgebendwar, weggefallenist.

Die regelmäßigenErneuerungswahlenwerden jeweils im Anschlussean die regel=
mäßigen Kirchenverwaltungswahlenvorgenommen.

Für einen Wirkungskreis, an dem nur ein Teil des Kirchengemeindebezirksbe=
teiligt ist, könnenKirchengemeindebevollmächtigtegewählt werden, bei deren Wahl sich
die Wahlstimmberechtigungund die Wählbarkeitauf jene beschränkt,von denenein
Steuerbetrag auf diesenTeil trifft.

ÜbereinstimmendeBeschlüsseder Kirchenverwaltung und der Kirchengemeinde=
bevollmächtigtenersetzeneinenBeschlußder Kirchengemeindeversammlung.Dies gilt
auch, wenn die Kirchenverwaltung einen Beschluß der Kirchengemeindebevollmächtigten
in einer eigenenAngelegenheitder Kirchengemeindefreiwillig veranlaßt; geschiehtdies
in einer anderenAngelegenheit,so ist der Beschluß der Kirchenverwaltung maßgebend.
Die Zahl der Kirchengemeindebevollmächtigten,die nur für bareAuslagenbeiFührung
des Amtes entschädigt werden, ist dreimal so groß als die regelmäßigeZahl der
Kirchenverwalter und beträgt mindestenszwölf.

Zu Bevollmächtigtender Gesamtkirchengemeindewählt jedeEinzelkirchengemeinde
oder jede Gruppe, zu welchermehrereKirchengemeindennach Art. 37 Abs. 2 Ziff. 2
zusammengefaßtsind, dreimal soviel Personen, als die Zahl ihrer Kirchenverwalter
in der Gesamtkirchenverwaltungnach dem Sollstande beträgt.

1½über die einzelnenVorschriften, auchüber Ablehnung der Wahl val. Art. 43—52 u. die
in Anm. 1 obenbez. Wahlordnung.

17Zuständig insbef.nach M. 23 II (Umlagenbelastung)Art. 87, 89 (Ablösung von Stol=
gebührenu Reichnissen),Art. 28 III(K.G.dienste),34 u. 35 (Anlehen),36 IV (AufhebungeinerKirchen=
verwaltung),40 IV ([sschlußunfah keit einer K.V.). "

s Art.66 Abs. II, III überPeschrankungenderTeilnahme u. gesonderteTeilversammlungen.
JuristischePersonenfind nicht stimmberechtigt.

1 Art. 67Abs.I. 5%Art. 68
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Ein Kirchenverwalterkannnicht zugleichKirchengemeindebevollmächtigtersein21.
Kommt eineWahl nicht zustande,so kanndie Staatsaufsichtsbehördeaussprechen,

daß die Kirchenverwaltung allein zu der erforderlichenBeschlußfassungzuständigsei?s.
Streitigkeiten über Wahlberechtigungund Wählbarkeit bei Wahlen von

Kirchenverwalternund Kirchengemeindebevollmächtigten,über Gültigkeit solcherWahlen,
Recht und Pflicht zum Eintritt als Kirchenverwalter oder Kirchengemeindebevoll=
mächtigter,Rechtund Pflicht zumAustritt sindVerwaltungsrechtsachen78.

Tritt die Kirchenverwaltungeinem abweichendenBeschlusseder K.G.=Bevoll=
mächtigtennicht bei, so ist einewiederholteBeratungin gemeinschaftlicherSitzungzu
veranstalten,wobei die beiden Vertretungskörpergesondertabstimmen. Erfolgt hierbei
keine Einigung, liegt jedocheine teilweise Zustimmung der K.G.=Bevollmächtigtenvor,
so ist derenBeschlußmaßgebend,wennnicht die K.Verwaltung ihren Antrag zurückzieht.
Außerdem hat im Falle der Nichtvereinigung die Angelegenheitauf sich zu beruhen,un=
beschadetder Befugnis derStaatsaufsichtsbehörde die nötigen Verfügungen zu treffen,

wenn infolge des Aufschubs eine Einschreitung gemäßArt. 74 veranlaßt ist24.
Auch in der Pfalz werden Kirchenverwaltungennach Maßgabe der K.Gem.O.

gebildet25,vorbehaltlichder Sonderbestimmungenfür die protestantischeKirche der Pfalz.
Für diese wird nämlich6 die K.Gem.O. nach Maßgabe des vierten Titels und
des Artikels 111 nur in Kraft gesetztwerden, wenn die pfälzischeGeneralsynodezu
den eine Abänderung der Vereinigungsurkunde vom 10. Oktober 1818 enthaltenden
bBestimmungenihre Zustimmungim Sinne des § 17 Abs. 5 der Vereinigungsurkunde
mit landesherrlicherBestätigung erklärt haben wird.

Solange die K.G.O. für die protestantischeKirche der Pfalz nicht in Kraft ge=
treten ist, bleiben, vorbehaltlich des Art. 111 Abs. 2, die bestehendenVorschriften
unberührt und können nach Maßgabe der Zuständigkeiten geändertwerden, die im
jeweils geltendenRechte begründetsind.

Mit Zustimmung der pfälzischenGeneralsynodekann mit Wirkung für die Zeit
nach Inkrafttreten der K. Gem.O. im voraus oder nach deren Inkrafttreten auf
Antrag des ProtestantischenKonsistoriums Speyer durch landesherrlicheEntschließung
für alle protestantischenKirchengemeindender Pfalz oder für einenTeil bestimmt
werden, daß die Kirchenverwaltungenauch als Presbyterien in den durch die
jeweiligen kirchlichen Verordnungen festgestelltenAngelegenheitenzuständigsein sollen,
die außerhalbdes sachlichenBereichesder K.Gem.O. liegen.

Vom ZeitpunktedesInkrafttretenseiner solcherBestimmungan findenin deren
GeltungsbereichPresbyterialwahlenim bisherigenSinne nur mehrgegebenenfallsin
einersolchenKirchengemeindestatt, für welcheetwa die kirchlicheOberbehördeder
Kirchenverwaltungdie Ausübungder bezeichnetenPresbyterialbefugnisseaus einembe=
sonderenGrunde für bestimmteZeit oder bis auf weiteres untersagt hat.

Ob und inwieweit Vorschriften der K. Gem.O. auch für den außerhalb des sach=
lichen Bereiches dieses GesetzesliegendenWirkungskreis der Presbyterien Anwendung
finden sollen, bemißt sichnach den jeweils bestehendenkirchlichenVerordnungen.

Für die evangelisch=lutherischen Kirchengemeindenrechts des Rheines
oderfür einenTeil derselbenkannmit Zustimmungder vereinigtenGeneralsynodefür
die protestantischeKirche rechts des Rheines auf Antrag des p. Oberkonsistoriumsdurch
landesherrlicheEntschließung(§ 19 des Prot. Ediktes) bestimmtwerden, daß die
Kirchenverwaltungenauchals Kirchenvorständein dendurchdie jeweiligenkirchlichen
Verordnungen festgestelltenAngelegenheitenzuständig sein sollen, die außerhalb des
sachlichenBereichs der K. Gem.O. liegen27. Eine solcheAnordnung kann auch für alle

21Art. 69. Art. 71.
7 . 82i 37 d. n5 in der Fassungd. Art. 96 d. K.G.O.

r
25Art. 9 PDort bestehtaber keinePflicht zum Eintritt oderVerbleiben in der Kirchen⸗

verwaltung (Abs.II
# M#t1010 Nit 111. Über die Presbyterien s. o. S. 534.

r
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§290 Die KirchengemeindenundKirchenumlagen. 539

oder einzelne reformierte Kirchengemeindenrechts des Rheines hinsichtlich der
Presbyterien getroffenwerden25.

Die Kirchenverwaltung, der auch die Verwaltung des ortskirchlichenStiftungs=
vermögens2° anvertrantist (vgl. hierüberunten§ 291), vertrittt die Kirchengemeinde
in allen rechtlichenBeziehungen;sie besorgtnamentlich(gegebenenfallsdurch besondere
Ausschüsse)nach den gesetzlichenVorschriften3° die Verwaltung des Ortskirchenver=
mögens und die Befriedigung der in der K.Gem.O. umschriebenenortskirchlichenBe=
dürfnisse, erläßt die nach GesetzzulässigenOrtskirchensatzungen3 (unter Genehmigung
der Staatsaufsicht),überwachtinsbesonderedie Kassen=und Rechnungsführungdurch
Kirchenpfleger oder sonstigeKassenverwalter22 und bereitet die Beschlußfassungder
Kirchengemeindeversammlungvor 338.

Die Aufstellung des Voranschlagesder Einnahmen und Ausgaben des gemein=
schaftlichenHaushaltesder Kirchenstiftungund der KirchengemeindeoderdesKirchen=
gemeindehaushaltesist ebenfallsSacheder Kirchenverwaltung.Jeder Beteiligtekann,
wenn Kirchenumlagenerhobenwerden oder erhoben werden sollen, hiergegenErinne=
rungen erheben, über welche, insofern die Kirchenverwaltung ihnen nicht Rechnung
trägt, die StaatsausfsichtsbehördenachMaßgabe des Art. 74 des Gesetzesentscheidet
oder die Umlagengenehmigungteilweise oder ganz versagt. Über im Voranschlag nicht
vorgeseheneunvermeidlicheAusgaben beschließtdie Kirchenverwaltung, für die Veraus=
gabungist unter gewissenVoraussetzungenstaatsaufsichtlicheGenehmigungerforderlich.

Diese Vorschriften gelten auch für Kirchengemeinden,die keineKirchenumlagen
erheben;hierfürwerdenaberdie Voranschlägeauf unbestimmteZeit durchdie Kreis=
regierung festgestellt(Grundetats)s“.

Die Rechnungenüber die Verwaltung des Ortskirchenvermögens35 sind jährlich
öffentlichaufzulegen;jeder Beteiligte kann hiergegenErinnerungenerheben,die bei der
staatsaufsichtlichenPrüfung und rechnerischenBescheidungderRechnungenerledigtwerden.

Die Kirchenverwaltungkannauchin nicht vom GesetzebestimmtenFällen einen
Beschluß der weiteren Vertretungskörper veranlassen;der Vorstand der K.Verwaltung
ist dann verpflichtet,dieseVertretungen zu berufen. Handelt es sich hierbei um eine
eigeneAngelegenheitder K.Gem., so geht der Beschluß der K.G.Versammlung jenem
der K.Verwaltung vor s6.

Die MitgliederderK.VerwaltungeinschließlichdesVorstandes,sowiedie besonderen
Verwalter haften für den aus einer PflichtverletzungentstandenenSchaden, wenn ihnen
ein Verschuldenzur Last fällt 3.

Außerdem unterstehendie Mitglieder der K.Verwaltung, die besonderenVer=
walter und KirchenschreiberderstaatlichenDisziplin hinsichtlichderFührungder ihnen
durchdas GesetzübertragenenGeschäfte38.

1:8Art. 105.
* Uber die Behandlung eines InteressenwiderstreitesoderRechtsgeschäfteszwischenK.G. u.

Ortskirchenstiftungvgl. Art. 55. ·
Vgl. insbes. Art 53. Über Erhaltung des Vermögens,Ausschluß der Verteilung von

twatunbrche vgl. Art. 9. Über die Aufnahme von Anlehen, die nur zu gesetzlichbestimmten
Zweckenund zwar in der Regel nur unter Zustimmungder K.G.Versammlung bzw. der K.G.Be=
vollmächtigten,ferner in gewissemUmfang unter Zustimmung der kirchlichenOberbehördeund nach

steatscuffitlicher Genehmigungerfolgendarf, vgl. Art. 32—35; sofernhierfür Umlagen notwendig
andoder werden, find auch die Vorschriftendes Art. 23 zu beachten.— Überdie ausschließlichen

Sesuhie der kirchlichenOrgane hinsichtlichder demGottesdienstedienendenSachen f. Art. 112

1 Art. 53 IV u. 54.
2 Art. 58, 62 (ministerielleVerwaltungsordnung). 38Art. 66.
3#Über die Einzelheitenppl Art. 60. 35 Vgl. hierüberunten § 290.
3J Vgl. Art. 65 II, 68 VI, 56 V. In Sachen des ortskirchlichenStiftungsvermögens gilt

nur der Beschlußder K.Verwaltung.
31Im einzelnenArt. 59. Über denAusschlußprivatbeteiligterKirchenverwaltervon derBe=

ratung und Beschlußfassungund überAbhillmaßregeln. bei etwaigerBeschlußunfähigkeits. Art. 40.
za Art. 84. Daneben bestehengewisseDisziplinarbefugnisse der K. Verw. nach Art. 83 u. 84. —

Die Meinung desReferenten(Frank) derAbg.K. (Aussch.B. I S. 24 ff.),daß denkirchlichenOber=
behördenjederzeitdieBefugnis zukomme,auf dieOrgane derKirchenstiftungund Kirchengemeindeim
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Den Kirchengemeindenist eine gewisseFinanzgewalt eingeräumtworden. Sie
lönnen nämlich, sofernedie in ersterLinie zur Deckungder Ortskirchenbedürfnissebe=
stimmtenErträgnisse und Einnahmen ortskirchlicher Stiftungsvermögen oder sonstige
Einnahmen des Ortskirchenvermögens,Leistungendritter usw., hierfür nicht ausreichen
sollten382,die Erhebung von Kirchenumlagen und Kirchengemeindedienste"0 anordnen.

Die Ortskirchenbedürfnisse, die auf dieseWeisezu deckensind, hat die
K.G.O. 41, unter AufrechterhaltungbestehenderRechtsverpflichtungen" und unter Aus=
scheidungder Lasten zwischenPfarrgemeinden, Mutter= und Tochtergemeinden,in der
Hauptsachedahin bestimmt,daß hierunterdie notwendigenErfordernissefür die würdige
Feier des öffentlichen Gottesdienstes, die Seelsorge und die Vermögensverwaltung
fallen, insbesondere

1. die Herstellung und Unterhaltung der Kirchen mit regelmäßigempfarrlichem
Gottesdienste,dann der erforderlichenGebäudefür die Pfarrgeistlichenund, wo dies
bisher üblich war, für die Meßner, die Unterhaltung der bestehendenkirchlichenFried=
höfe und der dazu gehörigenBauwerke, sowie die Anbringung und Unterhaltung der
nötigen Blitzableiter auf größerenkirchlichenGebäuden;

2. die BeschaffungundUnterhaltungderinnerenEinrichtungfür solcheKirchen,
einschließlichder Kirchenstühleund Gerätschaften,dann die Bereitstellung des sonstigen
sachlichenBedarfes für Zweckedes Gottesdienstesund der Seelsorge;

3. die Aufbringung des Diensteinkommensder weltlichenKirchendiener,das an=
gemessensein soll"s;

4. die Bezahlungvon Pfarrvisitations=und Installationskosten;
5. die Sorge für die nach Ministerialvorschrift zu haltendenGesetz=und Amts=

blätter sowie für die Pfarrmatrikeln;
6. die Bestreitung des sonstigenVerwaltungsaufwandes.
Den Kirchenstiftungenund Kirchengemeindenbleibt es unbenommen,im Wege

freier Beschlußfassungdie Mittel zu genehmigenzu Zwecken, welche über den not=
wendigenBedarf hinausgehen.

Über die Kirchenumlagen ist folgendeshervorzuheben.Die Kirchenumlagen“
sind Zuschlägeder Kirchengemeindenzu den direktenStaatssteuern. Allgemein kirchen=
umlagepflichtig sind, vorbehaltlich des Art. 109, Bekenntnisgenossen,die mit einer
direktenStaatssteuerveranlagt sind. Danebenbestehteineauf Baubedürfnissebeschränkte
Umlagenpflichtder juristischen Personen und nicht rechtsfähigenVereine"#. Als ver=
anlagt gilt auch, wer vormerkungsweiseveranlagt ist. Die Kirchenumlagenpflichtbe=
mißt sich (ohne Rücksichtauf die ZuschlägewegenNichtabgabe der gebotenenSteuer=
erklärungen) nach der veranlagten Steuer (Normalsteuer). Für die Umlagenfreiheit
trotzbestehenderSteuerveranlagunggeltenentsprechenddie Art. 3—6 desUmlagengesetzes.

Eine natürliche Person, die nicht Bekenntnisgenosseist, hat nur insoweit bei=
zutragen, als eine Gemeinschaftdes Bedürfnisses oder Gebrauchesbestehtoder ein be=

Bereicheihrer Verwaltungstätigkeit mit kirchlichenMitteln einzugreifen“,findet in der K.G.O. keine
Begründung. Die Aufgaben,die diesenOrganen im Rahmen derVermögensverwaltungzustehen,be=
ruhen nurauf staatlichem Gesetz. Die Beachtung dieser Gesetzehat nach der Vorschrift des§ 75
der II. Verf. Beil. u. der K. G.O. die Staatsaufsicht zu überwachen und gegebenenfalls zu erzwingen.
Ein kirchlichesOberaufsichtsrechtkann neben§ 75 nicht bestehen.Minister v. Wehner (Aussch.B.1
S. 24, 25, Abg.K. St. B. 1910 XII S. 397) hat mit Rechthervorgehoben,daß die kirchlicheGewalt
bei einer solchenEinwirkung sichinnerhalb der verfassungsmäßigenSchrankenund insbesondereauch
innerhalb ihres eigenen Wirkungskreises halten müsse. Es gibt gegenüber Kirchenverwaltungs= oder
K. G.Mitgliedern keineandereKirchendisziplin wie gegenüberanderenKirchenmitgliedern.Vgl. hier=
über oben S. 508 u. Dyroff a. a. O. S. 143. l# Frank II S. 290ff.

39 Art. 13, 14.
Bgl. hierüberArt. 26—31. ! Art. 12.

“ Über Baulast Dritter vgl. namentlich Art. 12 Abs. V, 15 u. 112 Abf. III.
Die Aufbringung des Diensteinkommensder Geistlichengehört nur dann zu den Ver=

pflichtungendes ortskirchlichenStiftungsvermögensoderderK.G., wennsie nachbisherigenGesetzen.
Kenpen. besonderenRechtsverhältnissenoder gesetzmäßigenBeschlüsseneine Verpflichtung der=
elben ist.

4 Art. 20. Art. 21 mit 22 Ziff. 4—6.
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sonderesRechtsverhältnis eineBeitragspflicht begründet. Die sonstigenVoraussetzungen
der Beitragspflicht sind die gleichenwie bei Bekenntnisgenossen.

Auch in den Fällen des § 100 der II. Verfassungsbeilagebemißt sich die Bei=
tragspflicht der fremden Konfessionsverwandtennach den Vorschriften der Kirchen=
gemeindeordnungüber die Beitragspflicht der Bekenntnisgenossen.

Die Umlagenpflichtbeginntund endigtmit der Wirksamkeitder Steuerveranlagung.
Treten ihre sonstigenVoraussetzungenerst nach der Wirksamkeit der Steuerveranlagung
ein oder fallen sie früher als dieseweg, so beginnt und endigt die Umlagenpflichtmit
dem Anfang des nächstenKalendervierteljahres.

Von den Pflichtigen Kirchenumlagen zu fordern, ist eine Kirchengemeindedann
berechtigt,wenn ein Steuerbetrag des Pflichtigen nach dem Umlagen=G.auf eine ganz
oder teilweisezumKirchengemeindebezirkgehörige„bürgerliche“Gemeinde(Ortsgemeinde)
oderabgesonderteMarkung undzugleichnachdenbesonderenVorschriftenderK.G.O."
auf die Kirchengemeindetrifft. Eine nachArt. 37 desUmlagen=G.erfolgteAusscheidung
von Steuerbeträgenauf Ortschaftenwirkt auch für die Kirchenumlagen.

Wenn auswärtige Bekenntnisgenossen,die keinerKirchengemeindeoder nur dem
FernbezirkeinerKirchengemeindezugeteiltsind, die ortskirchlichenEinrichtungeneiner
Kirchengemeindein einem Umfange benützen,daß ihre Beiziehung zu den Lasten dieser
Kirchengemeindebillig erscheint(Kirchengäste),so können sie auf Antrag der Kirchen=
verwaltung durch die ihr vorgesetzteStaatsaufsichtsbehördefür beitragspflichtig erklärt
werden. Das Maß derBeitragspflichtwird in ErmangelungeinerVereinbarungdurch
schiedsrichterlicheEntscheidung"7festgestellt.

Die Pfarrkirchenumlagenwerden unmittelbar von denPflichtigen geschuldet.Den
einzelnenBestandteilen einer zusammengesetztenPfarrgemeinde stehtes jedochfrei, die
auf sie entfallendenSummen anderweit aufzubringen.

Gesamtkirchenumlagenwerden unmittelbar von den Pflichtigen geschuldet.
Für die Berechnungund Verteilung der Kirchenumlagenauf Grund der auf die

KirchengemeindetreffendenSteuerbeträgegibt die K.G.O. in Anpassungan die Art. 25
bis 27 des Umlagen=G.Vorschriften, die hier im einzelnen nicht dargestellt werden
können"5S.Die Berechnungund Verteilung ist Aufgabe der Kirchenverwaltung.

Die Erhebung von Kirchenumlagenunterliegt der Staatsaufsicht. Bei deren
Ausübung ist insbesonderedie Gesetzmäßigkeitder Auferlegung und die Leistungsfähig=
keit der Pflichtigen zu prüfen.

Die BeschlußfassungüberNeueinführung von Kirchenumlagenoder Erhöhung des
Umlagenhundertsatzes,über Unternehmungen,Einrichtungen oder sonstige außerordent=
liche,finanziellwichtigeMaßnahmen,derenKostenganzoderteilweisedurchUmlagen=
mittel bestrittenwerdensollen,überaußerordentliche,finanziellwichtigeRechtsakte,die
auf die Leistung von KirchenumlagendauerndEinfluß haben können,stehtder Kirchen=
gemeindeversammlungoder der Kirchenverwaltungmit Zustimmungder Kirchengemeinde=
bevollmächtigtenzu und bedarf der staatsaufsichtlichenGenehmigung. Die kirchliche
Oberbehördewird einvernommen.

DenHoöchstbesteuertensind,entsprechenddemallgemeinenUmlagenrechte,auchhier
besondereRechte bei der Beschlußfassungund hinsichtlich der Anrufung der Staats=
aufsicht eingeräumt"?. Außer ihnen sind beschwerdeberechtigtdie Kirchenverwaltung
(Art. 80) und die kirchlicheOberbehörde(Art. 11) sowiejedergegenüberdieserKirchen=
gemeindeKirchenumlagenpflichtige,der nicht in der Kirchengemeindeversammlungoder
bei der Wahl der Kirchengemeindebevollmächtigtenstimmberechtigtwar.

Die Rechtsgültigkeit eines Umlagenbeschlusseskann nach rechtskräftiger staats=
aufsichtlicherGenehmigungnur mehr im Verwaltungsstreitverfahrenund nur unter der
Voraussetzung angefochtenwerden, daß sie vor Ablauf von vier Monaten nach der
erstenZahlungsaufforderung bei der Staatsaufsichtsbehördebeanstandetwurde. Gegen=

Art. 20 Abs. VII—X. " »
«NachMaßgabedesArt.10d.G-,berdemArt.lldesV.G.H.G.nachgebilbetist.
«8Aet.2«2. «Vgl.Art·23Abs.lIl.
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über den im KirchengemeindebezirkwohnendenPflichtigen genügt hierbei eine allgemeine
Zahlungsaufforderung.

Auch die Vorschriften über Nachlaß und Niederschlagungder Kirchenumlagen,
ihre Einhebung und Beitreibung sind dem Umlagen=G.nachgebildet;zuständighierfür
ist die Kirchenverwaltung, sofern nicht dieseGeschäfte der Gemeindeverwaltungoder
dem Rentamte vertragsweiseübertragenwurden50.

Die frühere staatlicheKuratel über die Verwaltung desOrtskirchenvermögensist
beseitigt,an ihre Stelle ist die demGemeinderechtnachgebildeteStaatsaufsicht getreten.

Diese wird unter der Oberleitung des zuständigenStaatsministeriums durch die
Verwaltungsbehördenausgeübtund zwar in ersterInstanz für ortskirchlichesStiftungs=
vermögen und Kirchengemeindenmit dem Sitze in unmittelbaren Städten durch die
vorgesetzteKreisregierung, sonstdurch das vorgesetzteBezirksamt.

LetztereBehörden sind, soweit nicht ein anderes bestimmtist, zuständig, wo die
K.G.O. schlechthinvon der Staatsaufsichtsbehördeoder von staatsaufsichtlicherGe=
nehmigungspricht.

Die Verwaltungsbehördensind auch auf dem Gebiete der K.G.O. befugt, bei
Gefahr auf Verzug oder bei drohendemNachteil für Leben, Gesundheitoder Eigentum
im öffentlichenInteresse vorsorglicheAnordnungen zu treffen.

Die Handhabung der Staatsaufsicht erstrecktsichdarauf,
1. daß die gesetzlichenSchranken der den ortskirchlichenStiftungen oder den

KirchengemeindenzustehendenBefugnissenichtzumNachteiledesStaates,derGemeinden
oder anderer öffentlicherVerbände überschrittenwerden;

2. daß die gesetzlichenVorschriften beobachtetwerden, durch die irgendwie das
Ermessender ortskirchlichenVertretungskörperinnerhalbdesKreises ihrer Befugnisse
beschränktist;

3. daß die den ortskirchlichenStiftungen oderdenKirchengemeindengesetzlich
obliegendenöffentlichenVerpflichtungenerfüllt und

4. daß die gesetzmäßigenVorschriftenüberdie Geschäftsführungbeobachtetwerden.
Das Verfahren entsprichtim allgemeinendenVorschriften der Gemeinde=O.“1,

wobei ebenfalls eine Beschwerdean den Verwaltungsgerichtshofwegenbehaupteterun=
zulässigerEingriffe der Staatsaufsicht eingeräumtistss.

In zahlreichenFällen ist überdies staatsaufsichtlicheGenehmigung notwendig,
E in einzelnenFällen außerdemdieZustimmungderkirchlichenOber=

ehördeistö.
Gegen die in erster Instanz gefaßten Beschlüsseder Staatsaufsichtsbehörden

können die Kirchenverwaltungenoder die sonst zuständigen Verwaltungsorgane der
Kirchengemeindebinnen 14 Tagen ausschließenderFrist Beschwerdeergreifen.

Die Kirchenverwaltunghat Beschwerdezu ergreifen,wenndie Kirchengemeinde=
versammlung oder die Kirchengemeindebevollmächtigtenin einer eigenenAngelegenheit
der Kirchengemeindedies rechtzeitigbeschließen.

Die nächsthöhereBehörde entscheidetin letzterInstanz, soweit nicht eine Zu=
ständigkeitdes Verwaltungsgerichtshofesbegründetist5“.

Streitigkeiten in bezugauf LeistungenEinzelner für kirchlicheZweckewerden von
der Distriktsverwaltungsbehördein erster Instanz entschieden. Im übrigen ist für
StreitigteitenaufdemGebietederK.Gem.O.dieStaatsaufsichtsbehördein ersterInstanz
zuständig.

50 al Art. 24, 25. Uber Hinterziehun de Umlagen, die nachMaßzabe der Art. 124,
125 desA.G. z. B.G.B. verjähren,vgl. Art.107. Überdie Einhebung durch dieSteuer=und Ge=
meindeeinnehmerin der Paabz,s. Art. 102.

51Vgl. im einzelnenArt. 74. In Abs. VI ist die Bestimmungbemerkenswert,daß die Er=
böhung des Einkommens eines weltlichen ochendiener, nicht erzwungen werden kann, wenn die
irchlicheOberbehördedemeblehnendenBeschlusseder Kirchenverwaltungbeigeteten üf.

*:Art. 10 Ziff. 3 desV. G.H.G. in der Fassungdes Art. 96e d. K.G.O. ÜbersonstigeBe=
schwerdenvgl. Art. 80. . .

55Vgl. insbes.Art. 75—78. 5“ Art. 80.
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Beschwerdensind binnen 14 Tagen ausschließenderFrist zulässig. Die nächst=
höhereBehörde entscheidetin letzter Instanz, soweit nicht eine Zuständigkeit des Ver=
waltungsgerichtshofesbegründetist. Art. 80 Abs. II der K.Gem.O. findetAnwendung.

Gegenüberden von ortskirchlichenVertretungskörpern gefaßtenBeschlüssen,die
ohne Berührung eines öffentlichenInteresses nur eine BenachteiligungEinzelner ent=
halten (Art. 74 Abs. IV), kann eine Aufhebung oder eine sachlich abweichendeEnt=
scheidungseitensderStaatsaufsichtsbehördennur insoweiterfolgen,als ein Gesetzzum
Nachteile des Antragstellers oder Beschwerdeführersverletztist 5.

Den kirchlichen Oberbehörden wurde eine wesentlicheErweiterung ihrer
Einflußnahme6 auf die Verwaltung der Kirchenstiftungenund der Kirchengemeinden
eingeräumtund zwar teils in der Form der Zustimmung,teils der Einvernahme.

Das Recht der Zustimmung bezieht sich nur auf Angelegenheitendes ortskirch=
lichenStiftungsvermögens, und zwar erklärt das Gesetzdie Zustimmungals erforderlich
für Abweichungen von den Vorschriften über Erhaltung des ortskirchlichenStiftungs=
vermögens(Art. 9 Abs. III), zu Übereinkünftenbei Veränderungenim Bestandevon
Kirchengemeindenund kirchlichenFriedhofverbänden(Art. 10), zu Anlehensaufnahmen
(Art. 34 Abs. II), zu Veräußerungenund Belastungenvon ortskirchlichemStiftungs=
vermögen(Art. 75 Abs. III) sowie bei Eingehung einer Verpflichtung zu einer solchen
Verfügung(Art. 78), fernerfür AbweichungenvomErsatzplanundAbweichungenvom
Tilgungsplan (Art. 34 Abs. IV), endlichfür die freiwillige Übernahmevon Ver=
pflichtungen der Kirchengemeindeauf laufende Mittel des ortskirchlichen Stiftungs=
vermögens(Art. 13 Abs 1V), insbesondereauchfür dieÜbernahmevonVerpflichtungen
zu öffentlich=rechtlichenReichnissen(Art. 87 Abs. II) und für die Übernahmevon Ent=
schädigungsrentenbei Ablösung von Stolgebühren usw. (Art. 89 Abs. 1), dann für die
lbernahme bleibenderLastenauf das ortskirchlicheStiftungsvermögen(Art. 75 Abs. III)
und für Neu=und Erweiterungsbauten zu gottesdienstlichenZwecken(Art. 77 Abs. 1).

Das Zustimmungsrecht der kirchlichenOberbehördenist im letztenAbsatze des
Art. 11 in der Weise konstruiert,daß es eine Voraussetzungfür die Rechtswirksamkeit
des Kirchenverwaltungsbeschlussesbildet. Hierdurch soll die Mitwirkung der kirchlichen
Oberbehörden in den Zustimmungsfällen nicht den Charakter eines aufsichtlichenEin=
greifens, sondern vielmehr den einer Beteiligung an der Verwaltung des Kirchen=
vermögensgewinnen und zwar in der Art, daß zum Kirchenverwaltungsbeschlußnoch
die zustimmendeWillensäußerungder kirchlichenOberbehördehinzutretenmuß, damit
ein rechtswirksamerVerwaltungsakt vorliegt57.

ie Fälle, in denendas Gesetzdie Einvernahmeder kirchlichenOberbehörden
ausdrücklichvorschreibt, sind hier nicht einzeln anzuführen; über die Bedeutung dieser
Einvernahme ist aber folgendeshervorzuheben58.

Wo nach der K.G.O. die Einvernahmevorgeschriebenist, sollendie Staats=
behörden,soweitsienicht in demeinzelnenFalle die richterlicheGewalt ausüben,das
Einverständnis anstreben,etwaigeErinnerungen sorgfältig würdigen und nachMöglich=
keit berücksichtigen.

Die Einvernahmein sonstigenAngelegenheitenist nicht ausgeschlossen.
Werden die Erinnerungen nicht odernur teilweiseberücksichtigt,so ist die kirchliche

Oberbehördebinnen 14 Tagen ausschließenderFrist zur Beschwerdeführungberechtigt.
» Auch im Verwaltungsstreitverfahren können die kirchlichenOberbehördengehört
werden, wenn ihre Einvernahme nicht ohnehin vorgeschriebenist.

Was die KG.O. hinsichtlichdes kirchlichenStiftungsvermögensund seinerVer=
waltung bestimmt,ist im folgendenParagraphen darzulegen.

55 Art. 81.
56Eine Zustimmung war bisher vorgesehenin Tit. IV § 10 d. Verf.U. u. " 47, 49, 76

Abs. 1 u. Ile, 77, W8der II. Verf.Beil., Art.XII f des Konkordates, s§§11 u. 19eu. f des
Prot. Ediktes,außerdemim revid. GemEdikt u. in § 13 II d. G. v. 28. Mai 1852.

Über dieverfassngerechtlicheZulässigkeitdieserMitwirkung vgl. u. a.Meurer, B. Kirchen=
vermögnsrecht1 S. 173ff., Krais, Beil. d. M.Allg. Z. 1899 Nr. 164 S. 4.

rt. 11.
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Fünftes Hauptstück.
§ 291. Das örtliche Kirchenvermögen der öffentlichen Glaubens=

gesellschaften1. Die Rechtsverhältnissedes örtlichenKirchen=undPfründevermögens?
fallen zu erheblichemTeile in das Gebietdes bürgerlichenRechtesund insoweitnicht
in das BereichunsererDarstellung.

Beiden Arten kirchlichenVermögens kommt juristischePersönlichkeit zu, deren
Entstehung von staatlicherGenehmigungabhängig ist 2. DieseGenehmigungdarf nicht
versagtwerden, wenn es sichum Bildung einerneuenKirchengemeindeunter denVoraus=
setzungendes § 88 der II. Verfassungsbeilagehandelt“.

Die Frage, was Gegenstanddes einen und des anderenVermögens ist, beant=
wortet sichnach bürgerlichemRechte. Nach diesemrichtensich auch die Erwerbs=
fähigkeit und die sonstigenvermögensrechtlichenBeziehungen.

Die Kirchengemeindeordnungvom 24. September1912 hat das ortskirchliche
Stiftungsvermögen—die KirchenstiftungbleibteinvonderKirchengemeindeverschiedenes
Rechtssubjekt.— als denHauptbestandteildes kirchlichenVermögens,von dem„etwaigen“
Kirchengemeindevermögenauch hinsichtlich der Verwaltung scharf unterschieden;die
ZusammenfassungbeiderVermögensartenunter demSammelbegriffOrtskirchenvermögen
(Art. 5) hat nur die BedeutungeinesabkürzendenAusdrucks.Hiernachgehörenzum
ortskirchlichenStiftungsvermögen mit Ausschluß der Pfründe= und Hofkultusstiftungen:

1. das Kirchenstiftungsvermögen(Fabrikgut), auch soweit es denGeistlichenoder
weltlichen Kirchendienern zu Gebrauch oder Nutzung zugewiesenist, einschließlichder
bei der KirchenstiftungbestehendenFonds; —

2. sonstigeörtliche Kultusstiftungen und -fonds;
3. das Vermögen der Bruderschaften und ähnlichenVereinigungen im Kirchen=

gemeindebezirk,soweit es als örtliches Stiftungsvermögen erscheint oder seither ihm
gleichgeachtetworden ist. Unberührt bleibt eine für solchesVermögen ordnungsmäßig.
bestehendebesondereVerwaltung.

Wenn die VerwaltungsonstigenVermögensvon Bruderschaftenoder ähnlichen
Vereinigungen bisher durch eine Kirchenverwaltung besorgt wurde vder künftig einer
solchenübertragenwird, finden auf diesesVermögen, insolangenicht nachEinvernahme

1 F. A. Aull, Handb. über die Verwaltung des Kirchenvermögensim Kar. Bayern,
Würzburg 1855; L. 27 Krick, Handb.d. Pfründewesens4. Aufl. 1905;E. Stingl, Bestimmungen
des bayer.Staates über die Verwaltung des kath. Pfarramtes diesf. d. Rheines, 2. Aufl., München
1890(Materialiensammlung),L. Wagner, Das Gemeinde=u. Stiftungsrechnungswesender Pfalz,
1890, Bd. II, dann die § 289Anm. 1 angef.Handbücher,Chr. Meurer, Bayer. Kirchenvermögens=
recht 1899/1900, Stuttgart, derselbe,Aufbesserungsrecht u. Politik auf dem Gebiet d. bayer. Pfründe=
wesens,1900, derselbe, Begriff u. Eigentümerder heiligenSachenII S. 326ff., überdas Kirchen=
eigentum nach französischemRechte (Pfalz); vgl. auch v. Seydel 2. Aufl. § 384; Krais in Bl. 52
S. 59 ff. J. Frank, K.Gem.. II S. 51 ff. ·

» TEnti.d.O.G.H.inGegenst.desZivilrechtesuszSROPfrtlndeiihtkircheni
stiftungensindalsStiftungendesössentlichenRechtesim,SinnedesB.G.B.(vgl.ins«bei.dessen»§d9)
zu erachten(A. M. Meurer, PfründerechtS. 88). Über das Verhältnis von Kirchengemeinden
u. KirchenstiftungnachbisherigenRecht,vgl. u. a. Bl. 58 S. 333; a. M. Menurer, KirchenstiftR.
S. 7. A. Dyroff, Die geshhichttiche Entwicklung des bayer. Staatskirchenrechtes bezüglich des

Ortskirchenvermögens, Annalen 1905 Heft 9, ferner K. Gem.O. S. 235 ff., 192. ·
Vgl·oben§213Ani,-,I.2ss»V.V.z.revid.Gen-.Ed.v.31.0kt.lt37siss.90(Weber

3 S. 130). B.G. B. § 89. über Errichtung neuerPfründen Weber 2 S. 341, 6 S. 759. Vgl.
Konk. Art. XlI f. Über Vereinigung von Pfründen u. die Zuständigkeitdes V.G H. Entsch.d.
V.G.H. 9 S. 104, vgl. auch V.G.H. 23 S. 149. Neue ortskirchlicheStiftungen bedürfenkönig=
licher, Zustiftungender staatsaufsichtlichenGenehmigungnachArt. 7 d. K.Gem.O.

4*Vgl. oben § 284 Anm 32, E. Mayer a. a. O. S. 237. · ·
5 Vgl. E. Stingl a. a. O. II S. 751ff. Über sog.organisiertePfarr=u.Kirchenstiftungen

ebenda1 S. 3f., II S. 930ff.,956ff., 1213ff., L. H. Krick a. a O. S. 13f., 79f.. E. Mayer
a. a. O. S. 238f., W. Krais, Handb. I S. 297, Weber 1 S. 430, 2 S. 68, 3 S. 531, 557,
560, 566, 679, 5 S. 67, 122,6 S. 424, 7 S. 167. Angef. Entsch.d. O.G.H. 3 S. 480,5 S. 142.
Über die früherenAmortifationsgesetze2 Aufl. 111S. 600Anm. 6—9: a. M. Bl. 49 S. 73ff.
(Chr. Meurer). Die Streitfrage über ihre Anwendbarkeitist infolge des A.G. z. B.G.B. (s. oben
S. 496) gegenstandslosgeworden. Vgl. auchDyroff S. 192 über K.Gem. u. K.=Stiftung.
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der Kirchenverwaltung mit staatsaufsichtlicherGenehmigungeine besondereVerwaltung
ordnungsgemäßbestelltwird, die Vorschriftenüber Verwaltung des ortskirchlichen
StiftungsvermögensentsprechendeAnwendung.

Letzteresgilt auch, soweit nicht ein anderes bestimmtist, für die einer Kirchen=
verwaltung oder einer besonderenVerwaltung ortskirchlichenCharakters vermögeeines
besonderenRechtsverhältnisseszur Verwaltung zugewiesenenStiftungen und Fonds zu
anderen als Kultuszwecken(Unterrichts=,Wohltätigkeitsstiftungenusw.). Wenn solche
Stiftungenund FondsnichtwenigstensmittelbarkirchlichenZweckendienen,soll ihre
Verwaltung der Regelnach der Kirchenverwaltung nicht übertragenwerden.

Ein Verband, zu dem mehrere, im übrigen gesondertfortbestehendeKirchen=
stiftungendesselbenBekenntnisseszum Zweckeeiner gemeinsamenVermögensverwaltung
vereinigtsind (Stiftungsverbände),wird unbeschadetder bestehendenRechtsverhältnisse
einer Kirchenstiftunggleichgeachtet.Die Gesamtheitder an einemStiftungsverband
beteiligten Kirchengemeindengilt als Gesamtkirchengemeinde.

Die Eigentumsverhältnisseam Ortskirchenvermögenblieben unberührt; es ward
aber bestimmt, daß bei katholischemOrtskirchenvermögenmöglichstdarauf hinzuwirken
sei, daß neuzugehendesGrundstockvermögenEigentum der Kirchenstiftung, nicht der
Kirchengemeindewerde, im Zweifelsfalle werde dies vermutet.

Unter denAnsprüchen,welchedemKirchenvermögenzustehen,sindjeneaus der
Baulast von besondererWichtigkeit. Die Baupflichtgehört,soweites sichnicht um
LeistungenwegendesPfarrverbandeshandelt7,dembürgerlichenRechteans undbleibt
vomB. G. B. unberührtv. Sie ist nichteinheitlichgeregelt10,hieranhatauchdieKirchen=
gemeindeordnungnichtsgeändertu.

Art. 1. Über die BedeutungdieserRechtsvermutungbestandeinebegreiflicheMeinungs
verschiedenheit bei der Beratung d. Ges., vgl. u. a. R.R.Ausschuß I (1912) S. 13. Dyroff S. .

7 DieVerpflichtung derKirchenftsftungen zur Unterhaltung ihrer Kultusgebäudeist öff.
rechtl. Natur m= 18 S. 85, 21 S. 126,22 S. 147. Diesevon der bisherigenPraxis der Ge=
richte abweichendeAuffassungist auch hinsichtlichder Baupflicht der Kirchengemeindenv. V.G.H.
zur Geltung gebrachtworden(Samml. 24S. 215, 25 S. 345). Hieraus ergibtsichdieZuständigkeit
der Verwaltungsbehörden zu Entsch. von Streitigkeiten dieserArt. Vgl. auch Reger=Dyroff

V.G. H.G. S.349ff. *—* in Z. S., N. F. 5 S. 309 u. Komp.Konfl.E. i. G.V.Bl. 1911 Beil.I.
3 Vgl. LandtAbsch, v. 29.Dez. 1831 Abschn.III Ziff.46; Weber 2 S. 593 Anm. 53.

S. nch wesch des pfälz. RechtesV.G. H. 10 S. 13, 21 S.129 u. Henle=Schneider, A.G.
3. B.G. B. S. 8.

? E.G. Art. 132. Dies ist selbstverständlich,soweit öff. Recht in Frage steht. Vgll. Böhm=
Klein, A.G. z. B.G. B. S. 23. ·

»I»Vgl-darüberFrhr.v.SaintesMarie-Eglise,DiePichtderbanlichenUnterhaltung
u. Wiedererbauungder Kultusgebäude nach ban Gesetzen,Rechtsprinzipien u. Verordnungen,
Augsburg 1832; Vn b Die kirchliche Baulastusw., 2. Aufl., München 1856,3.Auft. v.
J. Riedle, München 1890; E. Mayer a. a. O. S. 246 ff.: W. Krais, Handb. I S. 386 ff.
(dazuV. G. H. 12 S. 481 u. zu S. 318 I 13 Repert. über die Landt.Verh. 1865/66S.22 ff.,
u. derselbe, Kirchliche Simultanverhältnisse usw., Würzburg 1890. S. 39 ff.;J. Silbernagl
a. a. O. S. 491ff., 521ff.,538ff., 551 ff.; fütder Amtshandb.usw.III S. 660 ff.;E. Stingl
a. a. O. II S. 837 ff.; L. H. Krick, Handb.des Pfründewesens1905;derselbe, KirchlicheBau=
pflicht u. kirchlichesBauwesen,Passau 1893:W. Burkhard, Zur Lehrevon der kirchlichenBau=
pflicht, Erlangen 1884; Chr. Stoll, Die Baupflicht usw., München 1869; P. G. Schmitt, Die
Kultusbaulast mit bes.Berücksichtigungder Partikularrechtein Franken, Regensburg1888,u. dazu
W. Burkhard, Bl. f. R.A. Erg.=Bd.VII S. 336ff.; H. Becher, Das rechtsrhein.=bayer.Landes=
zivilrecht usw. S. 335 ff.; Bl. 11 S. 161ff., 12 S. 4ff. (A. Huller), 25 S. 33 f., 33 S. 187 ff.,
46 S. 52, 47 S. 1ff., 203; ferner Verh. d. Abg.K. 1905/6 St.B. 5 S. 403, E.Mandel, Die
primäre Baulast an denPfründe=G.1908. Dyroff, K.Gem. O. S. 172. — ·

11Art. 112 III, vgl. auchArt. 12 Abs. I Z.1, Abs. III, 15 Abs. V, 16 u. 26.. insichtlich
einer #iechtl. Baupflicht). — über ärarialische BaupflichtArchiv f. kath.K. RN.XXXIX S. 215f..
XIIII S. 68 ff.(H. Trentfurt), XLVII S. 333ff. (Diendorfer, Die Baupfli tafragebei den
organisiertenPfarreien in Bayern), Verh. d. K. d.abg. 77/|81 St. B. III S. 713 ff.,757f. Über
freiwillige Staatszuschüssevgl. K. M.B. v. 23. Nov. 1900(K.M.A. Bl. S. 479 u. Landt.Absch.v.
11. Aug. 1904 (G.V. Bl. S. 291). Über die Baupflicht an Schul= u. Meßnerhäusernbestehen
partikularrechtlicheBestimmungen. S. Weber 1 S. 33, 480, 2 S. 478; V.G. H. 1 S. 310,3
S. 227, 549, 9 S. 293, 11 S. 95, 204, 13 S. 40, 21 S. 123, 24 S. 225, 25.S. 373, 27 S. 29.
E. Keller, Archiv f. kath. KirchenrechtXIIV. S. 27 ff. Über die Zuständigkeitin diesenFällen
erm. V. O. v. 17. Dez. 1825 § 50, V.G.H.G. Art. 10 Ziff. 19, V.G.H.18 S. 85, 21 S. 124,
Reger=Dyroff S. 349ff. Über Blitzableiter s. oben § 238 Anm. 64.

v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 35
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Die Frage, ob der Bau notwendig und wie er zu führen, ferner, ob die Stiftung
selbstleistungsunfähigist, wird von denVerwaltungsbehördenentschieden18. Bei zweifel=
loser Baupflicht haben im Falle der Dringlichkeit die Verwaltungsbehörden vorläufige
Entscheidungdarüber zu treffen,ob die Voraussetzungenzur Beitragsleistung vorliegen,
und in welcherHöhe Beitrag zu leisten ist (Bauprovisorium). In ersterInstanz ent=
scheidendie Kreisregierungen,Kammern des Innern, nach kollegialerBeratung; zweite
Instanz ist das Staatsministerium des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten15.
Der Rechtsweg ist vorbehalten. Weder die Beschwerdezum Ministerium noch die
Betretung des Rechtswegeshaben aufschiebendeWirkung 1“.

In der Pfalz sind hinsichtlichder KirchenbaulastVorschriften des französischen
Rechtes maßgebend,insbesonderedie Dekrete vom 30. Dezember1809 und 6. November
1813 15.

Besondere Bestimmungensind für die Landesteile rechts des Rheines im An=
schlussean Artikel 34 des Grundlastenablösungsgesetzesvom 4. Juni 1848 16über die
Sicherung, Fixierung und Ablösung derZehntbaupflicht durch Gesetz vom 28. Mai
1852 17 erlassenworden. Da demGesetzekeinegroße tatsächlicheBedeutung mehr zu=
kommt, kann von dessennäherer Darlegung abgesehenwerden. Streitigkeiten über die
quantitative Feststellung,Sicherung, Fixierung und Ablösung der kirchlichenZehntbau=
pflicht find Verwaltungsrechtssachen15.

Das Rechtsverhältnisdes Pfründebesitzers zumPfründevermögen½ist ein
privatrechtliches20. Das Pfründerechtist von derKirchengemeindeordnungnur hinsichtlich
der Umwandlung und Ablösung von Reichnissenberührt worden?!. Der Pfründebesitzer

ist it 22. Es stehtihm auchdie Verwaltung desVermögens zu8. Er unterliegt

rais, Handb. 1w. 1 S. 342f. Entsch.d. O. L.G. in Gegenst.desZivilrechtesusw.
XIII . IV S

* #..6. 1l5. 9 Ve. 140. Vgl. Krais, Handb. 1S. 83, Bl. 47S. 48.
orm. V.O. v. 17. D 1828. 73 mit V.O. v. 1. Okt. 1880(Weber 2 S. *88

Landt.Absch.v. 29. Dez. 1831 so III His 46. Vgl. auchM.C. v. 23. Juli u. 9. Au %s
(Weber 2 S. 695), ferner Weber 1 S. S39, 349, 2 S. 72, 343, 367, 379, 395, 453,
658, 754. nähere s. bei W. Krais a. a. S. 1 SS. 342 ff. Weiteres über Wtsgöb

S. 946f. — ÜberSafallschäfungen= Form. V O. v. 17.Dat. 1825 §#§35, 74; Weber 1 S. 742,
4 S. 232, 239, 5 S. 89 (86 S. 639, 7 S. 167, 35 453, über Vfründebaufonds ebenda
35 S. 453, M#..H. 14 S. 14. über staatliche FuschüffeK.M.M. 1900S. 479. Landt.Absch.1904
III 39 (G.V.l. 291).

15Siebenpfeiffer ’s der Vers; usw.R inbaherns.ILS. 7i5 490, 499; A. Geib,
Hande für die erberelt rden der Pfalz, 2. Aufl., II S. 64 f., 70 ff.,7 9fl. E. Mayer a. a. O.

275f.; H. v. Wand, d. Pfalz S. 27Ff. V.G. H. 18 S. 11, 21 S. 118.
½Oben 266 . 8
11G.Bl. S. 701. 56 Art. 151 d. A.G. z. B.G. B.) Komm.v. Permaneder, Erlangen

1852. Weber ? S. 30, 192, 532, 637, 663, 5 S. 112, 128, 175, 7 S. 241, 15S. 3.
W. Krais a. a. O. I’S. 351 *#mayez u.#. O. 2eif. G. Stingle . M

863ff. Wi= 3 S. 248 ff., 8 /f# 9 S.76 ff.; über Kultusbaufonds 3 S. 401ff., 33
15f. G . 8 S. 284, 16 Sns

8 Art. 12, 13; .6#.H.G. Art. 8 Ziff. 11. Komp. Konfl. Entsch.R.Bl. 1864 S. r.
en Chr. I4u F Fünger t 1900, L. H. Krick a. a. O. S. 141

E. Stingl a. a. O. I S. 210ff., 242 , Günther, Amtshandb. usw. II S. 82
Wand= agner Hawb usw. S. 500 2 rais a. a. O. I S. 2098Sftl J. a
BS Wie S. 508ff., 542ff., Bl. 18 S. Söff. Seeberger, Handb. für dieprot. Geistlichen

16Nach E.G. z. B.G.B. Art. 80 Abs. II bleiben die landesgesetzlichenVorschriftenüber das
Pfründerecht #unberühl,werdenober, insoferne 9*8 als essichum einNießbrauchrechthandelt.
für das das B.G. B. Anderungen2r#racht hat. hierker Geigel, Pfründenießiunch zifzufolge
des B.G.B., DeutscheZeitsch=*— irggnrech vrch S. 266ff. Henle. neider, A.
RnKlein, A.G. 3 Für diePfalz Geib, Handb. II S. 298ff. u. r

E v Val. auchArt. 8, 12,13 Abs. I, IV, 15,26 Abs. III, 95; Dyroff E. 232ff.
22 10 K. #.., ferner?V.GH. 10 S. 304, 12 S. 173, 24 S.: (Pfalz), 25

318. a 2, 32 S. 82, Weber 2S. 607,Meurer Pfründerechtt S. 1259. „Gee, fall=
häungen an kath. bPfelndegebärd val. M.V. v. Sept. 1907 (Weber 35 S. 453). Über
fründeaufonde ebendaS. 4

* W#lztauchEntich d. #0. f. Bayern in Gegenst.des Zivilrechtesusw.8 S. 338, Entsch.
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jedochhierbeistaatlicherKuratel", die in denwichtigerenBeziehungenvon denKreis=
regierungen,Kammerndes Innern, außerdemvon den Distriktsverwaltungsbehörden
gehandhabtwird. Die geistlichenOberbehördenkönnen wohl Erinnerungen erheben,
haben aber keinenbestimmendenEinfluß auf die Verwaltung 5.

Die Genehmigungder Kreisregierung ist namentlichzuVeräußerungen und Ver=
änderungenin bezugauf das Grundstockvermögen,zur Übernahmevon Lasten auf das=
selbe36, sowie zu Rechtsstreitigkeiten27 erforderlich.

Die Neigung,welcheder älterenRechtsentwicklungeigenwar, dieBefugnisseder
Verwaltungsbehördenauf Kosten der Rechtspflegezu erweitern, tritt hier in besonders
bezeichnenderWeise zutage. Die Aufgabe der Kuratel bestehtan und für sich lediglich
darin, im Interesse der Pfründestiftung die Verwaltung desPfründeinhabers zu beauf=
sichtigen. Soweit eine kuratelamtlicheGenehmigungerforderlich ist, ist derenErteilung
oderVersagungVerwaltungssache. Dagegen gehörtdie Entscheidungvon Rechtsftreitig=
keitennicht zu denAufgabenderKuratel. Gleichwohlist derVerwaltungdieEntschei=
dung solcherStreitsachenzugewiesenworden, welchesich auf das Rechtsverhältnis des
PfründebesitzerszumPfründeverwögen,auf die gegenseitigenAnsprücheeinanderfolgender
Pfründebesitzerund auf die Ansprüchean die Erträgnisse und die Verteilung der Lasten
bei Erledigung von Pfründen beziehen?s. Dies, trotzdem es sichdabei nicht einmal
um öhffentlichrechtliche,fondern um bürgerlichrechtlicheStreitigkeiten handelt22. Die
Zuständigkeitsvorschriftenbieten ein Bild völliger Regellosigkeit.

Streitigkeiten der ebenbezeichnetenArt, welchesich rechts des Rheines anläßlich
von Baufallschätzungenergeben,sind von den Distriktsverwaltungsbehördenin erster,
von denKreisregierungen,KammerndesInnern, in zweiterInstanz als Verwaltungs=
sachenzu erledigen3e°. Im übrigen werden Streitsachen über das Verhältnis des
PfründebesitzerszumPfründevermögendurchdie Kreisregierungentschieden571.
. In der Pfalz kommtbei den protestantischenPfarreien die Feststellungder Ent=

schädigungder Pfarrer fürVerbesserungendesPfarrgutes denDekanaten in erster,dem
Konsistorium in zweiter Instanz zu's.

Interkalarstreitigkeiten33beiErledigung von Pfründen rechtsdes Rheines werden
für die katholischenPfründen von denKreisregierungen,Kammern des Innern, im Ver=
waltungswege?4, für die protestantischenPfründen durch das Konsistorium in erster,
durchdas Oberkonsistoriumin zweiterund durchdas Staatsministeriumdes Innern
für Kirchen=und Schulangelegenheitenin dritterInstanz entschieden35. In derPfalz

Bl. 36 S. 149f.
15Verf.Beil. II 8864 b. 75, Form. V.O. v 5 12 8 74, onsist. O. v. 1809 F 81.

Weber 2. S. 338, 478, 540, 3 S. 5, 70, 287, 2. 7½ (0), 528, 654
*s überAbsitzfristen Weber 2 S. 540, 607, 3 S. 227, 6 S. 340. 12 S. 235. —Agl. auch

2S. 53, 1 üÜbernahme von Streitkosten).
ber denStreitkonsensWeber 2 S. 58, 8 S. 291; überStreitkostenauch2 S. 381.

Eine ibehe Archivf. kath.KirchenrechtNXXIX S. 1 ff.
26Uber Interkalarien E Stingl a aOIS379 Krick a. a. O. S. 181 ff.,

Günther, Amtshandb. usw. 1 706ff., Krais a. a. O. 1 S. 301; Weber 1 S. 135,
391, 405 490, 432. 446, 461, 465, W7 494, 2— 750, 3 S. 10, 15. V.G. H. 1S. 50, 2 S. 317,
6 S. 151, 11 S. 228, 563.

:P Val, dieKomp. Konfl. Entsch.bei 7 L.3 Matthäus, Die Grenzender zivilgerichtl.
u. adm.v biaf Nördlingen 1878,S.

8.Juli 1811, 40.Kartt isss /13. Nov. 1857 * 44 (Weber 1 S. 349, 742, 5
S " ed. V.. v. 17.Dez. 874, — 25 S. 315.

21An ei Form. V.O. ganln B l VG 3 S. 252,wezn unten Anm. 41.
as3½ElliralionsS. v. 21.Aug. 1839 * Kr. A. Bl. S . 395) Art. 10, 11, K.M.Bl.

1899 S
1 * Vau. Meurer, PfründerechtS. 527ff. über Interkalarrecht. K. Gem.O. Art. 8, 12,

X!— April 1807(iit nicht in derWmfalu. Unterfranken,vgl. Meurer, Bayer.
Kirch. V.NR.1 e 234) u. 21. Okt. 1818 (Weber 1 S. 135. 742). gyrn .O. v. 17. Dez. 1825

àê°5St . 12Dyau E. Mayer a. a. O. S. 241 Anm. 18; Bl. 11S. 104ff., 14 S. 254ff.,

64 V.O. 5 14. Ang. 1813 (Weber 1 S. 432) Ziff. 15, v. 27. Febr. 1847(Weber3 S. 659)
§*5, I Ziff. 10. Meurer, K. V.N. II S. 583.

35“
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werden Interkalarstreitigkeitenbei katholischenPfründen gleichfalls von der Kreisregie=
rung#s,bei protestantischenPfründen von demKonsistoriumin erster,von demgenannten
Staatsministerium in zweiter Instanz entschieden. s

Gegen die Entscheidungender Kreisregierungen, nicht aber gegenjene der Kon⸗
sistorienss,kann der VerwaltungsrechtswegdurchBeschwerdezumVerwaltungsgerichts=
hofe beschrittenwerden Letztererist innerhalb der allgemeinenGrenzen seiner richter=
lichenZuständigkeit3°zurEntscheidungberufenüber„HaftungenderkirchlichenPfründe=
besitzeraus der Verwaltung und Nutznießungdes Pfründevermögenseinschließlichder
Haftungen aus der baulichenUnterhaltung der Pfründegebäude(Baufallschätzungen)%;
Ansprücheder Genannten wegenMeliorationen“; „Ansprücheauf Interkalargefälle er=
ledigter kirchlicherPfründen; Verteilung der Diensterträgnisseund Lasten bei Erledi=
gung von kirchlichenPfründen unter die Beteiligten““1.

Außer den Erträgnissen des Pfründevermögens gehören zum Einkommen des
Pfründebesitzers— von den Stolgebühren abgesehen(oben S. 506) —auch noch ver=
schiedenartigeReichnisse" und Leistungen,welcheentwederprivatrechtlicherNatur sind
oderauf demPfarrverbandeberuhenund alsdanndemöffentlichenRechteangehören“.
LetzterenfallswerdenentstehendeStreitigkeiten— auch über die durchdie Kirchen=
gemeindeordnungermöglichteUmwandlungund Ablösung von Reichnissenund verwandten
Leistungen— zunächstim Verwaltungswegedurch die Distriktsverwaltungsbehörden“
in erster, die Kreisregierungen, Kammern des Innern, in zweiter Instanz beschieden.
GegenEntscheidungender letzterenkann der VerwaltungsrechtswegdurchBeschwerdezum
Verwaltungsgerichtshofebeschrittenwerden“.

36Dekretv. 6. Nov. 1813(Geib a. a. O. II S. 79) Art. 26, V.O. v. 6. Nov. 1817(pfälz.
Kr. A. Bl. S. 567).

37Ratifikations. O. v. 21. Aug. 1839 Art. 22 mit A88e. Ausschr.v. 9. Febr. 1818 (pfälz.
Kr.A. Bl. S. 283),V.O. v. 27. Febr. 1847 § 5, I Ziff. 15, Krais, V.G.H. G. S. 137; Meurer,
PfründerechtS. 374.

es Gegen die Zuständigkeit der Konfistorien hat E. Mayer a. a. O. S. 241 Anm. 20
unter Hinweis auf 9nrn Abs. III des R.G.V.G. Bedenkenerhoben. Ich halte diesenicht für be=
ründet. Das R.G.V.G. bezieht sich nur auf die Justigsachen. Daß auch § 15 nur von diesen

pendekt=erhellt schonaus vn erstemSatze. Die Angelegenheiten,die hier in Jag stehen,find
nachbayer.Rechte, gleichviel, welches ihre innere Natur ist, Verwaltungs=u. Verwaltungsrechts=
sachen. Die Ubertragung der Entscheidungan die Konsistorien enthält also keineVerletzungdes
Satzes, daß alle Gerichte Staatsgerichte seien. Vgl. auch W. Krais, Komm. 1878 S. 391,
Chr. Meurer, PfründerechtS. 374.

35Vgl. V.G.H. 6 S. 78, 18 S. 264.
4 Darüber, daß sich die Zuständigkeit lediglich auf baulicheHaftungen der Pfründebesitzer

bezieht,V.G. H. 3 S. 140, 8 S. 124.
41 V.GH. G. Art. 10 Ziff. 14, 15. Dazu G. Kahr, Komm.S. 151ff., W. Krais, Komm.

S. 135ff., 391 ., Meurer, K.V.N. 2 S. 257, 386.— Vgl. hierher auchV.G.H. 2 S. 119 u. dazu
dieBemerkungenvon A. Luthardt, Bl. 31 S. #fta fernerV.G. H. 1 S. 51,6 S. 78.— V.G. H.
6 S. 54 lauck 8 S. 196; etwas zweifelhafter13 S. 235f.) wird die Ansicht vertreten,daßArt. 10
Ziff. 3 des V.G.H.G. auchauf das kirchlichePfründevermögenanwendbarsei. EbensoMeurer,
K.V.R. 1 S. 8 u. 2. S. 74 u. Reger=Dyroff S. 324. GegendieseAnsichtW. Krais, Komm.
S. 127,u. C. Sartorius, Die staatlicheVerwaltungsgerichtsbarkeitauf demGebietedesKirchen=

schtes.München 1891,S. 58f., m. E. mit vollem Rechte.Vgl. im einzelnen2. Aufl. III S. 68
nm. 39.

*•2Weber I S. 102, 103, 4 S. 31. Art. 80 1II d. E.G. z. B.G.B.; Art. 1 d. A.G. z.
B.G. B. Vgl. hierherArt. 85 mit 89 derK.Gem.O. insbesondereüberdie Umwandlung u. Ablösung
dieser Reichnisse. Über die Zuständigkeit des V.G.H. nach Art. 8 Ziff. 11 vgl. Art.96 a der
K.G. O. Dyroff a. a. O. S. 169ff.

« »S.hierüberdiebeiW-Krais,Handb.IS.303f., zufammenkestelltenEntsch.(dazu
noch Entsch.d. O.G.H. [L.G.] in Gegenst.des Zivilrechtes usw. V S. 254, X S. 241, XI S. 288,
V. G.H. 12 S. 313, 25 S. 55, 70 S. 61, 66) u. Aufsätze.Meurer, PfründerechtII S. 411 ff.,
Bl. 49 S. 321, 52 S. 260 ff. (Reg.Dentschrist über Komplexlasten), Reger=Dyroff S. 336. —
Über Erfatz der Umlagen durchdie K.Gem.vgl. V.G. H. 3 S. 60, Bl. 6 S. 223, 7 S. 49, 21 S. 29,
32, 24 S. 158ff., 221, 30 S. 236 (M. E. v. 8. Dez. 1879). Weber 1 S. 323, 9 S. 158 2. Aufl.
§ 269 Anm. 29. Über Verjährung V.G.H. 25 S. 408, hiergegenBl. 57 S. 275.

“ Ubereinst.Reger=Dyroff V.G. H.G. S. 340.
“ Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 § 50, Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 10 Ziff. 18. — V.G. H.

10 S. 127, 17 S. 285, 24 S. 583, 30 S. 62, 31 S. 4.
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Die Regelungder Stolgebühren“ stehthinsichtlichder katholischenKirche den
Kreisregierungen,Kammerndes Innern, zu"'. Für die evangelischenKirchenerfolgt
die Regelung durch die kirchlichenOberbehördenmit ministerieller Genehmigung“s.

Die Kongrua ist für katholischePfarrer auf 600, für Benefiziaten auf 400
Gulden festgesetzt,für protestantischePfarrer auf 800 und 600, für Vikare auf 600
und 400 Gulden, je nachdemsieverheiratetoderunverheiratetsind; für ständigeVikare
stets auf 600 Gulden". Die Verhältnisse in der Pfalz sind besondersgeregelt 5°.

Den katholischenund evangelischenGeistlichensindseit der VI. Fin. Periode1849/55
wiederholt aus Staatsmitteln Einkommensaufbesserungenzugewiesenworden, die jedoch
rein persönlichund nicht GegenstandrechtlicherAnsprüche,sondernwiderruflich sind51.

Über das Diensteinkommender PfründebesitzerbestehenPfründefassionen. Deren
ersteDurchsichtund fortlaufendeRichtigerhaltung obliegt für die katholischenPfründen
den Distriktsverwaltungsbehörden,die Feststellungden Kreisregierungen,Kammern des
Innern; für die protestantischenPfründen werden dieseGeschäftevon denKonsistorien
und demOberkonsistoriumbesorgt32. Für diePfalz bestehenbesondereBestimmungens#,
jedoch gilt die verfassungsmäßigeZuständigkeit des Konsistoriums auch hier5“/. Die
Fassionsherstellungist ein reines Verwaltungsgeschäft. Die Einträge in die Fassion
entscheidenwederüberRechtsstreitigkeiten,nochschneidensiedieselbenab5.

Ülber die Verwaltung des ortskirchlichenStiftungsvermögens bestimmt
die Kirchengemeindeordnung56 folgendes:

Die Angelegenheitendes katholischen ortskirchlichenStiftungsvermögens sind
den nach Maßgabe diesesGesetzeszu bildendenKirchenverwaltungenanvertraut, wenn
nicht durch besondereGesetzeoder Stiftungsbestimmungen? eine andere Verwaltung

44 Val. oben§ 286 Anm. 84. " Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 § 34.
— * M. E. v. 19. Dez. 1839 (Weber 3 S. 326). Vgl. auchH. Wand, Handb., 2. Aufl.,

V.O. v. 19. Juni 1810 über Besteuerungder Pfründen (hierzu V.G.H. 17 S. 134),
2. Jan. 1811 u. 29. Mai 1812(Weber 1 S. 323, 344, 394); M.E. v. 8. Aug. 1877(Günther,
Amtshandb. usw. II S. 500).Landt. Absch. v. 29. Dez. 1881 Abschn.III Ziff. 46,b. S. auch
Weber 2 S. 68, 226, 604, 667, 693, 3 S. 15, 32, 657; Döllinger VIII S. 182ff.,XI S. 1574.
W. Krais a. a. O. S. 284ff. »

IOUberdieStaatsgehalteufinderGeiftlicheninder Pflalz, Siebenpfeiffer, Handb. usw.
II S. 453ff. Wand a. a. O. S. 203 f.,A. Geib a. a. O. II S. 79 f. Anm. — 92f. Anm. ***.

51 if. 5 der M.E. v. 21. Aug. 1874. (Weber 10 S. 446.) Aus demReichsdeputations=
hauptschlussev. 25. Febr.1803 (namentlich § 35) können rechtlicheVerpflichtungendes Staates
zum Unterhalt katholischerGeistlicher usw. nicht abgeleitetwerden (so zutreffendv. Auer gegen
v. Stein St. B. d. R.N.K. 1902 Bd. II S. 402, 404), denn dieserVertrag schufVerbindlichkeiten
nur zwischendenKontrahenten,zu denendie kath Kirche nichtgehörte.Die nachderSäkularisation
übernommenen Pflichten des Staates find ausschlißlich im Konkordat begründet u. fixiert worden.
Vgl. hierher Landrats=Verh.für Oberbayern 1890 S. 260, übereinst.C. Meurer, Pfründerecht
S. 40 ff. S. auchMin. v. Landmann, Berh. d. Abg.K. 1897/98St.B. 12 S. 920. — Ferner
2. Aufl. III S. 604 Anm. 48. Über Gewährung von Staatsbeiträgen für Seelsorgestellenu. die
Einkommensaufbesserungvgl. K. M.E. v. 29. Nov. 1908, Weber 36 S. 486, 490, Reg.Denkschr.
Abg.K. 1897/98Beil. Nr.375., ferner M. B. v. 18. Okt. 1912 (K. M.Bl. S. 475),zum Vollz d.
Art. 86—89 d.K.Gem O.

53Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 § 36 (dazuZiff. XXV derV.O. v. 29. Dez. 1836,Weber
3 S. 87). Weber 1 S. 316 (prot.),357 (kath.),2 S. 718, 3 S. 489, 4 S. 740, 5 S. 105, 119,
6 S. 441 (prot. Instr.), 7 S. 349. Vgl. auchLandt.Absch.v. 29. Dez. 1831 Abschn.III Ziff. 20,
dann Repert. über die Landt.Verh. 1866.69S. 73 u. Landt.Absch.v. 29.April 1869§ 37. Glock
S. 362, W. Krais a. a. O. 1 S. 285f., Günther, Amtshandb.usw. II S.82 ff., Geib,
Handb. II S. 313, Chr. Meurer, PfründerechtS. 392 ff.

5s A. Geib a. a. O. II S. 107ff., Wand, Handb. usw., S. 604f., L. H. Krick a. a. O.
S. 124 ff.

Zweifellos falschdie M.E. v. 6. Aug. 1849 (Döllinger XXIII S. 290).
55Bgl. V.G.H. 4 S. 155, 7 S. 95 u. die bei W. Krais a. a. O. 1 S. 285 erwähnte

Entsch,v. 6. Aug. 1886. ·
UArt6;überdiiankrattreienderK.G.OinderPfalzvgl.Art.lllu.103u-oben

290 Anm. 26. Bis zu diefem Zeitpunktebleibt die Verwaltung des kath. Kirchenvermögensin
er Pfalz bei den Fabrikräten, des prot. Kirchenvermögensbei denPresbyterien nachbisherigem

Recht; hierüber vgl. 2. Aufl. III S. 606. .
"Bg1.oben§290Anin.12.
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angeordnetist. Eine Mitwirkung der Kirchengemeindeversammlungoderder Kirchen=
gemeindebevollmächtigtenfindet, vorbehaltlichder Art. 65 Abs. II und 68 Abs. VI
Satz 2, bei Angelegenheitendes katholischenortskirchlichenStiftungsvermögens nur in
den Fällen des Art. 23 Abs. II Ziff. 2 und 3, des Art. 36 Abs. III Ziff. 1 und IV.
sowie des Art. 52 Abs. III Satz3statt.

Die Angelegenheitendes protestantischen ortskirchlichenStiftungsvermögens
sindder Kirchengemeindezur Verwaltung anvertrautund werdennebendeneigenen
Angelegenheitender Kirchengemeindedurch ihre Vertretungskörper besorgt,wenn nicht
durch besondereGesetze oder Stiftungsbestimmungeneine andere Verwaltung an=
geordnetist58.

Hinsichtlichder Kirchenverwaltung,Staatsaussichtund Mitwirkung der kirch=
lichen Oberbehörden,sowie über die Verwaltungsmaßnahmen im einzelnen ist auf die
Darstellung im vorhergehendenParagraphen zu verweisen.

Sechstes Hauptstück.
§ 292. Die israelitische Glanbensgesellschaft!. Das Edikt über die Verhältnisse der

jüdischenGlaubensgenossenim KönigreicheBayern wurde unterm 10. Juni 18132 verkündet,es
gilt, in seinemübrigen Inhaltes beseitigt,soweites die Verhältnisseder Israeliten als Glaubens=
gesellschaftregelt, für die Landesteile rechtsdesRheines nochjetzt"“,obschondie Gestaltung,welche
das Rechtder israelitischenGemeindenerhaltenhat, die erheblichstenLückenund Unklarheiten auf=
weist. Hieraus ergabensich wiederholteVersuche,Anderungen des Judenediktesauch nach der
Richtung herbeizuführen,welchehier in Frage steht". Eine völligeUmarbeitungwurdebeiBeratung
der K.Gem.O. (oben§ 290) in Aussichtgestellt.

Für das geltendeRecht ist zunächstfestzustellen,daß die Israeliten in Bayern
einerechtlicheVerfassungals Glaubensgesellschaftnichtbesitzen0. Sie tretenrechtlich
nur als einzelneGemeinden auf?. Immerhin kommt aber die Gesellschaftsangehörig=
keit des Einzelnen darin zur Geltung, daß er kraft derselbendem kultusgemeindlichen
Verbande seines Wohnsitzesanheimfällt und als Israelite auch dann zu erachten ist,
wenn er in keinemGemeindeverbandeseinesGlaubens steht. Da ferner die einzelne
Gemeindeals die örtlicheErscheinungsformder Glaubensgesellschaftsichdarstellt, so

½8Diese hart umkämpfteBestimmungbezweckt,der kath.AuffassungbesonderenAusdruckzu
verleihen, daß das kath. Stiftungsvermögennicht im Eigentum der K.Gem., die keinerlei kirchen=
uiliche Bedeutunghabe,stehe. Deshalbsollte die Mitwirkung der weiterenVertretungskörperder

K.Gem. bei Verwaltung des Stiftungsvermögensganz ausgeschaltetwerden,obwohl dieK.Gem.bei
unzulänglichkeitdes StiftungserträgnissesdurchUmlagen die ungedecktenortskirchlichenBedürfniffe
u befriedigenhat. Hierdurch sollte die Kirchenverwaltungdie Eigenschaftals selbständiges,von
r.K. Gem.'zuahbänsiges Stiftungsorgan erhalten. Juritch bleibt die Kirchenverwaltung,deren

Existenz nur in der Gem.O. begründet ist, auch in diesemFall ein Vertretun terber der K.Gem.,
wie Kultusminister v. Knilling zutreffenddarlegte. Vgl. R.R.K. Aussch. Prot. II (1912)S. 4.

Die Stiftung=verwaltung ist eine besondereFunktion der K. V. — A.M. anscheinendDyroff
a. a. O. S. 179.
[§ 292)1 Überdie Rechtsentwicklungvgl. 2. Aust § 386, fernerJ. Gotthelf, Hist.=dogm.Dar=
stellungder rechtlichenStellung der Juden in Bayern,München 1851, derfelbe, Die Rechts=
verhältnisse der Juden in Bayern, München 1852; außerdem J. Heimberger, Die staatskirchen=
rechtlicheStellung derIfraeliten in Bayern, Freiburg i. B. u. Lipzig 1509u. 2. Aufl. Tübingen1912;
W. Krais, Handbuch,1 S. 357ff., A. Geib, Handb., II S. ff.. J. Silbernagl, a. a. O.
S. 290ff., 560ff., Bl. 63 S. 1 f. — Eine Zusammenstellungder Mrwaltungsgrundsate u. der

Nechtfprechungin B 1 S. 360ff. Vgl. auchArt. 175 Z. 11 d. A.G. z. B.G.

* Val. 2. Aufl. § 80 Anm. 3ff.
" Es wurdedurchV.O. v. 5. Dez.1816(Döllinger VI S. 9 auch##denneu erworbenen

Gebietendes Großh. Würzburg u. des Fürstent. Aschaffenburgeingeführt. Überdie Erörterungen
bei Revision derVerf. 2. Aufl. § 374 Anm. 15. über die rechklicheNatur des Edikts — V.O. oder
Verf.G. — vgl. J. Heimberger 2. Aufl. a. a. O. S. 32—37.

* Vgl. Hrüber 2. Aufl. III S. 609 u. J. Heimberger a. a. O. S. 17ff.
6 Vgl. hierherJ. Heimberger a. a. O. S. 46—56.
7 über das Verhältnis des . RechtesderGlaubensgeelllchaften u dembesonderenRechte

berIsraeliten u. über §§ 23, 25 Abf. I des Judenediktesvgl. oben§ 282Anm. 75, 48, § 283
nm. 4.

Gocgle



§292 Die israelitischeGlaubensgesellschaft. 551

ist das Ausscheidenaus der Gemeindenicht gleichbedeutendmit demAusscheidenaus
der Glaubensgesellschafts.

Das Edikt vom 10. Juni1813 ist amdeutlichstenin denjenigenBestimmungen,
durch welche es bisherige Rechtszuständebeseitigt. Es verfügt vor allem die Auf=
lösung aller Judenkörperschaften?. Die Schuldensind „Lnter jeneDistrikte,welche
bisher jedeKorporation gebildethaben“, zu verteilen10. Die „eigenenJudengemeinden“
sollen aufhören, d. h. es soll keineAussonderungder Juden aus dem bürgerlichenGe=
meindeverbandemehr stattfinden11. Die Gerichtsbarkeitder Rabbiner hat ein Ende.
Sie und die Barnosen haben „in bürgerlichenoderGemeindeangelegenheiten“keineZu=
ständigkeit mehr12. Die bestehendenJudengemeindenbleiben als „Kirchengemeinden“
aufrecht158.Neue Gemeindenkönnengebildet werden, „wo die Juden in einem ge=
wissen, mit der Territorialeinteilung des Reiches übereinstimmendenBezirke in einer
Zahl von wenigstens50 Familien vorhandenfind“ 14.

Die Bildung israelitischerKultusgemeindenist zwar nach der Verfassung15 „ge=
mischterGegenstand“,erfolgtaber,da die jüdischeGlaubensgesellschaftals solchekeine
Kirchengewalt hat, einseitig durch den Staat nach Anhörung der Beteiligten. Auch
die Grundsätzeüberdie Gemeindezugehörigkeitstellt der Staat auf. Jeder Israelite
gehört zu der Kultusgemeinde,in deren Bezirke er seinen Wohnsitz hat½6. Die Er=
richtung und Umbildung der Kultusgemeinden fällt in die Zuständigkeit der Kreis=
regierungen, Kammern des Innern 17. Gegen deren Verfügungen kann Beschwerde
zum Staatsministerium des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenergriffen
werden18.

8 Vgl. V. G. P. 1 S. 486, 17 S. 100.
* Die M.E. v. 5. Okt. 1818(Weber 1 S. 421 Anm. ) scheintden Sinn zu haben, daß

die Judenkörperschaftenauf privatrechtlichemGebiete in Form von Stiftungen noch sollen fort=
dauern können.

0 Ed. " 21.
11Ed. § 22.
12Ed. § 30.
12M.E. v. 6. Dez. 1813Sif. 3 (Döllinger VI S. 197, Weber 1 S. 421 Anm..

Agl. auchM.E. v. 29. Juni 1 (Weber 6 S. 186) Ziff. 1 Abs. I. Wgl. J. HKeimzeger
S. 89—93,Feit Wahlhaus, Die Rechtsstellungder israel. Kultusgemeindeim rechtsrh.Bayern
München=Berlin1912.

11Vgl. hierüberJ. Heimberger a. a. O. S. 92—109. Derselbeerörtert S. 102 ff.auch
die Frage, ob am nämlichenOrte ueer israel. Kultusgemeindenbestehenkönnen. Der Bestan
mehrerersolcherGemeindenan einemOrte unterliegt dann keinemBedenken,wenn es sichum eine
räumlicheAusscheidunghandelt, also jedeGemeindeihr eigenesGebiet hat. Dagegenfind mehrere
israel.Kultusgemeinden für dasselbe Gebietm. E. rechtlichnicht möglich. Die Kultusgemeindeist
ein Gebietsverband,welcheralle darin lebendenAngehörigeneinerGlaubenegezellschaftumfaßt. Eine
persönlicheAusscheidungvon Glaubensgenofsenin zweiGemeindenfür dasselbeGebiet ist nur dann
möglich,wenn die RechtsordnungKennzeichenan die Hand gibt, wonachsichdie Zugehörigkeitzur
einen oder anderenGemeinderichtet. Das ist hier nicht der Fall. Liegt der Grund, weswegen
eine doppelteGemeindebildunggewünschtwird, in einer „religissen Scheidung", so ist der rechtlich
Hforderte Ausdruck hierfür die Bildung einer neuenGlaubensgesellschaftdurch einen der beiden

eile. — Heimberger hat in der2. Aufl. a. a. O. seineMeinung aufrechterhalten.Eine rechtlich
befriedigendeLösungkann nur die in AussichtstehendeRevision desEdiktes bringen, dennauchdie
in München und Nürnberg unter Duldung derStaatsaufsichtsbehördebestehendenVereinbarungen
über Abhaltung von Sondergottesdienstenfür die andersgläubigeMinderheit der Kultusgemeinde
find, wie Heimberger a. a. O. S. 108 zutreffenddarlegt, keine Lösung nach Maßgabe des
geltendenRechtes.

15Beil. II § 76 Abs. II e.
16M EC. v. 29.Juni 1863 (Weber 6 S. 186) Ziff. 2. V.G.H. 1 S. 488, 3 S. 26, 318,

694 (Landesfremde), 4 S. 271, 21 S. 33 (Versetzung von Beamten 30 S. 64. J. Heim=
berger a. a. O. S.125 ff,Bl. 60 S. 100ff. KeineverwaltungsrechtlicheEntscheidungüber die
Zugehörigkeitzu einer K.G., vgl. V.G. H. 27 S. 2 „

17Angef. M.E. am Ende,allerdings nicht ganz deutlich. Doch scheintdieübung zugunsten
der Nzierungen zu sein. Übereinst.Heimberger a. a. O. S. 122. Vgl.hierzu Heimberger
a. a. O.S. 109ff., insbes. auch über die neuereMinisterialpraxis u. über die Behandlung des

Vermögens einer aufgelöstenK.G. (S. 116ff.)
# StreitigkeitenüberGemeindebildungfind keineVerwaltungsrechtssachen.V.G. H. 1 S. 145,

2 S. 367,3 S. 124.

Gocgle



552 Das Recht der Glaubensgesellschaften.SechstesHauptstück. 8 282

Zur Ausstattung einer Gemeinde!s rechnetdas Edikt 20 „eine Synagoge, einen
Rabbiner und eine eigeneBegräbnisstätte“1. Diese müssensich „an einem Orte, wo
einePolizeibehörde?2 besteht“,befinden238.Es ist zulässig,daß eineMehrzahl von
Gemeindeneinen gemeinsamenRabbiner (Distriktsrabbiner) besitzt?“.

Die Rabbiner25 und deren Stellvertreter26 müssendie gesetzlichvorgeschriebenen
Eigenschaftenhaben?7,werden auf Vorschlag28 der Gemeinde von der Kreisregierung,
Kammer des Innern, ernanntund könnennur mit derenBewilligung entlassenwerden?“.
Sie haben da, wo eine Synagoge besteht, das ausschließlicheRecht, geistlicheVer=
richtungenvorzunehmen3.

„Das jüdischeKirchenvermögenbleibtdemjüdischenKultus ausschließendüber=
lassen. Es wird in den einzelnenKirchengemeindendurch denRabbiner und zwei
von der Gemeinde erwählte31 Mitglieder verwaltet32."

Darüber, wie dieseBestimmungengemeint sind, gibt die königlicheEntschließung
vom 4. Mai 181433 einigen Aufschluß, mit welcher über die Auflösung der Juden=
körperschaftim ehemaligenFürstentumeBamberg Verfügungen getroffenwurden. Nach
dieser Entschließungsoll der „gemeinsameVerband, in welchen die Juden des vor=
maligenFürstentumesBamberg vermögebesondererVerträge getretenwaren“, aufhören.
Die Landrabbiner haben sich der Ausübung ihres bisherigen Obervorsteheramteszu
enthalten. Die Landunterrabbiner müssensich als „Bezirks= und Ortsrabbiner“ ver=
wenden lassen. Die Lasten der seitherigenKörperschaft werden festgesetzt.Hierfür
haften sämtlichejüdischeIndividuen und Gemeinden, welche bisher einen Bestandteil
der Korporation gebildet und zu den Ausgaben derselbenkonkurriert haben“. Maß=
stab der Verteilung ist „die vorgenommeneneue Schätzung“ „in Verbindung mit dem
üblichen Familienhauptgelde“. „Die Einnahme der jährlichen Korporationsbeiträge“
geschiehtdurch die Landgerichte „für alle in ihren Bezirken befindlichenkonkurrenz=
pflichtigenJuden“. Ein Hauptrendantnimmt „die Beiträge der Gemeindenjedes
Landgerichtes vierteljährlich in Empfang, leistet die Zahlungen und stellt Rechnung.

1. Uber Schulpflicht, Religionsunterricht u. Gestattung eigener Schulen der Israeliten
Ed 5532, 33. Dazu wegendesReligionsunterrichtes Weber2 S. 396, 537, 3 S. 80, 230,728,
4 S. 33,331, 6 S. 123, 187 (Ziff. 4, 8), 433; wegender Schulen Weber 1 S. 442, 2 S. 691,
3. S. 20; Entsch.d. V.G.H. X S. 160. Vgl. auchDöllinger VI S. 159ff.,200 ff., XXII S. 427,
438 ff. — V. G.H. 3 S. sagt, daß dieReligionsschulezu den notwendigenEinrichtungeneiner
ifrael. Kultusgemeindegehört. Obschondies in der M. E. v. 29. Juni 1863 steht, ist dochnur

friel richtig, daß die Erteilung von Religionsunterricht ihres Bekenntnissesan schulpflichtige
fraeliten zu dennotwendigenEinrichtungenderöffentlichenVolksschulenu. der besonderenisraelit.

Volksschulen gehört.Letzterefind übrigens m.E. zweifellos keineöffentlichen,sondernPrivatschulen.
Zustimmend *#Heimberger a. a. O. S. 288, Graßmann, Schul=B.G. S. 51. Anders dieVer=

waltungspraris, V.G.H. 14 S. 125 u. Seiler, Schul=B.G. S. 143.
Die Bestimmungzeigt, wie wenig man die tatsächlichenVerhältnissekannte.

21Für Beerdigungender Juden (Weber 2 S. 484) geltendie allg. Bestimmungen.
22 DasEd. sagt nicht Distriktspolizeibehörde,sondern allgemeinPolizeibehörde. Liernach

geschiehtdemWortlaute des Ed. keine Gewalt,wenn man auchmit einer Ortspolizeibehördefi
egnügt. ¾%M Heimberger a. a. O. S. 95 in Übereinstimmungmit der M.E. v. 6. Dez. 1813.

4 Weber 2 S. 217, 223, 366. Über Synagogenvorsteherin Filialsynagogen Weber 3
S. 330, über Vorsänger und sonstigeKultusbediensteteWeber 2 S. 217, 223, 587, 566, 652.
J. Heimberger a. a. O. S. 266ff.

25J. Heimbergera. a. O. S. 174ff. V.G.H. 32 S. 82.
269J. Heimberger a. a. O. S. 264.
27Ed. § 27. Weber 2 S. 64, 547, 3 S. 8, 4 S. 726. — Vgl. auchEd. § 34, Weber 2

S. 355, Döllinger VI S. 173 (Talmudschulezu Fürth).
? ÜberWahlanfechtungs.V.G.H. 24 S. 169.
25 Ed. § 26. Weber 3 S. 34, 271 (0, 466, 565.

,„ 30Ed. § 25 Abs. II. Weber 2 S. 749, 3 S. 4. M. E. v. 29. Juni 1863 Z. 4, 5. —
über die Eides eistung der Rabbiner Ed. § 28. Vgl. auch Weber 2 S. 64 (Verbot eines Amts=
siegels),S. 689 (Tracht), 12 S. 256 (Staatszuschüsse).Die Gehaltsverhältnisseder Rabbiner sind
im Ed. absichtlichnicht geregelt. Man wollte dies, wie dasSihungsprot. v. 24. Febr. 1813 sagt,
„der Privatübereinkunft derPirchengemeindeselbstüberlassen“. VomStaate wird das Einkommen
der Distriktsrabbiner bis auf 2400 Markergänzt.

z. Vgl. Weber 3 S. 340. 32Ed. § 31; hierzu Heimberger S. 134.
: Döllinger VI S. 254.
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Aus alledem ergibt sich folgendes. Das Edikt will nur die großen körper=
schaftlichenVerbände der Israeliten, die Landjudenschaften,aufheben. Die örtlichen
Verbände läßt es bestehen;letzteresollen aber keine politischenGemeinden mehr sein,
sondernlediglichKirchengemeinden.Als solchesetzensiedie frühereRechtspersönlichkeit
fort. Daß sie jedenfalls juristischePersonen des Privatrechtes sind3“, folgt daraus,
daß ihnen als Gemeindendas Kultusvermögen überwiesenist33, und zwar offenbar,
soweit es sichnicht etwa um besondereStiftungen handelt, zu Eigentum36, und daß
ihnen als Gemeinden die Schulden der alten Körperschaften anteilweise aufgebürdet
wurden.

Es fragt sich nun aber weiter, ob die israelitischenGemeinden auch Verbände
des öffentlichenRechtes sind. Dafür scheintdie Erwägung zu sprechen,daß unzweifel=
haft die Glaubensgesellschaftenals solchedem öffentlichenRechte angehören, daß bei
den Israeliten die Gemeindedie einzige Form ist, in welchersieüberhaupt eine recht=
licheVerfassunghaben,dieseVerbindungalso dochwohlöffentlichrechtlicherNatur ist7.

Auf der anderenSeite sagt das Edikt über die Verfassungder israelitischen
GemeindennichtsNäheres. Der Wirkungskreisder Rabbiner ist ausschließlichauf
kirchlicheVerrichtungen, der Wirkungskreis der Kultusverwaltung auf die Verwaltung
des Vermögens beschränkt. Über die Bestreitung des Kultusaufwandes enthält das
Edikt keineBestimmungen. Ein Selbstgesetzgebungsrechtist den Gemeindennicht ein=
geräumt. In den Vorverhandlungen sind wohl gelegentlichdieseFragen gestreift,in=
dessennur bei Befürwortungvon Vorschlägen,die abgelehntwurden. DiesesStill=
schweigendes Ediktes hat Anlaß zu sehr verschiedenartigenAuslegungen gegeben.

Ursprünglich war die Auffassungdie, daß das öffentlicheRecht sichüberhauptdarum nicht
kümmere,wie die ifraelitischenGemeindenfür ihren Kultusaufwand sorgen. So untersagteeine
Ministerialentschließungvom 11. Dezember182659dieEinleitung einerVermögensschätzungzur Auf=
bringung einer Rabbinerbesoldung. Es sei den Israeliten zu überlassen,sich über den Beitrags=
maßstab „selbstzu vereinigen“. Zwei Ministerialentschließungenvon 1831 und 1832° lehntenes
ab, sichvon Verwaltungs wegenin ifraelitischeUmlagenstreitigkeiteneinzumischen.Nach § 22 des
Ediktes bilden die Israeliten keineeigenenJudengemeinden;in religiöserHinsicht seiensieale bloße
Privatgesellschaftenzu achten. Es sei ihnen also anheimzugeben,ihre Streitigkeiten über Beitrags=
leistung gütlich auszugleichenoder im Rechtswegeauszutragen. Waren dieseBescheidezutreffend,
dann war zweifellos auch im Rechtswegenichts zu erzielen.

Ein Jahr späterändertesichdie Rechtsauffassungvöllig. Eine Ministerialentschließungvom
12. Dezember18334 erachtetedie ifraelitischenKultusverwaltungen für „kirchlicheObere“ oder
„Vorsteher“ im Sinne des § 39 der II. Verfassungsbeilageund fand es nachden „bestehendenGe=
setzen“klar, daß die jüdischenGlaubensgenossen,„namentlich“ da, wo sie eine eigeneGemeinde
bilden, „schuldigund verbunden“seien,„nach Maßgabe des Umlagengesetzesvom 22. Juli 1819 zu
den Bedürfnissenihres Kultus zu konkurrieren". Dies wurde soklar gefunden,daß es nichteinmal
für nötig gehaltenwurde, darzulegen,welcherZusammenhangzwischenden Gemeindeumlagengesetze
von 1819 und dem Judenediktebestehe.Damit war zum erstenMale die Bahn betreten, einen
angeblichenWillen des Gesetzgebersvon 1813 aus analogerAnwendung von Gesetzenzu ermitteln,
die erst lange nachhererlassenwurden.

3“ S. hierüberdie einanderwidersprechendenErk. beiP. v. Roth, bayer.Zivilrecht, 2. Aufl.,
1 S. 293f. Anm. 14, 15.

5 BVgl.auchDöllinger XXII S. 446. P. v. Roth a. a. O. S. 294 Anm. 17 scheint
mir den Gesetzgebergar zu sehrbeim Worte zu fassen,wenn er meint, § 31 des Ed. habe die
Gesamtheitder Kirchengemeindenals Rechtssubjekterklärt Diesenetwas wunderlichenEinfall hat
der Gesetzgebersichernicht gehabt. Wenn aber, dann wüßte ich nicht, wie dies durcheineM.E.

hätte Fandert werdenkönnen,was Roth nämlich annimmt. GegenRoth auchJ. Heimberger
. S.a. a. .

r * RT dargelegtV.G. H. 12 S. 423. Vgl. auch9 S. 383. J. Heimberger
a. a. O. S. ·

«7J.heimbergera.a.O-S.91ss.
S #344| Vgl. zum Folgenden J. Vervier, Bl. XVI S. 219 ff.., J. Heimberger a. a. O.

28 Döllinger VI S. 187,Weber2S. 366.
4°Döllinger VI S. 195. »-
4 Dieselbe ist bereits oben§ 286 Anm. 75 erwähnt. Vgl. auchBl. f. R.A. XVI S. 126.

Gocgle



554 Das Recht der Glaubensgesellschaften.SechstesHauptstück. g 2982

Nicht ganz anderthalb Jahrzehnte später verwarf man diese Ansicht wieder. Mehrere
Ministerialentschliehungenvon 1847 und 1848“ wiesenin teilweisewörtlichemAnschlussean die
Entscheidungenvon 1831 und 1832 Streitigkeiten über Kultusbeiträge der Juden an die Gerichte.
1850“ kehrteman unter demDrucke oberstrichterlicherUrteile zu denAnsichtenvon 1835zurück,
um 1854 und 1855 wiederdenursprünglichenStandpunkt einzunehmen.

Die letzterenEntschließungengabenzu einemZuständigkeitsstreiteAnlaß, welcherdurchEr=
kenntnis des oberstenGerichtshofesvom 4. März 1856“ seineErledigung fand. DiesesErkenntnis
führtefür dieRechtsverhältnissederifraelitischenKultusgemeindeneineentscheidendeWendung herbei.

Die Anschauung, welchevon der Verwaltung ursprünglich und damals wieder vertreten
worden war, ging durchaus nicht mit Bestimmtheitdahin, daß dengenanntenKultusgemeinden
gegenihre Angehörigen ein bürgerlichrechtlicherAnspruch auf Beitragsleistung zustehe. Es wurde
nur geleugnet,daß ein folcherAnspruchnach öffentlichemRechtebegründetsei, und hiernachoffen
gelassen,ob er etwa nachbürgerlichemRechtehaltbar erscheine.Allerdings war der Gedankenicht
in dieserForm, sondernin der Form der Ablehnung der Zuständigkeitausgedrückt,und in gleicher
Weise verfuhrendie Gerichte.

Der obersteGerichtshof, zur Entscheidungdes verneinendenZuständigkeitsstreitesberufen,
hätte sonachlediglich zu erkennengehabt, ob die erhobenenAnsprücheihrer Natur nach demGe=
bietedes bürgerlichenoder des öffentlichenRechtesangehhren,ob also von den Gerichtenodervon
den Verwaltungsbehördendarüber zu urteilen sei. Der Gerichtshoferkannteauchganz richtig im
letzterenSinne. Zur Begründung hätte es genügt, darauf hinzuweisen,daß der Kultusgemeinde=
verbandein Verband des öffentlichenRechtessei, gleichviel, ob es sichum eine öffentlicheoder eine
private Glaubensgesellschaft handle, daß die beanspruchten Eintrittsgelder und Kultusbeiträge auf
Grund des Kultusgemeindeverbandesgefordertwürden, und daß es daher Sache der Verwaltung
sei, darüber zu befinden, ob dieseAnsprüchezu Rechtbestündenoder nicht. Dagegenwar es nicht
Aufgabe des oberstenGerichtshofes,darüber sichauszusprechen,ob es Sätze des öffentlichenRechtes
wirklich gebe, auf welchejeneAnsprüchesichgründen ließen. Der Richter über die Zuständigkeit
nahm gleichwohlzu dieserFrage Stellung. Er sprachaus, daß „in Ermangelung andererund be=
sonderergesetzlicherBestimmungen“ das Gemeindeumlagengesetzvom 22. Juli 1819 „den ent=
sprechendenAnhaltspunkt für die Beurteilung der vorliegenden Frage“ darbiete, dessen„zum
mindestenanaloge Anwendung" „außer Zweifel“ stehe. Daran wurde die mehr als gewagteBe=
hauptung gereiht,daß der „jüdischeReligionsverein“ zu Fürth „ein besonderesRecht“ auf die An=
wendungdesUmlagengesetzes„durchdiestaatspolizeilicheGenehmigungseinerStatuten erworben habe.

Die Verwaltung scheintnicht sofort die Waffen gestrecktzu haben. Ein weiteresoberstrichter=
liches Erkenntnis vom 3. Juni 186245,das sich übrigens in den Grenzen seinerAufgabe hielt,
wies eine israelitischeNachsteuersachezur Entscheidungan die Verwaltungsbehörden“.

Die Lehre, welcheder Kompetenzsenatdes oberstenGerichtshofesaufgestellthatte, fand un
Annahme. Nachdemdurch Ministerialentschließungvom 29. Juni 1863“ eine Art israelitischer
Gemeindeordnungerlassenwordenwar, spracheine Entschließungvom 1. Oktober 18654 aus, daß
auf die israelitischenKultusbeiträge „zunächstlediglich die Bestimmungendes Gemeindeumlagen=
gesetzesvom 22. Juni 1819 ihre analogeAnwendung“zu findenhätten. Dies wird damit begründet,
daß dieseAnsicht durchdieMinisterialentschließungvom 12Dezember1833„vorlängstausgesprochen“
und „in neuererZeit durch vielfacheEntscheidungendes oberstenGerichtshofes““ wiederholtals.
richtig anerkanntwordensei.

Nachdemdie RechtsanwendungdieseRichtung angenommenhatte, kann es nicht befremden,
daß auch der Glaube an ein Selbstgesetzgebungsrechtder israelitischenGemeindensichverbreitete.
Dies um so mehr,als Kultusgemeindestatutenstetshergebrachtwaren. Dagegenließ sichkeinesfalls
etwas einwenden. Die Frage war nur die, wie weit durch solcheStatuten verbindlicheRechts=
vorschriftenfür die Gemeindegliedergeschaffenwerdenkonnten.

Die Auffassungenwaren verschieden.So findet sich in einer Regierungsentscheidungaus
demJahre 18715° die Meinung vertreten, daß das Umlagengesetzvon 1819 für die ifraelitischen
Gemeindenniemals maßgebendgewesensei; dieselbenhätten vielmehr „nach demJudenedikteseit
alter Zeit in dieserHinsicht vollständig autonomeBefugnissegenossen“.Es sei daherunstatthaft,

* Döllinger XXII S. 4382
. lasran XXII S. f (M.E. v. 31. Jan. 1850). Vgl. Bl. f. R.A. XIX S. 121ff.

XX S. 3
“"RBl. S “5 R.Bl. S. 1967.

Hier . !# Hultusgemeindeselbst mchstueden Rechtswegbetreten.
4 Weber 6 S. 186. "8 Weber 6 S. 525; vgl. auch S. 421.
4 Vgl. auchN.Bl. 1869 S. 226. 1870 S. 1170.
56Bl. XXII S. 138f..
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„ihnen die auf einemGesetzeberuhendebeschränkteSelbstverwaltunge()zu entziehen“. Dies stimmt
zu der ministeriellenAnsicht nicht.

Eine Ministerialentschließungvom 6. Juli 187551,die in einer Umlagenstreitsacheergangen
ist, nimmt das Selbstgesetzgebungsrechtder israelitischenGemeindenals feststehendan. Den einzelnen
Kultusverbändender Ifraeliten sei, so wird dort gesagt,vorbehaltlich des staatlichenOberaufsichts=
rechtesdie Ordnung ihrer inneren Angelegenheitenwie die Aufbringung der Kostenihres Kultus=
aufwandes überlassen. Die den ifraelitischen Kultusgemeinden „eingeräumte Autonomie, so weit sie
auch gehe, finde ihre natürliche Begrenzung in dem territorialen Umfangedes örtlichenKultus=
verbandes“. Gesetzesstellenfind nicht angegeben5.

Das Gesetzvom 8. Aug. 187858hat Streitigkeiten über Ansprücheund Reichnisseaus dem
ifraelitischenKultusverbande als Verwaltungsrechtssachenerklärt. Damit war die zuletztdurch=
gedrungeneRechtsauffassungder Prüfung des Verwaltungsgerichtshofesunterstellt.

Der Verwaltungsgerichtshofist an die grundsätzlichenFragen anfänglich mit einigemZögern
herangetreten.Das Selbstgesetzgebungsrechtder israelitischenGemeindenfand seineAnerkennung,
wenn ausgesprochenwurde, daß dieseGemeindendurchordnungsmäßigeBeschlüssezwar ihre Mit=
glieder zur Entrichtung von Kultusumlagen zu verpflichtenvermögen,nicht aber Personen, die
ihrem Kultusverbandenicht angehören?“. Dagegenwurde der Frage über die Zulässigkeitgewisser
Abgaben —der Abzugsgelderund der Heimsteuern— nochaus demWege gegangen.

In demErkenntnissevom 13. Januar 1882 76tritt dann der Satz auf, daß das Umlagen=
gesetzvon 1819 auf die israelitischenKultusgemeindenAnwendungfinde. Als Grund wird lediglich
angeführt, daß dies durch mehrfacheoberstrichterlicheErkenntnisseund durch die Ministerial=
entschließungvom 12. Dezember1833 „anerkannt“ sei5!. Die „analoge“ Anwendbarkeitdes Ge=
setzesvon 1819 wird mit der gleichenBegründung in demErkenntnissevom 23. Febr. 18838 be=
hauptet. Dabei wird aber die Erhebung einer Aussteuerabgabeals unstatthafterachtet,weil dies
den Erfordernisseneines „zweckmäßigen“Maßstabes der BesteuerungnachArtikel VI des Umlagen=
gesetzesnicht entspreche35. Daran reiht sich der bemerkenswerteSatz, wenn etwa eine derartige
Abgabe „in religiösenVorschriften ihre Grundlage habe“, so „wäre es wohl eine Gewissenspflicht,
die fraglicheAbgabe zu entrichten“,ein staatlicherZwang könne jedochnicht eintreten. Sollte das
nicht überhauptvon Kultusabgaben gelten,wenn kein gesetzlicherTitel hierfür nachzuweisenist?

Aus ähnlichenGründen werdenin demErkenntnissevom 8. Juni 1883%Abzugsgelderals
unzulässigerklärt. Dabei wird ausdrücklichzugestanden,daß wederdas Judenedikt nochdie II. Ver=
fassungsbeilage„Bestimmungenüber die Beschaffungder zu den Ausgaben des israelitischenKultus
erforderlichenMittel“ enthalten. „Beim Mangel solcherBestimmungenerübrigt aber nichts, als in
Hinsicht auf die Beiträge aus demPrivatvermögender Kultusgemeindegliederanalog auf jene Be=
stimmungenzu rekurrieren, welchefür die öffentlichenReligionsgesellschaften bestehen“,d. h. auf
das Umlagengesetzvon 1819. Diese Beweisführung ist sehr gewaltsam.

öl1Weber 11 S. 84.
52Erwähnt sei hier noch, deß ein Erk. des O.G.H. v. 10. Juli 1875 (Entsch.in Gegenst.

des Zivilrechtesusw. V S. 911, Weber 11 S. 101) den isgelit. ultusverwaltungen das Recht
der Zwangsbeitreibungvon Gemeindeumlagenab eibrochen.at.

58 Art.8 Ziff.36. Es bezeichnend,daß die Begründungzu Art. 7 Ziff. 42 des Entw.
(Verh. d. K. d. Abg. 1877/81 Beil.Bd. III S. 19) hierzu keine Gesetzesstellenanführt. Hierzu
beimberger a. a. O. S. 124.

5“ " 4 d. V.G. H.II S. 357 (ruhendeErbschaftfrei), III S. 26, IV S. 271.
55Entsch.d. V.G.H. I S. 269, 483, 1II S. 26. Bemerkenswertist die Entsch.I S. 180,

wonachdie Verabreichungritualmäßiger Nahrung an arme durchreisendeGlaubensgenofsenkeine
Bctssicht sein kann. über israelit. ArmenpflegeWeber 2 S. 704, 3 S. 381. Vgl. auchoben

nm..
HEEntfch-d.V.GH.IIIS.514. « «
UJndtelemErtistanchvonderzutBefchlnßfassungüberUmlagen«alle1azaftünd1gen

Kultnssoemeinbeverfammlunsdie Rede.
Entsch. d. V. G. H.IV S 348. Dabei wird der bereits oben 8 268 Anm. 75 u. oben

Anm. 41 erwähntebedenklicheSatz aufgestellt,jere vom Staate autorifierteKirchengesellschaft“sei
everpflichtet, die erforderlichenMittel für ihren Bestand und die Sicherung ihrer konfeffionellen
wecke aufsubringen ür die Israeliten wird dies insbes. aus der M.E. v. 29. Juni1863

(Weber S. 186)Ziff. 4 Abs. III gefolgert. Allein die Frage ist die, in welchemGesetze —
eine M.C. ist bedeutungslos— der Sat steht,daß die GlaubensgesellschaftendemStaate gegenüber
verpflichtetseien,ihre konfessionellenZweckein bestimmterWeise zu erfüllen. In keinem! as die
Bedingungen ür den rechtlichenBestandeiner israelit. Gemeindeseien, sagt§ 24 des Judened.

55Ebenso V.G.H.7 S. 99, 18 S. 33. Über diesesErk. 2. Aufl. §483 Anm. 115. Die
Frage, ob ein lulagemmastab zweckmäßigist oder nicht, scheintübrigens ihrer Natur nach mehr
eine Frage der Gemeindeaufsichtzubilden.

6%V.G. H. 4 S. 504, 17 S.100. "1 Gleichfalls nicht.
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Einige Jahre späterglitt die Rechtsprechungauf der abschüsfigenBahn deranalogenGesetzes⸗
übertragungnochweiter.

Die Frage, ob den ifraelitischenKultusgemeindendie Erhebung von Aufnahmegebührenge=
stattetsei, wurde bejaht #8.Die Gründe hierfür sind folgende.

Es wird gesagt,daß wederdas Judenediktnochdas ReligionsediktBestimmungenenthalten,
„durchwelchedie Frage der Zulässigkeitder Eintrittsgelder eine Lösungfinden könnte“. Ferner sei
die Anwendung der Gemeindeordnungvon 1869 auf Leistungenaus dem Kirchenverbandeaus=
geschlossen.Also, sollte man meinen,seienEintrittsgelder unzulässig. Der Verwaltungsgerichtshof
sagt dagegen,daß ndererseits“ nachArt. 8 Ziff. 36 des Gesetzesv. 8. August 1878Streitigkeiten
über Leistungenaus dem israelitischenKultusverbande als Verwaltungsrechtssachenerklärt seien.
Dies „bedingeoffenbarfür die Beurteilung letztererdie Zugrundelegungder für analogeVerhält=
nisseerlassenenGrundsätzedes öffentlichenRechtes“. DieseSchlußfolgerungist nicht klar.

„Damit erübrigt,“ heißt es weiter, „lediglich ein Zurückgreifenauf die vor der Gemeinde=
ordnung von 1869bestandenengemeindegesetzlichenNormen für die aufgeworfeneFrage, underscheint
dies um so mehr rechtlichveranlaßt, als dieseNormen, wie auch das Umlagengesetzvom Jahre

= beweist ), vordem stets der Beurteilung der Leistungen aus dem Kirchenverbande zur Grund=
age dienten.“

Das ist zwar auchnicht klar, aber nochnicht neu. Neu ist die nun folgendeBeweisführung.
In den Gemeindeediktenvon 1808 und 1818 stehevon Aufnahme=oderBürgerrechtsgebührennichts.
Aber deren Erhebung sei, wie aus dem Ansäsfigmachungsgesetzevom 11. September 1825 erhelle, in
gewissenGrenzenals zulässigerkannt, und bei DurchsichtdiesesGesetzesseien die Gemeindenall=
gemein zur Erhebung von Aufnahmegebühren nach bestimmten Sätzen berechtigt erklärt worden.
„Hiermit findet aber die aus demRechteder israelitischenKultusgemeindenzur autonomenOrd⸗
nung ihrer inneren Kirchenangelegenheitengemäß §§ 38 und 39 der II.Verfassungsbeilageab=
zuleitendeBefugnis, die zur Verwirklichung diesesRechtesdienendenMegelungenzu treffen,einege=
setzlicheStützess.“

Es ist äußerstschwer,sichin diesenGedankenganghineinzufinden. Bisher hatte man, aller=
dings ohnestichhaltigeGründe beibringenzu können,das Umlagengesetzvon 1819 als entsprechend
auf die Judengemeindenanwendbarerklärt und das SelbstgesetzgebungsrechtdieserGemeindenaus
Artikel VI des genanntenGesetzesgerechtfertigt.Nunmehr tritt der Gedankeauf, daß die israe=
litischenGemeindenzur Erhebung aller Abgabenberechtigt“ seien,zu derenEinführung die bürger=
lichen Gemeindennach irgendeinemGesetzevor demJahre 1869 befugt waren. Das müßte nun
eigentlich,sollte man meinen, dann auchgenau nachden Bestimmungendes betreffendenGesetzes
geschehen,da hier kein Artikel VI zur Verfügung ist. Allein da würde nichts klappen. So wird
denn behauptet, die israelitischen Kultusgemeinden seien kraft § 7 des revidierten Ansässigmachungs=
gesetzeszur Erhebung von Eintrittsgeldern berechtigtund kraft §§ 38 und 39 der II. Verfassungs=
beilage befugt, diesesEintrittsgeld ohneRücksichtauf die für sie unpassendenBestimmungendes
Ansässigmachungsgesetzesdurchihre Gesetzgebungzu regeln.

Meines Erachtensist hier derBoden verlassen,auf demnochvon GesetzesauslegungdieRede
sein kann. Daß die aufgestellteBehauptung gegendie Logik verstößt, liegt offen zutage. Denn
wenn § 7 desAnsäffigmachungsgesetzesso, wie er lautet, für die ifraelitischenKultusgemeindennicht
brauchbar ist, dann kann ihn keineSelbstgesetzgebungder Welt brauchbarmachen. Eine Selbst=
gesetzgebunggegendas Gesetzgibt es nicht. Läge aber in den §§ 38 und 39 der II. Verfassungs=
beilagedie Befugnis, dengedachten§ 7 beliebig abzuändern,dann hätte man nicht mehr nötig,
sichauf diesenzu stützen;denn für eine so kräftigeSelbstgesetzgebungbedürftees keinesweiteren
Vorspannssb.

Aber die aufgestellteBehauptung verstößt auch in der bedenklichstenWeise gegendie Ver=
fassung.Die §§ 38 und3966derII. Verfassungsbeilage,welchevon deninnerenKirchenangelegen=
heitenhandeln,habenmit der rechtlichen Regelungvon Kultusabgaben schlechterdingsgar nichts
zu tun. Keiner der Gegenstände,welcheim § 38 aufgezählt sind, hat auch nur den entferntesten
Bezug zum Finanzrechte. Wohl aber sagt die Verfassungin § 64b und k mit § 65 der II. Bei=
lage auf das allerdeutlichste,daß das gesamteFinanzrecht der Glaubensgesellschaftenzu den welt=

##V. H. 8 S. 4. Ebenso8 S. 21. Lauch 9 S 198, 12 S. 416, 13 S. 203.
63 Ganz ähnlich wird für die Pfalz “ 8 S. 56 dieBefugnis ber Hrreelit.Kultus=

gemeindenzur Erhebung vonEinzußsgeldern auf — die V.O. v. 9. Aug. 1816 über die Wieder=
einführung des Bürgergeldes gestützt! Mit dieser Begründung lassenich die Eintrittsgelder für
die Malz keinesfalls halten.

. Ob wohl auchVerbrauchsabgaben?
65Vgl. auch Heimb ergera. a. O. 2. Aufl.
"“ W# 6 39 sichhlerherl beziehensoll, ist 2 Acht abzusehen.
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lichen Gegenständengehört, in welchender Staatsgewalt allein die Gesetzgebungzukommt. Von
einem Selbstgesetzgebungsrechteder Glaubensgesellschaftenoder ihrer Gemeindenkann also nur so
weit die Rede sein,als ein staatlichesGesetzihnen diesesRecht mit ausdrücklichenWorten zuerkennt.
Die Ausdeutungdes § 38 derII. Verfassungsbeilage,die hier aus einer allerdings selbstgeschaffenen
Verlegenheitheraus versuchtwird, muß um so nachdrücklicherbekämpftwerden, als es sichin der
Hat darum handelt, einen der wichtigstenGrenzsteinezwischenStaat und Kirche unverrücktzu
erhaltensv.

Selbst die schwacheStütze analoger Anwendung von Gesetzen,die für andereZweckeerlassen
find, ist in der Entscheidungvom 30. Dezember1887°68nichtverwendet.Ein israelitischesGemeinde=
glied wird hier kraft öffentlichenRechtesfür verpflichteterklärt, bei seinemAbzuge einenBeitrag
zu der Gemeindeschuldzu entrichten. Die Entscheidungführt keinegesetzlicheBestimmungan, auch
der Vordruck nur den Artikel 8 Ziffer 36 des Gesetzesvom 8. August 1878. In der Tat würde
hier die Analogie versagt haben. Denn aus dem Rechte der politischen Gemeinden hätte sich eine
solcheVerpflichtung nicht begründenlassen.

Zum Abschlusse dieser Uberficht über die Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes mag
folgende Stelle aus einem Erkenntnisse desselben dienen, in welcher die Rechtslage sehr unbefangen
geschildertwird2. „Eine genaueAusgestaltung der religionsgesellschaftlichenRechteund Pflichten
der jüdischenKultusgemeindenals solcher, sowieeine nähereFixierung der Rechte und Pflichten
der einzelnenKultusgemeindegliederist wederim Judenediktenoch im Religionsediktenochin anderen
Gesetzenenthalten. Es mußtedeshalbvon jeher im Wege des Vollzuges und in Anlehnung an die
gesetzlichenVorschriften,welcheim GebieteverwandterRechtsmaterienbestehen,nachgeholfenwerden.
Aus diesem Boden erwuchs auch die Ministerialentschließung vom 29. Juni 18637.

Die Schilderung ist richtig, die Rechtsauffassungnicht. Auf diesemBoden — nämlich dem
Mangel gesetzlicherBestimmungen— kann überhaupt nichts erwachsen.Und dabei ist noch die
Frage, ob hier im Sinne des Gesetzgeberseine Lückevorliegt. Ich glaube nicht.

Mit der Entscheidung vom 18. Juni 1902 (24 S. 60, vgl. auch S. 315, 27 S. 113) hat der
V.G. H. seinebisherigeBegründung des Selbstbesteuerungsrechtesaufgegebenund die von Heim=
berger a. a. O. 1. Aufl. S. 151ff. entwickelteBegründung angenommen71.

Daß die israelitischenKultusgemeindenöffentlichrechtlicheVerbände sind, kann
nicht bezweifeltwerden. Nicht minder ist sicher, daß sie, nachdemdie israelitische
Glaubensgesellschaftnur in ihnen eine Verfassung hat, zur Ordnung aller inneren
Kirchenangelegenheitennach Maßgabe des Religionsediktes befugtsind 72. Hierin liegt
aber keineswegsdie Verleihung eines allgemeinenRechtes der Selbstgesetzgebung7s.

Die staatlicheRechtsordnungmischtsich,von denBestimmungenüberdieKultus=
beamtenund die Verwaltung des Kultusvermögens abgesehen,in die Frage nicht ein,
wie sichdie Kultusgemeindenfür ihre religiösen Zweckeeinrichten, und wem sie als
vollberechtigtemGemeindegliede?"ein Mitbestimmungsrechtin religiösenGemeinde=
angelegenheitenzugestehenwollen. GegenstandrechtlichenZwanges ist all dies nicht7“5.

" Nebenbeisei bemerkt,daß, wenn wirtlichstatutarischeBestimmungenüber Abgabenunter
§ 38 der II.Verf Beil. fielen sie nach § 58 zur Vollziehbarkeitdes k. Plazet bedürfenwürden.

os V.G.H. 9S. 335, 24 S. 69
* V.G.H.9S.203(sastwörtlichgleichlautend13S.325).Vorangehtallerdingsdie

zurchtige Behauptung eines Selbstgesetzgebungsrechtesinnerhalb der Grenzen der 8§825 u. 38
es Re «

sosihnlichVQHNS.114(24S.31.5).
"Pl.untenAnm.83u.85.
½ Über Statuten V.G.H. 14 S. 225 u. 13 S.323ff.
15Bgl. hierherauchJ. Heimberger a. a. O. S. 153f. ⅜l
“ Uber die lassung von Frauen V.G. H. 10 S. 364. Vgl. auchHeimberger a. a. O.

S. 129 ff.,V.G. H.28 S.
!P. Die aeee in Ziff. 2, 3 der M.E. v. 29. Juni 1863 (Weber 4 S. 186) können

daher die Bedeutung zwingenderRechtsvorschriftennicht beanspruchen.Die Beschafung ritual==
mäßigenFleischesz. B. ist kein Gegenstanddes Zwanges für die Staatspolizei. Bl. 22 S.312ff.
wird das gleichwohl auf Grund der I#s25, 38 der II. Verf.Beil. (!) angenommen. Vgl. auch
V.G.H. 9 S. 204. Ebensokann sichdieVerwaltung in Dinge wie Beschneidung(Weber 2 S. 484,
3 S. 589) oderRitualbäder der Jüdinnen (Weber 2 S. 453) kaumanders als mit guten Rat=
schlägeneinmischen. J. eimberger a. a. O. S. 277ff. faßt dieBestimmungendahin auf, daß
sie die Kennzeichender ZugehörigkeiteinerKultusgemeinde zu der 1813 anerkanntenGlaubens=
esellschaftabgeben, keineswegsaber staatlicheZwangsvorschriften seien. Eine Kultusgemeinde,

2 welchereine der vorgeschriebenenEinrichtungen fehle, sei eine Glaubensgesellschaftohne k. Ge=
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Rechtlich geregeltist die Verwaltung des Kultusvermögens76. Dabei ist es vom
Gesetzeden Kultusgemeinden überlassen, über die Wahl der beiden Verwaltungs=
mitglieder Bestimmungzu treffen. Diese Vorschriften sind Rechtssatzungen7#. Nicht
minder jene über die Wahl der Kultusbeamten8. Da ferner das Judenedikt? die
Befugnisseder Kultusverwaltung nicht näher festsetzt,so ist ohne Zweifel die Kultus=
gemeinde als Eigentümerin des Kultusvermögens befugt, hierüber Anordnungen zu
treffen32. Auch dieseAnordnungen fallen in das Gebiet des Rechtes, und insoweit
die selbständigeGemeindemitgliedschaftein Mitbestimmungsrechthinsichtlichdes Ver=
Mrögensgibt, erscheintsie als eine rechtlicheEigenschaft,die Feststellungihrer Voraus=
setzungendemnachals Akt der Selbstgesetzgebung.Ein Zwang zur Ausübung von
Wahlrechten kann, mangels gesetzlicherErmächtigung hierzu, nicht geübt werden31.

Eine staatlicheAufsicht oder Kuratel über die Verwaltung des israelitischen
Kultusvermögens findet nichtstatt 32. Daher kann auchder Einzelne keinaufsichtliches
Eingreifen beanspruchen.Wer sich in seinemRechte verletzt findet, hat sich vielmehr
an den Richter —sei dies nun der Zivil= oder der Verwaltungsrichter— zu wenden.

Den israelitischenKultusgemeindenkommt eine Finanzgewalt und insbesondere
ein Besteuerungsrechtnicht zu?d. Soweit das Kultusvermögen nicht zureicht, ist es
bei denIsraeliten, ebensowie bei denübrigenPrivatglaubensgesellschaften,Sachedes
freiwilligen Zusammenwirkensder Glaubensgenossen,die Mittel zur Bestreitung ihrer
Kultusbedürfnisseaufzubringen.

Diese Rechtslage ergibt sich aus den Bestimmungen des Ediktes vom 10. Juni
1813 mit aller Deutlichkeit.Das Edikt hat die Absichtgehabtund verwirklicht,die
frühere körperschaftlicheVerfassungder Israeliten zu beseitigen.Die Rechtsgrundlage,
auf welchervordem durch die israelitischenVerbände Steuern eingeführt und erhoben
wurden, ist daher nicht mehr vorhanden". Eine weitere Erhebung von Zwangs=
beiträgenist im Vollzugedes EdiktesvonStaats wegennur nochangeordnetworden,

nehmigung. Diese letztereFolgerung wird man aber dochnicht unbesehenin allen Fällen ziehen
können. wird darauf ankommen,warum die eine oder die andereEinrichtung fehlt. #enzirfen
fehlen auch vielfach solcheEinrichtungen.

78Dazu M.E. v. 29. Juni 1863 Ziff. 3, derenHestimmung,vom Ed. abweicht, wie denn
A die tatsächlichenZustände demEd. nicht entsprechen. Vgl.J. Heimberger a. a. O.

I!7Vgl. V.G. HP.9 S. 136, 198: 27 S. 43; 28 S. 43.
½ 956, vgl. auchV.G. H.24 S. 174. 5 =
20 Vgl.Weber 3 S. 340. * Bgl. Weber 4 S. 297.

Nur für ifraelit. Stiftungen läßt sich eine Kuratel begründen.— übereinstimmend
M.E. v. 2. Nov. 1848 u. 5. Febr. 1850 (Weber 4 S. 80). And. aß die M E. v. 8. April 1877
(Weber 12 S. 46) u. V.G.H. 4 S. 277 (17 S. 327). Hier wie dort wird unzutreffend auf das
staatlicheAufsichtsrechtnach § 38 der II. #erseil Bezu genommen.Denn die entscheidende
Vorschrift ist lediglich jenedes § 75 der II. Verf.Beil, un Piegeah bestehtstaatlicheAufsicht über
das Kirchenvermögennur „nachden hierübergegebenenGesetzen“.Vgl. dazu oben§ 286 Anm. 28.
Ein staatlicherSchutzbestehtallerdings stets,nämlich der des Richters. Die Einhaltung des § 31
des J Edikts, wonachdas jüdischeKirchenvermögendem jüdischenKultus ausschließlichüberlassen
bleibt, wird allerdings von Aufsichts wegenzu überwachenevent. zu erzwingen sein. J. Heim=
berger hält in der 2. Aufl. S. 392 Anm. 1 in Ubereinstimmung mit der M.E.v. 8. April 1877
eine Zuständigkeitder Zivilgerichte nicht mehr für gegebenanders 1. Aufl. S. 165), sondernnur
ein Eingreifen derAufsichtsbehördefür möglich. Art. 10Z. 3 d.V.G.H.G. findet keine Anwendung,
so zutreffendSamml. v. E. 31 S. 82ff. ÜbertatsächlicheBeaufsichtigungeinzelnerGemeinden1
Heimberger a. a. O. S. 390.

38Dies ist bereits von 1 Vervier in den Ml. 16 S. 230ff. mit schlagendenGründen
verpptan. Zum gleichenErgebnissekommtauchP. v. Roth, bayer.Zivilrecht, 2. Aufl., 1 S. 293 f.
A. M.V. G. H. 24 S. 60 u. 315, 27 S. 113, der die Befugnis zur Besteuerungfür Kultuszwe
nunmehrauf ein durchdas Edikt v. 1813 an sich nicht aufgehobenesGewohnheitsrecht stü
zat Hier erkenntderV.G. H. (24 S. 60)an, daßseine frühere(in der2. Aufl. III S. 616 bekämpfte)

ezugnahmeauf § 38 der II.Verf.Beil. verfehltwar. Nach der neuenEntsch. ist ferner für die
Zulässigkeiteiner Besteuerungsartnicht mehr das Gem.Uml.G. v. 1819, sondernauch die Analogie
sonstigeröff. rechtl. Bestimmungen u. die Autonomie der israelit. Kultusgemeinden maßgebend. Das
ist mindestensein sehr weiter Rahmenfür die SichterlicheTätigkeit (vgl. auch27 S. 114). M. E.
4 Heimberger a. a. O. 2. Aufl. S. 378ff. recht,wenn er die Ferlbeit derKultusgemeindenbei

estsetzungvon solchenAbgaben in denVordergrundstellt. Das Uml.G. v. 1819gehort nichthierher.
"" GegenJ. Heimberger a. a. O. S. 153 Anm. 4. 9gl. 2. Aufl. 8 Anm. 96.
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um die VerbindlichkeitenderfrüherenKörperschaftenabzuwickeln.Von einemkünftigen
Rechteder kirchlichenGemeinden“,Zwangsbeiträgezu erheben,ist im Ediktenicht
die Rede. Dies ist allem Anscheine nach nicht Versehen, sondernAbsicht. Es ist,
wenn man die Gedankenerwägt, aus welchendas Judenedikt hervorgegangenist, nicht
anzunehmen,daß man denIsraeliten ein Recht habezugestehenwollen, das denöffent=
lichenGlaubensgesellschaftenversagtblieb. Aber selbstwenndemnichtsowäre,würde
man über die Tatsachenicht hinwegkommen,daß keinGesetzden israelitischenKultus=
gemeindenFinanzgewalteingeräumthat: es wäre denn ein Satz des Naturrechtes,
daß eineRechtspflichtzu israelitischenKultusabgabenbestehenmuß. In der Tat ist
es hier ebensowenigwie bei den katholischenund protestantischenKirchengemeinden
statthaft, willkürlich Gesetzesbestimmungenzu leihen zu nehmen, die auf die Kultus=
gemeindennicht den mindestenBezug haben. Ja, es ist hier noch viel weniger statt=
kaft, da selbstjeneScheingründefehlen,die man im anderenFalle nochgeltendmachen
onntess.

In der Pfalzss waren die Verhältnisseder israelitischenGlaubensgenossenunter
der französischenHerrschaft durch ein Reglement geordnetworden, welchesein großes
Sanhedrinzu Paris am 10. Dezember1806 beschlossenund der Kaiser durchDekret
vom 17. März 1808 genehmigt hatte37. Die Konsistorialverfassung,welche durch
jenesReglementeingeführtwurde,hat sichin der Pfalz nichterhalten.Es bestanden
und bestehennur vier Rabbivatsbezirkess. Aus den Bestimmungendes Reglements
ist hervorzuheben,daß dasselbeFestsetzungenüber die Rabbinerbesoldungenenthielts?
undUmlagenderIsraeliten zur BestreitungdieserBesoldungenunddesübrigenKultus=
aufwandes vorsah0.

Durch ein Regierungsausschreibenvom 8. Oktober1823°1 wurden in Gemäß=
heit einer königlichenAnordnung Vorschriften über die glaubensgesellschaftlichenVer=
hältnisseder Israeliten in der Pfalz erlassen,denendas Judenediktvom 10. Juni
1813 zumMuster diente.

Die Ziffern 1—8, 10—12 des Ausschreibensentsprechenden §§ 23—29, 31—34
des genanntenEdikteszumeistwörtlich. Eine bemerkenswerteAbweichungist die, daß
in Ziffer 8 für die zwei gewähltenMitglieder der israelitischenKultusverwaltungdie
Bestätigungder Distriktsverwaltungsbehörde(desLandkommissariates)gefordertwird.
Diese Anderung schließt sich an eine Bestimmung des oben erwähnten französischen
Reglementsan2. Ziffer 9 des Ausschreibensenthältüber die Besoldungder Rabbiner?s
und über Verteilung des bezüglichenAufwandes auf die GemeindegliederBestimmungen,
denengleichfallsdas Reglementzugrundeliegt.

Die GesetzmäßigkeitdiesesAusschreibenswar nicht zubeanstanden,da dasjenige,

55 Gegendie hier vertreteneAnsicht J. Heimberger, 1. Aufl., a. a. O. S. 151—164, der
die Anschauungendes V.G.H. gleichfalls verwirft, aber — neuerdingsauchin der 2. Aufl. S. 364
bis 375 — der Meinung ist, das Judenedikthabeden ifraelitischenKultusgemeindenihr bisheriges
Stbbtbesteuerungrost stillschweigendbelassen. Dieser Weg ist entschiedengangbarer als jener,
welchen derV.G.H. frühereingeschlagenhatte. (Ahnlich nunmehrV.G.H. 24 S. 16, s.o. Anm. 83.)

38 Vgl. J. Heimberger a. a. O. S. 101, 140,380.
Vgl. 2. Aufl. §.386 Anm. 5.

38S. über die jelbigeEinteilung Heimberger a. a. O. S. 245. ·
UCongruavonlFranken.Letraitemeotdeskabbiosdessynagoguesparns

culiåtossetasxåpakluköunionäesjskaålitos qui auront demandél'établissementde la
synagogus.“ Art. 22 desRegh

70Die Kosten „seront déterminéset repartis, sur la demande des consistoires, par
Fautorité competente“. Regl. Art. 23—25. Dazu Art. 7 eines zweiten Dekretes vom gl. T.
„Le röle de repartition sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant
de parties du'il 7 aura de départements dans D’arrondissement de la s rm* soumis à
Texamen du consistoire central, et rendu exécutoire parles préfets de chaque département.“

*1Pfälz. K. A.Bl. S. 97, Siebenpfeiffer, Hanbe. d.Verf. usw. RheinbayernsII S. 520.
J. Heimberger a. a. O. S. 408ff.

7 Art. 4. Chaque ugoe burtialiere sera administrée par deux notables et un
rabbin, lesquels seront déesignéspar T’autoritécompétente.

10%“Congrua 450 fl. Über dieStellung derRabbiner in derPfalz vgl. Heimberger a. a. O.
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was dem Judenedikte entnommenist, teils seine Stütze in Bestimmungender II. Ver=
fassungsbeilagefindet, teils überhaupt nicht in das Gebiet der Gesetzgebunggehört,
während die zwei vom Judenedikte abweichendenZiffern 8 und 9 sich als Wieder=
holungenbestehenderVorschriften rechtfertigenlassen.

Eine Verordnung vom 27. Januar 1854 bestimmtedes näheren über die
Verhältnisse der israelitischenKultusgemeindenin der Pfalz. Diese Verordnung wurde
„mit Rücksichtauf die durch die neuenGesetzegebotenenAnderungen“ einerDurchsicht
unterzogenund hiernachdie Verordnung vom 27. März 187256 erlassen.

Beide Verordnungen regeln die Bildung und Umbildung israelitischer Kultus=
gemeinden.Dieselbefällt nun in die Zuständigkeitder Bezirksämter. lber Be=
schwerdenentscheidetdie Kreisregierungin zweiterund letzterInstanz.

Weiter sind Anordnungen über die Bildung von Synagogenausschüssen??und
über die Bestreitung des Kultusaufwandes getroffens, insbesondereüber die Erhebung
von Umlagen, regelmäßig auf Grund einer Klasseneinteilung?“, und über die Ein=
steuerung, bei welcher der Synagogenausschußund ein Reklamationsausschußmit=
wirken100. Das Budgetunterliegtder GenehmigungdesBezirksamtes,welchesauch
die Gemeinderechnungabschließt101. Endlich sind Bestimmungen gegeben, wie bei
Verteilung gemeinsamerAusgaben mehrererKultusgemeindenzu verfahren ist 102.

Man kann den Erlaß all dieser Vorschriften im Verordnungswegedamit recht=
fertigen, daß die II. Verfassungsbeilagein § 25 bezüglichder Israeliten auf das be=
stehendeSonderrechtverweist, nach französischemRechte aber die Regelung der finan=
ziellen Verhältmissedes israelitischenKultus der Verwaltung zugewiesenist.

Streitigkeitenüber „Ansprücheund Reichnisseaus dem israelitischenKultus=
verbande“ sind Verwaltungsrechtssachen. Die verwaltungsrichterlicheZuständigkeit
erstrecktsichauf alle öffentlichrechtlichenStreitigkeiten, welcheaus demKultusverbande
sich ergeben1068.Erste Instanz ist die Distriktsverwaltungsbehörde,welchederKultus=
gemeindevorgesetztist “, zweite Instanz der Verwaltungsgerichtshof105.

. K. A.Bl. S. 138.

. S. 1073, Weber 9 S. 352. V.G.H. 17 S. 221, Geib-Besnard, Handb.,
3. Aufl. II S. 336ff. »

UDieV·O.v.27.März1872hältimArt.ldieisraelitKultusgemeinbemwelchesichvor
der V.O. v. 27. Jan. 1854 gebildethaben,„ohneRücksichtauf die Zahl der vereinigtenFamilien“
aufrecht. Im Art. II ist bestimmt:„NeueGemeindenkönnennur auf Ansucheneiner angemessenen
Anzahl Familienhäupter, welcheausreichendeMittel zurBestreitungderKultusausgabennachweisen.
ebildet werden. BestehendeGemeindenkönnen aufgeisst werden, wenn sie die Mittel zur Be=

Peitung ihrer Kultusausgaben nicht aufzubringenvermögen oder auf Antrag der Mehrheit der
Familienhäupter. Im Falleeiner Auflösung haben die k.Bezirksämter die Bestandteileder ehe=
maligen Gemeindenach Maßgabedes Art. III anderen natpelegenen Gemeinden, nach Einvernahme
derselben mit ihren Erinnerungen, zuzuweisen.“ Art. enthält übrigens keine „Maßgabe“,
sondernsagt lediglich: „Jede israelit. Familie, sowiejedereinzelnstehendeIsraelitemuß derjenigen
Lultusgemeinde angehören, welcher sein Wohnort zugeteilt ist.“ ber die Beschwerdeführung
Art. XXV. — Hierzu Heimberger a. a. O. S. 127

V.O. v. 27.März 1872Art. IV—XI. — Hierzu Heimberger a. a. O. S. 140ff., 164f.
V.G. H. 24 S. 458 u. 462. Das #aiiessant kann, vorbehaltlich der Beschwerdean die Kreis=
regierung, den Synagogenausschuß auflösen.

Uber Eintrittsgelder J.Heimberger a. a. O. S. 384ff., A. Geib a. a. O., 2. Aufl.,
II S. 131f., 3. Aufl. II S. 341ff. V.G.H. 8 S. 56, 11 S. 218, 13 S. 323; über Abgabenfür

Synagogenplätze 11 S. 478.
V.G.H.6 S. 280.

0%V.O. v. 27.März 1872Art. XII—XVII. Beschwerdean denV.G.H. nachArt. 8 3. 36
u.Art.9 Abs.1 d.V.G.H.G.zlasii=
E 3 V.O. v. 27.März 1872 Art. XVIII—XXI. Keine VerwaltungsrechtsbeschwerdeV.G. H.

102V.O. v. 27. März 1872 Art. KXII.
103Vgl. auch . 12 S. 423, 17 S. 327, 24 S. 458 u. 462 (Wahlen), 27 S. 1, 31 S. 84.
104V.G.H. 4 S. 275.
05 V.G.H.G. Art. 8gift 36, Art. 9 Abs. J. Dazu W. Krais, Kommentar S. 108f.,

351f., 390. Daß Art. 10 Ziff. 12 des Ges. die ifraelit. Kenltusgemeindennicht im Auge hat,
ergibt derVergleichder folgendenZiff. 13 mit Art. 8 Ziff. 36. UÜbereinstimmendV.G. H. 27 S. 1 ff.
Heimberger a. a. O. S. 124 u. 131.
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Zweiter Abschnitt.
Unterricht und Bildung.

Erstes Hauptstück.
Das Volksschulwesen 1.

* 293. GeschichtlicheEntwicklung des Bolksschulwesens. Mannigfache Ursachenhaben
sichvereinigt, eine zusammenfassendeRegelungdes bayerischenVolksschulrechteszu verhindern. Der
Schaffung eines Volksschulgesetzesstand in früherenZeiten die Abneigung der Regierungentgegen,
das freie Schalten der Verwaltung auf diesemGebieteeinengenzu lassen. Als aber die Regierung
jeneAbneigung endlich überwundenhatte, trat eine politischeLage ein, welchenacheiner ersten
vergeblichenAnstrengungweitererVersuche,ein Schulgesetzmit demLandtagezu vereinbaren, als
aussichtsloserscheinenließ. So ist es gekommen,daß das VolksschulrechtBayerns aus einerReihe
zeitlichoft weitauseinanderliegenderGesetze,Verordnungenusw.besteht,ja sogarzumTeile nach
Regierungsbezirken und Gemeinden verschieden ist. Glücklicherweise ist dies ein Mißstand, der sich
mehr für die staatsrechtlicheDarstellungals für die Volksschuleselbstempfindlichmacht.

Die älterenAnordnungen, welchebezüglichdes Volksschulwesensvom Beginne diesesJahr=
hunderts bis zum Erlasse der Verfassungsurkundeergingen?,sind in nicht unerheblichemUmsange
bis auf denheutigenTag in Kraft geblieben. Die spätereDarstellung wird ergeben,wie weit dies
der Fall ist.

Auf die Geschichtedes Volksschulwesensnäher einzugehen,ist hier nicht möglich, es bedarf
jedocheiner kurzen Erörterung darüber, in welcherWeise die staatsrechtlichenHauptfragen, das
Verhältnis von Staat und Kirche zur Schule, der Schulzwang und die Verpflichtung zur Auf=
bringung des Schulaufwandes,früher geregeitwaren.

Seit Beginn des vorigen Jahrhunderts war die Natur der Volkeschuleals einer staatlichen
Einrichtung mit Schärfe betont worden". Doch wurde unterWahrung diesesGrundsatzesden kirch=
lichen Gesichtspunktenmehr und mehr Rechnunggetragen, einerseitsdurchHeranziehungder Geist=
lichen als Beamte der staatlichenSchulaufsicht, anderseitsdurchTrennung der Schulen nachBe=
kenntnissen. Die V.O. vom 22. Januar 18155 erklärtefür das rechtsrheinischeBayern es als die
Regel. der Schulsprengelsolle durchdenPfarrsprengelbestimmtwerden7. Indessenwar dochbei=
gefügt, daß in „OrtschaftenverschiedenerKonfesfion,die bisher eine gemeinschaftlicheSchule hatten“,
es hierbeiverbleiben solle, „sofernenicht der eineoder der andereTeil eine Anderung ausdrücklich
verlange“, und diese Anderung durchführbar sei. Dabei ist hervorzuheben, daß die Absicht der V.O.
durchaus nicht dahin ging, die Schule zu einer kirchlichenEinrichtung, einer Anstalt des Pfarr=
perbandes oder der Kirchengemeindezu machen. Der Grund der getroffenenBestimmunglag viel=
mehr darins, daß man in denPfarrsprengeln eine sertigeEinteilung hatte,die auchmit derHand=
habung der örtlichen Schulaufsicht im Einklange stand, während die Gemeindebildung damals noch
pöllig im argen lag?.

1 J. A. Englmann, Handb. des bayer. Volksschulrechtes, Aufl. von E. Stingl
München 1905; J. Graßmann, Aus demVolksschulrechtedesKgrs. toutn Archiv f. öff. Net#

VIII S. 480fl.“ W. Krais, Handb. der innerenVerwaltung usw.,4. Aufl., 1 S. 373ff., 11 Geib,
Handb. f. d. Gemeindebehördender Pfalz, 3.Aufl., II S. 1—158ff. Vgl. auchR. v. Gneist,
Die staatsrechtlichenFragen des preuß. Volksschulrechtes,Berlin 1892,J. Ebert, Streitfragen aus
dembayerischenVolksschulrechte,Frankfurt 1896,W. Mublen, Die rechtlicheStellung der Kirche
auf dem Gebietedes b Volksschulwesens, „München. 1904, N. Piloty, Das Recht der Volks=
schulaufsichtin Bayern, Tübingen 1911. über denlisraelitischen Volksschulenu. Religionsschulen
vgl. Heimberger a. a. O. 2. Aufl. S. 282ff., 3

2 über die Bestimmungenvor der n m v. Seydel 2. Aufl. § 33 Anm.20 ff.
§ 38 Anm. 32 §5D47Anm. 32ff. und oben 7 , 25,29, 59

* Val.2. Aufl. 3 S. 621ff. J. O ebleg *n rechtlicheStellung der b. Volksschullehrer,
München dos S. 123. Vgl. 2. Aufl. 1 § 47 Anm. 33 und oben I S. 59.

Schon unterm 4. Sept. 1813 * denGeneralkommissariateneröffnet worden, „daß die
Trennung desSchulsprengelsvon demPfarrsprengel im allgemeinennicht genehmigtwerdenkönne“,
eine Verfügung, die mit der V.O. vom 10.Mai 1810 in Widerspruchtrat. Vgl. V.G.H. 26 S. 166.

" über die Entwicklung in der Pfalz v. Seydel 2. Aufl. III S. 622.
iüber dieBedeutung diste Regel V.G.H. 3 S. 517, 4 S. 261. S. auch die M.E. vom

27. Juni 1865 (Weber IVS. 46
8 Dies erhellt aus einem 6. die neue V.O. erstattetenVortrage Niethammers nebst

Sektionsbeschlußvom 6. Jan. 1815.
über die Pfalz vgl. 2. Aufl. 3 S. 622.

v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 36
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Die Verfassungsurkundebeschäftigtsich mit demSchulwesenals solchemnicht. Sie berührt
Verhältnisseder Schule nur gelegentlichbei Regelungder standes=und gutsherrlichenRechte10,und
sodanninsofern, als einzelneRechteder Glaubensgesellschaftenin Frage kommen. So gewährleistet
sie letzterenden Genuß ihrer Unterrichtsstiftungen. Dagegenhat es keinenunmittelbarenBezug
auf die Volksschulen,wenn in Beilage II § 38 der „religiöseVolksunterricht“ unter die „inneren
Kirchenangelegenheiten“gezähltwird1#2.Noch viel wenigerist dies hinsichtlichdessender Fall, was
§53918von demAusfsichtsrechteder kirchlichenOberensagt. Denn das Ausfsichtsrecht,von demdort
dieRede ist, ist lediglich dasjenige,welchesinnerhalb desVerbandesderGlaubensgesellschaftengeübt
wird, keinAufsichtsrechtüber Einrichtungendes Staates1.

WichtigereBestimmungenenthaltendie beidenAnhänge zur II. Verfassungsbeilage.
Das Konkordat sagt in Art. V Abs. IV: „Cum episcopis incumbat, fidei ac morum

doctrinae invigilare, in huius officii exercitio etiam eirca scholas publicas non impediantur.“
Daß hiermit den BischöfenkeinerleiAnordnungsrechthinsichtlichder Unterrichtsanstaltenüberhaupt
eingeräumtwerdenwollte, sondernnur die AufsichtüberGlaubens=und Sittenlehre in denSchulen,
ist nach dem Wortlaute klar und wird durch die Entstehungsgeschichte6 bestätigt.

Der II. Anhang zur II. Verfassungsbeilage !6 weist dem Oberkonsistorium und den Kon=
sistoriendie Aufsicht über die „Erteilung des Religionsunterrichtesin denSchulen“ zunt. An einer
späterenStelle 8 wird gesagt:Dem Oberkonsistorium„sowie den unterenKonsistorienin ihren Be=
zirkenverbleibt,wie schonin den früherenEdikten verordnetwar15,dieAufsicht über denprotestan=
tischen Religionsunterricht in den Schulen. Die Aufsicht und die Anordnungen über den übrigen
Unterricht, sowohl in den Volksschulen als Studienanstalten, gehören als ein Staatspolizeigegenstand
lediglich zur Kompetenz der Regierungen und des Staatsministeriums des Innern nach den darüber
bestehendengesetzlichenEinrichtungen. In den Kreisen, in welchen die größere Mehrheit der Ein=
wohner protestantischerKonfessionist, soll jedochdas Referat in SchulangelegenheiteneinemRate
von dieserKonfessionübertragen, auchsoll unter den Oberstudienrätenjederzeiteiner von der pro=
testantischenKonfessionangestelltwerden.“ "

Außerdemist bestimmt20: „Die bisherigeVerfassungder Distriktsdekanateund Distriktsschul=
inspektionen. wird beibehalten.“1

Das Gesamtergebnisist also, daß auchdie VerfassungsurkundedieVolksschulenals staatliche
Einrichtungen betrachtet.Ein kirchlichesAufsichtsrechtwird nur für denUnterrichtin derGlaubens=
und Sittenlehre anerkannt. Hieraus ergibt sichvon selbst,daß die Schulaufsichtsbehörden
und die Lehrer hinsichtlich ihrer amtlichen Tätigkeit in keinem dienstlichen
Unterordnungsverhältnisse zu den kirchlichen Oberbehörden stehen. —

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zeigten sich die erstenVorboten der Einbeziehung
der Volksschule in die kirchenpolitischen Streitigkeiten.

In der Freifinger Denkschriftder bayerischenBischöfe22 werdenauch die Verhältnisse der
Volksschuleerörtert,welchestets „der eine Arm der christlichenKirche gewesen“sei und „als wesent=
lichesGlied zum kirchlichenOrganismus“ gehöre.Zwar wird anerkannt,„daß in Bayern dieVolks=
schuleinsofernihrem ursprünglichenund natürlichenCharakterund ihrer Bestimmungtreu geblieben
ist, als sie wenigstenszum großenTeile unter unmittelbareLeitung und Beaufsichtigungder Geist=
lichkeit gestellt erscheint“, völlig zufrieden erklären sich jedoch die Bischöfe nicht.

10Beil. IV u. VI.
11Tit. IV §9 Abs. IV, § 10, Beil. II § 46, vgl. auch§ 49.
1½Oben § 285 Anm. 28. 13Oben § 284 Anm. 22.
1. Es ist oft nachgeschriebenworden, aber gleichwohlvöllig unrichtig, was Hi= 21 derM. E.

vom 8. April 1852 sagt: „Den Bischöfen ist durch§ 39 der II. Verf.Beil. das Aufsichtsrechtauf
die Religions= und Sittenlehre und das religiöse Leben an den Unterrichts= und Erziehungsanstalten
gewährleistet."“Davon sagt § 39 keine Silbe. Maßgebendsind vielmehr die Bestimmungender
beidenAnhänge, in welchenaber nur vom Unterrichte, nicht vom „religlösenLeben“ die Redeist.

15Hierüber vgl. 2. Aufl. 3 S. 623 u. H. v. Sicherer, Staat u. Kirche in Bayern usw.
S. 118, Urk. S. 29.

1½über die Entstehungsgeschichte2.Aufl. 370 nachAnm. 16.

1Val. 2. Aufl. 8 370 Anm. 6 ff. — Org. Edikt vom8. Sept. 1808,VI Ziff. 3: „Das General-
konsistoriumwachtauf die Lehrvorträgeder Geistlichenund der Schullehrer (insoweitdiesemit dem
Welipioneunteriichtsichbefafsen). . .“ S. ferner Instr. für das Generalkonsistoriumvom 8. Sept.

20 6.
*1§ 4 der Amtesinstr.für die Distriktsschulinspektorenvom 15.Sept. 1808(Weber LS. 224

sagt: „Die Distriktsschulinspektorenwerden . in der Regel aus demachtungswürdigenStand
der Ruraldechante und Pfarrer ausgewählt.“

22Oben § 280 Anm. 22.
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Die Forderungen, welcheerhobenwerden, find nicht gering. Es wird als „störendesMiß=
verhältnis“ betrachtet,„daß ein Teil des Klerus in der Person der Distrikts= und Lokalschul=
inspektoren zur Teilnahme an der Leitung des Schulwesens berufen, der andere aber, und zwar
geradeder mit der kirchlichenRegierungsgewaltbekleidete,davon ferne gehaltenist; daß diePfarrer
als Priester und Seelsorgerihrem Bischofeunterworfen,als Schulinspektorenaber ihm nicht unter=
geben,sondernbloß Diener der Staatsgewalt, weltlicheBeamte sein sollen“. Das „rechteHeilmittel
für die Gebrechender Volksschulen“ ist nach der Denkschrift, daß die Schulinspektorenzu den
Bischöfen in dasselbeUnterordnungsverhältnis gebrachtwerden, wie es für dieselbenMänner als
Priester und Seelforger besteht. Es wird die „Erwartung“ ausgesprochen,daß „neue organische
Verordnungen hinsichtlich des Volksschulwesens“„nicht ohne Zuziehung und Zustimmung des
Episkopates getroffen werden". Die Bischöfe „fordern“, „daß ohne ihre Mitwirkung und Ge=
nehmigung keinLehrer bestelltwerde“. Sie glauben endlichnochfolgendeBefugnisseals „augen=
scheinlich“ in ihrem Hirtenamte begründeteRechte„in Anspruch nehmen“ zu dürfen: „das Recht,
die Volksschulenin Person oder durch ihre Bevollmächtigtezu visitieren und auf Abstellung wahr=
genommenerGebrechenzu dringen“, das Recht, die Lehrbücherfür den Unterricht im Glauben und
in der biblischenGeschichtezu bestimmenund die übrigenSchulbücher„hinsichtlichder in ihnen be=
merkbarenreligiösen Tendenz oder auch einzelner bedenklicherStellen der bischöflichenZensur zu
unterwerfen“.

Ahnliches wird für die Schullehrerseminariengefordert, welchenachAnsicht der Denkschrift
„ihrer Bestimmunggemäßzu der Kirche in demselbenVerhältnissewie die Volksschulen“stehen.

„Es leuchtetübrigens ein“, so wird demKönige schließlichbemerkt,daß die Frage, ob die
VolksschulenStaats= oderGemeindeanstaltensind, für das Verhältnis der Schule zur Kirche keinen
Unterschiedmacht, wie denn die Bischöfe„sichdas Recht vorbehalten“, nötigen Falles „auch durch
eigenszu errichtendekirchlicheInstitute für den religibösenUnterricht Sorge zu tragen“.

Der König verhielt sichzu diesenForderungendurchwegablehnend. Die M.E. vom8. April
18525 nimmt auf die bestehendenBestimmungenBezug und enthält im übrigendieZusicherung,daß
„vor Erlassung wichtigerVerfügungenüber das Schulwesen,soweit es sichum Unterrichtin Religion
und Sitte und um Förderung religiös=sittlicherGesinnungs-undHandlungsweisehandelt“,dieBischöfe
„gehört werden“ sollen.

In den Gegenbemerkungen,welchedie Bischöfe unterm 15. Mai 185324beim Könige ein=
reichten,wurden verschiedeneBemängelungenniedergelegt,auf denGesamtinhaltderDenkschriftwurde
jedochnichtmehrzurückgekommen.Die Antwort derStaatsregierungist in Ziffer II und in Ziffer 12—15
derM. E. vom9. Oktober18545 enthalten. Darin wird nachdrücklichbetont,daß die „Organisation
des Volksschulwesens“,wie sie durch das Edikt vom 15. September1808 bestimmtwurde, durch
Artikel V des Konkordatesnach dessen„Wortlaut und Sinn“ eine Anderung nicht erlitten habe,
und daß die Distrikts= und Lokalschulinspektoren, deren Aufstellung auf einer staatlichen Einrichtung
beruhe,den „vorgesetztenSchulbehördendesStaates“ untergeordnetseien. Damit war derSchriften=
wechselgeschlossen.

Das Gemeindeumlagengesetzvom 22. Juli 181926 hatte zwar die Schulzweckemit allerlei
Vorbehalten unter jene Zweckeausgenommen,für welcheUmlagen erhobenwerdendurften. Ein
Rechtssatzaber, der schlichtund klar den Volksschulaufwandals Gemeindelasterklärt hätte, fehlte.
Der Landtag drängtewiederholt? auf VerbesserungdesSchulwesens,VermehrungderAufwendungen
aus Kreis= und Staatsmitteln; das Gesetzvom 23. Mai 184628überwies demKreis die erhöhte
ordentlicheKreisschuldotationzur Verwendungfür die Volksschule.

Eine erheblicheFörderung erwuchsdem Volksschulwesendurch die Gesetzgebungdes Jahres
1861 daraus, daß das Finanzrechtder VolksschuleendlichseineRegelungfand?s.

Das Gesetzvom 10.November1861, betreffenddie Aufbringung desBedarfes für diedeutschen
Schulen 20, regeltevor allem die Verpflichtung zur Bestreitungdes Schulaufwandes, wobei unter
Anderung des bisherigen Rechtes auch Zuschüssean die Gemeindenaus Kreismitteln vorgesehen

28Vgl. oben § 280 Anm. 27.
2.n * 367 Anm. 12. 2 Oben § 280 Anm 6

26Art. 1b Ziff. 9, 10, V.O. vom 22. Jan. 1815 Ziff. IV. . 2. Aufl. §§ 267 u. 383
Anm.21ff.

:7 2. Aufl. 3 S. 684ff.
„8 Art. VIII. Vgl. oben § 209 Anm.
25Landtagsverh.K85t K. d. Abg. v . 19#-=V S. uf.— (Entw.), VII S. 199ff. (Bericht

desAbg. Lang), 203ff., St.B. III S. 4% ao. d. R.R. Beil. Bd. III S. 375ff.
(Vortrag desPeichsratl vK Harleß), 387ff., Leruet 5. it et 22S f.
bach15946..Bl. 1861/62S. 297. Handausg. von A. Reger, 3. Aufl. von J. Graßmann, Ans=
a

36“
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werden. Ferner wurden die Bestimmungenüber die Zahl und die Mindestgehalteder Lehrstellen,
dann über das Schulgeld und über den Unterhalt dienstuntauglicherLehrer getroffen#1

Es ist leicht zu begreifen,daß nach demerstenErfolge, der mit demSchulbedarfsgesetzeer=
rungen war, die Bewegungzugunsteneiner gesetzlichenNeuregelungdesVolksschulwesensan Stärke
gewann. Das ergangeneGesetzstelltesichnur als eineAbschlagszahlungauf ein vollständigesSchul=
gesetzdar, welchedenWunschnachvölliger Befriedigung der Forderung steigernmußte.

Diese lebhaftereStrömung trat schonbei denVerhandlungendesfolgendenLandtages186365
über die Dauer der Schulpflicht deutlichzutage22.

Auf demLandtage1866/69kam es zumEntscheidungskampfe.Die Kammern brachtenalsbald
die Schulfrage in Erinnerung. Die Kammer der Abgeordnetenbeschloßam 30. August 1866 die
Bitte um „eine gesetzlicheRegelung desSchulwesensauf freisinnigerGrundlage“. Die Kammer der
Reichsrätestimmtezus". Die Vorlage der Regierungerfolgteam 31. Oktober186728.

Auf den Inhalt des Entwurfes eines Volksschulgesetzes,die parlamentarischenVerhandlungen
und die Stellungnahme der Bischöfehier näher einzugehen,ist hier nicht möglich.

Eine unbefangeneBetrachtungwird nicht umhin können, festzustellen,daß die scharfenAn=
griffe, welcheder Schulgesetzentwurferfuhr, mindestenswas die Regierungsvorlageanlangt, nicht
gerechtfertigtwaren. Der Regierungsentwurf ging von dem staatsrechtlichunanfechtbarenGrund=
gedankenaus, daß die Volksschuleeine staatliche, keinekirchlicheEinrichtung sei21. Den Einfluß
auf die Schule, welchender Staat den Glaubensgesellschafteneinräumt, wollte derEntwurf für die=
jenige Seite des Unterrichtes und der Erziehung wahren, welchedie kirchlichenInteressenberührt.
Auch die Trennung der Schulen nachBekenntnissenwar beibehalten,dies aber allerdings nicht des=
wegen,weil es das grundsätzlichRichtige, sondernweil es das Hergebrachtesei. Bei derGestaltung
derSchulaussichthingegenwar eine geringereInanspruchnahmekirchlicherOrgane geplant, wie nach
den bisherigenBestimmungen.

Man kann nicht sagen,daß der Entwurf gegenüberdemgeltendenSchulrechteeinen Umsturz
bedeutethätte. Aber die Sache wurde von den Gegnern so angesehen,zumal diesezum Teil auch
das bestehendeRechtnicht im Sinne der Staatsregierung auffaßten.

Dem Entwurfe wurde überdies der Vorhalt gemacht, daß er zur bekenntnislosen Schule führen
müsse. Dies liege in seinemSysteme28. Bei den Verhandlungenergabsich,daß die Anschauungen
der erstenKammer von jenen des anderenHauses in zahlreichenund geradein den erheblichsten
Punkten abwichen, ja, daß sie zum Teil auch nicht unwesentlichvon den Ansichtender Staats=
regierung sichentfernten. #

Da beideKammern in den entscheidendenPunkten auf ihrenAnsichtenbeharrten, scheiterte,
wie längst vorauszusehenwar, das geplanteGesetzeswerk.Der Landtagsabschiedvom29.April 1869
bemerktenichtohne Bitterkeit: „UnserBestreben,demWunscheder beidenKammern entsprechenddas
Schulwesenauf freisinnigerGrundlage gesetzlichzu regelnund damit dieEntwicklungUnfseresVolkes
durchErhöhung und Sicherung seinerBildung zu befördern,ist zu UnseremBedauern von einem
glücklichenErfolge nicht begleitetgewesen.“Der Versuch,ein Volksschulgesetzmit demLandtagezu
vereinbaren,ist seitdemals aussichtslosnicht mehr wiederholtworden.

Wenngleich nun der Schulgesetzentwurf aus der Reihe der Landtagsvorlagen verschwand, so
verschwanddamit keineswegsauch der grundfätzlicheStreit um die Volksschule. Vielmehr dauerte
derselbemit ungeschwächterHeftigkeitfort. »

Die Staatsregierung suchteim Wege der Verordnung, soweitmöglich,diejenigenAnderungen
des Volksschulrechteszu bewirken, welchesie für wünschenswerterachtete.Dabei ging sie zum Teil

1 Uber die Landtagsverh.vgl. 2. Aufl. 3 S. 629 ff.,namentlichüber die grundsätßlicheFrage
der Stellung der Volksschuleim Staate. .l ⅜ grundsählicheFeag

. M.. im allg. dieNachweisungenin Repert. der Verh. d. Abg K. 1863/65,Beil. Bd. IV
S. 233ff., St.B. 1 S. 144, 548ff. Val. 2. Aufl. 3 S. 630ff.

55St. B. I S. 135ff.
34Prot. Bd. II. S. 75 ff.

½ St. B. II S. 125f. Gesetzentw.mit Begründung. Beil. Bd. III S. 1ff. Derselbeer=
schiengleichzeitigin besondererAusgabe,München, 1867.

36Vgl. die ausführlicheDarlegung in der 2. Aufl. 3 S. 631f.
37 Mit Recht wurde getadelt, daß der Entwurf weit über das hinausgehe, was die Verf.U.

der Kirche einräume;die Anordnung und Leitung des Faligibs itlichen Lebensan denVolksschulen
= kommeihr nicht zu. St.B. V S. 312 ff.,350ff., vgl. auchK. d. R.N. 1877/78Prot. II

4 Abg.Th.Völk St.B.W.S. 270.Verh.d.K. d.NR. Beil.Bd.VII S. 25.
"6Verh.d.K. d.Adg.Beil.Bd.V S.651ff. St.B.VI S. 374ff.,387ff.;Verh.d.K. b.

N.N.Prot.Bd.Vlll S. 535f.
5 Abgedr.Verh.d.Abg.K.187071Beil.Bd.IV S. 62f.
"92.Aufl.III S. 636.
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weiter, als der gescheiterteGesetzentwurfin jenenseinerBestimmungengegangenwar, welcheman
aus kirchlichenGesichtspunktenbemängelthatte. Zu diesemVerfahren der Regierung mochtewohl
auch die Spannung beitragen, welcheseit den Beschlüssender VatikanischenKirchenversammlung
zwischender katholischenKirche und demStaate eingetretenwar. Da nun nachder bezeichneten
Richtung die ersteKammer schonseitherder Regierung widerstrebthatte, in der Kammer der Ab=
geordnetenaber die Mehrheit umgeschlagenwar, so konnteder Kampf nicht ausbleiben.

Schon die am 27. März 1869 erlasseneM.E.“ô welchezum Vollzuge von Titel VII Ziffer 6
des pfälzischenLandratsabschiedesvom9. März 1818 die Voraussetzungennäherregelte,unterwelchen
in der Pfalz die Umwandlung von Bekenntnisschulenin gemischteSchulen sollte stattfindenkönnen,
wurde im Landtageund vom Bischof in Speyer angegriffen"!.

Unterm 29. August 1878 erschienmit Geltung für alle Landesteileeine V.O., die Errichtung
der Volksschulenund die Bildung der Schulsprengelbetreffend". Die V.O. stellt den Satz an die
Spitze, daß jedeGemeindewenigstenseine Volksschulebesitzenund mit ihrer Markung einenSchul=
sprengelbilden soll. GewisseAusnahmen werdenzugelassen.Wo nicht gesonderteVolksschulenfür
die verschiedenenBekenntnissebestehen,erstrecktsichder Sprengel oder Bezirk einer Schule auf die
dort wohnendenFamilien ohne Unterschieddes Bekenntnisses.Die nach Bekenntnissengetrennten
christlichenSchulen einer Gemeindekönnen auf derenAntrag, dessenErfordernissenäher geregelt
sind, in gemischteSchulen verwandeltwerden"s. In gleicherWeise könnengemischtein Bekenntnis=
schulenverwandelt werden. Schulen, welcheeine GemeindeohnegesetzlicheVerpflichtungerrichtet,
könnenauf einfachenAntrag der Gemeindebehördeals gemischteerklärt werden". Dies die Haupt=
bestimmungen,auf welchees hier ankommt.

Daß die neueV.O. Angriffe erleidenwürde, ließ sicherwarten;sie kamenzunächstvon kirch=
licherSeite 45.

Beim Landtagekam es erst 1877/81zu einemHaupttreffen. Aus Anlaß der Beschwerdevon
Bürgern aus Großkarlbachwurde die RechtsgültigkeitderV. O. vom GesichtspunktedesVerfassungs=
rechtessowohl als wie des pfälzischenund diesseitigenSchulrechteszur Erörterung gestellt".

NachdemdieseVerhandlungenerfolglosgebliebenwaren, wurde derAngriff auf dieV. O. vom
29. August 1873 beim nächstenLandtage1881/82erneuert. Die AbgeordnetenLuthardt und Ge=
nossenstelltenden Antrag, denKönig um Aufhebungder genanntenV.O. zu bitten". In der Be=
gründung desAntrages wird u. a. darauf Bezug genommen,daß der westfälischeFriedensvertrag
die konfessionelleSchule als ein Annexum der freien Religionsübung erklärt", und auchdie Ver=
fassungsurkundehabe „durch ihre Vorschriften über Schulinspektorenund Schulreferentenden kon=
fessionellen Charakter der Schule zu erhalten sich bemüht“.

Der Antrag Luthardt wurde von der Kammer der Abgeordnetennacheiner Verhandlung
von ungewöhnlicherHeftigkeit und fast ausschließlichpolitischemInhalte angenommen.

Der BeschlußderKammer derReichsräte,mit welchemsichauchStaatsminister Dr. von Lutz
einverstandenerklärte, ging dahin"s, denKönig zu bitten, die V.O. von 1873 „unter Anwendung
nachfolgenderGrundsätzeeinerRevision allergnädigstunterstellenzu lassen". DieseGrundsätzewaren
im wesentlichenfolgende:Die Bekenntnisschulesolle „die gesetzlicheRegel“ und bei der Bildung der
Schulsprengelnebenden räumlichenVerhältnissenin ersterLinie das BekenntnisderSchulpflichtigen
entscheidendsein. Die gemischteSchule sei nur in außerordentlichenFällen und ohneSchulsprengel=
zwang zuzulassen.Überdiessolle den kirchlichenOberbehördendas Rechtder gutachtlichenAußerung
und der Beschwerdezustehen,soweit es sichum Sicherung zureichendenGlaubensunterrichteshandle.

Die Abgeordnetenkammerverwarf nach Antrag Luthardt den Beschluß der Kammer der
Reichsräte. Da letztereauf ihrem früheren Beschlussebeharrte, kam ein Gesamtbeschlußnicht
zustande“.

Die Staatsregierung löstegleichwohlihr gegebenesVersprechenein. Auf der Grundlage des
Beschlussesder Kammer der Reichsrätewurde eine neueV.O., die Errichtung der Volksschulenund

40 N.Bl. S. 1401, Weber 10 S. 109. ÜUberdie Gründe ihrer Erlassung s.dieDarlegungen
des Staatsministers Dr. v. Lutz Verh. d. Abg.K. 1881/82St. B. 1 S. 75f. *21“

"1 § 7. Ausnahme, wennstistungsmäßigeBestimmungenentgegenstehen.Verf. Beil. Tit. IV.
88 9 Abs. IV, 10, Beil. II 8§ 46, 47.

12 90. — § 11 ist demArt. 17 Abs. IV des Schulgesetzentw.nachgebildet.
4 Vgl.2 Aufl. III S. 637 Anm. 145f.

Iön 140alerüber und über die Münchener Verfassungsbeschwerdevgl. 2. Aufl. III S. 638
nm. 150 ff.

“ Verh. d. Abg.K. 1881/82Beil. Bd. II S. 95, hierzu 2. Aufl. III S. 640.
““ Beil. Bd. 1 S. 243 ff., 423ff. Prot. Bd. I S. 380 f., 442f., 446f.
4 Bgl. 2. Aufl. III S. 614f. "8 G.V.Bl. S. 407.
“F Die neueV.O. kam bei den Verh. über denKultusetat in der Abg.K. 1884 zur Sprache.

(1883˙86St B. II S. 211ff.) Vgl. 2. Aufl. III S. 641 Anm. 190.
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die Bildung der Schulsprengelbetreffend,unterm 26. August 1883° erlassen. Diese bildet das
geltendeRecht. Damit war in der staatsrechtlichen Grundfrage —nänmlich hinsichtlich
des Verordnungsrechtes des Königs —der Standpunkt der Staatsregierung
endgültig behauptetst.

Auch über dieDauer der Schulpflicht beriet der Landtog wiederholtseit Ende der 70er
Jahre des vorigen Jahrhunderts. Der Versuch,das siebenteWerktagsschuljahrzu beseitigen,fand
stets in der ReichsratskammereinmütigenWiderstand2, später kam auchdie Zweite Kammer zur
richtigenEinsicht.

Eine zusammenfassendeRegelungder Schulpflicht, derengesetzlicheGrundlage im P.Str. G. B.
von 1871 Art. 58 gegebenist, brachtedie V. O. vom 4. Juni 1903,welcheu. a. auchdie Errichtung
von achtenWerktagsschulklassenförderte.

Die mit der Schulpflicht zusammenhängendeFrage der Behandlung der Schulversäumnisse
wurde auf Grund desArtikels 58 desP. Str. G.B. durch die V. O. vom 2. September188655 neu
geregelt.

Auchdie finanzielle Seite desVolksschulwesenswar währenddesgeschildertenZeitabschnittes
GegenstandvielfacherErörterungen im Landtage. So wurde die Aufhebungdes Schulgeldes, wie
schonfrüher, wiederholt,jedocherfolglos zur Sprache gebrachtö"#.Wichtiger war, daß sichin lang=
samer Entwicklung eine Verbesserungder finanziellen Lage der Lehrer und ihrer Hinterbliebenen
durchGewährung staatlicherZuschüssevollzog 55.

Dem berechtigtenDrängen des Lehrpersonalsauf Verbesserungdes Einkommenskam endlich
das Schulbedarfgesetz'#vom 28. Juli 1902 in weiteremUmfange entgegen;dasselbehielt zwar den
Grundsatz,daß zunächstdie Gemeinden,in gewissemUmfangedieKreisedenSchulaufwandbestreiten,
fest, brachteaber eine größereAusgleichungder Lasten, namentlichzugunstender Landgemeinden,
unter stärkererHeranziehungdes Staates.

§ 294. Die Einrichtung des Volksschulwesens!. Das Schulbedarfgesetz
vom 28. Juli 1902 hat den vielfach mißverstandenenSatz des Gesetzesvom 10. No=
vember1861, daß diedeutschenSchulen?Gemeindeanstaltenseien3, nichtübernommen;
die Weglassung dieses Satzes sollte jedoch keine Anderung an dem staatsrechtlichen
Charakterder Schulenund ihrenBeziehungenzu denReligionsgesellschaftenbedeuten.

Jener Satz ist von jehervöllig unrichtig gewesen.Er hat nur deshalbkeine
Verwirrung gestiftet, weil er stets als eine leere Redensart gebrauchtwurde, aus
welcherman keineweiterenFolgerungengezogenhat. In Wahrheit sind die
Volksschulen Staatsanstaltens, nicht Gemeindeanstalten, ist der Volks=
schuldienst Staatsdienst, nicht Gemeindedienst.

50Näheres in 2. Aufl. III S. 641 ff. »
U(G.V.B1.S.359),hierzuM.E.v.'7.Mär31906(K.M.BI.S.l4:k).Uberdiesrüheren

Bestimmungenvgl.2.Ausl.llIS-624.626fs.,642.
«G.V.B1.S.585.Bgl.2.Aus1-36.642.

·«Berh.d.AbgK.1871J72StB.1S.-516fs.(GxünduneinesStaatsschulspndsausdek
Kriegsentschädigungund AufhebungdesSchulgeldesunterÜbernahmezur Tilgung auf denStaat);
187375 St B. 1 S. 398ff.,Beil. Bd. II S. 265,295f.: 187576St. B. I S. 221f.

5. Darüber unten F 295.
.Bezjonders wertvolles Material brachte die Denkschrift der — — v. 7. April 1900

(Beil. Bd. II S. 031 d. Verh. d. Abg.K.); Ges. Entwurf in Verh. d. AbgK. 1901/2Beil. 444
(Beil. Bd. VII S. 333ff.),St. B. Bd. VIII S. 84—525,702—762,768—1073,Bd. IX S. 655—733.
K. d. R.R. Beil. Bd. II Nr. 326—339, St. B. Bd. II S. 196—225, 229—255. Handausgaben
des Sch.B.G. v. J. Graßmann, Ausbach 1903, G. Seiler, München 1903. Bgl. auch die
Darlegungen von M. v. Müller, Bl. 54 S. 102, 373ff.
(§82941D hierherdie zusammenfassendeDarstellung v. R. Piloty, Das Recht der Volksschul=
aufsicht in Bayern, Tübingen 1911.

* Uber die israclit. Volksschulenvgl. oben§ 292 Anm. 19 u. Weber 6 S. 123, Seiler
a. a. O. S. 143, Euglmann a. a. O. S. 830. * Vgl. 2. Aufl. 8 388 Anm.93ff.

Begründung (vgl. § 292 Anm. 55 oben)S. 343, V.G.H. 25 S. 177.
* Die Schule ist auchkein annexum religionis im Rechtssinne,kein Glied des kirchlichen

Lesanismus, — Übereinst.Graßmann, Archiv VIII S. 480ff. Handausgabe S. 12ff. Eine
Anstalt gemischtenCharakters nehmenan: Denkschrift(vgl. § 292 Anm 55) S. 644, St. M.
v. Landmann, Abg.K. VIII S. 252, 325, Seiler a. a. O. S. 67, Jehle a. a. O. S. 35.
Auch finanzrechtlichist die staatlicheEigenschaftder Schule durch die neu geschaffenegesetzliche
Verpflichtung zur Gewährung staatlicher Zuschüsse mehr als bisher zur Geltung gekommen.
Graßmann, HandausgabeS. 20. Vgl. auch V.G.HH. 19 S. 259 Art. 50 Abf. IIIZiff. 3 d.
A.G. z. R.Verf.O. v. 2. Nov. 1912.
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Die Gemeindenhabenim eigenenWirkungskreisekeinerleigesetzlichenEinfluß
auf die Verwaltung des Volksschulwesens,im übertragenenWirkungskreisenur so weit,
als eine Gemeindebehördeauch Distriktsverwaltungsbehördeist. Der Staat regelt die
Schulaufsichtund handhabtsiedurchseineBehörden; er besetztdieLehrstellen,bestimmtdie
Schulpflicht, verfügt über die Errichtung der Schulen und die Bildung ihrer Sprengel,
ordnet denUnterricht, handhabtdie Schulzucht,kurzum,die Volksschulensind nach
jederRichtunghin Verwaltungseinrichtungendes Staates.

Der Staat nimmt nur auf das nahe Interesse, welchesdie Gemeinden an der
Verwaltung des Volksschulwesenshaben, insoferne Rücksicht, als er denselbeneine
Vertretung in seinenörtlichenSchulaufsichtsbehördenzugesteht,ihnen auchwohl Einfluß
auf die Besetzung der Lehrstellen einräumt usw. Hierauf zunächst bezieht es sich,
wenn die beidenGemeindeordnungen"sagen, daß der Magistrat, Gemeindeausschuß
oder Gemeinderat „Anteil“ am Schulwesen „nach den hierüber bestehendenGesetzen
und Verordnungen“nehme.Es ist klar, daß hierdurchdieVolksunterrichtsverwaltung
ebensowenigzu einem Gegenstandeder Gemeindeverwaltungwird, als sie deswegen

in "* kirchlicheVerwaltungfällt, weil der Staat Geistlichezu Schulaufsichtsbeamten
eruft.

Die rechtlicheBeziehungder Gemeindezur Volksschuleliegt nichtauf demGe=
bietedes Verwaltungsrechtes,sondernauf demGebietedesFinanzrechtes.Der Volks=
schulaufwand bildet eine Gemeindelast. Daraus aber, daß ein Gemeindeverbandfür
die Kosten einer Verwaltungseinrichtung aufzukommenhat, folgt, wie in diesemWerke
schonwiederholt ausgeführt worden ist?, keineswegs, daß diese Einrichtung in das
Bereich der gemeindlichenVerwaltung gehört. Sie gehört hierzu nur dann, wenn
der Gemeindedas Bestimmungsrechtüber dieseEinrichtung zukommt.Das Bestimmungs=
recht über die Volksschuleaber hat nach jeder denkbarenRichtung der Staat'.

Der eingangs erwähnte Satz ist daher nur in dem Sinne oder vielmehr mit
der Abänderung haltbar, daß die VolksschulenfinanzrechtlichGemeindeanstaltensind°.

Die obersteLeitung des Volksschulwesens kommtdemStaatsministerium des
Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten16 zu, bei welchemfür die oberstefach=
männischeBegutachtungwichtigererAngelegenheitendes UnterrichtswesenseineLandes=
schulkommissiongebildet ist, deren Mitglieder der König ernennt. Die Oberaufsichtin
den Regierungsbezirkenführen die Kreisregierungen,Kammern des Innern 11. Letzteren
stehenals beratendeKollegien in SchulsachenKreisschulkommissionenzur Seite, deren
Mitglieder der König ernennt12. Außerdemsind,nachdemdie Landrätedie erforder=
lichen Mittel bewilligt hatten13, fachmännischgebildeteKreisscholarchenmit dem Titel
Kreisschulinspektorenaufgestellt worden. Diese sind Mitglieder der. Schulkommission
und Hilfsarbeiter des Kreisschulreferenten;ihre Hauptaufgabe aber bildet die Vor=
nahme außerordentlicherBesichtigungender Volksschulendes Regierungsbezirkes1.

Den Kreisregierungensind als Vollzugsbehördenin Volksschulangelegenheitendie
Distriktsschulinspektionen,in unmittelbarenStädtenLokalschulkommissionen,und die
Distriktsverwaltungsbehördenuntergeordnet.

#Diesf. G.O. Art. 91, 137, pfälz. G.O. Art. 70. Vgl. oben§ 154 Anm. 77.
7 obenI § 107 vor Anm. 9, § 123 Anm. 10ff., § 204 Anm. 2. Ubereinst.Be=

gründung S 341.
#sUbereinst.Bl. 49 S. 395f., V.G. H. S. 22 S. 131, 33 S. 118.
?7Den zutreffendenGesichtspunkthebendie beidenM E. v. 15. Nov. 1872 u. 4. März 1874

(Weber 9 S. 566, 10 S. 213) ziemlichgleichlautendhervor.
190Agl. oben§ 76 Anm. 42. — über den im Jahre 1785 gegründetenZentralschulbücher=

verlag vgl. 2. Aufl. III § 389 Anm. 7 u. Englmann a. a. O. S. 614.
Form. V. O. v. 17. Dezember1825 §§ 38 ff., V.O. v. 29. Dez. 1836 (R. Bl. S 1029)

Ziff. XXVII, XXVIII. über die Bestimmung in § 14 desProt. Eds. wegendes Schulreferates
oben § 293 nachAnm. 19. Englmann d. a. O. S. 112ff.

18Frühere V.O. v. 1. April 1832,ersetztdurchV.O. v. 13. Aug. 1905(G.V.Bl. S. 559.
13Vgl. oben§ 211 Anm. 21 a. E.: Weber 10 S. 50 Anm. 1.
14Amtsinstr. v. 30. Juni 1873 (Weber 10 S. 50) mit M.E. v. 8. Mai 1875 F 19 u.

17. Nov. 1876 (Weber 10 S. 724, 11 S. 670). S. auchWeber 10 S. 665. K.M. Bl. 1907
S. 2. Bl. 35 S. 253f. V.O. v. 26. Dez. 1908 (K.M.Bl. S. 599).
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Grundlegend für die Einrichtung der Distriktsschulinspektionenist in denLandes=
teilen rechts des Rheinesdie Amtsinstruktionvom 15. September1808½5,in der
Pfalz die dieser nachgebildeteAmtsinstruktion vom 22. August 1817 16.

Der Wirkungskreis einer Distriktsschulinspektionumfaßt regelmäßig die Aufsicht
über alle Lokalschulinspektionenund VolksschulenkatholischenoderevangelischenBe=
kenntnissesinnerhalb eines bestimmten Schuldistriktes½. Über gemischte Schulen
wird die Distriktsschulaufsichtgemeinsamvon dem katholischenund protestantischen
Distriktsschulinspektorgeführt18. Die Distriktsschulinspektorenwerden durch die Kreis=
regierungen ernannt19, regelmäßig aus den Dekanen der Landkapitel und den
Pfarrern20. Doch ist die Aufstellungvon DistriktsschulinspektorenweltlichenStandes
nicht ausgeschlossen21.

Der fachmännischeTeil des Schulwesens fällt ausschließlichin die Zuständigkeit
der Distriktsschulinspektionen,während in bestimmtausgeschiedenen„gemischtenSchul=
angelegenheiten“die LeitungdemDistriktsschulinspektorgemeinsammit der Distrikts=
verwaltungsbehördezukommt25.

In unmittelbaren Städten bilden die ordentlichenMitglieder sämtlicher Stadt=
bezirksschulinspektionenunter dem Vorsitze eines Bürgermeisters als Gesamtschul=
kommission(Lokalschulkommission)die Distriktsschulbehörde23. Zur Erhaltung der
„notwendigenEinheit und Aufsicht“ kann ein Mitglied als Stadtschulreferentaufgestellt
werden. Regelmäßig sind dies Geistliche?"; jedochsind in neuererZeit vielfach welt=
liche Schulräte eingeführt worden25.

Den Distriktsschulbehördensind die Ortsschulbehörden26 unterstellt. Dies sind
für die Landesteile rechts des Rheines die Lokalschulinspektionen,in unmittelbaren
Städten die Stadtbezirksschulinspektionen,für die Pfalz die Ortsschulkommissionen.

Die Lokalschulinspektionenbestehenunter dem Vorsitzedes Pfarrers? und

½ R.BBl. S. 2477. S. die Anm. hierzu bei Weber 1 S. 224.
16A. Geib, Handb. für die Gemeindebehördender Pfalz, 3. Aufl. II S. 15.
u Diess. Instr. v. 15. Sept. 1808 (Weber 1 S. 224) §882, 3, pfälz. Instr. §§2, 3. Vgl.

im einzelnenPiloty a. a. O. S. 107ff.
18V.O. v. 26. Aug. 1888(G.V.Bl. S. 407) § 13 Abs. VII.
19Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 F 20.
20Die aufgehobeneM. E. v. 8. April 1852 (oben§ 280 Anm. 23 ff.) Ziff. 22 Abs. II be=

stimmte, daß bei Aufstellungvon Distriktsschulinspektoren (d. h. wohl dann, wenn dies kath. Dekane
oder Geistliche find) die Bischöfe gutachtlich einvernommen werden sollen. Verh d. Abg.K. 1881/82
Beil. Bd. III S. 303 ist mitgeteilt, daß Staatsminister Dr. v. Lutz zugesicherthabe, dies werde
künftig wiedergeschehen.(M.E. v. 28. März 1889.)

1 Diesf. Amtsinstr. § 4, pfälz. Amtsinstr. § 4; Anh. II zur II. Verf. Beil. 8 6. Wb
hierzu Piloty a. a. O. S. 81 ff., aber auch Verh. d. Abg.K. 1910 St.B. 12 S. 210ff., 272
(Minister v. Wehner), 1912 St.B. III S. 551 ff. (Minister v. Knilling). — Für die
Pfalz ist im Landratsabsch.v. 9. März 1818 (allg. Intell. Bl. S. 290) Tit. VII Ziff. 6
ausgesprochen:„Wenn zu den Bezirksschulinspektorendie vorzüglichstenGeistlichen deshalb
gewählt werden, weil ihre Bildung und ihr Beruf sie dazu besondersgqualifiziert, so find
dadurch gleichgebildeteLaien, welchediesemFacheihre Kräfte widmenwollen, nicht ausgeschlossen
und werdenauch dermalen schonverwendet.“ Vgl. auch den Landratsabsch,v. 28. März 1873
(R.Bl. S. 569) IV Ziff. 4. Die Frage, ob nach der diess.Amtsinstr. § 4 ausnahmsweiseauch
Laien zu Distriktsschulinspektorenernannt werden dürfen — dies geschah1874 in Schwaben—.
wurde beimbandtage 1881/82erörtert. Vgl. Verh. d. Abg.K. Beil. Bd. III S. 269ff., St. B. Ii
S. 535ff., K. d. R.R. Prot. Bd. II S. 1227f. Die Frage ist zu bejahen.Vgl. auchEnglmann
a. a. O. S. 46, Seydel, 2. Aufl. III S. 645 Anm. 18.

*#S. hierüberM. E. v. 24. Juli 1883(Weber 2 S. 697).
V.O. v. 22. März 1821,M.E. v. 5. Juli 1822, 15.April 1824,24. Juni 1839, 5. Sept.

u. 26. Nov. 1848,Weber 2 S. 60, 129, 210, 3 S. 289, 729, 4 S. 7. M.E. v. 16. Dez. 1875,
Weber 11 S. 262 (Zuziehungvon Arzten), M. B. v. 29. Nov. 1897 Ziff.4 (Volksschullehrerals
Mitglieder), V.O. v. 26. Aug. 1883 § 13. Uber dieBildung derLokalschulkommissionin München
Englmann a. a. O. S. 100.

2" M. E. v. 24. Juni 1839Ziff. 5.
55Vgl. diesf. G.O. Art. 71 Abs. IV. Englmann a. a. O. S. 102.
56Uber derenZuständigkeitvgl. im einzelnenPiloty a. a. O. S. 136f..
27Uber PfarreiverweserWeber 3 S. 678.
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Lokalschulinspektors?s aus demBürgermeisterund aus Abgeordnetendes Magistrates
oder Gemeindeausschusses?s, sowie einem Volksschullehrer3e. Sind an der Schule
AngehörigeandererGemeindenoder einesanderenBekenntnisses31 beteiligt, und senden
diesemindestensein Drittel der Schulkinder zur Schule, so haben auch sie eine Ver=
tretung in der Lokalschulinspektionzu erhalten2.

Die Stadtbezirksschulinspektionenbestehen36 aus dem Pfarrer des Bezirkes oder
einem anderen Geistlichen, welchen die Kreisregierung ernennt, als Inspektor und
Vorsitzendem,einemMagistratsrate sowie einem Volksschullehrerund, wenn es dem
Magistratebeliebt, ein bis drei Distriktsvorstehernals außerordentlichenMitgliedern.
Bezüglichder Vertretungder AngehörigenandererGemeindenodereinesanderenBe=
kenntnissesgilt das oben bemerkte“.

Die pfälzischenOrtsschulkommissionenbestehen65 aus dem Bürgermeisterals.
Vorstande, einem Gemeinderate und den Pfarrern beider Bekenntnisseals Lokalschul=
inspektoren,sowie einemVolksschullehrer.

BesondereBestimmungensindfür dieörtlicheSchulaufsichtübergemischteSchulen
getroffen. Diesseits des Rheines haben die Pfarrer der beteiligtenBekenntnisse, in
derenPfarrei die Schuleliegt, in die Ortsschulbehördeeinzutreten.Hat einePfarrei
mehrere Pfarrer, so bezeichnetdie Kreisregierung einen derselben zum Eintritte 36.
Bei Auswahl der gemeindlichenAbgeordnetenist darauf zu achten,daß jedesBe=
kenntnis vertreten wird. In der Pfalz hat von jedembeteiligtenBekenntnisseein
Gemeinderatsmitgliedin die Ortsschulkommissioneinzutreten. Die Obliegenheiten des
Lokalschulinspektorswerden diesseits wie jenseits des Rheines regelmäßig von den
geistlichenMitgliedern der Ortsschulbehördegemeinsamwahrgenommen.Doch kann,
wenn die Gemeindees beantragt und die Kosten bestreitet,ein fachmännischgebildeter
Laie als Lokalschulinspektoraufgestellt werden. Dieser ist dann auch Mitglied der
Ortsschulbehörde*7.

Zu denSitzungen sämtlicherOrtsschulbehördenkönnenweitereVolksschullehrer
beigezogenwerden88.

Die grundlegendenBestimmungenüber die Tätigkeit der Ortsschulbehördensind.
für die Landesteile diesseits des Rheines in der Amtsinstruktion vom 15. September
18083° enthalten. Dieser ist die pfälzischeAmtsinstruktion vom 22. August 181740
nachgebildet.

Die Zuständigkeitder Ortsschulbehördenerstrecktsichnur auf die fachlicheSeite
des Schulwesens.Die finanzielleSeite fällt in das Bereichder gemeindlichenVer=
waltung; die Ortsschulbehördenhabenhier nur das Recht der Antragstellungund
Erinnerung.

28Amtsinstr. für dieuLocalschulinspectionenv. 15. Sept. 1808 § 2, V.O.v. 22. März 1821
Ziff. 5, M.E. v. 24. Juni 1839 Ziff. 7, M.E. v. 8. Mai 1840 (Weber 3 S. M Anm.6), v.
24. * 1871(Weber 8 S. 7360).eins ausführlicheAbhandlung über die Frage des Vorsitzes.
Verh.d. Ab 6. 1870/71St. B. II S. fl

V.O. v. 22. März 1821 Ziff.
ꝛodi B. 20 r. 9. Nov. 1897 t— S. 370).

[uurire Shule * #ewischte“ im rechtlichen Sinne
32Angef. Instr. Be v. 24. Juni 1839 Ziff. 2, 11.Jiet 1850(Weber 4 S. 124),

20.Febr.1870u. 24. Märzrirl #S. 495,736).
3#V.O. v. 22.Märnsn1821 Ziff. III a, M.E. v. 5. Zuli 1822 u. 24. Juni 1839, M. B. v.

29. Nov. 1897.
“ M. C. v. 24. Juni 1839 Ziff. 2
26 R.E. v. 90. Aug. 1817 Ziff. 1,Amtsinstr. vv. 22. Aug. 181782; M. B. v. 29.Nov. 1897.
5%Der Vorrang unter denPfarrern braißt sich nachdemDienstaltrr.
"7 V.O. v. 26. Aus. 1883 § 13 Abs. 1—VI.
m I. M.E. v. 8. Juli 1861 u. 20. Ott. 1869 (Weber 5 S. 245); nun v. 29.Nov. 1897

(G.V.Bl. 370). Enel#nn a. a. O. S. 15ff. Soweit VolksschullehrerMitglieder der
kollegialenSt sein können,könnensie zweifellos als solcheuh 2zur 9# shulbegore
abgeordnetwerden. M.E. v. 30. Aug. 1877 Nr. 9912. DagegenBl. X

vR. Bl. S. 2493. S. die Anm. bei Weber 1 S. 230. Wegender Seilcen hulausficht
über Schulbenefiziaten Weber 3 S. 386.

A. Geib a. a. O. II S. 22.
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Die Personen, welche mit Obliegenheitender distriktiven und örtlichen Schul⸗
aufsicht betraut sind, bekleidenhiermit ein Staatsamt""!1,gleichviel, welche Eigenschaft
ihnen sonstnochzukommenmag. Wenn auch der Staat bei der Bildung der Distrikts=
und Ortsschulbehördendie Glaubensgesellschaftenund die Ortsgemeinden insofern
berücksichtigt,als er Geistliche und Bürgermeister, sowie andere Mitglieder der Ge=
meindebehördenzur Dienstleistungheranzieht,so sind diesedoch in Wahrnehmung ihrer
schulamtlichenDienstgeschäfterechtlichnicht Vertreter der Kirche oderGemeinde gegen=
über der staatlichenSchulverwaltung, sondern sie erfüllen lediglich einen staatlichen
Amtsauftrag"?.

Über das verfassungsmäßigeVerhältnis der Glaubensgesellschaftenzur Volks=
schule ist bereits früher gehandeltworden13. Die kirchlichenObrigkeitenhabenkeinerlei
Verfügungsrechtüber die Volksschule. Der Staat hat denUnterricht in der Glaubens==
und Sittenlehre unter die Gegenständedes Volksschulunterrichtesaufgenommen,damit
den staatlichenSchulzwang hierauf ausgedehntund die Anordnung und Leitung dieses
Unterrichtes den Glaubensgesellschaftenanheimgegeben"“".Sache dieser letzterenist es,
für die Erteilung desselbendurch ihre Geistlichenzu sorgen,wobei der Staat übrigens
die Beihilfe seiner Lehrer zur Verfügung stellt. Die Geistlichen gebenden Glaubens=
unterricht als Organe ihrer Glaubensgesellschaftund erhalten daher ihre Dienst=
anweisung von ihrer kirchlichenOberbehörde. Da indessenjener Unterricht Bestand=
teil einer staatlichenEinrichtung, des Volksschulunterrichtes,ist, so versteht sich von
selbst, daß die Anordnungen der kirchlichenOberbehördennur mit Genehmigung des
Staates in der Schule zur Durchführung gelangenkönnen".

Mit den dargelegten Grundsätzen ist es völlig vereinbar, daß die staatliche
Unterrichtsverwaltung da, wo kirchlicheInteressenmit in Frage kommen,Vorstellungen
und Münsche der geistlichenOberbehördenhinsichtlich des Volksschulwesensentgegen=
nimmt oder aus cigenerBewegung die Meinungen dieser Behörden einholt“.

Das bayerischeVolksschulrechtberuhtauf demGrundsatze der allgemeinen
Schulopflicht. Die Schulpflicht ist eine öffentlichrechtlicheVerbindlichkeit gegenüber
dem Staate. Sie bestehtdarin, daß der Pflichtige währendeinesbestimmtenZeitraumes
den Unterricht erhalten muß, welcher für die Volksschulevorgeschriebenist. Die
Schulpflicht ist nicht an die Staatsangehörigkeit,sondernan denAufenthalt im Staats=
gebietegeknüpft"#.Kinder von Personen,welchesichnur auf kürzereZeit in Bayern
aufhalten,werdenjedochzur Erfüllung der Schulpflichtnicht herangezogen“.

"1 Vgl. Weber 3 S. 550. Oben 1 § 125 Anm. 46.
•2 In der bereits erwähntenM.E. v. 24. Juli 1833 (Weber 2 S. 697) ist unter Ziff. 1

beesagt, daß die Orts= und Distriktsschulinspektoren „in Sachen des Religionsunterrichtes . unmittel=
ar, und exklusive der Oberleitung, den kirchlichen Stellen ihrer Konfessionen untergeben“ seien, „an

welchesie auf Verlangen desfalls zu berichten und deren Aufträge und Weisungen sie treulich zu
vollziehenhaben“. Diesezum Teil etwas unklare Bestimmungist zweifellos ungültig, weil sie den
bestehendenk. V.O. über die Einrichtung der Schulaussicht geradewegswiderspricht. In den Entschl.,
welchedurch die Freisinger Denkschriftveranlaßt wurden (oben § 293 Anm. 23 ff., Weber 4
S. 655, 659), ist dennauchder allein richtigeStandpunkt mit Schärfeeingenommen.Vgl. Engl=
mann a. a. O. S. S. 137 Anm. 5. “ Oben § 293 nachAnm. 21.

“ Graßmann, Archiv f. öff.RechtVIII S. 486 Anm. S. Bgl. auchoben§ 288nachAnm.89.
“" Bgl. hierherauch die Zusammenstellungbei Englmann a. a. O. S. 135ff., ferner die

Aktenstückeüber die Katechismusfragein der Sammlung: Volksschulwesenu. Kirche in Bayern,
Regensburg1868,S. #2ff. Uberdiemissio canovien vgl.u. a. Rehm,D. Zeitschr.f. K.N. 1913S. 094ff.

Vgl. die Außerung des Staatsministers Dr.v. Lutz Verh. d. Abg.K. 1881/82Beil.
Bd. III S. 303.

7 Die Bestimmungenüber Schulpflicht sind nunmehrerschöpfendin den V.O. v. 4. Juni
1903 u. 20. Juni 1907(G.B.Bl. S. 359 u. 499) geregelt,zu derenVollzug die M.E. v. 7. März
1906 u. 21. Juni 1907(Weber 34 S. 245 u. 35 S. 345) ergingen. Vgl. Sch.G.Entw. Art. 13,
dessenAbs. 1 dem Art. 21 der preuß. Verf. entnommenwar. GegenmeineBegriffsbestimmung
R. Henrich, Schulpflicht und Lehrplan der bayer. Volksschule, München 1893, S. 1ff., vgl.
2. Aufl. III S. 647 Anm. 42.

18 § 23 d. V.O. v. 4. Juni 1903. Kinder von Exterritorialen sind ausgenommen.Bgl.
auch V. G. H.22 S. 220. »

4 . Ziff. 20 d. M.E. v. 7. März 1906. Uber die früheren Rechte2. Aufl. III S. 648
nm. 44.
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Der Bestand der Schulpflicht erzeugtfür die Gewalthaber (Eltern, Pflegeeltern,
Vormünder) und die Dienst=und Lehrherren der Pflichtigen die Verbindlichkeit, die=
selbenzum Schulbesuche„anzuhalten“50.

Während der Dauer der Schulpflicht unterliegendie Pflichtigen gesetzlichenBe=
schränkungenin bezugauf denBesuchvon Wirtshäusernund öffentlichenTanzunter=
haltungen1.

Die Schulpflicht ist eine ausnahmslose. Die regelmäßigeForm ihrer Erfüllung
ist der Besuchder öffentlichenVolksschule32. Dochkannder Verpflichtungauch mit
Genehmigungder Distriktsschulbehördedurch Empfang eines den Volksschulunterricht
ersetzendenPrivatunterrichtes genügt werden?#. Ferner gilt der Besuch einer höheren
Lehranstalt als Erfüllung der Volksschulpflicht5‘. Der Volksschulzwang tritt wieder
in Kraft, wenn bei fortdauernderSchulpflicht der Befreiungsgrund wegfällt; doch wird,
wenn der Pfflichtige einen gewissenAbschluß des höheren Unterrichtes erzielt hat,
diesemUmstandeRechnung getragen55.

Die Volksschulpflicht teilt sich in die Werktag=und Sonntagschulpflicht. Erstere
beginnt mit dem zurückgelegtensechstenLebensjahreö6. Sie dauert in der Regel?s!
sieben,die Sonntagschulpflichtdrei Jahre. Jene wie diese kann bei unzulänglichem
Erfolge der Schlußprüfung5s um ein Jahr verlängertwerden 5°. Die Sonntagschul=
pflicht erstrecktsich auch auf den Besuch des öffentlichen Glaubensunterrichtes (der
Christenlehre)5.

An die Stelle der Sonntagschulpflicht kann die Fortbildungsschulpflichttreten.
DasP. St.G.B.#1 eröffnetedie Möglichkeit der Schaffung von Fortbildungsschulen,
welche die Sonntagschuleersetzen.Hiermit sind nicht solcheAnstalten mit freiwilligem
Besuchegemeint,deren Schüler von der Teilnahme am Volksschulunterrichteenthoben
sind62, sondernAnstalten mit Schulzwang, welcheanstatt der Sonntagschulenerrichtet
werden"3.

Nach 8 120 der Reichsgewerbeordnungkann durch Orts= oderDistriktsgemeinde=
statut"““ für ännliche Arbeiter unter 18 Jahren die Verpflichtung zum Besuche

60P.St.G.B. Art. 58 Abf. I. ·
51 P. St. G. B. Art. 56. M. E. v. 23. Aug. 11889 (Weber 19 S. 717). — Vgl. v. Riedel,

P. St.G.B. usw.S. 195, Graßmann, Sch.B . 245.
*2 Oder einer Elementarschule,die aufGrund des & 11 d. V.O. v. 26. Aug. 1883 (G. V. Bl.

S. 407) von einerGlaubensgesellschafterrichtetwird. über aiehe" Befreiungenvom Schul=
besucheV.O. v. 4. Juni 1903 § 3 Abs. 1. V.V. B Ziff. 5 lit, c—k. Im allg. befreienkörperliche
und geistigeGebrechenvomSchulbesuchenicht, sondern,abgesehenvon derobenim Terteangegebenen
Ausnahme, nur dann, wenn sie von der Art sind, daß sie den Schulbesuch ausschließen oder als
völlig erfolglos erscheinenlassen. Vgl. Weber 14 S. 648 (Blinde). Ubrigens besteheneinige
ffenklicheUnterrichtsanstaltenfür körperlichGebrechliche.Vgl. hierüberEnglmann, Handbuch

871 ff. Die Anstalten stehenämtlich unmittelbar unter dem Kultusministerium.
VB.O.v. 4. Juni 1903 § 16
V.O. v. 4. Juni 1903 § 16 Zl 1 u. 2.

55 V.O. v. 4. Juni1903 §# 17—21.
56Dazu V.O. v. 4. Juni, 1903 § 3 Abs. 2 wegenGewährung srühererAufnahme.
57Nach B.O. v. 20. Juni 1907 Ziff. 1 kann eine Gemeindemit Genehmigungder Kreis=

regierung Zie Dauer der Werktagschulpflichtauf achtJahre erstrecken.
B6b über derenAbhaltung M.CE.v. 27. Mai 18°2 (Weber 15 S. 699) u. v. 7. März 1906

5%V.O. v. 4. Juni 1903 § 4, über Abkürzung §§ 6, 11. — über freiwillige Verlängerung
des BesuchesderWerktagsschule. V.O. v. 4. Juni 1903§ 5, auchv. 20. Juni 1907.— G.V.Bl.
S. 489 —lachtes Schuljahr), hierzu V. V. B 7

so über die Zeit der Schulpflicht uincls findet ein staatlicher3wang, zum Besuchedieses
Unterrichtesnicht statt, auchnicht gegenüberden Schülernber nach§ 120d. R.Gew.O. errichteten
Fortbildungsschulen. P. St. G. B. Art. 58 Abs. II. BVO. v. 4. Juni 1903 2 19. Vgl. oben § 283
Anm. 90, 91. 1 Art 58 Abs. II.

4%Val. Weber 7 S. 248, 480: 2 v. 10. Mai 1905 §.2 Gesder r*5F.
ss Vgl. nunmehr§ 14 d. V.. v. 4- um 1903 u. die angef.V. V. D
" V.P. v. 29.März 1892(G.V.Bl. S. 61) § 3, 50, 52 Abf. I. * Fninisterielln Zu=

Kändigkeien kommenin den Fällen des # 120 der N Gew.. demStaatsministerium desInnern f.

hang für weiblicheHandlungsgehilfenund Lehrlinge. Dazu Gew.DO.§ 154 Abf. I.
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einer Fortbildungsschule66 begründetwerden,soweit dieseVerpflichtung nicht landes=
rechtlich besteht. Befreit sind diejenigen, welche eine Innungs= oder andere Fort=
bildungs=oder Fachschulebesuchen,sofern der Unterricht dieser Schule von der Kreis=
regierung, Kammer des Innern "7, als ausreichenderErsatz des allgemeinenFort=
bildungsschulunterrichtesanerkanntwird.

Gegen schuldhafteNichterfüllung der Pflicht zum Schulbesuchewird nach den
Bestimmungen des P. St. G. B.“#und der V.O. vom 2. September 1886 teils
schulpolizeilich,teils strafrichterlicheingeschritten.Auch ist die Vorführung wiederholt
säumigerSchulpflichtiger durch den Schuldiener oder durch Vermittelung der Orts=
polizeibehördezulässig7°.

Zum Zwecke der Erfüllung der Schulpflicht bestehteine Gebietseinteilung des
Landes in Schulsprengel,welcheEinteilung auch für die Aufbringung des Volksschul=
bedarfesBedeutunghat. Der Schulsprengelist lediglich ein staatlicherVerwaltungs=
bezirk; er bildet keineSchulgemeinde71.

Die Errichtung der Volksschulen und die Bildung der Schulsprengelfällt
in das Bereich des staatlichen Organisationsrechtes. Es ist daher
zweifellos, daß die Grundsätze, welchehierfür maßgebendsein sollen, vom Könige im
Wege der Verordnung aufgestelltwerdenkönnen72.

Würde der VolksschulaufwanddemStaate obliegen,so würde das königlicheOrganisations=
rechtdenjenigenBeschränkungenunterworfensein,welchesichaus denGrundsätzendesBudgetrechtes
ergeben. Da sich indessen der Staat nur auf Leistung von Zuschüssen für Volksschulzwecke be=
schränkt,bei welchendieSchulsprengeleinteilungnicht in Betrachtkommt,so ist hier von einer auch
nur mittelbaren.rechtlichenBeschränkungdes königlichenOrganisationsrechtesdurch den Landtag
nicht die Rede

Der Volksschulaufwandobliegt vielmehrgesetzlichdenOrtsgemeinden.Es fragt sichdemnach,
ob nicht hieraus demköniglichenOrganisationsrechteeine Beschränkungerwächst,oder ob die Be=
deutungjenergesetzlichenVerpflichtungder Ortsgemeindendie ist, daß die GemeindendenAufwand
für. alle Volksschulenzu bestreitenhaben,welchenachden jeweils vom Könige festgestelltenGrund=
sätzenüber die Schulerrichtungins Lebenzu rufen sind.

Die Antwort auf dieseFragen muß notwendigdemSchulbedarfsgesetzeentnommenwerden.
Als dessenEntwurf dem Landtage vorgelegt wurde, stand rechts des Rheines die V.O. vom
22. Januar 1815 in Geltung, in der Pfalz die Entschließung vom 20. August 1817 usw., wovon
schon früher die Rede war. Es ist daran zu erinnern, daß dieseVorschriften nach der damals meist=
verbreitetenMeinung als gesetzlichegalten.

Der Entwurf desSchulbedarfsgesetzesvon 1861 nun wollte zweisellosan denBestimmungen
über dieSchulsprengelbildungnichts ändern. Er befaßtesichüberhauptmit demAusmaß derSchul=
lasten nur so weit, als er die Mindestgehalte der Lehrer festsetzteund in Artikel 5 bestimmte, wie weit
die Lehrstellenvon Schullehrernversehenwerdenmüßten,und wie weit die Aufstellungvon Schul=
verwesern statthaft sei. Der Entwurf enthielt nicht einmal Grundsätze über die Zahl der Lehr=
stellen, da, wie die Begründung bemerkte, es zweckmäßiger sei, den Schulbehörden zu überlassen,
hierübernachMaßgabe desBedürfnisseszu entscheiden7s.

Durch die Beratungender Kammer der Abgeordnetenkam indessendie Sache beträchtlichin
Verwirrung.

es über den Begriff vgl v Schdel. Annalen 1881 S. 696 f. Vgl. auch Gew.O. 8 120
Abs. II u.D4eGElmann a. a. S. 859f.

4 V.O. v. 6 ishe *-52. VV. v. 7. März 1906D 13a.
68Art. . Abs. I, II (man beachteam ShaassebeiderAbsätzedenUnterschiedim Ausdruchei

jund=Durd „oder“), 118 Abs. II. Hierzu hinsichtlichder FortbildungsschülerM.E. v. 7. März
c.

6%%G.V. Bl. S. 585. über derenAnwendungauf andereUnterrichtsverhältnisse§ 22 d. V.O.
Vn 1903. Dazu Weber 10 S. 65, 11 S. 1385.Vgl. Engimann a. a. O. S. 571,Bl. 28

r—— bei Weber 6S. 35, 40, 408, 9 S. 208.
7 nge

171Vgl. unten § 296. Die schonbisher Mrichtige,Berrrichnungist durchdas neueSch.B.G.
wohl endgültigbeseitigtworden,vgl. 2. Aufl. III S. 649 Anm. 66. Gleichwohl hat sichder Aus=
druck Schulgemeinde in Art. 14 Abs. 4 des rinlSe wieder eingeschlichen.

72 Vgl. hierher auch oben I §67.
73S die BegründungVerh. d. Abg.K. 1859·61Beil. Bd. VI S. 18.
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Durch Einfügung der Bestimmung: „Befinden sichin einerGemeindeoder in einer Ortschaft
oder in mehrerenim Umkreiseeiner Stunde gelegenenGemeindenoder Ortschaftenzusammennach
einem fünfjährigen Durchschnitt25 oder mehr schulpflichtigeKinder, welcheeine über eine Stunde
entfernteSchule besuchenmüssen,so könnendie betreffendenGemeindenzur Errichtung einer neuen
Schule angehaltenwerden,“wollten dieAntragstellerdieGemeindenvor der im freien Ermessender
Verwaltung liegendenUberlastungmit Schullastenschützen;trotzdemhiermit eine Beschränkungdes
Organisationsrechteserstrebt wurde, schwiegendie Regierungsvertreterzu dieser Anderung des
Entwurses?“.

Allein der hiernachangefügteArt. 2 Abs. 4 des Schul=B.G. konnte nicht der einzigeFall
sein, in demdie Gemeindenzur Bereitstellung der Mittel für die Neuerrichtungeiner Schule ge=
zwungen werdenkonnten.

Wäre demso, dann wäre allerdings das Rechtder Staatsgewalt, neueSprengel zu bilden,
von den seltenenAusnahmefällen diesesArtikels 2 AbsatzIV abgesehen,davon abhängig,daß die
beteiligtenGemeindendie erforderlichenMittel freiwillig zur Verfügung stellen. In der Tat aber
ist dies doch nicht Rechtens. Man hat es vielmehr mit einer unüberlegtenAnderung des Ent=
wurfes zu tun.

Das Schulbedarfsgesetzbefaßtesich mit denGrundsätzenüber die Schulsprengelbildungim
übrigen gar nicht. Es setzteden Bestand solcherGrundsätzevoraus und hatte dabei die Möglichkeit
vor Augen, daß die Schulsprengelmit den Gemeindebezirkenzusammenfallenoderauchnicht. Das
Schulbedarfsgesetzging ferner davon aus, daß die Gemeindenverpflichtetsind, den Aufwand für
diejenigenSchulen zu bestreiten,welchenachMaßgabe derGrundsätzeüber die Schulsprengelbildung
zu bestehenhaben. Artikel 1 desGesetzessprachdennauchvon demAufwande für die Errichtung
und den Unterhalt der Volksschulen. Dafür, daß das Gesetzetwa die Schulsprengel, welchezur Zeit
seiner Erlassung vorhanden waren, zu einem eisernenBestandehabe erklärenund den Gemeinden
nur den Aufwand für dessenAufrechterhaltunghabe überbürdenwollen, liegt keinerleiAnzeichen
vor. Uberdiesmußte ein Blick in die V. O. vom 22. Januar 1815 lehren, daß Umschulungenund
Neubildungenvon Schulsprengelnein fortlaufendesBedürfnis der Schulverwaltung seien. Haben—
und darüber ist kein Zweifel — die Gemeindenfür die finanziellen Folgen von Umschulungenauf=
zukommen,gleichviel,ob diesemit ihrem oder gegenihren Willen geschehensind, dann ist nicht ab=
zusehen, warum nicht für Neubildung von Schulsprengelndasselbegelten soll. Wollte der Gesetz=
geber in letztererBeziehungdasOrganisationsrechtlahm legen,dann mußteer in Artikel 2 AbsatzIV.
sagen: Die Gemeindenkönnennur dann „zur Errichtung einer neuenSchule angehaltenwerden,
wenn usw.“. So aber, wie der AbsatzIV lautet, hat er lediglicheine und zwar eine der seltensten
Veranlassungen zur Errichtung einer neuen Schule herausgegriffen.Die übrigen Fälle sind von
den Urheberndes AbsatzesIV gar nicht zum Gegenstandeihres Nachdenkensgemachtworden;denn
wären sie erwogen worden, so hätte man sich sofort sagen müssen, daß, wenn man hier das
Organisationsrechtan dieZustimmungderBeteiligten bindenwolle, man Mittel an die Hand geben
müsse, wie bei Meinungsverschiedenheiten der Beteiligten ein Austrag zu finden sei.

Die Auslegung des Schulbedarfsgesetzesdurch die Verwaltung hat sich denn auch in dem
hier vertretenenSinne bewegt7/. Der Entwurf einesSchulgesetzesund dieV.O. vom29.August 1873
bekanntensichausdrücklichzur nämlichen Rechtsauffassung.Dieselbe ändertegegenüberder V.O.
vom 22. Januar 1815 den leitendenGedankender Schulsprengeleinteilung" und nahm, ganz wie
der Schulgesetzentwurf,den Fall des Artikels 2 AbsatzIV des Schulbedarfsgesetzesals einen Fall
nebenanderenauf, wo eine Neubildung von Schulsprengelnsoll eintretenkönnen. DieseAuffassung
wurde von der Staatsregierung gegenübermannigfachenAngriffen festgehalten??,auchbei der Be=
ratung des neuenGesetzesvon 1902 wurde diesesOrganisationsrechttrotz der Ausgestaltungdes
Artikels 578 des Entwurfes allseitig — wenn auchnicht in der Form einer authentischenGesetzes=
auslegung —anerkannt 7°.

1 Uber die Landtagsverh.s. 2. Aufl. III S. 650. 6
75 So schonin den M. E. v. 17. Nov. u. 7. Juli 1862Nr. 9758u. 10517,26. Febr., 9. März

u. 9. Nov. 1864 Nr. 10322, 2049, 7620, welchemit Ausnahme der beiden letztenvom Staats=
minister v. Zwehl erlassensind. S. auchWeber 6 S. 466. Vgl. ferner Graßmann, Archiv
f. öff. Recht VIII S. 491ff.

76 Grundlageist dieHPemeindemarkungstatt des Pfarrsprengels.
1 Verh. d. K. d. Abg. 1875/76St. B.1 S. 229ff. (Vorstellung der Gemeindeverwaltung

Brucbergerang insbes. S. 231ff., S. 248ff. (Vorstellung derGemeindenPalling u. Freitsmoos),
insbes. S.250f., Staatsminister v. Lutz S. 235 ff., 255f. Vgl. über die e= auch Bl. 15
S. 404ff., 25 S. 202f., 28 S. 385ff. u. dazu S. 387 ff., E. Mayer, Die Kirchenhoheitsrechtedes
Königs von Bayern, S. 226 Anm. 5. 7'8S. unten S. 576 Anm. 109.

16%Abg.K. St. B. VIII S. 396 f. 421, 437, 441; R.N.St. B. S. 216, 220. 223 (aber auch
219). Hierzu Graßmann, Sch.B.G. S. 58 ff., Seiler a. a. O. S. 150ff., Englmann a. a. O.
S. 479 gegenPiloty Bl. 52 S. 332f. Vgl. auchM. v. Müller Bl. 54 S. 108.
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Die Verordnung vom 26. August 1883 stellt den Satz an die Spitze: „Jede
Gemeindesoll wenigstenseineVolksschule besitzenund mit ihrer Markung einen Schul=
sprengel bilden30“. In größerenGemeindenhaben nachBedarf mehrereSchulen zu
bestehenund es ist, derenZahl entsprechend,der Schulsprengelin Schulbezirkes:zu
teilen. Andererseits können mehrereGemeinden? zu einer gemeinsamenSchule und
einem Schulsprengelvereinigt sein33. Endlich kann eine Vereinigung von Markungs=
teilen mit ganzenGemeindemarkungenoder nur von Markungsteilen verschiedenerGe=
meinden8" zu einem zusammengesetztenSchulsprengel stattfinden. Dies kann ins=
besonderein dem erwähntenFalle des Art. 2 Abs. IV (nunm. Art. 5 Abs. 2 u. 3)
des Sch.B.G. geschehen“.

Der Satz, daß jedes Grundstück einem Schulsprengelzugeteilt sein müsse, ist
nicht ausdrücklichausgesprochen.Gleichwohl ist er als geltendanzusehen35, soweit es
sichum Grundstückehandelt, die in einem Gemeindeverbandestehen37. Dies ergibt
sichdaraus, daß der Schulsprengel nicht bloß für die Erfüllung der Schulpflicht,
sondern bei zusammengesetztenSprengeln auch für die Bestreitung des Schulaufwandes
Bedeutung hat. Mit dem Grundsatze,daß der Schulaufwand eineLast der Gemeinde
und nach Gemeinderechtaufzubringen ist, wäre es nicht vereinbar, einen Teil der
gemeindlichenSteuerkraft diesemAufwande zuentziehen 5.

Was die persönlicheZugehörigkeitzum Schulsprengelangeht, so erstrecktsich der
Sprengel regelmäßigentwedernur auf die Angehörigen einerGlaubensgesellschaftoder
als gemischterSchulsprengel auf alle, die innerhalb seiner Grenzen wohnen, ohne
Unterschieddes Glaubensbekenntnisses.Dasselbe gilt von den Schulbezirken3.

Der gemischteSchulsprengelbildet rechtlich die Regel, der nach Bekenntnissen
geteilte Schulsprengeldie Ausnahme. Soweit nämlich ein bestimmtesGebiet überhaupt
nur einem Schulsprengelzugewiesenist, ist der Sprengel stetsein gemischtervv. Anders
dann, wenn dasselbeGebiet mehrerenSchulsprengeln zugleich angehört. Dieser Fall
ergibt sichmit Rücksichtauf einen organisatorischenUnterschied,welcher bezüglichder
Schulen besteht. Die Schulen sind nämlich, wie später noch näher zu entwickelnsein
wird, entwederBekenntnisschulenoder gemischteSchulen. Gehört nun dasselbeGebiet
zu den Sprengeln mehrererBekenntnisschulen,so erstrecktsich jeder Sprengel nur auf
die Angehörigender betreffendenGlaubensgesellschaft?!.Befinden sichinnerhalb dieses
GebietesAngehörigeeinerGlaubensgesellschaft,für welchekeineBekenntnisschulebesteht,
so muß für diesedie Schulangehörigkeitbesondersbestimmtwerden.

Es ist vorgeschrieben,daß bei Bildung neuerSchulsprengelnebendenräumlichen
seribsülen in ersterLinie das Glaubensbekenntnisder Schulpflichtigenentscheidend

ein soll?s.
In der Schule seines Schulsprengelsoder Schulbezirkeshat der Schulpflichtige,

soweit er dem Schulzwangeunterliegt, seine Schulpflicht zu erfüllen. Diese Regel er=
leidet Ausnahmen. Bestehen in einer Gemeinde gemischteSchulen und Bekenntnis=
schulennebeneinander,so kann gegendie Angehörigen jenerGlaubensgesellschaften,für

80Entsch.d. V.G. H. 9 S. 1.
81Der Schulbezirkist lediglichSchulsprengelteilu. hat nur Bedeutungfür denSchulbesuch=

Bgl. Entsch.d. V.G. H. 11 S. 239. » «
«U.AuserhcblichenGründen,nainentlichbe«igeringerSchülerzahlu.geriiigerLeistnngss

fähigkeiteinzelnerGemeinden“.
——
8. „Mit Rücksichtauf dieEntsernungoder Beschwerlichkeitdes Weges“.
85V.O. §§ 1—4. Dazu Entsch.d. V.G.H. 11 S. 239.
56A. M. eine M.E. v. 28. Jan. 1882 Nr. 850.
7 Die Frage kann überhauptnur bei zusammengesetztenSchulsprengelnu. unbewohntenBe=

sitzungen,wie Wäldern usw., zu Zweifeln Anlaß geben.— V.G.H. 26 S. 161. «
SansolcheiiFällenwürdenachArt.1«desGes.d«ieiintermel)rere Schulszrengelverteilte

Gemeindeauf Kosten der übrigen beteiligten Gemeindeneinen ungerechtsertigtenGewinnmachen,
wenn die Besitzerder sprengelfreienGrundstückeAusmärker wären.

3 Im folgendenwird der Kürze halber nur von Schulsprengelngesprochen.
26%VO. 8§5. Vgl. Entsch.d. V.G.H. 1 S. 21, 4 S. 261.
! V.O. § 6. Art. 3 Abs. 1 d. Sch.G. *mV.O. § 3 Abf. II.
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welcheBekenntnisschulenvorhandensind,einZwang, ihreKinder in einegemischteSchule zu
schicken,nicht geübt werden?s. Auch abgesehenhiervon darf ein Zwang zumBesuche
einer gemischtenSchule oder einer Schule fremdenBekenntnisses?“nicht eintreten,so=
lange der Besuch einer Bekenntnisschulesichermöglichenläßt. Den Angehörigen jeder
Glaubensgesellschaftmuß gestattetwerden“5, ihre Kinder in eine benachbarteSchule
ihres Bekenntnisseszu schicken?, wenn und solangedie gesetzlicheVertretung dieser
Schule es zugesteht,und die Schulraumverhältnissenicht ein unbedingtesHindernis
bilden. Ferner bleibt es den Angehörigen jeder Glaubensgesellschaftunbenommen,
für sich allein oder in Verbindung mit Glaubensgenossenin Nachbargemeindeneine
Bekenntnisschuleaus eigenenMitteln zu gründen?7. Eine solcheSchule muß aber
in bezug auf finanzielle Ausstattung, Einrichtung, Besetzungund Leitung den An=
forderungengenügen,welchean die staatlichenVolksschulengestelltwerden?s.

Von den Begriffen der nach Bekenntnissengetrenntenund der gemischtenSchul=
sprengelfind die Begriffe der Bekenntnisschule und der gemischten Schule'
auseinanderzuhalten. Der Ausdruck Schule oder Volksschule bezeichnetim rechtlichen
Sinne die gesamte für einen bestimmtenSprengel oder Bezirk bestimmteUnterrichts=
einrichtung. Das rechtliche Unterscheidungszeichenaber liegt bei den zwei ersteren
Begriffen in den Glaubensangehörigkeitsverhältnissender Schüler, bei den letzteren
in denenderLehrer 100. Bekenntnisschulensind solche,bei welchennur Lehrer eines
bestimmtenBekenntnissesangestelltwerdendürfen, gemischteSchulen solche,an welchen
LehrerverschiedenerBekenntnisseangestelltwerdenkönnen101.Dabei ist jedochzubemerken,
daß, während die gemischtenSchulsprengeldie Angehörigen aller Glaubensgesellschaften
umfassenoder dochumfassenkönnen,es nur gemischtechristliche Bolksschulengibt 702,
die Anstellung nichtchristlicherLehrer an solchenalso ausgeschlossenist. Hat eine ge=
mischteSchule nur eine Lehrstelle,so ist, wo nichts anderes hergebrachtist, in jedem
Besetzungsfalleein Lehrer desjenigenGlaubensbekenntnisseszu ernennen,welchemnach
dem Durchschnitteder letztenzehn Jahre die Mehrheit der werktagsschulpflichtigen103
Kinder angehört. Sind mehrere Lehrstellen vorhanden, so ist „darauf Rücksicht zu
nehmen“, daß von jedemBekenntnisse„Lehrer in entsprechenderZahl zur Anstellung
gelangen“104.Es istalsoeinerechnerischgenaueVerhältnismäßigkeitnichtvorgeschrieben.

?"3Der Schulbezirk kann also hier Zwangsbezirk nur für diejenigen sein, welche keine Schule
ihres Bekenntnissesbesitzen,im übrigen aber kann er lediglichdie Bedeutunghaben, daß das Recht
auf Benützungder Schule bloß denBezirksangehörigenzukommt. «

«Eskannwvhlkeinchiselscin,daßdiesolgeiideiiBestimmunenaiichausdieFålledes
§5derB-O.sichb«eziehc«n.Vgl.2.Ausl.lIlS.6-53Anm.97.V.G-.28S.262(26S.143).
es ist unzulässig, ein Kind zum Zweckeseiner religiösenErziehung der Schule des Wohnsitzeszu
entziehenu. seineEltern zu zwingen,es in die Schule eines anderenOrtes zu senden.

36 „Insoferne nicht eine förmlicheUmschulungausführbar und vorzuziehenist“. Hierzu wird
ein Anlaß dann nicht bestehen,wenn lediglicheinzelnegegendiegemischteSchule „Bedenkentragen“.

*6 „Unbeschadetder gesetzlichenUmlagenpflicht“, d. h. es wird hierdurchkeineAnderung der
Schulsprengelverhältnissebewirkt. Es handelt sichum eine rein persönlicheBefreiung vom Besuche
der eigenenSchule und Zulassung aus Gefälligkeit zum Besucheeiner fremdenSchule.

2:JEine Verpflichtungder Gemeinden,zur Errichtung besondererSchulenfür das Glaubens=
bekenntnisder Minderheit die Mittel bereit zu stellen, ist erstdurchArt. 5 Abf. 3 des Sch.B G.
v. 1902 begründetworden. Ein Rechtsanspruchauf Errichtung solcherSchulen ist jedochgegenüber
der Staatsregierung nicht gegebens. unten S. 576.
1010 S ’ §*11, Art. 3 Abs. 2 d.Sch.B. G., in der Fassung des Uml.G. Art. 51 (G.V.Bl.

595).
29°%Vgl. Seiler a. a. O. S. 174ff.

10°0So auch M. E. v. 6. Aug. 1879 Nr. 8313, v. 15. Nov. 1888 Nr. 14457.
101V.O. F 12. ios V. O. 8§7 Abf. I.
10 Die V O. sagt „schulpflichtigen". Daßdies, wie oben angegeben,gemeint sein muß, er=

hellt aus den Bemerkungen der ähnlichenAusdrucksweisedes Sch.B.G. v. 1861 Verh. d. K. d.
R.N. 1859°61Prot. Bd. III S.291. Vgl. unten Anm. 130.

10 V.O §F 12 Abs. II, III. Eine M.E. v. 26. März 1875 Nr. 2424, Errichtung einer
Taubstummenschule in Fürth betr., hat ausgesprochen,daß auf eine solche „Spezialschule“, wenn sie
aucheine „öffentlicheGemeindeschule“sei, die obenentwickeltenGrundsätze,welche„für gewöhnliche
Volksschulen gelten, nicht strengeangewendetwerden können,sondernzunächstauf die besondere
Berufsbefähigungzu sehensei.
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Die Unterscheidungvon Bekenntnisschulenund gemischtenSchulen hat auch eine
verschiedeneGestaltung der fachlichenSchulaufsichtsbehördenzur Folge, wovon oben105
bereits gehandeltworden ist.

Dagegen gibt die Verschiedenheitin der Unterrichtserteilungkein rechtlich faß=
bares Merkmal der beidenArten von Schulen ab. Denn die Trennung des Unter=
richtes in der GlaubenslehrenachBekenntnissenist für alle Volksschulenvorgeschrieben108.
Soweit aber bei einemTeile des übrigen Unterrichtes eine Färbung im Sinne eines
bestimmtenBekenntnissesdenkbar ist, muß dieselbein beidenArten von Schulen ver=
mieden werden,wenn Kinder verschiedenenGlaubens den Unterricht besuchen.

Es bedarf kaum der Bemerkung,daß die Glaubensgesellschaftenals solche an
den BekenntnisschulenebensowenigRechtehaben, wie an dengemischtenSchulen107.
Die Bekenntnisschulensind zwar Einrichtungen „für die Angehörigen der ver=
schiedenenKirchengesellschaften“,aber die Glaubensgesellschaftenhaben keinerleiVer=
fügungsrechtüber dieselben. Es ist daher ein völlig falscherSatz, daß einer Be=
kenntnisschulegegendenWillen derBeteiligtenAndersgläubigenichtzugewiesenwerden
können. Der Wille der Beteiligten,d. h. der Gemeinden,kommtverordnungsmäßig
überhaupt nur in Betracht, wenn eine Bekenntnisschulezu einer gemischtenwerden
soll. Der Wille der Beteiligten oder vollends der Glaubensgesellschaftenkommt da=
gegenbei der Sprengelzuteilungrechtlichgar nicht in Betracht; er kann nur tatsächlich
berücksichtigtwerden.

Während beim Schulsprengel der gemischteSprengel die rechtlicheRegel ist,
bildet bei den Schulen die Bekenntnisschuledie Regel108.

Volksschulenkönnenbei ihrer Einrichtung als gemischteSchulen erklärt werden,
wenn die kollegialeGemeindebehördees beantragt, und wenn die Gemeindedie Mittel
zur Errichtung bewilligt hat, ohne daß ihr eine rechtlicheVerbindlichkeit hierzu ob=
liegt 10". Dieser Fall ist dann gegeben,wenn eine Gemeinde allen ihren Verpflich=
tungen in bezug auf die notwendigeZahl von Schulen und von Lehrstellen an
denselbenbereits genügt hat.

Hiervon abgesehenkann auf Antrag der kollegialenGemeindebehördedie Er=
richtung 116 gemischterSchulen, insbesonderemittelst Umwandlung von Bekenntnis=
schulen,nur „in außerordentlichen,durch zwingendeVerhältnisse bedingtenFällen“ 711
und nur dann stattfinden,wenn der Erteilung zureichendenGlaubensunterrichtes kein
Hindernis im Wege steht. Außerdem ist noch die gemeindlicheAntragstellung an er=
schwerendeVoraussetzungengebunden. Der Antrag der Gemeindebehördekannnämlich
nur gestelltwerden, wenndie Gemeindeversammlung,in Gemeindenmit Stadtverfassung

105Anm. 14, 15,23ff. 106Vgl. V.O. § 10.
107Vgl. auchEntsch.d. V.G.H. 11 S. 342. 7osV.O. § 7 Abf. 1.
10%V.O. § 9. BesondereVerhältnissesind in diesemFalle nicht gefordert. Der Wunschder

Gemeinde bildet einen ausreichendenBeweggrund. Nach Art. 5 Abs. 3 d.Sch.B. G., der an der
B.O. v. 1883 nichts ändert (übereinst. K. M.E. v. 11. Nov. 1892 in der Weißenburger Schulsache),
kann die Staatsregierung die Errichtung einer Schule für die konfesfionelleMinderheit erzwingen,
auch wenn dieverorduungsmäßigen Voraussetzungen für Errichtung einer gemischtenSchule oder
für Umwandlung der bestehendenBekenntnisschulein eine gemischteSchule gegebensind u. die Ge=
meinde entsprechendenAntrag stellt; denn die V.O. stellt Errichtung u. Umwandlung in das Er=
messen der Schulaufsicht. Die Regierung kann aber auch nach Maßgabe der V.O. v. 1883 einem
solchenAntrage der Gemeindestattgeben,wenngleichdie konfessionelleMinderheit auf Grund des
erwähnten Art. 5 die Errichtung einer Bekenntnisschule beantragt. Eine Beschwerde an den 88
ist ausgeschlossen.Übereinst.V. G.H. 27 S. 42. Vgl. hierherVerh. d. K. d.R. R. 1902St. B. II
S. 216ff. (GGrafv. Crailsheim) u. 1904 Rep. S. 467 ff., 557, St. B. d. R. R. K. S. 263;
Piloty a. a. O. S. 351, Graßmann, Sch. B.G. S. 62 ff., Seiler a. a. O. S. 150,191 ff.,
Englmann a. a. O. S. 476 f. V.G. H. 32 S. 54 ff. (konfessionelleSchulklassen).

110Die V.O. sprichtnur von Umwandlung lrerr getrennterchristlicherVolksschulen“
„in konfessionellgemischteSchulen“. Es ist aber nach dem Gedankengangeder V.O. selbftnicht

abzusehen, warum für Neuerrichtungenvon Schulen (z. B. wenn eine Gemeindeaus einemzu=
sammengesetztenSchulsprengel ausscheidetu. einen Schulsprengel für sich bildet) unter ganz
gleichen Vorausfetzungen nicht ganz dasselbegelten soll. Dabei kämeunter Umständennur
ein unnötiger Umwegüber die Bekenntnisschulezur gemischtenSchule heraus.

Iiln Agl. hierzu die Dienstanweisung in § 14 Abs. 11 der V.O.
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das Kollegium der Gemeindebevollmächtigten,zugestimmthat. In Gemeinden, welche
weniger als 20 000 Einwohner zählen, muß der zustimmendeBeschluß mit einerMehr=
heit von zwei Dritteln der abgegebenenStimmen gefaßt sein. In größeren Ge=
meindengenügtdie gleicheMehrheit dann, wennes sichdarumhandelt, nichtmehr
als die Hälfte der bestehendenBekenntnisschulendurchgemischteSchulen zu ersetzen;
in allen anderenFällen 112ist Dreiviertelmehrheit nötig.

Die Umwandlung von Bekenntnisschulenin gemischteSchulen ist unbedingt aus=
geschlossen,wenn mit einer der ersterenSchulen Stiftungen in Verbindung stehen,
deren konfessionellerCharakter113 durch die Umwandlung verletztwürde1“.

Die Umwandlung von gemischtenSchulen in Bekenntnisschulenkann nur auf
Antrag der kollegialenGemeindebehördeverfügt werden, welcherAntrag der gleichen
Zustimmung wie in den vorher erörterten Fällen bedarf. Dabei richtet sich in den
erwähnten größerenGemeindendie erforderlicheMehrheit danach,ob nicht mehr oder
ob mehr als die Hälfte der gemischtenSchulen umgewandeltwerdensoll 1.

Die Errichtung neuer und die Aufhebung bestehenderVolksschulen, die Bildung
und Abänderung der Schulsprengel und Schulbezirke ist ein staatlichesVerwaltungs=
geschäft. Die Beschlußfassunghierüber und „über alle hierbei zu ordnendenVerhält=
nisse“ steht den Kreisregierungen, Kammern des Innern, zu 116. Es liegt in der
Natur der Sache, daß der Beschlußfassungdie gutachtlicheEinvernahme der äußeren
Behörden und der Beteiligten, also insbesondereder Gemeinden,vorhergeht 117. Aus=
drücklich ist vorgeschrieben118, daß bei Errichtung von gemischtenSchulen115 das
Gutachten der kirchlichenOberbehördendarüber zu erholen sei, ob der Erteilung zu=
reichendenGlaubensunterrichteskeinHindernis im Wegestehe.

Es ist weder hier noch bei den früher erwähnten Antragstellungen der Ge=
meindenvon Rechtsansprüchendie Rede. Die Bestimmungender Schulsprengelver=
ordnung haben durchwegdie Natur teils von organisatorischenVorschriften, teils von
Dienstanweisungenan die Behörden120. Die Entscheidungender Kreisregierungen,
von welchenoben die Rede war, sind daher Verwaltungsentscheidungen11. Den Be=
teiligten, dann den kirchlichen Oberbehörden, wenn deren Gutachten bei gemischten
Schulen unberücksichtigtblieb, stehtdie VerwaltungsbeschwerdeS#zumtaatsministerium
des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenbinnen einer unerstrecklichenFrist
von 14 Tagenzu122.

Der oben dargelegteGrundsatz über die Zuständigkeit wird durch eine Aus=
nahmebestimmungdurchbrochen.Er beruht auf demGedanken,daß das Organisations=
recht der Staatsgewalt in bezug auf Schulerrichtung und Schulsprengelbildungein

1n Darunter würde nach der Auffassung, welche in Anm. 110 vertreten ist, auch der Fall
gehören,wenn für einenneuenSchulsprengeldie Schule als eine gemischteerrichtetwerdensoll.

In Verf.. Tit. IV 8§ 9 Abs. IV, 10, Beil. II §§ 46, 47. Vgl. oben § 213 Anm. 15ff.,
286 Anm. 17.

1# V.O. F. 7.
16 V.O. 5 8. Die Bestimmung, welchedem § 8 der V.O. v. 1873 wörtlich gleichlautend

ist, hat den Ausdruck: „unter denselbenVoraussetzungen“.Dies paßte auf den § 7 v. 1873; auf
den § 7 v. 1883 paßt es nicht mehr recht. Denn was hier in Abs. I u. V zugunstender Be=
kenntnisschulenan erschwerendenVoraussetzungenihrer Umwandlung eingefügtist, kann wohl auf
die Umwandlung gemischterSchulen in Bekenntnisschulennicht übertragenwerden.

116 Es ist für das i wie für das frühere Recht (V.G.H. 3 S. 517, 4 S. 261) zweifellos,
daß Anderungenvon Schulvrengeln nur durchausdrücklicheVerfügung der zuständigenStelle be=
wirkt werdenkönnen. S. auchkn G. H. 11 S. 528.

1n Val. die M.E. bei Weber 5 S. 613, 6 S. 466, 7 S. 88.
I18V.O. 8 7 Abs. V.
115%Außer den Fällen des § 9, wo es aber natürlich auchnicht verbotenist.
120M.E. v. 13. Nov. 1878 Nr. 11862: „Ein unbedingtes Recht der Gemeinden auf Er=

richtung neuer Schulen oder auf Auflösung bestehenderSchulverbände kann aus der V.O. v.
29. Aug. 1873 nicht hergeleitet werden.“

Vgl. Entsch. d. V.G. P. 1 S. 48, 4 S. 142 (Entscheidungdarüber, ob eine Schule Be=
kenntnisschulesei, Verwaltungssache);vgl. auch 14 S. 133. «

mVQJMAbLLDazuM.E.v.l4.Dez.1374(WeberlOS.lllAiim.4).-Bgl.
auchForin.V-O.v.l7.Dez-1825§§44Abs.11.

v. Seydel-Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 37
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freies, nur durch Verwaltungsordnung geregeltesist, und daß Rechte und Pflichten
der Gemeindennur hinsichtlichder finanziellen Folgen in Frage kommen, welchedie
organisatorischenMaßnahmen der Staatsgewalt nach sich ziehen. Kann hiernachdurch
Neubildung von Schulsprengelnniemals das Recht von Gemeindenverletztwerden, so
wird hiervon auch dann nicht die Rede seinkönnen,wenn etwa die Regierung ihre Ver=
fügung auf Artikel 5 des Gesetzesgestützthat. Gleichwohl ist für diesenFall be=
stimmt,daß der Verwaltungsrechtswegdurch Beschwerdezum Verwaltungsgerichtshofe
beschrittenwerdenkann!28. Die SystemlosigkeitdieserBestimmungzeigtsichdeutlich
darin, daß die Kreisregierung es in der Hand hat, den Verwaltungsrechtsweg abzu=
schneiden,indem sie ihre Entscheidungauf § 3 Abs. 1 der Verordnung vom 26. August
1883 stützt, welcher zu Artikel 5 des Gesetzesim Verhältnisse der Regel zum An=
wendungsfalle steht.

Die Entscheidungüber die persönlicheZugehörigkeit zu einemSchulsprengelund
über die GrenzenbestehenderSchulsprengelhat dagegenzweifellosdieNatur einerver=
waltungsgerichtlichenEntscheidung. Gegen Beschlüsse,welchevon denKreisregierungen,
Kammern des Innern, hierüber erlassenwerden, kann der Verwaltungsrechtswegdurch
Beschwerdezum Verwaltungsgerichtshofebetretenwerden16“.

Die Lehrstellen sind Volksschullehrer=,Schulverweser=und Hilfslehrerstellen125
für männliche und weibliche Lehrkräfte. Die Errichtung der Lehrstellen steht den
Kreisregierungen,Kammern des Innern, zu. Die Regierungensind jedochhierbei,
besondersmit Rücksichtdarauf, daß aus der SchaffungneuerSchulstellenVerpflichtungen
der Ortsgemeindenerwachsen126,an gesetzlicheVorschriftengebunden127. Die Er=
richtungvon Lehrstellenund die Bestimmungihrer Art kannnämlich, von freiwillig
übernommenenMehrleistungen der Gemeindenabgesehen,nur nach folgendenGrund=
sätzengeschehen128.

Bestehtan einerVolksschulenur eineLehrstelle,somußdieseineVolksschullehrer=
stelle sein. Indessen kann125 die Besetzungder Stelle mit einem Schulverweser zu=
gestandenwerden, wenn die Zahl der Werktagsschüler166°nach einem fünfjährigen
Durchschnitteweniger als 50 beträgt. Dieses Zugeständnis ist ausgeschlossen,wenn
die Lehrstellebis zum 30. Juli 1902 mit einem Volksschullehrerbesetztwar 151.

Bestehenan einerVolksschule138 zwei Lehrstellen,so darf hiervon eine mit einem
Schulverweser,einemHilfslehrer odereinerweiblichenLehrkraftbesetztwerden. Be=
stehenan einer Volksschule drei oder mehr Lehrstellen, so sind hiervon zwei Drittel
mit Volksschullehrernzu besetzen.Bruchteile kommennicht in Anrechnung.

Bei Schulen, an welchenKnaben und Mädchen gemeinschaftlichunterrichtet
werden.kannan Stelle eines der VolksschullehrereineVolksschullehrerinangestellt
werden.

13 V.G. H.G. Art. 10 Ziff. 18 in der Fassung des Art. 23 Abs. 5 des Sch.B.G. Das neue
Ges. hat trotzder Erörterungenüber dasOrganisationsrechtder Regierung ((. obenS. 572ff.) diese
seltsame Vorschrift — unter Beibehultung desunzutreffenden Ausdruckes „Verbindlichkeit zur Er=
richtungvon Schulen" — übernommen.Vgl. hierzu2. Aufl. III S. 656Anm. 125; M v. Müller,
Bl. 54 S. 108. — Es handelt sich in Art.10 Ziff. 18 selbstverständlichnur um Streitigkeiten
zwischen der Gemeinde und der Staatsverwaltung. V.G.H. 9 S. 255. Für Sprengelschulen
vgl. nochArt. 2 Abs. 3 d. Sch.BB.G.

e — Art. 10 Ziff.17. Dazu W. Krais, Komm. S. 138,392f. V.G.H. 7 S. 96,

15 Vgl. Art. 4 desSch. B.G., auch46 desSch.G.Entw. BezüglichderAushilfslehrer Art. 11
d. Sch.B.G. Die Verhältnisse der Lehrerinnen sind erst durchdas Ges. v. 1902 geregeltworden.

126 Hierausrcktfertigt sich auch das vorgängige Gehör der beteiligten Gemeinden. Vgl.
Entsch. d. V.G.H. 10 S. 323 f.

127Vgl. Bl. 28 S. 387ff. 128Art. 4.
12 Von der Kreisregierung. M. E. v. 28. Nov. 1862 Ziff. 2 (Weber 6 S. 122). Vgl. den

allgemeinenVorbehalt einer Dispensation in Art. 4 Abs. 5.
15°Verh. d. K. d. R.N. 1859/61Prot. Bd. III S. 291. Angef. M. E. Ziff. 4.
151Art. 4 Abs. 1.

« »EsJmSinnederobennachAnm-NgegebenenBegrisssstimmungAuchBelenntniSschulen
imSinnedesArt.3Ab.2salliiihierunter.S.aiichVl·25S.199s.Ges.Entw.S-31,5
V.G.H.13S.515.FürädchenfchiilenngArt.4Ads.3.
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Wenn an einer alle Jahrgänge umfassendenSchule die Zahl der Werktags=
schüler unter einemLehrer nach fünfjährigem Durchschnitte80übersteigt 1388,so kann
die Bereitstellung der Mittel für Errichtung einer neuenLehrstelleangeordnetwerden;
die Besetzungder Stelle bemißt sichnach den vorher erwähnten Grundsätzen.

Wenn eine Gemeindeauf Grund des Schulbedarfgesetztsbestreitet,daß die Er=
richtungeinerneuenLehrstelleauf ihre Kostengegenihren Willen stattfindendürfe,
kann sie gegendie betreffendeVerfügung der Kreisregierung denVerwaltungsrechtsweg
durch Beschwerdean den Verwaltungsgerichtshof betreten15“.

Eine besonderegesetzlicheBestimmung185bestehthinsichtlichder Übertragung des
Volksschulunterrichtesan Mitglieder geistlicherGesellschaften186oderreligiöserVereine.
Hierzu ist die Zustimmungder Gemeindeund, wenn mehrereGemeindenan der
Schule beteiligt sind, die Zustimmung der Schulsprengelvertretungund der Gemeinde=
versammlungenvon drei Viertel der am Schulsprengel beteiligten Gemeinden, unter
welcher Mehrheit sich die Schulsitzgemeindebefinden muß, erforderlich. Die ge=
meindlicheZustimmungkann nur auf Grund eines Beschlussesbeider Gemeinde=
kollegien, beziehungsweiseder Gemeindeversammlungerklärt werden. Die Kreisregie=
rung hat, wenn dieseZustimmungvorliegt, freie Entscheidungdarüber, ob sie davon
Gebrauch machen will odernicht 187. Sie kann die getroffeneEinrichtung in der
Folge wieder aufheben,ohne dabei an das Einverständnis der Gemeinde gebundenzu
sein,und sie ist zu derenBeseitungrechtlichnichtverpflichtet,auchwenndieGemeinde
dies verlangt188.

Die Volksschulengliedernsich, entsprechenddenAbstufungender Schulpflicht,
in Werktagsschulenund Sonn= und Feiertagsschulen. Letzterekönnen,wie bereits er=
wähnt, durch Fortbildungsschulen13°7ersetztwerden.

Die Bestimmungen,durch welchedie inneren Verhältnisse der Volksschulen, wie
Beginn und Ende des Schuljahresund die Schulzeit110,dann Unterrichtsgegenstände,
Unterrichtsplanund Lehrmittel!“1,Schulprüfungen1, Schulzeugnisse1/3 und Schul=
besichtungen4 usw. geregeltsind, gehörennicht in eine staatsrechtlicheDarstellung“.

Dagegensind über das Schulstrafrecht “ einige Ausführungen veranlaßt. Die
Notwendigkeit eines Schulstrafrechtesergibt sichnicht nur daraus, daß die Schulstrafe

733Für die Berechnungfind die Besuchsziffernder unmittelbar vorausgehendenfünf Schul=
jahre maßgebend.V.G.H. 10S. 323. Abs. 1d. Art. 5 regelt nochdie?VBast chtungenhinsichtlich
der6½ mit m Schulklassen.

* „ 26 . .Art. 10 Ziff. 18 u. Art. 2 Abs.3 d. Sch.B.G. Dazu Reger=Dyroff S. 345.

vi Art. 6. Bgl. auchArt. 2 d. pfälz. Städte=V.G.,Bl. 255 203f. SchGEntv. Art. 12.
138Bezüglich der Schulschwesternufsw.Weber 4S. 324,556, 6S. 7
137Es handelt sich dabei nicht, wie in Entsch.d WV.G.H.1S. 45 ant wird, um eine

staatsaufsichtliche Verfügung“. Die Kreisregierung genehmigt niht den Gemeindebeschluß, sondern
sie verfügt in der Sache der staatlichenSchulverwaltung. V.O. 10. Mai 1905 F 2 (G.V.Bl.
S. 471). Für die Begründung klösterlicherNiederlassungenbran es noch landesherrlicherGe=

sehmigung.welcheddurg,gie schulaufsichtlicheVerfügung nicht entbehrlichwird. Vgl. obenS. 523.
ei an S.

#M.E. v. 27.r*i?* 1865,Bl. 16 S. 70 ff., dazu A. Luthardt ebendaS. 73ff. — Eine
Zuständigkeitdes V.6.H.eist in keinemVal| in*„ Bog 1 S. 455. Graßmann im Archiv

495 *#mVgl. Weber 12 S. 2
1½%Weber 11 S. 167,555 ( albschulen)12 S. 128 (Schuljahr),23 S. 665 (Ferienan den

Landschulen).Englmann a. a. O.
1 Grundadlegend ist der Sar 2 3. Mai 1811, Döllinger IX S. 1344; vgl. auch

Weber 1 S. 344. An dessenStellesindeeaber Lehrpläne für die einzelnenNegiernnsbezirke.und
für einzelne, größere Gemeindenbetzeten Zäheres bei Englmann a. a. O. rut

Englmann a. a. auchWeber 1 S. 173, 3 S. H S. 699.
1/3Englmann a. a. S. 27
1“ Englmann a. a. O. S. 73, Kaf. —über Schulsparkassen** Deivatunternehmungen)

Weber 12 S. 261. über Mitwirkung der Schulbehördenu. Lehrer beim Voll 3s der reichs=
gesetzlichen#Wmimmungenüber gewerblicheKinderarbeit vgl. K. M.A.Bl. 1906 S. 2

A.M. aber1 zutree (bgl. 2. Aufl. III S. 659 Anm. 156)R. Henrich, Schulpflicht
u. Lehrplan der bayer. VolksschuleS. 12f..

1“ Bgl. hierüber im allg. A. Topf, DasSnrafrecht der deutschenVolksschulen,Wien u.
Leipzig 18846 Ferner Englmann a. a. O.S. 680ff.

57°“
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als Unterstützungsmittelzur Erreichung des Unterrichtszweckesnicht zu entbehrenist,
sondernvor allem daraus,daß die VolksschuleauchErziehungsanstaltist. Darüber,
daß das Strafrecht der Volksschule, selbstsoweit es in die Freiheit der Person ein⸗
greift, nicht im Wege der Gesetzgebunggeregelt zu werden braucht, hat in Bayern
niemals ein Zweifel bestanden. Abgesehendavon, daß seineGrundlage noch jetztBe⸗
stimmungenaus der Zeit vor der Verfassungsurkundebilden1/7,wird das Recht, die
Schulordnung und daher auch die Vorschriften über die Schulstrafen im Verwaltungs=
wegezu erlassen,im Artikel 58 desP. St.G.B. offenbarvorausgesetzt“.

Das geltendeSchulstrafrecht läßt insbesondereauchFreiheitsentziehungen(Schul=
haft) und körperlicheZüchtigungzu16. Die Handhabungder Schulzuchtobliegt zunächst
denLehrpersonen150. Die Handhabung der Strafgewalt, insbesonderedes Züchtigungs=
rechtes,kann, solange sie innerhalb der vorschriftsmäßigenGrenzen bleibt, als Hand=
habung einer Amtsgewalt einestrafrechtlicheoderbürgerlichrechtlicheVerantwortlichkeit
nicht begründen.DagegenbestehtselbstverständlichsolcheVerantwortlichkeitbei Über=
schreitungjenerGrenzen151.

§*295. Der Volksschuldienst. Das Lehrpersonal!an denVolksschulensteht
im Staatsdienste. Der Dienstvertrag ist daher mit dem Staate, nicht mit der Gemeinde
abgeschlossen„ Er erzeugtnur vermögensrechtlicheWirkungen für die Gemeinde,An=
sprüche des Lehrpersonals gegen dieselbe, ähnlich wie dies auch bei den sogenannten
Kreisbeamtender Fall ist. Der Anstellungsvertraggeht auf Dienstleistungim Volks=
schuldiensteüberhaupt, nicht auf Dienstleistungin einer bestimmtenGemeinde oder in
einerbestimmtenSchulklasse3.

Die Anstellung, Versetzung,Disziplinierung und Pensionierung des Lehrpersonals
erfolgt durchdie Kreisregierungen,Kammerndes Innern#. Dieselbenkönnendabei
durchPräsentationsrechtevon Privaten und Gemeinden? beschränktsein. Streitigkeiten

147M.E. v. 20. Mai 1815 (Weber 1 S. 473), die für die Pfalz nicht gilt (Reger 31
S. 212); ferner Weber 6 S. 180, 561, 16 S. 116 (M.E. v. 9. Febr. 1883). Vgl. auch die
Disziplinarordnungen für die Schulen einzelnerRegierungsbezirke.

148Vgl. auchA.G. zur R.St. P.. v. 18. Aug. 1879 Art.3 Ziff. 1.
14 Vgl. obenAnm. 147. A. Bezold, Das 3.R. in der bayer. V.Sch., München 1906.
150Amtsinstr. für die Loralschulinspekttonenv. 15. Sept. 1808 § 17, (pfälz.)Amtsinstr. f. d.

Ortsschulkommissionen§.5. Kult. M. Bl. 1910 S. 126.
151 Bcüglich derUberschreitungderSchulstrafgewaltu. desZüchtigungerechtess.K. Bindi *

andb. des Strafrechtes1 S. 791 f. — Reger 1 S. 400, II S. 48, 305, 349, III S. 291, IV.
. 331, VIII S s7, 391, 392, IX S. 301, X S. 275, XV. 217, Erg. Bd. I S. 143. Drei

auf das bayer.Recht bezüglicheErk. d. R.G. sind abgedr.im K.M. Bl. 1888S. 364 ff. Vgl. ferner
K.M.B. v. 20. Febr. 1910 (K.M.A. Bl. S. 123, 126). Die Frage, ob „Vorentscheidung"bei Ent=
schädigungsansprüchen(vgl. obenBd. I § 86) notwendigsei, wird zutreffendbejaht im V.G H. 29
S. 135 gegenReger=Dyroff S. 183 u. a. Bygl. auchZeitschr.f. R.fl. i. Bayern I S. 505.
(*295]1ÜberdieEinteilungs.obenS. 578.

* Ubereinst. J.Graßmann, Archiv f. öff. RechtVIII S. 487 u. Sch.B.G. S. 15. Reger
XIV S. 285. Jehle a. a. O. S. 35. Englmann a. a. O. S. 231. Seiler a. a. O. S. 69.
Geib II S. 14. Die Bemerkungder Denkschriftvon 1900 (s. oben S. 566), daß auf das Lehr=
personal weder die IX. Verf. Bl. angewendet wird, noch die V.O. v. 26. Juni 1894 (durch das
Beamten=G. beseitigt) zutreffe, beweist keineswegs, daß die Lehrer keine Staatsdiener sind; sie zeigt
nur, daß das DienstrechtdieserKlassevon Staatsdienern besondersund zwar sehrdürftig geregelt
ist. Vgl. unten Anm. 13—15und Piloty in Arch.f. öff.R. 23 S. 479ff. Der unklareu. unrichtige
Satz der Entschl. von 1819, daß „die Schullehrer dem Staate nur mittelbar, zunächst u. unmittel=
bar aber den Gemeindendienen“,d. h. alsoGemeindebediensteteseien,wurde auchspäteroft wieder=
holt. Vgl. oben I § 125 Anm. 46, 51 die Angaben bei J. A. Englmann a. a. O. S. 231
Anm. 7, 2. Aufl. III S. 269 u. S. 660 Anm. 1, ferner die Pl.E. d. V.G.H. (Samml. 13 S. 107).

à Val. M. E. v. 20. Febr. 1885 (Weber XVII S. 60).
* Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 § 46. S. auchWeber 2 S. 699,3 S. 88 (Ziff. XXVII:

6 S. 745 (Versetzungin einen anderenRegierungsbezirk);1 S. 322 (Diensteinführung);15 S. 307
(Verpflichtung,vgl. auch5 S. 20). — Uber AngtelläuesgebührenWeber 13 S. 564, 15 S. 27.

5Verf. Beil. VI & 21, Vollz. Vorschr. z. revid. Gem.Ed.v. 31. Okt. 1837, Ziff. 153 (Weber
3 S. 158).Vgl. auchWeber 1 S. 536,2 S. 345,3 S. 20,4 S. 297,6 S. 602,746,8 S. 343,
9 S. 350. Die Präsentationsrechte der pfälzischen Gemeinden sind durch Ari. 22 d. Sch.B.VG. v.
1902 aufgehobenworden unter Vorbehalt landesherrlicherVerleihung neuer Rechte. Vgl. hierzu
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über Präsentationsrechteauf Schulstellensind Verwaltungsrechtssachen. Erste Instanz
sind die Kreisregierungen, Kammern des Innern . Vielfach ist auch den Gemeinden
ein gutachtlicherVorschlag bei Besetzungder Schulstellen vom Könige? zugestandens.

Die Vorbedingungen für die Anstellung im Volksschuldienstesind durch Ver=
waltungsvorschriftengeregelt?.

Für die dienstlichenVerpflichtungender Lehrer sind, abgesehenvon denbesonderen
Dienstanweisungen10, die allgemeinen Grundsätze des öffentlichenDienstrechtesmaß=
gebend. Das Gleiche gilt bezüglichder Rechtsbeschränkungen,welche den öffentlichen
Dienern allgemein auferlegt sind u. Dem weiblichenLehrpersonalewird eine dienstliche
Verehelichungsbewilligunggrundsätzlichnicht erteilt 12.

Die Dienstaufsichtüberdie Lehrer wird durchdie Schulaufsichtsbehördengeführt18.
Bezüglich des Dienststrafrechtesder Lehrer habe ich bereits bei der Darstellung des
öffentlichenDienstrechtes!, von der herrschendenAuffassung abweichend,meineAnsicht
dahin entwickelt,daß das Dienststrafrecht,wie es durch die IX. Verfassungsbeilageund
die daran sich anschließendengesetzlichenBestimmungenfür „Staatsbeamte und öffent=
liche Diener“ geregeltist, auch auf die VolksschullehrerAnwendungfindet 15.

lber die Rechte der Lehrer ist vor allem folgendes zu bemerken. Die Lehrer
haben kein unentziehbaresRecht auf ihre Lehrstelle,könnenvielmehrfrei versetztwerden.
Sie haben ferner von Gesetzeswegen weder pragmatischeRechte½6im Sinne des
früheren Beamtenrechtesnoch Unwiderruflichkeit im Sinne des Beamten=G., noch
Stabilität 17. Daher könnensie zu jederZeit entlassenwerden; dochist es Verwaltungs=
grundsatz, daß dies nicht nach Willkür, sondern nur wegengroben Verschuldensoder
Unbrauchbarkeitfür den Dienst geschieht18. Der Gesetzgebergeht sogar stillschweigend
davon aus, daß nach diesem Grundsatzeverfahren werde, indem er Lehrern und
Lehrerinnen, die wegenunverschuldeter Dienstesunfähigkeitvom Dienste enthoben
werden, Bezüge sichert2. Auf der anderen Seite obwaltet, da kein Gesetzdies ver=
bietet, auch kein rechtlichesHindernis, den Lehrern „Stabilität“, ja sogar das Recht
der unwiderruflichenAnstellungzuzugestehen20. Die Gemeindeninsbesonderekönnen
dazu die Hand bieten, daß die Lage der Lehrer bessergesichertwerde, dies aber selbst

Graßmann, Sch.B.G. 148—155.Seiler a. a. O. S. 341 Die sonstigenP.N. find durch
Art 21dieses Gesetzes,der die erheblichstenMißstände auf dieem ebiete Erntschrift S. 648ff.)

beseitigt,ni tberührt worden. Vgl. auchReger=Dyroff a. a. O.
Ges. v. 8. Aug. 1878 Art. 8 Ziff. 39. (Die Hwähnung 2 38 im Art. 9 Abs. 1

ist gegenstandslos, W. Krais, Komm. 110ff., 354
Es bedarf eines töniglschenNegierungsaktes(wie z. B. durch Heehmigung von sog.

Schulstatuten),weil es sich um Anderung verordnungsmäßigerBestimmungenhandelt.
s Über Besetzungvon Schuldiensten,welchemit niederenKirchendiensten(ugl. oben § 288

Anm. 90, § 290 Anm. 95) verbunden sind, Weber 3S. 554, S. 528. AIber die Trennung
dieserDienste Weber 11 S. 672. Art. 7 Abf. 2 d. Ges. von 14 bestimmtüber Einrechnung
der Bezüge in deu Gehalt, Abs. 4 eröffnetden Weg zur allmählichenTrennung desMesnerdienstes
vom Schuldienste,wofürMittel! aug, reisfonds bereit gestelltwerden.— V.G. H. 26 S. 289. S.
auch Englmann a. a.O. S. 233ff., GraßmannSch. B.G. S. 74. VBgl. auch K.Gem.O.
Art. 121 Z. 3 u. Art. 82.

* Über Ausbildung d Engin manna . S 144ff., Glock S. 336ff. u. Nachtr. J
S. 92, Seiler a. a. O. S. 205, 217f, Je 5½0% 4.O. S. 100, Weber 36S. 524, 529

—=me
# 2 30 S. 96, 98.

11J EnlmannaaOS261ss250ss— Uber Militärdienftzeit vglMBv
3. März 1900 (K. M#/. S. 144). ½/Weber 11 S.

1½3Vgl. die Augzebenbei Weber I S. 234 (§ 29 u. Anm.1 u).
142. Aufl. § 196 insbef. Anm. 29. Vgl. Poot in Arch. f. öff. R., 23 S. 479ff.
15Übereinst.Piloty im Arch. f. öff. R. 23 S. 479 und das Recht derVoltsschulgusicht

S. 68ff. ÜberdentatsächlichenZustandvgl. Englmann c. a. O. S. 265ff. Vgl. oben18 125
Anm. 46. enscheis von 1900 S. 644, Weber 23 S. 2. Landtags.Repert.1895/96S. 28.

16Ausführlich dargetanWeber 3 S. 374 (MC. v. 8. Mai 1841).
4 =Aneer diesenBegriff 2. Aufl. § 189 Anm. 18, vgl. V.G H. 18 S. 27, ferner 1 § 127

na nm
18Vgl. M.E. v. 8. April 1847 (Dôllinger XXVI S. 586) und 2. Aufl. III S. 662

Anm. 21. 16 Schulbedarfges.Art.
120Dies wird übrigens in demGababrrt.!1r E. v. 8. Mai 1841 auf k. Befehl untersagl.
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durch ihre Beschlüsseunmittelbarnicht bewirken,da die Regelungder Anstellungs=
bedingungenund der Abschluß desDienstvertragesmit demLehrer nicht ihnen, sondern
dem Staate zukommt.

Die Ansprücheder Lehrer aus ihrem Dienstverhältnisse21 sind der Art nach die=
selben, wie sie sichüberhaupt aus dem öffentlichenDienste zu ergebenpflegen. Als
Ehrenrecht kommt ihnen nur der Titel, dagegenkein staatsdienerlicherRang und keine
Dienstkleidungzu. Anspruchauf Vergütung von Umzugskostenhaben sie im allgemeinen
nicht; nur das Recht einiger Landesteile gibt den Lehrern Ansprüche gegen die Ge=
meinden im Falle eines Umzuges22.

Die Regelung der Besoldungsverhältnisseder Lehrer ist auch jetzt noch ziemlich
verwickelt. Das Schulbedarfgesetzhat in dieseVerhältnisse nur teilweise eingegriffen.
Es hat die Ausstattung der einzelnenSchulstellen,wie sie sichin der mannigfachstenArt
und auf die verschiedenstenRechtstitel hin entwickelthat23, unberührt gelassen. Das
Gesetzläßt fernerdie Möglichkeit offen, daß auchin Zukunft Rechtsansprüchezugunsten
der Schulstellen auf besondereRechtstitel hin begründet werden, und es hindert die
Gemeinden nicht, Verbindlichkeiten in bezug auf die Besoldung der Lehrer zu über=
nehmen?". Das Sch.B.G. von 1861 hattesichdarauf beschränkt,Mindestgehaltefür das
Lehrpersonalfestzusetzenund die Ergänzung des Lehrereinkommensbis zu diesenBeträgen
zur Gemeindelastzu erklären26. Die weitereEntwickelung hat dann dazu geführt, daß
den Lehrern Besoldungsaufbesserungenaus Staatsmitteln und zum Teile auch aus
Kreis= und Gemeindemittelngewährt worden sind.

Bezüglich der Einkommensquellen, welche an erster Stelle genannt sind, sind
naturgemäßnur einige allgemeineBemerkungenmöglich; denn derenBestandhängt von
deneinzelnenRechtstitelnab, aus welchen sieherrühren. Im Laufeder letztenJahr=
zehnte hat mehrmals, zuerst auf Grund der M. E. v. 12. Oktober 1832, eine Er=
mittelung der Erträgnisse der Volksschulstellenstattgefunden,deren Ergebnis in den
Schulfassionenniedergelegtist26.
« In den Gehaltsfassionen sind nach Art. 7 Abs. 4 desSch. B.G. von 1902
sämtlicheEinkommensbestandteileeines Schuldienstesund des damit etwa verbundenen
Kirchendienstes(in Geld) darzustellen7. Solche Fassions=oder dotationsmäßigeGehalts=
teile könnennicht einseitig, sondern nur nach Einvernahme des Stelleninhabers mit
Genehmigungder Kreisregierung den Schuldienstenentzogenwerden.

Die Bedeutung der Schulfassionenist nach der Art ihrer Entstehung, ihrem Inhalte und
ihrem Zweckekeine andere wie die der Pfründefassionen:8. Ihre Herstellung ist ein reines Ver=
waltungsgeschäft.Die Einträge in denSchulfassionenstellennicht mehr dar, als das Ergebnis einer

« 21Streitigkeiten über solcheAnsprüchesind verwaltungsrechtlicherArt, V.G. H.G. Art. 10
iff. 13, 19, 20,22, 24. Die V.O. v. 3. Sept. 1815 (Weber I S. 482) über Entschädigungder
chullehrerusw. wegenerlittener Frevel halteich für nicht mehr gültig, da sie sich decklic als

gemeknberschilsche Vorschrift gibt. Vgl.übrigens auchW. Krais a. a. O. I S. 358.
22Auch das Sch.B.G. v. 1902 brachtekeineBekimmung, Graßmann Sch. B. G. S. 73.

Weber 1 S. 555, Englmann a. a. O. 229f., V.G.H. 3 S. 185, 12 S. 221. Komp. Konufl.
Entsch.G.V.Bl. 1889 Beil. S. 23. Bl. 12 S. 288, 35 S. 203ff., 54 S. 109. Ob diePartikular=
rechtegegenüberArt. 1 des Sch. noch Bedeutung haben, mag zweifelhaft sein. Vagl. auch
Verh. d. Abg.K. 1877/81St. B. 460 ff. Über Entscheidungvon Streitigkeiten s. V.G.H.G.!
Art. 10 Ziff. 19. V.G.H. 3 S. 185.

B. G. S. 31 u. 76, Seiler a. a. O. S. 83; über die sog. Kom=
m.

.G.
S

23 Vgl. Graßmann Sch. B.
plexlasten 2. Aufl. III S. 346 Anm. 18, Denkschrift der Staatsregierung von 1902 (Bl. 52 S. 257 f..).
Die Umwandlung u. Ablösung derReichnisse an Volksschullehrerist durchArt. 85—89 d. K.Gem.O.
angebahnt; hierzu M. B. v. 18.Okt. 1912 (K.M.Bl. S. 745). Streitigkeiten sind Verwaltungs=
hechrssanhennachArt. 8 Z. 11 d. V.G. H. in der Fassungd. Art. 96 a d. K.Gem.O.

24Vgl. V.G.H. 12 S. 419.
26 Art. 7—10, welche auch auf die in Art. 3 Abs. 2 bezeichnetenElementarschulen, nicht

aber auf Klosterschulen(Art. 6) Anwendung finden (Art. 11). Vgl. auch Art. 50, 51 d. A.G. z.
R.V.O. v. 2. Nov. 1912we Gewährungvon Krankenhilfe.

½ Vgl. hierher2. Aufl. III S. 663.
: Die letztenumfassendenFeststellungenfandenaus Anlaß desSch.B.G. von 1902(vgl. Art.

23 Abs. 2) statt. Denkschrift S. 640 f. ber Fassionsanlage s. M.E. v. 11. April 1899 (K. M.Bl.
S. 123aöauu"Vgl. hierzu Seiler a. a. O. S. 228, 357ff.

*6BVgl.oben S. 549.
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statistischenErhebung und unter Umständenallenfalls einerPrüfung von Verwaltungs wegen,nicht
einer richterlichenund rechtskräftigenEntscheidung.Daraus folgt, daß derEintrag einesEinnahme=
postensin die Fassion den Rechtstitelhierauf nicht erzeugt,sondernnur in der Annahme, daß der
Rechtstitel vorhanden sei, geschieht2?2.Es folgt daraus weiter, daß der Nichteintrag eines rechts=
begründeten Bezuges in die Fassion den Anspruch hierauf nicht vernichtet. Es folgt ferner, daß der
Eintrag einer Schätzungssummein die Fassion bei veränderlichenEinnahmepostendemInhaber der
Schulstelle weder den Anspruchauf den Mehrertrag nimmt20, nochihm21 einenAnspruchauf Er=
gänzung eines Minderertrages gibt. Die Einsetzungeiner festenSumme für einen veränderlichen
Ertrag bedeutetnur dann ein festesBezugsrecht,wenn ein Rechtsgeschäftüber Firierung des Be=
zuges demEintrage zugrunde liegt 322.Dann ist aber auchdas Rechtsgeschäft,nicht der Eintrag,
das rechtlichEntscheidende.Endlich ist hervorzuheben,daß der Eintrag einer Einnahme in die
Fassion niemandemeine Pflicht auferlegt,demLehrer für den Bestand und die Höhe derEinnahme
Gewähr zuleisten 38.

Die Mindestgehaltesindjetztfür alle einzelnenKategoriendesLehrpersonalsge=
setzlichgeregelt5“. Das G. v. 1902 hat weiterhineinebedeutsameNeuerunginsofern
gebracht, als es die Vorschriften über die Gehalte unterscheidetin Bestimmungenfür
Gemeindenohne ortsstatutarischeGehaltsregelungund solchemit dieserArt der Ein=
kommensfestsetzung.Zur Einführung der Ortsstatute sind hiernach die unmittelbaren
Städte im rechts=und linksrheinischenBayern, dann alle Gemeindenmit mindestens
5000 Einwohnern verpflichtet,alle übrigen Gemeinden berechtigt35. Diese Scheidung
ist von Bedeutung nicht nur für die Höhe der Gehalte, die in den Anfangssätzen
keinesfalls unter die gesetzlichenMindestbeträgeherabgehendürfen, für die Gewährung
von Wohnung3°5oderMietzinsentschädigung,VerpflegungdesHilfspersonals,sondern
auch für die Gewährungvon staatlichenDienstalterszulagen,welchenur demLehr=
personal der Gemeinden mit weniger als 10000 Einwohnern voll gewährt werden57,
und für Bezahlung der Aushilfslehrer, welche nur für Gemeinden ohne Ortsstatut
größtenteils auf Kreisfonds übernommenwerden?s.

In die Mindestgehalte wird das Einkommen aus einemmit dem Schuldienste
organisatorischverbundenen3°Kirchendienste(insbesondereaus demDienste als Kirchen=
diener, Meßner, Kantor, Chorregent, Organist)"0 nur insoweit eingerechnet,als es die
Summe von 200 Mark jährlich übersteigt. Bezüge für Besorgung der Gemeinde=
schreibereiund ähnlicher Dienstverrichtungenwerden in den Mindestgehalt nicht ein=
gerechnet11. Bei diesenDiensten würde also auch eine organisatorischeVerbindung

:Die gegenteiligeneuere Auffassung des V.G. H. in der Plenar.E. v. 23. März 1892
(S. 13 S. 99) ist nicht zutreffend;vgl. 2 Aufl. III S. 663 Anm. 33 u. 38, auchSeiler a. a. O.
S. 229. Uber die Fassionals Beweismittel V.G.H. 2 S. 600; vgl. auch8 S. 139.

ro So auch V.GH. 13 S. 105, 108.
seh u Von den Bestimmungen über Ergänzung auf die Kongrua (Mindestgehalt)natürlich ab=

gesehen.
— 6687 lohhierherBl. 24 S. 50 ff., V.G. H. 2 S. 600; ME. v. 21. Febr. 1862(Weber 5
S. 587) Ziff.2. -

«IVgl.2.Aufl.lllS.664,V.G.H.XlllS.106s.
«Art.7ss.
ICArt.13.Art.2d.psälz.Städte-Vers.G.v.15.Aug.1908.Vgl.Graßmann,Sch.V.G.

S.«70.96,Seilera.a.O.S.210,264ss.,Eiiglinanna.a.O.S.272,V.G.H.26S.17,27
(Einrechnungirziwilliger Mehrleistungen);28 S. 186 (Wohnungsentschädigung),30 S. 91.

deArt. 8 u. 13 Abs. 2, hierzu M. B. v. 25. Mai 1906(K.M. Bl. S. 303), V.G.H.30 S. 91.
„ Vgl. Art. 14, hierzu M.E. v. 7. Febr. 1913(Weber 32 S. 332 u. 333). Denkschriftv.

10. April 1908(Beil. Nr. 375 zu demVerh. d.Abg.K.). M.C. v. 9. Dez. 1908,Weber 36 S. 522.
25 Art. 11 u. 13 Abf. 5.
:# Daß nur eine organisatorischeVerbindung beiderDienstegemeintsei,war schonnachdem

früheren Rechteanzunehmen(2. Aufl. 3 S. 665). DieseAuffassung fand zwar im Wortlautedes
Sch. B.G. von 1902 keinen Ausdruck, wohl aber durch die Landtagsverh. neue Bestäti ung vgl.
Graßmann Sch. B. G. S. 75, Seiler a.a. O. S. 217ff, leingehendeDarlegungdießt ienst=
verhältnisse). V.G H. 20 S. 200, 24 S. 583, 28 S. 55. Über Trennungbeider Dienste f. oben
Anm. 8 u. Weber 11 S. 672.

"° Art. 7 Abs. 2. Die Aufzählung ist eine beispielsweise. Abg. Dr. Weis a. a. O. St. B.
IV S. 15f. Aber die niederen grchepiensteoben§ 288 Anm. 90, §290 Anm. 95. Verh. d.
Abg-K., 18 300 Sts !7 S. 306ff. Uberden Organistendienstin derPfalz s.V.G. H. 32 S. 69.

rt. 7 Abs. 3.
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mit dem SchuldienstekeinenEinfluß auf den Lehrergehalt äußern. Eine Einrechnung
des Erträgnisses des Schulgeldes oder eines Anschlages für die Dienstwohnung“? in
den Mindestgehalt ist nunmehr ebenfalls ausgeschlossens.

Die Tragweite der dargelegtenBestimmungenist nichtnachallen Richtungenhin außerStreit.
Zweifellos ist zunächst,daß die gesetzlicheFestlegungvon MindestgehaltenwedereinenEinfluß

auf den RechtsbestandhöhererGehalte äußert, die bei Erlaß des Gesetzesbereits gewährt waren,
nocheinHindernis bildet, daß höhereGehalte künftig gewährt werden. Nicht minder ist sicher,daß,
wenn aus irgendwelchem Grunde ein Haupt= oder Nebenbezug wegfällt, welcher mit der Schulstelle
verknüpft ist, die gesetzlicheErgänzungspflicht der Gemeindesofort eintritt. Ebenso unterliegt es
keinemBedenken, das Gleiche für den Fall anzunehmen,daß ein festerBezug ganz oder teilweise
nicht eingeht.

Dagegenist es zweifelhaft,wie es sichmit derErgänzungspflichtderGemeindedann verhält,
wenn mit dem SchuldiensteNutzungen, Naturalbezügeoder andereBezügevon jährlich wechselnder
Höhe verbunden sind. Zwei Ansichten stehen sich hier gegenüber. Die eine Meinung ist, daß die
Ergänzungspflicht der Gemeinde von Jahr zu Jahr nach der wirklichen Einnahme des Lehrers sich
richtet““, die andereMeinung, daß die veränderlichenEinnahmeneinerLehrstellefür dieErgänzungs=
pflicht der Gemeindemit jenenAnsätzenin Betracht kommen,mit welchensie in der Schulfassion
geschätztsind. Die Pl.E. des V.G.H. vom 23. März 1892"5, welche sich mit Recht gegen die erste
Ansicht ausspricht,hat denSatz aufgestellt,daß dieGemeindennicht berechtigtsind, denErgänzungs=
zuschußzumMindestgehaltedesLehrers „um jenenBetrag zu kürzen,der sichtatsächlichdurchMehr=
einnahmenaus einzelnen, ihrer Natur nach veränderlichenPositionen der Schulfassion gegenüber
demAbschlusseder letzterenergibt". Dieser Satz zieht jedochnur eine Folgerung aus demGe=
danken,der ihm zugrundeliegt, nämlich eine Folgerung zugunstendes Lehrers. Er bedarf indessen,
wie ohne weiteres einleuchtendist, der VervollständigungdurcheinenanderenSatz, der eine not=
wendigeFolgerung aus demnämlichenGrundgedankendarstellt,und zwar eine Folgerung zugunsten
der Gemeinde. Dieser zweiteSatz lautet: Die Gemeindensind nicht verpflichtet, denErgänzungs=
zuschußzum Mindestgehaltedes Lehrers um jenen Betrag zu erhöhen,der sich tatsächlichdurch
Mindereinnahmenaus einzelnen,ihrer Natur nachveränderlichenPositionen derSchulfassiongegen=
über demAbschlusseder letzterenals Ausfall ergibt.

Die Ansicht, daß nur die fassionsmäßigenAnschläge für die Ergänzungspflicht
maßgebendsind"“",liegt auchder Vorschrift des Art. 23 Abs. II/7 des Sch.B.G. v.
1902 zugrunde.

Die Ergänzung der unzulänglichenLehrergehalteauf dengesetzlichenMindestbetrag.
fällt formell stets der Gemeindeoder den im SchulsprengelvereinigtenGemeindenzur
Last. Die Zuschüsseaus der Kreisschuldotationund die ergänzendenweiterenZuschüsse
aus Mitteln der Kreisgemeinde,wovon noch später die Rede sein wird, werden der
Gemeinde, nicht dem Lehrer gewährt"s. Die Willigung kann für den Schulzweckim
allgemeinen, sie kann auch für die Ergänzung der Lehrergehalte im besonderenge=
schehen. Ist letzteresder Fall, so kann die bewilligte Summe nur für diesenZweck
verwendetwerden, und sie fällt heim, wenn sie hierfür nicht erforderlich ist“.

Daß es denGemeindenfrei steht,die Schulstellen aus Gemeindemittelnmit einem
höheren als dem gesetzlichenMindestgehalteauszustattenoder den Lehrern persönliche
Zulagen, sei es widerruflich, sei es unwiderruflich, zu gewähren,ist obenschonbemerkt
worden. Dasselbe gilt von den Kreisgemeinden.

"2 Art. 8 Abf. 3.
43 Art. 15 Abs. 5 Sch.B.S.
4 VG. H.10 S. 141.
45V. G.H. 13 S. 99, vgl. 8 S. 67.
“ DUgl.hierüber aasfüf 2. Aufl. III S. 665, s. auchM.E. v. 11. April 1899 über

Neuanlageder Fassionen(Weber 27 S. 1) § 27.
47Val. denZusatz in § 11 des Finanz=G. v. 2. Nov. 1912.
"8 Art. 16. Das Gesetzvon 1902 brachtemit der strengerenDurchführung des Grundsaßes

der Gemeindebelastungdie Neuerung,daß die bisherigen (ohneRücksichtauf die Leistungsfähigkeit
der einzelnenGemeindengewährten)Zuschüssefür das Lehrereinkommenaus staatlichenoderKreis=
sonds(Kongrualergänzungen,Aufbesserungen)aufhörten, mit Ausnahme der in Ari. 9 u. 14 er=
wähntenstaatlichenDienstalterszulagen. Vgl. Graßmann, Sch.B.G. S. 122.

4 Vgl. auch V. G.H. 13 S. 115f.
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Der Staat gewährt dem männlichenund weiblichen LehrpersonaleDienstalters=
zulagen nach jeweiliger finanzgesetzlicherBewilligung “. Dem Lehrpersonal ist ein
rechtlicher Anspruch auf Gewährung solcher Zulagen nicht eingeräumt worden; die
einmal angewieseneZulage bildet aber einen gesetzlichenBestandteil des Lehrer=
einkommens51.

Eine Reihe von Streitsachen, welche sich auf Rechtsansprücheaus dem Schul=
dienstebeziehen,sind als Verwaltungsrechtssachenin der Weise erklärt, daß dieseSachen
in den unteren Instanzen als Verwaltungssachen behandelt werden52, und gegendie
Entscheidung der Kreisregierung, Kammer des Innern, Beschwerdezum Verwaltungs=
gerichtshofeergriffen werden kann.

Dahin gehören: «
1. Streitigkeiten über „Verbindlichkeiten zu Leistungenfür das Diensteinkommen

des Lehrpersonales an den Volksschulen"58. Hierunter fallen als hierher gehörig die
öffentlichrechtlichenVerpflichtungen von Gemeinden(auchKreisgemeinden)des Staates
und anderen juristischenoder natürlichen Personen gegenüberden Lehrern?“;

2. Streitigkeiten überdie „ZugehörigkeiteinesBestandteilesdes Lehrereinkommens.
zum Schuldiensteoder zum niederenKirchendienste“55;

3. Streitigkeiten über den „Umfang der den niederenKirchendienernobliegenden
Dienstesverrichtungen“und über „Verpflichtung der Lehrer hinsichtlichbesonderer,mit
dem Schuldienstenicht wesentlichverbundenerNebenverrichtungen“?“;

4. Streitigkeitenüber „Verteilungder Dienstbezügeund Lastenbei Erledigung
von Schuldienstenunter die Beteiligten“57.

DasSch. B. G. v. 28. Juli 1902°58hat im weitestenUmfange sämtlichenständig.
verwendeten weltlichen Lehrpersonen?., deren Enthebung vom Dienste wegen un=
verschuldeterDienstunfähigkeiteintritt, einenRechtsanspruchauf Ruhegehalteingeräumt.

7°%Art. 9. Die letzteExhöhungerfolgtein der 26. Finanzperiode1902/3mit einemGesamt=
aufwand von 4646375 Mk. Uber die Vorrückungen vg M. B. v. Dez. 1908(K.M.Bl. S. 519).
Über die früherenstaatlichenLeistungenvgl. 2. Aufl. III S.666. Vollz. V.in derM.Bek. v. 7. Febr.
1908(K.M.Bl.S. 93). »

IlDieserEinkoninienSteilkanndaheriinBerivaltuiigärechtsivegeerstrittenwerden(Art.10
Z«.19V.G·H.H.);dagegenbestehtkeinRechtSanspruchausGewährungderVorrückungsbeträge,gegen
die Verfügung der stier ierung ist nur Verwaliungsbeschwerdezulässig. Vgl. Graßmann,
Sch. B.G. S. 87. ber Anrechnung der Dienstzeit an anderen Schulen s. Landtags-Absch. v.
23. März 1907 § 15.

52 Form.V.O. v. 17. Dez. 1825 § 50.
5 V.G.H.G.Art. 10Ziff. 19. VWG.HP.33S. 42(ehaltszulgag,33S. 75(Aushilfe=

antschädigung) Vgl. auch Art. 50 und 52 d. A.G. z. R.V.O. v.2. Nov. 1912. Streitigkeiten.
über Feststellungder Schulfassionenkönnennicht anden V.G. H. gebrachtwerden. Dagegenmüssen,
wenn sichanläßlich einer Fassionsherstellungoder =AnderungRechtsstrektigleiten.ergeben,die unter
die Zuständigkeitdes V.G.H. sallen, dieseim Verwaltungsrechtswegeausgetragenwerdenund finden
nicht durchdie Fassionsfeststellungihre Erledigung. V.G.H. 4 S. 155,7 S. 92, 8. S. 139. über
das Verhältnis von Art. 10 "6n19 zu Art. 8 Ziff 38 vgl. Reger=Dyroff a a. O. S. 250.
Vgl. auchV.G.H G. Art. 10 Ziff.13.

5" Hierunter auch Leistungenfür die Wohnungen,ogl. V.G.H. 28 S. 110. Streitigkeiten
der Gemeindemit Dritten fallen unter Art. 8 Ziff. 38. V.G. H. 32 S. 201. Hinsichtlich der
Staatszuschüsses. oben Anm. 51 u. V G.H. 10 S. 347. Agl.auch V.G. H. 29 S. 81, 33S. 42
(gemeindlicheZulagen), 33 S. 75 (Kreiszuschüsse).

55 V.G.H.G. Art. 10 Ziff. 22. Bgl. Reger=Dyroff, S. 357, V.G.H. 13 S. 1.
56%V.G. H. G. Art. 10 Ziff. 23. V.G.H. 4 S. 278, 8 S. 52, 9 S. 67, 82, 411, 11 S. 195,

13 S. 334, 15 S. 158, 200 S. 100, 30 S. 96. »
97V.G.H.G.Art.103ifs.24.W.Krais,Komm.S.142s.,346.Uber Interlalarien vgl.

Sch.B.G. Art. 19 Abs.4 àKu. 5! Englmanna a. O. S. 321 ff. (Anweisungender Kreisregierungen),
auchoben§ 291 Anm. 28 u. V.G.H. 4 S. 390, 12 S. 193, 412; über Nachsitzu. Sterbemonate
Weber 1 S. 322, 6 S. 531, 8 S. 739, 10 S. 376, 20 S. 586, Englmann a. a. O. S. 432f.
Seiler a. a. O. S. 328. »
« IsUberdiesrüherenEinrichtungenvgl.2.Aufl·IllS.667.UbersreiivillienEintrittin

die Pensionsanstaltenvgl. Art. 19 Abs. 2 u. 3 u. 4 d. V.O. v. 2. Jan. 1904 (G.V.Bl. S. 1),
* 5 des Landtags=Aosch v. 11. Aug. 1904 (G..Bl. S. 314).

* Vgl. Art. 18 Abs. 1. u. V.G. H. 33 S. 75. Uber unterstüßungen bei verschuldeter
Dienstunfähggkeit vgl. Abs. 3. Uber Krankenhilfevgl. Art. 50 Abs. III Nr. 2 d. A.G. z. R. V. O.
v. 2. Nov. .
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Diese Ruhegehaltesind von den Kreisanstalten für Unterstützungdienstunfähiger
Lehrpersonenaufzubringen. Die Satzungen dieserKreispensionsanstaltenwerden nach
Vernehmung des Landrates durch königlicheV.O. festgestellt0. Streitigkeiten über
Recht und Pflicht desBeitrittes, überRechtsverhältnissezwischenVerein und Mitgliedern
und Ansprüchean denVerein sind in ersterInstanz durchdie Kreisregierungen,Kammern
des Innern, zu entscheiden;gegensolcheEntscheidungenist BeschwerdezumVerwaltungs=
gerichtshofezulässig"1.

Der Staat leistet an jede Pensionsanstalteinen festenZuschuß, welcher für jede
Finanzperiode im F.G. zu bestimmenist'?.

Reicht die Jahreseinnahmeeiner Pensionsanstaltnicht aus, um die Ruhegehalte
und Unterhaltsbeiträgegewährenzu können,so ist das Fehlendevon denKreisgemeinden
zuzulegen.

Der Staat gewährt ferner unmittelbar dem Lehrpersonale, welches wegen un=
verschuldeterDienstunfähigkeitdes Dienstes enthobenwurde, Zuschüssedurch teilweise
Belassungder Dienstalterszulagen"“.

DasSch.B. G. v. 1902 hat endlichauchdieVersorgungderWitwenundWaisen
des Lehrpersonalsgesetzlichgeregelt,und zwar im Anschlussean die bestehendenKreis=
unterstützungsvereine65; auch diesenVereinen, welchendas gesamteständig verwendete
Lehrpersonal beitreten muß, gewährt der Staat erheblicheZuschüsse" nach jeweiliger
finanzgesetzlicherBewilligung. Die Vereinssatzungen bedürfen ministerieller Ge=
nehmigung“7.

Streitigkeiten, welchesichbei solchen,der StaatsaussichtunterstehendenVereinen
ergeben,sind in demselbenUmfangeund in derselbenArt als Verwaltungsrechtssachen
erklärt, wie dies für die Pensionsanstaltenbestimmtist68.

#§*296. Das Finanzrecht der Volksschulen. Die Verpflichtungzur Be=
streitungdes gesamtenAufwandes für Errichtung und Unterhaltung der Volksschulen1
bildet in der Hauptsacheeine Last der Ortsgemeinden?, d. h. eine Verbindlichkeit
gegenüberdemStaate 8. Deren Erfüllung kann daher durch staatsaufsichtlichenZwang,
wo nötig, bewirkt werden“.

6° BVgl.über SatzungenArt. 18 SchB.G.: V.O.v. 2. Januar 1904(G.V.Bl. S. 1. Val.
auchLandtchzabsa=v. 11. Aug.1904(G.355 S. 29Hir

V.G.H.G. Art. 10 Ziff. 25. B.G.H. 38 S
CTVgtBerhdAbgKLIOZStBö 9·0-—990 ArtlSAsziiArtlstchBG
MSchBGArtlsAbsst
«UberdenBetrageutscheidetdasfeweilige Finanzgesetz,vgl. Art. 18 Abs. 5 u. 6.
es über die früheren Einrichtungen! 2. Aufl. III S. 668, Englmann a. a. O. S. 395 ff.

Graßmann, Sch.B.G. S. 141. Diese Vereinesind keineKreisanstalten, sondern besondereKorpora=
tionen des öff. Rechtes.

65°%Art. 19 Abs. 8 u. Art. 20 Abs. 1 u. 2, TenkschriftS. 676—684. Die Unterstützungs=
sondsabgaben(V.O. v. 11. April 1904, G.V.Bl. S. 55) fließen in dieseKreisvereine; das Lehr=
personalMünchens ist nicht Mitglied des Kreisvereines. Sch.B.G. Art. 19 Abs. 3 u. B.O. §7.
Über Zntfrlalargfülle (s. oben Anm. 57) u. über die Ausdehnung des Umterstähungealter= der
LehrerwaisenK.7 1•nt 1906 S. 455; fernerVe. 28 S. 160. Uber die staatlichenUnterhalts=
beiträges. M.E. v. 9. Dez. 1908.Weber 36 S

7MustersatzungenWeber 34 S. 270, ** Instr. ebendaS. 732. Der Verwaltungs=
richterkann dieGesetzmäßigkeitder Satzungen,insbesonderebinsichtligtlic * ügigkeitnachprüfen.
Seiler a a. O. S. 333. Außerdem wurde auf Grund des .G. mit staatlichen
Mitteln ein Pensions=u „Relilten=Unterstützunskassefür dasarruwwr Siesermialhure
nichtteilnehmende Vbrpersonal. errichtet. .v. 21. Okt. 19 Weber 33S. 300).

Ges. v. 8. Aug. 1878Art. 10 38 25. V.G.H. 33 S
(5 29611 über weitergehendeVerpflichtungen der Gemeinden nech uu Rechte (R.E. v. 20. Aug.
1817 Siff.XXI, XXXII) vgl.2. Aufl. 8388 beiAnm. 44 u. A. Geib, Handb. für dieGemeinde=
behördenderPfalz, II S. 65f.

: Nicht der Ortschaften. SchB.G. Art. 1. Dies gilt auch, wenn.Sonderumlagen auf
Grund des Art. 3 Abs. 1 (hierzu G.V. Bl. 1910 S. 595) erhoben werden. — über die Anwendung
desGef. auf israelit. VolksschulenArt. 3 Abs. 2. Es gibt auchkeineSchulgemeinde.

38 oben* 204 Anm.1.
V.G. H. 13S. 60. VerwaltungsrechtsbescheidnachArt. 10 Ziff. 2 u. 19 d. V.G.H. G.
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Die Aufbringungder Mittel für denVolksschulaufwandund derenVerwendung
ist aber auch Gegenstandder gemeindlichenFinanzverwaltung'. Die Gemeinde führt
dieseMittel nicht an den Staat ab; es ist ihr Recht und ihre Pflicht, sie selbstzu
verwalten. Die vermögensrechtlichenAnsprüche und Verbindlichkeiten öffentlich=und
privatrechtlicherNatur, welcheaus der Verwaltung des Volksschulwesensin der
Gemeinde entstehen, sind Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde, nicht
des Staates.

Der Aufwand ist ein persönlicherund ein sachlicher. Inwiefern der erstereein
gesetzlichgemessenerist, hat sich bei Darstellung der Bestimmungen über die Lehrer=
besoldungenergeben. Dabei wurde bereits bemerkt, daß die betreffendenVorschriften
desSch. B.G. nur Mindestforderungenenthalten. Die GemeindenkönnenhöhereVer=
pflichtungen übernehmen. In allem übrigen bestimmtsich das Maß dessen,was den
Gemeinden für Schulzweckezu leistenobliegt, nachden Anforderungen,welchedie staat=
liche Schulverwaltung aufstellt . Dies gilt nicht bloß für den sachlichenAufwand,
sondern auchfür denjenigenTeil des persönlichenAufwandes, der nicht gesetzlichgeregelt
ist, wie z. B. die Kostenfür Anstellungvon Hilfslehrern, von Nebenlehrernfür be=
sonderenschulordnungsmäßigenFachunterricht?,von niederenBedienstetenusw. Da=
gegenerstreckensichdie gesetzlichen8Verpflichtungender Gemeindennicht auf die Kosten
des Unterrichtes in der Glaubenslehre,welcher von denGeistlichen zu gebenist. Denn
die Sorge für diesenUnterricht ist vom Staate den Glaubensgesellschaftenüberlassen?,
und diesengegenüberbildet dessenErteilung eine Amtspflicht der Seelsorger10. Auch
die Gewährung von Ruhegehalten an das Lehrpersonal!!, von Witwen= und Waisen=
pensionenan die Hinterbliebenensowiedie Bezahlungder Aushilfslehrergehörtnicht
zu dengesetzlichenVerbindlichkeitender Gemeinden1½.

Der sachlicheAufwand für die Volksschuleumfaßt vor allem die Beschaffungder
notwendigen Schulräume und der Lehrerwohnungenin denFällen, wo denLehrern ein
solcherAnspruch gesetzlichzustehtoder sonstwieeingeräumt ist 18. Es kommt der staat=
lichen Schulverwaltung zu, sowohl im allgemeinen wie im Einzelfalle zu bestimmen,
wie die Schulhäuser einschließlichder Dienstwohnungenbeschaffensein müssen1. Ins=
besonderehaben die Kreisregierungen, Kammern des Innern, darüber zu entscheiden,

* V.G H. 1 S. 165. Die Aufbringung des Bedarfs ist eine„eigentlicheGemeindeangelegen=
heit“: zunächstdienenzur Deckungdie eigenenEinnahmen der Schule, welcherechtlichEinnahmen
der Gemeindesind, dann Kreisfonds=u. Staatszuschüsse,dann die übrigen Gemeindeeinnahmenu.
Umlagen; Sonderumlagenfür einzelneSchulen find,von Art. 3 abgesehen,nicht zulässig. Vgl. im
einzelnenGraßmann, Sch. B.G. S. 27. Bgl. auchK.M. Bl. 1908 S. 342.

* Val. V.G. H. 25 S. 296. «
l.B.LehrerinnenfürweiblicheHandarbeitemVgl-Verh-d.K.d-Abg.1875x76St-B.

IS.541.,llS.1f.,ioodierichtigen Fundsählichen Gesichtspunktedargelegtsind. v. Seydel
III S. 669 Anm. 7 (Bl. 28 S. 391) u. V.G.H. 5 S. 188. Keinen Zweifel habe ich darüber,daß
die Schulordnung auchin dieserBeziehung jederzeitim Wege derVerw.V.O. geändertwerdenkann,
u. zwarmit Wirksamkeitfür die finanziellen Verpflichtungender Gemeinden. Die Kostenfür Aus=
biuw hat Art. 11 Abs. 1 teilweiseden Kreisen überbürdet,vgl. hierzu V.G.H. 33 S. 75.
2 12e übernahme besondererVerpflichtungendurch die Gemeindenist nicht ausgeschlossen.

? Vgl. oben § 294, Anm. 44, 45.
1% V.G.H. 4 S. 159, 11 S. 493. Vgl, auch für die Pfalz A. Geib, Handb. f. d. Ge=

meindebehördender Pfalz, II S. 61 ff., u. die Aktenstückein derSamml.: Bolksschulwesenu. Kirche
in Bayern, Regensburg 1868, S. 104, 116. Der Versuch der 2. Kammer, im Gegensatzzu den
verfassungsrechtlichenBestimmungenüber die Erteilung des Religionsunterrichtes, die Bezahlung
von Katechetenden Gemeindenzu überbürden,scheitertebei Beratung des Sch.B.G. an demWider=
standeder Reichsratskammer:vgl. Graßmann, Sch. B. G. S. 29.

11Sch. B.G. Art. 18 u. 19; vgl. oben S. 587 u. Art. 50 Abs. III Nr. 2 u. 3 d. A.G. z.
R.V.O. v. 2. Nov. 1912.

12Uber die armenrechtlichenVerpflichtungender Gemeindenoben § 233 Anm. 33, 34.
« u Vgl. Art. 8 d. Ges. (freie Dienstwohnungensind zu gewähren in Gemeinden unter

2500 Seelen). Vgl. V.G.H. 28 S. 110, 30 S. 4, 33 S. 208 (Ouartierleistung).
14Vel= ierher Weber 4 S. 719, 6 S. 341, 747, 761, 7 S. 308: Döllinger XI

S. 1688ff., XXIV S. 371f. — Krais, Handb. I S. 404 ff., Englmann a. a. O. S. 712f.
Bl. 25 S. 29 ff. (unrichtig). V.G. H. 32 S. 173.
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ob und wie Schulhausbauten zu führen sind!5. Zu dem sachlichenBedarfe der Schule
zählt ferner der Bedarf für Beleuchtungund Beheizung16, dann Reinigung der Schul=
räume und für deren erforderlicheinnereEinrichtung' mit Geräten und Lehrmitteln18.
Schulgärten gehörennicht zur notwendigenAusstattung der Schule 1.

Das neueSch.B. G. hat den Grundsatz, daß der Schulaufwand Gemeindelastist,
insofern durchbrochen,als es Zuschüsseaus Kreis= und Staatsfonds anordnete; durch
die gesetzlicheBereitstellungstaatlicherGeldmittel für Schulzweckeist die teilweise
finanzielle Verstaatlichung des Volksschulwesensgefördert worden20.

Soweit auf Grund der allgemeinengesetzlichenVerpflichtung der Gemeinde, der
Schullast, besondereVerpflichtungen öffentlich=oder privatrechtlicherNatur im Ver=
hältnissezu Einzelnen entstehen,wie z. B. Gehaltsforderungen,sind Streitigkeiten hierüber
in dem Verfahren auszutragen,welchessich aus ihrer Natur ergibt oder besondersfür
sie vorgeschriebenist. Soweit es sich hingegenum die Verpflichtung gegenden Staat
handelt, kann die GemeindeeinemaufsichtlichenEinschreitengegenüberdenVerwaltungs=
rechtswegnur in den Grenzen der allgemeinenBestimmungen des Gemeinderechtes?,
betreten. Diese Grenzen aber sind hier, entsprechenddem dargelegtenRechtsstande,
welcherArt und Maß der staatlichenAnforderungen gesetzlichwenig beschränkt,ziemlich
enge27.

Das G. v. 20. Juli 1902 hat jenem Satze des Art. 1, durch welchen es die
Schulen finanziell als Gemeindeanstalten,die Bestreitung des Schulaufwandes als Ver=
pflichtung der Ortsgemeindenerklärt, die Worte beigefügt23: „vorbehaltlich besonderer
rechtlicher Verpflichtungen zur Bestreitung des Bedarfs für die öffentlichen Volks=
schulen"?". Diese Worte dürfen nicht mißverstandenwerden. Die Verpflichtungen
und Leistungen,von welchendie Rede ist, bestehennicht gegenüberdemStaate. Die
Meinung ist nicht die, worauf die Fassung des Artikels hinführen könnte, als werde
hierdurch die gemeindlicheSchullast gegenüberdem Staate eingeschränkt. Dieselben

15Form. V.O. v. 17. Dez. 1825 §§ 38, 43. Uber bauliche Anlag u. Einrichtung der
Schulhäuseru. Gesandheiteyftesein den Volksschulennunmehr M. B. v. 17. April1913. Vgl. auch
die rechtlichenAusführungen der M.E. v. 15. Nov.1872 (Weber 9 S. 566). Dort wird betont,
daß die Schulhausbauten „mit denübrigen Gemeindebautennicht auf gleicheLinie gestelltwerden
können,sondern,wie dieübrigen Schulverhältnisse,demAufsichts=und nordnungercchtederStaats=
behörden.,unterliegen. Eine gesonderteJge des Gemeinderechtessei die Aufbringung der Bau=
kosten. Ahnliche Darlegungenin der M.E. v. 4. März 1874(Weber 10 S. 213, vgl. auch16
S. 472) über die Verpflichtung der k. Landbauämterzur Schlußkontrolleu. Gutachtenbei Schul=
hausbausachen.Dazu A. Luthardt, Bl. 25 S. 31 Anm. V.G.H. 38 S. 118(Bauplatz).— Über
die Kosten bezirksärztlicherBesichtigungenWeber 6 S. 751. — Zugunften der Erbauung oder
Erweiterung „bffentlicherSchulhäuser“besteht Enteignungsrecht. es. v. 17. Nov. 1837(G.Bl.
1887/88S. 109) Art. I A Ziff. 2. Uber freiwillige Staatszuschüssef. Schulhausbauten, vol.
K.M. Bl. 1902 S. 500.

1½6Englmann a. a. O. S. 718 ff. V.G.H. 8 S. 48.
17Englmann a. a. O. S. 715ff. "
18Nicht auchfür die Schulbücherder Kinder. V.G H. 5 S. 275, 10 S. 45. Uber die be=

züglicheVerpflichtung der Armenpflegeoben § 233 Anm. 64.
SDhllinger IX S. 1324 ff., Weber 1 S. 410, 2 S. 348, 4 S. 579. Englmann

a. a. O. S. 653.
20 Val. hierherArt. 9, 14, 16, 23 d. Sch.B.G. «

««Vgl-oben§107Anm.61.EsmachtleinenUnterschiedaus,daßhiernichtdieZuständigleitss
bestimmungderZiss.2.sondernjenederZiss.19desArt-lOdesV-G.H.G.(vgl.W-KraiZ,Ges.
v.8.Aug.1878usw.S.394f.gegenBG.H.6S.98)zutrisst.

«IYgl-W.Krais,V.G.H.G.iisiv.S.140s.u.Reger-Dyrvff,V.G.-H.G.S.294.
* Sfober. die ähnliche Bestimmung des Sch.B.G. v. 1861 u. derenBedeutungvgl. 2. Aufl.

24über die privat= u. öffentlichrechtlichen.Verpflichtungen im einzelnen vgl. Graßmann
Sch. B.G. S. 31 ff. Seiler a. a. O. S. 83. Über die Nelchrie an Volksschullehrervgl. auch
K.Gem.O. Art. 88 u. 96 a. Sind LeistungenderKreise oder des Staates auf besonderenRechtstitel

gegründet, so fallen sie unter diesen Vorbehalt. Vgl. 288 9 S. 114, 18 S. 85, 282, 21 S. 123,
25 S. 345, 26 S. 217, 32 S. 201. Uber die privatrechtliche Schulhausbaulast, s. oben S. 545.
Anm. 11, die vom B.G.B. unberührt blieb (Art. 132 E.G.), vgl. Krais, Handb. I S. 376,
Böhm=Klein, A.G. z. B.G B. S. 27 ff., Weber 12 S. 454, Bauprovisorien für bloße Schul=
häusergibt es nicht. Bl. 28 S. 293.
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mindernzwar denAufwandausGemeindemitteln,abernichtdenUmfangder gemeind=
lichen Schullast. Daraus folgt, daß die staatlicheSchulverwaltung sich mit ihren An=
forderungenan die Gemeinde zu halten hat. Die Gemeindekann weder den Staat an
einen Dritten weisen, noch verlangen, daß ihr für ihre Leistung Aufschub gewährt
werde, bis sie mit jenemDritten bezüglichihrer Ansprüche ins reine gekommenist25.
Die Bedeutung des besprochenenVorbehaltes ist also dieselbewie die eines ähnlichen
Vorbehaltes in den Gemeindeordnungen.

Die unbeweglichenund beweglichenGegenstände,welcheden Zweckender Volks=
schule dienen, sind, abgesehenvon besonderenRechtsverhältnissen,wie sie z. B. beie
Schulhäusern bestehenkönnen, gemeindlichesEigentum, das einem staatlichen Ver=
waltungszweckegewidmet ist. Sie fallen daher, wenn sie von ihrer Zweckbestimmung
frei werden, der Verfügung der Gemeindennach Maßgabe des Gemeinderechteswieder
anheim.

Der Bestand eines besonderengemeindlichenFinanzvermögens für Schulzwecke
—örtliches Schulvermögen,Lokalschulfonds7 — ist nach dem geltendenRechte nicht
notwendig?. Es findet sich lediglich in beidenGemeindeordnungendie Vorschrift, daß
bei Gemeindegrundteilungenein Anteil für denVolksschulfondsauszuscheidensei22. In=
dessenkann, auch hiervon abgesehen,ein besonderesSchulvermögenbestehen,sei es in
der Form von Schulgütern,die in der Nutzungder Lehrersichbefinden,sei es als
rentierendesVermögen für Schulzweckeüberhaupt30. Vermögen letztererArt ist aus
früherer Zeit vielfach vorhanden, weil ältere Bestimmungen die „Ausmittelung eines
Ortsschulfonds“vorschrieben31.

Der Streitfrage 32, wie es mit denEigentumsverhältnissenam Verwaltungs=und
Finanzvermögenfür Schulzweckebei zusammengesetzten Schulsprengeln bestellt
sei, har das neueSch. B.G. für das ganzeKönigreich ein Ende gemacht.

Das Gesetzhat die Ortsgemeinden,welcheganzoderteilweisezu einemSchul=
sprengel vereinigt sind, hinsichtlichder vermögensrechtlichenBeziehungender Sprengel=
schulezu einerRechtsgemeinschaftverbunden,welcher,von besonderenRechtsverhältnissen
abgesehen,das Eigentum an dem Schulvermögenzukommt.

Die Neuregelunghat auchsonstfür die SprengelschulenklaresRechtgeschaffen
und hierbei im wesentlichendie in den früheren Auflagen diesesWerkes vertretene
Auffassung“ zur Geltung gebracht. Das Gemeindeprinzip ward auch für diese Schul=

*„6Bgl. V.G.H. 10 S. 319, 16 S. 17, 225, 18 S. 149, 25 S. 296.
16Diesf. G.O. Art. 38 Abs. II, pfälz. G.O. Art. 29 Abs. II. Vgl. oben§ 204 Anm. 9.
7 Dieses Vermögen ist nicht mit denörtlichenSchulstiftungen zu verwechseln.Es handelt

sich vielmehr um Vermögen,das im Eigentumeder Gemeindesteht,von dieseraber nur für Schul=
zweckeverwendetwerdendarf.

38Uber dessenVerwaltung Bl. 20 S. 167ff.
1° Val. oben§ 194 Anm. 27. V.G.H. 29 S. 26.
76Uber Schulgründe Weber 1 S. 348, V. G.H. 12 S. 373, für die Pfal; A. Geib,

Handb. f. die Gemeindebehördender Pfalz, 1I S. 31ff.
31Vgl. Amtsinstr. für die Lokalschulinspektionenv. 15. Sept. 1808 § 25, pfälz. Amtsinstr.

für die Ortsschulkommissionenv. 22. Aug. 1817 § 12 u. die weiterenAngaben bei J. A. Engl=
mann a. a. O. S. 698 Anm. 1 u. 3. Die in den Amtsinstr. verfügteVerwaltung desOrtsschul=
sonds durchdie Ortsschulbehördehat schon1818 aufgehört. Auch jetztstehtdieseVerwaltung selbst=
verständlich der Gemeindebehördezu. Vgl. Bl. 20 S. 167ff. Die Errichtung einer gesonderten
Ortsschulkassekann nicht gefordert werden, mag sie gleich, auch abgesehenvom Bestande eines
Schulfonds, für Sprengelschulenwünschenswertsein. Dagegen ist ir besonders dotierte
Unterrichtsanftalten in der diess. Instr. v. 10. Oft. 1869 (Weber 8 S. 345) Ziff. 5 eigene
Rechnungsstellung vorgeschrieben.

: Vgl. hierüber2. Aufl. III S. 672—673.
28 Im einzelnenvgl. Denkschriftv. 1900 S. 663ff. Graßmann, Sch B.G. S. 30, Seiler

a. a. O. S. 92 ff., Bl. 54 S. 140 u. 373, Harster in der Zeitschr. f. Rechtspfl. in Bayern I
S. 16ff. Bei Streitigkeiten über Teilung des Gemeinschaftsvermögenszwischenden Gemeinden
tritt schiedsrichterlicheEntscheidunggemäßArt. 11 desV.G. H.G. ein; hierzuEntsch.Bd. 11S. 499,
12 S. 373, 501, 14 S. 103. Über frühereRechtsbeziehungenvgl. V.G. H. 26 S. 10, 217.

44 BMgl.2. Aufl. III S. 673, Bl. 38 S. 64 ff.
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organisation strengdurchgeführt35. Nach Art. 1 Abs. II obliegt die Aufbringung des
Bedarfs in demobenerwähntenUmfangedenzumSchulsprengelganzodermit Teilen
vereinigtenOrtsgemeinden.

Die Bestreitungdes anderweitignicht gedecktenVolksschulaufwandesdurchdie
Gemeindenvollzieht sichzusammenmit der Bestreitungdes übrigen Gemeindeaufwandes
nach den Bestimmungender Gemeindeordnungen.Es gibt außer dem Schulgelde, von
welchem noch die Rede sein wird, und Abgaben, welcheetwa aus älterer Zeit über=
kommensind 55, keineeigenenAbgaben für Schulzwecke,vor allem keineSchulumlagen*7.
— Streitigkeitenüberdie „Verbindlichkeitzur TeilnahmeanGemeindelasten,Diensten,
Umlagen und anderen Leistungen für Schulzwecke“sind als Verwaltungsrechtssachen
erklärtss. Die BedeutungdieserBestimmungbeschränktsich,da für das Schulgeld
eine eigeneVorschrift getroffen ist, nach der hier vertretenenAuffassung auf die er=
wähnten Fälle besondererAbgaben für Schulzwecke.

Auch bezüglichdes Schulaufwandes zusammengesetzterSchulsprengelbestehennun=
mehr für das ganzeKönigreich einheitlicheVorschriften3°.

Die vermögensrechtlicheVerwaltung" der Sprengelschule, einschließlich ihrer
Vertretung nach außen, sowie die Feststellungund Verteilung des gesamtenSchul=
aufwandes auf die am Schulsprengel beteiligtenGemeinden steht in der Regel“! der
verstärkten" Verwaltung der Schulsitzgemeindezu. Die Verteilung des durch besondere
Schuleinnahmen“ nicht gedecktenAufwandes auf die zugehörigenGemeindenmuß nach
demVerhältnisse der Steuerbeträge,die sich im Schulsprengel für die Gemeindeumlagen
ler WBeteiligten“ nach Art. 24, 25 des Umlagen=G.v. 14. August 1910ergeben "“,
erfolgen.

Der Beitrag, welcherder einzelnenzum SchulsprengelgehörigenGemeinde auf=
erlegt ist, bildet einen Ausgabepostenihres Haushaltes. Er ist mit den übrigen Ge=
meindeausgabennach den Bestimmungendes Gemeinderechtesaufzubringen. Eine Er=
hebungbesondererSchulumlagenhat auchhier nicht stattzufinden“.

35Auch der Vorbehalt der besonderenVerpflichtungenist in Art. 1 Abs. 2 wiederholt; vgl.
hierzu Grabmann, Sch. B.G. S. 36 (in Abweichungvon den Regierungserklärungen):V.G.H.

S. 382.
36Vgl. Entsch,d. V.G. H. 2 S. 645, 3 S. 574.

Der viel umstritteneArt. V des Uml.G. v. 22. Juli 1819 ist durchArt. 23 Abs. 4 des
Sch. B.G. v. 1902 in Ansehungder Schulen aufgehobenworden. Doch hat Art. 3 (in der Fassung
des Art. 51 d. Uml.G., G V. Bl 1910 S. 595) des Sch.B. G. diegiorterhebung. nicht aber wie
der Entwurf wollte, die Einführung von Sonderumlagen für onse dionsschulengestattet u. damit
die Durchbrechung des Gemeindeprinzips aufrecht erhalten. Vgl. hierherauch Archiv f. öff. Recht
8. S. 510, BE.H. 31 S. 21, 32 S. 109, 196. In der Pfalz bestanden schon bisher keine solchen
Schulumlagen. Besondere Umlagenbefreiung für Unternehmer von privaten Konfessionsschulen be=
gründet Art. 3 Abs. 2. Uber frühere Verhältnisse s. 2. Aufl. III S. 673 Anm. 46.

38 V.G.H G. Art. 8 Ziff. 38. Uber das Verhältnis zu Art. 10 Ziff. 19, vgl. obenS. 585
Neger=Dyroff a. a. O. S. 295. «

«9Art.»1Abs.2u.3.Art-2d. S2.B.G.. hierzudieVollz.M.E.v.12.0lt·19(«)2(Weber
T12S.182).UberdassriihereRecht»vgl..Aiisl.lllS·674.überdassrüherepfälzischeNechi,
ebendaS.675,Bl.38S.241ss.UberAusgleichuiigderLastensürdieUbergangszeitArtLZ
Abs.3d.»Sch.B.G.,hierziiBl.54S.308,373ss.,55S-808.

" Über die Zuständigkeitenim einzelnenu. den GeschäftsgangbestimmtArt. 2. Die Zu=
ständigkeiterstrecktsich, von besondererBevollmächtigung seitens der beteiligten Gemeinden ab=
esehen,nur auf die in Art. 1u. 2 bezeichnetenAngelegenheiten.Ob dieverstärkteG.V. z. B. Anlehen

Kär Schulzweckeaufnehmenkann, ist bestritten; dagegennebenden bez.Handausg. Bl. 54 S. 338,
dafür Harster in der Zeitschr. f. R.Pfl. in Bayern I S. 18 u. Bl. 54 S. 97 4 Zuzugeben ist,
daß die vorbehaltloseBestimmung des Art. 1 Abs. 2 durchdie Streichung des Art. 2 litt e des
Entwurfes nicht geändertwurde. «

«AusnahmeninfolgeVereinbarungenderGeineindenArt.1Abs.2.
«2Art.1Abs.3gibthierübergenaueVorschristen.
«3S.obenAnm.24.
«Vgl.Graßmanii,Sch.B-G.S.44,Seilera.a.O.S.112ss·,Art·3d.Ges.Her-

kommen kann das Gesetznicht ändern, vgl. V.G. H. 28 S. 129. ««
45Nach Art. 51 * 1 des Uml.G. (ab 1.Jan. 1912in Kraft, bis dahin gültig dieFassung

des SchB.G. Art. 2 Abs. I b).
Ausnahmennur nachArt. 3 d. Ges. Vgl. auchV.G. H. 26 S. 70.

Gocgle



5296 DasFinanzrechtderVolksschulen. « 591

Ist staatsaufsichtlichesEingreifen in die Vermögensverwaltungder Sprengelschule
erforderlich", so ist die Verfügung stets an die verstärkte Gemeindeverwaltungzu
richten, ihr gegenübererfolgt dann die endgültigeFeststellung der Verpflichtung, an
ihrer Stelle werden die Anordnungen zum Vollzuge getroffenund die Bedarfsverteilung
vorgenommen.Zuständig zur Handhabung der Staatsaufsicht ist stets die der Schul=
sitzgemeindeunmittelbar vorgesetzteVerwaltungsbehörde. Im übrigen gelten für die
Ausübung der Staatsaufsicht und die Handhabung der Disziplin gegenüberdieser
Sprengelverwaltung die Bestimmungender Gemeindeordnungen“.

Ergebensichüber die Verteilungund Aufbringungdes Schulaufwandesin zu=
sammengesetztenSchulsprengeln Streitigkeiten, so kann gegen die Entscheidung der
Kreisregierung, Kammer des Innern, der VerwaltungsrechtswegdurchBeschwerdezum
Verwaltungsgerichtshofebeschrittenwerden“.

Das G. v. 28. Juli 1902 hat auchfür das Schulgeld einheitlichesRechtge=
bracht3e, soweit nicht aus den einschlägigenVorschriften der Gemeindeordnungenfür
die gemeindlichenBeschlüsseVerschiedenheitensich ergeben.

Das Schulgeld ist eine Gebühr, welche für alle die Schule Besuchenden31 und
zwar von denjenigen,die für deren Erziehung zu sorgen haben, an die Gemeindezu
entrichtenist38. Der Ertrag des Schulgeldes kann demLehrer nicht mehr als Gehalts=
teil zugewiesenwerden55, sondernbildet eine Einnahme der Gemeinde für den Schul=
bedarf überhaupt.

Darüber, ob das Schulgeld neu einzuführen sei, entscheidetdie Gemeindekraft
ihres Selbstverwaltungsrechtes. Sie kann dazu nicht gezwungenwerden. Etbensosteht
der Gemeindedie Aufhebung oder Ermäßigung des Schulgeldes jederzeitfrei.

In zusammengesetztenSchulsprengelnstehendie erwähntenBeschlußfassungenaus=
schließlichder verstärktenGemeindeverwaltung3“ zu.

Wer außerstandeist, ohneBeeinträchtigungdes notwendigensonstigenUnterhalts
für sich und seine Familie das Schulgeld zu bestreiten,hat Anspruch auf volle Be=
freiung, der aber nur im Verwaltungswege55 verfolgt werden kann. Diese gilt nicht
mehr als Armenunterstützung,ein Rückgriff auf die Heimatgemeindeist daher von jetzt
an ausgeschlossen56.

Das Werktagsschulgeldbeträgthöchstens72, das Sonntagsschulgeld36 Pfennige
vierteljährlich??.

Das Schulgeld ist von den Gemeindebehörden— in zusammengesetztenSchul=
sprengelnvon der verstärktenGemeindeverwaltung—einzuheben, und zwar, wenn von
ihnen nichts anderes bestimmtwird, gleich Gemeindeumlagen;die Erhebung darf in
Monatsraten im voraus erfolgen.

4* Hern V.G.H.G. Art. 10 Ziff. 2 u. 19.
l BGB 25 S. 179; über das frühere Recht 2. Aufl. III S. 675.

Art. 10 Ziff. 20, Hzs gool. Art. 2 Abs. 3 d. Sch.B.G. — Bl. 36 S. 35,
2n 6S. . ut— 214, 26 S. 217 l. auch 9 S. 191, 11 S. 537.)Dies gilt auchfur

le Über hierhergehörige lle 6 6 S. 32 (Anteil an einemKreisfondszuschusse),8
Fictteer her igung eines wungemittels — des Schulgeldes).
5° Art. 15. Uherdas frühere Recht oFn2 Aufl. II#S. 6 fl. 15über sog.Freischulen

V.G. H. 28 S. 129. Uber das Schulgeld der ilitärkinder Weber 32
51Nach= den Sch.B.G. entscheidetfür die Pflichtigkeit nur die sah00bes Schulbesuches.

Die Regelung des Schulgeldesmuß für alle S ule gleichmaßig erfolgen. (Ausnahmefür Kinder,
welcheeine Schulenur gastweisebesuchen,Abf. Schulgeldfrei getdnd kraft GesetzesKinder von
Volksschullehrern (wohl auch Schulverwesern)u. prot Religionslehrerii an den Volksschulen, außer⸗
demist fürFemilien, welchemehrereKinder greichteitig.in die Schulesenden,Ermäßigung gewährt.

Art. 67 Abs. 2 388 12 S. 430 (Willkürliche Befreiungen einzelner Schulkinder aus Gründen,
die das Geset nicht vorsieht, gindEunstatthest.

So richtig V.G.H. 1 109ff. (Plenum), 19 S. 257; nun 25 S. 176.
552Über die besonderen5550 der sog,Echulerpofiti, vvgl. St. B. d. Abg.K. 1902S. 897.

H.Art.Br h. 2 Abs. 1 d, V.G.H. 25 S. 176. über dasBeschwerderechtderbeteiligtenGemeinden
r

Bgl. Segr. zu Art. 23 Abs. 5 d.Sch. B. G. S. 375.
bs über das frühereRechtvgl. Reger-Graßmann, Sch. B.G. 1894S. 19; Bl. 53 S. 273

(3wangeehiehung. 1.
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Streitigkeiten, welche über Einführung, Aufhebung, Erhöhung und Entrichtung
des Schulgeldes, dann Befreiung von demselben(außer wegenUnvermögens)sich er=
geben, werden zunächst im Verwaltungswege entschieden. Gegen Entscheidungender
Kreisregierungen, Kammern des Innern, kann der Verwaltungsrechtsweg durch Be=
schwerdezum Verwaltungsgerichtshofebeschrittenwerden?s.

In einem anderenZusammenhangeist bereitserwähntworden?", daß Gemeinden,
welchedenvollen Bedarf für die Volksschulen„ohne lberbürdung auchdurchUmlagenicht
aufzubringen vermögen“,Unterstützungenaus den vom Staate den Kreisen zugewiesenen
Beträgen und bei deren Unzulänglichkeitauchaus Mitteln der Kreisgemeindeerhalten“.

Der zur Aufbesserungder Anfangsgehalte des Lehrpersonals für die Zeit vom
1. Juli bis 31. Dezember1902 erforderlich geweseneGesamtbedarf wurde den Ge=
meinden und Kreisen aus Staatsfonds zur Verfügung gestellt“; das Gesetzhat, wie
erwähnt, auch für Pensionen und Versorgung der Hinterbliebenen des Lehrpersonals
Staatsmittel gewährleistet.

Zweites Hauptstückt!.
* 297. Die höherenSchulen. Die höherenSchulenbietenfür die staats=

rechtlicheBetrachtung nur wenig Stoff. Die staatsrechtlichenHauptfragen, welchebeim
Volksschulwesenauftreten, fallen hier ganz oderdochgrößtenteils weg. Es gibt keinen
Schulzwang. OffentlichrechtlicheVerpflichtungengegenüberdem Staate zur Bestreitung
des Schulaufwandes kommen nur bei einzelnen Gattungen von Schulen vor. Im
folgenden soll daher lediglich eine möglichstkurzgefaßteÜbersichtder bestehendenEin=
richtungen gebotenwerden.

Es handelt sichdabei fast durchwegum Schulen für die männlicheJugend. Für
den höherenUnterrichtder weiblichenJugend ist von Staats wegennur weniggesorgt.

Das höhereSchulwesenfällt in den Geschäftskreis des Staatsministeriums des
Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten3. Als beratendesOrgan für die An=
gelegenheitender humanistischenund realistischenMittelschulen ist dem Ministerium, in
demeinebesondereAbteilungfür dieseSchulen(mit fachmännischenBeamtenim Haupt=
amte) gebildetwurde, ein fachmännischesKollegium, der obersteSchulrat, beigegeben“.
Der Staatsminister des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenführt den Vorsitz.
Der Minister kann nach Bedürfnis auch andere Sachverständigebeiziehen.

Die Einrichtung der humanistischenMittelschulen" hat in Bayern mannigfachen
Wechsel erfahrens.

58V. G.H.G. 10 Ziff. 21 in der Fassung des Art. 23 Abs. 5 desSch. B. G. V. G. H. 25
S. 177. 556§ 209 Anm. 15, § 211 Anm. 8ff.

5°Sch. B.G. Art. 16 u. 17, hierzu M.E. v. 2. Nov. 1902 (Weber 32 S. 143) Instr. für
die Beurteilung der LeistungsfähigkeitJ In Art. 16 Abs. 1 ist gesagt: „auf die Dauer der
nachgewiesenenund von ihm (demLandrate) für begründet erachteten Bedürftigkeit". Daraus
ergibt sich, daß die Verneinung der Bedürfnisfrage durch den Landrat unbedingtmaßgebendist.
Bgl. oben I & 124 nach Anm. 102. Die Zuschüssesind Unterstützungen an die Gemeinden, nicht an
die einzelnenUmlagenpflichtigen.Es ist daherselbstverständlichunstatthaft, die Zuschüssenur zu
Umlagennachlässen für Bedürftige zu verwenden. Vgl. hierüber Bl. 21 S. 394 ff. 22 S. 205 ..
25 S. 254.— ÜberVerf.Beil. II& 49 oben§ 286Anm. 20ff.

"1 Art. 23 Abs. 2 d. Sch.B.G.
1§ 29711 Ubersichtenüber die bestehendenUnterrichts=u. Erziehungsanstalteni. K.M. Bl. u. Staats=
handbuch. Uber allgemeine Weisungen vgl. die Zusammenstellung bei Glock a. a. O. S. 328 ff.,
Denkschriftin der Beil. Nr. 439 zu den Verh. d. Abg.K. 1907/08;ferner die Denkschr.in Beil.
Bd. 8 Nr. 764 der Abg.K. 1902. Ebenda 1909/10Beil. Bd. XI Nr. 1093.

2 Vgl. außer den gelegentlichenAngaben im folgendennochWeber 4 S. 240, 9 S. 745,
Repert. über die Landt.Verh. 1819 S. 271f.

Uber die Reichsschulkommission, P. Laband, Staatsrecht, 4. Aufl. I S. 367.
* V.O. v. 3. Dez. 1908(G.V. Bl. S. 1035),— BVgl.auch2. Aufl. § 112 Anm. 6, § 121

Anm. 44, § 393 Anm. 3.
5 Zurzeit ist auchder ärztlicheReferentim Staatsministerium d. Innern außerordentliches

Mitglied des obersten Schulrates. K.M. Bl. 1890 S. 368.
nn s über Studienseminarien, Erziehungsinstituteusw. vgl. Weber 1 S. 245, 10 S. 195,

527, 15S. 611.
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Die Lyzeen hatten nach einer Verordnungvom 30. November18337 als
„Spezialschulenfür das philosophischeund (katholisch=#theologischeStudium“ zu ver=
bleiben. Diese Zwitterbildung, welche dem bayerischenSchulwesen eigentümlich ist,
bestehtauf der Grundlage der angeführtenVerordnungnochfort. Die organischen
Bestimmungenvom 20.November1910°8bezeichnenals denvorzugsweisenZweckdieser
„Hochschulen“den, „die akademischeBildung zum geistlichenBerufe denjenigenzu ver=

mitteln, welche nicht eine Universität besuchen“. An der Spitze dieser Lyzeen stehen
ektoren.

Für die humanistischenGymnasiengilt die Schulordnungvom 23. Juli 18912;
sie bezeichnetals Zweck der humanistischenGymnasien, „die männlicheJugend auf der
Grundlage höherer allgemeiner Bildung zu selbständigemStudium vorzubereiten"1,0.
Die Ausscheidung von Gymnasium und Lateinschule ist, abgesehenvon den aufrecht
erhaltenen „isolierten“ Lateinschulen,beseitigt. Das Gymnasium hat neunJahreskurse,
welchevom unterstenan beziffert sind. Haupt der Anstalt ist der Rektor, welchemein
Konrektor und der Lehrerrat zur Seite stehen. Die ordentlichenLehrer sind teils
Gymnasialprofessoren,teils Gymnasiallehrer!1.

Die humanistischenGymnasiensind in bezugauf Unterrichtund Schulzuchtder
Oberaufsichtdes StaatsministeriumsdesInnern für Kirchen=undSchulangelegenheiten
unterstellt,welcheshierbeivom oberstenSchulrateberatenwird. Die Kreisregierungen,
Kammern des Innern, haben vorzugsweisedie äußeren, d. h. räumlichen und gesund=
heitlichen,Verhältnisse der Gymnasien zu überwachen;auch sind sieDienststrafbehörden
erster Instanz für das Lehrpersonal12.

Außer den humanistischenGymnasien bestehenProgymnasien, Unterrichtsanstalten
mit sechs,und Lateinschulen,Unterrichtsanstaltenmit fünf oderwenigerKlassen, die den
betreffendenunterenKlassender humanistischenGymnasienentsprechen.Mit denuntersten
KlassenbeiderAnstaltenkönnenRealklassenverbundenwerden. Die Schulordnungist
vom 25. Juni 189416.

Nach mannigfachenVersuchen,das technischeUnterrichtswesenzu entwickeln“, erfolgtedurch
die V.O. vom 14. Mai 1864 und die derselbenbeigegebeneSchulordnung eine Neugestaltung. An
die Stelle der Landwirtschafts-und Gewerbeschulentraten unter Aufrechthaltungihrer seitherigen
finanziellenVerhältnisseGewerbeschulen.Außerdemwurdenauf StaatskostenRealgymnasien15errichtet.
Es sollte eine einzigepolytechnischeSchule mit dem Sitze in München bestehen.

Die Bestimmungendes AbschnittesIII der V.O. vom 14. Mai 1864 sind nie ins Lebenge=
treten; die übrigen Teile der Schulordnung von 1864 haben wiederholteund durchgreifendeAnde=
rungen erlitten.

Neue „organischeBestimmungen“für die Gewerbeschulenergingenzunächstdurch
V.O. vom 1. Oktober1870 16. In dieselbewurden auchdie Vorschriftender V. O. von
1864 überdie EinrichtunggewerblicherFortbildungsschulen17 aufgenommen.Letztere
VorschriftenhabennochGeltung. Dagegensinddie GewerbeschulenselbstdurchV.O.

7 Döllinger IX S. 541; Weber 2 S. 705, 710, 4 S. 69, 78, 124. Vgl. über die Ent=
wicklung, der Lyzeenauch2.Auft v 47 Anm.54 ff. u. § 398.

G.V. Bl. S. 1069 u. K.M.Bl. S. 684. «
VG.B.B1.S.253.Anderimgenir.ErgänzungensbeiGlockS.34«-7ss.Bglaiich

Weber 20 S. 750. Über die frühere Entwicklung vgl. 2. Aufl. 3 S. 682. Eine durchgreifende
Anderung der Schulordnungstehtunmittelbar bevor.

16Vgl. dazu § 2 der Schul=O.v. 1874,in der neuenSchul=O.weggelassen.
11 Konrektoren (G.V. Bl. 1904 S. 335). Über die Lehramtsprüfung V.O. v. 21. Jan. 1895

(G.V. Bl. S. 19); ferner Weber 34 S. 40 (M.B. v. 23. Juli 1905), über die pädagogischen
Seminarien Weber 24 S. 260. .

1«S.dasNähereSchul-Q§4Z.ÜberdieBehandliingder Berwaltunggsesgäftebeiden
humanistischenu. bchnischenMittelschulens. die M.E. v. 18. Jan. 1900 Weber 145.

18 G.V. Bl. S. 387, 390.
1 Über die früherenVerhältnissep. 2. Aft. 47 Anm. * u. § 398 Anm. 8
15Vgl. Landt.Absch.v. 19. Mai 1881 8 27, 28.April 1882§ 13 mit Weber 15 S.679

Anm. 16 (Watzeban der Realgymnasienzu Regensburgu. Speyer).
16R.Bl. S. dodi Abber 8 S. 661. Da Weber 10 S. 549, 552 (Stellung derLehrer).
1 Vgl. auchWeber 8 S. 702.

v. Seydel=Graßmann, Bayerisches Verwaltungsrecht. 38
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vom 29. April 1877 u8in sechsklassigeRealschulen— KreisrealschulenundRealschulen—
umgebildetworden. Neben sechsklassigenRealschulensind auch vierklassigezugelassen“.

Die Realschule ist eine staatlicheUnterrichtsanstalt, „welche den Zweck hat, eine
höhere bürgerliche Bildung auf sprachlich=historischerund mathematisch-naturwissen=
schaftlicherGrundlagezugewähren“.An ihrer SpitzestehteinRektor. Die Realschulen
sind der Oberaufsichtder Kreisregierungenuntergeben.

Die erwähnte Umbildung hat die rechtlicheStellung der Realschulen und ihrer
Lehrer unberührt gelassen. Dies gilt insbesonderehinsichtlich der finanziellen Ver=
pflichtungender Kreis=20und Ortsgemeinden,für welchedie allgemeinenGrundsätze
des Gemeinderechtesmaßgebendsind 21.

Mit V.O. v. 24. Juni 190722wurdenunterAufhebungderIndustrieschulen?
in München, Augsburg, Kaiserslautern und Nürnberg neunklassigeOberrealschulenmit
dem Ziele der Vorbereitung zum Hochschulstudiumerrichtet, indem bestehendeReal=
schulen ohne Anderung ihres bisherigen finanzrechtlichenCharakters erweitert wurden.

Auch die Schulordnung für die Realgymnasienist wiederholt geändertund durch
V.O. vom 3. September 1891 neu festgestelltworden. Die Realgymnasien „haben
denZweck,auf dem in den unterendrei Klassendes humanistischenGymnasiumsge=
legtenGrunde weiterbauend,eine höhereallgemeineBildung unter besondererBetonung
der mathematisch=naturwissenschaftlichenFächer zu gewähren“. Sie werden von einem
Rektorals Vorstandegeleitet?, demder Lehrerratzur Seite steht. Die Oberaufsicht
ist in Heicher Weise wie für die humanistischenGymnasien geregelt26.

Die Bestimmungender V.O. vom 14. Mai 1864 über die wolhechice Schule
wurden zunächstdurchdie V.O. vom 12. April 18687 ersetzt,die mehrfacheAnderungen
erfuhr. Die polhtechnischeSchule erhielt sodann als technischeHochschuleeine Neu=
gestaltungdurch die V.O. vom 6. August 1877 und 27. Juni 1899 25.

Die technischeHochschule„gewährteinevollständigewissenschaftlicheAusbildung
für den technischenund Lehrberuf, sowohl in den für eine allgemeineBildung erforder=
lichenKenntnissen,als auchin denjenigenDisziplinen,welcheauf denexaktenWissen=
schaftenund darstellendenKünstenberuhen“. Sie gliedertsich in sechsAbteilungen,
die allgemeineAbteilung,die Bau=,Ingenieur=,Architektenabteilung,die Maschinen=

*#G#Be SS. 25, Weber 12 S. 67. Mit der V.O. wurde eine Schul=O.erlassen(dazu
Weber 16 S. 29 S. 231, K.M.ul.D 1891 S. 49, 96, 1893 S. 103),#½%unterm 11. Sept.
1894 eine ass exfuhr (G.V.Bl. S. 549); hierzu ôK.M.Bl. 1907 S. 330 (Lehrplan). Die

Diszipliyersahungen.beir eber 12 S. 135. — Vgl. auchWeber 14 S. 646.
auchWeber 15 S. 384, 19 S. 230.

20Noch demKreislastenaussch.Gef. v. 23. Mai 1846 Art. I1Ziff. 2 find die Kostenfür die
„Kreis=Tandwirtschafts=uu. Gewerbschulen“Kreislasten. ri V. G. HP.18 S

*1Vgl. hierher v. Seydels Darlegungen in Bl. 36 S.65ff.: * rechtliche Stellung
der Lehrer an den bayer. — Augsburg 1887, Sonderabdr. aus den Bl. für das bayer.

NealschulwesenBd. 7 V. G. H.7 S. 1, 18 S. 38, 52.
Bl. S.489. 5% *•7 a. O. S. 257ff. Diese Schulen sind vor=

behaltlich o. Verpflichtungeneinzelner — * auch V.G. 268, dessen
Ausführungen nicht verallgemeinertwerdendürfen) Kreisanstalten. V.V. in. E. 35 S. 312.
An Stelle derk arech Nürnberg wurde ein staatliches Technikum(Weber 35 S. Fitt
errichtet, die K Bauschule München durch ein staatliches Gewerbelehrerinstituterweitert. 2.

Den schrift Beil. Nr. 219Verh. d. Abg.K. 11205.— Allg. Vollz.B. im K.M.Bl. 1905 S. 330.
Über Bau ewerkschulen2 hr in denPerb. d. Abg.K. 160#/10 eil. Bd. X Nr. 1054.

ür dieseSchulgattung war zuletz die V.O. v.29. Juli 1900(G.V.Bl. S. 1028)maß=
gebendriins vgl. auch2. Aufl. 3 S

S. 325. Dazu Weber 21 S. ( Anm. 2 u. Glock *7
26 *8 dessendienstlicheStellung V. O. v. 1. Juli 1890 1 Sl. E 508), Konrektoren

(G.V.Bl. 1904 S. 333).
26 8 § 45. Vgl. obenAnm. 12.
I1 R. Bl. S. 601. Weber 7 S. 218, 521.
288 1877 S. 411, 1899 S. 381 dazu V.O. v. 27. Dez. 1902 (G.V. Bl. 1905 S. 1)

10. Jan. 1901 (G. V. Bl. S. 30, durch 1 wurde die Verleihung des tortitel u. des
Titels eines Diplomingenieurs eingeräumt; fernerV.O.v. 8. Juni 1913 (G.B.Bl. S. 2080. Über
den Titel Wiglom,Landwiet vgl. Weber 34 S. 718. überSie Versuchsanstaltfür Maltechnik
s. Weber35 l. auchWeber 18 S. 635, 31 S. 76. Über die amtlichePapier=
prüfungsstellebei der technsochschnle Weber 22 S. 88 vgl.S. 446.
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ingenieurabteilung,die chemischeund die landwirtschaftlicheAbteilung. Der Senat der
technischenHochschuleist dem Staatsministerium des Innern für Kirchen=und Schul=
angelegenheitenunmittelbar untergeordnet. Er bestehtaus demRektor, der auf Vorschlag
des Gesamtkollegiumsvom König auf zwei Jahre ernannt wird, dem Prorektor und
den Abteilungsvorständen. Außerdem sind den Abteilungskollegien und dem Gesamt=
kollegiumder Professoren gewissebesondereZuständigkeitenüberwiesen. Die Professoren
sind ordentlicheund außerordentliche.

Dem Ministerium sind unmittelbar unterstellt die Kunstgewerbeschulenzu Nürn=
berg und München22. Unter der Direktion der 1868 errichtetenMünchnerAnstalt
stehtseit 187280aucheineKunstgewerbeschulefür Mädchen.

Für den landwirtschaftlichen Unterricht bestehen,außer Fortbildungs=, Haus=
haltungs=und Winterschulen31, Kreis=Landwirtschafts=oder Ackerbauschulenund eine
Akademie für Landwirtschaft und Brauerei nebstGartenbauschulein Weihenstephan34,
welchevon einemDirektor geleitet und demKultusministerium unmittelbar untergeordnet
ist. Auch hat die technischeHochschuleeinelandwirtschaftlicheAbteilung56.

Für den forstwirtschaftlichenUnterricht bestehenWaldbauschulen34, die forstliche
Hochschulein Aschaffenburg35 ist im Jahre 1910 mit der UniversitätMünchen36
vereinigt worden.

Für die tierärztlicheAusbildung bestehtdie demKultusministeriumunterstellte
tierärzliche Hochschulein München7.

EigeneAnstaltenzurAusbildungfür denVolksschuldiensthabensicherstallmäh=
lich entwickelt. Den Ausgangspunkt bildet die V. O. vom 11. Juni 1809 über die
Einrichtung der Lehrerseminarien35, deren Besuch aber erst durch Entschließungvom
4. September 1823 zur Anstellungsbedingunggemachtwurde. Das Normativ vom
29. September 18663° schuf endlichdie Grundlage der jetzigenEinrichtungen, es wurde
vielfach geändert.

Hiernach haben Präparandenschulenund Schullehrerseminarienzu bestehen.
Erstere sind der nächstenAufsicht der Stadtschulreferenten,Lokalschulkommissareund
Distriktsschulinspektoren,dann der Schullehrerseminarinspektoren,letztere den Kreis=
regierungen,Kammerndes Innern, unterstellt. Die höhereAufsichtführen dort die
Regierungund das Kultusministerium,hier das letztere"1. In der Folge sind auch

: Vaol. Weber 6 S. 732, 8 S. 438, 442. Uber die Provinzialkunstschulenzu Augsburg,
Nürnberg (u. Innsbruck) V.O. v. 13. Mai 1808 (N.Bl. S. 1049)Ziff. XVI.

20 Weber 9 S. 535.
1 Über die auf StaatskostenangestelltenlundwortschoftlichenWanderlehreran der Winter=

schule V.O. v. 25. März 1897 (G.BV.Bl. S. 55), Dienstanweisung(Weber 24 S. 289, 302,
Schul=O. s. Weber 36 S. 39.

# Vgl. 2. Aufl. III S. 686,fernerWeber 4 S. 541,23 S. 369. Statut derGartenbau=
schule in Weihenstephan K.M.Bl. 1906 S. 377, der Wein= u. Obstschulein Veitshöchheim Weber 31
S. 702, der Molkereischule (Weber 31 S. 349), Statut der Prüsungsanftalt u. Auskunftsstelle für
landw. Brauereimaschinenin Weihenstephanv. 25. Jan. 1901 (Weber 31 S. 101); vgl. über die
landw. Institute usw. Weber 32 S. 100ff., Saatzuchtanstalt (Weber 32 S. 315), Prüfungs=
ordnung für das landw. Lehramt Weber 31 S. 518, Brauereischuleu. kulturtechnischeSchule
K. Ml. 1908 S. 305, 327).

33 EingehendeAngaben über das landw. Unterrichtswesenin demWerke: Die Landwirtschaft
in Bayern, DenkschriftnachamtlichenQuellen bearbeitet,München 1890, S. 673 ff.

. Weber19S.68,26S. 364.
25Uberdie frühereEntwicklung2. Aufl. III S. 686.
20 Vgl. Weber 16 S. 73, 24 S. 160, 29 S. 417, G.V. Bl. 1910 S. 891.
3 G.V. Bl. 1890 S. 530; 1892 S. 338 über Errichtung einer biologischenVersuchsstation

für Fischereif. Weber 31 S. 113, über das PromotionsrechtG.V. Bl. 1910 S. 288.
u82. Aufl. § 47 Anm. 47. ·

Web eber 6 S. 660; vgl. 7 S. 38. Über die früherenVorschriftenvgl. dieDarstellungbei
eber ..

«0Vgl.dieZusaminenstellungbeiGlocka.a.O.S.386.u.563. über die dienstliche
Stellung usw. des LehrpersonalesauchWeber 9 S. 412, 10 S. , 386, 391, 392, 11 S. 630,
12 S. 249, 316, 15 S. 700, 20 S. 158, Glock S. 338. Über die Prüfung für das Lehramt an
diesenAnstalten s. Weber 35 S. 784, 36 S. 5.

41 S. bei J. A. Englmann, Handb. desbayer.Volksschulrechtes,4. Aufl. S. 129ff., 145ff.
387
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Anstalten für die Ausbildung von Lehrerinnen hinzugekommen". Die Lehrerbildungs=
anstaltensind überwiegendnachBekenntnissengetrennt. Seit 1872 bestehteineZentral=
Turnlehrerbildungsanstalt in München unter Oberaufsichtdes Kultusministeriums“"s.

An besonderenSchulenfür die Berufsbildungdes niederärztlichenPersonalsbe=
stehennochdie Hebammenschulen"“;die früherenlandärztlichen, chirurgischenund Bader=
schulen" sind aufgehoben“.

Dem Unterrichte in den bildenden Künsten dient die Akademie der bildenden
Künste zu München"7. Ihre Einrichtung beruht nun auf der königl. Verordnung vom
8. Juli 191148. Die Akademie ist Hochschuleund zugleich „Kunstgesellschaft". Die
Akademie ist dem Kultusministerium unmittelbar untergeordnet.

Von denKunstgewerbeschulenwar schonin anderemZusammenhangedie Rede“.
Für die höhereAusbildung auf dem Gesamtgebieteder Mufik bestehtdie Königl.

Akademie der Tonkunst in München als staatliche,unmittelbar dem Staatsministerium
des Innern für Kirchen=und SchulangelegenheitenuntergeordneteAnstalt 0. Außerdem
bestehteine Musikschulein Würzburg, die gleichfalls von einem Direktor in unmittel=
barer Unterordnungunterdas Ministeriumgeleitetwird 51.

Drittes Hauptstück.
§*298. Die Universitäten1. Von denübrigenUnterrichtsanstaltenhebensich

die Universitäten sowohl durch ihre eigentümlichegeschichtlicheEntwicklung wie durch
ihre besondererechtlicheGestaltung scharfab. Wohl hat man in neuererZeit manchen
Schulen von größerer oder geringererBedeutung denNamen von Hochschulenverliehen.
Dieselben sind jedoch dadurch nicht den Universitäten rechtlich gleichartig geworden.
Damit rechtfertigtes sich,wenn in der DarstellungdenUniversitäteneineStelle für
sichaußerhalbder höherenSchulenzugewiesenwird.

In Bayern bestehendrei Universitäten?: die Ludwig=Maximilians=Universität,
welchezufolge k. Entschließung vom 3. Oktober 18268 von Landshut nach München
verlegtwurde", die Julius=Maximilians=Universitätzu Würzburg und die Friedrich=
AlexandersUniversität zu Erlangen5. Eine einheitlicheund zusammenfassendeRegelung
des Rechtes der Universitäten fehlt7.

Die Grundbestimmungenfür die Universität München sind in der Verordnung
vom 26. Januar 1804s enthalten,welcheindesseneine Unzahl von Anderungen durch

* Vgl. Weber 8 S. 765, 10 S. 520, 11 S. 107, 161, 268, 644, 12 S. 236. S außer-demWebe16E 1W0.Fi S. 22313S. 503,20-S.68..137K.M.El.1880S. 1. Ue el
BeaufsichtigungnichtstaatlicherUnstaltenM.B. v. 16. April 1907 (K.M.Bl. S. 231).

"* Weber 8 S. 529 (Statut), 19 S. 288. über denTurnunterrichtWeber 7 S. ö1é6,652,
687, 13 S. 182, 22 S. 265, 32 S. 651 Turnlehrerinnen).

“ Weber 1 S. 489ä 2. v. 23. April 1874(G.V. Bl. S. 222) u. 26. Juli 1890(G.V.Bl.
S. 527). Vgl. auchoben

4 Weber 1 S. 1|31, 3S. 66.
“ Bgl. auch2. Aufl. §299 Anm. 28ff. r= Vgl.2. Aufo. 5 47 Anm. 78.
"8 G.V. Bl. S. 995. ## Anm.
5%über derenEntwicklung vgl. 2. Aufl. III S. 687;seih bei 5 E 34 S. 23.
51 S. die näherenAngaben bei Weber 12 S. 172.

[(§29811 Fr. Ch. K.Schung, Staatsrecht des Kgrs. Bayern I S.634 ff., E. v. Moy, Staate=
recht des Kgrs. Bayern I, 1 S. 382 ff., J. v. Pözl, Lehr. des bayer.Verf.RechtesS. 228
Überdie 2 sünkun. der Lehrfriiheit der PDobgiche Faku täten vgl. u. a. Verh. d.R.R.K. 1
St. B. 1 Eigentümlich ist den bayerischenUnipersitäten,daß sie kein Rechtauf Vertretung
in der o der eichsrätehaben. Bal. oben Bd. 1 §952 Mr. 4

a,! Über derenEntwicklungvgl. 2. Aufl. § 28 Anm. 4, §32 Anm.4, § 47 Anm.60f.
u.

1 der Ludwig=M ilians=1 si Ingolstadt, Landshran eschichte der Ludwig=Maximilians=Universität in Ingolstadt, Landshut,
München, 2 Wee München 1872. „ L

5 F. K.v. Wegele, Geschichteder Universität Würzburg, 2 Bde., Würzburg 1882.
sAltere Schriften über dieGeschichtederErlangerUniverfitätsiiidangegebenbeiEvMoy,

StaatsreY des rs Bayern ·
ufl 5394 Anm 7 s Weber 1S. 77.
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spätere, zum Teil nicht veröffentlichteEntschließungenerfahren hat. Die Verordnung
findet auch für die UniversitätWürzburg sinngemäßeAnwendung". Für Erlangen
sind der Stiftungsbrief vom 13. April 1743 und die Grundgesetze(statuta et leges
fundamentalesUniversitatis)vom 1.Januar 1747 maßgebend.Die Verordnungvom
26. Januar 1804 findet nur aushilfsweise sinngemäßeAnwendung160.Die Satzungen
für die Studierenden der Universitäten sind einheitlichgeregelt 11.

Die Universitätensind mit einemZweckvermögenausgestatteteKörperschaften.
Ihr Zweck ist, demStaate als LehranstaltenhöchsterOrdnung zum Unterrichte in allen
Wissenschaftenund zugleichals Anstalten zur Förderung der Wissenschaftenzu dienen.
Sie sind dem Staatsministeriumdes Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten
unmittelbar untergeordnet12. Sie üben unter dessenAufsicht und Kuratel½ das Recht
der Selbstverwaltung ihrer Angelegenheitenund insbesondereihres Vermögens14.

An der Spitze der UniversitätenMünchen und Würzburg stehtje ein Rektor magni=
ficus, an der Spitze der Universität Erlangen ein Prorektor 15magnificus16,welcherje auf
die Dauer eines Studienjahres durch die Gesamtheitder ordentlichenund außerordent=
lichenProfessorenaus derZahl der ersterengewählt wird 11. Der Gewählte bedarfder
BestätigungdesKönigs. Stellvertreterdes Rektorsist der Rektordes Vorjahresals
Prorektor18,desProrektorsin ErlangenderExprorektordesVorjahres109.Der Rektor,
in Erlangen der Prorektor, ist Vorstand des akademischenSenates.

Der Senat bestehtin München aus demRektor und Prorektor, in Würzburg aus
dem Rektor, dann hier wie dort aus zwölf gewählten,vom Könige bestätigtenSenatoren.
In München treffen auf jedeFakultät und jedeSektion der philosophischenFakultät zwei
Senatoren, in Würzburg auf die theologischeFakultät zwei, auf die rechts=und staats=
wissenschaftliche29und medizinische1 Fakultät je drei, auf diephilosophischeFakultät?2
vier Senatoren. In ErlangenbildendenSenat derRektorund derProkanzler,sowie
alle übrigen ordentlichen Professoren, welche die besonderenBedingungen der Ein=
führung in denSenat erfüllt haben#s.

Der RektoroderProrektorhat persönlichnur einzelnebestimmteBefugnisse. Im
wesentlichen liegt die Leitung der Universitätsangelegenheitenin den Händen des Se=
nates. Nur die Vermögensverwaltungder Universität ist davon ausgenommen.Hierfür
besteht,wie unten zu erwähnensein wird, eine eigeneBehörde.

* Vgl. 2. Aufl. § 394 Anm. 9.
U1 Sats k. Entschl. v. 25. Nov. 1810 (R.Bl. S. 1331)stellt eine neueVerf. der Universität

in Aussicht.
n Überfrüher Satzungen vgl. 2. Aufl. § 394 Anm. 11. Zurzeit sind maßgebenddie

Satzungenfür dieStudierendenan denbayer. Universitätenv. 22. Febr. 1891(Weber 20 S. 532,
24 S. 311, 27 S. 450, 31 S. 464 (Frauenstudium), 31 S. 463 (Honorarreform), 34 S. 332 (Zu=
lassungvon Absolventender Oberrealschulen,Frauen). Die SatzungenbehandelnImmatrikulation,
Exmatrikulation, Inskription, Studien, rechtlicheStellung der Studierenden,Versammlungen u.
Vereine, akad.Disziplin, Honorare, Gebühren. Eine Revifion derSatzungenist in Vorbereitung.—
über das StipendienwesenNachweisungenbei Weber, Generalregister zu Bd. IIXV, S. 360.
Über die Führung der mit akademischenGraden verbundenenTitel in Bayern V.O. v. 12. Juli
1901(Weber 31 S. 386).

n über die frühereBeaufsichtizng. vgl. 2. Aufl. h 04 Anm. 12.
18Vgl. V.O. v. 26. Jan. 1804 Abschn.IV Ziff. 2.
14V.O. v. 26. Jan. 1804. «
16Weil nach der Verf. der Universität („besondereVorrechteu. Begnadigungen"v. 27. Sept.

1743 u. Grund=G.v. 1. Jan. 1747)der LandesherrRector magnificentissimus ist.
16ÜllberderenEhrenrechteWeber 1 S. 83u.Anm “, 2 S. 351.
1#Uber die Reihenfolgeder Fakultäten vgl. näheres2. Aufl. § 394 Anm. 17. «
18In Würzburg bei Verhinderung des Prorektorsdas ältesteSenatsmitglied. Bericht an

das Ministerium v. 25. Juli 1873.
1½Erlangen hat außerdemeinen Prokanzler. Kap. IV des Grund=G.v. 1. Jan. 1747.

Sgl. E. Sebling, Daniel von Superville. Das Kanzleramt an der Universität Erlangen.
eipzig 1893.

20M.E. v. 5. Nov. 1878 Nr. 18807.
21M.E. v. 29. Sept. 1873 Nr. 11314.
22M.E. v. 29. Sept. 1873 Nr. 11314.
18Uber die Wahlen vgl. k. Entschl.v. 31. Okt. 1827 Nr. 5632 u. 2. Aufl. III S. 689.
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Die Lehrer der Universitäten teilen sich in ordentliche, außerordentliche?“und
Ehren=Professoren25,dann Privatdozenten26. Die ErnennungderProfessorenund die
Zulassungder PrivatdozentenerfolgtdurchdenKönig27. Die ordentlichenund außer=
ordentlichenProfessorensindregelmäßigetatsmäßigeStaatsbeamte8 und zugleichGlieder
der Universität als Körperschaft. Diese letztereEigenschaft äußert sich vorzugsweise
in dem Wahlrechte und der Wählbarkeit zu den akademischenEhrenämtern und zu
der Vertretung im Landrate; jedoch ist die Wählbarkeit auf die ordentlichen Pro=
fessoren,das Wahlrechtauf die etatsmäßigenordentlichenund außerordentlichenPro=
fessorenbeschränkt.

Eine unmittelbare Beteiligung an der Beratung der Universitätsangelegenheiten
kommt zur Zeit nur den ordentlichenProfessoren und auch diesen, von dem großen
Senate in Erlangen abgesehen,nicht in ihrer Gesamtheit, sondern in der Einteilung
nach Fakultäten zu?29. Die Lehrerschaft jeder Universität ist nämlich in Fakultäten30
gegliedert, an deren Spitze ein jährlich wechselnderDekan steht 1. Die Dekane
bedürfenkeiner Bestätigung. Ihre Wahl wird dem Staatsministerium angezeigt.

Die UniversitätMünchen hat einekatholisch=theologische,juristische,staatswirt=
schaftliche,medizinischeund philosophischeFakultät. Letztereteilt sich in zwei Sektionen
mit eigenenDekanen32. Die UniversitätWürzburg hat einekatholisch=theologische,eine
rechts=und staatswissenschaftliche33, medizinischeund philosophischeFakultät, letzterein
zwei Sektionen unter einem Dekane34. Die Universität Erlangen hat eineevangelisch=
theologische,juristische,medizinischeund philosophischeFakultät; letztereebenfallsin zwei

24 Etatsmäßige und nicht etatsmäßige. Über die rechtlicheStellung der außerordentlichen
ProfessorensindEchebungen im Gange. Vgl. Piloty im Archivd. ö. R.'#sBd. 27 S. 594 ff.
36 2 Pal. über die Verhältnisseder letzterenM. B. v. 16. März1839(R.Bl. S. 601, Weber

#6Über die Habilitation M.E. v. 21. Juni 1842 (Döllinger XXIV S. 65, Weber 3
S. 461). Die Ziff. 3 dieserEntschl. ist außer Ubung, die Ziff. 5 ist abgeändert2 die jurist.
Fakultäten durch M.E. v. 27. April 1873 Nr. 4647 (kheoret.u. prakt. Prüfung erlassen),für die
staatswirtschaftlichenFakultäten durch M E. v. 10. Mai 1876. Die dermalengeltendenVorschriften
sind in den Statuten u. Habilitations-.O. der einzelnenFakultäten zuthorten. An Privatdozenten
erfolgt die Verleihung von Titel und Rang einesaußerordentlichenProfessors.

27Der Ernennung gehenVorschlägevoraus, welchevon den Fakultäten durchVermittelung
und unter Mitwirkung des Senats an das Staatsministerium gerichtetwerden.

38Vagl. B.G. Art.187 u. 217. Hierzu obenBd. 1 § 125 Nr. 33 und § 136 nachNr. 179
und bei Nr. 182. S. auchM. Reindl, Komm. z. B.G. S. 772ff. Sämtliche Universitätslehrer

beziehen von ihren Zuhörern Gebühren,vgl. hierzu V O. v. 21. Nov. 1908 (G.V.Bl. S. 989)über
die Kollegiengelder,die zum Teil zur Bildung besondererFonds der Universität verwendet werden
müssen,über Honorarbefreiungs. d. Universitätssatzungenv. 22. Febr.1891 §§ 74ff. (Weber 20
S. 532) u. v. 17. Sept. 1901 Weber 31 S. 464. — Über die AmtstrachtWeber 2 S. 351.

29Eine Ausnahmestellungnimmt der Professorder reformiertenTheologie in Erlangen ein.
Derselbestehtextra facultatem, ist aber, wenn ord. Professor,Mitglied des Senates.

5PV.O.v. 3. Jan. 1833(Döllinger IX S. 164.Weber2 S. 655)DieZiff.IIIf.
enthalten Bestimmungenüber die Fakultätsgebühren, welche Gebühren nur der sog. „engeren
Fakultät“ zukommensollen. Durch M E. v 22. Sept. 1873 Nr. 11011 wurde jedochmit k. Er=
mächtigungin Abänderungder V.. von 1833 genehmigt,„daß dieHbdnung derVerhältnisseüber
die Dekanabilität der ordentlichenProfessorenu. über die Verteilung der Fakultätsemolumente(d.f.
in der Hauptsache die Promotionsgebühren, worüber unten Anm. 34) der Autonomie der einzelnen
Satultäten vorbehaltlich des Oberaufsichtsrechtes der Staatsregierung überlassenwerde“. Die meisten

akultätenhabendaraufhin die „engereFakultät“ beseitigt;nur die theol. Fakultät in Münchenu.
die philos. Fakultät in Erlangen haben dieseEinrichtung durch Fakultätsstatut aufrecht erhalten.
Eine Rangordnung innerhalb der Körperschaftbestehtnicht, insbesondereverleiht die Mitgliedschaft
im Senat keinen Rang,wohl aber bestehteineNeipenfol ßenachdem Dienstalter. Über den staats=
dienerlichen Rang vgl. nunmehr V.O. v. 23. Dez. 190 G#. S. 1211).
« si Daß die Dekanejeweils demSenate angehören,ist zwar nichtvorzeschrieben,im Interesse

eines ordnungsmäßigen Geschäftsganges zwischen Senat und Fakultäten aber geboten. Über das
Spruchsollzsium der jurist. Fakultäten Weber 1 S. 82 Anm. .
« 32 M.E.v. 14. Mai 1865Nr. 3805, Teilung derSbile Fakultät in zwei Sektionenunter

einem Dekane; M.E. v. 29. Sept. 1873 Nr. 11384; jede Sektionerhält einen eigenen Dekan.
58sVal. Weber 12 S. 482 u. Wegele a. a. O. II S. 521; eineeigenestaatswirtschaftliche

Fakultät bestandseit 1822 (k.Entschl.v. S8.Aug.).
M. E. v. 29. Sept. 1873Nr. 11314 bei Wegele a. a. O. II S. 519.
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Sektionenunter einem Dekane5. Durch die Fakultäten unter Mitwirkung des
Rektorserfolgtdie Verleihungder akademischenGradess.

Die grundlegendenBestimmungenüber die Vermögensverwaltungder Universitäten
sind in der königlichenVerordnung vom 20. Dezember18153 enthalten,durch welche
der Universität Landshut die Verwaltung ihres Vermögens zurückgegebenwurde. Die
Geltung dieser Verordnung ist in der Folge auf die Universität Würzburg58 und mit
einer unten zu erörterndenAnderung auch auf die Universität Erlangen3° ausgedehnt
worden. Die Verordnung vom 20. Dezember1815 hat indessenteils durch ausdrück=
liche Beftimmungen,teils durch Übung mancheAnderungenerfahren.

Die Verwaltung des Universitätsvermögensobliegt in München und Würzburg
einem Verwaltungsausschusse'1. Der Verwaltungsausschuß zählt in München und
Würzburg je vier Mitglieder. Diese werdenvon den ordentlichenProfessorenaus
ihrer Mitte in München auf vier Jahre in der Weise gewählt, daß alle Jahre das
ältesteMitglied ausscheidet. In Würzburg werden die Mitglieder je auf 6 Jahre in
der Weise gewählt, daß alle 3 Jahre die beidendienstältestenMitglieder ausscheiden“.
Die Ausscheidendensind wieder wählbar. Die Wahlen unterliegenkeiner Bestätigung.
In München gehört außerdem der Direktor der Georgianums zum Verwaltungs=
ausschusse. Vorstand des Verwaltungsausschussesist in Münchender Rektor, in
Würzburg"“ ein besondererDirektor,welchendieMitgliederdesVerwaltungsausschusses
aus ihrer Mitte auf sechsJahre vorbehaltlich königlicherBestätigung wählen"5. Der
Direktor kann auch vor Ablauf seiner Amtszeit vom Könige des Amtes enthobenund
eine Neuwahl veranlaßt werden. Der Verwaltungsausschußführt die Verwaltung
unabhängig vom Senate, teils selbständig,teils mit KuratelgenehmigungdesMiniste=
riums "5. Er vertritt die Universität im bürgerlichenRechtsverkehre.

In Erlangen ist durchdie königlicheEntschließungvom23. April 1817 dem(großen)
Senate die nämlicheuständigkeit eingeräumtworden, welchenachder Verordnung vom
20. Dezember1815 demVerwaltungsausschussezukommt. In Erlangen bestehtzwar

2"5M. E. v. 22. April 1881Nr. 4465.
16Vgl. V. O. v. 26. Jan. 1804 (Weber 1 S. 77) 4 Ziff. 13, Weber 3 S. 224, auch 1

S. 256 (medizinischePromotionen). Die Promotionen einschließlichder Promotionsgebührensind
durch die Fakultätsstatuten oder durch Promotionsordnungen der Fakultäten geregelt. (Die früheren
Bestimmungenüber Promotionsgebührenf. in §&§118—122 der Vorschriftenfür die Studierenden
v. 13. Febr. 1842, Döllinger XXIV S. 80). — über die Promotionsgebührenin Würzbur
M. E. v. 14. Jan. 1875 Nr. 14085, 19. Nov. 1889Nr. 14742; in Erlangen M.C. v. 31. Juli
1873 Nr. 7912. Für die Ausstellung des Diploms ist eine Gebühr von 10 Mark zu entrichten,
welche in die Staatskasse fließt. Geb.Ges. (Fassg. 1910) Art. 216.

*7 N. Bl. 1816 S. 133, Döllinger S. 205, Weber 1 S. 486.
= Vgl. k. Entschl.v. 11. Febr. u. 30. Sept. 1819 (Döllinger IX S. 210, 211; s. auch

14).
3PK. Entschl.v. 23. April 1817 Nr. 7049.
4%Die bei Weber 1 S. 486 Anm erwähnte V.O. v. 21. Sept. 1848ist auf Vorstellungen

der Universitätenhin zurückgenommenworden. (M.E. v. 23. Nov. 1 u. 11. Febr. 1849.)
"41Der Verwaltungsausschuß der Univerfität München führt außerdem die Vermögens=

verwaltung des Veorgjanischen riesterhaufes u. des k. Maximilianeums. Bgl. über ersteres die
Angaben oben§ 288 Anm.91, über letzteresWeber 11 S. 633. Das Maximilianeum ist eine

Siseung desKönigs Maximilian II. zu demZwecke,„talentvollenbayer.Jünglingen dieErreichung
jener Stufe wissenschaftlicheru. geistigerAusbildung zu erleichtern, welchezur Lösungder höheren
Aufgaben des Staatsdiensteserforderlichist“.

4"M. E. v. 14. Okt. 1895 Nr. 15651.
4 V.O. v. 1815Ziff. I, II. Die Bestimmungfür Würzburg in der k. Entschl.v. 30. Sept.

1819 Ziff. II über Zuziehung des Rentamtmannesu. Hauptkasfierersist durch Ziff.8 der M.E.
v. 16. Dez. 1875 aufgehoben.

4 M. E. v. 16. Dez. 1875Nr. 16013.
45Die Wahl des Direktors frkolgt auf die Zeit,für welcheer als Mitglied desVerwaltungs=

ausschussesgewählt ist. M. E. v. 14. Okt.1895 II. 2. Der jeweiligeRektor 7 das Recht, von
den VerwaltungsangelegenheitenKenntnis zu nehmen,den Sitzungendes Ausschussesbeizuwohnen
und Anträge zu stellen; dagegen hat er kein Stimmrecht. « «

“ Die Kuratelgenehmigungist insbesondereerforderlichbei allen Aufwendungen,welcheim
Etat nicht vorgesehensind.Die EinholungderKuratelgenehmigungist ein dienstrechtlichesErforder=
nis, aber keineVoraussetzungder Giltigkeit von Rechtsgeschäften.
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gleichfalls, wie in München und Würzburg, ein Verwaltungsausschuß;derselbenimmt
aber dem Senate gegenübereine weniger selbständigeStellung ein, da demGrundsatze
nach letztererder Träger der Universitätsverwaltungist. Der Verwaltungsausschußhat
hiernachdort mehrdie EigenschafteinesSenatsausschusses,ähnlich wie der Disziplinar=
ausschuß.

Da die Erträgnisse des Universitätsvermögenszur Bestreitung der Universitäts=
bedürfnissenicht ausreichen, so erhalten die Universitäten teils ständige, teils außer=
ordentlicheStaatszuschüssenachMaßgabe des Staatsbudgets. Durch dieseBewilligungen
entstehtjedocheineGebundenheitnachdenGrundsätzendes staatlichenBudgetrechtesnur
insoweit, als es sichum Verwendungder Staatszuschüsseselbsthandelt, und demnachnur
insofern, als dieseZuschüssenicht für denUniversitätsbedarfüberhaupt,sondernfür be=
stimmteZwecke gewährt werden. Der Universitätsetatselbst dagegenunterliegt, als
Wirtschaftsplan eines selbständigenRechtssubjekts,dem staatlichenBudgetrechteund
daher demEinflussedesLandtags nicht. Letztererist auch nicht befugt,die Vorlage der
Rechnungsnachweisungenüber den Vollzug des Universitätsetatszu verlangen. Die
Rechnungsprüfungkommt bezüglich der Universitätsrechnungenin ersterInstanz der
Rechnungskammerzu.

Dem Verwaltungsausschusseuntersteht das Universitäts=Rentamt", sowie das
Universitätsbauamt". Auch ist der Verwaltungsausschuß innerhalb seinesGeschäfts=
kreisesvorgesetzteStelle der Anstalten und Attribute3, welchemit der Universität ver=
bundensind51.

Viertes Hauptstück.
§ 299. Anstalten zur Förderung der Wissenschaftund der allgemeinen

Bildung. UnterdenAnstalten,welchedenZweckenderWissenschaftundderFörderung
allgemeinerBildung dienen,stehtdieköniglicheAkademiederWissenschaften! obenan.Die
Grundlage für die Einrichtung derAkademiebildet dieVerordnung vom21. März 1827),
welche übrigens später mehrfacheAnderungen erfahren hats. Die Akademie ist „ein
unter demSchutzedesKönigs stehenderVerein von Gelehrten, um die Wissenschaftenzu
pflegen,dieselbendurchForschungenzu erweiternund durchdie vereintenKräfte ihrer
Mitglieder Werke hervorzubringen,welche die Kraft eines einzelnenGelehrten über=
steigen“. Die Wirksamkeit der Akademieumfaßt nur die „allgemeinenWissenschaften“;
die „besonderenpositivenWissenschaften“sindausgeschlossen.

An der Spitze der Akademiestehtein Präsident", welchervom Könige aus den
ordentlichenMitgliedern auf drei Jahre ernanntwird. Mit dieserVorstandschaftist das
Generalkonservatoriumder wissenschaftlichenSammlungen des Staates verbundené.
Die Akademie teilt sich in eine philosophisch=philologische,mathematisch=physikalische
und historischeKlasse. Sie ist demStaatsministeriumdes Innern für Kirchen=und
Schulangelegenheitenunmittelbar unterstellt.

4 V.O. v. 11. Jan. 1826(R.Bl. S. 168)§ 37.
"8 Weber 21 S. 232. In Würzburg bestehtaußerdemeinUniersitätsforstemt. Die

früheren Administrationen der MünchenerUniverfität in Landshut u. Ingolstadt wurdendurchk.
Entschl.v. 2. Juli 1875 aufgelöst.

4 Weber 21 S. 168.
boVgl. für München V.O. v. 21. März 1827(Weber 2 S. 373).
51Vgl. Weber 3 S. 578.

[§ 29911 Vgl. 2. Aufl. 1 § 25 Anm. 45, § 47 Anm. 74ff., auchWeber I S. 138. Landtagsabsch.
v. 22. Juli 1819,Abschn.II J, Repert. über die Landtagsverh.1819 S. 18f.

? R.Bl. S. 193, Weber 2 S. 368; vgl auchS. 454 (Monumenta boica).
* Vgl. insbes. V.O. v. 22. Nov. 1841, Entschl. v. 14. Jan. u. V.O. v. 25. März 1849,

V.O. v. 20.April 1856 (Weber 3 S. 387, 4 S. 14, 29, 741). S. auch Weber 3S. 100,
4 S. 336. UÜberdie historischeKommissionPözl, Lehrbuchdes bayer,Verw.R., S. 510f.; ferner
Weber 14 S. 383 (WittelsbacherStiftung).

4 ber 20 S. 406.
5 B.O. v. 21. März 1827(N.Bl. S. 205).
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Diesem unterstehtauch die früher demGeneralkonservatoriumuntergeordneteHof=
und Staatsbibliothek zu München.

Das Archivwesenist zwischenzwei Ministerien geteilt. Dem Staatsministerium
des königlichenHauses und des Außern sind das geheimeHaus= und Staatsarchiv
untergeben,von welchenersteresdie auf das königlicheHaus, letzteresdie auf die aus=
wärtigen Verhältnisse bezüglichenUrkundenverwahrt. Im übrigen ist das Archiowesen
dem Geschäftskreisedes Staatsministeriums des Innern überwiesen. Es besteht ein
allgemeinesReichsarchivin München,dessenFilialen die Kreisarchivesind7.

Seit 1878 ist einemeteorologischeZentralstationin MünchennebstBeobachtungs=
stationenan verschiedenenOrten des Königreiches eingerichtet.

Eine Mehrzahl staatlicherSammlungen, welchedemKultusministerium unterstellt
sind, dient Zweckender Kunst und der geschichtlichenForschung. Dahin gehörendie
Gemäldesammlungen?und das bayerischeNationalmuseumin München160.Das Ger=
manischeMuseum in Nürnberg ist eine selbständigeöffentlicheStiftung 11.

Für Förderung und Pflege derKunst durch denStaat ist beimKultusministerium
ein Ausschußvon Sachverständigengebildet12. Ferner bestehtein Generalkonservatorium
der Kunstdenkmälerund AltertümerBayerns18.

Schließlich ist nochzu bemerken,daß für Unternehmungen,welchebezwecken,Kunst=
schätzeund wissenschaftlicheSammlungen des Staates vor Feuers=und andererGefahr
zu schützen,Enteignungsrechtgegebenist 1.

Fünftes Hauptstück.
§ 300. Die Privaterziehungs= und Unterrichtsanstalten. Der Staat

schreibtsich kein ausschließlichesRecht zu, Erziehungs=und Unterrichtsanstaltenzu be=
sitzen, wohl aber das Recht, die privaten Erziehungs= und Unterrichtsanstaltenvon
seinerGenehmigungabhängigzu machen,sie zu beaufsichtigenund, soweitnötig, regelnd
in ihren Betrieb einzugreifen.

DasP. Str. G.B.“ erklärt denjenigenfür strafbar,welcherohne die polizeiliche
Bewilligung, welche nach V.O. erforderlich ist, eine derartige Anstalt gründet oder

* V.O. v. 13. Jan. 1832 (R.Bl. S. 157). Vgl. auchWeber 7 S. 528. über die Abgabe
von Phchteemplaren oben§ 162 Anm. 4. Uber Anstellung im höherenBibl.=DiensteWeber 33
S. 71

7 Vgl. hierher 2. Aufl. § 121 Anm. 2, 26 u. § 395 Anm. 7. — V.O. v. 26. Juni 1799
(Weber 1 S. 42), 21. April 1812, das allg. Reichsarchiv betr. (R.Bl. S. 808). über die Vor=
bedingungendesArchivdienstesWeber 15 S. 614, 16 S. 470, 33 S. 124. Über Benützungder
Archive Porschr. v. 28. Febr. 1899,Weber 26 S. 670. HierzuGlock a. a. O. S. 358. B. G.B.
§ 810, fs.auchRepert. über dieLandtagsverh.1877/81S. 9 unter „Archivalien“; über Aktenabgabe
an die Archive Glock a. a. O. S. 12. * Weber 12 S. 466, 31 S. 502.

°*Vgl. hierüber Weber 3 S. 553 (Zentralgemäldedirektion),559, 4 S. 259 (Gemälde=
restauration), 11 S. 154 (Galeriekommission),24 S. 251 (Direktion der Kupferstich=u. Hand=
zeichnungensammlung)und K.M Bl. 1907 S. 243. 16%Weber 5 S. 3.

1 Das GermanischeMuseum, eine Gründungvon Dr. Hans Freiherrn v. u. zu Aufseß,
Fhien 1853 als Stiftung für „Unterrichtszwecke“jurist. Persönlichkeit und empfängt seit der
VI. Finanzperiode einen jährlichen Staatszuschuß (vgl. Repert. über die Landtagsverh. 1855/56
S. 48). Auch vom Nordd. Bunde und vom Deutschen Reiche sind demselbenBeiträge zugewendet.
Die Stiftung steht unter der Oberaufsicht des Staatsministeriums des Innern für K. u. Sch.Ang.
(Weber22 . 612). Das Deutsche Museum in München,gegründetvon Dr. ing. Oskar v. Miller,
ist eine Anstalt des öff. Rechtesmit selbständigerVerwaltung.

12Weber 10 S. 98, 99. Generalkommissionder KunstsammlungenWeber 35 S. 239. —
Vgl. ferner über Verzeichnungder BaudenkmaleWeber 15 S. 610, 32 S. 738, über Erhaltung

er 7 ebenda16 S. 707, über Erhaltung von Altertümern, Bauten usw.j. Glock a. a. O.

13V.O. v. 6. Sept 1908 u. Vollz.M.B. v. 7. desf.Mts. (G.V.Bl. S. 759, 760); Weber 32
S. 738 (Inventarifierung), ferner V.O. v. 6. Sept. 1908 über Ausgrabungen u. Funde von prä=
historischenGegenständen. ·

«Ges.v.17.Nov·1837(G.Bl.1837l38S-109)Art.lAZiss.Ist.
[§8001Art.59mit17Abs.ll.DieR.Geiv.O.findetausdasUnterrichtswesenunddieErs
ziehung von Kindern gegenEntgelt keineAnwendung. R.Gew.O. § 6. R.G. v. 23. Juli 1879
(R.G. Bl.S. 267) Art. 1.
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leitet. Im Falle der Verurteilunghat derRichterdieZulässigkeitderSchließungder
Anstalt auszusprechen.

Maßgebend ist die V. O. v. 10. Mai 19052. Hiernach ist die Gründung von
Erziehungs=undUnterrichtsanstaltensowiedie ÜbernahmederLeitung(Vorstandschaft)
einer solchenAnstalt nur nach vorgängiger polizeilicher Genehmigung gestattet#. Zur
Erteilung dieser Genehmigung sind im allgemeinen jene Behörden zuständig, welchen
die Oberleitungund Oberaufsichtüberdie entsprechendenöffentlichenAnstalten zukommt.
Im besonderensind zuständig:

1. das Staatsministerium des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheiten
bezüglichsolcherAnstalten, welchefür die staatlichenHochschulenund Fachschulenmit
Hochschulcharakterdie Gymnasien, Latein=,Industrie=, Real=, Kunstgewerbeschulen,die
andwirtschaftsschulenund die HebammenschulenErsatz bieten sollen, ferner bezüglich

aller Anstalten, welchedie Heranbildung zum geistlichenStande" oder Volksschuldienste
bezwecken;

2. die Kreisregierungen, Kammern des Innern, für Musik= und Kunsftschulen,
kunstgewerbliche,landwirtschaftlicheodersonstigeFachschulen,Baugewerkschulen,Handels=
schulen,gewerblicheund kaufmännischeFortbildungsschulen,Anstalten für körperlich
oder geistig nicht normale Kinder, ferner bezüglich der höheren Erziehungs= und
Unterrichtsanstalten für Frauen und Mädchen sowie für Anstalten, welche Kindern
einen Ersatz für den Besuch der öffentlichenVolksschulenbieten wollen;

3. die Distriktsverwaltungsbehördenbezüglichaller übrigen Unterrichts=und Er=
ziehungsanstalten,soweit letzterenicht von unmittelbaren Städten errichtet werden.

Die Erlaubnis zur Gründung von Erziehungs=und Unterrichtsanstaltenist durch
den Nachweis streng sittlichenund untadelhaftenbürgerlichenVerhaltens und des Be=
sitzesder erforderlichenMittel bedingt. Die Leiter solcherAnstalten müssendie erstere
Eigenschaftund entsprechendeBerufsbildungdartun. Für die Lehrerist Nachweisder
Unbescholtenheitund der Befähigung zu erbringen, letztererdurch Erfüllung der staat=
lichen Anstellungsbedingungenfür das Lehrfach, wenn Staatsprüfungen hierfür ein=
gerichtetsind, im übrigen durch sonstigeNachweise.

Von der Einrichtung der Anstalt, wie sie durch die zuständigeAufsichtsbehörde
genehmigtist, darf ohne Zustimmung dieser Behörde nicht abgewichenwerden.

Alle Privatunterrichts= und Erziehungsanstaltenunterstehender Oberaufsichtdes
Staates. Dieselbewird von der Behörde,welchezur Genehmigungder Anstalt zu=
ständig ist, zunächstdurch die Vorstände der staatlichenErziehungs=und Unterrichts=
anstalten und die örtlichen Schulbehördenausgeübt.

Die polizeilicheBewilligung kann von der AufsichtsbehördewegenNichtbeachtung
ihrer Weisungen sowie aus Gründen der Sittlichkeit oder der Gesundheitspolizei als
verwirkt erklärt werden6.

BeschwerdengegenAufsichtsbeschlüsseoder =Verfügungen sind an eine Frist von
14 Tagen gebundenund werden von der nächstvorgesetztenStelle in zweiter und letzter
Instanz beschieden.

* G.V.Bl. S. 471. ZahlreicheEinzelvorschr. s. bei Glock a. a. O. S. 353ff. Vorschr.
über gesundheitliche,bau- u. feuerpolizeilicheVerhältnisseWeber 35 S. 29.

5 Anstalten desStaates, der Kreise,gemeindlicheAnstalten, welchein Erfüllung einer gesetz=
lichen Verpflichtungerrichtetwerden, fallen nicht unter die V.O., ebensowenigauf Grund Tit. VI
der Gew.O. errichtete Anstalten.

" l. hierüber oben § 288 Anm. 91 ff.
5 „Auf Wohltätigkeitsanstalten (Waiseninstitute, Rettungshäuser usw.) finden, insoweit sie

sichals Erziehungs=u. Unterrichtsanstaltenchargkterisieren,die BestimmungengegenwärtigerV.O.
eichfalls nwendung." V.O. § 4 Abs. 1. Über vorgängiges Benehmen mit den beteiligten

tellen u. Behörden § 6; über die Gesuchsbelege§ 5.
Näheres in § is der B. 0 Vorlage von Jahresberichtennach 160, BesondereVer=

pflichtungen beiGewährungvon besonderenRechtenodervon Staats=oderKreisfondszuschüssen.§ 14.
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Siebentes Buch.

Das Heerwesen.

Erster Abschnitt.
§ 301. GeschichtlicheEntwicklung der bayerischenHeeresgesetzgebung1. Die Verfassungs=

urkunde handelt in ihrem IX. Titel von der „Militärverfassung“. Sie sprichtden Grundsatzder
allgemeinenWehrpflichtaus und befreit hiervon nur den„geistlichenStand“ sowiean einer anderen
Stelle die Standesherren„für sichund ihre Familien"“2. Sie bestimmtalsdann die Grundzügeder
Heereseinrichtungim Anschlussean die vorausgegangeneGesetzgebungs.

Ein Edikt zum näherenVollzuge dieserziemlichknappenBestimmungenwurdederVerfassungs=
urkundenicht beigefügt“".

Nach wiederholtenAnregungen der Stände erging ein Gesetz,betreffenddie Ergänzung des
stehendenHeeres,unterm 15. August 18285.

Nach diesemGesetzeergänzt sich das stehendeHeer durchfreiwilligen Zugang und durchdie
allgemeine Militärkonskription. Die Berufung zum Heere geschieht,von Kriegszeiten abgesehen,
durch das Los. Die DienstpflichtdauertsechsJahre. Die Stellung einesErsatzmannesundNummern=
tauschist zugelassen.

Bei den zahlreichengesetzlichenund tatsächlichenBefreiungen von der Wehrpflicht bestand
dieselbe,trotz des allgemeinenGrundfatzes,nur auf demPapiere.

Für die Landwehr war unterm 7. März 1826 eine Landwehrordnungerlassenwordens.
Landwehrpflichtig war jeder nicht zum Heeres=oderReservediensteVerpflichtetevom 21. bis zum
60. Lebensjahre. Die Landwehr war im wesentlichennur in den Städten und Märkten „aktiv“,
sonst in „ruhenderAktivität“. Sie stand unter der oberstenLeitung des Staatsministeriums des
Innern, in „rein dienstlichenAngelegenheiten“unter demKriegsministerium. Ein kriegerischerWert
kam der ganzenEinrichtung nicht zu. In der Pfalz wurde die LandwehrordnungerstdurchKönig=
liche Entschließungvom 14. März 18487 in Kraft gesetzt;doch schlief die Sache bald wiederein.

Die Gesetzgebungüber die Kriegs- und Friedensleistungender Untertanenzu Heereszwecken?
brachtenur allmählich einige Ordnung in einenRechtszustand,welcherin den Kriegsjahren vor
Erlaß der VerfassungdurchBestimmungenseineRegelunggefundenhatte, die der Not des Augen=
blickesentstammten.

Ein Gesetzvom 22. Juli 1819,die Peräquation der Kriegslastenbetreffend?,befaßtesichzu=
nächst mit der Ausgleichung der entstandenenKriegslasten aus Durchzügenund Kantonierungen

1 Vgl. hierher2. Aufl. 3 S. 696n. Münnich, Geschichteder Entwicklung der b. Armee,
München 1864,K. Endres, Abriß der ersgeschichte 1885 u. deutschez Leipzig
M8, S. 3 Ade, Geschichteder b. Armee 1648—1906, München 1906, dazu Veröff.d. K. B.

riegsarchivs.
2 f.U. Tit. IX § 1, Beil. IV § 11, vgl. auchTit. IX 88 2—6, über Verwendungdes

N““mi iH Bgl.2.Aufl.3S.696hierüber 2. Aufl. 18 50. gl. 2. Aufl. ..
hierh reu S 6Ein abänbrnes Ges. erging unterm 15. April 1840 (G. Bl. S. 53). Bgl.

ierher 2. Aufl.3 S. nm. .
s Als Verordnung.R. Bl. S. 299. Döllißge#r X S. 605ff., XXV S. 197 ff.;E. v Moy,

Siaaterecht desSrn. Wadern.1. 2 E. B auber Landigzverh 3 2. Aufl. 3 S.698.
c ; vgl. auch2. Aufl. a. a. O. Anm. 12.

s S.lerrüberim alg. Dölinge X G. 627f., 107—., XXV S. 277fl.,289f.
Siebenpfeiffer, Handb. derVerfassung usw.Rheinbayerns,IV S. 466ff.; E. v. Moy, Staats=
rechtdes 4at Bayern, II, 2 S. 599ff.

?°G.Bl. S. 261; dazu 2. Aufl. a. a. O. Anm. 24.
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fremderTruppen für dieälterensechsKreise, verfügteaberzugleich,daßdiegetroffenenBestimmungen
„über dieAusscheidungder verschiedenenKriegslastensowieüber derenAusgleichungund Vergütung.
dann Klassifikation“ in Zukunft für das ganzeKönigreich geltensollten. Die Kriegslasten werden
teils als allgemeineLandeslasten,teils als Kreis=,Distrikts=oderGemeindelasten,teils als Privat=
lastenerklärt10.

Über die Quartier- und Vorspannleistungenim Frieden, welchewiederholtGegenstand der
Erörterung im Landtagewaren½ erging erst unterm 25. Juli 1850 ein neuesGesetzs,welches für
alle derartigenLeistungendenGrundsatzder EntschädigungdurchdenStaat feststellte,dieVerteilung
der Einquartierung durch gemeindlicheEinquartierungskommissionenanordneteund aussprach, daß
der Staat für die GarnisonenKasernenherzustellen,einzurichtenund zu erhaltenhabeis.

Eine Regelung der Beschränkungdes Grundeigentums in der Umgebungvon Festungen ist
der bayerischenGesetzgebungnicht gelungen. In der Pfalz galten einige Bestimmungenaus der
französischenZeit, das diesseitigeRechthatte nichts aufzuweisen1“.

Es mag hier nochbemerktwerden,daß im Jahre 1867 einige kleinereFestenihrer Festungs=
eigenschaftentkleidetwurden16, so daß rechtsdesRheines außer Ulm nur Ingolstadt als Festung
blieb. Durch die noch geltendeBestimmungdes Gesetzesvom 17. November 183716wurde für die
„Erbauung von Festungenoder sonstigenVorkehrungenzu Landesdefensions-und Fortifikations=
zwecken,insbesondereauchMilitäretablissements“ Enteignungerechtgegeben½1.

Endlich ist zu erwähnen, daß im Jahre 1831zwischenden deutschenStaaten ein „Kartell=
vertrag“ über die Auslieferung Fahnenflüchtigerabgeschlossenwurde, welchernochin Kraft steht1s.

Die kriegerischenEreignisse des Jahres 1866 hatten eine völlige Umgestaltung des bayerischen
Heerwesenszur Folge. Das Konfskriptionswesendes Heerergänzungsgesetzesvom 15. August 1828.
hatte sich als unzulänglich erwiesen1. Uberdies waren die BestimmungenderVerf. Urk. über die
Bildung der Reservebatailloneund derenEinübung in den Waffen unvollzogengeblieben.

3Zu der sachlichengeselltesich die politischeNotwendigkeit einer Verbesserungder Heeres=
verfassung. Die süddeutschenStaaten hatten mit Preußen Schutz=und Trutzbündnissegeschlossen
und unter sich die Grundsätzeeiner gemeinsamenWehrverfassungnach preußischemVorbilde ver=
einbart. Diese letzterenVereinbarungenwaren bei einemZusammentritteder süddeutschenMinister
des Außern und des Krieges unterm 5. Februar 1867 getroffenworden.

Nach längerenVerhandlungen mit demLandtage erging am 30. Jannar 1868 ein neues
Wehrverfassungsgesetz.Dasselbe schloßsich im wesentlichenan das Muster der preußischenGesetz=
gebung an, welche auch für die Gestaltung des Heerwesens im NorddeutschenBunde und im Deutschen
Reiche maßgebendgewordenist. Daher kann von einemgenauerenEingehenauf den Inhalt des
GesetzesAbstand genommenwerden. Das W.V.G. teilt die bewaffneteMacht des Königreichesin
das stehendeHeer — aktiveArmee und Reservemit je drei Jahrgängen — und die Landwehr mit
fünf Jahrgängen. Die Dienstzeit schließtnach 11 Jahren mit dem 32. Lebensjahredes Wehr=

10ÜberAusgleichungu. Vergütung derKriegslastenvon 1866erging ein besonderesGes.vom
26. März 1867 (G.Bl. 1866/69 S. 53). Vgl. Landtagsabsch.v. 29. April 1869 Abschn.1 § 4,
Repert. über die Landtagsverh.186669 S. 62. S. auchdie Angaben bei Weber VI S. 767.

11Vgl. 2. Aufl. a. a. O. Anm. 26.
1 G.Bl. 184950 S. 281;daz Landtagsabsch.v. gl. T. Abschn.1 § 23, VollzVorschr.

R. Bl. 1850 S. 657 u. Döllinger XXV S. 287, 288; Repert. über die Landtagsverh.184950
S. 23. Bl. 1 S. 251ff. Die Bestimmungenvom 25. Juli 1850 über die Kostportionenu. Pferde=
rationen find späterdurchdie M. B. v. 20. März 1872(R.Bl. S. 1025)ersetztworden. «

n(33.Art.9.DiesergesetzlicheGrundsciyhatsürslzahernnochjetBedeutung;«vgl.§LZissI.
desR.G.überdieOiiartierleistungvom25.Juni1868(Nordd.B.G.’LS.523)mit§2deSR.G·
v.9.F-bk.1875(R.G.B1.S.41).

14Vgl. 2. Aufl. a. a. O. Anm. 29ff.
15 Weber7 S. 23. Uber Germer heim u. die aufgehobene Festung Landau vgl. 2. Aufl. 3

S. 699 u. Versaill. Vertrag Schlußpr. XIV § 3. « «
16G.Bl. 1837/38S. 109. Art. 1A Ziff. 1. Dazu W. Henle, die Zwangsenteignungvon

Grundstückenin Bayern,S. 59. V.G.H. 12 S. 55. « «««
«Bthierheranch§154Anm.28ff.(überdieVoreiitscheidungdesGesaintstaatsniinzsteriumsL
UWeberllS·548,»616,V1S.279(Abänderungenvonlss4),VIIS-211(Osterreich),

XII S. 46, XVII S. 512 (Anderungvon 1885),K. Endres, Die WehrverfassungS. 133.
1°%Val. 2. Aufl. § 398 Anm. 1. «
10Die Staatsregierung ließ den Wortlaut dieserVereinbarungen sowiedesSchutz=u. Trutz=

bündnissesin ihrem hacbamnitten Blatte, der Bayer. Zeitung, Nr. 67u. 78 vom 8. u. 19. März
1867 abdrucken.Vgl. auchAegidi u. Klauhold, Staatsarchiv XII S. 397. UberweitereVer=
träge vom 6. Juli u. 10. Okt. 1869 (Cestungskommission)ebendaXVII S. 280, 281. Über die
zisettah Bestimmungeneines Verf.Entw. für den südd.Bund O. Frhr. v. Völderndorff,
deutscheVerfassungenund Verfassungsentwürfe,Annalen 1890 S. 282ff.

:„1Vgl. 2. Aufl. 3 S. 700.

Gocgle



§301 GeschichtlicheEntwicklung der bayerischenHeeresgesetzgebung. 605

pflichtigen. Die allgemeineWehrpflicht wird vom Gesetzezur Wahrheit gemacht,insbesonderedurch
Verminderung der Befreiungen und Beseitigung der Einsteher. Die Einrichtung des einjährig=
freiwilligen Diensteswird eingeführt . Der Überschußan Wehrpflichtigenwird derErfatzmannschaft
überwiesen. DasHeerergänzungsverfahrenerscheintwesentlichvereinfacht.

Das W. V. G.23 enthält auch eineRegelung derFriedensstärkedesHeeres. „Die aktiveArmee
soll bis zum 31. Dezember1871 ohneEinrechnung der Offiziere, Militärbeamten und Ersatzmann=
schaften1% der Bevölkerungdes Königreichs nachder Zählung von 1867 betragen.“

Im Anschlussehieran erging ein Gesetzvom 29. April 186974,wodurcheineAbgabe („Wehr=
geld“) für diejenigeneingeführtwurde,welchenicht in die Lage kamen,die Wehrpflicht zu erfüllen.

Ein Gesetzvom 16.Mai 1868 regeltedieVersorgungdienstuntauglichgewordenerUnteroffiziere
und Soldaten sowiedie Unterstützungihrer Hinterbliebenen.

Schließlich ist nochein Gesetzzu erwähnen,das zwar in einemspäterenZeitabschnitteerlassen,
aber noch demBereiche gesonderterbayerischerGesetzgebungüber das Heerwesenangehört. Es ist
das Verfassungsgesetzvom 24. März 18725, durch welchesder Heeresverwaltungfür den Fall der
Mobilmachung ein Enteignungsrechtzur Ergänzung desPferdebedarfesverliehenwurde.

Der Eintritt Bayerns in das Reich hatte zur Folge, daß die bayerischeHeeresgesetz=
gebungallmählich fast völlig beseitigtwurde26. Die BestimmungderR.V.27, wonachdasHeerwesen
derReichsgesetzgebungunterliegt,gilt auchfür Bayern. Bayerns sonderrechtlicheStellung hinsichtlich
desHeerwesens,von welcherspäterzu handeln ist, beziehtsichnicht auf dieHeeresgesetzgebung.Der
Bündnisvertrag vom23.November187023 machthiervon nur eineAusnahme von lediglichvorüber=
gehenderBedeutung. Artikel 61 der R.BV.gilt nämlich für Bayern nicht. „Bayern", so sagt der
Vertrag, „behält zunächstseineMilitärgesetzgebungnebstden dazugehörigenVollzugsinstruktionen,
Verordnungen und Erläuterungen usw. bis zur verfassungsmäßigenBeschlußfassungüber die der
BundesgesetzgebunganheimfallendenMaterien, refp. bis zur freien VerständigungbezüglichderEin=
führung der bereits vor demEintritte Bayerns in den Bund in dieserHinsicht erlassenenGesetze
und sonstigenBestimmungen.“??Hiernach ist die preußischeHeeresgesetzgebungin Bayern nicht zur
Einführung gelangt.

Der ersteentscheidendeSchritt, um auf diesemGebietedie RechtseinheitzwischenBayern und
dem übrigen Reiche herzustellen,geschahdurch das R.G. vom 24. November187120. Hierdurch
wurde das norddeutscheB.G. über die Verpflichtung zum Kriegsdienstevom 9. November1867°1
in Bayern vom 1. Januar 1872 an als R.G. eingeführt. Gleichzeitig trat das bayerischeWehr=
verfassungsgesetzfast völlig 32,das Wehrgeldgesetzvollständigaußer Kraft. Die Vollzugsvorschriften
teilten diesesSchicksal. Entsprechendden übernommenenVerpflichtungenwurdendaher,im Anschlusse
an die für den NorddeutschenBund ergangenenBestimmungen,Verordnungen vom 30. Juli 1872
über die Militärersatzinstruktion und vom 21. August 1872 über die Organisation der Landwehr=
behördenund die Dienstverhältnisseder Mannschaftendes Beurlaubtenstandeserlassen 38.

An das Kriegsdienstgesetzvom 9. November 1867 schloß sich das Reichsmilitärgesetzvom
2. Mai 1874 an, welcheszum erheblichstenTeile ein Gesetzüber die Heeresverfassungist. Im
Vollzuge diesesGesetzeswurden für Bayern eine Wehrordnung vom 21. Novemberund eine Heer=
ordnung vom20. Dezember1875 erlassen,beidenachdemVorbilde der entsprechendenBestimmungen
für das übrige Reich.

„ Vel- L½ V.O. v. 14. Febr. 1868 (R.Bl. S. 153).

* ache 1866|69S. 1622, Repert. über die Landtagsverh.1866/69S. 104, 1871/72S. 64.
V.O. v. 27. Juni 1869(R.Bl. S. 1329).

*5G. Bl. 187172 S. 225.NRepert.über die Landtagsverh.1871/72S. 45. Das Ges. erging
in Sfkllung der Verpflichtungen, welcheBayern durch denVersailler Bündnisvertrag hinsichtlich
der obilmachungseinesperres übernommenhatte 1# 8 zos Anm.

2 P. Laband i. Jahrbuch d. öff. Rechtes
rt

28G. Bl. in S. 1½.. Abschn.III § 5, I. K. Endres, DeutscheWehrverfassung(Samml.
Göschen),* 1908,S. 6

W PWeerher=v. Seydels Kommentar zur Werf. für das DeutscheReich 2 Aufl.
S. el Ee cuch * aband i. Jahrbuch d. öff. R .

« BGBl S 131 bayer.G.Bl. 1871/72Beil. S. 34.
3 Über die Au8 derzunächstverbliebenenVorschr. s. 2. Aufl. 3 S. 702 Anm. 24.

Val. M. eilitzsch, Zusammenstellungder Gesetzeüber die Verpflichtung zum
Fhrchin in We Nördlingen 1872. Vorläufige Bestimmungenvom 16. Dez. 1871 im
N.B

*i 3091 S. 45. Komm. v. E. Steidle, Würzburg 1898.
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Das R.M.G. hat durch eine Reihe spätererN.G. Zusätzeerhaltenund Änderungenerlitten.
Dies find das R.G. vom 12. Februar 1875 über denLandsturm,welcheswiederaufgehobenworden
ists5, das R.G., betreffenddie Ausübung der militärischenKontrolle süber die Personen des Be=
urlaubtenstandes,die Ubungenderselbensowiedie gegensie zulässigenDisziplinarstrafmittel, vom
15. Februar 187536, dann die Novellen vom 6. Mai 1880, 31. März 1885, 11. März 1887,
11. Februar 1888, 27. Januar 1890,26.Mai und 3. August 1893,28. Juni 1896,25.März 1899,
15. April 1905, 14. Juni 1912,Art. 44 u. 45 desE.G. z. B.G. B. sowiedasR.G. vom8. Februar
1890über die Militärpflicht der Geistlichen#7.

Zum Vollzuge desR.G. vom 11. Februar 1888 wurde unterm 19. Januar 1889 eine neue
Wehr=und Heerordnungerlassen,auch diesenach demMuster der für das übrige Reich geltenden
Vorschriften;letzteFassungvom 29. September19048.

Eine umfassendeGesetzgebungdesReicheshat die Pensionierungund VersorgungderHeeres=
angehörigenund ihrer Hinterbliebenenzum Gegenstande?2. Maßgebendfind jetzt:

1. Die R.G. vom 31. Mai 1906° über die Penfionierung der Offiziere und über die Ver=
sorgungder Unterklassenusw. (Mannschaftsversorgungs=-G.);

2. das R.G., betreffenddie Fürsorge für Beamte und Personendes Soldatenstandesinfolge
von Betriebsunfällen,vom 15. März 1886“"1;

8. die R.G., betreffenddie Unterstützungvon Familien in den Dienst eingetretenerMann=
schaften,vom 28. Februar 1888“", und betreffenddie Unterstützungvon Familien der zu Friedens=
übungeneinberufenenMannschaften,vom 10. Mai 1892;

4. die Reichs=Beamten=und Militär=Hinterbliebenen=G.vom 17. Mai 1907“;
5. das Fürsorge=G. für militärische Luftfahrer vom 29. Juni 1912“.
Hier ist auchdas N.G. vom 19. Mai 1913(N.G.Bl. S. 297)über die Gewährung von Bei=

hilfen an Kriegsteilnehmerzu erwähnen.
Die Heereslastenin Friedens- und Kriegszeiten find nunmehr vollständig durchdie Reichs=

gesetzgebunggeregelt. Durch R.G. vom 9. Februar 187548 wurde das norddeutscheB.G. vom
25. Juni 1868 über die Quartierleistung für die bewaffneteMacht im Frieden für Bayern vom
1. Juni 1875 ab als R.G. eingeführt. Dasselbeist durchR.G. vom 3. August 1878,28.Mai und
21. Juni 1887 geändertworden"v. Die Vollzugsvorschriftenergehenfür Bayern durch königliche
Verordnung"s. Das erwähnteGesetzfand seineErgänzung durchdasR.G. überdieNaturalleistungen
für die bewaffneteMacht im Frieden vom 13. Februar 1875" nebstNovellen vom 21. Juni 1887,
24. Mai 1898 und 9. Juni 19060. Die Vollzugsvorschriftenfür Bayern erläßt der König s1. Die

35Durch das R.G. v. 11. Febr.1888. 26 R.G.Bl. S
N.G.Bl. 1880 S. 103, 1885S. 81, 1887 S. 117, 1888 S. I1,665 S. 7, 1893 S. 185,

233, 1896 S. 179, 1899 S. 213, 1905 S. 249. gl. auchdie Disziplinarstraf=O.v. #6.Dez.1872,
Weber 9 S. 627, Reger-Jolas, Mil. (Dienstgesetgebung3. Aufl., Ansbach 1905,K. Endres,
Deutsche—l— Leipzig 1908,Glock a. g. . S. 506

l. 1904Beil. zu Nr. *5vEinzelneAnderungen Ha= 1907 S. 77, 483 und später.
5 8 l hierüberPLabandRctRSAuslss— Von einernä erenDar⸗

stellung5 Lesetgebungwird abgesehen. Über das frühereRechtvgl. 2. Aufl. 3 S.
l. S. 565, 593; Ausf.B. imKr. M.Bl. 1906 S. 177, —’hrenn r 399ff.

(Bundesradt d Weber 35 B. 500 (Anstellung vonMilitäranwärterhn. Dazu die Densiorierunge
vorschrift Kr. M. Bl. 1907S. 7, 38; fernerR.G.Bl. 1913S. 497. Vgl. auch2. Aufl. 3 S. 702

nm
"1 R.G.Bl. S. 53. Dazu Weber 18 S. 363 (Auss=Vorschev. 14. Juni 1887).
4#R.G.Bl. S. 59. Dazu P. Laband a. a. O.4
½ R.G.Bl. S. 661. A#f.Vorschr= 4 2. Juni 1892 u. 12. Dez.1898(N.G.Bl. 1892 S. 668,

1898 S. 1305), Weber 21 S. 520 r.M. Bl. 1888 S. 244, 1892 S. 238.
4“ R.G.Bl. S. 208, 214; G.V. Bl. 1907 S. 557 u. 587 u. die Pensions=O.i. Kr. M.Bl. 1907

S. 221, ferner V.O. v.28.Aug, 1907 über UnterWeerstühungder Hinterbliebenender vor dem 1.April
1907 verforbenen sisin: usw., Kr. M.Bl. 9. Unterstützungsvereins. Weber 26 S. 559,
32S. 4 G.Bl. S. 415.

* b. G.Bl. S. 41. Über§ 2dieses Ges.vgl. obenAnm. 12.
. 155.26. Bl. 1868 S. 523, bayer. G.V. Bl. 1875 S. 189. R.G.Bl. 1878 S. 243, 1887

is 9. Febr. 1875 §53. V.O. v 8. Juli 1875 . 513) u. 16. April 1885
(G.V. Bl. S 22), 9. Juni 1908 (G.V.Bl. S. 319); M.B. v.9. Sept. 1887(G.V.Bl. S. 515).
Vgl. auchWeber 11 S. 134, 293, 14 S. 560,16 S 717.

°R. G. Bl. S. 52. Handausg. vv. Herbst, Nürnberg 1910.
50R.G. Bl. ' S. 245, 1898 S.861, 1905 S. 245, 357, 735, hierzuG.V.Bl. 1898S. 509;

1904 S. 477, 1906 S. 725. DieServistarife v. 26. Juli 1897 u. 7. Juli 1902 i. R.G.Bl. S.119,
282,hierzu Weber 25 S. 27, 32 S. 407.

1 R.G. v. 13. Febr. 1875 8 18. V.O.v. 28. Aug. 1898 (G.. Bl. S. 509). Mil.=Trans=
port=O.für die Eisenbahnenv. 18. Jan. 1899di. G.Bl. S. 15) mit zahlreichenAnderungen (ver=
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Kriegsleistungensind durchR.G. vom 13. Juni 187352geregelt.Die Vollzugs=V.O. hierzu werden
vom Reicheds,nur bezüglichder Pferdeaushebungvon den Staaten5“ erlassen.

Von den Beschränkungendes Grundeigentums in der Umgebungvon Festungenhandelt das
R.G. vom 21. Dezember187158.

Den Interessendes Heerwesensdienenauchdie Bestimmungenüber Brieftauben56.
Die folgendeDarstellung wird, demPlane des Werkes entsprechend,keineeingehendereBe=

handlung des Reichsrechtesbieten. Das Gleiche gilt hinsichtlichdesjenigenbayerischenRechtes,das
zwar der Form nach gesondert,der Sache nach aber demRechtedes übrigen Reichesgleich ist.
Hiervon kann um so mehr abgesehenwerden,als P. Laband= eine umfassendeund ausgezeichnete
Bearbeitung diesesRechtsgebietesnach seinemneuestenStande geliefert hat, welcheauchBayern
berücksichtigt.Ich werde daher nur denBesonderheitendes bayerischenRechteseine ausführlichere
Betrachtung widmen.

Zweiter Abschnitt.
§ 302. Die staatsrechtlichenGrundlagen des bayerischenHeerwesens.

Zwischen Bayern und dem übrigen Reiche bestehtzwar, wie bereits gezeigtworden
ist, grundsätzlichRechtseinheitbezüglichder Heeresgesetzgebung;im übrigen jedoch
nimmt das bayerischeHeerweseneine Sonderstellungein. Der leitendeGedanke, auf
welchemdieseSonderstellungberuht, ist im Bündnisvertrage vom 23. November1870

öffentlicht im R.G.Bl. u. G.V. Bl.), vgl. Weber 81 S. 316. Zu diesermit Bayerns ausdrücklicher
Zustimmung erlassenenKais. V.O. erging die bayer. V.O. v. 26. Febr. 1899(G.V.Bl. S. 75, auch
1904 S. 579), die für die entsprechendenVorschriften die Einführung in Bayern anordnete. Die
ReservatrechtsstellungBayerns bezieht sich innerhalb des Rahmens des Art. 47 d. R.V. u. des
Kriegsleist.G. v. 1873 nur auf die Bestimmungender M.T.O. für den Frieden. Dies gilt auch
gegenüberden vom Reichskanzlerauf Grund des § 2 der Kais. V.O. zu erlassendenneuerentech=
Lischen Vorschriften. Die reichsrechtlichenBestimmungenfür Kriegszeiten, # B. der sog.Militär=
tarif, gelten mit derVertündigung auch für Bayern. Die Kais. V.O. enthält für Bayern mamnige

Heche Vorbehalte,z. B. § 1 Abfs. *iI 2 Ziff. 1B 1, 6 3 Abs. 1, § 26 Abs. 4. Vgl. auch Abs.1
4lbayer. V.O. v. 26. Febr. 1899; Weber26 S. 570ff.

52R.G. Bl. S. 129, Kr. M.Bl. 1873 S. 203; V. V.imKr. M.Bl. 1901 S. 260. «
u·lkais.V.O.i-.1.April1876(L)t.l55.Bl.S.187),6.uni1885(R.G.Eltl.S.197,«14.April

1888(R.G.Bl.S.142),27.Juni1890(R.G.Bl.S.75).iil.·Transport-O.sürdieisenbahnen
v.18·Jan.1899vgl.Anm.51.S.auchWeber10S.158,764,llS.482,584,641,13
S. 170, 14 S. 493, 15 S. 671.

"64ZPferdraushebungsworschr.für Bayern v. 7. Aug. 1902 u. 9. Aug. 1904 (Weber 32 S. 83).
Abänderungenim G. V. Bl.

55N.G.Bl.S. 459. AnderungdurchArt. 54mit 52u. 53desC.G.z. B.G.B. überdas
frühere Recht s. Weber 5 S. 396. «

56R.G. v. 28. Mai 1894(R.G.Bl. S. 463); G. v. 24.Mai 1894(G.V.Bl. S. 267),wodurch
demP. St. G.B. ein Art. 22a eingefügt wurde; V.O.v. 31. Mai 1894 (G.V.Bl. S. 268), dazu
Weber 22 S. 254 (M.B. v. 8. Juni 1894).

ö57Staatsrecht des DeutschenReiches, 4. Aufl., 4 S. 1ff., ferner D. R.St. R. S. 355 ff.
6. Aufl. mit Literaturangaben. S. ferner v. Seydels Abhandlung in Annalen 1874 S. 1035ff.
1875 S. ö3 ff., 1081ff., 1398ff.
(§ 302)1 IIT/8 5, III. Abs. I. über die Vorgeschichtedes Vertrages u. seineBedeutung vgl. die
aktenmäßigeDarstellung von J. Graßmann in HirthsAnnalen 1898 S. 722 ff.,v. Seydel,
Komm. z.Verf U. des DeutschenReichs,2. Aufl., S. 319ff., 402, Laband (a. a. O.Bd. 4 S. 39
Anm. 6) hat vollkommenzutreffenddie DarlegungenArndts (St. R. S. 494 ff. über die Stellung
des bayerischenHeeresals durchausverfehlt erklärt. Ebensohaltlos ist dieArndt'’sche Behauptung,
daß derKönig von Bayern das militärischeBegnadigungsrechtnur für dieFriedenszeitbesitze;denn
dieses Recht beruht nicht auf der R.Mil St.Ger.O., es ist auch kein Bestandteil des im Kriege ein=
tretendenkaiserlichenOberbefehls,der, wie u. u. dieVorgängedesFeldzuges1870/71beweisen,nur das
Recht der freien militärischenVerwendungderTruppen, die im übrigenderMilitärhoheit desKönigs
von Bayern unterstehenebegründet,soweitnicht weitergehendeBefugnissevereinbart werden.— Vgl.
auch K. Gümbel in Hirths Annalen 1899 S. 131f.., H. Rehm,allg. Staatslehre S. 130Anm. 1
u. S. 149 Anm. 6, Francke im Archiv f. öff. R. Bd. 17 S. 219 ff. Uber die Verwendunbaye=
rischer Heeresangehörigerim Kriege mit China 1900 vgl. Verh. d.Abg.K. 1901 St. B. Bd. VI
S. 474 ff.,fernerWeber Bd. 31 S. 165. UnrichtigBielefeld im Archiv f. öff.R. 16 S. 312ff.
Uber die Führung bayerischerTruppen durchden Kaiser im Manöverval. Berhe d.Abg.K. 1897/98
St.B. Bd. 9 S. 32, 48ff. GemeinfameUbungen mit anderenKontingenten könnendie Reservat=
btllung nichtberühren. Vgl. St. B. Abg.K. 1906 II S. 341. Land.Rep. 1909/10S. 256. Bgl.
unten Anm. 31.
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mit denWorten ausgesprochen:„Das bayerischeHeer bildet einenin sichgeschlossenen
Bestandteil des deutschenBundesheeresmit selbständigerVerwaltung unter der Militär=
hoheit Seiner Majestät des Königs von Bayern."“

Die BedeutungdiesesSatzes ist nicht darin zu suchen,daß er das bayerischeHeer
als ein eigenesKontingent des deutschenBundesheeresbezeichnet;denn das Reichsheer
ist überhaupt ein Kontingentsheer?:. Die Bedeutung des angeführtenSatzes beruht
vielmehr darin, daß die Heereshoheitdes Königs von Bayern denBeschränkungennicht
unterliegt, welchen die Rechte der übrigen Kontingentsherren zugunstendes Reiches
und des Kaisers nach der Reichsverfassungunterworfen sind. Die Heereshoheit des
Königs unterliegt in ihrer Ausübung nur denjenigenBeschränkungen,welcheim Bündnis=
vertrageausdrücklichfestgesetztsind. Das Schlußprotokollzum Vertragesbekräftigt
dies mit den Worten: „Diejenigen Gegenständedes bayerischenKriegswesens,betreffs
welcher der Bundesvertrag vom Heutigen oder das vorliegendeProtokoll nicht aus=
drücklicheBestimmungenenthalten, werden durchdieselbe"nichtberührt.“

Daß die besprochenenWorte des Bündnisvertrages die dargelegte Tragweite
haben, wird auch noch durch folgendesbestätigt. Der Bündnisvertrag leitet, nachdem
er von den Artikeln 57—60 der Reichsverfassungund ihrer Anwendung auf Bayern
gehandelthat, die übrigenAbmachungenüber das Heerwesenmit den Sätzenein: „Die
Artikel 61—68 finden auf Bayern keineAnwendung. An derenStelle treten folgende
Bestimmungen.“ Von diesenBestimmungenbeziehensich jene unter Ziffer 1Iund II auf
die Artikel 61 und 62 der Reichsverfassung. Von Ziffer I ist bereits gehandelt, von
Ziffer II wird später die Rede sein. Die Ziffern III——VIersetzendie Artikel 63—68
derReichsverfassung,welchletztere?dieBeschränkungenderKontingentsherrlichkeitdurch
die Rechte des Reiches enthalten. Die Reichsverfassungüberträgt in diesenArtikeln
dem Kaiser den Oberbefehlüber die „gesamteLandmacht des Reiches“ im Kriege und
im Frieden. Sie verknüpft mit diesem Bundesfeldherrnamteeine Reihe besonderer
Befugnisse: Inspektionsrecht,Rechte in bezugauf die Heereseinrichtungund =gliederung,
Ernennungsrechte,das Recht, Festungenanzulegenund denBelagerungszustandzu ver=
künden. Im Artikel 66 sind die Rechte der Kontingentsherrengeregelt. Einige Be=
stimmungenbeziehensich auf die Erhaltung der Einheitlichkeit des Heeres. Alles dies
gilt für Bayern nicht, und zwar niemals und unter keinenUmständen, auch nicht im
Kriege. Denn der Bündnisvertrag macht keinenUnterschied. Er verneint die Geltung
der Artikel 61—68 der Reichsverfassungfür Bayern schlechtweg.

Wenn man dies festhält, dann wird man die allerdings an sichschonsehrdeut=
lichen Bestimmungen nicht mißverstehenkönnen, welche der Bündnisvertrag über die
Rechte trifft, die dem Kaiser bezüglichdes bayerischenHeeres im Kriege zukommen.

Die oben angeführte Stelle des Bündnisvertrages lautet vollständig: „Das
bayerischeHeer bildet einen in sichgeschlossenenBestandteil des deutschenBundesheeres
mit selbständigerVerwaltung unter der Militärhoheit Seiner Majestät des Königs von
Bayern; im Kriege — und zwar mit Beginn der Mobilisierung — unter dem Befehle
des Bundesfeldherrn."“

Der sprachlicheSinn dieserStelle ist völlig klar. Der ersteSatz gilt für Krieg
und Frieden; auch im Kriege ist das bayerischeHeer ein in sichgeschlossenerBestand=

* Dies ist einer der bestrittensten,gleichwohlaber m. E einer der zweifellosestenSätze des
deutschenStaatsrechtes. Ich habemich in diesemSinne schonin denAnnalen desDeutschen Reiches
1875 S. 1396 ausgesprochen.Vgl. über die Frage,die hierhich zu erörtern ist, P. Laband,
Archiv f. öff. R. III S. 491ff. u. D. R.t.R. 6. Aufl. S. 355 ff.,mit Litt. Angaben, Bonin,
Grundz. d. Rechtsverf. in d. deutschenHeeren, Weimar 1904. W. F. Müller, die Teilung der
Mil.Gewalt im deutsch.Bundesstaat, Leipzig 1905, Burhenne, Die Kontingentsherrlichkeit der
deutschenLandesherren,Berlin 1904 u. Gordan in Annalen 1908 S. 481 ff.,Guderian, Die
Stellung d. Kaisers u. der Kontingentsherrennach Militärstrafprozeßrecht, Archivf. öff. R. 19

* XIV § 4 Abf. 1.
4 Vgl. überdiesesWort v. Seydel, Kommentarzur R.Verf. 2. Aufl. S. 337u. Graßmann,

Annalen 1898 S. 728.
5 Von Art. 67 abgesehen.
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teil desBundesherres, hat es seineselbständigeVerwaltung, stehtes unter der Militär=
hoheitseinesKönigs. Nur der kriegerischeOberbefehl,die Verfügungüber die bayerischen
TruppenzuKriegszweckengehtmit derMobilmachungaufdenKaiserüber. Der Kaiser
wird also im Kriege nicht Bundesfeldherrim Sinne der Reichsverfassungüber die
bayerischenTruppen, d. h. er erhält Bayern gegenübernicht diejenigen Befugnisse,
welchenachArtikel 63ff. derReichsverfassungmit demBundesfeldherrnamteverknüpft
sind — denn für Bayern gelten dieseArtikel nicht —, der Kaiser erhält nur den
Oberbefehl.Der Kaiser kann also z. B. nicht die bayerischenTruppen auflösen,er
kann nicht bayerischeErsatzmannschaftenin preußischeRegimenter einstellen, er kann
keine bayerischenGenerale und Festungskommandantenernennenusw.“.

Der kaiserlicheOberbefehltritt mit Beginn derMobilmachungein, demnachauch
nur für diejenigenTeile des bayerischenHeeres, für welche die Kriegsbereitschaftan=
geordnetist.

Der Bündnisvertrag sagt: „Die Anordnung der Kriegsbereitschaft(Mobilisierung)
des bayerischenKontingentesodereinesTeiles desselben“— und ebensoder Aufruf
des Landsturmes'— „erfolgt auf Veranlassungdes Bundesfeldherrndurch Seine
Majestät den König von Bayern.““ Das Gleiche gilt für die Zurückführung des
Heeresauf denFriedensfußund für die Auflösungdes Landsturmes.

„Im Kriege sind die bayerischenTruppen verpflichtet,den Befehlen des Bundes=
feldherrn unbedingt Folge zu leisten. Diese Verpflichtung wird in den Fahneneid auf=
genommen.“ Den Fahneneid? leistendie bayerischenTruppen ihrem Könige als ihrem
Kriegsherrn, und sie gelobendiesem denGehorsam gegendie Befehle desBundesfeld=
herrn im Kriegsfalle 10.

Eine Sonderstellungnimmt Bayern auch bezüglichdes Festungswesensein. Die
Festungen sind für das übrige Reich, trotzdemdas Heer Kontingentsheerist, Waffen=
plätze des Reiches. Die bayerischenFestungendagegensind — abgesehenvon den be=
sonderenVereinbarungenüber Ulm=Neu-Ulm½1— Landesfestungen.Und zwar gilt dies
nicht bloß von denbestehendenFestungenIngolstadt und Germersheim,sondernauchvon
jenen, welche etwa künftig auf Reichskostenim bayerischenGebiete angelegtwerden.
Solche neueBefestigungenkönnenüberdiesnur auf Grund besondererVereinbarung
mit Bayern gebautwerden15.

Aus der Heereshoheit,die nichts anderes als die Staatsgewalt ist, folgt, wie
auf allen Gebieten der Betätigung der Staatsgewalt, das Recht der Verwaltungs=
verordnungund desDienstbefehles. Verwaltungsverordnungund Dienstbefehlsind gleich=
artig; eine staatsrechtlicheGrenze zwischenbeiden läßt sichnicht ziehen. Soweit das
bayerischeStaatsrecht in Frage kommt, ergebensich hier auch keine nennenswerten
Schwierigkeiten.Der König, als Träger der Heereshoheit,hat das Verordnungs=und
das Befehlsrecht. Er übt beide Rechte tatsächlichunter Mitwirkung des verantwort=
lichen Kriegsministers. Es kann auch darüber kein Zweifel bestehen,daß dieseMit=
wirkungfür alleBefehle,welchesichnichtunmittelbarauf die militärischeVerwendung

s Die Dorlegung bei Fr. Brockhaus, Das deutscheHeer u. dieKontinzente der Einzel=
staaten,Leipzig 1888, insbes.S. 158 u. 217 hat P. Laband, Archiv f. öff. R. IIIS. 528f. ein=
wandfrei widerlegt.

7 Sofern nicht nach R.G. v. 11. Febr. 1888 Art. II § 25 der Aufruf durchdie komman=
dierenden Generale, Gouverneure oder Festungskommandanten geschieht. »

Vgl. darüberv. Seydel, Kommentar zurR. Verf. 2. Aufl. S. 359. Über die Anordnung
des Kriegszustandes o. § 221.

* Val. über denFahneneid P. Laband, Staatsrecht des DeutschenReiches, 4. Aufl. 4
S. 59, 69.

10Unrichtig Fr. Brockhaus a. a. O. S. 153f.; vgl. P. Laband, Archiv f. öff. R. III

Um ist nach demVertrage v. 16. Juni 1874 (dazuVereinbarung. v. 24./29.Sept. 1900)
einheitlicherWaffenplatz. Vgl. P. Laband, Staatsrecht, 4.Aufl. 4 S. 32, 75,Kr. Min. Bl. 1874
S. 338. Rezer 3 S. 411. W. F. Müller a. a. O. S. 54. BesondereAbmachungenbestehen

für die Ausübung der Gerichtsbarkeitüber die in Metz, Saargemünd und Dieuze stehendenbayer.
ruppen.

12Bündnisvertrag III § 5, V Abf. I, Schlußprot. XIV 9§ 1, 2.
v. Seydel=Graßmann, BayerischesVerwaltungsrecht. 39
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der Truppenbeziehen,staatsrechtlichnotwendigist18. Für Bayern ist es z. B. sicher,
daß Ernennungenund Beförderungenim Heere zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung
desKriegsministers bedürfen. Die erwähnteAusnahme aber ist von geringemBelange,
da mit demAugenblicke,wo eineVerwendung der Truppen zu Kriegszweckenstattfindet,
der kaiserlicheOberbefehl,also die Geltung des Reichsrechtes,eintritt.

Für dasjenigeGebiet des Heeresrechtes,welches durch Reichsgesetzegeregeltist,
kommtdas Vollzugsverordnungsrechtfür Bayern durchwegdemKönige zu. Es ist also
in bayerischenHeeresangelegenheitennicht bloß das kaiserlicheVerordnungsrecht,sondern
auch das Verordnungsrechtdes Bundesrates ausgeschlossen“.

Dies wurde“ bezüglich der V.V. des Bundesrates zum Militärpensionsgesetze von der Mehr=
heit des Bundesrates nicht anerkannt16. Die bayerischeRegierung hatte indessenmit Rechtunter
Bezugnahmeauf die Bayern gewährleisteteselbständigeHeeresverwaltungdieBefugnis beansprucht,
die beschlossenenAusführungsbestimmungenin eigenerZuständigkeitzu erlassen.Wenn dagegenauf
Artikel 7 der R.V. Bezug genommenund betontwurde,das Verordnungsrechtdes Bundesratessei
in den Bestimmungendes Bündnisvertragesunter III §5 nicht beschränkt,so ist damit nichts be=
wiesen. Daß das bayerischeSonderrechtnicht durchArtikel 7 der R V. eingeschränktwird, sondern
umgekehrtdieserdurchjenes,ist klar. Eine ausdrücklicheHervorhebungdesVerwaltungsverordnungs=
rechtesaber im Bündnisvertragewar überflüssig,weil in dessenAbmachungendiesesVerordnungs=
recht von selbstinbegriffen ist. Wer die selbständigeVerwaltung hat, hat damit auchdas Recht
derVerwaltungsverordnung.Es ist nicht abzusehen,warum, wie dies unbestrittenist, dasbayerische
Verordnungsrechtzwar geltensoll, wo das Verordnungsrechtfür das übrige Reich, abweichendvon
der Regel des Artikel 7, dem Kaiser übertragen ist, dagegen nicht gelten soll, wo die Regel des
Artikel 7 belassenist.

Nur dann, wenn etwa ein R.G. über HeeresangelegenheitendemBundesratedenErlaß von
Rechts verordnungenanheimgebenwürde—ein Fall, der nicht unter Artikel 7 derReichsverfassung
gehört —, würden solche Verordnungen, weil inhaltlich Gesetze,auch für Bayern gelten.

Das Heeresverordnungsrechtdes Königs ist durch den Bündnisvertrag 7 teil=
weise gebunden. „In bezugauf Organisation, Formation, Ausbildung und Gebühren,
dann hinsichtlichderMobilmachung18wird Bayern volle lbereinstimmungmit den für
das BundesheerbestehendenNormen herstellen.“19

Dagegenhat sichBayern „bezüglichder Bewaffnung und Ausrüstung sowie der
Gradabzeichen“„die Herstellung der vollen Übereinstimmungmit dem Bundesheere“
„vorbehalten"20. Nach dieserRichtung hat Bayern also eineVerbindlichkeitnicht über=
nommen?!, wohl aber dasjenige getan, was es in Aussicht gestellthatte. Außerdem
ist im Schlußprotokolle zum Bündnisvertrage?8 ausdrücklichgesagt, daß die „übrigen
Gegenständedes bayerischenKriegswesens“, über welche nichts vereinbart ist, „sohin
insbesonderedie Bezeichnungder Regimenterusw., die Uniformierung, Garnisonierung,
das Personal=und Militärbildungswesen“s, der freienRegelungBayerns anheimfallen.

1½Vgl. oben1 § 72 Anm.3.
14 Ubereinstimmend A. Hänel, Deutsches Staatsrecht 1 S. 488f.
15 Wie P. Laband a. a. O. 4 S. 227 Anm.5 mitteilt.

16 PFrot. des Bundesrates 1875 §F124.
i ISS 5, III Ab. II.
18Der Mobilmachungsplan enthält die Anordnungen über die Kriegsformation. Dieselben

gehen also für Bayern formell nicht vom Kaiser (N.Mil.G. § 6), sondern vom Könige aus.
1 Dazu v. Seydel, Kommentar zur R.Verf., 2. Aufl. S. 365, auchStaatsrecht,2. Aufl. 3

S. 727 lüber die staatsrechtliche Bedeutung dieser Vereinbarung). In den Verh. d. K. d. Abg.
1891/92 St. B. VII S. 515 Sp. 2 ist die Ansicht vertreten worden, die Bestimmung beziehe sich
nicht auf die Heeresbeamten. Haltbare Gründe für dieseAnsicht find mir nicht erfindlich; sie ist
offenbarirrig. Richtig Kriegsministerv. Safferling ebendaS. 520f., 528.

20 Bündnisvertrag III § 5, III Abs. III.
21 Vgl. v. Seydel, angef. Kommentar S. 365, P. Laband a. a. O. 4 S. 24, Fr. Brock=

haus a. a. O. S. 146f., dagegenunrichtig S. 160.
22XIV § 4 Abl. I.

« 28Abs. II sügt bei: „Die Beteiligung bayer.Offiziere an denfür höheremilitärwissenschaft=
Lcheoorr technischeAusbildungbestehendenAnstaltendesBundes wird speziellerVereinbarungvor=
ehalten.“
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Für das bayerischewie für das Reichsstaatsrechtgilt der Satz, daß die Ver⸗
waltungsverordnungund der Dienstbefehl?"nur an diejenigensichrichten können,welche
der Dienstgewalt unterworfen sind, also hier an die Heeresangehörigen.Dabei versteht
sichvon selbst,daß Verwaltungsverordnungenund Dienstbefehlesichinnerhalb der gesetz=
lichen Schranken halten müssen. Im Wege der Dienftvorschrift und desDienstbefehles
können dagegenohne eine gesetzlicheUnterlage niemals Rechte gegenPersonen, welche
dem Heerenicht angehören,oderPflichten für dieselbenbegründetwerden. Denn Vor=
schriften dieser Art fallen nicht in das Gebiet der Verwaltungsverordnung,sondernin
jenes der Rechtsverordnung,des Gesetzesim materiellenSinne. Dies ist von besonderer
Bedeutung für die Bestimmungen,welchedenWaffengebrauchund die Festnahmedurch
die Truppen gegenüberbürgerlichenPersonen regeln. Der leitendeGrundsatz ist in der
bayerischenVerfassungsurkundemit denWorten ausgesprochen:„Die Armeehandelt.
iim Innern nur dann,wenndie Militärmacht von der kompetentenZivilbehördeförm=
lich dazu aufgefordertwird.“ Daraus ergibt sich, daß den Befehlshabern des Heeres
„im Innern“ regelmäßignur eineDienstgewalt, aber keineAmtsgewalt zukommt. Eine
Amtsgewalt könnensie, abgesehenvon der besonderenÜbertragung der Amtsgewalten
des bürgerlichenStaatsdienstes an Befehlshaber des Heeres durch den König, nur
erlangen,wenn sievon der zuständigenPolizeibehördezumBeistandeaufgerufenwerden½5.
Sonst hat die bewaffneteMacht „im Innern“ nur das Recht der Notwehr. Die
Dienstvorschriftkannregeln,wiediesesRechtzugebrauchenist,undkanndiesenGebrauch
einschränken;dagegendarf sie niemals die Anwendung von Gewalt über die Grenzen
der Notwehrhinaus zulassenoder gar gebieten26.

Über die besondereStrafgerichtsbarkeitfür das Heer?7enthält der Bündnis=
vertrag keine ausdrücklicheBestimmung. Zweifellos ist, daß das Reich zur Regelung
der Militärstrafrechtspflege zuständig ist; die Reichsmilitär=Strafgerichtsordnungvom
1. Dezember1898 ist auch in Bayern eingeführtworden28. Ebenso zweifellos ist aber
auch,daß, insofernund insoweitdieHandhabungderStrafgerichtsbarkeitüberHeeres=
angehörige ein Bestandteil der Heeresverfassungist, hierauf die sonderrechtlicheSelb=
ständigkeitdes bayerischenHeerwesenssich erstreckt.Die aus der Justizhoheitaus=
geschiedeneMilitärjustizhoheit ist ein Bestandteil der Militärhoheit, welchedem Könige
von Bayern zukommt. Sie kann also für das bayerischeHeer im Kriege und Frieden
nur durchGerichtedes Königs ausgeübtwerden29. Bei SchaffungdesReichsmilitär=
gerichtes durch die R. Mil. Str. G.O. wurde der SonderstellungBayerns durch die auf
Vereinbarung beruhende,reichsgesetzlicheEinrichtung eines besonderenSenates für das
bayerischeHeer Rechnunggetragens0.

Das bayerischeHeerwesenunterliegtder Reichsaufsicht,der Besichtigungdurch
den Kaiser. Für das Besichtigungsrechtdes Kaisers gelten aber nicht die allgemeinen

24Vgal. über diesen Fr.van Calker, die strafrechtlicheVerantnortlichleit für auf Befehl
begangenegeme en, ins Tucach Militärstrafrecht, München u. Leipzig 1891.

25Oben §221 u. S. . »
26 Die einschlägigenFragen sind erörtertvon Fr. van Calker, Das Recht desMilitärs

um administrativen Waffengebrauch,München 1888, u. H. Rehm, Krit. Viertehahreschr.N. F.
II S. 157f. K. Endres, Der milit. Waffengebrauch,2. Aufl., Berlin 1905, Kronberger,

Das Verhalten der bew. Macht usw., München. gnh der Bestimmungen der Garnisonsdienst=
vorschr., Abschn. 1 HGornisonwachtdienst. v. 1. Nov.1888 (abgeändert unterm 28. Okt. 1895 u.
25. Juni 1902)über denWaffengebrauchf. auchVerh. d. K. d. Abg. 1891/92St. B. VII S. 509.
520. Die Bestimmungenüber den Belagerungszustandsind bereits obenS. 252ff. erwähnt.

27Vgl. darüberoben1 § 79.
28E.G. z. M.St. G.O. § 33 (NR.G.Bl.S. 1289);vgl. obenBd. 1 § 79.
: J. Graßmann in Hirths Annalen 1898 S. 721 ff. Unrichtig Fr. Brockhaus a. a. O.

0 R.G. v. 9. März 1899(R.G.Bl. 135)s. o. I § 79. Vgl. v. Seydel-=Graßmann,
Bayer. St. R. kl. Ausg. 1903, 3. Aufl. S. 90. Überdie VorgeschichtediesesR.G., das ohneBayerns Zu-
stimmungnicht geändertwerdenkann, vgl. dieDarlegungendesSt. Ministers Grafen Crailsheim
in der Sitzung d. Abg.K. v. 24. März 1899,St. B. S. 586ff., 601, hierzuProt. d. III. Aussch.d.
R.R.K. v. 13.April 1899(Vertrag mit Preußen über die Sicherung desSonderrechtes).Vgl. auch
K. Endres im Archiv f. öff. R. 1908 S. 273ff.

39“
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Bestimmungender Reichsverfassung,sonderndie BestimmungendesBündnisvertrages32.
„Der Bundesfeldherr hat die Pflicht und das Recht, sichdurch Inspektionen von der

übereinstimmung in Organisation, Formation und Ausbildung sowie von der Voll=
zähligkeit und Kriegstüchtigkeitdes bayerischenKontingentesllberzeugungzu verschaffen,
und wird sich über die Modalitäten der jeweiligen Vornahme und über das Ergebnis
dieserInspektionen mit Seiner Majestät demKönige von Bayern ins Vernehmensetzen.“
Der Kaiser kann also sein Besichtigungsrechtnur auf Grund einer Verständigung von
Fall zu Fall mit demKönigevonBayern üben. Der Kaiser oderseinVertreterhaben
nicht die Befugnis, anläßlichder BesichtigungAnordnungenzu erlassen.Über Ab=
stellung wahrgenommenerMängel durchdenKönig hat sichder Kaiser mit letzteremins
Benehmenzu setzen. Ein Recht, dieseAbstellung zu fordern, bestehtnur insoweit, als
die Erfüllung von BundespflichtenBayerns in Frage kommt32.

Der Bündnisvertrag#5enthält endlichnoch folgendeBestimmung:„Zur steten
gegenseitigenInformation in den durch dieseVereinbarung geschaffenenmilitärischen
Beziehungen erhalten die Militärbevollmächtigten in Berlin und München über die
einschlägigenAnordnungenentsprechendeMitteilung durch die respektivenKriegs=
ministerien.“

§ 308. Die Heeresverfassung.Die obersteVerwaltungsstellefür das Heer
ist das Kriegsministerium,dessenEinrichtungbereitsin anderemZusammenhangedar=
gelegtworden ist 1. In seiner Eigenschaft als Minister? kann der Kriegsminister nur
durch andereMinister oder einenStaatsrat im ordentlichenDienste vertreten werden.
Der Kriegsminister ist aber zugleichauch, ohne Rücksichtdarauf, welchenRang er als
Offizier hat, der unmittelbare Vorgesetzte,der obersteBefehlshaber des ganzenHeeres
und nur dem Könige, als dem oberstenKriegsherrn, untergeordnet". Als oberster
Befehlshaberkann der Kriegsministerdurcheinen anderenmilitärischenBefehlshaber
vertretenwerden.

Unmittelbar unter demKriegsministerium stehendie Generalinspektionder Armee',
der Generalstabe,die Generalkommandosund die Intendanturen der drei Armeekorps,
dieWaffen=und sonstigenInspektionen?,das Gendarmeriekorpskommando“,die Sanitäts=
ämter, die Fußartilleriebrigade, die Feldzeugmeisterei,die Militärschießschule, der
Operationskurs für Militärärzte, die Generalmilitärkasse, die Intendantur der mili=
tärischenInstitute.

III §85, III Abf. IV. üÜberdie sog.Kaisermanbdvers. Verh. d. Abg.K. 1897/98St.B. 0
S. 32,48 ff., 1905/06St. B. 2 S. 444. Die Ausführungen v. O. Bielefeld im Archiv f.öff.
N. 16 S. 812ff. über die angeblicheVerletzungdes bayer. ReservatrechtesdurchTeilnahme bayer.

eeresangehörigeran der Expedition nach Ostasien find verfehlt. Vgl. hierüber auch Verh. d.
ba.K. 1901St. B. 6 S. 474ff., 501ff. (Graf Crailsheim).

Vygl.die eingehendenAusführungenvon Fr.Brockhaus a. a. O. S. 149ff. u. P. Laband
a. a. O. 4 S. 40. Verh.d. Abg.K. 1895/96St. B.5 S. 685.

38III § 5, III Abf.VI.
(5303]1ObenI §76Zif. VI.

: Über die VerantwortlichkeitdesKriegeministers vgl. obenI § 72 Anm. 3 S. 338, § 74
Anm. 39, 40. Vgl. auchLandt. Rep.1909/10 S.376.

* Vgl. oben1 § 72 Anm. 20. S. über dieFrage auchVerf d. K. d. Abg. 1887/88St. B. 3
S. 48f. (dazu2. Aufl. § 63 Anm. 46), 284, 288, 294f., Beil. Bd. II S. 665. Erst seit 1908 ist ein
General als Staatsrat im Kriegsministerium ernannt.
. ««Vgl.dieAnin.3ange.Kammerverh.;auV.Bl.d.Kr.Min.18756.526(Ziss.1).—

gberLdie9Ad1utanturu.dieLeibgardedestlönigswenIS.84)Mil.Hdb.f.d.Kgr.Bavern1909
. u.

5 Vgl. über diese(unbesetzt)Mil. Sdb.S. 15. über die IV. deutscheArmeeinspektionV. Bl.
d. ar·Min 1892S. 258.

6ber diesen,dann das Kriegsarchiv (Weber 17 S. 115 bopographischeBureau (Weber
Suto Mmsemuseum(Weber 14S. 284, 15 S. 413) u. Armeebibliothek(Weber 23 S. 7)
il. HPdb.S. .

Hirrüber unten Anm. 15ff.
8 Vgl.oben§ 217.
* Vgl. Weber 9 S. 316, 5 S. 173 u. Mil. Hdb., K. Endres, Wehr-V. S. 25 ff., Weber

23 S. 563,585,687.
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Die bewaffneteMacht Bayerns kennzeichnetsich äußerlich als Bestandteil des
deutschenBundesheeresdadurch,daß sie gemäßArmeebefehlvom 20. März 189710
gleich den übrigen deutschenKontingenten die deutscheneben der bayerischenKokarde
trägt. Sie gliedertsich,entsprechenddenreichsrechtlichenBestimmungen,in dasstehende
Heer (aktiveArmeeund Reserve),die Landwehrund denLandsturm11.

Der Effektivpräsenzstanddes bayerischenHeeres, dessenGesamtstärkedurchReichs=
gesetzfestgesetztwird 12, die Zahl der jährlich einzustellendenRekruten und die Zahl
der taktischenEinheitenbei deneinzelnenWaffenwird nachMaßgabeder reichsrecht=
lichen Vorschriften durch den König festgestellt.

Es liegt außerhalb der Zweckedieses Werkes, die verschiedenenUmgestaltungen
zu verfolgen,welchedie Einteilung und die EinrichtungendesHeeresim Laufe des
letztenJahrhunderts erfahren haben.

Die GrundlagederHeeresverfassung bildetnochdieK.V.O. vom13.Februar
18721s,siehat jedochzahlreicheAnderungenerlitten. Mit Berücksichtigungdieserge=
staltetsichdie Friedensformation des bayerischenHeereswiefolgt 24.

Es bestehendrei Armeekorps (Generalkommandoin München, Würzburg und
Nürnberg) mit je zwei Divisionen (München,Augsburg, Nürnberg, Würzburg, Landau,
Regensburg). Ein Teil der vierten Division liegt in Elsaß=Lothringen.

Das bayerischeHeer zählt 24 Infanterieregimenter (mit je 1 Maschinengewehr=
kompagnie), 2 Jägerbataillone (mit je 1 Radfahrerkompagnie), 12 Reiterregimenter
(2 schwereReiter=,2 Ulanen=und8 Chevaulegersregimenter),12Feldartillerieregimenter,
3 Fußartillerieregimenter, 4 Pionierbataillone, 1 Eisenbahnbataillon, 3 Trainbataillone,
2 Telegraphenbataillone,die Kavallerietelegraphenschule,1 Luft= und Kraftfahrbataillon
und 1 Fliegerbataillon.

BesondereInspektionen sind die Waffeninspektionen, nämlich die Inspektionen
der Kavallerie, des Ingenieurkorps, des Eisenbahn=und Telegraphenwesens,sowie
des Luft= und Kraftfahrwesens, eine Pionier= und eine Festungsinspektion,dann die

nspektionender Militärbildungsanstalten , der Unteroffizierschuleund der militärischen
trafanstalten16 sowie die Artillerie= und Traindepotdirektion17.

Ferner besteheneine Feldzeugmeisterei,ein FestungsgouvernementIngolstadt, eine
FestungskommandanturGermersheim und eine Anzahl Kommandanturenund Garnison=
kommandos,welchedemGeneralkommandodes Armeekorps, in dessenBereichesieliegen,
untergeordnetsind8.

Die wirtschaftlicheVerwaltung desHeereswird durchIntendanturengeleitet.
Bei jedem Armeekorps bestehteine Korpsintendantur und in Unterordnung unter die=
selbe für jede Division eine Divisionsintendantur18. Außerdem bestehteine besondere
Intendantur der militärischen Institute 29. Den Korpsintendanturen sind auch die
„Militärlokalverwaltungsbehörden“: Proviantämter, Garnisonverwaltungen sowie die
Garnisonsbaudistrikte31 unterstellt. Den Sanitätsämtern der Armeekorps obliegt, im

10 P. Laband a. a. O. 4 S. 77#. v. Seydel, Annalen 1875 S. 1407 ff.
11Weber 24 S. 283; vgl. auch S.288. »
12Nach Kontingenten ausgeschiedenerstmals im R.G. v. 15. April 1904. Uber die Be=

deutung des Ausdrucks „Friedenspräsenzstärkevgl. Laband a. a. O. 4 S. 81. Nach R.G. v.
3. Juli 1913 (R.G.Bl. S. 496) ist das bayer. Heer i. J. 1915 auf 73370 Mann zu bringen.

13Kr. M.Bl. 1872 S. 39. Weber 9 S. 305).
14Mil. Hdb.1909. Die ÄnderungeninfolgedesR.G. v.8. Juli 1918sindim Texteberücksichtigt.
1/ Weber 6 S. 740, 9 S. 150. DerInspektion find unterstelltdieKriegsakademie(Weber 7

S. 35), die Artillerie= u. Ingenieurschule,die Kriegsschule(Weber 5 S. 114, 6 S. 740) u. das
Kadettenkorps(2. Aufl. § 28 Anm. 13, § 50 Anm. 5, 6; Weber 5 S. 9, 249, 6 S. 740,Kr. Min.Bl.
1892S. 64);vgl.Mil. Hdb.S. 155f.

1%V.Bl. d. Kr. Min.1882 S. 299. Dieser unterstehtauch die Arbeiterabteilungin Ingol=
stadt. Vgl. Weber 10 S. 306. «« «

17Die technischenInsiituts unterstehender eltzeugmeitere, Kr.Min. Bl. 1906 S. 59. Val.
Denkschriftd. Verh. d. A 2n 1905/06Beil. 184, Weber34 S. 757. «

Ingl.MilHdb..l47. Bezüg«lichder TruppenübungsplätzeWeber 23 S. 152 (hierzu
Grafemröhr). 19Weber 7 S. 572, 8 S. 464, 10 S. 305, 26 S. 64.

20Weber 24 S. 283. Diesenfind dieMilitärbauämter Ingolstadt II u. MünchenI unterstellt.
Weber9 S. 307Anm.24,11S. 256,14S. 283,350;Mil. Hdb.S. 18.
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Vereinemit denKorpsintendanturen,dieVerwaltungderMilitärlazarette im Verbande
der Armeekorps. Sie sind den Militärlazaretten ihres Befehlsbereichesvorgesetztund
regelnund beaufsichtigendenSanitätsdienstin denselben?.

Das Kassenwesendes Heeres ist von dem übrigen Staatskassenwesengetrennt.
Unmittelbar unter demKriegsministerium steht die Generalmilitärkassemit der Militär=
pensions=und der Militärfondskasse23sals Spezialkassen. Bei den Armeekorps bestehen
Korpszahlungsstellen?“. Die laufendenBedürfnisseder einzelnenTruppenkörperwerden
nach dem System der Selbstbewirtschaftungbefriedigt5. Die Bereitstellung der Be=
kleidungsstückebesorgenzwei Korpsbekleidungsämterbei dem 1. und 2. Armeekorps.

Die Rechnungsprüfungdes Heeresgeschiehtdurch eine besondereRechnungs=
revisionsstelleim Kriegsministerium6.

Die Gebietseinteilung und die BehördeneinrichtungBayerns für die Zweckedes
Heeresersatzwesens# # ist folgende.Das Königreichist in drei Armeekorpsbezirke
geteilt, deren jeder einen Ersatzbezirkbildet. Die Bezirke der Armeekorps zerfallen in
je vier Infanteriebrigadebezirke,deren jeder mehrereLandwehrbezirkeumfaßt. Inner=
halb eines Landwehrbezirkesbildet jede unmittelbare Stadt?s und jeder Amtsbezirk
eines Bezirksamtes einen Aushebungsbezirk, der wieder in Musterungsbezirkegeteilt
werdenkann??.

Die obersteLeitung der ErsatzangelegenheitenkommtdemKriegsministeriumge=
meinsammit dem Staatsministeriumdes Innern als „Ministerialinstanz“zu. Die
Ersatzbehördedritter Instanz für die Armeekorpsbezirkebildet der kommandierende
General des Armeekorps gemeinsammit dem Regierungspräsidenten,welcher am Sitze
des GeneralkommandosseinenAmtssitz hat20. Ersatzbehördenzweiter Instanz für die
Infanteriebrigadebezirkesinddie Oberersatzkommissionen.Sie bestehenaus einemhöheren
Offiziere, in der Regel dem Brigadekommandeur,und einem höheren Verwaltungs=
beamten,welchendas Staatsministeriumdes Innern bestellt. Ersatzbehördenerster
Instanz für die Aushebungsbezirkesinddie Ersatzkommissionen.Sie bestehenaus einem
Offiziere, in der Regel demBezirkskommandeur,und demBezirksamtmanneoderBürger=
meister, bzw. deren Stellvertreter. Für gewisseObliegenheitenwerden die Oberersatz=
kommissionendurch ein bürgerlichesMitglied, die Ersatzkommissionendurchvier bürger=
licheMitgliederverstärkt.DiesewerdennebstgleichvielStellvertreternausdenBezirks=
oder Gemeindeeingesessenenvon dem Distriktsrate oder dem Kollegium der Gemeinde=
bevollmächtigtengewählt. Für jeden Regierungsbezirkbestehteine Prüfungskommission
für Einjährig=Freiwillige?1. Die Bestimmungenüber die Zuständigkeitendieser Be=
hörden und über das Ersatzgeschäft(Vorbereitungs=,Musterungs= und Aushebungs=
geschäft)sind für Bayern dieselbenwie für das übrige Reich.

Die Organisation der Landwehr wird nachMaßgabe der reichsgesetzlichen
Vorschriftenund im Einklangemit denAnordnungenfür das übrigeReichsheervom
Könige bestimmt. Grundlage hierfür ist die bereits erörterte Gebietseinteilung des

22Kr. M.Bl. 1893 S. 141.
Über die Militärfonds u. Militärstiftungen Mil. Hdb. 1905 S. CVI. Uber die Organi=

sation der Fendserwoltung Kr. M.Bl. 1883 S. 45.
24Weber 8 S. Anm. »
ICVglP.Labanda.a.O.4S.101f.UberdasKassenioesenbeidenTruppenWebers

S. 315, 15 S. 507. Kr. M.Bl. 1894 S. 101.
26%G.V. Bl. 1883 S. 140, Weber 16 S. 116.
“ Vgl. R. Mil. G. § 5 Abs. III. Das R. G. v. 26. Mai 1898 (N.G.Bl. S. 185) verfügt,

abweichendvon dem Grundsatz des Art. 60 d. R.Verf., daß, wenn ein Armeekorpsbezirkseinen
Rekrutenanteil nicht aufzubringen vermag, der ufall auf die anderenArmeekorpsbezirkedes=
selben Reichsmilitärkontingentes nach Maßgabe der vorhandenenÜberzähligen verteilt
wird. Infolge des nämlichen R.G. hat Bayern — Art. 53 Abs. 5 der R.V. ist aufgehoben
worden — auch an der Deckungdes Mannschaftsbedarfsfür die Marine sichV beteiligen

268 UberderenJerlegung in AusbehungebezieleWehr=O.§ 1, 5 Abs. V u. VI.
29Wehr=O.§ 1Iu. Anlage I; Kr. M. Bl.1890 S. 325, 1891 S. 91, 1892 S. 100.
12%Also demRegierungspräsidentenvon Oberbayern,Unterfrankenu. Mittelfranken.
8 Wehr=O.§ 2 uUüber dieZusammensetzungder letztgen.Kommission§ 92; M.B. v. 21. Dez.

1890(G.V. Bl.S. 693),K. Endres, Wehr=Verf.S. 48.
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Landes für Heereszwecke.Die Landwehrbataillone entsprechenbestimmtenLandwehr=
bezirken.Die Landwehrreitereiwird im Frieden zu Ubungennicht einberufen;die
Landwehrleuteder übrigen Waffen werden im Falle kriegerischenBedarfes zum
stehendenHeereeinberufen,im Friedensindsieübungspflichtig#2.

JedemLandwehrbezirkeist einStabsoffizierals Bezirkskommandeurvorgesetzt36.
Demselbensind ein Bezirksadjutant, die Bezirksfeldwebelder Kompagniebezirkeund das
erforderliche weitere Unterpersonal beigegeben. Zur Unterstützung der Bezirks=
kommandeuresind für die Hauptmeldeämterund Meldeämter des Landwehrbezirkes
Bezirksoffiziere36, für die Kontrollbezirke Kontrolloffiziere aufgestellt. Den Landwehr=
bezirkskommandeurenobliegt die Kontrolleder Personendes Beurlaubtenstandes,ins=
besonderedie Listenführungund die EinberufungdieserPersonen. Die Landwehr=
behörden stehenunter der Leitung der Kommandos der Infanteriebrigaden35. „Zu
allgemeinenErlassenüber die Geschäftsführungder Bezirkskommandossind nur die
Generalkommandosbefugt.3°

Der Landsturmhat keineFriedensorganisation.

Dritter Abschnitt.
#§*304. Der Heeresetat. Die Grundsätze,nach welchendie Aufstellungdes

Heeresetatsfür das DeutscheReich geschieht,sindhier nicht zu erörtern1. Es sind
nur diejenigenVorschriftendarzulegen,welchefür dieRegelungdes bayerischenHeeres=
aufwandesgelten2. DieseVorschriftensind teils im Reichsrechteenthalten,teils aus
dem bayerischenBudgetrechtezu ermitteln.

Die Reichsverfassungsagt in der SchlußbestimmungzumXII. Abschnitte,daß
die Artikel 69—71 über die FeststellungdesReichshaushaltsetats auf denAufwand für
das bayerischeHeer nur nachMaßgabe des Bündnisvertrages vom 23. November 1870
unter III § 5 Anwendung finden2. Nach diesem Vertrage gilt der Grundsatz des
Artikels 58 der R.V., daß die Kosten und Lasten des gesamtenKriegswesens des
Reiches von allen Bundesstaaten und deren Angehörigen gemeinsamzu tragen sind,
auch für Bayern#. Dieser „Verpflichtung“ wird von Bayern in der Art entsprochen,
daß es die Kosten und Lasten seinesKriegswesens, den Unterhalt der auf seinemGe=
bietebelegenenfestenPlätze undsonstigenFortifikationeneinbegriffen,ausschließlichund
allein trägt". Bayern verpflichtet sich ferner, für sein Heer und dessenEinrichtungen,
zu denen auch der bayerische Senat des Reichsmilitärgerichtes gehört1a, „einen

à#P. Laband a. a. O. 4 S. 93.
za Vgl. auchKr. M.Bl. 1892 S. 181.
24 FrüherLandwehrkompagnieführer,Kr. M.Bl. 1886 S. 325.
55 Oderder Landwehrinspektionen. 26Heer=-O.§§ 23 ff.

(§ 30411Hirrüber P. Laband a. a. O. 4 S. 489ff.
2 Vgl.auchoben3 193, fernerH. Limmer, Der bayer.Militäretat (MünchenerDiff.), 1911,

Nauchalles, Die R.Verf., Ansbach1907, S. 205, die beideim Gegensatzzu v. Seydel annehmen,
daß Bayern die Kosten seinesHeeres für sich selbstbestreiteund dem Reiche nur den Nachweis
schulde,daß Bayern eine Summe in der vom ReichefeltgeletzenHöhe ausgebe, bzw.daß Bayern
vom Reiche eine bestimmteEntschädigungfür seineAusgabe erhalte. Aus diesemGrundsatzeent=
wickeln sie die bud Erechtlich Stellung des Landtages gegenüberdem Militäretat. A. M. auch
Rehm, Annalen 1901 S.792. Ich konntediesenDarlegungen keinenausreichendenGrund ent=
nehmen, um v. Seydel's Ausführungen absußindern. Die Praxis ist, wie im Texte oben bemerkt,
v. Seydel in der Behandlung des Heeresetatsnicht rWim Dies beweist aber nicht, daß
v. Seydel unrechthatte. „Über Dinge, die man lange Zeitimmer in derselbenWeise gemacht
hat, denkt man nicht gern nach“, damit hatte er sich auch in diesem Punkte getröftet.

4 DieseBestimmungensind a. a. O. erst mit dem 1. Jan. 1872 in Wirksamkeitgetreten.
* Dies wird unter zif. V des § 5bezuglich der KostenneuerBefestigungsanlagensowohl

guflbaher. Gebiete wie im übrigen Bundesgebietenäher ausgeführt. Vgl. auchSchlußprot. XIV

1 Nach der Begründung des Reichsetatsfür 1902 werdendie Kosten des bayer. Senates
aus der bayer. Militärquote bestritten,weil derselbeeine für das bayer.Heer bestimmteEinrichtung
bildet, währendBayern von den Auforderungenfür die übrigen Senate eine Quote erhält; zu den
*— Kosten der übrigen Senate trägt Bayernnichts bei. Vgl. auchLaband, D. R. St. R.
.u...
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gleichenGeldbetragzu verwendenwie nach Verhältnis der Kopfstärkedurch den
Militäretat des DeutschenBundes (Reiches) für die übrigen Teile des Bundesheeres
ausgesetztwird“. Dieser Geldbetrag wird im Reichshaushaltsetat für das bayerische
Heer in einer Summe ausgeworfen. „Seine Verausgabung wird durch Spezialetats
geregelt, deren Aufstellung Bayern überlassenbleibt. Hierfür werden im allgemeinen
diejenigenEtatsansätzenach Verhältnis zur Richtschnur dienen, welchefür das übrige
Bundesheer in den einzelnenTiteln ausgeworfensind.“ Nach der angeführtenSchluß=
bestimmungzu Abschnitt XII der R.V. findet ferner die Anordnung des Artikels 72
über die Rechnungsablagehinsichtlich des bayerischenHeeresaufwandes „nur insoweit
Anwendung, als dem Bundesrate und dem Reichstage die Überweisung der für das
bayerischeHeer erforderlichenSummen an Bayern nachzuweisenist“.

Überblickt man dieseSätze der R.V. und des Bündnisvertrages, so wird man
sofort wahrnehmen,daß dieselbenihremWortlaute nach sich teilweise zu widersprechen
scheinen. Die zuerst angeführten Sätze klingen so, als wäre die Deckung seines
HeeresaufwandesSache Bayerns, das dagegenam gemeinschaftlichenHeeresaufwande
der übrigen Staaten nicht teilzunehmenhätte. Dagegen lassen die übrigen Sätze
kaum eine andereDeutung zu als die, daß Bayern die Kosten seinesHeerwesensnicht
ausschließlichund allein, sondernmit den übrigen Staaten gemeinsamträgt.

Es ist zweifellosund unbestritten,daß letzteresdie wirklicheRechtslage ist . Die
Erklärung für den anscheinendenWiderspruch liegt wohl darin, daß die ersteGruppe
von Bestimmungenden tatsächlichen,die zweite den rechtlichenVorgang im Auge hat.
und daß der tatsächlicheUnterschiedbeider Betrachtungsweisen,um einen vom Fürsten
Bismarck bei ähnlichemAnlasse gebrauchtenVergleich anzuwenden,vom Standpunkte
des Reichsinteressesnicht erheblicherist als der zwischenbonnet blanc und blane
bonnet. Bei der erstenAnschauungverlassendie für das bayerischeHeer bestimmten
Millionen die bayerischeStaatskasseerst, wenn sie für das Heer verausgabt werden;
nach der zweitenAnschauungkommensie— natürlich nur in Gedanken,nicht in Wirk=
lichkeit — aus der Staatskassein die Reichskasseund aus dieser wieder in die Staats=
kasse. Und zwar werden sie — und das hebt einerseits den Unterschiedbeider An=
schauungenwiederauf und begründetandererseitsdenUnterschiedzwischender bayerischen
und den übrigen Heeresverwaltungen— in der bayerischenStaatskasse wieder zu
bayerischemGelde. Man kann also den aufgezeigtenWiderspruch wohl durch die An=
nahme lösen, die ersteGruppe von Bestimmungenwolle lediglich ausdrücken,daß Bayern
mit seinemAnteile für den Heeresaufwandauf eigeneRechnung wirtschafte,wie dies
auch dem Satze des Bündnisvertrages entspricht, daß das bayerischeHeer ein in sich
geschlossenerBestandteil des Reichsheeres mit selbständigerVerwaltung unter, der
Militärhoheit des Königs ist.

So verstandenist der Zusatz zu Artikel 58 der R.V. rechtlichund tatsächlich
durchaus nicht völlig belanglos. Die bayerischeHeeresverwaltungist zwar eine Ver=
waltung aus Reichsmitteln, aber nicht eine Verwaltung von Reichsmitteln; sie wird

5 Vgl. hierherv. Seydel, Kommentar zur R.Verf. 2. Aufl. S. 320, 345.
* Vgl. zumFolgenden Fr. Brockhaus, Das DeutscheHeer u. die Kontingenteder Einzel=

staaten, Lahzig S. 137 ff.
Bei Vorlageder Bündnisverträge(Verh. d. K. d. Abg. 1870/71St. B. IV S. 23) äußerte

Staatsminister v. Lutz: „Was wir auf die Armeeverwenden,ist nicht mehr fremdesGeld, als in
Sachsen, Württembergund überall; ja sogarnicht einmal in demMaße fremdesGeld wie dort;
denn in unseremVertrage stehtgeschrieben,daß Bayern seinerVerpflichtung genügtdadurch, daß
es die Kosten seinerArmee selbstaufbringt und bestreitet.“ Das ist nochso undeutlich, wie der
Vertrag selbst. Unrichtig auch Abg. Frhr. v. Stauffenberg ebendaS. 212. Vgl. dagegendie

vollig. lare Darlegung des Abg. Dr.Frankenburger, Verh. d. K. d. Abg. 1883/86St. B.IV
S. 19f.: „Wir wirtschaftenim Militäretat keineswegsmit bayer.Mitteln, sondernmit ..Reichs=
mitteln. Gewiß kontribuierenwir zu diesenReichsmitteln,wie alle Staaten desReiches;aber das
Geld für die Verwaltung des Heeresbekommtdie Militärverwaltung nicht aus der bayer. Staats=
kasse .., sondern . aus der Reichskasse.Wenn der bayer. Finanzminister das Geld der Militär=
verwaltung überweist,so liegt das darin, daß er vermögederAbrechnungmit demReichevon diesem
in den BesfitzdieserQuotegee t wird.“ UbereinstimmendLaband, R. St. R. 4. Aufl. 4 S. 52.
G. Meyer=Anschütz, St. R. 1905S. 778, Gümbel, Annalen 1899 S. 190.
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auf Rechnung und im Namen des Staates, nicht des Reiches geführt. Die Streit⸗
frage, welchein dieserBeziehungfür die übrigen deutschenHeeresverwaltungenbestehts,
ist für Bayern unmöglich.

Das Reichseigentumsgesetzv. 25.Mai 1873°findetdemzufolgekeineAnwendung
auf die Gegenstände,welchezum dienstlichenGebraucheder bayerischenHeeresverwaltung
bestimmt sind, und insbesondere,was das Schlußprotokoll zum bayerischenBündnis=
vertrageausdrücklichhervorhebt,keineAnwendungauf die bestehendenoderkünftigen
bayerischenFestungen10.

Ferner fallen Ersparnisse, welchedie bayerischeHeeresverwaltungan ihrem Etat
erzielt, nicht der Reichskasse,sondernder Staatskassezu, wie auch andererseits
kieisgecitun des bayerischenEtats zu keinerMehrforderunggegendas Reich be=
rechtigen.

Bezüglich der Bemessungder Bauschsummefür den bayerischenHeeresaufwand
durch den Reichshaushaltsetat ist folgendes zu bemerken. Die Grundlage der Be=
rechnungbildet derjenigeGesamtaufwandfür Heereszwecke,welchervon Bayern und
demübrigenReichegemeinschaftlichaufzubringenist. Zu diesemGesamtaufwandege=
hören die fortdauerndenAusgaben, die einmaligen Ausgaben des ordentlichenEtats
sowie jene einmaligenAusgaben des außerordentlichenEtats, welchenicht — wie z. B.
Kasernenbaukosten— durch besondereVerhältnisse Bayerns oder der übrigen Staaten
veranlaßt sind oder bezüglichwelchernicht — wie z. B. bei den Verwendungen für
Heereszweckeaus der französischenKriegsentschädigung— besondereRechtsverhältnisse
bestehen12. Der Geldbetrag, welcher hiernach für das bayerischeHeer nachVerhältnis
seiner Kopfstärke im Reichshaushaltsetat festgesetztwird, stellt die Summe, welche
Bayern zukommt,insofernendgültigfest,als Bayern hiervonkeinesfallsetwaszurück=
zuerstattenhat, selbft wenn der wirklicheAufwand beim übrigen Reichsheereden Vor=
anschlagnichterreicht.Dies ist eineFolge dessen,was obenbezüglichderErsparungen
bemerktwurde. Dieselbenbilden für die Reichsverwaltung18wie für die bayerische
Verwaltung eine innere Angelegenheitund äußern daher gegenseitigkeine Wirkung.
Überschreitetdagegender wirklicheHeeresaufwanddes übrigenReiches denVoranschlag
des Etats, so hat Bayern entsprechendenAnteil an der nachträglichenBewilligung,
d. h. es muß jener Mehraufwand um den Anteil erhöht werden, welcherBayern ver=
hältnismäßig gebührt14.

#8P. Laband a. a. O. 4 S. 52. Archiv f. öff. R. 3 S. 365, 4 S. 147. Reger 3 S. 411,
5 S. 84, 8 S. 114, 9 S. 342,Erg. Bd. 1 S. 384.

* R.G. Bl. S. 113. Vgl. auchv. Seydel, Annalen 1875 S. 1494ff.
10Schlußprot. XIV. # 1, 2, wo aber für das „mobile Material" neuerBefestigungeneine

Ausnahme gemachtwird. S.darüberP. Laband a. a. O. 4 S. 75; über die Verhältnissevon
Ulm ebendaS. 76.

. Vgl. v. Seydel, Kommentar z. R.Verf. S. 345, P.Laband a. a. O. 4 S. 53; ferner
Verh. d. K. d. Abg. 1870/71St. B. 1V S. 25, 212f., 1883/86St.B. IV S. 19f.

12Die nichtaln großeDautlichkeitder eAschlägigenVertragsbestimmungenführte bereits
bei Beratung der Bündnisverträge in derK. d. Abg. u. späterzu Mißverständnissen.(Vgl. auch
oben Anm. 7 u. 2. Aufl. 3 S. 714 Anm. 12.)

Die bayer.G., durchwelchebesondereKredite für Heereszweckeeröffnetwurden,find fehrzahl=
reich. Im wesentlichenerklärensichdieselbendaraus, daß Bayern in demdeutsch=französ.Kriegeals
gesenderterkriegsührenderTeil auftrat. Es bestritt daher zunächstdie Kriegskostenselbständigund
erhielt anderseitsseinenAnteil an der französ.Keisgsentschädigungausgeaniworte. Daraus ergab
sichdes weiteren,daßBayern auchdieKostenfür iederherstellungder SchlagfertigkeitseinesHeeres
(„Retablissement")selbstzu bestreitenhatte, während für das übrige Reich bzw. die Staaten des
vorm. Nordd. Bundes dieseraußerordentlicheHeresbeder auf die EmeinsameRechnungging, zu
welchemEnde ein Teil der Kriegsentschädigungzurückbehaltenwurde. Vgl. die R.G. v. 8. Juli
1872 (R.G.Bl. S. 289) u. 2. Juli 1873 (RNG. Bl.S. 185). In Bayern aber war man, da man
über dieKriegsentschädigunganderweitigso verfügt hatte, daßderRetablissementskreditdarausnicht
seinevolle Deckungfand,cenbtigt, das Fehlendeaus anderenMitteln zu ersetzen.(Vgl. St. B. d.
K. d. Abg. 1877/81II S. 632 Sp. 1 u. 1881/821 S. 542.) Uber die einzelnenbayer.G. („Reta=
blissementskredite“usw.)f. 2. Aufl. 3 S. 715 u. Annalen 1875 S. 1500ff.

13 Abgesehenvon demSonderrechteWürttembergs.
14 * Verh. d. K. d. Abg. 1883/86St.B. III S.316, Abg. Dr. Franken burger: „Was

die Quote für den ordentlichen Etat, sowohl für die sortdauernden als einmaligen Ausgaben, an=
langt, kann die bayer.Militärverwaltung nie in dieLage kommen,etwas zurückerstattenzu müssen.
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Die VerpflichtungenBayerns gegenüberdem Reiche hinsichtlichdes Gesamt=
betrages, welchen der Reichshaushaltsetat für das bayerischeHeer auswirft, sind
folgende15. Bayern muß bei der Regelung der Verwendung durch die Spezialetats
die Etatsansätzedes Reichshaushaltsetatsnachihren einzelnenTiteln im allgemeinen
verhältnismäßig zumMuster nehmen. Es ist also nicht unbedingt an das Vorbild des
Reichsetatsgebunden,sondernnur so weit, als dies mit denbesonderenVerhältnissen
Bayerns sichverträgt. Bayern muß fernerdurch seineSpezialetats den ausgeworfenen
Gesamtbetragerschöpfen;es darf nicht von vornherein Ersparnisse daran in Aussicht
nehmen. Die Ersparnisse dürfen also nicht eine Wirkung absichtlicherVeranstaltungen
bei der Etatsaufstellung, sondernnur das Ergebnis des Budgetvollzugessein und zwar
in derselbenWeise, wie dies im Artikel 12 der württembergischenMilitärkonvention
ausgesprochenist6. Bayern ist andererseitsnichtverpflichtet,für diejenigenHeeres=
ausgaben,welchenachdemReichshaushaltsetatgemeinschaftlicheAusgabendes ganzen
Reiches sind, und zu deren Deckungder genannteGesamtbetragbestimmtist, Zuschüsse
aus Landesmitteln in seinemHeeresetatvorzusehen. Bayern ist demnachinsbesondere
nicht verpflichtet,die eigenenEinnahmen der Heeresverwaltunghierfür heranzuziehen17.

Die Beantwortung der Frage, wie die Spezialetats für die bayerischeHeeres=
verwaltung aufzustellensind, ist eine innere AngelegenheitBayerns 8. Hierfür haben,
da besondereBestimmungennicht getroffensind, die Grundsätzedes bayerischenBudget=
rechtesMaß zu geben1°.

Ob und wie weit die tatsächlicheÜbung, wonach der Heeresetatdurch Etats=
gesetz festgesetztwird, mit den Ergebnissen einer wissenschaftlichenPrüfung des be=
stehendenRechtes sich im Einklange befindet20, ist kurz zu erörtern.

Eines ist sofort klar: die Verpflichtungen,welchenach demBündnisvertrage dem
bayerischenStaate gegenüberdem ReichehinsichtlichdesHeeresaufwandesobliegen,
ändern an den Grundsätzendes bayerischenBudgetrechtesnichts und umgekehrtdiese
Grundsätzenichts an jenen Verpflichtungen. Man muß das fertige Ergebnis, welches
der Inhalt des Bündnisvertrages liefert, zur Hand nehmenund alsdann zusehen,wie
sichdasselbein das bayerischeBudgetrechteinfügt.

Wenn der wirkliche Bedarf die Etatgesamtsumme im Reiche übersteigt, so partizipiert die bayer.
Militärverwaltung an dem nachträglichzu bewilligenden Plus. Wenn dagegender Gesamtbetrag
der übrigen Militärkontingente unter demGesamtetatssatzzurückbleibt, sohat die bayer. Militär=
verwaltung von der bereitserhaltenen,ihr zugeteiltenQuote nichts zurückzugeben.Eine andereArt
der Einrichtung wäre für Bayern unmöglich, Es wäre dann eine ordnungsgemäße Wirtschaft bei
der Armee in Bayern nicht denkbar.“— Über diebessenderenVerhältnissebei den Zuteilungen
aus demReichsinvalidenfondss.dieunmittelbarfolgenden Außerungenu. Verh. d.K. d. Abg. 1877.81

St. B. V S. 658; P.Laband a. a. O. 4 S. 352 Anm. 1.
15 Die nun folgenden,sowie einige frühereAusführungenfinden sichals Ausführungen des

Berichterstatterswörtlich wiederholtVerh. d. K.d. Abs 1893/94St.B. 1 S. 668f.
16 „Ersparnisse, welcheunter voller Erfüllung derBundespflichtenals Ergebnisseder ob=

waltendenbesonderen Verhältnissemöglichwerden.“
1 4Verh. d. K. d. Abg. 188386 (St. B. IV S. 19),Abg. Dr. Frankenburger: „Bis

1876 sind die eigenenEinnahmen der Militärverwaltung in die Militärkassegeflossen,und zuder
Quote vom Reichehat sie auchdieseEinnahme gehabt. Wir waren es, welchebeschlofsen,n diese
Einnahmen nicht der Militärverwaltung gebühren, sondern der Staatskasse gehören.“ Vgl. über

diese eigenenEinnahmenV. Bl. d. Kr. M. 1878 S. 351.
#8Bgll. v. Seydel's Kommentar z. R.V. z. Verf.U. f. d. DeutscheReich 3. Aufl. S. 347,

l Laband a. a. O. 4 S. 489. Die formellen Vorschriften über Aufstellung u. Vollzug des
ilitäretats sind in d. M.E. v. 31. Aug. 1907 (Kr. M.Bl. S. 450) enthalten.

19Über die tatsächlicheübung u. derenEntwicklung sowieüber die Theorien des Militär=
etats vgl. im einzelnen2. Aufl.3. Bd. S. 716ff., ferner E. Limmer a. a. O. S.38 ff., v. Ziegler,
Praxis d. bayer. Budgetrechts S. 114 ff., E. v. Riedel, R.Verf.U. 1871 S. 146.
, WAiichbeidenVeLd.Landtage3189«3-94wurdendiehiererörtertenStreitsragen«zivarbe-
rührt, aber nichtnäher darauf eingegangen.Erwähnung verdient,daß sichder LeiegsministerLast
verstand,für dieErrichtung einer Unteroffizierschule,Indemnität“ nachzusuchen.St. B.II S. 520f.
538f. Es ist indessennicht azehn, inwiefern #ur Errichtung einer Unteroffizierschuledie Zu=
stimmung des Landtages nötig sein soll, wenn der Landtag kein Geld dafür zu bewilligen braucht.
Ülber die ablehnendeStellungnahme der Regierung zu demVerlangen desHandtazes. wegender
Chinaexpeditionum Indemnität nachzusuchen,sf.Erkl. im Finanzausschußder Abg.K. v. 27. u.
28. Okt. 1900 u. St. B. VI S. 476, 500 ff.; oben S. 128 Anm. 27.
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Der Bündnisvertragsagtnun, daß Bayern die Summe,welcheim Reichshaus=
haltsetat für das bayerischeHeer ausgeworfenist, für diesenZweckverwendenoderdoch
deren vollständigeVerwendung in Aussicht nehmenmuß. Der Vertrag sagt ferner, daß
Bayern ebendiese zu verwendendeSumme vom Reichezu empfangenhat. Der Vertrag
sagt endlich,daß Bayern mit der obenerörtertenGebundenheitdie Spezialetatsüber
die Verausgabung dieserSumme aufzustellenhat. Der Vertrag überläßt es dabei dem
bayerischenRechte, zu bestimmen,wer die Spezialetats aufzustellenhat; welcheGrund=
sätzehierfür nachReichsrechtgelten,ist völlig gleichgültig,und es wäre einefalsche
Schlußfolgerung, zu sagen, daß dieselbenRechte, welche der Reichstag bezüglich des
Reichsetats hat, dem bayerischenLandtagebezüglichjenerSpezialetats zukämen. Maß=
gebendsind vielmehr einzig und allein die Grundsätzedes bayerischenBudgetrechtes,
wie sie in diesemWerke2 eingehenddargelegt worden sind.

Nach diesenGrundsätzenist es zweifellos, daß das bayerischeBudget formell kein
Gesetzist. Das Budget ist Gegenstandder Prüfung des Landtags und der Verein=
barung mit demselben,weil und insofern es die Grundlage der Steuerbewilligungbildet.
Das BudgetrechtdesLandtageshat alsonichtdenrechtlichenZweck,demLandtageinen
unmittelbaren Einfluß auf die Führung der Verwaltung zu geben; es gibt demselben
nur einen mittelbaren Einfluß hierauf insoweit, als der Landtag in der Lage ist, die
Budgetansätzezu ändern und zu zergliedern. Wo dies nicht der Fall ist, wo eineEin=
nahme oderAusgabe des Staates nachNotwendigkeit und Höhe derart feststeht,daß sie
vom Willen des Landtages gänzlichunabhängig ist, da kann auch jener mittelbareEin=
fluß, der nur eine Nebenwirkung des Budgetprüfungs=und Steuerbewilligungsrechtes
ist, nicht Platz greifen.

Auf den Heeresetatnun trifft dies im denkbarhöchstenMaße zu. Derselbe be=
steht sowohl aus einer Einnahme=wie aus einer Ausgabesumme,welchereichsrechtlich
für Bayern unabänderlichfestgelegtift. Niemand in Bayern, also auch der Landtag
nicht,kanndarandas mindesteändern23. Darüber obwaltetkeinZweifel. Es fragt sichnur:

1. Kann der Landtag fordern, daß ihm der Heeresetatzur, sei es auch nur
formellen,Prüfung unterbreitetwerde?
- 2. Kann er, wenn dies zu bejahenist, fordern, daß die SpezialisierungdesHeeres⸗
etats seiner Prüfung und Mitwirkung unterworfen werde?

Für die Bejahung der erstenFrage läßt sichdie Bestimmung der Verfassungs⸗
urkunde23 anführen, daß dem Landtag im Budget „eine genaueÜbersichtdes Staats=
bedürfnisses, sowie der gesamtenStaatseinnahmen“ vorzulegen ist. Es ist nicht zu
bestreiten,daß die vom Reiche für das bayerischeHeer überwieseneSumme eineStaats=
einnahme,die Verwendung der Summe eine Staatsausgabe bildet, und daß, mag nun
daransachlichetwaszu prüfenseinodernicht,der einewieder andereAnsatzzu einem
vollständigenbayerischenBudgetgehört.

Es soll zunächstaußer Betracht bleiben, ob es tatsächlichmöglich ist oder nicht,
diese Einstellung zu bewirken. Es soll angenommenwerden, dies sei der Fall.

Untersucht man nun unter Zugrundelegung dieser Annahme die rechtlicheBe=
deutung einer solchenEinstellung in das Budget, dann gewahrt man sofort, daß man
sich vor einerRechtslagebefindet,welchedie bayerischeVerfassungsurkundenicht im
Auge gehabt hat und gar nicht im Auge gehabt habenkonnte. Diese gehtdavon aus,
daß bei vereinbartemBudget die Gesamtheit der im Budget vorgesehenenStaatsein=
nahmen einschließlichder bewilligten Steuern auf die Gesamtheit der vorgesehenen
Staatsausgaben „appropriiert“ ist, und daß ebendeswegen,weil die bewilligten Steuern
einen Zuschuß zu den Gesamteinnahmenfür die Gesamtausgabenbilden, das verein=
barte Budgetdurch die Steuerbewilligung für die Regierung bindend wird". Diese
Voraussetzung trifft auf den bayerischenHeeresaufwand, welcher durch den Reichs=

=u 184—190.
- TOUberdieUnzuläsfigkeiteinerAbstiniinunggegendenMilitäretats-Verh.d.Abg.K.1897.!98

St. B. IX S. 480,485. -
«Tit.VIl§4 «Vgl.oben§185Anm.30f.
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haushaltsetat festgestelltift, nach keiner Richtung hin zu; denn der vom Reiche an
Bayern überwieseneEinnahmebetrag ist keine allgemeine Staatseinnahme Bayerns,
sonderner ist auf die Ausgabesumme,welcheder Reichsetat für das bayerischeHeer fest=
gesetzthat, bereits reichsrechtlich appropriiert. DiesebeidenPosten sind also für die
Wirkung der bayerischenBudgetvereinbarunggar nicht erfaßbar. Sie bilden, wennman
sie in das bayerischeBudget einstellt,nicht bloß tatsächlich,sondernauch rechtlich eine
durchlaufendePost. Sie haben auf die Steuerbewilligung des Landtages, wegenderen
die Budgetvorlageerfolgt,nichtbloß tatsächlich,sondernauchrechtlichkeinenEinfluß.
Zieht man all diesesin Betracht, dann wird man sagenmüssen,daß die Einstellung der
vom Reiche festgesetztenEinnahme=und Ausgabesummefür das bayerischeHeer in das
bayerischeBudget, sofern sie möglich ist, zwar gewiß mit dem bayerischenBudgetrechte
verträglich,daß sie aber in AnbetrachtdesstaatsrechtlichenZweckesder Budgetvorlage
nicht notwendig ist.

Man hat nun, wie wir gesehenhaben, dieseEinstellung tatsächlichaufgegeben,
nicht aus staatsrechtlichenGründen, sondernwegenihrer Undurchführbarkeit.Dagegen
hat man den bayerischenHeeresetatseitdemim Wege des formellenGesetzesunter „Zu=
stimmung“ des Landtages festgestellt.Die Prüfung der Frage, ob dies staatsrechtlich
richtig ist, führt zugleichzur Würdigung der zweitenFrage, die obenaufgeworfenwurde.
Das eingeschlageneVerfahren ist nachmeinemDafürhalten staatsrechtlichnicht richtig?.

Erachtet man die ganzeSache als gar nicht ins Budget gehörig, so kann natür=
lich von einer Anwendung des bayerischenBudgetrechtesnicht, von einer Anwendung
des Reichsbudgetrechtesnoch weniger und von einerMitwirkung desLandtags infolge=
dessenam allerwenigstendie Rede sein.

Betrachtet man aber den bayerischenHeeresetatin seiner getrenntenVorlage als
eine notgedrungeneAbzweigung des Budgets, so könnenfür diese,was die Behandlung.
und was insbesonderedie Rechtedes Landtages betrifft, keineanderenGrundsätzegelten
als für das Hauptbudget selbst.

Vor allem ist also so viel sicher, daß, wenn es kein allgemeinesEtatsgesetzin
Bayern gibt, sondernnur ein Rechtdes Landtages, das Budget zu prüfen, es auchkein
Gesetzüber denHeeresetatgebenkann, sondernallenfalls nur ein Recht des Landtags,
dasHeeresbudgetzuprüfen. AllerdingsbliebedanndieFrage, zuwelchemZweckedieses
Recht bestehe,zunächstungelöst;denn der Zweck, von welchemdie Verfassung“ spricht:
um „sodann überdie zu erhebendenSteuern in Beratung zu treten“, trifft hier nicht zu.

Indessen wollen wir von diesemMangel vorläufig absehen. Wir wollen unter=
suchen,ob, selbstwenn man sichdas Heeresbudgetals einenBestandteildes allgemeinen
Budgets denkt, nach den Grundsätzendes bayerischenBudgetrechteseine Einmischung.
des Landtagsin die Spezialetatssichrechtfertigenließe. Die Antwort kannnur ver=
neinend ausfallen.

Für die budgetmäßigeGebundenheitder Regierung kommt lediglich die Gesamt=
summe des Heeresaufwandes in Betracht. Die Einwirkung des Landtags auf die
Spezialisierungdes Budgets hängt mit der Einnahmebewilligungund mit demzusammen,
was in der Darstellung desBudgetrechtesals „Appropriation“ bezeichnetworden ist?7.
Die Einmischung des Landtages in die Spezialisierung der Etats ist nur unter dem
finanziellenGesichtspunkteder Spezialisierung der Willigung statthaft. Dieser Gesichts=
sunn bist hier nicht zu; denn das finanzrechtlichFeststehendeist die Gesamtgrößedes

ufwandes.
Daß die Prüfung der Spezialetats durch den Landtag ein inhaltsleeresGeschäft

ist, zeigt sich am bestendarin, daß nach der jetzigenBehandlungsart der Landtag, was
er beidemeinenAnsatzeweggenommenhat, bei einemanderenzusetzenmuß. Das aber
ist nicht Budgetprüfung, sondern unzuständigeEinmischung in die Heeresverwaltung.
Man kann dagegennicht einwenden, die Sache habe einen Sinn wegen der etwa

A. M. H. Rehm in den Annalen 1901 S. 792; übereinst.Gümbel, ebendaS. 190 u.
C. v. n *ri*“ des Budgetrechts,S.W VBgl- auchPiloty in Bl. 52 S. 1ff.
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möglichen Ersparnisse?s, denn mit dem dolus, Ersparnisse herausschlagenzu wollen,
darf Bayern an dieFeststellungdesSpezialetats für seinHeer überhauptnicht herantreten.

Zu alledemkommt noch eine weitere Erwägung. Nach bayerischemBudgetrechte
kann keinZweifel sein, daß die Staatsregierung nicht verpflichtetist, die Umgestaltungen,
welcheder Landtag an demBudget vornimmt, ohne weiteres gut zu heißen; denn das
Budget soll vereinbartwerden. Das nämlichemuß also, selbstwennman ein Ein=
mischungsrechtdes Landtags hinsichtlich des Heeresetats zugibt, auch für diesenEtat
gelten. Der Kriegsminister wäre demnachnicht gehalten, sichUmänderungenseiner
SpezialetatsdurchdenLandtaggefallenzu lassen,wenner diesenichtverantwortenzu
könnenglaubt. Und was wäre die Folge der Nichteinigung? Keine andere als die, daß
die Staatsregierung kraft Reichsrechtesverpflichtetwäre, denHeeresetataufzustellenund
zu vollziehen?.

Haben nun also, wird man fragen, die Kammern überhauptkeinRecht, die Vor=
lage des Heeresbudgetszu verlangen und dessenEtatsansätze zu prüfen? Sie haben
diesesRechtallerdings,aberaus einemanderenGesichtspunkteund zu einemanderen
Zweckeals dembisherbesprochenen.

Die Kammern könnenverlangen, daß ihnen bei der Vorlage des Staatsbudgets
sowohl wie bei der ForderungaußerordentlicherKredite alle nötigenAufschlüsseund
Erläuterungengegebenwerden90. Dazu gehörtauchdieVorlagedesjeweiligenHeeres=
etats. Sie könnendiesenihrer Prüfung unterstellen,aber nicht, um die Spezialetats
festzusetzen,sondernnur umzuuntersuchen,obsichnichtetwaEinnahmenbeider Heeres=
verwaltung vorfinden, die in das allgemeineBudget gehörenund also dort einzusetzen
sind, und ob nicht etwa Ausgaben von der besonderenbayerischenRechnungabgesetzt
und auf die Reichsrechnung, d. h. auf den bayerischenHeeresetat, hinübergewiesen
werdenkönnen1.

KeinZweifel kannendlichdarüberobwalten,daß nachTitel VII § 10 derVer=
fassungsurkundeauchdie Rechnungsnachweisungenüber denVollzug des Heeresetats
dem Landtage vorgelegt werden müssen38.

Die Grundsätze, welche der Bündnisvertrag bezüglich der Selbständigkeit des
bayerischenHeeresfinanzwesensaufstellt, gelten im allgemeinen auch für den Fall der
Mobilmachungund desKrieges.

Da der Krieg ein gemeinschaftlichesUnternehmendes Reichesist, so verstehtes
sichvonselbst,daßer auf gemeinschaftlicheRechnunggeführtwird. Abereswerdenauch
hier die Summen, welcheauf Bayern treffen, diesemStaate zur eigenenVerfügung zu
überlassensein33. Der Verteilungsmaßstab,wie er in demBündnisvertrage vorgesehen
ist, wird aberdabeinicht durchwegfestgehaltenwerdenkönnen. Vielmehr wird bei diesem
außerordentlichenAufwande die etwaige Ungleichmäßigkeitder tatsächlichenBelastung
zu berücksichtigensein,wie sie z. B. bei einernur teilweisenMobilmachungodereiner
nur teilweisen Verwendung der Truppenkörperauf demKriegsschauplatzeeintritt. Es
liegt in der Natur der Sache, daß für dieseDinge Rechtsregelnim voraus sichnicht
aufstellenlassen.

28Verh. d. K. d. Abg. 1883/86St. B. IV S. 20, Abg. Dr. Frankenburger: „Wir er=
reichen durchunsere Abstriche,diewir beieinzelnen Positionenmachenund deren Summenwir beiichend sereAbstriche,diewir bei einzelnen Posfiti ch dderen S ir bei
anderenPositionen wieder zusetzenmüssen(ogl. VI S. 508), nur . ... daß moglicherweiseEr⸗
übrigungenkommen,die in die Staatskassefließen.“

*#,Ubereinst.v. Ziegler a. a. O. S. 135.
20 Vgl. § 185 nach Anm.29.
31Vgl. Verh. d. K. d. Abg. 1883/86St. B. III S. 317, IV S. 20.
3„ Unrichtig Brockhaus a. a. O. S. 162f. Vgl. auchv. Ziegler, Praxis d. Budget=

rechtsS. 187, 199ff.
38Bei denReichstagsverh. über das R.G. v. 11. Nov. 1871, betr. die Bildung einesReichs=

kriegsschatzes(R.G.Bl. S. 403),wurde anerkannt,daß Bayern an diesemAnteil hat, und daß der
bayer. üeresverwaltung im Falle der Mobilmachung der entsprechendeTeil des Reichskriegsschatzes

ur Verfügung zu stellen ist. Vgl. die Erklärung des Staatsministers v. Lirelchn er Verh. d.
gichstagesI. Leg.Per., II. Sess. 1871 St. B. 1 S.30. Vgl. auch II. außerord.Sess. 1870 St.B.

S. 84,122 f., 145f.; Verh. d. K. d. Abg. 1872 Beil. Bd. III S. 191.
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§ 305. Der Heeresdienst. Die Wehrpflicht!isteinedurchReichsrechtgeregelte
UntertanenpflichtgegenüberdemStaate. Sie ist, vonwenigenAusnahmenabgesehen2,eine
allgemeinePflicht der männlichenBevölkerung. Die Wehrpflicht dauert vom vollendeten
17. bis zum vollendeten45. Lebensjahre3. Der Zustand der Wehrpflichtigkeithat die
Wirkung, daß während desselbenvom Pflichtigen Heerdienstegefordertwerden können.

Die Wehrpflicht äußert ist, sofernnicht freiwilliger Eintritt in das Heer oder
die Flotte stattgefundenhat, zunächstin der „Militärpflicht“, d. h. der Pflicht, sichder
Aushebung zu unterwerfen. Die Militärpflicht tritt mit dem 1. Januar desKalender=
jahres ein, in welchemder Wehrpflichtige20 Jahre alt wird, und dauertbis zur Ent=
scheidungüber die Dienstpflicht, also äußerstenFalles bis zur Beendigungder Wehr=
pflicht. Die Militärpflicht bestehtin der Meldepflicht zur gemeindlichenStammrolle
und der Stellungspflicht“ zur Musterung und Aushebung vor der Ersatzbehörde5.

Wenn die endgültigeEntscheidungder Ersatzbehördennicht zur Ausschließung
wegenUnwürdigkeit" oder Ausmusterung wegenUntauglichkeit?, zur Überweisungin
denLandsturm oder in die Ersatzreserveführt, lautet sie auf Aushebung und begründet
die Dienstpflicht im stehendenHeere. Diese Dienstpflicht dauert sieben Jahre und
begründetdie Verpflichtung zum Dienste im stehendenHeere und in der Reserve. Die
Pflicht zum aktiven Dienste beginnt in der Regel mit dem 1. Januar des Jahres, in
welchemder Wehrpflichtige 20 Jahre alt wirds. Während der Dauer der Dienst=
pflicht im stehendenHeere sind die Mannschaften der Kavallerie und reitendenFeld=
artillerie die ersten drei, alle übrigen Mannschaften die erstenzwei Jahre zum un=
unterbrochenenDienste bei denFahnen verpflichtet. Im Falle notwendigerVerstärkung
des Heeres könnendie zu entlassendenMannschaften auf Anordnung des Kaisers —
für Bayern des Königs — im aktiven Dienste zurückbehaltenwerden. Eine solche
Zurückbehaltungzählt für eineÜbung?.

An die Dienstpflichtim stehendenHeere reiht sichdie Dienstpflicht in der Land=
wehr I. und II. Aufgebotes. Erstere dauert fünf Jahre 10, letzterebis zum 31. März
des Kalenderjahres, in welchemder Pflichtige das 39. Lebensjahr vollendet11. Von
diesemZeitpunkte ab gehörendie Wehrpflichtigenzum Landsturm.

Diejenigen Militärpflichtigen, welche nicht zur Aushebung gelangen, werden
ersatzreservepflichtigoder landsturmpflichtig. Der Ersatzreservesind jährlich so viel
Manmschaftenzu überweisen,daß mit siebenJahresklassender ersteBedarf zur Mobil=
machungdes Heeres gedecktist 12.

Landsturmpflichtigsind alle Wehrpflichtigen, welche weder dem Heere noch der
Marine angehören.Die Landsturmpflichthat zweiAbstufungen.Zum I. Aufgebotge=
hören regelmäßigdie Pflichtigen bis zum 31. März des Kalenderjahres, in welchem
sie das 39. Lebensjahr vollenden,zum II. Aufgebotedie übrigen15.

Die Verbindlichkeiten,welchesichausderWehrpflichtunddenverschiedenenArten
der Dienstpflicht ergeben,sind für das bayerischeHeer dieselben,wie für das übrige
Reichsheer. An Verordnungen, welche für Bayern formell gesondertergangen sind,

1 R.Verf. Art. 57. Vgl. zum FolgendenP. Laband a. a. O. 4 S. 125ff.
* Bgl. oben1 § 25 Anm. 130, § 43 Anm. 81, Wehr=O.8 4 Ziff.1.
s R.G. v. 11. Febr.1888 Art. II § 24 Abs.I mit Art. 1 u. R. Verf.Art. 59 in derFassung

des Art. I d. R.G. v. 15. April 1905 (N.G.Bl. S. 249), W.O. 8 48.
4 In der amtlichenSprache „Gestellungspflicht“.oe5 N.Mil.G. 88 G. B.§ 81.
7!7R.Mil.G. § 15. 8 R. Verf. Art. 59, Kr.D.G. 66 W.O. de if 2.

R.G. v. 3. Aug. 1893Art. II u. III, Wehr=O.8 6. KürzereDienstzeithaben die Einjährig=
Friwilligen, Volksschullehrer, Trainfoldaten, die vorzeitig oder zur Disposition der Truppenteile ent=
assenenaktiven Soldaten; länger dienen die früher eingestellten brotlosen Rekruten, unfichereDienst=

pflichtige, Unteroffizierschüler,Oberfeuerwerker,Kapitulanten, zum NachdienenVerurteilte. Vgl.
hierherEndres, DeutscheWehrverf.S. 64ff. .

««««0MannschastenderFußtruppen,dersahreudenFeldartillerieunddeöTrain3, welche
freiwillig, u. Mannschaften der Kavallerie u. der reitenden Artillerie, welche gemäß ihrer Dienst=
verpflichtungim stehendenan drei Jahre aktiv gedienthaben, dienenin der LandwehrI. Auf=
gebotsnur drei Jahre. R.G. v. 15. April 1905 Art. II § 3.

11R.G. v. 11. Febr.1888Art. II 88 2, 3.
12Angef. R.G. Art.II 88 9, 10. 138Angef. R.G. Art. II 9 24.
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sind außer der Wehr= und Heerordnung¼ hier zu nennendie Kriegsartikel15 und die
Disziplinarstrafordnungfür das Heer16, dann die Vorschriftenüberdie Beschwerde=
führung der Personendes Soldatenstandesvom Feldwebel abwärts vom 12. Juli 1894
und überdieBeschwerdeführungderOffiziere,SanitätsoffiziereundBeamtendesHeeres
vom 1. Juni 18957.

Auch für die Anderungen,welchedie Dienstpflichtbei denOffizierendes Be=
urlaubtenstandeserleidet,gilt in Bayerndas nämlicheRechtwie im übrigenReiche8.

Neben demHeeresdienste,welcherkraft gesetzlicherVerpflichtung zu leisten ist, be=
stehtin umfassendemMaße einHeeresdienft welcheraufvertragsmäßigerVerpflichtung
des öffentlichenRechtesberuhtund alle entscheidendenMerkmale des gleichartigenbürger=
lichen Staatsdienstverhältnissesaufweist. Auchauf diesemGebiete stehtdas bayerische
Rechtmit demRechtedes übrigenReichesim Einklange15.

Die einzelnenGattungen von Staatsdienern, welchehier zu unterscheidensind,
find die Offiziere mit Einschluß der Sanitätsoffiziere, die Kapitulanten und die Beamten
der Heeresverwaltung.

Bei denOffizierenbringt es dieGleichheitdes übertragenenAmtesmit sich,daß
das Dienstrechtteilweise für die Berufsoffiziere und die Offiziere des Beurlaubtenstandes
das nämliche ist.

Bezüglichdes Dienstrechtesder Offiziere20und der Kapitulanten?"ist einebe=
sondereErörterung aus demStandpunktedes bayerischenRechtesnicht erforderlich;
hinsichtlichder Heeresbeamten76vgl. die Darlegungenin Bd. 1 § 143 oben.

1. Über die Verhältnisse der zum HeeresdiensteeinberufenenZivilbeamten u. Bediensteten
Weber 9 S. 191 u. M.B.v. 2. Sept. 1888(G.V. Bl.S. 594. W.O. 8§ 118, 125.

15V.O. v. 12. Okt. 1902(Weber 32 S. 127).
16Weber 9 S. 627; vgl. 12 S. 402, 15 S. 582. Kr.M. Bl. 1872 S. 43, 1887 S. 441,

1888 S. 288, 1889S. 41, 1892S. 355,399, 1894 S. 220. Dietz, dieDisz.St. O., Mannheim 1909.
17Kr. M.Bl. 1894 S. 221, 1895 S. 159; frühereVorschr. 1875 S. 575.
is geet * 44 Ziff. 3 u. Anm. 16 P.Laband a. a. O. 4 S. 179ff.
20 P.Laband a. a. O. 4 S. 182ff. R.Mil.G. 9§41—49.

An formell gesonderten Vorschr. für das bayer. Heer sind zu nennen:
1. V.O. über dieErgänzung derOffiziere des stehendenHeeresv. 16./18.Aug. 1872(Kr.M.Bl.

1872 S. 309, 1875 S. 177)u. v. 7. Juli 1873 für das Sanitätsoffizierkorps (Kr. M.Bl. S. 180);
BeförderungsgrundsätzeWeber 16 S. 376, 412. Kr.M. Bl. 1883 S. 321, 1900 S. 519.

Über das Rang- u. Vorgesetztenverhältnisim HeereKr. M.Bl. 1875 S. 579, 1887 S. 496.
Ranglisten u. gva ebenda1889 S. 191 u. Kr. M.E. v. 17. April 1909 Nr. 7318.
Dienstverhältnisseder Offiziere à I. s., 3 D., a. D. u. der char.Kr. M.Bl. 1875 S. 159, 1877

S. 33, 1882 S. 546, 1888 S. 350, 1890 S. 216,1892 S. 94 u. 329.
BeurlaubungKr. M.Bl. 1909 S. 263.
Militärabschiedefür Offiziere Kr. M.Bl. 1900 S. 520.
2. V.O. über die Ehrengerichteder Cshzier=v. 31. A#z 1874,Kr. M.Bl. S. 352; dazu1877

S. 5, 1890 S. 381, 1895 S. 33, 1903S. 129, 162, 167, 1 S. 11, EhrengerichtederSanitäts=
46 V.O. v. 25. Mai 1903 (Kr. M. Bl. S. 133, 1905 S. 129, 1907 S. 385) u. Endres, Die

rengerichts=V.O. für Offiziere usw., Berlin 1906, Weber 10 S. 451, 20 S. 373, 23 S. 83.
unbegründeteZweifel an der esehmäßipteitdieserV.O. s. Verh. d.K. d.Abg. 1895/96St. B. V

S. Sbf. *5 da egen v. Seydel's Artikel in der Allg. Zeitung 1895 Nr. 328 (Morgenbl.
v. 26. Nov.) S. 1f.

3. Über Gehalt der Offizieresowieüber das Wohnun r* u. über Dienstwohnungenvgl. das.
Besoldungs-G.v. 15.Juli 1909 (N.G.Bl. S. 573 ff.)u. Kr. M.Bl.1909S. 275, 435ff., Bayer.V.O.
v. 20. Sept. 1909, s. auch Weber 37 S. 556ff. m. Anm., ferner R.G. v. 21. März 1910,
14. Juni 1912 u. 3. Juli 1913.

4.Hinsichtlic derPensionsverhältnissegeltennunmehrdieR.G. v. 31.Mai 1906(s.u. S. 702.
5. V.O.,betr.dieUmzugskostender PersonendesSoldatenstandes,v. 4. Sept. 1878(Weber 12

S. 456, 460, Kr. M.Bl. S. 385,389); siebeziehtsih auchauf Unteroffiziereu. Kapitulanten. Bgl.
. den #unn.bi Weber Kr.M.Bl. 1879 S. 18, 415, 459, 1881 S. 297, 1882 S. 53, 1885

., ..
V.O. v. 27.Nov. 1878/8.Mai 1881, dieTaggelderu. ReisekostenderPersonendesSoldaten=

standesbetr. (Weber 10 S. 160, 15 S. 79). Dazu Kr. M.Bl. 1875 S. 49, 557, 1877 S. 21, 492,
1880 S. 23, 415, 1881 S. 53, 297, 472, 1882 S. 51, 1883 S. 168, 1885 S. 33.

6. V.O. v. 14. Dez. 1872 über die Verehelichung der Offiziere u. Beamten nebst späteren
Anderungen(Weber9 S. 617,16S. 99,20S. 495.).

Vgl. darüberP. Laband a. a. O. 4 S. 201ff., Kr. M.Bl. 1902 S. 187. «
*„ Über die Entwicklung der bayer. Verhältnisse s. 2. Aufl. 3 S. 725ff. Bgl. hierherauch

P. Laband, St. R. 4 S. 205ff.,V.G. H.9 S. 19ff. Doerfler, DienstverhältnissederOffiziereusw.des.

Gocgle



624 Vierter Abschnitt. 8 3806

Vierter Abschnitt.
§5306. Die Heereslasten . Zu denHeereslastenin Friedenszeitengehört

nach der Reichsgesetzgebung?die Gewährung von Quartier für die Truppen.
Nach den bayerischenVollzugsvorschriftenvom 8. Juli 1875°8zum Quartier=

leistungsgesetzeerfolgt die Belegung einer Ortschaft mit Garnison auf Grund königlicher
Anordnung nachvorgängigem BenehmendesGeneralkommandosmit derKreisregierung,
KammerdesInnern.

Die Deputationenzur Verwaltungder Einquartierungsangelegenheitenin Ge=
meindenmit Stadtverfassungbestehenentwederaus Mitgliedern der beidenGemeinde=
kollegienoder aus Mitgliedern des Kollegiums der Gemeindebevollmächtigtenund von
letzteremgewähltenGemeindegliedern5. Die Kommissionenfür die Verteilung der Ein=
quartierung auf die Distrikte bestehenaus dem Bezirksamtmanneoder dessenStell=
vertreter als Vorstande und zwei Mitgliedern des Distriktsrates.

Die zum Vollzuge des GesetzesberufenenbürgerlichenBehörden sind die all=
gemeinenBehördender Landesverwaltung, insbesonderewerdendie Marschrouten von
den Kreisregierungen,Kammern des Innern, ausgefertigt7.

die übrigen Friedensleistungensind
Leistungen, welche durch Vermittlung der Gemeinden erfolgen, nämlich

gtellung von Vorspann, Verabreichungvon Naturalverpflegung und Fourage, dann
Leistungender Lieferungsverbände?;

2. besondereVerpflichtungender Besitzervon Grundstücken;
3. besondereVerpflichtungender Eisenbahnverwaltungen.
Hinsichtlich der zuständigenVollzugsbehörden gilt bei den Leistungen unter

Ziffer 1 und 2 im allgemeinendasselbewie für die Quartierleistung. Die Kommissionen
welchedieVergütung für Flurschädenbei größerenTruppenübungenfestzuftellenhaben,
sind aus einemRegierungskommissare,einemOffiziere, einemMilitärbeamten und zwei

Beurlaubtenstandes,2. Aufl., Ansbach1910,fernerM. Reindl, Komm.z. bayer.Beamten=G.1913
S. 787ff. Hinsichtlich des Präsidenten und der übrigenMizüede, es bayerischen Senates
bei dem Reichsmilitärgerichte ist — in SErgänzungdes § 79 Anm. 35 BVd.I oben —
noch folgendes hervorzuheben:Die Versuche,diese Beamtenunter denBegriff „Reichsbeamte“im
Sinne desR.B.G.zu bringen, find nicht gelungen,denndieselbenwerdenvom Koͤnige von Bayern
ernannt und in den Ruhestandverse t, a unterstehen dem bayer. Disziplinarhofe, leisten ihren
unter Zustimmungdes Königs von? ayern normiertenDiensteid auf Anordnung desKönigs von
Bayern. Die Veweisführung Laband's, St.N. 5. Aufl. 1 S. 448 (vgl. aber auch4. Aufl. 4
S. 60 Anm. 1) i n E. nicht überzeugend;Dienstherr dieser Beamten ist der König von Bayern.
Der Umstand,da ihr Disziplinarrechtreichsgesetzlicheregeltist, entscheidetnicht für denCharakter
als Reichsbeamte,da dieAnwendungdesRechtesrach Landesbehördenerfolgt. Nur vermögeihrer
Eigenschaftals Landesbeamtewar es möglich, sie durch ondesgeieh,zu stglisdern desbayer.
Disziplinarhofes zu machen(Art. 1 des . .11. Juli 1900 (G.V. Bl. S. 705 befeiestimmen

Stonglein, Komm. z. M Str.G.O. S. 6425zu § 93und K. Endres im Arch. f. öff. R. 23
S. 279ff.; a.M. Laband auchim Jahrb. d. *)m I S. 40. DieKrabtih eBedeulungder Streit⸗
—S ist gering, da die Dienstverhältnisseim einzelnen geordnetsind auchGraßmann in
er 3. Aufl. der kleinen Ausgabe v. Seydel, St.R. S. 90 Anm.4

E 200 1##l.hieröer! v. Seydel, Annalen 1874 S. 1037ff., 1050 „ 1875 S. 1081ff., Laband
Ülber gemeindlicheLeistungens. W.G.P. 3 123, 32 S. 177, 33 S. 4.

B50 8 8 S Dez. über die Beschränkungendes aluch- b in der uͤmgebun von Fsshungen
Henn Anm. E 1 Hleibthier außer Betracht. Vgl. hierüber Annalen 1874 S.1066 f..,

and a. a.
2 S. oben. 50 Anm. 40 ff. NeuabdruckG.V.Bl. 1888S. 181.
3S 1875B. 38 53.

52 Ziff. 5. — Zur M. B. v. 23. Dez. 1875,betr. die Beschaffungvon
Quartier n die befoldeten Landwe rstämme (Weber S. 293), val. Rexpert.über Landtagsverh.
1875/76S. 30.(Candmehrauch2.5 afl §*93 Ziff. 19 (SchwandorferBeschwerde).

u i
u.G. " f. o. Dazu Weber 11 S. 134.

*6 “7# G.V.Bl. 1887S. 515, Kr. M.Bl. 1888 S. 88.

i#c%„ EESPEPI
v. 13 Febr.1875. S. oben§. 301 Anm. 49.

achdemR.G. v. 10. Mai 1892. über die Lieferungsverbändef. unten.
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Sachverständigenzusammengesetzt.Letzterewerdendurchdie Kreisregierung,K. d. J.,
berufen. Bei Feststellungvon Vergütungen in sonstigenFällen wird entsprechendver=
fahren, doch kann die Vertretung der Heeresverwaltungwegfallen oder nur durch eine
Persongeschehen.Die Distriktsausschüsse,in unmittelbarenStädten die Magistrate,
haben im voraus geeigneteSachverständigefür die Abschätzungenzu bestimmen10.

Bei den Quartierleistungenund jenenFriedensleistungen,welchedurch Ver=
mittlung der Gemeindenerfolgen, sind Streitigkeiten, welcheüberdie Verbindlichkeitzur
Teilnahme an diesenLasten zwischenden Gemeinden und den einzelnenVerpflichteten
entstehen,Verwaltungsrechtssachen11.

Für die Eisenbahnengilt die Militärtransportordnungvom 18. Jan. 189912.
Die Kriegsleistungen18teilensichin LeistungenderGemeinden¼,Landlieferungen

der Lieferungsverbände,d. h. in Bayern der unmittelbarenStädte und der Verwaltungs=
distrikte18. Stellung von Schiffen und Fahrzeugen, Enteignung von Pferden für den
kriegsmäßigen Pferdebedarf des Heeres, Leistungen der Eisenbahnverwaltungen. Bei
den gemeindlichenLeistungenkönnensich in gleicherWeise,wie oben bemerkt,Ver=
waltungsrechtssachenergeben.

Die im KriegsleistungsgesetzevorgeschriebenenKommissionenfür die Feststellung
von Vergütungen bestehenin Bayern % aus dem Regierungspräsidentenoder dessen
Stellvertreterals Vorsitzendem,zwei von ersterembezeichnetenKollegialmitgliedernder
Kammer des Innern, einemvom Generalkommando!7 bestimmteninaktivenStabs=
offiziere und einem Intendanturbeamten.Die Sachverständigen,welchezu den
Schätzungenbeizuziehensind, sind durch die unmittelbaren Stadtmagistrate und die
Distriktsausschüsseauf die Dauer der Wahlperiodezu wählen18.

Die Ausstellung der Marschrouten erfolgt ebensowie in Friedenszeitendurch die
bürgerlichenVerwaltungsbehörden1°.

Hinschtlich der Pferdeaushebungsind im wesentlichenfolgendeBestimmungen
getroffen 20.

Es finden regelmäßigeVormusterungender Pferde statt. Diese geschehendurch
militärische Vormusterungskommissionen,derenZahl für die einzelnenKorpsbezirkenach
demPferdebestandeunterBerücksichtigungder örtlichenVerhältnissebesondersbestimmt
wird. Die Abgrenzung der Vormusterungsbezirkewird von den Generalkommandos
mit den Kreisregierungenvereinbart. Die Bürgermeisterhaben sich zur Tagfahrt ein=
zufindenund ein Verzeichnisder Pferde, die in ihremBezirke vorhandensind, vorzulegen.

Die Verteilung der zu stellendenMobilmachungspferdegeschieht,nach dem Ver=
hältnisse des Bedarfes zum Bestande, durch die Generalkommandosim Einvernehmen
mit den Kreisregierungen auf die Verwaltungsdistrikte, und zwar schon im Frieden.

Bei Eintritt der Mobilmachung wird in jedemVerwaltungsdistrikte die erforder=
liche Zahl von Pferden ausgehobenund abgeschätzt.

Für die Aushebung und Abnahme der Pferde bildet in der Regel jeder Ver=
waltungsdistrikt einen Aushebungsbezirk. Größere Verwaltungsdistrikte können vom
Regierungspräsidentenim Einvernehmen mit dem kommandierendenGenerale geteilt
werden.

Für jeden Aushebungsbezirk wird eine Aushebungskommissiongebildet. Die=
selbe bestehtaus dem Vorstande der Distriktsverwaltungsbehördeoder dessenVertreter

10grdg *&*#14, V.V. v. 28. Aug. 1898 Abschn.III. Weber 26 S. 177.
11V. G. HG. v. 8. Aug. 1878 Art. 8 zifl 30. W. Krais, Kommentar S. 95 f., 339.

Vgl. V. G.H. 5 S. 260, 6 S. 167, 8 S. 175,9 S. 137, 217, 15 S. 154. — S. auchebenda
13 S. 208, 26 S. 322.

12 Vgl. oben§ 301 Anm. 51.
138R.G. v. 13. Juli 1873 s. oben § 301. Anm. 52. 1 Dazu Weber 10 S. 764.
16Weber 10 S. 158, 13 S. 170. Uber die Zuständigkeit zur Verteilung der Land=

lieferungenWeber 14 S. 493.
15Weber 11 S. 584. u Weber 11 S. 488 Anm. 8.
18Weber 11 S. 641. 1½Weber 15 S. 671 Anm. 1.
20M. B. v 7. Aug. 1902(G.V.Bl. S. 633)u. 9. Aug. 1904(G.V.Bl. S. 341); auchG.V.Bl.

1907 S. 603; Weber 32 S. 83. ·
v. Seydel=Graßmann. Bayerisches Verwaltungsrecht. 40

·
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als Zivilkommissär?und einemOffiziere, dender kommandierendeGeneral ernennt,
als Militärkommissär.Ein zweiter Offizier kann diesembeigegebenwerden.

Der Aushebungskommissionsind zuzuteilen:
1. ein Militärveterinär oder Tierarzt;
2. eine Abschätzungskommissionvon drei Schätzleuten, welchevon den unmittel=

baren Magistraten oder Distriktsausschüssenauf sechsJahre zu wählen sind.
lber die Kriegsbrauchbarkeitund die Art der Verwendung der Pferde entscheidet

der Militärkommissär; das Abschätzungsgeschäftleitet der Zivilkommissär?.
Nach der Abschätzungerfolgt die Übernahmeder Pferde durch denMilitär=

kommissärund die AbnahmedurchTransportkommandos,wegenwelcherdie General=
kommandosschonim Frieden Vorsorge zu treffen haben.

Die LiquidationensendetderZivilkommissäran dieKreisregierung,Kammer der
Finanzen, welchenach geschehenerFeststellungdie königlichenKassenzur vorschußweisen
Zahlung der Beträge für Rechnungder Generalkriegskasseanweist. Die Liquidationen
werden alsdann von den Kreisregierungenan das Kriegsministerium gesandt, welches
sieprüft und derGeneralkriegskassezur ErstattungausdenbereitestenMitteln anweist.

21Bei 3eteilten.Bezirken find schon im Frieden vom Regierungspräfidentendie Ziovil=
kommissärezu bezeichnen. »
MB 592141erDeckiingvonAusfälleiiM.B.§§28,29.UberAiishebiingvoiiFahrzengenn.Geschirr

Gocgle



Achtes Buch.

Die auswärtigen Angelegenheiten.

Erster Abschnitt.
8 307. Die Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten. Die Ver⸗

waltungder auswärtigenAngelegenheitenfällt zu ihremwichtigerenTeile in die
ständigkeitdes Reiches1. Die Leitung der gesamtenauswärtigenPolitik ruht in der
Hand desKaisers?.

Bezüglich der übrigen Angelegenheitenergibt sichdie Grenze der Zuständigkeiten
aus folgendenErwägungen. An sich bestehtbei allen staatlichenAngelegenheitendie
Möglichkeit, daß sie in das Bereich der Verwaltung der auswärtigen Angelegenheiten
kommen,nämlich dann und so weit, als dieselbenGegenstandvon Verhandlungen und
Beziehungenmit anderenStaaten werden. Es gibt infolgedessenhier keinebesonders
gezogeneZuständigkeitsgrenzezwischen der auswärtigen Verwaltung des Reiches und
der Staaten, sondern die sachlicheZuständigkeitsgrenzehinsichtlich der verschiedenen
Staatsangelegenheitenbildet auch die Zuständigkeitsgrenzefür die auswärtige Ver=
waltung, sobald eine StaatsangelegenheitGegenstandder letzterenwird.

Es wäre völlig irrig, wenn man etwadas Zuständigkeitsverzeichnisdes Artikels 4
der R.V. dahin benutzenwollte, zu sagen, daß alle Angelegenheiten,welche dort ge=
nannt sind, der auswärtigen Verwaltung der Bundesstaatenentzogenseien. Das ist
nicht entfernt der Fall. Allerdings kann, soweit auf irgend einem Gebiete das Reich
die ausschließlicheGesetzgebungund Verwaltung hat, nur das Reich hierüber in Ver=
handlungenmit demAuslande treten. Soweit das Reich ein Rechtsgebietgesetzlichge=
regelt hat, könnenVerhandlungen mit demAuslande, welchedie Gesetzgebungbetreffen,
gleichfalls nur vom Reiche geführt werden. Im übrigen aber könnenAngelegenheiten,
hinsichtlichderer das Reich seineZuständigkeitnoch nicht ausgeübt hat, überhaupt,und
könnenAngelegenheiten,deren Regelung zwar durch das Reich erfolgt ist, deren Ver=
waltung aber den Staaten zukommt, hinsichtlichdieser laufenden Verwaltung Gegen=
stand der auswärtigen Verwaltung der Staaten sein5.

Der auswärtigenVerwaltung der einzelnenStaaten fallen ferner alle Staats=
angelegenheitenanheim, die in der ausschließlichenLandeszuständigkeitliegen, sowie
die Privatangelegenheiten der Staatsangehörigen, letzteres unbeschadetdes Reichs=
schutzesgegenüberdem Auslande, der nach Artikel 3 der R.V. jedemDeutschenzuteil
werden soll“.

1 Die hauptsächlichstenstaatsrechtlichenFragen, welchehier in Betracht kommen,sind all=
eemeinerNatur oder Fragendes Reichsstaatsrechtes,daher im folgendennur kurz behandelt. Vgl.

Fweine v. Seydel's Kommentar zurR Verf. 2. Aufl. S. 162f., 218 ff., P. Laband, Staats=
recht,5. Aufl. 1 S. 230, 2 S. 125% A. Hänel, DeutschesStaaterecht, sg. 531ff., nlo Zorn,
Das deutscheGesandts afts=.Konsular. u. Seerecht,Annalen 1882 S. 81ff., 409ff., M. Pröbst,
Zer AbschlußvölkerreKlicher Verträge durch das Dusche Reich und dessenEinzelstaaten, ebenda
— grsereed tReichs=Staatsrecht,6. Aufl. S. 164ff., 179ff., Ullmann, Völkerrecht,
1908,

5 Vgl. P. Laband a. a. O. 4. Aufl. 3 S. 4.
* Vgl. als Beispiel den bayer. Auslieferungsvertrag mit Rußland G.V. Bl. 1885 S. 593.

AUberdie rechtlicheNatur diesesSchutzesvgl. oben I § 39 Anm. 35.
40

Gocgle



628 Erster Abschnitt. 8 307

Zu der Verwaltung der auswärtigenAngelegenheitengehört sodannfür die
einzelnen Bundesstaaten auch die Wahrnehmung ihrer Beziehungen zu den anderen
Staaten des Bundesund zu der Gesamtheit,demReiche.

Ein Aufsichtsrechtdes Reichesüberdie hiernachzulässigestaatlicheVerwaltung
der auswärtigen Angelegenheitenbestehtnicht. Die R.V. enthält keineBestimmung,
welcheauch nur den entferntestenAnhalt hierfür böte.

Die Leitung der auswärtigenAngelegenheiten"Bayerns obliegt demStaats=
ministerium des königlichenHauses und des Außern 7.

Das Recht, welchesdendeutschenBundesstaatenzweifelloszukommt,als Sub=
jekte des zwischenstaatlichenVerkehres aufzutretenund diesen Verkehr innerhalb ihrer
Zuständigkeit selbständigzu unterhalten, wird von Bayern auch tatsächlichausgeübt.
Bayern besitzt gesandtschaftlicheVertretungen bei fremden Staaten? und empfängt
solche?. Wo Bayern eigeneGesandtschaftenim Auslandenichtunterhält,obliegtdie
Wahrnehmung der bayerischenAngelegenheitenden Reichsgesandten10. Diese An=
gelegenheitenwerden aberdadurchnicht zu Reichsangelegenheiten,sondern sie sinddurch
das Reich besorgteLandesangelegenheiten11.

Das Schlußprotokoll zum Bündnisvertrage vom 23. November 1870 enthält
ferner15folgendeVereinbarungen.Der Kaiser wird mit Zustimmungdes Königs von
Bayern den bayerischenGesandtenan denHöfen, wo solchebeglaubigt sind, Vollmacht
erteilen, die Reichsgesandtenin Verhinderungsfällen zu vertreten18. Die bayerischen
Gesandten sind angewiesen,in allen Fällen, in welchendies zur Geltendmachungall=
gemeindeutscherInteressenerforderlichodervonNutzenseinwird, denReichsgesandten
ihre Beihilfe zu leisten. Das Reich übernimmt in Anbetracht der LeistungenBayerns

* A. M. ist Ph. Zorn a. a. O. S. 95. Vgl. auchv. Seydel, angef. Komm. S. 309.
Der Geschäftseinteilungnach wird hierzu auch der Verkehr mit dem Papste gerechnet.

Oben 1 § 76 Anm. 6. Indessen fällt derselbesachlichnicht unter die auswärtigen Angelegenheiten.
Denn der Papfstist nicht Oberhaupt eines fremdenStaates, und die kath.Kirchenangelegenheiten
gehören,soweit der Staat damit befaßt ist, nicht zu den auswärtigen,sondernzu den inneren An=
gelegenheitendes Staates. %

! Vgl. oben I § 75 Ziff. I. — Die Behörden habensich, wo nicht Gefahr auf Verzug ist,
beim Verkehremit Gesandtschaften,deutschenwie bayerischenund fremden, der Vermittlung des
Ministeriums des Außernzu bedienen. Weber 1 S. 146, 2 S. 457, 3 S. 231, 4 S. 642,
6 S. 545, 714, 11 S. 670, 676, 15 S 732ff. Vgl. auch ebenda18 S. 122 über den Verkehr

seder — mit bayer.Behörden; über den Verkehrmit fremdenKonsularbehördenebenda

#8Außerordentliche Gesandte u. bevollmächtigte Minister in Berlin, Dresden, Stuttgart (für
Württemberg, Baden und Hessen),Wien, St. Petersburg, Rom beim König von Italien, Nom
beim Papste: Ministerrefident in Bern; GErschöftsträgzerin Paris für Frantreich und Belgien). —
Ülber den diplomatischen Dienst V.H. v. 3. März 1870 (R. Bl. S. 401, Weber8 S. 506);über den
Eintritt in derselben V.O. v. 1. Sept. 1880 (G.V Bl. S. 557. Weber 8 S. 163). — UÜberAn=
träge auf Aufhebung der bayer. GesandtschaftenSt. B. d. K. d. Abg. 1871/72 I S. 564 ff., 1873/75
1 S. 322ff., 1875/76I S. 460 ff,1892/931 S. 409f. Bemerkungenüber das ältere bayer. Ge=
sandschaftswesenVerh. d. K. d. Abg.1822 Prot. Bd. XI S. 266ff.
A über gerichtlicheZustellungenWeber 22 S. 133. über Steuerbefreiung oben§ 17

nm. 25.
16%Vgl. Schlußprot. zum Bündnisvertr. Ziff. VIII.
11DiesesVerfältuis kommtzu bezeichnendemAusdruckein demEingange eines Vertrages,

welchen der Reichsgrsandte in Athen namens der bayer. Regierung mit Griechenland wegen einer
Schuldforderungunterm 11./29.Dez. 1880 abgeschlossenhat. Es heißtda: „Monsieur J. de Rudo=
witz, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Maj. I’Empereur d’Allemagne,
Roi de Prusse, représentant en cette qualité le Gouvernement bavarois.“ — Preußen zahlt
eine jährlicheEntschädigungan dasReich für dieBesorgungseinerbesonderenLandesangelegenheiten
durch die heichegesandtchaften.

12 Ziff VII,VIII.
13 Diesbildetalsoein VorrechtBayerns. Vgl. P. Laband, St. R. 4. Ause 3 S. 6. — Pözl,

Lehrb. des bayer.Verf.RechtesS. 461 Anm. 3, bemerkt,derWortlaut derZiff. VIIdesSchlußprot.
lasseZweifel zu, „ob die erwähnteVollmacht generellund von selbstden bayer. Gesandtenerteilt
sei, oder ob fie jedemeinzelnenGesandtenbesonderserteilt werdensolle“. M. E. sprichtderWort=
laut für letztere4wifiaiun, da die Zustimmung des Königs von Bayern vorbehalten ist. Uberdies
wird der bayer.Gesandteals Vertreter des Rei esrkandtendem stemden.Stgete gegenübereiner

. 154 ff.persönlichenBeglaubigung bedürfen. Vgl. auch Ullmanna. a. O.S
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für dendiplomatischenDienstdesReichesundderEntlastung,welchedenReichsgesandten
durchdenBestandbayerischerGesandtschaftenerwächst,die Verpflichtung, bei Festftellung
der Ausgaben für den diplomatischenDienst des ReichesBayern eine angemesseneVer=
gütung in Anrechnungzu bringen.

In Ausführung des Artikels 56 der R.V. bestehenaußerhalb des Bundes=
gebietesLandeskonsulatenicht mehr, sondernnur Reichskonsulateu. Dagegen können
die Bundesstaaten innerhalb des BundesgebietesKonsulate haben, deren Bayern auch
einige besitzt5.

Nach dem R.G. v. 8. November 186716haben die Reichskonsulnin besonderen
Geschäftsangelegenheiten,welche das Interesse eines einzelnen Bundesstaates oder
eines seiner Angehörigen betreffen, an die Regierung dieses Staates zu berichten.
Auch kann ihnen in solchenAngelegenheitendie Regierung eines BundesstaatesAuf=
träge erteilen und Bericht verlangen17. Diese amtlichen Beziehungen werden für

Bayern durch das Staatsministerium des königlichenHauses und des Außern ver=
mittelt.

Den Bundesstaaten steht das Recht zu, auswärtige Konsuln 18bei sichzu emp=
fangen und für ihr Gebiet mit dem Exequatur zuversehen 1°.

Zweiter Abschnitt.
§*308. Die Staatsverträge. Die Zuständigkeithinsichtlichdes Abschlusses

von Staatsverträgenverteilt sichzwischendemReicheund denStaatennachMaßgabe
der oben dargelegtenGrundsätze. Auch hier ist die Grenze der beiderseitigengesetz=
gebendenundverwaltendenTätigkeitzugleichGrenzederZuständigkeitfür dasHandeln
nach Außen1. Wo die Zuständigkeit der Staaten nur in dem Maße und insolange
besteht,als das Reich seineZuständigeetnicht geltendgemachthat, tretendieStaats=
verträge der Staaten außer Wirksamkeit,sobald und soweit Akte des Reiches, seien es
nun Gesetzeoder Staatsverträge, erfolgen,nebenderen Inhalte der Inhalt jener Ver=
träge nicht mehr bestehenkann?. Ganz dasselbeVerhältnis ergibt sich aus jeder Er=
weiterungder Reichszuständigkeit.

Wo der Inhalt zwischenstaatlicherVereinbarungenteils in die Zuständigkeitdes
Reiches, teils in jeneder Staaten fällt, ist ein doppeltesVerfahren denkbar. Es können
entwedergesonderteVerträge seitens des Reiches und der einzelnenStaaten mit dem
auswärtigen Staate geschlossenwerden, oder es kann ein Vertrag durch das Reich

4 Vgl. über die KonsulateP. Laband, RSt. R. 6. Aufl. S. 220ff. Uber die Konsular=
gerichtsbarkeitR.G. v. 7. April 1900(R.G.Bl. S. 213).

15Generalkonsulnin Bremen, Hamburg, Frankfurt a. M., Dresden,Leipzig, Konsuln in
Karlsruhe, Lübeck,Stuttgart.

16Nordd.B.G. Bl. S. 137, bayer.G.Bl. 1870/71Beil. S. 45. — § 3 Abs. II
17Diese Bestimmung entsprichteiner Zusicherung,welcheschonbei der Vereinbarung der

——.— gemachtwurde. Vgl. v. Seydel's Komm. zVerf Urk. f. d. Deutsche
ei .:.

ISÜberderciiSteiieicflichtngoben§175Aiiiii.26.WeiserLscspLZä
wSctiliißpriit.ziiiiiüiidnisvertr.iiiitBciyeriissziff.XllAbf.1.Vgl.v.Seyt-el’saiigef.

Komm.S.307f,P.Laband,Staatsrecht,5.Aiifl.2S.167ff·
[§308]IVgl.hierüberiiisbef.MzPröbshAnnalenlssLS.»243ff.K.Windis,s«)ievölker-
rechtlicheStellung der deutschenEinzelstaaten,Leipzig 1913. Über die besonderenBestimmungen
wegenderPost=u. Telegraphenverträge— Reichsverf.Art. 52, Schlußprot zumBündnisvertrage mit
Bayern Ziff. X!I vgl. oben§ 258 Anm. 8.

* Ugl. Verh.d.K. d.Abg. 1883/86St. B. IV S. 214. — v. Seydel's Komm.z. R.V. 2.Aufl.
S. 162. Laband, N.St R. 6. Aufl. S. 180. ZwischenstaatlicheAnstandspflichtenkönnenes jedoch
gebieten,der Wirksamkeitvon Akten desReichesgegenüberälteren Verträgen der Bundesstaatenmit
ausländischen Staaten Beschränkungenaufzuerlegen. Vgl. E.G. z. B.G. B. Art. 56. Prot.
S. 8780ff. Staatsverträgemit anderenBundesstaatenüber Materiendes B.G.B. bleiben, insoweit

f# nicht mit diesemin Widerspruchstehen,unberührt.: gl. Becher, Mat. z. A.G. I S. 141,
45, Art. 1 d. A.G. | B. G.B., Böhm=Klein, A.G. S. 6, Samml. v. St. V. in Döllinger,

V.S. I S. 193ff., Kletke, St. V. d. K. B. 1860,Bl. 47 S. 341. Vgl. auchR.G. v. 24. Dez.1911
(R.G.Bl. 1137)Art. V, hierzu J. Graßmann, Schiffahrtsabgaben=G.S. 68—70.
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unter besondererZustimmung der beteiligten Bundesstaaten geschlossenwerden. Es
wird sich bald der eine, bald der andere Weg mehr empfehlen,je nachdemdie Sach=
lage es als tunlich oder als unzweckmäßigerscheinenläßt, eine Ausscheidungdes Ver=
tragsstoffesunter demGesichtspunkteder Zuständigkeitvorzunehmen. GegendenWillen
der beteiligtenBundesstaatenkann übrigens der zweiteWeg nichteingeschlagenwerden.

Das Vertragsrecht der Staaten bestehtinnerhalb der Grenzen ihrer Zuständigkeit
nicht bloß gegenüberdem Auslande, sondernauch gegenüberden anderen Staaten des
Bundes und dem Reiche

Die bayerischeV.U. enthält keineBestimmungen hinsichtlichdes Abschlussesvon
Staatsverträgen. Daraus ergibt sich,daß dem Könige, als dem Inhaber aller Rechte
der Staatsgewalt, auch die Befugnis zukommt,mit fremdenStaaten Verträge zu ver=
handeln und abzuschließen. Es kann sich nur fragen, ob der König in Ausübung
diesesRechtes etwa durch verfassungsmäßigeBestimmungenbeschränktist.

Hier ist denn zunächstfestzustellen,daß die V.U., da sieder Staatsverträge über=
haupt nicht gedenkt,auch keineBestimmungüber ein Mitwirkungsrecht des Landtages
bei solchen enthält. Im allgemeinen hat also der Grundsatz Anwendung zu finden,
daß die Zuständigkeitdes Landtages nur soweit besteht,als eine ausdrücklicheGesetzes=
vorschrift hierfür angeführt werden kann6.

Indessen haben Staatsverträge regelmäßigden Zweck, daß auf Grund der Ab=
reden, welchedarin enthaltensind, innerhalb der beteiligten Staaten etwas geschehen,
daß dieStaatsgewaltin Tätigkeittretensoll. Die Grundsätzedarüberaber,in welcher
Form dieseTätigkeit sich zu vollziehen hat, werden dadurch keine anderen, daß der
Anlaß zur Tätigkeitin einemStaatsvertrageliegt. Erheischtalso die Verwirklichung
eines Staatsvertrages Handlungen der Staatsgewalt, zu welchendie Zustimmungdes
Landtagesverfassungsmäßigerforderlichist, so muß dieseZustimmungzu denbetreffenden
Akten erholt werden.

Dies kann geschehen,eheder Vertrag abgeschlossenwird; es kann aber auch ge=
schehen,nachdemder Vertrag abgeschlossenist. In letzteremFalle läßt sichmeines
Erachtens die Forderung nicht abweisen, daß der Vertrag, soweit sein Inhalt in den
Wirkungskreis des Landtages fällt, unter dem Vorbehalte der Zustimmung des Land=
tages abgeschlossenwird. Dies ist nicht bloß eine Forderung der politischenKlugheit
nachaußen,sondernaucheineForderungder Rechtsordnungnachinnen. Der König
darf unbedingtnach außen nur versprechen,worüber er unbedingt nach innen verfügen

* Ein Beispiel für die ersteArt derSachbehandlungbieten diebeidenVerträgedesDeutschen
Reichesu. Bayerns mit Osterreich-Ungarnv. 2. Dez. 1890 (R.G.Bl. 1891 S. 59,G.V. Bl. 1891
S. 146)über den Anschluß der österreichischenGemeindeMittelberg an das ZollsystemdesDeutschen
Reichesu. an das System der Bier= und EsgbesteuerungBayerns. Ein Beispiel einheitlichen
Vertragsschlussesist der Vertrag zwischenDeutschland,den Niederlandenu. der Schweine.30. Junie
1885 wegenNegelungder Lochsfsscherelim StromgebietedesRheines (N.G.Bl. 1886 S.192; val.

G.V. Bl. 1887 S. 29.Der Vertrag, bei welchemes allerdings etwas schwerhält, überhaupteine
Reichszuständigkeitzu ermitteln, hat folgendenEingang: „S. Maj. der DeutscheKaiser, König von
Preußenmit Zustimmung Gr. Maj. desKönigs von Bayern, Sr. Maj. des Königsvon Württem=
berg usw., sowieS. Maj. der König der Niederlandeu. der Bundesrat der Schweizer.Eidgenossen=
schaft ...Der Kaiser hat also diesenVertrag auch als König von Preußen und für die auf=
ezähltendeutscherHerrscherbesonderskraft besondererVollmacht geschlossen.Dies hat Bedeutun
ür die Kündigung des Vertragesnach dessenArt. XI. Die Kündigung seitensdes Kaisers mu

auf Verlangen eines der deutschenVertragsgenossenfür diesenerfolgen.
4 Val. insbes.R.V. Art. 66 a. Anf.
* Bgl. zum folgendeninsbes.M. Pröbst a. a. O. S. 264ff., 319ff.; Pözl, Lehrb.d. bayer.

Verf.Rechtes,4. Aufl., S. 471. *45½2
* Vgl. oben1 § 47 Anm. 19. Dies ist in neuererZeit insbesonderehinsichtlich desAus=

lieferungsvertragesmit Rußland v. 1.Okt.) 15. Sept. 1885(G.V.Bl. 1885S. 593)zur Anerkennung
gekommen.Dieser Vertrag erfuhr zwar wegenseinesInhaltes die lebhaftestenAngriffe im Land=
tage, das Recht der Staatsregierung zu dessenAbschlussewurde dagegennicht bestritten.Die
K. d. R.R. lehnte es vielmehr sogar ab, einer Bitte um Abänderung desVertrages beizutreten,
indem sie mit Recht Unzuständigkeitdes Kondtageszu dieserBitte (me oben§ 89,"1 92 C. 3) an=
nahm. Die Verh. sind nachgewiesenRepert. 1883/86S. 11ff., auch Verh.d. R.N.A. 1909,St. B. II
S. 8 ff. u. 1903/04 Beil. . S. 171. Vgl. auch A. Rieß, Die Mitwirkung der gesetzgeb.
Körperschaftenbei Staatsverträgen, Breslau 1904.
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kann. Allerdings berührt dieser Satz das Verhältnis von Staat zu Staat nicht; aber
der Landtag hat Anspruch darauf, daß er in Gegenständenseines Wirkungskreises in
keineZwangslage versetztwird. Man darf nicht einwenden,der Landtag könnesichja,
auch wenn der Vertrag vorbehaltlosgeschlossensei, immer nochablehnendverhalten und
es der Regierungüberlassen,wie siesichaus der Sache ziehenwolle. Indessenso
liegen die Dinge wohl kaum. Es handeltsichum keinSchachspielzwischenStaats=
regierungundLandtag,sondernumErledigungeinergemeinsamenStaatsangelegenheit.
Nicht die Regierungwürdematt gesetzt,sondernderStaat: plectunturAchivi. Hier=
nach erscheint die Ansicht begründet,daß das Recht der Krone zum Abschlussevon
Staatsverträgen zwar zweifellos besteht,daß es aber, wie alle Kronrechte, in einer
Weise geübt werden muß, welchedemRechtedes Landtages keinenAbtrag tut. Gerade
so, wie eine an sichrechtsbeständigeRegierungshandlung,wenn sie das Budgetrechtdes
Landtagesverletzt,die VerantwortlichkeitdesMinisters begründet,so auchder vor=
behaltloseAbschluß eines Staatsvertrages über einen Gegenstand,der nur unter Mit=
wirkung des Landtages geregeltwerden kann.

Es erübrigt noch,das Ergebnis dieserDarlegungenmit der tatsächlichbestehendenÜübungin
Vergleich zu ziehen.

Das Verhältnis zwischendemRechtederKrone, Staatsverträge abzuschließen,und demMit=
wirkungsrechteder Kammern bei der Gesetzgebungist schonsehrbald nachErlaß der Verfassungs=
urkundeanläßlich derKammerverhandlungenüber dieZoll- und Handelsverträgeund derenVollzug
zur Erörterung gekommen.InsbesonderegabendieBeratungenüberdieZollordnung vom 15.August
18287 zu sehrausführlichen,wenn auchnicht stetssehrklarenAuseinandersetzungenüberjeneFrage
Anlaß. Es kanndavonabgesehenwerden,denGang dieserBeratungenhier im einzelnenzu verfolgen?.
Nur einiges Wichtigeresei hervorgehoben.

Bereits bei den Landtagsverhandlungen von 1827/28 kam im allgemeinen, wenn auch nicht
in scharferAusprägung, derGedankezur Geltung, daß das VertragsrechtderKrone nur unbeschudet
der ständischenRechte geübt werden könne. Freilich fehlte es auch nicht an manchen wunderlichen
Außerungen?. Im Grunde erkanntedas Gesetzvom 15. August 1828 durchdie Bestimmungender
§§ 5 und 27 die Rechtedes Landtages in der Hauptsachean. Der Landtagsabschiedvom gleichen
Tage 0 erachteteindessendochden Vorbehalt für nötig, die Sanktion der Zollordnung erfolge„un=
beschadetderRechteUnsererKrone in AnsehungderVertretung derHandelsinteressenim Verhältnisse
zum Auslande sowiein Ansehungdes Abschlussesder Zoll= und Handelsverträge“.

Im weiterenVerlaufe der Entwicklung erscheinendieMeinungsgegensätzevöllig ausgeglichen.
Den Beweis hierfür liefern die Feststellungenüber die ständischeZustimmungzu geschlossenenVer=

7!G.V. Bl. S. 185. Vagl.2. Aufl. § 246 Anm. 26.
#8sDgl. die geschichtlicheDarstellung in 2.Mift. * 246 Anm. 27 ff.
?°Vgl. außer denAusschußvorträgenBeil. LXXV insbes.dieVerh. desProt. Bd. XII. In

letzterenist auf folgendeStellen aufmerksamzu machen:Abg. v. Stachelhausen S. 157f., 161,
Abg. Frhr.v. klosen S. 186,Abg. Häcker S. 438f., 443f. Letzterersagte:„Der Staatsregierung
kann dasRecht, Staatsverträge aller Art abzuschließen,durchaus nicht streitiggemacht werden.
Wir haben eine sogenannteoktroyierte Verfassung, eine Versassunz, welche aus dem freien Willen des
Souveräns hervorging,und wobei derselbevon der ihm zustehendenvollen Staatsgewalt nicht mehr
entäußert hat, als was in derBerf url. selbstden Ständen des Reicheszum Wirkungskreisezu=
ewiesenist. In demganzenKapitel über den Wirkungskreis der Stände ist ihnen nirgends eine

Beiwirkung zu Staatsverträgen zugewiesen;sohin liegt diesesRechtnachFie vor unbeschränktin
denHänden des Souveräns. Soll freilich durch den Staatsvertrag eine Anderunghervorgerufen
werdenan Gegenständen,welchezum Wirkungskreiseder Stände des Reichesmit gehören, dann
mußnach meiner Überzeugungnotwendig der Beirat und die Zustimmung der Stände in bezug
auf dieseAnderungen,keineswegsaberzum Staatsvertrage selbsterholt werden." S. 525f. bemerkte
Abg. Fehr v. Closen, die Stände könntennichtzugeben,„ein ständischesRecht,das dieRegierung

für sichuns nicht nehmenkann, dürfe sie uns nehmenin Verbindung mit einemanderenStaate“.
eiter sagtederselbeS. 543f., er erkennemit Häcker an, daßStaatsverträgezu schließenkönigliche

rärogative sei; insofernaber bei diesenetwas vorkomme,was zum WirkungskreisederStände ge=
öre, verstehesichwohl von selbst,daß hier ihre Zustimmung eintretenmüsse.Jeder Staatsvertrag

solcherArt erhalte „erstdurchdieZustimmung derStände in AnsehungderderStändeverfammlung
zuständigenPunkte definitive Kraft"“. Dies richtetesich gegendie Außerung des Min=Kommifser
v.Wirschin er S. 541, die in der Tat über das Ziel chet, daß der Vertrag mit Württember
„durchausnicht Gegenstandder Beratung der Kammer sein könne,lomtt auchaußer dem Berei
der Diskussion über die Zollordnung gelegensei“. Vgl. auch Abg. Wanzel S. 613f. und

ser
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trägen und überErmächtigungenbezüglichzu schließenderVerträge, welchein denLandtagsabschieden
seit 1831 enthaltensind 11.

Auch der Zollvereinigungsvertragvom 8. Juli 1867 wurde dem Landtagevorgelegtund mit
königlicherErklärung („Deklaration") vom 16. November1867 verkündet12. In dieserErklärung
wird gesagt: „Wir haben Uns über den gemeinschaftlichenBeschluß der Kammer der Reichsräte
und der Kammer der Abgeordnetenbezüglichder auf UnserenBefehl wegenderZoll= und Handels=
verhältnissean dieselbengemachtenMitteilungen, nämlich ..., Vortrag erstattenlassenund er=
teilen hierauf nachVernehmungUnseresGesamtstaatsministeriumsund Staatsrates UnsereKönigliche
Entschließung,wie folgt: Nachdemder . Vertrag vom 8. Juli 1867 usw., insoweit durchderen
Inhalt der verfassungsmäßigeWirkungskreis des Landtages berührt wird, durchGesamtbeschluß
beiderKammern unter Beobachtungder im Titel X § 7 der Verfassungsurkundevorgeschriebenen
Formen die Zustimmung des Landtages erhalten hat, erteilen Wir hiermit allen denjenigenBe=
stimmungen dieserVereinbarungen, welcheden verfassungsmäßigenWirkungskreis des Landtages
berühren, vom 1. Januar 1868 beginnend,gesetzlicheKraft und Geltung.“ Der Vertrag war von
den Bevollmächtigtender Vertragsteile „unter Vorbehalt der Ratifikation“ abgeschlossenworden.

In ganz gleicherWeise war durch die königlicheErklärung vom 4. September1866 der
Friedensvertrag mit Preußen vom 22. August 1866 verkündetworden , und ebensowurdeauch
6h der königlichenErklärung vom 30. Januar 1871, betreffenddie deutschenBündnisverträge½.,
verfahren.

Eine Ausscheidungdes Vertragsinhaltes, welcherdem Gebiete des formellenGesetzeszufiel,
wurde in all diesenFällen aus einleuchtendenErwägungen der Zweckmäßigkeitumgangen.

Die geschildertegeschichtlicheEntwicklung hinsichtlichderBehandlungderStaatsverträgeliefert
denNachweis,daß dieAuffassungderStaatsregierung und desLandtagesmit denRechtsgrundsätzen,
welche oben dargelegt worden find, in vollkommener Teereimiinmung sich befindet.

11S. Hitrüber. das Nähere 2. Aufl. § 246 Anm.27 ff.
246 Anm. 78.12 2.

1½V Euste .n au I 13 Anm. 7,§ 44 Anm. 17.
14— 13 zan
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Nachträge und Berichtigungen.

Zu § 182 (Zölle und Reichssteuern) und zu § 193 (Reichsbudget
und Staatsbudget). Infolge der durch R.G. vom 3. Juli 1913(R.G. Bl.
S. 496) angeordnetenHeeresvermehrungwurden neue Reichssteuerneingeführtund das
Reichsstempel=G.vom15.Juli 1909(R.G.Bl. S. 833)durchR.G. vom 3. Juli 1913
(R.G.Bl. S. 544) hinsichtlich der Gesellschafts=und Versicherungsstempelgeändert.
Die Vollzugsvorschriften des Bundesrates zu dem R.G. sind noch nicht erlassen.

Zunächst soll nach Maßgabe des R.G. vom 3. Juli 1913 (R.G.Bl. S. 505 ff.)
vom Vermögen und vom Einkommen in drei Jahresraten (1914—16) ein einmaliger
außerordentlicherWehrbeitrag, also eine direkte Reichssteuer, erhoben werden, die
einerseits Grund=, Betriebs=und Kapitalvermögen, andererseitsdas Einkommen erfaßt,
das auf Grund der Landes=Einkommensteuergesetzezuletztvor oder gleichzeitigmit der
Veranlagung des Wehrbeitrages als steuerpflichtigfestgestelltwird. Erfaßt wird nur
das Arbeitseinkommen,indem bei Besteuerungdes festgestelltenEinkommensein Betrag
abgezogenwird, der einer Verzinsung von 5 % des abgabepflichtigenVermögens ent=
spricht. Der Beitrag ist gestaffeltund beginnt bei einem Vermögen von 10000 Mk.,
bei einem Einkommen von 5000 Mk. Hier auf weitere Einzelheiten einzugehen,ist
nichtveranlaßt.

Ferner wird nach dem R.G. vom 3. Juli 1913 (R.G. Bl. S. 524 ff.) eine
Besitzsteuererhobenwerden, die den Vermögenszuwachsbelastet,der sich aus der Ver=
gleichung des Vermögensstandeseines Steuerpflichtigen zu verschiedenenZeiten ergibt.
DieserZuwachswird, und zwar erstmaligam 31. Dezember1916, für Veranlagungs=
zeiträumevon je drei Jahren festgestellt.Auch dieseSteuer ist gestaffelt;sie erfaßt auch
die Erbschaftender Kinder; nur das Erbe des überlebendenGatten bleibt frei.

Zur Veranlagung und Erhebung dieser Reichssteuernsind die Behörden des
Bundesstaates zuständig,in dem der Steuerpflichtige zur Zeit der Veranlagung seinen
Wohnsitz oder in Ermangelung eines solchenseinen gewöhnlichenWohnsitz hat (Besitz=
steuerämter). Rechtsmittel und Rechtsmittelverfahrenwerden im einzelnendurch die
Landesgesetzgebunggeregelt,die R.G. haben jedocheinzelnegrundlegendeBestimmungen
hierüber festgestellt.

Die allgemeinen Befugnisse der Reichsbevollmächtigtenfür Zölle und Steuern
geltenauchfür denVollzug dieserSteuern.

Die Zuckersteuer bleibt bis auf weiteres bestehen,die Besteuerungder Schecks
und der ihnen gleichgestelltenQuittungen wird ab 1. Dezember 1917 aufgehoben
66 2 und 3 desR.G. vom3. Juli 1913 überAnderungenim Finanzwesen,R.G.Bl.

521 ff.).
Die bestehendeReichserbschaftssteuer wird in deneinzelnenSätzenerhöht,

der Anteil der Bundesstaatenvon 25 auf 20 vomHundert gemindert(§§ 4 und 5
des letztbez.R.G.).

Der Anteil des Reichesan der Wertzuwachssteuer (50% des Steuer=
betrages)fällt für alle nach dem30. Juni 1913 eintretendenSteuerfällefort. Da=
gegen bleibt der Anteil der Bundesstaaten und Gemeinden fortbestehen. Weiter ist
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bestimmt, daß bis zum 1. April 1915 der Reichsanteil zugunsten der Gemeinden
weiter erhobenwird, sofern der Anteil der Gemeindeam Ertrage der Zuwachssteuer
gemäß§ 58 des ZuwachssteuergesetzesnichtdemjenigenDurchschnittsertrageentspricht,
den die Gemeindeauf Grund ihrer vor dem 1. April 1909 beschlossenenSatzung erzielt
hatte. Für die Gemeinden,denennach§ 60 Abs. 2 desZuwachssteuergesetzesder Reichs=
kanzler bis zum 31. April 1915 die Weitergeltung ihrer bisherigen Wertzuwachs=
steuerordnunggestattethatte, und denenderenErtrag in Höhe des vor dem1. April 1911
erzieltenDurchschnittsertragesbelassenwar, kann die Landeszentralbehördedie Weiter=
geltung der vor dem 1. Januar 1911 vorhandenenSatzungen anordnen, wobei der
über den DurchschnittsbetraghinausgehendeErtrag der Gemeinde verbleibt. Zu er=
wähnen ist noch folgendeAnderung: Das Wertzuwachssteuergesetzsieht in § 1 Abf. 2
vor,daß,wennderVeräußerungspreisfür bebauteGrundstückenichtmehrals 20000Mk.
und für unbebautenicht mehr als 5000 Mk. beträgt, der Eigentumsübergangvon der
Steuer frei bleibt. Diese Vergünstigung ist in Satz 3 des betreffendenParagraphen
dahin beschränkt,daß die Steuerfreiheit nur dann eintritt, wenn nicht ein Einkommen
von mehr als 2000 Mk. vorhanden ist und der Veräußerer nicht den Grundstücks=
handel gewerbsmäßig betreibt. Die im Zuwachssteuergesetzdem Bundesrat oder dem
ReichskanzlerübertragenenBefugnissegehenauf dieLandeszentralbehördeüber. Dieseist
befugt, sie auf nachgeordneteBehörden zu übertragen. Die Zuwachssteuerämtersind
befugt, mit Genehmigungder Oberbehördeoder einer anderen von der Landeszentral=
behördezu bestimmendenStelle von der Veranlagung und Erhebung der Zuwachssteuer
insoweit abzusehen,als die Veranlagungskostenaußer Verhältnis zum Ertrage stehen
würden. Durch Landesgesetzoder in Gemäßheitdes Landesrechtsdurch ortsstatutarische
Vorschrift kanneineandereRegelungderBesteuerungdesWertzuwachsesgetroffenwerden.

Das R.G. vomu.Juli 1913, betr.dieFeststellungeinesNachtrageszumReichs=
haushaltsetat für das Rechnungsjahr1913 (R.G.Bl. S. 499), hat ferner für die Über=
weisungen aus dem Ertrage der Branntweinsteuer besondereÜbergangsvorschriften
zugunstender Deckung der Heeresausgabengebracht (§§ 3, 4), auf die hier nicht
weiter eingegangenwerden kann. Hier ist die Zustimmung Bayerns zu dieser Über=
weisungauf Grund seiner Sonderstellungvorbehalten.

Zu § 217 (Gendarmerie) Anm. 13. Die neue Dienstvorschrift ist erst am
19. Juni 1913 (M.A. Bl. Nr. 26) veröffentlichtworden.

Zu § 226 (Bestattungspolizei). Die in Anm. 1 erwähnteFrage, ob § 3
der ortspolizeilichenVorschriftenvom 28. Dezember1912 durchArt. 61 desP. St.G.B.
gedecktist (letztwilligeVerfügungüber die Leichenverbrennung),ist inzwischendurch
Urteil des OberstenLandesgerichtes(vom 9. Juli 1913) unter Aufhebungdes ver=
neinendenlandgerichtlichenUrteils bejahtworden. Das Urteil, das die gesetzlicheZu=
lässigkeitder Feuerbestattunganerkennt,wurde im Staatsanzeiger veröffentlicht.

Zu §227 (Apotheken) und§ 273 (Tierärzte). Unter Auphebungder noch
geltenden Vorschriften der Apothekenordnungvom 27. Januar 1842 (oben § 227
Anm. 18ff.), des § 2 der K.V.O. überAnzeigeder Aufnahmeund Entlassungvon
Handlungsdienern usw. vom 15. Juli 1862, soweit er sich auf Apothekergehilfenund
lehrlinge bezieht, der K. V. O. vom 29. Dezember1900 über Zubereitung und Feil=
halten der Arzneien in Apothekenund vom 18. Juni 1907 über den Betrieb von
Apothekenist inzwischeneine das Apothekenwesen(ausnahmlich der Militärapotheken)
umfassendregelndeK.V. O. vom 27. Juni 1913 (G.V.Bl. S. 343ff.) nebstder
Vollz. M.B. vom 28. Juni 1913 (ebendaS. 367 ff.) ergangen.

Hierin ist u. a. folgendesbestimmt.
lber die Erteilung und Zurücknahme der Bewilligung zum Betriebe des

Apothekengewerbes,dann über die Einstellungdes Gewerbebetriebesentscheidetdie
Regierung,Kammerdes Innern, nachEinvernahmedesKreismedizinalausschussesund
im Beschwerdeverfahrendas Staatsministerium des Innern nach Einvernahme des
Obermedizinalausschusses.

Die Entscheidungder Regierung, Kammer des Innern, ergeht im Senate nach
denVorschriftenüberdas Verfahrenin Verwaltungsrechtssachen.
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Das Bewilligungsverfahren wird von Amts wegenoder auf Antrag eingeleitet.
Antragsberechtigtsind der Bewerber, der auf die Bewilligung verzichtendebis=

herige Inhaber, die auf die Fortsetzungdes Gewerbetriebsverzichtendeoder sichwieder
verehelichendeWitwe und die Erben des bisherigen Inhabers oder der Witwe.

Handelt es sich nicht um ein reales Recht, so wird der Antrag oder die
von Amts wegenerfolgendeEinleitung des Verfahrens von der Distriktsverwaltungs=
behördeunter FestsetzungeinerFrist zur BewerbungoderMitbewerbung, bei Errichtung
neuer Apothekenauch zur Abgabe von Erinnerungen ausgeschrieben.

Die Frist ist ausschließend. Sie wird unter Angabe des Tages, an dem sie
abläuft,so bemessen,daß zwischendemAblauf unddemTage, an demdasAusschreiben
erscheint,ungefähr 4 Wochen liegen.

Handelt es sichum die Bewilligung zum Betriebeeiner neuenApotheke,so
kann vor dem Ausschreibenzunächstdarüber entschiedenwerden, ob die Bewilligung
überhauptzu erteilen ist.

In diesemFalle werden die Inhaber der Nachbarapothekenvor der Entscheidung
von der DistriktsverwaltungsbehördegegenNachweis aufgefordert,etwaige Erinnerungen
binneneinerausschließendenFrist von4 WochennachderZustellungderAufforderung
geltendzu machen.

In dem Verfahren gelten als beteiligt: der Antragsteller, die Bewerber, der
bisherige Inhaber, seineErben, die Witwe des bisherigen Inhabers, die das Gewerbe
fortgeführt hat, die Erben dieser Witwe, dann die Inhaber von Nachbarapotheken,
soweit sie rechtzeitigErinnerung erhobenhaben.

Die Bewilligung kann nur einem im Besitzeder Approbation befindlichen
Apothekerund, wenn er bereitseine Bewilligung besitzt,nur dann erteilt werden,
wenn er erklärt, für den Fall der Berücksichtigungauf dieseBewilligung zu verzichten.
DieseVorschrift gilt auch für die Bewilligung zur Ausübung eines realenRechtes.

Die Bewilligung zum Betrieb einer neuenApotheke darf nur erteilt werden,
wenn es das öffentlicheInteresse erfordert, die Lebensfähigkeitder Apothekegesichert
ist und die Bestandsfähigkeitder benachbartenApothekennicht gefährdetwird.

Die Bewilligung zum Betrieb einer bestehendenApothekedarf, wenn eine Be=
dingung gesetztwird, nur einem Bewerber erteilt werden, der nachweist, daß er über
die voraussichtlichnotwendigenMittel verfügt.

Die Bewilligung ist zu versagen,solangeder Bewerber sich nicht im Besitzeder
bürgerlichenEhrenrechtebefindetoder infolge gerichtlicherAnordnung in der Verfügung
über seinVermögenbeschränktist, oder wenn er infolge von körperlichenoder geistigen
Gebrechenzum Betriebe einer Apothekenicht geeignetist. Diese Vorschrift gilt auch
für die Bewilligungzur AusübungeinesrealenRechtes.

Die Bewilligungist in der Regel zu versagen,
1. wenn der Bewerberbereits eine Bewilligung besitztund auf Grund der

Bewilligung das Gewerbenochnicht volle fünf Jahre ausgeübthat,
2. wenn er eine Bewilligung besessenund auf sie vor oder nach Beginn der

Gewerbeausübungohne entschuldbarenGrund verzichtethat,
3. wenn er eine Apothekeeigenmächtigveräußert hat,
4. wenn er längere Zeit dem Apothekerberufabgewandtwar, sichwährend

dieser Zeit einer nicht anrechnungsfähigenTätigkeit gewidmetund vor der
Bewerbungnicht annähernddie gleicheZeit wieder den Apothekerberuf
ausgeübthat.

Die Bewilligung kann versagt werden,
1. wennder BewerberwegeneinesVerbrechensoderVergehensrechtskräftig

verurteilt worden ist, bei dem auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte
erkannt werden kann,

2. wenn er sich durch wiederholte,grobe Verfehlungengegendie Vorschriften
über denBetrieb von Apothekenals unzuverlässigin bezugauf die Ausübung
des Apothekergewerbeserwiesenhat,

3. wenner einerBewilligungverlustiggegangenist.
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Haben sichmehrereBewerber gemeldet,so ist die Bewilligung in der Regel dem⸗
jenigen zu erteilen, der nach Erfüllung der Voraussetzungenfür die Erteilung der
Approbation am längstenim Inland oder in denDeutschenSchutzgebietenals Apotheker
tätig gewesenist.

DieserTätigkeitwird gleichgestellt:
1. der in Erfüllung der Wehrpflicht geleisteteMilitärdienst, der Dienst vor

der Approbation aber nur soweit, als er die Erfüllung der Voraus=
setzungenfür die Erteilung der Approbation verzögerthat,

2. die Tätigkeitals pharmazeutischerBeamter der K. Leib=und Hofapotheke
oder einer Anstaltsapotheke,

3. die nach der Approbation in dem Institut einer Hochschuleoder in einer
öffentlichenUntersuchungsanstaltfür Nahrungs= und Genußmittel geleistete
Tätigkeit einerwissenschaftlichenHilfskraft sowiedienachder pharmazeutischen
Prüfung, vor oder nach der Approbation an einer Hochschulezur Er=
langungder Doktorwürde oder des Ausweises für geprüfteNahrungsmittel=
chemikerverbrachteZeit, in der Regel aber nur bis zur Dauer von zu=
sammenvier Jahren.

Ob und wieweit der Tätigkeit im Inland eine sonstigeTätigkeit, insbesondere
die Tätigkeitals Apothekerim Auslandegleichzustellenist, bleibt der Würdigungder
zuständigenBehörden im Einzelfall überlassen.

Diejenige Zeit, während welcher ein Bewerber als Eigentümer oder Pächter
einer Apotheke oder als Leiter der K. Leib= und Hofapothekeoder einer Anstalts=
apothekemit ständigerHilfskraft gearbeitethat, darf nur zur Hälfte angerechnetwerden.

Hat ein jüngerer Bewerber in der Approbationsprüfung eine bessereNote als
ein älterer erhalten,

oderübertriffter ihn erheblichan Leistungenim Beruf oderan wissenschaft=
licherFortbildung,

oder stellt ein Apothekenbetriebnach den örtlichenVerhältnissenbesondereAn=
forderungen,denenein jüngerer Bewerber mehr entspricht,

oder liegen endlich sonstigebesondereUmständevor,
so kann die Bewilligung dem jüngerenBewerber erteilt werden.

Die Bewilligung kann an Bedingungengeknüpftwerden.
Die Bewilligung zum Betrieb einer bestehendenApotheke ist in der Regel an

die Bedingung zu knüpfen, daß der Empfänger binnen einer bestimmtenFrist dem
Vorgänger, der Witwe oder denErben desVorgängersoderdenErben der Witwe
das Apothekenanwesen,die Einrichtung und die Vorräte ablöst und sie für etwaige
Leistungenabfindet.

Der Empfänger kann die amtlicheFestsetzungdes Ablösungs=und Abfindungs=
betrags beantragen. Der Antrag ist innerhalb der für die Ablösung und Abfindung
bestimmtenFrist zustellen;der rechtzeitiggestellteAntragunterbrichtdenLauf derFrist.

Die amtlicheFestsetzungerfolgt durch die zur Erteilung der Bewilligung zu=
ständigenBehörden in dem eingangs erwähntenVerfahren auf Grund einer Schätzung.
Von den Kosten des Verfahrens hat jede Partei die Kosten ihrer Sachverständigen
ganzund die übrigenKostenzu gleichenTeilen zu tragen.

Die Schätzungwird unter Leitung der Distriktsverwaltungsbehördein der Regel
von zwei approbiertenApothekernund für ein Anwesen von zwei Bausachverständigen
vorgenommen.

Jede Partei ist berechtigt,einen pharmazeutischenund einen bausachverständigen
Schätzer vorzuschlagen. Die Ernennung erfolgt durch die Distriktsverwaltungsbehörde.

Für die Festsetzungdes Ablösungsbetrags sind die orts= und handelsüblichen
Preise maßgebend.

Bei der Festsetzungdes Abfindungsbetrags ist einerseitszu berücksichtigen,was
der Vorgänger für die Übernahme oder die Errichtung des Geschäfts aufwenden
mußteund für dessenHebungselbstleistete, anderseitsist zu beachten,daß dem
Empfänger aus dem jährlichen Reinertrage des Geschäfts nach einer Rücklage

Gocgle



Nachträgeund Berichtigungen. 637

von 21½% des Abfindungsbetrags noch eine angemesseneEntlohnung seiner Arbeits=
kraft verbleibensoll.

In dem Festsetzungsbescheidewird für die Ablösung und Abfindung eine an=
gemesseneFrist vorgesteckt.

Unterbleibt die Ablösung und Abfindung innerhalb der gesetztenFrist infolge Ver=
schuldensdes Berechtigten,so wird die Bedingung der Ablösung und Abfindung ganz
oder teilweise zurückgenommenund der Bewilligungsbescheid entsprechendgeändert.
Das Gleiche hat zu geschehen,soweit der Berechtigteund Verpflichtetenachträglich
übereinkommen,einzelneGegenständevon der Ablösung auszunehmen.

Unterbleibtdie Ablösungund Abfindunginnerhalbder gesetztenFrist infolge
VerschuldensdesVerpflichteten,so wird die Bewilligunganderweitigverliehen.

Liegt ein Verschulden auf beiden Seiten vor, so wird nach billigem Ermessen
entschieden.

Die BewilligungzumBetrieb einerApothekeenthält die Berechtigung zur
Zubereitung, Feilhaltung und Abgabe von Arzneimitteln und
Arzneien nach Maßgabe der Vorschriften dieser Verordnung.

Arzte ohne Hausapothekensowie Zahnärzte dürfen bei Ausübung des Berufs
Arzneien in Notfällen oder, soweit sie die Arzneien selbstörtlich anwenden, abgeben
und für dieseZweckevorrätig halten. Die Arzneien sind aus Apothekendes Wohn=
ortesoderder Nachbarortezu beziehen.

In Krankenanstaltenund ähnlichenAnstalten, denen nicht die Führung einer
Anstaltsapothekebewilligt ist, dürfen Arzneien, soweit sie im Betriebe regelmäßigge=
braucht werden und nicht dem Verderben ausgesetztsind, vorrätig gehaltenund an
Insassen abgegebenwerden. Die Arzneien sind, soweit sie nicht dem freien Verkehr
überlassensind,aus denApothekendesBetriebsortesoderder Nachbarortezu beziehen.

Die Tierärzte dürfen eine Hausapothekezur Bereitung und Abgabe der für die
TierheilkundenotwendigenArzneienführen. Die Arzneiendürfen nur bei Ausübung
des Berufs abgegebenwerden; die Abgabe im Handverkauf ist unzulässig.

Tierärzten, die sich in Bezug auf die Bereitung und Abgabe von Arzneien als
unzuverlässigerweisen,kanndie Führung der Hausapothekevon der Regierung, Kammer
des Innern, untersagtwerden.

Die Abgabe und Anwendung von Arzneien durchHebammen,Bader und sonstige
in der sogenanntenniederenGesundheitspflegeberuflich tätige Personen bemißt sich
nach den besonderenVorschriften hierüber.

Der Betrieb der Apotheken unterstehtder Aufsicht der Distriksverwaltungs=
behördenund der Regierungen,Kammern des Innern. Der Betrieb der Vollapotheken,
homöopathischenApotheken,Zweigapothekenund Hausapothekenvon Arzten und
Anstalten wird außerdemvon denBezirksärzten und den ärztlichen Referentenbei den
Regierungen, Kammern des Innern, unter Zuziehung von besondershierzu bestellten
approbiertenApothekern, die Regierungsapothekerheißen, beaufsichtigt. Der Betrieb
der von den Bezirkstierärzten geführten Hausapothekenwird von den tierärztlichen
Regierungsreferenten,der Betrieb der übrigen tierärztlichenHausapothekenvon den
Bezirkstierärzten und den tierärztlichen Regierungsreferentenüberwacht.

Die Kosten einer besonderenMusterung, die durch das unbefriedigendeErgebnis
einer früheren Musterung veranlaßt worden ist, können dem Apothekenvorstandauf=
erlegt werden.

Beschwerdengegen aufsichtlicheVerfügungen der Distriktsverwaltungsbehörden
werden von den Regierungen, Kammern des Innern, Beschwerdengegenaussichtliche
Verfügungender Regierungen, Kammern des Innern, von dem Staatsministerium des
Innern beschieden.UÜberBeanstandungen,die von denBezirksärzten, Bezirkstierärzten,
den ärztlichenund tierärztlichenReferentender Regierungen,Kammerndes Innern,
und den Regierungsapothekernbei Besichtigungenund Musterungen erhoben werden,
sowieüberdie hierbeierteiltenWeisungenentscheidenbei Widerspruchdes Apotheken=
inhabers die Regierungen,Kammern des Innern.
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Die Aufsicht über die Führung und über die Abgabe von Arzneien in Kranken⸗
anstalten, dann über die Führung, Abgabe und Anwendung von Arzneien durch
Hebammen, Bader und sonstige, in der niederen Gesundheitspflegeberuflich tätige
Personen wird bei der allgemeinenBeaufsichtigungdieserAnstaltenund Personengeübt.

Zu § 298 (Universitäten) Anm. 30 S. 598. Die K.V.O. vom3. Januar
1833 wurde durch die K.V. O. vom 22. Juli 1913 ersetzt. Hiernach bestehtjede
Fakultät aus einerweiterenund einerengerenFakultät.

Zur weiterenFakultät gehörenalle Professoren und Dozenten, die in der be=
treffendenFakultät die venia legendi besitzen.

Zur engeren Fakultät gehören alle ordentlichen Professoren dieser Fakultät.
Soferne die Aufnahme in die engereFakultät nach bisher gültigen Bestimmungenvon
der Erfüllung besondererFörmlichkeitenabhängiggemachtist,hat es dabeiseinBewenden.

DieBeschlußfassungüberalleFakultätsangelegenheitenstehtderengerenFakultätzu.
Die Mitglieder der engerenFakultät sind verpflichtet,an denFakultätsgeschäften

sich zu beteiligen, den Fakultätssitzungenanzuwohnenund über die Verhandlungen
Verschwiegenheitzu beobachten.

Die etatsmäßigenaußerordentlichenProfessoren, die eine Lehrstellefür ein an
der Fakultät sonstnicht vertretenesSonderfach innehabenoder ein Universitätsinstitut
selbständigleiten, haben in allen Angelegenheitenihres Sonderfachesoder Institutes
Sitz und Stimmein der engerenFakultät.

Solche AngelegenheitensindinsbesondereauchPromotionen, wenndie Dissertation
demSonderfach angehörtoder unter Leitung des Institutsvorstandes angefertigtwurde,
Berufungsverhandlungendagegennur insoweit, als es sichum die Nachfolgedes außer=
ordentlichenProfessors handelt. ,

Die Entscheidungdarüber, welcheFächer als Sonderfächerin dem bezeichneten
Sinne anzusehensind, wird nach Anhörungder engerenFakultät und des Senates vom
Ministerium getroffen.

Die engereFakultät kann ihr nicht angehörigeLehrer oderBeamteder Universität
zu ihren Verhandlungenmit beratenderStimme zuziehen.

In dringendenFällen hat der Dekan allein dieseBefugnis.
Mit Genehmigungder Fakultät kann der Dekan ferner die Berichterstattung

über eineFakultätsangelegenheiteinemnicht der engerenFakultät angehörigenDozenten
übertragen; dieser hat alsdann in dieser Sache beratendeund beschließendeStimme.

Jedes Mitglied der weiterenFakultät hat in seineneigenenAngelegenheitenein
Recht auf Gehör in der engerenFakultät. Betrifft dieBeschlußfassungin der engeren
Fakultät eigeneAngelegenheiten,so ist der Beteiligte vorher in Kenntnis zu setzenund
auf Wunsch zur Darlegung seines Standpunktes in eine Fakultätssitzung zuzulassen.
Der gefaßteBeschluß ist ihm zuzustellen.

Mindestenseinmal im Studienjahre, ferner auf schriftlichenAntrag von zehnMit=
gliedern der weiterenFakultät hat der Dekan eineVersammlungder weiterenFakultät
zu berufen. Eine Verpflichtung zur Teilnahme an dieserVersammlung bestehtnicht.

Wird in der Versammlungüber die vorgebrachtenWünscheoderAnregungen
ein Beschluß gefaßt, so hat die engereFakultät dazu Stellung zu nehmen.

Die Beschlüsseder weiterenund der engerenFakultät sind durch den Senat dem
Staatsministerium des Innern für Kirchen=und Schulangelegenheitenvorzulegen.

Die durch die gegenwärtigeVerordnung nicht geregeltenFakultätsverhältnisse
allgemeinerNatur werden durch Fakultätssatzungengeordnet, die von der engeren

akultät zu beschließenund dem Staatsministerium des Innern für Kirchen= und
chulangelegenheitendurchdenSenat zur Genehmigungvorzulegensind. Die Fakultäts=

satzungenhaben insbesondereBestimmungenzu enthalten über die Aufstellung der
Dekane, dann über die Verteilung der Fakultätsgebühren.

Zu § 303 (Heeresverfassung) Anm. 1 ist nochH. Rehm, Oberbefehl
und Staatsrecht, AkademischeRede vom 12. Juni 1913, Straßburg, zu erwähnen.
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Mtälhchrrenhel 637.
Anstellungsgebühren:

liche 82.
Anwartschaften auf öffentliche

Amter: VerbotderErteilung
von A. auf künftig der Krone
heimfallendeGüter 8.

Apotheke 634ff.; Bewilligung
um Betrieb einer neuen 635;

Hnngspunn zumBetrieb einer
bestehenden 636.

— —
637.

staat=

276,

Apothekenwesen 274, 634f.;
ufsicht637; Gewerbepolizei=

recht 274f.; älteres Recht 274.
Apotheker 272ff.; Approbation

273; Konzession 275, 635 ff.;
Pflichten und Rechte 275.

Apot shbiiti 275.
Apothekergremien 276.
Apothekerkammern 276.
Apothekerwaren: Feilbieten

und Verschleiß273, 637.
Approbation derKirchendiener

491; des Heilpersonals 272 ff.:
für Hengste412.

Approbationsprüfungskom=
missionen 272.

Appropriation: Appropriie=
rung (Budgetrecht) 99, 106,

108, 122; Wirkung 109f.
Arbeit: ständige,Begriff, Armen=

gesetzgebung)297.
Arbeiten: gemeinnützige,Ver=

richtungdurchVerurteilte 231.
Arbeiter: Anmeldung, polizei=

liche227;(Arbeiterversicherung)
315 f.; Besuch von Fort=
bildungsschulen571; jugend=
liche 314; schulpflichtige 571.
resrsheshe 313 ff.

Arbeiterschutz 312 ff.
Arbeiterversicherung 315 ff.;
Vegrif 315; Beiträge, recht=
licheNatur316;Einrichtungen,
öffentlich=rechtlicheNatur 315;
Leistungen, rechtliche Natur
316; Versicherungsangehörig=
keit,rechtlicheNatur 316;Ver=
sicherungszwang317.

Arbeiterversorgung 313.
Serisstti polizeilicher

— 258.
Arbeitsgemeinde: Armen=
unnterstützungspflicht 297.
Arbeitshäuser 229. 231.
Arbeitslehrerinnen: Aufstel==

isrd 5877.
Arbeitsnachweis 314.

Arbeitsordnungen in Fabriken
314; in Bergwerken 430.

#rtettesshen 233.
Arbeitsstreitigkeiten: gewerb=

liche 441.
Arbeitsvertrag 313.
Arbeitszeit 314.

Arbeitszeugnisse 314.

Orioinal fror
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Achtebienst6017.
Archive:Archivwesen 601;Akten=

abgabe an die Archive, Be=
nutzung der Archive 6017.

Arealsteuer 48 ff.,Beschwerden
49; Steuerverhältniszahl 48;
vgl. Haussteuer.

Arme: neuanziehende 282;
öffentlich unterstützte, Ver=

ichtungen und polizeirecht=
cheBeschränkungbe derselben

Armee, aktive,stehende: gelten=
des Recht 607 f.; Geschicht=
liches603f.

Armeebibliothek 6126.
Armeekorps 613.
Armeekorpsbezirke 614.

Armeeinsperion, IV. deutsche

Armeemuseum 612".
Armenabgaben: örtliche 308.
Armenärzte 30416°.
Armenanstalten 307.
Armenkolonien 305.
Armenfonds 308.
Armenhilfe s. Armenunter=

süungepslich= durchPrivat=
personen 300 f.

Armenkasse 307; vgl. Armen=
pflege, Rechnungswesen.

Armenpflege 291; distriktive
s. Distriktsarmenpflege; frei=
willige 294; Gegenstand der
Armenpflege 294; Haushalt
308 f.; israelitische 5555%;
kirchliche 293; innerhalb ab=
gesonderterMarkungen 294;
brtliche 293 f.; Rechnungs=
wesen309;Staatsaufsicht310;
vorbeugende304;Voranschlag
309f.; chüsseaus Distrikts=
mitteln 311; Zuschüsseaus
Gemeindemitteln 309; ogl.
Armenunterstützungspflicht.

Armenpflegeeinrichtungen
zF gemeinsame Einrich⸗

tungen durch benachbarteGe=
Awmeinden304. chicht

rmenpflegerecht: geschicht=
liche gere ung 291 “
geltendesRecht299ff.; Pfalz,
älteres Recht 292, s. a. u.
Armenwesen.

Armenpflegeverbände 304.
Armenpflegschaftsrat 305 ff.;

Aufgaben 304,305 f.: Dienst=
bezügederMitglieder 306;Ge=

307;Vertretung der
307; Vorstand 306; Wahl
305; Zusammensetzung305.

Armenpolizei 281f.
Armenumlagen 3091.
Armenunterstützung: öffent=

liche,Begriff 293ff.; öffentlich=
rechtliche Wirkungenund Fol=
gen des Genussesderselben
309 f.; ins Ausland 291.

Gocgle

Sachregister.

Armenunterstützungspfliche:
rechtlicheNatur 295; süchte.
erstattung 300; Armenunter=

stütungepflicht der Staats=
asse 256; endgültige 285ff.;
Ersetzanlprüche299ff; Ersatz=
ansprüche gegen Alimenta=
tionspflichtige 295; Ersatz=
ansprüchegegenden Nachlaß
295;Erstatarserüce gegenden
Unterstützten 295; Ersatzan=
sprücheseitensPrivatpersonen
300; Streitigkeiten 302 f.;
der Arbeitsgemeinde 297; der
Aufenthaltsgemeinde 297; der
Heimatsgemeinde 297; Um=
fangd. A.298; vorläufige 298.

Armenverköstigung 308.
Armenwesen: Geschichtliches

291; geltendes Recht 293 ff.
Arretierung, militärische 611.
Arrondierung s. Flurbereini=

gung.
Artillerie 613.
Artilleriedepots 613.

Artillerie= und Ingenieurschule
61315.

Arzneimittel: Verkehrmit den=
selben273.

Aszueiraxen= taxordnungen
274; tierärztliche 414.

Aschaffenburg: forstlicheHoch=
schule 595.

Arzte 272 6 An-= und Ab=
meldung 276;Anzeigepflicht
bei ansteckendenKrankheiten
262; Approbation 272 ff.; Be=

rufsrecht 276;Vorprüfung 2 ;
Spamtliche, geltendes Recht

Arztekammern277.
Aufbereitungsanstalten,

Knappschaftskassen 4381.
Aufenthaltsbeschränkungen:

örtliche,innerhalb desStaats=
gebiets232, s. a Aufenthalts=
verbote, Freizügigkeit; der
Jesuiten 5

Aufenthaltsgemeinde: Unter=
stützungspflicht2987.

Aufenthaltskarten: Aufhebung

Aufenthaltsverbote aus ar=
menpolizeil. Gründen 281 ff.:
aus sicherheitspolizeil.Grün=
den231;gegenAusländer 233,
234; gecen Deutsche233 ff.;
vergl. Ausweisungen,Landes=,
Orts, Reichsverweisung.

Aufforstung 41950.
Au bebet 249.
Aufläufe:Einschreiten desMili=

tärs 248;Pfalz 248;Schadens=
ersatz 250.

Aufnahmegebühren israeliti=
scher Kultusgemeinden 556.

Aufeaß : öffentliche260.
Au r 297ff.; Preßpolizei 260.

Aufschläge, örtliche (gemeind=Hchehinrörtliche(
Aufschlagsbehörden: Erhe=

bung des gemeindlichenMalz=
aufschlags 175.

Aufsichtsrecht: aufsichtliches
Einschreitend. Staates gegen=
über denOrts= und Distrikts=
hemeindens. Staatsaufsicht;
eesStaates gegenüber den

Glaubensgesellschaften45",
495 f., 506 f.; s. a. Kirchen=
hoheit.

Aufzüge: öffentliche259.
Augsburg 613.
Augustiner 523107.

130, 137; nichtetatisierte130;
notwendige102ff.

Ausgewiesene: Übernahme
243ff.

Ausgleichsfonds der Eisen=
Hegleichesen 123 1. n

Aushebung zumMilitärdienst
614f.,622, Geschichtliches603f.

Aushebungsbezirke 614
Aushebungsge chäft 614,622.
Ausländer 8 tdeutsche):

Aufenthaltsverbote231ff;Be=
steuerung 34 ff.; Gewerbe

etrieb436; Krankenhilfe 246;
Übernahme243 ff.; Verehe=
lichung 291; Vereins=, Ver=
sammüngsfreieit 256 l.auch
andesfremde,Naturalisation.

Auslieferun 23. ·
Auslieferungsvertrag mit

Rußland 6306.
Ausmusterung 622.
Ausstandsverzeichnis beiGe=

meindeabgaben193.
Aussteuerkassen 393 f.
—ix Angelegenheiten

Auswanderungsunter=
nehmer 437.

Auswanderungswesen:
ständigkeitdes Reiches 437“8.

Ausweispapiere 228ff.; ogl.
Paßwesen.

Ausweisungen 233 ff.; von
Ausländern (Nichtdeutschen)
234; aus Bayern 287 ff.; aus
bayerischen Gemeinden aus
sicherheitspolizell. Gründen
233; Verfahren 235; aus
armenpolizeilichen Gründen
232; aus dem Reiche 236;
von nichtbayerischen Reichs=
angehörigenaus Bayern287;
von bayerischenStaats= oder
nichtbayer.Reichsangehörigen
aus bayer. Gemeinden aus

sicherheits olizeilichen Grün=
en 233; erehren 235; aus

armenpolizeilichen Gründen
282; von Jesuiten 528; Kosten
der Ausw. 246.



Bader 278f.; Anzeigepflichtbei
ansteckendenKrankheiten 262;
Approbation 278.

Badetaxen 178.
Bäche: 332, 336.
Bäder: staatliche20.
Bahnstationen 391.
Balkone 326.
Bamberg 514.51617.
Bgpt⸗ königliche: in Nürnberg

Banknoten 394f.
Bankwesen 392 ff.
Bannrechte: gewerbliche437.
Bataillon 613.
Bauämter 18.
Bauarbeiten: Sicherheitspoli=

zei 326.
Baubehörde, oberste: im

Etaatsministerium d. Innern

Baubehörden 17; vgl. Bau=
wesen.

Baudenkmale: Inventarisie=
rung 60113.

Bauernbefreiung 395.
Baufallschätzung 54614.
Baufluchten (Pfalz) 325.
Ban ührer: Benennung des

Baugenehmigung 326; Aus=
nahmen 326; Verfahren 326.

Baugesuch 327.
Bauholzberechtigungen 149.
Baulast, kirchliche545 ff.
Baulinie 224.
Baumaterial 326.
Bgnordnang: Dispensationen

326.
Baupläne 326.
Bauplätze 325.
Baupolizei 323ff.; Behörden,

uständigkeit 327; Strafein=
chreitung 327; Gegenstand

324; Vorschriften, ortspolizei=
liche 327.

Bauprovisorium 546.
Bauprüfung 327.
Bauten im Gebirge

oder ohne Fuersta
von mehr als
Ausdehnung der?
32657.

326; mit
tten 326;

zwöhnlicher
randgefahr

Bauvollendungsanzeige 327.
Vanweise: geschlossene,offene

Bauwerke von geschichtlichem
oder Kunstwert, Beseitigung,
Veränderung145.

Bayern:eziehungen zumRei
und zu fremdenStaaten 627ff.

Bayreuth 53145.
Bedenkenprotokoll (Staats=

finanzrecht)134.
Beerdigungen 2569ff., s. a.

Leichenfeierlichkeiten, Kirch=
höfe; der Juden 55221.

Sachregister.

Beerdigungskosten seitensder
Armenpflege für mittellose
Personen298.

Beerdigungszeit 269.
Befehls. und Zwangsrecht,
polizeiliches 221.
Begräbnisplätze 271 f., K.i. ü.
Fischhöfe Enteignungsrecht

Begräbnispolizel269.
ewe kirchliche 514 ff.,

530 ff.
Bekanntmachungen: öffent=

liche260.
Belagerungszustand: Ver=

hängung desB. 253, val.
Standrecht; preßpolizeil. Be=
stimmungen 260.

Benediktiner 523 103, 524113.
Beobachtungsstationen, me=

teorologische 601.
Bergämter 19,429.
Bergbehörden 429.
Bergbau 426 ff.; Anwendung

von Bestimmungen der Ge=
werbeordnung 430; Arbeiter=
versicherung432f., s.a.Knapp=
schastekaffenBerufsgenossen=

aften; Arbeitsordnungen
430; Aufsichtspersonal 430;
Betriebsplan 430: Gewerbe=
erichte 430; Steuer 50; Un⸗
älle4:31;Wasserbenutzung429.

Verggeses: Enteignungsfälle

Berghoheit: staatliche432.
Berginspektionen 432.
Bergpolizei 430 f.
Bergrecht: bayrisches426 f.
Bergwerke: Arbeiterschutz430;

Arbeiterversicherung 432; Be=
trieb und Verwaltung 430;
staatliche 19 f.;

Bergwertsanlagen: Aus=
nahmevomFlurbereinigungs=
zwang 429.

Bergwerkseigentum 427 ff.;
Aufhebung 430;Enteignung
430; Verleihung 42 .
Zwangserwerb 427.

Bergwerkseigentümer: Ver
pflichtungen 430.

Bergwerksfelder 428.
Bergwesen 426 ff.
Berufsgenossenschaften (All=

gemeines) 315ff.
Be Däftigungsanstalten 305
Ze äl

e
engste 412.
euche 411.

e
Bes

äl
zu tationen 413.

au von Nahrungsmitteln
und Getränken 267.

Beschlagnahme 223;
Druckschriften260.

S= neidung 5577.
Beschwerdeweg: militärischer

62317.
Brsis veränderungsatzise

von

Co gle

671
Besitzveränderungsgebühr

82, 144.
Besteuerungsrecht, gemeind=

liches 159 f.; bezügl. indirekter
Steuern 2% staatliches
32 ff.; Grenzen 33 f.

Besthanpt. 39611.
* "n ebskapital des Staates

Betriebswerkstätten 391.
Betrunkene: polizeiliche Ver=

wahrung 229.
Bettel, Folgen derVerurteilung

wegen 281 f.
Bettelorden 524110.
Bettelpolizei: Geschichtliches

281; geltentes Recht 281.
Beurlaubtenstand: Personen

des623; Offiziere, Dienstrecht
623.

So en 339.
Bewässerun ogen en⸗

34 ten s. Wassergenossen⸗
chaften.

Bersfserungsunternehmen.
341 f.

Bewegungsfreiheit: Beschrän=
kungen der 229.

bei der Leichenschau270; als
Mitglieder des Armenpfleg=

schaftsrats 305.
Bezirksarmenpfleger 307.
Bezirksbauschaffner 3707.

Bezirtsgremten für Handel
443.
Bezirksschornsteinfeger 328.
Bezirksschulinspektor 568.
Bezirkstierärzte 415.
Bezirksvereine, ärztliche 277.
Bezirkswege (Pfalz, 371.
Bieraufschlag: staatlicher76;

gemeindlicher 172 ff.; Rück=
vergütung 175.

Bierausfuhr 175.
Bierbereitung 75.

Bierbrauer, Schankrecht175,
3.).

Bierzoll 760. *#
Bildungsanstalten: geistliche

490,592; höheren2 ; weib=
liche 5967.
ischöfe 515;Beeidigung516;

Beerdigung51725;Kollations=
rechte517f.; Ehrenrechte,Titel
u.Prädikate 517.6;Empfangs=
feierlichkeiten5176; Einsetzung
515; Ernennung 515; Titel=
verleihungen 51726.

Vischöflch geistl. Rat (Titel)
1776.

Bistümer 514.
Bittgänge 25877.
PBläschenausschlag 417.
Blattern 262.
Blindeninstitut 57172.

Blitzableiter 328.
41
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Blödfinnige: Verwahrlosung,
Verwahrung 268. -

Blutzent396".
Bodensee 335.
Bodenseedampfschiffahre384.
Vee * ;GAiseree. s

Bonitierung 44 ff.
Bordelle 265“8. "„
Börsen 442.
Böschungen 361.
Brandverficherungsagenten

Brandversicherungsanstalt,
laatiiche. für Gebäude348ff.;

nstaltszwang351;Aufnahme
352; Ausschuu, Austritt 355;
Beiträge 353; Beitrittserklä=
rung351;Beitrittsgebühr 353;
Einspruch 355; Einvernahme
bei Bauplänen 327; Ent=
chädigung 350, 354; Ent=
chädigungan denStaat 353;
euergefährlichkeitsklassen350;

FschthrlechrEntehicele 34;
Paushalt 350; Kassen= und

echnungswesen 350; Mit=
liedschaft 351 ff.; für die
falz 349; Schadenserhebung

354; Schätzung352; Streitig=
keiten 355 f., val. Einspruch;

Lersicherungefäigtein 352;
Versicherungssumme332;Ver=
sicherungszwang 351; Vor=
chußfonds 350; Wiederher=
tellung der Versicherungs=
gegenstände355.

Brandversicherungsgesell.
schaften: cuswügeg 348.

Brandversicherungsinspek=
toren 349.

Vrandversicherungskammer

BrandversicherungswesenPaan sicherungswes
Branntweinkontingent 91.
Branntweinsteuer 90;Sonder=

rechte Bayerns 90.
austeuer. 751, 90.

Brausteuergemeinschaft 9022.
Briefgeheimnis 378.
Briefporto, portofreiheit 372.
Briefpost 377; Geschichtliches

s. Postwesen.
Brieftauben 607.
Brigittinerinnen 523105.
euderschaftene geistliche525.
Bruderschaftsvermögen,

Konkurrenzpflicht 49721.
Brücken 366.
Brückenbaulast 366.
Brüder: barmherzige 523108.
Brunnen: öffentliche330.
Budget des Staates, außer=

ordentliches 23 16,1181, 1289;
ordentliches 123 11, 128; Be=
r* 97ff.; Einteilung 128ff.;

istellung 98, 101; Re=
daktion98 70;— vereinbartes

Gocgle

104, 106, AÄnderungen96
Anm.:; nicht vereinbartes 104,

weigerung 104, I14 ff.; Voll=
zug 128 ê Vorbereitung 18,
128 ff., vorläufige 118; Vor=
lagetermin97; vgl. Budget=

im Verhältnis zum Reichs=
budget 136f.; und Militär=
etat 615 ff.; der Distriktsge=
meinden 195 ff., s. a. Distrikts=
budget; der staatl. Finanz=
verwaltung 128ff.; des Land=
tags (ständiges B.) 95 ff.;
Eschiahil Entwicklung 95 ff.;.

Beschränkung des Behörden=
organisationsrechtsderKrone
durch das B. 10385; Be=
schränkung des Verfügungs=
rechts des Königs über das
Staatsvermögen durchdas B.
7, 8, 107; derKreisgemeinden
200, s. a. Kreisbudget; der
Ortsgemeinden 184 . s. a.
Gemeindebudget; des Reichs
136 ff.; des Staates 95 ff.;
Anderung der Steuergesetze
105, 115; — Ausgabenbean=
standung 124ff., „Beruhen
lassen“" 125, Verwahrung
125ff.; —Ausgabenetat 9813,
102, Appropriierung 99, 106f.
122, Ausgaben, notwendige
102; Ausnahmsverhältnisse
118 ff.; Bestand der Vor=
jahre 110; Einnahme 100ff.,
113; Einbringungen 121;
Etatserläuterungen, derenBe=
Ptung 100 Krediterlöschung
110; Mehreinnahmen 121,
128; Spezialgesetze120,123;
Spezialisierung I10; Über=
schreitungenderBudgetansätze
109,110;ÜberschüsseII ;über=
zuagbarteit iine Übertra=
gungen auf ein folgendes r
110 ff.; Vorgri caltn . #

Bündnisse: geistliche525.
Bürgesstelig 369°98.
Bundesfeldherr 603.
Bundesrat, Verordnungsrecht

in bayrischenHeeresangelegen=
heiten ausgeschlossen610.

Bundessstaaten:Reichshilfe93,

C.

Chevauxlegers 613.
Ehinaexpedition 12827. ·

ieinfeeflferei:staatliche20.
Cirurgen29,s.a.Wundäi-zte.
Cholera 261.
Chorregent 583.
Christenlehre 571.
Collegium Germanicum 251U.
Consalvi 447.
Constitutio dogmatica prima

de ecclesia Christi 449.

D.
Dachungen: Baupolizei326.r—— aupolize
Dampflessel= Dampfgefäße438,

Dankfeste 494.
Deaasbefürke -distrikte,

Bildung 518.
Dekane, Dekanate: katholische

518; Verwendung als Di=
striktsschulinspektoren568;der
Fakultäten 598.

Decharge der Minister 127 28.
Denkmäler, öffentliche: Ver=

änderung, Beseitigung 145.
Depositalgebühren 81.
Desinfektion bei Seuchen262;

bei Viehseuchen410.
Deutsche s. Reichsangehörige.

36 Schulen 566, (.9.
Volksschulen.

Deuesches Museum601 11.
Deutschkatholiken 459 20,461“,

465, 468 57.
Diener: Einberufung zum

eeresdienst 623 14; Unter=
tützungvormaligeröffentlicher
Daund derenHinterbliebener

Liest diplomatischer628.
Dien stbefehl:militärischer609,

Dienstboten: Anhaltung zum
Schulbesuch 571; Arbeiter=
versicherung 315f; Armen=
unterstützung297.

Dienstbetenpeliger. 437.
Dien tbotenübertretungen

Dienstbotenwesen: geltendes
Recht 437.

Dienstgewalt der militärischen
Befehlshaber 611.

— militärische 622.
Dienststrafrecht des Heeres

623le, 20; der Kirchendiener
487 16, 491, 521, 333.

Dimissorialien bei Weihen

Diözesansynodalausschn
gders 8 schuß

Diit gesemihnede 532.
Oiözesen 489, 518.
Diplomatie: bayerische 628.
Direktion der Posten und Tele=

graphen 390.
Disziplinarrecht, geistliches:

katholisches"65 l, 523;
protestantisches49146,533.

Disziplinarstrafordnung für
das Heer 62318.

Dispensen, päpstliche, Taxen
50688.

Distriktsanstalten 191, 305,
310; Streitigkeiten 191.

Cistriltsarmenfonds 191,311.
Distriktsarmenpflege 191.

310 f.; Geschichtliches292.
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Distriktsauflagen:

keiten wegen
Verteilung 194 ff.;Streitig=
keiten über die erpfichtung
zur Teilnahme an denselben
195.

sausschuß: Erlaß der
ahlungsanwei ungen 197;
rgan der Vermögensverwal-

tung 191;rbaftung persönliche
19778; Zuständigteit in ver=
zchenerccl4he Beziehung

Distcittsbudget 195ff.; außer=D
etatsmäßige Ausgaben 196;

regierung 197;Rechnun
195; Vollzug 197;

N2d lunk Feststellinn 195f.
Distriktsgemeinden: Besteue=

zungsreht 194; Budgetrecht
195, s. a. Distrikts ud t
Finanzqewalt 192; e⸗
chwerderecht
gegenden Bescheidder Kreis=
regierung über die Distrikts=
ratsverhandlungen 194; Mit=
glieder 190;
193;Schulden 191; Staats=
kuratel und zaufsicht
Vertretung in vermögensrecht=
licher Beziehung 192.

Distriktsgemeinden als Pri=
vatrechtssubjekte 190ff.;
Ausleihen von Geldern19178;
ErwerbundVeräußerungvon
Grundstücken19116;Führung
des Haushaltes 155ff.;
ristische
Ahmungeme en197;Schulden,

ordnung 19311

nungen 197;
in hnersenersshühr Be=
ziehung 191.

di btegratsberhandlangen:
escheidungdurch die Kreis=

regierung 197.
#
Ebegerichte „

Eteh Rindererziebungreligiöse

=gerichtsbarkeit.

fung durch denDistriktsrat gen: Waicbt: 284ff.; Pfalz
1972e. S4,290; Ungültigkeit,bürger=

Di 9 ulden 191. liche287, s. a. u. Ehe, Ver=
Oiserikts ulinspektionen erbelichungegenzme

568; Besetzungmit Personen Eheverträge über religiöse
Slneliuchen Standes 56871. —*3 476.
Liseet ktsstiftungen 208. Ehren: allbemisthe 599#6.
Distriktsstraßen 364ff.; Auf=*#renprofessoren59875.

lassung365“5;Bau unduUnter=
haltung 366: Enteignungs=
recht367;Streitigkeiten 370.

Di trittstierãrzte 415.
Distriktsumlagen 192 ff.; Auf=

bringung innerhalb derOrts=
gemeinden 192; Feststellung
192,194;Maßstab 152;Ab=
Aiichunzen vom regelmäßigen
Maßstabe 192;Steuersoll 192;
Magximum bei
Eiwiiger Leistungen 194;
Pflichtigkeit 192;derAus=
märker 192; Präzipual=
lei stungen=193: Zuständig=
keit des erwaltungs erichts=

rung zuviel gezahlter Um=
lagen 1938; treitigkeiten
194f.; Subsidiarität 192.

—.
treitigkeiten mit der Ge=

meinde wegen der Umlagen=
pflicht 194.

Divisionen 613.

Doktorpromotionen 599; der
Mediziner 59926.

1

"

Anteilsrechte der Distrikts=

tandteile 191; Finanzver=
mögen 191;Erhaltung des

Grundstocks 191; Teilung und
Auseinandersetzungbei An=
derungend.Mistriktzgemeinde
verbandes 190; Übberschüsse

waltung lboff. taatsaussicht
und uratel 191. 6

Distrikeshebammen2781.
Distrikeskassier 197.

Di skranken- undWa
tätigkeitsanstalten 305,
Distriktsanstalten.

Di slasten 1918, 10, 196;

vgl. Kammergut.

matik 6
Dominikalrente 10.
Dominikanerinnen 5231e8.

Donau 335.

onau=Main- Kanal 3345,
374, 388 :, 391.

Donauschiffahrtsakte
Doppelbesteuerung: Abwen=
B dung der 33, 63,
Hotationslehen 5

vgl. Preßerzeugnisse.
Dun

Eeswibriger Auferlegung und
erteilung 194.

Di srat: Feststellung der
mlagen und atemalosente

193; Genehmigung der Be—
schlüssedurchdieKreisregie=
rung 193; Prüfung der Rech=

E.

erziehung475f.
h un der E. auf die

1

|
c

Eichgebühren 993.
Eichmeister 39328.
Eichwesen 392.
Einfuhrverbot beiansteckenden

Kerankheiten.261; bei Bieh=
seuchen410.

Einjährig -Freiwillige 622°.
Einlinoschafe= religiöseKinder=

erziehung 478. *1

gänge61; Abzug der Betriebs=
ausgaben 36; Anlage 36 ff.,
61;Winsteuerung 70; Fällig=
keit 70; Gegenstand der Be=
steuerung#6;geschichtlicheEnt=
wicklung 32; renzen der

Steuerhoheit 33f. ; Kostendes
Verfahrens 43; achzahlun en
71;Ordnungsstrafen 41; Ort

der Leistung 70; Nechtsmittel
59Vff. Reineinkünfte: aus Be=
ruf 40. aus Gewerbebetrieb
40, aus Grundvermögen 39,
ausgapitaloermögen#oRück=

#forderungen.70ff.,
l ct lrennnh aa
73; Steueränderun 6
Steuerausschüsse56

en 58;

392, 3938.

Släies
eiungen 37, 65 .; Steuer⸗
erufungskommissionen 59;

Steuererklärung.41f.;Steuer=
liste41; Steuermehrun enund
minderungen 61; teuer⸗
periode61;Steuerpflicht 6#ff.
Steuersatzeff.a Veranlagung
38,41;Verbrauchsausgabe 37;
Zugänge 36, 38, 61.

nen 624
Einguertferungebeputacie

Einzelficherheitspolizei 227.

wässern 333.
Eisenacher übereinkunft239 ff.,

246; Streitigkeiten 247.
Ei enbahnarbeiter: staatliche,

lters=usw.Versicherung390,
a. u. Eisenbahnbetrieb,

bauten; Koalitionsrecht 313“6

417
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Eisenbahnbaudotations. zahlungen71f g
auptkasse 21 7 v#ni%istung 71; Rückersatz=Gelerto sschulpflicht 571,s. a

Eisenbahnbauten 382ff., 385; forderungen 73; Rückstands= Volksschulpflicht.
ustiminung der Stän e 582 forderungen 73; Steuerbe=Feldattillerie 611.

Ei endahnber örden 390. freiungen62,67; Steuerpflicht eldgeschworene 402.
Eisenbahnbetrieb: Arbeiter=683 ff., 65;Steuersatz70. olizei 408.

versicherung388,390. Erker 326. 1 uz, Feldpolizei408.
Eisenbahnbeeriebsorbnung Erlangen: Universität 597 ff. "5 utzbedienstete: ge⸗

Erlasse:kirchliche, Plazet509ff.; meindliche408.

Ei zerepselen 383. mrenzenderSteuesbütrit Ferogsschnlgel 591, s. a

Eisenbahndirektionen 390; Publitation 51I. Feldwege: öffentliche 367;
ertreterdesEisenbahnärars#.Ermessen (Verwaltungser= rivate 3670: Regelung der

Eisenbahnen 381 ff.; Eigen= messen)216. " E mittels Flurbereinigung
tumsveräußterung 14; z. crnöhrongebsüchsse, Eear. 1 4; Unterhaltung 171.
kichungsrechte338;finanzrecht= verbindlichkeiten gegenüb genstern Baupolizei 326.

onderstellung129“ Armenpflegen 295„ Unter= Festnahme,militärische611;
Friedens=und Kriegstrans=eltügungopfich 295. sicherheitspolizeiliche229.
r= 625;ileschichuliche& atbebbrden; bestehende614. Festungen609.

ntwicklung381ff.; pfälzische Ersatzbezirk 6 hestunPogpupernemet
383; strategische338; Verhält= E eschäft1#“¼. ngo8 609.
#is zum ergwerkseigentume7 Pwweseen⅜ 614. Festungskommandantur

Ersatzreserve 622. Germersheim 609.
ei bahngebuhren 389,s. a.Erübrigungen im Staatshaus= Feuerbeschau328.

isenbahntarife. batt, Verwendung derselben Feuerbestattung 269), 634.
Ei sohecrel Stellung des 121ff. eugrls chanstalten, =geräte

andtags Erwerte enossenschaften394.
raischche # scheit Eh 329.

FHolizeirechtErzetschafe Erzstifte518. nerlöschmaschinen329;An=
Erziehungsanstalten: öffent= chaffungu..Unterhaltungdurch

liche592; gemeindliche602. HIErttceteemeinden329.
Eisenbahnsignalordnung289.Erziehungsgewalt:EinflußFeuerlöschwesen329,50;n
Eisenba nstaatsschuld!. Til= auf die rn Kinder= Fond=zur FörderungdesF

29

Eisenbahnpoliz

epe 391.

r I on 385 ff.

sfonds 1023, 12311,12“. erziehung 475
Ei enkabntartie 38901. Feuerpolizei nerordnun=
Elenbahnvertehrsordnung Eges *“ undheitspolizei Geuerpollgen a echt328.

- « lag 172. euerschaubezirk 3285.
eisenzahnverwaleungsreche 2# w undheitspolizeiFeblt Baupolizei326.
ei onwesen: tend à 265f. ee herun 348ff., s.a.

ahn en: eltende S randversicherung.
echt#1f, 384f. geschichtlicheEtetedenStan Fenerversicherungsanstalten

Entwicklung 381 f.; Reichs=Etatsgesetz 615. 348f.
zuständigkeit387f. Erxkommunikation 48774. euerwehren 329.

Eisgewinnung ausöffentlichen.Ereguatur, Erteilung des629. eeuerwehrmänner: Unter=
Gewässern333. Esprorettor. 7(Universität Er= stützung350.Elektrizitätsversorgung 18. euerwehrpflicht 329.

Eleetrigiekremene506 angen)507 5. « deikommisse: Gebühren 81.———nnnmt eSSü
Enchindungsanstalten: pri= F. inan hetats, geltendes Recht

Enteis nung im Wasserrecht Gewerbeinspetuatg e, 8 ff.,9—129ff.;
Enteignungsrecht:außer⸗ ahneneid609. sortes de en89; provi—

ordentliches(in Notfällen)329. ahrpost377,s.a. Postwesen.Finanzgewalt der Distrikts=
Entlastungsgesetze400. akultäten 598,68. gemeinden 192; der Kreis=
Entmündigung, öffentlich=Familiengrüfte 27213. emeinden199; der Orts=
rechtlicheFansen 289. Fen esundheitspolizei gemeinden159ffl;desStaates

Entmündigungsantrag der265 ff.
Armenpflegen307. Fastenpatente511, Finanzperioden derDistrikts=

Epivemten Sicherheitsmaß=Feierlichkeiten: besondere492; gemeinden195; der Kreis=
regeln261f. andererlhlaubensgesellschaften,gemeinden200; der Ortsge=
. stopat, landesherrlicher455, Teilnahme hieran 458 f. 494; meinden 185;des Staates 5

Beschränkungund Aufhebungiwonzeechnungswesenestaat=
Erreeler bäuerliche400. 493. liches132ff.
Erbschaften 36. Feiertage: anerkannte 49526; Finanzrecht: Distriktsgemein=
Erbschaftssteuer: bayerische28, polizeilicheVorschriften zum den 190; der Kreisgemeinden

32, 35, 62 ff.; reichsgesetzliche Zur der F., Störung der F. 197 ; der Ortsgemeinden
62; Anlage 62;Gegenstand62, 494 138ff.; desStaates 4ff., 27ff.

Google
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Finanzschulden der Distrikts-
gemeinden 191; der Kreis=
gemeinden 19; der Ortsge=

Finanzvermögen derDistrikts=
gemeinden I9t; der Crts=
gemeinden und' Ortschaften
141f.; des Staates: Begriff
1135, 16, Veräußerungsver=
bot 10, 11.

Fimanzverwaleun :distriktive
191f.; gemeindli i= der

Kreisgemeinden 198;
liche 4 f., 10f.
Inanzolrwalrungsetat 129.
wmanzverwalrungsrechnung

indigkeit 428.
istalat des Militärärars 4;
Beseitigungdes8; der Staats=
verkehWanstokteni=derStaats-
schuldentigungsanftalt 4.
ealbemte.
stale

i eret 342, 424 ff.
ereiordnungen 426.

ischereirecht 421; Erlaubnis-

cirrenenfcaften 426.
e. Fischereirecht424.

er 424; Ertragsaus⸗
ueh für dieGrundsteuer

Füe (Rrar): Begriff 1; als
Fteiligter. beiEheInlllezun en
288, 2060;Eigentümer der

Staatsgelder 20; Entschädik
unggspflicht 3, s.a. Ha tung;

ebührenfreiheit 85; allge=
meiner Gerichtsstand irh. 4;
Klagen gegenden F. 5; Füh=
rung ge 5 tsstritorsiten
des teuerbefreiung

Fegenüber Personen mit vor=

jährung der Anforüche des F.
und gegen den F. 3; . a.

Finanzverjährung. Berkretung
des F. im bürgerlichen Ver=
kehr 4; Vorrechte 2.
lößerel 333.
loßfahrt 333.
lüsse: konventionelle
öffentliche331; Uferschutz341,
5 a. Krwwatflüffe,Gewässer,
öffentliche.

Flurbereinigun u40o.. ;Berg⸗
werksanlagen Feldwege
38 Kosten eon ren

Schiedsaericht 405; Ver⸗
schres 404 ff.; Zwangsent=
eignung 403ff., 406.

Elurbereinigungsausschuß

"

glekerrstbergern 403.
lurschäden bei Truppen=
übungen 629.

Fturschutzversonal:
liches: Flurwächter
schutzbedlenstete.408.
lußarme 331.
lußbauämter: staatliche 18.
lußbett: Erhaltung, Reini=

.Feld=

645

27, (. ü u. Gemeinde=,
Landesfremde,Ausländer.

olizei 227.

leilehengleikargen für das

gel.
tende Bestimmungen6131

ensd nicht budgetmäßige
19 i

Formationsverordnung vom
17. Dez. 1825 247

Forstabteilung n= Finanz=
ministerium 19.
orstämter 19.
o S15 19.
orstamtsassistenten 19.
orstaufseher 19.
orstbehörden: staatlicheOr=
#onisation 19; Geschichtliches

nn3 ungen 416 f.;
lösung 1½in bezugauf

Bauholz 416; Streitigkeiten

aestrewirvpersener 418.
erstgehilfen 15 s

muier19
orftliche Hochschule in
Aschaffenburg 595. I

Forstliche Versuchsanstalt bei
der Universität München 595.
orstmeister 19.
orstpolizeibehörden 418.
or strglizeili es Hilfsperso⸗
nal

d; olizeistellen 418.
utz inGemeindewaldun⸗

gen419; in Privatwaldungen
419.

Forstschustzbedienstete: ge=
meindliche418; von Privaten
419.

416.

Wzetreche. 418.

ersttre verfahren 416.
orstunterricht 595.
orstwesen derGemeinden und
Eifftungen 418; staatliches

ortresebee. 416ff.
fortbildungs glen 571.
korteildunges ulpflicht 571.
Fortifikationen 613.

Sewras eleistung 624.
Ffräulein, englische: Be=
stakttengsrecht272.

g 523108.

r
aueiiordeuöæm
eisinger Denkschriftvon 1850

448;überdas Schulwesen562;
von 1888 451.

Flurbereinigungsfond 407.
kungend. F. bezüglich Deutscher
und Ausländer 227, 229.

Feepedet 269.
on leichnamsprozession

424.* Ka
Labb (Pfalz) 149.
Gallerien: Pihut 326.
Garnisonen 613.
Garnisonsbaudistrikte 613.
Garnisonsbauwesen 613.
Garnisonskommandos 613.
Garnisonslazarette 613
Garnisonsverwaltungen 613.
Gasanstalten 391.

Gastwirte: Anmeldepflicht be=
züglich Fremder 227.

Gaukelei 233.
Gauritt 412.
Gebäude: bauzoligiliche Ge=

nehmigung 326; baupolizei=
neh ors riften 326; in ge⸗
fahrdrohendemZustande 327;

##ntesbensttiche, strafrechtl.
chutz 466

Gebete: öffentliche,Anordnung
durch den König 494, s. a.
Kirchengebete.

Sareben nteilung: militä=
rische614.

cibrauchsgegenständer. Ge=
sundheitspolizei 267

Gebühren: gemeindlie 0l“d1
s. a. Abgaben, örtliche; Be=
g 27, 28, 79; Grenzen der

bgabenhoheit 33 ff., 80;
Pasngskbten 80
steuerlicheG. 81, 82,84, 87
der ältnismäßige G. 81:Arten

; für Auslander80: Aus=
Eolbe von derGebühren=
sei t 80, 83; Befreiun von

ebührenpflicht 79
85:Begriff79;Beralith,

87; Entrichtung86; Erhebung
86: Fälligkeit 86; Gebühren=
dflichtiige 3 ff.;geschichtliche
Entwi I. 79; Miederschlagun

Pfalz 55; Reichs= un
S#idan an 79; Rück=
fünde 86, 87; Sraseerfahern
87; Streitigkeiten 86; Ver⸗
jährung. 56; wuwirhan-
ungens87;Gebührenöf ent=
licher Diener, der Staats=
beamten80.
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Geb renäquivalent 82, 85.
Geb renfreiheit 80 ff., 83;

des Bönigs er Königin 84;
der Mitglieder desköniglichen
Lauses 83; Zahlungsunfähig=
eit begründet keineG. 85.

Gebührenpflicht 80f.
Gebührenstrafrecht und straf=

verfahren döf.
Gebührenstreitigkeiten 86 ff.
Geburtshilfe: operative277 ff.,

vgl. Hebammen.
kiuer örtliche172; Begri

178##:Beitrei ung 1s4Strein
tigkeiten 182; Verpachtung
183½2;ortspolizeiliche Vor=
schriften zur Kontrolle und
Sicherung 178.

Geheimmittel: Verkehr273.
Geisteskranke: Fürsoge durch

die Armenpflege 297; Ver=
Ppflegskosten298 f; Verwah=
rung 268.

Geisthiche: Geistlichkeit,Amts=
tracht 467"8; Approbation
491; DiensteidKathol) 49612;
(protest.) 53387;

kommen549 f.; Einkommens=
ufbesserungen aus Staats=
mitteln 54951; Einweisung,

nstallation 521, 533; eme=
ritierte G. 523; Erteilung des

als Pfründebesitzer549;Rechte
467; sind nicht Staatsdiener
467Titel 46851Untersturung
vormaliger G. 296; Wehr=
pflichtfreiheit 622.

Geld: Begriff 391ff.;vgl.Münz=
wesen.

Geldbill: bepackte105.
Gelübde s. Ordens-, Kloster=

gelübde490.
Gemäldesammlungen 601.
Gemeinde: Ausgaben,außer=

etatsmäßige 187, gesetzliche
184fa Beschäftigunge= und
Wohngemeinde, Ausgleichder
Lasten 163; Besteuerungsrecht
159ff.; Budgetrecht 184 ff.;

Disekirguma eenpflicht192 ff.;
atzpflicht189; Haftung der

G. aus demVerschuldenihrer
Beamten 189; Haftung für
den durch Aufläufe verur=
sachtenSchaden 250; Kassen=
und Rechnungswesen188 f.;
Naturaldienstefür denDistrikt
19311;Selbstverwaltungsrecht
138;Überbürdungmit Armen=
lasten, Unterstützung d. G.
durch die Distriktsgemeinde
311; Unterstützungder G. aus
Kreismitteln für den Unter=
halt derVolksschulen592;Ge=
meinde als Privatrechts=
subjekt 138ff.; Aufnahmevon

GCocgle

Anlehen 156ff.; Dispositions=

Garantieübernahmen156=Haf=
tungsverbindlichkeiten 156; ju=
ristischePersönlichkeit 138ff.;
Prozeßfähigkeit, führung
i= Sculden Aufnahme
u. Tilgung 156ff.; Vertretung
derG. im bürgerlich=rechtlichen
Verkehr 138ff.; Entnahme von
Vorschüssenaus besondersdo=
tiertenGemeinde=u.Stiftungs=
kassen 158; freigebige #
wendungen aus Gemeinde=
mitteln 156; wangsvoll==
streckunggegen
U. u. Gemeindevermögen.

Gemeindeabgaben: Beitrei=
bung 182 ff.;Nachlässe 181;

1

Gemeindeforeusen, fremde
2

175 ff.,

Hermeindegrenzen 401 f., Be=
hehung der G.402; Grenz=
rücken 26762; Grenzzeichen

402, s. a. Gemeindebezirk.
Gemeindegründe: Nutzungen

144 ff.; Beräußerung143 ff.
Gemeindegrundteilungen

143ff.,144,153;Ausscheidung
eines Anteils für den Volks=
schulfonds 144.

Lemetndepefrungen 156.
aushalt f.

meindebudget:Führung des=
Felben 184 ff.; Prüfung der

ührung 186.

Gemeindegebühren
178 ff.

agd42.ansprüche174; Streitigke
183; Verjährung 182,
Gemeindesteuern, =umlagen,
Abgaben, örtliche; Zuwider=
handlungen 178.

Gemeindeanlehen 156.
Gemeindeanstalten 141 ff.;

Abgaben für die Benützung
175ff.; Benutzung 142ff.

Gemeindeaufwand: gesetz=
licher 184f.; Deckungsmittel
des G. im panzen 159 ff.;
Deckungsmittel des G. für
Landwirtschaft und Viehzucht

Gemeindeau uß: Haftun
gegenüberboschuße8% 16

1

1
i)

ansprüchefür dienstlicheAus=
lagen 189;Haftung gegenüber
der Gemeinde 189sß

Gemeindebehörde, verstärkte,

Gemeindebevollmächtigten=
kollegium: Feststellung des
Gemeindebudgets186ff.;Prü=

fung und Genehmigung der
eemeinderechnung189; ge=

meinsame Sitzung mit dem
Magistrat 186, 188“7.

Geme Lebudger186 .außer⸗
etatsmäßige Ausgaben187;
Erinnerungsrecht der Um=
lagenpflichtigen 186; Finanz==
eriode 185;staatsauf hilich=
rüfung 186; Vollzu

Kaereitung undgoes

Gemeindedienste1596,161,
179; Anordnung derG. 181;
Begriff 179; Sicherheitswache

stellung

179 i Spanndienste 180;
Verpflichtung zur Leistung
180; Trweigerung 184#1;
Zwangsvollstreckung184.

Gemeindeedikt von 1808 und
15|8 205; revidiertes von 1834 |

tierte, Entnahme von Vor=
schüssenseitens der Gemeinde

Gemeindekrankenversiche=
ung. 318.

Gemeindelasten 185 ff., 295;
Ausscheidung ders. zwischen
der Gesamtgemeindeund den
Ortschaften 18512.

’2 146 ff.;
Begriff 147 ff.; diesseitsdes
Rheins 147;widerruflicheGe=
währung 147; in der Pfa
149; privatrechtlicher Tite
148ff.; Streitigkeiten 150ff.;
Zurückziehung 148.

Gemeindenutzungsberech=
tigte 143, 149; (Pfalz) 142,
149; Anteilsberechtigung bei
Gemeindegrundteilungen143;
Pflichten 150.

Gemeindeoberförster in Unter=
franken 41942.

Gemeindeordnung von 1869

Gemeinderechner 188, 189.
Gemeinderechnungen 188 f.;

staatsaufsichtliche Prüfung
188; Erinnerungsrecht der
Umlagepflichtigen 188.

Gemeinderechnungsinstruk=
tion (Pfalz) 186 “,188“.

Gemeinderechtsgebühren 151;
Streitigkeiten 152.

Gemeindesteuern 159ff.; An=
ordnung vonStaatsauffichts=
wegen160;Deckungsmittelfür
den Gesamtgemeindeaufwand
159,161; direktes.Gemeinde=
umlagen; Einteilung 159;
indirekte s. Gemeindeabgaben,
Verbrauchssteuern, gemeind=

liche; teuertermin 1612;
Streitigkeiten 182f.. Sub=
sidiarität 160ff.; Verhältnis zu
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sonstigen Gemeindeinnahmen
160 g ; Verjährung 181;
Zwangsbeitreibung 184.

Gemeindeumlagen 159, 161;
allgemeine 159ff., 161; Aus=
nahme 162; Ausscheidung
wischenmehrerenG. 163 ff.;
eckungsmittel für den Ge=

meindeaufwand im ganzen
160; Einführung un r⸗
höhung der G. 168 ff.;ür
malitäten der Beschlußfassung
168;geschichtlicheEntwicklung
diesseits des Rheins 159;

lälligkeit 166, 167; Fest=
tellung des Umlagenprozent=
atzes 166; für Schulzwecke
1612;Sonderumlagen 169ff.;
Sonderumlagen zur Deckung
desbeiAufläufen verursachten
Schadens 251; Streitigkeiten
182 f.; Umlagenberechtigung

Gerstenzoll 90.
Gesam nchengeeinde 535.

Gesamttir enverwaltung

Gesandte: Vertretung und
Unterstützung der Reichsge=

sandten 629.

148ff.; Vermögensverwendung
13fa. Verießian von Über=
schüssen146, 158; Verwaltung
141ff., 152ff., s. a. Verwalter,
Verwaltungsausschüsse, Ge=
meindeeinnehmer; Verwal=
kunhener en 141ff.; Vor⸗
* e 158, s.i. ü. u. Grund- Gesandtschaften: dienstlicher
tockvermögen, Gemeinde= *i7P mit G. 6287; bayrische
nutzungen, Gemeindegrund= 628; fremde628; des Reichs
teilungen. Gemeinde als Pri=- 628.
vatrechtssubjekt. Gesellschaft vom hl. Herzen

Gemeindewaldungen: Be= esu 524.
wirtschaftung 144; Nutzungen Gesellschaften: Meistliche523f.;
144; Staatskuratelüber die vermögensrechtliche394, val.
Bewirtschaftung 418; Ver== Handelsgesellschaften.
teilung 144. Gefindepolizei 437.

Enteignung 367; Perstellun Gestütsanstalten 413.
und Unterhaltung, BaulastGestütsdirektoren 413.

364 Gestütswärter 413.
Gestütswesen 413.

lagenerhebung bei Zweig=
anstalteneinesGewerbebetrie=
bes 163; Umlagenmaß 165ff.;
Unanwendbarkeit des Art. V.
desUmlagengesetzesvon 1819

225;Dienstaufsicht224;Ein= Gesundheitspflege:öffentliche,
teilung 224; obersteLeitung e.liunbeitsner-haltung51. ;
284; ausnahmsweise Ver== Behördender G. 279 ff.; in

wenbung zum Ortspolizei= den Gemeinden 2802; Gesund=
dienste 225;Waffengebrauch heitspolizei 261 ff., 265 ff.
225.

s. Gemeindewege.
Gemeindeumlagenpflicht

162 ff.; der Pfründebesitzer
1612;desReichs=und Staats=
skus 162; Voraussetzungder

und Steuernachlässen162.
Gemeindevermögen: Anteils=

rechtederGemeindegliederam
G. 139ff.; Auseinandersetzung

Generalbaulinienplan 324.
Generalberswerepadmini=

stration (1808) 19.
eneralkommandos

Generalkonservatorium der
Kunstdenkmale und Alter=
tümer 601.

Generalkonfistorium 527 ff.
Generalkon uln: bayrische

Generaldirektion derRölle und
indirekten Steuern 31.

Generalfiskalat 4.

rerer
griff

612½.

tion 19.

materielle
146;
Garantieleistung 188; Ge=
schenke156; Haftungen 156;
Kapitalien, Anlage und Aus=
leihung 153;öffentlicheSachen,
res publicae 1396, 143;
Staatsaufsicht über die Ver=

138;

152ff., 154 ff.; Streitigkeiten
140, 155; Veräußerun

desVermögens einerOrtst

Vermögensauseinandersetzung
beiAnderungendesGemeinde=
verbandes140ff.; Vermögens=

518“.
Genossenschaften: gewerbliche
eusene afteut 394; ise

Zuchsstierhaltung 413, s. a.
esellschaften.

Genossenschaftsstraßen 3714.
Genußmittelpolizei 265ff.
Geometer 44 ff.
Georgianisches Priesterhaus in

München 522 , 599 11.
Gerichtsärzte 280.
Gerichtsbarkeit in Ehe= und

Verlöbnissachen 447, 486;
geistliche 486, 490.

Gerichtsvollzieher: Gebühren=
bezüge80.

Germanisches Museum 601u.

613.

Gesundbe tsverwaltung
279 ff.

Getreidehandel, Teuerungs=
polizei 2812.

besondereNutzungen337;
bühren 334; geschlossene332,
342; Instandhaltung 340;
private 332f.; Reinhaltung
336; stehende 332.

Gewahrsams: polizeilicher 229.
Lewaprn geistliche,Amsonn.485.
Gewerbe: Begriff 433; reale,

radizierte 436,s. Realgewerbe.
Gewerbebetrieb: Beaussichti=

gung 439; gemeindlicher439;
polizeiliche Beschränkungen
435; staatlicher 434; Unter=
sagung 439.

Gewerbekonzessionen 438.

330 ff.,
341f.; derenBenutzung333 ff.;

340

führnng in Bayern 433;
privatrechtliche Beschränkun=
gen 436.

Gewerbegerichte441.
Gewerbeordnung: ausge=

nommeneGewerbe 435; Gel=
tung für Staats= und Ge=
meindebetriebe434.

Gewerbepolizeirecht: elten=
des 433, 436; rechliche atur
gewerbepolhzeilicher eschrän=

angen439; Statthaftigkeit
landesrechtlicher Bestimmun=
en 435.

Gewerbepalizeisachen; Ver⸗
fahren 439.

Gewerberat 439.
Gewerbeschulen 593 f.
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Gewerbesteuer50;Abgänges58,

61; Anlage 52; Anlagekapital
51;Betriebskapital51;Doppel⸗
besteuerung 34; Einsteuerung
51, 56ff; Fälligkeit 71; Gegen⸗
tand derBesteuerung 50; ge=

chichtliche Entwicklung, älteres
echt32 f.;Grenzen der Steuer=

hoheit34; Nächlässe73; Nach=
zahlungen 71; Ortder Leistung

0; Rechtsmittel 59 ff., 62 ff.;

Sachregister.

derungender Gl. auf die An=#Güterwagengemeinschaft 384.
erkennung einer Glaubens= Giterzererümmerung 400%.
esellschaft510; Vollzug? 513,

6 a. Verkündung, Placet.
Glaubenswechsel448, 470; Schulordnung593.

Einfluß auf die religiöse
Kindererziehung473,47562,8, H.
477,vgl. UnterscheidungsalterHabilitation 59826.

Glockengeläute 466; bei Be= Häfen331.
erdigung von Altkatholiken Häffelin, Frhr. v., Kardinal,
49312; Simultaneum 49311. bayrischer Gesandter 444 ff.

Gymnasien: humanistische593;

Rückersatzforderungen?3=Rück=
standsforderungen 73; Steuer=
änderungen 52; Steueraus=
schusse.56 ff.;Steuerbefreiungen
67; Steuerberufungskommis=
sionen 59 ff.; Steuererklärun=
gen 52; Steuerliste 52; Steuer=
periode 61; Steuerpflicht 51,
63ff.;Tarif 69;Zugänge53,61.

Gewerkenbuch 429.
Gewerkenversammlung 429.
Gewerkschaften 429.
drriß 391f.

Glückspiel 233. Lateord — 334.
Gothaer Vertrag 239f.; u.Frei= elpersicher ungsanskalt :

jügigkeitsgeset240; u. Unter= staatliche 356ff.
tützungswohnsitzgesetz242;Hagelversicherungsanstalten,
Streitigkeiten 247. vvereine, private 347.

Gottesdienst 459,466; Zwang Halbschulen 57911°.
der Kinder zum Besuch480", Hand: tote, Erwerb zur t. H.
s. a. Feierlichkeiten,kirchliche, 496.

Privatgottesdienst. Handapotheken 275ff.
Gottesdienstliche Zusammen=Handelsgremium 443.

künfte, heimliche459. Handelskammer 441.
Grade: akademische59999. Handelsmäkler 443.
Gräben 3616. GLerdelsschule: höhere602.
Gräbereien: Bergpolizei 43118. Handels-u. Gewerbekammern:
Gräberordnung 272. geltendesRecht 441: Ver=
Grenzbrücken 67562. tretung im Eisenbahnrat 391.
Grenzzeichen 402. andelsverträge 629 f.
Griechische Kirche 4658. andwerkskammer 411.

Gewissensfreiheit 458 ff.
Gewohnheitsrecht 96, Anm.
Gifthandel 273.
Glaubensangehörigkeit =468f.

488;Aufnahme469 Ausschluß
4695; Austritt 470; Eintritt Gruben: Anwendung von Be=Hartschiere 389.
470; Minderjähriger 472; stimmungen der Gewerbe= Hauptänderungen:Hauptaus=
Streitigkeiten483: Terri= ordnung430; bergrechtlichebesserungenan Gebäuden

(Baupolizei) 326.
aupteisenbahnen 389.
auptfinanzrechnung: staat=
liche 132.

Fepren staatliche20.

Bestimmungen 430.
Grubenfeldabgabe 50, 63;

Gegenstandund Anlage50;
wechsel. Grenzen der Steuerhoheit 33;

Glaubenserziehung 481, vgl.] Steuerpflicht68;Steuersatz70.
auchKindererziehung,religise, Grubenfelder 427. »

Religionsunterricht. Grubenvorstand 429.
Glaubensformel 461,464. Grüfte 272, s. a. Begräbnis=
Glaubensgesellschaften 444ff., plätze.
460ff.; Amtereinrichtung 489; Grundgefälle, staatliche: Ab=

lösunß derselben15.
a

Armenpflege durch diefelben
Grundlasten: Ablösung 15,298; Aufnahme 469; Autono=

mie 488, 491; Begriff 462, 396; Fixierung 396; pfälzisches
Recht 396.465f.; Besteuerungsrecht506;

6 ichnungen in der Ver= Grundrentenablösungskasse

bortatltätsprinhip470; Über=
tritt 471vgl.Glaubenswechsel;
Wahl 471,483,vgl. Glaubens=

auptmeldeämter 614.
guptmünzamt in München

Hauptzollämter 31; Voll⸗
streckungsrecht94.

Haus, königliches:Eheschließun=
gen der Mitglieder285.

Hausandacht 458, 459.
Sausepothete der Tierärzte

fassungsurkunde4621;Dienst= . Hausarbeiter 314.
Grundsteuer 43; Besteuerungs=recht491; Finanzwesen495ff.; Zaretten 1746.

Gebühren566; Gerichtsbarkeit maßstab44; Bonitierung der Hausfideikommißpragmatiké.
486,490; genehmigse463f.; Grundstücke43 f.;Gegenstand Haushaltungsschulen 595.

geschichtliche 444; Gründungund Anlage 44 f..;eschehhilin Hausiersteuer 50,53ff.; Fällig=
58, 472; öffentlicheund pri== Entwicklung 44; Hrenzen der keit 54; Grenzen der Steuer=

vate 46212.465f., vgl. Privat=
hlaubensgesellschaften recht=
iche Stellung 465, 485 ff.;

Staatspolizei 506 ff.; Ver=
ossung485ff.; Verhältnis zum
ereins- und Versammlungs=

recht 258, 457; esaei zur

Steuerhoheit33; Kostender hoheit33ff.; OrtderLeistung
Peraulaßung 45,46 Nachlässe, 54; Steuerpflicht 53.
73; Ort derLeistung 71;recht=Haussteuer 47 ff.; Befreiungen
liche Natur 44, 63; Steuer= 67; Beschwerden 49;
befreiungen67. steuerungsmaßstab47; Fällig=

G'undstenerkarester 44, 46, keit 73; Gegenstandund An=
s. a. Steuerkataster. ! 47; Grenzen der Steuer=

s
Staatspolizei506ff.; Verhält=Grundsteuerverhältniszahl be eit 33; Kataster50; Nach=
nis zur Volksschule 562 f. 44. lässe 73; Nachzahlungen 73;
570,576f.; Vermögensfähig=GrundstockoermögenderGe= lrt derLeistung71; rechtliche
keit 495; Verwaltung 492; meinden und Ortschaften 141; Natur 47, 63; Revision,ört=
Zurücknahmeder Anerkennung Veräußerung 139,141ff.; Ver= liche48;Rückersatzforderungen
464w, 513“, vgl. Glaubens=, teilung 141 ff.,42. 73;Rückstandsforderungen73;
angehörigkeit,Schutzrecht. Güterhandel: gewerbsmäßiger Steuerpflicht 63 ff.; Steuer=

Glaubenslehren 488; staats= 397 4. verhältniszahl 49, ogl. Miet=
rechtliche Wirkungvon An= Güterstationen 391. steuer,Arealsteuer.

Gocgle
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Haussuchung: polizeiliche —

Haus-. und Staatsarchiv 601.
Hebammen: Hebammenwesen

277f.; Approbation 277; An=
FKiigepflichtdesWohnorts 278;

nzeigepflichtbei ansteckenden
Krankheiten 262; vgl. Ge=
meinde=, Distriktshebammen.

Zekemmenke irke 278.
ebammenprüfung 278.

Hebammenschulen 596.
Verrz Asbilbung 40 14/,bone

usrüstung, ewaffnun
6100. s 8

Heeresergänzung 619; Ge=
schichtliches604.

—— 137ff.
eeresdienst 622 ff.
eereseinteilung 613.
eeresersatzwesen 614f., s. a.
Heerergänzung.

Heeresetat 615 ff.; Ersparnisse
617; Rechnungsablageaghen
über demReich 137 ech=
nungsnachweisungen,Vorlage
an den Landtag 619 ff.; Ver=
hältnis zum Reichsetat137,
617 ff.

» sche,
8 ichtl. Entwicklung 603ff.;
Einführung derpreußischenH.
in Bayern605;desReichs605.

Heereslasten: älteres Recht
604; geltendes Recht 606,
624ff.;Friedensleistungen624;
Kriegsleistungen 625.
eeresstaatsbienst 623. i
eeresverfassung 612au 638.
eeresverwaltung 612f.;Bau=
wesen613; bayrischeH., Ver=
hältnis zur Reichsmilitärver=
waltung 617; eigene Ein=
nahmenderH.612 ff.;Haupt=
etat,Spezialetatsd.bayrischen1

615 Fa%s. a. erresetas
echnungsnachwei 619;

fiskalische Vertretung 612;
wirtschaftlicheH. 613; oberste
Verwaltungsstellen derH. 612.

Heerwesen: geschichtlices
603ff.; geltendesRecht(Son=
derstellung Bayerns) 607 ff.

Hehlerei: böffentlichrechtliche
olgenderVerurteilungwegen
. 238, 288.

Fn Ausübung 273 f.

"

Heeres * gebung: bayri

ungen

eilmittel: Verkehrmit H. 273.
eilpersonal: höheres272 ff.,
s. a. Arzte; niederes277

Heilsmittelspendung 492.
Heilwesen: geltendes Recht

261ff.,272ff. D"
Heimat: vorläufigeHeimat 296;

Wirkungen 295.
Heimatgemeinde: Unter=

stützungspflichtder H. 295. I

Armenunter=Heimatlose:
a Übernahmevontützung 298;
H. 245 ff.

Heimsteuer: israelitische55555.6
Herberggeber: Fremdenanmel=

Herrenhuter 46534.
Hilflose: voligeiliches Ein=

schreiten bei Verwahrlosung
und Vernachlässigung der=
selben 268. 1
ilflosigkeit: Begriff 294.
gilfsbeamteder Staatsanwalt=
schaft224.

Zfetedürfeigreit de riff 294.
Hilfskassen:eingeschriebene318;

gemeindliche305, 394.
interbliebenenversicherung b

20.
Hirtenbriefe 511, 513,

Wahlhirtenbriefe.
Hochbauten 324.
Hochschule: technische594;tier=

ärztliche 595. "%
Höhenlage 325, 326. 1

öhenlinie 324.
1uucheie München 20.

vgl.

o
Hofkeller: kgl., in Würzburg20.
Hofräume: baupolizei

schriften326.
Hof- und Staatsbibliothek 6016.
Holzfrohnden 417.
Hütten mter: =verwaltungen

iche Vor=
17

Hufbeschlaggewerbe 413.
Siecchegee= Mittelschulen

593, vgl. Gymnasien.
Hunde: Tollwut 41027. «
Hundeabgaben 177.
r nisches Bureau 18.

Pohele und Wechselbank:
hrische395.

* .
Jäger 4237; Jägerkorps (Mili=

tär) 613.
Jagdausübung: eigene421.
Jagdausübungsgesetz220f.
Jagdbezirk 421 f.
Jagdbögen 422. "„
Jagderlaubnis 423.
Jagdkarten 423. «
Jagdpächter 422.
Jagdpolizei 419.
Jagdrecht: geltendes Recht

419 ff.;älteres Recht 419; auf
Eri eemGrund und Boden

2eschugper onal 423. »
agdstreitigkeiten 422.

Jagdverpachtung 422.
Jagdwesen419; staatliches,Ver=
waltung nachgeltendemRecht

Jesuiten 523f.
Immobiliarbrandversiche.

rung s. Brandversicherungs=
anstalt.
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Immobiliarversicherung:
bayrische, etcheru 9 .

Impfärzte 263f.
Impfbezirke 264.
Impfdistrikte 264.

flisten 264.
flicht 263.
cheine 264.

Impfwesen 262 ff.
Impfzwang 264.
Indemnität 127ff.
Industrieschulen 594.
Prerrg itsdogma 449.

mp
Imp
Imp

Infanterie 613.
Infanteriebrigadebezirke614.
Ingenieurkorps 613.
Ingolstadt 613; Festung609,

Ingro
129,

Inspektion der Kavallerie 613;
der Jußartillerie 613; des

ugenieurkorps und der
estungen613; der Militär=

bildungsanstalten 61315; der
militärischen Strafanstalten
61316; derEisenbahnen 390.

ssation: Ingrossierung
131

protestantische533.
Institut: hygienischesin Mün=

chen26715; pharmazeutisches
26713; technologisches in
Würzburg 267.

Institute: geistliche490.
Interkalarien bei Kirchen=

diensten547.
Invaliden., Alters= u. Hinter=

bliebenenversicherung320 ff.
Irrenanstalten 269.
Irrtum beiLeistungderArmen=

hilfe 300.
Irvingianer 4653", 46851,

4715.
Zsraeliten 459½,46814,4691,

555 ff.; Amtstracht der Rabbi=
ner 46748; ausländische, nicht=
bayerische J.46911;Autonomie
554 ff.; Feiertage 459°, 49522;

Gelbstrafen 48612;als Privat=
glaubensgesellschaft463; fran=
öhsch,pfäl isches Recht 559,
a a. Kultusgemeinden, israe=
litische.

Jubiläumsablässe 447.
Judenedikt 551.
Judenschulen 5521, 5667,

586; Schulbedarf5867.
Junghols: Gemeinde(Tirol)

Jura circa sacra s. Kirchen=
hoheit.

Juristische Personen: Gewerbe=
betrieb 436.

Jus devolutionis 516.
Jus sacrorum s.

gewalt.
Kirchen=
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K.
Kadettenkorps 6135.
Kahlabtrieb 419“8.
Ka * deutscher:als Bundes=

feldherr601; Leitung der aus=
wärtigen Politik 627; Recht
zur Verhängungdes Kriegs=
zustandes252; Besichtigungs=
bt 614;Oberbefehlim Kriege

Kalisatzabgabe 90.
Kaminkehrer: Kehrbezirke328;
Kchrtaxen 328; Kehrtermine

Kaminkehrerwesen: polizei=
liche Febrsen 328. is

Kanäle, Enteignungsrecht341;
öffentliche341.

Kanalamt Nürnberg 390.
Kanalinspektion 391.
Kantor 583.
Kapitalrentensteuer 55ff. Ab=

hänge 61; Abzugsposten55;
mlage 56 ff.;Fälligkeit 56,

70ff.;Gegenstand55; Grenzen
der Steuerhoheit33ff. ;Kosten
des Verfahrens 56; Nachlässe
73; Nachzahlungen 73; Or
nungsstrafen 56; Ort der
Leistung 55; Rechtsmittel 56 ff.,
59 ff.; Rückersatzforderungen
73; Rückstandsforderungen 73;
Steueränderungen 61; Steuer=
ausschüsse56 ff.; Steuerbe=

eeiungen65 ff.; Steuerberu.
angskommissionen5g;Steuer=

erklärungen 56; Steuermeh=
rungenund=minderungenff.
Steuerperiode61ff.; Steuer=
pflicht 63 ff.; Steuersatz 69;
Zugänge 61 f. «

Kapitelkonferenzen 518, s. a.
Landkapitel.

Kapitelsenior (prot.) 582.
Kapitulanten 623.
Kapuziner 52310,52412.
Kassenwesen des Staates 20,

130ff
Katasterbureau 44.
Katholische Kirche: Verfassung

514; Kircheund Staat 444f.;
Vermögensfähigkeit495; s.a.
Kirche

Kaufmannsgerichte 443.
Kavallerie 613.
Kavallerieinspektion 613.
Kiesgruben 3688.
Kindbettfieber 2789, 304 58.
Kinder, arme: Ausbildung und

Erziehung 2986"; Ausschicken
um Bettel 281; verwahrloste
68; Anstalten für 305.

Kinderarbeit in Fabriken314.
Kindererziehung:religiöse 473

bei Adoptivkindern 478; bei
anerkanntenK.479j beiFindel=
kindern 479; bei legitimierten
K. 479; bei Pflegekindern478;
b.unehelichenK. 479;Streitig=

Gocgle

keiten 480 ff., 487; bei ge=
mischten Ehen 475 ff.; bei un=
gemischten475.

Kirche: Bedeutung des Aus=
drucks in der rfassungs=
urkunde 46212, 467, 470 1°;
und Schule 362 f.; 576 f.;
und Staat 444ff., 506ff., s.a.
katholische, protestantische,
griechischeK.

Kirchenabgaben 5340ff.
Kirchenämter: Zulassungzu K.

489;Besetzung,geltendes Recht
489; cartholse K.) 516 f.,
519f.;(protestantischeK.) 530 f.,
533, vgl. Pfründen.

Kiechenangeleßenbetten :
äußere, weltliche 457, 492,
492 f., 49311, 556; gemischte
457, 489, 490 f.; innere 445,
492; protestantische, innere
453 ff.; Verhältnis zwischen
Konkordat und Religionsedikt
bezüglichderselben446 f.

Kirchenbann 48714.
Kirchendienst 489 ff.; niederer,

katholischer 5192°, 522 °; pro=
testantischer 53455; Verbin=
dung mit dem Schuldienste
519 75,534 5, 581 s, 58840, 585.

Kirchenfeierlichkeiten 466 ff.,
gch Gottesdienst. f

Kirchengäste 539.
Kirchengebäude: staatlicheBe=

aufsichtigung 49310; Enteig=
nun orecht7466½ Erhaltung
ber . 601 1;staatlicherSchutz

Kirchengebet:Anordnungvon
K. durch den König 494,524.

Kirchengemeindebevollmäch=
tigte 537.

Kirchengemeinden 489,534f.;
gelten es Recht 534 ff.; Pfalz

#chengemeindeordnung
206, 553.

Kirchengemeindeumlagen

Kicchengemeindeversamm=
lung 537.

Tirchengesese 485, 509ff.
Kirchengewalt: Verhältnis zur

Staatsgewalt 444f., 506f.;
protestantischeKirche 453ff.,
vgl. a. Episkopat, Placet.

Kirchenglocken s. Glocken⸗
geläute.

Kirchenhoheit: Begriff 456;
protestantischeKirche455,525.

Kirchenlisten 489.
Kirchenpfleger 539.
Kirchenpolizei 25877.
Kirchensteuern 505.
Kirchenstiftungen 497, 541 f.;

AnderungdesStiftungszwecks
497; Verwaltung des Ver=
mögens519,541;Verwendun
von Rentenüberschüssen497.

Kirchen sverbändetr=7stiftung
Terchenstahl 519°.
Kirchenumlagen rechts des
Weins 540 f.;Staatsaufsicht

Kirchenvermögen lim weiteren
Sinne) 496f., 514 ff.;Erwerb
von K. 496f., 514; israelitisches
552, 558; Verwaltung 498:
Verwendungder Erträgnisse
497 f.; örtliches 514 ff., vgl.
Kirchenstiftungen.

Kirchenverwaltungen 205,
536,vgl. Kultusverwaltungen,
israelitische.

Kiechenverwaltungswahlen

Kirchenvisitationen:
testantische533.

Kir envorstände: protestan=
gie 533.

pro=

Kirchenzeremonien: öffentliche

Kirchenzucht 487.
Kirchen wang 480 1.
Kirchhöfe 71; konfessionelle

504; Enteignungsrecht272;
gemeindliche 271, 508; Glocken=
eläute493;Streitigkeiten504.

Klanfur 52911. «
Kleidungsstoffe: Gesundheits⸗

polizei 267.
Kleinwohnungsbauten 328“8.
Klöster 458,49058,523ff.;aufer=
baprische, Eintritt in dieselben
525; Bestattungen in Kl. 272;
juristischePersönlichkeit5241

Klostergelübde 498, 524112;
kein Ehehindernis4908.

Klostergrüfte 272.
Klosterobern 525119.
Klosterschulen 579.
Knappschaftsberufsgenossen=

schaften 43266.
Knappschaftskassen 318.
Knappschaftsvereine 431 f.;
noppshaftee 432; Leistun=
gen 432; Satzungen 431.

Kniebeugungsfrage 458 .
Koalitionsrecht 258, 313; der

Arbeiter und Arbeitgeber 258;
der Eisenbahnarbeiter 3136.

Kochgeschirre: Gesundheits=
“ ff.

von Staats=König: Ablchluß «
verträgen629 f.; als Inhaber

inanhgewaltder staatlichen
27 ff., 65; als Inhaberdes
Ftagtsvern zus .; Be⸗

ränkungen des Verfügungs=
rechts de= über das mtut
gut 1, 7, 10; Militärhoheit
08 f.; Privatvermögen 1, 7;
Steuerfreiheit 65;
schaft7.

Königsberg, Amt, (Sachsen=
Koburg=Gotha)88.

erlassen⸗
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Körausschüsse für Hengste412; Krankenhilse nach Armen= Kreislehrerinnenbildungs=
für Stiere 414. pfflegerecht 298; bei Nicht= anstalten 596"8.

Körordnung 412. i yern246f.,300",s.a.IKkeiSmevizsnalausschuß280.
Körperschaftswaldungen Krankenfürsorge. Kreismedizinalrat 280.

418.# Krankenkassen 315,318f. Kreisrealschulen 594.
Allschein r Hengste412; für Krankenversicherung 317 f.; Kreisregierungen: Kammer

Stiere . Versicherungszwang317. der Forsten 19.
Kellationsrechte, bischöfliche Krankheiten ansteckende261ff.; Kreisschulinspektoren 567.

520. Anzeichen 262; AbsonderungKreisschulkommission 567.
Kollektieren 529112. 26275 Leichenverschaffung271. Kreisstiftungen 208.
Kommandanturen 613. Krebsfang 424. Kreistierärzte 415.
Kommunbräuer, zuune eri (Staats= Kreisumlagen 199 ff.: Be=
435. finanzrecht)129. freiun 199;Beitreibung 200;

ststellung durch den Land=Kommunion, Wirkungbeug Kreditgesetz 23.
lichdesGlaubenswechsels473. Kreditwesen 393 f. ratsabschied 203; Maßstab199;

Komptabilität 132,136. Kreisanlehen198. NPflichtigkeit199; Streitig=
Konfes, onen, christliche444 ff., Kreisanstalten 202 f., 305; keiten 200; zwangsweise An=

vgl. Kirche,griechische, katho= Begriff 20221; Errichtung ordnung von Umlagen durch
che protestantische. 203 ; Rechtsverhältnissebei den Landratsabschied 201½.

ooftsenelosigtet 459,4707. Anderungen im Bestandeder Kreisvereine: tierärztliche415.
Konfirmation, Wirkungbezüg= Kreisgemeinden197; Über=Kreisversuchsstation: land=
alis desGlaubenswechels r *W*—lassung von Süantsgeheiuden wirtschaftliche,Speyer 267.

ongregationen 523 ff., vgl. zur Benutzun ür eis⸗
Orden 8 dieleingelnen"mi #r s Keeis wohlestigkeitsanstalten

ezeichnungenderselben. reisarchive 601. · —
Kongrua der Geistlichen 549; Kreisarmenpflege 292. *§ J***“ für Talkelchul=

der Schullehrer 582 f.. Kreisbudget 204; sestelung gehalte 584; an die Lehrer=
Konkurs.Gröffnungdes C., im Landratsabschied203,Voll=! unterstützungsvereine586öffentlichrechtliche Wirkungen zug 204. 6aelinertorlung 269. «

289. Kreis nanzrechnung132. Kreuzgänge: Aufhebungund
Konkordat444;VerhältniszumKreisfiskalat 4; Einspruchs=Velchankera 4931

Religionpedikt 646. erhälinis rch bei Eheschliehungen bo Krieg sakademie 613°
zur protestantischen Kirche 448. ännern mit vorläufiger ds

vkn Heimat290f. #r Kriegsarchiv6124.
Lon#fkriptionsedikt603. Kreisfonds158%9;AufwandKriegsartitel6334.
Konsistorten531; bischöflich für Erhebungund Verwal-KTriegsbrandschäden354##.

486; israelitische559; pro=für Wue 6 Krie zlem franzö=
testantische531. Kreisfondsrechnungen 204. ar 6 Srosten=621

Keufistorium,protestantisches,Kreisgemeinden197 f.. Be.Kriesol eienngen: geltendes
in Speier529. siteuerungsrecht199f.; Budget=den 15nsei ngen: g

Konsulate,Konsulnauswärt.recht200ff.f.d.Kreisbudget,gMecht66. (12
E#bavrischeà25desReich Fansgealt10 al etuterd l-..10,Auf=" rivatrechtsubjekte ; Ein= 3

Konsumvereine,Wirtschafts nahmguelen 198f.; Erwerb belemeder Spektalerreßlur
betrieb394. undVeräußerungvonGrund= elpannöhe Herkerger g

Lontingentsheer,deutsch.* eigentum198; Führungdes Wirkung
Kontinustäcsprinzipi.Staat. Haushaltes200;juristischeKriegsschule6139

wesen 103. « ersönlichkeit 197; Proze Kriegstransportordnung für
Kontrollbezirke, militärische führun 198;Rechnungswesen die Eisenbahnen 388.

615. " 04; Shhlden 198; Staats=Krestn s. Belagerungs=
Kontrollofffziere615. uschüsse169;Benutzungvon zustand,Standrecht.
Kontrolltierärzte 41551. Staatsgebäuden 197. Kronanwälte 4.
Loppelfischerei42). KreisgemeindevermsgenKrüppethafte:Erziehungsan=
Korpsintendanturen 613. 197 ff.; Auseinandersetzung stalt für 571.
Torbezahlungsstellen 614. und Teilungbei AnderungenQulturbanämter 18.
Korrektionsrecht, geistliches der Kreisgemeinden 197°; Kulturgesetzgebung, Kultur=
486. Reservefond20356;Veräuße= mandate396.

Kostkinder 268,437. rung,Verpfändung198;Ver- Kulturrente 40 ff.
Kranke: Verpflegung nicht=] pachtung198;Verwaltung198. Kulturtechnischer Dienst 18.

bayrischerKranker und über= Kreisgemeindeverwaltung Kultusaufwand, ausgaben,
nahme derselben seitens des 204. Bestreitung534ff. s.a.Kirchen=
Keimatstaates 239 ff., 246 f.; Kreisgeometer 45. abgaben, Kirchengemeindeum=

heewahrlosung von K. 268 f. Kreisgestüt: plälzisches 413. lagen 553.
Krankenanstalten: Anzeige=Kreiskassen:Jassiere20. Kultusbaufonds 5961.

pflichtbeiErsatzansprüchenKeistenbwirriches= undKultusbaulast543.
299; Enteignun srecht269; Ackerbauschulen595. Kultusbeiträge, iüdische 5

.emeindliche305;LeichenschauKreislasten 201 f. Kultusgebäude, staatl.1
0; private269;Tarife für Kreislastenausscheidung203. und Aufsicht492,s.a.Kirchen=

Verpflegungssätze2997°. Kreislehenhöfe77. gebäude.

Gocgle
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Kultusgemeinden, israelitische
551; Autonomie 557. s. i. ü
Kirchengemeinden;Verfassung
223 Selbstbesteuerungsrecht

54.
Kultusstiftungen, s. Kirchen=

stiftungen, israelitische 555.
Kultusftifrungskonkurrenz

f.
Kultusumlagen, s. Kirchen=

abgaben,Kirchenumlagen, is=
raelitische 558 f.

Kultusvermögen, # Kirchen=
vermögen,israelitisches,dessen
Verwaltung 58.

Kultusverwaltungen, israe=
litische 558f.

Kuratel, Verhängungderselben
durch richterliche Verfügung,
öfeentlichrechtlicheWirkungen
89.

Kunstbutter 266.
Kunstdenkmale 601.
Kunstgewerbeschulen 595.
Kunstsammlungen: Enteig=

munperechtzum SchutzederK.
12

Kunftftraßen: Fuhrwerkverkehr

Kuppelei 265“2.Turdbes
L.

Laboratorium für angewandte
Chemie, Erlangen 26714.

Ländeordnungen 334.
Landau61“. »
Landbauämter: Besichtigung

von Schulhäusern 5885.
Landesarchive 601.
Landeseisenbahnrat 391.
Landesfischereiordnung 426.
Landesfremde: Armenunter=

tützung 246, 298 f.; Aufent=
haltsverbote 231 f., 282 f.;
usweispapiere, Verpflich=

tung zum Ausweis über die
Pachöztohteit 227 f.; Über⸗

weisungan die Landespolizei=
behörde28165.

Landesgrenzen:berschreitung
beiAnlage von Gebäuden325.

Landesinspektor für Tierzucht
415; für Milchwirtschaft 401;
ür Obst=und Gartenbau 401;
ür Weinbau 401.

Landestulturrentenanstalt

Landeskulturrentenkom.
mission 407.

Landeskulturrentenschuld

Landeskulturwesen 395f.

weisung an die 229f., 282
Landesversicherungsamt

432
bandesverwaltung (innere

Verwaltung, Verwaltung im

Gocgle
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engerenSinne) Begriff 217ff.; Seen of: oberster17.
geltendesRecht217ff. Lehensachen: Zuständigkeiten

Landesverweisungen 231, 14
237 f., 241. Lehenwaldungen 4181.

Lalndgerichtsärzte 280. Lehramt: kirchliches495.
Landgestüt: andgestütsver=Lehrer (öffentlich angestellte)an

waltung 413. « höherenLehranstalten 593 ff.
Landhäuser: Baupohzzei3260. Lehrerinnenbildungsan=-
Landjudenschaften 553. , kalten596·2.
Landkapitel: katholischeP518,Lehrwaisenteste 586.

protestantische532. Lehrlinge: Armen=, Kranken=
Landkrankenkassen 318. unterstützung297:Schulbesuch
Landlieferungen 62. 5715.
Landrat: Prüfung desBudget=Leibeigene: Leibeigenschaft395.

emwurfs 200; ZuständigkeitLeibgarde derHartschiere6124.
eichen: aufgefundene 27011;

Landratsabschied: Feststellung Ausstellung von 2701; Be=
des Kreisbudgets und der erdigungunbekannterL. 29672.
Kreisumlagen im L. 203 " Leichenfeierlichkeiten493.

Landratsausschuß: Zustänig Leichenhäuser 270.
keit der Kreisanstalten 208. Leichenpässe 271.

Landshut: Universiät 596"4. Leichenpolizei 269 ff.
g rechtlicheNatur 96. bLeichenschau270.
Landstallmeister 413. „eichenschaubezirke 270.
Landstreicherei 281ff. Leichenschauer 270.
Landsturm 615, 622. Leichenschauscheine 270.
Landtag: MitwirkungbeiFest=Leichentransport 271.

stellung der Gebühren staat- Leichenverbrennung 269 7,634.
Ü licher Verkehrsanstalten383; Leihanstalten 394.

Mitwirkung beimMilitäretat Leinpfad 332.
619, 621; ZustimmungbeiLerchenfeld, Max Emanuel
Staatsverträgen 680. Franz Freiherr von, Finanz=

Landtagsabgeordnete: minister (überKonkordat und
1 Diäten, derenBesteuerungReligionsedikt)445.
38½. Leuchtmittelsteuer90.
LandtagskommissärebeiderLieferungsverbände625.

Lohnarbeiter: Armen= und
trankenunterstützung297.

Lobnbewegungen 258.
Lokalarmenfond 308.

Lokalbaukommission München
24, 328.

Lokalschulkommissionen 56878.
kommandeure 615°8; Bezirks= in=
offiziere 6153“. . 1 |i on MünLokalschulkomm

— 615. — 589½.

Staatsschuldenverwaltung 24.
Landwehr: älterer Ordnung

603; jetzige 604; jetzige Or=
ganisation 614.

Landwehrbataillone 615.
Landwehrbezirke 615; Bezirks=

chen 56870.

Landwehrinspektionen 615 5. Lokalschulinspektionen 568;
Landwehrstämme 624“. Ernennung von Inspektoren
Landwirtschaft 395 ff.; Steuer weltlichenKuanbes 6821;Vor=

36ff.,51. itz568“.
Landwirtschaftliche Schulen Lotterien: Besteuerung36.
595. Lotterielose: statiche 100
Landwirtschaftliche Zentral=Ludwigskanals. Donau=Main=
schule 595. Kanal.
Landwirtschafts- und Gewerb= Luftschifferabteilung 613.
schulen 595. Lungenseuche410.

sbant 400. SusharLandwi a eitsabgabe 176.
Landwirrscha tsrat 356. ßLutherische Kirche 452, 525,
Lateinschulen 593; vgl.Mittel= vgl. protestantische Kirchen.

1 schulwesen. Uomasten. Lutz, Dr. Johann Freiherrvon
abertsten524. Gir JohannEreihJustizminister, späterKultus=

Le cnmitrelpolizet. 265ff. minister, kirchenpolitische
Lebensmitteltaxen 281. Außerungen4492o,450,452,

65.
Luxemburg: Beitritt zum Zoll=

verein 88.
Lyzealprofessoren:Jrektor 593.
Lyzeen 593.

mphe: Lieferung von 26432.

rziehung 479."
erleihungzur Belohnungdem

Staate geleisteterDienste8,10,



Macht: bewaffnete,Einteilung
derselben613.

Mahnverfahren bei Staats=
abgabe94.

Main 335.
Malzaufschlag: gemeindlicher

3; sishege gemeindlicher
mehrererGemeinden175;Auf=
schlagssätze 174; Erhebung
175; Rückvergütung 174;
Strafen 178; Verwaltungs=
strafverfahren 179, 183; orts=

polizeiliche Vorschriften zur
Sicherung und Kontrolle 178.

Mal aufschlag: staatlicher
; Ausslagspflenn75ff.;

5#, Staates Streitig-
keiten77:Aufschlas satz75,76;
Erhebung 75; Fälligkeit 77;

Gegenstand 5n nnixmhße
Swicklung, achlaß 77;
Rückersatz ichteh der
Erhebung “ Stundung 77;
Verjährung 78 Verwatung
31, 78; Jumideithandkung77,

78: Zwangsbeitreibung 7.
Malzaufseher 78.
Malzbrechen 78.

Malzmühlen: Besitz, Benutzung

— sschein 77, 78.
Malz urrogate 75.
Mannlehen 8.
Margarine 2668.

Markscheiker 432. 1
—3 Marktstand=

gelder 176%6.
Markungen: EW3 7 294;

Jagdrecht 422" aulast
366 V1.

Uerschreuten 624, 62515.
und Gewicht 3911ff

WM eilcht, bayerisches g J
Matrikularbeiträge 137.
Mauern: Baupolizei 326. 6
Maul. und Klauenseuche,Ent=

Alchädigung 411.
aximilianeum 5991. T

Max-=Joseph-Stift 5927.
Medizinalpersonen s. Heil=

personal: ausländische, Zu=
lassung in den Grenzbezirken
279 .

Medizinaltaxe 276f.
Medizinalwesen 261ff.,272f.;

#eeeindticheOrgane für das
M. 280; staatlicheOrgane279.

Meldeämter 615.
Meldepflicht, militärische 622.
Meldewesen, polizeiliches227.
Meliorationen am Pfründe=

vermögen54#8.
Mennoniten 4596,46316,46524.

Meeinger Kirchenstreit 451.
Behnnerhäuser 54510.

ungsbehörden 44.

Sachregister. 653

Meteorologische Zentral= Milttärunfallversicherung
station 601.

Methodisten 4654. alemterüonoefer
Mietsteuer 47 70. 73; Be= 614

schwerden(Re amationen)49; Milicärverordnungen 610ff.
ssion 49; Mietmuster 47; Willteärerwaltung eigene

Nietenerhebung 3 Miet= Einnahmenöl#ff schnungs=
ertragsberechnung48; Revi= nachweisungenbis ff., s. a
sion 48; Steuerosrhäliniszah. eeresverwaltung.

Milzbrand 141.
M5, Verkehr mit 26720. Minderjährige: Glaubens=

Militär, Einschreiten 249 f. ; angehörigqkeit472f.
Kosten desselben249 Mineralien: bergbaufähige

Militärärzte 623. 427.
Militärapotheker 623. Ministeralforstabteilung
Miltitärbauwesen 613.
Militärbeamte, bayerische623;
Armenunterstützung, vor=
maliger M. 296.

Militärbevollmächtigte 612.
Milteärbildungsanstalten

alihcrdient 622;

aeiernste in Ersatz=
angelegenheiten614.

Min sterverantwortlichkeit:
nach geltendem bayer. Recht

Mlcioriten 523103.
Mißbrauch der geistlichenGe=berufs=

mäßiger 623. wualt s(. recursus ab abusu.
Milienscdensrpfliche 622. Wittelverg; österreichischeGe=
Militärdienstzeit 622; Ge= meinde, Anschlußan das deut=

schichtliches 603f. sche Zollsystem usw. 88 1.
Militärfiskus617. Ateteifranten481.
Militärfonds 614 . Mittelschulen: Mittelschulen
Militärfondskasse 61428. 592

Milttärgerichtsbarkeit, zjustiz Mobi larfeuerversicherungs=
anstalten 34810

Millisr bobeit bayerische608. Mobilmachung 609;kaiserlicher
„Militärinspektionen 612. Oberbefehl 609;Kosten 621;
Militärjustizhoheit 608. Pferdeaushebung 625.
Militärkassenwesen 614. Mobilmachungsplan 609.
Militärkonskription 604;Ge=

schichtliches603f.
Militärlazaretwesen 61422.

Militärlo alverwaltungsbe. Monopole 28, 351.
hörden 613. Monumenta boica600 2.

Alsoieel. 614. Moorkulturanstalt 401.
Militärpensionsrecht 603;Er=Mortuarium 3961.

lassung bayerischerVollzugs= Mühlen: Reinlichkeitspolizei
bestimmungen603.

Militärpersonen: Beschrän=München 565, 595,597,613;
kungen der Vereins=und Ver= protestantisches Dekanat 532.
sammlungsfreiheit 257; Fa= Münze: Begriff 391ff.
milienunterstützungen 606; Münzprägungsrecht 392.

ürsorge für Hinterbliebene Münzstätten 394.
506;Penfionierung und Ver= nwesenienn Geschichtliches
sorgung 606; Pfarrangehörig=

t“¾ :bayerisches3928.

Moderamen 530.
Modernisteneid 51134.
Monatpfarreien 51908.

leic katholische51956; Pfarr=
angehörigkeit. protesianthc Müßiggang 281.
532 82; ünterstützung vor= chulen 596

Musterungsbezirke 614;malig ererM. 296; reli= bei
n=n bgiöse ältnisse 51938,5338. Pferdeaushebung 625.

Militärpferde, Seuchenpolizei Musterungsgeschäft 614.
411. Mutung *=

Miillitärpflicht 622.r o,rrschießschule eichun 3 ebühren 2
Militärstandgerichte 254. dchn surifore 231.

Militä * en614 23. ässe 107, s. a. Steuer⸗
Militärstrafgesetzgebung, Nag chlässe.

fstrafrechtevlege, strafver= Nachsitzauf Schuldiensten58557.
fahren6 Nachweisungen an denLand=

tag: über die Verwendung der
Staatseinnahmen 123ff.

Alellren (oll orforbnung
388 .
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Nahrungsmittelchemiker 266.
Nahrungsmittelpolizei 265ff.
Namensänderung 2177.
Narionalmuseum, bayerisches

Natürliche Kinder, religiöseEr=
ziehung 479.

Naturaldienste, Naturrallei=
stungen:gemeindliche 179f.;
distriktive 19311,s. Gemeinde=
dienste, Distriktsgemeinde=
dienste.

Naturalfrohndienste: Auf=
hebungderselben417.

Naturalholzfrohnen 417.
Naturralleistungen für die be=

waffneteMacht 524;Geschicht=
liches604.

Nebeneisenbahnen 383, 389.
Neußeborene: Leichenschau

Niederärztliches ersonal
277f.; ——e 596.

Niederbronner Schwestern

Niethammer, von, Reichsrat
561 8.

Nivellement 32411.
Nominationsrecht 515ff.
Nonnen 523108.
Nonnengelübde 52411½
Normaleichungskommission,

— 392“7,18;des Reichs

Notare: Gebührenbezüge 80;
Unterstützungvormaliger 296.

Notenbank: bayerische395.
Notenbanken 395.
Nothilfe 219,294 ½,298.
Notstand 29412. «
Notwehr, Recht der N. gegen⸗

über Handlungen staatlicher
Organe 270.

A#ssen. Aufnahme 524.
Nuntius: päpstlicher8910.
Nürnberg 594, 595,

Handelsvorstand 412“7.

O.
Oberbefehl: militärischer 603f.
Oberbergamt 432.
Oberberufungskommis sionen

Obertonsistorium 453f., 527ff.,
530; Aufsichtauf die Schule
562; Ausübung des Episko=
pats und Verhältnis zum
Staatsministerium4353ff.
527 ff.

Obere: geistliche, Einfluß auf
religiöse Kindererziehung
484 10T

Oberersatzkommissionen 614.
Oberlandstallmeister 413.
Oberlichtschachte 326.
S—= 344.
Obermedizinalausschuß 276f.

279 f.; veterinärpolizeiliche Ab=
teilung 415.

Gocgle

"%Lbermedtztnalkollegtum 276.
Obermedizinalrat 276;Mit=

glied des oberstenSchulrats
592 5.
erpestinter 391.

Oberpostdirektionen 390; Ver=
DT treter des Postfiskus 4.

DOberrealschulen 594.
Ocberste Baubehörde 18.
Oberster Schulrat 5924.
Oberster Rechnungshof12“.
Lbrversicherungsamt 320,

Ozrvoreundscheftsbehr #
Einwirkung auf religiöse
Kindererziehung 4841°°.

W Sachen: des
taates 16. #

Österreich:ÜbernahmeStaats=
angehöriger2397.

Offiziere, bayerische:des Be=
urlaubtenstandes623; Dienst=
recht623; Unterstützungvor=
maliger O. und derenHinter=

abüiebenen ran 46
ggersheimer .JopetqtiouskurssükMutter-«
ärzte 612.

Orden (geistliche Genossen-
schaften) 520 f.; weibliche
523 108.

Ordensangehörige: Erwerbs=
fähigkeit 524114.

Ordensgelübde490,52411,38
Ordinariate, bischöfliche518.
Ordination 491.
Organisationsgewalt: Orga=

nisationsrecht derKrone 1036;
bezüglichderVolksschulen566.

Orte :konfessionellgemischte494.
Ortschaften: Vermögensaus=

einandersetzungbei Anderung
von O. 141, 143; vermögens=
rechtliche Vertretung 141.

Ortschaftsumlagen 169.
chaftsvermgen 141, 145;

Haftungsverbindlichkeiten 156;
#eeinseer Eigentum meh=
rerer Ortschaften, Ausein=
andersetzungdesselben141ff.,
143; Verwaltung141ff.; Ver=
waltungsorgane 152; Ver=
Mmögensauseinandersetzungbei

nderung von Ortschaften
141, 143. 1

Ortsflurgrenzen 402.
Ortsgemeinde s. Gemeinde.
Ortskirchenbedürfnisse 540. 1

1
DOrtskirchenvermögen 539.
Ortskrankenkassen 318.
Ortspolizeibedienstete, die=

ner, ersonal: Pflicht derGe=
meinden zur Aufstellung des
Ortspolizeipersonals 225.

Ortsschulkommissionen, pfäl=
zische569

n ulfonds 589.
Ortsschulkasse58971.

Drtsstraßen 366. .

Ortstafeln 267"“.
Ortsverbindungswege 366.
Ortsversicherungsvereine 359.
Ortsverwelsung 231; Verfah=

ren 235.
Ostbahnen 383.
Ostheim: Vordergericht (Sach=

gen=Weimar)88 7.

P.

aketpost 377.
äpstliche Monate 517.
apiergeld: Ausgabevon,Zu=
ständigkeitdes Reichs26,392.

Papst: Stellung nach dem
Vatikanum 449.; Feierlich=
keitenbei dessenAbleben4937;
Reservationen5171; Verkehr,
diplomatischer,mit demselben
6286.
arallelbahnen 388.
aßpflicht: Paßwesen 228.
aten: Überwachungsrechtbe=
züglich religiöser Kinderer=
ziehung 48471.

Patronatsrechte: gemeindliche
520 "#,; landesherrliche 519;
Normalgesetzvon 1803 520;
private 520.
avillonbausystem 326.

1 38e .
ensionen: Verlust, Unter=
stützung im Falle des Pen=
sionsverlustes296.

Pensionsverein:
22 56.

erlfischerei 3335.
ersemenhefeern. 3772.
ersonenstandsgesetz486,489.
etroleum 265 ff.
älzer Eisenbahnen 383.
alz: Armenpflegerecht(älteres
echt)292; Wegerecht370.

Pfarrämter: Siegel, Fertigung
5 .

ankkamtsvekwefeu als Lo⸗
alschulinspektoren568*, Ver⸗
flichtung 521#8; als Vor=

Kände des Armenpflegschafts=
rats 305“.

Pfarreidismembrationen

ärztlicher

519bs, 533.
Hfarreien 335f.; katholische

519; — Besetzung 519 ff.;
Neuerrichtung520; protestan=
tische533; reformierte 533.

als Distrikts=, Lokalschulin=
pektoren 568; als Vorstand
er Kirchenverwaltung 536.

Herrgemeinden 535f.
arrgenossen: Streitigkeiten

519; Verpflichtungen 540f.
Pfar#urne= Entschädigung

ür Verbesserung des Pf.(Pfalz)
547 32.

Pfarrhöfe: Arealsteuer 48
ietsteuer 49

Pfarrinstallation 521, 533.
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P arrin srauotienorecht. guts⸗
rrliches, 5

Z 270521.
arrmatrikel 489.
#arrpurifikation 5198, 533.
arrsprengel 489, 518;
treitigkeitenüberZugehörig=

leit zu einem Pf. und t
Pfarrsprengelgrenzen 519.

Pfarrunterstützungsan=.
alten: protestantische53147;
alz 531.

Hfarrverband: Ansprücheaus
dem Pf., Streitigkeiten 519.
arrzwang 489 ff., 504 78.
ferdeaushebung 625f.
berdever cherungsanstalt

t 625.2

Dferdezucht41
à*lesterzölle: gemeindliche1

Pernder: religiöse Er=
Pme Tng 478.
*n texemplare 260.

ründebesitzer: Befähigungs=
weis 521;Einkommen548;

nstallation 52; klanonische
insetzungdalz köni licheGe=

nehmigung
und Kollation 520; Verhält=
nis zum Pfründevermögen
540; — Haftung s aus.
derVerwaliung des fründe=
vermögens 546.

1 undsfasfionen 549.
ündegebäude: Baulast,
nterhaltung 547, 548.

nden, katholische:Bewer⸗
Pfen 5217/#;Verleihung 519f.;

Verlust 521; Jrsfu 521.

niere 613.
lacet, Placetum regium: An=

Bedeutung 509, 511;
der Richerhelung
vatikanische
Dogma der unbeflecktenEm=
pfängnis 449; Verhältnis zum

Folgen

514.
Platzkommandos 613.
Pockenseuche der Schafe 411.
Polizei,Polizeiverwaltung: Be⸗

riff 218; gerichtliche 225;
staatliche, s. u. Landesver=
walung.

Pizetoffich: Stellung unter

Poliz “*F2 t:
E145 Begriff 2

Polizeistaat 218.
Polizeiverfügungen, ⸗verord⸗

nungen, -vorschriften218; Be⸗
schwerderechtgegen
Eingriff in die rivatrechts=

hallgemeines

sphäredeseinzelnendurch
218f.; Sire zum 0*n7
laß von P. 219.

Pelhhiverordnungerecht

iseniict Schulen 598;
München 593,

PVrthidern 374.
ortofreiheiten 376s. a. Brief=
porto.
ostämter 391.
ostanstalten 391.
ostbehörden 391 ff.
ostbetrieb: staatlicher377ff.
ostexpeditionen 391.
ostgebühren 374, 378; De=
fraudation 374, 318.
ostgeheimnis 378.
ostrecht: geltendes376ff.
ostregal 378.
ostreklamationen 379.
oftsendungen: unbestellbare
prettan 379 .

taatsverträ e 375f., 6291.
estuera (zwi ostan-
un und #chbrun) g —/83, 379.

Post btwesen:HeschichtlicheEnt=
wicklung : eltendes
Recht GConderricht Bayerns)
136, 377 ff.;oberste n=
240. Verhältnis zum Auslan

Iwang 378f. 1
rämienanlehen 22. ·
äfaranden chulen 595. 6
räsentationsrechte, birchl.

atronatsrechte, auf '“
üttellen581.

Präsentationsvereinbarun. 1
gen mit den Bischöfen 520%
Es2 terien 534. 1

ediere 8 AUnschl
en misse: nschlag
ahnh Überwachung

0
* 259.

olizeirecht 259f.; ge=
lhenche Entwicklung 2.. «

Prvon186663)"
riestervomhlGeistsLsth
rimat des Papstes 449.
rivatbäche 332.
rivatbeschälgeschäft 4126.
rivatdozenten 598.
rivateisenbahnen 381, 384;
Beamte,Bedienstete386;Kon=
zessionierung 384ff.; Ent=
eignungsrecht38810;Pachtung
von P. 38318; Tarif 386:4;
Widerspruchsrecht gegenneue
Bahnen38520,3885.

Pfir atflusse 332 Umwand=
lung in öffentliche 331f.;
Wasserverteilun 3

Prlatgwasser. 2f.
rivatglaubensgesellschaf=

Bayern anerkannte,
46573, 46544; Auf=

ten: in
463 19

nahmsurkunde 496; Aus=
drucksweisein derVerfassung
46212;Rechte468;Vermögens=
fähigkeit 496.
attoottesdienst 466.

rivatimpfung 264.
rivatnotenbanken 394.
rivatstiftungen 208f.
rivattelegraphen 37920,381.
rivattinärzte 414f.
rivatunterricht als Ersatzdes
Volksschulunterrichts 5ö7ljohne
Einfluß auf die Schulgeld=
pflicht 59151

Privatunterriches= und Er=
ziehungsanstalten601f.

Privatversicherungsanstal=
ten 347 f.

Privatwaldungen 48; Ver=
teilunggemeinschaftlicher419.

Professoren, ordentliche und
außerordentliche638.

Professores honorarün 598.
Pre ymnasium 593.

rojektierungskonwwgesste,
ivateisen⸗beim B

bahne
Plurn ber UniversitätEr⸗

langen 5971½½
romotionen 599 se.
rorektor 597.
rostitution 265, 289.
5 Beschwerden der

f.

Bau von

448
Protestantische Kirche und

Konkordat 452ff.; ’*=
liches bis 1818 452; — vom
Religionsedikt ab452:— vom
Verfassungsgesetzvom4. Whi
1848 ab455 f.; Pfalz 455
königliche Reservatrechte528;

maurdW3 525 sch
rotestantisch-evange -
chril eKitchederfalz455
tovantmterdlz
tovkuzialtunstschuleuösöss
rovifionalverfügungen der
Verwaltungsbehörden 362.

Prozessionen 493.

D.
älteres

Recht604;ltt'i'N. Recht624.
Luellen 332.

K.

Nabbiner 552;
552 0; Amtstra t 467“8.
5520 Eid 552·0: Gehalt
55231; *5“ 551.

Näude 411.
Rat; LischöflichgeistlicherCitel

Hgetgemeinde 1386.
Nealsewerbe: geltendesRecht

Realgymnastien 594.

Amtssiegel
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Realrecht s. Realgewerbe.
Realschulen 594.
Reblaus 408.
Rechberg,Alois, Graf, Minister

desk.HausesunddesAußern

Rechenschaftsberichte des
oberstenRechnungshofes13482.

Rechnungsablage (Staats=
finanzrecht)132ff.

Rechnungsanerkennungen
durch den Landtag, deren
Wirkung 125,s.a. Rechnungs=
nachweisungen.

RechnungsaufnahmeStaats=
finanzrecht) 1.2 ff., 134.

Rechnungskommissariate 134.
Rechnungserkenntnis

(Staatsfinanzrecht) 134.

richterliche Unabhängigkeit
124;Zuständigkeiten124,129,
133ff.,136;undLandtag124ff.,
13422.

Rechnungsjahr im Staats=
haushalt 132.

Rechnungskammer 133 ff
Prüfung der Universitäts=
rechnungen60077.

Rechnungsnachweisungen:
Rechnungsprüfung des Land=
tags 123 ff., 132 ff.; der
Militärverwaltung 6148; der
Privatanstalten 1232;der Uni=
versitäten 600“7.

NRechnungsprüfung, revision
(Staatsfinanzwesen), 124,
133 ff.; des Reichs138.

Archnungereseirer 135.
Rechnungsrevisionsstelle im

Kriegsministerium614 6.
Rechnungsschuld (Staats=

NRechnungswesen: staatliches

Rechte: gutsherrliche,Beschrän=
kung derselben396.

Rechtspflege: Begriff 217.
Rector i

Erlangen) 597 25;magnificus

n ab abusu 449, 450,

Nedemptoristen 523103,524100.
Reformierte Gemeindenrechts

Regalien 16ff. 28; Begriff 17,
28; Behördenzur Verwaltung
der R I7, 19.

Regensburg 447.
Regierungsfiskalat s. Kreis=

fistalat.
Newterungsforftammern

Regierungspräsidenten: An=
ordnung
Sicherheitsmaßregeln 247;

Standrechts 253.

Gocgle

I

l

.

NRegnenter 613. NReichsversicherungsamt
Reich: Mufsichterechtgegenüber 320ff.

den Bundesgliedern bzgl. des Reichsversicherungsanstalt
VBollzugsder Reichsgesetze92.; für Angestellte315, 322.-
Ausfsichtsrechtin ol. undReichsverweisungen 231,236f.
Steuersachen92; Schuldendes Reichszuschuß für diploma=
R. 137; Steuerfreiheit65 ff.; tische Dienste Bayerns 629.
Zuständigkeitin KirchensachenReichszuwachssteuer 30, 633.
457; Zuständigkeit im Militär=Reinhaltung der Gewässer 336.
wesen605f., 615. Reinkens, altkathol. Bischof,

Reichnisse aus dem Pfarr= bessenstaatliche Anerkennung

Neichonte* itendesR isemitteluntersteichsabgaben: eltendes Reisemittelunterstützun
Recht2 88ff.,f. a Reichs=293898 bns
steuern. NReisende: Beförderungdurch

Reichsangehörige: Armen= die Post 377.
unterstützung 246, 298f.; Reiter: schwere613.
Aufenthaltsverbote231f. 283; Reklamationsausschuß: israe=
Ausweisung aus bayrischen ltischer 560 oo.
Gemeinden;aus armenpolizei=Nektoren an Mittelschulen 593.
nihenGrüden 245,283f.; aus Rekurs: kanonischer522vo.
ß erheitspolizeilichen Grün- Religiöse Erziehung: Begriff
en 233 f.; Verfahren235 ff.,

283f. Landesverweisung237f.;
lbernahmeseitensdesHeimat=
staates 245f.

481, vogl.
religiöse.

Religionsedikt 444 ff.
Religionsunterricht 480,495.

Kindererziehung,

Reichsarchiv: allgemeines601, 562,570;an fremdeGlaubens=
Reichsbank 394. Frnossen 471 ½, 482100; an
Reichsbehörden: Verhältnis imultanschulen 576; israe=

wischen Reichs= und Staats= litischer 552 15; Aufsicht 562,
ehörden92. 570; Kosten 58710; Schul=

Neichsbevollmächrigte für jwong 570,571,vgl. Christen=
Zölle und Steuern 92. ehre.

ARfichsbudge:136ff.;Etatsjahr Nemontedepots:Seuchenpoli=
37. zei 411.

Reichsdeputation 4442. Remonteverwaltung 613.
Reichseigentumgesetz v. 1873: Rentämter neuer Formation

AnwendungaufBayern 617½. 30; Kassenwesen20.
Neicheerbschafesteuer32, 3, Neservarionen: päpstliche

, i.
Neichsfiskus 5; Gebührenfrei- Reservatrechte: staatliche75,

heit 5; Steuerbefreiung 5. 190; desLandesherrn in pro=
testantischenKirchenangelegen=
heiten 528f.

Aeseroe 613, 622.
Reservefonds (Staatshaus=

halt) 112.
Revision der Staatsfinanz=

rechnungen133 ff.
ch 335; Schiffahrt 3350.

sachen 611.
Reichsgesandte: =gesandtschaf=

ten, BesorgungbayrischerAn=
gelegenheiten 629.

Reichsgesundheitsamt 280.
rasteaf 21.

Reichs nralibensond 6067..
Reichskassenscheine: Ausgabe

von R. 22.
Reichskonsuln: Besorgungvon

Angelegenheitender Bundes=
staaten 629.

Anteil

Geltung

ARbeinschiffahrtsakte 335½6.
Ninderpest 409 f.
Nindoehzuche 412 ff.
Nitualbä er der Jüdinnen

Nodungen 419.
Rotlauf der Schweine 411.
Dtrankheie 41128.
Rü

aher 617 1.

enzuckersteuer 326, 633.
Reichsmilitärrecht:

für Bayein 624.
Reichsschulkommission 3928. Rußland: Auslieferungsver=
Reichsschuldenwesen 21, 137, trag mit 6308.
Reichsstempelabgaben 91 ff.

633 S
Reichsstempelmarken: Ver=

kauf31. Salzsteuer 90.
Salzsteuerämter 31. ·
Sammlungen: wissenschaftliche

und künstlerischedes Staates
10127, 601.

osteuern29,88ff.638f.
Reichsversicherung 315.



Schlachtviehhöfe: Seuchen=
polizei 410=#2.

Schleußen: Enteigmugerecht
erjährung

Sandabführen aus öffentlichen
ea ühre n chen

Sgnitätsamter 2

Sanitätsoffiziere 6230.
Sanitätstruppen 613. .
Schächten5575.

Schankgefäße: Rauminhalt
(

Schankgewerbe in der Pfalz,
Zuslg #ankeigenerErzeugusfe“

militärische

atzanweisungen132. "%S
Schaumweinstener90.
Scheckproteste 804, 87. 1
Scheurl, Dr. von, Abg. 455.
Schiffahrt: Begriff 333 f.;

381ff.; Gebühren 334. -
Satsxahttsabgaben 791, 2,

Schiffahrtsordnungen 334.
Schlachthäuser: Reinlichkeits=

polizei 267.

343f.; Gebühren,
791.

Schneefluchtrecht 3985.
Schneeräumen und Schnee=

zeichen3655.
Schornsteine: Baupolizei 326.
Schrannengebühren: ge=

= bü 9
Schubwesen 238.
Schüler: entlassene, Aufent=

haltsbeschränkungen234.
Schürfen 427.
Schulabgaben: besondere

59037.
Schulangelegenheiten: ge=

mischte5682.
Schulbauten:chulbautzer Enteignungs=

Swie iaten 569** 1.
ulbe gungen .

Schulbezirke 574.
Schulbücher: Anschaffungfür

Arme 2988“, 588 18; Bestim=
mung der beim Unterricht zu
verwendendenSch. 579141.

Schulbücherverlag 5670.
Schuleinrichtung 588 7.
Schulen: deutsche s. Volks=

schulen; höhere 592; land=
wirtschaftliche 595.

Schulfassionen 582; Streitig=
keiten58558;Wirkung auf die

Zuschußpflicht derGemeinden
5

Schulgärten 5887°.
Schulgeld: Aufhebung 592;

Armer undUnbemittelter591;
Befreiungen 591;Begriff 591;
Einführung 591; Höhe 591;
Streitigkeiten 592.

Schulgemeinden 57211.

Sachregister.

Schulzründe: Schulgüter

Schulhäuser 587; Beheizung
58818; Einrichtung 5887.

Schulhausbaulast 58815,23.
Schulhausbauten 588; Bau=

provisorien? 58824; Enteig=
nungsrecht 58815; Schluß=
kontrolle588 1.

Schuljahr derVolksschulen579;
achtes 571 57,59.

Schulinspektorate 563.
Schullehrer: Anstellung 580;

itwirkung der Gemeinden
578; Anstellung von kon=
fessionellen und gemischten
Schulen 575; Anstellungsver=
trag580;Anstellungsgebühren
580 11; Armenunterstützun
vormaliger Schullehrer un
deren Hinterbliebenen 296;
Aushilfslehrer 578125;Dienst=
alterszulagen 585; Dienstauf=
sicht 581; Diensteinführung
580“; Diensteinkommen 582 ff.;
Dienstenthebung 581; Dienst=
recht 580; Dienstvertrag 580;
Dienstwohnung 583; Disezi=
plinarrecht 580; Entlassung
580; Entschädigungwegener=
littener Frevel 582 21;Gehalts=
aufbesserungen582; Gehalts=
verhältnisse 582; geltendes
Recht 582 f., vgl. Kongrua;
als Gemeindeschreiber, Diszi=
linarstrafrecht 583; Nachsitz;
857; Naturalbezüge584;

Nebengeschäfte583; Pensio=
nierung 580; Pensionskassen,
586; Ruhegehalt585; Schul=
geldbefreiung ihrer Kinder
5915; rechtliche Stellung
580 ff.; Sterbemonat 58587;
Streitigkeiten über Dienst=
bezüge585; Teilnahme an den
Sitzungen der Ortsschulbehör==
den 56825, 569°78;Umzugs=
kosten 58222; Unterhaltungs=
beütwäger 1½°,586
ichung 58111; Verpflichtung

580; Versetzung 580; Vor=
entscheidungbei Klagen gegenT
Sch.580 ½ wirkliche Sch. und
Verweser 578. "

Schullehrerbildungsanstal= 1
ten 595.

Schullehrerinnen 578; Bil=
dung 596; Gehaltsverhältnisse
585; Verehelichung58113.

Schullehrerinnenbildungs.
anstalten 596.

Schuklehrerfelitten 586.
Schulle rerseminarien 563,

595.
Schullehrerunterstützungs=

vereine 586; Streitigkeiten
58605; Zuschüsse586.

Schullehrerwitwen=
Waisenkassen586.

und

OCo gle
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Schulordnung für die Mittel=
schulen593.

Schulefliche der Israeliten

Schnioslichtige:Vorführung
Schulräte: gemeindliche 56825.
Schulrat: oberster592.
Schulschwestern 523 158,

Klosterschulen.
Schulsitzgemeinde: Funktionen

im Schulsprengel572 f., 590.
Schulsperkaseen 5791“.
Schulsprengel 572 f.; älteres

echt561 f.,574; Anderungen
577, ogl. Umschulungen;kon=
fessionelle, konfessionell ge=
mischte 573; Schulaufwand
573; Schulgeld 591; Schul=
vermögen589; Streitigkeiten
591, 593; zusammengesetzte
589; Zuständigkeiten beig
lich der Sch. 577f., s. a. Schul=
gemeinden.

Schulsprengelangehörigkeit
574; Streitigkeiten 578.

S ulsprengelbilduns 574 f.
Schulsprengelvertretung 591,

W Gemeindebegörbe ver=
stärkte,der Schulsitzgemeinde.

Schulstellen 578; Errichtung
578; Präsentations=und Vor=
schlagsrechte580.

Schulstiftungen 589 27;
fessionelle57713.

Schulumlagen 1612, 5907;
ältere Bestimmungen 1612.

Schul. undMeßnerhäuser,Bau=
pflicht58815,23.

Schulvermögen: örtliches589;
eilung und Auseinander=

setzung589.
Schulrersänmnt e 571.
Schulverweser 578; Mindest=

gehalte 583.
Schulzeugnisse 579148.
Schulzwang 561, 574.
Schutzgewehrscheine 423.
Schutzpflicht desStaates* en⸗

über den Glaubensgese Pas=
ten 506, s. a. weltlicher Arm.

Schurecht desStaates überdie
laubensgesellschaften506 ff.

Schu und Trutzbündnisse
wischen den süddeutschen
Jiaten und Preußen (1866)
604.

S usaldungen 419.
Schwestern: barmherzige

52310.
Sekretär: bischöflicher5172.
Sektionen der Fakultäten598.
Sekundärbahnen 383, f. a.

Eisenbahnen untergeordneter
Bedeutung, Vizinalbahnen.

Seen 335. A8
Seminarien: bischöfliche522,

s. a. Schullehrerseminarien.
42

vgl.

kon⸗



Senat-akademischer.)97großer
in Erlangen 597.

Servitinnen 523108.
Seuchenpolizei 261ff.
Sicherheitsdienst: gemeind=

licher, Verpflichtung der Ge=
meindeangehörigen zur Über=
nahme 225; staatlicher224 ff.

Sachregister.

Staatsabgaben27, 28, 79;
Beitreibung 93;Verwaltung
Vul a Gebühren, Steuern

ölle
Staatsärar: Begriff2, s. i. ü.

u. Fiskus.

lande lebende 294.

Recht 225ff
33*n Peeres10 Dienste der

Sisiasltanenm 498 .; Be=
räbnisplätze 502; Begrün=
ung neuer?Simultanverhält=

nisse 501; Erlöschen 500;
G rnengeliute 493 Kirchen=
vermögen499; Rechtsvermu=
tungen 500; Ziovilrechtsver=

böltaise=“50 Zuständigkeit
ei Streitigkeiten 501. St

Sittenlehre und Plazet 510,

Sicãchteitsdelitte 233, 289.
Soldaten: SchulgeldderKinder

2“ Arbeiterversicherung
Versorgung606

Wezkerlorgune
Sonntagsfeier 4941
Sonntagsschulen 579, . i. ü.

u. Volksschulen.
Snentasschulgeld 591, s. a.

Genntchg6oschul. icht 571,
Sn assucc Fan

Sueneegeran 312 ff.
Sparkassen
Sbezialetats der Ministerien

9
Spezialgerichte (Verordnung

von 1809)253 f.
Spezial eeresetats: bayerische

618; Mitwirkung des Land=
tags 619, s. a. Heeresetat.

Speyer: Konsistorium 529.
Spielkartenstempel 91. T

Spielwaren: iepheitspoli.
zei 265ff.

Sprengelschulen: Vermögens=
brengelse 590;Deng des
Aufwandes 590.

=* 1 e 239.
ach egien derjuristischen.

Fakultäten 59831
Sprungg. eld 4136.

Staat: (mschädigungsan=
sprüche gegenden St. wegen
Eenstlchneerschutdens leiner
Beamten, Haftung des St. 3
Entschädigungspflichtdes St.
bei Verletzung von Privat=

rechtendurch kteder Staats=
eewalt3; Forderungen, Ver=

jährungderfelben 3; Verhält=
nis zwischen Herrscher und
St. 1ff.; Verhältnis iowischen
Staat und Kirche s. Kirche.

Staaten: süddeutsche604.

Gocgle

gemeinden 194, 195 f.; über
Ortsgemeinden, bezügl. Be=
wirtschaftung der emeinde=
waldungen 418,bezügl. E
Mmögensverwaltung 1„
Prüsung des Budgets 11.

rüfung der Rechnungen188,
.a Aufsichtsbeschlii e, be=
chwerde,Staatskuratel.

Staatsaufwandsetat 129,130.
Staatsausgabenrechnung

Sllsibanwesen: : geltendes
Recht 17, s.a. Bauwesen (Ge=

schichtliches). !
Staatsbergwerke 19. I
Staatsdiener: Unterstützung

vormaliger Staatsdiener 296.
Staatsdienerhinterbliebene:

Unterstützung bei Pensions=
verlust 296.

Staatsdomänen 8. s
Staatselnnahmen 11, 27 ff.,

100.
Staatseisenbahnen 381

Arbeiterversicherung390;
hördenorganisation 390; Be=
triebs= und Polizeireglements
3—8.s. a. Eisenbahnen.

Statseisenbahnverwaltung

Staatseisenbahnverwal=
tungsrecht 387.

Staatefonderechnungen 132ff.
Staatsgelder 20
Staatsgestüte 413; Seuchen=

volizei 411.
Staatsgewalt: König als In=

haber der St. 1, 9. #
Staatsgewerbe 20.
Senckhrrkerssce: 1. #
Staatsgüterkaufschillings.

elen , =güter: Begriff 5;
Bestandteile 14, carin
fassungdes St. als Haus⸗und3
Staatsfideikommiß6, 8; Aus=
scheidungdesSt. vom Piioal=
vermögen des Königs 1, .
Veräußerung von St. 2,5
Verbot freigebigerVeräu Fl
rungen 8; Verbotnicht frei=
gebigerVeräu erungen, Aus=
nahmen7,8; Rechtswirkungen
desVeräußerun sverbots 11, I
13; Verfahren beiVeräuße
rungen oon St 14; Ver=
wen ung desErlöses von St.

; Veräußerung durch den

Reichsverweser 6°; Verfü=
ungs=und erwaltungsrecht

des Könt s bezüglichder St.
1ff.; Beschränkungendieses

Rechts2 eschränkungendurch
dasBudgetrecht des Landtags
7,9,10270,Verhältnis zwischen
St. undRrivotrermogen bes.
Zonigs 1.1, 7; Verwaltung der

t

Verwaltung 20; Forderungen
an St. 3.

Staatskommissäre bei
Banken 385.

den

gemeinden 05 ür über Sf=
tungen und Stiftungsver=
mögen205,214; über Kirchen=
stiftungen4985%541, 547,
550; über Pfründevermögen
547, s. a. Staatsaufsicht.

Staatslotterie 101.
Staatsminister: Verletzungder

Amtspflicht 12.
Staatsministerium: der Fi=

nanzen Wirkungskreis 9.143r
pes kal. Hau es und
Außeren, eitung der a
wärtigen Angelegenheiten
627; Zuständigkeitin Lehens=
sa en 14, 17; für Kirchen=
un Schulangelegen eiten,
oberste Leitung des uI-
wesens 567, 592; für Ver=

W *“b 390; Zu=
ständigkeit 1,

Slungen Au 20.
Staatssrinrflasse 333.
Staatssalzwerke 19.
Staatsschuld: allgemeine 21;

alte und neue21; Begriff22
24; Eingehun von Staats=
schulden23ff. 5, 128½;Eisen=
bahnschuld 21, 26; Grund=

rentenschuld 2i;Haftung der
St. auf neuerworbenen
bietsteilen 22;Konvertierung
23; Landeskulturrentenschul
21, 407; Mitwirkungs= und
1sfsichterech)desLandtags bei

Eingehung. itgung und Ver⸗
waltung 23, 1282;
äusen, 26;
schwebende 21, 132;Til=
ungtt vonStaatsschulden 22,

übernahmestaatlicher Ge=
##e=chaft für fremdeSchulden

erjährung der St. 4;
e rr der St. 26;Ver=

wendung von Erlösen aus
Staatsgutsveräußerun enzur
Vezahlung von Staatsschulden
11.

Skier uldbu
Staatsschuldenuss 26;

Sparkassenkapitalien bei der
St. 394“.
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Staatsschuldentilgungskom-
mission 26; Fiskalat 26;
untergebeneHauptkassen 26.

Stoat chuldenverwaltung

Staatsschuldenwesen: ge=
schichtlicheEntwicklung 21 ff.;
geltendesRecht 22 ff.

Staatsschuldurkunden: Ver=
jährung 3. ·

Staatssteuern: Begriff 27;
direkte 32 ff.; die Doppel=
besteuerung 29; indirekte 27;
Geschichtliches32ff.;Rückersatz
bezahlter St. 3 ff.;Steuer=
behörden30; Verjährung der
Steuerforderungen 3ff.

Staatsstraßen 364 ff.; Ent=
eignungsrecht 367; Schnee=
räumen3651; Verhältnis zum
Bergwerkseigentume429.

Stathverkehrsantalten. 365,

Staatsvermögen 1. 4
Staatsverträge 629; über

öffentliche Gewässer 335; Zu=
ständigkeit zur Abschließung
629; ZustimmungdesLand=
tags631.

Staatszuschüsse an das Lehr=
personalder Volksschulen585;
an Hinterbliebeneder Volks=
schullehrer586; an die Lehrer=
unterstützungsvereine586; an
die Kreisgemeinden 199.

Stadtbezirksschulkommissio=
nen 568.

Stadtschulreferent 568.
Stammgestüte 413.
Stammrolle 622.
Standesbeamter: Eheschlie=

ßung 288 f. «
Standesherren: Befreiung von

der Wehrpflicht 603.
Stan dserichte 54; militärische

Standrecht 252 ff.; Geschichte
252; pfälzisches Recht 254;

breßpoligeiliche Bestimmungen

Statistische Gebühr 90.
Stauanlagen 337 f., 344.
Stege 366.
Steinbrüche: unterirdische,

Bergpolizei43149, i. ü.u.
Brüche

Stellungspflicht:militärische
622

Stempel: Stempelabgaben79.:
Stempelamt Nürnberg 31.
Stempelverwaltung 31.
Sterbekassen 393.
Sterbemonat: Sterbenach=

monat 585057.
Sterberegister 270.
Steuerausschüsse56ff.
Steuerbefreiungen 65 ff.; des

Königs 65; der Mitglieder des,
k. Hauses 65; der Reichsbank

66 ff.;des Reichs und Staats=
fiskus 65 ff.; Wirkungder St.
auf die Gemeinde=,Distrikts=,
Kreisumlagenpflicht 65.

Steuerbehörden 30.
Steuerberufungskommissio=

nen 59 ff.
Steueroberberufungskom-

mission 60.
Steuerbewilligung des Land=

tags 97ff.
Steuerbewilligungsrecht der

alten Landstände 96.
Steuererklärungen, assionen

s. u. den einzelnen Steuern:
unrichtige 74.

Steuergemeinden 45.
Steuergeseßgebung, icht=

levers T 1512.S—l des
Reiches 88 ff.

Steuerhinterziehung 74.
Steuerhoheit, Grenzen der=

selben33; reichsrechtlicheBe=
schränkungen33.

Steuerkataster, Herstellung44;
Beschwerden46.

.. 46.

Sseeih etz,provisorisches118.

Steuerkatasterbureau 44.
Steuerkatasterkommission 44.
Steuerkatasterplatten, Auf=

bewahrung 46.
Steuern (im weiteren Sinne):

Begriff 27, 28; direkte32; in=
direkte 27.

Steuernachlässe 73, 74.
Steuerpflichtigkeit 2712 f.
Steuerrückersatz 73.
Steuerstrafrecht und Straf=

verfahren 74.
Steuersyndon 505.
Steuerverjährung 72.
Steuerverweigerungsrecht

desLandtags 104, 105,113ff..,

Stiegen, Baupolizei 326.
Stiftungen, israelitische55882.
Stiftungen, öffentliche204ff.;

allgemeine208;— Anderun=
gendesStiftungszwecks207ff.
210; — Staatskuratel 211;

Vermögensverwaltung
211ff.; Bestätigung landes=
Frrliche 206;

estandes durch die
assungsurkunde 207; kon=
essionelle Stiftungen 207;
Entscheidungenüberdieöffent=
licheEigenschaft 214; Ent=
stehun 206 f.; amilien=
tiftungen 205; geschichtliche
Entwicklung des Rechts der
öffentlichenStiftungen, Ver=
ordnung von 1817 205; —
Gemeindeedikt von 1818 205;
— Verfassungsurkunde von
1818 205; —revidiertes Ge=
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meindeedikt von 1834 205; —
Gemeindeordnung von 1869
206; staatliche Genehmigung
206; luristische Persönlichkeit

206 5; örtliche 205, 209;
älteres Recht 204; — Begriff
209; — Staatsaufsicht 214;—
Verwaltung 212f.; —Prozeß=
führung 214;Stiftungezwecke,
Einteilung der Verordnung
1817 264; — —der Ver=
sessungsurkunde205; — Ver=
änderung des Zwecks 207ff.;
— —Beteiligte 208; Streitig=
keiten214; unmittelbare 211;
Untergang 206; Verwaltung
211 ff.; Zwangsvollstreckung
Legen Stiftungen 211.

Stiftungsbeamte, bedienstete:
der allgemeinen (staatlich ver=
walteten) Stiftungen 211.

Stiftungshaushalt, Führung
desselben214.

Stiftungskuratel: gutsherr=
liche, der Standesherren 205;
Staatskuratel 211.

Stiftungsvermögen, öffent=
liches: Annahme von Stif=
tungszuflüssen214;Erzaltung
des Grundstocks 213; Finanz=
periode 214; gesondertesder
Ortschaften 212; — Verwal=
tung 211; gutsherrliche Auf=
hebungderselben205; Schuld=
aufnahme 21482; Staatsauf=
sicht 213f.; Vertretung nach
außen 213; Verwaltung: ¾lO
rückgabeder V. an die Ge=
meinden durch die Verord=
nung von 1817205; —gelten=
des Recht211f.; Verwaltungs=
organe 213 26; Vorschüsse aus
demStiftungsnermögen 21438.

Seiftungeme dungen 213
Sti tungszwerk 207.
Stipendienfonds 704.

Stipendienwesen derUniversi=
"teaöäten 597 11.
Stolgebühren 506"6, 549; bei

Armen 298".
Sträflinge 2985; Konfessions=

wechsel47012;vorläisig ent=
lassene229;Reiseunterstützung

29475. !670
SgalanstealtenWeistliche

Leichenschau2706;militärische
61316.

bto3 geistliche487, 491.
Straßenbahnen337.
Straßen- und Flußbauämter

J18,369.
Straßenwärter 370.
Studienseminarien 3926.
Superrevision der Staats=

finanzrechnungen133ff.
Synagogen 552.
Synagogenausschüsse 560.
Synagogenplätze 5608.
Synagogenvorsteher 55224.

42
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Synodalausschüsse 532.
Synoden s. General=und Diö=

sesanfhnoden:reformierte521,

Syphilis 267.

T.
Tabak, gesundheitspolizeiliche

Bestimmungen 267.
Tabakmonopol, regal 29.
Tabaksteuer 90.
Tagfahrt bei der Flurbereini=

gung 405.
Ta gelder der Personendes

oldatenstandes 623 20.
Talmudschule in Fürth 55227.

pflichtiger 571 ö1.
Lapeten, Gesundheitspolzzei

265
Tarifkommission,ständige

389114.

Technische Hochschule594.
Techussche Schuret 593.
Tegernseer Erklärung 447.
Telegraphen 379ff.; Enteig=

Aungsrecht 379 .; Gebühren

Telegraphenämter 391.
Telegraphenanstalten 391.

Telegrap enge eimnis 380.
Telegraphenleitungen auf
#krwatbgn run W0. d

elegraphenrecht, geltendes
Nepba cht, 8

Telegraphenregal 381.
Telegraphenstationen 391.
Telegraphenvertrag 380.
Telegraphenverwaltung 380;

Arbeiterversicherung 390.
Telegraphenwesen: geschicht=

licheEntwicklung 375 55 oberste
Leitung in Bayern 390; Son=
derrechte Bayerns 375; Ver=
hältnis zum Ausland 376.

Telephonemter 391.
Telephone: Enteignungsrecht

379; Regal? 381; private381.
Temporalien, inweisung

521 8%
Tem breliensberre 513.
Territorialsystem der pro=

testantischenKirche452f.,525f.
Teuerungspolizei 281.
Tierärzte 441f. 637; Approba=

tion 4143; Arzneimitteltaxe
414; beamtete415; Gebühren
414ff.; Jahresberichte 415;
Titelführung 414.

Tierärztliche Hochschule595.
Tierärztliche Kreisvereine 415;

Vertretung im Obermedizinal=
ausschusse 415.

Tiere, jagdbare421.
Tierlymphe 26452.

titel 52177.
Tischtitelgebühren 82.

Gocgle

Sachregister.

Titel: ärztlicher 274.
Tod, gewaltsamer270½.
Todesanzeigen 270.

Todesfälle, Bescheinigung,
standesamtliche 271.
„Tollwut 410 7.
Topographisches Bureau 6128.
Train 613.
Trambahnen 387.
Trepprechte 367.

Triebwerke 337.
Teiftgewösser. 336.
Triftwesen, staatliches 19.

Trinkgeschirre, Gesundheits=
polizei 267.

Truppentransport 388.

SEtandrecht.
Turnunterricht 596.

U.

Aberkapetgenstalten340.
Abergangsabgaben 76, 90 ꝛ;

vom Bier und Malz 76.
„Überschwemmungen,Schutz

hiergegen 340 ff., 342.
Aberschwemmungsgebiet,Er=

richtung von Anlagen, Däm=
men usw. 340.

#berversicherung3481.
Aberweisung an die Landes=

polißeibehörde 229, 231.
Afereigentümer, Verpflich=

tungen 332, 337,
1 erreinigung 36.
4 340f.erschutz:

erschugbbeln 340.
Tlanen 613.
AUlm(Festung)60911,6171c.

Umkost 308.
Amschulungen 577.
Umzugskosten derPersonendes

Soldatenstandes 623 10.
Unbefleckte Empfängnis 511.

Anbemittelte, Schulgeldbefrei=
ung 59151.

Aufallrersicherang 318 ff.
Unfallversicherung, land=und

forstwirtschaftliche 319, vygl.
Unfallversicherung.

Unfehlbarkeit, päpstliche449f.
Ungehorsamsstrafen 222.
Un formierung, militärische

10.
Unierte Kirche der Pfalz 529f.,

Universitäten596ff.638:De=
kane
Erlangen 597f.; zu Landshut

mögensverwaltung 599 f.; zu
Würzburg 597f.

Universitätsadministration
(München) 59948.

Universitätsattribute 600.
Universitätsbauinspektion

Würzburg 600.
Universitätsforstamt Würz=

burg 600 4.
Universitätskuratel 59916.
Universitätsprofessoren 598f.
Iniversitätsrektoren 597f.

aioo tätsrentamtmann
00.

1

D

den 519 93; Senate 597;
Staatszuschüsse 600; Ver=

Univer wieseend 59711.

ungen 597#1.
Untauglichkeit,

6227.
militärische

„, vgl. Abmarkung.
Viere, Beförderung

62820; Schulgeldbefreiungder
Kinder 59150; Versorgung

Unterrichtsanstalten für kör=
perlich Gebrechliche5717.

Unterrichtsanstalten, gemeind=
liche 6028.

Anterrichtsstiftungen, kirch=
liche 497 11.

Unterrichtswesen,
Recht 561ff.

Unzerscheidungsalter 470f.,
"xv!

Anterstützungen an öffentliche
Bedienstete296.

Unterstützungsfondsabgaben

Unte stütun swohnsitz nach
geree 44 zuf 1, 2841#,
293 0.

Untersuchungsanstalten für
Nahrungs= und Genußmittel
267; gemeindliche 267.

nzu t, gewerbsmäßige 265.
Urkundenstengel 91.
Lrlaub der Offiziere 62320.
Ursfulinerinnen 523108.

geltendes

V.
Vatikanisches Konzil 449f.
Verbindungen, geheime,ver=

botene 257.
Verbrauchssteuern, gemeind=

liche159,172;Erhebung172ff.;
ortspolizeiliche Vorschriften
zur Kontrolle und Sicherung
178; reichsrechtlicheBeschrän=
kungen 172; Rückvergütung
174 ff.; Streitigkeiten 182 f.;
— Pfalz 183, 184; Verwal=
tungsstrafverfahren 179;
Zwangsvollstreckung 184.

Ehe, Ehe=

für Angehörige der Landes=
teile diesseits des Rheins
285 ff.;— Aufgebot 288 —
Einspruchsfrist 289; — Ein=



spruchsrecht der Heimatge=
meinde288ff.;— älteresRecht
286; — Mangel desV. 286f.;
— nachträgliche Ausstellung
290; — oraussetzung der
Ausstellung 288t; — Zurück=
nahme 285; für Ausländer
291; für Pfälzer 290.

Vereine: Auflösung 259; Be=
griff 256; Beteiligung an
außerbayerischen V. 256 13;
für Unterstücung dienstun=
tauglicher Schullehrer 586;
politische, Begriff 259; reli=
büäse258, 457; verbotene 257;
es vermögensrechtlichenVer=

kehrs 394.
Vereinsfreiheit 257.
Vereinspolizei 255ff.
Vereinsrecht 256ff.; u. Kirchen=

staatsrecht258, 457.
Verfassungseid: Leistungsei=

tens derKatholiken 446.
Verfassungsverständnis 96,

98, 1132, 126.
Verjährun

Wläb 3 18
Verkehrsanstalten 371ff.; all=

emeine Erörterungen staat=
iiche und private V.)371 f.;

Bauwesen der staatlichen
390; Behörden 390 ff., s. a. u.
Fiskalat;
371ff.; Geschichtliches375
l#a. u. Postwesen; Gewerb=
teuerfreiheinderstaatlichenV.
51; oberste Leitung 390; recht=
liche Natur 372, s. a Post=

im öffentlichen

*.

und Eisenbahnwesen.
Verkehrsministerium siehe

Staatsministerium für Ver=
kehrsangelegenheiten.

Verkehrsordnung fürdie Eisen=
bahnen 373, 390.

Verkehrssteuern 28.
Verlagskapteal, s. Betriebs=

ital.
Vermarkung 401f.
Vermessungsbehörden 44.
Vermessungsbezirke 45.
Vermessungswesen44.
Vermieter, Anzeigepflicht be=

züglich der Mieter 227.
Vermittlungsamt, gemeind=

liches 303.
Vermögensschäden, Versiche=

rung gegen397ff.
Vermögenssteuer 325.

rats, des
Verordnungsrecht ·

rischen Heeresangelegenheiten
610; Umfang desV., Grenzen
wischendem Gebiete der Ge=

nebee ung und des V. 566.

eichs 610.

Sachregister.

Versailler Verträgevon 1870
in beug auf Heerwesen

ea f., 610. B
ersammlung, Begriff 256;

politische *n= i#
Versammlungsfreiheit 257.
Versammlungspolizei 255ff.
Verscharrplätze 409.
Verschubung 238.
Verschwender, Entmündigung

auf Antrag des Armenpflea=
schaftsrats 307.

Verstcherungsame 320.
Versicherungsangehörigkeit

(Arbeiterversicherung)316.
Versicherungsanstalten der

Berufsgenossenschaften 319;
für Invaliditäts= und Alters=
versicherung315ff., K,a. Brand=,
Hagelversicherungsanstalt.

Verstcherungsbeier e 316.
Verst erungseinrichtungen

Ver erungskammer 356.
Versicherungsleistungen 316.
Versicherungsvereine 347.
Versicherungszwang 317.
Versitzgruben 326.
Versteigerungen, Gebühren=

pflicht82.
Verträge über religiöseKinder=

erziehung 475ff.
Vertrag als Rechtstitel des
Söffentlichen Rechts 372.
Verwahrloste Personen 265.
Verwaltung: Begriff und Auf=
gabben derselben217f.
Verwaltungsausschuß der

Universitäten 599.
Verwaltungsgesetzgebung,

geschichtlicheEntwicklung: gel=
tendes Recht 216.

Verwaltungspolizei 218.
Verwaltungsrecht 216f.
Verwaltungsstrafverfahren:

Rechtshilfe 93.
Verwaltungsverfü# ung 218.
Verwaltungsvermögen:staat=
lliches 1I, 16.
Verwaleun sverordnungen:

auf dem GebietedesMilitär=
| wesens 610.
HVeterinärpolizei 409; Behör=

den 414
Veterinärwesen 409, 414.
Viadukte 3610.
Vizinalbahnen 383. 1
Vizinaleisenbahnfond 383.

#ehbeförderungen auf Eisen=
bahnen 390, 409.

Se’peern 40910.
Viehhöfe, Seuchenpolizei41028.
Viehmärkte, seuchenpolizeiliche

Aufsicht 410 24.

und Unterdrückung410; An=
geigepslicht410;Entschädigun
411; Tiereder Heeresverwal=
tung 411.
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Vie Leushengeg, 410.
Viehversicherungsanstalt 359;

Stammkapital 360; Jahres=
juschut 360.

Vie hversicherungsvereine

Viehzucht 409; Förderung der
Viehzucht durch stachlinhe
Maßnahmen 412 ff.

Vindikation von veräußertem
Vtagsgute. 6 k.,12.

ogelschu 3.
Vobte us
JVolssbewegungen, Polizei der

Volksschulaufwand, Deckung
desselbenälteres Recht 572f;
PrltendesRecht=zteLeistun en

ritter 590;persönlicher587f.;
sachlicher587f.; in zusammen=

Plegzten Schulsprengeln 589;
treitigkeiten 592.

Volksschuldienst 566ff., 580ff.;
Verbindung mit demniederen
Kirchendienst 581 8, 583, 585.

Volksschulen: Aufhebung577;
Aufnahme 57156; Aufsicht
nach dem Schulgesetzentwurf
von 1867 563; — kirchliche
563; — geltendesRecht 567;
—über konfessionell gemischte
Schulen 569. 575; Behörden
567ff.; konfessionelleund kon=
fessionell gemischte575; —
ältere Bestimmungen 565f.;
—geltendes Recht 575ff.; —
Schulsprengelverordnungvon
1873572; Disziplin580;Ent=
lassung 580; Errichtung 577;
— gemischter Schulen 575;
Finanzrecht 586 ff; Gemeinde=
anstalten?*566;Lehrpläne579;

rüfungen 579; rechtliche
tellung 566, 572 f„ 586 f.;

Schülerzahl578f.; Schulbesu
un 2 en 571; Schul⸗
jahr 579; Schulordnungen
579; Schulstellen 578; Schul=
zeit 579; Strafrecht 579; Um=
wandlungvon konfessionellge=
mischten Schulen 577; Visi=
tationen 579; Volksschulgesetz=
entwurf 569; Vorschlags=,Be=
nenmungarcchtefür Lehrstellen
an den V.581; Zeugnisse579;
Zuschüsse aus Kreismitteln
zum Unterhalt derV. s.Kreis=
zuschüsse588.

Volksschulfonds 589.
Volksschulgesetz 564f.
Volksschulpflicht: geltendes

Recht 480/1; 570 f.; Befrei=
ungen 571, ogl. Schuljahr,
achtes Schulzwanz.

Volksschulreferat beidenRe=
gierungen 567. sm“m

Volksschulwesen: geschichtliche
Entwicklung 561 ff.; geltendes
Recht566 ff.
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Volksversammlungen 256.
Bglistr ecuns in Abgabensachen

, 95.
Vorentscheidungen: Vorent=

scheidung bei Klagen gegen
olksschullehrer5807.

Vorführung, zwangsweise229.
Vorgärten 94
Vorläufige Einschreitung der

Polizei 222.
Verläufiger Budgetvollzug

elder 5971.
echtebezüglichre=
Kündeberhiehung.

Vorlesung
Vormund,

ligüäser
4 10.

orsänger, jüdische552.
o gis kassen,distriktive305.
orschußleistungen der Ge=
meinde 158.

Vorspannleistungen fürdie
bewaffnetef 621sfürede
Recht 604.

Vorträge, religiöse 4926.

V
V
V

W.
Waffengebrauch der Gendar=

merie 225; des Militärs 249,

Weffeninsperrionen 613.
Wasfsfenpolizei 23916s.
Wagenmeistereien 391.
##teenerei= 5134“.
Watsenanstalten 6026.
Waldbauschule 595.

Waldfrohn en 417,s.a.Frohn=
en

Waldweide 419b1.
Wallfahrten 25827.
Wanderlager: Besteuerung50,

54; Fälligkeit der Steuer 54;
Ort der Steuerleistung 54;
Steuerpflicht 54.

Warenhaussteuer 177.
Warnungstafeln 367.
Waeel stereie 412.
Wasserbauten, gemeindliche

342; staatliche 341.
Wasserbenutzung 337 ff.;Ge=

bührenerhebung339; Polizei=
und Ungehorsamsstrafen345;
Verfahren 345: Wasserver=
teilung 339; Wasserzuweisung

340; qenen 334.
Wasserbücher 346.
Wassergefahr 342.

Wassergenossenschafren 342,

Wasserjagd 421.
Wa ertroftversorgung 18.
Wasserleitungen344.
Wasserrecht, öffentliches:gel=

tendes Recht 329ff.
Wasserschöden, Schutz gegen

Bassersggrn

Google
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Wasserschutzbauten 340. Wrsschafterer 43517;
Wa — 831. Anschlag derPreise 436; Pfalz

*s**erversorgungsbureau —i *# n
· rtshausbesu u ⸗

Wasserverreilungeplan aa uerbsbaus sueh Schulpflich
Wasserwehre337. WittelsbacherStiftung600.
Wechselstempelmarkenver= Wittelsbacher Küst

kauf92. lfahrtsamt390.. Wo
Techselstemvelstener 9l. Wohlfahrtspolizei 216.
We e - «3o ltäåtggeitsanstalten 305.

Wegbaukonkurrenzen 9365. Po-otigreltestiftungen,
e baplast364,36) sbefüig!Wohltäristeitsverrine, Be⸗

frraßen36: krzüglichGe= sätaihunga rmenpfleg⸗
——————————J—N—3Wege, öfentliche:Begrif 360f. Wognungen, Baupolizei 268,

Fußug,ferKkambohnenShucherGeschichtliches303
Schaffung362f.;VeräußerungWuraburs613;(Universität)
363 -

Wundärzte 279; AnzeigepflichtWegerechonboanS fälze k6t.anetendenRrarkfeitnsches 370f.; Streitigkeiten
370; Unanwendbarkeitauf die
Eisenbahnen 388.Sw k 5egpolizeire 68. Zahlungsanweisungen in der

Wegstreitigkeiten370. blunggecfungen in=
weiser 367. 129f.

ehre 387.
Beree 603. Zahnärzte 256.
Wehrpflicht:älteresRecht603;Jehhut.FixierungundAblösung

1 MW hrsdehih%s 8 Zechncbanpftiche=äblbsung.
Befreiungen vonderW. 62272.6Ze chriften, #estungen,Preß=
WeiblichePandarbeiten,Unter=Preizei260; ostvertrieb37/,
1 richt5877. «
Weidedienstbarkeiten, Ab= enfur 259f., s. a. Preßpolizei.

entraldarlehenskasse 400.
entoliipfantall. 264.
Zenttalg arzt 264.

enbralschulbücherverlag.

lösung 399.
Weidegemeinschaft 389.
Weiderecht, Regelung und Ab=

lösung 398f. geschlosseneZeit
398; Streitigkeiten400.

Weihenstephan595.
Weinaufschlag 172.

Fersn 377.

Jentralstaatskasse, kassier 21,
131; Generalnachweisungder

Weinbauer, Schankrecht435. C. 133;Staatsfondsrechnun=
Weingut, staatliches,in Unter==genderC.133;Betriebskapital

franken 20. (Verlagskapital) der C. 131.WeltlicheGegenständeder
1 Glaubensgesellcchaften 457. Jewtalstation, meteorologische

WeliicherAen eurachium,3leurlehrerbildungs=
Saeculare) 5 .

Werrtagsschulgeld 591, (. Zentralwohnungsinspeltor

* icht 571,(. Iilemsienserinen——
Volks 3 "1 nivilbeamte der Militärver=

Wetterläuten 49311. waltung 623.
Wiederimpfung 263. ivilehe 486.

iehkinder 487.
igarettensteuer 90?.Wildbachverbauungen 18,
ölle, Begriff 27,88; zwangs=

8 il dr G

340.
Wiloschaden 4201.
Winkel, Baupolizei 326. weise
Winterschulen, landwirtschaft= hebung und Verwaltung 92.
Miche595. ssenschaft 3Zolhefteiun Sibes.4önigs

aftsgenossenschaften un er Mitglieder .
Fttsch stes Hauses 89; der Gesandten 89.



Sollbebörden 31; Msichtsbe=

LuakaresBelseAabenn uständig⸗
keit deß Z. im PSnd.
fahren 92.

Jollgebühren 92.
Sollgesetgebungss; bayerische

4hezeeben des Reichs

ollgrenzwache 31.
ollrecht: geltendes30.
ollstrafsachem: Verfahrenund
Zuständigleit 92.
olltarif 8
Ll geschichtlicheEnt-
wicklung 21,

3eilunht 29. vmscheigte.
und Kontrolleure 92.

Sachregister.

ollvereinsgebiet 88.
ollvergünstigungen
ullverträge 631:
liches 88

icht=

93,631:geltendesRecht30,88;
Aufsichtsrechts desReichs 92.

meindliche414; genossenschaft=
liche413;private 413;Streitig=
keiten 414; Turnushaltung,
verbotene414.
lckersteuer 90, 637.
ü4nrigungsrecht. der Lehrer
58

mndwarensteuer90.

5°8
Jusommenle ung von Grund=

stücken 402
Zusammenrottungen 249;

Schadensersatz250.
Zuschüsse einer Gemeinde zur

etriebsgemeinde 163.
Zuwachssteuer 91, 633; ge=

meindliche 178.
Iwang: irchlicher, bei Glau=

benslehren 486, 511.
z##ensgewale,boligeilich=?0

Schangere t, staatliches221f.
Zwangsrechte, gewerbliche221;

der Bergbehörden431.
wangsroute 238.
wangsversteigerungen 93 .

e :Besteue=
rung9


